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Kurzübersicht

Persönliche Vorstösse

Nationalrat

Im Ständerat angenommene Motionen

Vorstösse von Fraktionen

•x 19.3708 s Mo.
Ständerat. Anpassung der gesetzlichen Grundlage für 
das E-Bike mit Tretunterstützung bis 25 Stundenkilome-
ter(Schmid Martin)

•x 19.3742 s Mo.
Ständerat. Finanzielle Überbrückung für den Abbau der 
Wartelisten bei erneuerbaren Energien(Müller Damian)

•SN 19.3750 s Mo.
Ständerat. Energieautonomie der Immobilien des Bun-
des(Français)

•SN 19.4381 s Mo.
Ständerat. Rahmenbedingungen für emissionsärmere 
Nutzfahrzeuge(KVF-SR)

S 19.4404 s Mo.
Ständerat. Assistenzhunde auch für kranke Kinder und 
Jugendliche(Müller Damian)

S 19.4560 s Mo.
Ständerat. Mit Bürokratieabbau zu einem stärkeren sai-
sonalen Arbeitsmarkt(Rieder)

•x 19.4562 s Mo.
Ständerat. Luftrettung auch bei schlechtem Wetter 
ermöglichen(Dittli)

•x 20.3008 s Mo.
Ständerat. Anpassung der Perimeter für die Agglomera-
tionsprojekte(KVF-SR)

S 20.3210 s Mo.
Ständerat. CO2-Emissionsabgaben. Gerechtigkeit auch 
bei Nischenmarken(Müller Damian)

•x 20.3221 s Mo.
Ständerat. Durch Automation Güter auf der Schiene 
effizienter transportieren(Dittli)

•x 20.3222 s Mo.
Ständerat. Bahngüterverkehr und Beitrag zur Senkung 
des CO2-Ausstosses(Dittli)

S 20.3267 s Mo.
Ständerat. Food Waste. Anreize schaffen statt zusätzli-
che Regulierung(Hegglin Peter)

S 20.3268 s Mo.
Ständerat. Essentielle Güter. Wirtschaftliche Abhängig-
keit verringern(Häberli-Koller)
Siehe Geschäft 20.3245 Mo. M-CEB

S 20.3282 s Mo.
Ständerat. Lehren aus der Covid-19-Pandemie für das 
Schweizer Gesundheitssystem ziehen(Ettlin Erich)

•x 20.3286 s Mo.
Ständerat. Förderung des Gütertransports auf dem 
Rhein(Herzog Eva)

S 20.3409 s Mo.
Ständerat. Öffentliche Beschaffungen. Sicherheit und 
Verlässlichkeit von Lieferketten berücksichtigen(Würth)

S 20.3419 s Mo.
Ständerat. Bewahrung der demokratischen Rechte und 
Stärkung der digitalen Einsatzbereitschaft(Rieder)

S 20.3425 s Mo.
Ständerat. Die Schweiz muss mehr Ärztinnen und Ärzte 
ausbilden(Carobbio Guscetti)

S 20.3485 s Mo.
Ständerat. Biomasseanlagen in der Schweiz nicht 
gefährden, sondern erhalten und ausbauen(Fässler 
Daniel)
Siehe Geschäft 20.3495 Mo. Grossen Jürg

S 20.3588 s Mo.
Ständerat. Verbesserung der Datenlage bezüglich Aus-
wirkungen auf die Geschlechter(Herzog Eva)

S 20.3625 s Mo.
Ständerat. Wirksamer Trinkwasserschutz durch Bestim-
mung der Zuströmbereiche(Zanetti Roberto)
Siehe Geschäft 20.3679 Mo. Roth Franziska

S 20.3665 s Mo.
Ständerat. Transparenz bei den Arbeitslosenkas-
sen(Müller Damian)

S 20.3672 s Mo.
Ständerat. Emissionsmindernde Ausbringverfahren in 
der Landwirtschaft weiterhin fördern(Hegglin Peter)

S 20.3745 s Mo.
Ständerat. Sicherstellung der nachhaltigen Pflege und 
Nutzung des Waldes(Fässler Daniel)

S 20.3906 s Mo.
Ständerat. Schweizer Landesversorgung in sehr gros-
sen Krisen sicherstellen(Minder)

S 20.3910 s Mo.
Ständerat. Deklaration des Produktionslandes von Brot 
und Backwaren(WBK-SR)

•x 20.3919 s Mo.
Ständerat. Forschungs- und Züchtungs-Initiative(WAK-
SR)

19.3264 n Mo.
Fraktion BD. Offensive für energieeffiziente Gebäude

19.3426 n Mo.
Fraktion BD. Keine Aussteuerung von Menschen über 
55 Jahre

19.3445 n Mo.
Fraktion BD. Angemessene Entschädigung von Ehe-
gattinnen und Ehegatten und eingetragenen Partnerin-
nen und Partnern von Landwirtinnen und Landwirten im 
Scheidungsfall

19.3446 n Mo.
Fraktion BD. Mutterschaftsentschädigung endlich auch 
für Ehegattinnen und eingetragene Partnerinnen von 
Landwirtinnen und Landwirten

19.3712 n Po.
Fraktion BD. BVG. Altersleistungen durch früheres 
Sparen sichern

19.4038 n Po.
Fraktion BD. Chancen eines Zeitvorsorgesystems
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19.4053 n Mo.
Fraktion BD. Einführung einer "nurse to patient ratio" in 
der Pflege. Eine qualitative und wirtschaftliche Notwen-
digkeit

19.4055 n Mo.
Fraktion BD. Qualitätssicherung in der Pflege. Quali-
tätsindikatoren auch in der ambulanten Pflege überwa-
chen

•x 18.4112 n Ip.
Fraktion C. Mitwirkungsrechte des Parlamentes bei Soft 
Law. Wo bleibt die klare Linie des Bundesrates?

19.3131 n Mo.
Fraktion C. Gesetzeslücke bei der Radio- und Fern-
sehabgabe für Arbeitsgemeinschaften schliessen

19.3435 n Po.
Fraktion C. Volksabstimmungen. Das Stimmvolk muss 
korrekt durch den Bundesrat informiert werden

19.3768 n Mo.
Fraktion C. Schaffung von neuen oder Anpassung von 
bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Systematische 
Überprüfung der Auswirkungen auf die Familien

19.4239 n Ip.
Fraktion C. Stagnierende Wirtschaft. Nun ist die Politik 
gefordert

19.4240 n Mo.
Fraktion C. Geld- und Zinspolitik am Scheideweg. Der 
Bundesrat wird gebeten, die Herausforderungen für 
Wirtschaft und Gesellschaft in der Legislaturplanung 
2019-2023 zu antizipieren und Massnahmen vorzu-
schlagen

19.4355 n Po.
Fraktion C. Plastikmüll. Vermeiden und Wiederverwer-
ten statt Exportieren

•x 18.4233 n Mo.
Fraktion G. Rückgängigmachung der Lex Beznau

19.3030 n Mo.
Fraktion G. Hinweis auf der Werbung für Flugreisen: 
"Achtung, dieses Produkt ist klimaschädlich"

19.3504 n Mo.
Fraktion G. Notstand bei der Artenvielfalt. Sofortige 
Intensivierung des Aktionsplans Biodiversität Schweiz

19.3543 n Ip.
Fraktion G. Neue Aufgabenteilung. Keine Sparübung 
auf Kosten der Prämienverbilligungen

19.3544 n Ip.
Fraktion G. Klimanotstand. Welche Vorschläge hätte 
der Bundesrat, um eine Klimaerhitzung über 1,5 Grad zu 
verhindern?

19.4620 n Ip.
Fraktion G. Anpassung der Schuldenbremse an das 
neue Zinsumfeld und Finanzierung der Klimawende

20.3381 n Mo.
Fraktion G. Keine Kinderarmut

20.3382 n Mo.
Fraktion G. Covid-19-Impulsprogramm für die Bereiche 
Energie und Biodiversität

20.3383 n Mo.
Fraktion G. Der Bundesrat muss sich auf internationaler 
Ebene für die Einführung einer Kerosinsteuer einsetzen

20.3384 n Po.
Fraktion G. Masterplan Flugverkehr. Neue Spielregeln 
für den Flugsektor

20.3385 n Mo.
Fraktion G. Covid-Impulsprogramm zur Stärkung einer 
resilienten Wirtschaft und Gesellschaft

20.3387 n Po.
Fraktion G. Wege, die die SNB in der Covid-19-Krise 
beschreiten könnte

20.4136 n Mo.
Fraktion G. Ab 2025 nur noch Personenwagen und 
leichte Nutzfahrzeuge ohne fossilen Antrieb neu zulas-
sen

20.4310 n Ip.
Fraktion G. Aus der Corona-Krise mit Klimaschutz-, 
Zukunfts- und Care-Jobs

•x* 20.4377 n D.Ip.
Fraktion G. People can not live healthy on an unhealthy 
world. Wege aus der Covid-Krise mit einer nationalen 
und globalen Impfstrategie und einem grün-sozialen 
Impulsprogramm

* 20.4426 n Ip.
Fraktion G. ILO-Konvention 190

19.3546 n Ip.
Fraktion GL. Es ist Zeit, Klimaschutz als Chance für 
unseren Wohlstand zu erkennen, für Wirtschaft und 
Bevölkerung

19.4004 n Mo.
Fraktion RL. Klare Verantwortlichkeiten für bundesnahe 
Betriebe

19.4050 n Mo.
Fraktion RL. Genomeditierung zugunsten der Umwelt 
ermöglichen

19.4052 n Po.
Fraktion RL. Zukunftsfähige Mobilität ermöglichen

19.4463 n Mo.
Fraktion RL. Modernisierung der individuellen Vor-
sorge. Einzahlung in die dritte Säule des nichterwerbstä-
tigen Partners

20.3236 n Mo.
Fraktion RL. Covid-19. Stärkung der Unternehmen mit 
dem Abzug für Eigenfinanzierung nach der Corona-
Krise

20.3237 n Mo.
Fraktion RL. Mobilfunknetz. Die Rahmenbedingungen 
für einen raschen Aufbau jetzt schaffen

20.3239 n Mo.
Fraktion RL. Covid-19. Gezielt in Forschung und Ent-
wicklung investieren

20.4062 n Mo.
Fraktion RL. Bürgerinnen- und Bürgerdienst. Weiterent-
wicklung des Milizsystems und Sicherung der Bestände

•N 20.4063 n Mo.
Fraktion RL. Schluss mit der Blackbox. Klimaschutz, 
Energiesicherheit und Infrastrukturnutzung dank Erfor-
schung des Untergrunds
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20.4285 n Po.
Fraktion RL. Berufsbildung und Gleichstellung. Lust 
und Kompetenzen vermitteln, unternehmerisch tätig zu 
werden – Frauen wie Männern, und in allen Branchen

•x* 20.4375 n D.Ip.
Fraktion RL. Covid-19-Impfstoffe. Welche Strategie ver-
folgt der Bundesrat?

19.3022 n Ip.
Fraktion S. Klimaschutz jetzt!

19.3023 n Ip.
Fraktion S. Individuelle Prämienverbilligung. Bundesge-
richtsurteil gibt den Weg vor

19.3989 n Mo.
Fraktion S. Moratorium für die Erhöhung der Kranken-
kassenprämien

19.4408 n Mo.
Fraktion S. Stopp der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit in Xinjiang oder Sistierung des Freihandels mit 
China

20.3200 n Po.
Fraktion S. Kurzarbeit. Entschädigung der Arbeitneh-
menden auf Stundenlohnbasis bei Privatpersonen

20.3201 n Mo.
Fraktion S. Wichtige Anerkennung für systemrelevante 
Arbeit

20.3202 n Mo.
Fraktion S. Keine Überwälzung der Corona-Kosten auf 
die Prämienzahlenden

20.3203 n Mo.
Fraktion S. Solidaritätsabgabe auf Milliardenvermögen 
zur Bekämpfung der Corona-Krise

20.3947 n Mo.
Fraktion S. Mehr Solidarität vonseiten der Unterneh-
men, die während der Covid-19-Krise Gewinne erzielen

20.4307 n Mo.
Fraktion S. Corona-Prämie

•x* 20.4380 n D.Ip.
Fraktion S. Bestimmtheit und Planungssicherheit, um 
das Ausmass der Epidemie und ihrer negativen Folgen 
zu verringern

* 20.4713 n Ip.
Fraktion S. Welche Pläne hat der Bundesrat bezüglich 
der mittel- und längerfristigen Stützung der Wirtschaft 
nach der Corona-bedingten Krise?

•x 18.4124 n Mo.
Fraktion V. Sofortiges Moratorium hinsichtlich eines 
weiteren Ausbaus des AIA-Netzwerks

•x 18.4125 n Ip.
Fraktion V. Wie hat sich der Bundesrat auf die mögliche 
Abkühlung der Schweizer Wirtschaft vorbereitet, und 
was wären die Folgen für den Schweizer Arbeitsmarkt?

•x 18.4126 n Ip.
Fraktion V. Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft 
durch weniger Regulierung

19.3026 n Ip.
Fraktion V. Auftrag des Parlamentes an den Bundesrat, 
keine Verträge mit der EU abzuschliessen, welche die 
Souveränität der Schweiz einschränken oder die EU-
Rechtsübernahme vorsehen

19.3032 n Mo.
Fraktion V. Keine Bezahlung der Arbeitslosengelder für 
EU-Grenzgänger durch die Schweiz

•x 19.3035 n Mo.
Fraktion V. Eine "Krankenversicherung light" für Perso-
nen mit ungeklärtem Aufenthaltsrecht

19.3542 n Ip.
Fraktion V. Weiterer Nichtentscheid des Bundesrates 
statt Ablehnung des EU-Anbindungsvertrags (institutio-
nelles Rahmenabkommen)

19.3717 n Mo.
Fraktion V. Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes, wahrt 
die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 
Rückweisung des institutionellen Rahmenabkommens 
an die EU

19.3995 n Ip.
Fraktion V. Gewalt gegen Frauen. Schluss mit falscher 
Toleranz!

19.4005 n Mo.
Fraktion V. Stopp der Ausbreitung des radikalen Islams 
in der Schweiz!

19.4006 n Ip.
Fraktion V. Wie belastend sind die hohen Zahlen an 
EU-Zuwanderern, insbesondere in Anbetracht der 
bevorstehenden Rezession?

19.4007 n Ip.
Fraktion V. Massenzuwanderung gefährdet unsere 
Sozialwerke

19.4008 n Ip.
Fraktion V. Aktualisierte Zusammenstellung aller Zah-
lungen und Beiträge der Schweiz an die EU

19.4412 n Ip.
Fraktion V. Wo sind all die niedrigqualifizierten EU-
Zuwanderer?

19.4413 n Ip.
Fraktion V. Vollzugsmonitoring Stellenmeldepflicht. Ein 
getarnter Misserfolg

20.3053 n Ip.
Fraktion V. Konsequenzen der fragwürdigen Dublin-
Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes

20.3054 n Po.
Fraktion V. Phasenschieber an den Landesgrenzen auf 
dem länderübergreifenden Hochspannungsnetz

20.3055 n Mo.
Fraktion V. Abschaffung der Guillotineklausel mit der 
EU. Nein zu einem Horizon-Europe-Abkommen mit Guil-
lotineklausel

20.3105 n Ip.
Fraktion V. Drohende Migrationswelle aus der Türkei. 
Ist die Schweiz dieses Mal vorbereitet?

20.3199 n Mo.
Fraktion V. Freizügigkeitsabkommen vorläufig ausset-
zen, um Covid-19 zu bekämpfen und die Arbeitskräfte in 
unserem Land zu schützen

20.3567 n Mo.
Fraktion V. Aufgaben- und Ausgabenmoratorium wäh-
rend fünf Jahren
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Vorstösse von Kommissionen20.3826 n Mo.
Fraktion V. Risikogerechte Beiträge an die Arbeitslo-
senversicherung (ALV)

20.3985 n Mo.
Fraktion V. Institutionelles Abkommen. Kein Hüftschuss 
ohne Klärung der offenen Punkte
Siehe Geschäft 20.3991 Mo. Germann

20.3986 n Mo.
Fraktion V. Abschreibung des institutionellen Abkom-
mens
Siehe Geschäft 20.3993 Mo. Salzmann

20.3987 n Mo.
Fraktion V. Für eine kohärente Praxis bei illegalen Ein-
wanderern (Sans-Papiers)

20.3988 n Mo.
Fraktion V. Covid-19-Schnelltests statt einschneidende 
Quarantäne

20.4275 n Mo.
Fraktion V. Stromversorgungssicherheit gewährleisten 
mittels systemtechnischer Abkommen mit den Nachbar-
ländern

* 20.4346 n Mo.
Fraktion V. Keine Resettlement-Migranten mit ungeklär-
ter Identität oder aus Gebieten mit einer starken Präsenz 
von terroristischen Gruppen
Siehe Geschäft 20.4368 Mo. Salzmann

* 20.4347 n Mo.
Fraktion V. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter 
Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbrin-
gen oder überwachen
Siehe Geschäft 20.4367 Mo. Chiesa

•x* 20.4376 n D.Ip.
Fraktion V. Schutz der Schweizer Bevölkerung vor isla-
mistisch motiviertem Terror

•x* 20.4378 n D.Ip.
Fraktion V. Keine willkürliche und unnötige Einschrän-
kung des Wintertourismus

* 20.4626 n Mo.
Fraktion V. Sans-Papiers. Für eine kohärente Praxis bei 
illegalen Einwanderern

20.3245 n Mo.
M-CEB. Essentielle Güter. Wirtschaftliche Abhängigkeit 
verringern
Siehe Geschäft 20.3268 Mo. Häberli-Koller

20.3300 n Mo.
M-CEB. Schuldenbremse respektieren, Ventilklausel 
nutzen!
Siehe Geschäft 20.3285 Mo. Juillard

20.3314 n Mo.
M-CEB. Bewahrung der demokratischen Rechte und 
Stärkung der digitalen Einsatzbereitschaft

•x 20.4001 n Ip.
M-CEB. Die Wirtschaft braucht praxistaugliche Lösun-
gen

•x* 20.4374 n D.Ip.
M-CEB. Sars-CoV-2-Impfstrategie

20.3470 n Mo.
FK-NR. Keine Buchung der ausserordentlichen Ausga-
ben in Zusammenhang mit Covid-19 auf das Amortisati-
onskonto der Schuldenbremse

•N 20.4260 n Mo.
FK-NR. Zukunftsfähige Daten-Infrastruktur und Daten-
Governance in der Bundesverwaltung

* 20.4337 n Mo.
FK-NR. Sterblichkeit, Invalidität und Risiken nach 
Berufsgruppe und Gesellschaftsklasse in der Schweiz

* 20.4338 n Mo.
FK-NR. Die Covid-19-Erfahrungen nutzen, um das 
Arbeiten beim Bund nachhaltiger zu gestalten

•x 20.3932 n Po.
APK-NR. Bericht über die Umsetzung der seit 2016 
bestehenden Umwelt- und Sozialstandards in der Welt-
bankgruppe

•x 20.3933 n Po.
APK-NR. Steuerliche Anreize für einen nachhaltigen 
internationalen Handel

* 20.4332 n Po.
APK-NR. US-Blockade gegen Kuba aktiv bekämpfen 
zugunsten einer der ärmsten Bevölkerungen weltweit
Siehe Geschäft 19.2034 Pet. mediCuba-Suisse

* 20.4333 n Po.
APK-NR. Bericht über die Situation der Tibeterinnen 
und Tibeter in der Schweiz
Siehe Geschäft 18.2020 Pet. Gesellschaft für bedrohte 
Völker (GfbV)

* 20.4334 n Po.
APK-NR. Bericht über die Umsetzung des bilateralen 
Menschenrechtsdialogs zwischen der Schweiz und 
China
Siehe Geschäft 18.2020 Pet. Gesellschaft für bedrohte 
Völker (GfbV)

* 20.4335 n Mo.
APK-NR. Stärkerer Einbezug des Privatsektors in der 
Entwicklungszusammenarbeit

•x 20.4263 n Po.
WBK-NR. Strategie zur Stärkung der Charta der Lohn-
gleichheit

•x* 20.4341 n Mo.
WBK-NR. Misshandlungen im Schweizer Sport. Schaf-
fung einer unabhängigen nationalen Anlauf- oder Melde-
stelle
Siehe Geschäft 20.4331 Mo. WBK-SR

* 20.4342 n Po.
WBK-NR. Missbräuchliches Verhalten in Einheiten des 
Bundes. Schaffung einer unabhängigen nationalen 
Anlaufstelle

* 20.4343 n Po.
WBK-NR. Stärkung der Nationalen Strategie Sucht 
durch den Einbezug der Cyberabhängigkeit
Siehe Geschäft 20.069 BRG

•x 20.3935 n Mo.
SGK-NR. Milderung der wirtschaftlichen Folgen der 
Covid-19-Epidemie für Unternehmen im Eventbereich
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Vorstösse von Ratsmitgliedern* 20.4330 n Mo.
SGK-NR. Personen mit befristetem Arbeitsvertrag. Die 
Covid-Vergessenen

•N 20.3010 n Mo.
UREK-NR. Das Insektensterben bekämpfen
Siehe Geschäft 19.3968 Mo. UREK-NR

20.3461 n Mo.
UREK-NR. Schutz kritischer Infrastrukturen

20.3938 n Po.
UREK-NR. Auswirkungen der Zulassung von pferdege-
stützten Therapien in der Landwirtschaftszone
Siehe Geschäft 18.2022 Pet. Pferdegestützte Therapie 
Schweiz (PT-CH)

•N 20.3940 n Mo.
UREK-NR. Mehr rezyklierten Kunststoff in Kunststoffver-
packungen für Getränke und Reinigungsmittel

•x 20.3957 n Po.
UREK-NR. Reduzierte Bemessungsgrundlage bei 
Geschäftsfahrzeugen mit null Gramm CO2-Ausstoss pro 
Kilometer im Betrieb

20.4268 n Mo.
UREK-NR. Erhöhung der Planungssicherheit für Pro-
jekte für Anlagen von nationalem Interesse zur Nutzung 
erneuerbarer Energien

* 20.4339 n Mo.
UREK-NR. Übermässigen Motorenlärm wirksam redu-
zieren

* 20.4340 n Mo.
UREK-NR. Schweizer Wolfspopulation. Geregelte 
Koexistenz zwischen Menschen, Grossraubtieren und 
Nutztieren
Siehe Geschäft 21.3002 Mo. UREK-SR

•x 18.3003 n Po.
SiK-NR. Eine klare Cyber-Gesamtstrategie für den 
Bund

•N 20.3934 n Mo.
KVF-NR. Private Reisebusbranche in der Existenzkrise. 
Dringend notwendige Härtefallregelung!

•*N 20.4336 n Mo.
KVF-NR. Stützung von DAB-Radios in der Covid-19-
Krise

•N 20.4261 n Mo.
WAK-NR. Reduktion der Stickstoffeinträge aus den 
Abwasserreinigungsanlagen

•N 20.4262 n Mo.
WAK-NR. Massnahmen zur Elimination von Mikroverun-
reinigungen für alle Abwasserreinigungsanlagen

•N 20.3924 n Mo.
SPK-NR. Unterstützung von gewaltbetroffenen Geflüch-
teten in den Bundesasylzentren sicherstellen

•N 20.3925 n Mo.
SPK-NR. Keine Lehrabbrüche nach langen Verfahren. 
Rückkehrhilfe durch den Abschluss einer bereits begon-
nenen Lehre bei einem negativen Asylentscheid
Siehe Geschäft 19.2033 Pet. Vereinskomitee Eine 
Lehre – Eine Zukunft

* 20.4344 n Po.
SPK-NR. Protokollierung bei Einbürgerungsverfahren

19.3163 n Po.
Addor. SNB. Gewinnverteilung an die Realität der Zah-
len anpassen

•x 19.3301 n Mo.
Addor. Systematische Ausbürgerung von "Dschihad-
Touristen" mit doppelter Staatsbürgerschaft

•x 19.3305 n Mo.
Addor. Entzug des Schweizer Bürgerrechts nicht nur für 
Dschihadisten mit doppelter Staatsbürgerschaft

•x 19.3306 n Mo.
Addor. Kein Rückkehrrecht für "Dschihad-Touristen"

19.3308 n Po.
Addor. Tendenz zu immer mehr ausländischen Ärztin-
nen und Ärzten umkehren

19.3309 n Mo.
Addor. Für eine Radio- und Fernsehabgabe, die dem 
Äquivalenzprinzip gerecht wird

19.3310 n Mo.
Addor. Steuerliche Anreize für eine familienfreundliche 
Politik, die diesen Namen verdient

•x 19.3356 n Mo.
Addor. Entschädigung der amtlichen Verteidigung und 
des unentgeltlichen Rechtsbeistands in lang dauernden 
Verfahren

•x 19.3433 n Mo.
Addor. Schaffung von Schnellgerichten in der Schweiz

•x 19.3466 n Mo.
Addor. Die direkte Demokratie stärken. In dubio pro 
populo!

19.3566 n Mo.
Addor. Energieerzeugungs- und Energieversorgungs-
unternehmen, die über Konzessionen oder Monopole 
verfügen oder im Besitz der öffentlichen Hand sind, vom 
Installationsmarkt ausschliessen

19.3662 n Mo.
Addor. Arbeitsvermittlung für ältere ausgesteuerte 
Arbeitslose

19.4164 n Mo.
Addor. Die medizinisch unterstützte Fortpflanzung darf 
nicht länger ein Luxus für die Reichen sein

19.4244 n Po.
Addor. Weniger Bürokratie für die Milizkader unserer 
Armee!

19.4300 n Mo.
Addor. Schweizer Wein in Schweizer Gaststätten!

19.4303 n Ip.
Addor. Die Weineinfuhrkontingente überdenken?

20.3025 n Ip.
Addor. Interessenkonflikte am Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte beenden?

20.3039 n Mo.
Addor. Familienquotient zur Beseitigung der Heirats-
strafe

20.3040 n Po.
Addor. Differenzierter oder asymmetrischer Föderalis-
mus. Eine Möglichkeit für die Schweiz?
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20.3228 n Ip.
Addor. Internationale Verantwortlichkeit Chinas in der 
Covid-19-Pandemie?

20.3230 n Mo.
Addor. Föderalismus als Instrument der Krisenbewälti-
gung

20.3232 n Mo.
Addor. Wir zuerst!

20.3264 n Mo.
Addor. Moratorium für Grenzgängerbewilligungen

20.3365 n Mo.
Addor. Die Schweiz muss ein Land des Bargeldes blei-
ben

20.3367 n Mo.
Addor. Nein zur Überwachung der Kundinnen und Kun-
den öffentlich zugänglicher Einrichtungen und Betriebe!

20.3515 n Mo.
Addor. Reform des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte zur Bewahrung seiner Unabhängigkeit

20.3856 n Ip.
Addor. Schleierverbot an Post- und SBB-Schaltern?

•x 20.3968 n Ip.
Addor. Erteilung von gewerblichen Importbewilligungen 
für Sammlerwaffen

•x 20.3980 n Ip.
Addor. Bilanz der Entwicklungshilfe in Mali

•x 20.4117 n Ip.
Addor. Covid-19 und Nachrichtenbeschaffung

20.4209 n Mo.
Addor. Kopftuchverbot an den Schaltern der Bundes-
verwaltung und der vom Bund beherrschten Betriebe

20.4224 n Po.
Addor. Die Initiative zur Verwahrung gefährlicher Straf-
täter effektiv umsetzen

20.4303 n Po.
Addor. Maskenpflicht. Wie steht es um die Nebenwir-
kungen?

20.4304 n Mo.
Addor. Masken von der Mehrwertsteuer befreien

20.4316 n Mo.
Addor. Ist die Polizei dazu da, Familien zu kontrollie-
ren?

•x* 20.4371 n D.Ip.
Addor. Wintersaison. Gibt der Bundesrat dem Druck 
des Auslands nach und zwingt er damit die Tourismus-
wirtschaft definitiv in die Knie?

* 20.4430 n Ip.
Addor. Verbot, das Personal der EZV zu filmen. Aus-
weitung auf Polizistinnen und Polizisten?

* 20.4537 n Ip.
Addor. Ist die Swissmedic genügend unabhängig von 
Bill Gates, um einen Impfstoff gegen Covid-19 zu prü-
fen?

19.3272 n Mo.
Aebi Andreas. Exportinitiative. Kein Sololauf der Land-
wirtschaft!

19.4225 n Mo.
Aebi Andreas. Verlängerung des Gentech-Moratoriums

19.4600 n Mo.
Aebi Andreas. Vereinfachte Gesuchsbearbeitung bei 
Strukturverbesserungsmassnahmen zur Verwirklichung 
ökologischer Ziele

•x 20.3573 n Ip.
Aebi Andreas. Massnahmen zum Erhalt der Schafsöm-
merung mit Blick auf die Grossraubtiersituation

19.4153 n Po.
Aebischer Matthias. Förderung der Weiterbildung in 
KMU

19.4331 n Mo.
Aebischer Matthias. Luftrettung auch bei schlechtem 
Wetter ermöglichen. Das Low Flight Network fertigstel-
len, die rechtlichen Grundlagen schaffen und die Finan-
zierung sicherstellen
Siehe Geschäft 19.4329 Mo. Amstutz
Siehe Geschäft 19.4330 Mo. Burkart
Siehe Geschäft 19.4332 Mo. Candinas

19.4425 n Mo.
Aebischer Matthias. Importverbot für tierquälerisch 
erzeugte Pelzprodukte

19.4427 n Mo.
Aebischer Matthias. Steuererlass für die Opfer fürsor-
gerischer Zwangsmassnahmen bei Steuerschulden

19.4470 n Ip.
Aebischer Matthias. Mobilität. Ausweitung der Daten-
erfassung auf kleine Kinder

20.3050 n Mo.
Aebischer Matthias. Titeläquivalenz für die höhere 
Berufsbildung

•x 20.3963 n Ip.
Aebischer Matthias. Investition in die Zukunft. Weiter-
bildungsgutscheine zur Förderung von Geringqualifizier-
ten

* 20.4387 n Ip.
Aebischer Matthias. Klimaverträgliche Pensionskassen 
für die bundesnahen Betriebe SBB und die Post

* 20.4441 n Mo.
Aebischer Matthias. Dringliche Massnahmen zur Ver-
besserung der internationalen Eisenbahnverbindungen 
zwischen der Schweiz und Italien auf der Simplon-
Achse

•x 18.4296 n Ip.
Aeschi Thomas. Intransparentes Konsultationsverfah-
ren zum EU-Rahmenabkommen

•x 18.4321 n Ip.
Aeschi Thomas. Beerdigung des EU-Anbindungsver-
trags vom 7. Dezember 2018. Neustart mit Verhandlun-
gen über ein modernes Freihandelsabkommen inklusive 
Mutual Recognition Agreements, aber ohne institutio-
nelle Fesseln

19.3212 n Ip.
Aeschi Thomas. Licht ins Dunkel der Schattenkabi-
nette, der gemischten Ausschüsse Schweiz-EU

19.3213 n Ip.
Aeschi Thomas. Bundesamt für Justiz. Analyse des 
institutionellen Rahmenabkommens auf Soft Law

19.4074 n Mo.
Aeschi Thomas. Sofortiger Stopp der Entwicklungshilfe 
für unkooperative Staaten
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19.4493 n Ip.
Aeschi Thomas. Missachtet das EDA die parlamentari-
schen Beschlüsse zum Budget (UNO-Flüchtlingsforum) 
wie auch die gesetzlichen Vorgaben (Kohäsionsmilli-
arde)?

19.4263 n Mo.
Amaudruz. Brot und Backwaren ausländischer Herkunft 
auch im offenen Verkauf klar deklarieren

19.4511 n Mo.
Amaudruz. Massnahmenpaket gegen die grenzüber-
schreitende Kriminalität

20.3565 n Ip.
Amaudruz. Bürgschaftskredite unter dem Covid-19-
Regime

20.3775 n Ip.
Amaudruz. Operation Papyrus. Vertrauen oder Versa-
gen?

•x 20.4077 n Ip.
Amaudruz. KVG. Pflege für Versicherte, die im Ausland 
leben

•x 20.4197 n Ip.
Amaudruz. Corona-Krise. Abgabe von Hygienemasken 
an das Gesundheitspersonal. Gefährdung von Personal 
und Patientinnen und Patienten

20.4308 n Mo.
Amaudruz. Einreiseregime. Covid-19-Schnelltests statt 
unberechenbare BAG-Risikoliste

19.3322 n Mo.
(Ammann) Müller-Altermatt. Entschädigung von Frei-
willigenarbeit. Jährlicher Steuerfreibetrag bis zur AHV-
Freigrenze

19.3643 n Po.
(Ammann) Müller-Altermatt. Steigerung der Attraktivi-
tät und Entwicklung von Nachtzug-Angeboten

19.4329 n Mo.
(Amstutz) Hurter Thomas. Luftrettung auch bei 
schlechtem Wetter ermöglichen. Das Low Flight Net-
work fertigstellen, die rechtlichen Grundlagen schaffen 
und die Finanzierung sicherstellen
Siehe Geschäft 19.4330 Mo. Burkart
Siehe Geschäft 19.4331 Mo. Aebischer Matthias
Siehe Geschäft 19.4332 Mo. Candinas

19.4519 n Po.
Andrey. Ab 2025 klimafreundliche Benchmarks für Anle-
gerinnen und Anleger

20.3325 n Ip.
Andrey. Buchführung der SNB

20.3642 n Po.
Andrey. Förderung von regionalem Coworking
Siehe Geschäft 20.3622 Po. Kamerzin
Siehe Geschäft 20.3638 Po. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 20.3639 Po. Vincenz
Siehe Geschäft 20.3640 Po. Guggisberg
Siehe Geschäft 20.3641 Po. Studer
Siehe Geschäft 20.3643 Po. Gredig

20.3660 n Ip.
Andrey. Finanzielle Risikokategorien für Biodiversitäts-
verluste

20.3854 n Ip.
Andrey. Mit Covid-19-Krediten Investitionen in die Ener-
giewende ermöglichen

20.4096 n Ip.
Andrey. Nachhaltigkeit im Finanzsektor

* 20.4723 n Ip.
Andrey. Energieautarke Armee

* 20.4724 n Ip.
Andrey. Mit Schweizer Holzbau einen wichtigen Beitrag 
zur langfristigen Speicherung von CO2 leisten

•x 18.4294 n Mo.
Arslan. Einführung eines schweizerischen Implantatre-
gisters

•x 18.4390 n Ip.
Arslan. Verlust der Mutterschaftsentschädigung bei der 
Teilnahme an Parlamentssitzungen

•x 18.4397 n Ip.
Arslan. Soziale Ungleichheit im Bildungswesen

•x 18.4398 n Po.
Arslan. Handelsrecht der WTO mit den Vorgaben der 
internationalen Nachhaltigkeitsabkommen vereinbaren

19.3068 n Po.
Arslan. Gleichstellung von Frau und Mann im Bereich 
Klimaschutz in Entwicklungsgebieten

19.3368 n Po.
Arslan. Abzug für Pendler, die fossilfrei unterwegs sind

19.3378 n Po.
Arslan. Klimaschutz. Wie kann die Schweiz bei den 
Treibhausgasemissionen das Netto-null-Ziel bis 2030 
erreichen?

19.3389 n Ip.
Arslan. Saudi-Arabien. Missachtet der Bundesrat den 
Verfassungsauftrag zur Achtung der Menschenrechte?

19.3512 n Ip.
Arslan. Stopp dem immensen Leistungsabbau bei den 
SBB und der Diskriminierung älterer Fahrgäste

19.3526 n Ip.
Arslan. Die Unterdrückung und gezielte Verfolgung der 
Aleviten in der Türkei muss gestoppt werden

19.3585 n Ip.
Arslan. Schockierendes Ausmass sexueller Gewalt 
gegen Frauen. Es ist Zeit zu handeln!

19.3615 n Ip.
Arslan. Gleichstellung von Migrantinnen

19.3874 n Ip.
Arslan. European Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations. Entscheid der Europäischen Kommission 
über den Ausschluss der Schweizer Hilfsorganisationen

19.3920 n Mo.
Arslan. Faire Prämienverbilligungsbeiträge der Kantone

19.4026 n Ip.
Arslan. Absetzung von gewählten kurdischen Bürger-
meistern durch die türkische Regierung

19.4057 n Ip.
Arslan. Der Einbezug von Frauen in die Prävention 
gegen gewalttätigen Extremismus
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19.4279 n Mo.
Arslan. Notwendige Dolmetscherdienste in der Arztpra-
xis und im Ambulatorium

19.4370 n Ip.
Arslan. Einführung einer multiinstitutionellen Konferenz 
zur Risikoeinschätzung und Sicherheitsplanung zur Prä-
vention gegen Gewalt bei besonders gefährdeten 
Opfern

19.4533 n Ip.
Arslan. Situation geflüchteter Frauen in den Flughäfen 
Zürich und Genf

19.4578 n Ip.
Arslan. Der Langzeitbezug von Nothilfe für abgewie-
sene Asylsuchende ist ein Problem

20.3390 n Ip.
Arslan. Verarmungswelle in der Schweiz muss verhin-
dert werden

20.3400 n Mo.
Arslan. Förderung der Kultur während der Corona-Krise 
unter Auflagen erlauben

20.3406 n Mo.
Arslan. Corona-Krise darf Aufenthaltsstatus und Einbür-
gerungen nicht gefährden

20.4327 n Po.
Arslan. Massnahmenplan für den Wiedereinstieg von 
Frauen in die Arbeitswelt

* 20.4710 n Ip.
Arslan. Bewahrung älterer Menschen vor Vereinsa-
mung und übermässiger Angst infolge der Coronakrise

20.3063 n Ip.
Atici. Schulische Mindeststandards

20.3064 n Ip.
Atici. Unterstützung sozial engagierter Lehrbetriebe

20.3580 n Ip.
Atici. Behördeninformationen in Nichtlandessprachen 
im öffentlichen Interesse

20.3742 n Mo.
Atici. Schaffung von informellen Beschwerdemechanis-
men für Fälle von Racial und Ethnic Profiling und Aus-
bau der Fachstelle für Rassismusbekämpfung

•x 20.3961 n Ip.
Atici. Pandemie und gute bi- und trilaterale Lösungen in 
den Grenzregionen

20.3962 n Ip.
Atici. Erweiterungsbeitrag. Förderung der Bildung und 
sozialen Integration von Roma in Ost- und Südosteur-
opa

20.4031 n Mo.
Atici. Verlängerung des Kündigungsschutzes für lang-
jährige Mieterinnen und Mieter

* 20.4396 n Mo.
Atici. Ausstiegsplan aus internationalen Programmen 
zur Entwicklung neuer Atomreaktoren im Bereich der 
Kernspaltung (Fission) und der Kernverschmelzung 
(Fusion)

* 20.4569 n Ip.
Atici. Besonders vulnerable Gruppen. Erweiterter Auf-
trag an die Swiss National Covid-19-Science Task Force

20.3835 n Mo.
Badertscher. Keine gesundheitsschädigenden Rück-
stände von verbotenen Pflanzenschutzmitteln in impor-
tierten Lebensmitteln

20.4002 n Mo.
Badertscher. Zulassung von Fahrzeugen für Nutztier-
transporte gemäss Tierschutzgesetzgebung

20.4104 n Mo.
Badertscher. Ausweitung des Artikels 35e des Umwelt-
schutzgesetzes auf Fleisch und Fleischerzeugnisse

•x 20.4246 n Ip.
Badertscher. Krise im Nordwesten und Südwesten 
Kameruns

* 20.4733 n Mo.
Badertscher. Pflanzenschutzmittel, die für Menschen, 
Insekten oder Gewässerlebewesen toxisch sind. Keine 
Zulassung mehr für die nichtberufliche Anwendung

* 20.4734 n Ip.
Badertscher. Israel, Givat Hamatos und die Schweiz

•x 18.4214 n Mo.
Badran Jacqueline. Kein unvernünftiger Verkauf der 
Immobilien der Eidgenössischen Zollverwaltung mit 
hohen Kostenfolgen für den Bund

•x 18.4218 n Mo.
Badran Jacqueline. Höhere Einmalvergütungen für fas-
sadenintegrierte (vertikale) Fotovoltaikanlagen

•x 18.4293 n Ip.
Badran Jacqueline. Ausmass und Wirkung von Steuer-
subventionen für energetische Gebäudesanierungen

19.3339 n Ip.
Badran Jacqueline. Inwieweit ist die Schweiz von Cum-
Ex- und Cum-Cum-Geschäften betroffen?

19.3453 n Ip.
Badran Jacqueline. Kosten eines unterlassenen 
Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes

19.3808 n Mo.
Badran Jacqueline. Sinn und Zweck des kantonalen 
und kommunalen Vorkaufsrechts bei Bundesimmobilien 
wieder gewährleisten

19.3809 n Po.
Badran Jacqueline. Wirkungsbericht zu den Rech-
nungslegungsvorschriften für Immobilien im Rahmen 
des BVG

19.4170 n Ip.
Badran Jacqueline. Wirkung der Regelungen rund um 
die Sportrechte überprüfen?

19.4552 n Ip.
Badran Jacqueline. Crowdhouse wirbt mit Aufruf zum 
Immobilienkauf in der Schweiz bei Personen im Ausland 
zur Umgehung der Lex Koller

20.3438 n Ip.
Badran Jacqueline. Nachschusspflicht als Bedingung 
für die Kreditbürgschaften des Bundes für die Swiss und 
bodennahen Betriebe

20.3441 n Ip.
Badran Jacqueline. Temporäre Investitionskontrollen
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20.3699 n Ip.
Badran Jacqueline. Wie wird sichergestellt, dass der 
Import von Pestiziden den gesetzlichen Anforderungen 
entspricht?

•x 20.3726 n Ip.
Badran Jacqueline. Russland und mögliche Straftaten. 
Verfahrenseinstellung als einzige Antwort?

20.3803 n Ip.
Badran Jacqueline. Wirtschaftlichkeit von bundeseige-
nen Immobilien. Berechnungsgrundlagen bei der Beur-
teilung von Verkauf versus Behalten

20.4299 n Ip.
Badran Jacqueline. Marktneutralität der Aktienanlagen 
der SNB und Klimarisiken

20.4305 n Ip.
Badran Jacqueline. Umweltbezogene Anlagerichtli-
nien der SNB. Diamondback Energy und Klimakrise

19.4033 n Mo.
(Barazzone) Maitre. Humanitäre Notlage im Mittelmeer. 
Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der 
"Koalition der Willigen" beteiligen
Siehe Geschäft 19.4034 Mo. Mazzone
Siehe Geschäft 19.4035 Mo. Sommaruga Carlo
Siehe Geschäft 19.4036 Mo. Quadranti
Siehe Geschäft 19.4037 Mo. Fluri

19.4078 n Mo.
(Barazzone) Regazzi. Abschaffung der Vermögens-
steuer und Einführung einer kantonalen Gewinnsteuer 
auf beweglichem Vermögen. Höchstsatz von 10 Prozent

•x 18.4270 n Ip.
Barrile. Haltung des Bundesrates zu einem offiziellen 
Gedenken an die Schweizer Opfer des Nationalsozialis-
mus

19.3270 n Mo.
Barrile. Verbot der öffentlichen Verwendung von extre-
mistischen, gewaltverherrlichenden und rassistischen 
Symbolen

19.3318 n Po.
Barrile. Kostendämpfende Massnahmen bei patentge-
schützten Medikamenten

19.4520 n Ip.
Barrile. Einhaltung der Sorgfaltspflicht durch Schweizer 
Unternehmen in Ostturkestan

20.3394 n Mo.
Barrile. Stärkung der Ausbildung von Ärztinnen und 
Ärzten in der Schweiz

20.3808 n Mo.
Barrile. Keine Diskriminierung von älteren Personen im 
Einbürgerungsverfahren

20.3814 n Mo.
Barrile. Informations- und Beratungspflicht der Behör-
den über die Einbürgerung

20.3820 n Po.
Barrile. Nationaler Aktionsplan gegen LGBTQ-feindli-
che "hate crimes"

20.3821 n Mo.
Barrile. Das Arbeitsgesetz ist in den Spitälern keine 
Empfehlung, es ist ein Muss

20.3829 n Ip.
Barrile. Das Gesundheitswesen wieder als Service 
public verstehen

20.3830 n Ip.
Barrile. Aufklärung über Depressionen und andere psy-
chische Erkrankungen in der Schule

20.3870 n Ip.
Barrile. Die Schweiz ist ein Zufluchtsort für "Homo-Hei-
ler"

•x 18.4304 n Mo.
(Bauer) Feller. Untersuchungen der Weko. Die 
Unschuldsvermutung muss Vorrang haben

20.3189 n Po.
Baumann. Lebensmittel-Versorgungssicherheit stärken

20.3235 n Mo.
Baumann. Lebensmittelmärkte in Pandemiesituationen

20.3294 n Mo.
Baumann. Nachhaltige Waldwirtschaft. Förderung der 
Schutzfunktion des Waldes für Mensch und Klima durch 
regionale Nutzung von Holz als Wärmeträger

20.3299 n Mo.
Baumann. Bessere Bedingungen für Fleischersatzpro-
dukte

20.3310 n Mo.
Baumann. Klimaschonende Schweizer Landwirtschaft

20.3549 n Ip.
Baumann. Mit der Agrarpolitik 2022 plus eine wirksame 
Obergrenze für Direktzahlungen einführen

20.3551 n Ip.
Baumann. Eine vielfältige Landwirtschaft fördern

20.3653 n Mo.
Baumann. Massnahmenplan zur Reduzierung des 
Fleischkonsums

20.3714 n Ip.
Baumann. Ernährung und Gesundheitsförderung. 
Reduzierung des Fleischkonsums

20.3767 n Ip.
Baumann. Erhöhtes Krebsrisiko bei Kindern durch 
Pestizide

•x 20.4175 n Ip.
Baumann. Eintrag von Schad- und Fremdstoffen in 
Oberflächengewässer durch Drainagen

20.4176 n Ip.
Baumann. Absatzförderung für Schweizer Fleisch im 
Widerspruch zu den Verfassungszielen zur Ernährungs-
sicherheit?

20.4177 n Ip.
Baumann. Mehrfachrückstände von Pestiziden in 
Lebensmitteln

* 20.4586 n Ip.
Baumann. Wie wird die Umsetzung des Verbots des 
Verkaufs gewisser Pestizide für die Privatanwendung 
unterstützt?

* 20.4587 n Ip.
Baumann. Kulturlandverlust als Gefahr für die langfri-
stige Versorgungssicherheit?
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19.3816 n Ip.
Bäumle. Sind GDI-Benziner noch gefährlicher als Die-
selfahrzeuge?

19.4145 n Mo.
Bäumle. Aktionsplan Klimaschutz. Der Bund muss mit 
gutem Beispiel vorangehen

•x 20.4039 n Ip.
Bäumle. Was unternimmt der Bundersrat gegen die 
mutmasslich verbreitete Wilderei an Luchsen?

20.4040 n Mo.
Bäumle. Steuererleichterung gewähren, Konkurse ver-
hindern

20.4121 n Mo.
Bäumle. Fairer Wettbewerb unter Finanzdienstleistern. 
Postfinance privatisieren, Kredit- und Hypothekenverbot 
aufheben

20.4122 n Ip.
Bäumle. Massnahmen gegen die Ansteckung durch 
Aerosolübertragung mit Sars-CoV-2

20.4204 n Ip.
Bäumle. Strategie und Massnahmen zum Schutz des 
Menschen durch Verhütung und Bekämpfung von Sars-
CoV-2

* 20.4715 n Ip.
Bäumle. Digitale Desinformation. Eine unterschätzte 
Gefahr?

20.3700 n Po.
Bellaïche. Nutzung anonymisierter persönlicher Daten 
im öffentlichen Interesse. Prüfung der Machbarkeit einer 
freiwilligen Datenspende

20.4274 n Ip.
Bellaïche. Videoidentifikation gemäss Artikel 7 Absatz 1 
VZertES

* 20.4547 n Ip.
Bellaïche. Sekundärnutzung der Personen- und Sach-
daten der öffentlichen Verwaltung und verwaltungsnaher 
Institutionen

* 20.4594 n Po.
Bellaïche. Ethisches Hacking institutionalisieren und 
Cybersicherheit erhöhen

•x 18.4338 n Mo.
Bendahan. Personen, die des Steuerbetrugs verdäch-
tigt werden, mit gleichen Mitteln überwachen wie Perso-
nen, die Sozialversicherungsleistungen beziehen

•x 18.4364 n Mo.
Bendahan. Mehr Transparenz bei der Preisbildung

•x 19.3490 n Mo.
Bendahan. Digitalisierung des Geschäftsverkehrs, aber 
ohne Auswirkungen auf das Personal

19.3828 n Mo.
Bendahan. Schaffung einer Mediationsbehörde. Opfer 
von ungenügenden Kundendienstleistungen sollen ihre 
Rechte ohne unverhältnismässigen Aufwand durchset-
zen können

19.3829 n Po.
Bendahan. Für mehr Transparenz bei den Kunden-
dienstleistungen

19.3830 n Mo.
Bendahan. Konsumentinnen und Konsumenten sollen 
im Kontakt mit grossen Unternehmen, die Kunden-
dienstleistungen anbieten, Anrecht darauf haben, mit 
einer natürlichen Person mit Handlungsbefugnis zu 
sprechen

19.3832 n Po.
Bendahan. Die zusätzlichen Energiekosten bei Gebäu-
den, die bis 2035 noch nicht saniert worden sind, sollen 
nicht zulasten der Mieterinnen und Mieter gehen

19.3833 n Po.
Bendahan. System der Franchisen in der obligatori-
schen Krankenversicherung. Die richtigen Anreize 
schaffen für eine bessere öffentliche Gesundheit und für 
mehr Effizienz

19.4027 n Po.
Bendahan. Die Produktion von hundertprozentig loka-
lem und ökologischem Craft-Bier fördern

19.4217 n Po.
Bendahan. Einen Teil der NAF-Gelder für Alternativen 
zum Privatfahrzeug für die Anreise zu Knotenpunkten 
des öffentlichen Verkehrs einsetzen

19.4218 n Mo.
Bendahan. Flugtarife. Ökologischen und ökonomischen 
Absurditäten ein Ende setzen

19.4576 n Mo.
Bendahan. Fristen von Gutscheinen. Einen unverhält-
nismässigen Verlust vermeiden

19.4577 n Ip.
Bendahan. Wie wird das Risiko der Datenübermittlung 
innerhalb eines Versicherers überwacht?

19.4580 n Mo.
Bendahan. Der Schweizerische Nationalfonds soll an 
Hochschulen die Forschung im Bereich des E-Voting 
finanziell unterstützen.

19.4581 n Po.
Bendahan. Finanzielle Mittel, die ursprünglich für die 
elektronische Stimmabgabe vorgesehen waren, sollen 
zur Förderung der politischen Beteiligung junger Men-
schen verwendet werden.

20.3373 n Mo.
Bendahan. Mechanismus der Direkthilfe für Unterneh-
men zur Verhinderung von Konkursen

20.3866 n Po.
Bendahan. Rechenschaftsbericht von Unternehmen 
des Bundes über ihren Beitrag zum Gemeinwohl

20.3871 n Po.
Bendahan. Das "Bruttoglücksprodukt". Analog zum 
Bruttoinlandprodukt gestalteter Index zur Messung des 
Beitrags zum Gemeinwohl

20.4215 n Po.
Bendahan. Untersuchung zur künftigen Entwicklung der 
Einkommens- und Vermögensungleichheiten in der 
Schweiz

* 20.4673 n Po.
Bendahan. Es braucht Lösungen, um besser über den 
Zuckergehalt in Lebensmitteln zu informieren

* 20.4674 n Ip.
Bendahan. Muss etwas unternommen werden, damit 
das Telemarketing verantwortungsvoller betrieben wird?
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* 20.4675 n Ip.
Bendahan. Hat das SECO die Kompetenzen, um die 
Folgen der Krise zu bewältigen?

* 20.4676 n Mo.
Bendahan. Vorbereitung der Einführung einer Digital-
steuer

19.3584 n Ip.
Bertschy. Sexuelle Gewalt gegen Frauen. Warum feh-
len verlässliche Zahlen des Bundes?

19.3849 n Mo.
Bertschy. Elternzeit von 14 Wochen für beide Eltern-
teile. Gleiche Chancen im Erwerbsleben

19.4343 n Po.
Bertschy. Finanzhilfen des Bundes für die familiener-
gänzende Kinderbetreuung direkt für die Verbilligung der 
Kita-Tarife erwerbstätiger Eltern verwenden

19.4344 n Ip.
Bertschy. Wie und wann stoppt der Bundesrat die 
Misswirtschaft und Umweltzerstörung mit staatlichen 
Finanzhilfen?

19.4480 n Ip.
Bertschy. Wie ambitioniert ist der bundesrätliche Stick-
stoff-Absenkpfad tatsächlich?

20.3876 n Ip.
Bertschy. Individualbesteuerung. Lückenhafte Gesamt-
sicht des Bundesrates?

20.3879 n Po.
Bertschy. Wettbewerb statt Protektionismus. 
Schweizweite Liberalisierung des Notariatswesens

20.3896 n Ip.
Bertschy. Stickstoff. Unterschiedliche Behandlung der 
Wirtschaftssektoren?

* 20.4665 n Ip.
Bertschy. Biodiversitätsschädigende Wirkungen von 
Subventionen im Bereich Landwirtschaft. Was unter-
nimmt der Bundesrat?

* 20.4666 n Ip.
Bertschy. Widersprüchliche Steuergeldverwendung bei 
den Absatzförderungsinstrumenten in der Landwirt-
schaftspolitik beenden

19.4316 n Mo.
(Bigler) Feller. Gemeinnützigkeit fördern. Rechtssicher-
heit für gemeinnützige Stiftungen und Vereine schaffen

20.3059 n Mo.
Binder. Bahnverkehr. Direktverbindungen der Wirt-
schaftsregion Baden in die grossen Zentren erhalten

20.3435 n Ip.
Binder. Einsetzung einer Taskforce "Corona und Wirt-
schaft" zwecks eines schnellen und nachhaltigen Wie-
deraufbaus der Wirtschaft während und nach der 
Corona-Krise

20.3904 n Mo.
Binder. Dringliche Schaffung der gesetzlichen Grundla-
gen für die virtuelle Teilnahme an Parlamentssitzungen

20.3977 n Ip.
Binder. Mangelhafte Planung bei den SBB und Konse-
quenzen für den Bund, die Kantone und die SBB

20.4011 n Ip.
Binder. Kinder in Quarantäne. Wahrung des Kindes-
wohls und der Kinderrechte. Dringliche Anpassung der 
Covid-19-Regeln

20.4128 n Ip.
Binder. Menschen mit einem höheren oder hohen 
Betreuungsgrad in Quarantäne. Wahrung ihrer Rechte 
und ihres Wohls. Dringliche Anpassung der Covid-19-
Regeln des BAG

20.4143 n Ip.
Binder. Einseitige Verurteilungspraxis der UNO gegen-
über Israel. Welche Konsequenzen zieht die Schweiz?

•x 20.4145 n Po.
Binder. Mehr Transparenz, Konsistenz und Koordina-
tion im Abstimmungsverhalten der Schweiz in den UNO-
Organisationen

20.4217 n Ip.
Binder. Expertise zu den Aktivitäten der Muslimbruder-
schaft in der Schweiz

20.4250 n Ip.
Binder. Covid-19-Quarantänevorschriften differenzier-
ter gestalten

20.4326 n Ip.
Binder. Sofortige Umsetzung der Härtefallmassnahmen 
für Unternehmen nach Artikel 12 des Covid-19-Geset-
zes

* 20.4706 n Ip.
Binder. Forschung zur Unterwanderung von religiösen 
und politischen Institutionen durch legalistisch operie-
rende islamistische Organisationen in der Schweiz, ins-
besondere auch durch Mitglieder der 
Muslimbruderschaft

* 20.4707 n Po.
Binder. Bericht über die rituelle Verurteilungspraxis von 
Israel durch die WHO und Unterstützung der Resolutio-
nen durch die neutrale Schweiz

* 20.4728 n Po.
Binder. Keine Kinderkopftücher in Schulen und Kinder-
gärten. Eine Frage der Gleichberechtigung, des Kinder-
schutzes und nicht der Religion

20.3323 n Mo.
Bircher. Überwachung von Personen aufgrund der Ent-
lassung aus der ausländerrechtlichen Administrativhaft

20.3327 n Mo.
Bircher. Aufrechterhaltung der Administrativhaft für 
straffällige Ausländer

20.4053 n Mo.
Bircher. Entzug der Aufenthalts- respektive Niederlas-
sungsbewilligung aufgrund des widerrufenen Flücht-
lingsstatus

20.4064 n Mo.
Bircher. Keine Aufnahme von Asylsuchenden aus 
abgebrannten Lagern

20.4200 n Mo.
Bircher. Sozialkosten nach Integrationsagenda und 
Covid-19. Längere Beteiligung des Bundes an den 
Kosten für die Sozialhilfe

20.4306 n Mo.
Bircher. KVG. Dynamische Kostenneutralität während 
mindestens fünf Jahre sicherstellen
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•x 18.4399 n Po.
Birrer-Heimo. Die breite Akzeptanz von Bargeld auch in 
Zukunft sicherstellen

19.3367 n Po.
Birrer-Heimo. Licht in die Blackbox der Steuerrabatte 
und ihre Auswirkungen

19.4597 n Mo.
Birrer-Heimo. Kreislaufwirtschaft. Verbesserung und 
Kennzeichnung der Reparaturfreundlichkeit von Produk-
ten

20.3840 n Mo.
Birrer-Heimo. Obligatorische Epidemie- bzw. Pande-
mieversicherung

20.3846 n Po.
Birrer-Heimo. Versicherungen bei Epidemien und Pan-
demien. Gesetzliche Lücken betreffend Leistungspflicht 
der Versicherer gegenüber Einzelversicherten schlies-
sen

•x 20.4023 n Ip.
Birrer-Heimo. Fachbewilligung für die beruflichen 
Anwender und Anwenderinnen von Pestiziden auf die 
Reduktion von Risiken ausrichten

•x 20.4073 n Ip.
Birrer-Heimo. Verlässliche Information und Deklaration 
von Masken sicherstellen

* 20.4714 n Ip.
Birrer-Heimo. Abrechnungs-Debakel Spitalzusatzversi-
cherungen

•x 18.4154 n Po.
Borloz. Die Bahnverbindung zwischen der Westschweiz 
und Bern sollte im Abschnitt zwischen Lausanne und 
Freiburg schneller werden

•x 18.4155 n Po.
Borloz. Bestehende Infrastrukturen nutzen, damit 200 
000 Menschen die Bundesstadt schnell mit dem Zug 
erreichen können

20.3357 n Mo.
Borloz. Deklassierung von AOC-Wein. Verhindern, 
dass die Weinbranche wegen Covid-19 in eine noch nie 
dagewesene Krise schlittert

20.3730 n Mo.
Borloz. Zugang zum Verteilnetz. Eine Möglichkeit, die 
Produktion inländischer Energie zu fördern

20.3855 n Po.
Borloz. Schnelle Bahnverbindung aus dem Unterwallis 
und der östlichen Waadt nach Bern

19.3048 n Mo.
Bourgeois. Transparenz bei importierten Lebensmit-
teln. Lange und durch Verkehrsmittel mit hohem CO2-
Ausstoss zurückgelegte Transportwege kennzeichnen

19.3653 n Mo.
Bourgeois. Transparenz und Koordination bei Betrieb 
und Entwicklung der Stromverteil- und -übertragungs-
netze

19.3924 n Mo.
Bourgeois. Bessere Nutzung des Sanierungspotenzials 
durch die Anpassung des Mietrechts

19.4243 n Mo.
Bourgeois. Ausbau der Fotovoltaik

20.3520 n Po.
Bourgeois. Mikrosteuer-Analyse

20.4095 n Mo.
Bourgeois. Inländische Zuckerproduktion schützen

* 20.4393 n Ip.
Bourgeois. Deklaration von nicht nachhaltigem impor-
tiertem Zucker

* 20.4501 n Ip.
Bourgeois. Transparenz bei der finanziellen Unterstüt-
zung von NGO durch den Bund

* 20.4502 n Mo.
Bourgeois. Ernteversicherung umsetzen

* 20.4505 n Ip.
Bourgeois. Entwicklung einer CO2-armen individuellen 
Mobilität

19.3242 n Mo.
(Brand) de Courten. Krankenversicherungsgesetz. 
Endlich Transparenz auch für den ambulanten Bereich

19.3287 n Mo.
Bregy. Zweckgebundene Verwendung der Lenkungsab-
gaben

19.3464 n Mo.
Bregy. Gleichstellung von Zweitverdiener/Rentner-Ehe-
paaren

19.3613 n Mo.
Bregy. Keine unnötige gesetzliche Regelung von Heli-
kopterlandeplätzen von Spitälern

19.3644 n Po.
Bregy. Touristische Velorouten in einem Velogesetz

19.3781 n Po.
Bregy. Verkehrsfinanzierung des Bundes. Vollständige 
Finanzierung des Autoverlads

20.3182 n Mo.
Bregy. Sprengstoffattacken auf Geldautomaten 
bekämpfen

20.3295 n Mo.
Bregy. Mehr Schweizer Wein dank Senkung der Zoll-
kontingente

20.3857 n Mo.
Bregy. Schaffung eines Anreizsystems zur Rückzahlung 
der Covid-19-Kredite

20.3029 n Ip.
Brenzikofer. Missbrauch von Psychopharmaka

20.3287 n Mo.
Brenzikofer. Neustart Luftfahrt. Moratorium, kein Kapa-
zitätsausbau im Flugverkehr

20.3288 n Po.
Brenzikofer. Verbundsübergreifende Abonnemente

20.3289 n Ip.
Brenzikofer. Was nützt das WEF der Schweizer Bevöl-
kerung?

20.3386 n Mo.
Brenzikofer. Covid-19. Kündigungsschutz und Frister-
streckung im Geschäftsmietwesen

20.3776 n Po.
Brenzikofer. Schaffung einer unabhängigen Ombuds-
stelle für Asylsuchende
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20.4247 n Ip.
Brenzikofer. Der Bund soll Bestrebungen der ÖV-Bran-
che für eine einfachere Tariflandschaft beschleunigen

* 20.4607 n Ip.
Brenzikofer. Potenzial von Holz zur Erreichung der Kli-
maziele von Paris

* 20.4608 n Po.
Brenzikofer. Schweizer Lebensmittel in Kantinen des 
Bundes fördern

* 20.4609 n Mo.
Brenzikofer. Förderung der psychischen Gesundheit 
der Bevölkerung während der Corona-Pandemie

* 20.4610 n Ip.
Brenzikofer. Auswirkungen der chinesischen Belt and 
Road Initiative auf das nachhaltige Beschaffungswesen?

•x 19.3376 n Mo.
Büchel Roland. Konsequentes Vorgehen gegen Dschi-
had-Rückkehrer und Terrorunterstützer

20.3773 n Ip.
Büchel Roland. Zuwanderungsabgabe als Einnahme-
quelle für den Bund

•x 18.4355 n Po.
Buffat. Schützen wir den Chasseron!

•N 19.3243 n Mo.
Buffat. Automatische Löschung einer getilgten betriebe-
nen Forderung

•x 19.3561 n Mo.
Buffat. Bei der Einbürgerung und der Erteilung der Nie-
derlassungsbewilligung höhere Sprachkompetenzen 
verlangen

20.3777 n Mo.
Buffat. Vorbildfunktion des Bundes und Solidarität mit 
den inländischen Arbeitskräften. Taten statt Worte

20.4210 n Mo.
Buffat. Mehr Sicherheit für Velofahrerinnen und 
Velofahrer

* 20.4596 n Ip.
Buffat. Mobilität und Raum 2050. Technologischen 
Übergang fördern, statt Verkehrsverlagerung aufzwin-
gen

19.3353 n Ip.
Bulliard. Anpassung an den Klimawandel in den Berg-
gebieten. Welche spezifischen Massnahmen gedenkt 
der Bundesrat zu ergreifen?

19.3358 n Ip.
Bulliard. Vorprüfung der Werbung durch Swissmedic

19.3806 n Mo.
Bulliard. Freiwilligenarbeit im Sport durch Steuerab-
züge fördern

19.3900 n Po.
Bulliard. Besteuerung von Unterhaltsbeiträgen. Fiskali-
sche Folgen eines gerechteren Steuerregimes abschät-
zen

19.3902 n Po.
Bulliard. Fonds für Massnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel

19.4349 n Mo.
Bulliard. Endlich den Schutz von Kindern vor der rasant 
ansteigenden pädosexuellen Gewalt im Internet mit 
einem griffigen nationalen Aktionsplan gewährleisten

19.4632 n Mo.
Bulliard. Gewaltfreie Erziehung im ZGB verankern

20.3183 n Mo.
Bulliard. Auswirkungen der Corona-Krise in den Berg-
gebieten abfedern

20.3184 n Mo.
Bulliard. Der Bund muss für einen Teil der Covid-19-
Überbrückungskredite aufkommen

•x 20.3185 n Po.
Bulliard. Schutz von Kindern vor Gewalt in der Erzie-
hung

20.3548 n Mo.
Bulliard. Befristeter Entlassungsstopp für einheimische 
Mitarbeitende von diplomatischen Vertretungen der 
Schweiz

20.3772 n Mo.
Bulliard. Statistik über Kinder, die Zeuginnen und Zeu-
gen von häuslicher Gewalt sind

20.4241 n Ip.
Bulliard. Zertifizierung von Hilfswerken als Vorausset-
zung für die Vergabe von Fördergeldern durch die DEZA

* 20.4548 n Po.
Bulliard. Massnahmen zur Stärkung der Alp- und Berg-
landwirtschaft

* 20.4551 n Mo.
Bulliard. Bauernfamilien und Betriebsaufgabe. Doppel-
bestrafung abschaffen

•x 18.4115 n Mo.
Burgherr. Spesenaufwand beim Bund reduzieren

•x 18.4298 n Po.
Burgherr. Der Bund darf Unternehmen und Start-ups 
nicht konkurrenzieren

19.3387 n Ip.
Burgherr. Steigende Asylkosten

19.3388 n Mo.
Burgherr. Gegen missbräuchliche Baueinsprachen

19.3392 n Mo.
Burgherr. Mehr Freiraum beim Umbau landwirtschaftli-
cher Bauten

19.3886 n Po.
Burgherr. Wettbewerbsrecht im Gesundheitswesen 
stärken

19.3887 n Po.
Burgherr. Ausschreibungspflicht für gemeinwirtschaftli-
che Leistungen im Gesundheitswesen

19.3888 n Ip.
Burgherr. Kosten durch Gewalttäter mit Migrationshin-
tergrund

19.3889 n Ip.
Burgherr. Das Tiefzinsumfeld verfälscht den Staats-
haushalt

19.4361 n Mo.
Burgherr. Rückgang des Zinsaufwandes für kommende 
Generationen einsetzen
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19.4625 n Po.
Burgherr. Staatliches Schubsen hinterfragen

20.3861 n Mo.
Burgherr. Solidarität von allen statt Steuergelder für 
wenige

20.4157 n Mo.
Burgherr. Moderne Leistungsbeurteilungen in der Bun-
desverwaltung

•x 20.4158 n Ip.
Burgherr. Verhaltensökonomie und staatliche Manipu-
lation

20.4159 n Po.
Burgherr. Auslegeordnung Energiepolitik

* 20.4500 n Ip.
Burgherr. Regulierungsfolgeabschätzung des indirek-
ten Gegenvorschlags "Stopp der Hochpreisinsel - für 
faire Preise" (19.037)

* 20.4589 n Ip.
Burgherr. Daten bezüglich der Entwicklung der Regulie-
rungstätigkeit

* 20.4590 n Mo.
Burgherr. KMU in herausfordernden Zeiten entlasten. 
Umsatzuntergrenze für Mehrwertsteuerpflicht anheben

19.4330 n Mo.
(Burkart) Fluri. Luftrettung auch bei schlechtem Wetter 
ermöglichen. Das Low Flight Network fertigstellen, die 
rechtlichen Grundlagen schaffen und die Finanzierung 
sicherstellen
Siehe Geschäft 19.4329 Mo. Amstutz
Siehe Geschäft 19.4331 Mo. Aebischer Matthias
Siehe Geschäft 19.4332 Mo. Candinas

•x 18.4198 n Ip.
Candinas. Ungerechte Gebühren des Eidgenössischen 
Starkstrominspektorats

19.3044 n Ip.
Candinas. Ist es die Aufgabe des Seco, private Unter-
nehmen zu konkurrenzieren?

19.3530 n Mo.
Candinas. Abschwächung der negativen Folgen der 
Zweitwohnungs-Initiative

19.3867 n Ip.
Candinas. Umsetzung des Behindertengleichstellungs-
gesetzes bei den Bushaltestellen in den Kantonen und 
Gemeinden

19.4332 n Mo.
Candinas. Luftrettung auch bei schlechtem Wetter 
ermöglichen. Das Low Flight Network fertigstellen, die 
rechtlichen Grundlagen schaffen und die Finanzierung 
sicherstellen
Siehe Geschäft 19.4329 Mo. Amstutz
Siehe Geschäft 19.4330 Mo. Burkart
Siehe Geschäft 19.4331 Mo. Aebischer Matthias

19.4338 n Mo.
Candinas. Einführung eines schweizweit vollständigen 
Betreibungsregisterauszuges

19.4339 n Mo.
Candinas. Schutz der Landesflughäfen vor Drohnen

19.4340 n Ip.
Candinas. Instate-Privileg auch bei auf dem Markt 
angebotenen Leistungen?

19.4443 n Mo.
Candinas. Massnahmenplan zur Steigerung des Anteils 
des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr
Siehe Geschäft 19.4444 Mo. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 19.4445 Mo. Schaffner
Siehe Geschäft 19.4446 Mo. Töngi

19.4563 n Ip.
Candinas. Mögliche Umnutzung von Gebäuden und 
Grundstücken des Bundes zugunsten des preisgünsti-
gen bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaus

19.4564 n Ip.
Candinas. Wie stellt der Bundesrat die stabile Finanzie-
rung des medialen Service public sicher (der SRG und 
der 34 privaten Radio- und Fernsehveranstalter mit 
Abgabenanteil)?

19.4565 n Ip.
Candinas. Welche Gebührenordnungen von Ämtern, 
Instituten und weiteren Amts- und Dienststellen des 
Bundes benachteiligen die peripheren Regionen der 
Schweiz?

20.3331 n Mo.
Candinas. Errichtung eines Fonds zur Stabilisierung 
und Stärkung der Wirtschaft (souveräner Staatsfonds)
Siehe Geschäft 20.3416 Mo. Rieder

20.3401 n Ip.
Candinas. Ist ein schweizweiter Betreibungsauszug tat-
sächlich mit einem erheblichen Zusatzaufwand verbun-
den?

20.4234 n Mo.
Candinas. Das Bauen ausserhalb der Bauzone darf 
nicht länger verteufelt werden!

* 20.4709 n Po.
Candinas. Wasserstoff. Auslegeordnung und Hand-
lungsoptionen für die Schweiz

* 20.4727 n Mo.
Candinas. Der Bund als Vorbild beim Anbieten von 
dezentralen Arbeitsplätzen

•x 18.4409 n Mo.
Cattaneo. Mehr Sicherheit für Velofahrerinnen und 
Velofahrer. Seitlichen Überholabstand regeln

19.3851 n Po.
Cattaneo. Es braucht eine Lösung, um dem besorgnis-
erregenden Personalmangel beim Zivilschutz zu begeg-
nen

19.4631 n Po.
Cattaneo. Ein sicheres und schnelles Velo-National-
strassennetz zwischen den Schweizer Agglomerationen

20.4089 n Mo.
Cattaneo. Entwicklung des Agrofotovoltaik-Sektors för-
dern

* 20.4407 n Mo.
Cattaneo. Covid-19. Zivildienst in Notlagen verbindlich 
aufbieten

* 20.4561 n Po.
Cattaneo. Wasserkraftwerke und Stauseen für die Foto-
voltaik-Produktion nutzen
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19.3263 n Mo.
Chevalley. Jagdtrophäen, die von Tieren nach den 
Anhängen I bis III des Cites-Übereinkommens stammen. 
Verbot der Ein- und Durchfuhr

19.3641 n Mo.
Chevalley. CO2-Etikette für unverarbeitete Lebensmittel

19.4489 n Po.
Chevalley. Bericht über Massnahmen zur beruflichen 
Wiedereingliederung von über 50-Jährigen

19.4596 n Mo.
Chevalley. Kreislaufwirtschaft. Kennzeichnung der Min-
destnutzungsdauer von Produkten

20.3110 n Po.
Chevalley. Keine neuen Produkte wegwerfen. Stopp der 
Verschwendung!

•x 20.4211 n Po.
Chevalley. Gentechnikgesetz. Welcher Geltungsbe-
reich?

* 20.4484 n Ip.
Chevalley. Der Bund übernimmt bei der Deckung der 
Risiken von Kernkraftwerken die Rolle eines Rückversi-
cherers

* 20.4540 n Mo.
Chevalley. Unterstützung von Euratom in den Berei-
chen Kernfusion, Abfälle und Rückbau

•N 19.3052 n Mo.
(Chiesa) Marchesi. Nachweis der Sprachkenntnisse für 
universitäre Medizinalpersonen (Ärztinnen, Zahnärzte, 
Chiropraktorinnen, Apotheker, Tierärztinnen)

19.3109 n Mo.
(Chiesa) Marchesi. Mehr Verkehrsmedizinerinnen und 
Verkehrsmediziner ausbilden

19.3985 n Mo.
(Chiesa) Marchesi. Strassenbenützungsgebühr für 
ausländische Fahrzeuge, die durch den Gotthard-Stras-
sentunnel fahren

20.3113 n Mo.
Christ. Schluss mit Papierabfallbergen. Opt-in- anstelle 
Opt-out-Lösung für unadressierte Werbesendungen

20.3779 n Mo.
Christ. Medienförderung und Bildungsoffensive mit 
Mediengutscheinen für Jugendliche und junge Erwach-
sene

•x 20.4017 n Ip.
Christ. Bedeutung von Drohnen für den Forschungs- 
und Wirtschaftsstandort Schweiz

20.3328 n Po.
Clivaz Christophe. Nationale Strategie für eine bessere 
Erschliessung der Tourismusregionen durch den öffentli-
chen Verkehr

20.3405 n Ip.
Clivaz Christophe. Nationales Forschungsprogramm 
zu Covid-19 (NFP 78). Stellung der Geistes- und Sozial-
wissenschaften?

20.3774 n Ip.
Clivaz Christophe. Ist das Eidgenössische Nuklearsi-
cherheitsinspektorat durch die Atomlobby unterwandert?

20.3847 n Ip.
Clivaz Christophe. Transportieren die SBB unbegleite-
tes Gepäck auf der Schiene oder auf der Strasse?

20.4087 n Po.
Clivaz Christophe. Verunreinigung des Trinkwassers 
mit Chlorothalonil. Wie reagieren und wie die nötigen 
Sanierungen finanzieren?

20.4088 n Po.
Clivaz Christophe. Durch Reifen- und Bremsabrieb 
freigesetzter Feinstaub. Lösungen zur Bekämpfung der 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen finden

20.4185 n Po.
Clivaz Christophe. Auf die Verwendung wiederver-
wendbarer Masken hinwirken

•x 20.4186 n Ip.
Clivaz Christophe. Covid-19-Pandemie und Hörbehin-
derung. Besteht Handlungsbedarf?

20.4318 n Ip.
Clivaz Christophe. Einfluss der Luftverschmutzung auf 
die Gesundheit

20.4319 n Ip.
Clivaz Christophe. Rolle des BAFU bei der Handha-
bung des Dossiers "Lachgas bei Lonza"

20.4320 n Ip.
Clivaz Christophe. Altfahrzeugentsorgung. Sollten wir 
nicht einen Schritt Richtung Kreislaufwirtschaft tun?

20.4321 n Ip.
Clivaz Christophe. Verkauf sogenannter Occasions-
fahrzeuge, um die Vorschriften über die durchschnittli-
chen CO2-Emissionen von Neufahrzeugen zu umgehen

* 20.4442 n Ip.
Clivaz Christophe. Asylstatistik des Staatssekretariats 
für Migration. Präzisierungen sind nötig

* 20.4443 n Ip.
Clivaz Christophe. Phytoremediation als Instrument zur 
Befreiung des Bodens von Schadstoffen?

* 20.4469 n Ip.
Clivaz Christophe. Covid-19-Pandemie. Welche Aus-
wirkungen haben Desinfektionsmittel auf die Gesundheit 
und die Umwelt?

* 20.4470 n Ip.
Clivaz Christophe. Inwiefern wurden die den Touris-
mus betreffenden Empfehlungen des Ecoplan-Berichts 
aus dem Jahr 2013 berücksichtigt?

* 20.4471 n Ip.
Clivaz Christophe. Biodiversitätsschädigende Subven-
tionen und Anreize für den Tourismus

* 20.4553 n Mo.
Clivaz Christophe. Mit der Mehrwertsteuer die Kreis-
laufwirtschaft fördern. Anwendung eines reduzierten 
Steuersatzes auf Reparaturen

* 20.4554 n Po.
Clivaz Christophe. Mit der Mehrwertsteuer die Kreis-
laufwirtschaft fördern. Mehrwertsteuerreduktion für nut-
zenbasierte Geschäftsmodelle mit ökologischem 
Mehrwert
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* 20.4598 n Po.
Clivaz Christophe. Chancengerechtigkeit in Bezug auf 
die Qualität der Gesundheitsversorgung und des 
Gesundheitssystems

* 20.4661 n Ip.
Clivaz Christophe. Übermässige Stickstoff- und Phos-
phoreinträge. Wann gibt es endlich griffige Massnah-
men?

* 20.4662 n Po.
Clivaz Christophe. Klimaerwärmung und Gletscher-
rückgang. Für einen besseren Schutz der neuen Glet-
schervorfelder

20.3994 n Ip.
Cottier. Unterstützung der kantonalen Behörden bei der 
Bekämpfung neuer Formen von Kriminalität
Siehe Geschäft 20.3995 Ip. Hurni

* 20.4522 n Po.
Cottier. Föderalismus im Krisentest. Die Lehren aus der 
Covid-19-Krise ziehen

19.3608 n Mo.
Crottaz. Erneutes Inverkehrbringen von Asbest. Die 
gesundheitlichen Risiken überwiegen die rein ästheti-
schen und wirtschaftlichen Gründe

19.3800 n Mo.
Crottaz. Die Schweiz muss die Hongkong-Konvention 
unterzeichnen, damit ihre Altschiffe auf sichere und 
umweltverträgliche Art recyclet werden

19.3801 n Ip.
Crottaz. Strategie gegen teure Medikamente

19.3802 n Ip.
Crottaz. Mukoviszidose. Wann werden endlich alle 
Betroffenen behandelt, noch bevor es zu einer Ver-
schlechterung der Lungenfunktion kommt?

19.3803 n Mo.
Crottaz. Beiträge der zweiten Säule auch nach der 
Geburt eines Kindes sicherstellen

20.4279 n Ip.
Crottaz. Kosten der schweren Geräte der Medizintech-
nik

* 20.4461 n Ip.
Crottaz. Wie kann die Schweiz zur Rückkehr zur 
Rechtsstaatlichkeit und zur Achtung der demokratischen 
Grundsätze in der Côte d'Ivoire beitragen?

* 20.4687 n Ip.
Crottaz. Wie beeinflusst die Covid-19-Krise zahlenmäs-
sig die kantonale Sozialhilfe?

20.3257 n Mo.
Dandrès. Für eine soziale und kohärente Unterstützung 
der von der Krise betroffenen Selbstständigerwerbenden 
und Angestellten

20.3739 n Ip.
Dandrès. Früh- und Sonntagszustellung von Zeitun-
gen. Für eine Grundversorgung ohne Dumping

20.3884 n Ip.
Dandrès. Eingeschränkter Grenzübertritt im Rahmen 
der Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pande-
mie

20.4026 n Ip.
Dandrès. Vermögenswerte des ehemaligen Königs von 
Spanien. Was hat der Bundesrat unternommen, um 
sicherzugehen, dass der gesetzliche Rahmen eingehal-
ten wird und dass möglicherweise unrechtmässig erwor-
bene Vermögenswerte zurückgezahlt werden?

20.4036 n Ip.
Dandrès. Welche Massnahmen zur Sicherstellung einer 
verstärkten und hochwertigen Unterstützung für von der 
Krise betroffene Arbeitslose?

20.4065 n Mo.
Dandrès. Die Schweiz muss sich für die Beilegung der 
kollektiven Arbeitsstreitigkeiten bei der UNO einsetzen

•x 20.4243 n Ip.
Dandrès. Beteiligung an den Kosten für die Rückhol-
flüge

* 20.4518 n Mo.
Dandrès. Die amtlich genehmigten Formulare für die 
Kündigung des Mietverhältnisses und für Vertragsände-
rungen oder Mietzinserhöhungen müssen zum besseren 
Schutz der Mieterinnen und Mieter ergänzt werden

* 20.4534 n Mo.
Dandrès. Artikel 10c der Covid-19-Verordnung 2 wieder 
in Kraft setzen. Für einen wirksamen Schutz besonders 
gefährdeter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

* 20.4535 n Mo.
Dandrès. Für ein Recht von Sterbenden auf Begleitung 
in ihren letzten Stunden

* 20.4621 n Mo.
Dandrès. Für Einzelunternehmen muss es möglich 
sein, ihren Geschäftsmietvertrag zu kündigen, ohne 
dabei in den Ruin getrieben zu werden

* 20.4622 n Ip.
Dandrès. Wenn der Hunger vor der Tür steht, hauen die 
Forscherinnen und Forscher durch das Fenster ab

* 20.4683 n Ip.
Dandrès. Schliessung der letzten Poststelle von Chêne-
Bougeries

19.4058 n Ip.
de Courten. Kostenübernahme der Fusspflege von 
Podologinnen und Podologen durch die Krankenversi-
cherer. Wann gedenkt der Bundesrat, die parlamentari-
schen Beschlüsse umzusetzen?

19.4551 n Po.
de Courten. Kostensenkung im Gesundheitswesen und 
Minderung der Prämienlast durch Abbau unnötiger büro-
kratischer Regulierungen in der medizinischen Versor-
gung und Pflege

20.3115 n Ip.
de Courten. Werbeverbote zum Zwecke des Jugend-
schutzes. Gesetzgebung muss mit Technik und Innova-
tion Schritt halten

* 20.4623 n Po.
de Courten. Zuwanderung in die Sozialwerke

* 20.4624 n Po.
de Courten. Umfassende Überprüfung der Staatsaufga-
ben

* 20.4625 n Mo.
de Courten. Reduktion der stark gebundenen Ausga-
ben im Bundeshaushalt
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•x 18.4237 n Po.
de la Reussille. Mehr Transparenz beim Compenswiss-
Portfolio

19.3258 n Mo.
de la Reussille. Mehrwertsteuer auf Pflanzenschutzmit-
teln

19.3440 n Po.
de la Reussille. Unternehmensführung der SBB. Unan-
ständiges Gehalt für den CEO, Sparmassnahmen für die 
Angestellten

19.3980 n Ip.
de la Reussille. Einstellung der schweizerischen Hilfe 
für die UNRWA

19.3981 n Ip.
de la Reussille. Umweltkatastrophe im Amazonasge-
biet und Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staa-
ten

19.4030 n Ip.
de la Reussille. Die Schweizerische Post unter dem 
Einfluss eines anderen Landes?

20.3173 n Mo.
de la Reussille. Gesundheitsschutz für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Für eine Ratifizierung des 
ILO-Übereinkommens Nr. 187 über den Förderungsrah-
men für den Arbeitsschutz

20.3174 n Mo.
de la Reussille. Millionäre besteuern, um Gemeinwe-
sen zu finanzieren und Arbeitsplätze zu retten

20.3557 n Ip.
de la Reussille. Repression demokratischer Bewegun-
gen in der Türkei

20.3604 n Ip.
de la Reussille. Kriegsplan der USA für den Nahen 
Osten ablehnen

•x 20.3989 n Ip.
de la Reussille. Drohungen der amerikanischen Regie-
rung gegen die internationale Justiz

•x 20.4004 n Ip.
de la Reussille. Neue Formen von Kriminalität berück-
sichtigen?

20.4276 n Ip.
de la Reussille. Konzernverantwortungs-Initiative

20.4277 n Ip.
de la Reussille. Stopp dem Grössenwahn der Banken!

* 20.4354 n Ip.
de la Reussille. Die türkische Gruppierung "Graue 
Wölfe" verbieten

* 20.4472 n Ip.
de la Reussille. Gezielte Tötungen scharf verurteilen

* 20.4473 n Ip.
de la Reussille. Israelisch-palästinensischer Konflikt. 
Geben sie dem Friedensprozess eine Chance

* 20.4474 n Ip.
de la Reussille. Situation in Kolumbien

•x 20.4055 n Ip.
de Montmollin. Anreize zur Schaffung von firmeneige-
nen Kindertagesstätten

•x 20.4086 n Ip.
de Montmollin. Budget für Mobilität und Sprachaufent-
halte von Lernenden in der beruflichen Grundbildung

20.4181 n Po.
de Montmollin. Die Attraktivität der Schweiz für MICE 
und Grossveranstaltungen stärken

* 20.4515 n Mo.
de Montmollin. Sozialversicherungsschutz für Bauern-
familien. Risikovorsorge für auf dem Betrieb arbeitende 
Ehepartnerinnen und Ehepartner

* 20.4524 n Ip.
de Montmollin. Die unverzichtbaren Infrastrukturen des 
internationalen Genf aufrechterhalten

* 20.4525 n Mo.
de Montmollin. Freimenge für den Import von Wein. 
Stärkere Berücksichtigung der Weinwirtschaft in den 
Grenzregionen

* 20.4678 n Ip.
de Montmollin. Für den Wirtschafts-, Tourismus- und 
Eventstandort unverzichtbare Infrastrukturen. Strategie

20.3079 n Ip.
de Quattro. Medtech-Unternehmen in Gefahr

20.3542 n Po.
de Quattro. Ein Kompetenzzentrum für die Zeit nach 
Covid-19

20.3543 n Po.
de Quattro. Krisenmanagement optimieren

•x 20.3943 n Ip.
de Quattro. Grippe und Covid-19. Ein explosiver Cock-
tail für die öffentliche Gesundheit

•x 20.4000 n Ip.
de Quattro. Tests anstatt Quarantäne

20.4284 n Mo.
de Quattro. Einsatz von Schnelltests ohne Einschrän-
kung

* 20.4357 n Mo.
de Quattro. Schützen wir unsere Institutionen vor "hate 
speech"

* 20.4358 n Mo.
de Quattro. Die terroristische Bedrohung, die von einer 
Person ausgeht, vor deren Freilassung besser beurtei-
len

* 20.4359 n Mo.
de Quattro. Bessere Koordination im Kampf gegen 
schwere Straftaten

* 20.4536 n Ip.
de Quattro. Revision des Opferhilfegesetzes für eine 
bessere Unterstützung von Personen, die im Ausland 
Opfer eines Attentats wurden

19.3882 n Mo.
(Derder) Nantermod. Aufenthaltsbewilligungen für Dritt-
staatenangehörige. Anpassung des Systems an die 
Bedürfnisse der Hightech-Branchen

19.4591 n Ip.
Dettling. Schleppschlauch-Obligatorium. Einführung 
ohne Gesamtbetrachtung?
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20.3392 n Mo.
Dettling. Umfassende Lösung zur Bewältigung der 
Corona-Krise. Stabilisierung des Bundeshaushaltes und 
der Sozialwerke
Siehe Geschäft 20.3414 Mo. Salzmann

20.3794 n Mo.
Dettling. Stopp dem Politfilz bei den staatsnahen Betrie-
ben (Lex Pardini)

•x* 20.4370 n D.Ip.
Dettling. Stopp der Zerstörung des Wintertourismus 
durch den Bundesrat

19.4606 n Po.
Dobler. Bewertung der sozioökonomischen Auswirkun-
gen eines allgemeinen Verbots von Werttransporten 
während der Nacht in der Schweiz
Siehe Geschäft 19.4607 Po. Feller
Siehe Geschäft 19.4608 Po. Gysin Greta
Siehe Geschäft 19.4609 Po. Hurter Thomas

* 20.4597 n Ip.
Dobler. Ist der internationale Reiseverkehr 2021 nur mit 
Impfnachweis wieder möglich?

* 20.4702 n Mo.
Dobler. Erweiterung des Epidemie-Gesetzes zur Stär-
kung der Digitalisierung und zur Vereinheitlichung der 
Daten, gemeinsam mit der Wirtschaft

•x 20.4106 n Ip.
Egger Kurt. Vereinfachungen für den Eigenverbrauch 
von Solarstrom

19.3430 n Ip.
Egger Mike. Täuschung der Stimmberechtigten bei den 
Abstimmungen über die bilateralen Verträge und zu 
Schengen?

•x 19.3444 n Mo.
Egger Mike. Kompensation der Ausgaben für Nothilfe 
an abgewiesene Personen des Asylbereichs

19.3998 n Mo.
Egger Mike. Förderung der Integration von anerkannten 
Flüchtlingen in den Gemeinden

19.3999 n Mo.
Egger Mike. Meldestellen für Sozialversicherungsmiss-
brauch

19.4020 n Ip.
Egger Mike. Förderung der Vielfalt auch für elektroni-
sche Medien

19.4075 n Ip.
Egger Mike. Wirksame Massnahmen zur Kostensen-
kung im Gesundheitswesen
Siehe Geschäft 19.4076 Ip. Marti Samira

19.4353 n Ip.
Egger Mike. Dublin IV. Faktisch freie Wahl des Wohn-
orts für Asylbewerber gefährdet die Integration

20.3782 n Mo.
Egger Mike. SOS Jugendarbeitslosigkeit. Lehrbetriebe 
entlasten

•x 20.3832 n Ip.
Egger Mike. Fragen zum Ordnungsbussengesetz und 
zur Ordnungsbussenverordnung

20.4282 n Ip.
Egger Mike. Mehr Objektivität bei den Covid-19-Zahlen

* 20.4698 n Mo.
Egger Mike. Keine Sonderprivilegien für Magistratsper-
sonen und Parlamentarier

•x 18.4286 n Mo.
(Egger Thomas) Candinas. Standort von Briefkästen 
an der Grundstückgrenze

•x 19.3085 n Mo.
(Egger Thomas) Gmür Alois. Verwendung nichtbudge-
tierter Überschüsse des Bundes

19.3494 n Mo.
(Egger Thomas) Candinas. Mehr Forschung für eine 
moderne Alpwirtschaft

19.3732 n Mo.
(Egger Thomas) Candinas. Wohnraumförderung im 
Berggebiet und ländlichen Raum

•x 18.4302 n Mo.
Estermann. Off-Label-Verschreibung von Medikamen-
ten unter dem Vieraugenprinzip

19.3315 n Mo.
Estermann. Eine "Krankenversicherung light". Eine 
günstige Alternative?

19.3394 n Ip.
Estermann. Schweizer Gesundheitssystem. Vergleich 
mit Deutschland

19.3395 n Ip.
Estermann. Lehrplan 21. Fluch oder Segen?

19.4305 n Mo.
Estermann. Die Abgabe von Antidepressiva in der 
Schweiz muss massiv gesenkt werden

20.3190 n Mo.
Estermann. Die Schweizer Landeshymne im Bundes-
haus

20.3191 n Mo.
Estermann. Die Zahl der Spätabtreibungen in der 
Schweiz reduzieren

20.3645 n Po.
Estermann. Immunsystem versus Impfungen

•x 18.4203 n Mo.
Eymann. Schaffung einer modernen Dateninfrastruktur 
mit strukturierten Patientendaten zur Förderung der 
Humanforschung

19.3857 n Mo.
Eymann. Task-Force Antibiotikaresistenz

19.4200 n Mo.
Eymann. Weiterführung der Anschubfinanzierung 2017-
2020 für zusätzliche Ausbildungsplätze in Humanmedi-
zin

19.4202 n Mo.
Eymann. Massnahmen zur Reduktion der 80-prozenti-
gen Energieverluste im Gebäudebereich

19.4326 n Mo.
Eymann. Internationale Ministerkonferenz in der 
Schweiz mit dem Ziel, forschungsfreundliche Rahmen-
bedingungen zur Bekämpfung von Antibiotikaresisten-
zen zu schaffen
Siehe Geschäft 19.4327 Mo. Heim
Siehe Geschäft 19.4328 Mo. Reimann Lukas
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19.4510 n Mo.
Eymann. Schaffung der Funktion "Madame/Monsieur 
Climat" zur raschen Senkung der CO2-Emissionen

•x 20.4150 n Ip.
Eymann. Anpassung des Rechtsrahmens für neue gen-
technische Verfahren. Wann handelt der Bundesrat?

* 20.4686 n Mo.
Eymann. Zulassungszeiten für Indikationserweiterun-
gen verkürzen. Beseitigung der Nachteile für Schweizer 
Patientinnen und Patienten

* 20.4688 n Ip.
Eymann. Die Gebühren von Swissmedic dürfen die Arz-
neimittel-Versorgungssicherheit nicht gefährden

* 20.4503 n Mo.
Farinelli. Zinsen und Verzugszinsen. Das Gesetz der 
Realität anpassen

* 20.4612 n Ip.
Farinelli. Covid-19 und Verteilung des Impfstoffs. Wäre 
nicht eine gesamtschweizerische Lösung besser?

19.3284 n Mo.
Fehlmann Rielle. Übernahme der Kosten von Nikotiner-
satzprodukten durch die Krankenversicherung. Worauf 
wird gewartet?

19.3285 n Mo.
Fehlmann Rielle. Arzneimittelpreise und die unendliche 
Geschichte "Lucentis versus Avastin". Wann wird die 
Schweiz endlich Massnahmen ergreifen?

19.3482 n Ip.
Fehlmann Rielle. Mehrsprachigkeit in der Bundesver-
waltung. Stillstand, ja gar beunruhigender Rückgang

19.3671 n Mo.
Fehlmann Rielle. Überschüsse des Bundes dem Aus-
gleichsfonds der AHV zuweisen

19.4169 n Ip.
Fehlmann Rielle. Vorsorgeprinzip. Wie wird es vom 
Bundesrat in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik und 
Gebrauchsgegenstände angewendet?

19.4307 n Ip.
Fehlmann Rielle. Prinzip "ambulant vor stationär". 
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis!

19.4308 n Ip.
Fehlmann Rielle. Geplante Konzentration der SRG-
Produktionsstandorte. Welches sind die Folgen für die 
Medienvielfalt und die mediale Berichterstattung in der 
Deutschschweiz und Westschweiz?

19.4603 n Mo.
Fehlmann Rielle. Steuererlass für die Opfer fürsorgeri-
scher Zwangsmassnahmen

20.3176 n Mo.
Fehlmann Rielle. Covid-19. Mehr Anerkennung für die 
öffentliche Spitex

20.3558 n Po.
Fehlmann Rielle. Werden wir über Covid-19 hinaus 
etwas gegen Adipositas tun?

20.3657 n Po.
Fehlmann Rielle. Uneingeschränkte Achtung der 
Rechte von Menschen mit einer Behinderung

20.3693 n Mo.
Fehlmann Rielle. Jeder Kanton soll ein Gleichstellungs-
büro haben

20.4113 n Po.
Fehlmann Rielle. Gesetz zur Umsetzung der Istanbul-
Konvention (Schutz vor Gewalt gegen Frauen)

20.4212 n Ip.
Fehlmann Rielle. Die Medikamente Avastin und Lucen-
tis sind weiter im Gespräch

20.4273 n Ip.
Fehlmann Rielle. Umsetzung des Geldspielgesetzes. 
Es braucht unbedingt Korrekturen

* 20.4386 n Ip.
Fehlmann Rielle. Sterilisation von Frauen mit einer gei-
stigen Beeinträchtigung. Stand der Dinge

* 20.4418 n Ip.
Fehlmann Rielle. Covid-19 und die Gefahren des 
Tabak- und Nikotinkonsums

* 20.4680 n Ip.
Fehlmann Rielle. Die myanmarische Anführerin Aung 
San Suu Kyi verweigert die Freilassung politischer 
Gefangener

•x 18.4108 n Ip.
Feller. Wer kontrolliert, ob die Post im Allgemeinen und 
im Fall des mit Amazon geschlossenen Vertrags den auf 
Zustellpreise für Pakete anwendbaren rechtlichen Rah-
men einhält?

•x 18.4164 n Ip.
Feller. Finanzierung der Publibike AG durch die Post-
auto AG und die Schweizerische Post AG

19.3425 n Mo.
Feller. Ausnahme vom Nachtfahrverbot für Geldtrans-
porter über 3,5 Tonnen

19.4067 n Mo.
Feller. Anpassungen bei Via sicura. Die Blaulichtorgani-
sationen sollen unter Bedingungen arbeiten können, die 
ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben erlauben, auch bei 
Tempolimit 30
Siehe Geschäft 19.4068 Mo. Rochat Fernandez

19.4432 n Ip.
Feller. Schutz von Personen und Gütern beim Geld-
transport. Hält es der Bundesrat für angebracht, dass 
nur ein Kanton über eine Reglementierung verfügt?

19.4607 n Po.
Feller. Generelles, gesamtschweizerisches Verbot von 
Bargeldtransporten in der Nacht. Was sind die sozioöko-
nomischen Folgen?
Siehe Geschäft 19.4606 Po. Dobler
Siehe Geschäft 19.4608 Po. Gysin Greta
Siehe Geschäft 19.4609 Po. Hurter Thomas

20.3249 n Mo.
Feller. Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus. 
Apotheken sollen serologische Tests durchführen kön-
nen

20.3250 n Mo.
Feller. Welche Funktion haben die Ausschüttungsreser-
ven in der Bilanz der SNB?



22

20.3251 n Mo.
Feller. Verordnung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen. Artikel 24 aufheben, damit der Grundsatz "Pacta 
sunt servanda" gewahrt bleibt
Siehe Geschäft 20.3266 Mo. Gapany

20.3278 n Mo.
Feller. Besondere Situation der Reitschulen während 
der Covid-19-Krise berücksichtigen

20.4075 n Mo.
Feller. Projekte zum Bau und zur Sanierung von Hotels 
in der Schweiz fördern

20.4147 n Ip.
Feller. Warum werden die monatlichen Finanzausweise 
der AHV, IV und EO plötzlich nicht mehr veröffentlicht?

20.4148 n Mo.
Feller. Der Zentralen Ausgleichsstelle gestatten, die 
monatlichen Finanzausweise der AHV, IV und EO wei-
terhin zu veröffentlichen

•x 20.4198 n Mo.
Feller. Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem 
Coronavirus-Infektionsrisiko. Anpassung in Absprache 
mit den Nachbarländern

20.4199 n Mo.
Feller. Berechnung der Krankenkassenprämien. Trans-
parenz der zugrunde liegenden Annahmen und Modali-
täten sicherstellen

* 20.4394 n Ip.
Feller. Effektivität des Aufsichtssystems über die Sub-
ventionierung des öffentlichen Verkehrs

* 20.4410 n Mo.
Feller. Rückerstattung der Mineralölsteuer und des 
Mineralölsteuerzuschlags für Wasserrettungsorganisa-
tionen

* 20.4532 n Ip.
Feller. Wie hat das Bundesamt für Energie die vier von 
ihm geförderten Gebäudelabels ausgewählt?

•x 18.4228 n Po.
Feri Yvonne. Zugang zu Verhütung für alle garantieren

•x 19.3119 n Po.
Feri Yvonne. Wissen zu Kindeswohlgefährdungen bün-
deln, damit die Unterstützungsleistung passt

•x 19.3241 n Mo.
Feri Yvonne. Drohung gegen Kinder soll von Amtes 
wegen verfolgt werden

19.3677 n Mo.
Feri Yvonne. Stipendien statt Armut

19.4016 n Po.
Feri Yvonne. Sexuelle Gewalt an Kindern im Internet. 
Was macht das Bundesamt für Polizei?

19.4407 n Po.
Feri Yvonne. Wie gelingt eine tatsächliche Arbeitsinte-
gration von Menschen mit einem lange dauernden 
Gesundheitsschaden durch die Invalidenversicherung?

19.4430 n Mo.
Feri Yvonne. Verbesserter Schutz für in der Betreuung 
tätige Hausangestellte

20.3057 n Po.
Feri Yvonne. Kurzsichtigkeit bei Kindern

20.3231 n Mo.
Feri Yvonne. Früherkennung von Kindeswohlgefähr-
dungen. Nationales Programm

20.3683 n Mo.
Feri Yvonne. Bedarfsabhängige Kinderzulagen

20.3684 n Po.
Feri Yvonne. Massnahmen zur Armutsprävention

20.3690 n Mo.
Feri Yvonne. Zwingend nötige Anpassung des Straftat-
bestands der sexuellen Belästigung von Kindern

20.3971 n Po.
Feri Yvonne. Analyse zur Umsetzung der Mankoteilung

20.3972 n Po.
Feri Yvonne. Evaluation der Revision der elterlichen 
Verantwortung nach Trennung oder Scheidung

•x 20.4082 n Ip.
Feri Yvonne. Transparente und klar geregelte Verfah-
ren bei der Verabschiedung von medizinisch-ethischen 
Richtlinien

•x 20.4083 n Ip.
Feri Yvonne. Universelle Gesundheitsversorgung

20.4084 n Mo.
Feri Yvonne. Nationale Strategie zur Bekämpfung der 
Cyber-Pädokriminalität

* 20.4397 n Ip.
Feri Yvonne. Wiedererwägungspraxis in den Sozialver-
sicherungen

* 20.4448 n Po.
Feri Yvonne. Evaluation des Bundesgesetzes über 
internationale Kindesentführungen

* 20.4449 n Po.
Feri Yvonne. Ungleichbehandlung von Witwen und Wit-
wern beheben

•x 18.4169 n Ip.
Fiala. Die Ausgabe von digitalen Identitäten ist eine 
Staatsaufgabe

20.3098 n Ip.
Fiala. E-Parlament als eine mögliche Antwort auf Notsi-
tuationen wie infolge des Coronavirus

•x 20.3187 n Ip.
Fiala. Risikoreporting als Führungsinstrument. Fehlt ein 
umfassendes Risikomanagement für die Schweiz?

20.3676 n Ip.
Fiala. Schlüsseltechnologien und Innovationen für die 
Schweiz in der Schweiz sichern

•x 20.4034 n Mo.
Fiala. Importverbot für Daunen aus Lebendrupf

•N 20.4035 n Mo.
Fiala. Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Kon-
kurs. Elektronische Übertragung der Verlustscheine

20.4054 n Ip.
Fiala. Eisenbahn. Digital auf der Bremse stehen?

20.4180 n Ip.
Fiala. Crypto-Affäre. Nachhaltiger Schaden für die 
Schweiz?

* 20.4528 n Ip.
Fiala. Fragen zur Züri City-Card
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* 20.4529 n Mo.
Fiala. Antibiotika-Forschung durch Pull-Anreize verbes-
sern

19.4622 n Ip.
Fischer Roland. Rahmenabkommen mit der EU. Vor-
wärts mit den Klarstellungen

20.3539 n Ip.
Fischer Roland. Ist die Schuldenbremse krisentaug-
lich?

20.3704 n Ip.
Fischer Roland. Ist die Schweizerische Nationalbank 
an das Pariser Klimaabkommen gebunden?

20.3705 n Mo.
Fischer Roland. Mehr Transparenz über die Klimaver-
träglichkeit des Schweizer Finanzplatzes

20.3798 n Mo.
Fischer Roland. Green Bonds für Klimaschutz und 
Artenvielfalt

•x 20.4153 n Po.
Fischer Roland. Anwendung der NFA-Grundsätze bei 
der Bewältigung von Epidemien und Pandemien

20.4196 n Ip.
Fischer Roland. Taskforce für naturbezogene Finanzri-
siken

20.4213 n Mo.
Fischer Roland. Rahmenabkommen bis Ende 2020 
dem Parlament übergeben

* 20.4648 n Mo.
Fischer Roland. Bevorzugter Marktzugang für nachhal-
tige Produkte

20.3121 n Ip.
Fivaz Fabien. Schwierige Lage des Mittelbaus an den 
Hochschulen

20.3353 n Ip.
Fivaz Fabien. Starlink. Welchen Spielraum haben wir 
bei der Kontrolle der Satellitenkonstellationen?

20.3828 n Po.
Fivaz Fabien. Strassenbeleuchtung und Verkehrssi-
cherheit. Klischees überwinden

•x 20.3999 n Ip.
Fivaz Fabien. Unterstützung der kantonalen Behörden 
bei der Bekämpfung neuer Formen von Kriminalität

20.4155 n Ip.
Fivaz Fabien. Plug-in-Hybridfahrzeuge. Was ist, wenn 
man sie nie auflädt?

* 20.4460 n Ip.
Fivaz Fabien. Ökologische Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Doubs

* 20.4546 n Mo.
Fivaz Fabien. Einnahme von Boden, der durch Blei 
oder andere Schadstoffe belastet ist. Wir müssen unver-
züglich handeln, um die Gesundheit der Kinder zu schüt-
zen

* 20.4696 n Po.
Fivaz Fabien. Systematische Eliminierung der unnöti-
gen Schwellen in Schweizer Fliessgewässern

•x 18.4343 n Ip.
Flach. Klimarisiken gleich Finanzrisiken. Notwendige 
Anpassungen der BSV-Praxis

19.3267 n Ip.
Flach. Entspricht die Praxis des Dienstes ÜPF hinsicht-
lich der Pflichten der Anbieterinnen abgeleiteter Kommu-
nikationsdienste dem Gesetz?

19.3485 n Po.
Flach. Klimaschutzpotenzial in der Schifffahrt

19.3818 n Po.
Flach. Millionen Tonnen von Plastik einsparen, ersetzen 
oder recyclen statt verbrennen oder exportieren

19.3819 n Mo.
Flach. Transparenz bei den finanziellen Klimarisiken für 
Pensionskasseninvestitionen sicherstellen

19.3893 n Mo.
Flach. Ungehinderte Benutzung der elektronischen 
Identität in Europa

19.4317 n Mo.
Flach. Berufspausen dank flexiblem Vorbezug der AHV-
Rente finanziell abfedern

19.4319 n Mo.
Flach. Humanitäre Notlage im Mittelmeer. Die Schweiz 
soll sich am Verteilungsmechanismus der "Koalition der 
Willigen" beteiligen

19.4567 n Po.
Flach. Datenschutz bei den Datenbanken des Bundes 
und der Kantone - Es braucht eine Gesamtschau

19.4573 n Mo.
Flach. Liberalisierung des Zeichenschutzes

20.3682 n Po.
Flach. Intelligenz statt Beton! Mehr Effektivität im Ver-
kehr durch die Verknüpfung von Infrastrukturausbau mit 
der Reduktion von Verkehrsspitzen

20.3689 n Mo.
Flach. Einschüchterung und Desinformation von 
Schuldnern durch unseriöse Inkassounternehmen unter-
binden

20.3848 n Ip.
Flach. Der Zivildienst könnte die Bevölkerung in einer 
Notlage stärker unterstützen

* 20.4717 n Mo.
Flach. Bürgerinnen und Bürger müssen digitale Hoheit 
über ihre Gesundheitsdaten erhalten

* 20.4718 n Ip.
Flach. Optimale Platzierung von Elektrolyseanlagen zur 
Schliessung der Winterstromlücke mit Wasserstoff

19.4221 n Mo.
(Flückiger Sylvia) Wobmann. Mehr Parkplätze an 
Autobahnauffahrten und Bahnhöfen

19.3223 n Mo.
Fluri. Wochenaufenthalt. Steuerrechtlicher Wohnsitz

19.4037 n Mo.
Fluri. Humanitäre Notlage im Mittelmeer. Die Schweiz 
soll sich am Verteilungsmechanismus der "Koalition der 
Willigen" beteiligen
Siehe Geschäft 19.4033 Mo. Barazzone
Siehe Geschäft 19.4034 Mo. Mazzone
Siehe Geschäft 19.4035 Mo. Sommaruga Carlo
Siehe Geschäft 19.4036 Mo. Quadranti
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19.4604 n Mo.
Fluri. Angemessene Restwassermengen und Biodiver-
sität

20.3052 n Mo.
Fluri. Verursacherorientierte Finanzierung der zusätzli-
chen Trinkwasseraufbereitungsanlagen infolge strenge-
rer Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel

20.3709 n Po.
Fluri. Rahmenbedingungen für eine effiziente und 
umweltfreundliche Logistik schaffen

20.4154 n Mo.
Fluri. Biodiversität, Bundesverfassung und 30-mal mehr 
Strom

20.4226 n Po.
Fluri. Auswirkungen der Subventionspraxis des Bundes 
auf die Biodiversität

* 20.4602 n Ip.
Fluri. Sind wir bei der Bauzonenredimensionierung auf 
Kurs?

* 20.4603 n Mo.
Fluri. Bodenstrategie gesetzlich verankern und umset-
zen

* 20.4604 n Ip.
Fluri. Arbeiten am neuen Aktionsplan Biodiversität

* 20.4605 n Ip.
Fluri. Was passiert mit jenen biodiversitätsschädigen-
den Anreizen und Investitionen, die der Bund bis 2023 
nicht untersuchen will?

19.4114 n Mo.
(Frehner) Reimann Lukas. Gesetzlose Zustände bei 
Spielertransfers im Fussball

•N 19.3219 n Mo.
(Frei) Flach. Qualitative Standards bei Gutachten im 
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

19.3487 n Po.
(Frei) Mettler. Gegen die Einsamkeit. Soziale Isolation 
als gesellschaftliches Phänomen politisch angehen

19.4251 n Ip.
(Frei) Flach. Umgang mit anonymen Samenspenden 
und unbekannter Vaterschaft

•x 18.4136 n Ip.
Fridez. Identitätskontrollen in Wahlbüros. Eine gängige 
Praxis?

•x 18.4288 n Mo.
Fridez. Waffenexporte nach Saudi-Arabien stoppen

•x 18.4289 n Ip.
Fridez. Kann man bei einem Rüstungsgut wirklich von 
Beschaffungsreife sprechen, wenn bis zur Zertifizierung 
noch jahrelang entwickelt wird?

19.3688 n Mo.
Fridez. Zugang zu einem Minimum an medizinischer 
Vorsorge für alle

19.3689 n Ip.
Fridez. Einstellung des Verkaufs von Lotterielosen in 
den Poststellen

19.3722 n Mo.
Fridez. Wirksamen Alternativen zur Administrativhaft 
von Minderjährigen im Migrationsbereich den Vorzug 
geben

19.3997 n Ip.
Fridez. Ukraine. Humanitäre Hilfe für den Frieden

19.4528 n Ip.
Fridez. Schweizer Luftwaffe. Eine Flotte aus zwei ver-
schiedenen Flugzeugtypen ist die Regel

19.4529 n Ip.
Fridez. Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Strategi-
sche Fragen

20.3715 n Mo.
Fridez. Restriktivere Regeln für die Ausfuhr von Pfeffer-
pistolen

20.3716 n Ip.
Fridez. Bedrohung durch Raketen. Schwachpunkt im 
Schutz des Schweizer Luftraums?

* 20.4564 n Ip.
Fridez. Lachgas als Partydroge. Auch in der Schweiz 
ein Problem?

* 20.4565 n Ip.
Fridez. Zulage für jedes Kind in der Schweiz. Ziel 
erreicht?

* 20.4566 n Ip.
Fridez. Für ein Verbot der Bombardierung von städti-
schen und bevölkerten Gebieten

* 20.4632 n Mo.
Fridez. Ausbau der Lufttransportfähigkeiten der 
Schweiz zugunsten der Friedensförderung, der humani-
tären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit

•x 18.4245 n Mo.
Friedl Claudia. Wartefristen von maximal drei Monaten 
für die Auszahlung von Einmalvergütungen bei Fotovol-
taik-Kleinanlagen

•x 18.4246 n Mo.
Friedl Claudia. Institutionelle Vorkehrungen zur Einhal-
tung von Nachhaltigkeitsstandards in Handelsabkom-
men

19.3343 n Ip.
Friedl Claudia. Überförderung von Kleinwasserkraft-
werken

19.3344 n Ip.
Friedl Claudia. Investitionen der Entwicklungsbanken in 
CO2-emittierende Technologien

19.3345 n Ip.
Friedl Claudia. Forschungsbedarf zu den Auswirkun-
gen von elektromagnetischen Feldern auf Tiere und 
Pflanzen

19.3692 n Ip.
Friedl Claudia. Umsetzung der Agenda 2030. Die 
Geschlechtergleichstellung berücksichtigen

19.3897 n Mo.
Friedl Claudia. Ziele des Klimaabkommens von Paris 
auch bei Investitionen der multilateralen Entwicklungs-
banken umsetzen

19.4112 n Ip.
Friedl Claudia. Biodiversität integrieren statt verlieren

19.4293 n Ip.
Friedl Claudia. Einsatz und Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln natürlichen Ursprungs
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19.4542 n Ip.
Friedl Claudia. Unnötig komplizierte und unbegründet 
zurückhaltende Vergaben von Visa?

19.4543 n Ip.
Friedl Claudia. Gefährden die ungenügenden Schwei-
zer Klimaziele die internationalen Menschen- und Kin-
derrechte?

19.4544 n Ip.
Friedl Claudia. Keine klimaschädigenden Investitionen 
der Entwicklungsbanken

20.3530 n Ip.
Friedl Claudia. Stand bei Ziel 15 (Landökosysteme 
schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nut-
zung fördern) der Agenda 2030

20.3834 n Po.
Friedl Claudia. Klima- und Umwelttransparenz von Pro-
dukten verbessern mit einer Umweltproduktdeklaration

20.4079 n Ip.
Friedl Claudia. Invasive Quagga-Muschel bedroht Öko-
systeme und Trinkwasserfassungen

20.4080 n Ip.
Friedl Claudia. Gefährdet die Exportrisikoversicherung 
die aussenpolitischen Ziele der Schweiz?

•x 20.4201 n Ip.
Friedl Claudia. Verlängerung von Pass und ID für 
Schweizerinnen und Schweizer in Ländern ohne konsu-
larische Vertretung wie beispielsweise Albanien

* 20.4420 n Ip.
Friedl Claudia. Aufklärung der Fälle von Vermissten in 
Sri Lanka

* 20.4617 n Ip.
Friedl Claudia. Massnahmen für den Erhalt vom Aus-
sterben bedrohte Pflanzenarten im Alpenrhein

* 20.4618 n Ip.
Friedl Claudia. Fast Weltmeister im Anfallen von Elek-
troschrott

19.4527 n Ip.
Friedli Esther. OECD-Besteuerungsprojekt (Besteue-
rung der digitalen Wirtschaft). Änderung von Prinzipien 
zum Nachteil der Schweiz

20.3393 n Mo.
Friedli Esther. Mehrwertsteuererlass oder Mehrwert-
steuerreduktion für vom Bundesrat geschlossene 
Betriebe

•x 20.3571 n Ip.
Friedli Esther. Bezug von Schweizer Arbeitslosengel-
dern sowie Kurzarbeitsentschädigung durch EU-Auslän-
der

•x* 20.4379 n D.Ip.
Friedli Esther. Schneesportbetriebe haben bereits gute 
Schutzkonzepte

20.3397 n Mo.
Funiciello. Gender Budgeting. Für eine gerechte 
Bewältigung der Krise

20.4059 n Mo.
Funiciello. Blinden Fleck beseitigen. Lehrstuhl für femi-
nistische Ökonomie schaffen!

20.4301 n Mo.
Funiciello. Keine Boni bei Covid-Hilfe!

* 20.4451 n Mo.
Funiciello. 24-Stunden-Beratungsangebot für von 
Gewalt betroffene Personen gemäss Istanbul-Konven-
tion
Siehe Geschäft 20.4452 Mo. Vincenz

19.3124 n Mo.
Geissbühler. Verminderung des Energieverbrauchs 
und Kohlendioxidausstosses bei Gebäuden des Bundes

19.3758 n Mo.
Geissbühler. Der Bundesrat wird ersucht, die rechtli-
chen Grundlagen zu schaffen, damit ausländische, 
rechtskräftig verurteilte Gewalttäter und Kriminelle ihre 
Strafen zwangsweise in ihrem Heimatland zu verbüssen 
haben

19.4485 n Mo.
Geissbühler. Vorsätzlichkeit bei Straftaten unter Dro-
gen- und Alkoholeinfluss

19.4486 n Mo.
Geissbühler. Mehrwertsteuerbefreiung auf Spitex-Lei-
stungen von Organisationen der Krankenpflege und der 
Hilfe zuhause im Bereich Betreuung und Alltagsbeglei-
tung

•x 20.3948 n Ip.
Geissbühler. Das Ende unserer Demokratie?

* 20.4545 n Mo.
Geissbühler. Meldepflicht für Hanfanbau

* 20.4641 n Ip.
Geissbühler. Massnahmen zur Gewaltprävention

•x 20.3965 n Ip.
Giacometti. Zivildiensteinsätze. Ein Mehrwert für die 
Schweiz

•x 20.4071 n Ip.
Giacometti. Reform "Kaufleute 2022". Nur noch eine 
Fremdsprache obligatorisch?

•x* 20.4373 n D.Ip.
Giacometti. Mehr Planungssicherheit für den Wintertou-
rismus

20.4019 n Po.
Giezendanner. Sofortiger Marschhalt im neuen 
Geschäftsfeld des Nachtzug-Angebots!

19.3558 n Ip.
Girod. Wiederverwertung von elektronischen Geräten, 
die an Flughäfen anfallen

19.3776 n Ip.
Girod. Wohlfahrtsmessung. Wie geht es weiter?

•x 19.3291 n Po.
Glanzmann. Dialog über die zentralen Werte unserer 
Gesellschaft

19.3863 n Po.
Glanzmann. Flächendeckende familienergänzende 
Betreuung

20.3303 n Mo.
Glanzmann. Änderung der Erwerbsersatzordnung für 
im Assistenzdienst geleistete Diensttage

20.3517 n Po.
Glarner. Den linksextremen Terror rechtzeitig stoppen. 
Antifa jetzt verbieten!
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20.3706 n Ip.
Glarner. Schweizer Antifa-Extremisten in Syrien ausge-
bildet?

20.3845 n Mo.
Glarner. Zwingende DNA-Prüfung bei Familiennachzug 
aus dem Ausland

* 20.4436 n Ip.
Glarner. Unterstützung von Hilfsorganisationen, welche 
sich aktiv in Abstimmungskämpfe einmischen

* 20.4516 n Mo.
Glarner. Angleichung des Rentenalters von Mitarbeiten-
den der Flugsicherung

•x 17.4295 n Po.
Glättli. Sicherheitsstandards für Internet-of-Things-
Geräte prüfen, weil diese eine der grössten Bedrohun-
gen der Cybersicherheit sind

•x 18.4389 n Ip.
Glättli. Menschenrechtssituation in der Türkei. Wie steht 
es um die Unterstützung von Menschenrechtsverteidige-
rinnen und -verteidigern, diplomatische Vermittlungsbe-
mühungen, Rüstungsexporte?

19.3337 n Mo.
Glättli. Einführung einer Meldepflicht für den Export von 
Gütern, die der Waffenproduktion dienen

19.3354 n Mo.
Glättli. Keine Absatzförderung von Fleisch mit Steuer-
geldern, auch aus Gründen des Klimaschutzes

19.3465 n Po.
Glättli. Die Preispolitik des öffentlichen Verkehrs soll so 
gestaltet sein, dass sein Anteil (Modalsplit) steigt

19.3527 n Ip.
Glättli. Die unerträgliche Menschenrechtslage in der 
Türkei zwingt die Schweiz zum Handeln

19.3529 n Ip.
Glättli. Falschauskünfte des SEM zur Kontrolle der 
medizinischen Überwachung von Zwangsausschaffun-
gen

19.3868 n Ip.
Glättli. Der Nachrichtendienst beschnüffelt weiterhin 
gesetzeswidrig legale politische Tätigkeiten. Welche 
Kontroll- und Disziplinarmassnahmen beschliesst der 
Bund?

19.3898 n Ip.
Glättli. Unbegleitete minderjährige Asylsuchende in den 
Bundeszentren. Einhaltung der Uno-Kinderrechtskon-
vention sicherstellen

19.3899 n Ip.
Glättli. Verbindliche Berücksichtigung des Istanbul-Pro-
tokolls zur wirksamen Untersuchung und Dokumentation 
von Folter durch den Bund. Warum verhält sich das 
SEM in Widerspruch zu den Empfehlungen des Bun-
des?

19.3901 n Mo.
Glättli. Das Pariser Klimaabkommen umsetzen. Ab 
2030 nur noch Autos mit Zero-Emission-Antrieb zulas-
sen

19.4334 n Ip.
Glättli. Datenschutz im Zusammenhang mit arbeitsme-
dizinischen Untersuchungen

20.3375 n Ip.
Glättli. Unverhältnismässige Aufhebung des Grund-
rechts auf Demonstrationen und Kundgebungen trotz 
Einhaltung der Vorschriften der Covid-19-Notverordnun-
gen

20.3875 n Ip.
Glättli. Verbesserung des Datenschutzes im Zusam-
menhang mit dem US Cloud Act

20.4129 n Ip.
Glättli. Sicherheitslücken im Bereich von Wahlen und 
Abstimmungen

* 20.4725 n Ip.
Glättli. Strukturwandel aufgrund der Corona-Krise. Wel-
che Massnahmen plant der Bundesrat?

* 20.4726 n Mo.
Glättli. Grüner aus der Corona-Krise. Für ein nachhalti-
ges Impulsprogramm, das Klimaschutz-, Zukunfts- und 
Care-Jobs schafft

•x 18.4219 n Mo.
(Glauser) Page. Arbeitslosenversicherungsgesetz. 
Rahmenfristen für pflegende Angehörige

•x 20.4061 n Ip.
Gmür Alois. Aufwertung der Schweizer Regionallabels

* 20.4552 n Mo.
Gmür Alois. Eine Abrechnungsstelle für Sozialversiche-
rung und Steuern

•x 16.4073 n Po.
Golay. Cyberrisiken. Für einen umfassenden, unabhän-
gigen und wirksamen Schutz

19.3333 n Mo.
(Golay) Geissbühler. Strassenverkehrsgesetz. Die 
Arbeit der Polizei weniger behindern!

19.4325 n Mo.
(Golay) Quadri. Zweijähriges Moratorium zur Begren-
zung der Anzahl Grenzgängerinnen und Grenzgänger

•x 18.4381 n Mo.
(Graf Maya) Michaud Gigon. Bessere Deklaration von 
verarbeiteten Lebensmittelprodukten in Bezug auf die 
Herkunft der Rohstoffe

•x 18.4382 n Mo.
(Graf Maya) Badertscher. Aktionsplan zur Förderung 
des fairen Handels

•x 18.4383 n Ip.
(Graf Maya) Trede. Fehlende Datenbanken über 
Implantate

19.3854 n Ip.
(Graf Maya) Trede. Nachtfluglärm um den Flughafen 
Basel-Mülhausen und gesundheitliche Schäden

19.3856 n Ip.
(Graf Maya) Trede. Gesundheitsgefährdung durch den 
Klimawandel. Was folgt auf den Aktionsplan 2014-2019?

19.4028 n Mo.
(Graf Maya) Porchet. Lancierung eines Nationalen For-
schungsprogramms zum Thema Pflege und Betreuung 
alter Menschen

19.4193 n Po.
(Graf Maya) Wettstein. Ein neues nationales Gesund-
heitsgesetz als Rahmengesetz
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19.4194 n Mo.
(Graf Maya) Weichelt-Picard. Finanzierung von Pflege-
leistungen für Menschen mit Demenz

19.4195 n Mo.
(Graf Maya) Wettstein. Doppel- und Mehrfachversiche-
rungen im KVG verhindern

19.4196 n Mo.
(Graf Maya) Prelicz-Huber. Stärkung der Kinder- und 
Jugendmedizin. Den Behandlungsbeginn vor der Eini-
gung über den Kostenträger sicherstellen

19.4289 n Mo.
(Graf Maya) Schlatter. Der Bund muss für die Bewälti-
gung der Folgen des Klimawandels auf den Schweizer 
Wald weitere Massnahmen ergreifen und finanzielle Mit-
tel bereitstellen

19.4367 n Mo.
(Graf Maya) Klopfenstein Broggini. Der Bundesrat 
wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass an allen 
Landesflughäfen der Schweiz die gleichen Nachtflugs-
perren wie in Zürich gelten

•x 17.3475 n Po.
Graf-Litscher. Meldepflicht bei schwerwiegenden 
Sicherheitsvorfällen bei kritischen Infrastrukturen

•N 18.4332 n Mo.
Graf-Litscher. Gefahr der Antibiotikaresistenzen. 
Potenzial der Komplementärmedizin nutzen

19.3160 n Mo.
Graf-Litscher. Einheitlicher gesetzlicher Rahmen für die 
Publikation und Nutzung nichtpersonenbezogener 
Daten und Dienste der Bundesverwaltung (Open-
Government-Data-Gesetz)

19.3214 n Mo.
Graf-Litscher. Den professionellen Umgang mit Versor-
gungsengpässen bei Heilmitteln sicherstellen

19.4444 n Mo.
Graf-Litscher. Massnahmenplan zur Steigerung des 
Anteils des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr
Siehe Geschäft 19.4443 Mo. Candinas
Siehe Geschäft 19.4445 Mo. Schaffner
Siehe Geschäft 19.4446 Mo. Töngi

20.3638 n Po.
Graf-Litscher. Förderung von regionalem Coworking
Siehe Geschäft 20.3622 Po. Kamerzin
Siehe Geschäft 20.3639 Po. Vincenz
Siehe Geschäft 20.3640 Po. Guggisberg
Siehe Geschäft 20.3641 Po. Studer
Siehe Geschäft 20.3642 Po. Andrey
Siehe Geschäft 20.3643 Po. Gredig

20.3664 n Mo.
Graf-Litscher. Salutogenetische Aspekte bei der Prä-
vention, Behandlung und Nachsorge von Epidemien und 
Pandemien fördern und die Komplementärmedizin ein-
beziehen

20.4286 n Ip.
Graf-Litscher. Zuschlagskriterien für Covid-19-Reser-
vationsantrag mit Molecular Partners

20.4287 n Mo.
Graf-Litscher. Dringender Bedarf an wissenschaftlicher 
Forschung zur Wirkung von Naturheilmitteln bei der 
Stärkung des Immunsystems und der Behandlung von 
Virusinfektionen

* 20.4580 n Ip.
Graf-Litscher. Corona zeigt den Handlungsbedarf bei 
der digitalen Transformation im Gesundheitswesen auf

20.3643 n Po.
Gredig. Förderung von regionalem Coworking
Siehe Geschäft 20.3622 Po. Kamerzin
Siehe Geschäft 20.3638 Po. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 20.3639 Po. Vincenz
Siehe Geschäft 20.3640 Po. Guggisberg
Siehe Geschäft 20.3641 Po. Studer
Siehe Geschäft 20.3642 Po. Andrey

20.3842 n Po.
Gredig. Mit einer beruflichen Teilzeit-Zweitausbildung 
im Erwachsenenalter die Durchlässigkeit des Berufsbil-
dungssystems erhöhen und damit Berufswechsel für 
Erwachsene erleichtern

•x 20.4218 n Ip.
Gredig. Positive Homeoffice-Anreize auch bei grenz-
überschreitenden Arbeitsverhältnissen, im Interesse von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

19.3398 n Po.
Grin. Besteuerung des Eigenmietwerts. Wäre eine aus-
gewogene Reform möglich?

19.3947 n Mo.
Grin. Konferenz zur Jugendgewalt einberufen

19.3948 n Po.
Grin. Bericht über das Projekt "Schule auf dem Bauern-
hof", das Stiefkind des Bildungssystems!

19.4375 n Po.
Grin. Ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung 
durch die Einführung eines Familienquotienten?

19.4507 n Mo.
Grin. Um den Erhalt der Fischvielfalt und der Berufsfi-
scherei zu sichern, muss der Kormoranbestand drin-
gend reguliert werden.

19.4624 n Ip.
Grin. Schweizer Zuckerproduktion in ernster Gefahr

•x 20.3656 n Ip.
Grin. Einfluss der Covid-19-Krise auf ältere Arbeitneh-
mende

20.3882 n Ip.
Grin. Verlust von Kulturland. Verantwortlich ist nicht nur 
die Bautätigkeit

20.3973 n Mo.
Grin. Die einheimische Zuckerindustrie ist in grosser 
Gefahr und muss gerettet werden

•x 20.4020 n Po.
Grin. Ethanol-Pflichtlager. Für eine dauerhafte Lösung!

20.4049 n Ip.
Grin. Neue Erkenntnisse bezüglich der Stärke des 
durch Windkraftanlagen emittierten Infraschalls!

•x 20.4050 n Ip.
Grin. Gilt die Aquakultur (Fischzucht) als landwirtschaft-
liche Tätigkeit?
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20.4107 n Ip.
Grin. Verpflichtungskredite im Rahmen der Agglomerati-
onsprogramme. Werden die Gelder gerecht verteilt?

* 20.4490 n Ip.
Grin. Nahrungsmittelhilfe. Könnten wir nicht mehr tun?

* 20.4595 n Mo.
Grin. Reform der 2. Säule. Koordinationsabzug bei der 
Berechnung der Sparbeiträge teilweise oder ganz aufge-
ben

* 20.4599 n Ip.
Grin. Gibt es eine Möglichkeit, den Bundespersonalbe-
stand zu stabilisieren?

•x 18.4261 n Mo.
Grossen Jürg. Klimaschädliche Fahrzeuge und 
Maschinen auf Bauernhöfen nicht weiter subventionie-
ren

•x 18.4384 n Ip.
Grossen Jürg. Munitionslager Mitholz. Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben. Keine Risiken und Lasten auf die 
künftigen Generationen verschieben

•x 18.4386 n Po.
Grossen Jürg. Besteuerung von Erträgen aus Fotovol-
taikanlagen

19.3251 n Ip.
Grossen Jürg. Klimaschutz im Strassenverkehr. Vor-
bildfunktion des Bundes, auf dem Papier und in der 
Wirklichkeit

19.3253 n Ip.
Grossen Jürg. Innosuisse. Die Förderinstrumente des 
Bundes müssen wirkungsvoller werden

19.3254 n Ip.
Grossen Jürg. Hofdünger-Biogasanlagen. Wie weiter?

19.3472 n Mo.
Grossen Jürg. Für einen CO2-Absenkpfad im Stras-
senverkehr

19.3473 n Po.
Grossen Jürg. Risiken und Nebenwirkungen von fossil 
betriebenen Produkten transparent aufzeigen

19.3771 n Ip.
Grossen Jürg. Einführung einer Alpentransitabgabe. 
Schweizer Verlagerungspolitik mit einem alpenweiten 
Instrument ergänzen

19.3823 n Ip.
Grossen Jürg. Flüge mit Privat- und Businessjets sowie 
Charterflüge sollen auch einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten

19.3824 n Mo.
Grossen Jürg. Transparenz im Stromnetz der Schweiz

19.4162 n Mo.
Grossen Jürg. Energiestrategie 2050. Mehr Spielraum 
in dezentralen Strukturen

19.4281 n Ip.
Grossen Jürg. Fertig mit der Schönfärberei. Wie gross 
sind die Wirkungen des Flugverkehrs auf das Klima 
wirklich?

19.4282 n Mo.
Grossen Jürg. Keine erzwungenen Lehrabbrüche bei 
gut integrierten Personen mit negativem Asylentscheid

19.4515 n Mo.
Grossen Jürg. Portfolioförderung für Gebäudesanie-
rungen. Der Zugang zu Förderungen von Energieeffizi-
enz- und CO2-Reduktionsmassnahmen ist zu 
vereinfachen

20.3304 n Ip.
Grossen Jürg. Direktzahlungen stärker auf pflanzliche 
anstatt tierische Produkte ausrichten - für Umwelt, Klima 
und Gesundheit

20.3495 n Mo.
Grossen Jürg. Biomasseanlagen in der Schweiz nicht 
gefährden, sondern erhalten und ausbauen
Siehe Geschäft 20.3485 Mo. Fässler Daniel

20.3864 n Mo.
Grossen Jürg. Homeoffice und Telearbeit ausbauen 
und vereinfachen

20.4032 n Ip.
Grossen Jürg. Fischsterben im Blausee. Wurde das 
Grundwasser durch Aktivitäten im Zusammenhang mit 
der Sanierung des Lötschberg-Scheiteltunnels ver-
schmutzt?

20.4108 n Ip.
Grossen Jürg. Enthornung von Nutztieren

* 20.4627 n Po.
Grossen Jürg. Fossilfreier Verkehr bis 2050 ermögli-
chen

* 20.4628 n Po.
Grossen Jürg. Klare Regelung der Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten bei der Aufsicht durch die Bundes-
verwaltung

* 20.4629 n Ip.
Grossen Jürg. Trotz Direktzahlungen für ökologische 
Leistungen schwindet die Biodiversität in der Landwirt-
schaft weiter. Wie will der Bundesrat das Problem ange-
hen?

* 20.4630 n Ip.
Grossen Jürg. Wird die Ernährungssicherheit durch 
eine übermässige Futtermittelproduktion beeinträchtigt?

19.3914 n Po.
(Grunder) Hess Lorenz. Anreizsystem zur Förderung 
der Elektromobilität und anderer CO2-armer Antriebssy-
steme im Bereich des Individualverkehrs

19.3916 n Mo.
(Grunder) Hess Lorenz. Gratisnutzung des öffentlichen 
Verkehrs für die Jugend

19.3917 n Mo.
(Grunder) Hess Lorenz. Gestaffelte Verabschiedung 
vom Verbrennungsmotor

19.3918 n Mo.
(Grunder) Hess Lorenz. CO2-Etikette auf Lebensmit-
teln

19.3718 n Mo.
Grüter. Gleich lange Spiesse für Schweizer Konsumen-
ten und Versandhändler beim Briefversand

19.4081 n Mo.
Grüter. UKW-Radio bis 2025
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20.4137 n Mo.
Grüter. Zwingende Entscheidungshoheit des Parlamen-
tes für Entscheidungen betreffend Kapitel VII der UNO-
Charta

* 20.4352 n Ip.
Grüter. CO2-Rückgewinnung als Teil der Lösung im 
Kampf gegen den Klimawandel?

* 20.4353 n Mo.
Grüter. Eine dritte Autonummer für Veloträger und 
andere Anhänger

* 20.4356 n Mo.
Grüter. Digitaler Fahrzeug- und Führerausweis

•x* 20.4361 n D.Ip.
Grüter. Keine weiteren Einschränkungen für den 
Schweizer Wintertourismus!

* 20.4495 n Mo.
Grüter. Beteiligung des Bundes beim Aufbau und 
Betrieb des Nationalen Testinstituts für Cybersicherheit 
NTC

18.4351 n Ip.
Gschwind. Einfuhr von Antibiotika in die Schweiz durch 
ausländische Tierärztinnen und Tierärzte. Bessere Kon-
trollen

19.3652 n Po.
Gschwind. Nationale Strategie, um das Waldsterben in 
der Schweiz zu stoppen und die entstandenen Schäden 
zu beheben

20.3584 n Mo.
Gschwind. Unverzügliche Einführung einer allgemeinen 
Steueramnestie

•x 18.4387 n Mo.
Gugger. Bundesrat und VBS geben der Cybersecurity 
2019 höchste Priorität

19.4360 n Ip.
Gugger. Wir dürfen die Privatsphäre unserer Schülerin-
nen und Schüler nicht verkaufen

19.4627 n Ip.
Gugger. Chinesische Aktivitäten zur Überwachung und 
Einflussnahme in der Schweiz

19.4629 n Mo.
Gugger. Umweltverträgliche Zigarettenfilter

20.3374 n Mo.
Gugger. Unter-16-Jährige wirksam vor pornografischen 
Inhalten auf dem Internet schützen. #banporn4kids#

20.3449 n Ip.
Gugger. Staatshilfe für Fluggesellschaften muss vorran-
gig den Gläubigern in der Schweiz zugutekommen

20.3888 n Po.
Gugger. Berufsbildung für die digitalisierte Wirtschaft 
von morgen

20.3894 n Ip.
Gugger. Pflanzenschutzmittel. Der Bundesrat verspricht 
seit vielen Jahren, die Privatanwendung griffig zu regu-
lieren. Wann macht er es endlich?

20.4085 n Ip.
Gugger. Tabak anstatt Schokolade für unsere Rekru-
ten?

20.4184 n Ip.
Gugger. Globalem Abkommen zur Vermeidung von Pla-
stikverschmutzung beitreten

20.4323 n Mo.
Gugger. Fairness bei der Entschädigung von Rissen 
durch grosse Beutegreifer

* 20.4711 n Ip.
Gugger. Die EU verbietet den hormonschädlichen Wirk-
stoff Mancozeb. Wann zieht die Schweiz nach?

* 20.4712 n Ip.
Gugger. Seeregulierungen und Biodiversität

20.3109 n Mo.
Guggisberg. Ungehinderter Datenaustausch zwischen 
Behörden bei Ermittlungen

•x 20.3553 n Ip.
Guggisberg. Wie können Inspektionen bei Herstellern 
von Komplementär- und Phytoarzneimitteln risikoge-
recht und verhältnismässig umgesetzt werden?

20.3640 n Po.
Guggisberg. Förderung von regionalem Coworking
Siehe Geschäft 20.3622 Po. Kamerzin
Siehe Geschäft 20.3638 Po. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 20.3639 Po. Vincenz
Siehe Geschäft 20.3641 Po. Studer
Siehe Geschäft 20.3642 Po. Andrey
Siehe Geschäft 20.3643 Po. Gredig

20.4283 n Ip.
Guggisberg. Covid-19. Schwerere Krankheitsverläufe 
und erhöhte Sterblichkeit bei niedrigem Vitamin-D-Blut-
spiegel

* 20.4364 n Ip.
Guggisberg. AHV. Blick in die nächste Geländekammer

* 20.4365 n Ip.
Guggisberg. Gesamtbild der Entwicklung von Staats-
haushalt und Schulden

* 20.4366 n Po.
Guggisberg. Ergänzte Fassung der "Langfristperspekti-
ven der öffentlichen Finanzen der Schweiz"

* 20.4419 n Mo.
Guggisberg. Weniger Bürokratie, mehr Sachgerechtig-
keit und raschere Entscheide in der Raumplanung!
Siehe Geschäft 20.4403 Mo. Salzmann

* 20.4485 n Ip.
Guggisberg. Übersteuert das UVEK beim neuen Sach-
plan Verkehr den Bundesrat?

* 20.4487 n Ip.
Guggisberg. Die Autonomie der Schweiz zur Deckung 
des zunehmenden Strombedarfs ist wichtig!

* 20.4667 n Ip.
Guggisberg. Zweckentfremdung von Steuergeldern?

19.4260 n Mo.
(Guhl) Hess Lorenz. Die Wasserkraft wirksam durch 
Investitionsbeiträge unterstützen

19.3760 n Ip.
Gutjahr. Kosten- und Qualitätscheck für die Eidgenössi-
sche Kommission für Familienfragen
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19.4547 n Ip.
Gutjahr. Kontrolle von Missbräuchen in Bezug auf das 
gegenseitige Verbleiberecht zwischen der Schweiz und 
der EU

20.4024 n Ip.
Gutjahr. Nationalstrassennetz langfristig optimieren. 
Stimmt die Priorisierung? Reichen die Kapazitäten?

20.4094 n Ip.
Gutjahr. Wird die Bauprodukteverordnung bei der Aus-
schreibung von Bundesgebäuden ignoriert?

* 20.4647 n Mo.
Gutjahr. Auflösung der Kommission für Wirtschaftspoli-
tik

* 20.4649 n Mo.
Gutjahr. Die Sozialpartnerschaft vor umstrittenen Ein-
griffen schützen

•x 19.3054 n Po.
Gysi Barbara. Care-Arbeit ins Zentrum rücken

19.3244 n Ip.
Gysi Barbara. Risiken, mangelnder Transparenz und 
Interessenkonflikten bei Sammelstiftungen besser 
begegnen und Grundlagen dafür schaffen

19.3640 n Mo.
Gysi Barbara. Schluss mit der Diskriminierung der 
Frauen in der Krankentaggeldversicherung. Einheitliche 
Prämien für Frauen und Männer

19.4228 n Mo.
Gysi Barbara. Kommunikation der Krankenkassenprä-
mien. Mehr Fairness dank klaren Vorgaben

19.4455 n Po.
Gysi Barbara. Pflege und Betreuung wieder zusam-
menführen

20.3511 n Ip.
Gysi Barbara. Wie kann die Förderung klinischer Ver-
suche von nichtkommerziellen Medizinprodukten und 
Arzneimitteln weiterhin erhalten werden?

20.3513 n Po.
Gysi Barbara. Begleitpersonen bei Begutachtungen

20.3569 n Po.
Gysi Barbara. Mitbestimmung und Mitarbeitenden-
rechte bei der Digitalisierung der Arbeitswelt

20.3722 n Po.
Gysi Barbara. Umfassende Aufarbeitung von Aus-
landsadoptionen

20.3723 n Ip.
Gysi Barbara. Angehörige sollen während Gesund-
heitskrisen mit Assistenzbeiträgen für ihre Arbeit ent-
schädigt werden können

19.4406 n Mo.
Gysin Greta. Bekämpfung von Lohndumping. Mehr 
Kompetenzen für die Kantone

19.4608 n Po.
Gysin Greta. Generelles, gesamtschweizerisches Ver-
bot von Wertsachen- und Geldtransporten in der Nacht. 
Was sind die sozioökonomischen Folgen?
Siehe Geschäft 19.4606 Po. Dobler
Siehe Geschäft 19.4607 Po. Feller
Siehe Geschäft 19.4609 Po. Hurter Thomas

20.3119 n Po.
Gysin Greta. Langsamer fahren zugunsten von 
Gesundheit, Luft, Klima und Sicherheit

20.3500 n Mo.
Gysin Greta. Totschlag. Anpassung des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuchs

•x 20.4029 n Ip.
Gysin Greta. Homeoffice. Massnahmen für eine bes-
sere Regelung und zum Gesundheitsschutz der Ange-
stellten?

•x 20.4116 n Ip.
Gysin Greta. Problematische Praxis bei der Erneuerung 
und der Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen im Tes-
sin

* 20.4384 n Po.
Gysin Greta. Bundesnahe Betriebe. Für eine angemes-
sene Vertretung der vier Landessprachen in der Kon-
zernleitung und bei den höheren Kadern

* 20.4429 n Mo.
Gysin Greta. Regionale Stellen für eine erste Hilfe für 
Opfer von Missbrauch und Diskriminierung am Arbeits-
platz

* 20.4492 n Ip.
Gysin Greta. Kurzarbeitsentschädigung (KAE) für alle 
Unternehmen im öffentlichen Verkehr gewähren

19.4537 n Ip.
Haab. Woher stammt die Datengrundlage zu einem 
Schleppschlauch-Obligatorium in der neuen Luftrein-
halte-Verordnung?

20.3021 n Mo.
Haab. Importverbot für tierquälerisch erzeugte Stopfle-
ber

20.3296 n Ip.
Haab. Lebensmittelversorgung in Krisenzeiten

20.3621 n Ip.
Haab. Mehr Fairness durch die Deklaration von landwirt-
schaftlichen Produktionsmethoden

19.3125 n Ip.
(Hadorn) Jans. Axpo missachtet Ensi-Verfügung. Not-
kühlsystem für Abklingbecken fehlt noch immer

19.3468 n Ip.
(Hadorn) Reynard. Hochgiftigen Insektiziden im 
Schweizer Wald den Kampf ansagen

19.3925 n Ip.
(Hadorn) Masshardt. Lehrabbruch wegen Asylgesetz?

19.3928 n Ip.
(Hadorn) Fridez. Internationale Deklaration zum Schutz 
von Zivilpersonen vor Explosivwaffen in Kriegsgebieten. 
Was ist der Beitrag der Schweiz?

19.4255 n Mo.
(Hadorn) Munz. Postmortale Körperspende einheitlich 
regeln

19.4257 n Mo.
(Hadorn) Nordmann. Sonnenenergie-Fördertrilogie 
konkret. Meldeverfahren nach Raumplanungsgesetz 
ohne Formularkrieg

•x 18.4146 n Mo.
(Hardegger) Schneider Schüttel. Umklassierung 
schneller E-Bikes
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•x 18.4147 n Ip.
(Hardegger) Munz. Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strah-
lung. Auftrag und Zusammensetzung der Arbeitsgruppe

•x 18.4148 n Mo.
(Hardegger) Munz. Strahlungs- und Energieminderung 
bei Schnurlostelefonen und WLAN-Geräten

19.3089 n Ip.
(Hardegger) Munz. Mobilfunk. 5G und gesundheitliche 
Risiken

19.3350 n Ip.
(Hardegger) Barrile. Antibiotikaresistenzen schmug-
geln sich durch die Kläranlagen

19.3351 n Ip.
(Hardegger) Crottaz. Unterstützung der medizinischen 
Fachgesellschaften durch den Bund bei der Erarbeitung 
von Choosing-Wisely-Empfehlungen

19.3352 n Mo.
(Hardegger) Barrile. Wechsel des Krankenversicherers 
trotz Zahlungsausständen und Verlustschein

19.3474 n Mo.
(Hardegger) Nussbaumer. Erhöhung der Quote ener-
getischer Sanierungen bei Mietliegenschaften

19.3475 n Po.
(Hardegger) Seiler Graf. Kostenwahrheit bei Flughä-
fen und Flugplätzen

19.3477 n Ip.
(Hardegger) Gysi Barbara. Sicherstellung der Unab-
hängigkeit von Expertinnen und Experten, die die Swiss-
medic beraten

19.3609 n Ip.
(Hardegger) Munz. Planungskompetenzen im Mobil-
funkbereich und Risikotragung

19.3729 n Ip.
(Hardegger) Fridez. Eine private Geheimdienstausbil-
dung im Tessin

19.4084 n Ip.
(Hardegger) Seiler Graf. Öffentlichkeitsprinzip und Mit-
wirkungsrechte bei der Slotvergabe im Luftverkehr

19.4245 n Mo.
(Hardegger) Gysi Barbara. Förderung klinischer Versu-
che mit nicht kommerziellen Medizinprodukten durch die 
Anpassung der Gebühren und Auflagen

19.4246 n Ip.
(Hardegger) Munz. Weiterhin offene Fragen zu adapti-
ven Antennen und Expositionsspitzen

19.4247 n Mo.
(Hardegger) Barrile. Verbindlichkeit in der Umsetzung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Qualitätssicherung 
in der Krankenversicherung

•x 18.4325 n Ip.
Heer. Wie weiter nach der Übergabe mutmasslich 
gefälschter Antiken an die ägyptische Botschaft?

•x 18.4326 n Ip.
Heer. Zusammenarbeit des Bundesamtes für Kultur mit 
der ägyptischen Botschaft

•x 18.4226 n Mo.
(Heim) Gysi Barbara. Schluss mit mengenabhängigen 
Bonusvereinbarungen oder Kickbacks

19.3221 n Mo.
(Heim) Barrile. Impfstoffe. Versorgung verbessern, 
Zulassung vereinfachen

19.3577 n Mo.
(Heim) Munz. Homo mensura. Der Mann, das Mass in 
Forschung und Medizin?

19.3858 n Mo.
(Heim) Crottaz. Schaffung eines nationalen Kompe-
tenzzentrums zur Erforschung neuer Antibiotika

19.4131 n Mo.
(Heim) Barrile. Versorgungssicherheit bei Impfstoffen

19.4238 n Ip.
(Heim) Barrile. Krankenkassenprämien. Verschuldung 
durch überhöhte Inkassokosten vermeiden

19.4286 n Po.
(Heim) Crottaz. Die Versorgung der Schweiz mit Anti-
biotika und weiteren wichtigen Medikamenten sichern

20.3956 n Mo.
Heimgartner. LSVA. Wirtschaft und Konsumenten in 
der Corona-Krise nicht noch zusätzlich belasten!

•x 20.3997 n Ip.
Heimgartner. Neat. Deutschland und Italien sollen lie-
fern!

20.4056 n Ip.
Heimgartner. Klarheit in Sachen Bestandesproblem in 
der Armee

* 20.4737 n Po.
Heimgartner. Neat. Sicherung der Anschlüsse Deutsch-
land und Italien

19.3327 n Mo.
Herzog Verena. Regionale Berufsmessen nicht gefähr-
den

19.3906 n Mo.
Herzog Verena. Anreize statt Widerspruchslösung

19.4134 n Mo.
Herzog Verena. Stärkung der Kinder- und Jugendmedi-
zin. Versorgungsforschung und Massnahmenplanung 
zur Sicherstellung der Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen

20.3858 n Mo.
Herzog Verena. Risikobasierte Maskenpflicht

20.3859 n Mo.
Herzog Verena. Neue Teststrategie im Kampf gegen 
Corona

20.4208 n Ip.
Herzog Verena. Mehrgleisige Anti-Corona-Strategie

* 20.4651 n Ip.
Herzog Verena. Staatsgelder für Masturbationskampa-
gne?

* 20.4652 n Ip.
Herzog Verena. Covid-19-Vorhalteleistungen der Spitä-
ler. Welche Strategie verfolgt der Bundesrat?

* 20.4653 n Mo.
Herzog Verena. Psychopharmakaverschreibung in 
Altersheimen senken

* 20.4656 n Po.
Herzog Verena. Strengere Regeln bei ärztlichen Atte-
sten und Arbeitsunfähigkeitszeugnissen



32

•x 18.4347 n Ip.
Hess Erich. EU-Anbindungsvertrag. Automatische 
Rechtsübernahme ohne Garantien und allmächtiger EU-
Gerichtshof

19.3933 n Ip.
Hess Erich. Verstossen City-Cards gegen geltendes 
Recht?

19.3936 n Ip.
Hess Erich. Ausländeranteil in der Sozialhilfe

19.3937 n Mo.
Hess Erich. Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer 
anerkennen

19.3938 n Mo.
Hess Erich. Säule 3a allen zugänglich machen

* 20.4557 n Ip.
Hess Erich. Finanzierte der Bund den Abstimmungs-
kampf der Unternehmensverantwortungs-Initiativ-Befür-
worter?

* 20.4563 n Mo.
Hess Erich. Bezug übermässiger Personalleistungen 
bei Skyguide ein Ende setzen, denn das Risiko trägt der 
Steuerzahler

* 20.4588 n Mo.
Hess Erich. Die Eidgenössische Kommission gegen 
Rassismus abschaffen

* 20.4591 n Mo.
Hess Erich. Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 
130 Stundenkilometer anheben

19.3130 n Mo.
Hess Lorenz. Elektronisches Patientendossier. Verbrei-
tung mit alternativen Versicherungsmodellen fördern

19.4215 n Mo.
(Hiltpold) Bourgeois. Deklaration der Herkunft und des 
Verarbeitungsorts von Brot und Backwaren

19.3891 n Mo.
Humbel. Berücksichtigung aller Medikamente der phar-
mazeutischen Kostengruppen (PCG-Liste) im Risiko-
ausgleich

19.4167 n Mo.
Humbel. Das Spritzen von Hyaluronsäure und Botox 
gehört in die Hand von Ärztinnen und Ärzten

19.4174 n Po.
Humbel. Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin. 
Nationale Strategie

20.3600 n Mo.
Humbel. Zugang zu rechtsmedizinischen Gutachten im 
Interesse der Patientensicherheit

•x 20.4188 n Ip.
Humbel. HTA und Swiss Medical Board

* 20.4672 n Mo.
Humbel. Verbindlicher Zeitplan für die digitale Transfor-
mation im Gesundheitswesen

* 20.4721 n Mo.
Humbel. Effektive Umsetzung von HTA-Studien

19.4431 n Mo.
Hurni. Betrug bei Unterschriftensammlungen soll im 
Namen der direkten Demokratie bekämpft werden

20.3114 n Ip.
Hurni. Welche Investitionen tätigt die SNB genau?

20.3125 n Mo.
Hurni. Die Berufsfischerei in der Schweiz retten

20.3307 n Ip.
Hurni. Umsetzung der Istanbul-Konvention. Nötiger 
denn je?

20.3506 n Mo.
Hurni. Elektronisches Patientendossier. Kompetenzen 
der Patientinnen und Patienten fördern

20.3516 n Ip.
Hurni. Unlauterer Wettbewerb zwischen Motorfahrzeu-
gen, die der LSVA unterliegen, und solchen, die der 
PSVA unterliegen?

20.3518 n Po.
Hurni. Telemedizin. Standortbestimmung und Perspek-
tiven

20.3527 n Ip.
Hurni. Sollten Pärke von nationaler Bedeutung nicht 
auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und 
des Klimas bewertet werden?

20.3619 n Mo.
Hurni. Anlageentscheide der SNB müssen in der 
Schweiz getroffen werden

•x 20.3995 n Ip.
Hurni. Unterstützung der kantonalen Behörden bei der 
Bekämpfung neuer Formen von Kriminalität
Siehe Geschäft 20.3994 Ip. Cottier

20.4025 n Mo.
Hurni. Nein zur geplanten Obsoleszenz! Für elektroni-
sche Geräte muss eine minimale Lebensdauer von fünf 
Jahren garantiert sein

20.4278 n Ip.
Hurni. Luftfahrt. Angesichts der geleisteten Unterstüt-
zung wäre ein faires Verhalten gegenüber den Konsu-
mentinnen und Konsumenten das Mindeste

* 20.4381 n Po.
Hurni. Für eine richtige Untersuchung zur Besteuerung 
von Robotern

* 20.4445 n Mo.
Hurni. Witwerrente. Dieser rechtswidrigen und veralte-
ten Regelung, die gegen die Rechtsgleichheit verstösst, 
jetzt ein Ende setzen

* 20.4446 n Po.
Hurni. Gleichbehandlung bei der Zulassung zum Militär-
dienst

* 20.4533 n Ip.
Hurni. Windenergieanlagen. Gegenwind aus der Bun-
desverwaltung?

19.4609 n Po.
Hurter Thomas. Bewertung der sozioökonomischen 
Auswirkungen eines allgemeinen Verbots von Wert-
transporten während der Nacht in der Schweiz
Siehe Geschäft 19.4606 Po. Dobler
Siehe Geschäft 19.4607 Po. Feller
Siehe Geschäft 19.4608 Po. Gysin Greta
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20.3377 n Ip.
Hurter Thomas. Auswirkungen der Corona-Krise auf 
den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-
fonds?

20.3632 n Ip.
Hurter Thomas. Deutsch-schweizerischer Staatsver-
trag von Lugano aus dem Jahre 1996 wird immer mehr 
zur Makulatur

20.3017 n Ip.
Imark. Miserable Planung und faule Ausreden beim 
Ausbau der Laufentallinie

20.3983 n Ip.
Imark. Wirtschaftsabkommen mit Taiwan

20.4028 n Mo.
Imark. Enteignung des Bundesplatzes

* 20.4531 n Ip.
Imark. Subventionen an dubiose Firmen für zweifelhafte 
Projekte zum Nachteil der Bevölkerung

•x 18.4297 n Mo.
Jans. Versorgungssicherheit dank Fotovoltaik

19.3259 n Mo.
Jans. Aktionsplan für einen nachhaltigen Finanzplatz

19.3779 n Po.
Jans. Fotovoltaik. Offensive der Armee

•x 20.3815 n Ip.
Jans. Beschleunigung der Investitionen in den Klima-
schutz

20.3851 n Mo.
Jans. Wer Glas, Karton, Papier oder Metall dem Recy-
cling zuführt, soll nicht dafür bezahlen müssen

20.3852 n Mo.
Jans. Die angeschlagene Schweizer Wirtschaft mit 
Investitionen für die Zukunft fit machen

•x 20.4205 n Ip.
Jans. Osttangente. Den Willen des Kantons Basel-Stadt 
und den Lärmschutz grundlos übergehen?

•x 18.4179 n Ip.
Jauslin. Sind die engen Verflechtungen von Electro-
suisse und Eidgenössischem Starkstrominspektorat 
noch zeitgemäss?

•x 18.4348 n Ip.
Jauslin. Temporäre Nutzung des Flugplatzes San Vit-
tore nicht mit bürokratischer Bewilligungspraxis gefähr-
den

19.3286 n Mo.
Jauslin. Der Bundesrat soll den falsch eingeschlagenen 
Weg zur Flugsicherheit korrigieren

19.3784 n Mo.
Jauslin. Energieautonomie der Immobilien des Bun-
des. Fotovoltaik-Offensive

20.4324 n Ip.
Jauslin. Folgenschwere Kehrtwende des Bundesrates 
bei Umnutzung Flugplatz Dübendorf

* 20.4639 n Mo.
Jauslin. Unisex-WC. Abbau von Überregulierung für 
KMU auch am stillen Örtchen

* 20.4640 n Po.
Jauslin. Fossilfreier Verkehr bis 2050 ermöglichen

•x 18.4241 n Ip.
Kälin. Neue Studie zur Enthornung von Kälbern

•x 18.4242 n Ip.
Kälin. Tierqual hinter Zierfischhandel

•x 18.4372 n Ip.
Kälin. Warum gilt die Kostenbefreiung für Schwangere 
erst ab der 13. Schwangerschaftswoche?

19.3215 n Ip.
Kälin. Mehr Tierschutz in der Aquakultur mit Fischen

19.3216 n Ip.
Kälin. Das Faktenblatt zu Teilrevisionen von Verordnun-
gen im Kernenergiebereich auf den aktuellen Stand brin-
gen

19.3341 n Ip.
Kälin. Was tut der Bundesrat, um das Ziel "Netto null 
Emissionen" bis 2030 zu erreichen?

19.3428 n Mo.
Kälin. Notwendige Erweiterung des Beirates "Digitale 
Transformation"

19.3484 n Ip.
Kälin. Weniger Plastikverpackungen

19.3617 n Ip.
Kälin. Diskriminierung der Frauen in der Sportberichter-
stattung und Sportförderung

19.3646 n Ip.
Kälin. Verletzung des Uno-Pakts I durch die Schweiz

19.3778 n Ip.
Kälin. Eizellenspende in Schweizer IVF-Zentren

19.4456 n Ip.
Kälin. Mehr Tierschutz in der privaten Aquaristik

19.4605 n Ip.
Kälin. Wie sicher ist das AKW Beznau?

20.3514 n Ip.
Kälin. Längere Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle. 
Plan des Bundes?

20.3978 n Ip.
Kälin. Bus statt Zug. Wer entscheidet?

•x 20.4179 n Ip.
Kälin. Wo bleiben die Kinderrechte in der Quarantäne?

20.4227 n Ip.
Kälin. Welche Massnahmen für mehr Suffizienz?

20.3234 n Ip.
Kamerzin. Verkauf von Schweizer Wein fördern und 
damit den Schweizer Weinbau unterstützen

20.3622 n Po.
Kamerzin. Regionales Coworking fördern
Siehe Geschäft 20.3638 Po. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 20.3639 Po. Vincenz
Siehe Geschäft 20.3640 Po. Guggisberg
Siehe Geschäft 20.3641 Po. Studer
Siehe Geschäft 20.3642 Po. Andrey
Siehe Geschäft 20.3643 Po. Gredig

20.3654 n Mo.
Kamerzin. Öffentliches Beschaffungsrecht. Differenzen 
zwischen dem Bund sowie den Kantonen und Gemein-
den bezüglich Arbeitnehmerschutz beseitigen

20.3974 n Mo.
Kamerzin. Alle Weine ins Zollkontingent aufnehmen
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20.4269 n Ip.
Kamerzin. Auflagen für den Tourismus in den Skigebie-
ten

19.4019 n Mo.
Keller Peter. "Söldnergesetz". Rechtssicherheit für den 
Schweizer Werkplatz

19.4144 n Mo.
Keller Peter. Besserer Schutz für Sicherheits- und Ret-
tungskräfte. Härtere Strafen für Gaffer, Pöbler und 
Gewalttäter

19.3373 n Mo.
(Kiener Nellen) Seiler Graf. EO-Entschädigungen. Mili-
tärdienst und Mutterschaft gleich entschädigen

20.3028 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Autobahnprojekt Machilly–Tho-
non in Zeiten des Klimanotstands

20.3116 n Mo.
Klopfenstein Broggini. Lichtverschmutzung wirksam 
bekämpfen

20.3255 n Mo.
Klopfenstein Broggini. Abstandhalten auch unterwegs 
ermöglichen

20.3379 n Mo.
Klopfenstein Broggini. Eine CO2-Bilanz der Tätigkei-
ten des Bundes

20.3637 n Mo.
Klopfenstein Broggini. Abfallfreie Takeaway-Gastro-
nomie

20.3863 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Diese Insekten, die im Verbor-
genen wirken

20.4022 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Befragungen ohne Rechtsver-
tretung. Wie können unter diesen Umständen die durch 
Verfassung und Gesetz gewährleisteten Rechte von 
Asylsuchenden gewahrt werden?

20.4100 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Insekten, die im Verborgenen 
wirken. Bodenfruchtbarkeit

20.4101 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Insekten, die im Verborgenen 
wirken. Was geschieht, wenn Bodenorganismen ver-
schwinden?

20.4297 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Neonicotinoide sind "Bienenkil-
ler"

20.4298 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Riesiges Einkaufszentrum an 
der Grenze zur Schweiz. Drohende Austrocknung des 
Vallon de l'Allondon

20.4325 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Grossraumbüros. Wie steht es 
um den physischen und psychischen Gesundheitszu-
stand am Arbeitsplatz?

* 20.4405 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Ausnahmen, um den Lärm-
schutz zu umgehen?

* 20.4458 n Mo.
Klopfenstein Broggini. Die grünste Energie ist die, die 
man nicht verbraucht. Hürden für Energiesparpro-
gramme in der Schweiz abbauen

* 20.4459 n Mo.
Klopfenstein Broggini. Zertifizierte Stoffmasken gegen 
mehr Abfall im öffentlichen Raum

* 20.4496 n Ip.
Klopfenstein Broggini. Wann wird die Evaluierung der 
Aichi-Ziele für die Biodiversität veröffentlicht?

* 20.4497 n Po.
Klopfenstein Broggini. Rechtspersönlichkeit und 
Rechtswege für die Gletscher. Eine Chance für unser 
Land?

20.4030 n Ip.
Köppel. Verschenkung eines Gemäldes von Max Lie-
bermann durch die Schweizerische Eidgenossenschaft

19.4473 n Ip.
Kutter. Potenzial von Branchenzertifikaten nutzen

19.4474 n Ip.
Kutter. Leseförderung

20.4207 n Ip.
Kutter. Digitaloffensive von SRF

•x 20.4046 n Ip.
Landolt. Verbesserte Kontrollmöglichkeiten für expor-
tierte Rüstungsgüter dank digitaler Innovation

20.4271 n Ip.
Landolt. Zwischenbilanz zu den neu strukturierten Asyl-
verfahren

20.3306 n Mo.
Locher Benguerel. Mit Gutscheinen den Inlandtouris-
mus unterstützen

•x 20.3951 n Ip.
Locher Benguerel. Wie weiter mit der Unterstützung 
des Bundes für die italienische Sprache in Graubünden?

* 20.4437 n Ip.
Locher Benguerel. Vernachlässigtes Kindeswohl

* 20.4567 n Ip.
Locher Benguerel. Jugendarbeitslosigkeit entgegen-
wirken

•x 18.4175 n Ip.
Lohr. Mangelhafte BAG-Studie ohne Gesetzesgrund-
lage. Bundesrat macht eine Kampagne gegen Ärzte-
löhne

•x 18.4199 n Mo.
Lohr. Agroscope. Nachvollziehbare Standortwahl

19.3794 n Mo.
Lohr. Mehr Fachkräfte für die Schweiz mit der tatsächli-
chen Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und 
von Frau und Mann auf Stufe Tertiär B

19.4070 n Mo.
Lohr. Nationale Strategie für Kinder und Gesundheit

19.4161 n Ip.
Lohr. Förderung von Patient Blood Management

19.4454 n Ip.
Lohr. Resolution über die flächendeckende Gesund-
heitsversorgung. Welchen Beitrag leistet die Schweiz?
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19.4469 n Ip.
Lohr. IV-Gutachten. Ist eine Zufallsauswahl die Lösung?

19.4491 n Mo.
Lohr. Förderung von Patient Blood Management als 
qualitätssteigernde und kostensparende Massnahme im 
Gesundheitswesen

19.4509 n Mo.
Lohr. Sorgsame und sorgfältige Einstufung beim Pflege-
bedarf statt kantonaler Wildwuchs und systematischer 
Ungleichbehandlung

19.4534 n Mo.
Lohr. Krankenversicherung. Für eine langfristig gesi-
cherte und finanzierbare Versorgung der Bevölkerung 
mit sehr teuren Therapieverfahren

20.3662 n Ip.
Lohr. Elektronischer Datenaustausch zwischen den Spi-
tälern, den kantonalen Behörden und dem Bund. Erfah-
rungswerte aus der Corona-Krise

* 20.4350 n Ip.
Lohr. Weg zu einem neuen ambulanten Tarif

* 20.4351 n Ip.
Lohr. Investition in berufliche Perspektiven statt Erstar-
ren in Hoffnungslosigkeit

* 20.4499 n Ip.
Lohr. Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs in der 
Schweiz

* 20.4530 n Ip.
Lohr. Wie weiter mit dem Schweizer Breitensport?

* 20.4671 n Mo.
Lohr. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft. 
Prüfung durch die Eidgenössische Finanzkontrolle

20.3437 n Mo.
Mäder. Rasche Einigung der Tarifpartner bezüglich der 
Covid-19-Gesundheitskosten

20.4092 n Mo.
Mäder. Keine mengenbezogenen Lohnanreize für Spi-
talärzte

20.4093 n Mo.
Mäder. Mit maximal sechs Gesundheitsregionen die 
Koordination fördern und Überkapazitäten abbauen

* 20.4398 n Ip.
Maillard. Ungenügender Personalbestand bei den kan-
tonalen Arbeitsinspektoraten und Aufsicht des SECO. 
Wie will der Bundesrat erreichen, dass die von ihm ein-
gegangenen internationalen Verpflichtungen eingehal-
ten werden und die Schutzpflicht wahrgenommen wird?

* 20.4491 n Ip.
Maillard. Bekämpfung von Covid-19. Beabsichtigt der 
Bundesrat, die Kantone dazu zu verpflichten, das Perso-
nal in den Alters- und Pflegeheimen zu stärken, zumin-
dest um die Quarantäne zu ermöglichen?

20.3318 n Ip.
Maitre. Warum machte der Bundesrat bei den Wegwei-
sungen eine Ausnahme, während doch die Mehrzahl der 
nicht dringenden Zivil- und Verwaltungsverfahren still-
stand?

20.3432 n Mo.
Maitre. Für eine Ausweitung des Zugangs von Selbst-
ständigerwerbenden zu Erwerbsausfallentschädigungen

20.4013 n Ip.
Maitre. Berechnung der Gesundheitskosten für das Jahr 
2020. Wird es möglich sein, die Auswirkungen von 
Covid-19 auf der Grundlage von verlässlichen, transpa-
renten und objektiven Daten und Statistiken zu berech-
nen?

* 20.4736 n Ip.
Maitre. Sorgt der Bundesrat dafür, dass die Anzahl 
Parkplätze insgesamt nicht reduziert wird?

20.3027 n Mo.
Marchesi. Finanzielle Unterstützung für Grenzkantone 
zur Gewährleistung der Grenzsicherheit

20.3355 n Po.
Marchesi. Gesundheits- und Sozialbereich. Die 
Schweiz soll sich aus ihrer Abhängigkeit von ausländi-
schen Arbeitskräften befreien

19.3630 n Mo.
Markwalder. Individualbesteuerung endlich auch in der 
Schweiz einführen

20.3320 n Po.
Markwalder. Corona-Krise. Rasche Lösungen für die 
Reisebranche und den Tourismus

20.3322 n Mo.
Markwalder. Keine Lehrabbrüche von Asylsuchenden, 
die bereits in den schweizerischen Arbeitsmarkt inte-
griert sind

•x 20.3786 n Ip.
Markwalder. Wie kann der Bund zielgerichtet helfen, 
wieder Vertrauen entlang der Wertschöpfungsketten zu 
schaffen, um den wirtschaftlichen Wiederaufschwung zu 
fördern?

19.3875 n Po.
Marra. Neuregelung der Finanzierung der Integration in 
den Arbeitsmarkt

19.4149 n Mo.
Marra. Pilotprojekt für ältere Langzeitarbeitslose

19.4475 n Po.
Marra. Für eine geschmeidigere Schuldenbremse

20.3298 n Ip.
Marra. Welche Hilfe erhalten Sans-Papiers während der 
Covid-19-Krise?

20.3707 n Ip.
Marra. Erleichterte Einbürgerung für die dritte Genera-
tion? Ist sie das wirklich?
Siehe Geschäft 20.3708 Ip. Fluri

20.3498 n Mo.
Marti Min Li. Verbesserung der Datenlage bezüglich 
der Auswirkungen auf die Geschlechter

20.3711 n Po.
Marti Min Li. Wirkungszusammenhänge im Betrei-
bungswesen

20.4097 n Mo.
Marti Min Li. Aktionsplan zur Verbesserung des Diskri-
minierungsschutzes

20.4098 n Mo.
Marti Min Li. Sicherstellung der kulturellen Teilhabe und 
Vielfalt
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* 20.4635 n Mo.
Marti Min Li. Bundesnahe Pensionskassen sollen nicht 
in Atomwaffen investieren

* 20.4636 n Mo.
Marti Min Li. Verankerung und Ausbau einer nachhalti-
gen Schuldenprävention und -beratung in den Kantonen

19.3063 n Mo.
Marti Samira. Klimanotstand ausrufen

19.3115 n Mo.
Marti Samira. Innovationsförderung zur Senkung der 
CO2-Emissionen im Flugverkehr

19.3122 n Mo.
Marti Samira. Inlandflüge verbieten

19.3555 n Ip.
Marti Samira. Illegale Abschiebungen in Kroatien. Was 
macht die Schweiz?

19.3660 n Mo.
Marti Samira. Verhütungsmittel gehören in den Grund-
katalog der Krankenversicherung

20.3024 n Mo.
Marti Samira. Dramatische Situation auf Lesbos. Die 
Schweiz muss handeln!

20.3107 n Ip.
Marti Samira. Westliche Balkanroute. Wie geht es wei-
ter?

20.3799 n Po.
Marti Samira. Die rechtlichen Vorgaben zur Verhinde-
rung von Racial und Ethnic Profiling stärken

•x 20.3952 n Ip.
Marti Samira. Busersatz im Nachtangebot der TNW-
Linien. Wird die Region Basel von den SBB im Stich 
gelassen?

•x 20.3953 n Ip.
Marti Samira. Busersatz auf der Strecke S9. Wird die 
Region Basel von den SBB im Stich gelassen?

20.4236 n Ip.
Marti Samira. Heikler Datenaustausch mit der Diktatur 
Eritrea

* 20.4421 n Po.
Marti Samira. Kindeswohl im Asyl- und Ausländerrecht

* 20.4427 n Ip.
Marti Samira. Steuerpflicht der Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger

* 20.4428 n Ip.
Marti Samira. Schulische Sensibilisierungs- und Infor-
mationsarbeit über die Vielfalt an Geschlechtsidentitäten 
und sexuellen Orientierungen

19.4130 n Mo.
Martullo. Regionalisierung der Arbeitslosenquote bei 
der Stellenmeldepflicht

•x* 20.4362 n D.Ip.
Martullo. Keine weiteren Einschränkungen für den 
Schweizer Wintertourismus!

19.3174 n Po.
Masshardt. Massnahmen für ein zukunftsfähiges Miliz-
system

19.3175 n Mo.
Masshardt. Stärkerer Schutz für Mütter bei missbräuch-
licher oder ungerechtfertigter Kündigung

19.3176 n Mo.
Masshardt. Keine Kündigung in der Probezeit von 
Arbeitnehmerinnen in der Schwangerschaft und nach 
der Niederkunft

19.3563 n Mo.
Masshardt. Klimaschutz konkret. Mobilitätsmanage-
ment für die Bundesverwaltung

19.3564 n Mo.
Masshardt. Klimaneutrale Bundesverwaltung

19.3847 n Mo.
Masshardt. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ver-
bessern. Endlich eine echte Elternzeit

19.4241 n Po.
Masshardt. Verbesserter Opferschutz bei Antragsdelik-
ten

19.4503 n Po.
Masshardt. Biodiversitätsverluste und die daraus resul-
tierenden finanziellen Risiken

20.3494 n Mo.
Masshardt. Unterstützung für sauberes Trinkwasser

20.3523 n Mo.
Masshardt. Chicagoer Abkommen von 1944 anpassen 
und Flugverkehr endlich besteuern

20.4202 n Po.
Masshardt. Zugang zu Hochschulen (Universitäten/
ETH) mit Berufsmatur im entsprechenden Fachbereich

•x 20.3800 n Ip.
Matter Michel. Ist es akzeptabel, dass ein Unterneh-
men, dessen Haupteigentümer der Bund ist, von seiner 
Position profitiert, um im Internet vergleichende Klassifi-
zierungen, einschliesslich kostenpflichtiger Leistungen, 
anzubieten?

20.4149 n Ip.
Matter Michel. Staatliche Investitionen in Impfstoff 
gegen Sars-CoV-2

20.4160 n Ip.
Matter Michel. Qualimed von Assura. Ein neues Versi-
cherungsmodell kontrovers diskutiert

* 20.4517 n Mo.
Matter Michel. Tatsächlich mehrsprachige Bundesver-
waltung

* 20.4559 n Mo.
Matter Michel. Massnahmen gegen Hass oder Gewalt 
verherrlichende Reden bei NGO, die von der Schweiz 
unterstützt werden

•x 18.4330 n Mo.
(Mazzone) Gysin Greta. Invalidenversicherung. Die 
berufliche Eingliederung muss den Vorrang haben

19.3165 n Mo.
(Mazzone) Egger Kurt. Eine gesetzliche Regelung des 
Recyclings von Schiffen. Die Schweiz muss ihre soziale 
und ökologische Verantwortung übernehmen

19.3182 n Ip.
(Mazzone) Glättli. Zwangsausschaffungen. Empfehlun-
gen der Nationalen Kommission zur Verhütung von Fol-
ter anwenden
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19.3183 n Mo.
(Mazzone) Pasquier. Durch die Abschaffung von 
Inlandflügen die Auswirkungen der Luftfahrt auf das 
Klima mindern

19.3521 n Po.
(Mazzone) Ryser. Umfassender Überblick über die 
Praktikumssituation in der Schweiz

19.3523 n Mo.
(Mazzone) Michaud Gigon. Massnahmen treffen, um 
die wahre Herkunft von in die Schweiz importiertem 
Gold zu kennen und "schmutziges" Gold zu bekämpfen

19.4034 n Mo.
(Mazzone) Prelicz-Huber. Humanitäre Notlage im Mit-
telmeer. Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanis-
mus der "Koalition der Willigen" beteiligen
Siehe Geschäft 19.4033 Mo. Barazzone
Siehe Geschäft 19.4035 Mo. Sommaruga Carlo
Siehe Geschäft 19.4036 Mo. Quadranti
Siehe Geschäft 19.4037 Mo. Fluri

19.4301 n Ip.
(Mazzone) Glättli. Verbot der Finanzierung von verbo-
tenem Kriegsmaterial. Wird das Gesetz korrekt ange-
wandt?

19.3147 n Po.
(Merlini) Cattaneo. Plan B des Bundesrates für den 
Fall, dass Italien das neue Abkommen über die Grenz-
gängerbesteuerung definitiv nicht unterzeichnet

20.3843 n Po.
Mettler. Volkswirtschaftlicher Nutzen von Sozialversi-
cherungssystemen

20.3902 n Po.
Mettler. Wirtschaftliches Gender-Monitoring im Zusam-
menhang mit der Covid-19-Krise

•x 18.4290 n Ip.
Meyer Mattea. Spesenexzesse in der Schweizer Armee

19.3273 n Mo.
Meyer Mattea. Förderung des grenzüberschreitenden 
Bahnverkehrs in Europa als Alternative zum Flugverkehr

19.3274 n Po.
Meyer Mattea. Rechnungsüberschüsse für Investitionen 
in den Klimaschutz nutzen

19.3275 n Po.
Meyer Mattea. Reduktion der Erwerbsarbeitszeit. Aus-
wirkungen auf die Erreichung der Ziele des Pariser 
Abkommens

•x 19.3479 n Mo.
Meyer Mattea. Sterben auf dem Mittelmeer stoppen!

19.3586 n Ip.
Meyer Mattea. Sexuelle Gewalt gegen Frauen. Viele 
Betroffene erfahren keine Gerechtigkeit

19.4186 n Po.
Meyer Mattea. Studie zur Wahlkampf- und Abstim-
mungsfinanzierung

19.4187 n Mo.
Meyer Mattea. Wiedereingliederungsfonds für Men-
schen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind

19.4506 n Ip.
Meyer Mattea. Situation von Schwangeren in Ausschaf-
fungshaft und bei der Ausschaffung

19.4434 n Mo.
Michaud Gigon. Für klare Informationen beim Kauf von 
nicht reparierbaren Produkten

19.4448 n Ip.
Michaud Gigon. Biobanken. Wie werden sie kontrol-
liert, und welche Garantien können den Kundinnen und 
Kunden zugesichert werden?

19.4490 n Po.
Michaud Gigon. Nachhaltigkeit von Finanzanlagen. 
Kundinnen und Kunden informieren

20.3447 n Mo.
Michaud Gigon. Einrichtung einer alternativen Produkti-
onskette, die in einer Gesundheitskrise in Gang 
gebracht werden kann

20.3725 n Ip.
Michaud Gigon. Umsetzung des Geldspielgesetzes. 
Werden die Spielerschutzmassnahmen wirklich ange-
wendet?

20.4105 n Mo.
Michaud Gigon. Für eine wirksame Kontrolle des Mas-
kenmarkts

20.4312 n Mo.
Michaud Gigon. Einführung eines Reparaturfähigkeits-
indexes für gewisse elektrische und elektronische 
Geräte

•x 18.4200 n Ip.
Molina. Systematischer "Bschiss" bei der Verkäsungs-
zulage?

•x 18.4357 n Mo.
Molina. Schweizer Goldbranche. Sorgfaltsprüfungs-
pflicht zum Schutz von Mensch und Umwelt

19.3095 n Mo.
Molina. Förderung des öffentlichen Verkehrs bei den 
jungen Menschen

19.3096 n Po.
Molina. Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf 
das Weltklima

19.3097 n Po.
Molina. Klimakiller Rohstoffsektor. Kein Geld mehr für 
Erdöl und Kohle!

19.3192 n Ip.
Molina. Warum weigert sich der Bundesrat angesichts 
der geringen Umsetzung der Uno-Leitprinzipien durch 
Schweizer Unternehmen, die notwendigen Massnah-
men zu ergreifen?

19.3491 n Po.
Molina. Stärkung der Fusionskontrollen bei ausländi-
schen Direktinvestitionen

19.3492 n Mo.
Molina. Nachhaltigkeitsstrategie für die flüssigen Mittel 
des Bundes

19.3493 n Mo.
Molina. Einführung des "Track 1.5"-Systems in der 
Schweizer China-Politik

19.4047 n Mo.
Molina. Imageprobleme für die Schweiz durch Kon-
zernsponsoring verhindern
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19.4142 n Mo.
Molina. Sicherer Zahlungsverkehr. Rolle der Schweiz 
als Gaststaat sichern

19.4165 n Mo.
Molina. Deklarationspflicht für die Herkunft von Gold

19.4466 n Ip.
Molina. Einfluss der chinesischen Regierung in der 
Schweiz

19.4472 n Po.
Molina. Evaluation des bilateralen Menschenrechtsdia-
logs mit China

19.4579 n Mo.
Molina. Keine Dividendenausschüttung oder Aktien-
rückkäufe bei klimaschädigenden Investitionen

20.3048 n Ip.
Molina. Libanesische PEP-Milliarden auf Schweizer 
Bankkonten. Was unternimmt der Bundesrat zur Aufklä-
rung der Vorgänge und zur Restituierung an die libanesi-
sche Bevölkerung?

20.3195 n Ip.
Molina. Auswirkungen der Corona-Krise auf Entwick-
lungsländer. Ist der Bundesrat bereit, sich auf dem 
Schweizer Finanzplatz für Schuldenerleichterungen für 
arme Länder einzusetzen?

20.3196 n Ip.
Molina. Medizinische Technologien gegen Covid-19. 
Was unternimmt der Bundesrat, damit die Schweiz 
sowie alle Staaten Zugang zu künftigen Medikamenten 
und Impfstoffen haben?

20.3559 n Po.
Molina. Soziales Unternehmertum, Mitarbeiterbestim-
mung, öffentlicher Dienst. Lehren für die Schweiz

20.3560 n Po.
Molina. Zukunftsfähigkeit des Schweizer Service public

20.3561 n Mo.
Molina. Keine Gewinnabschöpfung bei Unternehmen 
des Service public

20.3562 n Mo.
Molina. Bundeseigene Unternehmen müssen dem 
Gemeinwohl dienen!

20.3563 n Mo.
Molina. Rahmenbedingungen für Genossenschafts-
Start-ups verbessern

•x 20.3955 n Ip.
Molina. Treibstoffschmuggel in Libyen. Wird mit Roh-
stoff-Deals aus der Schweiz der Bürgerkrieg angeheizt?

20.4072 n Ip.
Molina. Schweizer Banken betreiben Geldwäscherei. 
Was unternimmt der Bundesrat?

20.4302 n Po.
Molina. Übersicht zum sozialen Unternehmertum in der 
Schweiz

* 20.4450 n Ip.
Molina. 30 Jahre "Charta von Paris für ein neues Eur-
opa". Bedeutung und Beitrag der Schweiz für ein friedli-
ches, demokratisches und geeintes Europa?

* 20.4456 n Ip.
Molina. Jahrzehntelanger Bruch des Neutralitätsrechts 
durch den Nachrichtendienst. Konsequenzen und Risi-
ken für die Schweiz

19.3203 n Ip.
Moret Isabelle. Verwaltungskosten der Krankenversi-
cherungen. Wie steht es um die Transparenz?

19.3317 n Ip.
Moret Isabelle. Krankenversicherung. Welche Auswir-
kung hat die Zahl der bei einer Krankenkasse Versicher-
ten auf die Prämien?

19.3424 n Ip.
Moret Isabelle. Aufteilung des Zahlungsrahmens für 
Programme nach Artikel 14 GlG. Das geografische 
Ungleichgewicht korrigieren

19.3587 n Ip.
Moret Isabelle. Sexuelle Gewalt. Vergewaltigung neu 
definieren

19.3805 n Ip.
Moret Isabelle. Systeme zur Nährwertkennzeichnung. 
Diskriminierung vermeiden

19.4220 n Mo.
Moret Isabelle. Irreführende Angaben über Kosmetika 
verhindern

19.4318 n Ip.
Moret Isabelle. Transparenz des BAG gegenüber den 
Kantonen bei der Genehmigung der Krankenkassenprä-
mien

* 20.4519 n Ip.
Moret Isabelle. Schutz historischer Monumente in Berg-
Karabach

* 20.4549 n Ip.
Moret Isabelle. Covid-19-Speicheltests

* 20.4550 n Ip.
Moret Isabelle. Umsetzung von Artikel 5c Absatz 3 
Buchstabe b der "Covid-19-Verordnung Skigebiete" vom 
4. Dezember 2020

•x 18.4408 n Mo.
Moser. Ernährungssicherheit. Abschaffung schädlicher 
Subventionen gemäss den Empfehlungen der Finanz-
kontrolle

19.3029 n Ip.
Moser. Die Dynamik nutzen und die Atomwaffenstaaten 
an ihre Verpflichtung erinnern, nuklear abzurüsten

19.3379 n Ip.
Moser. Wie viele stark humantoxische Pestizide sind in 
der Schweiz zugelassen?

19.3380 n Ip.
Moser. Sind in der Schweiz Pestizide zugelassen, wel-
che die Sexualfunktion und Fortpflanzung des Men-
schen beeinträchtigen?

19.3381 n Mo.
Moser. Defekte und missbräuchlich umgebaute Diesel-
fahrzeuge erkennen und kantonale Fahrverbote wegen 
Feinstaub vermeiden

19.4207 n Po.
Moser. Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin. Ver-
sorgungslücken schliessen
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19.4314 n Mo.
Moser. Trinkwasser durch die Verschärfung der Zulas-
sung besser schützen

19.4321 n Mo.
Moser. Internationaler Klimaschutz. Die Schweiz muss 
ihren Beitrag leisten, damit die Klimawende weltweit 
gelingt

19.4531 n Ip.
Moser. Weiteres Vorgehen nach der Evaluation des 
Zulassungsprozesses der Pflanzenschutzmittel

19.4532 n Ip.
Moser. Folgen der Neubewertung der Chlorothalonil-
Metaboliten

19.4610 n Ip.
Moser. Dringender Handlungsbedarf beim Vorrats-
schutz

20.3897 n Po.
Moser. Biodiversitätsrisiken eindämmen

20.4214 n Mo.
Moser. Amtliche Tierschutzkontrollen nachhaltig aus 
dem Landwirtschaftsbudget mitfinanzieren und transpa-
rent machen

19.4024 n Ip.
Müller Leo. Kleinsparer vor Negativzinsen schützen

19.4234 n Ip.
Müller Leo. Umweltziele Landwirtschaft. Fragwürdige 
Kommunikation zur Zielerreichung

19.4235 n Ip.
Müller Leo. Was alles fliesst die Flüsse hinunter?

19.4264 n Mo.
Müller Leo. Landwirtschaft ersetzt CO2-frei die AKW 
Mühleberg, Beznau I und II

* 20.4633 n Ip.
Müller Leo. Amtshilfe in Steuersachen in Konzernver-
hältnissen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) als Erfüllungsgehilfe ausländischer Steuerbe-
hörden?

* 20.4634 n Ip.
Müller Leo. Amtshilfe in Steuersachen basierend auf 
gestohlenen Daten. Wie ist das devote Verhalten der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zu erklären?

* 20.4685 n Ip.
Müller Leo. Warum konnte der Wille des Parlamentes 
nicht früher umgesetzt werden?

•x 18.4250 n Mo.
(Müller Walter) Markwalder. Flankierende Massnah-
men modernisieren

19.3603 n Mo.
(Müller Walter) Riniker. Gerechte Reduktion der Wehr-
pflichtersatzabgabe für die Schutzdienstpflichtigen

19.3206 n Ip.
Müller-Altermatt. Versorgungs- und Rechtssicherheit 
im Bereich der Tierarznei

19.3513 n Mo.
Müller-Altermatt. Harmonisierung und Ökologisierung 
der Bemessung der Motorfahrzeugbesteuerung

19.3807 n Mo.
Müller-Altermatt. Wertschöpfungskette des Musiksek-
tors. Erhebung von verlässlichen statistischen Daten

19.4333 n Po.
Müller-Altermatt. Soja. Selbstversorgung statt Import

19.4595 n Mo.
Müller-Altermatt. Kreislaufwirtschaft. Bessere Verfüg-
barkeit von Ersatzteilen für Produkte

20.4235 n Po.
Müller-Altermatt. Finanzierung und Marktrisiken der 
Rückgewinnung von Phosphor

20.4237 n Po.
Müller-Altermatt. Bestimmungen zur Beweiserhebung 
und Einvernahme praxistauglich anpassen

* 20.4642 n Ip.
Müller-Altermatt. Zielerreichung der Strategie Biodiver-
sität Schweiz

* 20.4643 n Ip.
Müller-Altermatt. Implikationen des Kriegs um Berg-
Karabach

* 20.4650 n Ip.
Müller-Altermatt. Finanzierung des Krieges um Bergka-
rabach von der Schweiz aus

•x 18.4152 n Ip.
Munz. Kein Import von tierquälerisch produziertem Exo-
tenleder für Luxusprodukte

19.3074 n Ip.
Munz. Kein Einsatz von Reserveantibiotika in der Veteri-
närmedizin

19.3075 n Ip.
Munz. Entlastet die vorgesehene Reduktion der Hofdün-
gerausbringung die Umwelt tatsächlich?

19.3076 n Ip.
Munz. Wird menschliches Versagen im Kernkraftwerk 
Leibstadt hingenommen?

19.3077 n Ip.
Munz. Herbizidverbot für die öffentliche Hand und für 
private Anwenderinnen und Anwender endlich durchset-
zen

19.3113 n Ip.
Munz. Wer trägt das Risiko von Gesundheitsschäden 
durch die 5G-Technologie?

19.3200 n Mo.
Munz. Deklarationspflicht für Reptilienleder

19.3295 n Ip.
Munz. Das BLW bewilligt ein Insektizid, dessen Wirkung 
nicht beurteilt ist, und torpediert damit Empfehlungen 
von Agroscope

19.3296 n Ip.
Munz. Verfrachtung von Pestiziden über die Luft. Wie 
sieht es in der Schweiz aus?

19.3297 n Ip.
Munz. Gentechprodukte als GVO deklarieren und ein 
Nachweisverfahren entwickeln

19.3340 n Ip.
Munz. Die Zulassung für Chloridazon ist in der EU abge-
laufen. Zieht die Schweiz nach?

19.3455 n Ip.
Munz. Genügt der Schutz vor Glyphosat?
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19.3552 n Ip.
Munz. Welche Massnahmen der Agrarpolitik ab 2022 
reduzieren die Ammoniak- und Nitratbelastungen sowie 
die Stickstoffemissionen in den Gewässern generell in 
relevantem Ausmass?

19.3611 n Po.
Munz. Stopp der Verschotterung von Grünflächen

19.3612 n Mo.
Munz. ETH zum weltweit führenden Nachhaltigkeits-
netzwerk mit Best-Practice-Anwendungen entwickeln

19.3614 n Mo.
Munz. Freiwilliges Engagement fördern. Beitritt zum 
European Solidarity Corps

19.3695 n Ip.
Munz. Frauen an ETH, Universitäten und beim National-
fonds gezielter fördern

19.3696 n Ip.
Munz. Informationspflicht des BAG bezüglich nichtioni-
sierender Strahlung

19.3697 n Mo.
Munz. Einführung von Weiterbildungsgutscheinen für 
gering qualifizierte Personen

19.3698 n Ip.
Munz. Selbstbestimmtes Handeln, Forschung und Moni-
toring bezüglich nichtionisierender Strahlung

19.3699 n Ip.
Munz. Runder Tisch betreffend die Vergünstigung der 
Reisekosten für Schulen

19.3700 n Ip.
Munz. Genügen die neuen Führungsstrukturen der ETH 
Zürich den Ansprüchen einer modernen Hochschule?

19.3791 n Ip.
Munz. Pestizide. Werden Cocktaileffekte im Zulas-
sungssystem vorwiegend reaktiv geprüft?

19.4021 n Ip.
Munz. Sachplan geologisches Tiefenlager. Einseitige 
Finanzierung einer Interessengruppe der regionalen 
Partizipation durch die Nagra

19.4022 n Ip.
Munz. Verbindlichkeit bei der Nitratreduktion im Hinblick 
auf die Agrarpolitik 2022 plus und Abstimmung zur 
Trinkwasser-Initiative

19.4023 n Ip.
Munz. Nutztiere. Vollzug hinsichtlich Transportdauer 
und Fahrtunterbrüche

19.4087 n Ip.
Munz. Geologisches Tiefenlager. Glaubwürdiges Parti-
zipationsverfahren durch nachhaltige Finanzierung

19.4088 n Mo.
Munz. Lebenslanges Lernen mit einem Weiterbildungs-
fonds fördern

19.4089 n Ip.
Munz. Schlachthälften statt Schlachttiere transportieren

19.4204 n Ip.
Munz. Konsequenzen aus dem Fall Chlorothalonil, um 
grundsätzliche Risiken des Pestizideinsatzes zu sen-
ken?

19.4205 n Ip.
Munz. Kontaminiertes Trinkwasser. Die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln ist weichenstellend

19.4411 n Ip.
Munz. Wie unterstützt der Bund die Wasserversorger 
und kantonalen Vollzugsstellen bei der Bekämpfung von 
Pestiziden im Grund- und Trinkwasser?

19.4494 n Ip.
Munz. Was sind die Resultate der Überprüfung der 
Pflanzenschutzmittel?

19.4496 n Ip.
Munz. Gesundheitsgefährdung durch Handys wegen 
Nichteinhaltung der SAR-Werte

19.4497 n Po.
Munz. Digitalisierung und 5G im Einklang mit den Klima-
zielen

19.4499 n Ip.
Munz. Ist die wissenschaftliche Unabhängigkeit des 
Kompetenzzentrums des Bundes Agroscope bezüglich 
der Pflanzenschutzmittel garantiert?

19.4500 n Ip.
Munz. Warum werden die zwei renommierten Institutio-
nen Eawag und WSL fusioniert?

20.3074 n Ip.
Munz. Staatliche Gelder für die Weiterentwicklung priva-
ter Patente?

20.3091 n Mo.
Munz. Bestehendes Herbizidverbot endlich durchsetzen

20.3582 n Ip.
Munz. Revision AKW Beznau 2020. Sicherheit trotz 
Corona gegeben?

20.3589 n Mo.
Munz. Missbrauch von Antibiotika durch ausländische 
Tierärztinnen und Tierärzte verhindern

20.3590 n Mo.
Munz. Den Rotfleischabzug bei Kälbern verbieten

20.3591 n Po.
Munz. Griffige Instrumente für die Oberaufsicht im Tier-
schutzrecht

20.3593 n Mo.
Munz. Verbot von giftigen Fluorwachsen auch im Brei-
tensport

20.3731 n Mo.
Munz. Pandemierisiko weltweit vermindern durch nach-
haltige Wirtschaft und nachhaltigen Konsum

20.3732 n Ip.
Munz. Ensi-Rat. Glaubwürdigkeit der Atomaufsicht

20.3733 n Ip.
Munz. Bummelvollzug bei der Gewässerrenaturierung 
durch Personalmangel

20.3734 n Ip.
Munz. Massnahmen zum Schutz von Insekten beim 
Mähen und Ernten

20.4190 n Ip.
Munz. Gefährden Interessenkonflikte die Netzstabilität 
in der Schweiz?

20.4191 n Ip.
Munz. Solarstromanteil in den Standardstrommix
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20.4192 n Mo.
Munz. Fleischwerbung nur für Produkte der Tierwohl-
programme

20.4193 n Ip.
Munz. Erhöhtes Krebs- und Parkinson-Risiko durch 
Pestizide?

20.4194 n Ip.
Munz. Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in Mietliegen-
schaften

20.4195 n Ip.
Munz. Neues Nachweisverfahren für genomeditierte 
Pflanzen anwenden

20.4322 n Ip.
Munz. Bund verschleppt Massnahmen auf Kosten des 
Klimas

* 20.4382 n Ip.
Munz. Vernetzung und Biodiversitätsförderung entlang 
von Nationalstrassen

* 20.4383 n Ip.
Munz. Wer profitiert von der Ersatzlösung für das 
"Schoggi-Gesetz"

* 20.4435 n Ip.
Munz. Vernetzung und Biodiversitätsförderung entlang 
dem Bahnliniennetz

* 20.4668 n Ip.
Munz. Biodiversitätsschädigende Subventionen und 
Anreize im Siedlungsbereich. Was ist der Stand der 
Dinge und was ist geplant?

* 20.4670 n Mo.
Munz. CO2-Sequestrierung in Partnerländern

•x 18.4183 n Mo.
Nantermod. Effiziente und faire wettbewerbsrechtliche 
Verfahren

19.3202 n Mo.
Nantermod. Medikamente. Parallelimporte ermögli-
chen und damit Kosten senken

•x 19.3434 n Mo.
Nantermod. Strafrechtliche Sanktionen. Die Verhän-
gung bedingter Strafen einschränken

19.3597 n Mo.
Nantermod. StGB. Vergehen gegen die Familie. Ver-
weigerung des Rechts auf persönlichen Verkehr mit 
Strafe bedrohen

19.4104 n Mo.
Nantermod. Hürden abbauen für den Parallelimport von 
Generika in die Schweiz

20.3067 n Mo.
Nantermod. Tiefere Gebühren bei Schuldbetreibung 
und Konkurs

20.3068 n Mo.
Nantermod. Der Swissmedic eine gewisse Eigeninitia-
tive zugestehen

20.3120 n Po.
Nantermod. Erwerb von Wohneigentum. Analyse, ob 
die geltenden Massnahmen noch angemessen sind, 
sowie wünschenswerte Anpassungen

•x 20.3954 n Ip.
Nantermod. Wer entscheidet was bei der Umsetzung 
der Motionen 16.3066 und 16.3068?

•x 20.3964 n Ip.
Nantermod. Reform bei der Eidgenössischen Zollver-
waltung. Wird es im Bezirk Monthey noch lokale 
Ansprechpersonen geben?

•x 20.4081 n Ip.
Nantermod. Vereinfachung und Beschleunigung von 
Health Technology Assessments

20.4280 n Ip.
Nantermod. Reserven der Krankenversicherer. Aufsicht 
im Bereich der Prämien und Geschäftsgebaren

* 20.4415 n Po.
Nantermod. Beurteilung der klinischen Wirksamkeit von 
hochpreisigen Therapien

19.3142 n Mo.
Nicolet. Verhandlungen über das von Frankreich regel-
mässig missachtete Abkommen von 1983 über die 
Grenzgängerbesteuerung aufnehmen

19.3246 n Mo.
Nicolet. Beibehaltung des bestehenden TGV-Angebots 
auf der Linie Lausanne-Paris via Vallorbe

19.3249 n Mo.
Nicolet. Steuerfreie Treibstoffe für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe, um die Produktionskosten zu sen-
ken

19.3596 n Mo.
Nicolet. Landwirtschaftliche Produkte, insbesondere 
sensible Produkte, aus Freihandelsabkommen mit den 
USA ausschliessen

19.4061 n Ip.
Nicolet. Nach welchen Kriterien werden die Schwer-
punktthemen des Eidgenössischen Büros für die Gleich-
stellung von Frau und Mann definiert?

19.4083 n Mo.
Nicolet. Den Konsumentinnen und Konsumenten die 
eindeutige Deklaration des Herkunftslandes auf Lebens-
mitteln, die im Ausland hergestellt oder zubereitet wur-
den, garantieren

19.4410 n Mo.
Nicolet. Das Einfuhrkontingent für ausländische Weine 
muss um 50 Prozent gesenkt werden

19.4414 n Ip.
Nicolet. Weiterbildung zum Bezug von Direktzahlungen. 
Reichen 250 Stunden wirklich aus, um eine Fachperson 
in der Landwirtschaft auszubilden?

20.3945 n Mo.
Nicolet. Milchpreisstützungsverordnung so ändern, 
dass die Zulage für verkäste Milch nur noch auf Milch-
mengen gewährt wird, für die mindestens der Preis des 
A-Segments bezahlt wurde

•x 20.4006 n Ip.
Nicolet. Wie können administrative Hürden abgebaut 
werden, die die Entwicklung von erneuerbaren Energien 
ausbremsen?

•x 20.4021 n Ip.
Nicolet. Drama von Morges. Wer trägt die Verantwor-
tung?

20.4281 n Ip.
Nicolet. Covid-19-Solidarbürgschaften. Wie bewältigen 
wir neue Wellen?
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* 20.4504 n Ip.
Nicolet. Covid-19-Massnahmen und Ausübung der 
Jagd. Die Jagd als Sport einstufen und die Kantone ent-
scheiden lassen

* 20.4592 n Mo.
Nicolet. Verbesserung des Sozialversicherungsschut-
zes gemäss der AP 22 plus mit einer Änderung des 
Landwirtschaftsgesetzes umsetzen, unabhängig von der 
Behandlung der neuen Agrarpolitik

19.3575 n Mo.
Nordmann. Altersgrenze für Billette zum halben Preis 
von 16 auf 21 Jahre anheben, um junge Menschen zur 
Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu motivieren

* 20.4417 n Ip.
Nordmann. Finanzierung der Kampagne gegen das 
CO2-Gesetz durch internationale Ölkonzerne

19.3986 n Ip.
Nussbaumer. Ring-Fencing-Strategie der Alpiq Holding 
AG zur Vermeidung von Nuklearrisiken

20.3499 n Po.
Nussbaumer. Erarbeitung eines Aktionsplans Social 
Economy

19.3551 n Mo.
Page. Forschungs- und Entwicklungskosten für neue 
Antibiotika. Anreize in Form von Steuerabzügen schaf-
fen

19.3683 n Mo.
Page. Mehr Unterstützung für die Abteilung Menschli-
che Sicherheit hinsichtlich der internationalen Zusam-
menarbeit

19.3817 n Mo.
Page. Anerkennung der Aquakultur

19.4280 n Mo.
Page. Anerkennung und Berufsbildung für Personen, 
die sich um Betagte oder Menschen mit Behinderungen 
kümmern

20.3065 n Po.
Page. Neue Kampfflugzeuge. Eine Gelegenheit für 
einen wirtschaftlichen Ausgleich in der Romandie und im 
Tessin!

20.3378 n Ip.
Page. Kampfflugzeuge. Kompensationsgeschäfte für die 
Romandie

20.3944 n Ip.
Page. Bewilligung für die erneute Verwendung eines 
Insektizids zum Schutz der Zuckerrübe

20.4005 n Mo.
Page. Gleichbehandlung für Schweizer Zucker

•x 20.4045 n Ip.
Page. Qualität unseres Trinkwassers

* 20.4538 n Po.
Page. Unterstützung für Personen, die Angehörige über 
lange Zeit betreuen?

* 20.4539 n Po.
Page. Rolle der Organisationen in der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft

•x 19.3092 n Mo.
(Pantani) Quadri. Folgen der Entwicklung von Dazit. 
Anpassung der rechtlichen Bestimmungen zum Schutz 
der Schweizer Unternehmen und Personen, die Schwei-
zer Zollgeschäfte abwickeln

19.3663 n Mo.
(Pardini) Marti Min Li. Ein Digitalrat, im Namen des 
Volkes!

20.3037 n Ip.
Pasquier. Gefahrguttransporte. Ist die Sicherheit 
gewährleistet?

20.3265 n Po.
Pasquier. Studie über die Auswirkungen neuer Arbeits-
formen auf die Infrastrukturen mit dem Ziel, positive Ver-
änderungen zu implementieren

20.3293 n Ip.
Pasquier. Transparenz bei der Luftfracht

20.3445 n Ip.
Pasquier. Transparenz bei der Vergabe von Covid-19-
Krediten

20.4007 n Ip.
Pasquier. Wie will der Bundesrat Adblue-Manipulatio-
nen künftig aufdecken?

20.4038 n Mo.
Pasquier. Anspruch auf einen Platz für Velos im Zug

20.4114 n Mo.
Pasquier. Nachtzüge als Alternative zum Flugverkehr. 
Gerne auch ab Genf!

* 20.4434 n Ip.
Pasquier. Sexuelle Belästigung. Wie sieht es bei der 
Bundesverwaltung aus?

20.4103 n Ip.
Pfister Gerhard. Schutz von Schweizer Investitionen in 
Polen

* 20.4699 n Ip.
Pfister Gerhard. Schädliche Emissionen im Ausland 
durch PFAS-Export?

19.3268 n Po.
Piller Carrard. Berufliche Vorsorge von Personen in 
Teilzeitarbeit verbessern

19.3772 n Mo.
Piller Carrard. Höhere AHV-Renten, um die Armut zu 
bekämpfen

20.3574 n Mo.
Piller Carrard. Corona-Krise. Abfederung der Folgen für 
einkommensschwache Personen

20.3806 n Po.
Piller Carrard. Anders in die Institutionen der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung investieren

20.4251 n Po.
Piller Carrard. Erstellung eines Berichtes über gynäko-
logische Gewalt in der Schweiz

* 20.4655 n Ip.
Piller Carrard. Was ist mit den ungerechtfertigten Sub-
ventionen für den öffentlichen Verkehr?

20.3801 n Mo.
Pointet. Moratorium für den Bau neuer Kehrichtverbren-
nungsanlagen
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•x 20.3981 n Ip.
Pointet. Mit dem Velo in die Ferien!

•x 20.4051 n Ip.
Pointet. Warum eine derartige Benachteiligung der 
Radwege?

•x 20.4052 n Ip.
Pointet. Verpassen wir möglicherweise wegen eines 
Mangels an Fachkräften den ökologischen Wandel?

19.4508 n Po.
Porchet. Mutterschaft als Jobkiller. Wir brauchen mehr 
Informationen darüber, warum Frauen nach dem Mutter-
schaftsurlaub nicht in den Beruf zurückkehren

20.3069 n Mo.
Porchet. Die regionale Landwirtschaft unterstützen

20.3092 n Mo.
Porchet. Geschlechterunterschiede als Thema in der 
medizinischen Lehre und Forschung

20.3093 n Po.
Porchet. Gesundheitswesen durch die Gleichstellungs-
brille betrachten

20.3260 n Mo.
Porchet. Applaus allein genügt nicht! Das Gesundheits-
personal muss sich erholen können

20.3483 n Mo.
Porchet. Für eine neue Definition von Cannabis

•x 20.3969 n Ip.
Porchet. Wie wird der Zugang zu politischen Informatio-
nen für alle gewährleistet?

•x 20.3996 n Ip.
Porchet. Fliegerei am Flugplatz La Blécherette. Es 
reicht!

20.3998 n Po.
Porchet. Zugang zu Verhütungsmitteln für alle sicher-
stellen, auch während einer Krise

•x 20.4047 n Ip.
Porchet. Speziesismus. Welche Wege führen weg von 
einer tierquälerischen Gesellschaft?

•x 20.4178 n Ip.
Porchet. Mobbing an Schulen. Wie kann man es stop-
pen?

* 20.4385 n Ip.
Porchet. Die Schweiz und die Bekämpfung des Rassis-
mus gegenüber Schwarzen. Wie weiter?

* 20.4466 n Mo.
Porchet. Insulinpumpen müssen für Diabetikerinnen 
und Diabetiker zugänglich sein

* 20.4493 n Po.
Porchet. Kampf gegen die Periodenarmut. Kostenloser 
Zugang zu Produkten der Monatshygiene

* 20.4541 n Mo.
Porchet. Besteuerung 2.0. Ausweitung der Bemes-
sungsgrundlage für die Arbeitgeberbeiträge an die Sozi-
alversicherungen – unter Einbezug der 
Bruttowertschöpfung in der Schweiz

* 20.4542 n Mo.
Porchet. Vorsorge für die ökologische berufliche Umori-
entierung (ÖBUV)

* 20.4581 n Mo.
Porchet. Frankenkäufe im Ausland mit einer Abgabe 
belegen

* 20.4638 n Po.
Porchet. Mehr wissen über schulisches Mobbing in der 
Schweiz. Zum besseren Schutz der Kinder

19.4018 n Mo.
Portmann. Ökologische Kompensation beim Freihandel

20.3087 n Po.
Portmann. Schutz schweizerischer Interessen bei aus-
ländischen Ausfuhrverboten

* 20.4395 n Mo.
Portmann. Keine öffentlichen Gelder an Projekte von 
Nichtregierungsorganisationen (NGO), welche sich an 
politischen Kampagnen beteiligen

19.4623 n Ip.
Prelicz-Huber. Hochproblematische IV-Gutachten

20.3026 n Mo.
Prelicz-Huber. Die Emissionen von Flugreisen auch für 
Mitglieder des Bundesrates reduzieren

20.3313 n Mo.
Prelicz-Huber. Keine Krankenkassen-Prämienerhö-
hung aufgrund der Corona-Virus-Pandemie

20.3341 n Ip.
Prelicz-Huber. Krankentaggeldversicherung

20.3364 n Mo.
Prelicz-Huber. Kurzarbeitsentschädigung von 100 Pro-
zent des Lohnes für Einkommen bis rund 4000 Franken

20.3823 n Mo.
Prelicz-Huber. Rahmengesetz für die Existenzsiche-
rung

20.4044 n Mo.
Prelicz-Huber. Lücken bei der Vorleistungspflicht der 
Kostenträger schliessen

* 20.4438 n Ip.
Prelicz-Huber. Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen

* 20.4444 n Ip.
Prelicz-Huber. Unterstützung der Personen des Rei-
sendengewerbes

* 20.4523 n Ip.
Prelicz-Huber. Aufgekündigte Sozialpartnerschaft bei 
Swissport?

20.3333 n Mo.
Prezioso. Keine Einkommensstrafe für Personen, die 
wegen Covid-19 arbeitslos sind – zum Wohl aller

20.3334 n Mo.
Prezioso. Requisitionen in Notlagen, damit die Herstel-
lung von Gütern und das Erbringen von Dienstleistun-
gen, die für die soziale Sicherheit und zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit unerlässlich sind, geplant wer-
den können und der Zugang dazu gewährleistet werden 
kann

20.3335 n Mo.
Prezioso. Eine zeitlich begrenzte solidarische Bundes-
steuer auf dem Vermögen, mit der die Massnahmen zur 
Bekämpfung von Covid-19 und die wirtschaftliche und 
soziale Krise, die diese Krankheit verursacht hat, teil-
weise finanziert werden sollen
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20.3336 n Ip.
Prezioso. Covid-19. Wer übernimmt die Kosten der 
gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Krise, 
die die Pandemie verursacht hat?

20.3337 n Ip.
Prezioso. Covid-19 und das Gesundheitssystem. Nein 
zum Wettbewerb beim Erhalt von Menschenleben

20.3338 n Ip.
Prezioso. Im Interesse der gesamten Bevölkerung soll 
der Zugang zu den Leistungen der Gesundheitsversor-
gung und zu den Sozialleistungen für alle Menschen 
sichergestellt sein

20.3339 n Mo.
Prezioso. Generelle Legalisierung von Sans-Papiers 
und garantierter Zugang zu Sozialhilfe für die ganze 
Bevölkerung

20.3771 n Ip.
Prezioso. Schweiz-Kolumbien. Gewissheit über die Ver-
wendung der Bundeshilfen

20.3822 n Ip.
Prezioso. Schulden ärmerer Länder bei Schweizer 
Gläubigern. Beträge und Perspektiven

20.4230 n Po.
Prezioso. Für eine unabhängige landesweite Untersu-
chung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das 
Gesundheitspersonal

20.3018 n Ip.
Pult. Schiesslärm in Chur über den gesetzlichen Grenz-
werten

20.3060 n Ip.
Pult. Förderung der Elektromobilität für Landwirtschaft, 
Gewerbe und Gemeinden im Berggebiet

20.3949 n Po.
Pult. Szenarien für die Versorgung mit Dienstleistungen 
von Nachrichtenagenturen

•x 20.3982 n Ip.
Pult. Verhindert die Freizeitfliegerei den breiten Einsatz 
von Flugrobotern?

20.3984 n Po.
Pult. Digitale Infrastruktur. Geopolitische Risiken mini-
mieren

•x 20.4203 n Ip.
Pult. Subventionen und finanzielle Anreize im Verkehrs-
bereich schaden der Biodiversität. Was tun die zuständi-
gen Stellen?

* 20.4431 n Po.
Pult. Politische Werbung im Internet und Schutz der 
Demokratie

19.4512 n Po.
Python. Finanzmittelflüsse so ausrichten, dass das 1,5-
Grad-Ziel eingehalten werden kann.

20.3358 n Po.
Python. Welche Auswirkungen hätte Tempo 40 generell 
oder Tempo 30 generell im städtischen Raum?

20.3359 n Mo.
Python. Gesundheits- und Umweltkosten des motori-
sierten Verkehrs berücksichtigen

20.3360 n Mo.
Python. Personenwagen. Einfuhrsteuer proportional 
zum Fahrzeuggewicht festlegen

20.3970 n Ip.
Python. Wie soll man mit den Risiken umgehen, die mit 
der Digitalisierung im Bereich der Bildung verbunden 
sind?

20.4018 n Ip.
Python. Wann werden die tatsächlichen Risiken von 
toxischen synthetischen Molekülen für die Gesundheit 
und die Biodiversität berücksichtigt?

20.4076 n Mo.
Python. Zulassung synthetischer Pestizide unter 
Berücksichtigung unabhängiger Studien. Angleichung 
an das europäische Zulassungssystem

20.4317 n Ip.
Python. Welcher Preis soll für inländischen Zucker 
bezahlt werden und welche Abklärungen sollen durch-
geführt werden, um die Verwendung von Neonicotinoi-
den zu verhindern und die Zuckerbranche zu erhalten?

* 20.4447 n Ip.
Python. Welche Strategie zur Bekämpfung von Belästi-
gung und Sexismus an den Hochschulen, insbesondere 
den ETH?

* 20.4486 n Mo.
Python. Sofortiger Widerruf der Zulassung der SDHI-
Fungizide

* 20.4558 n Mo.
Python. Gelder öffentlicher und halböffentlicher Einrich-
tungen aus den fossilen Energien zurückziehen und in 
die Energiewende investieren

* 20.4560 n Ip.
Python. Rechtfertigen Klimanotstand und öffentliche 
Gesundheit eine Regulierung der Werbung?

* 20.4735 n Ip.
Python. Die Berufsentwicklung auf den Arbeitsmarkt 
und die Klimaneutralität ausrichten

19.3436 n Ip.
(Quadranti) Landolt. Gemeinschaftliches Wohnen und 
Bezug von Ergänzungsleistungen. Werden kostengün-
stige Lösungen durch die EL-Reform verhindert?

19.3682 n Ip.
(Quadranti) Landolt. Assistenzbeitrag. Ungereimtheit 
durch die Schulregelung ausräumen

19.3840 n Mo.
(Quadranti) Landolt. Verbot der "Heilung" homosexuel-
ler Jugendlicher

19.3848 n Mo.
(Quadranti) Feri Yvonne. Elternzeit von 14 Wochen für 
beide Elternteile für Chancengleichheit im Erwerbsleben

19.4036 n Mo.
(Quadranti) Feri Yvonne. Humanitäre Notlage im Mit-
telmeer. Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanis-
mus der "Koalition der Willigen" beteiligen
Siehe Geschäft 19.4033 Mo. Barazzone
Siehe Geschäft 19.4034 Mo. Mazzone
Siehe Geschäft 19.4035 Mo. Sommaruga Carlo
Siehe Geschäft 19.4037 Mo. Fluri
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19.4107 n Mo.
(Quadranti) Hess Lorenz. Stärkung der Kinder- und 
Jugendmedizin. Die zweckmässige Umnutzung von Mit-
teln und Gegenständen muss in den Sozialversiche-
rungstarifen abgebildet werden

19.3031 n Mo.
Quadri. Radio- und Fernsehgebühren. Rückerstattung 
der 600 Millionen Franken Mehreinnahmen an die priva-
ten Haushalte

•x 19.3060 n Mo.
Quadri. Der Terrorist Lojacono Baragiola muss der ita-
lienischen Justiz übergeben werden

19.3104 n Mo.
Quadri. Die Funktion Verkehrsmedizinerin/Verkehrsme-
diziner abschaffen

19.3480 n Mo.
Quadri. Keine neuen Schikanen gegenüber Autofahre-
rinnen und Autofahrern

19.3553 n Mo.
Quadri. Neues Medizinalberufegesetz. Die Folgen für 
die jungen Apothekerinnen und Apotheker mildern

19.3598 n Mo.
Quadri. Schluss mit dem einfachen Zugang zur Sozial-
hilfe für Dschihadistinnen und Dschihadisten!

19.4056 n Mo.
Quadri. Änderung der KVAV. Obligatorischer statt nur 
freiwilliger Abbau übermässiger Reserven der Kranken-
versicherer zugunsten der Versicherten

19.4476 n Mo.
Quadri. Schweizerische Post. Nein zur angekündigten 
drastischen Erhöhung der Schaltergebühren

19.4477 n Mo.
Quadri. Einreisesteuer für Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger. Wenn das Klima wirklich eine Priorität ist, 
muss jetzt gehandelt werden!

20.3181 n Mo.
Quadri. Coronavirus. Keine neuen Ausweise mehr für 
ausländische Arbeitskräfte im Tessin

20.3272 n Mo.
Quadri. Corona-Krise. Das Geld der Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler muss mehr denn je den Bedürfnissen 
der Schweizer Bürgerinnen und Bürger dienen

•x 20.4109 n Ip.
Quadri. Krankenversicherer. 10 Milliarden Reserven 
Ende 2019, und trotzdem könnten die Prämien 2021 
weiter steigen?

•x 20.4110 n Ip.
Quadri. Dem Beispiel Österreichs folgen und keine 
Migrantinnen und Migranten aus Moria aufnehmen, trotz 
der Instrumentalisierung durch die üblichen politischen 
Kreise

•x 20.4111 n Ip.
Quadri. Entscheiden künftig ausländische Firmen dar-
über, an welche Spezialistinnen und Spezialisten 
Schweizer Patientinnen und Patienten überwiesen wer-
den dürfen?

•x 20.4112 n Ip.
Quadri. Regeln verschärfen für Asylsuchende, die Straf-
taten begehen oder sich ungebührlich verhalten

20.4123 n Mo.
Quadri. Übermässige Reserven der Krankenversiche-
rer. Obligatorische statt freiwillige Rückerstattung

20.4124 n Mo.
Quadri. Die Schweiz soll Schengen verlassen, wenn die 
EU das Dubliner Übereinkommen aufgibt

20.4292 n Ip.
Quadri. Der Islamische Zentralrat Schweiz soll nach der 
Verurteilung seiner führenden Köpfe endlich verboten 
werden

20.4294 n Ip.
Quadri. Reserven der einzelnen Krankenversicherer 
2019. Warum werden die Zahlen noch geheim gehal-
ten?

20.4300 n Mo.
Quadri. Terroristische Wirtschaftsmigranten. Entschei-
dend ist, dass an den Grenzen gehandelt wird

* 20.4439 n Ip.
Quadri. Wird nach den Festtagen wirklich sichergestellt, 
dass sich Personen, die in Risikoländern waren, in Qua-
rantäne begeben? Wird es systematische Kontrollen an 
den Grenzen geben?

* 20.4440 n Ip.
Quadri. Coronavirus. Überall Einschränkungen, nur an 
den Grenzen nicht?

* 20.4520 n Ip.
Quadri. "Neues" Abkommen über die Grenzgängerbe-
steuerung. Italien verhöhnt die Schweiz einmal mehr. 
Wie lange duldet der Bundesrat die Verzögerungstaktik 
noch, anstatt die Vereinbarung von 1974?

* 20.4521 n Mo.
Quadri. Coronabedingte Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
krise. Moratorium für die Erteilung von neuen Grenzgän-
gerbewilligungen und Wiedereinführung des 
Inländervorrangs

* 20.4568 n Mo.
Quadri. Der politische Islam soll auch in der Schweiz ein 
Straftatbestand werden

* 20.4637 n Ip.
Quadri. Kommen Abkommen mit Italien nur dann zum 
Abschluss, wenn sie zum Vorteil Italiens sind?

19.3051 n Ip.
Regazzi. Huawei und die Herausforderungen von 5G. 
Risiken und Chancen für die Schweiz

19.3279 n Po.
Regazzi. Unterzeichnung beziehungsweise Nichtunter-
zeichnung des institutionellen Rahmenabkommens mit 
der EU. Kosten für den Wirtschaftsstandort Schweiz

19.3592 n Mo.
Regazzi. CO2-Zielwerte für leichte Nutzfahrzeuge ohne 
Swiss Finish

19.3912 n Po.
Regazzi. Die geltende Gesetzgebung soll ein gutes 
Betriebsklima nicht verhindern

19.4011 n Mo.
Regazzi. Von geschützten Wildtieren wie Wolf, Luchs, 
Bär und Biber verursachte Schäden sind vom Bund voll-
ständig abzugelten
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19.4105 n Po.
Regazzi. Die Täter vor dem Live-Streaming eines Kinds-
missbrauchs stoppen, und der Kinderprostitution im 
Internet wirksame Grenzen setzen

19.4539 n Mo.
Regazzi. BVG. Keine Beschränkung der Wahlfreiheit für 
KMU und ihre Angestellten

20.3376 n Mo.
Regazzi. Verlängerung der befristeten Entbindung von 
der Pflicht zur Überschuldungsanzeige bis 31. Dezem-
ber 2021
Siehe Geschäft 20.3418 Mo. Ettlin Erich

20.3430 n Mo.
Regazzi. Flexible Arbeitsbedingungen temporär ermög-
lichen

20.3813 n Mo.
Regazzi. Auch Covid-19-Kredite Plus für die gesamte 
Dauer der Solidarbürgschaft nicht als Fremdkapital 
berücksichtigen

•x 20.4118 n Ip.
Regazzi. Wer schützt uns vor den Herdenschutzhun-
den?

20.4119 n Mo.
Regazzi. Ausübung einer Erwerbstätigkeit für Asylsu-
chende gestatten, die vom SEM einen negativen Asyl-
entscheid erhalten haben und auf die Wegweisung 
warten

•x 20.4120 n Ip.
Regazzi. Unterstützung für die Wirtschaft. Beginnen wir 
damit, lokale Rohstoffe und Unternehmen bei öffentli-
chen Ausschreibungen vorzuziehen

* 20.4657 n Mo.
Regazzi. Abbau von Bürokratie bei der Fahrzeugzulas-
sung

* 20.4658 n Mo.
Regazzi. Härtere Strafen für ehemalige Kämpfer des 
islamischen Staates und ihre Sympathisantinnen und 
Sympathisanten

* 20.4659 n Mo.
Regazzi. Umweltschutz ohne staatliche Subventionen 
effektiv fördern

* 20.4660 n Po.
Regazzi. Integration der erwarteten Mobilitätsentwick-
lung in Sachplänen und anderen Grundlagen der Rau-
mentwicklung

•x 18.4142 n Ip.
Reimann Lukas. Wie beurteilt der Bundesrat die volks-
wirtschaftlichen Konsequenzen der SNB-Billiggeldpoli-
tik?

•x 18.4346 n Po.
Reimann Lukas. Vergleichsportale müssen ehrlicher 
werden. Offenlegung aller offenen und versteckten Pro-
visionen von Vergleichsdiensten

19.3859 n Mo.
Reimann Lukas. Förderungsmöglichkeiten im Bereich 
der Antibiotikaresistenzen stärken

19.4328 n Mo.
Reimann Lukas. Internationale Ministerkonferenz in der 
Schweiz mit dem Ziel, forschungsfreundliche Rahmen-
bedingungen zur Bekämpfung von Antibiotikaresisten-
zen zu schaffen
Siehe Geschäft 19.4326 Mo. Eymann
Siehe Geschäft 19.4327 Mo. Heim

19.4583 n Mo.
Reimann Lukas. Produkte aus tierquälerischer Erzeu-
gung. Gleichbehandlung von einheimischen und auslän-
dischen Produzenten (unverändert übernommen von 
Barbara Keller-Inhelder)

19.4584 n Mo.
Reimann Lukas. Einstellung des automatischen Infor-
mationsaustausches mit Ländern, welchen Menschen-
rechtsverletzungen nachgewiesen werden

19.4585 n Mo.
Reimann Lukas. Keine weiteren Erhöhungen der Kran-
kenkassenprämien! Verbot von Prämienanstiegen in der 
obligatorischen Versicherung für zehn Jahre (Neueinrei-
chung der nicht behandelten Motion vom 29. September 
2017)

20.3402 n Ip.
Reimann Lukas. Mangelnde Rechtsgrundlage für Arti-
kel 10f Absatz 1 der Covid-19-Verordnung 2

•x 20.3433 n Po.
Reimann Lukas. Auslandabhängigkeit vermindern, 
souveräner und krisenresistenter werden

20.3434 n Mo.
Reimann Lukas. Keine weiteren Erhöhungen der Kran-
kenkassenprämien! Verbot von Prämienanstiegen in der 
obligatorischen Versicherung für zehn Jahre

20.4219 n Mo.
Reimann Lukas. Regulierungsbremse als Ergänzung 
zur Schuldenbremse

20.4220 n Mo.
Reimann Lukas. Beseitigung preistreibender staatlicher 
Handelshemmnisse beim Neuwagen-Import

20.4221 n Mo.
Reimann Lukas. Doppelbesteuerung von Gebraucht-
fahrzeugen reduzieren. Kampf gegen die Hochpreisinsel 
Schweiz

20.4313 n Ip.
Reimann Lukas. Islamisten in der Schweiz

20.4314 n Ip.
Reimann Lukas. Frieden und Sicherheit in der Strasse 
von Taiwan sicherstellen. Neutrale Vermittlung durch die 
Schweiz?

•x 18.4271 n Mo.
Reynard. Honorierung von zusätzlicher Stromerzeu-
gung im Winterhalbjahr unter dem Aspekt der Versor-
gungssicherheit

•x 18.4272 n Mo.
Reynard. Gleich lange Wartefristen für Einmalvergütun-
gen für Fotovoltaik-Grossanlagen wie für Investitionsbei-
träge anderer Technologien, die aus dem Netzzuschlag 
mitfinanziert werden

•x 18.4339 n Po.
Reynard. Steuerbetrug. Evaluation der Tragweite und 
Vergleich der Mittel zur wirksamen Bekämpfung
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19.3141 n Ip.
Reynard. Schweizerische Maturitätsprüfung. Gleichbe-
handlung der Kandidatinnen und Kandidaten

19.3197 n Mo.
Reynard. Förderung des Zugangs zu Verhütungsmitteln 
für junge Menschen

19.3198 n Mo.
Reynard. Nachtzüge in Europa zu neuem Leben erwek-
ken!

•x 19.3199 n Po.
Reynard. Verbesserung der Sicherheit von mit dem 
Internet verbundenen Produkten

19.3218 n Ip.
Reynard. Unterstützung der Forschung im Bereich der 
nachhaltigen Finanzen. Worauf wartet die Schweiz 
noch?

19.3226 n Mo.
Reynard. Verfahrenssprache für Anträge auf Insolven-
zentschädigung. Übersetzungskosten

19.3330 n Ip.
Reynard. Sollen Patientendaten an den Meistbietenden 
verkauft werden?

19.3785 n Po.
Reynard. Der digitale Analphabetismus führt zu sozialer 
Ausgrenzung

19.4156 n Mo.
Reynard. Digitale Medien. Recht auf Abschalten

19.4198 n Mo.
Reynard. Besser informieren über die Risikostoffe in 
Kosmetika und Gebrauchsgegenständen

19.4418 n Po.
Reynard. Strafrechtliches Instrumentarium gegen häus-
liche Gewalt verstärken

19.4588 n Po.
Reynard. Menschenhandel. Bilanz und zukünftige Stra-
tegie

19.4589 n Mo.
Reynard. Nationaler Berichterstatter oder nationale 
Berichterstatterin zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels

20.3015 n Mo.
Reynard. Bezahltes Unterschriftensammeln verbieten

20.3529 n Po.
Reynard. Telearbeit. Chancen und Schutz für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer

20.3578 n Mo.
Reynard. Wehrpflichtersatzabgabe. Keine rückwir-
kende, willkürliche und diskriminierende Anwendung

20.3867 n Po.
Reynard. Den Wert unserer Landschaften ermitteln

20.3869 n Po.
Reynard. Technische Fortschritte bei der Erdverkabe-
lung

20.3872 n Mo.
Reynard. Für ein verstärktes und institutionalisiertes 
Mitspracherecht der Studierenden
Siehe Geschäft 20.3669 Mo. Baume-Schneider

20.3873 n Po.
Reynard. Elternurlaub. Die Zukunft unserer Familienpo-
litik

20.3903 n Ip.
Reynard. Norm gegen die Homophobie. Bemühungen 
fortsetzen

•x 20.3975 n Ip.
Reynard. Abschaffung des GA für Studierende verhin-
dern

20.3976 n Po.
Reynard. Das Burn-out-Syndrom als Berufskrankheit 
anerkennen und die Prävention fördern

•x 20.4012 n Ip.
Reynard. Berufsbildung. Hört man die Stimme der latei-
nischen Schweiz?

•x 20.4138 n Ip.
Reynard. Spezialkulturen. Gesundheit der Anwohnerin-
nen und Anwohner

20.4139 n Mo.
Reynard. Praktika. Den Status der Praktikantinnen und 
Praktikanten besser regeln und damit stärken

20.4140 n Mo.
Reynard. Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Eine 
bevormundende Gesetzgebung ändern

20.4151 n Po.
Reynard. Schaffung eines Ethikgremiums des Parla-
mentes

20.4228 n Po.
Reynard. Stress, Burn-out und Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen in den Service-public-Unternehmen

20.4229 n Po.
Reynard. Verlässliche Daten zur häuslichen Gewalt

* 20.4422 n Ip.
Reynard. Gibt es bald konkrete Massnahmen für den 
Kampf gegen sexistische und sexuelle Übergriffe?

* 20.4489 n Ip.
Reynard. Sparbillette in den Tarifverbünden?

* 20.4614 n Mo.
Reynard. Keine Besteuerung von Entschädigungen, die 
infolge einer Diskriminierung oder einer missbräuchli-
chen Kündigung empfangen wurden

* 20.4615 n Mo.
Reynard. Sexuelle Belästigung. Klärung im Strafgesetz-
buch

19.3783 n Mo.
(Riklin Kathy) Gugger. Pestizide sind dem normalen 
Mehrwertsteuersatz zu unterstellen

19.4351 n Po.
(Riklin Kathy) Schneider-Schneiter. Talente und 
Fachkräfte für den Technologiestandort Schweiz im 21. 
Jahrhundert

20.3681 n Mo.
Riniker. Aktualisierung des Reduktionssatzes an die 
Wehrpflichtersatzabgabe für die Schutzdienstpflichtigen

•x 20.4060 n Ip.
Riniker. Gründe und Zahlen zu den medizinischen Ent-
lassungen in der Armee. Alternativmöglichkeiten
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* 20.4506 n Ip.
Riniker. Waffen in den Händen von Kriminellen durch 
Einbruchdiebstahl

* 20.4613 n Ip.
Riniker. Government Technology (GovTech) innerhalb 
der Verwaltung

19.3497 n Ip.
(Rochat Fernandez) Aebischer Matthias. Neuer SBB-
Fahrplan 2020. Sind direkte Bahnverbindungen nach 
Paris langfristig nur noch von Basel und Genf aus mög-
lich?

19.3578 n Ip.
(Rochat Fernandez) Piller Carrard. Strengere Vor-
schriften beim Verkauf von Schminkprodukten für Kinder

19.3921 n Ip.
(Rochat Fernandez) Aebischer 
Matthias. Angebotserweiterung der Region Alps AG auf 
der Linie Saint-Maurice-Lausanne. Interessieren sich die 
SBB noch für den Regionalverkehr?

19.4068 n Mo.
(Rochat Fernandez) Aebischer 
Matthias. Anpassungen bei Via sicura. Die Blaulichtor-
ganisationen sollen unter Bedingungen arbeiten können, 
die ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben erlauben, auch 
bei Tempolimit 30
Siehe Geschäft 19.4067 Mo. Feller

19.4106 n Mo.
(Rochat Fernandez) Crottaz. Ein Gesetz zum Schutz 
der Geldtransporte

19.4155 n Ip.
(Rochat Fernandez) Aebischer Matthias. Die Kombi-
nation Zug/Flug als Alternative zu Kurzstreckenflügen 
erleichtern. Sind die SBB interessiert an Konzepten wie 
Austrian AIRail oder Rail and Fly?

•x 18.4378 n Ip.
Roduit. Übergangsleistungen der IV

19.3053 n Mo.
Roduit. Task-Force gegen neu auftretende Schädlinge

19.3187 n Mo.
Roduit. Elektrifizierung der Landwirtschaft vorantreiben

19.3524 n Ip.
Roduit. Monitoring der Umsetzung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes

19.3525 n Ip.
Roduit. Tarifverträge im Gesundheitswesen. Braucht es 
eine neue Praxis?

19.3623 n Mo.
Roduit. Trinken von Wasser und natürlichen Fruchtsäf-
ten fördern

19.3624 n Mo.
Roduit. Konsum von lokal angebautem Obst und 
Gemüse fördern

19.3815 n Mo.
Roduit. Die Antispeziesisten können sich nicht alles 
erlauben

19.3984 n Po.
Roduit. Darf man Steaks überhaupt noch essen?

19.4069 n Mo.
Roduit. Schweizer Kohortenstudie zur Untersuchung 
der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

19.4151 n Mo.
Roduit. Pflegebereich. Den Inhaberinnen und Inhabern 
altrechtlicher Diplome eine Chance geben

19.4259 n Ip.
Roduit. Echte Anreize schaffen für die Produktion von 
Schweizer Naturholz

19.4571 n Ip.
Roduit. Ist es Sache der Landwirtinnen und Landwirte, 
die Last der Abfälle von Fahrenden zu tragen?

19.4572 n Ip.
Roduit. Ausbildungszulagen für alle Jugendlichen in der 
Schweiz, die sich in einer Ausbildung befinden.

19.4616 n Mo.
Roduit. Für eine Kontrollstruktur, welche die Grenzsi-
cherheit effizient gewährleistet

20.3051 n Ip.
Roduit. Wie viele Minderjährige werden wegen Proble-
men mit ihrer Geschlechtsidentität behandelt?

20.3270 n Mo.
Roduit. Dringende Covid-19-Massnahmen für den Reb-
bau
Siehe Geschäft 20.3411 Mo. Maret Marianne

20.3399 n Ip.
Roduit. Covid-19-Pandemie. Für die Spitäler nicht 
gedeckte Zusatzkosten

20.3436 n Mo.
Roduit. Dringliche Covid-19-Massnahmen. Schweizer 
Weinbaubranche mit Direktzahlungen unterstützen

20.3446 n Mo.
Roduit. Situation der Menschen ohne rechtlich geregel-
ten Status berücksichtigen

20.3538 n Ip.
Roduit. Mit Blockchain die Rückverfolgbarkeit von 
Lebensmitteln sichern

20.3634 n Mo.
Roduit. Aromatisierte Zigaretten. Junge Menschen 
schützen

20.3898 n Po.
Roduit. BVG-Renten anpassen, um die Gleichstellung 
zu verbessern

20.4141 n Po.
Roduit. Für eine bessere soziale Absicherung der 
Selbstständigerwerbenden

20.4144 n Ip.
Roduit. Sömmerungsbeiträge. Tierhalterinnen und Tier-
halter nicht zweimal bestrafen

* 20.4543 n Ip.
Roduit. Bundesanwaltschaft und Fälle internationaler 
Kriminalität

* 20.4544 n Ip.
Roduit. Revision des Sachplans Verkehr, Teil Pro-
gramm. Föderalismus respektieren und Bedürfnisse der 
dünner besiedelten Gebiete berücksichtigen

* 20.4616 n Ip.
Roduit. EL-Reform. Ungerechte Nebeneffekte für 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
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•N 18.4131 n Mo.
Romano. Die Schweiz soll am Copernicus-Programm 
teilnehmen

•x 18.4159 n Mo.
Romano. SBB-Tarife. Für Kundinnen und Kunden in 
vergleichbarer wirtschaftlicher Lage müssen vergleich-
bare Tarifbedingungen gelten

•x 18.4160 n Mo.
Romano. SBB. Das Gleis-7-Abo muss in den wichtig-
sten Städten der Schweiz gelten

19.3153 n Mo.
Romano. Jährliches Reporting Personalmanagement 
für die Bundesverwaltung. Die Zahlen zur Mehrsprachig-
keit müssen vollständig und detailliert sein

19.3289 n Mo.
Romano. Verfahrenssprache für Anträge auf Insolven-
zentschädigung. Mehr Mehrsprachigkeit

19.3290 n Po.
Romano. Bericht über künftige Szenarien für die Kon-
trolle der Landesgrenzen und über allenfalls nötige 
Gesetzesänderungen

19.3335 n Mo.
Romano. "Gleis 7"-Abo ("Seven 25"-Abo). Ausdehnung 
der Gültigkeit bis morgens um 7 Uhr

19.3336 n Mo.
Romano. Einführung eines "Gleis 5"-Abos

19.3763 n Po.
Romano. Erarbeitung einer Marktzugangsstrategie für 
den exportorientierten Dienstleistungssektor

19.3764 n Po.
Romano. Bericht über die Umwelterziehung

19.3765 n Po.
Romano. Weniger Einwegplastik im Alltag. Mögliche 
gesetzliche Änderungen

19.4203 n Mo.
Romano. Unentgeltliche Rechtspflege und Mehrwert-
steuer. Keine Diskriminierung zulasten der mittellosen 
Personen und der Kantone bei Gerichtsverfahren

19.4433 n Ip.
Romano. Freihandelsabkommen Efta-Mercosur. Verlet-
zung des Zollkontingents für importierte Weine?

19.4524 n Ip.
Romano. Ausserparlamentarische Gremien. Bleiben die 
italienische Schweiz und die sprachliche Vielfalt des 
Landes wieder auf der Strecke?

19.4525 n Po.
Romano. Entlassung von Müttern nach Ablauf der 16-
wöchigen Schutzfrist nach der Geburt eines Kindes

20.3269 n Ip.
Romano. Wiederaufbau der Ethanol-Vorräte zur Her-
stellung von Desinfektionsmitteln. Lokale Akteure bevor-
zugen

20.3273 n Mo.
Romano. Wiederöffnung der Grenzen nach der Covid-
19-Notlage. Gesundheitskontrollen an den Grenzen 
dort, wo es zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
gerechtfertigt und nötig ist

20.3308 n Ip.
Romano. Covid-19. Eine Grundlage, um in der Bundes-
verwaltung die Verbreitung von Homeoffice zu beschleu-
nigen?

20.3315 n Mo.
Romano. Die für die Absatzförderung von Schweizer 
Wein zur Verfügung stehenden Finanzmittel sicherstel-
len und erhöhen

20.3735 n Ip.
Romano. Das Tessin und die Schweiz enden nicht in 
Lugano. Das Mendrisiotto muss ins Streckennetz für 
den Bahnfernverkehr eingebunden werden

20.3736 n Mo.
Romano. Das Tessin und die Schweiz enden nicht in 
Lugano. Das Mendrisiotto muss ins Streckennetz für 
den Bahnfernverkehr (IC-Streckennetz) eingebunden 
werden

20.3804 n Ip.
Romano. Meldestelle bei Verdacht auf sexuelle Gewalt 
an Kindern via Internet

20.4008 n Ip.
Romano. Stellenausschreibungen. Welche Regeln und 
Fristen gelten? Machen alle, was sie wollen?

20.4009 n Mo.
Romano. Generalabonnement für Studentinnen und 
Studenten. Artikel 15 Absatz 3 des Personenbeförde-
rungsgesetzes muss eingehalten werden

20.4010 n Mo.
Romano. Formen mobilen Arbeitens. Es braucht eine 
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen. Die öffentliche 
Verwaltung soll ein Vorbild sein

20.4090 n Ip.
Romano. Studien über die Gestaltung von Mobilität in 
Agglomerationen. Und das Italienische?

20.4156 n Ip.
Romano. Sprengstoff- und Ammoniumnitratlager der 
Hisbollah auch in der Schweiz?

20.4288 n Ip.
Romano. Krankenkassenprämien 2021. Ist der Anstieg 
im Tessin auf institutionelle Probleme zurückzuführen?

20.4289 n Ip.
Romano. Reform "Kaufleute 2022". Ein weiterer Schritt 
hin zum Englischen als Arbeitssprache. Hat der Bundes-
rat dazu nichts zu sagen?

20.4290 n Mo.
Romano. Änderung von Artikel 26 KVAV

* 20.4693 n Mo.
Romano. Gleiche Rechte bei der Witwen- und der Wit-
werrente. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) legt eine Gesetzesänderung 
nahe

* 20.4694 n Po.
Romano. Fossilfreier Verkehr bis 2050 ermöglichen

* 20.4695 n Po.
Romano. Wie viele Einsparungen und Gewinne pro 
Franken, der in die Entlastungsangebote für die Ange-
hörigenbetreuung fliesst?
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19.4345 n Mo.
Rösti. Verkehrserschliessung von Kandersteg bei 
einem Spontanereignis in Mitholz und/oder während der 
Räumungsarbeiten dauerhaft von Norden her sicherstel-
len

20.3370 n Mo.
Rösti. Zulassung von Medizinprodukten nach aussereu-
ropäischen Regulierungssystemen

•x 20.4125 n Ip.
Rösti. Existenz der Universitätsspitäler durch die Revi-
sion der KVV nicht unnötig gefährden

* 20.4409 n Ip.
Rösti. Wie weiter mit dem elektronischen Patientendos-
sier?

19.4424 n Mo.
Roth Franziska. Ratifizierung des Fakultativprotokolls 
zur Uno-Behindertenrechtskonvention

19.4464 n Ip.
Roth Franziska. Anforderungen an den Luftpolizeidi-
enst

19.4465 n Ip.
Roth Franziska. Anforderungen an die Ausbildung von 
Militärpiloten und Militärpilotinnen

19.4488 n Po.
Roth Franziska. Diskriminierung psychisch kranker Kin-
der und Jugendlicher durch unzulängliche Finanzie-
rungsmodelle

20.3261 n Ip.
Roth Franziska. Einsatz des Zivildienstes in der Covid-
19-Notlage

20.3568 n Ip.
Roth Franziska. Zugang zu unterstützter Kommunika-
tion

20.3679 n Mo.
Roth Franziska. Wirksamer Trinkwasserschutz durch 
Bestimmung der Zuströmbereiche
Siehe Geschäft 20.3625 Mo. Zanetti Roberto

20.3697 n Ip.
Roth Franziska. Mit dem Tarnkappenbomber F-35 zu 
einer geteilten Souveränität mit den USA

20.3729 n Ip.
Roth Franziska. Gleichstellung aller Patienten von psy-
chotherapeutischen Leistungen, unabhängig von der 
Krankenversicherung

20.3865 n Mo.
Roth Franziska. Bezahlter Urlaub für Arbeitnehmende 
mit einem offiziellen politischen Amt

20.3885 n Po.
Roth Franziska. Einführung eines nationalen Auswei-
ses für Menschen mit Behinderungen

20.4068 n Po.
Roth Franziska. Behindertenfahrdienste. Ein fehlendes 
Glied in der Mobilitätskette

20.4069 n Ip.
Roth Franziska. Undurchsichtige Vorgänge rings um 
die Armeeapotheke

* 20.4453 n Ip.
Roth Franziska. Menschen mit Behinderungen im 
Resettlement-Programm

* 20.4454 n Ip.
Roth Franziska. Verbesserung der Situation von Men-
schen mit einer Autismus-Spektrum-Störung

* 20.4455 n Ip.
Roth Franziska. Umgang mit den Empfehlungen des 
Ausschusses zur UNO-Behindertenrechtskonvention

* 20.4488 n Ip.
Roth Franziska. Welche Massnahmen trifft der Bundes-
rat, um Versorgungsengpässe bei psychotherapeuti-
schen Behandlungen zu verhindern?

20.3899 n Ip.
Roth Pasquier. Die Anwendung von Bundesrecht sollte 
keine Lotterie sein

•x 20.4091 n Ip.
Roth Pasquier. Das Bundesamt für Verkehr muss seine 
Praxis beim Einbau von Aufzügen in den Bahnhöfen 
überdenken

20.4152 n Ip.
Roth Pasquier. Wehrpflichtersatzabgabe. Ungleichbe-
handlung beenden!

* 20.4476 n Ip.
Roth Pasquier. Ältere Personen rasch impfen und 
damit deren Sterberate senken

•x* 20.4372 n D.Ip.
Rüegger. Keine weiteren Einschränkungen für den Win-
tertourismus!

•x 18.4318 n Mo.
(Ruiz Rebecca) Gysi Barbara. KVG. Unnötige und 
schädliche Eingriffe vermeiden. Keine Tarifverträge 
ohne Qualitätsmessung

•x 18.4319 n Mo.
(Ruiz Rebecca) Marra. Nein zur Rabatt-Trickserei, ja 
zum lauteren Wettbewerb

•x 18.4220 n Ip.
Ruppen. Einsprachen von Helvetia Nostra gegen Erst-
wohnungsgesuche. Stoppt diese Hexenjagd!

•x 18.4221 n Mo.
Ruppen. Zweitwohnungsgesetz. Leerwohnungen sind 
nicht Zweitwohnungen!

•x 18.4222 n Ip.
Ruppen. Keine Arbeitslosengelder für Grenzgänger!

19.3397 n Mo.
Ruppen. Zwischen Selbsteinkellerern und Weinhänd-
lern unterscheiden. Die Selbsteinkellerer wieder als Pro-
duzenten anerkennen

19.3514 n Ip.
Ruppen. Neue Trinkempfehlungen der Eidgenössi-
schen Kommission für Alkoholfragen. Anpassungen 
ohne triftigen Grund!

19.3515 n Ip.
Ruppen. Merkblatt "Nachhaltige Verpflegung" des Bafu. 
Haben wir keine anderen Probleme?

19.3846 n Ip.
Ruppen. Ehemaliges Munitionslager Mitholz. Eine 
grosse Gefahr auch für den Durchgangsverkehr, den 
Autoverlad und die Bahn
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19.4304 n Mo.
Ruppen. Verkehrserschliessung von Kandersteg bei 
einem Spontanereignis in Mitholz und/oder während der 
Räumungsarbeiten dauerhaft von Norden her sicherstel-
len

20.3321 n Mo.
Ruppen. Steuerabzug für Ferien in der Schweiz

20.3396 n Mo.
Ruppen. Retten wir den Detailhandel. Für eine befri-
stete Regelung der Ausverkaufsperioden

20.4187 n Mo.
Ruppen. Für eine aktive Strukturanpassungspolitik

20.4311 n Ip.
Ruppen. Kosten Grossraubtier Wolf

•x* 20.4360 n D.Ip.
Ruppen. Keine weiteren Einschränkungen für den 
Schweizer Wintertourismus!

19.3511 n Mo.
Rutz Gregor. Bürgerfreundliche Parkscheiben

19.3909 n Ip.
Rutz Gregor. Internationale Steuerharmonisierung. 
Wirtschafts- und Werkplatz Schweiz im Gegenwind. 
Welche Massnahmen trifft der Bundesrat?

19.4163 n Mo.
Rutz Gregor. Verkehrsregeln gelten für alle, auch für 
Velofahrer

20.3108 n Ip.
Rutz Gregor. Gebührendschungel in Bundesbern. Stete 
Kritik und Beschwerden seitens der Gebührenzahler

20.3247 n Ip.
Rutz Gregor. Unbekannte Bilanz der Erträge aus der 
Haushalt- und Unternehmensabgabe

20.3248 n Ip.
Rutz Gregor. Undurchsichtige Strategie des Bundesra-
tes in der Medienpolitik. Gebühren statt Werbung bei der 
SRG?

20.3444 n Ip.
Rutz Gregor. Übernimmt der Bund die Verantwortung 
für die durch Bundesanordnungen verursachten Mehr-
kosten?

20.3788 n Ip.
Rutz Gregor. Schnüffelstaat in Bundesbern. Wieso for-
dern Bundesbehörden die Offenlegung von Werbebud-
gets privater Unternehmen?

* 20.4703 n Ip.
Rutz Gregor. Zürcher "City Card". Schaffung von Paral-
lelrecht zum Schutz von illegal Anwesenden

20.4238 n Mo.
Ryser. Covid-19. Weiterbildung während der Kurzarbeit 
unterstützen

20.4239 n Po.
Ryser. Klimabremse. Ein Pendant zur Schuldenbremse 
für die Klimapolitik

* 20.4681 n Ip.
Ryser. Von St. Gallen Richtung Bundeshauptstadt. Eine 
attraktive ÖV-Verbindung sieht anders aus!

* 20.4682 n Ip.
Ryser. Auswirkung von internationalen Lieferkettenge-
setzen auf die Schweiz

•x 18.4392 n Po.
Rytz Regula. Förderung der Tageslichtzufuhr in Wohn-
gebäuden

•x 18.4394 n Mo.
Rytz Regula. Freihandelsabkommen zwischen Efta und 
Mercosur. Verbindliches Nachhaltigkeitskapitel

19.3314 n Ip.
Rytz Regula. Wie weiter mit den Gebirgslandeplätzen?

19.3862 n Mo.
Rytz Regula. Tourismusstrategie des Bundes mit dem 
Handlungsfeld Klimaschutz ergänzen

19.3870 n Mo.
Rytz Regula. Förderung von Präventionsmassnahmen 
im KVG durch die Befreiung von der Kostenbeteiligung

19.4354 n Mo.
Rytz Regula. Transparente Zulassungsverfahren für 
teure Medikamente und Therapien

20.3362 n Mo.
Rytz Regula. Faire Finanzierung zur Bewältigung der 
Covid-19-Krise

20.3602 n Ip.
Rytz Regula. Hat das ASTRA das Chip-Tuning von 
Motorfahrzeugen im Griff?

20.3868 n Ip.
Rytz Regula. Ist das Ausmass der Probleme bei der 
Zulassung von Pestiziden erkannt worden, und werden 
diese Probleme nun rasch und entschieden angegan-
gen?

20.3892 n Mo.
Rytz Regula. Monitoring für die Umsetzung des Bun-
desgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finan-
zierung

20.3893 n Mo.
Rytz Regula. Aus Covid-19-Solidarbürgschaften wer-
den Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Innovation 
und Bildung

20.4245 n Mo.
Rytz Regula. Eine Strategie für ein faires, gesundes 
und umweltfreundliches Lebensmittelsystem

20.4315 n Ip.
Rytz Regula. Gewisse Subventionen und Anreize in der 
Landwirtschaft schaden der Biodiversität und der Pro-
duktivität des Bodenökosystems. Was tut der Bund?

* 20.4722 n Ip.
Rytz Regula. Führen die Auflagen zur Anwendung von 
Pestiziden in der Praxis tatsächlich zu einer Risikore-
duktion?

19.3154 n Mo.
(Salzmann) Zuberbühler. Kein Verkauf der Ruag 
Ammotec. Versorgungssicherheit gewährleisten

19.3447 n Mo.
(Salzmann) Aebi Andreas. Nationales Kompetenzzen-
trum zur Bodenverbesserung des ackerfähigen Kultur-
landes (Bodenverbesserung FFF)

19.3654 n Mo.
(Salzmann) Aeschi Thomas. Zeitgerechte Erhebung 
von Verzugszinsen bei der AHV
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19.3655 n Mo.
(Salzmann) Aeschi Thomas. Marktkonforme Verzugs-
zinsen bei der AHV

19.4237 n Mo.
(Salzmann) Aebi Andreas. Stopp der Datensammelwut 
in der Armee!

19.4015 n Ip.
Sauter. Tarifstruktur Tardoc. Ende in Sicht im Tarif-
streit?

19.4590 n Ip.
Sauter. Verpolitisierung des Mindestzinssatzes?

20.3694 n Ip.
Sauter. Warum liegt noch kein SIL-Objektblatt zur aviati-
schen Umnutzung des Flugplatzes Dübendorf vor?

20.3770 n Mo.
Sauter. Einführung eines E-Rezepts

* 20.4494 n Ip.
Sauter. Bessere statistische Grundlagen in der berufli-
chen Vorsorge

19.4445 n Mo.
Schaffner. Massnahmenplan zur Steigerung des Anteils 
des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr
Siehe Geschäft 19.4443 Mo. Candinas
Siehe Geschäft 19.4444 Mo. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 19.4446 Mo. Töngi

20.3103 n Mo.
Schaffner. Solaroffensive. Bundesdächer für Solaranla-
gen Dritten zur Verfügung stellen

•x 20.4066 n Po.
Schaffner. Grundversorgungsauftrag im Zahlungsver-
kehr. Was brauchen wir in Zukunft?

•x 20.4067 n Ip.
Schaffner. Audit von Biomasse-Energieanlagen

20.4135 n Po.
Schaffner. Was heisst netto null für den Hochbau, und 
wie kann dieses Ziel erreicht werden?

* 20.4345 n Ip.
Schaffner. Sicherung der Schweizer Interessen im 
Standortwahlverfahren des Endlagers für radioaktive 
Abfälle in Deutschland

* 20.4677 n Mo.
Schaffner. Nachtfahrverbot für E-Lastwagen und 
andere geräuschlose Antriebsarten aufheben

* 20.4684 n Ip.
Schaffner. Gleich lange Spiesse für Hofdünger in der 
Suisse-Bilanz

19.3903 n Po.
(Schenker Silvia) Feri Yvonne. Ombudsstelle für die 
Invalidenversicherung

19.3904 n Po.
(Schenker Silvia) Meyer Mattea. ATSG. Berichterstat-
tung über erfolgte Observationen

19.4265 n Ip.
(Schenker Silvia) Barrile. Ambulante Fallpauschalen. 
Ein Modell der Zukunft?

•x 18.4337 n Po.
(Schilliger) Jauslin. Energetische Eigenschaften von 
Dachfenstern

19.3349 n Mo.
(Schilliger) Bourgeois. Anschubprogramm für eine 
CO2-Reduktion im Strassenverkehr

19.3726 n Po.
(Schilliger) Fluri. Neues Modell für die Verkehrsfinan-
zierung des Bundes

19.3727 n Mo.
(Schilliger) Bourgeois. Kreislaufwirtschaft fördern, 
Fehlregulierung beheben

20.4225 n Po.
Schilliger. Pneus im Clinch. Ganzheitliche Studien 
angezeigt

* 20.4654 n Ip.
Schilliger. Beabsichtigt der Bundesrat den Sachplan 
Verkehr "verbindlich für die Behörden aller Stufen" zu 
erklären?

* 20.4700 n Mo.
Schilliger. Behördenverbindliche Planungsinstrumente 
nur mit Vernehmlassung erlassen

19.4191 n Mo.
Schläpfer. Kein Aufenthaltsrecht bei sexuellen Übergrif-
fen und Gewalt an Frauen und Kindern

19.4261 n Mo.
Schläpfer. Kinderehen müssen konsequent bekämpft 
werden

•x 20.3302 n Ip.
Schläpfer. Coronavirus. Wer trägt die Kosten für das 
Testing?

20.3576 n Ip.
Schläpfer. Auswirkungen von Covid-19 auf die Nationa-
litätenzusammensetzung der Sozialhilfebeziehenden

* 20.4433 n Mo.
Schläpfer. CO2-Zielwerte um drei Jahre verschieben

20.3046 n Po.
Schlatter. Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt. Das 
Schweizer Bürgerrecht als Bedingung für Zivilstandsbe-
amtinnen und -beamte ist nicht mehr zeitgemäss

20.3275 n Mo.
Schlatter. Neustart Luftfahrt. Nachtflugverbot

20.3276 n Mo.
Schlatter. Neustart Luftfahrt. Effiziente Flugzeuge 
bevorzugen

20.3277 n Ip.
Schlatter. Neustart Luftfahrt. Klimaziele des Bundesra-
tes

•x 20.4131 n Ip.
Schlatter. Repression mithilfe von Schweizer Überwa-
chungsgeräten?

•x 20.4132 n Ip.
Schlatter. Mobility-Pricing. Weshalb beansprucht die 
Schaffung eines Versuchsartikels derart viel Zeit?

•x 20.4133 n Ip.
Schlatter. 5G. Ein Businessmodell für die SBB?

20.4134 n Mo.
Schlatter. Tempo 30. Unnötige Bürokratie für die 
Gemeinden
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* 20.4555 n Ip.
Schlatter. Fehlanreize zum Ersatz von funktionstüchti-
gen Handys

* 20.4556 n Ip.
Schlatter. Neuregelung für Velos auf dem Trottoir. Moni-
toring unerwünschter Effekte

* 20.4631 n Ip.
Schlatter. Zivil vor militärisch in der Corona-Krise

•N 18.4292 n Mo.
Schneeberger. Verhältnismässigkeit wahren. Schika-
nen im Vollzug beim Meldeverfahren zur Verrechnungs-
steuer stoppen

•N 19.3565 n Mo.
Schneeberger. Digitale Vertragsabschlüsse breit 
ermöglichen. Schaffung einer digitalen Alternative zur 
eigenhändigen Vertragsunterzeichnung

19.3720 n Mo.
Schneeberger. Gleichbehandlung von rentenbeziehen-
den Personen bei Härtefallleistungen von Wohlfahrts-
fonds

20.3692 n Mo.
Schneeberger. Neuordnung Quellensteuer ab 1. Januar 
2021. Kreisschreiben Nr. 45

•x 20.3941 n Ip.
Schneeberger. Baselbiet. Fehlplanung der SBB

•x 20.3960 n Ip.
Schneeberger. Arbeitsplätze sichern, Rezession abfe-
dern, zusätzliche Schulden vermeiden

•x 20.4074 n Ip.
Schneeberger. Sicherheitslücken in der Mobilkommuni-
kation?

•x 20.4126 n Ip.
Schneeberger. Sicherheit und Verantwortung beim 
Bootfahren

•x 20.4127 n Ip.
Schneeberger. Staatsunternehmen. Warum weigern 
sich Bund und Kantone, die OECD Leitsätze umzuset-
zen?

•x 20.4206 n Mo.
Schneeberger. Anpassung der Liste der Regionen mit 
hohem Coronavirus-lnfektionsrisiko in Absprache mit 
den Nachbarländern

* 20.4606 n Ip.
Schneeberger. Preisregulierung. Mehr Transparenz bei 
den Fakten

20.3344 n Mo.
Schneider Meret. Eine unabhängige Kontrolle von 
Betäubung und Entblutung in Schlachtbetrieben

20.3345 n Ip.
Schneider Meret. Förderung tierfreier Verfahren beim 
Nationalen Forschungsprogramm zu Covid-19

20.3346 n Ip.
Schneider Meret. Ist eine Jagd ohne gesetzlich gefor-
derten Treffsicherheitsnachweis sicher, tiergerecht und 
effizient?

20.3647 n Mo.
Schneider Meret. Stopp dem Vergasen lebender Küken

20.3648 n Mo.
Schneider Meret. Schlafen im Stroh auch für Schweine

20.3795 n Ip.
Schneider Meret. Für die Aufnahme der Landwirtschaft 
ins Arbeitsgesetz

20.3796 n Ip.
Schneider Meret. Einfuhrbestimmungen für Jagdtro-
phäen aus dem Ausland

20.4231 n Mo.
Schneider Meret. Schärfere Einfuhrbestimmungen für 
Teile bedrohter Tierarten beispielsweise als Jagdtro-
phäen

20.4232 n Mo.
Schneider Meret. Deklaration von Kokosprodukten aus 
affenquälerischer Produktion

* 20.4729 n Ip.
Schneider Meret. Kein Buschfleischimport in die 
Schweiz

* 20.4730 n Po.
Schneider Meret. Tierfreundliche Kennzeichnung von 
Nutztieren

* 20.4731 n Mo.
Schneider Meret. Kein Experimentieren bei Ohrmar-
ken für Nutztiere!

* 20.4732 n Mo.
Schneider Meret. Keine Hürden für innovative Land-
wirte

•x 18.4243 n Ip.
Schneider Schüttel. Umsetzung der standortangepas-
sten Produktion gemäss Artikel 104a der Bundesverfas-
sung

19.3508 n Ip.
Schneider Schüttel. Die Befreiung des Kerosins von 
der Mineralölsteuer ist nicht mehr zeitgemäss. Änderung 
des Chicagoer Abkommens

19.3560 n Ip.
Schneider Schüttel. Branchenvereinbarungen zur 
Reduktion von Plastik

19.3792 n Ip.
Schneider Schüttel. Zweite Generation von Opfern für-
sorgerischer Zwangsmassnahmen

19.3793 n Ip.
Schneider Schüttel. CO2-Reduktion. Transportvelos 
und Velotaxis fördern

19.3836 n Po.
Schneider Schüttel. Ablauf der Förderung günstigen 
Wohnraums. Wie weiter für betroffene Mieterinnen und 
Mieter?

19.4230 n Ip.
Schneider Schüttel. Werden mit der Reduktion der 
Verkaufsmenge die Risiken von Pestiziden effektiv redu-
ziert?

19.4535 n Ip.
Schneider Schüttel. Wo sind die hörsehbehinderten 
oder die taubblinden Kinder?

19.4536 n Ip.
Schneider Schüttel. Revitalisierungspflicht gemäss 
dem Kompromiss zur Volksinitiative "Lebendiges Was-
ser"



54

20.3056 n Ip.
Schneider Schüttel. Ballenschnüre und anderer Plastik 
in der Umwelt

20.3123 n Ip.
Schneider Schüttel. Reduktion von Einwegartikeln aus 
Plastik. Durch wen und bis wann?

20.3124 n Ip.
Schneider Schüttel. Erweiterte Herstellerverantwor-
tung im Bereich Einwegplastik

20.3528 n Ip.
Schneider Schüttel. Gleichstellung von Frau und 
Mann. Einzelne Kantone verstossen gegen die Bundes-
verfassung sowie gegen das DBG, und das EFD bzw. 
die ESTV nehmen ihre Aufsicht nicht wahr

20.3586 n Mo.
Schneider Schüttel. Mobilfunkanlagen mit 5G-Techno-
logie. Konsequenzen der Millimeterwellen auf die Natur 
und den Menschen

20.3831 n Mo.
Schneider Schüttel. Die Zulassung von giftigen und 
sehr giftigen Pflanzenschutzmitteln für die Privatanwen-
dung rasch aufheben

•x 20.3878 n Po.
Schneider Schüttel. Covid-19-Krise. Geschlechterspe-
zifische Auswirkungen

20.4183 n Ip.
Schneider Schüttel. Ökonomie und Vorsorgeprinzip. 
Überprüfungsrate bei alten Pflanzenschutzmitteln erhö-
hen?

20.4309 n Po.
Schneider Schüttel. Flexibilisierung der Zulassung von 
Herdenschutzhunderassen

* 20.4644 n Ip.
Schneider Schüttel. Biodiversitätsschädigende Sub-
ventionen und Anreize im Bereich Abwasserentsorgung

* 20.4645 n Ip.
Schneider Schüttel. Bezüglich Schutzgebieten ist die 
Schweiz eines der Schlusslichter Europas. Was tut der 
Bundesrat?

* 20.4646 n Mo.
Schneider Schüttel. Gesamtheitliches Konzept zur 
Zuckerversorgung der Schweiz

20.3601 n Mo.
Schneider-Schneiter. Zugang zu Grossinfrastrukturpro-
jekten für Schweizer KMU

20.3950 n Po.
Schneider-Schneiter. Versorgungssicherheit. Metalle 
der seltenen Erden. Ressourcenstrategie

20.3967 n Ip.
Schneider-Schneiter. Stromversorgungssicherheit

•x 20.4142 n Ip.
Schneider-Schneiter. Vereinfachung des Vergütungs-
prozesses bei Impfungen

* 20.4389 n Po.
Schneider-Schneiter. Bundesbeteiligung und gesetzli-
che Grundlagen bei schweizerischen NGO

* 20.4390 n Ip.
Schneider-Schneiter. CPTPP als nachhaltige Aktuali-
sierung und Erweiterung des Schweizer Freihandelsnet-
zes?

* 20.4611 n Ip.
Schneider-Schneiter. Solidar-Gate und Folgen für die 
IZA

•N 18.4138 n Mo.
Seiler Graf. Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die 
Jemen-Kriegsallianz

19.3788 n Mo.
Seiler Graf. Privatisierung der Armeepistole nur bei 
nachweislichen Sportschützen

19.4080 n Po.
Seiler Graf. Das Zehn-Punkte-Massnahmenpaket für 
Militärethik in der Schweizer Armee jetzt umsetzen

19.4227 n Mo.
Seiler Graf. Reduktion der CO2-Emissionen und der 
Energieverluste für Gebäudeinhaberinnen und -inhaber, 
Mieterinnen und Mieter sowie KMU

20.3508 n Po.
Seiler Graf. Stärkung der Milizpolitik. Anrechnung der 
Tätigkeit von Milizpolitikerinnen und Milizpolitikern an 
Weiterbildungen im Hochschulbereich

20.3509 n Mo.
Seiler Graf. Verlagerungsstrategie für Kurzstrecken-
flüge

20.3720 n Ip.
Seiler Graf. Abschätzung der Lebenszykluskosten von 
Kampfflugzeugen oder finanzpolitischer Blindflug?

•x 20.4146 n Ip.
Seiler Graf. Zugang zu Unterstützungsleistungen für 
asylsuchende Opfer von Menschenhandel mit Tatort 
Ausland während Bundeszuständigkeit

* 20.4457 n Ip.
Seiler Graf. Fraglicher Mehrwert des Nachrichtendienst 
des Bundes

* 20.4619 n Mo.
Seiler Graf. Besondere militärische Güter dem Kriegs-
materialgesetz unterstellen

* 20.4620 n Ip.
Seiler Graf. Wie kommt der Bund der Erbringung von 
spezifischen Leistungen für Opfer von Menschenhandel 
nach?

•x 18.4215 n Mo.
(Semadeni) Friedl Claudia. Anschlusskosten von land-
schaftsverträglichen Fotovoltaikanlagen in sonnenrei-
chen peripheren Räumen

19.3222 n Mo.
(Semadeni) Birrer-Heimo. Impulsprogramm zur Sanie-
rung von Beherbergungsbetrieben im Berggebiet
Siehe Geschäft 19.3234 Mo. Stöckli

19.4517 n Mo.
Silberschmidt. Einführung einer neuen Zulassungsre-
gelung für qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten für 
Branchen mit Fachkräftemangel
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20.3833 n Mo.
Silberschmidt. Nachhaltige Finanzierung der AHV für 
alle Generationen sicherstellen. Netto null AHV-Defizite 
bis ins Jahr 2050

20.4048 n Ip.
Silberschmidt. Steuerliche Rahmenbedingungen für 
Business Angels verbessern

•N 20.4078 n Mo.
Silberschmidt. Netto-null-Ziel im Jahr 2050. Ein Nach-
haltigkeitsziel auch für die AHV

* 20.4348 n Po.
Silberschmidt. Stärkung der Möglichkeiten zur demo-
kratischen Partizipation von Auslandschweizern und 
Auslandschweizerinnen

* 20.4349 n Mo.
Silberschmidt. Ressourcenverschleiss bei Verpackun-
gen verkleinern. Verkauf von tiefgekühlten Lebensmit-
teln ohne Vorverpackung erlauben

* 20.4467 n Ip.
Silberschmidt. Alternierende Obhut. Wie wird der Wille 
des Gesetzgebers umgesetzt?

20.4270 n Ip.
Sollberger. Corona-Strategie auf der Grundlage von 
sauberen Daten

* 20.4475 n Ip.
Sollberger. Überlastung des Gesundheitswesens durch 
Covid-19-Patienten aus dem Ausland

•x 18.4373 n Ip.
(Sommaruga Carlo) Fehlmann 
Rielle. Kriegsverbrechen in Syrien. Wird die Bundesan-
waltschaft in ihrem Handeln politisch behindert?

•x 18.4374 n Mo.
(Sommaruga Carlo) Wermuth. Goldhandel. Melde-
recht und Meldepflicht gemäss Geldwäschereigesetz für 
Händler und Beratungsdienstleister

•x 18.4380 n Ip.
(Sommaruga Carlo) Dandrès. Bundesanwaltschaft. 
Das Geld aus dem Korruptionssystem der Eheleute 
Kirchner wurde viel zu früh zurückgezahlt!

19.3510 n Ip.
(Sommaruga Carlo) Badran Jacqueline. Effektiver 
Mindeststeuersatz für Unternehmen auf internationaler 
Ebene. Welche Position vertritt die Schweiz?

19.3728 n Ip.
(Sommaruga Carlo) Munz. China. Organentnahme bei 
Gesinnungshäftlingen. Was macht der Bundesrat?

19.3835 n Ip.
(Sommaruga Carlo) Marti Min Li. Wohnen. Der Diskri-
minierung von Ausländerinnen und Ausländern entge-
gentreten

19.3927 n Mo.
(Sommaruga Carlo) Reynard. Familienzulagen. Die 
rechtliche Situation von unregelmässig Beschäftigten ist 
zu verbessern

19.3931 n Ip.
(Sommaruga Carlo) Reynard. Wie steht es um die Bio-
diversität in Privatgärten?

19.3932 n Mo.
(Sommaruga Carlo) Marti Min Li. Spezielle Regelun-
gen im Mietvertrag für mobilitätsbehinderte Menschen

19.3939 n Ip.
(Sommaruga Carlo) Friedl Claudia. Import von Kies. 
Werden die sozialen und ökologischen Standards wirk-
lich eingehalten?

19.4035 n Mo.
(Sommaruga Carlo) Meyer Mattea. Humanitäre Not-
lage im Mittelmeer. Die Schweiz soll sich am Vertei-
lungsmechanismus der "Koalition der Willigen" 
beteiligen
Siehe Geschäft 19.4033 Mo. Barazzone
Siehe Geschäft 19.4034 Mo. Mazzone
Siehe Geschäft 19.4036 Mo. Quadranti
Siehe Geschäft 19.4037 Mo. Fluri

19.4062 n Ip.
(Sommaruga Carlo) Meyer Mattea. Friedensprozess. 
Was tut die Schweiz, um die Mitwirkung der Frauen zu 
fördern?

19.4192 n Mo.
(Sommaruga Carlo) Bendahan. Labelpflicht für 
Schweizer Brot

19.4364 n Mo.
(Sommaruga Carlo) Fehlmann 
Rielle. Strafregisterauszug. Für junge Leute gratis

19.4365 n Mo.
(Sommaruga Carlo) Friedl Claudia. Agenda 2030. 
Damit alle Bürgerinnen und Bürger informiert sind und 
sich angesprochen fühlen, soll der Bundesrat eine lang-
fristig angelegte Informationskampagne über die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung vorsehen

20.3566 n Mo.
Stadler. Corona-Krise. Lehrstellen sichern und Jugend-
arbeitslosigkeit verhindern

* 20.4593 n Mo.
Stadler. Prüfungsfreier Zugang mit der Berufsmatura zu 
pädagogischen Hochschulen für die Ausbildung zur Pri-
marlehrperson

* 20.4664 n Ip.
Stadler. Stärkung und Weiterentwicklung des Milizsy-
stems

19.3429 n Ip.
Steinemann. Warum ist für 99,5 Prozent der vorläufig 
aufgenommenen Eritreer die Rückkehr nicht zumutbar?

19.3685 n Mo.
Steinemann. Erfassung der Gründe für die Gewährung 
von vorläufigen Aufnahmen

19.4012 n Ip.
Steinemann. Beteiligung von schweizerischen Staats-
bürgern an terroristischen Straftaten im Ausland

19.4013 n Ip.
Steinemann. Verhaftung eines Schweizer Dschihadi-
sten in Syrien

19.4479 n Ip.
Steinemann. Der deutsche Bundesrechnungshof kriti-
siert die schludrige Anwendung des Schengen-Abkom-
mens
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20.3442 n Ip.
Steinemann. Knapp 10 000 Härtefall-Einreisen wäh-
rend des Lockdowns

•x 20.4003 n Ip.
Steinemann. Positive Tests als unumstösslicher Indika-
tor?

* 20.4704 n Ip.
Steinemann. Lösung des 2005 durch Richter verur-
sachten Eritrea-Problems in Sicht?

* 20.4705 n Ip.
Steinemann. Nie versiegender Strom von Asylbewer-
bern aus Eritrea

20.3019 n Ip.
Storni. Planung des Bedarfs an SBB-Werken und Ver-
fügbarkeit von Rollmaterial

20.3044 n Ip.
Storni. Zehn Jahre Mini-Steueramnestie. Ergebnisse?

20.3188 n Po.
Storni. Analyse und Beurteilung der Auswirkungen des 
Homeoffice auf die Arbeitswelt und den Verkehr wäh-
rend der Gesundheitskrise durch Covid-19 sowie Festle-
gen von künftigen Szenarien und Fördermassnahmen

20.4070 n Ip.
Storni. Planung des Bedarfs an SBB-Werken. Situation 
beim neuen Werk Bellinzona/Castione

20.4272 n Po.
Storni. Interkantonaler soziodemografischer Ausgleich 
der Krankenkassenprämien im KVG

* 20.4388 n Po.
Storni. Künstliche Intelligenz. Sicherheitsvorschriften, 
Transparenz und Information bei Anwendungen von 
maschinellem Lernen

* 20.4416 n Ip.
Storni. Linie Mendrisio–Varese–Gallarate–Malpensa. 
Die Reisezeit ist zu lang und die versprochene Verbin-
dung mit der Simplonlinie fehlt

•N 19.3265 n Mo.
Streiff. Ressourcen für einen effektiven Kampf gegen 
den Menschenhandel

19.3627 n Mo.
Streiff. Die Geschichte der Frauen in der Schweiz soll in 
einem nationalen Frauenmuseum sichtbar werden

19.4569 n Ip.
Streiff. Ist die Organentnahme nach einem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand legal?

19.4594 n Mo.
Streiff. Kreislaufwirtschaft. Längere Gerätelebensdauer 
durch längere Garantiefristen

20.3630 n Mo.
Streiff. Arbeitsausbeutung als Straftatbestand

20.3784 n Ip.
Streiff. Wird zur Organentnahme nach Herz-Kreislauf-
Stillstand der Hirntod aktiv sichergestellt?

•x 20.4015 n Po.
Streiff. Einer abgewiesenen asylsuchenden Person auf 
transparente Weise Unterkunft zu geben, soll kein Ver-
brechen sein

20.4016 n Po.
Streiff. Systemrelevanz sozialer Einrichtungen bei Pan-
demien anerkennen

20.4216 n Mo.
Streiff. Menschen sind keine Ware. Nordisches Modell 
für die Schweiz (Sexkaufverbot)

20.4295 n Ip.
Streiff. Schutz der Bevölkerung in Berg Karabach

* 20.4413 n Ip.
Streiff. Gleichberechtigter Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen in den Corona-Massnahmen der DEZA

* 20.4414 n Ip.
Streiff. Behinderungsbedingte Leistungen im AHV-Alter

20.3751 n Ip.
Strupler. Missbrauch der Arbeitslosenkasse für Saison-
arbeiter

20.3641 n Po.
Studer. Förderung von regionalem Coworking
Siehe Geschäft 20.3622 Po. Kamerzin
Siehe Geschäft 20.3638 Po. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 20.3639 Po. Vincenz
Siehe Geschäft 20.3640 Po. Guggisberg
Siehe Geschäft 20.3642 Po. Andrey
Siehe Geschäft 20.3643 Po. Gredig

•x 20.3841 n Ip.
Studer. Der Zivildienst darf in einer Krise nicht einge-
schränkt werden

* 20.4679 n Ip.
Studer. Förderung der Freiwilligenarbeit

20.3599 n Mo.
Suter. Verkehrsunfälle reduzieren. PS-Beschränkung 
für Auto-Junglenker und Auto-Junglenkerinnen

20.4037 n Mo.
Suter. Die SBB sollen den kombinierten Bahn- und 
Veloverkehr aktiv fördern

20.4233 n Mo.
Suter. Plastiklittering durch Betreiber von Wasserkraft-
werken stoppen

20.4248 n Po.
Suter. Sicherung von Arbeitsplätzen in der Schweiz bei 
Übernahmen und Verkäufen von arbeitsmarktlich 
bedeutsamen Unternehmen

* 20.4406 n Mo.
Suter. Grüne Wasserstoffstrategie für die Schweiz

* 20.4716 n Mo.
Suter. Keine Zweckentfremdung von Altersguthaben

* 20.4719 n Mo.
Suter. Negative Emissionstechnologien fördern

* 20.4720 n Po.
Suter. Förderung der der Stimm- und Wahlbeteiligung

19.3761 n Mo.
(Thorens Goumaz) Python. Stopp dem Einsatz synthe-
tischer Pestizide durch die Gemeinwesen

19.3766 n Mo.
(Thorens Goumaz) Girod. Finanzsystem und Klima. 
Explizite Aufnahme der Klimarisiken in die treuhänderi-
sche Pflicht



57

19.3767 n Po.
(Thorens Goumaz) Girod. Finanzsystem und Klima. 
Studie über den Sinn einer von Klimaverträglichkeitskri-
terien geleiteten Abstufung der Stempelsteuer und über 
das Vorgehen

•x 18.4260 n Ip.
Töngi. Halbstundentakt Luzern-Bern am Sankt-Nimmer-
leins-Tag?

•x 18.4352 n Mo.
Töngi. Freihandelsabkommen. Streitbeilegungsbestim-
mungen müssen auch auf das Nachhaltigkeitskapitel 
anwendbar sein

•x 18.4353 n Po.
Töngi. Güter auf die Schiene. Auch bei bundesnahen 
Betrieben und in subventionierten Bereichen

•x 18.4354 n Mo.
Töngi. Zusätzliche Trassen für den Personenfernver-
kehr und den Gütertransport auf der Gotthardachse

19.3061 n Mo.
Töngi. Internationale Bahnverbindungen verbessern

19.3062 n Ip.
Töngi. Vereinfachung beim Kauf internationaler Bahn-
billette

19.3256 n Ip.
Töngi. Wie sollen die hohen ungedeckten Kosten des 
Schwerverkehrs von jährlich 1516 Millionen Franken 
künftig verursachergerecht abgegolten werden?

19.3300 n Ip.
Töngi. Unfallgefahr für Velofahrende in Kreiseln sen-
ken. Massnahmen des Bundes?

19.3454 n Ip.
Töngi. Wie passt eine massive Erhöhung des Preises 
des Generalabonnements zur Förderung des öffentli-
chen Verkehrs?

19.3505 n Ip.
Töngi. Vergabe von Mobilfunkkonzessionen für 5G 
ohne entsprechende Grundlagen für die Bewilligungsbe-
hörden

19.3506 n Ip.
Töngi. Zu positive Beurteilung der Reisezeitgewinne in 
Kosten-Nutzen-Analysen bei Strassenbauvorhaben?

19.3590 n Ip.
Töngi. Umsetzung des Umweltschutzgesetzes. Wie 
steht es mit den Informationen für die Bevölkerung?

19.3619 n Ip.
Töngi. Umsetzung der Empfehlungen im Bericht 
"Megatrends und Raumentwicklung Schweiz" des Rates 
für Raumordnung

19.3620 n Ip.
Töngi. Weshalb fahren Lastwagen viel schneller als 
erlaubt?

19.3837 n Po.
Töngi. Attraktiver öffentlicher Verkehr für junge Men-
schen

19.3838 n Ip.
Töngi. Rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung 
der LGBTIQ-Menschen in der Schweiz

19.4079 n Ip.
Töngi. Rückgang bei den Gütern auf der Schiene. Was 
tut der Bundesrat?

19.4184 n Mo.
Töngi. Verkehrsinvestitionen am richtigen Ort

19.4310 n Ip.
Töngi. Login-Allianz grosser Medienhäuser mit der SRG

19.4311 n Ip.
Töngi. Einbezug anderer Transportunternehmen und 
der öffentlichen Hand in die Entwicklung der Mobilitäts-
app der SBB

19.4446 n Mo.
Töngi. Massnahmenplan zur Steigerung des Anteils des 
öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr
Siehe Geschäft 19.4443 Mo. Candinas
Siehe Geschäft 19.4444 Mo. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 19.4445 Mo. Schaffner

20.3603 n Ip.
Töngi. Verletzung der Menschenrechte von trans- und 
intergeschlechtlichen Menschen in Ungarn. Was macht 
der Bundesrat?

20.3737 n Po.
Töngi. Unterscheidung wertvermehrender und werter-
haltender Investitionen vereinfachen

20.4115 n Ip.
Töngi. Zu hohe Ammoniak- und Phosphoremissionen. 
Wie kann Agroscope zur Lösung beitragen?

* 20.4600 n Ip.
Töngi. Monitoring Geschäftsmieten. Wie geht es wei-
ter?

* 20.4601 n Ip.
Töngi. Durchgangsbahnhof Luzern. Droht eine Etappie-
rung?

* 20.4708 n Ip.
Töngi. Warum schaffen Bund und Kantone finanzielle 
Anreize, damit in der Landwirtschaft gesetzlich festge-
legte Grenzwerte eingehalten werden?

•x 18.4230 n Ip.
(Tornare) Aebischer Matthias. Kostenloses WLAN in 
den Zügen der SBB. Ein Minimum im Zeitalter der digita-
len Schweiz

•x 18.4231 n Ip.
(Tornare) Molina. Menschenrechte in der Westsahara

•x 18.4232 n Ip.
(Tornare) Molina. Aus der Westsahara ausgewiesene 
schweizerische Personen

19.3401 n Mo.
(Tornare) Piller Carrard. Verbindliche Einführung des 
Ampelsystems Nutri-Score auf den Verpackungen und 
in der Werbung für industriell gefertigte Produkte

19.3402 n Ip.
(Tornare) Fridez. Renten der Bundesrepublik Deutsch-
land für dem nationalsozialistischen Regime naheste-
hende Schweizerinnen und Schweizer

19.3753 n Ip.
(Tornare) Birrer-Heimo. Herkunftsangabe bei Produk-
ten, die an Marktständen verkauft werden

•x 18.4391 n Ip.
Trede. Wie beurteilt der Bundesrat die Football Leaks?
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19.3371 n Mo.
Trede. Nachtzüge in die SBB-Eignerstrategie aufneh-
men

19.3390 n Mo.
Trede. Einführung einer Deklarationspflicht für Mule-
sing-Merinowolle und deren Produkte

19.3616 n Mo.
Trede. Aufhebung aller geschlechterspezifischen finan-
ziellen Nachteile der Frauen auf gesetzlicher Ebene

19.3822 n Ip.
Trede. Was tut der Bundesrat, um Schweizer Hoch-
schulen auf Kurs zu bringen?

19.3908 n Po.
Trede. Erwärmung der Städte. Es braucht Massnahmen

19.4295 n Ip.
Trede. Kennt der Bund alle Metaboliten von zugelasse-
nen Pestiziden, und wie viele davon gelten heute als 
"nicht relevant"?

19.4324 n Mo.
Trede. Keine Reservebildung bei der Marktprämie für 
die Grosswasserkraft

19.4613 n Mo.
Trede. N5 am Bielersee. Änderung des Netzbeschlus-
ses

19.4614 n Mo.
Trede. Konzept zur längerfristigen Steigerung des 
Angebots von Verbindungen des internationalen Schie-
nenpersonenverkehrs

20.3877 n Ip.
Trede. Faire Entschädigungen in der wirtschaftlichen 
Landesversorgung für Lagerhalter (Lagerlogistiker) ohne 
Verpflichtung zur Lagerhaltung

20.4222 n Ip.
Trede. Toxische Pflanzenschutzmittel für Bienen, 
Gewässerlebewesen und Menschen. Was ist der Stand 
der Dinge?

•x 20.4223 n Ip.
Trede. Kostenwahrheit in der Landwirtschaft

20.4242 n Mo.
Trede. Velomitnahme im Zug, auch auf den Nachtzugli-
nien

20.4244 n Mo.
Trede. Aktionen und Demonstrationen auf dem Bundes-
platz auch während den Sessionen erlauben

* 20.4462 n Ip.
Trede. Sexuelle Belästigung und systematischer Macht-
missbrauch bei RTS. Wie reagiert der Bundesrat?

* 20.4689 n Ip.
Trede. Recycling von E-Bike-Batterien in der Schweiz

* 20.4690 n Ip.
Trede. Aufnahme der Geschichte der Roma, Sinti und 
Jenischen in schulische Lehrpläne und Lehrmittel

* 20.4691 n Ip.
Trede. Warum sind weiterhin so viele toxische Pestizide 
für die Hobbyanwendung zugelassen?

* 20.4692 n Ip.
Trede. Vor der Anwendung Lebens- und Futtermittel, 
Vogelkäfige und Aquarien entfernen oder dicht ver-
schliessen!

19.4341 n Mo.
Tuena. UKW-Sender erst wie festgelegt Ende 2024 aus-
schalten

19.4342 n Mo.
Tuena. Abzugsfähigkeit eines Abonnements des öffent-
lichen Verkehrs bei der direkten Bundessteuer durch 
Personen im Pensionsalter

20.3343 n Ip.
Tuena. Tabak und Schadensminderung. Was hält die 
Schweiz von der Position der WHO?

20.4291 n Ip.
Tuena. Wie lange könnte die Schweiz ein anhaltendes 
Grossaufgebot seiner Milizangehörigen verkraften?

20.3639 n Po.
Vincenz. Förderung von regionalem Coworking
Siehe Geschäft 20.3622 Po. Kamerzin
Siehe Geschäft 20.3638 Po. Graf-Litscher
Siehe Geschäft 20.3640 Po. Guggisberg
Siehe Geschäft 20.3641 Po. Studer
Siehe Geschäft 20.3642 Po. Andrey
Siehe Geschäft 20.3643 Po. Gredig

* 20.4452 n Mo.
Vincenz. 24-Stunden-Beratungsangebot für von Gewalt 
betroffene Personen gemäss Istanbul-Konvention
Siehe Geschäft 20.4451 Mo. Funiciello

19.4031 n Po.
(Vitali) Dobler. Für ein verhältnismässiges Bundesge-
setz betreffend die Überwachung des Post- und Fern-
meldeverkehrs

•x 18.4284 n Mo.
(Vogler) Müller-Altermatt. Für eine vielfältige, die 
demokratische Meinungsbildung unterstützende 
Schweizer Presse

19.3140 n Ip.
(Vogler) Müller-Altermatt. Abschluss der Ausbildung 
von abgewiesenen Asylsuchenden in der Schweiz

19.3331 n Mo.
(Vogler) Müller-Altermatt. Gerechtigkeit für AHV-pflich-
tige Personen ohne Pensionskasse

19.3467 n Ip.
(Vogler) Müller-Altermatt. Weltweites Artensterben. 
Wie kann diese Gefahr für das Wohlergehen der 
Menschheit gestoppt werden?

19.3896 n Mo.
(Vogler) Müller-Altermatt. Aktionsplan Pflanzenschutz 
für die nichtlandwirtschaftliche Anwendung

19.4252 n Mo.
(Vogler) Müller-Altermatt. Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für die Nutzung von Mist als Nährstoffliefe-
rant und Bodenverbesserer

19.4254 n Po.
(Vogler) Müller-Altermatt. Übermässigen Motorenlärm 
endlich wirksam reduzieren

* 20.4468 n Ip.
Vogt. Schweizer Unternehmen in der Corona-Krise. 
Günstige Übernahmen durch chinesische Unternehmen 
verhindern

* 20.4701 n Ip.
Vogt. Dynamische Rechtsübernahme geht viel weiter 
als autonomer Nachvollzug von EU-Recht
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•x 18.4362 n Mo.
von Siebenthal. Unter die brachialen Behandlungsme-
thoden des letzten Jahrhunderts einen Schlussstrich zie-
hen

•N 18.4363 n Mo.
von Siebenthal. Mehrwertsteuer für ausländische Tour-
Operators
Siehe Geschäft 18.4194 Mo. Stöckli

19.3276 n Mo.
von Siebenthal. Postzustellung für alle. Angenom-
mene Motionen 14.4091 und 14.4075 im Gesetz umset-
zen

19.3724 n Mo.
von Siebenthal. RAUS-Programm. Weidezeitpunkt der 
Realität anpassen

19.3915 n Mo.
von Siebenthal. Die Blutgruppe gehört als lebensret-
tende Information auf die Erkennungsmarke der Armee-
angehörigen

20.3301 n Mo.
von Siebenthal. Optimierung der Informations- und 
Beratungstätigkeit für Frauen mit Problemschwanger-
schaften

20.3836 n Mo.
von Siebenthal. Programmvereinbarung Wald. Waldlei-
stungen jetzt sichern!

•x 20.3837 n Ip.
von Siebenthal. Palästinensische Autonomiebehörde. 
Einseitige Massnahmen beenden und an den Verhand-
lungstisch zurückkehren

•x* 20.4363 n D.Ip.
von Siebenthal. Bergbahnen. Zusätzliche Corona-
Schutzmassnahmen

* 20.4582 n Ip.
von Siebenthal. Covid-19-Schnelltests

* 20.4583 n Ip.
von Siebenthal. Covid-19 Statistiken

* 20.4584 n Po.
von Siebenthal. Wirksame Massnahmen zur Offenhal-
tung der Weideflächen im Sömmerungsgebiet

* 20.4585 n Ip.
von Siebenthal. Selbstversorgung der Schweiz und 
ihre Pflichtlager

20.3431 n Mo.
Walder. Für eine Ausweitung des Zugangs von Selbst-
ständigerwerbenden zu Erwerbsausfallentschädigungen

20.3564 n Po.
Walder. Bessere Vereinbarung der Ziele und Praktiken 
des IWF mit unserem Engagement im Bereich der nach-
haltigen Entwicklung

•x 20.3966 n Ip.
Walder. Gedenkt der Bundesrat, auf die Rechtsverwei-
gerungen in der Türkei zu reagieren?

•x 20.3990 n Ip.
Walder. Lässt die Schweiz den Internationalen Strafge-
richtshof im Stich?

•x 20.4240 n Ip.
Walder. Was hat die Schweiz unternommen, um in 
Belarus den Rechtsstaat und die Menschenrechte zu 
verteidigen und der Gewalt vorzubeugen?

* 20.4432 n Ip.
Walder. Die Rolle der Menschenrechte in unserer 
China-Strategie stärken

* 20.4697 n Mo.
Walder. Gratiszeitungen in Briefkästen. Annahmever-
weigerungsrecht garantieren

•x 19.3027 n Mo.
Walliser. Steuerfreie Kinderzulagen

19.3582 n Mo.
Walliser. Verbot, Velos im Kreisel zu überholen

20.4293 n Mo.
Walliser. Beseitigung der Marktabschottung mittels 
Gleichbehandlung aller Importeure

19.4152 n Mo.
Wasserfallen Christian. Mit Weiterbildung die digitale 
Transformation meistern

19.4400 n Mo.
Wasserfallen Christian. Stellenmeldepflicht. Verbes-
serte Qualität bei der Grundlagenerhebung

20.3391 n Mo.
Wasserfallen Christian. Frist für die Einreichung der 
Covid-19-Kreditgesuche bis Ende 2020 verlängern

•x 20.3942 n Ip.
Wasserfallen Christian. Aussagekräftigere Informatio-
nen betreffend Covid-19

* 20.4391 n Ip.
Wasserfallen Christian. Unterstützung Flughafen Bern

* 20.4392 n Ip.
Wasserfallen Christian. Paradigmenwechsel in der 
Verkehrspolitik. Das Parlament muss einbezogen wer-
den

* 20.4562 n Po.
Wasserfallen Christian. Umsetzungsdauer für vom 
Parlament beschlossene Infrastrukturprojekte

19.4171 n Ip.
Wehrli. Umsetzung der Nationalen Strategie Palliative 
Care und der Nationalen Demenzstrategie für eine bes-
sere Lebensqualität für Menschen am Lebensende

20.4027 n Mo.
Wehrli. Zeit nach Covid-19. Im Hinblick auf künftige 
Pandemien muss die Entschädigung von deren wirt-
schaftlichen Auswirkungen auf ambulante und statio-
näre Pflege- und Betreuungsleistungen im Gesetz 
verankert werden

* 20.4408 n Ip.
Wehrli. Mehrsprachigkeit. Besser, aber ...

* 20.4498 n Ip.
Wehrli. Die Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer haben das Recht, an den eidgenössischen 
Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen

19.3769 n Mo.
(Weibel) Mettler. Schutz des Vorsorgekapitals beim 
Austritt aus einem 1e-Vorsorgeplan
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20.3118 n Po.
Weichelt-Picard. Ausländisches Kapital in Schweizer 
Unternehmen, Handelsregister und wirtschaftliche 
Berechtigung. Statistik

20.3389 n Ip.
Weichelt-Picard. Corona-Taskforce und Beratungs-
stäbe. Wo sind die Frauen?

20.3783 n Ip.
Weichelt-Picard. Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Gesundheit

•x 20.4182 n Ip.
Weichelt-Picard. Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose

20.4249 n Ip.
Weichelt-Picard. Diskriminierung und Sexismus bei der 
Schweizerischen Nationalbank

20.4296 n Ip.
Weichelt-Picard. Panzermörser 16

* 20.4526 n Po.
Weichelt-Picard. Sponsoring-Listen des Bundes veröf-
fentlichen

* 20.4527 n Ip.
Weichelt-Picard. Sponsoring der Armee

•x 18.4236 n Mo.
Wermuth. Gemeinsame Strategie in Sachen Proveni-
enzforschung und Restitution von Kulturgütern aus dem 
europäischen Kolonialismus

19.3220 n Ip.
Wermuth. Fachmann und Fachfrau Betreuung EFZ. 
Ausbildungsunabhängige Praktika vor der beruflichen 
Grundbildung

19.3362 n Po.
Wermuth. Prüfung von Massnahmen gegen "Schaufen-
sterpreise"

19.3363 n Mo.
Wermuth. Lancierung eines nationalen Forschungspro-
gramms "System change not climate change"

19.3366 n Mo.
Wermuth. Einen Sonntag pro Jahreszeit autofrei

19.3369 n Mo.
Wermuth. Klimaverträglichkeitsprüfung für Finanz-
marktprodukte

19.3370 n Mo.
Wermuth. Klimaverträgliche Anlagen ermöglichen

19.3762 n Po.
Wermuth. Benutzung des öffentlichen Verkehrs für 
Schulen erleichtern

20.3192 n Mo.
Wermuth. Kurzarbeitsentschädigung bei tiefen Einkom-
men anheben

20.3193 n Mo.
Wermuth. Einmalige Corona-Direktzahlungen an Ein-
zelpersonen und Haushalte in finanziell prekären Situa-
tionen

20.3685 n Po.
Wermuth. Möglichkeiten für die Strukturförderung der 
schweizerischen Musikwirtschaft abklären

20.3686 n Ip.
Wermuth. Antisemitismusbericht 2019 und Corona. 
Möglichkeiten zur Bekämpfung von rechtsextremen Ver-
schwörungstheorien im Internet

20.3022 n Mo.
Wettstein. Finanzielle Beteiligung des Bundes an den 
notwendigen Sanierungsmassnahmen zur einwand-
freien Trinkwasserqualität

20.3507 n Mo.
Wettstein. Luftschadstoffemissionen stationärer Anla-
gen, welche die Tagesmittel-Grenzwerte überschreiten. 
Pflicht zur Veröffentlichung

20.3646 n Po.
Wettstein. Gesundheitliche Folgen der Telearbeit 
berücksichtigen

•x 20.4130 n Ip.
Wettstein. Daten über die Verwendung synthetischer 
Pestizide ausserhalb der Landwirtschaft sowie Instru-
mente zur Reduktion

* 20.4355 n Ip.
Wettstein. Swissmedic. Bundesbeitrag vollständig zu 
Gunsten der Gewinnsteigerung

19.4633 n Ip.
Widmer Céline. Stand und Risiken klimaschädlicher 
Anlagen im SNB-Portfolio

•x 20.3766 n Ip.
Widmer Céline. Einbezug der Städte in die Corona-Kri-
senorganisation des Bundes

20.3850 n Mo.
Widmer Céline. Keine Besteuerung nach dem Aufwand 
bei Verwaltungsratstätigkeit

20.4102 n Ip.
Widmer Céline. Frauenmangel bei der Schweizeri-
schen Nationalbank

20.4189 n Ip.
Widmer Céline. Für einen sauberen Finanzplatz. Mes-
sung und Offenlegung von Klimarisiken

* 20.4663 n Ip.
Widmer Céline. Umsetzung Gemeindeklausel STAF 
und erste Einschätzungen zur Steuerentwicklung

19.4478 n Ip.
Wismer Priska. Insektensterben und Mobilfunkstrahlen

19.4347 n Ip.
Wobmann. Negative Auswirkungen der Massenzuwan-
derung?

19.4368 n Ip.
Wobmann. Fragen zum IS-Dschihadisten Damien G. 
alias Abu Suleiman al-Swissri

20.3710 n Mo.
Wobmann. Die Verbindung von fehlenden Erträgen und 
drohenden Sanktionen, das heisst "Bussen", ist toxisch 
für die systemrelevante Autobranche mit rund 86 000 
Mitarbeitenden

19.3189 n Mo.
(Wüthrich) Munz. Einheitliche Regeln für den privaten 
Unterricht (Homeschooling)
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Ständerat

Im Nationalrat angenommene Motionen

19.3190 n Mo.
(Wüthrich) Reynard. Rahmengesetz für eine 
schweizweite familienergänzende Kinderbetreuung zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Gleichstellung 
von Mann und Frau und zur Chancengerechtigkeit der 
Kinder

19.3194 n Mo.
(Wüthrich) Jans. Das Seco-Stressmonitoring aktuali-
sieren
Siehe Geschäft 19.3227 Po. Zanetti Roberto

19.3871 n Po.
(Wüthrich) Reynard. Nationale Konferenz zur frühen 
Förderung von Kindern

19.4284 n Po.
(Wüthrich) Reynard. Recht auf bezahlten Bildungsur-
laub für Weiterbildung und Umschulung

19.4285 n Mo.
(Wüthrich) Aebischer Matthias. Anspruch auf lebens-
langes Lernen in die Bundesverfassung. Für eine offen-
sive Förderung der Weiterbildung

19.4599 n Mo.
Zuberbühler. Ein zeitgemässer Sold für unsere Solda-
ten!

N 11.3285 n Mo.
Nationalrat. Erleichterung der Nutzung ungenutzter 
Gebäude in der Landwirtschaftszone zu Wohnzwecken 
und für den Agrotourismus(Fraktion C)

N 13.3213 n Mo.
Nationalrat. Gleiche Finanzierung von stationären und 
ambulanten Spitalleistungen(Fraktion C)

N 15.3138 n Mo.
Nationalrat. Innovationsförderung für KMU. Rückstel-
lungen für Forschung und Entwicklung ermögli-
chen(Badran Jacqueline)

N 15.3399 n Mo.
Nationalrat. Faires Verfahren beim Zugang zu 
geschlossenen Märkten der Kantone((Caroni) Walti 
Beat)

N 15.3997 n Mo.
Nationalrat. Landwirtschaftliche Tierhalter müssen 
beim Stall wohnen dürfen(Müller Leo)

N 16.3103 n Mo.
Nationalrat. Beseitigung der Heiratsstrafe auch in der 
AHV(Fraktion C)

N 16.3166 n Mo.
Nationalrat. Mittel- und Gegenständeliste. Preise sol-
len kostengünstiger werden(Heim)

N 16.3350 n Mo.
Nationalrat. Entpolitisierung der technischen Parameter 
im BVG(SGK-NR)
Siehe Geschäft 14.088 BRG

N 16.3697 n Mo.
Nationalrat. Änderung des Raumplanungsgeset-
zes(Page)

N 16.3707 n Mo.
Nationalrat. Kampf gegen den Autoritätsverlust von 
Staatsangestellten(Müller Leo)

N 16.4017 n Mo.
Nationalrat. Möglichkeit, die Wiedereintragung in das 
Handelsregister zu verweigern(Bourgeois)

N 17.3314 n Mo.
Nationalrat. Aussergewöhnliche Frostschäden im 
Weinbau und an Obstkulturen(Bourgeois)

N 17.3325 n Mo.
Nationalrat. Endlich gleich lange Spiesse für über 50-
Jährige(Fraktion BD)

N 17.3655 n Mo.
Nationalrat. Tierwohlprogramm "Weide für Kälber und 
Jung-/Mastvieh"(Schelbert)

•x 17.3702 n Mo.
Nationalrat. Wahre Kosten von Lärmschutzmassnah-
men(Grüter)

N 17.3714 n Mo.
Nationalrat. Steuerliche Doppelbelastung. Möglichkeit 
zur Senkung der Vermögenssteuer(Chiesa)

N 17.3748 n Mo.
Nationalrat. Pannenstreifenumnutzungen mit verein-
fachten Verfahren ermöglichen(Imark)

N 17.3758 n Mo.
Nationalrat. Stopp den Kettenkonkursen. Handel mit 
überschuldeten Gesellschaften erschweren(Pardini)

N 17.3759 n Mo.
Nationalrat. Ein Ende für die missbräuchlichen Kon-
kurse. Den Meistern der organisierten Insolvenz das 
Handwerk legen((Schwaab) Reynard)

N 17.3760 n Mo.
Nationalrat. Unmittelbarer Haftungsanspruch gewöhnli-
cher Gläubiger gegenüber der Geschäftsleitung eines 
Unternehmens, das ihnen Schaden verursacht(Feller)

N 17.3888 n Mo.
Nationalrat. Schliessung von Poststellen an zentralen 
Orten(Grin)

N 17.3918 n Mo.
Nationalrat. Gewächshäuser auf Fruchtfolgeflä-
chen(Siegenthaler)

N 17.3938 n Mo.
Nationalrat. Mittel- und langfristige Planung bei Post-
stellen und Postagenturen(Müller-Altermatt)

N 17.3970 n Mo.
Nationalrat. Revision des StromVG. Etablierung einer 
strategischen Reserve(UREK-NR)

N 17.3971 n Mo.
Nationalrat. Strommarkt 2.0. Strommarktliberalisie-
rung, zweiter Schritt(UREK-NR)

N 17.3976 n Mo.
Nationalrat. Gewaltentrennung in der Finanzmarktregu-
lierung(WAK-NR)

N 17.3992 n Mo.
Nationalrat. Definition von Vergewaltigung im Schwei-
zer Recht. Das Gesetz muss geändert werden!(Fehl-
mann Rielle)
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N 17.4123 n Mo.
Nationalrat. Spirituosenwerbung. Bewährtes System 
beibehalten(Hess Lorenz)

N 17.4126 n Mo.
Nationalrat. Mehrwertsteuer. Halbjährliche Abrechnung 
auch für die effektive Abrechnungsmethode(Hess 
Lorenz)

N 18.3068 n Mo.
Nationalrat. Aufnahme der Ausgesteuerten in die 
Arbeitslosenstatistik(Grüter)

•x 18.3079 n Mo.
Nationalrat. Ausschaffungshaft. Elektronische Fussfes-
sel erlauben(Nantermod)

N 18.3108 n Mo.
Nationalrat. Meldepflicht nach dem Entsendegesetz 
und nach der VEP. Sanktionsverfahren bei Verstössen 
vereinheitlichen((Merlini) Cattaneo)

N 18.3183 n Mo.
Nationalrat. Von den Agrarpreisen zu den Konsumen-
tenpreisen. Transparente Statistiken!((Glauser) Nicolet)

N 18.3315 n Mo.
Nationalrat. Internationaler Online-Versandhandel. Effi-
ziente Kontrollverfahren bei der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung(Bühler)

•x 18.3432 n Mo.
Nationalrat. Unbestrittene Statistiken von einem unab-
hängigen Organ erstellen lassen. Eine unerlässliche 
Voraussetzung für die Steuerung des Gesundheitssy-
stems(Thorens Goumaz)
Siehe Geschäft 18.3433 Mo. Feller

•x 18.3433 n Mo.
Nationalrat. Unbestrittene Statistiken von einem unab-
hängigen Organ erstellen lassen. Eine unerlässliche 
Voraussetzung für die Steuerung des Gesundheitssy-
stems(Feller)
Siehe Geschäft 18.3432 Mo. Thorens Goumaz

N 18.3711 n Mo.
Nationalrat. Stärkung der Wertschöpfung beim 
Käse(WAK-NR)

N 18.3718 n Mo.
Nationalrat. Berechnung des Beteiligungsabzugs (Ver-
hinderung einer zusätzlichen Gewinnsteuerbelastung, 
die sich aus der Emission von Finanzinstrumenten durch 
die Konzernobergesellschaft und der konzerninternen 
Weitergabe der Mittel aus diesen Instrumenten 
ergibt)(WAK-NR)
Siehe Geschäft 18.020 BRG

N 18.3753 n Mo.
Nationalrat. Rechtssicherheit stärken und Vertragsum-
deutungen vermeiden(Nantermod)

N 18.3777 n Mo.
Nationalrat. KVG. Intransparenzabzug für Leistungser-
bringer, die den Patienten keine Rechnungskopie zustel-
len(Hess Lorenz)

N 18.3835 n Mo.
Nationalrat. Schaffung eines nationalen Forschungs-
programms zur Alzheimerkrankheit(Eymann)

N 18.3898 n Mo.
Nationalrat. Effektiver Vollzug des Kartellgesetzes beim 
Kraftfahrzeughandel(Pfister Gerhard)

N 18.3927 n Mo.
Nationalrat. Keine Benachteiligung von Dreistufenbe-
trieben bei Tierwohlprogrammen(von Siebenthal)

N 18.3949 n Mo.
Nationalrat. Vertragslandwirtschaft. Eine Landwirtschaft 
fördern, die auf Verträgen zwischen den Landwirt-
schaftsbetrieben und den Konsumentinnen und Konsu-
menten basiert((Sommaruga Carlo) Jans)

N 18.4094 n Mo.
Nationalrat. Identifikationsschwelle für Bargeldtransak-
tionen(WAK-NR)

N 18.4113 n Mo.
Nationalrat. Für eine gemeinsame Aussenpolitik. Soft 
Law muss in Absprache mit dem Parlament erarbeitet 
werden(Romano)

N 18.4117 n Mo.
Nationalrat. Zu hoher Einsatz von Antibiotika? Fehlan-
reize eliminieren((Heim) Crottaz)

N 18.4181 n Mo.
Nationalrat. Mehr qualitativer und quantitativer Wettbe-
werb im Spitalbereich dank Wahlfreiheit der Patien-
ten(Fraktion RL)

N 18.4205 n Mo.
Nationalrat. Reduzierter Mehrwertsteuersatz für 
Damenhygieneartikel(Maire Jacques-André)

N 18.4210 n Mo.
Nationalrat. Lernsysteme in Spitälern zur Vermeidung 
von Fehlern müssen geschützt werden(Humbel)

N 18.4314 n Mo.
Nationalrat. Genossenschaftswohnungen für aussereu-
ropäische Staatsangehörige zugänglich machen((Maz-
zone) Töngi)

N 18.4327 n Mo.
Nationalrat. Negativzinsen der SNB in die AHV(Heer)

•x 18.4369 n Mo.
Nationalrat. Strafvollzug im Ausland. Verstärkung der 
Kooperation mit umliegenden Ländern(Stamm)

N 19.3005 n Mo.
Nationalrat. Keine zusätzlichen Kosten für unser 
Gesundheitswesen infolge der Listenumteilung von bis-
her frei verkäuflichen Arzneimitteln der Liste C in die 
Liste B(SGK-NR)

•x 19.3033 n Mo.
Nationalrat. Offensive zur Stärkung des Wirtschafts-
standorts Schweiz(Fraktion V)
Siehe Geschäft 19.3043 Mo. Germann

N 19.3034 n Mo.
Nationalrat. Sicherheitshaft für Dschihad-Rückkeh-
rer(Fraktion V)

N 19.3066 n Mo.
Nationalrat. Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 
der Schweiz und Italien von 1976. Auslegung und 
Anwendung der Artikel 5 und 11 klären(Romano)

•x 19.3070 n Mo.
Nationalrat. Kostenbefreiung für Schwangere während 
der ganzen Schwangerschaft(Kälin)
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•x 19.3307 n Mo.
Nationalrat. Vollständige Übernahme der Kosten der 
Leistungen bei Mutterschaft durch die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung(Addor)

N 19.3347 n Mo.
Nationalrat. Für ein modernes und praxistaugliches 
Stockwerkeigentumsrecht(Flach)

N 19.3448 n Mo.
Nationalrat. Provisorische Rechtsöffnung. Anpassung 
an die gewandelte Geschäftspraxis (Digitalisie-
rung)(Dobler)

N 19.3610 n Mo.
Nationalrat. Schaffung der nationalen Menschenrechts-
institution und Übergangslösung unter Beibehaltung des 
Status quo mit dem Schweizerischen Kompetenzzen-
trum für Menschenrechte((Quadranti) Landolt)

•x 19.3667 n Mo.
Nationalrat. Koordination im Dopingbereich verbes-
sern(Bourgeois)

•x 19.3694 n Mo.
Nationalrat. Elektronische Aufbewahrung der Verlust-
scheine(Fiala)

N 19.3731 n Mo.
Nationalrat. Aktionsplan Berggebiete(Egger Thomas)

N 19.3861 n Mo.
Nationalrat. One-Health-Strategie mit systemischer 
Erforschung der Verbreitung von Antibiotikaresisten-
zen(Graf Maya)

•x 19.3869 n Mo.
Nationalrat. Breit angelegte Präventionskampagne 
gegen Sexismus(Rytz Regula)

N 19.3892 n Mo.
Nationalrat. Keine Behinderung der hausärztlich koordi-
nierten Versorgung durch den Fiskus(Humbel)

N 19.3955 n Mo.
Nationalrat. Ein elektronisches Patientendossier für alle 
am Behandlungsprozess beteiligten Gesundheitsfach-
personen(SGK-NR)
Siehe Geschäft 18.2005 Pet. Jugendsession 2017

•x 19.3965 n Mo.
Nationalrat. Gesetzliche Grundlage für die Bearbeitung 
und Bekanntgabe von Personendaten durch die Flugha-
fenhalter(SPK-NR)

N 19.3975 n Mo.
Nationalrat. Verbesserung der Steuergerechtigkeit im 
Warenfluss des kleinen Grenzverkehrs(FK-NR)
Siehe Geschäft 17.3360 Po. FK-NR

N 19.4025 n Mo.
Nationalrat. Besteuerung und italienische schwarze 
Liste für natürliche Personen((Pantani) Quadri)

N 19.4059 n Mo.
Nationalrat. Erfolgreiche Investitionen im Untergrund 
mit der Digitalisierung((Vogler) Müller-Altermatt)

N 19.4072 n Mo.
Nationalrat. Nur mit einer kantonalen Hinterlegungs-
stelle wird die Auffindbarkeit eines Vorsorgeauftrags 
sichergestellt(Dobler)

N 19.4110 n Mo.
Nationalrat. Betriebszulage bei Mutterschaftsentschädi-
gung von Selbstständigerwerbenden(Marti Min Li)
Siehe Geschäft 19.4270 Mo. Maury Pasquier

N 19.4290 n Mo.
Nationalrat. Medizinische Leistungen für alle Kin-
der!(Barrile)

N 19.4313 n Mo.
Nationalrat. Nachhaltige Finanzflüsse aufzeigen(Müller 
Leo)

N 19.4320 n Mo.
Nationalrat. IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergän-
zen, um sie für die betroffenen Menschen verständlich 
zu machen(Flach)

N 19.4453 n Mo.
Nationalrat. Harmonisierung von AHV- und Steuer-
recht((Vitali) Schneeberger)

•x 19.4457 n Mo.
Nationalrat. Forschung im Bereich der Marmorierten 
Baumwanze(Kutter)

N 19.4492 n Mo.
Nationalrat. Laborkosten zulasten der OKP(Lohr)

N 19.4586 n Mo.
Nationalrat. Zuständigkeitsregelung bei Beschwerden 
betreffend fürsorgerische Unterbringung sowie Verfü-
gungen der Kesb und Artikel 439 ZGB. Kompetenzkon-
flikte dürfen den Rechtsschutz nicht 
ausschalten(Reimann Lukas)

•x 19.4615 n Mo.
Nationalrat. Den Verkauf invasiver Neophyten verbie-
ten(Friedl Claudia)

•x 20.3005 n Mo.
Nationalrat. Transparenz bei der Schlachtme-
thode(WBK-NR)
Siehe Geschäft 15.499 Pa. Iv. Buttet

N 20.3006 n Mo.
Nationalrat. Erhalt des Gosteli-Archivs(WBK-NR)
Siehe Geschäft 17.3329 Po. Fiala

N 20.3011 n Mo.
Nationalrat. Kinder- und Minderjährigenehen nicht tole-
rieren(RK-NR)

N 20.3066 n Mo.
Nationalrat. Handelsregister. Auf Zefix verlässliche und 
rechtswirksame Informationen veröffentlichen(Nanter-
mod)

•x 20.3080 n Mo.
Nationalrat. Elektrofahrräder. Gesetzgebung an die 
Verwendung im Tourismus anpassen(Nantermod)

•x 20.3084 n Mo.
Nationalrat. Regelungen der Haftpflicht im Gütertrans-
port auf der Schiene klären(Borloz)

N 20.3096 n Mo.
Nationalrat. Vermeidung von Doppelspurigkeiten zwi-
schen Branchenlösungen und Überbrückungsleistun-
gen(SGK-NR)

N 20.3127 n Mo.
Nationalrat. Schweiz und Vereinigtes Königreich. Von 
der "Mind the gap"-Strategie zur "Build the bridge"-Stra-
tegie wechseln(Cottier)



64

Vorstösse von Kommissionen

N 20.3140 n Mo.
Nationalrat. RTVG-Abgabe. Abschaffung der Mehrfach-
besteuerung von Arbeitsgemeinschaften(WAK-NR)

•x 20.3197 n Mo.
Nationalrat. Überprüfung der Pflichtlagerhaltung(Burg-
herr)

N 20.3243 n Mo.
Nationalrat. Covid-19. Die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen beschleunigen(Fraktion RL)

N 20.3263 n Mo.
Nationalrat. Lehren aus der Covid-19-Pandemie für das 
Schweizer Gesundheitssystem ziehen(M-CEB)

N 20.3388 n Mo.
Nationalrat. Ordnungsbussen. Die Personen schützen, 
die Ordnungsbussen verhängen(Addor)

•x 20.3448 n Mo.
Nationalrat. Für einen Wiederaufbau des Ethanol-
Pflichtlagers in der Schweiz(Michaud Gigon)

N 20.3450 n Mo.
Nationalrat. Bundesanteil der "Ausschüttung" der 
Schweizerischen Nationalbank für den Abbau der 
Corona-Schulden einsetzen(WAK-NR)

N 20.3452 n Mo.
Nationalrat. Elektronische Rechnungen auch im elek-
tronischen Patientendossier ablegen(SGK-NR)

N 20.3454 n Mo.
Nationalrat. Änderung des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes(SGK-NR)

N 20.3524 n Mo.
Nationalrat. Weniger Sozialdumping und mehr Kosten-
wahrheit beim Strassentransport. Berufschauffeure und 
Berufschauffeusen sollen ihre wöchentliche Ruhezeit 
nicht mehr im Fahrzeug verbringen dürfen(Storni)

N 20.3687 n Mo.
Nationalrat. Social-Media-Kampagne gegen Mobbing 
und Cybermobbing bei Kindern und Jugendlichen(Feri 
Yvonne)

N 20.3691 n Mo.
Nationalrat. Automatische Ausstellung eines Auswei-
ses für den Bezug einer Hilflosenentschädigung(Lohr)

N 20.3695 n Mo.
Nationalrat. Förderung der Kreislaufwirtschaft. Die 
Schweiz soll mehr Plastik rezyklieren(Dobler)

N 20.3696 n Mo.
Nationalrat. Monitoring des alpenquerenden Gefahrgut-
transports(Pasquier)

N 20.3738 n Mo.
Nationalrat. Konfliktgeladenes Duopol China-USA. 
Internationale Positionierung und Freihandelsabkom-
men der Schweiz überprüfen(Nidegger)
Siehe Geschäft 20.3760 Mo. Chiesa

•x 20.3825 n Mo.
Nationalrat. Entschädigung der Selbstständigerwerben-
den aufgrund der Covid-19-Massnahmen(Fraktion V)

N 20.3914 n Mo.
Nationalrat. Zulassungssteuerung bei psychologischen 
Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen(SGK-
NR)

•NS 20.3915 n Mo.
Nationalrat. Erhöhung der Internet-Mindestgeschwin-
digkeit in der Grundversorgung auf 80 Megabit pro 
Sekunde(KVF-NR)

•x 20.3916 n Mo.
Nationalrat. Ausnahme des Modellflugs von der EU-
Drohnenregelung(KVF-NR)

•x 20.3917 n Mo.
Nationalrat. Covid-19-Verordnung familienergänzende 
Kinderbetreuung vom 20. Mai 2020. Überdenken der 
Umsetzung(WBK-NR)
Siehe Geschäft 20.3912 Mo. WBK-SR

N 20.3918 n Mo.
Nationalrat. Förderung der Mobilität und der Sprachauf-
enthalte der Lernenden(WBK-NR)

N 20.3920 n Mo.
Nationalrat. Monitoring der Bewerbungen auf offene 
Stellen bezüglich Sprachgemeinschaft und Herkunfts-
kanton der Kandidaten und Kandidatinnen(SPK-NR)

N 20.3936 n Mo.
Nationalrat. Medikamentenpreise. Für eine Kosten-
dämpfung dank Beseitigung negativer Anreize unter 
Aufrechterhaltung von Qualität und Versorgungssicher-
heit(SGK-NR)

N 20.3937 n Mo.
Nationalrat. Evaluation einer leistungsorientierten 
Abgeltung der Apothekerinnen und Apotheker(SGK-NR)

•S 20.3926 s Mo.
APK-SR. Schweizer Anbieter bei der Umsetzung der 
Strategie der internationalen Zusammenarbeit prioritär 
berücksichtigen

•S 20.3930 s Mo.
WBK-SR. Konzept zur Pflege des Kulturerbes der 
Schweiz

•S 20.4267 s Mo.
WBK-SR. Deklaration von in der Schweiz verbotenen 
Produktionsmethoden

•x* 20.4331 s Mo.
WBK-SR. Misshandlungen im Schweizer Sport. Schaf-
fung einer unabhängigen nationalen Anlauf- oder Melde-
stelle
Siehe Geschäft 20.4341 Mo. WBK-NR

SN 19.3958 s Mo.
SGK-SR. Besteuerung von elektronischen Zigaretten
Siehe Geschäft 15.075 BRG

•S 20.3923 s Mo.
SGK-SR. Besseres Datenmanagement im Gesundheits-
bereich

•S 20.4264 s Mo.
SGK-SR. Für eine angemessene Finanzierung der Pal-
liative Care

* 20.4329 s Mo.
UREK-SR. Schweizerische Erdbebenversicherung mit-
tels System der Eventualverpflichtung
Siehe Geschäft 19.307 Kt. Iv. Basel-Landschaft

•x 20.4259 s Po.
KVF-SR. Gesamtschau zur Haftpflicht im Gütertransport 
auf der Schiene
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* 20.4328 s Mo.
KVF-SR. Service public stärken

•x 20.3931 s Po.
WAK-SR. Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik

•S 20.3922 s Mo.
RK-SR. Ausgewogene Revision der Regeln zur Miet-
zinsgestaltung bei Wohn- und Geschäftsräumen

•x 20.4265 s Po.
RK-SR. Bericht zur Einführung elektronischer Fussfes-
seln im Ausländer- und Integrationsgesetz

•S 20.4266 s Mo.
RK-SR. Modernere grenzüberschreitende Zivilprozesse

20.4169 s Mo.
Bauer. Kurzarbeitsentschädigung. Weitere administra-
tive Hürden abbauen

20.3420 s Mo.
Baume-Schneider. Situation der Menschen ohne recht-
lich geregelten Status berücksichtigen

20.3669 s Mo.
Baume-Schneider. Für ein verstärktes und institutiona-
lisiertes Mitspracherecht der Studierenden
Siehe Geschäft 20.3872 Mo. Reynard

•x 20.4164 s Ip.
Baume-Schneider. Die Sanierung "verwaister" Altlasten 
muss vorangetrieben werden

* 20.4480 s Ip.
Baume-Schneider. Präsenz der Asiatischen Hornisse. 
Sich gemeinsam mit den Bienenzüchterinnen und Bie-
nenzüchtern auf den Frühling vorbereiten

19.4641 s Ip.
Bischof. Bankenregelwerk "Basel III final" in schwerem 
Gelände oder: Die Giraffe und die Maus

•x 20.4255 s Ip.
Bischof. Das institutionelle Rahmenabkommen jetzt 
bereinigen

20.3078 s Mo.
Burkart. Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätig-
keit im AHVG. Zinsabzug auf dem investierten Eigenka-
pital richtig bewerten

* 20.4512 s Ip.
Burkart. Sachplan Verkehr. Koordination des Güterver-
kehrs

20.3423 s Mo.
Carobbio Guscetti. Es braucht Sofortmassnahmen, um 
dem Armutsrisiko entgegenzuwirken, das infolge der 
gesellschaftlichen Krise entstanden ist, die durch das 
Coronavirus ausgelöst wurde

20.3503 s Mo.
Carobbio Guscetti. Totschlag. Artikel 113 des Schwei-
zerischen Strafgesetzbuchs muss korrigiert werden

* 20.4479 s Ip.
Carobbio Guscetti. Rete Due, das zweite Radiopro-
gramm der RSI, ist unverzichtbar für die Erfüllung des 
Service-public-Auftrags in der SRG-Konzession

* 20.4578 s Ip.
Carobbio Guscetti. Wann ratifiziert die Schweiz das 
IAO-Übereinkommen Nr. 190 über die Beseitigung von 
Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt?

20.3531 s Mo.
Caroni. Fairerer Wettbewerb gegenüber Staatsunter-
nehmen
Siehe Geschäft 20.3532 Mo. Rieder

* 20.4399 s Po.
Caroni. Für ein modernes Bundesgerichtsgesetz

* 20.4402 s Ip.
Caroni. Lehren aus der Einreisequarantäne

* 20.4465 s Mo.
Caroni. Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe

19.4557 s Mo.
Chiesa. StHG. Bei der Kontrollrechnung in Zusammen-
hang mit der Besteuerung nach dem Aufwand braucht 
es eine Korrektur

19.4558 s Mo.
Chiesa. Bewegliches Kapitalvermögen und Besteue-
rung nach dem Aufwand. Behebung eines Textfehlers

20.3760 s Mo.
Chiesa. Konfliktgeladenes Duopol China-USA. Interna-
tionale Positionierung und Freihandelsabkommen der 
Schweiz überprüfen
Siehe Geschäft 20.3738 Mo. Nidegger

* 20.4367 s Mo.
Chiesa. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter 
Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbrin-
gen oder überwachen
Siehe Geschäft 20.4347 Mo. Fraktion V

•x 20.4057 s Ip.
Dittli. Armee-IT muss wieder sicher sein

* 20.4425 s Mo.
Dittli. Abrechnung der Sozialversicherungen und der 
Steuern bei Hausdienstangestellten vereinfachen

* 20.4478 s Mo.
Dittli. Gleich lange Spiesse bei Arbeits- und Ruhezeit-
bestimmungen

•x 17.3508 s Mo.
Eder. Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzen-
trums auf Stufe Bund

•x 18.3235 s Mo.
Engler. Mehrwertsteuer-Vereinfachung bei Packages

19.4635 s Mo.
Ettlin Erich. Die Benachteiligung von Schweizer Unter-
nehmen durch eine einheitliche Besteuerungspraxis ver-
meiden

•x 20.3418 s Mo.
Ettlin Erich. Verlängerung der befristeten Entbindung 
von der Pflicht zur Überschuldungsanzeige bis 31. 
Dezember 2021
Siehe Geschäft 20.3376 Mo. Regazzi

•x 20.4258 s Ip.
Ettlin Erich. Spitalplanung mit Mengenbeschränkun-
gen und Quoten nach Versicherungsstatus. Umgehen 
damit gewisse Kantone ihre Vergütungspflicht nach 
KVG?
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* 20.4738 s Mo.
Ettlin Erich. Sozialpartnerschaft vor umstrittenen Ein-
griffen schützen

•S 18.4282 s Mo.
Français. Die Kartellgesetzrevision muss sowohl quali-
tative als auch quantitative Kriterien berücksichtigen, um 
die Unzulässigkeit einer Wettbewerbsabrede zu beurtei-
len

•x 20.4014 s Ip.
Français. Ist die Zuckerindustrie in Gefahr?

•x 20.4165 s Ip.
Français. In Saudi-Arabien festgehaltener Schweizer-
bürger. Wie ist der Stand der Dinge?

* 20.4573 s Mo.
Français. Führerausweis ab 16 Jahren für vierrädrige 
Leichtmotorfahrzeuge

20.3266 s Mo.
Gapany. Verordnung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen. Artikel 24 aufheben, damit der Grundsatz "Pacta 
sunt servanda" gewahrt bleibt
Siehe Geschäft 20.3251 Mo. Feller

•x 20.4170 s Ip.
Gapany. Das Bundesamt für Verkehr muss seine Praxis 
in Bezug auf den Einbau von Aufzügen in Bahnhöfen 
überdenken

* 20.4400 s Ip.
Gapany. Wird die Förderung der multimodalen Mobilität 
durch das Monopol der Transportunternehmen 
gehemmt?

* 20.4411 s Po.
Gapany. Weiterentwicklung des Abfallrecyclings. Ver-
einbarkeit mit dem Raumplanungs- und Umweltrecht

* 20.4574 s Mo.
Gapany. Sozialversicherungsschutz für Bauernfamilien. 
Risikovorsorge für auf dem Betrieb arbeitende Ehepart-
nerinnen und Ehepartner

20.3991 s Mo.
Germann. Institutionelles Abkommen. Kein Hüftschuss 
ohne Klärung der offenen Punkte
Siehe Geschäft 20.3985 Mo. Fraktion V

* 20.4514 s Ip.
Germann. Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Wo 
sind die sinnvollen Reformvorschläge der Experten-
gruppe des Bundesrates geblieben?

20.3410 s Mo.
Graf Maya. Die Kurzarbeitsentschädigung soll für Ein-
kommen bis 4000 Franken 100 Prozent des Monats-
lohns betragen

20.3674 s Mo.
Graf Maya. Geistige Eigentumsrechte. Anpassung im 
Bereich Pflanzenzucht

•x 20.4253 s Po.
Graf Maya. Stärkerer Einbezug der Leistungserbringer 
und der Behindertenorganisationen im Bereich der sozi-
alen Betreuung und der Langzeitpflege bei der Vorberei-
tung auf und Bewältigung von Pandemien

•x 20.4254 s Ip.
Graf Maya. Covid-19-Pandemie. Menschen mit Behin-
derungen bei der Kommunikation und Maskenpflicht mit-
berücksichtigen

* 20.4404 s Po.
Graf Maya. Ausreichende Rechtsgrundlagen für Triage 
bei Ressourcenknappheit auf Intensivstationen infolge 
Covid-19-Pandemie? Menschen mit Behinderungen vor 
Diskriminierungen schützen

* 20.4579 s Mo.
Graf Maya. Pflanzenschutzmittel, die für Menschen, 
Insekten oder Gewässerlebewesen toxisch sind. Keine 
Zulassung mehr für die nichtberufliche Anwendung

•x 20.4043 s Ip.
Häberli-Koller. Basel Ill final. Welche Folgen hat die 
Verschärfung der Hypothekarregulierung auf die bereits 
heute tiefe Wohneigentumsquote?

•x 20.4099 s Po.
Hegglin Peter. Zeitgemässe Besoldungs- und Ruhe-
standsregelungen für Magistratspersonen

* 20.4482 s Mo.
Hegglin Peter. Vermeidung von kontaktlosen Gutha-
ben. Geringe Altersguthaben vereinfacht auszahlen las-
sen

* 20.4576 s Mo.
Hegglin Peter. Die Covid-19-Schulden sollen verträglich 
abgebaut werden

•S 20.3946 s Mo.
Herzog Eva. Monitoring über die Entwicklung der Kun-
dennachfrage und der Flugaktivitäten im Rahmen der 
Einführung der Flugticketabgabe

* 20.4463 s Mo.
Herzog Eva. 24-Stunden-Beratungsangebot für von 
Gewalt betroffene Personen gemäss Istanbul-Konven-
tion

19.4374 s Mo.
(Hösli) Stark. Gewässerräume. Geografische und topo-
grafische Verhältnisse besser berücksichtigen

•x 19.3570 s Po.
Jositsch. Überprüfung von Struktur, Organisation, 
Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwalt-
schaft

20.3285 s Mo.
Juillard. Schuldenbremse respektieren, Ventilklausel 
nutzen!
Siehe Geschäft 20.3300 Mo. M-CEB

•x 20.3979 s Ip.
Juillard. Für einen sinnvolleren Umgang mit der Kurzar-
beit. Kurzarbeit und Weiterbildung

•x 20.4058 s Ip.
Juillard. Kurzarbeit und Forschung und Entwicklung. 
Forschung und Entwicklung nicht aufgrund einer Ver-
langsamung des Wirtschaftswachstums herunterfahren

19.4561 s Mo.
Knecht. Bäche nicht in jedem Fall offenlegen

* 20.4369 s Po.
Knecht. Arbeitsplätze des Bundes dank Digitalisierung 
verstärkt dezentralisieren

20.3415 s Mo.
Kuprecht. Moratorium für EO- und ALV-Vorlagen und 
andere neue Sozial- und Fürsorgeleistungen
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20.3504 s Ip.
Kuprecht. IV-Entschuldung. Wie sollen die Milliarden 
der AHV zurückbezahlt werden?

20.3556 s Po.
Kuprecht. Auswirkungen von Covid-19 auf die Sozial-
werke

* 20.4575 s Mo.
Levrat. Vorbereitung der Einführung einer Digitalsteuer

•S 19.3170 s Mo.
(Lombardi) Rieder. Gesetzliche Grundlage zur Wah-
rung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts von Par-
lament, Volk und Kantonen bei der Umsetzung des 
Rahmenabkommens
Siehe Geschäft 19.3167 Mo. Fraktion C

19.4180 s Mo.
(Lombardi) Rieder. Wiederherstellung der Transpa-
renz bei den Gesundheitskosten
Siehe Geschäft 19.4166 Mo. Merlini

20.3411 s Mo.
Maret Marianne. Dringende Covid-19-Massnahmen für 
den Rebbau
Siehe Geschäft 20.3270 Mo. Roduit

•x 20.4256 s Ip.
Maret Marianne. Pilotversuche der Post. Haltung des 
Bundesrates

* 20.4481 s Ip.
Maret Marianne. Nachhaltige Finanzdienstleistungen 
im Bereich Kundeneinlagen?

* 20.4510 s Ip.
Mazzone. Menschenrechtskrise in Ostturkestan (chine-
sisch Xinjiang). Wie reagiert die Schweiz?

* 20.4669 s Ip.
Mazzone. Änderung des Bundesgesetzes über die 
Wehrpflichtersatzabgabe. Folgen für die mit 30 oder 
mehr Jahren eingebürgerten Männer?

* 20.4513 s Ip.
Michel. Versicherungsschutz bei künftigen Pandemien 
durch eine Risikopartnerschaft auf Basis einer Public 
Private Partnership (PPP)

20.3209 s Mo.
Müller Damian. Elektronische Rezepte für Heilmittel. 
Bessere Qualität und höhere Patientensicherheit

20.3211 s Mo.
Müller Damian. Für mehr Handlungsspielraum bei der 
Beschaffung von Medizinprodukten zur Versorgung der 
Schweizer Bevölkerung

20.3670 s Mo.
Müller Damian. Gewinne aus den Negativzinsen in der 
beruflichen Vorsorge gehören den Versicherten

•x 20.4171 s Ip.
Müller Damian. Tageslicht in die Energiebilanz

* 20.4424 s Ip.
Müller Damian. Strategie Digitalaussenpolitik 2021-
2024

* 20.4477 s Mo.
Müller Damian. Jetzt mit Algerien Rückführungen auf 
dem Seeweg verhandeln!

* 20.4483 s Po.
Müller Damian. Lokal kaufen, Arbeitsplätze sichern

* 20.4511 s Ip.
Müller Damian. Ausschaffungen nach einem Strafurteil. 
Wie weiter?

* 20.4570 s Ip.
Müller Damian. Durchgangsbahnhof Luzern. Droht eine 
Etappierung?

•x 18.4193 s Mo.
Noser. Arzneimittel. Selbstmedikation und Kostenreduk-
tion

20.3225 s Mo.
Noser. Mehr Lebensqualität und sichere Renten für alle

20.4162 s Mo.
Noser. Werden die Anforderungen an die Steuerbefrei-
ung juristischer Personen wegen Gemeinnützigkeit im 
Falle von politischer Tätigkeit eingehalten?

* 20.4571 s Ip.
Rechsteiner Paul. Unterdotierung der Arbeitsinspekto-
rate und Aufsichtsfunktion des Bundes

20.3407 s Mo.
Rieder. Investitionssicherheit für die Stromproduktion 
aus einheimischer Wasserkraft gewährleisten

20.3416 s Mo.
Rieder. Errichtung eines souveränen Staatsfonds zur 
Stabilisierung und Stärkung der Wirtschaft
Siehe Geschäft 20.3331 Mo. Candinas

20.3532 s Mo.
Rieder. Fairerer Wettbewerb gegenüber Staatsunter-
nehmen
Siehe Geschäft 20.3531 Mo. Caroni

20.4042 s Mo.
Rieder. Steuererleichterungen gewähren, Konkurse ver-
hindern

•x 20.4173 s Ip.
Rieder. Nationale Datenkompetenzkampagne. Daten-
kompetenz (Data Literacy) ist gefragt

20.3993 s Mo.
Salzmann. Abschreibung des institutionellen Abkom-
mens
Siehe Geschäft 20.3986 Mo. Fraktion V

•x 20.4163 s Ip.
Salzmann. Existenz der Universitätsspitäler durch die 
Revision der KVV nicht unnötig gefährden

* 20.4368 s Mo.
Salzmann. Keine Resettlement-Migranten mit ungeklär-
ter Identität oder aus Gebieten mit einer starken Präsenz 
von terroristischen Gruppen
Siehe Geschäft 20.4346 Mo. Fraktion V

* 20.4403 s Mo.
Salzmann. Weniger Bürokratie, mehr Sachgerechtigkeit 
und raschere Entscheide in der Raumplanung!
Siehe Geschäft 20.4419 Mo. Guggisberg

* 20.4423 s Mo.
Salzmann. Im Interesse der Steuerzahlenden Trassee 
im Lötschbergtunnel jetzt vollständig sanieren

19.3734 s Mo.
Schmid Martin. Mängel im Chemikalienrecht beseitigen 
zur Stärkung des Werkplatzes Schweiz
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20.3424 s Mo.
Sommaruga Carlo. Einfuhrverbot für Waren aus 
Zwangsarbeit

20.3754 s Mo.
Sommaruga Carlo. Beteiligung der Schweizer Museen 
an der Rückgabe von Kulturgütern, die in der Kolonial-
zeit weggenommen wurden. Einrichtung eines bundes-
rechtlichen Verfahrens

20.3908 s Mo.
Sommaruga Carlo. Neuer Schwung für die konse-
quente Umsetzung der elektronischen Tools zur Aus-
übung der politischen Rechte

•x 20.4167 s Ip.
Sommaruga Carlo. Israel und Palästina. Klärungsbe-
darf bezüglich der Schweizer Haltung

•x 20.4174 s Ip.
Sommaruga Carlo. Gesuch Boliviens um einen IWF-
Kredit unter Verletzung der von der Schweizer Vertre-
tung gutgeheissenen demokratischen Regeln. Fakten 
klären, Transparenz gewährleisten und interne Schwei-
zer Leitlinien beachten

20.4252 s Mo.
Sommaruga Carlo. Rechtlicher und technischer 
Schutzmechanismus gegen die extraterritorialen Auswir-
kungen der unilateralen Sanktionen von Drittstaaten

* 20.4464 s Po.
Sommaruga Carlo. Krieg in Berg-Karabach. Die Rolle 
von Socar bei der Finanzierung des Krieges beleuchten

* 20.4577 s Ip.
Sommaruga Carlo. Vertrag der UNO über das Verbot 
von Kernwaffen. Gedenkt der Bundesrat, dem Willen 
des Parlamentes Folge zu leisten?

•x 20.4041 s Ip.
Stark. Nationalstrassennetz langfristig optimieren. 
Stimmt die Priorisierung? Reichen die Kapazitäten?

20.4168 s Mo.
Stark. Gleich lange Spiesse für den Schweizer Zucker

•S 18.4194 s Mo.
Stöckli. Mehrwertsteuer für ausländische Tour Opera-
tors
Siehe Geschäft 18.4363 Mo. von Siebenthal

19.3234 s Mo.
Stöckli. Impulsprogramm für die Sanierung von Beher-
bergungsbetrieben im alpinen Raum
Siehe Geschäft 19.3222 Mo. Semadeni

* 20.4507 s Ip.
Stöckli. Fehler beim Rüsten von Arzneimitteln vermei-
den

* 20.4508 s Mo.
Stöckli. Verbesserung der Medikationsqualität und Pati-
entensicherheit von polymorbiden Patienten

•S 20.3667 s Mo.
Thorens Goumaz. Dank Innovation Green Deals die 
Kreislaufwirtschaft und die nachhaltige Ressourcennut-
zung fördern

•x 20.4161 s Ip.
Thorens Goumaz. Agrarpolitik 2022 plus. Wie lassen 
sich die ökologischen Massnahmen vereinbaren mit 
einem guten Ertragsniveau in der Landwirtschaft und 
einem hohen Selbstversorgungsgrad bei den Lebens-
mitteln?

•x 20.3992 s Ip.
Vara. Neonicotinoide im Zuckerrübenanbau. Keinen 
Schritt zurück!

20.4166 s Po.
Vara. Synthetische Pestizide. Hirntumore und Atem-
wegserkrankungen bei Kindern

•x 19.4403 s Mo.
Wicki. Den bedingten Führerausweisentzug ermögli-
chen

* 20.4401 s Ip.
Wicki. Rahmenbedingungen für wichtige Infrastruktur-
projekte verbessern

* 20.4509 s Mo.
Wicki. Gleich lange Spiesse im Strassengüterverkehr

20.4257 s Po.
Würth. Demografischer Wandel und Zusammenhalt der 
Schweiz

* 20.4412 s Mo.
Würth. Regionalflugplätze als Schlüsselinfrastrukturen 
sichern

19.3705 s Mo.
Zanetti Roberto. Ersatzleistungen für befristete Drittbe-
treuungskosten infolge krankheits- oder unfallbedingter 
Unfähigkeit zur Betreuung von betreuungsbedürftigen 
Personen

* 20.4572 s Mo.
Zanetti Roberto. Verkürzung der Frist zur Abgrenzung 
von Neubauten zu bestehenden Bauten bezüglich steu-
erlicher Abzugsfähigkeit von Investitionen, die dem 
Energiesparen und dem Umweltschutz dienen

•x 20.4172 s Ip.
Zopfi. Vollzugsstau bei der ökologischen Sanierung der 
Wasserkraft
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Persönliche Vorstösse

11.3285 n Mo. Nationalrat. Erleichterung der Nutzung unge-
nutzter Gebäude in der Landwirtschaftszone zu Wohnzwek-
ken und für den Agrotourismus (CVP-Fraktion)  
(18.03.2011)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Raumplanungsgesetzge-
bung so anzupassen, dass ungenutzte, erschlossene landwirt-
schaftliche Gebäude (auch Scheunen) in der
Landwirtschaftszone leichter zu Wohnzwecken und für den
Agrotourismus umgenutzt werden können.

Sprecher: Zemp

25.05.2011 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

04.03.2013 Nationalrat. Annahme

13.3213 n Mo. Nationalrat. Gleiche Finanzierung von statio-
nären und ambulanten Spitalleistungen (CVP-Fraktion)  
(21.03.2013)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) zu unterbreiten, die
für Spitalleistungen eine gleiche Finanzierung vorsieht, unab-
hängig davon, ob sie stationär oder ambulant erbracht werden.

Sprecherin: Amherd

16.09.2013 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

09.09.2014 Nationalrat. Annahme
02.03.2015 Ständerat. Die Beratung der Motion wird für vor-
aussichtlich mehr als ein Jahr ausgesetzt.
04.06.2015 Nationalrat. Die Beratung der Motion wird für mehr
als ein Jahr ausgesetzt.
17.12.2015 Ständerat. Die Beratung wird sistiert.

15.3138 n Mo. Nationalrat. Innovationsförderung für KMU. 
Rückstellungen für Forschung und Entwicklung ermögli-
chen (Badran Jacqueline)  (16.03.2015)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG),
Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe d, vorzulegen, sodass Rückstel-
lungen für eigene Forschung und Entwicklung (und nicht nur an
Dritte) in Höhe von mindestens 80 Prozent des steuerbaren
Gewinnes möglich sind.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Aeschi Thomas, Ama-
relle, Bernasconi, Carobbio Guscetti, Flach, Fridez, Gasche,
Giezendanner, Glättli, Gmür Alois, Grossen Jürg, Grunder, Har-
degger, Heer, Jans, Landolt, Maier Thomas, Maire Jacques-
André, Marra, Munz, Müri, Naef, Noser, Nussbaumer, Pardini,
Parmelin, Pfister Gerhard, Rime, Schneider Schüttel, Schwaab,
Siegenthaler, Sommaruga Carlo, Tornare, Trede, Tschäppät,
Voruz, Wermuth (38)

20.05.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

27.02.2017 Nationalrat. Annahme

15.3399 n Mo. Nationalrat. Faires Verfahren beim Zugang 
zu geschlossenen Märkten der Kantone ((Caroni) Walti 
Beat)  (05.05.2015)

Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament einen Entwurf
für die Stärkung des binnenmarktrechtlichen Ausschreibungs-
verfahrens beim Zugang zu geschlossenen Märkten (Art. 2 Abs.
7 BGBM) zu unterbreiten.

12.08.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

22.11.2015 Wird übernommen
16.03.2017 Nationalrat. Annahme
19.12.2019 Ständerat. Sistierung
19.06.2020 Nationalrat. Sistierung

15.3997 n Mo. Nationalrat. Landwirtschaftliche Tierhalter 
müssen beim Stall wohnen dürfen (Müller Leo)  
(24.09.2015)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetzes-
änderung vorzuschlagen, wonach unabhängig von der Produk-
tionsrichtung auf jedem landwirtschaftlichen Gewerbe mit
Tierhaltung ein Wohnhaus zonenkonform ist.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Binder, Bourgeois, Glanz-
mann, Grin, Gschwind, Hassler, Hausammann, Landolt, Lusten-
berger, Müller Walter, Parmelin, Pezzatti, Quadranti, Rime,
Ritter, Rösti, Schibli, Schläfli, Siegenthaler, Vitali, Vogler, von
Siebenthal, Walter (24)

18.11.2015 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

09.03.2017 Nationalrat. Annahme

16.3103 n Mo. Nationalrat. Beseitigung der Heiratsstrafe 
auch in der AHV (CVP-Fraktion)  (16.03.2016)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, welche Benachteiligungen von Ehepaaren und
Paaren in eingetragener Partnerschaft gegenüber Nichtverhei-
rateten in der AHV eliminiert.

Sprecherin: Humbel

11.05.2016 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

07.03.2018 Nationalrat. Annahme

16.3166 n Mo. Nationalrat. Mittel- und Gegenständeliste. 
Preise sollen kostengünstiger werden (Heim)  (17.03.2016)

Der Bundesrat wird beauftragt, aufzuzeigen, mit welchen Mass-
nahmen kassenpflichtige Mittel und Gegenstände der Mittel-
und Gegenständeliste (Migel) kostengünstiger werden könnten.
Dabei ist auch zu prüfen, unter welchen Bedingungen sie ähn-
lich wie die Spezialitätenliste behandelt werden könnten, und
die dafür nötigen Gesetzesänderungen sind dem Parlament zu
unterbreiten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Candinas, Fridez, Graf-Litscher,
Hadorn, Hess Lorenz, Humbel, Kiener Nellen, Lohr, Maire Jac-
ques-André, Munz, Pardini, Schelbert, Seiler Graf, Semadeni,
Steiert (16)

03.06.2016 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

07.03.2018 Nationalrat. Annahme
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16.3350 n Mo. Nationalrat. Entpolitisierung der techni-
schen Parameter im BVG (Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit NR)  (07.04.2016)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundesge-
setzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge (BVG) einzuleiten, mit welcher der
Mindestumwandlungssatz sowie der Mindestzinssatz entpoliti-
siert werden.

Eine Minderheit (Steiert, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf
Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia) beantragt die Ablehnung
der Motion.

06.07.2016 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

29.09.2016 Nationalrat. Annahme
29.11.2017 Ständerat. Sistierung
11.06.2018 Nationalrat. Keine Sistierung
26.09.2019 Ständerat. Sistierung

16.3697 n Mo. Nationalrat. Änderung des Raumplanungs-
gesetzes (Page)  (22.09.2016)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Raumplanungsgesetz (Art.
24c RPG) dahingehend zu ändern, dass bestehendes Gebäu-
devolumen ausserhalb der Bauzonen maximal genutzt werden
kann. Die Baubeschränkungen (Art. 42, Art. 42a der Raumpla-
nungsverordnung, RPV), namentlich dass die Bruttoge-
schossfläche nicht um mehr als 60 Prozent erweitert werden
darf, dass eine Erweiterung ausserhalb weder 30 Prozent noch
100 Quadratmeter überschreiten darf und die Bestimmungen
zur "zeitgemässen Wohnnutzung" (Art. 42a RPV) und zur "mas-
svollen Erweiterung" (Art. 42 RPV) sorgen in der Praxis für
grosse Probleme und müssen rasch angepasst werden.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Amaudruz, Arnold,
Bauer, Borloz, Bourgeois, Brand, Brunner Toni, Büchel Roland,
Buffat, Bühler, Bulliard, Campell, Chevalley, Chiesa, Clottu,
Dettling, Glauser, Grin, Müller Leo, Nicolet, Rime, Ritter, Rösti,
von Siebenthal, Wehrli (27)

09.11.2016 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

13.06.2017 Nationalrat. Annahme

16.3707 n Mo. Nationalrat. Kampf gegen den Autoritätsver-
lust von Staatsangestellten (Müller Leo)  (27.09.2016)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetzes-
änderung vorzuschlagen, wonach für die üble Nachrede, die
Verleumdung oder die Beschimpfung gegen einen Beamten
während der Ausübung dessen Amtes das Antragsrecht auf
Strafverfolgung auch der vorgesetzten Behörde des Beamten
zusteht.

Mitunterzeichnende: Amstutz, Birrer-Heimo, Brunner Toni,
Büchler Jakob, Buttet, Candinas, Dettling, Glanzmann, Gmür
Alois, Grunder, Grüter, Gschwind, Heim, Herzog Verena, Hess
Lorenz, Humbel, Kiener Nellen, Lohr, Regazzi, Riklin Kathy, Rit-
ter, Schilliger, Schneider-Schneiter, Schwander, Vitali, Vogler,
Walter (27)

16.11.2016 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

18.09.2018 Nationalrat. Annahme

16.4017 n Mo. Nationalrat. Möglichkeit, die Wiedereintra-
gung in das Handelsregister zu verweigern (Bourgeois)  
(14.12.2016)

Ich beauftrage den Bundesrat, den Entwurf einer Änderung des
Zivilrechts oder des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts mit
folgendem Inhalt vorzulegen: Einem Mitglied des Verwaltungs-
rates oder der Geschäftsleitung einer Gesellschaft, das auf-
grund persönlicher Haftpflicht wegen schlechter
Geschäftsführung oder einer Verletzung der Pflichten, bei-
spielsweise im Bereich der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung, verurteilt worden ist, kann während einer begrenzten
Dauer die Eintragung in das Handelsregister als Inhaberin oder
Inhaber eines Einzelunternehmens, als Gesellschafterin oder
Gesellschafter einer Personengesellschaft, als Mitglied des
Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft oder einer Genos-
senschaft oder als Verwalter oder Verwalterin einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung verweigert werden.

Mitunterzeichnende: Borloz, Feller, Hiltpold, Müller Walter, Nan-
termod, Pardini, Portmann, Rime, Schilliger, Vitali, Wehrli (11)

15.02.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

20.09.2018 Nationalrat. Annahme

x 16.4073 n Po. Golay. Cyberrisiken. Für einen umfassen-
den, unabhängigen und wirksamen Schutz  (15.12.2016)

Der Bundesrat wird gebeten, einen Bericht über die Anwendung
der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisi-
ken (NCS) vorzulegen. Bevölkerung und Wirtschaft konnten
davon nämlich bisher nicht viel wahrnehmen. Der Bericht soll
insbesondere Fragen zur Aufteilung der Kompetenzen zwi-
schen dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und
dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport (VBS) sowie die mit der Aufteilung ver-
bundenen Risiken behandeln. Ausserdem sollen folgende
Aspekte beleuchtet werden: die Führung bei grossen nationalen
Krisen, Fragen und Risiken im Zusammenhang mit der Abhän-
gigkeit von im Ausland ansässigen oder in ausländischem
Besitz befindlichen Dienstleistungsanbietern, der Erhalt von
hochstehendem Fachwissen in der Schweiz sowie die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie
und Bund.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas,
Allemann, Amaudruz, Amstutz, Arnold, Barazzone, Bauer,
Béglé, Büchler Jakob, Buffat, Bühler, Buttet, Chiesa, Clottu,
Derder, Egloff, Estermann, Fehlmann Rielle, Feller, Flach, Fri-
dez, Galladé, Glanzmann, Glättli, Glauser, Graf-Litscher, Grin,
Gschwind, Hausammann, Herzog Verena, Hess Hermann, Hilt-
pold, Hurter Thomas, Keller-Inhelder, Knecht, Maire Jacques-
André, Mazzone, Moret Isabelle, Müller Walter, Nantermod,
Nicolet, Nidegger, Page, Pantani, Portmann, Quadranti, Quadri,
Reimann Lukas, Rime, Romano, Ruppen, Salzmann, Schwaab,
Seiler Graf, Sommaruga Carlo, Stamm, Tornare, von Sieben-
thal, Zanetti Claudio, Zuberbühler (62)

15.02.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

NR Sicherheitspolitische Kommission

28.02.2018 Nationalrat. Annahme
14.09.2020 Nationalrat. Keine Abschreibung
Im Zusammenhang mit der Beratung des Geschäfts 20.006.
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17.3314 n Mo. Nationalrat. Aussergewöhnliche Frostschä-
den im Weinbau und an Obstkulturen (Bourgeois)  
(04.05.2017)

Nachdem der Frost jüngst sehr grosse Schäden angerichtet
hat, insbesondere an Reben- und Obstkulturen, ersuche ich
den Bundesrat:

a. in Zusammenarbeit mit den betroffenen Branchen die ent-
standenen Schäden zu schätzen;

b. mit Hilfe der betroffenen Kantone und mit Unterstützung der
Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren kurz- und
mittelfristige Massnahmen zu umreissen;

c. Härtefällen Rechnung zu tragen.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Amarelle, Amau-
druz, Amherd, Barazzone, Béglé, Borloz, Brélaz, Büchler
Jakob, Bühler, Bulliard, Buttet, Campell, Carobbio Guscetti,
Chevalley, Clottu, de Buman, Derder, Dettling, Fässler Daniel,
Fehlmann Rielle, Feller, Fluri, Fridez, Gasche, Glauser, Gmür
Alois, Graf Maya, Grin, Grunder, Gschwind, Gysi Barbara,
Hausammann, Hess Lorenz, Hiltpold, Jans, Keller Peter, Lan-
dolt, Lüscher, Maire Jacques-André, Marchand-Balet, Marra,
Mazzone, Moret Isabelle, Müller Leo, Müller Walter, Müller-
Altermatt, Nantermod, Nicolet, Nidegger, Nordmann, Nussbau-
mer, Page, Pezzatti, Piller Carrard, Regazzi, Reynard, Rime,
Ritter, Rösti, Ruiz Rebecca, Ruppen, Salzmann, Schelbert,
Schilliger, Schmidt Roberto, Schneeberger, Schneider Schüttel,
Schneider-Schneiter, Schwaab, Sommaruga Carlo, Thorens
Goumaz, Tornare, Umbricht Pieren, Vitali, Vogler, Walter,
Wehrli, Wobmann (80)

21.06.2017 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

29.09.2017 Nationalrat. Annahme

17.3325 n Mo. Nationalrat. Endlich gleich lange Spiesse für 
über 50-Jährige (Fraktion BD)  (04.05.2017)

Der Bundesrat wird damit beauftragt, die Benachteiligungen der
älteren Generation im BVG abzuschaffen und bei den Altersgut-
schriften einen Einheitssatz einzuführen.

Sprecher: Campell

30.08.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

05.06.2019 Nationalrat. Annahme

x 17.3475 n Po. Graf-Litscher. Meldepflicht bei schwerwie-
genden Sicherheitsvorfällen bei kritischen Infrastrukturen  
(15.06.2017)

Der Bundesrat wird eingeladen, zu prüfen und darüber Bericht
zu erstatten, wie und aufgrund welcher Kriterien die Betreiber
von kritischen Infrastrukturen einer allgemeinen Meldepflicht bei
potenziell schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen bzw. Funkti-
onsausfällen unterstellt werden könnten, wie die Meldungen
und eigenen Erkenntnisse systematisch ausgewertet und wie
gestützt darauf ein Frühwarn-, Beratungs- und Abwehrsystem
aufgebaut werden könnte.

Mitunterzeichnende: Glättli, Guldimann, Hadorn, Heim, Kiener
Nellen, Marti Min Li, Munz, Schenker Silvia, Seiler Graf,
Tornare (10)

23.08.2017 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Sicherheitspolitische Kommission

29.09.2017 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
13.12.2017 Nationalrat. Annahme
14.09.2020 Nationalrat. Abschreibung
Im Zusammenhang mit der Beratung des Geschäfts 20.006.

x 17.3508 s Mo. Eder. Schaffung eines Cybersecurity-Kom-
petenzzentrums auf Stufe Bund  (15.06.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Zusammenhang mit der lau-
fenden Überarbeitung der nationalen Strategie zum Schutz der
Schweiz vor Cyberrisiken (NCS) ein Cybersecurity-Kompetenz-
zentrum auf Stufe Bund zu schaffen und dafür die notwendigen
Massnahmen einzuleiten. Diese Organisationseinheit hat die
Aufgabe, die zur Sicherstellung der Cybersecurity notwendigen
Kompetenzen zu verstärken und bundesweit zu koordinieren.
Sie soll departementsübergreifend wirksam sein, das heisst ins-
besondere, dass sie im Bereich Cybersecurity über Weisungs-
befugnis gegenüber den Ämtern verfügen soll. Das
Kompetenzzentrum arbeitet mit Vertretern der Wissenschaft
(Hochschulen, Fachhochschulen), mit der IT-Industrie und mit
den grösseren Infrastrukturbetreibern (insbesondere Energie,
Verkehr) zusammen.

Mitunterzeichnende: Baumann, Bischof, Caroni, Comte, Dittli,
Ettlin Erich, Français, Germann, Hêche, Hefti, Hegglin Peter,
Janiak, Keller-Sutter, Kuprecht, Minder, Müller Damian, Müller
Philipp, Noser, Schmid Martin, Wicki, Zanetti Roberto (21)

30.08.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission

19.09.2017 Ständerat. Annahme
07.12.2017 Nationalrat. Annahme
14.09.2020 Nationalrat. Keine Abschreibung
Im Zusammenhang mit der Beratung des Geschäfts 20.006.
17.09.2020 Ständerat. Keine Abschreibung
Im Zusammenhang mit der Beratung des Geschäfts 20.006.

17.3655 n Mo. Nationalrat. Tierwohlprogramm "Weide für 
Kälber und Jung-/Mastvieh" (Schelbert)  (13.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, wenn möglich per 1. Januar
2019 ein RAUS-Weide-Programm für männliche wie weibliche
Kälber sowie für das Jung-/Mastvieh einzuführen und den Auf-
wand dafür fair abzugelten.

Mitunterzeichnende: de la Reussille, Fricker, Glättli, Häsler,
Mazzone, Thorens Goumaz (6)

15.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

15.12.2017 Nationalrat. Annahme

x 17.3702 n Mo. Nationalrat. Wahre Kosten von Lärm-
schutzmassnahmen (Grüter)  (21.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei Lärmschutzmassnahmen
auf Nationalstrassen den Leitfaden Strassenlärm (Bafu/Astra),
Anhang 4b Ziffer 2, konsequent anzuwenden und Kostenbe-
rechnungen soweit möglich auf effektiven Marktpreisen abzu-
stellen.

Lärmbetroffene müssen davon ausgehen können, dass die tat-
sächlichen Kosten der Lärmschutzmassnahmen berücksichtigt
werden und das Umweltrecht den Anspruch auf Lärmschutz-
massnahmen auch davon abhängig macht.
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Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amstutz, Bigler, Birrer-
Heimo, Burgherr, Clottu, de Courten, Dettling, Estermann, Gie-
zendanner, Glanzmann, Glarner, Gmür-Schönenberger, Golay,
Herzog Verena, Hess Lorenz, Keller Peter, Müller Leo, Ruppen,
Rutz Gregor, Salzmann, Schelbert, Schilliger, Schwander, Soll-
berger, Stamm, Tuena, Umbricht Pieren, Vitali, Walliser, Walter,
Zanetti Claudio, Zuberbühler (33)

15.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

12.09.2019 Nationalrat. Annahme
15.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
08.12.2020 Ständerat. Ablehnung

17.3714 n Mo. Nationalrat. Steuerliche Doppelbelastung. 
Möglichkeit zur Senkung der Vermögenssteuer (Chiesa)  
(25.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundesge-
setzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) vorzule-
gen, wonach die Kantone die Möglichkeit erhalten, die Steuer
auf dem Vermögen zu senken, soweit es sich beim Vermögen
um Beteiligungen von mindestens 10 Prozent am Aktienkapital
einer Aktiengesellschaft oder am Genossenschaftskapital einer
Genossenschaft handelt.

22.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

13.03.2019 Nationalrat. Annahme

17.3748 n Mo. Nationalrat. Pannenstreifenumnutzungen mit 
vereinfachten Verfahren ermöglichen (Imark)  (27.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Nationalstrassengesetz und
die Nationalstrassenverordnung so anzupassen, dass Pannen-
streifenumnutzungen (PUN) im Rahmen von vereinfachten
Plangenehmigungsverfahren abgewickelt werden können.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Amstutz,
Arnold, Bauer, Büchel Roland, Buffat, Bühler, Burgherr, Burkart,
Clottu, de Buman, Dettling, Fluri, Frehner, Giezendanner, Glar-
ner, Golay, Grüter, Guhl, Heer, Hess Erich, Hess Hermann, Hur-
ter Thomas, Keller Peter, Müri, Nicolet, Page, Pantani, Quadri,
Regazzi, Rickli Natalie, Rösti, Rutz Gregor, Schwander, Sollber-
ger, Steinemann, Tuena, Walliser, Wasserfallen Christian, Wob-
mann, Zanetti Claudio, Zuberbühler (43)

01.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

12.09.2019 Nationalrat. Annahme

17.3758 n Mo. Nationalrat. Stopp den Kettenkonkursen. 
Handel mit überschuldeten Gesellschaften erschweren 
(Pardini)  (27.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, damit der Handel mit überschuldeten Gesellschaften zur
Verhinderung missbräuchlicher Kettenkonkurse unterbunden
wird. Zum Beispiel sollen die Eintragung von Organwechseln
und allenfalls weitere Statutenänderungen verweigert werden,
wenn der Antragsteller keine konkreten Finanzierungs- und
Sanierungsmassnahmen, insbesondere betreffend Schuldentil-
gung, vorlegt.

Mitunterzeichnende: Barrile, Borloz, Bourgeois, Bühler, Fehl-
mann Rielle, Feller, Friedl Claudia, Grüter, Guldimann, Gysi

Barbara, Hadorn, Hardegger, Häsler, Heim, Jans, Kiener Nel-
len, Maire Jacques-André, Marra, Mazzone, Meyer Mattea,
Moret Isabelle, Naef, Nordmann, Reynard, Rime, Schelbert,
Schneider Schüttel, Schwaab, Schwander, Seiler Graf, Sema-
deni, Sommaruga Carlo, Tornare, Wehrli, Wermuth,
Zuberbühler (36)

22.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

10.09.2019 Nationalrat. Annahme

17.3759 n Mo. Nationalrat. Ein Ende für die missbräuchli-
chen Konkurse. Den Meistern der organisierten Insolvenz 
das Handwerk legen ((Schwaab) Reynard)  (27.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, mit dem dem Handelsregisteramt folgendes Recht einge-
räumt wird: Es soll die Eintragung von Personen als Inhaber
eines Einzelunternehmens, als Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft, als Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft, als
Mitglied der Verwaltung einer Genossenschaft oder als
Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
verweigern können, wenn die betreffende Person rechtlich oder
faktisch Organ von Unternehmen war, die im vergangenen Jahr
Konkurs gemacht haben. Die Eintragung soll also nicht nur ver-
weigert werden können, wenn sie offensichtlich und unzweideu-
tig rechtswidrig ist, wie dies das heutige Gesetz vorsieht.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Borloz, Bourgeois,
Bühler, Carobbio Guscetti, Fehlmann Rielle, Feller, Friedl Clau-
dia, Grüter, Guldimann, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Häs-
ler, Heim, Jans, Kiener Nellen, Marra, Mazzone, Meyer Mattea,
Moret Isabelle, Munz, Naef, Nordmann, Pardini, Piller Carrard,
Reynard, Rime, Schelbert, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schwander, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tor-
nare, Wehrli, Wermuth, Zuberbühler (40)

22.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

26.02.2018 Wird übernommen
10.09.2019 Nationalrat. Annahme

17.3760 n Mo. Nationalrat. Unmittelbarer Haftungsan-
spruch gewöhnlicher Gläubiger gegenüber der Geschäfts-
leitung eines Unternehmens, das ihnen Schaden 
verursacht (Feller)  (27.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Obligatio-
nenrechts (insbesondere von Art. 754) vorzuschlagen, damit
gewöhnlichen Gläubigern ein unmittelbarer Haftungsanspruch
gegenüber der Geschäftsleitung eines Unternehmens einge-
räumt wird, das ihnen durch Verletzung seiner Pflichten Scha-
den verursacht.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bauer, Borloz, Bourgeois, Bühler,
Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Grüter, Guldimann, Gysi Bar-
bara, Hadorn, Hardegger, Häsler, Heim, Jans, Kiener Nellen,
Maire Jacques-André, Marra, Mazzone, Meyer Mattea, Moret
Isabelle, Naef, Nordmann, Pardini, Reynard, Rime, Schelbert,
Schneider Schüttel, Schwaab, Schwander, Seiler Graf, Sema-
deni, Sollberger, Sommaruga Carlo, Tornare, Wehrli, Wermuth,
Zuberbühler (38)

15.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

10.09.2019 Nationalrat. Annahme
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17.3888 n Mo. Nationalrat. Schliessung von Poststellen an 
zentralen Orten (Grin)  (29.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Post
betroffene regionale Vereine und Gemeinden über die mittel-
und langfristige Perspektive betreffend das Poststellennetz, das
in Zukunft beibehalten werden soll, informiert und dies mit ihnen
diskutiert.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bendahan, Borloz, Bré-
laz, Buffat, Chiesa, Feller, Glauser, Golay, Grin, Herzog Verena,
Moret Isabelle, Nicolet, Page, Wehrli (15)

15.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

19.09.2019 Nationalrat. Annahme

17.3918 n Mo. Nationalrat. Gewächshäuser auf Fruchtfolge-
flächen (Siegenthaler)  (29.09.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Raumplanungsgesetzes vorzulegen, welche es ermöglicht,
Gewächshäuser zur Produktion von Nahrungsmitteln auf
Fruchtfolgeflächen zu errichten, ohne diese kompensieren zu
müssen, soweit der natürliche Boden nicht versiegelt ist und
regelmässig kultiviert wird.

Mitunterzeichnende: Campell, Hausammann, Hess Erich (3)

02.03.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

19.09.2019 Nationalrat. Annahme

17.3938 n Mo. Nationalrat. Mittel- und langfristige Planung 
bei Poststellen und Postagenturen (Müller-Altermatt)  
(29.09.2017)

Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament eine Anpas-
sung der Postgesetzgebung vorzulegen, welche folgende
Grundsätze aufweist:

1. Von der Post wird eine mittel- bis langfristige Planung der
Poststellen verlangt. Diese Planung hat in Absprache mit den
Kantonen und Gemeinden zu erfolgen und einen situationsbe-
zogenen Schliessungsvorlauf (bezüglich Personal, Kundenbe-
dürfnissen, Demografie usw.) in einer Grössenordnung von
etwa drei Jahren zu enthalten.

2. Wird eine Poststellenschliessung nach diesem Planungshori-
zont in Erwägung gezogen, hat die Post aufzuzeigen, wie sie
die Qualität der postalischen Dienstleistungen langfristig
sichern will.

3. Wird eine Poststelle in eine Agentur umgewandelt, hat die
Post dafür zu sorgen, dass diese Agentur langfristig den Kun-
denbedürfnissen entspricht.

4. Die Post ist verpflichtet, die Agenturnehmer so auszubilden,
dass eine den Poststellen adäquate Qualitätserbringung mög-
lich ist.

Mitunterzeichnende: Amherd, Ammann, Birrer-Heimo, Büchler
Jakob, Egger Thomas, Ritter, Vogler (7)

15.11.2017 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

19.09.2019 Nationalrat. Annahme

17.3970 n Mo. Nationalrat. Revision des StromVG. Etablie-
rung einer strategischen Reserve (Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie NR)  (30.10.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung im
Rahmen der Revision des Stromversorgungsgesetzes
(StromVG) einen Vorschlag zur Einführung einer Strategischen
Reserve zu unterbreiten.

20.12.2017 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

08.03.2018 Nationalrat. Annahme

17.3971 n Mo. Nationalrat. Strommarkt 2.0. Strommarktlibe-
ralisierung, zweiter Schritt (Kommission für Umwelt, Raum-
planung und Energie NR)  (30.10.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung eine
Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) zu unter-
breiten, sodass die zweite Etappe der Strommarktliberalisierung
umgesetzt werden kann.

Eine Minderheit (Nordmann, Badran Jacqueline, Jans, Thorens
Goumaz) beantragt die Ablehnung der Motion.

20.12.2017 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

08.03.2018 Nationalrat. Annahme

17.3976 n Mo. Nationalrat. Gewaltentrennung in der Finanz-
marktregulierung (Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
NR)  (13.11.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
zur Änderung des Finmag (Finanzmarktaufsichtsgesetz) und
der übrigen relevanten Gesetze zu unterbreiten, der vorsieht,
dass die Regulierung im Bereich des Finanzmarktes aus-
schliesslich dem Parlament und dem Bundesrat obliegt und sich
die Finma auf ihre Kernaufgabe, die Aufsichtstätigkeit (Kon-
trolle) namentlich mittels der Verabschiedung von Rundschrei-
ben, konzentriert.

Eine Minderheit (Pardini, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger
Oberholzer, Marra, Schelbert) beantragt die Ablehnung der
Motion.

14.02.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

06.03.2018 Nationalrat. Annahme

17.3992 n Mo. Nationalrat. Definition von Vergewaltigung 
im Schweizer Recht. Das Gesetz muss geändert werden! 
(Fehlmann Rielle)  (30.11.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuchs (StGB) mit dem Inhalt vorzulegen, die
Definition der Vergewaltigung breiter zu fassen und sie auf die
sexuelle Nötigung auszuweiten - unabhängig vom Geschlecht
des Opfers.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Guldimann, Gysi
Barbara, Hadorn, Heim, Hiltpold, Maire Jacques-André, Rey-
nard, Schenker Silvia, Seiler Graf, Tornare (12)

14.02.2018 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

16.03.2018 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
17.09.2018 Nationalrat. Annahme
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17.4123 n Mo. Nationalrat. Spirituosenwerbung. Bewährtes 
System beibehalten (Hess Lorenz)  (13.12.2017)

Die Spirituosenbranche legt der Eidgenössischen Alkoholver-
waltung seit Jahren ihre Werbeentwürfe freiwillig zur Vorprüfung
vor. Die Oberzolldirektion will diese Vorprüfung ab dem 1. Juli
2018 kostenpflichtig machen.

Der Bundesrat wird gebeten, das EFD anzuweisen, von diesem
ineffizienten und der Alkoholprävention schadenden Vorhaben
abzusehen.

Mitunterzeichnende: Bigler, Campell, Fässler Daniel, Gmür
Alois, Grunder, Grüter, Guhl, Landolt, Regazzi, Rutz Gregor,
Siegenthaler, Streiff, Wasserfallen Christian, Weibel (14)

21.02.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

12.06.2019 Nationalrat. Annahme

17.4126 n Mo. Nationalrat. Mehrwertsteuer. Halbjährliche 
Abrechnung auch für die effektive Abrechnungsmethode 
(Hess Lorenz)  (13.12.2017)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
Mehrwertsteuer (MWSTG; SR 641.20) wie folgt zu ändern:

Artikel 35 Abrechnungsperiode

1 Innerhalb der Steuerperiode erfolgt die Abrechnung der
Steuer:

a. in der Regel halbjährlich;

b. bei regelmässigem Vorsteuerüberschuss: auf Antrag der
steuerpflichtigen Person monatlich.

Mitunterzeichnende: Amstutz, Bigler, Brunner Hansjörg, Flücki-
ger Sylvia, Frehner, Gmür Alois, Grunder, Guhl, Humbel, Lan-
dolt, Quadranti, Siegenthaler, Weibel (13)

14.02.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

12.06.2019 Nationalrat. Annahme

x 17.4295 n Po. Glättli. Sicherheitsstandards für Internet-of-
Things-Geräte prüfen, weil diese eine der grössten Bedro-
hungen der Cybersicherheit sind  (15.12.2017)

Der Bundesrat wird ersucht, in einem Kurzbericht aufzuzeigen,
wie im rasant wachsenden Bereich der ans Internet angebunde-
nen Geräte (Internet of Things, IoT) die Sicherheit dieser
Geräte erhöht und ihr Missbrauch für Cyberkriminalität
erschwert werden kann.

Abzuklären und aufzuführen ist unter anderem:

1. ein kurzer Überblick über grössere Internet-Attacken unter
Verwendung von IoT-Geräten;

2. der Stand internationaler Sicherheitsrichtlinien für IoT-Geräte
(ähnlich den Zulassungsbestimmungen für elektrische Geräte)
und deren Umsetzung in der Schweiz;

3. die Einführung interner Richtlinien für den Bund und bundes-
nahe Betriebe mit Sicherheitsbedingungen zum Kauf und Ein-
satz von IoT-Geräten;

4. die Einführung von Sicherheitsrichtlinien bei Betreibern kriti-
scher Infrastruktur: zu erfüllende Sicherheitsbedingungen zum
Kauf und Einsatz von IoT-Geräten;

5. die Möglichkeit, durch Meldepflichten oder Anreize die
Chance zu erhöhen, dass bekannte Sicherheitslücken von
Geräten einer zentralen Stelle (z. B. Melani) gemeldet werden;

6. die Möglichkeit, von den Herstellern zumindest während der
Gewährleistungszeit (Garantiefrist) Sicherheitsupdates für
bekanntgewordene Sicherheitslücken einzufordern.

Der Bericht soll knapp und eingängig sein und ggf. sinnvolle
Umsetzungen auf Verordnungs- oder Gesetzesstufe konkret
ausführen. Dabei ist wo möglich die Unterstützung zur Schaf-
fung internationaler Standards oder zu deren Übernahme einer
schweizerischen Insellösung vorzuziehen.

Mitunterzeichnende: Flach, Graf-Litscher, Grüter, Marti Min Li,
Quadranti, Riklin Kathy, Thorens Goumaz, Wasserfallen
Christian (8)

14.02.2018 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Sicherheitspolitische Kommission

16.03.2018 Nationalrat. Annahme

x 18.3003 n Po. Sicherheitspolitische Kommission NR. Eine 
klare Cyber-Gesamtstrategie für den Bund  (22.01.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, bis Ende 2018 ein klares
Gesamtkonzept zum Schutz und zur Verteidigung des zivilen
und militärischen Cyberraumes zu erstellen. Die gegenwärtig
laufenden Arbeiten der Nationalen Strategie zum Schutz der
Schweiz vor Cyberrisiken (NCS) sind dabei zu berücksichtigen.
Die Zusammenführung bereits bestehender oder in Erarbeitung
befindlicher Departementskonzepte (Aktionspläne) ist kein
Gesamtkonzept (eins plus eins muss mehr ergeben als zwei).
Das Gesamtkonzept soll mindestens enthalten:

- eine klare Definition des Auftrags der Armee im Bereich
Cyberverteidigung;

- Eine klare Definition des Auftrags der zivilen Cyberbehörden;

- woraus sich ergibt: die Abgrenzung und Visualisierung der
Kompetenzen (Organigramm mit allen im Bereich Cyber invol-
vierten Stellen inklusive Pflichtenheften beim Bund);

- ein Konzept für die Finanzierung (einschliesslich allfälliger
Beschaffungen und folgender Betriebskosten) und realistische
Personalrekrutierung für die Verteidigung und zivile Cyberbe-
hörden;

- einen internationalen Vergleich zwischen der Schweiz und hin-
sichtlich Struktur, Mengengerüst und Herangehensweise rele-
vanten Ländern hinsichtlich der Ressourcen und Finanzen für
den militärischen und zivilen Cyberbereich.

Der Bericht soll a) die subsidiäre Unterstützung der zivilen
Behörden und b) den möglichen Ernst- und Verteidigungsfall, in
dem der Bundesrat Teile der Armee als strategische Reserve
einsetzt, beinhalten.

21.02.2018 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Sicherheitspolitische Kommission

06.03.2018 Nationalrat. Annahme
14.09.2020 Nationalrat. Keine Abschreibung
Im Zusammenhang mit der Beratung des Geschäfts 20.006.

18.3068 n Mo. Nationalrat. Aufnahme der Ausgesteuerten in 
die Arbeitslosenstatistik (Grüter)  (05.03.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Arbeitslosenstatistik der Eid-
genossenschaft dahingehend zu ändern, dass ausgesteuerte
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ebenfalls in der Arbeitslo-
senstatistik publiziert werden.

25.04.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

03.03.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.3079 n Mo. Nationalrat. Ausschaffungshaft. Elektroni-
sche Fussfessel erlauben (Nantermod)  (06.03.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die geltende Gesetzgebung
dahingehend zu ändern, dass die Kantone in Fällen von Admi-
nistrativhaft im Rahmen der Anwendung des Ausländergeset-
zes Hausarrest mit elektronischer Fussfessel verhängen dürfen.

23.05.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Rechtsfragen

05.03.2020 Nationalrat. Annahme
17.12.2020 Ständerat. Ablehnung

18.3108 n Mo. Nationalrat. Meldepflicht nach dem Entsen-
degesetz und nach der VEP. Sanktionsverfahren bei 
Verstössen vereinheitlichen ((Merlini) Cattaneo)  
(08.03.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über die Einfüh-
rung des freien Personenverkehrs (VEP) so anzupassen, dass
die Strafe bei Nichteinhaltung des Meldeverfahrens durch
selbstständige Dienstleistungserbringerinnen und -erbringer
oder durch Schweizer Arbeitgeber eine Verwaltungssanktion
und nicht eine strafrechtliche Busse ist. Auf diese Weise soll die
VEP an die im Entsendegesetz (EntsG) vorgesehene Regelung
angeglichen werden.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Chiesa, Pantani, Quadri,
Regazzi (5)

23.05.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

05.12.2019 Wird übernommen
05.03.2020 Nationalrat. Annahme

18.3183 n Mo. Nationalrat. Von den Agrarpreisen zu den 
Konsumentenpreisen. Transparente Statistiken! ((Glauser) 
Nicolet)  (14.03.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine präzise statistische Unter-
suchung der Lebensmittelpreise durchzuführen. Diese Preise
sollen gründlich und gänzlich transparent beleuchtet werden:
von der Produktion bis zur Vermarktung, über die Verarbeitung,
den Grosshandel und den Detailhandel. Von besonderem Inter-
esse ist es dabei, ihre Entwicklung über mehrere Jahre hinweg
zu verfolgen.

Weiter wäre es aufschlussreich, die rechtlichen Anpassungen
aufzuzeigen, die allenfalls nötig sind, um diese Daten zu erfas-
sen, ohne dabei die Anforderungen des Datenschutzes und der
unternehmerischen Freiheit zu missachten. So könnte man dem
Bedürfnis nach Transparenz nachkommen, das die Schweizer
Bevölkerung schon so oft ausgedrückt hat.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Béglé, Bour-
geois, Buffat, Egger Thomas, Golay, Graf Maya, Grin, Hausam-
mann, Maire Jacques-André, Marchand-Balet, Nicolet,
Nordmann, Page, Reynard, Ritter, Semadeni, Thorens
Goumaz (19)

09.05.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

05.12.2019 Wird übernommen
03.03.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.3235 s Mo. Engler. Mehrwertsteuer-Vereinfachung bei 
Packages  (15.03.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 19 Absatz 2 des Mehr-
wertsteuergesetzes so zu ändern, dass Packages einheitlich
nach der überwiegenden Leistung besteuert werden können,
wenn diese wertmässig mindestens 55 Prozent des Gesamtent-
gelts ausmacht.

Mitunterzeichnende: Abate, Baumann, Bischofberger, Dittli,
Föhn, Fournier, Français, Germann, Graber Konrad, Häberli-
Koller, Hêche, Hefti, Hegglin Peter, Hösli, Lombardi, Luginbühl,
Schmid Martin, Stöckli, Wicki (19)

25.04.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

12.06.2018 Ständerat. Annahme
13.03.2019 Nationalrat. Die Motion wird mit folgender Ände-
rung angenommen: Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 19
Absatz 2 des Mehrwertsteuergesetzes so zu ändern, dass Pak-
kages aus Leistungen, deren Ort im Inland liegt, einheitlich
nach der überwiegenden Leistung besteuert werden können,
wenn diese wertmässig mindestens 55 Prozent des Gesamtent-
gelts ausmacht.
16.12.2020 Ständerat. Annahme

18.3315 n Mo. Nationalrat. Internationaler Online-Versand-
handel. Effiziente Kontrollverfahren bei der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung (Bühler)  (16.03.2018)

Um den zollrechtlichen und nichtzollrechtlichen Herausforde-
rungen des stetig zunehmenden grenzüberschreitenden
Online-Versandhandels zu begegnen, wird der Bundesrat auf-
gefordert, die gesetzlichen Kontroll- und Verfahrensbestimmun-
gen zu straffen und die für eine sachgerechte Umsetzung
notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

16.05.2018 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

15.06.2018 Nationalrat. Annahme

x 18.3432 n Mo. Nationalrat. Unbestrittene Statistiken von 
einem unabhängigen Organ erstellen lassen. Eine unerläs-
sliche Voraussetzung für die Steuerung des Gesundheits-
systems (Thorens Goumaz)  (31.05.2018)

Um das Gesundheitssystem zu steuern und es der Entwicklung
der Bedürfnisse und der Kosten anzupassen, wird der Bundes-
rat beauftragt, die Aufgabe der Erstellung unbestrittener und
aktueller Statistiken einem unabhängigen Organ anzuver-
trauen, wie zum Beispiel dem Bundesamt für Statistik.

29.08.2018 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

28.09.2018 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
14.03.2019 Nationalrat. Annahme
15.12.2020 Ständerat. Ablehnung

x 18.3433 n Mo. Nationalrat. Unbestrittene Statistiken von 
einem unabhängigen Organ erstellen lassen. Eine unerläs-
sliche Voraussetzung für die Steuerung des Gesundheits-
systems (Feller)  (31.05.2018)

Um das Gesundheitssystem zu steuern und es der Entwicklung
der Bedürfnisse und der Kosten anzupassen, wird der Bundes-
rat beauftragt, die Aufgabe der Erstellung unbestrittener und
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aktueller Statistiken einem unabhängigen Organ anzuver-
trauen, wie zum Beispiel dem Bundesamt für Statistik.

29.08.2018 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

28.09.2018 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
14.03.2019 Nationalrat. Annahme
15.12.2020 Ständerat. Ablehnung

18.3711 n Mo. Nationalrat. Stärkung der Wertschöpfung 
beim Käse (Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR)  
(15.08.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf Basis von Artikel 38 Absatz
2 des Landwirtschaftsgesetzes die Voraussetzungen zur Aus-
richtung der Verkäsungszulage so anzupassen, dass die Wert-
schöpfung und deren faire Verteilung entlang der Kette im
Käsebereich insgesamt gefördert wird. Dazu soll der Bundesrat
durch Anpassung von Ausführungsverordnungen die Verkä-
sungszulage nach Fettgehalt des Käses abstufen, die Auszah-
lung der Verkäsungszulage an Verarbeiter verweigern, falls
durch das Unterschreiten von Mindestpreisen bei Milchprodu-
zenten Preisdumping betrieben und so das Käseabkommen mit
der EU unterlaufen wird, und Transparenz schaffen über die
Einhaltung der Mindestpreise.

14.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

21.03.2019 Nationalrat. Annahme

18.3718 n Mo. Nationalrat. Berechnung des Beteiligungsab-
zugs (Verhinderung einer zusätzlichen Gewinnsteuerbela-
stung, die sich aus der Emission von Finanzinstrumenten 
durch die Konzernobergesellschaft und der konzerninter-
nen Weitergabe der Mittel aus diesen Instrumenten ergibt) 
(Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR)  (04.09.2018)

In der Botschaft zum Geschäft 18.020 sieht der Bundesrat vor,
den Beteiligungsabzug auf systemrelevante Banken zu
beschränken.

In seiner Botschaft (BBl 2018 1276, 1.3.3) anerkennt der Bun-
desrat, dass es zur Ausdehnung desselben Mechanismus auf
alle Branchen einer neuen Regelung bei der Verrechnungs-
steuererhebung auf den Zinszahlungen bedürfte, wie dies in der
derzeit sistierten Reformvorlage der Verrechnungssteuer vorge-
sehen ist.

Der Bundesrat wird somit beauftragt, dafür zu sorgen, dass die
Arbeiten an dieser Reformvorlage unverzüglich wiederaufge-
nommen werden.

Eine Minderheit (Müller Leo, Bertschy, Birrer-Heimo, de Buman,
Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Pardini, Ritter, Rytz
Regula) beantragt die Ablehnung der Motion.

07.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

13.03.2019 Nationalrat. Annahme

18.3753 n Mo. Nationalrat. Rechtssicherheit stärken und 
Vertragsumdeutungen vermeiden (Nantermod)  
(12.09.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Sozialversicherungsrecht
Gesetzesanpassungen vorzuschlagen oder das Verordnungs-
recht zu ändern, sodass der Wille der Parteien bei der Wahl der
Vertragsart (Arbeitsvertrag, Auftragsverhältnis, Werkvertrag

usw.) für ihre Rechtsverhältnisse gestärkt wird. Damit würde für
die Parteien die Rechtssicherheit erhöht, und Umklassierungen,
die bei Vertragsabschluss nicht gewollt waren, würden vermie-
den.

14.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

15.09.2020 Nationalrat. Annahme

18.3777 n Mo. Nationalrat. KVG. Intransparenzabzug für 
Leistungserbringer, die den Patienten keine Rechnungsko-
pie zustellen (Hess Lorenz)  (18.09.2018)

Der Bundesrat wird eingeladen, das KVG (Krankenversiche-
rungsgesetz) derart zu ändern, dass gegen Leistungserbringer,
die sich systematisch weigern, den Patienten eine Rechnungs-
kopie zuzustellen, Sanktionen ergriffen werden können.

Mitunterzeichnende: Bigler, Brand, Campell, Frehner, Giezen-
danner, Grunder, Humbel, Pezzatti, Streiff (9)

14.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

15.09.2020 Nationalrat. Annahme

18.3835 n Mo. Nationalrat. Schaffung eines nationalen For-
schungsprogramms zur Alzheimerkrankheit (Eymann)  
(25.09.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Forschungspro-
gramm (NFP) "Alzheimerkrankheit" zu lancieren.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Derder, Freh-
ner, Guhl, Jauslin, Markwalder, Riklin Kathy, Sauter, Schilliger,
Schneider-Schneiter, Vitali, Wasserfallen Christian (13)

21.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

16.09.2020 Nationalrat. Annahme

18.3898 n Mo. Nationalrat. Effektiver Vollzug des Kartellge-
setzes beim Kraftfahrzeughandel (Pfister Gerhard)  
(27.09.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, durch eine auf Artikel 6 KG
beruhende, verbindliche Regelung (Verordnung) sicherzustel-
len, dass die Regeln zum Schutz von Konsumenten und KMU
vor wettbewerbsverzerrenden Praktiken in der Bekanntma-
chung vom 21. Oktober 2002 über die wettbewerbsrechtliche
Behandlung von vertikalen Abreden im Kraftfahrzeughandel
(KFZ-Bekanntmachung) effektiv vollzogen werden.

21.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

16.09.2020 Nationalrat. Annahme

18.3927 n Mo. Nationalrat. Keine Benachteiligung von Drei-
stufenbetrieben bei Tierwohlprogrammen (von Siebenthal)  
(27.09.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bestimmungen zum Pro-
gramm "Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme" (BTS)
so anzupassen, dass Betriebe mit Vorweiden in der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche anteilsmässig an diesem Programm
teilnehmen können.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Rösti (2)

07.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

16.09.2020 Nationalrat. Annahme

18.3949 n Mo. Nationalrat. Vertragslandwirtschaft. Eine 
Landwirtschaft fördern, die auf Verträgen zwischen den 
Landwirtschaftsbetrieben und den Konsumentinnen und 
Konsumenten basiert ((Sommaruga Carlo) Jans)  
(27.09.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Agrarpolitik
Instrumente zu schaffen, insbesondere finanzieller Art, die eine
schweizweite Verstärkung der Landwirtschaft fördern, die auf
Verträgen zwischen den Landwirtschaftsbetrieben und den
Konsumentinnen und Konsumenten basiert.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bendahan, Birrer-Heimo,
Crottaz, de la Reussille, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Glättli,
Graf Maya, Grin, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Molina,
Page, Piller Carrard, Schenker Silvia, Semadeni, Thorens
Goumaz (20)

21.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

28.11.2019 Wird übernommen
16.09.2020 Nationalrat. Annahme

18.4094 n Mo. Nationalrat. Identifikationsschwelle für Bar-
geldtransaktionen (Kommission für Wirtschaft und Abga-
ben NR)  (23.10.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzliche Grundlage zu
schaffen, die Identifikationsschwelle für Bargeldtransaktionen
mit Finma-regulierten Finanzinstituten auf 25 000 Franken zu
belassen und nicht, wie von der Finma geplant, auf 15 000
Franken zu senken.

Eine Minderheit (Pardini, Aebischer Matthias, Bertschy, Birrer-
Heimo, Marra, Rytz Regula) beantragt die Ablehnung der
Motion.

21.11.2018 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

SR Kommission für Rechtsfragen

13.03.2019 Nationalrat. Annahme

x 18.4108 n Ip. Feller. Wer kontrolliert, ob die Post im Allge-
meinen und im Fall des mit Amazon geschlossenen Ver-
trags den auf Zustellpreise für Pakete anwendbaren 
rechtlichen Rahmen einhält?  (26.11.2018)

In seiner Antwort vom 9. Mai 2018 auf die Interpellation 18.3013
betont der Bundesrat, dass die Post gemäss Postgesetz (PG)
bei der Festlegung der Zustellpreise für Pakete den Grundsatz
der Gleichbehandlung aller Kundinnen und Kunden einhalten
muss. Dies gilt auch im Fall von Massensendungen, d. h., wenn
eine Kundin oder ein Kunde (wie Amazon) einen individuellen
Vertrag mit der Post abgeschlossen hat.

In seiner Antwort schreibt der Bundesrat ausserdem: "Gemäss
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe h PG ist die Postcom für die
Überprüfung der Preise gemäss Artikel 16 Absatz 2 PG zustän-
dig. Die Preise für Postdienste der Grundversorgung müssen
nach Artikel 16 Absatz 2 PG distanzunabhängig und nach ein-
heitlichen Grundsätzen festgelegt werden, insbesondere muss
die Gleichbehandlung aller Kundinnen und Kunden gewährlei-
stet sein. Die Postcom hat diesbezüglich bis heute keine Unre-
gelmässigkeiten festgestellt."

Als Antwort auf die Frage 18.5219 präzisierte Bundesrätin
Leuthard in der Fragestunde vom 4. Juni 2018: "Die Post muss
bei Massensendungen für vergleichbare Dienstleistungen die-
selben Berechnungsgrundlagen anwenden. Sie muss alle Ver-
sender gleich behandeln. Für vergleichbare Kundengruppen
müssen dieselben Bedingungen gelten. Die Postcom hat dies-
bezüglich bis heute keine Unregelmässigkeiten festgestellt."

Mit Schreiben vom 27. August 2018 habe ich die Postcom auf-
gefordert zu bestätigen, dass die Preispolitik der Post bei Mas-
sensendungen - insbesondere im Fall des mit Amazon
geschlossenen Vertrags - sowohl dem rechtlichen Rahmen im
Allgemeinen als auch dem Erfordernis der Gleichbehandlung
aller Kundinnen und Kunden im Speziellen entspricht.

Mit Schreiben vom 7. September 2018 hat die Postcom geant-
wortet, dass sie nicht für die Kontrolle der von der Post für Mas-
sensendungen erhobenen Preise zuständig ist.

1. Wie kommt der Bundesrat zur Aussage, dass die Postcom für
die Kontrolle der für Massensendungen erhobenen Preise
zuständig ist (und wie kann er noch hinzufügen, dass die Post-
com diesbezüglich bis heute keine Unregelmässigkeiten festge-
stellt hat), während die Postcom erklärt, nicht für die
Durchführung solcher Kontrollen zuständig zu sein? Wer ist im
Irrtum?

2. Wer beim Bund ist dafür zuständig zu überwachen, dass die
Post im Allgemeinen und im speziellen Fall des mit Amazon
geschlossenen Vertrags den auf Zustellpreise für Pakete
anwendbaren rechtlichen Rahmen einhält?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4112 n Ip. CVP-Fraktion. Mitwirkungsrechte des Parla-
mentes bei Soft Law. Wo bleibt die klare Linie des 
Bundesrates?  (28.11.2018)

Nachdem der Bundesrat zuerst angekündigt hatte, den Uno-
Migrationspakt zu unterzeichnen, hat er sich nach viel Kritik ent-
schieden, nun doch das Parlament zu konsultieren. Das Vorge-
hen des Bundesrates ist nicht kohärent.

Das Parlamentsgesetz (ParlG) hält fest, dass der Bundesrat die
für die Aussenpolitik zuständigen Kommissionen zu "wesentli-
chen Vorhaben" konsultiert. Im Juli 2016 hat der Bundesrat mit
einer Änderung der Regierungs- und Verwaltungsorganisati-
onsverordnung (RVOV) näher definiert, wann Vorhaben
wesentlich sind. Dennoch haben die Aussenpolitische Kommis-
sion des Nationalrates und der Nationalrat am 21. September
2016 der parlamentarischen Initiative Romano 14.474 Folge
gegeben. Diese verlangte, dass der Bundesrat das Parlament
auch bei Soft Law zu konsultieren habe, und dies, bevor der
Bundesrat in internationalen Gremien zu Richtlinien Stellung
nimmt, für deren Umsetzung das Schweizer Recht anzupassen
wäre.

Aufgrund der Zusicherung des Bundesrates, dass die Änderung
der RVOV vom Juli 2016 genüge und er künftig das Parlament
regelmässig konsultieren werde, hat der Ständerat der parla-
mentarischen Initiative 14.474 am 9. März 2017 keine Folge
gegeben. Der Bundesrat hat nun diese Zusicherung beim
Migrationspakt nicht erfüllt und das Parlament vorgängig nicht
konsultiert.

Der Bundesrat wird darum gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:
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1. Warum hat er trotz dieser Zusicherung die zuständigen parla-
mentarischen Kommissionen nicht rechtzeitig, das heisst direkt
nach Abschluss der Verhandlungen im Juli 2018, informiert und
konsultiert?

2. Ist er nicht der Ansicht, dass das Parlament auch zu nichtver-
bindlichen Übereinkünften betreffend "wesentliche Vorhaben" in
der Regel zu konsultieren ist?

3. Ist er auch der Auffassung, dass es nicht seine Aufgabe sein
kann, die Kompetenzen des Parlamentes mittels Verordnungen
festzulegen?

4. Wie soll sichergestellt werden, dass das Parlament künftig an
der Gestaltung und Willensbildung zu sogenanntem Soft Law
bei "wesentlichen Vorhaben" mitwirken kann?

5. Wie sichert er den aussenpolitischen Einbezug der Kantone
gemäss den Artikeln 54 und 55 BV?

Sprecherin: Schneider-Schneiter

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

29.11.2018 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

18.4113 n Mo. Nationalrat. Für eine gemeinsame Aussenpo-
litik. Soft Law muss in Absprache mit dem Parlament erar-
beitet werden (Romano)  (29.11.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Artikel 152 des Parlamentsge-
setzes (ParlG) festzulegen, dass der Bundesrat im Fall von Soft
Law oder internationalen Empfehlungen grundsätzlich das Par-
lament in den Entscheid- und Genehmigungsprozess mit einbe-
ziehen muss, bevor sich die Vertretung des Bundesrates in
internationalen Gremien dazu äussert.

Mitunterzeichnende: Pfister Gerhard, Regazzi, Schneider-
Schneiter (3)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Aussenpolitische Kommission

12.03.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4115 n Mo. Burgherr. Spesenaufwand beim Bund 
reduzieren  (29.11.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Spesenaufwand bei allen
sieben Departementen sowie den Gerichten und der Bundes-
kanzlei insgesamt um mindestens 50 Prozent zu reduzieren.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Flückiger Sylvia, Rösti (3)

30.01.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

17.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

18.4117 n Mo. Nationalrat. Zu hoher Einsatz von Antibio-
tika? Fehlanreize eliminieren ((Heim) Crottaz)  (29.11.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, Fehlanreize, die zu vermeidba-
rem Einsatz von Antibiotika in der Veterinärmedizin führen kön-
nen, zu eliminieren.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Birrer-Heimo, Crottaz, Fridez, Friedl Claudia, Hardegger, Maire
Jacques-André, Marti Min Li, Munz, Pardini, Piller Carrard, Ruiz
Rebecca, Seiler Graf, Semadeni, Tornare, Wüthrich (18)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

28.11.2019 Wird übernommen
29.10.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4124 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Sofortiges Moratorium hinsichtlich eines wei-
teren Ausbaus des AIA-Netzwerks  (29.11.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament rechtliche Vor-
aussetzungen zur Einführung eines sofortigen Moratoriums hin-
sichtlich eines weiteren Ausbaus des AIA-Netzwerks
vorzulegen, bis der Bundesrat eine unabhängige Evaluation der
Auswirkungen des bestehenden AIA-Netzwerks abgeschlossen
hat und diese als unbedenklich einstuft.

Sprecher: Matter Thomas

30.01.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.11.2020 Zurückgezogen

x 18.4125 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Wie hat sich der Bundesrat auf die mögliche 
Abkühlung der Schweizer Wirtschaft vorbereitet, und was 
wären die Folgen für den Schweizer Arbeitsmarkt?  
(29.11.2018)

Während die Wirtschaft in Deutschland dank der EZB-Billiggeld-
politik weiterhin expandiert, sind die Wachstumsprognosen ins-
besondere für Frankreich und Italien negativ. In Italien
verschlechtert sich insbesondere die Budgetsituation kontinu-
ierlich. Gemäss Eurostat betrug der öffentliche Bruttoverschul-
dungsstand von Italien 137,8 Prozent im Jahr 2017. Italien ist
demzufolge das zweithöchstverschuldete Land nach Griechen-
land in der EU. Zudem könnte der europäische Rettungsschirm,
ESM, Italien nur während knapp zwei Jahren unterstützen, um
die Finanzierung des Haushaltdefizits und die Tilgung der Anlei-
hen zu erlauben ("NZZ" vom 16. November 2018).

Auf Basis dieser Ausgangslage wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt er die Auswirkungen der Schuldensituation
gewisser EU-Staaten auf die Schweiz? Welche wirtschaftspoliti-
schen Gefahren für die Schweiz sieht er?

2. Wie schätzt er die Risiken einer Abkühlung des Schweizer
Arbeitsmarkts ab 2019 ein?

3. Was müsste die Schweiz unternehmen, um gegen diese Risi-
ken vorzukehren? Welche Vorkehrungen hat er bereits getrof-
fen? Was sind mögliche Eventualoptionen?

4. Mit welchen Massnahmen versucht er die Abhängigkeit zwi-
schen der Schweiz und der EU, in Zeiten der politischen Instabi-
lität einzelner gewichtiger EU-Länder und im Kontext der
aktuellen Diskussion um ein institutionelles Rahmenabkommen,
zu verringern?

5. Welches sind die systemischen, finanziellen und anderweiti-
gen Risiken im Falle Italiens für die Schweiz, und welche Kon-
sequenzen würden sich im Falle eines möglichen
Schuldenschnitts von Italien und anderer EU-Staaten für die
Schweiz ergeben?

6. Ist er einverstanden mit der Einschätzung, dass die italieni-
sche Wirtschaft zu gross ist, um von der EU fallengelassen wer-
den zu können?

7. Was sind aus seiner Sicht die Folgen für die Schweiz, falls
Italien durch die EU gerettet werden müsste? Trifft es zu, dass
der grösste Gläubiger Italiens Deutschland ist und die Schweiz
wiederum der grösste Gläubiger Deutschlands ist?
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8. Auf wie viele Milliarden Franken schätzt er die finanziellen
Risiken einer Krise in Italien für die Schweiz ein?

Sprecher: Aeschi Thomas

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4126 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft 
durch weniger Regulierung  (29.11.2018)

Die Anzahl Vollzeitstellen hat beim Bundespersonal zwischen
2007 und 2017 gemäss dem EPA um 15,1 Prozent zugenom-
men. Hingegen stieg die Anzahl Vollzeitstellen im Bafu um 33,4
Prozent während dem gleichen Zeitraum auf 486 Vollzeitstellen.
Ein wesentlicher Teil dieser Stellen sorgt für einen unverhältnis-
mässigen Kontrollaufwand der Landwirte, welcher diese in
ihrem Handlungsspielraum eingrenzt. Selbst der liberale Think-
Tank Avenir Suisse unterstreicht, dass heute innovative Bauern
durch Tausende Seiten Regulierung ausgebremst werden (Eine
Agrarpolitik mit Zukunft, September 2018). Am 17. Mai 2016
veröffentlichte das BLW den Projektbericht "Administrative Ver-
einfachung der Landwirtschaft", wobei die Notwendigkeit eines
Personalabbaus und einer Effizienzsteigerung beim Bund ange-
deutet wurde. Das BLW unterstreicht darin zum Beispiel die
Bedeutung einer schlanken und einfachen Administration als
Grundpfeiler des schweizerischen Rechtsstaates und zeigt
Ideen auf, wie die Administration vereinfacht werden kann. In
der AP 22 plus wird ebenfalls auf die Notwendigkeit hingewie-
sen, die Regulierungsdichte zu verringern.

Auf Basis dieser Ausgangslage wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Wie erklärt er sich den im Vergleich mit der übrigen Bundes-
verwaltung hohen Personalanstieg im Bafu zwischen 2007 und
2017?

2. Wie viele Vollzeitstellen sind damit beauftragt, die Kontrolle
der Reglementierung der Schweizer Landwirtschaft zu überwa-
chen oder durchzusetzen?

a. Beim Bund

b. Bei den Kantonen

3. Welche Verordnungen und Regulierungen, hinsichtlich des
Personalaufwands des Bundes, werden von ihm als besonders
kostenintensiv eingestuft?

4. In welchen Gebieten konnten zwischen der Veröffentlichung
des Berichtes "Administrative Vereinfachung der Landwirt-
schaft" und heute konkret Bundespersonal und Reglementie-
rung der Landwirtschaft abgebaut beziehungsweise der
Aufwand für Landwirte verringert werden?

5. Mit welchen Mitteln will er die Regulierungsdichte gemäss AP
22 plus verringern?

6. Wie viele Stellen können im Bafu und im BLW mit der Umset-
zung der in der AP 22 plus vorgeschlagenen "kohärenten
Gesetzgebung" gestrichen werden?

7. Strebt er überhaupt eine Stellensenkung in diesen beiden
Bundesämtern an? Falls nein, warum nicht?

Sprecher: Dettling

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

18.4131 n Mo. Romano. Die Schweiz soll am Copernicus-
Programm teilnehmen  (03.12.2018)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die nötigen Schritte für die
Teilnahme der Schweiz am Copernicus-Programm zu unterneh-
men.

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

10.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4136 n Ip. Fridez. Identitätskontrollen in Wahlbüros. 
Eine gängige Praxis?  (04.12.2018)

Der Bundesrat wird aufgefordert mitzuteilen, ob die systemati-
sche Kontrolle der Identität von Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern eine gängige Praxis in Schweizer Wahlbüros darstellt
und vor allem ob Wahlen oder Abstimmungen schon einmal
infolge einer Beschwerde, die auf das Versäumnis der Behör-
den, eine entsprechende Kontrolle durchzuführen, abgestellt
war, für ungültig erklärt wurden.

Mitunterzeichner: Gschwind (1)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

18.4138 n Mo. Seiler Graf. Stopp aller Kriegsmaterialex-
porte an die Jemen-Kriegsallianz  (04.12.2018)

Der Bundesrat wird aufgefordert, angesichts der Ermordung
von Jamal Khashoggi, der humanitären Katastrophe in Jemen
und der sich verschlechternden Lage der Menschenrechte,
gestützt auf Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes, alle früher
erteilten Bewilligungen für die Ausfuhr von Kriegsmaterial an
Mitglieder der Kriegsallianz zu widerrufen und so auch den
Export von Ersatzteilen und Munition usw. zu stoppen.

Zudem wird er aufgefordert, keine neuen Bewilligungen für
Kriegsmaterialexporte an die Mitgliedstaaten der von Saudi-
Arabien angeführten Jemen-Kriegsallianz mehr zu erteilen, bis
in Jemen die Gewalt aufhört und ein nachhaltiger Frieden
besteht.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Badran Jac-
queline, Barrile, Bendahan, Birrer-Heimo, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Flach, Fridez, Friedl Claudia, Glättli, Gmür Alois, Graf
Maya, Gugger, Hardegger, Jans, Maire Jacques-André, Marti
Min Li, Mazzone, Meyer Mattea, Molina, Munz, Naef, Pardini,
Piller Carrard, Semadeni, Streiff, Töngi, Tornare, Trede, Was-
serfallen Flavia, Wüthrich (33)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission

10.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4142 n Ip. Reimann Lukas. Wie beurteilt der Bundesrat 
die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der SNB-
Billiggeldpolitik?  (06.12.2018)

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Devisenreser-
ven seit Einführung des Mindestkurses im September 2011 von
305 Milliarden Schweizerfranken bis September 2018 auf 763
Milliarden Schweizerfranken mehr als verdoppelt, obwohl seit
Januar 2015 offiziell kein Mindestkurs mehr durchgesetzt wird.
Kurt Schiltknecht, ehemaliger SNB-Chefökonom, schreibt in der
"NZZ" vom 16. November 2018 Folgendes: "Die Notenbanken
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(reissen) immer mehr Aufgaben an sich und (ergreifen) Mass-
nahmen, die bei der Formulierung der Notenbankgesetze als
unmöglich erachtet und deshalb nicht explizit geregelt worden
sind. Niemand konnte sich damals vorstellen, dass Notenban-
ken Negativzinsen einführen. Oder wer hätte gedacht, dass die
SNB zu einem der grössten Gläubiger der Euro-Länder oder zu
einem der grössten Aktionäre von Gesellschaften wie Apple,
Google oder Nokia würde?"

Der Bundesrat wird gebeten, zu den folgenden Fragen Stellung
zu nehmen:

1. Wie beurteilt er die Umgehung des Verbots der Defizitfinan-
zierung durch die EZB mit einem fast unlimitierten Kauf von
Euro-Staatsanleihen?

2. Mit dem Aufblähen ihrer Bilanzen haben die Notenbanken
bedrohliche Risiken akkumuliert. Wie beurteilt er den Erwerb
riesiger Aktienportfolios und den damit einhergehenden Eingriff
in die freie Marktwirtschaft durch die SNB, eine Rolle, die vom
Gesetzgeber nie vorgesehen war?

3. Weshalb hat es die SNB seit der Bankenkrise (2008) ver-
säumt, die Liquidität wieder abzubauen, und zusätzlich Negativ-
zinsen eingeführt?

4. Ist er mit der Einschätzung einverstanden, dass, je länger die
SNB mit der Normalisierung wartet, der Spielraum bei einer
künftigen Krise desto geringer ist?

5. Was sind die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der Billig-
geldpolitik der SNB? Teilt er die Einschätzung, dass die Sparer
die grossen Leidtragenden der SNB-Billiggeldpolitik sind?

6. Teilt er die Einschätzung, dass der grosse Leerstand an
Büroflächen und Wohnungen sowie die exzessiven Immobilien-
preise - trotz Massenzuwanderung - der SNB-Billiggeldpolitik
geschuldet sind?

7. Wie hoch beziffert er den Schaden bei den Vorsorgevermö-
gen, welcher den Sparern durch die SNB-Billiggeldpolitik bisher
entstanden ist?

8. Was sind die finanziellen Konsequenzen, falls die SNB-Billig-
geldpolitik noch länger andauern wird?

9. Ist er bereit, das Nationalbankgesetz (NBG) vom 3. Oktober
2003 zu revidieren, um die Tätigkeiten der SNB eindeutiger im
Gesetz zu definieren?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4146 n Mo. (Hardegger) Schneider 
Schüttel. Umklassierung schneller E-Bikes  (06.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über die techni-
schen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) so zu
ändern, dass alle Motorfahrräder, bei denen Motoren mit
Geschwindigkeiten über 30 Stundenkilometer wirken, als Klein-
motorräder gelten, unabhängig von der Art des motorisierten
Antriebes.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Estermann,
Fehlmann Rielle, Fridez, Friedl Claudia, Galladé, Gysi Barbara,
Heer, Heim, Maire Jacques-André, Marra, Marti Min Li, Piller
Carrard, Reimann Maximilian, Reynard, Tornare (18)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4147 n Ip. (Hardegger) Munz. Arbeitsgruppe Mobilfunk 
und Strahlung. Auftrag und Zusammensetzung der 
Arbeitsgruppe  (06.12.2018)

Am 20. September 2018 teilte Bundesrätin Doris Leuthard, Vor-
steherin des Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK), via Medienmitteilung mit, dass sie ent-
schieden habe, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die über den
Bereich Mobilfunk und Strahlung diskutieren werde. "Sie soll
insbesondere Bedürfnisse und Risiken beim Aufbau von 5G-
Netzen analysieren und bis Mitte 2019 einen Bericht mit Emp-
fehlungen dazu verfassen." In einem Schreiben an die zustän-
dige Kommission des Nationalrates wird hingegen mitgeteilt,
dass die Arbeitsgruppe unter anderem auch den Auftrag habe,
dafür zu sorgen, dass Regelungslücken gedeckt werden kön-
nen, die für den Aufbau der 5G-Netze hinderlich sein könnten.
Bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe fällt auf, dass die
ICT-Branche, die Ärzteschaft und die Bundesämter sehr gut
vertreten sind, nicht aber Vertretungen der Versicherungen, der
Landwirtschaft und der Veterinärmedizin. Unabhängige For-
schungseinrichtungen und Vertretungen von Organisationen
Elektrosmog-Betroffener fehlen gänzlich. Alternative Lösungen
zur sicheren, effizienten und gesundheitsschonenden Versor-
gung mit elektronischen Daten scheinen auch nicht Gegen-
stand der Abklärungen zu sein.

Damit entsteht der Eindruck, die Arbeitsgruppe habe insbeson-
dere den Auftrag, alle kritischen Punkte bei den möglichen Aus-
wirkungen der Funkstrahlung auf Mensch und Umwelt zu
negieren und berechtigte Vorbehalte der Bevölkerung zu elimi-
nieren, damit die Mobilfunkbranche möglichst freie Hand beim
Ausbau ihrer 5G-Netze erhalten. In diesem Zusammenhang
bitte ich den Bundesrat um Beantwortung nachfolgender Fra-
gen:

1. Wie lautet der Auftrag an die Arbeitsgruppe im Detail?

2. Wie kommt es zur unterschiedlichen Kommunikation gegen-
über den Medien und der Nationalratskommission?

3. Wie wird gewährleistet, dass bei der Tätigkeit der Arbeits-
gruppe nicht die ICT-Branche (inkl. Mobilfunkanbieter) alleine
die Agenda und die Resultate bestimmt?

4. Wie werden weitere Interessengruppen wie Versicherer,
Landwirtschaft und Veterinärmedizin, unabhängige For-
schungseinrichtungen und Vertretungen von Organisationen
Elektrosmog-Betroffener (z. B. elektrosensible Personen) in die
Arbeit und die Erstellung des Berichtes einbezogen?

5. Wie kann die Bevölkerung mitverfolgen, dass die Arbeits-
gruppe ergebnisoffen und umfassend abklärt und in welchen
Bereichen weiterführende Studien notwendig sind?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Estermann,
Fridez, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hausammann, Heim,
Maire Jacques-André, Marra, Munz, Piller Carrard, Reimann
Maximilian, Reynard, Töngi, Tornare (17)

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4148 n Mo. (Hardegger) Munz. Strahlungs- und Ener-
gieminderung bei Schnurlostelefonen und WLAN-Geräten  
(06.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, damit
nur noch Schnurlostelefone und WLAN-Geräte (Router,
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Modems, Accesspoints usw.) in privaten Haushalten, Büros und
Schulen eingesetzt werden, die, solange keine Daten zu über-
tragen sind, grundsätzlich im strahlungsarmen und energiespa-
renden Stand-by-Modus (Ecomode, Flugmodus usw.) verharren
und nach Abbruch der Verbindung bzw. des Datenaustausches
automatisch dahin zurückkehren.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Estermann,
Fridez, Friedl Claudia, Galladé, Gysi Barbara, Heim, Jans, Leu-
tenegger Oberholzer, Marra, Meyer Mattea, Munz, Naef, Piller
Carrard, Reimann Maximilian, Reynard, Schenker Silvia, Töngi,
Tornare (21)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4152 n Ip. Munz. Kein Import von tierquälerisch produ-
ziertem Exotenleder für Luxusprodukte  (10.12.2018)

Leder von exotischen Tieren wird in die Schweiz importiert, da
veredelt und danach als Luxusprodukte mit dem Label Swis-
sness wieder verkauft oder exportiert. Das Leder stammt häufig
aus tierquälerischen Produktionsmethoden. Bei Wildfang müs-
sen die Tiere tagelang verletzt in den Fallen leiden, bis sie ver-
enden oder in den Verarbeitungsfabriken qualvoll getötet
werden. Der Transport und die Haltungsbedingungen sind
höchst belastend. Bei Zuchten in Asien gibt es keine Tier-
schutzvorschriften, die Tötungsmethoden sind barbarisch,
Schlangen werden oft lebend gehäutet. Diese Tierhäute werden
als Schweizer Produkt zum Beispiel als Uhrenarmband im
Hochpreissegment verkauft. Bezüglich Tierschutz ist die
Schweiz im Inland vorbildlich. Es stände der Schweiz deshalb
gut an, für Luxusprodukte mit der Einhaltung der Normen der
World Organisation for Animal Health (OIE) eine Vorbildfunktion
wahrzunehmen.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie hat sich der Import von exotischem Leder in den letzten
zehn Jahren entwickelt? Gibt es Zahlen zu Kontrollen und
Beanstandungen?

2. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Aus- und Wiederausfuhr
unter Cites (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) mehr als vervierfacht. Worauf
ist diese Zunahme zurückzuführen?

3. Die OIE wird voraussichtlich in wenigen Monaten einheitliche
Normen zum Töten von Reptilien als Empfehlungen für Indu-
strie und Behörden verabschieden. Welche Massnahmen sind
nötig, damit nur noch Importe zugelassen werden, wenn diese
die OIE-Normen erfüllen?

4. Unter welchen Voraussetzungen könnte eine Deklarations-
pflicht für Exotenlederimport mit Angaben über Herkunft und
Gewinnungsart eingeführt werden?

5. Die Rückverfolgbarkeit der Produkte ist wichtig zur Überprü-
fung der Auflagen und für die Transparenz. Bei einigen Produk-
ten (z. B. Alligatorenleder) ist die Rückverfolgung bereits
gegeben, bei anderen (Schlangenleder) wird eine solche ange-
strebt. Welche Massnahmen sind nötig, um eine Rückverfolg-
barkeit bei allen exotischen Ledern zu gewährleisten?

6. Auch die Gewinnung von Hai- und Rochenleder ist tier-
schutzrelevant. Könnten Nicht-Cites-Tierprodukte wie Hai- und
Rochenarten bewilligungs- und kontrollpflichtig gemacht wer-
den, um den Handel mit diesen Produkten besser zu kontrollie-

ren? Wie könnten tierquälerisch erzeugte Produkte erkannt und
allenfalls ausgeschlossen werden?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Bendahan, Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Graf Maya,
Gysi Barbara, Hardegger, Heim, Kälin, Keller-Inhelder, Marra,
Marti Min Li, Naef, Piller Carrard, Schenker Silvia, Töngi, Tor-
nare, Trede (20)

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4154 n Po. Borloz. Die Bahnverbindung zwischen der 
Westschweiz und Bern sollte im Abschnitt zwischen Lau-
sanne und Freiburg schneller werden  (10.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Möglich-
keiten zur Fahrzeitreduktion vorzulegen, der konkrete Pläne für
Neubauten auf dem genannten Abschnitt enthält, die es zusam-
men mit der Wako-Ertüchtigung ermöglichen, die Fahrzeit zu
verringern.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bauer, Béglé, Bendahan, Bour-
geois, Brélaz, Buffat, Burkart, Cattaneo, Chevalley, Derder, Fel-
ler, Glauser, Grin, Gschwind, Hiltpold, Lüscher, Maire Jacques-
André, Marchand-Balet, Marra, Moret Isabelle, Nantermod,
Nicolet, Nordmann, Page, Rime, Roduit, Ruiz Rebecca, Tho-
rens Goumaz, Wehrli (30)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4155 n Po. Borloz. Bestehende Infrastrukturen nutzen, 
damit 200 000 Menschen die Bundesstadt schnell mit dem 
Zug erreichen können  (10.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Möglich-
keiten vorzulegen, den Bewohnerinnen und Bewohnern der
Waadtländer Riviera und des Chablais eine gute Bahnverbin-
dung anzubieten, und dabei Lösungen herauszuarbeiten, die
eine Reduktion der Fahrzeit von und nach Freiburg und Bern
ermöglichen. In seinem Bericht soll der Bundesrat vor allem die
folgenden drei Möglichkeiten untersuchen:

1. Die S1 des Berner S-Bahn-Netzes wird in Richtung Riviera
und Chablais verlängert.

2. In Freiburg wird ein Anschluss der S1 des Berner S-Bahn-
Netzes an einen Regio-Express (RE) aus bzw. nach dem Chab-
lais und der Riviera eingerichtet.

3. Es wird ein Anschluss an den RE Bulle-Bern oder ein "Tren-
nen/Vereinigen" nach dem Flügelkonzept mit dieser Linie einge-
richtet.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bauer, Béglé, Bendahan, Bour-
geois, Brélaz, Buffat, Burkart, Cattaneo, Chevalley, Derder,
Egger Thomas, Feller, Glauser, Grin, Gschwind, Hiltpold,
Lüscher, Maire Jacques-André, Marchand-Balet, Marra, Moret
Isabelle, Nantermod, Nicolet, Nordmann, Page, Rime, Roduit,
Ruiz Rebecca, Thorens Goumaz, Wehrli (31)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt
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x 18.4159 n Mo. Romano. SBB-Tarife. Für Kundinnen und 
Kunden in vergleichbarer wirtschaftlicher Lage müssen 
vergleichbare Tarifbedingungen gelten  (10.12.2018)

Der Bundesrat wird aufgefordert, aktiv zu werden, damit die
SBB allen Hochschulstudentinnen und -studenten in Überein-
stimmung mit Artikel 15 Absatz 3 des Personenbeförderungsge-
setzes (PBG) gleiche Abonnementskonditionen gewähren.

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4160 n Mo. Romano. SBB. Das Gleis-7-Abo muss in 
den wichtigsten Städten der Schweiz gelten  (10.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, aktiv zu werden, damit die SBB
die Anzahl der Städte ausweiten, in denen das Gleis-7-Abo
auch im Städtenetz des öffentlichen Verkehrs gültig ist.

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4164 n Ip. Feller. Finanzierung der Publibike AG durch 
die Postauto AG und die Schweizerische Post AG  
(10.12.2018)

Am 10. September 2018 habe ich die Interpellation 18.3723,
"Wer finanziert die Publibike AG, eine Tochtergesellschaft der
Postauto AG, die selbst wiederum zur Post gehört, und wie wird
diese finanziert?", eingereicht. Der Bundesrat hat am 7. Novem-
ber 2018 auf diese Interpellation geantwortet. Die Antwort ist in
Bezug auf die folgenden Punkte lückenhaft:

- Die Untersuchung, die im Rahmen der Affäre um die Postauto
AG durchgeführt wurde, hat aufgezeigt, dass die Publibike AG
folgende Verluste erlitt: 900 000 Franken im Jahr 2014 und 2,9
Millionen Franken im Jahr 2015. In der Interpellation 18.3723
habe ich gefragt, ob die Publibike AG auch in den Jahren 2016
und 2017 Verluste gemacht hat und wie hoch diese Verluste
waren. In seiner Antwort erklärt der Bundesrat: "Publibike
schrieb in den Jahren 2014 bis 2017 Verlust." Er sagt aber
nicht, wie hoch die Verluste in den Jahren 2016 und 2017
waren.

- Am 17. Juni 2018 teilte "Le Temps" mit, dass die Publibike AG
nach Auskunft der Post mit der Schweizerischen Post AG einen
Kreditvertrag habe. Die Finanzierung erfolge zu marktüblichen
Konditionen. Die Postauto AG habe keine finanziellen Bezie-
hungen zur Publibike AG.

- In der Interpellation 18.3723 habe ich gefragt, welche Markt-
konditionen für die Publibike AG aufgrund des Kreditvertrags
mit der Post gelten. Die Publibike AG ist zu 100 Prozent eine
Tochtergesellschaft der Postauto AG. Daher habe ich auch
gefragt, wie es möglich ist, dass zwischen diesen zwei Firmen
keine finanziellen Beziehungen bestehen. Der Bundesrat hat
geantwortet: "(D)ie Finanzierung der Investitionen in den Net-
zaufbau von Publibike (erfolgt) primär über konzerninterne,
marktüblich verzinste Darlehen anstatt über Eigenkapital. Publi-
bike bezieht von Postauto gewisse Overhead-Dienstleistungen,
die ebenfalls entschädigt werden."

- In seiner Antwort auf die Frage 18.5597 präzisierte der Bun-
desrat, dass die Publibike AG die Postauto AG für Overhead-
Dienstleistungen mit "einer monatlichen Pauschale" entschä-
digt.

1. Wie hoch waren die Verluste der Publibike AG in den Jahren
2016 und 2017? Wie sieht es für das Jahr 2018 aus?

2. Zu welchen marktüblichen Konditionen gewährte die Schwei-
zerische Post AG der Publibike AG 2014 bis 2018 konzernin-
terne Darlehen?

3a. Welche Leistungen stellt die Postauto AG der Publibike AG
zur Verfügung? Ich bitte den Bundesrat um eine alle Leistungen
umfassende Liste.

3b. Werden die effektiven Aufwendungen der Postauto AG
durch die Entschädigung dieser Leistungen in Form "einer
monatlichen Pauschale" vollständig abgedeckt? Wenn nein, ist
daraus zu schliessen, dass die Postauto AG die Publibike AG
subventioniert?

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4169 n Ip. Fiala. Die Ausgabe von digitalen Identitäten 
ist eine Staatsaufgabe  (11.12.2018)

Aktuell wird ein neues Bundesgesetz über elektronische Identi-
täten im Nationalrat verhandelt. Kern des neuen Ansatzes ist
es, die Verantwortung für eine funktionierende E-ID an private
Anbieter zu übertragen. Dieser Ansatz greift zu kurz. Wenn die
elektronische Identität für umfassende E-Government-Transak-
tionen, einschliesslich vollständig dematerialisierten E-Votings,
benutzt werden soll, muss diese hoheitlichen Charakter aufwei-
sen und vom Staat ausgegeben werden. Ein vereinheitlichtes
Login-Tool für private Dienstleistungen (z. B. E-Banking, Swiss
Pass usw.) würde für hoheitliche Transaktionen nie die erforder-
liche Glaubwürdigkeit erlangen. Daraus ergeben sich folgende
Fragen:

1. Welche Strategien und Benchmarks verfolgt der Bundesrat,
um den Rückstand im Bereich E-Government aufzuholen?

2. Will der Staat tatsächlich eine seiner elementaren Aufgaben -
die der Identifikation seiner Bürger- und Einwohnerschaft - aus
der Hand geben? Wenn nein, muss der Staat nicht punkto elek-
tronische Identität Verantwortung übernehmen, indem er die
Rolle eines Identity Providers (IdP) ausübt (Ausgabe und
Authentifizierung von Personendaten) und geeignete elektroni-
sche Plattformen, Schnittstellen und Applikationen anbietet?

3. Wie beurteilt der Bundesrat die Datenschutzrisiken, welche
entstehen würden, wenn private Anbieter IdP für die offizielle
elektronische Identität sind?

4. Falls der Bundesrat auf den heutigen De-facto-Kandidaten
für die offizielle elektronische Identität (Swiss ID) setzt: Wie sind
die Gouvernanzrisiken zu beurteilen, welche bei dem komple-
xen Konsortium entstehen? Dabei ist zu bedenken, dass
gegenwärtig mehrere grosse Banken Mitglieder des Konsorti-
ums sind und in dieser Funktion als IdP fungieren, gleichzeitig
akzeptieren sie aber selbst die Swiss ID nicht als vollwertigen
Ersatz ihrer eigenen Login-Tools.

5. Das Gesetz sieht drei unterschiedliche Sicherheitsniveaus
vor, lässt aber offen, welches Niveau für welchen Anwendungs-
bereich bestimmt ist. Welche Anforderungen sind zu erwarten
im Zusammenhang mit E-Government- und E-Health-Transak-
tionen zwischen Bürgerschaft und Staat (C2G), Firmen und
Staat (B2G) und zwischen staatlichen Akteuren (G2G)? Welche
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Anforderungen sind im Falle des vollständig dematerialisierten
E-Votings zu erwarten?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4175 n Ip. Lohr. Mangelhafte BAG-Studie ohne Geset-
zesgrundlage. Bundesrat macht eine Kampagne gegen 
Ärztelöhne  (11.12.2018)

Das Büro Bass hat im Auftrag des BAG basierend auf Daten
der Jahre 2009 bis 2014 "die Einkommenssituation der Ärzte-
schaft" untersucht. Die Studie führe zu "Erkenntnisgewinnen ...
und zu einer Versachlichung der politischen Diskussion". In sei-
ner Antwort auf meine Frage 18.5691 erläuterte Bundesrat Ber-
set zwar die methodischen Ansätze, aber weder die Absichten
hinter der Studie noch die bisherigen Folgen derselben.

Fakt ist: Betroffene Ärztinnen und Ärzte können die Notwendig-
keit einer zweiten Lohnerhebung (neben der regulären Erhe-
bung des Bundesamtes für Statistik, BFS) nicht nachvollziehen;
Ärztegesellschaften sprechen von politisch motiviertem "Bas-
hing", für welches die BAG-Daten nun benutzt würden, um die
Ärzte-Einkommen unter Druck setzen zu können.

Ferner handelt es sich bei der Studie um ein Projekt, welches
ohne jegliche gesetzliche Grundlage durchgeführt und in Auf-
trag gegeben wurde. Es habe, so das BAG, u. a. "die praktische
Machbarkeit der Verwendung von ... Datenquellen" prüfen wol-
len. Die Studienleiter kommen jedoch selbst zum Schluss, dass
die Datenqualität nicht gut genug sei und deshalb die "Einkom-
men unterschätzt" würden. Dies veranlasste den Bundesrat, am
29. Oktober 2018 zu kommunizieren: "Die Einkommen der Ärz-
tinnen und Ärzte in der Schweiz sind bedeutend höher, als es
bisherige Erhebungen vermuten liessen." Leistungserbringer
und Kantone sollten nun für mehr Transparenz sorgen in
Sachen Arztlöhne.

Ich frage den Bundesrat:

1. Was kostete die Studie, welche das BAG dem Büro Bass in
Auftrag gab?

2. Weshalb strengte das BAG diese Studie an, obschon dafür
keinerlei gesetzliche Grundlage vorliegt und obschon das KVG
die Ärzte bereits gesetzlich verpflichtet, ihre Einkommen zuhan-
den des Bundesamtes für Statistik (BFS) offenzulegen?

3. Weshalb kommunizierte das BAG Ende Oktober 2018 zum
Studienergebnis, die Arztlöhne seien zu hoch, obschon die Stu-
die selbst explizit einräumt, die Datenqualität sei "verbesse-
rungswürdig" und damit ungenügend?

4. Wie kommt er dazu, aufgrund dieser Ergebnisse die Lei-
stungserbringer und Kantone öffentlich aufzufordern, "mit weite-
ren Einkommensstudien für eine bestmögliche Transparenz zu
sorgen"?

5. Wie lässt sich aufgrund obiger Fragen schliesslich der Stu-
dien-Auftrag begründen, zumal die Ergebnisse verglichen mit
den offiziellen, regelmässigen Erhebungen des BFS älter, lük-
kenhaft und schlechter sind?

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4179 n Ip. Jauslin. Sind die engen Verflechtungen von 
Electrosuisse und Eidgenössischem Starkstrominspekto-
rat noch zeitgemäss?  (12.12.2018)

Das Eidgenössische Starkstrominspektorat (Esti) wurde 1897
vom Schweizerischen Elektrotechnischen Verein (SEV), heute
Electrosuisse, gegründet. Das Esti wird heute von Electrosuisse
als Dienststelle geführt. Aufgaben und Kompetenzen dieser
Dienststelle ergeben sich aus der Elektrizitätsgesetzgebung
des Bundes. Das Esti untersteht der Aufsicht des Eidgenössi-
schen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK).

Diese historisch gewachsene Nähe scheint aufgrund der wach-
senden Ansprüche hinsichtlich Governance nicht mehr zeitge-
mäss zu sein. Wohl nicht zuletzt deshalb hat das Bundesamt für
Energie (BFE) 2016 die Unabhängigkeit des Esti überprüft. Die
Untersuchung führte keine Finanz-, Funktionssteuerungs- oder
Reputationsrisiken zutage, identifizierte aber Sachverhalte, die
die Unabhängigkeit des Esti einschränken oder gefährden.
Hinzu kommen der in der Branche festzustellende Unmut und
das wachsende Misstrauen aufgrund der viel zu engen Ver-
flechtung von Electrosuisse und Esti.

Ich bitte den Bundesrat deshalb, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie wurden die im Bericht des BFE 2016 festgehaltenen
Empfehlungen zur Gewährleistung der finanziellen, institutionel-
len und funktionalen Unabhängigkeit des Esti von Electrosuisse
umgesetzt?

2. Welche zusätzlichen Massnahmen gedenkt er einzuleiten,
um die Unabhängigkeit des Esti zu stärken und damit allfällige
Risiken für den Bund zu minimieren?

3. Ist er nicht auch der Meinung, dass eine Loslösung die ein-
zige wirkungsvolle Massnahme wäre, um die Unabhängigkeit
des Esti zu gewährleisten?

4. Wie beurteilt er die Zusammensetzung der Koordinations-
kommission Starkstrominspektorat (KKS) in Hinblick auf die
Unabhängigkeit des Esti?

5. Könnten die dem Esti übertragenen Aufgaben auch einer
anderen Organisation übertragen werden (z. B. nach einer
öffentlichen Ausschreibung)?

Mitunterzeichnende: Brunner Hansjörg, Cattaneo, Dobler, Gros-
sen Jürg, Gutjahr, Knecht, Schilliger, Walliser, Zuberbühler (9)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

18.4181 n Mo. Nationalrat. Mehr qualitativer und quantitati-
ver Wettbewerb im Spitalbereich dank Wahlfreiheit der Pati-
enten (FDP-Liberale Fraktion)  (12.12.2018)

Bei gleicher Qualität unterscheiden sich die Kosten zwischen
den Spitälern erheblich. Patienten, die sich für ein günstiges
Spital entscheiden, sollten dafür finanziell belohnt werden (Prä-
mienrabatt, Aufhebung der Kostenbeteiligung oder Ähnliches).
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundesge-
setzes über die Krankenversicherung (KVG) vorzulegen, wel-
che das Anbieten dieses neuen Versicherungsmodells
ermöglicht.

Sprecherin: Sauter

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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29.10.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4183 n Mo. Nantermod. Effiziente und faire wettbe-
werbsrechtliche Verfahren  (12.12.2018)

Der Bundesrat wird mit einer Änderung des Kartellrechtes
beauftragt, die auf die folgenden Punkte abgestellt ist:

1. Den Parteien wird bei der Vorabklärung durch die Wettbe-
werbskommission auf Grundlage des Verfahrensmodells des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) das Recht auf Akten-
einsicht gewährt.

2. Ist die Praxis eines Unternehmens Gegenstand einer Vorab-
klärung durch das Sekretariat der Wettbewerbskommission und
willigt das Unternehmen von sich aus ein, diese Praxis zu
ändern, so wird es durch ein einfaches Gutachten oder eine
Empfehlung von den Kosten und anderen Gebühren entbun-
den.

Mitunterzeichner: Bauer (1)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

10.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4193 s Mo. Noser. Arzneimittel. Selbstmedikation und 
Kostenreduktion  (12.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einteilungskriterien für frei
verkäufliche Arzneimittel (Abgabekategorie E) gemäss Artikel
23 des revidierten Heilmittelgesetzes (HMG) so festzulegen,
dass diese Kategorie Arzneimittel mit Ausgangsstoffen mitum-
fasst, die in einem EU-Referenzland mit gleichwertigem Arznei-
mittelsicherheitssystem seit mindestens 10 Jahren ohne
Sicherheitsprobleme frei abgegeben werden. Als Referenzlän-
der festzulegen sind insbesondere Deutschland, Dänemark, die
Niederlande, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, Schwe-
den. Für Verfügungen betreffend die Einteilung von Arzneimit-
teln in Abgabekategorien ist ein besonderes
Einwendungsverfahren gemäss Artikel 30a des Bundesgeset-
zes über das Verwaltungsverfahren (VwVG) vorzusehen.

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

05.03.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
15.12.2020 Ständerat. Ablehnung

18.4194 s Mo. Stöckli. Mehrwertsteuer für ausländische 
Tour Operators  (12.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bundesgesetzgebung dahin-
gehend anzupassen, dass ausländische Tour Operators (TO)
wie bis anhin auf dem in der Schweiz erwirtschafteten Umsatz,
nicht auf dem gesamten, besteuert werden.

Mitunterzeichnende: Engler, Lombardi, Luginbühl (3)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

06.03.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
16.12.2020 Ständerat. Annahme

x 18.4198 n Ip. Candinas. Ungerechte Gebühren des Eidge-
nössischen Starkstrominspektorats  (12.12.2018)

Die Gebühren des Eidgenössischen Starkstrominspektorats
(Esti) stossen im Berggebiet immer wieder auf Unverständnis,
da die Auslagen effektiv verrechnet werden. Die Kosten für die
gleichen Leistungen fallen in den verschiedenen Regionen
unterschiedlich aus. Sogar die Preisüberwachung schreibt auf
meine Anfrage, dass sie betreffend Esti-Gebühren "regelmässig
Beschwerden erhält". Der Bundesrat wird deswegen gebeten,
folgende Fragen zu beantworten und gegebenenfalls Lösungs-
ansätze aufzuzeigen:

1. Wie gewährleistet das Esti, dass periphere Regionen auf-
grund ihrer geografischen Distanz zu den Esti-Standorten nicht
überproportional benachteiligt werden?

2. Wären nicht distanzunabhängige Pauschalgebühren und -
spesen die gerechteste Möglichkeit, das bestehende Problem
zu beheben?

3. Erachtet er es nicht als stossend, dass das Esti nicht nur die
gefahrenen Kilometer, sondern sogar die Fahrzeit als Arbeits-
zeit des betreffenden Mitarbeiters zu 180 Schweizerfranken pro
Stunde verrechnet und so periphere Regionen im doppelten
Sinn bestraft?

4. Gedenkt das UVEK, im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion in
dieser Angelegenheit tätig zu werden, oder braucht es dazu
einen weiteren politischen Vorstoss?

Mitunterzeichnende: Egger Thomas, Feller, Reynard, von
Siebenthal (4)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4199 n Mo. Lohr. Agroscope. Nachvollziehbare 
Standortwahl  (12.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Entscheid für die For-
schungsstandorte von Agroscope nach nachvollziehbaren Kri-
terien zu fällen und diese transparent zu machen. In einem
Bericht zuhanden des Parlamentes, der Kantone und interes-
sierter Kreise soll vertieft über die Anwendung der Kriterien und
die Wahl der Standorte informiert werden.

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

26.11.2020 Zurückgezogen

x 18.4200 n Ip. Molina. Systematischer "Bschiss" bei der 
Verkäsungszulage?  (12.12.2018)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie kontrolliert das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) die
Auszahlung der Verkäsungszulagen durch die Milchverarbeite-
rinnen und -verarbeiter an die Produzentinnen und Produzen-
ten? Konkret: Werden weiterhin Vereinbarungen eines
pauschalen Milchpreises ohne Ausweisung der Zulagen akzep-
tiert?

2. Wie oft wurden in den letzten Jahren aufgrund der Inspektio-
nen im Zusammenhang mit den Verkäsungszulagen Untersu-
chungen eröffnet, und wie viele dieser Untersuchungen führten
zu einer Verwaltungsmassnahme? Welcher Art waren die Mas-
snahmen (u. a. Höhe allfälliger Bussen)?

3. Stimmt er zu, dass das Akzeptieren privatrechtlicher Abma-
chungen zwischen Milchverarbeiterinnen und -verarbeitern und
Produzentinnen und Produzenten über die Ausweisung der
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Verkäsungszulagen durch das BLW gegen geltendes Recht
verstösst?

4. Welche Schritte gedenkt er zu unternehmen, um das gel-
tende Gesetz durchzusetzen und um Transparenz über die
Auszahlung der Verkäsungszulagen herzustellen?

Mitunterzeichnende: de la Reussille, Graf Maya, Jans, Somma-
ruga Carlo (4)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4203 n Mo. Eymann. Schaffung einer modernen Daten-
infrastruktur mit strukturierten Patientendaten zur Förde-
rung der Humanforschung  (12.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit der Humanforschung in der Schweiz möglichst viele
Patientendaten strukturiert und anonymisiert zur Verfügung
gestellt werden können.

Mitunterzeichnende: Bigler, Brunner Hansjörg, Burkart, Derder,
Eichenberger, Fluri, Gmür-Schönenberger, Jauslin, Lüscher,
Markwalder, Müri, Nantermod, Pezzatti, Quadranti, Schilliger,
Schneeberger, Schneider-Schneiter, Umbricht Pieren, Vitali,
Wasserfallen Christian, Wehrli (21)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

10.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

18.4205 n Mo. Nationalrat. Reduzierter Mehrwertsteuersatz 
für Damenhygieneartikel (Maire Jacques-André)  
(12.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten,
wonach für Damenhygieneartikel (Tampons, Binden und Slip-
Einlagen) der reduzierte Mehrwertsteuersatz gelten soll.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Brélaz, Crottaz, de la
Reussille, Fehlmann Rielle, Graf Maya, Heim, Nussbaumer,
Reynard, Thorens Goumaz, Tornare, Wüthrich (12)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

22.03.2019 Nationalrat. Annahme

18.4210 n Mo. Nationalrat. Lernsysteme in Spitälern zur 
Vermeidung von Fehlern müssen geschützt werden 
(Humbel)  (13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen gesetzlichen Vertraulich-
keitsschutz für Bericht- und Lernsysteme in Spitälern wie Cirs-
Systeme, Peer Reviews, Qualitätszirkel, klinische Audits und
Momo-Konferenzen zu schaffen. Mit einer gesetzlichen Grund-
lage ist sicherzustellen, dass zu Lernzwecken dokumentierte
Ereignisse nicht von Gerichten verwendet werden können.
Wichtig ist zudem eine Abgrenzung zur Krankenakte sowie zu
einem allfälligen Schadenfallregister, in dem schwerwiegende
Zwischenfälle erfasst werden.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Ammann, Brand, Clottu,
Fässler Daniel, Giezendanner, Glanzmann, Gmür Alois, Gmür-
Schönenberger, Graf-Litscher, Gugger, Gysi Barbara, Heim,
Herzog Verena, Hess Lorenz, Hurter Thomas, Jauslin, Lohr,
Moret Isabelle, Paganini, Pezzatti, Pfister Gerhard, Riklin Kathy,

Roduit, Schenker Silvia, Schneider-Schneiter, Streiff, Walti
Beat, Weibel (29)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

29.10.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4214 n Mo. Badran Jacqueline. Kein unvernünftiger 
Verkauf der Immobilien der Eidgenössischen Zollverwal-
tung mit hohen Kostenfolgen für den Bund  (12.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, vom geplanten Verkauf des
Immobilienbestands (mit dem Hauptzweck Dienstwohnungen)
der Eidgenössischen Zollverwaltung im Wert von rund einer
Viertelmilliarde Franken abzusehen.

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Glättli, Hardegger, Jans,
Meyer Mattea, Sommaruga Carlo, Töngi (7)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

17.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4215 n Mo. (Semadeni) Friedl 
Claudia. Anschlusskosten von landschaftsverträglichen 
Fotovoltaikanlagen in sonnenreichen peripheren Räumen  
(12.12.2018)

Kosten für Netzanschlüsse von neuen, landschaftsverträglichen
Fotovoltaikanlagen an Infrastrukturen an peripherer Lage ohne
Eigenverbrauch sind wie die Kosten für Netzverstärkungen
nach Artikel 22 Absatz 3 der Stromversorgungsverordnung zu
behandeln, wenn sie eine überdurchschnittliche Produktion im
Winter aufweisen und dadurch die Versorgungssicherheit im
Winterhalbjahr verbessern und den Bedarf nach teuren Saison-
speichern reduzieren.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Barrile, Bendahan,
Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Frei, Friedl Claudia,
Girod, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim,
Jans, Maire Jacques-André, Marti Min Li, Marti Samira, Mas-
shardt, Meyer Mattea, Munz, Nussbaumer, Reynard, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Sommaruga Carlo, Tho-
rens Goumaz, Tornare, Wüthrich (30)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4218 n Mo. Badran Jacqueline. Höhere Einmalvergü-
tungen für fassadenintegrierte (vertikale) 
Fotovoltaikanlagen  (12.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Artikel 25 des Energiegeset-
zes (EnG) eine höhere Einmalvergütung für den Einbau von
fassadenintegrierten (vertikalen) Fotovoltaikanlagen festzule-
gen, sodass diese wirtschaftlich eingebaut werden können.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Feri Yvonne, Flach, Friedl Clau-
dia, Grossen Jürg, Grunder, Jans, Meyer Mattea, Nordmann,
Nussbaumer, Sommaruga Carlo, Vogler (12)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt
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x 18.4219 n Mo. (Glauser) 
Page. Arbeitslosenversicherungsgesetz. Rahmenfristen für 
pflegende Angehörige  (12.12.2018)

Der Bundesrat soll dafür sorgen, dass die Rahmenfristen für
pflegende Angehörige analog zu Artikel 9b (Rahmenfristen im
Falle von Erziehungszeiten) verlängert werden. In diesem Sinne
wird der Bundesrat beauftragt, das Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (Avig) und alle anderen Bestimmungen, deren Revision
zu diesem Zweck nötig ist, zu ändern. Ich schlage vor, dass
dazu ein Artikel 9c in das genannte Gesetz aufgenommen wird.
Diese Bestimmung muss die Unterstützung von Personen mög-
lich machen, die im familiären Rahmen erkrankte, behinderte
oder betagte Angehörige pflegen. Pro pflegebedürftiger Person
soll nur eine pflegende Angehörige oder ein pflegender Ange-
höriger von dieser Unterstützung profitieren können.

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Buffat, Geissbühler,
Grin, Müller-Altermatt, Nicolet, Page, Rime, Roduit (10)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
10.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4220 n Ip. Ruppen. Einsprachen von Helvetia Nostra 
gegen Erstwohnungsgesuche. Stoppt diese Hexenjagd!  
(13.12.2018)

Seit Inkrafttreten der Zweitwohnungs-Initiative und des revidier-
ten Raumplanungsgesetzes erhebt Helvetia Nostra immer öfter
Einsprache gegen aufgelegte Gesuche von Erstwohnungen,
insbesondere in touristischen Gemeinden. So erhebt Helvetia
Nostra systematisch Einsprache gegen solche Gesuche. Allein
im Kanton Wallis hat sie im Jahr 2018 mehr als 60 derartige
Einsprachen eingereicht. Helvetia Nostra zweifelt den Wahr-
heitsgehalt solcher Gesuche an; eine Ehrenerklärung der
Gesuchsteller, dass es sich um eine Erstwohnung handelt,
genügt der Organisation nicht. Solche Einsprachen gegen Bau-
gesuche für Erstwohnungen verlängern unweigerlich die ent-
sprechende Behandlungsdauer. Zudem haben sie auch
negative Auswirkungen für die Baugesuchsteller. Es ist von
Gesetzes wegen Aufgabe der Gemeinden (und allenfalls des
Kantons), solche Baugesuche auf ihre Richtigkeit zu überprü-
fen. Es darf aber nicht sein, dass Helvetia Nostra systematisch
Einsprache gegen solche Baugesuche erhebt und damit die
demografische Entwicklung von Gemeinden verzögert oder gar
bremst.

Ist sich der Bundesrat dieser Problematik bewusst, und was
gedenkt er gegen dieses wirtschafts- und eigentumsfeindliche
Vorgehen zu unternehmen?

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4221 n Mo. Ruppen. Zweitwohnungsgesetz. Leerwoh-
nungen sind nicht Zweitwohnungen!  (13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 2 Absatz 3 Litera d des
Zweitwohnungsgesetzes dahingehend abzuändern, dass Leer-
wohnungen, die bis zu fünf Jahre (und nicht nur bis höchstens
zwei Jahre) leer stehen, Erstwohnungen gleichgestellt werden.

Leerwohnungen sollen also erst nach fünf Jahren und nicht
bereits nach zwei Jahren als Zweitwohnungen zählen.

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4222 n Ip. Ruppen. Keine Arbeitslosengelder für 
Grenzgänger!  (13.12.2018)

Wird heute einer der 320 000 in der Schweiz arbeitenden
Grenzgänger arbeitslos, ist für ihn nicht die schweizerische
Arbeitslosenversicherung (ALV) zuständig, sondern deren Pen-
dant im jeweiligen Wohnsitzstaat. Die EU-Arbeitsminister haben
im Juni 2018 beschlossen, diese Regeln für die Zahlung von
Arbeitslosengeldern an Grenzgänger zu ändern. Zukünftig soll
nicht mehr der Wohnstaat des Grenzgängers für die Ausrich-
tung der Arbeitslosengelder zuständig sein, sondern der Staat,
in dem der arbeitslos gewordene Grenzgänger zuletzt gearbei-
tet hat.

Das Staatssekretariat für Migration bezifferte die Mehrkosten
dafür für die Schweiz auf jährlich "mehrere Hundert Millionen
Franken".

Laut Angaben des Bundesrates (Antwort auf Interpellation Qua-
dri 17.3033) ist die Schweiz nicht verpflichtet, das neue Zah-
lungsregime zu übernehmen.

1. Wie ist heute der Stand in dieser Angelegenheit?

2. Ist der Bundesrat bereit, im Gemischten Ausschuss mit der
EU klar zu kommunizieren, dass die Schweiz nicht gewillt ist,
diese Änderungen zu übernehmen?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4226 n Mo. (Heim) Gysi Barbara. Schluss mit mengen-
abhängigen Bonusvereinbarungen oder Kickbacks  
(13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, spätestens im zweiten Paket der
Kostendämpfung Massnahmen respektive entsprechende Prä-
zisierungen im Rahmen der Rechtsetzung zu treffen, die geeig-
net sind, Mengenausweitung fördernde Anreize abzuschaffen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Brand, Crottaz, Feri Yvonne, Fri-
dez, Friedl Claudia, Giezendanner, Graf Maya, Graf-Litscher,
Gysi Barbara, Hardegger, Hess Lorenz, Humbel, Lohr, Marti
Min Li, Munz, Nussbaumer, Roduit, Schenker Silvia, Streiff,
Weibel (21)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen
14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4228 n Po. Feri Yvonne. Zugang zu Verhütung für alle 
garantieren  (13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, der
aufzeigt, wie der Zugang zu Verhütung in der Schweiz für alle
garantiert werden kann. Der Bericht soll bestehende Hürden
identifizieren und konkrete Möglichkeiten und Massnahmen auf-
zeigen, wie diese Hürden mit Fokus auf vulnerable Gruppen
beseitigt werden können. Besonders zu berücksichtigen sind
von Armut betroffene und von der Sozialhilfe abhängige Perso-
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nen, Jugendliche, Gruppen von Migrantinnen und Migranten
wie Flüchtlinge und Menschen mit Behinderungen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz, Fehl-
mann Rielle, Friedl Claudia, Heim, Nussbaumer, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Semadeni (10)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4230 n Ip. (Tornare) Aebischer Matthias. Kostenloses 
WLAN in den Zügen der SBB. Ein Minimum im Zeitalter der 
digitalen Schweiz  (13.12.2018)

Der Bundesrat hat die Strategie Digitale Schweiz verabschie-
det, das Parlament hat die Digitalisierung auf die Prioritätenliste
der Legislaturperiode gesetzt, und die Schweizer Unternehmen
bereiten sich tatkräftig auf die Herausforderungen der digitalen
Revolution vor. WLAN in Transportmitteln kann überall gut funk-
tionieren, wie man am Beispiel von Österreich sehen kann. Nur
die Schweizer Züge bleiben offline.

Jeden Tag arbeiten Dutzende Kundinnen und Kunden der SBB
im Zug. Eine kostenlose Internetverbindung anzubieten ist
keine Möglichkeit - es ist eine Notwendigkeit.

Im Widerspruch zu den Aussagen der SBB lässt der Empfang
der Mobilfunknetze in den Zügen manchmal zu wünschen übrig.
Ausserdem haben zahlreiche Kundinnen und Kunden der SBB
keinen Zugang zum mobilen Internet, da sie nicht über die not-
wendigen Abonnemente verfügen. Vor allem auf den Linien des
Fernverkehrs braucht es WLAN, um arbeiten zu können. Die
Schweiz ist ein Land der Pendlerinnen und Pendler, und WLAN
sollte Bestandteil der Basisleistung der Transportunternehmen
sein. WLAN an den Bahnhöfen reicht nicht aus! Der Zugang zu
Informationen und Daten ist einer der Aufträge des Service
public, die ein Staat gewährleisten muss.

Die SBB sollten in den Zügen des überregionalen Eisenbahn-
verkehrs kostenloses WLAN einführen. Dies ist in fast allen
Zügen Europas der Fall.

Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was ist die Meinung des Bundesrates in Bezug auf die Ein-
führung von WLAN in den Zügen?

2. Welche Hauptschwierigkeiten (falls es diese gibt) stehen der
Umsetzung im Weg?

3. Ist der Bundesrat etwa nicht der Ansicht, dass die Tatsache,
dass Kundinnen und Kunden im Zug kostenloses WLAN nutzen
können, ein entscheidendes Kriterium für die Wettbewerbsfä-
higkeit und die Modernität der Züge der SBB ist?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Heim, Maire Jacques-André, Reynard,
Wüthrich (8)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4231 n Ip. (Tornare) Molina. Menschenrechte in der 
Westsahara  (13.12.2018)

Am 5. und 6. Dezember 2018 fanden in Genf Verhandlungen
zwischen Marokko und der Frente Polisario statt. Nach dem
Treffen haben die Parteien den Schweizer Behörden - vor allem
dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegen-

heiten (EDA) - für ihr Engagement bei der Vorbereitung und der
Organisation des Treffens sowie für ihre Gastfreundschaft
gedankt. Es besteht zurzeit die Hoffnung, dass sich beide Ver-
handlungspartner einander annähern. Wäre es daher nicht
dienlich, in Koordination mit dem Internationalen Komitee vom
Roten Kreuz einen Kontakt zwischen der Frente Polisario und
dem EDA herzustellen, um über verschiedene Themen, wie
zum Beispiel die Menschenrechte, zu sprechen? Auch in Anbe-
tracht der Tatsache, dass solche Gespräche zwischen Marokko
und dem EDA häufig stattfinden.

Mitunterzeichner: de la Reussille (1)

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4232 n Ip. (Tornare) Molina. Aus der Westsahara aus-
gewiesene schweizerische Personen  (13.12.2018)

Am 17. November 2018 wurden ein Schweizer und eine
Schweizerin - der freiberufliche Journalist Tullio Togni und die
Menschenrechtsaktivistin Laura Kleiner - aus der Westsahara
(El Aaiún) ausgewiesen, weil sie sich mit sahraouischen
Gewerkschaftsmitgliedern getroffen hatten. Fast zweihundert
Menschen wurden in den letzten Jahren ausgewiesen (darunter
u. a. Angehörige verschiedener Berufsgruppen im politischen,
journalistischen und juristischen Bereich sowie Mitglieder von
Menschenrechtsorganisationen). Die Gewerkschaftsmitglieder
wurden von einem immensen Polizeiaufgebot sowohl vor als
auch in ihren Häusern bedrängt und intensiven Vernehmungen
unterzogen. Was die zwei ausgewiesenen Personen betrifft, so
wurden sie aus ihrem Hotelzimmer geholt, ihnen wurden die
Mobiltelefone abgenommen, sie wurden auf dem Kommissariat
über die getroffenen Personen befragt, ihre Fotos und Videos
wurden gesichtet; schliesslich wurden sie in ein Taxi gesteckt,
das sie in das Umland von Agadir gebracht hat. Sie haben sich
umgehend an die Schweizer Botschaft in Rabat gewandt. Es ist
das erste Mal, dass schweizerische Personen aus der Westsa-
hara ausgewiesen wurden. Hat die Schweiz Massnahmen
gegenüber Marokko in Bezug auf diese Ausweisungen und die
Verletzung der Menschenrechte (Versammlungsfreiheit, Perso-
nenfreizügigkeit, freie Meinungsäusserung) ergriffen, obwohl
Marokko dort weder rechtlich noch faktisch eine Verwaltungsho-
heit hat?

Mitunterzeichner: de la Reussille (1)

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4233 n Mo. Grüne Fraktion. Rückgängigmachung der 
Lex Beznau  (13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die per 1. Februar 2019
beschlossene Teilrevision der Kernenergieverordnung rückgän-
gig zu machen.

Sprecherin: Kälin

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt
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x 18.4236 n Mo. Wermuth. Gemeinsame Strategie in Sachen 
Provenienzforschung und Restitution von Kulturgütern aus 
dem europäischen Kolonialismus  (13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Arbeiten in die Wege
zu leiten, damit die Schweiz eine nationale Strategie in Sachen
Provenienzforschung zu geraubten Kulturgütern aus der Zeit
des Kolonialismus sowie allfälligen Restitutionen und Wieder-
gutmachung entwickelt.

Eine solche nationale Strategie müsste mindestens folgende
Punkte umfassen:

a. Unterstützung und Koordination bereits bestehender und
dort, wo noch nicht vorhanden, Initiierung von Provenienzfor-
schung in Museen, Universitäten und weiteren Einrichtungen;

b. Erarbeitung von Richtlinien für den Umgang mit Provenienz-
forschung, allfälligen Restitutionen, Alternativen zu Restitution
und Widergutmachungsforderungen;

c. Unterstützung von Institutionen im Umgang mit Restitutions-
forderungen und Restitutionen oder anderen Formen der Wie-
dergutmachung, evtl. Einrichtung einer entsprechenden
Koordinationsstelle;

d. Erstellung eines umfassenden Registers geraubter Kulturgü-
ter auf Schweizer Boden;

e. Förderung von Forschungs- und Vermittlungsprozessen zur
Einbettung der Objekte in den politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Kontext von damals und heute;

f. Lancierung eines internationalen Prozesses zur Erarbeitung
und Koordination eines gemeinsamen Vorgehens in Sachen
Provenienzforschung, Wiedergutmachung und Restitution von
Kulturgütern aus der Zeit des Kolonialismus.

Mitunterzeichnende: Flach, Glättli, Gysi Barbara, Heim, Landolt,
Marti Min Li, Meyer Mattea, Munz, Nussbaumer, Rytz Regula,
Schenker Silvia, Sommaruga Carlo (12)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.12.2020 Zurückgezogen

x 18.4237 n Po. de la Reussille. Mehr Transparenz beim 
Compenswiss-Portfolio  (13.12.2018)

Obwohl die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO (Compenswiss) fast 35
Milliarden Franken schwer sind, wird noch immer nur lückenhaft
über die Anlagen der Fonds informiert. Der Bundesrat wird
daher beauftragt zu prüfen, ob ein Entwurf zu einem Erlass der
Bundesversammlung ausgearbeitet werden soll, der darauf
abzielt, dass die Compenswiss von nun an regelmässig offenle-
gen muss, welche ausländischen Unternehmen und Länder
(Staatsanleihen) in ihrem Portfolio vertreten sind. Dadurch soll
sichergestellt werden, dass die Entscheidungen des unabhängi-
gen Verwaltungsorgans der Compenswiss transparenter wer-
den, ohne die Kompetenzen dieses Organs zu stark
einzuschränken.

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4241 n Ip. Kälin. Neue Studie zur Enthornung von 
Kälbern  (13.12.2018)

Es stellen sich die folgenden Fragen:

1. Wann hat der Bundesrat von der Studie erfahren? Seit wann
war ihm der Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt?

2. Warum hat er vor der Abstimmung keine Transparenz über
die Studieninhalte geschaffen?

3. Hat der Bund in irgendeiner Art und Weise direkt oder indirekt
(z. B. über Agroscope oder den Schweizerischen National-
fonds) Einfluss genommen auf den Publikationszeitpunkt?

4. Wurde die Studie direkt oder indirekt durch Bundesgelder
unterstützt? Wenn ja: wie und in welchem Umfang?

5. Welche Auswirkungen haben die neuen Erkenntnisse auf
den Vollzug des Tierschutzgesetzes? Wird die Würde des Tie-
res mit dem Vorliegen dieser neuen Erkenntnisse noch
gewahrt?

6. Wird in der AP 22 plus auf die neuen Erkenntnisse Rücksicht
genommen?

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4242 n Ip. Kälin. Tierqual hinter Zierfischhandel  
(13.12.2018)

Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Sind ihm detaillierte Importzahlen mariner Zierfischarten
bekannt?

2. Wäre er bereit, eine Studie zu unterstützen, welche unter-
sucht, wie hoch der Anteil der Zyanidfänge der in die Schweiz
importierten Meerfische ist?

3. Ist er der Ansicht, dass eine Deklaration bezüglich Herkunft
und Fangmethode im Handel/Verkauf für mehr Transparenz
sorgen und es dem Käufer ermöglichen würde, eine verantwor-
tungsvolle Wahl zu treffen?

4. Wäre es sinnvoll, für Wildfänge aus nichtnachhaltiger Quelle
und solche, die mit Gift gefangen worden sind ein Importverbot
auszusprechen? Welche Massnahmen wären dazu erforder-
lich?

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4243 n Ip. Schneider Schüttel. Umsetzung der standor-
tangepassten Produktion gemäss Artikel 104a der 
Bundesverfassung  (13.12.2018)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. In der Erwartung der Bevölkerung wie auch der Eidgenössi-
schen Finanzkontrolle (EFK) zufolge dürfte der neue Artikel
104a der Bundesverfassung (BV) Auswirkungen auf die Sub-
ventionen haben. Produkte und Produktionsverfahren, welche
nicht standortangepasst sind, sollte der Bund nicht mehr im bis-
herigen Umfang fördern. Wie trägt er den Empfehlungen der
EFK im Rahmen der Agrarpolitik 22 plus konkret Rechnung?

2. Laut der EFK sollte auf Unterstützung verzichtet werden, wel-
che den Zielen in Artikel 104a BV zuwiderläuft. Welche Konse-
quenzen zieht der Bundesrat aus dieser Empfehlung zum
Beispiel bezüglich standortunabhängiger Poulet- oder Eierpro-
duktion in der Landwirtschaftszone oder des Tabakanbaus auf
bestem Ackerland, welches sich idealerweise für die menschli-
che Ernährung nutzen lässt?
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3. Die EFK ortet Mängel in den Vollzugsaufgaben im Rahmen
der Schlachtviehverordnung. Wird diese Verordnung ange-
passt? Wenn nein, warum nicht?

4. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) richtet laut EFK
Beiträge an finanzstarke Organisationen aus und erfüllt damit
Grundvoraussetzungen gemäss Subventionsgesetz nicht. Wel-
che Organisationen sind damit gemeint, und welche Konse-
quenz zieht das BLW aus dieser Empfehlung der EFK?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Flach, Friedl Claudia, Graf Maya,
Hadorn, Heim, Jans, Munz, Piller Carrard, Semadeni, Somma-
ruga Carlo, Weibel (12)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4245 n Mo. Friedl Claudia. Wartefristen von maximal 
drei Monaten für die Auszahlung von Einmalvergütungen 
bei Fotovoltaik-Kleinanlagen  (13.12.2018)

Die Wartefristen für Einmalvergütungen von Fotovoltaik-Klein-
anlagen (Kleiv) sind auf höchstens drei Monate zu verkürzen,
solange die im Netzzuschlagsfonds ausreichende Liquidität im
Laufe des Kalenderjahres den Betrag von 100 Millionen Fran-
ken dauerhaft überschreitet.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Barrile, Crottaz, Feri Yvonne, Frei, Fridez, Gysi Barbara, Harde-
gger, Heim, Jans, Marra, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard,
Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare (19)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4246 n Mo. Friedl Claudia. Institutionelle Vorkehrun-
gen zur Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards in 
Handelsabkommen  (13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, gemeinsam mit den Efta-Part-
nern ein Konzept zur Umsetzung und Überwachung von Nach-
haltigkeitsstandards in Handelsabkommen zu erarbeiten und
auch innerhalb der Schweiz die institutionellen Voraussetzun-
gen für deren Einhaltung durch den Privatsektor zu stärken.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Barrile, Crottaz, Frei, Fridez, Graf-Litscher, Gysi Barbara, Har-
degger, Heim, Jans, Marra, Marti Samira, Meyer Mattea, Munz,
Naef, Nussbaumer, Piller Carrard, Seiler Graf, Semadeni, Som-
maruga Carlo, Tornare (22)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4250 n Mo. (Müller Walter) Markwalder. Flankierende 
Massnahmen modernisieren  (13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die Modernisie-
rung der flankierenden Massnahmen, eingedenk der gewünsch-
ten Wirkung, eingedenk der gemachten Erfahrungen,
vorzuschlagen. Dabei sind die neuen technischen Möglichkei-
ten so zu nutzen, dass die Anmeldefrist verkürzt werden kann
und der bestehende Lohnschutz in vollem Umfang weiterhin
gewährleistet ist. Zu prüfen ist auch die Zertifizierung von Ent-

sendebetrieben mit einer Pauschalbewilligung für eine
begrenzte Zeit.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Béglé, Flach, Landolt,
Markwalder, Moser, Rime, Schneider-Schneiter, Wehrli (9)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4260 n Ip. Töngi. Halbstundentakt Luzern-Bern am 
Sankt-Nimmerleins-Tag?  (13.12.2018)

Gibt es andere Fernverkehrslinien mit einem so hohen Passa-
gieraufkommen, die nur im Stundentakt bedient werden?

Der Halbstundentakt ist im Ausbauschritt 2025 enthalten, wes-
halb wird er nun nicht in dieser Etappe realisiert?

Gemäss Antwort auf die Frage 18.5703 soll im Rahmen der
detaillierten Bauplanung geprüft werden, ob zusätzliche Ange-
bote Bern und Luzern "allenfalls auch früher eingeführt werden
können". Kann der Bundesrat diese Überlegungen präzisieren?

Gibt es Möglichkeiten für einen Halbstundentakt mit Umsteigen
in Olten ohne die heutige massive Verlängerung der Reisezeit?

Weshalb muss der Halbstundentakt Bern-Luzern gegenüber
anderen Halbstundentakten hinten anstehen?

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Burkart, Estermann, Glanz-
mann, Gmür-Schönenberger, Grüter, Müller Leo, Müri, Schilli-
ger, Schwander, Vitali, Wermuth (12)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4261 n Mo. Grossen Jürg. Klimaschädliche Fahrzeuge 
und Maschinen auf Bauernhöfen nicht weiter 
subventionieren  (13.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesänderung vorzu-
legen, mit der die Rückerstattung der Mineralölsteuer an die
Landwirtschaft abgeschafft wird.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Flach, Jans, Kälin, Moser,
Weibel (6)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

17.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4270 n Ip. Barrile. Haltung des Bundesrates zu einem 
offiziellen Gedenken an die Schweizer Opfer des 
Nationalsozialismus  (13.12.2018)

Am 8. November 2018 leuchteten schweizweit Synagogen im
Gedenken an die Holocaustopfer und den 80. Jahrestag der
Reichspogromnacht, des Beginns der systematischen Verfol-
gung und Vernichtung der jüdischen Menschen und anderer
Minderheiten in Europa. Zwischen der "Reichskristallnacht"
1938 und dem Ende des zweiten Weltkrieges 1945 wurden Mil-
lionen von Menschen systematisch verfolgt, in Konzentrations-
lager deportiert und ermordet, weil sie jüdisch, homosexuell,
nicht sesshaft, psychisch krank, körperlich behindert oder
Widerstandskämpferinnen und -kämpfer waren. Darunter
befanden sich auch Schweizerinnen und Schweizer, deren
genaue Anzahl bis heute nicht klar ist. Soweit mir bekannt ist,
wurden über 1000 Schweizerinnen und Schweizer in Konzen-
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trationslager deportiert, über 200 haben den Holocaust nicht
überlebt.

Es ist eine Tatsache, dass bis heute in der Schweiz ein zentra-
les und offizielles Denkmal oder eine Tafel mit den Namen der
Schweizer Opfer fehlt. Ein solches, verbunden mit einer Erinne-
rungskultur, wäre jedoch absolut notwendig, damit die Schwei-
zer Opfer des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit
geraten und auch kommende Generationen das Erinnern pfle-
gen.

Wie man den Medien entnehmen konnte, wird dieses Anliegen
sehr breit unterstützt, unter anderem auch diesen Sommer
durch die ASO, die Auslandschweizer-Organisation.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat höflich um
die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie beteiligt sich heute die Schweiz am Gedenken der
Schweizer Opfer des Nazi-Regimes?

2. Ist er ebenfalls der Meinung, dass auch zukünftige Genera-
tionen der Opfer gebührend gedenken können sollten?

3. Wie steht er zur Forderung eines zentralen Denkmals oder
einer Gedenktafel?

4. Ist er bereit, die Bestrebungen für eine Gedenkstätte zu
unterstützen, und welcher Art wäre diese Unterstützung?

5. Was wird unternommen, um die Namen der noch unbekann-
ten Schweizer Opfer ausfindig zu machen? Unterstützt er dies-
bezügliche Forschungsbemühungen?

Mitunterzeichnende: Bigler, Büchel Roland, Eichenberger, Feri
Yvonne, Flach, Friedl Claudia, Glättli, Gmür-Schönenberger,
Graf Maya, Gugger, Guhl, Hadorn, Heer, Heim, Kälin, Lohr,
Markwalder, Marti Samira, Meyer Mattea, Müller-Altermatt,
Munz, Naef, Quadranti, Reynard, Sauter, Schneider-Schneiter,
Semadeni, Sommaruga Carlo, Streiff, Töngi, Vogler, von Sie-
benthal, Walti Beat, Wermuth, Zanetti Claudio, Zuberbühler (36)

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4271 n Mo. Reynard. Honorierung von zusätzlicher 
Stromerzeugung im Winterhalbjahr unter dem Aspekt der 
Versorgungssicherheit  (13.12.2018)

Fotovoltaikanlagen mit einer überdurchschnittlichen Produktion
im Winterhalbjahr sollten so entschädigt werden, dass sie an
guten Standorten rentabel erstellt und betrieben werden kön-
nen; der Bundesrat wird eingeladen, die Regeln für die Ertei-
lung der Einmalvergütungen dahingehend zu ergänzen, ohne
die Vergütungen für die herkömmlichen, dachgeständerten
Anlagen deswegen zu reduzieren.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Crottaz, Heim, Jans,
Maire Jacques-André, Munz, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Tornare (9)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4272 n Mo. Reynard. Gleich lange Wartefristen für Ein-
malvergütungen für Fotovoltaik-Grossanlagen wie für Inve-

stitionsbeiträge anderer Technologien, die aus dem 
Netzzuschlag mitfinanziert werden  (13.12.2018)

Die Vollzugsbestimmungen für Investitionsbeiträge und Einmal-
vergütungen sind so anzupassen, dass die inzwischen kosten-
günstige Technik (Fotovoltaik) keine längeren Wartezeiten bei
der Zusicherung von Investitionsbeiträgen erfährt als alle ande-
ren, inzwischen teureren Technologien.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Crottaz, Feri Yvonne,
Friedl Claudia, Heim, Jans, Maire Jacques-André, Munz, Nuss-
baumer, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare (12)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

18.4282 s Mo. Français. Die Kartellgesetzrevision muss 
sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berück-
sichtigen, um die Unzulässigkeit einer Wettbewerbsabrede 
zu beurteilen  (13.12.2018)

Um die Gesetzgebung im Wettbewerbsbereich wirksamer zu
gestalten und die Unsicherheiten in Bezug auf ihre Anwendung
zu verringern, wird der Bundesrat aufgefordert, Artikel 5 des
Kartellgesetzes zu präzisieren. Diese Änderung soll es ermögli-
chen, den Tatbestand der unzulässigen Wettbewerbsabrede
unter Berücksichtigung sowohl qualitativer als auch quantitati-
ver Kriterien zu bestimmen.

Mitunterzeichnende: Abate, Baumann, Caroni, Comte, Dittli,
Eberle, Eder, Hêche, Hefti, Janiak, Kuprecht, Luginbühl, Müller
Damian, Noser, Seydoux, Wicki (16)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

20.03.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
15.12.2020 Ständerat. Annahme

x 18.4284 n Mo. (Vogler) Müller-Altermatt. Für eine vielfäl-
tige, die demokratische Meinungsbildung unterstützende 
Schweizer Presse  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die indirekte Presseförderung
neu im geplanten Bundesgesetz über elektronische Medien
(BGeM) oder im Radio- und TV-Gesetz zu verankern (RTVG)
und um 90 Millionen Franken pro Jahr aufzustocken. Damit soll
die Presse in der Phase des digitalen Wandels bei den
Betriebskosten entlastet werden. Diese Hilfe soll den abonnier-
ten Tageszeitungen, den regionalen Wochenzeitungen und den
Sonntagszeitungen unabhängig von Auflagenhöhe oder Zuge-
hörigkeit zu einem Kopfblattverbund zugutekommen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Béglé, Bulliard, Chevalley, de
Buman, Egger Thomas, Gschwind, Gugger, Guhl, Marchand-
Balet, Mazzone, Müller-Altermatt, Pardini, Reynard, Ritter,
Streiff (16)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4286 n Mo. (Egger Thomas) Candinas. Standort von 
Briefkästen an der Grundstückgrenze  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Postverordnung dermassen
zu ändern, dass die Bestimmungen über den Standort der Brief-
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kästen an der Grundstückgrenze gemäss Artikel 74 der Post-
verordnung nur für neue Gebäude gilt, nicht aber für zuvor
bereits bestehende Gebäude (Besitzstandgarantie).

Mitunterzeichnende: Ammann, Candinas, Egloff, Fässler
Daniel, Feller, Graf-Litscher, Hardegger, Keller Peter, Mar-
chand-Balet, Regazzi (10)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4288 n Mo. Fridez. Waffenexporte nach Saudi-Arabien 
stoppen  (14.12.2018)

Mit Blick auf die schrecklichen Folgen des Konflikts, der Jemen
zerreisst und der kein Ende nehmen will, und mit Blick auch auf
die entsetzliche Ermordung von Jamal Khashoggi fordere ich
den Bundesrat auf, sämtliche Waffenexporte, einschliesslich
Ersatzteile und Munition, nach Saudi-Arabien sowie in die Län-
der, die in diesen Krieg in Jemen verwickelt sind, unverzüglich
zu stoppen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Graf-Litscher, Heim, Reynard,
Tornare (5)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4289 n Ip. Fridez. Kann man bei einem Rüstungsgut 
wirklich von Beschaffungsreife sprechen, wenn bis zur Zer-
tifizierung noch jahrelang entwickelt wird?  (14.12.2018)

1. Laut Artikel 9 der Armeematerialverordnung (Vamat; SR
514.20) ist ein Rüstungsgut "beschaffungsreif", wenn die
"Anforderungen und Voraussetzungen entweder ganz oder in
einem vertretbaren Grad erfüllt sind".

a. Wie definiert der Bundesrat einen "vertretbaren Grad"?

b. War die Drohne Hermes 900 HFE im Jahre 2015 in "vertret-
barem Grad" "beschaffungsreif", obschon auch drei Jahre spä-
ter zentrale Komponenten (wie der komplett neu konfigurierte
Flugkörper mit grösseren Flügeln und Dieselmotor) nicht zertifi-
ziert sind?

2. Artikel 9 Vamat konkretisiert die "Beschaffungsreife" u. a. mit
den "Erklärungen der Truppentauglichkeit durch die Auftragge-
berin". Wie kann der Rüstungschef 2015 die Truppentauglich-
keit erklären, wenn der Flugkörper in den gewünschten
Konfigurationen nicht existiert und damit nicht verifizierbar ist?

3. Der Bundesrat spricht in der Interpellation 18.3999 von "Test-
flügen" der Drohne "seit Juni 2018".

a. Wie lange und wie oft war die neue Konfiguration im Windka-
nal?

b. Handelte es sich bei diesen "Testflügen" um die Drohne mit
Dieseltriebwerk und grösseren Flügeln?

c. Warum hat der Bundesrat keine Fotos veröffentlicht? Warum
feiert er den Jungfernflug - üblicherweise ein Höhepunkt! - nicht
gebührend? Ging etwas schief?

4. Ist der Bundesrat bereit, Artikel 9 Vamat so weit zu präzisie-
ren, dass die "Beschaffungsreife" erst erklärt werden kann,
wenn zumindest die Konfiguration des Flugkörpers fertig ent-
wickelt, zertifiziert und abgenommen ist?

5. Wann erfolgen Abnahme und Ablieferung der Drohne Her-
mes 900 HFE gemäss Beschaffungs- und Entwicklungsplan
von 2015?

6. Wann rechnet der Bundesrat heute mit den Abnahmeflügen?
Wann ist die operationelle Fähigkeit der Drohne Hermes 900
HFE erreicht?

7. Wann erfolgt die Ablieferung der Vehikel und Erklärung der
operationellen Bereitschaft der ersten Einheit?

8. Laut Interpellation 18.3999 wird mit der Herstellung des Pro-
totyps für den nichtkooperativen Teil von Sense and Avoid
(Radar) für die Drohne Hermes 900 HFE "per Ende 2018
begonnen". Was heisst "begonnen"? Bis wann liegen Teilresul-
tate vor? Wann wird Sense and Avoid zertifiziert?

9. Bezieht sich der Begriff der "Beschaffungsreife" auch auf
Sensoren und Software wie das "Sense and Avoid"-System?

10. Wie definiert der Bundesrat "Beschaffungsreife" für Soft-
ware-Produkte, die sich naturgemäss permanent in Weiterent-
wicklung befinden?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Graf-Litscher, Heim, Munz, Rey-
nard, Sommaruga Carlo, Tornare (7)

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4290 n Ip. Meyer Mattea. Spesenexzesse in der 
Schweizer Armee  (14.12.2018)

Die Schweizer Armee steht seit Längerem wegen überhöhter
Spesenabrechnungen von Kadermitgliedern in der Kritik. Kon-
kret geht es um überteuerte Weihnachtsessen, Helikopterflüge
von Ehepartnerinnen oder auch übermässigen Alkoholkonsum.

Der zuständige Verteidigungsminister bedauerte mangelnde
Sensibilität, betonte jedoch auch, dass sich die betroffenen
Kadermitglieder rechtlich nichts haben zuschulden kommen las-
sen, wie Administrativuntersuchungen gezeigt hätten. Mittler-
weile hat das VBS die Reglemente präzisiert,
Verantwortlichkeiten und Kontrollen klarer festgelegt und die
Spesenprozesse standardisiert. Die GPK-NR veröffentlichte
Mitte Oktober 2018 zudem einen Bericht zu den Ereignissen
rund um den Oberfeldarzt der Armee, die den Spesenskandal
ins Rollen gebracht haben.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wo kann das neue Spesenreglement öffentlich eingesehen
werden?

2. Wie erklärt er, dass die Armee über Jahre hinweg alles
andere als haushälterisch mit Steuergeld umgegangen ist?

3. Wie hoch werden die finanziellen Folgen dieser Spesenex-
zesse geschätzt? Ich bitte um eine detaillierte Auflistung.

4. Wie häufig wurde ein Armeehelikopter für Flüge an Anlässe
für Kadermitglieder eingesetzt, und wie häufig wurden die Part-
nerinnen hin- und wieder nach Hause geflogen?

5. Gemäss Bericht der GPK-NR besteht in einem Fall der Ver-
dacht, dass Mitarbeitende Goldmünzen im Mehrbetrag von über
500 Franken erhielten, ohne dass dafür eine genügende
Rechtsgrundlage vorhanden war. Was sind die Folgen? Gibt es
eine Strafanzeige oder weitere Untersuchungen dazu?
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Mitunterzeichnende: Barrile, Fridez, Marti Samira, Molina, Sei-
ler Graf, Wasserfallen Flavia (6)

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

18.4292 n Mo. Schneeberger. Verhältnismässigkeit wah-
ren. Schikanen im Vollzug beim Meldeverfahren zur Ver-
rechnungssteuer stoppen  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Weisungen zu erlassen, die
das Verhältnismässigkeitsprinzip wiederherstellen, dies aus fol-
genden Gründen:

Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat keine Möglichkeit,
Verzugszinsen bei verspäteter Einreichung des Formulars 106
(Meldeverfahren Verrechnungssteuer) in der Deklaration der
Verrechnungssteuer zu verrechnen. Sie kann jedoch Bussen
für den Verzug aussprechen. Diese werden vermehrt in unver-
hältnismässiger Weise ausgesprochen.

Es kommt etwa vor, dass für eine kleine Verspätung in der Ein-
reichung der Dokumente (Formular 106) von rund zehn Tagen
eine Busse von bis zu 5000 Franken anfällt. Vor dem folgenden
Hintergrund ist das erst recht schikanös: Die Steuerverwaltung
selber arbeitet mit einem 8-monatigen Verzug bei der Verarbei-
tung der Eingänge in ihr IT-System. Zudem legt sie das Nach-
weismass für die zeitgerechte Einreichung der Dokumente
(Formular 106) derart hoch, dass sie nicht einmal einen einge-
schriebenen Brief als Nachweis für die Einreichung akzeptiert.
(Sie stellt sich auf den Standpunkt, Einschreiben weise nur den
Erhalt eines Briefs nach, nicht aber den richtigen Inhalt.)

Dieses Verhalten der ESTV ist unverhältnismässig. Sie kann
nicht Verzugszinsen durch Bussen ersetzen; das widerspricht
eindeutig dem Willen des Gesetzgebers. Auch darf sie nicht for-
malistisch in der Bearbeitung der Vorgänge, namentlich im
Nachweismass für die termingerechte Einreichung des Formu-
lars 106, sein.

Mitunterzeichnende: Bigler, Brunner Hansjörg, de Courten,
Frehner, Jauslin, Knecht, Pezzatti, Schilliger, Sollberger,
Vitali (10)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4293 n Ip. Badran Jacqueline. Ausmass und Wirkung 
von Steuersubventionen für energetische 
Gebäudesanierungen  (14.12.2018)

Mit der Volksabstimmung über die Energiestrategie wurde
beschlossen, dass gemäss Bundesgesetz über die direkte Bun-
dessteuer, Artikel 32 Absatz 2 zweiter und dritter Satz und
Absatz 2bis (sowie Art. 9 Abs. 3bis des Bundesgesetzes über
die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, StHG), das Eidgenössische Finanzdepartement
bestimmt, welche Investitionen, die dem Energiesparen und
dem Umweltschutz dienen, den Unterhaltskosten gleichgestellt
werden können. Den Unterhaltskosten gleichgestellt sind auch
die Rückbaukosten im Hinblick auf den Ersatzneubau. Die
Rückbaukosten für einen Ersatzneubau sind in den zwei nach-
folgenden Steuerperioden abziehbar, soweit sie in der laufen-
den Steuerperiode, in welcher die Aufwendungen angefallen
sind, steuerlich nicht vollständig berücksichtigt werden können.

Diese Bestimmungen treten per 1. Januar 2020 in Kraft.

Nun ist es bereits so, dass Investitionen in energetische Sanie-
rungen von Liegenschaften, anders als andere Erneuerungs-
oder Unterhaltskosten, sowohl steuerlich absetzbar sind und
gleichzeitig den Mieterinnen und Mietern überwälzt werden kön-
nen, auch wenn sie wertvermehrend sind. Neu soll dies nun
über mehrere Steuerperioden abzugsfähig sein und ebenso für
Rückbau- und Ersatzneubaukosten gelten.

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. Wie hoch schätzt der Bund die Steuerausfälle für Bund, Kan-
tone und Gemeinden durch die steuerliche Abzugsfähigkeit von
wertvermehrenden Investitionen in energetische Sanierungen
bisher?

2. Wie stellt der Bund sicher, dass tatsächlich nur wertvermeh-
rende energetische Sanierungen abzugsfähig sind und nicht
etwa normale wertvermehrende Investitionen wie beispiels-
weise neue Fenster oder Fassadenrenovationen, die ohnehin
getätigt werden müssten?

3. Mit welchen Steuerausfällen rechnet der Bund für sich und
die Kantone und Gemeinden für die künftigen ausgeweiteten
Steuerprivilegien bei energetischen Sanierungen, wenn die
Kosten über mehrere Steuerperioden abzugsfähig sind und erst
noch für Rückbaukosten für Ersatzneubauten möglich sind?

4. Wie hoch schätzt der Bund die Mitnahmeeffekte, wie gedenkt
er diese einzudämmen, und wie beurteilt er die Wirkung?

5. Wie gedenkt der Bund zu verhindern, dass Investitionen, die
mit direkten Subventionen aus dem Gebäudeprogramm finan-
ziert wurden, nicht auch noch steuerlich abgezogen werden
können?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4294 n Mo. Arslan. Einführung eines schweizerischen 
Implantatregisters  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Bundesgesetz über Arznei-
mittel und Medizinprodukte (HMG) ein obligatorisches, nationa-
les und EU-kompatibles Implantatregister einzuführen mit dem
Ziel, die Sicherheit von Implantaten und die medizinische Ver-
sorgung bei Implantationen zu verbessern. Sämtliche in der
Schweiz verwendeten Implantate müssen eingetragen werden.
Das Register muss patientenorientiert sein, und die Nachver-
folgbarkeit der Implantate muss gewährleistet sein. Zudem
muss es in der Schweiz unter schweizerischer Aufsicht geführt
werden.

Mitunterzeichnende: Girod, Graf Maya, Grossen Jürg, Gugger,
Heim, Herzog Verena, Humbel, Quadri, Thorens Goumaz,
Weibel (10)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4296 n Ip. Aeschi Thomas. Intransparentes Konsultati-
onsverfahren zum EU-Rahmenabkommen  (14.12.2018)

Der Bundesrat entschied am 7. Dezember 2018, zum derzeit
vorliegenden Entwurf über ein EU-Rahmenabkommen eine
Konsultation durchzuführen. Da es der Bundesrat verpasste,
transparent über das Vorgehen dieser Konsultation zu informie-
ren, und lediglich ankündigte, im Frühjahr 2019 darüber infor-
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mieren zu wollen, wird er ersucht, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Weshalb verzichtet der Bundesrat darauf, eine ordentliche
Vernehmlassung nach Artikel 3 Absatz 2 des Vernehmlas-
sungsgesetzes (SR 172.061) durchzuführen?

2. Anhand welcher Kriterien bestimmt er die Adressaten der
Konsultation? Welchen Einfluss hat bei der Auswahl insbeson-
dere der Umstand, ob die potenziellen Adressaten ein Rahmen-
abkommen mit der EU in der vorliegenden Form prinzipiell
ablehnen oder lediglich einzelne Aspekte davon?

3. Weshalb weigert er sich, den Adressatenkreis der Konsulta-
tion von Beginn weg offenzulegen? Nimmt er es bewusst in
Kauf, dass er mit diesem Vorgehen jene Kreise irritiert, die
einem EU-Rahmenabkommen kritisch gegenüberstehen?

4. Ist er bereit, namentlich die politischen Parteien in die Kon-
sultation mit einzubeziehen?

5. Ist er bereit, eine breite Konsultation durchzuführen und alle
Adressaten gemäss Artikel 4 Absatz 3 des Vernehmlassungs-
gesetzes (SR 172.061) mit einzubeziehen?

6. Hat er sich mit der EU betreffend die Konsultation und/oder
deren Ausgestaltung abgesprochen?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4297 n Mo. Jans. Versorgungssicherheit dank 
Fotovoltaik  (14.12.2018)

Der Bund wird eingeladen:

1. die technisch nutzbaren Infrastrukturen (Gebäude, Verkehrs-
wege, Deponien, Stauwerke usw.) für die Stromerzeugung mit-
tels Fotovoltaik zu identifizieren und in einem öffentlich
zugänglichen Verzeichnis etappenweise zu inventarisieren,
soweit dies in den bisherigen Untersuchungen nicht bereits
geschehen ist;

2. die rechtlichen Aspekte einer Verfügbarmachung zur Strom-
erzeugung zu klären;

3. die konkreten Möglichkeiten zu prüfen, wie die inventarisier-
ten Standorte der öffentlichen Hand für Fotovoltaikanlagen zur
Nutzung verfügbar gemacht werden können, soweit die öffentli-
che Hand diese nicht selbst nutzt und soweit keine schützens-
werten Interessen Dritter einer Nutzung entgegenstehen.

Die Elcom forderte am 28. November 2018 neben der strategi-
schen Reserve weitere Massnahmen, um auch in Zukunft eine
substanzielle Energieproduktion in der Schweiz im Winterhalb-
jahr aufrechtzuerhalten. Nun hat eine neue Studie im Auftrag
der Schweizerischen Energiestiftung gezeigt, dass Fotovoltaik
einen wesentlich grösseren Beitrag zur Verminderung der
Schweizer Winterstromimporte leisten kann als bisher ange-
nommen. Und sie kann das erst noch kostengünstiger tun als
andere Technologien. Deshalb soll der Bundesrat eine Bestan-
desaufnahme technisch nutzbarer Flächen an bestehenden
Infrastrukturen erstellen und vorschlagen, wie sie besser
genutzt werden können.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Crottaz, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Grossen Jürg, Heim,

Munz, Nussbaumer, Reynard, Semadeni, Sommaruga
Carlo (12)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4298 n Po. Burgherr. Der Bund darf Unternehmen und 
Start-ups nicht konkurrenzieren  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird gebeten, einen Bericht zu erstellen, der fol-
gende Punkte beantwortet:

1. In welchen Teilen der Bundesverwaltung und bei staatsna-
hen Betrieben werden Dienstleistungen erbracht und Tätigkei-
ten ausgeführt, die auch explizit private Unternehmen
(insbesondere KMU und Start-ups) ausführen könnten? Ausge-
nommen sind hoheitliche Aufgaben und einfache, administra-
tive Arbeiten.

2. Es sind die gesetzlichen Grundlagen dieser Tätigkeiten auf-
zuzeigen.

3. Wie könnten diese Dienstleistungen und Tätigkeiten im Ein-
zelnen stärker eingegrenzt, ausgelagert oder privatisiert wer-
den?

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Brunner
Toni, Flückiger Sylvia, Glarner, Knecht, Wobmann, Zanetti
Claudio (8)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4302 n Mo. Estermann. Off-Label-Verschreibung von 
Medikamenten unter dem Vieraugenprinzip  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, das HMG so zu ändern, dass
eine Off-Label-Verschreibung von Medikamenten nur noch von
zwei unabhängigen Fachleuten unter Anwendung des Vierau-
genprinzips durchgeführt werden kann.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Geissbühler, von
Siebenthal (3)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4304 n Mo. (Bauer) Feller. Untersuchungen der Weko. 
Die Unschuldsvermutung muss Vorrang haben  
(14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Kartellgeset-
zes auszuarbeiten, die vorsieht, dass die Pflicht aufgehoben
wird, die an einer Untersuchung der Wettbewerbskommission
(Weko) beteiligten Adressatinnen und Adressaten bereits in der
Phase der Eröffnung, d. h. vor dem formellen Entscheid, zu
nennen.

Mitunterzeichnende: Bigler, Borloz, Brunner Hansjörg, Buffat,
Bühler, Cattaneo, Clottu, Estermann, Feller, Glauser, Golay,
Jauslin, Merlini, Nantermod, Nicolet, Portmann, Rime, Schilli-
ger, Wehrli (19)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt
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18.4314 n Mo. Nationalrat. Genossenschaftswohnungen für 
aussereuropäische Staatsangehörige zugänglich machen 
((Mazzone) Töngi)  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundesge-
setzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im
Ausland (BewG) oder der Verordnung zu diesem Gesetz
(BewV) auszuarbeiten, damit in der Schweiz ansässige Staats-
angehörige aussereuropäischer Länder Anteilscheine von
Wohnbaugenossenschaften erwerben können, wenn dies eine
Voraussetzung für die Miete der Wohnung ist.

Mitunterzeichnende: Barazzone, Béglé, Brélaz, Feller, Flach,
Girod, Graf Maya, Hiltpold, Kälin, Marchand-Balet, Reynard,
Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Töngi, Tornare (15)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

05.12.2019 Wird übernommen
30.10.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4318 n Mo. (Ruiz Rebecca) Gysi Barbara. KVG. Unnö-
tige und schädliche Eingriffe vermeiden. Keine Tarifver-
träge ohne Qualitätsmessung  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesänderung vorzu-
legen, die vorsieht, dass in Tarifverträgen die Pflicht zur Mes-
sung der Qualität der vom Vertrag erfassten Leistungen
enthalten sein muss.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Brand, Fehlmann Rielle, Heim,
Humbel, Marra, Nantermod, Nussbaumer, Piller Carrard, Rei-
mann Maximilian, Roduit, Sommaruga Carlo (12)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

04.06.2019 Wird übernommen
25.11.2019 Wird übernommen
14.12.2020 Zurückgezogen

x 18.4319 n Mo. (Ruiz Rebecca) Marra. Nein zur Rabatt-
Trickserei, ja zum lauteren Wettbewerb  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, das geltende Recht so zu
ändern, dass schwere Verstösse gegen die Preisbekanntgabe-
verordnung mit richtig abschreckenden Strafen geahndet wer-
den können.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Brélaz, Chevalley, Crottaz,
Maire Jacques-André, Marra, Nussbaumer, Piller Carrard, Som-
maruga Carlo (9)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

04.06.2019 Wird übernommen
10.12.2020 Zurückgezogen

x 18.4321 n Ip. Aeschi Thomas. Beerdigung des EU-Anbin-
dungsvertrags vom 7. Dezember 2018. Neustart mit Ver-
handlungen über ein modernes Freihandelsabkommen 
inklusive Mutual Recognition Agreements, aber ohne insti-
tutionelle Fesseln  (14.12.2018)

Der Bundesrat hält an einem Anbindungsvertrag mit der EU
fest, obwohl dieser z. B. in Zuwanderungsfragen und der Rege-
lung des Zugangs zu unseren Sozialsystemen die zwingende
EU-Rechtsübernahme und die De-facto-Gerichtsbarkeit durch
den Europäischen Gerichtshof vorsieht. Der Bundesrat schrieb
diesbezüglich in seiner Mitteilung vom 7. Dezember 2018 Fol-
gendes: "Damit der Marktzugang der Schweiz langfristig gesi-
chert ist, müssen die Marktzugangsabkommen Schweiz-EU

regelmässig an die relevanten Entwicklungen des EU-Rechts
angepasst werden."

Alternativen, um den Marktzugang zur EU ohne institutionelle
Anbindung zu erhalten, existieren. Ein Beispiel ist das Freihan-
delsabkommen zwischen Kanada und der EU von 2017
("Canada-European Union Comprehensive Economic and
Trade Agreement", Ceta).

Diesbezüglich stellen sich die folgenden Fragen:

1. Ist der Bundesrat bereit, den EU-Anbindungsvertrag vom 7.
Dezember 2018 zu beerdigen?

2. Ist er bereit, anschliessend Freihandelsabkommensverhand-
lungen inklusive Mutual Recognition Agreements (MRA), aber
ohne institutionelle Fesseln aufzunehmen?

3. Sieht er die Vorteile dieses Vorgehensvorschlags, weil damit
das für die Wirtschaft bedeutendste bilaterale Abkommen
(Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Europäischen Union über die gegenseitige Anerken-
nung von Konformitätsbewertungen, MRA) aus den Bilateralen I
und damit aus der Guillotine herausgelöst wird?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4325 n Ip. Heer. Wie weiter nach der Übergabe mut-
masslich gefälschter Antiken an die ägyptische Botschaft?  
(14.12.2018)

Die am 21. November 2018 publizierte Medienmitteilung des
BAK betreffend Restitution von 26 archäologischen Kulturgü-
tern an Ägypten wurde ad absurdum geführt, indem Medienbe-
richte und Experten diese offiziell übergebenen "Antiken" als
mutmasslich billigste Fälschungen enttarnt haben. Der Bundes-
rat wird um Beantwortung folgender Fragen ersucht:

1. Sind Vertreter des BAK im Zusammenhang mit dem Vollzug
des KGTG oder des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und
Ägypten über die Einfuhr von Altertümern nach Ägypten
gereist? Falls ja, wer hat die Kosten dieser Reise(n) bezahlt,
und wie hoch waren diese?

2. Gemäss Medienmitteilung des BAK vom 21. November 2018
über die Restitution der vermutlich gefälschten Objekte wurden
diese "durch die Behörden der Kantone Luzern und Wallis defi-
nitiv eingezogen". Wurden im Zusammenhang mit der
Beschlagnahme und Einziehung auch Bussen oder Freiheits-
strafen verhängt? Falls ja, werden Schritte eingeleitet, um eine
Revision dieser Strafentscheide zu erwirken?

3. Hat das BAK die Provenienz dieser ägyptischen Objekte
sorgfältig abgeklärt und die Provenienzkette lückenlos erstellt?

4. Gemäss Artikel 7 Absatz 2 Litera a KGTG können Gegen-
stand der Vereinbarungen mit anderen Unesco-Vertragsstaaten
nur "Kulturgüter von wesentlicher Bedeutung für das kulturelle
Erbe" sein. Die Qualifikation als (einfaches) Kulturgut reicht also
nicht aus. Kommt diesen ägyptischen Objekten - wenn sie denn
echt wären - überhaupt diese Qualifikation zu?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt
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x 18.4326 n Ip. Heer. Zusammenarbeit des Bundesamtes für 
Kultur mit der ägyptischen Botschaft  (14.12.2018)

Im Zusammenhang mit der Medienmitteilung des BAK betref-
fend Restitution von 26 archäologischen Kulturgütern an Ägyp-
ten sowie den Medienberichten und Expertenäusserungen,
dass diese ägyptischen Antiken eindeutig wertlose, moderne
Nachahmungen billigster Machart seien, stellen sich die folgen-
den Fragen:

1. Trifft es zu, dass die BAK-Fachstelle internationaler Kulturgü-
tertransfer (nachfolgend "BAK") sich an die ägyptische Bot-
schaft in Bern wendet, um zuhanden des Zolls oder anderer
kantonaler oder Bundesbehörden abzuklären, ob es sich bei in
die Schweiz eingeführten ägyptischen antiken Objekten um ein
Kulturgut handelt, und dies in Fällen, in denen diese Objekte
aus anderen Staaten als Ägypten in die Schweiz eingeführt
werden (z. B. Objekte, die in Grossbritannien oder Frankreich
auf Auktionen erworben wurden)? Falls dem so ist, wie viele
solche Anfragen hat das BAK seit Inkrafttreten des Staatsver-
trages zwischen der Schweiz und Ägypten betreffend die Ein-
fuhr von Altertümern (SR 0.444.132.11) im Jahr 2011 und in den
zwei vorhergehenden Jahren (2009 und 2010) getätigt? Kon-
taktierte auch schon umgekehrt die ägyptische Botschaft das
BAK, um beispielsweise auf deren Hinweise eine Schweizer
Antikenmesse überprüfen zu lassen?

2. Im "Sonntags-Blick" vom 3. Dezember 2018 wurde der Spre-
cher des BAK wie folgt zitiert: "Die Fachstelle Internationaler
Kulturgütertransfer unseres Bundesamtes hat eine entspre-
chende Anfrage an das Fedpol gerichtet, welche über Interpol
in Kairo beantwortet wurde." Im gleichen Sinn äusserte sich
Herr Bundesrat Berset in der Fragestunde vom 10. Dezember
2018 ("Im Vorfeld des Rückgabeverfahrens erfolgten über die
polizeilichen Kanäle Abklärungen zur Echtheit der Objekte.").
Gab es auch im Fall betreffend die Rückgabe mutmasslich
gefälschter Antiquitäten eine Anfrage bei der ägyptischen Bot-
schaft? Ist das BAK in der Lage, dem Eidgenössischen
Departement des Innern (EDI) die Anfrage und das Ergebnis
der Abklärungen von Fedpol vorzulegen?

3. Geht das BAK bei der Einfuhr von Antiquitäten, bei denen es
sich um Kulturgüter aus anderen Staaten handeln könnte, mit
denen bilaterale Staatsverträge über die Einfuhr von Altertü-
mern bestehen (d. h. Italien, Griechenland, Kolumbien, China,
Zypern, Peru und Mexiko), gleich vor wie bei der Einfuhr allfälli-
ger ägyptischer Kulturgüter? Falls nein, warum wird bei der Ein-
fuhr allfälliger ägyptischer Kulturgüter anders vorgegangen?

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

18.4327 n Mo. Nationalrat. Negativzinsen der SNB in die 
AHV (Heer)  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Grundlagen der Gewinnver-
teilung zwischen Bund und Kantonen und der SNB so zu
ändern, dass die von der Nationalbank erhobenen Negativzin-
sen vollumfänglich, zulasten des Bundesanteils am SNB-
Gewinn, in die AHV fliessen.

Mitunterzeichnende: Keller Peter, Matter Thomas, Müller Tho-
mas, Müri, Nicolet, Nidegger, Rickli Natalie, Salzmann,
Umbricht Pieren, Vogt, Zanetti Claudio (11)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

17.06.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4330 n Mo. (Mazzone) Gysin 
Greta. Invalidenversicherung. Die berufliche Eingliederung 
muss den Vorrang haben  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Bereich der Invalidenversi-
cherung Gesetzesänderungen auszuarbeiten, die vorsehen,
dass das Recht auf Massnahmen zur beruflichen Eingliederung
in den ersten Arbeitsmarkt ausdrücklich unabhängig ist von den
erwarteten Renteneinsparungen.

Mitunterzeichnende: Arslan, de la Reussille, Glättli, Graf Maya,
Thorens Goumaz, Töngi, Tornare, Trede (8)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

18.4332 n Mo. Graf-Litscher. Gefahr der Antibiotikaresisten-
zen. Potenzial der Komplementärmedizin nutzen  
(14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, Forschungsprojekte zu fördern,
die untersuchen, welchen Beitrag Behandlungstherapien aus
der Komplementärmedizin zur Vermeidung von Antibiotikaresi-
stenzen leisten können. Die Erkenntnisse sind in den Informati-
onskampagnen, den Richtlinien und der Ausbildung zu
berücksichtigen. Wie erste Untersuchungen zeigen, verschrei-
ben Ärztinnen und Ärzte mit einer komplementärmedizinischen
Weiterbildung deutlich weniger Antibiotika als ihre konventionell
tätigen Kolleginnen und Kollegen. Dieses Potenzial gilt es zu
nutzen.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebischer Matthias, Ammann, Bar-
rile, Bendahan, Birrer-Heimo, Brand, de Buman, Egger Tho-
mas, Estermann, Friedl Claudia, Geissbühler, Gysi Barbara,
Hadorn, Hardegger, Heim, Humbel, Kälin, Maire Jacques-
André, Marti Samira, Masshardt, Mazzone, Moret Isabelle,
Moser, Müller Walter, Munz, Paganini, Pardini, Piller Carrard,
Quadranti, Riklin Kathy, Schenker Silvia, Schilliger, Schneider
Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Töngi, Tornare, Weibel, Wüth-
rich, Zuberbühler (41)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

14.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4337 n Po. (Schilliger) Jauslin. Energetische Eigen-
schaften von Dachfenstern  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht auszuarbeiten, der
die Energieeffizienz von Dachfenstern untersucht. Dabei sollen
insbesondere folgende Fragen beantwortet werden:

1. Wie viel Energie geht durch ein modernes Dachfenster in der
Gebäudehülle verloren?

2. Wie viel Energie wird (insbesondere durch den Sonnenein-
trag) gewonnen?

Dabei ist eingesparte Heizenergie dank solarer Wärme sowie
eingesparte elektrische Energie für Beleuchtung dank Tages-
licht zu berücksichtigen.

3. Wie viel Heizenergie kann pro Quadratmeter Dachfenster im
Laufe eines Jahres eingespart werden?

4. Wie hoch ist die Energieeinsparung dank Nachtauskühlung
durch Dachfenster?
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5. Der Umbau ungenutzter Dachböden zu Wohnräumen ist
energetisch gesehen eine gute Investition. Es entstehen mehr
Quadratmeter Wohnfläche ohne zusätzlichen Landverbrauch
und eine energetisch leistungsfähigere Hülle bei gleichzeitig
geringeren Kosten im Vergleich zu einem Neubau. Deshalb die
Frage: Wie gross ist das Potenzial für energetische Sanierun-
gen von Dachstöcken in der Schweiz?

Mitunterzeichnende: Brunner Hansjörg, Eymann, Feller, Jaus-
lin, Page, Töngi, Vitali, Wasserfallen Christian (8)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

05.12.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4338 n Mo. Bendahan. Personen, die des Steuerbe-
trugs verdächtigt werden, mit gleichen Mitteln überwachen 
wie Personen, die Sozialversicherungsleistungen 
beziehen  (14.12.2018)

Das Schweizer Stimmvolk hat am 25. November 2018 ein
Gesetz angenommen, das neue technische Mittel für die Über-
wachung von Versicherten erlaubt, die des Betrugs verdächtigt
werden. Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Grund-
lage auszuarbeiten, damit die schweizerischen Steuerbehörden
(Bund und Kantone) zusätzlich zu den bereits vorhandenen
Möglichkeiten dieselben technischen Mittel erhalten, um Perso-
nen zu überwachen, die des Steuerbetrugs oder der Hinterzie-
hung grosser Steuerbeträge verdächtigt werden.

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Crottaz, Fehlmann Rielle,
Gysi Barbara, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Marra, Masshardt, Meyer Mattea, Molina, Nordmann,
Reynard, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare, Wasserfallen
Flavia, Wüthrich (19)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

17.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4339 n Po. Reynard. Steuerbetrug. Evaluation der 
Tragweite und Vergleich der Mittel zur wirksamen 
Bekämpfung  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die bestehen-
den Mittel zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinter-
ziehung in der Schweiz darzulegen und sie mit den Mitteln zu
vergleichen, die in anderen Ländern, namentlich innerhalb der
Europäischen Union, zur Verfügung stehen. Er soll darin auch
abschätzen, welche Beträge der öffentlichen Hand aufgrund
von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung Jahr für Jahr entge-
hen, und eine Kategorisierung der Arten von Steuerbetrug und
Steuerhinterziehung vornehmen.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, de la Reussille, Fehl-
mann Rielle, Jans, Maire Jacques-André, Mazzone, Meyer Mat-
tea, Molina, Nussbaumer, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Tornare (13)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

17.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 18.4343 n Ip. Flach. Klimarisiken gleich Finanzrisiken. 
Notwendige Anpassungen der BSV-Praxis  (14.12.2018)

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat laut Gesetz
auch den Auftrag, die Systementwicklung und Vorbereitung der

Gesetzgebung für die berufliche Vorsorge zu gewährleisten.
Verschiedenste Entwicklungen zeigen auf, dass im Rahmen der
treuhänderischen Pflicht die Vorsorgeeinrichtungen dazu ver-
pflichtet sind, Nachhaltigkeit und spezifisch die Klimarisiken in
ihre Investitionsentscheide und -prozesse zu integrieren. Dies
wird sowohl im Aktionsplan Sustainable Finance der Europä-
ischen Kommission wie auch in einem Rechtsgutachten der
Anwaltskanzlei NKF (betreffend die sich auf das Risiko-Rendite-
Profil auswirkenden Klimarisiken) aufgezeigt. Des Weiteren tritt
am 1. Januar 2019 die revidierte EbAV-II-Richtlinie in der EU in
Kraft, die von allen europäischen Vorsorgeeinrichtungen ver-
langt, dass sie offenlegen, inwiefern Nachhaltigkeitsfaktoren in
die Risikobewertung miteingeflossen sind. Auch die Europä-
ische Kommission berät aktuell eine Gesetzesänderung,
wonach unter anderem im Rahmen der Mifid-Richtlinie die
Abfragung der Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern aus-
drücklich als Pflicht umschrieben werden soll. Deshalb ersuche
ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie gedenkt er die Präzisierung der treuhänderischen Pflicht
betreffend den Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren bei den
Vorsorgeeinrichtungen sicherzustellen?

2. Da der Klimawandel erhebliche finanzielle Risiken birgt, müs-
ste die Oberaufsichtskommission beauftragt werden, die
Abfrage von Klimarisiken als Teil ihrer Oberaufsichtspflicht der
Direktaufsichtsbehörden zu integrieren. Wie gedenkt er sicher-
zustellen, dass die Handhabung der Klimarisiken in der Auf-
sichtstätigkeit über Pensionskassen angemessen berücksichtigt
wird?

3. Alle Schweizer Pensionskassen sollten ihren Versicherten
offenlegen, wie hoch die finanziellen Risiken des Klimawandels
sind - basierend auf den Pflichten der Vorsorgeeinrichtungen
zur Transparenz (Art. 65a BVG) sowie der Pflicht zur Informa-
tion der Versicherten (Art. 86b BVG). Wie gedenkt der Bundes-
rat die Offenlegungspflichten betreffend Klimarisiken
sicherzustellen?

4. Welche Anreize, Richtlinien und/oder Rechtsgrundlagen
gedenkt er zu etablieren, um Schweizer Vorsorgeeinrichtungen
zu unterstützen, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Versicher-
ten abzufragen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bertschy, Chevalley, Grossen Jürg,
Moser, Schneider Schüttel, Weibel, Wermuth (8)

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4346 n Po. Reimann Lukas. Vergleichsportale müssen 
ehrlicher werden. Offenlegung aller offenen und versteck-
ten Provisionen von Vergleichsdiensten  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie Internet-Ver-
gleichsdienste zu mehr Transparenz bezüglich ihrer Unabhän-
gigkeit und der Auswirkung von Provisionen auf die
Vergleichsresultate verpflichtet werden können, insbesondere
zur Offenlegung aller offenen und versteckten Provisionen von
Internet-Vergleichsdiensten. Der Bundesrat erstellt einen
Bericht mit Empfehlungen, die jedem dazu verhelfen sollen,
Versicherungen besser zu verstehen, Entscheidungen fundier-
ter zu treffen und jederzeit die Übersicht zu bewahren. Kunden
sollen nur für die Leistung bezahlen, die sie auch erhalten - und
das völlig transparent.

Ein paar Mausklicks - und schon hat man das günstigste Ange-
bot gefunden. Telefonabos, Bankkonten, Kreditkarten, Kran-
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kenkassen, Wohnungen, Versicherungen, Flüge und sogar
Reisen. Dieses Versprechen hat den grossen Vergleichsporta-
len im Internet viel Zulauf eingebracht. Preisdatenbanken brin-
gen Übersicht. Vermeintlich. In Wirklichkeit liegt oft eine
Irreführung der Konsumenten vor, weil das Portal für
Abschlüsse Provisionen kassiert und damit wie ein Makler, Ver-
mittler oder Broker arbeitet. Das Angebot eines Vergleichs dient
dabei nur als Tarnung für diese Tätigkeit. Vielen Konsumenten
ist die Verbindung der Portale mit den Unternehmen nicht klar.

Das Problem ist, dass Vergleichsportale nicht nur Angebote
vergleichen, sondern auch Geld bekommen, wenn wir uns für
eines der Angebote entscheiden. Für den User ist das aber
nicht ersichtlich, da die Provision einfach auf den Verkaufspreis
aufgeschlagen wird. Transparenz sieht anders aus. Rankings
müssten unabhängig von Provisionszahlungen erstellt werden.
So gesehen sind viele Portale - die sich als unabhängige,
gemeinnützige Berater darstellen - gar keine Vergleichsportale.
Praktisch ohne Ausnahme handelt es sich bei den Internet-Ver-
gleichsportalen um gewinnorientierte Dienstleistungsunterneh-
men. Untersuchungen zeigen, dass die wachsende
Vergleichbranche mehr Verwirrung als Nutzen stiftet: nicht
umfassend, nicht ehrlich, nicht transparent. Gerade bei Kran-
kenkassen oder Versicherungen ist das Ungleichgewicht zwi-
schen wachsendem Vertriebsdruck bei Vermittlern und
steigenden Prämien spürbar. Es bedarf einer Lösung, von der
sowohl Vermittler als auch Kunden profitieren. "Ohne Provisio-
nen ist ein fairer und transparenter Wettbewerb möglich. Es
braucht einen Rechtsanspruch der Kunden auf Nettopolicen",
fordern Experten.

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4347 n Ip. Hess Erich. EU-Anbindungsvertrag. Auto-
matische Rechtsübernahme ohne Garantien und allmächti-
ger EU-Gerichtshof  (14.12.2018)

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) schreibt betreffend das Rahmenabkommen Fol-
gendes: "Laut Entwurf des institutionellen Abkommens
verpflichten sich die Schweiz und die EU, relevante EU-Rechts-
entwicklungen in die Abkommen zu übernehmen." Rechtlich
gesehen ist demzufolge nur EU-Recht für die Weiterentwicklung
des EU-Rahmenvertrags massgebend. Einige Änderungen des
EU-Rechts hätten sogar sofortige Gesetzesänderungen für die
Schweiz zur Folge (Art. 13 des Rahmenvertrags).

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Hat er in irgendwelcher Form Zusagen, dass die Bereiche
des Schweizer Lohnschutzes oder der Unionsbürgerrichtlinie
nicht der "dynamischen Aktualisierung" unterliegen und auch
künftig nicht von dieser betroffen sein werden?

2. Kann er garantieren, dass die Unionsbürgerrichtlinie keine
Weiterentwicklung der Personenfreizügigkeit darstellt? Der
Bundesrat schreibt, "nach Meinung der Schweiz muss sie diese
'Unionsbürgerrichtlinie' darum nicht übernehmen". Wie kann er
überhaupt mit Sicherheit sagen, welche Bereiche von einer
"dynamischen Aktualisierung" betroffen sind und welche nicht?

3. Wie lange würden die in Protokoll 2 des Rahmenabkommens
erwähnten expliziten Ausnahmen gültig und von der dynami-
schen Rechtsentwicklung ausgenommen bleiben?

4. Wer entscheidet über die rechtliche Auslegung und allfällige
Änderungen von Protokoll 2?

5. Wurde das im Abkommen vorgesehene Schiedsgericht und
seine Kompetenzen durch den Europäischen Gerichtshof
bestätigt? Falls nein, kann somit der Europäische Gerichtshof
das institutionelle Abkommen einseitig zugunsten der EU ausle-
gen?

6. Welcher Gerichtshof bestimmt letztendlich, was EU-Recht ist
und was nicht?

7. Wie kann er bei einem dynamischen Prozess irgendwelche
Garantien geben, dass am Schluss nicht die gesamte rechtliche
Beziehung der Schweiz zur EU (inkl. Freihandelsabkommen
usw.) dem EU-Recht unterstellt wird und er somit die Souveräni-
tät preisgegeben hat? Ist es nicht so, dass jederzeit einer der
Partner ein Anliegen ins Schiedsgericht tragen kann und es so
der Souveränität der Schweiz entzogen wird? Schlussendlich
bedeutet der Mechanismus doch nichts anderes, als dass der
Bundesrat keine Garantien geben kann, was ausgenommen ist
und was nicht?

8. Wie beurteilt er das freie Wahl- und Stimmrecht des Bürgers,
wenn bei jeder in Protokoll 2 erwähnten Ausnahme schlussend-
lich die Guillotineklausel droht?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Brunner Toni,
Buffat, Burgherr, de Courten, Dettling, Flückiger Sylvia, Glarner,
Grin, Grüter, Hausammann, Herzog Verena, Imark, Page, Rei-
mann Lukas, Rutz Gregor, Sollberger, Steinemann, Tuena,
Vogt, Wobmann, Zanetti Claudio, Zuberbühler (24)

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4348 n Ip. Jauslin. Temporäre Nutzung des Flugplatzes 
San Vittore nicht mit bürokratischer Bewilligungspraxis 
gefährden  (14.12.2018)

Seit 30 Jahren veranstalten Segelflugpilotinnen und -piloten im
Frühling das zweiwöchige Segelfluglager in San Vittore/GR.
Das auf der Alpensüdseite gelegene und sehr beliebte Lager
konnte bis 2018 erfolgreich durchgeführt werden und wird von
den Anrainergemeinden, Armasuisse und den heutigen Päch-
tern unterstützt. Die Südschweiz bietet im Frühjahr sehr gute
thermische Bedingungen und der ehemalige Militärflugplatz in
San Vittore eine unkomplizierte Infrastruktur. Die Alternativen
auf den Flugplätzen Locarno und Lodrino sind aus operationel-
len Gründen nicht möglich.

Die Schweizer Segelflieger und die Gemeinden San Vittore,
Lumino und Roveredo arbeiten seit jeher erfolgreich zusammen
und möchten auch weiterhin ein Lager ermöglichen. Dazu ist
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Bundesamt
für Zivilluftfahrt (Bazl) nötig, so wie das mit Armasuisse seit
Jahrzehnten möglich war. Bisher wurde das Lager mit einer ein-
fachen Anfrage problemlos bewilligt. Da der alte Militärflugplatz
zur normalen Wiese abklassiert wurde, braucht es neu eine
Bewilligung des Bazl ähnlich der Aussenlandeverordnung
(AuLaV). Diese wurde bis heute vom Bazl verwehrt. Dem
Segelfluglager mit nationaler Bedeutung droht das Aus. Dies
wegen der nun acht Monate andauernden Bearbeitungsdauer
mit immer wieder gemachten Versprechungen und neu postu-
lierten Anforderungen durch das Amt.

Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Warum wird ein seit Jahrzehnten problemlos funktionieren-
des Segelfluglager verunmöglicht, nur weil die Zuständigkeit
von Armasuisse zum Bazl wechselt?
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2. Warum kann eine solche Veranstaltung nicht im Rahmen der
AuLaV oder mit ähnlicher temporärer Bewilligung durchgeführt
werden?

3. Sieht er im Sinne eines Bürokratieabbaus eine Möglichkeit,
das Bazl anzuweisen, die internen Prozesse zu entschlacken,
um den aus dem SIL entlassenen Flugplatz jeweils für zwei
Wochen im Frühling durch den Segelflug benützen zu können?

4. Das nationale Segelfluglager in San Vittore bringt auch Wert-
schöpfung in eine Randregion. Will er mit den restriktiven, sich
permanent ändernden Anforderungen der Bewilligungspraxis
seiner Ämter diese Erfolgsgeschichte gefährden?

5. Welche Möglichkeiten sieht er im Rahmen laufender Revisio-
nen, regulatorische und zeitliche Missstände zu beheben, um
den aviatischen Nachwuchs mit einfachen Infrastrukturen und
günstigen Rahmenbedingungen zu fördern?

Mitunterzeichnende: Amstutz, Brand, Campell, Candinas, Cat-
taneo, Chiesa, Hurter Thomas, Merlini, Pantani, Pezzatti, Qua-
dri, Regazzi, Reimann Maximilian, Romano (14)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

18.4351 n Ip. Gschwind. Einfuhr von Antibiotika in die 
Schweiz durch ausländische Tierärztinnen und Tierärzte. 
Bessere Kontrollen  (14.12.2018)

Die Schweiz hat Ende 2015 ein innovatives Programm einge-
führt, mit dem der Einsatz von Antibiotika wirksam reduziert und
die Resistenzen in den vier Bereichen Humanmedizin, Veteri-
närmedizin, Landwirtschaft und Umwelt verringert werden sol-
len (Strategie Antibiotikaresistenzen, Star). Für die
praktizierenden Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte ist die
Gesetzgebung deutlich verschärft worden. Einerseits ist der
Einsatz von Antibiotika in der Veterinärmedizin in den letzten
zehn Jahren um mehr als 40 Prozent zurückgegangen - eine
Leistung, die gewürdigt werden muss. Andererseits dürfen mit
der Revision der Tierarzneimittelverordnung (TAMV) seit 2018
den Landwirtinnen und Landwirten die sogenannten "kritischen"
Antibiotika (Cephalosporine, Fluorochinolone und Makrolide)
nicht mehr auf Vorrat abgegeben werden. Ab dem 1. Januar
2019 wird es dank der neuen Datenbank IS ABV zudem mög-
lich sein, die Abgabe von Tierarzneimitteln vom Pharmagross-
händler über die verschreibenden und abgebenden
Tierärztinnen und Tierärzte bis zu den Betrieben und Tieren
nachzuverfolgen.

Ausländische Tierärztinnen und Tierärzte hingegen profitieren
von Erleichterungen, die zwischen Deutschland, Österreich, Ita-
lien, Frankreich und der Schweiz gelten. Die entsprechenden
Staatsverträge sind uralt und überholt. Französische Tierärztin-
nen und Tierärzte beispielsweise praktizieren gestützt auf die
Carnot-Übereinkunft von 1889 (SR 0.811.119.349) in der
Schweiz autonom und unreglementiert und können die in der
Schweiz geltenden Regelungen und Anpassungen ignorieren.
Gewisse Tierärztinnen und Tierärzte versorgen den Schweizer
Markt mit genau denjenigen kritischen Antibiotika, die verboten
sind oder nur eingeschränkt abgegeben werden dürfen,
wodurch ein gefährlicher Graumarkt entsteht. Daher meine Fra-
gen:

a. Berücksichtigen das Heilmittelgesetz und die TAMV diese
veralteten Staatsverträge?

b. Wann wurde zwischen den schweizerischen Behörden und
der französischen Verwaltung zum letzten Mal das Verzeichnis

der Medizinalpersonen sowie der französischen und schweize-
rischen Gemeinden nach Artikel 5 der Carnot-Übereinkunft aus-
getauscht?

c. Wie werden die französischen Tierärztinnen und Tierärzte
der neuen Datenbank IS ABV Informationen liefern? Gibt es
keine Ungleichbehandlung im Vergleich zu Schweizer Tierärz-
tinnen und Tierärzten?

d. Welche Zollformalitäten müssen französische Veterinärinnen
und Veterinäre beim Überschreiten der Grenze erledigen?

e. Ist es angezeigt, diesen grenzüberschreitenden Medizintou-
rismus zu bekämpfen?

f. Gilt das Recht dieser Tierärztinnen und Tierärzte für einen 10
Kilometer breiten Streifen, oder gilt es darüber hinaus?

g. Ist die Carnot-Übereinkunft nicht hinfällig geworden?

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Erledigt

x 18.4352 n Mo. Töngi. Freihandelsabkommen. Streitbeile-
gungsbestimmungen müssen auch auf das Nachhaltig-
keitskapitel anwendbar sein  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei allen künftigen Freihandels-
abkommen (FHA) ein verbindliches Nachhaltigkeitskapitel aus-
zuhandeln und dieses wie alle anderen Kapitel den
Streitbeilegungsbestimmungen zu unterstellen.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Barrile, Birrer-Heimo,
Bourgeois, Friedl Claudia, Glättli, Graf Maya, Kälin, Mazzone,
Munz, Ritter, Schneider Schüttel, Streiff, Thorens Goumaz (14)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4353 n Po. Töngi. Güter auf die Schiene. Auch bei bun-
desnahen Betrieben und in subventionierten Bereichen  
(14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, wie er mittels strategi-
schen Zielen für die bundesnahen Betrieben oder mit Vorgaben
in subventionierten Bereichen den Gütertransport auf der
Schiene fördern kann.

Mitunterzeichnende: Arslan, Glättli, Graf Maya, Hadorn, Harde-
gger, Mazzone, Rytz Regula, Trede (8)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4354 n Mo. Töngi. Zusätzliche Trassen für den Perso-
nenfernverkehr und den Gütertransport auf der 
Gotthardachse  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Netznutzungskonzept
gemäss Verordnung über die Konzessionierung, Planung und
Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV), Artikel 19a, sowie
die Netzgrafiken des Netznutzungsplans gemäss Eisenbahn-
Netzzugangsverordnung, Artikel 9a, auf der Gotthardachse per
2021 nach Eröffnung des Ceneri-Basistunnels wie folgt zu
ändern:

1. Je eine zusätzliche Trasse pro Modellstunde und Richtung
Arth-Goldau-Gotthard-Basistunnel (GBT)-Bellinzona für den
Personenfernverkehr und den Gütertransport, eventuell wech-
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selweise nutzbar. Die Trassen sind nach Bedarf nördlich von
Arth-Goldau und südlich von Bellinzona zu verlängern.

2. Regel-Höchstgeschwindigkeit im GBT 160 Stundenkilometer
als Grundlage für die Fahrpläne gemäss KPVF, Artikel 19a
Absatz 5.

Mitunterzeichnende: Giezendanner, Grossen Jürg, Hadorn,
Regazzi, Rytz Regula (5)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4355 n Po. Buffat. Schützen wir den Chasseron!  
(14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob der Chasseron
(Koordinaten 46 Grad 51 Minuten 10 Sekunden Nord, 6 Grad
32 Minuten 20 Sekunden Ost) und seine Umgebung, ein-
schliesslich La Grandsonne, gemäss Artikel 5 des Bundesge-
setzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) in das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN)
aufgenommen werden kann.

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Béglé, Chiesa, Glarner,
Glauser, Golay, Grin, Nicolet, Page (10)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4357 n Mo. Molina. Schweizer Goldbranche. Sorgfalts-
prüfungspflicht zum Schutz von Mensch und Umwelt  
(14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Anlehnung an die EU-Verord-
nung 2017/821 (Konfliktmineralien) rechtliche Grundlagen für
eine menschenrechtliche und ökologische Sorgfaltsprüfungs-
plicht für Schweizer Unternehmen in der Goldbranche zu schaf-
fen, namentlich für Raffinerien. Damit sollen Risiken für Mensch
und Umwelt in der Wertschöpfungskette von Gold minimiert
werden und das Zentralamt für Edelmetallkontrolle als zustän-
dige Importkontrollstelle gestärkt werden.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, de la Reussille, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Glättli, Heim, Jans, Mazzone, Meyer
Mattea, Munz, Nussbaumer, Sommaruga Carlo (12)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4362 n Mo. von Siebenthal. Unter die brachialen 
Behandlungsmethoden des letzten Jahrhunderts einen 
Schlussstrich ziehen  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, das ZGB so zu ändern, dass die
brachialen*) Methoden des letzten Jahrhunderts wie Lobotomie,
Leukotomie und Elektroschock, die zur Behandlung von psy-
chisch kranken Patienten eingesetzt werden und keineswegs
einen Heilerfolg aufweisen, nicht mehr angewandt werden dür-
fen.

Mitunterzeichnende: Estermann, Geissbühler, Herzog
Verena (3)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

18.4363 n Mo. von Siebenthal. Mehrwertsteuer für ausländi-
sche Tour-Operators  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bundesgesetzgebung dahin-
gehend anzupassen, dass ausländische Tour Operators (TO)
wie bis anhin auf dem in der Schweiz erwirtschafteten Umsatz,
nicht auf dem gesamten, besteuert werden.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Brand, Bulliard, Candinas,
Dettling, Feller, Imark, Rösti, Semadeni, Zuberbühler (10)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4364 n Mo. Bendahan. Mehr Transparenz bei der 
Preisbildung  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtliche Grundlage zu
schaffen, damit das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) Analy-
sen über die Rolle der verschiedenen Akteure (Produktion, Ver-
arbeitung, Vertrieb) bei der Preisbildung in der
Lebensmittelbranche vorlegen kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Birrer-Heimo, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Friedl
Claudia, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Kiener Nel-
len, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Molina, Munz,
Nordmann, Nussbaumer, Reynard, Sommaruga Carlo, Tornare,
Wasserfallen Flavia (23)

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4369 n Mo. Nationalrat. Strafvollzug im Ausland. Ver-
stärkung der Kooperation mit umliegenden Ländern 
(Stamm)  (14.12.2018)

Die Schweiz soll ihre Bemühungen intensivieren, mit anderen
Ländern den Vollzug von Freiheitsstrafen im Herkunftsland zu
verbessern, insbesondere mit den Nachbarländern und den
Balkanstaaten.

Dabei ist der Strafvollzug im Ausland selbstverständlich so
sicherzustellen und zu überwachen, dass die Regeln eines
humanen Strafvollzugs eingehalten werden.

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

22.03.2019 Nationalrat. Annahme
17.12.2020 Ständerat. Ablehnung

x 18.4372 n Ip. Kälin. Warum gilt die Kostenbefreiung für 
Schwangere erst ab der 13. Schwangerschaftswoche?  
(14.12.2018)

Es wird um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1. Wieso gilt die Kostenbefreiung für Schwangere erst ab der
13. Schwangerschaftswoche?

2. Wie kommt es, dass die Kostenbefreiung genau ab der 13.
Schwangerschaftswoche greift?

3. Wie ist es zu rechtfertigen, dass Schwangere vor der 13.
Schwangerschaftswoche bei medizinischen Behandlungen als
"krank" und nicht als "schwanger" gelten?

4. Erachtet der Bundesrat die geltende Regelung als sinnvoll
und gerecht?
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5. Werden dadurch nicht Frauen, welche in den ersten zwölf
Schwangerschaftswochen wegen Komplikationen Behandlun-
gen benötigen, gegenüber Frauen, bei denen die Schwanger-
schaft problemlos verläuft, benachteiligt?

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4373 n Ip. (Sommaruga Carlo) Fehlmann 
Rielle. Kriegsverbrechen in Syrien. Wird die Bundesanwalt-
schaft in ihrem Handeln politisch behindert?  (14.12.2018)

Es ist fast fünf Jahre her, dass die Bundesanwaltschaft (BA) ein
Verfahren wegen Kriegsverbrechen gegen Rifaat Al-Assad
(ehemals die rechte Hand des syrischen Regimes) eröffnet hat.
Ihm wird vorgeworfen, für das Massaker von Hama verantwort-
lich zu sein, dem zwischen 10 000 und 40 000 Menschen zum
Opfer gefallen sind.

Allerdings steht das Verfahren unter dem Verdacht einer "unge-
rechtfertigten Verzögerung ..., die mit der Absicht unvereinbar
ist, die betreffende Person vor Gericht zu stellen, und die durch
eine politische Einflussnahme der Schweizer Regierung in die
Untersuchungen des Eidgenössischen Departementes für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA) ausgelöst wurde. ... Der politi-
sche Druck und die Steine, die dem für das Verfahren
zuständigen Anwalt in den Weg gelegt wurden, hätten ... zu sei-
nem Rücktritt geführt." So ist es einem Schreiben zu entneh-
men, das dem EDA vom UN-Sonderberichterstatter über Folter
und vom UN-Sonderberichterstatter über die Unabhängigkeit
der Richterschaft übermittelt wurde.

Diese Vorwürfe sind sehr beunruhigend und stellen das
unumstössliche Prinzip der Unabhängigkeit der Justiz infrage.
Ausserdem steht der mangelnde Wille, diese Angelegenheit zu
klären, im kompletten Widerspruch zur schweizerischen Men-
schenrechtspolitik.

Daher bitte ich die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwalt-
schaft, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Führt die BA die Untersuchungen mit der Gewissenhaftigkeit,
der Schnelligkeit und den Mitteln durch, die eine derartige
Angelegenheit erfordert?

2. Wurde politischer Druck auf das BA ausgeübt, der darauf
abzielte, die ordnungsgemässe Durchführung des Verfahrens
zu behindern?

3. Steht der Rücktritt des Anwalts, der für das Verfahren zustän-
dig war, in Verbindung zu dem politischen Druck, der vom Son-
derberichterstatter genannt wurde?

4. Für den Fall, dass die Antwort auf Frage 1 "Ja" lautet und die
Antworten auf die Fragen 2 und 3 "Nein" lauten: Wie erklärt die
Aufsichtsbehörde den unglaublichen Verzug dieses Verfah-
rens?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, de la Reussille, Fehl-
mann Rielle, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hardegger, Heim,
Maire Jacques-André, Marra, Meyer Mattea, Molina, Munz,
Naef, Pardini, Piller Carrard, Reynard, Seiler Graf, Tornare (19)

28.01.2019 Antwort der Aufsichtsbehörde

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4374 n Mo. (Sommaruga Carlo) Wermuth. Goldhandel. 
Melderecht und Meldepflicht gemäss Geldwäschereigesetz 
für Händler und Beratungsdienstleister  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, Händler und Beratungsdienstlei-
ster für den Goldhandel einer erweiterten Sorgfaltspflicht zu
unterstellen; Geschäftsbeziehungen, die verdachtsweise im
Zusammenhang mit Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzie-
rung stehen, sollen risikobasiert Gegenstand eines Melderechts
oder einer Meldepflicht werden.

Mitunterzeichnende: de la Reussille, Feri Yvonne, Friedl Clau-
dia, Gysi Barbara, Heim, Meyer Mattea, Munz, Nussbaumer,
Reynard, Seiler Graf (10)

30.01.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen
17.12.2020 Zurückgezogen

x 18.4378 n Ip. Roduit. Übergangsleistungen der IV  
(14.12.2018)

Gemäss Artikel 32 des Bundesgesetzes über die Invalidenversi-
cherung (IVG) erhalten Bezügerinnen und Bezüger einer IV-
Rente, deren Rente wegen der Wiederaufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit oder der Erhöhung des Beschäftigungsgrades herab-
gesetzt oder aufgehoben wurde, bei einer erneuten
Arbeitsunfähigkeit innert drei Jahren vorübergehend ihre
ursprüngliche IV-Rente als Übergangsleistung.

Gleichzeitig wird ihr Anspruch auf eine IV-Rente erneut über-
prüft. In manchen Fällen kommt es dazu, dass die volle Rente
schlussendlich nicht mehr gewährt und nur eine reduzierte oder
gar keine Rente ausgezahlt wird, obwohl ein langfristiger Rück-
fall vorliegt und es der Person unmöglich ist, die Erwerbstätig-
keit wiederaufzunehmen oder den Beschäftigungsgrad zu
erhöhen. Das Risiko, im Fall eines Rückfalls und der Unmög-
lichkeit, die Erwerbstätigkeit wiederaufzunehmen oder den
Beschäftigungsgrad zu erhöhen, die ursprünglich erhaltene IV-
Rente nicht mehr zu bekommen, kann betroffene Personen
davon abhalten, die Erwerbstätigkeit wiederaufzunehmen oder
den Beschäftigungsgrad zu erhöhen. Sowohl für die Finanzen
der IV als auch für die Personen, die grundsätzlich gern ihre
Erwerbstätigkeit wiederaufnehmen oder ihren Beschäftigungs-
grad erhöhen würden, ist das eine Katastrophe.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, die folgenden
Fragen zu beantworten:

1. Wie hoch ist der Anteil der Personen, die im Anschluss an
eine Übergangsleistung im Sinne von Artikel 32 IVG eine gerin-
gere IV-Rente bekommen, als sie vor der Wiederaufnahme ihrer
Erwerbstätigkeit oder der Erhöhung ihres Beschäftigungsgra-
des erhalten haben, oder gar keine IV-Rente mehr bekommen?

2. Personen, die auf dem Arbeitsmarkt gescheitert sind, verlie-
ren definitiv und für den Rest ihres Lebens die IV-Rente, die sie
vor der Wiederaufnahme ihrer Erwerbstätigkeit oder der Erhö-
hung ihres Beschäftigungsgrades erhalten hatten. Ist der Bun-
desrat angesichts dieser Tatsache der Meinung, dass ein
Problem in Bezug auf den Anreiz besteht, die Erwerbstätigkeit
wiederaufzunehmen oder den Beschäftigungsgrad zu erhöhen?

Mitunterzeichnende: Heim, Lohr, Maire Jacques-André, Ruiz
Rebecca (4)

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt
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x 18.4380 n Ip. (Sommaruga Carlo) 
Dandrès. Bundesanwaltschaft. Das Geld aus dem Korrupti-
onssystem der Eheleute Kirchner wurde viel zu früh 
zurückgezahlt!  (14.12.2018)

Am 30. Oktober 2018 wurde in Buenos Aires das Verfahren
gegen Lazaro Baez eröffnet. Der Unternehmer spielt eine
Schlüsselrolle im Korruptionssystem des Clans rund um die
Eheleute Néstor Kirchner und Cristina Kirchner (ehemaliger
Präsident und ehemalige Präsidentin von Argentinien). Ausser-
dem wurden Verfahren gegen weitere 25 Personen eingeleitet,
die an diesem Korruptionssystem beteiligt sind. Die Verzwei-
gungen dieser kriminellen Organisation reichen bis in die
Schweiz:

Ein Teil der "Korruptionsbeute" wurde in Schweizer Banken ver-
steckt. Die Schweizer Konten, auf denen sich das Geld befand,
wurden im Juni 2013 von der Bundesanwaltschaft (BA)
gesperrt. Überraschenderweise und obwohl der Nationalrat die
Interpellation 14.4028 noch nicht behandelt hatte, wurden die
Konten dann aber von der BA freigegeben - ganz so, als würde
sie handeln wollen, bevor sich die Politik mit der Frage ausein-
andersetzt. Die Gelder kehrten in die Hände der kriminellen
Organisation der Eheleute Kirchner zurück.

Hinzu kommt, dass die Anklageschrift Argentiniens vom 29.
Dezember 2017 mehrfach darauf hinweist, dass Néstor Marcelo
Ramos (ein in der Schweiz lebender Argentinier) an der krimi-
nellen Organisation beteiligt ist. Es ist ihm jedoch aus nicht
nachvollziehbaren Gründen möglich gewesen, den drei Auslie-
ferungsanträgen zu entkommen, die Argentinien an die
Schweiz gestellt hatte. Er ist daher nicht unter den Angeklagten
der Anklageschrift vom 29. Dezember 2017.

Vor diesem Hintergrund wird die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Bedenkt man die Komplexität des Verfahrens und die Tatsa-
che, dass die Ehefrau von Néstor Kirchner im Jahr 2014 Präsi-
dentin war und Einfluss auf die Gerichte ausübte: Hat die BA
nicht vorschnell gehandelt, als sie 2014 die 2013 gesperrten
Gelder wieder freigab, obwohl keine gerichtliche Instanz einen
entsprechenden Beschluss gefasst hatte?

2. Der argentinische Untersuchungsrichter Sebastian Casanello
hat verschiedene Schritte unternommen, um die Rechtshilfe der
Schweiz zu erhalten. Er ist sogar in die Schweiz gekommen
(zum letzten Mal im Jahr 2016). Wie ist es angesichts dieser
Bemühungen zu erklären, dass die verschiedenen Rechtshil-
feersuchen, die an die Schweiz gerichtet wurden, weder dazu
geführt haben, dass die Gelder krimineller Herkunft erneut
gesperrt wurden, noch dazu, dass Néstor Marcelo Ramos aus-
geliefert wurde?

3. Artikel 72 des Strafgesetzbuches ermöglicht die Einziehung
aller Vermögenswerte, die der Verfügungsmacht einer kriminel-
len Organisation unterliegen, und bewirkt die Umkehr der Ver-
mutung der Verfügungsmacht über die Vermögenswerte.
Warum wurde dieser Artikel nicht angewandt?

Mitunterzeichnende: de la Reussille, Friedl Claudia, Gysi Bar-
bara, Markwalder, Marra, Molina, Naef, Nordmann, Nussbau-
mer, Wermuth (10)

28.01.2019 Antwort der Aufsichtsbehörde

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4381 n Mo. (Graf Maya) Michaud Gigon. Bessere Dekla-
ration von verarbeiteten Lebensmittelprodukten in Bezug 
auf die Herkunft der Rohstoffe  (14.12.2018)

Der Bundesrat ist aufgefordert, das Lebensmittelgesetz so
anzupassen, dass die Transparenz bei verarbeiteten Lebens-
mittelprodukten in Bezug auf die Herkunft der Rohstoffe verbes-
sert wird.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Campell, de la Reussille,
Girod, Glättli, Gugger, Kälin, Kutter, Mazzone, Molina, Ritter,
Rytz Regula, Seiler Graf, Streiff, Thorens Goumaz, Töngi,
Trede (18)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
14.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4382 n Mo. (Graf Maya) Badertscher. Aktionsplan zur 
Förderung des fairen Handels  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Aktionsplan zu lancieren,
um den fairen Handel mit Rohstoffen und verarbeiteten Produk-
ten aus Entwicklungsländern zu fördern. Dabei müssen alle
beteiligten Stakeholder (Handel, Gastronomie, Labelorganisa-
tionen, Seco, Deza und NGO) involviert werden.

Der Aktionsplan soll unter anderem folgende Handlungsfelder
beinhalten:

1. Zielvereinbarungen mit den beteiligten Unternehmen (Impor-
teure, Detailhändler, Gastronomie) mit der Absicht, das Ange-
bot fair gehandelter Produkte zu vergrössern.

2. Fair gehandelte Produkte als Standard im öffentlichen
Beschaffungswesen etablieren.

3. Unterstützung von Kleinbauernfamilien in Entwicklungslän-
dern bei der Fair-Trade-Zertifizierung im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit.

4. Die bestehenden Zollpräferenzen (Generalized System of
Preferences, GSP) auf verarbeitete Produkte aus fairem Handel
ausweiten.

Mitunterzeichnende: Arslan, Barrile, Bertschy, Birrer-Heimo,
Brélaz, Glättli, Gugger, Heim, Kälin, Kiener Nellen, Mazzone,
Molina, Moser, Munz, Roduit, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (21)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4383 n Ip. (Graf Maya) Trede. Fehlende Datenbanken 
über Implantate  (14.12.2018)

In der Schweiz wie in der EU fehlen flächendeckende Daten-
banken über Implantate. Derzeit gibt es in der Schweiz im
Wesentlichen nur das Schweizerische Implantat-Register (Siris)
für Hüft- und Knieimplantate. Eine gut geführte, umfassende
Datenbank hilft nicht nur, Probleme frühzeitig zu erkennen, son-
dern ermöglicht auch die Definition von Schlüsselparametern,
die dann eine Prognose ermöglichen, ob ein Implantat nach der
Implantation verfrüht klinisch versagen wird oder nicht.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
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1. Welche Massnahmen sind kurzfristig und langfristig vorgese-
hen, um den Missständen, die mit den "Implant Files" aufge-
deckt wurden, entgegenzuwirken?

2. Wie soll in Zukunft sichergestellt werden, dass in den Spitä-
lern der Schweiz keine Medizinprodukte (inklusive Implantate)
ohne CE-Marke verwendet werden?

3. Soll eine vom Bund finanzierte, unabhängige staatliche Insti-
tution etabliert und/oder beauftragt werden, die vor der Zulas-
sung von Implantaten auf dem Schweizer Markt die
Produktesicherheit evaluiert?

4. Braucht es in der Schweiz ein zusätzliches, zentrales und
unabhängiges Organ, welches die Zulassungsanträge von
Implantaten prüft, die mitgelieferten Daten kritisch analysiert
und ein bindendes Urteil bezüglich Schweizer Zulassung
abgibt?

5. Sieht er vor, ein staatliches Register (als Teil dieses zentralen
Organs) ins Leben zu rufen, welches die Implantation aller
Implantate registriert und die Gründe einer Revision dokumen-
tiert, wie Siris es jetzt macht?

6. Soll im Falle von Revisionen eine Melde- und Dokumentati-
onspflicht für alle Spitäler eingeführt werden, mit Angaben
bezüglich eingesetzter Implantate, Daten der betroffenen Pati-
enten, der Revisionen und den Gründen dafür?

7. Sieht er vor, dass in Zukunft in der Schweiz alle Implantate,
die versagt haben, zudem standardmässig materialseitig analy-
siert werden, damit Materialfehler bestimmter Implantate
erkannt und Testnormen angepasst werden können?

8. Sieht er vor, dass in Zukunft der Grund für ein klinisches Ver-
sagen eines Implantates von diesem zentralen Organ umfas-
send dokumentiert wird, damit schnell auf Probleme bestimmter
Implantate reagiert werden kann?

9. Inwieweit kann in Zukunft sichergestellt werden, dass das
zentrale Organ Zugang zu Datenbanken anderer Länder hat,
insbesondere bezüglich klinischen Versagens bestimmter
Implantante?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Girod, Gysi
Barbara, Hess Lorenz, Mazzone, Rytz Regula, Schenker Silvia,
Thorens Goumaz, Töngi, Weibel (12)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
05.12.2019 Wird übernommen
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4384 n Ip. Grossen Jürg. Munitionslager Mitholz. Auf-
geschoben ist nicht aufgehoben. Keine Risiken und Lasten 
auf die künftigen Generationen verschieben  (14.12.2018)

Laut den bisherigen Berichten und Informationen wird die
Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner und für die
Umwelt im ehemaligen Munitionslager Mitholz mit zunehmen-
der Zeit immer grösser, da die immer noch vorhandenen 3500
Tonnen Munition noch "detonierfähig" sind und weil sich der
Schutzmantel allmählich zersetzt. In seiner Antwort auf die
Motion 18.3798 schreibt der Bundesrat trotzdem: "Der Bundes-
rat will, dass das Risiko für die Bevölkerung von Mitholz so weit
als möglich gesenkt wird, mindestens so weit, dass die massge-
benden Vorschriften eingehalten werden. Dies ist gemäss dem
Expertenbericht zur Risikoanalyse aktuell nicht der Fall." Weiter
könne zum heutigen Zeitpunkt nicht zugesichert werden, dass
das ehemalige Munitionslager komplett gefahrlos gemacht und

entsorgt werden kann. Die komplette Räumung sei lediglich
eine Variante.

1. Heisst das, der Bundesrat zieht in Betracht, auf eine kom-
plette Räumung zu verzichten?

Wenn ja, welche Lösungen sind für den Bundesrat in diesem
Szenario denkbar?

2. Besteht damit nicht das Risiko, dass sich Munitionsreste in
jedem Fall weiter zersetzen und früher oder später Menschen
und Umwelt noch mehr belasten, indem:

a. weiterhin ein Restrisiko für eine unkontrollierte Explosion
bestehen bleibt, oder

b. die Munitionsreste ins Grund- oder Trinkwasser gelangen
oder die Umwelt anderweitig belasten?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Flach, Moser, Rösti,
von Siebenthal, Weibel (7)

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4386 n Po. Grossen Jürg. Besteuerung von Erträgen 
aus Fotovoltaikanlagen  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird gebeten, zu folgenden Punkten Bericht zu
erstatten:

1. Inwiefern werden Privatpersonen und Firmen, welche in die
Energiegewinnung durch Fotovoltaikanlagen investieren, steu-
erlich unter dem Strich in der ganzen Schweiz gleichbehandelt?

2. Die heutigen Unterschiede der Besteuerung von Investitio-
nen in und Erträgen aus Fotovoltaikanlagen über alle Staatse-
benen sind transparent darzustellen und die Vor- und Nachteile
aufzuzeigen.

3. Es sind steuerliche Vereinfachungsmöglichkeiten für Fotovol-
taikanlagen aufzuzeigen, um eine erfolgreiche Umsetzung der
Energiestrategie 2050 zu ermöglichen (z. B. Einmalvergütun-
gen im selben Steuerjahr wie der Steuerabzug, keine steuerli-
che Unterscheidung zwischen integrierten und angebauten
Anlagen).

Mitunterzeichnende: Bäumle, Flach, Girod, Moser, von Sieben-
thal, Weibel (6)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

17.12.2020 Zurückgezogen

x 18.4387 n Mo. Gugger. Bundesrat und VBS geben der 
Cybersecurity 2019 höchste Priorität  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Schaffung eines departe-
mentsübergreifenden Cyberkompetenzzentrums sofort an die
Hand zu nehmen und im Eidgenössischen Departement für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport anzusiedeln. Die
Kosten werden unter den Departementen geteilt. Zudem benöti-
gen betroffene Organisationen und Personen sofortigen
Zugang zu professioneller und staatlich koordinierter Ersthilfe
(Bund und Kantone), um den wirtschaftlichen oder persönlichen
Schaden in Grenzen zu halten.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Ammann, Amstutz, Baraz-
zone, Barrile, Bigler, Birrer-Heimo, Brunner Toni, Büchel
Roland, Bulliard, Candinas, Chiesa, Fässler Daniel, Fluri, Gie-
zendanner, Glarner, Gmür Alois, Gutjahr, Hausammann, Heim,
Humbel, Hurter Thomas, Keller-Inhelder, Kiener Nellen, Kutter,
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Landolt, Lohr, Masshardt, Molina, Müller Leo, Paganini, Quadri,
Rime, Roduit, Romano, Rutz Gregor, Rytz Regula, Salzmann,
Streiff, Umbricht Pieren, Vogler, von Siebenthal, Weibel,
Wüthrich (44)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

17.12.2020 Zurückgezogen

x 18.4389 n Ip. Glättli. Menschenrechtssituation in der Tür-
kei. Wie steht es um die Unterstützung von Menschen-
rechtsverteidigerinnen und -verteidigern, diplomatische 
Vermittlungsbemühungen, Rüstungsexporte?  (14.12.2018)

Die menschenrechtliche Situation in der Türkei gibt leider weiter
zu grosser Besorgnis Anlass. Auch nach Aufhebung des Aus-
nahmezustands bleiben Tausende von türkischen Bürgerinnen
und Bürgern in (Untersuchungs-)Haft, sei es wegen ihres demo-
kratischen politischen Engagements, sei es wegen ihres Einste-
hens für die Menschenrechte oder weil sie als
Medienschaffende nicht nach dem Willen des Präsidenten
berichtet haben. Der Druck auf oppositionelle Kräfte steigt wei-
terhin, einzelne Gefangene werden auch seit Monaten in Isolati-
onshaft gehalten, der Zugang zu den eigenen Anwälten oder zu
Familienangehörigen wird trotz unzähliger Gesuche verweigert.
Dies führt auch in der türkisch-kurdischen Diaspora in der
Schweiz zu grosser Besorgnis.

Der Bundesrat wird deshalb gebeten, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Setzt er auch in der Türkei aktiv die Richtlinien des Eidgenös-
sischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten zur
Unterstützung von Menschenrechtsverteidigerinnen und -vertei-
digern um? Welche konkreten Massnahmen (z. B. Gefängnis-
besuche, Besuche von Prozessen) haben Vertreterinnen und
Vertreter der Schweiz in den letzten drei Jahren diesbezüglich
unternommen?

2. Unternimmt er diplomatische Bemühungen, um darauf hinzu-
wirken, dass die Türkei die Urteile des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte respektiert und rasch umsetzt?

3. Hat die Schweiz aktiv ihre Guten Dienste angeboten zur Ver-
mittlung im Konflikt der Türkei mit der kurdischen Minderheit,
falls dies von den Beteiligten gewünscht würde?

4. Die Türkei kennt nicht nur im Land selbst bewaffnete Kon-
flikte, sondern ist im Norden Syriens ohne Uno-Mandat bewaff-
net in einen internationalen Konflikt involviert. Darf man vor
diesem Hintergrund davon ausgehen, dass die Schweiz keiner-
lei Lieferungen bewilligt von Rüstungsgütern (wie z. B. gepan-
zerte Mannschaftstransporter) in die Türkei? Welches waren die
letzten bewilligten Exporte in die Türkei (Art und Datum)?

5. Bekanntlich versuchten Vertreter der Türkei, oppositionelle
Personen aus der Schweiz zu entführen. Angeblich führen die
türkische Regierung und ihre diplomatischen Vertretungen in
der Schweiz auch ganze Listen von regierungskritischen Perso-
nen, sei es mit kurdischem oder gülenistischem Hintergrund,
und diese Personen werden dann auch von der Botschaft vor-
geladen. Ist dies dem Bundesrat bekannt? Wie bewertet er
diese Einschüchterungsversuche?

Mitunterzeichnende: Arslan, Girod, Rytz Regula, Töngi (4)

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4390 n Ip. Arslan. Verlust der Mutterschaftsentschädi-
gung bei der Teilnahme an Parlamentssitzungen  
(14.12.2018)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Gesetzesgrundlagen müssen geändert werden, dass
die Teilnahme von Parlamentarierinnen während des Mutter-
schaftsurlaubs an Ratssitzungen von Parlamenten, welchen sie
als gewähltes Mitglied angehören, nicht als Aufnahme der
Erwerbstätigkeit gilt (Art. 16d EOG und Art. 25 EOV)?

2. Wie müsste eine Änderung der Gesetzesgrundlagen ausse-
hen, damit Parlamentarierinnen aller politischen Stufen gleich-
behandelt werden bzw. nicht neue Ungleichheiten geschaffen
werden?

3. Wäre eine Lösung in der Bundesgesetzgebung ein Eingriff in
die Autonomie der Kantone?

4. Was müsste zusätzlich geregelt werden, dass keine neuen
Ungerechtigkeiten bzw. Rechtsungleichheiten entstehen, da
sich auch in anderen Bereichen eine ähnliche Problematik prä-
sentiert (nicht politische öffentliche Ämter, Lehrpersonen, die an
vereinzelten Sitzungen teilnehmen möchten usw.)?

5. Könnte eine solche Neuregelung im Rahmen der parlamenta-
rischen Beratungen zur Botschaft "Änderung des EOG: Länger
dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalauf-
enthalt des Neugeborenen" eingebracht und behandelt wer-
den?

6. Befürwortet der Bundesrat eine solche Änderung, um die
Gleichstellung der Parlamentarierinnen in Sachen Mutterschaft-
sentschädigung zu erreichen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bertschy, de la Reussille, Graf
Maya, Kälin, Mazzone, Moser, Schenker Silvia, Thorens Gou-
maz, Töngi, Trede, Wermuth (12)

27.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4391 n Ip. Trede. Wie beurteilt der Bundesrat die Foot-
ball Leaks?  (14.12.2018)

1. Hat der Bundesrat Kenntnis von den Enthüllungen um die
Football Leaks und im Besonderen davon, dass Richtlinien bei
der Fifa vom führenden Exekutivmitglied höchstselbst justiert
wurden?

2. Wie beurteilt er die Wirkung der Enthüllungen und Berichter-
stattung über die Fifa für die Schweiz?

3. Hält er an seiner Antwort auf die Interpellation Rytz Regula
18.3145 fest, dass er die Bemühungen zu einer Good Gover-
nance bei Verbänden wie der Fifa positiv bewertet, und teilt er
die Einschätzung, dass diese bei Sportgrossverbänden wie der
Fifa und der Uefa an ihre Grenzen stösst?

4. Ist er bereit, auch Massnahmen gegen Sportgrossverbände
wie die Fifa oder die Uefa zu ergreifen und diese v. a. zu mehr
Transparenz zu verpflichten?

5. Teilt er die Einschätzung des Zürcher Kantonsrates, dass
Vereine wie die Fifa analog zu einem lokalen Kaninchenzüch-
terverein besteuert werden sollen, oder kann er sich eine neue
Lösung für die Steuerpflicht von Sportgrossvereinen auf natio-
naler Ebene vorstellen?

6. Die ganzen Enthüllungen sind nicht zuletzt auf Whistleblo-
wing zurückzuführen. Identifiziert der Bundesrat aktuell Hand-
lungsbedarf im Bereich Schutz von Whistleblowerinnen und -
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blowern, wie er bspw. in der Motion Reimann Lukas 12.3473
vorgesehen gewesen wäre, gerade vor dem Hintergrund, dass
die Schweiz den Hauptsitz für diverse grosse Verbände dar-
stellt?

20.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4392 n Po. Rytz Regula. Förderung der Tageslichtzu-
fuhr in Wohngebäuden  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht auszuarbeiten, der
die Situation betreffend Tageslichtzufuhr in Schweizer Wohnge-
bäuden aufzeigt. Ferner sollen Handlungsfelder dargestellt wer-
den, welche konkreten anreizsteigernden Massnahmen und
Regelungen zur Förderung der Tageslichtzufuhr in Wohnge-
bäuden erlassen werden können. Dabei sollen insbesondere
die Aspekte der Gesundheitsvorsorge, des Wohnkomforts und
der Wohnqualität sowie der Nutzung von Energiesparpotenzi-
alen berücksichtigt werden.

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4394 n Mo. Rytz Regula. Freihandelsabkommen zwi-
schen Efta und Mercosur. Verbindliches 
Nachhaltigkeitskapitel  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, beim Freihandelsabkommen
(FHA) zwischen den Efta- und den Mercosur-Staaten ein ver-
bindliches Nachhaltigkeitskapitel als Teil des FHA auszuhan-
deln, welches alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen und
mindestens folgende Verpflichtungen und Ziele beinhaltet:

1. Die Umsetzung der Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung
(SDG).

2. Die Ratifizierung und Einhaltung der Völkerrechtsverträge.

3. Die Umsetzung des neuen Verfassungsartikels zu Ernäh-
rungssicherheit und nachhaltigem Handel (Art. 104a BV, Bst. d).

4. Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens.

5. Die Einhaltung der bestehenden Regelungen für den Konsu-
mentenschutz in den Efta-Staaten.

Das Kapitel soll konkrete und messbare Ziele haben. Um diese
zu gewährleisten, soll ein zielführender Beobachtungsprozess
eingeführt werden.

Mitunterzeichnende: Arslan, de la Reussille, Glättli, Graf Maya,
Mazzone, Molina, Thorens Goumaz, Töngi, Trede,
Wermuth (10)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4397 n Ip. Arslan. Soziale Ungleichheit im 
Bildungswesen  (14.12.2018)

Das Schweizer Nachrichtenportal Watson hat kürzlich darüber
berichtet, dass das Sozialamt im Kanton Obwalden einer jun-
gen Frau den Besuch der Fachmittelschule verbieten wollte,
weil ihre Eltern aus Eritrea stammen und von der Sozialhilfe
leben. Im gleichen Artikel wurde darauf hingewiesen, dass eine
Studie der Zürcher Bildungsdirektion im Jahre 2013 zum

Schluss kam, dass im Langzeitgymnasium 92 Prozent der
Schüler aus "privilegierten" oder "eher privilegierten" Familien
stammen. Aus "eher benachteiligten" Familien stammen 8 Pro-
zent der Schüler. Schon 1996 kam eine Studie des Bundesam-
tes für Statistik zum Schluss, dass sich trotz Bildungsexpansion
für die Kinder aus unteren sozialen Lagen nicht von einer Erhö-
hung der Bildungschancen sprechen lässt.

Offenbar hat sich bezüglich Chancengleichheit im Bildungsbe-
reich in den letzten 20 Jahren wenig geändert, was als Verstoss
gegen die Rechtsgleichheit gemäss Artikel 8 der Bundesverfas-
sung (BV) und gegen Artikel 11 BV (Schutz der Kinder und
Jugendlichen) zu betrachten ist.

Deshalb gelange ich mit folgenden Fragen an den Bundesrat:

1. Wie hoch ist der Anteil der 20-jährigen Sozialhilfebeziehen-
den, die eine Lehre, eine weiterführende Schule (Berufsschule)
oder das Gymnasium abgeschlossen haben? Bei wie vielen
Jugendlichen beschränkt sich der Abschluss auf die obligatori-
sche Schulpflicht? Wie viele von ihnen sind in Haushalten auf-
gewachsen, die auf Sozialhilfe angewiesen waren? Wie gross
ist der Anteil von jungen Erwachsenen aus Sozialhilfe-Haushal-
ten, die eine Tertiäre Ausbildung verfolgen?

2. Kommt der Bundesrat ebenfalls zum Schluss, dass eine sozi-
ale Ungleichheit im Schweizer Bildungssystem besteht? Wo lie-
gen die Gründe dafür, bzw. weshalb kommt er allenfalls zu
einem anderen Schluss?

3. Ist es im Lichte der Bundesverfassung sowie der geltenden
Gesetzesbestimmungen gerechtfertigt, bei Familien mit Sozial-
hilfe Unterschiede gegenüber Familien mit gutem Einkommen
zu machen und insbesondere bei Familien mit Migrationshinter-
grund bzw. Flüchtlingsstatus?

4. Sieht der Bund wesentliche Unterschiede zwischen den Kan-
tonen bezüglich Chancengleichheit im Bildungswesen?

5. Wie kann der Bund trotz kantonaler Kompetenzen im Bil-
dungs- und Sozialbereich die Förderung der Bildung von Kin-
dern in minderbemittelten Familien unterstützen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Brélaz, de la Reussille, Girod, Graf
Maya, Kälin, Mazzone, Meyer Mattea, Molina, Rytz Regula,
Schenker Silvia, Seiler Graf, Thorens Goumaz, Töngi, Trede,
Wermuth (16)

13.02.2019 Antwort des Bundesrates.

22.03.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4398 n Po. Arslan. Handelsrecht der WTO mit den Vor-
gaben der internationalen Nachhaltigkeitsabkommen 
vereinbaren  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird gebeten darzulegen, wie er zukünftig das
Handelsrecht der WTO mit den Vorgaben von Nachhaltigkeits-
abkommen vereinbaren will. Neben der Uno-Agenda 2030 sind
insbesondere gemeint: die multilateralen Abkommen im
Umweltbereich (namentlich das Klima- und das Biodiversitäts-
abkommen), die Arbeitsrechte sowie die Menschenrechtsnor-
men. Es ist dabei zu prüfen, ob die Einführung eines
Handelsgesetzes zielführend sein kann und wie Partizipation
und Transparenz erhöht werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Brélaz, de la Reussille,
Friedl Claudia, Girod, Graf Maya, Kälin, Mazzone, Molina, Naef,
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Nussbaumer, Rytz Regula, Sommaruga Carlo, Thorens Gou-
maz, Töngi, Tornare, Trede, Wermuth (18)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4399 n Po. Birrer-Heimo. Die breite Akzeptanz von Bar-
geld auch in Zukunft sicherstellen  (14.12.2018)

Privatpersonen können heute in der Schweiz neben anderen
Zahlungsmitteln in der Regel mit Bargeld bezahlen. Der Bun-
desrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen, wie die
breite Akzeptanz von Bargeld auch in Zukunft sichergestellt
werden kann. Er prüft dabei insbesondere die Möglichkeit, die
Annahme von Bargeld gemäss Artikel 3 des Bundesgesetzes
über die Währung und die Zahlungsmittel (WZG, SR 941.10)
von dispositivem Recht in zwingendes Recht umzuwandeln,
und zeigt dabei auf, welche Ausnahmen, Beschränkungen (z.
B. aufgrund der Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes,
beim Online-Shopping usw.) oder begleitenden Massnahmen er
bei einer Annahmepflicht von Bargeld als sinnvoll erachten
würde.

Mitunterzeichnende: Campell, Fluri, Glanzmann, Jans, Müri,
Pardini, Streiff, Töngi (8)

20.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 18.4408 n Mo. Moser. Ernährungssicherheit. Abschaf-
fung schädlicher Subventionen gemäss den Empfehlungen 
der Finanzkontrolle  (14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesanpassung vorzu-
legen, mit der die Subventionen abgeschafft werden, die der
neuen Verfassungsbestimmung zur Ernährungssicherheit zuwi-
derlaufen. Es geht dabei insbesondere um folgende Subventio-
nen:

1. Beiträge an Massnahmen zur Entlastung des Fleischmarktes;

2. Beiträge an die Verwertungsmassnahmen für Inlandeier;

3. Infrastrukturbeiträge für Schlachtviehmärkte im Berggebiet;

4. Beiträge an die Verwertung von Schafwolle.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Flach, Grossen Jürg,
Grunder, Jans, Quadranti, Riklin Kathy, Wasserfallen Christian,
Weibel, Zanetti Claudio (11)

13.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

x 18.4409 n Mo. Cattaneo. Mehr Sicherheit für Velofahrerin-
nen und Velofahrer. Seitlichen Überholabstand regeln  
(14.12.2018)

Der Bundesrat wird beauftragt, per Gesetz einen seitlichen
Abstand für das Überholen von Velofahrerinnen und Velofah-
rern festzulegen.

27.02.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Abgeschrieben, weil nicht innert zwei Jahren
abschliessend im Rat behandelt

19.3005 n Mo. Nationalrat. Keine zusätzlichen Kosten für 
unser Gesundheitswesen infolge der Listenumteilung von 
bisher frei verkäuflichen Arzneimitteln der Liste C in die 
Liste B (Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 
NR)  (15.02.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass bei der
Umsetzung des Heilmittelverordnungspakets IV durch Swiss-
medic und das Bundesamt für Gesundheit (BAG), insbesondere
durch die Umteilung der Arzneimittel der Liste C in die Liste B,
keine zusätzlichen Kosten und Aufwände für das Gesundheits-
system entstehen.

Sprecherin: Humbel

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

05.06.2019 Nationalrat. Annahme

19.3022 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Klimaschutz 
jetzt!  (06.03.2019)

Wie die Manifestationen, Demonstrationen, Umfragen sowie die
internationalen Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zeigen, hat die Klimafrage stark an Bedeutung und an
Dringlichkeit gewonnen.

Die vom Bundesrat bisher präsentierten Vorschläge reichen
nicht aus, um die Klimaverpflichtungen gemäss Pariser Klima-
abkommen zu erfüllen. Deshalb richten wir folgende Fragen an
den Bundesrat:

1. Wie sieht der Fahrplan des Bundesrates aus, um über die
bereits präsentierten Vorschläge hinaus den Klimaverpflichtun-
gen nachzukommen?

2. Was gedenkt er konkret zu tun, damit die Emissionen aus
dem Verkehr drastisch reduziert werden?

3. Was gedenkt er konkret zu tun, um die Investitionen in Öl und
Gas, die vom Schweizer Finanzplatz gesteuert werden, zu
reduzieren?

4. Was gedenkt er konkret zu tun, damit die Emissionen auch
im Flugbereich reduziert werden?

Sprecher: Nordmann

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

07.03.2019 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3023 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Individuelle 
Prämienverbilligung. Bundesgerichtsurteil gibt den Weg 
vor  (06.03.2019)

Das Bundesgericht hat kürzlich eine Beschwerde gegen die
Praxis des Kantons Luzern bei der individuellen Prämienverbilli-
gung für Familien mit Kindern gutgeheissen (Urteil 8C_228/
2018). In seinen Erwägungen erinnert das Bundesgericht an
Artikel 65 Absatz 1bis des Bundesgesetzes über die Kranken-
versicherung, der für untere und mittlere Einkommen eine Ver-
billigung der Prämien von jungen Erwachsenen in Ausbildung
um mindestens 50 Prozent und - seit Anfang Jahr - der Prämien
von Kindern um mindestens 80 Prozent vorsieht. Nach der Defi-
nition des Bundesgerichtes gehören Personen, die über ein Ein-
kommen verfügen, das zwischen 70 Prozent und 150 Prozent
des Medianeinkommens des Kantons liegt, zum Mittelstand. Mit
dem Urteil des Bundesgerichtes wurde der Kanton Luzern dazu
verpflichtet, die Einkommensgrenze zu erhöhen, damit ein Teil
des Mittelstands wieder Anspruch auf Beiträge hat. Dieses
Urteil ist für die ganze Schweiz von Bedeutung. Das jüngste
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Monitoring des Bundesamtes für Gesundheit liefert eine
Bestandesaufnahme zu den individuellen Prämienverbilligun-
gen für den Mittelstand. Es zeigt sich, dass mindestens acht
Kantone keinerlei Beiträge für mittlere Einkommen vorsehen.
Wir bitten deshalb den Bundesrat, folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Wie schätzt der Bundesrat das Urteil des Bundesgerichtes
ein?

2. Welche anderen Kantone - abgesehen von den Kantonen,
die bereits eine Anpassung ihres Prämienverbilligungssystems
angekündigt haben - sind nach Ansicht des Bundesrates von
diesem Bundesgerichtsurteil betroffen? Gedenkt der Bundesrat,
Massnahmen zu ergreifen, um dem Urteil des Bundesgerichtes
Nachachtung zu verschaffen?

3. Wie viele Personen könnten zusätzlich Beiträge erhalten,
wenn das Bundesgerichtsurteil gesamtschweizerisch umge-
setzt wird, und wie viele zusätzliche Mittel müssten dafür vorge-
sehen werden?

4. Der Bundesrat hat in seiner Antwort auf die Interpellation
16.3648 erklärt, dass für ihn "eine über die Jahre grösser wer-
dende Differenz zwischen dem Bundesanteil und dem Kantons-
anteil" zur Finanzierung der Prämienverbilligung nicht
wünschbar sei. Wie beurteilt der Bundesrat die Lage heute?

5. Wie beurteilt der Bundesrat die Lage der anderen Bevölke-
rungsgruppen, die auch zum Mittelstand gemäss der Definition
des Bundesgerichtes gehören (z. B. die Rentnerinnen und
Rentner)?

6. Wie beurteilt er den Zugang zur Grundversorgung angesichts
der Kürzungen beim Budget für die Prämienverbilligung und der
absehbaren Erhöhung der Franchise? Was gedenkt der Bun-
desrat zu tun, um den Zugang für alle sicherzustellen?

Sprecher: Nordmann

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

07.03.2019 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3026 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Auftrag des Parlamentes an den Bundesrat, 
keine Verträge mit der EU abzuschliessen, welche die Sou-
veränität der Schweiz einschränken oder die EU-Rechts-
übernahme vorsehen  (06.03.2019)

Mit der Motion 13.4117, "Strategische Positionen zum Verhält-
nis der Schweiz zur Europäischen Union", wurde der Bundesrat
beauftragt, folgende von der Aussenpolitischen Kommission
des Nationalrates am 22. Oktober 2013 gefassten Beschlüsse
der EU aktiv mitzuteilen und konsequent gegenüber der EU zu
vertreten:

1. Der EU ist unmissverständlich darzulegen, dass die Schweiz
ein von der EU unabhängiger Staat ist. Die Schweiz will der EU
weder auf direktem noch auf indirektem Weg beitreten (mit 14
zu 1 Stimmen bei 6 Enthaltungen so beschlossen).

2. Die Schweiz unterhält mit der EU Beziehungen auf vertragli-
cher Ebene, insbesondere, um den gegenseitigen Marktzutritt
zu erleichtern. Aber die Schweiz ist nicht Mitglied des europä-
ischen Binnenmarktes und hat auch nicht die Absicht, dies zu
werden (mit 13 zu 1 Stimmen bei 7 Enthaltungen so beschlos-
sen).

3. Die Schweiz schliesst keine Verträge ab, welche ihre Souve-
ränität generell rechtlich oder faktisch einschränken. Insbeson-
dere kann und wird sich die Schweiz nicht verpflichten, das
zukünftige EU-Recht in heutigen oder in künftigen bilateralen

Verträgen automatisch zu übernehmen und sich der Gerichts-
barkeit der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums zu
unterstellen (ebenfalls mit 13 zu 1 Stimmen bei 7 Enthaltungen
so beschlossen).

4. Das Beitrittsgesuch der Schweiz zur EU wird als gegen-
standslos betrachtet (mit 11 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung so
beschlossen).

Am 6. Mai 2015 stimmte der Nationalrat allen vier Punkten der
Motion 13.4117 wie folgt zu: zum ersten Punkt mit 112 zu 78
Stimmen bei 0 Enthaltungen; zum zweiten Punkt mit 110 zu 75
Stimmen bei 3 Enthaltungen; zum dritten Punkt mit 97 zu 91
Stimmen bei 2 Enthaltungen und zum vierten Punkt mit 121 zu
48 Stimmen bei 17 Enthaltungen.

Am 24. September 2015, einige Wochen vor den eidgenössi-
schen Wahlen, stimmte der Ständerat mit 27 zu 12 Stimmen bei
2 Enthaltungen der Motion 13.4117 zu.

Der Bundesrat wird ersucht, im Lichte des Entwurfes über das
institutionelle Abkommen, Auskunft zu erteilen, wann, wie und
wo er diese vier Punkte der Motion 13.4117 erfüllt hat.

Sprecher: Aeschi Thomas

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

07.03.2019 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 19.3027 n Mo. Walliser. Steuerfreie Kinderzulagen  
(06.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 17 des Bundesgesetzes
über die direkte Bundessteuer dahin zu ändern, dass Kinderzu-
lagen nicht steuerpflichtig sind.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Arnold,
Dettling, Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Giezendanner,
Glarner, Hausammann, Herzog Verena, Reimann Lukas, Rime,
Rutz Gregor, Sollberger, Steinemann, Tuena, Zuberbühler (18)

01.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

17.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3029 n Ip. Moser. Die Dynamik nutzen und die Atomwaf-
fenstaaten an ihre Verpflichtung erinnern, nuklear 
abzurüsten  (06.03.2019)

Wird der Bundesrat anlässlich der Vorbereitung der Überprü-
fungskonferenz des Atomsperrvertrages (NPT; SR 0.515.03)
gestützt auf die Überweisung der Motion 17.4241 den Atomwaf-
fenverbotsvertrag nun unterzeichnen und so die Dynamik nut-
zen, um den Druck auf die Atomwaffenstaaten zu erhöhen? So
könnte der Druck auf sie erhöht werden, ihre Verpflichtung
gemäss Artikel 6 NPT wahrzunehmen und in redlicher Absicht
Verhandlungen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens und
zur nuklearen Abrüstung zu führen.

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3030 n Mo. Grüne Fraktion. Hinweis auf der Werbung für 
Flugreisen: "Achtung, dieses Produkt ist klimaschädlich"  
(06.03.2019)

Ich fordere den Bundesrat auf, ein Gesetz zu erlassen, durch
das sämtliche in Verbindung mit dem Flugverkehr stehende
Werbung zwingend durch grossformatige Hinweise für Konsu-
mentinnen und Konsumenten zu den umweltschädlichen Aus-
wirkungen von Flugreisen gekennzeichnet wird. Dabei kann



107

sich der Bundesrat an den Warnhinweisen auf den Verpackun-
gen von Tabakprodukten orientieren.

Sprecherin: Pasquier

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3031 n Mo. Quadri. Radio- und Fernsehgebühren. Rück-
erstattung der 600 Millionen Franken Mehreinnahmen an 
die privaten Haushalte  (06.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt festzulegen, dass die 600 Millio-
nen Franken, die Serafe durch die im Einvernehmen mit dem
Bakom gestaffelte Rechnungsstellung zusätzlich eingenommen
hat, den Privathaushalten zurückerstattet werden und nicht
etwa widerrechtlich in die Kasse der SRG fliessen.

Mitunterzeichnerin: Pantani (1)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3032 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Keine Bezahlung der Arbeitslosengelder für 
EU-Grenzgänger durch die Schweiz  (06.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Europäischen Union unmis-
sverständlich darzulegen, dass die Schweiz den im Rahmen
der Revision der EU-Verordnung zur Koordination der Sozial-
versicherungen 883/2004 angestrebten Wechsel der Zuständig-
keit für Arbeitslosenleistungen an Grenzgänger nicht
übernehmen wird. Die Schweiz lehnt es entschieden ab, dass
neu der letzte Beschäftigungsstaat statt der Wohnsitzstaat die
finanziellen Verpflichtungen für die Auszahlung von Arbeitslo-
sengeldern übernehmen soll. Das Verhandlungsmandat ist ent-
sprechend zu formulieren.

Sprecher: Ruppen

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 19.3033 n Mo. Nationalrat. Offensive zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Schweiz (Fraktion der Schweizeri-
schen Volkspartei)  (06.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung ein
umfassendes Revitalisierungspaket zur Steigerung der Stand-
ortattraktivität und zur Diversifizierung der Absatzmärkte vorzu-
legen.

Sprecher: Buffat

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

21.06.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
26.09.2019 Nationalrat. Annahme
15.12.2020 Ständerat. Annahme

19.3034 n Mo. Nationalrat. Sicherheitshaft für Dschihad-
Rückkehrer (Fraktion der Schweizerischen Volkspartei)  
(06.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung einen
Erlassentwurf mit folgender Zielsetzung zu unterbreiten: Wenn
Hinweise auf die Beteiligung oder jede andere Form von Unter-
stützung einer verbotenen Organisation gemäss Artikel 74 des
Nachrichtendienstgesetzes (SR 121) vorgebracht werden,
namentlich durch den Nachrichtendienst des Bundes, sollen die
betroffenen Personen bis zum Abschluss entsprechender Ver-
fahren in Haft genommen werden. Bei der Einreise in die
Schweiz soll die Inhaftierung unmittelbar erfolgen. Auf die

Anordnung der Haft ist nur zu verzichten, bzw. die Haft ist erst
wieder aufzuheben, wenn geklärt ist, dass die Person keine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Schweiz darstellt.

Sprecher: Büchel Roland

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission

30.10.2020 Nationalrat. Annahme

x 19.3035 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Eine "Krankenversicherung light" für Perso-
nen mit ungeklärtem Aufenthaltsrecht  (06.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Schritte einzuleiten,
damit Personen mit ungeklärtem oder provisorischem Aufent-
haltsstatus, d. h. Asylsuchende (Ausweis N), Schutzbedürftige
(Ausweis S), vorläufig aufgenommene Ausländer (Ausweis F),
Sans-Papiers und Weitere, in einer "Krankenversicherung light"
mit stark eingeschränktem Leistungskatalog versichert werden.
Die Kosten dieser "Krankenversicherung light" sollen transpa-
rent ausgewiesen und direkt aus den Asylkrediten bezahlt wer-
den.

Sprecherin: Herzog Verena

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3044 n Ip. Candinas. Ist es die Aufgabe des Seco, private 
Unternehmen zu konkurrenzieren?  (06.03.2019)

Das Seco hat mit "E-SHAB-Amtsblattportal" eine mandantenfä-
hige elektronische Publikationsplattform aufgebaut und bietet
diese auch den Kantonen an. In der Schweiz gab es bereits ver-
gleichbare Publikationsplattformen von Privatunternehmen,
bevor das Seco in den Markt eintrat. Über Instate-Vergaben
können Kantone Aufträge direkt an das Seco vergeben und
umgehen damit WTO-Ausschreibungen. Ein solches Vorgehen
schliesst private Anbieter vom Markt aus. Das Seco ist steuerfi-
nanziert und muss bzw. darf für dieses Angebot keine Gewinne
erwirtschaften - ein weiterer, bedeutender Wettbewerbsnachteil
für private Anbieter. An der Staatsschreiberkonferenz der Kan-
tone vom 21. April 2017 wurde das Amtsblattportal Schweiz
vom Seco vorgestellt. Darin steht unter "Rechtliche Rahmenbe-
dingungen": "Die Zusammenarbeitsform mit den Kantonen
muss rechtlich geprüft werden (z. Z. ist seitens Bund keine
explizite rechtliche Grundlage dafür auszumachen)."

"Diam" ist eine bereits etablierte elektronische Publikationsplatt-
form und wird im Kanton Graubünden seit 2016 eingesetzt.
Diam war also bereits zwei Jahre vor der Seco-Lösung auf dem
Markt. Entwickelt wurde die Lösung vom Bündner Medienunter-
nehmen Somedia. Die Kantone St. Gallen und Aargau führten
ein offenes WTO-Ausschreibungsverfahren durch, und die Ver-
gabe erfolgte an Somedia. Die Kantone Basel-Stadt und Bern
vergaben den Auftrag ohne Ausschreibung an das Seco (Ins-
tate-Vergabe). Die Privatwirtschaft wird damit aus dem Markt
gedrängt, Investitionen in innovative Produkte werden vernich-
tet und dezentrale Arbeitsplätze gefährdet.

Der Bundesrat wird in diesem Zusammenhang gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Ist es die Aufgabe des Seco, Produkte und Dienstleistungen
zu entwickeln und zu vertreiben, die bereits von Privatunterneh-
men realisiert wurden?
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2. Soll und darf das Seco private Unternehmen aufgrund wett-
bewerbsverzerrender Vorteile konkurrenzieren und damit aus
dem Markt drängen?

3. Wurde für die Zusammenarbeitsform mit den Kantonen die
obenerwähnte fehlende rechtliche Grundlage geschaffen?

4. Ist er bereit, dem Seco die weitere Vermarktung einer elektro-
nischen Publikationsplattform für Kantone zu untersagen?

5. Ist er bereit, bei den Kantonen darauf hinzuwirken, dass
diese für diesen Fall auf eine Instate-Vergabe verzichten?

Mitunterzeichnende: Ammann, Bigler, Brand, Burkart, Campell,
Giezendanner, Martullo, Paganini, Ritter (9)

17.04.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3048 n Mo. Bourgeois. Transparenz bei importierten 
Lebensmitteln. Lange und durch Verkehrsmittel mit hohem 
CO2-Ausstoss zurückgelegte Transportwege 
kennzeichnen  (06.03.2019)

Ich fordere den Bundesrat auf, Massnahmen zu ergreifen, um
zu gewährleisten, dass bei Lebensmitteln, die über grosse Ent-
fernungen importiert wurden, die verschiedenen Verkehrsmittel
und ihre jeweiligen CO2-Äquivalent-Emissionen gekennzeich-
net werden.

Mitunterzeichnende: Arslan, Bauer, Birrer-Heimo, Brélaz, Der-
der, Eichenberger, Fässler Daniel, Feller, Glättli, Gössi, Graf
Maya, Kälin, Lüscher, Moret Isabelle, Nussbaumer, Ritter, Rytz
Regula, Thorens Goumaz, Töngi, Trede, Walti Beat, Wehrli (22)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3051 n Ip. Regazzi. Huawei und die Herausforderungen 
von 5G. Risiken und Chancen für die Schweiz  (06.03.2019)

Angesichts des komplexen geopolitischen und wirtschaftlichen
Wettkampfs, in dem der chinesische Hightech-Riese Huawei
eine Hauptrolle spielt, frage ich den Bundesrat:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Berichte aus den USA und
anderen Ländern betreffend den Verdacht gegenüber Huawei
auf Betrug, Korruption und Spionage?

2. Wie schätzt der Bundesrat die Gefahr ein, die entsteht, wenn
wir die Sicherheit unseres Landes unter dem Aspekt sowohl
des Persönlichkeitsschutzes als auch der Industriespionage in
einem so sensiblen Bereich dieser ausländischen Technologie
aussetzen?

3. Beabsichtigt der Bundesrat einzugreifen, um die Geschäfts-
tätigkeit von Huawei einzuschränken, bis das Ergebnis der lau-
fenden Untersuchungen vorliegt? Falls ja, wie?

4. Die Schweiz sollte es vermeiden, von einem anderen Land
abhängig zu sein, von dem zudem nicht garantiert ist, dass es
die demokratischen Regeln einhält. Warum fördert die Schweiz
nicht die Forschung, die Entwicklung und die Ausbildung mit
dem Ziel, sich Fähigkeiten und Know-how im Bereich der 5G-
Technologie anzueignen?

Mitunterzeichnende: Ammann, Chiesa, Egger Thomas,
Gschwind, Pantani, Quadri, Roduit (7)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3052 n Mo. (Chiesa) Marchesi. Nachweis der Sprach-
kenntnisse für universitäre Medizinalpersonen (Ärztinnen, 

Zahnärzte, Chiropraktorinnen, Apotheker, Tierärztinnen)  
(06.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Anerkennung der Sprach-
kenntnisse von Personen, die einen universitären Medizinalbe-
ruf ausüben, weiter zu vereinfachen und sie gratis anzubieten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Cattaneo, Merlini, Pantani, Quadri,
Regazzi, Romano, Semadeni (8)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

05.12.2019 Wird übernommen
14.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.3053 n Mo. Roduit. Task-Force gegen neu auftretende 
Schädlinge  (07.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, mehr Mittel zur Verfügung zu
stellen für die Forschung über neu auftretende gefährliche
Schädlinge wie die Schmierlaus oder die Marmorierte Baum-
wanze, damit rasch Strategien für deren nachhaltige Bekämp-
fung in die landwirtschaftliche Praxis eingeführt werden können.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Chevalley, Glauser, Gschwind,
Hausammann, Page, Pezzatti, Regazzi, Ritter (9)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 19.3054 n Po. Gysi Barbara. Care-Arbeit ins Zentrum 
rücken  (07.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht auszuarbeiten, der
aufzeigt, wie die Care-Arbeit in der Schweiz besser abgegolten
werden kann und so ihrem Wert entsprechend wahrgenommen
wird. Zu berücksichtigen ist dabei sowohl die unbezahlte Care-
Arbeit wie auch die Care-Arbeit, welche im Rahmen von Anstel-
lungsverhältnissen geleistet wird.

Es sind Massnahmen aufzuzeigen, wie die bezahlte Care-Arbeit
besser entlöhnt werden kann und wie die unbezahlte Care-
Arbeit in den Sozialversicherungen, namentlich in der berufli-
chen Vorsorge, besser berücksichtigt werden kann.

Der Bundesrat soll in seinem Bericht aufzeigen, wie Effizienzge-
winne aus anderen Branchen in die personalintensive Care-
Arbeit gelenkt und zu deren Mitfinanzierung herangezogen wer-
den können.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Graf-Litscher, Hadorn, Har-
degger, Heim, Jans, Marti Min Li, Marti Samira, Meyer Mattea,
Molina, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Schneider Schüttel,
Semadeni, Wasserfallen Flavia, Wermuth, Wüthrich (23)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 19.3060 n Mo. Quadri. Der Terrorist Lojacono Baragiola 
muss der italienischen Justiz übergeben werden  
(07.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, das Rechtshilfegesetz (Art. 7)
dahingehend zu ändern, dass die Auslieferung von Schweize-
rinnen und Schweizern im Falle von Verurteilungen wegen ter-
roristischer Straftaten möglich ist.

Mitunterzeichnerin: Pantani (1)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Ständerat. Ablehnung
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19.3061 n Mo. Töngi. Internationale Bahnverbindungen 
verbessern  (07.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die strategischen Ziele der SBB
anzupassen und ein Angebot für den internationalen Bahnver-
kehr zu definieren wie auch eine Anschubfinanzierung für volks-
wirtschaftlich sinnvolle, aber betriebswirtschaftlich nicht
kostendeckende internationale Verbindungen aufzuzeigen.

Mitunterzeichnende: Brélaz, Glättli, Graf Maya, Thorens
Goumaz (4)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3062 n Ip. Töngi. Vereinfachung beim Kauf internationa-
ler Bahnbillette  (07.03.2019)

Im Bereich des Bus- und Flugverkehrs existieren verschiedene
Plattformen, welche den Kauf eines Billetts einfach und bequem
machen. Die Angebote verschiedener Anbieter werden ange-
zeigt, die Preise sind vergleichbar, und der Kauf einer Fahrkarte
und Reservation ist mit wenigen Klicks möglich. Dagegen ist der
Kauf eines Bahnbilletts im internationalen Verkehr vor allem
über mehrere Länder hinweg häufig sehr kompliziert, und es
besteht bis heute keine valable internationale Plattform.
Gewisse Billette können nur im Land selber gekauft werden, für
andere gibt es heute keine Online-Angebote, bei weiteren müs-
sen Billette bis an die Schweizer Grenze und nachher im jewei-
ligen Land gelöst werden. Selbst bestandene
Kundenberaterinnen und -berater der schweizerischen Bahnun-
ternehmen kommen da an ihre Grenze.

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Sieht er Möglichkeiten, das Ticketing zu vereinfachen?

2. Gibt es internationale Bestrebungen, das Ticketing der euro-
päischen Bahnen zu vereinheitlichen oder eine einheitliche
Online-Plattform zum Kauf von internationalen Bahnbilletten
voranzutreiben?

3. Ist er bereit, die Entwicklung einer Online-Plattform voranzu-
treiben?

4. Wie könnten private Anbieter bei der Entwicklung einer
Online-Plattform unterstützt werden?

5. Sind in der Vernehmlassungsvorlage "Multimodale Mobilitäts-
dienstleistungen" auch internationale Verknüpfungen vorgese-
hen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Girod, Glättli, Kälin, Maz-
zone, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Trede (9)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3063 n Mo. Marti Samira. Klimanotstand ausrufen  
(07.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt:

a. den Klimanotstand auszurufen und

b. die nötigen gesetzlichen Grundlagen zu erarbeiten, damit alle
neuen Gesetzgebungen auf kommunaler, kantonaler und eidge-
nössischer Ebene nur dann eingeführt werden können, wenn
sie entweder keine zusätzlichen Treibhausgasemissionen ver-
ursachen oder neue Emissionen nachweislich zu 100 Prozent
kompensiert werden. Diese Bestimmung gilt sinngemäss auch
für neue völkerrechtliche Verträge. Ausnahmen können aus
humanitären Gründen gewährt werden.

Mitunterzeichnende: Arslan, Barrile, Bendahan, Brélaz, Crottaz,
Feri Yvonne, Flach, Friedl Claudia, Graf Maya, Grunder, Gysi
Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Kälin, Marra, Mazzone,
Meyer Mattea, Molina, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard,
Schneider Schüttel, Semadeni, Thorens Goumaz, Töngi, Tor-
nare, Trede, Wasserfallen Flavia, Wermuth, Wüthrich (31)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3066 n Mo. Nationalrat. Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen der Schweiz und Italien von 1976. Auslegung und 
Anwendung der Artikel 5 und 11 klären (Romano)  
(07.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Schritte dafür zu
unternehmen, dass die Zweifel beseitigt werden, die in Bezug
auf die Auslegung und Anwendung der Artikel 5 und 11 des
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und
Italien von 1976 bestehen; er soll dies gemeinsam mit den ita-
lienischen Behörden und unter Einbezug der betroffenen Wirt-
schaftsverbände gestützt auf Artikel 26 des Abkommens tun.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Merlini, Pantani, Quadri,
Regazzi (5)

01.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

21.06.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
02.03.2020 Nationalrat. Annahme

19.3068 n Po. Arslan. Gleichstellung von Frau und Mann im 
Bereich Klimaschutz in Entwicklungsgebieten  (07.03.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, einen Bericht mit einem Massnah-
menplan zu erstellen. Darin soll aufgezeigt werden, wie sich Kli-
maveränderungen auf die Lebensbedingungen der Frauen und
Männer unterschiedlich auswirken und inwiefern die Schweiz
konkrete Massnahmen ergreift, um die Auswirkungen des Kli-
mawandels speziell auf die Frauen im globalen Süden zu verrin-
gern, gar zu verhindern und zu eliminieren. Im Besonderen gilt
es darzustellen, welchen Beitrag die Entwicklungshilfeprojekte
des Bundes, namentlich in den Bereichen (Sonnen-)Energie,
Land- und Ernährungswirtschaft, leisten oder leisten könnten.

Mitunterzeichnende: Brélaz, Chevalley, Fehlmann Rielle, Girod,
Glättli, Graf Maya, Kälin, Marti Samira, Mazzone, Rytz Regula,
Thorens Goumaz, Trede (12)

01.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 19.3070 n Mo. Nationalrat. Kostenbefreiung für Schwan-
gere während der ganzen Schwangerschaft (Kälin)  
(07.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) unter Artikel 64 Absatz
7 Buchstabe b dahingehend anzupassen, dass die Kostenbe-
freiung während einer Schwangerschaft ab der ersten Schwan-
gerschaftswoche greift.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Girod, Glättli, Graf Maya,
Mazzone, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (10)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

21.06.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
26.09.2019 Nationalrat. Annahme
30.11.2020 Ständerat. Annahme
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19.3074 n Ip. Munz. Kein Einsatz von Reserveantibiotika in 
der Veterinärmedizin  (11.03.2019)

Reserveantibiotika der dritten und vierten Generation werden in
Spitälern eingesetzt, wenn Krankheitserreger resistent gegen
gängige Breitbandantibiotika sind. Diese Reserveantibiotika
werden aber auch in der Tiermedizin eingesetzt, zum Beispiel
bei Euterentzündungen. Bei jeder Antibiotikabehandlung kön-
nen resistente Keime in die Nahrungskette gelangen und damit
die Wirkung von Reserveantibiotika in der Humanmedizin
gefährden.

Vergleichszahlen zeigen, dass grundsätzlich der Antibiotikaein-
satz bei den Schweizer Milchkühen sehr hoch ist und gegen-
über unseren Nachbarländern ein Mehrfaches beträgt.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Reserveantibiotika sollten der Humanmedizin vorbehalten
sein, um Resistenzbildungen möglichst zu vermeiden. Was
rechtfertigt den Einsatz von Reserveantibiotika in der Veterinär-
medizin? Könnte ein Verbot angestrebt werden?

2. Antibiotikakontaminierte Milch wird meist über die Gülle ent-
sorgt. Das erhöht das Risiko der Resistenzbildung. Ist dieses
Risiko erkannt, und werden in der Strategie Antibiotikaresisten-
zen Schweiz (Star) dagegen Massnahmen getroffen? Wenn ja,
wie wird die kontaminierte Milch entsorgt, ohne dass sie in die
Nahrungsmittelkette gelangt?

3. Wie hoch ist der Antibiotikaverbrauch in der Schweiz bei
Milchkühen im Vergleich zu Ländern mit einer ähnlichen Milch-
produktionskette? Wie erklärt sich der Bundesrat den massiv
höheren Verbrauch?

4. In der Veterinärmedizin geht der Trend zu hochwirksamen
Antibiotika, auch wenn der mengenmässige Verbrauch sinkt.
Wie wird diese Entwicklung beurteilt?

5. Offenbar besteht ein illegaler Handel mit Antibiotika für Nutz-
tiere zwischen Frankreich und der Schweiz. Was unternimmt
die Schweiz, um diesen illegalen Handel zu unterbinden? Sind
auch illegale Antibiotikakäufe über den Online-Handel bekannt?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Feri Yvonne, Friedl
Claudia, Graf-Litscher, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim,
Piller Carrard, Schneider Schüttel, Semadeni (12)

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3075 n Ip. Munz. Entlastet die vorgesehene Reduktion 
der Hofdüngerausbringung die Umwelt tatsächlich?  
(11.03.2019)

Im erläuternden Bericht der Agrarpolitik ab 2022 (AP 22 plus)
wird im Kapitel 2.3.5 von einem Massnahmenpaket zur Trink-
wasser-Initiative gesprochen: "... Insbesondere sollen die maxi-
mal erlaubte Hofdüngerausbringung pro Fläche gemäss
Gewässerschutzgesetz reduziert ... werden ..."

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, genauere
Angaben zu dieser Aussage zu machen:

1. Auf welche Werte sollen die betrieblichen maximalen Hofdün-
gerausbringungen pro Fläche mit der AP 22 plus gesenkt wer-
den, und gilt diese Grenze auch für Betriebe ohne
Nutztierhaltung, die Hofdünger abnehmen?

2. Gilt die Grenze für jede Parzelle bzw. jeden Schlag einzeln
oder als Mischrechnung für die Fläche des ganzen Betriebs?

3. Wird für höhere Lagen oder für Böden mit tiefer Bodenbelast-
barkeit dieselbe Grenze gesetzt?

4. Wie viele Betriebe sind über der heute geltenden Grenze der
Hofdüngerausbringung, wie viele Betriebe werden es voraus-
sichtlich mit der vom Bundesrat in der AP 22 plus vorgeschlage-
nen neuen Grenze sein?

5. Was geschieht mit dem Hofdüngerüberschuss?

6. In welcher Grössenordnung wird die vorgesehene Senkung
das Trinkwasser bzw. die mit Ammoniak- und Nitrateinträgen
überbelasteten Regionen entlasten?

7. Der Bundesrat anerkennt die wichtigen Anliegen der Trink-
wasser-Initiative. Sieht er in der Vorlage AP 22 plus Instrumente
vor, um die Bindung der Tierhaltungen (Schweine, Rind, Geflü-
gel usw.) an die eigene Futterfläche des Betriebes zu fördern
und damit die Abhängigkeit von den proteinhaltigen Futtermitte-
limporten zu vermindern?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Gysi Barbara, Hadorn, Hardeg-
ger, Heim, Marti Min Li, Piller Carrard, Schneider Schüttel,
Semadeni (9)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3076 n Ip. Munz. Wird menschliches Versagen im Kern-
kraftwerk Leibstadt hingenommen?  (11.03.2019)

Nach Angaben des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspek-
torates (Ensi) vom 12. Dezember 2018, 30. Januar und 7.
Februar 2019 kommt es seit Jahren wiederholt zu Vorfällen im
Sicherheitsbereich des Kernkraftwerkes Leibstadt (KKL) durch
menschliches Versagen. Die den Kernkraftwerkbetreibern in
der Folge vom Ensi auferlegten Massnahmen blieben wirkungs-
los. Ferner fälschte ein Mitarbeiter des KKL über viele Monate
Kontrollberichte - auch dies ist Ausdruck menschlichen Versa-
gens. Diese Vorkommnisse im normalen Alltagsbetrieb des KKL
zeigen, dass menschliches Versagen als Risikofaktor für einen
schweren nuklearen Unfall offenbar nicht genug ernst genom-
men werden kann.

Die am 7. Dezember 2018 vom Bundesrat beschlossene Ver-
ordnungsrevision im Kernenergiebereich hält einen Ausle-
gungsstörfall im Kernkraftwerk Gösgen mit der Häufigkeit von 1
in 10 000 Jahren mit konsekutiver Verstrahlung der Bevölke-
rung mit einer Kollektivdosis von etwa 30 Personen-Sievert für
verantwortbar. Gemäss Ensi (Filmdokumentation https://
www.ensi.ch/de/2018/10/18/video-strahlendosis-bei-einem-aus-
legungsstoerfall/) führt diese Dosis zu etwa drei strahlungsbe-
dingten Krebserkrankungen.

Die Kernkraftwerkunfälle in Tschernobyl 1986 und Fukushima
2011 sind zweifelsfrei auf menschliches Versagen zurückzufüh-
ren. Der Unfall von Fukushima hat zu einer kollektiven Strahlen-
dosis von mindestens 48 000 Personen-Sievert (Unscear) bis
110 000 Personen-Sievert (WHO), derjenige in Tschernobyl zu
einer Kollektivdosis von mindestens 52 000 Personen-Sievert
(IAEA) bis 600 000 Personen-Sievert (Unscear) geführt. Diese
Strahlenbelastungen liegen für die Bevölkerung um einen Fak-
tor 1600 bis 20 000 über der Kollektivdosis des genannten Aus-
legungsstörfalls. Die strahlungsbedingten Krebserkrankungen
sind für Fukushima mit 4800 bis 11 000 und für Tschernobyl mit
5200 bis 60 000 zu beziffern.

Fragen an den Bundesrat:

1. Welche Massnahmen sieht er vor, in Anbetracht der Tatsa-
che, dass das Risiko für einen schweren nuklearen Unfall
wegen wiederholtem, unkorrigierbarem menschlichem Versa-
gen im Kernkraftwerk Leibstadt während des Alltagsbetriebs
massiv höher beurteilt werden muss als dies die in der Strahlen-
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schutzverordnung (SR 814.501), Artikel 123 Absatz 2 Buch-
stabe d, für die Gewährleistung der Sicherheit festgelegten
Limiten vorsehen?

2. Teilt er die Auffassung, dass sich die Schweiz das uner-
messliche Leid und die exorbitanten ökonomischen Schäden
durch einen schweren Kernkraftwerkunfall infolge menschlichen
Versagens nicht leisten kann?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Friedl Claudia, Gysi
Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Marti Samira, Meyer Mat-
tea, Piller Carrard, Schneider Schüttel, Semadeni (12)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3077 n Ip. Munz. Herbizidverbot für die öffentliche Hand 
und für private Anwenderinnen und Anwender endlich 
durchsetzen  (11.03.2019)

Das Bundesamt für Umwelt veröffentlichte am 19. Oktober 2018
eine Studie zur Umsetzung des Anwendungsverbots von Herbi-
ziden auf und an unseren Strassen, Wegen und Plätzen. Seit
dreissig Jahren ist die Anwendung von Unkrautbekämpfungs-
mitteln auf und an Strassen, Wegen und Plätzen verboten. Seit
2001 gilt dieses Verbot auch für private Anwendungen. Die Stu-
die zeigt eine erschreckende Hinwegsetzung über das Verbot.
Im Vergleich zur Studie 2010 ist festzustellen, dass sich bezüg-
lich Bekanntheit des Verbots kaum etwas geändert hat. Die
ergriffenen Massnahmen waren offensichtlich nicht zielführend.
Nur rund die Hälfte der privaten Anwenderinnen und Anwender
kennt das Verbot. Die professionellen Anwender kennen es
meistens, setzen sich aber darüber hinweg. Bei rund einem
Drittel der Gemeinden ist sogar eine Tendenz zu vermehrtem
Herbizideinsatz festzustellen. Insgesamt setzt mehr als die
Hälfte der Gemeinden Herbizide ein, auch auf Flächen, auf wel-
chen die Anwendung verboten wäre. Grund für die Missachtung
des Herbizidverbots ist der Kostendruck und ein befürchteter
Mehraufwand. Da heute weder kontrolliert noch bestraft wird, ist
es nicht erstaunlich, dass trotz Verbot kein Rückgang beim Her-
bizideinsatz feststellbar ist.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche Massnahmen ergreift der Bund, um professionelle
und private Anwenderinnen und Anwender über das Anwen-
dungsverbot aufzuklären und über Alternativen zu informieren?

2. Welches sind die Kompetenzen und Aufgaben des Bundes,
und welche Aufgaben müssten die Kantone wahrnehmen?

3. Führt der Bund zur Umsetzung des Verbots Oberkontrollen
durch?

4. Welche Massnahmen ergreift er zusätzlich, um das beste-
hende Herbizidverbot endlich durchzusetzen? Sind Kontrollen
und entsprechende Strafen vorgesehen?

5. In der Beantwortung der Interpellation 16.3507, "Chipkarten-
system zur Erfassung und Kontrolle von Pestiziden", wird in
Aussicht gestellt, dass ein datenbankbasiertes Schweizer
System mit Fachbewilligung sowie eine Datenbank mit genaue-
ren Verkaufszahlen von Pestiziden geprüft würden. Wie weit
sind diese digitalen Lösungen entwickelt, und könnte auch für
private Anwender eine Bewilligungspflicht eingeführt werden?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Friedl Claudia, Gysi
Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Marti Samira, Molina, Piller
Carrard, Schneider Schüttel, Semadeni (12)

01.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 19.3085 n Mo. (Egger Thomas) Gmür Alois. Verwendung 
nichtbudgetierter Überschüsse des Bundes  (12.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung die
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu unterbreiten, damit
sie in Zukunft bei einem nichtbudgetierten, ausserordentlichen
Überschuss im Bundeshaushalt mittels eines Bundesbeschlus-
ses über die Verwendung dieses Überschusses entscheiden
kann.

Mitunterzeichnende: Ammann, Bregy, de Buman, Gmür Alois,
Gschwind, Lohr, Marchand-Balet, Müller Leo, Regazzi, Roduit,
Vogler (11)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen
17.12.2020 Zurückgezogen

19.3089 n Ip. (Hardegger) Munz. Mobilfunk. 5G und gesund-
heitliche Risiken  (12.03.2019)

Die Mobilfunkbetreiber wollen für die fünfte Generation ihrer
Mobilfunknetze (5G) längerfristig das Frequenzspektrum zwi-
schen 3 und 100 Gigahertz nutzen. Erste Teile dieses Spek-
trums wurden kürzlich versteigert und zur Nutzung freigegeben.

Bislang ist erst wenig über die nicht auszuschliessenden
gesundheitlichen Schäden durch hochfrequente elektromagne-
tische Strahlung in diesem Frequenzbereich bekannt. Offenbar
existieren bislang keine abgeschlossenen, unabhängigen Stu-
dien zu den gesundheitlichen Risiken von 5G.

Der Bundesrat wird gebeten, über folgende Punkte im Zusam-
menhang mit 5G-Mobilfunknetzen Auskunft zu geben:

1. Wie viele unabhängige biologische und medizinische Studien
hat der Bund hinsichtlich der gesundheitlichen Risiken von
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (3 bis 100 Giga-
hertz) von 5G in Auftrag gegeben?

2. Wie viele wurden von kantonalen oder privaten Forschungs-
einrichtungen ausgearbeitet, und wie viele wurden von den
Mobilfunkbetreibern selber angestrengt respektive finanziert?

3. Wie wird der Umstand beurteilt, dass die kantonalen Voll-
zugsbehörden seit mehreren Monaten sogenannte Bagatellbe-
willigungen für 5G-Mobilfunkanlagen ausstellen? Werden damit
nicht die kommunalen Behörden umgangen und das Einspra-
cherecht der Bevölkerung ausgehebelt?

4. Mobilfunkbetreiber verkünden, dass sie ab März 2019 Kun-
den 5G-Dienste anbieten werden. Bislang wurde von der Bran-
che unisono behauptet, dass man 5G ohne Aufweichung der
Grenzwerte nicht realisieren könne. Offensichtlich ist es nun
aber doch möglich. Wird der Bundesrat unter Berücksichtigung
dieser Entwicklung auf die bereits vom UVEK vorbereitete Lok-
kerung der Regelung zur Anwendung der Grenzwerte, insbe-
sondere - aber nicht ausschliesslich - mittels der räumlichen
und zeitlichen Mittelung der Strahlungsstärke im Rahmen von
Bewilligungs- und Messverfahren, verzichten?

5. Beabsichtigt der Bundesrat, das im Umweltschutzgesetz fest-
gehaltene Vorsorgeprinzip im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung von 5G und dessen elektromagnetischen Immissionen
konsequent anzuwenden, oder zieht er es vor, dieses im Inter-
esse der Mobilfunkbranche weiter aufzuweichen?

6. Beinhalten die neuen (5G) und bisherigen konzessionsrecht-
lichen Verpflichtungen und Verträge Vorgaben hinsichtlich mini-
maler Pegel für die Funkversorgung von Räumen in privaten
und öffentlichen Gebäuden oder nur für den Aussenraum?

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Barrile,
Bendahan, Birrer-Heimo, Crottaz, Estermann, Feri Yvonne,
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Friedl Claudia, Glättli, Glauser, Graf Maya, Gysi Barbara,
Hadorn, Hausammann, Heim, Kiener Nellen, Müller-Altermatt,
Munz, Nordmann, Piller Carrard, Reimann Lukas, Reimann
Maximilian, Ritter, Rytz Regula, Schneider Schüttel, Semadeni,
Töngi, Weibel (29)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

x 19.3092 n Mo. (Pantani) Quadri. Folgen der Entwicklung 
von Dazit. Anpassung der rechtlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Schweizer Unternehmen und Personen, die 
Schweizer Zollgeschäfte abwickeln  (12.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Botschaft zu erarbeiten mit
dem Ziel, das Zollrecht und die anderen in diesem Bereich
anwendbaren Bestimmungen in dem Sinne anzupassen, dass
ausländische Unternehmen und Personen, die Schweizer Zoll-
geschäfte abwickeln, ohne Niederlassung nicht mehr auf
Schweizer Gebiet tätig sein dürfen.

Mitunterzeichner: Quadri (1)

01.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
17.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3095 n Mo. Molina. Förderung des öffentlichen Verkehrs 
bei den jungen Menschen  (13.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grund-
lagen zu schaffen, damit junge Menschen (bis 25 Jahre oder
Abschluss von Lehrausbildung oder Studium) in der Schweiz
kostenlos ein Generalabonnement beziehen können.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz,
Glättli, Jans, Kiener Nellen, Marti Samira, Meyer Mattea, Munz,
Piller Carrard, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni,
Trede (14)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3096 n Po. Molina. Auswirkungen von Freihandelsab-
kommen auf das Weltklima  (13.03.2019)

Der Bundesrat legt einen Bericht vor, in dem er aufzeigt, inwie-
fern sich die in den letzten zehn Jahren abgeschlossenen Frei-
handelsabkommen (FHA) der Schweiz negativ auf das Klima
und die Umwelt auswirken. Er untersucht dabei insbesondere
den Ausstoss von klimaschädlichen Treibhausgasen in den
gesamten Produktionsketten der von den jeweiligen Abkommen
betroffenen Branchen und führt eine umfassende Umweltana-
lyse seit Abschluss des jeweiligen Abkommens durch. Zudem
legt er dar, inwiefern die durch den Abschluss von FHA einge-
gangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen die klimapolitische
Handlungsfähigkeit der Schweiz behindern. Schliesslich schlägt
er Massnahmen vor, um allfällige negative Auswirkungen von
FHA auf Klima und Umwelt zu verhindern.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Friedl Claudia, Glättli,
Hadorn, Kiener Nellen, Marti Samira, Meyer Mattea, Munz,
Naef, Piller Carrard, Schenker Silvia, Seiler Graf, Semadeni,
Trede (15)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3097 n Po. Molina. Klimakiller Rohstoffsektor. Kein Geld 
mehr für Erdöl und Kohle!  (13.03.2019)

Der Bundesrat legt einen Bericht vor, in dem er die durch den
Schweizer Rohstoffsektor direkt und indirekt verursachten
Treibhausgasemissionen ausweist und Massnahmen vor-
schlägt, wie die Schweiz diese negativen Auswirkungen aufs
Weltklima regulatorisch minimieren kann. Zudem legt er Emp-
fehlungen zur Industriepolitik vor, wie die Schweiz die Rahmen-
bedingungen zugunsten von klimafreundlichen Unternehmen
verbessern und die Abhängigkeit vom Rohstoffsektor verringern
kann.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Friedl Claudia, Glättli,
Hadorn, Kiener Nellen, Marti Samira, Meyer Mattea, Munz,
Naef, Piller Carrard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Semadeni, Trede (16)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3104 n Mo. Quadri. Die Funktion Verkehrsmedizinerin/
Verkehrsmediziner abschaffen  (14.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Gesetz-
entwurf vorzulegen, mit dem die durch Via sicura geschaffene
Funktion "Verkehrsmediziner/Verkehrsmedizinerin SGRM"
abgeschafft werden soll.

Mitunterzeichnende: Chiesa, Pantani (2)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3109 n Mo. (Chiesa) Marchesi. Mehr Verkehrsmedizine-
rinnen und Verkehrsmediziner ausbilden  (14.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verkehrszulassungsverord-
nung (VZV) dahingehend zu ändern, dass die Ausbildung zur
Erlangung des Titels "Verkehrsmediziner/Verkehrsmedizinerin
SGRM" (Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin) der
Stufe 4 vereinfacht wird. Das offensichtliche Ungleichgewicht in
Bezug auf die Kriterien, die für die Ausübung der Funktionen
der Stufen 1, 2 und 3 einerseits und der Stufe 4 andererseits
erfüllt werden müssen, ist zu beseitigen.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Merlini, Pantani, Quadri,
Regazzi, Romano (6)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3113 n Ip. Munz. Wer trägt das Risiko von Gesundheits-
schäden durch die 5G-Technologie?  (14.03.2019)

Durch den Ausbau des Mobilfunks auf die 5G-Technologie wird
die Bevölkerung einem weiteren unbekannten Gesundheitsri-
siko durch hochfrequente elektromagnetische Felder ausge-
setzt. Dieses Risiko ist auch aus volkswirtschaftlicher Sicht von
grosser Bedeutung.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Wie schätzt er das gesundheitliche Risiko durch Mobilfunk-
strahlen ein, und wie verändert sich das Risiko mit dem 5G-Net-
zausbau? Gibt es dazu Gutachten, Forschungsergebnisse oder
Erfahrungen im Ausland?

2. Gibt es medizinische Gutachten und Gerichtsentscheide, die
Schadenfälle auf Mobilfunkstrahlung zurückführen? Gibt es sol-
che Fälle auch in der Schweiz, und könnten sie durch den 5G-
Netzausbau gehäuft eintreten?
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3. Wer haftet für mögliche Gesundheitskosten, die durch die
Mobiltelefonie entstehen? Falls er zum Schluss kommt, dass für
den Bund als Mobilfunk-Konzessionsgeberin keine Haftung
besteht, soll dargelegt werden, wer stattdessen das Haftungsri-
siko tragen muss und wie hoch dieses ist.

4. Wer haftet für die entstehenden Gesundheitskosten, wenn
nachträglich festgestellt wird, dass die Grenzwerte zu hoch
angesetzt wurden?

5. Sind finanzielle Konsequenzen zu erwarten, falls aufgrund
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse eine Verschärfung der
Grenzwertregelung für Mobilfunkanlagen durchgesetzt wird?

6. Welche Möglichkeiten bestehen, um Mobilfunkbetreiber
einem Haftpflichtgesetz zu unterstellen, analog den Kernkraft-
werkbetreibern mit dem Kernenergiehaftpflichtgesetz?

7. Wie können die Mobilfunkbetreiber motiviert werden, den
Bevölkerungsschutz im Sinne der Vorsorge möglichst hoch zu
halten? Ist ein Risikofonds durch die Mobilfunkbetreiber vorge-
sehen für Schadenersatzansprüche von Mobilfunkgeschädig-
ten?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Estermann,
Friedl Claudia, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger,
Hausammann, Heim, Kälin, Marti Samira, Piller Carrard, Rei-
mann Maximilian, Schneider Schüttel, Semadeni (17)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3115 n Mo. Marti Samira. Innovationsförderung zur Sen-
kung der CO2-Emissionen im Flugverkehr  (14.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grund-
lagen zu schaffen, damit Flugreisen aus und in die Schweiz
temporär massiv stärker besteuert werden, sofern die entspre-
chende Destination innerhalb einer Tagesreise (12 Stunden)
auch per Bahn zu erreichen ist. Die Sonderbesteuerung wird
aufgehoben, sobald Flugzeuge mit alternativen Antriebsformen
vorliegen, bei denen der CO2-Ausstoss signifikant tiefer liegt.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Jans, Kiener Nellen, Meyer Mattea,
Molina, Munz, Naef, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Semadeni, Wasserfallen Flavia, Wermuth (17)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 19.3119 n Po. Feri Yvonne. Wissen zu Kindeswohlgefähr-
dungen bündeln, damit die Unterstützungsleistung passt  
(14.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie Daten zur Präva-
lenz und zu Ausprägungsformen von Gewalt an Kindern, die auf
Bundesebene, in den Kantonen und bei Kindesschutzorganisa-
tionen vorhanden sind, zu einer Gesamtschau zusammenge-
führt und systematisch ausgewertet werden, damit Lücken
erkannt und behoben werden können.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz, Friedl
Claudia, Hadorn, Kiener Nellen, Marti Min Li, Marti Samira,
Meyer Mattea, Molina, Munz, Naef, Piller Carrard, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Wasserfallen Flavia (17)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

14.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.3122 n Mo. Marti Samira. Inlandflüge verbieten  
(14.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grund-
lagen zu schaffen, damit Flugreisen im Inland verboten werden.
Das Verbot wird aufgehoben, sobald Flugzeuge mit alternativen
Antriebsformen vorliegen, die den CO2-Ausstoss signifikant
senken.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Kiener Nellen,
Meyer Mattea, Molina, Piller Carrard, Schenker Silvia, Schnei-
der Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Wermuth (11)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3124 n Mo. Geissbühler. Verminderung des Energiever-
brauchs und Kohlendioxidausstosses bei Gebäuden des 
Bundes  (14.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen von Artikel 89 der
Bundesverfassung das Folgende zu veranlassen:

1. In Gebäuden des Bundes soll in den kalten Monaten die
Raumtemperatur in der Regel auf 20 Grad gesenkt werden;

2. Kantone/Gemeinden, insbesondere Schulen, müssen sensi-
bilisiert werden, damit sie ebenfalls einen wichtigen Beitrag an
die Verminderung des Energieverbrauchs und des Kohlendioxi-
dausstosses beim Heizen leisten werden.

Mitunterzeichnende: Amstutz, Bäumle, Bourgeois, Buffat,
Estermann, Frehner, Glauser, Graf Maya, Grin, Gugger, Gut-
jahr, Herzog Verena, Kutter, Nordmann, Page, Pantani, Pardini,
Quadri, Ritter, Rutz Gregor, Siegenthaler, Streiff, Trede, von
Siebenthal, Wehrli (25)

01.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3125 n Ip. (Hadorn) Jans. Axpo missachtet Ensi-Verfü-
gung. Notkühlsystem für Abklingbecken fehlt noch immer  
(18.03.2019)

Sieben Monate nach der Katastrophe von Fukushima hat das
Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) einen
Bericht mit dem Namen "Lessons Learned" publiziert, in wel-
chem es die Schweizer Kernkraftwerke zwar als sicher bezeich-
nete, aber eine Vielzahl an Überprüfungen und
Optimierungsmassnahmen verfügte. Viele davon wurden rasch
umgesetzt, andere verzögern sich seit Langem immer wieder.
So hat der "Tages-Anzeiger" am 3. Januar 2019 berichtet, dass
das Kernkraftwerk (KKW) Beznau seit Ende 2011 den Einbau
eines neuen Kühlsystems im Brennelement-Lagerbecken plant,
nur umgesetzt wurde bis heute nichts. Die Betreiberin Axpo
plant die Umsetzung nun bis 2021 - also zehn Jahre nach der
ersten Verfügung des Ensi. Dieses bedauerte und kritisierte
diese Verzögerung zwar, verfügte jedoch nie, in welcher Frist
das Kühlsystem nun endgültig einzubauen sei. Im Fall von
Fukushima fielen die Notkühlsysteme für die Lagerbecken kom-
plett aus, was zur Schmelze weiterer Brennelemente führte.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Mit welchen Notfallmassnahmen würde das KKW Beznau im
Falle eines Stromausfalls heute das Lagerbecken kühlen?

2. Erachtet er die Sicherheit im KKW Beznau ohne das vom
Ensi verlangte zusätzliche Kühlsystem als gewährleistet? Falls
ja, weshalb braucht es dann überhaupt ein neues Kühlsystem?

3. Wieso hat das Ensi der Axpo für die Nachrüstung zwischen-
zeitlich eine Fristerstreckung bis 2017 gewährt und diese letzt-
lich trotzdem nicht durchgesetzt?
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4. Wie beurteilt er die Situation, dass das Ensi die eigenen Ver-
fügungen nicht mit Nachdruck umsetzt?

5. Fehlt dem Ensi die gesetzliche Grundlage, um die Nachrü-
stung durchzusetzen?

6. Wie kann verhindert werden, dass solche Vorkommnisse in
Zukunft wieder passieren? Müssten auf Stufe Gesetz oder
Richtlinie verbindliche Nachrüstfristen festgelegt werden, oder
müsste die Aufsicht über das Ensi gestärkt werden?

7. Sind der Bundesrat und das Ensi mit dem Umsetzungsplan
der Axpo bis 2021 einverstanden, respektive welche Frist wurde
mit der Axpo vereinbart?

8. Wie wird die Axpo für die verpassten Fristen in Vergangen-
heit sanktioniert, und wie, falls sie die neue Frist wieder nicht
einhält?

9. Gibt es weitere Versäumnisse dieser Art im KKW Beznau
oder in anderen KKW? Welche weiteren nach Fukushima
beschlossenen Massnahmen wurden ebenfalls noch nicht
umgesetzt?

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Barrile, Crottaz, Feri
Yvonne, Frei, Gysi Barbara, Kiener Nellen, Masshardt, Meyer
Mattea, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Schneider Schüttel,
Seiler Graf, Semadeni (15)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3130 n Mo. Hess Lorenz. Elektronisches Patientendos-
sier. Verbreitung mit alternativen Versicherungsmodellen 
fördern  (18.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in den einschlägigen Gesetzen
zu gewährleisten, dass das elektronische Patientendossier
(EPD) ein Vertragsbestandteil von alternativen Versicherungs-
modellen innerhalb des Krankenversicherungsgesetzes sein
kann.

Mitunterzeichnende: Brand, Frehner, Graf-Litscher, Grunder,
Guhl, Humbel, Landolt, Pezzatti, Sauter, Siegenthaler,
Weibel (11)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3131 n Mo. CVP-Fraktion. Gesetzeslücke bei der Radio- 
und Fernsehabgabe für Arbeitsgemeinschaften schliessen  
(18.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament umgehend eine
Gesetzesänderung vorzuschlagen, wonach die Arbeitsgemein-
schaften (Arge) von der Abgabe für Radio und Fernsehen zu
befreien sind.

Sprecher: Müller Leo

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3140 n Ip. (Vogler) Müller-Altermatt. Abschluss der Aus-
bildung von abgewiesenen Asylsuchenden in der Schweiz  
(19.03.2019)

Am 20. Dezember 2018 reichte das "Komitee für Menschen-
würde im Asyl" bei der Staatskanzlei des Kantons Obwalden
eine Petition ein. Mit der Petition sollte erreicht werden, dass
zwei eritreische Staatsangehörige, deren Asylgesuche letz-
tinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen wor-
den waren, die berufliche Ausbildung in ihrem Lehrbetrieb im
Kanton Obwalden beenden können. Die beiden betroffenen

Personen müssen die Schweiz verlassen, eine zwangsweise
Rückführung nach Eritrea ist aber in absehbarer Zeit nicht mög-
lich.

Diese Situation ist sowohl für den Lehrbetrieb als auch für die
betroffenen jungen Menschen in hohem Masse unbefriedigend.
Sie führt zudem zu höheren Kosten für die öffentliche Hand, da
ein Anspruch auf die Gewährung von Nothilfe besteht.

In seiner Antwort auf die Petition hält der Regierungsrat fest,
dass sich die beiden Personen rechtswidrig in der Schweiz auf-
halten. Die Erteilung einer Bewilligung zur Fortsetzung der
beruflichen Ausbildung in der Schweiz würde daher gegen die
Bundesgesetzgebung verstossen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Ist er nicht auch der Meinung, dass solche unbefriedigenden
Situationen vermieden werden müssen, vor allem auch, wenn
es sich um Personen handelt, deren zwangsweise Rückführung
in den Heimatstaat auf Dauer nicht möglich ist?

2. Sieht er im Rahmen der am 1. März 2019 eingeführten
beschleunigten Asylverfahren Möglichkeiten, wie solche Situa-
tionen vermieden werden können?

3. Ist er bereit, eine gesetzliche Lösung für abgewiesene Asyl-
suchende im Ausbildungsalter auszuarbeiten, die die Beendi-
gung einer beruflichen Ausbildung in der Schweiz ermöglicht?

Mitunterzeichnende: Gugger, Lohr, Streiff (3)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
20.11.2019 Wird übernommen

19.3141 n Ip. Reynard. Schweizerische Maturitätsprüfung. 
Gleichbehandlung der Kandidatinnen und Kandidaten  
(19.03.2019)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie interpretiert der Bundesrat den frappanten Rückgang der
Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten aus der französischen
Schweiz für die schweizerische Maturitätsprüfung, den man in
den letzten zehn Jahren feststellen konnte?

2. Ist der Bund bereit, Gegensteuer zu geben und sich in der
Schweizerischen Maturitätskommission (SMK) für eine Informa-
tion über die Lehrmittel oder für die Bereitstellung von Prüfungs-
beispielen und Lösungen einzusetzen?

3. Falls nein: Welche anderen Massnahmen ist der Bundesrat
zusammen mit der SMK zu ergreifen bereit, um die Organisa-
tion der schweizerischen Maturitätsprüfung zu verbessern?

Mitunterzeichnende: Bregy, Bulliard, Chevalley, Maire Jacques-
André, Marchand-Balet, Nantermod, Pfister Gerhard (7)

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3142 n Mo. Nicolet. Verhandlungen über das von Frank-
reich regelmässig missachtete Abkommen von 1983 über 
die Grenzgängerbesteuerung aufnehmen  (19.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, mit Frankreich und den mitunter-
zeichneten Kantonen Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Baselland,
Waadt, Wallis, Neuenburg und Jura Verhandlungen über das
Abkommen von 1983 über die Grenzgängerbesteuerung aufzu-
nehmen. Dabei soll er eine Erhöhung des seit 35 Jahren unver-
änderten Satzes der Ausgleichszahlung von 4,5 Prozent und
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insbesondere eine Festlegung der Zahlungsmodalitäten und
von Sanktionen anstreben.

Die französische Regierung hat sich wiederholt auf unange-
nehme Weise dadurch ausgezeichnet, dass sie das Abkommen
über die Grenzgängerbesteuerung nicht beachtet hat. Konkret
hat sie die Frist für die Ausgleichszahlung für die von den
Grenzgängerinnen und Grenzgängern gezahlten Steuern nicht
eingehalten.

2018 mussten die betroffenen Kantone und Gemeinden meh-
rere Monate auf rund 320 Millionen Franken warten. Einige
Gemeinden mussten deshalb Anleihen in Höhe mehrerer Millio-
nen aufnehmen, um die Begleichung ihrer laufenden Rechnun-
gen zu gewährleisten. Erst nach einem entschlossenen
Eingreifen des Bundes konnte die Sache schliesslich geregelt
werden. Eine solche Situation ist unhaltbar und muss für die
Zukunft geklärt werden. Gleiches gilt für den Satz der Aus-
gleichszahlung, der seit 1983 unverändert bei 4,5 Prozent
geblieben ist. Er muss erhöht werden, wenn man bedenkt, dass
die betroffenen Gemeinden und Kantone in den letzten 35 Jah-
ren zahlreiche Investitionen getätigt haben, namentlich in die
Infrastruktur, den öffentlichen Verkehr und behördliche Dienst-
leistungen.

Der Bundesrat wird mit dieser Motion beauftragt, in Zusammen-
arbeit mit den betroffenen Kantonen Verhandlungen über das
Abkommen vom 11. April 1983 zwischen dem Bundesrat und
der französischen Regierung aufzunehmen, dies mit folgenden
Zielen:

1. Der in Artikel 2 des Abkommens auf 4,5 Prozent festgelegte
Satz der Ausgleichszahlung soll erhöht werden.

2. In Artikel 4 des Abkommens sollen die Modalitäten der Aus-
gleichszahlung sowie die Sanktionen im Fall eines Zahlungsver-
zugs oder einer Missachtung der Modalitäten geklärt und
festgelegt werden.

Ich danke dem Bundesrat für eine positive Aufnahme dieser
Motion.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Amaudruz, Amstutz,
Bauer, Béglé, Borloz, Brélaz, Buffat, Bühler, Chevalley, Chiesa,
Clottu, de la Reussille, Feller, Frehner, Glauser, Golay, Grin,
Gschwind, Keller Peter, Maire Jacques-André, Marchand-Balet,
Marra, Page, Rime, Rösti, Ruppen, Salzmann, Sollberger, Tho-
rens Goumaz, Walliser, Wehrli, Wobmann (34)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3147 n Po. (Merlini) Cattaneo. Plan B des Bundesrates 
für den Fall, dass Italien das neue Abkommen über die 
Grenzgängerbesteuerung definitiv nicht unterzeichnet  
(19.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, der
die bundesrätliche Strategie (Plan B) darlegt für den Fall, dass
Italien das neue Steuerabkommen ablehnt. Im Bericht darzule-
gen sind auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Finan-
zen und die Gesellschaft, die eine solche Ablehnung für das
Tessin hätte, sowie die Folgen in Bezug auf das Schicksal der
geltenden Vereinbarung.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Chiesa, Pantani, Quadri,
Regazzi, Romano (6)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3153 n Mo. Romano. Jährliches Reporting Personalma-
nagement für die Bundesverwaltung. Die Zahlen zur Mehr-
sprachigkeit müssen vollständig und detailliert sein  
(20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im "Reporting Personalmanage-
ment Bundesverwaltung, Parlamentsdienste, eidgenössische
Gerichte und Bundesanwaltschaft" - einem Bericht zuhanden
der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommissionen der eidge-
nössischen Räte - jährlich eine detaillierte Auswertung der
Sprachenanteile nach Departementen, Verwaltungseinheiten
und Kaderlohnklassen zu liefern. Das Dokument soll öffentlich
zugänglich sein und eine detaillierte Auswertung enthalten und
nicht, wie dies im Bericht 2018 der Fall ist, lediglich eine Zusam-
menfassung.

Mitunterzeichnende: Candinas, Maire Jacques-André, Merlini,
Regazzi (4)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3154 n Mo. (Salzmann) Zuberbühler. Kein Verkauf der 
Ruag Ammotec. Versorgungssicherheit gewährleisten  
(20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Verkauf der Ruag Ammotec
zu stoppen.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Amstutz, Arnold,
Bühler, Glarner, Golay, Keller-Inhelder, Nicolet,
Zuberbühler (10)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3160 n Mo. Graf-Litscher. Einheitlicher gesetzlicher Rah-
men für die Publikation und Nutzung nichtpersonenbezo-
gener Daten und Dienste der Bundesverwaltung (Open-
Government-Data-Gesetz)  (20.03.2019)

Für die Publikation und Nutzung der nichtpersonenbezogenen
Daten und Dienste der Bundesverwaltung wird ein einheitlicher
gesetzlicher Rahmen mit den folgenden Punkten geschaffen:

1. Geltungsbereich

Alle nichtpersonenbezogenen Daten und Dienste, welche die
Bundesverwaltung (i. S. v. Art. 2 RVOG) im Rahmen ihrer Tätig-
keit produziert oder sammelt.

2. Publikation und Zugang

Grundsätzlich werden alle nichtpersonenbezogenen Daten und
Dienste des Geltungsbereiches publiziert und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Ausgeschlossen sind Daten und Dienste,
bei denen die Interessen des Informationsschutzes überwiegen.

3. Einheitliche Nutzungsbedingungen

Freier und kostenloser Zugang für alle angebotenen amtlichen
Daten und Dienste, für welche Zugang gewährt wurde.

Mitunterzeichnende: Dobler, Glättli, Grüter, Gugger, Quadranti,
Riklin Kathy, Streiff, Wasserfallen Christian, Weibel (9)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3163 n Po. Addor. SNB. Gewinnverteilung an die Realität 
der Zahlen anpassen  (20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht auszuarbeiten, der
Vorschläge im Hinblick auf die Verteilung des Gewinns der
Schweizerischen Nationalbank (SNB) enthält. Diese sollen die
Reserven und die Bilanz der SNB sowie Artikel 99 der Bundes-
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verfassung realistischer widerspiegeln. Mit dem Bericht soll
zudem die Möglichkeit geprüft werden, die bestehende Verein-
barung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement
(EFD) und der SNB bereits 2020 anzupassen.

Mitunterzeichnerin: Chevalley (1)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3165 n Mo. (Mazzone) Egger Kurt. Eine gesetzliche 
Regelung des Recyclings von Schiffen. Die Schweiz muss 
ihre soziale und ökologische Verantwortung übernehmen  
(20.03.2019)

Ich beauftrage den Bundesrat, eine gesetzliche Grundlage für
das Recycling von Hochseeschiffen unter Schweizer Flagge zu
schaffen. Sie sollte mindestens den Anforderungen der Verein-
barung von Hongkong vom 15. Mai 2009 über das sichere und
umweltgerechte Recycling von Schiffen entsprechen und
könnte sich an der EU-Verordnung über das Recycling von
Schiffen orientieren.

Mitunterzeichnende: de la Reussille, Girod, Graf Maya, Kälin,
Thorens Goumaz, Töngi (6)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3170 s Mo. (Lombardi) Rieder. Gesetzliche Grundlage 
zur Wahrung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts 
von Parlament, Volk und Kantonen bei der Umsetzung des 
Rahmenabkommens  (20.03.2019)

Sollte der Bundesrat das institutionelle Rahmenabkommen mit
der Europäischen Union (EU) unterzeichnen, wird er beauftragt,
dem Parlament ergänzend zum institutionellen Rahmenabkom-
men eine gesetzliche Grundlage zu unterbreiten, die den demo-
kratischen Prozess der dynamischen Übernahme von EU-
Recht rechtlich definiert und das Mitspracherecht von Parla-
ment, Volk und Kantonen gewährleistet.

Mitunterzeichnende: Baumann, Bischof, Bischofberger, Engler,
Ettlin Erich, Graber Konrad, Häberli-Koller, Hegglin Peter, Lug-
inbühl, Rieder, Vonlanthen (11)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

20.06.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
03.12.2019 Wird übernommen
03.12.2020 Ständerat. Annahme

19.3174 n Po. Masshardt. Massnahmen für ein zukunftsfä-
higes Milizsystem  (20.03.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht darzulegen, wel-
che Massnahmen ergriffen werden könnten, um die Zukunft des
politischen Milizsystems auf kommunaler Ebene zu sichern, und
wie auch in Zukunft eine genügend hohe Anzahl Interessierte
für die Milizämter rekrutiert werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz, Feri
Yvonne, Fluri, Friedl Claudia, Hadorn, Jans, Kiener Nellen,
Marti Min Li, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina, Müller-Alter-
matt, Munz, Naef, Pantani, Piller Carrard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Siegenthaler (22)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3175 n Mo. Masshardt. Stärkerer Schutz für Mütter bei 
missbräuchlicher oder ungerechtfertigter Kündigung  
(20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Bestimmungen
so anzupassen, dass Mütter besser vor einer Kündigung
geschützt werden. Dafür soll der Höchstwert für eine Entschädi-
gung bei missbräuchlicher oder ungerechtfertigter Kündigung
auf zwölf Monatslöhne erweitert werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barrile, Bulli-
ard, Crottaz, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Glanzmann, Hadorn,
Jans, Kiener Nellen, Marti Min Li, Marti Samira, Meyer Mattea,
Molina, Moret Isabelle, Munz, Naef, Piller Carrard, Reynard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni,
Wasserfallen Flavia (25)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3176 n Mo. Masshardt. Keine Kündigung in der Probe-
zeit von Arbeitnehmerinnen in der Schwangerschaft und 
nach der Niederkunft  (20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Kündigungsschutz für
Arbeitnehmerinnen in der Schwangerschaft und nach der Nie-
derkunft auch auf die Probezeit auszudehnen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barrile, Crot-
taz, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Geissbühler, Hadorn, Jans,
Kiener Nellen, Marti Min Li, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina,
Moret Isabelle, Munz, Naef, Piller Carrard, Reynard, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Wasserfallen
Flavia (24)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3182 n Ip. (Mazzone) Glättli. Zwangsausschaffungen. 
Empfehlungen der Nationalen Kommission zur Verhütung 
von Folter anwenden  (20.03.2019)

Im Juli 2018 hat die Nationale Kommission zur Verhütung von
Folter (NKVF) einen Bericht über das Monitoring der Vollstrek-
kung von Wegweisungen in Anwendung des Ausländerrechts
vorgelegt und darin eine Reihe von Empfehlungen gemacht,
wie sich die Praxis bei Rückführungen auf dem Luftweg verbes-
sern lässt.

Im Nachgang zu diesem Bericht bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Sind aufgrund der Empfehlungen im Bericht der NKVF Pra-
xisänderungen vorgesehen?

2. Wird die Empfehlung der NKVF beherzigt, auf die Verwen-
dung von Rollstühlen zu verzichten, dies insbesondere, indem
Artikel 23 Absatz 2 der Zwangsanwendungsverordnung (ZAV)
geändert wird?

3. In seiner Antwort auf einen Bericht der NKVF aus dem Jahr
2017 teilt der Fachausschuss Rückkehr und Wegweisungsvoll-
zug die Auffassung der Kommission, dass Eltern nicht vor den
Augen der Kinder mit Handschellen gefesselt werden sollten.
Wird - wie es auch die NKVF erneut verlangt - auf diese Praxis
verzichtet, falls die Eltern keinen Widerstand leisten?

4. Gestützt auf die Leitprinzipien des UNHCR empfiehlt die
NKFV den Behörden, eine Schwangere ab der 28. Schwanger-
schaftswoche (gegenwärtig: ab der 36. Schwangerschaftswo-
che) und bis zu acht Wochen nach der Niederkunft nicht
wegzuweisen; der Stress, dem die werdende Mutter ausgesetzt
ist, kann zu vorzeitigen Wehen führen. Bei Dublin-Fällen führt
das SEM keine Überstellung von Frauen durch, die kurz vor
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oder nach der Niederkunft sind (Antwort auf die Interpellation
Maury Pasquier 16.4093). Ist eine Frau im neunten Monat
schwanger, kann mit Recht behauptet werden, dass sie kurz vor
der Niederkunft steht. Besteht hier nicht ein Widerspruch? Wird
der Bundesrat die gemeinsam mit der FMH und der ASSM erar-
beitete Liste "Medizinische Kontraindikationen für zwangsweise
Rückführungen auf dem Luftweg" überarbeiten? Und werden
künftig Rückführungen ab der 28. Schwangerschaftswoche
ausgeschlossen?

5. Die NKVF spricht sich entschieden gegen gestaffelte Rück-
führungen von Familien mit minderjährigen Kindern aus, weil
dies insbesondere für die Kinder eine hohe Belastung darstellt
und grosse Ängste verursacht. Findet eine Änderung dieser
Praxis statt, um dem Kindeswohl und der Einheit der Familie -
die von einer Vielzahl völkerrechtlicher Bestimmungen gewähr-
leistet und durch die jüngste Rechtsprechung des Bundesge-
richtes (BGE 2C_1052/2016, 2C_1053/2016) gestützt werden -
Rechnung zu tragen, indem in den Artikeln 26ff. der Verordnung
über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landes-
verweisung von ausländischen Personen ein Vorbehalt zugun-
sten von Familien mit Kindern eingeführt wird?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Glättli, Kälin, Rytz Regula,
Thorens Goumaz, Töngi, Trede (8)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
05.12.2019 Wird übernommen

19.3183 n Mo. (Mazzone) Pasquier. Durch die Abschaffung 
von Inlandflügen die Auswirkungen der Luftfahrt auf das 
Klima mindern  (20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung dahingehend
zu ändern, dass Linienflüge zwischen schweizerischen Flughä-
fen künftig untersagt werden.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Glättli, Kälin, Rytz Regula,
Thorens Goumaz, Töngi, Trede (8)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3187 n Mo. Roduit. Elektrifizierung der Landwirtschaft 
vorantreiben  (20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, um
die Elektrifizierung der Landwirtschaft zu unterstützen, voranzu-
treiben und entscheidend zu beschleunigen. Der Bundesrat soll
seine Vorschläge in einem Anhang zum erläuternden Bericht
zur Agrarpolitik ab 2022 (AP 22 plus) vom 14. November 2018
präsentieren.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Bregy, Campell, Chevalley,
Egger Thomas, Glauser, Graf Maya, Grin, Gschwind, Hausam-
mann, Jans, Marchand-Balet, Müller Leo, Nicolet, Page, Pez-
zatti, Regazzi, Ritter, Semadeni, Thorens Goumaz, Vogler (21)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3189 n Mo. (Wüthrich) Munz. Einheitliche Regeln für den 
privaten Unterricht (Homeschooling)  (20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen Mindestanforderungen festzulegen, nach welchen
Eltern ihre Kinder im schulpflichtigen Alter privat, zu Hause
unterrichten dürfen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Feri Yvonne,
Frei, Hadorn, Munz, Seiler Graf, Semadeni, Wasserfallen
Flavia (9)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3190 n Mo. (Wüthrich) Reynard. Rahmengesetz für eine 
schweizweite familienergänzende Kinderbetreuung zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Gleichstellung 
von Mann und Frau und zur Chancengerechtigkeit der 
Kinder  (20.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen und Gemeinden ein flächendeckendes, kohärentes
und von den Eltern bezahlbares, qualitativ gutes familienergän-
zendes Kinderbetreuungsangebot für Kinder ab Alter drei
Monate bis Ende der obligatorischen Schulzeit zu schaffen. Er
beantragt dem Parlament, ein unbefristetes Gesetz ab 1.
Februar 2023 einzuführen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Feri Yvonne,
Frei, Hadorn, Molina, Munz, Schenker Silvia, Schneider Schüt-
tel, Seiler Graf, Wasserfallen Flavia (11)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3192 n Ip. Molina. Warum weigert sich der Bundesrat 
angesichts der geringen Umsetzung der Uno-Leitprinzipien 
durch Schweizer Unternehmen, die notwendigen Massnah-
men zu ergreifen?  (21.03.2019)

In seinem Bericht "Rohstoffsektor Schweiz: Standortbestim-
mung und Perspektiven" von Ende 2018 verlangt der Bundesrat
"von allen in oder aus der Schweiz operierenden Unternehmen
ein integres und verantwortungsvolles Verhalten in Bezug auf
die Einhaltung der Menschenrechte sowie von Umwelt- und
Sozialstandards im In- und Ausland". Dieser Goodwill auf dem
Papier wird jedoch nicht in die Praxis umgesetzt. Zwei Jahre
nach der Verabschiedung des Nationalen Aktionsplans (NAP)
gibt die vom Bundesrat in Auftrag gegebene externe Studie
eine kritische Bewertung der Massnahmen des Bundes zur
Umsetzung der Uno-Leitprinzipien durch Schweizer Unterneh-
men ab. In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um
die Beantwortung folgender Fragen:

1. Damit Handelsunternehmen den Leitfaden für bewährte Ver-
fahren zur Umsetzung der Uno-Leitprinzipien nutzen können,
wurden vom Bund mehrere Aktivitäten vorgeschlagen, insbe-
sondere die Idee, 2019 eine Konferenz zur "Überprüfung der
Umsetzung" zu organisieren. Sollte der Bund zur Erstellung
einer seriösen Beurteilung nicht eine Studie über die Umset-
zung der Uno-Leitprinzipien durch Handelsunternehmen in der
Schweiz finanzieren?

2. Die Schweiz finanziert den Responsible Mining Index (RMI),
der für die Beurteilung der Praktiken von Minengesellschaften
verantwortlich ist, insbesondere für bestimmte Kriterien, die den
Uno-Leitprinzipien entsprechen. Warum finanziert die Schweiz
diese Stiftung zur Bewertung ausländischer Minengesellschaf-
ten (mit Ausnahme von Glencore), wenn sie sich weigert, eine
Bewertung der Umsetzung der Uno-Leitprinzipien durch
Schweizer Handelsunternehmen zu finanzieren? Wie kann der
Bundesrat dieser Inkonsistenz ein Ende setzen? Durch die
Schaffung eines Responsible Trading Index?

3. Kann sich der Bundesrat mit der geringen Umsetzung der
Uno-Leitprinzipien durch Schweizer Unternehmen zufriedenge-



118

ben (wie die qualitative Studie des NAP-Aussenberichtes zeigt),
wenn er der Ansicht ist, dass die Schweiz die "Verbreitung und
die effektive Umsetzung der CSR-Standards" gewährleisten
muss? Wie kann er sagen, dass die Messungen ausreichend
sind, wenn die Ergebnisse von Glencore unter Punkt D.01.1.2
und 3 des RMI einbezogen werden? Warum lehnt der Bundes-
rat zahlreiche Empfehlungen der externen Studie zum NAP ab?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Fehlmann Rielle, Frei,
Hadorn, Mazzone, Munz, Seiler Graf (7)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3194 n Mo. (Wüthrich) Jans. Das Seco-Stressmonitoring 
aktualisieren  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine neue Studie des Staatsse-
kretariates für Wirtschaft (Seco) zum Thema Stress mit aktuel-
len Daten ausarbeiten zu lassen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Ammann, Barrile,
Crottaz, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Hadorn, Jans, Kiener Nel-
len, Meyer Mattea, Molina, Müller-Altermatt, Munz, Naef, Piller
Carrard, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Was-
serfallen Flavia (19)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3197 n Mo. Reynard. Förderung des Zugangs zu Verhü-
tungsmitteln für junge Menschen  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Gesetzesände-
rungen auszuarbeiten, um jungen Menschen bis 25 die vollum-
fängliche Rückerstattung aller Verhütungsmittel sowie der
gynäkologischen Beratungen und Untersuchungen zu ermögli-
chen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne,
Maire Jacques-André, Mazzone, Meyer Mattea, Schenker Sil-
via, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Tornare (11)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3198 n Mo. Reynard. Nachtzüge in Europa zu neuem 
Leben erwecken!  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, sich für den Ausbau direkter
internationaler Verbindungen (namentlich durch Nachtzüge)
einzusetzen, die die Schweiz mit verschiedenen europäischen
Städten verbinden. Zu diesem Zweck soll er insbesondere:

1. den Ausbau internationaler Verbindungen (namentlich durch
Nachtzüge) als vorrangiges Ziel in die strategischen Ziele für
die SBB aufnehmen;

2. angesichts der zentralen Lage der Schweiz und auf der
Grundlage einer Analyse der verfügbaren Infrastruktur proaktiv
handeln, indem er sich bei unseren europäischen Nachbarlän-
dern für den Wiederaufbau eines Liniennetzes einsetzt, das die
grossen Städte des Kontinents verbindet, und indem er zu die-
sem Zweck den Abschluss internationaler Abkommen anstrebt;

3. in einer Startphase ein Subventionsprogramm einrichten,
damit dort, wo die Nachfrage am stärksten ist und das Angebot
gegenüber dem Luftverkehr am wettbewerbsfähigsten sein
könnte, wieder internationale Züge - namentlich Nachtzüge -
rollen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Feri Yvonne, Friedl Clau-
dia, Kiener Nellen, Marti Min Li, Marti Samira, Mazzone, Meyer

Mattea, Molina, Munz, Naef, Piller Carrard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Tornare (18)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 19.3199 n Po. Reynard. Verbesserung der Sicherheit von 
mit dem Internet verbundenen Produkten  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht darüber vorzule-
gen, wie die Sicherheit von auf dem Markt erhältlichen Produk-
ten, die mit dem Internet verbunden sind, im Hinblick auf den
Datenschutz verbessert werden kann.

Mitunterzeichnende: Candinas, Chevalley, de Buman, Fehl-
mann Rielle, Hadorn, Maire Jacques-André, Marra, Mazzone,
Moret Isabelle, Romano, Schenker Silvia, Semadeni, Tornare,
Wüthrich (14)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Sicherheitspolitische Kommission

21.06.2019 Nationalrat. Annahme

19.3200 n Mo. Munz. Deklarationspflicht für Reptilienleder  
(21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Deklarationspflicht für Rep-
tilienleder und deren Produkte zu schaffen analog der Pelzde-
klarationsverordnung, damit Konsumentinnen und
Konsumenten Klarheit über Tierart, Herkunft sowie Gewin-
nungsart erhalten.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bulliard, Che-
valley, Crottaz, Fiala, Friedl Claudia, Graf Maya, Hadorn, Kälin,
Kiener Nellen, Marti Min Li, Moser, Piller Carrard, Quadranti,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni,
Töngi, Trede, Vogler (22)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3202 n Mo. Nantermod. Medikamente. Parallelimporte 
ermöglichen und damit Kosten senken  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der einschlägi-
gen Gesetzgebung vorzulegen, mit der der Parallelimport von
Medikamenten aus Ländern, die dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) angehören, zugelassen werden soll. Über-
dies sollten diese Medikamente von der obligatorischen
Krankenversicherung höchstens zu den in der Schweiz gelten-
den Tarifen vergütet werden.

Mitunterzeichnende: Derder, Genecand, Moret Isabelle, Pez-
zatti, Sauter (5)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3203 n Ip. Moret Isabelle. Verwaltungskosten der Kran-
kenversicherungen. Wie steht es um die Transparenz?  
(21.03.2019)

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gilt im KVG auch für die
Versicherer, insbesondere in Bezug auf die Verwaltungskosten.
Nun steigen aber die Verwaltungskosten der Krankenversiche-
rer seit dem Inkrafttreten des KVG im Gleichschritt mit den
Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Die
Verwaltungskosten der Krankenkassen liegen gegenwärtig im
Schnitt bei rund 5 Prozent; bei einzelnen Kassen sind es bis zu
10 Prozent. Heute kann man auch nicht herausfinden, ob die
Verwaltungskosten eines bestimmten Versicherers sich im Ver-
gleich zu einem anderen Versicherer rechtfertigen lassen.
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Zudem veröffentlichen nicht alle Versicherer den Anteil der
Rechnungskontrollen, die zu einer Beanstandung geführt
haben, und den Anteil derjenigen, die unnötig waren.

Ich stelle dem Bundesrat deshalb folgende Fragen:

1. Warum gelingt es den Krankenversicherern nicht, Skalenef-
fekte bei ihren Verwaltungskosten zu erzielen?

2. Wie überprüft das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Ver-
waltungskosten von Krankenversicherern mit überdurchschnitt-
lich hohen Verwaltungskosten?

3. Wie rechtfertigen die Kassen mit überdurchschnittlich hohen
Verwaltungskosten diese?

4. Verfügt das BAG über Mittel, mit denen die Kassen mit hohen
Verwaltungskosten verpflichtet werden können, diese zu sen-
ken?

5. Verfügt das BAG für jede Krankenkasse über Statistiken zum
Anteil der Rechnungskontrollen, die zu einer Beanstandung
geführt haben, und solchen, die unnötig waren?

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3206 n Ip. Müller-Altermatt. Versorgungs- und Rechtssi-
cherheit im Bereich der Tierarznei  (21.03.2019)

Am 27. Januar 2019 hat die EU eine neue und umfassende
gesetzliche Regelung für Tierarzneimittel in Kraft gesetzt, wel-
che die heilmittelrechtlichen Aspekte für Tierarzneimittel voll-
ständig loslöst von den Regeln, die für Humanarzneimittel
gelten.

Nachdem in der Schweiz für Human- und Tierarzneimittel wich-
tige Normen nach wie vor in ein und demselben Gesetz gere-
gelt sind, besteht die Gefahr, dass in unserem Land in den
kommenden Jahren eine unsachgemässe Regulation für Tier-
arzneimittel aufrechterhalten wird. Dadurch können rechtliche
und administrative Hürden entstehen, welche die Arzneimittel
unnötig verteuern und deren Verfügbarkeit limitieren können.
Illegale Kanäle für den Import aus der EU werden attraktiver,
was zu einem unkontrollierten Einsatz von Tierarzneimitteln mit
den entsprechenden Risiken führt.

Es drohen also Versorgungslücken und Mehrkosten für die Tier-
halter und gleichzeitig eine Behinderung des Exports von Pro-
dukten in die EU wie Milch, Fleisch, Eier oder Honig.

Ich bitte den Bundesrat vor diesem Hintergrund um die Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Wie schätzt er die Relevanz des neuen EU-Tierarzneimittel-
rechts ein vor dem Hintergrund, dass praktisch alle in der
Schweiz eingesetzten Tierarzneimittel im EU-Raum hergestellt
werden?

2. Sieht er Mittel und Wege, wie die Schweiz über pragmatische
Anpassungen des geltenden Rechts oder über die Schaffung
adäquater neuer Rechtsnormen dafür sorgen könnte, dass Tier-
arzneimittel in der Schweiz künftig besser verfügbar sind und
diese zu Preisen angeboten werden, die keinen Anreiz für ille-
gale Importe mehr bieten, weil sie sich nur unwesentlich von
jenen in den umliegenden Ländern unterscheiden?

Mitunterzeichner: Ritter (1)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3212 n Ip. Aeschi Thomas. Licht ins Dunkel der Schat-
tenkabinette, der gemischten Ausschüsse Schweiz-EU  
(21.03.2019)

Mit dem institutionellen Rahmenabkommen würde dem
Gemischten Ausschuss nach Artikel 29 des am 22. Juli 1972 in
Brüssel abgeschlossenen Abkommens zwischen der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (Freihandelsabkommen Schweiz-EU resp. FHA
72) - im Sinne einer späteren Übereinkunft zwischen den Par-
teien gemäss Artikel 31 des Wiener Übereinkommens von 1969
über das Recht der Verträge - die Kompetenz eingeräumt, die
für die Auslegung von Artikel 23 Absatz 1 Ziffer iii des FHA 72
("Mit dem guten Funktionieren dieses Abkommens sind unver-
einbar jede staatliche Beihilfe, die den Wettbewerb durch
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktions-
zweige verfälscht oder zu verfälschen droht") massgebliche
Praxis neu gemäss den Bestimmungen der Artikel 8A, 8B und
8C des institutionellen Rahmenabkommens und damit gemäss
der aktuellen Praxis des EU-Beihilferechts anzuwenden ("...
massgebend ist, und dass dessen Anwendung fortan von die-
ser Auslegung geleitet werden soll").

Weiter schreibt die "NZZ" am 21. März 2019, dass der "Horizon-
tale Gemischte Ausschuss" des institutionellen Rahmenabkom-
mens ein Gremium bestehend aus einigen Schweizer und EU-
Beamten - neu Urteile des Schweizerischen Bundesgerichtes
kassieren könnte!

Der Bundesrat wird gebeten, dringend Licht ins Dunkel der
Schattenkabinette, der gemischten Ausschüsse Schweiz-EU,
zu bringen und folgende Frage zu beantworten: Wer sind mit
Familiennamen, Vornamen und Wohnort die Schweizer und die
EU-Beamten in den folgenden gemischten resp. gemeinsamen
Ausschüssen Schweiz-EU:

1. Gemeinsamer Ausschuss nach Artikel 29 des am 22. Juli
1972 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft;

2. Gemischter Ausschuss zum Personenfreizügigkeitsabkom-
men (FZA) zwischen der Schweiz und der EU;

3. Gemischter Ausschuss Schweiz-EU für die Luftfahrt;

4. Gemischter Ausschuss Schweiz-EU zum Landverkehrsab-
kommen;

5. Gemischter Ausschuss Schweiz-EU für Landwirtschaft;

6. Gemischter Ausschuss zum Abkommen über die gegensei-
tige Anerkennung von Konformitätsbewertungen zwischen der
Schweiz und der EU;

7. Gemischter Ausschuss zu Schengen/Dublin.

Weiter wird der Bundesrat gebeten, eine vollständige Liste über
alle weiteren gemeinsamen resp. gemischten Ausschüsse zwi-
schen der Schweiz und der EU aufzulisten.

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3213 n Ip. Aeschi Thomas. Bundesamt für Justiz. Ana-
lyse des institutionellen Rahmenabkommens auf Soft Law  
(21.03.2019)

In Bezug auf Soft Law wurden u. a. folgende Vorstösse einge-
reicht: von der APK-SR 18.4104, "Konsultation und Mitwirkung
des Parlamentes im Bereich von Soft Law", von der SVP-Bun-
deshausfraktion 18.466, "Soft Law durch die Bundesversamm-
lung genehmigen lassen", Minder 18.4130, "Innerstaatliche
demokratische Legitimation von wichtigen Uno-Vereinbarun-
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gen", oder Aeschi Thomas 14.433, "Empfehlungen und
Beschlüsse der OECD und ihrer Sonderorganisationen. Pflicht
zur Information und Konsultation der zuständigen Legislativ-
kommissionen".

Am 18. September 2018 sagte der Vorsteher des Eidgenössi-
schen Departementes für auswärtige Angelegenheiten Folgen-
des gegenüber der "NZZ": "Man hat in der Vergangenheit
solche Soft-Law-Übereinkommen, die rechtlich nicht bindend
sind, oft zu leichtfertig der Diplomatie überlassen und sie unter-
zeichnet, ohne allfällige politische Konsequenzen zu bedenken.
Nachher war man erstaunt, wenn Forderungen auftauchten, die
sich auf solche Übereinkommen stützten. Das will ich verhin-
dern. Ich will auch Soft Law innenpolitisch besser abstützen."

Am 7. Dezember 2018 nahm der Bundesrat Kenntnis vom Ver-
handlungsergebnis zum institutionellen Rahmenabkommen
(Insta). Das Insta besteht aus Soft Law, Medium Law und Hard
Law. Soft-Law-Begriffe und -Ausdrücke sind zum Beispiel die
folgenden: "Binnenmarkt", "Zusammenarbeit zwischen Gerich-
ten", "Vorrang des Abkommens", "territorialer Geltungsbereich",
"unionsrechtliche Begriffe", "Begünstigung bestimmter Unter-
nehmen oder Produktionszweige", "ordnungsgemässes Funk-
tionieren des Binnenmarkts", "den Handel ... beeinträchtigen",
"Beihilfen sozialer Art", "Beihilfen zur Förderung wichtiger Vor-
haben von gemeinsamem europäischem Interesse", "unabhän-
gige Überwachungsbehörde, die über die notwendigen
Befugnisse für die vollständige und uneingeschränkte Anwen-
dung der Bestimmungen in diesem Kapitel verfügt", "(Aus-
tausch) über Programme und Fälle staatlicher Beihilfen" oder
"Die Vertragsparteien sorgen für eine Transparenz, die bezüg-
lich Inhalt und Verfahren jener entspricht, die in der Europä-
ischen Union

bei den staatlichen Beihilfen in den Bereichen der Abkommen
nach Artikel 8A Absatz 1 besteht".

Das Bundesamt für Justiz wird gebeten, jene Begriffe resp.
Teile des institutionellen Rahmenabkommens (Insta), welche
Soft Law resp. Medium Law darstellen, zu identifizieren.

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3214 n Mo. Graf-Litscher. Den professionellen Umgang 
mit Versorgungsengpässen bei Heilmitteln sicherstellen  
(21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Versorgungssicherheit bei
Heilmitteln zu erhöhen, indem er die bestehende Liste der
lebenswichtigen Arzneimittel erweitert und eine Liste versor-
gungsrelevanter Medizinprodukte schafft. Die Stakeholder wer-
den verpflichtet, bevorstehende Engpässe zu melden. Die
publizierte Liste, die Dritte im Auftrag des Bundes führen sollen,
enthält Substitutionsmöglichkeiten, therapeutische Alternativen
sowie alternative Beschaffungswege.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Feri Yvonne, Friedl Clau-
dia, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Munz, Naef, Piller Carrard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf (13)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3215 n Ip. Kälin. Mehr Tierschutz in der Aquakultur mit 
Fischen  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie ist der Stand der Überarbeitung der Mindestanforderun-
gen für das Halten und den Transport von Fischen zu Speise-
und Besatzzwecken? Wie wird dabei sichergestellt, dass die

Körperfunktionen und das Verhalten der Fische nicht gestört
werden und deren Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird?

2. Ist er der Ansicht, dass es vertretbar ist, dass weiterhin neue
Fischarten für die Aquakultur zugelassen werden, obwohl bis-
her zuverlässige und überprüfbare Mindestanforderungen zur
Haltung aller derzeit in der Schweiz gehaltenen Speisefischar-
ten fehlen? Oder würde er einen Zulassungsstopp unterstützen,
bis zuverlässige und überprüfbare Mindestanforderungen zur
Haltung aller derzeit in der Schweiz gehaltenen Speisefischar-
ten definiert worden sind?

3. Wäre es aus seiner Sicht sinnvoll, ein unabhängiges Exper-
tengremium aus den Bereichen Ichthyologie, Fisch-Ethologie
und Tierschutz zu bilden, welches die zuständigen Behörden
bei ihren Bewilligungen und Kontrollen unterstützen könnte?

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3216 n Ip. Kälin. Das Faktenblatt zu Teilrevisionen von 
Verordnungen im Kernenergiebereich auf den aktuellen 
Stand bringen  (21.03.2019)

Ist der Bundesrat bereit, das Faktenblatt (2) vom 7. Dezember
2018 in gemeinsamer Konsultierung des Departementes des
Innern, Bundesamt für Gesundheit (BAG), und des Departe-
mentes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
(UVEK), Bundesamt für Energie (BFE), zeitnah zu revidieren?

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3218 n Ip. Reynard. Unterstützung der Forschung im 
Bereich der nachhaltigen Finanzen. Worauf wartet die 
Schweiz noch?  (21.03.2019)

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass die Forschung im
Bereich nachhaltiger Finanzen eine Chance für den Wissen-
schaftsstandort Schweiz ist?

2. Beabsichtigt der Bundesrat, im Rahmen der anstehenden
BFI-Botschaft 2021-2024 diese Thematik und die Mittel, die
dafür einzusetzen sind, zu behandeln?

3. Ist im Besonderen angedacht, in diesem interdisziplinären
Bereich zwischen Umweltwissenschaften, Sozial- und Geistes-
wissenschaften sowie Rechtswissenschaft - alles Bereiche, in
denen unsere Universitäten und ETH bereits aktiv sind - zusätz-
liche Forschungskapazitäten zu schaffen (Lehrstühle, Doktoran-
denstellen)?

Mitunterzeichnende: Jans, Nordmann, Nussbaumer,
Semadeni (4)

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3219 n Mo. (Frei) Flach. Qualitative Standards bei Gut-
achten im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht  
(21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Grundlage zu
erarbeiten für qualitative Standards bei Gutachten im Kindes-
und Erwachsenenschutzrecht.
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Feri Yvonne,
Gugger, Hadorn, Munz, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Streiff,
Wasserfallen Flavia (10)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

05.12.2019 Wird übernommen
09.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.3220 n Ip. Wermuth. Fachmann und Fachfrau Betreuung 
EFZ. Ausbildungsunabhängige Praktika vor der beruflichen 
Grundbildung  (21.03.2019)

1. Teilt der Bundesrat die Besorgnis über die zunehmende Pra-
xis von ausbildungsunabhängigen Praktika vor der beruflichen
Grundbildung Fachfrau und Fachmann Betreuung EFZ, insbe-
sondere der Fachrichtung Kinderbetreuung?

2. Verfügt der Bundesrat über konkrete Zahlen: Wie viele aus-
bildungsunabhängige Praktika vor der beruflichen Grundbildung
Fachfrau und Fachmann Betreuung EFZ (insb. Fachrichtung
Kinderbetreuung) werden jährlich absolviert? Wie lange dauern
diese Praktika? In wie vielen Fällen sind die Praktika mit Ausbil-
dungsgarantien verbunden, in wie vielen nicht?

3. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass diese Praxis Qua-
lität, Lohnniveau und Ansehen insbesondere der Kinderbetreu-
ung als Beruf negativ beeinflusst?

4. Wie gehen die Kantone mit diesem Problem um? Welche
Lösungen sind dem Bundesrat bekannt? Wie beurteilt er die
verschiedenen Ansätze, wie z. B.

a. die Praxis der Kantonalen Arbeitsmarktkommission Kamko
des Kantons Bern, Praktika nur noch als Einführungspraktika
anzuerkennen, wenn die Dauer des Arbeitsverhältnisses 6
Monate nicht überschreitet oder der Betrieb den Ausbildungs-
platz verbindlich zusagt (max. Verlängerung um 6 Monate);

b. eine Regelung durch den Bund betreffend Zulassungsbedin-
gungen für Kindertagesstätten und ähnliche Organisationen, die
es verbieten, unausgebildetes Personal an den Betreuungs-
schlüssel anzurechnen?

5. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass eine schweizweit
einheitliche Regelung in diesen Fragen wünschbar wäre? Wenn
ja, hat er entsprechende Kontakte mit den Sozialpartnern und
den Kantonen aufgenommen?

6. Savoirsocial schätzt den zusätzlichen Personalbedarf im
Bereich Fachfrau und Fachmann Betreuung je nach Professio-
nalisierungsgrad bis 2024 auf bis zu 10 000 zusätzliche Fach-
kräfte. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass zur Vermeidung
einer Fachkräftelücke den Arbeits- und Ausbildungsbedingun-
gen mehr Beachtung geschenkt werden muss? Wenn ja, wel-
che Schritte plant er dazu?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Hadorn, Kälin,
Maire Jacques-André, Munz, Schenker Silvia, Seiler Graf,
Wüthrich (9)

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3221 n Mo. (Heim) Barrile. Impfstoffe. Versorgung ver-
bessern, Zulassung vereinfachen  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, Massnahmen zu treffen und die
nötigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen, welche die Impf-
stoffversorgung der Bevölkerung verbessern und dank der Ver-
einfachung der Zulassung absichern. Dabei ist die Vergütung
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) so zu

regeln, dass Impfwillige nicht mehr belastet werden, als wenn
der Impfstoff in der Schweiz verfügbar wäre.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Brand, Feri Yvonne, Giezendanner, Graf Maya, Guhl, Hadorn,
Humbel, Munz, Pezzatti, Schenker Silvia, Seiler Graf,
Weibel (15)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3222 n Mo. (Semadeni) Birrer-Heimo. Impulsprogramm 
zur Sanierung von Beherbergungsbetrieben im Berggebiet  
(21.03.2019)

Gestützt auf die Artikel 74 und 103 der Bundesverfassung (BV;
SR 100) und auf das Bundesgesetz über die Förderung der
Beherbergungswirtschaft vom 20. Juni 2003 (SR 935.12) wird
der Bundesrat ersucht, eine zeitlich befristete Spezialfinanzie-
rung (Impulsprogramm) für die Sanierung von Beherbergungs-
betrieben im alpinen Raum zu schaffen. Dem Parlament ist ein
entsprechender Vorschlag zu unterbreiten, in dem die einzel-
nen Kriterien (u. a. Art der Unterstützung, energetisch vorbildli-
che Standards der Sanierung, Beitragshöhe) festgelegt sind.
Beiträge aus dieser Spezialfinanzierung werden nur geleistet,
sofern die Betriebe realistische Businesspläne vorlegen und
eine Umnutzung der entsprechenden Liegenschaften grund-
buchrechtlich ausgeschlossen ist.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Ammann, Birrer-
Heimo, Brand, Bulliard, Campell, Candinas, Cattaneo, Chiesa,
de Buman, Friedl Claudia, Hardegger, Jans, Landolt, Maire Jac-
ques-André, Masshardt, Merlini, Munz, Reynard, Roduit,
Romano, Schenker Silvia, Töngi, Tornare, Vogler, von Sieben-
thal, Wüthrich (27)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3223 n Mo. Fluri. Wochenaufenthalt. Steuerrechtlicher 
Wohnsitz  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Vorgaben auf
eidgenössischer Ebene so zu ändern, dass der steuerrechtliche
Wohnsitz von als Wochenaufenthalterinnen und -aufenthalter
angemeldeten Personen nicht mehr abgeklärt und festgestellt
werden muss, sondern dass diese im Sinn eines Nebensteuer-
domizils mittels einfach definierter oder pauschalierter Steuer-
teilung am Wochenaufenthaltsort automatisch eine sekundäre
Steuerpflicht entfalten.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Barazzone, Barrile, Bertschy, de Buman, Eymann, Hiltpold, Kut-
ter, Maire Jacques-André, Masshardt, Moser, Müller Thomas,
Naef, Nussbaumer, Pardini, Quadri, Riklin Kathy, Rytz Regula,
Tornare, Wasserfallen Flavia, Wehrli, Wüthrich (23)

01.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3226 n Mo. Reynard. Verfahrenssprache für Anträge auf 
Insolvenzentschädigung. Übersetzungskosten  
(21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung (Arbeitslo-
senversicherungsgesetz oder Bundesgesetz über den Allge-
meinen Teil des Sozialversicherungsrechts) so zu ändern, dass
die Übersetzungskosten in Verfahren um Insolvenzentschädi-
gung nicht mehr von den Versicherten, sondern von der
Arbeitslosenversicherung bezahlt werden müssen.
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Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Kiener Nellen,
Meyer Mattea, Munz, Naef, Piller Carrard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Semadeni, Tornare, Wehrli (12)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3234 s Mo. Stöckli. Impulsprogramm für die Sanierung 
von Beherbergungsbetrieben im alpinen Raum  
(21.03.2019)

Gestützt auf die Artikel 74 und 103 der Bundesverfassung (BV;
SR 100) und auf das Bundesgesetz über die Förderung der
Beherbergungswirtschaft vom 20. Juni 2003 (SR 935.12) wird
der Bundesrat ersucht, eine zeitlich befristete Spezialfinanzie-
rung (Impulsprogramm) für die Sanierung von Beherbergungs-
betrieben im alpinen Raum zu schaffen. Dem Parlament ist ein
entsprechender Vorschlag zu unterbreiten, in dem die einzel-
nen Kriterien (u. a. Art der Unterstützung, energetisch vorbildli-
che Standards der Sanierung, Beitragshöhe) festgelegt sind.
Beiträge aus dieser Spezialfinanzierung werden nur geleistet,
sofern die Betriebe realistische Businesspläne vorlegen und
eine Umnutzung der entsprechenden Liegenschaften grund-
buchrechtlich ausgeschlossen ist.

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

17.06.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 19.3241 n Mo. Feri Yvonne. Drohung gegen Kinder soll 
von Amtes wegen verfolgt werden  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Entwurf einer Gesetzesän-
derung von Artikel 180 des Schweizerischen Strafgesetzbuches
(StGB) vorzulegen, welcher die Drohung gegen Kinder im häus-
lichen Umfeld zum Offizialdelikt erklärt.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Fehlmann
Rielle, Frei, Hadorn, Hardegger, Munz, Schneider Schüttel, Sei-
ler Graf (9)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3242 n Mo. (Brand) de 
Courten. Krankenversicherungsgesetz. Endlich Transpa-
renz auch für den ambulanten Bereich  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im ambulanten Bereich umge-
hend die Bestimmungen zur Erhebung, Bearbeitung und Wei-
tergabe der Diagnosen bzw. die Kodierung schweizweit
anwendbarer Klassifikationen festzulegen.

Mitunterzeichnende: Clottu, de Courten, Frehner, Herzog Ver-
ena, Hess Lorenz, Lohr, Pezzatti, Reimann Maximilian,
Weibel (9)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3243 n Mo. Buffat. Automatische Löschung einer getilg-
ten betriebenen Forderung  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) zu
unterbreiten, die vorsieht, dass eine betriebene Forderung, die
von der Schuldnerin oder dem Schuldner getilgt worden ist,
automatisch aus dem Register gelöscht wird.

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Bendahan, Bourgeois,
Chiesa, Clottu, Crottaz, Glauser, Golay, Grin, Maire Jacques-
André, Nicolet, Nordmann, Page, Reynard, Rime, Sollberger,
Tornare, Wermuth (19)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

09.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.3244 n Ip. Gysi Barbara. Risiken, mangelnder Transpa-
renz und Interessenkonflikten bei Sammelstiftungen bes-
ser begegnen und Grundlagen dafür schaffen  (21.03.2019)

Zwischen 2009 und 2017 ist die Anzahl der Vorsorgeeinrichtun-
gen um rund 30 Prozent gesunken. Immer mehr kleine und mitt-
lere Betriebe wechseln zu einer Sammel- oder
Gemeinschaftsstiftung. Neue Vorsorgemodelle und Anbieter als
Sammelstiftungen treten am Markt auf. Einzelne Anbieter genü-
gen den erforderlichen Governance-Standards bezüglich Risi-
ken, Transparenz und Interessenkonflikte nicht, wie z. B. der
aktuelle Fall der Pensionskasse Phoenix aufzeigt. 80 Prozent
aller Insolvenzschäden der letzten Jahre sind durch Sammelstif-
tungen entstanden. Für die Versicherten steht ein wesentlicher
Teil ihrer Rente auf dem Spiel. Die Oberaufsichtskommission
(OAK BV) hat die Risiken für die berufliche Vorsorge und die
Versicherten erkannt. Aufgrund ihrer beschränkten Kompeten-
zen stellen sich wichtige Fragen. Anders als bei erfolgreich
durch die Sozialpartner geführten Gemeinschaftseinrichtungen
(Proparis, Ciepp, FIP, Auffangeinrichtung) stellen sich in diesen
Konstrukten auch relevante Fragen mit Blick auf die Parität.

Der Bundesrat wird um Antwort zu folgenden Fragen gebeten:

1. Wie kann garantiert werden, dass die Interessen der Versi-
cherten lückenlos (Art. 51b BVG) in allen Vorsorgeeinrichtun-
gen eingehalten werden?

2. Ist er sich der Risiken der neuen, kaum regulierten Vorsorge-
modelle in der beruflichen Vorsorge bewusst?

3. Sieht er die vorgegebene Mitsprache der Versicherten mit
einer paritätischen Verwaltung in der beruflichen Vorsorge (Art.
51 BVG) auch dann garantiert, wenn eine BVG-Stiftung von
einer privaten Firma kontrolliert wird?

4. Werden die vorgesehenen Wahlen der Arbeitnehmendenver-
tretung in den Stiftungsrat auch bei Sammelstiftungen als echte
paritätische Verwaltung garantiert (Art. 51 BVG)?

5. Kann die Marktkonformität aller abgeschlossenen Rechtsge-
schäfte (Art. 51c BVG) gewährleistet werden, wenn eine BVG-
Stiftung die gesamte Geschäftsführung und Vermögensverwal-
tung an eine einzige Gesellschaft auslagert?

6. Wie können Marktkonformität und die Wahrung der Interes-
sen der Versicherten (Art. 51b Abs. 2 BVG) in einer solchen
Konstellation der Abhängigkeit überprüft werden?

7. Wie kann die Sicherheit einer Gesamteinrichtung garantiert
werden, wenn die Risiken auf der Ebene der Vorsorgewerke
getragen werden?

8. Sind gesetzliche Grundlagen zu ändern, dass die Aufsicht
über Sammelstiftungen spezifisch ausgestaltet werden muss?
Oder reicht eine entsprechende Weisung?

Mitunterzeichnende: Barrile, Feri Yvonne, Hadorn, Heim, Kiener
Nellen, Munz, Schenker Silvia, Seiler Graf, Wermuth,
Wüthrich (10)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.3246 n Mo. Nicolet. Beibehaltung des bestehenden TGV-
Angebots auf der Linie Lausanne-Paris via Vallorbe  
(21.03.2019)

Mit dieser Motion wird der Bundesrat beauftragt, von der Gene-
raldirektion der SBB zu verlangen, dass sie bei Lyria entschlos-
sen darauf pocht, die Qualität des bestehenden Angebots auf
der Linie Lausanne-Paris via Vallorbe sei beizubehalten.

Mitunterzeichnende: Addor, Bauer, Béglé, Borloz, Buffat, Büh-
ler, Clottu, Feller, Glauser, Grin, Maire Jacques-André,
Page (12)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3249 n Mo. Nicolet. Steuerfreie Treibstoffe für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe, um die Produktionskosten zu 
senken  (21.03.2019)

Heute wird die Mineralölsteuer auf Treibstoff, der in der Land-
und Forstwirtschaft verwendet wird, zurückerstattet, und dies
nach klar festgelegten Regeln. Die Rückerstattung wird mit der
Tatsache begründet, dass land- und forstwirtschaftliche
Betriebe für ihre üblichen Tätigkeiten die Nationalstrassen nicht
benutzen. Pro Jahr werden Steuern in der Höhe von rund 65
Millionen Franken rückerstattet.

Die Datenerhebung und -bearbeitung, die Kontrollen sowie die
Teilrückerstattung der erhobenen Steuern sind für die Eidge-
nössische Zollverwaltung mit Aufwand verbunden, denn die
Rückerstattung erfolgt auf der Grundlage von theoretisch her-
geleiteten Kriterien, bei denen die Betriebsgrösse und die Kul-
turart berücksichtigt werden, nicht aber die effektive Menge an
Treibstoff, den ein Betrieb verbraucht.

Die Rückerstattung war immer wieder Gegenstand von Kritik,
und kürzlich hat die Eidgenössische Finanzkontrolle vorge-
schlagen, die Rückerstattung abzuschaffen. Dies würde die
Produktionskosten in der Schweiz weiter erhöhen.

Angesichts der Tatsache, dass von land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben verlangt wird, ihre Produktionskosten zu sen-
ken, um konkurrenzfähiger zu sein, verlange ich vom Bundesrat
als konkrete Massnahme, den land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben zu erlauben, steuerfreien Treibstoff zu verwenden.
Mit diesem Vorschlag würde überdies die Eidgenössische Zoll-
verwaltung von gewissen administrativen Aufgaben entlastet.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas,
Arnold, Buffat, Bühler, Chiesa, Dettling, Glauser, Grin, Page,
Rösti, von Siebenthal (13)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3251 n Ip. Grossen Jürg. Klimaschutz im Strassenver-
kehr. Vorbildfunktion des Bundes, auf dem Papier und in 
der Wirklichkeit  (21.03.2019)

In der "Sonntags-Zeitung" vom 17. März 2019 wurde ein Artikel
zur Fahrzeugflotte des Bundes publiziert. 2012 wurde vom Par-
lament die Motion 12.3652 überwiesen. 2015 wurde der Bericht
in Erfüllung dieser Motion "Elektromobilität. Masterplan für eine
sinnvolle Entwicklung" publiziert. Darin ist in Kapitel 3.4 als
Schwerpunkt 2 von der Vorbildfunktion Bund die Rede. Mit der
Roadmap Elektromobilität 2022 soll das Ziel von 15 Prozent
Steckerfahrzeugen bis 2022 mit Unterstützung vom Bundesamt
für Energie (BFE) und vom Astra erreicht werden. Aktuell läuft
das Programm "Charge4Work", als eine der Massnahmen der
Roadmap, welches Unternehmen beim Umstieg der Betriebs-
flotte auf Elektrofahrzeuge und beim Aufbau von Ladeinfra-

struktur für Mitarbeitende und Kunden unterstützt. Der Bund
muss seine Vorbildfunktion wahrnehmen.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zur Fahrzeug-
flotte (Personenwagen) des Bundes zu beantworten:

1. Wie hoch ist der durchschnittliche CO2-Ausstoss der Fahr-
zeugflotte des Bundes in Gramm CO2 pro Kilometer (Vergleich
mit dem schweizerischen Durchschnitt)?

2. Wie viele Fahrzeuge pro Effizienzkategorie besitzt der Bund?
Mit welchen drei Hauptbegründungen wurden in den vergange-
nen vier Jahren Fahrzeuge der Effizienzkategorie C und
schlechter eingesetzt?

3. Mit welchen Energieträgern werden die Fahrzeuge betrieben,
und welche Abgasnormen erfüllen sie?

4. Sind Anpassungen der Vorgaben für Fahrzeugbeschaffun-
gen geplant, insbesondere mit Blick auf das neue Beschaf-
fungsrecht des Bundes, das den Umweltschutz stärker
gewichtet?

5. Wie viele Fahrzeuge der bundeseigenen Flotte sind Elektro-
fahrzeuge, und welche Entwicklung ist diesbezüglich geplant?

6. Elektrofahrzeuge werden zu rund 90 Prozent zu Hause und
am Arbeitsplatz geladen. Weshalb gibt es noch immer keine
ausreichende Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bei den
bundeseigenen Parkplätzen? Welche Massnahmen sind vorge-
sehen, um diese Ladeinfrastrukturen bis in drei Jahren (parallel
zur Zielsetzung 15 Prozent bis 2022) aufzubauen?

7. Was unternimmt der Bund konkret, um seine Vorbildfunktion
nicht nur auf Papier, sondern auch tatsächlich wahrzunehmen?

Mitunterzeichnende: Ammann, Bäumle, Bertschy, Chevalley,
Flach, Jauslin, Moser, Weibel (8)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3253 n Ip. Grossen Jürg. Innosuisse. Die Förderinstru-
mente des Bundes müssen wirkungsvoller werden  
(21.03.2019)

Das Ziel der Transformation der Kommission für Technologie
und Innovation (KTI) in die Innosuisse per 1. Januar 2018 war
die Verbesserung der Wirkung der Innovationsförderung des
Bundes. Nach dem ersten Jahr zeigen sich einige positive Ent-
wicklungen, doch gibt es etliche Schwachpunkte, Verschlechte-
rungen und ungeklärte Fragen:

Rolle der Innosuisse innerhalb der Bundesverwaltung: Die Inno-
suisse ist gemäss Artikel 1 des Safig (Innosuisse-Gesetz) eine
eigenständige Rechtspersönlichkeit. Trotzdem wirkt sie von
SBFI, EFK und EFV übersteuert und im Vergleich zu SNF und
IGE sehr bürokratisch:

1. Warum kann der vom Gesetzgeber beabsichtigte Freiraum
von der Innosuisse nicht genutzt werden?

2. Welche Massnahmen sind vorgesehen, um die für die Inno-
vation notwendigen Freiräume und die gewünschte Dynamik
der Innovationsagentur zu gewähren und zu fördern?

Verwaltungsprozesse: Etliche Entscheidungsprozesse sind im
Vergleich zur KTI deutlich langsamer geworden. Bei Nachfrage
wird in der Administration über komplizierte, bürokratische Pro-
zesse, einschränkende Vorschriften und Personalmangel
geklagt.

3. Welches sind die Gründe für diese Verschlechterung gegen-
über der KTI?

4. Welche Vereinfachungen sind vorgesehen, damit der Perso-
nalbestand nicht weiter ausgebaut werden muss?
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KMU-Fokus: Die Entscheidungsgremien sind sehr stark von
Vertretern von Grosskonzernen und Forschungsinstitutionen
besetzt, und es fehlt bisweilen an konkretem Marktwissen bzw.
Erfahrungen aus dem KMU-Umfeld.

5. Wie wird zukünftig sichergestellt, dass die Sichtweisen und
Interessen der KMU in der Innosuisse besser vertreten werden?

Wissenschaftsbasierte Innovation: Gemäss Artikel 2b Absatz 1
des FIFG sollen wissenschaftsbasierte Innovationen gefördert
werden. Bei Ablehnung von Gesuchen kann aber nicht erklärt
werden, was darunter konkret gemeint ist.

6. Wie lautet die präzise Definition der wissenschaftsbasierten
Innovation im Sinne der Innovationsförderung für die Wirtschaft/
KMU?

7. Sind damit auch "Geschäftsmodell-Innovationen" oder "digi-
tale Prozesse" abgedeckt?

8. Ist ein Definitions- und Fragenkatalog oder ein Bewertungs-
handbuch, wie ihn andere europäische Agenturen anbieten,
vorgesehen?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Chevalley, Flach, Jauslin, Moser,
Wasserfallen Christian, Weibel (7)

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3254 n Ip. Grossen Jürg. Hofdünger-Biogasanlagen. Wie 
weiter?  (21.03.2019)

Kleinbiogasanlagen vergären vor allem eigenen Hofdünger,
sparen viel CO2 und andere Emissionen ein und erzeugen
erneuerbare Energie. Der Bundesrat wird gebeten, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Ist eine Nachfolgelösung für kleinere Hofdünger-Biogasanla-
gen nach dem Wegfall der kostendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV) vorgesehen?

2. Wenn ja, wie sieht das Konzept aus?

3. Wäre eine Einmalvergütung wie bei Fotovoltaik denkbar?

4. Biogasanlagen können zeitvariabel Strom und Wärme produ-
zieren: Könnte ein zeitvariabler Strompreis für Biogas- und
andere Anlagen, welche Regelenergie anbieten, eingeführt wer-
den?

5. Ist eine Direktvermarktung auf der untersten Netzebene (bis
Trafo) für solche Anlagen mittels "Zusammenschluss zum
Eigenverbrauch" ohne Netzanpassungen möglich, z. B. mit vir-
tuellen Messungen?

6. Wie könnten die durch Vor-Ort-Vergärung vermiedenen
Emissionen von Methan, Ammoniak und Lachgas sowie die
vermiedenen Transporte im Vergütungssystem berücksichtigt
werden?

7. Ist ein vereinfachtes Verfahren zur Abrechnung des einge-
sparten CO2 möglich?

8. Ist eine enge Zusammenarbeit des Bundesamtes für Energie
mit dem Bundesamt für Umwelt für dieses Anliegen möglich?
Eine Unterstützung von beiden Bundesämtern würde eine
ganzheitliche Betrachtung ermöglichen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Chevalley, Flach, Hausammann,
Lohr, Moser, Streiff, von Siebenthal, Weibel (9)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3256 n Ip. Töngi. Wie sollen die hohen ungedeckten 
Kosten des Schwerverkehrs von jährlich 1516 Millionen 
Franken künftig verursachergerecht abgegolten werden?  
(21.03.2019)

Der 2018 publizierte Bericht des ARE (Externe Kosten und Nut-
zen des Verkehrs in der Schweiz. Strassen-, Schienen-, Luft-
und Schiffsverkehr 2015) über die externen Kosten und Nutzen
des Verkehrs in der Schweiz weist für den Schwerverkehr (Last-
wagen, Sattelschlepper und Cars) hohe externe Kosten von
2280 Millionen Franken aus. Mit der leistungsabhängigen
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) gibt es ein Instrument zur Inter-
nalisierung dieser externen Kosten. Gemäss verbreiteter Mei-
nung hat sich mit der LSVA das Thema der externen Kosten
erledigt. Allerdings wird mit den LSVA-Einnahmen von 950 Mil-
lionen Franken nur ein kleiner Teil der externen Umwelt-,
Gesundheits-, Unfall- und Staukosten internalisiert. Es bleiben
1330 Millionen Franken nicht internalisierte externe Kosten,
welche die Gesellschaft und Umwelt tragen muss. Dazu kom-
men noch 186 Millionen Franken ungedeckte Infrastrukturko-
sten des Schwerverkehrs. Schlussendlich ergeben sich 1516
Millionen Franken ungedeckte Kosten im Schwerverkehr auf
der Strasse.

Bei Sattelschleppern bzw. LKW fallen externe Kosten von etwa
9,7 Rappen pro Tonnenkilometer an. Durch die Internalisierung
über die LSVA können davon 3,1 Rappen pro Tonnenkilometer
kompensiert werden. Allerdings bleiben somit 6,6 Rappen pro
Tonnenkilometer ungedeckt. Ich bitte den Bundesrat, in Berück-
sichtigung des Dargelegten auf folgende Fragen zu antworten:

1. Teilt er die Meinung, dass eine verursachergerechtere Abgel-
tung der Teilnehmer des Schwerverkehrs anzustreben wäre?

2. Sieht er angesichts der Problematik der externen Kosten des
Schwerverkehrs Handlungsbedarf?

3. Mit welchen Massnahmen gedenkt er den ungedeckten
Kosten im Strassenschwerverkehr entgegenzuwirken?

4. Wäre es vor dem Hintergrund der ungedeckten Kosten nicht
naheliegend, zumindest die LSVA im erlaubten Rahmen des
Landesverkehrsabkommens voll auszuschöpfen?

5. Wäre die Intensivierung der Verlagerungspolitik, in Hinsicht
auf die vergleichsweise hohen externen Kosten des Strassen-
güterverkehrs, nicht eine passende Massnahme, um die unge-
deckten Kosten des Güterverkehrs im Allgemeinen möglichst
klein zu halten?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Girod, Glättli, Graf Maya, Hadorn,
Kälin, Mazzone, Semadeni, Thorens Goumaz, Trede (10)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3258 n Mo. de la Reussille. Mehrwertsteuer auf 
Pflanzenschutzmitteln  (21.03.2019)

Artikel 25 Absatz 2 des Mehrwertsteuergesetzes sieht für Dün-
ger und Pflanzenschutzmittel einen reduzierten Steuersatz von
2,5 Prozent anstelle des Normalsatzes von 7,7 Prozent vor. Der
Grund für die Einführung dieser Sonderregel war wahrschein-
lich der Wunsch, die Landwirtschaft zu unterstützen. Heute hin-
gegen ist es nicht mehr vertretbar, dass auf diese Weise
Substanzen gefördert werden, bei denen die Gefahr besteht,
dass sie Böden, Gewässer, Tiere und Menschen schädigen und
der Allgemeinheit Kosten verursachen.

Diese Unterstützung unserer Landwirtschaft verfehlt insofern ihr
Ziel, als viele Landwirtschaftsbetriebe den Einsatz der schäd-
lichsten Pflanzenschutzmittel reduzieren oder darauf ganz ver-
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zichten, während dieselben Substanzen ausserhalb der
Landwirtschaft teils in grossen Mengen verwendet werden.

Damit ein deutlicher Anreiz für eine umweltfreundliche, auf die
Produzenten- wie die Konsumentenseite Rücksicht nehmende
Landwirtschaft geschaffen wird, soll der Bundesrat die Pflan-
zenschutzmittel bei der Mehrwertsteuer dem Normalsatz unter-
stellen und die zusätzlichen Einnahmen dafür einsetzen, eine
Landwirtschaft ohne synthetische Pflanzenschutzmittel zu för-
dern.

Mitunterzeichnende: Brélaz, Fehlmann Rielle, Glättli, Maire Jac-
ques-André, Mazzone, Molina, Thorens Goumaz, Tornare (8)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3259 n Mo. Jans. Aktionsplan für einen nachhaltigen 
Finanzplatz  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird gebeten:

1. einen Sustainable-Finance-Aktionsplan für die Schweiz aus-
zuarbeiten. Dieser soll legislative Massnahmen und Anreize
umfassen, damit die Schweiz in der Sustainable Finance wieder
eine Führungsrolle einnehmen kann;

2. eine Expertenkommission (Finanzindustrie, Think-Tanks,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft) einzusetzen. Diese reflek-
tiert und definiert, wie sich die Schweiz den neuen legislativen
Rahmenbedingungen des EU-Aktionsplans anpassen muss,
verbreitert die Wissensgrundlage zu Sustainable Finance und
kommentiert den Schweizer Sustainable-Finance-Aktionsplan
des Bundesrates.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badran Jacqueline,
Barrile, Fehlmann Rielle, Flach, Graf Maya, Hadorn, Landolt,
Molina, Müller-Altermatt, Munz, Reynard, Schneider Schüttel,
Seiler Graf, Semadeni, Vogler (16)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3263 n Mo. Chevalley. Jagdtrophäen, die von Tieren 
nach den Anhängen I bis III des Cites-Übereinkommens 
stammen. Verbot der Ein- und Durchfuhr  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einfuhr und die Durchfuhr
von Jagdtrophäen zu verbieten, die von Tieren stammen, die in
den Anhängen I bis III des Artenschutzübereinkommens (Cites)
aufgeführt sind. Desgleichen ist die Herstellung solcher Tro-
phäen in der Schweiz zu verbieten.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barazzone,
Bäumle, Bertschy, Borloz, Brélaz, de Buman, de la Reussille,
Fiala, Flach, Geissbühler, Golay, Graf Maya, Graf-Litscher,
Grossen Jürg, Gugger, Guhl, Hausammann, Kälin, Keller-Inhel-
der, Maire Jacques-André, Markwalder, Marti Samira, Mazzone,
Moser, Munz, Nantermod, Pardini, Piller Carrard, Quadranti,
Quadri, Reimann Lukas, Reynard, Roduit, Ruiz Rebecca,
Streiff, Thorens Goumaz, Tornare, Vogler, Weibel,
Wüthrich (42)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3264 n Mo. Fraktion BD. Offensive für energieeffiziente 
Gebäude  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, bei der Effizienzsteigerung
von Gebäuden das Modell von Energiespar-Contracting konse-
quent zu fördern. Dies insbesondere durch folgende Massnah-
men:

1. Der Bundesrat stimuliert den Markt, indem er das Bundesamt
für Bauten und Logistik beauftragt, bis Ende 2020 fünf geeig-
nete Pilotprojekte freizugeben. Ebenso sorgt er dafür, dass die
bundesnahen Unternehmen ihre Vorbildfunktionen mit konkre-
ten Fakten und Massnahmen unterlegen.

2. Der Bundesrat unterstützt die Kantone und die Gemeinden
bei der Umsetzung und Förderung von Energiespar-Contrac-
ting.

3. Der Bundesrat gibt klare Empfehlungen ab, wie ein Energie-
spar-Contracting bei der öffentlichen Hand zu bilanzieren ist.
Nötigenfalls schafft er die Grundlagen für eine "Off-Balance-
Sheet-Finanzierung".

Sprecher: Guhl

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3265 n Mo. Streiff. Ressourcen für einen effektiven 
Kampf gegen den Menschenhandel  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Kantonen umgehend die
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit diese im Rah-
men des Nationalen Aktionsplans (NAP) gegen Menschenhan-
del 2017-2020 die für eine effektive Strafverfolgung von
Menschenhandelsdelikten notwendigen Ressourcen aufbauen
können.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Ammann, Arslan, Baraz-
zone, Barrile, Béglé, Bregy, Bulliard, Campell, Candinas, de
Buman, Egger Thomas, Eymann, Frei, Friedl Claudia, Geiss-
bühler, Glättli, Gmür-Schönenberger, Graf Maya, Grossen Jürg,
Gugger, Guhl, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Jans, Jauslin, Kie-
ner Nellen, Lohr, Marra, Masshardt, Mazzone, Moser, Müller-
Altermatt, Pantani, Pardini, Regazzi, Ritter, Roduit, Romano,
Schenker Silvia, Seiler Graf, Semadeni, Siegenthaler, Steine-
mann, Töngi, Trede, Vogler, von Siebenthal, Wehrli, Wüthrich,
Zanetti Claudio (52)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

09.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.3267 n Ip. Flach. Entspricht die Praxis des Dienstes ÜPF 
hinsichtlich der Pflichten der Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste dem Gesetz?  (21.03.2019)

Der Dienst ÜPF des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partementes (EJPD) veröffentlichte ein Merkblatt "FDA-AAKD"
zur Abgrenzung zwischen Anbieterinnen von Fernmeldedien-
sten und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste
gemäss Büpf. Das Merkblatt hat Einfluss auf Anbieterinnen
sogenannter Over-the-Top-Dienste (OTT-Dienste), also Dien-
ste, die über das Internet erbracht werden, die aber selber nicht
Internetzugangsdienste sind, z. B. Instant-Messaging-Dienste,
Peer-to-Peer-Telefoniedienste (wie Skype oder Whatsapp mit
ihren Telefonfunktionen), TV-Angebote (wie Wilmaa oder Net-
flix) usw. Nicht unter den Begriff der OTT-Dienste fallen jedoch
Internetzugangsdienste wie die Festnetz- oder Mobilinternetan-
gebote von Salt, Sunrise oder Swisscom. Gemäss dem Merk-
blatt sind Kommunikationsdienste, welche die Übertragung von
Sprache, Text, Bildern, Ton, Video oder eine Kombination
davon anbieten, immer als Fernmeldedienste nach Artikel 2
Buchstabe b Büpf zu klassieren, und zwar unabhängig davon,
ob sie "over the top", also über das Internet, angeboten werden
oder nicht. Gemäss Botschaft zum Büpf sind demgegenüber
beispielsweise Instant Messaging (Chat) und Peer-to-Peer-
Telefonie als sogenannte abgeleitete Kommunikationsdienste



126

nach Artikel 2 Buchstabe c Büpf zu klassifizieren und nicht als
Fernmeldedienste. Im Vergleich zu Anbieterinnen von Fernmel-
dediensten nach Artikel 2 Buchstabe b Büpf unterstehen Anbie-
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2
Buchstabe c Büpf erheblich reduzierten Überwachungs- und
Auskunftspflichten. Der Dienst ÜPF wendet diese Definition
mittlerweile aber auch in Überwachungsverfahren an und ver-
langt auch von Anbieterinnen von OTT-Diensten die Erfüllung
jener Pflichten, die das Gesetz ausschliesslich für Anbieterin-
nen von Fernmeldediensten vorsieht. Daraus ergeben sich fol-
gende Fragen:

1. Besteht zwischen der Praxis des Dienstes ÜPF und den in
der Botschaft zum Büpf in Bezug auf OTT-Dienste für Chat und
Peer-to-Peer-Telefonie gemachten Aussagen eine Diskrepanz?

2. Hält der Bundesrat die Praxis des Dienstes ÜPF in Bezug auf
OTT-Dienste für Chat und Peer-to-Peer-Telefonie für rechtmäs-
sig?

3. Wird der Dienst ÜPF seine Praxis in Bezug auf OTT-Dienste
für Chat und Peer-to-Peer-Telefonie ändern und derartige Dien-
ste künftig wieder als abgeleitete Kommunikationsdienste
behandeln?

Mitunterzeichnende: Dobler, Glättli, Zanetti Claudio (3)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3268 n Po. Piller Carrard. Berufliche Vorsorge von Per-
sonen in Teilzeitarbeit verbessern  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Analyse zur Situation der
beruflichen Vorsorge von Frauen vorzulegen, die Teilzeit arbei-
ten. In der Analyse sollen die in der Vorlage Altersvorsorge
2020 vorgesehenen Wege zur Verbesserung der beruflichen
Vorsorge von Personen mit geringen Einkommen oder in Teil-
zeitarbeit unter die Lupe genommen werden. Dabei sind insbe-
sondere folgende Punkte zu untersuchen:

1. Senkung der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzugs,

2. Möglichkeit, das Freizügigkeitsguthaben in die Auffangein-
richtung nach BVG zu übertragen,

3. Einführung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Naef, Schenker Silvia, Schneider Schüttel (7)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3270 n Mo. Barrile. Verbot der öffentlichen Verwendung 
von extremistischen, gewaltverherrlichenden und rassisti-
schen Symbolen  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetze-
sanpassung vorzulegen, um die öffentliche Verwendung von
Propagandamitteln, insbesondere des Nationalsozialismus oder
einer Vereinigung, die auf die systematische Herabsetzung
oder Verleumdung von Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder
Religion gerichtet ist, unter Strafe zu stellen.

Er soll sich dabei an den Begrifflichkeiten anderer Rechtsord-
nungen orientieren.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Bigler, Eichen-
berger, Fehlmann Rielle, Flach, Friedl Claudia, Glättli, Gugger,
Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Kälin, Marti Min Li, Marti
Samira, Masshardt, Müller-Altermatt, Munz, Nussbaumer, Qua-
dranti, Reynard, Riklin Kathy, Schenker Silvia, Schneider Schüt-

tel, Seiler Graf, Streiff, von Siebenthal, Walti Beat,
Wermuth (29)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3272 n Mo. Aebi Andreas. Exportinitiative. Kein Sololauf 
der Landwirtschaft!  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass:

1. die Zusammenarbeit der Bundesämter Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco), Bundesamt für Landwirtschaft und Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen betreffend
Exportinitiativen für landwirtschaftliche Güter auf der gemeinsa-
men Basis von Switzerland Global Enterprise basieren;

2. auch im Agrarexport, wie bei der übrigen Wirtschaft, Mittel
des Seco zur Exportförderung eingesetzt werden können.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Campell, de la Reussille, Dett-
ling, Gugger, Guhl, Hausammann, Hiltpold, Knecht, Lohr, Müller
Leo, Müller Walter, Nicolet, Paganini, Page, Ritter, Salzmann,
Schwander, Streiff, Umbricht Pieren, von Siebenthal,
Zuberbühler (22)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3273 n Mo. Meyer Mattea. Förderung des grenzüber-
schreitenden Bahnverkehrs in Europa als Alternative zum 
Flugverkehr  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grund-
lagen zu schaffen, damit junge Menschen in der Schweiz z. B.
bei Erreichen des 16. Altersjahres in den kostenlosen Genuss
eines Reisegutscheins für den grenzüberschreitenden Bahnver-
kehr kommen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barrile, Ben-
dahan, Crottaz, Friedl Claudia, Gugger, Jans, Kälin, Kiener Nel-
len, Marti Samira, Mazzone, Molina, Munz, Naef, Reynard, Rytz
Regula, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Wasserfallen Flavia,
Wermuth (21)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3274 n Po. Meyer Mattea. Rechnungsüberschüsse für 
Investitionen in den Klimaschutz nutzen  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welche klimapolitischen und volkswirtschaftlichen Auswirkun-
gen sich ergeben, wenn die vergangenen Rechnungsüber-
schüsse für Investitionen in die Erreichung der Klimaziele
verwendet werden. Dafür sollen die Rechnungsabschlüsse der
vergangenen 10 Jahre berücksichtigt werden. Konkret soll auf-
gezeigt werden, welche Auswirkungen sich ergeben, wenn

a. der vollständige Überschuss oder

b. die Hälfte des Überschusses verwendet werden. Weiter soll
der Bundesrat aufzeigen, wie in Zukunft ein Teil des Über-
schusses für Investitionen zur Erreichung der Klimaziele ver-
wendet werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barrile, Ben-
dahan, Crottaz, Egger Thomas, Friedl Claudia, Gugger,
Hadorn, Kälin, Kiener Nellen, Marti Samira, Mazzone, Molina,
Munz, Naef, Piller Carrard, Reynard, Rytz Regula, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni,
Wermuth (24)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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19.3275 n Po. Meyer Mattea. Reduktion der Erwerbsarbeits-
zeit. Auswirkungen auf die Erreichung der Ziele des Pariser 
Abkommens  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, einen Bericht vorzulegen über
die mögliche klimapolitische Wirkung einer Reduktion der
durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit bei vollem Lohnaus-
gleich.

Mitunterzeichnende: Arslan, Barrile, Bendahan, Crottaz, Friedl
Claudia, Jans, Kälin, Kiener Nellen, Marti Samira, Mazzone,
Molina, Munz, Naef, Piller Carrard, Reynard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Wasserfallen Flavia,
Wermuth (20)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3276 n Mo. von Siebenthal. Postzustellung für alle. 
Angenommene Motionen 14.4091 und 14.4075 im Gesetz 
umsetzen  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die angenommenen Motionen
betreffend die Postzustellung 14.4091 und 14.4075 im Postge-
setz, Artikel 14 Absatz 3, so umzusetzen, dass Haushalte in
Randregionen nicht vom Service public abgeschnitten werden.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Dettling, Golay, Imark,
Wobmann (5)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3279 n Po. Regazzi. Unterzeichnung beziehungsweise 
Nichtunterzeichnung des institutionellen Rahmenabkom-
mens mit der EU. Kosten für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die direkten und indirekten Fol-
gen der Unterzeichnung bzw. Nichtunterzeichnung des Rah-
menabkommens mit der Europäischen Union (EU) für den
Wirtschaftsstandort Schweiz zu quantifizieren und die Ergeb-
nisse dieser beiden Optionen zu veröffentlichen. Zudem soll er
aufzeigen, mit welchen Massnahmen die Schäden für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz minimiert werden könnten im Falle
einer Nichtunterzeichnung des institutionellen Rahmenabkom-
mens und einer Erosion oder eines Ausfalls der bilateralen Ver-
träge.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Gschwind, Merlini, Müller Leo,
Pfister Gerhard, Schneider-Schneiter (6)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3284 n Mo. Fehlmann Rielle. Übernahme der Kosten von 
Nikotinersatzprodukten durch die Krankenversicherung. 
Worauf wird gewartet?  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, noch einmal zu prüfen, ob die
Grundversicherung die Kosten von Nikotinersatzprodukten
(NEP) übernehmen können sollte, durch eine Aufnahme in die
Spezialitätenliste.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Chevalley, de la Reus-
sille, Hadorn, Maire Jacques-André, Munz, Reynard, Schenker
Silvia, Seiler Graf, Tornare (11)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3285 n Mo. Fehlmann Rielle. Arzneimittelpreise und die 
unendliche Geschichte "Lucentis versus Avastin". Wann 

wird die Schweiz endlich Massnahmen ergreifen?  
(21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 71a Absatz 1 der Verord-
nung über die Krankenversicherung (KVV) so zu ändern, dass
die Übernahme der Kosten für ein bestimmtes, zur Behandlung
einer Krankheit als wirksam anerkanntes Arzneimittel auch
dann möglich ist, wenn es ursprünglich nicht für diese Indikation
vorgesehen ist, sofern die Therapiealternativen teurer sind.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, de la Reussille,
Hadorn, Maire Jacques-André, Reynard, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Tornare (9)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3286 n Mo. Jauslin. Der Bundesrat soll den falsch einge-
schlagenen Weg zur Flugsicherheit korrigieren  
(21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass die am 1.
Januar 2019 in Kraft getretene Änderung des Luftfahrtgesetzes
(LFG) - insbesondere Artikel 10a - so umgesetzt wird, dass sie
dem Willen des Gesetzgebers entspricht und für alle Stakehol-
der eine praxistaugliche Lösung ermöglicht.

Mitunterzeichnende: Addor, Bauer, Brunner Hansjörg, Campell,
Candinas, Dobler, Eymann, Flach, Flückiger Sylvia, Grossen
Jürg, Grüter, Guhl, Hiltpold, Hurter Thomas, Knecht, Müller Tho-
mas, Nantermod, Pezzatti, Regazzi, Ruppen, Rutz Gregor,
Salzmann, Schilliger, Schneeberger, Wasserfallen
Christian (25)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3287 n Mo. Bregy. Zweckgebundene Verwendung der 
Lenkungsabgaben  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Grundlage für
die in Teilen zweckgebundene Verwendung der Lenkungsabga-
ben (z. B. CO2-Abgaben) für Massnahmen gegen den Klima-
wandel und zur Abfederung der Folgen des Klimawandels in
den Berg- und Randregionen zu schaffen.

Mitunterzeichnende: Campell, Candinas, Egger Thomas, Mar-
chand-Balet, Romano, Ruppen, Vogler (7)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3289 n Mo. Romano. Verfahrenssprache für Anträge auf 
Insolvenzentschädigung. Mehr Mehrsprachigkeit  
(21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung so anzupas-
sen, dass die Verfahren im Zusammenhang mit Anträgen auf
Insolvenzentschädigung in der Landessprache der versicherten
Person durchgeführt werden können. Insbesondere ist die Mög-
lichkeit vorzusehen, dass die Übersetzungskosten, die heute
den Versicherten in Rechnung gestellt werden, von der Arbeits-
losenversicherung übernommen oder gedeckt werden.

Mitunterzeichnende: Candinas, Cattaneo, Maire Jacques-
André, Merlini, Regazzi, Reynard, Semadeni (7)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3290 n Po. Romano. Bericht über künftige Szenarien für 
die Kontrolle der Landesgrenzen und über allenfalls nötige 
Gesetzesänderungen  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem die laufenden Projekte und die mittelfristigen Szenarien
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betreffend die Kontrolle der Landesgrenzen dargelegt werden,
dies auch mit Blick auf allenfalls nötige Gesetzesänderungen.
Im Bericht zu berücksichtigen sind sowohl die Reformprojekte,
die zurzeit innerhalb der Eidgenössischen Zollverwaltung lau-
fen, wie auch die Entwicklungen des rechtlichen und geopoliti-
schen Umfelds auf internationaler Ebene.

Mitunterzeichnende: Candinas, Cattaneo, Glanzmann, Gmür
Alois, Müller Walter, Müller-Altermatt, Munz, Regazzi, Seiler
Graf, Zuberbühler (10)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 19.3291 n Po. Glanzmann. Dialog über die zentralen Werte 
unserer Gesellschaft  (21.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie eine geeignete Plattform ausgestaltet sein sollte, welche die
relevanten gesellschaftlichen Akteure und Organisationen zu
einem offenen und gleichberechtigten Dialog vereinen könnte,
um sich über die zentralen Werte unserer Gesellschaft auszu-
tauschen.

Mitunterzeichnende: Candinas, Glanzmann, Gmür-Schönen-
berger, Kutter, Müller Leo, Müller-Altermatt (6)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3295 n Ip. Munz. Das BLW bewilligt ein Insektizid, des-
sen Wirkung nicht beurteilt ist, und torpediert damit Emp-
fehlungen von Agroscope  (21.03.2019)

Der Wirkstoff Thiacloprid wurde 2018 und 2019 vom Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW) mittels Notfallzulassung nach Arti-
kel 40 der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) zur
Behandlung der Kirschessigfliege zugelassen. In der entspre-
chenden Allgemeinverfügung ist zu lesen, dass die Pflanzen-
schutzmittel, in denen der Wirkstoff enthalten ist, nicht unter
Schweizer Praxisbedingungen getestet worden sind und die
Wirksamkeit nicht garantiert werden kann.

Im Jahr 2018 publizierte Agroscope mehrmals Resultate von
Untersuchungen, die belegen, dass Ohrwürmer, Spinnen,
Raubwanzen und einige Kurzflügler die Kirschessigfliege fres-
sen. Agroscope empfahl, diese Insekten besser zu schützen
und gezielt zu fördern, um die Kirschessigfliege zu bekämpfen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei der Anwendung
der bewilligten Pflanzenschutzmittel mit dem problematischen
Wirkstoff Thiacloprid nebst den Kirschessigfliegen auch andere
Insekten geschädigt oder getötet werden. In diesem Zusam-
menhang bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Wie ist zu erklären, dass die Schweizer Zulassungsbehörde
einen problematischen Wirkstoff in einem Pflanzenschutzmittel
zulässt, der zuvor nicht unter Schweizer Praxisbedingungen
getestet worden ist und dessen Wirksamkeit sie nicht garantie-
ren kann?

2. Warum lässt das BLW als Massnahme gegen die Kirsches-
sigfliege ein Pflanzenschutzmittel zu, das die natürlichen
Fressfeinde dieser Fliege schädigen und töten könnte?

3. Entspricht diese Massnahme den Erwartungen, die das
Schweizervolk mit dem neuen Verfassungsartikel 104a über
eine standortangepasste, nachhaltige Landwirtschaft verbin-
det?

4. Angesichts der enormen Schäden, die der Schweiz durch
das Verschwinden der Insekten drohen: Ist der Bundesrat
bereit, mit der AP 22 plus ambitionierte, messbare und termi-
nierte Ziele und Massnahmen zu definieren - im Sinne einer
nachhaltigen, standortangepassten Landwirtschaft und eines
ineinandergreifenden Gesamtkonzepts statt von einander zuwi-
derlaufenden Einzelmassnahmen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Graf Maya, Heim,
Jans, Kälin, Kiener Nellen, Schneider Schüttel (8)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3296 n Ip. Munz. Verfrachtung von Pestiziden über die 
Luft. Wie sieht es in der Schweiz aus?  (21.03.2019)

Das Umweltinstitut München hat im Südtirol von März bis im
Spätsommer 2018 eine Dauerbelastung der Luft durch Pesti-
zide gemessen. Dies notabene in Mels, einer Südtiroler
Gemeinde, die sich 2014 per Volksabstimmung zur ersten
pestizidfreien Gemeinde Europas erklärt hatte. Unter den nach-
gewiesenen Pestiziden waren auch gesundheitsgefährdende
Stoffe. Betroffen sind unter anderem Anwohnerinnen und
Anwohner, Feriengäste oder Biobauern, in deren Kulturen diese
Stoffe gar nicht vorkommen sollten.

In der Schweiz gibt es Gebiete mit intensivem Pestizideinsatz.
Auch hier dürften signifikante Mengen an Pestiziden zum Teil
kilometerweit vom Wind verfrachtet werden und so unerwünscht
Wirkung entfalten auf Insekten, Amphibien, Singvögel, Kinder
auf Spielplätzen, Sportlerinnen und Sportler und Menschen, die
sich im Freien aufhalten. Da sich verschiedene Substanzen in
der Luft mischen, entstehen Kombinationen, die gefährlicher
sein können als der jeweilige Einzelwirkstoff (Cocktail-Effekt).

Ich bitte den Bundesrat daher, folgende Fragen zu beantworten:

1. Gibt es in der Schweiz eine ähnliche Studie zur Verfrachtung
von Pestiziden über die Luft?

2. Falls nein, muss davon ausgegangen werden, dass Messun-
gen in der Schweiz vergleichbare Resultate hervorbringen
könnten?

3. Ist der Bundesrat bereit, mittels Langzeitmessungen die
Pestizidverfrachtung in Schlüsselregionen der Schweiz zu über-
wachen und über die Erkenntnisse zu berichten?

4. Das Umweltinstitut München kritisiert, dass das europäische
Zulassungssystem die Dauerbelastung sowie die Verbreitung
von Pestiziden durch die Luft ignoriert. Wie berücksichtigt das
Schweizer Zulassungssystem diese Punkte? Müsste das Zulas-
sungssystem angepasst werden?

5. Das Umweltinstitut München kritisiert, dass das europäische
Zulassungssystem die Cocktail-Effekte ignoriert. Der Bundesrat
erläutert in seiner Antwort auf meine Interpellation 16.4153, das
Risiko dieser Effekte werde als niedrig eingestuft. Werden diese
Cocktail-Effekte im Rahmen des heutigen Zulassungsverfah-
rens überhaupt untersucht?

6. Falls nein, ist dem Bundesrat bekannt, dass z. B. Kombinatio-
nen aus gewissen Insektiziden und Fungiziden synergistische
Effekte aufweisen, sich die Wirkung ihrer kombinierten Wirk-
stoffe also mehr als summiert? Wie setzt sich die Zulassungs-
behörde mit solchen Erkenntnissen auseinander?

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Graf Maya, Heim, Jans,
Kälin, Kiener Nellen, Schneider Schüttel (7)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.3297 n Ip. Munz. Gentechprodukte als GVO deklarieren 
und ein Nachweisverfahren entwickeln  (21.03.2019)

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 30. November 2018
entschieden, die neuen Gentechnikverfahren analog zur EU
dem Gentechnikgesetz zu unterstellen. Allerdings heisst es in
der Medienmitteilung: "Das klassifiziert sie in technischer und
rechtlicher Hinsicht zwar grundsätzlich als gentechnische Ver-
fahren. Es ist aber unklar, ob die so hergestellten Produkte ent-
sprechend der heutigen Gesetzgebung als gentechnisch
veränderte Organismen gelten oder nicht." Diese Aussage
erscheint widersprüchlich.

Ein zentraler Faktor beim Umgang mit Produkten der neuen
gentechnischen Verfahren sind neben dem Risikomanagement
geeignete Nachweisverfahren. Die Lebensmittelindustrie ver-
langt Sicherheit, dass ihre Rohstoffe frei von gentechnisch ver-
änderten Organismen (GVO) sind, auch frei von ungewollten
Verunreinigungen. Die Nachweisbarkeit ist gegeben, wenn die
vorgenommenen Veränderungen im Genom bekannt sind.
Schwieriger gestaltet sich der Nachweis, wenn nicht bekannt
ist, ob in einem Produkt eine gentechnische Veränderung vor-
liegt. Daher ist es dringend nötig, neben Fragen des Risikoma-
nagements auch die Forschung zu verlässlichen
Nachweisverfahren zu intensivieren und an der Entwicklung
international gültiger Standards mitzuwirken.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Was meint er mit der Formulierung, dass die Produkte von
gentechnischen Verfahren nicht zwingend als GVO gelten sol-
len?

2. Auf welche Grundlagen stützt er sich bei seinem Entscheid
zur Klassifizierung der neuen Gentechnikverfahren?

3. Lebensmittelindustrie, aber auch Konsumentinnen und Kon-
sumenten wollen Sicherheit, dass Rohstoffe sowie Lebensmittel
garantiert gentechfrei sind. Mit welchen Massnahmen stellt der
Bundesrat sicher, dass bei Importen von pflanzlichen und tieri-
schen Lebens- und Futtermitteln sowie bei Saatgut Kontamina-
tionen mit Produkten aus den neuen Gentechnikverfahren
nachgewiesen und geahndet werden können?

4. Welche Massnahmen wurden bislang in die Wege geleitet,
um den Kontrollbehörden die Nachweisbarkeit von GVO mit
neuen gentechnischen Verfahren zu ermöglichen?

5. Ist er bereit, die Entwicklung von Nachweisverfahren zu prio-
risieren und mit den dazu nötigen finanziellen Mitteln zu verse-
hen?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chevalley, Graf Maya,
Hadorn, Kälin, Ritter, Trede (7)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3300 n Ip. Töngi. Unfallgefahr für Velofahrende in Krei-
seln senken. Massnahmen des Bundes?  (22.03.2019)

Kreisel verflüssigen den Verkehr, brauchen keine komplexen
Verkehrsampeln und vermeiden unnötige Wartezeiten. Punkto
Unfälle schneiden sie gesamthaft ebenfalls besser als Kreuzun-
gen ab, doch für Velofahrende gilt dies nicht in gleichem Masse.
Bei überdurchschnittlich vielen Unfällen sind in Kreiseln
Velofahrerinnen und Velofahrer involviert, in den allermeisten
Fällen sind sie nicht Hauptverursacher der Unfälle, und zu oft
werden sie schlicht übersehen. Die meisten Kollisionen ereig-
nen sich bei der Einfahrt von Autos in den Kreisel, wenn
Velofahrende übersehen werden und aufgrund einer zu hohen
Durchfahrgeschwindigkeit.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie beurteilt er die Verkehrssicherheit von Velofahrenden in
Kreiseln?

2. Sieht er Handlungsbedarf zur Senkung der Anzahl Unfälle
von Velofahrenden in Kreiseln?

3. Gemäss Verkehrsregelnverordnung muss ein Fahrer oder
eine Fahrerin die Geschwindigkeit lediglich mässigen. Könnte
ein Geschwindigkeitslimit in Kreiseln mehr Sicherheit schaffen?

4. Würde ein Überholverbot in Kreiseln die Verkehrssicherheit
erhöhen?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Brélaz, Girod,
Glättli, Graf Maya, Hadorn, Kälin, Mazzone, Semadeni,
Trede (11)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 19.3301 n Mo. Addor. Systematische Ausbürgerung von 
"Dschihad-Touristen" mit doppelter Staatsbürgerschaft  
(22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass Artikel 42
BüG systematisch bei Schweizer "Dschihad-Touristen" mit dop-
pelter Staatsbürgerschaft angewendet wird.

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 19.3305 n Mo. Addor. Entzug des Schweizer Bürger-
rechts nicht nur für Dschihadisten mit doppelter 
Staatsbürgerschaft  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Gesetzes- und allenfalls Verfas-
sungsänderungen vorzuschlagen, damit Schweizer Dschihad-
Touristen das Bürgerrecht entzogen werden kann.

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 19.3306 n Mo. Addor. Kein Rückkehrrecht für "Dschihad-
Touristen"  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzes- und allenfalls
Verfassungsgrundlage zu schaffen, um die Rückkehr von
Schweizer Dschihadisten zu verhindern.

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 19.3307 n Mo. Nationalrat. Vollständige Übernahme der 
Kosten der Leistungen bei Mutterschaft durch die obligato-
rische Krankenpflegeversicherung (Addor)  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
anzupassen oder wenn nötig neue gesetzliche Bestimmungen
vorzulegen, damit die obligatorische Krankenpflegeversiche-
rung die Kosten für die Leistungen bei Mutterschaft vollständig
übernimmt.

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

21.06.2019 Nationalrat. Annahme
30.11.2020 Ständerat. Annahme
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19.3308 n Po. Addor. Tendenz zu immer mehr ausländi-
schen Ärztinnen und Ärzten umkehren  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, wirksamere Massnahmen als
die bisher getroffenen oder beschlossenen vorzuschlagen, um
die Zahl der Schweizer Ärztinnen und Ärzte zu erhöhen.

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3309 n Mo. Addor. Für eine Radio- und Fernsehabgabe, 
die dem Äquivalenzprinzip gerecht wird  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesänderung auszu-
arbeiten, damit private Haushalte ohne Fernseher auf Gesuch
hin von einer reduzierten Radio- und Fernsehabgabe profitieren
können.

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3310 n Mo. Addor. Steuerliche Anreize für eine familien-
freundliche Politik, die diesen Namen verdient  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen vorzuschlagen,
die sich eignen, um unter Wahrung der kantonalen Kompeten-
zen eine ambitionierte Familienpolitik zu verwirklichen, die -
nach dem Modell der ungarischen und der italienischen Politik -
die Geburtenrate fördert.

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3314 n Ip. Rytz Regula. Wie weiter mit den 
Gebirgslandeplätzen?  (22.03.2019)

Im Streit um die Überprüfung der Gebirgslandeplätze (GLP) im
Sachplan Infrastruktur Luftverkehr (SIL) hat das Bundesgericht
im Februar 2019 ein Urteil gefällt, welches Fragen offenlässt.
Die beiden GLP Gumm und Rosenegg-West werden aufgrund
der Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz aufgeho-
ben. Es ist jedoch unklar, was mit den 20 verbleibenden Lande-
plätzen in und angrenzend an nationale Schutzgebiete
geschieht. Das Bundesgericht schreibt: "Unter den Verfahrens-
beteiligten ist zu Recht unbestritten, dass Helikopterlandungen
zu schweren Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft füh-
ren, wenn sie in BLN-Objekten stattfinden."

Seit der Verabschiedung des SIL GLP durch den Bundesrat hat
sich zudem deren Nutzung verändert: Seit Sommer 2018 wird
im Wallis Helibiking angeboten, und im Winter dient Heliskiing
zunehmend als Beförderungsmittel anstelle von Transportanla-
gen. So wirbt Air Zermatt mit dem "schnellsten Skilift der Welt".
Laut den Erläuterungen zum SIL GLP (Ziff. 4) soll diese Art der
touristischen Nutzung von GLP jedoch "auch in Zukunft grund-
sätzlich nicht zugelassen werden". Durch das Helibiking werden
einige GLP vermehrt auch in Sommermonaten angeflogen. Das
kann zu einem Anstieg der Flugbewegungen, einer Nutzungsin-
tensivierung und zusätzlichen Störungen der Wildtiere führen.
Helibiking wird im SIL GLP nicht behandelt. Laut den Erläute-
rungen zu den Festlegungen SIL GLP (Ziff. 2) sind Nutzungsän-
derungen der GLP als Anpassung des Netzes zu qualifizieren.
Dabei darf die Nutzung nicht zu übermässiger Belastung von
Raum und Umwelt führen, und Konflikte mit Schutzzielen in
(Schutz-)Objekten und allfällige Massnahmen müssen geprüft
werden.

Es stellen sich deshalb folgende Fragen:

1. Auch das Bundesgericht qualifiziert Helikopterlandungen in
BLN-Gebieten als schwerwiegende Beeinträchtigungen. In wel-
chem Verfahren und welchem Zeitraum will der Bundesrat die

Konflikte zwischen der Nutzung dieser GLP und den betroffe-
nen BLN-Objekten reduzieren?

2. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass die neuen Arten der
Nutzung von GLP zu einer Nutzungsintensivierung führen?
Erachtet er diese insbesondere in den Schutzgebieten als pro-
blematisch? Muss der SIL GLP deshalb angepasst werden?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Fluri, Girod, Graf Maya,
Kälin, Mazzone, Müller-Altermatt, Schneider Schüttel, Sema-
deni, Thorens Goumaz, Töngi, Vogler (13)

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3315 n Mo. Estermann. Eine "Krankenversicherung 
light". Eine günstige Alternative?  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Schritte einzuleiten,
damit interessierte Personen in der Schweiz in einer "Kranken-
versicherung light" mit stark eingeschränktem Leistungskatalog
versichert werden können.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Arnold, Burgherr, Clottu,
Flückiger Sylvia, Geissbühler, Herzog Verena, Reimann Lukas,
von Siebenthal, Zuberbühler (10)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3317 n Ip. Moret Isabelle. Krankenversicherung. Welche 
Auswirkung hat die Zahl der bei einer Krankenkasse Versi-
cherten auf die Prämien?  (22.03.2019)

Im Kanton Waadt müssen Erwachsene mit einer Franchise von
300 Franken in der Prämienregion 1 je nachdem bei einer Kran-
kenkasse doppelt so hohe Prämien bezahlen wie bei einer
anderen. Die vier teuersten Versicherungen sind 2019 Kolping
Dübendorf, Galenos Zürich, Agrisano Brugg und EGK Laufen.
Im Jahr 2017 waren bei diesen Kassen im Kanton Waadt 55,
406, 204 beziehungsweise 1765 Personen versichert und
gesamtschweizerisch 11 697, 14 262, 133 369 beziehungs-
weise 84 894 Personen. Die Verwaltungskosten beliefen sich
auf 5,7 Prozent, 3,7 Prozent, 5,6 Prozent beziehungsweise 8,1
Prozent.

Auf der anderen Seite sind die beiden günstigsten Versicherun-
gen 2019 Assura und Swica. Ihre Versichertenzahlen lagen
2017 bei 216 090 beziehungsweise 18 233 im Kanton Waadt
und bei 936 807 beziehungsweise 680 649 in der ganzen
Schweiz. Bei diesen Versicherungen waren also viel mehr Per-
sonen versichert als bei den teuersten Versicherungen. Die
Verwaltungskosten lagen bei 6,8 Prozent und 5,2 Prozent, also
nur unwesentlich tiefer als bei den teuersten Krankenkassen.

Ich stelle dem Bundesrat deshalb folgende Fragen:

1. Inwiefern hat die Zahl der Versicherten einer Krankenkasse
in einem Kanton oder in der ganzen Schweiz eine Auswirkung
auf die Höhe der Prämien?

2. Es kann vorkommen, dass eine Person an einer schweren
Krankheit leidet, deren Behandlung bis zu einer Million Franken
pro Jahr kostet. Angenommen, diese Person ist eine der 55
Waadtländer Versicherten von Kolping Dübendorf. Kann der
Bundesrat bestätigen, dass die Kosten solidarisch von allen 11
607 Versicherten dieser Kasse getragen werden, wobei die
Kasse namentlich auf ihre Reserven zurückgreift?

3. Welche Auswirkungen hätte der oben beschriebene Fall auf
die Prämien der 55 bei dieser Kasse im Kanton Waadt Versi-
cherten im darauffolgenden Jahr? Steigen ihre Prämien stärker
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als die Prämien der Versicherten dieser Kasse in anderen Kan-
tonen?

4. Da die Prämien von Kanton zu Kanton variieren, vergleicht
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Gesamtkosten zula-
sten der OKP im Kanton Waadt mit der Gesamtsumme der Prä-
mien, die die Waadtländerinnen und Waadtländer bezahlen.
Welche Auswirkungen hätte der oben beschriebene Fall für die
Versicherten im Kanton Waadt, die bei anderen Krankenkassen
versichert sind?

5. Assura wiederum versichert nur 209 Personen im Kanton
Appenzell Innerrhoden und Swica nur 356 Personen im Kanton
Uri. Angenommen, eine dieser Personen leidet an einer solchen
schweren Krankheit. Welche Folgen hätte dies für die Versi-
cherten in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Uri und
welche Folgen für die Versicherten von Assura und Swica im
Kanton Waadt?

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3318 n Po. Barrile. Kostendämpfende Massnahmen bei 
patentgeschützten Medikamenten  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welche kostendämpfenden Massnahmen er in den nächsten
fünf Jahren im Bereich patentgeschützter Medikamente anwen-
den will. Der Bericht soll nebst einer griffigen Strategie im
Umgang mit den immer teureren patentgeschützten Medika-
menten folgende Fragen beantworten:

a. Wie könnten zukünftig vermehrt Rückvergütungsmodelle (wie
z. B. für Perjeta) angewandt werden?

b. Wie könnte der Bundesrat sicherstellen, dass dadurch die
Intransparenz in der Preissetzung und der administrative Auf-
wand für Krankenversicherer nicht noch weiter zunimmt?

c. Wie viele patentgeschützte Medikamente sind zurzeit für All-
gemeinversicherte nur beschränkt zugänglich (z. B. nur nach
Kostengutsprache der Krankenkasse)?

d. Wie viele Patientinnen und Patienten sind aktuell und in
Zukunft von solchen Limitationen oder gar Rationierungen
betroffen?

e. Plant der Bundesrat, künftig vermehrt solche Zugangsbe-
schränkungen einzuführen?

f. Falls ja: nach welchen Kriterien und für welche Gruppen von
patentgeschützten Medikamenten oder Therapien?

g. Was hält der Bundesrat vom Pay-for-Performance-Modell?

h. Falls er solche Modelle einführen will: Wie stellt er sicher,
dass diese nicht zu noch höheren Kosten führen?

i. Welche weiteren Massnahmen (z. B. Trips-Instrumente wie im
öffentlichen Interesse angewendete Zwangslizenzen usw.)
könnten in Zukunft geplant werden, um Kosten patentierter
Medikamente zu dämpfen, ohne den Zugang zu Medikamenten
zu erschweren oder eine Mehrklassenmedizin voranzutreiben?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Brand, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Glättli, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn,
Hardegger, Heim, Hess Lorenz, Lohr, Munz, Reynard, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Töngi, Weibel,
Wermuth (20)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3322 n Mo. (Ammann) Müller-Altermatt. Entschädigung 
von Freiwilligenarbeit. Jährlicher Steuerfreibetrag bis zur 
AHV-Freigrenze  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und des
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden zu unterbreiten, dass Entgelte von
Freiwilligenarbeit für Vereine und gemeinnützige Organisatio-
nen bis zur AHV-Freigrenze nicht steuerpflichtig sind.

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen

19.3327 n Mo. Herzog Verena. Regionale Berufsmessen 
nicht gefährden  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, dahingehend auf die Stiftung
Swiss Skills Einfluss zu nehmen, dass künftig die Swiss Skills
als Grossanlass "nur" alle vier Jahre stattfinden.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Arnold, Bigler,
Brunner Hansjörg, Dettling, Dobler, Egger Mike, Egloff, Flücki-
ger Sylvia, Glarner, Gutjahr, Hausammann, Keller Peter, Keller-
Inhelder, Martullo, Müller Thomas, Paganini, Reimann Lukas,
Rime, Rutz Gregor, Steinemann, Tuena, Walliser,
Zuberbühler (25)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3330 n Ip. Reynard. Sollen Patientendaten an den Meist-
bietenden verkauft werden?  (22.03.2019)

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie lautet genau der Auftrag des Beirates "Digitale Transfor-
mation"? Wie wurde der Beirat konstituiert, mit Blick auf wel-
ches Ergebnis?

2. Es geht um sehr wichtige Fragen, die das Privatleben von
Konsumentinnen und Konsumenten und von Personen, die
Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, betreffen. Warum wur-
den im Wissen darum die Patientenschutz-, Konsumenten-
schutz- und Datenschutzverbände zu keiner einzigen Sitzung
eingeladen? Wurde der Eidgenössische Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragte eingeladen?

3. Erwägt der Bundesrat die Möglichkeit, die Kommerzialisie-
rung von Personendaten, insbesondere aus dem elektroni-
schen Patientendossier, zuzulassen? Wenn ja, auf welcher
Rechtsgrundlage, zu welchem Zweck und mit welchen Ein-
schränkungen?

4. Ist der Bundesrat beispielsweise für die Senkung der Kran-
kenkassenprämien für Patientinnen und Patienten, die sich
bereiterklären, ihre Daten an eine Versicherung weiterzuge-
ben? Wenn ja, wie steht es mit dem Solidaritätsprinzip?

Mitunterzeichnende: Maire Jacques-André, Tornare (2)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3331 n Mo. (Vogler) Müller-Altermatt. Gerechtigkeit für 
AHV-pflichtige Personen ohne Pensionskasse  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der einschlägigen
Gesetze zu gewährleisten bzw. diese derart abzuändern, dass
bei AHV-pflichtigen Personen ohne Pensionskasse für die
Berechnung des Beitrages in der Säule 3a künftig die steuer-
pflichtige IV-Rente berücksichtigt und das Sparkapital in der
Säule 3a dadurch erhöht wird.
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Mitunterzeichnende: Arslan, Birrer-Heimo, Gugger, Guhl, Lohr,
Schenker Silvia, Streiff (7)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen

19.3333 n Mo. (Golay) 
Geissbühler. Strassenverkehrsgesetz. Die Arbeit der Poli-
zei weniger behindern!  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Abschwächung von Artikel
100 Absatz 4 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) zu prüfen,
damit Polizeikräfte und Grenzwache wirksamer eingreifen kön-
nen und keine Konsequenzen befürchten müssen, wenn sie auf
dringlichen Dienstfahrten und bedingt durch taktische
Umstände die Verkehrsregeln nicht einhalten. Weiterhin straf-
bar bleiben soll, im Fall eines Unfalls, eine konkrete Gefährdung
der öffentlichen Sicherheit, wenn sie nicht verhältnismässig ist
mit Blick auf die Erfüllung der Aufgabe der betreffenden Person.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Amaudruz, Amstutz,
Arnold, Bauer, Béglé, Büchel Roland, Buffat, Bühler, Chevalley,
Clottu, Dettling, Egloff, Estermann, Geissbühler, Glarner, Glau-
ser, Grin, Grüter, Guhl, Hausammann, Hess Erich, Hiltpold, Hur-
ter Thomas, Nicolet, Nidegger, Page, Pantani, Quadri, Rime,
Romano, Salzmann, Sollberger, Steinemann, Tuena, von Sie-
benthal, Wehrli, Zuberbühler (39)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3335 n Mo. Romano. "Gleis 7"-Abo ("Seven 25"-Abo). 
Ausdehnung der Gültigkeit bis morgens um 7 Uhr  
(22.03.2019)

Der Bundesrat wirkt bei den SBB darauf hin, die Gültigkeit des
"Gleis 7"-Abos - das demnächst durch das neue "Seven 25"-
Abo abgelöst wird - bis morgens um 7 Uhr auszudehnen, und
zwar an allen Tagen, wenigstens jedoch am Wochenende.

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3336 n Mo. Romano. Einführung eines "Gleis 5"-Abos  
(22.03.2019)

Der Bundesrat wirkt bei den SBB darauf hin, die Einführung
eines "Gleis 5"-Abos oder - in der neueren Schreibweise - eines
"Five 25"-Abos zu prüfen, das an allen Tagen oder zumindest
an den Wochenenden zwischen 17 Uhr und 7 Uhr gültig ist.

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3337 n Mo. Glättli. Einführung einer Meldepflicht für den 
Export von Gütern, die der Waffenproduktion dienen  
(22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Rechtsgrundlagen
zu schaffen oder bestehende Rechtsgrundlagen wie das Güter-
kontrollgesetz zu ändern mit dem Ziel:

1. eine Meldepflicht zu schaffen für den Export von Gütern, wel-
che vom Empfänger oder Endabnehmer bekanntermassen für
die Produktion von Waffen eingesetzt werden, auch wenn die
Güter selbst nicht den heutigen Kriterien für Kriegsmaterial oder
Dual-Use-Gütern entsprechen. Nach einer entsprechenden
Meldung soll der Bund rasch über ein allfälliges Exportverbot
entscheiden;

2. zu verhindern, dass die Exportrisikoversicherung Serv ohne
einen zustimmenden Entscheid des Bundesrates den Export

von Gütern fördert, welche vom Empfänger oder Endabnehmer
für die Produktion von Waffen eingesetzt werden. Dazu sind
allenfalls entsprechende Deklarationen gegenüber der Serv
vorzuschreiben.

Mitunterzeichnende: Arslan, de la Reussille, Graf Maya, Kälin,
Mazzone, Rytz Regula, Töngi, Trede (8)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3339 n Ip. Badran Jacqueline. Inwieweit ist die Schweiz 
von Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften betroffen?  
(22.03.2019)

In der Antwort auf meine Anfrage 17.1009, "Höhe der Steuer-
ausfälle durch Dividend Stripping und Massnahmen dagegen",
vom März 2017 beteuert der Bundesrat glaubwürdig, die Situa-
tion rund um Dividend-Stripping-Geschäfte (also Cum-Cum-
oder Cum-Ex-Geschäfte) einigermassen im Griff zu haben,
sodass kaum Steuerausfälle entstanden und entstehen. Seither
wurden jedoch im Oktober 2018 von einer Recherchegemein-
schaft diverse Cum-Cum- und Cum-Ex-Skandale aufgedeckt,
wodurch dem Fiskus diverser europäischer Staaten geschätzt
weit über 50 Milliarden an Steuererträgen entgingen. Unklar
bleibt, inwiefern die Schweiz betroffen ist. Gemäss einem
"NZZ"-Artikel vom 18. Oktober 2018 gestützt auf einen Artikel
der "Republik" soll die Schweiz solchen Machenschaften viel
früher als beispielsweise Deutschland einen Riegel geschoben
haben. 2006 seien Verrechnungssteuerrückforderungen derart
in die Höhe geschossen, dass die Steuerverwaltung Verdacht
schöpfte und diesen Unregelmässigkeiten nachging. Bereits
2008 schob die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
Cum-Ex-Geschäften mit einem Kreisschreiben einen Riegel. In
diesem schrieb sie: "Es ist sicherzustellen, dass gesamthaft
nicht mehr Verrechnungssteuer ausgewiesen wird, als an die
ESTV abgeliefert wurde."

Es stellen sich folgende Fragen:

1. Waren je Schweizer Banken in Schweizer Cum-Ex- oder
Cum-Cum-Geschäfte involviert? Wenn ja, inwiefern?

2. Genügt das Kreisschreiben als Grundlage zur Aufdeckung
und Verhinderung von Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften?

3. Gemäss der Antwort auf die Anfrage 17.1009 wurde bisher
niemand gebüsst. Es wurde gesagt, dass Amtshilfe bei natürli-
chen Personen im Ausland aufwendig sei und nur natürliche
Personen gebüsst werden könnten. Findet es der Bundesrat in
Ordnung, dass niemand für strafbares Verhalten haftbar
gemacht wird und es nicht einmal versucht wird? Glaubt der
Bundesrat nicht, dass die faktische Straffreiheit geradezu zum
Versuch des Dividend Strippings einlädt?

4. Braucht es neue gesetzliche Grundlagen, um auch juristische
Personen zu büssen?

5. Wie hoch schätzt der Bundesrat die Höhe an entgangenen
Steuern durch Dividend Stripping jeglicher Art in den vergange-
nen 20 Jahren ein?

6. Werden diese Sachverhalte in der anstehenden Revision der
Verrechnungssteuer berücksichtigt?

Mitunterzeichnerin: Meyer Mattea (1)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.3340 n Ip. Munz. Die Zulassung für Chloridazon ist in der 
EU abgelaufen. Zieht die Schweiz nach?  (22.03.2019)

In etwa 60 Prozent der Messstellen der Grundwasserüberwa-
chung werden Abbauprodukte (Metaboliten) von Chloridazon
gefunden, einem Herbizid, das praktisch nur für die Anwendung
bei Zuckerrüben zugelassen ist und für das verschiedene Alter-
nativen vorhanden sind. In etwa 20 Prozent des Grundwassers
ist die Konzentration dieser Metaboliten grösser als 0,1 Mikro-
gramm pro Liter, dem Grenzwert gemäss Gewässerschutzver-
ordnung für Pestizide. Der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel,
vom Bundesrat im Herbst 2017 beschlossen, enthält auch das
Ziel, dass bis 2027 die Belastung des Grundwassers mit sol-
chen Metaboliten deutlich verringert werden soll.

In der EU ist nun die Zulassung für Chloridazon am 31. Dezem-
ber 2018 abgelaufen und wurde nicht mehr erneuert. Die Pflan-
zenschutzmittel, in denen Chloridazon drin ist, dürfen darum in
den EU-Ländern nur noch bis zum Ende einer Aufbrauchfrist
verwendet werden, in Deutschland z. B. noch bis Mitte 2020.
Danach wird diese wichtige Ursache für Grundwasserver-
schmutzungen mit Pestizid-Rückständen in der EU nicht mehr
existieren.

In der Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln (PSMV) steht, dass die Entscheide der EU
berücksichtigt werden. Gemäss Anhang 1 der PSMV, in dem
alle in der Schweiz zugelassenen Wirkstoffe aufgeführt sind, ist
aber Chloridazon in der Schweiz unverändert zugelassen, und
Chloridazon ist auch nicht im Anhang 10 drin, in welchem die
Wirkstoffe aufgeführt sind, bei denen die Zulassung überprüft
werden soll.

Ich frage deshalb den Bundesrat:

1. Wird Chloridazon jetzt auch in der Schweiz nicht mehr zuge-
lassen?

2. Falls die Zulassung für Chloridazon entzogen wird, wie lange
dauert es dann noch, bis auch bei uns kein Chloridazon mehr
eingesetzt werden darf?

Mitunterzeichnende: Heim, Jans, Kiener Nellen (3)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3341 n Ip. Kälin. Was tut der Bundesrat, um das Ziel 
"Netto null Emissionen" bis 2030 zu erreichen?  
(22.03.2019)

Vor dem Hintergrund der Klimakrise wird der Bundesrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1. Anerkennt er die Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen
auf netto null bis 2030 zu reduzieren, um eine weltweite Klima-
krise zu verhindern? Anerkennt er dieses Ziel insbesondere
auch für die Schweiz?

2. Ist er bereit, dem Parlament eine Verstärkung der bisher vor-
gesehenen Massnahmen und neue Massnahmen vorzuschla-
gen, um dieses Ziel zu erreichen?

3. Welche konkreten bereits bestehenden oder vorgesehenen
Massnahmen müssen verstärkt werden, um das Ziel netto null
bis 2030 zu erreichen?

4. Welche konkreten Massnahmen müssen neu vorgesehen
werden, um das Ziel netto null für die Schweiz bis 2030 zu errei-
chen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Glättli, Mazzone, Rytz Regula,
Töngi (5)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3343 n Ip. Friedl Claudia. Überförderung von 
Kleinwasserkraftwerken  (22.03.2019)

Gemäss den Angaben der Stiftung KEV nimmt die Anzahl der
Kleinwasserkraftwerke (KWKW) ständig zu. So waren am 3.
Januar 2013 insgesamt 280 KWKW in Betrieb, im Januar 2019
waren es bereits 582 KWKW. In verschiedenen parlamentari-
schen Vorstössen (Nationalrätin Semadeni, Nationalrat Fluri)
wurde bereits darauf hingewiesen, dass KWKW überfördert
werden, d. h., dass die ausbezahlten Fördergelder pro Kilowatt-
stunde über die Jahre hinweg ein Mehrfaches der Bauinvestitio-
nen betragen. Der ETH-Professor Gunzinger plädiert hingegen
dafür, deutlich mehr Geld in die Solarstromförderung zu inve-
stieren. In der Schweiz gibt es rund 400 Quadratkilometer
Dächer. Es würde für die Versorgung der Schweiz reichen, auf
100 Quadratkilometern Solarstrom zu produzieren. Die Eingriffe
in die Natur könnten damit massiv gesenkt werden.

Der Bundesrat wird eingeladen, zu nachstehenden Fragen im
Zusammenhang mit der Förderung und dem Bau von KWKW
Stellung zu nehmen:

1. Ist dem Bundesrat die Überförderung der KWKW bekannt?

2. Wie viele Millionen Franken Subventionen hat der Bund für
KWKW bis 10 Megawatt bisher ausbezahlt?

3. Wie viele Millionen Franken Subventionen wird der Bund bis
zum gesetzlichen Ablauf dieses KWKW-Förderprogramms noch
für KWKW bezahlen?

4. Ist es möglich, dass die subventionierten KWKW Dividenden
auszahlen?

- Wenn ja, ist die Höhe der bisher in der Schweiz ausbezahlten
Dividenden von subventionierten KWKW bekannt?

- Mit Dividenden in welcher Höhe muss noch bis zum Ablauf
des KWKW-Förderprogramms gemäss Energiegesetz gerech-
net werden?

5. Können die Angaben zu den Fragen 2 bis 4 (bereits bezahlt/
noch zu zahlen/Dividenden) aufgeschlüsselt werden nach:

a. neue KWKW;

b. bestehende KWKW;

c. Trinkwasseranlagen?

6. Angesichts der langen Wartelisten für die Fördergelder bei
den Fotovoltaikanlagen: Wäre eine Umlagerung von Fördergel-
dern von den KWKW in die Fotovoltaik nicht zielführender, um
die Produktion von erneuerbarem Strom rasch zu erhöhen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Frei, Graf Maya, Hadorn, Hardeg-
ger, Munz, Piller Carrard, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Semadeni, Töngi (11)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3344 n Ip. Friedl Claudia. Investitionen der Entwick-
lungsbanken in CO2-emittierende Technologien  
(22.03.2019)

Die Schweiz ist Aktionärin der wesentlichen multilateralen Ent-
wicklungsbanken und trägt in regelmässigen Abständen zur
Wiederauffüllung der Fonds von Weltbank, Asian Development
Bank und African Development Bank mit rund 300 Millionen
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Schweizerfranken pro Jahr bei. Obwohl die Kriterien zur Unter-
stützung von Öl-, Gas- und Kohlekraftwerken seit dem Pariser
Klimaabkommen 2015 verschärft wurden, sind einzelne Kohle-
kraftwerke in Indien, Bangladesch, Myanmar dennoch mit
Unterstützung der multilateralen Entwicklungsbanken mitfinan-
ziert worden. Beispielsweise investierte die AIIB in den IFC
Emerging Asia Fund, welcher wiederum in Myanmar CO2-emit-
tierende Technologien mitfinanzierte (Zementfabrik und dazu-
gehöriges Kohlekraftwerk).

Der Bundesrat wird gebeten, über folgende Fragen Auskunft zu
geben:

1. Wie viel Geld haben die Multilateralen Entwicklungsbanken
seit Januar 2016 in Projekte investiert, welche den Aufbau, die
Unterhaltung oder Verbesserung von Öl-, Gas- oder Kohlekraft-
werken ermöglichten? Auf wie viele Fälle verteilt sich diese
Summe? Von Interesse sind die Weltbankgruppe, die Regional-
banken (AfDB, AsDB, IDB, EBRD, EIB) und auch die AIIB.

2. Wie hat die Schweizer Stimmrechtsgruppe in jedem dieser
Fälle abgestimmt?

3. Welche konkreten Schritte unternimmt die Schweiz, um die
Ziele des Pariser Klimaabkommens in multilateralen Entwick-
lungsbanken und Fonds umzusetzen?

Mitunterzeichnende: Frei, Graf Maya, Graf-Litscher, Hadorn,
Hardegger, Jans, Maire Jacques-André, Molina, Piller Carrard,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Töngi (13)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3345 n Ip. Friedl Claudia. Forschungsbedarf zu den Aus-
wirkungen von elektromagnetischen Feldern auf Tiere und 
Pflanzen  (22.03.2019)

Das Umweltschutzgesetz des Bundes sieht den vorsorglichen
Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor schädlichen
und lästigen Immissionen vor. Zu solchen Immissionen zählen
unter anderem die niederfrequenten elektromagnetischen Fel-
der von Hochspannungsleitungen und die hochfrequenten elek-
tromagnetischen Felder des Mobilfunks. Aktuell ist derzeit der
Ausbau des Mobilfunknetzes der fünften Generation, was neue
Diskussionen über die Auswirkungen von elektromagnetischen
Feldern auslöst.

Die Vorgaben des Umweltschutzgesetzes hinsichtlich elektro-
magnetischer Felder wurden vom Bundesrat 1999 in der Ver-
ordnung über nichtionisierende Strahlung umgesetzt. Die darin
enthaltenen Grenzwertregelungen beziehen sich bis heute
lediglich auf Menschen, aber nicht auf Tiere und Pflanzen.

Bislang ist erst wenig über die möglichen Schäden durch die
technisch erzeugten elektromagnetischen Felder bekannt, ins-
besondere bei Tieren und Pflanzen. Die Autoren einer neuen
EU-Studie kamen nun zum Schluss, dass man aufgrund bishe-
riger Erkenntnisse negative Wirkungen auf Tiere und Pflanzen
befürchten müsse und deshalb ein Forschungsbedarf bestehe.

Der Bundesrat wird deshalb um die Beantwortung folgender
Fragen gebeten:

1. Welche Bundesämter sind für den Schutz von Tieren und
Pflanzen vor elektromagnetischen Feldern zuständig? Sind dort
Studien über diese Thematik bekannt?

2. Ist der Bundesrat bereit, die Forschung hinsichtlich der Risi-
ken von elektromagnetischen Feldern für die Tier- und Pflan-
zenwelt zu fördern?

3. Gedenkt er, die Vorgaben des Umweltschutzgesetzes umzu-
setzen und neben Menschen auch Tiere und Pflanzen durch

entsprechende Verordnungen vorsorglich vor den Risiken von
elektromagnetischen Feldern zu schützen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Frei, Graf Maya, Hardegger, Munz,
Piller Carrard, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni,
Töngi (10)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3347 n Mo. Nationalrat. Für ein modernes und praxist-
augliches Stockwerkeigentumsrecht (Flach)  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Stockwerkeigentumsrecht
auf Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten hin zu prüfen und,
wo nötig, Vorschläge für entsprechende Gesetzesanpassungen
vorzulegen. Dabei ist der Fokus auf Bereiche zu legen, die in
der Praxis besonders häufig zu Problemen führen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Birrer-Heimo, Cheval-
ley, Friedl Claudia, Grossen Jürg, Moser, Vogler, Weibel (9)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

21.06.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
10.09.2019 Nationalrat. Annahme

19.3349 n Mo. (Schilliger) Bourgeois. Anschubprogramm 
für eine CO2-Reduktion im Strassenverkehr  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, analog bewährten Programmen
wie Zielvereinbarung, Abgabebefreiung oder Steuerabzüge für
den Strassenverkehr ein ähnliches Programm vorzulegen, mit
welchem er einen CO2-neutralen bzw. CO2-armen motorisier-
ten Strassenverkehr fördert. Das Programm soll bei einer
Marktdurchdringung dieser Antriebsformen von 15 Prozent für
Personenwagen auslaufen und nicht erneuert werden.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Burkart, Eymann, Genecand,
Jauslin (5)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3350 n Ip. (Hardegger) Barrile. Antibiotikaresistenzen 
schmuggeln sich durch die Kläranlagen  (22.03.2019)

Eine Studie der Eawag, die am 12. Dezember 2018 der Öffent-
lichkeit vorgestellt worden ist, zeigt auf, dass Antibiotikaresi-
stenzen durch die Kläranlagen nicht nur nicht vollständig
eliminiert werden, sondern dass sie im Abwasser auch aktiv
sind und sich verändern (https://www.eawag.ch/de/news-
agenda/news-plattform/news/news/resistenzen-schmuggeln-
sich-durch-klaeranlagen/). Dabei wurde auch ein Zusammen-
hang festgestellt zwischen der Häufigkeit von Resistenzen und
dem Vorkommen von Antibiotika im Abwasser. Gelangen resi-
stente Bakterien in die Umwelt, überleben sie dort besser als
die Krankheitserreger.

In diesem Zusammenhang stellen sich nachfolgende Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Ergebnisse der Studie in
Bezug auf die Zunahme der antibiotikaresistenten Keime?

2. Welche Schlüsse zieht er in Bezug auf die Qualität der Trink-
wasserversorgung, die auf der Basis der Gewässer basiert, in
die der Auslauf von Kläranlagen geführt wird?

3. Welchen Einfluss haben die Ergebnisse auf die gesetzlichen
Regelungen bezüglich Standards der Kläranlagen bzw. deren
Aufrüstung?
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4. Welchen Einfluss haben die Ergebnisse auf die Antibiotika-
Strategie des Bundes, insbesondere bezüglich Verminderung
des Antibiotikaeinsatzes?

5. Welche Erfolge sind bereits durch die 2014 im Parlament
beschlossene Revision des Gewässerschutzgesetzes und die
beschlossenen Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen bei
zentralen Abwasserreinigungsanlagen zu verzeichnen?

6. Wie effektiv sind die zurzeit verwendeten Nachweismethoden
zur Identifikation der resistenten Organismen in Abwässern?

7. Inwieweit sind heute bekannte und verwendete Massnahmen
zur Eliminierung von Spurenstoffen auch geeignet für die Elimi-
nierung von resistenten Organismen in Abwässern?

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Estermann, Feri Yvonne,
Frei, Friedl Claudia, Giezendanner, Graf Maya, Gugger, Gysi
Barbara, Hadorn, Heer, Heim, Kiener Nellen, Kutter, Masshardt,
Moser, Munz, Rickli Natalie, Ritter, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Semadeni, Vogler, Weibel (25)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3351 n Ip. (Hardegger) Crottaz. Unterstützung der medi-
zinischen Fachgesellschaften durch den Bund bei der Erar-
beitung von Choosing-Wisely-Empfehlungen  (22.03.2019)

2011 lancierten Ärztinnen und Ärzte in den USA die Choosing-
Wisely-Initiative. Ziel dieser Initiative ist es, nicht nur "kluge Ent-
scheidungen" herbeizuführen, sondern auch die offene Diskus-
sion zwischen Ärzteschaft, den Patientinnen und Patienten und
der Öffentlichkeit zu fördern. Diese Initiative wurde in der
Schweiz mit Smarter Medicine aufgenommen. Kernstück von
Choosing Wisely/Smarter Medicine sind sogenannte Top-5-
Listen aus jeder klinischen Fachdisziplin. Diese Top-5-Listen
enthalten je fünf medizinische Massnahmen, die in der Regel
unnötig sind. In der Schweiz beteiligen sich aktuell neun medizi-
nische Fachgesellschaften an dieser Initiative, sodass 10 Top-
5-Listen bereits veröffentlicht werden konnten.

Das Bundesamt für Gesundheit soll die medizinischen Fachge-
sellschaften und die nichtärztlichen Berufsverbände, welche die
entsprechenden Leistungen nach KVG abrechnen könnten und
noch keine Top-5-Liste (Empfehlungen von zu vermeidenden
medizinischen Interventionen) publiziert haben, in geeigneter
Form fördern und unterstützen.

In diesem Zusammenhang bitte ich um Beantwortung nachfol-
gender Fragen:

1. Wie stellt sich der Bundesrat grundsätzlich zu Choosing
Wisely/Smarter Medicine?

2. Welche Unterstützungsmöglichkeiten sieht er für die Erstel-
lung von Top-5-Listen und die Förderung der Veröffentlichung
von Top-5-Listen?

3. Welchen Status sieht er für die Top-5-Listen vor?

4. Welche Möglichkeiten sieht er, bei der Umsetzung der Emp-
fehlungen der Top-5-Listen Unterstützung zu bieten?

Mitunterzeichnende: Barrile, Birrer-Heimo, Crottaz, Estermann,
Feri Yvonne, Giezendanner, Gugger, Gysi Barbara, Hadorn,
Heer, Heim, Humbel, Kiener Nellen, Kutter, Masshardt, Rickli
Natalie, Seiler Graf, Semadeni, Weibel (19)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3352 n Mo. (Hardegger) Barrile. Wechsel des Kranken-
versicherers trotz Zahlungsausständen und Verlustschein  
(22.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, das Krankenversicherungsge-
setz (KVG) dergestalt anzupassen, dass

1. die oder der Versicherte in begründeten Ausnahmen den
Versicherer trotz Zahlungsausständen und/oder Verlustschein
mindestens einmal wechseln kann;

2. der Abkauf von Verlustscheinen der Krankenversicherung
durch Dritte (Schuldenberatungsstelle usw.) ermöglicht wird,
indem eine Obergrenze für den Abkauf von Verlustscheinen
von Krankenversicherungen sozialverträglich festgesetzt wird.

Mitunterzeichnende: Barrile, Birrer-Heimo, Brand, Crottaz,
Estermann, Feri Yvonne, Graf Maya, Gugger, Gysi Barbara,
Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Kutter, Maire Jacques-André,
Masshardt, Moser, Munz, Pantani, Pardini, Quadranti, Quadri,
Reimann Maximilian, Reynard, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Schwander, Seiler Graf, Semadeni, Tornare, Vogler,
Weibel, Wüthrich (32)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3353 n Ip. Bulliard. Anpassung an den Klimawandel in 
den Berggebieten. Welche spezifischen Massnahmen 
gedenkt der Bundesrat zu ergreifen?  (22.03.2019)

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir, dem Bundesrat fol-
gende Fragen zu stellen:

1. In welchen Bereichen erkennt er auf der Grundlage der jüng-
sten Klimaszenarien (CH 2018) die grössten Herausforderun-
gen für die Berggebiete im Zusammenhang mit dem
Klimawandel?

2. Wie beurteilt er ausgehend von dieser Analyse die Massnah-
men, die auf der Basis des Aktionsplans 2014-2019 bisher
umgesetzt wurden, um die Anpassungen an den Klimawandel
in den Berggebieten zu fördern, namentlich in Bezug auf den
alpinen Tourismus, die Berglandwirtschaft, die Alpwirtschaft,
den Energiebereich, das Wassermanagement und die Infra-
strukturmassnahmen im Zusammenhang mit der Prävention
von Naturrisiken?

3. Welche zusätzlichen Massnahmen fasst er ins Auge, um in
den kommenden Jahren die Anpassungen an den Klimawandel
in den Berggebieten in diesen verschiedenen Bereichen zu för-
dern? Welche finanziellen Mittel wird er dafür aufwenden?

4. Ist aus seiner Sicht die bestehende institutionelle Zusammen-
arbeit zwischen Bundesämtern, Bund und Kantonen, Gemein-
den sowie regionalen Akteuren ausreichend, um die
Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel in den Bergge-
bieten umzusetzen? Welche Verbesserungen sind denkbar?

5. Ist er bereit, angesichts der besonderen und spezifischen
Betroffenheit der Berggebiete vom Klimawandel und von der
Dringlichkeit der Anpassungsmassnahmen einen "Aktionsplan
Klimawandel Berggebiete" auszuarbeiten und umzusetzen?

Mitunterzeichnende: Ammann, Béglé, Bregy, Campell, Candi-
nas, Egger Thomas, Eymann, Gschwind, Hausammann, Kutter,
Lohr, Marchand-Balet, Masshardt, Roduit, Ruppen, Semadeni,
Streiff, Vogler, von Siebenthal (19)

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.3354 n Mo. Glättli. Keine Absatzförderung von Fleisch 
mit Steuergeldern, auch aus Gründen des Klimaschutzes  
(22.03.2019)

1. Der Bundesrat soll die rechtlichen Grundlagen so ändern,
dass keine Bundessubventionen für Fleischwerbung mehr ein-
gesetzt werden dürfen.

2. Bereits mit dem nächsten Budget ist die Absatzförderung des
Bundes für Fleisch zu streichen und der Gesamtbeitrag ent-
sprechend zu kürzen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Graf Maya,
Kälin, Mazzone, Rytz Regula, Töngi, Trede (9)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 19.3356 n Mo. Addor. Entschädigung der amtlichen Ver-
teidigung und des unentgeltlichen Rechtsbeistands in lang 
dauernden Verfahren  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesvorlage auszuar-
beiten, in der für amtliche Verteidigerinnen und Verteidiger und
für den unentgeltlichen Rechtsbeistand die Möglichkeit geschaf-
fen wird, dass ihnen in lang dauernden Verfahren Zwischen-
rechnungen beglichen werden.

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3358 n Ip. Bulliard. Vorprüfung der Werbung durch 
Swissmedic  (22.03.2019)

1. Welche Anzahl von Strafverfahren betreffend Werberechts-
verstösse wurde von Swissmedic in den Jahren 2015 bis 2019
initiiert?

2. Wie gross war der finanzielle und personelle Aufwand von
Swissmedic betreffend Strafverfolgung von Arzneimittelwer-
bung in den Jahren 2015 bis 2019?

3. Ist es richtig, dass Swissmedic die Möglichkeit der Vorprü-
fung von Werbemassnahmen abgeschafft hat?

4. Ist der Bundesrat nach wie vor der Auffassung, dass sich das
Instrument der Vorprüfung bewährt hat?

5. Ist er ebenfalls der Auffassung, dass die Verwaltungsbehör-
den im Sinne eines angemessenen und zweckdienlichen
Staatshandelns dazu aufgefordert sind, zusammen mit den
Werbeauftraggebern und zum Beispiel TV-Stationen resp.
deren Vermarkten zum Wohle auch der Werbeadressaten
sicherzustellen, dass rechtskonforme Arzneimittelwerbung auf
den Markt kommt, und nicht erst reaktiv bereits veröffentlichte
Werbung strafrechtlich zu verfolgen?

Mitunterzeichnende: Béglé, Bregy, Eymann, Grüter, Gschwind,
Hess Lorenz, Lohr, Marchand-Balet, Rutz Gregor, Streiff, Vog-
ler, Vogt (12)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3362 n Po. Wermuth. Prüfung von Massnahmen gegen 
"Schaufensterpreise"  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Auswirkun-
gen der Festsetzung von "Schaufensterpreisen" zu untersuchen
sowie Möglichkeiten vorzuschlagen und allfällige Gesetzesan-
passungen zu prüfen, um Schaufensterpreise zu verhindern.

Mitunterzeichnende: Barrile, Brand, Giezendanner, Graf Maya,
Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Pezzatti, Schenker Silvia,
Seiler Graf, Weibel (11)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3363 n Mo. Wermuth. Lancierung eines nationalen For-
schungsprogramms "System change not climate change"  
(22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Forschungspro-
gramm zu lancieren, welches untersucht, welche gesellschaftli-
chen, politischen und ökonomischen Weichenstellungen
vorgenommen werden müssen, damit das aktuelle Gesell-
schaftsmodell des konkurrenz- und wachstumsgetriebenen
Kapitalismus den Zielen der Bekämpfung des Klimawandels
nicht zuwiderläuft. Das nationale Forschungsprogramm soll in
enger Zusammenarbeit mit der Jugend des Landes konzipiert
und umgesetzt werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz, Friedl
Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Kiener Nellen, Marti Samira,
Meyer Mattea, Molina, Munz, Naef, Piller Carrard, Quadranti,
Rytz Regula, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Semadeni (19)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3366 n Mo. Wermuth. Einen Sonntag pro Jahreszeit 
autofrei  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grund-
lagen zu schaffen, damit an einem Sonntag pro Jahreszeit alle
öffentlichen Plätze und Strassen inklusive Nationalstrassen der
Bevölkerung zum freien Gemeingebrauch ohne privaten Motor-
fahrzeugverkehr gewidmet sind.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Jans, Kiener Nellen,
Marti Samira, Meyer Mattea, Molina, Munz, Piller Carrard, Rytz
Regula, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Semadeni (18)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3367 n Po. Birrer-Heimo. Licht in die Blackbox der Steu-
errabatte und ihre Auswirkungen  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht eine Aufstel-
lung über alle Steuerabzüge bzw. Steuervergünstigungen des
Bundes ab 2011 aufzuführen und die Steuerausfälle beim Bund
und bei den Kantonen zu beziffern. Im Bericht soll zudem auf-
gezeigt werden, wie der Bund künftig die Auswirkungen dieser
Steuervergünstigungen evaluiert und darüber Bericht erstattet.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Flach, Landolt, Masshardt,
Meyer Mattea, Nordmann, Rytz Regula, Vogler (8)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3368 n Po. Arslan. Abzug für Pendler, die fossilfrei 
unterwegs sind  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, einen Bericht auszuarbeiten, der
mit verschiedenen Varianten aufzeigt, wie künftig ein Pendler-
abzug gestaltet werden könnte, der auf der Vorgabe von netto
null CO2-Emissionen beruht. Pendlerabzüge sollen nur noch
Pendlerinnen und Pendlern gewährt werden, die für den
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Arbeitsweg ein Fahrzeug mit netto null CO2-Emissionen benüt-
zen. Die Umsetzung muss unbürokratisch und einfach ver-
ständlich sein. Der klimaschädliche Anreiz muss aus dem
Gesetz gestrichen werden.

Ebenso ist im Bericht aufzuzeigen, wie die Kantone motiviert
werden können, im Rahmen der kantonalen Kompetenzen glei-
che Vorschriften zu erlassen.

Mitunterzeichnende: Brélaz, Girod, Glättli, Graf Maya, Maz-
zone, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (8)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3369 n Mo. Wermuth. Klimaverträglichkeitsprüfung für 
Finanzmarktprodukte  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grund-
lagen so anzupassen, dass sämtliche in der Schweiz zugelas-
senen Finanzprodukte und -dienstleistungen auf ihre
Verträglichkeit mit dem 1,5-Grad-Celsius-Ziel des Pariser Kli-
maabkommens zuerst überprüft und in einem zweiten Schritt
überwacht werden. Die entsprechende Behörde soll wirkungs-
volle Sanktionsmöglichkeiten aussprechen können.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Gysi Barbara,
Hadorn, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina, Munz, Reynard,
Rytz Regula, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler
Graf (13)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3370 n Mo. Wermuth. Klimaverträgliche Anlagen 
ermöglichen  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen gesetzlichen Grund-
lagen so anzupassen, dass alle Schweizer Finanzdienstleister
die Fragen zur Evaluierung der Risikoprofile von Kunden so
anpassen, dass dem Willen der Kunden klimaverträgliche Anla-
gen (konform mit 1,5-Grad-Celsius-Ziel des Pariser Klimaab-
kommens) zu tätigen, Rechnung getragen wird.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Flach, Gysi
Barbara, Hadorn, Landolt, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina,
Moser, Müller-Altermatt, Munz, Reynard, Romano, Rytz Regula,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf (18)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3371 n Mo. Trede. Nachtzüge in die SBB-Eignerstrategie 
aufnehmen  (22.03.2019)

In der Eignerstrategie der SBB sind die strategischen Ziele des
Bundesrates für die SBB AG 2023-2026 mit einem Nachtzug-
Angebot zu ergänzen.

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3373 n Mo. (Kiener Nellen) Seiler Graf. EO-Entschädi-
gungen. Militärdienst und Mutterschaft gleich 
entschädigen  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetzes-
vorlage zu unterbreiten, welche die rechtliche und wirtschaftli-
che Schlechterstellung der Mütter gegenüber den
Dienstleistenden bei der EO aufhebt, insbesondere die
Schlechterstellung der Mütter beim Höchstbetrag der Entschä-
digung pro Tag (Erwerbsersatzgesetz, EOG; SR 834.1).

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barrile, Berts-
chy, Crottaz, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gmür-Schönenber-

ger, Gugger, Hadorn, Heim, Jans, Marti Min Li, Marti Samira,
Meyer Mattea, Molina, Moret Isabelle, Moser, Munz, Naef, Piller
Carrard, Rytz Regula, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Sei-
ler Graf, Semadeni, Streiff, Vogler (28)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

x 19.3376 n Mo. Büchel Roland. Konsequentes Vorgehen 
gegen Dschihad-Rückkehrer und Terrorunterstützer  
(22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Gewährleistung der öffentli-
chen Sicherheit umgehend folgende Massnahmen zu treffen:

1. Das SEM soll gegen eine Doppelbürgerin oder einen Doppel-
bürger zwingend ein Verfahren für den Entzug des Bürgerrechts
eröffnen, wenn Hinweise auf Tatbestände nach Artikel 30 der
Bürgerrechtsverordnung vorgebracht werden, namentlich durch
den Nachrichtendienst des Bundes.

2. Das SEM soll gegen Ausländerinnen und Ausländer zwin-
gend ein Verfahren auf Widerruf der Aufenthalts- bzw. Nieder-
lassungsbewilligungen eröffnen, wenn Hinweise auf die
Beteiligung oder jede andere Form von Unterstützung einer ver-
botenen Organisation gemäss Artikel 74 des Nachrichtendienst-
gesetzes (IS und Al Kaida, verwandte Organisationen)
vorgebracht werden, namentlich durch den Nachrichtendienst
des Bundes. Entsprechend soll auch zwingend ein Verfahren
auf Wegweisung bzw. Verfügung eines Einreiseverbots eröffnet
werden.

3. Die Schweiz soll keinerlei diplomatischen oder konsulari-
schen Schutz gewähren, wenn gegen eine Person Hinweise auf
die Beteiligung oder jede andere Form von Unterstützung einer
verbotenen Organisation gemäss Artikel 74 des Nachrichten-
dienstgesetzes vorgebracht werden, namentlich durch den
Nachrichtendienst des Bundes.

Falls notwendig unterbreitet der Bundesrat der Bundesver-
sammlung einen entsprechenden Erlassentwurf.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas,
Amstutz, Arnold, Dettling, Dobler, Egger Mike, Flückiger Sylvia,
Geissbühler, Glarner, Glauser, Grüter, Gutjahr, Hausammann,
Herzog Verena, Hess Erich, Imark, Keller Peter, Keller-Inhelder,
Matter Thomas, Müller Thomas, Müller Walter, Nidegger,
Regazzi, Reimann Lukas, Rime, Romano, Sollberger, Steine-
mann, Tuena, Vogt, Zanetti Claudio, Zuberbühler (34)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3378 n Po. Arslan. Klimaschutz. Wie kann die Schweiz 
bei den Treibhausgasemissionen das Netto-null-Ziel bis 
2030 erreichen?  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht aufzuzeigen, mit
welchen Massnahmen die Schweiz bis 2030 einen Treibhaus-
gasausstoss von netto null erreichen kann.

Mitunterzeichnende: Brélaz, de la Reussille, Girod, Glättli, Graf
Maya, Kälin, Marti Samira, Mazzone, Nussbaumer, Thorens
Goumaz, Töngi, Trede, Wermuth (13)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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19.3379 n Ip. Moser. Wie viele stark humantoxische Pesti-
zide sind in der Schweiz zugelassen?  (22.03.2019)

Verschiedene in der Schweiz zugelassene Pflanzenschutzmit-
tel-Wirkstoffe (Anhang 1 PSMV) sind als mutagene, karzino-
gene oder reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 2
eingestuft. Die Einstufung in die Kategorie 2 bedeutet, dass ein
Stoff "vermutlich" die betreffende Eigenschaft hat. Die Einstu-
fung in die Kategorie 2 erfolgt etwa, wenn sich eine solche
Eigenschaft im Tierversuch manifestiert hat.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie viele der rund 300 zugelassenen Wirkstoffe (Anhang 1
PSMV) sind eingestuft als

a. mutagener Stoff der Kategorie 2 (GHS-Einstufung H341),

b. karzinogener Stoff der Kategorie 2 (GHS-Einstufung H351),

c. reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 2 (GHS-Einstu-
fung H361)?

2. Falls in der Schweiz solche Substanzen zugelassen sind: Ist
der Bundesrat bereit, die Namen dieser Substanzen bzw. die
Namen der Produkte, in denen sie eingesetzt werden, auf einer
Liste zu publizieren?

3. Wenn nein, welche Gründe gibt es dafür, dass solche gesell-
schaftspolitisch relevanten Informationen der Schweizer Bevöl-
kerung vorenthalten werden?

4. Warum wurden diese Wirkstoffe bislang nicht, gestützt auf
das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip (Art. 1 Abs. 2 des Bun-
desgesetzes über den Umweltschutz, USG; SR 814.01), aus
dem Verkehr gezogen?

5. Bis wann gedenkt der Bundesrat diese Wirkstoffe aus dem
Anhang 1 der PSMV zu streichen?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Gugger, Semadeni, Streiff,
Weibel (5)

29.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3380 n Ip. Moser. Sind in der Schweiz Pestizide zugelas-
sen, welche die Sexualfunktion und Fortpflanzung des 
Menschen beeinträchtigen?  (22.03.2019)

Gemäss in der Schweiz geltendem Recht dürfen Wirkstoffe,
Safener und Synergisten nicht für die allgemeine Verwendung
in Pflanzenschutzmitteln zugelassen werden, wenn sie gewisse
Cut-off-Kriterien erfüllen (siehe Art. 4 Abs. 2 der Pflanzen-
schutzmittelverordnung (PSMV), mit Verweis auf Anhang II Ziff.
3.6.2-3.6.4 und 3.7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009).

Namentlich dürfen Wirkstoffe, Safener und Synergisten nicht
zugelassen werden, wenn sie eingestuft sind als:

a. mutagene, also das Erbgut eines Organismus verändernde
Substanz der Kategorie 1A oder 1B;

b. karzinogene, also krebsauslösende Substanz der Kategorie
1A oder 1B;

c. reproduktionstoxische, also die Sexualfunktion und Frucht-
barkeit oder die Entwicklung beeinträchtigende Substanz der
Kategorie 1A oder 1B.

In der Kategorie Wirkstoffe der PSMV sind jedoch folgende
Substanzen zugelassen, die offenbar als reproduktionstoxisch
der Kategorie 1A oder 1B gelten: Cyproconazol, Flumioxazin,
Epoxiconazol, Thiacloprid, Bromadiolon, Oxychinolin oder
Triflumizol (derzeit gibt es in der Schweiz keine bewilligten
Pflanzenschutzmittel mit den zwei letztgenannten Wirkstoffen).

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist es korrekt, dass die genannten Substanzen nach Anhang
1 der PSMV als Wirkstoffe für Pflanzenschutzmittel zugelassen
sind?

2. Ist es korrekt, dass die genannten Substanzen als reprodukti-
onstoxisch gemäss Kategorie 1A oder 1B gelten?

3. Welche anderen Wirkstoffe, Safener und Synergisten, die
mindestens eines der obengenannten Cut-off-Kriterien erfüllen,
sind in der Schweiz für die Verwendung in Pflanzenschutzmit-
teln zugelassen?

4. Falls in der Schweiz solche Substanzen zugelassen sind: Ist
der Bundesrat bereit, die Namen dieser Substanzen bzw. die
Namen der Produkte, in denen sie eingesetzt werden, auf einer
Liste zu publizieren?

5. Wenn nein, welche Gründe gibt es dafür, dass solche gesell-
schaftspolitisch relevanten Informationen der Schweizer Bevöl-
kerung vorenthalten werden?

6. Falls in der Schweiz solche Substanzen zugelassen sind,
obwohl sie mindestens ein Cut-off-Kriterium erfüllen, wo liegen
die Gründe hierfür, und bis wann gedenkt der Bundesrat diesen
Missstand zu korrigieren?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Gugger, Semadeni, Streiff (4)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3381 n Mo. Moser. Defekte und missbräuchlich umge-
baute Dieselfahrzeuge erkennen und kantonale Fahrver-
bote wegen Feinstaub vermeiden  (22.03.2019)

Die bewährte periodische Abgasprüfung (Art. 33 VTS) hat auch
Fahrzeuge mit dem elektronischen Abgasüberwachungssystem
im Fahrzeug (OBD) einzuschliessen, denn gemäss Messungen
des Kantons Zürich sind 10 Prozent der Dieselpersonenwagen
mit defektem Partikelfilter unterwegs, ohne dass das OBD-
System dies erkennt.

Insbesondere durch Messung der Partikelzahl bei Dieselperso-
nenwagen ist sicherzustellen, dass die Nachbehandlung der
Abgase durch Katalysatoren und Filter nicht nur bei der Typen-
genehmigung, sondern während der gesamten Betriebsdauer
des Fahrzeugs ordnungsgemäss funktioniert und defekte, aus-
gebaute und nachträglich manipulierte Abgasreinigungssy-
steme erkannt werden.

Mitunterzeichnende: Ammann, Bäumle, Bertschy, Candinas,
Flach, Fluri, Grossen Jürg, Guhl, Hardegger, Humbel, Mar-
chand-Balet, Merlini, Nussbaumer, Quadranti, Quadri, Riklin
Kathy, Töngi, Vogler, Weibel (19)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3387 n Ip. Burgherr. Steigende Asylkosten  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Stellung zu den hohen Asylko-
sten zu nehmen. Insbesondere soll er folgende Fragen beant-
worten:

1. Innert zehn Jahren haben sich die Ausgaben verdoppelt,
obwohl die Asylanträge zurückgegangen sind. Wie werden
diese Zahlen gerechtfertigt?

2. Die aktuellen Mehrkosten im Asylprozess werden meist damit
gerechtfertigt, dass sie mittelfristig die Asylkosten senken kön-
nen. Das wurde schon allzu oft versprochen und hat bis anhin
selten funktioniert. Wie erklärt er diesen Zusammenhang?

3. Wo wurden alles Einsparungen im Asylwesen vorgenom-
men? Gibt es eine Übersicht?
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4. Die Rechtsberatungen im Asylwesen sollten pauschal 1361
Franken kosten. Recherchen der "NZZ am Sonntag" ergaben,
dass die Pauschalen nun zwischen 1717 und 2218 Franken zu
Buche schlagen. Warum diese massive Zunahme?

5. Wurde vor der Abstimmung über die Asylgesetzreform
absichtlich und politisch motiviert mit tiefen Kosten für die Grati-
sanwälte für Asylsuchende operiert?

6. Gibt es, ausgelöst durch die aktuelle Asylpolitik, weitere
Bereiche beim Bund, wo direkt und indirekt Kosten gestiegen
sind oder Personal eingestellt werden musste? Zum Beispiel
beim Nachrichtendienst, beim Fedpol, bei den Gerichten oder
im Gesundheits- und Sozialbereich?

7. Wurde bisher falsch integriert, wenn für die Integration ab
2019 die Pauschalen von 6000 Franken auf 18 000 Franken
ansteigen?

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Flückiger Sylvia (2)

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3388 n Mo. Burgherr. Gegen missbräuchliche 
Baueinsprachen  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Massnahmen einzuleiten,
sodass das Einspracherecht bei Bauten nicht missbräuchlich
verwendet werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Flückiger Sylvia (2)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3389 n Ip. Arslan. Saudi-Arabien. Missachtet der Bun-
desrat den Verfassungsauftrag zur Achtung der 
Menschenrechte?  (22.03.2019)

Die Schweiz hat sich am 7. März 2019 einer wichtigen Erklä-
rung im Uno-Menschenrechtsrat nicht angeschlossen - dies,
obwohl sie von 36 Staaten, darunter sämtliche 28 EU-Länder,
unterzeichnet wurde. Damit hat die Schweiz die Chance zu
einer gemeinsamen, konzertierten Position gegenüber Saudi-
Arabien verpasst und seine westlichen Partnerstaaten brüskiert.
Das Vorgehen des Bundesrates angesichts der massiven Men-
schenrechtsverletzungen ist höchst widersprüchlich. Einerseits
zeigt er sich besorgt über die Menschenrechtslage im Land, ist
dann aber nicht bereit, gegenüber den Herrschenden eine kla-
rere Haltung einzunehmen und diese auch öffentlich zu vertre-
ten. Als Gründe für das Abseitsstehen hat der Bundesrat in
Antworten auf entsprechende Fragen aus dem Parlament
namentlich die Rolle der Schweiz als "Brückenbauerin" und die
"guten Dienste" (Schutzmachtmandat) aufgeführt.

1. Welche Rolle haben wirtschaftliche Interessen, konkret die
Geschäfte Schweizer Rüstungsfirmen und der Finanzdialog mit
Saudi-Arabien, beim Entscheid gespielt, die Erklärung im Uno-
Menschenrechtsrat nicht zu unterstützen?

2. Stellt der Bundesrat wirtschaftliche und strategische Interes-
sen über den Verfassungsauftrag zur Achtung der Menschen-
rechte in der Welt (Art. 54 Abs. 2 BV)?

3. Plant Bundespräsident Ueli Maurer weiterhin einen offiziellen
Besuch in Riad?

4. Welche Konsequenzen für die Beziehungen zu Saudi-Ara-
bien zieht der Bundesrat aus dem Mord am Journalisten Jamal
Khashoggi, der willkürlichen Inhaftierung und Misshandlung von
Frauenrechtlerinnen wie Loujain al-Hathloul oder der Repres-
sion gegen Menschenrechtsverteidiger wie Raif Badawi?

Mitunterzeichnende: de Buman, de la Reussille, Friedl Claudia,
Glättli, Guhl, Kälin, Kiener Nellen, Marti Min Li, Moser, Naef,
Töngi, Trede (12)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

19.3390 n Mo. Trede. Einführung einer Deklarationspflicht 
für Mulesing-Merinowolle und deren Produkte  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Rechtsgrundlagen so zu
ändern, dass eine Deklarationspflicht für mittels des Mulesing-
Verfahrens gewonnene Merinowolle geschaffen wird.

Die Konsumentinnen und Konsumenten erhalten damit die rele-
vanten Informationen über die Produktionsweise dieser tierquä-
lerisch erzeugten Wolle und können selber entscheiden, ob sie
darauf verzichten wollen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Glättli, Graf
Maya, Kälin, Mazzone, Rytz Regula, Töngi (9)

29.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3392 n Mo. Burgherr. Mehr Freiraum beim Umbau land-
wirtschaftlicher Bauten  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Massnahmen und Gesetze-
sanpassungen einzuleiten, sodass das Volumen von stillgeleg-
ten Bauernhöfen, welche voll erschlossen sind (Verkehr, Strom,
Wasser usw.), besser genutzt werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Dettling, Flückiger Sylvia,
Glarner (4)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3394 n Ip. Estermann. Schweizer Gesundheitssystem. 
Vergleich mit Deutschland  (22.03.2019)

Oft wird Deutschland als ein Land dargestellt, das über ein
kostengünstigeres und gutes Gesundheitssystem verfügt.

Ein anderes Bild entsteht erst, wenn man sich die Mühe macht
und sich vor Ort über die Verhältnisse überzeugt, z. B. wenn
man einmal einen Testanruf in einer Facharztpraxis tätigt und
versucht, einen Termin zu vereinbaren, bzw. dann den zeitli-
chen Rahmen erlebt, der dem Arzt bei der Behandlung pro Kas-
senpatient zur Verfügung steht!

War der Bundesrat denn schon vor Ort in Deutschland und hat
sich über die Probleme des Gesundheitswesens an der Basis
informiert?

Dann werden Sie sehen, dass Globalbudget zu Rationierung
und Mangel führt.

Zusätzlich stellen sich für mich auch folgende Fragen:

1. Was unternimmt der Bundesrat, um die "einheitliche Finan-
zierung von ambulanten und stationären Leistungen", kurz
Efas, voranzubringen? Ist Ihnen die Höhe des Einsparpoten-
zials bewusst (Schweiz: 1 Milliarde Franken pro Jahr)? Wie
sieht der Zeitplan zur Umsetzung aus?

2. Was unternimmt er, um die erhöhten Medikamentenkosten
für Generika auf europäisches Niveau abzusenken?

3. Ist ein Globalbudget wie in Deutschland wirklich eine
Lösung? Wissen Sie, wie viel Prozent seines Haushaltseinkom-
mens ein deutscher Arbeitnehmer an die Krankenversicherung
zahlt? Wie sieht der Vergleich mit der Schweiz aus?

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.3395 n Ip. Estermann. Lehrplan 21. Fluch oder Segen?  
(22.03.2019)

Obwohl Bildung hauptsächlich die Sache der Kantone ist, hat
der Bundesrat sicher auch eine Meinung zur Entwicklung, wel-
che die Bildung unserer Kinder hier im Land betrifft. Deshalb
erlaube ich mir, einige Fragen zu stellen:

1. Wie sind die Erfahrungen anderer Länder mit dem Lehrplan
21?

2. Führte der Lehrplan 21 zu einer Leistungsverbesserung?

3. Welche Länder wenden sich nach der Einführung wieder
davon ab und warum?

4. Welche Folgen hat die Digitalisierung im Klassenzimmer?

5. Werden dadurch wirklich Kompetenzen gestärkt?

6. Führt dies nicht eher zu einer Kostensteigerung?

7. Wie berücksichtigt der Lehrplan 21 die Förderung leistungs-
starker Schüler in der Praxis, wenn altersdurchmischtes Lernen
und gleichzeitig noch Lehrplan 21 in einer Klasse bei etwa 17
Schülern in Luzern (z. B. in der Primarschule Maihof in Luzern)
stattfindet?

8. Gibt es Vergleichsuntersuchungen, was ein Schüler der vier-
ten Klasse vor dem Lehrplan 21 und jetzt nach der Einführung
kann?

9. Wie werden die Erfahrungen der älteren Pädagoginnen und
Pädagogen beim Lehrplan 21 einbezogen?

10. Gibt es nach der Einführung des Lehrplans 21 auch Eltern-
bzw. Unternehmerbefragungen zur Qualitätskontrolle?

11. Wie erfolgt die Qualitätskontrolle in den Klassen?

12. Wie erleben die Kinder den Lehrplan?

13. Warum lehnen ältere, sehr erfahrene gute Kolleginnen und
Kollegen an den Schulen den Lehrplan 21 ab?

14. Warum gab es keine Volksbefragung?

15. Wie werden Kinder, die mit Lehrplan 21 geschult wurden,
auf den leistungsorientierten Arbeitsmarkt vorbereitet?

22.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3397 n Mo. Ruppen. Zwischen Selbsteinkellerern und 
Weinhändlern unterscheiden. Die Selbsteinkellerer wieder 
als Produzenten anerkennen  (22.03.2019)

Die gesetzlichen Bestimmungen im Landwirtschaftsgesetz bzw.
in der Weinbauverordnung sind derart zu ändern, dass zwi-
schen Selbsteinkellerern und Weinhändlern unterschieden wird.
Den Selbsteinkellerern sind nur die Kosten für die tatsächlich
durchgeführten Kontrollen in Rechnung zu stellen. Die Tarife für
die Weinhandelskontrollen sind zu senken. Zudem sollen die
Selbsteinkellerer das Recht auf eine vereinfachte Buchhaltung
erhalten.

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3398 n Po. Grin. Besteuerung des Eigenmietwerts. Wäre 
eine ausgewogene Reform möglich?  (22.03.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, einen Bericht vorzulegen, der
aufzeigt, wie die Besteuerung des Eigenmietwerts abgeschafft
und den Mieterinnen und Mietern ein Steuerabzug auf einem
Teil der Miete gewährt werden kann. Dieses neue System darf
nicht dazu führen, dass Personen, die ihr Wohneigentum selber
nutzen, und Personen, die zur Miete wohnen, ungleich behan-
delt werden.

Mitunterzeichnende: Buffat, Clottu, Glauser, Golay, Gschwind,
Nicolet, Page, Roduit (8)

22.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3401 n Mo. (Tornare) Piller Carrard. Verbindliche Einfüh-
rung des Ampelsystems Nutri-Score auf den Verpackungen 
und in der Werbung für industriell gefertigte Produkte  
(22.03.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die allgemeine Pflicht einzufüh-
ren, das Ampelsystem Nutri-Score auf den Verpackungen sämt-
licher industriell gefertigter Produkte anzubringen und in der
Werbung für solche Produkte anzuzeigen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Chevalley,
Fehlmann Rielle, Fridez, Grin, Hadorn, Hardegger, Maire Jac-
ques-André, Marti Samira, Mazzone, Molina, Reynard, Schnei-
der Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo (16)

15.05.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3402 n Ip. (Tornare) Fridez. Renten der Bundesrepublik 
Deutschland für dem nationalsozialistischen Regime nahe-
stehende Schweizerinnen und Schweizer  (22.03.2019)

Nach Angaben der Presse sowie belgischer Parlamentarierin-
nen und Parlamentarier erhalten weltweit immer noch mehr als
2000 Personen - 49 davon in der Schweiz - für ihre Kollabora-
tion mit dem NS-Regime (1933-1945) eine monatliche Rente.
Diese Renten sind auf einen Entscheid von Adolf Hitler aus dem
Jahr 1941 zurückzuführen und wurden Personen zugespro-
chen, die sich freiwillig oder unfreiwillig für das NS-Regime ein-
gesetzt hatten. Die Bundesrepublik Deutschland soll die Renten
seit dem Zweiten Weltkrieg weiterhin ausbezahlt haben.

Belgien hat die Sache aufgedeckt, die als Skandal angesehen
werden kann:

Am 20. Februar 2019 haben die belgischen Abgeordneten des
Europäischen Parlamentes einen Entschliessungsantrag zur
Einstellung der Zahlung dieser Renten an ehemalige belgische
"Kollaborateure" ratifiziert. Frankreichs Abgeordnete sind eben-
falls in dieser Richtung tätig.

Es ist angezeigt, betreffend die 49 in der Schweiz lebenden
Personen die Situation, die dem Ruf unseres Landes schaden
könnte, zu klären.

Ich bitte daher den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Handelt es sich effektiv um 49 betroffene Personen?

2. Kennt der Bundesrat das Profil dieser Personen?

3. Was hält der Bundesrat von der Zahlung von Renten an in
der Schweiz lebende Personen mit nationalsozialistischer Ver-
gangenheit, zumal verstorbene wie auch noch lebende, direkte
oder indirekte Opfer dieses unmenschlichen Regimes finanziell
nie entschädigt wurden?

4. Beabsichtigt der Bundesrat, von Deutschland eine Erklärung
zu verlangen und zu fordern, dass die Rentenzahlungen einge-
stellt werden?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Fehlmann
Rielle, Fridez, Grin, Hardegger, Maire Jacques-André, Marti
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Samira, Mazzone, Molina, Reynard, Seiler Graf, Semadeni,
Sommaruga Carlo, Wermuth (15)

15.05.2019 Antwort des Bundesrates.

21.06.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3424 n Ip. Moret Isabelle. Aufteilung des Zahlungsrah-
mens für Programme nach Artikel 14 GlG. Das geografi-
sche Ungleichgewicht korrigieren  (07.05.2019)

Aus einer Tabelle, die vom Eidgenössischen Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) veröffentlicht wurde,
wird ersichtlich, welche Finanzhilfen nach Artikel 14 des Gleich-
stellungsgesetzes (GlG) gewährt wurden. Es zeigt sich, dass
ein grosses Ungleichgewicht besteht, und zwar sowohl hinsicht-
lich der Zahl der unterstützten Programme als auch hinsichtlich
der für die Sprachregionen gesprochenen Mittel. 2017 und 2018
waren rund 70 Prozent der unterstützten Programme von in der
Deutschschweiz ansässigen Organisationen durchgeführt, 18
Prozent in der französischen Schweiz, 7 Prozent in der italieni-
schen Schweiz und 4 Prozent in der rätoromanischen Schweiz.
In Zahlen: Von den 2017 gesprochenen 5 829 510 Franken gin-
gen 84,8 Prozent an Programme, die von Organisationen mit
Sitz in der Deutschschweiz durchgeführt wurden; 9,8 Prozent
der Mittel flossen in die französische Schweiz, 2,5 Prozent in
die italienische und 2,9 Prozent in die rätoromanische Schweiz.
2018 wurde der Finanzrahmen von insgesamt 3 949 220 Fran-
ken wie folgt aufgeteilt: Deutschschweiz 81 Prozent, französi-
sche Schweiz 15 Prozent, italienische Schweiz 2,3 Prozent und
rätoromanische Schweiz 1,3 Prozent. Sogar wenn man
bedenkt, dass gewisse Programme, die in der Deutschschweiz
durchgeführt werden, ihre Wirkung auch in anderen Sprachre-
gionen entfalten, besteht doch ein grosser Unterschied bei der
Zuteilung der Mittel zuungunsten der Minderheitenregionen,
insbesondere zuungunsten der französischen Schweiz.
Gemessen an der Verteilung der Landessprachen sind Organi-
sationen aus der Deutschschweiz stark übervertreten.

1. Ist sich der Bundesrat dieser Situation bewusst, und wie
erklärt er sie sich?

2. Gedenkt der Bundesrat, Abhilfe zu schaffen? Gedenkt er ins-
besondere, Anreize dafür zu schaffen, dass in Minderheitenre-
gionen mehr Programme durchgeführt werden?

3. Falls ja, wie gedenkt er dies zu tun?

4. 2017 erhielt die Fachstelle UND, ein etabliertes Beratungsun-
ternehmen, für die Durchführung ihrer Aktivitäten während meh-
rerer Jahre (2017 bis 2019) einen Betrag in der
Grössenordnung von 1,5 Millionen Franken. Sowohl die Höhe
des Betrags als auch die Tatsache, dass die Finanzhilfe wäh-
rend dreier Jahre gewährt wird, führt dazu, dass dies stark zula-
sten anderer bewilligter Programme geht. Welche
Überlegungen haben dazu geführt, dass dieses Programm der
Fachstelle UND bewilligt worden ist?

5. Schaut man sich die Tabelle der gewährten Finanzhilfen für
die Jahre 2017 und 2018 an, so erkennt man, dass von einem
Jahr zum anderen die Summe um beinahe 1,9 Millionen Fran-
ken tiefer liegt. Wie erklärt sich dies?

03.07.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3425 n Mo. Feller. Ausnahme vom Nachtfahrverbot für 
Geldtransporter über 3,5 Tonnen  (07.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verkehrsregelnverordnung
(VRV) dahingehend anzupassen, dass Geldtransporter mit
einem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen nachts fahren dür-
fen.

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3426 n Mo. Fraktion BD. Keine Aussteuerung von Men-
schen über 55 Jahre  (07.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Vorschläge zu unterbreiten zur
Verbesserung der Situation von stellensuchenden Menschen
über 55 Jahre. Konkret soll das Sozialversicherungssystem so
ausgestaltet werden, dass Menschen ab 55 Jahren, welche
während mindestens 10 Jahren dauerhaft ein relevantes AHV-
pflichtiges Einkommen erzielt haben, nicht mehr ausgesteuert
werden können.

Sprecherin: Quadranti

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3428 n Mo. Kälin. Notwendige Erweiterung des Beirates 
"Digitale Transformation"  (07.05.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, den Beirat "Digitale Transfor-
mation" zu vervollständigen und mit Vertreterinnen und Vertre-
tern von Arbeitnehmenden und KMU sowie aus den Bereichen
Gesundheit, Ökologie und Datenschutz zu erweitern.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Girod,
Glättli, Graf Maya, Mazzone, Rytz Regula, Thorens Goumaz,
Töngi, Trede (11)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3429 n Ip. Steinemann. Warum ist für 99,5 Prozent der 
vorläufig aufgenommenen Eritreer die Rückkehr nicht 
zumutbar?  (07.05.2019)

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat 2400 von 3200
Dossiers von Eritreern überprüft, aber nur in 14 Fällen das vor-
läufige Aufnahmerecht entzogen.

Auf die Fragen in der Interpellation Steinemann 17.3761 ver-
mochte der Bundesrat keine Angaben zu liefern, aus welchen
Gründen die Schweiz abgewiesenen Asylbewerbern dennoch
ein (vorläufiges) Bleiberecht erteilt. Nun hat das Amt die Akten
von 2400 Personen durchgearbeitet und sollte nun Kenntnis
über die Gründe haben, warum Eritreer angeblich nicht zurück-
können.

1. Aus diesem Grunde wird hier um umfassende Information
und Auflistung zu diesen Gründen gebeten. Insbesondere soll
auf den Einfluss folgender Faktoren genau eingegangen wer-
den:

Kinder in der Schweiz geboren, Kinder sind in der Krippe, im
Kindergarten oder eingeschult, Zivilstand, alleinstehende Frau
sein, hohes Alter, keine Papiere, unklare Identität, psychischer
und körperlicher Gesundheitszustand, mit Suizid drohen, kein
freiwilliges Verlassen der Schweiz, (chronischer) Sozialhilfebe-
zug, (gelegentliche) Erwerbsarbeit, Einsatz im Beschäftigungs-
programm, Teilnahme an Integrationsprogrammen, Anlehre/
Lehre, (fehlende) Sprachkenntnisse.

Situation im Heimatland wie Landesabwesenheit, Integrations-
schwierigkeiten, fehlende Erwerbsmöglichkeit, keine Verwand-
ten in Eritrea usw.
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2. Daneben interessiert das Profil der Personen, die das Bleibe-
recht verloren haben.

2006 zählte die Schweiz 276 Sozialhilfeempfänger aus Eritrea,
Ende 2017 waren es 32 864 Eritreer in der Sozialhilfe. Das ist
eine Steigerung von 11 807 Prozent in 12 Jahren.

3. Inwiefern berücksichtigt die Verwaltung die Zumutbarkeit für
den Schweizer Steuerzahler, weiterhin, realistischerweise
lebenslänglich, den meisten dieser abgewiesenen Asylbewer-
ber den Lebensunterhalt via Sozialhilfe zu bezahlen?

03.07.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3430 n Ip. Egger Mike. Täuschung der Stimmberechtig-
ten bei den Abstimmungen über die bilateralen Verträge 
und zu Schengen?  (07.05.2019)

Das Bundesgericht hat vor Kurzem die Volksabstimmung vom
28. Februar 2016 über die Abschaffung der steuerlichen "Hei-
ratsstrafe" aufgrund der falschen Zahlen, die vom Bundesrat in
der Abstimmungsbroschüre aufgeführt waren, annulliert. Bei
den zwei folgenden, vergangenen Abstimmungen ist die Aus-
gangslage grundsätzlich vergleichbar:

In den Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung
vom 21. Mai 2000 über die bilateralen Abkommen mit der EU
hiess es auf Seite 11:

"Keine massive Einwanderung zu befürchten

Wie die Erfahrungen in der EU zeigen, sind die Ängste der
Referendumskomitees, die Einwanderung aus EU-Staaten in
die Schweiz werde stark zunehmen, nicht begründet."

Diese Angaben haben sich als falsch erwiesen, denn gemäss
dem Bundesamt für Statistik belief sich in den Jahren 2009 bis
2013 der jährliche Einwanderungsüberschuss aus der EU
durchschnittlich auf 80 000 Personen und umfasste 2017 immer
noch rund 53 000 Personen.

In den Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung
vom 5. Juni 2005 über die Abkommen zu Schengen und Dublin
hiess es auf Seite 9:

"Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten von Schengen und Dublin belaufen sich in den
nächsten Jahren für den Bund auf durchschnittlich 7,4 Millionen
Franken pro Jahr."

Diese Zahlen waren ebenfalls irreführend, denn in seinem
Bericht zu den finanziellen Auswirkungen von Schengen/Dublin
vom 21. Februar 2018 erklärt der Bundesrat, dass in den Jah-
ren 2012 bis 2016 die Assoziierung der Schweiz an Schengen
für die öffentliche Hand zu durchschnittlichen Kosten in der
Höhe von rund 53 Millionen Schweizerfranken pro Jahr geführt
hat.

Der Bundesrat wird ersucht, die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie erklärt der Bundesrat die gravierenden Unterschiede in
seinen Erläuterungen zu den erwähnten Abstimmungen, im
Vergleich zur tatsächlichen Entwicklung?

2. Wie wird er in Zukunft gewährleisten, dass den Stimmberech-
tigten keine wichtigen Informationen vorenthalten werden, was
eine korrekte und objektive Meinungsbildung verunmöglicht und
damit die Abstimmungsfreiheit beeinträchtigt?

3. Hat das Bundesgerichtsurteil bezüglich Annullierung der
Volksabstimmung "Abschaffung der steuerlichen Heiratsstrafe"

auch Auswirkungen auf die obengenannten Abstimmungsvorla-
gen, respektive könnten diese auch für ungültig erklärt werden?

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 19.3433 n Mo. Addor. Schaffung von Schnellgerichten in 
der Schweiz  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung eine
Änderung der Strafprozessordnung (StPO) vorzulegen, mit der
ein Schnellverfahren geschaffen wird. Dieses soll unter ande-
rem abgeschwächte Regeln enthalten, was den Anwalt und die
Anwältin der ersten Stunde betrifft, sowie die Möglichkeit
umfassen, sofort nach der Untersuchungshaft Sanktionen aus-
zusprechen und diese vor allem auch sofort zu vollziehen.

Mitunterzeichnende: Bregy, Egger Thomas, Marchand-Balet,
Nantermod, Roduit, Ruppen (6)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 19.3434 n Mo. Nantermod. Strafrechtliche Sanktionen. Die 
Verhängung bedingter Strafen einschränken  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung eine
Änderung des Strafgesetzbuches zu unterbreiten, die die
Gewährung des bedingten Strafvollzugs bei Freiheitsstrafen
unter zwei Jahren einschränkt. Eine bedingte Strafe darf nicht
ausgesprochen werden, wenn dies im Widerspruch steht zum
Gerechtigkeitsempfinden oder in einem Missverhältnis zur
Schwere der Tat, für die die beschuldigte Person verurteilt wird.
Wenn nötig soll der Bundesrat eine Liste von Straftaten vorse-
hen können, für die die bedingte Strafe die Ausnahme und nicht
mehr die Regel ist.

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3435 n Po. CVP-Fraktion. Volksabstimmungen. Das 
Stimmvolk muss korrekt durch den Bundesrat informiert 
werden  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen umfassenden Bericht über
die Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen zuhanden des
Parlamentes und der Stimmberechtigten zu verfassen. Dieser
Bericht soll eine Strategie enthalten, wie der Bundesrat
gedenkt, die objektive Meinungsbildung des Stimmvolkes in
Zukunft zu garantieren. Ein präziser Massnahmenplan zur Ver-
hinderung von Fehlinformationen bei Volksabstimmungen soll
präsentiert werden.

Sprecher: Müller Leo

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3436 n Ip. (Quadranti) Landolt. Gemeinschaftliches 
Wohnen und Bezug von Ergänzungsleistungen. Werden 
kostengünstige Lösungen durch die EL-Reform 
verhindert?  (08.05.2019)

Mit der Anpassung der Ergänzungsleistungs-Mietzinsmaxima
(EL, Revision 16.065) wird nur noch der durch die Anzahl der im
Haushalt lebenden Personen geteilte Betrag der Mietzinsma-
xima von höchstens 4 Personen angerechnet. Heute wird der
effektive Mietzinsanteil, maximal aber 1100 Schweizerfranken
pro Monat berücksichtigt. Die Neuregelung, die nach einer drei-
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jährigen Übergangsfrist greift, verbessert zwar endlich die
Situation von Familien und Einzelpersonenhaushalten, ver-
schlechtert sie aber bei Erwachsenen mit Behinderungen, die
bei ihren Eltern oder in Wohngemeinschaften wohnen. Neu wird
in der EL-Berechnung einer erwachsenen Person mit einer
Behinderung, die bei ihren Eltern lebt, ein Betrag von höchstens
575 Schweizerfranken berücksichtigt (Reg. 2); in einer 4er-WG
in Zürich noch maximal 490 Schweizerfranken. Bei einer 16er-
Cluster-WG, in der sich Mitbewohner gegenseitig unterstützen
und die der sozialen Isolation auch im Alter entgegenwirkt, stün-
den nur noch Fr. 122.50 im Monat zur Verfügung (Reg. 1).

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Entsprechen die neuen Ansätze für Erwachsene mit Behin-
derungen, die bei den Eltern oder in WG wohnen, den effekti-
ven Kosten sowie dem Recht auf Achtung des Privatlebens,
was auch die Wahl der Wohnform beinhaltet?

2. Teilt er die Meinung, dass mit der neuen Regelung eine EL-
Bezügerin in einer städtischen WG nur noch ein Schlafzimmer,
nicht mehr aber eine gemeinsame Stube (mit-)finanzieren
kann?

3. Im Kontext von Behinderungen und WG gewähren Mitbewoh-
nende oft kostenlose Unterstützung im Alltag. Ist es aus Sicht
des Bundesrates zumutbar, dass solche Mitbewohnende künftig
zusätzlich noch den überwiegenden Teil des Mietzinses bezah-
len?

4. Soll für EL-Beziehende das gemeinschaftliche Wohnen mit
anderen Personen, aus dem familiären/ausserfamiliären
Umfeld, weiterhin möglich sein?

Wenn ja: Besteht eine Möglichkeit, dies auf Verordnungs- oder
Weisungsstufe zu lösen, oder bräuchte es dazu eine erneute
Gesetzesänderung?

5. Durch die neue Regelung der Mietzinsmaxima rechnet der
Bundesrat bei WG mit Einsparungen von 5 Millionen Schwei-
zerfranken; dabei berücksichtigte er nicht, dass EL-Beziehende
aufgrund der reduzierten Beträge von einer WG in einen - teure-
ren, aber besser finanzierten - Einpersonenhaushalt wechseln
könnten (17.5625).

Wie würde die finanzielle Bilanz aussehen, wenn die Hälfte der
Betroffenen in der WG bleibt, 10 Prozent jedoch in ein Heim und
40 Prozent in einen Einpersonenhaushalt wechseln?

03.07.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
05.12.2019 Wird übernommen

19.3440 n Po. de la Reussille. Unternehmensführung der 
SBB. Unanständiges Gehalt für den CEO, Sparmassnah-
men für die Angestellten  (08.05.2019)

Obwohl sich die SBB finanziell in bester Verfassung befinden,
hat die Geschäftsleitung kürzlich Sparmassnahmen zulasten
der Angestellten angekündigt, insbesondere bei den Löhnen.
So wurde beispielsweise angekündigt, dass pro Stunde und
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Fr. 1.45 eingespart werden sollen.
Dass die SBB-Leitung keine Hemmungen hat, die Löhne von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kürzen, die eine Zulage für
das Verrichten schmutziger Arbeit erhalten, ist besonders skan-
dalös.

Darüber hinaus zeigt der Geschäftsbericht 2018 der SBB deut-
lich den Willen der Geschäftsleitung, die Anzahl Arbeitsverträge
ausserhalb des Statuts zu erhöhen. Die Zahlen sind besonders
aufschlussreich, hat sich doch die Anzahl prekärer Verträge, die

für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sozialer
Unsicherheit führen, verdreifacht.

1. Steht der Bundesrat hinter dieser Lohnpolitik, welche die
Situation von Angestellten in tiefen Lohnkategorien weiter ver-
schlechtert?

2. Hält der Bundesrat den Rückgriff auf dieses Instrument und
die starke Zunahme prekärer Verträge für richtig?

3. Hält der Bundesrat es für angemessen, dass der CEO der
SBB mit entsprechendem Druck an seinem Lohn von über 1
Million Franken pro Jahr festhält?

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 19.3444 n Mo. Egger Mike. Kompensation der Ausgaben 
für Nothilfe an abgewiesene Personen des Asylbereichs  
(08.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die staatlichen Unterstützungs-
leistungen für Personen, die nach einem Asylverfahren trotz
eines Wegweisungsentscheids die Schweiz nicht verlassen,
ihren Herkunftsländern zu belasten.

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3445 n Mo. Fraktion BD. Angemessene Entschädigung 
von Ehegattinnen und Ehegatten und eingetragenen Part-
nerinnen und Partnern von Landwirtinnen und Landwirten 
im Scheidungsfall  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, das Gesetz um die drei nach-
folgenden Grundsätze zu erweitern, damit Ehegattinnen und
Ehegatten und eingetragene Partnerinnen und Partner von
Landwirtinnen und Landwirten bei einer Scheidung finanziell
angemessen für ihre Arbeit entschädigt werden:

1. Ehegattinnen und Ehegatten oder eingetragene Partnerinnen
und Partner müssen einen regelmässig ausbezahlten Barlohn
als mitarbeitendes Familienmitglied erhalten.

Oder:

2. Ehegattinnen und Ehegatten oder eingetragene Partnerinnen
und Partner müssen als Selbstständigerwerbende einen Anteil
des landwirtschaftlichen Einkommens erhalten.

Oder:

3. Ehegattinnen und Ehegatten oder eingetragene Partnerinnen
und Partner erhalten den gesetzlichen Anspruch auf eine ange-
messene Entschädigung im Scheidungsfall. Der gesetzliche
Anspruch muss von den Behörden definiert werden und richtet
sich nach vergleichbaren Tätigkeiten.

Sprecher: Campell

26.06.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3446 n Mo. Fraktion BD. Mutterschaftsentschädigung 
endlich auch für Ehegattinnen und eingetragene Partnerin-
nen von Landwirtinnen und Landwirten  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, das Erwerbsersatzgesetz
dahingehend zu ändern, dass Ehegattinnen und eingetragene
Partnerinnen von Landwirtinnen und Landwirten in Zukunft eine
Mutterschaftsentschädigung erhalten.

Erreicht werden soll dies durch folgende zwei Massnahmen:

1. Der Ehegattin oder der eingetragenen Partnerin wird ein Bar-
lohn als mitarbeitendes Familienmitglied ausgerichtet. Dieser
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Barlohn wird bei der AHV deklariert und auf ein auf die Ehegat-
tin oder eingetragene Partnerin lautendes Konto einbezahlt.

Oder:

2. Die Ehegattin oder eingetragene Partnerin meldet sich als
Selbstständigerwerbende bei der Ausgleichskasse an. Das
landwirtschaftliche Einkommen wird unter beiden Ehegatten
oder eingetragenen Partnern aufgeteilt und bei der AHV dekla-
riert.

Sprecher: Siegenthaler

03.07.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3447 n Mo. (Salzmann) Aebi Andreas. Nationales Kom-
petenzzentrum zur Bodenverbesserung des ackerfähigen 
Kulturlandes (Bodenverbesserung FFF)  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die wissenschaftliche und fachli-
che Kompetenz zur Erhaltung von ertragsfähigen und ertragssi-
cheren Ackerböden als Bundesaufgabe aufzubauen. Damit wird
eine notwendige Voraussetzung zur Ernährungssicherheit
gemäss Artikel 104a Buchstaben a und b BV geschaffen. An
einer bestehenden Institution (ETH, Hafl oder Agroscope) wird
eine Fachgruppe "Pflanzenbauliche Boden-Ingenieurwissen-
schaft" gebildet und finanziert.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Bourgeois,
Dettling, Glauser, Hausammann, Keller-Inhelder, Müller-Alter-
matt, Nicolet, Ritter, Umbricht Pieren (11)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3448 n Mo. Nationalrat. Provisorische Rechtsöffnung. 
Anpassung an die gewandelte Geschäftspraxis (Digitalisie-
rung) (Dobler)  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die in Artikel 82 des Bundesge-
setzes über Schuldbetreibung und Konkurs festgehaltene Vor-
aussetzung der "durch Unterschrift bekräftigten
Schuldanerkennung" an die gewandelte Geschäftspraxis anzu-
passen, namentlich an die heute übliche Bestellung von Waren
und Dienstleistungen per Internet sowie an weitere formfrei
mögliche Vertragsabschlüsse.

Mitunterzeichnende: Brunner Hansjörg, Burkart, Cattaneo,
Eymann, Feller, Fiala, Fluri, Grüter, Guhl, Jauslin, Markwalder,
Merlini, Nantermod, Paganini, Pezzatti, Portmann, Schilliger,
Schwander, Vitali, Weibel (20)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
04.03.2020 Nationalrat. Annahme

19.3453 n Ip. Badran Jacqueline. Kosten eines unterlasse-
nen Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes  (08.05.2019)

Im Umwelt- und Naturschutz generell und bei der Klimadebatte
im Besonderen werden immer wieder die vermeintlich hohen
Kosten (wie beispielsweise die CO2-Abgabe auf Treibstoffen)
als Rechtfertigung für ein Nichthandeln eingebracht. Nun ist
aber bekannt, dass ein unterlassener Umwelt-, Natur- und Kli-
maschutz deutlich höhere Kosten aufweiset. In diesem Zusam-
menhang stellen sich folgende Fragen:

1. Hat der Bundesrat eine Gesamtschau zu den Folgekosten
eines unterlassenen Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes?

Wenn nein, plant er eine Folgekostenabschätzung aller betrof-
fenen Bereiche und Sektoren?

2. Kann er eine Liste zusammenstellen aller bisherigen (meist
sektoriellen) Studien zu den Kosten eines unterlassenen
Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes? Dabei sind alle Bereiche
gemeint wie direkte Folgekosten der Schadenbehebung (z. B.
Bodenverschmutzung, Grundwasser- und Trinkwasserver-
schmutzung usw.), der Schadenminderung (z. B. bauliche Mas-
snahmen bei schwindendem Permafrost) sowie die indirekten
Folgekosten, in Form von entgangenen Einnahmen respektive
Folgekosten die bestimmte Wirtschaftszweige zu tragen haben
(beispielsweise Rückgang des Tourismus infolge Schneeman-
gels, Gletscherschwund usw., Minderung der bäuerlichen Ein-
kommen durch Extremwetterlagen, Minderung der Einnahmen
in der Fischerei wegen Gewässerverschmutzung usw.).

3. Gibt es Schätzungen zu den Folgekosten zu irreparablen und
irreversiblen Schäden wie demArtensterben und dem massiven
Rückgang der Biodiversität? Wenn nein, plant der Bundesrat
eine solche Studie?

4. Wie hoch schätzt der Bundesrat die Folgekosten des Klima-
wandels bei Untätigkeit in Prozenten des Bruttoinlandproduk-
tes?

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Jans, Nordmann,
Nussbaumer (4)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3454 n Ip. Töngi. Wie passt eine massive Erhöhung des 
Preises des Generalabonnements zur Förderung des 
öffentlichen Verkehrs?  (08.05.2019)

Gemäss Medienberichten soll der Preis für ein Generalabonne-
ment (GA) um 10 Prozent ansteigen. Mit der Abschaffung der
Hinterlegungsmöglichkeiten für 30 Tage beträgt die Preissteige-
rung sogar 19 Prozent. Gleichzeitig sollen Vergünstigungen für
Studierende wegfallen und die Gemeindetageskarte stehe auch
zur Diskussion. Viele Studierende werden sich ein GA zum Voll-
preis gar nicht mehr leisten können. Die Preise für den öffentli-
chen Verkehr sind in den letzten Jahren kontinuierlich
angestiegen, und der Aufschlag lag weit über der Teuerung.
Das Generalabonnement ist ein Erfolgsschlager und hat zur
Förderung des öffentlichen Verkehrs beigetragen. Die Erhö-
hung des Preises macht den öffentlichen Verkehr teurer, steht
völlig quer zur Klimadiskussion und zu den Anforderungen im
Bereich Mobilität, denn sie führt dazu, dass ÖV-Benutzerinnen
und -Benutzer wieder auf den motorisierten Individualverkehr
umsteigen.

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wie stellt sich der Bundesrat zu einer Erhöhung des GA-Prei-
ses um 10 respektive 19 Prozent?

2. Würde mit dieser starken Erhöhung nicht ausgerechnet das
konsumentenfreundlichste Angebot im öffentlichen Verkehr
geschwächt?

3. Mit welchen Auswirkungen für den Modalsplit muss bei einer
derartigen Preiserhöhung gerechnet werden?

4. Wie beurteilt der Bundesrat eine derartige Preiserhöhung vor
dem Hintergrund der klimapolitischen Herausforderungen?

5. Mit der Abschaffung des "Gleis 7"-Angebots und der geplan-
ten Abschaffung des Junioren-GA für Studierende wird der ÖV
für junge Leute unattraktiver und massiv teurer. Werden damit
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nicht ausgerechnet die zukünftigen Mobilitätsteilnehmerinnen
und -teilnehmer vom ÖV vertrieben?

6. Ist der Bundesrat bereit, als Eigner des grössten ÖV-Unter-
nehmens in dieser Frage Einfluss zu nehmen?

Mitunterzeichnende: Brélaz, de la Reussille, Girod, Glättli, Graf
Maya, Kälin, Mazzone, Rytz Regula, Thorens Goumaz (9)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3455 n Ip. Munz. Genügt der Schutz vor Glyphosat?  
(08.05.2019)

Die Hinweise verdichten sich, dass Glyphosat krebsverursa-
chend ist. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (Iarc),
die zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört, stellte vor
drei Jahren fest, dass Glyphosat wahrscheinlich bei Menschen
krebserregend sei. In den USA wurde das Unkrautvertilgungs-
mittel Glyphosat als krebsverursachend eingestuft. Monsanto
wurde in einem Glyphosat-Prozess zur Zahlung von 81 Millio-
nen Dollar verurteilt, weil der Konzern nicht genügend vor den
Risiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels
Roundup gewarnt habe. Bereits früher war das Unternehmen
zu Schadenersatzzahlungen an einen ebenfalls an Krebs
erkrankten Anwender von Glyphosat verurteilt worden.

Diese Ausgangslage muss die Schweiz berücksichtigen und die
vielen Direktbetroffenen genügend vor Glyphosat schützen. In
diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Sind Anwender von Glyphosat in der Landwirtschaft, im
öffentlichen Verkehr sowie private Anwender über die Risiken
von Glyphosat informiert, und sind die Schutzmassnahmen
genügend, um diese Personen zu schützen? Welche zusätzli-
chen Massnahmen sind erforderlich?

2. Sind Personen im Freien auf Wanderungen, Fahrradtouren
und Spaziergängen sowie Kinder beim Spiel genügend
geschützt, wenn sie den Pestizidnebel eines Feldes einatmen,
das mit Glyphosat behandelt wird? Welche Vorkehrungen sind
nötig, damit keine Personen geschädigt werden?

3. Wie wird die Gesundheit von Hunden, Katzen und Wildtieren
überprüft, welche über behandelte Felder rennen oder sich
darin aufhalten?

4. Hunde und Katzen können das anhaftende Glyphosat auch
in die Wohnungen tragen und das Gift an Teppichen wieder
abstreifen. Wie können Personen und insbesondere Kleinkinder
in Haushalten vor Glyphosat-Kontaminationen geschützt wer-
den?

Mitunterzeichnende: Frei, Friedl Claudia, Graf-Litscher, Hadorn,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Marti Samira, Schenker Silvia,
Semadeni, Thorens Goumaz, Töngi (12)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3464 n Mo. Bregy. Gleichstellung von Zweitverdiener/
Rentner-Ehepaaren  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe k
des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 624.14) so
abzuändern, dass ein Abzug vom Erwerbseinkommen aus
Beruf, Geschäft und Gewerbe auch möglich ist, wenn der erst-
verdienende Ehegatte ein Renteneinkommen erzielt.

Mitunterzeichnende: Candinas, Egger Thomas, Marchand-
Balet, Müller Leo, Riklin Kathy, Schneider-Schneiter (6)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3465 n Po. Glättli. Die Preispolitik des öffentlichen Ver-
kehrs soll so gestaltet sein, dass sein Anteil (Modalsplit) 
steigt  (08.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie mit einer Zielset-
zung zur Preispolitik in den strategischen Zielen der SBB der
Modalsplit zugunsten des ÖV verschoben werden kann.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Graf Maya,
Kälin, Mazzone, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Töngi,
Trede (10)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 19.3466 n Mo. Addor. Die direkte Demokratie stärken. In 
dubio pro populo!  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, die den von der Rechtsprechung des Bundesge-
richtes entwickelten Grundsatz "in dubio pro populo" in die
Gesetzgebung einfügt.

03.07.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3467 n Ip. (Vogler) Müller-Altermatt. Weltweites Arten-
sterben. Wie kann diese Gefahr für das Wohlergehen der 
Menschheit gestoppt werden?  (09.05.2019)

Am 6. Mai 2019 veröffentlichte der Weltbiodiversitätsrat den
ersten globalen Bericht zum Zustand der Biodiversität und der
Ökosystemleistungen. Der IPBES-Bericht zeichnet ein mehr als
düsteres Bild. Das Artensterben beschleunigt sich weltweit in
nie gekanntem Ausmass. Eine Million Arten sind aufgrund
menschlicher Tätigkeit gefährdet. Die international vereinbarten
Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsziele werden zum Grossteil
nicht erreicht. Der dramatische Zustand der Biodiversität hat
gewaltige und für die menschliche Existenz bedrohliche Folgen.
So etwa sind 14 von 18 für das Wohlergehen des Menschen
notwendige Ökosystemleistungen der Natur am Schwinden.
Treiber für den Biodiversitätsverlust sind die zu starke Land-
und Meeresnutzung, der direkte Abbau von natürlichen Res-
sourcen, der Klimawandel, die Verschmutzung und invasive
Arten. Die Autoren des Berichtes stellen unmissverständlich
fest, dass sich der Verlust der Artenvielfalt nur aufhalten lässt,
wenn auf allen Ebenen unverzüglich und konsequent gehandelt
wird. Bisherige Massnahmen und Strategien reichten bei Wei-
tem nicht aus und seien gescheitert. Gemäss dem Bericht
"Umwelt Schweiz 2018" hat der Druck der Schweiz auf die welt-
weite Biodiversität in den letzten Jahren gleichfalls massiv
zugenommen, hauptsächlich durch die Vielzahl der importierten
Güter.

In diesem Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Einschätzungen des IPBES-Berichtes
über das dramatische Ausmass des Artensterbens und die
damit verbundene Abnahme der Ökosystemleistungen?

2. Wie beurteilt er die im IPBES-Bericht aufgeführten Hand-
lungsmöglichkeiten, und welche Schlüsse zieht er aus diesen?

3. Teilt er die Meinung, dass die bisher in der Schweiz ergriffe-
nen Massnahmen zur Erhaltung der Biodiversität und der Öko-
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systemleistungen nicht ausreichen, um Letztere langfristig zu
sichern?

4. In welchen Politikbereichen will er weitere konkrete Massnah-
men ergreifen, um das im IPBES-Bericht dargelegte Artenster-
ben und die Abnahme der Ökosystemleistungen zu stoppen?

5. Ist er auch der Meinung, dass allein territoriale Ansätze in
einer globalisierten Welt keine echten Lösungen für die im
IPBES-Bericht beschriebenen Probleme mehr bieten?

6. Braucht es allenfalls völlig neue Ansätze für die Problemlö-
sung, und wenn ja, welche?

Mitunterzeichnende: Ammann, Arslan, Barazzone, Bourgeois,
Bulliard, Chevalley, Egger Thomas, Flach, Fluri, Graf Maya,
Gschwind, Gugger, Guhl, Hess Lorenz, Jans, Jauslin, Kälin,
Keller-Inhelder, Kutter, Lohr, Marchand-Balet, Paganini, Riklin
Kathy, Ritter, Roduit, Rytz Regula, Schneider Schüttel, Sema-
deni, Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Wasserfallen Flavia,
Weibel (33)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
20.11.2019 Wird übernommen

19.3468 n Ip. (Hadorn) Reynard. Hochgiftigen Insektiziden 
im Schweizer Wald den Kampf ansagen  (09.05.2019)

"Im Wald dürfen keine umweltgefährdenden Stoffe verwendet
werden" (Art. 18 des Waldgesetzes, WaG). Trotzdem werden
insbesondere im Frühling die giftigen Insektenmittel der Cyper-
methrine eingesetzt, um das geschlagene Holz gegen den Bor-
kenkäfer zu imprägnieren. Welche Menge Gift im Wald total
verspritzt wird, ist nicht bekannt.

Eine Umfrage bei allen Kantonen und eine darauf basierte
Hochrechnung der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz
(AefU) ergab, dass etwa 700 Kilogramm hochtoxische Insekti-
zide 2018 im Schweizer Wald auf gefällte Baumstämme
gespritzt wurden (sog. Rundholzspritzung). Dies entspricht rund
12 Prozent der in der Schweiz verkauften Cypermethrin-Menge.

Gemäss AefU haben 22 der 25 kantonalen Forstämter 2018 im
Wald den Einsatz von Insektiziden bewilligt. Die gemäss WaG
und Umweltschutzgesetz vorgesehenen Ausnahmen wurden
also zur Regel. Die Antworten der Kantone hinterlassen den
Eindruck, dass sie nicht so genau wissen, ob im Wald wirklich
gespritzt wird und wofür welche Bewilligungen eingeholt wer-
den. Auch was im Wald ganz und gar verboten und was aus-
nahmsweise erlaubt ist, scheint nicht allen Kantonen klar zu
sein. Denn im Schweizer Wald wurde 2018 z. B. auch das ver-
botene Insektengift Chlorpyrifos ausgebracht.

Wie es der Kanton Glarus seit fünf Jahren zeigt, geht es auch
ohne Gift, wenn der Wald nicht als Holzlager dient. Die sofortige
Abführung aus dem Wald ist vor allem eine organisatorische
Frage.

Die meisten Kantone wie auch das Bafu billigen breit den Insek-
tizideinsatz - ein Risiko für Markt und Ökologie.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Kann der Bundesrat die Menge von rund 700 Kilogramm
Cypermethrin bestätigen, die 2018 im Schweizer Wald ausge-
bracht wurden?

2. Hat er Kenntnis, dass im Schweizer Wald 2018 auch verbo-
tene Insektenmittel wie Chlorpyrifos zum Einsatz kamen? Wenn
ja, was tut er dagegen?

3. Erwartet er Imageschaden für die ökologische Positionierung
des Schweizer Holzes?

4. Erachtet er es als sinnvoll, im hochsensiblen Ökosystem
Wald solch giftige Substanzen auszubringen?

5. Wie will er die Kantone dazu anhalten, den Wald nicht als
Holzlager zu nutzen, damit der Insektizideinsatz sich auch erüb-
rigt?

6. Wie will er dem Waldgesetz mehr Nachdruck verschaffen?

7. Ist er bereit, den Gifteinsatz im Wald zu verbieten bzw. ihn
wieder auf tatsächliche Ausnahmen für den Notfall zu beschrän-
ken?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Brélaz, Bulliard, Feri
Yvonne, Fluri, Frei, Friedl Claudia, Graf Maya, Gugger, Hardeg-
ger, Jans, Marti Samira, Munz, Rochat Fernandez, Schneider
Schüttel, Semadeni, Streiff, Weibel (18)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3472 n Mo. Grossen Jürg. Für einen CO2-Absenkpfad im 
Strassenverkehr  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Schweizer Strassenver-
kehrspolitik an die Klimaziele von Paris anzupassen. Dazu soll
ein linearer CO2-Absenkpfad bis zur vollständigen Dekarboni-
sierung definiert und verbindlich festgelegt werden. Die Errei-
chung der Zwischenziele soll regelmässig nachgewiesen und
die Massnahmen entsprechend angepasst werden.

Mitunterzeichnende: Ammann, Bäumle, Bertschy, Candinas,
Chevalley, Flach, Hardegger, Jans, Masshardt, Töngi,
Weibel (11)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3473 n Po. Grossen Jürg. Risiken und Nebenwirkungen 
von fossil betriebenen Produkten transparent aufzeigen  
(09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und darüber Bericht
zu erstatten, ob Vorgaben erforderlich sind, damit bei Werbe-
massnahmen für Produkte, welche mit fossilen Energien betrie-
ben werden, über die Risiken und Nebenwirkungen informiert
werden muss. Die klimatischen Auswirkungen der Investitionen
in Anschaffung und Betrieb solcher Produkte sollen möglichst
transparent aufgezeigt werden. Der Bericht soll Möglichkeiten
aufzeigen, wie diese Vorgaben konkret ausgestaltet werden
könnten.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Flach, Har-
degger, Masshardt, Töngi, Weibel (8)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3474 n Mo. (Hardegger) Nussbaumer. Erhöhung der 
Quote energetischer Sanierungen bei Mietliegenschaften  
(09.05.2019)

Die gesetzlichen Regulierungen sind so anzupassen, dass
Eigentümerinnen und Eigentümer von Mietliegenschaften

a. die effektiv anfallenden Heizkosten, aber höchstens den Teil
der Heizkosten den Mietern belasten dürfen, der den Heizko-
sten aus Erfahrungswerten von Liegenschaften mit einem D-
Wert des Gebäudeausweises der Kantone (Geak) entspricht,

b. verpflichtet werden, innert zu bestimmender Frist nach
Inkrafttreten der Regelung die Liegenschaften im Minimum auf
das Niveau des Geak-D-Standards zu sanieren,
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c. für den Teil der Sanierung Subventionen erhalten, der den
Geak-D-Wert übertrifft,

d. die Kosten für energetische Sanierungen für den Teil der
Sanierung steuerlich zum Abzug bringen können, der den
Geak-D-Wert übertrifft.

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Friedl Claudia, Glättli, Graf-
Litscher, Grossen Jürg, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen,
Molina, Müller-Altermatt, Munz, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Töngi (15)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3475 n Po. (Hardegger) Seiler Graf. Kostenwahrheit bei 
Flughäfen und Flugplätzen  (09.05.2019)

In einem Bericht ist darzulegen, in welcher Form, in welcher
Höhe, von welcher Beitragserbringerin oder welchem Beitrags-
erbringer welcher schweizerische Flughafen und Flugplatz
direkte und indirekte geldwerte Leistungen erhält. Im Weiteren
ist aufzuzeigen, aus welchem öffentlichen Interesse heraus die
öffentliche Hand Infrastrukturanlagen und Betrieb von Flughä-
fen und Flugplätzen unterstützt und welche Vorteile dadurch
den Nutzerinnen und Nutzern des privaten und des öffentlichen
Luftverkehrs entstehen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Graf-
Litscher, Heim, Jans, Kiener Nellen, Mazzone, Molina, Munz,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni,
Töngi, Wüthrich (16)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3477 n Ip. (Hardegger) Gysi Barbara. Sicherstellung der 
Unabhängigkeit von Expertinnen und Experten, die die 
Swissmedic beraten  (09.05.2019)

"Alle Mitarbeitenden von Swissmedic müssen daher strenge
Anforderungen hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit erfüllen",
schreibt der Bundesrat in der Antwort zur Interpellation 18.3910.
Am 13. April 2019 konnte der Sonntagspresse nachfolgender
Sachverhalt entnommen werden: "Für die Zulassung von Medi-
kamenten stützt sich das Heilmittelinstitut Swissmedic auf die
Meinung seines Expertengremiums. Diese Experten erhalten
jedoch Geld von der Pharmaindustrie, wie eine Recherche des
'Sonntags-Blicks' zeigt."

Ich bitte den Bundesrat um Klärung und Beantwortung der Fra-
gen:

1. In welchem Auftrags-/Anstellungsverhältnis stehen die "exter-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" von Swissmedic?

2. Gibt es neben Human Medicines Expert Committees (HMEC)
weitere "Committees" o. Ä., die Beurteilungen für Swissmedic
vornehmen?

3. Welche Regelung besteht bei den von Swissmedic beauf-
tragten Expertinnen und Experten bezüglich Entschädigung,
Entlöhnung, Auftragsanspruch?

4. Welche Regelung besteht bezüglich Vorteilannahme, Aufträ-
gen von Firmen und Verbänden, die der Medizinalbranche
nahestehen, und wie wird die Einhaltung überprüft?

5. Wie beurteilt er die Doppelrolle einzelner Experten, die in Spi-
tälern für Medikamente für die Hersteller Feldstudien durchfüh-
ren und gleichzeitig an der Zulassungsempfehlung mitarbeiten?

6. Welchen Stellenwert haben die Resultate des Expertengre-
miums beim Zulassungsentscheid von Swissmedic, und wie
wird die Qualität der Arbeit des Expertengremiums überprüft?

7. Was sind die Gründe dafür, dass Swissmedic diese Arbeit
nicht inhouse oder in Zusammenarbeit mit anderen staatlichen
Organisationen ausführt?

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Frei, Friedl Claudia, Graf-Lit-
scher, Hadorn, Heim, Kiener Nellen, Molina, Munz, Schenker
Silvia, Töngi (11)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

x 19.3479 n Mo. Meyer Mattea. Sterben auf dem Mittelmeer 
stoppen!  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dringend nötige Massnahmen
zu ergreifen, damit in Seenot geratene Menschen auf dem Mit-
telmeer gerettet und die Menschenrechte eingehalten werden.

Namentlich soll die Schweiz:

1. sich am Aufbau eines europäisch organisierten und finanzier-
ten zivilen Seenotrettungssystems beteiligen;

2. sich für einen an humanitären und rechtsstaatlichen Grund-
sätzen orientierten Verteilmechanismus von Menschen einset-
zen, die aus Seenot gerettet werden;

3. Gemeinden, die sich bereiterklären, Bootsflüchtlinge aufzu-
nehmen, in geeigneter Form unterstützen;

4. sich für die unverzügliche Freilassung aller internierten
Schutzsuchenden in Libyen einsetzen und die Aufnahme durch
das Resettlement-Programm der Uno unterstützen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Arslan, de la Reussille, Feri
Yvonne, Flach, Fluri, Glättli, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Jans,
Kiener Nellen, Marra, Mazzone, Molina, Müller-Altermatt, Munz,
Quadranti, Schenker Silvia, Streiff, Vogler (21)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3480 n Mo. Quadri. Keine neuen Schikanen gegenüber 
Autofahrerinnen und Autofahrern  (09.05.2019)

Mit dieser Motion wird der Bundesrat beauftragt, keine neuen
Massnahmen mehr vorzuschlagen, welche die Autofahrerinnen
und Autofahrer benachteiligen. Dies angefangen bei den Mass-
nahmen, die in der Studie zu nachhaltigem Strassenverkehr
aufgeführt sind, welche vom Bundesamt für Raumentwicklung
(ARE) in Auftrag gegeben wurde.

Mitunterzeichnerin: Pantani (1)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3482 n Ip. Fehlmann Rielle. Mehrsprachigkeit in der Bun-
desverwaltung. Stillstand, ja gar beunruhigender 
Rückgang  (09.05.2019)

Seit 2007 hat die Schweiz ein Gesetz über die Landesspra-
chen, das schöne Bestimmungen zur Mehrsprachigkeit enthält,
auf die die Schweiz so stolz ist. Die alltägliche Realität in der
Bundesverwaltung ist jedoch eine andere. Während mehrere
Kantone ihre Verbundenheit mit den Landessprachen im Unter-
richt bekräftigt haben, tut sich die Verwaltung schwer, mit gutem
Beispiel voranzugehen.
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In fünf von sieben Departementen spricht man auf Führungs-
ebene hauptsächlich Deutsch. Deutsch ist die Muttersprache
von 63 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer. 70 bis 75
Prozent des Personals der Bundesverwaltung sprechen
Deutsch. Italienisch ist schlicht das vernachlässigte Stiefkind.

Die Situation ist beunruhigend. Welche Massnahmen sieht der
Bundesrat deshalb vor:

1. um die Rekrutierung des Personals so zu steuern, dass die
Mehrsprachigkeit unseres Landes besser abgebildet ist;

2. um die Sprachkompetenzen des Personals zu fördern;

3. um die Umsetzung der Sprachenverordnung und des Spra-
chengesetzes regelmässig zu evaluieren, insbesondere die Ein-
haltung der Quoten (Französisch zwischen 21,5 und 23,5
Prozent, Italienisch zwischen 6,5 und 8,5 Prozent, Rätoroma-
nisch zwischen 0,5 und 1 Prozent)?

Mitunterzeichnende: Fridez, Maire Jacques-André, Piller Car-
rard, Reynard, Tornare, Wehrli (6)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3484 n Ip. Kälin. Weniger Plastikverpackungen  
(09.05.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Hält es der Bundesrat für möglich, dass Supermärkte und
Zulieferer verpflichtet werden, Plastiktüten durch kompostier-
bare Säcke zu ersetzen (wie in Italien)?

2. Hält er es für möglich, eine Norm (x Prozent) zu definieren,
die die Verwendung der vom Supermarkt verwendeten nicht-
kompostierbaren Verpackungen nicht überschreiten darf?

3. Hält er es für möglich, die Verpackung von Obst und Gemüse
(einschliesslich Kunststoff- und Styroporschalen) zu verbieten,
sofern dieses auch lose angeboten werden kann?

4. Hält er es für möglich, Supermärkte zu verpflichten, den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern Behälter zur Verfügung zu
stellen, um Kunststoffe genauso zu entsorgen wie Glas, PET,
Aluminium oder Textilien (wie es in einigen Migros-Filialen
bereits der Fall ist)?

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3485 n Po. Flach. Klimaschutzpotenzial in der 
Schifffahrt  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur Schifffahrtspo-
litik vorzulegen und Massnahmen zur Realisierung von Klima-
schutzpotenzialen in der Schifffahrt vorzuschlagen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Dobler,
Girod, Grossen Jürg, Landolt, Müller-Altermatt, Vogler,
Weibel (10)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
10.09.2020 Bekämpfung zurückgezogen
25.09.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.3487 n Po. (Frei) Mettler. Gegen die Einsamkeit. Soziale 
Isolation als gesellschaftliches Phänomen politisch 
angehen  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt darzulegen, wie sich in der
Schweiz die Situation in Bezug auf das unfreiwillige Alleinsein
von Menschen in unserer Gesellschaft darstellt und mit welcher
Strategie und mit welchen Massnahmen auf politischer Ebene
der sozialen Isolation und Einsamkeit entgegengewirkt werden
kann.

Mitunterzeichnende: Barrile, Birrer-Heimo, Flach, Glättli, Gug-
ger, Hadorn, Hardegger, Kutter, Marti Min Li, Semadeni, Streiff,
Wasserfallen Flavia (12)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

05.12.2019 Wird übernommen

x 19.3490 n Mo. Bendahan. Digitalisierung des Geschäfts-
verkehrs, aber ohne Auswirkungen auf das Personal  
(09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Bestimmungen zu erlassen, die
sicherstellen, dass die Unschuldsvermutung auch gilt, wenn
eine Konsumentin oder ein Konsument im Zusammenhang mit
einem Geschäft Aufgaben wahrnimmt, die bisher vom Unter-
nehmen erfüllt wurden, und dafür sorgen, dass sich die Arbeits-
bedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch
diese technologische Entwicklung nicht verschlechtern.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jac-
ques-André, Marra, Marti Min Li, Munz, Nordmann, Nussbau-
mer, Reynard, Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare, Wasserfallen
Flavia, Wermuth (23)

03.07.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3491 n Po. Molina. Stärkung der Fusionskontrollen bei 
ausländischen Direktinvestitionen  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, in einem Bericht darzustellen,
wie das Schweizer Kartellrecht in Übereinstimmung mit interna-
tionalen Verpflichtungen gezielt so verschärft werden kann,
dass Direktinvestitionen aus Drittländern aus Gründen der
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung besser überprüft wer-
den können. Der Bericht zeigt dabei auf, welche Chancen und
Risiken eine Angleichung des Schweizer Rechts an die EU-Ver-
ordnung PE/Cons 72/18 bieten würde.

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Hadorn, Hardegger, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Munz, Pfister Gerhard, Reimann Lukas,
Rytz Regula, Wüthrich (11)

14.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3492 n Mo. Molina. Nachhaltigkeitsstrategie für die flüs-
sigen Mittel des Bundes  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert:

1. die flüssigen Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen des Bun-
des bei Finanzinstituten zu halten, welche eine glaubwürdige
Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen;

2. die zur Umsetzung allfällig nötigen gesetzlichen Änderungen
dem Parlament zu unterbreiten.
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Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Flach, Friedl Claudia,
Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Meyer Mattea,
Müller-Altermatt, Rytz Regula (11)

26.06.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3493 n Mo. Molina. Einführung des "Track 1.5"-Systems 
in der Schweizer China-Politik  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einführung eines formalisier-
ten Austausches gemäss dem Konzept der "Track 1.5"-Diplo-
matie mit wichtigen europäischen Partnern in der China-Politik
anzustreben.

Mitunterzeichnende: Arslan, Frei, Friedl Claudia, Hadorn, Har-
degger, Heim, Jans, Munz, Reimann Lukas (9)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3494 n Mo. (Egger Thomas) Candinas. Mehr Forschung 
für eine moderne Alpwirtschaft  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die landwirtschaftliche For-
schung von Agroscope für eine moderne Bewirtschaftung von
Weiden im Berg- und Sömmerungsgebiet wesentlich auszu-
bauen.

Mitunterzeichnende: Addor, Ammann, Bregy, Candinas,
Gschwind, Marchand-Balet, Müller-Altermatt, Nantermod, Rey-
nard, Ruppen, Vogler, von Siebenthal (12)

26.06.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen

19.3497 n Ip. (Rochat Fernandez) Aebischer 
Matthias. Neuer SBB-Fahrplan 2020. Sind direkte Bahnver-
bindungen nach Paris langfristig nur noch von Basel und 
Genf aus möglich?  (09.05.2019)

Am 7. Mai 2019 haben die SBB den neuen Fahrplan für das
Jahr 2020 vorgestellt. Die SBB haben, via Lyria, entschieden,
eine TGV-Verbindung Lausanne-Paris-Lausanne neu über
Genf zu führen. Zudem wird die TGV-Verbindung Bern-Paris
am 15. Dezember 2019 eingestellt.

Die SBB und Lyria bekunden somit die Absicht, die direkten
Bahnverbindungen nach Paris langfristig nur noch von Basel
und Genf aus anzubieten.

Die Entscheide sind umso unverständlicher, als die Vereinba-
rung vom 5. November 1999 zwischen dem Schweizerischen
Bundesrat und der Regierung der französischen Republik zum
Anschluss der Schweiz an das französische Eisenbahnnetz,
insbesondere an die Hochgeschwindigkeitslinien (SR
0.742.140.334.97) vorsieht, dass die Schweiz die Infrastruktu-
ren auf beiden Seiten der Grenze finanziert und Frankreich sein
Engagement im Bahnangebot aufrechterhält. Dies ist ein Punkt.

Der andere Punkt ist, dass die Neuführung von gewissen TGV-
Verbindungen über die Strecke Lausanne-Genf schlicht unver-
ständlich ist, wenn man die Auslastung (670 Züge pro Tag auf
einer Doppelspurstrecke) und die grösseren Arbeiten in den
beiden Bahnhöfen bzw. entlang der Strecke berücksichtigt.

Ausserdem hätte die Neuführung zur Folge, dass der Interregio
Genf-Lausanne-Sitten um 17.30 Uhr nicht länger angeboten
werden könnte.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Ist der Bundesrat - vor dem Hintergrund von Artikel 6 der
französisch-schweizerischen Vereinbarung - von den SBB vor-

gängig zur Neuführung der TGV-Verbindungen über Genf bzw.
zur Aufhebung der Verbindung Bern-Paris konsultiert worden?

2. Gab es - immer noch vor dem Hintergrund von Artikel 6 der
Vereinbarung - Gespräche zwischen der Schweiz und Frank-
reich über diesen Wechsel?

3. Wie schätzt der Bundesrat den einseitigen Entscheid von
Lyria ein, gewisse TGV-Verbindungen Lausanne-Paris neu über
Genf zu führen, wo doch zwischen dem Bundesamt für Verkehr,
den SBB, der SNCF und der Regierung des Kantons Waadt
Gespräche im Gang sind?

4. Die Strecke Lausanne-Genf ist die am stärksten ausgelastete
Europas (670 Züge auf einer Doppelspurstrecke). Hält der Bun-
desrat es für realistisch, gewisse TGV-Verbindungen von Lau-
sanne nach Paris neu über Genf zu führen, und zwar zulasten
von nationalen Zugsverbindungen zu Spitzenzeiten (z. B. Inter-
regio um 17.30 Uhr)?

5. Bedroht die Neuführung von gewissen TGV-Verbindungen
von Lausanne nach Paris über Genf nicht die Zukunft der Ver-
bindung Neuenburg-Paris über Frasne?

6. Stehen diese Entscheide nicht im Widerspruch zur Entwick-
lung attraktiver lokaler Angebote für die Nutzung von Verkehrs-
mitteln, die weniger umweltbelastend sind als der Luftverkehr?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Béglé, Bendahan,
Borloz, Brélaz, Buffat, Crottaz, Feri Yvonne, Glauser, Grin,
Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt,
Nicolet, Nordmann, Nussbaumer, Pardini, Piller Carrard, Rey-
nard, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz,
Tornare, Wasserfallen Flavia, Wehrli (27)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3504 n Mo. Grüne Fraktion. Notstand bei der Artenviel-
falt. Sofortige Intensivierung des Aktionsplans Biodiversi-
tät Schweiz  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Aktionsplan Biodiversität
Schweiz zu intensivieren, damit die Strategie Biodiversität
Schweiz und die internationalen Verpflichtungen der Schweiz in
diesem Zusammenhang innert einer glaubwürdigen Frist umge-
setzt werden können. Er sieht dafür eine angemessene Finan-
zierung vor und bereitet zuhanden des Parlamentes die
notwendigen Gesetzesänderungen vor.

Sprecherin: Schneider Meret

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3505 n Ip. Töngi. Vergabe von Mobilfunkkonzessionen 
für 5G ohne entsprechende Grundlagen für die 
Bewilligungsbehörden  (09.05.2019)

Anfang Februar 2019 hat die Eidgenössische Kommunikations-
kommission neue Mobilfunkfrequenzen versteigert, die der Ein-
führung von 5G dienen. Der Bund hat es aber versäumt, auf
den Zeitpunkt der Versteigerung dieser Frequenzen auch die
notwendigen Arbeitshilfen für die Bewilligungsbehörden zur
Verfügung zu stellen. Eine messtechnische Überprüfung des
Grenzwertes vor Ort ist zurzeit nicht möglich, da die erprobten
Abnahmemessverfahren mit der neuen 5G-Technologie nicht
mehr funktionieren. Erst im April 2019 hat der Bundesrat mit
einer Verordnungsänderung Lücken geschlossen und Grenz-
werte für jenen Bereich festgelegt, der bereits zwei Monate
zuvor versteigert wurde. Gleichzeitig hat er Mobilfunkantennen,
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die weniger als 800 Stunden pro Jahr im Einsatz sind, von der
Einhaltung der Anlagegrenzwerte ausgenommen. Weiterhin
fehlt eine Vollzugshilfe des Bafu wie auch eine Überarbeitung
der veralteten Messempfehlungen.

In einigen Kantonen werden neue Antennen oder Ergänzungen
bestehender Antennen für 5G als Bagatelländerungen in einem
vereinfachten Verfahren bewilligt. So wird die Bevölkerung von
ihren erprobten Rechten ausgeschlossen, was Missmut und
Ängste schürt.

Ich danke dem Bundesrat für die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Weshalb wurden die neuen Funkkonzessionen, die für 5G
genutzt werden, vor einer Anpassung der gesetzlichen Grundla-
gen zur Kontrolle der Strahlenschutzgrenzwerte erteilt?

2. Können die Kantone die Einhaltung der Grenzwerte gemäss
NIS-Verordnung ohne entsprechende Vollzugshilfen garantie-
ren?

3. Bis wann können die Kantone mit den nötigen Vollzugshilfen
rechnen?

4. Bewilligungsfreie mobile Antennen können für Grossanlässe
sinnvoll sein. Diese dauern aber selten länger als 100 Stunden.
Weshalb hat er Antennen bis zum Einsatz von 800 Stunden von
den Anlagegrenzwerten ausgenommen?

5. Erachtet er es angesichts der öffentlichen Diskussion als rich-
tig, dass 5G-Antennen als Bagatelländerungen in einem verein-
fachten Verfahren ohne Interventionsmöglichkeiten der
Bevölkerung bewilligt werden?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Glättli, Hardegger, Kälin, Munz,
Rytz Regula, Schneider Schüttel, Thorens Goumaz, Trede (9)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3506 n Ip. Töngi. Zu positive Beurteilung der Reisezeit-
gewinne in Kosten-Nutzen-Analysen bei 
Strassenbauvorhaben?  (09.05.2019)

Bei der Beurteilung von Strassen(aus)bauvorhaben spielen
Kosten-Nutzen-Analysen (KNA) eine wichtige Rolle, da sie über
den volkswirtschaftlichen Gewinn oder Schaden orientieren.
KNA liegen aufwendige Modellierungen des gesellschaftlichen
Verkehrsverhaltens zugrunde. Der Kommentar zur SN 641 820
(KNA im Strassenverkehr) hebt die bedeutende Stellung von
Reisezeitgewinnen hervor, die andere Effekte um ein Vielfaches
überträfen. Seit Langem wird Strassenbau daher mit Reisezei-
teinsparungen legitimiert. Auch für den laufenden Ausbauschritt
2019 sind es Einsparungen bei den Reisezeiten, die hauptver-
antwortlich für die positive KNA sind. Jedoch zählt die weitge-
hende Konstanz der Reisezeit über Jahrzehnte hinweg als eine
der wichtigsten Kenngrössen des gesellschaftlichen Mobilitäts-
verhaltens, was empirisch gut belegt ist. So ist auch gemäss
Mikrozensus die Tagesunterwegszeit im Auto über die Jahre
recht stabil (1994: 32,0 Minuten, 2015: 33,9 Minuten). Die Rei-
sezeit im Autoverkehr nimmt also offensichtlich nicht ab, wie
das bei Reisezeiteinsparungen zu erwarten wäre. Sie wird statt-
dessen in weitere Verkehrsleistung reinvestiert (Rebound). Statt
zeitlich kürzer wird makroskopisch genauso lange, aber schnel-
ler (und damit weiter) gefahren. Dies erklärt auch die hohen
Fahrleistungszuwächse im schnellen Nationalstrassennetz.

1. Auf welchen Zeitpunkt nach der Realisierung eines Stras-
sen(aus)bauvorhabens beziehen sich die vom Bundesrat pro-
gnostizierten Reisezeitgewinne? Nimmt er an, dass sie sich
auch mittelfristig einstellen?

2. Wie werden mittel-/längerfristige Effekte des sekundär indu-
zierten Verkehrs (wie veränderte Standortwahl) berücksichtigt?

3. Zur Kalibrierung der Modelle spielen die Distanzverteilungen
des Mikrozensus und damit die Reiseweiten eine wichtige
Rolle; welchen Stellenwert haben bei der Kalibribrierung dabei
die konstanten Tagesunterwegszeiten?

4. Falls es sich nur um Erreichbarkeitsgewinne handeln sollte,
weshalb würden sie dennoch als Reisezeitgewinne positiv
monetarisiert?

5. Werden dabei auch Zeitersparnisse im Freizeitverkehr mone-
tarisiert, und wie hoch ist der Anteil Staustunden von Freizeit-
verkehr?

6. Ist im Rahmen der laufenden "Strategie Verkehrsmodellie-
rung im UVEK" vorgesehen, entsprechende Reinvestitionen
von nur relativ freigewordener Reisezeit in weitere Verkehrslei-
stung auf andere, im Ergebnis wirklichkeitsgetreuere Art abzu-
bilden?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Glättli, Grossen Jürg, Jans, Kälin,
Rytz Regula, Thorens Goumaz, Trede (8)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3508 n Ip. Schneider Schüttel. Die Befreiung des Kero-
sins von der Mineralölsteuer ist nicht mehr zeitgemäss. 
Änderung des Chicagoer Abkommens  (09.05.2019)

1944 unterzeichneten 52 Staaten das sogenannte Chicagoer
Abkommen, unter anderem um die Luftfahrt zu fördern. Auf-
grund dieses Abkommens wird Kerosin im internationalen Flug-
verkehr immer noch nicht besteuert. Dies ist zu einer Zeit, da
aufgrund des Klimawandels Flüge möglichst vermieden werden
sollten, nicht mehr zeitgemäss. Es handelt sich um einen ökolo-
gischen Fehlanreiz, der neben dem eigentlichen ursprünglichen
Ziel der Flugförderung ein umweltschädliches Verhalten begün-
stigt. Angesichts der weltweiten Sensibilisierung für den Klima-
wandel scheint eine Änderung dieses Abkommens nicht mehr
unmöglich.

Der Bundesrat wird daher gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Teilt er heute die Ansicht, dass diese veraltete Bestimmung
aus dem Abkommen gestrichen werden muss?

2. Ist er bereit, sich für eine Änderung des Abkommens einzu-
setzen, die künftig eine Besteuerung des Kerosins ermöglicht?

3. Sieht der Bundesrat eine andere Möglichkeit, trotz dieses
Abkommens eine Besteuerung des Flugtreibstoffes einzufüh-
ren?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Feri Yvonne, Fluri, Frei, Friedl
Claudia, Graf Maya, Graf-Litscher, Gugger, Hardegger, Heim,
Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Marti Samira, Munz,
Seiler Graf, Semadeni, Streiff, Töngi, Vogler (20)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3510 n Ip. (Sommaruga Carlo) Badran 
Jacqueline. Effektiver Mindeststeuersatz für Unternehmen 
auf internationaler Ebene. Welche Position vertritt die 
Schweiz?  (09.05.2019)

Sowohl in der G-7 wie in der OECD wird nachgedacht über
einen effektiven Mindeststeuersatz auf internationaler Ebene.
Dem "Handelsblatt" vom 18. Oktober 2018 ist zu entnehmen,
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dass Deutschland und Frankreich sich in der OECD für ein
"Beps 2.0" einsetzen, das es ermöglichen würde, auf internatio-
naler Ebene einen effektiven Mindeststeuersatz für die Unter-
nehmensbesteuerung einzuführen. Der deutsche
Finanzminister hat in der OECD schon einen konkreten Vor-
schlag eingebracht. In einer noch aktuelleren Meldung vom 27.
Februar 2019 berichtete Reuters, der französische und der
amerikanische Finanzminister hätten sich bei einem Treffen
einig gezeigt darüber, dass für Unternehmen auf internationaler
Ebene ein effektiver Mindeststeuersatz eingeführt werden
müsse.

Ich bitte den Bundesrat daher:

1. darüber zu informieren, in welchem Stadium sich seiner
Kenntnis nach die Überlegungen zu einem effektiven internatio-
nalen Mindeststeuersatz für Unternehmen befinden;

2. anzugeben, wann sich seiner Ansicht nach in der OECD eine
einvernehmliche Lösung zu dieser Frage abzeichnen könnte,
dies aufgrund der Erfahrungen, die mit der Aufhebung des
Bankgeheimnisses, mit dem automatischen Informationsaus-
tausch und mit dem Beps gemacht wurden;

3. anzugeben, ob die Kantone über diesen Prozess in der
OECD informiert werden und, falls ja, auf welche Art;

4. zu bestätigen, dass die Schweiz sich an diesem Vorhaben,
einen effektiven internationalen Mindeststeuersatz für Unter-
nehmen einzuführen, aktiv beteiligt;

5. präzise anzugeben, wie und mit welchen Vorschlägen die
Schweiz an diesem Prozess teilnimmt.

Mitunterzeichnende: Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Gysi Bar-
bara, Hadorn, Heim, Jans, Kiener Nellen, Marra, Marti Samira,
Meyer Mattea, Munz, Pardini, Piller Carrard, Schenker Silvia,
Wermuth (15)

26.06.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3511 n Mo. Rutz Gregor. Bürgerfreundliche 
Parkscheiben  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Anhang 3 der Signalisati-
onsverordnung (SSV; SR 741.21) dahingehend anzupassen,
dass die Regelungen bezüglich Parkscheiben vereinfacht und
entschlackt werden.

Parkscheiben sollen künftig mindestens 10 Zentimeter breit und
hoch sein und, wie bisher, Stunden- sowie Halbstundenmarkie-
rungen enthalten. Die Farbwahl jedoch soll frei und Werbung
soll möglich sein. Auf der Rückseite soll auf der verbleibenden
Fläche ebenfalls Werbung möglich sein, wie bisher.

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3512 n Ip. Arslan. Stopp dem immensen Leistungsabbau 
bei den SBB und der Diskriminierung älterer Fahrgäste  
(09.05.2019)

Im "K-Tipp" vom April 2019 wurde der Tweet von Andreas
Meyer, CEO der SBB, wie folgt zitiert: "Unglaubliche Verlage-
rung auf die mobilen Kanäle. ... Starke Rückgänge am Automa-
ten. Das erstaunt nicht, denn man hat den Automaten in der
Hosentasche." Damit wird der Anschein erweckt, die Digitalisie-
rungswelle bringe nur Gewinnerinnen und Gewinner mit sich.
Diese Schlussfolgerung ist falsch. Was als Digitalisierungsge-
winn dargestellt wird, mag sich zwar positiv auf die Finanzen
der SBB auswirken, für die Kunden bedeutet diese Entwicklung

aber einen massiven Leistungsabbau. Insbesondere für viele
ältere Fahrgäste ist die neue Stossrichtung der SBB diskriminie-
rend.

Der Leistungsabbau bei den SBB ist drastisch: Seit 2002 wurde
die Anzahl Bahnhöfe mit eigenem Schalter um 53 Prozent redu-
ziert. An vielen Bahnhöfen sind die Schalter am Wochenende
geschlossen. Die Wartezeiten an den Schaltern sind zu Stos-
szeiten sehr lang. Zudem werden Schalterkundinnen und -kun-
den vom SBB-Personal dazu angehalten, die Automaten
anstelle der Schalter zu nutzen. Automaten sind aber wenig
kundenfreundlich: Zum Beispiel Sparbillette können nicht am
Automaten gelöst werden.

Der Zwang zur Nutzung digitaler Kanäle ist für viele ältere Fahr-
gäste eine Herausforderung, weil sich ihr Leben nicht digital
abspielt. Doch auch jüngere Kundinnen und Kunden werden
oftmals lieber am Schalter bedient, gerade wenn sie noch eine
Beratung benötigen. Der Abbau der "klassischen Kanäle" ist
deshalb nichts anderes als eine Diskriminierung eines Kunden-
segmentes. Für eine Staatsbahn ein absolutes No-Go.

Der Leistungsabbau ist nicht hinzunehmen. Ich ersuche des-
halb den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wurde vor der Umsetzung der Verlagerung auf digitale
Kanäle eine umfassende Kundinnen- und Kundenbefragung
durchgeführt, bei der die Kundinnen und Kunden ihre Bedürf-
nisse kundtun und zu ihrer Vertrautheit mit digitalen Kanälen
Auskunft geben konnten? Wenn ja, was sind die Resultate die-
ser Abklärungen?

2. Weshalb werden SBB-Kunden animiert, Automaten zu benüt-
zen, obwohl deren Leistungen eingeschränkt sind?

3. Was gedenkt er generell zu unternehmen, um die bisherigen
"klassischen" Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und der Dis-
kriminierung des älteren Kundensegmentes entgegenzuwirken?

4. Was gedenkt er zu unternehmen, damit die SBB die Anforde-
rung erfüllen, dass gewisse Angebote wie beispielsweise digi-
tale Sparbillette allen Kunden zur Verfügung gestellt werden
müssen?

Mitunterzeichnende: Bertschy, Girod, Graf Maya, Gugger,
Heim, Kälin, Lohr, Mazzone, Müller Walter, Reimann Maximi-
lian, Siegenthaler, Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Trede,
Vogler (16)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3513 n Mo. Müller-Altermatt. Harmonisierung und Ökolo-
gisierung der Bemessung der Motorfahrzeugbesteuerung  
(09.05.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, gemeinsam mit den Kantonen
ein Bemessungssystem für die Erhebung der Motorfahrzeugbe-
steuerung zu erarbeiten, welches in das Bundesrecht überführt
werden kann und somit zu einem schweizweit gleich bemesse-
nen Steuersystem führt. Das Bemessungssystem soll den Kan-
tonen die Freiheit lassen, über das Mass der Besteuerung
selber zu bestimmen. Emissionsarme Fahrzeuge sollen in die-
sem Bemessungssystem begünstigt werden.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bigler, Grunder, Jans, Nordmann,
Rytz Regula, Vogler, Wobmann (8)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.



152

19.3514 n Ip. Ruppen. Neue Trinkempfehlungen der Eidge-
nössischen Kommission für Alkoholfragen. Anpassungen 
ohne triftigen Grund!  (09.05.2019)

Die Eidgenössische Kommission für Alkoholfragen (Ekal) hat
neue Trinkempfehlungen herausgegeben. Dabei hat die Ekal
die Orientierungshilfe für einen risikoarmen Alkoholkonsum
nach unten korrigiert. Doch die zugrunde liegenden Studien und
wissenschaftlichen Erkenntnisse lassen sich weder global ver-
allgemeinern noch spezifisch auf die Schweiz anwenden. Fakt
ist weiter, dass in der Schweiz kein alkoholpolitischer Notstand
herrscht! Im Gegenteil: Der Konsum alkoholischer Getränke ist
seit Jahren rückläufig. Die Trinkempfehlungen der Ekal wurden
somit ohne Not, ohne neue Evidenzen und ohne landesspezifi-
sche Erkenntnisse pauschal nach unten korrigiert.

Hierzu stellen sich folgende Fragen:

1. Ist der Bundesrat der Meinung, dass hier Handlungsbedarf
besteht?

2. Ist der Bundesrat tatsächlich der Ansicht, dass es Aufgabe
des Staates ist, die Bürger zu erziehen und ihnen zu sagen,
was und wie viel sie essen und trinken sollen?

3. Besteht mit solchen "Empfehlungen" nicht die Gefahr der
Bevormundung der Bürger?

4. Kann er explizit bestätigen, dass aus solchen Empfehlungen
von heute nicht Verbote von morgen werden?

5. Sind vonseiten des Bundes in diesem Bereich Massnahmen
oder allenfalls gar Gesetzesrevisionen geplant?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3515 n Ip. Ruppen. Merkblatt "Nachhaltige Verpflegung" 
des Bafu. Haben wir keine anderen Probleme?  (09.05.2019)

In einem neuen Merkblatt gibt das Bafu "Empfehlungen für
genussvolle und umweltfreundliche Verpflegung bei Veranstal-
tungen" ab. Unter anderem wird dabei empfohlen, dass sich
das Buffet zu mindestens zwei Dritteln aus vegetarischen Pro-
dukten zusammensetzen soll und dass das Vegetarische an
erster Stelle zu platzieren ist. Hierzu stellen sich folgende Fra-
gen:

1. Ist der Bundesrat tatsächlich der Ansicht, dass hier vonseiten
des Bundes Handlungsbedarf besteht?

2. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass mit solchen
"Empfehlungen" für das Vegetarische die Fleischbranche und
das Metzgergewerbe benachteiligt werden?

3. Wie viele Mitarbeiter des Bafu haben an diesem Merkblatt
mitgearbeitet?

4. Wie hoch war der entsprechende Zeitaufwand und wie hoch
die entsprechenden Kosten?

5. Ist der Bundesrat tatsächlich der Ansicht, dass es Aufgabe
des Staates ist, die Bürger zu erziehen und ihnen zu sagen,
was sie essen und trinken sollen?

6. Kann der Bundesrat explizit bestätigen, dass aus solchen
Empfehlungen von heute nicht Verbote von morgen werden?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3521 n Po. (Mazzone) Ryser. Umfassender Überblick 
über die Praktikumssituation in der Schweiz  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen umfassenden Bericht zur
Praktikumssituation in der Schweiz vorzulegen. Der Bericht soll

insbesondere auf die von den Kantonen formulierten Kriterien
eingehen, nach denen eine berufliche Tätigkeit als Praktikum
gilt. Es soll untersucht werden, welche Bedeutung die Unter-
nehmen den Lern- und Ausbildungszielen sowie der Betreuung
der Praktikantinnen und Praktikanten beimessen. Im Bericht soll
aufgezeigt werden, in welchem Ausmass Praktika dazu miss-
braucht werden, eine Anstellung hinauszuzögern. Als Mass-
nahme gegen diese Praxis soll der Bericht die Möglichkeit
prüfen, eine Definition des Praktikums im Bundesgesetz zu ver-
ankern, und weitere griffige Massnahmen anführen (Erarbei-
tung einer spezifischen Regelung, Muster-Arbeitsverträge,
Mindestlöhne usw.). Abschliessend soll er Empfehlungen
zuhanden der Kantone formulieren.

03.07.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3523 n Mo. (Mazzone) Michaud Gigon. Massnahmen tref-
fen, um die wahre Herkunft von in die Schweiz importiertem 
Gold zu kennen und "schmutziges" Gold zu bekämpfen  
(09.05.2019)

Ich verlange vom Bundesrat, dass er Artikel 10 Absatz 2 der
Verordnung über die Statistik des Aussenhandels (SR 632.14)
anpasst, sodass Importeure, die Gold in die Schweiz einführen,
dessen wahren Ursprung angeben müssen, also das Land, in
dem das Gold abgebaut wurde.

Mitunterzeichnende: Arslan, de Buman, de la Reussille, Fehl-
mann Rielle, Girod, Graf Maya, Hardegger, Kälin, Meyer Mat-
tea, Molina, Reynard, Thorens Goumaz, Töngi, Tornare (14)

21.06.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3524 n Ip. Roduit. Monitoring der Umsetzung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes  (09.05.2019)

Ist der Bundesrat bereit:

1. ein umfassendes Monitoring des Behindertengleichstellungs-
gesetzes (BehiG) und der kantonalen Vorschriften zur Barriere-
freiheit öffentlich zugänglicher Bauten zu veranlassen?

2. das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines solchen Monitorings zu
analysieren?

03.07.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3525 n Ip. Roduit. Tarifverträge im Gesundheitswesen. 
Braucht es eine neue Praxis?  (09.05.2019)

Ist der Bundesrat bereit:

1. seine Praxis zur Festlegung objektiver Kriterien für die Reprä-
sentativität bei der Unterzeichnung von Tarifverträgen im
Gesundheitswesen offenzulegen?

2. die Praxis zu diesem Zweck anzupassen?

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3526 n Ip. Arslan. Die Unterdrückung und gezielte Ver-
folgung der Aleviten in der Türkei muss gestoppt werden  
(09.05.2019)

Vor Kurzem gab es seitens von AKP-Anhängern einen Angriff
auf den Vorsitzenden der grössten Oppositionspartei "Republi-
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kanische Volkspartei" (CHP), Kemal Kiliçdaroglu. Es hätte
wenig gefehlt, und das Haus, in welches sich Kiliçdaroglu flüch-
ten musste, wäre angezündet worden. Solche Szenen erinnern
an die Ereignisse von Sivas (1993), als in einem Hotel 37 Alevi-
ten vor den Augen einer fanatischen Masse verbrannten. Die
Sicherheitskräfte intervenierten erst, nachdem das Schlimmste
passiert war. Alevitinnen und Aleviten werden in der Türkei oft
als Gottlose bezeichnet, und sie müssen oft um ihr Leben fürch-
ten. Auch in den Städten Tunceli (Dersim 1937/38), Maras
(1978) oder Corum (1980) gab es solche grausamen Angriffe
auf die Aleviten. In der Folge sind viele Alevitinnen und Aleviten
in die Schweiz geflohen. Oft geben sie sich aus Angst vor
Repressionen nicht als solche zu erkennen, denn der Arm der
türkischen Regierung reicht längst bis in die Schweiz. Wie viele
Alevitinnen und Aleviten in der Schweiz leben, ist deshalb
unklar. Aufgrund verschiedener Indizien muss es sich um eine
grosse Zahl handeln.

Die Schweiz muss in Anbetracht dieser Bedrohung handeln. Ich
ersuche deshalb den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Welche Massnahmen sieht er vor, damit sich die Alevitinnen
und Aleviten in der Schweiz sicher fühlen?

2. Ist der Bundesrat bereit, sich bei der türkischen Regierung
einzusetzen für die Religionsfreiheit in der Türkei im Sinne der
Menschenrechte, zu welchen sich die Türkei selbst unter ande-
rem mit der Unterzeichnung der EMRK bekannt hat?

3. Hat sich die offizielle Schweiz beim Angriff auf den Vorsitzen-
den der Oppositionspartei CHP, Kemal Kiliçdaroglu, kritisch
geäussert?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3527 n Ip. Glättli. Die unerträgliche Menschenrechtslage 
in der Türkei zwingt die Schweiz zum Handeln  (09.05.2019)

Die Menschenrechtslage in der Türkei verschlechtert sich von
Tag zu Tag. Die Situation eskaliert. Wie seit Langem bekannt
ist, gibt es vonseiten der türkischen Regierung massive Repres-
sion gegen Oppositionelle, Journalistinnen und Journalisten
und Akademikerinnen und Akademiker sowie gegen Kurden.
Zudem führt die türkische Regierung einen brutalen Krieg
gegen die Kurden in Syrien. Die Gefängnisse in der Türkei sind
überfüllt, und die Haftbedingungen sind katastrophal.

Seit Monaten sind in türkischen Gefängnissen zudem viele poli-
tische Gefangene in den Hungerstreik getreten. Sie riskieren ihr
Leben, um die Welt auf die verheerende Situation im Land und
auf die Isolationsbedingungen in den Gefängnissen aufmerk-
sam zu machen. Inzwischen sollen es fast 7000 Hungerstrei-
kende sein. 15 Inhaftierte haben sogar ein Todesfasten
beschlossen. Die Mütter dieser Gefangenen, darunter auch die
Samstagsmütter, machten Parlamentarierinnen und Parlamen-
tarier aller Parteien mit einer Mahnwache vor dem Bundeshaus
und in Gesprächen auf ihre Sorgen aufmerksam. Wenn die
Mütter der Gefangenen in der Türkei protestieren, werden sie
von den Sicherheitskräften geschlagen und vertrieben.

Gerade nach den aktuellen Ereignissen nach den Wahlen in
Istanbul sind die Menschen in der Schweiz, welche aus der Tür-
kei kommen, sehr besorgt und erhoffen sich seitens der offiziel-
len Schweiz eine Erklärung.

Die Schweiz kann diesen Verhältnissen nicht mehr tatenlos
zusehen. Ich ersuche deshalb den Bundesrat um die Beantwor-
tung folgender Fragen:

1. Ist er bereit, bei der türkischen Regierung zu intervenieren
und einen unverzüglichen Stopp dieser schweren Menschen-
rechtsverletzungen zu verlangen?

2. Ist er bereit, internationale Massnahmen zu ergreifen durch
eine Intervention beim Uno-Menschenrechtsrat?

3. Ist er bereit, eine Erklärung bezüglich der Hungerstreikenden
und ihrer Isolationsbedingungen zu deponieren?

4. Ist er bereit, die Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit
der Türkei aufzuschieben, bis sich die Menschenrechtslage
markant gebessert hat?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3529 n Ip. Glättli. Falschauskünfte des SEM zur Kon-
trolle der medizinischen Überwachung von 
Zwangsausschaffungen  (09.05.2019)

Im Sommer 2018 konnte das Staatssekretariat für Migration
(SEM) eine erfreuliche Pressemitteilung machen. Endlich sei es
gelungen, den Auftrag für das Controlling der medizinischen
Dienstleistungen zu vergeben. Die vom Bund beauftragte pri-
vate Ärztefirma Oseara AG, welche sicherstellen sollte, dass es
für Asylsuchende während der Zwangsausschaffung nicht zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt, ist höchst umstrit-
ten. Deshalb muss es im Interesse sowohl des SEM als Auf-
traggeber als auch der Oseara AG als Auftragnehmerin sein,
dass mit einer unabhängigen Kontrollinstanz sichergestellt wird,
dass dieser heikle Auftrag korrekt ausgeführt wird.

Unterdessen hat sich allerdings herausgestellt, dass das beauf-
tragte Zürcher Unternehmen JDMT Medical Services der
Oseara die Arbeit bisher nicht aufgenommen hat. Offensichtlich
liegen erforderliche Bewilligungen gar nicht vor.

1. Warum hat das SEM einen Auftrag erteilt an eine Firma, wel-
che die erforderlichen Bewilligungsvoraussetzungen gar nicht
erfüllte? Wurde dies nicht überprüft, oder machte die Bewerbe-
rin falsche Angaben?

2. Warum hat es die Öffentlichkeit falsch informiert?

3. Wann ist die Aufnahme der Controlling-Tätigkeit zu erwar-
ten?

4. Waren tatsächlich keine anderen Anbieter an diesem Auftrag
interessiert? Öffentliche Äusserungen eines möglichen anderen
Anbieters legen eine andere Sachlage nahe.

03.07.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3530 n Mo. Candinas. Abschwächung der negativen Fol-
gen der Zweitwohnungs-Initiative  (09.05.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die negativen Auswirkungen des
Bundesgesetzes über Zweitwohnungen für die betroffenen
Gebiete zu evaluieren. Im Weiteren sollen dem Parlament kon-
krete Revisionspunkte zum Zweitwohnungsgesetz vorgeschla-
gen werden, um einerseits Fehlentwicklungen in
überdurchschnittlich betroffenen Regionen zu korrigieren und
andererseits den aufwendigen Vollzug des Gesetzes effizienter
und effektiver zu gestalten.

Mitunterzeichnende: Ammann, Brand, Bregy, Bulliard, Campell,
Cattaneo, de Buman, Egger Thomas, Egloff, Feller, Grossen
Jürg, Martullo, Müller Leo, Müller-Altermatt, Nantermod,
Regazzi, Roduit, Romano, Ruppen, Vogler, von Siebenthal (21)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.3542 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Weiterer Nichtentscheid des Bundesrates statt 
Ablehnung des EU-Anbindungsvertrags (institutionelles 
Rahmenabkommen)  (05.06.2019)

An der Bundesratssitzung vom 7. Juni 2019 wird voraussichtlich
zum institutionellen Rahmenabkommen (Insta) von den fünf SP-
, CVP- und FDP-Vertretern im Bundesrat ein "Ja, aber"
beschlossen, dies entgegen dem Willen der zwei SVP-Vertreter.

"Ja, aber" bedeutet, dass der Bundesrat dem Vertragstext des
Insta zustimmt und sich damit verpflichtet, automatisch EU-
Recht zu übernehmen und sich der EU-Gerichtsbarkeit zu
unterstellen. Seitens der EU verlangt der Bundesrat lediglich
einige "Präzisierungen" in den Bereichen staatliche Beihilfen,
Unionsbürgerrichtlinie und Lohnkontrollen, welche jedoch nicht
den eigentlichen Vertragstext abändern würden. Nach den eid-
genössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019 plant der Bundes-
rat dann noch mit der alten EU-Kommission das Insta zu
unterzeichnen.

Im Hinblick auf den Bundesratsentscheid vom 7. Juni 2019 wird
der Bundesrat gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Macht sich der Bundesrat mit diesem weiteren Nichtent-
scheid nicht unglaubwürdig? Wäre es im Wissen darum, dass
das Schweizervolk diesem Kolonialvertrag, der die direkte
Demokratie aushöhlt, die schweizerische Unabhängigkeit, die
Neutralität und den Föderalismus missachtet und die Schweizer
Wohlfahrt gefährdet, niemals zustimmen wird, nicht weiser,
bereits am 7. Juni 2019 der EU freundlich und unmissverständ-
lich darzulegen, dass die Schweiz an guten bilateralen Bezie-
hungen auf Augenhöhe interessiert ist, aber keinen Vertrag
unterschreiben kann, der gegen den Zweckartikel der Bundes-
verfassung verstösst, welcher die Unabhängigkeit des Landes
und die Rechte des Volkes garantiert?

2. Beth Oppenheim charakterisiert das Ukraine-Modell, welches
dem Insta-Modell entspricht, als "strongly tilted in the EU's
favour", mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Souverä-
nität. Martin Howe verwendet den Ausdruck "Vasallisierung".
Die EU-Kommission wird damit zur faktischen Überwachungs-
behörde der Schweiz. Da dem Schiedsgericht in praktisch allen
Fällen kein Ermessen zukommt, unterwirft sich die Schweiz
dem Gericht der Gegenpartei. Wie rechtfertigt der Bundesrat
diese unzulässige Bastelei ("bricolage")?

3. Das Abkommen über Zollerleichterungen und Zollsicherheit
(Zesa) kennt ein wirklich neutrales und unabhängiges Schieds-
gericht zur Streitentscheidung, den Verzicht auf eine Super-
Guillotine und keine dynamische, d. h. automatische Rechts-
übernahme. Weshalb hat der Bundesrat beim Insta nicht eine
analoge Regelung wie beim Zesa angestrebt?

Sprecher: Aeschi Thomas

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

06.06.2019 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3543 n Ip. Grüne Fraktion. Neue Aufgabenteilung. Keine 
Sparübung auf Kosten der Prämienverbilligungen  
(05.06.2019)

Bund und Kantone sind daran, die Grundlagen für ein Paket
"Neue Aufgabenteilung" zu erarbeiten. Geprüft wird darin eine
völlige Kantonalisierung der individuellen Prämienverbilligung
(IPV), welche heute als Verbundaufgabe durch Bund und Kan-
tone finanziert wird. Es stellen sich folgende Fragen:

1. Schon heute wird in vielen Kantonen rechtswidrig auf Kosten
der sozialen Prämienverbilligungen gespart. Hätte eine Kompe-
tenzverlagerung nicht einen noch stärkeren Abbau der IPV in
vielen Kantonen und grössere interkantonale Ungleichheiten in
der Ausrichtung von IPV zur Folge? Sieht der Bundesrat kon-
krete gesetzliche Massnahmen vor, um dies zu verhindern?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die politische Mehrheitsfähigkeit
des Teilprojekts IPV im Paket NFA 2?

3. Falls er die politische Realisierbarkeit gering einschätzt: Hält
er es für gerechtfertigt, während Monaten und Jahren Arbeits-
gruppen von Bund und Kantonen für ein solches Projekt zu bin-
den und Expertenberichte zu erstellen?

4. Wie sieht die Zielsetzung, die Projektorganisation und der
Zeitplan bezüglich des gesamten Projekts "Aufgabenteilung 2"
von Bund und Kantonen aus?

Sprecher: Glättli

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

06.06.2019 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3544 n Ip. Grüne Fraktion. Klimanotstand. Welche Vor-
schläge hätte der Bundesrat, um eine Klimaerhitzung über 
1,5 Grad zu verhindern?  (05.06.2019)

Seitdem der Nationalrat das CO2-Gesetz völlig verwässert
hatte, demonstrierten Schweizer Jugendliche - zusammen mit
Zehntausenden Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen -
deutlich, dass sie die Tatenlosigkeit der politischen Mehrheiten
nicht akzeptieren. Sie verlangen konsequente Massnahmen.
Sie wollen nicht nachteiligen klimatischen, aber auch wirtschaft-
lichen und sozialen Auswirkungen ausgesetzt sein, wie es sie
noch nie gab. Um weltweit mehr Klimagerechtigkeit zu schaffen,
müssen gerade die Industrieländer besonders rasch aus fossi-
len Energieträgern aussteigen.

1. Die Klimajugend verlangt, dass die CO2-Neutralität im Jahr
2030 erreicht ist. Der Entwurf des Bundesrates reicht nicht ein-
mal dafür aus, dieses Ziel 2050 zu erreichen, wie es vom Pari-
ser Klimaabkommen verlangt wird. Warum ist der Bundesrat
nicht einmal bereit, die Konsequenz von rascheren Ausstiegs-
szenarien aufzuzeigen, wie dies das Postulat 19.3378 verlangt?

2. Wann überdenkt er seine Weigerung, dem Finanzsektor
(getreu dem Pariser Abkommen) Reduktionsziele für CO2-
Emissionen festzulegen sowie Transparenz über die Klimawir-
kungen von Investitionen zu verlangen und u. a. von Pensions-
kassen und Nationalbank klimafreundliche
Investitionsstrategien einzufordern?

3. Ist er bereit, den Luftverkehr dem Verursacherprinzip zu
unterstellen und den Reisenden bezahlbare Alternativen zu
garantieren, beispielsweise Nachtzüge?

4. Wie fördert er eine Mobilitätspolitik nach dem Motto "Vermei-
den/Verlagern/Verträglich gestalten": Reduktion der Fahrten (z.
B. durch Telearbeit); Investitionen in den öffentlichen Verkehr
statt in Strassen; sanfte Mobilität und Carsharing; Vorschriften
und Anreize für den Ausschluss umweltschädlicher Fahrzeuge
vom Markt?

5. Ist er bereit, den Einbau neuer Ölheizungen zu verbieten und
die energetische Sanierung bestehender Gebäude massiv mit
Subventionen so zu beschleunigen, dass nicht die Mietenden
darunter leiden?

6. Wird er etwas unternehmen in Bezug auf die Auswirkungen
unserer Ernährung auf das Klima und Massnahmen treffen, um
die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen und
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lokale Saisonprodukte mit geringen Auswirkungen auf das
Klima zu fördern?

7. Wird er sich für Klimagerechtigkeit einsetzen und sicherstel-
len, dass international auch mit Schweizer Unterstützung genü-
gend Mittel zur Verfügung stehen, um arme Länder bei der
Bewältigung der Folgen des Klimawandels zu unterstützen?

Sprecher: Glättli

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

06.06.2019 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3546 n Ip. Grünliberale Fraktion. Es ist Zeit, Klimaschutz 
als Chance für unseren Wohlstand zu erkennen, für Wirt-
schaft und Bevölkerung  (05.06.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Teilt er die Auffassung, dass Klimaschutz über ein Lenkungs-
system für die Wirtschaft und damit unseren Wohlstand weitaus
besser ist als Förderungen und Regulierungen?

2. Teilt er die Auffassung, dass Klimaschutz über ein Lenkungs-
system mit einer Pro-Kopf-Rückverteilung an die Bevölkerung
sozialverträglich umsetzbar ist?

3. Auf die Frage, ob der Bundesrat bereit sei, "künftige Mass-
nahmen konsequent nach dem Grundsatz 'lenken statt fördern'
auszugestalten", verwies er in der Interpellation 19.3024 einzig
darauf, dass der Nationalrat 2017 nicht auf die Vorlage "Klima-
und Energielenkungssystem (Kels)" eingetreten sei. Bedeutet
das, dass ein Übergang von "fördern" zu "lenken" für den Bun-
desrat kein Thema mehr ist?

4. Ist dem Bundesrat auch bewusst, dass für eine Lenkungsab-
gabe die heutige Verfassung genügend Grundlage bildet? Ist er
sich bewusst, dass z. B. eine budgetneutrale Lenkungsabgabe
auf Treibstoffen und nichterneuerbar produziertem Strom auch
ohne Verfassungsänderung möglich ist und das ein wichtiger
Grund für das Nein zu Kels war?

5. Ist er bereit, rasch eine wirksame CO2-Abgabe auf Treibstof-
fen einzuführen (staatsquotenneutral, mit Rückverteilung an die
Bevölkerung)?

6. Ist der Bundesrat bereit, eine Graustromabgabe auf nichter-
neuerbarem Strom einzuführen?

Sprecher: Bäumle

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

06.06.2019 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3551 n Mo. Page. Forschungs- und Entwicklungskosten 
für neue Antibiotika. Anreize in Form von Steuerabzügen 
schaffen  (05.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesänderung vorzu-
legen, die mit der Einführung von Steuerabzügen für For-
schungs- und Entwicklungskosten Anreize für die Herstellung
von neuen Antibiotika und antimikrobiellen Medikamenten
schafft.

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3552 n Ip. Munz. Welche Massnahmen der Agrarpolitik 
ab 2022 reduzieren die Ammoniak- und Nitratbelastungen 

sowie die Stickstoffemissionen in den Gewässern generell 
in relevantem Ausmass?  (05.06.2019)

Der Vergleich zwischen den Umweltzielen Landwirtschaft, wel-
che das geltende Umweltrecht abbilden, und der effektiven
Situation bei den Stickstoffemissionen der Landwirtschaft zeigt
auch nach mehr als 20 Jahren ÖLN sehr grosse Defizite (vgl.
Bericht des Bundesrates zum Postulat Bertschy 13.4284). Trotz
mehr als 20 Milliarden Franken Direktzahlungen verbleibt der
Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft seit Beginn des ÖLN
im Jahr 1997 unverändert bei rund 110 000 Tonnen pro Jahr
(vgl. Agrarumwelt-Indikatoren des BLW). Die Ziellücke bei den
Ammoniakemissionen verharrt seit 2004 unverändert bei rund
40 Prozent (etwa 17 000 Tonnen Ammoniak-N) und wird von
Agrarpolitik zu Agrarpolitik stillschweigend weitergeführt.

Die Trinkwasser-Initiative fordert u. a., dass das bäuerliche Ein-
kommen durch Direktzahlungen nur ergänzt werden soll, wenn
der Tierbestand mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter
ernährt wird. Dies würde zu einer deutlichen Reduktion der
Ammoniakbelastung, der Stickstoffemissionen in die Gewässer
und der Nitratbelastung des Grund- bzw. Trinkwassers führen.

In der Vernehmlassungsvorlage zur AP 22 plus schreibt der
Bundesrat dazu, dass die Volksinitiative wichtige Anliegen auf-
nehme, die der Bund selber bereits mit verschiedenen agrarpo-
litischen Massnahmen angehen würde, insbesondere würde die
erlaubte Hofdüngerausbringung pro Fläche gemäss Gewässer-
schutzgesetz reduziert. Der Antwort des Bundesrates auf meine
Interpellation 19.3075 kann man aber entnehmen, dass diese
Reduktion lediglich zu Hofdüngerverschiebungen führen würde,
aber weder die absolute Menge Hofdünger noch die übermässi-
gen Stickstoffemissionen der Schweizer Landwirtschaft in fest-
stellbarem Ausmass vermindern würde.

Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche konkreten Massnahmen der AP 22 plus tragen zur
Reduktion des rund 110 000 Tonnen grossen Stickstoffüber-
schusses und des rund 17 000 Tonnen grossen Ammoniak-
überschusses der Schweizer Landwirtschaft bei?

2. Welche dieser Massnahmen führt zu welchem Reduktions-
beitrag bei den Ammoniakemissionen, der Stickstofffracht in
den Oberflächengewässern und bei der Nitratbelastung des
Grundwassers?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi
Barbara, Hardegger, Heim, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Pardini, Piller Carrard, Semadeni, Sommaruga
Carlo (12)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3553 n Mo. Quadri. Neues Medizinalberufegesetz. Die 
Folgen für die jungen Apothekerinnen und Apotheker 
mildern  (05.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu unterbreiten,
dank denen die Auswirkungen des neuen Medizinalberufege-
setzes auf junge Apothekerinnen und Apotheker gemildert wer-
den.

Mitunterzeichnerin: Pantani (1)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.3555 n Ip. Marti Samira. Illegale Abschiebungen in Kroa-
tien. Was macht die Schweiz?  (05.06.2019)

SRF-Reporter von der "Rundschau" haben aufgedeckt, dass
Kroatien das Non-Refoulement-Prinzip verletzt. Sie dokumen-
tierten an zwei Tagen vier sogenannte Pushbacks, wovon rund
70 Menschen betroffen waren. Der Bundesrat wird gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Überstellt die Schweiz im Rahmen von Dublin- oder Drittstaa-
tenverfahren weiterhin Flüchtende nach Kroatien?

2. Falls ja: Wie stellt die Schweiz sicher, dass bei Dublin-Rück-
führungen nach Kroatien das Non-Refoulement-Prinzip nicht
verletzt wird?

3. Beobachtet die Schweiz, ob und unter welchen Bedingungen
(z. B. Zugang zu Wohnraum, zu medizinischer Infrastruktur, fak-
tischer Zugang zu Rechtsschutz bei erlittener Gewalt durch die
Polizei) Flüchtende in Kroatien Zugang zum Asylverfahren
haben? Falls nein: Warum - angesichts der jüngsten Berichter-
stattung - nicht?

4. Kann der Bundesrat bestätigen, dass keine der vom Schwei-
zer Grenzwachtkorps entsandten Mitarbeiter in die illegalen
Pushbacks involviert waren?

5. Welche (zusätzlichen) Kontrollmechanismen stehen der
Schweiz zur Verfügung, um bei Dublin-Rückführungen die Ein-
haltung der Rechtsstaatlichkeit zu garantieren?

Mitunterzeichnende: Marra, Meyer Mattea, Schenker Silvia,
Sommaruga Carlo (4)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3558 n Ip. Girod. Wiederverwertung von elektronischen 
Geräten, die an Flughäfen anfallen  (06.06.2019)

An Schweizer Flughäfen werden den Passagieren seit vielen
Jahren täglich mehr als eine Tonne DG (dangerous goods) bei
der Sicherheitskontrolle (Siko) von der Kantonspolizei (Kapo)
abgenommen. In letzter Zeit ist insbesondere die Zahl von Bat-
terien, Powerbanks, E-Zigaretten usw. stark angestiegen.
Weder das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) noch das Bazl führt eine
Statistik, im Bazl geht man jedoch davon aus, dass die Zahlen
weiter zunehmen, weil die Passagierzahlen an den Schweizer
Flughäfen ständig steigen und die Reisenden immer mehr elek-
tronische Geräte inklusive Powerbanks und Ersatzbatterien mit
sich führen. In Zürich werden über 80 Prozent dieser voll funkti-
onstüchtigen, oft gar neuwertigen elektrischen Geräte und Bat-
terien vernichtet.

Fragen: 1. Gemäss Bazl liegt es im Interesse der Flughafenbe-
treiber und Airlines, dass diese Zahlen abnehmen. Wieso neh-
men die Zahlen dann z. B. bei den Flüssigkeiten seit Jahren
nicht ab und bei Batterien sogar stark zu? Welche Massnahmen
haben Airlines und Flughafenbetreiber umgesetzt?

2. Wäre es nicht im Sinne der Kreislaufwirtschaft und des
Umweltschutzes, wenn diese Artikel möglichst wiederverwendet
oder wiederverwertet werden?

3. Bestünde nicht die Möglichkeit, Artikel, die in der Schweiz
ganz neu gekauft wurden, an einen Händler zurückzugeben,
anstatt sie zu "entsorgen"?

4. Wäre es nicht Aufgabe des Bundes (Bazl und UVEK), Lösun-
gen zu ermöglichen, damit voll funktionstüchtige Artikel nicht
vernichtet werden müssen?

5. Warum kann ein im Gepäck verbotener, aber funktionstüchti-
ger Gegenstand in der Schweiz nicht von der Polizei oder dem
Zoll beschlagnahmt und verwertet werden, sondern muss
zwangsläufig vernichtet werden, wenn der Passagier ihn nicht
mehr haben möchte, weil ihm Versand oder Lagerung zu teuer
sind?

6. Die Kosten für die Lagerung und Entsorgung der Batterien
gehen in Zürich voll zulasten der Flughafen Zürich AG, die
Lagerung und Möglichkeit der späteren Abholung ist eine frei-
willige Dienstleistung. Der Flughafen Genf sieht dies als Pro-
blem der Fluggesellschaften. Wieso gibt es keine einheitliche
Regel, und weshalb kommuniziert das Bazl nur mit Zürich?

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3560 n Ip. Schneider Schüttel. Branchenvereinbarungen 
zur Reduktion von Plastik  (06.06.2019)

Der Bundesrat hat in verschiedenen Antworten zu parlamentari-
schen Vorstössen die Möglichkeit von Branchenvereinbarungen
erwähnt (z. B. 18.5249, 18.5270). Deren Förderung durch Bund
oder Kantone ist in Artikel 41a Absatz 2 des Bundesgesetzes
über den Umweltschutz ausdrücklich vorgesehen. Ich bitte den
Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie viele Branchenvereinbarungen zur Reduktion von Plastik
(oder Ähnliches) bestehen, und wie viele davon werden vom
Bund gefördert?

2. Wie viele dieser Vereinbarungen hat der Bund angestossen?

3. Sieht der Bundesrat Möglichkeiten zu weiteren Branchenver-
einbarungen (z. B. Verzicht auf Verpackung mit Plastikfolien,
Verzicht auf Plastik in Kosmetika oder entsprechende Produkte-
deklaration)? Ist er bereit, bei den entsprechenden Wirtschafts-
verbänden vorstellig zu werden?

Mitunterzeichnende: Ammann, Barrile, Chevalley, Crottaz, de
Buman, Egger Thomas, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Friedl
Claudia, Graf Maya, Gysi Barbara, Hardegger, Heim, Kiener
Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Pardini, Piller Carrard,
Reynard, Schenker Silvia, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tho-
rens Goumaz, Vogler (24)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 19.3561 n Mo. Buffat. Bei der Einbürgerung und der Ertei-
lung der Niederlassungsbewilligung höhere Sprachkompe-
tenzen verlangen  (06.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der ordentlichen Einbürge-
rung (Art. 6 der Bürgerrechtsverordnung) sowie bei der Ertei-
lung (Art. 60 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und
Erwerbstätigkeit, VZAE), der erneuten Erteilung (Art. 61 VZAE),
der erneuten Erteilung nach Rückstufung (Art. 61a VZAE) und
der vorzeitigen Erteilung der Niederlassungsbewilligung (Art. 62
VZAE) alle sprachlichen Mindestanforderungen um mindestens
ein Referenzniveau anzuheben.

Mitunterzeichnende: Addor, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Arnold, Bauer, Béglé, Borloz, Büchel Roland, Bühler,
Burgherr, Chiesa, Clottu, Dettling, Egger Mike, Egloff, Glarner,
Glauser, Golay, Grin, Grüter, Haab, Imark, Jauslin, Keller Peter,
Keller-Inhelder, Köppel, Matter Thomas, Müller Thomas, Nico-
let, Page, Pantani, Quadri, Rösti, Rutz Gregor, Salzmann,
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Schwander, Sollberger, Stamm, von Siebenthal,
Zuberbühler (41)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

09.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3563 n Mo. Masshardt. Klimaschutz konkret. Mobilitäts-
management für die Bundesverwaltung  (06.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Mobilitätsmanagement für
die Bundesverwaltung zu erstellen. Dabei sollen insbesondere
Massnahmen ausgearbeitet werden, welche zur Vermeidung
von Reisewegen - insbesondere Flugreisen - beitragen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Chevalley, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Fluri, Friedl Claudia, Gugger, Gysi Barbara,
Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Landolt, Lohr, Maire Jac-
ques-André, Marti Samira, Müller-Altermatt, Munz, Nordmann,
Piller Carrard, Reynard, Schenker Silvia, Semadeni, Somma-
ruga Carlo, Streiff, Töngi, Wasserfallen Flavia (28)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3564 n Mo. Masshardt. Klimaneutrale 
Bundesverwaltung  (06.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verwaltungstätigkeit so zu
organisieren, dass sie bis 2030 klimaneutral ausgeführt wird.
Der gesamte CO2- und Treibhausgasausstoss der Verwal-
tungseinheiten sowie der öffentlichen Institutionen mit Lei-
stungsauftrag ist bis zum Jahr 2030 abzubauen
beziehungsweise durch kompensierende Massnahmen wettzu-
machen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Gugger, Gysi Barbara, Hardegger,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Landolt, Lohr, Maire Jacques-André,
Marti Samira, Müller-Altermatt, Munz, Nordmann, Pardini, Piller
Carrard, Reynard, Schenker Silvia, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Streiff, Töngi, Wasserfallen Flavia (27)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3565 n Mo. Schneeberger. Digitale Vertragsabschlüsse 
breit ermöglichen. Schaffung einer digitalen Alternative zur 
eigenhändigen Vertragsunterzeichnung  (06.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der Rechts-
grundlagen vorzuschlagen, damit künftig bei Vertragsabschlüs-
sen mit einfacher Schriftlichkeit eine digitaltaugliche, durch Text
nachweisbare Form als Alternative zur eigenhändigen Unter-
schrift zugelassen wird.

Mitunterzeichnende: Bigler, Brunner Hansjörg, de Courten, Fel-
ler, Flückiger Sylvia, Gmür Alois, Grüter, Gutjahr, Jauslin, Pez-
zatti, Schilliger, Sollberger, Vitali (13)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

09.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.3566 n Mo. Addor. Energieerzeugungs- und Energiever-
sorgungsunternehmen, die über Konzessionen oder Mono-
pole verfügen oder im Besitz der öffentlichen Hand sind, 
vom Installationsmarkt ausschliessen  (06.06.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, die notwendigen Gesetzesände-
rungen vorzulegen, damit die Energieerzeugungs- und Energie-
versorgungsunternehmen, die über Konzessionen oder

Monopole verfügen oder an denen die öffentliche Hand direkt
oder indirekt beteiligt ist, vom Installationsmarkt ausgeschlos-
sen werden.

Mitunterzeichnende: Bigler, Bregy, Clottu, Nantermod, Page,
Rime, Schilliger (7)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 19.3570 s Po. Jositsch. Überprüfung von Struktur, Organi-
sation, Zuständigkeit und Überwachung der 
Bundesanwaltschaft  (11.06.2019)

Der Bundesrat wird gemäss Artikel 123 des Parlamentsgeset-
zes (ParlG) beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstatten, ob
Anpassungen in der Struktur, Organisation, Zuständigkeit und
Überwachung der Bundesanwaltschaft notwendig oder zweck-
mässig sind. Namentlich sind folgende Fragen zu klären:

1. Sind die im Reglement vom 11. Dezember 2012 über die
Organisation und Verwaltung der Bundesanwaltschaft festge-
legte Struktur und Organisation der Bundesanwaltschaft zweck-
mässig und den Anforderungen angemessen?

2. Ist die in den Artikeln 23ff. der Strafprozessordnung (StPO)
geregelte Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft zweckmässig
und den Bedürfnissen einer wirksamen Strafverfolgung ange-
messen?

3. Entspricht die in den Artikeln 23ff. des Strafbehördenorgani-
sationsgesetzes geregelte Aufsicht über die Bundesanwalt-
schaft den an sie gestellten Anforderungen?

09.09.2019 Die Aufsichtsbehörde beantragt die Annahme des
Postulates.

SR Geschäftsprüfungskommission

16.09.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
14.12.2020 Ständerat. Annahme
Punkte 1 und 3 abgelehnt.

19.3575 n Mo. Nordmann. Altersgrenze für Billette zum hal-
ben Preis von 16 auf 21 Jahre anheben, um junge Men-
schen zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu 
motivieren  (11.06.2019)

Der Bundesrat wird gebeten:

1. der Tariforganisation des öffentlichen Verkehrs "Direkter Ver-
kehr Schweiz" vorzuschlagen, die Altersgrenze, bis zu der auch
ohne Halbtax mit einem Billett zum halben Preis gefahren wer-
den kann, von 16 auf 21 Jahre anzuheben;

2. falls "Direkter Verkehr Schweiz" dies ablehnt, zu prüfen, ob
eine Gesetzes- oder Verordnungsänderung angebracht ist, um
die Anhebung der Altersgrenze durchzusetzen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl
Claudia, Gysi Barbara, Heim, Jans, Marti Samira, Meyer Mat-
tea, Molina, Munz, Nussbaumer, Rochat Fernandez, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Wasserfallen Flavia, Wüthrich (20)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3577 n Mo. (Heim) Munz. Homo mensura. Der Mann, das 
Mass in Forschung und Medizin?  (11.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
medizinischen Fachgesellschaften dafür zu sorgen, dass dem
Handlungsbedarf im Bereich der geschlechtsspezifischen Medi-
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zin in Diagnose, Indikation, Therapie und Forschung wie auch
in der Prävention nachweislich Rechnung getragen wird.

Die BAG-Analyse "Chancengleichheit und Gesundheit" zeigt in
Zahlen die Unterschiede der Krankheitsrisiken nach sozioöko-
nomischen Gegebenheiten wie nach Geschlecht. Sie illustriert
den von Fachleuten seit Jahren monierten Handlungsbedarf, in
der medizinischen Forschung und Lehre die geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede anzugehen und in Diagnose und Therapie
zu beachten. Noch werden Medikamente vornehmlich an Män-
nern getestet. In der Folge kommt es zu Fehldosierungen bei
Frauen, oder man stellt fest, dass z. B. Aspirin bei Männern
dem Herzinfarkt vorbeugen kann, nicht aber bei Frauen. "Im
Zeitalter der personalisierten Medizin, wozu Gendermedizin
gehört, ist es nicht mehr zu rechtfertigen, dass in der Pharma-
forschung die Hälfte der Menschheit ignoriert wird", sagt Prof.
C. Gebhard vom Center for Molecular Cardiology des Universi-
tätsspitals Zürich. Würden Wirkung und Risiken von Medika-
menten und Verfahren sowohl bei Frauen als auch bei Männern
geprüft, liessen sich vermeidbare Gesundheitskosten einspa-
ren; dasselbe gilt für medizinische Richtlinien, die meist auf Stu-
dien ohne Probandinnen basieren. Eine evidenzbasierte
Medizin hat geschlechtsspezifischen Unterschieden in der For-
schung, aber auch in Diagnose und Therapie Rechnung zu tra-
gen. So führen hormonaktive industrielle Chemikalien bei Frau
und Mann zu unterschiedlichen Krankheitsbildern. Die Sym-
ptome eines Herzinfarktes können bei Frau und Mann so ver-
schieden sein, dass sie bei Frauen heute oft zu spät erkannt
werden und diese darum bei einem Infarkt ein signifikant höhe-
res Todesrisiko haben. Auch in der Vorsorge ist den Unter-
schiedlichkeiten Rechnung zu tragen. Aufgrund der Meldungen
über die Spermienschäden bei der männlichen Bevölkerung
plant der Bundesrat zu Recht, mit einem Biomonitoring den
möglichen Ursachen auf den Grund zu gehen. Ein solches wäre
schon vor 10 Jahren angezeigt gewesen, als die pharmakologi-
sche Forschung auf die hohe Schadstoffbelastung der Mutter-
milch aufmerksam machte. Vermutlich wüsste man heute
einiges mehr auch über mögliche Zusammenhänge, welche für
Spermienschäden mitverantwortlich sein könnten.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Béglé, Berts-
chy, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Fiala, Fridez, Friedl
Claudia, Glättli, Graf Maya, Gugger, Gysi Barbara, Hadorn, Har-
degger, Kälin, Kiener Nellen, Marti Min Li, Marti Samira, Mas-
shardt, Molina, Munz, Nordmann, Pardini, Piller Carrard,
Quadranti, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Semadeni, Sommaruga Carlo, Streiff, Töngi, Wermuth (35)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3578 n Ip. (Rochat Fernandez) Piller Carrard. Strengere 
Vorschriften beim Verkauf von Schminkprodukten für 
Kinder  (11.06.2019)

Am 4. Juni 2019 hat der Westschweizer Konsumentenbund
(FRC) in Zusammenarbeit mit seinem französischen Pendant
CLCV die Resultate einer Untersuchung veröffentlicht, deren
Gegenstand die krebserregenden, allergenen und endokrin-
schädlichen Substanzen in Schminkprodukten für Kinder sind.

Es wurden neun Produkte getestet, die für Kinder ab drei Jah-
ren bestimmt sind (Lipgloss, Nagellack und Schminkkoffer). Alle
Lippenstifte und Lipglosse wurden mit aus Erdöl gewonnenen
Mineralölen hergestellt und enthielten die Substanzen Mosh
und Moah, welche von den Gesundheitsbehörden als gesund-
heitlich bedenklich eingeschätzt werden. Es wird nämlich ver-
mutet, dass sich Mosh in der Leber anreichert und dass Moah

krebserregend ist. Die Analysen zeigen, dass besagte Produkte
bis zu 42 Prozent aus Mosh bestehen, während der europä-
ische Dachverband der Kosmetikindustrie einen Anteil von
höchstens 5 Prozent empfiehlt.

Bei den Nagellacken enthalten einige einen grossen Anteil an
Allergenen, und in einem Produkt wurden sowohl Phenoxyetha-
nol als auch sehr hohe Dosen des potenziell endokrinschädli-
chen Stoffs Styrol nachgewiesen.

Ausserdem haben einige Gesundheitsexpertinnen und -exper-
ten festgestellt, dass in den letzten zehn Jahren die Anzahl der
Kontaktallergiefälle bei Kindern gestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bundesrat folgende Fra-
gen:

1. War der Bundesrat informiert, dass die vom Westschweizer
Konsumentenbund getesteten Produkte frei verkäuflich sind?

2. Falls ja, hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen diese Produkte bereits Untersuchungen unter-
zogen?

3. Sieht der Bundesrat vor, den freien Verkauf von Schminkpro-
dukten, deren Marketing sich an Kinder richtet, strenger zu
regulieren?

4. Sieht der Bundesrat angesichts der von einigen Gesundheits-
expertinnen und -experten geäusserten Bedenken eine Präven-
tionskampagne vor, um die Eltern für dieses Problem zu
sensibilisieren?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Heim, Marti Min Li, Munz, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo (10)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3582 n Mo. Walliser. Verbot, Velos im Kreisel zu 
überholen  (12.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in das Verkehrsrecht ein Verbot
einzufügen, Velos im Kreisverkehr zu überholen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Cattaneo,
Guhl, Herzog Verena, Kutter, Töngi, Zanetti Claudio (8)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3584 n Ip. Bertschy. Sexuelle Gewalt gegen Frauen. 
Warum fehlen verlässliche Zahlen des Bundes?  
(12.06.2019)

Eine repräsentative Umfrage von GfS Bern im Auftrag von
Amnesty International hat ein schockierendes Ausmass sexuel-
ler Gewalt an Frauen publik gemacht. Dies ist die erste
schweizweite Erhebung zu sexueller Gewalt. Die Erhebung
zeigt, dass mindestens jede zweite Frau eine Form von sexuel-
ler Gewalt erlebt: 59 Prozent erleben sexuelle Belästigung, jede
fünfte Frau (22 Prozent) erlebt mindestens einmal in ihrem
Leben ungewollte sexuelle Handlungen, 12 Prozent erlitten
Geschlechtsverkehr gegen den eigenen Willen. Nur 8 Prozent
der von sexueller Gewalt betroffenen Frauen erstatteten nach
dem Übergriff Anzeige bei der Polizei. Somit werden die Täter
nur selten zur Rechenschaft gezogen.

Momentan ist aus den Kriminalstatistiken allerdings nur die Zahl
der Anzeigen und Urteile verfügbar, die Ausfilterungsprozesse
sind nicht ersichtlich. Auch eine systematische Evaluation von
Opferbedürfnissen, die auf tatsächlichen Opferbefragungen
basiert, gibt es bislang für sexuelle Gewaltdelikte nicht. Die Viel-
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falt der Opfer bezüglich Alter, Gesundheit, Geschlechtsidentität,
sexueller Orientierung u. a. wird damit nicht erfasst. Die Istan-
bul-Konvention verpflichtet die Schweiz jedoch zur systemati-
schen und regelmässigen Erfassung von relevanten Daten und
zur Forschung.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Es fehlen weiterhin offizielle detaillierte Zahlen zum Ausmass
sexueller Gewalt in der Schweiz. Was gedenkt der Bund zu
tun?

2. Wird der Bundesrat angesichts der schockierenden Resultate
der Umfrage eine systematische und präzisere Datenerhebung
und Forschung zur strafrechtlichen Verfolgung von Delikten
gegen die sexuelle Integrität in der Schweiz in Auftrag geben?

3. Sieht der Bundesrat Forschungsprojekte in der Schweiz vor,
welche die strafrechtliche Verfolgung von Sexualdelikten erfas-
sen (wie viele Fälle werden eingestellt und aus welchen Grün-
den, wie viele Fälle werden mit Freispruch erledigt,
Verfahrensdauer usw.)?

4. Sieht der Bundesrat Forschungsprojekte vor, die erfassen,
wie sich diese Verfahren auf Opfer auswirken und was Betrof-
fene von der Anzeigenerstattung abhält (Opferbefragung)?

5. Sieht der Bundesrat Forschungsprojekte zur Ursachenfor-
schung zu sexualisierter Gewalt vor?

Mitunterzeichnende: Arslan, Bulliard, Meyer Mattea, Moret Isa-
belle, Quadranti (5)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3585 n Ip. Arslan. Schockierendes Ausmass sexueller 
Gewalt gegen Frauen. Es ist Zeit zu handeln!  (12.06.2019)

Eine repräsentative Umfrage von GfS.bern im Auftrag von
Amnesty International hat erstmals genauere Zahlen zu sexuel-
ler Gewalt in der Schweiz geliefert. Gemäss der Erhebung erle-
ben 59 Prozent der Frauen sexuelle Belästigung, jede fünfte
Frau (22 Prozent) hat mindestens einmal in ihrem Leben unge-
wollte sexuelle Handlungen erlebt, 12 Prozent erlitten
Geschlechtsverkehr gegen den eigenen Willen. Nur 8 Prozent
der Frauen erstatteten nach dem Übergriff Anzeige bei der Poli-
zei. Somit werden Täter nur selten zur Rechenschaft gezogen.

Im April 2018 ist die Istanbul-Konvention in der Schweiz in Kraft
getreten. Die Vertragsstaaten werden in Artikel 36 der Konven-
tion verpflichtet, nicht einverständliche sexuelle Handlungen mit
einer anderen Person (Abs. 1 Bst. a und b) oder das Veranlas-
sen einer Person zur Vornahme nicht einverständlicher Hand-
lungen mit einer dritten Person (Abs. 1 Bst. c) strafbar zu
erklären. Der Rechtsbegriff der Vergewaltigung basiert in der
Schweiz dagegen auf Nötigung - also Anwendung von Gewalt,
Gewaltandrohung oder psychischem Druck. Hat der Täter zwar
klarerweise ohne Einwilligung gehandelt und sich z. B. über ein
ausdrückliches "Nein" des Opfers hinweggesetzt, aber dann
nicht zusätzlich ein Nötigungsmittel wie Gewalt oder Bedrohung
angewendet, kann die Tat nicht als Vergewaltigung oder sexu-
elle Nötigung bestraft werden. Die sexuelle Belästigung ist als
Antragsdelikt und Übertretung kein angemessener Auffangtat-
bestand. Diese Rechtslage ist nicht mit menschenrechtlichen
Mindestvorgaben zu vereinbaren und eine verheerende Bot-
schaft an die Opfer und auch an die Täter von sexuellen Über-
griffen. 2020 steht die Evaluation der Expertengruppe des
Europarates für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt (Grevio) für die Schweiz an. Die bisherigen

Evaluationsberichte zeigen, dass unsere Gesetzeslage nicht
ausreicht.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welchen zusätzlichen Reformbedarf sieht der Bundesrat
beim Sexualstrafrecht, damit sämtliche sexuelle Handlungen
ohne Zustimmung des Opfers angemessen bestraft werden
können und somit die Schweizer Gesetzgebung die internatio-
nalen Menschenrechtsnormen wie die Istanbul-Konvention
erfüllt?

2. Welche Lösungen könnte es geben, damit das Schweizer
Sexualstrafrecht konform ist mit Artikel 36 der Istanbul-Konven-
tion? Welche Reformbeispiele aus anderen Vertragsstaaten
könnten für die Schweiz praktikabel sein?

Mitunterzeichnende: Bertschy, Bulliard, Meyer Mattea, Moret
Isabelle, Quadranti (5)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3586 n Ip. Meyer Mattea. Sexuelle Gewalt gegen Frauen. 
Viele Betroffene erfahren keine Gerechtigkeit  (12.06.2019)

Eine repräsentative Umfrage von GfS Bern im Auftrag von
Amnesty International hat ein schockierendes Ausmass sexuel-
ler Gewalt an Frauen publik gemacht. Die Erhebung zeigt, dass
mindestens jede zweite Frau eine Form von sexueller Gewalt
erlebt: 59 Prozent erleben sexuelle Belästigung, jede fünfte
Frau (22 Prozent) erlebt mindestens einmal in ihrem Leben
ungewollte sexuelle Handlungen, 12 Prozent erlitten
Geschlechtsverkehr gegen den eigenen Willen. Nur 8 Prozent
der von sexueller Gewalt betroffenen Frauen erstatteten nach
dem Übergriff Anzeige bei der Polizei.

Angst, Scham und mangelndes Vertrauen in die Justiz hindern
offensichtlich viele Frauen und Mädchen daran, sexuelle Über-
griffe zu melden. Viele Opfer von sexueller Gewalt werden von
Behörden und Justiz im Stich gelassen, während Täter ohne
Strafe davonkommen.

1. Welche Massnahmen will der Bundesrat ergreifen und wel-
che Ressourcen sprechen, damit Betroffene von sexueller
Gewalt besser geschützt sind und einfacher Gerechtigkeit
erfahren?

2. Wie kann der Zugang zur Justiz für Opfer sexueller Gewalt
erleichtert werden? Gibt es ausreichende obligatorische Schu-
lungen zum Umgang mit Opfern von sexueller Gewalt für Perso-
nen aus dem Justizsystem, die mit diesen Betroffenen zu tun
haben? Werden dabei auch Mythen und Stereotype zu
Geschlecht und Sexualität sowie sexueller Gewalt thematisiert?

3. Wo steht der Bund in der Umsetzung der Istanbul-Konven-
tion? Was ist für das laufende Jahr noch geplant?

Mitunterzeichnende: Arslan, Bertschy, Bulliard, Moret Isabelle,
Quadranti (5)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3587 n Ip. Moret Isabelle. Sexuelle Gewalt. Vergewalti-
gung neu definieren  (12.06.2019)

22 Strafrechtsprofessorinnen und -professoren haben sich in
einem öffentlichen Aufruf für eine grundlegende Reform des
schweizerischen Sexualstrafrechts ausgesprochen. Sie verlan-
gen, nichteinvernehmliche sexuelle Handlungen auf angemes-
sene Weise unter Strafe zu stellen, das heisst: Sexuelle
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Handlungen ohne ausdrückliche Einwilligung sollen als Verge-
waltigung bestraft werden.

Die Istanbul-Konvention, die für die Schweiz 2018 in Kraft
getreten ist, verlangt eindeutig, dass das fehlende Einverständ-
nis im Mittelpunkt jeder rechtlichen Definition von Vergewalti-
gung und anderen Formen sexueller Gewalt stehen muss. Das
Prinzip des gegenseitigen Einverständnisses ist im Recht von
acht europäischen Ländern bereits Realität, nämlich in
Deutschland, Zypern, Belgien, Island, Irland, Luxemburg,
Schweden und im Vereinigten Königreich. Die griechische
Regierung hat am 6. Juni 2019 entschieden, ihr Strafrecht so
anzupassen, dass jegliche sexuelle Handlung ohne Einwilligung
als Vergewaltigung anerkannt wird. Auch Dänemark hat Refor-
men angekündigt, und in Spanien und Portugal werden zurzeit
ähnliche Gesetzesanpassungen diskutiert.

In seiner Antwort auf die von Nationalrätin Martina Munz einge-
reichte Interpellation 18.3889 erklärte der Bundesrat, dass er
zurzeit keinen Anlass sehe, "die Schaffung eines neuen Grund-
tatbestands zu sexuellen Handlungen gegen den Willen eines
Opfers zu prüfen".

1. Ist der Bundesrat angesichts der schockierenden Zahlen
über das Ausmass der sexuellen Gewalt und die hohe Straflo-
sigkeit bereit, seine Position bezüglich Schaffung eines Grund-
tatbestands zu sexuellen Handlungen gegen den Willen eines
Opfers zu überdenken?

2. Wie kann man nach Ansicht des Bundesrates eine angemes-
sene Neudefinition des Begriffs der Vergewaltigung in zurzeit
laufende Arbeiten zur Reform des schweizerischen Sexualstraf-
rechts aufnehmen?

3. Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat aus den grundle-
genden Reformen des Sexualstrafrechts, die von verschiede-
nen anderen Unterzeichnerstaaten der Istanbul-Konvention
bereits umgesetzt oder angekündigt wurden, für die Schweiz?

4. Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat aus den von Gre-
vio abgegebenen Beurteilungen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Bertschy, Bulliard, Meyer Mattea,
Quadranti (5)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3590 n Ip. Töngi. Umsetzung des Umweltschutzgeset-
zes. Wie steht es mit den Informationen für die 
Bevölkerung?  (12.06.2019)

Die Klimaerhitzung verlangt nach Massnahmen auf allen politi-
schen Ebenen wie auch von allen Akteuren. Ohne die richtigen
gesetzlichen Rahmenbedingungen geht es nicht. Gleichzeitig
ist es sehr zu begrüssen, wenn die Bevölkerung von sich aus
aktiv wird und versucht, die Umweltbelastung im eigenen
Umfeld zu verringern. Der Bund hat die Aufgabe, dies zu unter-
stützen. Gemäss Artikel 10e Absatz 3 des Umweltschutzgeset-
zes beraten die Umweltschutzfachstellen sowohl Behörden wie
auch Private und empfehlen Massnahmen zur Verminderung
der Umweltbelastung. Kleine Schritte wurden hierfür bereits
getan, beispielsweise mit der Energieetikette auf verschiedenen
Produkten. Damit sind aber noch längst nicht alle Fragen beant-
wortet, mit denen die Bevölkerung bei Kaufentscheiden kon-
frontiert ist. Das bedeutet, dass der Vollzug von Artikel 10e
Absatz 3 in vielen Bereichen noch aussteht. Dies gilt auch für
die Mobilität, wo der CO2-Ausstoss kaum abgenommen hat.

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Klimaschutz verlangt nach einer Veränderung des Modal-
splits zugunsten der emissionsfreien und -armen Verkehrsträ-
ger. Ist der Bundesrat bereit, Empfehlungen zur Wahl des
Verkehrsträgers zu machen?

2. Fossile Treibstoffe und der Verbrennungsmotor müssen zur
Erreichung der Klimaziele durch alternative Energien und
Antriebssysteme ersetzt werden. Ist der Bundesrat bereit, im
Sinne des USG diesbezüglich Empfehlungen zugunsten emissi-
onsarmer Fahrzeuge zu machen?

3. Der Flugverkehr wächst kontinuierlich. Ist der Bundesrat
bereit, Empfehlungen zugunsten einer Reduktion der Flugmei-
len zu machen?

4. In welchen Bereichen informieren die Umweltschutzfachstel-
len bereits heute die Bevölkerung?

5. In welchen anderen umweltrelevanten Lebensbereichen sieht
der Bundesrat Handlungsbedarf für klarere Empfehlungen?

6. Welche Pläne hat der Bundesrat, um den Gesetzesauftrag
bezüglich Empfehlungen zur Verminderung der Umweltbela-
stung weiter umzusetzen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Girod, Glättli, Graf Maya,
Kälin, Munz, Rytz Regula, Schneider Schüttel, Thorens
Goumaz (10)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3592 n Mo. Regazzi. CO2-Zielwerte für leichte Nutzfahr-
zeuge ohne Swiss Finish  (12.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen für
die Bestimmung der CO2-Zielwerte für leichte Nutzfahrzeuge so
zu ändern, dass die Berechnungsformel für die Schweiz jener
der EU entspreche und namentlich wie folgt laute: CO2-Zielwert
= 147+a x(M-M0)

Mitunterzeichnende: Amstutz, Bigler, Brunner Hansjörg, Catta-
neo, Flückiger Sylvia, Giezendanner, Gmür Alois, Grüter,
Gschwind, Rime, Roduit, Rutz Gregor, Schilliger (13)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3596 n Mo. Nicolet. Landwirtschaftliche Produkte, insbe-
sondere sensible Produkte, aus Freihandelsabkommen mit 
den USA ausschliessen  (13.06.2019)

Während die Schweiz und die USA noch über ein Freihandels-
abkommen diskutieren, ist die Europäische Union auf Nummer
sicher gegangen und hat landwirtschaftliche Produkte aus dem
Verhandlungsmandat für ein zukünftiges Freihandelsabkom-
men ausgeklammert. Stattdessen wird sie sich auf die Senkung
der Industriezölle konzentrieren.

Die Schweiz profitiert von einer Landwirtschaft mit vielen regio-
nalen Familienbetrieben, die an ihre Umgebung angepasst,
bodenbewirtschaftet und tierfreundlich sind. So werden in allen
Kategorien knapp 60 Prozent der Nutztiere in besonders tier-
freundlichen Stallhaltungssystemen (BTS) gehalten, und über
97 Prozent der Betriebe erfüllen den ökologischen Leistungs-
nachweis (ÖLN). Der Einsatz von Hormonen als Wachstumsför-
derer oder für den Muskelaufbau bei der Viehzucht ist in der
Schweiz verboten. Diese zahlreichen Verpflichtungen sorgen
für eine höhere Qualität und die Rückverfolgbarkeit von Lebens-
mitteln und ermöglichen es den Konsumentinnen und Konsu-
menten, mit gutem Gewissen einzukaufen.

Im internationalen Vergleich hat die Schweiz einen sehr tiefen
Selbstversorgungsgrad, nämlich 52 Prozent netto im Durch-
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schnitt der letzten drei Jahre. Jährlich importiert sie vier Millio-
nen Tonnen Lebensmittel im Wert von 10 Milliarden Franken.
Im Jahr 2017 hat die Schweizer Bevölkerung ausserdem mit
fast 80 Prozent Jastimmen bestätigt, dass das Konzept der
Ernährungssicherheit in die Verfassung aufgenommen werden
soll.

Es gibt also keinen Grund, industriell erzeugte Lebensmittel, die
überhaupt nicht oder nur sehr eingeschränkt unseren Produkti-
onsstandards, Tierhaltungsbestimmungen und Anforderungen
an die Lebensmittelhygiene entsprechen, über Handelsabkom-
men uneingeschränkt zuzulassen.

Es sei erwähnt, dass die USA die Verwendung von gentech-
nisch veränderten Organismen (GVO), von Wachstumshormo-
nen und von antimikrobiellen Wachstumsförderern in grossem
Umfang erlauben. Vor diesem Hintergrund scheint es mir
undenkbar, mit den USA ein Abkommen abzuschliessen, das
unter solchen Bedingungen produzierte landwirtschaftliche Pro-
dukte mit einschliesst, während die USA im Gegenzug nicht ein-
mal bereit sind, unsere geschützten geografischen Angaben
(AOP und IGP) anzuerkennen.

Ich fordere den Bundesrat deshalb auf, die landwirtschaftlichen
Produkte, insbesondere die sensiblen Produkte wie Fleisch,
Ölpflanzen, Getreide und Zucker, aus den Entwürfen für ein
Freihandelsabkommen mit den USA auszuschliessen.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Amstutz, Buffat,
Bühler, Campell, Chiesa, Clottu, Dettling, Egger Mike, Egger
Thomas, Glauser, Golay, Grin, Gschwind, Haab, Hausammann,
Keller Peter, Knecht, Page, Ritter, Roduit, Salzmann, Sollber-
ger, Thorens Goumaz, Umbricht Pieren, von Siebenthal,
Zuberbühler (28)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3597 n Mo. Nantermod. StGB. Vergehen gegen die Fami-
lie. Verweigerung des Rechts auf persönlichen Verkehr mit 
Strafe bedrohen  (13.06.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, über eine Änderung des Strafge-
setzbuches einen Straftatbestand für Fälle einzuführen, in
denen unrechtmässig verweigert wird, Minderjährige der Inha-
berin oder dem Inhaber des Rechts auf persönlichen Verkehr
anzuvertrauen. Die Bestimmung kann in Form einer Erweite-
rung von Artikel 220 StGB (Entziehen von Minderjährigen) oder
eines neuen Straftatbestands erfolgen.

Mitunterzeichnende: Bauer, Hiltpold, Lüscher (3)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3598 n Mo. Quadri. Schluss mit dem einfachen Zugang 
zur Sozialhilfe für Dschihadistinnen und Dschihadisten!  
(13.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Vorschläge für Gesetzesände-
rungen zu erarbeiten, mit denen Migrantinnen und Migranten
der Zugang zur Sozialhilfe erschwert wird, damit unser Land für
Anhängerinnen und Anhänger des Islam und des Dschihad,
Personen, die andere radikalisieren, und ähnliche Gestalten an
Attraktivität verliert.

Mitunterzeichnerin: Pantani (1)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3603 n Mo. (Müller Walter) Riniker. Gerechte Reduktion 
der Wehrpflichtersatzabgabe für die 
Schutzdienstpflichtigen  (13.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit die Reduktion der Wehrpflichtersatzab-
gabe für die Schutzdienstpflichtigen pro geleisteten Diensttag
und pro Jahr von aktuell 4 auf 5 Prozent erhöht wird.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Dobler, Eichenberger, Flach,
Fluri, Glanzmann, Glättli, Gmür Alois, Hiltpold, Keller-Inhelder,
Merlini, Paganini, Pezzatti, Quadranti, Romano, Seiler Graf,
Vitali (17)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
06.05.2020 Wird übernommen

19.3608 n Mo. Crottaz. Erneutes Inverkehrbringen von 
Asbest. Die gesundheitlichen Risiken überwiegen die rein 
ästhetischen und wirtschaftlichen Gründe  (13.06.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, das erneute Inverkehrbringen von
Asbest abzulehnen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Fehlmann Rielle, Fri-
dez, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Marra, Munz,
Piller Carrard, Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Tornare (18)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3609 n Ip. (Hardegger) Munz. Planungskompetenzen im 
Mobilfunkbereich und Risikotragung  (14.06.2019)

Mit der Stellungnahme von Bafu und Bakom vom 3. Mai 2019
zu kantonalen Moratorien wird der Eindruck erweckt, dass Kan-
tone wenig Kompetenz hätten, die Versorgung mit der 5G-
Technologie zu beeinflussen.

"Es bleibt deshalb kein Raum für kantonale oder kommunale
Bestimmungen zum Schutz des Menschen vor der Strahlung
von Mobilfunkanlagen; der Erlass solcher Bestimmungen wäre
kompetenzwidrig."

Viele der zu erwartenden Anwendungen der 5G-Technologie (z.
B. das autonome Fahren von Autos) setzen eine Versorgung
voraus, die aus einem System von Antennen besteht, deren
Wirkungen sich gegenseitig überlagern. Es ist nicht mehr die
Antenne als Einzelobjekt, die zu bewilligen ist, sondern ein Ver-
sorgungs- bzw. Infrastrukturkonzept.

Bei der Stromversorgung für Hochspannungsleitungen werden
Einträge im Sachplan Übertragungsleitungen vorausgesetzt, in
kantonalen Richtplänen werden Kraftwerke, Unterwerke sowie
Hoch- und Höchstspannungsleitungen aufgenommen.

Bezüglich Planungspflichten stellen sich darum folgende Fra-
gen:

1. Gilt die flächige Ausdehnung eines Mobilfunkversorgungssy-
stems als Versorgungsinfrastruktur vergleichbar mit der Strom-
oder Gasversorgung?

2. Inwieweit muss bei der Planung eines Mobilfunkversorgungs-
systems Artikel 8 USG, "Beurteilung von Einwirkungen",
berücksichtigt werden?

3. Wieso werden Stromversorgung und Mobilfunkversorgung
bezüglich Richtplanung unterschiedlich behandelt?
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4. Könnten Kantone nach Artikel 75 BV in eigener Kompetenz
Richtplaneinträge für die Umsetzung von Mobilfunkinfrastruktur-
konzepten voraussetzen?

5. Wie werden Kantone und Gemeinden darüber informiert, wel-
che Instrumente ihnen für die Planung und Umsetzung von
Internetversorgungskonzepten zur Verfügung stehen?

6. Gegenwärtig werden Messmethoden erarbeitet, um die nich-
tionisierende Strahlenbelastung von 5G-Antennen erst einmal
erfassen zu können. Wie werden die sich überlagernden Wir-
kungen verschiedener Antennen erfasst, die einerseits sehr
nahe zueinander aufgestellt werden und direkt miteinander
kommunizieren?

7. Die Unbedenklichkeit von Mobilfunkanlagen mit 5G-Anten-
nen ist nicht belegt, die Inbetriebnahme neuer Funkfrequenz-
bänder steht kurz bevor. Versicherungen lehnen eine
Übernahme von Risiken ab. Wer würde allfällige Entschädi-
gungsforderungen an die Mobilfunkbetreiber übernehmen, soll-
ten diese ihre Möglichkeiten übersteigen: die
Bewilligungsinstanz, also Bund, Kanton oder die Gemeinde?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Estermann,
Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Glättli, Gysi Barbara, Hadorn,
Heim, Müller-Altermatt, Munz, Reimann Maximilian, Rochat
Fernandez, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Som-
maruga Carlo, Töngi (18)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3610 n Mo. Nationalrat. Schaffung der nationalen Men-
schenrechtsinstitution und Übergangslösung unter Beibe-
haltung des Status quo mit dem Schweizerischen 
Kompetenzzentrum für Menschenrechte ((Quadranti) 
Landolt)  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt,

1. die Gesetzesvorlage zur Schaffung einer nationalen Men-
schenrechtsinstitution (NMRI) dem Parlament rasch zu unter-
breiten;

2. sicherzustellen, dass das seit neun Jahren bestehende
Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte
(SKMR) seine Arbeit fortführen kann, bis das NMRI-Gesetz in
Kraft tritt.

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Flach, Glanzmann, Glättli,
Gugger, Streiff, Zanetti Claudio (7)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
05.12.2019 Wird übernommen
12.03.2020 Nationalrat. Annahme

19.3611 n Po. Munz. Stopp der Verschotterung von 
Grünflächen  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die zuneh-
mende Verschotterung von privaten und öffentlichen Grünflä-
chen und Arealen aufzuzeigen, die damit einhergehende
ökologische Verarmung sowie Massnahmen zur Vermeidung
der Verschotterung zugunsten von biologisch wertvollen Grün-
anlagen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Heim, Jans, Marti Min Li, Schenker Silvia, Schneider

Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Töngi,
Trede (14)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
10.09.2020 Bekämpfung zurückgezogen
25.09.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.3612 n Mo. Munz. ETH zum weltweit führenden Nachhal-
tigkeitsnetzwerk mit Best-Practice-Anwendungen 
entwickeln  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den ETH-Bereich bis 2030
bezüglich Nachhaltigkeit zu einem international herausragen-
den Netzwerk zu entwickeln, nicht nur bezüglich Lehre und For-
schung, sondern auch bezüglich des operativen Betriebs der
verschiedenen Standorte.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bulliard, Crottaz, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Jans, Kutter, Marti Min Li, Marti
Samira, Molina, Nussbaumer, Riklin Kathy, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Trede, Wüthrich (21)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3613 n Mo. Bregy. Keine unnötige gesetzliche Regelung 
von Helikopterlandeplätzen von Spitälern  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, auf eine gesetzliche Regelung
(Gesetz oder Verordnung) der Landeplätze für Helikopter von
Spitälern in der Aussenlandeverordnung (AuLaV) oder einem
anderen gesetzlichen Erlass zu verzichten.

Mitunterzeichnende: Addor, Egger Thomas, Guhl, Müller Leo,
Müller-Altermatt, Paganini, Vogler (7)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3614 n Mo. Munz. Freiwilliges Engagement fördern. Bei-
tritt zum European Solidarity Corps  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, schnellstmöglich Massnahmen
zu treffen und Verhandlungen aufzunehmen, um den Beitritt der
Schweiz zum Freiwilligenprogramm European Solidarity Corps
für den neuen Programmzyklus ab 2021 zu ermöglichen.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Crottaz, Friedl Claudia, Gysi Bar-
bara, Hadorn, Heim, Jans, Kutter, Marti Min Li, Molina, Nuss-
baumer, Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Trede,
Wüthrich (19)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3615 n Ip. Arslan. Gleichstellung von Migrantinnen  
(14.06.2019)

Geflüchtete und migrierte Frauen bleiben bis heute in der öffent-
lichen Wahrnehmung häufig unsichtbar. Dies, obwohl ein gros-
ser Teil der Arbeitnehmenden in der Schweiz Migrantinnen
sind. Ohne sie würden wichtige Teile der Wirtschaft stillstehen.
Eine besondere Aufmerksamkeit muss den diskriminierenden
Strukturen geschenkt werden, in denen Migrantinnen gefangen
sind: Migrantinnen sind mehrfach diskriminiert. Sie verlassen
ihre Heimatländer, weil eine globalisierte Wirtschaft Armut
gebracht hat, weil Kriege herrschen, sie Gewalt erfahren haben
oder weil sie als Ehefrauen in die Schweiz nachreisen. Die
Diplome und Ausbildungen von Migrantinnen aus Drittstaaten



163

sind in der Schweiz oft nicht anerkannt, was dazu führt, dass
sich ihre berufliche Tätigkeit oft auf Haushaltsarbeiten und Pfle-
geberufe beschränkt. Sie kümmern sich um Kinder, um alte
Menschen, um Haushalte oder sind Sexarbeiterinnen. Sie leiten
unsichtbare Arbeit: schlecht bezahlt, nicht anerkannt und nicht
wertgeschätzt. In manchen Fällen wird eine Verfügbarkeit von
24 Stunden pro Tag verlangt, manchmal haben sie keinen lega-
len Aufenthaltsstatus. Und der volle Zugang zum Rechtssystem
ist nicht gewährleistet, denn die Angst vor einer möglichen Aus-
schaffung ist eine permanente Hürde. Diese Situation muss
sich ändern.

Ich bitte den Bundesrat deshalb, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie weit werden durch die heutige Situation der Migrantinnen
die Artikel 7 (Menschenwürde) und 8 (Rechtsgleichheit) der
Bundesverfassung verletzt? Was gedenkt der Bundesrat dage-
gen zu tun?

2. Ist der Bundesrat bereit, Diplome und Ausbildungen von
Migrantinnen aus Drittstaaten grundsätzlich anzuerkennen? Ist
er bereit, offensichtliche Ausbildungslücken durch ein entspre-
chendes kostengünstiges oder kostenloses Bildungsprogramm
zu schliessen?

3. Wie kann der Bundesrat der Tatsache entgegenwirken, dass
für Migrantinnen bei gewissen beruflichen Tätigkeiten keinerlei
arbeitszeitliche Beschränkungen gelten und keine existenzsi-
chernden Mindestlöhne ausgerichtet werden?

4. Ist der Bundesrat bereit, die bestehenden Hürden beim
Zugang zum Rechtssystem von Migrantinnen abzubauen?
Wenn ja, mit welchen Massnahmen und Mitteln?

Mitunterzeichnende: Brélaz, de la Reussille, Fehlmann Rielle,
Flach, Girod, Glättli, Graf Maya, Kälin, Marti Samira, Rytz
Regula, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (13)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3616 n Mo. Trede. Aufhebung aller geschlechterspezifi-
schen finanziellen Nachteile der Frauen auf gesetzlicher 
Ebene  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Vorschlag zur Änderung
der bestehenden Gesetze vorzulegen, damit Frauen keine
finanziellen Nachteile mehr aufgrund ihres Geschlechtes
haben.

Mitunterzeichnende: Arslan, de la Reussille, Girod, Glättli, Graf
Maya, Kälin, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Töngi (9)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3617 n Ip. Kälin. Diskriminierung der Frauen in der 
Sportberichterstattung und Sportförderung  (14.06.2019)

Medien vermitteln mit ihrer Darstellung von Frauen und Män-
nern Rollen- und Aktivitätsbilder. So leider auch bei der Sport-
berichterstattung. Dort wird der Eindruck vermittelt, dass Frauen
kaum Sport machen, sich auch nicht für Sport interessieren und
die sportlichen Leistungen von Frauen kaum erwähnenswert
sind. Die Idee der Gleichberechtigung in der Sportberichterstat-
tung bleibt eine Idee ohne Realitätsbezug, und das, obwohl es
keinen Grund gibt zur Annahme, dass Frauen weniger Sport
treiben als Männer. Es braucht schon fast WM-Erfolge, bis über
die sportliche Leistung von Frauen berichtet wird. Das hat kon-
krete Folgen. Denn die Förderung (inkl. Sponsoring) kommt
jenen Sportarten zugute, über welche am meisten berichtet wird

(z. B. Fussball, Eishockey). Dabei handelt es sich um jene
Sportarten, welche mehrheitlich von Männern ausgeübt wer-
den. Folglich entstehen auch geschlechterspezifische Unter-
schiede in der Förderung, die einen direkten Zusammenhang
haben mit der mangelnden Sportberichterstattung über Frauen-
sport.

Das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) hält bei
den Mindestanforderungen fest, dass die Sendungen nicht dis-
kriminierend sein dürfen. Die einseitige Berichterstattung über
sportliche Leistungen von Männer(-teams) ist aber diskriminie-
rend. Weiter steht in Abschnitt 2 Artikel 4 Absatz 4: "Konzessio-
nierte Programme müssen in der Gesamtheit ihrer
redaktionellen Sendungen die Vielfalt der Ereignisse und
Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen." Mit der klaren
Bevorzugung von Männer(-teams) in der Sportberichterstattung
wird diesem Punkt nicht Rechnung getragen. Gerade jetzt zeigt
sich die Ungleichbehandlung von Frauensport wieder exempla-
risch an der Frauenfussball-WM und dem unverständlichen Ent-
scheid des Schweizer Fernsehens nur einzelne Spiele zu
übertragen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um Stellung-
nahme zu folgenden Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Tatsache, dass sich die
Sportberichterstattung entgegen den gesetzlichen Bestimmun-
gen vorwiegend um Männer(-teams) dreht?

2. Ist er bereit, Massnahmen zu ergreifen, die den Frauensport
besser repräsentieren und fördern? Wenn ja, welche?

3. Ist er bereit, ein Gender-Budgeting in der Sportförderung zu
machen?

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3619 n Ip. Töngi. Umsetzung der Empfehlungen im 
Bericht "Megatrends und Raumentwicklung Schweiz" des 
Rates für Raumordnung  (14.06.2019)

Kürzlich erschien der Bericht "Megatrends und Raumentwick-
lung Schweiz" des Rates für Raumordnung. Er enthält diverse
Empfehlungen. So soll künftig auf einen weiteren Ausbau der
Strasseninfrastruktur möglichst verzichtet werden. Punktuelle
Kapazitätsengpässe seien vorab durch betriebliche und erst in
zweiter Linie durch bauliche Massnahmen zu entschärfen.
Ebenfalls sei die digitale Infrastruktur für eine flexible Nutzung
der Verkehrsträger (Fahrspuren, die je nach Verkehrsaufkom-
men für die eine oder andere Fahrtrichtung genutzt werden kön-
nen) und für das autonome Fahren (z. B. eine Spur für
autonome Fahrzeuge einrichten) vorzubereiten.

Weiter zeigt der Bericht die Herausforderungen der Innenent-
wicklung, vor der viele Gemeinden stehen. Für diese
anspruchsvolle Aufgabe sind sie auf Unterstützung der Kantone
wie auch des Bundes angewiesen. Eine Hilfe bietet der natio-
nale "Impuls Innenentwicklung", der aber 2020 ausläuft.

Dem Rat für Raumordnung gehören Fachleute aus unterschied-
lichen Behörden, Verbänden und der Wissenschaft an, seine
Aufgaben sind unter anderem die Früherkennung von Entwick-
lungen und die Konzeption raumordnungspolitischer Strategien.

Wir danken dem Bundesrat für die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. In welcher Form fliessen die Empfehlungen des Rates für
Raumordnung in die Politik des Bundes ein?

2. Teilt der Bundesrat grundsätzlich die Haltung des Rates für
Raumordnung, dass Kapazitätsengpässe auf den Strassen in
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erster Linie durch betriebliche Massnahmen gelöst werden sol-
len?

3. Werden die Empfehlungen des Rates für Raumordnung bei
der Ausarbeitung des nächsten Ausbauschritts Step National-
strassen umgesetzt?

4. Wie will der Bund die Gemeinden in Zukunft bei der Entwick-
lung nach innen fachlich unterstützen?

5. Ist der Bundesrat bereit, den Impuls Innenentwicklung nach
2020 weiterzuführen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Flach, Glättli, Graf Maya,
Kälin, Rytz Regula, Semadeni, Thorens Goumaz, Trede (10)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3620 n Ip. Töngi. Weshalb fahren Lastwagen viel schnel-
ler als erlaubt?  (14.06.2019)

Gemäss Verkehrsregelnverordnung (VRV) liegt die Höchstge-
schwindigkeit für Lastkraftwagen (LKW) bei 80 Stundenkilome-
ter. Dem Verlagerungsbericht 2017 ist aber zu entnehmen, dass
die Durchschnittsgeschwindigkeit bei fast 90 Stundenkilometer
liegt. Messungen aus dem Lärmmonitoring 2015 zeigen an vie-
len Messstellen sogar noch höhere Tempi. Mit höheren
Geschwindigkeiten nehmen die Lärmimmissionen zu, sie könn-
ten bei einer strikten Einhaltung der Geschwindigkeiten um den
gleichen Faktor wie bei einer 20-prozentigen Verkehrsabnahme
vermindert werden. Weiter verbrauchen Lastwagen mit höhe-
rem Tempo auch mehr Treibstoff und verursachen einen höhe-
ren CO2-Ausstoss. Ebenfalls führen höhere Tempi zu
gravierenderen Unfällen. Zudem scheint es wenig sinnvoll, ein
Tempolimit für LKW zwar theoretisch zu haben, es jedoch nicht
durchzusetzen. Es ist unfair gegenüber den PKW-Fahrern, wel-
che für Geschwindigkeitsübertretungen gebüsst werden. Eine
effektive Durchsetzung des bestehenden Geschwindigkeitsli-
mits für den Schwerverkehr würde einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz und auch zur Entlastung der Anrainerinnen und
Anrainer durch eine Lärmreduktion leisten.

Wir danken dem Bundesrat für die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wie viele LKW sind auf Schweizer Strassen zu schnell unter-
wegs und wie schnell fahren sie?

2. Wie kann es sein, dass eine Fahrzeugkategorie seit vielen
Jahren systematisch zu schnell unterwegs ist?

3. Wie gross ist die Lärmminderung bei Tempo 80 gegenüber
Tempo 90 bei LKW?

4. Wie stark reduziert sich der Treibstoffverbrauch und der
CO2-Ausstoss, wenn LKW das Tempolimit strikt einhalten, statt
durchschnittlich 90 Stundenkilometer zu fahren?

5. Werden bei der Berechnung der externen Kosten bei den
LKW die effektiv gefahrenen Tempi berücksichtigt, oder basie-
ren sie auf der Höchstgeschwindigkeit 80 und sind somit tiefer
als in der Realität?

6. Was für Möglichkeiten sieht der Bundesrat, auch technologi-
scher Art (bspw. über den Fahrtenschreiber), um dem Problem
zu begegnen?

7. Sind die Bussen bei Geschwindigkeitsübertretungen von
LKW zu tief, sodass sie nicht abschreckend wirken bzw. es für
die Kantone nicht attraktiv ist, LKW zu kontrollieren?

8. Bräuchte es aus den Einnahmen der LSVA finanzierte
Zuschüsse für die kantonalen Behörden, sodass vermehrt kon-
trolliert wird?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Girod, Glättli, Graf Maya, Kälin,
Rytz Regula, Thorens Goumaz, Trede (8)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3623 n Mo. Roduit. Trinken von Wasser und natürlichen 
Fruchtsäften fördern  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die in der Schweiz und den EU-
Ländern geltenden Best Practices hinsichtlich des Trinkens von
Wasser und natürlichen Fruchtsäften zu verbreiten.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Chiesa, Egger Thomas, Fehl-
mann Rielle, Glauser, Graf Maya, Grin, Gugger, Gysi Barbara,
Kutter, Lohr, Nicolet, Pezzatti, Ritter, Thorens Goumaz, Vogler,
Weibel (17)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3624 n Mo. Roduit. Konsum von lokal angebautem Obst 
und Gemüse fördern  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die in der Schweiz und den EU-
Ländern geltenden Best Practices hinsichtlich des Konsums
von lokal angebautem Obst und Gemüse zu verbreiten.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Chiesa, Egger Thomas, Fehl-
mann Rielle, Glauser, Graf Maya, Grin, Gugger, Gysi Barbara,
Hiltpold, Kutter, Lohr, Nicolet, Pezzatti, Ritter, Thorens Goumaz,
Vogler, Weibel (18)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3627 n Mo. Streiff. Die Geschichte der Frauen in der 
Schweiz soll in einem nationalen Frauenmuseum sichtbar 
werden  (14.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Konzept für ein "Haus der
Frauen: gestern - heute - morgen", ein "Frauenmuseum" oder
ein "Haus der Frauengeschichte" ausarbeiten zu lassen. Das
Konzept soll Vorschläge zur Darstellung der Geschichte, Stel-
lung und Rolle der Frauen in der Schweiz beinhalten sowie
finanzielle, räumliche und betriebliche Rahmenbedingungen
enthalten.

Mitunterzeichnende: Arslan, Badran Jacqueline, Bulliard, Crot-
taz, Feri Yvonne, Fiala, Glauser, Gmür-Schönenberger, Gysi
Barbara, Heim, Humbel, Kälin, Kiener Nellen, Marchand-Balet,
Markwalder, Marti Min Li, Marti Samira, Masshardt, Meyer Mat-
tea, Moret Isabelle, Moser, Munz, Pantani, Quadranti, Riklin
Kathy, Rytz Regula, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Schneider-Schneiter, Seiler Graf, Semadeni, Trede, Wasserfal-
len Flavia (33)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3630 n Mo. Markwalder. Individualbesteuerung endlich 
auch in der Schweiz einführen  (17.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament rasch und unter
Einbezug der Kantone einen Gesetzentwurf vorzulegen, wel-
cher einen Systemwechsel von der Ehepaar- und Familienbe-
steuerung zur zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung
vorsieht. Für Paare mit Kindern kann die Individualbesteuerung
modifiziert werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Badran Jac-
queline, Barrile, Bauer, Bäumle, Bendahan, Bertschy, Bigler,
Birrer-Heimo, Borloz, Bourgeois, Brélaz, Brunner Hansjörg,
Burkart, Campell, Cattaneo, Chevalley, Crottaz, de la Reussille,
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Derder, Dobler, Egger Mike, Egloff, Eichenberger, Eymann,
Fehlmann Rielle, Feller, Feri Yvonne, Fiala, Flach, Fluri, Frei,
Friedl Claudia, Girod, Glättli, Gössi, Graf Maya, Graf-Litscher,
Grossen Jürg, Gugger, Gutjahr, Gysi Barbara, Hadorn, Hardeg-
ger, Heim, Hiltpold, Jans, Jauslin, Kälin, Keller-Inhelder, Kiener
Nellen, Landolt, Lüscher, Maire Jacques-André, Marra, Marti
Min Li, Marti Samira, Masshardt, Merlini, Meyer Mattea, Molina,
Moret Isabelle, Moser, Müller Thomas, Müller Walter, Munz,
Naef, Nantermod, Nussbaumer, Pantani, Pardini, Pezzatti, Piller
Carrard, Portmann, Quadranti, Quadri, Reynard, Rochat Fern-
andez, Rytz Regula, Sauter, Schenker Silvia, Schilliger, Schläp-
fer, Schneeberger, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni,
Siegenthaler, Sollberger, Sommaruga Carlo, Steinemann, Tho-
rens Goumaz, Töngi, Tornare, Trede, Vitali, Walti Beat, Was-
serfallen Christian, Wasserfallen Flavia, Wehrli, Weibel,
Wermuth (103)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3640 n Mo. Gysi Barbara. Schluss mit der Diskriminie-
rung der Frauen in der Krankentaggeldversicherung. Ein-
heitliche Prämien für Frauen und Männer  (18.06.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Gesetzesänderung vor-
zulegen, mit der die Krankentaggeldprämien für Frauen und
Männer gleich hoch sind. Die unterschiedlichen Kosten zwi-
schen den Geschlechtern sind gegebenenfalls mit einem Aus-
gleich abzugelten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Graf Maya, Graf-Litscher, Hadorn, Har-
degger, Heim, Jans, Marti Min Li, Marti Samira, Meyer Mattea,
Molina, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Rochat Fernandez,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni,
Sommaruga Carlo, Streiff, Wasserfallen Flavia, Wüthrich (27)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3641 n Mo. Chevalley. CO2-Etikette für unverarbeitete 
Lebensmittel  (18.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine CO2-Etikette für alle unver-
arbeiteten Lebensmittel einzuführen. Bei dieser Etikette muss
sowohl die Produktion als auch der Transport der Lebensmittel
berücksichtigt werden. Die grafische Gestaltung kann von der
Energieetikette übernommen werden, damit das Resultat ein-
fach lesbar und verständlich ist. Die Masseinheit ist Gramm
CO2 pro Kilogramm Ware.

Mitunterzeichnende: Borloz, de Buman, Glauser (3)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3643 n Po. (Ammann) Müller-Altermatt. Steigerung der 
Attraktivität und Entwicklung von Nachtzug-Angeboten  
(18.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu prüfen, wie
eine Attraktivitätssteigerung und Erweiterung von Nachtzug-
Angeboten erreicht werden kann.

Mitunterzeichnende: Barazzone, Béglé, Borloz, Bregy, Büchel
Roland, Bühler, Bulliard, Campell, Candinas, Chiesa, de
Buman, Egger Mike, Egger Thomas, Giezendanner, Gmür
Alois, Gmür-Schönenberger, Gschwind, Gugger, Guhl, Gutjahr,
Humbel, Kutter, Lohr, Marchand-Balet, Müller Leo, Müller Tho-
mas, Müller-Altermatt, Müri, Paganini, Regazzi, Riklin Kathy,

Ritter, Roduit, Romano, Ruppen, Schneider-Schneiter, Streiff,
Vogler, Wehrli, Wobmann (40)

21.08.2019 Das Büro beantragt die Annahme des Postulates.

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
20.11.2019 Wird übernommen

19.3644 n Po. Bregy. Touristische Velorouten in einem 
Velogesetz  (18.06.2019)

Der Bundesrat wird gemäss Artikel 123 des Parlamentsgeset-
zes (ParlG) beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstatten, wel-
che Bedeutung die touristischen Velorouten (Veloland Schweiz,
heute integriert in Schweizmobil), aber auch Mountainbike-
Strecken als Teil der touristischen Infrastruktur für den Touris-
mus in der Schweiz haben, welches Potenzial er diesen Infra-
strukturen beimisst und wie er gedenkt, diese im neuen
Velogesetz zu verankern.

Mitunterzeichnende: Campell, Candinas, de Buman, Egger
Thomas, Gschwind, Regazzi, Romano, Vogler (8)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3646 n Ip. Kälin. Verletzung des Uno-Pakts I durch die 
Schweiz  (18.06.2019)

Gegenwärtig befindet sich der vierte Bericht der Schweiz an
das Uno-Komitee für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte über die Umsetzung des Uno-Pakts I beim erwähnten
Komitee in Prüfung. Auch dieser Bericht ist von der Schweiz mit
erheblicher Verspätung vorgelegt worden. Ausserdem ist der
Bericht lückenhaft, indem er insbesondere keine Angaben dazu
enthält, in welchen Bereichen die Schweiz den Pakt nicht umzu-
setzen gedenkt.

In diesem Zusammenhang lade ich den Bundesrat ein, die fol-
genden Fragen zu beantworten:

1. Hält der Bundesrat den Uno-Pakt I für so wenig bedeutend,
dass er es nicht für erforderlich erachtet, die Verwaltung so zu
organisieren, dass sie in der Lage ist, die vertraglich periodisch
geschuldeten Staatenberichte jeweils innerhalb der dafür
massgebenden Frist und nicht erst lange nach deren Ablauf
vorzulegen?

2. Sofern für die Verzögerungen Budgetgründe vorliegen soll-
ten: Ist der Bundesrat bereit, die erforderlichen Mittel künftig ins
Budget aufzunehmen?

3. Hat der Bundesrat in den bisher erstatteten Staatenberichten
darüber berichtet, dass der Bund und die Kantone immer wie-
der Erhöhungen von Schul- und Studiengebühren vorgenom-
men haben und auch für die Zukunft weitere Erhöhungen
angedacht haben - was Artikel 13 Absatz 2 Literae a und b des
Uno-Pakts I zuwiderläuft -, sodass sich das Uno-Komitee zu
dieser Praxis hat äussern können?

4. Hat der Bundesrat dem Uno-Komitee jemals Aufstellungen
über die Entwicklung des Stipendienwesens (nach Anzahl Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten, Höhe der Stipendien, Gesamt-
betrag ausbezahlter Stipendien) in Relation zur Entwicklung der
Schüler- und Studierendenzahlen vorgelegt?

5. Welche staatlichen Hochschulen in unseren Nachbarländern
erheben noch Studiengelder und in welcher Höhe, und wie
haben diese Nachbarländer seit deren Beitritt zum Uno-Pakt I
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die Forderungen aus Artikel 13 Absatz 2 Literae a und b des
Pakts I umgesetzt?

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3652 n Po. Gschwind. Nationale Strategie, um das Wald-
sterben in der Schweiz zu stoppen und die entstandenen 
Schäden zu beheben  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einführung einer nationalen
Strategie zu prüfen, um das Waldsterben in der Schweiz zu
stoppen und die entstandenen Schäden zu beheben.

Mitunterzeichnende: Ammann, Béglé, Bregy, Brélaz, Bulliard,
de Buman, Egger Thomas, Fridez, Gmür Alois, Marchand-
Balet, Müller Leo, Regazzi, Ritter, Roduit, Romano, Vogler,
Wehrli (17)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3653 n Mo. Bourgeois. Transparenz und Koordination 
bei Betrieb und Entwicklung der Stromverteil- und -
übertragungsnetze  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Stromversorgungsgesetz
(StromVG) so zu ändern, dass die Informationen zum Betrieb
und zur Planung der überregionalen und der anderen Übertra-
gungsnetze transparent und koordiniert übermittelt werden.

Mitunterzeichnende: Bauer, Borloz, Girod, Grunder, Hiltpold,
Knecht, Müller-Altermatt, Nussbaumer, Page, Rösti, Schilliger,
Thorens Goumaz, Vogler, Wasserfallen Christian, Wehrli (15)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3654 n Mo. (Salzmann) Aeschi Thomas. Zeitgerechte 
Erhebung von Verzugszinsen bei der AHV  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Zeitpunkt für die Erhebung
von Verzugszinsen auf den Zeitpunkt der rechtskräftigen Veran-
lagung der Bundessteuer zu verschieben.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Dettling, Matter Thomas,
Umbricht Pieren, Wehrli (5)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3655 n Mo. (Salzmann) Aeschi Thomas. Marktkonforme 
Verzugszinsen bei der AHV  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Verzugszins für zu tiefe
AHV-Einzahlungen (geschuldete Beiträge, die von der Aus-
gleichskasse nachgefordert werden) auf einen marktüblichen
Zinssatz zu senken.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Dettling, Matter Thomas,
Umbricht Pieren, Wehrli (5)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3660 n Mo. Marti Samira. Verhütungsmittel gehören in 
den Grundkatalog der Krankenversicherung  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, medizinisch verschriebene Ver-
hütungsmittel für alle Bevölkerungsgruppen leicht zugänglich zu
machen, indem er diese Verhütungsmittel in den Grundkatalog
der Krankenversicherung aufnimmt.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hardegger,
Heim, Meyer Mattea, Munz, Pardini, Piller Carrard, Schenker
Silvia, Seiler Graf, Sommaruga Carlo, Wasserfallen Flavia (17)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3662 n Mo. Addor. Arbeitsvermittlung für ältere ausge-
steuerte Arbeitslose  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, einen Gesetzentwurf auszuarbei-
ten, der es über 50-jährigen Arbeitslosen, die kein Recht mehr
auf Arbeitslosenentschädigung haben, erlaubt, bei den regiona-
len Arbeitsvermittlungszentren (RAV) angemeldet zu bleiben,
damit sie weiterhin von der Arbeitsvermittlung profitieren kön-
nen.

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3663 n Mo. (Pardini) Marti Min Li. Ein Digitalrat, im 
Namen des Volkes!  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen ständigen Rat für die digi-
tale Transformation ("Digitalrat") einzusetzen. Er soll die tief-
greifenden ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen
Veränderungen begleiten, welche durch die Digitalisierung aus-
gelöst werden. Der Digitalrat ersetzt den Beirat Digitale Trans-
formation des Bundesrates. Der neu zu bestellende Rat soll aus
Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, Vertre-
terinnen und Vertretern der Arbeitgeber, des Datenschutzes,
der Fachgewerkschaften, des Konsumentenschutzes, der rele-
vanten Ämter des Service public bestehen.

Dem Rat sind folgende Aufgaben zuzuweisen:

a. Er soll ein kontinuierliches Monitoring der digitalen Transfor-
mation gewährleisten und über seine Erkenntnisse den Bun-
desrat, das Parlament und die Öffentlichkeit informieren.

Für seine Arbeit als Frühwarnsystem gibt er sich die geeigneten
Instrumente. Der Rat legt ein besonderes Augenmerk auf die
Wahrung der Grundrechte, das Prinzip der sozialen und demo-
kratischen Digitalisierung und auf die Kriterien Transparenz,
Datenhoheit der Einzelnen, Bildung/Weiterbildung und offener
Zugang (Open Source, Open Software, offenzulegende Algo-
rithmen usw.).

b. Der Rat berät aktiv und auf Wunsch den Bundesrat, das Par-
lament, die Verwaltung, kantonale Instanzen und qualifizierte
Organisationen der Zivilgesellschaft. Bundesrat und Parlament
konsultieren ihn vor Gesetzentwürfen und Bundesbeschlüssen.

c. Er schafft öffentliche Transparenz über alle juristischen und
politischen Vorgänge, die mit der digitalen Transformation
zusammenhängen.

d. Der Rat gibt sich ein Sekretariat, das auch als Anlaufstelle für
Bürgerinnen und Bürger dient.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Campell, Friedl Claudia, Glättli, Graf Maya, Guhl, Gysi Barbara,
Hadorn, Heim, Humbel, Kiener Nellen, Landolt, Marti Samira,
Munz, Nordmann, Riklin Kathy, Rytz Regula, Schenker Silvia,
Seiler Graf, Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Wasserfallen
Flavia, Wüthrich (25)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen
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x 19.3667 n Mo. Nationalrat. Koordination im Dopingbe-
reich verbessern (Bourgeois)  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Errichtung einer Koordinati-
onsstelle für Dopingfragen beim Fedpol zu prüfen.

Diese Koordinationsstelle hat insbesondere die Aufgabe, die
Kantone in der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel 22 des
Sportförderungsgesetzes (SpoFöG) zu unterstützen, insbeson-
dere durch:

- die fachlich-sachliche Unterstützung bei der Umsetzung ihrer
Aufgaben;

- die Koordination bei kantonsübergreifenden und internationa-
len Fällen;

- den entsprechenden Informationsaustausch mit der Stiftung
Antidoping Schweiz.

Mitunterzeichner: Aebischer Matthias (1)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

19.09.2019 Nationalrat. Annahme
08.12.2020 Ständerat. Ablehnung

19.3671 n Mo. Fehlmann Rielle. Überschüsse des Bundes 
dem Ausgleichsfonds der AHV zuweisen  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der rechtlichen
Grundlagen vorzulegen, damit ein Teil des Überschusses des
Bundes dem Ausgleichsfonds der AHV zugewiesen werden
kann.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Friedl Claudia, Gysi
Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Munz, Piller Carrard,
Rochat Fernandez, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo (12)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3677 n Mo. Feri Yvonne. Stipendien statt Armut  
(19.06.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen
zu schaffen, um Chancengleichheit bei der Ausbildung von jun-
gen Erwachsenen in der Sozialhilfe zu garantieren und die vor-
bildliche und erfolgreiche Praxis von existenzsichernden
Stipendien für Sozialhilfebeziehende im Alter von 18 bis 25 Jah-
ren gesamtschweizerisch einzuführen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-
André, Munz, Piller Carrard, Seiler Graf, Sommaruga Carlo (12)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3682 n Ip. (Quadranti) Landolt. Assistenzbeitrag. Unge-
reimtheit durch die Schulregelung ausräumen  (19.06.2019)

Es gibt drängende Probleme bei der Assistenz. Einige habe ich
bereits bei anderen Vorstössen angesprochen. Ein weiteres
Problem resp. eine Ungleichbehandlung ergibt sich beim Schul-
besuch. Deshalb meine Fragen:

1. Richtigerweise ist das Kriterium für die Assistenz der Besuch
der Regelschule. Würde das gleiche Kind eine Sonderschule
besuchen, müsste es einen Intensivpflegezuschlag von minde-
stens sechs Stunden haben, um zum gleichen Assistenzbeitrag
zu kommen. Liegt hier nicht eine Diskriminierung vor?

2. Da dieses Assistenzbudget durchaus auch zu Hause benutzt
werden kann, was auch wieder sinnvoll ist, zeigt sich die Diskri-
minierung ebenfalls deutlich. Denn das Kind - ob in Regel- oder

Sonderschule - verbringt meist auch eine ähnlich lange Zeit zu
Hause. Wie und wann wird diese Ungleichheit behoben?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
05.12.2019 Wird übernommen

19.3683 n Mo. Page. Mehr Unterstützung für die Abteilung 
Menschliche Sicherheit hinsichtlich der internationalen 
Zusammenarbeit  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen,
damit die Abteilung Menschliche Sicherheit hinsichtlich der
Aktionen der Schweiz im Rahmen der internationalen Zusam-
menarbeit finanziell stärker unterstützt wird.

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3685 n Mo. Steinemann. Erfassung der Gründe für die 
Gewährung von vorläufigen Aufnahmen  (19.06.2019)

Der Bund soll zukünftig die Gründe für eine vorläufige Auf-
nahme statistisch erfassen, insbesondere jene Aufenthalts-
rechte, die aus Gründen der "Unzumutbarkeit" erfolgen.

Mitunterzeichnende: Brunner Hansjörg, Guhl, Jauslin, Kutter,
Romano (5)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3688 n Mo. Fridez. Zugang zu einem Minimum an medizi-
nischer Vorsorge für alle  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, die eine kostenlose medizinische Vorsorgeuntersu-
chung mit Beratung vorsehen für krankenversicherte Personen
über 40, die eine tiefe Franchise von 300 oder 500 Schweizer-
franken gewählt haben und in den vorangehenden zwei Jahren
keine Krankenkassenleistungen bezogen haben.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl
Claudia, Gschwind, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Maire Jac-
ques-André, Marti Min Li, Munz, Piller Carrard, Rochat Fernan-
dez, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo,
Wüthrich (17)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3689 n Ip. Fridez. Einstellung des Verkaufs von Lotterie-
losen in den Poststellen  (19.06.2019)

Die Medien berichteten über die Absicht der Post, den Verkauf
von Lotterielosen in den Poststellen einzustellen.

Dieses Angebot war sehr beliebt, und viele Leute haben bei
ihren Einzahlungen in den Poststellen ihr Glück versucht.
Namentlich in ländlichen Regionen, wo es keine Kioske gibt, hat
dies eine ganze Reihe positiver Auswirkungen, beispielsweise:

1. eine Dienstleistung für die Bevölkerung;

2. ein willkommener Nebenverdienst für Poststellen, die von der
Schliessung bedroht sind;

3. eine weitere willkommene Geldquelle für die Unterstützung
von Kultur, Sport und Vereinswesen, welche in der Schweiz
direkt von den Lotteriegeldern profitieren.

Die Massnahme der Post scheint hauptsächlich darin begrün-
det zu sein, das Poststellennetz abbauen zu wollen, zumal sie
längerfristig die Attraktivität und die Kundenfrequenz der Post-
stellen vermindern dürfte.

Wie bewertet der Bundesrat diesen Entscheid?
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Kann und vor allem will er gegebenenfalls seine Meinung zu
diesem Thema einbringen?

Ist der Bundesrat der Meinung, dass die Massnahme eine Ver-
minderung der Lotterieeinnahmen zur Folge haben könnte und
damit auch eine Verminderung der finanziellen Unterstützung,
von welcher die Sport- und Kulturkreise in unserem Land profi-
tieren könnten?

Mitunterzeichnende: Gschwind, Maire Jacques-André, Piller
Carrard, Reynard, Rochat Fernandez (5)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3692 n Ip. Friedl Claudia. Umsetzung der Agenda 2030. 
Die Geschlechtergleichstellung berücksichtigen  
(19.06.2019)

Der Bundesrat hat zur strategischen Steuerung der Umsetzung
der Agenda 2030 im Dezember 2018 ein interdepartementales
Direktionskomitee geschaffen und im März 2019 zwei Dele-
gierte für die Agenda 2030 ernannt, die für die operative Leitung
der Umsetzungsarbeiten verantwortlich sind. Bei der Besetzung
fällt auf, dass die Geschlechterfrage völlig ignoriert wurde. Im
Direktionskomitee, in dem zahlreiche Bundesämter vertreten
sind, fehlt das Eidgenössische Büro für Frau und Mann (EBG)
und beide neuernannten Delegierten sind Männer. Dieses Vor-
gehen steht im Widerspruch zur Position der Schweiz, die nach
aussen der Geschlechtergleichstellung grosse Bedeutung
zuspricht Die Schweiz hat sich dafür eingesetzt, dass die
Gleichstellung der Geschlechter in den nachhaltigen Entwick-
lungszielen (SDG) sowohl ein Schwerpunktthema wie auch ein
Transversalthema ist. Die Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern sei eines der grössten Hindernisse für nachhal-
tige Entwicklung, ökonomisches Wachstum und Armutsreduk-
tion, schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige
Angelegenheiten zu SDG 5. Die Gleichstellung der Geschlech-
ter ist ein strategisches Ziel der internationalen Zusammenar-
beit der Schweiz, und auch auf nationaler Ebene gibt es
gesetzliche Verpflichtungen und Handlungsbedarf.

Ich stelle dem Bundesrat die folgenden Fragen:

1. Weshalb ist im Direktionskomitee das EBG nicht vertreten?

2. Ist Geschlechtergleichstellung nur ein Lippenbekenntnis?
Oder wie erklärt es der Bundesrat, dass im mehrköpfigen Gre-
mium, das für die strategische Umsetzung der Agenda 2030
zuständig ist, ausgerechnet die Expertise zu SDG 5 fehlt, dem
die Schweiz grosse Bedeutung zuspricht?

3. Wird sich der Bundesrat dafür einsetzen, dass die neue Stra-
tegie Nachhaltige Entwicklung (SNE) glaubwürdig auf die
Agenda 2030 ausgerichtet ist, indem neben den wichtigen klas-
sischen Nachhaltigkeitsthemen wie Umwelt und Konsum auch
die neuen Agenda-2030-Dimensionen wie Geschlechtergleich-
stellung, Gesundheit usw. einbezogen werden?

- Falls ja, wie soll das konkret sichergestellt werden?

- Ist die Geschlechtergleichstellung einer der neuen Schwer-
punkte der neuen SNE?

4. Warum war es nicht möglich, als Delegierte einen qualifizier-
ten Mann und eine qualifizierte Frau zu ernennen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn, Hardeg-
ger, Maire Jacques-André, Marti Min Li, Masshardt, Meyer Mat-

tea, Molina, Munz, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz (20)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 19.3694 n Mo. Nationalrat. Elektronische Aufbewahrung 
der Verlustscheine (Fiala)  (19.06.2019)

Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG) und, falls notwendig, andere gesetzliche Bestimmun-
gen sind so anzupassen, dass die Verlustscheine auch elektro-
nisch aufbewahrt werden können.

Mitunterzeichnende: Brand, Bühler, Clottu, Derder, Dettling,
Feller, Frehner, Grüter, Müri, Page, Pezzatti, Sauter, Schilliger,
Schneeberger, Tuena, von Siebenthal, Walti Beat (17)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

27.09.2019 Nationalrat. Annahme
09.06.2020 Ständerat. Die Motion wird mit folgender Änderung
angenommen: Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs (SchKG) und, falls notwendig, andere gesetzliche
Bestimmungen sind so anzupassen, dass die Verlustscheine
auch elektronisch aufbewahrt werden können und dadurch ihre
rechtliche Gültigkeit behalten.
16.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.3695 n Ip. Munz. Frauen an ETH, Universitäten und beim 
Nationalfonds gezielter fördern  (19.06.2019)

Die ETH, Universitäten sowie der Nationalfonds bekennen sich
teilweise seit Jahrzehnten zur Frauenförderung. Trotzdem ver-
bessert sich die Situation der Frauen in wissenschaftlichen Gre-
mien kaum. 2016 betrug der Anteil an Frauen von allen
Promovierten 44 Prozent, der Frauenanteil in den höchsten For-
schungspositionen dagegen stagniert unter 25 Prozent. Frauen
in Führungsverantwortung sind an Hochschulen massiv unter-
vertreten. Je höher man auf der Leiter der akademischen Lauf-
bahn nach oben steigt, desto weniger Frauen sind vorhanden.

Obwohl sich viele Institutionen frauenfreundlich geben, geht es
mit der Frauenförderung nicht vorwärts. Für Männer und Frauen
ist Teilzeitarbeit oft ein Karrierekiller. Moderne Arbeitszeitmo-
delle existieren an vielen Institutionen nur auf dem Papier, es
fehlt an Akzeptanz von teilzeitarbeitenden Führungskräften.
Meist gelingt es nur Frauen, Karriere zu machen, die den
Ansprüchen von traditionellen Männerkarrieren genügen.
Frauen in Führungsverantwortung scheinen oft auch heftiger
kritisiert und von den Führungsgremien schneller fallengelassen
zu werden. Gründe dafür sind vielfältig. Es scheint deshalb
nicht untypisch, dass die erste Entlassung in der Geschichte
der ETH auf der Stufe von Professorinnen und Professoren bei
einer Frau eingeleitet wurde. Kurze Zeit später wurde sogar
einer weiteren Professorin die Kündigung angedroht, weil sie
sich mit der entlassenen Kollegin öffentlich solidarisierte.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche messbaren Massnahmen ergreifen ETH und Natio-
nalfonds, um Frauen in Führungspositionen zu stärken? Wer-
den auch Frauenquoten evaluiert?

2. Welche frauen- und familienfreundlichen Arbeitsmodelle wer-
den auf allen Karrierestufen angeboten? Werden diese Modelle
von Führungskräften, zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie
genutzt, und wie ist deren Akzeptanz?
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3. Welche Massnahmen werden ergriffen, um Frauen auf Füh-
rungsebene bei Kritik und Problemen frühzeitig Unterstützung
anzubieten und sie auch diesbezüglich Männern gleichzustel-
len?

4. Ist der Bund im Rahmen der BFI-Botschaft 2021-2024 bereit,
den Universitäten den Auftrag zu erteilen, messbare Förder-
massnahmen für Frauen in Führungspositionen zu ergreifen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Bulliard, Chevalley,
Crottaz, Eymann, Friedl Claudia, Hadorn, Hardegger, Marti Min
Li, Piller Carrard, Riklin Kathy, Seiler Graf, Sommaruga
Carlo (14)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3696 n Ip. Munz. Informationspflicht des BAG bezüglich 
nichtionisierender Strahlung  (19.06.2019)

Auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sind
die Informationen zu Elektrosmog sehr rudimentär, obwohl ver-
merkt steht: "Bei der nichtionisierenden Strahlung und beim
Schall liegt der Fokus auf der Information der Bevölkerung via
Webseite und durch direkte Beratung. Eine gesetzliche Grund-
lage für diesen Bereich ist in Vorbereitung."

In Artikel 14 der Verordnung über den Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung (NISV) ist die Ermittlung der Immissionen
durch die Behörde vorgesehen, falls die Annahme besteht,
dass ein Immissionsgrenzwert überschritten wird.

Ein namhafter Teil der Bevölkerung bezeichnet sich als elektro-
sensibel und fühlt sich in ihrer Gesundheit oder ihrem Wohlbe-
finden durch die NIS-Emissionen beeinträchtigt. Anerkannte
medizinische Diagnosekriterien existieren allerdings noch nicht.

Die 5G-Technologie wirkt anders als die herkömmliche Mobil-
funktechnologie. Handygeräte und Antennen kommunizieren
miteinander, was deshalb eine Herausforderung für ein aussa-
gekräftiges Monitoring ist. In diesem Zusammenhang bitte ich
den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie kommt das BAG seiner Pflicht nach, die Bevölkerung
über die nichtionisierende Strahlung zu informieren?

2. Wann ist die angekündigte gesetzliche Grundlage zu erwar-
ten?

3. Wie wird die Überprüfung der Grenzwerte eingeleitet?
Braucht es eine begründete Klage, oder unter welchen Voraus-
setzungen besteht eine Annahme, dass die Grenzwerte über-
schritten werden?

4. Wie wird die Überprüfung der Immissionsgrenzwerte tech-
nisch, organisatorisch und finanziell organisiert, und was ändert
sich diesbezüglich mit der Einführung von 5G?

5. Warum wird die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte nicht
bei allen Anlagen regelmässig überprüft? Ist für eine regelmäs-
sige Überprüfung eine Verordnungsanpassung notwendig?

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Hardegger, Heim, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel (5)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3697 n Mo. Munz. Einführung von Weiterbildungsgut-
scheinen für gering qualifizierte Personen  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einführung von Weiterbil-
dungsgutscheinen für gering qualifizierte Personen zu prüfen,
deren Arbeit besonders stark durch die Digitalisierung und

Automatisierung bedroht ist, sowie Gutscheinsysteme in den
Kantonen zu fördern.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Friedl
Claudia, Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André, Marti Min
Li, Piller Carrard, Seiler Graf, Sommaruga Carlo (10)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3698 n Ip. Munz. Selbstbestimmtes Handeln, Forschung 
und Monitoring bezüglich nichtionisierender Strahlung  
(19.06.2019)

Gemäss einer repräsentativen Umfrage des Buwal aus dem
Jahr 2005 bezeichnen sich rund fünf Prozent der Bevölkerung
als elektrosensibel. Anerkannte medizinische Diagnosekriterien
existieren allerdings noch nicht.

Unter Elektrosensibilität veröffentlich das Bundesamt für
Umwelt (Bafu) unter "Stand der Wissenschaft" einen Synthese-
bericht. Darin wird der wissenschaftliche Kenntnisstand per
Ende 2011 über die elektromagnetische Hypersensibilität von
Menschen beschrieben. Ein weiterer Bericht aus dem Jahr
2007: "Risikopotenzial von drahtlosen Netzwerken: Bericht in
Erfüllung des Postulates Allemann 04.3594 vom 8. Oktober
2004." Angesichts der rasant fortschreitenden Technologie und
der ständig erhöhten Exposition der Bevölkerung durch nichtio-
nisierende Strahlung sind die zitierten Berichte veraltet.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Ist der Bundesrat bereit, Forschungsarbeiten in Auftrag zu
geben und sicherzustellen, dass aktuelle Fakten auch bei einer
schnell wandelnden Technologie zur Verfügung stehen?

2. Ist der Bundesrat bereit, mit einem Monitoring die Auswirkung
der Strahlenbelastung auf Wohlbefinden und Gesundheit der
Bevölkerung zu überwachen?

3. Wie gedenkt der Bundesrat die grosse Bevölkerungsgruppe
von elektrosensiblen Menschen zu schützen?

4. Jede Person sollte ihre Exposition bezüglich nichtionisieren-
der Strahlung weitgehend selbst bestimmen können. Welche
Massnahmen ergreift der Bundesrat, um diese Selbstbestim-
mung zu ermöglichen?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Hardegger, Heim, Piller Carrard, Semadeni, Somma-
ruga Carlo (9)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3699 n Ip. Munz. Runder Tisch betreffend die Vergünsti-
gung der Reisekosten für Schulen  (19.06.2019)

Unterricht ausserhalb des Schulzimmers ist für das interdiszipli-
näre Lernen sowie für den Sprachenaustausch und den kultu-
rellen Zusammenhang unseres Landes wichtig. Zur
umfassenden Grundbildung gehören ausserschulische Inhalte,
Aktivitäten und Lernorte. Kollektivbillette für den öffentlichen
Verkehr sind für Schulen oft zu teuer. Schulen verzichten des-
halb teilweise auf entsprechende Aktivitäten oder weichen auf
private Transportunternehmen aus. Aus pädagogischer und
ökologischer Sicht wäre es wichtig, die Kinder zur Nutzung des
öffentlichen Verkehrs zu erziehen.

Der Bundesrat beantragt das Postulat 18.3465, "Reisekosten
für Schulklassen", zur Ablehnung mit der Begründung, die Tarif-
gestaltung sei Sache der Transportunternehmen. Er verweist
auch auf allfällige Begehrlichkeiten des regionalen Personen-
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verkehrs (RPV), sofern weitere Angebote bestellt würden.
Zudem sei das Schulwesen Sache der Kantone. Als der Dach-
verband der Lehrerinnen- und Lehrer Schweiz (LCH) für Schul-
klassen tiefere Preise forderte, reagierten die SBB mit einer
Gutscheinaktion. Diese Aktion genügt nicht. Es braucht Lösun-
gen, die für alle ÖV-Unternehmen gültig sind.

Als Eigner des grössten Transportunternehmens der Schweiz
wäre der Bund prädestiniert, alle Beteiligten (inkl. Kantone) an
einen Tisch zu holen und Vergünstigungen für Schulklassen
sowie Schülerinnen und Schüler, die sich im Rahmen von schu-
lischen Aktivitäten und "Jugend und Sport" fortbewegen, einzu-
fordern. Es braucht Tarifmodelle analog der Aktionstageskarte
der SBB für Schulen, die aber nicht auf einzelne Monate
beschränkt bleiben, oder Modelle analog der Schneesport-
Initiative. Im Rahmen der Eignerstrategie könnte der Bund auch
Vergünstigungen für Schulklassen fordern.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Erkennt der Bundesrat bei den ÖV-Reisekosten für Schul-
klassen sowie schulische Aktivitäten einen Handlungsbedarf?

2. Ist der Bundesrat bereit, die Organisation eines runden
Tisches zu übernehmen, um gemeinsam mit allen Beteiligten
(inkl. Kantone) vergünstigte Reisekosten für Schulklassen bei
den Transportunternehmen zu erwirken? Wenn nein, wer soll
diese Federführung übernehmen?

3. Ist der Bundesrat bereit, vergünstigte Tarife in seine Eigner-
strategie aufzunehmen?

4. Der Bundesrat spricht sich für höhere Beiträge an Schul-
sportlager aus. Werden diese Beiträge an die Nutzung des
öffentlichen Verkehrs gekoppelt?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Friedl Claudia,
Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André, Piller Carrard,
Roduit, Seiler Graf, Sommaruga Carlo (10)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3700 n Ip. Munz. Genügen die neuen Führungsstruktu-
ren der ETH Zürich den Ansprüchen einer modernen 
Hochschule?  (19.06.2019)

Die ETH war in den letzten Monaten mehrfach wegen Füh-
rungsmängeln, Machtmissbrauch und Sexismus in den Schlag-
zeilen. Die ETH Zürich hat nun bekanntgegeben, dass sie sich
eine neue Führungsstruktur gibt. Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten der Departemente sollen erweitert und die
Funktionen der Departmentsvorsteherinnen und -vorsteher
gestärkt werden. Das gemeinsame Wertesystem werde vertieft
und die Führungskultur der ETH gezielt weiterentwickelt.

Um als Spitzenuniversität bestehen zu können, muss die ETH
ihre Führungsstruktur nach den Prinzipien von Good Gover-
nance reorganisieren. Das schnelle Wachstum der Hochschule
verlangt nach klaren Kompetenzen sowie transparenten Ent-
scheidungsprozessen, wie beispielsweise Forschungsgelder
vergeben werden. Für die Glaubwürdigkeit der Hochschule ist
auch ein effizientes und unparteiisches Beschwerdewesen ent-
scheidend.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Wie wird die ETH den Ansprüchen einer modernen Hoch-
schule bezüglich Good Governance gerecht?

2. Sind die neuen Führungsstrukturen umfassend genug, um
den Ansprüchen von Good Governance vollständig gerecht zu
werden?

3. Orientiert sich die ETH an Universitäten, die bezüglich
moderner Führungs- und Steuerungsstrukturen führend sind?

4. Wie wird in Zukunft Machtmissbrauch verhindert und Kompe-
tenzen klarer geregelt?

5. Wie wird das Problem Sexismus an der ETH angegangen?
Werden Opfer in Zukunft schneller und besser geschützt?

6. Werden Entscheidungsprozesse in Zukunft transparenter
gestaltet? Kann dies an der Vergabe von Forschungsgeldern
aufgezeigt werden?

7. Wie wird sichergestellt, dass das Beschwerdewesen unpar-
teiisch abläuft?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Bulliard, Crottaz, Eymann,
Friedl Claudia, Hadorn, Hardegger, Marti Min Li, Piller Carrard,
Seiler Graf, Sommaruga Carlo (11)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3705 s Mo. Zanetti Roberto. Ersatzleistungen für befri-
stete Drittbetreuungskosten infolge krankheits- oder unfall-
bedingter Unfähigkeit zur Betreuung von 
betreuungsbedürftigen Personen  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Lösungsvorschläge aufzuzei-
gen, die befristete Ersatzleistungen für Drittbetreuungskosten
vorsehen, welche aufgrund einer krankheits- oder unfallbeding-
ten Unfähigkeit zur Betreuung von betreuungsbedürftigen Per-
sonen anfallen.

Mitunterzeichnende: Bruderer Wyss, Fetz, Häberli-Koller,
Maury Pasquier, Savary, Seydoux (6)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

12.09.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 19.3708 s Mo. Ständerat. Anpassung der gesetzlichen 
Grundlage für das E-Bike mit Tretunterstützung bis 25 
Stundenkilometer (Schmid Martin)  (19.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen der
Strassenverkehrsgesetzgebung so anzupassen, dass Jugendli-
che ab 12 Jahren E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25 Stun-
denkilometer ohne Fahrausweis fahren dürfen.

Mitunterzeichnende: Engler, Hefti, Stöckli, Wicki (4)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

10.09.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
11.03.2020 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

19.3712 n Po. Fraktion BD. BVG. Altersleistungen durch 
früheres Sparen sichern  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob statt wie bisher erst
ab dem Alter von 25 Jahren neu bereits ab 18 Jahren oder
gegebenenfalls nach Abschluss der Erstausbildung (Abschluss
der Berufslehre, Studium) in die Altersvorsorge der zweiten
Säule eingezahlt werden soll.

Sprecher: Guhl

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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19.3717 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes, wahrt die 
Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. Rückwei-
sung des institutionellen Rahmenabkommens an die EU  
(20.06.2019)

Die SVP-Fraktion fordert den Bundesrat auf, weder mit der EU
noch mit anderen Staaten bilaterale oder multilaterale Abkom-
men abzuschliessen, die eine Verpflichtung zur dynamischen,
d. h. automatischen und zwingenden Rechtsübernahme bein-
halten oder die die Gerichtsbarkeit der Gegenpartei zur Streit-
entscheidung vorsehen, da dies ein krasser Verstoss gegen
den Zweckartikel der Bundesverfassung wäre (Art. 2 Abs. 1 BV:
"Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit
und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und
die Sicherheit des Landes.").

Sprecher: Aeschi Thomas

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3718 n Mo. Grüter. Gleich lange Spiesse für Schweizer 
Konsumenten und Versandhändler beim Briefversand  
(20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Postgesetzgebung, Artikel 2,
und die Postverordnung, Artikel 29, so anzupassen, dass die in
Gesetz und Verordnung verwendeten Briefformate den Usan-
zen der UPU (Weltpostverein) gleichgestellt werden.

Mitunterzeichnende: Amstutz, Arnold, Birrer-Heimo, Brand,
Clottu, Dobler, Egger Mike, Estermann, Frehner, Giezendanner,
Glättli, Golay, Gutjahr, Haab, Hausammann, Herzog Verena,
Imark, Keller Peter, Keller-Inhelder, Müri, Quadri, Regazzi, Rutz
Gregor, Salzmann, Schwander, Steinemann, Tuena, von Sie-
benthal, Wobmann, Zanetti Claudio, Zuberbühler (31)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3720 n Mo. Schneeberger. Gleichbehandlung von ren-
tenbeziehenden Personen bei Härtefallleistungen von 
Wohlfahrtsfonds  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 8quater AHVV (Härtefall-
leistungen) so zu ändern, dass im Falle von Härtefallleistungen
eines Wohlfahrtsfonds an rentenbeziehende Personen nicht nur
ordentlich pensionierte Altersrentnerinnen und -rentner, son-
dern sämtliche rentenbeziehenden Personen von einem AHV-
Freibetrag von 16 800 Schweizerfranken profitieren.

Mitunterzeichnende: Brand, de Courten, Eichenberger, Frehner,
Giezendanner, Hess Lorenz, Landolt, Lohr, Pezzatti, Sauter,
Schilliger, Vitali, Weibel (13)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3722 n Mo. Fridez. Wirksamen Alternativen zur Admini-
strativhaft von Minderjährigen im Migrationsbereich den 
Vorzug geben  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, sich gegenüber den Kantonen
für wirksame Alternativen zur Administrativhaft von Minderjähri-
gen im Migrationsbereich einzusetzen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl
Claudia, Gschwind, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Maire Jac-
ques-André, Marti Min Li, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard,
Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Wasserfallen Flavia (20)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3724 n Mo. von Siebenthal. RAUS-Programm. Weidezeit-
punkt der Realität anpassen  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die spezifischen Anforderungen
in Anhang 6 Ziffer 2.1 DZV betreffend Weidezeitpunkt für das
RAUS-Programm ab Bergzone 1 vom 1. Juni bis zum 30. Sep-
tember festzulegen.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Arnold,
Campell, Dettling, Egger Thomas, Feller, Rösti, Salzmann (9)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3726 n Po. (Schilliger) Fluri. Neues Modell für die Ver-
kehrsfinanzierung des Bundes  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, wie im Hinblick auf das langfristige Ziel der Dekarbonisie-
rung des Strassenverkehrs und der Reduktion der
Treibhausgasemissionen ein neues Modell für die Verkehrsfi-
nanzierung des Bundes aussehen soll. Namentlich sind fol-
gende Fragen zu klären:

1. Auf welches Steuersubstrat will sich der Bundesrat bei der
Finanzierung des Strassenverkehrs in Zukunft stützen?

2. Wie soll die Ablösung der Mineralölsteuer und des Mineralöl-
steuerzuschlags als Grundlage für die Finanzierung der Ver-
kehrsinfrastruktur des Bundes aussehen?

3. Wie gedenkt der Bundesrat alle Strassenbenutzer (Fahr-
zeuge mit klimafreundlichem Antrieb, Fahrzeuge für den öffent-
lichen Verkehr usw.) für die künftige Finanzierung der
Verkehrsinfrastruktur einzubinden?

4. Wie sollen die Nachbarländer in diese Berechnungen mit ein-
bezogen werden?

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3727 n Mo. (Schilliger) Bourgeois. Kreislaufwirtschaft 
fördern, Fehlregulierung beheben  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über die Ver-
meidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) dahingehend
anzupassen, dass sortierte Abfälle (wie z. B. Kunststoffe) aus
gemischt gesammelten Siedlungsabfällen auch ausserhalb der
Kehrichtverbrennungsanlagen, beispielsweise in Zementwer-
ken, verwertet werden können. Damit soll ein Beitrag zur effizi-
enteren Nutzung der Ressourcen und Schliessung der
Stoffkreisläufe geleistet werden.

Mitunterzeichnende: Bigler, Bourgeois, Brunner Hansjörg, Bur-
kart, Cattaneo, Eymann, Gössi, Jauslin, Portmann, Sauter,
Schneeberger, Vitali, Walti Beat, Wasserfallen Christian (14)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3728 n Ip. (Sommaruga Carlo) Munz. China. Organent-
nahme bei Gesinnungshäftlingen. Was macht der 
Bundesrat?  (20.06.2019)

Wie die internationale Presse am 18. Juni 2019 berichtete, ist
das "China Tribunal" mit Sitz in London in einem Bericht zum
Schluss gekommen, dass in China bei Gesinnungshäftlingen
Organentnahmen durchgeführt werden.

Das China Tribunal, unter dem Präsidium von Sir Geoffrey Nice,
der als früherer Ankläger am Internationalen Strafgerichtshof für
das ehemalige Jugoslawien die Strafverfolgung gegen den Ex-
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Präsidenten von Serbien Slobodan Milosevic leitete, hat ausge-
führt, dass inhaftierte Anhängerinnen und Anhänger der spiritu-
ellen Bewegung Falun Gong eine der Hauptquellen für die
Beschaffung von Organen sind.

Das China Tribunal kam zudem zum Schluss, dass an Anhän-
gerinnen und Anhängern von Falun Gong ohne Zweifel Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Falun Gong
leidet nun schon seit 20 Jahren unter einer grausamen Repres-
sion, und die Anhänger werden auf brutale und unmenschliche
Weise verfolgt.

Das China Tribunal hebt hervor, dass die Regierungen und
internationalen Gremien gegenüber einem Regime, das Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit begangen hat, "ihre Pflicht erfül-
len müssen". Es fügt hinzu, dass jene, die befugt sind,
Untersuchungen und Verfahren vor internationalen Gerichtshö-
fen oder vor der Uno einzuleiten, dazu verpflichtet sind abzuklä-
ren, ob ein Völkermord begangen wurde.

Schliesslich hält das Gericht fest, dass die Regierungen und all
jene, die mit dem Regime Chinas verkehren, nun einsehen soll-
ten, dass sie - gemäss der im Bericht getroffenen Einschätzung
- mit einem kriminellen Staat verkehren.

Im Zusammenhang mit dem Dialog des Bundesrates mit China
über die Menschenrechte und im Lichte der vom China Tribunal
aufgezeigten Tatsachen stelle ich dem Bundesrat folgende Fra-
gen:

1. Hat er Kenntnis davon, dass in China Gesinnungshäftlingen
ohne deren Zustimmung Organe entnommen werden?

2. Falls er davon keine Kenntnis hat: Ist er dazu bereit, sich mit
Sir Geoffrey Nice zu treffen, dem Präsidenten des China Tribu-
nal, um über die neuesten Erkenntnisse zu dieser Praxis der
chinesischen Behörden informiert zu werden?

3. Falls er davon Kenntnis hat: Was hat er bis heute diesbezüg-
lich unternommen im Rahmen seines Dialogs mit China über
die Menschenrechte?

4. Was gedenkt er in Anbetracht der Schlussfolgerungen des
China Tribunal zu unternehmen, damit die Verantwortlichen für
diese Menschenrechtsverletzungen verurteilt werden?

5. Ist er nicht der Meinung, dass er all jenen, die im Rahmen der
Befehlskette für diese Handlungen verantwortlich sind, die Ein-
reise in die Schweiz verbieten und ihre Konten sperren sollte?

Mitunterzeichnende: de Buman, Fehlmann Rielle, Grin, Landolt,
Quadranti, Streiff, Tornare (7)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3729 n Ip. (Hardegger) Fridez. Eine private Geheimdien-
stausbildung im Tessin  (20.06.2019)

Im Kanton Tessin bildet Chief Instructor Zafrir Pazi Interessierte
im International Training Center - Switzerland in "Security awa-
reness and preparatory training" aus. Auf der Homepage https:/
/securityacademy.com/training-center-switzerland/ wird ersicht-
lich, dass sich Lerninhalte an Geheimdienstpraktiken des Staa-
tes Israel orientieren und der Chief Instructor diesbezüglich auf
seine langjährige Tätigkeit für den israelischen Geheimdienst
verweist.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung nachfolgender Fragen:

1. Ist dem Bundesrat das International Training Center - Swit-
zerland bekannt, und werden dessen Aktivitäten beobachtet?

2. Falls nicht, gedenkt er, die Aktivitäten des International Trai-
ning Center - Switzerland genauer zu untersuchen?

3. Ist dem Bundesrat die Person des Chief Instructor Zafrir Pazi
bekannt?

4. Ist die Liegenschaft des International Training Center "Lex-
Koller-konform" erworben worden?

5. Wird das Unternehmen durch Schweizer Staatsangehörige
kontrolliert?

6. Sind die auf der Homepage offerierten Aktivitäten mit dem
schweizerischen (Militär-)Strafrecht vereinbar?

7. Nutzen schweizerische Institutionen (Armee, Polizei,
Geheimdienst, Strafverfolgungsbehörden und dergleichen) die
Angebote des International Training Center - Switzerland?

8. Unterläuft der im Kursangebot beschriebene Kurs zur bewaff-
neten Selbstverteidigung nicht das ausschliessliche Gewaltmo-
nopol der staatlichen Polizei- und Armeeorganisationen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Friedl Claudia, Glättli,
Hadorn, Maire Jacques-André, Marti Min Li, Munz, Seiler Graf,
Sommaruga Carlo, Tornare (11)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3731 n Mo. Nationalrat. Aktionsplan Berggebiete (Egger 
Thomas)  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, alle vier Jahre einen Aktionsplan
mit konkreten Umsetzungsmassnahmen zur Konkretisierung
der Politik des Bundes für die ländlichen Räume und Bergge-
biete zu präsentieren.

Mitunterzeichnende: Ammann, Brand, Bregy, Bulliard, Campell,
Candinas, Gschwind, Hausammann, Kutter, Marchand-Balet,
Müller Leo, Nicolet, Ritter, Roduit, Ruppen, Vogler, von Sieben-
thal, Zuberbühler (18)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

27.09.2019 Nationalrat. Annahme

19.3732 n Mo. (Egger Thomas) 
Candinas. Wohnraumförderung im Berggebiet und ländli-
chen Raum  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Kriterien für die Wohnraum-
förderung im Rahmen des Wohnraumförderungsgesetzes so
anzupassen, dass sie den Verhältnissen in den Berggebieten
und ländlichen Räumen besser Rechnung tragen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Bregy, Bulliard, Candinas,
Gschwind, Kutter, Marchand-Balet, Müller Leo, Ritter, Roduit,
Schneider-Schneiter, Vogler (12)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen

19.3734 s Mo. Schmid Martin. Mängel im Chemikalienrecht 
beseitigen zur Stärkung des Werkplatzes Schweiz  
(20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Chemikalien-Risikoredukti-
ons-Verordnung (ChemRRV) wie folgt zu ändern:

1. Änderung des Inhaltes bezüglich erlaubter Ausnahmen.
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Im Schweizer Recht ist die Möglichkeit vorzusehen, gefährliche
Chemikalien innerhalb der chemisch-pharmazeutischen Indu-
strie weiter verwenden zu können (unter der Voraussetzung,
dass die Produktion in geschlossenen Systemen erfolgt und die
fraglichen Chemikalien in den vermarkteten Endprodukten nicht
mehr in relevanten Konzentrationen vorkommen).

2. Auf eine direkte Bezugnahme auf das Chemikalienrecht der
EU ist zu verzichten, insbesondere im Anhang 1.17.

Mitunterzeichnende: Eder, Hefti, Hösli, Müller Damian, Rieder,
Wicki (6)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

10.09.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 19.3742 s Mo. Ständerat. Finanzielle Überbrückung für 
den Abbau der Wartelisten bei erneuerbaren Energien (Mül-
ler Damian)  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Möglichkeit einer vorüberge-
henden Verschuldung des Netzzuschlagsfonds zu prüfen, um
Finanzierungsspitzen auszugleichen, wenn diese kurzfristig die
Einnahmen aus dem Netzzuschlag übersteigen. Der Bundesrat
wird beauftragt, auf Basis dieser Überprüfung einen entspre-
chenden Erlassentwurf auszuarbeiten und dem Parlament vor-
zulegen.

Mitunterzeichnende: Abate, Bruderer Wyss, Dittli, Eder, Fran-
çais, Müller Philipp, Noser, Wicki, Zanetti Roberto (9)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

10.09.2019 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.3750 s Mo. Ständerat. Energieautonomie der Immobilien 
des Bundes (Français)  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Investitionsplan vorzule-
gen (allenfalls mittels Vierjahresplänen), um die Autonomie der
Immobilien des Bundes im Strombereich bis in 12 Jahren
sicherzustellen.

Mitunterzeichnende: Abate, Caroni, Comte, Dittli, Eder, Hefti,
Müller Damian, Müller Philipp, Noser, Schmid Martin, Wicki (11)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

10.09.2019 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Die Motion wird mit folgender Ände-
rung angenommen: Der Bundesrat wird beauftragt, 1. einen
Investitionsplan vorzulegen (allenfalls mittels Vierjahresplänen),
um bis in spätestens 12 Jahren alle geeigneten Dach- und Fas-
sadenflächen der Bundesverwaltung für die Produktion von
Strom aus Photovoltaik auszurüsten. 2. die energetischen und
klimatischen Sanierungsarbeiten an den Immobilien des Bun-
des zu beschleunigen, wobei insbesondere auf die Nutzung
erneuerbarer Wärme geachtet werden soll, und die Autonomie
seiner Immobilien im Strombereich sicherzustellen.

19.3753 n Ip. (Tornare) Birrer-Heimo. Herkunftsangabe bei 
Produkten, die an Marktständen verkauft werden  
(20.06.2019)

Laut der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung
ist es beim Offenverkauf von Lebensmitteln nicht nötig, die Her-
kunft des Produkts schriftlich anzugeben.

Wenn nun aber die Herkunft konsequent für alle Produkte, das
heisst auch für Produkte im Offenverkauf, schriftlich angegeben
würde, würde der Konsum von lokalen Produkten gefördert.

Aufgrund dieser Feststellung bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Schritte wurden bereits unternommen, um die Situa-
tion zu verbessern?

2. Welchen Handlungsspielraum hat der Bundesrat, um den
Konsum von lokalen Produkten zu fördern?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Fehlmann Rielle,
Friedl Claudia, Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André,
Munz, Piller Carrard, Rochat Fernandez, Sommaruga
Carlo (11)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3758 n Mo. Geissbühler. Der Bundesrat wird ersucht, die 
rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit ausländische, 
rechtskräftig verurteilte Gewalttäter und Kriminelle ihre 
Strafen zwangsweise in ihrem Heimatland zu verbüssen 
haben  (20.06.2019)

Der Strafvollzug in der Schweiz entspricht einem Standard, der
über die Normen in den meisten Ländern hinausgeht, nament-
lich über die Normen in nichteuropäischen Staaten. In der Folge
wirkt die Strafe nicht erziehend und schon gar nicht abschrek-
kend, was sich in der Kriminalstatistik deutlich zeigt: Rund 70
Prozent der Straftäter sind ausländischer Herkunft. Besonders
verheerend und stossend ist dies bei der wachsenden Zahl der
Delikte, bei denen die Täter eine rücksichtslose Brutalität an
den Tag legen.

Da die Straftaten stetig ansteigen, müssen vielerorts Gefäng-
nisse aus- oder neugebaut werden. Diese Bauten werden in
nächster Zeit mehrere Hundert Millionen Franken verschlingen.
Dazu kommen die Kosten für Kost und Logis und teure Thera-
pien. Mit Tagespauschalen von 580 bis 1600 Schweizerfranken
ist zu rechnen.

Damit diese Kostenspirale gestoppt werden kann, braucht es
Übereinkommen und die Anpassung der Gesetzgebung, damit
verurteilte Straftäter ihre Strafe in den jeweiligen Herkunftslän-
dern verbüssen müssen.

Der Strafvollzug stellt in der Folge für ausländische Straftäter -
auch wegen den Verdienstmöglichkeiten während der Haft -
geradezu falsche Anreize und steht somit im Gegensatz zum
eigentlichen Ziel der Sicherheitspolitik, Täter davon abzuhalten,
in unserem Land wieder zuzuschlagen. Angesichts der
Zunahme der Mobilität ist es dringend notwendig, die Rechts-
grundlagen den neuen Herausforderungen anzupassen und
insbesondere mit den Ländern, aus denen die meisten Straftä-
ter stammen, unverzüglich Abkommen anzustreben, damit Kri-
minelle ihre Strafe in ihrer Heimat verbüssen müssen.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Amstutz, Arnold, Buffat, Bühler, Clottu, Dettling, Egger Mike,
Egloff, Estermann, Flückiger Sylvia, Giezendanner, Glarner,
Glauser, Grin, Grüter, Gutjahr, Haab, Hausammann, Heer, Her-
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zog Verena, Hess Erich, Hurter Thomas, Imark, Keller Peter,
Keller-Inhelder, Knecht, Matter Thomas, Müller Thomas, Müri,
Nicolet, Page, Pantani, Reimann Maximilian, Rime, Rösti, Rup-
pen, Salzmann, Schläpfer, Sollberger, Stamm, Tuena, Umbricht
Pieren, Vogt, von Siebenthal, Walliser, Wobmann, Zanetti Clau-
dio, Zuberbühler (51)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3760 n Ip. Gutjahr. Kosten- und Qualitätscheck für die 
Eidgenössische Kommission für Familienfragen  
(20.06.2019)

Die Schweiz unterhält 118 ausserparlamentarische Kommissio-
nen. Etwa 1500 Kommissionsmitglieder treffen sich in diesen
Gremien, inklusive 12 Mitglieder der eidgenössischen Räte und
um die 100 Vertreterinnen und Vertreter der Bundesverwaltung.
Die Mitgliedschaft in der Kommission und die Teilnahme an
ihren Sitzungen werden vom Bund bezahlt. Die ausserparla-
mentarischen Verwaltungskommissionen ergänzen die Arbeit
der Bundesverwaltung, heisst es. Doch einem Kosten- und
Qualitätscheck sind sie nie unterzogen worden.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was sind die Aufgaben der Eidgenössischen Kommission für
Familienfragen?

2. Auf welcher gesetzlichen Grundlage agiert die Kommission,
wenn sie öffentlich für Vaterschaftsurlaub und Elternzeit lob-
byiert?

3. Wenn es die Aufgabe der Kommission wäre, die Bundesver-
waltung zu beraten, warum wendet sie sich an die Öffentlich-
keit? Und wie wertet der Bundesrat diese krasse Missachtung
des Auftrags und der Loyalitätspflichten der Kommission?

4. Wie viel kostet die Kommission im Jahr?

5. Braucht es die Eidgenössische Kommission für Familienfra-
gen noch?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amstutz, Bigler, Brunner
Hansjörg, Cattaneo, Dobler, Feller, Flückiger Sylvia, Geissbüh-
ler, Grüter, Guhl, Keller Peter, Müller Walter, Pezzatti, Rösti,
Schneeberger, Sollberger, Tuena, Umbricht Pieren, Wasserfal-
len Christian, Zuberbühler (21)

14.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3761 n Mo. (Thorens Goumaz) Python. Stopp dem Ein-
satz synthetischer Pestizide durch die Gemeinwesen  
(20.06.2019)

Der Bundesrat ergreift die erforderlichen Massnahmen, damit
die Gemeinwesen keine synthetischen Pestizide mehr verwen-
den. Es können Fristen für die Umsetzung dieser Massnahmen
vorgesehen werden sowie Ausnahmeregelungen für Fälle, in
denen keine nachhaltigere Alternative zur Verfügung steht, und
für Einsätze, für die ein grosses öffentliches Interesse besteht
(z. B. im Kampf gegen besonders schädliche Organismen). Die
Produkte, die im Rahmen der biologischen Landwirtschaft ein-
gesetzt werden, bleiben zulässig.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Girod,
Glättli, Graf Maya, Kälin, Rytz Regula, Töngi, Trede (10)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3762 n Po. Wermuth. Benutzung des öffentlichen Ver-
kehrs für Schulen erleichtern  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, Massnahmen zu prüfen, damit
Schulen und Schulklassen von den Ticketkosten des öffentli-
chen Verkehrs (ÖV) massgeblich entlastet werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bulliard, Burkart,
Flach, Gysi Barbara, Kälin, Müri, Quadranti, Schenker Silvia (9)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3763 n Po. Romano. Erarbeitung einer Marktzugangs-
strategie für den exportorientierten Dienstleistungssektor  
(20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Strategie vorzulegen, wie
er die Wertschöpfung im exportorientierten Dienstleistungsbe-
reich in der Schweiz fördern und erhalten kann. Dabei ist nicht
nur die Finanzbranche, sondern der Dienstleistungssektor im
breiten Sinne zu erfassen (das heisst auch Bereiche wie ICT,
Tourismus, Architekturdienstleistungen oder Beratung). Konkret
soll der Bundesrat im Bericht die Qualität des Marktzugangs,
insbesondere in die EU, für Anbieter von Dienstleistungen aus
der Schweiz heraus analysieren, und wo Handlungsbedarf
besteht, konkrete Lösungsansätze aufzeigen, um möglichst
Arbeitsplätze, Steuersubstrat und Wertschöpfung in der
Schweiz zu erhalten.

Mitunterzeichner: Kutter (1)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3764 n Po. Romano. Bericht über die Umwelterziehung  
(20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem er verschiedene Möglichkeiten prüft, wie ein nationaler
Aktionsplan zur Bildung in Nachhaltigkeit in der obligatorischen
Schule gefördert werden könnte. Der Bund soll unter Wahrung
der kantonalen Autonomie und unter Beachtung der zahlrei-
chen bereits laufenden Projekte das Gesamtbild analysieren im
Hinblick auf ein Querschnittskonzept zur Sensibilisierung und
zur Bildung der Kinder und Jugendlichen in Umweltfragen und
im sparsamen und bewussten Umgang mit den Ressourcen
(Umweltbildung).

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3765 n Po. Romano. Weniger Einwegplastik im Alltag. 
Mögliche gesetzliche Änderungen  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welche Gesetze und Verordnungen geändert werden könnten,
um die Nutzung von Einwegplastik einzuschränken und wo
möglich zu verbieten.

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3766 n Mo. (Thorens Goumaz) Girod. Finanzsystem und 
Klima. Explizite Aufnahme der Klimarisiken in die treuhän-
derische Pflicht  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Gesetze und Verordnungen, die
die treuhänderische Pflicht der Schweizer Finanzakteure (Ban-
ken, Versicherungen, Pensionskassen und Vermögensverwal-
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ter) regeln, so anzupassen, dass die Berücksichtigung der
Klimarisiken explizit zur treuhänderischen Pflicht gehört.

Mitunterzeichnende: Arslan, Béglé, Bertschy, Birrer-Heimo,
Brélaz, Chevalley, de Buman, Flach, Friedl Claudia, Girod,
Glättli, Graf Maya, Hiltpold, Jans, Kälin, Kiener Nellen, Landolt,
Moret Isabelle, Müller-Altermatt, Quadranti, Rytz Regula,
Semadeni, Töngi, Trede, Wehrli (25)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3767 n Po. (Thorens Goumaz) Girod. Finanzsystem und 
Klima. Studie über den Sinn einer von Klimaverträglich-
keitskriterien geleiteten Abstufung der Stempelsteuer und 
über das Vorgehen  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
sinnvoll es wäre, die Stempelsteuer aufgrund klimaverträglicher
Kriterien abzustufen, und auf welche Weise eine solche Abstu-
fung durchgeführt werden könnte.

Mitunterzeichnende: Arslan, Béglé, Bertschy, Birrer-Heimo,
Bourgeois, Brélaz, Chevalley, de Buman, Flach, Friedl Claudia,
Girod, Glättli, Graf Maya, Hiltpold, Jans, Kälin, Kiener Nellen,
Landolt, Moret Isabelle, Quadranti, Roduit, Rytz Regula, Sema-
deni, Töngi, Trede, Vogler, Wehrli (27)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3768 n Mo. CVP-Fraktion. Schaffung von neuen oder 
Anpassung von bestehenden gesetzlichen Grundlagen. 
Systematische Überprüfung der Auswirkungen auf die 
Familien  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass bei der
Erarbeitung von neuen Gesetzgebungen oder der Überarbei-
tung von bestehenden Gesetzgebungen die jeweiligen Auswir-
kungen auf Familien systematisch überprüft und transparent
dargelegt werden. Dazu allenfalls nötige Anpassungen von
rechtlichen Grundlagen sind vom Bundesrat vorzunehmen oder
dem Parlament vorzulegen.

Sprecher: Roduit

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3769 n Mo. (Weibel) Mettler. Schutz des Vorsorgekapi-
tals beim Austritt aus einem 1e-Vorsorgeplan  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten, um
das Freizügigkeitsgesetz (FZG) dahingehend zu ändern, dass
beim Stellenwechsel von einem Arbeitgeber mit einem 1e-Vor-
sorgeplan zu einem Arbeitgeber ohne 1e-Vorsorgeplan ein
zwangsweiser Verlust auf der Freizügigkeitsleistung verhindert
werden kann. Durch die Änderung des FZG soll dem Arbeitneh-
mer die Möglichkeit geboten werden, bei Austritt aus einem 1e-
Vorsorgeplan sein entsprechendes Vorsorgeguthaben während
längstens zwei Jahren in einer Freizügigkeitseinrichtung zu
belassen. Der betroffene Arbeitnehmer hätte so die Möglichkeit,
einen im Austrittszeitpunkt aus der Pensionskasse des alten
Arbeitgebers realisierten Verlust durch Einbringen in eine Anla-
gestrategie mit ähnlichem Aktienanteil bei einer Freizügigkeits-
einrichtung bei steigenden Kursen wieder wettzumachen. In der
Folge könnte der Arbeitnehmer während zwei Jahren selbst den
Verkaufszeitpunkt seines Vorsorgeguthabens und dessen Ein-

bringung in die Pensionskasse des neuen Arbeitgebers bestim-
men.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Flach, Frei,
Grossen Jürg, Grüter, Hess Lorenz, Humbel, Jauslin, Moser,
Pezzatti, Roduit (13)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3771 n Ip. Grossen Jürg. Einführung einer Alpentransi-
tabgabe. Schweizer Verlagerungspolitik mit einem alpen-
weiten Instrument ergänzen  (20.06.2019)

Ich ersuche den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die aktuelle Dynamik bezüglich
der Ermöglichung einer höheren Alpentransitabgabe in der
aktuellen Revision der Wegekostenrichtlinie (Eurovignetten-
Richtlinie) der Europäischen Union?

2. Ist der Bundesrat bereit, vor dem Hintergrund des verfehlten
Verlagerungsziels eine Alpentransitabgabe einzuführen, um
sich den im aktuell geltenden Landesverkehrsabkommen fest-
gelegten maximalen Gebühren für eine alpenquerende Strecke
anzunähern und so externe Kosten besser zu internalisieren?

3. Welche Verlagerungswirkung ist von der Einführung einer
Alpentransitabgabe (in der EU werden auch höhere Abgaben
möglich) zu erwarten?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Stossrichtungen des EU-Par-
lamentes für Ausnahmen für die regionale Wirtschaft in den
Alpenregionen bei einer Alpentransitabgabe?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Flach, Frei,
Girod, Moser, Seiler Graf, Töngi, Weibel (10)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3772 n Mo. Piller Carrard. Höhere AHV-Renten, um die 
Armut zu bekämpfen  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der Gesetzge-
bung vorzulegen, damit die AHV-Renten erhöht werden und die
Rentnerinnen und Rentner so ein Leben in Würde führen kön-
nen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Fridez, Friedl Claudia, Hardegger, Marra, Marti Samira,
Naef, Semadeni, Tornare, Wasserfallen Flavia (12)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3776 n Ip. Girod. Wohlfahrtsmessung. Wie geht es 
weiter?  (20.06.2019)

Das Bundesamt für Statistik hat ein ausführliches System zur
Wohlfahrtsmessung erstellt, welches konzeptionell einigermas-
sen stimmig ist und gleichberechtigt neben wirtschaftlichen
auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt. Auch bei
den einzelnen Indikatoren besteht noch Optimierungsbedarf.
Schliesslich fehlt eine übersichtliche Gesamtbewertung. Den-
noch könnte diese umfassende Wohlfahrtsmessung bereits
heute stärker in die politischen Entscheide einfliessen.

In diesem Zusammenhang stellen sich einige Fragen an den
Bundesrat:

1. Wie kann die Weiterentwicklung der Wohlfahrtsmessung
sichergestellt werden?
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2. Wie wird die Wohlfahrtsmessung in den politischen Entschei-
den des Bundesrates berücksichtigt?

3. Ist der Bundesrat bereit, die Wohlfahrtsmessung in seinen
Entscheiden vermehrt zu berücksichtigen?

4. Ist der Bundesrat bereit, die Wohlfahrtsmessung jeweils
zusammen mit dem BIP zu kommunizieren?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Glättli, Graf Maya, Kälin,
Rytz Regula, Töngi, Trede (8)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3778 n Ip. Kälin. Eizellenspende in Schweizer IVF-
Zentren  (20.06.2019)

Das erst kürzlich revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz ver-
bietet die Eizellenspende (FMedG; Art. 4). Wer vorsätzlich
gespendete Eizellen verwendet, kann mit einer Busse bis zu
100 000 Schweizerfranken belangt werden (Art. 37). Nebst dem
Verbot der Eizellenspende verlangt das Fortpflanzungsmedizin-
gesetz die Berichterstattung durch in der Schweiz zugelassene
IVF-Zentren über die Art der Behandlungen und über die Ver-
wendung von Keimzellen in vitro (Art. 11), sowie die Gewähr für
eine gesetzeskonforme Tätigkeit (Art. 10).

Einige der in der Schweiz ansässigen reproduktionsmedizini-
schen Zentren bieten die Eizellenspende trotz Verbot als
Behandlungsmöglichkeit an und werben zum Teil offensiv dafür
(Beispiele: Procrea Swiss Fertility Center mit Sitz in Lugano und
Zech mit Sitz unter anderem in Niederuzwil). Entsprechende
Informationsmaterialien sind auf den jeweiligen Homepages zu
finden (Beispiele: https://www.procreaivf.de/pdf/ Ovodonazione/
1_ProCrea_Eizellspende-.pdf und https://ivf-institut.cz/behand-
lung/eizellspende.aspx). Entweder wird beiläufig erwähnt, dass
die Übertragung der fremden Eizelle(n) aus rechtlichen Grün-
den im Ausland stattfinden muss, oder es bleibt unklar, wo
genau die Übertragung der Eizellen stattfindet. Zumindest die
Vor- und Nachbehandlung der Eizellenempfängerinnen sowie
die Auswahl der Eizellenspenderinnen ist jeweils klar Sache
des Schweizer IVF-Zentrums. Die Eizellenspenden erfolgen,
soweit ersichtlich, anonym für beide Seiten.

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. Ist dem Bundesrat bekannt, dass Schweizer IVF-Zentren die
Eizellenspende als Behandlung anbieten?

Wenn ja, welche sind dies?

2. Ist es mit dem heutigen Verbot der Eizellenspende zulässig,
dass Schweizer IVF-Zentren Behandlungen durchführen, die
eine Eizellenspende beinhalten? Falls ja, ist die Werbung für
diese Art von Behandlung ebenfalls zulässig?

3. Wenn IVF-Zentren, welche die Eizellenspende anbieten, die
eigentliche Übertragung der Eizelle im Ausland durchführen
(lassen) und rechtlich nicht belangt werden können, wie will
dann der Gesetzgeber sicherstellen, dass die fremden Eizellen
nicht gegen ein Entgelt bezogen werden?

4. Inwieweit verstösst die Tatsache, dass eine solchermassen
durchgeführte Übertragung gespendeter Eizellen unter anony-
men Bedingungen erfolgt, gegen das Recht auf Kenntnis der
eigenen Abstammung des späteren Kindes (siehe dazu Art.
24ff. FMedG)?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3779 n Po. Jans. Fotovoltaik. Offensive der Armee  
(20.06.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, in einem Bericht die sicher-
heitspolitischen Risiken der aktuellen Abhängigkeit der Armee
von fossilen Energien und von weiträumigen Stromtransporten
abzuschätzen. Die Armee braucht eine Strategie, um diese
Risiken durch die dezentrale Produktion von neuen erneuerba-
ren Energien zu minimieren. Namentlich die Nutzung des
bedeutenden Fotovoltaikpotenzials der Armee und die damit
verbundenen rechtlichen und finanziellen Fragen sind vertieft
darzulegen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Friedl Claudia, Grossen
Jürg, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Marti Min Li, Meyer Mattea,
Munz, Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Vogler, Wasserfallen
Flavia, Wüthrich (19)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.3781 n Po. Bregy. Verkehrsfinanzierung des Bundes. 
Vollständige Finanzierung des Autoverlads  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird gemäss Artikel 123 des Parlamentsgeset-
zes beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstatten, welche Aus-
wirkungen eine vollständige Finanzierung des Autoverlads
durch den Bund hätte. Der Bericht soll insbesondere aufzeigen,
wie viel Verkehr durch diese Finanzierung von der Strasse auf
die Schiene verlagert werden könnte und welche Auswirkung
diese Finanzierung auf den Bundeshaushalt hätte. Nicht zuletzt
müsste auch aufgezeigt werden, welche Rechtsgrundlagen für
eine solche Finanzierung angepasst werden müssten.

Mitunterzeichnende: Addor, Ammann, Brand, Campell, Candi-
nas, Egger Thomas, Marchand-Balet, Müller-Altermatt,
Regazzi, Roduit, Ruppen (11)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3783 n Mo. (Riklin Kathy) Gugger. Pestizide sind dem 
normalen Mehrwertsteuersatz zu unterstellen  (20.06.2019)

Der Mehrwertsteuersatz für synthetische Pestizide von 2,5 Pro-
zent ist auf den normalen Mehrwertsteuersatz von 7,7 Prozent
zu erhöhen.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Fluri, Gugger, Humbel,
Jans, Streiff, Vogler (7)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

22.11.2019 Wird übernommen

19.3784 n Mo. Jauslin. Energieautonomie der Immobilien 
des Bundes. Fotovoltaik-Offensive  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen (allenfalls etappierten)
Investitionsplan vorzulegen, um die Versorgung seines Immobi-
lienbestandes mit erneuerbarer elektrischer Energie innerhalb
von 12 Jahren sicherzustellen.

Mitunterzeichnende: Bauer, Bigler, Borloz, Bourgeois, Brunner
Hansjörg, Burkart, Dobler, Eichenberger, Eymann, Fiala, Fluri,
Gössi, Hiltpold, Merlini, Nantermod, Pezzatti, Portmann, Sauter,
Schilliger, Schneeberger, Vitali, Walti Beat, Wehrli (23)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
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NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.3785 n Po. Reynard. Der digitale Analphabetismus führt 
zu sozialer Ausgrenzung  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Folgendes zu
unterbreiten:

a. eine Studie zum Umfang des Phänomens des digitalen Anal-
phabetismus (der zu einer wesentlichen sozialen Ausgrenzung
führt);

b. eine Strategie, die sich auf diese Studie stützt und die es in
Zusammenarbeit mit den Kantonen erlaubt, allfällige Lücken zu
schliessen und die Ausbreitung eines solchen Phänomens zu
verhindern (in Anlehnung an die Plattform "Jugend und Medien"
des BSV).

Mitunterzeichnende: Bendahan, Bulliard, Chevalley, Crottaz,
Derder, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Hadorn, Hardegger,
Maire Jacques-André, Marti Min Li, Munz, Piller Carrard,
Rochat Fernandez, Seiler Graf, Sommaruga Carlo (16)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3788 n Mo. Seiler Graf. Privatisierung der Armeepistole 
nur bei nachweislichen Sportschützen  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen so
anzupassen, dass Armeepistolen beim Ausscheiden aus der
Armee nur an nachweisliche Sportschützen und nur für eine
angemessene Abgeltung zu privatem Eigentum abgegeben
werden können.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Frei, Friedl Claudia, Glättli, Hardegger, Maire Jacques-
André, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina, Munz, Naef, Schnei-
der Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo (17)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3791 n Ip. Munz. Pestizide. Werden Cocktaileffekte im 
Zulassungssystem vorwiegend reaktiv geprüft?  
(20.06.2019)

Pestizide werden im Labor unter Bedingungen getestet, die in
der Praxis oft nicht vorkommen. Bei der Anwendung von Pesti-
ziden finden verschiedenste natürliche und synthetische Wirk-
stoffe zusammen: Ein konventionell produzierter Apfel wird, je
nach Quelle, bis zu 30-mal mit diversen Pestiziden behandelt.
Pestizide vermischen sich, einerseits am Feldrand, wenn ver-
schiedene Landwirte unabhängig voneinander Wirkstoffe aus-
bringen. Mit dem Wind kann Sprühnebel zudem weit in andere
Felder oder in nahegelegene Siedlungszonen abdriften. Weiter
kann der Regen Wirkstoffe in Gewässer spülen, wo sie einzeln
oder als Cocktail oft in unannehmbarer Weise auf Gewässerle-
bewesen einwirken.

Wie der Bundesrat festhält, werden solche Cocktaileffekte "im
Rahmen des heutigen Zulassungsverfahrens nicht systema-
tisch geprüft" (19.3296). Dabei ist bekannt, dass gewisse Wirk-
stoffe, wenn sie sich vermischen und miteinander reagieren,
viel giftiger sind als einzeln: "Sind solche Wirkungen für spezifi-
sche Pflanzenschutzmittel erkannt, so werden diese im Rah-
men der Zulassung berücksichtigt."

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Cocktaileffekte werden bei der Zulassung nicht systematisch
geprüft. Bedeutet dies, dass sie heute vorwiegend dann im
Zulassungsprozess berücksichtigt werden, wenn nach vielen
Jahren der Anwendung in der Praxis erkannt worden ist, dass
sie unannehmbare Wirkungen auf Mensch und Umwelt haben?

2. Wenn Cocktaileffekte im Zulassungssystem primär reaktiv
berücksichtigt werden: Werden mit diesem Vorgehen nicht das
in der Bundesverfassung verankerte Vorsorgeprinzip sowie Arti-
kel 8 des Umweltschutzgesetzes verletzt bzw. gebrochen?

3. Ist davon auszugehen, dass mögliche Reaktionen zwischen
Wirkstoffen, die in anderen Verfahren zugelassen werden, nicht
geprüft werden?

4. Will der Bundesrat auch hier mit Massnahmen warten, bis die
EU einen Takt vorgibt?

5. Ist die riesige Zahl an möglichen Interaktionen zwischen den
rund 300 für den Pflanzenschutz zugelassenen Wirkstoffen der
Grund dafür, dass diese in der Zulassung nicht systematisch
geprüft werden?

6. Heute gelten Grenzwerte für jedes einzelne Pestizid. Für
Pestizidcocktails gibt es keine Grenzwerte. Ist vorgesehen, in
Zukunft die Mischtoxizität im Sinne des Vorsorgeprinzips zu
berücksichtigen?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Hardegger, Jans,
Molina, Semadeni (6)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3792 n Ip. Schneider Schüttel. Zweite Generation von 
Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen  (20.06.2019)

Mit dem Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgeri-
schen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981
sah der Bundesrat Solidaritätsbeiträge in der Höhe von 300 Mil-
lionen Schweizerfranken vor. Innert der gesetzten Frist gingen
rund 9000 Gesuche um solche Beiträge ein. Der vorgesehene
Gesamtbetrag wird damit nicht vollständig ausgeschöpft. In der
Zwischenzeit ist uns zu Bewusstsein gekommen, dass die Kin-
der der Opfer ebenfalls unter den Folgen der Zwangsmassnah-
men und Fremdplatzierungen ihrer Eltern zu leiden hatten.
Auch ihr Leben war oft geprägt von schwierigen Lebensumstän-
den, von physischer oder psychischer Gewalt oder weil die
Gesellschaft auch auf sie mit dem Finger gezeigt hat.

An dem runden Tisch, der vom Delegierten des Bundesrates für
die Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen organisiert wor-
den ist, wurde über die Weitergabe von Traumata über die
Generationsgrenze, von den Eltern an ihre Kinder, berichtet.
Der runde Tisch kam zum Schluss, dass nur gezielte Massnah-
men der Verarbeitung solcher Traumata verhindern können,
dass die Traumata von Generation zu Generation weitergege-
ben werden.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Ist der Bundesrat bereit, das Leiden der Kinder der Opfer für-
sorgerischer Zwangsmassnahmen anzuerkennen?

2. Ist denkbar, dass ihnen ein Teil des Betrags, der für die Soli-
daritätsbeiträge vorgesehen war, ausgerichtet wird? Falls nein:
Wie könnte der Bund diese Opfer anderweitig unterstützen?

3. Sieht der Bundesrat Massnahmen vor, mit denen die Weiter-
gabe von Traumata von einer Generation an die nächste
gestoppt werden könnte?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Flach, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger,
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Heim, Munz, Piller Carrard, Rochat Fernandez, Seiler Graf,
Sommaruga Carlo, Vogler (16)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3793 n Ip. Schneider Schüttel. CO2-Reduktion. Trans-
portvelos und Velotaxis fördern  (20.06.2019)

Eine Massnahme zur Reduktion des CO2-Ausstosses durch
Fahrzeuge könnte darin bestehen, dass ein Teil der Transporte
in den Städten, die mit Lastwagen ausgeführt werden, durch
andere Transportmittel ersetzt wird. Man hört immer öfter, dass
25 bis 50 Prozent der Güter, die heute in den Innenstädten von
Lieferwagen oder Lastwagen transportiert werden, mit Trans-
portvelos befördert werden könnten. Eine spezielle Stadtlogistik
könnte die Problematik der letzten Meile des Gütertransports für
die Zukunft lösen, und dabei könnten Transportvelos die nach-
haltigsten Player sein.

Es gäbe auch die Möglichkeit, Kinder mit einem Velobus (elek-
trische Velotaxis) zu befördern, anstatt dass die Eltern oder
Schulbusse sie mit herkömmlichen Fahrzeugen herumfahren.

Es gibt gegenwärtig allerdings ein Hindernis: Es ist unmöglich,
diese sehr speziellen Velos durch die staatliche Zulassung zu
bringen, dies wegen der gesetzlichen Beschränkungen hinsicht-
lich des Gewichts und der Länge der Fahrzeuge.

Ich stelle dem Bundesrat daher folgende Frage:

Ist der Bundesrat bereit, die Bestimmungen der Verordnung
über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge
(VTS, Art. 135) zu ändern, sodass diese Fahrzeuge zugelassen
werden können?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Crottaz,
Egger Thomas, Fehlmann Rielle, Flach, Friedl Claudia, Gysi
Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Munz, Piller Carrard,
Rochat Fernandez, Seiler Graf, Sommaruga Carlo, Vogler (17)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3794 n Mo. Lohr. Mehr Fachkräfte für die Schweiz mit 
der tatsächlichen Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derung und von Frau und Mann auf Stufe Tertiär B  
(20.06.2019)

Der Bund wird beauftragt, die tatsächliche Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung und von Frau und Mann, wie in der
Bundesverfassung, Artikel 8, und in BBG, HFKG, WeBiG veran-
kert, auch auf der Stufe Tertiär B bis Ende 2024 zu realisieren
und nach extern überprüfbaren Kriterien umzusetzen. Nur mit
tatsächlicher Chancengleichheit auf den Stufen Tertiär B und A
kann die Schweiz das inländische Fachkräftepotenzial viel stär-
ker nutzen und von neuen wirtschaftlichen Innovationen profitie-
ren.

Für die Stufe Tertiär A sind seit 2000 drei Chancengleichheits-
programme für über 120 Millionen Franken durchgeführt wor-
den, dazu kommen Mittel aus dem Nationalfonds von rund 45
Millionen für die Umsetzung der Chancengleichheit an Hoch-
schulen.

Aufgrund der Gleichwertigkeit der Bildungsstufen Tertiär A und
Tertiär B fordern wir den Bund auf, bis Ende 2024 die Chancen-
gleichheit für Menschen mit Behinderung und von Frau und
Mann auch auf der gesamten Stufe Tertiär B, höhere Berufsbil-
dung, zu realisieren und diese mit extern überprüfbaren Zielvor-
gaben zu belegen. Der Bund stellt hierfür in der nächsten

Legislaturperiode für Tertiär B analoge Mittel ein, wie sie bisher
und in Zukunft für Tertiär A vorgesehen werden.

Mitunterzeichnende: Ammann, Bertschy, Bulliard, Candinas, de
Buman, Glättli, Gutjahr, Gysi Barbara, Kutter, Masshardt,
Moser, Quadranti, Romano, Schenker Silvia, Vogler, Wasserfal-
len Flavia, Wüthrich (17)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3800 n Mo. Crottaz. Die Schweiz muss die Hongkong-
Konvention unterzeichnen, damit ihre Altschiffe auf sichere 
und umweltverträgliche Art recyclet werden  (20.06.2019)

Es darf nicht sein, dass die Schweiz einer der Hauptverschmut-
zer in Südostasien ist. Der Bundesrat wird ersucht, die Hong-
kong-Konvention zu unterzeichnen und sich für einen
verantwortungsvollen Umgang bei der Abwrackung von
Schweizer Altschiffen einzusetzen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Fehlmann Rielle, Fri-
dez, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Maire Jac-
ques-André, Marra, Munz, Nordmann, Reynard, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo,
Tornare (18)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3801 n Ip. Crottaz. Strategie gegen teure Medikamente  
(20.06.2019)

Während der Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden
einstmals nur in Entwicklungsländern ein Problem war, haben
nun auch langsam die reichen Länder damit zu kämpfen. Dies,
seitdem einige Pharmaunternehmen die Preise ihrer Medika-
mente auf völlig undurchschaubare Weise so hoch ansetzen,
dass sie unser auf Solidarität beruhendes System gefährden.
Eine von Italien am 6. Juni 2019 an der Weltgesundheitsver-
sammlung eingereichte Resolution wirft einerseits Licht auf die
gut gehüteten Geheimnisse zur Art und Weise, wie Medikamen-
tenpreise festgelegt werden. Andererseits stellt sie unbequeme
Fragen zu den Regierungen, die von besonderen Abmachun-
gen profitieren.

Die hohen Medikamentenpreise haben das Gesundheitssystem
im Griff. Die Medikamente retten zwar Leben, aber ihre Kosten
erreichen jedes Jahr die Milliardengrenze. Innerhalb von fünf
Jahren sind die Rückerstattungen der Krankenkassen für
Krebsmedikamente um 54 Prozent gestiegen; die Preise sind
ausserdem völlig losgelöst von den Herstellungskosten. Die Kri-
terien für die Festlegung der Medikamentenpreise sind unzurei-
chend. Es ist nun nötig, dass die Behörden Druck auf die Preise
ausüben, dies aber, ohne dabei die Patientenversorgung zu
gefährden.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Massnahmen wird der Bundesrat im Anschluss an
die an der Weltgesundheitsversammlung eingereichte Resolu-
tion ergreifen, um die Pharmaunternehmen zu verpflichten
preiszugeben, wie hoch der Anteil der Kosten für Forschung
und Entwicklung am Medikamentenpreis ist?

2. Einige Pharmaunternehmen profitieren von der Grundlagen-
forschung, die durch die öffentliche Hand finanziert wird. Inwie-
weit wird dies bei den von den Pharmaunternehmen
deklarierten Forschungs- und Entwicklungskosten berücksich-
tigt?

3. Erwägt der Bundesrat in Vorbereitung auf die Markteinfüh-
rung von innovativen Medikamenten gegen Krankheiten wie
zum Beispiel Alzheimer, die Kriterien für die Festlegung der
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Preise anzupassen, um den Kollaps des sozialen und solidari-
schen Versicherungssystems zu verhindern?

4. Wenn nein, welche Massnahmen wird er sonst ergreifen, um
die Kosten für innovative Behandlungen im Zaum zu halten?

5. Falls die Pharmaunternehmen weiterhin solche Wucher-
preise für ihre Medikamente verlangen, könnte der Zugang zu
diesen in naher Zukunft eingeschränkt werden. Sieht der Bun-
desrat vor, bei einigen Medikamenten auf Zwangslizenzen
zurückzugreifen, falls die Pharmaindustrie ihre Preise nicht auf
das Niveau der tatsächlichen Kosten senkt?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Fehlmann Rielle, Fri-
dez, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim,
Maire Jacques-André, Marra, Munz, Nordmann, Piller Carrard,
Reynard, Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Schneider Schüt-
tel, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare (22)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3802 n Ip. Crottaz. Mukoviszidose. Wann werden endlich 
alle Betroffenen behandelt, noch bevor es zu einer Ver-
schlechterung der Lungenfunktion kommt?  (20.06.2019)

Kann der Bundesrat dafür sorgen,

1. dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Verschreibungen
von Therapien der Mukoviszidose erstens an alle hierfür infrage
kommenden Patientinnen und Patienten - noch vor der funktio-
nellen Verschlechterung - und zweitens auch an Personen mit
einer bereits sehr starken Beeinträchtigung zulässt?

2. dass die IV die Kosten der Behandlungen von Kindern über-
nimmt, um zu verhindern, dass die Eltern nach Deutschland zie-
hen müssen, wo die Behandlungskosten rückerstattet werden,
oder dass sie sich gezwungen sehen, das Generikum von
Orkambi in Argentinien zu bestellen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Fehlmann Rielle, Fri-
dez, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Maire Jac-
ques-André, Marra, Munz, Nordmann, Piller Carrard, Reynard,
Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Tornare (21)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3803 n Mo. Crottaz. Beiträge der zweiten Säule auch 
nach der Geburt eines Kindes sicherstellen  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Finanzierungsmechanis-
mus vorzuschlagen, damit das Manko in den Beiträgen der obli-
gatorischen zweiten Säule, das für Mütter und Väter entsteht,
die nach der Geburt des Kindes die Arbeitszeit reduzieren oder
die Erwerbstätigkeit einstellen, ganz oder zumindest teilweise
ausgeglichen wird. Diese Finanzierung soll bis zur Einschulung
des Kindes laufen.

Den Müttern, die vor der Schwangerschaft nicht erwerbstätig
waren, soll ein Mindestbetrag nach BVG gutgeschrieben wer-
den.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Barrile, Bendahan, Bir-
rer-Heimo, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Fridez, Friedl Clau-
dia, Graf-Litscher, Gysi Barbara, Hadorn, Heim, Kiener Nellen,
Maire Jacques-André, Marra, Marti Min Li, Marti Samira, Mas-
shardt, Meyer Mattea, Munz, Nordmann, Reynard, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Thorens Goumaz, Tornare, Wasserfallen Flavia (30)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3805 n Ip. Moret Isabelle. Systeme zur Nährwertkenn-
zeichnung. Diskriminierung vermeiden  (20.06.2019)

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) spricht sich
für die freiwillige Einführung eines Nährwert-Kennzeichnungs-
systems in der Schweiz aus und gibt die Voraussetzungen vor,
die ein solches System zu erfüllen hat. Eine dieser Vorausset-
zungen verlangt, dass zwingend die Bezugsgrösse von 100
Gramm verwendet werden muss. Nutri-Score ist gemäss dem
EDI das einzige Label in der Schweiz, das diese Kriterien erfüllt.

In Deutschland hat das zuständige Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hingegen kürzlich ein
Modell vorgestellt, das auch die Möglichkeit der Bezugsgrösse
"pro Packung" vorsieht. Auf diese Weise können üblicherweise
zum Einzelverzehr bestimmte Produkte miteinander verglichen
werden. Damit hat das BMEL einen von der Praxis gemachten
Hinweis aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund ersuche ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Kann der Bundesrat ausschliessen, dass bei Nutri-Score mit
dem ausschliesslichen Bezug auf die Bemessungsgrösse von
100 Gramm keine Diskriminierung von bestimmten Pro-
duktgruppen gegeben ist, wenn die Packungsgrössen oder typi-
schen Portionengrössen stark von der Bezugsgrösse von 100
Gramm abweichen?

2. Weshalb hat das EDI die Vorgaben an ein Nährwert-Kenn-
zeichnungssystem nicht zusammen mit der Schweizer Lebens-
mittelbranche entwickelt, deren breite Unterstützung
unverzichtbar ist?

3. Weshalb hat das EDI bei seinen Vorgaben an ein Nährwert-
Kennzeichnungssystem in der Schweiz nicht auch die Entwick-
lungen in Deutschland berücksichtigt?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Bauer, Bigler,
Buffat, Burgherr, Burkart, Clottu, Flückiger Sylvia, Gössi,
Lüscher, Nantermod, Rime, Walti Beat, Wehrli, Zanetti
Claudio (16)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3806 n Mo. Bulliard. Freiwilligenarbeit im Sport durch 
Steuerabzüge fördern  (20.06.2019)

Um Freiwilligenarbeit im Sport in der Schweiz zu fördern, wird
der Bundesrat beauftragt, im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer (DBG) einen allgemeinen Steuerabzug einzufüh-
ren, der pauschal für Freiwilligenarbeit zugunsten gemeinnützi-
ger juristischer Personen gewährt wird, die im Sport aktiv sind.
Ein derartiger Steuerabzug soll auch auf kantonaler Ebene im
Rahmen des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) ermög-
licht werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Béglé, Bourgeois,
Gschwind, Regazzi, Vogler (6)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3807 n Mo. Müller-Altermatt. Wertschöpfungskette des 
Musiksektors. Erhebung von verlässlichen statistischen 
Daten  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, geeignete Massnahmen zu tref-
fen, welche es erlauben, künftig verlässliche statistische Daten
über die wirtschaftliche Leistung des gesamten Musiksektors
der Schweiz entlang seiner Wertschöpfungskette zu erheben.
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Mitunterzeichnende: Flückiger Sylvia, Munz, Quadranti, Was-
serfallen Flavia (4)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3808 n Mo. Badran Jacqueline. Sinn und Zweck des kan-
tonalen und kommunalen Vorkaufsrechts bei Bundesim-
mobilien wieder gewährleisten  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 13 Absatz 3 der Verord-
nung über das Immobilienmanagement und die Logistik des
Bundes (Vilb) derart anzupassen, dass Sinn und Zweck der
Verordnung, nämlich die Kooperation zwischen Bund, Kanto-
nen und Gemeinden, wiederhergestellt wird, indem die Ermitt-
lung des "Marktpreises" einer Immobilie durch Schätzung
erfolgt und nicht durch ein Bieterverfahren.

Mitunterzeichnende: Candinas, Fluri, Glättli, Hardegger, Hess
Lorenz, Kutter, Müller Thomas (7)

13.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3809 n Po. Badran Jacqueline. Wirkungsbericht zu den 
Rechnungslegungsvorschriften für Immobilien im Rahmen 
des BVG  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, aufzuzeigen, welche Auswirkun-
gen die Rechnungslegungsvorschriften im Rahmen des BVG,
wonach Immobilien nach dem Verkehrswert geführt werden
müssen, auf die Mieten, Renditen und Immobilienpreise haben.
Gleichzeitig soll geprüft werden, was eine Rückkehr zur Rech-
nungslegung nach dem Anlagewert für Auswirkungen hätte,
wobei der Verkehrswert in Form einer Schattenrechnung im
Sinne der Transparenz periodisch weitergeführt werden sollte.

Mitunterzeichner: Hardegger (1)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3815 n Mo. Roduit. Die Antispeziesisten können sich 
nicht alles erlauben  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzlich vorgesehene Präven-
tivmassnahmen gegen die Tierschutzbewegung der Antispezie-
sisten zu ergreifen.

Mitunterzeichnende: Bregy, Clottu, Grin, Gschwind, Page,
Regazzi (6)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3816 n Ip. Bäumle. Sind GDI-Benziner noch gefährlicher 
als Dieselfahrzeuge?  (20.06.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Seit wann hat der Bundesrat Kenntnis der neuen Risiken für
die Gesundheit aus der Empa-Studie Gasomep, die von Ben-
zinautos mit Direkteinspritzung (GDI-Motoren) ausgehen?

2. Wie viele Fahrzeuge in der Schweiz sind davon betroffen,
und wie viele waren bei der Zulassungskontrolle ohne und wie
viele mit einem wirksamen GDI-Partikelfilter (Abscheidung zirka
98 Prozent) ausgestattet?

3. Wäre es aufgrund der gemäss Studie grossen gesundheitli-
chen Risiken, die von den GDI-Fahrzeugen ohne Partikelfilter
ausgehen, nicht sinnvoll, auch bestehende GDI-Benzinfahr-
zeuge mit einem wirksamen Partikelfilter nachzurüsten?

4. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, dass Neuzu-
lassungen dem technisch möglichen Stand entsprechen?

5. Muss nicht davon ausgegangen werden, dass die Hersteller
seit Jahren von diesen massiven neuen gesundheitsschädigen-
den Wirkungen wissen mussten und dies (wieder) bewusst ver-
schwiegen?

6. Wäre aus den bisherigen Skandalen mit zu viel CO2, zu viel
NOx und immer wieder zu vielen Partikeln im Realbetrieb nicht
abzuleiten, dass die Automobilbranche wegen bewusstem,
mehrfachem und schwerem Verletzen von Umweltrecht und
Gesundheitsschutz haftbar gemacht werden sollte und auf
Schadenersatz einzuklagen wäre?

Mitunterzeichnende: Bertschy, Chevalley, Flach, Frei, Grossen
Jürg, Moser, Vogler, Weibel (8)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3817 n Mo. Page. Anerkennung der Aquakultur  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Landwirt-
schaftsgesetzes vorzulegen, die vorsieht, dass die Fischzucht
und die Produktion von Wasserorganismen anerkannt werden
und in der Landwirtschaft so auch andere innovative Ansätze
gewürdigt werden.

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3818 n Po. Flach. Millionen Tonnen von Plastik einspa-
ren, ersetzen oder recyclen statt verbrennen oder 
exportieren  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und in einem Bericht
aufzuzeigen, wie der Gebrauch von Kunststoffen in der Land-
und Bauwirtschaft vermindert, durch ressourcenschonendere
Alternativen ersetzt und der Anteil des Recyclings erhöht wer-
den kann.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Frei, Friedl
Claudia, Glättli, Grossen Jürg, Guhl, Moser, Schenker Silvia,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Vogler, Weibel (14)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.3819 n Mo. Flach. Transparenz bei den finanziellen Kli-
marisiken für Pensionskasseninvestitionen sicherstellen  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, Massnahmen zu treffen, um
Schweizer Pensionskassen explizit zu verpflichten, Klimarisiken
in ihre Investitionsentscheide zu integrieren, die Höhe der finan-
ziellen Risiken für Versichertenportfolios, welche durch den Kli-
mawandel verursacht wurden, den Versicherten offenzulegen
und die Versicherten über die Klimaverträglichkeit der jeweili-
gen Pensionskassenanlagen zu informieren. Die Massnahmen
sollen dazu beitragen, die finanziellen Risiken besser zu
bemessen, den Schutz der Versicherten zu erhöhen und die
Informationen für Versicherte zu verbessern. Die Versicherten
sollen vor Beginn eines Vorsorgeverhältnisses ausführlich dar-
über informiert werden, wie die Pensionskassen bei der Ver-
wendung der eingezahlten Beiträge Klimarisiken
berücksichtigen.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Chevalley, Friedl Claudia, Glättli,
Grossen Jürg, Gugger, Landolt, Moser, Schenker Silvia,
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Schneider Schüttel, Seiler Graf, Thorens Goumaz, Vogler, Wei-
bel, Wermuth (15)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3822 n Ip. Trede. Was tut der Bundesrat, um Schweizer 
Hochschulen auf Kurs zu bringen?  (21.06.2019)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Warum schneiden Schweizer Hochschulen - trotz der Vorga-
ben in der BFI-Botschaft - bezüglich Umsetzung der Ziele der
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung so schlecht ab?

2. Was können sie von jenen Hochschulen lernen, die das Uni-
versity Impact Ranking 2019 anführen?

3. Was können sie bezüglich Nachhaltigkeit und Bildung für
nachhaltige Entwicklung voneinander lernen, sollen sie das
konkret tun, und wie kann der Bund diesen Austausch fördern?

4. Was tut der Bundesrat konkret, um die Erreichung der in der
BFI-Botschaft verankerten Ziele bezüglich Nachhaltigkeit und
Bildung für nachhaltige Entwicklung an Hochschulen zu unter-
stützen?

5. Welche weiteren konkreten Massnahmen sieht er als not-
wendig und zielführend an?

6. Welche Rolle können und sollen die Kantone bei der Entwick-
lung von Massnahmen zur Unterstützung der nachhaltigen Ent-
wicklung an den Hochschulen spielen?

7. Mit welchen konkreten Zielen und Massnahmen plant der
Bundesrat die Ausrichtung der Hochschulbildung, -forschung
und -innovation auf die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 in
der nächsten Förderperiode zu verstärken?

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3823 n Ip. Grossen Jürg. Flüge mit Privat- und Busi-
nessjets sowie Charterflüge sollen auch einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Gelten Flüge mit Privat- und Businessjets sowie Charterflüge
bezüglich der Mineralölsteuer als gewerbsmässige oder als
nichtgewerbsmässige Flüge?

2. Sind diese von der Mineralölsteuer ausgenommen? Wenn ja,
welche Art Flüge, wie wird das gerechtfertigt, und wäre der Bun-
desrat bereit, diese Regel abzuschaffen?

3. Ist der Bundesrat bereit, eine CO2-Abgabe von mindestens
120 Schweizerfranken pro Tonne CO2-Äquivalent für Privat-
und Businessjets sowie Charterflüge einzuführen?

4. Wie könnten alternativ Flüge mit Privat- und Businessjets
sowie Charterflüge einer Flugticketabgabe oder einem ähnli-
chen Instrument unterstellt werden?

5. Sind Flüge mit Privat- und Businessjets, Charterflüge sowie
Unternehmen, die unter 10 000 Tonnen CO2 pro Jahr emittie-
ren, bei der Einführung von Corsia auch dazu verpflichtet, einen
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Welche Lösungen könnte
sich der Bundesrat hierzu vorstellen?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Chevalley, Flach, Glättli, Gmür
Alois, Masshardt, Seiler Graf (7)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3824 n Mo. Grossen Jürg. Transparenz im Stromnetz der 
Schweiz  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein transparentes und offen
zugängliches Strommonitoring für die Schweiz einzurichten.
Daraus sollen jederzeit der aktuelle Stromproduktions- und Ver-
brauchsmix sowie die Import- und Exportmengen inklusive
Stromherkunft ersichtlich sein. Nichtnachvollziehbare Her-
kunftsquellen sind als solche zu bezeichnen. Aus dem Moni-
toring sollen neben Jahres- auch Quartals-, Monats-, Tages-
und Viertelstundenbilanzen abrufbar sein.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Flach, Frei,
Girod, Glättli, Gmür Alois, Guhl, Jans, Kutter, Moser,
Weibel (13)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3828 n Mo. Bendahan. Schaffung einer Mediationsbe-
hörde. Opfer von ungenügenden Kundendienstleistungen 
sollen ihre Rechte ohne unverhältnismässigen Aufwand 
durchsetzen können  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Behörde zu schaffen, die
es Kundinnen und Kunden, die mit einer von einem Unterneh-
men erbrachten Kundendienstleistung unzufrieden sind, ermög-
licht, ihre Rechte durchzusetzen, sofern es für eine
Konsumentin oder einen Konsumenten unzumutbar ist, die Mit-
tel aufzubringen, die das Unternehmen dafür verlangt. Die
Behörde soll angerufen werden können, wenn das Ergebnis
eindeutig nicht zufriedenstellend ist oder die Konsumentin oder
der Konsument mit einem Unternehmen im Konflikt steht, wenn
die Kommunikation vom Unternehmen her unterbrochen oder
nicht mehr möglich ist oder gar nicht erst hergestellt wurde und
wenn die einzige Alternative ein aus Kundensicht unverhältnis-
mässiges Gerichtsverfahren wäre.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt,
Molina, Munz, Nordmann, Piller Carrard, Rochat Fernandez,
Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo (16)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3829 n Po. Bendahan. Für mehr Transparenz bei den 
Kundendienstleistungen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, welche Massnahmen
ergriffen werden können, um bei den von Unternehmen
erbrachten Kundendienstleistungen die Transparenz gegen-
über Kundinnen und Kunden zu verbessern; denkbar wären
etwa ein Label-System oder Anforderungen an die Transparenz
in Bezug auf die Qualität der erbrachten Leistungen. Der Bun-
desrat könnte einen allgemeinen Rahmen vorschlagen und
dabei festlegen, welche Informationen von allen Unternehmen,
die Kundendienstleistungen anbieten, bekanntgegeben werden
müssen, etwa die Kosten, die Antwortfrist und die Zeit bis zur
Lösung eines Problems; weiter könnte er auch eine unabhängig
durchgeführte Qualitätsbewertung vorschlagen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Hadorn, Harde-
gger, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt, Molina, Munz,
Nordmann, Piller Carrard, Rochat Fernandez, Schneider Schüt-
tel, Semadeni, Sommaruga Carlo (15)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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19.3830 n Mo. Bendahan. Konsumentinnen und Konsumen-
ten sollen im Kontakt mit grossen Unternehmen, die Kun-
dendienstleistungen anbieten, Anrecht darauf haben, mit 
einer natürlichen Person mit Handlungsbefugnis zu 
sprechen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, alle erforderlichen Massnahmen
zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Kundinnen und Kunden
jederzeit und ohne unzumutbaren Aufwand und ohne unzumut-
bare Kosten mit einer natürlichen Person mit Handlungsbefug-
nis sprechen können, wenn sie den Kundendienst eines
grossen Unternehmens nutzen wollen. Dies kann beispiels-
weise der Fall sein, wenn jemand bei Mängeln eine Garantielei-
stung in Anspruch nehmen oder einen technischen Support
nutzen oder eine Leistung bemängeln will und wenn jemand
eine Antwort erhalten möchte.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Hadorn, Harde-
gger, Maire Jacques-André, Marra, Marti Min Li, Masshardt,
Molina, Munz, Nordmann, Piller Carrard, Rochat Fernandez,
Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo (16)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3832 n Po. Bendahan. Die zusätzlichen Energiekosten 
bei Gebäuden, die bis 2035 noch nicht saniert worden sind, 
sollen nicht zulasten der Mieterinnen und Mieter gehen  
(21.06.2019)

Für die Sanierung von Gebäuden und für Neubauten gelten
heute bestimmte Vorschriften in Bezug auf die Wärmedäm-
mung im Gebäudebereich. Bereits heute gibt es Anreize und
Vorschriften zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäu-
den - ein wichtiges Thema bei der Reduktion der CO2-Emissio-
nen. Dennoch: Führt eine Eigentümerin oder ein Eigentümer
keine energetische Gebäudesanierung durch, zahlt letztlich die
Mieterin oder der Mieter die höheren Kosten, ohne die Möglich-
keit zu haben, Abhilfe zu schaffen. Der Bundesrat wird daher
beauftragt zu prüfen, ob ein Mechanismus etabliert werden
kann, der dazu führt, dass nach Ablauf von 15 Jahren diejeni-
gen Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Gebäude nicht
vorschriftsgemäss saniert haben, die Zusatzkosten selber tra-
gen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André, Marra, Masshardt,
Molina, Munz, Nordmann, Piller Carrard, Rochat Fernandez,
Schneider Schüttel, Semadeni, Sommaruga Carlo (16)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3833 n Po. Bendahan. System der Franchisen in der 
obligatorischen Krankenversicherung. Die richtigen 
Anreize schaffen für eine bessere öffentliche Gesundheit 
und für mehr Effizienz  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Lösungen zu prüfen, mit denen
die Anreize bei den Franchisen der obligatorischen Krankenver-
sicherung verbessert werden können, sodass die negativen
Auswirkungen - wie der Verzicht auf notwendige Behandlungen
- vermieden und allfällige Schwelleneffekte, zu denen das heu-
tige System möglicherweise führt, verhindert werden können.
Insbesondere ist der Ersatz des Systems mit wählbaren Fran-
chisen durch einen höheren Selbstbehalt zu prüfen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl
Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-
André, Marra, Masshardt, Molina, Munz, Nordmann, Piller Car-

rard, Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Schneider Schüttel,
Semadeni, Sommaruga Carlo (19)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3835 n Ip. (Sommaruga Carlo) Marti Min Li. Wohnen. Der 
Diskriminierung von Ausländerinnen und Ausländern 
entgegentreten  (21.06.2019)

Eine im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen durch-
geführte universitäre Studie zeigt, dass auf dem Wohnungs-
markt eine Diskriminierung von Ausländerinnen und Ausländern
grassiert, wenn es um den Abschluss von Mietverträgen geht.
Am meisten diskriminiert werden Personen, deren Namen alba-
nisch oder türkisch klingen. Dieses diskriminierende Verhalten
von Vermieterinnen und Vermietern gegenüber Personen mit
fremdländisch klingenden Namen ist schlicht inakzeptabel.
Dass die Immobilienwirtschaft nicht gegen dieses Verhalten
vorgeht, ist sehr bedauerlich.

Das Recht auf Wohnen ist ein fundamentales Recht. Deshalb
muss jede und jeder - egal ob Schweizerin oder Schweizer, mit
oder ohne Migrationshintergrund, oder Ausländerin oder Aus-
länder - ohne rassistische oder fremdenfeindliche Fallstricke
Zugang zu einer menschenwürdigen Wohnung haben, die den
eigenen Möglichkeiten entspricht.

1. Teilt der Bundesrat das Anliegen, dass rassistische und frem-
denfeindliche Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt zu
bekämpfen sind?

Wenn ja:

2. Ist er bereit, in Zusammenarbeit mit den Organisationen der
Immobilienwirtschaft Kampagnen zur Sensibilisierung von Ver-
mieterinnen und Vermietern zu lancieren?

3. Ist er bereit, Massnahmen und Sanktionen zu prüfen, um ras-
sistische und fremdenfeindliche Verhaltensweisen beim
Abschluss von Mietverträgen zu verhindern?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Glättli, Hadorn, Hardegger, Maire Jac-
ques-André, Marti Min Li, Munz, Piller Carrard, Rochat Fernan-
dez, Seiler Graf, Töngi (15)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3836 n Po. Schneider Schüttel. Ablauf der Förderung 
günstigen Wohnraums. Wie weiter für betroffene Mieterin-
nen und Mieter?  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, mögliche Massnahmen (inkl.
allenfalls notwendige Gesetzesänderungen) zur Minderung der
Auswirkungen des Wegfalls der Wohnraumförderung auf wirt-
schaftlich oder sozial benachteiligte Mieterinnen und Mieter zu
prüfen und vorzuschlagen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Egger Tho-
mas, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Hadorn, Hardegger,
Maire Jacques-André, Munz, Piller Carrard, Seiler Graf, Som-
maruga Carlo, Töngi (14)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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19.3837 n Po. Töngi. Attraktiver öffentlicher Verkehr für 
junge Menschen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob und wie er sich im
Rahmen seiner Möglichkeiten für ein günstiges Generalabonne-
ment und Tageskarten für alle jungen Menschen zugunsten des
öffentlichen Verkehrs positionieren und einsetzen kann.

Mitunterzeichnende: Arslan, de la Reussille, Girod, Glättli, Graf
Maya, Kälin, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Trede (9)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3838 n Ip. Töngi. Rechtliche und gesellschaftliche 
Gleichstellung der LGBTIQ-Menschen in der Schweiz  
(21.06.2019)

Gemäss der Rainbow-Map der Ilga Europe liegt die Schweiz bei
einem Europavergleich der LGBTIQ-Rechte auf Platz 27 von
insgesamt 49. Diese mehr als mittelmässige Rangierung ist ins-
besondere einerseits der Verzögerung der Inkraftsetzung der
Erweiterung des Antidiskrimierungsartikels um den Straftatbe-
stand der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung
geschuldet und andererseits der immer noch fehlenden Einfüh-
rung der Ehe für alle. Gleichzeitig hat aber die Untersuchung
"Institutionelle Verankerung von LGBTI-Themen in der
Schweiz" des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Men-
schenrechte (SKMR) aus dem Jahr 2014 gezeigt, dass in den
meisten Kantonen eine Verankerung des Themas fehlt - kaum
eine Institution der öffentlichen Hand fühlt sich zuständig und
nimmt die Arbeit auf. In diesem Bericht wurde die Ausarbeitung
von Empfehlungen in Aussicht gestellt.

2015 folgte der Bericht "Der Zugang zur Justiz in Diskriminie-
rungsfällen" des SKMR und 2016 der Bericht des Bundesrates
"Recht auf Schutz vor Diskriminierung" als Antwort auf das
Postulat Naef 12.3543, in welchem verschiedene Massnahmen
aufgelistet wurden.

Wir bitten den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:

1. In welchen Bereichen sieht der Bundesrat den grössten
Handlungsbedarf, um die rechtliche und gesellschaftliche
Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen zu garantieren?

2. Mit welchen Mitteln kann der Bundesrat das Themenfeld bes-
ser in den Institutionen des Bundes verankern?

3. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, das Themenfeld
in den Kantonen besser zu verankern?

4. Wie weit ist der Stand der Umsetzung der im Bericht "Recht
auf Schutz vor Diskriminierung" geprüften Massnahmen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Barrile, Brélaz, de la Reussille,
Girod, Glättli, Graf Maya, Kälin, Naef, Rytz Regula, Thorens
Goumaz (11)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3840 n Mo. (Quadranti) Landolt. Verbot der "Heilung" 
homosexueller Jugendlicher  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt,

1. die "Therapien" zu verbieten, welche zum Ziel haben, die
sexuelle Orientierung bei Kindern und Jugendlichen zu verän-
dern;

2. aufzuzeigen, ob für Psychologinnen und Psychologen, The-
rapeutinnen und Therapeuten, Seelsorgerinnen und Seelsorger

usw. die solches machen, ein Berufsverbot erwirkt werden
kann;

3. aufzuzeigen, was die Konsequenzen bei Zuwiderhandeln
sein können;

4. sicherzustellen, dass solche Therapien grundsätzlich (auch
bei Erwachsenen) nicht über die Krankenkasse abgerechnet
werden können.

Mitunterzeichner: Barrile (1)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3846 n Ip. Ruppen. Ehemaliges Munitionslager Mitholz. 
Eine grosse Gefahr auch für den Durchgangsverkehr, den 
Autoverlad und die Bahn  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was für Auswirkungen hat ein schweres Ereignis im ehemali-
gen Munitionslager Mitholz auf den Durchgangsverkehr, den
Autoverlad und auf die Bahnstrecke?

2. Was für Auswirkungen hat die definitive Räumung des ehe-
maligen Munitionslagers auf Strasse, Autoverlad und Zugsver-
kehr?

3. Was gedenkt der Bundesrat vorzukehren, damit auf alle Fälle
eine sichere Strasse durchs Kandertal samt Zufahrt zum Auto-
verlad in Kandersteg sowie die Absicherung des Zugsverkehrs
durch den Bund gewährleistet wird?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3847 n Mo. Masshardt. Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf verbessern. Endlich eine echte Elternzeit  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Elternzeit mit folgenden
Eckpunkten einzuführen:

Nach der Niederkunft oder der Aufnahme zur Adoption hat die
Arbeitnehmerin Anspruch auf einen Mutterschaftsurlaub und
der Arbeitnehmer Anspruch auf einen Vaterschaftsurlaub von je
mindestens 14 Wochen. Zusätzlich dazu haben beide Eltern-
teile danach Anspruch auf mindestens 10 Wochen Elternzeit.

Zusätzlich zur Mutterschafts- hat der Arbeitnehmer Anspruch
auf eine Vaterschaftsentschädigung und beide Elternteile
Anspruch auf eine Entschädigung für Elternzeit unter den glei-
chen Voraussetzungen gemäss Artikel 329f OR.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Birrer-Heimo, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Friedl
Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Marra, Marti
Min Li, Marti Samira, Meyer Mattea, Munz, Nordmann, Piller
Carrard, Quadranti, Schenker Silvia, Seiler Graf, Sommaruga
Carlo, Thorens Goumaz, Wasserfallen Flavia, Wüthrich (26)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3848 n Mo. (Quadranti) Feri Yvonne. Elternzeit von 14 
Wochen für beide Elternteile für Chancengleichheit im 
Erwerbsleben  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Erwerbsersatzordnung so zu
ergänzen respektive zu ändern, dass die Mutterschaftsentschä-
digung durch eine Elternzeit ersetzt wird. Diese setzt sich
zusammen aus der (bisherigen) Mutterschaftsentschädigung
von 14 Wochen und einer Vaterschaftsentschädigung von
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maximal 14 Wochen. Der Anspruch auf Vaterschaftsentschädi-
gung wird nur bei einer beidseitigen Erwerbstätigkeit der Eltern
nach Geburt des Kindes gewährt.

Mitunterzeichnerin: Bertschy (1)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3849 n Mo. Bertschy. Elternzeit von 14 Wochen für beide 
Elternteile. Gleiche Chancen im Erwerbsleben  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Erwerbsersatzordnung so zu
ergänzen resp. zu ändern, dass die Mutterschaftsentschädi-
gung durch eine Elternzeit ersetzt wird. Diese setzt sich zusam-
men aus der (bisherigen) Mutterschaftsentschädigung von 14
Wochen und einer Vaterschaftsentschädigung von maximal 14
Wochen. Der Anspruch auf Vaterschaftsentschädigung wird nur
bei einer beidseitigen Erwerbstätigkeit der Eltern nach Geburt
des Kindes gewährt.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Chevalley, Frei, Graf Maya, Gros-
sen Jürg, Moser, Quadranti, Weibel (8)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3851 n Po. Cattaneo. Es braucht eine Lösung, um dem 
besorgniserregenden Personalmangel beim Zivilschutz zu 
begegnen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Form eines Berichtes zu prü-
fen, wie Zivildienstleistende für den Zivilschutz eingesetzt wer-
den könnten. Damit soll dem besorgniserregenden
Personalmangel beim Zivilschutz entgegengewirkt werden. Es
soll analysiert werden, welche Modelle es gibt, um Zivildienstlei-
stende in den Zivilschutz zu integrieren (vom freiwilligen Enga-
gement über den Pflichteinsatz bis hin zur vollständigen
Integration), und welche rechtlichen Auswirkungen dies zur
Folge haben könnte.

Mitunterzeichnende: Chiesa, Eichenberger, Merlini, Pezzatti,
Romano (5)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.3854 n Ip. (Graf Maya) Trede. Nachtfluglärm um den 
Flughafen Basel-Mülhausen und gesundheitliche Schäden  
(21.06.2019)

Der Fluglärm um den Euro-Airport (EAP) Basel-Mulhouse
wächst stetig, besonders von 22.00 bis 24.00 Uhr und von
05.00 bis 06.00 Uhr. In Allschwil/BL hat sich der Fluglärm zwi-
schen 23.00 und 24.00 Uhr seit 2013 mehr als verdoppelt, von
37,3 auf 49,9 Leq. Die Zahl der Überflüge zwischen 22.00 und
06.00 Uhr mit mehr als 70 Dezibel hat sich im gleichen Zeitraum
verfünffacht. Die ursächliche Beziehung zwischen Fluglärm und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurde vom Bundesrat anerkannt
(Beantwortung der Interpellation Barazzone 2017).

Für den Fluglärm von Allschwil/BL hat die Herzinfarktstudie von
2010 14 Prozent mehr tödliche Herzinfarkte nachgewiesen.
Auch um die Flughäfen Zürich-Kloten und Genf war die Anzahl
tödlicher Herzinfarkte deutlich erhöht. Die Nationalfonds-Stu-
dien von 2017 haben gezeigt, dass vor allem der Nachtfluglärm
für die Gesundheitsschäden verantwortlich ist. Seit der Datener-
hebung für die Herzinfarktstudie in den Jahren 2000 bis 2005
wurde die Nachtflugsperre in Zürich verlängert auf 23.00 Uhr bis
06.00 Uhr, in Basel-Mulhouse am EAP jedoch nicht. Die Nacht-

flugsperre dauert in Basel nur von Mitternacht bis 05.00 Uhr. Sie
ist damit kürzer als an den benachbarten sechs Flughäfen:
Zürich, Genf, Frankfurt, Stuttgart, Strassburg und Paris Orly.

Die französische Luftfahrtbehörde DGAC hat im März ihren
"Lärmvorsorgeplan" für den EAP in Kraft gesetzt. Schon der
Vernehmlassungstext wurde vom Baselbieter Gemeindever-
bund Flugverkehr und von 60 weiteren Gebietskörperschaften
und Verbänden zurückgewiesen. Aber statt Verbesserungen für
die Anrainer enthält die Endfassung weitere Verschlechterun-
gen: Das Verbot der Südstarts von 23.00 bis 24.00 Uhr wurde
gestrichen, ebenso die Verschärfung des Grenzwertes für
Nachtfüge. Auch die Baselbieter Regierung "hat mit Befremden
von den Verschlechterungen Kenntnis genommen".

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Hat sich das Bazl zum Entwurf des französischen Lärmvor-
sorgeplans für den EAP vernehmen lassen?

Wenn ja, in welchem Sinn?

2. Wurde das Bazl von der französischen Flugverkehrsbehörde
DGAC vor Inkraftsetzung ihres Lärmvorsorgeplans konsultiert?

3. Wie hat das Bazl auf die erwähnten Verschlechterungen in
der Endfassung des Lärmvorsorgeplans reagiert?

4. Ist der Bundesrat bereit, sich für einen besseren Gesund-
heitsschutz der EAP-Anrainer einzusetzen, mit

einer gleich langen Nachtflugsperre wie in Zürich?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Girod,
Glättli, Jans, Kälin, Marti Samira, Nussbaumer, Rytz Regula,
Schenker Silvia, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (14)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
05.12.2019 Wird übernommen

19.3856 n Ip. (Graf Maya) Trede. Gesundheitsgefährdung 
durch den Klimawandel. Was folgt auf den Aktionsplan 
2014-2019?  (21.06.2019)

Die tödlichsten Naturereignisse in Europa waren in den letzten
Jahrzehnten Hitzewellen. In der Schweiz starben im Hitzesom-
mer 2015 in den Monaten Juni, Juli und August rund 800 Perso-
nen mehr als in einem durchschnittlichen Sommer. Dies
bedeutet eine Zunahme der Mortalitätsrate um 5,4 Prozent. Im
Hitzesommer 2003 betrug die zusätzliche Mortalität sogar 6,9
Prozent. Dies hält der Bericht des Bundesamtes für Umwelt
"Klimabedingte Risiken und Chancen" von 2017 fest. Der
Bericht zeigt aber auch weitere Gefährdungen der menschli-
chen Gesundheit durch den Klimawandel auf: Die Asiatische
Tigermücke hat sich in der Schweiz angesiedelt und breitet sich
aus. Die Tigermücke kann Dengue-, Chikungunya- und Zika-
Viren übertragen. Auch weitere Mückenarten und Zecken sowie
gebietsfremde, allergene Pflanzen breiten sich mit den steigen-
den Temperaturen aus und können Krankheiten auf den Men-
schen übertragen respektive auslösen. Im Aktionsplan
Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz 2014-2019 ,
zweiter Teil der Strategie des Bundesrates vom 9. April 2014,
sind unter anderem Massnahmen des Bundes zur Reduktion
der Gefahren für die menschliche Gesundheit durch den Klima-
wandel formuliert. Der Aktionsplan läuft Ende 2019 aus. Aus
gesundheitspolitischer Sicht stellen sich die folgenden Fragen:

1. Sind alle geplanten Massnahmen des Bundes im Bereich
"Informationen und Empfehlungen zum Schutz bei Hitzewellen"
ergriffen worden?

2. Reichen diese Massnahmen aus, oder braucht es weitere?
Was folgt auf den auslaufenden Aktionsplan?
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3. Sind alle geplanten Massnahmen des Bundes zur Reduktion
der Wärmeinseln in den Städten ergriffen worden?

4. Reichen diese Massnahmen aus, oder müssen weitere Mas-
snahmen folgen, damit Städte die für alte und kranke Menschen
und Säuglinge so gefährlichen Wärmeinseln reduzieren kön-
nen?

5. Könnten Städte und Agglomerationsgemeinden im Rahmen
eines Impulsprogramms des Bundes für Massnahmen zur
Reduktion von Wärmeinseln finanziell unterstützt werden?

6. Welches sind die Erkenntnisse aus der Überwachung, Früh-
erkennung und Prävention von vektorübertragenen Infektions-
krankheiten bezüglich Veränderungen aufgrund des
Klimawandels? Wurden in den letzten fünf Jahren Veränderun-
gen beobachtet, die auf den Klimawandel zurückzuführen sein
könnten?

7. Welches sind die Erkenntnisse aus dem Monitoring der letz-
ten fünf Jahre von potenziell krankheitsübertragenden, gebiets-
fremden Stechmückenarten?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Girod,
Glättli, Gugger, Jans, Kälin, Molina, Munz, Rytz Regula, Streiff,
Thorens Goumaz, Töngi, Trede (15)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
05.12.2019 Wird übernommen

19.3857 n Mo. Eymann. Task-Force Antibiotikaresistenz  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Task-Force Antibiotikaresi-
stenz zu bilden, die aus Fachleuten des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG), des SBFI, der Akademie der medizinischen
Wissenschaften, der Universitätsspitäler, der Hochschulen, der
forschenden Industrie und evtl. weiteren zusammengesetzt ist.
Ihr Auftrag besteht in der umfassenden Sichtung bisheriger For-
schungsarbeiten verschiedener Akteure mit dem Ziel, Grundla-
gen für ein nationales Kompetenzzentrum zu beschaffen und
bereitzustellen.

Mitunterzeichnende: Béglé, Graf Maya, Heim, Reimann
Lukas (4)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3858 n Mo. (Heim) Crottaz. Schaffung eines nationalen 
Kompetenzzentrums zur Erforschung neuer Antibiotika  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Kompetenzzen-
trum zur Erforschung neuer Antibiotika als Abwehrmassnahme
gegen drohende Antibiotikaresistenz zu schaffen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Béglé, Benda-
han, Brand, Crottaz, Eymann, Fiala, Graf Maya, Hadorn, Harde-
gger, Jans, Kiener Nellen, Munz, Piller Carrard, Reimann
Lukas, Schenker Silvia, Weibel, Wermuth (19)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3859 n Mo. Reimann Lukas. Förderungsmöglichkeiten 
im Bereich der Antibiotikaresistenzen stärken  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Ausweitung der Förde-
rungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Stärkung der Weiterbil-
dung im Bereich Krankenhaushygiene, Mikrobiologie und
Infektiologie und die Beschäftigung entsprechenden Personals

von den Krankenhäusern zu unterstützen und die Förderungs-
möglichkeiten von Forschungsprojekten im Bereich der neuen
antimikrobiellen Wirkstoffe und Medikamente.

Mitunterzeichnende: Béglé, Eymann, Graf Maya, Heim (4)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3861 n Mo. Nationalrat. One-Health-Strategie mit syste-
mischer Erforschung der Verbreitung von Antibiotikaresi-
stenzen (Graf Maya)  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, seine One-Health-Strategie mit
einer systemischen Erforschung der Verbreitung der Antibioti-
karesistenzen bei Mensch, Tier und in der Umwelt zu verstär-
ken, um aus den Erkenntnissen eine Strategie zur
Ursachenbekämpfung zu entwickeln.

Mitunterzeichnende: Béglé, Eymann, Heim, Reimann Lukas (4)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

27.09.2019 Nationalrat. Annahme

19.3862 n Mo. Rytz Regula. Tourismusstrategie des Bundes 
mit dem Handlungsfeld Klimaschutz ergänzen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, die Tourismusstrategie des Bun-
des mit dem Handlungsfeld Klimaschutz zu ergänzen.

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3863 n Po. Glanzmann. Flächendeckende familienergän-
zende Betreuung  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, innert zwei Jahren Bericht zu
erstatten zu folgendem Thema:

1. Seit Jahren unterstützt der Bund die Kantone und Gemein-
den beim Aufbau von familienergänzender Kinderbetreuung mit
einer Anschubfinanzierung. Die Gelder werden sehr unter-
schiedlich genutzt. So gibt es nach wie vor Regionen mit einer
Unterversorgung von familienergänzender Betreuung. In einem
Bericht soll die Zahl vorhandener Krippenplätze für Kinder bis
zur Einschulung und der Plätze zur familienergänzenden
Betreuung der Schulkinder aufgezeigt werden.

2. Ebenso soll aufgezeigt werden, ob es die Anschubfinanzie-
rung weiterhin braucht und, wenn ja, wie dazu eine gesetzliche
Grundlage ausgearbeitet werden kann.

3. Der Bundesrat wird ersucht, bei den Kantonen, den Städten
und den Gemeinden über die vorhandenen Betreuungsstruktu-
ren Zahlen einzufordern.

4. Zudem soll der Bund die Tarifstruktur bzw. die verschiedenen
Modelle mit deren Vor- und Nachteilen auflisten.

Mitunterzeichnende: Ammann, Candinas, Gmür-Schönenber-
ger, Kutter, Müller Leo, Paganini, Schneider-Schneiter (7)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3867 n Ip. Candinas. Umsetzung des Behindertengleich-
stellungsgesetzes bei den Bushaltestellen in den Kantonen 
und Gemeinden  (21.06.2019)

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verlangt die
autonome Benutzung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) von Men-
schen mit Behinderungen bis 2023. Dies bedingt u. a. eine flä-
chendeckende Anpassung der Bushaltestellen, insbesondere
die Perronerhöhung auf 22 Zentimeter. Nur so können Passa-
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giere im Rollstuhl selbstständig in Niederflurbusse ein- und aus-
steigen. Dies kommt auch älteren Menschen zugute und erhöht
die Sicherheit und den Komfort aller Passagiere.

Die BehiG-Evaluation und der Initialstaatenbericht des Bundes
zur Umsetzung der Uno-Behindertenrechtskonvention (BRK)

halten fest, dass im Bereich der Bushaltestellen sehr grosser
Handlungsbedarf besteht. Inclusion Handicap geht in seinem
Schattenbericht zur Umsetzung der BRK davon aus, dass rund
98 Prozent noch nicht barrierefrei zugänglich sind. Bis heute
dürfte sich diese Zahl immer noch auf über 90 Prozent bewe-
gen.

Die Verantwortung für den Umbau liegt bei den Kantonen und
den Gemeinden. Im Bericht Behindertenpolitik nennt der Bun-
desrat die Verbesserung der Koordination und Zusammenarbeit
von Bund und Kantonen eine "unabdingbare Voraussetzung";
eine kohärente Behindertenpolitik benötige ausserdem die Mit-
wirkung von Menschen mit Behinderungen.

Der Bund hat die Möglichkeit, Empfehlungen an Behörden (Art.
18 Abs. 2 BehiG) abzugeben und Auswirkungen von Massnah-
men zu untersuchen, die andere Gemeinwesen ergreifen (Abs.
3). Zudem muss das Eidgenössische Büro für die Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen die Koordination der
Tätigkeiten von öffentlichen Einrichtungen fördern, welche an
der Umsetzung des BehiG beteiligt sind (Art. 19 Lit. d).

1. Was hat der Bundesrat unternommen, bzw. was plant der
Bundesrat, um die Umsetzung des Gesetzes bei den Bushalte-
stellen im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten voranzu-
treiben, nachdem er den Bericht zur Evaluation der BehiG zur
Kenntnis genommen hat?

2. Was unternimmt er, damit verlässliche, schweizweite Daten
zum Stand der BehiG-Umsetzung bei Bushaltestellen erhoben
werden?

3. Wie koordiniert er seine Arbeiten zur Umsetzung des BehiG
im Bereich ÖV mit der Konferenz der kantonalen Direktoren und
Direktorinnen des öffentlichen Verkehrs (KöV), bzw. worin
bestehen die gemeinsamen Massnahmen?

4. Wie unterstützt er kantonale und kommunale Behörden bei
der Umsetzung der Richtlinien und baulichen Standards,
namentlich der Standard-Perronhöhe von 22 Zentimetern, wie
diese im soeben erschienenen "Leitfaden Barrierefreie Bushal-
testellen BehiG" vom Verband öffentlicher Verkehr (VöV) defi-
niert wurden?

Mitunterzeichnende: Bregy, Giezendanner, Glanzmann, Graf
Maya, Humbel, Lohr, Pezzatti, Regazzi, Wehrli, Wüthrich (10)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3868 n Ip. Glättli. Der Nachrichtendienst beschnüffelt 
weiterhin gesetzeswidrig legale politische Tätigkeiten. Wel-
che Kontroll- und Disziplinarmassnahmen beschliesst der 
Bund?  (21.06.2019)

Verschiedene politisch anerkannte Parteien und Organisatio-
nen wurden durch den Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
illegal überwacht und fichiert - und dies, obwohl sie ihre politi-
schen Rechte unter Einhaltung sämtlicher demokratischer und
legaler Vorgaben ausgeübt haben. Das wurde am 23. Mai 2019
durch Medienberichte bekannt. Die Grünen forderten daraufhin
von der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) und vom Eidge-
nössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten sofor-
tige Kontrollmassnahmen.

Gefragt sind aber auch der Bundesrat und die Verantwortlichen
im NDB selbst. Nachdem die berichteten Fichierungen klar
gegen die in Artikel 5 NDG formulierten Grundsätze der Infor-
mationsbeschaffung verstossen haben, frage ich den Bundes-
rat:

1. Sind dem Bundesrat oder dem NDB weitere entsprechende
Verstösse gegen Artikel 5 NDG bekannt?

2. Gibt es interne Kontrollmassnahmen, welche sicherstellen,
dass die Grundsätze der Informationsbeschaffung beachtet
werden?

2.1 Wenn nein: Werden diese umgehend eingerichtet? Bis
wann?

2.2 Wenn ja: Warum wurden diese Verstösse nicht erkannt?
Werden diese Kontrollmassnahmen angepasst?

3. Wird eine systematische Überprüfung der bereits gespeicher-
ten Daten angeordnet, damit gespeicherte Informationen, die
gegen die Grundsätze der Informationsbeschaffung verstossen,
aus den aktiven Beständen entfernt, dem Zugriff des NDB ent-
zogen und ins Bundesarchiv überführt werden können?

Mitunterzeichnende: Arslan, Flach, Jans, Naef, Rytz Regula,
Trede, Zanetti Claudio (7)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 19.3869 n Mo. Nationalrat. Breit angelegte Präventions-
kampagne gegen Sexismus (Rytz Regula)  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, eine Präventionskampagne gegen
Sexismus durchzuführen. Die Kampagne soll sich über mehrere
Jahre erstrecken und über verschiedene Kanäle (Social Media,
Plakate, Inserate, Kinospots usw.) eine Breitenwirkung erzielen.
Um die Kampagnenbotschaft zu multiplizieren, sollen zudem
gezielte Kooperationen mit Partnerinnen und Partnern aus Wirt-
schaft, Gesellschaft, Bildung und Kultur gesucht werden.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Girod,
Glättli, Graf Maya, Kälin, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (10)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

27.09.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
18.06.2020 Nationalrat. Annahme
09.12.2020 Ständerat. Ablehnung

19.3870 n Mo. Rytz Regula. Förderung von Präventions-
massnahmen im KVG durch die Befreiung von der 
Kostenbeteiligung  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Krankenversicherungsge-
setz (KVG) so anzupassen, dass medizinische Präventions-
und Vorsorgemassnahmen, die erwiesenermassen wirkungs-
voll sind, von Franchise und Selbstbehalt befreit werden.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Girod,
Glättli, Kälin, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (9)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3871 n Po. (Wüthrich) Reynard. Nationale Konferenz zur 
frühen Förderung von Kindern  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einberufung einer nationalen
Konferenz mit Einbezug der Kantone und der Sozialpartner zum
Thema "Frühe Förderung" zu prüfen, um eine bessere Koordi-
nation zwischen den föderalen Ebenen und nichtstaatlichen
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Akteuren zu erleichtern und ein gemeinsames Verständnis die-
ses wichtigen Politikbereichs zu erreichen.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Munz,
Piller Carrard, Schenker Silvia, Seiler Graf, Semadeni, Somma-
ruga Carlo (14)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3874 n Ip. Arslan. European Civil Protection and Huma-
nitarian Aid Operations. Entscheid der Europäischen Kom-
mission über den Ausschluss der Schweizer 
Hilfsorganisationen  (21.06.2019)

Im Dezember 2018 hat die European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations (Echo) den in der Schweiz ansäs-
sigen Hilfsorganisationen mitgeteilt, dass sie ab sofort keinen
Zugang mehr haben zur finanziellen Unterstützung durch Echo.
Dadurch entgehen den Schweizer Hilfsorganisationen Mittel im
Umfang von einigen Dutzend Millionen Franken jährlich. Die
juristischen und politischen Ursachen und Folgen dieser Ent-
scheidung sind unklar. Der Bundesrat wird deshalb gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Hat die Schweizer Mission in Brüssel mit EU-Gremien über
diese Frage Gespräche geführt? Welche Ergebnisse sind dabei
erzielt worden? War dabei auch der Zugang von Unternehmen
und Nichtregierungsorganisationen aus EU-Ländern zu Mitteln
der Deza ein Thema?

2. Ist es so, dass die Deza alle Ausschreibungen von Mandaten
und anderen Beiträgen nach den Regeln der WTO durchführt
und somit alle Unternehmen und Nichtregierungsorganisatio-
nen aus EU-Ländern Zugang haben zu allen Ausschreibungen?

3. Wie hoch sind die Mandate und Beiträge, die die Deza in den
letzten fünf Jahren an Unternehmen und Nichtregierungsorgani-
sationen in Ländern der EU vergeben hat, und wie gross sind
die Beiträge, die die Deza in den letzten fünf Jahren an Unter-
nehmen und Nichtregierungsorganisationen in der Schweiz
(ohne Programmbeiträge) vergeben hat, aufgeteilt nach Jahr?

Mitunterzeichnende: Brélaz, de la Reussille, Girod, Glättli, Graf
Maya, Maire Jacques-André, Rytz Regula, Sommaruga Carlo,
Thorens Goumaz, Tornare, Trede (11)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3875 n Po. Marra. Neuregelung der Finanzierung der 
Integration in den Arbeitsmarkt  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu untersuchen, wie die Zusam-
menarbeit von Invalidenversicherung (IV), Arbeitslosenversi-
cherung (ALV), Sozialhilfe und Berufsbildung gefördert und
weiterentwickelt werden könnte.

Die Integration der Arbeitslosen, der IV-Empfängerinnen und -
Empfänger und der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt soll unter
den verschiedenen beteiligten Institutionen koordiniert und ver-
bessert werden. Die administrativen Hürden, die einer solchen
Zusammenarbeit im Weg stehen, sollten so weit als möglich
beseitigt werden. Der Bund sollte für die Kantone einen Rah-
men schaffen, in dem sie den Stellensuchenden, in welcher
Lage sie auch immer sind, ein umfassendes Angebot für die
berufliche Eingliederung machen können.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Har-
degger, Heim, Marti Samira, Munz, Piller Carrard, Rochat Fern-
andez, Schenker Silvia, Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga
Carlo, Wüthrich (19)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3882 n Mo. (Derder) 
Nantermod. Aufenthaltsbewilligungen für Drittstaatenange-
hörige. Anpassung des Systems an die Bedürfnisse der 
Hightech-Branchen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Ausländer-
rechts vorzuschlagen, um das heute für Drittstaatenangehörige
(d. h. Personen aus Nicht-EU/Efta-Staaten) geltende Kontin-
gentierungsmodell durch einen stärker auf die Bedürfnisse der
Wirtschaft ausgerichteten Mechanismus zu ersetzen. Dies ins-
besondere in den Hightech-Branchen, in denen ein Mangel an
einheimischen Arbeitskräften herrscht.

Mitunterzeichner: Nantermod (1)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3886 n Po. Burgherr. Wettbewerbsrecht im Gesundheits-
wesen stärken  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob und wie das Wettbewerbsrecht konsequenter im
Gesundheitswesen angewandt werden könnte.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Flückiger Sylvia,
Giezendanner (3)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3887 n Po. Burgherr. Ausschreibungspflicht für gemein-
wirtschaftliche Leistungen im Gesundheitswesen  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob und wie eine Ausschreibungspflicht für gemeinwirt-
schaftliche Leistungen über alle Stufen und im gesamten
Gesundheitswesen (ambulant und stationär) eingeführt werden
könnte. Dabei soll insbesondere eine generelle Unterstellung
unter das Submissionsrecht geprüft werden.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Flückiger Sylvia,
Giezendanner (3)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3888 n Ip. Burgherr. Kosten durch Gewalttäter mit 
Migrationshintergrund  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, quantitative Daten und, wenn
nicht möglich, zumindest qualitative Aussagen zu liefern bezüg-
lich des Zusammenhangs von Personen mit Migrationshinter-
grund und der durch diese anfallenden allgemeinen Kosten und
Folgekosten durch Gewalt. Hierfür wird der Bundesrat gebeten,
folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie hoch ist der Ausländeranteil im Bereich Jugendkriminali-
tät? Bitte wenn möglich aufschlüsseln nach Herkunft und Delikt-
formen.
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2. Wie hoch schätzt der Bundesrat die dadurch ausgelösten
Kosten für Polizei, Gerichte, Haft, Reintegration, Opferhilfe,
usw. pro Fall und insgesamt?

3. Gewalt gegen Lehrer und an Schulen muss diesbezüglich
auch diskutiert werden. Wie hoch ist der Ausländeranteil in die-
sem Bereich?

4. Sicherheit im Ausgang, in urbanen Zentren und im Nachtle-
ben ist etwas, das insbesondere junge Menschen und Frauen
betrifft. Gibt es Daten oder Einschätzungen aus der Praxis, wie
hoch der Ausländeranteil ist bei Gewalt und Delikten im Nacht-
leben?

5. Gewalt gegen Frauen ist leider ebenfalls ein prominentes
Thema. Wie hoch ist der Ausländeranteil bei Gewaltdelikten
gegen Frauen und bei sexueller Gewalt?

6. Wie hoch ist der Ausländeranteil bei häuslicher Gewalt? Aus
der Praxis ist zu entnehmen, dass dieser augenfällig sei.

7. Wie hoch ist der Ausländeranteil bei antisemitischen und ras-
sistischen Zwischenfällen und Gewalttaten?

8. Wie hoch ist der Ausländeranteil bei Gewalttaten und Dro-
hungen gegen Behörden und Beamte?

9. Wie hoch ist der Ausländeranteil in den Schweizer Haftan-
stalten? Wie hoch sind die dadurch ausgelösten Kosten?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3889 n Ip. Burgherr. Das Tiefzinsumfeld verfälscht den 
Staatshaushalt  (21.06.2019)

Wir befinden uns nach wie vor in einem Tiefzinsumfeld. Ver-
schiedentlich wurde eine Wende prognostiziert, eingetroffen ist
sie aber bisher nicht. Viel wurde darüber diskutiert, wie sich die
tiefen Zinsen und Negativzinsen auf die Banken, den Immobili-
enmarkt, die Sozialversicherungen und auf die Sparer auswir-
ken. Bisher wenig diskutiert wurden aber die direkten
Auswirkungen auf den Staatshaushalt. Der Bundesrat wird
gebeten, hierzu folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie sähe das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausga-
ben, respektive zwischen Aufwand und Ertrag aus, wenn die
Zinsen nicht derart tief gewesen wären wie in den letzten zehn
Jahren?

2. Ist es korrekt, dass die tiefen Zinsen dieses Verhältnis sehr
direkt positiv beeinflusst haben und damit die Staatshaushalte
massgeblich von der momentanen Tiefzinspolitik profitieren?

3. Kann somit gesagt werden, dass ohne diese Tiefzinsphase
unsere Staatsrechnung weniger gut ausgesehen hätte?

4. Gibt es die Möglichkeit, solche externen Effekte klarer zu
kennzeichnen und somit Fehlinterpretationen zu verhindern?

5. Wie kann verhindert werden, dass Staaten und Regierungen
als massgebliche Profiteure der Tiefzinspolitik nicht direkt oder
indirekt sich für eine unnötige Verlängerung der Tiefzinsphase
einsetzen?

6. Wie sorgt der Bundesrat in Bezug auf den Staatshaushalt vor
für den Fall, dass die Zinsen wieder steigen? Müssen hierfür
nicht Reserven gebildet und ausgabenseitige Vorkehrungen
getroffen werden?

7. Wäre es nicht sinnvoll und redlich, wenn die tieferen Ausga-
ben infolge tiefer Schuldzinsen für die Schuldentilgung oder zur
Aufbesserung der AHV eingesetzt würden?

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3891 n Mo. Humbel. Berücksichtigung aller Medika-
mente der pharmazeutischen Kostengruppen (PCG-Liste) 
im Risikoausgleich  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die einschlägigen Bestimmun-
gen so anzupassen, dass sämtliche Medikamentenpackungen,
welche von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ver-
gütet werden, auch für den Morbiditätsindikator pharmazeuti-
scher Kostengruppen (PCG) im Risikoausgleich
mitberücksichtigt werden.

Mitunterzeichnende: Ammann, Barrile, Birrer-Heimo, Brand,
Candinas, Feri Yvonne, Frehner, Giezendanner, Gmür Alois,
Gmür-Schönenberger, Gysi Barbara, Heim, Herzog Verena,
Hess Lorenz, Lohr, Moret Isabelle, Paganini, Pezzatti, Pfister
Gerhard, Riklin Kathy, Roduit, Sauter, Schenker Silvia, Schnei-
der-Schneiter, Streiff, Vogler, Weibel (27)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3892 n Mo. Nationalrat. Keine Behinderung der hausärzt-
lich koordinierten Versorgung durch den Fiskus (Humbel)  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die von den Krankenversiche-
rern im Rahmen von Managed-Care-Verträgen an Ärztenetze
geleisteten Entschädigungen für die koordinierte Behandlung
der Patienten als Teil der Heilbehandlung nach Artikel 21
Absatz 2 Ziffer 3 des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG) zu
definieren und von der Mehrwertsteuer (MWST) auszunehmen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Barazzone, Barrile, Brand, Can-
dinas, Feri Yvonne, Frehner, Giezendanner, Gmür Alois, Gysi
Barbara, Heim, Herzog Verena, Hess Lorenz, Lohr, Moret Isa-
belle, Paganini, Pezzatti, Pfister Gerhard, Riklin Kathy, Roduit,
Sauter, Schenker Silvia, Schneeberger, Schneider-Schneiter,
Streiff, Vogler, Weibel (27)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

20.12.2019 Nationalrat. Annahme

19.3893 n Mo. Flach. Ungehinderte Benutzung der elektro-
nischen Identität in Europa  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Gesetzesanpassun-
gen vorzulegen und sonstigen Massnahmen zu ergreifen, damit
gesetzlich anerkannte elektronische Identitäten (E-ID) aus der
Schweiz in Europa eingesetzt werden können und umgekehrt
europäische E-ID in der Schweiz. Soweit erforderlich sind Ver-
handlungen für entsprechende Staatsverträge mit der EU und
Drittstaaten aufzunehmen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Frei, Glättli,
Grossen Jürg, Moser, Weibel (8)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3896 n Mo. (Vogler) Müller-Altermatt. Aktionsplan Pflan-
zenschutz für die nichtlandwirtschaftliche Anwendung  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Aktionsplan auszuarbei-
ten mit dem Ziel, den nichtlandwirtschaftlichen Pestizideinsatz
und die damit verbundenen Risiken substanziell zu reduzieren.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias,
Ammann, Arnold, Arslan, Barazzone, Barrile, Bäumle, Béglé,
Bendahan, Bourgeois, Bregy, Brunner Hansjörg, Bulliard, Cam-
pell, Chevalley, Crottaz, de Buman, Egger Thomas, Feri
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Yvonne, Flach, Frei, Friedl Claudia, Girod, Gmür Alois, Gmür-
Schönenberger, Graf Maya, Graf-Litscher, Gschwind, Gugger,
Hadorn, Hardegger, Hausammann, Heim, Hess Lorenz, Hum-
bel, Jans, Keller-Inhelder, Kiener Nellen, Kutter, Landolt, Lohr,
Marchand-Balet, Marti Min Li, Marti Samira, Masshardt, Meyer
Mattea, Moser, Müller Leo, Müller Walter, Müller-Altermatt,
Munz, Paganini, Pardini, Quadranti, Riklin Kathy, Ritter, Roduit,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Streiff, Thorens
Goumaz, Töngi, Wasserfallen Flavia, Wehrli, Weibel,
Wüthrich (68)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen

19.3897 n Mo. Friedl Claudia. Ziele des Klimaabkommens 
von Paris auch bei Investitionen der multilateralen Entwick-
lungsbanken umsetzen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Ziele des Klimaabkommens
von Paris auch bei Investitionen der multilateralen Entwick-
lungsbanken umzusetzen. Sämtliche Investitionen in CO2-emit-
tierende Technologien sind von der Schweiz abzulehnen im
Board der Entwicklungsbanken.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Birrer-Heimo, Crottaz, Fehl-
mann Rielle, Flach, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn, Hardeg-
ger, Jans, Maire Jacques-André, Marra, Marti Min Li,
Masshardt, Meyer Mattea, Munz, Nordmann, Piller Carrard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Thorens
Goumaz (22)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3898 n Ip. Glättli. Unbegleitete minderjährige Asylsu-
chende in den Bundeszentren. Einhaltung der Uno-Kinder-
rechtskonvention sicherstellen  (21.06.2019)

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA, engl. NMA)
sind gemäss Uno-Kinderrechtskonvention gleich zu behandeln
wie alle anderen Kinder in der Schweiz, die nicht in ihrem famili-
ären Umfeld leben können. Dabei geht das Wohl des Kindes in
jedem Fall vor. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat in
den letzten zwei Jahren in den Bundesasylzentren Basel und
Zürich Pilotprojekte zur Unterbringung und Betreuung von UMA
durchgeführt. Anfang Juni hat das SEM nun die Ergebnisse der
Evaluation zu den Pilotprojekten veröffentlicht und gleichzeitig
mitgeteilt, wie es die Betreuung von minderjährigen Asylsu-
chenden ab Januar 2020 in den Bundeszentren regeln will.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Die Evaluation der Pilotprojekte enthält 13 Empfehlungen.
Gemäss Medienmitteilung prüfte das SEM die Empfehlungen
und setzt diese nun weitgehend um. Erwähnt werden dann
jedoch nur einzelne Massnahmen, währenddem gemäss Medi-
enberichten andere Empfehlungen nicht umgesetzt werden sol-
len. Welche Empfehlungen der Evaluation werden tatsächlich
umgesetzt? Wie genau? Mit welcher Begründung wird auf
andere empfohlene Massnahmen verzichtet?

2. Gemäss Medienberichterstattung soll die Betreuung der
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden nicht wie von der
Evaluation aus Qualitäts- und Kostengründen empfohlen an
entsprechend spezialisierten regionalen Standorten zusam-
mengeführt werden. Als Grund werden die Kosten für die Kan-
tone erwähnt. Wie müsste das Entschädigungssystem für die
Kantone angepasst werden, damit diese Empfehlung umge-
setzt werden könnte? Ist eine solche Anpassung aus Sicht des

Bundes denkbar, oder plant er gar konkret entsprechende
Schritte?

3. Die Evaluation bezeichnet die 14 Empfehlungen explizit als
Gesamtpaket, das nur in seiner umfassenden Umsetzung die
Kindesgerechtigkeit gewährleisten kann. Für den Fall, dass
eine solche Umsetzung nicht möglich ist, empfiehlt sie drin-
gend, für die betroffenen Kinder und Jugendlichen für die Zeit
des Asylverfahrens alternative Formen der Unterbringung zu
finden. Nun sollen offenbar gerade in zentralen Bereichen wie
den räumlichen Anpassungen oder dem Betreuungsverhältnis
die Empfehlungen nicht umfassend umgesetzt werden. Ist der
Bundesrat der Meinung, dass die Uno-Kinderrechtskonvention
auch mit diesen Abweichungen erfüllt wird?

Mitunterzeichnende: Arslan, Feri Yvonne, Girod, Graf Maya,
Kälin, Marti Min Li, Moser, Rytz Regula, Schenker Silvia, Som-
maruga Carlo, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (13)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3899 n Ip. Glättli. Verbindliche Berücksichtigung des 
Istanbul-Protokolls zur wirksamen Untersuchung und 
Dokumentation von Folter durch den Bund. Warum verhält 
sich das SEM in Widerspruch zu den Empfehlungen des 
Bundes?  (21.06.2019)

Das Istanbul-Protokoll (kurz IP), also das "Handbuch für die
wirksame Untersuchung und Dokumentation von Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder entwürdigender
Behandlung oder Strafe", ist Standard der Uno zur Untersu-
chung von Foltervorwürfen. In seiner Antwort auf die Interpella-
tion 18.3697 teilt der Bundesrat mit, dass der Bund keine
Arbeitsgruppe zur Verwendung des IP initiiere. Dies, weil
andere europäische Staaten den Status des Protokolls nicht for-
mell vorschrieben, dieses jedoch bei Bedarf angefordert werde.
Zudem würden in Gutachteraufträgen die gleichen Fachbegriffe
wie im IP verwendet (was auch immer das bedeuten mag). Das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) nennt das IP die Grundlage
für eine korrekte Untersuchung von Foltervorwürfen. Deshalb
sei dies die gängige rechtsmedizinische Praxis. Dies, obwohl in
der Schweiz erst 2018 ein allererster Trainingskurs zum IP statt-
fand.

1. Ist dem SEM bekannt, dass in allen zwingenden EU-Richtli-
nien zu Asyl (Asylum and Migration Directive, Asylum Qualifica-
tions Directive, Victim Support Directive, Migration and Asylum
Fund Regulation) die Verwendung des IP vorgeschrieben ist?

2. Ist dem SEM bekannt, dass das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten (EDA) im Aktionsplan
gegen Folter Ende 2018 das IP als wichtigen Standard zur
Bekämpfung von Folter erwähnt? Wie stellt sich das EDA dazu,
dass die Schweiz selbst diesen Empfehlungen des EDA an
andere Länder nicht folgt?

3. Teilt der Bundesrat die Ansicht des BAG, dass das IP die
Grundlage für eine korrekte Untersuchung von Foltervorwürfen
darstellt und rechtsmedizinische Praxis in der Schweiz werden
sollte?

4. Hat der Bund den ersten Trainingskurs des SRK zur Anwen-
dung des IP in irgendeiner Form unterstützt?

5. Wie unterstützt der Bund in Zukunft die Ausbildung des medi-
zinischen und juristischen Fachpersonals zur Anwendung des
IP?

6. Wann werden die Behörden beginnen, insbesondere in Asyl-
verfahren im Rahmen der Offizialmaxime konsequent Gutach-
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ten gestützt auf die Standards des IP anzuordnen, wenn
Foltervorwürfe der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller
umstritten sind?

Mitunterzeichnende: Arslan, Girod, Graf Maya, Kälin, Marti Min
Li, Rytz Regula, Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Töngi,
Trede (10)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3900 n Po. Bulliard. Besteuerung von Unterhaltsbeiträ-
gen. Fiskalische Folgen eines gerechteren Steuerregimes 
abschätzen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, einen Bericht zu erstellen, anhand
dessen sich die fiskalischen Folgen ermessen lassen, wenn das
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) und das
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden (StHG) so geändert werden, dass
Unterhaltsbeiträge auch für Kinder über 18 Jahre steuerlich
abziehbar werden, solange diese in Ausbildung stehen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Béglé, Egger Thomas,
Gschwind, Marchand-Balet, Paganini, Regazzi, Roduit,
Vogler (9)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3901 n Mo. Glättli. Das Pariser Klimaabkommen umset-
zen. Ab 2030 nur noch Autos mit Zero-Emission-Antrieb 
zulassen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen zu
schaffen, damit ab 2030 in der Schweiz keine mit fossilen Ener-
gieträgern betriebenen Personenwagen neu zugelassen wer-
den.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Chevalley, Girod, Graf
Maya, Grossen Jürg, Grunder, Gugger, Kälin, Landolt, Marti Min
Li, Masshardt, Moser, Nordmann, Quadranti, Rytz Regula,
Sommaruga Carlo, Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Trede,
Weibel (22)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3902 n Po. Bulliard. Fonds für Massnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die materielle und rechtliche
Machbarkeit für die Schaffung und Äufnung eines Fonds für
Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu prüfen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Ammann, Béglé,
Egger Thomas, Gschwind, Marchand-Balet, Müller-Altermatt,
Munz, Regazzi, Reynard, Ritter, Roduit, Vogler (13)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3903 n Po. (Schenker Silvia) Feri Yvonne. Ombudsstelle 
für die Invalidenversicherung  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, zu prüfen, welche Vorkehrun-
gen es braucht, um eine unabhängige und unentgeltliche
Ombudsstelle für die Invalidenversicherung zu schaffen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Graf Maya, Gysi Barbara,
Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André, Marti Min Li, Meyer

Mattea, Munz, Piller Carrard, Seiler Graf, Sommaruga Carlo,
Streiff, Wüthrich (19)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3904 n Po. (Schenker Silvia) Meyer Mattea. ATSG. 
Berichterstattung über erfolgte Observationen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, in regelmässigen Abständen über
die gemäss Artikel 43a ATSG erfolgten Observationen von Ver-
sicherten Bericht zu erstatten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Feri Yvonne,
Flach, Friedl Claudia, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn, Harde-
gger, Marti Min Li, Meyer Mattea, Munz, Piller Carrard, Seiler
Graf, Sommaruga Carlo, Wüthrich (17)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3906 n Mo. Herzog Verena. Anreize statt 
Widerspruchslösung  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, im Bereich Organspende auf
jegliche Formen der Widerspruchslösung zu verzichten und
stattdessen griffige Anreizstrukturen zur Förderung von Organ-
spenden zu schaffen.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Clottu, Estermann, Flücki-
ger Sylvia, Frehner, Geissbühler, Giezendanner, Glauser,
Golay, Grin, Gugger, Hausammann, Hess Erich, Keller-Inhelder,
Lohr, Nicolet, Rösti, Streiff, Walliser, Zuberbühler (20)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3908 n Po. Trede. Erwärmung der Städte. Es braucht 
Massnahmen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt in einem Bericht aufzuzeigen,
welche Massnahmen mit welcher Wirkung in den Schweizer
Städten umgesetzt werden, um die Entwicklung des Stadtkli-
mas bei steigender Hitzebelastung zu beeinflussen. Zudem soll
aufgezeigt werden, wie der Bund die Städte in ihren Massnah-
men gegen die Überhitzung unterstützen kann.

Mitunterzeichnende: Girod, Glättli, Graf Maya, Kälin, Marti
Samira, Molina, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Töngi (9)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3909 n Ip. Rutz Gregor. Internationale Steuerharmonisie-
rung. Wirtschafts- und Werkplatz Schweiz im Gegenwind. 
Welche Massnahmen trifft der Bundesrat?  (21.06.2019)

Der globale Standortwettbewerb wird immer intensiver. So hatte
der Wirtschafts- und Werkplatz Schweiz in den vergangenen
Jahren massive Konkurrenz zu gewärtigen. Namentlich der
Finanzplatz hatte mit massiven Umwälzungen zu kämpfen.
Bürokratische Auflagen und immer höhere Kosten prägen die
Rahmenbedingungen, während die wirtschaftliche Freiheit und
namentlich auch der Datenschutz - Stichwort Bankgeheimnis -
zusehends verlorengehen. Dies dürfte mittelfristig nicht nur Ein-
fluss auf die Standortattraktivität und damit die Steuererträge
haben, sondern namentlich auch die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Unternehmen beeinträchtigen.
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In jüngster Zeit nun vernimmt man immer wieder von Bestre-
bungen nach einer Steuerharmonisierung auf internationaler
Ebene - sei es seitens der OECD oder der G-20. Vor diesem
Hintergrund interessiert, welche Massnahmen der Bundesrat
getroffen hat und zu treffen plant, um den Standort Schweiz zu
stärken, die Souveränität des Landes zu bewahren und damit
die Basis für die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Unterneh-
men zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um Beantwor-
tung folgender Fragen:

1. Ist es richtig, dass seitens OECD und G-20 Bestrebungen im
Gange sind, die Steuern auf internationaler Ebene zu harmoni-
sieren und damit den Wettbewerb zu eliminieren? Wie schätzt
der Bundesrat die diesbezügliche Dynamik ein?

2. Welche Auswirkungen hätten solche Massnahmen auf die
Schweiz in Bezug auf den Bundeshaushalt?

3. Welche Auswirkungen hätten solche Massnahmen auf den
interkantonalen Steuerwettbewerb?

4. Welche Auswirkungen hätten solche Massnahmen auf die
Gemeindeautonomie?

5. Trifft der Bundesrat Massnahmen, um diesen Szenarien ent-
gegenzuwirken?

6. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die Gestaltung des
Steuersystems sowie die Festlegung der Abgabenhöhe Recht
eines jeden souveränen Staates sein muss?

7. Ist der Bundesrat ebenfalls der Auffassung, dass die kanto-
nale Souveränität in Steuersachen unverhandelbar ist?

8. Wie beurteilt der Bundesrat das Risiko, dass mittels genann-
ter internationaler Bestrebungen die föderalistische Mechanik
der Bundesverfassung unterlaufen und die in Artikel 3 BV fest-
gehaltene subsidiäre Generalkompetenz der Kantone faktisch
ausser Kraft gesetzt wird?

9. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass Kantone und Stimmbür-
ger sich zu diesen Entwicklungen äussern können?

Mitunterzeichner: Grüter (1)

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3912 n Po. Regazzi. Die geltende Gesetzgebung soll ein 
gutes Betriebsklima nicht verhindern  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem die schweizweit am häufigsten anzutreffenden Massnah-
men oder Praktiken zur Schaffung eines Betriebsklimas, in dem
sich die Mitarbeitenden wohlfühlen (gutes Betriebsklima),
genannt werden und in dem aufgezeigt wird, welche Massnah-
men und Praktiken aufgrund der gesetzlichen Regelungen
behindert werden. Die nachstehende Auflistung nennt (nicht
abschliessend), welche Gesetze Gegenstand der Analyse sein
könnten:

1. Arbeitsgesetz

2. Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung

3. Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge

4. Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden

5. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer

Ein Kapitel soll der vertieften Betrachtung allfälliger Unverein-
barkeiten, Abweichungen und Widersprüche mit dem Formular
für den Lohnausweis gewidmet sein.

Der Bericht soll weiter Folgendes aufzeigen: die Verzerrungen
zwischen den von Schweizer Unternehmen eingeführten Mass-
nahmen für ein gutes Betriebsklima und den obengenannten
gesetzlichen Bestimmungen, weshalb es dazu kommt und wie
sie vermindert werden können; dazu sollen die finanziellen und
nichtfinanziellen Aspekte analysiert werden sowie auch die
direkten und indirekten Auswirkungen. Ausserdem sollen auch
die Staatsbetriebe und die staatsnahen Betriebe mit einbezo-
gen werden (wenn sie z. B. von vorteilhaften gesetzlichen
Bestimmungen oder Anreizen profitieren).

Im Bericht soll die Situation auf Bundesebene dargelegt wer-
den, doch sollen allfällige bereits vorhandene Berichte auf kan-
tonaler Ebene mitberücksichtigt werden.

Mitunterzeichnende: Ammann, Bulliard, Candinas, Cattaneo,
Fehlmann Rielle, Gmür-Schönenberger, Gschwind, Kutter, Piller
Carrard, Roduit, Romano (11)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3914 n Po. (Grunder) Hess Lorenz. Anreizsystem zur 
Förderung der Elektromobilität und anderer CO2-armer 
Antriebssysteme im Bereich des Individualverkehrs  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, wie durch entspre-
chende Anreize die Mobilität im Bereich des MIV durch CO2-
neutrale oder CO2-arme Antriebssysteme gefördert werden
könnte.

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3915 n Mo. von Siebenthal. Die Blutgruppe gehört als 
lebensrettende Information auf die Erkennungsmarke der 
Armeeangehörigen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über die militäri-
sche Identifikation dahingehend zu ändern, dass die Blutgruppe
des Angehörigen der Armee (wieder) auf seiner Erkennungs-
marke eingraviert sein muss.

Mitunterzeichnende: Amstutz, Arnold, Brand, Clottu, Ester-
mann, Flückiger Sylvia, Geissbühler, Glarner, Hausammann,
Hurter Thomas, Imark, Keller-Inhelder, Wobmann, Zanetti Clau-
dio, Zuberbühler (15)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3916 n Mo. (Grunder) Hess Lorenz. Gratisnutzung des 
öffentlichen Verkehrs für die Jugend  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Bestimmungen
zu schaffen, damit alle Jugendlichen mit Wohnsitz in der
Schweiz bis zum erreichen des 16. Altersjahrs die öffentlichen
Verkehrsmittel gratis benützen können und bis zum Erreichen
des 25. Altersjahrs, abhängig von ihrem Einkommen, die Benut-
zung stark verbilligt wird.

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
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19.3917 n Mo. (Grunder) Hess Lorenz. Gestaffelte Verab-
schiedung vom Verbrennungsmotor  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Bestimmungen
zu schaffen, damit die Zulassungen von Neuwagen mit Ver-
brennungsmotoren im Bereich MIV folgendermassen reduziert
werden: bis ins Jahr 2025 Reduktion 25 Prozent, bis ins Jahr
2030 Reduktion 50 Prozent, bis ins Jahr 2035 Reduktion 75
Prozent und bis ins Jahr 2040 keine Zulassungen mehr. Refe-
renzjahr für die Berechnung 2015. Der Bundesrat kann Ausnah-
men festlegen.

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3918 n Mo. (Grunder) Hess Lorenz. CO2-Etikette auf 
Lebensmitteln  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Bestimmungen
zu schaffen, dass alle in der Schweiz verkauften Lebensmittel
mit einer Deklaration des beanspruchten CO2-Verbrauchs ver-
sehen werden.

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.3920 n Mo. Arslan. Faire Prämienverbilligungsbeiträge 
der Kantone  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des KVG zu unterbreiten, welche die Kantonsbeiträge an die
Prämienverbilligungen festlegt:

1. Der Kantonsbeitrag entspricht mindestens dem Bundesbei-
trag für den einzelnen Kanton.

2. Kantone, deren Durchschnittsprämie für Erwachsene die
schweizerische Durchschnittsprämie für Erwachsene um mehr
als 10 Prozent unterschreitet, können ihren Anteil um maximal
10 Prozent gegenüber dem Bundesbeitrag senken.

3. Die Kantone haben ihre Beiträge in gleichen Schritten innert
dreier Jahre nach Inkraftsetzen der Gesetzesänderung anzu-
passen.

Mitunterzeichnende: Brélaz, de la Reussille, Girod, Glättli, Graf
Maya, Kälin, Meyer Mattea, Schenker Silvia, Thorens Goumaz,
Töngi, Trede (11)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3921 n Ip. (Rochat Fernandez) Aebischer 
Matthias. Angebotserweiterung der Region Alps AG auf der 
Linie Saint-Maurice-Lausanne. Interessieren sich die SBB 
noch für den Regionalverkehr?  (21.06.2019)

Die Region Alps ist eine (zu 70 Prozent von der SBB AG gehal-
tene) Aktiengesellschaft, die im regionalen Personenverkehr im
Kanton Wallis tätig ist.

Im November 2018 haben die SBB mitgeteilt, dass die Region
Alps mit dem Fahrplan 2020 vier bis fünf tägliche Zugpaare auf
der Linie Monthey-Lausanne (mit Wende in Saint-Maurice) in ihr
Angebot aufnimmt.

Diese Ankündigung überrascht umso mehr, als die Strecke
Saint-Maurice-Lausanne den Regionalexpress-Verkehr (RE)
betrifft und die Region Alps nur im Kanton Wallis tätig ist.

Deshalb stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Wie erklärt der Bundesrat, dass die SBB einen Teil ihres
Regionalexpress-Angebots an eine Gesellschaft übergeben,
die nur im Regionalverkehr und nur im Kanton Wallis tätig ist?

2. Erachtet es der Bundesrat als normal, dass die SBB ihren
Auftrag des Service public an eine Gesellschaft weitergeben,
für deren Personal weniger günstige Arbeitsbedingungen gel-
ten, als der Gesamtarbeitsvertrag der SBB vorsieht?

3. Wird diese Weitervergabe an die Region Alps ab Saint-Mau-
rice Auswirkungen auf das SBB-Personal haben, das auf der
Strecke Saint-Maurice-Lausanne eingesetzt wird?

4. Wer ist nach einer solchen Weitervergabe für die Einhaltung
der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verantwortlich? Die
Konzessionsinhaberin oder die Leistungserbringerin?

5. Besteht ganz allgemein und angesichts der Weitervergaben
an im Regionalverkehr tätige Tochtergesellschaften in mehre-
ren Kantonen noch ein Interesse der SBB, den Regionalverkehr
zu betreiben?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Friedl Claudia, Graf-
Litscher, Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André, Munz, Pil-
ler Carrard, Rytz Regula, Sommaruga Carlo (11)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3924 n Mo. Bourgeois. Bessere Nutzung des Sanie-
rungspotenzials durch die Anpassung des Mietrechts  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der nächsten Miet-
rechtsrevision Massnahmen vorzuschlagen, die dazu führen,
dass die Quote bei Gebäudesanierungen sich erhöht, z. B.,
indem eine neutrale Bilanzierung der Miete aufgrund der anfal-
lenden Nebenkosten als zulässig erklärt wird. Heute ist die
Sanierungsquote zu tief, die Klimaziele können so nicht erreicht
werden.

Mitunterzeichnende: Hiltpold, Jauslin, Schilliger, Wasserfallen
Christian (4)

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3925 n Ip. (Hadorn) Masshardt. Lehrabbruch wegen 
Asylgesetz?  (21.06.2019)

Wenn Asylbewerber einen negativen Asylentscheid erhalten,
sind sie zur Ausreise gezwungen und erhalten eine entspre-
chende Frist. Falls ein Rückübernahmeabkommen mit dem
betroffenen Land und der Schweiz besteht, kann die Ausschaf-
fung zwangsweise durchgesetzt werden. Ein negativer Asylent-
scheid hat für die Betroffenen zur Folge, dass sie eine
angefangene berufliche Grundbildung abbrechen müssen. Dies
auch für den Fall, dass sie weiterhin mit Nothilfe in der Schweiz
verbleiben.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie viele Asylbewerber gibt es in der Schweiz, die eine beruf-
liche Grundbildung absolvieren?

2. Wie viele Fälle von negativen Asylentscheiden von Berufsler-
nenden gab es in den letzten drei Jahren?

3. In wie vielen Fällen sind die abgewiesenen Asylbewerber frei-
willig ausgereist?

4. In wie vielen Fällen wurden zwangsweise Ausschaffungen
verfügt?
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5. In wie vielen Fällen wurden vorläufige Aufnahmen verfügt,
sodass die Berufslehre beendet werden konnte?

6. In wie vielen Fällen wurde eine Ausnahmebewilligung
gemäss Artikel 43 Absatz 3 des Asylgesetzes erteilt?

7. Welche Vorteile ergeben sich für die Betroffenen, wenn sie
die Berufslehre beenden können?

8. Sieht der Bundesrat eine rechtliche Möglichkeit, Berufsler-
nenden mit negativem Asylentscheid die Absolvierung der
Berufslehre trotz negativem Asylentscheid zu gewähren?

Mitunterzeichnende: Ammann, Bendahan, Bigler, Chevalley,
Egger Thomas, Heim, Kälin, Kutter, Masshardt, Müri, Quadranti,
Riklin Kathy, Rochat Fernandez, Schneider Schüttel, Semadeni,
Trede, Vogler, Wasserfallen Christian (18)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3927 n Mo. (Sommaruga Carlo) 
Reynard. Familienzulagen. Die rechtliche Situation von 
unregelmässig Beschäftigten ist zu verbessern  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Bereich der Familienzulagen
die Situation unregelmässig beschäftigter Personen zu verbes-
sern. Er soll für diese Art von Beschäftigten einen Status oder
administrativ einfache Verfahren schaffen. Von der Verbesse-
rung profitieren sollen Personen, die sich in einer prekären
Lage befinden und immer wieder nur kurzzeitige Arbeitsein-
sätze haben oder bei denen sich Perioden der Erwerbstätigkeit
mit Perioden der Arbeitslosigkeit abwechseln, wie bei den Frei-
schaffenden im Kulturbetrieb.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn,
Heim, Munz, Piller Carrard, Rochat Fernandez, Schenker Silvia,
Seiler Graf, Semadeni, Sommaruga Carlo, Wüthrich (17)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3928 n Ip. (Hadorn) Fridez. Internationale Deklaration 
zum Schutz von Zivilpersonen vor Explosivwaffen in 
Kriegsgebieten. Was ist der Beitrag der Schweiz?  
(21.06.2019)

Gemäss der von Norwegen finanzierten Studie "Explosive Vio-
lence Monitor 2018" sind 90 Prozent der 20 384 im Jahre 2018
getöteten oder verletzten Opfer von Explosivwaffen in Wohnge-
bieten Zivilpersonen. Der Genfer Konvention zum Trotz ist
diese Entwicklung besorgniserregend: Während vor hundert
Jahren noch 15 Prozent der Opfer bewaffneter Konflikte Zivil-
personen waren, sind es heute 85 bis 90 Prozent, also die
Hauptopfer.

Explosivwaffen verursachen nachhaltige Schäden auch an
Schulen, Krankenhäusern, Wohngebäuden sowie der Wasser-
und Stromversorgung. Dies treibt Menschen dazu, im Ausland
Schutz zu suchen. Blindgänger verhindern oder behindern
humanitäre Hilfe und die Rücksiedlung von Vertriebenen.

In seinem Bericht zum 20. Jahrestag der Aufnahme des Schut-
zes von Zivilpersonen in die Agenda des Sicherheitsrates hat
UN-Generalsekretär Guterres am 23. Mai 2019 die Staatenge-
meinschaft aufgefordert, sich konstruktiv an der Entwicklung
einer internationalen politischen Deklaration zum Schutz von
Zivilpersonen vor Explosivwaffen in Wohngebieten zu beteili-

gen. Vor vier Jahren lancierten 12 Kernländer dieses Deklarati-
ons-Vorhaben; mit dabei ist die Schweiz und sind auch UN-
Organisationen, internationale Organisationen wie das IKRK
und das Internationale Netzwerk zu Explosivwaffen (INEVV),
eine Koalition von 40 NGO.

Am 1./2. Oktober 2019 findet in Wien zu diesen Themen eine
von Österreich organisierte hochrangige Konferenz statt, an der
u. a. der rechtliche Kontext und Beispiele für militärische Prakti-
ken diskutiert werden wie auch die Entwicklung einer politi-
schen Erklärung.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition, auch gerade mit
ihrer Funktion als Depositarstaat der Genfer Konventionen, hat
bisher keine erkennbare Führungsarbeit zu diesem schwerwie-
genden humanitären Problem geleistet. Ist der Bundesrat
bereit, neu eine aktive Rolle einzunehmen? Mit welchen konkre-
ten Aktionen?

2. Ist der Bundesrat bereit, zur Entwicklung dieser politischen
Deklaration innerhalb dieser Kerngruppe von 12 Staaten aktiv
beizutragen? Mit welchen konkreten Massnahmen?

3. Welchen Beitrag plant die Schweiz zusätzlich zu leisten, um
auf internationaler Ebene die Prävention zu stärken und die Not
der Opfer von Explosivwaffen in Konflikt- und Postkonfliktlän-
dern adäquat zu lindern?

Mitunterzeichnende: Ammann, Barrile, Bendahan, de la Reus-
sille, Fridez, Masshardt, Molina, Quadranti, Rochat Fernandez,
Schneider Schüttel, Semadeni, Streiff, von Siebenthal,
Wehrli (14)

28.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3931 n Ip. (Sommaruga Carlo) Reynard. Wie steht es um 
die Biodiversität in Privatgärten?  (21.06.2019)

In politischen Debatten wird immer wieder behauptet, dass die
Hauseigentümerinnen und -eigentümer mit ihren Gärten zur
Erhaltung der Biodiversität beitragen. Und doch ist es allgemein
bekannt, dass viele Eigentümerinnen und Eigentümer Pestizide
und Herbizide verwenden - manchmal über alle Massen - und
so ihre Gärten regelrecht sterilisieren. Dadurch wird die einhei-
mische Fauna und Flora stark gefährdet; zudem besteht das
Risiko der Wasserverschmutzung.

Ich stelle dem Bundesrat deshalb die folgenden Fragen:

1. Gibt es bereits eingehende Studien zur Verwendung von
Herbiziden und Pestiziden in Privatgärten in der Schweiz und
zu den Auswirkungen auf die Biodiversität?

2. Falls ja, zu welchen Erkenntnissen ist man gekommen, und
welche Massnahmen hat der Bundesrat ergriffen, um die Situa-
tion zu verbessern?

3. Falls nein, gedenkt der Bundesrat, eine solche Studie in Auf-
trag zu geben?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Hadorn, Maire Jacques-André, Munz, Pil-
ler Carrard, Seiler Graf (10)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen
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19.3932 n Mo. (Sommaruga Carlo) Marti Min Li. Spezielle 
Regelungen im Mietvertrag für mobilitätsbehinderte 
Menschen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, mit Behindertenkreisen sowie
Vermieter- und Mieterverbänden zu prüfen, inwieweit das Miet-
recht angepasst werden muss, um darin flexiblere Regelungen
zugunsten mobilitätsbehinderter Menschen aufzunehmen. Der
Bundesrat hat dem Parlament gegebenenfalls eine einschlä-
gige Revision des Mietrechts vorzulegen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Glättli, Hadorn, Hardegger, Maire Jac-
ques-André, Munz, Piller Carrard, Rochat Fernandez, Schnei-
der Schüttel, Seiler Graf, Sommaruga Carlo, Töngi (16)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.3933 n Ip. Hess Erich. Verstossen City-Cards gegen gel-
tendes Recht?  (21.06.2019)

1. Verstossen solche City-Cards gegen geltendes (Bundes-
)Recht?

2. Wenn ja, welche Massnahmen werden ergriffen, um die Aus-
stellung solcher City-Card-Ausweise zu unterbinden?

3. Sind kommunale/kantonale Behörden befugt, auch Sans-
Papiers ein solches Ausweisdokument auszustellen?

4. Ist eine solche City-Card ein für Behörden verbindliches Aus-
weisdokument?

5. Was gedenkt der Bund zu unternehmen, um eine (Teil-)Lega-
lisierung von Sans-Papiers, namentlich bezüglich Ausstellen
von Ausweisdokumenten durch kommunale/kantonale Behör-
den, zu unterbinden?

6. Die Bestrebung nach einer "Legalisierung" von Sans-Papiers
durch kantonale oder kommunale Behörden untergräbt die Um-
resp. Durchsetzung von Bundesrecht. Welche Massnahmen
werden gegen kantonale/kommunale Behörden ergriffen, wel-
che sich nicht an geltendes Bundesrecht halten oder dieses mit
ihren Handlungen untergraben?

7. Welche Massnahmen plant oder ergreift der Bund, um ein
Wirrwarr an Ausweisdokumenten zu verhindern?

21.08.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3936 n Ip. Hess Erich. Ausländeranteil in der Sozialhilfe  
(21.06.2019)

1. Wie viele Sozialhilfebezüger gibt es in der Schweiz, und wie
viele davon sind ausländische Staatsbürgern?

2. Welche Herkunftsländer führen die Statistiken unter den aus-
ländischen Sozialhilfebezüger an?

3. Wie viele ausländische Sozialhilfebezüger haben einen C-
Ausweis, verfügen also über eine Niederlassungsbewilligung?

4. Wie viele davon haben bereits mehr als 80 000 Schweizer-
franken an Sozialhilfe bezogen?

5. Wie viele ausländische Sozialhilfebezüger verfügen über
einen anderen Aufenthaltsstatus?

6. Wie viele davon haben bereits mehr als 50 000 Schweizer-
franken an Sozialhilfe bezogen?

7. Wie vielen ausländischen Sozialhilfebezügern wurde in den
vergangenen fünf Jahren der Aufenthaltsstatus aberkannt, weil
sie übermässig Sozialhilfe bezogen haben?

8. Wie vielen ausländischen Sozialhilfebezügern wurde trotz
übermässigen Sozialhilfebezugs der Aufenthaltsstatus nicht
aberkannt, und was sind die Gründe hierfür?

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3937 n Mo. Hess Erich. Balkanstaaten als sichere Her-
kunftsländer anerkennen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Staaten des ehemaligen
Jugoslawien sowie Albanien und EU-Mitgliedländer als sichere
Herkunftsländer anzuerkennen und

1. auf Asylgesuche aus diesen Staaten nicht mehr einzutreten;

2. den Asylstatus für Personen aus diesen Staaten aufzuheben.

Mitunterzeichnende: Egger Mike, Grüter, Steinemann,
Wobmann (4)

28.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3938 n Mo. Hess Erich. Säule 3a allen zugänglich 
machen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Massnahme zu treffen:
Die gebundene Vorsorge der Säule 3a wird für alle Personen
unabhängig von ihren Einkommensverhältnissen zugänglich
gemacht.

Mitunterzeichnende: Egger Mike, Giezendanner, Grüter, Steine-
mann, Wobmann (5)

14.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3939 n Ip. (Sommaruga Carlo) Friedl Claudia. Import von 
Kies. Werden die sozialen und ökologischen Standards 
wirklich eingehalten?  (21.06.2019)

Kiesabbau ist zweifellos umweltschädlich; dies ergibt sich aus
der Natur der Sache. In der Schweiz konnten die Umweltschä-
den durch die Gesetzgebung in den Bereichen Raumplanung
und Umweltschutz nach und nach begrenzt werden. Heute
importieren wir aber wieder Kies. Diese Importe kommen mögli-
cherweise aus Ländern, deren Umweltstandards tiefer sind oder
weniger gut kontrolliert werden als jene der Schweiz. Somit tra-
gen wir indirekt dazu bei, dass im Ausland Umweltschäden ent-
stehen. Ausserdem kommt es nicht selten vor, dass die
Lieferung von Kies in die Schweiz durch Transportunternehmen
aus EU-Ländern erfolgt, die extrem tiefe Löhne auszahlen. Wir
sind also auch für das Lohndumping im Ausland mitverantwort-
lich. Diese Situation ist folglich sowohl in ökologischer als auch
in sozialer Hinsicht problematisch.

Welche Massnahmen hat der Bundesrat ergriffen, um den
Import von Kies zu verhindern, der nicht unter ökologischen und
sozialen Bedingungen abgebaut wird, die den in der Schweiz
vorherrschenden zumindest entsprechen?

Hat der Bundesrat eine Strategie für das öffentliche Beschaf-
fungswesen festgelegt, um sicherzustellen, dass der gesamte
auf den Baustellen des Bundes oder der bundesnahen Betriebe
verwendete Kies den strengen ökologischen und sozialen Stan-
dards der Schweiz entspricht und dass eine tatsächliche Kon-
trolle über die Einhaltung dieser Standards ausgeübt wird?

Falls er noch keine solche Strategie festgelegt hat, wird er dies
rasch nachholen?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Fehlmann Rielle,
Friedl Claudia, Hadorn, Hardegger, Maire Jacques-André,
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Munz, Piller Carrard, Rochat Fernandez, Sommaruga Carlo,
Töngi (12)

04.09.2019 Antwort des Bundesrates.

27.09.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
28.11.2019 Wird übernommen

19.3947 n Mo. Grin. Konferenz zur Jugendgewalt 
einberufen  (21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Konferenz zur zunehmen-
den Jugendgewalt einzuberufen.

Haben die Schülerinnen und Schüler nur Rechte und nicht auch
Pflichten?

Wem sollte man das in Erinnerung rufen: Den Eltern? Den Leh-
rerinnen und Lehrern?

Sind, wenn es um den Respekt vor Autoritäten geht, die Lehre-
rinnen und Lehrer nicht weniger geschützt als die Schülerinnen
und Schüler?

Führt die Jugendgewalt, die schon in ganz jungen Jahren ein-
setzt, nicht geradewegs in die Belästigungen im öffentlichen
Raum?

Die Gewalt an den Schulen bedroht die Autoritäten. Ist das ein
gesellschaftliches Phänomen, mit dem wir einfach leben müs-
sen?

Mitunterzeichnende: Buffat, Chiesa, Clottu, Estermann, Glau-
ser, Golay, Herzog Verena, Nicolet, Page, Roduit (10)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3948 n Po. Grin. Bericht über das Projekt "Schule auf 
dem Bauernhof", das Stiefkind des Bildungssystems!  
(21.06.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Wirkung des Projekts
"Schule auf dem Bauernhof" und seine Finanzierung durch die
Kantone und den Bund zu überprüfen. In seinem Bericht soll er
die folgenden Fragen beantworten:

- Wäre eine Finanzierung aus dem Kreditposten "Bildungsbei-
träge" des Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Inno-
vation (SBFI) möglich? Und wäre es nicht angemessener, dass
das Projekt "Schule auf dem Bauernhof" vom neuen PER (Plan
d'études romand), zu dem es ja in Zusammenhang steht, profi-
tieren könnte?

- Strebt der Bundesrat für die "Schule auf dem Bauernhof" eine
gesamtschweizerische Harmonisierung an?

Mitunterzeichnende: Buffat, Chiesa, Clottu, Glauser, Golay,
Herzog Verena, Nicolet, Page, Roduit (9)

21.08.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3955 n Mo. Nationalrat. Ein elektronisches Patienten-
dossier für alle am Behandlungsprozess beteiligten 
Gesundheitsfachpersonen (Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit NR)  (04.07.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
auszuarbeiten, damit alle Leistungserbringer beziehungsweise
Gesundheitsfachpersonen verpflichtet werden, sich einer zertifi-
zierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft nach Artikel 11
Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über das
elektronische Patientendossier anzuschliessen.

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

26.09.2019 Nationalrat. Annahme

19.3958 s Mo. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit SR. Besteuerung von elektronischen 
Zigaretten  (13.08.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Erlassentwurf vorzulegen,
welcher die gesetzlichen Grundlagen für die Besteuerung von
elektronischen Zigaretten schafft. Einem geringeren Risikoprofil
ist durch eine differenzierte Regelung, d. h. eine Besteuerung
von elektronischen Zigaretten zu einem tieferen Satz als bei
herkömmlichen Zigaretten, Beachtung zu schenken.

04.09.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

26.09.2019 Ständerat. Annahme
30.10.2020 Nationalrat. Die Motion wird mit folgender Ände-
rung angenommen: Annahme mit Änderung: Der Bundesrat
wird beauftragt, einen Erlassentwurf vorzulegen, welcher die
gesetzlichen Grundlagen für die Besteuerung von elektroni-
schen Zigaretten schafft. Einem geringeren Risikoprofil ist durch
eine differenzierte Regelung, d. h. eine Besteuerung von elek-
tronischen Zigaretten zu einem tieferen Satz als bei herkömmli-
chen Zigaretten, Beachtung zu schenken. Der Bundesrat sieht
vor, dass die Bestimmungen zur Besteuerung von elektroni-
schen Zigaretten nicht in Kraft treten, bevor das Bundesgesetz
über Tabakprodukte (15.075) verabschiedet ist.

x 19.3965 n Mo. Nationalrat. Gesetzliche Grundlage für die 
Bearbeitung und Bekanntgabe von Personendaten durch 
die Flughafenhalter (Staatspolitische Kommission NR)  
(16.08.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zur Änderung des
Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt
(LFG) zu unterbreiten, mit dem die gesetzlichen Grundlagen für
die Bearbeitung und Bekanntgabe von Personendaten ein-
schliesslich besonders schützenswerter Personendaten und
Persönlichkeitsprofilen durch Flughafenhalter und gegebenen-
falls deren Auftragsbearbeiter geschaffen werden.

Der Bundesrat koordiniert seine Arbeiten gegebenenfalls mit
den Arbeiten im Zusammenhang mit seiner 2015 verabschiede-
ten nationalen Strategie zur Terrorismusbekämpfung. Zudem
wird der Bundesrat für den Fall, dass die Revision des Bundes-
gesetzes über den Datenschutz (DSG) verabschiedet wird,
einen Entwurf unterbreiten, der die Flughafenhalter zum Profi-
ling im Sinne des künftigen DSG und zur Bekanntgabe
bestimmter Daten aus einer derartigen Bearbeitung an beson-
dere Dritte ermächtigt.

16.10.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

NR/SR Staatspolitische Kommission

09.12.2019 Nationalrat. Annahme
08.12.2020 Ständerat. Ablehnung

19.3975 n Mo. Nationalrat. Verbesserung der Steuergerech-
tigkeit im Warenfluss des kleinen Grenzverkehrs (Finanz-
kommission NR)  (06.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesvorlage auszuar-
beiten, die unter Berücksichtigung der neuen technischen Mög-
lichkeiten (Quickzoll) unilateral die Steuergerechtigkeit im
Warenfluss des kleinen Grenzverkehrs verbessert, insbeson-
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dere über die Senkung der Wertfreigrenze und/oder die Anpas-
sung der Wertfreigrenze an die Bagatellgrenze des
Herkunftslandes (länderspezifische Wertfreigrenzen).

Eine Minderheit (Meyer Mattea, Brélaz, Egger Thomas,
Gschwind, Hadorn, Müri, Schneider Schüttel, Schwander)
beantragt die Ablehnung der Motion.

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Finanzkommission

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

30.10.2020 Nationalrat. Annahme

19.3980 n Ip. de la Reussille. Einstellung der schweizeri-
schen Hilfe für die UNRWA  (09.09.2019)

Infolge durchgesickerter Informationen aus einem internen
Bericht über die allfällige Misswirtschaft und den Amtsmiss-
brauch an der Spitze des Hilfswerks der Vereinten Nationen für
Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), dessen
Generalkommissar unser Landsmann Pierre Krähenbühl ist, hat
das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenhei-
ten (EDA) angekündigt, die Zahlungen an diese Uno-Organisa-
tion einzustellen. Krähenbühl hat keine diplomatische Laufbahn,
sondern eine humanitäre, und die Schweiz hat sich seiner
Ernennung zu keinem Zeitpunkt in den Weg gestellt. Im Gegen-
teil: Die Behörden zeigten sich eher stolz darauf, dass ein
Schweizer in eine solche Position gewählt wurde. Ob Krähen-
bühl für etwas Schuld trägt, wissen wir nicht. Die Untersuchung
ist momentan im Gange, es gilt die Unschuldsvermutung. Wir
sind besonders erstaunt über den Elan des EDA-Chefs, der
sich dem Standpunkt der USA anpasst und so die palästinensi-
schen Flüchtlinge für die eventuellen Fehler eines hochrangi-
gen Schweizer Beamten straft. Die Einstellung der Zahlungen
der Schweiz an die UNRWA bedeutet den Verlust von medizini-
schen Grundversorgungsleistungen für die palästinensische
Bevölkerung im besetzten Westjordanland und in Gaza. Sie
bedeutet zudem die Einstellung der Hilfe an das Programm für
Schulbildung von palästinensischen Kindern und Jugendlichen.

Wir bitten den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie begründet unsere Regierung, dass die palästinensische
Bevölkerung für das allfällige Fehlverhalten eines Schweizer
Diplomaten gestraft wird?

2. Inwiefern sollen bislang nicht bewiesene Vorgänge dazu füh-
ren, dass der ganzen palästinensischen Bevölkerung der
Zugang zu medizinischer Grundversorgung verwehrt wird?

3. Müsste die Schweiz im Hinblick auf ein Abkommen zur friedli-
chen Beilegung des Konflikts im Nahen Osten nicht ihren eige-
nen Ansatz, ihre eigene Sicht auf die Herausforderungen
entwickeln, anstatt sich blind an der Politik eines Landes zu ori-
entieren, das einzig daran interessiert ist, die UNWRA zu dis-
kreditieren sowie alle Versuche einer friedlichen Beilegung des
Konflikts zu untergraben?

Mitunterzeichnende: Glättli, Mazzone, Reynard (3)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3981 n Ip. de la Reussille. Umweltkatastrophe im Amazo-
nasgebiet und Freihandelsabkommen mit den Mercosur-
Staaten  (09.09.2019)

Der Amazonas-Regenwald, die grüne Lunge der Erde, steht in
Flammen. Die ganze Welt hat Kenntnis davon, ausser schein-
bar der Bundesrat. Wir haben den brasilianischen Präsidenten

gesehen und gehört, wie er sowohl das Ausmass der derzeit
wütenden Brände als auch die bedeutende Rolle, die der Ama-
zonas-Regenwald für unseren ganzen Planeten spielt, leugnet.
Gleichzeitig weiss uns der Bundesrat nichts anderes bezüglich
dieser Notsituation vorzuschlagen als ein Freihandelsabkom-
men mit den Mercosur-Staaten. Amnesty International hat in
einem ihrer letzten Berichte die Machenschaften der
Grossgrundbesitzerinnen und Grossgrundbesitzer aufgezeigt,
die den Regenwald abholzen, um Weideflächen zu schaffen.
Das verstösst gegen die unterzeichneten Verträge und geht oft
zulasten der indigenen Bevölkerung.

Wir bitten den Bundesrat um Beantwortung der folgenden Fra-
gen:

1. Die Erderwärmung und der Klimawandel sind für immer mehr
Schweizerinnen und Schweizer zentrale Themen. Denkt der
Bundesrat wirklich, dass ein Freihandelsabkommen, das unter
anderem ein höheres Transportaufkommen auf dem See- und
Luftweg zur Folge haben wird, tatsächlich eine Lösung für das
Problem unseres Planeten bietet?

2. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass es höchste
Zeit ist, unsere Konsumweise zu überdenken und den Schutz
von Klima und Umwelt, die wir künftigen Generationen hinter-
lassen, über die Gewinnmaximierung zu stellen?

3. Ist es in den Augen des Bundesrates angemessen, Abkom-
men mit einem Staatschef zu schliessen, der Verunglimpfungen
und Beleidigungen als Kommunikationsform verwendet?

4. Die Schweizer Landwirtschaft wird durch dieses Abkommen
einer noch stärkeren Konkurrenz ausgesetzt sein. Ist der Bun-
desrat bereit, einen Teil der Schweizer Produzentinnen und
Produzenten damit aufs Spiel zu setzen?

Mitunterzeichnende: Glättli, Mazzone, Reynard, Rytz
Regula (4)

30.10.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3984 n Po. Roduit. Darf man Steaks überhaupt noch 
essen?  (10.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Auswir-
kungen eines Fleischverzichts auf die Gesundheit der Schwei-
zer Bevölkerung zu erstellen.

Mitunterzeichnende: Gschwind, Regazzi, Ritter (3)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.3985 n Mo. (Chiesa) 
Marchesi. Strassenbenützungsgebühr für ausländische 
Fahrzeuge, die durch den Gotthard-Strassentunnel fahren  
(10.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zur Einführung
einer Strassenbenützungsgebühr für den Gotthard-Strassen-
tunnel vorzulegen, anwendbar auf Fahrzeuge bis zu einem
Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, die im Ausland immatrikuliert
sind.

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
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19.3986 n Ip. Nussbaumer. Ring-Fencing-Strategie der 
Alpiq Holding AG zur Vermeidung von Nuklearrisiken  
(10.09.2019)

Alpiq ist selber nicht Betreiberin von Kernanlagen in der
Schweiz. Sie ist aber an den beiden Kernkraftwerken Gösgen
und Leibstadt als Eigentümerin beteiligt. Als Eigentümerin von
Kernanlagen hat Alpiq bis zum Ende der Beitragspflicht die Bei-
träge an die Stilllegungs- und Entsorgungskosten zu leisten
(Art. 77 Abs. 3 KEG) und die Stilllegung der Kernanlage zu voll-
ziehen, wenn sie sie ausser Betrieb nimmt (Art. 26 KEG). In
einem Bericht des Verwaltungsrates vom 9. Juli 2019 gemäss
Artikel 132 FinfraG wird mitgeteilt, dass die drei neuen Aktio-
närsgruppen der Alpiq Holding AG strategisch beabsichtigen,
die Alpiq-Aktivitäten im Bereich Nuklearenergie in einer Gesell-
schaft zu isolieren und allfällige "Nuklearrisiken" mit einem
Ring-Fencing innerhalb der Alpiq-Gruppe einzugrenzen. Es
stellen sich folgende Fragen:

1. Hat der Bundesrat Kenntnis über diese Ring-Fencing-Strate-
gie der neuen, die Alpiq Holding beherrschenden Aktionäre
bzw. Aktionärsgruppen?

2. Welche Risiken wollen die drei Aktionäre/Aktionärsgruppen
mit dieser Ring-Fencing-Strategie eingrenzen?

3. Können mit einer Alpiq-Ring-Fencing-Strategie zusätzliche
Kostenrisiken für die Stilllegung und Entsorgung der beiden
Kernanlagen Gösgen und Leibstadt auf den Bund oder andere
Kernanlageneigentümer abgewälzt werden?

4. Kennt er den Inhalt des Aktionärsbindungsvertrags bzw. Part-
nervertrags unter den Eigentümern der Kernanlagen von Leib-
stadt und Gösgen sowie den Aktionärsbindungsvertrag der
Aktionäre der Alpiq Holding AG?

5. Was gedenkt er gesetzgeberisch zu unternehmen, damit
Eigentümer von Kernanlagen nicht mit Ring-Fencing-Strategien
ihre Kostenübernahme - und Haftungsverpflichtungen in Bezug
auf die Sachverhalte bei der Erteilung der Betriebsbewilligung
für ein Kernkraftwerk aushöhlen können?

6. Was hat er seit dem Erscheinen des Berichtes für Schritte
unternommen, um den Sachverhalt im Generellen und beim
neuen Aktionariat der Alpiq Holding AG zu klären?

7. Ist er bereit, die Nachschusspflicht für Stilllegungs- und Ent-
sorgungskosten der Aktionäre von Nuklearpartnerwerken neu
zu beurteilen, wenn er nun davon Kenntnis hat, dass wiederum
das Aktionariat dieser Aktionäre sich ihrer "Nuklearrisiken" ent-
ledigen wollen (siehe dazu auch Postulat 16.3926)?

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3989 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Moratorium 
für die Erhöhung der Krankenkassenprämien  (10.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein sofortiges Moratorium für
Prämienerhöhungen durchzusetzen und somit auf die für 2020
vorgesehene Erhöhung zu verzichten.

Sprecher: Nordmann

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3995 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Gewalt gegen Frauen. Schluss mit falscher 
Toleranz!  (11.09.2019)

Gewalt gegen Frauen ist in der Schweiz leider Alltag. 2018 gab
es in der Schweiz mehr als 18 000 Straftaten im häuslichen
Bereich. Dabei sind drei von vier Opfern Frauen, davon eine

grosse Anzahl Ausländerinnen. Ausländische Frauen werden
doppelt so häufig Opfer eines Tötungsdelikts in der Partner-
schaft wie Schweizerinnen, wobei die Täterschaft oft auch
einen ausländischen Hintergrund aufweist.

Griffige Massnahmen gegen Gewalt an Frauen wurden bisher
unter dem Vorwand der falschen Toleranz gegenüber anderen
Kulturen und Religionen, namentlich dem Islam, nicht umge-
setzt. Dabei zeigen sich klare Muster: Eine Studie der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften legt nahe, dass
jeder fünfte junge Muslim in der Schweiz Gewalt gegen Frauen
toleriert. Offenbar ist die bisherige millionenschwere staatliche
Integrationspolitik gescheitert.

Sprecherin: Amaudruz

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

12.09.2019 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3997 n Ip. Fridez. Ukraine. Humanitäre Hilfe für den 
Frieden  (11.09.2019)

Die Schweiz leistet im ukrainischen Grenzgebiet, das sich im
Kriegszustand befindet, sehr aktiv humanitäre Hilfe. Sie verfügt
über den Respekt und das Vertrauen aller Akteure des Konflikts
und spielt eine wichtige Rolle in der Trinkwasserversorgung für
die etwa vier Millionen Menschen in der Region Donetsk, die
auf beiden Seiten der Front leben. Die lokale Bevölkerung ist
bei der Trinkwasserversorgung vollständig abhängig vom
Unternehmen Vodadonbasa, das ein gigantisches System zur
Rohwasserversorgung und 18 Trinkwasseraufbereitungsanla-
gen betreibt. Für seinen Betrieb ist das ukrainische Unterneh-
men von internationaler Unterstützung bei der
Chemikalienversorgung abhängig. Die Schweiz zahlt seit 2015
einen jährlichen Betrag von 1,5 Millionen Franken an Vodadon-
basa - eine wichtige Hilfe, denn wenn diese einzige Trinkwas-
serquelle in der überaus trockenen Region verschwände, würde
das zu einer Abwanderung von Millionen von Menschen führen.
Dieses Versorgungssystem ist zudem ein bedeutendes Symbol,
denn es ist die einzige weiterhin bestehende Infrastruktur zwi-
schen den zwei Lagern der Kriegsparteien. Ausserdem hat die-
ses System der lokalen Bevölkerung ermöglicht, die
Übertragung von Infektionskrankheiten über das Trinkwasser
zu verhindern.

Die humanitäre Hilfe der Schweiz, die anhalten muss, besteht
aus der Sendung von zehn Hilfsgütertransporten, insgesamt
mehr als 600 Lastwagen, die die Frontlinie mit 12 000 Tonnen
Chemikalien und Medikamenten passieren konnten. Die regel-
mässigen Bombardierungen der Anlagen von Vodadonbasa
und die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Kriegssitua-
tion im Betrieb einer Firma mit 10 000 Angestellten auf beiden
Seiten der "Kontaktlinie" erhöhen das Risiko eines Zusammen-
bruchs der Trinkwasserversorgung für vier Millionen Menschen.

1. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass zusätzlich zur humani-
tären Hilfe für die Wasserwerke Donetsk auch politische Mass-
nahmen nötig sind, um die Versorgung der Bevölkerung mit
Trinkwasser zu sichern?

2. Wenn ja: Welche Möglichkeiten sähe der Bundesrat, um zum
Fortbestehen dieser Versorgung beizutragen?

3. Und ist das nicht der Fall: Hält der Bundesrat es für möglich,
die humanitären Engagements für das Wasserversorgungsnetz
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von Donetsk durch weitere Massnahmen zu verstärken, und ist
er bereit, zu versuchen, diese umzusetzen?

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.3998 n Mo. Egger Mike. Förderung der Integration von 
anerkannten Flüchtlingen in den Gemeinden  (11.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer und über die Integration (AIG)
dahingehend zu ergänzen, dass die kantonalen Behörden auch
anerkannten Flüchtlingen, die Sozialhilfe beziehen, einen
Wohnort oder eine Unterkunft innerhalb des Kantons zuweisen
können.

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.3999 n Mo. Egger Mike. Meldestellen für 
Sozialversicherungsmissbrauch  (11.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzliche Grundlage zu
schaffen, damit die Stellen der Invalidenversicherungen (IV) der
Kantone leicht zugängliche Online-Meldestellen einrichten, bei
denen mutmassliche Fälle von Versicherungsmissbrauch
gemeldet werden können.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4004 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Klare Verantwortlich-
keiten für bundesnahe Betriebe  (11.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen
dahingehend zu ergänzen, dass bei der Führung bundesnaher
Betriebe folgende Aspekte klar und einheitlich definiert werden:
Vorgehen für die Wahl der Verwaltungsräte, genaue Zuständig-
keiten bei der Formulierung der strategischen Unterneh-
mensziele und bei der Eignerstrategie und Umgang mit
Interessenkonflikten. Mit der Anpassung der gesetzlichen
Grundlagen sollen die Good-Governance-Empfehlungen der
OECD 2015 weitgehend erfüllt werden.

Sprecher: Schilliger

30.10.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4005 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Stopp der Ausbreitung des radikalen Islams in 
der Schweiz!  (11.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen zu schaffen und Massnahmen zu ergreifen, welche
sicherstellen, dass:

1. islamische Gebetshäuser, Organisationen und weitere Insti-
tutionen, welche in irgendeiner Art und Weise die Verbreitung
oder Vertretung des Islams oder von Muslimen fördern oder
wahrnehmen, weder direkt noch indirekt aus dem Ausland
finanziert werden können;

2. alle Moscheen in unserem Land bekannt sind sowie über-
wacht werden und die Behörden bei jeglicher Verletzung der
schweizerischen Rechtsordnung sofort einschreiten und deren
sofortige Schliessung verfügen müssen;

3. sämtliche betroffenen und für die Sicherheit unserer Bevölke-
rung verantwortlichen Behörden auf Gemeinde-, Kantons- und
Bundesstufe einen raschen und uneingeschränkten Informati-
onsaustausch im Zusammenhang mit der Erkennung, Identifi-
zierung, Überwachung und Verfolgung von radikalen Islamisten
aufbauen und betreiben;

4. den Behörden auf Kantons- und Bundesstufe effektiv genü-
gend ausgebildete Spezialisten mit den notwendigen Kenntnis-
sen relevanter Sprachen und des Islams zur Verfügung stehen,
welche Moscheen und Imame überwachen können;

5. Schweizer Botschaften und das Staatssekretariat für Migra-
tion keine Visa an ausländische Imame, welche zum Zwecke
des Predigens in Schweizer Moscheen temporär einreisen wol-
len, ausstellen dürfen.

Sprecher: Wobmann

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4006 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Wie belastend sind die hohen Zahlen an EU-
Zuwanderern, insbesondere in Anbetracht der bevorste-
henden Rezession?  (11.09.2019)

1. Wie hat sich die Zuwanderung von EU-Bürgern in die
Schweiz seit 2002 im Vergleich zum schweizerischen Wirt-
schaftswachstum entwickelt?

2. Wie hat sich die Zuwanderung von EU-Bürgern in die
Schweiz seit 2002 im Vergleich zum Wirtschaftswachstum der
Herkunftsländer der EU-Einwanderer entwickelt?

3. Wie hat sich das Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum in den Peri-
oden 2007-2011, 2011-2015 und 2015-2018 entwickelt?

4. Gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM) war die
Zusammensetzung der Zuwanderung aus der EU im Jahr 2012
(in Prozenten) wie folgt: 22,8 Prozent Familiennachzug, 9,3
Prozent nicht best. Berufe, 7,9 Prozent Baugewerbe, 6,7 Pro-
zent Aus- und Weiterbildung, 5,0 Prozent ohne Erwerbstätig-
keit, 5,0 Prozent kaufmännische Angestellte/Büroberufe, 4,1
Prozent Unternehmer, 2,9 Prozent Küchenpersonal, 2,9 Pro-
zent Service-Personal, 1,5 Prozent Hauswarte/Reinigungsper-
sonal, 1,4 Prozent Ärzte, 1,3 Prozent Krankenschwestern. Wie
war die Zusammensetzung der Zuwanderung aus der EU im
Jahr 2018?

5. Die Arbeitslosenversicherung (ALV) wird insbesondere von
EU-Bürgern belastet, denn "EU-Bürger verlieren öfter ihren Job
als Schweizer", wie vor einigen Tagen eine Schweizer Tages-
zeitung titelte. So erhalten etwa Spanier etwa doppelt so viel
aus der Schweizer ALV ausbezahlt, wie sie einbezahlt haben.
Wie viele EU-Bürger erhalten aktuell ALV-Gelder, und wie lange
haben diese hier durchschnittlich ALV-Beiträge einbezahlt?

6. Seit Einführung der EU-Personenfreizügigkeit ist die Zahl der
Sozialhilfebezüger stark angestiegen. Fast 300 000 Personen
beziehen Sozialhilfe in der Schweiz. EU-Bürger ziehen hier
mehr Geld aus der Kasse als Schweizerinnen und Schweizer.
Im Jahr 2017 betrug die Sozialhilfequote der EU-Bürger 3,0
Prozent, während sie bei Schweizern lediglich bei 2,3 Prozent
lag. Wie erklärt der Bundesrat diese massive Einwanderung
von EU-Bürgern in unsere Sozialwerke?

7. Wie hoch sind die Verpflichtungen, welche die AHV und EL
aktuell gegenüber EU-Bürgern haben? Das heisst, wie hoch ist
die Zahl der in der AHV und EL versicherten EU-Bürger? Wel-
che Alters- und Lohnstruktur haben diese Versicherten? Wie
hoch sind die zukünftigen Rentenverpflichtungen dieser EU-
Bürger?

8. Schon im Jahr 2031 ist der AHV-Ausgleichsfonds leer, die
AHV bankrott. Wie hoch sind die kumulierten Renten, welche
zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2030 an
EU-Ausländer ausbezahlt werden?
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9. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um die negati-
ven Folgen der Zuwanderung, insbesondere in Anbetracht der
bevorstehenden Rezession, zu lindern?

Sprecher: Aeschi Thomas

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4007 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Massenzuwanderung gefährdet unsere 
Sozialwerke  (11.09.2019)

Die masslose Zuwanderung aus der Europäischen Union hat
gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Sozial-
werke. Entsprechend wird der Bundesrat ersucht, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Sind die vom Bundesrat vorgeschlagenen Überbrückungs-
renten als Zugeständnis zu verstehen, dass es durch die unge-
bremste Zuwanderung eine indirekte Verdrängung von älteren
Schweizern in die Sozialwerke gibt, weil sie bei Stellenverlust
im späten Erwerbsalter kaum Chancen haben, auf dem durch
ein Überangebot an EU-Ausländern und Grenzgängern gepräg-
ten Arbeitsmarkt nochmals eine angemessene Stelle zu finden?

2. Wenn die ungebremste Zuwanderung gemäss Bundesrat
den Wohlstand nährt, weshalb:

- stagniert die Armutsquote, statt zu sinken?

- steigt die Sockelarbeitslosigkeit?

3. Wie erklärt sich der Bundesrat, dass die lateinischen Landes-
teile, die zu grossen Teilen Grenzgängerregionen sind, "struktu-
rell höhere Erwerbslosen- und Arbeitslosenquoten aufweisen"
als die Deutschschweiz?

4. Ab wann werden FZA-Zuwanderer mehr AHV beziehen, als
sie einzahlen?

5. Wie viele von ihnen verbringen heute ihren Lebensabend in
der Schweiz und beziehen zusätzlich Ergänzungsleistungen?

6. Wie viele aus der EU zugewanderte Arbeitskräfte gelten als
Working-Poor, sind also trotz Werktätigkeit auf staatliche Unter-
stützung angewiesen?

Sprecherin: Steinemann

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4008 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Aktualisierte Zusammenstellung aller Zahlun-
gen und Beiträge der Schweiz an die EU  (11.09.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, analog zur Anfrage 14.1019, eine
aktualisierte Aufschlüsselung aller Zahlungen der Schweiz in
den vergangenen zehn Jahren an die Europäische Union oder
deren Mitgliedstaaten zu veröffentlichen - nach Jahr und nach
Sparte. Dabei interessieren nicht nur Direktzahlungen, sondern
auch Beiträge an EU-Institutionen, Beiträge an EU-Programme
(z. B. Erasmus, Media-Abkommen, Forschungsbeiträge usw.),
Beiträge an Infrastrukturen (z. B. Bahnprojekte in EU-Staaten),
Beiträge an ausländische Vereine und Stiftungen, Kohäsions-
beiträge, Beiträge aufgrund von Steuerabkommen oder auf-
grund der Grenzgängerbesteuerung sowie Beiträge seitens
verselbstständigter Einheiten wie z. B. des Swiss Investment
Fund for Emerging Markets (Sifem). In die Zusammenstellung
gehören auch die Kosten für die Umsetzung von Abkommen mit
der EU wie z. B. Schengen oder für die diplomatischen und poli-
tischen Verhandlungen und Reisen in EU-Staaten.

Sprecher: Reimann Lukas

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4011 n Mo. Regazzi. Von geschützten Wildtieren wie 
Wolf, Luchs, Bär und Biber verursachte Schäden sind vom 
Bund vollständig abzugelten  (11.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Jagdverordnung (JSV),
namentlich Artikel 10, so zu ändern, dass die in Artikel 10
Absatz 1 Buchstaben a und b erwähnten, von geschützten
Wildtieren verursachten Schäden vom Bund vollständig abge-
golten werden, und gleichzeitig die Massnahmen zu treffen, die
notwendig sind, um das Abgeltungsverfahren zu vereinfachen
und zu beschleunigen.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Chiesa, Egger Thomas, Flücki-
ger Sylvia, Hess Lorenz, Imark, Paganini, Page, Ritter, Roduit,
Ruppen (11)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4012 n Ip. Steinemann. Beteiligung von schweizerischen 
Staatsbürgern an terroristischen Straftaten im Ausland  
(11.09.2019)

Laut Tetra-Bericht verhindert die Schweiz den Export und die
Unterstützung von Terrorismus von ihrem Gebiet aus. Sie
unterstützt das Ausland bei Verhinderung von Terrorismus.

Gemäss in- und ausländischen Presseberichten waren zwei
Schweizer Staatsbürger massgeblich am Aufbau der marokka-
nischen Terrorzelle beteiligt, welche die Ermordung zweier
dänischer Touristinnen plante und durchführte.

Seit seiner Radikalisierung in der von Saudi-Arabien finanzier-
ten Grande Mosquée du Petit-Saconnex war der schweizerisch-
spanische Doppelbürger Kevin Zoller-Guervos an terroristi-
schen Aktivitäten beteiligt. So hatte er in Genf Kontakt zu einer
Gruppe von Islamisten aus Albanien und dem Kosovo, die
Anschläge auf dem Balkan planten.

Nach Erhalt einer IV-Rente verlässt Zoller 2015 die Schweiz,
um sich in Marokko niederzulassen.

Dort trifft er auch Abdessamad Ejjoud. Im gleichen Zeitraum
nimmt er Kontakt mit dem Schweizer Islamisten Nicholas Pfen-
niger auf. Dieser hat seinerseits Kontakt zu dem meistgesuch-
ten Schweizer Dschihadisten Daniel Demanget alias Abu Ilias
as-Swissri, der zwischenzeitlich in Syrien inhaftiert wurde.
Gemäss Tamedia erhielt Pfenniger 2016 den Auftrag,
Anschläge auf Schweizer Boden durchzuführen.

1. Ist den Behörden bekannt, dass Pfenniger in der Schweiz
einen Anschlag plante? Mit welchen Massnahmen wurde rea-
giert?

2. Wurden die marokkanischen Behörden von den Schweizer
Behörden über die Gefährlichkeit von Kevin Zoller-Guervos in
Kenntnis gesetzt?

3. Falls ja, wann und durch welche Behörde?

4. Falls nein, weshalb nicht?

5. Wurde die IV-Rente von Terrorist Zoller-Guervos ins Ausland
überwiesen? Falls ja, wohin?

6. Hielt sich Zoller-Guervos zwischen 2014 und 2018 in der
Schweiz auf?

7. Falls ja, in welcher Gemeinde war er wohnhaft?
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8. Welche konkreten Massnahmen hat die Schweiz ergriffen,
um den Export terroristischer Aktivitäten bei den drei oben
erwähnten Schweizer Staatsangehörigen zu verhindern?

9. Weshalb wurden bei den drei oben erwähnten Kevin Zoller-
Guervos, Nicholas Pfenniger und Daniel Demanget kein Ausrei-
severbot sowie Einzug der Reisepässe verfügt?

10. Zoller-Guervos, Pfenniger und Demanget wurden in der
Grande Mosquée du Petit-Saconnex radikalisiert. Diese wird
wie die König-Faisal-Moschee in Basel von Saudi-Arabien
unterstützt. Sind diese Erkenntnisse den Behörden bekannt?
Mit welchen Konsequenzen?

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4013 n Ip. Steinemann. Verhaftung eines Schweizer 
Dschihadisten in Syrien  (11.09.2019)

Gemäss "Sonntags-Zeitung" vom 21. Juli 2019 erfolgte Mitte
Juni 2019 die Verhaftung des von Interpol gesuchten Schweizer
Dschihadisten Daniel D., der für den "Islamischen Staat" (IS)
mit dem Kriegsnamen Abdullah Funsu al-Swissri für eine Abtei-
lung, die für den externen Terror zuständig war, und als Mitglied
einer "Märtyrer-Brigade" kämpfte.

1. Kann der Bundesrat darüber Auskunft geben, welche Behör-
den Daniel D. verhaftet haben und wann und wo der Zugriff
erfolgte? (Kurdische Behörden?)

2. Wurden die zuständigen schweizerischen Dienststellen über
die Verhaftung von Daniel D. informiert?

3. Falls ja, durch wen und wann?

4. Weshalb wurde die Öffentlichkeit nicht über die Verhaftung
des IS-Terroristen Daniel D. von den Schweizer Behörden infor-
miert?

5. Waren die schweizerischen Behörden ebenfalls in diesen Fall
involviert? Falls ja, inwiefern?

6. Gab es von den Schweizer Behörden Anweisungen, die Ver-
haftung des IS-Terroristen Daniel D. nicht publik werden zu las-
sen?

7. Falls ja, was waren die Gründe?

8. Gab es von schweizerischen Behörden Anweisungen an aus-
ländische Partnerorganisationen oder Pressevertreter, sich von
dem Verhafteten fernzuhalten?

9. Wenn ja, aus welchem Grund?

10. War der Nachrichtendienst NDB über die offenbar mit meh-
reren Nachrichtendiensten koordinierte Aktion gegen Daniel D.
vorgängig informiert, und welche Rolle spielte der NDB, das
Fedpol usw. bei dieser Aktion genau?

11. Ging es bei der Aktion gegen den IS-Terroristen Daniel D.
nur um dessen Verhaftung oder auch um dessen Tötung?

12. Hat der Bundesrat neue Erkenntnisse über die Rolle des IS-
Terroristen Daniel D. in Bezug auf die "Imlil-Zelle" sowie die
Genfer "Taxi-Zelle", die Anschläge auf Schweizer Territorium
planten?

13. Setzen sich die Schweizer Behörden dafür ein, dass Daniel
D. wieder zurück in die Schweiz kommt?

14. Falls ja, wie schätzt der Bundesrat die Gefährdung der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit bei einer Rückkehr des IS-
Terroristen Daniel D. ein?

15. Weshalb wurde gegen den IS-Terroristen Daniel D. keine
Ausreisesperre verhängt und sein Reisepass nicht eingezogen?

16. Gibt es zurzeit eine rechtliche Grundlage, um die Ausreise
von potenziellen oder mutmasslichen Gefährdern oder Terrori-
sten zu verhindern?

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4015 n Ip. Sauter. Tarifstruktur Tardoc. Ende in Sicht im 
Tarifstreit?  (11.09.2019)

Seit Jahren besteht im Bereich der Tarifierung für die ärztlichen
ambulanten Leistungen Handlungsbedarf. Der geltende Tarif ist
überholt und hat mit der technischen Entwicklung nicht Schritt
gehalten. Da zwischen den Tarifpartnern keine Einigung erzielt
werden konnte, kam es zu wiederholten Festsetzungen von
Tarifanpassungen durch den Bundesrat. Die Festlegung der
Tarife ohne Einbezug der Partner ist indessen nicht zielführend.
Im Frühsommer haben sich nun die Tarifpartner Curafutura,
FMH und die Unfallversicherer auf eine Revision der Tarifstruk-
tur geeinigt. Curafutura und FMH haben der Bundeskanzlei am
12. Juli 2019 die umfassend revidierte Tarifstruktur Tardoc des
Krankenversicherungsgesetzes (KVG) übergeben. In diesem
Zusammenhang ist der Bundesrat eingeladen, folgende Fragen
zu beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass damit den Akteuren im
Gesundheitswesen ein erster wichtiger Schritt zu einem neuen
Einzelleistungstarif gelungen ist?

2. Ist der Bundesrat gewillt, diesen ersten Schritt der Akteure
zur gesetzlich geforderten Aktualisierung der Tarifstruktur mit
einem zügigen behördlichen Verfahren zu unterstützen?

3. Wie beurteilt der Bundesrat die Tatsache, dass der zweite
Verband der Krankenversicherer als wichtiger Akteur sich nicht
an der Erarbeitung der neuen Struktur beteiligt hat?

4. Wann kann mit der Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens gerechnet werden, und welches Inkraftsetzungsdatum für
den neuen Tarif ist realistischerweise anzunehmen?

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4016 n Po. Feri Yvonne. Sexuelle Gewalt an Kindern im 
Internet. Was macht das Bundesamt für Polizei?  
(12.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen:

1. wie das Fedpol zielführend die Schnittstelle zwischen interna-
tionaler Ebene und Kantonen im Bereich der Pädokriminalität
wahrnimmt sowie welche strukturellen, personellen und techni-
schen Mittel dazu nötig sind;

2. wie mit den ständig ansteigenden Verdachtsmeldungen aus
dem Ausland umgegangen wird, damit diese ebenso sorgfältig
geprüft werden können und zu den nötigen Strafverfahren in
den Kantonen führen;

3. wie mit Verdachtsmeldungen umgegangen wird, welche zwar
die Schweiz betreffen, jedoch nicht eindeutig einem Kanton
zugeordnet werden können;

4. wie eine wirksame nationale Meldestelle für Verdachtsmel-
dungen auf sexuelle Gewalt an Kindern online konzipiert sein
sollte;

5. welche gesetzlichen, technischen, personellen und sonstigen
Massnahmen nötig sind, damit die Bundespolizei ihre Aufgabe
der Bekämpfung der Pädokriminalität wirksam wahrnehmen
kann.
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Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Friedl Claudia, Gysi Bar-
bara, Hadorn, Heim, Marti Min Li, Molina, Munz, Piller Carrard,
Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Tornare (14)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4018 n Mo. Portmann. Ökologische Kompensation beim 
Freihandel  (12.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen auszuarbeiten,
welche den regionalen Verkauf von nachhaltig produzierten
Produkten aus der Schweiz fördern. Damit soll die Marktposi-
tion dieser Schweizer Produkte gegenüber importierten, weni-
ger nachhaltig produzierten Lebensmitteln gestärkt werden.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Arnold, Arslan,
Bauer, Béglé, Bourgeois, Brunner Hansjörg, Büchel Roland,
Buffat, Bulliard, Burkart, Clottu, Dobler, Egloff, Eymann, Feller,
Fiala, Flückiger Sylvia, Fluri, Friedl Claudia, Geissbühler, Gie-
zendanner, Glättli, Golay, Gössi, Grin, Grossen Jürg, Gschwind,
Gugger, Haab, Herzog Verena, Hess Erich, Jauslin, Kälin, Kel-
ler-Inhelder, Kutter, Lohr, Marchand-Balet, Molina, Müller Leo,
Naef, Nicolet, Nussbaumer, Page, Pantani, Pezzatti, Pfister
Gerhard, Quadri, Regazzi, Ritter, Rutz Gregor, Salzmann,
Schläpfer, Schneider-Schneiter, Sommaruga Carlo, Steine-
mann, Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Umbricht Pieren, Vitali,
Walliser, Wehrli, Weibel, Wobmann, Zanetti Claudio (67)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4019 n Mo. Keller Peter. "Söldnergesetz". Rechtssicher-
heit für den Schweizer Werkplatz  (12.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die im
Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen (BPS)
so anzupassen, dass dessen Auslegung und Anwendung nicht
im Widerspruch stehen zum Güterkontrollgesetz (GKG) und zu
den in diesem Rahmen erfolgten Bewilligungen durch das Eid-
genössische Departement für Wirtschaft, Bildung und For-
schung (WBF) oder den Bundesrat.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas,
Amaudruz, Ammann, Amstutz, Arnold, Bauer, Béglé, Bigler,
Borloz, Bourgeois, Brand, Bregy, Brunner Hansjörg, Büchel
Roland, Buffat, Bühler, Bulliard, Burgherr, Burkart, Candinas,
Cattaneo, Chiesa, Clottu, de Buman, de Courten, Derder, Dett-
ling, Dobler, Egger Mike, Egger Thomas, Egloff, Eichenberger,
Estermann, Eymann, Feller, Fiala, Flückiger Sylvia, Fluri, Freh-
ner, Geissbühler, Giezendanner, Glanzmann, Glarner, Glauser,
Gmür Alois, Gmür-Schönenberger, Golay, Gössi, Grin, Grunder,
Grüter, Gutjahr, Haab, Hausammann, Heer, Herzog Verena,
Hess Erich, Hess Lorenz, Hiltpold, Humbel, Hurter Thomas,
Imark, Jauslin, Keller-Inhelder, Knecht, Köppel, Kutter, Lohr,
Lüscher, Marchand-Balet, Matter Thomas, Merlini, Müller Leo,
Müller Thomas, Müller Walter, Müri, Nicolet, Nidegger, Paga-
nini, Page, Pantani, Pezzatti, Pfister Gerhard, Portmann, Qua-
dri, Regazzi, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Riklin
Kathy, Rime, Ritter, Roduit, Romano, Rösti, Ruppen, Rutz Gre-
gor, Salzmann, Sauter, Schilliger, Schläpfer, Schneeberger,
Schneider-Schneiter, Schwander, Sollberger, Stamm, Steine-
mann, Tuena, Umbricht Pieren, Vitali, Vogler, Vogt, von Sieben-
thal, Walliser, Walti Beat, Wasserfallen Christian, Wehrli,
Wobmann, Zanetti Claudio, Zuberbühler (121)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4020 n Ip. Egger Mike. Förderung der Vielfalt auch für 
elektronische Medien  (12.09.2019)

Die Online-Medien nehmen in der Schweizer Medienlandschaft
eine immer wichtigere Rolle ein. Während sich die Zahl der
Printmedien in den letzten Jahren fast halbierte, hat sich die
Zahl der Online-Newsportale vervielfacht. Immer mehr Perso-
nen informieren sich ausschlieslich über Online-Medien. Diese
leisten mittlerweile einen wesentlichen Beitrag zur Medienviel-
falt und sind zentral für die Meinungsbildung in unserem direkt-
demokratischen politischen System. Insbesondere den nichtko-
stenpflichtigen elektronischen Medien kommt eine immer grös-
sere Bedeutung zu. Das Massnahmenpaket, das der Bundesrat
dem Parlament im ersten Halbjahr 2020 unterbreiten will, muss
dieser Entwicklung entsprechend Rechnung tragen und auch
nichtkostenpflichtige Angebote fördern. Dies umso mehr, als
das Potenzial der zahlenden Abonnenten der meist lokalen
oder regionalen digitalen Medien zu klein ist, um kostenpflich-
tige Angebote wirtschaftlich zu betreiben. Der Bundesrat wird
gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Anerkennt der Bundesrat die zunehmend wichtige Rolle der
nichtkostenpflichtigen Online-Medien für die politische Mei-
nungsbildung, insbesondere bei der jungen Generation?

2. Ist er bereit, im Sinne der Gleichbehandlung und im Interesse
der Medienvielfalt auch den nichtkostenpflichtigen Online-
Medien eine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen?

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4021 n Ip. Munz. Sachplan geologisches Tiefenlager. 
Einseitige Finanzierung einer Interessengruppe der regio-
nalen Partizipation durch die Nagra  (12.09.2019)

Die Regionalkonferenzen sind wichtige Gremien der regionalen
Partizipation im Auswahlverfahren für einen zukünftigen Atom-
mülllagerstandort. Die Glaubwürdigkeit der Regionalkonferen-
zen basiert auf der Vielfalt und Gleichwertigkeit der vertretenen
Meinungen und Anliegen. Vom BFE wird deshalb streng auf
eine ausgewogene Zusammensetzung zwischen Kantonen,
Gemeinden, deutschen Vertreterinnen und Vertretern sowie
diversen Interessenorganisationen und Privatpersonen geach-
tet.

Es ist bekannt, dass die Nagra eine Interessengruppe, die ihr
positiv gesinnt ist, mit substanziellen jährlichen Beträgen unter-
stützt, z. B. für Geschäftsleistungsdienste und Organisation von
Anlässen.

Der Bundesrat wird ersucht, die nachfolgenden Fragen zu
beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Unterstützung einer einzel-
nen Interessengruppe durch die Nagra? Steht diese Finanzie-
rung nicht im Widerspruch zur Grundaufgabe der
Regionalkonferenzen, einen unabhängigen und kritischen Pro-
zess zu begleiten?

2. Ist es dem Bundesrat bekannt, dass sich die Nagra vor Ver-
sammlungen der Regionalkonferenz regelmässig mit Mitglie-
dern dieser Interessengruppe trifft, sie mit Insiderwissen bedient
und mit ihnen Strategien zur Durchsetzung ihrer Interessen ent-
wickelt?

3. Verletzt die Nagra mit ihrer Einflussnahme nicht das funda-
mentale Prinzip der Gleichwertigkeit und Ausgewogenheit der
Regionalkonferenzen und schwächt dadurch die Glaubwürdig-
keit des Gremiums?
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4. Ist der Bundesrat bereit, zugunsten der Glaubwürdigkeit des
Partizipationsprozesses Mitglieder von Organisationen von der
Regionalkonferenz auszuschliessen, wenn sie finanziell und
ideologisch von der Nagra unterstützt werden?

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Feri Yvonne, Friedl Clau-
dia, Glättli, Gysi Barbara, Heim, Jans, Kälin, Marti Min Li,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Tornare (13)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4022 n Ip. Munz. Verbindlichkeit bei der Nitratreduktion 
im Hinblick auf die Agrarpolitik 2022 plus und Abstimmung 
zur Trinkwasser-Initiative  (12.09.2019)

Die aktuelle Agrarpolitik führt zu Stickstoffüberschüssen von
etwa 110 000 Tonnen Stickstoff pro Jahr. Die Gewässer und
auch das Trinkwasser werden damit belastet. Die Trinkwasser-
Initiative fordert deshalb die Schliessung des Kreislaufes der
Futtermittel- und Tierproduktion.

Der Bundesrat schreibt in der Antwort auf die Interpellation
Munz 19.3552 zur Reduktion des Stickstoffüberschusses: "Zum
aktuellen Zeitpunkt ist es nicht möglich, Reduktionsbeiträge zu
berechnen, da die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der
Massnahmen noch nicht bekannt ist." Der Bundesrat hat sich
aber für klare Reduktionsziele entschieden: "Die Überschüsse
dieser Nährstoffe sollen bis 2025 um mindestens 10 Prozent
und bis 2030 um mindestens 20 Prozent, jeweils gegenüber
2015, gesenkt werden. Es wird aufgezeigt, welche Massnah-
men im Falle einer Zielverfehlung ergriffen werden." Der Bun-
desrat hat die Senkung der Stickstoffüberschüsse bereits schon
in der AP 2014-2017 auf 95 000 Tonnen versprochen. Trotz-
dem verharrt die Schweiz weiterhin auf 110 000 Tonnen Über-
schuss. Trotz 20 Jahren ökologischem Leistungsnachweis
(ÖLN) ergaben sich bezüglich Stickstoffüberschuss keine Ver-
besserungen. In dieser Zeit hat sich der Stickstoffinput aus Fut-
termittelimporten verdoppelt. Der totale Stickstoffimport durch
Futtermittel entspricht rund der Hälfte der Stickstoffüber-
schüsse.

Die Stimmbevölkerung muss bei der Abstimmung zur Trinkwas-
ser-Initiative wissen, wie die Reduktionsziele konkret erreicht
werden. Die Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit der AP 22 plus
hängt davon ab, wie konkret der Bundesrat darlegt mit welchen
Massnahmen wie viel des Stickstoffüberschusses reduziert
werden kann. Der Bundesrat ist jetzt gefordert, nicht nur Ziele
zu versprechen, sondern auch griffige Massnahmen einzulei-
ten.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wird im Rahmen der Botschaft zur AP 22 plus aufgezeigt, mit
welchen Massnahmen der Stickstoffüberschuss reduziert wer-
den kann und welche Reduktionsmenge von jeder einzelnen
Massnahme erwartet wird? Können Massnahmen heute schon
benannt und Mengen beziffert werden?

2. Werden im Rahmen der Botschaft zur AP 22 plus verbindli-
che Massnahmen festgeschrieben, falls die erwarteten Ziele
nicht erreicht werden?

3. Könnten gewisse Massnahmen der AP 22 plus vorgezogen
werden, damit bereits vor der Abstimmung zur Trinkwasser-
Initiative die Nitratreduktion verankert ist, um der Stimmbevölke-
rung Gewissheit bezüglich Reduktionsmassnahmen zu geben?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Heim, Jans, Kälin, Marti Min Li, Marti Samira, Molina,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Tornare (14)

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4023 n Ip. Munz. Nutztiere. Vollzug hinsichtlich Trans-
portdauer und Fahrtunterbrüche  (12.09.2019)

Der Transport von Nutztieren aus Schweizer Randregionen in
Aufzucht- oder Mastbetriebe, öffentliche Märkte und Schlacht-
höfe erfolgt oft über lange Distanzen und kurvige Strecken. Die
Distanzen werden immer länger, weil Schlachtbetriebe vermehrt
zentralisiert werden. Für Tiere stellen diese langen Transport-
wege eine grosse Belastung dar. Die gesetzliche Regelung
sieht eine Gesamttransportzeit von maximal acht Stunden vor
bei einer Fahrtzeit von maximal sechs Stunden. Bei längeren
Transporten sind Fahrtunterbrüche von mindestens zwei Stun-
den vorgeschrieben.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Werden Transportzeiten und Fahrtunterbrüche, insbeson-
dere in dezentralen Regionen, eingehalten? Gibt es Statistiken
nach Tierkategorien und Regionen bezüglich Einhaltung der
Transportdauer sowie über die Kontrolltätigkeit der Vollzugsor-
gane, die verhängten Massnahmen und Sanktionierungen?
Gibt es Regionen mit gehäuften Problemen?

2. Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse zu Transportzeiten
und belastenden Fahrtunterbrüchen? Welche Transportdauer
kann den Tieren zugemutet werden?

3. Als Fahrtunterbruch werden auch öffentliche Märkte gewer-
tet, auf denen Tiere Manipulationen ausgesetzt sind, herumge-
trieben und begutachtet werden. Ist diese Regelung
tierschutzkonform?

4. Begleitdokumente sind oft mangelhaft. Welche Massnahmen
müssten ergriffen werden, um die Qualität dieser Dokumente
und damit den Vollzug zu verbessern? Welche Möglichkeiten
bieten elektronische Begleitdokumente mit Zeitangaben zur
Überprüfung der Transportzeiten in der Praxis?

5. Vollzugsorgane können nicht feststellen, ob die Tiere wäh-
rend dem zweistündigen Fahrtunterbruch gemäss den gesetzli-
chen Anforderungen gehalten wurden. Mit welchen
Massnahmen könnte diese Lücke geschlossen werden?

6. Gemäss Anhang 1 der Tierschutzverordnung sind die Anga-
ben zu den Platzverhältnissen während den Fahrtunterbrüchen
unvollständig und in vielen Punkten unklar. Wäre es nicht sinn-
voll, diese Vorgaben zu präzisieren, um den Vollzug zu verbes-
sern?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Graf Maya, Gysi
Barbara, Hadorn, Heim, Jans, Kälin, Marti Min Li, Molina,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Semadeni, Tornare (14)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4024 n Ip. Müller Leo. Kleinsparer vor Negativzinsen 
schützen  (12.09.2019)

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat Ende 2014 mit
Konventionen gebrochen und Negativzinsen eingeführt. Dies
hat vor allem auch mit den tiefen bzw. negativen Zinsen der
Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank (Fed)
sowie dem starken Schweizerfranken zu tun. Die Experten
erwarten, dass die EZB sowie das Fed die Zinsen in naher
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Zukunft weiter senken werden. Dies erhöht den Druck auf die
SNB, ihre Zinsen ebenfalls noch weiter ins Negative zu senken.
Die Negativzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank dürfte
somit noch für längere Zeit anhalten.

Die Auswirkungen von Negativzinsen sind vielfältig. Neben den
von der SNB gewünschten positiven Konsequenzen auf den
Schweizerfranken gibt es auch viele negative Nebeneffekte.
Einerseits schwächen Negativzinsen das Finanzsystem und
führen dazu, dass an den Kapitalmärkten gefährliche Risiken
eingegangen werden. Zweitens schaden sie dem privaten und
institutionellen Sparen. Letzteres trifft im Moment vor allem die
Pensionskassen und den AHV-Ausgleichsfonds, welche heute
Negativzinsen auf ihren Einlagen - und somit auf dem gesetz-
lich verpflichteten Sparguthaben der Bürgerinnen und Bürger -
bezahlen. Immer mehr Geschäftsbanken geben jedoch die
Negativzinsen auch an Privatanleger weiter. Davon sind zurzeit
immer noch ausschliesslich die wohlhabenden Kunden betrof-
fen. Wenn sich die Zinsen jedoch noch weiter ins Negative
bewegen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch Kleinanleger
von den Negativzinsen betroffen sind. Für viele Bürgerinnen
und Bürger ist es verständlicherweise nicht ersichtlich, wieso
sie auf ihr Sparguthaben Negativzinsen bezahlen müssen.

Deshalb bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Ab welchem Negativzinssatz erwartet der Bundesrat, dass
Banken die Negativzinsen auch auf Kleinsparer abwälzen wer-
den?

2. Was sind die wirtschaftlichen Konsequenzen, wenn auf den
Bankeinlagen von Kleinsparern Negativzinsen verlangt wer-
den?

3. Was für Möglichkeiten hat der Bundesrat, um die negativen
Auswirkungen der Negativzinspolitik der SNB auf Kleinsparer
abzufedern? Gedenkt der Bundesrat, diese Massnahmen zu
ergreifen?

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4025 n Mo. Nationalrat. Besteuerung und italienische 
schwarze Liste für natürliche Personen ((Pantani) Quadri)  
(12.09.2019)

Seit Jahren besteht zwischen der Schweiz und Italien eine
absurde Situation, dies neben den schon zahlreichen Punkten,
die mit der italienischen Regierung zu verhandeln sind.

2015 ist das Protokoll zur Änderung des Doppelbesteuerungs-
abkommens in Kraft getreten. Trotzdem steht die Schweiz
immer noch auf der italienischen schwarzen Liste betreffend die
Besteuerung natürlicher Personen.

Diese Liste sieht für Personen, die in Italien wohnen und ihren
Wohnsitz in die Schweiz verlegen, eine Umkehr der Beweislast
hinsichtlich des Steuerdomizils vor.

Die Folge davon ist nicht nur, dass der administrative Aufwand
für die Direktbetroffenen steigt, sondern es ergibt sich auch ein
Wettbewerbsnachteil für die in der Schweiz tätigen Banken und
Unternehmen, insbesondere für jene im Tessin.

Und schliesslich trifft das Beweislastrisiko auch all jene Fälle,
die im Zusammenhang mit italienischen Rechtshilfeersuchen
stehen, also potenziell auch zahlreiche Bankberaterinnen und
Bankberater.

Es gibt keinen Grund mehr dafür, dass die Schweiz weiterhin
auf der italienischen schwarzen Liste steht. Daher ist es höchst
ungerecht, wenn die heutige Situation einfach hingenommen

wird. Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Schritte zu
unternehmen, damit rasch Abhilfe geschaffen wird. Er soll die-
ses Problem zudem auf die Liste der offenen Fragen setzen, zu
denen mit Italien Verhandlungen geführt werden müssen.

Mitunterzeichner: Quadri (1)

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

05.12.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Annahme

19.4026 n Ip. Arslan. Absetzung von gewählten kurdischen 
Bürgermeistern durch die türkische Regierung  
(12.09.2019)

Das türkische Innenministerium teilte am 19. August 2019 mit
einer öffentlichen Erklärung mit, dass drei demokratisch
gewählte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kurdi-
schen Städte Diyarbakir, Mardin und Van, alle Mitglieder der
Demokratischen Partei der Völker (HDP), aus dem Amt entfernt
und durch Gouverneure der genannten Städte ersetzt worden
sind. Die Begründung ist ebenso einfach wie absurd: die ihnen
unterstellte Nähe zu terroristischen Organisationen und separa-
tistisches Gedankengut. Bei Protestaktionen gegen dieses
undemokratische Vorgehen wurden Tausende Menschen fest-
genommen.

Die willkürliche und rein politische Entscheidung des Innenmini-
sters Süleyman Soylu verstösst klar gegen die Verfassung und
das Gesetz: Sie unterwandert die Rechtsstaatlichkeit und ver-
letzt die Grundprinzipien einer Demokratie.

Nun droht offenbar auch in anderen Grossstädten wie in Istan-
bul, wo der Bürgermeister Ekrem Imamoglu gewählt wurde, die
Absetzung der gewählten Vertreter.

Claudia Roth, die grüne Vizepräsidentin des Deutschen Bun-
destages, bezeichnet dieses Vorgehen treffend "als systemati-
sche Eliminierung der letzten Elemente von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit in der heutigen Türkei" und fordert deshalb
klare politische Signale aus Deutschland und der EU.

Auch die Schweiz sollte klar für Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit in der Türkei einstehen.

Es stellen sich in diesem Zusammenhang folgende Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat das Vorgehen der türkischen
Regierung bezüglich der Absetzung der erwähnten Bürgermei-
ster? Ist er ebenfalls der Meinung, dass mit diesem Schritt die
demokratischen Entscheidungen der Bevölkerung umgestos-
sen werden?

2. Ist der Bundesrat bereit, gegenüber der türkischen Regierung
ein klares Signal auszusenden, dass die Schweiz ein solches
Vorgehen unter keinen Umständen toleriert, und zu fordern,
dass die Absetzung der Bürgermeister rückgängig gemacht
wird?

Mitunterzeichnende: Brélaz, de la Reussille, Girod, Glättli, Graf
Maya, Kälin, Mazzone, Rytz Regula, Thorens Goumaz, Töngi,
Trede (11)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.4027 n Po. Bendahan. Die Produktion von hundertpro-
zentig lokalem und ökologischem Craft-Bier fördern  
(12.09.2019)

Die Biersteuersätze sind so ausgestaltet, dass je nach Produkti-
onsmenge steuerliche Entlastungen zur Anwendung kommen -
eine Staffelung, von der Kleinbrauereien und somit die Craft-
Bier-Herstellung profitieren. Es gibt hingegen keine Unterstüt-
zung für die lokale und ökologische Bierproduktion. Während
Unternehmen in den Genuss von Einfuhrerleichterungen für
eingeführte Rohstoffe kommen, bekommen die Herstellerinnen
und Hersteller, die sämtliche Rohstoffe lokal einkaufen, keine
analoge Unterstützung, und dies, obwohl diese Art der Beschaf-
fung wesentlich schwieriger ist. Es gibt zwar einige Landwirt-
schaftsbetriebe, die einheimischen Hopfen produzieren -
insgesamt ist die Hopfenproduktion in der Schweiz kaum vor-
handen - doch fehlt es an Anreizen, hundertprozentig lokales
Bier zu brauen.

Der Bundesrat wird beauftragt, zu untersuchen, wie
Mikrobrauereien, die lokal produzieren, indem sie aus-
schliesslich lokale Rohstoffe beziehen, oder auf eine besonders
umweltschonende Weise produzieren, unterstützt werden kön-
nen; insbesondere soll die Möglichkeit geprüft werden, die Bier-
steuer oder den Steuersatz anzupassen.

Der Bundesrat kann auch andere Mittel vorschlagen, um die
Entwicklung der Herstellung von Bier aus ausschliesslich
Schweizer Rohstoffen zu unterstützen.

Er soll dabei sicherstellen, dass Hersteller, die lokale Rohstoffe
verwenden, gegenüber jenen, die importierte Rohstoffe einkau-
fen, nicht diskriminiert werden.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fridez, Friedl Claudia, Grin,
Gschwind, Gysi Barbara, Heim, Maire Jacques-André, Marra,
Marti Min Li, Munz, Piller Carrard, Rochat Fernandez, Schenker
Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Sommaruga Carlo, Tho-
rens Goumaz, Tornare (19)

30.10.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4028 n Mo. (Graf Maya) Porchet. Lancierung eines Natio-
nalen Forschungsprogramms zum Thema Pflege und 
Betreuung alter Menschen  (12.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein nationales Forschungspro-
gramm zu lancieren, welches untersucht, wie die Pflege und
Betreuung älterer Menschen in der Schweiz auch in Zukunft in
guter Qualität sichergestellt und finanziert werden kann. Gegen-
stand der Forschung sollen einerseits verschiedenste Versor-
gungsmodelle und andererseits Finanzierungsmodelle sein.

Mitunterzeichnende: Ammann, Arslan, Brélaz, de la Reussille,
Eymann, Glättli, Grunder, Heim, Herzog Verena, Hess Lorenz,
Kälin, Kiener Nellen, Lohr, Maire Jacques-André, Mazzone,
Munz, Quadranti, Rytz Regula, Schenker Silvia, Seiler Graf,
Siegenthaler, Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Trede, Vogler,
Weibel, Wüthrich (28)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4030 n Ip. de la Reussille. Die Schweizerische Post unter 
dem Einfluss eines anderen Landes?  (16.09.2019)

Geld nach Kuba zu schicken, ist nicht mehr möglich, und das
ohne jegliche offizielle Meldung vonseiten der Postfinance oder
deren Eigentümer, des Bundes!

Entweder hat die Konzernleitung eine Entscheidung mit weitrei-
chenden Folgen getroffen, ohne den Eigentümer zu informie-
ren, oder sie hat die Anweisung dazu erhalten, und dies wurde
nicht öffentlich mitgeteilt.

Wie ist das also möglich, obwohl die Schweiz seit Jahren ihre
guten Dienste in den Beziehungen zwischen Kuba und den
USA zur Verfügung stellt und sich glücklicherweise jedes Jahr
bei der UNO für die Aufhebung des von den Vereinigten Staa-
ten, gegen den Willen der internationalen Gemeinschaft, gegen
Kuba verhängten Wirtschaftsembargos einsetzt?

1. Hat der Bundesrat Postfinance den Auftrag erteilt, die finanzi-
ellen Beziehungen zu Kuba abzubrechen?

2. Kommt der Auftrag nicht vom Bund: Wie ist es möglich, dass
Postfinance eine solche Entscheidung mit grossen wirtschaftli-
chen und politischen Implikationen treffen kann, ohne diese mit
den Eigentümern zu besprechen?

3. Wie kann der Bundesrat diplomatische Beziehungen mit
einem Land unterhalten und zugleich alle Bankbeziehungen
abbrechen, obwohl die Schweiz sogar ihre diplomatischen
guten Dienste zur Verfügung stellt, um bei der Lösung der Pro-
bleme zwischen Kuba und den USA behilflich zu sein?

4. Die Schweizer Banken haben unter dem Druck der USA seit
mehreren Jahren jegliche Beziehung mit Kuba abgebrochen.
Postfinance war der letzte legale Weg, um Geld nach Kuba zu
bringen. Erachtet der Bundesrat es als sinnvoll, dass jetzt eine
Hintertür gefunden werden muss, um diese Transaktionen zu
tätigen?

5. Wird der Bundesrat intervenieren, um den vorherigen
Zustand wiederherzustellen, und gegebenenfalls Massnahmen
gegenüber den Personen ergreifen, die für diese nachteilige
Entscheidung verantwortlich sind?

Mitunterzeichnende: Glättli, Mazzone, Sommaruga Carlo (3)

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4031 n Po. (Vitali) Dobler. Für ein verhältnismässiges 
Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs  (16.09.2019)

Der Bundesrat soll darüber Bericht erstatten, wie die rechtlichen
Grundlagen im Bundesgesetz betreffend die Überwachung des
Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) so anzupassen sind,
dass Überwachungsmassnahmen für Anbieterinnen von Dienst-
leistungen im Fernmeldebereich verhältnismässig ausfallen.
Unter Verhältnismässigkeit fallen vor allem die durch die diesen
Anbieterinnen auferlegten Pflichten verursachten Kosten.

Mitunterzeichnende: Ammann, Amstutz, Arnold, Bigler, Brand,
Bregy, Brunner Hansjörg, Büchel Roland, Burkart, Cattaneo,
Dettling, Dobler, Egger Mike, Egger Thomas, Egloff, Eichenber-
ger, Estermann, Eymann, Feller, Flach, Flückiger Sylvia, Glanz-
mann, Glarner, Gmür Alois, Gmür-Schönenberger, Gössi,
Grunder, Grüter, Gutjahr, Herzog Verena, Hess Lorenz, Hilt-
pold, Imark, Jauslin, Keller Peter, Knecht, Matter Thomas, Mer-
lini, Müller Leo, Müller Walter, Müri, Paganini, Pezzatti,
Portmann, Regazzi, Reimann Lukas, Reimann Maximilian,
Rime, Ritter, Rutz Gregor, Salzmann, Schilliger, Schneeberger,
Schwander, Sollberger, Steinemann, Walliser, Walti Beat, Was-
serfallen Christian, Wüthrich, Zanetti Claudio, Zuberbühler (62)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

04.08.2020 Wird übernommen



205

19.4033 n Mo. (Barazzone) Maitre. Humanitäre Notlage im 
Mittelmeer. Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanis-
mus der "Koalition der Willigen" beteiligen  (17.09.2019)

In Anbetracht der Notwendigkeit, rasch zu handeln, um Men-
schen in Seenot im Mittelmeer zu retten, fordere ich den Bun-
desrat auf, Solidarität mit den europäischen Staaten zu zeigen,
insbesondere mit den Staaten der sogenannten "Koalition der
Willigen" - der Pariser Gruppe -, indem er sich am "Solidaritäts-
mechanismus" zur Verteilung der im Mittelmeer geretteten Men-
schen beteiligt. Dazu stehen eine oder beide der vom UNHCR
vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Auswahl:

1. die Aufnahme eines Mindestanteils (2 Prozent) der Überle-
benden an Bord jedes NGO-Schiffes, damit der Solidaritätsme-
chanismus vorhersehbar ist und lange Wartezeiten vermieden
werden, die das Leiden der Überlebenden verlängern;

2. die Unterstützung der Küstenstaaten, insbesondere Italien,
Malta und Spanien - welche derzeit die Hauptverantwortung für
die Aufnahme von Menschen tragen -, durch die Aufnahme von
mehreren hundert Menschen, was die Aufnahmezentren dieser
Staaten entlasten würde.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4034 n Mo. (Mazzone) Prelicz-Huber. Humanitäre Not-
lage im Mittelmeer. Die Schweiz soll sich am Verteilungs-
mechanismus der "Koalition der Willigen" beteiligen  
(17.09.2019)

In Anbetracht der Notwendigkeit, rasch zu handeln, um Men-
schen in Seenot im Mittelmeer zu retten, fordere ich den Bun-
desrat auf, Solidarität mit den europäischen Staaten zu zeigen,
insbesondere mit den Staaten der sogenannten "Koalition der
Willigen" - der Pariser Gruppe -, indem er sich am "Solidaritäts-
mechanismus" zur Verteilung der im Mittelmeer geretteten Men-
schen beteiligt. Dazu stehen eine oder beide der vom UNHCR
vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Die Aufnahme eines Mindestanteils (2 Prozent) der Überle-
benden an Bord jedes NGO-Schiffes, damit der Solidaritätsme-
chanismus vorhersehbar ist und lange Wartezeiten vermieden
werden, die das Leiden der Überlebenden verlängern.

2. Die Unterstützung der Küstenstaaten, insbesondere Italien,
Malta und Spanien - welche derzeit die Hauptverantwortung für
die Aufnahme von Menschen tragen -, durch die Aufnahme von
mehreren hundert Menschen, was die Aufnahmezentren dieser
Staaten entlasten würde.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4035 n Mo. (Sommaruga Carlo) Meyer 
Mattea. Humanitäre Notlage im Mittelmeer. Die Schweiz soll 
sich am Verteilungsmechanismus der "Koalition der Willi-
gen" beteiligen  (17.09.2019)

In Anbetracht der Notwendigkeit, rasch zu handeln, um Men-
schen in Seenot im Mittelmeer zu retten, fordere ich den Bun-
desrat auf, Solidarität mit den europäischen Staaten zu zeigen,
insbesondere mit den Staaten der sogenannten "Koalition der
Willigen" - der Pariser Gruppe -, indem er sich am "Solidaritäts-
mechanismus" zur Verteilung der im Mittelmeer geretteten Men-
schen beteiligt. Dazu stehen eine oder beide der vom UNHCR
vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Die Aufnahme eines Mindestanteils (2 Prozent) der Überle-
benden an Bord jedes NGO-Schiffes, damit der Solidaritätsme-
chanismus vorhersehbar ist und lange Wartezeiten vermieden
werden, die das Leiden der Überlebenden verlängern.

2. Die Unterstützung der Küstenstaaten, insbesondere Italien,
Malta und Spanien - welche derzeit die Hauptverantwortung für
die Aufnahme von Menschen tragen -, durch die Aufnahme von
mehreren hundert Menschen, was die Aufnahmezentren dieser
Staaten entlasten würde.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4036 n Mo. (Quadranti) Feri Yvonne. Humanitäre Notlage 
im Mittelmeer. Die Schweiz soll sich am Verteilungsmecha-
nismus der "Koalition der Willigen" beteiligen  (17.09.2019)

In Anbetracht der Notwendigkeit, rasch zu handeln, um Men-
schen in Seenot im Mittelmeer zu retten, fordere ich den Bun-
desrat auf, Solidarität mit den europäischen Staaten zu zeigen,
insbesondere mit den Staaten der sogenannten "Koalition der
Willigen" - der Pariser Gruppe -, indem er sich am "Solidaritäts-
mechanismus" zur Verteilung der im Mittelmeer geretteten Men-
schen beteiligt. Dazu stehen eine oder beide der vom UNHCR
vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Die Aufnahme eines Mindestanteils (2 Prozent) der Überle-
benden an Bord jedes NGO-Schiffes, damit der Solidaritätsme-
chanismus vorhersehbar ist und lange Wartezeiten vermieden
werden, die das Leiden der Überlebenden verlängern.

2. Die Unterstützung der Küstenstaaten, insbesondere Italien,
Malta und Spanien - welche derzeit die Hauptverantwortung für
die Aufnahme von Menschen tragen -, durch die Aufnahme von
mehreren hundert Menschen, was die Aufnahmezentren dieser
Staaten entlasten würde.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4037 n Mo. Fluri. Humanitäre Notlage im Mittelmeer. Die 
Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der "Koali-
tion der Willigen" beteiligen  (17.09.2019)

In Anbetracht der Notwendigkeit, rasch zu handeln, um Men-
schen in Seenot im Mittelmeer zu retten, fordere ich den Bun-
desrat auf, Solidarität mit den europäischen Staaten zu zeigen,
insbesondere mit den Staaten der sogenannten "Koalition der
Willigen" - der Pariser Gruppe -, indem er sich am "Solidaritäts-
mechanismus" zur Verteilung der im Mittelmeer geretteten Men-
schen beteiligt. Dazu stehen eine oder beide der vom UNHCR
vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Die Aufnahme eines Mindestanteils (2 Prozent) der Überle-
benden an Bord jedes NGO-Schiffes, damit der Solidaritätsme-
chanismus vorhersehbar ist und lange Wartezeiten vermieden
werden, die das Leiden der Überlebenden verlängern.

2. Die Unterstützung der Küstenstaaten, insbesondere Italien,
Malta und Spanien - welche derzeit die Hauptverantwortung für
die Aufnahme von Menschen tragen -, durch die Aufnahme von
mehreren hundert Menschen, was die Aufnahmezentren dieser
Staaten entlasten würde.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4038 n Po. Fraktion BD. Chancen eines 
Zeitvorsorgesystems  (17.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt aufzuzeigen, wie mit einem Zeit-
vorsorgesystem spezifische Dienstleistungen abgegolten und
wie mit den dadurch aufgebauten Guthaben entsprechende
Dienstleistungen bezogen werden können. Dabei geht es ins-
besondere um Dienstleistungen rund um die Betreuung und
Pflege von älteren Menschen, aber auch um die familienergän-
zende Kinderbetreuung, soweit diese ohne spezifische Fach-
ausbildungen wahrgenommen werden können.

Sprecher: Landolt

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4047 n Mo. Molina. Imageprobleme für die Schweiz 
durch Konzernsponsoring verhindern  (18.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage für
eine gesetzliche Grundlage betreffend das Sponsoring von pri-
vaten Akteuren für hoheitliche Aufgaben und vom Bund unter-
stützte Veranstaltungen vorzulegen. Er regelt dabei die
Ausschreibung von Sponsoring-Projekten durch den Bund,
begrenzt die Höhe der Beiträge einzelner juristischer und priva-
ter Personen auf maximal 5 Prozent des Gesamtbudgets pro
Veranstaltung, trifft Massnahmen zur Verhinderung von Interes-
senkonflikten und Korruption, bezieht die Ziele der Sustainable
Development Goals mit ein und regelt die Details der Verwal-
tungszusammenarbeit.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, de la Reussille, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Glättli, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Naef,
Seiler Graf, Semadeni (17)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4050 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Genomeditierung 
zugunsten der Umwelt ermöglichen  (18.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die gesetzliche Grundlage zu
schaffen, die den Anbau von genomeditierten Pflanzen, denen
kein artfremdes Erbgut eingefügt wurde, regelt und klarstellt,
dass diese nicht in den Anwendungsbereich des Gentechnikge-
setzes (GTG) und damit insbesondere nicht unter das Gentech-
nikverbot fallen. Damit soll der Genomeditierung der Weg
geebnet werden, um ihr Potenzial als Alternative zum Einsatz
von umweltbelastenden Pflanzenschutzmitteln in der Lebens-
mittelproduktion zu entfalten.

Sprecher: Wasserfallen Christian

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4052 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Zukunftsfähige Mobili-
tät ermöglichen  (18.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, wie im Hinblick auf das langfristige Ziel der Dekarbonisie-
rung des Strassenverkehrs Pilotregionen etabliert werden
können, um zukunftsfähige Mobilitätslösungen zu testen. Der
Bundesrat soll aufzeigen, wie entsprechende öffentlich und pri-
vat finanzierte Projekte (PPP) unter Einbezug von Hochschulen
und der Industrie gefördert werden können. Zudem soll er darle-
gen, wie die notwendige Infrastruktur (z. B. Ladestationen, Pro-
duktion und Verteilung alternativer Treibstoffe) für diese
zukunftsfähigen Mobilitätsprojekte finanziert werden kann.

Dabei soll er auf die Möglichkeit der Verwendung des Treibstoff-
kompensationsprogramms eingehen.

Sprecher: Jauslin

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

20.12.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4053 n Mo. Fraktion BD. Einführung einer "nurse to pati-
ent ratio" in der Pflege. Eine qualitative und wirtschaftliche 
Notwendigkeit  (18.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, in der Pflege eine "nurse to
patient ratio" einzuführen, um einerseits die Qualität der Pflege
zu verbessern und um andererseits dadurch die Kosten im
Gesundheitswesen zu senken.

Sprecher: Landolt

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4055 n Mo. Fraktion BD. Qualitätssicherung in der 
Pflege. Qualitätsindikatoren auch in der ambulanten Pflege 
überwachen  (18.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, mit den durch Artikel 59 Litera
a des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) erhobenen Daten
die medizinischen Qualitätsindikatoren des - analog zum statio-
nären Pflegebereich - ambulanten Pflegebereichs zu überwa-
chen und zu veröffentlichen.

Sprecher: Landolt

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4056 n Mo. Quadri. Änderung der KVAV. Obligatorischer 
statt nur freiwilliger Abbau übermässiger Reserven der 
Krankenversicherer zugunsten der Versicherten  
(18.09.2019)

Mit dieser Motion beauftrage ich den Bundesrat, die Kranken-
versicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) und insbesondere
deren Artikel 26 so zu ändern, dass erstens der Abbau über-
mässiger Reserven der Krankenversicherer nicht mehr freiwillig
ist, sondern obligatorisch wird, und dass zweitens der für den
Abbau der Reserven festgelegte Betrag nicht mehr "auf die Ver-
sicherten im örtlichen Tätigkeitsbereich des Versicherers" (Art.
26 Abs. 3 KVAV) verteilt wird, sondern auf der Ebene des Kan-
tons - die Krankenkassenprämien werden ja auch pro Kanton
festgelegt. Damit wird angemessen berücksichtigt, wer zu hohe
und wer zu tiefe Prämien bezahlt hat.

Mitunterzeichnerin: Pantani (1)

06.12.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4057 n Ip. Arslan. Der Einbezug von Frauen in die Prä-
vention gegen gewalttätigen Extremismus  (18.09.2019)

Die Resolution 1325 des UNO-Sicherheitsrates zu Frauen, Frie-
den und Sicherheit verpflichtet die Staatengemeinschaft, sich
für die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen auf allen Ebe-
nen der Friedens- und Sicherheitspolitik einzusetzen. Dazu ver-
abschiedete die Schweiz bisher vier nationale Aktionspläne
(NAP).

Der aktuelle NAP 1325 (2018-2022) will Frauen stärker in die
Prävention von gewalttätigem Extremismus (PVE) einbeziehen.
Dabei stützt sich die Schweiz auf die Resolution 2242 des
UNO-Sicherheitsrates, welche die Agenda zu Frauen, Frieden
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und Sicherheit mit PVE verknüpfen will und folgt den Empfeh-
lungen des UNO-Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (Cedaw) von 2016.

Eine geschlechtersensible Friedens- und Sicherheitspolitik ist
zu begrüssen. Dennoch kann der starke Fokus auf PVE nega-
tive Auswirkungen auf Menschen- und Frauenrechte haben.
PVE beinhaltet vielerorts hauptsächlich "harte" Sicherheitsmas-
snahmen, die oft mit Menschenrechtsverletzungen einherge-
hen. Frauen und Frauenorganisationen, die sich in der
Gewaltprävention engagieren, setzen sich enormen Sicher-
heitsrisiken aus und werden zwischen der Gewalt von nicht
staatlichen bewaffneten Akteuren und staatlichen Sicherheits-
kräften ausgepresst. Zudem werden Frauen oft auf ihre Rolle
als Ehefrauen und Mütter reduziert. Sie werden verantwortlich
gemacht, die Männer in der Familie von der Beteiligung an
extremistischer Gewalt abzuhalten. Damit wird den Frauen nicht
nur eine zu grosse Verantwortung auferlegt, es werden auch
Stereotypen gefördert, welche die strukturelle Ungleichheit zwi-
schen den Geschlechtern zementieren.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie stellt die Schweiz sicher, dass sich die von ihr unterstütz-
ten PVE-Programme an den Bedürfnissen der lokalen Bevölke-
rung orientieren und keine negativen Auswirkungen auf die
Menschen- und Frauenrechte haben?

2. Wie kommt die Schweiz ihrer Verantwortung nach, Frauen
und Frauenorganisationen, die sich als lokale Partnerinnen für
Gewaltprävention einsetzen, vor Kriminalisierung, Repression
und Gewalt zu schützen?

3. Wie fördert die Schweiz eine differenzierte Darstellung der
unterschiedlichen Geschlechterrollen und effektive Geschlech-
tergleichstellung bei der Umsetzung von PVE-Programmen?

Mitunterzeichnende: Brélaz, de la Reussille, Feri Yvonne, Graf
Maya, Kälin, Mazzone, Müller Walter, Nussbaumer, Quadranti,
Rytz Regula, Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Töngi, Was-
serfallen Flavia (14)

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4058 n Ip. de Courten. Kostenübernahme der Fusspflege 
von Podologinnen und Podologen durch die Krankenversi-
cherer. Wann gedenkt der Bundesrat, die parlamentari-
schen Beschlüsse umzusetzen?  (18.09.2019)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wann gedenkt der Bundesrat den Auftrag des Parlamentes
gemäss Motion 12.3111 umzusetzen?

2. Kann er einen verbindlichen Zeitplan benennen?

3. Wie erklärt er, dass über sechs Jahre nach den Beschlüssen
von National- und Ständerat bis heute nichts Relevantes zur
Umsetzung vorliegt?

4. Handelt es sich dabei um einen Einzelfall, oder gibt es wei-
tere Fälle, in denen Parlamentsbeschlüsse ähnlich auf die lange
Bank geschoben werden?

5. Wie sieht die aktuelle Praxis diesbezüglich bei den Kranken-
versicherern aus?

6. Was antwortet er den betroffenen Versicherten, deren Kosten
bis heute nicht vom Versicherer gedeckt werden?

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4059 n Mo. Nationalrat. Erfolgreiche Investitionen im 
Untergrund mit der Digitalisierung ((Vogler) Müller-
Altermatt)  (18.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Aktionsplan "Digitalisie-
rung des geologischen Untergrunds" zur Sicherung zukünftiger
Investitionen für unterirdische Infrastrukturen, für die Gewin-
nung von Georessourcen und für die Lagerung von Abfällen zu
erstellen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Arslan, Egger Thomas, Gene-
cand, Grunder, Hadorn, Hess Lorenz, Knecht, Müller-Altermatt,
Ritter, Semadeni, Streiff, Weibel (13)

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

20.11.2019 Wird übernommen
19.06.2020 Nationalrat. Annahme

19.4061 n Ip. Nicolet. Nach welchen Kriterien werden die 
Schwerpunktthemen des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Frau und Mann definiert?  (18.09.2019)

An einer kürzlich abgehaltenen Subkommissionssitzung der
Eidgenössischen Finanzkontrolle habe ich die Direktorin des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und
Mann (EBG) zu den Tätigkeiten des EBG gegen die Zwangs-
heirat von Mädchen befragt.

Der erste Teil der Antwort hat mich nicht erstaunt, da es sich um
die klassische Aussage der Administration über den Mangel an
finanziellen Mitteln und Personal handelte.

Die Fortsetzung hat mich dafür umso mehr überrascht: Die
Direktorin erwähnte, dass der Kampf gegen die Zwangsheirat
von Mädchen Teil eines nationalen Programmes sei und somit
nicht eines der Schwerpunktthemen des EBG.

Auf mein Nachfragen hin hat sie mir bestätigt, dass die erste
Priorität ihrer Fachstelle die Gleichstellung von Frau und Mann
sei und an zweiter Stelle die häusliche Gewalt stehe.

Ich kann verstehen, dass für das EBG die Bereinigung der
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern löblicherweise
erste Priorität hat, jedoch bin ich verblüfft zu hören, dass häusli-
che Gewalt das zweite Schwerpunktthema ist und Zwangsheirat
von Mädchen nur als allfälliges drittes Thema aufgeführt wird.

Jeder hätte die Prioritäten normalerweise in umgekehrter Rei-
henfolge gesetzt. Da drängt sich mir die Frage auf, mit welcher
Ernsthaftigkeit die Schwerpunktthemen des EBG gesetzt wur-
den.

Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Nach welchen Kriterien setzt das EBG seine Schwer-
punktthemen?

2. Wer entscheidet über diese Schwerpunktthemen?

3. Müsste der Kampf gegen die Zwangsheirat von Mädchen
nicht die erste Priorität des EBG sein?

4. Müsste das entschlossene Vorgehen gegen häusliche
Gewalt nicht als Schwerpunktthema vor dem Kampf für die
Gleichstellung von Frau und Mann stehen?

5. Gedenkt der Bundesrat, beim EBG zu intervenieren, damit
die verfolgten Schwerpunktthemen nach nachvollziehbaren
humanitären Kriterien festgelegt werden?

6. Zusatzfrage: Das EBG hat ein nationales Programm für die
Bekämpfung der Zwangsheirat von Mädchen erwähnt; wie viele
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Fälle wurden über die letzten fünf Jahre in der Schweiz ver-
zeichnet?

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4062 n Ip. (Sommaruga Carlo) Meyer 
Mattea. Friedensprozess. Was tut die Schweiz, um die Mit-
wirkung der Frauen zu fördern?  (18.09.2019)

Die im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedete Reso-
lution 1325 ruft alle Mitgliedstaaten der UNO und alle Konflikt-
parteien dazu auf, die gleichberechtigte Mitwirkung von Frauen
bei Konfliktbeilegungen und Friedensverhandlungen auf allen
Ebenen sicherzustellen. Mit dieser Resolution engagieren sich
die Staaten dafür, in die Verhandlung und die Umsetzung der
Friedensabkommen eine Gender-Perspektive einzubringen.

Diese Resolution ist eine wichtige Grundlage für die Realisie-
rung der Gleichstellung zwischen den beiden Geschlechtern
und für die Respektierung der Rechte der Frauen in den Frie-
densprozessen. Für ihre Umsetzung hat die Schweiz seit 2007
vier nationale Aktionspläne (NAP 1325) ausgearbeitet. Der
vierte Schweizer NAP 1325 (2018-2022) wurde im November
2018 verabschiedet.

Dennoch zeigt sich der Ausschuss für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau (Cedaw) in seiner Antwort auf den vierten
und fünften periodischen Bericht über die Schweiz (2016)
besorgt über die eingeschränkte Mitwirkung und den mangeln-
den Einbezug von Frauen in Friedensprozessen. Er bedauert
zudem die unzulänglichen Anstrengungen der Schweiz, die
Gender-Perspektive in Strategien zur Prävention von gewalttäti-
gem Extremismus und zur Terrorismusbekämpfung einzubezie-
hen.

Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Welche Massnahmen will die Schweiz ergreifen, um die Mit-
wirkung von Frauen in Friedensprozessen zu stärken? Und ins-
besondere: Welche Massnahmen will sie ergreifen, um die
Leadership von Frauen in den Organisationen, die für die
Gewaltprävention arbeiten, zu fördern?

2. Die Stärkung der Rolle der Frau in der Gewaltprävention
sollte nicht bestehende Geschlechterstereotypen festigen (die
Frauen alleine haben die Verantwortung zu verhindern, dass ihr
Kind gewalttätig wird). Was tut die Schweiz, um sicherzugehen,
dass diese Programme dazu beitragen, das politische Hand-
lungsfeld der Frauen zu erweitern und nicht die sexistischen
Stereotypen zu stärken?

3. Die Resolution 2242 des UNO-Sicherheitsrates gibt den
Frauen ein politisches Instrument für ihren Einbezug in die Prä-
vention von gewalttätigem Extremismus. Was unternimmt die
Schweiz, um sicherzustellen, dass diese Mitwirkung wirklich
stattfindet und dazu beiträgt, die Ansätze für Sicherheit gemäss
den Zielen der Resolution 1325 weiterzuentwickeln?

4. Was tut die Schweiz, um die Mitwirkung von Frauen in Frie-
densverhandlungen auf hoher Ebene zu fördern?

Mitunterzeichnende: Arslan, Barrile, Bendahan, Crottaz, de la
Reussille, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gug-
ger, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Kiener Nellen,
Maire Jacques-André, Mazzone, Munz, Quadranti, Reynard,
Riklin Kathy, Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Seiler Graf,
Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Tornare, Wehrli (28)

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

28.11.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4067 n Mo. Feller. Anpassungen bei Via sicura. Die Blau-
lichtorganisationen sollen unter Bedingungen arbeiten 
können, die ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben erlauben, 
auch bei Tempolimit 30  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Verkehrssicherheitspro-
gramm Via sicura so anzupassen, dass die Blaulichtorganisatio-
nen im Einsatz unter Bedingungen arbeiten können, die ihnen
die Erfüllung ihrer Aufgaben erlauben, dies auch bei Tempolimit
30.

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4068 n Mo. (Rochat Fernandez) Aebischer 
Matthias. Anpassungen bei Via sicura. Die Blaulichtorgani-
sationen sollen unter Bedingungen arbeiten können, die 
ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben erlauben, auch bei Tem-
polimit 30  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Verkehrssicherheitspro-
gramm Via sicura so anzupassen, dass die Blaulichtorganisatio-
nen im Einsatz unter Bedingungen arbeiten können, die ihnen
die Erfüllung ihrer Aufgaben erlauben, dies auch bei Tempolimit
30.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Brélaz, Crottaz, Fridez, Marra,
Nordmann (6)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4069 n Mo. Roduit. Schweizer Kohortenstudie zur Unter-
suchung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen  
(19.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, über mehrere Jahrzehnte die
physische und psychische Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen zu untersuchen. Dazu soll eine allgemeine Kohor-
tenstudie durchgeführt werden. Die daraus gewonnenen wis-
senschaftlichen Ergebnisse ermöglichen es nicht nur, die
Gesundheitssituation von Kindern und Jugendlichen darzule-
gen, sondern auch darauf zu schliessen, ob ihre Lebensbedin-
gungen vorteilhaft sind für ihre Gesundheit. Dabei werden auch
das familiäre, soziale und wirtschaftliche Umfeld, aus dem die
Kinder und Jugendlichen stammen, sowie ihr Ausbildungsni-
veau und ihre Lebensgewohnheiten berücksichtigt.

Mitunterzeichnende: Borloz, Graf Maya, Gysi Barbara, Humbel,
Lohr, Masshardt, Wehrli (7)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4070 n Mo. Lohr. Nationale Strategie für Kinder und 
Gesundheit  (19.09.2019)

Der Bundesrat soll dem Parlament eine nationale Strategie für
Kinder- und Jugendgesundheit vorlegen. Die Strategie soll Ziele
und einen Aktionsplan sowie eine gezielte langfristige Finanzie-
rung beinhalten.

Von der Gesundheit betroffene Politikbereiche (Bildung, Sozi-
ales) sowie Rahmenbedingungen, Umfeld und Lebensphasen
sind mit einzubeziehen. Die Strategie sollte anschlussfähig an
die strategischen Überlegungen für die Agenda 2030 sein.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Ammann, Barrile, Bul-
liard, de Buman, Egger Thomas, Feri Yvonne, Glauser, Graf
Maya, Gugger, Gysi Barbara, Jans, Mazzone, Nordmann, Piller
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Carrard, Regazzi, Ritter, Roduit, Romano, Schenker Silvia, Vog-
ler, Wasserfallen Flavia (22)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4072 n Mo. Nationalrat. Nur mit einer kantonalen Hinter-
legungsstelle wird die Auffindbarkeit eines Vorsorgeauf-
trags sichergestellt (Dobler)  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Schweizerischen Zivilgesetz-
buch (ZGB) eine Bestimmung einzuführen, wonach die Kantone
dafür zu sorgen haben, dass Vorsorgeaufträge offen oder ver-
schlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben wer-
den können (analog Art. 504 und Art. 505 Abs. 2 ZGB für
Testamente).

Zudem wird der Bundesrat beauftragt, im Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch eine Bestimmung einzuführen, wonach die Erwach-
senenschutzbehörde sich (nicht nur beim Zivilstandsamt,
sondern auch) bei der Amtsstelle zu erkundigen hat, ob ein Vor-
sorgeauftrag vorliegt, im Falle, dass eine Person urteilsunfähig
geworden ist und ihr nicht bekannt ist, ob ein Vorsorgeauftrag
vorliegt.

Mitunterzeichnende: Burkart, Dettling, Egger Mike, Eichenber-
ger, Feller, Glanzmann, Glättli, Grüter, Gugger, Guhl, Keller-
Inhelder, Landolt, Markwalder, Nantermod, Nussbaumer, Paga-
nini, Pardini, Rutz Gregor, Schwander, Vitali, Walti Beat, Was-
serfallen Christian, Weibel (23)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

20.12.2019 Nationalrat. Annahme

19.4074 n Mo. Aeschi Thomas. Sofortiger Stopp der Ent-
wicklungshilfe für unkooperative Staaten  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, um
die Entwicklungshilfe an Staaten unverzüglich und vollumfäng-
lich einzustellen, wenn sich diese Staaten weigern, in der
Schweiz kriminell gewordene Bürger aus ihren Ländern zurück-
zunehmen. Zusätzlich dürfen keine Verpflichtungen der
Schweiz im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit einge-
gangen werden, falls kein bilaterales Rücknahmeabkommen für
kriminelle Bürger dieser Staaten abgeschlossen wurde.

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4075 n Ip. Egger Mike. Wirksame Massnahmen zur 
Kostensenkung im Gesundheitswesen  (19.09.2019)

Die ständig steigenden Gesundheitskosten und damit die
immer höheren Prämien für die Krankenkassen sind eine
zunehmende finanzielle Belastung für die Bevölkerung. Zwar
können dank der individuellen Prämienverbilligungen beson-
ders betroffene Einzelpersonen und Familien gezielt entlastet
werden. Dabei handelt es sich allerdings um eine sozialpoliti-
sche, nicht um eine gesundheitspolitische Massnahme. Neue
und unkonventionelle Massnahmen müssen geprüft werden,
um die Entwicklung der Gesundheitskosten zu bremsen und
wenn möglich zu senken.

Wie hoch schätzt der Bundesrat das Sparpotenzial folgender
Massnahmen ein, in Frankenbeträgen oder alternativ in den
Kategorien "hoch-mittel-tief":

1. Einführung eines Werbeverbots für Krankenkassen,

2. Einführung eines Maximallohns für CEO von Krankenkassen,
auf der Basis von vergleichbaren Kaderfunktionen in der Bun-
desverwaltung,

3. Zentralisierung der Beschaffung von Medikamenten und
medizinischen Geräten auf interkantonaler Ebene,

4. pauschale Entlöhnung von Spitalärztinnen und Spitalärzten
in der Form von Fixlöhnen, anstelle von Lohnzahlungen und
Boni aufgrund der Anzahl durchgeführter Operationen,

5. Beschränkung der Vertretungen von Mandatsträgerinnen und
Mandatsträgern im Gesundheitsbereich in den Gesundheits-
kommissionen?

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4078 n Mo. (Barazzone) Regazzi. Abschaffung der Ver-
mögenssteuer und Einführung einer kantonalen Gewinn-
steuer auf beweglichem Vermögen. Höchstsatz von 10 
Prozent  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden (StHG) vorzuschlagen, der fol-
gende Punkte vorsieht:

1. die Abschaffung der Vermögenssteuer und

2. eine neue kantonale Gewinnsteuer auf beweglichem Privat-
vermögen zum Höchstsatz von 10 Prozent.

Der Satz dieser neuen Steuer wird abhängig von der Halte-
dauer degressiv ausgestaltet (zur Förderung des langfristigen
Haltens und zur Vorbeugung der Spekulation).

Mitunterzeichnende: Borloz, Eichenberger, Feller, Genecand,
Gschwind, Lüscher, Nidegger, Pfister Gerhard, Regazzi, Rime,
Romano (11)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen

19.4079 n Ip. Töngi. Rückgang bei den Gütern auf der 
Schiene. Was tut der Bundesrat?  (19.09.2019)

Im zweiten Quartal 2019 wurden weniger Güter auf der Schiene
transportiert. Die Abnahme gegenüber dem Vorjahresquartal
betrug fast 5 Prozent. Auch im allgemeinen Vergleich zu den
Vorjahren zeigt sich keine Steigerung der Gütertonnen auf der
Schiene, obwohl der Bund verschiedene Anstrengungen zur
Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die
Schiene unternimmt.

Wir bitten den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie erklärt der Bundesrat die Abnahme der Gütertonnen, die
auf der Schiene transportiert werden? Sind es konjunkturelle
oder verkehrliche Gründe für die Abnahme?

2. Hat der Güterverkehr auf der Strasse in ähnlichem Umfang
abgenommen?

3. Ist die aktuell schlechte Qualität bzgl. Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit des Schienengüterverkehrs für die Abnahme
verantwortlich? Und wenn ja, wie könnte diese verbessert wer-
den?

4. Wie wird sich die neue Kooperation von SBB Cargo mit
Transportunternehmen auf das Transportvolumen auswirken?

5. Wurde die Kooperation mit dem Ziel verknüpft, mehr Güter
auf der Schiene zu transportieren?
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6. Wie wird sich die Schliessung von weiteren Verladepunkten
bei SBB Cargo auf die transportierte Gütermenge auswirken?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Glättli, Graf Maya, Kälin, Rytz
Regula, Thorens Goumaz (6)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4080 n Po. Seiler Graf. Das Zehn-Punkte-Massnahmen-
paket für Militärethik in der Schweizer Armee jetzt 
umsetzen  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, über die in seiner Stellung-
nahme zum Postulat Fridez 13.3183 angekündigte Umsetzung
des 10-Punkte-Massnahmenpakets aus seinem Bericht "Mili-
tärethik in der Schweizer Armee" Bericht zu erstatten und dar-
zulegen, wie er konzeptionell, finanziell und personell die
Achtung der Menschen- und Grundrechte in der Führungs-,
Ausbildungs- und Erziehungskultur in der Schweizer Armee ver-
stärken und das Diversity-Management auf oberster Armee-
stufe zur Chefsache erklären will.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Flach, Frei, Friedl Claudia, Glättli, Graf Maya, Gysi
Barbara, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Mazzone, Meyer Mattea, Munz, Quadranti, Semadeni,
Töngi (21)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4081 n Mo. Grüter. UKW-Radio bis 2025  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert sicherzustellen, dass die UKW-
Radiofrequenzen bis in das Jahr 2025 unterstützt werden. Es
soll dabei garantiert sein, dass die SRG keine Eigendynamik in
dieser Sache entwickelt und keinen möglichen früheren
Abschaltungstermin durchsetzt. Es soll und darf auch keine
Lobbying-Aktivitäten oder Werbekampagnen geben, um die Pri-
vatradios für einen früheren Abschalttermin zu gewinnen.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bigler, Brunner Hansjörg,
Buffat, Chiesa, Clottu, Dettling, Dobler, Egger Mike, Estermann,
Flückiger Sylvia, Geissbühler, Glauser, Grin, Gutjahr, Haab,
Hausammann, Hess Erich, Imark, Keller Peter, Müri, Nicolet,
Nidegger, Page, Regazzi, Reimann Lukas, Rime, Ruppen, Salz-
mann, Schläpfer, Schwander, Steinemann, Umbricht Pieren,
von Siebenthal, Wobmann, Zanetti Claudio, Zuberbühler (37)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4083 n Mo. Nicolet. Den Konsumentinnen und Konsu-
menten die eindeutige Deklaration des Herkunftslandes auf 
Lebensmitteln, die im Ausland hergestellt oder zubereitet 
wurden, garantieren  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Lebensmittel- und
Gebrauchsgegenständeverordnung anzupassen, um Lebens-
mittel, die im Ausland hergestellt oder zubereitet wurden, mit
der eindeutigen Deklaration des Herkunftslandes zu kennzeich-
nen.

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Béglé, Bigler, Borloz,
Bourgeois, Brélaz, Buffat, Campell, Chevalley, Chiesa, Dettling,
Egger Thomas, Feller, Glauser, Grin, Gschwind, Haab, Haus-
ammann, Keller Peter, Knecht, Kutter, Maire Jacques-André,
Nidegger, Page, Reynard, Rime, Ritter, Rochat Fernandez,
Rösti, Salzmann, Siegenthaler, Tornare, Wehrli (34)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4084 n Ip. (Hardegger) Seiler Graf. Öffentlichkeitsprinzip 
und Mitwirkungsrechte bei der Slotvergabe im Luftverkehr  
(19.09.2019)

Flugplanmässige Linienflüge gelten als öffentlicher Luftverkehr -
zumindest reklamiert das die Luftfahrtbranche für sich. Fahr-
pläne des öffentlichen Verkehrs werden unter Mitwirkung der
Bevölkerung erarbeitet und beschlossen. Während der öffentli-
chen Auflage der Fahrplanentwürfe können alle Interessierten
Stellung nehmen und Anträge stellen. Dies wird auch rege
genutzt, insbesondere werden beabsichtigte Änderungen wahr-
genommen, unterstützt oder abgelehnt. Bearbeitung und
Beschlüsse von hoheitlichen Aufgaben unterliegen grundsätz-
lich dem Öffentlichkeitsprinzip, darum ist es unverständlich,
dass die Bestimmung der Flugpläne der Schweizer Linien-Luft-
fahrt, insbesondere die Belegung der Slots, von einem privaten
Verein, der Slot Coordination Schweiz, geheim bestimmt wird
und damit der Kenntnisnahme und der Mitwirkung der Bevölke-
rung entzogen bleibt.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um Beant-
wortung nachfolgender Fragen:

1. Wer ist Mitglied beim privaten Verein Slot Coordination
Schweiz, mit welcher Aufgabe und welcher Kompetenz?

2. In welcher Form erfüllt die Slot Coordination Schweiz hoheitli-
che Aufgaben?

3. Auf welcher gesetzlichen Grundlage werden an die Slot
Coordination Schweiz hoheitliche Aufgaben delegiert?

4. Wer bestimmt, welche Aufgaben der Slot Coordination
Schweiz dem Öffentlichkeitsprinzip unterliegen und welche
Dokumente der Slot Coordination Schweiz in Erfüllung ihrer
Aufgaben der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen?

5. Aus welchen Gründen wird die Slotvergabe nicht als öffentli-
ches Fahrplanverfahren behandelt?

6. Welche gesetzlichen Bestimmungen müssten geändert wer-
den, damit die Slotvergaben wie ein öffentliches Fahrplanver-
fahren behandelt werden müssten?

7. Welche Rolle spielten das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)
und Skyguide:

a. bei der Bestimmung der Anzahl möglicher Slots an einem
Flughafen,

b. bei der Genehmigung der Flugpläne?

8. Welche anfechtbare Verfügung zum Flugplan wird von wem
erlassen, und wie wird sie der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht?

9. Welche Aufgabe haben BAZL und Skyguide:

a. wenn festgestellt wird, dass infolge der vergebenen Anzahl
Slots die bewilligten Betriebszeiten am Flughafen systematisch
überschritten werden,

b. wenn trotz systematischer Überschreitung der Betriebszeiten
zusätzliche Slots beantragt werden,

c. wenn bei systematischer Überschreitung der Betriebszeiten
trotzdem wegfallende Slots wieder belegt werden?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bäumle, Crottaz, Fridez, Friedl
Claudia, Glättli, Gysi Barbara, Heim, Kiener Nellen, Maire Jac-
ques-André, Mazzone, Moser, Munz, Reimann Lukas, Rochat
Fernandez, Seiler Graf, Steinemann, Töngi, Zanetti
Claudio (19)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

28.11.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.4087 n Ip. Munz. Geologisches Tiefenlager. Glaubwürdi-
ges Partizipationsverfahren durch nachhaltige 
Finanzierung  (19.09.2019)

Ohne die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung wird kein Atom-
mülllager gebaut werden können. Das Partizipationsverfahren
stellt die Einbindung der betroffenen Bevölkerung sicher und
verstärkt die Checks and Balances in einem Projekt, dessen
Auswirkungen sich über Jahrtausende erstrecken.

Die Aufwendungen für die regionale Partizipation werden als
Teil der laufenden Rechnung von der Nagra jährlich bewilligt.
Damit verfügt diese über ein starkes Mittel zur Einflussnahme
auf die Aktivitäten der Regionalkonferenzen. In den vergange-
nen Jahren wurden die von den Entsorgungspflichtigen zur Ver-
fügung gestellten Mittel reduziert, obwohl die Arbeitslast für die
regionale Partizipation unverändert hoch war.

Es entstehen immer wieder Ziel- und Interessenkonflikte zwi-
schen Nagra, BFE und Regionalkonferenzen, insbesondere,
wenn die Nagra via Regionalkonferenz Stellungnahmen von ihr
unliebsamen Gutachterinnen und Gutachtern finanzieren sollte.
Kritische Expertenmeinungen können damit gezielt ausgeschal-
tet werden. Diese Abhängigkeiten degradieren die Regional-
konferenzen zu einem verlängerten Arm von Nagra und BFE.
Mehrmals wurde über das Budget auf die Themensetzung der
Regionalkonferenzen eingewirkt. Damit können die Bedürfnisse
der regionalen Bevölkerung nur noch bedingt erfüllt werden.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Anerkennt der Bundesrat das Partizipationsverfahren und
damit die von Nagra und Behörden nicht beeinflusste Mitspra-
che der Bevölkerung als wichtiges Instrument im Sachplanver-
fahren geologisches Tiefenlager, um die Akzeptanz der
Bevölkerung für ein zukünftiges Atommülllager zu erlangen?

2. Die aktuelle Verantwortlichkeit für die Geldmittel der regiona-
len Partizipation ist ein klarer Schwachpunkt in der Corporate
Governance des Sachplans und untergräbt deren Glaubwürdig-
keit. Wie kann die Verantwortlichkeit der Finanzierung besser
gelöst werden, um eine Einflussnahme durch Nagra und BFE
auszuschliessen?

3. Die Regionalkonferenzen fühlen sich zunehmend als Dienst-
leister für das BFE und können ihre Rolle als Bindeglied zur
Bevölkerung durch eigenständige Themensetzung nur noch
bedingt wahrnehmen. Welches Gewicht misst der Bundesrat
unabhängigen, nur der Bevölkerung verpflichteten Regional-
konferenzen zu?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Eymann, Friedl Claudia, Glättli,
Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kälin, Kiener
Nellen, Maire Jacques-André, Seiler Graf, Semadeni (14)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4088 n Mo. Munz. Lebenslanges Lernen mit einem Wei-
terbildungsfonds fördern  (19.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen paritätischen Fonds zu
schaffen, der durch Bund, Kantone und Arbeitgeber gespiesen
wird, um Weiterbildung und Umschulung von Menschen zu
finanzieren, die aufgrund technologischer Neuerungen ihre
Arbeit verlieren.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger,
Heim, Jans, Kälin, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Seiler
Graf, Semadeni, Wasserfallen Flavia, Wüthrich (17)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4089 n Ip. Munz. Schlachthälften statt Schlachttiere 
transportieren  (19.09.2019)

Die Schweiz ist bezüglich Tierschutz und Tierwohl führend. Die
Landwirtschaft erzielt laufend Verbesserungen bezüglich Tier-
wohl und Tiergesundheit auf ihren Betrieben. Leider läuft die
Entwicklung der Schlachtanlagen genau in die gegenteilige
Richtung. Die Schlachtanlagen werden zentral konzentriert.
Kleine, dezentrale Schlachtanlagen werden stillgelegt zum
Nachteil der Schlachttiere, die immer weiter transportiert wer-
den müssen. Vor allem Schlachttiere, insbesondere Rinder und
Schafe, aus dem Berggebiet müssen heute meist über sehr
lange Transportwege zu den wenigen grossen Schlachtbetrie-
ben im Unterland transportiert werden. Diese langen Transport-
wege - oft werden die Tiere noch über öffentliche Märkte
gehandelt - sind für die Tiere sehr belastend und für viele Men-
schen in der Schweiz heute nicht mehr ethisch vertretbar.
Gerade Tiere aus besonders tierfreundlicher Haltung sind
besonders oft von langen Transportzeiten betroffen, da nicht
alle Schlachthöfe für entsprechende Labels zertifiziert sind. Es
wäre deshalb sinnvoll, regionale Schlachtbetriebe zugunsten
des Tierwohls zu fördern. Weitere Vorteile von kleinen, dezen-
tralen Betrieben sind: kurze Treibwege, kürzere Wartezeiten.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass dezentrale Schlacht-
anlagen aus Sicht des Tierwohls wichtig wären?

2. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um regionale
Schlachtbetriebe langfristig zu sichern bzw. dezentrale Struktu-
ren wieder aufzubauen? Mit welchen Instrumenten könnte der
Betrieb von Infrastrukturanlagen unterstützt werden, die dem
Tierwohl oder der Tiergesundheit dienen?

3. Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe können bei
Verstössen gekürzt werden. 2017 betrugen die Direktzahlungs-
kürzungen insgesamt 7,9 Millionen Franken, zum grössten Teil
aus dem Kontrollbereich Tierschutz und Tierwohl.

4. Welche Möglichkeit sähe der Bund, um regionale Schlacht-
betriebe langfristig zu sichern bzw. dezentrale Strukturen wieder
aufzubauen? Mit welchen Instrumenten könnte der Betrieb von
Infrastrukturanlagen unterstützt werden, die dem Tierschutz
oder dem Tierwohl dienen?

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Har-
degger, Heim, Kälin, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Sei-
ler Graf, Semadeni, Vogler (11)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4104 n Mo. Nantermod. Hürden abbauen für den Paralle-
limport von Generika in die Schweiz  (24.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Heilmittelge-
setzes vorzuschlagen, mit der die administrativen und rechtli-
chen Hürden für die Importe von Generika aus dem
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) abgeschafft werden sol-
len.

Er sollte insbesondere die automatische Zulassung der Gene-
rika, die in der Europäischen Union bereits zugelassen sind, für
den Schweizer Markt vorsehen, mit einem Vetorecht der
Schweizer Marktüberwachungsbehörden. Die Schweizer Kenn-
zeichnungsnormen sind ebenfalls zu lockern und durch eine
elektronische Information zu ersetzen oder durch eine Informa-
tion, die auf Anfrage von der Vertriebsfirma ausgehändigt wird.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4105 n Po. Regazzi. Die Täter vor dem Live-Streaming 
eines Kindsmissbrauchs stoppen, und der Kinderprostitu-
tion im Internet wirksame Grenzen setzen  (24.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, welche rechtlichen
und sonstigen Massnahmen nötig sind für eine wirksame
Bekämpfung von Kinderprostitution im Internet via Live-
Streaming (sexueller Missbrauch eines Kindes vor der Webcam
zwecks Live-Schaltung des Täters). Dabei soll insbesondere
auch die Verwendung von kindlichaussehenden Avataren und
computergeneriertem Bild- und Videomaterial geprüft werden.
Dabei gilt es zu beachten, dass kein kinderpornografisches
Material produziert und in Umlauf gebracht werden darf und ins-
besondere Artikel 197 des Strafgesetzbuches (StGB) nicht ver-
letzt wird.

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Geissbühler, Gschwind, Her-
zog Verena, Kutter, Landolt, Markwalder, Quadranti, Roduit,
Streiff (10)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4106 n Mo. (Rochat Fernandez) Crottaz. Ein Gesetz zum 
Schutz der Geldtransporte  (24.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Gesetz über Geldtransporte
zu erlassen. Darin sollen Standards festgelegt werden, insbe-
sondere bezüglich Ausrüstung, transportierter Summen, Trans-
portzeiten, privater oder öffentlicher Sicherheitsvorkehrungen,
Infrastruktur (der Tätigkeit angemessene Fahrzeuge und
Gebäude) und Ausbildung des Personals.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Gysi Barbara, Hardegger, Heim,
Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Pardini, Reynard,
Seiler Graf (10)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4107 n Mo. (Quadranti) Hess Lorenz. Stärkung der Kin-
der- und Jugendmedizin. Die zweckmässige Umnutzung 
von Mitteln und Gegenständen muss in den Sozialversiche-
rungstarifen abgebildet werden  (24.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Erlassent-
wurf zu unterbreiten, der die Grundlage schafft, dass eine
zweckmässige und sichere Umnutzung von Mitteln und Gegen-
ständen für Kinder und Jugendliche tarifarisch abgegolten wird.

Mitunterzeichnende: Graf Maya, Humbel, Moser, Tornare (4)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4110 n Mo. Nationalrat. Betriebszulage bei Mutterschaft-
sentschädigung von Selbstständigerwerbenden (Marti Min 
Li)  (24.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über den
Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG)
so anzupassen oder die gesetzlichen Grundlagen dafür zu
schaffen, dass Selbstständigerwerbende im Falle einer Mutter-
schaft Anspruch auf Betriebszulagen analog den Betriebszula-
gen nach Artikel 8 erhalten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bertschy, Crottaz, Feri Yvonne,
Fiala, Friedl Claudia, Gmür-Schönenberger, Graf Maya, Gysi
Barbara, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire

Jacques-André, Markwalder, Moser, Munz, Quadranti, Seiler
Graf, Semadeni, Streiff, Wasserfallen Flavia (23)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

20.12.2019 Nationalrat. Annahme

19.4112 n Ip. Friedl Claudia. Biodiversität integrieren statt 
verlieren  (24.09.2019)

Gut funktionierende Ökosysteme sind eine wichtige Vorausset-
zung für unsere Gesundheit. Ökosysteme liefern saubere Luft
und Trinkwasser, Nahrungsmittel und Grundlagen für Medika-
mente, regulieren die Verbreitung von Krankheitserregern und
stabilisieren das Klima. Der aktuell weltweite, rasante Rückgang
von intakten Ökosystemen und damit der Biodiversität ist eine
Gefahr für die menschliche Gesundheit auf allen Kontinenten.
Alleine in den letzten 50 Jahren ist die Biodiversität drastisch
zurückgegangen in der Schweiz, wie auch weltweit. Die Hälfte
aller Lebensräume und über ein Drittel aller Arten sind heute
gefährdet. Dafür verantwortlich ist in erster Linie die Intensivie-
rung und Ausdehnung der Landnutzung. Das Bundesamt für
Umwelt schätzt, dass Kosten von 25 Milliarden Franken bis
2050 aufgrund des Biodiversitätsverlustes anfallen.

Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass in Planungsprozessen
verschiedener Sektoren, besonders Landwirtschaft, Wasser-
kraft, Waldwirtschaft, Verkehr und Siedlungsentwicklung, die
Auswirkungen auf die Biodiversität transparent dargelegt und
die Anliegen der Biodiversität umfassend berücksichtigt wer-
den?

2. Was unternimmt er, um die Bemühungen und Vorgaben zur
Integration der Biodiversität in diese Sektoren weiter zu stärken
mit dem Ziel, den Biodiversitätsverlust aufzuhalten?

3. Sieht er vor, übergeordnete Institutionen oder Massnahmen
zu schaffen, um sektorübergreifende Fragen zur Integration von
Biodiversität zu beschleunigen? Falls ja, bis wann werden diese
Institutionen etabliert oder die Massnahmen umgesetzt sein?

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Feri Yvonne, Gysi Bar-
bara, Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Marti Min Li, Molina,
Munz, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Sema-
deni, Tornare (16)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4114 n Mo. (Frehner) Reimann Lukas. Gesetzlose 
Zustände bei Spielertransfers im Fussball  (24.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen und/
oder dem Parlament gesetzgeberische Handlungen vorzuschla-
gen, welche dazu führen, dass der Transferhandel im Fussball
der organisierten Kriminalität entzogen werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Candinas, de Cour-
ten, Herzog Verena, Hess Lorenz, Reimann Lukas, Rytz
Regula, Sommaruga Carlo, Trede, Walliser, Wermuth (11)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4130 n Mo. Martullo. Regionalisierung der Arbeitslosen-
quote bei der Stellenmeldepflicht  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, mittels Anpassung der Verord-
nung über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVV;
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SR 823.111) bei der Stellenmeldepflicht die regionalen oder
kantonalen Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt zu berücksichti-
gen. Insbesondere ist Artikel 53a AVV dahingehend anzupas-
sen, dass nicht mehr die gesamtschweizerische
Arbeitslosenquote, sondern die regionale oder kantonale
Arbeitslosenquote einer Berufsart für die Stellenmeldepflicht
massgebend ist. Die Stellenmeldepflicht ist geografisch auf die-
jenigen Regionen oder Kantone zu beschränken, wo die
Arbeitslosenquote einer Berufsart den Schwellenwert erreicht
oder überschreitet. Das Eidgenössische Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung soll jährlich im vierten Quartal für
das Folgejahr festlegen, welche Berufsarten in welchen Regio-
nen oder Kantonen unter die Stellenmeldepflicht fallen. Artikel
53a Absatz 3 AVV ist dementsprechend zu ändern.

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4131 n Mo. (Heim) Barrile. Versorgungssicherheit bei 
Impfstoffen  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu prüfen, vorzu-
schlagen und umzusetzen, um die nötige Impfstoffversorgung
der Schweiz möglichst bald sowie auch auf längere Sicht
sicherzustellen. Dabei schlagen Fachleute folgende Massnah-
men vor:

1. Zusätzlich zur Verfügbarkeit von Pockenimpfstoff und Impf-
stoffen gegen pandemische Influenza ist auch für die Verfüg-
barkeit jener Impfstoffe zu sorgen, bei welchen mit
Versorgungsengpässen zu rechnen ist.

2. Entsprechend dem Modell anderer Länder (Österreich, Nie-
derlande, England usw.) ist die Organisation eines zentralen
Einkaufes mit mehrjährigen Lieferverträgen und garantierten
Mengen vorzusehen.

3. Die Zulassung EMA-geprüfter Impfstoffe ist weiter zu
beschleunigen.

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4134 n Mo. Herzog Verena. Stärkung der Kinder- und 
Jugendmedizin. Versorgungsforschung und Massnahmen-
planung zur Sicherstellung der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen  (25.09.2019)

1. Der Bund gibt periodisch eine spezifische Versorgungsfor-
schung im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin in Auftrag.
Der volkswirtschaftliche Nutzen der Kinder- und Jugendmedizin
ist zu evaluieren.

2. Das Bundesamt für Gesundheit erstellt periodisch Bericht
über die Entwicklung des Versorgungsstandes in der Kinder-
und Jugendmedizin pro Kanton im ambulanten und stationären
Bereich sowohl bezüglich Grundversorgern als auch bezüglich
aller weiteren Fachdisziplinen.

3. Der Bund unterstützt die Kantone im Rahmen seiner Kompe-
tenzen beim Festlegen von Massnahmen, um die Unterversor-
gung mittelfristig abzubauen und langfristig zu verhindern.

Mitunterzeichnende: Flückiger Sylvia, Frehner, Giezendanner,
Glauser, Graf Maya, Grin, Humbel, Keller-Inhelder, Lohr, Moret
Isabelle, Moser, Pezzatti, Roduit, Rösti, Sauter, Schläpfer, Stei-
nemann, Walliser, Zuberbühler (19)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4142 n Mo. Molina. Sicherer Zahlungsverkehr. Rolle der 
Schweiz als Gaststaat sichern  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, geeignete Massnahmen zu tref-
fen, um den in der Schweiz ansässigen diplomatischen Vertre-
tern - unter Beachtung der völkerrechtlichen Verpflichtungen -
einen reibungslosen Zahlungsverkehr zu gewährleisten.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Béglé, Büchel Roland, Gysi
Barbara, Kiener Nellen, Moser, Pfister Gerhard, Portmann,
Schenker Silvia, Wehrli (10)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4144 n Mo. Keller Peter. Besserer Schutz für Sicherheits- 
und Rettungskräfte. Härtere Strafen für Gaffer, Pöbler und 
Gewalttäter  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Strafrahmen von Artikel 285
des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; Gewalt und
Drohung gegen Behörden und Beamte) auf bis zu fünf Jahre
Freiheitsstrafe zu erhöhen. Neben Beamten und Behörden sind
auch Personen, die im Sanitäts- und Rettungsdienst oder in der
Feuerwehr im Einsatz sind, in diese Kategorie aufzunehmen.
Zudem sollen auch Gaffertum, Pöbeleien und andere Behinde-
rungen der Sicherheits- und Rettungskräfte in einer neuen
Bestimmung bestraft werden können.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas,
Amstutz, Arnold, Brand, Bühler, de Courten, Flückiger Sylvia,
Geissbühler, Giezendanner, Glarner, Haab, Hausammann,
Imark, Knecht, Köppel, Müri, Nicolet, Nidegger, Rime, Rösti,
Salzmann, Schläpfer, Schwander, Sollberger, von Siebenthal,
Wobmann (28)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4145 n Mo. Bäumle. Aktionsplan Klimaschutz. Der Bund 
muss mit gutem Beispiel vorangehen  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Aktionsplan auszuarbei-
ten und mit den erforderlichen personellen und finanziellen Mit-
teln auszustatten, damit der Bund und seine staatseigenen
Betriebe beim Klimaschutz eine Vorbildrolle einnehmen. Der
Plan soll die bereits umgesetzten Massnahmen auflisten und
deren Wirkung prüfen. Falls nötig soll er weiterführende Mass-
nahmen zu den verschiedenen Stossrichtungen vorschlagen.

Der Aktionsplan soll unter anderem folgende Punkte umfassen:

1. Die öffentlichen Gebäude des Bundes (inkl. Militär) sollen als
Vorbildprojekte für die Umstellung der Wärmeversorgung auf
erneuerbare Energieformen dienen. Sie sind - wo sinnvoll nach
Baujahr und Sanierungsstand - rasch auf erneuerbare Energie
umzustellen. Dazu gehört die Installation von Fotovoltaikele-
menten auf sämtlichen geeigneten Dach- und Fassadenflächen
mit dem Ziel, 100 Prozent der notwendigen Energie für Wärme-
und Stromversorgung über das Jahr selber und erneuerbar zu
produzieren.

2. Die Umstellung auf CO2-neutrale Antriebe wird zum Stan-
dard bei der Beschaffung von neuen und dem Ersatz von beste-
henden Fahrzeugen des Bundes (inkl. Militär).

3. CO2-Emissionen bei Reisen, die im Auftrag des Bundes
erfolgen, sind zu reduzieren. Digitale Lösungen sind wo immer
möglich einer Reise vorzuziehen. Auch gilt wo immer möglich
Zug statt Flug.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Chevalley, Flach, Frei, Grossen
Jürg, Moser, Weibel (7)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4149 n Mo. Marra. Pilotprojekt für ältere 
Langzeitarbeitslose  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, mit einem oder mehreren Kanto-
nen ein Pilotprojekt zur Wiedereingliederung älterer Langzeitar-
beitsloser auf die Beine zu stellen. Mithilfe der
Arbeitslosenversicherung, der Sozialhilfe und anderer kantona-
ler Mittel oder Mittel des Bundes im Bereich der Berufsbildung
soll diesen Personen eine wirkliche Umschulung oder Weiterbil-
dung ermöglicht werden.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Friedl Claudia, Maire
Jacques-André, Nordmann, Pardini, Schenker Silvia, Tornare,
Wermuth (9)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4151 n Mo. Roduit. Pflegebereich. Den Inhaberinnen und 
Inhabern altrechtlicher Diplome eine Chance geben  
(25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 1 Absatz 4 der Verord-
nung des Eidgenössischen Departementes für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung (WBF) vom 4. Juli 2000 über den
nachträglichen Erwerb des Fachhochschultitels (NTE) so zu
ändern, dass die Inhaberinnen und Inhaber altrechtlicher
Diplome im Pflegebereich die gleichen Chancen haben wie die
Angehörigen der anderen Gesundheitsberufe.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Crottaz, Graf Maya, Heim, Hess
Lorenz, Humbel, Sauter, Weibel (8)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4152 n Mo. Wasserfallen Christian. Mit Weiterbildung die 
digitale Transformation meistern  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Meisterung der digitalen
Transformation im Rahmen der nächsten Botschaft des Staats-
sekretariates für Bildung, Forschung und Innovation (BFI) und
basierend auf den Artikeln 32 sowie 54/55 des Berufsbildungs-
gesetzes (BBG) die Förderung der berufsorientierten Weiterbil-
dung in den nächsten vier Jahren zu stärken. Die Verwendung
der Mittel ist so zu konzipieren, dass private Investitionen in die
Weiterbildung gefördert und gleichzeitig gezielt ergänzt werden.
Die Gelder sind im Gesamtkonzept der BFI-Botschaft nicht auf
Kosten anderer BFI-Bereiche einzuplanen. Folgende Elemente
sind vorzusehen:

1. Eine nationale Informations- und Beratungsoffensive, mit
dem Ziel, dass die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden
schneller und gezielter ihre Weiterbildungen aufgleisen können.
Die Angebote sind nachfrageorientiert auszugestalten.

2. Massnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, insbe-
sondere KMU, die besonders von der digitalen Transformation
betroffen und mit entsprechend stark ausgeprägtem Weiterbil-
dungsbedarf konfrontiert sind.

3. Die Förderung von ergänzenden innovativen Projekten zur
Stärkung der berufsorientierten Weiterbildung.

Konzeption, Planung und Umsetzung der Tätigkeiten erfolgen
in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, den Kanto-
nen (insbesondere Berufs- und Laufbahnzentren) sowie den
Weiterbildungsanbietern.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bulliard, Chevalley,
Derder, Eymann, Gmür-Schönenberger, Graf Maya, Gutjahr,
Herzog Verena, Kälin, Kutter, Munz, Müri, Pardini, Quadranti,
Reynard, Riklin Kathy, Wüthrich (18)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4153 n Po. Aebischer Matthias. Förderung der Weiterbil-
dung in KMU  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
die Weiterbildungsaktivität von kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) vor dem Hintergrund der Digitalisierung erhöht wer-
den kann. Dabei soll er aufzeigen, wie private Investitionen in
die Weiterbildung insbesondere von Geringqualifizierten durch
gezielte Anreize sowie Informations- und Beratungsmassnah-
men gefördert werden können.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Kälin, Moser, Munz, Müri, Qua-
dranti, Reynard, Wasserfallen Christian (8)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4155 n Ip. (Rochat Fernandez) Aebischer Matthias. Die 
Kombination Zug/Flug als Alternative zu Kurzstreckenflü-
gen erleichtern. Sind die SBB interessiert an Konzepten 
wie Austrian AIRail oder Rail and Fly?  (25.09.2019)

Mehrere europäische Flug- und Bahngesellschaften bieten in
Partnerschaften den Reisenden an, Zug und Flug zu kombinie-
ren.

Beispielsweise in Österreich können Reisende via die Website
Austrian AIRail ein Ticket kaufen, das den Zug von Linz nach
Wien und von da den Flug zu irgendeiner Destination (und
umgekehrt) einschliesst.

Die Unternehmen Austrian Airlines und ÖBB bieten täglich 32
AIRail-Verbindungen zwischen dem Hauptbahnhof von Linz
und dem Wiener Flughafen an sowie drei AIRail-Verbindungen
pro Tag zwischen dem Hauptbahnhof von Salzburg und dem
Wiener Flughafen, alles ohne Umsteigen.

In Deutschland gibt es seit 1992 ein ähnliches System mit dem
Namen Rail and Fly.

Angesichts der Zahl der Kurzstreckenflüge, zum Beispiel zwi-
schen Genf und Zürich, die als Anreise zu einem Mittel- oder
Langstreckenflug dienen, wäre es wünschenswert, dass die
SBB wie ihre österreichischen und deutschen Pendants mit
einer Fluggesellschaft zusammenarbeiten.

Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bundesrat folgende Fra-
gen:

1. Untersuchen die SBB die Möglichkeit von Partnerschaften
mit Fluggesellschaften?

2. Wenn ja: Welche Wege werden geprüft, und wann können
Reisenden konkrete Angebote gemacht werden?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Hadorn, Kiener Nellen, Seiler
Graf (4)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

28.11.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4156 n Mo. Reynard. Digitale Medien. Recht auf 
Abschalten  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Obligationenrecht dahinge-
hend anzupassen, dass der Arbeitgeber die nötigen Massnah-
men treffen muss, um die Verwendung der digitalen Medien
durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausserhalb der
wöchentlichen Arbeitszeit zu beschränken.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Nordmann, Schenker Silvia, Tornare (6)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4161 n Ip. Lohr. Förderung von Patient Blood 
Management  (25.09.2019)

In einer aktuellen Publikation des Universitätsspitals Zürich zum
Thema Patient Blood Management - kurz PBM - wird aufge-
zeigt, dass mit diesem Konzept unter anderem die Transfusion
mit Blutprodukten um 35 Prozent reduziert und gleichzeitig Ein-
sparungen in der Grössenordnung von 12 Millionen Schweizer-
franken ausgewiesen werden konnten. Bisher ist das PBM im
Schweizer Gesundheitswesen noch wenig etabliert. Dies,
obwohl das Konzept von der WHO gefördert und auf internatio-
naler Ebene breit abgestützt ist und sowohl die Patientensicher-
heit erhöht (signifikante Reduktion der Mortalität und der
Spitalinfektionen usw.) als auch einen Beitrag zur Senkung der
Gesundheitskosten leistet.

Ich erlaube mir deshalb, dem Bundesrat folgende Fragen zu
stellen:

1. Ist das Patient Blood Management im Schweizer Gesund-
heitswesen bereits bekannt und nach Ansicht des Bundesrates
genügend implementiert?

2. Welche Massnahmen ergreift der Bundesrat, um dieses
offensichtlich sinnvolle Konzept in der Schweiz zu unterstützen
und seine flächendeckende Einführung zu fördern?

3. Verfügt der Bundesrat z. B. mit der beschlossenen KVG-
Änderung zum Thema Qualität und Wirtschaftlichkeit über die
notwendigen gesetzlichen Kompetenzen, um die mit dem PBM
einhergehenden Vorgaben und Abläufe sowie die entsprechen-
den Guidelines für sämtliche Spitäler verpflichtend zu erklären?

30.10.2019 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4162 n Mo. Grossen Jürg. Energiestrategie 2050. Mehr 
Spielraum in dezentralen Strukturen  (25.09.2019)

Damit im Rahmen der Energiestrategie 2050 eine effiziente und
intelligente Integration der dezentralen erneuerbaren Strompro-
duktion, insbesondere Fotovoltaik und Speicher, ins Energiesy-
stem möglich wird, braucht es eine Anpassung der
Netzregulierung an die Bedürfnisse der neuen Strukturen. Der
Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament im Rahmen der
Revision des StromVG gesetzliche Änderungen zu unterbrei-
ten, damit:

1. der Preis für die Nutzung des Stromnetzes die Netzbelastung
fair reflektiert;

2. Netzbetreiber und Netznutzer mehr Handlungsspielraum bei
der Preisgestaltung und der aktiven Teilnahme am Energiesy-
stem erhalten.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Flach, Frei,
Girod, Hardegger, Jans, Jauslin, Moser, Müller-Altermatt, Nord-
mann, Nussbaumer, Schilliger, Semadeni, Töngi, Weibel (17)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4163 n Mo. Rutz Gregor. Verkehrsregeln gelten für alle, 
auch für Velofahrer  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament als Ergänzung
zu Via sicura Massnahmen zu unterbreiten, um die Durchset-
zung der Verkehrsregeln namentlich gegenüber Velofahrern zu
verbessern und so die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Diese
können Gesetzesänderungen, Anpassungen von Verordnun-
gen oder die Erarbeitung von Massnahmen im Austausch und
in Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden umfassen.
Analog zu den bereits bestehenden Regeln gegenüber Fahr-

zeuglenkern sind insbesondere auch repressive Massnahmen
(Einziehung von Fahrrädern, Fahreignungsabklärung, Lenkver-
bote) gegenüber Velofahrern zu prüfen, die wiederholt oder in
schwerwiegender Weise gegen Verkehrsregeln verstossen.

Mitunterzeichnende: Amstutz, Giezendanner, Grüter, Hurter
Thomas, Rösti, Salzmann, Sollberger, Umbricht Pieren,
Wobmann (9)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4164 n Mo. Addor. Die medizinisch unterstützte Fort-
pflanzung darf nicht länger ein Luxus für die Reichen sein  
(25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesänderung vorzu-
legen, mit der die Voraussetzungen für die Übernahme der
Kosten durch die obligatorische Krankenversicherung für fort-
pflanzungsmedizinische Behandlungen an die heutigen gesell-
schaftlichen Realitäten angepasst werden.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Crottaz, Marra, Piller Carrard,
Reynard, Tornare, Wehrli (7)

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4165 n Mo. Molina. Deklarationspflicht für die Herkunft 
von Gold  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Deklarationspflicht für die
Herkunft (Land der Extraktion, nicht Land der Verarbeitung) von
importiertem Gold für Schweizer Raffinerien auszuarbeiten und
dem Parlament eine entsprechende Gesetzesvorlage zu unter-
breiten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Guhl, Gysi Barbara,
Hadorn, Kiener Nellen, Moser, Munz, Schenker Silvia,
Streiff (10)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4167 n Mo. Humbel. Das Spritzen von Hyaluronsäure 
und Botox gehört in die Hand von Ärztinnen und Ärzten  
(25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit ausschliesslich Ärztinnen und Ärzte Hyaluron-
säure und Botox spritzen dürfen, welche entsprechend ausge-
bildet sind und über eine Haftpflichtversicherung verfügen.

Mitunterzeichnende: Candinas, Flach, Gmür Alois, Graf Maya,
Heim, Herzog Verena, Kutter, Lohr, Quadranti, Roduit (10)

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4169 n Ip. Fehlmann Rielle. Vorsorgeprinzip. Wie wird es 
vom Bundesrat in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik 
und Gebrauchsgegenstände angewendet?  (25.09.2019)

Das Vorsorgeprinzip wird in der wissenschaftlichen Literatur oft
genannt. Seine Anwendung kann unterschiedlich ausgestaltet
sein, denn zum Beispiel haben Dänemark, Frankreich oder
Kanada davon Gebrauch gemacht, um den Stoff Bisphenol A zu
verbieten. In der Schweiz jedoch wurde es dazu nicht angewen-
det.

Der Bundesrat wird gebeten, im Allgemeinen für den Bereich
Lebensmittel, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände folgende
Fragen zu beantworten:

1. Wie definiert der Bundesrat das Vorsorgeprinzip?
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2. Wie wendet er es in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik
und Gebrauchsgegenstände an?

3. Berücksichtigt er einzig die Untersuchungen über eine
bestimmte Substanz, oder zieht er auch die Kombination von
bestimmten Substanzen (Cocktail-Effekt) in Betracht?

4. Wie integriert er das Konzept der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu diesem Thema, und inwiefern
gedenkt er die Forschungsarbeiten zum Projekt Euromix zu
berücksichtigen?

5. Auf welche Kriterien und Studien stützt sich der Bundesrat?

6. Wartet er mit dem Verbieten eines Produktes, bis die Europä-
ische Union es tut?

7. Wenn ein Nachbarland der Schweiz ein Produkt vorsorglich
verbietet (z. B. Frankreich, das Massnahmen zum Schutz der
Bevölkerung vor bestimmten Substanzen ergriffen hat, oder wie
Dänemark in Bezug auf gefährliche Luftschadstoffe, HAP), was
tut der Bundesrat dann, um die Schweizer Bevölkerung, die
unter ähnlichen Bedingungen lebt und vergleichbare Konsum-
gewohnheiten hat, in gleicher Weise zu schützen?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Maire Jacques-André, Piller
Carrard, Reynard, Tornare (5)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4170 n Ip. Badran Jacqueline. Wirkung der Regelungen 
rund um die Sportrechte überprüfen?  (25.09.2019)

Sportsendungen und Live-Übertragungen gehören zum Kern-
auftrag der SRG und zu den beliebtesten Sendungen. Zuneh-
mend werden jedoch Sport-Live-Übertragungsrechte von den
Sportverbänden an kommerzielle Übertragungsdienstleister
vergeben. Jüngst gingen die Sportrechte der Fussball-Europa-
meisterschaften an die deutsche Telekom und werden erstmalig
nicht durch die öffentlich-rechtliche ARD/ZDF für die Bevölke-
rung kostenlos ausgestrahlt. Auch in der Schweiz gehen Sport-
rechte zunehmend an die Swisscom oder an die UPC, die das
exklusive Anbieten von Sportübertragungen als Marketingin-
strument gebrauchen. Dies verteuert einerseits die Kosten für
Sportrechte, andererseits müssen Sportfans neu zusätzlich
bezahlen, wollen sie die Live-Übertragung sehen. Dies ist kei-
nesfalls im Interesse der Bevölkerung.

1. Erachtet der Bundesrat es als ordnungspolitisch vertretbar,
dass wir einem Monopsom (nur ein einziger Anbieter von Sport-
rechten) ein Oligopol (wenige Nachfrager) gegenüberstellen?
Oder ist eine solche Konstruktion ungleicher Marktmacht nicht
als kostentreibender Systemfehler zu werten und ordnungspoli-
tisch fragwürdig, wenn wir nicht, wie früher, dem einen Anbieter
einen einzigen Nachfrager (Monopsom-Monopol) gegenüber-
stellen und damit ausgeglichene Marktmachtverhältnisse her-
stellen?

2. Von der Bevölkerung stark nachgefragte Dienstleistungen
wie Fussball-Live-Übertragungen werden zunehmend kosten-
pflichtig. Damit werden der Bevölkerung unnötig Zusatzkosten
aufgebürdet, und ein wesentlicher Teil der Bevölkerung wird
vom Konsum ausgeschlossen. Wertet der Bundesrat dies als
vertretbar?

3. In Zeiten, wo die Gebühreneinnahmen der SRG begrenzt
wurden und die Werbeeinnahmen sinken, steigen die Kosten
für die SRG bei den Sportrechten massiv. Bekommt die SRG
die Sportrechte aus Kostengründen jedoch nicht, sinken die
Werbeeinnahmen rund um die reichweitenstarken Sportübertra-
gungen. Ist diese doppelte Benachteiligung erwünscht?

4. Ist es erwünscht, dass die SRG im Bereich Sport faktisch
ihren Leistungsauftrag nicht mehr wahrnehmen kann oder dann
nur zu überrissenen Kosten? Wenn nicht, was gedenkt der Bun-
desrat dagegen zu unternehmen?

5. Welcher gesetzliche Spielraum besteht, um sicherzustellen,
dass die SRG wieder ihren verfassungs- und gesetzmässigen
Auftrag wahrnehmen und die Bevölkerung kostenlos mit Sport-
übertragungen versorgen kann?

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4171 n Ip. Wehrli. Umsetzung der Nationalen Strategie 
Palliative Care und der Nationalen Demenzstrategie für eine 
bessere Lebensqualität für Menschen am Lebensende  
(25.09.2019)

Palliative Care hat zum Ziel, Menschen mit lebensbedrohlichen
und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten bis zu ihrem
Lebensende eine gute Lebensqualität zu garantieren und den
Angehörigen als Ansprechperson angemessen zur Seite zu ste-
hen. Bund und Kantone haben die Bedeutung von Palliative
Care erkannt und haben vor zehn Jahren eine nationale Strate-
gie zu Palliative Care auf die Beine gestellt. Nach zehn Jahren
Nationale Strategie Palliative Care und sechs Jahren Gesund-
heit 2020 steht dem Parlament eine Rückmeldung zu. Dazu hat
es im April 2018 das Postulat "Bessere Betreuung und Behand-
lung von Menschen am Lebensende" angenommen. Dennoch
stellen sich weiterhin wichtige Fragen. Das Gleiche gilt für die
Nationale Demenzstrategie (NDS), die seit 2014 in Kraft ist: Der
Schlussbericht zur Evaluation der NDS schliesst damit, dass die
Frage der Finanzierung noch immer nicht geklärt ist.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wann gedenkt der Bundesrat die Frage der Finanzierung und
der finanziellen Abgeltung für allgemeine und spezialisierte Pal-
liative Care beziehungsweise für besondere Leistungen in
Bezug auf Demenz zu klären?

2. Versteht der Bundesrat die steigenden Ansprüche der
Dienstleisterinnen und Dienstleister sowie des Personals, das
für die Pflege und Betreuung zuständig ist, in Bezug auf eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen? Ist er demnach auch
der Ansicht, dass bezüglich der Umsetzung der Nationalen
Strategie Palliative Care und der Nationalen Demenzstrategie
noch immer ein dringlicher Handlungsbedarf besteht?

3. Wird der Bundesrat im Postulatsbericht aufzeigen, ob die
Haupt-, Ober- und Teilziele der Nationalen Strategie Palliative
Care 2010-2019 (inklusive der Plattform Palliative Care) erreicht
wurden, und wird er diesen Postulatsbericht dazu verwenden,
um konkrete Finanzierungsanträge zu unterbreiten, oder wird er
bei Absichtserklärungen verbleiben?

4. Gilt die Strategie Gesundheit 2020 mit ihren 14 Zielen auf
nationaler Ebene und 92 Teilprojekten als Ausgangsbasis für
die Entwicklung der darauffolgenden Strategie Gesundheit
2030, die sich bereits in Vorbereitung befindet?

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4174 n Po. Humbel. Stärkung der Kinder- und Jugend-
medizin. Nationale Strategie  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen und den betroffenen Organisationen und Fachperso-
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nen eine nationale Strategie zur Stärkung der Kinder- und
Jugendmedizin zu erarbeiten.

Mitunterzeichnende: Candinas, Eymann, Flach, Gmür Alois,
Graf Maya, Heim, Herzog Verena, Kutter, Lohr, Moser, Qua-
dranti, Riklin Kathy, Roduit, Sauter (14)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4180 s Mo. (Lombardi) Rieder. Wiederherstellung der 
Transparenz bei den Gesundheitskosten  (25.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf für eine Änderung
des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vor-
zulegen, die den Kantonen erneut das Recht einräumt, auf die
Buchhaltungsdaten zuzugreifen, die der Prämienberechnung
der Versicherer zugrunde liegen, und Stellung dazu zu nehmen.

Mitunterzeichnende: Abate, Engler (2)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

03.12.2019 Wird übernommen
12.12.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

19.4184 n Mo. Töngi. Verkehrsinvestitionen am richtigen 
Ort  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 17f des Bundesgesetzes
über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer
und weiterer für den Strassen- und Luftverkehr zweckgebunde-
ner Mittel (MinVG) dahingehend anzupassen, dass aus dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds minde-
stens 15 Prozent (statt wie heute zwischen 9 und 12 Prozent)
der Mittel für die Agglomerationsprogramme zur Verfügung ste-
hen.

Mitunterzeichnende: Brélaz, Fluri, Glättli, Grossen Jürg,
Hadorn, Hardegger, Kutter, Riklin Kathy, Rytz Regula (9)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4186 n Po. Meyer Mattea. Studie zur Wahlkampf- und 
Abstimmungsfinanzierung  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Studie zur Wahlkampf- und
Abstimmungsfinanzierung in den vergangenen Jahren durchzu-
führen. Er soll dafür die vergangenen drei eidgenössischen
Wahlen (2011, 2015, 2019) sowie drei zufällig ausgewählte,
umstrittene Abstimmungsvorlagen als Studiengrundlage neh-
men. Die Studie soll der Frage nachgehen, wie hoch die finanzi-
ellen Mittel der Parteien oder Abstimmungskomitees geschätzt
werden können, woher die Mittel stammen und wie sich diese
entwickelt haben.

Für die Schätzung kann er unter anderem überprüfbare Anga-
ben der Parteien und Abstimmungskomitees beiziehen sowie
eine Analyse der Inseratedichte, Plakataushänge, Online-Wer-
bung sowie flächendeckenden Versände in die Haushalte
durchführen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Kiener Nellen, Marti Samira, Mazzone, Munz, Schen-
ker Silvia, Seiler Graf (10)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4187 n Mo. Meyer Mattea. Wiedereingliederungsfonds 
für Menschen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind  
(26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzliche Grundlage für
einen "Wiedereingliederungsfonds" zu schaffen. Der Fonds wird
alimentiert von Betrieben ab einer bestimmten Grösse, die
keine oder für ihre Grösse zu wenig Wiedereinstiegsmöglichkei-
ten anbieten für Menschen, die für längere Zeit und aus ver-
schiedenen Gründen aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen
waren. Die Beiträge sollen im Umfang von höchstens einem
Promille der AHV-pflichtigen Lohnsumme ausfallen. Mit dem
Fondsgeld sollen Betriebe, welche Langzeitarbeitslosen einen
Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen, finanzi-
ell und administrativ entlastet werden.

Die öffentliche Hand soll zudem verpflichtet werden, einen
Anteil ihrer Stellen an langzeitarbeitslose Menschen zu verge-
ben.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Barrile, Crottaz, Fehl-
mann Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Hardegger, Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Müller-Altermatt, Munz, Seiler Graf, Semadeni,
Wüthrich (18)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4191 n Mo. Schläpfer. Kein Aufenthaltsrecht bei sexuel-
len Übergriffen und Gewalt an Frauen und Kindern  
(26.09.2019)

Die Rechtsgrundlagen sind so zu ergänzen, dass Ausländer bei
Gewalt gegen Frauen und Kinder im häuslichen Bereich zwin-
gend des Landes zu verweisen sind.

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4192 n Mo. (Sommaruga Carlo) Bendahan. Labelpflicht 
für Schweizer Brot  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Recht anzupassen, um das
Schweizer Brot zu schützen, das von Schweizer Bäckereien mit
Schweizer Mehl hergestellt wird. Dazu soll er ein Label für
Restaurants, Bäckereien, Brotverkaufsstellen, Supermärkte
usw. einführen, das unter anderem auf Vitrinen, Speisekarten
und Produktverpackungen angebracht werden sollte, um her-
vorzuheben, dass das angebotene Brot in der Schweiz und aus
Schweizer Mehl hergestellt wurde.

Die Presse hat nach einem Besuch von Bäckern im Bundes-
haus erneut betont, dass in der Schweiz jährlich etwa 60 kleine,
unabhängige Bäckereien schliessen würden. Das sei die stille
Erosion einer Welt und eines Know-hows, aufgrund des Drucks
der Grossverteiler, der Tankstellenshops und vor allem wegen
der stetig wachsenden Importe von tiefgefrorenen Fertigproduk-
ten aus dem Osten.

Die Möglichkeiten für eine preiswerte Beschaffung in Ländern
wie Polen oder Rumänien haben dem lokalen Markt geschadet.
Die dort hergestellten Croissants können beispielsweise zum
Preis von 11 Rappen bestellt werden, während die Produktions-
kosten in der Schweiz über einem Franken liegen. Die enorm
preiswerten Produkte werden per Lastwagen oder sogar per
Flugzeug importiert und haben eine katastrophale CO2-Bilanz.
All das wird gemacht, ohne dass Konsumentinnen und Konsu-
menten detailliert darüber informiert werden.

Da es heute aufgrund der WTO-Abkommen und der Verträge
mit der Europäischen Union (Cassis-de-Dijon-Prinzip) nicht
möglich ist, diese Importe infrage zu stellen, braucht es eine
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absolute Transparenz auf dem Markt. Dies würde den Konsu-
mentinnen und Konsumenten dabei helfen, sich verantwor-
tungsbewusst für Schweizer Brot entscheiden zu können, und
so dazu beitragen, dass das Know-how und die Arbeitsplätze in
der Schweiz erhalten bleiben und die negativen Auswirkungen
auf die Umwelt vermindert werden.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Barazzone, Bendahan,
Crottaz, de Buman, Fehlmann Rielle, Fridez, Friedl Claudia,
Grin, Gschwind, Hiltpold, Kiener Nellen, Marra, Marti Samira,
Mazzone, Molina, Nicolet, Pardini, Reynard, Ritter, Romano,
Rytz Regula, Seiler Graf, Thorens Goumaz, Töngi, Wehrli (26)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4193 n Po. (Graf Maya) Wettstein. Ein neues nationales 
Gesundheitsgesetz als Rahmengesetz  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, in welcher Form und mit welchem Inhalt ein Bundesgesetz
im Sinn eines neuen Rahmengesetzes "Gesundheit" zur besse-
ren und effizienteren Steuerung der Gesundheitsversorgung
erlassen werden kann.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Feri Yvonne, Girod, Glättli,
Gysi Barbara, Hardegger, Heim, Humbel, Kälin, Lohr, Mazzone,
Quadranti, Roduit, Rytz Regula, Schenker Silvia, Seiler Graf,
Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (21)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4194 n Mo. (Graf Maya) Weichelt-Picard. Finanzierung 
von Pflegeleistungen für Menschen mit Demenz  
(26.09.2019)

Der Bundesrat bzw. das zuständige Departement wird beauf-
tragt, die Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) so anzu-
passen, dass Menschen mit Demenz Anspruch auf die für sie
adäquaten Pflegeleistungen haben.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Feri Yvonne, Girod, Glättli,
Gugger, Gysi Barbara, Hardegger, Heim, Kälin, Lohr, Mazzone,
Quadranti, Roduit, Rytz Regula, Schenker Silvia, Seiler Graf,
Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Trede (21)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4195 n Mo. (Graf Maya) Wettstein. Doppel- und Mehr-
fachversicherungen im KVG verhindern  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das KVG so anzupassen, dass
niemand zwei oder mehr obligatorische Krankenpflegeversiche-
rungen nach KVG für den gleichen oder überschneidenden
Zeitraum abschliessen kann.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Feri Yvonne, Girod, Glättli,
Gugger, Gysi Barbara, Hardegger, Heim, Humbel, Kälin, Lohr,
Mazzone, Rytz Regula, Schenker Silvia, Seiler Graf, Streiff,
Thorens Goumaz, Töngi, Trede, Weibel (21)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4196 n Mo. (Graf Maya) Prelicz-Huber. Stärkung der Kin-
der- und Jugendmedizin. Den Behandlungsbeginn vor der 
Einigung über den Kostenträger sicherstellen  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetzes-
vorlage zu unterbreiten, die bei der Behandlung von Kindern
und Jugendlichen sicherstellt, dass nach Vorliegen einer ärztli-
chen Indikation mit der Therapie begonnen werden kann, auch
wenn noch keine Einigung vorliegt, welche der Sozialversiche-
rungen die Kosten übernehmen wird.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Bulliard, Feri Yvonne,
Girod, Glättli, Gugger, Gysi Barbara, Hardegger, Heim, Herzog
Verena, Humbel, Kälin, Lohr, Maire Jacques-André, Mazzone,
Moser, Pezzatti, Quadranti, Rytz Regula, Schenker Silvia, Seiler
Graf, Streiff, Thorens Goumaz, Trede (25)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4198 n Mo. Reynard. Besser informieren über die Risiko-
stoffe in Kosmetika und Gebrauchsgegenständen  
(26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein amtliches Informations-
schreiben über Risikostoffe in Kosmetika und Gebrauchsgegen-
ständen vorzulegen. Das Schreiben soll sich an gefährdete
Bevölkerungsgruppen (Schwangere, Kleinkinder usw.) richten
und einfach formuliert sein und diesen so die Möglichkeit bie-
ten, den Kontakt mit diesen Risikostoffen zu vermeiden.

Mitunterzeichnende: Chevalley, Crottaz, de Buman, Friedl Clau-
dia, Glauser, Gysi Barbara, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Masshardt, Mazzone, Moret Isabelle, Nordmann, Schen-
ker Silvia, Thorens Goumaz, Tornare (15)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4200 n Mo. Eymann. Weiterführung der Anschubfinan-
zierung 2017-2020 für zusätzliche Ausbildungsplätze in 
Humanmedizin  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der BFI-Botschaft
2021-2024 die Anschubfinanzierung für die Erhöhung der
Anzahl Ausbildungsplätze in Humanmedizin mit zusätzlichen
Finanzmitteln weiterzuführen.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Chevalley, Derder, Eichenberger,
Fluri, Gmür-Schönenberger, Humbel, Lüscher, Markwalder,
Munz, Riklin Kathy, Schneeberger, Schneider-Schneiter, Was-
serfallen Christian (14)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4202 n Mo. Eymann. Massnahmen zur Reduktion der 80-
prozentigen Energieverluste im Gebäudebereich  
(26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Umsetzungskonzept für
energieeffiziente Minergie-P-Massnahmen zur Reduktion der
80-prozentigen Energieverluste im Gebäudebereich vorzulegen
und dabei auch die Nutzung von Dach- und Fassadenflächen
für solare Energieproduktion zu berücksichtigen (Plus-Energie-
Bauten).

Mitunterzeichnende: Bauer, Derder, Feller, Jauslin, Portmann,
Schilliger, Seiler Graf, Wehrli (8)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

20.12.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
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19.4203 n Mo. Romano. Unentgeltliche Rechtspflege und 
Mehrwertsteuer. Keine Diskriminierung zulasten der mittel-
losen Personen und der Kantone bei Gerichtsverfahren  
(26.09.2019)

Artikel 21 Absatz 2 des Mehrwertsteuergesetzes ("Von der
Steuer ausgenommene Leistungen") ist um eine weitere Aus-
nahme zu ergänzen: Absatz 2 "Von der Steuer ausgenommen
sind", Ziffer 31 (neu) die Entschädigungen der amtlich bestellten
Rechtsbeistände und Rechtsbeiständinnen im Rahmen der
unentgeltlichen Rechtspflege nach den Artikeln 117 und fol-
gende der Zivilprozessordnung sowie die Entschädigungen der
amtlichen Verteidiger und Verteidigerinnen nach den Artikeln
132 und folgende der Strafprozessordnung.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4204 n Ip. Munz. Konsequenzen aus dem Fall Chlorotha-
lonil, um grundsätzliche Risiken des Pestizideinsatzes zu 
senken?  (26.09.2019)

In der Online-Ausgabe des Amtsblattes der Europäischen
Union vom 30. April 2019 wurden die Mitgliedstaaten dazu auf-
gefordert, die Zulassung von Chlorothalonil bis spätestens am
20. November 2019 zu widerrufen und allfällige Aufbrauchfri-
sten so kurz wie möglich anzusetzen, spätestens aber auf den
20. Mai 2020. Die Überprüfung von Chlorothalonil dürfte aber
bereits früher eingeleitet worden sein.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Seit wann liegen dem Bund Informationen dazu vor, dass die
EU:

a. den Wirkstoff Chlorothalonil einer Neubeurteilung unterzieht;

b. begründete Bedenken gegenüber seiner Anwendung hegt;

c. zahlreiche seiner Metaboliten als relevant einstuft;

d. seine Zulassung für den Wirkstoff widerrufen wird?

2. Was hat der Bund zum jeweiligen Zeitpunkt unternommen,
um den Entwicklungen in adäquater Weise begegnen zu kön-
nen?

3. Der Aufruf der EU an ihre Mitgliedstaaten hält klar fest, dass
sie die Zulassung von Chlorothalonil so rasch als möglich wider-
rufen und Aufbrauchfristen, falls sie überhaupt eingeräumt wer-
den, so kurz als möglich ansetzen sollen. Die Schweiz scheint
diese Schritte als weniger dringlich einzuschätzen oder hinkt
den Entscheiden der EU hintennach. Warum?

4. Wie sieht der Fahrplan des Bundes für den Widerruf der
Zulassung von Chlorothalonil aus (inkl. Verkaufs- und Auf-
brauchfristen)?

5. Durch welche Faktoren kann der Fahrplan kurz- und mittelfri-
stig beeinflusst werden?

6. Im Falle von juristischen Einsprachen: Kann der Bundesrat
aus Sorge um Mensch und Umwelt sowie gestützt auf das Vor-
sorgeprinzip, ein provisorisches Verbot von Verkauf und Aus-
bringung von chlorothalonilhaltigen Pestiziden verfügen?

7. Wenn nein, wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit eingestuft,
dass Schäden durch eine Verzögerung des Verbotes geltend
gemacht werden? Wer trägt die Kosten für die Schäden, die
entstehen, wenn bis zum Abschluss des Verfahrens weiter
Chlorothalonil verkauft und angewendet werden darf?

8. Der Fall Chlorothalonil deckt grundsätzliche Mängel im Zulas-
sungsverfahren, beim Monitoring von Wirkstoffeinträgen in der
Praxis sowie bei der systematischen Überprüfung von Annah-
men aus dem Zulassungsverfahren auf. Er wirft zudem Fragen
auf betreffend die Pestizidanwendung und die in der Bundes-

verfassung verankerten Vorsorge- und Verursacherprinzipien.
Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat aus diesem Fall?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Heim, Kälin, Kiener Nellen, Moser, Schneider Schüttel,
Töngi (10)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4205 n Ip. Munz. Kontaminiertes Trinkwasser. Die Zulas-
sung von Pflanzenschutzmitteln ist weichenstellend  
(26.09.2019)

Die öffentliche Liste "Relevanz von Pflanzenschutzmittel-Meta-
boliten im Grund- und Trinkwasser" ist die Grundlage für den
kantonalen Vollzug des Gewässerschutz- und des Lebensmit-
telrechts. Die Liste vom 30. November 2017 enthielt ein Abbau-
produkt für Chlorothalonil, jene vom 20. Mai 2019 zwei, jene
vom 16. Juli 2019 sieben und jene vom 6. August 2019 neun.
Die Zahl der Chlorothalonil-Metaboliten dürfte jedoch bei zwan-
zig liegen.

Bevor die kantonalen Vollzugsorgane überhaupt in der Lage
sind, neue Stoffe zu messen und zu analysieren, müssen sie
vom Bund über deren Existenz informiert werden, und es sind
aufwendige Methodenentwicklungen nötig. Die lückenhafte,
häppchenweise Bekanntgabe von neuen Stoffen durch den
Bund verunmöglicht einen effizienten und effektiven Vollzug
durch die Kantone.

Die EU stufte zahlreiche Chlorothalonil-Metaboliten als relevant
ein, weil die Stoffe für Mensch und Umwelt als gefährlich gelten.
Das BLV folgte der EU jedoch nicht bei allen Metaboliten,
obwohl es dies normalerweise tut. Für einige Metaboliten fehlen
zudem toxikologische Bewertungen und damit auch die rechtli-
chen Grundlagen für den kantonalen Vollzug. Entsprechende
Fragen wurden in der Fragestunde vom 23. September 2019
gestellt (beispielsweise 19.5538, 19.5539 oder 19.5549), vom
Bundesrat unbefriedigend beantwortet. Sie werden mit dieser
Interpellation deshalb teilweise wiederholt.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Warum übernimmt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen (BLV) nicht bei allen Chlorothalonil-Meta-
boliten die Beurteilung der Europäischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA), wie sonst üblich?

2. Was ist mit den Chlorothalonil-Metaboliten, für die eine toxi-
kologische Bewertung fehlt und damit die Grundlage für einen
Vollzug?

3. Weshalb wird den kantonalen Vollzugsbehörden vom Bund
nicht eine Liste mit allen relevanten und nicht relevanten
Abbaustoffen zur Verfügung gestellt, basierend auf den Daten
der Zulassung, damit Grund- und Trinkwasser umfassend über-
prüft werden können?

4. Wie stellt der Bund sicher, dass er Rückschlüsse aus der
Anwendung ziehen und nötige Anpassungen bei der Zulassung
vornehmen kann, wenn er die Vollzugsbehörden nicht lückenlos
darüber informiert, welche Stoffe sie im Feld erwarten müssen?

5. Ist der fehlende "Informations- und Rückkoppelungs-Mecha-
nismus" ein Grund, weshalb Chlorothalonil jahrzehntelang aus-
gebracht werden konnte, ohne dass die Vollzugsbehörden die
hohen Werte seiner Metaboliten feststellen und zurückmelden
konnten?



220

Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Heim, Kälin, Kiener Nellen, Moser, Schneider Schüttel,
Töngi (10)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4207 n Po. Moser. Stärkung der Kinder- und Jugendme-
dizin. Versorgungslücken schliessen  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Bericht zu
erstatten, mit welchen Massnahmen die Versorgungslücken im
pädiatrischen Behandlungskontext geschlossen werden können
und wie die Verfügbarkeit und Vergütung von Kinderarzneimit-
teln erhöht werden kann. Dazu sollen in einem Bericht insbe-
sondere folgende Punkte geprüft werden:

1. Im revidierten Heilmittelgesetz wurde ein Verpflichtungs- und
Anreizsystem zur Förderung der Entwicklung von Kinderarznei-
mitteln eingeführt. Dieses soll einer Wirkungsanalyse unterstellt
werden, auf Basis dessen Optimierungen beschlossen werden
können.

2. Es ist aufzuzeigen, welche Strategie in Bezug auf die bereits
zugelassenen, etablierten Arzneimittel besteht, die im pädiatri-
schen Bereich bislang nahezu ausschliesslich im Rahmen des
sogenannten Off-Label Use zur Anwendung gelangen.

3. Betreffend Vergütung ist aufzuzeigen, wie die Leistungser-
bringer die Möglichkeit erhalten, Anwendungen in Off-Label Use
wie auch Unlicensed Use (Zulassung besteht im Ausland, nicht
aber in der Schweiz) ohne administrative Hürden ambulant und
stationär über die Sozialversicherungen abzurechnen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Frei, Graf Maya, Grossen Jürg,
Herzog Verena, Humbel, Lohr, Quadranti, Sauter, Weibel (10)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme von Punkt 1
und die Ablehnung der Punkte 2 und 3 des Postulats.

19.4215 n Mo. (Hiltpold) Bourgeois. Deklaration der Her-
kunft und des Verarbeitungsorts von Brot und Backwaren  
(26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die aktuelle Gesetzgebung so
anzupassen, dass die Geschäfte, welche direkt oder in verar-
beiteter Form (z. B. Sandwiches) Brot und Backwaren verkau-
fen oder bereitstellen (z. B. Restaurants), an einem für
Kundinnen und Kunden sichtbaren Platz die Herkunft der Roh-
waren und den Verarbeitungsort aufzeigen.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Amaudruz, Baraz-
zone, Bauer, Borloz, Bourgeois, Bühler, Bulliard, Clottu, de
Buman, Egger Thomas, Fehlmann Rielle, Feller, Genecand,
Glauser, Golay, Grin, Lüscher, Maire Jacques-André, Marra,
Nicolet, Page, Piller Carrard, Reynard, Ritter, Rochat Fernan-
dez, Roduit, Sommaruga Carlo, Tornare, Wehrli (31)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4217 n Po. Bendahan. Einen Teil der NAF-Gelder für 
Alternativen zum Privatfahrzeug für die Anreise zu Knoten-
punkten des öffentlichen Verkehrs einsetzen  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Machbarkeitsstudie dar-
über vorzulegen, ob ein Teil der Gelder aus dem Nationalstras-
sen- und Agglomerationsverkehrsfonds für Projekte eingesetzt
werden kann, die darauf abzielen, die Benützung des öffentli-
chen Verkehrs im Vergleich zur Verwendung eines Privatfahr-

zeugs bequemer zu machen. Der Bundesrat könnte
beispielsweise prüfen, ob ein Pilotprojekt sinnvoll wäre, wonach
die Einwohnerinnen und Einwohner einer Region gratis mit
einem Fahrzeug zu einem Knotenpunkt des öffentlichen Ver-
kehrs transportiert werden und so einen Anreiz haben, den
wesentlichen Teil ihres Wegs mit dem öffentlichen Verkehr
zurückzulegen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Hadorn, Kiener Nellen, Maire Jacques-André,
Munz, Naef, Piller Carrard, Reynard, Rochat Fernandez,
Schenker Silvia, Sommaruga Carlo, Töngi (15)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4218 n Mo. Bendahan. Flugtarife. Ökologischen und 
ökonomischen Absurditäten ein Ende setzen  (26.09.2019)

Bei der Buchung von Langstreckenflügen ist es in vielen Fällen
billiger, Flugtickets zu wählen, die aber objektiv betrachtet weni-
ger zweckmässig sind, und zwar aus ökologischer wie auch aus
praktischer Sicht. So ist es manchmal billiger, einen kurzen Flug
zu einem Hub und von dort aus einen Langstreckenflug zu neh-
men, als ein Ticket für den Direktflug zu kaufen.

Der Bundesrat wird ersucht, Massnahmen zu treffen, damit es
für Reisende praktischer ist, die ökologisch vernünftigste Wahl
zu treffen. Namentlich soll er:

1. sicherstellen, dass Reisende, die ein Ticket gekauft haben,
das einen Zwischenstopp in der Schweiz einschliesst, nur den
Flug ab diesem Zwischenstopp nehmen können, dies ohne
zusätzliche Kosten,

2. die Fluggesellschaften dazu verpflichten, zu Inlandflügen in
der Schweiz eine kostenlose Alternative mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln anzubieten,

3. die schweizerischen Fluggesellschaften, die Flugtickets mit
Zwischenlandung im Ausland verkaufen, dazu verpflichten, für
einen Teil der Reise die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Zug) anstelle des Fluges zu ermöglichen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Gysi Barbara,
Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Naef, Piller Car-
rard, Reynard, Rochat Fernandez, Schenker Silvia, Somma-
ruga Carlo, Töngi (13)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4220 n Mo. Moret Isabelle. Irreführende Angaben über 
Kosmetika verhindern  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bedeutung von wertenden
Aussagen wie "klinisch getestet", "von Ärzten empfohlen",
"natürlich" oder "umweltfreundlich" zu definieren. Gewisse Wirt-
schaftsakteure verwenden solche Aussagen über ihre kosmeti-
schen Produkte, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Sie
bieten aber den Konsumentinnen und Konsumenten keines-
wegs den angeblichen Mehrwert.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, de Buman, Hardegger,
Maire Jacques-André, Marra, Nordmann, Piller Carrard, Rey-
nard, Thorens Goumaz, Tornare, Wehrli (12)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4221 n Mo. (Flückiger Sylvia) Wobmann. Mehr Park-
plätze an Autobahnauffahrten und Bahnhöfen  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, Voraussetzungen für mehr Park-
plätze an Autobahnauffahrten und bei Bahnhöfen zu schaffen.
Damit entstehen mehr Möglichkeiten, um Fahrgemeinschaften
zu bilden oder auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Das
entlastet den Strassenverkehr auf Autobahnen und in Zentren.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Giezendanner, Herzog
Verena, Knecht, Wobmann (5)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4225 n Mo. Aebi Andreas. Verlängerung des Gentech-
Moratoriums  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit das geltende Gentech-Moratorium für die Landwirt-
schaft nach Ablauf am 31. Dezember 2021 weiterhin für 4 Jahre
gilt.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Bulliard, Egger Mike, Graf
Maya, Gschwind, Guhl, Haab, Hausammann, Hiltpold, Jans,
Knecht, Masshardt, Molina, Müller Leo, Müller-Altermatt, Page,
Ritter, Salzmann, Siegenthaler, Vitali, von Siebenthal,
Wüthrich (22)

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

18.12.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4227 n Mo. Seiler Graf. Reduktion der CO2-Emissionen 
und der Energieverluste für Gebäudeinhaberinnen und -
inhaber, Mieterinnen und Mieter sowie KMU  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird ersucht, folgende Massnahmen zur Reduk-
tion der hohen Energieverluste im Gebäudebereich zu realisie-
ren, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen:

1. Die Einmalvergütung für Fotovoltaikanlagen nach Artikel 25
Absatz 1 des Energiegesetzes (EnG) kann auch für Fotovoltaik-
anlagen von Geschäfts- und Wohnbausanierungen mit einer
Leistung von 30 bis 200 Kilowatt geleistet werden. Bei Gebäu-
den können Fotovoltaikanlagen die 200 Kilowatt Leistung auch
überschreiten, wenn ganzflächige Dach- und, soweit notwendig,
auch Fassadenanlagen gebäudetechnisch möglich sind. Ent-
scheidend ist die architektonische Integration der Anlagen als
Gebäudebestandteil bzw. Gebäudeersatzbestandteil, die, wie
bei traditionellen Dächern und Fassaden, dach-, first-, seiten-
und traufbündig sowie fachmännisch einheitlich in die Gebäu-
dehülle integriert sind.

2. Mit Anreizbeiträgen von höchstens 30 Prozent der energie-
relevanten Bauinvestitionen können Wohn- und Geschäftsbau-
ten gefördert werden, welche den Minergie-P- oder einen
vergleichbar effizienten Baustandard erfüllen. Zur Reduktion
der 80 Prozent bzw. 90 Terawattstunden Energieverluste pro
Jahr fördert der Bund insbesondere entsprechende kantonale
Massnahmen. Während einer auf 10 Jahre befristeten Einfüh-
rungsphase können auch Neubauten, welche die Vorausset-
zungen der Punkte 1 und 2 erfüllen, gefördert werden.

3. In Bau- und Landwirtschaftszonen sind gut integrierte Solar-
anlagen, welche die Voraussetzungen der Punkte 1 und 2 erfül-
len, in der Regel innert vier Monaten zu bewilligen. Davon
ausgenommen sind Baudenkmäler von nationaler Bedeutung,
die im Inventar des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1966 über
den Schutz der Kulturgüter bzw. im Kulturgüterschutzverzeich-
nis als Einzelobjekte aufgeführt sind. Gebäude, welche die Vor-

aussetzungen gemäss den Punkten 1 und 2 nur teilweise
erfüllen, erfahren eine proportionale Reduktion der Anreizförde-
rung.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Eymann, Frei, Graf Maya,
Graf-Litscher, Hardegger, Jans, Marti Samira, Mazzone, Meyer
Mattea, Müller Leo, Munz, Pardini, Sommaruga Carlo (15)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4228 n Mo. Gysi Barbara. Kommunikation der Kranken-
kassenprämien. Mehr Fairness dank klaren Vorgaben  
(26.09.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, die gesetzlichen Grundlagen zur
obligatorischen Krankenversicherung anzupassen, damit eine
Bekanntgabe der Prämien für das Folgejahr durch die Kranken-
versicherer vor deren Genehmigung verhindert und im Falle
eines Verstosses geahndet werden kann.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Friedl Claudia, Graf Maya,
Graf-Litscher, Gugger, Hadorn, Hardegger, Heim, Kiener Nel-
len, Lohr, Masshardt, Munz, Pardini, Rochat Fernandez, Schen-
ker Silvia, Schneider Schüttel, Sommaruga Carlo, Streiff,
Wasserfallen Flavia, Weibel, Wermuth, Wüthrich (23)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4230 n Ip. Schneider Schüttel. Werden mit der Reduktion 
der Verkaufsmenge die Risiken von Pestiziden effektiv 
reduziert?  (26.09.2019)

Im Februar 2019 publizierte das BLW die Verkaufsstatistik von
Pflanzenschutzmitteln für die Jahre 2008 bis 2017. Es unter-
strich dabei den Abwärtstrend bei der Gesamtverkaufsmenge
und einen Rückgang bei Glyphosat von 29 Prozent für den
gesamten Zeitraum und 45 Prozent für 2017.

Die Zunahme der Verkaufsmenge von auch für die biologische
Landwirtschaft zugelassenen Wirkstoffen (plus 40 Prozent)
erklärte das BLW mit der Zunahme der für den Biolandbau
genutzten Landwirtschaftsfläche sowie dem Umstand, dass
immer mehr konventionell produzierende Betriebe diese Pro-
dukte einsetzten, anstelle von Pestiziden, die ausschliesslich
für die konventionelle Landwirtschaft zugelassen sind.

Auch wenn die Mengenreduktion erfreulich ist, so lautet der
Auftrag des Bundesrates, wie er in der Motion 13.3367 der
WBK-N formuliert ist oder im Aktionsplan Pestizidreduktion vom
6. September 2017, die Risiken des Pestizideintrages zu halbie-
ren.

Ich danke dem Bundesrat daher für die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Was sagt die Reduktion der Verkaufsmenge über die Reduk-
tion der Risiken des Pestizideinsatzes aus?

2. Kann der Bundesrat aufgrund der Verkaufsmengen gesi-
cherte Aussagen dazu machen, ob die Risiken des Pestizidein-
satzes in der Schweiz seit September 2017 insgesamt zu- oder
abgenommen haben?

3. Welche vergleichenden Aussagen können betreffend die
Toxizität (Human- und Ökotoxikologie) und die Risiken der
Gruppen der Herbizide, Fungizide und Insektizide gemacht wer-
den?

4. Müssten, um die Risiken des Pestizideintrages senken zu
können, nicht vorab die Einträge von besonders toxischen Stof-
fen reduziert werden?
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5. Hat der Bundesrat einen Ausstiegsplan für die am stärksten
wirkenden toxischen Stoffe? Wenn ja, wie sieht er aus? Wenn
nein, bis wann liegt er vor?

Mitunterzeichnende: Fridez, Friedl Claudia, Graf Maya, Kiener
Nellen, Marti Samira, Masshardt, Moser, Munz, Piller Carrard,
Rochat Fernandez, Semadeni, Thorens Goumaz (12)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4234 n Ip. Müller Leo. Umweltziele Landwirtschaft. Frag-
würdige Kommunikation zur Zielerreichung  (26.09.2019)

Die Umweltziele Landwirtschaft (UZL) sind in die vier Hauptbe-
reiche Biodiversität und Landschaft, Klima und Luft, Wasser
sowie Boden aufgeteilt. Daraus werden 39 Unterziele abgelei-
tet. Gemäss Statusbericht 2016 werden 7 Ziele erreicht, bei 9
ist keine Aussage möglich, und 23 gelten als nicht erreicht. Auf
seiner Website www.admin.ch schreibt der Bundesrat, dass kei-
nes der Ziele erreicht wird.

Ich bitte den Bundesrat deshalb, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Findet es der Bundesrat in Ordnung, dass Umweltziele, für
die es gar keine Indikatoren oder konkreten Vorgaben gibt - z.
B. im ÖLN -, als nicht erreicht taxiert werden?

2. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass gewisse
Ziele, die z. B. gemäss den Etappenzielen der AP 2014-2017
übertroffen wurden oder fast erreicht sind, eine fairere Kommu-
nikation durch die Bundesverwaltung verdienen?

3. Ist der Bundesrat der Meinung, dass es korrekt ist, wenn die
zuständigen Bundesämter in ihrer Kommunikation explizit
sagen, keines der UZL sei erreicht, und falls nein, ist er bereit,
die Kommunikation entsprechend anzupassen?

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Gschwind, Ritter,
Salzmann (4)

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4235 n Ip. Müller Leo. Was alles fliesst die Flüsse 
hinunter?  (26.09.2019)

Die Gewässerbelastung durch Mikroverunreinigungen stammt
zu einem kleineren Teil aus der Landwirtschaft und zu einem
grösseren Teil aus Gesellschaft, Industrie und Gewerbe. Das
Bundesamt für Umwelt hat während eines Jahres untersucht,
was den Rhein hinunterfliesst, und festgestellt, dass rund 1 Pro-
zent Pflanzenschutzmittel sind und 99 Prozent von Industrie-
und Haushaltchemikalien, Arzneimitteln und Lebensmittelzu-
satzstoffen stammen. Zudem zeigen die jüngst durch das Bun-
desamt für Umwelt veröffentlichten Zahlen zum Grundwasser
im Naqua-Bericht, dass flüchtige halogenierte Kohlenwasser-
stoffe (FHKW) an mehr als 25 Prozent aller Messstellen - vor
allem im Siedlungsgebiet des Mittellandes - nachgewiesen wer-
den. Die numerischen Anforderungen gemäss GSchV von 1
Mikrogramm pro Liter (10-mal höher als Pestizide) werden
dabei in 4 Prozent aller Fälle überschritten. Weiter wurden in 13
Prozent der Messstellen Arzneimittel und Röntgenkontrastmittel
gefunden. Zudem gibt der Bund für den Umbau der ARA auf die
neuste Reinigungsstufe bis 2040 Zeit, und es sollen nur 100
von über 700 ARA aufgerüstet werden. Das Monitoring im Rah-
men des Berner Pflanzenschutzprojektes zeigt, dass die durch
ARA eingeleiteten Abwasser hoch mit Schadstoffen belastet
sind. Für die Landwirtschaft wurde der Aktionsplan Pflanzen-

schutz erstellt mit konkreten Reduktionszielen, Fristen und Mas-
snahmen.

Ich bitte den Bundesrat deshalb, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Was konkret unternimmt der Bund, um die konstant hohen
Einträge und Grenzwertüberschreitungen von FHKW signifikant
zu reduzieren?

2. Kann es der Bundesrat verantworten, dass für Arznei- und
Röntgenkontrastmittel in der Gewässerschutzverordnung kei-
nerlei Anforderungswerte gelten?

3. Findet er es richtig, dass der geplante ARA-Ausbau nur 50
Prozent aller Abwasservolumen erfasst?

4. Kann er es angesichts der Dringlichkeit verantworten, dass
die Gewässerbelastung durch ARA erst bis in 21 Jahren um die
Hälfte reduziert wird?

5. Ist er bereit, für andere Bereiche wie Industriechemikalien,
Haushaltchemikalien, Arzneimittel, Lebensmittelzusatzstoffe
usw. Aktionspläne mit konkreten Reduktionszielen, Fristen und
Massnahmen zu erlassen?

6. Ist er bereit, die Hauptprioritäten bei der Bekämpfung der
Gewässer- und Mikroverunreinigungen auf jene Bereiche zu
setzen, die den höchsten Prozentanteil an den Verunreinigun-
gen aufweisen?

Mitunterzeichnende: Gschwind, Ritter (2)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4237 n Mo. (Salzmann) Aebi Andreas. Stopp der Daten-
sammelwut in der Armee!  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
Archivierung (BGA) so abzuändern, dass die Armee nicht mehr
gegenüber dem Bundesarchiv angebotspflichtig ist.

Mitunterzeichnende: Keller-Inhelder, Umbricht Pieren (2)

22.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4238 n Ip. (Heim) Barrile. Krankenkassenprämien. Ver-
schuldung durch überhöhte Inkassokosten vermeiden  
(26.09.2019)

Der Anstieg der Krankenkassenprämien ist ungebrochen. Je
länger, je mehr Haushalte haben Probleme, die Prämien fristge-
recht zu bezahlen. Damit steigt auch die Zahl der Betreibungen
aufgrund von ausstehenden Prämien. Ungefähr ein Drittel der
rund drei Millionen Betreibungen in der Schweiz betrifft Kran-
kenkassenprämien. Die ausstehenden Forderungen sind inner-
halb von zehn Jahren von 170 Millionen auf 410 Millionen
gestiegen. Die Verschuldungsproblematik ist unbestritten. Ver-
schärft wird die Verschuldung dadurch, dass die Krankenversi-
cherungen zum Teil exorbitante Inkassokosten verrechnen.
Diese liegen zum Teil bei einem Mehrfachen der ursprünglichen
Forderung (vgl. "NZZ", 1. Juni 2019). Damit werden die betroffe-
nen Personen in die Überschuldung getrieben. In seiner Ant-
wort auf die Interpellation 19.3441 zeigt sich der Bundesrat
besorgt über diese Entwicklung, ohne aber konkrete Massnah-
men ins Auge zu fassen.

Betroffen ist auch die öffentliche Hand. Mit den überhöhten
Inkassokosten steigt das Risiko, dass die Betriebenen weitere
Prämienrechnungen nicht bezahlen können und damit der Kan-
ton für weitere ausstehende Prämien aufkommen muss. Da die
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Steuern nicht im betreibungsrechtlichen Existenzminimum ent-
halten sind, können die Betriebenen oft ihre Steuern nicht mehr
bezahlen, womit die öffentliche Hand ein zweites Mal das Nach-
sehen hat. Wenn es den Krankenkassen gelingt, die ausstehen-
den Prämien einzutreiben, müssen sie dem Kanton nur 50
Prozent des Betrags zurückzahlen, der Kanton verliert also
noch einmal 35 Prozent der zuvor der Krankenkasse vergüteten
Ausstände.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Hat der Bundesrat Kenntnis von der Problematik der über-
höhten Inkassokosten, und wie gedenkt der Bundesrat diese
Praxis der Krankenkassen zu unterbinden? Zieht er die Mög-
lichkeit in Betracht, einen Gebührentarif für das Krankenkas-
sen-Inkasso zu erlassen, analog GebV SchKG?

2. Ist er auch der Meinung, dass die Kantone nach der Über-
nahme der Prämienausstände auch die Verlustscheine über-
nehmen sollten, da sie erstens oft die gleichen Personen auch
aufgrund ausstehender Steuerrechnungen betreiben müssen,
zweitens auf überhöhte Inkassokosten verzichten können und
drittens, wenn die ausstehenden Prämien bezahlt werden, auch
den vollen Betrag zurückerhalten?

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

28.11.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4239 n Ip. CVP-Fraktion. Stagnierende Wirtschaft. Nun 
ist die Politik gefordert  (26.09.2019)

Gemäss der Aussenhandelsstatistik der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung (EZV) sind die Ausfuhren alleine im August 2019
gegenüber dem Juli 2019 um 4,3 Prozent gesunken. Die
Exporte nach Deutschland (unserem grössten Handelspartner)
sind innert Monatsfrist um 14 Prozent abgesackt. Das sind
ganze 546 Millionen Franken weniger. In der Maschinen-, Elek-
tro- und Metall-Industrie reduzierten sich die Auftragseingänge
im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr um 19,5 Pro-
zent. Der Entscheid der Europäischen Zentralbank und der US-
Notenbank, ihre Zinsen weiter zu senken, wird den Aufwer-
tungsdruck auf den Schweizerfranken weiter erhöhen. Die Fol-
gen eines erstarkenden Frankens für eine Branche, die 80
Prozent der Güter exportiert und für 320 000 Arbeitsplätze
sorgt, sind uns bestens bekannt. Selbst die ansonsten krisensi-
chere chemisch-pharmazeutische Industrie verzeichnete alleine
im August 2019 einen Rückgang der Ausfuhren von 5 Prozent.

Der Bundesrat muss bereit sein, bei gleichbleibender Tendenz
frühzeitig Massnahmen zu ergreifen.

1. Ist der Bundesrat bereit, eine Reduktion oder Abschaffung
aller unnötigen Abgaben und Gebühren parallel zu den Effizi-
enzgewinnen in der Verwaltung vorzunehmen?

2. Ist er bereit, die Kurzarbeit durch das Zulassen von Devisen-
schwankungen als Begründung oder durch die Erhöhung der
Bezugsdauer zu stärken?

3. Wie will er die Förderung von Fähigkeiten in der digitalen
Arbeitswelt verbessern? Ist er bereit, durch die Wiedereinfüh-
rung von Sondermassnahmen bei der Projektförderung im BFI-
Bereich und der Weiterentwicklung der beruflichen Grund- und
Weiterbildung Arbeitnehmende besser auf die neue Arbeitswelt
vorzubereiten?

4. Wie will er innovative Produktentwicklungen fördern? Ist er
bereit, tiefere Eintrittsschwellen für Innosuisse einzuführen
sowie gegebenenfalls die Mittel zu erhöhen?

5. Ist er bereit, den Marktzugang durch den Abschluss neuer
Freihandelsabkommen, aber auch durch den erleichterten
Zugang von KMU zu internationalen Grossprojekten zu
sichern?

6. Wie will er die anhaltende Investitionslücke schliessen, wel-
che trotz grosser Liquidität insbesondere in der produzierenden
Wirtschaft vorhanden ist?

7. Welche weiteren Exportfördermassnahmen sollen gemäss
Bundesrat ergriffen werden, um die Wirtschaft zu stärken?

Sprecherin: Schneider-Schneiter

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4240 n Mo. CVP-Fraktion. Geld- und Zinspolitik am 
Scheideweg. Der Bundesrat wird gebeten, die Herausforde-
rungen für Wirtschaft und Gesellschaft in der Legislaturpla-
nung 2019-2023 zu antizipieren und Massnahmen 
vorzuschlagen  (26.09.2019)

Die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist seit
Jahren im "Würgegriff" der extrem expansiven Geld- und Zins-
politik der Europäischen Zentralbank (EZB). Dass die EZB ihren
Kurs in nächster Zeit grundsätzlich ändern wird, ist so gut wie
ausgeschlossen. Die Schulden der Euroländer liegen bei über
10 Billionen Euro mit Staatsverschuldungsquoten vieler Länder
deutlich über 100 Prozent des BIP. Für die Schweiz bedeutet
dies, sich auf zwei alternative Szenarien einstellen zu müssen.
Im einen Szenario hält die SNB an den Negativzinsen fest oder
erhöht diese gar. Dies hat je länger, desto mehr gravierende
Folgen für unsere Vorsorgewerke, für die Preisentwicklung von
Sachwerten wie Immobilien oder für das Verhalten der privaten
Sparer. Es besteht insbesondere die akute Gefahr von beträcht-
lichen Fehlallokationen. Im andern Szenario erhöht die SNB die
Zinsen signifikant und nimmt eine deutliche Aufwertung des
Schweizerfrankens in Kauf. Dies hätte schwerwiegende Folgen
für die Schweizer Wirtschaft, direkt vor allem für wechselkurs-
sensitive Branchen wie die Exportindustrie und den Tourismus,
indirekt aber für die ganze Wirtschaft. Eines dieser beiden Sze-
narien wird mit grosser Wahrscheinlichkeit die Rahmenbedin-
gungen für die Unternehmen unseres Landes in den nächsten
vier Jahren prägen.

Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat beauftragt, in der
Legislaturplanung 2019-2023 aufzuzeigen, mit welchen konkre-
ten Massnahmen er den negativen Folgen der beiden alternati-
ven geldpolitischen Szenarien - immer unter vollständiger
Wahrung der Unabhängigkeit der SNB - begegnen will. Die
Schweiz dürfte in beiden Fällen mit gravierenden wirtschafts-
und gesellschaftspolitischen Herausforderungen konfrontiert
sein. Der Bundesrat wird ersucht, diese Entwicklungen zu anti-
zipieren und dem Parlament entsprechende Vorschläge zu
unterbreiten.

Sprecher: Paganini

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4241 n Po. Masshardt. Verbesserter Opferschutz bei 
Antragsdelikten  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht darzulegen, wie
die Identität der Opfer im Strafverfahren unter gleichzeitiger
angemessener Berücksichtigung der Rechte der beschuldigten
Personen besser geschützt werden kann. So soll insbesondere
geprüft werden, ob die Möglichkeit von anonymen Anzeigen
respektive Strafanträgen eingeführt werden soll.
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Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Jauslin, Kiener Nellen, Lohr, Munz, Schenker Silvia,
Seiler Graf, Streiff (11)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4243 n Mo. Bourgeois. Ausbau der Fotovoltaik  
(26.09.2019)

Ich beauftrage den Bundesrat, gemeinsam mit den Kantonen
dafür zu sorgen, dass die Dächer aller Neubauten auf der dafür
geeigneten Seite mit Sonnenpaneelen statt mit herkömmlichen
Ziegeln gedeckt werden. Artikel 9 Absätze 3 Buchstabe a und
3bis des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemein-
den muss in diesen Fällen anwendbar sein.

Mitunterzeichnende: Bauer, Bäumle, Chevalley, Egger Mike,
Hiltpold, Jauslin, Nordmann, Page, Ruppen, Schilliger, Thorens
Goumaz, Vogler, Wasserfallen Christian (13)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4244 n Po. Addor. Weniger Bürokratie für die Milizkader 
unserer Armee!  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht die administrati-
ven Abläufe darzulegen, die für die Milizkader unserer Armee
bei der Ausübung ihrer Funktion eine übermässige Belastung
darstellen. Dargelegt werden soll auch, inwieweit diese Bela-
stung in letzter Zeit zugenommen hat. Der Bericht soll
schliesslich Vorschläge enthalten für Massnahmen zur Verrin-
gerung dieser administrativen Belastung.

Mitunterzeichnende: Bauer, Bregy, Jauslin, Müller Leo, Müller
Walter, Portmann (6)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4245 n Mo. (Hardegger) Gysi Barbara. Förderung klini-
scher Versuche mit nicht kommerziellen Medizinprodukten 
durch die Anpassung der Gebühren und Auflagen  
(26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass das Aus-
führungsrecht des Heilmittelgesetzes (Art. 4-9; HMG) so ange-
passt wird, dass nicht kommerzielle klinische Forschung
gefördert wird und sie nicht durch unnötig aufwendige Auflagen
und prohibitiv wirkende hohe Gebühren behindert wird.

Mitunterzeichnende: Barrile, Brand, Crottaz, Friedl Claudia,
Giezendanner, Graf Maya, Graf-Litscher, Gugger, Gysi Barbara,
Hess Lorenz, Kiener Nellen, Lohr, Moret Isabelle, Munz, Schen-
ker Silvia, Weibel (16)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4246 n Ip. (Hardegger) Munz. Weiterhin offene Fragen zu 
adaptiven Antennen und Expositionsspitzen  (26.09.2019)

Im Zusammenhang mit dem Ausrollen von 5G stehen adaptive
Antennen in der Kritik, weil sie zu höheren Spitzenwerten füh-
ren sollen. Die neuen Antennen ändern in sehr kurzen Zeitein-
heiten ihre Abstrahlcharakteristik, und somit ändert sich auch
die Exposition. Dabei werden zur Datenübertragung die Strah-
len stark konzentriert zu aktiven Geräten hin ausgerichtet - die
Steuersignale dagegen werden gepulst überallhin versendet.

Dies führt zu einer viel dynamischeren Expositionssituation als
beim bisherigen Mobilfunk. Mit der Anpassung der NISV durch
den Bundesrat gilt seit 1. Juni 2019, dass zur Beurteilung der
Exposition von adaptiven Antennen zusätzlich auch die Variabi-
lität ihrer Senderichtung und ihres Antennendiagramms zu
berücksichtigen ist, Vollzugshilfen fehlen jedoch dazu.

Dazu stellen sich nachfolgende Fragen:

1. Wissen die Vollzugsbehörden, wie sie diese neue Forderung
der NISV umsetzen können?

a. Falls ja, wie ist das ohne Vollzugshilfen möglich?

b. Falls nein, ist es rechtens, wenn solche Antennen bewilligt
werden?

2. Kann der Austausch einer bisherigen Antenne durch eine
adaptive eine Bagatelländerung sein, wenn dies zu einer ande-
ren Expositionsqualität führt?

3. Falls die Bewilligung nur für einen statischen Betrieb gilt, wie
wird sichergestellt, dass eine Antenne nicht anders betrieben
wird?

4. Ist eine zukünftige Lösung, welche für adaptive Antennen ein
tieferes Schutzniveau vorsieht als für die nicht adaptiven, recht-
lich haltbar?

5. Wird mit der NISV auch bei adaptiven Antennen der Stör-
schutz von elektronischen Geräten sichergestellt, auch wenn
die NISV nur die RMS-Werte (Mittelwerte) begrenzt und nicht
die Peaks (Signalspitzen), wie sie für den Störschutz von Gerä-
ten relevant sind?

6. Wer ist verantwortlich, wenn elektronische Geräte wie Ener-
giezähler, Herzschrittmacher, sicherheitsrelevante Steuerun-
gen oder andere Geräte in ihrer Funktion durch Spitzen
adaptiver Antennen gestört werden sollten?

7. Müsste ein zukünftiges NIS-Monitoring nicht auch die Peak-
Werte erfassen, nicht nur um über kaum erforschte nicht thermi-
sche biologische Wirkungen eine bessere Datenbasis zu erhal-
ten, sondern auch um die Gefahr möglicher Funktionsstörungen
bei empfindlichen Geräten zu erkennen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Estermann, Graf Maya,
Munz, Reimann Maximilian, Semadeni, Töngi (8)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

28.11.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4247 n Mo. (Hardegger) Barrile. Verbindlichkeit in der 
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Qualitäts-
sicherung in der Krankenversicherung  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die ausserparlamentarische Eid-
genössische Qualitätskommission nicht nur mit der Koordina-
tion und Verbesserung der Qualitätsentwicklung in der
medizinischen Versorgung und Förderung der Patientensicher-
heit zu beauftragen, sondern auch mit den notwendigen Kom-
petenzen auszustatten, damit die Verbindlichkeit der
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse wie Leitlinien, Stu-
dienresultate usw. durchgesetzt werden kann, die Umsetzung
derselben überwacht und kontrolliert wird und wenn nötig sank-
tioniert werden kann.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Giezendanner,
Graf Maya, Graf-Litscher, Gugger, Gysi Barbara, Heim, Kiener
Nellen, Lohr, Munz, Schenker Silvia (12)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen
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19.4251 n Ip. (Frei) Flach. Umgang mit anonymen Samen-
spenden und unbekannter Vaterschaft  (26.09.2019)

Das Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung (FMedG) legt fest, dass die Identität von Samenspendern
erfasst werden muss (keine anonymen Samenspenden) und
diese Daten dem Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswe-
sen übermittelt und während 80 Jahren aufbewahrt werden
müssen. Ebenso hält das FMedG fest, dass durch Samenspen-
den gezeugte Kinder nach Vollendung des 18. Lebensjahrs das
Recht haben, beim Amt Auskunft über die Personalien des
Samenspenders zu verlangen. Das Recht des Kindes, die Iden-
tität seines genetischen Vaters zu erfahren, besteht seit dem
Jahr 2001. Damit werden im Jahr 2019 die ersten Kinder der
registrierten Samenspenden volljährig und können Auskunft
verlangen.

Samenspenden können jedoch auch im Freundeskreis oder
über private Online-Plattformen (auch aus dem Ausland)
anonym bezogen werden. Ebenso kann die Mutter die Auskunft
über die ihr bekannte Identität des Vaters verweigern. Beides
kommt in der Praxis vor. Gerade die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden (Kesb) stellt dies vor Herausforderungen. Es
bleibt in solchen Fällen ungelöst, wie die Identität des Vaters
dem Kind in Zukunft einmal zugänglich gemacht werden soll.
Kennt die Mutter die Identität, teilt diese aber nicht mit, bleiben
auch die heute gesetzlich vorhandenen Massnahmen (Bei-
standschaft, Weisung mit Bussenandrohung) wenig erfolgreich.
Ebenso unklar ist der Umgang mit einem vaterlosen Kind im
Zusammenhang mit einem Gesuch um Stiefkindadoption. Diese
Situation tritt nach der Geburt eines Kindes von homosexuellen
Paaren gehäuft auf. Es stellt sich die Frage, ob in solchen Fäl-
len zuerst der Klärung der Vaterschaft Vorrang gegeben wer-
den muss oder ob darauf - und somit auch auf die Zustimmung
des Vaters zur Adoption - infolge Unbekanntheit verzichtet wer-
den muss.

Der Bundesrat wird vor diesem Hintergrund um Beantwortung
der folgenden Fragen gebeten:

1. Verfügt der Bund über Angaben zum Umfang anonymer
Samenspenden in der Schweiz?

2. Wie geht der Bund den Umstand an, dass mit anonym ange-
forderten Samenspenden oder verweigerter Auskunft über die
Identität des Vaters die Bestimmungen des FMedG problemlos
umgangen werden können?

3. Verfügt der Bund über Gutachten zum Thema? Sieht der
Bundesrat Handlungsbedarf?

4. Wie viele Personen haben im Jahr 2019 bisher Auskunft über
ihre genetische Herkunft verlangt? Ist ein Unterschied gegen-
über Vorjahren festzustellen?

Mitunterzeichnende: Bertschy, Flach, Grossen Jürg, Moser,
Weibel (5)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

05.12.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4252 n Mo. (Vogler) Müller-Altermatt. Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Nutzung von Mist als Nähr-
stofflieferant und Bodenverbesserer  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in den verschiedenen für die
Landwirtschaft relevanten Gesetzgebungen Anpassungen vor-
zunehmen, dass wieder vermehrt Mist als Nährstofflieferant auf
die landwirtschaftlichen Böden ausgebracht wird.

Mitunterzeichnende: Ammann, Arslan, Badran Jacqueline,
Béglé, Bourgeois, Bulliard, Chevalley, Flach, Frei, Friedl Clau-
dia, Girod, Gugger, Jans, Kiener Nellen, Kutter, Munz, Ritter,
Semadeni, Streiff, Wasserfallen Flavia (20)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.11.2019 Wird übernommen

19.4254 n Po. (Vogler) Müller-Altermatt. Übermässigen 
Motorenlärm endlich wirksam reduzieren  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, Möglichkeiten für neue rechtli-
che Grundlagen zu prüfen, damit übermässige Lärmemissionen
im Strassenverkehr einfacher und stärker sanktioniert werden
können. Der Bundesrat wird insbesondere gebeten:

1. Massnahmen auszuarbeiten, mit denen die Verwendung von
illegalen Bauteilen oder Veränderungen an Fahrzeugen bspw.
durch zu laute Ersatzschalldämpfer besser sanktioniert oder
eingeschränkt werden können; dabei soll neben höheren Bus-
sen auch der Führerausweisentzug oder die Beschlagnahme
des betroffenen Fahrzeugs geprüft werden;

2. Massnahmen zur Intensivierung der polizeilichen Kontrollen
von Verkehrslärm zu prüfen; dabei soll insbesondere ein Vorge-
hen analog der Vereinbarung des Bundes mit den kantonalen
Polizeien für die Schwerverkehrskontrollen geprüft werden;

3. vorzuschlagen, mit welchen Instrumenten der Bund die Voll-
zugstätigkeit unterstützen kann und welche rechtlichen Grund-
lagen dafür notwendig sind.

Mitunterzeichnende: Ammann, Arslan, Badran Jacqueline,
Bäumle, Béglé, Bulliard, Campell, Chevalley, Flach, Fluri, Frei,
Friedl Claudia, Girod, Gugger, Guhl, Jans, Kiener Nellen, Kutter,
Lohr, Molina, Moser, Munz, Quadranti, Riklin Kathy, Semadeni,
Siegenthaler, Sommaruga Carlo, Streiff, Thorens Goumaz,
Wasserfallen Flavia, Weibel (31)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

20.11.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4255 n Mo. (Hadorn) Munz. Postmortale Körperspende 
einheitlich regeln  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die postmortale Körperspende
bzw. die Entnahme von menschlichem biologischem Material
unabhängig vom Verwendungszweck der Spende einheitlich zu
regeln. Die Regelung soll auch die Ein- und Ausfuhr von Spen-
den bzw. der daraus hergestellten Produkte erfassen. Die
Regelung sollte zudem analog den Anforderungen der Artikel
21 und 22 des Übereinkommens über Menschenrechte und
Biomedizin (BMÜ) ausgestaltet werden.

Mitunterzeichnende: Gugger, Kiener Nellen, Munz, Schenker
Silvia, Semadeni, Streiff, Töngi (7)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4257 n Mo. (Hadorn) Nordmann. Sonnenenergie-Förder-
trilogie konkret. Meldeverfahren nach Raumplanungsge-
setz ohne Formularkrieg  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Voraussetzungen zu schaffen
und deren Umsetzung vorzubereiten, dass in allen Kantonen
ein einheitliches und einfaches Meldeformular für Fotovoltaikan-
lagen anzuwenden ist.
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Mitunterzeichnende: Ammann, Bourgeois, Flach, Grunder,
Gugger, Guhl, Hausammann, Jans, Jauslin, Marti Samira, Mül-
ler-Altermatt, Nordmann, Nussbaumer, Ruppen, Schneider
Schüttel, Semadeni, Streiff, von Siebenthal (18)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4259 n Ip. Roduit. Echte Anreize schaffen für die Produk-
tion von Schweizer Naturholz  (26.09.2019)

Der Konsum lokaler Produkte ist nicht nur eine Modeerschei-
nung, sondern eine bewusste ökologische und ökonomische
Entscheidung. Es ist denn auch enorm wichtig, dass man die
Arbeit der Schweizer Handwerkerinnen und Handwerker ange-
messen würdigt, einerseits damit diese Aufträge bekommen
und das gesellschaftliche und wirtschaftliche Netz verstärkt
wird, andererseits damit nicht Produkte gekauft werden, die
Tausende von Kilometern zurücklegen, bis sie bei uns sind. Der
Holzmarkt ist ein Beispiel dafür, zu welchen Absurditäten es
kommt. Wir hätten zwar die Ressourcen, das Know-how, das
Handwerk und die Nachfrage, und doch beschaffen wir haupt-
sächlich Holz aus dem Ausland, weil dieses weniger kostet.

Es ist höchste Zeit, dass das Baugewerbe Materialien aus
nachhaltiger Produktion einsetzt, dass kurze Wege gefördert
werden und gleichzeitig unser Wald gut gepflegt wird. Der Ball
liegt nun bei der Politik: Diese muss für das Gewerbe und die
Bauwirtschaft Anreize schaffen, damit sie im Wesentlichen auf
Schweizer Holz zurückgreifen. Das Gesetz über das öffentliche
Beschaffungswesen lässt es in seiner geltenden Fassung zu,
die Regeln zugunsten des Schweizer Holzes auszulegen, dies
insbesondere dank der Umweltkriterien im Zusammenhang mit
dem Ausstoss von Treibhausgasen, qualitativer und techni-
scher Spezifikationen oder "eigenem Holz". Das ist aber ein
technischer Ansatz, der den rechtlichen Spielraum ausreizt und
viel Vorausplanung bedingt.

Wäre der Bund daher bereit:

1. die Regeln für öffentliche Beschaffungen zu überarbeiten,
damit echte positive Anreize zugunsten von Schweizer Holz
möglich sind?

2. die Definition von "eigenem Holz" auszuweiten, damit
bestimmte Schweizer Produkte (z. B. lokales Rundholz), die für
den Bau benötigt werden, in diese Kategorie fallen können,
wenn auch ohne Verpflichtung zur effektiven Verwendung?

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4260 n Mo. (Guhl) Hess Lorenz. Die Wasserkraft wirk-
sam durch Investitionsbeiträge unterstützen  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Energieförderungsverord-
nung (EnFV) dahingehend zu ändern, dass die Unterstützung
der Wasserkraft im Rahmen der Investitionsbeiträge optimiert
wird. Dabei ist dem Erhalt der bestehenden Kraftwerke besser
Rechnung zu tragen. Insbesondere ist auf die Unterscheidung
zwischen Erneuerungen, Erweiterungen und Neuanlagen zu
verzichten.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4261 n Mo. Schläpfer. Kinderehen müssen konsequent 
bekämpft werden  (26.09.2019)

Die Rechtsgrundlagen sind so zu ergänzen, dass bei Ehe-
schliessungen, bei denen der Ehepartner weniger als 16 Jahre
alt ist, von Gesetzes wegen vermutet werden muss, dass der
Straftatbestand der Zwangsheirat erfüllt ist.

Mitunterzeichnende: Addor, Aeschi Thomas, Brunner Hans-
jörg, Bühler, Eichenberger, Flückiger Sylvia, Frehner, Geissbüh-
ler, Gugger, Gutjahr, Herzog Verena, Lohr, Müri, Pezzatti,
Stamm, Steinemann, Tuena, Walliser, Zanetti Claudio (19)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4263 n Mo. Amaudruz. Brot und Backwaren ausländi-
scher Herkunft auch im offenen Verkauf klar deklarieren  
(26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die einschlägigen Rechtsgrund-
lagen dahingehend abzuändern, dass Brot, Backwaren und
dergleichen hinsichtlich der Herkunft der Hauptzutaten für Kon-
sumentinnen und Konsumenten klar ersichtlich deklariert wer-
den müssen. Dies soll auch für den offenen Verkauf gelten,
wobei für Produkte mit Schweizer Ursprung eine vereinfachte
bzw. keine Deklaration vorzusehen ist.

Mitunterzeichnende: Bühler, Dettling, Glauser, Grin, Haab,
Imark, Keller Peter, Knecht, Müri, Nicolet, Page, Rime, Ritter,
Ruppen, von Siebenthal, Wehrli (16)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4264 n Mo. Müller Leo. Landwirtschaft ersetzt CO2-frei 
die AKW Mühleberg, Beznau I und II  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Energiegesetzes vorzuschlagen, wonach folgende Anlie-
gen umzusetzen sind:

1. Die Einmalvergütung für Fotovoltaikanlagen nach Artikel 25
EnG kann auch für dach- und fassadenintegrierte Fotovoltaik-
anlagen für Geschäfts-, Landwirtschafts- und Wohnbauten mit
einer Leistung von 30 bis 200 Kilowatt geleistet werden. Foto-
voltaikanlagen können die 200 Kilowatt Leistung auch über-
schreiten, wenn ganzflächige Dach- und soweit notwendig auch
Fassadenanlagen gebäudetechnisch möglich sind. Entschei-
dend ist die architektonische Gestaltung und Integration der
Solaranlagen als Gebäudebestandteil.

2. Mit Anreizbeiträgen von höchstens 30 Prozent der energie-
relevanten Bauinvestitionen werden insbesondere Landwirt-
schafts-, Geschäfts- und Wohnbauten entsprechend gefördert.
Eine eventuell notwendige Verstärkung des Netzanschlusses
erfolgt durch das in der Region zuständige Energieversor-
gungsunternehmen (EVU); allfällige Zusatzaufwendungen wer-
den dem EVU von der EVS zurückerstattet.

3. Zur raschen Sicherung einer CO2-freien elektrischen Ener-
gieversorgung werden jährlich rund 10 Prozent der Schweizer
Landwirtschaftsbetriebe mit durchschnittlich 200 Kilowatt fach-
männisch integrierten Fotovoltaikanlagen gefördert. In Bau- und
Landwirtschaftszonen sind gut integrierte Solaranlagen, welche
die Voraussetzung erfüllen, in der Regel innert vier Monaten zu
bewilligen.

4. Der Bundesrat regelt weitere Detailbestimmungen und even-
tuelle Ausnahmen für Härtefälle sowie eine proportionale
Reduktion der Anreizförderung von 30 Prozent für Anlagen,
welche die ästhetischen oder technischen Voraussetzungen nur
teilweise erfüllen.
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Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Egger Thomas, Glanz-
mann, Gschwind, Marchand-Balet, Masshardt, Page, Ritter,
Salzmann, Seiler Graf (10)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4265 n Ip. (Schenker Silvia) Barrile. Ambulante Fallpau-
schalen. Ein Modell der Zukunft?  (26.09.2019)

Immer wieder wird die Forderung laut, dass auch ambulante
Behandlungen in Form von Fallpauschalen abgegolten werden
sollen. Der Bundesrat schlägt denn im Massnahmenpaket zu
den kostendämpfenden Massnahmen ebenfalls vor, dass sol-
che gefördert werden sollen.

Es besteht schon ein weit vorangeschrittenes, konkretes Pro-
jekt von Santésuisse und FMCH zur Einführung von solchen
Pauschalen.

Im Rahmen dieses Projektes ist es gelungen, Partner zu finden,
welche sich auf eine solche Art der Tarifierung einzulassen
bereit sind. Im erwähnten Projekt ist die Frage der Qualität inte-
griert, indem die Vertragspartner verpflichtet sind, innerhalb
eines Jahres ein konkretes Konzept zur Förderung der Qualität
vorzulegen. Gemäss einem Entscheid des Bundesverwaltungs-
gerichts ist der Bund für die Genehmigung der Tarife zuständig.

In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, die fol-
genden Fragen zu beantworten:

1. Wie stellt sich der Bundesrat zu dem erwähnten Projekt?

2. Teilt er die Einschätzung, dass mit ambulanten Fallpauscha-
len der administrative Aufwand für die Leistungserbringer sowie
der Aufwand für die Rechnungskontrollen deutlich vereinfacht
und damit günstiger wird und somit Kosteneinsparungen mög-
lich sind?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hadorn, Kiener Nellen, Munz (6)

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

28.11.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4279 n Mo. Arslan. Notwendige Dolmetscherdienste in 
der Arztpraxis und im Ambulatorium  (26.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Genehmigung
bzw. Festsetzung der ambulanten Tarifstruktur Tarmed (neu:
Tardoc) auch für die ambulant erbrachten Leistungen eine Ver-
gütung von notwendigen, zweckmässigen und wirtschaftlichen
Dolmetscherkosten vorzusehen. Allenfalls können sich diese
auf gewisse Leistungen oder Leistungsbereiche beschränken
(z. B. Pädiatrie, Psychiatrie, Gynäkologie, Palliative Care).

Mitunterzeichnende: Bertschy, Brélaz, de la Reussille, Feri
Yvonne, Flach, Girod, Glättli, Graf Maya, Gysi Barbara, Heim,
Kälin, Lohr, Maire Jacques-André, Mazzone, Moret Isabelle,
Schenker Silvia, Streiff, Thorens Goumaz, Töngi, Tornare,
Trede, Vogler, Weibel (23)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4280 n Mo. Page. Anerkennung und Berufsbildung für 
Personen, die sich um Betagte oder Menschen mit Behin-
derungen kümmern  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Massnahmen zu
treffen, damit Personen ohne anerkannte Ausbildung, die sich
um Betagte oder Menschen mit Behinderungen kümmern,
einerseits berufsbegleitende Ausbildungen absolvieren können

und dass zum andern ihre in der Praxis erworbenen beruflichen
Kompetenzen anerkannt und sie dafür angemessen entlöhnt
werden.

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Bourgeois, Bregy, Buf-
fat, Bühler, Chevalley, Glauser, Grin, Gschwind, Marchand-
Balet, Müller Leo, Nicolet, Piller Carrard, Ritter, Rochat
Fernandez (16)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4281 n Ip. Grossen Jürg. Fertig mit der Schönfärberei. 
Wie gross sind die Wirkungen des Flugverkehrs auf das 
Klima wirklich?  (27.09.2019)

Ich ersuche den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche jährlichen Klimagasemissionen (in Tonnen CO2-
Äquivalente pro Jahr) verursacht der Flugverkehr durch die
gemäss BFS-Flugstatistik jährlich rund 60 Millionen Flugpassa-
giere ab/in den Schweizer Flughäfen (Hin- und Rückflüge)?

2. Wie viele Klimagasemissionen (in Tonnen CO2-Äquivalente)
verursachen die durchschnittlich 9000 Flugkilometer pro Ein-
wohner und Jahr gemäss Mikrozensus-Verkehr-Verhalten (BFS
2015) bzw. gemäss aktuelleren durchschnittlichen Flugmobili-
tätszahlen?

3. Wie bewertet der Bundesrat bisher die Klimawirkung des
Flugverkehrs in und aus der Schweiz? Und wie gedenkt er
diese künftig zu bewerten?

4. Wie steht die Schweiz (in Tonnen CO2-Äquivalente pro Ein-
wohner und Jahr) mit diesen Flugverkehrszahlen und den dar-
aus resultierenden Klimagasemissionen im internationalen
Vergleich da?

5. Welcher RFI-Multiplier für die zusätzlichen Klimawirkungen
des Flugverkehrs soll künftig für die offiziellen Berechnungen
und Statistiken der Klimawirkung des Flugverkehrs in der
Schweiz verwendet werden?

Mitunterzeichnende: Ammann, Bäumle, Bertschy, Chevalley,
Flach, Frei, Moser, Weibel (8)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4282 n Mo. Grossen Jürg. Keine erzwungenen Lehrab-
brüche bei gut integrierten Personen mit negativem 
Asylentscheid  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen so
anzupassen, dass bei einem negativen Asylentscheid die beruf-
liche Grundbildung auch dann beendet werden kann, wenn die
betroffene Person die obligatorische Schule weniger als fünf
Jahre ununterbrochen in der Schweiz besucht hat. Insbeson-
dere in Fällen, wo eine Rückübernahme in den Herkunftsstaat
nicht möglich ist, sollen das Gesuch des Arbeitgebers, die Ein-
haltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG
sowie die Erfüllung der Integrationskriterien nach Artikel 58a
Absatz 1 AIG ausreichen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Bäumle, Bertschy, Chevalley,
Flach, Frei, Giezendanner, Grüter, Moser, Pfister Gerhard,
Weibel (11)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4284 n Po. (Wüthrich) Reynard. Recht auf bezahlten Bil-
dungsurlaub für Weiterbildung und Umschulung  
(27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Modelle vorzu-
stellen, mit welchen die Lebenshaltungskosten von Erwachse-
nen während einer längeren Ausbildung oder Umschulung
finanziert werden können und wie ein Bildungsurlaub von fünf
oder zehn Arbeitstagen für Arbeitnehmende pro Jahr finanziert
und gesetzlich definiert werden kann.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Nuss-
baumer, Seiler Graf, Semadeni, Wasserfallen Flavia (17)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4285 n Mo. (Wüthrich) Aebischer Matthias. Anspruch auf 
lebenslanges Lernen in die Bundesverfassung. Für eine 
offensive Förderung der Weiterbildung  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Änderungen der
Bundesverfassung vorzuschlagen, dank welchen der Anspruch
auf lebenslanges Lernen eingeführt wird.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn, Hardegger,
Heim, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André, Munz, Nuss-
baumer, Seiler Graf, Semadeni, Wasserfallen Flavia (17)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4286 n Po. (Heim) Crottaz. Die Versorgung der Schweiz 
mit Antibiotika und weiteren wichtigen Medikamenten 
sichern  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Wege zu eruieren, wie die
Versorgungssicherheit im Bereich der Antibiotika und anderer
lebensnotwendiger Medikamente im internationalen Verbund
sichergestellt werden könnte. Dies beinhaltet insbesondere die
wissenschaftliche und praktische Exploration regulatorischer
Instrumente auf nationaler Ebene, aber auch auf internationaler
Ebene.

Mitunterzeichnende: Barrile, Béglé, Crottaz, Eymann, Feri
Yvonne, Flach, Friedl Claudia, Girod, Graf Maya, Graf-Litscher,
Gysi Barbara, Hardegger, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-
André, Molina, Munz, Piller Carrard, Schenker Silvia,
Semadeni (20)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4289 n Mo. (Graf Maya) Schlatter. Der Bund muss für die 
Bewältigung der Folgen des Klimawandels auf den Schwei-
zer Wald weitere Massnahmen ergreifen und finanzielle Mit-
tel bereitstellen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, zusammen mit den Kantonen,
Waldbesitzern und involvierten Kreisen zur Bewältigung der
Folgen der unter dem Klimawandel leidenden Wälder die not-
wendigen vorbereitenden Adaptionsmassnahmen zu ergreifen
und zusätzliche finanzielle Mittel bereitzustellen.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Ammann, Arslan, Bour-
geois, Brélaz, Bulliard, Campell, de la Reussille, Egger Thomas,
Girod, Glättli, Grossen Jürg, Gugger, Hadorn, Hardegger, Haus-
ammann, Kälin, Landolt, Maire Jacques-André, Mazzone, Mül-
ler-Altermatt, Nussbaumer, Quadranti, Ritter, Rytz Regula,
Schneider Schüttel, Semadeni, Streiff, Thorens Goumaz, Töngi,
Trede, Vogler (32)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4290 n Mo. Nationalrat. Medizinische Leistungen für alle 
Kinder! (Barrile)  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 64a des Krankenversi-
cherungsgesetzes (KVG) so anzupassen, dass für Kinder und
minderjährige Personen der Zugang zu medizinischen Leistun-
gen gewährleistet bleibt, auch wenn ihre Eltern der Zahlungs-
pflicht der Krankenkassenprämien nicht nachkommen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Flach, Friedl Claudia, Graf-Lit-
scher, Gysi Barbara, Hadorn, Kiener Nellen, Lohr, Munz, Par-
dini, Rytz Regula, Schenker Silvia, Seiler Graf, Streiff (14)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

20.12.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
15.09.2020 Nationalrat. Annahme

19.4293 n Ip. Friedl Claudia. Einsatz und Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln natürlichen Ursprungs  (27.09.2019)

Synthetische Pflanzenschutzmittel stehen heute stark in der Kri-
tik: Durch sie nimmt die Artenvielfalt ab, Insekten und Bienen
sterben, nachweisbare Rückstände in Fliessgewässern und
Grundwasser nehmen zu. In Bächen werden die zugelassenen
Höchstwerte immer wieder deutlich überschritten. Und auch im
Grundwasser können an einigen Orten bereits möglicherweise
krebserregende Substanzen nachgewiesen werden. Einige
Gemeinden müssen deshalb das Trinkwasser aus anderen
Gemeinden einkaufen.

Es gibt Alternativen zu den synthetischen Pestiziden: natürliche
Pflanzenschutzmittel, welche weit geringere Auswirkungen auf
Anwenderinnen und Anwender, Umwelt und Konsumentinnen
und Konsumenten aufweisen. Im Bereich natürlicher Pflanzen-
schutzmittel gibt es sehr viel Innovation, vor allem auch in der
Schweiz. Die Zulassungspraxis von Pflanzenschutzmitteln in
der Schweiz und Europa verlangt jedoch, dass alle Wirkstoffe
einzeln überprüft werden. Dies macht bei synthetischen Wirk-
stoffen Sinn. Bei pflanzlichen Extrakten ist es jedoch häufig
schwierig bis unmöglich, einen einzelnen Wirkstoff zu definieren
und zu testen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Fehlmann Rielle, Gysi
Barbara, Hadorn, Jans, Kiener Nellen, Maire Jacques-André,
Marra, Marti Samira, Meyer Mattea, Munz, Pardini, Rochat
Fernandez, Schenker Silvia, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Tornare (18)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4295 n Ip. Trede. Kennt der Bund alle Metaboliten von 
zugelassenen Pestiziden, und wie viele davon gelten heute 
als "nicht relevant"?  (27.09.2019)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
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1. Wie viele Metaboliten entstehen aus in der Schweiz zugelas-
senen Pestizidwirkstoffen?

2. Kommt es vor, dass nach der Zulassung neue Metaboliten
gefunden werden? Wie oft und was führt zu ihrer Entdeckung?

3. Ein Metabolit kann laut Bundesrat "beispielsweise toxischer
als seine Muttersubstanz" sein (19.5457). Welchen Einfluss
haben Neuentdeckungen von Metaboliten auf die Zulassung
der Muttersubstanz?

4. Wie viele der heute bekannten "nicht relevanten" Metaboliten
wurden im Schweizer Grundwasser bereits gesucht und
bestimmt? Gilt für sie ein Summengrenzwert?

5. Wie viele der heute als nicht relevant geltenden Metaboliten
könnten aufgrund einer Neubeurteilung künftig als "relevant"
eingestuft werden?

6. Welche Folgen könnte es für Mensch, Umwelt und Volkswirt-
schaft haben, wenn "nicht relevante" Metaboliten im Grund- und
Trinkwasser weiterhin ignoriert werden?

7. Was kostet es heute pro Jahr, die zugelassenen Pestizidwirk-
stoffe und ihre "relevanten" Metaboliten im Grund- und Trink-
wasser zu überwachen, und wer bezahlt diese Überwachung?
Was würde es kosten, alle nicht relevanten Metaboliten zu
überwachen?

8. In der Schweiz gilt ein Summenwert von 0,5 Mikrogramm pro
Liter Trinkwasser, für alle Pestizidwirkstoffe und deren "rele-
vante" Metaboliten. Indirekt gilt der Wert auch für Grundwasser.
Wurde er durch die Neueinschätzung der Chlorothalonil-Meta-
boliten irgendwo überschritten?

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Erledigt

19.4300 n Mo. Addor. Schweizer Wein in Schweizer 
Gaststätten!  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die nötigen
gesetzlichen Grundlagen vorzulegen, damit die öffentlichen
Gaststätten in unserem Land verpflichtet werden, in ihrem
Weinangebot mindestens 50 Prozent Schweizer Wein zu füh-
ren.

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4301 n Ip. (Mazzone) Glättli. Verbot der Finanzierung von 
verbotenem Kriegsmaterial. Wird das Gesetz korrekt 
angewandt?  (27.09.2019)

Seit dem 1. Februar 2013 ist das revidierte Kriegsmaterialge-
setz (KMG) in Kraft. Die neuen Artikel 8b und 8c verbieten die
direkte und die indirekte Finanzierung der Entwicklung, der Her-
stellung oder des Erwerbs von verbotenem Kriegsmaterial, das
heisst von Streumunition und von ABC-Waffen oder von Anti-
personenminen.

In ihrer Interpellation vom 22. März 2013 stellte Nationalrätin Evi
Allemann dem Bundesrat Fragen zur Umsetzung des revidier-
ten Gesetzes. In seiner Antwort auf eine der Fragen schrieb der
Bundesrat, dass "zur Durchsetzung des Finanzierungsverbots
gezielte Kontrollen durchgeführt werden, wenn die dafür
zuständigen Behörden über Hinweise verfügen, dass ein Ver-
stoss vorliegen könnte". Ich bitte den Bundesrat, zusätzlich fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Wie viele Kontrollen haben die Behörden seit dem Inkrafttre-
ten des revidierten Gesetzes durchgeführt?

2. Wie viele Sanktionen wegen Widerhandlungen hat das Bun-
desstrafgericht seit dem Inkrafttreten des revidierten Gesetzes
tatsächlich ausgesprochen?

3. Verschiedene Berichte - darunter der Bericht "Don't Bank on
the Bomb" der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von
Atomwaffen (Ican), die 2017 den Friedensnobelpreis erhalten
hat - haben seit dem Inkrafttreten des revidierten Gesetzes fest-
gestellt, dass Schweizer Unternehmen weiterhin an der Finan-
zierung von Unternehmen, die Atomwaffen herstellen, beteiligt
sind. Hat der Bundesrat geeignete Massnahmen ergriffen, um
die Richtigkeit dieser Informationen zu prüfen und um sich zu
vergewissern, dass diese Unternehmen sich an das Finanzie-
rungsverbot nach den Artikeln 8b und 8c KMG halten?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Glättli, Töngi (3)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

05.12.2019 Wird übernommen
20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4303 n Ip. Addor. Die Weineinfuhrkontingente 
überdenken?  (27.09.2019)

Der Weinkonsum ist in unserem Land zurückgegangen. In der
gleichen Zeit wurden aber die Kontingente für die Einfuhr aus-
ländischen Weins in die Schweiz nicht angepasst. Die Folge ist
ein zunehmender Druck auf den Markt mit Schweizer Wein.

Wäre es nicht angezeigt, mit den geeigneten gesetzlichen Mit-
teln einen Mechanismus zu schaffen, der die Kontingente für
die Einfuhr von ausländischem Wein an die Entwicklungen des
Konsums bindet?

06.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4304 n Mo. Ruppen. Verkehrserschliessung von Kander-
steg bei einem Spontanereignis in Mitholz und/oder wäh-
rend der Räumungsarbeiten dauerhaft von Norden her 
sicherstellen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Strassenverbindung von
Frutigen nach Kandersteg mit der heutigen Kapazität dauerhaft
sicherzustellen. Dies insbesondere für den Fall eines Sponta-
nereignisses beim Munitionslager Mitholz und während der
Räumungsarbeiten der alten Munition. Dazu ist so rasch als
möglich eine zweispurige neue Strasse zur Umfahrung des
Gefahrengebiets zu erstellen.

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4305 n Mo. Estermann. Die Abgabe von Antidepressiva 
in der Schweiz muss massiv gesenkt werden  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgrund neuester Erfahrungen und For-
schungsergebnisse beauftragt, gesetzgeberisch tätig zu sein,
um die Abgabe von Antidepressiva in der Schweiz massiv ein-
zudämmen.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Clottu, Geissbühler,
Golay, Hardegger, Herzog Verena, Reimann Lukas, von Sie-
benthal, Zuberbühler (9)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4307 n Ip. Fehlmann Rielle. Prinzip "ambulant vor statio-
när". Widerspruch zwischen Theorie und Praxis!  
(27.09.2019)

Die Krankenpflege zuhause bekommt die "Kostenneutralität" zu
spüren - aber um welche Kosten geht es?

Im Juli 2019 hat das Eidgenössische Departement des Innern
(EDI) entschieden, die den Organisationen der Krankenpflege
zuhause vergüteten Tarife drastisch zu senken und jene für
Alters- und Pflegeheime zu erhöhen. Es verschanzt sich hinter
dem Argument, dass es bei der Anpassung der Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV) die "Kostenneutralität" berücksich-
tigt habe.

Die Statistiken, auf die sich das EDI gestützt hat, um diese
"Kostenneutralität" zu berechnen, wurden während der Ver-
nehmlassung von allen Seiten kritisiert. Das Departement hat
diese Einwände ignoriert und die Anpassungen beschlossen.

Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat in seiner
Stellungnahme zu dieser Vernehmlassung eine Liste mit sechs
umfassend ausgeführten Punkten aufgestellt, die die Unzuver-
lässigkeit der Daten aufzeigt. Darunter fallen der in den Statisti-
ken nicht berücksichtigte Anstieg der
Koordinationsmassnahmen, die Kritik an der Annahme eines
Nullwachstums der Löhne und die Tatsache, dass die Kosten-
verschiebung von der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung (OKP) hin zu den Kantonen und den Gemeinden nicht nur
eine Folge der Neuordnung der Pflegefinanzierung ist.

Der Entscheid steht zudem in völligem Widerspruch zum Willen
des EDI, das "ambulant vor stationär" fördern will, um ange-
sichts eines starken Wachstums der älteren Bevölkerung Ein-
sparungen zu erreichen.

Ich bitte den Bundesrat, auf folgende Fragen zu antworten:

1. Warum hat das Departement einen solchen Entscheid trotz
der Ablehnung getroffen, die im grössten Teil der Stellungnah-
men auf die Vernehmlassung zum Ausdruck kam?

2. Wie rechtfertigt das Departement grundsätzlich, dass es
einen so bestimmten Entscheid auf einer so unsicheren Daten-
basis getroffen hat?

3. Welche Massnahmen hat das Departement ergriffen, um die
Datenqualität zu verbessern?

4. Wann gedenkt es diese Anpassung zu überprüfen?

5. In seiner Antwort auf die Frage 19.5532 hat Bundesrat Alain
Berset erwähnt, dass es möglich sei, auf Gesetzesstufe etwas
zu verändern. Da er "ambulant vor stationär" begrüsst: Wie
gedenkt er die Umsetzung dieses Prinzips in die Wege zu lei-
ten?

Mitunterzeichnende: Maire Jacques-André, Piller Carrard, Som-
maruga Carlo, Tornare (4)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4308 n Ip. Fehlmann Rielle. Geplante Konzentration der 
SRG-Produktionsstandorte. Welches sind die Folgen für 
die Medienvielfalt und die mediale Berichterstattung in der 
Deutschschweiz und Westschweiz?  (27.09.2019)

Die Projekte der SRG zur Konzentration gewisser Produktions-
standorte haben bei den betroffenen Kantonen und bei Politike-
rinnen und Politikern Beunruhigung und viele Fragen ausgelöst.
Trotzdem hält die SRG daran fest mit der Begründung, es seien

Einsparungen nötig und man müsse sich an die neuen, digitali-
sierungsbedingten Produktionsmodelle anpassen.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Welches sind die möglichen Auswirkungen des Projekts zur
Anpassung der Produktionsstandorte und -prozesse der SRG
auf die Erfüllung des Leistungsauftrags und in Bezug auf eine
potenzielle Gefährdung der Medienvielfalt und der Medienbe-
richterstattung in der Deutschschweiz (Bern, Zürich, Basel) und
in der Westschweiz (Genf, Lausanne)?

2. Kann der Bundesrat gewährleisten, dass die Berichterstat-
tung über das politische Geschehen in den Kantonen, beim
Bund und auf internationaler Ebene die heutige Qualität behal-
ten wird?

3. Kann er Auskunft geben über die finanziellen Folgen des
Standortprojekts und über allfällige Einsparungen, die mit die-
ser Konzentration erreicht werden?

4. Kann er angeben, ob es in anderen Ländern im Bereich des
öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens Beispiele dafür
gibt, dass in Bezug auf die Medienkonvergenz die gleiche Logik
verfolgt wurde?

Mitunterzeichnende: Genecand, Hiltpold, Mazzone, Piller Car-
rard, Sommaruga Carlo, Tornare (6)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4310 n Ip. Töngi. Login-Allianz grosser Medienhäuser 
mit der SRG  (27.09.2019)

Vor einiger Zeit wurde das Projekt einer Login-Allianz der SRG
und einiger Medien bekannt gegeben. Mit einem gemeinsamen
Login sollen die Online-Angebote schweizerischer Medien
gestärkt werden, indem Kundendaten gesammelt werden kön-
nen und dadurch verstärkt personalisierte Werbung geschaltet
werden kann. Gemäss Zeitungsartikeln wird das Projekt nun
konkreter, und die Allianz umfasst Ringier, Tamedia, NZZ, CH-
Media und die SRG. Der SRG ist im Gegensatz zu den privaten
Medien keine zielgruppenspezifische Werbung erlaubt. Kleinere
Medienprodukte sind nicht einbezogen.

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Was bedeutet ein Beitritt der SRG in eine Login-Allianz
bezüglich ihrer Nutzerinnen- und Nutzerdaten? Darf die SRG
Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer an Dritte weitergeben?

2. Ist sichergestellt, dass die Angebote der SRG weiterhin ohne
Login in vollem Umfang zugänglich sind?

3. Gibt es in Gesetz, Verordnung oder Konzession Vorgaben für
die SRG beim Abschluss einer derartigen Zusammenarbeit mit
privaten Medienhäusern?

4. Gemäss Promoterinnen und Promotern der Login-Allianz soll
das Login dazu dienen, nicht nur Werbung zu personalisieren,
sondern auch das journalistische Angebot. Den Nutzerinnen
und Nutzern werden also Artikel angezeigt, die aufgrund ihres
Verhaltens als zu ihnen passend erachtet werden. Damit wird
eine Tendenz gestärkt, die wir schon von den sozialen Medien
kennen. Wie schätzt der Bundesrat die Gefahr einer weiteren
Polarisierung und Blasenbildung im Bereich der klassischen
Medien ein?

5. Erachtet der Bundesrat eine Zusammenarbeit der SRG mit
einzelnen Medienunternehmen als opportun, solange andere
Medien in dieser Allianz nicht mitmachen können oder wollen?
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Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Girod, Glättli, Graf Maya,
Kälin, Marti Min Li, Mazzone, Rytz Regula, Thorens
Goumaz (10)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4311 n Ip. Töngi. Einbezug anderer Transportunterneh-
men und der öffentlichen Hand in die Entwicklung der 
Mobilitätsapp der SBB  (27.09.2019)

Ende August gaben die SBB und die Firma Axon Vibe bekannt,
dass sie eine Mobilitätsapp für die Schweiz entwickeln werden.
Eine nützliche und kundenorientierte App, welche die verschie-
denen Reisebedürfnisse umfassend abdeckt, ist zentral für die
Attraktivität des öffentlichen Verkehrs der Zukunft und für eine
umweltgerechte Mobilität. Es ist begrüssenswert, wenn eine
App in der Schweiz entwickelt wird und das Know-how und ins-
besondere auch die Daten in der Schweiz bleiben. Allerdings
stellen sich Fragen, wenn das grösste Transportunternehmen
diese App alleine entwickelt und weder andere Transportunter-
nehmen noch die öffentliche Hand als Besteller von Transport-
leistungen die App mitentwickeln, geht es doch auch um ihre
Angebote, Leistungen und ihre Bedürfnisse. Weiter bestehen
Fragen zur Grössenordnung und strategischen Ausrichtung des
Projektes, gemäss Medienberichten soll die App zum "Amazon
der Mobilität" werden, respektive sie bedeute einen "Frontalan-
griff auf das Silicon Valley".

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Ist der Bund als Eigner der SBB über diese Pläne informiert?
Hat er einen entsprechenden Auftrag erteilt?

2. Wenn er informiert ist, wie haben sich der Bundesrat und die
zuständigen Bundesämter zu den Plänen positioniert?

3. Wie beurteilt der Bundesrat die Entwicklung einer App für alle
Transportketten durch ein einzelnes Transportunternehmen für
den Raum Schweiz und international?

4. Mit der Vernehmlassung zu den multimodalen Mobilitätsan-
geboten hat der Bundesrat einen Grundstein gelegt für ein
übergeordnetes Vorgehen. Wie sind die Pläne der SBB in diese
Strategie eingebettet?

5. Ist der Bund bereit, eine Führungsaufgabe bei der Erarbei-
tung der Grundlagen und Datensammlung und -verarbeitung für
die Entwicklung eines Angebots in diesem Bereich zu überneh-
men?

6. Wie werden die Kantone und Gemeinden in ein allfälliges
Projekt einbezogen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Candinas, de la Reussille,
Girod, Glättli, Graf Maya, Grossen Jürg, Kälin, Mazzone, Rytz
Regula, Thorens Goumaz (12)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4313 n Mo. Nationalrat. Nachhaltige Finanzflüsse aufzei-
gen (Müller Leo)  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Investitionen in nachhaltige
Anlagen durch eine verbesserte Datengrundlage zu vereinfa-
chen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Bigler, Egger Thomas, Eymann,
Gmür Alois, Gschwind, Kutter, Marchand-Balet (8)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

20.12.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
02.03.2020 Nationalrat. Annahme

19.4314 n Mo. Moser. Trinkwasser durch die Verschärfung 
der Zulassung besser schützen  (27.09.2019)

Die Pflanzenschutzmittelverordnung ist so zu ändern, dass
keine Pestizide mehr zugelassen werden, für die eine höhere
Konzentration eines Metaboliten als 0,1 Mikrogramm pro Liter
im Sickerwasser vorhergesagt wird. Ausgenommen sind Stoffe,
die auch in der Natur vorkommen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Flach, Fluri, Frei, Graf
Maya, Grossen Jürg, Gugger, Guhl, Munz, Semadeni, Streiff,
Vogler, Weibel (14)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4316 n Mo. (Bigler) Feller. Gemeinnützigkeit fördern. 
Rechtssicherheit für gemeinnützige Stiftungen und Vereine 
schaffen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausnahme der gemeinnützi-
gen Stiftungen und Vereine vom automatischen Informations-
austausch in Steuersachen auf der Stufe des Bundesgesetzes
zu verankern und so seiner heutigen Praxis erhöhte Rechtssi-
cherheit zu geben.

Mitunterzeichnende: Brunner Hansjörg, Feller, Fiala, Flückiger
Sylvia, Gmür Alois, Gutjahr, Müller Leo, Regazzi, Rime, Schilli-
ger, Schneeberger, Zuberbühler (12)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4317 n Mo. Flach. Berufspausen dank flexiblem Vorbe-
zug der AHV-Rente finanziell abfedern  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzliche Grundlage zu
schaffen, damit Versicherte ihre AHV-Rente für Erwerbsunter-
brüche wie Weiterbildungen oder familiäre Betreuungsaufgaben
für bis zu 18 Monate vorbeziehen können. Zur Kompensation
soll sich die Arbeitszeit individuell bis zum Bezug der regulären
Altersrente um die vorbezogene Periode verlängern.

Der Bundesrat regelt die Bedingungen für den Vorbezug und
die Bemessung der Höhe der ausbezahlten Rente. Er kann
zudem im Sinne eines Anreizes Bedingungen erlassen, unter
welchen eine Teil- statt Vollkompensation erforderlich sei.
Dabei bezieht er Überlegungen zur Arbeitsmarktfähigkeit von
älteren Arbeitnehmenden sowie die Chancengerechtigkeit von
Mann und Frau im Beruf mit ein.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Frei, Grossen Jürg,
Moser, Weibel (6)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4318 n Ip. Moret Isabelle. Transparenz des BAG gegen-
über den Kantonen bei der Genehmigung der 
Krankenkassenprämien  (27.09.2019)

Bis jetzt konnten sich die Kantone am Verfahren zur Genehmi-
gung der Krankenkassenprämien beteiligen, indem sie ausrei-
chend Informationen vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)
erhalten haben. Diese Informationen sind wichtig, damit jeder
Schweizer Kanton überprüfen kann, dass seine Versicherten
nicht für Versicherte aus anderen Kantonen zahlen, wie es zum
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Beispiel für Versicherte des Kantons Waadt in der Vergangen-
heit bereits der Fall war.

Gemäss einem Artikel der Tageszeitung "24 heures" vom 25.
Juli 2019 hat das BAG seine Praxis in diesem Bereich anschei-
nend geändert.

Ich bitte den Bundesrat, dazu folgende Fragen zu beantworten:

- Welche Unterlagen und Zahlen hat das BAG in der Vergan-
genheit den Kantonen zur Verfügung gestellt, damit sie sich im
Rahmen des Verfahrens zur Prämiengenehmigung äussern
konnten?

- Hat das BAG seine Praxis geändert?

- Wenn ja, aus welchem Grund?

- Welche Unterlagen und Zahlen werden fortan vom BAG an die
Kantone abgegeben?

- Wurden die Kantone im Voraus über diese Praxisänderung
informiert?

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4319 n Mo. Flach. Humanitäre Notlage im Mittelmeer. Die 
Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der "Koali-
tion der Willigen" beteiligen  (27.09.2019)

In Anbetracht der Notwendigkeit, rasch zu handeln, um Men-
schen in Seenot im Mittelmeer zu retten, fordere ich den Bun-
desrat auf, Solidarität mit den europäischen Staaten zu zeigen,
insbesondere mit den Staaten der sogenannten "Koalition der
Willigen" - der Pariser Gruppe -, indem er sich am "Solidaritäts-
mechanismus" zur Verteilung der im Mittelmeer geretteten Men-
schen beteiligt. Dazu stehen eine oder beide der vom UNHCR
vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Auswahl:

1. die Aufnahme eines Mindestanteils (2 Prozent) der Überle-
benden an Bord jedes NGO-Schiffes, damit der Solidaritätsme-
chanismus vorhersehbar ist und lange Wartezeiten vermieden
werden, die das Leiden der Überlebenden verlängern;

2. die Unterstützung der Küstenstaaten, insbesondere Italien,
Malta und Spanien - welche derzeit die Hauptverantwortung für
die Aufnahme von Menschen tragen -, durch die Aufnahme von
mehreren hundert Menschen, was die Aufnahmezentren dieser
Staaten entlasten würde.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Chevalley, Frei, Grossen Jürg,
Moser, Weibel (6)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4320 n Mo. Nationalrat. IV-Verfügungen mit leichter 
Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen 
verständlich zu machen (Flach)  (27.09.2019)

Der Bund integriert in seine Zielvereinbarungen mit den kanto-
nalen Stellen der Invalidenversicherung (IV) das Ziel, dass Ent-
scheidungen und Mitteilungen der IV den versicherten
Personen so zu kommunizieren sind, dass zumindest die Kern-
botschaft des Entscheids von durchschnittlichen versicherten
Personen verstanden wird, indem eine Erklärung in leichter
Sprache den wesentlichen Inhalt erklärt. Der Zielerreichungs-
grad ist regelmässig zu überprüfen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Arslan, Barrile, Bäumle, Berts-
chy, Bulliard, Frei, Grossen Jürg, Gugger, Heim, Herzog Ver-
ena, Hess Lorenz, Humbel, Lohr, Moser, Roduit, Sauter, Vogler,
Weibel (19)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

20.12.2019 Nationalrat. Annahme

19.4321 n Mo. Moser. Internationaler Klimaschutz. Die 
Schweiz muss ihren Beitrag leisten, damit die Klimawende 
weltweit gelingt  (27.09.2019)

Dem Bundesrat werden folgende Aufträge erteilt. Soweit erfor-
derlich sind der Bundesversammlung entsprechende Gesetz-
entwürfe vorzulegen:

1. Der Bund setzt sich mit konkreten Massnahmen auf interna-
tionaler Ebene dafür ein, dass das Klimaabkommen von Paris
weltweit umgesetzt wird.

2. In der internationalen Entwicklungszusammenarbeit der
Schweiz wird der Anteil der Mittel, der für Projekte und Pro-
gramme im Umweltbereich bestimmt ist, auf 30 Prozent erhöht.
Davon wird ein wesentlicher Anteil für Klimaschutzmassnah-
men in Entwicklungsländern verwendet.

3. Bei Lenkungsabgaben auf Treibhausgasen, die eine
Teilzweckbindung vorsehen, ist ein Teil der Einnahmen für wirk-
same und nachhaltige internationale Klimaschutzprogramme
einzusetzen (Emissionsreduktions- und Senkenprogramme).

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Chevalley, Flach, Frei,
Grossen Jürg, Weibel (7)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4324 n Mo. Trede. Keine Reservebildung bei der Markt-
prämie für die Grosswasserkraft  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die heutige Praxis des Bundes-
amtes für Energie (BFE) betreffend Thesaurierung der Markt-
prämie für die Grosswasserkraft zu ändern. Nicht beanspruchte
Mittel sollen nicht als Übertrag auf das Folgejahr, sondern direkt
den freien Mitteln im Netzzuschlagsfonds gutgeschrieben wer-
den.

Mitunterzeichnende: Arslan, Girod, Graf Maya, Kälin, Töngi (5)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4325 n Mo. (Golay) Quadri. Zweijähriges Moratorium zur 
Begrenzung der Anzahl Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger  (27.09.2019)

Die Anzahl Grenzgängerinnen und Grenzgänger hat um 2,4
Prozent zugenommen. Der Bundesrat wird daher beauftragt,
ein Moratorium einzuführen. Während zwei Jahren müssen
Arbeitgeber, die eine Stelle besetzen wollen, eine Bewilligung
beantragen. Diese wird nur erteilt, wenn nachgewiesen wird,
dass in der Schweiz keine Person mit gleichwertigen Kompe-
tenzen gefunden werden konnte.

Mitunterzeichnende: Addor, Pantani, Quadri (3)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4326 n Mo. Eymann. Internationale Ministerkonferenz in 
der Schweiz mit dem Ziel, forschungsfreundliche Rahmen-
bedingungen zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen 
zu schaffen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in der Schweiz eine internatio-
nale Ministerkonferenz mit dem Ziel der Erforschung neuer Anti-
biotika durchzuführen.
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Mitunterzeichnende: Derder, Eichenberger, Fluri, Frehner, Port-
mann, Schneider-Schneiter, Wehrli (7)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4328 n Mo. Reimann Lukas. Internationale Ministerkon-
ferenz in der Schweiz mit dem Ziel, forschungsfreundliche 
Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Antibiotikaresi-
stenzen zu schaffen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in der Schweiz eine internatio-
nale Ministerkonferenz mit dem Ziel der Erforschung neuer Anti-
biotika durchzuführen.

Mitunterzeichnende: Brand, Reimann Maximilian, Stamm,
Zuberbühler (4)

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4329 n Mo. (Amstutz) Hurter Thomas. Luftrettung auch 
bei schlechtem Wetter ermöglichen. Das Low Flight Net-
work fertigstellen, die rechtlichen Grundlagen schaffen und 
die Finanzierung sicherstellen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Bewältigung von Krisen, im
Katastrophenfall und zur Rettung von Menschen in Not das Low
Flight Network (LFN) fertigzustellen, die geeigneten rechtlichen
Rahmenbedingungen zu schaffen und die dafür erforderliche
Finanzierung, einschliesslich des Betriebs als Infrastruktur der
Eidgenossenschaft, sicherzustellen.

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4330 n Mo. (Burkart) Fluri. Luftrettung auch bei schlech-
tem Wetter ermöglichen. Das Low Flight Network fertigstel-
len, die rechtlichen Grundlagen schaffen und die 
Finanzierung sicherstellen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Bewältigung von Krisen, im
Katastrophenfall und zur Rettung von Menschen in Not das Low
Flight Network (LFN) fertigzustellen, die geeigneten rechtlichen
Rahmenbedingungen zu schaffen und die dafür erforderliche
Finanzierung, einschliesslich des Betriebs als Infrastruktur der
Eidgenossenschaft, sicherzustellen.

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4331 n Mo. Aebischer Matthias. Luftrettung auch bei 
schlechtem Wetter ermöglichen. Das Low Flight Network 
fertigstellen, die rechtlichen Grundlagen schaffen und die 
Finanzierung sicherstellen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Bewältigung von Krisen, im
Katastrophenfall und zur Rettung von Menschen in Not das Low
Flight Network (LFN) fertigzustellen, die geeigneten rechtlichen
Rahmenbedingungen zu schaffen und die dafür erforderliche
Finanzierung, einschliesslich des Betriebs als Infrastruktur der
Eidgenossenschaft, sicherzustellen.

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4332 n Mo. Candinas. Luftrettung auch bei schlechtem 
Wetter ermöglichen. Das Low Flight Network fertigstellen, 

die rechtlichen Grundlagen schaffen und die Finanzierung 
sicherstellen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Bewältigung von Krisen, im
Katastrophenfall und zur Rettung von Menschen in Not das Low
Flight Network (LFN) fertigzustellen, die geeigneten rechtlichen
Rahmenbedingungen zu schaffen und die dafür erforderliche
Finanzierung, einschliesslich des Betriebs als Infrastruktur der
Eidgenossenschaft, sicherzustellen.

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4333 n Po. Müller-Altermatt. Soja. Selbstversorgung 
statt Import  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
mit welchen agrarpolitischen, wissenschaftlichen und kommuni-
kativen Massnahmen der Anteil inländisch produzierten Sojas
gesteigert werden kann und welche Auswirkungen die höhere
Produktion auf die Anbaukonkurrenz der Ackerbauflächen hat.

06.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4334 n Ip. Glättli. Datenschutz im Zusammenhang mit 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen  (27.09.2019)

Das Eidgenössische Personalamt (EPA) ist aus personalrechtli-
cher Sicht (Art. 11 der Bundespersonalverordnung, BPV; SR
172.220.1) verpflichtet, für die Bundesverwaltung einen ärztli-
chen Dienst zu bezeichnen, welcher für die medizinischen
Abklärungen und arbeitsmedizinischen Massnahmen zustän-
dig ist. Aktuell besteht nach meinen Informationen zu diesem
Zweck ein Vertrag mit der Health & Medical Service AG. Diese
Firma ist ein Unternehmen der Helsana-Gruppe. Bei Gesund-
heitsdaten handelt es sich um besonders schützenswerte
Daten.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Welche Verträge bestehen mit Unternehmen zum Zweck
medizinischer Abklärungen und arbeitsmedizinischer Untersu-
chungen für den Bund, aber auch für bundesnahe Betriebe wie
z. B. SBB und Post? Bei welchen dieser Firmen handelt es sich
auch um Firmen, die mit einer Krankenkasse verbunden sind?

2. Durch welche Rechtsgrundlagen wird sichergestellt, dass in
all diesen Konstellationen keinesfalls Gesundheitsdaten an die
betroffenen Krankenkassen weitergegeben werden? Welches
wären die Sanktionen bei der widerrechtlichen Weitergabe sol-
cher Daten?

3. Sind dem Bundesrat konkret Beschwerden oder daten-
schutzrechtliche Problemfälle bekannt in diesem Zusammen-
hang?

30.10.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4338 n Mo. Candinas. Einführung eines schweizweit 
vollständigen Betreibungsregisterauszuges  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die erforderlichen gesetzlichen
Grundlagen zu schaffen, damit für eine natürliche Person, wel-
che ihren einwohnerrechtlichen Meldeort ändert, am neuen Mel-
deort die bisherigen betreibungsregisterrechtlichen Daten
übernommen werden müssen. Stimmt sodann der einwohner-
rechtliche Meldeort nicht mit dem tatsächlichen Wohnort
(Betreibungsort) überein, so hat das am Betreibungsort zustän-
dige Betreibungsamt vom Amt am einwohnerrechtlichen Melde-
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ort die dort vorliegenden Betreibungsregisterdaten zu
übernehmen.

Mitunterzeichnende: Bigler, Egloff, Feller, Lohr, Müller Leo,
Schneider-Schneiter, Tuena (7)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4339 n Mo. Candinas. Schutz der Landesflughäfen vor 
Drohnen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Zuge des autonomen Nach-
vollzugs der EU-Regulierung zu Drohnen den Schutz kritischer
Infrastrukturen, insbesondere der Landesflughäfen, sicherzu-
stellen. Konkret wird er beauftragt, Drohnenflüge innerhalb und
in unmittelbarer Nähe eines Flughafenperimeters unabhängig
vom Gewicht im Grundsatz zu verbieten. Flüge sollen nur mit
Bewilligung der zuständigen Stellen möglich sein. Gleichzeitig
ist idealerweise im Rahmen von U-Space eine risikobasierte
Anpassung der Bewilligungspflicht für Drohnen in den Kontroll-
zonen der Flughäfen einzuführen.

Mitunterzeichnende: Ammann, Egger Thomas, Hurter Thomas,
Jauslin, Regazzi, Romano, Sauter (7)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4340 n Ip. Candinas. Instate-Privileg auch bei auf dem 
Markt angebotenen Leistungen?  (27.09.2019)

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat mit "E-SHAB -
Amtsblattportal" eine mandantenfähige elektronische Publikati-
onsplattform aufgebaut und bietet diese den Kantonen und
Gemeinden an. Auf die Interpellation 19.3044 nahm der Bun-
desrat am 17. April 2019 wie folgt Stellung. Gemäss dem E-
Government-Grundsatz "Einmal entwickeln - mehrfach nutzen"
wird die Anwendung den interessierten Kantonen und Gemein-
den zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt. Ebenfalls
wird in der gleichen Stellungnahme vermerkt, dass es den Kan-
tonen frei sei, im Verwaltungsumfeld geeignete Lösungen
gemäss dem Instate Privileg, also auch ohne öffentliche Aus-
schreibung, zu beziehen.

Daraufhin wurde eine Mailanfrage beim SECO, ob nicht eine
Vollkostenrechnung zur Anwendung kommen müsste, indem
beispielsweise die Initialkosten für die Entwicklung des Amts-
blattportals sowie die internen Personalkosten für die Koordina-
tion und Vermittlung zu berücksichtigen wären, am 19. August
2019 wie folgt beantwortet: "Mit dem Prinzip 'Einmal entwickeln
- mehrfach anwenden' sind beim Bund keine kalkulatorischen
Grundsätze oder Vorgaben verknüpft; es gibt demnach auch
keine entsprechenden gesetzlichen Grundlagen." Ebenso
wurde die Aussage gemacht, dass bei Instate-Vergaben den
Kantonen und Gemeinden nur die Grenzkosten in Rechnung
gestellt werden.

Der Bundesrat wird in diesem Zusammenhang gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Ist es richtig, dass das SECO die Plattform "SHAB-online"
nur zu Grenzkosten und nicht zu Vollkosten im Rahmen von
Instate-Vergaben anbieten darf? Welche Definition von Grenz-
kosten findet hier Anwendung?

2. Sieht der Bundesrat die hier zur Anwendung gelangte Praxis
des SECO nicht im Widerspruch zu den Aussagen des "Gut-
achtens der Weko vom 1. Dezember 2014 zuhanden des Bun-
desamtes für Justiz zum Projekt eOperations Schweiz", wo auf
Seite 798 klar festgehalten wird, dass ein Leistungserbringer
eine Leistung nicht gestützt auf das Instate-Privileg erbringen
darf, wenn er diese Leistung auch auf dem Markt anbietet?

3. Kann die vom SECO angewendete Praxis angesichts der
neuen rechtlichen Grundlagen im Bundesgesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen vom 21. Juni 2019 (Art. 10 Abs.
3 Bst. b) mittelfristig überhaupt aufrechterhalten werden? Ist der
Bundesrat nicht der Meinung, dass es einheitliche kalkulatori-
sche Grundsätze und Vorgaben des Bundes geben muss, wenn
Bundesstellen mit ihren Angeboten die einheimische Wirtschaft
in dermassen direkter Form konkurrenzieren?

Mitunterzeichnende: Ammann, Bigler, Burkart, Campell, Egger
Thomas, Martullo, Paganini, Ritter (8)

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4341 n Mo. Tuena. UKW-Sender erst wie festgelegt Ende 
2024 ausschalten  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der SRG mit dem Auftrag
vorstellig zu werden, den Ausschalttermin der UKW-Sender, wie
ursprünglich festgelegt und kommuniziert, auf Ende 2024 fest-
zulegen.

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4342 n Mo. Tuena. Abzugsfähigkeit eines Abonnements 
des öffentlichen Verkehrs bei der direkten Bundessteuer 
durch Personen im Pensionsalter  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, welche vorsieht, dass Personen, welchen das
Pensionsalter erreicht haben, ein Abonnement des öffentlichen
Verkehrs analog der arbeitenden Bevölkerung vollumfänglich
oder teilweise bei der direkten Bundessteuer in Abzug bringen
können.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4343 n Po. Bertschy. Finanzhilfen des Bundes für die 
familienergänzende Kinderbetreuung direkt für die Verbilli-
gung der Kita-Tarife erwerbstätiger Eltern verwenden  
(27.09.2019)

Der Bundesrat soll prüfen und Lösungen vorschlagen, wie die
Finanzhilfen des Bundes für die familienergänzende Kinderbe-
treuung in Zukunft direkt für die Verbilligung von Kita-Tarifen
erwerbstätiger Eltern verwendet werden können, wie das bei
den erfolgreichen Gutscheinsystemen in den Städten Bern und
Luzern der Fall ist.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Chevalley, Flach, Frei, Grossen
Jürg, Moser, Weibel (7)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4344 n Ip. Bertschy. Wie und wann stoppt der Bundesrat 
die Misswirtschaft und Umweltzerstörung mit staatlichen 
Finanzhilfen?  (27.09.2019)

In der Landwirtschaft werden jährlich Millionenbeträge als Inve-
stitionshilfen (A-Fonds-perdu-Beiträge und Kredite in Form von
zinslosen Darlehen) gewährt. Sie werden für einzelbetriebliche
und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt und sollen
Projekte ermöglichen helfen, ohne dass sich ein Betrieb dafür
untragbar verschulden muss. Zur Beitragsgewährung und zur
Berechnung der Höhe der staatlichen Finanzhilfen reichen die
Landwirte bei den kantonalen Ämtern Tragbarkeitsrechnungen
ein. Bei der genaueren Analyse dieser "Tragbarkeitsrechnun-
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gen" fällt auf, dass diese nicht geeignet sind, die ökonomische
oder die ökologische Tragbarkeit zu beurteilen. Im Gegenteil:
Die Rechnungsmodelle suggerieren aufgrund von irrelevanten
Bezugsvariablen eine Tragbarkeit, wo gar keine vorhanden ist.
Das veraltete Rechnungsmodell berücksichtigt z. B. das
(betrieblich nicht relevante) Nebeneinkommen der Partnerin: Je
höher dieses ausfällt, umso besser fällt die angebliche "Trag-
barkeit" einer Investition aus - und werden staatliche Beiträge
gewährt, selbst wenn diese nicht rentieren und zu hohe Produk-
tionskosten zur Folge haben, welche eine angemessene Ent-
schädigung der bäuerlichen Arbeit nicht ermöglichen werden.
So fliessen staatliche Finanzhilfen in unrentable Unternehmen,
die oftmals nicht einmal ökologisch nachhaltig sind - und noch
schlimmer: Die Finanzhilfen sind sogar erst die Ursache für wirt-
schaftlich und ökologisch nicht tragbare Strukturen. Unter die-
ser Misswirtschaft leiden Landwirte, Ökologie und
Steuerzahlende. Profit fällt einzig beim Ersteller der Bauten an.

Fragen:

1. Ist sich der Bundesrat der heutigen wirtschaftlichen und öko-
logischen Fehlanreize in den Tragbarkeitsrechnungen
bewusst?

2. Wann und wie gedenkt er diese zu korrigieren und sicherzu-
stellen, dass in Zukunft bei der Gewährung von Investitionskre-
diten und A-Fonds-perdu-Zahlungen sowohl eine wirtschaftliche
Verbesserung der Betriebsstruktur stattfindet wie auch eine
ökologisch nachhaltigere Bewirtschaftung zwingend einzuhal-
ten ist und die Betriebe weder den Umweltzielen Landwirtschaft
widersprechen noch in eine Unrentabilität getrieben werden?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Grossen Jürg, Moser (3)

13.11.2019 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4345 n Mo. Rösti. Verkehrserschliessung von Kander-
steg bei einem Spontanereignis in Mitholz und/oder wäh-
rend der Räumungsarbeiten dauerhaft von Norden her 
sicherstellen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Strassenverbindung von
Frutigen nach Kandersteg mit der heutigen Kapazität dauerhaft
sicherzustellen. Dies insbesondere für den Fall eines Sponta-
nereignisses beim Munitionslager Mitholz und während der
Räumungsarbeiten der alten Munition. Dazu ist unverzüglich
eine zweispurige neue Strasse zur Umfahrung des Gefahrenge-
biets oder eine gleichwertige Lösung zu erstellen.

Die vom alten Munitionsdepot der Armee in Mitholz ausgehen-
den Gefahren beinhalten sowohl die Gefährdung von Men-
schenleben als auch die Entstehung wirtschaftlichen Schadens,
einerseits durch das direkte Zerstörungspotenzial von Infra-
strukturen vor Ort und andererseits durch die Unterbrechung
der gesamten Verkehrserschliessung zwischen Frutigen und
Kandersteg bzw. dem Kanton Wallis.

Mit der vom Nationalrat verabschiedeten Motion Grossen Jürg
18.3798, wird der Abwehr der Gefährdung von Menschenleben
bestmöglich Rechnung getragen, indem vom Bundesrat ver-
langt wird, das ehemalige Munitionslager Mitholz rasch komplett
gefahrlos zu machen. In der Stellungnahme zur Interpellation
Ruppen 19.3846 geht der Bundesrat davon aus, dass bei einem
Ereignis und bei der Räumung "die Verkehrsverbindungen
einige Wochen unterbrochen bzw. je nach getroffenen Schutz-
massnahmen während der Arbeiten über eine längere Zeit
gesperrt werden". Wenn dabei auch die Strasse zum Zugangs-
stollen des Lötschberg-Basistunnels nicht passierbar ist, wird
auch der Lötschberg-Basistunnel gesperrt. Damit wären das

Wallis und Kandersteg nur noch vom Süden her erreichbar. In
einem solchen Fall würde nicht nur der Nord-Süd-Transitver-
kehr erheblich gestört. Gleichzeitig wäre mit erheblichen wirt-
schaftlichen Verlusten für die Regionen Kandersteg,
Lötschental und Oberwallis zu rechnen.

Dieser drohende Schaden in unbestimmter Millionenhöhe ist
unbedingt zu vermeiden. Dies ist nur möglich, wenn der Bun-
desrat rasch klare Aufträge zur Erstellung einer doppelspurigen
Ersatzstrasse, die der Kapazität der heutigen Strasse ent-
spricht, erteilt. Dies dürfte auch die vorgesehenen Räumungsar-
beiten wesentlich vereinfachen. Für die Bewilligung und
Planung ist das schnellstmögliche Verfahren anzuwenden.

Mitunterzeichnende: Amstutz, Grossen Jürg (2)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4347 n Ip. Wobmann. Negative Auswirkungen der 
Massenzuwanderung?  (27.09.2019)

Welche negativen Auswirkungen auf die Schweiz erkennt der
Bundesrat in der hohen Zuwanderung seit 2007?

Mitunterzeichnende: Bühler, Giezendanner, Glarner, Grüter,
Herzog Verena, Imark, Keller Peter, Müri, Reimann Lukas,
Schläpfer, von Siebenthal, Zuberbühler (12)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4349 n Mo. Bulliard. Endlich den Schutz von Kindern vor 
der rasant ansteigenden pädosexuellen Gewalt im Internet 
mit einem griffigen nationalen Aktionsplan gewährleisten  
(27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf der Basis der Strategie Digi-
tale Schweiz und der Nationalen Strategie zum Schutz der
Schweiz vor Cyberrisiken 2018-2022 konkrete Massnahmen
zur effektiven Bekämpfung der sich rasant verbreitenden
pädosexuellen Gewalt im Internet für die Schweiz auszuarbei-
ten. Dies muss selbstredend in Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen und unter Einbezug der zuständigen Fachorganisationen
im Kindes- und Jugendschutz und Branchenvertretungen
geschehen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Ammann, Arslan,
Bregy, Candinas, Eichenberger, Feri Yvonne, Fiala, Flach,
Girod, Graf Maya, Gugger, Heim, Hiltpold, Kälin, Kutter, Lohr,
Marchand-Balet, Markwalder, Marti Min Li, Munz, Regazzi,
Roduit, Streiff, Trede, Vogler, Wasserfallen Christian,
Wüthrich (28)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4351 n Po. (Riklin Kathy) Schneider-Schneiter. Talente 
und Fachkräfte für den Technologiestandort Schweiz im 21. 
Jahrhundert  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, ein Massnahmenpaket zur
Sicherung des Wachstums des Technologiestandorts Schweiz
im 21. Jahrhundert zu erarbeiten. Dieses soll folgende Ele-
mente enthalten:

1. Massnahmen zur Förderung der ICT- und Hightech-Berufsbil-
dung.

2. Massnahmen zur Umschulung und Weiterbildung, insbeson-
dere von erfahrenen Erwerbslosen (50 plus) und anderen Ziel-
gruppen, die so dem Technologie-Arbeitsmarkt erschlossen
werden können.
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3. Gezielte Förderung für Mädchen und Frauen, in relevante
Technologieberufe ein- oder umzusteigen.

4. Dringliche Einführung eines befristeten Visums für ICT- und
andere Fachkräfte aus Drittstaaten (nicht EU), ähnlich dem U.S.
"H1B"-Visum.

Mitunterzeichnende: Béglé, Flach, Grüter, Quadranti, Schnei-
der-Schneiter, Wasserfallen Christian (6)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

22.11.2019 Wird übernommen

19.4353 n Ip. Egger Mike. Dublin IV. Faktisch freie Wahl des 
Wohnorts für Asylbewerber gefährdet die Integration  
(27.09.2019)

Das Europäische Parlament hat im November 2017 die Dublin-
IV-Verordnung zuhanden des EU-Ministerrates verabschiedet.
Die Revision des Dubliner Abkommens ist die Folge der gros-
sen Migrationsströme von 2015. Der bis dahin gültige Grund-
satz, dass für das Asylverfahren das Erstankunftsland
zuständig ist, erwies sich als nicht mehr anwendbar, und seither
ist die Dublin-III-Verordnung obsolet.

Mit der Einführung von Dublin IV werden die Asylsuchenden
das Recht haben, sich in das Land zu begeben, in welchem
sich bereits Familienangehörige oder Verwandte aufhalten,
wobei diese Begriffe sehr grosszügig ausgelegt werden, unter
Berücksichtigung der Gepflogenheiten in den Herkunftsländern.
Zuständig für das Asylverfahren wird das Land sein, in dem die
Verwandtschaft der Gesuchsteller wohnt. Zudem werden auch
Familien kollektiv ein Asylgesuch stellen können, ohne dass
eine individuelle Fallprüfung stattfindet.

Als ein an das Dublin-Abkommen assoziierter Staat ist die
Schweiz verpflichtet, die künftigen Weiterentwicklungen zu
übernehmen.

Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Verfügt der Bundesrat über Informationen in Bezug auf den
Zeitplan der Beratung der Dublin-IV-Verordnung durch den EU-
Ministerrat?

2. Hat sich die Schweiz gegenüber der EU bereits zur neuen
Verordnung geäussert, und wenn ja, welche Stellungnahme hat
die Schweiz abgegeben?

3. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, die Übernahme
der geplanten neuen Verordnung würde zu einer problemati-
schen Konzentration von Personen aus den gleichen Herkunfts-
ländern führen und dadurch deren Integration erschweren?

27.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4354 n Mo. Rytz Regula. Transparente Zulassungsver-
fahren für teure Medikamente und Therapien  (27.09.2019)

Der Bundesrat legt dem Parlament Gesetzeslösungen vor, wie
Medikamente und Therapien, für welche von der pharmazeuti-
schen Industrie extrem hohe Preise angesetzt werden, im Sozi-
alversicherungssystem (KVG, IVG) unter den Kriterien der
langfristigen Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit, der Wirtschaft-
lichkeit und der Transparenz zugelassen werden können.

Mitunterzeichnende: Arslan, Barrile, Brélaz, de la Reussille,
Girod, Glättli, Graf Maya, Gugger, Kälin, Kiener Nellen, Maz-
zone, Pardini, Thorens Goumaz, Töngi (14)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4355 n Po. CVP-Fraktion. Plastikmüll. Vermeiden und 
Wiederverwerten statt Exportieren  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie die Schweiz in Bezug auf die Umweltverschmutzung durch
Einwegplastik ihre Verantwortung wahrnehmen und die Abläufe
im Sinne der Kreislaufwirtschaft verstärken kann.

Der Bericht soll insbesondere enthalten:

1. Eine Analyse zum Stand der Schweiz im internationalen Ver-
gleich. Es soll dargelegt werden, wie viel Plastik in der Schweiz
und in den Nachbarländern pro Kopf verbraucht, stofflich und
thermisch verwertet, rein stofflich rezykliert oder ins Ausland
exportiert wird. Aufgrund der Zahlen soll das effektive Potenzial
der Plastik-Kreislaufwirtschaft in der Schweiz dargelegt und der
Bedarf an politischen Massnahmen (z. B. Sammelquoten, Aus-
fuhrbestimmungen, Verordnungs- und Gesetzesrevisionen
usw.) abgeleitet werden.

2. Eine Analyse zum aus der Schweiz exportierten Plastik und
eine Auslegeordnung darüber, wie der Bundesrat sicherstellt,
dass kein Plastik aus der Schweiz in minderwertiger Qualität
exportiert wird, das schlussendlich in den Empfängerländern im
Meer landet.

3. Eine Strategie, wie parallel zu den laufenden Verhandlungen
mit asiatischen Staaten Programme oder Projekte hin zu einer
Plastik-Kreislaufwirtschaft in diesen Ländern etabliert werden
können. In die entsprechenden Überlegungen sind die Umwelt-
programme von SECO und der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit einzubeziehen, welche im Bereich Plastik
einen Schwerpunkt bilden sollen.

4. Ein Bericht darüber, wie Pilotprojekte zu Plasmaverfahren
des Bundesamtes für Energie und des Bundesamtes für
Umwelt unterstützt werden können, mit welchen aus Plastik
speicherfähiges Gas und daraus Strom produziert werden
kann.

Sprecher: Müller-Altermatt

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

20.12.2019 Nationalrat. Punkte 1, 2 und 4: angenommen;
Punkt 3: bekämpft.
20.12.2019 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4360 n Ip. Gugger. Wir dürfen die Privatsphäre unserer 
Schülerinnen und Schüler nicht verkaufen  (27.09.2019)

Schulen sind vom Thema Datenschutz besonders betroffen. Sie
arbeiten im IT-Bereich vermehrt mit grossen Unternehmen wie
Google zusammen, weil Google für Gemeinden mit kleinem
Budget besonders attraktiv ist. Die Verwendung von Gmail-Kon-
ten, Google-Chromebooks, Classroom und Cloud ist einfach
und billig, aber auch problematisch, da die privaten Daten der
Kinder auf Servern im Ausland (u. a. USA) gesammelt und aus-
gewertet werden. Der Verkauf dieser Daten kann für die Schü-
lerinnen und Schüler eine grosse Beeinträchtigung ihrer Zukunft
darstellen (Kenntnisse über Lernschwierigkeiten, familiäre Ver-
hältnisse usw.). Die Folgen können Diskriminierung oder Ein-
schränkungen bei der Berufswahl sein. Vorstellbar ist, dass
potenzielle Arbeitgeber und Jobvermittler in Zukunft ein grosses
Interesse daran haben werden, Informationen über Eigenschaf-
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ten ihrer potenziellen Angestellten in deren jungen Jahren zu
erhalten.

In seiner Antwort auf den Vorstoss Quadranti 18.4299 unter-
strich der Bundesrat das Prinzip der Subsidiarität. Allerdings
sind die kommunalen Datenschutzbeauftragten mit den juristi-
schen Maschinen dieser grossen Unternehmen zum Teil über-
fordert. Obwohl es für Schulen Empfehlungen gibt, sind diese
nicht verbindlich. Die Fachagentur des Bundes (educa.ch) ist
schon seit Monaten mit Google in Verhandlung, kein Resultat
ist bis anhin einsehbar. Meines Wissens ist gerade der Daten-
schutz eine wichtige Konfliktursache in diesen Verhandlungen.

Wenn gesamtschweizerisch die Zukunft der Schuldaten unserer
Kinder in Gefahr ist, muss der Bundesrat aktiv werden.

Ich ersuche den Bundesrat, dazu folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie kann der Bundesrat sicherstellen, dass Daten von Schü-
lerinnen und Schülern in Zukunft in der Schweiz gespeichert,
vor Verkauf oder kommerzieller Nutzung geschützt werden und
die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler bewahrt werden
kann?

2. Wie steht es mit den Verhandlungen zwischen der Fach-
agentur des Bundes und Google? Wann können wir eine befrie-
digende Lösung erwarten?

3. Wie kann der Bundesrat eine grössere Unabhängigkeit von
diesen grossen Unternehmen fördern?

4. Wären Open-Source-Lösungen ein Ausweg? Wie kann der
Bundesrat die Speicherung von Bildungsdaten in der Schweiz
mittels Open Source Software fördern (z. B. mit Open Educa-
tion Server CH)?

Mitunterzeichnende: Ammann, Gmür-Schönenberger, Müller-
Altermatt, Ritter, Streiff, Vogler (6)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4361 n Mo. Burgherr. Rückgang des Zinsaufwandes für 
kommende Generationen einsetzen  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Finanzhaushaltgesetz
dahingehend zu ändern, dass ein langfristiger Rückgang des
Zinsaufwandes im Bundesbudget direkt und gebunden in den
Schuldenabbau und/oder in die AHV fliesst. Die massgeblichen
Entlastungen des Bundeshaushalts durch sinkende Schuldzins-
sätze der jeweils letzten zehn Jahre sollen für kommende
Generationen investiert werden und nicht für höhere Bundes-
ausgaben herhalten dürfen. Die Schuldenbremse soll unange-
tastet und restriktiv bleiben.

13.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4364 n Mo. (Sommaruga Carlo) Fehlmann 
Rielle. Strafregisterauszug. Für junge Leute gratis  
(27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass der obli-
gatorische Sonderprivatauszug aus dem Strafregister für junge
Leute, die eine ausserberufliche Tätigkeit verrichten, die einen
regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder mit anderen
besonders schützenswerten Personen umfasst, gratis ist.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Fehlmann Rielle, Graf-
Litscher, Gysi Barbara, Kiener Nellen, Piller Carrard, Schenker
Silvia (8)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4365 n Mo. (Sommaruga Carlo) Friedl Claudia. Agenda 
2030. Damit alle Bürgerinnen und Bürger informiert sind 
und sich angesprochen fühlen, soll der Bundesrat eine 
langfristig angelegte Informationskampagne über die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung vorsehen  (27.09.2019)

Damit alle Bürgerinnen und Bürger informiert sind und sich
angesprochen fühlen, soll der Bundesrat eine langfristig ange-
legte Informationskampagne über die Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung vorsehen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Béglé, Bendahan, Crottaz, Flach,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Kiener Nellen, Mazzone, Molina,
Munz, Schenker Silvia, Thorens Goumaz (13)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

28.11.2019 Wird übernommen

19.4367 n Mo. (Graf Maya) Klopfenstein Broggini. Der Bun-
desrat wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass an 
allen Landesflughäfen der Schweiz die gleichen Nacht-
flugsperren wie in Zürich gelten  (27.09.2019)

Zurzeit dauert die Nachtflugsperre in Zürich mit Verspätungsab-
bau von 23.30 bis 6 Uhr, in Genf von 24 bis 6 Uhr, aber in Basel
nur von 24 bis 5 Uhr. Die Passagierzahlen des Flughafens
Basel-Mulhouse (EAP) wachsen seit 10 Jahren jedes Jahr um 8
bis 10 Prozent. Der Fluglärm wächst stetig, vor allem in der
Nacht. In Allschwil (BL) hat sich der Fluglärm zwischen 23 und
24 Uhr seit 2012 mehr als verdoppelt, von 37,3 auf 51,5 Leq.
Die Zahl lauter Überflüge zwischen 22 und 6 Uhr mit mehr als
70 Dezibel hat sich im gleichen Zeitraum verachtfacht, von 196
auf 1654 pro Jahr. Das ergibt im Mittel jede Nacht vier bis fünf
Weckflüge, die mittlere Aufwachschwelle liegt bei 55 Dezibel.
Die Lärmgrenzwerte von 22 bis 23 und 23 bis 24 Uhr wurden
laut Messung des EAP überschritten. Zwar seien gemäss
Berechnung des Lärms laut Bundesamt für Zivilluftfahrt die
Grenzwerte nicht überschritten worden, aber es gibt keine inter-
national anerkannte Berechnungsmethode, die Resultate diffe-
rieren um mehrere Dezibel.

Die ursächliche Beziehung zwischen Fluglärm und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wurde vom Bundesrat anerkannt. Für den
Fluglärm von Allschwil hat die Herzinfarktstudie des National-
fonds von 2010 14 Prozent mehr tödliche Herzinfarkte nachge-
wiesen.

Um Kloten ist die Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu
sterben, sogar bis zu 48 Prozent höher als anderswo in der
Schweiz. Nach dieser Studie wurde die Nachtflugsperre in
Zürich auf 23 bis 6 Uhr verlängert, am EAP Basel-Mulhouse
jedoch nicht. Laut Nationalfondsstudien ist vor allem der Nacht-
fluglärm für die Gesundheitsschäden verantwortlich.

Leider ist der Bundesrat auf die entsprechenden Fragen in mei-
ner Interpellation 19.3861, "Nachtfluglärm um den Flughafen
Basel-Mulhouse und gesundheitliche Schäden", nicht einge-
gangen. Und er findet es auch nicht angezeigt, sich für verlän-
gerte Nachtruhezeiten auf europäischer Ebene zugunsten des
EAP Basel-Mulhouse einzusetzen. Das muss sich ändern. Die
Gesundheit der Schweizer Bevölkerung muss bei unseren Lan-
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desflughäfen erste Priorität haben. Längere Nachtflugsperren
können dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, de la Reussille, Girod,
Glättli, Jans, Kälin, Marti Samira, Mazzone, Meyer Mattea,
Nussbaumer, Rytz Regula, Schenker Silvia, Seiler Graf, Tho-
rens Goumaz, Töngi, Tornare, Trede (18)

27.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

05.12.2019 Wird übernommen

19.4368 n Ip. Wobmann. Fragen zum IS-Dschihadisten 
Damien G. alias Abu Suleiman al-Swissri  (27.09.2019)

Über die Verhaftung eines Schweizer Dschihadisten in Syrien
berichteten einerseits die Zeitung "Le Matin Dimanche" und die
"Basler Zeitung" Anfang August 2019, dass der in Syrien von
kurdischen Kräften verhaftete "Schweizer IS-Dschihadist"
Damien G. alias Abu Suleiman al-Swissri, der für die Terror-
gruppe "Armee der Auswanderer und Unterstützer", u. a. auch
für deren externe Abteilung, für die Planung von Terroranschlä-
gen zuständig war, festgenommen wurde.

Laut diesen beiden Presseberichten warnte der IS-Dschihadist
Damien G. am 13. November 2015 seine in der Schweiz
lebende Halbschwester per SMS über den bevorstehenden
Anschlag auf das Pariser Bataclan-Theater.

1. Kann der Bundesrat darüber Auskunft geben, ob der NDB,
das Fedpol, die Bundesanwaltschaft (BA) Erkenntnisse über
den derzeitigen Aufenthaltsort des IS-Dschihadisten Damien G.
haben?

2. Setzen sich die Schweizer Behörden dafür ein, dass der
Schweizer IS-Dschihadist Damien G. wieder in die Schweiz
zurückkehren kann? Falls ja, wie schätzen der Bundesrat und
die Behörden wie NDB, Fedpol, BA die Gefährdung der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit für die hiesige Bevölkerung ein?

3. Hatte der Bundesrat darüber Kenntnis, ob der IS-Dschihadist
Damien G. auch in die Planung von Anschlägen auf Schweizer
Boden involviert war?

4. Hat der Bundesrat darüber Kenntnis, ob der IS-Dschihadist
Damien G. in Kontakt zu den Attentätern von Paris ("Bataclan-
Theater") Foued Mohamed-Aggad und zum Koordinator der
Anschläge, Abdelhamid Abaaoud, stand?

5. Hat der Bundesrat Informationen darüber, ob der IS-Dschi-
hadist Damien G. auch in die Vorbereitung der Anschläge in
Paris ("Bataclan-Theater") und Brüssel involviert war?

6. Welche behördlichen Schritte wurden unternommen, um
Damien G. zu verhaften bzw. dessen Ausreise aus der Schweiz
zu verhindern?

7. Wurde ein Strafverfahren gegen Damien G. aufgrund seiner
terroristischen Aktivitäten von der BA eröffnet? Falls ja, wann?

8. Welche Straftatbestände werden Damien G. von der BA zur
Last gelegt?

9. Stehen die Schweizer Behörden (NDB, Fedpol, BA) mit den
kurdischen Behörden in Kontakt, die Damien G. in Syrien ver-
hafteten?

10. Wurde die Halbschwester von Damien G., die sich zur Zeit
des Anschlages auf das Bataclan-Theater in der Schweiz
befand, von den zuständigen Behörden befragt? Falls ja, mit
welchem Ergebnis?

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4370 n Ip. Arslan. Einführung einer multiinstitutionellen 
Konferenz zur Risikoeinschätzung und Sicherheitsplanung 
zur Prävention gegen Gewalt bei besonders gefährdeten 
Opfern  (27.09.2019)

Um bei Fällen von häuslicher Gewalt wirksam zu handeln, ist
die vernetzte und koordinierte Zusammenarbeit aller Akteurin-
nen und Akteure wie Polizei, Beratungsstellen, Frauenhäuser,
Spitäler u. a. ein zentrales Element. Dies zeigen die Erfahrun-
gen in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern. Nur wenn
alle Beteiligten gemeinsam vorgehen, können Opfer geschützt
und weitere Gewalt verhindert werden.

Dieses koordinierte Vorgehen gehört zu den Verpflichtungen
aus der Istanbul-Konvention zur Prävention und Bekämpfung
von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt. Ein gutes Vorbild
ist ein Modellprojekt von multiinstitutionellen Fallkonferenzen,
genannt Marac, das 2011 in Wien gestartet wurde. Marac steht
für Multi-Agency Risk Assessment Conference (Multiinstitutio-
nelle Konferenz zur Risikoeinschätzung und Sicherheitsplanung
zur Prävention von Gewalt bei besonders gefährdeten Opfern)
und ist eine Methode, die 2003 von der Polizei und der
Women's Safety Unit in Cardiff (Wales) in Grossbritannien ent-
wickelt wurde.

Die Methode Marac besteht darin, dass Institutionen, die in
einem Fall mit der Prävention von Gewalt in der Familie befasst
sind (Polizei, Justizeinrichtungen, Frauenhilfseinrichtungen,
Jugend- und Kinderschutzeinrichtungen, Einrichtungen im
Gesundheitsbereich, in der Suchthilfe, Bewährungshilfe u. a.) in
regelmässigen Abständen multiinstitutionelle Fallkonferenzen
durchführen, um gemeinsam effektive Massnahmen zum
Schutz besonders gefährdeter Opfer zu entwickeln und durch-
zuführen. Die mit dem Problem befassten Einrichtungen
schliessen sich dabei zu einem Bündnis zur Gewaltprävention
zusammen.

Ich ersuche deshalb den Bundesrat um die Beantwortung der
folgenden Fragen:

1. Kann ein Projekt wie Marac auch in der Schweiz lanciert wer-
den?

2. Gibt es andere Modelle, die sich in anderen Ländern bewährt
haben und als Vorbild für eine Lösung in der Schweiz dienen
könnten?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Chevalley, de la Reussille, Fiala,
Geissbühler, Girod, Graf Maya, Kälin, Mazzone, Rytz Regula,
Thorens Goumaz, Töngi, Wasserfallen Flavia (13)

20.11.2019 Antwort des Bundesrates.

20.12.2019 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4374 s Mo. (Hösli) Stark. Gewässerräume. Geografische 
und topografische Verhältnisse besser berücksichtigen  
(27.09.2019)

Der Bundesrat ist angehalten, das Bundesgesetz über den
Schutz der Gewässer wie folgt anzupassen:

In nicht kantonal oder national geschützten Gebieten und Land-
schaften ausserhalb der Bauzone kann die

Grösse des Gewässerraumes verkleinert werden, wenn:

1. die geografischen und topografischen Verhältnisse dermas-
sen sind, dass der Landwirtschaft resp. dem einzelnen Land-
wirtschaftsbetrieb ein übermässiger Anteil der ertragreichen
Futtergrundlage entzogen wird,

2. die Düngung im reduzierten Gewässerraum nur mit festem
natürlichem Dünger erfolgt und auf die Ausbringung von Gülle
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und künstlichem Dünger sowie auf den Einsatz von Herbiziden
und Pestiziden verzichtet wird.

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

31.10.2019 Wird übernommen
05.12.2019 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
14.01.2021 Ständerat. Ziffer 2 zurückgezogen.

19.4375 n Po. Grin. Ausgewogene Paar- und Familienbe-
steuerung durch die Einführung eines 
Familienquotienten?  (27.09.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der direkten Bundessteuer
die Einführung eines im Kanton Waadt bereits angewendeten
Familienquotienten zu prüfen, um die verfassungswidrige
Benachteiligung bestimmter Ehepaare gegenüber in gleichen
wirtschaftlichen Verhältnissen lebenden Konkubinatspaaren zu
beseitigen.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Buffat, Glauser, Köppel, Nico-
let, Page (6)

20.11.2019 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4381 s Mo. Ständerat. Rahmenbedingungen für emissi-
onsärmere Nutzfahrzeuge (Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen SR)  (04.11.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Gesetze und Verordnungen im
Bereich von Nutzfahrzeugen regelmässig den neuen technolo-
gischen Entwicklungen anzupassen. Damit sollen vorteilhafte
Rahmenbedingungen geschaffen werden mit dem Ziel, die
Umstellung auf schadstoffärmere Nutzfahrzeuge nicht regulato-
risch zu hemmen, sondern eher zu fördern.

Folgende aktuelle Anliegen sind einer Lösung zuzuführen:

1. Nutzfahrzeuge mit alternativem Antrieb sollen bis auf Weite-
res von der Befreiung bzw. Reduktion der LSVA-Pflicht profitie-
ren (allenfalls unter gleichzeitiger Erhöhung der LSVA für
besonders emissionsreiche Nutzfahrzeuge).

2. Nutzfahrzeuge, die als (Plug-in-) Hybridfahrzeuge ausgelegt
sind, sollen für die elektrisch zurückgelegten Kilometer von der
LSVA befreit werden. Aus Praktikabilitätsgründen kann dabei
auch eine Pauschalierung in Betracht gezogen werden.

3. Erhöhung der maximalen Länge von mit Wasserstoff betrie-
benen Sattelmotorfahrzeugen (1 m bis 1.2 m), Motorwagen und
Anhängerzüge, damit die Wasserstoffbehälter Platz finden,
ohne dass eine Reduktion des Transportvolumens erfolgen
muss.

4. Weitere aufgrund technologischer Entwicklungen.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

11.03.2020 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Die Motion wird mit folgender Ände-
rung angenommen: Titel: Rahmenbedingungen für fossilfrei
angetriebene Nutzfahrzeuge Text: Der Bundesrat wird beauf-
tragt, Gesetze und Verordnungen im Bereich von Nutzfahrzeu-
gen regelmässig den neuen technologischen Entwicklungen
anzupassen. Damit sollen vorteilhafte Rahmenbedingungen
geschaffen werden mit dem Ziel, die Umstellung auf fossilfrei
angetriebene Nutzfahrzeuge nicht regulatorisch zu hemmen,
sondern eher zu fördern. Folgende aktuelle Anliegen sind einer
Lösung zuzuführen: 1. Nutzfahrzeuge mit fossilfreiem Antrieb

sollen bis auf Weiteres von der Reduktion der LSVA-Pflicht pro-
fitieren (allenfalls unter gleichzeitiger Erhöhung der LSVA für
besonders emissionsreiche Nutzfahrzeuge). 2. Nutzfahrzeuge,
die als (Plug-in-) Hybridfahrzeuge ausgelegt sind, sollen für die
elektrisch zurückgelegten Kilometer von der LSVA befreit wer-
den. Aus Praktikabilitätsgründen kann dabei auch eine Pau-
schalierung in Betracht gezogen werden. 3. Erhöhung der
maximalen Länge von mit Wasserstoff betriebenen Sattelmotor-
fahrzeugen (1 m bis 1.2 m), Motorwagen und Anhängerzüge,
damit die Wasserstoffbehälter Platz finden, ohne dass eine
Reduktion des Transportvolumens erfolgen muss. 4. Weitere
aufgrund technologischer Entwicklungen.

19.4400 n Mo. Wasserfallen Christian. Stellenmeldepflicht. 
Verbesserte Qualität bei der Grundlagenerhebung  
(04.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, damit
die Grundlagenerhebung für die Stellenmeldepflicht qualitativ
verbessert wird. Insbesondere sind die heute vorwiegend auf
der Selbstdeklaration basierenden Erhebungen der Arbeitslo-
senzahlen durch das Seco einerseits und der Erwerbstätigen-
zahlen gemäss Strukturerhebung durch das BfS andererseits
so zu verbessern, dass Mitarbeitende unterschiedlicher Quali-
tätsniveaus wie gelernte Fachkräfte und unqualifizierte Hilfs-
kräfte nicht undifferenziert in denselben Berufsarten erfasst
werden. Dazu sind mitunter bestehende digitale Möglichkeiten
für eine gestützte Erhebung mit vorgegebenen Selektionsmög-
lichkeiten sowie einer Verifizierung der Selbstdeklaration zu
implementieren.

Mitunterzeichnende: Bregy, Candinas, Farinelli, Feller, Flach,
Fluri, Hess Lorenz, Imark, Jauslin, Nussbaumer, Regazzi,
Schneeberger (12)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 19.4403 s Mo. Wicki. Den bedingten Führerausweisentzug 
ermöglichen  (05.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Strassenverkehrsrecht so
anzupassen, dass ein Führerausweisentzug auch bedingt aus-
gesprochen werden kann.

Mitunterzeichnende: Bauer, Caroni, Dittli, Engler, Ettlin Erich,
Gapany, Germann, Knecht, Kuprecht, Minder, Müller Damian,
Noser, Reichmuth, Salzmann, Schmid Martin, Stark, Würth,
Z'graggen (18)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

03.06.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
02.11.2020 Zurückgezogen

19.4404 s Mo. Ständerat. Assistenzhunde auch für kranke 
Kinder und Jugendliche (Müller Damian)  (05.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
zu unterbreiten, der die Grundlage schafft, dass die Invaliden-
versicherung (IV) auch für kranke Kinder und Jugendliche Assi-
stenzhunde wie beispielsweise Epilepsie-Begleithunde bezahlt.
Heute werden Beiträge nur an Erwachsene ausgerichtet.

Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Dittli, Ettlin Erich, Fran-
çais, Gapany, Germann, Gmür-Schönenberger, Graf Maya,
Michel, Noser, Wicki, Zanetti Roberto (12)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.
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NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

10.03.2020 Ständerat. Annahme

19.4406 n Mo. Gysin Greta. Bekämpfung von Lohndum-
ping. Mehr Kompetenzen für die Kantone  (05.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das geltende Recht dahinge-
hend zu ändern, dass die kantonalen Behörden Mindestlöhne
festlegen können, die höher sind als die bedarfsdeckenden
Sozialleistungen.

Mitunterzeichnende: Girod, Ryser, Trede (3)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4407 n Po. Feri Yvonne. Wie gelingt eine tatsächliche 
Arbeitsintegration von Menschen mit einem lange dauern-
den Gesundheitsschaden durch die 
Invalidenversicherung?  (05.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt,

1. einen Bericht über die längerfristige Wirkung von IV-Einglie-
derungsmassnahmen auf die Einkommenssituation der versi-
cherten Personen vorzulegen und

2. basierend auf dem Bericht in Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen und weiteren Akteuren Massnahmen zu ergreifen, damit
Menschen mit Behinderungen/ gesundheitlichen Belastungen
dank einer tatsächlichen Arbeitsintegration oder einer Rente
nicht in prekären finanziellen Situationen leben müssen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Crottaz, Fehlmann Rielle, Fridez, Funiciello, Gysi Barbara,
Hurni, Locher Benguerel, Maillard, Marti Min Li, Meyer Mattea,
Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska, Schneider
Schüttel, Seiler Graf, Storni, Suter, Wasserfallen Flavia, Widmer
Céline (24)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4408 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Stopp der 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang oder 
Sistierung des Freihandels mit China  (05.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die im Freihandelsabkommen
(FHA) vereinbarten Präferenzbestimmungen zu sistieren, falls
die anlässlich der 40. Session des Uno-Menschenrechtsrats im
"Report of the Working Group on the Universal Periodic
Review" (A/HRC/40/6) durch die Schweiz gemachten Empfeh-
lungen 28.35 (Close all "re-education centres" in Uighur areas
and facilitate the visits by the United Nations High Commissio-
ner for Human Rights and the special procedures in Xinjiang)
und 28.176 (Put an end to the practice of "residential surveil-
lance at a designated location", specifically with regard to
human rights defenders and lawyers) nicht vollumfänglich
umgesetzt werden.

Sprecher: Molina

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4410 n Mo. Nicolet. Das Einfuhrkontingent für ausländi-
sche Weine muss um 50 Prozent gesenkt werden  
(09.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Senkung um 50 Prozent
des Einfuhrkontingents für ausländische Weine, das aktuell 170
Millionen Liter beträgt, zu verhandeln.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Bir-
cher, Buffat, Burgherr, Friedli Esther, Gafner, Grin, Guggisberg,
Haab, Heimgartner, Keller Peter, Marchesi, Nidegger, Page,
Roduit, von Siebenthal (18)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4411 n Ip. Munz. Wie unterstützt der Bund die Wasser-
versorger und kantonalen Vollzugsstellen bei der Bekämp-
fung von Pestiziden im Grund- und Trinkwasser?  
(09.12.2019)

Auf meine Frage 19.5539 antwortete der Bundesrat: "Dem
Bund ist eine gute Zusammenarbeit mit den Kantonen wichtig".
Den Kantonen wird für ihre Vollzugsarbeit eine Liste "Relevanz
von Pflanzenschutzmittel-Metaboliten im Grund- und Trinkwas-
ser" zur Verfügung gestellt. Ist diese Liste vollständig? Umfasst
sie alle Abbauprodukte von Chlorothalonil und von der EAWAG
nachgewiesenen Abbauprodukte? Ist diese Listerechtlich ver-
bindlich und damit Grundlage für weitreichende kantonale Ver-
fügungen?

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4412 n Ip. Fraktion der Schweizerischen Volkspartei. Wo 
sind all die niedrigqualifizierten EU-Zuwanderer?  
(10.12.2019)

Generell sind EU Einwanderer von den EU-Nord Ländern bes-
ser ausgebildet als Einwanderer von den EU-Süd Länder. Trotz-
dem blieben Letztere als Resultat der Euro-Krise vermehrt in
der Schweiz. Daraus lässt sich schliessen, dass niedrigqualifi-
zierte EU-Zuwanderer Mittel finden in der Schweiz zu bleiben,
ohne zwingend eine Arbeitsstelle zu haben. In diesem Zusam-
menhang wird der Bundesrat ersucht, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass - analog zur Situa-
tion während der Euro-Krise - EU-Zuwanderer aus Staaten mit
schlechterer Wirtschaftslage eine höhere Wahrscheinlichkeit
aufweisen, länger in der Schweiz zu verweilen als EU-Bürger
von Ländern mit besserer Wirtschaftslage?

2. Inwiefern erhöht die Frankenstärke die Attraktivität der
Schweiz für niedrigqualifizierte EU-Zuwanderer?

3. Inwiefern sind niedrigqualifizierte EU-Zuwanderer besonders
gewillt, Löhne unter dem Branchendurchschnitt zu akzeptieren,
nur um in der Schweiz verbleiben zu können?

4. Welchen Tätigkeiten gehen niedrigqualifizierte EU-Einwande-
rer nach, falls sie in der Schweiz bleiben, aber trotzdem nicht
als erwerbstätig gemeldet sind?

5. Wie viele Fälle von Schwarzarbeit von Zuwanderern aus EU
Ländern, aufgeschlüsselt nach Jahr und Nationalität, sind seit
2002 bekannt? Wie hoch ist die geschätzte Dunkelziffer?

6. Wie viele Schwarzarbeitskontrollen, aufgeschlüsselt nach
Jahr und Kanton, wurden seit 2002 durchgeführt?

7. Wie viele EU-Zuwanderer, aufgeschlüsselt nach Nationalität,
belasten seit 2002 die Sozialwerke der Schweiz durch den
Bezug von Arbeitslosengeldern, Invalidenrenten und Sozial-
hilfe? Wie hoch schätzt der Bundesrat die kumulierten Zahlun-
gen?

8. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass niedrigqualifi-
zierte EU-Bürger volkswirtschaftlich der Schweiz längerfristig
schaden können?
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Sprecher: Büchel Roland

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4413 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Vollzugsmonitoring Stellenmeldepflicht. Ein 
getarnter Misserfolg  (09.12.2019)

Am 1. November 2019 wurde der erste Monitoringbericht über
das Vollzugsmonitoring der Stellenmeldepflicht durch das
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) veröffentlicht. Dabei kam
der Bericht zum Schluss, dass die Einführung insgesamt erfolg-
reich verlief. Gleichzeitig wird ausgeführt, dass gerade mal 8,3
Prozent der gemeldeten Personen durch die Stellenmeldepflicht
eine Anstellung erhalten haben.

1. Wie kann der Bundesrat eine Einstellungsquote von 8,3 Pro-
zent unter der Stellenmeldepflicht als Erfolg verbuchen, wenn er
keine Vergleichsquote zuzieht, beziehungsweise zuziehen
kann?

2. Glaubt der Bundesrat nicht auch, dass die hohe Arbeitslosig-
keit der Stellenmeldepflicht unterstellten Berufskategorien viel-
mehr durch eine hohe Instabilität der Branchen, welcher zu
einem hohen Umschlag der Arbeitskräfte führt, bedingt ist und
deshalb die Stellenmeldepflicht gar nicht zur Senkung der
Arbeitslosenquote von Inländern beitragen kann?

3. Wie hoch schätzt der Bundesrat die Quote, der unter der
Stellenmeldepflicht eingestellten Arbeitnehmer, welche ohne
die Stellenmeldepflicht nicht eingestellt worden wären?

4. Wie sieht die Aufschlüsselung der unter der Stellenmelde-
pflicht eingestellten Arbeitnehmer nach Nationalität aus?

5. Wie viele der unter der Stellenmeldepflicht eingestellten Aus-
länder sind Grenzgänger bzw. haben ihren Wohnsitz in der
Schweiz?

Sprecher: Rutz Gregor

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4414 n Ip. Nicolet. Weiterbildung zum Bezug von Direkt-
zahlungen. Reichen 250 Stunden wirklich aus, um eine 
Fachperson in der Landwirtschaft auszubilden?  
(09.12.2019)

Dank meinem eidgenössischen Meisterdiplom hatte ich das
Glück, in meinem Betrieb mehr als 25 Landwirtschaftslehrlinge
ausbilden zu dürfen und ich weiss, was diese Ausbildung einem
jungen Menschen abverlangt.

Nach der dreijährigen Lehre haben Lernende bis zur Erlangung
des Fähigkeitszeugnisses Landwirtin EFZ oder Landwirt EFZ
zwischen 6000 und 7000 Stunden in die Ausbildung im Betrieb
und in der Berufsschule und in das Selbststudium investiert.

Das Fähigkeitszeugnis kann nach Artikel 32 der Verordnung
über die Berufsbildung (BBV) auch mit zwei Jahren praktischer
Erfahrung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und wöchent-
lich einem Tag Berufsschule erlangt werden. Personen, die
bereits eine Lehre abgeschlossen haben, erhalten so einfache-
ren Zugang zum Beruf als Landwirtin oder Landwirt.

Nach mehr als 4000 Ausbildungsstunden im Betrieb und 640
Schulstunden können die Anwärterinnen und Anwärter auf das
Fähigkeitszeugnis zur Prüfung antreten.

Unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an die Land-
wirtschaft und der immer strengeren Auflagen in unserem

Beruf, insbesondere in Bezug auf landwirtschaftliche Praktiken,
die Boden- und Ressourcenschonung, die Tierhaltung, und den
verantwortungsvollen Einsatz von Pestiziden und von Antibio-
tika, frage ich mich, ob es sinnvoll ist, dass für die Direktzah-
lungskurse, die im Rahmen der Verordnung über die
Direktzahlungen an die Landwirtschaft (DZV) Personen mit
einer nicht landwirtschaftlichen Berufsausbildung den Zugang
zu Direktzahlungen ermöglicht, nur 250 Stunden verlangt wer-
den.

Ich stelle dem Bundesrat folgende Frage:

1. Weckt der Begriff "Direktzahlungskurse" nicht den Eindruck,
dass Bäuerinnen und Bauern nur auf den Erhalt von Direktzah-
lungen aus sind?

2. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir für die Landwirtinnen und
Landwirte von morgen eine sich ständig entwickelnde Berufsbil-
dung von hoher Qualität schaffen, um so den zahlreichen Her-
ausforderungen zu begegnen, denen sich der Berufstand
stellen muss?

3. Welche landwirtschaftspolitischen Ziele werden mit einem
Kurs mit dem einzigen Zweck, Direktzahlungen zu erhalten, ver-
folgt?

4. Ein Fähigkeitszeugnis ist die Minimalanforderung für den
Zugang zu verschiedenen Investitionshilfen. Sollte es also nicht
auch die Minimalanforderung für Direktzahlungen sein?

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4418 n Po. Reynard. Strafrechtliches Instrumentarium 
gegen häusliche Gewalt verstärken  (10.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Wirksamkeit von Artikels 55a
StGB in seiner neuen Fassung zu beurteilen und zu prüfen, ob
der Artikel 55a StGB so angepasst werden könnte, dass die
Fälle automatisch an Opferhilfestellen übermittelt werden und
die Dauer der Sistierung des Verfahrens verlängert oder diese
Möglichkeit ganz gestrichen wird.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Hurni, Maillard, Marra, Marti Samira, Meyer
Mattea, Nordmann, Nussbaumer, Roth Franziska, Suter,
Wermuth (15)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4424 n Mo. Roth Franziska. Ratifizierung des Fakultativ-
protokolls zur Uno-Behindertenrechtskonvention  
(11.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Fakultativprotokoll zur Uno-
Behindertenrechtskonvention zu ratifizieren.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Bendahan, Crot-
taz, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Fridez, Friedl Claudia, Funi-
ciello, Gysi Barbara, Jans, Locher Benguerel, Marra, Marti Min
Li, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina, Munz, Piller Carrard,
Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel (22)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4425 n Mo. Aebischer Matthias. Importverbot für tierquä-
lerisch erzeugte Pelzprodukte  (12.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, gestützt auf seine Kompetenz in
Artikel 14 Absatz 1 TSchG ein Importverbot für tierquälerisch
erzeugte Pelzprodukte zu erlassen.
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Mitunterzeichnende: Bertschy, Eymann, Lohr, Michaud Gigon,
Munz, Reimann Lukas, Schneider Meret (7)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4427 n Mo. Aebischer Matthias. Steuererlass für die 
Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen bei 
Steuerschulden  (12.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu treffen, damit die Genugtuungszahlung für die Opfer fürsor-
gerischer Zwangsmassnahmen nicht gleich von der Rückzah-
lung angehäufter Schulden gegenüber der öffentlichen Hand
(z.B. Steuerschulden) getilgt wird.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Bertschy, Bulliard, Locher
Benguerel, Schwander (5)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4430 n Mo. Feri Yvonne. Verbesserter Schutz für in der 
Betreuung tätige Hausangestellte  (12.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in der Betreuung tätige Hausan-
gestellte dem Arbeitsgesetz zu unterstellen, wobei Assistenz-
personen von Menschen mit Behinderungen davon
auszunehmen sind.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Crottaz,
Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara,
Locher Benguerel, Marra, Marti Min Li, Marti Samira, Molina,
Munz, Piller Carrard, Pult, Schneider Schüttel, Storni (17)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4431 n Mo. Hurni. Betrug bei Unterschriftensammlungen 
soll im Namen der direkten Demokratie bekämpft werden  
(12.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. dem Parlament einen Entwurf zur Änderung des Strafgesetz-
buches vorzulegen, um betrügerisches Einholen von Unter-
schriften für ein Referendum oder eine Initiative durch
Irreführung der Stimmberechtigten ebenso ahnden zu können
wie Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile in der Aus-
übung des Unterzeichnungsrechts im Sinne von Artikel 280
StGB.

2. dem Parlament eine Änderung der Artikel 66 und 72 des
Bundesgesetzes über politische Rechte (BPR) vorzulegen,
sodass Unterschriften, die mit Vergehen nach Artikel 280, 281
und 282 StGB gesammelt wurden, ungültig sind.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Fehlmann Rielle, Fri-
dez, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Marra,
Marti Min Li, Piller Carrard, Pult, Schneider Schüttel (12)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4432 n Ip. Feller. Schutz von Personen und Gütern beim 
Geldtransport. Hält es der Bundesrat für angebracht, dass 
nur ein Kanton über eine Reglementierung verfügt?  
(12.12.2019)

Da es auf Bundesebene keine entsprechenden Bestimmungen
gibt, verabschiedete der Waadtländer Staatsrat am 11. Dezem-
ber 2019 auf Antrag von Staatsrätin Béatrice Métraux, Vorste-
herin des Departements für Institutionen und Sicherheit, einen
"Beschluss über Massnahmen für einen sicheren Transport von
Gütern und Wertsachen".

Die Vorkehrungen die der Kanton Waadt getroffen hat, stützen
sich auf die in der Kantonsverfassung verankerten allgemeinen
Polizeiklausel sowie auf das kantonale Gesetz zu Sicherheits-
unternehmen. Sie gelten für den Transport von Bargeld und
Wertsachen auf waadtländischem Gebiet durch Sicherheitsun-
ternehmen, wie sie im "Konkordat über die Sicherheitsunterneh-
men" der sechs Westschweizer Kantone definiert sind.

Somit kann der Transport von Bargeld auf waadtländischem
Gebiet seit dem 11. Dezember 2019 grundsätzlich nur noch
unter folgenden Bedingungen stattfinden:

1. Es handelt sich um gepanzerte, schwere Motorfahrzeuge
(über 3,5 Tonnen).

2. Die Fahrzeuge verfügen über ein System, das die Wertsa-
chen bei einem Überfall unbrauchbar oder unzugänglich macht.

3. Der Transport wird von mindesten zwei Sicherheitspersonen,
Fahrer inklusive, begleitet.

4.Der Transport findet zwischen 5 Uhr und 22 Uhr statt.

5. Pro Fahrzeug werden höchstens zehn Millionen Franken
transportiert.

1. Bis heute ist der Kanton Waadt der einzige Kanton, der
Regeln für den Bargeldtransport festgelegt hat. Hält es der Bun-
desrat für sinnvoll, dass nur ein Kanton in der Schweiz über
eine Reglementierung zum Schutz der Personen und Güter
beim Geldtransport verfügt?

2. Hält es der Bundesrat nicht auch für notwendig und dringend,
dass im Bereich des Bargeldtransports eine Koordination auf
Bundesebene erfolgt?

3. Hält es der Bundesrat angesichts der im Kanton Waadt
getroffenen Massnahmen nicht an der Zeit, den Transport von
Bargeld in schweren gepanzerten Fahrzeugen nachts, das
heisst zwischen 22 Uhr und 5 Uhr, gemäss der Motion 19.3425
zu bewilligen, wie es bereits für Schnittblumen und andere
Güter möglich ist? Oder will der Bundesrat den gesamten Geld-
transport in der Nacht verbieten, unabhängig vom Gewicht der
Fahrzeuge? Ist der Bundesrat, wenn dies zutrifft, davon über-
zeugt, dass die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsu-
menten und Unternehmerinnen und Unternehmer erfüllt werden
können?

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4433 n Ip. Romano. Freihandelsabkommen Efta-Mer-
cosur. Verletzung des Zollkontingents für importierte 
Weine?  (12.12.2019)

Im Freihandelsabkommen Efta-Mercosur will die Schweiz im
Agrarbereich für ausgewählte Produkte erstmals auch bilaterale
Kontingente ausserhalb ihrer WTO-Verpflichtungen gewähren.
So sollen unter anderen jährlich 35 000 hl Rotwein aus Mer-
cosur-Staaten zollfrei eingeführt werden. Dies steht im Wider-
spruch zum Vorschlag des Bundesrates vom 27. November
2019, Agrarprodukte von der Aufhebung der Industriezölle aus-
zunehmen.

Zur Erinnerung: 35 000 hl entsprechen der jährlichen Weinpro-
duktion der Kantone Neuchâtel oder Schaffhausen und sind
kein Klacks für einen schweizerischen Markt, auf dem die ein-
heimischen Weine bereits heute mit ungleichen Waffen gegen
importierte Weine antreten müssen, die meist durch wettbe-
werbsverzerrende Fördermassen im Produktionsland günstig in
der Schweiz angeboten werden können.

1. Wie kommt der Bundesrat dazu zu behaupten, der Umfang
dieser Konzession wäre verkraftbar?
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2. Warum wurde die Schweizer Weinbranche vor und während
den Verhandlungen nicht miteinbezogen?

3. Warum soll dieses Kontingent ausserhalb des WTO-Kontin-
gents gewährt werden?

4. Mit welchen Massnahmen - in der Schweiz wie auch in den
Mercosur-Staaten - zu Gunsten der Schweizer Weinbranche
wird der Bundesrat dieses einseitige Eingeständnis zu Lasten
der Schweizer Weinbranche ausgleichen?

Mitunterzeichnende: Borloz, Ritter (2)

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4434 n Mo. Michaud Gigon. Für klare Informationen 
beim Kauf von nicht reparierbaren Produkten  (12.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Konsumentinnen und Kon-
sumenten eine nachhaltige Wahl zu erleichtern, indem er ver-
langt, dass wer nicht ersetzbare Lichtquellen verkauft, klar und
deutlich auf den Produkten - sei es online oder in einem
Geschäft - vermerkt, wenn eine Lichtquelle nicht ersetzt werden
kann.

Mitunterzeichnende: Andrey, Birrer-Heimo, Chevalley, de Quat-
tro, Grin, Jans, Ritter (7)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4443 n Mo. Candinas. Massnahmenplan zur Steigerung 
des Anteils des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr  
(16.12.2019)

Der Bundesrat soll dem Parlament einen Massnahmenplan
unterbreiten (gegebenenfalls mit gesetzlichen Anpassungsvor-
schlägen), mit dem er darlegt, wie der Anteil des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr gesteigert werden kann.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4444 n Mo. Graf-Litscher. Massnahmenplan zur Steige-
rung des Anteils des öffentlichen Verkehrs am 
Gesamtverkehr  (16.12.2019)

Der Bundesrat soll dem Parlament einen Massnahmenplan
unterbreiten (gegebenenfalls mit gesetzlichen Anpassungsvor-
schlägen), mit dem er darlegt, wie der Anteil des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr gesteigert werden kann.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4445 n Mo. Schaffner. Massnahmenplan zur Steigerung 
des Anteils des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr  
(16.12.2019)

Der Bundesrat soll dem Parlament einen Massnahmenplan
unterbreiten (gegebenenfalls mit gesetzlichen Anpassungsvor-
schlägen), mit dem er darlegt, wie der Anteil des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr gesteigert werden kann.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4446 n Mo. Töngi. Massnahmenplan zur Steigerung des 
Anteils des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr  
(16.12.2019)

Der Bundesrat soll dem Parlament einen Massnahmenplan
unterbreiten (gegebenenfalls mit gesetzlichen Anpassungsvor-
schlägen), mit dem er darlegt, wie der Anteil des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr gesteigert werden kann.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4448 n Ip. Michaud Gigon. Biobanken. Wie werden sie 
kontrolliert, und welche Garantien können den Kundinnen 
und Kunden zugesichert werden?  (16.12.2019)

In der Schweiz gibt es viele private Biobanken, die sich im
Besitz von Unternehmen befinden und ihren Kundinnen und
Kunden die Möglichkeit bieten, biologisches Material aufzube-
wahren, insbesondere die Nabelschnur zur Einlagerung von
Stammzellen. Letztere sind bei der Behandlung von Krankhei-
ten wie beispielsweise bei bestimmten Formen der Leukämie
nützlich. Ein ganzer Bereich der experimentellen Forschung
zielt darauf ab, die Verwendung von Stammzellen zu erweitern.
Ob diese Erwartungen aber je erfüllt werden, ist ungewiss.

Ein Unternehmen in Genf, Cryo-Save, rückte nach seinem Kon-
kurs in den letzten Monaten in den Fokus. Der Vorfall hat
gezeigt, dass die meisten Leistungen nicht garantiert werden
konnten. Die Proben sollten in der Schweiz aufbewahrt werden,
wurden aber in verschiedene Länder - insbesondere nach
Polen - gebracht, ohne dass ihre Besitzerinnen und Besitzer
benachrichtigt wurden. Noch schlimmer ist, dass die Proben
nicht mehr zurückverfolgt werden können. Die betroffenen
Familien haben das Nachsehen.

Das Unternehmen unterstand der Kontrolle von Swissmedic.
Aufgrund der jüngsten Ereignisse, frage ich den Bundesrat:

1. Kann der Bundesrat angeben, wie viele Unternehmen das
Lagern von bei der Geburt gewonnenen hämatopoetischen
Stammzellen anbieten?

2. Kann er die Kontrollverfahren, denen diese Unternehmen
unterliegen und die Kontrollverfahren, die bei Cryo-Save vor
dem Konkurs angewendet wurden, beschreiben?

3. Einige Abnehmer haben sich bereits gemeldet. Welches
Zulassungsverfahren haben diese durchlaufen? Welche Mass-
nahmen haben die Behörden ergriffen, um den Schutz der Kun-
dinnen und Kunden zu gewährleisten (durch die Überprüfung
der an die Kundinnen und Kunden übermittelten Informationen
und den Schutz besonders schützenswerten Personendaten)?

4. Die grosse Mehrheit der Kundinnen und Kunden dieser
Unternehmen hat ihren Wohnsitz im Ausland. Diese Unterneh-
men spielen also mit dem guten Ruf der Dienstleistungsqualität
in der Schweiz. Hält es der Bundesrat nicht für notwendig, die
Aufsicht zu verschärfen und Dienstleistungsverträge, die den
Kundinnen und Kunden wenig Garantie bieten und damit dem
Ruf der Schweizer Medizinalunternehmen schaden, besser zu
regulieren?

5. Würde ein Gesetz über Biobanken oder eine Änderung des
Transplantationsgesetzes den Kundenschutz und den guten
Ruf des Qualitätslabels "Schweiz" stärken?

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.4453 n Mo. Nationalrat. Harmonisierung von AHV- und 
Steuerrecht ((Vitali) Schneeberger)  (17.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Wegleitung des Bundesamts
für Sozialversicherungen über die Beiträge der Selbständiger-
werbenden und Nichterwerbstätigen (WSN), Rz 1061ff mit der
entsprechenden Praxis im Recht der direkten Bundessteuer zu
harmonisieren.

Mitunterzeichnende: Dobler, Farinelli, Feller, Fischer Roland,
Flach, Giacometti, Gössi, Grüter, Guggisberg, Hess Lorenz,
Jauslin, Müller Leo, Portmann, Ruppen, Sauter, Schneeberger,
Schwander, Siegenthaler, Silberschmidt, Vincenz, Walti Beat,
Wasserfallen Christian, Wismer Priska (23)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

19.06.2020 Nationalrat. Annahme
04.08.2020 Wird übernommen

19.4454 n Ip. Lohr. Resolution über die flächendeckende 
Gesundheitsversorgung. Welchen Beitrag leistet die 
Schweiz?  (17.12.2019)

An der 141. Voll-Versammlung der Interparlamentarischen
Union (IPU) vom 13.-17. Oktober 2019 in Belgrad wurde eine
historische Resolution verabschiedet, welche die Parlamente
dazu auffordert, die notwendigen gesetzgebenden und politi-
schen Massnahmen zu ergreifen, um bis 2030 eine flächendek-
kende Gesundheitsversorgung (Universal Health Coverage) zu
erreichen. Das Ziel der Resolution ist, dass allen Personen der
Zugang zur Grundversorgung ermöglicht wird und für alle finan-
zierbar ist.

Die Parlamente werden daher aufgerufen, entsprechende
Gesetze zu erlassen, damit allen Personen ohne Diskriminie-
rung ein Zugang zur öffentlichen Gesundheit und zur medizini-
schen Versorgung garantiert werden kann. Dies soll nicht nur
gesetzlich verankert werden, sondern auch in die Praxis
umsetzbar sein.

Die Resolution basiert auch auf der politischen Erklärung zur
flächendeckenden Gesundheitsversorgung, welche die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet hatte.

Als einer der drei Berichterstatter von der Resolution, welche
ich in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation
WHO ausgearbeitet wurde, bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Hat das BAG entsprechende Strategien und Massnahmen
festgelegt, um auf die Resolution der IPU und der Vereinten
Nationen zu antworten, damit die Schweizer Delegation bei
einer nächsten Sitzung der IPU über positive Resultate berich-
ten kann?

2. Versichert der Bund, alle möglichen Massnahmen zu ergrei-
fen, damit die selbstständige Finanzierung gewährleistet wer-
den kann, ohne dass damit der Finanzhaushalt der Schweizer/
innen um 10% ihres Budgets übersteigt und ohne, dass Bürge-
rinnen und Bürger aufgrund ihrer finanziellen Lage auf die Ver-
sorgung verzichten müssen?

3. Wie trägt die Schweiz zu den Gesamtzielen der Resolution
bei, d.h. zur Erreichung der flächendeckenden Gesundheitsver-
sorgung bis 2030 in allen Ländern und wie trägt die Schweiz zur
globalen Gesundheitssicherheit, d.h. zur Verknüpfung nationa-
ler und internationaler Bemühungen zur Prävention von z.B.
Epidemien, bei?

Mitunterzeichner: Wehrli (1)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4455 n Po. Gysi Barbara. Pflege und Betreuung wieder 
zusammenführen  (17.12.2019)

Der Bundesrat soll in einem Bericht aufzeigen, wie die für viele
Betroffene negative Trennung von Pflege- und Betreuungslei-
stungen aufgehoben werden kann. Viele betagte Menschen
benötigen heute nicht Pflegeleistungen im engen Sinne, son-
dern Betreuung. Die Betreuung ist im heutigen System unterfi-
nanziert und muss durch die Betroffenen selber bezahlt werden.
Der Bericht soll insbesondere Finanzierungsmodelle aufzeigen
werden, die nicht auf einer Finanzierung über die Krankenkas-
sen beruhen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Fridez, Funiciello, Hurni,
Locher Benguerel, Maillard, Marti Min Li, Marti Samira, Meyer
Mattea, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni, Suter, Wasserfallen Fla-
via, Widmer Céline (25)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4456 n Ip. Kälin. Mehr Tierschutz in der privaten 
Aquaristik  (17.12.2019)

Die kürzlich erschienene STS-Recherche "Tierschutzprobleme
in der Schweizer Zierfischhaltung"(1) zeigt verschiedene Pro-
blemfelder in der privaten Aquaristik auf. Hunderttausende von
Fischen werden unter mangelhaften, teilweise tierquälerischen
Bedingungen gehalten und/oder dienen als pure Dekorations-
gegenstände. Häufig werden auf Schweizer Internet-Portalen
Fische ohne Artbezeichnung zum Kauf angeboten. Offensicht-
lich ist es so purer Zufall, ob die artspezifischen Bedürfnisse der
gehaltenen Tiere erfüllt sind oder nicht. Tangiert sind dabei hun-
derte verschiedene Fischarten. Ebenfalls auffällig ist, dass
Fische oft in sehr kleinen Becken gehalten werden. Die Wasser-
parameter in kleinen Becken mit wenigen Litern Volumen sind
jedoch sehr instabil, was zu einer grossen (oftmals zu grossen)
Belastung für die Insassen führen kann. Auch im Bereich der
Extremzuchten sind immer wieder Fischformen anzutreffen,
welche ihrer angezüchteten Veränderungen wegen als Qual-
zuchten angesehen werden müssen.

Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat um die Beantwor-
tung der folgenden Fragen gebeten:

1. Mit welchen Massnahmen lässt sich verhindern, dass Fische
ohne Artbezeichnung in der Schweiz gehandelt und verkauft
werden können? Wäre ein Verbot von Fischen ohne Artbe-
zeichnung eine zielführende Massnahme?

2. Wäre es zielführend, eine Mindestaquariengrösse für die per-
manente Haltung von Fischen festzulegen (z.B. 54 Liter)? In
Deutschland existieren diesbezügliche Empfehlungen (Gutach-
ten über Mindestanforderungen an die Haltung von Zierfischen,
im Auftrag vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, BMVEL).

3. Wäre es sinnvoll, im Rahmen einer Überarbeitung der Ver-
ordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten, weitere
Extremzuchtformen aufzulisten und damit wenigstens die Zucht
mit ihnen zu verbieten?
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4. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um zukünftig
zu verhindern, dass hunderttausende von Fischen in Privata-
quarien unter tierquälerischen Bedingungen gehalten werden?

(1): http://www.tierschutz.com/wildtiere/zierfische/
recherche_aquaristik.html

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 . Diskussion verschoben

x 19.4457 n Mo. Nationalrat. Forschung im Bereich der Mar-
morierten Baumwanze (Kutter)  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Forschung und Beratung im
Bereich der Marmorierten Baumwanze im Speziellen und der
invasiven Krankheitserreger im Generellen deutlich auszu-
bauen. Damit sollen möglichst rasch nachhaltige Bekämpfungs-
strategien entwickelt und in der landwirtschaftlichen Praxis
verankert werden können.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Baumann, Bourgeois,
Egger Mike, Friedli Esther, Glättli, Grin, Haab, Heer, Hess
Lorenz, Landolt, Munz, Paganini, Ritter, Siegenthaler (15)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

19.06.2020 Nationalrat. Annahme
15.12.2020 Ständerat. Annahme

19.4463 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Modernisierung der 
individuellen Vorsorge. Einzahlung in die dritte Säule des 
nichterwerbstätigen Partners  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesrecht so anzupas-
sen, dass es möglich wird, in die Säule 3a des nichterwerbstäti-
gen Ehe- oder eingetragenen Partners einzuzahlen.

Sprecherin: Sauter

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4464 n Ip. Roth Franziska. Anforderungen an den 
Luftpolizeidienst  (18.12.2019)

Der Luftpolizeidienst trägt zur Wahrung der Lufthoheit und somit
zum Schutz des Luftraums bei. Er sorgt für einen sicheren Luft-
verkehr und setzt die hoheitlichen Rechte der Schweiz durch,
indem die Einhaltung der Luftverkehrsregeln und der Lufthoheit
überprüft und - wenn notwendig - erzwungen wird. Er unter-
stützt Luftfahrzeuge in Not und bei technischen Problemen.

1. Wie definiert die Schweizer Luftwaffe "Hot Missions" und
"Live Missions" und wie viele davon flog sie in den letzten zehn
Jahren? Hat sich deren Anzahl verändert? Warum?

2. Wie viel Zeit ist bei diesen "Hot Missions" jeweils zwischen
Alarm und Start verstrichen? Gilt diese Zeitangabe auch, wenn
der Alarm ausserhalb der Bürozeiten eintraf? Aktuell gilt ein
Bereitschaftsgrad von 15 Minuten; welche Strecke legt ein Lini-
enflugzeug üblicherweise in 15 Minuten zurück?

3. Wie viele luftpolizeiliche Missionen fliegt die Luftwaffe pro
Jahr im Überschallbereich? In welchen Szenarien ist es in den
letzten zehn Jahren zu Aufholjagden gekommen? Wie häufig
waren diese und weshalb ist der Alarm in diesen Situationen
jeweils so spät ausgelöst worden?

4. Wie oft hat die Luftwaffe im Luftpolizeidienst in den letzten
zehn Jahren explizit mit dem Einsatz von Waffen gedroht? Mit
welchen Waffen?

5. Wie viele Flugbewegungen gibt es jeden Tag im Schweizer
Luftraum? Welche Behörden sorgen insgesamt dafür, damit die
Schweiz angemessen reagiert, falls nicht identifizierte oder
andere aussergewöhnliche Flugkörper in unseren Luftraum ein-
dringen? Wie oft steht am Anfang einer Hot Mission ein Hinweis
aus einem anderen Staat?

6. Ist die Schweiz in der normalen Lage gewappnet, um sehr
tief fliegende Flugkörper wie Drohnen, Sportflugzeuge oder
Marschflugkörper zu entdecken? Wie schätzt der Bundesrat die
Bedrohung durch Drohnen gegen Ziele in der Schweiz ein?
Was kehrt er zur Entdeckung und Abwehr vor?

7. Wie hat der Bundesrat den international intensiv diskutierten
"high-low mix" einer Zwei-Typen-Luftwaffe geprüft, um nicht
allein Tarnkappenbomber gegen Sportflugzeuge losschicken zu
müssen?

8. Sieht der Bundesrat Optimierungspotenzial, um die Früher-
kennung und Frühwarnung für Herausforderungen im Schwei-
zer Luftraum durch neue Radarmöglichkeiten in der Schweiz
sowie durch eine verstärkte internationale Zusammenarbeit zu
beschleunigen? Wie wirkt sich die Teilnahme der Schweiz an
Air Situation Data Exchange ASDE aus?

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Glättli, Locher Ben-
guerel, Marti Min Li, Munz, Schlatter, Seiler Graf, Widmer
Céline (9)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4465 n Ip. Roth Franziska. Anforderungen an die Ausbil-
dung von Militärpiloten und Militärpilotinnen  (18.12.2019)

1. Welche Etappen sieht das Curriculum zur Ausbildung eines
Kampfjetpiloten bzw. einer Kampfjetpilotin aus? Wie viele
Schul-Flugstunden sind für welche Stufen auf einem Turbo-
prop-Trainingsflugzeug wie dem Pilatus PC-21 vorgesehen?
Und wie viele Schul-Flugstunden folgen auf dem F/A-18D Hor-
net (Zweisitzer) bzw. dem F/A-18C Hornet (Einsitzer)?

2. Vor Beschaffung der Pilatus PC-21 ging der Schulungsweg
von der Pilatus PC-7 Turbo-Trainer via F-5 Tiger zur F/A-18
Hornet. Wie viele Schul-Flugstunden für welche Schulungsziele
waren damals je für diese drei Flugzeugtypen vorgesehen?

3. Welche Rolle spielt der F-5 Tiger heute noch in der Piloten-
ausbildung? Wird er noch zur Zieldarstellung verwendet? Wann
wird der F-5 Tiger definitiv ausgemustert und wer übernimmt
dann dessen Rolle in Ausbildung, Zieldarstellung usw.?

4. Wie gestaltet sich das Curriculum zur Ausbildung eines
Kampfjetpiloten bzw. einer Kampfjetpilotin bei der Beschaffung
eines der vier Kampfflugzeuge, die gegenwärtig evaluiert wer-
den? Wie viele Schul-Flugstunden sind für welche Stufen auf
einem Turboprop-Trainingsflugzeug und anschliessend

a. auf der Rafale

b. auf dem Eurofighter

c. auf der Super-Hornet

d. auf dem F-35 Tarnkappenbomber vorgesehen?

5. Wie hoch ist der Kerosin-Verbrauch pro Flugstunde je für
diese vier Flugzeugtypen? Mit welchen Kosten pro Flugstunde
wird je gerechnet? Und wie viel je für den gesamten Schulungs-
weg?

6. Der F-35 Tarnkappenbomber gibt es allein in einer Einsitzer-
Version. Wie verändert sich dadurch der Schulungsweg?

7. Die österreichische Luftwaffe entsendet ihre Pilotenschüler
teilweise nach Italien, damit sie dort die dritte und vierte Stufe



246

ihrer Ausbildung auf einem modernen Jettrainer absolvieren
können. Begründet wird dies u.a. mit erheblichen Kostenein-
sparungen gegenüber einem Schulungsweg unter stärkerer
Beanspruchung des Eurofighter. Hat der Bundesrat entspre-
chende Modellrechnungen durchgeführt? Wie gestalten sich die
Kosten? Was sind die Ergebnisse?

8. Moderne Jettrainer wie der M-346FA können virtuell Trai-
nings mit Höchstleistungs-Kampfjets wie den F/A-18 Hornet voll
simulieren und damit die Anzahl Schulungs-Flugstunden auf
diesen deutlich reduzieren. Hat der Bundesrat solche Modelle
geprüft? Was sind die Ergebnisse?

9. Was unternimmt der Bundesrat, um den Anteil von Militärpilo-
tinnen zu erhöhen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Glättli, Locher Benguerel, Marti
Min Li, Molina, Munz, Seiler Graf, Widmer Céline (8)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4466 n Ip. Molina. Einfluss der chinesischen Regierung 
in der Schweiz  (18.12.2019)

Gemäss Informationen zahlreicher Regierungen und Nichtre-
gierungsorganisationen baut die chinesische Regierung ihren
Einfluss auf andere Staaten systematisch aus. Auch in der
Schweiz konnte in den letzten Jahren eine verstärkte Einfluss-
nahme Chinas auf die inneren Angelegenheiten der Schweiz
festgestellt werden. Etwa über regelmässige Beiträge in der
Presse, Instruktionen an einzelne Mitglieder des Parlaments,
Interventionen bei der Verwaltung oder Kooperationen im uni-
versitären Bereich.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Stellt der Bundesrat ebenfalls eine verstärkte Einflussnahme
Chinas auf die Schweiz fest?

2. Wie haben sich die Kontakte auf Stufe Parlament und Ver-
waltung entwickelt?

3. An den Universitäten Basel und Genf existieren Konfuzius-
Institute, die gemäss deutscher Bundesregierung Joint Ventu-
res zwischen der chinesischen Regierung und den Universitä-
ten sind. Wie beurteilt der Bundesrat diese Zusammenarbeit?
Gibt es weitere solcher Kooperationen?

4. In Kanada wurden die Konfuzius-Institute auf Grund öffentli-
chen Drucks geschlossen. Ist ein Ende dieser Institute auch in
der Schweiz eine Option?

5. Wie viele Fälle nachrichtendienstlicher Aktivitäten durch
China in der Schweiz sind dem Bundesrat seit 2014 bekannt?

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Marti Min Li, Nussbau-
mer, Roth Franziska, Seiler Graf (5)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4469 n Ip. Lohr. IV-Gutachten. Ist eine Zufallsauswahl die 
Lösung?  (18.12.2019)

Diverse Medien haben über grössere Probleme im Bereich der
IV-Gutachten berichtet. Zu Diskussionen Anlass gab auch die
Art der Vergabe von mono- und bidisziplinären Gutachten, die
heute noch ohne Zufallsauswahl erfolgt.

Die Berichte enthielten oft Zahlen zu den von den Gutachten-
den verdienten Einkommen. Besonders oft und stark kritisiert
wurden gerade jene Gutachtenden, die besonders viele Gut-

achtenaufträge erhielten und somit besonders viel damit ver-
dienten. Zahlen der IV Stelle Basel-Stadt zeigen beispielsweise
ebenfalls, dass die beiden restriktivsten Gutachtenden am mei-
sten Aufträge erhielten.

Sehr zu begrüssen ist, dass das EDI eine Untersuchung einge-
leitet hat. Noch nicht bekannt ist allerdings die konkrete Frage-
stellung und was für Lehren gezogen werden. Deshalb wird um
Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Vergabepraxis,
der Anzahl Begutachtungen und dem Resultat?

2. Wird der Vorwurf der selektiven Auftragsvergabe Teil dieser
Untersuchung sein?

3. Als Lehre aus den Problemen: Könnte der Vorwurf einer
selektiven Gutachtenvergabe nicht dadurch verhindert werden,
indem auch bei mono- und bidsiziplinären Gutachten eine
Zufallsauswahl erfolgen würde?

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4470 n Ip. Aebischer Matthias. Mobilität. Ausweitung der 
Datenerfassung auf kleine Kinder  (18.12.2019)

Die Datenerfassung in Bezug auf Kinder entspricht nicht mehr
den gesellschaftlichen Realitäten. Gerade im Bereich Mobilität
und Verkehr fehlen Daten, welche die Chancen der Kinder für
ein gesundes Aufwachsen in unserer Gesellschaft verbessern
könnten. Bis anhin wird die Mobilität von Kindern erst ab dem
sechsten Altersjahr erhoben. Diese Altersgrenze entspricht
nicht mehr den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Ein grosser
Teil der Kinder geht bereits mit vier Jahren in den Kindergarten
und viele Kinder benützen in ihrem Umfeld und auf ihren Wegen
ein Kinderfahrrad, um nur zwei Beispiele herauszugreifen. Es
wird auch nicht erfasst, ob Kinder auf ihren Wegen von einer
erwachsenen Person begleitet werden oder nicht. Eine selb-
ständige Mobilität ist aber essenziell für die Entwicklung der
Kinder. Wenn sie nicht eigenständig zur Schule oder nach
draussen gehen können, so wird ihre kindliche Entwicklung
stark beeinträchtigt. So wird beim Mikrozensus "Mobilität und
Verkehr" auch nur das zielgerichtete Verhalten erfasst, d.h. die
Wege zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Bei Kindern
und Jugendlichen lassen sich die zielgerichtete und die weniger
zielgerichtete Mobilität jedoch nicht so klar voneinander abgren-
zen. Insbesondere jüngere Kinder verbringen nach wie vor
einen grossen Teil ihrer Zeit im eigenen Wohnumfeld, in der
unmittelbaren Nachbarschaft oder im eigenen Quartier. Diesem
Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung
folgender Fragen:

1. Wie kann die Mobilität der Kinder ab dem ersten Lebensjahr
erfasst werden?

2.Wie kann evaluiert werden, ob sich Kinder bis 16 Jahren allein
oder in Begleitung bewegen?

3. Wie kann auch die nichtzielgerichtete Mobilität und das Spiel
im Freien erfasst werden?

Mitunterzeichnende: Bulliard, Eymann, Moser, Reynard, Roth
Franziska, Streiff, Weichelt-Picard (7)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 . Diskussion verschoben
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19.4472 n Po. Molina. Evaluation des bilateralen Menschen-
rechtsdialogs mit China  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Wirksamkeit des bilateralen
Menschenrechtsdialogs mit China zu evaluieren und die Ergeb-
nisse in einem Bericht zu veröffentlichen.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Barrile, Fischer Roland,
Friedl Claudia, Funiciello, Gredig, Gugger, Gysi Barbara, Marti
Samira, Munz, Pult, Reimann Lukas, Roth Franziska, Wermuth,
Widmer Céline (15)

06.03.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4473 n Ip. Kutter. Potenzial von Branchenzertifikaten 
nutzen  (18.12.2019)

Alle Megatrends auf dem Arbeitsmarkt wie Digitalisierung, Inter-
nationalisierung, Dienstleistungsorientierung oder Flexibilisie-
rung erhöhen und verändern fortlaufend die Anforderungen an
die Kompetenzen von Erwerbstätigen. Die Förderung des
Lebenslangen Lernens ist deshalb eine prioritäre Zielsetzung
im Leitbild der Strategie Berufsbildung 2030.

Die Anstrengungen, die bisher im Rahmen der Umsetzung der
Strategie Berufsbildung 2030 für die Zielgruppe der Erwachse-
nen unternommen wurden, zielen bisher fast ausschliesslich auf
die Qualifizierung über formale Abschlüsse. Damit wird ein
grosser Teil der Erwerbstätigen nicht erreicht.

Die Studie "Anerkennung von Branchenzertifikaten auf dem
Arbeitsmarkt" zeigt, dass non-formale Branchenzertifikate über
ein grosses Potential verfügen: Als Einstiegsqualifikation
ermöglichen Branchenzertifikate Erwachsenen ohne Berufsab-
schluss einen niederschwelligen Einstieg in den Arbeitsmarkt.
Als Weiter- oder Neuqualifizierung erhöhen sie die Arbeits-
marktfähigkeit massiv.

Aus Sicht der Branchen sind Branchenabschlüsse ein ausge-
zeichnetes Mittel, den steigenden Fachkräftebedarf rasch, flexi-
bel und im Einklang mit den Bedürfnissen den Arbeitgebern zu
decken.

Ich frage den Bundesrat:

1. Was unternimmt der Bundesrat, damit das Potenzial der
Qualifizierung über Branchenzertifikate im Rahmen von arbeits-
marktlichen Massnahmen sowie in der Sozialhilfe noch besser
genutzt werden kann?

2. Wie stellt er sicher, dass das Potenzial von Branchenzertifika-
ten als Mittel zur Höherqualifizierung im Rahmen der Strategie
Berufsbildung 2030 noch besser genutzt werden kann?

3. Was unternimmt der Bundesrat, um die Verbindung und die
Anschlussfähigkeit zwischen non-formalen und formalen
Abschlüssen zu stärken?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Binder, Bulliard, Che-
valley, Eymann, Fivaz Fabien, Kamerzin, Maitre, Roth Pasquier,
Stadler, Streiff, Studer, Wismer Priska (13)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4474 n Ip. Kutter. Leseförderung  (18.12.2019)

Alle drei Jahre werden im Rahmen der sogenannten Pisa-Stu-
die die Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der gan-
zen Welt verglichen. Vor kurzem wurden die Ergebnisse der
Pisa-Studie 2018 veröffentlicht. Sie legte den Fokus auf die
Lesekompetenz der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Lesekompetenz der Schweizer
Schülerinnen und Schüler sinkt. Durchschnittlich erzielten die
Schweizer Schülerinnen und Schüler 484 Punkte. Die Schweiz
liegt damit leicht unter dem OECD-Mittelwert und lediglich auf
dem 27. Platz von total 79 teilnehmenden Staaten. Länder wie
Finnland, Deutschland oder Frankreich sowie auch mehrspra-
chige Länder wie Kanada oder Belgien haben signifikant besser
abgeschnitten.

Sorgen bereiten muss uns, dass die Lesekompetenz abnimmt
und die Schweiz im Ranking abrutscht. Bei der letzten Pisa-Stu-
die 2015 erzielten die Schweizer Schülerinnen und Schüler
noch acht Punkte mehr. Sorgen bereiten muss uns weiter, dass
vor allem die Leseleistung der schwachen Schülerinnen und
Schüler abgenommen hat. 24 Prozent erreichen bei Pisa 2018
das Kompetenzniveau 2 nicht, das für die Bewältigung von All-
tag und Beruf eigentlich nötig ist.

Ich frage daher den Bundesrat:

1. Bereits heute wird in der Volksschule das Lesen gefördert.
Welche Möglichkeiten sieht er, um die Kantone und (Schul-
)gemeinden bei ihren Anstrengungen zu unterstützen?

2. Wie stellt er sicher, dass möglichst auch die schwächeren
Schülerinnen und Schüler im Lesen gefördert werden?

3. Was kann der Bund unternehmen, um die Akteure der Lese-
förderung besser miteinander zu vernetzen und den Wissen-
stransfer sicherzustellen?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Binder, Bulliard,
Eymann, Fivaz Fabien, Kamerzin, Maitre, Roth Pasquier, Soll-
berger, Streiff, Studer, Wismer Priska (12)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4475 n Po. Marra. Für eine geschmeidigere 
Schuldenbremse  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu untersuchen, unter welchen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und nach welchen Para-
metern die Schuldenbremse angepasst werden könnte, sodass
für die Schweiz notwendige Investitionen getätigt werden kön-
nen.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Brélaz, Fischer Roland, Friedl
Claudia, Gschwind, Gysi Barbara, Meyer Mattea, Munz, Nord-
mann, Roth Franziska (10)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4476 n Mo. Quadri. Schweizerische Post. Nein zur ange-
kündigten drastischen Erhöhung der Schaltergebühren  
(18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Post darauf hinzuwirken,
dass diese von der für den 1. Juli 2020 angekündigten drasti-
schen Erhöhung der Gebühren für Einzahlungen am Schalter
absieht.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4477 n Mo. Quadri. Einreisesteuer für Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger. Wenn das Klima wirklich eine Priorität 
ist, muss jetzt gehandelt werden!  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird damit beauftragt, Vorschläge für folgende
Massnahmen auszuarbeiten:
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1. Einführung einer Einreisesteuer für Grenzgängerinnen und
Grenzgänger, gegebenenfalls in Form einer Abgabe, die bei
allen Autofahrerinnen und Autofahrern erhoben und dann den-
jenigen mit Wohnsitz in der Schweiz in noch zu definierender
Form zurückerstattet wird. Die geplante Einführung der elektro-
nischen Autobahnvignette eröffnet eine Vielzahl von Möglich-
keiten für die Erhebung und Rückvergütung einer solchen
Einreisesteuer.

2. Einführung einer Umweltabgabe für alle Grenzgängerinnen
und Grenzgänger, deren Fahrzeuge nicht mit mindestens drei
Personen besetzt sind.

Mitunterzeichner: Marchesi (1)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4478 n Ip. Wismer Priska. Insektensterben und 
Mobilfunkstrahlen  (18.12.2019)

Der Bundesrat ist gebeten folgende Fragen zu beantworten:

1. Kann der Bundesrat ausschliessen, dass die Mobilfunkstrah-
len negative Auswirkungen auf die Insekten haben?

2. Gibt es aus Sicht des Bundesrates Lücken im Wissen über
die Auswirkungen von Mobilfunkt auf Insekten?

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Badertscher, Bourgeois,
Müller Leo, Ritter, Siegenthaler, Stadler, Studer (8)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4479 n Ip. Steinemann. Der deutsche Bundesrechnungs-
hof kritisiert die schludrige Anwendung des Schengen-
Abkommens  (18.12.2019)

Die deutsche Finanzkontrolle hat den nachlässigen Umgang mit
dem Schengen-Abkommen scharf kritisiert. Konkret heisst es:
"Die Schengen-Staaten haben in den vergangenen Jahren
Visumsanträge unzureichend geprüft und Personen bei der Ein-
reise in den Schengen-Raum nachlässig kontrolliert." Es geht
um notwendige und vereinbarte Standards wie einheitliche Vor-
gaben für die Erteilung von Schengen-Visa und um ein bemän-
gelter "Mindestumfang der Kontrollen an den Aussengrenzen",
die in der Zuständigkeit der nationalen Behörden der Schen-
gen-Staaten liegt. Der Rechnungshof fordert deshalb das
Innenministerium und die Regierung dazu auf, "sich auf europä-
ischer Ebene für die ordnungsgemässe und konsequente
Anwendung der Schengener Sicherheitsinstrumente einzuset-
zen."

Im Jahr 2018 bearbeiteten die Schengen-Staaten insgesamt 16
Millionen Visumsanträge. Im gleichen Jahr habe "kein einziger
Schengen-Staat die erforderlichen Daten vollständig an die EU-
Datenbank übermittelt." Solche zum Zwecke der illegalen Asyl-
antragstellung beantragte Visa seien gezielt und vermehrt an
bestimmten, die Ausstellung offensichtlich leichtfertiger handha-
benden Visumsstellen im aussereuropäischen Ausland getätigt
worden. Mindestens zwei Schengen-Partner nahmen 2015 und
2017 keinen vollständigen Informationsabgleich mit Hilfe der
EU-Datenbanken vor. Ende 2016 nahmen einige Schengen-
Staaten bei der Einreise auf Flug- und Seehäfen keine Kontrolle
von aus Drittstaaten Einreisenden und keinen Abgleich der EU-
Datenbanken vor. Weiter war beispielhaft an einer Prüfung des
Jahres 2017 die Abfrage der EU-Datenbanken zur Prüfung der
Berechtigung solcher Schengen-Visa "in jedem zweiten Fall
unvollständig." Bereits bei 400 000 erteilten Schengen-Visa sei
"die Qualität der im System hinterlegten Fingerabdrücke unzu-
reichend". Im Ergebnis bedeutet die lasche, gegen Schengen-

Vorschriften verstossende Vergabe von Visa ein Einfallstor in
unsere Sozialsysteme. Das Problem sei der EU-Kommission
schon länger bekannt.

1. Gefährdet diese Praxis unsere Sicherheit?

2. Sind diese Missstände dem Bundesrat bekannt? Warum sind
sie nicht im Gutachten vom Februar 2018 erwähnt? Wo sind sie
festgehalten?

3. Wie viele Personen sind dank den schlecht überprüften Visa-
Anträgen in die Schweiz gelangt?

Falls keine Zahlen vorhanden sind: Wie können diese erhoben
werden?

4. Besteht ein Zusammenhang mit den sans-papiers?

5. Was tut der Bundesrat dagegen?

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4480 n Ip. Bertschy. Wie ambitioniert ist der bundesrätli-
che Stickstoff-Absenkpfad tatsächlich?  (18.12.2019)

Der Bundesrat hat kürzlich einen verbindlichen Absenkpfad für
die landwirtschaftlichen Nährstoffverluste beschlossen. In der
Agrarpolitik 22+ soll eine Reduktion der Stickstoff- und Phos-
phorüberschüsse um mindestens 10 Prozent bis 2025 (Refe-
renzjahr 2015) und um mindestens 20 Prozent bis 2030
gegenüber 2015 festgelegt werden. Zudem soll aufgezeigt wer-
den, welche Massnahmen im Falle einer Zielverfehlung ergrif-
fen werden. Der Bundesrat beantwortete verschiedene
Vorstösse dahingehend, dass zwischen 1990 und 2000 die
Stickstoff- und Ammoniaküberschüsse etwas gesunken seien,
seither jedoch nur noch unwesentlich (siehe etwa 19.5631 oder
19.5603).

Ich bitte den Bundesrat, in dem Zusammenhang folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Ist es korrekt, dass die Schweiz in Bezug auf das geltende
Umweltrecht zu hohe Stickstoff- und insbesondere Ammoniake-
missionen aufweist?

2. Wie lauten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
und Ziele konkret und wo sind sie zu finden?

3. Wie hoch wäre die nach geltendem Recht gerade noch kon-
forme Belastung mit Stickstoff und Ammoniak?

4. Um wie viele Tonnen jährlich liegen die Emissionen von
Stickstoff und Ammoniak über diesem Wert?

5. Ist es korrekt, dass damit ein rechtswidriger Zustand vorliegt?

6. Seit wie vielen Jahren liegt dieser Wert bereits so hoch?

7. Was ist der Grund dafür, dass trotz Vorliegen eines rechts-
widrigen Zustandes seit rund 10 Jahren keine nennenswerte
Reduktion mehr stattgefunden hat?

8. Wenn der Bundesrat die Stickstoff- und Phosphorüber-
schüsse um mindestens 10 Prozent bis 2025 und um minde-
stens 20 Prozent bis 2030 (Referenzjahr 2015) senken möchte:
Ist es korrekt, dass dann immer noch Überschüsse vorliegen,
die dem Umweltrecht widersprechen?

9. Wenn ja, um wie viele Tonnen jährlich trifft diese zu bei Stick-
stoff und Ammoniak?

10. Wie sieht die Situation bei Phosphor aus (gesetzliche
Bestimmungen sowie absolute Zahlen)?

11. Warum schlägt der Bundesrat nach Jahren des Stillstandes
einen Absenkpfad vor, der nicht einmal einen rechtskonformen
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Zustand zum Ziel hat, und auch nicht vorgibt, bis wann ein
rechtskonformer Zustand erreicht werden soll?

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4485 n Mo. Geissbühler. Vorsätzlichkeit bei Straftaten 
unter Drogen- und Alkoholeinfluss  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das StGB so zu ändern, dass
bei Straftaten eine Reduktion des Strafmasses mit Begründung
von verminderten Zurechnungsfähigkeit nicht mehr verwendet
werden darf, wenn die Straftat unter Drogeneinfluss, übermässi-
gem Alkoholkonsum oder durch die Wirkung von bewusstseins-
verändernden Psychopharmaka verübt wurde, wenn es sich um
eine mündige Person handelt.

Mitunterzeichnende: Bircher, Egger Mike, Estermann, Gafner,
Gallati, Giezendanner, Grin, Heer, Heimgartner, Herzog Verena,
Hess Erich, Imark, Rüegger, Schläpfer, Strupler, Tuena, von
Siebenthal, Walliser, Zuberbühler (19)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4486 n Mo. Geissbühler. Mehrwertsteuerbefreiung auf 
Spitex-Leistungen von Organisationen der Krankenpflege 
und der Hilfe zuhause im Bereich Betreuung und 
Alltagsbegleitung  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt Artikel 21, Absatz 2, Ziffer 8 des
Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer wie folgt zu ändern:
"Leistungen von Einrichtungen der Sozialhilfe und der sozialen
Sicherheit, von Organisationen der Krankenpflege und der Hilfe
zu Hause (Spitex), sofern die zu betreuende Person gleichzeitig
verordnete Pflegeleistungen einer Einrichtung der Sozialhilfe,
der sozialen Sicherheit, einer Organisation der Krankenpflege
oder der Hilfe zu Hause (Spitex) bezieht; sowie von Alters-,
Wohn- und Pflegeheimen" gemäss MWSTG Artikel 21, Absatz
2, Ziffer 4.

Mitunterzeichnende: Bircher, Egger Mike, Estermann, Friedli
Esther, Gafner, Giezendanner, Glarner, Grüter, Guggisberg,
Gutjahr, Heimgartner, Herzog Verena, Hess Erich, Keller Peter,
Marchesi, Nicolet, Nidegger, Page, Reimann Lukas, Rüegger,
Schläpfer, Schwander, Steinemann, Strupler, Tuena, Walliser,
Zuberbühler (27)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4488 n Po. Roth Franziska. Diskriminierung psychisch 
kranker Kinder und Jugendlicher durch unzulängliche 
Finanzierungsmodelle  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird gebeten in einem Bericht aufzuzeigen, wie
die Finanzierung kinder- und jugendpsychiatrischer Institutio-
nen zu steuern ist, dass Benachteiligungen vermieden werden.
Im Speziellen soll er aufzeigen, wie teilstationäre Angebote in
ausreichender Zahl und Grösse finanziell zu sichern sind.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bulliard, Feri Yvonne, Fridez,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Lohr, Maillard,
Marti Min Li, Marti Samira, Moser, Müller-Altermatt, Pult, Rey-
nard, Streiff, Trede, Wasserfallen Flavia, Wehrli, Weichelt-
Picard (20)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4489 n Po. Chevalley. Bericht über Massnahmen zur 
beruflichen Wiedereingliederung von über 50-Jährigen  
(18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, in
dem alle Massnahmen aufgelistet und evaluiert werden, die im
Bereich der beruflichen Wiedereingliederung bereits ergriffen
wurden (wie beispielsweise die Einarbeitungszuschüsse).
Dabei soll auch untersucht werden, wo es noch Verbesserungs-
potenzial gibt und welche Massnahmen zusätzlich ergriffen wer-
den könnten, um Über-50-Jährige besser in den Arbeitsmarkt
zu integrieren.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Bulliard, Fivaz
Fabien, Matter Michel, Munz, Page, Piller Carrard, Pointet,
Python, Reynard (11)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4490 n Po. Michaud Gigon. Nachhaltigkeit von Finanzan-
lagen. Kundinnen und Kunden informieren  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Möglich-
keit und die Modalitäten einer Anpassung der Informations-
pflicht gegenüber den Kundinnen und Kunden in Bezug auf die
sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen von Finanzpro-
dukten zu erstellen.

Mitunterzeichnende: Andrey, Bendahan, Bertschy, Bourgeois,
Brélaz, Gschwind, Hurni, Kamerzin, Maitre, Müller-Altermatt,
Pfister Gerhard, Portmann, Roth Pasquier, Rytz Regula, Silber-
schmidt, Weichelt-Picard (16)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4491 n Mo. Lohr. Förderung von Patient Blood Manage-
ment als qualitätssteigernde und kostensparende Mass-
nahme im Gesundheitswesen  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die nötigen Grundlagen zu
schaffen, damit Patient Blood Management und andere quali-
tätssteigernde Behandlungskonzepte bei seinen Bemühungen
zur Verbesserung der Qualität unseres Gesundheitssystems
berücksichtigt und aktiv gefördert werden.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Müller-Altermatt (2)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4492 n Mo. Nationalrat. Laborkosten zulasten der OKP 
(Lohr)  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Preise der Laboranalysen zu
Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu sen-
ken.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Müller-Altermatt (2)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
15.09.2020 Nationalrat. Annahme

19.4493 n Ip. Aeschi Thomas. Missachtet das EDA die par-
lamentarischen Beschlüsse zum Budget (UNO-Flüchtlings-
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forum) wie auch die gesetzlichen Vorgaben 
(Kohäsionsmilliarde)?  (18.12.2019)

Aktuell findet das Uno Flüchtlingsforum in Genf statt. Gemäss
NZZ vom 17. Dezember 2019 soll dieses Forum sogar in regel-
mässigen Abständen wiederholt werden. Kosten scheinen bei
solchen Entscheidungen zweitrangig zu sein. Gleichzeitig hat
das Parlament am 3. Dezember 2019 entschieden, den Kohäsi-
onsbeitrag an ausgewählte EU-Staaten nicht zu bezahlen,
solange die EU die Schweiz diskriminiert. Allerdings scheinen
bereits die Projekte für den 2. Schweizer Beitrag in Planung zu
sein, obwohl die Gelder nicht gesprochen werden können,
solange die EU der Schweiz die Börsenäquivalenz verweigert.
Auch in diesem Bereich werden offenbar Kosten generiert,
ohne den Willen des Parlaments zu reflektieren. Daher wird der
Bundesrat ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Inwiefern finanziert die Schweiz das Flüchtlingsforum in
Genf, entweder direkt über Beiträge und Leistungen als Gastge-
ber sowie indirekt über die Mitgliedschaft in internationalen
Organisationen? Wie hoch belaufen sich diese Kosten (inklu-
sive Personalaufwand) und in welchem Budgetposten sind
diese ausgewiesen?

2. Inwiefern gibt es in der Uno eine Kostenbremse für die
Durchführung von internationalen Konferenzen, Foren und
anderen Veranstaltungen? Wer entscheidet ob es sich um eine
einmalige oder wiederkehrende Veranstaltung handelt und wer
die Kosten berappt? Hat die Schweiz als Gastgeber ein beson-
deres Mitspracherecht im Bereich der Finanzierung bzw. dem
Durchführungsort solcher Projekte. In welchen Budgetposten
werden die Kosten für die Schweiz bezüglich solchen Veran-
staltungen ausgewiesen?

3. Welche Projekte, die durch den zweiten Schweizer EU-Bei-
trag finanziert werden sollen, sind bereits in Planung? Auf wie
hoch belaufen sich die Kosten für diese Planung und in wel-
chem Budgetposten sind diese ausgewiesen? Wie rechtfertigt
der Bundesrat sein Vorpreschen in der Planung für diese Pro-
jekte, welche das Parlament auf Eis gelegt hat, solange die Dis-
kriminierung durch die EU anhält?

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4494 n Ip. Munz. Was sind die Resultate der Überprü-
fung der Pflanzenschutzmittel?  (18.12.2019)

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 12. Dezember 2019
informiert, dass das Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil per 1.
Januar 2020 verboten wird. Es wurde gleichzeitig informiert,
dass seit dem Jahr 2010 über 100 Wirkstoffe überprüft wurden.
Leider geht aus der Mitteilung nicht hervor, was die Resultate
und Konsequenzen der Überprüfung der 100 Pflanzenschutz-
mittel waren.

Daher bitte ich den Bundesrat die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Wie viele der über 100 überprüften Wirkstoffe wurden verbo-
ten oder zurückgezogen?

2. Welche Schutzgüter (Mensch, Umwelt, Trinkwasser etc.)
waren von wie vielen Wirkstoffen bedroht, so dass Massnah-
men ergriffen werden mussten?

3. Bei wie vielen und welchen Wirkstoffen wurden strengere
Auflagen verfügt?

4. Was waren die Gründe des Verbots/Rückzugs bzw. der
strengeren Auflagen der jeweiligen Wirkstoffe?

5. Wie viele Pflanzenschutzmittelwirkstoffe sind seit 2010 heute
nicht mehr auf dem Markt, weil die Produzenten keine neue
Zulassung beantragten?

6. Wie viele Wirkstoffe müssen noch geprüft werden, damit die
erstmalige Überprüfung vollständig ist?

7. Bis zu welchem Termin wird die vollständige erstmalige Über-
prüfung der Wirkstoffe abgeschlossen sein und wie wird die
Prioritätenliste zur Überprüfung gesetzt?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Crottaz, Friedl Clau-
dia, Gysi Barbara, Jans, Locher Benguerel, Pult, Roth
Franziska (8)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4496 n Ip. Munz. Gesundheitsgefährdung durch Handys 
wegen Nichteinhaltung der SAR-Werte  (18.12.2019)

In den Interpellationen 18.3622, 18.3966 und 19.3180 gab der
Bundesrat Auskunft zu Geräten die Funkstrahlung erzeugen.
Dazu gehören beispielsweise Handys, Pulsuhren, Kopfhörer,
Notebooks und Tablets, die oft den ganzen Tag auf dem Körper
getragen werden oder nahe am Körper verwendet werden. Der
Bundesrat nehme die gesundheitliche Gefährdung zwar ernst,
spielte jedoch die Brisanz der Problematik herunter und betonte
die hohe Eigenverantwortung der Gerätehersteller.

Der in Interpellation 19.3180 erwähnte Phonegate-Skandal in
Frankreich weitet sich aus. Erste Handy-Modelle wurden
zurückgezogen und Klagen eingereicht, weil der europäische
SAR-Wert von 2,0 W/kg überschritten wurde. Auch in den USA
überschreiten Handy-Modelle den dortigen SAR-Wert von 1,6
W/kg. Deshalb wurde im Dezember 2019 eine Sammelklage
gegen Apple und Samsung eingereicht.

Eine weitere Sammelklage von Hirntumoropfern wird am Supe-
rior Court der USA verhandelt, deren Krankheit auf die regel-
mässige Handynutzung zurückgeführt wurde. Auch aus Italien
liegen zwei Gerichtsurteile vor, die einen medizinisch nachge-
wiesenen Zusammenhang zwischen Hirntumoren und dem
beruflichen Handy-Gebrauch herstellten.

Es besteht deshalb der begründete Verdacht, dass bei Nichtein-
haltung des zulässigen SAR-Wertes eine Gesundheitsgefähr-
dung vorliegt. Viele der betreffenden Handy-Modelle dürften
auch bei uns erhältlich sein. Im Sinne des NISSG Artikels 4ff. ist
der Bundesrat legitimiert bei Nichteinhaltung des SAR-Wertes
Massnahmen zu ergreifen.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Warum überlässt der Bundesrat die Einhaltung der SAR-
Werte den Herstellern und Importeuren, wenn aus anderen
Ländern bekannt ist, dass diese ihre Eigenverantwortung nicht
wahrnehmen?

2. Ist er bereit, regelmässig industrieunabhängige Überprüfun-
gen von Handys und anderen strahlenden Geräten, die direkt
oder nahe am Körper getragen werden, zu veranlassen?

3. Ist er bereit Geräte, die den Grenzwert nicht einhalten, aus
dem Markt zu ziehen und fehlbare Anbieter zu strafen?

4. Ist er bereit die Ergebnisse der Überprüfung regelmässig
detailliert und vollständig zu veröffentlichen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Egger Kurt, Gysi Barbara, Roth
Franziska, Töngi, Wettstein (6)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.4497 n Po. Munz. Digitalisierung und 5G im Einklang mit 
den Klimazielen  (18.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen über die Auswirkungen der digitalen Agenda auf die
Klimaziele unter Einbezug von 5G. Dabei soll auch aufgezeigt
werden, wie sich der Ausbau der Datentransportkapazität auf
den Energieverbrauch auswirkt und durch welche Massnahmen
der Ressourcenverbrauch so gelenkt werden kann, dass dieser
in Einklang mit den Klimazielen steht.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz, Egger
Kurt, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Jans, Locher Benguerel,
Pult, Töngi, Wettstein (11)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4499 n Ip. Munz. Ist die wissenschaftliche Unabhängig-
keit des Kompetenzzentrums des Bundes Agroscope 
bezüglich der Pflanzenschutzmittel garantiert?  
(19.12.2019)

Auf der Website der Agroscope steht zum Zulassungsverfahren
von PSM: Im Kontext des Schlussberichtes weise Agroscope
Aussagen zurück, welche die Unabhängigkeit ihrer wissen-
schaftlichen Beurteilung anzweifeln. Es gehe um die Aussage
von Greenpeace Schweiz, Pro Natura und WWF, im Anhang
des Berichts: "Da das BLW als Zulassungsstelle auch die Beur-
teilungsstelle (Agroscope) kontrolliert und steuert, ist keine
unabhängige wissenschaftliche Beurteilung gewährleistet (Gou-
vernancemangel)." Agroscope bezeichnet die Kritik als irrefüh-
rend.

An anderer Stelle steht, Agroscope sei dem BLW angegliedert:
"Die Forschung erfolgt entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette der Land- und Ernährungswirtschaft. [...] Dabei richtet sich
die Forschungsanstalt auf die Bedürfnisse ihrer Leistungsemp-
fänger aus."

Ich bitte den Bundesrat, auf folgende Fragen zu antworten:

1. Ist korrekt, dass Agroscope in direkter Linie dem BLW unter-
stellt ist?

2. Ist korrekt, dass das BLW Agroscope damit steuert und kon-
trolliert?

3. Ist das BLW für die Zulassung von PSM zuständig und Agro-
scope für die Pflanzenschutzmittelprüfung?

4. Wenn die Zulassungsstelle für PSM die Pflanzenschutzmittel-
prüfung steuert und kontrolliert, wie kann deren Unabhängigkeit
garantiert werden? Liegt nicht ein Gouvernancemangel vor?

5. Wie viele Mitarbeitende arbeiten für die Pflanzenschutzmittel-
prüfung bei Agroscope, wie viele bei der Zulassungsstelle des
BLW (inkl. Stellenprozente)?

6. Wie viele der Mitarbeitenden waren davor für Pestizid-Her-
steller tätig?

7. Warum sind die Interessenbindungen der Mitglieder des
Agroscope-Rates noch nicht publiziert, wie in der Antwort auf
19.1041 versprochen?

8. Wie viele der 10 Mitglieder des Agroscope-Rates weisen
Interessenbindungen zum SBV und anderen Verbänden der
Agrarwirtschaft/Agrarchemie auf?

9. Wenn sich Agroscope durch "die Kombination von For-
schung, Politikberatung, Vollzug, Wissensaustausch und Tech-
nologietransfer sowie durch die Verbindung von
anwendungsorientierter Grundlagenforschung und Praxisnähe"

auszeichnet: Wie wird bei dieser Verflechtung von Aufgaben
und Tätigkeiten eine unabhängige wissenschaftliche Beurtei-
lung gesichert und belegt?

10. Sind diese Verflechtungen, insbesondere mit der Zulas-
sungsstelle des BLW, dem SBV und der Agrarwirtschaft nicht
ein starkes Indiz darauf, dass seine (wissenschaftliche) Unab-
hängigkeit nur schwer garantiert werden kann?

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Moser (2)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4500 n Ip. Munz. Warum werden die zwei renommierten 
Institutionen Eawag und WSL fusioniert?  (19.12.2019)

Die beiden eidgenössischen Forschungsanstalten WSL und
Eawag sind national und international renommierte und füh-
rende Institute. Zusammen mit ETHZ und EPFL und den beiden
Forschungsanstalten PSI und Empa bilden diese sechs Institu-
tionen den sogenannten ETH-Bereich. Strategisch und admini-
strativ werden sie vom ETH-Rat geleitet.

Der ETH-Rat hat am 25./26. September 2019 den Entscheid
gefällt ein Super-Institut für Umwelt und Nachhaltigkeit aufzu-
bauen. Dieser Entscheid und das Fehlen von nachvollziehbaren
Begründungen hat schweizweit in der Wissenschaft und bei den
betroffenen Partnern in der Praxis Irritation hervorgerufen.

Auf meine Motion 19.3612 antwortete der Bundesrat am 21.
August 2019, dass der ETH-Bereich bezüglich Nachhaltigkeit
gut auf Kurs sei und gegenwärtig keine weiteren Massnahmen
notwendig seien, um die Ziele der Nachhaltigkeit auf der Ebene
des ETH-Bereichs weiter zu fördern.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Wurde der Bundesrat in die Entscheidungsfindung des ETH-
Rates einbezogen? Wenn ja, wie lässt sich begründen, dass
der Bundesrat im August bezüglich Nachhaltigkeit noch keinen
Handlungsbedarf erkannt hat? Wenn nein, bleibt der Bundesrat
bei seiner Einschätzung, dass kein Handlungsbedarf besteht?

2. Der ETH-Rat hat Anfang 2019 eine strategische Planung ver-
abschiedet. Eine Fusion war nicht vorgesehen. Warum der
rasche Meinungswandel?

3. Die Fusion stütze sich auf interne und externe Berichte. Um
welche Berichte handelt es sich (Datum, Autorenschaft, Auf-
trag)? Sind diese Berichte einsehbar und umfassend?

4. Die Fusion der zwei Institutionen sei nur ein erster Schritt.
Wie sehen die weiteren Pläne aus und warum wird in Etappen
vorgegangen?

5. Das fusionierte Institut soll zusätzliche relevante Schwer-
punkte erhalten. Welche zusätzlichen Mittel sind dafür vorgese-
hen? Welche Bereiche werden allenfalls gekürzt?

6. Der Bundesrat betont in seiner Antwort auf die Motion
19.3612, dass sich viele ETH-Bereiche mit Fragen zur Nachhal-
tigkeit beschäftigen. Warum werden nicht alle diese Bereiche zu
einer Nachhaltigkeitsplattform vernetzt?

Mitunterzeichnende: Bulliard, Eymann, Friedl Claudia, Moser,
Müller-Altermatt (5)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.4503 n Po. Masshardt. Biodiversitätsverluste und die 
daraus resultierenden finanziellen Risiken  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welche finanziellen Risiken durch die Biodiversitätsverluste für
den Schweizer Finanzplatz entstehen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bulliard, Fluri,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Jans, Jauslin, Locher Benguerel,
Lohr, Marti Samira, Molina, Moser, Müller-Altermatt, Munz,
Nordmann, Pult, Roth Franziska, Streiff, Suter, Wermuth (21)

06.03.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4506 n Ip. Meyer Mattea. Situation von Schwangeren in 
Ausschaffungshaft und bei der Ausschaffung  (19.12.2019)

Geflüchtete Frauen, die schwanger sind, dürfen aktuell in der
Schweiz bis in die 36. Schwangerschaftswoche in Administrativ-
haft genommen und ausgeschafft werden. Nach der Geburt gibt
es bisher keine Schutzfrist. Auch wenn der Bundesrat im Mai
angekündigt hat, diese Frist auf die 32. SSW zu senken, stellt
sich weiterhin die Frage nach der Situation von Frauen in aus-
länder- und asylrechtlichen Zwangsmassnahmen, die auch von
der Nationalen Kommission für Verhütung von Folter mehrfach
kritisiert wurde. Im Rahmen der im Oktober veröffentlichten
Berichte und der Studie zu geflüchteten Frauen (Bericht zur
Erfüllung des Postulats 16.3407 Feri) wurde diese Situation
weder von Bund noch von den Kantonen untersucht.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie viele schwangere Frauen und Frauen im Mutterschutz
(bis 8 Woche nach Geburt) wurden in den letzten 5 Jahren in
Ausschaffungshaft genommen? In welcher Schwangerschafts-
woche waren sie?

2. Wie lange waren diese Frauen in Haft?

3. Wie viele schwangere Frauen und Frauen im Mutterschutz
wurden in diesem Zeitraum ausgeschafft? In welcher Vollzugs-
stufe wurden sie eingestuft? Wurden sie gefesselt?

4. Wie sind die rechtlichen Regelungen bezüglich Schwanger-
schaft und Mutterschutz in Zwangsmassnahmen?

5. Wie wird die perinatale Gesundheitsversorgung gewährlei-
stet?

6. Gab es medizinische Zwischenfälle aufgrund der Untersu-
chungshaft oder Ausschaffung?

7. Der Bundesrat hat angekündigt, die Grenze bei Ausschaffun-
gen von Schwangeren auf die 32. Schwangerschaftswoche zu
senken. Wie begründet der Bundesrat, sich dabei nicht an den
Empfehlungen des UNHCR (28. SSW/ Beginn 3. Trimester) zu
orientieren?

8. Gedenkt der Bundesrat, eine Schutzfrist nach der Geburt ein-
zuführen und sich dabei an der Empfehlung des UNHCR (8
Wochen) zu orientieren?

9. Werden Schwangere bei Ausschaffungen von Gynäkologin-
nen und Gynäkologen begleitet?

10. Wer entscheidet, ob bei Ausschaffungen Kontraindikationen
bei Schwangerschaft erfüllt sind? Welche Rolle wird dabei den
behandelnden Ärztinnen und Ärzten zugesprochen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Atici, Barrile, Feri Yvonne, Friedl
Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Marti
Samira, Molina, Munz, Pult, Roth Franziska, Widmer
Céline (14)

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4507 n Mo. Grin. Um den Erhalt der Fischvielfalt und der 
Berufsfischerei zu sichern, muss der Kormoranbestand 
dringend reguliert werden.  (19.12.2019)

Laut dem Jagdgesetz gehört der Kormoran zu den jagdbaren
Arten. Der Bundesrat erteilt über das Bundesamt für Umwelt
(BAFU) den antragsstellenden Kantonen die Bewilligung, die
Kormoranbestände zu regulieren.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bourgeois, Buffat, Bulliard, de
Quattro, Feller, Gschwind, Nicolet, Page, Piller Carrard (10)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4508 n Po. Porchet. Mutterschaft als Jobkiller. Wir brau-
chen mehr Informationen darüber, warum Frauen nach dem 
Mutterschaftsurlaub nicht in den Beruf zurückkehren  
(19.12.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Ergebnisse der im Jahr
2016 durchgeführten Studie über Erwerbsunterbrüche von Müt-
tern wenige Monate nach der Geburt ihres Kindes zu vertiefen.
Dabei sollen die qualitativen Aspekte dieser Entscheidung zum
Erwerbsunterbruch geprüft werden, insbesondere, wenn diese
Entscheidung in einem Arbeitsumfeld getroffen wurde, das für
eine Rückkehr an den Arbeitsplatz ungünstig war, oder wenn
der Arbeitgeber direkten oder indirekten Druck auf die Frau aus-
geübt hat.

Mitunterzeichnende: Addor, Bertschy, Bulliard, de Quattro, Feri
Yvonne, Gredig, Gysin Greta, Piller Carrard, Roth Pasquier,
Vincenz (10)

06.03.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4509 n Mo. Lohr. Sorgsame und sorgfältige Einstufung 
beim Pflegebedarf statt kantonaler Wildwuchs und syste-
matischer Ungleichbehandlung  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, die rechtlichen Grundlagen der-
art anzupassen, dass der Pflegebedarf zu Lasten der Kranken-
versicherung innert zwei Jahren nur noch mit einem
"Bundesinstrument" zugelassen wird.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4510 n Mo. Eymann. Schaffung der Funktion "Madame/
Monsieur Climat" zur raschen Senkung der CO2-
Emissionen  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Verantwortliche oder einen
Verantwortlichen einzusetzen zur Erreichung der Ziele des Pari-
ser Klimaabkommens und der Energiestrategie 2050 (Senkung
der CO2-Emissionen). In Zusammenarbeit mit den Kantonen
und der Wirtschaft sollen von dieser Person bestehende Defi-
zite im Erreichen der Ziele laufend ermittelt werden. Auf der
Basis des Deltas zur Zielsetzung können dann Massnahmen
zur Senkung und Vermeidung von CO2-Emissionen präzis defi-
niert und vom Bundesrat zusammen mit dem Parlament, den
Kantonen und der Wirtschaft rasch umgesetzt werden. Bundes-
rat und Parlament müssten regelmässig über den Stand der
Arbeiten informiert werden.

Mitunterzeichnende: Chevalley, Müller Leo, Munz, Pointet, Sei-
ler Graf (5)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4511 n Mo. Amaudruz. Massnahmenpaket gegen die 
grenzüberschreitende Kriminalität  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, umfassende Massnahmen zur
besseren Sicherung der Landesgrenze und zur Eindämmung
der grenzüberschreitenden Kriminalität zu ergreifen. Das Paket
soll nebst präventiven und repressiven Massnahmen in Zusam-
menarbeit mit den Kantonen namentlich folgende Instrumenta-
rien enthalten:

1. Ein permanentes Monitoring grenzüberschreitender Strafta-
ten als Basis zur Ergreifung situativ notwendiger Massnahmen.

2. Die Definition von Kriterien, bei deren Erfüllung der Bundes-
rat temporäre systematische Grenzkontrollen gemäss Schenge-
ner Grenzkodex anordnet.

3. Die Schaffung entsprechender Dispositive seitens des
Grenzwachtkorps und/oder der Militärpolizei, damit die Kontroll-
tätigkeit an der Landesgrenze situativ verstärkt werden kann,
ohne dass diese andernorts eingeschränkt werden muss.

4. Die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit mit den Nachbarstaaten und den Herkunftsstaaten von Kri-
minaltouristen.

5. Die Schaffung der notwendigen Grundlagen, damit Personen
an der Landesgrenze die Einreise verweigert bzw. im Rahmen
mobiler Kontrollen im Landesinnern eine unmittelbare Auswei-
sung vollzogen werden kann, wenn Verdacht besteht, dass
diese Personen in der Schweiz kriminelle Handlungen begehen
könnten.

6. Die Beschaffung und den vermehrten Einsatz technischer
Hilfsmittel zur besseren Überwachung der Landesgrenze.

Sofern die Anpassung gesetzlicher Grundlagen notwendig ist,
hat der Bundesrat der Bundesversammlung die entsprechen-
den Erlassentwürfe zu unterbreiten.

Mitunterzeichnende: Addor, Aeschi Thomas, Buffat, de Courten,
Dettling, Egger Mike, Friedli Esther, Giezendanner, Glarner,
Grin, Grüter, Gutjahr, Heimgartner, Martullo, Matter Thomas,
Nicolet, Page, Rösti, Rutz Gregor, Sollberger, Steinemann,
Zuberbühler (22)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4512 n Po. Python. Finanzmittelflüsse so ausrichten, 
dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann.  
(19.12.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert zu prüfen, wie eine wirksame
Lenkungsabgabe auf klimaschädliche Finanztransaktionen (d.
h. Transaktionen, die nicht im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel
stehen) eingeführt werden kann und wie sie eingesetzt werden
kann für eine hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarme
Entwicklung und für die Finanzierung von Massnahmen der
Prävention und der Anpassung an die Auswirkungen des Klima-
wandels.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Fivaz Fabien, Girod,
Porchet, Walder (6)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4515 n Mo. Grossen Jürg. Portfolioförderung für Gebäu-
desanierungen. Der Zugang zu Förderungen von Energieef-
fizienz- und CO2-Reduktionsmassnahmen ist zu 
vereinfachen  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Vorschlag
(Massnahmen oder Gesetzesänderungen) zu unterbreiten,

damit Förderungen von Energieeffizienz- und CO2-Reduktions-
massnahmen im Gebäudebereich, die vom selben Eigentümer
im selben Kalenderjahr beantragt werden, zusammengefasst
und vereinfacht bei einer zentralen Stelle eingereicht werden
können (Portfolioförderung).

Mitunterzeichnende: Barrile, Bellaïche, Chevalley, Christ,
Fischer Roland, Flach, Gredig, Mäder, Matter Michel, Mettler,
Moser, Nussbaumer, Pointet (13)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4517 n Mo. Silberschmidt. Einführung einer neuen 
Zulassungsregelung für qualifizierte Fachkräfte aus Dritt-
staaten für Branchen mit Fachkräftemangel  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Ausländer- und Integrati-
onsgesetz (AlG) dahingehend anzupassen, dass qualifizierte
Fachkräfte aus Drittstaaten mit einem unbefristeten Arbeitsver-
trag in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung erhalten kön-
nen, ohne dabei unter das bestehende Kontingentsystem zu
fallen, sofern sie gewisse Kriterien erfüllen. Insbesondere fol-
gende Kriterien sollen für eine Ausnahme aus den Kontingenten
berücksichtigt werden:

1. Branche, wobei grundsätzlich nur Branchen mit einer tiefen
Arbeitslosigkeit erwogen werden sollen;

2. die Qualifikation der Tätigkeit; und

3. die Höhe des Salärs, wobei etwaige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter-Beteiligungen in angemessener Weise auch zu beach-
ten sind

Mitunterzeichnende: Andrey, Bellaïche, Dobler, Fluri, Glättli, Pfi-
ster Gerhard (6)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4519 n Po. Andrey. Ab 2025 klimafreundliche Bench-
marks für Anlegerinnen und Anleger  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, mit welchen Massnah-
men erreicht werden kann, dass die marktüblichen Benchmarks
(Referenz-Indizes) ab 2025 klimafreundlich sind. Damit sollen
die Finanzmittelflüsse in Einklang gebracht werden mit einem
Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsar-
men und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Ent-
wicklung.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Brélaz, Brunner, Graf-Lit-
scher, Mäder, Nussbaumer, Piller Carrard, Portmann, Roduit,
Roth Pasquier, Schlatter, Silberschmidt, Wettstein (13)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4520 n Ip. Barrile. Einhaltung der Sorgfaltspflicht durch 
Schweizer Unternehmen in Ostturkestan  (19.12.2019)

Die "China Cables" haben die Existenz von Zwangslagern
bewiesen, worin 1-3 Millionen Uigurinnen und Uiguren gegen
ihren Willen festgehalten und teilweise zur Zwangsarbeit
gezwungen werden. Gemäss den China Files und weiteren
Medienberichten sind gegenwärtig 68 europäische multinatio-
nale Unternehmen in Ostturkestan tätig. Darunter auch Schwei-
zer Unternehmen wie ABB, Chubb, Nestlé, Louis Dreyfus,
Roche, Novartis, UBS und Swiss Re.

Deshalb bitte ich den Bundesrat um Beantwortung folgender
Fragen.
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1. Was unternimmt der Bundesrat, damit Schweizer multinatio-
nale Unternehmen angesichts der gegenwärtigen Situation in
Ostturkestan die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht einhalten?

2. Was unternimmt er, damit Schweizer multinationale Unter-
nehmen die Einhaltung der Uno-Richtlinien zu Wirtschaft und
Menschenrechten sowie die OECD-Richtlinien für multinatio-
nale Unternehmen in China, respektive Ostturkestan gewährlei-
sten? Welche Massnahmen sind geplant?

3. Wie vermeidet er, dass Schweizer multinationale Unterneh-
men indirekte Komplizinnen von gravierenden Menschenrechts-
verletzungen in Ostturkestan werden?

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Feri Yvonne, Fischer
Roland, Friedl Claudia, Funiciello, Gredig, Gysi Barbara, Jans,
Marti Min Li, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina, Moser, Munz,
Roth Franziska, Rytz Regula, Schneider Meret, Seiler Graf,
Streiff, Studer, Trede, Weichelt-Picard, Wermuth, Widmer
Céline (24)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4524 n Ip. Romano. Ausserparlamentarische Gremien. 
Bleiben die italienische Schweiz und die sprachliche Viel-
falt des Landes wieder auf der Strecke?  (19.12.2019)

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 27. November 2019
die Gesamterneuerungswahlen der ausserparlamentarischen
Gremien für die Amtsperiode 2020-2023 vorgenommen. Wich-
tige Elemente dieser strategischen Gremien, die alle Interessen
der Schweiz vertreten und unter einen Hut bringen müssen,
sind der Schutz und die Förderung der Mehrsprachigkeit und
die angemessene Vertretung der Regionen. Da es sich um
Kommissionen auf Bundesebene handelt, ist es angezeigt, in
einigen Bereichen sogar unbedingt notwendig (z. B. im Bereich
der Raumplanung und der Kultur), dass die Mitglieder alle Ele-
mente, die für die Schweiz fundamental und identitätsstiftend
sind, vertreten. Dazu gehören insbesondere die Sprachregio-
nen.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wurde der Wichtigkeit der angemessenen Vertretung der
Sprachen und Kulturen der Schweiz in allen Kommissionen
Rechnung getragen?

2. Wie ist die Vertretung der "Muttersprachen" Deutsch, Franzö-
sisch, Italienisch und Rätoromanisch innerhalb aller Gremien (in
absoluten Zahlen und prozentual)?

3. Wie hat sich die Vertretung der oben genannten Sprachen im
Vergleich zur letzten Vierjahresperiode verändert (absolut und
proportional)?

4. In wie vielen Kommissionen ist eine Person mit italienischer
Muttersprache vertreten (in absoluten Zahlen und im Verhältnis
zur Gesamtzahl der Gremien)?

5. Gibt es Kommissionen, in denen gar keine italienisch- oder
französischsprachigen Personen vertreten sind?

6. Wie viele Vertreterinnen und Vertreter der italienischen Spra-
che haben ihren Wohnsitz tatsächlich im Tessin und sind dort
tätig?

7. Wie viele Personen leben in Bern, im Aargau und in Frei-
burg?

8. Wie beurteilt der Bundesrat diese Zahlen? Ist der Bundesrat
der Auffassung, dass die Zusammensetzung der Gremien tat-

sächlich die sprachliche und territoriale Heterogenität und Plu-
ralität der Schweiz widerspiegelt?

9. Welche konkreten Massnahmen haben die einzelnen
Departemente ergriffen, um eine Zusammensetzung zu
gewährleisten, welche die Kriterien der regionalen und lokalen
Vertretung respektiert?

10. Werden während der laufenden Legislaturperiode weitere
Massnahmen ergriffen, um die sprachliche und regionale Ver-
tretung in diesen Gremien zu verbessern?

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Farinelli, Gysin Greta, Marchesi,
Quadri, Regazzi, Storni (7)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4525 n Po. Romano. Entlassung von Müttern nach 
Ablauf der 16-wöchigen Schutzfrist nach der Geburt eines 
Kindes  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, der
das Phänomen der Entlassung von Müttern nach Ablauf der 16-
wöchigen Schutzfrist nach der Geburt eines Kindes untersucht.
Das Phänomen wird von den amtlichen Statistiken bestätigt,
und die Situation, die geltenden Vorschriften und mögliche Mas-
snahmen des Bundes und der Kantone zur Stärkung des Mut-
terschutzes müssen näher untersucht werden.

06.03.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4527 n Ip. Friedli Esther. OECD-Besteuerungsprojekt 
(Besteuerung der digitalen Wirtschaft). Änderung von Prin-
zipien zum Nachteil der Schweiz  (19.12.2019)

Das neue OECD-Besteuerungsprojekt will, dass die Gewinne
von internationalen Konzernen neu ganz oder verstärkt in den
Absatzmärkten versteuert werden müssen. Dieses Projekt stellt
Grundsätze der liberalen Marktwirtschaft in Frage und ist für
einige Länder nichts als eine neue einfache Methode, Steuer-
gelder einzufordern. Gemäss verschiedenen Auskünften ist das
Projekt bereits weit fortgeschritten und soll im 2020 beschlos-
sen werden. Die Auswirkungen auf die Schweiz werden gravie-
rend sein, sollte dieses Projekt übernommen werden müssen.
Offenbar gelingt es der Schweiz nur schwerlich, ihren Interes-
sen in diesem Gremium Nachdruck zu verleihen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:

1. In welchen Bereichen hat die OECD in den letzten fünf Jah-
ren der Entwicklung der Schweizer Wirtschaft geholfen und
folglich das Schweizer Steuersubstrat erhöht?

2. Was wären die Steuerausfälle (Bund, Kanton, Gemeinden),
würde das Projekt durchkommen?

3. Wie versucht der Bundesrat, die Interessen der Schweiz in
der OECD ein- und durchzubringen?

4. Wie plant der Bundesrat der Einbezug des Parlaments in den
Prozess resp. wie kann sich das Parlament einbringen?

5. Was für weitere Projekte sind bei der OECD in Planung oder
im Gespräch, die Auswirkungen auf den Steuer-, Wirtschafts-
und Finanzplatz Schweiz haben?

6. Ist der Bundesrat auch der Ansicht, dass die Schweiz den
Austritt aus der OECD prüfen müsste, zumindest als Variante?
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Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Büchel Roland, Dettling,
Egger Mike, Geissbühler, Giezendanner, Grüter, Gutjahr,
Rüegger (9)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4528 n Ip. Fridez. Schweizer Luftwaffe. Eine Flotte aus 
zwei verschiedenen Flugzeugtypen ist die Regel  
(19.12.2019)

Seit langer Zeit stehen in der Schweiz immer zwei verschiedene
Kampfflugzeugtypen gleichzeitig im Einsatz. Dies ist mit dem F-
5 Tiger und dem F/A-18 Hornet auch heute der Fall. Mit dem
Ende der F-5-Tiger-Ära und dem im laufenden Beschaffungs-
verfahren geäusserten Wunsch, in Zukunft nur noch auf einen
Kampfflugzeugtyp zu setzen, wird mit einer langjährigen Tradi-
tion gebrochen.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1) Ein Grossteil der F-5-Tiger-Flotte wird nicht mehr zum Ein-
satz kommen. Wie hoch sind die dabei zu erwarteten Kosten-
einsparungen?

2. Die Medien haben darüber berichtet, dass möglicherweise 20
unserer F-5-Tiger-Flugzeuge von den USA zurückgekauft wer-
den. Einige sehen in diesem Verkauf eine Geschäftsstrategie
der USA. So verspreche sich diese von diesem Geschäft, dass
der amerikanische Kampfjet F-35 in der zukünftigen Entschei-
dung des Bundesrates berücksichtigt wird. Können diese Infor-
mationen bestätigt werden und wie beurteilt der Bundesrat
diese Angelegenheit?

3. Mit dem Ausscheiden der F-5 Tiger, die für den Luftpolizeidi-
enst verwendet wurden, wird ein zusätzliches Arbeitspensum
auf die F/A-18 Hornet zukommen. Was sind die zusätzlichen
Kosten für diese zusätzliche Aufgabe?

4. Welche Vorteile sieht der Bundesrat darin, mittelfristig nur
einen Kampfflugzeugtyp zu haben, das heisst ein Flugzeug, das
sehr leistungsfähig und sehr teuer im Betrieb ist?

5. Welche Nachteile sieht der Bundesrat in Punkt 4?

6. Wenn wir über zwei Flugzeugtypen verfügen würden, wobei
die "weniger" leistungsfähigen Flugzeuge aber immer noch
genügend Kapazität für einen Grossteil der Luftpolizeieinsätze
haben und das bei geringeren Betriebskosten: Wäre das nicht
eine ideale Lösung, sowohl im Hinblick auf die Pilotenausbil-
dung, auf eine bessere Ressourcenallokation und auf den
dahinfallenden Einsatz der teuersten und leistungsstärksten
Flugzeuge? Schliesslich wird immer wiederholt, dass der Mate-
rialverschliess gerade beim Start und bei der Landung sehr
hoch ist.

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4529 n Ip. Fridez. Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. 
Strategische Fragen  (19.12.2019)

Für den Kauf von neuen Kampfflugzeugen beantragte der Bund
beim Parlament und später wohl auch beim Stimmvolk einen
Kredit von sechs Milliarden Franken. Dazu kommt voraussicht-
lich ein zweites Paket von zwei Milliarden für bodengestützte
Luftabwehrraketen. Dieses zweistufige Vorgehen ist überra-
schend, da die Luftflotte und die bodengestützte Luftverteidi-
gung nur gemeinsam die Verteidigung des Luftraums
sicherstellen können. Sie müssen sich gegenseitig ergänzen,

und Schwächen im einen Bereich müssen im anderen Bereich
angemessen kompensiert werden können.

Um die strategische Herangehensweise, die den vom Bundes-
rat vorgeschlagenen Optionen zugrunden liegt, besser zu ver-
stehen, bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der
folgenden Fragen:

1. Welches Szenario strategischer Risiken liegt dem vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Konzept zugrunde? Auf welche poten-
ziellen und plausiblen Risiken stützt sich seine Analyse? Es
wurden verschiedene Kampfflugzeuge, darunter auch die aktu-
ell leistungsstärksten, getestet. Ist der Bundesrat angesichts
dieser Tatsache der Ansicht, dass die Schweiz in Zukunft mögli-
cherweise Bomben- oder andere Angriffe ausserhalb der
Schweiz durchführen muss?

2. Als Mitglied des NATO-Programms "Partnership for Peace",
des grössten und stärksten militärischen Sicherheitsbündnisses
der Welt, befindet sich die Schweiz in einer sehr privilegierten
Position. Wird dies vom Bundesrat in seiner Analyse berück-
sichtigt? Sind die neuen Flugzeuge dafür vorgesehen, dass die
Schweiz mit ihnen in der Lage wäre einzugreifen, falls sich die
NATO ausserstande sieht, den Gegner zu stoppen?

3. Alle neutralen Länder, auch unser Nachbarland Österreich,
sind Teil der PESCO (Permanent Structured Cooperation) für
eine gemeinsame Verteidigungsstrategie innerhalb der Europä-
ischen Union. Wird dies in der Strategie der Schweiz berück-
sichtigt?

4. Mit dem unglücklichen Ende des INF-Vertrags (Intermediate
Range Nuclear Forces Treaty) könnte ein neues Wettrüsten im
Raketenbereich vom Zaun gebrochen werden. Wie wird diese
Situation vom Bundesrat eingeschätzt? Wie gedenkt der Bun-
desrat die Verteidigung der Schweizer Luftstützpunkte und der
wichtigsten kritischen Infrastrukturen zu gewährleisten, die im
Falle eines Raketenangriffes zu den Hauptzielen gehören könn-
ten?

5. Die Schweiz ist von demokratischen und befreundeten Län-
dern umgeben. Eine militärische Zusammenarbeit zwischen der
Schweiz und ihren Nachbarländern aber gibt es noch kaum. Hat
der Bundesrat im Sinn - insbesondere beim Schutz des Luftrau-
mes - hier etwas zu entwickeln?

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4531 n Ip. Moser. Weiteres Vorgehen nach der Evalua-
tion des Zulassungsprozesses der Pflanzenschutzmittel  
(19.12.2019)

Die Schweiz weist eine sehr hohe Pestizidbelastung auf mit den
entsprechenden negativen Folgen für das Trinkwasser und die
Biodiversität in der Schweiz. Die Zulassung von Pestiziden
spielt dabei eine zentrale Rolle, wird doch darüber entschieden
welche Substanden und der welchen Bedingungen ausgebracht
werden dürfen. Der Bund hat das Zulassungverfahren prüfen
lassen. Seit November 2019 liegen nun die Ergebnisse vor. Der
Bericht "Evaluation Zulassungsprozess Pflanzenschutzmittel
der KPMG" zeigt relativ viele und grosse Schwächen der aktuel-
len Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auf. Insbesondere
sind dies Defizite im Bereich der Governance, die starke Rolle
der Zulassungsstelle im Steuerungs- und Koordinationsaus-
schuss sowie eine unzureichende Trennung von Risikobeurtei-
lung und Risikomanagement. Im Weiteren fehle es der
Zulassungsstelle aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum BLW auch
an formeller Unabhängigkeit. Um die Probleme zu lösen emp-
fiehlt die KPMG 3-stufiges Vorgehen und im Jahre 2022 einen
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Umsetzungsckeck der Handlungsempfehlungen. Daher Frage
ich den Bundesrat:

1. Wie sieht der detaillierte Zeitplan und die Verantwortlichkei-
ten Im WBF, UVEK und EDI bis 2022 aus?

2. Wie wird die Öffentlichkeit über die Änderungen informiert?

3. Wird das Parlament in den Prozess einbezogen?

4. Welche konkreten Massnahmen plant der Bundesrat um die
Defizite auf Seite sechs zu beheben?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Brenzikofer, Brunner, Giacometti,
Grossen Jürg, Gugger, Jauslin, Mettler, Munz (9)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4532 n Ip. Moser. Folgen der Neubewertung der Chlo-
rothalonil-Metaboliten  (19.12.2019)

Aus den Mitteilungen des Bundesamtes für Landwirtschaft
(BLW) und des Bundesamtes für Veterinärwesen (BLV) vom 12.
Dezember 2019 geht hervor, dass die Verwendung von Chlo-
rothalonil ab dem 1. Januar 2020 verboten ist. Dieser Entscheid
ist längst fällig und zu begrüssen.

Zudem werden neu auch alle Metaboliten von Chlorothalonil als
relevant und als krebserregend eingestuft. Das heisst, nicht nur
ein Metabolit als relevant eingestuft sondern alle Metaboliten.
Daher müssen die Wasserversorger jetzt für alle Metaboliten
den Grenzwert von 0.1 Mikrogramm pro Liter gewährleisten, um
die minimale Trinkwassersqualität einzuhalten. Infolge dieses
Entscheides bitte ich den Bundesrat folgend Fragen zu beant-
worten:

1. Welche Wasserversorger mit wie vielen angeschlossenen
Einwohner und Einwohnerinnen sind betroffen?

2. Wie unterstützt der Bund die Kantone damit die Wasserver-
sorger rasch möglichst allen Einwohnern und Einwohnerinnen
unbelastetes Trinkwasser zur Verfügung stellen können?

3. Welche Kosten fallen bei den Gemeinden, den Kantonen und
dem Bund an?

4. Wer übernimmt diese Kosten?

5. Kommt das Verursacherprinzip zur Anwendung?

6. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass wenn im Zuströmbe-
reich von Trinkwasserfassungen nur Pestizide mit Metaboliten-
Konzentrationen von weniger als 0,1 Mikrogramm pro Liter
zugelassen worden wären (wie er das als Option in der Antwort
auf die Motion 19.4314 vorschlägt) die aktuelle Belastung der
Bevölkerung mit krebserregenden Metaboliten hätte verhindert
werden können?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Brenzikofer, Brunner,
Christ, Fischer Roland, Flach, Fluri, Gredig, Grossen Jürg, Gug-
ger, Mäder, Matter Michel, Mettler, Müller-Altermatt, Munz,
Pointet (17)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4533 n Ip. Arslan. Situation geflüchteter Frauen in den 
Flughäfen Zürich und Genf  (19.12.2019)

Am 18. Oktober 2019 hat der Bundesrat seinen Bericht sowie
das SEM einen Amtsbericht zur Situation geflüchteter Frauen
zur Erfüllung des Postulats 16.3407 Feri veröffentlicht. Zusätz-
lich wurde eine Studie zur Situation in den Kantonen veröffent-
licht, die im Auftrag des Bundes und der Konferenz der
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK durch das

Schweizerische Kompetenzzentrum Menschenrechte SKMR
durchgeführt wurde. Nicht explizit untersucht wurde dabei die
Situation der geflüchteten Frauen in den Flughäfen Zürich und
Genf.

Ich bitte deshalb den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Wie viele Frauen stellen jährlich ein Asylgesuch am Flugha-
fen?

2. Wie lange sind sie im Flughafen untergebracht?

3. Wie ist die frauenspezifische Situation in der Unterbringung
in den Flughäfen?

4. Wie ist die Situation bezüglich Gewalt gegen Frauen in den
Flughäfen: Gibt es gewaltpräventive Massnahmen?

5. Welche spezialisierte Unterstützung und Schutz erhalten
gewaltbetroffene Frauen, die im Flughafen untergebracht sind?

6. Werden die angekündigten Massnahmen aus dem SEM-
Bericht auch in den Flughäfen umgesetzt?

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, de la Reussille, Egger Kurt,
Feri Yvonne, Fivaz Fabien, Funiciello, Gysin Greta, Meyer Mat-
tea, Porchet, Prelicz-Huber, Prezioso, Python, Ryser, Schneider
Meret, Suter, Trede, Walder, Wasserfallen Flavia,
Wettstein (19)

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4534 n Mo. Lohr. Krankenversicherung. Für eine langfri-
stig gesicherte und finanzierbare Versorgung der Bevölke-
rung mit sehr teuren Therapieverfahren  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, die rechtlichen Grundlagen so
anzupassen, dass bei entsprechender Indikation für alle Patien-
ten auch bei hochpreisigen Medikamenten und Therapien eine
langfristig gesicherte und finanzierbare Versorgung gewährlei-
stet ist. Insbesondere bei Medikamenten und Therapieverfah-
ren, die pro Patient jährlich über 50 000 Schweizer Franken
kosten, soll der individuelle Therapieerfolg massgeblich sein für
die OKP-Vergütung. Im Falle einer Vergütung im Einzelfall (aus-
serhalb der Spezialitätenliste SL) ist eine deutlich tiefere Limite
festzulegen. Die OKP übernimmt die Kosten dann, wenn das
medizinische Therapieziel erreicht werden konnte und/oder der
Patient je nach Krankheit innerhalb einer gewissen Zeitspanne
(Bsp. 6 Monate) nach erstmaliger Behandlung mit der entspre-
chenden Medizin noch lebt bzw. die Lebensqualität wesentlich
verbessert wurde. Wird das Therapieziel nicht erreicht oder ist
die Therapieerwartung unzureichend, ist der Sachverhalt als kli-
nische Forschung zu handhaben und alternativ zu finanzieren.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4535 n Ip. Schneider Schüttel. Wo sind die hörsehbehin-
derten oder die taubblinden Kinder?  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Hat er Kenntnis über die Anzahl hörsehbehinderter oder
taubblinder Kinder und Jugendlicher in der Schweiz?

2. Weiss er, wie sie betreut und unterstützt werden? Wenn ja,
wie?

3. Ist für die betroffenen Familien eine kompetente Beratung
und Unterstützung sichergestellt?

4. Gibt es nach Einschätzung des Bundesrates Handlungsbe-
darf auf Bundes- oder Kantonsebene?
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Barrile, Bulliard,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Molina, Munz,
Roth Franziska (10)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4536 n Ip. Schneider Schüttel. Revitalisierungspflicht 
gemäss dem Kompromiss zur Volksinitiative "Lebendiges 
Wasser"  (19.12.2019)

Zu meinem Antrag "Revitalisierung" im Voranschlag 2020/
Finanzplan sagte Bundesrat Maurer: In den letzten Jahren habe
es in diesem Bereich in der Regel Kreditreste gegeben, weil die
Kantone die Beiträge nicht abholen konnten. Weiter sagte er
dem Parlament und indirekt den Kantonen zu: "Wir würden
Ihnen aber, wenn das, was Frau Schneider Schüttel sagt - dass
sehr viele baureife Projekte und Gesuche konkret eingehen
werden -, tatsächlich eintreffen sollte, in dieser Frage einen
Nachtragskredit unterbreiten. Das haben wir in früheren Jahren
auch schon gemacht. [...] Die gesetzlichen Verpflichtungen sind
auch klar. Wenn mehr Gesuche kommen, gibt es einen Nach-
tragskredit."

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Im Vorfeld der Debatte stand in der Zeitung, die Kantone hät-
ten für die Programmperiode 2020-2024 mit 370 Millionen
Schweizer Franken rund das Doppelte an Mitteln beantragt, als
der Bund zur Verfügung stellt. Ist dies korrekt und wenn ja,
hatte Bundesrat Maurer davon Kenntnis?

2. Offenbar war die Nachfrage der Kantone mit 210 Millionen
Schweizer Franken, schon in der Periode 2016-2019 deutlich
höher, als die damals budgetierten 120 Millionen Schweizer
Franken. Ist dies korrekt? Wurden in dieser Periode Nachtrags-
kredite genehmigt und falls ja, in welcher Höhe?

3. Wenn Bundesrat Maurer sagt, die gesetzlichen Verpflichtun-
gen seien klar: Meint er damit, dass bei mehr Gesuchen ein
Nachtragskredit beantragt wird oder dass der Kompromiss zu
"Lebendiges Wasser" eine Revitalisierungspflicht vorsieht, 4000
km Gewässerläufe innert 80 Jahren zu revitalisieren und diese
Bemühungen seitens des Bund mit jährlich mindestens 60 Mil-
lionen Schweizer Franken zu unterstützen seien?

4. Die gesetzliche Revitalisierungspflicht besteht seit zehn Jah-
ren, die jährlich vereinbarten 60 Millionen Schweizer Franken
wurden aber noch nie ausgeschüttet: Um wie viele Millionen
muss dieser Betrag (aktuell) pro Jahr ergänzt werden, um das
Investitionsdefizit in den verbleibenden 70 Jahren ausgleichen
zu können?

5. Die Resultate der Kantonsbefragung "Mittelfluss, Empfänger
und Wirkung der Investitionen in Naturschutz und Waldbiodiver-
sität" zeigen, dass die eingesetzten Bundesmittel in erster Linie
in die Land- und Bauwirtschaft von Randregionen fliessen. Ist
der Bundesrat auch der Meinung, dass sich eine Erhöhung die-
ser Bundesmittel nicht nur positiv auf die Biodiversität auswirkt,
sondern auch auf die regionale Wirtschaft als namhafte Emp-
fängerin dieser Mittel?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bulliard, Fluri,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Jans, Locher Benguerel, Moser,
Munz, Pult, Roth Franziska, Rytz Regula (13)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4537 n Ip. Haab. Woher stammt die Datengrundlage zu 
einem Schleppschlauch-Obligatorium in der neuen Luft-
reinhalte-Verordnung?  (19.12.2019)

Der Bundesrat gedenkt über die Luftreinhalteverordnung eine
allgemeine Pflicht - wo topografisch möglich- von Schlepp-
schlauchverteilern für Gülle ein zu führen. Dies in der theoreti-
schen Annahme die Ammoniakemissionen beim Gülle
ausbringen um bis zu 35 Prozent zu reduzieren. Im Zeitraum
von 2008 bis 2018 wurde in 21 Kantonen Ammoniak-Ressour-
cenprojekte mit hoher Beteiligung durch die Landwirte durchge-
führt. Obwohl in den Schlussberichten der Projekte von
Reduktionen auf Basis der Berechnungsmodelle bis über 10
Prozent hingewiesen wird, fehlt der Nachweis bei den angeord-
neten Messungen. Im "Messbericht Ammoniak-Immissionsmes-
sungen in der Schweiz 2000-2017" (Forschungsstelle für
Umweltbeobachtung im Auftrag des Bafu und der Kantone) wird
festgehalten, dass "Die jetzt vorliegenden Messungen zeigen,
dass die Ammoniakkonzentration seit dem Jahr 2000 weder zu-
noch abgenommen haben."

Die Messwerte zum Beispiel im Kanton Zürich stiegen in ihrem
Jahresmittel über die 6-jährige Messperiode an. Auch ohne
Berücksichtigung der Extremwerte (3,6 bzw. 3,7 Mikrogramm/
m3 in den Jahren 2015 und 2017 aufgrund der Hitzesommer) ist
in der 6-jährigen Messperiode im Kanton Zürich kein Negativ-
trend ersichtlich (2012/2013: 2,9 Mikrogramm/m3, 2014: 3,1
Mikgrogramm/m3 und 2016: 3,0 Mikrogramm/m3).

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. Auf welche wissenschaftlicher Grundlage stützt sich der Bun-
desrat bei der Berechnung der erhofften Reduktion der Ammo-
niakemissionen durch das Schleppschlauch-Obligatorium?

2. Während der Projektlaufzeit in den Kantonen wurde die Wirk-
samkeit des Schleppschlauches im Berechnungsmodell um 10
Prozent reduziert (AGRAMMON -30% statt DYNAMO -40%).
Wie praxistauglich sind aus Sicht des Bundesrates solche theo-
retische Berechnungsmodelle?

3. Ist der Bundesrat bereit bei einer nachweislich zu optimisti-
schen und zu theoretischen Datengrundlage, welche nicht die
tatsächlichen Messresultate widerspiegelt, auf seinen Ent-
scheid betreffs des Obligatorium zurück zu kommen.

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4539 n Mo. Regazzi. BVG. Keine Beschränkung der 
Wahlfreiheit für KMU und ihre Angestellten  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass die Wahl-
freiheit der KMU sowie auch deren Angestellten erhalten bleibt,
das Entschädigungsmodell für Versicherungslösungen in der
zweiten Säule selbst zu bestimmen. Darüber hinaus muss
sichergestellt werden, dass die Umverteilung im BVG-System
von rund 7 Milliarden Schweizer Franken prioritär adressiert
wird, bevor geprüft wird, wie und auf welcher rechtlichen Ebene
Änderungen im Bereich der Versicherungsvermittlung ange-
zeigt sind, die heute bereits umfassend reguliert ist.

Mitunterzeichnende: Candinas, de Courten, Wasserfallen
Christian (3)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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19.4542 n Ip. Friedl Claudia. Unnötig komplizierte und 
unbegründet zurückhaltende Vergaben von Visa?  
(19.12.2019)

Seit dem 15. September 2018 ist die neue Verordnung über die
Einreise und die Visumerteilung (VEV; SR 142.204) in Kraft.
Immer wieder erreichen uns Klagen über Fälle von unnötig
komplizierten und unbegründet zurückhaltenden Vergaben von
Visa. Dies trifft insbesondere bei Einreisen aus Drittstaaten
zwecks kurzfristigem Aufenthalt zum Besuch von Angehörigen
oder für den kulturellen Austausch zu. Lange Verfahrensdauer
und nicht nachvollziehbare Visa-Verweigerungen sind für die
Beteiligten sehr strapazierend und schaden dem Ruf der
zuständigen Behörden. Ich ersuche deshalb um Auskunft über
die Praxis der Visa-Erteilung in den letzten fünf Jahren:

1. Wie viele Visa werden jedes Jahr ausgestellt, wie viele ver-
weigert?

2. Welches ist der prozentuale Anteil der Touristenvisa, der
Besuchervisa und der Visa für Geschäftsreisende an den ver-
weigerten Visa?

3. Welchen prozentualen Anteil haben die verschiedenen Her-
kunftsländer?

4. Wie viele Verfahren dauerten länger als 30 bzw. 60 Tage?

5. Wie vielen Personen wurde ein Einreisevisum verweigert,
obschon sie über eine Verpflichtungserklärung verfügten?

6. Aufgrund welcher Kriterien wird eine Verpflichtungserklärung
als ungenügend betrachtet?

7. Wie oft trat jemand die Rückreise nicht an, obschon eine Ver-
pflichtungserklärung und sowie alle weiteren erforderlichen
Dokumente und Absichtserklärungen vorlagen?

8. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Wiederausreise gesi-
chert ist, hat die Behörde einen Ermessensspielraum. Wie wird
sichergestellt, dass diese Abwägung willkürfrei erfolgt?

9. Welches sind die wichtigsten Verweigerungsgründe?

10. Gegen wie viele Verfügungen wurde Beschwerde erhoben?

11. Wie wird das zuständige Personal im Aussennetz der
Schweiz, in der Zentrale sowie bei allfälligen externen Dienstlei-
stungserbringern geschult?

12. Mit weiteren zusätzlichen Massnahmen wird ein hoher Qua-
litätsstandard bei der Bearbeitung der Gesuche sichergestellt?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Barrile, Benda-
han, Crottaz, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Marti Samira, Munz,
Roth Franziska, Seiler Graf (11)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4543 n Ip. Friedl Claudia. Gefährden die ungenügenden 
Schweizer Klimaziele die internationalen Menschen- und 
Kinderrechte?  (19.12.2019)

Der Klimawandel bedroht die menschenrechtlichen Freiheits-
voraussetzungen auf existenzielle und irreversible Weise, weil
durch ihn die Existenzgrundlagen vieler Menschen zerstört wer-
den. Millionen von Menschen verlieren durch Überschwemmun-
gen ihr Zuhause oder hungern, weil Dürren ihre Ernte
zerstören, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser
oder werden bei Wirbelstürmen verletzt oder getötet. Der glo-
bale Süden ist von den Folgen des Klimawandels am stärksten
betroffen. Deshalb besteht eine menschenrechtliche Hand-
lungspflicht der Schweiz, CO2-Emissionen rasch und umfang-
reich zu reduzieren. Vor einem Monat hat der Uno-Ausschuss
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR) die

Schweiz wegen ihrer ungenügenden Klimapolitik kritisiert. Auch
der Uno-Ausschuss für Kinderrechte (CRC), fragte die Schweiz,
inwiefern sie ihre Finanzinstitute reguliere, um die Klimaerwär-
mung einzudämmen. Das CESCR bemängelt, dass die Ziele
zur Emmissionsreduktion bis 2020 und besonders das Ziel bis
2030 (Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 50 Prozent
zu senken) ungenügend sei. Der Uno Ausschuss empfiehlt
daher eine Anpassung des Zieles bis 2030, sodass die Schweiz
ihren Menschenrechtspflichten nachkommen kann.

Aus diesem Grund ersuche ich den Bundesrat um Antwort auf
folgende Fragen:

1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass er im Kontext des Klima-
wandels seine Menschenrechtsverpflichtungen einhält?

2. Reichen die Emissionsreduktionen des Bundes aus, um
seine Verpflichtungen unter der Uno Kinderrechtskonvention zu
erfüllen, welche das Recht der Kinder auf ein Höchstmass an
Gesundheit garantiert?

3. Wenn nein, was unternimmt der Bundesrat zusätzlich in der
Klimapolitik, um die Rechte der Kinder auf Gesundheit zu
garantieren?

4. Inwiefern und wie wird der Bundesrat die Empfehlung des
CESCR Folge leisten, damit die Investitionen von öffentlichen
und privaten in fossile Energiesysteme gesenkt werden, um die
Einhaltung der Menschenrechte zu erreichen?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Crottaz, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Marti
Samira, Molina, Munz, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüt-
tel, Seiler Graf (14)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4544 n Ip. Friedl Claudia. Keine klimaschädigenden 
Investitionen der Entwicklungsbanken  (19.12.2019)

Die Europäische Investitionsbank hat angekündigt, keine Öl-,
Gas- und Kohlekraftprojekte mehr zu finanzieren ab 2021. Des
Weiteren sieht die EIB vor, mehr Geld in Energieeffizienz zu
stecken. Die Bank steht hinter den Zielen des Pariser Klimaab-
kommens und will massiv in erneuerbare Energiesysteme inve-
stieren.

Die EIB setzt einen neuen Standard, nun müssen auch die
anderen Multilateralen Entwicklungsbanken folgen.

Der Bundesrat wird gebeten, Auskunft zu geben:

1. Anerkennt die Schweiz die Dringlichkeit, öffentliche Gelder
für den Ausbau erneuerbarer Energiesysteme einzusetzen, um
den Klimawandel unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen?

2. Setzt sich die Schweiz im Exekutivrat der multilateralen Ent-
wicklungsbanken gegen die Finanzierung von Öl- und Gaskraft-
werken ein, analog der EIB?

3. Wie stellt die Schweiz sicher, dass andere Entwicklungsban-
ken dem Beispiel der EIB folgen und die Milliarden für Öl- und
Gaskraftwerke anders eingesetzt werden?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Bendahan, Crot-
taz, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Fridez, Gysi Barbara, Jans,
Locher Benguerel, Marra, Marti Min Li, Marti Samira, Molina,
Munz, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel,
Seiler Graf (20)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben



259

19.4547 n Ip. Gutjahr. Kontrolle von Missbräuchen in Bezug 
auf das gegenseitige Verbleiberecht zwischen der Schweiz 
und der EU  (19.12.2019)

Aufenthaltsbewilligungen werden auf Basis von einer Einstel-
lungserklärung des Arbeitgebers oder eine Arbeitsbescheini-
gung ausgestellt (FZA, Art. 6 Abs. 3 b). Bezüglich der
Schweizer Behandlung von Aufenthaltsbewilligungen für länger
als ein Jahr (B-Bewilligung) mit dem Ziel missbräuchliche Auf-
enthaltsansprüche oder unberechtigte Sozialleistungsbezüge
zu vermeiden, sollten Gesuche darauf zu prüfen sein, ob tat-
sächlich eine dauerhafte (überjährige) Beschäftigung zugrunde
liegt und beabsichtigt ist. Bei der erstmaligen Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung EG/EFTA nach fünf Jahren kann deren
Gültigkeitsdauer auf ein Jahr beschränkt werden, wenn die
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer zuvor während minde-
stens 12 Monaten unfreiwillig arbeitslos war (Art. 6. Abs. 1
Anhang I FZA und Weisung VEP Ziff. II. 4.7).

1. Was genau bedeutet "unfreiwillige Arbeitslosigkeit" für die
Schweiz und die EU? Wie viele Fälle sind bekannt bei denen
EU-Ländern Schweizern und die Schweiz EU-Bürgern die Auf-
enthaltsbewilligung wegen "unfreiwilliger" Arbeitslosigkeit
beschränkten oder verweigerten? Wie werden solche Fälle in
der Praxis in der EU (am Beispiel von Deutschland und Frank-
reich) und der Schweiz festgestellt?

2. Inwiefern und wie werden in der Schweiz die Aufenthaltsan-
sprüche für Gesuche für B-Bewilligungen und Verlängerungen
dieser Gesuche effektiv überprüft? In wie vielen Fällen wurde
seit Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit eine solche Bewilli-
gung nicht ausgestellt, weil z.B. ein möglicher missbräuchlicher
Aufenthaltsanspruch festgestellt wurde?

3. In wie vielen Fällen wurde seit Inkrafttreten des FZA, die Gül-
tigkeitsdauer nach 5 Jahren aufgrund einer Arbeitslosigkeit auf
ein Jahr beschränkt, und was passierte mit diesen Personen
nach Ablauf dieses Jahres? Wurde das Verbleiberecht dieser
Personen trotzdem erneuert, wurde dieses entzogen und wel-
che Konsequenzen ergaben sich im Hinblick auf einen mögli-
chen Sozialhilfebezug?

4. Im Fall einer Arbeitseinstellung eines EU/EFTA Bürgers
durch ein Personalvermittlungsbüro können die EU/EFTA Bür-
ger zum Zeitpunkt der Einreise noch keinen Arbeitsvertrag vor-
legen. Wie unterscheiden sich deshalb die
Einstellungserklärungen oder Arbeitsbescheinigungen (in Form
und Inhalt) für EU/EFTA-Bürger, wenn diese

a. vom unmittelbaren Arbeitgeber ausgestellt werden oder

b. über ein Personalvermittlungsbüro beantragt werden?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Büchel
Roland, Dettling, Egger Mike, Glarner, Imark, Steinemann (8)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4551 n Po. de Courten. Kostensenkung im Gesundheits-
wesen und Minderung der Prämienlast durch Abbau unnö-
tiger bürokratischer Regulierungen in der medizinischen 
Versorgung und Pflege  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie die zunehmende
administrative Belastung von Ärztinnen und Ärzten, medizini-
schem Fachpersonal und Pflegenden durch bürokratische
Regulierungen, Dokumentations- und Reportingpflichten, Stati-
stik und Archivierung wirkungsvoll gebremst und wieder auf ein
vernünftiges, verhältnismässiges und effizientes Mass zurück-

geführt werden kann, ohne dass Behandlungsqualität und Pati-
entensicherheit gefährdet werden.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Bircher, Dob-
ler, Feri Yvonne, Glarner, Gysi Barbara, Herzog Verena, Hess
Lorenz, Humbel, Lohr, Mäder, Maillard, Matter Thomas, Mettler,
Meyer Mattea, Nantermod, Nicolet, Porchet, Prelicz-Huber,
Roduit, Rösti, Rüegger, Sauter, Schläpfer, Wasserfallen Flavia,
Weichelt-Picard (27)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4552 n Ip. Badran Jacqueline. Crowdhouse wirbt mit 
Aufruf zum Immobilienkauf in der Schweiz bei Personen im 
Ausland zur Umgehung der Lex Koller  (19.12.2019)

"Crowdhouse" ist ein in Zürich domiziliertes sogenanntes Fin-
techunternehmen im Immobiliensektor. Dieses bietet ab einer
Anlagesumme von 100 000 Franken ein Miteigentums-Modell
für Mehrfamilienhäuser (Rendite-Liegenschaften) an mit einem
Grundbucheintrag. Das Transaktionsvolumen beträgt nach
eigenen Angaben unterdessen rund 880 Millionen Franken.

"Crowdhouse" wirbt seit neustem aggressiv auf online-Plattfor-
men in Grossbritannien zum Beispiel auf the independant.co.uk
mit einem Bild eines Mehrfamilienhauses und der Aufforderung:
"Purchase a Swiss multi-family property alone or as a co-owner
from 100 000 CHF and get attractive monthly returns".

(www.independent.com).

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. Anlagen in Wohnimmobilien für Personen im Ausland sind in
der Schweiz gemäss der "Lex Koller" (Bundesgesetz über den
Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland) verboten
resp. bewilligungspflichtig und bedarf den Aufenthalt und
Lebensmittelpunkt in der Schweiz. Handelt es sich demnach bei
der Werbung von "Crowdhouse" um einen Aufruf zur illegalen
Handlung?

2. Im Lichte dieser Werbung um Anlagegelder von Personen im
Ausland stellt sich die Frage nach der Kontrolle von Grundbuch-
einträgen umso dringlicher. Ein Grundbuch-Eintrag bedarf
immer einer Prüfung der Konformität mit dem Bundesgesetz
über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland.
Bei Miteigentümer-Modellen kann es pro Immobilie zu vielen
Dutzenden Grundbuch-Einträgen kommen. Wie wird sicherge-
stellt, dass die Grundbuchämter diese Menge an Prüfungen
durchführen können resp. wie stellt der Bund sicher, dass in die-
sem Zusammenhang und im Lichte dieser Werbung um Gelder
von Personen im Ausland nur bundesgesetzeskonforme Grund-
bucheinträge erfolgen? Plant der Bundesrat eine Weiterbildung
der Mitarbeitenden der Grundbuchämter?

3. Gedenkt der Bundesrat eine spezifische Weisung an die
Grundbuchämter zu erlassen, die diesen neuen Sachverhalten
Rechnung tragen?

4. Wird der Bundesrat gegenüber "Crowdhouse" Massnahmen
ergreifen?

5. Findet es der Bundesrat aus einer volkswirtschaftlichen Per-
spektive in Ordnung, dass Mieterinnen und Mieter in der
Schweiz jeden Monat eine Rendite von 6,1 Prozent (wie von
crowdhouse angegeben) finanzieren und ins Ausland abführen
müssen, falls die Miteigentümer der Rendite-Liegenschaften
Personen im Ausland sind?

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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19.4557 s Mo. Chiesa. StHG. Bei der Kontrollrechnung in 
Zusammenhang mit der Besteuerung nach dem Aufwand 
braucht es eine Korrektur  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Artikel 6 Absatz 6 Buchstabe
a des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und der Gemeinden (StHG) die Wortfolge
"des in der Schweiz angelegten unbeweglichen Vermögens" mit
der Wortfolge "des im Kanton angelegten unbeweglichen Ver-
mögens" zu ersetzen beziehungsweise eine Bestimmung einzu-
führen, wonach für die Kontrollrechnung zur Bestimmung des
Steuersatzes das in anderen Kantonen gelegene unbewegliche
Vermögen und dessen Einkünfte zu berücksichtigen sind.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

04.06.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

19.4558 s Mo. Chiesa. Bewegliches Kapitalvermögen und 
Besteuerung nach dem Aufwand. Behebung eines 
Textfehlers  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe
d Ziffer 3 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
(DBG) und in Artikel 6 Absatz 6 Buchstabe c des Bundesgeset-
zes über die Harmonisierung der direkten Steuern des Bundes
und der Kantone (StHG) "in der Schweiz angelegt" durch "aus
schweizerischer Quelle" zu ersetzen.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

04.06.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

19.4560 s Mo. Ständerat. Mit Bürokratieabbau zu einem 
stärkeren saisonalen Arbeitsmarkt (Rieder)  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung über die Arbeits-
vermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsverord-
nung, AVV) dahingehend anzupassen, dass saisonale Stellen
nicht unter die Stellenmeldepflicht fallen, wenn der Unterbruch
zwischen den früheren und der erneuten Anstellung derselben
Person nicht länger als 12 Monate gedauert hat. Artikel 53d
Absatz 1 AVV soll dazu mit einer entsprechenden zusätzlichen
Ausnahmeregelung ergänzt werden.

Ausserdem soll die Publikationssperrfrist von fünf Arbeitstagen
aufgehoben werden, falls die öffentliche

Arbeitsvermittlung (RAV) dem Arbeitgeber keine passenden
Dossiers zustellen kann.

Artikel 53b Absatz 5 AVV soll demensprechend präzisiert wer-
den.

Mitunterzeichnende: Fässler Daniel, Gmür-Schönenberger,
Hegglin Peter, Juillard, Maret Marianne, Schmid Martin,
Wicki (7)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Staatspolitische Kommission

11.03.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
24.09.2020 Ständerat. Annahme

19.4561 s Mo. Knecht. Bäche nicht in jedem Fall offenlegen  
(19.12.2019)

Das Gewässerschutzgesetz ist so anzupassen, dass bei Ersatz
von bestehenden Eindolungen und Überdeckungen nicht nur
bei erheblichen Nachteilen, sondern generell bei Nachteilen für
die landwirtschaftliche Nutzung und neu auch bei Verlust von
Kulturland, Fliessgewässer eingedeckt oder eingedolt bleiben
können.

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

03.06.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 19.4562 s Mo. Ständerat. Luftrettung auch bei schlech-
tem Wetter ermöglichen (Dittli)  (19.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Bewältigung von Krisen, im
Katastrophenfall und zur Rettung von Menschen in Not die
geeigneten rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen um
das Low Flight Network (LFN) fertig zu stellen und die dafür
erforderliche Finanzierung zu regeln.

Mitunterzeichnende: Bauer, Burkart, Carobbio Guscetti, Caroni,
Chiesa, Engler, Ettlin Erich, Fässler Daniel, Français, Gapany,
Germann, Graf Maya, Häberli-Koller, Hefti, Hegglin Peter,
Knecht, Levrat, Michel, Minder, Müller Damian, Rechsteiner
Paul, Reichmuth, Salzmann, Schmid Martin, Wicki, Zanetti
Roberto, Z'graggen (27)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

03.06.2020 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Annahme

19.4563 n Ip. Candinas. Mögliche Umnutzung von Gebäu-
den und Grundstücken des Bundes zugunsten des preis-
günstigen bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaus  
(20.12.2019)

In verschiedenen Regionen der Schweiz besteht die drängende
Problematik, dass viele regional tätige Personen mit mässigen
Einkommen sowie angestammte Einwohner dieser Gebieten
keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Ein konkreter
Lösungsansatz für dieses Bedürfnis nach zahlbarem Wohn-
raum könnte darin bestehen, dass zum Verkauf stehende Bun-
desliegenschaften in diesen Gebieten zu Wohnzwecken
umgenutzt werden.

Wohnen Schweiz - der Verband der Baugenossenschaften ist
bspw. mit der konkreten Frage an das VBS gelangt, wie der
Verkaufsprozess bei bestehenden Bundesliegenschaften, wel-
che sich für die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum
eignen, im Detail aussieht.

Die Antwort der Armasuisse Immobilien lautete wie folgt: "Alle
zum Verkauf stehenden Immobilien werden öffentlich ausge-
schrieben und dem Meistbietenden verkauft. Bei gleichem
Preisangebot und vorbehältlich anderweitiger vertraglicher Ver-
pflichtungen erfolgt der Zuschlag in folgender Reihenfolge: Kan-
tone der betroffenen Standorte, Gemeinden, private
Investoren."

Der Bundesrat wird in diesem Zusammenhang gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Ist es korrekt, dass beim Verkauf von Bundesliegenschaften
diese ausschliesslich an den Meistbietenden verkauft werden
und die Priorisierung von öffentlichen Interessen der betroffe-



261

nen Kantone und Gemeinden nur bei "gleichem Preisangebot"
gelten kann?

2. Wie sieht der Veräusserungsprozess bei Grundstücken und
Gebäuden des Bundes, welche sich für den preisgünstigen
Wohnungsbau besonders eignen, konkret aus?

3. Wie kann das Bedürfnis der regionalen Bevölkerung nach
preisgünstigem Wohnraum im Rahmen dieses Verkaufsprozes-
ses ausreichend Beachtung geschenkt werden?

4. Gibt es bundesintern Bestrebungen, solche Liegenschaften
zum Zwecke der Wohnraumförderung gemeinnützigen Wohn-
bauträgern zur Verfügung zu stellen?

Mitunterzeichnende: Flach, Fluri, Glanzmann, Hess Lorenz,
Vitali (5)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4564 n Ip. Candinas. Wie stellt der Bundesrat die stabile 
Finanzierung des medialen Service public sicher (der SRG 
und der 34 privaten Radio- und Fernsehveranstalter mit 
Abgabenanteil)?  (20.12.2019)

Der Medienplatz Schweiz steht vor grossen Herausforderun-
gen. Aus diesem Grund hat der Bundesrat im August 2019
beschlossen, ein Massnahmenpaket zur Förderung der Medien
bis im Sommer 2020 auszuarbeiten. Es soll Onlinemedien und
Zeitungen unterstützen und deren Rahmenbedingungen ver-
bessern. Zur aktuellen Situation der SRG und der 34 privaten
Radio- und Fernsehveranstalter mit Abgabenanteil wurde nichts
kommuniziert.

Das Finanzierungsvolumen (Medienabgabe+Werbeeinnahmen)
der SRG und der privaten Radio- und Fernsehveranstalter mit
Abgabenanteil entwickelt sich ebenfalls stark rückläufig. Auch
sie sind von den aktuellen Umwälzungen im Werbemarkt direkt
betroffen und müssen einschneidende Einsparungen vorneh-
men. Die Abgabeneinnahmen der SRG sind seit über zwei Jah-
ren bei 1,2 Milliarden plafoniert. Bei den konzessionierten
privaten Veranstaltern (Lokalradios, Privatfernsehen) beläuft
sich der Abgabenanteil fix auf 81 Millionen Franken, dies eben-
falls ohne Berücksichtigung der rückläufigen Werbeeinnahmen.

Diese Situation könnte in den nächsten Jahren die Erfüllung
des Leistungsauftrags der SRG und der Radio- und Fernseh-
veranstalter mit Abgabenanteil gefährden. Eine solche Entwick-
lung würde dem Service-public-Gedanken klar zuwiderlaufen.
Am 4. März 2018 hat sich das Schweizer Stimmvolk sehr deut-
lich für einen starken medialen Service public ausgesprochen.
Voraussetzung dafür ist eine stabile Finanzierung - für die SRG
und für die 34 privaten Anbieter mit Abgabenanteil.

Auch der Bundesrat hat im Juni 2016 in seinem Bericht zum
medialen Service public festgehalten, dass er langfristig ein
Finanzierungsvolumen der SRG und der regionalen Service-
public-Veranstalter im bisherigen Umfang anstrebt. Es stellen
sich somit folgende Fragen:

1. Erachtet es der Bundesrat als sinnvoll, angesichts dieser
Gesamtentwicklungen, neben dem sich in Arbeit befindenden
Massnahmenpaket zur Förderung der Onlinemedien und Zei-
tungen auch die Situation der SRG und der privaten Radio- und
Fernsehveranstalter mit Abgabenanteil zu überprüfen?

2. Ist er noch immer der Meinung, dass das Finanzierungsvolu-
men der SRG und der 34 Radio- und Fernsehveranstalter mit
Abgabenanteil im bisherigen Umfang erhalten bleiben soll?

3. Ist er gewillt, Massnahmen zur Kompensation der rückläufi-
gen Werbeeinnahmen zu prüfen? Als wie dringlich erachtet er
solche Massnahmen?

Mitunterzeichnende: Fluri, Graf-Litscher, Trede (3)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4565 n Ip. Candinas. Welche Gebührenordnungen von 
Ämtern, Instituten und weiteren Amts- und Dienststellen 
des Bundes benachteiligen die peripheren Regionen der 
Schweiz?  (20.12.2019)

Leistungen von Ämtern, Instituten und weiteren Amts- und
Dienststellen des Bundes werden in vielen Bereichen in Rech-
nung gestellt. Leider gibt es heute aber Bundesstellen, bei-
spielsweise das ESTI (siehe auch Interpellation 18.4198), deren
Verrechnungspraxis die peripheren Regionen und insbeson-
dere das Berggebiet klar benachteiligen. Sie verrechnen Fahr-
ten nach gefahrenen Kilometern und nach Zeitaufwand
(Fahrzeit wird als Arbeitszeit berechnet) und nicht pauschal.
Dies führt dazu, dass Leistungen des ESTI in peripheren Regio-
nen deutlich teurer sind, als in den Städten und Agglomeratio-
nen. Eine Änderung der Verrechnungspraxis wäre deswegen
aus mehreren Gründen dringend nötig. Erstens widerspricht
diese Schlechterstellung der peripheren Regionen der Service
Public Definition des Bundes. Zweitens steht diese Praxis auch
in einem deutlichen Widerspruch zur Politik des Bundesrats, der
mit verschiedenen Massnahmen (Regionalpolitik, Infrastruktur-
projekte, Tourismusförderung etc.) mithilft dafür zu sorgen, dass
das Leben und Arbeiten in den peripheren Regionen und im
Berggebiet möglich bleibt und die Nachteile gegenüber den
städtischen Zentren so gering wie möglich ausfallen. Es stellen
sich somit folgende Fragen:

1. Gibt es weitere Bundesämter, Institute oder sonstige Amts-
und Dienststellen des Bundes mit ähnlichen Gebührenordnun-
gen? Wenn ja, welche sind dies genau?

2. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, damit keine
Benachteiligung der peripheren Regionen durch effektiv ver-
rechnete Fahrtkosten entsteht?

3. Ist er bereit in der ganzen Bundesverwaltung dafür zu sor-
gen, dass künftig nur noch distanzunabhängige Fahrtenpau-
schalen (Kilometer und Fahrzeit) verrechnet werden?

4. Wenn nein, ist er bereit die Dienststellen in die Peripherie zu
verlagern, damit auch einmal die Städte und Agglomerationen
die hohen Kosten der effektiv verrechneten Fahrkosten tragen
müssen?

Mitunterzeichnende: Bregy, Bulliard, Glanzmann, Müller-Alter-
matt, Paganini, Regazzi, Roduit, Romano, Stadler, Wismer
Priska (10)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4567 n Po. Flach. Datenschutz bei den Datenbanken des 
Bundes und der Kantone - Es braucht eine Gesamtschau  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen in einen Bericht aufzeigen, wel-
che Herausforderungen aufgrund der zunehmenden Vernet-
zung und steigenden Leistungsfähigkeit der Datenbanken von
Bund und Kantonen hinsichtlich des Datenschutzes bestehen
und ob diesbezüglich gesetzgeberische oder sonstige Mass-
nahmen angezeigt sind.
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Mitunterzeichnende: Bellaïche, Fischer Roland, Glättli, Gredig,
Grüter, Jauslin, Mäder, Moser, Romano, Wermuth (10)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4569 n Ip. Streiff. Ist die Organentnahme nach einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand legal?  (20.12.2019)

Organe werden Hirntoten in der Schweiz nicht nur nach einer
schweren Hirnschädigung (Unfall, Hirnschlag etc.) entnommen,
sondern in 20 Prozent der Entnahmen nach Herz-Kreislauf-Still-
stand (DCD: Donation after Cardiac Death): Bei Schwerkranken
mit aussichtsloser Prognose werden im Operationssaal alle
lebenserhaltenden Massnahmen eingestellt. Der daraus fol-
gende Herzstillstand wird während 5 Minuten beobachtet. Sind
die zu prüfenden Reflexe abwesend, gilt das Gehirn als irrever-
sibel ausgefallen und es wird der Tod erklärt. In den Richtlinien
der SAMW steht: "Ohne Sauerstoff tritt der neuronale Zelltod in
weniger als 5 Minuten ein". Namhafte Neurologen erachten hin-
gegen nicht einmal 10 Minuten Wartezeit als ausreichend (J Crit
Care 33 (2016) 114-118).

Intensivmediziner des Unispitals Zürich erläutern, dass bei DCD
anschliessend die Chirurgen den Körper aufschneiden und von
innen die Halsschlagadern abklemmen. Danach wird reintubiert
und die Beatmung gestartet. Durch das Abklemmen der Hals-
schlagadern wird verhindert, dass das Gehirn erneut mit sauer-
stoffhaltigem Blut versorgt wird (Asano, Marginal donors:
Current and future Status. 2014, S. 144). Das heisst, man geht
offenbar davon aus, dass das Gehirn noch nicht irreversibel
ausgefallen ist. Das Transplantationsgesetz verlangt jedoch
genau dies, einschliesslich des Hirnstammes als Kriterium für
die Todesfeststellung. Doch erst durch die Massnahmen für die
Organentnahme tritt bei DCD der Hirntod ein.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Widerspricht es dem Transplantationsgesetz, dass bei Ster-
benden Organe entnommen werden, bei denen trotz "Todes-
feststellung" der irreversible Ausfall Funktionen des Hirns
einschliesslich des Hirnstamms offenbar nicht vorliegt?

2. Wie hoch ist die wissenschaftlich belegbare Wahrscheinlich-
keit, dass bei Spendern 5 Minuten nach Herzstillstand die Funk-
tionen ihres Hirns und Hirnstamms noch nicht irreversibel
ausgefallen sind?

3. Ist der Bundesrat bereit, DCD zu sistieren und die geltenden
SAMW-Richtlinien einer Überprüfung durch Experten (Neurolo-
gen, Intensivmediziner, Juristen) zu unterziehen, die von der
Transplantationsmedizin unabhängig sind?

4. Erkennt der Bundesrat angesichts der geschilderten Situatio-
nen an, dass die SAMW Richtlinien nicht hinreichen, den
Schutz der Menschenwürde bei sterbenden Organspendern zu
gewährleisten? Wie will er diesen sicherstellen?

Mitunterzeichnende: Gugger, Studer (2)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4571 n Ip. Roduit. Ist es Sache der Landwirtinnen und 
Landwirte, die Last der Abfälle von Fahrenden zu tragen?  
(20.12.2019)

Das Problem des "Littering" ist in der Landwirtschaft bekannt.
Mit verschiedenen Vorstössen in den Kantonen und auf Bun-
desebene, wie beispielsweise mit der Motion Bourgeois
19.4100, wird versucht, Lösungen für in der Natur zurückgelas-

sene Abfälle zu finden. Einer Problematik - und sie betrifft den
Bund direkt - wurde mit diesen Vorstössen jedoch nicht Rech-
nung getragen. Wenn Fahrende nach wochenlangem Aufent-
halt auf dem für sie vorgesehenen Gelände weiterziehen,
lassen sie oft viel Abfall zurück. Da sie ihre Arbeit in der Umge-
bung der Standplätze verrichten, bleibt ihre Ankunft nicht unbe-
merkt und der Zustand des Geländes ist nach ihrer Abreise oft
desolat. Landwirtinnen und Landwirten, welche diese Böden
bewirtschaften, bleibt nichts anderes übrig als dies hinzuneh-
men und auf den guten Willen der Kantone zu hoffen. Die Fah-
renden fallen jedoch in die Zuständigkeit des Bundes.

1. Verfügt der Bund über Statistiken oder Informationen zu die-
ser Situation? Wenn nein, plant er eine Erhebung solcher
Daten?

2. Werden Landwirtinnen und Landwirte im Falle eines Scha-
dens entschädigt? Wenn nein, wird der Bund eine Entschädi-
gung für die Landwirtinnen und Landwirte sowie die
Eigentümerinnen und Eigentümer der verdreckten Gebiete in
Betracht ziehen?

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4572 n Ip. Roduit. Ausbildungszulagen für alle Jugendli-
chen in der Schweiz, die sich in einer Ausbildung 
befinden.  (20.12.2019)

Im Rahmen der Debatte um die Änderung des Bundesgesetzes
über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2) hat der Bundes-
rat bezüglich der Ausbildungszulage in Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe b Folgendes vorgeschlagen:

"Sie wird ab dem Beginn des Monats ausgerichtet, in dem das
Kind eine nachobligatorische Ausbildung beginnt, jedoch frühe-
stens ab dem Beginn des Monats, in dem es das 15. Altersjahr
vollendet."

Obwohl sich die Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit (SGK) des Nationalrats mit sechzehn gegen acht
Stimmen bei einer Enthaltung für eine Senkung dieser Grenze
auf 14 Jahre ausgesprochen hat, hielt der Bundesrat an seinem
Standpunkt fest, dass davon nur 1 Prozent der unter Unter-15-
Jährigen betroffen seien, wobei er den Spezialfall Appenzell
Ausserrhoden und hochbegabte Schüler, die eine Klasse über-
springen, anführte. Am 19. März folgte der Nationalrat mit 118
zu 68 Stimmen dem Vorschlag des Bundesrates sowie einem
Einzelantrag von Nationalrat Aeschi, bei 15 Jahren zu bleiben,
womit die Ziele der parlamentarischen Initiative 16.417 (Müller-
Altermatt), welche diese Änderung veranlasst hatte, erfüllt wur-
den. In der Argumentation des Bundesrates wurde jedoch über-
sehen, dass Schülerinnen und Schüler aus mehreren Kantonen
im Alter von 14 Jahren mit der Gymnasialausbildung beginnen.
Im Jahr 2019 sind davon allein im Kanton Wallis 481 Schülerin-
nen und Schüler betroffen. Dies entspricht mehr als einem Drit-
tel der gesamthaft 1297 Schülerinnen und Schüler, die von der
Senkung der Untergrenze von 16 auf 15 Jahre für die Gewäh-
rung der Ausbildungszulage betroffen sind.

Nationalrätin Feri, Mitglied der besagten Kommission, bat um
eine Schätzung der Zahl der betroffenen Schülerinnen und
Schüler in der Schweiz. Das Bundesamt für Sozialversicherun-
gen (BSV) wiederholte lediglich, dass dies nur das eine Prozent
der Jugendlichen betrifft, die ihre weiterführende Ausbildung vor
dem abgeschlossenen 15. Lebensjahr beginnen und dass
einige Kantone den betroffenen jüngeren Schülerinnen und
Schülern höhere Familienzulagen gewähren (genannt werden
der Kanton Wallis und Waadt).
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Ist der Bundesrat in Anbetracht dessen in der Lage

1. die genaue Zahl der Jugendlichen unter 15 Jahren, die in der
Schweiz eine gymnasiale Ausbildung absolvieren und Ausbil-
dungszulagen erhalten könnten, anzugeben?

2. diese Ungerechtigkeit gegebenenfalls zu korrigieren, bei-
spielsweise durch eine Verordnung, die Ausnahmen für die
betroffenen Jugendlichen festlegt?

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4573 n Mo. Flach. Liberalisierung des Zeichenschutzes  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz zum Schutz
von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Natio-
nen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG,
SR 232.23) dahingehend zu ändern, dass die Verwendung von
geschützten Namen, Sigel, Wappen, Flaggen und anderer Zei-
chen zwischenstaatlicher Organisationen nur dann verboten ist,
wenn die Verwendung geeignet ist, beim Publikum den Ein-
druck einer Verbindung zwischen der betreffenden Organisation
und den Wappen, Flaggen, Kennzeichen, Sigeln oder Bezeich-
nungen hervorzurufen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Chevalley, Fischer
Roland, Gredig, Mäder, Matter Michel, Mettler, Moser,
Pointet (10)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4576 n Mo. Bendahan. Fristen von Gutscheinen. Einen 
unverhältnismässigen Verlust vermeiden  (20.12.2019)

Wenn Gutscheine im Rahmen von Werbeaktionen oder für spe-
zielle Produkte gekauft werden, ist darauf oft eine Frist ver-
merkt, in der die Leistung genutzt werden kann. Manchmal ist
das Zeitfenster dafür sehr knapp. Bezahlt eine Kundin oder ein
Kunde beispielsweise im Voraus für eine Mahlzeit in einem
Restaurant oder für eine Nacht in einem Hotel, ist es unverhält-
nismässig, dass der gekaufte Gutschein nach Ablauf der Frist
seinen gesamten Wert verliert.

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, die
sicherstellen, dass die Frist beim Kauf eines Gutscheins - sei es
für sich selber oder als Geschenk - für die Person, die den Gut-
schein kauft oder erhält, keinen zu grossen Verlust verursachen
kann.

Der Bundesrat soll die Praxis der Fristsetzung nicht verbieten,
sondern die Rechte der Gutscheininhaberin oder des Gut-
scheininhabers nach Ablauf der Frist präzisieren, damit wenig-
stens noch ein Teil des Einkaufswertes geltend gemacht
werden kann, wenn die Leistung nicht früher in Anspruch
genommen werden konnte.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Birrer-Heimo, Crot-
taz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hurni, Maillard, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Reynard, Roth
Franziska, Wermuth (15)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4577 n Ip. Bendahan. Wie wird das Risiko der Daten-
übermittlung innerhalb eines Versicherers überwacht?  
(20.12.2019)

Versicherern stehen immer mehr Mittel zur Verfügung, um
Daten über ihre Kundinnen und Kunden zu sammeln. Technolo-

gische Entwicklungen (wie die Smart Watch) ermöglichen es
heute beispielsweise den Versicherten, Gesundheitsdaten zu
übertragen und so eine kleine Reduktion der Versicherungsprä-
mie zu erwirken. Die Prämien können auch beeinflusst werden,
indem das eigene Verhalten (beispielsweise das Fahrverhalten)
aufgezeichnet und übermittelt wird. Einige Versicherungen sen-
den ihren Versicherten zudem Fragebögen zur Gesundheit zu.
Dabei besteht das Risiko, dass die gesammelten Daten inner-
halb des Unternehmens an eine andere Versicherung, oder gar
an Dritte, weitergegeben wird, obwohl das Unternehmen ange-
geben hat, die Informationen nicht weiterzuleiten.

1. Welche Massnahmen gibt es derzeit, um die interne und
externe Übermittlung der Daten durch die Versicherer zu steu-
ern?

2. Kann der Bundesrat gewährleisten, dass es zwischen der
Grund- und der Zusatzversicherung keinen Informationstransfer
gibt, wenn die versicherte Person beide Versicherungen beim
gleichen Unternehmen abgeschlossen hat?

3. Kann der Bundesrat gewährleisten, dass die im Rahmen
einer Versicherung erhobenen Daten nicht für die Entscheidung
zum Abschluss einer anderen Versicherung verwendet wer-
den?

4. Hält es der Bundesrat für mit dem Gesetz vereinbar, dass die
Krankenversicherer die im Rahmen der Grund- oder der
Zusatzversicherung erhobenen Daten als Entscheidungsgrund-
lage für die andere Versicherung verwenden, da ja die eine kei-
nen Gewinn erzielen darf und die andere schon?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Crottaz, Friedl
Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Munz,
Pult, Roth Franziska (10)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4578 n Ip. Arslan. Der Langzeitbezug von Nothilfe für 
abgewiesene Asylsuchende ist ein Problem  (20.12.2019)

Die Studie der Eidgenössischen Migrationskommission (EKM)
zeigt, dass Asylsuchende, welche nach abgewiesenem Asylge-
such nicht freiwillig ausreisen und nicht zwangsweise ausge-
schafft werden können, häufig untertauchen. Die kleine Gruppe
derjenigen, die Nothilfe beziehen müssen, da sie keine Alterna-
tiven haben und auch nicht untertauchen (Ende 2017 waren es
8500) sind vor allem äusserst vulnerable Personen (Familien
mit kleinen Kindern, kranke, ältere gebrechliche oder stark trau-
matisierte Menschen, alleinstehende Frauen). Der lange Auf-
enthalt in der Nothilfe verschlechtert die Situation dieser
Menschen zusätzlich. Sie sind zum Nichtstun verurteilt, sie sind
sogar von freiwilligen Arbeitseinsätzen ausgeschlossen und
leben ohne Perspektive. Besonders gravierend ist diese Situa-
tion für Kinder und Jugendliche.

1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass der Unterricht
innerhalb der Kollektivunterkunft, wie das in einigen Kantonen
der Fall ist, das Kindswohl nicht gewährleistet, dass aber
gerade für Kinder garantiert sein muss, dass sie öffentliche
Schulen besuchen können? Was tut der Bundesrat, um die
Kantone zu einer korrekten Handhabung der Kinderrechtskon-
vention zu veranlassen?

2. Ist der Bundesrat bereit, eine behördliche Registrierung von
Nothilfebezügerinnen und -bezüger zu veranlassen, damit diese
sich ausweisen können und nicht bei jeder Kontrolle als "illegal
Anwesende" gebüsst werden?
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3. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass Nothilfebezügerinnen
und -bezüger die Teilnahme an Sprachkursen, Beschäftigungs-
programmen, Kurzausbildungen oder, insbesondere jungen
Leuten, eine Berufsausbildung ermöglicht werden sollte, weil es
menschenunwürdig ist, längerfristig zum absoluten Nichtstun
verurteilt zu sein? Ist er bereit auch für diese Gruppe in der
Schweiz Programme wie der Anlehre zu entwickeln?

4. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die Härtefallregelun-
gen möglichst flexibel gehandhabt werden sollten und insbe-
sondere bereits gut integrierten Menschen, aber auch solchen,
die aus technischen oder gesundheitlichen Gründen die
Schweiz nicht verlassen können, eine vorläufige Aufnahme
gewährt werden sollte?

5. Ist der Bundesrat bereit mittels finanziellen Anreizen die Kan-
tone zu motivieren, im Umgang mit "regulären Illegalen" eine
einheitliche korrekte Praxis zu etablieren, welche den relevan-
ten von der Schweiz ratifizierten Konventionen entspricht?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Meyer Mattea, Prelicz-Huber,
Python, Rytz Regula, Schneider Meret, Walder, Weichelt-
Picard (8)

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4579 n Mo. Molina. Keine Dividendenausschüttung oder 
Aktienrückkäufe bei klimaschädigenden Investitionen  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, Vorschriften zu erlassen, welche
es Schweizer Banken und Versicherungen ab 2025 verbietet,
Dividenden auszuschütten und/oder Aktien rückzukaufen,
solange ihre Geschäftstätigkeiten nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel
des Pariser Klimaabkommens übereinstimmen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Friedl Claudia,
Munz, Wermuth (5)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4580 n Mo. Bendahan. Der Schweizerische National-
fonds soll an Hochschulen die Forschung im Bereich des 
E-Voting finanziell unterstützen.  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird damit beauftragt, mit der Bereitstellung von
finanziellen Mitteln für Hochschulen die unabhängige For-
schung im Bereich des E-Votings zu fördern. Ziel ist es, unab-
hängige und wissenschaftliche Daten zur Qualität und
Durchführbarkeit solcher zukünftigen Projekte und zu allen
Sicherheitslücken und Risiken im Zusammenhang mit der Ein-
führung der elektronischen Stimmabgabe zu sammeln. Dies
würde insbesondere dazu dienen, anstehende Projekte zu
bewerten.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Gysi
Barbara, Hurni, Maillard, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Rey-
nard, Roth Franziska, Wermuth (12)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4581 n Po. Bendahan. Finanzielle Mittel, die ursprüng-
lich für die elektronische Stimmabgabe vorgesehen waren, 
sollen zur Förderung der politischen Beteiligung junger 
Menschen verwendet werden.  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, inwieweit ein Teil der
finanziellen Mittel, die für die Einführung des E-Votings vorge-
sehen waren, für die Förderung der Wahlbeteiligung von jungen

Stimmberechtigten eingesetzt werden könnte, solange das E-
Voting noch nicht eingeführt ist.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Hurni,
Maillard, Nussbaumer, Reynard, Wermuth (8)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4583 n Mo. Reimann Lukas. Produkte aus tierquäleri-
scher Erzeugung. Gleichbehandlung von einheimischen 
und ausländischen Produzenten (unverändert übernom-
men von Barbara Keller-Inhelder)  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Einfuhr von tierischen
Erzeugnissen neu zu regeln und Einfuhrverbote für tierische
Erzeugnisse festzulegen, deren Herstellung in der Schweiz
unter Strafandrohung verboten ist.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4584 n Mo. Reimann Lukas. Einstellung des automati-
schen Informationsaustausches mit Ländern, welchen 
Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen werden  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den automatischen Informati-
onsaustausch mit Ländern, welchen Menschenrechtsverletzun-
gen nachgewiesen werden können, zu beenden.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4585 n Mo. Reimann Lukas. Keine weiteren Erhöhungen 
der Krankenkassenprämien! Verbot von Prämienanstiegen 
in der obligatorischen Versicherung für zehn Jahre (Neu-
einreichung der nicht behandelten Motion vom 29. Septem-
ber 2017)  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Erlass vorzulegen, der
während 10 Jahren eine Erhöhung der Krankenkassen-Prämi-
engesamtsumme der obligatorischen Grundversicherung ver-
boten ist. Sollten die Prämienbeiträge nicht reichen, um die
Kosten der Leistungserbringer zu decken, so werden die Lei-
stungserbringer (Spitäler, Ärzte, Apotheken, Pharma, Kantone,
übrige Leistungserbringen und Krankenkassen) angehalten,
ihre Ausgaben entsprechend ihrem Gesamtkostenanteil zu
reduzieren.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4586 n Mo. Nationalrat. Zuständigkeitsregelung bei 
Beschwerden betreffend fürsorgerische Unterbringung 
sowie Verfügungen der Kesb und Artikel 439 ZGB. Kompe-
tenzkonflikte dürfen den Rechtsschutz nicht ausschalten 
(Reimann Lukas)  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die örtliche Zuständigkeit bei
Beschwerden betreffend fürsorgerische Unterbringung sowie
Verfügungen der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden
und Verfügungen nach Artikel 439 ZGB klar zu regeln und die
Zuständigkeit am Ort der verfügten Einrichtungen (im Falle von
Entlassungsgesuchen) oder des verfügenden Arztes (bei amts-
ärztlicher Unterbringung) festzulegen.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Rechtsfragen

19.06.2020 Nationalrat. Annahme
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19.4588 n Po. Reynard. Menschenhandel. Bilanz und 
zukünftige Strategie  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird damit beauftragt, einen Bericht darüber vor-
zulegen, was er zur Bekämpfung von Menschenhandel in der
Schweiz in den letzten Jahren unternommen hat. Es soll darin
nicht nur darum gehen, Bilanz zu ziehen, was die beiden natio-
nalen Aktionspläne betrifft, sondern auch darum, die künftige
Strategie des Bundesrates zu erläutern, wobei die jüngsten Ent-
wicklungen, die in der Begründung dieses Postulats erwähnt
werden, sowie die Elemente des zweiten Berichts der Experten-
gruppe des Europarats für die Bekämpfung des Menschenhan-
dels (GRETA) über die Schweiz ebenfalls dargelegt werden
sollen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barrile, Bren-
zikofer, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Maitre, Molina,
Munz, Pult, Roth Franziska, Roth Pasquier, Seiler Graf, Streiff,
Suter, Walder, Wermuth, Widmer Céline (19)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4589 n Mo. Reynard. Nationaler Berichterstatter oder 
nationale Berichterstatterin zur Bekämpfung des 
Menschenhandels  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird damit beauftragt, die Stelle eines unabhän-
gigen nationalen Berichterstatters oder einer unabhängigen
nationalen Berichterstatterin oder einen ähnlichen Mechanis-
mus zu schaffen, um so die Überwachung und Koordination der
Massnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels zu
gewährleisten.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barrile, Bren-
zikofer, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher Ben-
guerel, Maitre, Meyer Mattea, Molina, Munz, Pult, Roth
Franziska, Seiler Graf, Storni, Streiff, Suter, Walder, Wermuth,
Widmer Céline (21)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4590 n Ip. Sauter. Verpolitisierung des 
Mindestzinssatzes?  (20.12.2019)

Am 6. November 2019 hat der Bundesrat entschieden, den Min-
destzinssatz in der obligatorischen Beruflichen Vorsorge bei 1
Prozent zu belassen. Dieser Entscheid folgte der Empfehlung
der BVG-Kommission. Dem Bundesrat werden die folgenden
Fragen unterbreitet:

1. Im Bericht der BVG-Kommission zum Mindestzins vom 15.
Mai 2018 wird unter Ziffer 3.3 u.a. ausgeführt: "Wenn der Min-
destzinssatz künftig im Wesentlichen der neuen Formel folgt,
welche formeltechnisch im Durchschnitt bewusst höhere und
volatilere Ergebnisse liefert als die bisherige Mehrheitsformel,
werden BVG-nahe Kassen und vor allem die Lebensversicherer
aufgrund ihrer risikoarmen Asset Allokation und den weiter stei-
genden Umwandlungssatzverlusten Finanzierungsprobleme
erhalten." Viele Arbeitnehmende sind in solchen Lösungen ver-
sichert, dennoch folgt der Bundesrat bei der Festlegung des
BVG-Mindestzinssatzes der BVG-Kommission und nimmt damit
absehbare Finanzierungsprobleme von BVG-nahen Kassen
und Lebensversicherern in Kauf. Was ist der Grund?

2. Die BVG-Kommission hält sich nicht an ihre eigenen Formel-
Überlegungen aus dem Vorjahr. Sie schreibt in ihrer Medienmit-
teilung stattdessen, dass die Formel einen tieferen Wert erge-
ben habe, aber auch weitere Rahmenbedingungen
berücksichtigt worden seien und sie deshalb für 2020 an einem

Mindestzinssatz von 1 Prozent festhalte. Tatsächlich zeigten
per Juli 2019 sämtliche in der BVG-Kommission besprochenen
Formeln einen Mindestzinssatz von rund 0,5 Prozent an. Es
entsteht letztlich der Eindruck, dass die BVG-Kommission nach
politischen und nicht wissenschaftlichen Kriterien entscheidet.
Wie beurteilt der Bundesrat dieses Vorgehen der Kommission?

3. Welchen Sinn ergibt es, eine Formel festzulegen, wenn
deren Resultat dann nicht eingehalten wird?

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4591 n Ip. Dettling. Schleppschlauch-Obligatorium. Ein-
führung ohne Gesamtbetrachtung?  (20.12.2019)

Der Bundesrat plant die Einführung des Obligatoriums für die
emissionsmindernde Ausbringung von Gülle und flüssigen Ver-
gärungsprodukten per 1. Januar 2022. Die obligatorische Ein-
führung hat neben möglichen Vorteilen betreffend
Ammoniakemissionen vor allem auch grosse negative Erschei-
nungen in diversen anderen Bereichen. Bodendruck, Futterver-
schmutzung, CO2 Emissionen, Sicherheit und so weiter.

Hier stellen sich einige Fragen, ob der Bundesrat hier eine
Gesamtbetrachtung vorgenommen hat.

1. Um wie viel schwerer ist durchschnittlich ein Güllefass mit
Schleppschlauch gegenüber einem Güllefass ohne Schlepp-
schlauch?

2. Wie viel zusätzliches CO2 wird schweizweit dadurch ausge-
stossen, weil die Güllefässer schwerer sind?

3. Hat der Bundesrat erforscht, was für negative Folgen diese
schwereren Güllefässer für den Boden haben (Bodendruck).
Wie sind die Ergebnisse?

4. Hat der Bundesrat untersucht, wie sich die schwereren
Geräte wegen Schleppschlauch auf die Fahrsicherheit auswir-
ken? Wie sind die Ergebnisse?

5. Hat der Bundesrat untersucht, wie sich Güllefässer mit
Schleppschlauch auf die Sicherheit auf der Strasse auswirken,
da sie oftmals breiter sind als Güllefässer ohne Schlepp-
schlauch? Wie sind die Ergebnisse?

6. Durch das gezielte ablegen der Gülle durch den Schlepp-
schlauch entsteht am Boden ein Gülleband. Dieses wird oftmals
mit dem Graswuchs nach oben befördert. Somit steigt die
Gefahr der Futterverschmutzung. Vor allem kann dies Fehlgä-
rungen von Silage zur Folge haben. Hat der Bundesrat diese
möglichen Futterverschmutzungen untersucht. Was sind die
Ergebnisse?

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4594 n Mo. Streiff. Kreislaufwirtschaft. Längere Geräte-
lebensdauer durch längere Garantiefristen  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, mit fortschrittlichen EU-Ländern
gleichzuziehen und die Regeln über die kaufvertragliche Sach-
gewährleistung im Obligationenrecht so anzupassen, dass die
vorgeschriebene Garantiezeit und Gewährleistung für Geräte
und Produkte auf fünf Jahre erweitert wird. Ausgenommen
davon sind verderbliche Waren und Produkte mit Verfallsdatum
wie Medikamente.

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Gewähr-
leistung im Kaufvertrag nicht mehr durch entsprechende AGBs
umgangen oder ganz wegbedungen werden kann. Vorbild dies-
bezüglich kann die im Januar 2002 in der EU in Kraft getretene
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"Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Ver-
brauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter"
sein.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Chevalley, Egger
Kurt, Gugger, Jans, Masshardt, Müller-Altermatt, Nordmann,
Nussbaumer, Pointet, Ritter, Studer, Töngi, Wettstein, Wismer
Priska (16)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4595 n Mo. Müller-Altermatt. Kreislaufwirtschaft. Bes-
sere Verfügbarkeit von Ersatzteilen für Produkte  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Erlassentwurf vorzulegen,
welcher vorsieht, dass Produktehersteller sicherstellen müssen,
dass die Konstruktionsdaten von nicht mehr verfügbaren
Ersatzteilen unter entsprechender Lizenz im Internet frei
zugänglich sind.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Bourgeois, Che-
valley, Egger Kurt, Fluri, Gugger, Jans, Masshardt, Nordmann,
Nussbaumer, Pointet, Ritter, Streiff, Studer, Töngi, Wettstein,
Wismer Priska (18)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4596 n Mo. Chevalley. Kreislaufwirtschaft. Kennzeich-
nung der Mindestnutzungsdauer von Produkten  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird damit beauftragt, einen Gesetzesentwurf
vorzulegen, der für Produkte und Geräte (nachfolgend "Pro-
dukte" genannt) folgende Bestimmungen vorsieht:

1. Garantie einer Mindestlebensdauer: Auf der Basis von nor-
mierten und veröffentlichten Nutzungszyklen (Stunden, Kilome-
ter, Zyklen usw.) müssen die Hersteller eine
Mindestnutzungsdauer oder Mindestleistungswerte für die Pro-
dukte festlegen.

2. Deklarationspflicht Lebensdauer und Leistung der Produkte:
Der Hersteller muss die Lebensdauer und Leistung seiner Pro-
dukte auf transparente und verständliche Weise deklarieren.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Bourgeois, Egger
Kurt, Fluri, Gugger, Jans, Masshardt, Matter Michel, Michaud
Gigon, Müller-Altermatt, Nordmann, Nussbaumer, Pointet, Rit-
ter, Streiff, Töngi, Wettstein, Wismer Priska (19)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4597 n Mo. Birrer-Heimo. Kreislaufwirtschaft. Verbesse-
rung und Kennzeichnung der Reparaturfreundlichkeit von 
Produkten  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Erlassentwurf vorzulegen,
um bei Produkten und Geräten (nachfolgend Produkte genannt)
Folgendes zu gewährleisten:

1. Produkte werden bereits im Designprozess so geplant und
hergestellt, dass sie reparierbar sind, dass Verschleissteile
leicht zugänglich ausgewechselt werden können und die Repa-
ratur allgemein einfach erfolgen kann.

2. Produkte sind entsprechend ihrer Reparaturfähigkeit auf Ver-
packungen gekennzeichnet.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Bertschy,
Birrer-Heimo, Bourgeois, Chevalley, Crottaz, Egger Kurt, Fehl-
mann Rielle, Fluri, Fridez, Friedl Claudia, Funiciello, Gugger,
Gysi Barbara, Jans, Locher Benguerel, Marra, Marti Min Li,

Marti Samira, Masshardt, Molina, Müller-Altermatt, Munz, Nord-
mann, Nussbaumer, Piller Carrard, Pointet, Pult, Ritter, Schnei-
der Schüttel, Storni, Streiff, Studer, Töngi, Wettstein, Wismer
Priska (37)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4599 n Mo. Zuberbühler. Ein zeitgemässer Sold für 
unsere Soldaten!  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Sold für Angehörige der
Armee an die Kaufkraft anzupassen und regelmässig zu über-
prüfen.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Badran Jac-
queline, Bircher, Dettling, Egger Mike, Estermann, Gafner, Gal-
lati, Geissbühler, Giezendanner, Glarner, Graf-Litscher, Grüter,
Guggisberg, Heer, Heimgartner, Herzog Verena, Hess Erich,
Hurter Thomas, Imark, Matter Thomas, Nicolet, Nordmann,
Page, Quadri, Reimann Lukas, Rösti, Rüegger, Schläpfer, Sei-
ler Graf, Sollberger, Steinemann, Strupler, Tuena, Umbricht Pie-
ren, von Siebenthal, Walliser, Wobmann (39)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4600 n Mo. Aebi Andreas. Vereinfachte Gesuchsbearbei-
tung bei Strukturverbesserungsmassnahmen zur Verwirkli-
chung ökologischer Ziele  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen derart anzupassen, dass:

1. Gesuche für Massnahmen zur Verwirklichung ökologischer
Ziele nach Artikel 18 Absatz 3 SVV in einem vereinfachten Ver-
fahren bearbeitet und bewilligt werden können.

2. das Massnahmenset zur Verwirklichung ökologischer Ziele
sinnvoll erweitert werden kann (z.B. Luftwaschanlagen in Geflü-
gel- oder Schweineställen)

Mitunterzeichnende: Badertscher, Bircher, Bourgeois, Dettling,
Gschwind, Guggisberg, Kälin, Nicolet, Ritter, Rüegger, Umbricht
Pieren (11)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4603 n Mo. Fehlmann Rielle. Steuererlass für die Opfer 
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu treffen, damit die Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnah-
men, welche in prekären Verhältnissen leben, keine Steuern
mehr bezahlen müssen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Locher Benguerel, Molina, Munz, Piller Carrard,
Pult, Roth Franziska, Wermuth, Widmer Céline (12)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4604 n Mo. Fluri. Angemessene Restwassermengen und 
Biodiversität  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, welche die Kantone bei jeder Restwassersanie-
rung verpflichtet, Sach- und Rechtsgrundlagen vorzulegen, wel-
che endlich "angemessene Restwassermengen" vorsieht, wie
seit 1975 im Artikel 76 Absatz 3 BV vom Volk gefordert. Hat
eine Behörde über die Bewilligung des Baus, einer Erweiterung,
Erneuerung oder Sanierung eines Wasserkraftwerkes zu ent-
scheiden, so ist das nationale Interesse an der uneingeschränk-
ten Respektierung verfassungskonformer "angemessener
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Restwassermengen" bei der Interessenabwägung als vorrangig
zu betrachten; dies gilt auch, um den drohenden Rückgang der
Biodiversität möglichst zu verhindern. Davon ausgenommen
sind kommunale und regionale Trinkwasser- sowie Pumpspei-
cherkraftwerke von nationaler Bedeutung.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Eymann, Flach,
Friedl Claudia, Masshardt, Moser, Munz, Reimann Lukas,
Ryser, Schneider Schüttel (11)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4605 n Ip. Kälin. Wie sicher ist das AKW Beznau?  
(20.12.2019)

Im November hat die Rundschau über Kritik am Sicherheits-
nachweis der Axpo von 2018 zum Reaktordruckbehälter von
Beznau 1 berichtet (1). Offenbar gibt es Zweifel, ob das Vorge-
hen der Axpo ausreichend wissenschaftlich abgestützt war.
Praktisch gleichzeitig hat das deutsche Umweltministerium aus
der Befürchtung heraus, das AKW Beznau könnte 60 Jahre
lang betrieben werden, die baldige Stilllegung dessen gefordert.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Ist der Bundesrat der Meinung, dass es vertretbar ist, das
AKW Beznau trotz wissenschaftlicher Zweifel am Sicherheits-
nachweis der Axpo in Betrieb zu halten? Wenn ja, weshalb?

2. Wie kann es sein, dass das Ensi den Sicherheitsnachweis
der Axpo akzeptiert hat, obwohl solch grundlegende Fragen wie
im Rundschau-Bericht angesprochen, noch offen sind? War das
Replika-Verfahren wirklich nicht durch internationale Regle-
mente abgedeckt?

3. Welche Massnahmen wird er bezüglich der Sicherheit des
AKW Beznau ergreifen? Wie gedenkt er mit der Verunsicherung
in der Bevölkerung umzugehen?

4. Teilt er die Einschätzung des deutschen Umweltministeriums,
dass der Betrieb des AKW Beznau aus sicherheitstechnischen
Gründen in den nächsten Jahren eingestellt werden sollte?

5. Wie hat er auf den Brief aus Berlin geantwortet?

(1): https://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/gefaehrliches-
awk-neue-zweifel-an-sicherheit-von-beznau-i?id=5a79f055-
c789-4913-812b-90eb8973d375

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4606 n Po. Dobler. Bewertung der sozioökonomischen 
Auswirkungen eines allgemeinen Verbots von Werttrans-
porten während der Nacht in der Schweiz  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die sozioökonomischen Auswir-
kungen der nachstehenden Massnahmen zu bewerten:

1. allgemeines Verbot von Werttransporten während der Nacht
in der Schweiz, unabhängig vom Gewicht der Fahrzeuge;

2. Einschränkung des maximal zulässigen pro Fahrzeug trans-
portierten Wertes.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4607 n Po. Feller. Generelles, gesamtschweizerisches 
Verbot von Bargeldtransporten in der Nacht. Was sind die 
sozioökonomischen Folgen?  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die sozioökonomischen Auswir-
kungen der folgenden Massnahmen zu evaluieren:

1. generelles, gesamtschweizerisches Verbot von Bargeldtrans-
porten in der Nacht, unabhängig vom Gewicht der Fahrzeuge;

2. Begrenzung des Höchstwertes, der pro Fahrzeug transpor-
tiert werden darf.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4608 n Po. Gysin Greta. Generelles, gesamtschweizeri-
sches Verbot von Wertsachen- und Geldtransporten in der 
Nacht. Was sind die sozioökonomischen Folgen?  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die sozioökonomischen Auswir-
kungen der folgenden Massnahmen zu evaluieren:

1. generelles, gesamtschweizerisches Verbot von Wertsachen-
und Geldtransporten in der Nacht, unabhängig vom Gewicht der
Fahrzeuge;

2. Begrenzung des Höchstwertes, der pro Fahrzeug transpor-
tiert werden darf.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4609 n Po. Hurter Thomas. Bewertung der sozioökono-
mischen Auswirkungen eines allgemeinen Verbots von 
Werttransporten während der Nacht in der Schweiz  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die sozioökonomischen Auswir-
kungen der nachstehenden Massnahmen zu bewerten:

1. allgemeines Verbot von Werttransporten während der Nacht
in der Schweiz, unabhängig vom Gewicht der Fahrzeuge,

2. Einschränkung des maximal zulässigen pro Fahrzeug trans-
portierten Wertes.

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4610 n Ip. Moser. Dringender Handlungsbedarf beim 
Vorratsschutz  (20.12.2019)

Durch die Lagerhaltung von Ernteprodukten und pflanzlichen
Erzeugnissen wird eine ganzjährige Versorgung mit Lebens-
und Futtermitteln sichergestellt. Doch nach der Ernte besteht
die Gefahr von vermeidbaren Verlusten durch pilzliche oder tie-
rische Schadorganismen. Heute werden in der Lagerhaltung
chemische und nicht-chemische Pflanzenschutzverfahren bei
der Vorratshaltung eingesetzt. lm "Aktionsplan zur Risikoreduk-
tion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln"
wird die Vorratshaltung von pflanzlichen Erzeugnissen nicht
thematisiert. Obwohl in der Vorratshaltung Mittel zugelassen
sind, welche bezüglich Gesundheitsschutz umstritten oder
sogar nachweislich krebserregend sind, wie zum Beispiel
Cypermethrin für leere Mühlen, Silos oder Lagerhallen oder
Chlorpropham für die Keimhemmung von Kartoffeln. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass diese Mittel in Kontakt mit Lebensmitteln
kommen ist hoch oder Teil des Vorratsschutzes. Die Sicherstel-
lung ausreichender pestizidfreier Pflanzenschutzverfahren ist
eine wichtige Massnahme zur Ernährungssicherung der Bevöl-
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kerung. Es ist somit ein Handlungsbedarf für die pestizidfreie
Lagerhaltung gegeben. Der Bundesrat wird gebeten folgende
Fragen zu beantworten:

1. Welches sind die Herausforderungen für die Umsetzung des
Vorratsschutzes im Sinne einer pestizidfreien Vorratslagerung
von Lebensmitteln?

2. Gibt es gesetzliche Pflichten zu vorbeugenden Massnahmen,
bei der Befallsüberwachung und - früherkennung sowie bei
Bekämpfungsmassnahmen in der Vorratshaltung?

3. Warum thematisiert der Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
den Vorratsschutz von trockenen, lagerfähigen Pflanzenerzeug-
nissen (zum Beispiel Getreide, Mais und Ölsaaten) nicht?

4. Welche Mengen in Kilogramm an chemisch-synthetischen
Wirkstoffen werden im Vorratsschutz in der Schweiz einge-
setzt?

5. Chlorpropham ist nachweislich krebserregend und in der EU
verboten. Warum ist die Substanz in der Schweiz nach wie vor
zugelassen?

6. Welche weiteren Stoffe, die nachweislich gesundheitsschädi-
gend sind, sind in der Schweiz zugelassen?

7. In Deutschland gibt es einen Aktionsplan zum Vorratsschutz.
Dieser ist Bestandteil des Deutschen Nationalen Aktionsplans
zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP).
Kann sich der Bundesrat vorstellen, im Bereich Vorratsschutz
zusammen mit der betroffenen Branche einen "Aktionsplan Vor-
ratsschutz" zu erstellen?

Mitunterzeichnende: Bertschy, Fischer Roland, Girod, Grossen
Jürg, Munz (5)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4613 n Mo. Trede. N5 am Bielersee. Änderung des 
Netzbeschlusses  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Netzbeschluss für den
Abschnitt der Nationalstrasse N5 ab Biel/Bienne-Brüggmoos
entlang des Bielerseeufers zu ändern, mit dem Ziel, die Umwelt-
, Landschafts- und Siedlungsverträglichkeit zu verbessern.

Mitunterzeichnende: Baumann, Brenzikofer, Clivaz Christophe,
Pasquier, Ryser, Rytz Regula, Schlatter, Töngi, Weichelt-
Picard (9)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4614 n Mo. Trede. Konzept zur längerfristigen Steige-
rung des Angebots von Verbindungen des internationalen 
Schienenpersonenverkehrs  (20.12.2019)

Der Bundesrat soll dem Parlament einen Massnahmenplan
unterbreiten (gegebenenfalls mit gesetzlichen Anpassungsvor-
schlägen), in dem er darlegt, wie er das Angebot an internatio-
nalen Verbindungen des Schienenpersonenverkehrs mittel- und
längerfristig ausbauen will.

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Clivaz Christophe, Pasquier,
Ryser, Rytz Regula, Schlatter, Töngi, Weichelt-Picard (8)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

x 19.4615 n Mo. Nationalrat. Den Verkauf invasiver Neophy-
ten verbieten (Friedl Claudia)  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtliche Diskrepanz zwi-
schen Verkauf von invasiven Neophyten und deren Bekämp-
fung aufzulösen und den Verkauf invasiver Neophyten zu
verbieten.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Egger Kurt, Feri
Yvonne, Fischer Roland, Flach, Gysi Barbara, Jans, Locher
Benguerel, Marra, Marti Min Li, Marti Samira, Molina, Munz, Pil-
ler Carrard, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Suter, Töngi, Wettstein (22)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

19.06.2020 Nationalrat. Annahme
08.12.2020 Ständerat. Annahme

19.4616 n Mo. Roduit. Für eine Kontrollstruktur, welche die 
Grenzsicherheit effizient gewährleistet  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, seine Kontrollstruktur zu über-
denken, mit dem Ziel, eine solide Lösung im Bereich der Grenz-
sicherheit zu schaffen. Der Einbezug von Fedpol, der
Militärpolizei, des Grenzwachtkorps, der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung (EZV) und der Kantonspolizei ist geboten, damit
jeder dieser Akteure seine Ressourcen und sein Wissen in die-
sem Bereich einbringen kann.

Mitunterzeichnende: Kamerzin, Maitre, Paganini, Romano,
Roth Pasquier (5)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4620 n Ip. Grüne Fraktion. Anpassung der Schulden-
bremse an das neue Zinsumfeld und Finanzierung der 
Klimawende  (20.12.2019)

Aktuell kann sich der Bund zu negativen Zinsen am Geld- und
Kapitalmarkt refinanzieren. Bei den kurzfristigen Geldmarkt-
buchforderungen wurden zuletzt Negativzinsen zwischen -0,75
und -1 Prozent realisiert. Die Konjunkturprognose der Experten-
gruppe des Bundes rechnet im nächsten Jahr mit einem 3-
Monatszins von -1,1 Prozent und einer Rendite von 10-jährigen
Bundesobligationen von -0,8 Prozent (vgl. entsprechende MM
des Seco vom 17.9.2019). Die Markterwartungen sind so, dass
auch im 2021 und 2022 noch mit negativen Zinsen gerechnet
werden muss.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist ein weiterer Schuldenab-
bau nicht zielführend. So führt beispielsweise der vorgesehene
weitere Schuldenabbau im nächsten Jahr zu einem entgange-
nen Ertrag von rund 20 Mio. Franken. Gleichzeitig muss auf-
grund des von der Schweiz unterzeichneten Abkommen von
Paris heute in klimafreundliche Technologie und Infrastruktur
investiert werden.

Es stellen sich deshalb die folgenden Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass ein weiterer
Schuldenabbau im heutigen Zinsumfeld nicht zielführend ist,
der Zeitpunkt hingegen günstig ist, um Investitionen in den
Umbau des Energiesystems zu tätigen?

2. Welche Massnahmen plant der Bundesrat, um die negativen
finanziellen Auswirkungen der Schuldenbremse zu reduzieren?

3. Anerkennt er den historischen Investitionsbedarf, um die Kli-
mawende entsprechend dem Abkommen von Paris zu bewälti-
gen?
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4. Welche Massnahmen plant er, um die Investitionen in nach-
haltige und klimafreundliche Anlagen zu verstärken?

5. Welche Arbeiten und Untersuchungen hat er bereits getätigt,
um mögliche Synergien zwischen aktuellem Zinsumfeld und
notwendige Investitionen zu realisieren?

6. Kann ein Teil des Überschusses 2019 anders als zum Schul-
denabbau verwendet werden?

7. Welche gesetzlichen Anpassungen sind nötig, falls das Par-
lament einen Teil der Überschüsse anderen Aufgaben als dem
Schuldenabbau zuführen möchte?

Sprecher: Andrey

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4622 n Ip. Fischer Roland. Rahmenabkommen mit der 
EU. Vorwärts mit den Klarstellungen  (20.12.2019)

Eine engere und stabilere Vernetzung mit Europa ist eine
grosse Chance und ein Gewinn für die Schweiz. Die europä-
ische Partnerschaft muss daher zielgerichtet weiterentwickelt
und intensiviert werden.

Seit einem Jahr liegt ein Rahmenabkommen zwischen der
Schweiz und der EU auf dem Tisch, das unseren Unternehmen
erlaubt, ihre Produkte und Dienstleistungen auch künftig gleich-
berechtigt in ganz Europa zu verkaufen. Unsere Hochschulen
können damit weiter von europäischen Forschungsprogrammen
profitieren und unsere Studierenden behalten den freien
Zugang zu europäischen Universitäten. Schliesslich können bei
zentralen Themen wie Energie, Börse oder Forschung endlich
neue Verträge abgeschlossen werden, die unserem Land neue
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen.

Der Bundesrat schreibt zwar in den Erläuterungen selbst, dass
die wesentlichen Verhandlungsziele erreicht wurden. Er will
jedoch den Vertrag trotzdem nur dann an das Parlament über-
weisen, wenn die EU in drei Punkten Hand zu Klärungen bietet
(Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie sowie staatliche Beihilfen).
Damit droht eine Verzögerung und somit Rechtsunsicherheit für
den Wirtschafts- und Forschungsplatz Schweiz, zumal die EU
Nachverhandlungen bis anhin kategorisch ablehnt. Ausserdem
hat sich mit dem Wechsel an der Spitze der EU-Kommission
und dem Wahlsieg der Brexit-Befürworter in Grossbritannien die
Ausgangslage für die Schweiz verändert.

Der Bundesrat wird vor diesem Hintergrund gebeten, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Wann plant der Bundesrat, seine Vorschläge für die Klarstel-
lungen zum Rahmenabkommen dem Parlament vorzulegen?

2. Wie beurteilt der Bundesrat den Fortschritt bei der Ausarbei-
tung der Klarstellungen?

3. Was spricht gegebenenfalls dagegen, dass der Bundesrat
seine Vorschläge für die Klarstellungen zum Rahmenabkom-
men unverzüglich dem Parlament vorlegt?

4. Was würde nach Ansicht des Bundesrats dafür sprechen, die
Gespräche mit der EU von der innenpolitischen Umsetzung des
Rahmenabkommens zu trennen?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Flach, Gre-
dig, Grossen Jürg, Mäder, Matter Michel, Mettler, Moser,
Pointet (11)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4623 n Ip. Prelicz-Huber. Hochproblematische IV-
Gutachten  (20.12.2019)

In den zahlreichen Medienbeiträgen zu Problemen mit IV-Gut-
achten spielt die PMEDA AG eine skandalöse Rolle. Einerseits
scheinen die IV-Stellen ganz stark auf diese Gutachtenstelle zu
setzen: Mit aus IV-Gutachten generierten Einnahmen von 14
Millionen Franken zwischen 2013 bis 2018 gehört sie zu den
ganz Grossen in der Branche. Andererseits reisst die Kritik an
ihr nicht ab. Mittels heimlicher Tonaufnahme einer versicherten
Person hat die Sendung "Kassensturz" aufgedeckt, dass
PMEDA AG einen Patienten innert 36 Minuten gesund schrieb,
ohne dass die relevanten Fragen zu seiner Arbeitstätigkeit
gestellt wurden und unter Verweis auf zwei Tests, von denen in
der Aufnahme nichts zu hören war. Bekannt ist aus dem Sonn-
tagsblick auch, dass PMEDA AG häufig ausländische Flugärz-
tinnen und -ärzte einsetzt (10 von 16 fallführenden IV-
Gutachter/innen). Diese sind mit den hiesigen Verhältnissen
punkto Recht und Versicherungsmedizin oft wenig vertraut und
werden vielfach zur Gewinnmaximierung eingesetzt. Weiter hat
in einem anderen Fall ein Arzt statt ein Psychologe neuropsy-
chologische Gutachten erstellt, ohne über die gemäss dem St.
Galler Versicherungsgericht notwendigen Ausbildungen zu ver-
fügen.

Äusserst hellhörig macht auch, dass die PMEDA AG zu einer
Veranstaltung für Versicherungen und Arbeitgebende eingela-
den hat, bei der sie sich selber rühmte, dass sie in 67 Prozent
der Fälle Patientinnen und Patienten mit attestierten Arbeitsun-
fähigkeiten gesund schreiben konnte. Vor Gericht strittig ist der-
zeit die Frage, ob die zu Grunde liegenden Informationen
überhaupt ohne Einwilligung der Begutachteten hätten verwen-
det werden dürfen.

Dazu stellen sich verschiedene Fragen an den Bundesrat:

1. Wie ordnet der Bundesrat die verschiedenen Vorfälle ein?
Erfüllt die PMEDA AG alle Kriterien, die an eine unabhängige
Gutachtenstelle gestellt werden müssen?

2. Hat der Bundesrat weiterhin Vertrauen in die Unabhängigkeit
und die fachlich-medizinisch-psychiatrisch korrekte Durchfüh-
rung von Gutachten der PMEDA AG?

3. Falls ja: Was müsste zusätzlich noch passieren, damit einer
Institution wie der PMEDA AG die IV-Aufträge entzogen wür-
den?

4. Wann erfüllt ein/e IV-Gutachter/in für den Bundesrat die Krite-
rien der Unabhängigkeit und der fachlich-medizinisch-psychia-
trisch korrekten Durchführung von IV-Gutachten?

Mitunterzeichnende: Arslan, Badertscher, Barrile, Baumann,
Brenzikofer, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Feri Yvonne, Girod,
Glättli, Gredig, Gysi Barbara, Gysin Greta, Klopfenstein Brog-
gini, Maillard, Marti Samira, Pasquier, Porchet, Python, Ryser,
Rytz Regula, Schlatter, Schneider Meret, Töngi, Trede, Walder,
Wasserfallen Flavia, Weichelt-Picard, Wettstein (29)

26.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4624 n Ip. Grin. Schweizer Zuckerproduktion in ernster 
Gefahr  (20.12.2019)

Die Zollansätze für Weisszucker sollen in Abhängigkeit des
Weltmarktpreises angepasst werden, um für die Schweizer Zuk-
kerrübenproduktion einen minimalen Richtpreis zu garantieren,
mit dem die Produktionskosten gedeckt sind.

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.
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19.4625 n Po. Burgherr. Staatliches Schubsen hinterfragen  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird gebeten in einem Bericht darzulegen, wo
und in welcher Form der Bund auf die Taktik des "Schubsens"
zurückgreift, welches die jeweils gesetzlichen Grundlagen sind
und welche Ressourcen (finanziell und personell) dafür einge-
setzt werden.

Wie wird dabei die Grenze gezogen zwischen sachlicher, neu-
traler, Information einerseits, und bevormundender, irreführen-
der oder politisch motivierter Beeinflussung und Lenkung
andererseits? Wie wird das überprüft und kontrolliert?

Zudem soll er Möglichkeiten prüfen, wie das "staatliche" Schub-
sen generell und im konkreten Fall transparenter gemacht wer-
den kann. Denkbar wären Warnhinweise.

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

19.4627 n Ip. Gugger. Chinesische Aktivitäten zur Überwa-
chung und Einflussnahme in der Schweiz  (20.12.2019)

Die "China Cables" zeigen auf, dass der chinesische Überwa-
chungsstaat weit über die Staatsgrenzen Chinas hinausgeht.
So belegen beispielsweise die geleakten Dokumente wie die
uigurische Exilgemeinschaft gezielt überwacht werden soll.
Auch die Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz berichteten
schon seit geraumer Zeit über vermehrte Einschüchterungsver-
suche. Ein Bericht 1 hat die Entwicklung dokumentiert und ana-
lysiert. Ein weiteres Instrument der chinesischen Einflussnahme
sind Konfuzius-Institute an Schweizer Universitäten. Erst
gerade kürzlich hat die Deutsche Bundesregierung anerkannt,
dass der chinesische Staat Einfluss auf Veranstaltungen,
Lehrinhalte und -materialien an Konfuzius-Instituten in Deutsch-
land nimmt. Auch im Lagebericht 2016 des Nachrichtendienstes
des Bundes wurde die Frage beleuchtet, welchen Hintergrund
die Konfuzius-Institute bei der Verbreitung der Interessen und
der Ideologie der chinesischen Regierung spielt. In einem Zei-
tungsartikel des Tages Anzeigers wurden zudem auch Einmi-
schungsversuche (am 4.12.2019) durch die chinesische
Botschaft am Konfuzius Institut in Basel publik.

1. Besitzt der Bundesrat einen Überblick über Aktivitäten der
chinesischen Botschaft, welche die Einschüchterung und Über-
wachung der exiltibetischen und exiluigurischen Gemeinschaft
bezwecken? Sind von diesen Aktivitäten der chinesischen
Regierung auch Schweizer Bürger, staatliche Institutionen und
Firmen betroffen? Wenn ja, welche konkreten Gegenmassnah-
men wurden eingeleitet?

2. Haben Mitglieder der exiluigurischen und exiltibetischen
Gemeinschaft gegenüber den Behörden ein vermindertes
Sicherheitsgefühl zum Ausdruck gebracht? Wenn ja, wie beab-
sichtigen die Schweizer Behörden zu reagieren um den Schutz
elementarer Grundrechte wie die Meinungsäusserungsfreiheit
und das Recht auf Privatsphäre zu gewährleisten?

3. Ist es unter diesen Umständen zumutbar, von nichtanerkann-
ten Flüchtlingen uigurischer und tibetischer Herkunft zu verlan-
gen, bei der chinesischen Botschaft vorzusprechen, um
"heimatliche" Dokumente zu besorgen, beispielsweise für Rei-
sepässe und der Erneuerung des Aufenthaltsstatus?

4. Wie stuft der Bundesrat die in der Schweiz ansässigen Kon-
fuzius-Instituten ein und hat der Bundesrat Kenntnis von der
genauen Situation an den Universitäten? Werden die Aktivitä-
ten der Konfuzius-Institute evaluiert, beispielsweise nach ihrem
wissenschaftlichen Nutzen?

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Molina, Nussbaumer, Streiff,
Studer (5)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4629 n Mo. Gugger. Umweltverträgliche Zigarettenfilter  
(20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung so anzupas-
sen, dass Einwegzigarettenfilter welche nach der Nutzung beim
Zersetzen Mikroplastik und giftige Stoffe in die Umwelt abge-
ben, verboten werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Binder, Birrer-
Heimo, Bulliard, Graf-Litscher, Gysin Greta, Haab, Locher Ben-
guerel, Lohr, Maillard, Marra, Meyer Mattea, Molina, Müller-
Altermatt, Munz, Nidegger, Nordmann, Nussbaumer, Pult, Rit-
ter, Roduit, Roth Franziska, Schlatter, Schneider Meret, Seiler
Graf, Stadler, Streiff, Studer, Wasserfallen Flavia, Wermuth,
Wismer Priska (32)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4631 n Po. Cattaneo. Ein sicheres und schnelles Velo-
Nationalstrassennetz zwischen den Schweizer 
Agglomerationen  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen einer Machbarkeits-
studie die Entwicklung eines sicheren und schnellen Velo-Natio-
nalstrassennetzes zwischen den Schweizer Agglomerationen
zu prüfen. Dabei sollen insbesondere folgende Punkte erläutert
werden: konkrete Vorschläge für mögliche Routen, die Auftei-
lung der Zuständigkeit zwischen Bund und Kantonen bei der
Planung und Umsetzung, die Finanzierungsmethoden, die
Umsetzungsfristen sowie die Bewertung der Vorteile für die
Umwelt, die sich aus der Nutzung einer solchen Infrastruktur
ergeben. Die Machbarkeitsstudie soll bis Ende 2020 vorliegen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Borloz, Bourgeois,
Büchel Roland, Fischer Roland, Jauslin, Roduit, Romano, Roth
Franziska, Walliser (10)

12.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

19.4632 n Mo. Bulliard. Gewaltfreie Erziehung im ZGB 
verankern  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Schweizerischen Zivilgesetz-
buch (ZGB) einen Artikel aufzunehmen, indem für Kinder das
Recht auf gewaltfreie Erziehung verankert wird. Unsere Kinder
müssen vor körperlicher Bestrafung, seelischen Verletzungen
und anderen entwürdigenden Massnahmen geschützt werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badertscher, Binder,
Candinas, Eymann, Feri Yvonne, Flach, Geissbühler, Glanz-
mann, Gschwind, Gugger, Gysi Barbara, Kälin, Lohr, Mas-
shardt, Regazzi, Reynard, Romano, Roth Franziska, Roth
Pasquier, Schneider Schüttel, Streiff, Studer, Wehrli, Wismer
Priska (25)

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

19.4633 n Ip. Widmer Céline. Stand und Risiken klima-
schädlicher Anlagen im SNB-Portfolio  (20.12.2019)

Anlagen, die über den Schweizer Finanzmarkt getätigt werden,
verursachen viel mehr CO2-Aussstoss als die ganze Schweizer
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Bevölkerung und Wirtschaft zusammen. Es ist daher zu begrüs-
sen, dass sich die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)
hinter die Anliegen der Klimaschutzbewegung stellt.

Mehrere hängige Vorstösse verlangen vom Bundesrat gesetzli-
che Bestimmungen, damit der Schweizer Finanzplatz Klimarisi-
ken berücksichtigt und insbesondere die SNB eine Anlagepolitik
verfolgt, die kohärent ist mit den Zielen des Pariser Klima-
schutz-Abkommens (Motion Badran 18.3921, Motion Thorens
19.3766). Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten,
folgende Fragen zu beantworten:

1. Wieviel CO2 wird schätzungsweise emittiert, wenn alle Koh-
lenstoffreserven verbrannt werden, die in den Büchern der
Unternehmen sind, in die die SNB Aktien oder Obligationen
angelegt hat? (gemessen in Tonnen gemäss Anteil Beteiligung
SNB)

2. Wieviel CO2 wird schätzungsweise emittiert, wenn alle
Kohle-, Gas- und Erdölkraftwerke bis ans Ende des üblichen
Lebenszyklus in den Unternehmen betrieben werden, in die die
SNB Aktien oder Obligationen angelegt hat? (gemessen in Ton-
nen gemäss Anteil Beteiligung SNB)

3. Hat sich die SNB zur Beurteilung der Klimarisiken mit spezifi-
schem Fachwissen personell verstärkt?

4. Gedenkt die SNB künftig eine Vorbildrolle zu übernehmen
bezüglich einer zukunftsgerichteten, nachhaltige Anlagestrate-
gie, die im Einklang mit dem Pariser Abkommen ist?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Jans, Nordmann, Portmann,
Streiff, Weichelt-Picard (6)

19.02.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

19.4635 s Mo. Ettlin Erich. Die Benachteiligung von Schwei-
zer Unternehmen durch eine einheitliche Besteuerungspra-
xis vermeiden  (20.12.2019)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Wortlaut von Artikel 14 und
Artikel 21 ff. des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer
(SR 642.21, VStG) dahingehend zu ändern, dass die Dreiecks-
theorie ausnahmslos für die Bestimmung des Leistungsempfän-
gers bei der Verrechnungssteuer zur Anwendung kommt.

Mitunterzeichnende: Burkart, Fässler Daniel, Hegglin Peter,
Noser, Schmid Martin (5)

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

04.06.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

19.4641 s Ip. Bischof. Bankenregelwerk "Basel III final" in 
schwerem Gelände oder: Die Giraffe und die Maus  
(20.12.2019)

Am 6. Dezember 2019 hat der Bundesrat neue Richtlinien zur
Regulierungsfolgenabschätzung beschlossen. Damit sollen
rechtzeitig die Folgekosten von wichtigen Regulierungen für die
Betroffenen und allfällige Alternativen transparent werden. Die
Schweiz ist aktuell mit Hochdruck daran, das jüngste Bankenre-
gelwerk des Basler Ausschusses ("Basel III final") umzusetzen.
Die Reform, die heute weitgehend unter dem Radar der Öffent-
lichkeit in der Nationalen Arbeitsgruppe (NAG) vorangetrieben
wird, hat grosse Auswirkungen nicht nur auf den Bankenplatz,
sondern auf die ganze Volkswirtschaft. Gerade kleinen und mitt-
leren, inlandorienterten Banken drohen enorme Kosten, woge-
gen der volkswirtschaftliche Nutzen bei solchen Instituten als

unverhältnismässig kleiner erscheint (vgl. SR-Debatte vom
21.3.2019 zur lp Germann

19.3240). Zudem ist die tatsächliche Umsetzung in anderen
Staaten, etwa in den USA, nach wie vor weitgehend unklar.
Gemäss Experten zeichnet sich bei den relevanten Konkurrenz-
plätzen eine spürbar tiefere Regulierungsdichte ab.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Nutzen: Der zusätzliche Nutzen von "Basel III final" für die
Systemstabilität in der Schweiz wird verschiedentlich in Frage
gestellt, zumal der Umsetzungsaufwand hoch ist und sich an
den Kapitalanforderungen nichts ändern soll. Wie schätzt der
Bundesrat den Nutzen dieser Regulierung im Hinblick auf die
Begrenzung von Markt- und Systemrisiken im Inland ein? Wur-
den Regulierungsalternativen geprüft und, wenn ja, welche?

2. Wettbewerbsverzerrung: Die Bankbranche fürchtet hohe
Umsetzungskosten, insbesondere bei der Hypothekarvergabe,
sowie eine steigende Ungleichbehandlung der Marktteilnehmer
im Hypothekengeschäft.

Wie schätzt der Bundesrat diese Befürchtungen ein? Ist damit
zu rechnen, dass inländische Banken gegenüber ausländischen
sowie nicht-regulierten inländischen Anbietern im Schweizer
Markt geschwächt werden?

3. Regulierungsfolgenabschätzung: Der Bundesrat hat am 6.
Dezember 2019 die Bedeutung der Regulierungsfolgenab-
schätzung (RFA) bekräftigt und dazu neue Richtlinien erlassen.
Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass "Basel Ill final" eine
"wichtige Vorlage" ist, die einer vertieften RFA bedarf? Wurde
für die Umsetzung von "Basel Ill final" bereits eine RFA durch-
geführt? Wenn ja, ist sie öffentlich und was sind die Erkennt-
nisse in Bezug auf die Kostenfolgen für die verschiedenen
Kategorien von Banken? Wenn nein, wann wird eine RFA
durchgeführt? Inwiefern werden die am 6. Dezember 2019
beschlossenen Elemente (Quick-Check) angewandt? Wer
macht die detaillierte Fragestellung?

4. International: Hat der Bundesrat Kenntnis über den Stand
und die Stossrichtung der Umsetzung von "Basel III final" in
anderen, für die Schweiz relevanten Rechtsordnungen? Wo
stehen diesbezüglich andere Länder wie USA und UK oder die
EU? Verfügt der Bundesrat über ein Monitoring bezüglich der
Umsetzung in anderen Ländern? Gleicht er die Schweizer
Umsetzung den Konkurrenzplätzen an?

5."Swiss Finish": Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die
Schweiz mit der Umsetzung nicht unnötig vorprescht und im
Vergleich zu anderen relevanten Finanzplätzen einen Ansatz
wählt, der die Wettbewerbsfähigkeit der in- und auslandorien-
tierten Banken in der Schweiz gegenüber ausländischen Anbie-
tern schwächt?

6. Kleinbankenregime: Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass
gerade bei der Umsetzung von "Basel III final" das sinnvolle
Prinzip des Kleinbankenregimes - regulatorische Vereinfachun-
gen als Gegenleistung für überdurchschnittliche Kapitalisierung
und hohe Liquidität konsequent und sorgfältig angewendet wer-
den muss? Sieht er dies auch für mittelgrosse Banken (etwa der
Kategorie 3)?

7. Gleich lange Spiesse: Sieht der Bundesrat Möglichkeiten,
nach dem Prinzip "same risk same rules" inlandorientierte Ban-
ken von denjenigen Bestimmungen von "Basel III final" auszu-
nehmen, die der Basler Ausschuss primär für international
aktive Banken mit hohem Auslandengagement zur Reduktion
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der Risiken für die internationale Finanzmarktstabilität vorsieht
(Problem von Giraffe und Maus...)?

12.02.2020 Antwort des Bundesrates.

04.06.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.3005 n Mo. Nationalrat. Transparenz bei der Schlacht-
methode (Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kul-
tur NR)  (23.01.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Lebensmittelrecht so anzu-
passen, dass die Angabe zur Schlachtmethode bei Fleisch,
namentlich ob die Schlachtung mit oder ohne Betäubung
erfolgte, verpflichtend wird.

Eine Minderheit (Gafner, de Montmollin, Eymann, Gallati, Gut-
jahr, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Pieren, Wasserfallen
Christian) beantragt, die Motion abzulehnen.

26.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

11.03.2020 Nationalrat. Annahme
09.12.2020 Ständerat. Ablehnung

20.3006 n Mo. Nationalrat. Erhalt des Gosteli-Archivs (Kom-
mission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR)  
(24.01.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Unterhalt und die Weiterent-
wicklung des Gosteli-Archivs zur Geschichte der Frauenbewe-
gung in der Schweiz auf der Grundlage von Artikel 15 FIFG
sicherzustellen und diese Massnahmen in die BFI-Botschaft
2021-2024 zu integrieren.

Eine Minderheit (Keller Peter, Gafner, Gallati, Gutjahr, Haab,
Herzog Verena, Pieren) beantragt, die Motion abzulehnen.

19.02.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

04.06.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.3008 s Mo. Ständerat. Anpassung der Perimeter für die 
Agglomerationsprojekte (Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen SR)  (10.02.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die MinVV und die PAVV mit fol-
genden Eckpunkten abzuändern:

MinVV

- In der MinVV werden die beitragsberechtigten Städte und
Agglomerationen bezeichnet. Hierbei

werden die Namen der Kerne aufgeführt, nicht die einzelnen
Gemeinden

- Die MinVV enthält eine Delegationsnorm, die das UVEK
ermächtigt, die beitragsberechtigten Gemeinden in der Departe-
mentsverordnung zum Programm Agglomerationsverkehr
(PAVV)

festzulegen.

PAVV

- In einem Anhang zur PAVV werden die beitragsberechtigten
Gemeinden aufgelistet.

- In der PAVV wird für die Kantone die Möglichkeit geschaffen,
bei jeder neuen Generation Agglomerationsprogramme Anträge
für eine punktuelle Anpassung dieses Anhangs zu stellen. Krite-

rium dafür ist der Grundsatz der räumlichen Kohärenz der Peri-
meter-Anpassung. Dazu kann der Richtplan als wichtige
Grundlage dienen.

06.03.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

03.06.2020 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.3010 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. Das Insektensterben bekämpfen  (11.02.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt,

1. die unverzügliche Umsetzung der Aktionspläne Biodiversität,
Bienengesundheit und Pflanzenschutzmittel sicherzustellen;

2. gestützt auf wissenschaftliche Studien umgehend festzule-
gen, welche Massnahmen zu treffen sind, um das Insektenster-
ben kurz-, mittel- und langfristig in den Griff zu bekommen. In
diesem Kontext sollen auch neue Produktionsmethoden der
Landwirtschaft mitberücksichtigt werden;

3. unter Berücksichtigung des Berichts "Das Insektensterben
stoppen - eine Auslegeordnung zuhanden der UREK-N" vom
19. August 2019, dem Parlament rasch ein umfassendes Paket
mit notwendigen gesetzlichen Anpassungen sowie ambitionier-
ten, überprüfbaren, terminierten Zielen und Massnahmen zu
unterbreiten, zum Schutz und zur Förderung der Insekten in der
Schweiz. Dies über alle relevanten Bereiche hinweg, inklusive
Bereitstellung der notwendigen, zusätzlichen personellen und
finanziellen Ressourcen. Neben den im Bericht enthaltenen
sind weitere Schritte namentlich zur Eindämmung der Lichtver-
schmutzung zu erwägen. Die dem Parlament in einem Paket
vorgeschlagenen Massnahmen sind entsprechend ihrer Wirk-
samkeit und Praktikabilität zu gewichten und zu priorisieren;

4. dem Parlament eine Auslegeordnung über die schweizweite
Verbreitung von Schadinsekten ohne natürliche Feinde und
über mögliche Massnahmen zu unterbreiten.

06.03.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.3011 n Mo. Nationalrat. Kinder- und Minderjährigenehen 
nicht tolerieren (Kommission für Rechtsfragen NR)  
(21.02.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Art. 105 Ziff. 6 Zivilgesetzbuch
(ZGB) wie folgt anzupassen:

Art. 105 Ziff. 6 ZGB (neu):

Ein Ungültigkeitsgrund liegt vor, wenn:

...

Ziff. 6. zur Zeit der Eheschliessung einer der Ehegatten minder-
jährig war.

27.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

18.06.2020 Nationalrat. Annahme

20.3015 n Mo. Reynard. Bezahltes Unterschriftensammeln 
verbieten  (02.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Änderungen des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte (BPR) vorzuneh-
men, um bezahlte Unterschriftensammlungen bei Initiativen und
Referenden zu verbieten. In Anlehnung an das Genfer Modell



273

soll der Bundesrat Spielraum für Parteien, Gewerkschaften und
Verbände vorsehen, die sich bei Unterschriftensammlungen
engagieren.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Borloz, Bulliard, Chevalley,
Crottaz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Grin, Gschwind, Hurni,
Kamerzin, Marra, Nordmann, Pasquier, Regazzi, Roth Pas-
quier, Schneider Schüttel (17)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3017 n Ip. Imark. Miserable Planung und faule Ausreden 
beim Ausbau der Laufentallinie  (02.03.2020)

Wie die SBB am 12. Februar 2020 mitteilten, verzögert sich der
Ausbau der Laufentallinie um weitere zwei Jahre. Der Ausbau
wird zum x-ten Mal hinausgeschoben. Ursprünglich sollte der
Doppelspurabschnitt längst in Betrieb sein, nun muss bis 2026
gewartet werden.

Begründet wird die erneute Verschiebung mit "nicht fristgerecht
abgeschlossenen Planungsarbeiten", mit "engen Kurven und
Platzverhältnissen" sowie "nicht genügend Kapazitäten im
Bahnknoten Basel". Die immer gleichen Ausreden, welche der
Bevölkerung aufgetischt werden, haben längst ihre Glaubwür-
digkeit verloren: Der Abschluss von Planungsarbeiten ist primär
eine Frage der Prioritäten. Die "engen Kurven und Platzverhält-
nisse" der Linie bestehen seit 1875 und können nicht alle zwei
Jahre für erneute Verzögerungen hinhalten. "Fehlende Kapazi-
täten im Bahnknoten Basel" können nicht verantwortlich sein für
die vorliegende Arbeitsverweigerung bei der Planung, sondern
höchstens für fehlende Ressourcen zusätzlicher Verbindungen
nach Inbetriebnahme.

Ganz offensichtlich wird der Ausbau der Laufentallinie mutwillig
und bis zum St.-Nimmerleinstag hinausgezögert. Bereits im
Jahre 2014 kritisierte a. Ständerat Claude Janiak die Verzöge-
rungstaktik beim Doppelspurausbau (Vorstoss Nr. 14.4023).
Heute sind wir keinen Schritt weiter, weil einige Leute sich wei-
gern, ihre Arbeit zu machen.

Fragen:

1. Wer trägt die Verantwortung für die miserable Planung des
Doppelspurausbaus?

2. Wie lauten die personellen und organisatorischen Konse-
quenzen daraus?

3. Welche Priorität misst der Bund dem Ausbau der Laufentalli-
nie bei?

4. Wie werden die Anwohner aus dem Laufental und Schwarz-
bubenland für die jahrelangen Verzögerungen entschädigt?

5. Warum werden immer wieder die gleichen faulen Ausreden
als Begründung für erneute Verzögerungen angeführt?

6. Wie reagiert der Bund auf den Sachverhalt, dass die SBB
absichtlich den Ausbau der Laufentallinie auf die lange Bank
schieben?

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3018 n Ip. Pult. Schiesslärm in Chur über den gesetzli-
chen Grenzwerten  (02.03.2020)

Der Schiessplatz Rossboden/Rheinsand des Waffenplatzes
Chur ist einer der meistgenutzten Schiessplätze der Schweizer
Armee. Wohl bei keinem Schiessplatz sind derart viele Men-
schen von Schiesslärm betroffen wie hier. Auf eine entspre-
chende parlamentarische Anfrage im Grossen Rat des Kantons
Graubündens hat die Bündner Regierung geantwortet, dass die

Belastungsgrenzwerte für den Lärm militärischer Waffen-,
Schiess- und Übungsplätze gemäss Lärmschutz-Verordnung
(LSV; SR 814.41) in Chur überschritten sind. Die Messungen
fanden 2014 statt, seither hat sich die Nutzung des Schiessplat-
zes intensiviert. Zuständig für Messung des Schiesslärms und
für Einhaltung der Grenzwerte ist das VBS.

Die Unterzeichnenden stellen dem Bundesrat darum folgende
Fragen:

1. Gibt es aktuellere Messungen oder sind weitere geplant?

2. Wie gedenkt der Bundesrat, die Einhaltung der Grenzwerte
durchzusetzen und die Lärmbelastung der Bevölkerung zu min-
dern?

3. Ist es realistisch, dass mit den bevorstehenden Lärmschutz-
sanierungen bei gleich intensiver Nutzung die Grenzwerte ein-
gehalten werden?

4. Auf welchen anderen Schiessplätzen sind die Grenzwerte
innerhalb der letzten fünf Jahre überschritten worden?

Mitunterzeichnerin: Locher Benguerel (1)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3019 n Ip. Storni. Planung des Bedarfs an SBB-Werken 
und Verfügbarkeit von Rollmaterial  (02.03.2020)

Einer der Gründe für die mittlerweile chronische Verschlechte-
rung der Dienstleistungen der SBB in Bezug auf Qualität und
Pünktlichkeit des Personenverkehrs ist der Mangel an Rollma-
terial sowie dessen Qualitätsverlust - in einem Fall war das
Material gar defekt, was zum Tod eines Mitarbeiters geführt hat.

Auch beim Güterverkehr - innerhalb der Schweiz, aber auch
international - werden Verspätungen und Produktivitätseng-
pässe verzeichnet, die innerhalb der letzten Jahre noch zuge-
nommen haben. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf den
Mangel an Lokomotiven.

Die Situation ist immer weniger tragbar und zeigt Fehler in der
Planung und beim Betrieb der SBB-Werke auf.

Man bedenke zudem, dass die SBB vor etwas mehr als zehn
Jahren beschlossen hatten, das SBB-Industriewerk in Bellin-
zona zu schliessen, was glücklicherweise durch einen Streik
der Belegschaft verhindert werden konnte. Im Industriewerk
Bellinzona arbeitet seither eine stetig wachsende Anzahl an
Temporärbeschäftigten auf Hochtouren an diversen Arten von
Rollmaterial. So leistet das Werk seinen Beitrag dazu, die oben
genannten Lücken zumindest teilweise zu schliessen.

Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bundesrat folgende Fra-
gen:

1. Wann und wo haben die SBB in den letzten zwanzig Jahren
an den verschiedenen Standorten in der Schweiz in neue
Werke für den kleinen und den schweren Unterhalt des Rollma-
terials (Lokomotiven sowie Wagen für den Personen- und den
Gütertransport) oder in die Modernisierung der Werke investiert
- besonders in den Bereichen Gebäude und technische Infra-
struktur?

2. Wie hat sich der Personalbestand an den verschiedenen
Standorten seit dem 1. Januar 2000 entwickelt?

3. Wer hat die unter Punkt 1 genannten Investitionen finanziert?

4. Haben Gemeinden oder Kantone finanzielle Beiträge an
Werke für den kleinen und den schweren Unterhalt des Rollma-
terials oder des Infrastrukturmaterials geleistet?

5. Welche weiteren Investitionen in neue Werke für den kleinen
und den schweren Unterhalt des Rollmaterials (oder in den Aus-
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bau solcher Werke) sind neben dem neuen Werk in Castione
noch geplant?

6. Sind Änderungen in der Planung des Reserve-Rollmaterials
vorgesehen, um zu verhindern, dass sich das Geschehene wie-
derholt? Falls ja, in welchem Umfang?

7. Wäre nicht ein neuer Ansatz nötig, um der Komplexität des
modernen Rollmaterials, das immer häufiger von elektronische
Systemen gesteuert wird, Rechnung zu tragen?

8. Wie viele Einheiten fehlen oder fehlten bei den Lokomotiven
für den Güterverkehr?

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3021 n Mo. Haab. Importverbot für tierquälerisch 
erzeugte Stopfleber  (02.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, gestützt auf seine Kompetenz in
Artikel 14 Absatz 1 TSchG ein Importverbot für tierquälerisch
erzeugte Stopfleber zu erlassen.

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3022 n Mo. Wettstein. Finanzielle Beteiligung des Bun-
des an den notwendigen Sanierungsmassnahmen zur ein-
wandfreien Trinkwasserqualität  (02.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Erlass auszuarbeiten, der
die Mitfinanzierung des Bundes bei der Realisierung von Infra-
strukturaufgaben zur Sicherstellung der einwandfreien Trink-
wasserqualität gewährt, namentlich in Gebieten, die ihr
Trinkwasser vollständig oder zu bedeutenden Teilen aus dem
Grundwasser gewinnen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Baumann, Brélaz, Brenzikofer, Cli-
vaz Christophe, Egger Kurt, Feri Yvonne, Fivaz Fabien, Fluri,
Klopfenstein Broggini, Michaud Gigon, Müller-Altermatt, Pas-
quier, Porchet, Prelicz-Huber, Python, Roth Franziska, Ryser,
Rytz Regula, Schlatter, Schneider Meret, Suter, Töngi, Trede,
Walder, Weichelt-Picard, Widmer Céline (27)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3024 n Mo. Marti Samira. Dramatische Situation auf Les-
bos. Die Schweiz muss handeln!  (03.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Kapazitäten der Bundesasyl-
zentren und der kantonalen Asylzentren vollständig auszula-
sten. Dafür sollen entsprechend Menschen von den
griechischen Inseln direkt in die Schweiz geholt werden, damit
ihnen hier ein ordentliches Asylverfahren gewährleistet werden
kann. Der Bundesrat soll zusätzlich andere willige Staaten in
Europa auffordern, es ihnen gleich zu tun.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Barrile, Benda-
han, Birrer-Heimo, Crottaz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Funiciello, Locher Benguerel, Maillard,
Marra, Masshardt, Molina, Nordmann, Nussbaumer, Piller Car-
rard, Pult, Reynard, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Storni, Suter, Wasserfallen Flavia, Wermuth, Widmer
Céline (29)

08.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3025 n Ip. Addor. Interessenkonflikte am Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte beenden?  (03.03.2020)

1. Wie beurteilt der Bundesrat die im Bericht des European
Centre for Law and Justice (ECLJ) offengelegten Informationen
über die NGO und den EGMR?

Wie beurteilt er ferner die Vorschläge, die gemacht wurden, um
sicherzustellen, dass bezüglich der Interessen und der Verbin-
dungen zwischen Beschwerdeführerinnen bzw. Beschwerde-
führern, Richterinnen bzw. Richtern und NGO mehr
Transparenz herrscht?

2. Was gedenkt der Bundesrat, diesbezüglich zu unternehmen?

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3026 n Mo. Prelicz-Huber. Die Emissionen von Flugrei-
sen auch für Mitglieder des Bundesrates reduzieren  
(03.03.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, bei Reisezeiten unter sechs Stun-
den analog den Bundesangestellten künftig normalerweise den
Zug bzw. öffentliche Verkehrsmittel statt dem Flugzeug zu neh-
men.

Mitunterzeichnende: Arslan, Badertscher, Baumann, Brenziko-
fer, Clivaz Christophe, de la Reussille, Egger Kurt, Fivaz
Fabien, Girod, Glättli, Klopfenstein Broggini, Michaud Gigon,
Pasquier, Porchet, Prezioso, Python, Ryser, Rytz Regula,
Schneider Meret, Töngi, Walder, Weichelt-Picard,
Wettstein (23)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3027 n Mo. Marchesi. Finanzielle Unterstützung für 
Grenzkantone zur Gewährleistung der Grenzsicherheit  
(03.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Grundlage zur
finanziellen Unterstützung der Grenzkantone zu schaffen, da
diese im Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität
stark gefordert sind.

Da der Bund eine ausreichende Grenzsicherheit nicht gewähr-
leistet, übernehmen die Kantone eine umso wichtigere Rolle,
die anerkannt werden muss - auch finanziell.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Farinelli, Nidegger, Quadri,
Romano (5)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3028 n Ip. Klopfenstein Broggini. Autobahnprojekt 
Machilly–Thonon in Zeiten des Klimanotstands  
(03.03.2020)

Hat die Schweiz am Prüfverfahren über die Auswirkungen des
Autobahnprojekts Machilly-Thonon (F) auf die Umwelt teilge-
nommen, wie dies die Espoo-Konvention verlangt? Falls ja, zu
welchem Schluss ist man gekommen? Aufgrund welcher Argu-
mente? Und falls der Bund nicht miteinbezogen wurde, wie
gedenkt er, sich Gehör zu verschaffen?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Pasquier, Porchet, Schaffner, Schlatter, Töngi, Trede (9)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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20.3029 n Ip. Brenzikofer. Missbrauch von 
Psychopharmaka  (03.03.2020)

Im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Psychopharmaka
bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Laut dem Suchtmonitoring Schweiz haben 200 000 Personen
einen problematischen Konsum von starken Schlaf- und Beruhi-
gungsmitteln, beurteilt der Bundesrat diese Zahl als kritisch?

2. Wo sieht er im Zusammenhang mit dem Konsum von Psy-
chopharmaka einen Handlungsbedarf im Bereich seiner Sucht-
präventionspolitik und der "Nationalen Strategie Sucht"?

3. Wie erklärt er sich die Zunahme in den letzten Jahren?

4. Wo sieht er Handlungsbedarf in der Schule, um die Sucht
frühzeitig zu erkennen und zu handeln?

5. Wie steht er zu einem systematischen Monitoring bezgl. Kon-
sumgewohnheiten von Jugendlichen wie dies beispielsweise
Island vorsieht?

6. Braucht es aus der Sicht des Bundesrates mehr finanzielle
Mittel um die neueren Herausforderungen im Bereich der Psy-
chopharmaka wirksam angehen zu können?

7. Braucht es aus Sicht des Bundesrates strengere Abgabe-
richtlinien für Benzodiazepine, kodeinhaltige Medikamente und
Ähnliches?

8. Wie kann der Bund die Kantone bei der Sensibilisierung und
Weiterbildung von Fachbereichen in Bezug auf Medikamenten-
missbrauch unterstützen?

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3037 n Ip. Pasquier. Gefahrguttransporte. Ist die Sicher-
heit gewährleistet?  (04.03.2020)

Laut einer Mitteilung des Kantonalen Laboratoriums Basel-
Stadt vom 3. Februar hält die Hälfte der am Zoll kontrollierten
Lastwagen, die gefährliche Güter transportieren, die gesetzli-
chen Bestimmungen nicht ein.

Der Basler Kantonschemiker hat angegeben, von 103 kontrol-
lierten Lkw mit Gefahrgut habe er 46 angezeigt. Grund für die
Anzeige war in der Hälfte der Fälle eine ungenügende Siche-
rung der Ladung; weitere Gründe waren fehlende Ausrüstung
sowie mangelhafte Kennzeichnungen oder Informationen. In 22
Fällen waren die Verstösse so schwer, dass die Lastwagen
nicht weiterfahren durften. Diese Kontrollen, die vom Labor des
Kantonschemikers, der Kantonspolizei und der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung (EZV) durchgeführt werden, machen auf
einen Zustand aufmerksam, der sowohl für die Bevölkerung als
auch für die Umwelt besorgniserregend ist.

Die EZV gibt in ihrem Bericht "Fakten und Zahlen 2019" an, bei
den von ihr durchgeführten Schwerverkehrskontrollen insge-
samt 38 722 Verstösse angezeigt zu haben. Anders als der
Kantonschemiker macht die EZV jedoch keine Angaben über
die Risiken der Transporte, die transportierten Güter oder die
Art der Verstösse.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Werden ähnliche Kontrollen auch in den anderen Kantonen,
in denen Gefahrguttransporte stattfinden, durchgeführt? Falls
ja, mit welchen Ergebnissen?

2. Sieht die EZV vor, spezifische Massnahmen bezüglich
Gefahrguttransporten zu treffen, da mit diesen Transporten ein
hohes Risiko verbunden ist und die Bestimmungen nur sehr

mangelhaft eingehalten werden, wie die Basler Analysen
gezeigt haben?

3. Die Bergstrasse über den Simplonpass wird häufig von Fahr-
zeugen genutzt, die gefährliche Güter transportieren, und ist
ausserdem weit von der Zollkontrollstelle entfernt. Wie sieht die
Lage am Simplon aus?

4. Das Bundesamt für Strassen veröffentlicht seit letztem Jahr
die Ergebnisse der Schwerverkehrskontrollen, die in den
Schwerverkehrskontrollzentren und von mobilen Kontrolleinhei-
ten durchgeführt werden. Ist es dem Bundesrat möglich, darin
in Zukunft genau auf die besonderen Umstände der Gefahrgut-
transporte einzugehen?

5. Ist der Bundesrat der Meinung, dass bei den Gefahrguttrans-
porten genügend Kontrollen durchgeführt werden?

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Clivaz Christophe, Gysin
Greta, Klopfenstein Broggini, Porchet, Prelicz-Huber, Pult,
Python, Reynard, Ryser, Schlatter, Schneider Meret, Töngi,
Trede, Walder (15)

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3039 n Mo. Addor. Familienquotient zur Beseitigung der 
Heiratsstrafe  (04.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zur
Einführung des Familienquotientensystems (Besteuerung nach
Konsumeinheiten) bei der direkten Bundessteuer zu unterbrei-
ten. Dadurch würden die Steuerpflichtigen mit Familienlasten
gleichbehandelt, ungeachtet dessen, ob sie verheiratet sind, im
Konkubinat leben oder gerichtlich oder tatsächlich getrennt
leben und Unterhaltsbeiträge schulden.

Mitunterzeichnende: Nidegger, Roduit, Wehrli (3)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3040 n Po. Addor. Differenzierter oder asymmetrischer 
Föderalismus. Eine Möglichkeit für die Schweiz?  
(04.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, der aufzeigt, welche Vorteile und welche Herausfor-
derungen es mit sich bringen würde, wenn man einige Ele-
mente der Asymmetrie in den Schweizer Föderalismus
einbringen würde. Gleichzeitig soll auch die Möglichkeit geprüft
werden, einen Mechanismus einzuführen, der es den Kantonen
erlaubt, dass sie, wenn sie dies möchten, gewisse Bundeskom-
petenzen zurückzuholen können, und dies, ohne dass dadurch
die anderen Kantone gezwungen würden, es ihnen gleichzutun.

08.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3044 n Ip. Storni. Zehn Jahre Mini-Steueramnestie. 
Ergebnisse?  (04.03.2020)

Am 1. Januar 2010 ist die landesweite Steueramnestie in Kraft
getreten (Bundesgesetz über die Vereinfachung der Nachbe-
steuerung in Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbst-
anzeige, anwendbar auf die direkten Steuern des Bundes und
der Kantone). Man spricht auch von Mini-Amnestie, da sie die
Zahlung der hinterzogenen Steuern samt Verzugszinsen der
letzten zehn Jahre vor der Anzeige (drei Jahre in Erbfällen) vor-
sieht.
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Diese Amnestie wurde von mehreren Seiten kritisiert, da sie im
Vergleich zu jener von 1969, die keine Nachzahlung der hinter-
zogenen Summe, sondern nur Straffreiheit vorsah, keine grosse
Wirkung gezeigt habe.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen bezüglich dieser
ersten zehn Jahre Steueramnestie zu beantworten:

1. Wie hoch ist per 31. Dezember 2019 die Summe der selbst
angezeigten Vermögenswerte in der Schweiz, aufgeteilt nach
Kantonen, und im Ausland?

2. Wie hoch sind die Einnahmen von Bund, Kantonen und
Gemeinden aus den Nachsteuern auf diesen Vermögenswerten
und den Verzugszinsen?

3. Wie hoch werden schätzungsweise in Zukunft die jährlichen
Steuereinkünfte aus diesen Vermögenswerten für Bund, Kan-
tone und Gemeinden ausfallen?

4. Wie wirksam ist die Mini-Amnestie vom 1. Januar 2010 im
Vergleich mit der Amnestie vom 1. Januar 1969, die von einer
Strafe ebenso absah wie von der Zahlung der Nachsteuer?

Mitunterzeichnende: Atici, Barrile, Bendahan, Crottaz, Dandrès,
Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Hurni, Locher Bengue-
rel, Maillard, Molina, Munz, Pult, Schneider Schüttel, Seiler
Graf (16)

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3046 n Po. Schlatter. Gleichbehandlung auf dem Arbeits-
markt. Das Schweizer Bürgerrecht als Bedingung für Zivil-
standsbeamtinnen und -beamte ist nicht mehr zeitgemäss  
(04.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Anpassung der Zivilstands-
verordnung (ZStV) dahingehend zu prüfen, ob die Bedingung
des Schweizer Bürgerrechts zur Ausübung des Berufs der Zivil-
standsbeamtin oder des Zivilstandsbeamten beizubehalten ist.

Mitunterzeichnende: Barrile, Flach, Gredig, Gugger, Gysin
Greta, Markwalder, Pult (7)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3048 n Ip. Molina. Libanesische PEP-Milliarden auf 
Schweizer Bankkonten. Was unternimmt der Bundesrat zur 
Aufklärung der Vorgänge und zur Restituierung an die liba-
nesische Bevölkerung?  (04.03.2020)

Seit Oktober 2019 ist der Libanon Schauplatz grosser sozialer
Unruhen, die inzwischen mit einer Wirtschaftskrise einherge-
hen. Die Protestierenden verlangen ein Ende der Korruption
und demokratische Reformen. Eine wichtige Rolle in der öffent-
lichen Debatte spielen die von Politikern und weiteren reichen
Libanesen ins Ausland verschobenen Gelder, zu denen die
Regierung inzwischen eine Untersuchung eingeleitet hat.

1. Stehen in Libanon Korruption, Kapitalflucht, Auslandverschul-
dung und politische Krise in einem Zusammenhang?

2. Gemäss der libanesischen Bankenaufsicht BCCL wurden
vom 17. Oktober 2019 bis zum 14. Januar 2020 rund 2,38 Milli-
arden Dollar auf Schweizer Bankkonten transferiert. Kann der
Bundesrat dies bestätigen?

3. Wie viele Gelder aus dem Libanon liegen in der Schweiz?

4. Schliesst er aus, dass ein Teil der in die Schweiz gebrachten
Vermögenswerte durch Korruption, ungetreue Geschäftsbesor-
gung oder andere Verbrechen erworben wurden?

5. Wie beurteilt er die Petition libanesischer Parlamentsmitglie-
der vom 3. März 2020, die von der Schweiz die Rückgabe
gestohlener Vermögenswerte fordern?

6. Nahm der Bundesrat mit zivilgesellschaftlichen Akteuren im
Libanon Kontakt auf?

7. Reichten die libanesischen Behörden in der Schweiz ein
Rechtshilfeersuchen ein?

8. Leiteten der Bundesrat, die Finma oder die Bundesanwalt-
schaft eine Untersuchung ein?

9. Welche vorsorglichen Massnahmen ergriff er, um die Einhal-
tung der Sorgfaltspflichten von Schweizer Banken in Überein-
stimmung mit Schweizer Recht und internationalen
Verpflichtungen im Zusammenhang 7) mit PEP zu überprüfen?

10. Premierminister Hassan Diab erklärte am 2. März 2020, der
Staat sei schwach und nicht länger in der Lage, die libanesische
Bevölkerung zu schützen. Stellt auch der Bundesrat bei der
aktuellen oder der vorhergehenden Regierung oder gewisser
Regierungsmitglieder einen Machtverlust fest oder zeichnet
sich ein solcher im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Ziffer a SRVG
unaufhaltsam ab?

11. Ist der Korruptionsgrad im Libanon im Sinne von Artikel 3
Absatz 2 Ziffer b SRVG notorisch hoch?

12. Erfolgten aufgrund von Transfers in und mit Libanon Mel-
dungen wegen Geldwäscherei? Greift das Gesetz?

13. Welche Wirkung verspricht sich der Bundesrat von der
Inkraftsetzung des AIA mit dem Libanon per 2021?

14. Sieht er gesetzgeberischen Handlungsbedarf, um den
Transfer von bedeutenden Potentatengeldern in die Schweiz zu
stoppen?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Crottaz, Friedl Claudia, Marti
Min Li, Pult, Schneider-Schneiter, Suter, Wermuth, Widmer
Céline (9)

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3050 n Mo. Aebischer Matthias. Titeläquivalenz für die 
höhere Berufsbildung  (05.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Abschlüsse der höheren
Berufsbildung gemäss den Artikeln 26 bis 29 BBG aufzuwerten,
indem jene modernen Titelbezeichnungen gesetzlich verankert
werden, welche die Titel- und Niveauäquivalenz mit anderen
Titelbezeichnungen im In- und Ausland herstellen ("Professio-
nal Bachelor", "Professional Master").

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Andrey, Arslan, Atici,
Badertscher, Badran Jacqueline, Bellaïche, Bendahan, Binder,
Bircher, Birrer-Heimo, Bourgeois, Bregy, Brenzikofer, Brunner,
Buffat, Bulliard, Chevalley, Dandrès, Dettling, Fehlmann Rielle,
Feri Yvonne, Fivaz Fabien, Flach, Friedl Claudia, Geissbühler,
Girod, Glättli, Gredig, Grossen Jürg, Grüter, Gschwind, Gugger,
Gysin Greta, Hess Erich, Hess Lorenz, Hurni, Hurter Thomas,
Jans, Klopfenstein Broggini, Locher Benguerel, Lohr, Maillard,
Markwalder, Marra, Marti Min Li, Marti Samira, Masshardt, Mat-
ter Michel, Meyer Mattea, Molina, Munz, Nussbaumer, Page,
Piller Carrard, Prelicz-Huber, Prezioso, Pult, Python, Reynard,
Ritter, Roth Franziska, Roth Pasquier, Rutz Gregor, Schaffner,
Schneider Schüttel, Schneider-Schneiter, Schwander, Seiler
Graf, Siegenthaler, Sollberger, Steinemann, Streiff, Suter,
Töngi, Trede, von Siebenthal, Wasserfallen Flavia,
Wermuth (79)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3051 n Ip. Roduit. Wie viele Minderjährige werden wegen 
Problemen mit ihrer Geschlechtsidentität behandelt?  
(05.03.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Werden in der Schweiz systematische und verlässliche
Daten erhoben, wie viele Minderjährige wegen Geschlecht-
sidentitätsproblemen in Behandlung sind?

2. Wenn ja, wie viele Kinder waren seit dem Jahr 2000 jährlich
in Behandlung?

3. Welche medizinischen Behandlungen wurden in wie vielen
Fällen durchgeführt? (Pubertätsblockierung, Verabreichung
gegengeschlechtlicher Hormone, chirurgische Eingriffe: wel-
che?)

4. Wie alt sind die behandelten Minderjährigen? Gibt es nach
Alter und Art der Behandlung aufgeschlüsselte Statistiken?

5. Wie viele Minderjährige, bei denen die Pubertät blockiert
wurde, entschliessen sich anschliessend für weitere Massnah-
men?

6. Nach welchen (verbindlichen) Behandlungsrichtlinien richten
sich solche Behandlungen an Minderjährigen?

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3052 n Mo. Fluri. Verursacherorientierte Finanzierung 
der zusätzlichen Trinkwasseraufbereitungsanlagen infolge 
strengerer Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel  
(05.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für die Finanzierung der Investi-
tionen in die zusätzlich notwendige Trinkwasseraufbereitungsin-
frastruktur infolge verschärfter Grenzwerte für
Pflanzenschutzmittel und Biozide die Rechtsgrundlagen zu
schaffen. Die Finanzierung soll möglichst verursachergerecht
ausgestaltet werden.

Mitunterzeichnende: Kutter, Müller-Altermatt, Wettstein (3)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3053 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Konsequenzen der fragwürdigen Dublin-
Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes  (05.03.2020)

In zwei jüngst ergangenen fragwürdigen Urteilen (E-962/2019
und F-7195/2018) legt das Bundesverwaltungsgericht für die
Dublin-Rücküberstellung von Asylsuchenden nach Italien und
Bulgarien bzw. deren dortige Aufnahmebedingungen unverhält-
nismässig hohe Massstäbe an. So verlangt das Bundesverwal-
tungsgericht vor einer Rücküberstellung von den italienischen
(im Falle von Familien) und bulgarischen (im Falle von beson-
ders vulnerablen Personen) Behörden konkrete individuelle
Garantien.

In diesem Zusammenhang wird der Bundesrat ersucht, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Gibt es nebst der Schweiz weitere Dublin-Staaten, die für die
Rücküberstellung individuelle Garantien vom Übernahmestaat
einfordern?

2. Entspricht die Einforderung individueller Garantien dem Sinn
und Geist des Dublin-Abkommens bzw. inwiefern beeinträchtigt
dies nach Ansicht des Bundesrates dessen Funktionsweise?

3. Welche Mechanismen existieren auf Ebene des Abkommens,
um die Einhaltung minimaler Standards im Bereich der Unter-

bringung zu überprüfen bzw. diese einzufordern? Was unter-
nimmt die Schweiz in den beiden konkreten Fällen?

4. Wie viele Personen, für die gemäss Dublin-Abkommen
eigentlich Italien (Familien) und Bulgarien (besonders vulne-
rable Personen) zuständig wären, haben vor und seit der Veröf-
fentlichung der genannten Urteile ein Asylgesuch in der
Schweiz gestellt bzw. ist eine Zunahme der Asylgesuche von
Familien resp. vulnerablen Personen, für welche grundsätzlich
Italien resp. Bulgarien zuständig wären, seit Ergehen der
genannten Urteile zu verzeichnen?

5. Ist den Schweizer Behörden bekannt, ob sich die Antrags-
steller von sich aus konkret auf die ergangenen Urteile berufen?

6. Können die zuständigen Behörden beziffern, welche finanzi-
ellen Konsequenzen für den Schweizer

Steuerzahler die beiden erwähnten Urteile bis heute auslösten?

Sprecher: Buffat

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3054 n Po. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Phasenschieber an den Landesgrenzen auf 
dem länderübergreifenden Hochspannungsnetz  
(05.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung
vorzulegen sei oder eine Massnahme zu treffen sei, um auf
dem länderübergreifenden Hochspannungsnetz sog. Phasen-
schieber an den Landesgrenzen zu installieren und damit das
Schweizer Stromnetz zu stabilisieren, vor Überlastung aus dem
Ausland zu schützen und die Versorgungssicherheit zu erhö-
hen.

Sprecher: Imark

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3055 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Abschaffung der Guillotineklausel mit der EU. 
Nein zu einem Horizon-Europe-Abkommen mit 
Guillotineklausel  (05.03.2020)

Die SVP steht einer Teilnahme der Schweiz am 9. EU-For-
schungsrahmenprogramm "Horizon Europe" kritisch gegen-
über. Sollte der Bundesrat trotzdem diesbezüglich
Verhandlungen mit der EU aufnehmen, wird der Bundesrat ver-
pflichtet, kein Abkommen zu unterzeichnen, das eine Verlänge-
rung der sog. Guillotine-Klausel in Bezug auf das
Personenfreizügigkeitsabkommen enthält.

Sprecher: Aeschi Thomas

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3056 n Ip. Schneider Schüttel. Ballenschnüre und ande-
rer Plastik in der Umwelt  (05.03.2020)

Auf unterschiedlichen Wegen landet heute viel Plastik in der
Umwelt. Ein Beispiel aus der Landwirtschaft sind die Ballen-
schnüre für Kleinballen, welche des Öftern auf den Feldern lie-
genbleiben. Dieser Plastik landet unter Umständen wieder im
Futter der Tiere und kann letztlich als Mikropartikel auch in die
menschliche Nahrung gelangen.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
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1. Gibt es umweltverträglichere Alternativen zu diesen Ballen-
schnüren aus Plastik?

2. Werden die Landwirte bei der Suche nach umweltverträgli-
chen Alternativen zu Plastikprodukten, z.B. biologisch abbau-
bare Produkte, durch den Bund (oder andere Stellen)
unterstützt?

3. Sieht der Bundesrat Handlungsbedarf, um durch entspre-
chende Sensibilisierung, Ausbildung und Forschung den Ein-
satz von umweltverträglichen Produkten in der Landwirtschaft
zu verstärken?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Brenzikofer, Crottaz,
Dandrès, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Klopfenstein Broggini,
Locher Benguerel, Maillard, Marti Min Li, Munz, Pult, Roth Fran-
ziska, Rytz Regula, Seiler Graf, Storni, Widmer Céline (18)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3057 n Po. Feri Yvonne. Kurzsichtigkeit bei Kindern  
(05.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt,

1. die Prävalenz, die Prävention und die Behandlung von Kurz-
sichtigkeit bei Kindern in der Schweiz zu erheben, die Ergeb-
nisse der Erhebung zusammen mit internationalen
Erkenntnissen in einem Bericht zusammenzustellen und

2. basierend darauf eine Strategie zur Bekämpfung der Kurz-
sichtigkeit bei Kindern entwickeln und umzusetzen.

Mitunterzeichnende: Dandrès, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Locher Benguerel, Maillard, Marra, Nussbaumer, Pult, Roth
Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Wasserfallen
Flavia (12)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3059 n Mo. Binder. Bahnverkehr. Direktverbindungen 
der Wirtschaftsregion Baden in die grossen Zentren 
erhalten  (05.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Grundlagen zu schaffen, die
Region Baden mit ihren 140 000 Einwohnern ihrer Bedeutung
gemäss in die Fahrplangestaltung der SBB und Gesamtplanung
einzubeziehen. Er soll der Stadt Baden ihre hochwertigen
Direktverbindungen zu den wichtigen Zentren weiterhin garan-
tieren. Dazu gehören als Minimalforderung Baden-Zürich,
Baden-Zürich Flughafen, Baden-Basel und vor allem die direkte
Verbindung in die Hauptstadt Bern, welche nicht mehr einge-
plant ist. Zusätzlich auf dieser Strecke vom Wegfall der Direkt-
verbindung betroffen ist auch die Stadt Brugg mit dem
entsprechenden weiteren grossen Einzugsgebiet.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bircher, Bregy, Burg-
herr, Candinas, Feri Yvonne, Flach, Fluri, Giezendanner, Glar-
ner, Grüter, Heimgartner, Huber, Humbel, Jauslin, Kälin,
Kamerzin, Kutter, Maitre, Müller Leo, Müller-Altermatt, Pfister
Gerhard, Regazzi, Riniker, Ritter, Romano, Studer, Wermuth,
Zuberbühler (29)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3060 n Ip. Pult. Förderung der Elektromobilität für Land-
wirtschaft, Gewerbe und Gemeinden im Berggebiet  
(05.03.2020)

Elektromobilität ist für landwirtschaftliche, gewerbliche und
kommunale Nutzungen im Berggebiet besonders wirtschaftlich
und ökologisch, weil

- die Auslastung der Fahrzeuge hoch ist;

- die Geschwindigkeiten und damit der Luftwiderstand tief sind;

- grosse Höhenunterschiede bewältigt werden müssen und so
der Vorteil der Energierückgewinnung überproportional zum
Zug kommt;

- Vorteile des elektrischen Antriebes wie geringe Geräusche-
missionen und Bedienungsfreundlichkeit in Tourismusregionen
einen grossen Stellenwert haben

- der Strom möglichst lokal und aus erneuerbaren Energiequel-
len bereitgestellt werden kann, was wiederum mehr lokale
Wertschöpfung generiert.

Im Schweizer Berggebiet haben wir beste Voraussetzungen,
um diese Vorteile zu nutzen. Es gibt auch lokale Start-Up Fir-
men, die sich mit der Entwicklung von Nutzfahrzeugen in

diesem Bereich beschäftigen. Diese leiden aber darunter, dass
die Anreize ungünstig gesetzt sind und die Beschaffungskosten
für elektrische Nutzfahrzeuge und entsprechende Infrastruktu-
ren im Gegensatz zu den Betriebskosten verhältnismässig hoch
sind.

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgen-
der Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die beschriebene Einschätzung, dass
Elektromobilität für landwirtschaftliche, gewerbliche und kom-
munale Nutzungen im Berggebiet besonders wirtschaftlich und
ökologisch ist?

2. Ist der Bundesrat bereit, spezifische Massnamen zur Förde-
rung der Nutzfahrzeug-Elektromobilität in diesem Bereich zu
prüfen?

3. Wäre aus Sicht des Bundesrates eine Zweckbindung der
bestehenden Mineralölsteuer-Rückvergütung für nachhaltige
Investitionen im Bereich der Nutzfahrzeug-Elektromobilität
(Fahrzeuge, Infrastruktur) anzustreben?

4. Könnte aus Sicht des Bundesrates der im neuen CO2-
Gesetz verankerte Klimafonds die Finanzierung nachhaltiger
Investitionen im Bereich der Nutzfahrzeug-Elektromobilität
(Fahrzeuge, Infrastruktur) im Berggebiet unterstützen?

Mitunterzeichnende: Addor, Aebischer Matthias, Bregy, Candi-
nas, Cattaneo, Christ, Clivaz Christophe, Farinelli, Giacometti,
Graf-Litscher, Grossen Jürg, Gysin Greta, Jans, Kamerzin, Lan-
dolt, Locher Benguerel, Masshardt, Nantermod, Pasquier, Piller
Carrard, Rechsteiner Thomas, Regazzi, Reynard, Roduit,
Romano, Ruppen, Schaffner, Schlatter, Storni, Suter, Töngi,
Trede (32)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3063 n Ip. Atici. Schulische Mindeststandards  
(05.03.2020)

Für das Schulwesen sind laut BV Artikel 62 Absatz 1 die Kan-
tone zuständig. Allerdings ist der Bund laut BV Artikel 61a zum
Bildungsraum auch dafür zuständig, für eine hohe Qualität und
Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz zu sorgen. Dies
dürfte voraussetzen, dass gewisse schulische Mindeststan-
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dards von allen Schülerinnen und Schülern in unserem Land
erreicht werden.

Artikel 62 Absatz 4 der Bundesverfassung verpflichtet die Kan-
tone zu einer Harmonisierung des Schulwesens. Basierend auf
diesem Artikel des BV haben die Kantone das Harmos-Konkor-
dat erlassen, das nationale Bildungsziele festlegte. 2016 und
2017 wurden erste Erhebungen zum Erreichungsgrad dieser
Grundkompetenzen durchgeführt, 2019 zog die Erziehungsdi-
rektorenkonferenz (EDK) Bilanz 2019. Demnach ist die Über-
prüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK)
gleichzeitig ein Indikator für den Harmonisierungsgrad der
nationalen Bildungsziele.

Der Interpellant findet es besorgniserregend, dass in manchen
Kantonen viele Kinder die in den nationalen Bildungszielen fest-
gelegten Grundkompetenzen in Mathematik nicht erlangen. Alle
Kinder haben das Recht, gewisse schulische Kompetenzen zu
erlangen. Das Ziel einer hohen Qualität und Durchlässigkeit des
Bildungsraumes Schweiz ist höher zu gewichten als die kanto-
nale Schulhoheit.

In diesem Zusammenhang bittet der Interpellant den Bundesrat,
folgende Fragen zu beantworten:

1. Werden die Ergebnisse der vertieften kantonalen Auswer-
tung, Analyse und Diskussion der ÜGK veröffentlicht und breit
zur Diskussion gestellt? Hat die EDK daraus Schlussfolgerun-
gen gezogen? Welches Fazit zieht der Bundesrat und welche
Massnahmen ergreift er?

2. Inwiefern berechtigt und verpflichtet nach Einschätzung des
Bundesrates Artikel 61a BV den Bund grundsätzlich, gegenüber
Kantonen aktiv zu werden, um eine hohe Qualität und Durchläs-
sigkeit des Bildungssystems sicherzustellen?

3. Wenn in manchen Kantonen - entgegen der Bestrebungen
für eine Harmonisierung der Schulsysteme - während Jahren
sehr viele Schülerinnen und Schüler die festgelegten Grund-
kompetenzen der nationalen Bildungsziele nicht erreichen,
besteht dann irgendeine Handhabe für den Bund, um gegen-
über den Kantonen aktiv zu werden, um die hohe Qualität und
Durchlässigkeit im ganzen Bildungsraum Schweiz sicherzustel-
len?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Brenzikofer, Christ,
Crottaz, Dandrès, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hurni, Jans, Locher Benguerel, Maillard, Marti Min Li, Molina,
Munz, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf (20)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3064 n Ip. Atici. Unterstützung sozial engagierter 
Lehrbetriebe  (05.03.2020)

Ohne Zweifel ist es im öffentlichen Interesse, durch geeignete
Massnahmen dafür zu sorgen, dass die Zahl an jungen Erwach-
senen ohne Sek II-Abschluss noch weiter reduziert werden
kann.

Die Unterstützung sozial engagierter Lehrbetriebe, die benach-
teiligten Jugendlichen oder solchen mit besonderen Schwierig-
keiten die Absolvierung einer Berufsausbildung ermöglichen, ist
in diesem Kontext ein erfolgversprechender Ansatz. Der Bund
hat im Bereich der Berufsbildung gewisse Verantwortung und
Kompetenzen. U.a. bestehen im Berufsbildungsgesetz (BBG)
auf Grundlage der Artikel 52-61 für den Bund verschiedene
Möglichkeiten, Projekte im Bereich der Berufsbildung finanziell
zu unterstützen.

2013 schrieb der Bundesrat in einer Vorstossbeantwortung
(13.4171) folgendes: Seit 2004 wurden über 1000 Projekte der
Verbundpartner durch den Bund finanziell unterstützt. Dabei
handelt es sich unter anderem auch um Projekte zu den The-
men Fachkräftemangel, Berufsabschluss für Erwachsene oder
Integration Jugendlicher in die Berufsbildung.

In einer "Richtlinie zur Gewährung von Bundesbeiträgen an
Projekte zur Entwicklung der Berufsbildung und zur Qualitätssi-
cherung nach Artikel 54 BBG / für besondere Leistungen im
öffentlichen Interesse nach Artikel 55 BBG" steht folgendes:
Gemäss Art. 54 BBG können Projekte subventioniert werden,
die zur Weiterentwicklung und zum Aufbau zukunftsgerichteter
Strukturen in der Berufsbildung beitragen. Darunter fallen bei-
spielsweise Pilotprojekte, Studien und Anschubfinanzierungen.
Artikel 55 BBG gibt dem Bund die Möglichkeit, Beiträge für Lei-
stungen auszurichten, die im öffentlichen Interesse liegen, aber
ohne zusätzliche Unterstützung nicht erbracht werden könnten.
Dabei handelt es sich etwa um Massnahmen (...) zur Förderung
benachteiligter Regionen und Gruppen sowie (...) der Sicherung
und Erweiterung des Lehrstellenangebotes.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Wäre es möglich. eine detaillierte Aufschlüsselung veröffentli-
chen, welche Arten von Projekten im Bereich der Berufsbildung
genau gefördert werden?

2. Wie viel Beiträge an wie viel sozial engagierte Lehrbetriebe
richtet der Bund schon heute auf Grundlage von Artikel 55 BBG
aus?

3. Gibt es weitere Massnahmen des Bundes, um sozial enga-
gierte Lehrbetriebe direkt oder indirekt zu unterstützen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Brenzikofer, Crottaz,
Dandrès, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hurni,
Jans, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Min Li, Meyer
Mattea, Molina, Munz, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel,
Seiler Graf, Storni, Suter, Widmer Céline (24)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3065 n Po. Page. Neue Kampfflugzeuge. Eine Gelegen-
heit für einen wirtschaftlichen Ausgleich in der Romandie 
und im Tessin!  (09.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, in
dem er detailliert darlegt, welche konkreten und glaubwürdigen
Massnahmen er im Vorfeld der Abstimmung über das Referen-
dum gegen die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge treffen wird.
Es geht darum, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger der
Romandie wiederherzustellen im Hinblick auf die Auswirkun-
gen, die dieser Kauf auf die Arbeitsplätze in der Region hätte.
Anhand eines solchen Berichts liesse sich das Ungleichgewicht
zwischen Fluglärm, wirtschaftlichen Folgen und Arbeitsplätzen
beheben, das bei der Nutzung des Militärflugplatzes Payerne
herrscht. Ausserdem wäre eine Entwicklung der Geschäfte der
BGRB Holding AG im Bereich ihrer Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten möglich - unter Berücksichtigung der regiona-
len Anliegen.

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Bourgeois, Buffat, Bulli-
ard, Cottier, de Montmollin, de Quattro, Farinelli, Feller, Gafner,
Grin, Gschwind, Lüscher, Marchesi, Nidegger, Piller Carrard,
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Pointet, Regazzi, Roduit, Roth Pasquier, von Siebenthal, Was-
serfallen Christian, Wehrli, Zuberbühler (25)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3066 n Mo. Nationalrat. Handelsregister. Auf Zefix ver-
lässliche und rechtswirksame Informationen veröffentli-
chen (Nantermod)  (09.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 14 der Handelsregister-
verordnung (HRegV) sowie alle gesetzlichen Grundlagen zu
ändern, die nötig sind, damit die elektronisch im Zentralen Fir-
menindex Zefix veröffentlichten Informationen ihre volle rechtli-
che Wirkung erhalten.

08.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Rechtsfragen

19.06.2020 Nationalrat. Annahme

20.3067 n Mo. Nantermod. Tiefere Gebühren bei Schuldbe-
treibung und Konkurs  (09.03.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, entweder die in der Gebühren-
verordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs (GebV SchKG) vorgesehenen Gebühren zu senken,
oder es den Kantonen zu ermöglichen, auf ihrem Gebiet solche
Senkungen vorzunehmen.

Die Gebühren müssen gesenkt werden, um landesweit ein
Gleichgewicht der Jahresrechnungen unter den Betreibungs-
und Konkursämtern zu gewährleisten und übermässige
Gewinne zu vermeiden.

27.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3068 n Mo. Nantermod. Der Swissmedic eine gewisse 
Eigeninitiative zugestehen  (09.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Heilmittelge-
setzes vorzuschlagen, um dem Schweizerischen Heilmittelinsti-
tut (Swissmedic) die Berechtigung zu erteilen, Zulassungen von
sich aus zu erweitern, wenn sich herausstellt, dass sie zu stark
begrenzt sind oder nicht der klinischen Praxis und den Wirt-
schaftlichkeitsanforderungen entsprechen. Der Bundesrat wird
beauftragt, festzulegen, wie die Rahmenbedingungen für eine
solche Eigeninitiative aussehen sollen und auf welche Art und
Weise Leistungserbringer, Versicherer und Patienten- und Kon-
sumentenorganisationen Swissmedic informieren können.

05.06.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3069 n Mo. Porchet. Die regionale Landwirtschaft 
unterstützen  (09.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine rechtliche Grundlage zu
schaffen, um:

1. eine Besteuerung nach Kilometer für importierte Nahrungs-
mittel einzuführen (auch innerhalb der Kontingente und ausser-
halb der Saison bei Lebensmitteln, die in der Schweiz
produziert werden können), die je nach Verkehrsträger variiert
(differenzierte Abgabe für via kombinierten Verkehr oder Schie-
nenverkehr transportierte Waren).

2. sicherzustellen, dass die Erträge aus dieser Steuer zur Unter-
stützung der einheimischen Landwirtschaft eingesetzt werden.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Girod, Python (4)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3074 n Ip. Munz. Staatliche Gelder für die Weiterentwick-
lung privater Patente?  (09.03.2020)

Ein Forscher in führender Position bei Agroscope ist Inhaber
eines Patentes auf einem Züchtungsverfahren, das er in seiner
eigenen Firma vermarktet. Agroscope kann dieses Verfahren
trotz Patentschutz für die Grundlagenforschung anwenden.
Wird daraus eine neue, kommerziell interessante Pflanzensorte
entwickelt, fliessen Lizenzgebühren in die Firma des Mitarbei-
ters. Bei Weiterentwicklung und Verbesserung des Verfahrens
fliesst das neue Wissen in die Firma des Mitarbeitenden. Eine
Gewinnbeteiligung für Agroscope gibt es dabei nicht.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Warum wird die Forschungsanstalt nicht beteiligt am allfälli-
gen Gewinn, wenn Wissen zugunsten eines Unternehmens
generiert wird?

2. Finanziert der Bund mit öffentlichen Geldern die Geschäfts-
grundlage und deren Weiterentwicklung eines privaten Unter-
nehmens?

3. Der neueste Freisetzungsversuch von gentechnisch verän-
dertem Mais mit dem patentierten Weizenresistenzgen Lr34 im
teuren und mit grossem Aufwand gesicherten Protected Site
der Agroscope dient gemäss den Gesuchstellern der Grundla-
genforschung. In Folge der Freisetzungsversuche könnte das
Gen Lr34 kommerzialisiert genutzt oder weitere Patente bean-
tragt werden. Ist die Agroscope am allfälligen Nutzen dieser
Freisetzungsversuche beteiligt?

4. Zwischen Forschung und Unternehmen kann es oft zu Inter-
essenskonflikten kommen. Hat der Bund verbindliche Regeln,
wie er mit solchen Interessenskonflikten umgeht?

5. Welche Kontrollinstanz des Bundes prüft die Rechtmässigkeit
solcher Vertragsbedingungen?

6. Gibt es Richtlinien, wie der Bund mit Erfindungen bzw.
Patente und deren Weiterentwicklung umgeht, die mit Bundes-
geldern an Hochschulen, Forschungsinstitutionen und Startups
entwickelt werden?

7. Wie viele durch Bundesgelder mitfinanzierte Patente werden
jährlich von der ETH/EPFL, Forschungsinstitutionen sowie von
Startups angemeldet? Wie gross sind die Einnahmen aus sol-
chen Patenten? Wem kommen diese Einnahmen zugute?

8. Erkennt der Bundesrat einen diesbezüglichen Regelungsbe-
darf?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Bendahan, Crottaz, Dandrès,
Fivaz Fabien, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Hurni,
Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Min Li, Molina, Pult,
Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Widmer
Céline (19)

20.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3078 s Mo. Burkart. Einkommen aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit im AHVG. Zinsabzug auf dem investierten 
Eigenkapital richtig bewerten  (09.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 9 Absatz 2. Buchstabe f
AHVG wie folgt zu ändern: "...der Zinssatz entspricht der jährli-
chen Durchschnittsrendite der Anleihen der nicht öffentlichen
inländischen Schuldner in Schweizer Franken zuzüglich eines
marktüblichen Risikozuschlags."
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Mitunterzeichnende: Bauer, Bischof, Caroni, Chiesa, Dittli, Ettlin
Erich, Germann, Knecht, Kuprecht, Michel, Müller Damian,
Noser, Reichmuth, Schmid Martin, Stark, Wicki (16)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

03.06.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3079 n Ip. de Quattro. Medtech-Unternehmen in Gefahr  
(10.03.2020)

Die Schweiz ist auf internationaler Ebene, gemeinsam mit
Irland, das Land mit der grössten Dichte an Medtech-Unterneh-
men, weit vor den USA oder Deutschland. Die Branche, die
jährlich mehr als 15 Milliarden Franken umsetzt, zählt 1400
Unternehmen und 60 000 Arbeitsplätze. Das sind gleich viele
wie in der Uhrenindustrie. Diese Position wurde in den letzten
dreissig Jahren dank Investitionen in die Forschung, die Bildung
und in eine Politik zur Unterstützung der Wirtschaft erreicht. Im
Rahmen der bilateralen Abkommen konnte die Schweiz bis
heute harmonisch mit Europa zusammenarbeiten. Ein in der
Schweiz entwickeltes Produkt kann einfach in Europa getestet
und verkauft werden. Mit der Umsetzung der neuen Verordnung
(EU) 2017/745 über Medizinprodukte, die am 26. Mai 2020 in
Kraft treten soll, sind neue Rahmenbedingungen für Industrielle
und Gesundheitsfachpersonen verbunden, deren Auslegung
durch die Akteure der Branche noch nicht abgeschlossen wer-
den konnte. Diese Umsetzung droht, die Wettbewerbsfähigkeit
eines ganzen Sektors einzuschränken, der sich vom Bund im
Stich gelassen fühlt.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Haben die festgefahrenen Beziehungen zwischen Bern und
Brüssel eine lähmende Wirkung auf die Diskussionen über das
Dossier der Medtech-Unternehmen?

2. Hat sich der Bundesrat darüber Gedanken gemacht, dass es
zu Konkursen, Abwanderungen oder Aufkäufen von Medtech-
Unternehmen kommen könnte, wenn die europäische Verord-
nung einmal in Kraft ist, und was dies für die Funktionsfähigkeit
unserer Wirtschaft bedeuten würde, die durch die COVID-19-
Epidemie ohnehin schon geschwächt ist?

3. Hat der Bundesrat Massnahmen zur Unterstützung der Med-
tech-Unternehmen vorgesehen, die zunehmend Schwierigkei-
ten haben, sich Kapital zu beschaffen, und die gleichzeitig mit
einem bedeutenden administrativen Aufwand zu kämpfen
haben?

4. Falls ja, wie sieht der Zeitplan für die Umsetzung dieser Mas-
snahmen aus?

5. Was empfiehlt der Bundesrat der Branche, um die negativen
Auswirkungen dieser Änderung der Rahmenbedingungen auf
ein Minimum zu beschränken?

6. Stimmt es, dass es aufgrund des Verhältnisses zum europä-
ischen Recht auch bei der Zulassung von Produkten Schwierig-
keiten geben kann, die nur für den Schweizer Markt bestimmt
sind? Falls ja, was gedenkt der Bundesrat diesbezüglich zu
unternehmen?

27.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.3080 n Mo. Nationalrat. Elektrofahrräder. Gesetzge-
bung an die Verwendung im Tourismus anpassen 
(Nantermod)  (10.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung zu ändern,
um die Verwendung von Elektrofahrrädern für unter 14-Jährige
in Begleitung einer erwachsenen Person zu erlauben. Der Bun-
desrat kann die Verwendung auf Orte mit schwachem Ver-
kehrsaufkommen beschränken.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Chevalley, Kamerzin, Lüscher,
Maitre, Marra, Matter Michel, Pointet, Reynard, Roth
Pasquier (10)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

19.06.2020 Nationalrat. Annahme
08.12.2020 Ständerat. Annahme

x 20.3084 n Mo. Nationalrat. Regelungen der Haftpflicht im 
Gütertransport auf der Schiene klären (Borloz)  (11.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung klä-
rende Bestimmungen über die Haftung beim Gütertransport auf
der Schiene vorzulegen. Die Klärung soll insbesondere die Risi-
koverteilung und die Regelung der Rechtsmittel zwischen den
Eisenbahnunternehmen und den Wagenhaltern sowie die recht-
lichen Folgen von Vorfällen mit gefährlichen Gütern betreffen.
Die Vorschriften über das verwendete Material sollen ebenfalls
in diese Überlegungen einbezogen werden.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Buffat, Candinas, Cattaneo,
Cottier, de Quattro, Feller, Giezendanner, Gschwind, Hurter
Thomas, Lüscher, Maillard, Nantermod, Nordmann, Regazzi,
Roduit, Romano, Wasserfallen Christian, Wehrli (19)

22.04.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

19.06.2020 Nationalrat. Annahme
08.12.2020 Ständerat. Ablehnung

20.3087 n Po. Portmann. Schutz schweizerischer Interes-
sen bei ausländischen Ausfuhrverboten  (11.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt in einem Bericht darzulegen,
welche Schutzmassnahmen nach dem "Bundesgesetz über
aussenwirtschaftliche Massnahmen (946.201)" getroffen wer-
den können, um auf ausländische Blockaden von Lieferungen
in die Schweiz unmissverständlich entgegenwirken zu können.
Ebenfalls soll der Bundesrat aufzeigen, ob auf Grund der
zunehmend protektionistischen Massnahmen ausländischer
Staaten gegen den freien Warenverkehr, sich bei uns gewisse
gesetzliche Anpassungen aufzwingen.

27.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3091 n Mo. Munz. Bestehendes Herbizidverbot endlich 
durchsetzen  (11.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das für die öffentliche Hand und
Privatpersonen geltende Herbizidverbot mit geeigneten Mass-
nahmen endlich durchzusetzen.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Barrile, Bendahan, Crottaz,
Dandrès, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Jans,
Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Min Li, Molina, Nuss-
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baumer, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Suter, Trede, Wermuth (22)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3092 n Mo. Porchet. Geschlechterunterschiede als 
Thema in der medizinischen Lehre und Forschung  
(11.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf eine Änderung der Kriterien
für die Ausrichtung von Beiträgen des Schweizerischen Natio-
nalfonds (SNF) hinzuwirken und die Anwendung der nationalen
Guidelines zu stärken, damit Geschlechterunterschiede als
Thema in die medizinische Lehre und Forschung aufgenommen
werden.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Matter Michel, Prelicz-Huber, Wei-
chelt-Picard (4)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3093 n Po. Porchet. Gesundheitswesen durch die 
Gleichstellungsbrille betrachten  (11.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht darüber vorzule-
gen, wie er bei der Umsetzung der Strategie "Gesundheit 2020"
die Perspektive des sozialen Geschlechts (Gender) einbezieht,
und entsprechende Massnahmen für die Strategie "Gesundheit
2030" aufzuzeigen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Matter Michel, Prelicz-Huber, Wei-
chelt-Picard (4)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3096 n Mo. Nationalrat. Vermeidung von Doppelspurig-
keiten zwischen Branchenlösungen und Überbrückungslei-
stungen (Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit NR)  (11.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die nötigen
gesetzlichen Grundlagen vorzulegen, die sicherstellen, dass
negative Anreize vermieden und Doppelspurigkeiten zwischen
den Leistungen in Branchen mit sozialpartnerschaftlichen
Lösungen für ältere Mitarbeitende und den Überbrückungslei-
stungen beseitigt werden.

08.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

11.06.2020 Nationalrat. Annahme

20.3098 n Ip. Fiala. E-Parlament als eine mögliche Antwort 
auf Notsituationen wie infolge des Coronavirus  
(11.03.2020)

Vor dem Hintergrund einer drohenden Notstandssituation auf-
grund des Coronavirus, auch in der Schweiz, bitte ich das Büro
um Beantwortung nachstehender Fragen:

1. Wie kann das gute Funktionieren der Institutionen in Notsi-
tuationen aufrechterhalten werden?

2. Wäre es im Grundsatz möglich, in Notsituationen parlamen-
tarische Entscheide zu fällen, ohne dass das Parlament sich
physisch im Parlament versammelt?

3. Falls das heute nicht möglich ist, welche verfassungsrechtli-
chen/gesetzgeberischen Grundlagen müssen geschaffen wer-
den, damit der Ratsbetrieb in Krisensituationen auch ohne
physische Anwesenheit aufrechterhalten werden kann?

4. Welche technischen Voraussetzungen (elektronische Identi-
täten, Programme zur Abwicklung von politischen Prozessen
etc.) wären erforderlich, um den Ratsbetrieb online sicher und
effizient zu gestalten?

01.05.2020 Antwort des Büros

20.3103 n Mo. Schaffner. Solaroffensive. Bundesdächer für 
Solaranlagen Dritten zur Verfügung stellen  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Strategie vorzulegen, wie
innerhalb der nächsten 5-10 Jahren alle geeigneten Dächer von
Bundesliegenschaften und andere geeignete Flächen mit maxi-
mal möglichen Photovoltaik-Anlagen belegt werden können.
Dabei ist insbesondere aufzuzeigen, wie Flächen an interes-
sierte Dritte weitergegeben können, wenn der Bund oder bun-
desnahe Betriebe sie aus verschiedenen Gründen nicht oder
nur teilweise selber nutzen können oder wollen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Bellaïche,
Chevalley, Christ, Egger Kurt, Girod, Grossen Jürg, Hess Erich,
Jauslin, Mäder, Müller-Altermatt, Nussbaumer, Wismer
Priska (14)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3105 n Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Drohende Migrationswelle aus der Türkei. Ist 
die Schweiz dieses Mal vorbereitet?  (12.03.2020)

Ende Februar 2020 hat die Türkei unter ihrem Staatschef Erdo-
gan aus politischen Gründen damit begonnen, den 2016
geschlossenen Flüchtlingspakt mit der EU faktisch ausser Kraft
zu setzen. Tausende Migranten versuchen seither, nach Eur-
opa zu gelangen. Gemäss Meldungen sind zwei Drittel der Per-
sonen aus Afghanistan sowie weiteren Staaten und nicht aus
den syrischen Krisengebieten, wie oft suggeriert. Griechenland
hat seinerseits rückwirkend auf den 1. März 2020 beschlossen,
keine Asylgesuche mehr entgegenzunehmen. Aufgrund dieser
Entwicklungen wird der Bundesrat ersucht, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Lageentwicklung?

2. Welche vorbereitenden Massnahmen hat der Bundesrat
ergriffen bzw. wird er noch ergreifen?

3. Plant der Bundesrat Massnahmen, um die Schweizer Grenze
verstärkt zu sichern? Wäre die Schweiz zurzeit überhaupt dazu
in der Lage?

4. Mit wie vielen Personen, die in der Schweiz um Asyl suchen,
rechnet der Bundesrat zwischen 1. März und 30. Juni 2020,
wenn die Schweiz keine grenzsichernden Massnahmen
ergreift?

5. Wie hoch schätzt der Bundesrat die Anerkennungsquote der
Migranten in Anbetracht ihrer vorhersehbaren Zusammenset-
zung?

6. Rechnet der Bundesrat damit, dass die Schweiz - wie bereits
2015 - erneut für zahlreiche Migranten zuständig wird, weil die
eigentlich zuständigen Staaten die Dublin-Fristen verpassen?

7. Ist das Dublin-Abkommen in Anbetracht der Aussetzung von
Rücknahmen durch Italien und dem Aussetzen von Asylverfah-
ren durch Griechenland überhaupt noch funktionsfähig?

8. Unter welchen Umständen würde der Bundesrat in Betracht
ziehen, ebenfalls die Entgegennahme von Asylgesuchen bzw.
die Rückübernahme im Rahmen des Dublin-Abkommens aus-
zusetzen?
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9. In seiner Antwort auf die Frage 20.5080 spricht sich der Bun-
desrat für einen Verteilschlüssel unter den Dublin-Staaten aus.
Teilt der Bundesrat die Meinung, dass ein solcher Verteilschlüs-
sel die Anreize für Wirtschaftsmigranten, um Asyl in Europa
nachzufragen, im Gegenteil noch erhöht, und dass ein solcher
Schlüssel trotzdem zu einer innereuropäischen Migration in
Richtung jener Staaten mit den attraktivsten Sozialleistungen
führt?

10. Welchen Einfluss hätte eine Migrationswelle auf die Verbrei-
tung des Coronavirus bzw. die Anstrengungen und die Ausla-
stung der Behörden und des Gesundheitswesens beim Kampf
gegen die Ausbreitung des Virus?

Sprecher: Glarner

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3107 n Ip. Marti Samira. Westliche Balkanroute. Wie geht 
es weiter?  (12.03.2020)

Durch die aktuellen Geschehnissen an der türkisch-griechi-
schen Grenze ist damit zu rechnen, dass sich eine höhere
Anzahl Menschen auf die westliche Balkanroute via Bosnien
und Herzegowina (BiH) begeben werden. Seit 2019 wird immer
wieder von unzulässigen Zuständen in den verschiedenen
Flüchtlingscamps an der bosnisch-kroatischen Grenze berich-
tet. Diverse Medien konnten dabei Push-Backs, ausgeführt
durch die kroatische Polizei, dokumentieren, was gegen inter-
nationales Recht und insbesondere gegen die Dublin-Verord-
nung verstösst. In diesem Zusammenhang bitte ich den
Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Was kann präventiv getan werden, um die Situation in BiH zu
entlasten? Ist der Bundesrat bereit, in dieser Sache aktiv zu
werden?

2. Die Schweiz führt mit BiH eine Migrationspartnerschaft. Laut
Informationen des SEM finden in der Regel alle sechs Monate
bilaterale Treffen statt. Wann fand das letzte Treffen mit BiH
statt, welche Themen wurden dabei diskutiert? Wurde explizit
über die Blockade-Strategie Kroatiens an der bosnisch-griechi-
schen Grenze gesprochen? Wirkt die Schweiz bei der militäri-
schen Aufrüstung in BiH und bei der Grenzabschottung mit?

3. Angesichts der aktuellen Pandemiegefahr (Corona-Virus) ist
dringend a) eine Verbesserung der hygienischen, medizini-
schen Verhältnisse in den lOM-Lagern und mittelfristig b) die
Auflösung der grossen Massenlager anzustreben. Von welchen
Bestrebungen diesbezüglich hat der Bundesrat Kenntnis? In
welchem internationalen Rahmen werden Vertretungen des
SEM oder des Bundesrats entsprechende Verbesserungen for-
dern? Inwiefern kann seitens der IOM in der akuten Pandemie-
gefahr Transparenz gefordert werden?

08.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3108 n Ip. Rutz Gregor. Gebührendschungel in Bundes-
bern. Stete Kritik und Beschwerden seitens der 
Gebührenzahler  (12.03.2020)

Wie Radio SRF kürzlich berichtete, sorgt der Einzug der Radio-
und Fernsehgebühren weiterhin für Ärger. Die Kritik am Kun-
dendienst der Inkassofirma Serafe reisse nicht ab, hiess es.
Fehlerhafte oder mehrfach ausgestellte Rechnungen, eine
schlechte Erreichbarkeit des Kundendienstes und die ungenü-
gende Unterstützung der Gebührenzahler sind Kritikpunkte, die
immer wieder genannt werden. Auch seitens von Serafe wird

eingeräumt, man sei bezüglich der Mailanfragen immer noch
am "Abarbeiten des Pendenzenbergs".

Aus verständlichen Gründen sind viele Gebührenzahler nicht
nur über die Serafe, sondern auch über die Bundesbehörden
verärgert: Die umständlichen Abläufe, welche gewählt wurden,
um die zu Unrecht auf die Billag-Abgabe erhobene Mehrwert-
steuer zurückzuerstatten, ist schwer verständlich.

Noch schlimmer ist es bei den Unternehmen. Dort fällt nicht nur
die Doppelbesteuerung durch die Unternehmensabgabe ins
Gewicht, sondern vor allem auch die bedenkliche Praxis der
Steuerbehörden, welche Arbeitsgemeinschaften besteuern,
obwohl dies vom Gesetzgeber nie so vorgesehen war. Laut
Auskünften der ESTV vor einem Jahr haben sich nicht weniger
als 10 Prozent der steuerpflichtigen Unternehmen bei den
zuständigen Behörden beschwert: Prozentual gab es dort offen-
sichtlich noch mehr Klagen als bei den Privathaushalten bzw.
der Serafe.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Wie viele Beschwerden waren bei der Serafe im ersten Quar-
tal 2019 hängig, wie viele im ersten Quartal 2020?

2. Was wurde unternommen, um die Erreichbarkeit des Kun-
dendienstes von Serafe zu verbessern?

3. In welchem Ausmass konnte bei Serafe die Zahl fehlerhaft
adressierter oder doppelt ausgestellter Rechnungen reduziert
werden?

4. Wie hat sich die Zahl der Beschwerden von Unternehmen bei
der Eidgenössischen Steuerverwaltung entwickelt? Wie hoch
war sie im ersten Quartal 2019, wie hoch im ersten Quartal
2020?

5. Wenn sich eine Arbeitsgemeinschaft beklagt, sie sei zu
Unrecht besteuert: Welche Antwort erhält sie seitens der
ESTV?

20.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3109 n Mo. Guggisberg. Ungehinderter Datenaustausch 
zwischen Behörden bei Ermittlungen  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu treffen, damit bei straf-, gewerbe- oder fremdenpolizeilichen
Ermittlungen der Datenaustausch zwischen Behörden gewähr-
leistet ist.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Bir-
cher, Büchel Roland, de Courten, Dettling, Dobler, Egger Mike,
Estermann, Gafner, Geissbühler, Giezendanner, Glarner, Grin,
Grüter, Gutjahr, Haab, Heer, Heimgartner, Herzog Verena,
Huber, Imark, Page, Regazzi, Reimann Lukas, Rüegger, Rup-
pen, Rutz Gregor, Schläpfer, Sollberger, Stadler, Steinemann,
Strupler, Tuena, Umbricht Pieren, von Siebenthal, Walliser,
Wasserfallen Christian, Wobmann, Zuberbühler (41)

27.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3110 n Po. Chevalley. Keine neuen Produkte wegwerfen. 
Stopp der Verschwendung!  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, was die Unternehmen
mit ihren unverkauften Produkten aus dem Bereich der Nicht-
Lebensmittel, wie Kleider, Schuhe, Bücher, Haushaltgeräte,
machen. Zudem soll er prüfen, mit welchen Massnahmen ver-
hindert werden kann, dass die Unternehmen neue Produkte
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vernichten. Die Prüfergebnisse sind in einem Bericht vorzule-
gen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Brunner, Christ, Fischer
Roland, Flach, Gredig, Grossen Jürg, Mäder, Matter Michel,
Mettler, Moser, Pointet, Schaffner (14)

20.05.2020 Das Büro beantragt die Annahme des Postulates.

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

20.3113 n Mo. Christ. Schluss mit Papierabfallbergen. Opt-
in- anstelle Opt-out-Lösung für unadressierte 
Werbesendungen  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung so anzupas-
sen, dass bei unadressierter Briefkastenwerbung vom gelten-
den Opt-Out System zu einem Opt-In-System gewechselt wird.
Werbung soll nur erhalten, wer dies explizit möchte. Anderen-
falls werden keine unadressierten Werbesendungen zugestellt,
mit Ausnahme der Sendungen, auf welche sich die Zustellorga-
nisationen mit den Konsumentenschutzorganisationen geeinigt
haben (insbesondere Sendungen von Behörden, amtliche
Publikationsorgane sowie Sendungen von politischen Parteien).

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Bäumle, Berts-
chy, Bregy, Brunner, Chevalley, Fischer Roland, Giezendanner,
Girod, Grossen Jürg, Jauslin, Mäder, Marti Samira, Matter
Michel, Mettler, Meyer Mattea, Pfister Gerhard, Pointet, Prelicz-
Huber, Pult, Ryser, Schaffner, Studer, Töngi, Wermuth (26)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3114 n Ip. Hurni. Welche Investitionen tätigt die SNB 
genau?  (12.03.2020)

Die SNB hat kürzlich erläutert, dass sie ihre Anlagepolitik ohne
entsprechende Willensäusserung der Politik nicht ändern kann.
Damit die Politik Stellung beziehen kann, müsste sie aber
zuerst die Anlagepolitik der SNB genau kennen. Ich frage
darum den Bundesrat: Welche Arten von Anlagen umfasst die
sich auf 800 Milliarden belaufende Bilanz der SNB? Und wäre
da nicht Transparenz angesagt?

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Gysi Barbara, Marra, Molina, Munz, Piller Carrard, Rey-
nard, Schneider Schüttel, Storni, Widmer Céline (13)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3115 n Ip. de Courten. Werbeverbote zum Zwecke des 
Jugendschutzes. Gesetzgebung muss mit Technik und 
Innovation Schritt halten  (12.03.2020)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass bei der Vorlage eines
Gesetzesvorschlags an die Räte die technologischen Aspekte,
die der vorgeschlagenen Regulierung inhärent sind, "state-of-
the-art" berücksichtigt werden?

2. Inwieweit hat sich der Bundesrat bei der Frage von Werbe-
verboten zwecks Jugendschutz schon mit den aktuellen und
absehbaren technischen Möglichkeiten zur Bestimmung des
Alters eines Mediennutzers, der Werbung ausgesetzt wird, aus-
einandergesetzt?

3. Wie beurteilt der Bundesrat die Aussage, dass das neue
Tabakproduktegesetz in absehbarer Frist bereits wieder über-
holt sein wird, wenn aufgrund der technischen Entwicklung

sichergestellt werden kann, dass nur Volljährige Online-Wer-
bung von Tabakprodukten zu sehen bekommen?

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3116 n Mo. Klopfenstein Broggini. Lichtverschmutzung 
wirksam bekämpfen  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. die "dunklen Korridore" systematisch zu erheben und detail-
liert zu kartografieren;

2. in Absprache mit den Kantonen eine Liste der Massnahmen
zur Reduktion der Lichtverschmutzung auf dem Gebiet der
Schweiz, einschliesslich der öffentlichen Gebäude in Bundes-
besitz, zu erstellen;

3. im Rahmen der Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf
LED, die mit einer verbesserten Energieeffizienz einhergeht,
diejenige Lösung zu wählen, die für die Biodiversität hinsichtlich
Lichtintensität, Wärmeabstrahlung und Farbtemperatur am
wenigsten schädlich ist;

4. die rechtliche Grundlage zur Schaffung "dunkler Fenster" -
den Wegfall oder die starke Reduktion der öffentlichen Beleuch-
tung während der Nacht - zu schaffen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bourgeois, Clivaz Christophe,
Dandrès, Girod, Jans, Matter Michel, Michaud Gigon, Munz,
Pasquier, Porchet, Prelicz-Huber, Python, Schlatter, Schneider
Schüttel, Walder (16)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3118 n Po. Weichelt-Picard. Ausländisches Kapital in 
Schweizer Unternehmen, Handelsregister und wirtschaftli-
che Berechtigung. Statistik  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht auszuarbeiten und
dem Parlament vorzulegen, der Auskunft gibt über ausländi-
sche Beteiligungen an Schweizer Unternehmen, in welchem
auch über die wirtschaftliche Berechtigung ausländischer Anle-
gerinnen und Anleger an schweizerischen Handelsgesellschaf-
ten informiert wird.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Baumann, Bendahan,
Birrer-Heimo, Michaud Gigon, Ryser, Rytz Regula, Streiff,
Wermuth (9)

20.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3119 n Po. Gysin Greta. Langsamer fahren zugunsten 
von Gesundheit, Luft, Klima und Sicherheit  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, welche positiven Aus-
wirkungen in Bezug auf die Luftverunreinigung, den Ausstoss
von Treibhausgasen, die Volksgesundheit und die Strassensi-
cherheit eine Tempobeschränkung auf 100 km/h auf den
Schweizer Autobahnen hätte.

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Clivaz Christophe, Egger
Kurt, Fivaz Fabien, Girod, Glättli, Pasquier, Porchet, Pult,
Python, Ryser, Schlatter, Storni, Trede, Weichelt-Picard (15)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.3120 n Po. Nantermod. Erwerb von Wohneigentum. Ana-
lyse, ob die geltenden Massnahmen noch angemessen 
sind, sowie wünschenswerte Anpassungen  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, der
die einschränkenden Massnahmen in Bezug auf den Zugang zu
Hypothekarkrediten für Private analysiert; dabei sollen nament-
lich folgende Aspekte beleuchtet werden: die Wirksamkeit der
Massnahmen, die Kosten für die Bürgerinnen und Bürger und
die Anpassung der Massnahmen im Hinblick auf die Entwick-
lung der Marktbedingungen. Weiter wird er gebeten, die Mög-
lichkeit zu prüfen, auf diese Massnahmen ganz zu verzichten,
sie zu beschränken oder sie durch andere, weniger belastende
Massnahmen zu ersetzen.

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3121 n Ip. Fivaz Fabien. Schwierige Lage des Mittelbaus 
an den Hochschulen  (12.03.2020)

Ich bitte den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:

1. Wie beurteilt er die Situation des Mittelbaus zwei Jahre nach
der Veröffentlichung des Berichts der Schweizerischen Akade-
mie für Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)?

2. Dieser Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen. Wur-
den sie umgesetzt? Wenn nein, warum nicht?

3. In seinem "Bericht über den wissenschaftlichen Nachwuchs
an Schweizer Universitäten" von 2014 hat der Bundesrat ver-
schiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die Situation des
Mittelbaus an den Hochschulen stabilisieren liesse. Wurden
diese Massnahmen umgesetzt? Mit welchen Ergebnissen?
Wenn nein, warum nicht?

4. Wurden mit der BFI-Botschaft Massnahmen vorgeschlagen?

5. Gedenkt der Bundesrat, zusätzliche Massnahmen zur Ein-
schränkung der Konkurrenz zu ergreifen, da der Konkurrenz-
kampf die Arbeitsbedingungen des Mittelbaus verschlechtert?

6. Wie gedenkt der Bundesrat vorzugehen, um den Schweizeri-
schen Nationalfonds und die Kantone dazu zu bringen, sich an
der Verbesserung der Bedingungen zu beteiligen?

Mitunterzeichnende: Pasquier, Python (2)

20.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3123 n Ip. Schneider Schüttel. Reduktion von Einwegar-
tikeln aus Plastik. Durch wen und bis wann?  (12.03.2020)

In seiner Antwort auf die Interpellation Schneider Schüttel
"19.3560 Branchenvereinbarungen zur Reduktion von Plastik"
schreibt der Bundesrat, dass es bisher erst eine Branchenver-
einbarung gibt (diejenige des Detailhandels zur Reduktion von
Einweg-Plastiksäcken). In seiner Antwort auf das Postulat
Romano "19.3765 Weniger Einwegplastik im Alltag: mögliche
gesetzliche Änderungen" schreibt der Bundesrat des weiteren,
dass er von der Branche freiwillige Massnahmen zur Reduktion
von Einwegartikeln aus Kunststoffen erwartet.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie gross ist der Marktanteil des Detailhandels, welcher die
Branchenvereinbarung zur Reduktion von Einweg-Plastiksäk-
ken abdeckt?

2. Von welchen Branchen erwartet der Bundesrat Massnahmen
zur Reduktion von Einwegartikeln aus Kunststoffen?

3. Welche Massnahmen (ausser Branchenvereinbarungen)
erwartet der Bundesrat?

4. Bis wann erwartet der Bundesrat diese Massnahmen?

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Barrile, Brélaz, Crot-
taz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Graf-Litscher,
Gysi Barbara, Jans, Klopfenstein Broggini, Locher Benguerel,
Marti Min Li, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Reynard, Roth
Franziska, Töngi, Widmer Céline (22)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3124 n Ip. Schneider Schüttel. Erweiterte Herstellerver-
antwortung im Bereich Einwegplastik  (12.03.2020)

Neben dem Verbot gewisser Einwegartikeln aus Plastik (siehe
Frage Schneider Schüttel 18.5249 "Die EU verbietet Plastik.
Zieht der Bundesrat nach?") sieht die EU seit vergangenem
Jahr auch eine erweiterte Herstellerverantwortung im Bereich
Einweg-Plastik vor. Damit verpflichtet die EU die Hersteller
gewisser Einweg-Artikeln aus Plastik, sich an deren Entsorgung
sowie an der Reinigung des öffentlichen Raums zu beteiligen.
Des weiteren müssen sie die Öffentlichkeit über die schädlichen
Auswirkungen unsachgemässer Entsorgung informieren und
auf die Verfügbarkeit von wiederverwendbaren Alternativen hin-
weisen. Ziel ist es, den ressourcenintensiven Gebrauch von
Einwegprodukten und die schädlichen Auswirkungen deren
unsachgemässer Abfallentsorgung zu verringern.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Plant der Bundesrat die Einführung einer solchen Erweiterten
Herstellerverantwortung auch in der Schweiz?

2. Was unternimmt der Bundesrat, zusätzlich zur Branchenver-
einbarung im Bereich Plastiksäcke, um den Gebrauch von Ein-
wegartikeln zu minimieren?

3. Was unternimmt der Bundesrat, um anstelle von Einwegver-
packungen Mehrwegsysteme zu fördern?

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Barrile, Brélaz, Crot-
taz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Graf-Litscher,
Gysi Barbara, Jans, Klopfenstein Broggini, Locher Benguerel,
Marti Min Li, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Reynard, Storni,
Töngi, Widmer Céline (22)

13.05.2020 Antwort des Bundesrates.

19.06.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3125 n Mo. Hurni. Die Berufsfischerei in der Schweiz 
retten  (12.03.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Gesetzes-
entwurf zu unterbreiten, mit dem die Berufsfischerei langfristig
etabliert wird. Durch die Einführung einer Nothilfe sollen in
erster Linie diejenigen Berufsfischerinnen und -fischer unter-
stützt werden, die diese Hilfe anfordern und deren wirtschaftli-
che Lage eine Unterstützung rechtfertigt.

Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Clivaz Christophe, Cot-
tier, Crottaz, Dandrès, de la Reussille, Fehlmann Rielle, Fivaz
Fabien, Fridez, Funiciello, Maillard, Marra, Piller Carrard,
Python, Reynard (16)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3127 n Mo. Nationalrat. Schweiz und Vereinigtes König-
reich. Von der "Mind the gap"-Strategie zur "Build the 
bridge"-Strategie wechseln (Cottier)  (12.03.2020)

Infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Euro-
päischen Union wird der Bundesrat beauftragt, von der Mind-
the-Gap-Strategie zu einer Build-the-Bridge-Strategie überzu-
gehen. Das hochgesteckte Ziel dieser Strategie soll es sein, auf
noch engere Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich hin-
zuarbeiten, dies namentlich im Handelsbereich. Die Schweiz
soll, allein oder zusammen mit ihren EFTA-Partnern, ein Frei-
handelsabkommen der zweiten Generation aushandeln.

Mitunterzeichnende: Addor, Bäumle, Binder, Borloz, Bourgeois,
de Quattro, Farinelli, Giacometti, Glarner, Kamerzin, Maitre,
Mettler, Moser, Pfister Gerhard, Portmann, Riniker, Roth Pas-
quier, Rutz Gregor, Schneider-Schneiter, Silberschmidt,
Wehrli (21)

13.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

19.06.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
16.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3140 n Mo. Nationalrat. RTVG-Abgabe. Abschaffung der 
Mehrfachbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften (Kom-
mission für Wirtschaft und Abgaben NR)  (21.04.2020)

Arbeiten mehrere Firmen auf dem Bau oder in einer anderen
Branche für einen Grossauftrag zusammen, erhalten sie eine
umsatzabhängige Rechnung für Radio- und Fernsehabgaben
(RTVG) für jede Arbeitsgemeinschaft (Arge). Dies zusätzlich zur
Abgabe, die sie als Unternehmen erhalten. Angesichts der Her-
ausforderungen für die Unternehmen mit der Coronapandemie
ist es dringend nötig, dass diese Mehrfachbesteuerung abge-
schafft wird.

Der Bundesrat wird beauftragt, die Sistierung der Mehrfachbela-
stungen durch die RTVG-Abgabe für Arge zu veranlassen, bis
die entsprechenden Gesetze angepasst sind.

01.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

05.05.2020 Nationalrat. Annahme
06.05.2020 Ständerat. Sistierung

20.3173 n Mo. de la Reussille. Gesundheitsschutz für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für eine Ratifizie-
rung des ILO-Übereinkommens Nr. 187 über den Förde-
rungsrahmen für den Arbeitsschutz  (04.05.2020)

Mit dem Ziel, die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu schützen und die Gesundheitsrisiken am Arbeits-
platz zu verringern, wird der Bundesrat beauftragt, möglichst
rasch das ILO-Übereinkommen Nr. 187 über den Förderungs-
rahmen für den Arbeitsschutz zu ratifizieren und dem Parlament
zur Genehmigung zu unterbreiten.

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3174 n Mo. de la Reussille. Millionäre besteuern, um 
Gemeinwesen zu finanzieren und Arbeitsplätze zu retten  
(04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine "Covid-19-Solidaritäts-
steuer" auf Vermögen von über drei Millionen einzuführen und

mit dem Ertrag die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
Familien, die Handwerksbetriebe und die Kleinunternehmen zu
unterstützen.

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3176 n Mo. Fehlmann Rielle. Covid-19. Mehr Anerken-
nung für die öffentliche Spitex  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen so
zu ändern und/oder zu präzisieren, dass eine Finanzierung der
Pflege und Hilfe zu Hause (Spitex) möglich ist, die den Realitä-
ten vor Ort Rechnung trägt. Insbesondere soll Folgendes vorge-
sehen werden:

1. Erhöhung der - auf den 1. Januar 2020 gesenkten - KLV-
Tarife für die Pflege zu Hause zumindest auf das frühere
Niveau und Anpassung der Tarife mindestens alle drei Jahre an
die Kostenentwicklung in der Pflege;

2. Möglichkeit für die Organisationen der Spitex, bei hospitali-
sierten Patientinnen und Patienten Massnahmen der Abklärung
und der Koordination im Hinblick auf den geplanten Spitalau-
stritt zu verrechnen. Dies ist eine Vorbedingung für eine effizi-
ente Betreuung von guter Qualität; zur Abklärung in komplexen
Fällen soll es eine Empfehlung des BAG geben;

3. Kostenübernahme für die telefonische Koordination, die für
die Organisation der berufsübergreifenden Betreuung unerläs-
slich ist, namentlich bei Patientinnen und Patienten, die Rehabi-
litationsmassnahmen zu Hause benötigen;

4. Kostenübernahme für die direkte Koordination mit der Patien-
tin oder dem Patienten und den Gesundheitsakteuren bei kom-
plexen und nicht stabilisierten Fällen, die im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie stark zunehmen;

5. Hinwirken auf eine schnelle Anwendung der rechtlichen
Bestimmungen zur Vergütung des Pflegematerials gemäss der
Liste der Mittel und Gegenstände (MiGeL), im Sinne der Fas-
sung der Vernehmlassung, die bis Februar 2020 lief;

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher Bengue-
rel, Marra, Meyer Mattea, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard,
Pult, Reynard, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Wermuth (19)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3181 n Mo. Quadri. Coronavirus. Keine neuen Ausweise 
mehr für ausländische Arbeitskräfte im Tessin  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Tessin ein Moratorium für die
Erteilung von Grenzgänger- und Aufenthaltsbewilligungen (Aus-
weise G und B) zu erlassen, um die Wiederanstellung der
arbeitslosen, im Kanton wohnenden Personen zu erleichtern,
deren Zahl infolge der Coronakrise dramatisch ansteigen wird.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3182 n Mo. Bregy. Sprengstoffattacken auf Geldautoma-
ten bekämpfen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, eine Ergänzung der bestehen-
den respektive die Schaffung einer neuen gesetzlichen Rege-
lung zur Bestrafung von Sprengstoffdelikten, welche zum
Zweck der unrechtmässigen Erlangung von Vermögen erfolgen,
zu erlassen.
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Mitunterzeichnende: Binder, Bulliard, Candinas, de Courten,
Dettling, Gmür Alois, Gschwind, Hess Lorenz, Kamerzin, Kutter,
Landolt, Paganini, Portmann, Rechsteiner Thomas, Regazzi,
Ritter, Roduit, Romano, Ruppen, Schneeberger, Schneider
Schüttel, Schneider-Schneiter, Siegenthaler, Studer (24)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3183 n Mo. Bulliard. Auswirkungen der Corona-Krise in 
den Berggebieten abfedern  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Fonds für Regionalentwick-
lung mit einer zusätzlichen, einmaligen Einlage zu alimentieren.
Die entsprechenden Mittel sollen verwendet werden, um in den
Berggebieten die langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise
abzufedern.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Andrey, Badertscher,
Candinas, Gugger, Landolt, Regazzi, Reynard, Ruppen, von
Siebenthal (10)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3184 n Mo. Bulliard. Der Bund muss für einen Teil der 
Covid-19-Überbrückungskredite aufkommen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnungen zur Covid-19-
Überbrückungshilfe anzupassen und vorzusehen, dass der
Bund nach Bewältigung der Coronakrise einen Teil der Über-
brückungskredite übernimmt. Dieser Teil kann die Kapitalkosten
der Unternehmen, insbesondere die Miete, die Zinsen, die
Amortisationskosten, die Unterhalts- und die Lagerkosten
umfassen. Der Bund kann den Teil der Kredite, die er über-
nimmt, begrenzen und für die Rückerstattung des anderen Teils
Vorschriften erlassen.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Gschwind, Gugger, Kamer-
zin, Piller Carrard, Regazzi (6)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3185 n Po. Bulliard. Schutz von Kindern vor Gewalt in 
der Erziehung  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen und in einem Bericht
darzustellen, wie der Schutz von Kindern vor Gewalt in der
Erziehung im ZGB verankert werden kann.

Mitunterzeichnende: Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Gugger,
Gysi Barbara, Reynard, Roduit (6)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

25.09.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
09.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.3187 n Ip. Fiala. Risikoreporting als Führungsinstru-
ment. Fehlt ein umfassendes Risikomanagement für die 
Schweiz?  (04.05.2020)

Nicht nur aber auch im Zuge der Corona-Krise bitte ich den
Bundesrat (BR) um Beantwortung nachstehender grundsätzli-
cher Fragen zum Thema Risikomanagement:

1. Ist er der Meinung, dass eine parlamentarische Arbeits-
gruppe "Risikoreporting" ein ausreichendes Führungsinstru-
ment darstellt für ein eigentliches Risikomanagement?

2. Wie lässt sich erklären, dass sowohl zu wenig Schutzmasken
und Desinfektionsmittel, als auch unzureichend medizinisches
Material heute, in der Corona-Krise, vorhanden sind?

3. Wurde in diesem Zusammenhang der föderalistisch verteilte
Auftrag an Spitäler im Nachgang auf Erfüllung unzureichend
kontrolliert?

4. Inwiefern hat er sich überlegt, welche für das Gesundheits-
wesen relevanten Produktionsbetriebe mindestens in Teilen
zwingend in der Schweiz verbleiben sollten, im Sinne eines
angemessenen Risikomanagements?

5. Ist er sich bewusst, dass die ausschliesslich auf Corona aus-
gerichtete "monothematische" Betrachtungsweise "Leben ret-
ten/Leben schützen um jeden Preis" allenfalls zu kurz greifen
könnte?

6. Inwiefern hat er sich die weiterreichenden Auswirkungen
gesellschaftlich, sozial, gesundheitlich und wirtschaftlich über-
legt und in Betracht gezogen?

7. Hat er sich umfassend und systemisch die Frage gestellt, wie
viele Lebensjahre durch seine Massnahmen kurzfristig gerettet
und wie viele Lebensjahre kurz-, mittel- und langfristig als
direkte oder indirekte Folgen des "Lockdowns" verloren gehen?

8. Hat er vertieft analysiert, welche privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen, Unternehmen des Service Public sowie Staatsaufga-
ben effektiv als "systemrelevant" zu betrachten sind und wie
diese zu schützen sind?

9. In der letzten Stellungnahme hat er sich nur sehr vage über
sein Konzept für die Exil-Strategie aus der Krise geäussert.
Heisst das, dass er ohne Verständnis über den möglichen
Impact dieser Strategie und damit ohne eine ausgeglichene
Kosten/Nutzen Abwägung den "Lockdown" ausgerufen hat?

10. Wie ist effektiv gesichert, dass die Taskforce paritätisch aus
Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen und Meinungs-
schulen zusammengesetzt ist (Volkswirte, Finanzexperten, Bio-
logen, Mediziner, Statistiker

etc.)?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3188 n Po. Storni. Analyse und Beurteilung der Auswir-
kungen des Homeoffice auf die Arbeitswelt und den Ver-
kehr während der Gesundheitskrise durch Covid-19 sowie 
Festlegen von künftigen Szenarien und 
Fördermassnahmen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Analyse darüber zu erstel-
len, wie sich das Potenzial des Homeoffice in der Arbeitswelt
während der Gesundheitskrise durch Covid-19 entwickelt hat
und welche Auswirkungen auf den Verkehr festgestellt werden
konnten. Infolge der Aufforderung, Abstand zu halten, und der
damit verbundenen Einschränkungen wurde vermehrt im
Homeoffice gearbeitet. Der Bundesrat soll Szenarien für das
Homeoffice der Zukunft entwickeln, wobei neben den techni-
schen Aspekten (Telematik-Infrastruktur, Cybersicherheit) auch
Fragen in Bezug auf die Umwelt (Verkehr) und das Arbeitsrecht
mit einfliessen sollen.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Cattaneo, Crottaz, Dandrès,
Farinelli, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Bar-
bara, Locher Benguerel, Marchesi, Marra, Munz, Piller Carrard,
Pult, Regazzi, Reynard, Romano, Schneider Schüttel, Seiler
Graf, Wermuth (21)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.3189 n Po. Baumann. Lebensmittel-Versorgungssicher-
heit stärken  (04.05.2020)

Der Bundesrat prüft Massnahmen, um die Lebensmittelversor-
gungssicherheit zu stärken.

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3190 n Mo. Estermann. Die Schweizer Landeshymne im 
Bundeshaus  (04.05.2020)

Die Parlamentsdienste sind eingeladen:

1. Die Schweizer Landeshymne (in allen vier Landessprachen,
ev. auch in englisch) auf der offiziellen Webseite der Bundes-
versammlung zu veröffentlichen.

2. Einen Gesangswettbewerb für Kinder- und Jugendchöre in
der Schweiz auszuschreiben für Aufnahmen auf die offizielle
Webseite der Bundesversammlung.

26.08.2020 Das Büro beantragt die Ablehnung der Motion, da
Punkt 1 bereits erfüllt und Punkt zwei zu restriktiv ist.

20.3191 n Mo. Estermann. Die Zahl der Spätabtreibungen in 
der Schweiz reduzieren  (04.05.2020)

"Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu erarbeiten,
damit die Zahl der Abtreibungen nach der 12. Schwanger-
schaftswoche markant reduziert werden kann."

Mitunterzeichner: von Siebenthal (1)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3192 n Mo. Wermuth. Kurzarbeitsentschädigung bei tie-
fen Einkommen anheben  (04.05.2020)

Die gesetzlichen Grundlagen werden so angepasst, dass die
ausbezahlte Kurzarbeitsentschädigung gemäss Artikel 31ff
AVIG in jedem Fall mindestens 4000 Franken beträgt (100%-
Pensum). Bei Teilzeitangestellten gilt die Regelung proportional
zu ihrem Pensum.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher Bengue-
rel, Marra, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina, Munz, Nuss-
baumer, Piller Carrard, Pult, Reynard, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Wermuth, Widmer Céline (22)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3193 n Mo. Wermuth. Einmalige Corona-Direktzahlun-
gen an Einzelpersonen und Haushalte in finanziell prekären 
Situationen  (04.05.2020)

Die gesetzlichen Grundlagen werden so angepasst, dass der
Bund Haushalte und Einzelpersonen mit einer einmaligen, nicht
rückzahlbaren Direktzahlung unterstützt, sofern deren Einkom-
men unter dem Niveau liegt, das zu Ergänzungsleistungen
berechtigt. Die Einmalzahlung beträgt mindestens 1000 Fran-
ken pro Person. Andere Nothilfezahlungen des Bundes,
namentlich die Nothilfe für Kulturschaffende, werden davon in
Abzug gebracht.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara,
Locher Benguerel, Marra, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina,

Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult, Reynard, Roth Fran-
ziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Widmer Céline (22)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3195 n Ip. Molina. Auswirkungen der Corona-Krise auf 
Entwicklungsländer. Ist der Bundesrat bereit, sich auf dem 
Schweizer Finanzplatz für Schuldenerleichterungen für 
arme Länder einzusetzen?  (04.05.2020)

Die Coronavirus-Pandemie stellt die Staatengemeinschaft vor
enorme Herausforderungen. Vor allem Entwicklungsländer
geraten aufgrund des Virus in grosse Notlagen, da ihnen oft die
finanziellen Ressourcen fehlen, um den gesundheitlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie wirksam zu
begegnen. Dies betrifft vor allem Staaten, die bereits vor der
Krise hoch verschuldet waren und einen wesentlichen Teil ihrer
finanziellen Ressourcen in den Schuldendienst stellen müssen.
Mit einem Erlass aller bilateralen und multilateralen Schulden
für die 70 ärmsten Länder würde deren Schuldendienst in die-
sem Jahr um 19,5 Milliarden US-Dollar und im nächsten Jahr
um 18,7 Milliarden erleichtert. Alleine in diesem Jahr würden
sich die verfügbaren Ressourcen aller dieser Länder für das
Gesundheitswesen mehr als verdoppeln.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wird die Schweiz sich im Pariser Club, in der G20, der Welt-
bank und dem IWF für einen Erlass aller Schulden dieser Län-
der aussprechen?

2. Ist der Bundesrat bereit, sich für einen Schuldenerlass für
diese Länder durch Schweizer Banken einzusetzen?

3. Ist der Bundesrat bereit, mit privaten Gläubigern wie den
Schweizer Grossbanken in einen Dialog zu treten, um über
Möglichkeiten einer gemeinsamen Hilfe für überschuldete Län-
der im globalen Süden zu beraten?

4. Verfügt der Bundesrat über konkrete Zahlen, die über die
Dimensionen der Verschuldung von Entwicklungsländern bei
privaten Gläubigern in der Schweiz Auskunft geben?

5. Wie stuft der Bundesrat die Stabilität des Schweizer Finanz-
platzes auf Grund der stark ansteigenden Verschuldung in vie-
len Schwellen- und Entwicklungsländern ein? Können private
Gläubiger in der Schweiz allfällige massive Kreditausfälle
selbstständig tragen?

6. Auf internationaler Ebene fehlt ein für alle Akteure verbindli-
cher Restrukturierungsmechanismus von Staatsschulden. Ist
der Bundesrat bereit, sich für einen solchen unter dem Dach der
UNO oder der Bretton-Woods-Institutionen einzusetzen?

7. Um die Abhängigkeit von Entwicklungsländern von privaten
Geldgebern zu reduzieren, muss vor allem Steuerflucht und
Korruption wirksam bekämpft und in gute Regierungsführung
investiert werden. Sieht der Bundesrat hier gesetzgeberischen
Handlungsbedarf in der Schweiz, um Korruptions- und Kredits-
kandale, wie das Beispiel der Credit Suisse und Mosambik,
künftig zu sanktionieren?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher Bengue-
rel, Marra, Meyer Mattea, Munz, Piller Carrard, Pult, Reynard,
Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Wermuth, Wid-
mer Céline (19)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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20.3196 n Ip. Molina. Medizinische Technologien gegen 
Covid-19. Was unternimmt der Bundesrat, damit die 
Schweiz sowie alle Staaten Zugang zu künftigen Medika-
menten und Impfstoffen haben?  (04.05.2020)

Nicht alle Staaten haben die gleichen Voraussetzungen bei der
Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Es liegt im Interesse
der Staatengemeinschaft, COVID-19 weltweit schnellstmöglich
einzudämmen. Hierfür ist es zentral, dass medizinische Tech-
nologien wie Diagnostiktests, Medikamente und künftige Impf-
stoffe für alle zugänglich und bezahlbar gemacht werden.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zusammen mit
anderen globalen Gesundheitsakteuren eine Initiative gestartet
(ACT Accelerator), um die Entwicklung, Produktion und gleich-
berechtigte Verteilung von Impfstoffen, Diagnose- und Thera-
piemöglichkeiten für COVID-19 zu beschleunigen. Zahlreiche
EU-Staaten waren bei der Lancierung dabei. Unterstützt der
Bundesrat diese Initiative? Wenn ja, ist er bereit finanzielle Mit-
tel dafür zu sprechen? Welche aussenpolitische Strategie ver-
folgt er diesbezüglich?

2. Auch Costa Rica forderte die Staatengemeinschaft auf,
Rechte auf alle medizinischen Technologien, die es zur Vorbeu-
gung, Entdeckung und Behandlung von COVID-19 brauchen
wird, bei der WHO zu poolen. Welche Haltung vertritt der Bun-
desrat diesbezüglich?

3. Gemäss eines Rechtsgutachtens von Valérie Junod, Profes-
sorin und Expertin für pharmazeutisches Recht, hat der Bun-
desrat selber die Möglichkeit nach Artikel 40ff. PatG
Zwangslizenzen zu erwirken, falls patentierte COVID-19 Pro-
dukte ungenügend verfügbar und/oder zu teuer sind. Warum
hat der Bundesrat angesichts der Pandemie noch keine Vorbe-
reitungsmassnahmen ergriffen, wie das beispielsweise
Deutschland und Kanada bereits getan haben, um dieses
Instrument rascher anwenden zu können?

4. Welche Massnahmen ergreift der Bundesrat, damit Schwei-
zer Pharmaunternehmen medizinische Innovationen zur Ein-
dämmung des neuartigen Coronavirus zukünftig bezahlbar und
für alle zugänglich anbieten werden?

5. Sieht der Bundesrat gesetzgeberischen Handlungsbedarf,
damit zukünftige Medikamente und Impfstoffe gegen das Coro-
navirus "Open-Source" hergestellt werden?

6. Welche Massnahmen ergreift der Bundesrat, damit Konsu-
mentinnen und Konsumenten künftig nicht mehr unter den
hohen Preisen für Medikamente leiden?

7. Steht der Bundesrat in Dialog mit Schweizer Pharmaunter-
nehmen und Hochschulen zur Bekämpfung des Coronavirus?
Falls ja: Welche Strategie verfolgt er?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher Bengue-
rel, Marra, Meyer Mattea, Munz, Piller Carrard, Pult, Reynard,
Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Wermuth, Wid-
mer Céline (19)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.3197 n Mo. Nationalrat. Überprüfung der Pflichtlager-
haltung (Burgherr)  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert im Nachgang der Corona-Krise
das Konzept der Pflichtlagerhaltung zu überprüfen und den Pro-
duktkatalog und die Bedarfsabdeckung auszuweiten.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission

25.09.2020 Nationalrat. Annahme
15.12.2020 Ständerat. Annahme

20.3199 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Freizügigkeitsabkommen vorläufig aussetzen, 
um Covid-19 zu bekämpfen und die Arbeitskräfte in unse-
rem Land zu schützen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, gestützt auf Artikel 14 Absatz 2
des Freizügigkeitsabkommens (FZA) eine dringliche Sitzung
des Gemischten Ausschusses zu verlangen mit dem Ziel, dass
eine vorläufige Aussetzung der Anwendung des FZA beschlos-
sen wird. Das Abkommen soll so lange ausgesetzt werden, wie
die Schliessung unserer Grenzen nötig ist, um die Ausbreitung
von Covid-19 zu stoppen und die Arbeitskräfte in der Schweiz
vor den wirtschaftlichen Folgen dieser Krise zu schützen.

Sprecher: Addor

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3200 n Po. Sozialdemokratische Fraktion. Kurzarbeit. 
Entschädigung der Arbeitnehmenden auf Stundenlohnba-
sis bei Privatpersonen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, ausserordentliche Sofortmass-
nahmen zum Schutz der Arbeitnehmenden von Privatpersonen
auf Stundenlohnbasis (folgend: APS) zu prüfen und darüber
Bericht zu erstatten. Namentlich ist zu prüfen, ob es der Bun-
desrat für zweckmässig und zielführend erachtet, die APS zu
ermächtigen, sich analog den Selbständigerwerbenden selbst
bei den kantonalen Arbeitsämtern zur Kurzarbeit anzumelden,
mit der Auflage, der Anmeldung eine Bestätigung der jeweils
betroffenen Arbeitgeber beizulegen. Zudem sind Massnahmen
zum Schutz von in der Schweiz erwerbstätigen Sans-Papiers
vorzusehen, dies angesichts der Tatsache, dass deren Existenz
zwar illegal, aber real ist und sie als schwächstes Glied der
Gesellschaft besonders unter der bevorstehenden Krise zu lei-
den haben werden.

Sprecher: Atici

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3201 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Wichtige 
Anerkennung für systemrelevante Arbeit  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Angestellten, die während
der Corona Krise als "Systemrelevant" eingestuft wurden, eine
Prämie in der Höhe von 5000 Schweizer Franken auszuzahlen.

Sprecherin: Funiciello

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3202 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Keine Über-
wälzung der Corona-Kosten auf die Prämienzahlenden  
(04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt die notwendigen Massnahmen
zu treffen, dass die Krankenkassenprämien für die Jahre 2021-
2023 stabilisiert und keinesfalls erhöht werden.

Sprecherin: Gysi Barbara

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3203 n Mo. Sozialdemokratische 
Fraktion. Solidaritätsabgabe auf Milliardenvermögen zur 
Bekämpfung der Corona-Krise  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Fonds zur Bekämpfung
der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Pande-
mie einzurichten. Dieser Fonds wird gespiesen aus einer zeit-
lich befristeten Solidaritätsabgabe auf sehr hohe Vermögen ab
einer Milliarde Franken.

Sprecherin: Meyer Mattea

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3209 s Mo. Müller Damian. Elektronische Rezepte für 
Heilmittel. Bessere Qualität und höhere 
Patientensicherheit  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit Rezepte für Heilmittel elektronisch im Rahmen
des e-Medikationsprozesses ausgestellt und digital übertragen
werden können.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

21.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3210 s Mo. Ständerat. CO2-Emissionsabgaben. Gerech-
tigkeit auch bei Nischenmarken (Müller Damian)  
(04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnung des CO2-Geset-
zes dahingehend zu ergänzen ändern, dass für Fahrzeuge von
Klein- und Nischenherstellern dieselben CO2-Zielvorgaben gel-
ten wie für die übrigen Fahrzeugmarken.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

15.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3211 s Mo. Müller Damian. Für mehr Handlungsspiel-
raum bei der Beschaffung von Medizinprodukten zur Ver-
sorgung der Schweizer Bevölkerung  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung so anzupas-
sen, dass in der Schweiz auch Medizinprodukte aussereuropä-
ischer Regulierungssysteme zugelassen werden können.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

21.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.3221 s Mo. Ständerat. Durch Automation Güter auf der 
Schiene effizienter transportieren (Dittli)  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament ein Konzept für
die Finanzierung und für die koordinierte Umsetzung techni-
scher Neuerungen zu unterbreiten, welche insbesondere eine
(Teil-)Automatisierung der letzten Meile im Schienengüterver-
kehr ermöglichen und die Bewältigung der Schnittstelle Strasse
- Schiene in multimodalen Logistikketten vereinfachen.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

15.09.2020 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.3222 s Mo. Ständerat. Bahngüterverkehr und Beitrag 
zur Senkung des CO2-Ausstosses (Dittli)  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Massnah-
menplan zu unterbreiten (gegebenenfalls mit gesetzlichen
Anpassungsvorschlägen), mit dem er darlegt, wie der Bahngü-
terverkehr und multimodale Logistiklösungen stärker an die
Senkung des CO2-Ausstosses im Güterverkehr beitragen kön-
nen.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

15.09.2020 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.3225 s Mo. Noser. Mehr Lebensqualität und sichere Ren-
ten für alle  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Botschaft
vorlegen, mit welcher der gesetzliche Ferienanspruch um zwei
Wochen für alle erhöht wird und das Rentenalter für Frau und
Mann auf Alter 67. Weitere Reformen des Rentensystems sol-
len auf der Basis dieser Eckwerte gemacht werden.

Mitunterzeichnende: Bauer, Burkart, Caroni, Dittli, Français,
Gapany, Hefti, Michel, Müller Damian, Schmid Martin,
Wicki (11)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

21.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3228 n Ip. Addor. Internationale Verantwortlichkeit Chi-
nas in der Covid-19-Pandemie?  (04.05.2020)

1. Hat der Bundesrat versucht, den wahren Ursprung von
Covid-19 herauszufinden? Und wenn nicht, gedenkt er zu die-
sem Zweck alle geeigneten Anordnungen zu treffen?

2. Besteht nach Ansicht des Bundesrates eine Verantwortlich-
keit Chinas in Bezug auf das internationale Recht? Oder kann
dies zumindest der Fall sein?

3. Könnte China somit dazu verpflichtet werden, für die
beträchtlichen Schäden aufzukommen, die diese Pandemie
namentlich in der Schweiz verursacht hat und noch verursa-
chen wird, so auch in wirtschaftlicher Hinsicht?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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20.3230 n Mo. Addor. Föderalismus als Instrument der 
Krisenbewältigung  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Bewältigung der Covid-
19-Krise in allen Fällen, in denen die Gesundheit oder die
öffentliche Sicherheit nicht zwingend eine schweizweit einheitli-
che Lösung erfordern, den Kantonen die Freiheit zu lassen, in
Abwägung ihrer jeweils spezifischen Situation Massnahmen zu
beschliessen, die je nachdem restriktiver oder weniger restriktiv
sein können als diejenigen des Bundes.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3231 n Mo. Feri Yvonne. Früherkennung von Kindes-
wohlgefährdungen. Nationales Programm  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, ein nationales Programm zur
besseren Früherkennung von Kindeswohlgefährdungen zu
schaffen. Die verbesserte Ausbildung von Fachpersonen, wel-
che mit Kindern arbeiten sowie eine wissenschaftlich fundierte
Evaluation bereits bestehender Instrumente und Prozesse sol-
len die obersten Ziele sein. Auf einer neu geschaffenen Natio-
nalen Plattform sollen die gewonnen Erkenntnisse den
nationalen, kantonalen und regionalen Akteuren bekanntge-
macht werden. Eine Informationskampagne soll Fachpersonen
auf bereits vorhandene Unterstützungsangebote hinweisen und
generell für das Thema sensibilisieren.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3232 n Mo. Addor. Wir zuerst!  (04.05.2020)

Der Bundesrat ist aufgefordert, bei der Zuteilung der Ressour-
cen während der Gesundheits-, Wirtschafts- und Gesellschafts-
krise bedingt durch Covid-19 jegliche Zahlung ans Ausland,
unabhängig von deren Zweck, auszusetzen und alle zur Verfü-
gung stehenden Mittel zur Unterstützung der Einwohnerinnen
und Einwohner unseres Landes zu verwenden.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3234 n Ip. Kamerzin. Verkauf von Schweizer Wein för-
dern und damit den Schweizer Weinbau unterstützen  
(04.05.2020)

Nach einem erfreulichen Jahr 2019 ist die Lage im Schweizer
Weinbau dieses Jahr besorgniserregend: Die Schliessung von
Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen, der Rück-
gang der Hotelübernachtungen und die Absage grosser Veran-
staltungen haben zu einer drastischen Abnahme des Umsatzes
geführt, bei einigen Produzentinnen und Produzenten im
Umfang von beinahe 80 Prozent.

Gemäss dem Jahresbericht des Schweizerischen Observatori-
ums des Weinmarktes betrugen 2019 die mengenmässigen
Marktanteile für Schweizer Wein bei acht der grössten Detail-
händler (Coop, Denner, Globus, Manor, Migros, Spar, Landi und
Volg) 27,5 Prozent der Weinverkäufe.

In den grossen Ladenketten besteht das Weinangebot also zu
rund einem Viertel aus Schweizer Weinen; das ist wenig. Die
Coronakrise hat gezeigt, dass die Bereitschaft, lokalen Produk-
ten den Vorzug zu geben - aus wirtschaftlichen Gründen wie
auch aus Umweltschutzgründen - durchaus besteht.

Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bundesrat die folgenden
Fragen:

1. Sollten die Grossverteiler nach Ansicht des Bundesrates
dazu gebracht werden, mehr Schweizer Wein zu verkaufen?

2. Wäre es seiner Meinung nach angebracht, Vorgaben betref-
fend einen Mindestanteil der Schweizer Weine an ihrem Wein-
angebot zu machen, zum Beispiel 50 Prozent?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3235 n Mo. Baumann. Lebensmittelmärkte in 
Pandemiesituationen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt die nötigen Massnahmen zu tref-
fen, um die sichere Durchführung von Lebensmittelmärkten
auch in Pandemiesituationen zu ermöglichen.

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3236 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Covid-19. Stärkung 
der Unternehmen mit dem Abzug für Eigenfinanzierung 
nach der Corona-Krise  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Botschaft
zu unterbreiten, mit welcher der Abzug für Eigenfinanzierung
bei der direkten Bundessteuer eingeführt wird.

Sprecherin: Sauter

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3237 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Mobilfunknetz. Die 
Rahmenbedingungen für einen raschen Aufbau jetzt 
schaffen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die notwendigen Massnah-
men zu ergreifen und Entscheidungen zu treffen, um die Einfüh-
rung der fünften Generation des Mobilfunkstandards (5G) zu
ermöglichen. Das Ziel ist dabei anzustreben, dass es den
Anbietern innerhalb der nächsten fünf Jahre möglich ist (d.h. bis
2024), ein qualitativ hochwertiges nationales 5G-Netz zu mög-
lichst geringen Kosten aufzubauen. Die zu ergreifenden Mass-
nahmen wurden in der vom UVEK beauftragten Arbeitsgruppe
"Mobilfunk und Strahlung" in ihrem Bericht mittels verschiede-
ner Optionen deutlich aufgezeigt. Zudem soll der Bundesrat
zusammen mit der Branche die breite Bevölkerung über die
künftige Mobilfunk-Generation sachgerecht informieren.

Sprecher: Wasserfallen Christian

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

25.09.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

20.3239 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Covid-19. Gezielt in 
Forschung und Entwicklung investieren  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, als befristete Sondermass-
nahme, den Zugang zur Unterstützung von Innovationsprojek-
ten durch die Innosuisse für Schweizer KMU zu erleichtern.
Dafür sollen die Rahmenbedingungen bezüglich der Eigenbe-
teiligung der Unternehmen an den Projektkosten flexibilisiert
werden, sodass Schweizer KMU, die mit einem Forschungs-
partner ein Innovationsprojekt umsetzen wollen, der geforderte
Cash-Beitrag einmalig erlassen werden kann.

Sprecher: Wasserfallen Christian

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3243 n Mo. Nationalrat. Covid-19. Die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen beschleunigen (FDP-Liberale Fraktion)  
(04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
betroffenen Akteuren, die erforderlichen Massnahmen zu tref-
fen, um den Digitalisierungsprozess unseres Gesundheitssy-
stems zu beschleunigen. Der Akzent soll dabei unter anderem
auf den folgenden Punkten liegen:

1. Das elektronische Patientendossier muss im Gesundheitswe-
sen für alle Akteure rasch zur Norm werden.

2. Der Einsatz der Telemedizin ist anerkannt und wird gefördert.

3. Jede Art von Korrespondenz zwischen den Akteuren im
Gesundheitswesen erfolgt digital. Ausnahmen sind möglich für
die Kommunikation mit Patientinnen und Patienten, die
beschränkt Zugang zu digitalen Kommunikationsmitteln haben.

4. Der Einsatz von Anwendungen, die es den Patientinnen und
Patienten erlauben, ihren Gesundheitszustand zu kontrollieren,
wird gefördert, auch in der Grundversicherung.

5. Der Online-Bezug von Medikamenten wird erleichtert und
während der Krise des Gesundheitswesens gefördert.

Sprecher: Nantermod

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Ziffern 1
bis 3 und die Ablehnung der Ziffern 4 und 5.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

25.09.2020 Nationalrat. Annahme
Punkte 1, 2 und 3 angenommen / Punkte 4 und 5 abgelehnt.

20.3245 n Mo. Die Mitte-Fraktion. CVP-EVP-
BDP.. Essentielle Güter. Wirtschaftliche Abhängigkeit 
verringern  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, um
die Abhängigkeit von internationalen Liefer- und Produktions-
ketten für essentielle Güter zu verringern. So soll die Versor-
gungssicherheit in zukünftigen Krisen besser gewährleistet
werden und die nachhaltige Wirtschaft der Schweiz gestärkt
werden.

Sprecher: Regazzi

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3247 n Ip. Rutz Gregor. Unbekannte Bilanz der Erträge 
aus der Haushalt- und Unternehmensabgabe  (04.05.2020)

An seiner Sitzung vom 16. April beschloss der Bundesrat, die
Haushaltabgabe neu auf 335 Franken pro Jahr zu senken.
Gleichzeitig entschied er über eine neue Tarifordnung für die
Unternehmensabgabe, nachdem das Bundesverwaltungsge-
richt die bisherige Regelung als verfassungswidrig qualifiziert
hatte (Urteil A-1378/2019 vom 5. Dezember 2019). In seiner
Antwort auf eine Frage von Nationalrat Fabio Regazzi sagte der
Bundesrat am 9. Dezember 2019: "Das UVEK wird dem Bun-
desrat bis Mitte 2020 eine erste Bilanz über das neue Abgabe-
system vorlegen und in diesem Rahmen auch die Tarife
überprüfen. Auf dieser Basis kann dann auch eine Einschät-
zung der Einnahmen für die Folgejahre gemacht werden."

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, die folgenden
Fragen zu beantworten:

1. Wie sieht die Bilanz über das neue Abgabesystem aus? Wie
hoch sind die Erträge aus der Haushaltabgabe bzw. aus der
Unternehmensabgabe?

2. Wie hoch sind innerhalb der Erträge aus der Unternehmens-
abgabe die Erträge aus den Abgaben, welche Arbeitsgemein-
schaften (d.h. temporäre Verbindungen von Unternehmen)
entrichtet haben?

3. Mit welchen Erträgen aus der Haushaltsabgabe bzw. der
Mediensteuer für Unternehmen rechnet der Bundesrat für die
kommenden Jahre?

4. Ist der Entscheid, die Haushaltabgabe zu senken, aufgrund
der erwähnten Bilanz und neuen Einschätzung erfolgt oder aus
anderen Gründen?

5. Hat der Bundesrat in seinem Finanzplan berücksichtigt, dass
die Erträge aus der bislang gesetzeswidrig erhobene Abgabe
für Arbeitsgemeinschaften in Kürze wegfallen werden?

6. Wie stellt sich der Bundesrat zum Vorwurf, dass die Ände-
rung am Tarifsystem für Unternehmen dazu führt, dass gewisse
Unternehmen das Zweieinhalbfache des heutigen Betrags
bezahlen müssen?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3248 n Ip. Rutz Gregor. Undurchsichtige Strategie des 
Bundesrates in der Medienpolitik. Gebühren statt Werbung 
bei der SRG?  (04.05.2020)

Im Oktober 2017 versprach Bundesrätin Doris Leuthard im Hin-
blick auf die Abstimmung zur "No Billag"-Initiative, dass die
Gebühreneinnahmen der SRG bei 1,2 Milliarden Franken plafo-
niert werden sollen und die SRG ein Massnahmenpaket zur
Reduktion ihrer Ausgaben vorzulegen habe. Die SRG ver-
sprach noch am Abstimmungstag, diese Vorgaben umzuset-
zen. Diese Massnahmen sollten Marktverzerrungen reduzieren
und die SRG verpflichten, sich auf den Kernauftrag zu konzen-
trieren. Gleichzeitig war es ein erster Schritt in Richtung wettbe-
werbsfreundlichere Rahmenbedingungen für private
Medienunternehmen. Die Plafonierung der SRG-Anteile sollte
gemäss Bestätigung des Bundesrats bis mindestens 2022 gel-
ten.

An 16. April 2020 beschloss der Bundesrat jedoch, die Plafonie-
rung der Gebühreneinnahmen für die SRG aufzuheben. Der
Anteil der SRG soll neu um 50 Millionen Franken auf 1,25 Milli-
arden Franken erhöht werden. Währenddessen sollen die über
30 privaten Radio- und TV-Stationen weiterhin 6 Prozent aus
dem Gebührentopf erhalten. Vor diesem Hintergrund stellen
sich folgende Fragen:

1. Warum nimmt der Bundesrat weitere Marktverzerrungen in
Kauf, indem er der SRG neue jährliche Subventionen von 50
Millionen Franken zuspricht, während private Sender weiterhin
6 Prozent erhalten sollen?

2. Aufgrund welchen Finanzplans erfolgte diese Erhöhung?
Welche Kriterien waren die Grundlage für die Berechnung der
Summe von 50 Millionen Franken?

3. Welche Auflagen oder Absprachen erfolgten mit der SRG
rund um diesen Entscheid?

4. Rechnet der Bundesrat in den kommenden Monaten und
Jahren mit einer Erholung des Werbemarkts, so dass die
Gebührenanteile der SRG wieder gesenkt werden können?
Oder ist damit zu rechnen, dass sich der Werbemarkt weiterhin
in einer kritischen Lage befindet und der Anteil der SRG an den
Gebühreneinnahmen allenfalls sogar weiter erhöht werden
könnte?

5. Bedeutet der bundesrätliche Entscheid einen ersten Schritt in
Richtung werbefreie SRG? Will die SRG künftig vermehrt auf
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Sponsoring und Product Placement setzen, während eigentli-
che TV-Werbung nicht mehr erwünscht ist?

6. Ist die Aussage des Bundesrats vom 25. April 2018 noch
aktuell, wo er darauf hinwies, das Wegfallen von Werbemög-
lichkeiten in den Programmen der SRG würde "den TV-Werbe-
markt in der Schweiz schwächen und zu einem Verlust von
Wirtschaftspotenzial führen"?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3249 n Mo. Feller. Kampf gegen die Verbreitung des 
Coronavirus. Apotheken sollen serologische Tests durch-
führen können  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die erforderlichen Massnahmen
zu treffen, damit es Apotheken erlaubt ist, serologische Tests
durchzuführen, mit denen nachgewiesen werden kann, ob eine
Person mit dem Covid-19-Erreger infiziert wurde.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3250 n Mo. Feller. Welche Funktion haben die Ausschüt-
tungsreserven in der Bilanz der SNB?  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die SNB zu ersuchen, entweder
die Bezeichnung "Ausschüttungsreserve" zu ändern oder dar-
aus eine Reserve zu bilden, die letztlich vollumfänglich dem
Bund und den Kantonen ausgeschüttet wird.

Mitunterzeichner: Andrey (1)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3251 n Mo. Feller. Verordnung über das öffentliche 
Beschaffungswesen. Artikel 24 aufheben, damit der Grund-
satz "Pacta sunt servanda" gewahrt bleibt  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 24 der Verordnung über
das öffentliche Beschaffungswesen aufzuheben.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3255 n Mo. Klopfenstein Broggini. Abstandhalten auch 
unterwegs ermöglichen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit die Kantone ihr Strassennetz
so anpassen können, dass es rasch mehr Velofahrerinnen und
Velofahrer sowie Fussgängerinnen und Fussgänger aufnehmen
kann (Senkung der Geschwindigkeit, Verbreiterung von Rad-
streifen und Trottoirs, Schliessung von Strassen usw.).

Er wird zudem beauftragt, an den Schweizerischen Städtever-
band und den Schweizerischen Gemeindeverband entspre-
chende Empfehlungen zu richten.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Masshardt, Matter
Michel, Michaud Gigon, Munz, Pasquier, Python, Schlatter,
Töngi, Walder (10)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3257 n Mo. Dandrès. Für eine soziale und kohärente 
Unterstützung der von der Krise betroffenen Selbstständig-
erwerbenden und Angestellten  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zur Änderung der
Artikel 31 Absätze 2 und 3, 34 Absatz 1 und 35 Absatz 1 des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 25. Juni 1982 (AVIG)
auszuarbeiten, der Folgendes vorsieht:

a. Die bisher nach Artikel 31 Absätze 2 und 3 AVIG von der
Kurzarbeitsentschädigung ausgeschlossenen Personen sollen
neu in das ordentliche Kurzarbeitsentschädigungsregime inte-
griert werden, und zwar ohne dass diese Entschädigung nach
Artikel 5 der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung
plafoniert wird.

b. Selbstständigerwerbende nach Artikel 12 des Bundesgeset-
zes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG) sollen aufgenommen werden und Anspruch auf Kurzar-
beitsentschädigung erhalten, sofern das für die Berechnung der
Arbeitslosenversicherungsbeiträge massgebende jährliche Ein-
kommen 148 200 Franken nicht übersteigt. Auf dem der AHV
angegebenen Einkommen der Selbstständigerwerbenden nach
Artikel 12 ATSG soll ein beschränkter und befristeter Beitrag an
die Arbeitslosenversicherung erhoben werden. Die Erhebung
dieses Beitrags soll ein Jahr nach Ausserkrafttreten der Mass-
nahmen, die der Bundesrat im Zusammenhang mit der Corona-
krise gestützt auf Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung
getroffen hat, beginnen.

c. Die Personen nach den Buchstaben a und b sollen für ihren
Einkommensausfall zu 100 Prozent entschädigt werden, höch-
stens aber im Umfang des Schweizer Medianlohns, auch wenn
ihr massgebendes Einkommen höher ist.

d. Der Verdienstausfall aller anderen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer soll zu 100 Prozent ihres Lohnes entschädigt
werden, soweit der Verdienst höchstens dem Schweizer Medi-
anlohn entspricht. Für den Teil des Verdiensts, der darüber
liegt, werden diese Personen nach Artikel 34 AVIG zu 80 Pro-
zent entschädigt.

e. Die Unternehmen, die von der Kurzarbeitsentschädigung
profitieren, sollen in der Zeit, in der sie von dieser Entschädi-
gung profitieren, und zwei Jahre danach darauf verzichten müs-
sen, ihren Aktionärinnen und Aktionären Dividenden
auszuschütten oder andere Vorteile wie den Rückkauf von
Aktien zu gewähren;

f. Diese Unternehmen sollen sich verpflichten, alles vorzukeh-
ren, um Kündigungen zu vermeiden.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Fehlmann Rielle,
Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Hurni, Locher Bengue-
rel, Marra, Marti Samira, Meyer Mattea, Munz, Nussbaumer, Pil-
ler Carrard, Pult, Reynard, Roth Franziska, Schneider Schüttel,
Seiler Graf, Storni, Wermuth, Widmer Céline (22)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3260 n Mo. Porchet. Applaus allein genügt nicht! Das 
Gesundheitspersonal muss sich erholen können  
(04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für Massnahmen zugunsten der
Erholung des Gesundheitspersonals, das während der Corona-
krise an vorderster Front tätig ist, einen Spezialfonds zu äufnen.
Dieser Fonds soll es den betroffenen Personen gestatten, wahl-
weise zwischen einem zusätzlichen Monatslohn oder einem
Monat bezahltem Urlaub zu wählen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Clivaz Christo-
phe, Egger Kurt, Gysi Barbara, Klopfenstein Broggini, Maillard,
Meyer Mattea, Michaud Gigon, Pasquier, Prelicz-Huber, Ryser,
Rytz Regula, Töngi, Walder, Weichelt-Picard (17)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3261 n Ip. Roth Franziska. Einsatz des Zivildienstes in 
der Covid-19-Notlage  (04.05.2020)

1. Wie viele Soldaten, Zivildienstleistende und Zivilschützer lei-
steten im Zusammenhang mit der Covid-19-Notlage im öffentli-
chen Interesse Dienst? Wie viele Tage?

2. Der Pandemieplan Schweiz 2018 des BAG betont in Kapitel
3.2.6 die Rolle des Zivildienstes: "Er verfügt über Tausende von
Zivildienstpflichtigen, die in der Pflege und Betreuung von Men-
schen ausgebildet und erfahren sind. Die Vollzugsstelle für den
Zivildienst ZIVI kann im Falle einer Pandemie die Zivildienst-
pflichtigen innerhalb von vier bis sechs Wochen zu mehrmonati-
gen Einsätzen aufbieten." Hat der Bundesrat einen
Zivildiensteinsatz geprüft? Prüft er einen solchen mit Blick auf
eine allfällige zweite Corona-Welle? Macht er von seinen Kom-
petenzen gemäss Artikel 14 Zivildienstgesetz (ZDG; SR 824.0)
Gebrauch?

3. Wie viele Zivis erklärten sich insgesamt bereit, Covid-19-Not-
lageneinsätze zu leisten? Ab wann leisteten erste Zivis Notla-
geneinsatz? Wie entwickelte sich seither deren Bestand?
Warum sind es nicht mehr? Welche Erfahrungen machten die
Einsatzbetriebe mit Zivis im Notlageneinsatz und weiteren Ein-
sätzen während der Coronakrise?

4. Wie sieht das Bewilligungsverfahren aus? An wen gehen die
Gesuche, an wen werden sie nach welchen Kriterien weiterge-
reicht?

5. Wurden Gesuche abgelehnt, "wenn sich Personalressourcen
nicht ... temporär rekrutieren lassen (bspw. durch Freiwillige...)",
wie die ZIVI-Behörde in einer Mitteilung vom 14. März 2020 for-
derte? Gibt es für den Vorbehalt, keine Freiwillige zu finden,
eine gesetzliche Grundlage?

6. Laut Verordnung über den Bundesstab Bevölkerungsschutz
(VBSTB; SR 520.17) koordiniert der BSTB im Ereignisfall den
Einsatz der Ressourcen. Hat der BSTB die gegenseitige Hilfe
von Kantonen geprüft, damit zwischen Kantonen mit Perso-
nalbedarf im Spitalbereich ein Ausgleich mit Kantonen stattfin-
den kann, die Gesundheitspersonal in die Kurzarbeit schickten?

7. Hat der BSTB alle Gesuche für Notlageneinsätze von Zivis
erhalten und geprüft? Lehnte er Gesuche ab? Nach welchen
Kriterien macht das Ressourcenmanagement des Bundes
(ResMaB) die Triage zwischen Zivildienst, Zivilschutz und
Armee, wenn Personalbegehren von zivilen Behörden vorlie-
gen?

8. Wie überprüft der BSTB vor einem Truppenaufgebot den
Bedarf, die Arbeitsmarktneutralität und die Subsidiarität des
Armeeeinsatzes? Wie prüft er dies bei Personalbegehren für
Zivilschutzangehörige oder Zivildienstleistende?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara,
Locher Benguerel, Marra, Meyer Mattea, Munz, Piller Carrard,
Pult, Reynard, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Wermuth, Wid-
mer Céline (19)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3263 n Mo. Nationalrat. Lehren aus der Covid-19-Pande-
mie für das Schweizer Gesundheitssystem ziehen (Die 
Mitte-Fraktion. CVP-EVP-BDP.)  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Lehren aus der COVID-19-
Pandemie auf das Schweizer Gesundheitssystem zu ziehen
und geeignete Massnahmen vorzuschlagen, insbesondere in
folgenden Bereichen:

1. Analyse der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die
Beanspruchung der medizinischen Notfallversorgung von Spitä-
lern und Arztpraxen sowie ihre Folgen auf die Versorgungs-
strukturen und die aktuellen KVG-Reformen.

2. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen, insbesondere der
elektronische Datenaustausch und das elektronische Patienten-
dossier, muss dringend forciert werden.

3. Die indirekten Kosten der Pandemie, wie Einnahmenausfälle
der Leistungserbringer, namentlich der Spitäler, dürfen nicht auf
die Prämienzahlenden überwälzt werden.

4. Der Influenza-Pandemieplan muss überarbeitet werden.
Dabei müssen Verantwortlichkeiten und Durchsetzbarkeit des
Pandemieplans gewährleistet sein.

Sprecherin: Humbel

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

25.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3264 n Mo. Addor. Moratorium für 
Grenzgängerbewilligungen  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Moratorium vorzuschreiben
für die Erteilung von neuen Grenzgängerbewilligungen (Aus-
weis G). Das Moratorium soll so lange gelten, wie die Massnah-
men zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in Kraft sind.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Buffat, Marchesi, Nidegger,
Quadri (5)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3265 n Po. Pasquier. Studie über die Auswirkungen 
neuer Arbeitsformen auf die Infrastrukturen mit dem Ziel, 
positive Veränderungen zu implementieren  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Auswirkungen der neuen
Arbeitsformen auf die Infrastrukturen zu untersuchen und einen
Bericht vorzulegen, um die positiven Auswirkungen auf die
Gemeinschaft zu implementieren. Untersucht werden sollen
insbesondere folgende Aspekte:

1. Auf welche Art und in welchem Ausmass könnten neue For-
men der Arbeit, des Studiums und der Versorgung, die während
der Pandemie entwickelt wurden, dauerhaft implementiert wer-
den, um die Infrastrukturen zu entlasten und um mobilitätsbe-
dingte externe Kosten zu reduzieren?

2. Welche Rahmenbedingungen sollen umgesetzt werden, um
die Weiterführung der Telearbeit für Unternehmen, Verwaltun-
gen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit entspre-
chender Absicht zu fördern?

3. Wie können die Infrastrukturen optimiert werden, sodass die
Telearbeit attraktiver und effizienter wird?

4. Welche Folgen sind für die Gemeinschaft zu erwarten?

Mitunterzeichnende: Andrey, Brenzikofer, Egger Kurt, Gysin
Greta, Klopfenstein Broggini, Michaud Gigon, Porchet, Prelicz-
Huber, Schlatter, Töngi, Walder (11)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.3266 s Mo. Gapany. Verordnung über das öffentliche 
Beschaffungswesen. Artikel 24 aufheben, damit der Grund-
satz "Pacta sunt servanda" gewahrt bleibt  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 24 der Verordnung über
das öffentliche Beschaffungswesen aufzuheben.

Mitunterzeichner: Wicki (1)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

22.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3267 s Mo. Ständerat. Food Waste. Anreize schaffen 
statt zusätzliche Regulierung (Hegglin Peter)  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer (DBG) so anzupassen, dass die Abgabe
von Lebensmitteln an gemeinnützige, steuerbefreite Organisa-
tionen steuerlich vorteilhafter ist, als die Entsorgung.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

22.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3268 s Mo. Ständerat. Essentielle Güter. Wirtschaftliche 
Abhängigkeit verringern (Häberli-Koller)  (04.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, um
die Abhängigkeit von internationalen Liefer- und Produktions-
ketten für essentielle Güter zu verringern. So soll die Versor-
gungssicherheit in zukünftigen Krisen besser gewährleistet
werden und die nachhaltige Wirtschaft der Schweiz gestärkt
werden.

Mitunterzeichnende: Bischof, Ettlin Erich, Fässler Daniel, Gmür-
Schönenberger, Juillard, Reichmuth (6)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission

24.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3269 n Ip. Romano. Wiederaufbau der Ethanol-Vorräte 
zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. Lokale Akteure 
bevorzugen  (05.05.2020)

Während fast 80 Jahren hat die Schweiz Tausende von Tonnen
Ethanol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln gelagert. Das
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) hat
2018 im Rahmen der Privatisierung der Eidgenössischen Alko-
holverwaltung diese Reserven aufgegeben. Weder das Parla-
ment noch der Bundesrat scheinen bei diesem Entscheid mit
einbezogen worden zu sein. Am 1. Januar 2019 wurde mit
Inkrafttreten der Änderung des Alkoholgesetzes der Handel mit
industriellem Ethanol liberalisiert. Ethanol wird zurzeit zu 100
Prozent importiert. Bei einer Pandemie nimmt der Ethanolbe-
darf rasant zu, und es ist nötig, die Situation neu zu beurteilen.
Es geht also darum, die Versorgung mit Ethanol zu prüfen, um
festzustellen, ob wieder Lager aufgebaut werden sollen oder ob
andere Massnahmen getroffen werden müssen. Der Bericht zur
Vorratshaltung 2019 des BWL hält fest, dass überprüft wird, ob
für den Fall einer Pandemie genügend Ethanol zur Herstellung
von Desinfektionsmitteln vorhanden ist und dass die Marktent-
wicklung genau verfolgt wird. Es ist jetzt an der Zeit, die Frage
erneut zu behandeln und wieder Ethanolvorräte aufzubauen. Im
Rahmen der Massnahmen zur Bekämpfung des Rückgangs
des Verkaufs von Wein im Zusammenhang mit der Coronapan-

demie wurde eine Branchenlösung entwickelt, um einen Teil der
Vorräte in hydroalkoholische Lösung umzuwandeln. So kann
die lokale Ethanolproduktion bei einem Wiederaufbau der Vor-
räte privilegiert werden und der Weinbau kann in seinem Vorge-
hen unterstützt werden. Alles andere wäre in der aktuellen
wirtschaftlichen Lage abwegig.

1. Aus welchem Grund wurden die Ethanolvorräte aufgegeben?
Wurden alle Vorräte aufgegeben?

2. Auf welcher rechtlichen Grundlage ist dies geschehen?

3. Wie viele Liter wurden 2018 gelagert und wieviel befindet
sich zurzeit zur Herstellung von Desinfektionsmitteln an Lager?

4. Ist der Bundesrat der Auffassung, dass für die nächsten
Jahre wieder Vorräte aufgebaut werden müssen?

5. Sieht der Bundesrat vor, eher auf die lokale Herstellung statt
auf Importe zu setzen?

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Reynard, Ritter (3)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3270 n Mo. Roduit. Dringende Covid-19-Massnahmen für 
den Rebbau  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, mit
denen die Importeure von ausländischem Wein verpflichtet wer-
den, auch Schweizer Wein in den Handel zu bringen.

Mitunterzeichnende: Addor, Bregy, Clivaz Christophe, Kamer-
zin, Müller Leo, Reynard, Ritter, Ruppen (8)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3272 n Mo. Quadri. Corona-Krise. Das Geld der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler muss mehr denn je den 
Bedürfnissen der Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
dienen  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Gesetzgeber Entwürfe vor-
zulegen, die Folgendes vorsehen:

1. die Streichung des Beitrags von 1,3 Milliarden an die EU;

2. deutliche Einsparungen bei den für das Ausland bestimmten
Beiträgen;

3. deutliche Einsparungen bei den Ausgaben im Asylbereich;

4. deutliche Einsparungen bei den Sozialausgaben, die auf aus-
ländische Personen (auch aus den EU-Staaten) zurückzuführen
sind.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3273 n Mo. Romano. Wiederöffnung der Grenzen nach 
der Covid-19-Notlage. Gesundheitskontrollen an den Gren-
zen dort, wo es zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
gerechtfertigt und nötig ist  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Wiederöffnung
der Grenzübergänge, die aufgrund der Covid-19-Notlage
geschlossen wurden, Gesundheitskontrollen durchzuführen,
namentlich an den Grenzen zu Regionen, in denen die epide-
miologische Lage schlimmer ist als in der Schweiz. Diese Mass-
nahme soll bestehen bleiben, solange dies zum Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung erforderlich ist und/oder sofern
das angrenzende Land einen vergleichbaren Ansatz verfolgt.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3275 n Mo. Schlatter. Neustart Luftfahrt. 
Nachtflugverbot  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen
dahingehend zu ändern, dass auf den Schweizer Flughäfen und
konzessionierten Flugplätzen ein Nachtflugverbot von minde-
stens 8 Stunden gilt. Zudem muss die Handhabung des Ver-
spätungsabbaus und der Sonderbewilligungen restriktiver
werden. Zur Umsetzung sind Anpassungen im Luftfahrtgesetz,
der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt und des
Sachplans Infrastruktur Luftfahrt SIL vorzunehmen.

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Baumann, Brenziko-
fer, Egger Kurt, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Michaud
Gigon, Pasquier, Prelicz-Huber, Prezioso, Roth Franziska, Rytz
Regula, Seiler Graf, Töngi, Weichelt-Picard, Wettstein (17)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3276 n Mo. Schlatter. Neustart Luftfahrt. Effiziente Flug-
zeuge bevorzugen  (05.05.2020)

Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die mit Luftfahrzeugen
gewerbsmässig Personen oder Güter befördern, brauchen eine
Betriebsbewilligung des BAZL. Der Bundesrat legt fest, in wel-
chem Umfang diese Unternehmen im Eigentum und unter der
Kontrolle von schweizerischen Staatsangehörigen stehen müs-
sen. Im Artikel 27 des Luftfahrtgesetzes werden die Bedingun-
gen für diese Betriebsbewilligungen festgeschrieben.

Eine dieser Bedingungen ist, den im Rahmen des Möglichen
ökologischen Betrieb von Luftfahrzeugen zu gewährleisten.

Der Bundesrat wird beauftragt, den Artikel um eine zusätzliche
Vorschrift zu ergänzen, die den Ersatz von ausgedienten Flug-
zeugen durch Flugzeugtypen, die in Bezug auf die Emissionen
dem neusten Stand der Technik entsprechen, vorschreibt.

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Baumann, Brenziko-
fer, Christ, Egger Kurt, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini,
Michaud Gigon, Pasquier, Prelicz-Huber, Prezioso, Rytz
Regula, Schaffner, Töngi, Weichelt-Picard, Wettstein (17)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3277 n Ip. Schlatter. Neustart Luftfahrt. Klimaziele des 
Bundesrates  (05.05.2020)

Im Kontext der Gewährung von Garantien für die Fluggesell-
schaften im Zuge der COVID-19-Krise hat der Bundesrat auf
Anfrage der Medien bestätigt, dass die Klimaziele des Bundes-
rats unverändert gelten. Ich bitte den Bundesrat in diesem Kon-
text zur Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie lauten die bundesrätlichen Klimaziele im Bereich der
Luftfahrt, und wo sind sie festgehalten?

2. Im Klimaabkommen von Paris ist der Flugsektor ausgeklam-
mert. Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Bundesrat die-
sen bei seinen Klimazielen mitberücksichtigt?

3. Das CO2-Gesetz sieht eine Ticketabgabe vor. Erachtet der
Bundesrat diese Ticketabgabe als ausreichend, um die nötigen
Emissionseinsparungen zu erreichen, um seine Klimaziele ein-
zuhalten?

4. Setzt sich der Bundesrat dafür ein, dass Corsia (mit der
Baseline 2020) wie geplant umgesetzt wird?

5. Falls nicht, welche konkreten Massnahmen sieht der Bundes-
rat vor, um im Flugsektor Emissionen zu senken?

6. Gehört zu diesen Massnahmen auch die Reduktion der Flug-
bewegungen?

7. In welchen internationalen Gremien setzt sich der Bundesrat
für eine Berücksichtigung der Luftfahrt beim Klimaschutz und
entsprechenden Massnahmen ein? Gibt es in diesen Gremien
Überlegungen, Flugbewegungen, die kürzer als 1000km sind,
auf die Schiene zu verlagern?

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Baumann, Brenziko-
fer, Egger Kurt, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Michaud
Gigon, Pasquier, Prelicz-Huber, Prezioso, Rytz Regula, Töngi,
Weichelt-Picard, Wettstein (15)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3278 n Mo. Feller. Besondere Situation der Reitschulen 
während der Covid-19-Krise berücksichtigen  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, geeignete finanzielle Massnah-
men zu treffen, um der besonderen Situation der Reitschulen
während der Covid-19-Krise gerecht zu werden.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3282 s Mo. Ständerat. Lehren aus der Covid-19-Pande-
mie für das Schweizer Gesundheitssystem ziehen (Ettlin 
Erich)  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Lehren aus der COVID-19-
Pandemie auf das Schweizer Gesundheitssystem zu ziehen
und geeignete Massnahmen vorzuschlagen, insbesondere in
folgenden Bereichen:

1. Analyse der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die
Beanspruchung der medizinischen Notfallversorgung von Spitä-
lern und Arztpraxen sowie ihre Folgen auf die Versorgungs-
strukturen und die aktuellen KVG-Reformen.

2. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen, insbesondere der
elektronische Datenaustausch und das elektronische Patienten-
dossier, muss dringend forciert werden.

3. Die indirekten Kosten der Pandemie, wie Einnahmenausfälle
der Leistungserbringer, namentlich der Spitäler, dürfen nicht auf
die Prämienzahlenden überwälzt werden.

4. Der Influenza-Pandemieplan muss überarbeitet werden.
Dabei müssen Verantwortlichkeiten und Durchsetzbarkeit des
Pandemieplans gewährleistet sein.

Mitunterzeichnende: Dittli, Fässler Daniel, Gmür-Schönenber-
ger, Häberli-Koller, Juillard, Maret Marianne, Müller Damian (7)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

21.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3285 s Mo. Juillard. Schuldenbremse respektieren, Ven-
tilklausel nutzen!  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. sämtliche - auch kommende - Ausgaben des Bundes für die
Bewältigung der Corona-Krise als ausserordentliche Ausgaben
gemäss Artikel 17a FHG festzulegen.

2. dem Parlament eine angemessene Fristerstreckung für den
Ausgleich des Amortisationskontos gemäss Artikel 17b Absatz
3 FHG zu beantragen.

Mitunterzeichnende: Ettlin Erich, Gmür-Schönenberger (2)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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NR/SR Finanzkommission

22.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.3286 s Mo. Ständerat. Förderung des Gütertransports 
auf dem Rhein (Herzog Eva)  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Konzeption
für die zukünftige Förderung des Gütertransports auf dem
Rhein vorzulegen. Der Bundesrat schlägt in diesem Rahmen
Massnahmen vor, wie die Rheinschifffahrt angesichts der Her-
ausforderungen des Klimawandels weiterhin ihre bedeutende
verkehrspolitische Rolle, nicht zuletzt auch zur Sicherung der
Landesversorgung der Schweiz, wahrnehmen kann. Sofern
erforderlich, unterbreitet der Bundesrat dem Parlament eine
Vorlage mit den dafür notwendigen Anpassungen der Rechts-
grundlagen, allenfalls verbunden mit einer Kreditvorlage.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Engler, Graf Maya,
Maret Marianne, Mazzone, Michel, Müller Damian, Salzmann,
Zanetti Roberto, Zopfi (10)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

15.09.2020 Ständerat. Annahme
17.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.3287 n Mo. Brenzikofer. Neustart Luftfahrt. Moratorium, 
kein Kapazitätsausbau im Flugverkehr  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Sachplan Verkehr, Teil
Infrastruktur Luftfahrt (SIL) so anzupassen, dass ein weiterer
Kapazitätsausbau zur Abfertigung von Flügen an Landesflughä-
fen Basel-Mulhouse, Genf und Zürich unzulässig ist. Bis der
durch die Schweizer Flugverkehr verursachte CO2-Austoss ein
Drittel des Ausstosses des Referenzjahres 2018 beträgt, sollen
keine Ausbauten wie beispielsweise Verlängerungen oder Neu-
bau von Pisten und Neubau von Terminals vorgenommen wer-
den.

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Baumann, Egger
Kurt, Kälin, Michaud Gigon, Pasquier, Prelicz-Huber, Roth Fran-
ziska, Ryser, Rytz Regula, Schlatter, Seiler Graf, Töngi, Walder,
Weichelt-Picard, Wettstein (17)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3288 n Po. Brenzikofer. Verbundsübergreifende 
Abonnemente  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Möglichkeiten der Verknüp-
fungen von Tarifsystemen zu überprüfen mit dem Ziel, dass es
für Kundinnen und Kunden ein attraktives einheitliches System
gibt.

Das Regionen- oder Zonen-GA wäre für Pendlerinnen und
Pendler eine willkommene Ergänzung zu den bewährten Ver-
bundsangebote, den Streckenabos, den kaum bekannten
Modulabos sowie dem Generalabonnement.

Mitunterzeichnende: Atici, Christ, de Courten, Egger Kurt,
Locher Benguerel, Marti Samira, Michaud Gigon, Prelicz-Huber,
Ryser, Rytz Regula, Schneeberger, Schneider-Schneiter, Töngi,
Walder, Weichelt-Picard, Wettstein (16)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3289 n Ip. Brenzikofer. Was nützt das WEF der Schwei-
zer Bevölkerung?  (05.05.2020)

1. Wie gross waren die Kosten für die öffentliche Hand
(Gemeinden, Kantone, Bund) im Jahr 2020 zusätzlich zu den 9
Millionen Franken weiterer Sicherheitskosten und dem Bundes-
beitrag von 32 Millionen Franken?

2. Auf welchen Betrag schätzt der Bundesrat die externen
Kosten für die Gesellschaft und Wirtschaft während dem WEF
aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und weiteren
Einschränkungen für die Bevölkerung?

3. Wie beurteilt der Bundesrat das Kosten-Nutzen Verhältnis für
die Steuerzahlenden und die öffentliche Hand? Inwiefern ver-
bessert das WEF die Zukunftsperspektiven und Lebensqualität
der Schweizer Bevölkerung?

4. Ist der Bundesrat gewillt, als grösster öffentlicher Geldgeber
auf eine ausgeglichene Verteilung des Teilnehmerfeldes in
Bezug auf Geschlecht und Herkunft hinzuwirken und dem WEF
entsprechende Auflagen zu machen?

5. Am WEF 2020 lag der Themenfokus auf der Klimakrise. Wie
beurteilt der Bundesrat die Ergebnisse der Konferenz. Gibt es
klar erkennbare Erfolge, welche aus Sicht des Bundesrates
künftig zu einem Umdenken in Wirtschaft und Gesellschaft bei-
tragen und den weltweiten CO2-Austoss senken?

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3293 n Ip. Pasquier. Transparenz bei der Luftfracht  
(05.05.2020)

Als er seinen Rettungsplan für die Flugbranche vorstellte, hat
der Bundesrat darauf hingewiesen, dass für rund 70 Prozent
der Schweizer Unternehmen die Abwicklung von Luftfracht eine
wichtige Grundvoraussetzung sei. Er hat präzisiert, dass ein
Drittel der Einfuhren und ein Sechstel der Ausfuhren per Luft-
fracht abgewickelt werde.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Liegen Angaben vor zur Menge, dem Wert, dem Gewicht und
der Art von Waren, die per Luftfracht importiert und exportiert
werden sowie zu den jeweiligen Herkunfts- oder Zielländern?

2. Wie gestaltet sich die Aufteilung in Kurzstrecken-, Mittelstrek-
ken- und Langstreckenfracht?

3. Wird Fracht zwischen Inlandflughäfen transportiert? Falls ja,
erfolgte ein Inlandfrachtflug, weil eine Zwischenlandung geplant
war, oder handelte es sich dabei um reine Inlandfrachtflüge?

4. Auf welcher Grundlage wurde der Wert von 70 Prozent der
Schweizer Unternehmen, die von Luftfracht abhängen, errech-
net?

5. In seinem Bericht 2016 über die Luftfahrtpolitik der Schweiz
sagt der Bundesrat, dass sich die Wertschöpfung der Luftfracht-
branche auf 1,25 Milliarden Franken belaufe. Kann der Bundes-
rat nähere Angaben zur genannten Summe machen?

6. Der Bund hat im erwähnten Bericht gesagt, dass ohne
"Frachtladung [...] ein Grossteil der Passagierflüge nicht kosten-
deckend durchführbar" wäre. Kann der Bundesrat diese Fest-
stellung näher erläutern?

7. Vertritt der Bundesrat die Auffassung, dass das Mitführen von
Luftfracht bei Passagierflügen zur Tiefpreispolitik in der Luftfahrt
beiträgt?
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8. Wie verhält sich der Transport von Luftfracht auf der Strasse
zum Transport von Luftfracht in der Luft?

9. Erfolgt die Verteilung von Luftfracht allein auf der Strasse? Ist
bekannt, welches die mittlere Distanz ist, welche die Luftfracht
auf der Strasse zurücklegt?

10. Im erwähnten Bericht steht, dass "der Anteil der im- und
exportierten Güter über den Luftweg im internationalen Verkehr
eher klein" sei und "nicht ganz der Wirtschaftskraft und der
Exportstärke der Schweiz" entspreche. Welche Strategie ver-
folgt der Bund in Bezug auf die weitere Entwicklung des Güter-
transportes in der Luft?

11. Die Luftfahrt ist diejenige Form der Fortbewegung, die am
meisten Treibhausgase und externe Kosten von 1,3 Milliarden
Franken verursacht. Erachtet es der Bundesrat als angemes-
sen, die Luftfracht gegenüber anderen Transportarten steuer-
lich und organisatorisch zu bevorteilen?

Mitunterzeichnende: Michaud Gigon, Schlatter, Schneider
Meret, Töngi, Walder, Weichelt-Picard (6)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3294 n Mo. Baumann. Nachhaltige Waldwirtschaft. För-
derung der Schutzfunktion des Waldes für Mensch und 
Klima durch regionale Nutzung von Holz als Wärmeträger  
(05.05.2020)

Durch die Förderung des nachhaltigen Waldbaus in steilen und
schlecht erschlossenen Waldstücken und der regionalen Holz-
nutzung in Wärmeverbünden wird die Ausschöpfung des Holz-
nutzungspotenzials gesteigert und die Schutzfunktion des
Waldes für Mensch und Klima aufrechterhalten. Der Bundesrat
wird deshalb beauftragt, die regionale Nutzung von Holz zu för-
dern. Zu diesem Zweck soll der Kredit A231.0327 des Bundes-
amtes für Umwelt aufgestockt werden zur Förderung

1. eines nachhaltigen Waldbaus, insbesondere in steilen und
schlecht erschlossenen Waldstücken.

2. von institutionell als auch von Privatpersonen betriebenen,
regionalen Wärmeverbünden mit Holz.

Mitunterzeichner: von Siebenthal (1)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3295 n Mo. Bregy. Mehr Schweizer Wein dank Senkung 
der Zollkontingente  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Anhang 3 Ziffer 13 der Agrar-
einfuhrverordnung (SR 916.01) zu ändern und das Zollkontin-
gent von aktuell 1 700 000 Hektolitern befristet, zum Beispiel für
die Jahre 2020 und 2021, zu senken.

Mitunterzeichnende: Addor, Clivaz Christophe, Kamerzin, Rey-
nard, Roduit, Ruppen (6)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3296 n Ip. Haab. Lebensmittelversorgung in 
Krisenzeiten  (05.05.2020)

Die Corona-Krise führt uns vor Augen, wie wichtig die Lebens-
mittelversorgung der eigenen Bevölkerung ist. Richtigerweise
hat der Bundesrat daher die Landwirtschaft als versorgungsre-
levant erklärt. Denn wie das Militär oder die Stromversorgung ist
sie eine strategische Ressource, die in Krisenzeiten unerläs-
slich ist. Nichtsdestotrotz kam es anfänglich zu Versorgungs-
engpässen, insbesondere bei konservierten Importprodukten.

Ebenfalls haben einige grosse Länder wie Russland, Kasach-
stan und Argentinien Exportrestriktionen eingeführt. Weitere
gewichtige Exportländer haben grosse Mühe ihre Versorgungs-
und Lieferketten aufrechtzuerhalten, wie etwa die USA. Dies
macht uns deutlich, wie wichtig es ist, im eigenen Land Lebens-
mittel zu produzieren um einen möglichst grossen Teil des Kon-
sums abzudecken.

Meine Fragen daher an den Bundesrat:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Wichtigkeit der Landwirt-
schaft in dieser Krise?

2. Wie gut ist die Landwirtschaft gerüstet um in Krisenzeiten
möglichst viele Lebensmittel produzieren zu können? Wo
braucht es Verbesserungen?

3. Wie gedenkt der Bundesrat sicherzustellen, dass der Selbst-
versorgungsgrad der Landwirtschaft nicht mehr weiter sinkt?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3298 n Ip. Marra. Welche Hilfe erhalten Sans-Papiers 
während der Covid-19-Krise?  (05.05.2020)

1. Welche Massnahmen schlägt der Bundesrat vor, um das
Überleben von Sans-Papiers zu sichern - diese Menschen sind
bei ihrer Arbeit als eine der ersten Personengruppen von der
Covid-Krise betroffen, und sie haben kein Anrecht auf Sozial-
hilfe?

2. Müsste der Bundesrat nicht zumindest einen von den Kanto-
nen kofinanzierten Fonds äufnen zur Unterstützung von Organi-
sationen vor Ort, die Sans-Papiers beistehen (ähnlich dem
Modell, das im Kanton Zürich im Rahmen eines "Sozialpakets"
am vergangenen 9. April vorgestellt wurde)?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehl-
mann Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher
Benguerel, Marti Samira, Meyer Mattea, Munz, Piller Carrard,
Pult, Reynard, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Wermuth, Widmer Céline (20)

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3299 n Mo. Baumann. Bessere Bedingungen für 
Fleischersatzprodukte  (05.05.2020)

Zur Stärkung des Schweizer Produktionsstandortes im wach-
senden Markt mit pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten
wird der Bundesrat beauftragt,

1. In seiner Information an die Bevölkerung und die Gastrono-
mie vermehrt auf das vielfältige Angebot an pflanzenbasierten
Fleischersatzprodukten hinzuweisen und für deren gesundheit-
lichen und ökologischen Vorteile zu sensibilisieren.

2. im Rahmen der KMU-Politik und der Innovationsförderung
die Innovation und Entwicklung im Bereich der pflanzenbasier-
ten Fleischersatzprodukte mehr zu berücksichtigen.

3. im Rahmen der landwirtschaftlichen Absatzförderung mit den
bestehenden Mitteln den Konsum von Schweizer Fleischersatz-
produkten zu fördern.

Mitunterzeichnende: Grossen Jürg, Gugger, Michaud Gigon,
Müller-Altermatt, Silberschmidt (5)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3300 n Mo. Die Mitte-Fraktion. CVP-EVP-
BDP.. Schuldenbremse respektieren, Ventilklausel nutzen!  
(05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. sämtliche - auch kommende - Ausgaben des Bundes für die
Bewältigung der Corona-Krise als ausserordentliche Ausgaben
gemäss Artikel 17a FHG festzulegen.

2. dem Parlament eine angemessene Fristerstreckung für den
Ausgleich des Amortisationskontos gemäss Artikel 17b Absatz
3 FHG zu beantragen.

Sprecher: Müller Leo

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3301 n Mo. von Siebenthal. Optimierung der Informati-
ons- und Beratungstätigkeit für Frauen mit 
Problemschwangerschaften  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu erarbeiten, um
die Beratung von Frauen mit Problemschwangerschaften zu
optimieren, sodass betroffene Frauen ein umfassendes Bild
über Risiken einer Abtreibung erhalten.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3302 n Ip. Schläpfer. Coronavirus. Wer trägt die Kosten 
für das Testing?  (05.05.2020)

Der Bundesrat hat am 29. April 2020 kommuniziert, dass das
Testen von Personen mit leichten Symptomen, die keiner Risi-
kogruppe angehören, Teil der epidemiologischen Kontrolle ist
und diese Kosten deshalb zu Lasten der Kantone gehen. Das
BAG begründet dies weiter damit, dass der Test keine thera-
peutische Konsequenz nach sich ziehe. Diese Regelung ist aus
rechtlicher und medizinischer Sicht weder nachvollziehbar noch
praktikabel.

Im Epidemiengesetz findet sich keine hinreichende Grundlage
dafür, die Finanzierung von im Rahmen von Tests vorgenom-
menen Laboruntersuchungen und ärztlichen Leistungen auf die
Kantone zu überwälzen, soweit diese nicht von ihnen selbst
angeordnet sind. Folglich besteht auch keine Legitimation, per
Notrecht den Kantonen diese Kosten zu überbinden. Notrecht
nach Artikel 185 Absatz 3 BV sieht nur Massnahmen zur
Abwendung von "schweren Störungen der öffentlichen Ordnung
oder der inneren oder äusseren Sicherheit" vor. Der Bundesrat
kann nicht gestützt auf Artikel 185 Absatz 3 BV in einer Kosten-
regelungsfrage von der ordentlichen Gesetzgebung abweichen.

Eine Unterscheidung der Finanzierung aufgrund der Symptom-
stärke bei den getesteten Personen ist zudem nicht praktikabel
und führt zu unsinnigen bürokratischen Leerläufen, Abgren-
zungsschwierigkeiten und Ungleichbehandlungen von Patien-
tinnen und Patienten. Zudem ist nicht einsichtig, wieso im Falle
einer Arztkonsultation bei normaler Grippe inkl. Labortest die
Kosten auch bei leichten Symptomen ohne therapeutische Kon-
sequenz durch die Krankenversicherung richtigerweise abge-
deckt werden müssen, während dies im Falle einer Covid-19-
Erkrankung nicht gelten soll.

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgen-
der Frage:

1. Wieso werden bei einer Covid-19-Erkrankung die Tests von
Personen mit leichten Symptomen nicht analog zum Labortest
bei einer normalen Grippe durch die Krankenversicherung
abgedeckt?

2. Das bisher geltende Faktenblatt zur Kostenübernahme der
Analysen sah vor, dass die gemäss Testkonzept vorgenomme-
nen Tests (Labor + Arzt) durch die OKP zu übernehmen sind
(nach Abzug Franchise + Selbstbehalt), es sei denn, sie seien
generell durch den Kantonsarzt angeordnet worden. Gestützt
auf welche gesetzlichen Grundladen will der Bundesrat nun von
diesem Prinzip abweichen?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3303 n Mo. Glanzmann. Änderung der Erwerbsersatz-
ordnung für im Assistenzdienst geleistete Diensttage  
(05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Erwerbsersatzgesetzes zu unterbreiten, mit den Personen,
die in der schweizerischen Armee oder im Rotkreuzdienst Assi-
stenzdienst leisten, für jeden besoldeten Diensttag, den sie
über die Dauer des ordentlichen Ausbildungsdienstes im lau-
fenden Jahr hinaus zusätzlich leisten, Anspruch auf eine
Erwerbsausfallentschädigung von 100 Prozent des durch-
schnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens erhalten.

Mitunterzeichnende: Candinas, Rechsteiner Thomas (2)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3304 n Ip. Grossen Jürg. Direktzahlungen stärker auf 
pflanzliche anstatt tierische Produkte ausrichten - für 
Umwelt, Klima und Gesundheit  (05.05.2020)

Im Rahmen der Agrarpolitik zahlt der Bund Versorgungssicher-
heitsbeiträge über 1,1 Milliarden Franken pro Jahr aus. Ziel ist
nach Artikel 72 des LwG "die Erhaltung einer sicheren Versor-
gung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln". Sie werden für
Tier- und Pflanzenproduktion auf die Fläche ausgerichtet, wobei
erstere an einen Mindesttierbesatz gekoppelt sind. Diese
Direktzahlungen beeinflussen die Produktion und damit die
Umwelt-, das Klima- und die Gesundheit der Bevölkerung.
Pflanzliche Fleischersatzprodukte haben sich stark weiterent-
wickelt und etabliert. Laufend kommen neue Produktionsmetho-
den und vielversprechende Produkte wie z.B. Planted Chicken
und Beyond Meat dazu. Der Bundesrat wird gebeten zu beant-
worten, inwiefern eine stärkere oder vollständige Ausrichtung
der Versorgungssicherheitsbeiträge auf pflanzliche Produk-
tion...

1. unseren Klimazielen zuträglich wäre?

2. den Bodenverbrauch und die Überdüngung reduzieren
könnte?

3. positiven Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung und
die Gesundheitskosten hätte?

4. dem Ziel einer langfristig besseren Versorgungssicherheit
stärker entgegenkommen würde?

Mitunterzeichnende: Girod, Gugger, Müller-Altermatt,
Silberschmidt (4)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3306 n Mo. Locher Benguerel. Mit Gutscheinen den 
Inlandtourismus unterstützen  (05.05.2020)

Infolge der Corona bedingten Einnahmeausfälle sind die Berei-
che Tourismus, Kultur und Freizeit besonders hart getroffen.
Durch die Einschränkung der Reisefreiheit braucht es starke
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Anreize für die Schweizer Bevölkerung, ihre Ferien im eigenen
Land zu verbringen. Deshalb wird der Bundesrat hinsichtlich der
anstehenden Sommersaison jedoch auch mit Perspektive auf
die kommende Wintersaison beauftragt, ein Gutscheinsystem
zur Unterstützung der Bereiche Gastronomie, Hotellerie, Berg-
bahnen, Kultur und Freizeit zu entwickeln. Alle Einwoh-
ner*innen sollen einen solchen Gutschein im Wert von 200
Franken erhalten.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Brenzikofer, Bulliard, Clivaz
Christophe, Crottaz, Egger Kurt, Fehlmann Rielle, Friedl Clau-
dia, Funiciello, Girod, Gysi Barbara, Gysin Greta, Maitre, Munz,
Prezioso, Pult, Regazzi, Roduit, Roth Pasquier, Ryser, Schnei-
der Schüttel, Seiler Graf, Weichelt-Picard, Wermuth,
Wettstein (25)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3307 n Ip. Hurni. Umsetzung der Istanbul-Konvention. 
Nötiger denn je?  (05.05.2020)

In seiner Antwort auf die Interpellation 18.4149 hat der Bundes-
rat seinen Willen bekräftigt, die Istanbul-Konvention umzuset-
zen, namentlich mit der Verordnung vom 13. November 2019,
die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Allerdings hat der
Bundesrat gleichzeitig auch die Meinung geäussert, dass es in
erster Linie an den Kantonen sei, konkrete Massnahmen im
Kampf gegen häusliche Gewalt vorzuschlagen.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Hat die Coronakrise nicht deutlich aufgezeigt, dass eine
Plattform auf Bundesebene, rund um die Uhr erreichbar über
Telefon und andere Kanäle, für die Schweiz wichtig wäre,
namentlich zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, und dies
umso mehr, als nur gerade 3 Staaten, darunter die Schweiz,
von 47 unterzeichneten Staaten bislang noch keine solche
Telefon-Hotline eingerichtet haben?

2. Bestimmte Kantone sind der Auffassung, dass die gegenwär-
tige Krise und die teilweise Ausgangssperre keine Zunahme
häuslicher Gewalt provoziert haben. Ist dem wirklich so, oder
muss man vielmehr annehmen, dass die Opfer, quasi perma-
nent gezwungen, mit ihren Peinigern zusammen zu sein, nicht
in der Lage waren, um Hilfe zu bitten?

3. Wenn dies der Fall ist: Wäre es da nicht angebracht, die Stra-
tegie der Umsetzung der Istanbul-Konvention zu überdenken
und die Hürden für die Kontaktaufnahme mit den Anlaufstellen
und für die Betreuung der Opfer zu senken?

4. Wie gedenkt der Bund, die Zielsetzung von Artikel 24 der
Konvention bis Februar 2021 (Frist für den Evaluationsbericht)
zu erfüllen, angesichts des Umstands, dass mehrere Kantone
bis jetzt keine Telefon-Hotline eingerichtet haben?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehl-
mann Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher
Benguerel, Marra, Meyer Mattea, Molina, Munz, Piller Carrard,
Pult, Reynard, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Wermuth, Widmer Céline (21)

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3308 n Ip. Romano. Covid-19. Eine Grundlage, um in der 
Bundesverwaltung die Verbreitung von Homeoffice zu 
beschleunigen?  (05.05.2020)

Der Umgang mit der Covid-19-Notlage hat allen Gesellschafts-
schichten grosse Anpassungen abverlangt. Sehr deutlich zeigte

sich dies bei der weit verbreiteten Nutzung des Homeoffice.
Auch zahlreiche Bundesangestellte arbeiten zurzeit im Homeof-
fice. Diesbezüglich stellen die gegenwärtigen Umstände einen
wichtigen Test dar, aus dem für die Zukunft Erfahrungen
gesammelt werden können und der dazu genutzt werden kann,
die Verbreitung des Homeoffice zu beschleunigen. Wie in ande-
ren Bereichen könnte die Einführung von erleichterten Bedin-
gungen für das Homeoffice auch in der Bundesverwaltung
positive Auswirkungen auf verschiedene Bereiche haben, z. B.
den Verkehr (weniger überfüllte öffentliche Verkehrsmittel und
weniger Stau auf den Strassen), die Lebensqualität der Ange-
stellten (bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben,
weniger Stress) und die Arbeitsleistung (grössere Flexibilität
und Produktivität, geringeres Risiko eines Burnout). Weiter
könnten solche Massnahme sich auch positiv auf die Bundesfi-
nanzen auswirken dank einer effizienteren Verwaltung der
gemieteten Räumlichkeiten und einem gezielteren Ressourcen-
einsatz. Unterstrichen werden muss zudem, dass eine flexiblere
und breitere Nutzung des Homeoffice sich beim Personal posi-
tiv auf die Vertretung der sprachlichen Minderheiten auswirken
würde, was dazu beitragen würde, die im Bericht "Mehrspra-
chigkeit innerhalb der Bundesverwaltung" von 2019 aufgezeig-
ten Lücken zu schliessen. Mit einem einfacheren Zugang zum
Homeoffice würde der Bund als Arbeitgeber für Personen, die in
Randregionen der Schweiz wohnen, an Attraktivität gewinnen.

1. Hat der Bundesrat in Zusammenhang mit Covid-19 für die
Bundesangestellten Sondermassnahmen für ein erleichtertes
Homeoffice eingeführt?

2. Wie viele Angestellte haben diese Möglichkeit wahrgenom-
men?

3. Sind für die einzelnen Departemente und in Bezug auf die
Zugehörigkeit zu den verschiedenen Sprachgemeinschaften
Daten verfügbar?

4. Kann schon eine erste Bilanz bezüglich der Nutzung von
Homeoffice in der Bundesverwaltung für diesen Zeitraum gezo-
gen werden?

5. Welche Weichenstellungen sind aufgrund der bisher
gemachten Erfahrungen für die künftige Weiterentwicklung des
Homeoffice denkbar?

6. In welchen Bereichen braucht es Investitionen, um die Rah-
menbedingungen für das Homeoffice zu verbessen?

7. Stellt das Homeoffice eine Möglichkeit dar, um die Vertretung
der Sprachminderheiten innerhalb der Bundesverwaltung zu
fördern?

Mitunterzeichnende: Farinelli, Gysin Greta, Marchesi, Regazzi,
Storni (5)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3310 n Mo. Baumann. Klimaschonende Schweizer 
Landwirtschaft  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt die klimaschonende Landwirt-
schaft weiter auszubauen, um die Ziele zur Treibhausgasreduk-
tion zu erreichen. Ergänzend zu den heutigen klimarelevanten
Förderinstrumenten soll Betrieben die nötige Unterstützung
angeboten werden, um auf freiwilliger Basis alle für sie mögli-
chen und denkbaren Klimaschutzmassnahmen umzusetzen.

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3313 n Mo. Prelicz-Huber. Keine Krankenkassen-Prämie-
nerhöhung aufgrund der Corona-Virus-Pandemie  
(05.05.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Vorlage auszuarbeiten,
welche gewährleistet, dass die Mehrausgaben in der allgemei-
nen Krankenversicherung, die den Krankenkassen aufgrund
der Corona-Virus-Pandemie erwachsen, weder 2021 noch 2022
zu Prämienerhöhungen führen dürfen.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Porchet, Prezioso,
Rytz Regula, Weichelt-Picard (6)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3314 n Mo. Die Mitte-Fraktion. CVP-EVP-
BDP.. Bewahrung der demokratischen Rechte und Stär-
kung der digitalen Einsatzbereitschaft  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen damit
die Handlungsfähigkeit des Staates sowie die Ausübung der
demokratischen Rechte auf allen staatlichen Ebenen unter
Wahrung des Föderalismus auch in Krisenzeiten gewährleistet
sind. Der Bundesrat soll unter anderem in folgenden Bereichen
Massnahmen ergreifen:

1. Der Stillstand von politischen Fristen, sowie das Verschieben
von Volksabstimmungen und Wahlen sollen in einem ordentli-
chen Bundesgesetz geregelt werden.

2. Der Bundesrat soll die digitale Kompetenz in allen drei
Gewalten fördern und damit auch die Ausübung der direkten
Demokratie sicherstellen.

Sprecher: Romano

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3315 n Mo. Romano. Die für die Absatzförderung von 
Schweizer Wein zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
sicherstellen und erhöhen  (05.05.2020)

Die für die Absatzförderung von Schweizer Wein zur Verfügung
stehenden Finanzmittel sicherstellen und erhöhen

Mitunterzeichnende: Borloz, de Montmollin, Reynard, Ritter (4)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3318 n Ip. Maitre. Warum machte der Bundesrat bei den 
Wegweisungen eine Ausnahme, während doch die Mehr-
zahl der nicht dringenden Zivil- und Verwaltungsverfahren 
stillstand?  (05.05.2020)

Gemäss der COVID-19-Verordnung vom 20. März 2020 stan-
den nicht dringende Zivil- und Verwaltungsverfahren bis zum
19. April 2020 still, dies insbesondere im Asylbereich. Weshalb
hat der Bundesrat, indem er die Durchführung von Wegweisun-
gen weiterhin gestattete (Covid-19-Verordnung vom 1. April
2020), eine Ausnahme geschaffen?

Steht diese Ausnahme nicht im Widerspruch zu den gesund-
heitspolizeilichen Massnahmen, die ergriffen wurden, um die
Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern? Ist durch die
Anwendung von Artikel 6 der COVID-19-Verordnung Asyl das
Grundrecht auf ein faires Verfahren, insbesondere auf unent-
geltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f ff. AsylG
sowie Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der Flücht-
linge), gewährleistet? Gewährleisten die getroffenen gesund-
heitspolizeilichen Massnahmen trotz der Bestimmungen nach
Artikel 10 der Covid-19-Verordnung eine echte Rechtswegga-
rantie und das Recht auf eine wirksame Beschwerde (Art. 29a

BV, Art. 6 und 13 der Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten)?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Hurni, Kamerzin, Klopfenstein Broggini, Maillard, Marti
Samira, Michaud Gigon, Molina, Munz, Nussbaumer, Pasquier,
Piller Carrard, Prezioso, Rechsteiner Thomas, Reynard, Roduit,
Roth Pasquier, Walder (21)

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3320 n Po. Markwalder. Corona-Krise. Rasche Lösun-
gen für die Reisebranche und den Tourismus  (05.05.2020)

Der Bundesrat (unter Federführung des EJPD und WBF) wird
eingeladen so rasch als möglich zusammen mit dem Schweizer
Reise-Verband und den Konsumentenschutz-Organisationen
Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die der Reisebranche und
dem (out-going) Tourismus eine (Überlebens-)Perspektive bie-
ten.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3321 n Mo. Ruppen. Steuerabzug für Ferien in der 
Schweiz  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zu unterbreiten, die
vorsieht, dass Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler,
die ihre Ferien in der Schweiz verbringen, die Kosten für touri-
stische Aufenthalte in der Schweiz während einer befristeten
Zeit von den Steuern abziehen können.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3322 n Mo. Markwalder. Keine Lehrabbrüche von Asyl-
suchenden, die bereits in den schweizerischen Arbeits-
markt integriert sind  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
und die Praxis dahingehend anzupassen, dass Asylsuchende,
die mit einem gültigen Lehr- oder Ausbildungsvertrag bereits im
schweizerischen Arbeitsmarkt integriert sind, ihre Lehren und
Ausbildungen weiterführen und abschliessen können.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3323 n Mo. Bircher. Überwachung von Personen auf-
grund der Entlassung aus der ausländerrechtlichen 
Administrativhaft  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notrechtliche Grundlage zu
schaffen, damit Personen, welche aus der ausländerrechtlichen
Administrativhaft entlassen werden, überwacht werden können.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3325 n Ip. Andrey. Buchführung der SNB  (05.05.2020)

Nach Aussagen des Eidgenössischen Finanzdepartements
behält sich die Schweizerische Nationalbank (SNB) unter ande-
rem das Recht vor, die Reserven für die Gewinnausschüttung
an Bund und Kantone zum Ausgleich der Währungsschwan-
kungen zu verwenden.

1. Steht dieser Spielraum, den sich die SNB in Bezug auf eine
allfällige Neuzuweisung dieser Reserve herausnimmt, nicht im
Widerspruch mit dem Grundsatz der Unabhängigkeit zwischen
Währungs- und Fiskalhoheit?
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2. Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich die SNB, wenn
sie die Ausschüttungsreserven auch zum Ausgleich der Wäh-
rungsschwankungen einsetzt?

3. Allgemeiner gefragt: Warum hat die SNB eine ähnliche Buch-
führung wie ein privates Unternehmen, wo sie doch weder
deren Ziele teilt noch deren Zwängen untersteht?

4. Wie sehr behindert diese Buchführung den Entscheidungs-
prozess und dessen Verständlichkeit für die verschiedenen poli-
tischen Kräfte und die Bevölkerung?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Brélaz, Egger
Kurt, Feller, Gysi Barbara, Gysin Greta, Michaud Gigon, Prelicz-
Huber, Prezioso, Schneider Schüttel, Töngi, Weichelt-
Picard (13)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3327 n Mo. Bircher. Aufrechterhaltung der Administra-
tivhaft für straffällige Ausländer  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notrechtliche Grundlage zu
schaffen, damit die ausländerrechtliche Administrativhaft für
straffällige Ausländer weiterhin aufrechterhalten werden kann.
Die maximale Haftdauer nach Artikel 79 Absatz 2 AIG soll dabei
für Volljährige um die Dauer der ausserordentlichen Lage,
jedoch maximal weitere 6 Monate ausserordentlich verlängert
werden dürfen.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3328 n Po. Clivaz Christophe. Nationale Strategie für 
eine bessere Erschliessung der Tourismusregionen durch 
den öffentlichen Verkehr  (05.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem er untersucht, inwieweit eine nationale Strategie für eine
bessere Erschliessung der Tourismusregionen durch den
öffentlichen Verkehr angezeigt ist. Hält er eine solche Strategie
für angezeigt, so soll er im Bericht die Ziele, die Massnahmen,
die Kosten sowie die Kompetenzaufteilung zwischen Bund und
Kantonen bei deren Umsetzung darlegen.

Mitunterzeichnende: Andrey, Baumann, Bregy, Egger Kurt,
Fivaz Fabien, Gysin Greta, Kamerzin, Klopfenstein Broggini,
Locher Benguerel, Michaud Gigon, Nantermod, Pasquier, Pre-
licz-Huber, Pult, Reynard, Roduit, Töngi (17)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3331 n Mo. Candinas. Errichtung eines Fonds zur Stabi-
lisierung und Stärkung der Wirtschaft (souveräner 
Staatsfonds)  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen vom Bundeshaushalt
unabhängigen gemeinwohl- und ertragsorientierten Fonds ein-
zurichten, der vom Bund mit finanziellen Grundausstattung und/
oder einer Garantie ausgestattet wird und folgende Aufgaben
erfüllen soll:

1. Übernahme von Beteiligungen mittels Eigenkapitalerhöhung
an systemrelevanten Unternehmen in der Schweiz (insbeson-
dere KMU), die in der Folge der Corona Krise trotz erfolgrei-
chem Geschäftsmodell nicht in der Lage sind ihre Tätigkeit
ohne finanzielle Unterstützung fortzuführen oder aufgrund ins-
besondere eines tiefen Aktienwertes in akute Gefahr geraten
von ausländischen Unternehmen, insbesondere von Staatsun-
ternehmen übernommen zu werden.

2. Darlehen für Unternehmen, die für die gesundheitliche und
wirtschaftliche Bewältigung der Corona Krise einen elementa-
ren Beitrag leisten und unverschuldet in finanzielle Schwierig-
keiten geraten sind.

3. Übernahme von strategischen Sachwerten, insbesondere
auch von Infrastrukturen, Immobilien, Patenten oder spezifi-
schen Mobilien um den Erhalt und die Funktionsfähigkeit von
unverzichtbaren und nachweislich erfolgreichen Wirtschafts-
zweigen sicherzustellen.

4. Finanzierung von Investitionsprogrammen zur Wiederbele-
bung der Konjunktur und zur Sicherstellung der Standortvorteile
der Schweiz, insbesondere der Infrastrukturen in den Bereichen
Verkehr, Datennetze, Gesundheitswesen, Produktion und Tou-
rismus sowie Bildung und Forschung.

Der Fonds finanziert sich primär über den Kapitalmarkt. Er kann
zudem Kredite von der Nationalbank beziehen. Die Bedienung
hierfür definiert die Nationalbank. Der Fonds untersteht der Auf-
sicht des Bundesrates, handelt jedoch politisch unabhängig.
Der Bundesrat legt eine Maximalgrösse für die Engagements
des Fonds fest. Grundsätzlich sind keine Mehrheitsbeteiligun-
gen anzustreben. Ebenso bestimmt er den Leistungsauftrag
und die strategischen Ziele. Der Bundesrat soll zudem den eid-
genössischen Räten jährlich über die Aktivitäten des Fonds
Bericht erstatten.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3333 n Mo. Prezioso. Keine Einkommensstrafe für Per-
sonen, die wegen Covid-19 arbeitslos sind – zum Wohl 
aller  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Bestimmungen zu
erlassen, um das Einkommen von arbeitslosen oder von Kurz-
arbeit betroffenen Personen zu 100 Prozent zu garantieren, und
zwar bis zum 1,5-fachen des Medianeinkommens, also bis
9750 Franken brutto pro Monat. Selbstständigerwerbende mit
kleinem Einkommen sollen ebenfalls von einer solchen Mass-
nahme profitieren können. Diese Massnahmen sollen so rasch
wie möglich in Kraft treten und so lange gelten, wie die durch
Covid-19 verursachte Gesellschafts- und Wirtschaftskrise dau-
ert.

Mitunterzeichnende: Gysi Barbara, Locher Benguerel, Michaud
Gigon, Prelicz-Huber (4)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3334 n Mo. Prezioso. Requisitionen in Notlagen, damit 
die Herstellung von Gütern und das Erbringen von Dienst-
leistungen, die für die soziale Sicherheit und zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit unerlässlich sind, geplant wer-
den können und der Zugang dazu gewährleistet werden 
kann  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, namentlich für die nachfolgen-
den Bereiche Massnahmen für Requisitionen in Notlagen vorzu-
sehen: die Privatspitäler, um die Steuerung durch die öffentliche
Hand des gesamten Spitalsystems dauerhaft zu sichern; die
Bekleidungsindustrie für die Herstellung von Masken; die Her-
stellerfirmen von Sanitätsmaterial; Industriezweige, die ihre
Tätigkeit auch auf die Herstellung von fehlendem Sanitätsmate-
rial und fehlender Spitalausrüstung ausrichten können (Hände-
desinfektionsgel, Masken, Beatmungsgeräte usw.); die
Arzneimittelhersteller und die medizinisch-analytischen Labora-
torien für die Forschung sowie die Herstellung von Tests, Medi-
kamenten und allenfalls eines Impfstoffs; die
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Arzneimittelindustrie, um ein genügend grosses Lager an Medi-
kamenten zu gewährleisten und die Herstellung in diesem Sek-
tor zu planen; die Hersteller und Verteiler von Lebensmitteln,
um die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten und die
Lebensmittelpreise zu kontrollieren. Diese Liste ist nicht
abschliessend.

Mitunterzeichnende: Michaud Gigon, Prelicz-Huber,
Wettstein (3)

18.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3335 n Mo. Prezioso. Eine zeitlich begrenzte solidari-
sche Bundessteuer auf dem Vermögen, mit der die Mass-
nahmen zur Bekämpfung von Covid-19 und die 
wirtschaftliche und soziale Krise, die diese Krankheit verur-
sacht hat, teilweise finanziert werden sollen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung einen
Erlassentwurf vorzulegen, der vorsieht, ab 2021 eine zeitlich
begrenzte solidarische Bundessteuer auf dem Vermögen zu
erheben; die Steuer soll auf drei Jahre befristet sein und

ein Prozent des Vermögens über zwei Millionen Franken betra-
gen.

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Gysi Barbara, Michaud
Gigon, Prelicz-Huber, Töngi, Wettstein (6)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3336 n Ip. Prezioso. Covid-19. Wer übernimmt die 
Kosten der gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Krise, die die Pandemie verursacht hat?  (06.05.2020)

Die gesundheitlichen und sozialen Folgen von Covid-19 treffen
nicht alle gleich hart. Sie sind besonders in der Arbeitswelt spür-
bar und treffen dort wiederum vor allem die prekärsten Sektoren
und diejenigen Menschen, die an vorderster Front arbeiten;
dabei handelt es sich mehrheitlich um Frauen. Aus diesem
Grund sollen die Massnahmen, die zur Bekämpfung der sozi-
alen Auswirkungen der Krise ergriffen werden, solidarisch finan-
ziert werden. Es muss unbedingt vermieden werden, dass die
Finanzierung über die Erwerbseinkommen erfolgt, damit der
Grossteil der Bevölkerung, der bereits unter der Krise leidet,
verschont und ihre Einkommen erhalten werden.

Muss eine höhere Verschuldungsquote der Schweiz nicht als
positiv bewertet werden, da unsere Partner alle bereits unend-
lich viel stärker verschuldet sind als wir und nun ihre Staatsver-
schuldung noch deutlich erhöhen müssen, was dazu führt, dass
das Risiko steigt, dass der Schweizerfranken aufgrund des
unerträglichen Drucks noch stärker wird. Schon heute sind der
Euro nur noch 1.05 Franken und der US-Dollar nur noch 97
Rappen wert.

- Wäre es nicht wünschenswert, auf Vermögen und auf Erb-
schaften über zwei Millionen Franken eine solidarische Steuer
zu erheben?

- Drängt es sich nicht auf, deutlich weniger militärisches Mate-
rial zu beschaffen?

- Schliesslich: Ist es denkbar, einen Teil der Gewinne der
Schweizerischen Nationalbank zur Deckung des Defizits zu ver-
wenden?

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3337 n Ip. Prezioso. Covid-19 und das Gesundheitssy-
stem. Nein zum Wettbewerb beim Erhalt von 
Menschenleben  (06.05.2020)

Seit Mitte März 2020 teilen weite Kreise der Bevölkerung die
Auffassung, dass es nötig ist, das Schweizer Gesundheitssy-
stem zu stärken. Der Applaus der zum Zuhausebleiben aufge-
forderten Bevölkerung jeden Abend um 21 Uhr von den
Fenstern aus ist ein klares Zeichen dafür. Immer mehr Leute
sind sich bewusst, wie wichtig ein Gesundheitssystem ist, das
personell und materiell über genügend Ressourcen verfügt, um
den Bedarf an Leistungen zu gewährleisten. Entgegen dem
Grundsatz des Wettbewerbs um jeden Preis lehrt uns die Krise,
dass es höchste Zeit ist, das Wohlbefinden der Bevölkerung -
insbesondere im Gesundheitsbereich - zu sichern.

Eine Bundesratsverordnung vom Februar 2020 sieht jedoch
vor, dass die Spitalkosten nur noch auf Basis der Kosten von 25
Prozent der kostengünstigsten Einrichtungen übernommen
werden (anstelle von 40 Prozent bisher). Diese Massnahme
steht dem Bedarf der grossen Mehrheit entgegen und wider-
spricht insbesondere den Bedürfnissen des Gesundheitsperso-
nals. Dieses leidet immer stärker unter Stress und Erschöpfung,
wurde ihm doch in den letzten Wochen Unmögliches abver-
langt. Die neue Verordnung datiert vom 12. Februar 2020, ein
Tag nach der ersten Erklärung der WHO betreffend Covid-19.

Welche Lehren zieht der Bundesrat über einen Monat später
aus der Anwendung dieser Bestimmungen?

Welche Massnahmen zieht der Bundesrat in Betracht, um den
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Mantra des Wett-
bewerbs um jeden Preis, die durch die Gesundheitskrise offen-
gelegt wurden, zu begegnen?

Wäre ein Rückzug der Verordnung allenfalls ein erster Schritt in
die richtige Richtung?

Mitunterzeichnende: Fehlmann Rielle, Gysi Barbara, Michaud
Gigon (3)

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3338 n Ip. Prezioso. Im Interesse der gesamten Bevölke-
rung soll der Zugang zu den Leistungen der Gesundheits-
versorgung und zu den Sozialleistungen für alle Menschen 
sichergestellt sein  (06.05.2020)

Während die Pandemie wütet und immer mehr Massnahmen zu
ihrer Eindämmung ergriffen werden, gehen gewisse Bevölke-
rungsgruppen bei den Behörden vergessen. Dabei handelt es
sich um Personen ohne Rechtsstatus, bei denen die Inan-
spruchnahme der Leistungen der Gesundheitsversorgung stets
mit Angst oder gar mit dem realen Risiko verbunden ist, ange-
zeigt und weggewiesen zu werden; gleichermassen betroffen
sind Menschen, die nicht selber in der Lage sind, die Kosten der
Krankenversicherung zu tragen, und die daher die Leistungen
der Gesundheitsversorgung oft nicht in Anspruch nehmen,
selbst wenn sie krank sind. So sollen 3,5 bis 5 Prozent der
Bevölkerung auf die Leistungen der Gesundheitsversorgung
verzichten. Vom gesundheitlichen Standpunkt aus gesehen
könnte mit einem gesicherten Zugang dieser Bevölkerungs-
gruppen zur Gesundheitsversorgung die gesamte Bevölkerung
geschützt werden, da so die Ausbreitung der Pandemie
begrenzt würde. Der Fall von Singapur zeigt dies anschaulich:
In diesem Stadtstaat, dem ehemaligen Covid-19-Musterschüler,
explodierte die Zahl der Neuinfektionen im April; die Krankheit
breitete sich unter den zugwanderten Arbeitskräften, die in pre-
kären Verhältnissen leben, sehr rasch aus, da diese Menschen
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im Rahmen der Massnahmen, die die öffentliche Hand in
Zusammenhang mit Covid-19 ergriffen hatte, übersehen wor-
den waren.

Auf die Gesundheitskrise werden eine Wirtschaftskrise und eine
soziale Krise folgen. Daher ist es unerlässlich, für die gesamte
Bevölkerung menschenwürdige Lebensgrundlagen sicherzu-
stellen. Die explosionsartige Zunahme der Nachfrage nach
Nahrungsmittelhilfe hat eine Gesellschaftsgruppe sichtbar
gemacht, die oft keinen Aufenthaltstitel hat, vor der Krise von
einem geringen Einkommen lebte und nun durch die Maschen
des sozialen Netzes fällt. Und diese Menschen sind nicht die
einzigen: Einige Artikel im Ausländer- und Integrationsgesetz
enthalten die Drohung, Personen mit Aufenthaltstitel, die die
Sozialhilfe in Anspruch nehmen, wegzuweisen, was dazu führt,
dass sie diese gar nicht erst beantragen.

Plant der Bundesrat, Massnahmen zu ergreifen, die sicherstel-
len, dass die Leistungen der Gesundheitsversorgung in Zusam-
menhang mit Covid-19 kostenlos sind? Wäre es möglich, diese
Leistungen für die gesamte Bevölkerung von der Franchise und
dem Selbstbehalt zu befreien? Sind angesichts der grossen
sozialen und wirtschaftlichen Krise, die sich abzeichnet, Mass-
nahmen geplant, die den Menschen ohne Rechtsstatus den
Zugang zu den sozialen Leistungen ermöglichen? Ist es denk-
bar, die Leistungen der Erwerbsausfallentschädigung oder der
Sozialhilfe zugunsten dieser Bevölkerungsgruppen auszuwei-
ten? Ist es nicht an der Zeit, die Artikel 62 Abs. 1 Bst. e und. 63
Abs. 1 Bst. c aus dem Ausländer- und Integrationsgesetz zu
streichen? Und sollte nicht endlich der Status der Papierlosen
geregelt werden?

Mitunterzeichnende: Andrey, Bulliard, Fehlmann Rielle, Gysi
Barbara, Klopfenstein Broggini, Maitre, Michaud Gigon, Pas-
quier, Roduit, Walder (10)

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3339 n Mo. Prezioso. Generelle Legalisierung von Sans-
Papiers und garantierter Zugang zu Sozialhilfe für die 
ganze Bevölkerung  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die generelle Legalisierung aller
in der Schweiz wohnhaften Personen ohne gültigen Aufent-
haltstitel und aller Personen, gegen die eine Wegweisungsver-
fügung erlassen wurde, zuzulassen (Art. 30 Abs. 1 Bst. b des
Ausländer- und Integrationsgesetzes [AIG]). Er fordert die Kan-
tone auf, diese Massnahme so rasch wie möglich umzusetzen.
Der Bundesrat setzt zudem die Anwendung der Artikel 62
Absatz 1 Buchstabe e und 63 Absatz 1 Buchstabe c AIG vorläu-
fig aus.

Mitunterzeichnende: Fehlmann Rielle, Gysi Barbara, Klopfen-
stein Broggini, Michaud Gigon (4)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3341 n Ip. Prelicz-Huber. Krankentaggeldversicherung  
(06.05.2020)

Dazu stellen sich verschiedene Fragen an den Bundesrat:

1. Wie sieht die Abdeckung der Betriebe mit einer Krankentag-
geldversicherung in der Schweiz aus?

2. Mit welchen Leistungen und Kosten können Betriebe und ihre
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rechnen?

3. Wie ist die Situation in Betrieben gelöst, die keine Kranken-
taggeldversicherung abgeschlossen haben?

4. Krankentaggeldversicherer können Betriebe/Arbeitneh-
mende ausschliessen bzw. langdauernde Versicherungsvorbe-
halte anbringen. Wann und warum?

5. Wie sind die vorhandenen Prämienabstufungen nach Alter
und Geschlecht mit dem Gebot der Gleichstellung und dem
Verbot der Diskriminierung vereinbar?

6. Erachtet der Bundesrat die Praxis von verschiedenen Versi-
cherer als ethisch vertretbar, Versicherungsvorbehalte gegen-
über Arbeitnehmenden mit Krankheiten oder Behinderungen
vorzunehmen?

7. Wie könnte gewährleistet werden, dass Arbeitnehmende bei
Stellenverlust die Krankentaggeldversicherung individuell zu
gleichen Konditionen bzw. Kosten weiterführen könnten?

8. Arbeitgebende sind heute nicht verpflichtet, ihre Arbeitneh-
menden über eine Auflösung oder Sistierung der Krankentag-
geldversicherung zu informieren. Ist diese Praxis vereinbar mit
der Informationspflicht?

9. Wurden die Prämien der Krankentaggeldversicherung auf-
grund der Corona-Virus-Krise erhöht? Wenn ja, wann, bei wel-
chen Versicherungen und in welcher Höhe? Wurde eine
unterschiedliche Handhabung oder weitere Veränderungen
festgestellt?

10. Welche Vor- und Nachteile hätte ein Obligatorium einer
Krankentaggeldversicherung für alle Arbeitnehmenden? Mit
welchen gesetzlichen Rahmenbedingungen müsste sie ausge-
stattet sein?

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3343 n Ip. Tuena. Tabak und Schadensminderung. Was 
hält die Schweiz von der Position der WHO?  (06.05.2020)

Ziel des Bundesrates ist es, dass das Parlament nach der
Inkraftsetzung des neuen Bundesgesetzes über Tabakprodukte
das Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des
Tabakgebrauchs (FCTC) ratifiziert. Der Bundesrat ist offenbar
der Ansicht, dass der von der WHO in Bezug auf Tabakpro-
dukte und andere nikotinhaltige Produkte eingeschlagene Weg
derjenige ist, dem es zu folgen gilt.

Die WHO wurde jedoch kürzlich in eine Kontroverse verwickelt,
nachdem sie im Januar 2020 eine Reihe von Fragen und Ant-
worten veröffentlicht hatte, die starke Warnungen betreffend
elektronische Zigaretten enthielten. Eine Position, die von
einem Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Prä-
ventionsspezialisten als inakzeptabel und befangen angesehen
wird.

Unter dem Druck der Kritiker, die einen innovativeren Ansatz
zur Risikoreduktion forderten, überarbeitete die WHO im Stillen
ihre Fragen und Antworten, welche zuvor im Zuge der Veröf-
fentlichung des ersten Entwurfs noch breit kommuniziert wur-
den.

Die Schweiz war schon immer ein Vorreiter bei der Schadens-
minderung in Belangen der öffentlichen Gesundheit. Auf eine
Anfrage der SGK-SR erklärte der Bundesrat, dass "die Risiken,
die mit E-Zigaretten und Tabakprodukten zum Erhitzen verbun-
den sind, für Raucherinnen und Raucher im Vergleich zum
Zigarettenrauch höchstwahrscheinlich geringer sind als jene
von herkömmlichen Zigaretten."

1. Wenn die Schweiz das Rahmenübereinkommen der WHO
zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (FCTC) ratifizieren
würde, in welchem Umfang würde der Bundesrat auf einer
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Umsetzung einer wirklichen Politik der Schadensminderung im
Bereich des Tabak- und Nikotinkonsums bestehen? Dies insbe-
sondere im Hinblick auf die Entwicklung neuartiger Produkte.

2. Wie beurteilt der Bundesrat die jüngsten Publikationen der
WHO betreffend elektronische Zigaretten sowie die daraus
resultierende Kontroverse?

3. Hält der Bundesrat dies für die richtige Position angesichts
von neuen Produktekategorien, deren Potenzial zur Schadens-
minderung zunehmend anerkannt wird?

4. Wie könnte nach Ansicht des Bundesrates die Schadensmin-
derung im neuen Tabakproduktegesetz besser berücksichtigt
werden und sich die Schweiz somit als Vorreiterin in diesem
Bereich positionieren?

5. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die derzeitige Haltung der
WHO gegenüber neuartigen Tabak- und Nikotinprodukten mit
einem Ansatz der Schadensminderung vereinbar ist?

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3344 n Mo. Schneider Meret. Eine unabhängige Kon-
trolle von Betäubung und Entblutung in Schlachtbetrieben  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird, gestützt auf Artikel 32 TSchG, beauftragt,
die Kantone zu einer veterinärbehördlichen Personalaufstok-
kung für die Überwachung der Betäubung und Entblutung in
Schlachtbetrieben zu verpflichten.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Egger Kurt, Michaud Gigon,
Python, Töngi (5)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3345 n Ip. Schneider Meret. Förderung tierfreier Verfah-
ren beim Nationalen Forschungsprogramm zu Covid-19  
(06.05.2020)

Der Bundesrat lanciert über den Schweizerischen National-
fonds SNF ein Nationales Forschungsprogramm (NFP) zu
COVID-19 und unterstützt die biomedizinische und klinische
Forschung dafür mit 20 Millionen Franken. Zusätzlich läuft die
hoch dotierte 2-jährige Sonderausschreibung des SNF für For-
schungsprojekte zur Bekämpfung des Virus, die explizit auch
zur Forschung mit Tieren auffordert.

Obwohl seit mehr als 25 Jahren gesetzlich gefordert, werden
Methoden für den Ersatz, die Reduktion und Verfeinerung von
Tierversuchen (3R) nicht annähernd so hoch subventioniert wie
Tierversuche. Die Förderung der Erforschung und Implementie-
rung tierfreier Methoden ist ungenügend und marginal vergli-
chen mit jener, die auf oftmals leidvollen Tierversuchen und die
nicht artgerechter Tierversuchshaltung basiert. Jährlich werden
etwa 650 000 Tiere für Tierversuche genutzt und weit über eine
Million Tiere in Versuchstierhaltungen gezüchtet und gehalten
bei Kosten von mehreren hundert Millionen Franken pro Jahr.
Das Verhältnis Tierversuch zu tierfreier Methode steht seit Jahr-
zehnten bei etwa 99:1 und darunter, obwohl tierfreie Verfahren
nachweislich effizienter, schneller und günstiger sind. Für einen
Grossteil der Bevölkerung wie auch für viele innovative For-
schende wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Richtungs-
wechsel: weg vom Tierversuch - hin zu den 3R, insbesondere
den (tierfreien) Ersatzmethoden. Bereits gibt es wegweisende
Erkenntnisse mit menschlichen Zellen und Organoiden. Zudem
werden Therapien und Impfstoffe dringend zeitnah benötigt -
den Umweg über Tierversuche können wir uns weder zeitlich
noch in Bezug auf Effizienz leisten, er würde 10-15 Jahre dau-

ern und garantiert keine für den Menschen wirksame Thera-
pien.

Der Bundesrat wird um die Beantwortung folgender Fragen
gebeten:

1. Kann der Bundesrat sicherstellen, dass die COVID-19 For-
schungsförderung die tierfreien Forschungsmethoden minde-
stens äquivalent und mit gleichen Ressourcenanteilen wie
Tierversuchsprojekte berücksichtigt?

2. Wird er sich dafür einsetzen, dass für die Entwicklung hum-
anrelevanter Therapien gegen COVID-19 primär humanba-
sierte, tierfreie Verfahren gefördert werden, da diese besser
übertragbar, wissenschaftlich aussagekräftiger, schneller und
günstiger sind?

3. Im internationalen Umfeld gibt es führende For-
schungsteams, die gerade in der jetzigen therapeutischen Krise
die grosse Chance für einen Paradigmenwechsel sehen: Weg
vom Tiermodell - hin zu (tierfreien) Ersatzmethoden. Wie kann
der Bundesrat sicherstellen, dass solche Kapazitäten angehört
und sich am Forschungsprojekt beteiligen können? Wie kann er
sicherstellen, dass das hiesige 3RCC mit ausgewiesenem
Expertenwissen an der COVID Science Task Force beteiligt
wird?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Egger Kurt, Michaud Gigon,
Python, Töngi (5)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3346 n Ip. Schneider Meret. Ist eine Jagd ohne gesetz-
lich geforderten Treffsicherheitsnachweis sicher, tierge-
recht und effizient?  (06.05.2020)

Seit dem 1. Januar 2017 ist in der ganzen Schweiz ein Treffsi-
cherheitsnachweis (TSN) für die Ausübung der Jagd obligato-
risch. Die Jagd- und Fischereiverwalter-Konferenz der Schweiz
und des Fürstentums Liechtenstein (JFK) hat dazu den Stan-
dard vorgelegt und schreibt: 'Die sichere Handhabung der
Waffe und eine gute Treffsicherheit sind unverzichtbare
Bestandteile einer verantwortungsbewussten Jagd. Die Treffsi-
cherheit ist aus Gründen des Tierschutzes, der Sicherheit, der
Wildbretgewinnung und nicht zuletzt aufgrund einer effizienten
Jagd als Grundhandwerk der Jägerinnen und Jäger von heraus-
ragender Bedeutung. Regelmässiges Schiesstraining und der
überprüfbare Nachweis der Treffsicherheit sollten daher für
jeden Jäger und für jede Jägerin zur Selbstverständlichkeit
gehören'.

Wegen der Corona-Situation sind die Schiessstände
schweizweit bis auf weiteres geschlossen. Offensichtlich rea-
gieren die kantonalen Jagdverwaltungen darauf sehr unter-
schiedlich. Einige Kantone verlängern abgelaufene
Schiessausweise automatisch bis zum 30. September 2020,
andere verlangen eine Erneuerung des TSN innerhalb von zwei
Monaten nach Aufhebung der Corona-Auflagen und wieder
andere verzichten vollständig auf eine Erneuerungspflicht die-
ses Nachweises in diesem Jahr.

Der Bundesrat wird um die Beantwortung folgender Fragen
gebeten:

1. Ist der Bundesrat auch der Ansicht, dass es in der jetzigen
Situation sicherer für Mensch und Tier wäre, wenn Jägerinnen
und Jäger mit abgelaufenem TSN von der Jagd ausgeschlos-
sen würden?

2. Wie wird sichergestellt, dass die gesetzlich geforderte und
überprüfte Treffsicherheit gesamtschweizerisch eingehalten
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werden kann und es nicht zu vermehrtem Tierleid durch Fehl-
schüsse kommt?

3. Sollten alle Jagenden zur Jagd zugelassen werden, also
auch solche ohne TSN, wie steht der Bundesrat dazu, eine
nationale Fehlschussstatistik einzuführen und diese Erhebun-
gen und Analysen in der jährlich erscheinenden eidgenössi-
schen Jagdstatistik zu veröffentlichen? Die verschiedenen
Massnahmen zur Verbesserung der Jagd und zur Verminde-
rung der Fehlschüsse könnten so bewertet werden.

Mitunterzeichnende: Egger Kurt, Michaud Gigon, Python (3)

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3353 n Ip. Fivaz Fabien. Starlink. Welchen Spielraum 
haben wir bei der Kontrolle der Satellitenkonstellationen?  
(06.05.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wie steht der Bundesrat zur Stationierung von Satellitenkon-
stellationen?

2. Die Konstellationen wurden einzig von der Federal Communi-
cations Commission, einer US-Behörde, gutgeheissen; sie
überfliegen aber den ganzen Planeten. Kann die Schweiz inter-
venieren, um das eigene Territorium zu schützen? Falls ja, wie
kann sie dies tun? Falls nein, warum kann sie dies nicht tun?

3. Astronominnen und Astronomen, aber auch Bürgerinnen und
Bürger, sind besorgt, dass der Nachthimmel nicht mehr so gut
beobachtet werden kann wie früher. Kann der Bundesrat sich
vorstellen, sich auf internationaler Ebene für einen besseren
Schutz des Nachthimmels einzusetzen?

4. Jeder Satellit emittiert in Richtung Erde elektromagnetische
Wellen (und die Anlagen auf der Erde emittieren solche Wellen
in die Gegenrichtung). Erlauben das Bundesgesetz über den
Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung
und Schall (NISSG) und die dazugehörige Verordnung eine
Kontrolle dieser Emissionen und den Schutz der Bevölkerung
vor den Auswirkungen?

5. Hat die Schweiz Zugang zu Einzelheiten der verwendeten
Technologie? Falls nein, ist sie in Kontakt mit Starlink, um so
rasch als möglich diese Einzelheiten zu erfahren?

6. Wurden die Risiken evaluiert, die sich aus der Verwendung
der vorgesehenen Technologie für die Bevölkerung ergeben?
Falls ja, zu welchen Schlüssen ist man gelangt? Falls nein, sind
Studien geplant?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Michaud Gigon, Pas-
quier, Schneider Meret, Walder (5)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3355 n Po. Marchesi. Gesundheits- und Sozialbereich. 
Die Schweiz soll sich aus ihrer Abhängigkeit von ausländi-
schen Arbeitskräften befreien  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine mittelfristig ausgerichtete
Strategie auszuarbeiten, damit das Gesundheits- und Sozialsy-
stem in der Schweiz nicht mehr von ausländischen Arbeitskräf-
ten abhängig ist. Das Projekt muss so ausgestaltet sein, dass
es bei den Jugendlichen ein stärkeres Interesse für die entspre-
chenden Berufe wecken kann, dies durch die Förderung der
verschiedenen Ausbildungen und eine darauf ausgerichtete
Berufsberatung bereits während der obligatorischen Schulzeit

und zusätzlich durch die Schaffung ansprechender Arbeitsbe-
dingungen und Karrieremöglichkeiten. Wer in der Schweiz
wohnt, muss bei Stellenbesetzungen vom Inländervorrang profi-
tieren können gegenüber den ausländischen Arbeitskräften,
gerade weil es sich um einen für die Schweiz strategisch wichti-
gen Bereich handelt.

Der Bundesrat wird zudem beauftragt, zusammen mit den Kan-
tonen den Zeitplan für die Umsetzung, die Kosten, die vorgese-
henen Investitionen und klare Indikatoren für das Monitoring
des Projekts festzulegen.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3357 n Mo. Borloz. Deklassierung von AOC-Wein. Ver-
hindern, dass die Weinbranche wegen Covid-19 in eine 
noch nie dagewesene Krise schlittert  (06.05.2020)

Ich beauftrage den Bundesrat, eine ausserordentliche finanzi-
elle Unterstützung bereitzustellen für die Deklassierung von
AOC-Wein zu Tafelwein oder tieferen Klassen wie Wein für die
Destillation und für die Verwendung in Fondues. Zusätzlich
müssen die Rahmenbedingungen für die Einrichtung einer Kli-
mareserve durch die Kantone geschaffen werden. Damit soll
die Weinbranche am Leben erhalten und die wegen der aktuel-
len Krise entstandenen Lagerbestände abgebaut werden. Auch
soll verhindert werden, dass es nochmals zu einer solchen
Situation kommt, und sichergestellt werden, dass die Branche
für die Zukunft gerüstet ist.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, de Montmollin, Hurter Thomas,
Romano (4)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3358 n Po. Python. Welche Auswirkungen hätte Tempo 
40 generell oder Tempo 30 generell im städtischen Raum?  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, welche Auswirkungen
eine Senkung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit im städti-
schen Raum auf 40 km/h oder auf 30 km/h hätte, und diese bei-
den Szenarien mit der heutigen Regelung von 50 km/h zu
vergleichen. Zu berücksichtigen sind dabei die folgenden
Punkte:

- Luftverschmutzung

- Lärmbelastung

- Emission von Treibhausgasen

- Anzahl und Schweregrad der Unfälle

- Verkehrsfluss (Staus)

- Nachfrage in Bezug auf den öffentlichen Verkehr

- Nachfrage in Bezug auf den Langsamverkehr (Fussverkehr,
Velos und ähnliche Geräte).

Mitunterzeichnende: Mettler, Michaud Gigon, Pasquier, Prelicz-
Huber, Schlatter, Töngi (6)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3359 n Mo. Python. Gesundheits- und Umweltkosten des 
motorisierten Verkehrs berücksichtigen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, damit
die Gesundheits- und Umweltkosten des motorisierten Verkehrs
internalisiert werden.
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Die Umwelt- und Gesundheitskosten des motorisierten Ver-
kehrs in der Schweiz betragen 12,1 Milliarden Franken pro Jahr.
Davon gehen 3,9 Milliarden auf die Luftverschmutzung zurück,
2,6 auf den Lärm, 2,7 auf die Treibhausgase und 2,9 auf andere
Auswirkungen, insbesondere die Beeinträchtigung von Lebens-
räumen, Böden und Produktionsprozessen (2016, Quelle: ARE/
BFS). (Hinzu kommen 10,0 Milliarden Franken für Unfallko-
sten.)

Zum jetzigen Zeitpunkt wird weniger als 1 Prozent dieser
Kosten durch die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
internalisiert.

Mitunterzeichnende: Klopfenstein Broggini, Mettler, Michaud
Gigon, Pasquier, Prelicz-Huber, Schläpfer, Töngi (7)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3360 n Mo. Python. Personenwagen. Einfuhrsteuer pro-
portional zum Fahrzeuggewicht festlegen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Automobilsteuergesetz
(AStG, SR 641.51) dahingehend zu revidieren, dass Personen-
wagen mit höherem Gewicht, die entsprechend die Umwelt
stärker verschmutzen und klimaschädlicher sind, steuerlich
nicht bessergestellt sind als leichtere Fahrzeuge. Artikel 13
AStG ist wie folgt zu ändern: Die Steuer beträgt durchschnittlich
4 Prozent. Der Steuersatz für Personenwagen wird nach Fahr-
zeuggewicht festgelegt. Elektroautos sind gemäss Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe d der Automobilsteuerverordnung von der
Steuer befreit.

Mitunterzeichnende: Mettler, Michaud Gigon, Prelicz-Huber,
Schlatter, Töngi (5)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3362 n Mo. Rytz Regula. Faire Finanzierung zur Bewälti-
gung der Covid-19-Krise  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage für
einen befristeten Solidaritäts-Zuschlag auf Dividenden und
Kapitaleinlagereserven (KER) vorzulegen. 2 bis 3 Prozent des
Wertes von ausgeschütteten Dividenden und Kapitaleinlagere-
serven sollen in den Jahren 2020-2025 zweckgebunden für
Massnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzt
werden.

Mitunterzeichnende: Andrey, Baumann, Clivaz Christophe,
Egger Kurt, Glättli, Michaud Gigon, Prelicz-Huber, Prezioso,
Ryser, Töngi, Walder, Wettstein (12)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3364 n Mo. Prelicz-Huber. Kurzarbeitsentschädigung 
von 100 Prozent des Lohnes für Einkommen bis rund 4000 
Franken  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei Arbeitnehmenden mit einem
Brutto-Monatslohn bis rund 4000 Franken (auf 100%) die
COVID-Kurzarbeitsentschädigung auf 100% ihres Lohnes zu
setzen.

Mitunterzeichnende: Andrey, Clivaz Christophe, Egger Kurt,
Fivaz Fabien, Michaud Gigon, Pasquier, Töngi, Walder,
Wettstein (9)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3365 n Mo. Addor. Die Schweiz muss ein Land des Bar-
geldes bleiben  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
vorzulegen, mit dem das Recht auf Barzahlung in der Bundes-
verfassung verankert und auf Gesetzesstufe verbindlicher aus-
gestaltet werden soll.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3367 n Mo. Addor. Nein zur Überwachung der Kundin-
nen und Kunden öffentlich zugänglicher Einrichtungen und 
Betriebe!  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, alle nötigen Bestimmungen zu
erlassen, um die öffentlich zugänglichen Einrichtungen und
Betriebe daran zu hindern, die Identitäten ihrer Kundinnen und
Kunden systematisch zu kontrollieren, und diese Aktivitäten
wenn nötig sofort zu unterbinden.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3370 n Mo. Rösti. Zulassung von Medizinprodukten 
nach aussereuropäischen Regulierungssystemen  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung so anzupas-
sen, dass in der Schweiz auch Medizinprodukte aussereuropä-
ischer Regulierungssysteme zugelassen werden können.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3373 n Mo. Bendahan. Mechanismus der Direkthilfe für 
Unternehmen zur Verhinderung von Konkursen  
(06.05.2020)

Um der Coronakrise zu begegnen, hat der Bundesrat ein
System zur Unterstützung von Unternehmen geschaffen, das
zinslose Darlehen vorsieht, die von Banken gewährt werden
und für die der Bund bürgt.

Der Bundesrat wird beauftragt, neben der Weiterführung dieses
Mechanismus für den Fall einer grossen Krise die Möglichkeit
zu schaffen, dass Unternehmen unter gewissen Bedingungen
eine Unterstützung à fonds perdu erhalten können. Dies kann
durch einen völligen oder teilweisen Forderungsverzicht
geschehen. Ein Darlehen muss rasch ausbezahlt werden, aber
eine Unterstützung à fonds perdu ist weniger dringend, wenn
die Liquidität einmal hergestellt ist; aus diesem Grund kann
jedes Dossier einzeln geprüft werden. Der Bundesrat kann eine
Obergrenze für den Forderungsverzicht vorsehen.

Ein Forderungsverzicht darf unter den folgenden Voraussetzun-
gen gewährt werden:

a. Er ist für das Überleben des fraglichen Unternehmens ent-
scheidend.

b. Es gilt als gesichert, dass eine weltweite grosse Krise der
Grund für die vorübergehenden Schwierigkeiten des Unterneh-
mens ist.

c. Die Arbeitsplätze bleiben, abhängig von den wirtschaftlichen
Möglichkeiten des Unternehmens, erhalten.

d. Es darf während fünf Jahren nach dem Forderungsverzicht
von Seiten der Besitzerinnen oder Besitzer des Unternehmens
keinerlei Gewinnentnahme stattfinden, es sei denn, das Unter-
nehmen habe die ihm gewährte Unterstützung gänzlich zurück-
bezahlt und vom Forderungsverzicht abgesehen.
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Mitunterzeichnende: Crottaz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl
Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Marra,
Marti Samira, Meyer Mattea, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard,
Pult, Reynard, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Wermuth (19)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3374 n Mo. Gugger. Unter-16-Jährige wirksam vor por-
nografischen Inhalten auf dem Internet schützen. 
#banporn4kids#  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung die
gesetzlichen Anpassungen vorzulegen, die Fernmeldedienstan-
bieter verpflichten, Zugangsperren über Anbieter zu verfügen,
welche pornografische Inhalte im Sinne von Artikel 197 Absatz
1 StGB verbreiten, ohne hinreichende technische Vorkehrun-
gen zum Schutz von Personen unter 16 Jahren zu treffen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Baumann, Bregy, Bulliard, Giaco-
metti, Glättli, Herzog Verena, Kamerzin, Locher Benguerel, Pre-
licz-Huber, Rechsteiner Thomas, Regazzi, Roduit, Romano,
Rösti, Roth Franziska, Roth Pasquier, Rytz Regula, Schläpfer,
Streiff, Studer, Wasserfallen Christian (22)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3375 n Ip. Glättli. Unverhältnismässige Aufhebung des 
Grundrechts auf Demonstrationen und Kundgebungen 
trotz Einhaltung der Vorschriften der Covid-19-
Notverordnungen  (06.05.2020)

Demonstrationen und Kundgebungen auf öffentlichem Grund
geniessen in der Schweiz den verfassungsrechtlichen Schutz
sowohl der Meinungs- und Informationsfreiheit nach Artikel 16
BV wie auch der Versammlungsfreiheit Artikel 22 BV. Auf euro-
päischer und internationaler Ebene garantieren Artikel 11 der
Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK (in Verbin-
dung mit Art. 10 EMRK) und Artikel 21 UNO-Pakt II das Recht,
sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln.

In den Wochen seit der Verhängung des Versammlungsverbots
und der Vorschrift, dass keine Gruppen über fünf Personen
erlaubt seien, wurden in der ganzen Schweiz verschiedentlich
politische Äusserungen im öffentlichen Raum untersagt. Die
Polizei verhaftete, büsste oder wies Personen weg, welche mit
Fantasie im öffentlichen Raum ihre politische Meinung kundge-
tan hatten, auch in Fällen, bei denen sie dabei keine Gruppen
über fünf Personen bildeten und innerhalb der Gruppe die
Distanzregeln einhielten.

Gegenüber dem "Tages-Anzeiger" stellte das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) am 1. Mai 2020 denn auch klar, dass es
einen gewissen Spielraum gebe bei der Auslegung der Verord-
nung, insbesondere dann, wenn sich nur einzelne Personen an
einer Aktion beteiligten. "Denkbar sind alle Formen von politi-
schen Äusserungen, bei denen es zu keinen Menschenan-
sammlungen kommt", teilte das BAG mit.

1. Kann der Bundesrat bestätigen, dass er selbst auch bei der
Verhängung von bundesrätlichem Notrecht an das verfassungs-
mässige Prinzip der Verhältnismässigkeit gebunden ist, d.h.
dass alle Einschränkungen der Grundrechte geeignet, erforder-
lich und angemessen sein müssen, um ein legitimes öffentli-
ches Interesse (hier den Schutz der Gesundheit) zu verfolgen?

2. Teilt er die Auffassung, dass die gleichen Prinzipien auch lei-
tend sind für rechtsdurchsetzende Organe bei der Interpretation
und Umsetzung der COVID-19 Verordnung und anderer not-
rechtlichen Vorgaben?

3. Teilt er - auch im Sinne der Auskunft des BAG - die Einschät-
zung, dass Verbote von Kundgebungen im öffentlichen Raum,
welche die Hygienevorschriften einhalten, eine unverhältnis-
mässige Einschränkung des Grundrechts der Demonstrations-
freiheit darstellen?

4. Ist er bereit, dies gegenüber Kantonen und Gemeinden ent-
sprechend klarzustellen?

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3376 n Mo. Regazzi. Verlängerung der befristeten Ent-
bindung von der Pflicht zur Überschuldungsanzeige bis 31. 
Dezember 2021  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der COVID-19-Bot-
schaft sicherzustellen, dass die in der COVID-19-Verordnung
zum Insolvenzrecht für 6 Monate befristete Entbindung von der
Pflicht zur Überschuldungsanzeige bis 31. Dezember 2021 aus-
gedehnt wird, sofern die Aussicht besteht, dass die Überschul-
dung bis zu diesem Zeitpunkt behoben werden kann.

Mitunterzeichnende: Bregy, Bulliard, Glanzmann, Gschwind,
Kutter, Pfister Gerhard, Rechsteiner Thomas, Roduit,
Romano (9)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3377 n Ip. Hurter Thomas. Auswirkungen der Corona-
Krise auf den Nationalstrassen- und 
Agglomerationsverkehrsfonds?  (06.05.2020)

Seit Inkrafttreten der coronabedingten Einschränkungen, ist der
Strassenverkehr gemäss ETH Zürich um etwa 50 Prozent
zurückgegangen. Einen Rückgang von zw. 35 u. 80 Prozent
verzeichnen verschiedene Verkehrszählungen auf den Natio-
nalstrassen. Gemäss Studien könnte dies zu einem Rückgang
des Treibstoffabsatzes von 50 - 70 Prozent führen, was einen
entsprechenden Steuerausfall zur Folge hätte. Die Treibstoff-
steuern generieren etwa 4,5 Milliarden Schweizer Franken pro
Jahr, die zur Finanzierung des NAF, der Spezialfinanzierung
Strassenverkehr, des FABI, der allgemeinen Bundeskasse und
verschiedene Subventionen an die Kantone dienen.

Die Gesetzesgrundlage des NAF sieht einen aut. Steuererhö-
hungs- Mechanismus vor, falls die Mittel des Fonds unter 500
Millionen Schweizer Franken fallen. Aufgrund der krisenbeding-
ten Mineralölsteuerausfälle steigt das Risiko einer vorgezoge-
nen Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags. Erhöhte
Treibstoffpreise würden aber in der jetzigen Situation einen wei-
teren Tiefschlag für die gebeutelte Wirtschaft bedeuten.

Die Finanzierung der Infrastrukturen ist ein zentraler Punkt bei
der Wiederbelebung der Wirtschaft. 2019 genehmigte das Par-
lament die Projekte und Mittel für die Nationalstrassen- und
Agglomerationsprogramme. Eine rasche resp. sofortige Umset-
zung dieser Projekte würde die Wirtschaft vorteilhaft unterstüt-
zen. Deshalb sollten die erforderlichen Massnahmen getroffen
werden, um die Umsetzung der genehmigten Strassenbaupro-
jekte voranzutreiben.

D.h., die Auswirkungen der Krise müssen analysiert und antizi-
piert sowie die vom Parlament bereits genehmigten Infrastruk-
turprojekte beschleunigt werden.

1. Wie hoch schätzt das UVEK die Gesamteinbussen bei den
Mineralölsteuereinnahmen ein und wie verteilen sich diese?
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Welche Szenarien wurden für die kommende Periode ausgear-
beitet?

2. Wie werden die Folgen der Krise auf Umfang und Zeitpunkt
einer durch die NAF-Gesetzesgrundlagen vorgesehenen Mine-
ralölsteuererhöhung eingeschätzt?

3. Welche, vom Parlament bereits genehmigten Nationalstras-
sen- und Agglomerationsprojekte, sind in Bearbeitung und bau-
reif? Kann das UVEK eine Liste mit dem Stand aller
Nationalstrassen- und Agglomerationsprojekte, die vom NAF
(mit)finanziert werden, veröffentlichen?

4. Gibt es, anstatt einer Treibstoffpreiserhöhung, andere Mög-
lichkeiten, um die Finanzierung und Umsetzung der vorgesehe-
nen NAF-Infrastrukturprojekte zu sichern?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3378 n Ip. Page. Kampfflugzeuge. Kompensationsge-
schäfte für die Romandie  (06.05.2020)

Die Covid 19-Pandemie hat schwerwiegende Folgen sowohl für
unsere Gesellschaft als auch für unsere Wirtschaft. Die KMU
sehen sich derzeit mit Schwierigkeiten konfrontiert und brau-
chen daher mehr denn je dringend Perspektiven. Allgemein in
der Romandie, namentlich aber in der Gegend des Militärflug-
platzes Payerne ist es für die Menschen wichtig zu wissen, wel-
che wirtschaftlichen Auswirkungen die Beschaffung der neuen
Kampfflugzeuge hat. Mit klaren und genauen Auskünften im
Vorfeld der Abstimmung kann verhindert werden, dass sich das
Szenario von 2014 (Ablehnung durch das Volk) wiederholt.

Diese Beschaffung bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, um
die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze im Zusammenhang mit
der Nutzung des Militärflugplatzes Payerne auszugleichen.
Denn die Region ist von der Hälfte der Lärmemissionen des
Flugbetriebs mit Kampfjets betroffen (zwei Drittel, wenn man
nur die F/A-18-Flüge berücksichtigt.

Ich bitte den Bundesrat mit dieser Interpellation daher, im Vor-
feld der Abstimmung vom kommenden 27. September Folgen-
des aufzuzeigen:

1. Welche konkreten und glaubwürdigen Massnahmen beab-
sichtigt er zu ergreifen, um das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in der Romandie und im Tessin in Bezug auf die wirt-
schaftlichen Folgen dieser Beschaffung wiederherzustellen?

2. Mit welchen Massnahmen will er das Ungleichgewicht zwi-
schen Fluglärm und Arbeitsplätzen in der Region Payerne
beseitigen?

3. Wo will er schliesslich aktiv werden, um auf dem zivil und
militärisch genutzten Technologiepark in Payerne Tätigkeiten
der Ruag anzusiedeln, die den Zielen 5 und 10 der Strategie
der BGRB Holding AG entsprechen?

24.06.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3379 n Mo. Klopfenstein Broggini. Eine CO2-Bilanz der 
Tätigkeiten des Bundes  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine CO2-Bilanz über die Aus-
gaben und Investitionen des Bundes zu erstellen.

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Clivaz Christophe,
Egger Kurt, Michaud Gigon, Nordmann, Pasquier, Prezioso,
Rytz Regula, Töngi, Walder, Wettstein (12)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3381 n Mo. Grüne Fraktion. Keine Kinderarmut  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine gesetzliche Grundlage zu
schaffen, die für Familien bzw. Erziehungsberechtigte ohne exi-
stenzsicherndes Einkommen die Möglichkeit schafft, Unterstüt-
zung analog dem Modell der Ergänzungsleistungen für AHV
und IV beziehen zu können. Die Anspruchsberechtigung soll
gelten, bis die Kinder bzw. jungen Erwachsenen ihre Ausbil-
dung/ihr Studium abgeschlossen haben.

Sprecherin: Prelicz-Huber

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3382 n Mo. Grüne Fraktion. Covid-19-Impulsprogramm 
für die Bereiche Energie und Biodiversität  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen für die Bereiche Energie und Biodiversität ein ehrgei-
ziges Impulsprogramm zu lancieren. Das Ziel besteht darin, im
Nachgang zur Covid-19-bedingten Krise umgehend eine grüne
Wende anzustossen.

Der Akzent muss dabei auf folgende Punkte gelegt werden:

1. Eine rasche Umsetzung der ersten Phase der Energiestrate-
gie 2050, das Aufgleisen der zweiten Phase der Energiestrate-
gie 2050 mit dem Energieziel von 100 Prozent erneuerbarer
Energie bis 2050; um eine unmittelbare Wirkung zu erzielen,
wird auf Massnahmen im Bereich der Gebäudesanierungen
fokussiert, namentlich via Beiträge an die Finanzhilfen für das
Gebäudeprogramm und den massiven Ausbau der erneuerba-
ren Energien.

2. Eine rasche Umsetzung der Biodiversitätsstrategie; um eine
unmittelbare Wirkung zu erzielen, wird auf umsetzungsreife
Sofortmassnahmen fokussiert, die im Umsetzungsplan der Bio-
diversitätsstrategie entwickelt worden sind, indem namentlich
Synergien zwischen Landwirtschaft und Wald sowie natürlicher
Lebensraum und Strassennetz genutzt werden und indem ein
starker Schutz der Hochmoore gefördert wird.

Das Impulsprogramm sollte auf drei bis fünf Jahre ausgelegt
sein und über einen finanziellen Rahmen von drei bis vier Milli-
arden Schweizerfranken verfügen.

Sprecherin: Klopfenstein Broggini

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3383 n Mo. Grüne Fraktion. Der Bundesrat muss sich auf 
internationaler Ebene für die Einführung einer Kerosin-
steuer einsetzen  (06.05.2020)

Der Weltklimarat fordert die Regierungen auf, die Treibhausga-
semissionen rasch zu senken, da die Auswirkungen der Erder-
wärmung nur so auf einem akzeptablen Niveau gehalten
werden können. Die zivile Luftfahrt ist einer der Bereiche, in
dem die CO2-Emissionen am schnellsten zunehmen. In der
Schweiz haben die CO2-Emissionen der zivilen Luftfahrt seit
1990 um mehr als 70 Prozent zugenommen. Prognosen der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zufolge werden die glo-
balen Emissionen im Jahr 2020 um 70 Prozent höher sein als
im Jahr 2005.

Die Luftfahrt der Schweiz trägt im Umfang von 18 Prozent zur
weltweiten Klimaerwärmung bei. Diese Zahl ist im internationa-
len Vergleich sehr hoch.

Im Unterschied zu den anderen fossilen Treibstoffen ist Kerosin
steuerfrei. Dies geht auf einen Beschluss zurück, der gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Ziel gefasst wurde,
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"Freundschaft und Verständnis zwischen den Staaten und Völ-
kern der Welt zu schaffen und zu erhalten". Die Luftfahrt hat es
geschafft, sich diesen Ausnahmestatus sowohl 1997 in Kyoto
wie auch 2015 in Paris zu erhalten, und ist somit nicht Gegen-
stand der Verpflichtungen, die die Staaten eingegangen sind.
Doch die Zeiten haben sich geändert, und diese Ausnahme ist
nicht mehr akzeptabel.

Das Programm "CORSIA" (Carbon Offsetting and Reduction
Scheme for International Aviation) ist ungenügend, denn es
bezweckt nicht die Begrenzung, sondern leidglich die Kompen-
sation von Emissionen, und bis 2027 ist die Teilnahme am Pro-
gramm freiwillig.

Zudem kommen die Luftfahrtunternehmen in den Genuss von
Steuerprivilegien, für internationale Flüge zahlen sie weder
Mehrwert- noch Treibstoffsteuer.

Auf internationaler Ebene haben sich Fachleute sowie Ministe-
rinnen und Minister für eine Kereosin-Steuer ausgesprochen.
Die schwedische Finanzministerin befürwortet bilaterale und
multilaterale Abkommen zur Besteuerung von Kerosin. Der
stellvertretende Generalsekretär der OECD wies darauf hin,
dass die Luftfahrt sich aus Gründen der Effizienz und der
Gerechtigkeit an den Bemühungen zur Dekarbonisierung betei-
ligen müsse, zumal unter allen Haushalten jene mit hohem Ein-
kommen die Luftfahrt am häufigsten in Anspruch nehmen.

In der Schweiz belaufen sich die durch die Luftfahrt nicht
gedeckten Kosten auf 1,3 Milliarden Franken. Das entspricht
einem Betrag von 2,6 Rappen pro Kilometer und Passagier.

Der Bundesrat muss auf internationaler Ebene daher eine trei-
bende Kraft hinter der Einführung einer Kerosinsteuer sein.

Sprecherin: Pasquier

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3384 n Po. Grüne Fraktion. Masterplan Flugverkehr. 
Neue Spielregeln für den Flugsektor  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird angehalten, einen Masterplan für die Luft-
fahrtindustrie auszuarbeiten und aufzuzeigen, welche konkre-
ten Massnahmen nötig sind, um die Vereinbarkeit des
Flugsektors mit den Klimazielen von Paris zu gewährleisten.

Dazu sollen folgende Punkte in die Erwägungen einfliessen:

1. Einbezug der Fluggesellschaften und Flughabenbetreiber
zum Erreichen der Pariser Klimaziele mit Zielvereinbarungen;

2. Vorgaben zur Förderung und zum Einsatz synthetischer
Treibstoffe und effizienterer Flugzeuge, insbesondere bei der
Flottenerneuerung;

3. Eine proaktive Rolle in internationalen Verhandlungen zur
Einführung einer CO2-Steuer auf Kerosin und der Integration
des Flugverkehrs ins zukünftige Klimaabkommen;

4. Ein Moratorium für den Ausbau der Flughafeninfrastruktur,
bis nachgewiesen werden kann, dass sich diese mit der not-
wendigen Reduktion der Treibhausgasemissionen des Sektors
vereinbaren lassen;

5. Die Verlagerung von kommerziellen Transit- und weiteren
Inlandflugen auf die Schiene;

6. Die Einfuhrung einer Nachtflugsperre von mindestens 8h, wie
es die WHO empfiehlt, fur alle Flughafen, welche die Gesund-
heit der Anwohnerinnen und Anwohner garantiert

7. Die Einrichtung eines Umschulungs- und Weiterbildungs-
fonds, um den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Perspekti-
ven in klimavertragliche Sektoren des offentlichen Verkehrs zu
bieten;

8. Ein Unterstutzungspaket fur die Bahn, insbesondere fur die
Entwicklung der internationalen Linien und der Nachtzuge.

Sprecherin: Schlatter

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3385 n Mo. Grüne Fraktion. Covid-Impulsprogramm zur 
Stärkung einer resilienten Wirtschaft und Gesellschaft  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zusammen mit den Kantonen
und den Sozialpartnern ein Impulsprogramm zur mittel- und
langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen in der Schweiz auf-
zugleisen. Der Fokus soll auf Massnahmen liegen, die den
durch die Coronakrise beschleunigten Strukturwandel in eine
nachhaltige Richtung lenken. Die Massnahmen müssen mit der
Erreichung der Umwelt- und Klimaziele im Einklang stehen und
nachhaltig finanziert werden.

Sprecherin: Ryser

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3386 n Mo. Brenzikofer. Covid-19. Kündigungsschutz 
und Fristerstreckung im Geschäftsmietwesen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine befristete Gesetzgebung
auszuarbeiten, welche die Fristen bei Zahlungsrückstand des
Mieters verlängert. Für Geschäftsmieterinnen, welche nach-
weislich aufgrund wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie
in Zahlungsverzug geraten, soll der Kündigungsschutz und die
Zahlungsfrist für fällige Mietzinsen bis mindestens Dezember
2021 verlängert werden. In diesem Zusammenhang soll ein
Härtefallfonds für Vermieter eingerichtet werden, welcher zins-
lose Darlehen für einen angemessenen Zeitraum ermöglicht.

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3387 n Po. Grüne Fraktion. Wege, die die SNB in der 
Covid-19-Krise beschreiten könnte  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Nationalbank (SNB) und den Kantonen zu
prüfen, welche Möglichkeiten die SNB hat, mit einer ausseror-
dentlichen Finanzintervention zur Bewältigung der Covid-19-
Krise beizutragen.

Sprecher: Andrey

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3388 n Mo. Nationalrat. Ordnungsbussen. Die Personen 
schützen, die Ordnungsbussen verhängen (Addor)  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Ordnungs-
bussengesetzes vorzulegen, mit der die Pflicht der Person, die
die Ordnungsbusse verhängt, auf der Quittung oder dem
Bedenkfristformular ihren Vor- und Nachnamen anzugeben,
ersetzt wird durch die Pflicht, lediglich ihre Matrikelnummer
anzugeben.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

25.09.2020 Nationalrat. Annahme
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20.3389 n Ip. Weichelt-Picard. Corona-Taskforce und Bera-
tungsstäbe. Wo sind die Frauen?  (06.05.2020)

Warum hat der Bundesrat bei der Besetzung der "Swiss Natio-
nal COVID-19 Science Task Force" und bei internen Krisen-
und Beratungsstäben (bsp. BAG-Corona-Taskforce (ab
23.1.20), Bevölkerungsschutz Bundesstab (ab 24.1.20) oder
Krisenstab Bund zu COVID19 (eingesetzt durch BR am
20.3.20)) die Anforderungen der BV sowie des CEDAW's nicht
beachtet?

Wie stellt der Bundesrat sicher, dass er heute und in Zukunft bei
internen Krisen- und Beratungsstäben die angemessene Ver-
tretung beider Geschlechter gewährleistet?

Mitunterzeichnende: Arslan, Badertscher, Bertschy, Birrer-
Heimo, Brenzikofer, Chevalley, Christ, de Quattro, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Graf-Litscher, Gysin Greta, Kälin, Klopfen-
stein Broggini, Locher Benguerel, Marti Min Li, Michaud Gigon,
Munz, Pasquier, Piller Carrard, Porchet, Prelicz-Huber, Pre-
zioso, Python, Roth Franziska, Roth Pasquier, Ryser, Rytz
Regula, Schaffner, Schlatter, Schneider Meret, Schneider
Schüttel, Studer, Suter, Trede, Widmer Céline (36)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3390 n Ip. Arslan. Verarmungswelle in der Schweiz muss 
verhindert werden  (06.05.2020)

Die Titel in verschieden grossen Zeitungen nennen das Pro-
blem in aller Klarheit: "In der Schweiz haben wir noch nie eine
solche Armutswelle erlebt" oder "Corona drängt immer mehr
Menschen in die Armut". Obwohl auf Bundes- und Kanton-
sebene Milliarden Franken eingesetzt wurden, um Arbeitsplätze
erfolgreich zu retten und eine Massenarbeitslosigkeit zu verhin-
dern, wächst derzeit die Armut. Weil mit einem grossen Abbau
von Arbeitsplätzen in nächster Zeit gerechnet wird, ist mit einem
grossen Anstieg der Armut zu rechnen. Im Jahre 2018 waren
gemäss Bundesamt für Statistik 7,9 Prozent der ständigen
Wohnbevölkerung in Privathaushalten von Einkommensarmut
betroffen. Dies entspricht rund 660 000 Personen. Oder anders
ausgedrückt waren 3,7 Prozent aller Erwerbstätigen von Armut
betroffen. Dies entspricht rund 135 000 Personen. Damit sind
Zehnttausende von armutsbetroffenen Menschen, die nicht
erwerbstätig sind, noch nicht erfasst. Zu den Hauptbetroffenen
gehören alleinstehende Frauen mit Kindern, Migrantinnen und
Migranten mit tiefem Bildungsniveau und Sans Papiers. Die
genannten Zahlen werden aufgrund der Coronakrise massiv
steigen. Es darf aber nicht sein, dass wie in Genf 2500 Perso-
nen Schlange stehen, um ein bisschen Essen zu erhalten. Dies
ist unerträglich und für ein reiches Land wie die Schweiz unwür-
dig.

Die Schweiz muss in Anbetracht dieser Situation rasch und
nachhaltig handeln. Ich ersuche deshalb den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche generellen Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um
eine Verarmungswelle wirksam zu verhindern?

2. Wie gedenkt er, die unhaltbare Situation von Sans Papiers zu
regeln?

3. Ist er bereit, auf breiter Basis Aus- und Weiterbildungspro-
gramme zu lancieren bzw. bestehende zu unterstützen, um die
Berufsqualifikationen zu erhöhen und damit vielen von der
Armut Betroffenen neue Perspektiven zu geben?

4. Ist er bereit Beratungsprojekte zu lancieren oder bestehende
zu unterstützen, damit von der Armut betroffene Personen die

notwendige Beratung zur Verbesserung ihrer Situation erhal-
ten?

5. Ist er bereit, gesamtschweizerisch Wiedereinsteigerinnen-
kurse zu lancieren oder bestehende zu unterstützen, um insbe-
sondere arbeitslosen und von Armut betroffenen Frauen eine
neue Perspektive zu bieten?

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3391 n Mo. Wasserfallen Christian. Frist für die Einrei-
chung der Covid-19-Kreditgesuche bis Ende 2020 
verlängern  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 11 Absatz 1 der COVID-
19-Solidarbürgschaftsverordnung dahingehend anzupassen,
dass die Einreichung eines Gesuchs bis Ende 2020 erfolgen
kann.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3392 n Mo. Dettling. Umfassende Lösung zur Bewälti-
gung der Corona-Krise. Stabilisierung des Bundeshaushal-
tes und der Sozialwerke  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine umfas-
sende Lösung zu präsentieren, wie die ausserordentlichen Lei-
stungen des Bundes während der Coronakrise und die
kommenden Steuerausfälle durch die Coronakrise in den Rech-
nungen des Bundes behandelt werden sollen.

Insbesondere muss der Bundesrat aufzuzeigen, wie das
geschätzte 40 Milliarden Franken-Loch im Ausgleichfonds in
den kommenden 6-8 Jahren abgebaut, wie die Steuerausfälle
von geschätzt 5 Milliarden Franken pro Jahr aufgefangen und
welche Massnahmen für die Sicherung der Sozialwerke 1. und
2. Säule gesichert werden sollen.

Auflage: Die erfolgreiche Schuldenbremse darf nicht ausge-
schalten werden.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3393 n Mo. Friedli Esther. Mehrwertsteuererlass oder 
Mehrwertsteuerreduktion für vom Bundesrat geschlossene 
Betriebe  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zur
Änderung der Mehrwertsteuergesetzgebung vorzulegen. Diese
soll beinhalten, dass die vom Bundesrat durch die Corona-Pan-
demie geschlossenen Betriebe 12 Monate nach Wiederauf-
nahme des Betriebes einen Erlass oder eine Reduktion der
Mehrwertsteuer auf ihre Umsätze erhalten.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3394 n Mo. Barrile. Stärkung der Ausbildung von Ärztin-
nen und Ärzten in der Schweiz  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu ergreifen, damit mehr Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz
ausgebildet werden.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fridez (2)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.



312

20.3396 n Mo. Ruppen. Retten wir den Detailhandel. Für 
eine befristete Regelung der Ausverkaufsperioden  
(06.05.2020)

Bereits vor der Corona-Krise hat sich der Wettbewerb in der
Detailhandelsbranche so stark verschärft, dass seit 2015 jähr-
lich allein in der Bekleidungsbranche etwa 100 Geschäfte
schliessen mussten. Dies als direkte Folge vom stark wachsen-
den (und meist im Ausland domizilierten) Onlinehandel und von
Auslandeinkäufen von Schweizern (meist im grenznahen Aus-
land). Die Corona-Krise verschärfte die Lage des stationären
Handels und der vorgelagerten Partner zusätzlich. Der "Lock-
down" von 9 Wochen und die erwarteten Auswirkungen auf die
Konsumentenstimmung nach Wiedereröffnung Mitte Mai 2020
erfordern daher befristete gesetzliche Massnahmen, um Mas-
senschliessungen von Detailhändlern und den damit verbunde-
nen massiven Verlust von Arbeitsplätzen im Detailhandel zu
verhindern. Es muss damit gerechnet werden, dass ohne
gesetzliche Massnahmen der Detailhandel auch aufgrund der
entstandenen massiven Warenlager in eine regelrechte
"Rabattschlacht" absinken wird, was die Margen schmälert und
die Branche in einen unaufhaltsamen Teufelskreis bringen wird.
Etliche Anbieter würden wahrscheinlich auch zum Mittel von
sogenannten "Mondpreisen" greifen (überhöhte, nicht marktge-
rechte Kalkulation), um so den Konsumenten ein vermeintlich
interessantes Angebot anbieten zu können. Aus Konsumenten-
sicht ist dies auch nicht zu begrüssen. Letztlich sind aber nicht
nur die Detailhändler an der "Kundenfront" betroffen, sondern
auch alle Zulieferer und Lieferanten.

Zur Rettung des Detailhandels wie Kleider-, Schuh-, Lederfach-
geschäfte etc. (und der vorgelagerten Partner, d.h. Industrie,
Grosshandel, usw.) ist daher dringend eine befristete Regelung
der Ausverkaufsperioden für die gesamte Branche wieder ein-
zuführen. Bereits früher existierte eine gesetzliche Regelung
der Ausverkaufszeiten. Dieses Gesetz wurde zwischenzeitlich
abgeschafft. Die neue - befristete - gesetzliche Regelung müs-
ste zeitlich festgelegte Ausverkaufsperioden umfassen (z. B. ab
1. Februar für Winterware, 1. August für Sommerware - Beispiel
Modebranche). Damit würden Praktiken wie "Cyber-Monday",
"Black Friday", welche aus wirtschaftlicher Sicht für den Detail-
handel langfristig nicht nachhaltig sind, Einhalt geboten.

Mit einer solchen befristeten Regelung würden die Konsumen-
ten vor Mondpreisen geschützt, Arbeitsplätze gesichert und
dem Detailhandel eine nachhaltige Geschäftstätigkeit ermög-
licht.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3397 n Mo. Funiciello. Gender Budgeting. Für eine 
gerechte Bewältigung der Krise  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Verteilung der Gelder im
Rahmen der Bewältigung der Coronakrise mittels Gender Bud-
geting auf die Gleichbehandlung der Geschlechter zu achten.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Locher Ben-
guerel, Marra, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina, Munz, Piller
Carrard, Pult, Reynard, Roth Franziska, Schneider Schüttel,
Seiler Graf, Wermuth, Widmer Céline (21)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3399 n Ip. Roduit. Covid-19-Pandemie. Für die Spitäler 
nicht gedeckte Zusatzkosten  (06.05.2020)

Seit der Bundesrat die ausserordentliche Lage erklärt hat auf-
grund der starken Zunahme der Ausbreitung des Coronavirus,
sind die Zusatzkosten für die Hygiene-, Gesundheitsschutz-
und Sicherheitsmassnahmen in den Spitäler und Kliniken, und
immer mehr auch in den Altersheimen, stark angestiegen. Das
höhere Schutzniveau muss dort nun während Monaten unver-
ändert eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für Ange-
stellte sowie für Patientinnen und Patienten mit koronaren
Herzerkrankungen, aber auch für alle anderen ambulant oder
stationär durchgeführten Untersuchungen, Diagnosen, Thera-
pien und Operationen. Die Zusatzkosten sind weder in den
Tarifstrukturen für den ambulanten beziehungsweise den statio-
nären Bereich noch bei den festgelegten Preisen berücksichtigt.
Gemäss dem KVG müssen sie aber im ambulanten Bereich von
den Krankenkassen und im stationären Bereich von den Versi-
cherern und den Kantonen übernommen werden. Die Zusatzko-
sten für die Krankenkassen müssen gemäss dem KVG über die
Reserven bezahlt werden, sodass den Versicherern, die von
den Prämien betroffen sind, keine Zusatzkosten entstehen.
Andererseits sind durch das Verbot nicht dringender Behand-
lungen die Kosten der Versicherer massiv gesunken, schät-
zungsweise um 200-300 Millionen Franken.

Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Anerkennt der Bundesrat, dass den Spitälern und Altershei-
men durch die Coronapandemie Zusatzkosten entstehen und
gibt es bereits Schätzungen zu deren Höhe?

2. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass die Zusatzkosten,
die den Spitälern durch die Pandemie entstehen, im ambulan-
ten Bereich von den Versicherern und im stationären Bereich
von den Versicherern (45 %) und den Kantonen (55 %) über
einen Tarifzuschlag übernommen werden müssen?

3. Kann der Bundesrat bestätigen, dass die Reserven der Kran-
kenkassen gegenwärtig 8 Milliarden Franken betragen und
dass die Reserven auch für die Zusatzkosten verwendet wer-
den müssen, die den Leistungserbringern aufgrund der Pande-
mie im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
entstehen?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3400 n Mo. Arslan. Förderung der Kultur während der 
Corona-Krise unter Auflagen erlauben  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 7 der Verordnung 2 über
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)
dahingehend zu ändern, dass kulturelle Veranstaltungen, wel-
che die jeweils geltenden Schutzmassnahmen einhalten und
ein Schutzkonzept vorlegen, im Sinne einer Ausnahme erlaubt
sind.

Mitunterzeichnende: Andrey, Egger Kurt, Michaud Gigon, Pre-
licz-Huber, Schneider Meret, Walder (6)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3401 n Ip. Candinas. Ist ein schweizweiter Betreibungs-
auszug tatsächlich mit einem erheblichen Zusatzaufwand 
verbunden?  (06.05.2020)

Mit Stellungnahme vom 27. November 2019 hat der Bundesrat
die Motion 19.4338 - Einführung eines schweizweit vollständi-
gen Betreibungsregisterauszuges - zur Ablehnung beantragt.
Zur Begründung lässt der Bundesrat mitunter ausführen, dass
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die von der Motion vorgeschlagene Lösung keine zusätzlichen
Vorteile bringen, sondern zu einem erheblichen administrativen
Zusatzaufwand für die betroffenen Ämter führen würde.

In diesem Zusammenhang stellen sich dem Unterzeichneten
die folgenden Fragen:

1. Vertritt der Bundesrat effektiv die Ansicht, dass die um eine
Betreibungsauskunft ersuchenden Personen keinen zusätzli-
chen Vorteil erlangen, wenn sie, was nicht selten vorkommt, in
den letzten Jahren umgezogen sind, nur noch eine Auskunft
beantragen müssen - und nicht wie bislang mehrere (mit ent-
sprechenden Kostenfolgen)?

2. Hat der Bundesrat Kenntnis von den neu sich bietenden
Möglichkeiten der Betreibungssoftware eSchKG (im
schweizweiten eSchKG-Verbund sind nicht nur die meisten
Grossgläubiger wie Steuerämter und Krankenversicherer
zusammen geschlossen, sondern notgedrungen auch alle rund
400 Betreibungsämter)? Hat er insbesondere Kenntnis davon,
dass mittels der von der Motion vorgeschlagenen Lösung auf
elektronischem Wege (eSchKG) einfach und niederschwellig
bei den Betreibungsämtern Datenabfragen (Datenabfrage, -
übermittlung und -einspeisung in das Betreibungsregister im
neu zuständigen Amt) automatisiert vorgenommen werden
könnten - ohne jeden Zusatzaufwand der betroffenen Ämter?
Inwiefern kommt der Bundesrat dazu, von einem erheblichen
Zusatzaufwand für die betroffenen Ämter zu sprechen?

3. Ist der Bundesrat nicht viel eher der Ansicht, dass der mit der
vorgeschlagenen Lösung (automatisiert erfolgende elektroni-
sche Datenübermittlung) zu leistende Aufwand für eine Betrei-
bungsauskunft (für eine Person, welche in den letzten fünf
Jahren ggf. mehrmals umgezogen ist), ungleich geringer ist, als
mit der ggf. manuell vorzunehmenden Anmerkung der letzten
Wohnsitze (Motion 16.3335)?

4. Der vom Bundesrat in seiner Antwort angesprochene künf-
tige nationale Adressdienst wird einen wichtigen und wohl ent-
scheidenden Baustein bilden, damit zuverlässig und aktuell die
Betreibungsregisterdaten von früheren Wohnsitzen schweizweit
direkt und automatisiert elektronisch abgefragt werden können.
Bis wann ist mit der Realisierung dieses nationalen Adressdien-
stes zu rechnen?

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3402 n Ip. Reimann Lukas. Mangelnde Rechtsgrundlage 
für Artikel 10f Absatz 1 der Covid-19-Verordnung 2  
(06.05.2020)

Artikel 10f Absatz 1 der Covid-19-Verordnung 2 besagt: "Sofern
keine schwerere strafbare Handlung nach dem Strafgesetzbuch
vorliegt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe bestraft, wer sich vorsätzlich Massnahmen nach Artikel 6
widersetzt."

Der Strafrechtsprofessor Marcel Alexander Niggli kritisiert in der
NZZ vom 16. April 2020 Artikel 10f Absatz 1 der Covid-19-Ver-
ordnung 2 als verfassungswidrig. Im Epidemiengesetz (EpG)
gäbe es keine hinreichende Grundlage, welche den Bundesrat
dazu ermächtigen würde, Strafandrohungen zu Geld- und Frei-
heitsstrafen in einer Verordnung zu erlassen. So würden weder
Artikel 7 EpG noch Artikel 185 Absatz 3 BV den Bundesrat zum
Erlass von Strafandrohungen im Rahmen eines Vergehens, wie
in dieser Verordnung vorliegend, ermächtigen. Zahlreiche nam-
hafte Staats- und Strafrechtsgelehrte stützen diese These.

Ebenso ermächtigt das EpG den Bundesrat mit keinem Wort
zum Erlass solcher Strafen. Wäre dies beabsichtigt gewesen,

hätte der Gesetzgeber eine entsprechende Kompetenz dem
Gesetz hinzugefügt.

Weiter fordert Artikel 1 StGB, dass eine Strafe in einem Gesetz
geregelt sein müsse, womit ein Gesetz im formellen Sinn
gemeint ist. Gerade hinsichtlich der Androhung der Freiheits-
strafe müsste gemäss Artikel 36 Absatz 1 BV ein Gesetz im for-
mellen Sinne diesem schwerwiegenden Grundrechtseingriff
zugrunde liegen. Folglich erfüllt die fragliche Verordnung die
Voraussetzung der genügenden Normstufe nicht, was diesfalls
einer Verletzung des Legalitätsprinzips gleichkommt. Diesen
Mangel mag auch die ausserordentliche Lage nicht ansatz-
weise beheben.

Aus diesen Gründen bitte ich den Bundesrat, zu folgenden Fra-
gen Stellung zu beziehen:

1. Basierend auf welcher Grundlage rechtfertigt der Bundesrat
den Erlass von Strafnormen in Artikel 10f Absatz 1 Covid-19-
Verordnung 2?

2. Hält der Bundesrat diese Grundlage für ausreichend, um
etwa weitgehende Freiheitsstrafen zu verhängen?

3. Hat der Bundesrat mit dem Erlass dieser Strafandrohungen
seine Kompetenzen überschritten und die Gewaltenteilung ver-
letzt?

4. Müsste für künftige ausserordentliche Lagen eine klarere
Kompetenzen- und Zuständigkeitsordnung gelten?

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3405 n Ip. Clivaz Christophe. Nationales Forschungspro-
gramm zu Covid-19 (NFP 78). Stellung der Geistes- und 
Sozialwissenschaften?  (06.05.2020)

Im Zusammenhang mit der Lancierung des NFP 78 stelle ich
dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Bewältigung der
Covid-19-Pandemie lediglich eine Sache des Gesundheitswe-
sens ist oder dass sie praktisch alle Aspekte des individuellen
und sozialen Lebens des Menschen betrifft?

2. Könnte sich der Bundesrat vorstellen, das NFP 78 um ein
Programm zu ergänzen, das die Geistes- und Sozialwissen-
schaften in diese Bewältigung einbezieht, nachdem er doch
darauf hingewiesen hat, dass die Bekämpfung der Pandemie
heute wesentlich vom Verhalten der Bevölkerung abhängt?

3. Werden Expertinnen und Experten aus den Geistes- und
Sozialwissenschaften angemessen vertreten sein, wenn es
darum geht, die Projektgesuche zu begutachten, die auf die
Sonderausschreibung vom März 2020 hin und im Hinblick auf
das NFP 78 eingereicht worden sind?

4. Erachtet der Bundesrat den Betrag von 30 Millionen als
genügend, mit Blick auf den Umstand, dass in zahlreichen
andern Ländern weitaus höhere Beträge für die Forschung in
diesem Bereich aufgewendet werden?

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3406 n Mo. Arslan. Corona-Krise darf Aufenthaltsstatus 
und Einbürgerungen nicht gefährden  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, möglichst rasch mit geeigneten
Massnahmen wie Gesetzesanpassungen und Weisungen dafür
zu sorgen, dass Covid-19 begründete Verschuldung oder Sozi-
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alhilfeabhängigkeiten kein Hinderungsgrund sein dürfen bezüg-
lich Familiennachzug, Einbürgerung oder Aufenthaltsstatus.
Dazu gehört insbesondere die Aussetzung des Kriteriums der
"wirtschaftlichen Integration".

Mitunterzeichnende: Atici, Michaud Gigon (2)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3407 s Mo. Rieder. Investitionssicherheit für die Strom-
produktion aus einheimischer Wasserkraft gewährleisten  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Energiegesetz einen Auf-
fangmechanismus zu verankern, der neu konzessionierte Was-
serkraftanlagen (Neukonzessionierung, vorzeitige
Konzessionserneuerung, ordentliche Konzessionserneuerung
oder Heimfall und Weiterbetrieb durch die öffentliche Hand)
während der neuen Konzessionslaufzeit gegen Tiefpreisphasen
absichert und so Investitionen in den Weiterbetrieb bestehender
Wasserkraftwerke fördert.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

15.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3409 s Mo. Ständerat. Öffentliche Beschaffungen. 
Sicherheit und Verlässlichkeit von Lieferketten berücksich-
tigen (Würth)  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen seiner Eignerstrate-
gien darauf hinzuwirken, dass die öffentlichen Unternehmen
des Bundes "Sicherheit und Verlässlichkeit von Lieferketten" als
Zuschlagskriterium bei ihren Beschaffungen aufnehmen.

Mitunterzeichnende: Ettlin Erich, Häberli-Koller, Juillard, Rieder,
Schmid Martin (5)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

22.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3410 s Mo. Graf Maya. Die Kurzarbeitsentschädigung 
soll für Einkommen bis 4000 Franken 100 Prozent des 
Monatslohns betragen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei Arbeitnehmenden mit einem
Brutto-Monatslohn bis 4000 Franken (100%) die COVID-Kurz-
arbeitsentschädigung die ersten 6 Monate auf 100 Prozent
ihres Lohnes zu setzen.

Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Mazzone, Rechsteiner
Paul, Thorens Goumaz, Vara, Zanetti Roberto, Zopfi (7)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

24.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3411 s Mo. Maret Marianne. Dringende Covid-19-Mass-
nahmen für den Rebbau  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, mit
denen die Importeure von ausländischem Wein verpflichtet wer-
den, auch Schweizer Wein in den Handel zu bringen.

Mitunterzeichnende: Mazzone, Vara (2)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

24.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3415 s Mo. Kuprecht. Moratorium für EO- und ALV-Vorla-
gen und andere neue Sozial- und Fürsorgeleistungen  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, bereits verabschiedete aber
noch nicht in Kraft gesetzte Leistungsausbauten bei der
Erwerbsersatzordnung, der Arbeitslosenversicherung und
anderen neuen Sozialleistungen während der Dauer von 3 Jah-
ren nicht in Kraft zu setzen und im Sinne eines Moratoriums auf-
zuschieben. Der Bundesrat wird zudem aufgefordert, dem
Parlament vor Ablauf dieser drei Jahre einen Grundlagenbericht
zur Lage der Sozialwerke zu unterbreiten.

Mitunterzeichnende: Chiesa, Germann, Hegglin Peter, Knecht,
Minder, Noser, Salzmann, Stark (8)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3416 s Mo. Rieder. Errichtung eines souveränen Staats-
fonds zur Stabilisierung und Stärkung der Wirtschaft  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen vom Bundeshaushalt
unabhängigen gemeinwohl- und ertragsorientierten Fonds ein-
zurichten, der vom Bund mit einer finanziellen Grundausstat-
tung und/oder einer Garantie ausgestattet wird der folgende
Aufgaben erfüllen soll:

1. Uebernahme von Beteiligungen mittels Eigenkapitalerhöhun-
gen an systemrelevanten Unternehmen in der Schweiz (insbe-
sondere KMU), die in der Folge der Corona Krise trotz
erfolgreichem Geschäftsmodell nicht in der Lage sind ihre Tätig-
keit ohne finanzielle Unterstützung fortzuführen oder aufgrund
insbesondere eines tiefen Aktienwertes in akute Gefahr geraten
von ausländischen Unternehmen, insbesondere von Staatsun-
ternehmen übernommen zu werden.

2. Darlehen für Unternehmen, die für die gesundheitliche und
wirtschaftliche Bewältigung der Corona Krise einen elementa-
ren Beitrag leisten und unverschuldet in finanzielle Schwierig-
keiten geraten sind.

3. Übernahme von strategischen Sachwerten, insbesondere
auch von Infrastrukturen, Immobilien, Patenten oder spezifi-
schen Mobilien um den Erhalt und die Funktionsfähigkeit von
unverzichtbaren und nachweislich erfolgreichen Wirtschafts-
zweigen sicherzustellen.

4. Finanzierung von Investitionsprogrammen zur Wiederbele-
bung der Konjunktur und zur Sicherstellung der Standortvorteile
der Schweiz, insbesondere der Infrastrukturen in den Bereichen
Verkehr, Datennetze, Gesundheitswesen, Produktion und Tou-
rismus sowie Bildung und Forschung.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

22.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.3418 s Mo. Ettlin Erich. Verlängerung der befristeten 
Entbindung von der Pflicht zur Überschuldungsanzeige bis 
31. Dezember 2021  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der COVID-19-Bot-
schaft sicherzustellen, dass die in der COVID-19-Verordnung
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zum Insolvenzrecht für 6 Monate befristete Entbindung von der
Pflicht zur Überschuldungsanzeige bis 31. Dezember 2021 aus-
gedehnt wird, sofern die Aussicht besteht, dass die Überschul-
dung bis zu diesem Zeitpunkt behoben werden kann.

Mitunterzeichnende: Rieder, Wicki (2)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

23.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
17.12.2020 Zurückgezogen

20.3419 s Mo. Ständerat. Bewahrung der demokratischen 
Rechte und Stärkung der digitalen Einsatzbereitschaft 
(Rieder)  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen damit
die Handlungsfähigkeit des Staates sowie die Ausübung der
demokratischen Rechte auf allen staatlichen Ebenen unter
Wahrung des Föderalismus auch in Krisenzeiten gewährleistet
sind. Der Bundesrat soll unter anderem in folgenden Bereichen
Massnahmen ergreifen:

1. Der Stillstand von politischen Fristen, sowie das Verschieben
von Volksabstimmungen und Wahlen sollen in einem ordentli-
chen Bundesgesetz geregelt werden.

2. Der Bundesrat soll die digitale Kompetenz in allen drei
Gewalten fördern und damit auch die Ausübung der direkten
Demokratie sicherstellen.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Staatspolitische Kommission

17.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3420 s Mo. Baume-Schneider. Situation der Menschen 
ohne rechtlich geregelten Status berücksichtigen  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, pragmatische Lösungen für
Unterstützungsmöglichkeiten und für die Zusammenarbeit mit
den Hilfsorganisationen vorzuschlagen, damit bei Krisen wie
der Covid-19-Krise den Menschen ohne rechtlich geregelten
Status geholfen werden kann (Sans-Papiers, Personen ohne
gültige Aufenthaltsbewilligung und/oder solche, die in Branchen
wie der Hauswirtschaft, dem Gastgewerbe oder dem Bauge-
werbe arbeiten und einen prekären Status haben). Diese Men-
schen haben weder Zugang zu Lohnersatzmassnahmen oder
zur ordentlichen Sozialhilfe noch zum Gesundheitssystem.

Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Graf Maya, Herzog
Eva, Juillard, Levrat, Mazzone, Rechsteiner Paul, Sommaruga
Carlo, Thorens Goumaz, Zanetti Roberto (10)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Staatspolitische Kommission

17.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3423 s Mo. Carobbio Guscetti. Es braucht Sofortmass-
nahmen, um dem Armutsrisiko entgegenzuwirken, das 
infolge der gesellschaftlichen Krise entstanden ist, die 
durch das Coronavirus ausgelöst wurde  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, umgehend mit einem Massnah-
menpaket auf die Coronakrise zu reagieren, um das Armutsri-
siko und die Abhängigkeit von der Sozialhilfe zu verringern.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Graf Maya, Herzog
Eva, Mazzone, Rechsteiner Paul, Sommaruga Carlo, Zanetti
Roberto (7)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

16.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3424 s Mo. Sommaruga Carlo. Einfuhrverbot für Waren 
aus Zwangsarbeit  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Einfuhrverbot für Waren zu
erlassen, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden oder in
Zwangsarbeit hergestellte Bestandteile enthalten.

Zu diesem Zweck sind die notwendigen rechtlichen Bestimmun-
gen vorzuschlagen, die unter anderem die Einrichtung einer
Stelle vorsehen, bei der entsprechende Anzeigen eingereicht
werden können.

Zusammen mit der Eidgenössischen Zollverwaltung soll der
Bundesrat ein Verfahren zur Prüfung der Waren entwickeln und
sich dabei auf Informationen internationaler Institutionen, auf
Forschungszentren und auf die Privatwirtschaft stützen.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti,
Graf Maya, Herzog Eva, Mazzone, Thorens Goumaz, Zanetti
Roberto (7)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

24.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3425 s Mo. Ständerat. Die Schweiz muss mehr Ärztinnen 
und Ärzte ausbilden (Carobbio Guscetti)  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt aufzuzeigen, welche Massnah-
men es braucht, damit in der Schweiz mehr Ärztinnen und Ärzte
ausgebildet werden

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

24.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3430 n Mo. Regazzi. Flexible Arbeitsbedingungen tem-
porär ermöglichen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Arbeitsbedingungen tempo-
rär zu flexibilisieren und dabei namentlich die Bestimmungen
der wöchentlichen Höchstarbeitszeit, der Pikettdienste und der
Bewilligungspflicht für Sonntags- und Nachtarbeit zu prüfen. Die
Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen sollen bis und mit min-
destens drei Monate nach der Aufhebung aller Notverordnun-
gen Geltung haben.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3431 n Mo. Walder. Für eine Ausweitung des Zugangs 
von Selbstständigerwerbenden zu 
Erwerbsausfallentschädigungen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Obergrenze des AHV-pflich-
tigen Einkommens, bis zu welchem Selbstständigerwerbende
Zugang zu Erwerbsausfallentschädigungen haben, von 90 000
Franken auf 120 000 Franken anzuheben, damit alle Selbst-
ständigerwerbenden mit einem AHV-pflichtigen Einkommen
zwischen 90 001 und 120 000 Franken ebenfalls Anspruch auf



316

die maximale Entschädigung von 196 Franken pro Tag erhal-
ten.

Mitunterzeichnende: Addor, Arslan, Crottaz, Fehlmann Rielle,
Kälin, Klopfenstein Broggini, Michaud Gigon, Nicolet, Prezioso,
Python, Rytz Regula, Schneider Meret, Weichelt-Picard (13)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3432 n Mo. Maitre. Für eine Ausweitung des Zugangs 
von Selbstständigerwerbenden zu 
Erwerbsausfallentschädigungen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Obergrenze des AHV-pflich-
tigen Einkommens, bis zu welchem Selbstständigerwerbende
Zugang zu Erwerbsausfallentschädigungen haben, von 90 000
Franken auf 120 000 Franken anzuheben, damit alle Selbst-
ständigerwerbenden mit einem AHV-pflichtigen Einkommen
zwischen 90 001 und 120 000 Franken ebenfalls Anspruch auf
die maximale Entschädigung von 196 Franken pro Tag erhal-
ten.

Mitunterzeichnende: Addor, Arslan, Crottaz, Fehlmann Rielle,
Kälin, Klopfenstein Broggini, Michaud Gigon, Nicolet, Prezioso,
Python, Rytz Regula, Schneider Meret, Walder, Weichelt-
Picard (14)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3433 n Po. Reimann Lukas. Auslandabhängigkeit ver-
mindern, souveräner und krisenresistenter werden  
(06.05.2020)

Corona machte die weltweite Abhängigkeit von ausländischen
Lieferketten deutlich. In der Wirtschaft setzt sich derzeit ein
Umdenken durch: Laut "manager magazin" werteten fast vier
von fünf befragten Unternehmern die aktuelle Krise als Indiz
dafür, dass Unternehmen ihre Lieferketten auf lokalere Lösun-
gen umstellen sollten. 27 Prozent stimmten der Aussage "voll
und ganz" zu, weitere 49 Prozent "eher zu". Lediglich 4 Prozent
sahen keinen Anlass für eine Lokalisierung der Versorgung.

Auch die Eidgenossenschaft muss sich fragen:

In welchen Bereichen hat man nicht genügend vorgesorgt, auf
welche Stimmen hat man vielleicht nicht gehört?

Drehen wir nach der Corona-Krise nur an winzigen Schräub-
chen, oder ziehen wir wirkliche Lehren aus der Krise?

In sehr zentralen Fragen wie z.B. Medizinprodukten sind wir
komplett vom Ausland abhängig. Wir müssen ernsthaft diskutie-
ren, in welchen sensiblen Bereichen sich die Schweiz anders
aufstellen muss.

Der Bundesrat wird deshalb eingeladen, einen umfassenden
Bericht über den aktuellen Stand der Ausland-Abhängigkeit der
Schweiz und mögliche Massnahmen zur Verminderung dieser
Ausland-Abhängigkeit in folgenden Bereichen zu erarbeiten:

1. Nahrung: Erhöhung des Selbstversorgungsgrades und Ver-
stärkung der Notlager;

2. Strom: Erhalt bzw. Stärkung der Energie-Autarkie;

3. Wasser: Erhalt einer intakten Trinkwasser-Autarkie;

4. Daten und Kommunikation: Verhinderung der ausländischen
Bearbeitung und Abhörbarkeit von Datenspeichern und Kom-
munikationsnetzen;

5. Unabhängigkeit von Währung und Nationalbank: Grosse
Positionen in Fremdwährungs-Aktien und EURO-Staatsanlei-
hen anstatt krisensicheres Gold: Souveränität als Sekundärziel
zur Preisstabilität?

6. Verminderung der Abhängigkeit von Primärrohstoffen z.B.
durch Stärkung der Kreislaufwirtschaft/Ressourceneffizienz/
Alternativenergien;

7. Gesundheitsversorgung: Reduktion der Grenzgänger-Abhän-
gigkeit dank Bildung/Zugangserleichterung im Inland und Ver-
ringerung der Ausland-Abhängigkeit in der
Medikamentenproduktion;

8. Grenzkontrollen statt Massenmigration: Eigenständige Kon-
trolle der Grenzen und Verminderung der Abhängigkeit von
Zuwanderung bzw. ausländischen Fachkräften z.B. durch Stär-
kung von Bildung und Forschung/Aufstockung GwK;

9. Blaulichtorganisationen, Post, Infrastruktur und Armee inkl.
Ausrüstung

10. Alle weiteren Bereiche, in welchen der Bundesrat kritische
Ausland-Abhängigkeiten identifiziert und bei denen sich die
Frage stellt, wie dem entgegengewirkt werden kann.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

25.09.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
30.11.2020 Nationalrat. Ablehnung

20.3434 n Mo. Reimann Lukas. Keine weiteren Erhöhungen 
der Krankenkassenprämien! Verbot von Prämienanstiegen 
in der obligatorischen Versicherung für zehn Jahre  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Erlass vorzulegen,
wonach während zehn Jahren eine Erhöhung der Krankenkas-
senprämien-Gesamtsumme der obligatorischen Grundversiche-
rung verboten ist. Sollten die Prämienbeiträge nicht reichen, um
die Kosten der Leistungserbringer zu decken, so werden die
Leistungserbringer (Spitäler, Ärzte, Apotheken, Pharma, Kan-
tone, übrige Leistungserbringer und Krankenkassen) angehal-
ten, ihre Ausgaben entsprechend ihrem Gesamtkostenanteil zu
reduzieren.

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3435 n Ip. Binder. Einsetzung einer Taskforce "Corona 
und Wirtschaft" zwecks eines schnellen und nachhaltigen 
Wiederaufbaus der Wirtschaft während und nach der 
Corona-Krise  (06.05.2020)

Mit seinen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie
COVID19 hat der Bundesrat mit Notrecht massiv in die Wirt-
schaftsfreiheit eingegriffen. Zur Abfederung der negativen Fol-
gen für verschiedenste Branchen und Bereiche hat er ein
umfangreiches finanzielles Hilfspaket geschnürt und auch effizi-
ente Soforthilfe mit einer unbürokratischen Abwicklung über die
Banken geleistet. Das ganze Hilfspaket beinhaltet über 65 Milli-
arden Schweizer Franken und es muss zentral sein, dass sich
die Wirtschaft schnell erholt und die finanziellen Belastungen für
die künftigen Generationen tragbar zu machen sind.

Deshalb frage ich den Bundesrat an:

Wie steht er zum Einsatz einer breit und kompetent zusamm-
mengesetzten Task Force, die sich dem schnellen Wiederauf-
bau der Wirtschaft während und nach der Coronakrise widmet,
ebenso der schnellen Sanierung des Bundeshaushaltes, um
künftige Generationen zu entlasten. Die Task Force setzt sich
zusammen aus Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und
den Arbeitnehmenden und kann auch den Zweck haben, künftig
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Sounding Board zu sein für Regierung, Verwaltung und öffentli-
che Entscheidungsträger.

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3436 n Mo. Roduit. Dringliche Covid-19-Massnahmen. 
Schweizer Weinbaubranche mit Direktzahlungen 
unterstützen  (06.05.2020)

Aufgrund der Schliessung von öffentlich zugänglichen Einrich-
tungen und des generellen Einbruchs des Konsums von Wein
im Zusammenhang mit der ausserordentlichen Lage wegen
Covid-19 hat die Weinbaubranche Geschäftsverluste erlitten,
die zurzeit auf 40 Prozent geschätzt werden. Diese Verluste
führen zu einem Druck auf die Preise und insbesondere auf das
Einkommen der schweizerischen Traubenproduzentinnen und -
produzenten. Zum heutigen Zeitpunkt werden die Einkommens-
einbussen auf über 50 Millionen Franken geschätzt.

Hinzu kommt, dass der momentane Druck auf Wirtschaft und
Handel (sinkende Verkaufszahlen, steigende Lagerbestände)
mit grosser Sicherheit dazu führen wird, dass sich die Trauben-
produzentinnen und -produzenten für die Ernte 2020 mit Pro-
duktionsbeschränkungen konfrontiert sehen werden. Dieser
auferlegte Rückgang der Produktion wird bei der kommenden
Weinlese wahrscheinlich ebenfalls zu einer starken Einkom-
menseinbusse führen, was wiederum grosse Auswirkungen bis
in das Jahr 2021 haben wird.

Der Bundesrat wird daher beauftragt, die schweizerischen Trau-
benproduzentinnen und -produzenten mittels einer Direktzah-
lungsmassnahme im Umfang von mindestens 15 Millionen
Franken zu unterstützen. Dieser Betrag entspricht einer Erhö-
hung der Direktzahlungen für Rebflächen um 10 Rappen pro
Quadratmeter im Jahr 2020. Je nach Entwicklung der Situation
könnte diese Massnahme auf das Jahr 2021 verlängert werden.

Die Massnahme hat insbesondere die folgenden Vorteile:

1. Die Einkommen der Weinbäuerinnen und Weinbauern wer-
den direkt gestützt.

2. Es wird auf ein bestehendes Instrument zurückgegriffen, und
es gibt keine zusätzliche administrative Belastung.

3. Sie führt kaum zu einer ungleichen Behandlung der Wein-
baubranche im Vergleich zu anderen Produktionszweigen, da
die Direktzahlungen einen sehr kleinen Teil des Einkommens
von Weinbäuerinnen und -bauern ausmacht.

4. Die Massnahme wirkt unabhängig von Entscheidungen
betreffend Wirtschaft und Handel, die die Einkellerinnen und
Einkellerer bereits getroffen haben (z.B. Deklassierung von
Lagerbeständen).

5. Sie kann an Beschränkungen der Produktionsmengen durch
die Regionen für die Ernte 2020 geknüpft werden und hat somit
auch Auswirkungen auf das künftige Angebot und dessen
Anpassung an die Marksituation.

6. Die Massnahme steht im Einklang mit den Verpflichtungen
der Schweiz im internationalen Handel.

Mitunterzeichnende: Addor, Bregy, Clivaz Christophe, Kamer-
zin, Nantermod, Reynard, Ruppen (7)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3437 n Mo. Mäder. Rasche Einigung der Tarifpartner 
bezüglich der Covid-19-Gesundheitskosten  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Tarifpartner zu einer raschen
Einigung einzuladen, um die Kostenübernahme rund um
COVID-19 abschliessend zu regeln. Einigen sich diese nicht

innerhalb von zwei Wochen, so erlässt der Bundesrat die
Regeln

Mitunterzeichnende: Grossen Jürg, Mettler (2)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3438 n Ip. Badran Jacqueline. Nachschusspflicht als 
Bedingung für die Kreditbürgschaften des Bundes für die 
Swiss und bodennahen Betriebe  (06.05.2020)

Der Mutterkonzern der Swiss, die Lufthansa, ist bekannt für
eine aggressive Steuervermeidungsstrategie, sowie eine auf
Maximierung der Eigenkapitalrenditen ausgerichtete Politik
durch Aktienrückkäufe und hohe Dividendenausschüttungen.
Über die bodennahen Betriebe am den Flughäfen wie Swissport
und Gategorurmet ist diesbezüglich weniger bekannt.

In diesem Zusammenhang stellen sich einige Fragen:

1. Wie wurde oder wird sichergestellt, dass künftige Steuern
dieser von Bundesbürgschaften profitierenden Firmen auch tat-
sächlich in der Schweiz bezahlt werden und Gewinne nicht
künstlich ins Ausland verschoben werden.

2. Wurde oder wird eine Nachschusspflicht der (grösseren)
Eigentümer, die viele Jahre auf Kosten der Reserven ihrer Fir-
men von hohen Eigenkapitlarenditen profitiert haben, diskutiert
und vereinbart?

3. Wenn keine Nachschusspflicht vereinbart wurde, wieso
nicht? Ich bitte um eine detaillierte Begründung.

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3441 n Ip. Badran Jacqueline. Temporäre 
Investitionskontrollen  (06.05.2020)

Die EU sowie einzelne Länder haben ihre Massnahmen zur
Investitionskontrollen verschärft. Dies nachdem das Interesse
an ausländischen Übernahmen strategisch wichtiger Firmen in
der Pharma, der Medizinaltechnik etc. aber auch anderer Bran-
chen durch ausländisches Kapital deutlich gestiegen ist. So hat
beispielsweise Frankreich die Meldepflicht für Übernahmen von
25 Prozent des Kapitals auf 10 Prozent des Kapitals gesenkt.

In diesem Zusammenhang stellen sich verschiedene Fragen:

1. Beobachtet der Bundesrat die Situation rund um übernahmen
strategisch wichtiger Firmen und die Situation auf dem Über-
nahmemarkt überhaupt? Wenn nein, wieso nicht?

2. Gedenkt der Bundesrat eine temporäre Meldepflicht für Über-
nahmen oder Teilübernahmen durch ausländische Akteure ein-
zuführen. Wenn nein, wieso nicht?

3. Plant der Bundesrat andere Massnahmen zur Verhinderung
unerwünschter Übernahmen?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3442 n Ip. Steinemann. Knapp 10 000 Härtefall-Einreisen 
während des Lockdowns  (06.05.2020)

Um die Bevölkerung vor den Folgen des Coronavirus zu schüt-
zen, war seit dem 13. März die Einreise in die Schweiz nur noch
für Bürgerinnen und Bürger aus der Schweiz, aus dem Fürsten-
tum Liechtenstein, für Personen mit einem Aufenthaltstitel in der
Schweiz, für Grenzgänger und Personen mit einer Meldebestä-
tigung erlaubt. Sonst war die Einreise nur für Menschen mög-
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lich, die sich in einer Situation äusserster Notwendigkeit
befanden.

Diese Fälle äusserster Notwendigkeit wurden knapp 10 000 Mal
mit einem positiven Einreise-Ausnahmegesuch seitens des
Bundes beschieden.

Zahlreiche andere europäische Staaten haben für Beerdigun-
gen, Familienzusammenführungen und ähnliches keine Einrei-
sebewilligungen erteilt.

1. Welches waren die 10 häufigsten Gründe der Einreise trotz
geschlossener Grenzen?

2. In wie vielen Fällen spielten eigene gesundheitliche Gründe,
in wie vielen Fällen gesundheitliche Gründe von nahen Angehö-
rigen, wie viele Mal Tod bzw. Beerdigungen von Angehörigen in
der Schweiz eine Rolle?

3. Inwiefern spielten wirtschaftliche Gründe eine Rolle und
inwiefern unternehmerische?

01.07.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3444 n Ip. Rutz Gregor. Übernimmt der Bund die Verant-
wortung für die durch Bundesanordnungen verursachten 
Mehrkosten?  (06.05.2020)

Gestützt auf Artikel 185 BV (Polizeigeneralklausel) und das Epi-
demiengesetz rief der Bund eine ausserordentliche Lage aus
und verfügte Massnahmen, die beträchtliche Eingriffe in Grund-
rechte zur Folge hatten. Damit bewegt er sich politisch wie juri-
stisch auf dünnem Eis. Genannte gesetzliche Grundlagen
geben dem Bund nicht generelle Vollmachten, sondern erlau-
ben einzig die "gezielte und direkte Bekämpfung der Gefahren"
(A. Kley, NZZ vom 7.4.2020). Sodann legitimiert Notrecht "nicht
jedweden entschädigungslosen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit
und in die Eigentumsgarantie" (Gutachten P. Richli). Vor diesem
Hintergrund sieht das Landesversorgungsgesetz (Art. 38 LVG)
Abgeltungen vor im Falle von Requisitionen und Betriebs-
schliessungen. Das Enteignungsgesetz (Art. 16 EntG) sieht
"volle Entschädigung" vor bei Enteignungen.

Neben Ladenlokalen und Restaurants, welche derzeit mit den
Vermietern über die Kosten der Zwangsschliessungen streiten,
stehen die Spitäler im Fokus. Diese betrieben im Hinblick auf
die Vermeidung möglicher Engpässe bei der Behandlung von
Covid-19-Patienten einen beträchtlichen Mehraufwand für ent-
sprechende Vorhalteleistungen. Um die nötigen Behandlungs-
kapazitäten sicherzustellen, untersagte der Bundesrat am 17.
März die Durchführung von Wahleingriffen und nicht dringlichen
Therapien bis zum 26. April 2020. Da die Spitäler im fraglichen
Zeitraum nur dringliche Behandlungen durchführen durften,
müssen sie bis Ende Jahr mit Ertragsausfällen in Milliarden-
höhe rechnen. Es drohen Liquiditätsengpässe, und die Kantone
müssen Massnahmenpakete für die Spitäler schnüren, um die
Versorgungsstrukturen sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Anerkennt der Bund seine Verantwortung und Entschädi-
gungspflicht für die Zwangsschliessung von Restaurants und
Ladenlokalen? Welche nächsten Schritte sind geplant?

2. Wie und in welchem Umfang beteiligt sich der Bund an den
Kosten der Kantone zur Deckung der Ertragsausfälle der Spitä-
ler, ihren Leistungen zur Bekämpfung der Pandemie und die
Kosten zum Erhalt der Versorgungsstrukturen?

3. Im Fall einer zweiten Welle ist mit erneuten Behandlungsver-
boten, zusätzlichen Vorhalteleistungen in Spitälern sowie Ein-

griffen in die Wirtschaftsfreiheit zu rechnen. Hat der Bund
hierfür eine Strategie, um diesbezügliche Aufwendungen und
Schäden möglichst tief zu halten?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3445 n Ip. Pasquier. Transparenz bei der Vergabe von 
Covid-19-Krediten  (06.05.2020)

Um die Transparenz bei der Vergabe von Überbrückungskredi-
ten zu gewährleisten, wird der Bundesrat gebeten, Informatio-
nen zu denjenigen Unternehmen und Wirtschaftssektoren zu
veröffentlichen, die Covid-Kredite erhalten haben.

Ist der Bundesrat für den Fall, dass er nicht über diese Informa-
tionen verfügt, bereit, bei den Bürgschaftsorganisationen vor-
stellig zu werden?

Diese Informationen sollten enthalten:

1. den Namen der Unternehmen, die eine Unterstützung erhal-
ten haben, den Wirtschaftssektor, in welchem die betreffenden
Unternehmen tätig sind, und die Höhe der gewährten Beträge;

2. den Namen der Unternehmen, denen eine Unterstützung ver-
wehrt wurde, den Wirtschaftssektor, in welchem die betreffen-
den Unternehmen tätig sind, und den Grund für die Ablehnung.

Die pro Wirtschaftssektor gewährten Beträge sind systematisch
aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweigen bekanntzugeben.

Mitunterzeichnende: Prezioso, Schneider Meret, Walder (3)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3446 n Mo. Roduit. Situation der Menschen ohne recht-
lich geregelten Status berücksichtigen  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, pragmatische Lösungen für
Unterstützungsmöglichkeiten und für die Zusammenarbeit mit
den Hilfsorganisationen vorzuschlagen, damit bei Krisen wie
der Covid-19-Krise den Menschen ohne rechtlich geregelten
Status geholfen werden kann (Sans-Papiers, Personen ohne
gültige Aufenthaltsbewilligung und/oder solche, die in Branchen
wie der Hauswirtschaft, dem Gastgewerbe oder dem Bauge-
werbe arbeiten und einen prekären Status haben). Diese Men-
schen haben weder Zugang zu Lohnersatzmassnahmen oder
zur ordentlichen Sozialhilfe noch zum Gesundheitssystem.

Mitunterzeichnende: Binder, Bulliard, Dandrès, Eymann, Gysi
Barbara, Hess Lorenz, Maitre, Prezioso (8)

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3447 n Mo. Michaud Gigon. Einrichtung einer alternati-
ven Produktionskette, die in einer Gesundheitskrise in 
Gang gebracht werden kann  (06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine alternative Produktions-
kette vor Ort einzurichten, damit die Bevölkerung in einer Aus-
nahmesituation mit dem zu ihrem Schutz notwendigen
medizinischen Material versorgt werden kann.

Mitunterzeichnende: Brélaz, Feller, Prelicz-Huber, Prezioso,
Töngi, Walder, Wettstein (7)

18.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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x 20.3448 n Mo. Nationalrat. Für einen Wiederaufbau des 
Ethanol-Pflichtlagers in der Schweiz (Michaud Gigon)  
(06.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sämtliche rechtlichen Massnah-
men zu ergreifen, um das Ethanol-Pflichtlager des Bundes wie-
deraufzubauen oder Dritte damit zu beauftragen.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Brélaz, Feller, Prezioso, Töngi,
Walder, Wettstein (7)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission

25.09.2020 Nationalrat. Annahme
15.12.2020 Ständerat. Annahme

20.3449 n Ip. Gugger. Staatshilfe für Fluggesellschaften 
muss vorrangig den Gläubigern in der Schweiz 
zugutekommen  (06.05.2020)

Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die vom Bund unterstütz-
ten Fluggesellschaften ihren vertraglich geschuldeten Leistun-
gen an systemrelevante Partner in der Schweiz nachkommen
und welche Standortgarantien beinhalten die Verträge für die
Überbrückungsfinanzierung an die Luftfahrtgesellschaften?

Mitunterzeichnende: Bregy, Bulliard, Lohr, Regazzi, Ruppen,
Streiff, Studer (7)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3450 n Mo. Nationalrat. Bundesanteil der "Ausschüt-
tung" der Schweizerischen Nationalbank für den Abbau der 
Corona-Schulden einsetzen (Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben NR)  (11.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Anteil des Bundes der
"zusätzlichen Ausschüttungen" sowie der ordentlichen "Aus-
schüttung" vollumfänglich zum Abbau der Corona-Schulden zu
verwenden. Dies hat solange zu erfolgen, bis die Bundesschul-
den wieder auf dem Stand vor der Corona-Krise liegen.

Eine Minderheit der Kommission (Ryser, Badran Jacqueline,
Baumann, Bendahan, Bertschy, Birrer-Heimo, Grossen Jürg,
Michaud Gigon, Rytz Regula, Wermuth) beantragt, die Motion
abzulehnen.

27.05.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

17.06.2020 Nationalrat. Annahme

20.3452 n Mo. Nationalrat. Elektronische Rechnungen auch 
im elektronischen Patientendossier ablegen (Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit NR)  (14.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Bestimmung
vorzulegen, mit welcher das Bundesgesetz über das elektroni-
sche Patientendossier so geändert werden kann, dass die Lei-
stungserbringer in einem bestimmten Bereich des
elektronischen Patientendossiers elektronische Rechnungen
ablegen können. Mit dieser gesetzlichen Bestimmung soll
sichergestellt werden, dass für den medizinischen Teil des elek-
tronischen Patientendossiers alle bisherigen Garantien in
Sachen Vertraulichkeit gewährleistet sind.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

24.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3454 n Mo. Nationalrat. Änderung des Arbeitslosenver-
sicherungsgesetzes (Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit NR)  (14.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Arbeitslosenversicherungs-
gesetz - namentlich dessen Artikel 31 Absatz 3 Buchstabe b -
so zu ändern, dass in einem Familienunternehmen (KMU) der
mitarbeitende Ehegatte des Arbeitgebers bei Kurzarbeit, die
nicht auf vom Arbeitgeber zu vertretende Umstände zurückzu-
führen ist, Anspruch auf eine plafonierte Entschädigung hat
(Härtefall im Sinne von Art. 32 Abs. 3).

Eine Minderheit der Kommission (Aeschi Thomas, Amaudruz,
de Courten, Dobler, Glarner, Herzog Verena, Riniker, Rösti,
Sauter, Schläpfer) beantragt, die Motion abzulehnen.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

07.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3461 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. Schutz kritischer Infrastrukturen  (19.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die gesetzlichen
Grundlagen für eine Investitionskontrolle bei kritischen Infra-
strukturen zu unterbreiten, sofern ausländische Direktinvestitio-
nen in Schweizer Unternehmen zu einer faktischen Kontrolle
der Unternehmung führen. Er prüft dabei unter anderem, wie
eine Genehmigungsbehörde für die der Investitionskontrolle
unterworfenen Geschäfte eingesetzt werden kann.

Eine Minderheit der Kommission (Nordmann, Jans, Masshardt,
Munz, Suter) beantragt, die Motion abzulehnen.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

16.12.2020 Nationalrat. Rückweisung an die Kommission
25.01.2021 Zurückgezogen

20.3470 n Mo. Finanzkommission NR. Keine Buchung der 
ausserordentlichen Ausgaben in Zusammenhang mit 
Covid-19 auf das Amortisationskonto der Schuldenbremse  
(28.05.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die ausserordentlichen Ausga-
ben in Zusammenhang mit Covid-19 nicht auf das Amortisati-
onskonto der Schuldenbremse (Art. 17a und 17b des
Finanzhaushaltgesetzes; SR 611.0) zu buchen.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Finanzkommission

20.3483 n Mo. Porchet. Für eine neue Definition von 
Cannabis  (02.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Betäubungsmittelgesetz
(BetmG) so zu revidieren, dass:

1. die Cannabispflanze nicht mehr als psychotroper Stoff verbo-
ten ist

2. im Gesetz nur noch der Wirkstoff von Erzeugnissen und nicht
mehr die gesamte Pflanze genannt wird

3. in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe d die psychotropen Wirkun-
gen umschrieben werden
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Mitunterzeichner: Silberschmidt (1)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3485 s Mo. Ständerat. Biomasseanlagen in der Schweiz 
nicht gefährden, sondern erhalten und ausbauen (Fässler 
Daniel)  (03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die notwendigen
Gesetzesänderungen zu unterbreiten bzw. Massnahmen zu
ergreifen, damit Biomasseanlagen (Holz und Biogas) auch in
Zukunft wirtschaftlich betrieben werden können.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen wertvollen Leistun-
gen von Biomasseanlagen (erneuerbarer Strom, erneuerbare
Wärme, erneuerbare Treibstoffe, Klimaschutz, Naturdünger,
geschlossene Nährstoffkreisläufe und andere Umweltleistun-
gen) sind in einem interdisziplinären Ansatz die verschiedenen
rechtlichen Rahmenbedingungen (u.a. Energie-, Gasversor-
gungs-, CO2- und Landwirtschaftsrecht) so anzupassen, dass
in der Schweiz der Weiterbetrieb der bestehenden Biomassean-
lagen gewährleistet und ein rascher Zubau effektiv und effizient
unterstützt wird.

Mitunterzeichnende: Burkart, Dittli, Engler, Gmür-Schönenber-
ger, Graf Maya, Hegglin Peter, Kuprecht, Müller Damian, Reich-
muth, Rieder, Stark, Thorens Goumaz, Zanetti Roberto,
Z'graggen, Zopfi (15)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

17.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3494 n Mo. Masshardt. Unterstützung für sauberes 
Trinkwasser  (03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt,

a. einen Fonds zu schaffen zur Finanzierung von Trinkwasser-
gewinnungsmassnahmen (z.B. Aufbereitungsverfahren,
Erschliessung neuer Wasservorkommen, etc.), welche infolge
der Pestizidbelastung von Trinkwasservorkommen nötig wer-
den und deren Kosten nicht gemäss Verursacherprinzip über-
wälzt werden können.

b. in Zuströmbereichen von Trinkwasserfassungen nur noch
landwirtschaftliche Produktionsformen zuzulassen, welche
ohne chemisch-synthetische Pestizide funktionieren.

c. weitere Massnahmen zur Verringerung der Grundwasserver-
schmutzung zu ergreifen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Crottaz, Dandrès,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hurni, Jans, Locher Benguerel,
Maillard, Marra, Marti Min Li, Marti Samira, Munz, Nussbaumer,
Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni,
Streiff, Suter, Wermuth, Widmer Céline (24)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3495 n Mo. Grossen Jürg. Biomasseanlagen in der 
Schweiz nicht gefährden, sondern erhalten und ausbauen  
(03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die notwendigen
Gesetzesänderungen zu unterbreiten bzw. Massnahmen zu
ergreifen, damit Biomasseanlagen (Holz und Biogas) auch in
Zukunft wirtschaftlich betrieben werden können.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen wertvollen Leistun-
gen von Biomasseanlagen (erneuerbarer Strom, erneuerbare
Wärme, erneuerbare Treibstoffe, Klimaschutz, Naturdünger,

geschlossene Nährstoffkreisläufe und andere Umweltleistun-
gen) sind in einem interdisziplinären Ansatz die verschiedenen
rechtlichen Rahmenbedingungen (u.a. Energie-, Gasversor-
gungs-, CO2- und Landwirtschaftsrecht) so anzupassen, dass
in der Schweiz der Weiterbetrieb der bestehenden Biomassean-
lagen gewährleistet und ein rascher Zubau effektiv und effizient
unterstützt wird.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Brunner, Cheval-
ley, Christ, Fischer Roland, Jauslin, Mäder, Nussbaumer, Poin-
tet, Schaffner, Suter, von Siebenthal, Wismer Priska (14)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3498 n Mo. Marti Min Li. Verbesserung der Datenlage 
bezüglich der Auswirkungen auf die Geschlechter  
(03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass alle
massgeblichen Statistiken und Studien des Bundes nach
Geschlechter aufgeschlüsselt beziehungsweise deren Auswir-
kungen auf die Geschlechter untersucht und dargestellt wer-
den.

Mitunterzeichnende: Arslan, Bendahan, Bertschy, Feri Yvonne,
Hurni, Locher Benguerel, Mettler, Munz, Pult, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Streiff, Suter, Vincenz (14)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3499 n Po. Nussbaumer. Erarbeitung eines Aktionsplans 
Social Economy  (03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die wirtschafts-
politischen Möglichkeiten von Bund und Kantonen zur Stärkung
der sozialen Innovationen mit Sozialunternehmen, Social Entre-
preneurs und Social Businesses aufzuzeigen.

Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Dandrès, Feri Yvonne,
Graf-Litscher, Locher Benguerel, Molina, Pult, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Suter (11)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3500 n Mo. Gysin Greta. Totschlag. Anpassung des 
Schweizerischen Strafgesetzbuchs  (03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die nötigen
Gesetzesanpassungen vorzulegen, um die problematische Ter-
minologie in der französischen und der italienischen Version
von Artikel 113 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB)
zu korrigieren. Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. In der italienischen und der französischen Version wird auf
den Ausdruck, der das Wort "Leidenschaft" (passione, passion)
enthält, verzichtet, und anstelle wird ein neutraler Ausdruck ver-
wendet, der nicht zu Missverständnissen Anlass gibt, wie dies in
der deutschen Version mit "Totschlag" bereits der Fall ist;

2. Artikel 113 StGB wird aufgehoben, da es ihn nicht braucht.

Mitunterzeichnende: Chevalley, Crottaz, de Montmollin, de
Quattro, Fehlmann Rielle, Giacometti, Klopfenstein Broggini,
Marra, Michaud Gigon, Pasquier, Piller Carrard, Porchet, Pre-
zioso, Python, Roth Pasquier (15)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.3503 s Mo. Carobbio Guscetti. Totschlag. Artikel 113 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuchs muss korrigiert 
werden  (03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die notwendigen
Gesetzesanpassungen vorzulegen, mit denen Artikel 113 des
Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB) folgendermassen
korrigiert werden kann:

In der italienischen und der französischen Version soll auf den
Ausdruck, der das Wort "Leidenschaft" (passione, passion) ent-
hält, verzichtet und anstelle soll ein neutraler Ausdruck verwen-
det werden, wie dies in der deutschen Version mit "Totschlag"
bereits der Fall ist.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Chiesa, Gapany, Graf
Maya, Herzog Eva, Jositsch, Maret Marianne, Mazzone, Som-
maruga Carlo, Thorens Goumaz, Vara, Zanetti Roberto (12)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

23.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3504 s Ip. Kuprecht. IV-Entschuldung. Wie sollen die Mil-
liarden der AHV zurückbezahlt werden?  (03.06.2020)

Die Invalidenversicherung weist seit Jahren eine Darlehens-
schuld zu Lasten der AHV aus. Diese Schuld konnte in den ver-
gangenen Jahren durch eine Mehrwertsteuer-
Zusatzfinanzierung von 0,4 Prozent von 15 Milliarden auf noch
immer 10,3 Milliarden abgebaut werden. Es war klar, dass mit
dem Wegfall der Zusatzfinanzierung eine weitere, planmässige
Reduktion des Darlehens, kaum mehr möglich sein wird. Seit
dem Betriebsjahr 2017 verharrt die IV-Schuld bei der AHV auf
dem konstant gleich hohen Niveau. Die aktuelle Lage wird
zudem weitere Mindereinnahmen mit sich bringen und die Aus-
gaben übertreffen durch verschiedene Ursachen wieder über
die Einnahmen. Auch die Kapitalerträge werden wohl kaum das
notwendige Mass erreichen um die notwendigen Schulden til-
gen zu können. Ein ständiges unrealistisches Hinauszögern,
jetzt schon über das Jahr 2034 hinaus, ist weder angebracht
noch plausibel und glaubwürdig. Die AHV braucht diese finanzi-
elle Mittel jetzt.

Ich ersuche den Bundesrat deshalb um die Beantwortung fol-
gender Fragen:

1. Wie beeinflussen die Weiterentwicklung der Invalidenversi-
cherung und neueste Entscheide des Bundesgerichtes die
Umlagerechnung bis ins Jahr 2030?

2. Welche Auswirkungen wird in finanzieller Hinsicht die Coro-
nakrise auf die Umlagerechnungen der nächste 2-5 Jahre
haben?

3. Wie beurteilt der Bundesrat die Möglichkeit durch eine Kapi-
talaufnahme zu Lasten der Invalidenversicherung das von der
AHV gewährte Darlehen innerhalb der nächsten Jahre auf ein-
mal zurückzuzahlen?

4. Welche Massnahmen müssten ergriffen werden um die
Umlagerechnung nach erfolgter Schuldentilgung in einer Ein-
nahme/Ausgaben-Balance zu halten?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3506 n Mo. Hurni. Elektronisches Patientendossier. 
Kompetenzen der Patientinnen und Patienten fördern  
(03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtliche Grundlage zu
schaffen, die notwendig ist, um Patientenorganisationen und
Gesundheitsligen damit zu beauftragen, Informationsanlässe
und Kursangebote für Patientinnen und Patienten zur Nutzung
der elektronischen Patientendossiers zu organisieren. Diese
Veranstaltungen sollen es den zukünftigen Nutzerinnen und
Nutzern ermöglichen, die digitalen Instrumente im Zusammen-
hang mit dem EPD zu beherrschen und ihre Gesundheitskom-
petenzen zu stärken. Patientinnen und Patienten sollen sich
dank diesen Angeboten an eine Vertrauensperson wenden kön-
nen, die sie berät und orientiert. Dies setzt insbesondere vor-
aus, dass die beauftragten Organisationen frei von jeglichen
Interessenskonflikten sind.

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl
Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Marra, Marti Min Li, Munz,
Nantermod, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult, Reynard, Schnei-
der Schüttel, Storni (16)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3507 n Mo. Wettstein. Luftschadstoffemissionen statio-
närer Anlagen, welche die Tagesmittel-Grenzwerte über-
schreiten. Pflicht zur Veröffentlichung  (03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Luftreinhalteverordnung
dahingehend zu ergänzen, dass die kantonalen Fachstellen
regelmässig die Anzahl Tage, an denen kontinuierlich gemes-
sene Luftschadstoffemissionen stationärer Anlagen die Grenz-
werte im Tagesmittel überschreiten, schadstoff- und
betriebsspezifisch veröffentlichen müssen.

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Baumann, Clivaz
Christophe, Egger Kurt, Feri Yvonne, Flach, Girod, Kälin, Klop-
fenstein Broggini, Locher Benguerel, Pult, Rytz Regula, Schlat-
ter, Suter, Töngi, Wermuth (17)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

25.09.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

20.3508 n Po. Seiler Graf. Stärkung der Milizpolitik. Anrech-
nung der Tätigkeit von Milizpolitikerinnen und Milizpoliti-
kern an Weiterbildungen im Hochschulbereich  (03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zusammen mit der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz bzw. den Hochschulen und dem
Schweizerischen Gemeindeverband zu prüfen, wie Mitglieder
der Gemeindeexekutive ihre im Amt erworbenen Kompetenzen
an Aus- und Weiterbildungen im Hochschulbereich (CAS, DAS,
MAS z.B. im Bereich Public Administration; MBA, EMBA)
anrechnen lassen können. Es geht insbesondere um:

1. die Prüfung von standardisierten Verfahren zur Anrechnung
der im Milizamt erworbenen Kompetenzen an die formale Bil-
dung im Hochschulbereich

2. die Festlegung der Kriterien (Voraussetzungen) zur Anre-
chenbarkeit der Kompetenzen von Milizpolitikerinnen und Miliz-
politikern

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Crottaz, Dandrès, Feri Yvonne, Flach, Friedl Claudia, Gugger,
Gysi Barbara, Jans, Locher Benguerel, Mäder, Maillard, Marra,
Marti Min Li, Molina, Munz, Nussbaumer, Roth Franziska,
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Schlatter, Schneider Schüttel, Storni, Studer, Suter, Widmer
Céline (26)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3509 n Mo. Seiler Graf. Verlagerungsstrategie für 
Kurzstreckenflüge  (03.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Minderung der negativen
Auswirkungen des Luftverkehrs auf das Klima und die Gesund-
heit:

a. ein Verlagerungsziel für Kurzstreckenflüge auf andere Ver-
kehrsträger (insbesondere Bahn und Nachtzug),

b. eine verbindliche Frist für dessen Erreichung,

c. zielunterstützende Massnahmen,

d. weiter gehende Massnahmen bei Nichterreichung des Zieles
zu beschliessen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Crottaz, Dandrès, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Jans, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Min Li, Marti
Samira, Molina, Munz, Nussbaumer, Pult, Roth Franziska,
Schlatter, Schneider Schüttel, Storni, Suter, Wermuth, Widmer
Céline (25)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3511 n Ip. Gysi Barbara. Wie kann die Förderung klini-
scher Versuche von nichtkommerziellen Medizinprodukten 
und Arzneimitteln weiterhin erhalten werden?  (04.06.2020)

Der Bundesrat lehnt die Motion 19.4245 Förderung Klinischer
Versuche von nicht kommerziellen Medizinprodukten durch Auf-
hebung der Erhöhung von Gebühren und Auflagen ab. Er teilt
zwar das Grundanliegen die biomedizinische und klinische For-
schung zu fördern, sieht aber keinen Handlungsbedarf.

Die Ablehnung der Motion ist nicht nachzuvollziehen, da mit
dem neuen Gebührentarif der Heilmittelverordnung, seit 1.
Januar 2018 in Kraft, insbesondere kleinere klinische For-
schungsprojekte massiv gefährdet sind. Die Verfünffachung der
Gebühren trifft die Nachwuchsforschung, aber auch Forschung,
die mit öffentlichen Drittmitteln gefördert wird.

Von der akademischen Forschung betroffen sind dadurch auch
einfache, nicht kommerzielle Medizinprodukte im Rahmen von
Masterarbeiten und Dissertation sowie Forschung mit kommer-
ziell nicht interessanten Orphan-Drugs. Konnten bislang mit
relativ kleinen Forschungsbudgets Projekte angestossen wer-
den, ist dies mit der massiven Gebührenerhöhung nicht mehr
möglich und die innovative Forschung klar behindert. Das ist
ganz klar nicht in unserem Interesse.

Andere Bereiche, etwa der harmonisierte Tarifkode von swis-
sethics, kennen differenzierte Tarife, die sich je nach Komplexi-
tät des Verfahrens und Finanzierungsart unterscheiden.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Welchen Stellenwert hat die Nachwuchsforschung für den
Bundesrat?

2. Erkennt der Bundesrat die Problematik, dass akademische
Forschungsprojekte gefährdet sind?

3. Sieht der Bundesrat einen abgestuften Gebührentarif, wie ihn
beispielsweise swissethics kennt, als sinnvolle Lösung an? Wie
könnte dies in der Gebührenordnung des Heilmittelinstitutes
(Swissmedic) möglichst rasch umgesetzt werden?

4. Welche anderen Lösungsmöglichkeiten sieht der Bundesrat?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Feri Yvonne, Graf-
Litscher, Hurni, Lohr, Meyer Mattea, Munz, Prelicz-Huber, Roth
Franziska, Wasserfallen Flavia, Weichelt-Picard (12)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3513 n Po. Gysi Barbara. Begleitpersonen bei 
Begutachtungen  (04.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen, in
welchen Situationen Begleitpersonen zu Anhörungen, Befra-
gungen und Begutachtungen zugelassen werden und wie sich
die Anwesenheit von Begleitpersonen auf die Erhebungen aus-
wirken. Dabei sind mindestens medizinische Begutachtungen in
verschiedenen Sozialversicherungen, Asylverfahren, KESB
sowie Opferbefragungen zu berücksichtigen.

Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Dandrès, Graf-Litscher,
Hurni, Locher Benguerel, Lohr, Meyer Mattea, Prelicz-Huber,
Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Wasserfallen Flavia,
Weichelt-Picard (14)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3514 n Ip. Kälin. Längere Zwischenlagerung radioakti-
ver Abfälle. Plan des Bundes?  (04.06.2020)

2008 plante das BFE, dass Bundesrat und Parlament bis späte-
stens Ende 2019 eine Rahmenbewilligung für ein geologisches
Tiefenlager erteilen und dass der Sachplan abgeschlossen
wird. Laut aktuellem Zeitplan dürfte dies erst nach 2030 der Fall
sein. Statt 12 Jahren Sachplanverfahren dürften es mindestens
22 Jahre werden. Und selbst der aktuelle Plan ist sehr eng
getaktet, soll doch schon in zwei Jahren die Standortwahl
bekannt gegeben werden. Wie der Tagesanzeiger am 6.
Februar berichtete, streiten sich die betroffenen Kantone mit
dem BFE über Oberflächenanlagen in Gewässerschutzzonen.
Das Potenzial für weitere Verzögerungen ist enorm. Jede neue
Verzögerung führt unweigerlich dazu, dass die radioaktiven
Abfälle länger in Zwischenlagern untergebracht werden müs-
sen. Dies führt zur Frage, wie mit dem Zwilag umgegangen wer-
den soll. Selbst der Ensi-Rat hat in der neuen
Leistungsvereinbarung vom 20. Februar 2020 mit dem Ensi
diese Problematik erkannt und fordert Untersuchungen zu den
sicherheitstechnischen Auswirkungen einer längeren Zwischen-
lagerung. Schliesslich antwortete der Bundesrat auf die Inter-
pellation 11.3133, dass er keinen Plan B habe, falls das
Sachplanverfahren scheitert: "Andernfalls müssten die radioak-
tiven Abfälle auf längere Sicht zwischengelagert werden." In
diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. Hat der Bundesrat und das BFE alternative Szenarien vorbe-
reiten, für den Fall, dass sich beim geologischen Tiefenlager
massiver Verzögerungen ergeben? Wenn ja, wie sehen diese
aus?

2. Wie würde in einem solchen Fall mit dem Zwischenlager
umgegangen?

3. Ist der Bundesrat der Meinung, dass das Zwischenlager für
hochradioaktive Abfälle sicher genug ist, um über längere Zeit
am aktuellen Standort zu verbleiben?

4. Gibt es Pläne des Bundesrats, z.B. im Fall dass das Sach-
planverfahren scheitert, das Zwischenlager besser zu sichern,
zum Beispiel in einer oberflächennahen Kaverne oder mit einer
Betonkuppel?
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5. Wird sich das BFE dem Ensi anschliessen und das Szenario
verlängerte Zwischenlagerung untersuchen?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3515 n Mo. Addor. Reform des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte zur Bewahrung seiner 
Unabhängigkeit  (04.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die zuständigen Organe des
Europarates zu ersuchen, den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte zu reformieren, um die in Artikel 4 der Verfah-
rensordnung des Gerichtshofs vorgesehenen Garantien der
Unabhängigkeit zu verstärken - unter anderem um die Ernen-
nung von politisch aktiven Personen auf das Richteramt zu ver-
meiden, um die Transparenz der Interessenbindungen der
Richterinnen und der Richter des Gerichtshofs zu gewährleisten
und um ein formelles Ausstandsverfahren einzurichten.

Mitunterzeichner: Nidegger (1)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3516 n Ip. Hurni. Unlauterer Wettbewerb zwischen 
Motorfahrzeugen, die der LSVA unterliegen, und solchen, 
die der PSVA unterliegen?  (04.06.2020)

Immer mehr Mandate für den Materialtransport, insbesondere
für den Transport von Aushubmaterial und zwar auch im Rah-
men öffentlicher Aufträge, werden an nichtlandwirtschaftliche
Unternehmen vergeben, die für den Materialtransport anstatt
Lastwagen Traktoren mit Anhängern verwenden, damit sie nicht
die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) bezah-
len müssen. Gedenkt der Bundesrat, gegen diese unlautere
Geschäftspraktik vorzugehen, indem er zum Beispiel diese
Fahrzeuge, mit Ausnahme natürlich der Fahrzeuge im Einsatz
von landwirtschaftlichen Unternehmen, der LSVA unterstellt?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Locher Benguerel,
Munz, Roth Franziska (5)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3517 n Po. Glarner. Den linksextremen Terror rechtzei-
tig stoppen. Antifa jetzt verbieten!  (04.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, gestützt auf Paragraph185 BV
ein Verbot der Gruppierung "Antifa" oder deren Klassifizierung
als terroristische Organisation zu prüfen.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3518 n Po. Hurni. Telemedizin. Standortbestimmung und 
Perspektiven  (04.06.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, einen Bericht zu folgenden Punk-
ten vorzulegen:

1. Stand im Bereich der Telemedizin, insbesondere in Bezug
auf den Zugang zu den Leistungen, auf Möglichkeiten der Tari-
fierung, auf den Datenschutz sowie auf die Koordination und die
Nachbetreuung bei den Behandlungen;

2. Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und der Lei-
stungserbringer in Bezug auf die Telemedizin und Angemes-
senheit des gegenwärtigen Rechtsrahmens;

3. Wenn nötig, mögliche Massnahmen zur Verbesserungen des
Rechtsrahmens.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Locher Benguerel,
Munz, Roth Franziska (5)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3520 n Po. Bourgeois. Mikrosteuer-Analyse  (04.06.2020)

Im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte über die Einfüh-
rung einer Mikrosteuer, die die direkte Bundessteuer, die Mehr-
wertsteuer und die Stempelsteuer ersetzen soll, wird der
Bundesrat beauftragt, in einem Bericht zu folgenden Fragen
Stellung zu nehmen.

1. Was wären die Vor- und Nachteile der Einführung eines
Mikrosteuer-Systems als Ersatz der direkten Bundessteuer, der
Mehrwertsteuer und der Stempelsteuer?

2. Wie schätzt der Bundesrat die Möglichkeit ein, ein solches
System zu verwirklichen, insbesondere mit Blick auf die Bürge-
rinnen und Bürger?

3. Was wären die steuerlichen Auswirkungen auf Bundes- und
Kantonsebene?

4. Welche Auswirkungen kann man auf die Schweizer Wirt-
schaft erwarten?

5. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat in Betracht, um
eine Mikrosteuer auf Zahlungen im Ausland oder Transaktionen
mit dem Ausland anzuwenden?

Mitunterzeichnende: Borloz, Cottier, de Montmollin, Farinelli,
Feller, Nantermod, Wehrli (7)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3523 n Mo. Masshardt. Chicagoer Abkommen von 1944 
anpassen und Flugverkehr endlich besteuern  (04.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, darauf hinzuwirken, dass das
Chicagoer Abkommen so angepasst wird,

a. dass Kerosin künftig besteuert wird und dabei

b. ein einheitlicher Steuersatz gilt.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Brunner, Christ, Dandrès,
Egger Kurt, Friedl Claudia, Locher Benguerel, Mäder, Mettler,
Munz, Nordmann, Pult, Roth Franziska, Schaffner, Suter, Wis-
mer Priska (16)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3524 n Mo. Nationalrat. Weniger Sozialdumping und 
mehr Kostenwahrheit beim Strassentransport. Beruf-
schauffeure und Berufschauffeusen sollen ihre wöchentli-
che Ruhezeit nicht mehr im Fahrzeug verbringen dürfen 
(Storni)  (04.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Chauffeurverordnung dahin-
gehend anzupassen, dass die Fahrerinnen und Fahrer ihre
wöchentliche Ruhezeit nicht im Fahrzeug verbringen dürfen.

Der Gütertransport auf der Strasse geniesst eine Vorzugsposi-
tion gegenüber dem Gütertransport auf der Schiene, auch
wegen der Arbeitsbedingungen: Diese werden zwar durch die
Chauffeurverordnung geregelt, sind aber trotzdem belastend,
weil die Fahrerinnen und Fahrer gezwungen sein können,
ganze Wochen in ihren Fahrzeugen zu verbringen, Wochenen-
den eingeschlossen. Dies gilt insbesondere für Fahrpersonal
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aus Osteuropa, das zu extrem tiefen Löhnen angestellt wird;
man spricht von 600 Euro pro Monat.

Verschiedene europäische Länder haben Regelungen erlas-
sen, die es verbieten, dass die Fahrerinnen und Fahrer ihre
wöchentliche Ruhezeit im Fahrzeug verbringen. Diese Regelun-
gen zielen darauf ab, das Sozialdumping einzudämmen. Sie
wollen aber auch einem Wettbewerb Grenzen setzen, der nahe
an der Unlauterkeit steht und der von ausländischen Transport-
unternehmen ausgeht, die davon abhängig sind, dass sie ihr
Personal zu solchen Arbeitsbedingungen anstellen können.

Kürzlich hat Dänemark, wo eine entsprechende Regelung seit
Jahren in Kraft ist, die Sanktionen auf 10 000 Kronen (ca. 1500
Franken) für die Fahrerin oder den Fahrer und 20 000 Kronen
(3000 Franken) für den Fahrzeughalter erhöht. Dies zeigt, dass
das Problem existiert und dass es angegangen werden muss.

Der Wettbewerb im internationalen Gütertransport auf der
Strasse, der auf inakzeptablen Arbeits- und sozialen Bedingun-
gen und damit auf Dumpingpreisen beruht, schadet nicht nur
den Schweizer Transportunternehmen, sondern ist auch proble-
matisch mit Blick auf die Verlagerung des alpenquerenden
Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene (Art. 84 der
Bundesverfassung).

Verbietet man den Fahrerinnen und Fahrern, die wöchentliche
Ruhezeit im Fahrzeug zu verbringen, so würde dies - neben
einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen
und Fahrer - zu einer Verbesserung der Kostenwahrheit beim
Güterverkehr auf der Strasse beitragen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Badran Jacque-
line, Barrile, Bäumle, Bendahan, Birrer-Heimo, Crottaz,
Dandrès, Egger Kurt, Farinelli, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne,
Friedl Claudia, Funiciello, Girod, Glättli, Graf-Litscher, Grossen
Jürg, Gysi Barbara, Gysin Greta, Hurni, Jans, Klopfenstein
Broggini, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Min Li, Marti
Samira, Masshardt, Meyer Mattea, Molina, Munz, Nordmann,
Nussbaumer, Pasquier, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Pult, Rey-
nard, Romano, Roth Franziska, Ryser, Rytz Regula, Schneider
Schüttel, Seiler Graf, Suter, Töngi, Wasserfallen Flavia, Wei-
chelt-Picard, Wermuth, Wettstein, Widmer Céline (53)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

25.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3527 n Ip. Hurni. Sollten Pärke von nationaler Bedeu-
tung nicht auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltig-
keit und des Klimas bewertet werden?  (04.06.2020)

Gegenwärtig leiten sich die Anforderungen an Pärke von natio-
naler Bedeutung vom NHG und von der Pärkeverordnung ab
und sind im Handbuch Programmvereinbarung Umweltbereich
2020-2024 des BAFU festgelegt. Unter den festgelegten Anfor-
derungen liegt das Schwergewicht im Wesentlichen auf der Bio-
diversität und der Landschaft. Sollten andere massgebende
Kriterien, wie die nachhaltige Entwicklung, das Klima und die
Erzeugung erneuerbarer Energie (Solar- und Windenergie),
nicht auch in Erwägung gezogen werden?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Locher Benguerel,
Munz, Roth Franziska (5)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3528 n Ip. Schneider Schüttel. Gleichstellung von Frau 
und Mann. Einzelne Kantone verstossen gegen die Bun-
desverfassung sowie gegen das DBG, und das EFD bzw. 
die ESTV nehmen ihre Aufsicht nicht wahr  (04.06.2020)

Gestützt auf Artikel 125 ParlG bitte ich den Bundesrat um
Beantwortung folgender Fragen:

1. Hat der Bundesrat Kenntnis von Ungleichbehandlungen bzw.
Diskriminierungen der verheirateten Frauen im Steuerverfahren
von Kantonen?

2. Haben das EFD und die ESTV im Rahmen ihrer Aufsichtstä-
tigkeit über die Kantone gemäss Artikel 102 DBG interveniert
gegen derartige formelle, rechtsungleiche Behandlungen?

3. Sind das EFD und die ESTV bereit, ab sofort mit ihren Auf-
sichtsinstrumenten (Art. 102 und 103 DBG) bei den verfas-
sungs- und gesetzwidrig agierenden Kantonen die nötigen
Korrekturen zu verlangen und durchzusetzen?

4. Ist es aufgrund der offenbar unterschiedlichen Deutung der
verfahrensrechtlichen Stellung der Ehegattin/des Ehegatten
durch die Kantone zielführend, ein Kreisschreiben der ESTV an
diese zu richten, welches eine harmonisierte und auf das
Geschlecht bezogen diskriminierungsfreie Ausgestaltung des
Steuerverfahrens sicherstellt?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Bendahan, Bertschy, Bren-
zikofer, Bulliard, Dandrès, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Friedl
Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Hurni, Locher Benguerel,
Marti Min Li, Marti Samira, Munz, Piller Carrard, Pult, Reynard,
Roth Franziska, Seiler Graf, Streiff, Vincenz, Widmer
Céline (24)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3529 n Po. Reynard. Telearbeit. Chancen und Schutz für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  (04.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die zuneh-
mende Nutzung der Telearbeit infolge der Corona-Krise durch
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und im Rahmen anderer
Arbeitsverhältnisse darzulegen.

Es ist auch die Möglichkeit zu prüfen, einen "Arbeitsvertrag für
Telearbeit" im Privatrecht zu schaffen, d. h. die Telearbeit nur
im Arbeitsvertrag zu regeln und die jeweiligen Rechte und
Pflichten von Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern festzulegen.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Friedl Claudia, Hurni,
Maillard, Marra, Munz, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüt-
tel, Suter (11)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3530 n Ip. Friedl Claudia. Stand bei Ziel 15 (Landökosy-
steme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nut-
zung fördern) der Agenda 2030  (04.06.2020)

Die Weltgemeinschaft hat sich mit der Agenda 2030 das Ziel
einer Nachhaltigen Welt gegeben. Auch die Schweiz macht mit.
Ziel 15 fordert den Erhalt, die Wiederherstellung und die Nach-
haltige Nutzung von Ökoystemen. Einige der Unterziele müssen
bis 2020 erfüllt sein. Im Länderbericht 2018 wurden einige Ziele
als erfüllt angeben, während bei anderen der Trend negativ war.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:
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1. Erfüllt die Schweiz das Unterziel 15.1 "Bis 2020 im Einklang
mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die
Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der
Land- und Binnensüsswasser-Ökosysteme und ihrer Dienstlei-
stungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der
Berge und der Trockengebiete, gewährleisten." oder wir es bis
Ende 2020 erfüllen?

2. Erfüllt die Schweiz das Unterziel 15.5 "Umgehende und
bedeutende Massnahmen ergreifen, um die Verschlechterung
der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der
biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und bis 2020 die
bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern"
oder wird es bis Ende 2020 erfüllen? [Hier war der Trend im
Bericht 2018 negativ]

3. Beim Unterziel 15.8 zu invasiven Neophyten erarbeitet der
Bundesrat zurzeit eine Gesetzesänderung. Wird diese ausrei-
chen, um das Ziel erfüllen zu können oder braucht es weitere
Anstrengungen?

4. Falls die Schweiz eines der Unterziele nicht erreichen wird:
Welche Massnahmen plant der Bundesrat, um diese schnellst
möglichst zu erreichen?

Mitunterzeichnende: Atici, Barrile, Bendahan, Crottaz, Dandrès,
Fehlmann Rielle, Gysi Barbara, Hurni, Locher Benguerel,
Marra, Marti Min Li, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Reynard,
Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Suter, Widmer
Céline (21)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3531 s Mo. Caroni. Fairerer Wettbewerb gegenüber 
Staatsunternehmen  (08.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Gesetzesänderun-
gen vorzuschlagen, um Wettbewerbsverzerrungen durch
Staatsunternehmen einzudämmen. Dabei soll er den bürokrati-
schen Aufwand tief halten und die föderalistischen Zuständig-
keiten beachten.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

24.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3532 s Mo. Rieder. Fairerer Wettbewerb gegenüber 
Staatsunternehmen  (08.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Gesetzesänderun-
gen vorzuschlagen, um Wettbewerbsverzerrungen durch
Staatsunternehmen einzudämmen. Dabei soll er den bürokrati-
schen Aufwand tief halten und die föderalistischen Zuständig-
keiten beachten.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

24.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3538 n Ip. Roduit. Mit Blockchain die Rückverfolgbar-
keit von Lebensmitteln sichern  (08.06.2020)

Ist der Bundesrat bereit, ein Blockchain-Pilotprojekt zu lancie-
ren, mit dem:

1. die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln genau untersucht
werden kann?

2. der administrative Aufwand, der aufgrund von Kontrollen und
der Rückverfolgung anfällt, gesenkt werden kann?

3. den betroffenen Berufsgruppen die Anwendung der Techno-
logie begünstigt und eine einfache Nutzung der Blockchain
ermöglicht werden kann?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3539 n Ip. Fischer Roland. Ist die Schuldenbremse 
krisentauglich?  (08.06.2020)

Vor dem Hintergrund der grossen Herausforderungen und Unsi-
cherheiten in Bezug auf die zukünftige wirtschaftliche Entwick-
lung und der durch die Schuldenbremse angestrebten
stabilisierenden Wirkung der Finanzpolitik stellen sich folgende
Fragen:

1. Wie entwickelt sich gemäss aktuellstem Informationsstand
der Trend des Bruttoinlandprodukts in den Jahren 2021-2024
und der k-Faktor der Schuldenbremse unter der Annahme, dass
der Trend des Bruttoinlandprodukts mit der bisher im Rahmen
der Schuldenbremse verwendeten Methode (modifizierter HP-
Filter) berechnet wird?

2. Wie entwickelt sich gemäss aktuellstem Informationsstand
der Trend des Bruttoinlandprodukts in den Jahren 2021-2024
und der k-Faktor der Schuldenbremse unter der Annahme, dass
für die Berechnung des Trend-BIP eine Methode gewählt wird,
welche die langfristige Entwicklung der Produktionsfaktoren
Arbeit und Kapital und deren Produktivität widerspiegeln (Pro-
duktionsfunktionsansatz).

3. Ist der Bundesrat vor dem Hintergrund der Antworten zu Zif-
fer 1 und Ziffer 2 der Auffassung, dass im Hinblick auf eine bes-
sere Wirksamkeit der Schuldenbremse im Sinne einer
antizyklischen Fiskalpolitik die Berechnung des Trend-BIP und
des k-Faktors auf eine neue Grundlage gestellt werden müs-
sen?

Mitunterzeichnende: Chevalley, Christ, Flach, Gredig, Grossen
Jürg (5)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3542 n Po. de Quattro. Ein Kompetenzzentrum für die 
Zeit nach Covid-19  (08.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Schaffung
eines Kompetenzzentrums zu prüfen, das aus einem festen
Pool von Expertinnen und Experten besteht und erlaubt,
zukünftige Krisen - unabhängig davon, ob sie Gesundheit, Wirt-
schaft, Sicherheit, Technologie oder Gesellschaft betreffen - zu
antizipieren. Der Bericht soll die Vor- und Nachteile einer sol-
chen Einrichtung aufzeigen und darlegen, ob allenfalls anderer
Optionen vorzusehen und Gesetzesänderungen notwendig
sind.

Mitunterzeichnende: Addor, Borloz, Bourgeois, Buffat, Catta-
neo, Chevalley, de Montmollin, Feller, Fiala, Fluri, Gmür Alois,
Gössi, Heimgartner, Hurter Thomas, Jauslin, Lüscher, Matter
Michel, Nicolet, Pointet, Portmann, Rechsteiner Thomas, Rini-
ker, Sauter, Schneeberger, Vincenz, Wasserfallen Christian,
Wehrli (27)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.3543 n Po. de Quattro. Krisenmanagement optimieren  
(08.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, ob
die Weisungen vom 21. Juni 2019 über das Krisenmanagement
in der Bundesverwaltung sich als ausreichend erwiesen haben
und angemessen umgesetzt wurden, sodass zukünftigen Kri-
sen - unabhängig davon, ob sie Gesundheit, Wirtschaft, Sicher-
heit oder Technologie betreffen - begegnet werden kann.
Zudem wird er beauftragt, neue Massnahmen zu prüfen, falls
Schwächen und Lücken festgestellt wurden.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3548 n Mo. Bulliard. Befristeter Entlassungsstopp für 
einheimische Mitarbeitende von diplomatischen Vertretun-
gen der Schweiz  (09.06.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, die diplomatischen Vertretun-
gen der Schweiz im Ausland anzuweisen, angesichts der gras-
sierenden CORONA-Pandemie

bis auf Weiteres beim jeweils einheimischen Personal auf Ent-
lassungen aus wirtschaftlichen Gründen zu verzichten. Diese
Beschäftigungsgarantie für die lokalen Mitarbeitenden soll bis
mindestens 2021 gelten.

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Gugger, Lohr, Romano (4)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3549 n Ip. Baumann. Mit der Agrarpolitik 2022 plus eine 
wirksame Obergrenze für Direktzahlungen einführen  
(09.06.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Kleine und mittlere Bauernbetriebe bilden das Rückgrat der
Schweizer Landwirtschaft und der Landwirtschaft weltweit
(Weltagrarbericht 2013). Diese Betriebe sind die Basis für eine
vielfältige, standortangepasste Landwirtschaft. Sieht der Bund
Handlungsmöglichkeiten, um diese Strukturvielfalt mit der
AP22+ zu fördern?

2. Kleine und mittlere Betriebe sind anpassungsfähig und kön-
nen auf Krisen besonders agil reagieren. Kann eine tiefer ange-
setzte Obergrenze für Direktzahlungen z.B. bei maximal 150
000 Schweizer Franken und/oder Abstufung bereits ab der 40.
Hektare sowie eine Umverteilung dieser Beiträge die Betriebs-
vielfalt fördern und damit die Resilienz der Schweizer Landwirt-
schaftsbetriebe stärken?

3. Sieht der Bundesrat weitere Ansatzpunkte, um die Betriebs-
vielfalt und damit die Resilienz der Schweizer Landwirtschaft
insgesamt zu stärken?

4. Möchte der Bundesrat mit einer schwachen Begrenzung der
Direktzahlungen eine Spezialisierung und das Grössenwachs-
tum der Betriebe aktiv fördern?

5. Hätte eine Obergrenze von maximal 150 000 Schweizer
Franken pro Betrieb und eine vorangehende Abstufung eine
positive Auswirkung auf die Akzeptanz der Direktzahlungen in
der Bevölkerung?

6. Ist mit dem fortschreitenden Grössenwachstum der Betriebe
eine Schwächung und damit ein Rückgang der Anzahl bäuerli-
cher Direktvermarkter zu befürchten?

7. Führt der fortschreitende Strukturwandel und die damit ein-
hergehende Spezialisierung zu höheren Tierzahlen pro Betrieb
und damit zu mehr Massentierhaltung?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3551 n Ip. Baumann. Eine vielfältige Landwirtschaft 
fördern  (09.06.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Gemäss der Studie zu den gesellschaftlichen Wünschen an
die Landwirtschaft (BLW 2017) möchte die Bevölkerung eine
Landwirtschaft mit kleinflächigen, vielfältigen Kulturlandschaf-
ten. Was unternimmt der Bundesrat, um eine solche Landwirt-
schaft zu unterstützen?

2. Sieht der Bundesrat Möglichkeiten die innerbetriebliche Viel-
falt und Strukturvielfalt zu fördert, damit Biodiversität und wirt-
schaftliche Stabilität der Betriebe gestärkt werden?

3. Die Studie zur Förderung der Agrobiodiversität (SCNAT
2020) zeigt den engen Zusammenhang zwischen dieser und
der Anzahl kleiner und mittlerer Betriebe auf und kommt zum
Schluss, dass das vorherrschende Paradigma der Gleichför-
migkeit durch eines der Vielfalt ersetzt werden muss. Mit wel-
chen kurzfristigen Ansätzen (AP 22+) und längerfristigen
Massnahmen könnte die Agrarpolitik diesen dringenden Trans-
formationsprozess unterstützen?

4. Eine Studie der HSLU zum Konsumverhalten in der Corona-
Krise zeigt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten beim
direkten Einkauf stärker auf regional, ökologisch und fair produ-
zierte Lebensmittel achten. Dieses positive Signal zeigt, dass
die Konsumentinnen und Konsumenten zu einem Beitrag für
eine ökologische und faire Landwirtschaft bereit sind. Wäre
angesichts der drohenden Klimakrise eine stärkere Förderung
einer ganzheitlichen nachhaltigen Produktion (z.B. Bio-Offen-
sive mittels AP 22+) der zielführende und konsequente Schritt?

5. Voraussetzung für eine vielfältige Landwirtschaft sind genü-
gend Arbeitskräfte. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat,
um die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft zu verbessern
und damit deren Attraktivität für Arbeitnehmerinnen und Abreit-
nehmer zu erhöhen?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.3553 n Ip. Guggisberg. Wie können Inspektionen bei 
Herstellern von Komplementär- und Phytoarzneimitteln 
risikogerecht und verhältnismässig umgesetzt werden?  
(09.06.2020)

Kantonale Inspektorate führen periodisch Inspektionen zur
Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben der Arzneimittel-Her-
stellung durch. Swissmedic überwacht die Inspektorate.

Bei Inspektionen kommen internationale Bestimmungen der
"Good Manufacturing Practice" (GMP) zur Anwendung.
Gemäss der Arzneimittel-Bewilligungsverordnung (Art. 63
AMBV) erlässt Swissmedic Richtlinien und technischen Inter-
pretationen zur einheitlichen Inspektionspraxis. Bezüglich
Sicherheit und Qualität ist die Harmonisierung im Grundsatz zu
begrüssen. Bei der Umsetzung ist jedoch sicherzustellen, dass
diese verhältnismässig und risikogerecht erfolgt.

Internationale Inspektionsstandards wurden verstärkt, um die
Sicherheit und Qualität auch für globalisierte Produktionsketten
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zu gewährleisten. Verstärkte Vorsicht ist etwa für Produktionen
in Asien geboten, also in Ländern mit larger Inspektionspraxis.

Werden diese Normen auf Schweizer KMU-Betriebe mittels
strenger Inspektionspraxis umgesetzt, so besteht die Gefahr,
dass Auflagen unverhältnismässig ausgelegt und nicht mehr
eingehalten werden können. Die Folge ist eine Vollzugspraxis,
welche die lokalen Betriebe in ihrer Existenz bedroht und die
Abhängigkeit von globalen Herstellern weiter erhöht.

Komplementär- und Phytoarzneimittel KPA werden überwie-
gend aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Die Anforderungen
an Sicherheit und Qualität sind bei lokaler Produktion mit jenen
bei der globalisierten Herstellung synthetischer Produkte nur
bedingt vergleichbar. Diesem Umstand muss bei der Inspekti-
onspraxis Rechnung getragen werden.

Die aktuelle Vollzugspraxis steht im Widerspruch zur verein-
fachten Zulassung gemäss Heilmittelgesetzgebung. Den Bun-
desrat bitte ich folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Praxistauglichkeit der Richtli-
nien im Bereich der Komplementär- und Phytoarzneimittel
KPA?

2. Haben die Inspektoren Erfahrung mit Inspektionen im Aus-
land, insbesondere Asien, um ein praxisrelevantes Benchmark
ziehen zu können?

3. Wird in der Risikobewertung die vergleichsweise geringe
Umweltbelastung bei den KPA-Betrieben berücksichtigt?

4. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um die Inspekti-
onshürden risikogerecht auszugestalten? Wäre eine technische
Interpretation für KPA ein gangbarer Weg?

5. Wie kann sichergestellt werden, dass KPA-Herstellern keine
existenzbedrohenden Auflagen auferlegt werden?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3556 s Po. Kuprecht. Auswirkungen von Covid-19 auf 
die Sozialwerke  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt in einem Bericht aufzuzeigen,
inwieweit sich die Prognosen zur Finanzierung der Sozialversi-
cherungen infolge des Wirtschaftseinbruchs 2020 verschlech-
tern, namentlich

a. die AHV

b. die IV

c. die Pensionskassen

Mitunterzeichnende: Bischof, Caroni, Chiesa, Dittli, Engler, Ett-
lin Erich, Germann, Häberli-Koller, Hefti, Hegglin Peter, Knecht,
Minder, Müller Damian, Noser, Salzmann, Schmid Martin, Stark,
Wicki, Würth (19)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

20.3557 n Ip. de la Reussille. Repression demokratischer 
Bewegungen in der Türkei  (10.06.2020)

Präsident Recep Tayyip Erdogan nutzt die durch die Corona-
Pandemie ausgelöste Krise, um Minderheiten und politische
Gegnerinnen und Gegner brutal zu unterdrücken, so wie es
viele Diktatoren in Krisenzeiten tun.

Zur Erinnerung: In den Kommunalwahlen im Frühling 2019 hat
die Demokratische Partei der Völker (HDP) in fast 65 Provinzen
vor allem im Osten und Südosten des Landes auf ganz demo-
kratische Weise gewonnen, ohne dass diese Wahlen angefoch-

ten wurden. Seither sind 45 Bürgermeister abgesetzt und mit
von Erdogan ernannten Verwaltern ersetzt worden. Gegenwär-
tig sind 21 dieser Bürgermeister ausserdem im Gefängnis.

Die Zentralmacht hat in den letzten Wochen ihre Repression
weiter verschärft. So sind zwei politische Gegner, übrigens
bekannte Musiker, nach einem sehr langen Hungerstreik im
Gefängnis verstorben. Am vergangenen 15. Mai wurden vier
demokratisch gewählte Bürgermeister ebenfalls ihres Amtes
enthoben und von der islamisch-konservativen Regierung ohne
gerichtliches Urteil mit Funktionären ersetzt. Schliesslich wurde
vor ein paar Tagen zwei kurdischen Abgeordneten, Leyla
Güven und Musa Farisogullari, ihr Mandat entzogen; danach
wurden sie verhaftet.

Der Bundesrat wird ersucht, von der türkischen Regierung die
Freilassung aller gewählten Bürgermeister und Abgeordneten
zu fordern, die - meistens ohne Prozess und lediglich "schul-
dig", dass sie die türkische Demokratie verteidigen - inhaftiert
wurden.

Hat der Bundesrat auf humanitärer Ebene zugunsten der bei-
den inhaftierten Hungerstreikenden, die seither leider verstor-
ben sind, interveniert?

Gedenkt der Bundesrat, Schritte zugunsten der Demokratie in
der Türkei zu unternehmen? Gedenkt er auch, wirtschaftliche
Massnahmen gegen das jetzige diktatorische Regime zu ergrei-
fen?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3558 n Po. Fehlmann Rielle. Werden wir über Covid-19 
hinaus etwas gegen Adipositas tun?  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Steuermodelle für zuckerhal-
tige Getränke in verschiedenen Ländern daraufhin zu analysie-
ren, ob eines von ihnen auch in der Schweiz Anwendung finden
könnte.

Laut dem Bundesamt für Statistik hat der Anteil der Bevölke-
rung mit Adipositas oder Übergewicht in der Schweiz seit 1992
wie folgt zugenommen: Der Anteil fettleibiger Männer hat sich
von 6 auf 12 Prozent, derjenige fettleibiger Frauen von 5 auf 10
Prozent verdoppelt. Alle Altersgruppen sind von dieser Entwick-
lung betroffen.

Im Jahr 2017 waren 42 Prozent der Bevölkerung übergewichtig
oder fettleibig, bei den Männern betrug dieser Anteil 51 Prozent,
bei den Frauen 33 Prozent.

Dieser Trend ist besorgniserregend. Zudem hat sich herausge-
stellt, dass deutlich übergewichtige Menschen besonders anfäl-
lig für Covid-19 sind. Wie eine neuere Genfer Studie erneut
gezeigt hat, spielt bei Übergewicht und Adipositas eine unaus-
gewogene Ernährung mit zu viel Zucker eine grosse Rolle
(HUG/DGS: "lien entre quartiers d'habitation, consommation de
boissons sucrées et obésité", November 2019).

Die WHO empfiehlt nicht nur Sensibilisierungskampagnen, son-
dern auch die Einführung gezielter Steuern. Dabei geht es nicht
darum, die Staatskasse zu füllen, sondern darum, erprobte
Massnahmen zur Gesundheitsförderung vorzuschlagen. In vie-
len Ländern wurde zum Beispiel eine Steuer auf gesüsste
Getränke als wirksam anerkannt. Zudem braucht es ein Ersatz-
produkt, was wir mit Trink- und Mineralwasser haben. Dies
würde auch zum Schutz der Kinder beitragen, da wir wissen,
dass sie grosse Mengen solcher Süssgetränke konsumieren.

Ein sehr interessantes Beispiel ist England: Die Regierung kün-
digte eine Steuer auf gesüsste Getränke zwei Jahre vor deren
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Einführung an. Nach der Ankündigung haben mehrere Unter-
nehmen den Zuckergehalt ihrer Getränke gesenkt, um der
Steuer zu entgehen. Diese hatte also eine positive Wirkung.

Andere, ganz unterschiedliche Länder wie Frankreich, Portugal,
Belgien, Ungarn und Mexiko haben gestützt auf verschiedene
Modelle ebenfalls Steuern auf gesüsste Getränke eingeführt.

Mehrere Kantone der Westschweiz haben die Einführung einer
Steuer vorgeschlagen, weil sie erkannt haben, dass Sensibili-
sierungskampagnen allein nicht ausreichen, um Adipositas und
ernährungsbedingte chronische Krankheiten einzudämmen. Es
braucht daher eine etwas visionäre Politik.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Hurni, Locher Ben-
guerel, Munz, Python, Reynard, Schneider Schüttel (8)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3559 n Po. Molina. Soziales Unternehmertum, Mitarbei-
terbestimmung, öffentlicher Dienst. Lehren für die Schweiz  
(10.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, einen Bericht über die welt-
weite Bedeutung und die Entwicklung in den letzten zehn Jah-
ren von alternativen, gemeinwohlorientierten
Unternehmensformen zu erstellen. Darunter fallen insbeson-
dere das soziale Unternehmertum (Social Entrepreneurship,
Economie sociale et solidaire), Unternehmen mit ausgebauter
Mitarbeiterbestimmung und Mitarbeiter/innen- und Konsumge-
nossenschaften. Im Bericht soll weiter aufgezeigt werden, wie
diese Formen von staatlicher Seite gefördert oder unterstützt
werden.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Funiciello, Gysi Bar-
bara, Locher Benguerel, Munz, Nussbaumer, Pult, Roth Fran-
ziska, Suter (10)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3560 n Po. Molina. Zukunftsfähigkeit des Schweizer Ser-
vice public  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Zukunfts-
fähigkeit des Service public der Schweiz zu erstellen. Er analy-
siert darin die heutige Definition und Ausgestaltung der
öffentlichen Grundversorgung anhand der folgenden Fragestel-
lungen:

1. Ist die heutige Ausgestaltung des Service public angesichts
der gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen
noch ausreichend, um jederzeit eine gute Versorgung der
Bevölkerung zu gewährleisten? Der Bericht identifiziert die
Bereiche, in welchen die Versorgung der Bevölkerung gefähr-
det ist oder eine Verbesserung der Versorgung angezeigt ist.

2. Für die Bewältigung der Klimakrise sind in vielen Bereichen
Investitionen in die Infrastruktur nötig. In welchen Bereichen
kann der Ausbau des Service public zum Klimaschutz beitragen
und diesen sozialverträglich gestalten?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Feri Yvonne, Gysi Barbara,
Hurni, Locher Benguerel, Nussbaumer, Pult, Roth Franziska,
Suter (9)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3561 n Mo. Molina. Keine Gewinnabschöpfung bei 
Unternehmen des Service public  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Bestimmungen
für Unternehmen in Bundesbesitz und mit Versorgungsauftrag
für die Bevölkerung (insbesondere Post, Swisscom und SBB)
anzupassen:

Der Bund verlangt als Eigentümer der Unternehmen keine Aus-
schüttung einer Dividende. Allfällige Gewinne des Unterneh-
mens werden in die Sicherung und den Ausbau der
Grundversorgung reinvestiert.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Gysi Barbara, Hurni, Locher
Benguerel, Munz, Pult, Roth Franziska (7)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3562 n Mo. Molina. Bundeseigene Unternehmen müs-
sen dem Gemeinwohl dienen!  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Bestimmungen
für bundeseigene oder mehrheitlich im Bundesbesitz befindli-
che Unternehmen so anzupassen, dass diese dem Gemein-
wohl verpflichtet werden:

a. Die Unternehmen verfolgen eine Unternehmensstrategie, die
auf Menschenwürde, Solidarität, ökologischer Nachhaltigkeit,
sozialer Gerechtigkeit, Transparenz und demokratischer Beteili-
gung gründet.

b. Die Unternehmen müssen aktiv Massnahmen zur Umsetzung
dieser Ziele ergreifen und sich als Treiber des Klimaschutzes,
guter Arbeitsbedingungen und der Gleichstellung betätigen.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Feri Yvonne, Gysi
Barbara, Locher Benguerel, Munz, Nussbaumer, Roth Fran-
ziska, Suter (9)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3563 n Mo. Molina. Rahmenbedingungen für Genossen-
schafts-Start-ups verbessern  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 831 des Obligationen-
rechts so anzupassen, dass die nötige Anzahl von Gründungs-
mitgliedern für Genossenschaften von sieben auf drei reduziert
wird.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Feri Yvonne, Gysi Barbara,
Locher Benguerel, Munz, Nussbaumer, Pult, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Suter (10)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3564 n Po. Walder. Bessere Vereinbarung der Ziele und 
Praktiken des IWF mit unserem Engagement im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht darzulegen, wie
er die Praktiken des Internationalen Währungsfonds mit den
Zielen und Vorschriften internationaler Abkommen über nach-
haltige Entwicklung in Einklang bringen will. Neben der UNO-
Agenda 2030 sind auch multilaterale Umweltabkommen (insbe-
sondere das Klimaabkommen und das Übereinkommen über
die biologische Vielfalt) und die Vorschriften zu den Menschen-
rechten betroffen. In diesem Zusammenhang wird der Bundes-
rat insbesondere damit beauftragt, folgende Optionen auf ihre
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen hin zu eva-
luieren:

1. Vollständiger oder teilweiser Schuldenerlass des IWF für die
am stärksten verschuldeten Länder;
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2. Neugewichtung der Kreditkonditionen und der Strukturanpas-
sungsprogramme zugunsten von Umweltmassnahmen (CO2-
Bilanz und Biodiversität), sozialen Massnahmen (Zugang zur
Gesundheitsversorgung, Mindesteinkommen usw.) und von
Menschenrechten (Freiheiten, Recht auf Arbeit, Schutz der
Arbeitnehmenden, Kinderrechte usw.);

3. Überprüfung des Systems der Gewichtung der Stimmen der
Mitgliedsländer durch stärkere Berücksichtigung des demografi-
schen Gewichts der Länder, so wie es in demokratischen Insti-
tutionen auch der Fall sein sollte.

Mitunterzeichnende: Arslan, Badertscher, de la Reussille, Klop-
fenstein Broggini, Pasquier (5)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3565 n Ip. Amaudruz. Bürgschaftskredite unter dem 
Covid-19-Regime  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die folgenden Fragen bezüg-
lich der Erfahrungen mit der Personenfreizügigkeit während und
nach der COVID-19 Krise auf die Bürgschaftskredite zu beant-
worten:

1. Wie viele Schweizer, EU-Ausländer und Ausländer aus Dritt-
staaten haben als wirtschaftlich berechtigte Personen Bürg-
schaftskredite während dem COVID-19 Regime bezogen und
wie hoch waren gesamthaft die Auszahlungen an diese drei
Gruppen?

2. Wie hoch ist die Rückzahlquote bis zur Beantwortung dieses
Vorstosses bei Schweizern, EU-Ausländern und Ausländern
aus Drittstaaten, welche als wirtschaftlich Berechtigte Bürg-
schaftskredite bezogen haben?

3. Wie hoch waren die Missbrauchsquoten der drei Gruppierun-
gen und wie viele vermutete Scheinselbständige wurden, auf-
geschlüsselt in die drei Gruppierungen bis zur Beantwortung
dieses Vorstosses, entdeckt?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3566 n Mo. Stadler. Corona-Krise. Lehrstellen sichern 
und Jugendarbeitslosigkeit verhindern  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, mit den Verbundpartnern Kan-
tone und Organisationen der Arbeitswelt Massnahmen zu
ergreifen, um die negativen Folgen der COVID-19 Massnahmen
auf die Lehrbetriebe und die Jugendlichen vor, in und nach der
Lehre zu mindern. So hat er mit geeigneten Massnahmen
sicherzustellen, dass ein weiterhin attraktives Lehrstellenange-
bot erhalten bleibt, allenfalls verpassten Lernstoff während der
Lehre aufgeholt werden kann und Stellensuchende nach dem
Lehrabschluss so unterstützt werden, dass eine Arbeitslosigkeit
verhindert werden kann. Zudem hat er jene Massnahmen zu
ergreifen, mit denen er bei einer allfälligen zweiten Welle, die
negativen Auswirkungen auf die Lehrbetriebe und die Jugendli-
chen auffangen will. Das Ziel muss es sein, unserer Wirtschaft
längerfristig den Nachwuchs an gut qualifizierten Arbeitskräften
zu sichern.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Gmür Alois, Kutter,
Roth Pasquier, Schneider Meret, Studer (6)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3567 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Aufgaben- und Ausgabenmoratorium wäh-
rend fünf Jahren  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung wäh-
rend mindestens fünf Jahren nach Annahme der Motion keine
Erlassentwürfe zu unterbreiten, die beinhalten:

1. Übernahme neuer oder Erweiterung bisheriger Aufgaben
durch Bund oder Kantone;

2. Schaffung neuer oder Erhöhung bisheriger Ausgabenposten,
die einen Teuerungsausgleich übersteigen.

Verabschiedet der Bundesrat dennoch einen solchen Erlassent-
wurf, so sind darin mindestens gleichwertige Entlastungsmass-
nahmen vorzusehen. Ziel ist, dass mit diesen Massnahmen die
Bundesausgaben plafoniert werden.

Sprecher: Guggisberg

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3568 n Ip. Roth Franziska. Zugang zu unterstützter 
Kommunikation  (10.06.2020)

Kommunikation dient dem sozialen Austausch, ermöglicht
gesellschaftliche Teilhabe und ist damit ein menschliches
Grundbedürfnis. Mit der Ratifizierung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtete sich die Schweiz, auf individuelle
Bedürfnisse abgestimmte Kommunikationsformen und Kommu-
nikationsmittel zu fördern. Für Menschen mit eingeschränkter
Lautsprache gibt es die Unterstützte Kommunikation (UK). Das
Gelingen der UK hängt u.a. davon ab, ob die passenden Metho-
den und Hilfsmittel zum Einsatz kommen, ob genügend UK-
Fachpersonal in den Institutionen arbeitet und ob das Umfeld
UK täglich und in möglichst vielen Lebensbereichen nutzt.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Menschen sind in der Schweiz auf UK angewie-
sen? Wie sieht die Verteilung aus zwischen Menschen mit leich-
ten und Menschen mit schweren
Kommunikationsbeeinträchtigungen u.a. aufgrund von schwe-
ren sowie mehrfachen Behinderungen?

2. Was tun Bund und Kantone, um sicherzustellen, dass alle
Personen, Kinder und Erwachsene, mit eingeschränkten laut-
sprachlichen Fähigkeiten während ihres gesamten Lebens in
verschiedenen Lebensbereichen wie u.a. Frühbereich, Bildung,
Wohnen, Arbeit, Gesundheitsversorgung mit UK kommunizie-
ren können? Welche Hilfestellungen erhalten Arbeitgebende bei
der Anstellung und Teamintegration von Menschen, die UK nut-
zen?

3. Wie wird UK die Gesellschaft für UK sensibilisiert, damit sich
Menschen mit eingeschränkter Lautsprache im Sozialraum
bewegen können?

4. Wie sorgen Bund und Kantone dafür, dass Fachpersonen der
Bereiche Bildung, Soziales und Gesundheit in ihrer Ausbildung
das methodisch-didaktische Know-how für den UK-Einsatz mit
dem nötigen Praxisbezug erhalten? Wie werden die UK-Kennt-
nisse bei Abschluss der entsprechenden Ausbildungen geprüft?

5. Sind im Lehrplan von Sonderschulen konkrete UK-Kompe-
tenzziele definiert? Wenn nein, ist das Festlegen von Kompe-
tenzzielen geplant?

6. Wie fördern Bund und Kantone die Weiterentwicklung der
inhaltlichen Qualität von UK und den Einsatz von einheitlichen
Qualitätsstandards?

7. Wie wird UK in integrativen Schulen eingesetzt?



330

8. Existieren nationale und internationale Empfehlungen zur
Dotation mit UK-Fachpersonal insbesondere in Erwachsenen-
Institutionen?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Friedl Claudia, Locher Bengue-
rel, Lohr, Munz, Schneider Schüttel, Suter (7)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3569 n Po. Gysi Barbara. Mitbestimmung und Mitarbei-
tendenrechte bei der Digitalisierung der Arbeitswelt  
(10.06.2020)

Die digitale Transformation der Arbeitswelt ist in vollem Gange.
Die Mitarbeitenden der Privatwirtschaft wie auch der öffentli-
chen Verwaltungen sind davon stark betroffen.

Die aktive Mitgestaltung dieser Transformationsprozesse ist für
die Betroffenen daher von grosser Bedeutung. Sie sollen
sowohl bei der Ausgestaltung, wie auch bei der Vorbereitung
der Mitarbeitenden auf diese Prozesse, wie etwa Weiterbildung,
eingebunden sein. Die Mitwirkung der Mitarbeitenden in die
Auswirkung der Digitalisierung ist in letzter Zeit geschlossene,
resp. erneuerte Gesamtarbeitsverträge (Swisscom, SBB)
umgesetzt worden, die die Mitbestimmung bei der digitalen
Transformation explizit aufgenommen haben.

Das Mitwirkungsgesetz regelt im Allgemeinen die betriebliche
Mitwirkung. Doch betrifft es nur Betriebe ab 50 Mitarbeitenden
und die Mitarbeitenden müssen aktiv die Mitwirkung einfordern,
die zudem beschränkt ist.

Bei der digitalen Transformation und den neuen Technologi-
schen Möglichkeiten sind beispielsweise die dauernde Überwa-
chung der Mitarbeitenden möglich und werden auch praktiziert.
Diese Dauerüberwachung erhöht den physischen wie auch psy-
chischen Stress der Mitarbeitenden. In den wenigsten Fällen
werden die Mitarbeitenden einbezogen, wenn Überwachungsin-
strumente eingesetzt werden. Dies ist zwingend zu ändern.

Der Bundesrat wird gebeten in einem Bericht darzustellen wie
die Respektierung der Mitarbeitendenrechte in den Digitalisie-
rungsprozessen umgesetzt wird und werden kann, namentlich
in der Privatwirtschaft, aber auch in öffentlich-rechtlichen
Anstellungsverhältnissen. Dabei soll er auch Verbesserungs-
möglichkeiten aufzeigen, wie die Mitsprache der Mitarbeitenden
verbessert werden können. Im Bericht ist darzulegen, wie sich
die Mitarbeitendenrechte in der Schweiz entwickeln im Ver-
gleich zu den OECD-Ländern.

Ebenso ist darzulegen, ob es für die Überwachungsmöglichkei-
ten von Angestellten gesetzlich klarere Vorgaben braucht.

Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Dandrès, Feri Yvonne,
Graf-Litscher, Hurni, Locher Benguerel, Marti Samira, Meyer
Mattea, Molina, Munz, Nussbaumer, Reynard, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Suter, Wermuth (18)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.3571 n Ip. Friedli Esther. Bezug von Schweizer Arbeits-
losengeldern sowie Kurzarbeitsentschädigung durch EU-
Ausländer  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die folgenden Fragen bezüg-
lich der Erfahrungen mit der Personenfreizügigkeit während und
nach der COVID-19 Krise auf den Schweizer Arbeitsmarkt zu
beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass aufgrund der Trag-
weite der COVID-19 Krise, ähnlich wie bei der Finanzkrise
2009, eine Zuwanderung und Ansässigkeit von eher unqualifi-
ziertem Einwanderer gefördert wird, wie dies im Bericht des
SECO über die "Auswirkung der Eurokrise auf die Zuwande-
rung aus der EU in die Schweiz" von 2016 gezeigt wird?

2. Wie haben sich die ausbezahlten Arbeitslosengelder, aufge-
schlüsselt auf die Nationalitäten der Bezüger, zwischen Januar
2020 und August 2020 verändert?

3. Wie viele Schweizer Arbeitslosengelder wurden zwischen
Januar 2020 und August 2020 an Ausländer mit Wohnsitz in der
EU bezahlt und wie hoch waren die Zahlungen von EU-Staaten
an Schweizer Arbeitnehmer, welche ihre Stelle in der EU verlo-
ren haben?

4. Welches sind die ausbezahlten Beträge für Kurzarbeitsent-
schädigungen, aufgeschlüsselt nach Nationalität der Bezüger
und Auszahlungsmonat, welche in der Schweiz zwischen
Januar 2020 und Juni 2020 ausbezahlt wurden?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3573 n Ip. Aebi Andreas. Massnahmen zum Erhalt der 
Schafsömmerung mit Blick auf die Grossraubtiersituation  
(10.06.2020)

Welche Massnahmen braucht es, damit die Schafsömmerung
hinsichtlich der veränderten Grossraubtiersituation sowohl tier-
freundlich als auch kostendeckend weiterhin betrieben werden
kann?

Eine neue Studie (Moser et al. 2020) zeigt, dass die Verände-
rungen der Grossraubtiersituation Anpassungen in der Schaf-
sömmerung erfordern, dies sowohl in der Bewirtschaftung als
auch in der Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen. Diese
Mehrkosten sind nur rund zur Hälfte mit höheren Erlösen durch
Direktzahlungen und Herdenschutzbeiträgen gedeckt. Die ver-
bleibende Hälfte tragen die Schafalpbewirtschafter selbst. Die
Alpsömmerung trägt nachweislich zur Biodiversität bei. Auch
die Qualität der Tierhaltung ist bei diesen Haltungsformen meist
sehr gut.

Fragen:

1. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass die Schafsömme-
rung grundsätzlich für Landwirtschaft und Landschaft von
Bedeutung ist und deshalb Massnahmen getroffen werden
müssen, damit diese Form der Viehhaltung mit erwiesenermas-
sen wirksamen Schutzmassnahmen langfristig erhalten und
wirtschaftlich kostendeckend betrieben werden kann?

2. Welche konkreten Massnahmen schlägt der Bundesrat vor,
um dieses Ziel zu erreichen?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3574 n Mo. Piller Carrard. Corona-Krise. Abfederung der 
Folgen für einkommensschwache Personen  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zusammen mit den Kantonen
die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien für einkom-
mensschwache Personen für zwei Jahre um 50 Prozent zu
erhöhen, damit vermieden wird, dass in der Schweiz noch mehr
Menschen in eine prekäre finanzielle Situation geraten.



331

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Friedl Claudia, Gysi Bar-
bara, Maillard, Marra, Munz, Pult, Roth Franziska, Schneider
Schüttel, Seiler Graf, Suter (12)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3576 n Ip. Schläpfer. Auswirkungen von Covid-19 auf die 
Nationalitätenzusammensetzung der 
Sozialhilfebeziehenden  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, zur Sozialhilfe folgende Angaben
zu machen:

1. Welche EU-Nationalitäten beziehen zu welchen Anteilen
Sozialhilfe (eine Gegenüberstellung der Zahlen von Januar und
Juli 2019 und 2020);

2. Eine aktualisierte Prognose, wie sich diese Bezügerzahlen in
der Sozialhilfe und ihr Finanzierungsbedarf entwickeln werden.

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3578 n Mo. Reynard. Wehrpflichtersatzabgabe. Keine 
rückwirkende, willkürliche und diskriminierende 
Anwendung  (10.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Übergangsbestimmung in
die Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über die
Wehrpflichtersatzabgabe (WPEG) aufzunehmen, um klarzustel-
len, dass die Änderung nicht für vor 1989 geborene Bürger gilt,
die am 1. Januar 2019 bereits von der Wehrpflichtersatzabgabe
befreit waren.

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Gysi Barbara, Maillard,
Marra, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni, Studer (13)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3580 n Ip. Atici. Behördeninformationen in Nichtlandes-
sprachen im öffentlichen Interesse  (10.06.2020)

Während der Corona-Krise haben wir festgestellt, dass viele
Migrantinnen und Migranten aus sprachlichen Gründen die
Medien nicht verfolgen konnten und vor allem in den ersten
Wochen sehr verzweifelt waren. Unser integrationspolitisches
Ziel ist es, dass die Neuzugezogenen möglich schnell die Lan-
desprache lernen. Aber aus verscheiden Gründen klappt das
nicht immer. Laut dem Bundesamt für Statistik gibt es rund 2
Millionen Personen in der Schweiz, welche eine andere Haupt-
sprache als an ihrem Wohnort können. Studien zeigen, dass
diese Menschen bei wichtigen Ereignissen oder Themen, in den
Muttersprachen informiert werden sollten. Das BAG hat mit der
Zeit Informationen in verschiedenen Sprachen veröffentlicht.
Um eine flächendeckende Information zu erreichen, sind
diverse Migrantenorganisationen oder -medien trotz bescheide-
nen Mitteln in die Verbreitungslücke gesprungen. Die Diskussio-
nen in den sozialen Medien zeigten, der Informationsbedarf
blieb unbefriedigt.

Dass alle die verbreiteten Anordnungen und Empfehlungen gut
verstanden werden, liegt in einer Epidemie im Interesse der
öffentlichen Gesundheit.

In diesem Zusammenhang bittet der Interpellant den Bundesrat,
folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie stellt der Bundesrat die Nachfrage nach klaren Informa-
tionen für alle Bevölkerungsgruppen sicher?

2. Wie beurteilt er die Nachfrage nach Informationen in Nicht-
Landessprachen? Um wie viele Menschen geht es? Wie wichtig
ist es, dass in einer Epidemie alle die Anordnungen und Emp-
fehlungen gut verstehen?

3. Über welche Kanäle hat er während der Corona-Krise in
Nicht-Landessprachen kommuniziert? Hat er Kommunikations-
lücken entdecken können?

4. Bestehen institutionalisierte Beziehungen zu Migrantenorga-
nisationen oder -medien, die sich als Multiplikatoren für die Ver-
breitung eignen? Wie gestaltet er die Zusammenarbeit mit
diesen? Sieht er Ausbau-Potenzial? Werden diese künftig
Bestandteil der Krisenkommunikation und Unterstützung
bekommen?

5. Welche staatlichen Institutionen könnten mit diesen Organi-
sationen strukturiert zusammenarbeiten?

6. Wie beurteilt er deren teilweise Abhängigkeit von ausländi-
schen Geldgebern? Welche Massnahmen ergreift er, um der
vom Ausland gesteuerten Verbreitung von Falschmeldungen
entgegenzuwirken?

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Locher Benguerel,
Maillard, Marti Samira, Munz, Piller Carrard, Pult, Roth Fran-
ziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni (12)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3582 n Ip. Munz. Revision AKW Beznau 2020. Sicherheit 
trotz Corona gegeben?  (11.06.2020)

Das AKW Beznau 1 hat als ältester Reaktor Europas mehrere
Auflagen zur Alterungsüberwachung und Zustandsdiagnose.
Die Auflagen resultieren aus vergangenen Sicherheitsberich-
ten, dem Langzeitsicherheitsbericht 2010 und den nötigen
Überprüfungen des durch Einschlüsse geschwächten Reaktor-
druck-behälters.

Die Revision 2020 des AKW Beznau 1 wurde gemäss AXPO-
Medienmitteilung unter Corona Restriktionen und nur mit dem
notwendigsten Personal durchgeführt. Dies lässt erahnen, dass
dadurch auch der Prüfumfang reduziert wurde. Dazu nachfol-
gende Fragen:

1. Der Betreiber des AKW Beznau hätte 2018 einen überarbei-
teten Langzeitsicherheitsbericht zum AKW Beznau einreichen
sollen. Der 2018 eingereichte Bericht wurde vom ENSI zurück-
gewiesen. Wurden in der Revision 2020 wegen der Corona
Beeinträchtigung Untersuchungen zurückgestellt, welche in die
ausstehenden Berichte einfliessen müssten? Wenn Ja, welche?
Werden die Berichte wegen Corona zusätzlich verzögert?

2. Die ENSI Forderung 4.3-1 zur Langzeitsicherheit 2010 fordert
vom KKB jährlich einen aktuellen Ermüdungsbericht für alle
ermüdungsrelevanten Stellen der Blöcke 1 und 2. Konnten in
der Corona bedingt verkürzten Revision 2020 "alle" ermüdungs-
relevanten Stellen kontrolliert werden? Wenn nicht welche?

3. Der Liste der "Geschäfte des ENSI" (Welche seit dem Fukus-
hima Super-GAU nicht mehr öffentlich zugänglich ist) lässt sich
entnehmen, dass Forderungen, wie zum Beispiel zur Periodi-
schen Sicherheitsüberprüfung 2012, immer noch in Bearbeitung
sind. Wurden in der Revision 2020 Untersuchungen zu Beznau
bezogenen ENSI-Geschäften aufgrund der Corona bedingt ver-
kürzten Revision 2020 zurückgestellt? Wenn Ja welche?

4. Die Stahldruckschale des Beznau Reaktors korrodiert seit
Jahren. Wurden in der Revision 2020 Untersuchungen zur Kor-
rosion der Stahldruckschale, deren Korrosionsraten sowie
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Wanddickenmessung durchgeführt? Wenn ja, welches ist der
Wanddicken Zustand?

5. Wurden in der Revision 2020 Ultraschall oder Wirbelstrom
Untersuchungen am Reaktordruckbehälter oder dessen Ein-
Austrittsstutzen durchgeführt? Wurden solche Aufgrund der
Corona Umstände reduziert oder verschoben?

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Gysi Barbara, Maillard, Pil-
ler Carrard, Pult, Reynard, Schneider Meret, Schneider Schüt-
tel, Seiler Graf, Storni, Suter (11)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3584 n Mo. Gschwind. Unverzügliche Einführung einer 
allgemeinen Steueramnestie  (11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Gesetzesbestimmungen für die
unverzügliche Einführung einer allgemeinen Steueramnestie
vorzulegen. Gegen eine Abgabe, deren Höhe einen Anreiz set-
zen soll, und in einem einfachen Verfahren sollen den Steuer-
behörden entzogene Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern
wiederzufliessen.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Candinas, Kamerzin, Maitre, Pfi-
ster Gerhard, Regazzi, Romano, Roth Pasquier (8)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3586 n Mo. Schneider Schüttel. Mobilfunkanlagen mit 
5G-Technologie. Konsequenzen der Millimeterwellen auf 
die Natur und den Menschen  (11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Massnahmen zu
treffen, damit die Nutzung von Frequenzen über rund 20 GHz
(Millimeterwellen) für Mobilfunk nur erlaubt wird, wenn deren
Konsequenzen auf die Natur (namentlich auf die Insekten) und
den Menschen hinreichend geklärt und die nötigen vorsorgli-
chen Schutzmassnahmen getroffen werden. Wenn möglich sol-
len Konsequenzen und/oder Massnahmen durch Studien belegt
werden.

In der Bevölkerung bestehen grosse Befürchtungen, dass sich
5G-Antennen, adaptive Antennen (Stichwort beamforming) und
die Nutzung der Millimeterwellen negativ auf die Gesundheit der
Menschen oder auf gewisse Tierarten auswirken (namentlich
Insekten). Diese Befürchtungen sind ernst zu nehmen und es
sind alle Massnahmen zu treffen, um schädliche Auswirkungen
zu verhindern.

In der Antwort zur Frage 19.5315 von Nationalrat Thomas Har-
degger, ob 5G schon in Betrieb sei bzw. ob auch die Zuteilung
der Frequenzen im umstrittenen Millimeterwellenbereich
anstünden, hat die zuständige Bundesrätin am 17. Juni 2019
u.a. geantwortet, dass die "rechtlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen zur Nutzung von Millimeterwellen, d.h.
von Frequenzen in den Bereichen oberhalb von 24 Gigahertz,
für 5G in der Schweiz zurzeit nicht vorhanden" seien. Gemäss
neustem Infoblatt auf der Webseite des BAFU vom 31. Januar
2020 scheint auch eine Vollzugshilfe für adaptive Antennen und
5G noch nicht bereit zu sein.

Bevor die Nutzung von Millimeterwellen zugelassen wird, sind
deren Konsequenzen vertieft zu studieren, die Schutzmassnah-
men müssen geklärt werden und allenfalls ist auf eine Zulas-
sung dieser Nutzung zu verzichten.

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Baumann, Benda-
han, Bourgeois, Brenzikofer, Dandrès, Friedl Claudia,

Gschwind, Locher Benguerel, Munz, Pult, Roth Pasquier,
Töngi (14)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3588 s Mo. Ständerat. Verbesserung der Datenlage 
bezüglich Auswirkungen auf die Geschlechter (Herzog 
Eva)  (11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass alle
massgeblichen Statistiken und Studien des Bundes nach
Geschlechtern aufgeschlüsselt beziehungsweise deren Auswir-
kungen auf die Geschlechter untersucht und dargestellt wer-
den.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti, Ett-
lin Erich, Gapany, Graf Maya, Häberli-Koller, Levrat, Mazzone,
Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Vara, Zanetti Roberto,
Z'graggen (13)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

24.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3589 n Mo. Munz. Missbrauch von Antibiotika durch 
ausländische Tierärztinnen und Tierärzte verhindern  
(11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Tierarzneimittelverordnung
(TAMV) so zu ändern, dass ein Missbrauch von Tierarzneimittel
durch Medizinalpersonen aus dem Ausland ausgeschlossen
werden kann durch streichen des Passus in TAMV, Artikel 7,
Absatz 5 "in ihrem Herkunftsland oder". Zudem sind Antibiotika-
abgaben gemäss Artikel 4 der Verordnung über das Informati-
onssystem Antibiotika in der Veterinärmedizin ISABV-V zu
melden.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Bendahan, Berts-
chy, Friedl Claudia, Graf-Litscher, Jans, Locher Benguerel, Roth
Franziska (9)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3590 n Mo. Munz. Den Rotfleischabzug bei Kälbern 
verbieten  (11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, damit Kalbfleisch, das gemäss Tierschutzgesetz korrekt
erzeugt worden ist, nicht mit einem Rotfleischabzug bestraft
wird.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Bertschy, Friedl
Claudia, Gysi Barbara, Jans, Maillard, Pult, Reynard, Roth
Franziska, Schneider Meret, Schneider Schüttel (12)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3591 n Po. Munz. Griffige Instrumente für die Oberauf-
sicht im Tierschutzrecht  (11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
welche griffigen Instrumente der Bund benötigt, um seine Ober-
aufsicht über den Vollzug des Tierschutzgesetzes wirkungsvoll
sicherzustellen.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Bendahan, Berts-
chy, Friedl Claudia, Jans, Locher Benguerel, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Suter (10)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.3593 n Mo. Munz. Verbot von giftigen Fluorwachsen 
auch im Breitensport  (11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, alle PFAS-haltige Wachse (Flu-
orwachse) so rasch als möglich zu verbieten.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Chevalley, Dandrès, Locher
Benguerel, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Suter (7)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3599 n Mo. Suter. Verkehrsunfälle reduzieren. PS-
Beschränkung für Auto-Junglenker und Auto-
Junglenkerinnen  (11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die nötigen
Gesetzesanpassungen zu unterbreiten, um eine PS-Beschrän-
kung für Auto-Junglenker*innen einzuführen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Clivaz
Christophe, Egger Kurt, Jans, Klopfenstein Broggini, Locher
Benguerel, Munz, Pult, Roth Franziska, Rytz Regula, Schneider
Schüttel, Töngi, Widmer Céline (14)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3600 n Mo. Humbel. Zugang zu rechtsmedizinischen 
Gutachten im Interesse der Patientensicherheit  
(11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, welche den durch den postmortalen Persönlichkeits-
schutz verwehrten Zugang zu rechtsmedizinischen Gutachten -
insbesondere aber nicht nur - bei aussergewöhnlichen Todes-
fällen für Ärztinnen und Ärzten, welche einen Patienten/eine
Patientin bis zum Tode betreut haben, aufhebt und ihnen Ein-
blick in das entsprechende rechtsmedizinische Gutachten
gewährt.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3601 n Mo. Schneider-Schneiter. Zugang zu Grossinfra-
strukturprojekten für Schweizer KMU  (11.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass aus seinen
internationalen Quellen verfügbare Informationen zu Infrastruk-
tur-Grossprojekten gebündelt und bewertet werden und diese
dann wiederum den Schweizer Unternehmen in geeignet und
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Ebenso hat er sicher-
zustellen, dass er mit seinen Kompetenzen die Schweizer
Unternehmen von der Offerteinreichung bis zur Auftragsabwick-
lung unterstützt. Er hat dabei die Branchenverbände einzubin-
den.

Weltweit werden viele Infrastrukturprojekte vorangetrieben (es
wird mit einem Volumen von rund 90 Billionen Dollar in den
nächsten 20 Jahren gerechnet). Viele dieser Projekte tragen zur
besseren Erschliessung und Versorgung der Bevölkerung bei
oder ersetzen alte, marode Infrastrukturen und sind sowohl aus
ökologischer, humanitärer und wirtschaftlicher Sicht unterstüt-
zungswürdig. V.a. Grossprojekte werden praktisch immer inter-
national ausgeschrieben, da deren Komplexität und Umfang
meistens die Möglichkeiten eines Landes übersteigen resp. ver-
schiedene Technologien gar nicht überall verfügbar sind.

Schweizer Firmen kommen da meistens nicht als GU in Frage,
wohl aber als Unternehmer für Teilprojekte oder als Zulieferer
mit ganz besonderen technischen Kompetenzen. Sie sind da
meist gut positioniert und können nicht nur technologisch mit-
halten, sondern auch wirtschaftlich attraktive Angebote unter-
breiten.

Aber ausgerechnet zu Beginn der (Wertschöpfungs-) Kette
haben insbesondere KMU kaum die Möglichkeit, die notwendi-
gen Informationen zu solchen Grossprojekten zu erhalten.
Dabei verfügt die Schweiz über ein gutes Netzwerk von Senso-
ren, welche die Informationen auch in den entlegensten Win-
keln der Erde aufnehmen, bewerten und rechtzeitig in die
Schweiz melden könnten. Durch das Zusammenführen der
Informationen von Botschaften, Business Hubs, Entwicklungs-
banken, Hilfswerken etc. auf der einen Seite und das Abglei-
chen dieser Informationen mit den Möglichkeiten unserer
Wirtschaft auf der anderen Seite, könnten rasch und gezielt
Schweizer Anbieter und internationale Nachfrager zusammen-
gebracht werden.

Gleichzeitig könnte so auch sichergestellt werden, dass
Schweizer Unternehmen auch bei Projekten von Schweizer
Hilfswerken und Entwicklungsbanken nicht vergessen werden.
Dies ist wiederum die Grundlage dafür, dass mehr Schweizer
Geld in solche Projekte gesteckt werden kann.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3602 n Ip. Rytz Regula. Hat das ASTRA das Chip-Tuning 
von Motorfahrzeugen im Griff?  (11.06.2020)

Seit dem 1. April 2010 benötigen sämtliche Änderungen an der
Motorelektronik, welche Leistung, Geräuschentwicklung oder
Abgasverhalten des Fahrzeugs beeinflussen (so genanntes
Chip-Tuning) eine Typengenehmigung.

Wer Änderungen ohne eine Bewilligung durch das vom ASTRA
beauftragte DTC (Dynamic Test Center in Vauffelin) an Motor-
fahrzeugen vornimmt oder öffentlich anbietet, macht sich straf-
bar. Trotz dieser Strafandrohung werben Firmen heute für
"spurloses" und ungeprüftes Chip-Tuning (z.B. https://
www.chiptuningpower.ch/de/) und damit für illegales Verhalten.

Es stellen sich folgende Fragen:

1. Ist dem Astra bekannt, dass Chip-Tuning-Firmen mit "spurlo-
sen" Dienstleistungen werben und damit illegales Verhalten
begünstigen?

2. Wie kontrollieren bzw. sanktionieren das Astra und die kanto-
nalen Behörden illegale Geschäftspraktiken?

3. Wie viele Motorfahrzeuge werden seit dem 1. April 2010 jähr-
lich für die Genehmigung eines Chip-Tuning beim Dynamic Test
Center in Vauffelin angemeldet (Zahlen pro Jahr)?

4. Wie viele Einzelbewilligungen bzw. Typengenehmigungen
(für wie viele Fahrzeuge) werden seit dem 1. April 2010 jährlich
erteilt?

5. Wie hoch ist die maximale bewilligungsfähige Leistungsstei-
gerung für ein Strassenfahrzeug über Chip-Tuning?

6. Wie hoch sind die Kosten für eine Einzelbewilligung bzw. für
eine Typengenehmigung?

7.- Wie viele Strafen wurden in der Schweiz seit dem 1. April
2010 wegen illegalem Chip-Tuning jährlich verhängt?

8. Wie hoch ist das (durchschnittliche) Strafmass?

Mitunterzeichnende: Klopfenstein Broggini, Streiff, Suter (3)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben



334

20.3603 n Ip. Töngi. Verletzung der Menschenrechte von 
trans- und intergeschlechtlichen Menschen in Ungarn. Was 
macht der Bundesrat?  (15.06.2020)

Das ungarische Parlament hat einer Gesetzesänderung zuge-
stimmt, wonach im nationalen Register und Ausweisdokumen-
ten der Begriff "Geschlecht bei Geburt" eingeführt wird. Das
Geschlecht der Personen wird damit bei der Geburt erfasst und
kann später nicht mehr geändert werden. Trans und interge-
schlechtlichen Personen wird damit die amtliche Anerkennung
ihrer Geschlechtsidentität verunmöglicht. Bereits seit einiger
Zeit können in der Schweiz wohnhafte Ungar*innen ihr amtli-
ches Geschlecht im Heimatland nicht mehr ändern.

Intergeschlechtliche Menschen sind insofern betroffen, als in
Ungarn geschlechtsverändernde Eingriffe an körperlichen
Geschlechtsmerkmalen von intergeschlechtlichen Kindern vor-
genommen werden. Aus entwicklungspsychologischer Sicht
und aufgrund von Studien ist anerkannt, dass die Geschlecht-
sidentität des Kindes bei der Geburt nicht bekannt ist bzw. wie
sie sich entwickeln wird. Eine chirurgisch-hormonelle "Zuwei-
sung" des Geschlechts nach der Geburt, die nicht mit der später
sich manifestierenden Geschlechtsidentität übereinstimmt,
würde die spätere amtliche Anerkennung der Geschlechtsiden-
tität auch für intergeschlechtliche Personen verunmöglichen.

Gesetzliche Verfahren zur Anerkennung der Geschlechtsidenti-
tät sind ein elementarer Teil der Menschenrechte von trans und
intergeschlechtlichen Menschen. Vertreter*innen und Organe
des Europarats, der Europäischen Union, der Vereinten Natio-
nen sowie Amnesty International, und weitere Organisationen
verurteilen diese Gesetzesänderung, weil sie die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union und verschiedene UNO-
Menschenrechtsübereinkommen schwerwiegend verletzt.

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat diese Gesetzesänderung hin-
sichtlich der Einhaltung der Menschenrechte von trans und
intergeschlechtlichen Menschen?

2. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, in internationalen
Gremien gegen diesen Verstoss gegen die Menschenrechte
vorzugehen?

3. Welche Auswirkungen hat diese Gesetzesänderungen auf
trans und intergeschlechtliche schweizerisch-ungarische Dop-
pelbürger*innen?

4. Welche Auswirkungen hat diese Gesetzesänderung auf trans
und intergeschlechtliche Menschen mit einer ungarischen
Staatsangehörigkeit, die in der Schweiz leben?

Mitunterzeichnende: Arslan, Barrile, Flach, Funiciello,
Walder (5)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3604 n Ip. de la Reussille. Kriegsplan der USA für den 
Nahen Osten ablehnen  (15.06.2020)

Nach ihrer Bestätigung durch das Parlament hat die neue israe-
lische Koalitionsregierung noch am selben Abend angekündigt,
dass sie den von der US-Administration ausgeheckten "Frie-
densplan" umsetzen will. Faktisch handelt es sich bei diesem
Plan jedoch in keiner Weise um einen Friedensplan, sondern
um eine Kriegserklärung an das palästinensische Volk. Denn
letztlich sieht der sogenannte Friedensplan die Annexion des
Jordantals und der "legalen" israelischen Siedlungen vor, die
jedoch nur in israelischen und amerikanischen Köpfen als legal
gelten. Es ist wohl nicht nötig, die Inhalte des vierten Genfer

Abkommens sowie der Resolution 2334 des UNO-Sicherheits-
rats in Erinnerung zu rufen, die jegliche Form der Kolonisierung,
sei es in Palästina oder anderswo auf der Welt, entschieden
verurteilt. Der sogenannte Friedensplan würde der palästinensi-
schen Bevölkerung nur ein paar Fleckchen Land übriglassen.
Seine Folge wäre eine noch grössere Verzweiflung der Bevöl-
kerung in den besetzten Gebieten, und man kann sich leicht
ausmalen, wie dramatisch die Auswirkungen wären.

Ich ersuche den Bundesrat, die beiden genannten Länder an
den Vorrang des Völkerrechts und an seine völlige Ablehnung
von grotesken Pseudolösungen zu erinnern, die das bereits
bestehende Kriegsrisiko nur noch erhöhen würden, verbunden
mit allem Leid, das auf die Zivilbevölkerung zukäme.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Gedenkt der Bundesrat beim UNO-Sicherheitsrat vorstellig
zu werden, damit dieser diese faktische Kriegserklärung verur-
teilt, bevor es zu spät ist?

2. Beabsichtigt der Bundesrat, über das EDA die Botschafter
der beiden Länder einzubestellen, um ihnen in aller Deutlichkeit
klarzumachen, dass jede einseitige "Lösung" unannehmbar,
kontraproduktiv und gefährlich wäre?

3. Will der Bundesrat klar und deutlich sein Eintreten für die
Schaffung eines palästinensischen Staats bekunden, wie dies
verschiedene UNO-Resolutionen vorsehen, die - müssig, es zu
wiederholen - von keinem der beiden Ländern beachtet wer-
den?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3619 n Mo. Hurni. Anlageentscheide der SNB müssen in 
der Schweiz getroffen werden  (15.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zur Änderung der
Gesetzgebung über die Schweizerische Nationalbank (SNB)
auszuarbeiten, der diese Einrichtung dazu verpflichtet, eine
Ethikkommission einzusetzen, die aus Mitgliedern der SNB und
der Zivilgesellschaft besteht. Diese Kommission soll keinen Ein-
fluss auf die Geldpolitik nehmen, aber dennoch zwei Entscheide
treffen können: Sie soll bestimmte Aktien nach ethischen Krite-
rien ausschliessen und das Stimmrecht von am Markt angeleg-
ten Aktien der SNB ausüben können. Die SNB ihrerseits bliebe
vollkommen unabhängig, wenn es im Rahmen ihrer Währungs-
politik um die Anzahl der zu erwerbenden oder zu veräussern-
den Aktien geht.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Mail-
lard, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni (12)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3621 n Ip. Haab. Mehr Fairness durch die Deklaration 
von landwirtschaftlichen Produktionsmethoden  
(15.06.2020)

Die Globalisierung macht vor der Landwirtschaft nicht halt.
Zugunsten der Wirtschaft schliesst die Schweiz laufend neue
Freihandelsabkommen ab. Jenes mit den Mercosur-Staaten
zum Beispiel, löst Kontroversen über die Tierfütterung mit gen-
technisch veränderten Futterpflanzen, die Haltung der Nutztiere
oder die Brandrodungen von Urwald aus. Während dort sehr
wenig gesetzliche Anforderungen bestehen und falls vorhan-
den, dann meist sehr tiefe, welche kaum vollzogen werden,
kämpft die Schweizer Landwirtschaft mit hohen Produktionsko-
sten, die u.a. durch die Anforderungen an die Produktionsme-
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thoden verursacht werden. Gelangen solche günstige
Lebensmittel in unser Land, welche diese Anforderungen nicht
erfüllen müssen, so ist das unfair und inkohärent gegenüber
den Produzenten aber auch gegenüber den Konsumenten
unseres Landes. Damit mehr Transparenz herrscht, braucht es
neue Mindestanforderungen an die obligatorische Deklaration
von Herkunft und Produktionsmethoden. So sorgt die Deklara-
tion für Fairness. Auch wenn davon hauptsächlich die Importe
betroffen sind, ist diese Lösung WTO-konform, weil der Import
ungehindert möglich bleibt und die Deklarationspflicht für
Importe wie für Inlandprodukte gleichermassen gilt.

Nun meine Fragen an den Bundesrat:

1. Wie beurteilen Sie den Nutzen und die Effizienz der aktuellen
Deklarationsvorschriften und wie können sie gestärkt werden?

2. Finden Sie es fair, dass die Schweizer Landwirtschaft sehr
hohe gesetzliche Anforderungen einhalten muss, während
Importe diese weder erfüllen noch die bei uns verbotene Pro-
duktionsmethoden ausweisen müssen?

3. Wie gedenken Sie zügig eine Verbesserung der Transparenz
über die Deklarationsanforderungen die in der Schweiz verbote-
nen Produktionsmethoden zu erzielen?

4. Welche weiteren Massnahmen können Sie ergreifen, um den
Import von Lebensmitteln aus bedenklicher Produktion zu ver-
meiden?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3622 n Po. Kamerzin. Regionales Coworking fördern  
(15.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf der Marktwirtschaft grün-
dende Lösungsansätze zur Förderung des regionalen Cowor-
king zu prüfen. In einem Bericht soll er Massnahmen aufzeigen,
mit denen bis ins Jahr 2030 mindestens 100 000 regionale
Coworking-Arbeitsplätze geschaffen werden können, die einen
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nutzen erzeugen.

Mitunterzeichnende: Gschwind, Roduit, Romano, Roth
Pasquier (4)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3625 s Mo. Ständerat. Wirksamer Trinkwasserschutz 
durch Bestimmung der Zuströmbereiche (Zanetti Roberto)  
(16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zum gezielten Schutz des
Grundwassers (und damit eines wesentlichen Teils unseres
Trinkwassers) die rechtlichen Grundlagen wie folgt zu schaffen
beziehungsweise anzupassen:

1. Die Pflicht der Kantone zur Bestimmung der Zuströmbereiche
für alle im öffentlichen Interesse liegenden Grundwasserfassun-
gen von regionaler Bedeutung, sowie anderer Grundwasserfas-
sungen, bei welchen die Gefahr einer Verunreinigung besteht,
wird im Gesetz verankert. Diese Zuströmbereiche müssen bis
2035 bestimmt werden.

2. Um eine zügige Umsetzung sicherzustellen, werden 40 Pro-
zent des anrechenbaren Aufwandes für die Bestimmung der
Zuströmbereiche vom Bund subventioniert. Dabei soll eine
rückwirkende Finanzierung möglich sein, wenn die Arbeiten
nach dem 1. Januar 2020 begonnen wurden.

3. Die Kantone sind zu verpflichten, dem Bund dazu innerhalb
von zwei Jahren nach Inkrafttreten der entsprechenden Geset-

zesvorschriften eine Planung zur Bestimmung der Zuströmbe-
reiche vorzulegen.

4. Die Kantone sind zur periodischen Berichterstattung über
den Stand der Umsetzung der Planung zur Bestimmung
Zuströmbereiche und der darin festgelegten Massnahmen zum
Schutz der Wasserqualität zu verpflichten.

5. Im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen dürfen nur
Pflanzenschutzmittelprodukte eingesetzt werden, welche nicht
zu Abbauprodukten im Grundwasser mit Konzentrationen von
über 0,1 Mikrogramm pro Liter führen (siehe Antwort des Bun-
desrates zu Mo. 19.4314, Moser: Trinkwasser durch die Ver-
schärfung der Zulassung besser schützen).

Mitunterzeichnende: Français, Graf Maya, Jositsch, Mazzone,
Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Vara (7)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

17.09.2020 Ständerat. Annahme
Punkt 5 zurückgezogen.

20.3630 n Mo. Streiff. Arbeitsausbeutung als 
Straftatbestand  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Strafgesetzbuch um einen
Tatbestand der Arbeitsausbeutung zu ergänzen, der den Begriff
klar definiert, die real existierenden Ausbeutungssituationen
erfasst und den Motiven der Ausbeutenden Rechnung trägt.

Mitunterzeichnende: Binder, Bulliard, Christ, Feri Yvonne, Friedl
Claudia, Gugger, Kälin, Lohr, Marti Min Li, Meyer Mattea, Mül-
ler-Altermatt, Munz, Reynard, Rytz Regula, Seiler Graf, Stadler,
Studer, Töngi, Vincenz, Walder, Wasserfallen Flavia, Wermuth,
Wismer Priska (23)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3632 n Ip. Hurter Thomas. Deutsch-schweizerischer 
Staatsvertrag von Lugano aus dem Jahre 1996 wird immer 
mehr zur Makulatur  (16.06.2020)

Seit Jahren beteuern beide Staaten immer wieder, wie wichtig
der Ausbau der Gäubahn von Zürich nach Stuttgart sei.
Gemäss dem Staatsvertrag sollte diese Strecke einmal mit 2 1/
4 Stunden Fahrzeit erreicht werden. Mittlerweile sind wir weit
davon entfernt. Massive Verspätungen, schlechtes und unzu-
verlässiges Wagenmaterial, allenfalls Umsteigen während dem
Bau Stuttgart 21 haben dazu geführt, dass diese Strecke immer
weniger eine Bahnstrecke wird. Dies ist konträr zu der heute
immer wieder geäusserten Willen, Nahverkehrststrecken so
auszubauen, dass die zu Alternativen zum Fliegen oder dem
Auto werden. Leider fehlen die Taten dazu. So hat zum Beispiel
Deutschland die Gäubahn kürzlich nicht mehr in die Liste von
zu realisierenden Verkehrsprojekten aufgenommen. Trotzdem
wird auf Schweizer Seite behauptet, man sei in Gesprächen mit
Deutschland. Solche Antworten hören wir schon seit Jahren.

Es stellen sich daher folgende Fragen:

1. Erachtet der Bundesrat die geplante und vereinbarte Fahrt-
zeitverkürzung zwischen Zürich und Stuttgart noch als umsetz-
bar? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum?

2. Welche Alternativen könnte man in Betracht ziehen, damit
diese Strecke endlich die entsprechende Qualität, Verlässlich-
keit und Regelmässigkeit erfährt?

3. Wie kann sichergestellt werden, dass diese Strecke während
dem Bau Stuttgart 21, nicht komplett unattraktiv wird?
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4. Wäre es möglich und sinnvoll, wenn unter der Leitung des
BAV ein alternatives Angebotskonzept mit Einbezug von
Baden-Württemberg erarbeitet würde?

5. Die SBB verkündete am 12. Juni 2020, dass sie das Berner
Oberland besser mit Deutschland anbinden werde. Warum
setzt sich die, teilweise vom Staat finanzierte, SBB nicht im glei-
chen Ausmass für die Strecke Zürich Stuttgart ein?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3634 n Mo. Roduit. Aromatisierte Zigaretten. Junge Men-
schen schützen  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen das geltende Recht mit den folgenden zwei Ver-
boten zu ergänzen:

1. Verbot des Inverkehrbringens von Rauchtabakerzeugnissen
mit einem charakteristischen Aroma;

2. allgemeines Verbot von Zusatzstoffen für Tabakerzeugnisse
und E-Zigaretten, die das Suchtpotenzial oder die Toxizität stei-
gern oder die CRM-Eigenschaften (CRM=carcinogenic, muta-
genic, reprotoxic = krebserzeugend, erbgutverändernd,
fortpflanzungsgefährdend) aufweisen.

Diese zwei Anpassungen entsprechen der geltenden Europä-
ischen Richtlinie über Tabakerzeugnisse.

Mitunterzeichnende: Barrile, de Quattro, Gugger, Herzog Ver-
ena, Mäder, Porchet (6)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3637 n Mo. Klopfenstein Broggini. Abfallfreie Takeaway-
Gastronomie  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird damit beauftragt, gestützt auf Artikel 30a
des Umweltschutzgesetzes Wegwerfgeschirr in der Takeaway-
Gastronomie zu verbieten. Dieses Verbot soll nicht allein für
Wegwerfgeschirr aus Plastik gelten, sondern auch für Wegwerf-
geschirr aus Ersatzmaterialien wie Karton oder kompostierbare
Materialen. Wiederverwendbares Geschirr und Besteck muss in
der Takeway-Gastronomie zur Norm werden.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Clivaz Christophe, Egger Kurt,
Girod, Maitre, Matter Michel, Munz, Schneider Schüttel,
Suter (9)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3638 n Po. Graf-Litscher. Förderung von regionalem 
Coworking  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, marktwirtschaftliche Lösungen
zur Förderung von regionalem Coworking zu prüfen. Ein Bericht
soll Massnahmen aufzeigen, welche die Schaffung von minde-
stens 100 000 regionalen Gemeinschaftsarbeitsplätzen bis
2030 ermöglichen, die einen wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Nutzen stiften.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Mail-
lard, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni, Suter (13)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3639 n Po. Vincenz. Förderung von regionalem 
Coworking  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, marktwirtschaftliche Lösungen
zur Förderung von regionalem Coworking zu prüfen. Ein Bericht
soll Massnahmen aufzeigen, welche die Schaffung von minde-
stens 100 000 regionalen Gemeinschaftsarbeitsplätzen bis
2030 ermöglichen, die einen wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Nutzen stiften.

Mitunterzeichnerin: Gysi Barbara (1)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3640 n Po. Guggisberg. Förderung von regionalem 
Coworking  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, marktwirtschaftliche Lösungen
zur Förderung von regionalem Coworking zu prüfen. Ein Bericht
soll Massnahmen aufzeigen, welche die Schaffung von minde-
stens 100 000 regionalen Gemeinschaftsarbeitsplätzen bis
2030 ermöglichen, die einen wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Nutzen stiften.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3641 n Po. Studer. Förderung von regionalem 
Coworking  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, marktwirtschaftliche Lösungen
zur Förderung von regionalem Coworking zu prüfen. Ein Bericht
soll Massnahmen aufzeigen, welche die Schaffung von minde-
stens 100 000 regionalen Gemeinschaftsarbeitsplätzen bis
2030 ermöglichen, die einen wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Nutzen stiften.

Mitunterzeichnende: Gugger, Hess Lorenz, Lohr, Rechsteiner
Thomas (4)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3642 n Po. Andrey. Förderung von regionalem 
Coworking  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, marktwirtschaftliche Lösungen
zur Förderung von regionalem Coworking zu prüfen. Ein Bericht
soll Massnahmen aufzeigen, welche die Schaffung von minde-
stens 100 000 regionalen Gemeinschaftsarbeitsplätzen bis
2030 ermöglichen, die einen wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Nutzen stiften.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3643 n Po. Gredig. Förderung von regionalem 
Coworking  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, marktwirtschaftliche Lösungen
zur Förderung von regionalem Coworking zu prüfen. Ein Bericht
soll Massnahmen aufzeigen, welche die Schaffung von minde-
stens 100 000 regionalen Gemeinschaftsarbeitsplätzen bis
2030 ermöglichen, die einen wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Nutzen stiften.

Mitunterzeichnende: Brunner, Christ, Flach, Mäder (4)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.3645 n Po. Estermann. Immunsystem versus Impfungen  
(16.06.2020)

In der Öffentlichkeit und in diversen Gremien und Interessen-
gruppen sind momentan Diskussionen über mögliche Impfun-
gen gegen den Corona Virus und andere Influenza-Viren im
Gange.

Laut Nachrichten vom 05. Juni 2020 wird sich der Bund an der
Forschung über weitere Impfstoffe mit 30 Millionen beteiligen.

Die Statistiken im Corona-Szenarium zeigen ganz klar, dass die
Leute, die ein intaktes und starkes Immunsystem haben, von
diesem Virus keinerlei Schaden genommen haben.

Die Fälle, welche zum Tod des Patienten führten, hatten die
Menschen bereits eine Immunschwäche oder zusätzlich andere
schweren Krankheiten.

1. Der Bundesrat wird beauftragt, eine nationale Informations-
kampagne mit korrekten Daten über die Wirkungsweise unse-
res Immunsystems und was eigentlich eine Impfung bewirken
soll, zu lancieren.

2. Der Bundesrat wird weiterhin beauftragt, die Finanzierung
von Forschung zu unterstützen, die die Wirkungsweisen unse-
res Immunsystems intensiver und genauer ermittelt, insbeson-
dere auch die Tatsache, dass z.B. Kinder, welche sich oft und
intensiv im Freien aufhalten, ein starkes Immunsystem aufwei-
sen und von solchen Infektionen überhaupt nicht betroffen wer-
den.

3. Die Resultate solcher Forschungsprojekte sollen insbeson-
dere auch aufzeigen, dass die meisten Impfszenarien einen
ziemlich grossen Risikofaktor enthalten und in der Regel das
Immunsystem zu einem gewissen Grad schwächen.

4. Weiterhin sollen diese Forschungsprojekte aufzeigen, dass
viele Viren die Fähigkeit zur Mutation besitzen und damit unser
Immunsystem ebenfalls neue Abwehrmechanismen entwickeln
muss, was es auch mit Erfolg macht. Zusätzlich soll auch aufge-
zeigt werden, dass bei jeder Mutation ein ursprünglich entwik-
kelter Impfstoff seinen Sinn nicht mehr erfüllt und er wertlos
geworden ist.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3646 n Po. Wettstein. Gesundheitliche Folgen der 
Telearbeit berücksichtigen  (16.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, über die gesundheitlichen Aus-
wirkungen von Telearbeit Bericht zu erstatten und in seinen
Schlussfolgerungen allfällige zu ergreifende Massnahmen zu
nennen, die geeignet sind, einerseits umfassend aufzuklären,
andererseits drohende Belastungen abzuwenden.

Gesundheit soll dabei in ihren sozialen, psychischen und kör-
perlichen Dimensionen verstanden werden. Innerhalb von
Telearbeit soll, soweit sinnvoll, zusätzlich unterschieden werden
zwischen der Arbeit von zuhause aus ("Homeoffice") einerseits,
Telearbeit in wohnnahen "third places" (Coworking-Spaces, Vil-
lage Offices, ...) andererseits.

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Fivaz Fabien, Prelicz-Huber,
Ryser, Trede, Weichelt-Picard (6)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3647 n Mo. Schneider Meret. Stopp dem Vergasen leben-
der Küken  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Tierschutzverordnung dahin-
gehend anzupassen, dass die routinemässig praktizierte
Tötung männlicher Küken in der Legehennenzucht unterbunden
wird.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badertscher, Bau-
mann, Girod, Locher Benguerel, Moser, Munz, Reynard, Streiff,
Studer (10)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3648 n Mo. Schneider Meret. Schlafen im Stroh auch für 
Schweine  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, durch eine Änderung von Artikel
44 der Tierschutzverordnung, die Beschäftigungspflicht dahin-
gehend zu verschärfen, dass bei allen Schweine-Kategorien
stets eingestreut werden muss.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badertscher, Bau-
mann, Brunner, Girod, Gugger, Locher Benguerel, Moser,
Munz, Streiff, Studer, Wasserfallen Christian (12)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3653 n Mo. Baumann. Massnahmenplan zur Reduzie-
rung des Fleischkonsums  (17.06.2020)

Zur Erreichung der Reduktionsziele bei den landwirtschaftlichen
Treibhausgasemissionen wird der Bundesrat beauftragt, einen
Massnahmenplan zur Reduzierung des Fleischkonsums zu
erarbeiten und einen entsprechenden Absenkpfad zu definie-
ren. Als mögliche Massnahmen sollen insbesondere in Betracht
gezogen werden:

1. Der Bund übernimmt mit einer nachhaltigen öffentlichen
Beschaffung eine beispielhafte Vorreiterrolle bei der Reduzie-
rung des Fleischkonsums. Er ist bemüht, die Kantone für das
Ergreifen entsprechender Massnahmen zu gewinnen und unter-
stützt sie in diesem Vorhaben.

2. Der Bund lanciert eine Informationskampagne, um die Bevöl-
kerung für die ökologischen und gesundheitlichen Folgen eines
übermässigen Fleischkonsums zu sensibilisieren.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3654 n Mo. Kamerzin. Öffentliches Beschaffungsrecht. 
Differenzen zwischen dem Bund sowie den Kantonen und 
Gemeinden bezüglich Arbeitnehmerschutz beseitigen  
(17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Binnen-
marktgesetzes vom 6. Oktober 1995 (BGBM) vorzulegen, die
es den Kantonen erlaubt, bei öffentlichen Beschaffungen des
Kantons oder der Gemeinden betreffend die Einhaltung der
Arbeitnehmerschutzbestimmungen das "Leistungsortsprinzip"
anzuwenden, nach dem Muster von Artikel 12 Absatz 1 des
Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 über das öffentliche
Beschaffungswesen (BöB).

Mitunterzeichnende: Gschwind, Hess Lorenz, Reynard, Roth
Pasquier, Ruppen (5)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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x 20.3656 n Ip. Grin. Einfluss der Covid-19-Krise auf ältere 
Arbeitnehmende  (17.06.2020)

1. Welches sind die Gründe, dass zusätzlich 4152 ältere Arbeit-
nehmer zwischen Januar 2020 und Mai 2020 arbeitslos gemel-
det wurden?

2. In welchen Bereichen (aufgeschlüsselt nach Qualifikation
und Berufsgattung, Lohnstruktur (aufgeschlüsselt nach monatli-
chen Lohneinnahmen unter 4000 CHF, zwischen 4000 CHF und
6000 CHF, zwischen 6000 CHF und 8000 CHF, und höher als
8000 CHF) und Beschäftigungsgrad (aufgeschlüsselt nach
Arbeitspensen unter 50%, 50-75% und über 75%)) waren diese
arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmer tätig?

3. In welchen Kantonen waren diese zwischen dem Januar
2020 und Mai 2020 gemeldeten 4152 Arbeitslose wohnhaft?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3657 n Po. Fehlmann Rielle. Uneingeschränkte Achtung 
der Rechte von Menschen mit einer Behinderung  
(17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, wie das Zivilgesetz-
buch (ZGB) in Übereinstimmung gebracht werden kann mit den
Anforderungen des Übereinkommens über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (BRK), das für die Schweiz am
15. Mai 2014 in Kraft getreten ist.

Die Ratifikation der BRK erfordert eine Anpassung des ZGB.
Die geltende Bestimmung des ZGB, wonach eine Person, die
aufgrund einer psychischen Störung fürsorgerisch unterge-
bracht ist, ohne ihre Zustimmung medizinisch behandelt werden
kann (Art. 434 ZGB), ist nicht konform mit der BRK; sie läuft
Artikel 17 BRK zuwider, der vorsieht, dass jeder Mensch mit
Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das Recht auf
Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit hat.
Zudem ist das ebenfalls in Artikel 434 vorgesehene Verfahren,
in dem über die Durchführung einer medizinischen Behandlung
bei einer urteilsunfähigen Person entschieden wird, ohne dass
deren Patientenverfügung berücksichtigt werden muss, nicht
kompatibel mit dem Gebot, dass die Rechte, der Wille und die
Präferenzen einer Person, die nicht über ihr Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit verfügt, geachtet werden müssen (Art. 12 BRK).
Schliesslich fusst unser gesamtes System der Vertretung von
urteilsunfähigen Personen auf dem System der ersetzenden
Entscheidung, während die BRK den Wechsel zu einem
System der unterstützenden Entscheidung fordert.

Auch das Sterilisationsgesetz vom 17. Dezember 2004, das die
Sterilisation einer dauerhaft urteilsunfähigen Person auch dann
für rechtens erklärt, wenn dies nicht dem Willen der fraglichen
Person entspricht, widerspricht den Artikeln 12 und 17 BRK.
Und auch die Tatsache, dass Personen unter umfassender Bei-
standschaft vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen sind,
steht im Widerspruch zur BRK.

Es ist somit an der Zeit, diese berechtigten Anliegen aufzuneh-
men und unsere Gesetze und unsere Rechtspraxis an die Per-
sönlichkeitsrechte gemäss der BRK anzupassen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Feri Yvonne, Hurni,
Locher Benguerel, Maillard, Piller Carrard, Reynard, Storni,
Suter (10)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3660 n Ip. Andrey. Finanzielle Risikokategorien für 
Biodiversitätsverluste  (17.06.2020)

Gemäss Berichten des World Economic Forums (Global Risk
Report; Nature Risk Rising) nehmen die Risiken des Biodiversi-
tätsverlustes in der Wahrscheinlichkeit und der Tragweite zu.
Biodiversitätsverlust führt gemäss WEF zu Unterbrüchen in Lie-
ferketten, einem Kollaps des weltweiten Ernährungssystems
und hohen Gesundheitskosten. Hochgerechnet ist gemäss
Bericht mit Ernteausfällen im Wert von bis zu 577 Milliarden US
Dollars jährlich zu rechnen. Ende Januar 2020 hat PwC in ihrem
Bericht "Nature is too big to fail" das Thema Biodiversitätsrisi-
ken auch aufgegriffen und vier Kategorien für biodiversitätsrele-
vante Finanzrisiken vorgeschlagen: Transitionsrisiken,
Physische Risiken, Reputationsrisiken und Systemrisiken.
Obwohl die finanziellen Risiken, welche der Klimawandel aus-
löst, zunehmend anerkannt werden, besteht ein grosser Aufhol-
bedarf im Bereich des Biodiversitätsverlustes. Der Bundesrat
wird angefragt:

1. Teilt der Bundesrat die Ansicht des WEF 2020 Global Risks
Report, dass Biodiversitätsverluste in ihrer Wahrscheinlichkeit
und Tragweite die Schweizer Wirtschaft und demnach die
Schweizer Finanzakteure signifikant schädigen?

2. Wie beurteilt er die vier Risikokategorien zu den Biodiversi-
tätsrisiken?

3. Welche Massnahmen plant er, um diesen Risiken zu begeg-
nen?

Mitunterzeichnende: Bulliard, Fischer Roland, Fluri, Landolt,
Masshardt (5)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3662 n Ip. Lohr. Elektronischer Datenaustausch zwi-
schen den Spitälern, den kantonalen Behörden und dem 
Bund. Erfahrungswerte aus der Corona-Krise  (17.06.2020)

Die Coronakrise hat die Schweiz seit über zwei Monaten im
Griff. Dank dem raschen Handeln des Bundesrates und der
grossen Solidarität in der Bevölkerung ist die Zahl an Neuinfek-
tionen stark gesunken. Die Wucht der Infektionswelle hat uns
alle überrascht. Um so mehr mussten sich die beteiligten
Akteure im Gesundheitswesen auf grosse Herausforderungen
einstellen. Dies betrifft insbesondere auch den Datenaustausch
zwischen den Spitälern, den Kantonen als Leistungsbesteller
und dem Bund. So müssen die Spitäler den kantonalen
Gesundheitsbehörden täglich melden, wie hoch die Anzahl lee-
ren Intensivbetten sind, wie viele Neuerkrankungen es gibt etc.
Aus einem Kanton ist bekannt, dass dies via WhatsApp von
statten ging. Nicht zuletzt aus Gründen des Datenschutzes ist
dies bedenklich. Im Zusammenhang mit dem Ressourcenma-
nagement sind Verbesserungen notwendig. Auf dem Höhe-
punkt der Coronakrise befanden sich viele Pflegekräfte in
Kurzarbeit, gleichzeitig waren gewisse Abteilungen aufgrund
der steigenden Corona-Fälle am Anschlag.

Kommt hinzu, dass bezüglich der bestätigten Corona-Infektio-
nen ein Chaos herrscht. Die Daten der John-Hopkins-Universi-
tät, des Bundesamtes für Gesundheit und des statistischen
Amtes des Kanton Zürichs unterscheiden sich stark. Ein Grund
sind die unterschiedliche Meldung von Daten. Teilweise wird
noch mit Fax oder Mail gearbeitet. Es zeigt sich also, dass
gerade beim Austausch von Daten die Digitalisierung vorange-
trieben werden muss.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:
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1. Ist sich der Bundesrat im Klaren, dass der Datenaustausch
bzw. die Datenwege im Rahmen der Coronakrise nicht zuletzt
aufgrund des Datenschutzes zu überdenken und zu professio-
nalisieren ist?

2. Welches Potential sieht der Bundesrat im Bereich der Digita-
lisierung konkret bezogen auf die Datenmeldung bzw. -aus-
tausch?

3. Welche Rolle könnte das elektronische Patientendossier
spielen?

4. Ist der Bundesrat der Meinung, dass Gesetzes- oder Verord-
nungsanpassungen notwendig sein könnten?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3664 n Mo. Graf-Litscher. Salutogenetische Aspekte bei 
der Prävention, Behandlung und Nachsorge von Epidemien 
und Pandemien fördern und die Komplementärmedizin 
einbeziehen  (17.06.2020)

Gestützt auf den Bundesverfassungsartikel 118a "Komplement-
ärmedizin" und das Epidemiengesetz wird der Bundesrat beauf-
tragt:

1. Mindestens eine Fachperson der Komplementärmedizin ist in
die Clinical Care Task Force sowie in die Eidgenössische Kom-
mission für Pandemievorbereitung und -bewältigung EKP zu
berufen.

2. Den Pandemieplan mit Erfahrungen zur Salutogenese und
zur Stärkung der Resilienz aus der Komplementärmedizin zu
ergänzen.

3. Einen spezifischen Auftrag für die Erforschung salutogeneti-
scher, komplementärmedizinischer Ansätze zu erteilen und
dafür die notwendigen Mittel zu sprechen. Dabei sind auch
Ansätze der nicht-ärztlichen Alternativmedizin und Komplemen-
tärtherapie zu berücksichtigen.

4. Behandlungskonzepte der integrativen Medizin ambulant und
stationär im Rahmen der Umsetzung des Nationalen For-
schungsprogramms "COVID-19" explizit einzubeziehen.

Mitunterzeichnende: Addor, Badertscher, Chevalley, Ester-
mann, Feri Yvonne, Jans, Lohr, Piller Carrard, Porchet, Prelicz-
Huber (10)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3665 s Mo. Ständerat. Transparenz bei den Arbeitslosen-
kassen (Müller Damian)  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
überprüfen und dahingehend anzupassen, dass in den kom-
menden Leistungsvereinbarungen zwischen dem Seco und den
Arbeitslosenkassen mehr Transparenz hergestellt und damit
mehr Wirkung erreicht werden kann.

Dabei sind erstens international bewährte Benchmarking-
Methoden hinsichtlich Einnahmen, Leistungen, Verrechnung,
Mittelverwendung und Effizient einzuführen. Die Kassen habe
dem Seco vorgegebene Leistungsindikatoren sowie alle zur
Berechnung notwenigen Buchhaltungszahlen zu melden, wie
Betriebsaufwand, -ertrag und -überschuss, Anzahl Beschäf-
tigte, Durchschnittskosen je Leistungspunkt, Verwaltungsko-
sten, Raumkosten sowie Ertrag und Ertragsüberschuss je
Bezügerin bez. Bezüger. Das Seco veröffentlicht jährlich die
Benchmarking-Ergebnisse, die jeder Kasse eindeutig zugeord-
net werden können.

Zweitens ist das bestehende Bonus/Malus-System so anzupas-
sen, dass die gemäss Benchmarking sehr effizienten Kassen

entsprechend belohnt und die sehr ineffizienten Kassen effektiv
sanktioniert werden.

Drittens ist das intransparente System der Pauschalvergütung
abzuschaffen. In künftigen Leistungsvereinbarungen dürfen nur
noch die Effektivkosten verrechnet werden.

Viertens muss den Arbeitslosenkassen untersagt sein, ihren
Tätigkeitsbereich auf ein bestimmtes Gebiet und/oder einen
bestimmten Personen- oder Berufskreis zu beschränken.

Mitunterzeichnende: Bauer, Chiesa, Dittli, Français, Germann,
Schmid Martin, Wicki (7)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

24.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3667 s Mo. Thorens Goumaz. Dank Innovation Green 
Deals die Kreislaufwirtschaft und die nachhaltige Ressour-
cennutzung fördern  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zur Innovations-
förderung zugunsten der Kreislaufwirtschaft und der Schonung
von Ressourcen, Umwelt und Klima zu treffen, nach dem Vor-
bild der "Innovation Green Deals". Es geht insbesondere
darum, im Sinn und Geist des Postulats 18.3509 Noser regula-
torische Hürden abzubauen, die innovative Lösungen behin-
dern.

"Innovation Green Deals" wurden in den Niederlanden lanciert,
um Projekten zugunsten der Kreislaufwirtschaft den Weg zu
ebnen. Hunderte von Vereinbarungen wurden unterzeichnet,
vor allem mit privaten Unternehmen, aber auch mit staatlichen
Akteuren, mit Verbänden und Hochschulen. Andere Länder
sind diesem Beispiel gefolgt, etwa Frankreich, Belgien (Procu-
rement Green Deals de Circular Flanders), Finnland oder das
Vereinigte Königreich. Auch die EU hat das Instrument der
Innovationsvereinbarungen eingeführt.

In solchen Vereinbarungen kann es um regulatorische Erleich-
terungen gehen, um Vereinfachungen im administrativen
Bereich, um Unterstützung bei der Erschliessung neuer Märkte,
um die Verpflichtung zur Beschaffung von Gütern und Dienstlei-
stungen nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ("achats cir-
culaires"), um Unterstützung bei Innovationen oder um
Vernetzungen. Solche Vereinbarungen leisten einen Beitrag zur
Entwicklung moderner Formen der Regulierung, die auf die Pra-
xis zugeschnitten sind. Der Staat verstärkt damit seine Rolle als
Innovations-Facilitator, vor allem gegenüber KMU.

In ihrem Bericht "Beurteilung von ausgewählten Massnahmen
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Nutzungsphase"
zuhanden des BAFU kommen die beiden Beratungsbüros
Rytec Circular und INFRAS zum Schluss, dass die "Innovation
Green Deals" eine wichtige Rolle spielen könnten bei der För-
derung der Kreislaufwirtschaft.

Der Bundesrat sollte, auf der Grundlage bisheriger Erfahrun-
gen, Massnahmen entwickeln, die den Realitäten in der
Schweiz angepasst und so ausgestaltet sind, dass sie mög-
lichst wirksam sind und eine möglichst geringe administrative
Belastung mit sich bringen. Die Massnahmen sollten mit ähnli-
chen Aktivitäten des Bundes abgestimmt werden, namentlich
mit jenen mit einem Bezug zu den Artikeln 41a und 49 des
Umweltschutzgesetzes (Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
bzw. Ausbildung und Forschung) oder mit jenen, die in Umset-
zung der parlamentarischen Initiative 20.433 "Schweizer Kreis-
laufwirtschaft stärken" getroffen werden könnten. Wenn nötig
könnte der Bundesrat in Umsetzung der vorliegenden Motion
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Artikel 49a wieder aufgreifen, den er vor einiger Zeit mit einer
Vorlage zur Revision des Umweltschutzgesetzes vorgeschla-
gen hat (Grüne Wirtschaft). Dieser erleichterte öffentlich-private
Partnerschaften in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und
Reduktion der Umweltbelastungen.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti,
Herzog Eva, Jositsch, Mazzone, Michel, Minder, Müller Damian,
Noser, Sommaruga Carlo, Vara, Zanetti Roberto (12)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

17.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
08.12.2020 Ständerat. Annahme

20.3669 s Mo. Baume-Schneider. Für ein verstärktes und 
institutionalisiertes Mitspracherecht der Studierenden  
(17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Hochschul-
förderungs- und koordinationsgesetzes (HFKG) vorzulegen mit
dem Ziel, die Zusammenarbeit der Hochschulen mit dem Ver-
band der Schweizer Studierendenschaften (VSS), der die Stu-
dierenden sämtlicher Hochschulen vertritt, zu verstärken.

Ich schlage dazu vor, das Mitspracherecht der Studierenden
dadurch zu verstärken, dass Artikel 15 HFKG in seinem Absatz
1 um einen zusätzlichen Buchstaben ergänzt sowie in andern
Teilen entsprechend angepasst wird:

Art. 15Ausschüsse

1 Der Hochschulrat schafft zur Vorbereitung von Entscheiden:

a. einen ständigen Ausschuss für Fragen der Hochschulmedi-
zin;

b. einen ständigen Ausschuss aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Organisationen der Arbeitswelt;

c. einen ständigen Ausschuss aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Studierenden;

d. weitere ständige und nichtständige Ausschüsse nach Bedarf.

2 Den Ausschüssen können auch Personen angehören, die
nicht Mitglieder der Schweizerischen Hochschulkonferenz sind.

3 Der ständige Ausschuss aus Vertreterinnen und Vertretern
der Organisationen der Arbeitswelt und der ständige Ausschuss
aus Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden nehmen
Stellung zu den Geschäften der Hochschulkonferenz nach den
Artikeln 11 Absatz 2 und 12 Absatz 3.

4 Die Mitglieder im ständigen Ausschuss aus Vertreterinnen
und Vertretern der Studierenden werden vom Verband der
Schweizer Studierendenschaften (VSS) vorgeschlagen.

Die aktuellen Absätze 4 und 5 sind ebenfalls entsprechend zu
ergänzen.

Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Graf Maya, Herzog
Eva, Jositsch, Mazzone, Rechsteiner Paul, Sommaruga Carlo,
Thorens Goumaz, Vara, Zanetti Roberto, Zopfi (11)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

24.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3670 s Mo. Müller Damian. Gewinne aus den Negativzin-
sen in der beruflichen Vorsorge gehören den Versicherten  
(17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zwecks Finanzierung der Mass-
nahmen zur Sicherung des Rentenniveaus der Übergangsge-
neration in der Botschaft zur BVG-Revision für die Dauer der
Übergangsmassnahmen jährlich 500 Millionen Schweizer Fran-
ken aus der Gewinnausschüttung der Nationalbank an den
Bund dem Sicherheitsfonds BVG zuzuführen.

Mitunterzeichnende: Bauer, Caroni, Dittli, Français, Gapany,
Germann, Hefti, Kuprecht, Minder, Noser, Schmid Martin (11)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

21.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3672 s Mo. Ständerat. Emissionsmindernde Ausbring-
verfahren in der Landwirtschaft weiterhin fördern (Hegglin 
Peter)  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verordnungen so auszuge-
stalten, dass der Schleppschlaucheinsatz auch nach 2021
durch die Weiterführung von finanziellen Anreizsystemen ziel-
führend gefördert wird. Das Obligatorium ist aus der LRV zu
streichen.

Mitunterzeichnende: Ettlin Erich, Fässler Daniel, Graf Maya,
Juillard, Reichmuth, Salzmann, Würth (7)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

24.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3674 s Mo. Graf Maya. Geistige Eigentumsrechte. 
Anpassung im Bereich Pflanzenzucht  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Patentgesetz und - sofern
notwendig - das Sortenschutzgesetz so anzupassen, dass die
Transparenz betreffend geistige Eigentumsrechte verbessert
und die Weiterzucht erleichtert wird. Die Anpassung soll die
Rechtssicherheit für die Züchter in der Schweiz erhöhen, die
neuesten rechtlichen Entwicklungen bezüglich geistiger Eigen-
tumsrechte in Europa berücksichtigen und sich auf die Pflan-
zenzucht beschränken.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Engler, Ettlin Erich,
Fässler Daniel, Gapany, Hegglin Peter, Juillard, Knecht, Maret
Marianne, Mazzone, Reichmuth, Salzmann, Sommaruga Carlo,
Stark, Thorens Goumaz, Vara, Zanetti Roberto, Zopfi (18)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

23.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3676 n Ip. Fiala. Schlüsseltechnologien und Innovatio-
nen für die Schweiz in der Schweiz sichern  (17.06.2020)

Ich bitte den Bundesrat nachstehende Sachverhalte zu erörtern
und Fragen zu beantworten:

1. Welche Forschungsgebiete und folglich Innovationen und
Wirtschaftszweige rund um ICT, Sicherheit und Cyber, Pharma-
industrie, Gesundheit/Life-Science, Energie, Logistik, Versor-
gung sowie Maschinenbau etc. würde der Bundesrat erstens
als systemrelevant oder zweitens mindestens als gewichtig
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genug erachten, dass aktiv Rahmenbedingungen so gesetzt
werden müssten, dass die genannten Gebiete und Tätigkeiten
nicht an ausländische Mitbewerber übergehen?

2. Welches sind die Kriterien, die rechtfertigen würden, dass wir
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so setzen/beeinflus-
sen, dass Schlüsseltechnologien und Innovationen sowie rele-
vante Wirtschaftszweige in der Schweiz verbleiben werden?

3. Wie müssten Rahmenbedingungen entsprechend verbessert
werden?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3679 n Mo. Roth Franziska. Wirksamer Trinkwasser-
schutz durch Bestimmung der Zuströmbereiche  
(17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zum gezielten Schutz des
Grundwassers (und damit eines wesentlichen Teils unseres
Trinkwassers) die rechtlichen Grundlagen wie folgt zu schaffen
beziehungsweise anzupassen:

1. Die Pflicht der Kantone zur Bestimmung der Zuströmbereiche
für alle im öffentlichen Interesse liegenden Grundwasserfassun-
gen von regionaler Bedeutung, sowie anderer Grundwasserfas-
sungen, bei welchen die Gefahr einer Verunreinigung besteht,
wird im Gesetz verankert. Diese Zuströmbereiche müssen bis
2035 bestimmt werden.

2. Um eine zügige Umsetzung sicherzustellen, werden 40 Pro-
zent des anrechenbaren Aufwandes für die Bestimmung der
Zuströmbereiche vom Bund subventioniert. Dabei soll eine
rückwirkende Finanzierung möglich sein, wenn die Arbeiten
nach dem 1. Januar 2020 begonnen wurden.

3. Die Kantone sind zu verpflichten, dem Bund dazu innerhalb
von zwei Jahren nach Inkrafttreten der entsprechenden Geset-
zesvorschriften eine Planung zur Bestimmung der Zuströmbe-
reiche vorzulegen.

4. Die Kantone sind zur periodischen Berichterstattung über
den Stand der Umsetzung der Planung zur Bestimmung der
Zuströmbereiche und der darin festgelegten Massnahmen zum
Schutz der Wasserqualität zu verpflichten.

5. Im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen dürfen nur
Pflanzenschutzmittelprodukte eingesetzt werden, welche nicht
zu Abbauprodukten im Grundwasser mit Konzentrationen von
über 0,1 Mikrogramm pro Liter führen (siehe Antwort des Bun-
desrates zu Mo. 19.4314, Moser: Trinkwasser durch die Ver-
schärfung der Zulassung besser schützen).

Mitunterzeichnende: Barrile, Baumann, Egger Kurt, Jans, Kälin,
Locher Benguerel, Masshardt, Moser, Munz, Nussbaumer, Pil-
ler Carrard, Pult, Storni, Suter, Töngi, Weichelt-Picard,
Wettstein (17)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3681 n Mo. Riniker. Aktualisierung des Reduktionssat-
zes an die Wehrpflichtersatzabgabe für die 
Schutzdienstpflichtigen  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen
bezüglich des Reduktionssatzes an die Wehrpflichtersatzab-
gabe für Schutzdienstpflichtige an das geltende Dienstlei-
stungssoll bei der Armee und im Zivilschutz (ab 1. Januar 2021)
zu aktualisieren. Der Reduktionssatz ist von heute 4 Prozent
auf 4,5 Prozent anzupassen.

Mitunterzeichnende: Addor, Candinas, Cattaneo, de Quattro,
Fiala, Fivaz Fabien, Flach, Glanzmann, Graf-Litscher, Heim-
gartner, Hess Erich, Hurter Thomas, Marti Min Li, Pointet, Por-
chet, Rechsteiner Thomas, Schlatter, Seiler Graf, Tuena,
Walliser, Zuberbühler (21)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3682 n Po. Flach. Intelligenz statt Beton! Mehr Effektivi-
tät im Verkehr durch die Verknüpfung von Infrastrukturaus-
bau mit der Reduktion von Verkehrsspitzen  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird gebeten zu prüfen, wie

1. sichergestellt werden kann, dass Verkehrsinfrastrukturaus-
bauten, die durch den Bund erstellt werden, nur unter der
Bedingung finanziert werden, dass die kantonalen Nutzniesser
ergänzend dazu auch Massnahmen umsetzen, welche der
Glättung der Verkehrsspitzen dienen,

2. diese Bemühungen für die Glättung der Pendlerspitzen mög-
lichst einfach aufgezeigt und bewertet werden können.

und

3. Zu überprüfen, wie die Definition von "Stau" angepasst wer-
den kann, um den Auftrag des ASTRA zur Stauvermeidung
nachhaltiger, da das ASTRA Stau als Fahrzeuggeschwindigkeit
unter 10 km/h während mindestens einer Minute mit häufigem
Stillstand definiert. Stockender Verkehr ist definiert als Fahr-
zeuggeschwindigkeit unter 30 km/h während mindestens einer
Minute und/oder es teilweise kurzem Stillstand. Bei der Stauer-
fassung wird in der VSS-Norm zwischen Verkehrssituationen
mit "Stau" und solchen mit "stockendem Verkehr" unterschie-
den. Das ASTRA macht diese Unterscheidung nicht. Beide
Zustände werden als "Stau" bezeichnet. Eine Verlustzeit von
mehr als 5 min gilt als Stau. Das ASTRA hat also einen politi-
schen Auftrag, den Verkehrsfluss zu gewährleisten, und muss
schon bei Verlustzeiten von über 5min aktiv werden und entwe-
der schlau lenken, oder neue Strassen bauen.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3683 n Mo. Feri Yvonne. Bedarfsabhängige 
Kinderzulagen  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Gesetz vorzulegen, welches
die heutigen Kinderzulagen schweizweit bedarfsabhängig
ergänzt.

In seinem Bericht "Familienpolitik. Auslegeordnung und Hand-
lungsoptionen des Bundes" vom 20. Mai 2015 in Erfüllung des
Postulates Tornare 13.3135, "Familienpolitik", vom 20. März
2013 führt der Bundesrat aus, dass die Kinderkosten ein erhöh-
tes Armutsrisiko für einkommensschwache Familien mit sich
bringen, insbesondere für Alleinerziehende und kinderreiche
Familien.

Der Bericht erörtert vier Handlungsfelder (wirtschaftliche Absi-
cherung der Familien - Bekämpfung der Familienarmut -, Förde-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit,
Anpassung des Familien- und Erbrechts an die aktuellen
Lebensformen sowie die Förderung der Familie als solcher) und
stellt drei Massnahmen vor, die vertieft geprüft werden sollen:
die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, damit der Bund die
familienergänzende Betreuung besser unterstützen kann, die
Schaffung eines Rechtsanspruchs auf Reduktion des Beschäfti-
gungsgrads bei der Geburt eines Kindes sowie die Einführung
bedarfsabhängiger Kinderzulagen zur Bekämpfung der Famili-
enarmut. Der Bund könnte solche ergänzenden Zulagen auf-
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grund von Artikel 116 der Bundesverfassung einführen, um
finanziell schlecht gestellte Familien gezielt zu unterstützen.

Bereits mit der Motion 15.3939 stellte ich dieselbe Forderung.
Der BR kam damals zum Schluss, dass die Kostenfolgen für
diese neuen Zulagen in der Grössenordnung von 300 bis 600
Millionen Franken pro Jahr zu liegen kämen. Mit Blick auf die
aktuelle finanzpolitische Situation hielt der BR die Einführung
eines solchen Bedarfszulagen-Systems für nicht tragbar. Die
aktuelle weltweite Krisensituation zeigt auf, dass die Armut sich
rasch und unvermittelt verbreiten kann. Kinder stellen das grös-
ste Armutsrisiko für Familien dar. Aus diesem Grunde müssen
wir hier ansetzen um mitzuhelfen, dass Kinder aus allen sozi-
alen Schichten Chancen auf eine Bildung und ein finanzielles
unabhängiges Leben bekommen und sie aus der Armutsspirale
herausfinden.

Am Grundsatz "ein Kind, eine Zulage" soll festgehalten werden.
Es geht darum, dass die heutigen Kinderzulagen erhalten blei-
ben und darüber hinaus bedarfsabhängige Ergänzungen aus-
bezahlt werden sollen.

Mitunterzeichnende: Locher Benguerel, Maillard, Meyer Mattea,
Piller Carrard, Prelicz-Huber, Reynard, Storni, Suter (8)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3684 n Po. Feri Yvonne. Massnahmen zur 
Armutsprävention  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
mit welchen Massnahmen die Armutsprävention schweizweit
vorangetrieben werden, in welchen Bereichen der Bund den
Lead übernehmen kann und wie die Kantone zu Massnahmen
verpflichtet werden können.

Die 26 Kantone gehen mit den Armuts-Realitäten sehr unter-
schiedlich um. Deutlich zeigt sich aber folgendes: Je mehr ein
Kanton armutspräventive Massnahmen umsetzt, desto kleiner
ist die Zahl der Armutsbetroffenen, die Sozialhilfe beziehen
muss. Zur Armutsprävention gehören bspw. Familienergän-
zungsleistungen, grosszügige Kinderzulagen, zugängliche
frühe Förderung und Bildungsangebote, Kinderbetreuungsein-
richtungen, ausgebaute individuelle Prämienverbilligung, gün-
stige Wohnungen oder ein für viele zugängliches
Stipendienwesen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Locher Benguerel, Mail-
lard, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Reynard,
Storni, Suter, Widmer Céline (11)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3685 n Po. Wermuth. Möglichkeiten für die Strukturför-
derung der schweizerischen Musikwirtschaft abklären  
(17.06.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht aufzuzeigen, wie
die schweizerische Musikwirtschaft mit einer gezielten Struktur-
förderung unterstützt werden kann.

Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Dandrès, Flach, Glättli,
Hurni, Locher Benguerel, Müller-Altermatt, Munz, Pult (10)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3686 n Ip. Wermuth. Antisemitismusbericht 2019 und 
Corona. Möglichkeiten zur Bekämpfung von rechtsextre-
men Verschwörungstheorien im Internet  (17.06.2020)

1. Der Antisemitismusbericht 2019 zeigt, dass insbesondere der
Antisemitismus im Zusammenhang mit rechtsextremen Ver-
schwörungstheorien auf dem Vormarsch ist (u.a. in Form der
"Replacement Theory"). Die rechtsextremen Terroranschläge
der vergangenen Jahre und Monate im benachbarten Ausland
geschahen praktisch immer im Zusammenhang mit solchen
Verschwörungstheorien. Im Internet und den sozialen Medien
finden diese Theorien rasch und oft unwidersprochen ein Publi-
kum. Gerade die Coronakrise scheint vielen dieser Milieus
neuen Auftrieb zu geben. Welche Möglichkeiten sieht der Bun-
desrat, der Verbreitung solcher Verschwörungstheorien entge-
gen zu wirken? Welche Verantwortung sieht er insbesondere
bei sozialen Plattformen wie Facebook, Youtube, Twitter, etc.?

2. Verschwörungstheorien fallen gemäss wissenschaftlichen
Erkenntnissen insbesondere bei Menschen mit geringer Selbst-
wirksamkeitserfahrung auf fruchtbaren Boden. Offline begegnet
die Gesellschaft diesem Umstand u.U. mit Integrationsmass-
nahmnen und sozialer Arbeit. Im Internet fällt die Radikalisie-
rung lange nicht auf, u.a. da jede aufsuchende soziale Arbeit
praktisch vollständig fehlt. In den sozialen Medien lässt sich nur
schwierig mit der Zuständigkeit der Gemeinden oder Kantone
argumentieren. Radikalisierung im Internet macht nicht an der
Kantonsgrenze halt. Heute fehlt ein Frühwarnsystem für die
Verbreitung von rechtsextremen Verschwörungstheorien voll-
ständig. Gibt es Bemühungen auf Ebene Kantone und Gemein-
den, eine aufsuchende soziale Arbeit im Internet aufzubauen?
Kann sich der Bundesrat vorstellen, die aufsuchende soziale
Arbeit im Internet als Bundesaufgabe zu übernehmen?

Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Dandrès, Hurni, Locher
Benguerel, Munz, Pult, Roth Franziska (8)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3687 n Mo. Nationalrat. Social-Media-Kampagne gegen 
Mobbing und Cybermobbing bei Kindern und Jugendlichen 
(Feri Yvonne)  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine nationale Kampagne zu
lancieren, welche Kinder und Jugendliche für die negativen Fol-
gen von Mobbing und Cybermobbing sensibilisiert sowie auf
mögliche strafrechtliche Folgen hinweist. Im Sinne einer Täte-
rinnen- und Täterprävention soll dabei insbesondere auf die
Täterinnen und Täter sowie die Zuschauenden fokussiert wer-
den.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Locher Benguerel, Mail-
lard, Piller Carrard, Reynard, Storni, Suter (8)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

25.09.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
29.10.2020 Nationalrat. Annahme

20.3689 n Mo. Flach. Einschüchterung und Desinformation 
von Schuldnern durch unseriöse Inkassounternehmen 
unterbinden  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) einen neuen Tatbestand einzu-
fügen, der allen Personen, die im Inkasso tätig sind, gewisse
Verhaltenspflichten auferlegt. Diese sollen insbesondere vorse-
hen, dass die geltend gemachten Beträge zu spezifizieren und
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zu begründen sind, dass keine täuschenden oder irreführenden
Angaben über die eigenen rechtlichen Möglichkeiten - auch hin-
sichtlich der Geltendmachung von Mahngebühren - gemacht
werden dürfen und dass drohendes, einschüchterndes oder
sonst wie unangemessenes Verhalten gegenüber dem Schuld-
ner unlauter und widerrechtlich ist. Eine Missachtung dieser
Pflichten wäre gestützt auf Artikel 23 UWG auf Antrag auch
strafbar.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3690 n Mo. Feri Yvonne. Zwingend nötige Anpassung 
des Straftatbestands der sexuellen Belästigung von 
Kindern  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt eine Vorlage zu erarbeiten, die
alle neue Formen von sexueller Belästigung mit Schriften und
mittels moderner Informations- oder Kommunikationstechnolo-
gien gesetzlich erfasst. Wenn das Opfer unter 16 Jahren ist,
wird die Tat von Amtes wegen verfolgt und der Täter/die Täterin
bestraft.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Locher Benguerel, Mail-
lard, Piller Carrard, Reynard, Storni (7)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3691 n Mo. Nationalrat. Automatische Ausstellung eines 
Ausweises für den Bezug einer Hilflosenentschädigung 
(Lohr)  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Grundlagen zu
schaffen, damit der heute nur auf explizites Verlangen hin aus-
gestellte IV-Ausweis, der den Bezug einer Hilflosenentschädi-
gung (HE) bestätigt, automatisch ausgestellt wird (analog zu
Personen mit IV-Rente). Dies namentlich für folgende Perso-
nengruppen:

1. Kinder mit einer HE,

2. Erwachsene, die eine HE, aber keine IV-Rente erhalten,

3. Personen im AHV-Alter, die eine HE erhalten.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Candinas, Gugger, Gysi Barbara,
Gysin Greta, Pasquier, Roth Franziska, Streiff, Studer, Trede,
Wismer Priska (11)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

25.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3692 n Mo. Schneeberger. Neuordnung Quellensteuer 
ab 1. Januar 2021. Kreisschreiben Nr. 45  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Quellensteuerverordnung
wie folgt zu ändern:

Artikel 10 der Quellensteuerverordnung

1 Die quellensteuerpflichtige Person kann bei der zuständigen
Steuerbehörde bis zum 30. Juni des auf das Steuerjahr folgen-
den Jahres schriftlich einen Antrag um Durchführung einer
nachträglichen ordentlichen Veranlagung einreichen. Die Steu-
erpflichtigen können begründet Fristerstreckung verlangen. Ein
gestellter Antrag kann nicht mehr zurückgezogen werden.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, de Courten, de Quattro,
Eymann, Feller, Gmür Alois, Gutjahr, Jauslin, Regazzi, Riniker,
Schneider-Schneiter, Sollberger, Wasserfallen Christian (13)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3693 n Mo. Fehlmann Rielle. Jeder Kanton soll ein 
Gleichstellungsbüro haben  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, durch eine Anpassung des
Gleichstellungsgesetzes (GlG) die Kantone zur Einrichtung kan-
tonaler oder interkantonaler Büros für die Gleichstellung von
Frau und Mann zu verpflichten; die Büros sollen insbesondere
die folgenden Aufgaben wahrnehmen:

1. Förderung der Gleichstellung im Erwerbsleben und in der
Ausbildung;

2. Fachberatung für öffentliche Dienste und die Kantone;

3. Ausrichtung von Finanzhilfen an fachliche Organisationen,
welche die Gleichstellung fördern und die Gewalt gegen Frauen
bekämpfen, insbesondere an Einrichtungen für Frauen, die vor
häuslicher Gewalt flüchten (Frauenhäuser);

4. Durchführung von Projekten des Eidgenössischen Büros für
die Gleichstellung von Frau und Mann.

23 Jahre nach der Annahme des Gleichstellungsgesetzes
erhält ein beträchtlicher Teil der noch immer weniger Lohn, als
ihnen zusteht. Eine Mutterschaft kommt einem beruflichen Hin-
dernis gleich - jede fünfte Frau in unserem Land verliert deswe-
gen ihre Stelle. Und noch dramatischer ist, dass im Verlauf
ihres Lebens jede fünfte Frau in der Paarbeziehung Gewalt
erlebt.

Seit Jahren gibt es in allen Westschweizer Kantonen Büros für
die Gleichstellung von Frau und Mann, die sich dieser Probleme
annehmen. Sie haben die Aufgabe, im Erwerbsleben und in der
Ausbildung den Grundsatz der Geschlechtergleichstellung
umzusetzen. Manchmal erstreckt sich ihr Mandat auch auf den
Kampf gegen häusliche Gewalt. Geht es darum, Massnahmen
im Bereich der Geschlechtergleichstellung einzuführen, können
Regierung, Parlament und kantonale Verwaltung die Expertise
des Gleichstellungsbüros einholen. Eine Reihe von Büros
unterstützen zudem Fachverbände, die sich der Gleichstel-
lungsförderung verschrieben haben. Die Büros spielen eine
wichtige Rolle, wenn es darum geht, Einstellungen zu ändern.

In der Schweiz wird die Gleichstellungsförderung sehr unein-
heitlich gelebt, was zwangsläufig grosse regionale Unter-
schiede zur Folge hat. Bloss zwölf Kantone - die Mehrheit
davon in der Westschweiz sowie auch das Tessin - haben in ein
Gleichstellungsbüro oder einen in die Verwaltung integrierten
spezialisierten Dienst für Gleichstellung. Fünf Deutschschwei-
zer Kantone verfügen in diesem Bereich über Kompetenzzen-
tren oder über beratende Kommissionen. Weitere fünf Kantone,
darunter die kleinsten der Schweiz, haben gar keine Einrichtung
zur Förderung der Geschlechtergleichstellung. Es ist an der
Zeit, diese Lücken zu schliessen.

Es ist nur recht, wenn die Grundsätze der Gleichstellung der
Geschlechter landesweit einheitlich angewendet werden.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Hurni, Locher Ben-
guerel, Munz, Piller Carrard, Reynard, Roth Franziska, Schnei-
der Schüttel, Suter (10)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3694 n Ip. Sauter. Warum liegt noch kein SIL-Objektblatt 
zur aviatischen Umnutzung des Flugplatzes Dübendorf 
vor?  (17.06.2020)

2014 hatte sich der Bundesrat für die Dreifachnutzung (militäri-
sche und zivile Aviatik und Errichtung des Hubstandorts Zürich
des Schweizerischen Innovationsparks) des Flugplatzareals
Dübendorf entschieden. Im Rahmen eines Ausschreibungsver-
fahren wählte er eine Betreiberin für den zivil-aviatischen Teil
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aus und verpflichtete diese vertraglich, die Planungs- und
Bewilligungsverfahren zu durchlaufen und die notwendigen
Gesuche einzureichen. Das UVEK erhielt den Auftrag, bis Ende
März 2019 das SIL-Objektblatt Flugplatz Dübendorf zur Geneh-
migung vorzulegen. Am 28. November 2019 hat das UVEK
überraschend zwei Fragen aufgeworfen, die im Rahmen der
Umnutzung aufgetaucht sind (vertiefte Abklärungen zum Flug-
verfahren und fehlende Enteignungsrechte bei zivilen Anflü-
gen).

Die Umnutzung in einen zivil betriebenen Flugplatz erfordert
neben dem SIL-Objektblatt auch eine Plangenehmigung, eine
Betriebskonzession und ein bewilligtes Betriebsreglement.

Dazu stellen sich folgende Fragen:

1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die von ihm angestrebte
und vom Regierungsrat des Kantons Zürich unterstützte Drei-
fachnutzung (RRB37/2017) aber auch die Entwicklung der Bun-
desbasis (Armeebotschaft 2020) nicht gefährdet werden?

2. Wo steht man konkret im Prozess und was sind die nächsten
geplanten Schritte? Welches sind die Meilensteine?

3. Welche Vorgehensschritte hat der Bundesrat gewählt, um
sich mit dem Standortkanton abzusprechen und offene Fragen
zu klären? Wer hat den Lead?

4. Was unternimmt der Bundesrat, um das laufende Umnut-
zungsverfahren parallel zum Sachplanverfahren effizient voran-
zutreiben?

5. Warum sollen nach Ansicht des UVEK die Grundstücke im
Vergleich zu heute respektive im Vergleich zur Ausschreibung
tiefer überflogen werden?

6. Bis wann gedenkt der Bundesrat nach Klärung offener Fra-
gen eine Betriebskonzession zu erteilen?

7. Wie gedenkt der Bundesrat seiner vertraglichen Verpflich-
tung gegenüber der Betreiberfirma für den aviatischen Teil
nachzukommen?

8. Kann der Bundesrat bestätigen, dass die ausgewählte Betrei-
berfirma einen Finanzierungnachweis vorgelegt hat und sich mit
Mitteln von Schweizer Investoren finanziert?

9. Wie werden die hoheitlichen Interessen der Luftwaffe bei
einem privat betriebenen Flugplatz gewahrt?

10. Welchen Einfluss hat das ab 1. Januar 2021 in Kraft tre-
tende BöB auf den aktuellen Umnutzungsprozess?

Mitunterzeichnende: Candinas, Gugger, Heer, Hurter Thomas,
Jauslin, Rechsteiner Thomas, Rutz Gregor, Schläpfer, Silber-
schmidt, Tuena, Vogt, Walliser, Walti Beat, Wasserfallen
Christian (14)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3695 n Mo. Nationalrat. Förderung der Kreislaufwirt-
schaft. Die Schweiz soll mehr Plastik rezyklieren (Dobler)  
(17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, mittels Verordnung festzulegen,
dass stofflich verwertbare Anteile von Kunststoffabfällen
schweizweit koordiniert und flächendeckend getrennt gesam-
melt und hochwertig stofflich verwertet werden können.

Mitunterzeichnende: Andrey, Fiala, Girod, Grossen Jürg, Jaus-
lin, Munz, Riniker, Vincenz (8)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

25.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3696 n Mo. Nationalrat. Monitoring des alpenquerenden 
Gefahrguttransports (Pasquier)  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Semesterberichte und den
Zweijahresbericht über die Verlagerung des alpenquerenden
Güterverkehrs zu ergänzen mit Zahlen zum Gefahrguttransport.

Mitunterzeichnende: Borloz, Bregy, Clivaz Christophe, Giezen-
danner, Grossen Jürg, Pult, Rytz Regula, Schaffner, Schlatter,
Storni, Töngi, Trede, Wasserfallen Christian (13)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

25.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3697 n Ip. Roth Franziska. Mit dem Tarnkappenbomber 
F-35 zu einer geteilten Souveränität mit den USA  
(17.06.2020)

1. Nimmt die Stealth-Fähigkeit Schaden, falls eine F-35 wäh-
rend mehr als 10 Minuten einen (ziemlich langsamen Mach-1.2-
) Überschallflug durchführt? Ist Schnelligkeit für den Bundesrat
nicht so wichtig?

2. Die Hauptaufgaben der F-35 sind das unerkannte Eindringen
weit in feindliche Lufträume, die mit hochentwickelten bodenge-
stützten Luftverteidigungssystemen geschützt sind, sowie die
Identifizierung und Zerstörung feindlicher Bedrohungen auf
grosse Distanzen. Gestützt auf welche Militärdoktrin will der
Bundesrat mit der F-35 fernliegende Hauptstädte von hochent-
wickelten Staaten bedrohen? Wie ist die Stealth-Eigenschaft
mit dem Grundsatz vereinbar, auf besonders offensiv verwend-
bare Angriffswaffen zu verzichten? Wie beeinflusst dies den Ruf
der Schweiz als friedliebendes Land?

3. Bleibt bei der Beschaffung der F-35 das 'Autonomic Logistics
Information System' (ALIS) im Eigentum der Herstellerfirma
Lockheed Martin bzw. der USA?

4. Bildet das ALIS ein komplexes Computersystem aus 65 Ein-
zelprogrammen mit 16 Millionen Zeilen Softwarecode, das fort-
laufend Flugzeugdaten der F-35 sammelt, analysiert und nach
den USA übermittelt?

5. Müssen vor und nach dem Flug mit der F-35 die ALIS-Profile
aktualisiert werden? Werden sie dafür ausgelesen, über das
Internet an den ALIS Mainframe nach Texas geschickt, von dort
an das US Reprogramming Laboratory und Lockheed Martin
weitergeleitet und dann die aktualisierten Daten über den Main-
frame zurück zur F-35 der Schweiz gesendet?

6. Was passiert, wenn die Internet-Verbindung zwischen F-35 in
der Schweiz und dem ALIS Mainframe in den USA gestört ist?

7. Wie minimiert die Schweiz das Risiko, dass den USA irgen-
detwas nicht passt und via ALIS ein Schadprogramm in den F-
35 der Schweiz einspeist?

8. Sind Schweizer Techniker befugt, ALIS und sämtliche ande-
ren Teile des F-35 ohne Anwesenheit von Personal aus den
USA auszubauen, zu öffnen und technisch zu überprüfen und
zu untersuchen?

9. Wie beurteilt der Bundesrat den mit der Beschaffung des F-
35 und damit des ALIS verbundenen Souveränitätsverlust der
Schweiz?

10. Der Armeechef lässt sich in den Medien mit der Aussage
zitieren: "Welcher der vier Typen, die zur Auswahl stehen ... am
besten ist, diesen Entscheid sollten wir den Spezialisten über-
lassen." Ist die mit den USA geteilte Souveränität über den F-35
keine politische Frage, die politisch und demokratisch entschie-
den werden sollte?
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Mitunterzeichnende: Barrile, Fridez, Locher Benguerel, Marti
Min Li, Piller Carrard, Seiler Graf (6)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3699 n Ip. Badran Jacqueline. Wie wird sichergestellt, 
dass der Import von Pestiziden den gesetzlichen Anforde-
rungen entspricht?  (17.06.2020)

In Asien, insbesondere aber in Indien und China werden grosse
Mengen an Pflanzenschutzmittel (PSM) billig produziert und
nach Europa verkauft - auch in die Schweiz. Diese Pestizide
entsprechen bezüglich Inhaltsstoffen oder Rückständen teil-
weise nicht den hierzulande geltenden Vorschriften.

Letztes Jahr importierte die Firma Sharda Swiss Sàrl in Zürich
angeblich das Insektizid Primicarb, von ihrer Mutterfirma in
Mumbai. Tatsächlich war in den Gebinden das giftigere und in
der Schweiz verbotene Fipronil enthalten. Innert Tagen starben
in einem einzigen Gebiet rund 600 000 Honigbienen sowie eine
unbekannte Zahl von Wildbestäubern und anderen Insekten,
bevor eine Rückrufaktion eingeleitet wurde. Die Sharda Suisse
war als Briefkastenfirma mit einem Strohmann besetzt, der
auch als Verwaltungsrat, Direktor oder Geschäftsführer von 20
weiteren Schweizer Firmen mit unterschiedlichsten Aktivitäten
wie Führen eines Coiffeursalons, Verkauf von Tonträgern,
Gastronomie, IT, Bauwesen oder Finanzinvestment amtete, oft
mit ausländischen Inhabern.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Wie hoch ist die absolute Menge bzw. der Anteil der jährlich
in der Schweiz verkauften PSM, die aus dem Ausland importiert
werden?

2. Wie hoch ist die absolute Menge bzw. der Anteil der jährlich
in der Schweiz verkauften PSM, die über das Internet direkt im
Ausland bezogen werden?

3. Gestützt auf welche rechtlichen Grundlagen und wie stellen
die zuständigen Behörden (z.B. BLW, BAFU, SECO, Oberzolldi-
rektion) sicher, dass importierte Chargen von PSM den gesetzli-
chen Anforderungen entsprechen, insbesondere den
Anforderungen der Zulassung?

4. Wie oft führten die zuständigen Stellen in den letzten fünf
Jahren chemische Analysen an solchen Chargen durch, insbe-
sondere zur Feststellung von Verunreinigungen?

5. Wie oft wurden in den letzten fünf Jahren importierte PSM
beanstandet?

6. Wer kommt für die Kosten solcher Kontrollen auf?

7. Ist es zulässig, dass solche Importfirmen von Strohmännern
"geführt" werden?

8. Gibt es unter den über 150 Importfirmen für PSM "schwarze
Schafe" und wenn ja, wie können sie gestoppt werden?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3700 n Po. Bellaïche. Nutzung anonymisierter persönli-
cher Daten im öffentlichen Interesse. Prüfung der Machbar-
keit einer freiwilligen Datenspende  (17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Lösungsansätze
vorzulegen, wie die Bereitstellung persönlicher Daten auf
anonymer Basis (Datenspende) zur Nutzung im öffentlichen

Interesse, insbesondere für die Forschung im Gesundheitswe-
sen, gefördert werden kann.

Mitunterzeichnende: Andrey, Arslan, Atici, Bertschy, Cottier,
Flach, Graf-Litscher, Gredig, Grossen Jürg, Grüter, Kamerzin,
Mäder, Marti Min Li, Mettler, Pointet, Riniker, Vincenz (17)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3704 n Ip. Fischer Roland. Ist die Schweizerische Natio-
nalbank an das Pariser Klimaabkommen gebunden?  
(17.06.2020)

Gemäss Artikel 5 des Nationalbankgesetzes führt die National-
bank die Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des
Landes. Die Schweiz hat das Pariser Klimaabkommen am 6.
Oktober 2017 ratifiziert.

1. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Umsetzung des Pari-
ser Klimaabkommens dem Gesamtinteresse der Schweiz ent-
spricht und deshalb auch die Nationalbank daran gebunden ist?

2. Wie stellt die Nationalbank sicher, dass ihre Geld- und Wäh-
rungspolitik mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel ist?

3. Ist aus der Sicht des Bundesrats eine Anpassung der gesetz-
lichen Grundlagen notwendig, damit die Geld- und Währungs-
politik der Nationalbank einen Beitrag zur Umsetzung des
Pariser Klimaabkommens leisten kann?

Mitunterzeichnende: Andrey, Bertschy, Birrer-Heimo, Brunner,
Chevalley, Christ, Flach, Gredig, Jans, Mäder, Mettler, Moser,
Schaffner (13)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3705 n Mo. Fischer Roland. Mehr Transparenz über die 
Klimaverträglichkeit des Schweizer Finanzplatzes  
(17.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, institutionelle Investoren mit Sitz
in der Schweiz zur Durchführung einer Prüfung der Klimaver-
träglichkeit ihres Anlagenportfolios zu verpflichten und deren
Resultate jährlich pro Finanzinstitut zu veröffentlichen. Damit
soll die Transparenz über die Klimaverträglichkeit von Anlagen
erhöht und der Wettbewerb für klimafreundliche Anlagestrate-
gien unter den institutionellen Investoren gefördert werden.

Mitunterzeichnende: Andrey, Bertschy, Birrer-Heimo, Brunner,
Chevalley, Christ, Flach, Gredig, Jans, Mäder, Mettler, Moser,
Schaffner (13)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3706 n Ip. Glarner. Schweizer Antifa-Extremisten in 
Syrien ausgebildet?  (17.06.2020)

Verschiedene europäische Medien berichteten, dass Anhänger
der linksextremen Antifa aus Europa und den USA seit dem
Jahr 2013 nach Syrien geströmt sind, um sich dort militärisch
ausbilden zu lassen und an der Seite von Kurden-Milizen zu
kämpfen. Sie betätigen sich dort im "Internationalen Freiheits-
Bataillon", das in den sozialen Medien immer wieder Propa-
ganda verbreitet und Frontberichte veröffentlicht. Viele von
ihnen sind bereits wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt
und werden noch zurückkehren.

Dazu bitte ich den Bundesrat um Beantwortung folgender Fra-
gen:
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1. Ist Ihnen bekannt, dass aus der Schweiz Antifa-Anhänger
nach Syrien gezogen sind, um sich dort militärisch ausbilden zu
lassen und an kriegerischen Auseinandersetzungen zu beteili-
gen? Falls ja: Von wie vielen Personen ist hier auszugehen?

2. Welche Gefahr geht von linksextremen Syrien-Rückkehrern
in Bezug auf die innere Sicherheit aus?

3. Welche Massnahmen ergreifen die Sicherheitsbehörden, um
im Falle der Rückkehr militanter und militärisch geschulter
Links-Aktivisten einer weiteren Radikalisierung der linksextre-
men Szene entgegenzuwirken?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3707 n Ip. Marra. Erleichterte Einbürgerung für die dritte 
Generation? Ist sie das wirklich?  (18.06.2020)

Im Februar 2017 wurde die erleichterte Einbürgerung der 3.
Generation in der Volksabstimmung mit über 60 Prozent Ja-
Stimmen angenommen; das Ausführungsverordnungsrecht ist
im Februar 2018 in Kraft getreten. Erste Zahlen über die Wir-
kung dieser neuen Regelung liegen vor. Es zeigt sich eine para-
doxe Situation. Die Betroffenen ziehen es vor, sich auf dem
normalen Weg einbürgern zu lassen, statt das Verfahren der
erleichterten Einbürgerung zu wählen, weil die normale Einbür-
gerung offenbar weniger anforderungsreich und leichter ist als
die "erleichterte" Einbürgerung. Das steht im Widerspruch zur
Idee der erleichterten Einbürgerung für die 3. Generation, zu
der das Stimmvolk Ja gesagt hat.

1. Sind dem Bundesrat spezielle Schwierigkeiten bei der Benut-
zung dieses neuen Verfahrens bekannt?

2. Wie will der Bundesrat evaluieren, ob wirklich von einer
Erleichterung gesprochen werden kann?

3. Ist eine qualitative Bilanzierung statt einer bloss quantitativen
vorgesehen?

4. Was wäre vorzukehren, um allenfalls das Verfahren und die
Kriterien zu überdenken?

Mitunterzeichnende: Arslan, Atici, Barrile, Bulliard, de Quattro,
Flach, Fluri, Gysin Greta, Maitre, Marti Samira, Moser, Nanter-
mod, Porchet, Roth Pasquier, Silberschmidt, Streiff, Wehrli (17)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3709 n Po. Fluri. Rahmenbedingungen für eine effizi-
ente und umweltfreundliche Logistik schaffen  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, die folgenden Veränderungen
der bundesrechtlichen Rahmenbedingungen für eine zeitge-
mässe urbane Logistik zu prüfen:

1. Zulassung schwerer und grösserer Cargo-Velos: die erleich-
terte Zulassung bzw. Förderung von emissionsarmen Fahrzeu-
gen für die urbane Logistik in der Verordnung über die
technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, z.B. schwe-
rere (>200 kg) oder breitere (>1 m) Cargovelos. Diese dürfen
heute gemäss Artikel 175 VTS in der Schweiz nicht verkehren.

2. Unterstellung von "Postdiensten" unter Zufahrtsbeschränkun-
gen: einen praxistauglichen und zukunftsfähigen Rahmen für
effektive Zufahrtsberechtigungen von Post- und Paketdiensten.
Heute ist die Interpretation so, dass diese aufgrund von Artikel 3
Absatz 3. SVG von Lieferzeitbeschränkungen ausgenommen
sind ("Fahrten im Dienste des Bundes bleiben gestattet").

3. Grössere Handlungsspielräume für umweltfreundlichen
Warenverkehr: die Schaffung rechtlicher Grundlagen für Regu-
lierungen zur Einführung von leistungsabhängigen Abgaben
auch für Lieferwagen mit Verbrennungsmotoren. Dies als
Anreiz für den Umstieg auf umweltfreundlichere Transportmittel.

4. Übersicht über Warenverkehrsanlagen: die Erhebung und
Offenlegung von Daten zu bestehenden Güterverkehrsanlagen,
die sich im Eigentum des Bundes befinden oder von ihm mitfi-
nanziert werden bzw. wurden. Damit sollen sich mögliche Syn-
ergien im Gesamtsystem der urbanen Logistik z. B. zur
Einrichtung von Umladestellen (Hubs) erkennen und nutzen las-
sen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Brunner, Candinas,
Grossen Jürg, Munz, Pult, Töngi, Walder, Widmer Céline (9)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3710 n Mo. Wobmann. Die Verbindung von fehlenden 
Erträgen und drohenden Sanktionen, das heisst "Bussen", 
ist toxisch für die systemrelevante Autobranche mit rund 
86 000 Mitarbeitenden  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Regelung zu treffen, um die
Sanktion bei Überschreiten der individuellen Zielvorgaben
betreffend CO2-Emissionen der Neuwagenflotte eines Impor-
teurs oder Herstellers - also einer Branche, welche aufgrund der
Covid-19-Krise besonders hart betroffen ist - in den Jahren
2020 und 2021 auszusetzen.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Burgherr, Giezendanner,
Glarner, Guggisberg, Hess Erich, Hurter Thomas, Imark, Rösti,
Rüegger, Rutz Gregor, Sollberger, Tuena, Umbricht Pieren,
Zuberbühler (15)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3711 n Po. Marti Min Li. Wirkungszusammenhänge im 
Betreibungswesen  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die sozialpoli-
tischen Wirkungszusammenhänge der Arbeit der Betreibungs-
ämter zu erstellen und dabei insbesondere allfällige
wechselseitige Einflüsse der jeweiligen betreibungsamtlichen
Praxis auf die Sozialhilfeabhängigkeit in den Kantonen genauer
zu untersuchen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska, Seiler
Graf, Suter (10)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3714 n Ip. Baumann. Ernährung und Gesundheitsförde-
rung. Reduzierung des Fleischkonsums  (18.06.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Im Rahmen seiner Ernährungsstrategie verfolgt der Bund
Präventionsmassnahmen beim Zucker-, Fett- und Salzkonsum.
Angesichts des hohen Konsums von Fleisch und Fleischpro-
dukten und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken
sind auch in diesem Bereich Massnahmen angezeigt. Beab-
sichtigt der Bund, die Reduzierung des Fleischkonsums als wei-
teren Präventionsschwerpunkt in die Ernährungsstrategie
aufzunehmen und die Bevölkerung mit einer Informations- und
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Sensibilisierungskampagne auf die gesundheitlichen Folgen
eines übermässigen Fleischkonsums aufmerksam zu machen?

2. In der Schweiz werden fast 40 Prozent der totalen Lebens-
mittelausgaben für den Ausserhauskonsum ausgegeben. Sieht
der Bundesrat Möglichkeiten, die Gastronomie zu einer freiwilli-
gen Reduzierung des Fleischangebots zu bewegen - etwa
durch ein Übereinkommen mit den grossen Anbietern im
Bereich der Gemeinschaftsgastronomie im Rahmen der Initia-
tive actionsanté oder durch eine entsprechende Ergänzung der
Schweizer Qualitätsstandards für eine gesundheitsfördernde
Gemeinschaftsgastronomie?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3715 n Mo. Fridez. Restriktivere Regeln für die Ausfuhr 
von Pfefferpistolen  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausfuhr von Pfefferpistolen
restriktiver zu regeln.

Im Zusammenhang mit einer Petition, die Demonstrantinnen
und Demonstranten aus Hongkong einreichten, wurde behaup-
tet, die Bereitschaftspolizei dieser Grossstadt habe zur Nieder-
schlagung der Demonstrationen für ein demokratischeres
Hongkong in der Schweiz hergestellte Pfefferpistolen des Typs
JPX4 eingesetzt. Die Personen, die die Petition einreichten,
waren selber Opfer von Schüssen aus diesen Waffen gewor-
den. Der Bundesrat hat laut seiner Antwort auf die Frage
20.5329 Kenntnis von diesen Behauptungen. Er habe aber nie
eine Bewilligung für die Ausfuhr, solcher Pfefferpistolen nach
Hongkong erteilt.

Die Pistolen, um die es hier geht, und vergleichbare Waffen
ermöglichen es, Pfeffer zur Selbstverteidigung mit sehr hoher
Geschwindigkeit (600 km/h beim Abschuss) abzuschiessen. Sie
können aber auch sehr wirksam gegen Kundgebungen einge-
setzt werden; denn sie sind geeignet, Personen zu verletzen
oder zumindest stark zu beeinträchtigen. In den Händen von
autoritären Machthabern und deren Polizeikräften können sie
zu repressiven Waffen werden und die demokratischen Rechte
der Bürgerinnen und Bürger einschränken.

Im von der Petition der Hongkonger Demonstrantinnen und
Demonstranten angeprangerten Fall wird mit dem Finger auf
die Schweiz und ihre Waffenproduzenten gezeigt. Der Zweifel,
ob unser Land da wirklich die Hände mit im Spiel hatte, bleibt
aber. Ein Unternehmen weist die Anschuldigungen zurück. Es
ist aber nicht das Einzige, das solche Waffen in unserem Land
herstellt. Und der Bundesrat hat keine entsprechende Ausfuhr-
bewilligung erteilt: Kommen diese Waffen also woanders her?
Oder ist der Endempfänger, also die Hongkonger Polizei, even-
tuell nicht der, der der Schweiz gemeldet wurde? Wurden sol-
che Waffen nach China ausgeführt?

Unbestreitbar ist, dass die Ausfuhr solcher Waffen restriktiver
geregelt werden muss, damit deren Nutzung zur Unterdrückung
der Bevölkerung verhindert werden kann. Die politische und die
soziale Lage des Empfängerstaates muss gründlich analysiert
werden. Zudem ist der Weg, den die Waffen nehmen, genau zu
überprüfen, um sicherzustellen, dass der offizielle Empfänger
der Sendung auch wirklich der Endempfänger ist.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Hurni, Locher Benguerel,
Maillard, Piller Carrard, Reynard, Storni (8)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3716 n Ip. Fridez. Bedrohung durch Raketen. Schwach-
punkt im Schutz des Schweizer Luftraums?  (18.06.2020)

1. Der belarussische Präsident Lukaschenko hat am 22. Mai
2020 erklärt, dass Belarus eigene Raketenwaffen brauche. Die
einzig richtige Entscheidung heute im Bereich der Rüstung sei
die Entscheidung für Lenkwaffen, denn dies seien Waffen von
hoher Präzision. Belarus werde nun prüfen, wie es ein Pro-
gramm zur Herstellung von hochpräzisen Lenkwaffen und
anderen Raketen entwickeln könne.

Kann der Bundesrat die Möglichkeit ausschliessen, dass in Eur-
opa heute Lenkwaffen von hoher Präzision stationiert werden?

Wie schätzt er das Risiko der Proliferation von Lenkwaffen ein,
zum Beispiel an Belarus, an die Ukraine oder an die Türkei?

Wie gedenkt der Bundesrat gegebenenfalls auf eine solche Pro-
liferation zu reagieren?

2. In seinem Bericht vom 2. Mai 2019 (9. April 2019) zur Bedro-
hungslage und den Konsequenzen für den Schutz des Luftrau-
mes unterstreicht das VBS die immer grösser werdende
Bedrohung, die seit dem Rückzug Russlands und der Vereinig-
ten Staaten vom INF-Vertrag von ballistischen Lenkwaffen aus-
geht: "Im Vorfeld [der Ankündigung des Rückzugs] hatte
Russland damit begonnen, seine Raketenbrigaden mit Marsch-
flugkörpern auszurüsten, die die INF-Limiten verletzen." 2017
hatte die Expertengruppe "Neues Kampfflugzeug" in ihrem
Bericht "Luftverteidigung der Zukunft" noch erklärt: "Die Anzahl
Staaten, die solche Waffen von ihrem Territorium aus bzw. von
ihren militärischen Einsatzplattformen gegen die Schweiz ein-
setzen könnten, bleibt trotz zunehmender Proliferation in den
vergangenen Jahren äusserst beschränkt. [...] Ballistische
Lenkwaffen mit konventionellem Gefechtskopf, die mindestens
eine mittlere Reichweite aufweisen, haben aufgrund der gerin-
gen Zielgenauigkeit nur eine beschränkte militärische Wirkung."

Was ist die Haltung des Bundesrates gegenüber diesen Ein-
schätzungen?

3. Russland und China haben ballistische Lenkwaffen entwik-
kelt, die von Flugzeugen aus grosser Distanz zum Ziel (mehr
als 2000 Kilometer) abgefeuert werden können. Ist eine solche
Lenkwaffe einmal abgefeuert, kann sie von Kampfflugzeugen
nicht mehr bekämpft werden. Es gibt Länder, die Raketen mit
konventionellen Gefechtsköpfen einsetzen zu Zwecken, die
dem Einsatz präzisionsgelenkter Munition vergleichbar ist - eine
Einsatzform, die bis anhin die Aufgabe von Kampfflugzeugen
war.

Wie kann der Bundesrat vor diesem Hintergrund behaupten,
dass die neuen Kampfflugzeuge in der Lage sein werden, den
Schweizer Luftraum zu schützen. Im Falle eines bewaffneten
Konflikts (was schon wenig wahrscheinlich ist) könnten sämtli-
che Militärflugplätze und Flugzeugkavernen innert weniger
Stunden zerstört werden. Wozu dienten in einem solchen Sze-
nario Luxus-Kampfjets?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Locher Benguerel, Maillard, Piller
Carrard, Reynard, Storni (6)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3720 n Ip. Seiler Graf. Abschätzung der Lebenszyklusko-
sten von Kampfflugzeugen oder finanzpolitischer 
Blindflug?  (18.06.2020)

1. Laut Parlamentsgesetz Artikel 141 Absatz 2 litera f. erläutert
der Bundesrat in seinen Botschaften "die personellen und finan-
ziellen Auswirkungen des Erlassentwurfs und seines Vollzugs
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auf Bund, Kantone und Gemeinden sowie die Art und Weise der
Kostendeckung". Wie ist dies in Bezug auf Investitionsausga-
ben zu interpretieren? Trägt die Abschätzung der Lebenszy-
kluskosten (LCC) einer Grossinvestition zu einer
verantwortungsvollen Finanzpolitik bei?

2. Der Bundesrat leitet seine "Faustregel" zur Abschätzung der
"Betriebskosten" neuer Kampfflugzeuge aus den "Erfahrungen
beim Betrieb der Schweizer Kampfflugzeuge ... über die letzten
Jahrzehnte" ab (Frage 20.5293). Studien des Congressional
Budget Office (CBO) und des Government Accountability Office
(GAO) der USA kommen zum Schluss, dass mit jeder neuen
Generation von Kampfflugzeugen die Lebenszykluskosten
explodiert sind. Hält der Bundesrat Methodik und Ergebnis der
CBO- und GAO-Studien für plausibel? Erwartet er für die
Schweiz keine ähnlich inflationäre Kostenentwicklung der LCC?

3. Ist die Abschätzung der LCC im Rahmen einer verantwor-
tungsvollen Finanzpolitik auch für die Schweiz sinnvoll? Welche
Studien gab der Bundesrat in Auftrag? Wo sind diese publi-
ziert? Oder plant der Bundesrat die Beschaffung der neuen
Kampfflugzeuge weiterhin im finanzpolitischen Blindflug?

4. In der Frage 20.5293 spricht der Bundesrat allein von
"Betriebskosten". Welche weiteren Kostenelemente sind zur
Abschätzung der Lebenszykluskosten von Kampfflugzeugen zu
berücksichtigen? Projektierung, Erprobung, Unterhalt, Munition,
Werterhalt, Immobilien, Infrastruktur, Liquidation usw.? Gehören
all diese Kostenelemente nicht auch zu den "finanziellen Aus-
wirkungen" gemäss Artikel 141.2.f ParlG?

5. Die Lebenszykluskosten sinken, wenn ein Kampfflugzeug -
wie bisher in der Schweiz üblich - weit vor Ende der potenziellen
Nutzungsdauer liquidiert wird. So liquidiert die Schweiz F-5
Tiger nach bloss 3100 Flugstunden, während andere Staaten
diese mehr als doppelt so lang nutzen. Neben den LCC interes-
sieren deshalb auch die Kosten pro Flugstunde, berechnet aus
LCC geteilt durch Anzahl Flugstunden. Mit welchen LCC und
welchen Kosten pro Flugstunde rechnet der Bundesrat je für F-
35, Super Hornet, Rafale und Eurofighter?

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Fridez, Graf-Litscher,
Locher Benguerel, Marti Min Li, Marti Samira, Roth Franziska,
Storni, Widmer Céline (10)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3722 n Po. Gysi Barbara. Umfassende Aufarbeitung von 
Auslandsadoptionen  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ergänzend zur Untersuchung zu
den illegalen Adoptionen aus Sri Lanka, welche für die Beant-
wortung des Postulat Ruiz 17.4181 "Licht ins Dunkel bringen. In
den Achtzigerjahren wurden Kinder aus Sri Lanka in der
Schweiz illegal adoptiert" erarbeitet wurde, eine umfassende
Aufarbeitung der Auslandsadoptionen in allen Kantonen zu initi-
ieren und anschliessend dem Parlament darüber Bericht zu
erstatten. Es ist der Zeitraum 1960 bis 2020 zu untersuchen.

Die Aufarbeitung der Auslandsadoptionen durch eine unabhän-
gige Instanz soll die Praxis der Vermittlungsstellen wie auch der
Behörden in und mit den verschiedenen Herkunftsländern
berücksichtigen. Zudem sollen auch die psychologischen Aus-
wirkungen auf die Betroffenen aufgezeigt werden.

Der Bundesrat soll ebenfalls Bericht darüber erstatten, ob und
wie mit dem Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ) das Kin-
deswohl gemäss Artikel UN-KRK gewährleistet ist, ob zusätzli-
cher Handlungsbedarf bei der aktuellen

Auslandsadoptionspraxis besteht und was die Schweizer
Behörden im UN-Kinderausschuss berichten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bulliard, Crottaz, Feri Yvonne,
Fiala, Gugger, Locher Benguerel, Maillard, Marti Samira, Meyer
Mattea, Piller Carrard, Porchet, Prelicz-Huber, Reynard,
Schneider Schüttel, Storni, Streiff, Suter, Wasserfallen Flavia,
Weichelt-Picard (20)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3723 n Ip. Gysi Barbara. Angehörige sollen während 
Gesundheitskrisen mit Assistenzbeiträgen für ihre Arbeit 
entschädigt werden können  (18.06.2020)

Das Epidemiengesetz erlaubt es der Regierung, Personen, die
krankheits- oder ansteckungsverdächtig sind, unter Quarantäne
zu stellen und Personen, die krank oder angesteckt sind oder
Krankheitserreger ausscheiden, abzusondern (Art. 35 EpG).
Müsste die Regierung in einer solchen Situation nicht auch die
Gesetzgebung in Bezug auf die Auszahlung von Assistenzbei-
trägen an Personen lockern, denen eine Hilflosenentschädi-
gung der IV ausgerichtet wird? Mit den Beiträgen sollen die
Angehörigen für die Arbeit entschädigt werden können, die sie
in Krisenzeiten gezwungenermassen leisten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Feri Yvonne, Locher Ben-
guerel, Maillard, Meyer Mattea, Piller Carrard, Reynard, Storni,
Wasserfallen Flavia (10)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3725 n Ip. Michaud Gigon. Umsetzung des Geldspielge-
setzes. Werden die Spielerschutzmassnahmen wirklich 
angewendet?  (18.06.2020)

1. Nach dem Geldspielgesetz (BGS) muss mindestens ein Mit-
glied der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK)
über besondere Kenntnisse im Bereich der Suchtprävention
verfügen. Hat der Bundesrat die richtigen Vertreterinnen und
Vertreter gewählt? Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die
dem Geldspiel innewohnenden Gefahren von der ESBK
berücksichtigt werden?

2. Die Werbung der Spielbanken war während dem Lockdown
sehr aufdringlich. Nach Artikel 74 Absatz 1 BGS darf aber die
Werbung weder aufdringlich noch irreführend sein. Hat die
ESBK nach Auffassung des Bundesrates ihre Arbeit zur Über-
wachung der Werbung gemacht?

3. Es gibt zurzeit Werbung, die ein spielerisches Universum vor-
gaukelt und geeignet ist, vor allem Minderjährige anzuziehen.
Dasselbe gilt für verschiedene Online-Spiele (z.B.: Jackpot.ch).
Nach welchen Kriterien wird beurteilt, ob die Werbung im Ein-
klang steht mit Artikel 74 Absatz 2 BGS?

4. Die Spielbanken müssen eigentlich die Spielerinnen und
Spieler überwachen. Wie kommt es also, dass Spielerinnen und
Spieler so rasch so viel verlieren, ohne dass die Spielbanken es
bemerken, wie dies vom RTS publik gemacht wurde? Funktio-
niert die Aufsicht?

5. Die Spielbanken müssen für die Spielerinnen und Spieler
Informationen über die Risiken des Spiels bereithalten. Auf ver-
schiedenen Websites sind diese Informationen nur auf Deutsch
vorhanden. Haben die Italienisch-, Französisch- und Roma-
nischsprachigen nicht Anspruch auf den gleichen Schutz wie
die Deutschsprachigen? Wer sollte diese Informationen vor der
Veröffentlichung prüfen?
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6. Offenbar werden wesentliche Dienstleistungen ins Ausland
ausgelagert (z.B. Live-Roulette der "Schweizer" Online-Casinos
wird in Malta betrieben). Dadurch wird verunmöglicht, dass die
Probleme bei deren Auftauchen erkannt werden. Wie soll unter
solchen Umständen eine wirksame Aufsicht durchgeführt wer-
den?

7. Welche Wirkung hat die Sperre ausländischer Sites heute?
Trägt sich der Bundesrat mit dem Gedanken, die Finanztrans-
aktionen, die auf illegalen Plattformen getätigt werden, zu über-
wachen? Könnte die FINMA allenfalls beim Aufspüren illegaler
Spielangebote behilflich sein?

8. Wie ist es möglich, dass eine so einträgliche Branche - Brut-
tospielertrag von 742 Millionen (+ 5 % gegenüber dem Vorjahr)
- so nachlässig überwacht wird? Hat die ESBK die Mittel zur
Erfüllung ihres Auftrags?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.3726 n Ip. Badran Jacqueline. Russland und mögliche 
Straftaten. Verfahrenseinstellung als einzige Antwort?  
(18.06.2020)

Der Tages-Anzeiger berichtete am 5. März 2020 über undurch-
sichtige Geschäfte von Alexander Udodov, die einen Bezug zu
Konten auf Schweizer Banken und Schweizer Immobilien auf-
weisen. Diese Geschäfte haben eine bristante politische Dimen-
sion, ist Udodov doch seit 2008 mit der Schwester des neuen
Premierministers Russlands und ehemaligen obersten Chef der
russischen Steuerbehörde, Michail Mischustin verheiratet. Laut
Medienbericht stiessen im Fall Udodov bisher alle Abklärungen
und Verfahren der Bundeskriminalpolizei, der Bundesanwalt-
schaft und der Meldestelle für Geldwäscherei über undurchsich-
tige Immobiliengeschäfte und nicht erklärbare millionenschwere
Transaktionen über Schweizer Bankkonten ins Leere.

In diesem Zusammenhang stellen sich verschiedene Fragen:

1. Weshalb hat die Bundesanwaltschaft 2014 eine Strafuntersu-
chung eingestellt? Welche Begehren um internationale Rechts-
hilfe stellte die Schweiz? Welche Rolle spielen dabei
mangelnde Rechtshilfe und Zurückhaltung relevanter Informa-
tionen seitens Russland? Verfügen die erwähnten Behörden
über unzulängliche Instrumente und Ressourcen, um Klarheit
zu schaffen?

2. Sind dem Bundesrat die Informationen der Stiftung zur Kor-
ruptionsbekämpfung von Alexei Nawalny bekannt, wonach
Familienangehörige von Michail Mischustin über sehr bedeu-
tenden Immobilienbesitz verfügt, der durch sein Lohneinkom-
men als Staatsangestellter nicht erklärbar sei?

3. Sind in der Schweiz im Zusammenhang mit Immobilienge-
schäften und Finanztransaktionen von Alexander Udodov noch
Justizverfahren oder Anfragen an die russischen Behörden
hängig? Gelangten diese ihrerseits mit Auskunftsbegehren an
die Schweiz?

4. Bereits im Fall des Cellisten Sergei Roldugin warfen Schwei-
zer Medien den zuständigen Behörden Versagen und Kapitula-
tion vor. Roldugin ist ein enger Freund von Putin und hat - wie
die Panama Papers zeigten - Millionen über Schweizer Konten
verschoben. Sind in diesem Zusammenhang noch Verfahren
hängig resp. wie prüft die Schweiz den Wahrheitsgehalt dieser
Anschuldigungen?

5. Sind die rechtlichen Grundlagen in der Schweiz ausreichend,
um schwere Fälle von Korruption und Geldwäscherei zu verfol-
gen, wenn andere Staaten wenig kooperativ sind? Wenn nein,

welche rechtlichen Grundlagen müsste man schaffen, ändern
oder erneuern?

07.09.2020 Antwort der Aufsichtsbehörde

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3729 n Ip. Roth Franziska. Gleichstellung aller Patienten 
von psychotherapeutischen Leistungen, unabhängig von 
der Krankenversicherung  (18.06.2020)

Die Corona-Krise und ihre Folgen sind für viele Menschen mit
einer grossen psychischen Belastung verbunden. Psychische
Erkrankungen wie Angstzustände, Depressionen, Missbrauch
von Substanzen, familiäre Konflikte, Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern und Jugendlichen, Einsamkeit und Überforderung
haben in den vergangenen Monaten zugenommen.

Während der Corona-Krise hat der Bundesrat unterschiedliche
Regelungen für Psychiater und psychologische Psychothera-
peuten getroffen. Auch wurden Leistungen der Obligatorischen
Krankenpflegeversicherung OKP und der Invalidenversicherung
unterschiedlich geregelt. Diese Ungleichbehandlungen waren
für die betroffenen Kreise schwer nachvollziehbar.

Der Bedarf an psychotherapeutischen Behandlungen manife-
stiert sich oft mit einer zeitlichen Verzögerung. Aufgrund des
steigenden Bedarfs ist es zentral, den Zugang zu psychothera-
peutischer Behandlung für alle Patientengruppen niederschwel-
lig und für alle Leistungserbringer in allen Sozialversicherungen
gleichartig zu regeln.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten.

1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass in allen Sozialversiche-
rungen flächendeckend ein niederschwelliger Zugang zu psy-
chotherapeutischen Leistungen gewährleistet ist?

2. Besonders Menschen mit Angststörungen sind während
einer Pandemie gefährdet, dass sich ihre Befindlichkeit ver-
schlechtert und dass sie dringend behandlungsbedürftig wer-
den. Für viele dieser Patienten ist es, aufgrund ihrer Ängste,
unzumutbar eine Psychotherapeutische Praxis aufzusuchen.
Sie bevorzugen daher eine Online-Intervention. Ist der Bundes-
rat - auch im Hinblick auf eine eventuelle 2. Welle - gewillt die
Anzahl von Telebehandlungen generell zu erhöhen und in spe-
zifischen Einzelfällen auch fernmündliche Behandlung ohne
physischen Erstkontakt zuzulassen?

3. Wie stellt der Bundesrat eine Gleichbehandlung von Patien-
tinnen und Patienten von Psychiatern und psychotherapeuti-
schen Psychologen sicher?

4. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die Vorgaben bezüglich
der Behandlungen von Patientinnen und Patienten, wie bei-
spielsweise Limitationen, in allen Sozialversicherungen (OKP,
IV, Unfall- und Militärversicherung) gleichartig geregelt werden?

5. Welche Rolle hat dabei der Wechsel vom Delegations- zum
Anordnungsmodell? Wann plant der Bundesrat, das Anord-
nungsmodell in Kraft zu setzen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Gysi Barbara, Locher Benguerel,
Maillard, Piller Carrard, Storni, Widmer Céline (7)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3730 n Mo. Borloz. Zugang zum Verteilnetz. Eine Mög-
lichkeit, die Produktion inländischer Energie zu fördern  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zu einer Ände-
rung der Gesetzgebung vorzulegen, mit dem den privaten Elek-
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trizitätsproduzentinnen und -produzenten, deren Anlagen mehr
Elektrizität erzeugen, als sie selber brauchen, Zugang zum Ver-
teilnetz verschafft wird. Dazu sollten auch die Möglichkeiten
neuer Stromproduktionsarten im Hinblick auf das Ziel 2050,
nämlich den Ausstieg aus der Kernenergie, geprüft werden.

Mitunterzeichnende: Addor, Bourgeois, Chevalley, Clivaz Chri-
stophe, Nidegger, Nordmann, Romano, Trede, Wehrli (9)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3731 n Mo. Munz. Pandemierisiko weltweit vermindern 
durch nachhaltige Wirtschaft und nachhaltigen Konsum  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, die
Risiken von Infektionskrankheiten durch Zoonosen weltweit zu
vermindern durch nachhaltige Wirtschaft und Konsum. Dabei
sollen auch Importbeschränkungen geprüft werden.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Egger Kurt, Feri Yvonne,
Girod, Locher Benguerel, Maillard, Piller Carrard, Schlatter,
Schneider Meret, Storni, Weichelt-Picard (12)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3732 n Ip. Munz. Ensi-Rat. Glaubwürdigkeit der 
Atomaufsicht  (18.06.2020)

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) ist
die unabhängige Aufsichtsbehörde des Bundes für nukleare
Sicherheit. Es beaufsichtigt die Atomkraftwerke, die Zwischen-
lager für radioaktive Abfälle, die Nagra sowie die nuklearen For-
schungseinrichtungen des PSI. Das ENSI ist für die Sicherheit
der atomaren Anlagen verantwortlich. Der ENSI-Rat ist das
strategische und interne Aufsichtsorgan des ENSI.

Die Mitglieder des ENSI-Rats verfügen insbesondere über
Fachkenntnisse im Bereich der nuklearen Sicherheit sowie über
Managementerfahrungen und sie dürfen weder eine wirtschaftli-
che Tätigkeit ausüben noch ein Amt bekleiden, welches geeig-
net ist, ihre Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. Sie dürfen in
keiner Beziehung stehen, die den Anschein der Voreingenom-
menheit erwecken kann.

Der Bundesrat wählte Martin Zimmermann auf den 1. April 2017
als Mitglied des ENSI-Rates und auf den 1. Januar 2020 als
dessen Präsident. Damit wurde Zimmermann oberster Aufseher
über die nuklearen Anlagen der Schweiz und trägt für die
Sicherheit der Bevölkerung eine grosse Verantwortung.

Den Medien war zu entnehmen, dass bei der Wahl von Martin
Zimmermann die Interessensbindungen nicht vollständig offen-
gelegt wurden.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat folgende
Fragen zu beantworten:

1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die Interessensbindun-
gen aller ENSI-Ratsmitglieder offengelegt werden?

2. Ist diese Transparenz derzeit gewährleistet und wie wird sie
weiterhin sichergestellt?

3. ENSI-Ratsmitglieder dürfen nicht den Anschein von Vorein-
genommenheit erwecken. Trifft dies für alle Mitglieder inklusiv
den Präsidenten zu?

4. Sind die Mitglieder genügend unabhängig von den Betreibern
der Atomanlagen, um sie glaubwürdig beaufsichtigen zu kön-
nen?

5. Für seine Glaubwürdigkeit muss der ENSI-Rat breit aufge-
stellt sein. Ist diese breite Fachkompetenz gegeben und sich
auch atomkritische Fachleute eingebunden?

Mitunterzeichnende: Egger Kurt, Girod, Jans, Locher Bengue-
rel, Schlatter, Schneider Meret, Weichelt-Picard (7)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3733 n Ip. Munz. Bummelvollzug bei der Gewässerrena-
turierung durch Personalmangel  (18.06.2020)

In seinem Bericht "Renaturierung der Schweizer Gewässer:
Stand ökologische Sanierung Wasserkraft 2018" weist das Bun-
desamt für Umwelt BAFU mehrfach auf die fehlenden Ressour-
cen hin, um die aufwändigen Projekte zu begleiten und die
gesetzlich geforderte Sanierungsfrist bis 2030 einhalten zu kön-
nen. Unter anderem stellen die personellen Ressourcen beim
BAFU einen Engpass dar, welcher zu erheblichen Verzögerun-
gen bei den Planungen führt.

Im Bereich der Gewässerrenaturierung ist das BAFU mitverant-
wortlich für den Verzug der Sanierungen. Auf die Nachfrage
eines Journalisten hat das BAFU bestätigt, dass nur ein Drittel
der benötigten Stellen bewilligt wurden.

Der Bund untergräbt durch den Personalmangel bewusst seine
eigene Gesetzgebung. Das kann nicht im Interesse des Bundes
und des Gesetzgebers sein.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist die Aussage korrekt, dass nur ein Drittel der benötigten
Stellen für den Vollzug bewilligt wurden? Wenn ja, wie soll das
Gesetz ohne das notwendige Personal umgesetzt werden?

2. Die gesetzlich geforderte Sanierungsfrist der Gewässer dau-
ert bis 2030. Wie stark ist die Sanierung durch den Personal-
mangel im Verzug?

3. Wie viele zusätzliche Stellen sind für einen korrekten Vollzug
des Gewässerschutzes nötig? Ist der Bundesrat bereit zusätzli-
che Stellen zu bewilligen, damit die Biodiversität durch den
Bummelvollzug nicht noch grösseren Schaden erleidet?

4. Gibt es weitere Vollzugsstellen im Bereich Umwelt, die mit zu
wenig Personal ausgestattet sind? Wenn ja, welche Massnah-
men werden eingeleitet, um den Personalmangel zu beheben
und die den gesetzlichen Vollzug zeitgerecht zu ermöglich?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Hurni, Locher Benguerel, Pult,
Roth Franziska, Schneider Meret, Schneider Schüttel, Suter,
Weichelt-Picard (9)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3734 n Ip. Munz. Massnahmen zum Schutz von Insekten 
beim Mähen und Ernten  (18.06.2020)

Im 2010 publizierte die Forschungsanstalt Agroscope einen
Bericht zur Wirkung von Wiesen-Ernteprozessen auf die Fauna
(ART-Bericht 724). Nach einer fundierten Literaturstudie wurde
die Wirkung von Mähgeräten und Ernteschritten auf Heuschrek-
ken, Raupen und Attrappen untersucht. Die Studie kam zum
Schluss, dass bei den heute üblichen Erntetechniken nur
wenige wiesenbewohnende Tiere überleben.

Bereits im 2001 hatten die Forschungsanstalt Agrarwirtschaft
und Landtechnik und das Zentrum für Bienenforschung (beide
heute Agroscope) einen Artikel zu "Bienenverluste beim Mähen
mit Rotationsmähwerken" publiziert (AGRARForschung 8).
Damals kamen die Forschenden zum Schluss, dass beim
Mähen mit Rotationswerken je nach Art der Wiese bis zu 90 000
Bienen pro Hektare bzw. bis zu 62 Prozent aller Bienen sterben.
Beim Mähen ohne Aufbereiter resultierten rund siebenmal weni-
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ger tote und flugunfähige Bienen. Der Verlust an Wildbestäu-
bern und anderen Insekten wurde nicht untersucht.

Gemäss bundesrätliche Antwort auf die Frage 17.5571 ist in der
Schweiz davon auszugehen, "dass die Verbreitung der Insek-
tenarten gering ist und weiter abnimmt". Ihr Verschwinden habe
jedoch "enorme Folgen für die Landwirtschaft, aber auch für die
Waldwirtschaft und für die Gesellschaft als Ganzes". Während
der letzten 30 Jahre dürfte die Insektenmasse in der Schweiz
um rund 75 Prozent zurückgegangen sein - seit Publikation der
erwähnten Berichte also rund 25 bzw. 50 Prozent.

Ich bitte den Bundesrat daher, folgende Fragen zu beantworten:

1. Beide Autorengruppen sprachen Empfehlungen aus, um die
hohen Sterberaten von wiesenbewohnenden Tierarten bei Ern-
teprozessen zu reduzieren. Welche davon wurden umgesetzt?

2. Welche messbaren Auswirkungen zeigen sich, auf Grund der
umgesetzten Massnahmen?

3. Bestehen heute noch Anreize im Agrarsystem, welche die in
der Studie von 2010 erwähnten, "üblichen Erntetechniken"
begünstigen oder gar fördern?

4. Reichen die ergriffenen Massnahmen, um die hohen Sterbe-
raten bei wiesenbewohnenden Insekten und anderen Tierarten
wirksam zu senken so, dass diese nicht weiter zurückgehen?

5. Wenn nein, welche zusätzlichen Massnahmen sind dafür
nötig?

6. Welche Massnahmen wären nötig, damit sich wiesenbewoh-
nende Tierarten innert nützlicher Frist erholen könnten?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Crottaz, Locher Benguerel,
Maillard, Piller Carrard, Schneider Meret, Weichelt-Picard (7)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3735 n Ip. Romano. Das Tessin und die Schweiz enden 
nicht in Lugano. Das Mendrisiotto muss ins Streckennetz 
für den Bahnfernverkehr eingebunden werden  (18.06.2020)

Mit der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels und einer auch sonst
verbesserten Infrastruktur bricht für den Bahnverkehr und somit
für das gesamte Netz des öffentlichen Verkehrs im Tessin im
Dezember 2020 eine neue Ära an mit effizienteren und in der
Folge attraktiveren Verbindungen für die Nutzerinnen und Nut-
zer. Der Fahrplanentwurf 2021 zeigt, dass das Netz und der
Fahrplan auf die Verbindungen zwischen den Knoten Lugano,
Bellinzona und Locarno ausgerichtet sind. Dieses System
schliesst in der Tat von vornherein und ohne sachliche Recht-
fertigung das Mendrisiotto einschliesslich der Städte Mendrisio
und Chiasso aus: Es fahren nur noch Regionalzüge, was für die
Nutzerinnen und Nutzer namentlich in den Stunden des starken
Pendlerverkehrs nachteilig ist. Das Mendrisiotto zählt 51 000
Einwohnerinnen und Einwohner, 27 000 Beschäftigte und 2400
Studierende und Lehrkräfte an der Università della Svizzera ita-
liana (Accademia di Architettura) und an der Fachhochschule
der italienischen Schweiz. Am Bahnhof Mendrisio enden zehn
regionale Buslinien, und die Passagierfrequenz an den Bahnhö-
fen Mendrisio und Chiasso beläuft sich auf täglich rund 7000
Personen. Die Region verfügt über eine hochentwickelte und
internationale Wirtschafts- und Industriestruktur; zehntausende
Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus dem Einzugsgebiet
von Como und Varese kommen täglich ins Tessin. Seit 2017
gabeln sich am Bahnhof Mendrisio zwei strategisch wichtige
internationale Bahnverbindungen in Richtung Süden: StabioVa-
rese und ChiassoComo. Im Fahrplanentwurf 2021 wird dieser
Situation in keiner Weise Rechnung getragen. Für das Tessin

und somit für die ganze Schweiz endet der Bahnfernverkehr in
Lugano.

1. Endet das Tessin für den Bundesrat und die SBB in Lugano?

2. Weshalb sind für den Bahnfernverkehr (IC) im Mendrisiotto
keine Halte vorgesehen?

3. Hat der Kanton Tessin eine solche Forderung gestellt? Falls
ja, weshalb wurde ihr nicht Folge geleistet?

4. Weshalb werden mit dem Fahrplan 2021 auch die heutigen
IC-Halte frühmorgens und spätabends gestrichen? Ist der Ent-
scheid definitiv? Welche Argumente liegen ihm zugrunde?

5. Weshalb gehört das Mendrisiotto nicht zum Bahnstrecken-
netz, das die Schweizer Städte mittels Fernverkehrszügen mit-
einander verbindet? Welche Bedingungen sind nicht erfüllt und
führen dazu, dass die IC im Mendrisiotto nicht halten?

6. Ist es angesichts der wirtschaftlichen und geografischen
Bedeutung des Mendrisiotto nicht angezeigt, die Wegleitung
"Grundsätze für den Fernverkehr", die auf dem Raumkonzept
Schweiz abstützt, zu aktualisieren? Wäre dem Bundesrat ein
Vorschlag der kantonalen Regierung dienlich?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3736 n Mo. Romano. Das Tessin und die Schweiz enden 
nicht in Lugano. Das Mendrisiotto muss ins Streckennetz 
für den Bahnfernverkehr (IC-Streckennetz) eingebunden 
werden  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass das
Mendrisiotto via die Bahnhöfe Mendrisio und/oder Chiasso ins
IC-Streckennetz, das die Schweizer Städte miteinander verbin-
det, eingebunden wird.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3737 n Po. Töngi. Unterscheidung wertvermehrender 
und werterhaltender Investitionen vereinfachen  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob der Bund eine
Berechnungshilfe bei Investitionen in Liegenschaften zur Auftei-
lung der wertvermehrenden und werterhaltenden Kosten schaf-
fen kann.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Bertschy, Brenzikofer,
Candinas, Dandrès, Friedl Claudia, Glättli, Gugger, Hurni,
Kutter (10)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3738 n Mo. Nationalrat. Konfliktgeladenes Duopol 
China-USA. Internationale Positionierung und Freihandels-
abkommen der Schweiz überprüfen (Nidegger)  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen seiner aussenpoliti-
schen Strategie 2020-2023 dem Parlament eine Analyse vorzu-
legen, die sich spezifisch damit auseinandersetzt, welche
Auswirkungen auf die Schweiz die fortschreitende Marginalisie-
rung der EU in einer multipolar gewordenen und vom konfliktge-
ladenen Duopol China-USA beherrschten Welt hat.

In der Analyse soll der Bundesrat insbesondere die jeweiligen
wirtschaftlichen und politischen Vorteile (demokratische Werte,
Souveränität) folgender Optionen miteinander vergleichen:
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a. Abschluss einer Vielzahl von Freihandelsabkommen mit allen
möglichen Partnern (China, USA, EU, Japan, Indien, Mercosur
usw.), parallel zu den Abkommen im Rahmen der WTO, die sich
seit mehreren Jahren in Schwierigkeiten befindet,

b. Abschluss und/oder Vertiefung regionaler Freihandelsab-
kommen mit den wichtigsten Akteuren, in erster Linie mit China,
den USA und der EU,

c. institutionelle Einbindung in die EU, dies angesichts des Duo-
pols China-USA, und Schutz gegen "hegemoniale" ausländi-
sche Investoren.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

25.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3739 n Ip. Dandrès. Früh- und Sonntagszustellung von 
Zeitungen. Für eine Grundversorgung ohne Dumping  
(18.06.2020)

Der Bund gibt im Rahmen des Grundversorgungsauftrags jedes
Jahr 50 Millionen Franken für die Zustellung von Zeitungen über
den regulären Zustellkanal der Post aus. Der Bundesrat will den
Kreis der Nutzniesser dieser Unterstützung erweitern (20.038
"Massnahmenpaket zugunsten der Medien").

Am 27. Mai 2020 hat die ständerätliche Kommission für Verkehr
und Fernmeldewesen (KVF) einem Ausbau der Unterstützung
der Früh- und Sonntagszustellung zugestimmt. Diese Leistun-
gen gehören aber nicht zum Grundversorgungsauftrag. Die
Zustellbetriebe müssen die branchenüblichen Arbeitsbedingun-
gen unter der Aufsicht der Eidgenössischen Postkommission
(PostCom) einhalten. Da ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) fehlt,
ist der Schutz auf den Bruttomindestlohn von 18.27 Franken bei
einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 44 Stunden
begrenzt. Zur Erinnerung: Der GAV der Post sieht eine 42-Stun-
den-Woche und einen Mindeststundenlohn von 21.72 Franken
vor (Untergrenze für Erwachsene).

2019 hat die PostCom gegen Epsilon, eine Postfiliale, ein Ver-
fahren eröffnet. Epsilon bietet Früh- und Sonntagszustelldienste
für Zeitungen an. Diese Firma hält sich nicht einmal an den Min-
destlohn von 18.27 Franken, ein sehr tiefer Betrag, von dem
man im Kanton Genf nicht leben kann. In Genf wird über einen
Mindestlohn von 23 Franken abgestimmt. Das Vergehen von
Epsilon wog so schwer, dass die Firma eine Busse von 180 000
Franken bezahlen muss.

Die Situation wurde dann mit Hilfe der Gewerkschaft in Ordnung
gebracht.

Während dem coronabedingten Lockdown konnte Epsilon die
Zustellung weiterhin gewährleisten. Die Abonnentinnen und
Abonnenten waren somit weiterhin informiert, obwohl zahlrei-
che wirtschaftliche Aktivitäten ruhten. Trotz allem hat Epsilon
den Angestellten mitgeteilt, dass ihnen der Lohn gekürzt würde.

Die Information ist in einer Demokratie grundlegend. Die Art der
Zustellung beeinflusst direkt den Zugang zur Information. Sie ist
darum genereller und öffentlicher Natur.

Der Wettbewerb darf sich zudem nicht auf die Arbeitsbedingun-
gen auswirken.

Um das Dumping zu bekämpfen, den Angestellten ein würdiges
Leben zu bieten und in der ganzen Schweiz die Früh- und
Sonntagszustellung zu gewährleisten, bitte ich den Bundesrat,
die folgenden Fragen zu beantworten:

a. Ist er bereit, die Früh- und Sonntagszustellung von Zeitungen
in den Grundversorgungsauftrag der Post (Art. 14 PG) zu inte-
grieren?

b. Wie stellt er sicher, dass mit dem eventuellen Ausbau der
Unterstützung durch den Bund nicht das gegenseitige Unterbie-
ten subventioniert wird?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Fehlmann
Rielle, Funiciello, Graf-Litscher, Gysi Barbara, Maillard, Marra,
Nordmann, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Pult, Reynard,
Storni (14)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3742 n Mo. Atici. Schaffung von informellen Beschwer-
demechanismen für Fälle von Racial und Ethnic Profiling 
und Ausbau der Fachstelle für Rassismusbekämpfung  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, der Fachstelle für Rassismus-
bekämpfung einen erweiterten Auftrag wie folgt zu erteilen:

a. Einrichtung einer unabhängigen Schlichtungsstelle, die nie-
derschwellige informelle Beschwerdemechanismen für Betrof-
fene von Fällen von Racial und Ethnic Profiling auf
Bundesebene anbietet;

b. Unterstützung und Beratung des Grenzwachtkorps, des Fed-
Pol und der kantonalen Polizeikorps im Bereich der Dienstan-
weisungen, der Aus- und Weiterbildung und der Bereitstellung
von Ombuds- oder Mediationsstellen auf kantonaler und städti-
scher Ebene mit dem Ziel, die Anzahl von Fällen von Racial und
Ethnic Profiling innerhalb von fünf Jahren ab Inkraftsetzung
mindestens zu halbieren;

c. Schweizweite Einführung einer Web-Applikation zur Erfas-
sung von Personenkontrollen im Zusammenhang von Racial
und Ethnic Profiling, um die statistischen Aussagen zur Anzahl
der Kontrollen, Treffer, Zeit, Ort und Kontrollgrund zu verbes-
sern;

d. Erschliessung weiterer Datenquellen, um ein systematisches
Monitoring und Reporting von Vorfällen im Bereich des Racial
und Ethnic Profiling zu ermöglichen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Brenzikofer, Feri Yvonne, Hurni,
Locher Benguerel, Marti Samira, Piller Carrard, Storni (8)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3745 s Mo. Ständerat. Sicherstellung der nachhaltigen 
Pflege und Nutzung des Waldes (Fässler Daniel)  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den im vierten Landesforstin-
ventar aufgezeigten Defiziten in der Waldpflege entgegenzuwir-
ken und die durch den Klimawandel verschlechterten
Rahmenbedingungen für die Schweizer Waldbewirtschaftung
rasch und konkret zu verbessern. Es sind gezielt Massnahmen
zu fördern und finanziell zu unterstützen, die es den Waldeigen-
tümern ermöglichen, einen gesunden, stabilen und klimafitten
Wald zu erhalten. Es sind finanzielle Anreize zu schaffen, damit
die Waldeigentümer den Wald auch in Zukunft so bewirtschaf-
ten können, dass er "alle Funktionen und Leistungen nachhaltig
und gleichwertig erfüllen kann", wie dies die Waldpolitik 2020
vorsieht. Namentlich Einschränkungen der Funktionen für das
Klima, die Wohlfahrt und die Holzversorgung ist mit effektiv wir-
kenden Massnahmen dringend zu begegnen.

Der Bundesrat wird zu diesem Zweck aufgefordert, in einem
ersten Schritt für eine erste 4-Jahres-Periode zusätzliche lei-
stungsbezogene, finanzielle Beiträge im Umfang von minde-
stens 25 Millionen Franken pro Jahr in drei Bereichen
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auszurichten: für eine "Stabilitäts-Waldpflege" in allen Entwick-
lungsstufen, für Sicherheitsholzschläge und für klimaangepas-
ste Wiederaufforstungsmassnahmen. Sofern dazu neue
gesetzliche Grundlagen zu schaffen oder bestehende anzupas-
sen sind, wird der Bundesrat aufgefordert, diese dem Parlament
spätestens innert 12 Monaten vorzulegen.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Burkart, Dittli, Engler,
Ettlin Erich, Häberli-Koller, Hefti, Juillard, Knecht, Kuprecht,
Maret Marianne, Mazzone, Reichmuth, Stark, Thorens Gou-
maz, Wicki, Zanetti Roberto, Zopfi (18)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

17.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3751 n Ip. Strupler. Missbrauch der Arbeitslosenkasse 
für Saisonarbeiter  (18.06.2020)

Fragen an den Bundesrat

1. Wie gedenkt der Bundesrat den offensichtlichen Missbrauch
der Arbeitslosenkassen für Saisonarbeiter, welche dann in der
Arbeitslosenkasse "überwintern" einzuschränken und ist dem
Bundesrat bewusst, dass dies systematisch betrieben wird da
beide Parteien davon profitieren?

2. Wie und wer kontrolliert, ob die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus dem EU/EFTA Raum während dem Bezug
von Arbeitslosenleistungen in der Schweiz oder in ihrer Heimat
nicht einer anderen Arbeit nachgehen? Denn für die Arbeitslo-
sen gilt ja keine Aufenthaltspflicht in der Schweiz.

3. Wie wird kontrolliert ob sich arbeitslose Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer aus dem EU/EFTA Raum ernsthaft um Arbeit
bemühen? Denn sie wissen ja nur vorübergehend ohne Arbeit
zu sein.

4. Ist es möglich, dass dieser Systemfehler mitverantwortlich für
die überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenzahlen von Perso-
nen mit Nationalitäten welche in Branchen mit starken saisona-
len Schwankungen, wie Bau, Landwirtschaft, Gastronomie
arbeiten ist?

5. Was unternimmt der Bundesrat, um diesen Systemfehler in
den Verträgen mit der EU zu korrigieren? Wäre es hier nicht
richtig vermehrt, nur zeitlich begrenzte Aufenthalts- und Arbeits-
bewilligungen auszusprechen, ähnlich wie früher dem Saison-
nier-Status?

6. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass im Stundenlohn ange-
stellte Mitarbeitende mit hohen Monatsarbeitsstunden während
der Saison trotz Arbeitslosengeld im Winter nicht bessergestellt
sind, als Personen mit einem Jahreslohn?

7. Wie ist der Begriff der Kettenarbeitsverträge zu verstehen,
müssten da Arbeitsvermittlungsbüros und Arbeitgeber nicht
besser kontrolliert werden um einen Missbrauch der Arbeitslo-
senversicherung zu verhindern?

8. Wie viele Bezüger von Kurzarbeit haben eine B oder C Auf-
enthaltsbewilligung und profitieren momentan indirekt von der
vereinfachten Möglichkeit Kurzarbeitsgeld zu beziehen?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3754 s Mo. Sommaruga Carlo. Beteiligung der Schwei-
zer Museen an der Rückgabe von Kulturgütern, die in der 

Kolonialzeit weggenommen wurden. Einrichtung eines 
bundesrechtlichen Verfahrens  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Verfahren einzurichten, die es
den Schweizer Museen ermöglichen, sich am Vorhaben der
Rückgabe und Rückführung von Kulturgütern zu beteiligen, die
deren Ursprungsländern während der Kolonialzeit weggenom-
men wurden.

Die vorgeschlagenen Massnahmen sollen folgende Elemente
enthalten:

1. technische und finanzielle Hilfe für öffentliche und private
Schweizer Museen, auf Bundes-, Kantons- und Gemeinde-
ebene, damit die nötige Provenienzforschung betrieben werden
kann;

2. Sammlung und Verbreitung von Informationen über Objekte,
die zurückgegeben werden sollten;

3. Einrichtung eines wirksamen Mechanismus, um auf dem
Weg der Kulturdiplomatie Streitigkeiten mit den Ländern oder
Gemeinschaften zu schlichten, aus denen die Objekte stam-
men;

4. logistische Unterstützung bei der Durchführung der sich auf-
drängenden Rückgaben oder Bereitstellung alternativer Lösun-
gen anstelle einer Rückgabe.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti,
Français, Gapany, Herzog Eva, Jositsch, Juillard, Mazzone,
Rechsteiner Paul, Thorens Goumaz, Vara, Zanetti Roberto,
Zopfi (13)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

21.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3760 s Mo. Chiesa. Konfliktgeladenes Duopol China-
USA. Internationale Positionierung und Freihandelsabkom-
men der Schweiz überprüfen  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen seiner aussenpoliti-
schen Strategie 2020-2023 dem Parlament eine Analyse vorzu-
legen, die sich spezifisch damit auseinandersetzt, welche
Auswirkungen auf die Schweiz die fortschreitende Marginalisie-
rung der EU in einer multipolar gewordenen und vom konfliktge-
ladenen Duopol China-USA beherrschten Welt hat.

In der Analyse soll der Bundesrat insbesondere die jeweiligen
wirtschaftlichen und politischen Vorteile (demokratische Werte,
Souveränität) folgender Optionen miteinander vergleichen:

a. Abschluss einer Vielzahl von Freihandelsabkommen mit allen
möglichen Partnern (China, USA, EU, Japan, Indien, Mercosur
usw.), parallel zu den Abkommen im Rahmen der WTO, die sich
seit mehreren Jahren in Schwierigkeiten befindet,

b. Abschluss und/oder Vertiefung regionaler Freihandelsab-
kommen mit den wichtigsten Akteuren, in erster Linie mit China,
den USA und der EU,

c. institutionelle Einbindung in die EU, dies angesichts des Duo-
pols China-USA, und Schutz gegen "hegemoniale" ausländi-
sche Investoren.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

15.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
11.01.2021 Zurückgezogen
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x 20.3766 n Ip. Widmer Céline. Einbezug der Städte in die 
Corona-Krisenorganisation des Bundes  (18.06.2020)

Städte waren und sind von der Corona-Krise und den Massnah-
men zur Eindämmung der Pandemie besonders betroffen.
Gestützt auf Artikel 50 der Bundesverfassung, der den Bund zur
besonderen Rücksicht auf die Interessen der Städte und Agglo-
merationen verpflichtet, wird der Bundesrat gebeten, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Hat er die Städte in die Corona-Krisenorganisation einbezo-
gen (KSBC, weitere Gremien)? Falls dies nicht der Fall ist: Wie
ist vor dem Hintergrund des Städteartikels in der Bundesverfas-
sung zu rechtfertigen, dass der Bundesrat die Kantone, die Wis-
senschaft, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft direkt
eingebunden hat, nicht aber die Städte?

2. Wie gedenkt er bei zukünftigen Entscheiden betreffend Wei-
terführung/Aufhebung der Corona-Massnahmen (z.B. Polizei-
stunde, Demonstrationsverbot, Veranstaltungsverbot) die
Bedürfnisse und Erfahrungen der Städte einzubeziehen?

3. Wie gedenkt er in Zukunft sicherzustellen, dass die Städte in
die Krisenorganisation des Bundes einbezogen werden?

4. Wie gedenkt er in den kommenden Monaten und Jahren den
gravierenden finanziellen Konsequenzen der Krise für die
Städte Rechnung zu tragen?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Eymann, Fluri, Kutter, Maillard,
Rytz Regula, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Streiff (9)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3767 n Ip. Baumann. Erhöhtes Krebsrisiko bei Kindern 
durch Pestizide  (18.06.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Beabsichtigt der Bund, die von den Forscherinnen und For-
scher geforderte Intensivierung der Suche nach den Ursachen
dieser Tumor-Erkrankungen bei Kindern zu unterstützen?

2. Kinder reagieren empfindlicher auf bestimmte Umweltein-
flüsse als Erwachsene, was sich in einem erhöhten Krebsrisiko
bei gleicher Exposition niederschlägt. Wie wird dies im Zulas-
sungsverfahren für Pestizide berücksichtigt?

3. Gemäss Stellungnahme des Bundes (19.4549) führt das
BAFU eine Untersuchung zur Luftverfrachtung von Pestiziden
durch. Wie ist diese aufgebaut, welche Kantone sind beteiligt
und liegen schon erste Resultate vor?

4. Gemäss Stellungnahme des Bundes (19.3101) ist kein syste-
matisches Monitoring der Verbreitung von Pestiziden durch
Volatilität, Abdrift und Winderosion von Bodenpartikeln geplant.
Zieht er vor dem Hintergrund der aktuellen Forschungen nun
ein Monitoring in der Umgebung von landwirtschaftlichen Nutz-
flächen in Betracht?

5. Was tut der Bundesrat konkret, um die Risiken der Luftver-
frachtung von Pestiziden rasch und signifikant zu reduzieren,
wie dies gemäss Vorsorgeprinzip nun angezeigt ist?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3770 n Mo. Sauter. Einführung eines E-Rezepts  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit Rezepte für Heilmittel grundsätzlich elektro-

nisch ausgestellt und digital übertragen werden müssen. In
Anbetracht unterschiedlicher digitaler Kompetenzen von Patien-
tinnen und Patienten ist eine angemessene Alternative zum
digitalen Rezept in Papierform vorzusehen.

Mitunterzeichnende: de Courten, Herzog Verena, Humbel,
Mäder, Mettler, Nantermod, Silberschmidt (7)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3771 n Ip. Prezioso. Schweiz-Kolumbien. Gewissheit 
über die Verwendung der Bundeshilfen  (18.06.2020)

Nach über 50 Kriegsjahren wurde am 24. November 2016 in
Bogot ein Friedensabkommen zwischen dem kolumbianischen
Staat und der Guerillaorganisation FARC-EP unterzeichnet. Als
Spezialabkommen fügt es sich in den Rahmen ein, den das
humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konventionen bilden.
Der Bundesrat wurde als Depositar des Abkommens einge-
setzt.

Seit mehreren Monaten weisen verschiedene internationale
Organisationen darauf hin, dass die gegenwärtige Regierung
die Abkommen nicht einhält. Zu den schwerwiegendsten
Verstössen zählt die Ermordung von bisher 201 ehemaligen
Kämpferinnen und Kämpfern und 33 ihrer Familienmitglieder.
Ebenfalls getötet wurden Mitglieder bäuerlicher Organisationen,
namentlich Vertreterinnen und Vertreter von Bewegungen zur
Rückgewinnung von Land oder für Alternativen zum illegalen
Anbau, die sich alle für die Umsetzung dieser Abkommen ein-
setzten. Zahlreiche ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer,
aber auch neue Teile der Bevölkerung sahen sich so dazu ver-
anlasst, ungeachtet der Verträge erneut zu den Waffen zu grei-
fen.

Am 7. April 2018 verwies die spanische Presse auf ein Schrei-
ben der Botschaften Norwegens, Schwedens und der Schweiz,
worin diese ihre Besorgnis darüber äusserten, dass sich die
kolumbianische Regierung über die Verwendung der 200 Millio-
nen Dollar, die diese Länder dem Friedensförderungsfonds
"Fondo Colombia en Paz" zur Verfügung gestellt hatten, in Still-
schweigen hülle. Der kolumbianische Generalstaatsanwalt hat
zwar eine Untersuchung eingeleitet, doch hat diese noch keine
Ergebnisse gezeitigt.

Am 4. Mai 2020 hat die kolumbianische Presse enthüllt, dass
ein Vertrag über mehrere Millionen Franken mit einer Kommuni-
kationsfirma (Du Brands SAS) besteht, die das Image der Präsi-
dentschaft und deren Kommunikation über die sozialen
Netzwerke pflegen soll, wofür sie via den "Fondo de Programas
Especiales para la Paz" mit Geldern aus dem Friedensförde-
rungsfonds bezahlt wird.

1. Alle diese Informationen geben Anlass zur Besorgnis, was
die Verwendung der Mittel der Schweiz zur Friedensförderung
in Kolumbien betrifft. Kann der Bund gewährleisten, dass diese
auf verschiedene Weise geleistete Hilfe nicht dazu dient, die
Korruption zu nähren oder, schlimmer noch, die Menschen-
rechte zu verletzen und politische Oppositionelle zu verfolgen
und zu ermorden?

2. Kann der Bundesrat die für die Zusammenarbeit und den
Frieden in Kolumbien bestimmten Beträge genauer beziffern
und deren Verwendung aufzeigen, um so auf diese Besorgnis
einzugehen?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Brélaz, de la Reussille, Mail-
lard, Prelicz-Huber, Python, Rytz Regula, Walder, Wermuth (9)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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20.3772 n Mo. Bulliard. Statistik über Kinder, die Zeuginnen 
und Zeugen von häuslicher Gewalt sind  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Anzahl Kinder, die Zeugin-
nen oder Zeugen von häuslicher Gewalt sind, statistisch zu
erfassen. Diese jährliche oder zumindest in regelmässigem
Abständen geführte Statistik wird aufzeigen, wie viele Kinder in
Haushalten gemeldet sind, in denen Polizeiansätze aufgrund
von häuslicher Gewalt stattfinden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Andrey, Badertscher,
Bendahan, Bregy, Brenzikofer, Candinas, Eymann, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Geissbühler, Giacometti, Gschwind,
Gugger, Gysi Barbara, Kamerzin, Klopfenstein Broggini, Kutter,
Lohr, Maitre, Molina, Müller-Altermatt, Munz, Paganini, Piller
Carrard, Rechsteiner Thomas, Regazzi, Reynard, Ritter, Roduit,
Romano, Roth Pasquier, Schneider Schüttel, Stadler, Streiff,
Studer, Vincenz, Wismer Priska (38)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3773 n Ip. Büchel Roland. Zuwanderungsabgabe als Ein-
nahmequelle für den Bund  (18.06.2020)

Im Rahmen der Debatte über die eine mögliche Einführung
einer Zuwanderungsabgabe für EU-Bürger wurde meine Frage
19.5579 (Steuerung der Zuwanderung; Abgaben oder Kontin-
gente, welches Konzept ist besser?) vom Bundesrat so beant-
wortet, dass man zuerst die betroffenen Sektoren definieren
müsste, um die Folgen für die "gewünschten Arbeitskräfte" zu
evaluieren. Die Idee einer solchen Abgabe sei wohl einmal
geprüft, dann jedoch nicht weiterverfolgt worden.

1. Was wären die voraussichtlichen Auswirkungen bei einer ein-
maligen Zuwanderungsabgabe von 5000 Schweizer Franken
für alle EU-Ausländer auf die verschiedenen Sektoren (Land-
wirtschaft, Industrie und Dienstleistung)?

2. Was würde sich bei einer Zuwanderungsabgabe von jährlich
auf 2000 Schweizer Franken ändern?

3. Wie hoch wären die voraussichtlichen jährlichen Einnahmen
für den Bund in beiden Fällen?

4. Könnte eine solche Zuwanderungsabgabe dazu führen, dass
vermehrt höher qualifizierte Arbeitskräfte in die Schweiz
kämen?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3774 n Ip. Clivaz Christophe. Ist das Eidgenössische 
Nuklearsicherheitsinspektorat durch die Atomlobby 
unterwandert?  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wusste der Bundesrat, dass Martin Zimmermann zum Zeit-
punkt seiner Wahl in den ENSI-Rat und schliesslich bei der
Ernennung zu dessen Präsidenten Mitglied der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Kernfachleute (SGK) und des Nuklearfo-
rums Schweiz war?

2. Wenn er es nicht wusste, ist der Bundesrat nicht auch der
Ansicht, dass die Ernennung von Martin Zimmermann nach den
Vorschriften der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsver-
ordnung (RVOV) unverzüglich widerrufen werden muss?

3. In welchem Mass lässt sich der Entscheid, dass das in die
Jahre gekommene Kernkraftwerk Beznau trotz der bekannten
Mängel den Betrieb wiederaufnehmen durfte, durch die Prä-
senz dieses Atomlobbyisten an der Spitze des Aufsichtsorgans
ENSI erklären?

4. Kann der Bundesrat für alle ENSI-Mitglieder bestätigen, dass
sie integer sind und keinerlei Interessensbindungen zur Atom-
lobby aufweisen?

Mitunterzeichnende: Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Python,
Walder (4)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3775 n Ip. Amaudruz. Operation Papyrus. Vertrauen oder 
Versagen?  (18.06.2020)

In Genf läuft eine Untersuchung zur Operation Papyrus. Die
erhobenen Fakten zeigen, dass sich mit verschiedenen Metho-
den eine Aufenthaltsbewilligung erlangen liess, ohne dass die
Bedingungen dafür erfüllt waren. Es ist die Rede von Scheinfir-
men, gefälschten Dokumenten, gefälschten Unterschriften,
Scheinehen, Betrug bei den Französischtests. Das Betrugsri-
siko war offensichtlich hoch, da nie das nötige Personal zur Ver-
fügung stand und die Zeit für die nötigen Abklärungen fehlte,
insbesondere in Bezug auf die den Dossiers beigelegten Unter-
lagen. Die befragten Personen weisen auch darauf hin, dass
der für die Operation zuständige Staatsrat anscheinend persön-
lich interveniert habe und in einem Fall sogar ein Gesuch zuge-
lassen haben soll, welches die Kriterien nicht erfüllte, obschon
diese ohnehin sehr vage und offensichtlich nicht wirklich restrik-
tiv waren. Das Resultat sind 2390 Legalisierungen, denen nur
50 Ablehnungen gegenüberstehen.

Diese gelinde gesagt zweifelhaften Dossiers wurden dann für
den definitiven Entscheid nach Bern übermittelt. Das Resultat
macht deutlich, dass der Bund dem Kanton Genf viel Vertrauen
entgegenbrachte und dessen Meinung häufig, wenn nicht gar
systematisch berücksichtigte.

1. Welche Aufgaben hatte der Kanton Genf im Rahmen der
Operation Papyrus (Entgegennahme der Unterlagen, Prüfung,
Erstellung des Dossiers, Entscheid)?

2. Welche Aufgaben hatten die Bundesangestellten, die für die
Prüfung der Dossiers aus Genf zuständig waren?

3. Hatten sie die Mittel, um die Echtheit der eingereichten Unter-
lagen zu überprüfen, oder mussten sie nur prüfen, ob die nöti-
gen Dokumente tatsächlich vorhanden waren?

4. Zeigte der Bundesrat nicht zu wenig Neugierde bei der Prü-
fung dieser Dossiers?

5. Wie viele Dossiers wurden durch den Bund abgelehnt?

6. Welches waren die Gründe für die Ablehnung durch den
Bund?

7. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen in Bezug auf
die Dossiers, bei denen Betrug im Spiel war?

8. Wird die Aufenthaltsbewilligung bei nachgewiesenem Betrug
wieder entzogen?

9. Falls die Aufenthaltsbewilligung wieder entzogen wird, wer-
den die betreffenden Personen dann ausgeschafft?

10. Wird der Bundesrat gegen den Kanton Genf vorgehen
wegen dessen leichtfertiger, wenn nicht sogar betrügerischen
Haltung?

11. Welche Massnahmen wird der Bundesrat treffen, um zu ver-
hindern, dass eine kantonale Behörde seine Gutgläubigkeit
ausnutzt?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.
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20.3776 n Po. Brenzikofer. Schaffung einer unabhängigen 
Ombudsstelle für Asylsuchende  (18.06.2020)

Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle für Asylsuchende

Der Bundesrat wird eingeladen, die Schaffung einer unabhängi-
gen Ombudsstelle im Asylwesen zu prüfen. Diese Meldestelle
soll Ansprechpartner bei Gewalt, Diskriminierung und anderwei-
tigen schwerwiegenden Problemen in den Asylunterkünften
sein.

Mitunterzeichnende: Andrey, Atici, Bulliard, Gugger, Gysin
Greta, Jans, Klopfenstein Broggini, Landolt, Marti Samira, Mett-
ler, Meyer Mattea, Moser, Nussbaumer, Pasquier, Prelicz-
Huber, Roth Franziska, Streiff, Studer, Suter, Walder (20)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3777 n Mo. Buffat. Vorbildfunktion des Bundes und Soli-
darität mit den inländischen Arbeitskräften. Taten statt 
Worte  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, seine Rekrutierungspolitik in
Bezug auf das gesamte Bundespersonal klar am Vorrang für
Schweizerinnen und Schweizer auszurichten.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3779 n Mo. Christ. Medienförderung und Bildungsoffen-
sive mit Mediengutscheinen für Jugendliche und junge 
Erwachsene  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit der Bund für die 16- bis 25-Jährigen ein Pilot-
projekt für Mediengutscheine durchführen kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Atici, Binder,
Chevalley, Farinelli, Feller, Fischer Roland, Flach, Gredig, Gros-
sen Jürg, Moser, Pasquier, Pointet, Pult, Schaffner, Storni,
Streiff, Wasserfallen Christian (19)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3782 n Mo. Egger Mike. SOS Jugendarbeitslosigkeit. 
Lehrbetriebe entlasten  (18.06.2020)

Der Bundesrat hat zu prüfen, welche administrativen Hinder-
nisse bei der Ausbildung von Lehrlingen bestehen, und wird
beauftragt, Anreize für die Bereitstellung von Ausbildungsplät-
zen zu treffen. Dabei ist insbesondere auch eine steuerliche
Entlastung der Lehrbetriebe pro Ausbildungsplatz zu prüfen.

Mitunterzeichnende: Ryser, Silberschmidt (2)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3783 n Ip. Weichelt-Picard. Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Gesundheit  (18.06.2020)

Die medizinische Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte
einen Bericht zu den Folgen des Klimawandels unter dem Titel
"The 2019 report of The Lancet Countdown on health and cli-
mate change: ensuring that the health of a child born today is
not defined by a changing climate" (vgl. https://www.thelan-
cet.com, Vol 394 November 16, 2019). Es werden 41 Schlüsse-
lindikatoren definiert.

In diesem Zusammenhang möchte ich den Bundesrat bitten,
folgenden Fragen zu beantworten:

1. Hat der Bundesrat Kenntnis der obgenannten Studie? Wenn
ja wie ist seine Beurteilung?

2. Hat der Bundesrat die Auswirkungen des Klimarisikos auf die
Kosten der Sozialversicherungen, insbesondere der obligatori-
schen Krankenversicherung (OKP), abgeschätzt?

- Wenn ja, was sind die erwarteten Auswirkungen?

- Wenn nicht, plant er, eine solche Analyse durchführen zu las-
sen?

3. Wie wurden diese Ergebnisse in die Umsetzung der Gesund-
heitsstrategie 2030 integriert?

4. Welche Massnahmen plant der Bundesrat, um die Vorsorge
zu verbessern anstelle die Nachsorge mit den entsprechenden
Gesundheitskosten ausbauen zu müssen?

5. In der Schweiz gilt das Verursacherprinzip. Kann sich der
Bundesrat vorstellen, eine Klimaabgabe einzuführen, um die
Verursacher*innen an den zusätzlichen Krankheitskosten (ins-
besondere der OKP) stärker zu beteiligen

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Gysi Barbara, Meyer Mattea,
Munz, Porchet, Prelicz-Huber, Roth Franziska (7)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3784 n Ip. Streiff. Wird zur Organentnahme nach Herz-
Kreislauf-Stillstand der Hirntod aktiv sichergestellt?  
(18.06.2020)

Als Antwort auf meine Interpellation 19.4569 hat der Bundesrat
ausgeführt, dass nach Artikel 9 des Transplantationsgesetzes
der Mensch tot ist, wenn die Funktionen seines Hirns ein-
schliesslich des Hirnstamms wegen fehlender Sauerstoffversor-
gung bei Herz- und Kreislaufstillstand irreversibel ausgefallen
sind. Derartige irreversible Schäden des Hirns würden bereits
nach wenigen Minuten eintreten. Nach vorgeschriebener War-
tezeit von 5 Minuten und zusätzlicher Diagnostik zur Todfest-
stellung könne daher bedenkenlos die Organentnahme
vorgenommen werden.

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen dazu zu beantworten:

1. Wie stellt sich der Bundesrat dazu, dass die einschlägigen
Maastricht-Empfehlungen einen Herzstillstand von 10 Minuten
vorgeben sowie namhafte Neurologen nicht einmal diese 10
Minuten Wartezeit als ausreichend erachten, um die Irreversibi-
lität des Funktionsausfalls des Gehirns gemäss Gesetz zu
gewährleisten?

2. Bestätigt der Bundesrat, dass - wie in der Fachliteratur aus-
geführt - in den Schweizer Organentnahmezentren bei Orga-
nentnahme nach Kreislaufstillstand (DCD) nach der
Todesfeststellung zum Beispiel für Lungenentnahmen die
mechanische Beatmung weitergeführt sowie Herzmassage
durchgeführt werden, um Heparin im Kreislauf der Organspen-
der zu verteilen sowie bei Nierenentnahmen in manchen Zen-
tren nach der Todesfeststellung eine Herzmassage angewandt
wird, um kurzzeitig die Zirkulation wiederherzustellen?

3. Trifft es zu, dass bei solchen Massnahmen die Verhinderung
der Blutzirkulation ins Gehirn notwendig wird, um eine Reakti-
vierung der Hirnfunktionen zu verhindern?

4. Trifft es zu, dass zum Beispiel 2019 in Genf für die Durchblu-
tung der zu transplantierenden Organe die normothermische
regionale Perfusion (NRP) praktiziert wurde, bei der mittels Bal-
lon in der Aorta die Halsschlagadern blockiert werden, damit
kein sauerstoffhaltiges Blut ins Gehirn gelangt und Hirnfunktio-
nen wieder aktiviert werden? Kann der Bundesrat Auskunft dar-
über geben, ob diese Methode weiterhin in der Schweiz
angewendet wird und worauf stützt er seine Angaben?
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5. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass es sich hierbei nicht
mehr um simples Sterbenlassen handelt, sondern der Hirntod
durch einen aktiven Eingriff sichergestellt wird?

6. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um sicherzustellen, dass
ab sofort keinen Sterbenden Organe entnommen werden?

Mitunterzeichnende: Gugger, Studer (2)

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.3786 n Ip. Markwalder. Wie kann der Bund zielgerichtet 
helfen, wieder Vertrauen entlang der Wertschöpfungsket-
ten zu schaffen, um den wirtschaftlichen Wiederauf-
schwung zu fördern?  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Ist der Bundesrat bereit analog der Garantie-Schemen in
unseren Nachbarländern eine massgeschneiderte Schweizer
Public-Private-Partnership-Lösung zur Sicherung des Vertrau-
ens entlang der Wertschöpfungsketten zu prüfen und zu reali-
sieren?

2. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass ohne staatliche Garan-
tien ein negativer Domino-Effekt eintreten könnte, der bei
Warenkredit-Ausfällen und vermehrten Unternehmensinsolven-
zen eine Ansteckungsgefahr für die Banken bedeuten würde?

3. Anerkennt der Bundesrat, dass es zu den bisherigen "one-
fits-for-all"-Instrumenten wie Kurzarbeitsentschädigung und
COVID-Krediten auch massgeschneiderte Lösungsansätze
braucht, die im Endeffekt hoch wirksam sein können ohne viel
Steuergeld zu kosten?

12.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3788 n Ip. Rutz Gregor. Schnüffelstaat in Bundesbern. 
Wieso fordern Bundesbehörden die Offenlegung von Wer-
bebudgets privater Unternehmen?  (18.06.2020)

Dieser Tage erhielten verschiedene Importeure von Personen-
wagen ein Schreiben des Direktors des Bundesamts für Ener-
gie. Das BFE führe, wie es im Schreiben heisst, eine Umfrage
zu den "Auswirkungen der Corona-Krise auf den Markt für neue
Personenwagen" durch. Wer den Fragekatalog liest, staunt
nicht schlecht. Das BFE erfragt die Marketing-Ausgaben, wel-
che getätigt wurden, um die "verschärften CO2-Ziele für Perso-
nenwagen" zu erreichen. Detailliert wird Auskunft verlangt über
die Marketingausgaben für Steckerfahrzeuge, für effiziente
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bzw. Hybride sowie über
den konkreten Marketing-Aufwand 2019/2020 in diesem
Bereich. Das BFE will weiter Bescheid wissen über Promotions-
aktionen, über Massnahmen im Bereich der Margen- und Preis-
politik, aber auch über Aus- und Weiterbildungsmassnahmen.

Schliesslich, so das BFE, werde seit der Wiedereröffnung der
Showräume ein "starker Fokus auf die Lagerfahrzeuge" gelegt,
weshalb sich die Frage stelle, ob die Importeure genügende
Massnahmen getroffen haben, um "effiziente Modelle an Lager
verfügbar zu haben".

Vor diesem Hintergrund frage ich den Bundesrat:

1. Hat der Bundesrat Kenntnis vom Schreiben, welches der
Direktor des BFE am 16. Juni an Automobil-Importeure ver-
sandt hat?

2. Auf welche gesetzliche Grundlage berufen sich die zuständi-
gen Stellen, wenn sie "möglichst detaillierte" Angaben über die

Marketing-Ausgaben und Weiterbildungsmassnahmen der ein-
zelnen Firmen einfordern?

3. Sind die Probleme, welche sich hiermit aus wettbewerbs-
rechtlicher Sicht ergeben, für den Bundesrat irrelevant?

4. Gibt es andere Branchen, in welchen die Bundesverwaltung
derartige Auskünfte über private Zahlen der Betriebe verlangt?

Mitunterzeichnende: Bregy, Giezendanner, Regazzi, Wasserfal-
len Christian (4)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3794 n Mo. Dettling. Stopp dem Politfilz bei den staats-
nahen Betrieben (Lex Pardini)  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt dafür zu sorgen, dass der Polit-
filz bei staatsnahen Betrieben (aktuell Verwaltungsrat Post)
sofort gestoppt wird.

Mitunterzeichnende: Friedli Esther, Heer, Imark, Sollberger,
Zuberbühler (5)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3795 n Ip. Schneider Meret. Für die Aufnahme der Land-
wirtschaft ins Arbeitsgesetz  (18.06.2020)

1. Anerkennt der Bundesrat die tiefen Löhne und schlechten
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft als problematisch?

2. Wie steht der Bundesrat zu einer Aufnahme der Landwirt-
schaft ins Arbeitsgesetz und welche Möglichkeiten sieht er, die
entstehenden Mehrkosten nicht auf die Betriebseigner*innen
abzuwälzen?

3. Sieht der Bundesrat eine Möglichkeit, Löhne von landwirt-
schaftlichen Mitarbeitenden zu einem Prozentsatz mittels Sub-
ventionen mitzufinanzieren, um das Lohnniveau in der
Schweizer Landwirtschaft auf ein in der Schweiz übliches Min-
destniveau anzuheben?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Girod, Gugger,
Munz, Ryser, Rytz Regula (7)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3796 n Ip. Schneider Meret. Einfuhrbestimmungen für 
Jagdtrophäen aus dem Ausland  (18.06.2020)

Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung der folgenden Fra-
gen:

1. Welche Massnahmen schlägt der Bundesrat vor, die verhin-
dern, dass Trophäen von Tieren in die Schweiz importiert wer-
den, welche tierschutzwidrig getötet worden sind?

2. Wäre es aus Sicht des Bundesrates sinnvoll, dass für die Ein-
fuhr von Jagdtrophäen neu zusätzlich die Art der Jagdwaffe
angegeben werden muss?

3. Wäre es nicht analog zu den Einfuhrbestimmungen lebender
Wildtiere gerechtfertigt, auch für tote Tiere ungeschützter Arten
(inkl. Teile davon) eine Einfuhrbewilligung zu verlangen?

4. Wie steht der Bundesrat dazu, in Anbetracht der verschärften
Wildereiproblematik ein Importverbot für Jagdtrophäen bedroh-
ter Tierarten zu erlassen?
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Mitunterzeichnende: Andrey, Baumann, Chevalley, Gredig,
Munz, Rytz Regula (6)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3798 n Mo. Fischer Roland. Green Bonds für Klima-
schutz und Artenvielfalt  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Grundlagen für einen "Swiss
Sustainable Development Fund" zu schaffen, welcher die
Finanzierung von Grossprojekten zugunsten des Klimaschutzes
und dem Erhalt der Biodiversität dient. Gefördert werden sollen
insbesondere neue Technologien und grosse Projekte mit
hohem Investitionsrisiko, geringen Erfahrungswerten und lan-
gen Investitionszeiträumen.

Das Hauptziel des Fonds ist die Minimierung des Risikos, um
die Attraktivität für private Investoren zu steigern. Der "Swiss
Sustainable Development Fund" soll im Eigentum des Bundes
stehen und hauptsächlich durch die Ausgabe von Green Bonds
finanziert werden. Dabei handelt es sich um Bundesanleihen,
deren Emissionsergebnis für die Einlage in den Fonds und
somit für grüne Investitionen zweckgebunden wäre. Erträge
würde der Fonds durch den Verkauf von erneuerbarer Energie
auf dem Markt sowie mit Beiträgen des Bundes, z.B. für Biodi-
versitätsleistungen, erzielen. Mit den Erträgen sollen der
Betriebsaufwand des Fonds sowie die Zinszahlungen der
Green Bonds gedeckt werden.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Brunner, Chevalley, Christ,
Flach, Gredig, Grossen Jürg, Mäder, Matter Michel, Mettler,
Moser, Pointet, Schaffner (13)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3799 n Po. Marti Samira. Die rechtlichen Vorgaben zur 
Verhinderung von Racial und Ethnic Profiling stärken  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament die Rechts-
grundlagen für die effektive Durchsetzung des Verbots von
Racial und Ethnic Profiling und die Stärkung des Rechtsschut-
zes von Betroffenen vorzulegen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Crottaz, Feri Yvonne, Locher Ben-
guerel, Maillard, Marra, Meyer Mattea, Piller Carrard, Reynard,
Suter, Wermuth (11)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.3800 n Ip. Matter Michel. Ist es akzeptabel, dass ein 
Unternehmen, dessen Haupteigentümer der Bund ist, von 
seiner Position profitiert, um im Internet vergleichende 
Klassifizierungen, einschliesslich kostenpflichtiger Lei-
stungen, anzubieten?  (18.06.2020)

Seit Jahren florieren im Internet zahlreiche Websites und Platt-
formen, die Waren- und Dienstleistungsanbieter vergleichen
und klassifizieren. Einer der bekanntesten Anbieter ist "TripAd-
visor" im Tourismusbereich. Solche Plattformen basieren auf
der Logik des partizipativen Webs. Sie erlauben jeder und
jedem, einen Anbieter nach eigenen Kriterien und Erfahrungen
zu kommentieren, zu bewerten oder zu klassifizieren.

Diese Plattformen sind sehr oft privat. Man kann aber beobach-
ten, dass auch Anbieter, die mehrheitlich in öffentlicher Hand
sind, am Markt teilnehmen wollen und im Internet Vergleichs-
plattformen betreiben, wobei gewisse Leistungen gegen Bezah-

lung angeboten werden. Die Anbieter profitieren dabei von ihrer
marktbeherrschenden Stellung und machen sich Marktvorteile
zunutze. Die Vergleichsplattform Vergleich CH (www.schreiner-
vergleich.ch, www.physiotherapievergleich.ch, www.tierarztver-
gleich.ch usw.) wird von der Swisscom Directories AG
betrieben. Diese gehört der Swisscom, deren Haupteigentümer
wiederum der Bund ist.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist es akzeptabel, dass ein Unternehmen, dessen Hauptei-
gentümer der Bund ist, Vergleichsplattformen anbietet und so
von seiner marktbeherrschenden Stellung profitiert?

2. Sollte ein solcher Status nicht eher mit Zurückhaltung und
Neutralität verbunden sein, zumal die Swisscom Directories AG
in keiner Weise verpflichtet ist, die veröffentlichten Bewertungen
zu prüfen?

3. Steht es um diese vermeintliche Neutralität nicht noch
schlechter, wenn man bedenkt, dass die Vergleichsplattform
auch kostenpflichtige Leistungen anbietet, welche die Unter-
nehmen in Anspruch nehmen können, um ihre Position zu ver-
bessern?

4. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Vergleichs-
plattform, die einem Unternehmen gehört, dessen Haupteigen-
tümer der Bund ist, räumen diesem Unternehmen gebührenfrei
das ausschliessliche Recht ein, die auf dieser Plattform veröf-
fentlichten Bewertungen zu verwenden, zu verteilen und zu ver-
öffentlichen. Ist das akzeptabel?

5. Ist dieses Recht kein Problem für den Persönlichkeitsschutz,
wenn die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform es gar nicht
ablehnen können und so eine Einverständnispflicht geschaffen
wird?

Mitunterzeichnende: Christ, Fehlmann Rielle, Fischer Roland,
Flach, Lüscher, Maitre, Mettler, Michaud Gigon, Pointet (9)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3801 n Mo. Pointet. Moratorium für den Bau neuer 
Kehrichtverbrennungsanlagen  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Moratorium für den Bau
neuer Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) in der Schweiz zu
erlassen. Die Modernisierung von KVA soll möglich bleiben
unter der Bedingung, dass sie Elektrizität produzieren und
einen sehr hohen Anteil der produzierten Wärme nutzen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Chevalley, Christ,
Fischer Roland, Flach, Gredig, Grossen Jürg, Mäder, Matter
Michel, Moser (11)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3803 n Ip. Badran Jacqueline. Wirtschaftlichkeit von 
bundeseigenen Immobilien. Berechnungsgrundlagen bei 
der Beurteilung von Verkauf versus Behalten  (18.06.2020)

Der Bundesrat hat vorletztes Jahr angekündigt das Immobilien-
portfolio der Eidgenössischen Zollverwaltung im Wert von rund
einer Viertelmilliarde zu verkaufen. In der Motions-Antwort zur
Motion 18.4214, die einen Verzicht auf die Verkäufe fordert,
begründet der Bundesrat seine ablehnende Haltung unter
anderem damit: "Die Wohnobjekte können somit in keiner
Weise als Anlageobjekte mit hoher Rendite bezeichnet werden
und sind aus wirtschaftlicher Sicht zu veräussern." Zudem lehnt
der Bundesrat eine Motion (19.3808) ab, die verlangt, dass bun-
deseigene Immobilien, für die Kantone und Gemeinden gemäss



359

Bundesverordnung ein Vorkaufsrecht besitzen, nur an den
Meistbietenden verkaufen zu wollen und den Preis nicht mittels
üblichen Verkehrswert-Schätzverfahren zu ermitteln. In der
Begründung wird unter anderem aufgeführt: "Sie würde dem
Finanzhaushaltgesetz widersprechen, welches den wirtschaftli-
chen und wirksamen Einsatz der öffentlichen Mittel fordert."

Nun will die Post einen Teil ihres Immobilienportfolios verkau-
fen.

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. Immobilien - insbesondere in der Schweiz - gelten als die
wirtschaftlich besten Anlagen überhaupt. Dies insbesondere in
einem Tiefzinsumfeld. Institutionelle Anleger wie Pensionskas-
sen drängen aggressiv in Immobilienanlagen, was zu seit Jahr-
zehnten steigenden Preisen führt. Bestreitet das der
Bundesrat? Wieso denn will der Bundesrat im Immobilienbe-
reich "aus wirtschaftlichen Gründen", wie er selber aufführt,
desinvestieren, wo doch alle das Gegenteil tun und aus eben-
diesen wirtschaftlichen Gründen in Immobilien drängen?

2. Ist die Finanzkontrolle mit diesen Verkäufen einverstanden,
die doch selber den "wirtschaftlichen und wirksamen Einsatz
der öffentlichen Mittel" fordert? Wenn ja, welche Berechnungs-
grundlage ist Grundlage für die Behauptung des Bundesrats
"Wohnobjekte können somit in keiner Weise als Anlageobjekte
mit hoher Rendite bezeichnet werden"? Wird eine Gesamtren-
dite inkl. Vermögenswertsteigerungen (von je nach Lage und
Jahr von 2-6% jährlich) einbezogen?

3. Müsste die Finanzkontrolle aus finanzpolitischen Gründen
nicht dringend davon abraten, Immobilien zu verkaufen und sie
nicht viel eher - analog der SBB - zu behalten und professionell
zu bewirtschaften. Würde das nicht viel eher einem "wirtschaftli-
chen und wirksamen Einsatz unserer Mittel" entsprechen?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3804 n Ip. Romano. Meldestelle bei Verdacht auf sexu-
elle Gewalt an Kindern via Internet  (18.06.2020)

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder online hat in den letzten
Jahren ein erschreckendes Ausmass angenommen. Die Zahlen
zu verbreiteten kinderpornografischen Darstellungen steigen
markant. So hat beispielsweise das FBI 2018 rund 9000 Ver-
dachtsfälle von Kinderpornografie an die Schweiz gemeldet.
Genau wegen dem Anstieg von sexualisierter Gewalt gegen
Kinder online war es wichtig und richtig, dass das Parlament
2019 den Kinder- und Jugendschutz in den Zweckartikel des
Fernmeldegesetzes (neuer Art. 1 Abs. 2 Bst. e FMG) aufnahm
und in Artikel 46a FMG diesen Schutzgedanken noch konkreti-
sierte. Damit Informationen mit verbotenem pornographischem
Material (z. B. Kinderpornografie) rasch und weltweit gelöscht
werden, sieht Artikel 46a Absatz 2 FMG vor, dass das BAKOM,
das Bundesamt für Polizei und die zuständigen Stellen in den
Kantonen geeignete Massnahmen koordinieren und dass dazu
von Dritten betriebene Meldestellen sowie Behörden im Aus-
land beigezogen und unterstützt werden können. Der Bundes-
rat soll die Einzelheiten regeln.

In den Verordnungen zum FMG, so wie sie in die Vernehmlas-
sung geschickt wurden, wird aber in keiner Weise auf die im
Gesetz genannten Meldestellen eingegangen.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was hält er von Meldestellen zu Kinderpornografie und sexu-
eller Gewalt gegen Kinder im Internet, die von Dritten betriebe-

nen werden, wie sie z. B. in Frankreich (Point de Contact) und
in Deutschland ausgestaltet sind?

2. Warum wurde der Willen des Gesetzgebers bezüglich der
Zusammenarbeit des BAKOM, des Bundesamtes für Polizei
und der zuständigen Stellen in den Kantonen mit einer von Drit-
ten betriebenen Meldestelle in den Verordnungen zum FMG
nicht konkretisiert?

3. Wie stellt er sich eine solche Zusammenarbeit zwischen den
genannten Akteuren vor, bzw. welche verschiedenen Möglich-
keiten sieht er dazu und was hat er in dieser Hinsicht geplant?

4. Würde er es begrüssen, wenn die grossen Fernmeldedien-
stanbieterinnen und -anbieter gemeinsam eine geeignete natio-
nale Meldestelle erschaffen und betreiben würden?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3806 n Po. Piller Carrard. Anders in die Institutionen der 
familienergänzenden Kinderbetreuung investieren  
(18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die wirtschaftlichen und sozialen
Folgen einer Unentgeltlichkeit familienergänzender Kinderbe-
treuung für Familien zu eruieren, in denen beide Elternteile
erwerbstätig sind. Die Studie soll Antworten auf die folgenden
Fragen liefern:

1. Wie würde sich das Arbeitskräftepotenzial auf dem Arbeits-
markt erhöhen?

2. Um wie viel würden sich die Steuereinnahmen erhöhen?

3. Welche Auswirkungen hätte eine solche Massnahme auf die
Familienarmut?

4. Welches wären die Auswirkungen in Bezug auf die frühe För-
derung der Kinder?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Fehlmann
Rielle, Hurni, Marra, Reynard (6)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3808 n Mo. Barrile. Keine Diskriminierung von älteren 
Personen im Einbürgerungsverfahren  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Härtefallklausel in Artikel 9
der Bürgerrechtsverordnung (SR 141.01; BüV) so zu ergänzen,
dass alters- und entwicklungsbedingte Einschränkungen der
körperlichen, geistigen und psychischen Fähigkeiten als
gewichtige persönliche Umstände gewertet werden können.

Mitunterzeichnende: Atici, Crottaz, Dandrès, Fehlmann Rielle,
Feri Yvonne, Friedl Claudia, Funiciello, Graf-Litscher, Gysi Bar-
bara, Jans, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Min Li,
Marti Samira, Molina, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult,
Reynard, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Storni, Suter, Wasserfallen Flavia, Widmer Céline (28)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3813 n Mo. Regazzi. Auch Covid-19-Kredite Plus für die 
gesamte Dauer der Solidarbürgschaft nicht als Fremdkapi-
tal berücksichtigen  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Covid-19-
Gesetzgebung dafür zu sorgen, dass für KMU-Betriebe auch
die Covid-Plus Kredite analog zur Artikel 24 der COVID-19-Soli-
darbürgschaftsverordnung vorgenommen werden.
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Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Bregy,
Bulliard, Cattaneo, Dettling, Farinelli, Friedli Esther, Grossen
Jürg, Gschwind, Gutjahr, Jans, Kamerzin, Landolt, Michaud
Gigon, Paganini, Rechsteiner Thomas, Ritter, Ryser, Rytz
Regula, Schneeberger, Zuberbühler (22)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3814 n Mo. Barrile. Informations- und Beratungspflicht 
der Behörden über die Einbürgerung  (18.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen einen Aktionsplan zu erarbeiten, damit die Einbürge-
rung als wesentliches Element einer erfolgreichen Integration
der im Rahmen der Integrationsförderung bestehenden Infor-
mations- und Beratungspflichten von Bund, Kantonen und
Gemeinden anerkannt wird.

Mitunterzeichnende: Atici, Dandrès, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Funiciello, Graf-Litscher, Gysi Barbara,
Jans, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Min Li, Marti
Samira, Molina, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult, Rey-
nard, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni,
Suter, Wasserfallen Flavia, Widmer Céline (27)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3815 n Ip. Jans. Beschleunigung der Investitionen in 
den Klimaschutz  (19.06.2020)

Die EU plant für den Green Deal rund eine Billion Euro zu mobi-
lisieren. Im Zeitraum 2021-2027 will sie jährlich mindestens 100
Milliarden Euro eigene Mittel zum Schutz des Klimas und der
Biodiversität beitragen. Die OECD bemängelt in ihrem jüngsten
Bericht, dass die Investitionstätigkeit der Schweiz gemessen
am Wirtschaftswachstum schrumpft, und empfiehlt der
Schweiz, vor allem dort mehr zu investieren, wo grosse Heraus-
forderungen warten, zum Beispiel beim Klimaschutz. Wichtige
Ökonomen wie Nicolas Stern von der Oxford University schät-
zen, dass die Stabilisierung des Klimas und damit der Ausstieg
aus der fossilen Energieversorgung (Energiewende) bis 2050
nur dann rechtzeitig gelingt, wenn weltweit mindestens 2% des
BIP in Energieeffizienz und erneuerbare Energie investiert wer-
den. Die Klimaökonomen gehen davon aus, dass diese Investi-
tionen günstiger sind als die Kosten für die Reparatur
klimabedingter Naturkatastrophen und für die Anpassung an
eine unkontrollierbare Klimaerhitzung.

Der Bundesrat wird gebeten, mit Hilfe grober Abschätzungen
und bestehender Daten folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie viel müsste in der Schweiz investiert werden, um das
Energiesystem Schweiz (ohne Fliegerei) bis 2030 resp. bis
2050 nach heutigem Stand des Wissens weitgehend erneuer-
bar zu gestalten?

2. Wie viel wurde in der Schweiz (Bund und Kantone grob
zusammengefasst) bisher pro Jahr etwa für Klimaschutz-Inve-
stitionen ausgegeben und wie verteilte sich die Finanzierung
zwischen Erhöhung des Energiepreises (Förderbeiträge aus
Stromnetzzuschlag, Gebäudesanierungsprogramm ....), priva-
ten Investitionen, und der Finanzierung aus ordentlichen Steu-
ereinnahmen?

3. Wie viel wird nach Annahme des CO2-Gesetzes (Stand
Nationalrat) etwa ausgegeben, und wie verteilt sich die Finan-
zierung zwischen Erhöhung des Energiepreises (Förderbeiträge
aus Stromnetzzuschlag, Gebäudesanierungsprogramm ....), pri-
vaten Investitionen, und der Finanzierung aus ordentlichen
Steuereinnahmen?

4. Wie hoch ist der Anteil des Bundeshaushaltes der für den Kli-
maschutz aufgewendet wird?

5. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um wie die EU
über eine Erhöhung der Gelder aus ordentlichen Steuermitteln
die Investitionen zu Gunsten der Energiewende zu beschleuni-
gen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Graf-Litscher, Gysi
Barbara, Maillard, Marti Samira, Munz, Nussbaumer, Piller Car-
rard, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Storni, Suter (15)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3820 n Po. Barrile. Nationaler Aktionsplan gegen 
LGBTQ-feindliche "hate crimes"  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen nationalen Aktionsplan
zur Verminderung LGBTQ-feindlicher Hate Crimes und Gewalt
zu erarbeiten. Der Aktionsplan soll Massnahmen zur Unterstüt-
zung und Schutz der gewaltbetroffenen Personen (inklusive im
Zugang zu Opferhilfe und Rechtsmitteln), präventive Massnah-
men zur Verminderung sowohl von Gewalt als auch von feindli-
chen Einstellungen gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans
und queere Personen sowie Täter*innenarbeit beinhalten. Die
Erarbeitung und Umsetzung soll in Zusammenarbeit mit den
Kantonen und Gemeinden sowie in Zusammenarbeit mit zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und Expert*innen erfolgen und
sich an bestehenden nationalen Aktionsplänen orientieren.

Mitunterzeichnende: Arslan, Cottier, Crottaz, Feri Yvonne, Fiala,
Flach, Friedl Claudia, Funiciello, Graf-Litscher, Hurni, Kutter,
Landolt, Locher Benguerel, Maillard, Marti Min Li, Marti Samira,
Molina, Piller Carrard, Portmann, Reynard, Roth Franziska,
Schlatter, Seiler Graf, Storni, Suter, Töngi, Widmer Céline (27)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3821 n Mo. Barrile. Das Arbeitsgesetz ist in den Spitä-
lern keine Empfehlung, es ist ein Muss  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Arbeitsgesetz oder entspre-
chende Verordnungen anzupassen, damit die heutige ungenü-
gende Umsetzung und Verletzungen des Arbeitsgesetzes im
Gesundheitswesen bekämpft werden. Er trifft landesweit Mass-
nahmen für eine effektivere Kontrolle und Einhaltung der
arbeitsrechtlichen Bestimmungen.

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Crottaz, Feri Yvonne, Gysi
Barbara, Maillard, Prelicz-Huber, Roth Franziska, Seiler Graf,
Streiff (9)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3822 n Ip. Prezioso. Schulden ärmerer Länder bei 
Schweizer Gläubigern. Beträge und Perspektiven  
(19.06.2020)

Die Covid-19-Krise hat zahlreiche ärmere Länder in eine aus-
serordentlich schwierige Lage gebracht. Durch die zahlreichen
negativen Entwicklungen der Weltwirtschaft sind diese Staaten
von der schwersten Schuldenkrise seit den 1980er-Jahren
bedroht. Sie bahnte sich schon vor Corona an und wird jetzt
noch verschärft. Die zusätzlichen finanziellen Mittel, die von
multilateralen Organisationen wie dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) und der Weltbank, aber auch von einzelnen
Ländern wie der Schweiz im Rahmen der humanitären Hilfe und
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der Entwicklungszusammenarbeit bereits gesprochen wurden,
reichen nicht aus, um der Krise im Weltsüden adäquat zu
begegnen. Gläubiger- und Geberländer müssen sich deshalb
jetzt auch finanz- und steuerpolitisch bewegen. Sie haben in
den letzten Monaten historisch einmalige Hilfspakete zur Ret-
tung der eigenen Volkswirtschaften geschnürt. Ärmere Länder
konnten davon kaum profitieren, und sie verfügen nicht über die
notwendigen wirtschaftspolitischen Hebel, die es ihnen erlau-
ben würden, im Kampf gegen Covid-19 vergleichbare Mittel zu
mobilisieren.

Über Schuldenerlasse können für die betroffenen Länder
jedoch schnell zusätzliche Mittel für die Krisenbekämpfung
mobilisiert werden.

Die Schweiz vergibt keine bilateralen Kredite mehr an staatliche
Gläubiger. Schweizer Banken hingegen spielen als private
Gläubiger von Staaten eine wichtige Rolle: Gemäss bisher
unveröffentlichten Zahlen der Schweizerischen Nationalbank
(SNB) belaufen sich die öffentlichen Schulden, die die 86 ärm-
sten Länder bei insgesamt vierzig Schweizer Banken derzeit
haben, auf insgesamt 5,7 Milliarden Franken.

Ist der Bund Gläubiger von Staatsschulden? Falls ja: Von wel-
chen Staaten, und welche Beträge werden ihm geschuldet?

Sind die Schweizerische Nationalbank oder andere öffentlich-
rechtliche Institutionen Gläubiger von Staatsschulden, die nicht
von der Eidgenossenschaft oder den Kantonen stammen? Falls
ja: Von welchen Staaten, und welche Beträge werden geschul-
det?

Gemäss unveröffentlichten Zahlen der SNB sich die Schulden
der 86 ärmsten Länder bei insgesamt vierzig Schweizer Banken
derzeit auf 5,7 Milliarden Franken. Kann der Bundesrat diese
Zahlen veröffentlichen?

Wurde mit diesen Banken schon das Gespräch bezüglich des
teilweisen oder vollständigen Erlasses dieser Schulden gesucht
oder ist dies vorgesehen?

Wurde schon überlegt, welche anderen Mechanismen geeignet
sein könnten, um Schweizer Privatgläubiger dazu zu ermuntern,
die Staatsverschuldung der ärmeren Länder zu verringern oder
die Schulden gänzlich zu erlassen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Brélaz, Clivaz Christophe, de la
Reussille, Fridez, Marra, Molina, Piller Carrard, Python, Rytz
Regula, Schneider Meret, Walder, Weichelt-Picard (13)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3823 n Mo. Prelicz-Huber. Rahmengesetz für die 
Existenzsicherung  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Rahmengesetz für die Exi-
stenzsicherung vorzulegen, das folgende Elemente regelt:

1. Die Gewährung eines sozialen Existenzminimums, das die
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.

2. Die Voraussetzung für den Leistungsbezug, die Bestimmung
der Mindesthöhe und Referenzgrösse für den Grundbedarf in
Anlehnung an die Ergänzungsleistungen.

3. Die Umschreibung der weiteren Sozialhilfeleistungen im
Grundsatz, nicht in der Höhe (persönliche Hilfe, Mietzinsrichtli-
nien, medizinische Versorgung, situationsbedingte Leistungen
etc.).

4. Die Stärkung der Grundkompetenzen sowie der beruflichen
Qualifikationen der Sozialhilfebeziehenden.

5. Die Vereinheitlichung des Verfahrens.

6. Die Stärkung des Rechtsschutzes.

7. Vorschriften bezüglich dem Fachpersonal in den Sozialdien-
sten.

8. Die Finanzierung der Sozialhilfe durch die Kantone und
Gemeinden unter Beteiligung des Bundes.

Mitunterzeichnende: Andrey, Brenzikofer, Clivaz Christophe,
Feri Yvonne, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Por-
chet, Prezioso, Python, Ryser, Rytz Regula, Schneider Meret,
Töngi, Walder, Weichelt-Picard, Wettstein (17)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3825 n Mo. Nationalrat. Entschädigung der Selbststän-
digerwerbenden aufgrund der Covid-19-Massnahmen 
(Fraktion der Schweizerischen Volkspartei)  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt sicherzustellen, dass die Selb-
ständigerwerbenden, die in ihrer Arbeit direkt und nachweislich
aufgrund der vom Bundesrat verhängten COVID-19-Massnah-
men eingeschränkt sind, solange Erwerbsersatzentschädigung
oder Anspruch auf Entschädigung der Kurzarbeit haben, bis die
entsprechenden COVID-19-Massnahmen aufgehoben werden.

Sprecher: Rösti

01.07.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

08.09.2020 Nationalrat. Annahme
09.12.2020 Ständerat. Ablehnung

20.3826 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Risikogerechte Beiträge an die Arbeitslosen-
versicherung (ALV)  (19.06.2020)

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG vom 25. Juni 1982
ist dahingehend zu ändern, dass die Höhe der Arbeitnehmer-
resp. Arbeitgeberbeiträge auf administrativ einfache Weise je
nach Arbeitslosigkeitsrisiko der Nationalität (oder Nationalitä-
tengruppe) des Versicherten adjustiert wird.

Sprecher: Matter Thomas

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3828 n Po. Fivaz Fabien. Strassenbeleuchtung und Ver-
kehrssicherheit. Klischees überwinden  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, welche - positive oder
negative - Rolle die Strassenbeleuchtung für die Verkehrssi-
cherheit spielt, dies zu den Stunden mitten in der Nacht, in
denen das Verkehrsaufkommen minimal ist. Er soll die Rege-
lungen den Resultaten dieser Untersuchung entsprechend
anpassen.

Mitunterzeichnende: Andrey, Arslan, Brélaz, Brenzikofer, Clivaz
Christophe, Egger Kurt, Glättli, Kälin, Pasquier, Porchet, Pre-
zioso, Python, Ryser, Rytz Regula, Schlatter, Schneider Meret,
Töngi, Walder, Wettstein (19)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3829 n Ip. Barrile. Das Gesundheitswesen wieder als 
Service public verstehen  (19.06.2020)

Die COVID-19-Krise hat uns in Beziehung auf das Gesund-
heitswesen vor Augen geführt, was schon länger bekannt ist:
die seit langem herrschenden Spardruck, Renditedenken sowie
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Wettbewerbsgedanken unter den Spitälern hat negative Folgen
für Patient*innen und Personal. Die erforderlichen präventiven
Massnahmen wurden wohl auch aus Kostengründen nur unge-
nügend oder gar nicht getroffen. Schon früher durch angepran-
gerte Zustände wie Mangel an qualifiziertem Personal, knapp
berechnete Stellenpläne, minimale Ausstattung der Lager mit
Schutzmaterial und technischen Mitteln haben sich während
der Corona-Krise so zugespitzt, dass die Gesundheit von Per-
sonal und Patient*innen unnötig gefährdet wurde.

Wir alle sehen in der Krise die Wichtigkeit eines funktionieren-
den Gesundheitswesens für Gesellschaft und Wirtschaft. Diese
Wichtigkeit geht über Franken und Rappen hinaus und lässt
sich nicht in Planspielen berechnen. Eine gute Gesundheitsver-
sorgung ist auch nicht plan- und optimierbar wie die Herstellung
eines Konsumguts. Sie muss deshalb als Service public gelten,
der etwas kosten darf. Denn fehlende Vorhalteleistungen und
Reserven lassen sich bei plötzlichem Bedarf nicht kurzfristig
schaffen. Zu wenige Kapazitäten bei medizinischem Personal
und Material kommen am Ende teuer zu stehen.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Wie gedenkt er die gescheiterte Strategie von Spardruck und
Renditedenken so zu bremsen, damit im Gesundheitswesen
wieder der Service public-Gedanke mehr gefördert wird und
präventive Massnahmen mehr in den Vordergrund rücken?

2. Geht er mit mir einig, dass es für die Zukunft mehr Kapazitä-
ten an medizinischem Personal und Material braucht, damit wir
für weitere Krisen gewappnet sind?

3. Wird er einen Massnahmenplan erarbeiten, damit in Zukunft
das Gesundheitswesen wieder dafür das ist, wofür es gedacht
ist: für die Gesundheit von uns allen und insbesondere der Pati-
ent*innen?

4. Welche Pläne bestehen, damit Empfehlungen und Vorgaben
(bspw. gemäss Pandemieplan) bezüglich Reserven in Bezug
auf Personalkapazitäten und Material eingehalten und kontrol-
liert werden?

5. Stimmt der Bundesrat zu, dass zur Erreichung der genannten
Ziele die Arbeitsbedingungen für das Personal eine zentrale
Rolle spielen?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3830 n Ip. Barrile. Aufklärung über Depressionen und 
andere psychische Erkrankungen in der Schule  
(19.06.2020)

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO soll Depres-
sion bis 2021 die zweit häufigste psychische Erkrankung wer-
den. Der WHO zufolge waren 2015 rund 332 Millionen
Menschen betroffen, das sind 4,4 Prozent der Weltbevölkerung,
mehr als ein Drittel der Bevölkerung leidet mindestens einmal
im Leben an einer depressiven Erkrankung.

Folglich erkranken gemäss Bundesamt für Statistik auch immer
mehr Jugendliche an einer Depression oder anderen psychi-
schen Leiden. In der Alterskategorie von 15-24 Jahren erkran-
ken bei den Männern 12,3 Prozent, bei den Frauen 13,9
Prozent an einer Depression.

Aus verschiedenen Studien sowie aus eigener Erfahrung als
langjähriger Assistenzarzt in der Psychiatrie ist zudem eines
klar: Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen lei-
den besonders stark unter der damit verbundenen Stigmatisie-

rung und Mobbing. Die Suizidalität und die Suizidrate sind
immer noch sehr hoch in dieser Alterskategorie.

Die Jugendlichen selber sowie die Eltern und Lehrpersonen
sind im Umgang mit den psychischen Leiden und deren Folgen
überfordert. Häufig ist ihnen nicht bekannt, wie sie helfen kön-
nen beziehungsweise wo sie Hilfe holen können.

Zwar sind Depressionen und andere psychische Leiden
Bestandteil der Ausbildung zur Lehrperson sowie der Lehrpläne
für die Jugendlichen, aber dies reicht nicht, um auf diese Situa-
tionen vorbereitet zu sein. Es besteht Handlungsbedarf, damit
ein jahrelanges Leiden und die dadurch entstehenden irrepa-
rablen Schäden möglichst verhindert werden können.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Welche Massnahmen wurden bisher ergriffen, damit
schweizweit einheitlich möglichst viele Jugendliche, Eltern
sowie Lehrpersonen und andere Bezugspersonen von Kindern
und Jugendlichen genügend auf das mögliche Auftreten psychi-
scher Krankheiten vorbereitet sind und die Anlaufstellen
bekannt sind?

2. Wie viel Platz nimmt die Sensibilisierung der Lehrpersonen
für das Thema in deren Aus- und Weiterbildung ein?

3. Welche Massnahmen plant der Bundesrat, damit in Zukunft
die Sensibilisierung für das Thema zunimmt?

4. Wie kann zukünftig das Thema verbindlicher in die Lehrpläne
eingebunden werden?

5. Wie kann die Schaffung von niederschwelligen Hilfsangebo-
ten landesweit gefördert werden, was gemäss wissenschaftli-
chen Studien für eine Früherkennung und zeitnahe Behandlung
zentral ist?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3831 n Mo. Schneider Schüttel. Die Zulassung von gifti-
gen und sehr giftigen Pflanzenschutzmitteln für die Privat-
anwendung rasch aufheben  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Zulassung von giftigen und
sehr giftigen Pflanzenschutzmitteln für die Privatanwendung
rasch aufzuheben.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Barrile, Baumann, Birrer-
Heimo, Fehlmann Rielle, Fischer Roland, Flach, Friedl Claudia,
Gugger, Jans, Masshardt, Michaud Gigon, Moser, Munz, Pas-
quier, Roth Franziska, Rytz Regula, Seiler Graf, Widmer
Céline (19)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3832 n Ip. Egger Mike. Fragen zum Ordnungsbussen-
gesetz und zur Ordnungsbussenverordnung  (19.06.2020)

Gemäss Ordnungsbussengesetz (OBG) können Übertretungen,
welche in der Ordnungsbussenverordnung (OBV) aufgeführt
sind, in einem einfachen Verfahren ohne Verfahrenskosten
erledigt werden. Da der Vollzug der Ordnungsbussen den Kan-
tonen obliegt, dauern die Verfahren je nach Kanton unter-
schiedlich lange.

Für alle nicht in der OBV aufgeführten Übertretungen muss ein
ordentliches Verfahren eingeleitet werden, was hohe Verfahren-
skosten zur Folge hat, welche je nach Kanton unterschiedlich
hoch sind und die Höhe der Busse oftmals übersteigen. In der
OBV sind insbesondere geringfügige Verstösse gegen das
Strassenverkehrsgesetz (SVG) aufgeführt. Ein Grossteil dieser
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Verstösse gegen das SVG wird durch eine Verkehrsüberwa-
chungsanlage anhand eines Fotos dokumentiert. Mit Ausnahme
der Stadt Zürich, die vom kantonalen Datenschutzbeauftragten
dazu verpflichtet wurde, haben die Betroffenen kein Anrecht auf
eine kostenfreie Einsicht der Unterlagen, welche ihren Verstoss
belegen.

Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Wie lange dauert die durchschnittliche Verfahrensdauer
(gerechnet vom Tatzeitpunkt bis zum Versand der Busse) einer
Übertretung, die durch eine Verkehrsüberwachungsanlage auf-
gezeichnet und im Ordnungsbussenverfahren erledigt wird?

2. Wie viele Vollzeit- und Teilzeitstellen sind aktuell in den Ver-
waltungen der Kantone tätig, um Ordnungsbussenverfahren zu
bearbeiten?

3. Existiert bei ordentlichen Verfahren infolge von Übertretun-
gen eine absolute Obergrenze der Verfahrenskosten, bezie-
hungsweise eine Obergrenze im Verhältnis zur gesprochenen
Busse?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Einführung einer einheitlichen
Regelung bezüglich eines kostenlosen Einsichtsrechts bei auf-
gezeichneten Verkehrsverstössen?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3833 n Mo. Silberschmidt. Nachhaltige Finanzierung der 
AHV für alle Generationen sicherstellen. Netto null AHV-
Defizite bis ins Jahr 2050  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Zielsetzung zu beschliessen
und umzusetzen, wonach die AHV bis ins Jahr 2050 nachhaltig
und generationengerecht finanziert werden muss (kein Umlage-
defizit im Jahr 2050). Dieses Ziel soll mit ausgaben- und ein-
nahmenseitig zu gleichen Teilen ausgewogenen Massnahmen
umgesetzt werden.

Mitunterzeichnende: Dobler, Egger Mike, Nantermod,
Sauter (4)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3834 n Po. Friedl Claudia. Klima- und Umwelttranspa-
renz von Produkten verbessern mit einer 
Umweltproduktdeklaration  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
die Klima- und Umwelttransparenz von Produkten und Dienst-
leistungen durch eine Umweltproduktdeklaration gefördert wer-
den kann und, sofern notwendig, Vorschläge für die
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung vorlegen.

Mitunterzeichnende: Atici, Badertscher, Barrile, Bendahan, Bir-
rer-Heimo, Brunner, Crottaz, Dandrès, Egger Kurt, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Fischer Roland, Funiciello, Graf-Litscher,
Gysi Barbara, Hurni, Jans, Locher Benguerel, Marti Min Li, Marti
Samira, Molina, Moser, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult,
Reynard, Roth Franziska, Ryser, Schneider Schüttel, Storni,
Suter, Wettstein (33)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3835 n Mo. Badertscher. Keine gesundheitsschädigen-
den Rückstände von verbotenen Pflanzenschutzmitteln in 
importierten Lebensmitteln  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesundheitsrisiken durch
Pflanzenschutzmittel (PSM) zu vermindern, indem er bei impor-
tierten Lebensmitteln:

a. Grenzwerte für Rückstände von in der Schweiz zugelasse-
nen Pflanzenschutzmitteln (PSM) prüft und reduziert;

b. Rückstände von nicht zugelassenen PSM verbietet und im
Besonderen für alle PSM, die aus Gründen des Gesundheits-
oder des Umweltschutzes verboten wurden, strikt die Nulltole-
ranz anwendet;

c. Die Nulltoleranz von 0,01 mg/kg überprüft und gemäss heuti-
gen Laborstandards reduziert;

d. das Kontroll- und Sanktionssystem befähigt, die strikte Ein-
haltung zu garantieren.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Bulliard, Huber, Michaud
Gigon, Munz, Page, Ritter, Schneider Schüttel, Siegenthaler,
Wismer Priska (10)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3836 n Mo. von Siebenthal. Programmvereinbarung 
Wald. Waldleistungen jetzt sichern!  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. Den Mittelbedarf für die Programmvereinbarung Wald 2020-
2024, insbesondere für die Schutzwaldpflege und den Wald-
schutz, bei den Kantonen im Rahmen der laufenden NFA-Peri-
ode neu zu erheben.

2. Die Mittel im Rahmen der bestehenden Programmvereinba-
rung Wald 2020-2024 so zu erhöhen, dass die festgehaltenen
Leistungsziele erreicht und die vereinbarten Waldleistungen
nachhaltig erbracht werden können.

3. Im Bedarfsfall Nachkredite für das laufende Jahr bereitzustel-
len.

Mitunterzeichnende: Candinas, Cattaneo, Gafner, Gmür Alois,
Grossen Jürg, Jans, Pult, Ritter, Rösti, Wehrli (10)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3837 n Ip. von Siebenthal. Palästinensische Autono-
miebehörde. Einseitige Massnahmen beenden und an den 
Verhandlungstisch zurückkehren  (19.06.2020)

Bundesrat Cassis beantwortete mündlich alle Fragen zu den
Annexionsplänen der israelischen Regierung am 8. Juni 2020.
In seiner Antwort sagte er, dass der Bundesrat den Vorschlag
der USA als Vorschlag betrachtet. Wenn dieser Vorschlag
beide Parteien interessieren und sie an einen Tisch bringen
würde, wäre der Bundesrat zufrieden. Er sagte auch, dass die
Schweiz im Zusammenhang mit der Pandemie aktiv mit allen
Parteien zusammenarbeitet, um einen Raum für den Dialog zu
schaffen und einseitige Massnahmen zu verhindern.

Israel sieht den US-Friedensplan auch als Grundlage für die
Wiederaufnahme von Verhandlungen und eine Lösung des
Konflikts. Der neue Israelische Aussenminister Gabi Ashkenazi
sagte: "Das Friedensprogramm von Präsident Trump ist ein
bedeutender Meilenstein. Es wird verantwortungsvoll und in
Abstimmung mit den USA vorangetrieben werden, wobei Frie-
densabkommen und die strategischen Interessen Israels
gewahrt bleiben".
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In diesem Zusammenhang schadet die einseitige Aussetzung
der Sicherheitskoordination durch die Palästinensische Autono-
miebehörde (PA) den Palästinensern und der PA selbst, bedroht
die Stabilität, stört das Lebensgefüge der palästinensischen
Gesellschaft und untergräbt die Fähigkeit, Sicherheits- und
Gesundheitsprobleme wirksam zu bewältigen.

Die Unwilligkeit und Sturheit der palästinensischen Führung hat
in der Vergangenheit Verhandlungen vereitelt, und der Still-
stand ergibt sich aus einem strategischen Ansatz, der den Kon-
flikt nicht beenden wird.

Mit den oben genannten Begründungen ersuche ich den Bun-
desrat um die Beantwortung folgender Frage:

- Welche Politik erwägt der Bundesrat, um die Palästinenser
davon zu überzeugen, von einseitigen Massnahmen abzusehen
und an den Verhandlungstisch mit Israel zurückzukehren?

Mitunterzeichnende: Binder, Gafner, Pfister Gerhard (3)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3840 n Mo. Birrer-Heimo. Obligatorische Epidemie- bzw. 
Pandemieversicherung  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine obligatorische Epidemie-
versicherung mit folgenden Eckwerten vorzuschlagen:

1. Gesetzliche Grundlage im VAG;

2. Bindung der Epidemiedeckung an die Betriebsunterbruchs-
versicherung (analog Bindung der Elementarschadenversiche-
rung an die Feuerversicherung nach Artikel 33 VAG), d.h.
Versicherungsunternehmen dürfen Betriebsunterbruchsversi-
cherungen nur anbieten, wenn das Epidemierisiko mitversichert
ist;

3. Versichert sind die Kosten von Massnahmen, die von den
zuständigen Behörden gestützt auf das Epidemiengesetz erlas-
sen werden;

4. Verbindlicher und einheitlicher Prämientarif und Deckungs-
umfang, welche von der FINMA genehmigt werden müssen;

5. Katastrophenbremse analog Artikel 176 Absatz 2 AVO mit
einer oberen Leistungsbegrenzung (z.B. 2 Mrd. Franken);

6. Verordnungskompetenz zur Regelung der Details, insbeson-
dere: Leistungsauslösende Massnahmen, versicherte Interes-
sen und Leistungen, allfällige Selbstbehalte, Behandlung von
Serienschäden, statistische Erfassung der Risiken und Schä-
den.

Die Versicherungsunternehmen sollen die Möglichkeit haben,
die Risiken zu poolen. Der Bundesrat soll den Beitritt zu einem
Pool verbindlich vorschreiben. Bei der Ausarbeitung der Rege-
lung sollen auch die Versicherten einbezogen werden.

Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Bertschy, Dandrès, Dob-
ler, Eymann, Feri Yvonne, Gmür Alois, Graf-Litscher, Grüter,
Gugger, Hurni, Locher Benguerel, Michaud Gigon, Munz, Pult,
Regazzi, Ritter, Roth Franziska, Rytz Regula, Schneider Schüt-
tel, Streiff, Suter, von Siebenthal (24)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3841 n Ip. Studer. Der Zivildienst darf in einer Krise 
nicht eingeschränkt werden  (19.06.2020)

Im Hinblick auf Einsätze zur Bewältigung von Katastrophen und
Notlagen sowie zur Regeneration kann das Bundesamt für Zivil-
dienst (ZIVI) Ausbildungskurse organisieren, Dritte mit der
Durchführung beauftragen und Fachkräfte beiziehen. Für aus-

serordentliche Einsätze gehen die Einschränkungen der Zivis
bzw. die Rechte des ZIVI noch weiter als bei Einsätzen im
Zusammenhang mit Katastrophen und Notlagen. Gemäss Arti-
kel 14 Absatz 1 ZDG kann der Bundesrat ausserordentliche
Zivildienstleistungen zur Bewältigung von besonderen und aus-
serordentlichen Lagen anordnen. Dazu können sonst geltende
Regeln aufgehoben werden. Unter anderem auch die Arbeits-
marktneutralität (Art. 6 Abs. 1 ZDG), die Vorbereitung der Ein-
sätze (Art. 19 ZDG), wie auch die orts- und berufsüblichen
Arbeits- und Ruhezeiten (Art. 28 Abs. 2 ZDG). Aufgrund der
Corona-Krise stellen sich zu dieser Thematik einige Fragen:

1. Bildet das ZIVI Zivis zu SRK-Pflegehelfern aus? Falls ja, wie
viele sind es pro Jahr durchschnittlich? Wurden solche Zivis
während der Coronakrise eingesetzt?

2. Das Bundesamt für Zivildienst ZIVI hat in einer Medienmittei-
lung vom 15. April 2020 unter dem Titel "Die Wochenübersicht:
4094 Zivis waren im Gesundheits-, Sozialwesen und in Schulen
im Einsatz" die Verschärfung der Anforderungen an die Arbeits-
marktneutralität für Zivildiensteinsätze in der Covid-19-Pande-
mie kommuniziert: [...] Das Bundesamt ZIVI heisst Begehren für
den Einsatz von Zivis zur Bewältigung der COVID-19 Pandemie
und zur Regeneration nur gut, wenn sich Personalressourcen
nicht aus dem zivilen Arbeitsmarkt zumindest temporär rekrutie-
ren lassen." Damit wurden die Anforderungen verschärft, statt
unkompliziert und rasch Zivis zur Verfügung zu stellen, obwohl
der Artikel 6 Absatz 1 ZDG sogar ganz ausgesetzt werden
könnte. Warum?

3. Warum hat der ZIVI nicht versucht Zivis auf freiwilliger Basis
sich für Einsätze zu melden? In Österreich haben sich auf einen
solchen Aufruf über tausend Personen gemeldet.

4. Welches Potenzial sieht der Bundesrat, Zivildienstleistende
für ausserordentliche Lagen einsetzen zu können?

5. Können Zivildienstleistende in ausserordentlichen Lagen
auch aufgeboten werden, obwohl sie bereits alle Diensttage
geleistet haben?

6. Welche Anpassungen müssten aus Sicht des Bundesrates
getätigt werden, um in einer Krise Zivildienstleistende rasch
rekrutieren und einsetzen zu können?

Mitunterzeichnende: Gugger, Stadler, Streiff (3)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3842 n Po. Gredig. Mit einer beruflichen Teilzeit-Zweit-
ausbildung im Erwachsenenalter die Durchlässigkeit des 
Berufsbildungssystems erhöhen und damit Berufswechsel 
für Erwachsene erleichtern  (19.06.2020)

Der Bundesrat soll aufzeigen, wie eine berufliche Teilzeit-Zweit-
ausbildung für Erwachsene ein fester Bestandteil unseres
Berufsbildungssystems werden könnte.

Erwachsene, welche aufgrund ihrer Lebenssituation (beispiels-
weise aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit, der Betreuung von Ange-
hörigen oder Kindern) keine Vollzeit-Ausbildung absolvieren
können, soll es durch die Verlängerung der gesamten Ausbil-
dungsdauer, einer Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen
Ausbildungszeit, dem modularen Aufbau von Bildungsgängen,
der Einführung von Spezialklassen oder der besseren Anerken-
nung bestehender Ausbildungen und Kompetenzen vereinfacht
werden, eine Zweitausbildung zu absolvieren.



365

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Python, Stadler, Stu-
der, Wasserfallen Christian (5)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3843 n Po. Mettler. Volkswirtschaftlicher Nutzen von 
Sozialversicherungssystemen  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die volkswirtschaftliche Wirkung
von Sozialversicherungssystemen aufzuzeigen. Weiter wird der
Bundesrat beauftragt, das volkswirtschaftliche Potential von
Massnahmen zur Erhöhung der Arbeitsmarktfähigkeit zu prü-
fen.

1. Soll Bericht erstattet werden über die volkswirtschaftlichen
Effekte der sozialen Absicherung (IV, ALV und Sozialhilfe) auf
die Wirtschaftsleistung.

2. Soll Bericht erstattet werden darüber, welchen Effekt Investi-
tionen zur Erhöhung der Arbeitsmarktfähigkeit (Inklusions- und
Eingliederungsprogramme) haben auf die kurz- und langfristige
Kostenentwicklung

a. in der IV, ALV und Sozialhilfe (5 Jahre-20 Jahre)

b. bei den Gesundheitskosten, inkl. sozio-ökonomische Folgen
(5 Jahre-20 Jahre)

c. für Arbeitgebende und für Krankentaggeldversicherer.

Der Bericht zeigt den gesellschaftlichen Nutzen sowie die
Kosten sozialer Absicherung sowie erhöhter (Teil-)Arbeits-
marktfähigkeit basierend auf volkswirtschaftlichen Daten auf.
Dies beinhaltet nicht nur Daten des Arbeitsmarkts und der ver-
schiedenen staatlichen Versicherungen, sondern ein integrier-
tes impact measurement unter Berücksichtigung von Daten aus
dem Gesundheitswesen, aus der Privatwirtschaft und der For-
schung. Der Bericht soll interdisziplinär koordiniert werden.

(Nicht Teil dieses Berichts sind wirtschaftliche Effekte auf der
Ebene des Individuums und individuellem wirtschaftlichem
Lebensstandard).

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner, de
Courten, Flach, Gredig, Grossen Jürg, Humbel, Lohr, Mäder,
Maillard, Matter Michel, Moser, Prelicz-Huber, Sauter (16)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3845 n Mo. Glarner. Zwingende DNA-Prüfung bei Famili-
ennachzug aus dem Ausland  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die entspre-
chenden Gesetzesänderungen vorzuschlagen, damit für unter
sämtlichen Aufenthaltsstatus geplanter Familiennachzug vor
der Bewilligung nebst den üblichen Unterlagen und Beweisen
für die tatsächliche oder angebliche Verwandtschaft neu auch
zwingend ein DNA-Test gemacht werden muss.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3846 n Po. Birrer-Heimo. Versicherungen bei Epidemien 
und Pandemien. Gesetzliche Lücken betreffend Leistungs-
pflicht der Versicherer gegenüber Einzelversicherten 
schliessen  (19.06.2020)

In der Covid-19-Krise hat sich gezeigt, dass bei Reiseversiche-
rungen die heute von einigen Versicherungen praktizierte
Unterscheidung zwischen Pandemie und Epidemie sowie der
Leistungsausschluss bei einer Pandemie einer rechtlichen Prü-

fung nicht standhält: Es braucht verbindliche und transparente
Lösungen für die Konsumentinnen und Konsumenten.

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die gesetzli-
chen Lücken darzulegen und aufzuzeigen, wie sie geschlossen
werden können. Dabei sollen die gewonnenen Erkenntnisse auf
sämtliche Bereiche übertragbar sein, in denen die Konsumen-
tinnen und Konsumenten einen Versicherungsvertrag
abschliessen.

Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Bertschy, Dandrès, Dob-
ler, Eymann, Feri Yvonne, Flach, Gmür Alois, Graf-Litscher,
Grüter, Gugger, Hurni, Locher Benguerel, Michaud Gigon,
Munz, Pult, Regazzi, Ritter, Roth Franziska, Rytz Regula,
Schneider Schüttel, Streiff, Suter, von Siebenthal (25)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3847 n Ip. Clivaz Christophe. Transportieren die SBB 
unbegleitetes Gepäck auf der Schiene oder auf der 
Strasse?  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Transportieren die SBB unbegleitetes Gepäck (Koffer, Velos
usw.) zumindest teilweise eher auf der Strasse als auf der
Schiene, selbst wenn dafür Bahnverbindungen zur Verfügung
stehen?

2. Wenn ja: aus welchen Gründen?

3. Wenn ja: Widerspricht das nach Auffassung des Bundesrates
nicht dem Etikett der Nachhaltigkeit, das die SBB bei ihrem
Angebot des Transports von unbegleitetem Gepäck für sich
beanspruchen?

4. Wenn unbegleitetes Gepäck sowohl auf der Strasse wie auf
der Schiene transportiert wird: Welchen Anteil des Gepäcks
transportieren die SBB auf der Strasse anstatt auf der Schiene?

Mitunterzeichnende: Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini,
Pasquier, Trede (5)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3848 n Ip. Flach. Der Zivildienst könnte die Bevölkerung 
in einer Notlage stärker unterstützen  (19.06.2020)

Das Bundesamt für Zivildienst (ZIVI) ist ständiges Mitglied im
Bundesstab Bevölkerungsschutz. Damit hat ZIVI Einsitz in der
Projektorganisation des zivilen ResMaB des BABS. Als grös-
stes ziviles Instrument der Sicherheitspolitik soll der Zivildienst
bei der Vorbeugung, Vorsorge und Bewältigung von natur- und
zivilisationsbedingten Katastrophen und Notlagen unterstützen.
Der Expertenbericht "Bedarf an Einsätzen von Zivildienstlei-
stenden bei Katastrophen und Notlagen" im Auftrag des Bun-
desrats hat bereits im Jahr 2013 festgehalten, dass ein
entsprechender Bedarf besteht, die personellen Ressourcen
vorhanden sind und spezialisiertes Fachwissen geboten wer-
den könnte.

Die gesetzlichen Grundlagen sind vorhanden, um innerhalb von
vier bis sechs Wochen mehrere tausend Zivis zu Einsätzen auf-
zubieten. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass sich viele Zivis
innert kürzester Zeit freiwillig melden.

Die gesetzlichen Möglichkeiten, Zivis in einer besonderen oder
ausserordentlichen Lage (Art. 14 ZDG) einzusetzen gehen weit:
Sie entsprechen dem Assistenz- oder Aktivdienst der Armee. In
der aktuellen Corona-Krise wurden Zivis sehr zurückhaltend
eingesetzt.
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1. Wieviele Angehörige der Armee, Zivilschützer und Zivis wur-
den speziell zur Bewältigung der Pandemie aufgeboten?

2. Wieviele dieser Diensttage von Armee, Zivildienst, Zivilschutz
wurden in zivilen Spitälern, Heimen etc. unter ziviler Führung
geleistet? Sei es in Betreuung und Pflege, der Küche, techni-
schem Dienst, Reinigung etc.?

3. Wieviele Diensttage in Notlageneinsätzen hat der Zivildienst
zwischen dem 16. März und dem 31. Mai 2020 geleistet?

4. Wieviele Zivis wurden in den Gesundheitssektor versetzt (zB.
weil Kultureinrichtungen den Einsatz abbrechen mussten)?

5. Das Bundesamt für Zivildienst betont, dass es Notlageein-
sätze nur auf Nachfrage der Kantone verfügen kann. Gibt es
keine Gesetze, die es ZIVI ermöglichen, selber aktiv zu wer-
den?

6. Im Prozess ziviles Ressourcenmanagement Bund (ResMaB)
sollen alle Einsätze koordiniert werden. Warum wurden keine
Einsätze von der Armee im Gesundheitswesen an den Zivil-
dienst abgegeben?

7. Warum hält sich der Bundesrat in einer zivilen Krise nicht an
den Grundsatz "zivil vor militärisch", also Zivildienst vor Armee?

8. Warum wurden Zivis, trotz relativ langer Vorlaufzeit, nicht von
Beginn an aktiv eingesetzt und werden es bis heute nicht?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3850 n Mo. Widmer Céline. Keine Besteuerung nach 
dem Aufwand bei Verwaltungsratstätigkeit  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer (DBG) und das Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemein-
den (Steuerharmonisierungsgesetz, StHG) dahingehend zu
präzisieren, dass bei einer Verwaltungsratstätigkeit die Auf-
wandbesteuerung im Grundsatz nicht zur Anwendung kommen
kann.

Mitunterzeichnende: Fischer Roland, Gschwind (2)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3851 n Mo. Jans. Wer Glas, Karton, Papier oder Metall 
dem Recycling zuführt, soll nicht dafür bezahlen müssen  
(19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Umwelt-
schutzgesetzes vorzunehmen, welche sicherstellt, dass die
Kantone und Gemeinden bei den Haushalten und Gewerbebe-
trieben keine Recyclinggebühren erheben müssen.

Recyclinggebühren sind in der Praxis nicht verursachergerecht
umsetzbar. Es sei denn, sie werden mit einem riesigen bürokra-
tischen Aufwand betrieben. Einen ökologischen Mehrwert brin-
gen sie nicht und in aller Regel sind sie unsozial. Trotzdem
zwingt das USG die Gemeinden dazu, solche Gebühren zu
erheben.

Dies, weil die Weltmarktpreise für separat gesammelte Wert-
stoffe wie Karton, Metalle und Glas stark gefallen sind und die
Sammlung von gebrauchten Wertstoffen nicht mehr kostendek-
kend betrieben werden kann. Weil das Umweltschutzgesetz
(USG) den Gemeinden verbietet, das Defizit aus der Abfallrech-
nungen aus dem ordentlichen Haushalt zu decken, müssen
viele Gemeinden nun zusätzlich zu den Sackgebühren für das
Recycling von Karton, Glas oder Metallen Gebühren einführen.

Dafür können sie gemäss gesetzlichen Vorgaben entweder die
Grundgebühren erhöhen. Das ist unsozial und in keiner Weise
verursachergerecht. Selbst wer fast keinen Abfall produziert,
muss sie bezahlen und wird trotz des umweltbewussten Verhal-
tens bestraft.

Als zweite Möglichkeit können die Gemeinden eine direkte,
mengenabhängige Recyclinggebühr einführen. Das ist, insbe-
sondere wenn es für Papier, Metalle, Altglas separat ausgestal-
tet werden muss, sehr aufwändig und ohne ökologischen
Nutzen. Wer viel recycliert wird demotiviert. Es besteht die
Gefahr, dass die Leute ihre Wertstoffe dann dem Siedlungsab-
fall statt dem Recycling zuführen.

Da der Bundesrat die Kreislaufwirtschaft stärken will, hat er ein
grosses Interesse daran, dass Kantone und Gemeinden weiter-
hin attraktive und funktionierende Recyclingangebote machen
können. Er soll deshalb dafür sorgen, dass sie auch dann
gebührenfreie Recyclingstruktur betreiben dürfen, wenn die
Wertstoffpreise tief sind.

Mitunterzeichnende: Arslan, Atici, Barrile, Christ, Eymann, Feri
Yvonne, Gmür Alois, Gugger, Gysi Barbara, Locher Benguerel,
Masshardt, Nordmann, Nussbaumer, Piller Carrard, Ritter,
Schneeberger, Storni, von Siebenthal (18)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3852 n Mo. Jans. Die angeschlagene Schweizer Wirt-
schaft mit Investitionen für die Zukunft fit machen  
(19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das COVID-19-Kreditprogramm
um mindestens ein Jahr zu verlängern. Die bisher beschlos-
sene Gesamtsumme von 40 Milliarden Franken soll als Ober-
grenze bestehen bleiben. Die genehmigten Kredite sollen neu
auch für Investitionen, die zur Erreichung der Pariser Klimaziele
beitragen, verwendet werden können, zum Beispiel für Investi-
tionen in Anlagen, Flotten, Forschung und Entwicklung.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Bendahan, Marti
Samira, Meyer Mattea, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Pult,
Schneider Schüttel, Streiff (10)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3854 n Ip. Andrey. Mit Covid-19-Krediten Investitionen in 
die Energiewende ermöglichen  (19.06.2020)

Mit den Covid-19 Krediten ist in Rekordzeit ein Werkzeug ent-
standen, welches unzählige Firmen unbürokratisch mit Liquidi-
tät versorgen konnte. Welche Möglichkeiten sieht der
Bundesrat diese Massnahme umzubauen, um eine mögliche
Investitionsschwäche der Unternehmen zu verhindern und
dabei den Strukturwandel hin zu einer nachhaltigen und krisen-
sicheren Wirtschaft zu fördern?

Mitunterzeichnende: Grossen Jürg, Jans, Rytz Regula,
Siegenthaler (4)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3855 n Po. Borloz. Schnelle Bahnverbindung aus dem 
Unterwallis und der östlichen Waadt nach Bern  
(19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Massnahmen zu prüfen und
zu treffen, die nötig sind, um die Fahrzeiten mit dem Zug zwi-
schen dem Waadtländer und Walliser Chablais sowie der
Waadtländer Riviera einerseits und Freiburg andererseits zu
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verkürzen und so die Bahnverbindungen in Richtung Deutsch-
schweiz zu verbessern. Dieser Auftrag fügt sich ein in das stra-
tegische Leitbild der Waadt, das einen starken
Kapazitätsausbau der Bahnlinien anstrebt und dadurch eine lei-
stungsfähige Verbindung mit der übrigen Schweiz sicherstellt.
Es fügt sich auch ein in die Optionen, die der Kanton Wallis
nachdrücklich empfiehlt. Beide Kantone sind zum Schluss
gekommen, dass dieser Vorschlag umsetzbar ist. Aber die
Umsetzung liegt in den Händen des Bundes. Ziel ist es, die
Bahn gegenüber dem Auto wettbewerbsfähig zu machen, denn
heute dauert die Zugfahrt beispielsweise zwischen Aigle und
Bern doppelt so lange.

Mitunterzeichnende: Addor, Andrey, Bendahan, Brélaz, Buffat,
Chevalley, Clivaz Christophe, Crottaz, de Quattro, Feller, Grin,
Kamerzin, Maillard, Marra, Michaud Gigon, Nantermod, Nicolet,
Nordmann, Page, Pointet, Porchet, Python, Roduit, Wehrli (24)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3856 n Ip. Addor. Schleierverbot an Post- und SBB-
Schaltern?  (19.06.2020)

Der Verwaltungsrat der Post wie auch der Verwaltungsrat der
SBB sehen davon ab, dem weiblichen Personal zu verbieten,
sich öffentlich mit einem Hidschab oder einem anderen islami-
schen Schleier zu zeigen. Ist der Bundesrat bereit, folgende
Massnahmen zu ergreifen, damit die Kundinnen und Kunden,
die auf die Dienstleistungen dieser Unternehmen angewiesen
sind, nicht schockiert werden oder sich unwohl fühlen:

1. Er setzt das Verbot über seine Vertreterinnen und Vertreter in
den Verwaltungsräten dieser Unternehmen und allgemein aller
Unternehmen durch, die mehrheitlich in Besitz und unter Kon-
trolle des Bundes sind.

2. Er unterbreitet dem Parlament eine gesetzliche Grundlage,
um ein solches Verbot durchzusetzen.

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3857 n Mo. Bregy. Schaffung eines Anreizsystems zur 
Rückzahlung der Covid-19-Kredite  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, nach Ablauf der Bezugsfrist ein
Anreizsystem zur Rückzahlung der Covid-19-Kredite zu definie-
ren. Der Mechanismus zur Rückführung der Kredite ist mit der
gänzlichen respektive teilweisen Regulierung des Schadens zu
koppeln.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3858 n Mo. Herzog Verena. Risikobasierte 
Maskenpflicht  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert im Kampf gegen Corona eine
risikobasierte Maskenpflicht einzuführen, die insbesondere für
die Stosszeiten im überfüllten Öffentlichen Verkehr, in Taxis, im
Gesundheitsbereich und in Branchen, in denen Abstand halten
nicht möglich ist, gelten soll.

Mitunterzeichnende: Geissbühler, Mettler, Quadri, Schläpfer (4)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3859 n Mo. Herzog Verena. Neue Teststrategie im Kampf 
gegen Corona  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert im Kampf gegen Corona regel-
mässige und repräsentative Corona- und Antikörpertests einzu-
leiten, um ein fundiertes Lagebild als Entscheidungsgrundlage
zu erhalten.

Mitunterzeichnende: Burgherr, de Courten, Geissbühler, Hum-
bel, Quadri, Roduit, Rösti, Schläpfer (8)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3861 n Mo. Burgherr. Solidarität von allen statt Steuer-
gelder für wenige  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Löhne der Bundesange-
stellten ab einem Jahreslohn von 100 000 Franken für die näch-
sten 2 Jahre um mindestens 5 Prozent zu kürzen.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3863 n Ip. Klopfenstein Broggini. Diese Insekten, die im 
Verborgenen wirken  (19.06.2020)

Welche Auswirkungen haben dungverzehrende Insekten, Wür-
mer und Mikroorganismen und auf unsere Landwirtschaft?

Insekten sind zentral für das Leben. Oft spricht man von den
Bienen, die die Blüten bestäuben und damit den Anbau zahlrei-
cher, für das Überleben des Menschen unverzichtbarer Lebens-
mittel ermöglichen. Aber es gibt auch die Insekten, die weniger
augenfällig sind, aber trotzdem eine wichtige Rolle spielen, weil
sie lebenswichtige Nährstoffe in den Boden einarbeiten. Sie ste-
hen auch am Anfang der Nahrungskette, denn sie dienen den
Fischen, den Vögeln und manchen Säugetieren als Nahrung.

Die dungverzehrenden Insekten (Coprophagen), aber auch die
Würmer und verschiedene Mikroorganismen zersetzen Dung,
insbesondere Mist, und arbeiten die Nährstoffe in den Boden
und damit in den natürlichen Kreislauf ein. Dieser Prozess ist für
die Fruchtbarkeit des Bodens den Schutz unseres Trinkwassers
notwendig. Er ist aber fragil und hängt davon ab, dass die
Coprophagen gesund sind.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um Antwort
auf folgende Fragen:

1. Wie viel Kuhmist fällt in der Schweiz jährlich an?

2. Wie viel Mist produzieren die anderen Nutztiere in der
Schweiz pro Jahr?

3. Welche Alternativen zur natürlichen Zersetzung und zur Ein-
arbeitung des Mists in den Boden, wie oben beschrieben, gibt
es und wie hoch sind deren Kosten?

4. 2017 untersuchte Agroscope die Bedeutung der Bestäu-
bungsleistung von Honig- und Wildbienen für die Landwirtschaft
und schätzte den Wert dieser Leistung auf etwa 350 Millionen
Franken jährlich. Welche direkte und indirekte Bedeutung
haben die Coprophagen für die Landwirtschaft? Und auf wie
hoch lässt sich der Wert von deren Leistung pro Jahr beziffern?

5. Welches sind die wichtigsten Faktoren, die zu einem Rück-
gang der dungverzehrenden Insekten, Würmer und Mikroorga-
nismen führen?

6. Welche Folgen hat dieser Rückgang?

7. Was unternimmt der Bundesrat, um dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken, beispielsweise im Rahmen der Agrarpolitik
22+?
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Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Egger Kurt, Fivaz
Fabien, Girod, Masshardt, Munz (6)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3864 n Mo. Grossen Jürg. Homeoffice und Telearbeit 
ausbauen und vereinfachen  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. in der Bundesverwaltung dauerhaft mehr Homeoffice und
Telearbeit zu ermöglichen als vor Beginn der Corona-Krise.

2. die notwendigen technischen und rechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit Mitarbeitende der Bundesverwaltung
soweit es ihre Aufgaben objektiv erlauben, im Homeoffice oder
mobil arbeiten können.

3. Dafür zu sorgen, dass im Einklang mit den Punkten 1 bis 2
dieses Vorstosses eine Erhöhung der Stellenprozente pro Büro-
arbeitsplatz und damit einer Reduktion des Bürobedarfs resul-
tiert.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner,
Chevalley, Christ, Fischer Roland, Flach, Gredig, Mäder, Matter
Michel, Mettler, Moser, Pointet, Schaffner (15)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3865 n Mo. Roth Franziska. Bezahlter Urlaub für Arbeit-
nehmende mit einem offiziellen politischen Amt  
(19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Obligationenrechtes vorzulegen, nach der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, die ein offizielles politisches Amt aus-
üben, bezahlter Urlaub für die zur Ausübung des Amtes bis zu
insgesamt 10 Tagen pro Jahr gewährt wird.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Dandrès,
Locher Benguerel, Molina, Munz, Pult, Schneider Schüttel (8)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3866 n Po. Bendahan. Rechenschaftsbericht von Unter-
nehmen des Bundes über ihren Beitrag zum Gemeinwohl  
(19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, in welcher Form
Unternehmen des Bundes verpflichtet werden könnten, über
ihren Beitrag zum Gemeinwohl regelmässig Rechenschaft
abzulegen. Er muss insbesondere einen Vorschlag dazu ausar-
beiten, in welcher Form die Anforderungen an eine Gemein-
wohl-Bilanz, wie sie schon in einigen deutschen, italienischen
und österreichischen Gemeinden existiert, für Unternehmen
des Bundes übernommen werden können.

Mitunterzeichnende: Dandrès, Hurni, Locher Benguerel, Molina,
Munz, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel (8)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3867 n Po. Reynard. Den Wert unserer Landschaften 
ermitteln  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Studie durchzuführen, mit
dem Ziel, eine allgemein anerkannte Methode zur Ermittlung
des (Geld-)Werts der Landschaft zu entwickeln. Damit liessen
sich der Wert einer Landschaft schätzen und die finanziellen

Auswirkungen gewisser Infrastrukturen auf die Regionen und
deren Tourismus ermessen.

Mitunterzeichnende: Addor, Clivaz Christophe, Ruppen (3)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3868 n Ip. Rytz Regula. Ist das Ausmass der Probleme 
bei der Zulassung von Pestiziden erkannt worden, und wer-
den diese Probleme nun rasch und entschieden 
angegangen?  (19.06.2020)

Auf die Fragen 20.5511 und 20.5512 nach dem weiteren Vorge-
hen in Sachen Zulassung von Pestiziden antwortet der Bundes-
rat mit der Zusammenfassung alter Medienmitteilungen.

Vor dem Hintergrund des im November 2019 publizierten
KPMG-Berichts, der beim Zulassungsverfahren unter anderem
gravierende Defizite bei der Governance und der Transparenz
ausmacht, ist es unverständlich, dass zum Stand der Dinge aus
der Zeitung mehr zu erfahren ist als vom Bundesrat.

Ich bitte den Bundesrat deshalb, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie bzw. bis wann sollen die 10 Handlungsempfehlungen der
KPMG umgesetzt werden, so dass die Schweiz künftig minde-
stens mit guten Beispielen im Ausland mithalten kann?

2. Wird künftig eine informative, übersichtliche Datenbank zur
Verfügung stehen, etwa nach dem Vorbild der "EU pesticides
database"?

3. Werden Pestizide künftig bedingt bzw. befristet zugelassen?

4. Wird als Voraussetzung für die Zulassung von Pestiziden
künftig der Nachweis für eine risikoabhängige Produktehaft-
pflicht verlangt?

5. Wie soll der Informationsaustausch an den Schnittstellen zwi-
schen Zulassung und Vollzug rasch, umfassend und effizient
abgewickelt werden, in beide Richtungen?

6. Wie werden Erkenntnisse aus der Wissenschaft, Praxis und
dem Vollzug künftig rasch integriert (z.B. unverzügliches Ver-
kaufs- und Anwendungsverbot)?

7. Wie sollen die externen Kosten die etwa bei der Zulassung,
Prüfung oder dem Monitoring von Wirkstoffen anfallen, künftig
kostendeckend auf den Verursacher überwälzt werden?

8. Wie wird künftig die Vollzugstauglichkeit von Anwendungs-
auflagen sichergestellt?

9. Wie wird die Anwendung des umweltrechtlichen Vorsorge-
prinzips sichergestellt?

Mitunterzeichnende: Baumann, Bertschy (2)

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3869 n Po. Reynard. Technische Fortschritte bei der 
Erdverkabelung  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die techni-
schen Fortschritte bei der Erdverkabelung der Stromleitungen
zu erstellen, gestützt auf den es möglich ist, die systemati-
schere Erdverkabelung der Höchstspannungsleitungen in
Betracht zu ziehen zu verlegen.

Mitunterzeichnende: Addor, Bregy, Clivaz Christophe, Kamer-
zin, Nantermod, Roduit, Ruppen (7)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.3870 n Ip. Barrile. Die Schweiz ist ein Zufluchtsort für 
"Homo-Heiler"  (19.06.2020)

In Vergangenheit hat der Bundesrat mehrmals festgehalten,
dass er bezüglich eines Verbots von "Konversionstherapien" -
auch "Homo-Heilungen" genannt- in unserem Land keinen
Handlungsbedarf sieht. Letztmals bei der Beantwortung der
Motion Quadranti 19.3840, die ein Verbot von "Heilungen" bei
Minderjährigen verlangt.

Im Gegensatz zu unserem Land hat der Deutsche Bundestag
reagiert. Ab Mitte des Jahres sind "Konversionstherapien" -
zumindest für Minderjährige- gemäss SOGISchutzG in
Deutschland verboten.

Wegen dieses Verbots in unserem Nachbarland hat sich die
Bruderschaft des Weges, als eigener Verein in der Schweiz
gegründet. Dieser neu entstandene Verein geht ursprünglich
aus Wüstenstrom hervor, der bekanntesten Organisation, die im
Zusammenhang mit den schädlichen "Homoheiler-Therapien"
steht.

Dieses Ausweichen der Aktivitäten auf unser Land liegt nahe,
dass in der Schweiz die gesetzlichen Grundlagen nicht reichen,
um solche Praktiken zu verhindern.

Spätestens jetzt sollten beim Bundesrat die Alarmglocken läu-
ten!

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Wie erklärt er sich, dass dieser Verein nach dem Verbot von
Konversionstherapien in Deutschland seine Aktivitäten in die
Schweiz verlegt?

2. Welche Massnahmen trifft er, damit diese schädlichen Prakti-
ken, die für Betroffene traumatisch sein können und gemäss
Berufsordnung der Schweizerischen Psychotherapeut*innen
untersagt sind, nicht in die Schweiz verlagert werden?

3. Wie gedenkt er, den Schutz für die Betroffenen, insbesondere
Minderjährige und Jugendliche, zu garantieren?

4. Wäre es nicht angebracht, das Strafgesetz so anzupassen,
damit diese Gesetzeslücke geschlossen und die Schweiz nicht
zum Zufluchtsort für "Homo-Heiler" wird?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3871 n Po. Bendahan. Das "Bruttoglücksprodukt". Ana-
log zum Bruttoinlandprodukt gestalteter Index zur Mes-
sung des Beitrags zum Gemeinwohl  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu untersuchen, inwieweit man
Daten über das Wohlbefinden der Bevölkerung und über den
Beitrag der Wirtschaft und der verschiedenen gesellschaftlichen
Akteure zu diesem Gemeinwohl sammeln und veröffentlichen
könnte. Damit könnte einerseits das Wohlbefinden auf andere
Weise als mit den bestehenden Indikatoren beurteilt und ande-
rerseits der Beitrag der verschiedenen Akteure an das Gemein-
wohl ermessen werden.

Mitunterzeichnende: Dandrès, Hurni, Locher Benguerel, Munz,
Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Suter (8)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3872 n Mo. Reynard. Für ein verstärktes und institutio-
nalisiertes Mitspracherecht der Studierenden  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Hochschul-
förderungs- und koordinationsgesetzes (HFKG) vorzulegen mit
dem Ziel, die Zusammenarbeit der Hochschulen mit dem Ver-
band der Schweizer Studierendenschaften (VSS), der die Stu-
dierenden sämtlicher Hochschulen vertritt, zu verstärken.

Ich schlage dazu vor, das Mitspracherecht der Studierenden
dadurch zu verstärken, dass Artikel 15 HFKG in seinem Absatz
1 um einen zusätzlichen Buchstaben ergänzt sowie in andern
Teilen entsprechend angepasst wird:

Art. 15 Ausschüsse

1 Der Hochschulrat schafft zur Vorbereitung von Entscheiden:

a. einen ständigen Ausschuss für Fragen der Hochschulmedi-
zin;

b. einen ständigen Ausschuss aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Organisationen der Arbeitswelt;

c. einen ständigen Ausschuss aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Studierenden;

d. weitere ständige und nichtständige Ausschüsse nach Bedarf.

2 Den Ausschüssen können auch Personen angehören, die
nicht Mitglieder der Schweizerischen Hochschulkonferenz sind.

3 Der ständige Ausschuss aus Vertreterinnen und Vertretern
der Organisationen der Arbeitswelt und der ständige Ausschuss
aus Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden nehmen
Stellung zu den Geschäften der Hochschulkonferenz nach den
Artikeln 11 Absatz 2 und 12 Absatz 3.

4 Die Mitglieder im ständigen Ausschuss aus Vertreterinnen
und Vertretern der Studierenden werden vom Verband der
Schweizer Studierendenschaften (VSS) vorgeschlagen.

Die aktuellen Absätze 4 und 5 sind ebenfalls entsprechend zu
ergänzen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Fivaz Fabien, Piller
Carrard, Prezioso, Python, Schneider Meret (6)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3873 n Po. Reynard. Elternurlaub. Die Zukunft unserer 
Familienpolitik  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einführung eines Elternur-
laubs in der Schweiz vorzubereiten.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Chevalley, Fivaz
Fabien, Piller Carrard, Prezioso, Python, Schneider Meret (7)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3875 n Ip. Glättli. Verbesserung des Datenschutzes im 
Zusammenhang mit dem US Cloud Act  (19.06.2020)

Der US Cloud Act weckt immer wieder Sorgen, weil das Ziel
dieser Gesetzgebung ist, die Herausgabe von Daten zu erzwin-
gen, und zwar unabhängig davon, ob diese sich in den USA
befinden oder auf einem Server im Ausland.

Schweizerische Anbieter können sich unter bestimmten Bedin-
gungen gegen einen Herausgabebefehl nach US-Recht weh-
ren, wenn sie nachweisen, dass Betroffene nicht US-
Bürgerinnen und Bürger sind, sich nicht in den USA aufhalten
und Bestimmungen des Sitzstaates verletzt würden (wie z. B.
Art. 271/273 des Schweizerischen Strafgesetzbuches). Voraus-
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setzung dafür ist aber ein bilaterales Rechtshilfeabkommen.
Entsprechend würde eine solches Abkommen den Schutz der
Kunden von Schweizerischen Rechenzentren deutlich verbes-
sern.

In Beantwortung der Frage 19.5121, ob der Bundesrat bereit
sei, entsprechend Verhandlungen einzuleiten, hat die Bundes-
rätin darauf verwiesen, dass dies im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Motion 18.3379 (und wohl auch 18.3306)
geprüft werde.

1. Hat der Bundesrat unterdessen analysiert, ob die beiden
Anliegen sinnvollerweise vereinigt werden?

2. Welche Schritte hat der Bundesrat bisher konkrete Schritte
unternommen, um entsprechende Verhandlungen einzuleiten?

2.1. Wenn ja, in welchem Stadium befinden sich diese?

2.2. Wenn nein: Warum nicht? Plant er dies konkret zu tun? In
welchem Zeitrahmen?

Mitunterzeichner: Mäder (1)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3876 n Ip. Bertschy. Individualbesteuerung. Lücken-
hafte Gesamtsicht des Bundesrates?  (19.06.2020)

Der Bundesrat schreibt in seiner Antwort auf die in der aktuellen
Debatte "Gleichstellung und Vereinbarkeit: Jetzt die Lehren aus
der Corona-Krise ziehen" vom 18. Juni 2020 im Nationalrat trak-
tandierten Interpellation 20.3487 " Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und Gleichstellung verbessern und damit die Krisen-
resistenz von Gesellschaft und Wirtschaft stärken" zum Thema
Verbesserung der Arbeitsanreize für Zweiteinkommen folgen-
des:

"Was die Verbesserung der Erwerbsanreize für Zweiteinkom-
men anbelangt, so schneidet von den bisher untersuchten
Modellen für die Besteuerung der Ehepaare die Individualbe-
steuerung am besten ab". Ohne näher zu begründen, warum,
schreibt der Bundesrat aber ebenso, dass er sich (...) "auf
Grund einer Gesamtsicht gegen die Individualbesteuerung aus-
gesprochen hat".

1. Inwiefern hat der Bundesrat bei seiner Gesamtsicht berück-
sichtigt, dass die Individualbesteuerung zusätzlich 60 000
Beschäftigte und ein entsprechendes BIP-Wachstum von
geschätzten 1 Prozent generiert? Wie wurde dieses Argument
konkret gewichtet?

2. Inwiefern ist die Gleichstellung der Geschlechter in die
Gesamtsicht des Bundesrates eingeflossen? Wie wurde dieses
Argument konkret gewichtet?

3. Kann der Bundesrat seine Gesamtsicht detailliert darlegen
und insbesondere aufzeigen, wie der enorme Nutzen für Volks-
wirtschaft und Gleichstellung (vgl. Fragen 1 und 2) durch
andere Argumente aufgewogen wird? Wie sehen diese anderen
Argumente konkret aus und wie wurden sie gewichtet?

4. Ist es gerade aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situa-
tion nicht angebracht, diese Gesamtsicht zu revidieren und dem
Parlament eine Botschaft zu Einführung einer Individualbe-
steuerung vorzulegen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Bäumle, Bellaïche, Birrer-Heimo,
Chevalley, Christ, Fiala, Fischer Roland, Flach, Gredig, Gros-
sen Jürg, Jans, Landolt, Locher Benguerel, Mäder, Markwalder,

Matter Michel, Mettler, Moser, Pointet, Riniker, Rytz Regula,
Sauter, Schaffner, Vincenz, Walti Beat (26)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3877 n Ip. Trede. Faire Entschädigungen in der wirt-
schaftlichen Landesversorgung für Lagerhalter (Lagerlogi-
stiker) ohne Verpflichtung zur Lagerhaltung  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird um Beantwortung der folgenden Fragen
gebeten:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die Lagerlogistik,
wie sie insbesondere in Basel betrieben wird, systemrelevant
für die Versorgungssicherheit der Schweiz ist und die Lagerlogi-
stiker faire und marktgerechte Rahmenbedingungen für den
Betrieb, Unterhalt und Ersatz ihrer Infrastrukturbauten erhalten
sollen?

2. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat materiell und zeit-
lich vor, damit die Sicherstellung der systemrelevanten Dienst-
leistungen der Lagerlogistiker sowie die Zielsetzung einer fairen
und marktgerechten Entschädigung für Lagerlogistiker ohne
Pflichtlagerverpflichtung erreicht wird?

3. Ist der Bund bereit, alle notwendigen Massnahmen zu ergrei-
fen, um die Funktionalität des Verkehrsträgers auch in Zukunft
zu sichern?

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.3878 n Po. Schneider Schüttel. Covid-19-Krise. 
Geschlechterspezifische Auswirkungen  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen seiner allenfalls
geplanten Evaluation der wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Krise oder in einem zusätzlichen Bericht die Auswirkun-
gen der Krise geschlechterspezifisch auszuwerten.

Mitunterzeichnende: Andrey, Barrile, Crottaz, Feri Yvonne,
Funiciello, Locher Benguerel, Maillard, Piller Carrard, Reynard,
Seiler Graf, Storni, Suter, Widmer Céline (13)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

25.09.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben
30.11.2020 Nationalrat. Ablehnung

20.3879 n Po. Bertschy. Wettbewerb statt Protektionismus. 
Schweizweite Liberalisierung des Notariatswesens  
(19.06.2020)

Der Bundesrat soll in einem Bericht darlegen, wie eine
schweizweite Liberalisierung des Notariatswesens mit einem
möglichst freien, interkantonalen Wettbewerb umgesetzt wer-
den kann. Dabei soll aufgezeigt werden, welcher Nutzen für
Volkswirtschaft und Konsumenteninnen und Konsumenten dar-
aus resultiert.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Brunner, Fischer
Roland, Gredig, Grossen Jürg, Matter Michel, Mettler, Moser,
Pointet, Schaffner (11)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.3882 n Ip. Grin. Verlust von Kulturland. Verantwortlich 
ist nicht nur die Bautätigkeit  (19.06.2020)

Zwar geht hauptsächlich durch die Verstädterung Kulturland
verloren. Die Revitalisierung von Bächen und die Schaffung von
Überflutungszonen entlang von Wasserläufen sind aber eben-
falls mit dem kompletten oder teilweisen Verlust von Flächen
verbunden. Ein Teil der bestehen bleibenden Flächen darf nur
noch extensiv bewirtschaftet werden.

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3884 n Ip. Dandrès. Eingeschränkter Grenzübertritt im 
Rahmen der Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-
Pandemie  (19.06.2020)

Im Rahmen der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie
beschloss der Bundesrat Einschränkungen für den Grenzüber-
tritt (COVID-19-Verordnung 2).

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat zuhanden ihrer
Angestellten, die für die Grenzkontrollen zuständig sind, Dienst-
anweisungen erlassen. Diese sahen Vorgaben vor, die restrikti-
ver waren als diejenigen des Bundesrates. So war die EZV gar
nicht dazu befugt, an den Grenzkontrollstellen, die nicht
geschlossen waren, den Schweizerinnen und Schweizern und
den Inhaberinnen und Inhabern von Aufenthaltsbewilligungen
den Grenzübertritt zu verbieten.

Trotzdem wurden gegenüber solchen Personen Bussen ver-
hängt oder sie wurden strafrechtlich verfolgt, obschon dies nicht
hätte der Fall sein dürfen.

1. Beabsichtigt der Bundesrat, zur Gewährleistung der Rechts-
staatlichkeit die illegal verhängten Sanktionen zu annullieren
und/oder die kantonalen Strafverfolgungsbehörden dazu aufzu-
fordern, dies zu tun?

2. Wie viele Bussen wurden gestützt auf solche Dienstanwei-
sungen gegenüber Schweizerinnen und Schweizern und Inha-
berinnen und Inhabern von Aufenthaltsbewilligungen
ausgesprochen und/oder wie viele Strafverfahren wurden
gegen sie eröffnet?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Funiciello, Gysi
Barbara, Klopfenstein Broggini, Maillard, Maitre, Marti Samira,
Molina, Nordmann, Nussbaumer, Pasquier, Pult, Reynard,
Schneider Schüttel, Storni, Walder (17)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3885 n Po. Roth Franziska. Einführung eines nationalen 
Ausweises für Menschen mit Behinderungen  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, mittels einer Analyse die Einfüh-
rung eines nationalen Ausweises für Menschen mit Behinderun-
gen vorzubereiten und Bericht zu erstatten. Der Ausweis soll
sich an der Begriffsdefinition der UNO-Behindertenrechtskon-
vention (UNO-BRK) orientieren und alle Menschen mit Behinde-
rungen, Kinder und Erwachsene inkl. Pensionierte, sollen
diesen Ausweis erhalten.

Mitunterzeichnende: Barrile, Birrer-Heimo, Brenzikofer, Feri
Yvonne, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Lohr, Molina, Müller-
Altermatt, Porchet, Pult, Schneider Schüttel, Streiff, Suter, Was-
serfallen Flavia, Weichelt-Picard, Wettstein (17)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3888 n Po. Gugger. Berufsbildung für die digitalisierte 
Wirtschaft von morgen  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt in Zusammenarbeit mit den Ver-
bundpartnern der Berufsbildung einen Bericht zu erstellen, wie
die Schulung von Arbeitnehmenden in Bezug auf die digitalen
Kompetenzen umgesetzt wird und wo Verbesserungspotentiale
bestehen. Darin sind gute Beispiele und Programme aus den
Branchen, sogenannte "best-practice" ebenfalls aufzunehmen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Atici, Badert-
scher, Bellaïche, Binder, Birrer-Heimo, Bulliard, Gafner, Giaco-
metti, Gössi, Grossen Jürg, Gysi Barbara, Jans, Landolt, Locher
Benguerel, Lohr, Mäder, Marti Samira, Michaud Gigon, Molina,
Moser, Müller-Altermatt, Munz, Nussbaumer, Rechsteiner Tho-
mas, Regazzi, Ritter, Rytz Regula, Schaffner, Schneider Schüt-
tel, Schwander, Stadler, Streiff, Studer, Töngi, Walder,
Wasserfallen Christian, Wehrli, Wismer Priska (40)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3892 n Mo. Rytz Regula. Monitoring für die Umsetzung 
des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ab 2021 einen jährlichen Moni-
toring-Bericht zur Umsetzung des Steuerteils des Bundesgeset-
zes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
vorzulegen. Das Monitoring soll insbesondere umfassen:

1. Eine Analyse der Entwicklung der Steuereinnahmen von
Bund, Kantonen und Gemeinden in den durch die Unterneh-
menssteuerreform STAF veränderten Bereiche (Abschaffung
der Statusgesellschaften, Patentbox, Inputförderung, zinsberei-
nigte Gewinnsteuer, Step-Up bei Zuzug usw.)

2. Ein Vergleich der realen Entwicklung des Steuersubstrates
von Bund, Kantonen und Gemeinden mit den vom Eidgenössi-
schen Finanzdepartement geschätzten Zahlen vor der Inkraft-
setzung der Steuerreform STAF.

3. Eine Analyse der dynamischen Auswirkungen der Steuerre-
form STAF auf die Steuereinnahmen des Bundes sowie der
Kantone und Gemeinden gemäss der Studie "Dynamische
Schätzung der Einnahmeeffekte der Steuervorlage 17" vom 19.
März 2018.

Mitunterzeichnende: Andrey, Arslan, Badertscher, Baumann,
Brélaz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Fivaz Fabien, Funiciello,
Glättli, Kälin, Meyer Mattea, Michaud Gigon, Molina, Porchet,
Prelicz-Huber, Prezioso, Schneider Meret, Töngi, Walder, Wei-
chelt-Picard, Wermuth, Wettstein (23)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3893 n Mo. Rytz Regula. Aus Covid-19-Solidarbürg-
schaften werden Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, 
Innovation und Bildung  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, so rasch als möglich die Voraus-
setzung zu schaffen, um das Instrument der COVID-19-Liquidi-
tätshilfen in ein Instrument zur Förderung von
Zukunftsinvestitionen umzuwandeln.

Konkret sollen die COVID-19-Solidarbürgschaften in dem vom
Bundesrat genehmigten Maximalrahmen von 40 Milliarden
Franken neu auch für Investitionen in die Energieeffizienz, in die
CO2-Reduktion, in Forschung und Entwicklung oder für betrieb-
liche Weiterbildungsmassnahmen verwendet werden können.
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Weil die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-
19-Krise in einigen Branchen erst mit Verzögerung eintreten,
soll die Möglichkeit zur Beanspruchung der vom Bund verbürg-
ten Kredite bis Ende 2021 verlängert werden. Die geltenden
Regelungen sollen beibehalten werden.

Mitunterzeichnende: Andrey, Arslan, Badertscher, Baumann,
Brélaz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Fivaz Fabien, Glättli,
Kälin, Michaud Gigon, Prelicz-Huber, Prezioso, Python, Ryser,
Schneider Meret, Weichelt-Picard (17)

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3894 n Ip. Gugger. Pflanzenschutzmittel. Der Bundesrat 
verspricht seit vielen Jahren, die Privatanwendung griffig 
zu regulieren. Wann macht er es endlich?  (19.06.2020)

Die zuständigen Bundesämter sind daran, eine Verschärfung
der Zulassung von Pflanzenschutzmittel für den Laiengebrauch
vorzubereiten. Der Bundesrat verspricht seit Jahren, die Privat-
anwendung griffig zu regulieren. Die Situation ist zum Teil pre-
kär:

Gemäss Bundesrat stellen heute 103 zugelassene Pestizid-
Produkte ein Risiko für Bienen, Wildbestäuber und andere
Insekten dar. 48 davon sind für den nicht-professionellen
Gebrauch zugelassen (20.5290). Der Verkauf von Pestiziden
der Profi-Anwendung an Hobbygärtner ist aber nicht verboten
(20.5343).

Die Bedingungen für die Verwendung von PSM für den Haus-
gebrauch richten sich nach jenen für die gewerbliche Anwen-
dung (20.5502). Profis müssen jedoch spezifische
Ausbildungen absolvieren. Der gewerbliche Einsatz bestimmter
Pestizide ist gar genehmigungspflichtig (20.5478).

Auf Gebrauchsanweisungen von Pestiziden zur Privatanwen-
dung heisst es etwa: "Bienengefährlich: Darf nur am Abend,
ausserhalb des Bienenfluges mit blühenden oder Honigtau auf-
weisenden Pflanzen (z.B. Kulturen, Einsaaten, Unkräuter,
Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen". In der Sendung
Kassensturz, vom 7. Mai 2019, bezweifelte ein Experte von Jar-
din Suisse, dass diese Auflage praxistauglich ist.

Auf der Gebrauchsanweisung von Chlorpropham, einem Keim-
hemmer für Kartoffeln, steht: "von Nahrungsmittel, Getränken
und Futtermitteln fernhalten". Das Pestizid konnte in einem
Testkauf des Fernsehen SRF, vom November 2019, von Laien
problemlos erworben werden.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Seit wann verlangt die PSMV ein Verkaufsverbot von Profi-
Pestizide an Laien und warum wurde es bisher nicht umge-
setzt?

2. Warum gelten für die Anwendung von Pestiziden durch Laien
nicht spezifische, auf die Hobby-Anwendung zugeschnittene
Auflagen sondern offenbar dieselben Bedingungen, wie für Pro-
fis mit einer Aus- und Weiterbildungspflicht?

3. PSM werden unter Auflagen zum Gebrauch zugelassen. Hat
der Bund untersucht, ob diese von Hobbyanwendern gelesen,
verstanden, befolgt und nicht einfach ignoriert werden? Wenn
nein, warum nicht? Wenn ja, kann er die Ergebnisse publizie-
ren?

4. Warum werden Pestizide unter Auflagen zugelassen, die in
der Praxis kaum angewendet werden können und die sogar als
widersprüchlich bezeichnet werden können?

5. Wer setzt die Auflagen für Privatanwender durch und wie
macht er das?

Mitunterzeichnende: Schneider Schüttel, Streiff, Studer (3)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3896 n Ip. Bertschy. Stickstoff. Unterschiedliche 
Behandlung der Wirtschaftssektoren?  (19.06.2020)

Um unerwünschte Stickstoffemissionen in die Umwelt zu redu-
zieren, reguliert die Schweiz den Stickstoffhaushalt mit ver-
schiedenen Bestimmungen im Umweltschutz-,
Gewässerschutz- und Landwirtschaftsrecht - so beschrieben in
der bundesrätlichen Antwort auf die Interpellation 19.4480.

Die Schweiz hat sich im Rahmen von verschiedenen internatio-
nalen Abkommen verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen, um
eine Reduktion der Stickstoffüberschüsse zu erreichen. Bei-
spielsweise in der Genfer Konvention (CLRTAP), im Göteborg-
Protokoll, Kyoto-Protokoll, dem OSPAR-Übereinkommen oder
den Internationalen Nordseeschutz-Konferenzen (INK).

Dem OSPAR- Übereinkommen ist die Schweiz bereits1994 bei-
getreten. Das vereinbarte Ziel war eine Reduktion der Stickstof-
feinträge in die Gewässer, um 50 Prozent gegenüber 1985 -
dies im Bereichen der Siedlungswirtschaft, wie auch der Land-
wirtschaft. Die Daten der vergangenen Jahre zeigen, dass die
stickstoffhaltigen Luftschadstoffe aus Verkehr, Industrie und
Gewerbe wirkungsvoll reduziert werden konnten, ebenso die
Stickstoffeinträge aus der Siedlungswirtschaft (z.B. via Kläran-
lagen). Dagegen ist es der Landwirtschaft nicht im selben
Masse gelungen, die Stickstoffproblematik zu entschärfen: Die
in den Agrarpolitiken formulierten Reduktionsziele werden Jahr
für Jahr deutlich verfehlt. Waren früher Verkehr und Industrie
die grössten Stickstoffemittenten, ist es heute die Landwirt-
schaft.

Nachdem er in seiner Antwort auf meine IP 19.4480 die rechtli-
che Verbindlichkeit der Reduktionsziele im Bereich Stickstoff
unterstrichen hat, bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Sind, nebst den drei Bereichen Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Siedlungswirtschaft sowie Landwirtschaft weitere
wichtige Felder zu nennen, in denen signifikant Stickstoff emit-
tiert wird?

2. Wenn in einigen dieser Bereiche die Stickstoffeinträge signifi-
kant reduziert wurden, in anderen seit 20 Jahren aber kaum
(siehe Antworten auf 19.5603, 19.5667, 19.4480 oder 19.4602):
Besteht hier eine erhebliche Einschränkung in einigen Berei-
chen, in anderen aber nicht?

3. Wenn nein: Warum nicht?

4. Wenn ja: Gibt es eine objektive Rechtfertigung für eine sol-
che Ungleichbehandlung der Wirtschaftssektoren in den
genannten Bereichen? Wie lautet diese?

02.09.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3897 n Po. Moser. Biodiversitätsrisiken eindämmen  
(19.06.2020)

Der Bundesrat soll eine Analyse über die Risiken des Biodiver-
sitätsverlustes auf Schweizer Finanzinstitute veranlassen.
Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu prüfen:

1. Welche Auswirkungen sind ab 2022 nach in Kraft treten des
EU-Aktionsplans und dessen Grenzwerte betreffend Biodiversi-
tät und Ökosysteme für Schweizer Finanzinstitute mit Tätigkei-
ten im EU Raum zu erwarten?
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2. Wie kann die Schweiz ideal auf diese neuen Rahmenbedin-
gungen reagieren?

3. Wie können finanziellen Risiken aufgrund von künftigen
Extremereignissen (wie Zoonosen) am wirkunsvollsten einge-
dämmt werden?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner,
Chevalley, Christ, Fischer Roland, Flach, Gredig, Grossen Jürg,
Mäder, Matter Michel, Mettler, Pointet, Schaffner (15)

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3898 n Po. Roduit. BVG-Renten anpassen, um die 
Gleichstellung zu verbessern  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Reform der
beruflichen Vorsorge zu untersuchen, wie gewährleistet werden
kann, dass der umzuwandelnde Betrag jeweils dem Beschäfti-
gungsgrad der Angestellten zwingend angepasst wird. Dabei ist
insbesondere zu beachten, dass der Beschäftigungsgrad der
Versicherten zuverlässig in Zusammenhang mit dem Arbeitsge-
setz definiert wird, dass die beste Verbindung zwischen der Ein-
trittsschwelle und dem Koordinationsbetrag gesucht wird, dies
namentlich für die Frauen, und dass die Kosten für Arbeitgeber
von KMU tragbar sind.

Mitunterzeichnende: Hess Lorenz, Mettler, Nantermod, Wasser-
fallen Flavia (4)

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3899 n Ip. Roth Pasquier. Die Anwendung von Bundes-
recht sollte keine Lotterie sein  (19.06.2020)

Die Antwort des Bundesrates auf die Interpellation de Buman
19.4267 ist unbefriedigend.

1. In Sachen Finanzierung äussert sich der Bundesrat einzig
zur interkantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehörde und zu den
Grundsätzen der Finanzierung der Aufsichts- und Präventions-
massnahmen im Geldspielbereich. Er schweigt sich aber aus
über die Finanzierung der Fachdirektorenkonferenz Geldspiele
(FDKG), des Geldspielgerichts und des Kantonsanteils der
Kosten des Koordinationsorgans (Art. 117 BGS). Diese Tätig-
keiten sind gesetzlich geregelt. Verstösst die Abgabe, mit der
das Konkordat diese Kosten der Swisslos und der Loterie
Romande überbürden will, nicht gegen Artikel 125 des Geld-
spielgesetzes (BGS)?

2. In Sachen Sportförderung steht in der Antwort, dass jede För-
derung des Schweizer Sports über nationale Verbände grund-
sätzlich einem gemeinnützigen Zweck entspreche, unabhängig
von der Verwendung der Gelder. Wenn dies zutrifft, sind der
Erlass von Kriterien und die Regelung eines Verfahrens zur
Verteilung der Mittel, wie sie Artikel 127 BGS verlangt, überflüs-
sig. Entspricht dies der Haltung des Bundesrates? Wenn nicht,
sollte dann das Konkordat nicht wenigstens grobe Kriterien und
ein Zuteilungsverfahren festlegen?

Überdies geht die Antwort nicht auf den kommerziellen Charak-
ter einer Vorschrift ein, die tendenziell die Organisation von
Fussball- und Hockeywetten subventioniert. Lässt sich eine sol-
che Praxis mit dem gemeinnützigen Zweck vereinbaren?

3. Die Antwort schlägt die Befürchtung, der nationale Zusam-
menhalt sei in Gefahr, in den Wind mit einem Hinweis auf die
Botschaft, die besagt, dass das BGS die Bildung mehrerer
interkantonaler Aufsichts- und Vollzugsbehörden zulässt. Diese
Aussage der Botschaft steht aber im Widerspruch zum klaren

Gesetzestext und ist unvereinbar mit dessen Anwendung. Der
Bundesrat hat selbst festgelegt (Art. 110 Geldspielverordnung;
VGS), dass es nur eine solche interkantonale Behörde geben
kann, indem er sie als nationale Plattform gegen die Manipula-
tion von Sportwettbewerben bezeichnet. Die Frage bleibt also:
Widerspricht der Zwang, dem Konkordat beizutreten, den eine
Mehrheit auf die Kantone ausübt, die wegen Unregelmässigkei-
ten des Konkordats unzufrieden sind, nicht Artikel 105 BGS,
und gefährdet er nicht den nationalen Zusammenhalt?

4. Mit welchen Massnahmen will der Bundesrat diese Verlet-
zungen von Bundesrecht verhindern?

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3902 n Po. Mettler. Wirtschaftliches Gender-Monitoring 
im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Zusammenhang der COVID-
19 Krise ein wirtschaftliches Gender-Monitoring einzurichten.

1. Erhebung geschlechterspezifische Daten zur Nutzung kon-
junkturstützender Instrumente: Kurzarbeit, Kreditvergabe, à-
fonds-perdu Beiträge. Die Daten werden wo anwendbar
getrennt nach beantragt (Entscheidungsträger und Entschei-
dungsträgerinnen) und verordnet (Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen).

2. Eine Studie in Auftrag zu geben zum Führungsverhalten in
öffentlichen Organisationen und privaten Unternehmen wäh-
rend und nach der Krise und dies in geschlechterspezifischen
Daten zu erheben.

a. Mitarbeitende auf Kurzarbeit plus Abbau Überzeit (evtl. plus
Ferien beziehen) mit gleichbleibender Auftragslast.

b. Organisatorische Unterstützung/Koordination für Mitarbei-
tende im Home-Office.

c. Organisatorische Unterstützung/Koordination für Mitarbei-
tende mit Betreuungspflichten.

d. Ressourcenallokation, resp. Priorisierung und Effektivität von
freiwilligen Chancengleichheitsprogrammen und Aktivitäten im
Bereich Gleichstellung und Diversity.

Mitunterzeichnerin: Feri Yvonne (1)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3903 n Ip. Reynard. Norm gegen die Homophobie. 
Bemühungen fortsetzen  (19.06.2020)

Ich bitte den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:

1. Welche konkreten Massnahmen will der Bundesrat ergreifen
nach dem deutlichen Volksentscheid vom 9. Februar 2020 für
die Ausweitung der Antirassismusstrafnorm auf die Diskriminie-
rung aufgrund der sexuellen Orientierung?

2. Will er das Mandat der Eidgenössischen Rassismuskommis-
sion (ERK) auf die Bekämpfung homophober Diskriminierung
ausweiten oder eine eidgenössische Kommission schaffen, die
sich speziell mit diesem Thema befasst?

3. Welche Mittel müssten bereitgestellt werde für eine wirksame
Präventions-, Forschungs- und Informationspolitik?

Mitunterzeichnende: Arslan, Cottier, Fehlmann Rielle, Landolt,
Portmann, Trede, Wasserfallen Flavia (7)

19.08.2020 Antwort des Bundesrates.

25.09.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben
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20.3904 n Mo. Binder. Dringliche Schaffung der gesetzli-
chen Grundlagen für die virtuelle Teilnahme an 
Parlamentssitzungen  (19.06.2020)

Das Büro wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, welche Parlamentariern, denen es aus gesundheitli-
chen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, physisch an
den Parlamentssitzungen teilzunehmen können, die Teilnahme
in virtueller Form ermöglicht.

10.09.2020 Das Büro beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3906 s Mo. Ständerat. Schweizer Landesversorgung in 
sehr grossen Krisen sicherstellen (Minder)  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, um die Schweizer Landesversorgung in sehr gros-
sen Krisen sicherzustellen. Hierzu sollen lebenswichtige Güter
zur Aufrechterhaltung der Schweizer Volkswirtschaft und Lan-
desversorgung in der Schweiz hergestellt werden müssen. Wo
dies nicht möglich oder ökonomisch nicht tragbar ist, sind
zumindest hinreichend grosse Pflichtlager zu führen.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission

24.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3908 s Mo. Sommaruga Carlo. Neuer Schwung für die 
konsequente Umsetzung der elektronischen Tools zur Aus-
übung der politischen Rechte  (19.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen aufzuzeigen, welche institutionellen Instrumente ent-
wickelt werden müssen, wie die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit den Schweizer Hochschulen sich gestaltet und
welche unbestrittenen technologischen Errungenschaften die
Kantone bereits gemacht haben, welche Errungenschaften zur
Verfügung stehen und welche übernommen werden können,
um ein oder mehrere vertrauenswürdige digitale Tools zu ent-
wickeln, die für die Ausübung der politischen Rechte eingesetzt
werden können.

Mitunterzeichnende: Ettlin Erich, Jositsch, Juillard, Mazzone,
Noser, Thorens Goumaz, Zanetti Roberto (7)

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Staatspolitische Kommission

17.09.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3910 s Mo. Ständerat. Deklaration des Produktionslan-
des von Brot und Backwaren (Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur SR)  (25.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das aktuelle Gesetz so anzu-
passen, dass die Geschäfte, welche direkt oder in verarbeiteter
Form (z. B. Sandwiches) Brot und Backwaren verkaufen oder
bereitstellen (z. B. Restaurants), an einem für den Kunden
sichtbaren Platz das Produktionsland (bei verarbeiteten Produk-
ten wie Sandwiches das Produktionsland des Brotes) anzuge-
ben.

Sprecherin: Gmür-Schönenberger

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

21.09.2020 Ständerat. Annahme

20.3914 n Mo. Nationalrat. Zulassungssteuerung bei psy-
chologischen Psychotherapeuten und Psychotherapeutin-
nen (Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 
NR)  (26.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Frage der Zulassung von
psychologischen Psychotherapeuten und Psychotherapeutin-
nen im Rahmen einer Änderung des Krankenversicherungsge-
setzes (KVG) zu regeln. Es wird den Kantonen die Möglichkeit
gegeben, das Leistungsangebot von psychologischen Psycho-
therapeuten und Psychotherapeutinnen zu steuern.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

23.09.2020 Nationalrat. Annahme

20.3915 n Mo. Nationalrat. Erhöhung der Internet-Mindest-
geschwindigkeit in der Grundversorgung auf 80 Megabit 
pro Sekunde (Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen NR)  (29.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Grundversorgung mit Breit-
bandinternetzugang in der Fernmeldedienstverordnung auf ein
Niveau von mindestens 80 Megabit pro Sekunde anzupassen.

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

10.09.2020 Nationalrat. Annahme
08.12.2020 Ständerat. Sistierung
Die Motion wird für voraussichtlich höchstens ein Jahr im Stän-
derat sistiert.

x 20.3916 n Mo. Nationalrat. Ausnahme des Modellflugs 
von der EU-Drohnenregelung (Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen NR)  (30.06.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Übernahme der EU-Ver-
ordnung 2019/947 den traditionellen Modellflug auszunehmen
und unter nationalem Recht zu belassen.

Eine Minderheit der Kommission (Trede, Christ, Pasquier, Piller
Carrard, Pult, Schaffner, Schlatter, Töngi) beantragt, die Motion
abzulehnen.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

10.09.2020 Nationalrat. Annahme
08.12.2020 Ständerat. Annahme

x 20.3917 n Mo. Nationalrat. Covid-19-Verordnung famili-
energänzende Kinderbetreuung vom 20. Mai 2020. Über-
denken der Umsetzung (Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur NR)  (02.07.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die im Titel erwähnte Verord-
nung so anzupassen, dass das Ziel von Artikel 1 in allen Kanto-
nen gleichermassen erreicht wird.

Dabei ist insbesondere Artikel 3 dahingehend zu ändern, dass
eine flexiblere Umsetzung möglich ist und auch Institutionen
berücksichtigt werden, die vom Kanton oder von der Gemeinde
Subventionen erhalten, oder gar von der öffentlichen Hand
betrieben werden, um so sicherzustellen, dass die lateinischen
Kantone ebenfalls von den beschlossenen Massnahmen profi-
tieren können. Eine Anpassung von Artikel 4 ist auch empfeh-
lenswert, um zur Umsetzung des vom Parlament erteilten
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Auftrags beizutragen und dafür zu sorgen, dass die verschiede-
nen Infrastrukturen und Institutionen gleich behandelt werden.

Eine Minderheit der Kommission (Umbricht Pieren, Gafner, Gut-
jahr, Haab, Herzog Verena, Hess Erich, Keller Peter, Wasserfal-
len Christian) beantragt, die Motion abzulehnen.

02.09.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

15.09.2020 Nationalrat. Annahme
09.12.2020 Ständerat. Annahme

20.3918 n Mo. Nationalrat. Förderung der Mobilität und der 
Sprachaufenthalte der Lernenden (Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur NR)  (02.07.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die für landesweite Sprachauf-
enthalte im Rahmen der beruflichen Grundbildung vorgesehe-
nen Mittel signifikant aufzustocken. Er wird beauftragt, in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und den Berufsverbänden
die Mobilität der Lernenden zu fördern und dafür namentlich
eine auf nationaler Ebene koordinierte digitale Plattform zu
schaffen.

Eine Minderheit der Kommission (Gutjahr, Gafner, Haab, Her-
zog Verena, Huber, Keller Peter, Kutter, Stadler, Umbricht Pie-
ren) beantragt, die Motion abzulehnen.

12.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

07.09.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.3919 s Mo. Ständerat. Forschungs- und Züchtungs-
Initiative (Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR)  
(03.07.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Voraussetzung und zusätzli-
che Ressourcen für eine Forschungs- und Züchtungsinitiative
zu schaffen. Die Forschungs- und Züchtungsinitiative hat das
Ziel, die Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln zu reduzieren, Alternativen zum Pflanzen-
schutzmitteinsatz zu entwickeln und resistentere Sorten zu
züchten.

Sprecher: Hegglin Peter

26.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

24.09.2020 Ständerat. Annahme
10.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.3920 n Mo. Nationalrat. Monitoring der Bewerbungen auf 
offene Stellen bezüglich Sprachgemeinschaft und Her-
kunftskanton der Kandidaten und Kandidatinnen (Staats-
politische Kommission NR)  (03.07.2020)

Gestützt auf die Erkenntnisse des Berichts 2019 zur Förderung
der Mehrsprachigkeit der Bundesverwaltung, ist der Bundesrat
beauftragt während einer angemessenen Zeit (z.B. zwei Jahre)
ein Monitoring der Bewerbungen bei den offenen Stellen durch-
zuführen, um die Sprachgemeinschaft und der Herkunftskanton
der Kandidaten und Kandidatinnen zu eruieren.

19.08.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Staatspolitische Kommission

30.10.2020 Nationalrat. Annahme

20.3922 s Mo. Kommission für Rechtsfragen 
SR. Ausgewogene Revision der Regeln zur Mietzinsgestal-
tung bei Wohn- und Geschäftsräumen  (10.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, nach Konsultation der Sozial-
partner im Wohnungswesen die geltenden Rechtsgrundlagen
der Mietzinsgestaltung für Wohn- und Geschäftsräume zu prü-
fen und dem Parlament eine ausgewogene Vorlage zu unter-
breiten, mit welcher das Obligationenrecht im Achten Titel und
im Achten Titelbis über die Miete bzw. die Pacht geändert wer-
den soll.

07.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

15.12.2020 Ständerat. Annahme

20.3923 s Mo. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit SR. Besseres Datenmanagement im 
Gesundheitsbereich  (10.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, seine Politik im Bereich des
Datenmanagements im Gesundheitsbereich zu ändern und
dabei namentlich Folgendes vorzusehen:

- Rasche Umsetzung der "Open Government Data"-Strategie
2019-2023;

- Orientierung an den weltweit besten Praktiken im Bereich des
Datenmanagements, namentlich vor dem Hintergrund einer
Gesundheitskrise;

- Schaffung einer zentralisierten Datenverwaltung für personelle
und materielle Ressourcen für Krisenzeiten;

- Einleitung der auf internationaler Ebene erforderlichen Schritte
zum Abschluss von Abkommen über den Daten- und Informati-
onsaustausch im Falle einer Epidemie, gestützt auf Artikel 80
des Epidemiengesetzes.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

15.12.2020 Ständerat. Annahme

20.3924 n Mo. Staatspolitische Kommission 
NR. Unterstützung von gewaltbetroffenen Geflüchteten in 
den Bundesasylzentren sicherstellen  (13.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die fachliche Unterstützung im
Bereich Opferidentifikation und Betreuung für gewaltbetroffene,
traumatisierte Geflüchtete in den Bundesasylzentren und den
Zugang zu externen Angeboten auszubauen, und dabei sicher-
zustellen, dass die Knappheit an spezialisierten psychologi-
schen und insbesondere kinder- und jugendpsychiatrischen
Angeboten behoben wird.

Eine Minderheit der Kommission (Bircher, Buffat, Cottier, Fluri,
Jauslin, Marchesi, Rüegger, Rutz Gregor, Silberschmidt, Steine-
mann) beantragt, die Ablehnung dieser Motion.

21.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Staatspolitische Kommission

16.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.3925 n Mo. Staatspolitische Kommission NR. Keine 
Lehrabbrüche nach langen Verfahren. Rückkehrhilfe durch 
den Abschluss einer bereits begonnenen Lehre bei einem 
negativen Asylentscheid  (13.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen und
die aktuelle Praxis dahingehend anzupassen, dass Asylsu-
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chende, welche mit einem Lehr- oder Ausbildungsvertrag aus-
gestattet sind und im schweizerischen Arbeitsmarkt integriert
sind, bei einem negativen Asylentscheid vor der Rückkehr ins
Herkunftsland ihre berufliche Grundbildung mittels einer verlän-
gerten Ausreisefrist in der Schweiz weiterführen und abschlies-
sen können.

Eine Minderheit der Kommission (Steinemann, Bircher, Buffat,
Marchesi, Rüegger, Rutz Gregor) beantragt, die Ablehnung die-
ser Motion.

28.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Staatspolitische Kommission

16.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.3926 s Mo. Aussenpolitische Kommission 
SR. Schweizer Anbieter bei der Umsetzung der Strategie 
der internationalen Zusammenarbeit prioritär 
berücksichtigen  (13.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen von Submissionen
von Projekten und Mandaten der Strategie der internationalen
Zusammenarbeit dafür zu sorgen, dass die Anbieterinnen und
Anbieter aus der Schweiz bei ausreichender Erfahrung und
Kompetenz prioritär berücksichtigt werden.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

03.12.2020 Ständerat. Annahme

20.3930 s Mo. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur SR. Konzept zur Pflege des Kulturerbes der 
Schweiz  (18.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament bis Ende 2022
ein Konzept zur Bewahrung und aktiven Pflege des Kulturerbes
der Schweiz vorzulegen, welches übergeordnet für alle Kultur-
sektoren die Ziele, Handlungsfelder, Umsetzungsmassnahmen,
Verantwortlichkeiten und Aufgaben der einzelnen Akteure
sowie die Finanzierung beschreibt.

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

15.12.2020 Ständerat. Annahme

x 20.3931 s Po. Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
SR. Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik  (20.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bis spätestens im Jahr 2022
einen Bericht zur zukünftigen Ausrichtung der Agrarpolitik vor-
zulegen. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte vertieft zu
prüfen:

- Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Selbstversorgungs-
grades

- Erweiterung der Agrarpolitik in Richtung einer ganzheitlichen
Politik für gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelpro-
duktion;

- Möglichst weitgehende Schliessung der Kreisläufe aller Nähr-
stoffe über die gesamte Wertschöpfungskette inklusive Kon-
sum;

- Reduktion der Komplexität und Fokussierung auf besonders
wirksame agrarpolitische Instrumente; Reduktion des admini-
strativen Aufwandes für die Landwirtschaft und Reduktion der
Verwaltung beim Bund und den Kantonen.

- Rahmenbedingungen schaffen für eine möglichst grosse
unternehmerische Freiheit und wirtschaftliche Perspektive für
die Land- und Ernährungswirtschaft.

- Reduktion von Wettbewerbsverzerrungen zwischen Inlandpro-
duktion und Importen aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher
Vorschriften für die Produktion unter Berücksichtigung interna-
tionaler Verpflichtungen.

Eine Minderheit der Kommission (Levrat, Rechsteiner Paul,
Thorens Goumaz, Zanetti Roberto) beantragt, das Postulat
abzulehnen.

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

14.12.2020 Ständerat. Annahme

x 20.3932 n Po. Aussenpolitische Kommission NR. Bericht 
über die Umsetzung der seit 2016 bestehenden Umwelt- 
und Sozialstandards in der Weltbankgruppe  (24.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Auswertungsbericht zu
verfassen über die Umsetzungserfahrungen mit den Umwelt-
und Sozialstandards der Weltbankgruppe aus dem Jahre 2016.
Insbesondere soll aufgezeigt werden, inwieweit die Standards
die politischen Leitlinien der Schweiz erfüllen, inwieweit die
Schweiz im Exekutivrat Einfluss nehmen konnte und wo zukünf-
tig weiterhin Verbesserungsbedarf zur Durchsetzung von
Sozial- und Umweltstandrads sowie zur Korruptionsbekämp-
fung in den Programmen der WBG besteht.

21.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Aussenpolitische Kommission

16.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.3933 n Po. Aussenpolitische Kommission 
NR. Steuerliche Anreize für einen nachhaltigen internatio-
nalen Handel  (25.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Förderung eines nachhalti-
gen internationalen Handels die Einführung von Grenzaus-
gleichssystemen zu prüfen und dem Parlament darüber Bericht
zu erstatten.

28.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Aussenpolitische Kommission

16.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.3934 n Mo. Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen NR. Private Reisebusbranche in der Existenzkrise. 
Dringend notwendige Härtefallregelung!  (25.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, private Transportunternehmen
in der Reisebusbranche, die aufgrund behördlicher Corona-
Massnahmen unverschuldet und unbeeinflussbar an den Rand
des Ruins gedrängt werden, zu unterstützen. Er erarbeitet dazu
eine Vorlage ähnlich dem "Dringlichen Bundesgesetz über die
Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der COVID-19-
Krise" (Mo. 20.3151), primär basierend auf bestehenden Unter-
stützungsmassnahmen und ohne Beiträge à fonds perdu.

28.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

16.12.2020 Nationalrat. Annahme
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x 20.3935 n Mo. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit NR. Milderung der wirtschaftlichen Folgen der 
Covid-19-Epidemie für Unternehmen im Eventbereich  
(27.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für die Milderung der wirtschaftli-
chen Folgen der Covid-19-Epidemie die Unternehmen im
Eventbereich, wie Eventtechnik-Unternehmen, Eventagenturen,
Unternehmen im Bereich der temporären Bauten (Tribünen-
bauer, Zeltbauer) sowie Eventdienstleister im Bereich von Mobi-
liar und Geschirr, usw. mit finanziellen Beiträgen zu
unterstützen.

Eine Minderheit der Kommission (Sauter, Dobler, Mäder, Mett-
ler, Silberschmidt) beantragt, die Motion abzulehnen.

28.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

16.12.2020 Zurückgezogen

20.3936 n Mo. Nationalrat. Medikamentenpreise. Für eine 
Kostendämpfung dank Beseitigung negativer Anreize unter 
Aufrechterhaltung von Qualität und Versorgungssicherheit 
(Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR)  
(28.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Vertriebsanteile im Art. 38
KLV im Einvernehmen mit den betroffenen Leistungserbringern
so zu revidieren, damit sie effektiv die Vertriebskosten abdek-
ken, die im Art. 67, Abs. 1quater, Bst. a KVV erwähnt sind und
damit sie die Abgabe von preisgünstigeren Arzneimitteln nicht
mehr benachteiligen, sondern Anreize dafür setzen.

Diese Revision soll mit einem vom Fabrikabgabepreis unabhän-
gigen Fixanteil erfolgen und dabei weder höhere Kosten zu
Lasten der OKP noch unberechtigte Kürzungen bei den verfüg-
baren Mitteln für die Gewährleistung einer hochqualitativen
medizinischen Grundversorgung verursachen.

Sollte die Erreichung dieser Ziele mathematisch zu einer
schwer akzeptablen Erhöhung der tiefpreisigen Arzneimittel
führen, dann soll das EDI/BAG vom Ziel der Preisunabhängig-
keit des fixen Vertriebsanteils gegenüber dem Fabrikabgabe-
preis abweichen und eine zweigeteilte Fixmarge vorschlagen
(tiefere Fixmarge für preisgünstigste Arzneimittel und höhere für
alle anderen). Um die daraus resultierenden residualen Fehlan-
reize zu eliminieren, kann ein Ausgleichsmechanismus vorge-
sehen werden, der entweder per Verordnungsweg oder
zwischen den Tarifpartnern geregelt wird.

Das neue Modell der vom Fabrikabgabepreis unabhängigen
Vertriebsanteile muss zwingend spätestens simultan zu den
weiteren Massnahmenpaketen zur Förderung der Wirtschaft-
lichkeit im Arzneimittelbereich in Kraft treten.

21.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

29.10.2020 Nationalrat. Annahme

20.3937 n Mo. Nationalrat. Evaluation einer leistungsorien-
tierten Abgeltung der Apothekerinnen und Apotheker 
(Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR)  
(28.08.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine finanzielle und qualitative
Evaluation der Aufnahme einer leistungsorientierten Abgeltung
(LOA) der Apothekerinnen und Apotheker in die Massnahmen
zur Kostendämpfung im Gesundheitsbereich vorzunehmen. Ein

solches Modell ist spätestens bei der Behandlung des 2.
Kostendämpfungspakets zu diskutieren.

14.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

29.10.2020 Nationalrat. Annahme

20.3938 n Po. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. Auswirkungen der Zulassung von pferdege-
stützten Therapien in der Landwirtschaftszone  
(31.08.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, aufzuzeigen, welche Auswirkun-
gen die Zulassung der pferdegestützten Therapien in der Land-
wirtschaftszone haben würde. Zudem bitten wir um eine
Berichterstattung, ob analog zu den pferdegestützten Therapien
weitere Angebote mit Therapietieren bestehen, welche nach
heutiger Rechtsprechung in der Landwirtschaftszone nicht
zonenkonform sind, dort jedoch sinnvollerweise anzusiedeln
sind und auch angeboten werden.

28.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

20.3940 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. Mehr rezyklierten Kunststoff in Kunststoffver-
packungen für Getränke und Reinigungsmittel  (01.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bis zum Jahr 2025 eine Steuer
auf alle Einweg-Kunststoffverpackungen für Getränke und Rei-
nigungsmittel einzuführen, die weniger als 25 Prozent rezyklier-
ten Kunststoff enthalten. Die Einnahmen aus dieser Steuer
werden für die Verbesserung des Recyclings von Kunststoff
aufgewendet.

Eine Minderheit der Kommission (Jauslin, Bourgeois, Imark,
Page, Paganini, Rösti, Wasserfallen Christian) beantragt, die
Motion abzulehnen.

28.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.3941 n Ip. Schneeberger. Baselbiet. Fehlplanung der 
SBB  (07.09.2020)

Die Regierung des Kanton Basel-Landschaft wurde von der
SBB sehr kurzfristig darüber in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund
des bestehenden Lokführermangels die S-Bahnlinie Sissach-
Läufelfingen-Olten S9 vom 7. September bis zum 12. Dezem-
ber 2020 auf Busbetrieb umgestellt wird. Die Bau- und Umwelt-
schutzdirektion (BUD) des Kanton Basel-Landschaft, die nicht
in die Entscheidungsfindung über diese einschneidende Mass-
nahme miteinbezogen wurde, akzeptiert die dreimonatige
Umstellung der S9 auf Busbetrieb nicht. Die BUD hat daher die
SBB umgehend aufgefordert, diesen Entscheid zu revidieren.
Die SBB hat bis heute nicht auf diese Forderung reagiert.

Die Bedeutung der S9 wurde im November 2017 vom Baselbie-
ter Stimmvolk mit der Ablehnung einer Umstellung auf Busbe-
trieb unterstrichen. Die politischen Diskussionen führten zu
guten Entwicklungen, um die Passagierzahlen der S9 zu erhö-
hen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat die folgenden
Fragen zu beantworten:
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1. Wie beurteilt der Bundesrat das Vorgehen und den Entscheid
der SBB, eine vereinbarte Bestellung derart kurzfristig und ohne
Involvierung des Auftraggebers (Kanton) abzuändern?

2. Was sind aus Sicht des Bundesrates die rechtlichen und
finanziellen Konsequenzen für die SBB für die selbst verur-
sachte (Mangel an Lokführern) Nicht-Erfüllung des Leistungs-
auftrages?

3. Wie stellen der Bundesrat und die SBB sicher, dass der Kan-
ton Basel-Landschaft möglichst rasch in die Entwicklung des
Ersatzkonzeptes involviert wird, so dass die Bedürfnisse der
Kundinnen und Kunden bestmöglich abgedeckt werden?

4. Als Konsequenz des einseitigen Entscheids der SBB ist es
sehr wahrscheinlich, dass der erwähnte positive Trend in den
Passagierzahlen und in der Kostendeckung nach der Wieder-
aufnahme des Bahnbetriebs im Dezember gebrochen wird.
Was unternimmt der Bundesrat, dass ein solcher Trendbruch
nicht zu einer höheren Kostenbeteiligung des Kantons führt?

5. Wird sichergestellt, dass die getroffene Massnahme späte-
stens per Fahrplanwechsel definitiv aufgehoben wird?

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, de Courten, Marti Samira,
Nussbaumer, Schneider-Schneiter, Sollberger (6)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3942 n Ip. Wasserfallen Christian. Aussagekräftigere 
Informationen betreffend Covid-19  (07.09.2020)

In der aktuellen Situation spielt das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) eine wichtige Rolle in Bezug auf eine aussagekräftige
und kohärente Kommunikation.

Jedoch sind die täglich dargestellten sog. "Fallzahlen" ohne jeg-
liche Relativierung zur Anzahl Tests im selben Zeitraum. Das
Fehlen der zum Verständnis nötigen Ergänzungen hierzu
erscheint äusserst fragwürdig. Auch die Einhaltung von BAG-
internen Richtlinien hinsichtlich Testungen und Interpretationen
lassen viele Fragen offen. Mehrere Pannen in der Aufbereitung
von Daten, die darauffolgende irreführende Kommunikation wie
auch die unausweichlichen Berichtigungen trugen nicht zum
besseren Verständnis bei. Daraus entstand ein grosser Scha-
den hinsichtlich der Compliance und des Vertrauens in der
Öffentlichkeit.

Im Vergleich zu anderen Staaten verfügt die Schweiz über hohe
Testkapazitäten. Da die absoluten Fallzahlen bekanntlich mit
der Anzahl Tests anwachsen, droht die Schweiz mit den
dadurch verursachten steigenden Fallzahlen bei Reise-Bestim-
mungen und Quarantäne-Regeln anderer Staaten auf sog.
schwarzen Listen aufgeführt zu werden.

Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Weshalb werden ausschliesslich absolute Fallzahlen von
positiven Tests gegen aussen kommuniziert, ohne diese in den
Kontext der im selben Zeitraum durchgeführten Anzahl Tests zu
setzen?

2. Weshalb werden im Gegensatz zu den Fallzahlen wesentlich
aussagekräftigere, relative Kennzahlen wie die Hospitalisierun-
gen und Todesfälle kaum je medial aufbereitet?

3. Weshalb hat das BAG nie bei den Medien interveniert und
veranlasst, dass der erwähnte Zusammenhang laienverständ-
lich erklärt wird?

4. Wer zeichnet verantwortlich dafür, dass mit der Einführung
der Gratistests die Anzahl Tests signifikant erhöht wurde,

sodass der Eindruck eines gewissen Anstiegs in Form einer
"zweiten Welle" entstand?

5. Weshalb werden die Bestimmungen unter den beiden Punk-
ten "PCR/NAT" im "Merkblatt zur aktuellen COVID-19 Testung
in der Schweiz" des BAG und Swissmedic nicht eigehalten und
stattdessen ignoriert?

6. Wie will das BAG dem inhärenten Risiko entgegentreten,
dass die Schweiz wegen steigender Fallzahlen aufgrund hoher
Testkapazitäten negative Auswirkungen bei Reise- und Qua-
rantäne-Regelungen anderer Staaten erleidet?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3943 n Ip. de Quattro. Grippe und Covid-19. Ein explo-
siver Cocktail für die öffentliche Gesundheit  (07.09.2020)

Jedes Jahr erfassen Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz zwi-
schen 100 000 und mehr als 300 000 Fälle von saisonaler
Grippe, wovon jeweils mindestens 400 Fälle tödlich enden.
Diese Zahlen variieren je nach Jahr und Ansteckungsfähigkeit
der Influenza-A-Viren und Influenza-B-Viren, die die Epidemie
verursachen. Momentan ist die Situation aufgrund von Covid-19
noch besorgniserregender.

Eine Person könnte sich somit gleichzeitig mit der Grippe und
mit Covid-19 anstecken oder zuerst mit der einen und darauf
mit der anderen Krankheit, wenn man bedenkt, dass solche
Krankheiten das Immunsystem schwächen. Dadurch werden
die Diagnose-, Tracing- und Behandlungsverfahren noch kom-
plexer. Es scheint bereits jetzt so, als würden die verfügbaren
Grippe-Impfdosen nicht ausreichen, damit sich die gesamte
Bevölkerung impfen lassen kann: Angehörigen von Risikogrup-
pen wird empfohlen, eine Impfung zu reservieren.

Sollte die Schweiz mit diesen beiden Epidemien gleichzeitig
konfrontiert werden, stünde sie vor einer enormen medizini-
schen Herausforderung, ist es doch für das Gesundheitssystem
schon schwer, eine Epidemie auf einmal zu bewältigen.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie sieht die Strategie des Bundesrats aus, sollten wir mit
zwei Epidemien gleichzeitig konfrontiert werden?

2. Besteht nicht die Gefahr, dass durch den Wettlauf um einen
Impfstoff gegen Covid-19 die Produktionskreisläufe "traditionel-
ler" Impfstoffe gegen die Grippe, aber z. B. auch gegen Masern
oder Hepatitis, lahmgelegt werden?

3. Hat der Bundesrat vor, den Kantonen zu empfehlen, eine
möglichst umfassende Impfung gegen die Grippe zu fördern
oder gar für obligatorisch zu erklären, sollte sich die gesundheit-
liche Krise auf die gesamte Schweiz ausdehnen?

4. Plant der Bundesrat eine nationale Kampagne, um die Bevöl-
kerung zu sensibilisieren und die Grippeimpfung zu fördern?

5. Wie würde gemäss dem Bundesrat die Kostenverteilung aus-
sehen, sollte eine Impfung für obligatorisch erklärt werden?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3944 n Ip. Page. Bewilligung für die erneute Verwendung 
eines Insektizids zum Schutz der Zuckerrübe  (07.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat, für die Saat 2021 die Verwendung des
Insektizids "Gaucho" wieder zu bewilligen, um unsere Zuckerrü-
benkulturen zu schützen.
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Obwohl dieses Insektizid kontrovers diskutiert wird, muss es
wieder bewilligt werden, denn die Kulturen leiden dieses Jahr
unter einem besonders hohen Befall von Blattläusen. Diese
übertragen Vergilbungsviren. Die Zuckerrübenernte ist in
Gefahr, und der diesjährige Ertrag wird um die Hälfte geringer
ausfallen. Der Zuckergehalt wird ausserdem von 19 auf 13 Pro-
zent sinken.

Wenn die Schweizer Zuckerrübe nicht mit diesem Insektizid
geschützt wird, sind die Zuckerunternehmen in Gefahr und wird
die Schweiz Zucker importieren müssen. Der importierte Zucker
wird im Ausland unter Verwendung dieses Insektizids produziert
worden sein.

Die Bewilligung für die erneute Verwendung dieses Insektizids
muss auf drei Jahre beschränkt werden. In dieser Zeit wird die
landwirtschaftliche Forschung eine neue Sorte entwickeln, die
gegen die Krankheit resistent ist. Es ist ausserdem zu erwäh-
nen, dass die Verwendung dieses Insektizids keine negativen
Auswirkungen auf die Bienen hat, da die Zuckerrübe vor der
Blüte geerntet wird.

Die Verwendung dieses Insektizids liegt also im Interesse der
Schweiz und ihrer Selbstversorgung.

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

10.09.2020 Bü-NR. Dringlichkeit abgelehnt
18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3945 n Mo. Nicolet. Milchpreisstützungsverordnung so 
ändern, dass die Zulage für verkäste Milch nur noch auf 
Milchmengen gewährt wird, für die mindestens der Preis 
des A-Segments bezahlt wurde  (07.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Milchpreisstützungsverord-
nung (MSV) so zu ändern, dass die Zulage für verkäste Milch
nur noch auf Milchmengen gewährt wird, für die mindestens der
Preis des A-Segments bezahlt wurde.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas,
Amaudruz, Buffat, Burgherr, Dettling, Friedli Esther, Gafner,
Giezendanner, Glarner, Grin, Gschwind, Guggisberg, Haab,
Huber, Müller Leo, Page, Rösti, Rüegger, Ruppen, Strupler, von
Siebenthal (23)

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3946 s Mo. Herzog Eva. Monitoring über die Entwicklung 
der Kundennachfrage und der Flugaktivitäten im Rahmen 
der Einführung der Flugticketabgabe  (07.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Einführung der
Flugticketabgabe ein Monitoring über die Entwicklungen der
Kundennachfrage und der Flugaktivitäten, insbesondere in
Bezug auf den binationalen Flughafen Basel Mülhausen, durch-
zuführen und dem Parlament innert 12 Monaten nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes einen ersten Bericht zu erstatten. Danach soll
dem Parlament jährlich Bericht erstattet werden. Falls die
Abgabe zu unerwünschten Verlagerungen der Flugpassagiere
führt, erarbeitet der Bundesrat Vorschläge, wie auf diese Ent-
wicklung reagiert werden könnte.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Graf Maya (2)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

08.12.2020 Ständerat. Annahme

20.3947 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Mehr Solidari-
tät vonseiten der Unternehmen, die während der Covid-19-
Krise Gewinne erzielen  (08.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine ausserordentliche Erhö-
hung der Gewinnsteuer für Unternehmen um 3 Prozent vorzu-
schlagen, die ab 2022 in Kraft tritt und auf fünf Jahre befristet
ist. Mit dem Ertrag sollen die Schulden abgebaut werden, die
der Bund zur Bewältigung der Coronakrise macht.

Sprecher: Nordmann

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3948 n Ip. Geissbühler. Das Ende unserer 
Demokratie?  (08.09.2020)

Mit dem "Marsch fürs Läbe" soll jährlich im September ein
gemeinsames Zeichen für das Leben gesetzt werden. Die
Kundgebung fand 2019 in Zürich statt. Linksautonome, meist
Vermummte, blockierten Strassen, zündeten Container an, grif-
fen Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten an. Zudem wurden
Polizisten mit Flaschen, Steinen und anderen Wurfgegenstän-
den beworfen und verletzt und Polizeifahrzeuge massiv
beschädigt. Dieses Jahr gab es aus Sicherheitsgründen keine
Kundgebungsbewilligung und sogar der Mietvertrag für die
Räumlichkeiten in Winterthur, wo ein friedlicher Anlass hätte
stattfinden sollen, wurde kurzfristig aufgelöst. Dies, weil gewalt-
bereite linke Chaoten diesen Anlass stören und verhindern woll-
ten.

Fragen:

1. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, damit die Mei-
nungsäusserungsfreiheit für alle Personengruppen gewährlei-
stet werden kann?

2. Sieht er diese Massnahmen gegen die friedlichen Demon-
stranten/Demonstrantinnen auch als Kapitulation vor Gewalttä-
ter/-innen und damit als Gefährdung unserer Demokratie?

3. Wäre ein zukünftiges, konsequenteres Vorgehen gegen
gewalttätige Chaoten das richtige "Stopp-Signal"?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3949 n Po. Pult. Szenarien für die Versorgung mit 
Dienstleistungen von Nachrichtenagenturen  (08.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht mit Szenarien für
die künftige Versorgung der Schweizer Medien mit Dienstlei-
stungen von Nachrichtenagenturen für alle Landesteile und für
alle Landessprachen zu erarbeiten. Dabei sollen auch Modelle
aufgezeigt werden, wie eine nationale Nachrichtenagentur im
Sinne des Service Public betrieben und finanziert werden
könnte.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bregy, Candinas,
Christ, Giacometti, Graf-Litscher, Locher Benguerel, Pasquier,
Piller Carrard, Schaffner, Schlatter, Storni, Töngi, Trede (14)

04.12.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

18.12.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

20.3950 n Po. Schneider-Schneiter. Versorgungssicherheit. 
Metalle der seltenen Erden. Ressourcenstrategie  
(08.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Zusatzbericht zum
Bericht vom 14. Dezember 2018 in Erfüllung des Postulates
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12.3475, aufzuzeigen, wie die Schweiz langfristig die von der
Schweizer Industrie benötigten Ressourcen an Metallen der
Seltenen Erden sichern kann, wie er die Abhängigkeit reduzie-
ren kann und welche Aussenwirtschaftspolitik er dazu verfolgt.
Der Bericht soll aufzeigen, welche Massnahmen im Bereich
Forschung vorgesehen sind, mit dem Ziel der Substituierung
der kritischen Rohstoffe durch weniger kritische. Gleichzeitig
soll der Bericht aufzeigen, wie die Recycling-Wirtschaft dahin-
gehend unterstützt werden kann, dass eine bessere Wiederver-
wertbarkeit dieser Stoffe möglich wird.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.3951 n Ip. Locher Benguerel. Wie weiter mit der Unter-
stützung des Bundes für die italienische Sprache in 
Graubünden?  (08.09.2020)

Der Bericht des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) "Mass-
nahmen zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und
der italienischen Sprache und Kultur im Kanton Graubünden"
vom 31. März 2019, der als Anhang zur Kulturbotschaft 2021-
2024 veröffentlicht wurde, kommt zum Schluss, dass die Unter-
stützung des Bundes zugunsten des Rätoromanischen und des
Italienischen im Kanton Graubünden entsprechend ihren jewei-
ligen Bedürfnissen neu auszurichten sei. Als Priorität für das
Italienische wird angegeben, dessen Präsenz im öffentlichen
Dienst (Verwaltung, Spitäler usw.) zu verstärken und so die
Gleichbehandlung der italienischsprachigen Minderheit zu
gewährleisten.

Der Bericht des ZDA empfiehlt auch die Ausarbeitung einer
neuen Governance, d.h. eine effektivere Steuerung und Kon-
trolle der eingesetzten Mittel. Die Steuerung dieser Mittel ist
heute nämlich durch den Abschluss mehrerer, hintereinander
und zu allgemein formulierter Leistungsvereinbarungen
erschwert. Gemäss dem Bericht des ZDA bleiben Bund und
Kanton für die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel
verantwortlich, trotz Abschluss solcher Leistungsvereinbarun-
gen.

Darum bitte ich den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Beabsichtigt der Bundesrat, analog mit den in der Kulturbot-
schaft vorgesehenen Massnahmen zur Förderung des Romani-
schen, den Service public des Kantons Graubünden zugunsten
der italienischsprachigen Minderheit zu verstärken? Wenn ja,
mit welchen Massnahmen?

2. Mehr als die Hälfte der italienischsprachigen Bündnerinnen
und Bündnern in Graubünden leben ausserhalb ihres ange-
stammten Territoriums. Beabsichtigt der Bundesrat, sie zu
unterstützen? Wenn ja, mit welchen Massnahmen?

3. Mit welchen Massnahmen will der Bundesrat die Governance
im Bereich der Förderung der Sprachminderheiten im Kanton
Graubünden verbessern?

Mitunterzeichnende: Candinas, Giacometti, Martullo, Pult (4)

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3952 n Ip. Marti Samira. Busersatz im Nachtangebot 
der TNW-Linien. Wird die Region Basel von den SBB im 
Stich gelassen?  (08.09.2020)

Während des Lockdowns wurde das Angebot im öffentlichen
Verkehr auf ein Grundangebot reduziert, das der Grundversor-
gung dienen sollte. Seit den Lockerungen vom 11. Mai haben

die Transportunternehmen in Absprache mit den Bestellern das
Angebot etappiert wieder hochgefahren. In der Region Basel
wurde das Nachtangebot der TNW-Linien ab dem 03. Juli wie-
der aufgenommen. Am 15. Juli wurde vom TNW jedoch mitge-
teilt, dass die drei Nacht-S-Bahnlinien ab Basel SBB ins
Ergolztal, ins Laufental und ins Fricktal bis zum 16. August als
Bahnersatzbusse von Postauto statt den gewohnten SBB-
Zügen verkehren. Für die Benützer*innen des Nachtangebotes
brachte dies jedoch eine massive Verlängerung der Reisezeit
und damit eine Verschlechterung des Angebotes mit sich.
Begründet wird diese Massnahme mit einem vorübergehenden
Unterbestand beim Lokpersonal. Dass die SBB einen Mangel
an Lokführer*innen haben, ist nicht neu. So stellten die SBB am
Samstag, dem 12. Oktober 2019 den Betrieb des "Läufelfinger-
lis" ein. Auf dieser Strecke fuhr ab dann von 11 Uhr morgens bis
Betriebsschluss kein Zug mehr. Wer die S9 nehmen wollte,
musste auf einen Bahnersatzbus umsteigen. Das soll jetzt
sogar bis Ende Jahr so bleiben.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wie kam es, dass die Nacht-S-Bahnlinien in der Region
Basel vom 17. Juli bis zum 16. August als Bahnersatzbusse
angeboten wurden?

2. War die Reduktion und Verschlechterung des Angebots, so
wie dies die SBB beim TNW-Nachtnetz angeboten hatten, über-
haupt rechtens?

3. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass das Bahnersatzangebot
auf den Nacht-S-Bahnlinien des TNW während einem Monat für
die Benützer*innen des Nachtangebots unattraktiv ist (insbe-
sondere da das Angebot nur in Richtung "Land" betrieben wird
und eine massiv längere Fahrzeit mit sich bringt)?

4. Anerkennt der Bundesrat die Tatsache, dass die Region
Basel aufgrund der vielen Geschehnisse abgehängt wurde?

5. Muss die Region Basel damit rechnen, dass aufgrund des
Unterbestands beim Lokpersonal in den nächsten Monaten
erneut Ersatzbusse aufgeboten werden müssen?

6. Wie verhindert der Bundesrat zukünftig, dass sich Unterbe-
stände beim Lokpersonal nicht nachteilig auf die Region Basel
auswirken?

7. Welche Massnahmen ergreift die SBB zur Personalrekrutie-
rung? Ist ein spezifisches Frauenrekrutierungsprogramm ange-
dacht?

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, de Courten, Nussbaumer,
Schneeberger, Schneider-Schneiter, Sollberger (6)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3953 n Ip. Marti Samira. Busersatz auf der Strecke S9. 
Wird die Region Basel von den SBB im Stich gelassen?  
(08.09.2020)

Mit grosser Verärgerung mussten die Baselbieterinnen und
Baselbieter zur Kenntnis nehmen, dass ab dem 7. September
bis zum 12. Dezember 2020 die S9 durch einen Busbetrieb
ersetzt wird. Mit dieser Massnahme wird die Fahrstrecke von
ursprünglich 22 Minuten (Sissach-Läufelfingen-Olten) um über
das Doppelte verlängert (46 Minuten).

Diese Massnahme ist auf den Mangel an Lokomotivführerinnen
und Lokomotivführer zurückzuführen. Es ist absolut inakzepta-
bel, dass ein weiteres Mal die Strecke der S9 durch die SBB
stillgelegt wird. Bereits während der Sommerferien war die
Region Basel davon betroffen, als das Nachtangebot während
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mehr als einem Monat lediglich mit Bussen betrieben wurde.
Erst vor drei Jahren lehnte die Baselbieter Stimmbevölkerung
zudem eine Umstellung auf einen Busbetrieb auf der Strecke
der S9 deutlich ab. Für eine Erhöhung der Passagierzahlen
wurden seither verschiedene Massnahmen aufgegleist, welche
deutliche Wirkung zeigten und einen Fahrgastzuwachs zur
Folge hatten.

1. Der Kanton wurde in diesen Prozess sehr kurzfristig involviert
bzw. zu spät über den Entscheid der SBB informiert. Auf die
Aufforderung der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) des
Kantons BL wurde bis heute nicht reagiert. Wie erklärt sich der
Bundesrat dies?

2. Weshalb kommunizierten die SBB die Umstellung der S9 auf
Busbetrieb erst am 26. August und nicht bereits am 05. August
mit den ersten Massnahmen wegen der Verzögerungen der
Lokpersonalausbildung?

3. Wie erklärt der Bundesrat die Tatsache, dass die Nordwest-
schweiz und insbesondere die Region Basel unverhältnismäs-
sig oft betroffen ist, wenn die SBB Personalmangel hat oder
Störungen auf dem Streckennetz der SBB eintreten?

4. Der erneute Ausfall der S9 verunsichert die ÖV-Benutzerin-
nen und Benutzer und ist somit schädlich für den Kostendek-
kungsgrad. Wie verhindert der Bundesrat, dass der Kanton eine
höhere Kostenbeteiligung tragen muss?

5. Welche finanzielle Entschädigung erhält der Kanton für das
verschlechterte Angebot?

6. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass der Kanton und insbe-
sondere die BUD von Beginn weg in das Umsetzungskonzept
einbezogen werden, damit nicht noch weitere Kollateralschäden
zulasten der Bevölkerung folgen?

7. Werden zusätzliche Kosten, zum Beispiel Einsatz von
Zusatzbussen, durch die SBB entschädigt? Es ist absehbar,
dass gerade für den Schülerinnen- und Schülertransport ein
Bus die Kapazität des Zuges nicht abdeckt.

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, de Courten, Nussbaumer,
Schneeberger (4)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3954 n Ip. Nantermod. Wer entscheidet was bei der 
Umsetzung der Motionen 16.3066 und 16.3068?  
(08.09.2020)

Die Bürgerinnen und Bürger sowie die betroffenen Unterneh-
men warten auf die Umsetzung der Motionen 16.3066 und
16.3068, die von beiden Räten angenommen wurden. Das Bun-
desamt für Strassen (ASTRA) antwortete auf diesbezügliche
Anfragen, der Vorschlag habe bei den "betroffenen Organisatio-
nen" gemischte Reaktionen ausgelöst. Die Regierung habe
daher darauf verzichtet, die Umsetzung der vom Parlament
geforderten Änderung in den Gesetzesentwurf aufzunehmen,
der am 12. August 2020 in die Vernehmlassung ging.

1. Kann der Bundesrat bestätigen, dass nur eine informelle
Konsultation und keine Vernehmlassung durchgeführt wurde,
um diesen Entscheid zu fällen - mit dem ein Auftrag der Bun-
desversammlung ignoriert wird?

2. Der Bundesrat wird gebeten, eine abschliessende Liste der-
jenigen "betroffenen Organisationen" vorzulegen, die gegen die
Umsetzung der Motion waren.

3. Der Bundesrat wird gebeten, die Stellungnahmen dieser
Organisationen zu veröffentlichen.

4. Gemäss den bekanntgegebenen Informationen plant das
ASTRA, eine "zusätzliche Studie" durchzuführen, anstatt die
Motion umzusetzen. Was ist das Ziel dieser Studie?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3955 n Ip. Molina. Treibstoffschmuggel in Libyen. Wird 
mit Rohstoff-Deals aus der Schweiz der Bürgerkrieg 
angeheizt?  (08.09.2020)

Im libyschen Bürgerkrieg ist der von kriminellen, international
organisierten Gruppen betriebene Schmuggel von Treibstoff
weit verbreitet. Die Verbindungen dieser Kriminellen reichen bis
in die Schweiz: Die Rohstoffhandelsfirma Kolmar Group AG mit
Sitz in Zug hat gemäss Recherchen von Nichtregierungsorgani-
sationen zwischen 2014 und 2015 mit einem mächtigen Netz-
werk Geschäfte gemacht, dessen Mitglieder mittlerweile in
Italien vor Gericht stehen. Der Rohstoffplatz Schweiz steht
erneut im Verdacht, durch illegale Geschäfte zu blutigen
bewaffneten Konflikten beigetragen zu haben. In diesem
Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung
folgender Fragen:

1. Wie kommt der Bundesrat den Verpflichtungen der UN-
Sicherheitsratsresolution 2509 (2020) nach? Diese Resolution
ist aufgrund von Artikel 103 UN-Charta für die Schweiz rechts-
verbindlich und verpflichtet diese gemäss Paragraph 1-4, zur
Verhütung unerlaubter Ausfuhren von Erdöl aus Libyen beizu-
tragen.

2. Gemäss Paragraph 13 der UN-Sicherheitsratsresolution
2509 (2020) ist die Schweiz verpflichtet, die ihr zur Verfügung
stehenden Informationen bzgl. illegaler Ausfuhren von Erdöl
aus Libyen dem Sanktionsausschuss sowie der Sachverständi-
gengruppe der Vereinten Nationen weiterzugeben und mit die-
sen "uneingeschränkt zusammenzuarbeiten". Hat eine solche
Zusammenarbeit stattgefunden? Ist zukünftig ein Informations-
austausch geplant?

3. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass in der Schweiz ansäs-
sige Firmen den Bürgerkrieg in Libyen nicht durch den illegalen
Handel mit subventioniertem libyschem Erdöl finanzieren und
dadurch weiter anheizen?

4. Hat sich die Kolmar Group AG über ihre Geschäftspraktiken
in Libyen an Kriegsverbrechen beteiligt?

5. Sieht der Bundesrat gesetzgeberischen Handlungsbedarf,
um die nicht abebben wollende Flut von illegalen Handelsprakti-
ken Schweizer Firmen zu unterbinden?

6. Welche vorsorglichen Massnahmen hat der Bundesrat ergrif-
fen, um die Einhaltung der Sorgfaltspflichten von Schweizer
Rohstoffunternehmen in Übereinstimmung mit Schweizer Recht
und internationalen Verpflichtungen zu überprüfen?

7. Wie beurteilt der Bundesrat die Effektivität freiwilliger "Corpo-
rate Social Responsibility"-Prinzipien angesichts der sich nicht
verbessernden Praktiken Schweizer Unternehmen im Ausland?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Crottaz, Friedl Claudia, Marti
Min Li, Nussbaumer (5)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt
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20.3956 n Mo. Heimgartner. LSVA. Wirtschaft und Konsu-
menten in der Corona-Krise nicht noch zusätzlich 
belasten!  (08.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf die geplante Abklassierung
der EURO-Normen IV und V per 1. Januar 2021 zu verzichten.

Mitunterzeichnende: Bircher, Burgherr, Dobler, Egger Mike, Gie-
zendanner, Glarner, Grüter, Guggisberg, Gutjahr, Hess Erich,
Hurter Thomas, Reimann Lukas, Schilliger, Silberschmidt,
Tuena, Zuberbühler (16)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3957 n Po. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. Reduzierte Bemessungsgrundlage bei 
Geschäftsfahrzeugen mit null Gramm CO2-Ausstoss pro 
Kilometer im Betrieb  (08.09.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht darzulegen, wel-
che Auswirkungen eine reduzierte Besteuerung des Privatan-
teils für Inhaberinnen und Inhaber von Geschäftsfahrzeugen mit
null Gramm CO2 pro Kilometer im Betrieb hätte.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

03.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.3960 n Ip. Schneeberger. Arbeitsplätze sichern, Rezes-
sion abfedern, zusätzliche Schulden vermeiden  
(09.09.2020)

Um ohne weitere Verschuldung Arbeitsplätze zu sichern und
die Rezession abzufedern, hat die Bauwirtschaft fünf Punkte
präsentiert, die bei öffentlichen Bauherren im Rahmen ihrer Auf-
gaben anstehen und nun angegangen werden sollen:

1. Bauprojekte unverzüglich in Angriff nehmen

2. Aufträge an Architekten, Ingenieure und Unternehmer ertei-
len

3. Laufende Planungen und Projektierungen forcieren

4. Bewilligungsverfahren beschleunigen

5. Baustellen sicher und uneingeschränkt weiterführen

Zu diesem 5-Punkteplan stellen sich insbesondere folgende
Fragen:

1. Welche Bauprojekte kann der Bundesrat über die Bundesäm-
ter sowie die bundesnahen Betriebe in der Rolle von öffentli-
chen Bauherren vorantreiben.

2. Welche zusätzlichen Planungen kann der Bundesrat über die
Bundesämter und die bundesnahen Betriebe in der Rolle von
öffentlichen Bauherren vorantreiben, damit ein langfristiges
Potenzial zur Stütze der Bauwirtschaft bestehen bleibt.

3. Ist der Bundesrat gewillt, diese Bau- und Planungsprojekte
voran zu treiben und was tut er dafür?

4. Welche Massnahmen trifft der Bundesrat, damit die Baube-
willigungsverfahren in der Hälfte der Zeit oder schneller von
statten gehen?

5. Was unternimmt der Bundesrat zusätzlich, um den Auftrags-
rückgang von 9 Prozent im ersten Halbjahr 2020 aufzuholen?

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3961 n Ip. Atici. Pandemie und gute bi- und trilaterale 
Lösungen in den Grenzregionen  (09.09.2020)

Der Wohlstand einer Grenzregion hängt in hohem Mass von
durchlässigen Grenzen und einer funktionierenden grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit ab. Da die Schweiz 15 Grenz-
kantone aufweist, kommt auch der subnationalen,
grenzüberschreitenden Kooperation grosse Bedeutung zu.

Die Corona-Pandemie fordert die Schweizer Grenzregionen
sehr heraus. Die grenzüberschreitenden Wirtschafts- und
Lebensräume weisen einen intensiven territorialen, wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt auf. Die Grenzschliessungen
von März bis Juni 2020 waren einschneidend und haben das
soziale und kulturelle Leben in der Grenzregion massiv einge-
schränkt und die Wirtschaft und Bevölkerung hart getroffen.

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus zeigte die Notwendig-
keit auf, die Lage sehr ernst zu nehmen, länderübergreifende
Lösungen zu treffen und namentlich in Grenzregionen die erfor-
derlichen Massnahmen zwischen den Behörden abzusprechen
und grenzüberschreitend zu koordinieren.

Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten, die folgen-
den Fragen zu beantworten:

1. Wie gestaltet sich die Koordination der Massnahmen zur
Bekämpfung des Corona-Virus mit unseren Nachbarstaaten
und was wird vorgekehrt, damit in Grenzregionen wie der Regio
Basilensis, Regio Bodensee, Regio Genf oder Vaud nicht unter-
schiedliche oder gar widersprüchliche Regelungen getroffen
werden?

2. Die Möglichkeit der Einreise war einige Monate auf Situatio-
nen der äussersten Notwendigkeit sowie Härtefälle beschränkt.
Wird geprüft, für den kleinen Grenzverkehr einfachere und libe-
ralere Regelungen zu treffen?

3. Kann über bisherige Ausnahmeregelungen hinaus den über
300 000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger auch im Fall
einer Grenzschliessung ermöglicht werden, ihrer Erwerbstätig-
keit in der Schweiz nachzugehen?

4. Gibt es Bestrebungen, um die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen von Grenzgängern und Grenzgängerinnen im Falle des
Home-Office dauerhaft zu verbessern? Was wird vorgekehrt,
damit diese nicht im Wohnsitzland sozialversicherungspflichtig
werden?

5. Wird abgeklärt, in der epidemiologischen Lage für Grenzre-
gionen Sonderregelungen vorzusehen und den Grenzkantonen
zur Sicherstellung des kleinen Grenzverkehrs eine gewisse
Autonomie einzuräumen? Mit dem Ziel, damit lokal und grenz-
überschreitend zweckmässige Regelungen zur Pandemiebe-
kämpfung, zur Gesundheitskooperation und für die
Durchführung von Grenzkontrollen anzuordnen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3962 n Ip. Atici. Erweiterungsbeitrag. Förderung der Bil-
dung und sozialen Integration von Roma in Ost- und 
Südosteuropa  (09.09.2020)

In Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei leben grosse
Roma-Minderheiten in sehr prekären Bedingungen. Ihre Teil-
habe am gesellschaftlichen Entwicklungsprozess hat sich in
den letzten Jahren leider kaum verbessert. So wird die Schul-
pflicht bei Roma-Kindern oft nur ungenügend oder gar nicht
durchgesetzt. Nicht wenige junge Roma, die mit Behörden in
Kontakt kommen, sind Analphabeten. Die mangelnde soziale
Integration und die Ausgrenzung von Roma birgt gewaltiges
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soziales Konfliktpotential in sich - primär in ihren Herkunftslän-
dern, aber auch in Westeuropa und in der Schweiz.

Laut Botschaft zum zweiten Schweizer Erweiterungsbeitrag
vom 28. September 2018 misst der Bundesrat Programmen zur
Integration von Minderheiten, insbesondere Roma, weiterhin
Bedeutung zu, will aber seinen Schwerpunkt auf "Palliativ- und
Langzeitpflege, zur Unterstützung betagter Menschen und in
der Erziehung und Familienplanung" legen.

Ich ersuche um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Das EDA erwähnt in seiner "Bilanz zum Abschluss der Län-
derprogramme in den EU-12 Staaten", dank dem Schweizer
Erweiterungsbeitrag hätten mehr als 100 000 Roma in Bulga-
rien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn besseren Zugang zu
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen erhalten. Wie kommt
man genau auf diese Zahl?

2. Welche Bilanz zieht der Bundesrat aus der Evaluation dieser
Projekte für eine bessere soziale Integration von Roma?

3. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass in der neuen Finanzie-
rungsperiode des Erweiterungsbeitrags Massnahmen für die
bessere schulische und berufliche Integration von Roma mehr
Priorität beigemessen werden sollte?

4. Man gewinnt den Eindruck, dass im Rahmen der Kohäsions-
zahlungen der kommenden Jahre der Zugang von Roma zu
Gesundheitsleistungen bis hin zu Palliativpflege gefördert wer-
den soll. Ist dieser Eindruck richtig? Wenn ja: wieso werden
Programme in diesen Bereichen gegenüber Programmen für
die schulische und berufliche Integration von Roma priorisiert?

5. Lässt sich sagen, aus welchen Staaten und Regionen die
meisten Roma stammen, die sich v.a. in den Sommermonaten
längere Zeit in der Schweiz aufhalten?

6. Inwiefern bemüht sich die Schweizer Diplomatie auf multilate-
raler Ebene sowie im Rahmen ihrer Beziehungen zu ost- und
südosteuropäischen Staaten (in- und ausserhalb der EU), auf
eine bessere schulische, berufliche und soziale Integration der
Roma hinzuwirken?

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.3963 n Ip. Aebischer Matthias. Investition in die 
Zukunft. Weiterbildungsgutscheine zur Förderung von 
Geringqualifizierten  (09.09.2020)

Die Weiterbildung erfüllt in der Schweiz eine zentrale gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Funktion. Gerade in Krisenzeiten
vermag es die Weiterbildung, die Folgen von Umwälzungen zu
mildern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Diese Funktion ist heute wichtiger denn je.

Die durch die Corona-Krise noch weiter beschleunigte Digitali-
sierung sowie die Anpassung von Geschäftsmodellen führt
dazu, dass von den Arbeitnehmenden immer rascher neue
Kompetenzen und Qualifikationen gefordert werden. Wer nicht
mithalten kann, wird arbeitslos. Gemäss aktuellen Studien sind
100 000 Stellen in der Schweiz gefährdet. Ältere und gering-
qualifizierte Arbeitnehmende sind besonders betroffen. Der
Bedarf an Weiterbildung infolge struktureller Veränderungen
wächst stark.

Die Unterschiede der Weiterbildungsbeteiligung je nach Qualifi-
kationsniveau sind in der Schweiz enorm. Eine Person mit
Hochschulabschluss nimmt mehr als viermal so oft an Weiterbil-
dung teil, wie eine Person ohne nachobligatorische Ausbildung.
(Daten BFS) Bereits vor der Corona-Krise hat der Bundesrat
deshalb die Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von

Geringqualifizierten als eine bildungspolitische Priorität defi-
niert. Bisher fehlen aber griffige nationale Massnahmen, um
dieses Ziel auch zu erreichen.

Die Analyse und Studie "Finanzierung der Weiterbildung von
älteren Arbeitnehmenden", welche das Staatssekretariat für Bil-
dung und Forschung (SBFI) beim Büro BSS erstellen liess,
untersuchte verschiedene Finanzierungsinstrumente in der
Weiterbildung. Das Fazit: Weiterbildungsgutscheine haben
einen positiven Effekt auf die Weiterbildungsteilnahme von
Geringqualifizierten. Im Vergleich zu anderen Finanzierungsin-
strumenten weisen Gutscheine insbesondere in Verbindung mit
Informations- und Beratungsmassnahmen mehrere Vorteile auf.
Zu einem gleichen Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der
OECD (Individuelle Weiterbildungskonten, 2019).

Bis heute werden Weiterbildungsgutscheine auf nationaler
Ebene nicht zur Erhöhung der Weiterbildungsteilnahme von
Geringqualifizierten eingesetzt.

Ich frage den Bundesrat:

1. Wie ist im Hinblick auf die BFI-Periode 25-28 ein nationales
Gutscheinsystem auszugestalten, um die Weiterbildungsteil-
nahme von Geringqualifizierten zu erhöhen?

2. Wie sind Weiterbildungsgutscheine in den Massnahmenplan
zur Stärkung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ein-
zubetten?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3964 n Ip. Nantermod. Reform bei der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung. Wird es im Bezirk Monthey noch 
lokale Ansprechpersonen geben?  (09.09.2020)

Das Transformationsprogramm bei der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung läuft seit zwei Jahren und bald soll offenbar über die
Einzelheiten der Reorganisation auf der Lokalebene informiert
werden. Gemäss den Informationen, die einem zu Ohren kom-
men, könnte die Zollstelle für den französischsprachigen Teil
des Wallis künftig relativ weit vom Bezirk Monthey entfernt sein,
obwohl dort die Präsenz an den Grenzübergängen besonders
wichtig ist.

In der Chablais-Region ist die Präsenz an den Grenzen nämlich
unabdingbar. 2006 wurden die Zeiten, an denen der Grenzüber-
gang Saint-Gingolph besetzt ist, infolge einer Umstrukturierung
stark verkürzt und der Grenzübergang Morgins ist seither gar
nicht mehr besetzt. Daraufhin nahm in der Region die grenz-
überschreitende Kriminalität zu, woraufhin der Grenzübergang
wieder besetzt werden musste; in Saint-Gingolph gibt es seither
eine permanente Anwesenheit und in Morgins vereinzelte Kon-
trollen. Die Auswirkungen dieser Massnahmen sind sehr positiv
und werden in der Region geschätzt.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, die folgenden
Fragen zu beantworten:

1. Ist die Wahl der Platzierung der zukünftigen Zollstellen von
der Nähe zu den zu überwachenden Grenzübergängen abhän-
gig? Falls nicht, welche Kriterien sind bei der Wahl ausschlag-
gebend?

2. Welches ist der momentan vorgesehene Standort für die Zoll-
stelle im Unterwallis?

3. Kann der Bundesrat versichern, dass die Präsenz an den
Grenzübergängen Saint-Gingolph und Morgins bestehen bleibt,
insbesondere die ständige Präsenz in Saint-Gingolph?

4. Wie viele Grenzübertritte gibt es an den Grenzübergängen im
Unterwallis, in "normalen" Zeiten und in Zeiten von Covid-19,
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aufgeteilt nach den Grenzübergängen Grosser St. Bernhard,
Châtelard, Morgins und Saint-Gingolph?

5. Wie ist die Tätigkeit an diesen Grenzübergängen, d.h. wie
viele Widerhandlungen wurden aufgedeckt?

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3965 n Ip. Giacometti. Zivildiensteinsätze. Ein Mehr-
wert für die Schweiz  (09.09.2020)

Zivildienstleistende sind überall dort im Einsatz, wo die Mittel
knapp sind. Der Mehrwert, welcher der Zivildienst leistet, wird
tagtäglich in Spitälern, Altersheimen, im Naturschutz, der Land-
wirtschaft oder der Kulturgütererhaltung spürbar.

Dieser Mehrwert für die Schweiz wurde bisher nie genauer ana-
lysiert.

1. Wie viele der Zivildienst-Einsatzbetriebe befinden sich in
ländlichem Gebiet? Wie viele auf städtischem Boden?

2. Wie viele Einsatzplätze sind in ländlichen Gebieten aktuell
verfügbar? Wie viele auf städtischem Boden?

3. Wie viele Einsatztage werden in Einsatzbetrieben in ländli-
chen Gebieten jedes Jahr geleistet und in welchen Tätigkeitsbe-
reichen? Wie viele auf städtischem Boden?

4. Wie viele Einsatztage werden in jedem Kanton geleistet und
in welchen Tätigkeitsbereichen?

5. Welchen fiktiven Geldwert haben die Zivildiensteinsätze,
wenn auf der Grundlage zur Erhebung des Wertes von unbe-
zahlter Arbeit gerechnet wird? Welchen fiktiven Geldbetrag
erbringen dabei die Einsätze auf ländlichem Gebiet?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3966 n Ip. Walder. Gedenkt der Bundesrat, auf die 
Rechtsverweigerungen in der Türkei zu reagieren?  
(09.09.2020)

In der Türkei wurden unmittelbar vor einem wichtigen politi-
schen Prozess, der im September 2017 begonnen hat, acht-
zehn Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte festgenommen.

Ihnen wurde vorgeworfen, das getan zu haben, was von
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten grundsätzlich erwartet
wird, nämlich ihre Mandantinnen und Mandanten im Gefängnis
besucht zu haben, mit ihnen über die Prozessakte gesprochen
zu haben und die Verteidigung der Opfer des Grubenunglücks
von Soma übernommen zu haben.

Zur Erinnerung: Beim Grubenunglück von Soma am 13. Mai
2014 starben 301 Bergleute. Es ist die schlimmste industrielle
Katastrophe in der Türkei seit derjenigen von Kozlu, bei der am
3. März 1992 263 Menschen ums Leben gekommen waren.

Die gegen die Anwältinnen und Anwälte erhobenen Anklagen
stützen sich auf anonyme Zeugenaussagen und falsche Aussa-
gen und Dokumente. Sechsunddreissig der Polizistinnen und
Polizisten, die in dieser Sache Befragungen durchgeführt hat-
ten, fünf mit der Akte betraute Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte sowie zwei Richter, die Abhörungen von
Telefongesprächen angeordnet hatten, wurden in der Folge
entlassen, und gegen sie wird wegen Fälschung und Urkunden-
fälschung gerichtlich vorgegangen.

Am 14. September 2018, also ein Jahr nach der Festnahme der
Anwältinnen und Anwälte, sprach sich das Gericht einstimmig
für deren Freilassung aus. Dasselbe Gericht ordnete jedoch am

Tag danach erneut die Festnahme von zwölf der am Vorabend
freigelassenen Anwältinnen und Anwälte an. Zwei von ihnen,
Frau Ebru Timtik und Herr Aytaç Ünsal, wurden schliesslich am
20. März 2019 zu dreizehn respektive zehn Jahren Haft verur-
teilt. Sie traten am 5. Februar 2020 in einen Hungerstreik, um
zu fordern, dass endlich ein faires Verfahren unter Einhaltung
der grundlegenden rechtlichen Garantien stattfindet.

Frau Timtik ist am Donnerstag, 27. August an den Folgen die-
ses Hungerstreiks verstorben.

Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wurde diese Angelegenheit beim Treffen zwischen Bundes-
rat Ignazio Cassis und seinem türkischen Amtskollegen, Aus-
senminister Mevlüt Çavuolu, am 14. August 2020 in Bern
angesprochen?

2. Beabsichtigt der Chef des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten, diese schwere Verletzung der
minimalen Verfahrensregeln bei seinem nächsten Treffen mit
seinem türkischen Amtskollegen anzusprechen?

3. Welche Schritte gedenkt der Bundesrat zu unternehmen,
damit die Türkei - die von der Schweiz als prioritärer Partner
angesehen wird und mit der unsere Regierung die Beziehungen
intensivieren möchte - die von der Europäischen Menschen-
rechtskonvention auferlegten minimalen Garantien für faire Ver-
fahren einhält, die sie schon seit dem 18. Mai 1954 einhalten
sollte?

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3967 n Ip. Schneider-
Schneiter. Stromversorgungssicherheit  (09.09.2020)

In den Wintermonaten ist die Schweiz ein Nettoimporteur von
Strom aus dem angrenzenden Ausland. Dieser stammt über-
wiegend aus Deutschland. Mit der definitiven Abschaltung
sämtlicher deutscher Kernkraftwerke bis Ende 2022, und der
Dekarbonisierung des Energiesektors in Europa, fallen grosse
Stromproduktionsanlagen weg. Durch die Motion 19.3004
(Langfristige Stromversorgungssicherheit. Sicherstellung und
Klärung der Verantwortlichkeiten), welche sich derzeit in Bear-
beitung durch den Bundesrat befindet, sollen die langfristige
Stromversorgungssicherheit gewährleistet und Verantwortlich-
keiten geklärt werden. Kurz- bis mittelfristig bleibt aber unklar,
welche Folgen der deutsche Atomausstieg für die Stromimporte
in die Schweiz haben wird.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie gedenkt der Bundesrat die Energiestrategie 2050 umzu-
setzen, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, ohne die
Ziele dieser Strategie zu gefährden?

2. Erwartet er durch die Abschaltung der deutschen Kernkraft-
werke Veränderungen bei den Stromimporten aus dem Aus-
land? Falls ja, in welchem Umfang, in welchen Zeiträumen und
wie sollten allfällige Importausfälle kompensiert werden?

3. Wie wird zwischen der Exportfähigkeit (technisch) und der
Exportbereitschaft (politisch) der Nachbarländer in ihren Pro-
gnosen zur Stromversorgungssicherheit unterschieden?

4. Ist er nach wie vor überzeugt, dass die Stromversorgung - vor
allem während des Winterhalbjahres - nach Abschaltung der
deutschen Atomkraftwerke gesichert und ein Blackout mit
Sicherheit ausgeschlossen werden kann?

5. Falls nein, wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit eines Black-
outs nach einer Reduktion der deutschen Importe einge-
schätzt?
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6. Wie hoch werden die Folgekosten eines solchen Blackouts
eingeschätzt?

7. Wie können die erarbeiteten Lastabwurfszenarien öffentlich
gemacht werden, damit die Unternehmen und die Bevölkerung
entsprechende Massnahmen ergreifen können?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.3968 n Ip. Addor. Erteilung von gewerblichen Import-
bewilligungen für Sammlerwaffen  (09.09.2020)

Wie stuft der Bundesrat die Vergabepraxis in Bezug auf die
Erteilung von gewerblichen Importbewilligungen für Sammler-
waffen hinsichtlich ihres Einklangs mit der Waffenverordnung
ein?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3969 n Ip. Porchet. Wie wird der Zugang zu politischen 
Informationen für alle gewährleistet?  (09.09.2020)

In seiner Antwort auf die Interpellation 20.3254 schreibt der
Bundesrat, dass die SRG SSR in Zusammenarbeit mit der Bun-
deskanzlei die Medienkonferenzen des Bundesrates während
der Covid-19-Krise in die drei Gebärdensprachen der Schweiz
übersetzt. Die Bundeskanzlei beteiligt sich zu fünfzig Prozent
an den Kosten, bei einem Kostendach von 500 000 Schweizer-
franken. So soll sichergestellt werden, dass die Bevölkerung
während der Krise auf dem Laufenden gehalten wird.

Jedoch ist es für gehörlose Menschen und Menschen mit
Behinderung im Allgemeinen auch in normalen Zeiten essenzi-
ell, dass die vom Bundesrat und von der Bundeskanzlei bereit-
gestellten Informationen barrierefrei zugänglich sind.

Der Zugang zu politischen Informationen wie zum Beispiel dem
Abstimmungsbüchlein, das Funktionieren der direkten Demo-
kratie, oder die Dienstleistungen der Amtsstellen des Bundes -
all das sind wichtige Voraussetzungen, damit Gehörlose ihre
demokratischen Rechte wahrnehmen können, und somit für
unsere Demokratie. Heute sind diese Informationen in Gebär-
densprache nur in sehr verkürzter Form oder gar nicht verfüg-
bar.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Was tut die Bundeskanzlei, um gehörlosen Menschen die
Informationen des Bundesrats zugänglich zu machen, auch
nach der Covid-19-Krise?

2. Wie stellt die Bundeskanzlei sicher, dass Gehörlose einen
uneingeschränkten Zugang zu politischen Informationen des
Bundes haben?

3. Wie wird die Qualität der Übersetzung von politischen Infor-
mationen in eine möglichst einfache Sprache gewährleistet?

4. Wie wird geprüft, ob Dokumente und neue Informationen der
Bundeskanzlei blinden und sehbehinderten Menschen zugäng-
lich sind?

5. Wie werden die betroffenen Personen von der Bundeskanzlei
aktiv in die Auswahl, die Bearbeitung und die Überprüfung der
Informationen einbezogen?

Mitunterzeichnende: Buffat, Cottier, Reynard, Romano (4)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3970 n Ip. Python. Wie soll man mit den Risiken umge-
hen, die mit der Digitalisierung im Bereich der Bildung ver-
bunden sind?  (10.09.2020)

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft stellt für die Schweiz
eine Chance dar. In dieser Hinsicht hat der Bundesrat die Stra-
tegie Digitale Schweiz mit hoch gesteckten Zielen, unter ande-
rem im Bildungsbereich, veröffentlicht. Angesichts dieser
Begeisterung für das Digitale stellt sich die Frage, wie sich die
Digitalisierung unserer Gesellschaft, die vor allem durch die
Internet-Giganten vorangetrieben wird, mit dem Schutz der Pri-
vatsphäre und der Gesundheit der Bevölkerung vereinbaren
lässt.

1. Wie gedenkt der Bundesrat, die Digitalisierung (vor allem im
Bereich der Bildung) mit dem Schutz der Privatsphäre der Nut-
zerinnen und Nutzer zu vereinbaren?

2. Auf welche Weise interagiert der Bundesrat mit den Internet-
Giganten und wie bewertet er ihren gegenwärtigen und zukünf-
tigen Einfluss auf die Bildung in der Schweiz?

3. Gedenkt der Bundesrat, seine Digitalisierungsstrategie aus
einem Blickwinkel zu revidieren, der der Nachhaltigkeit stärker
Rechnung trägt?

4. Studien zeigen, dass die Verwendung von modernen digita-
len Geräten (Smartphones, Tablets, Computer etc.) für sehr
kleine Kinder gesundheitsschädigend ist. Gedenkt der Bundes-
rat, Massnahmen zu treffen, um die Bevölkerung über die Risi-
ken zu informieren, die die Verwendung dieser Geräte für kleine
Kinder birgt?

5. Im Juli 2017 hat der Bundesrat einen Bericht mit dem Titel
"Herausforderungen der Digitalisierung für Bildung und For-
schung in der Schweiz" veröffentlicht. Wie bewertet der Bun-
desrat nun, drei Jahre später und nach dem Lockdown im
Zusammenhang mit Covid-19, den digitalen Umbruch im
Bereich der Bildung?

6. Wie gedenkt der Bundesrat, die Kantone zu unterstützen,
damit Lehrerinnen und Lehrer angesichts dieser neuen digitali-
sierten Unterrichtsmethoden angemessen ausgebildet werden?

7. Welche besonderen Schwierigkeiten sieht der Bundesrat
namentlich auf den Bereich der Berufsbildung zukommen?

Mitunterzeichnende: Fivaz Fabien, Pasquier, Piller Carrard,
Porchet, Prezioso, Reynard, Roth Pasquier (7)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3971 n Po. Feri Yvonne. Analyse zur Umsetzung der 
Mankoteilung  (10.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in enger Zusammenarbeit mit
den Kantonen in einem Bericht aufzuzeigen, wie die Manko-
teilung rechtlich und praktisch umgesetzt werden kann.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Friedl Claudia, Locher Benguerel,
Marra, Marti Min Li, Molina, Munz, Piller Carrard, Schneider
Schüttel, Seiler Graf (10)

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3972 n Po. Feri Yvonne. Evaluation der Revision der 
elterlichen Verantwortung nach Trennung oder Scheidung  
(10.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, mittels einer Evaluation darzule-
gen, welche Wirkung die Neuregelung der elterlichen Verant-
wortung nach Trennung und Scheidung hat (gemeinsame
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elterliche Sorge und Neugestaltung des Unterhaltsrechts), ob
die Ziele der beiden Revisionen erreicht worden sind und ob
nicht intendierte Nebeneffekte aufgetreten sind.

Untersucht werden soll u.a.,

1. welche Rechtspraxis sich etabliert hat,

2. wie die Machtstrukturen und Entscheidungsbefugnisse durch
die Revisionen verändert worden sind,

3. was der Zügelartikel für Familien und Kinder bedeutet,

4. ob sich Konflikte von der elterlichen Sorge zur Obhut verla-
gert haben,

5. wie sich die Regelung, wonach bei gemeinsamer elterlicher
Sorge die alternierende Obhut auf Antrag hin geprüft werden
muss (Art. 298 Abs. 2ter ZGB), auf die Situation der Nachschei-
dungsfamilie, in sozialer wie auch in finanzieller Hinsicht ausge-
wirkt hat,

6. wie häufig und in welchen Konstellationen die elterliche
Sorge einem Elternteil allein übertragen wird,

7. welche Praxis bzgl. der elterlichen Sorge im Kontext von
häuslicher Gewalt etabliert hat (vgl. auch Postulat 16.3163),

8. ob der Anteil von Kindern aus Einelternhaushalten in prekä-
ren finanziellen Situationen verringert werden konnte und

9. wie sich der Schutz des Existenzminimums der unterhalts-
pflichtigen Person auf das Wohl der Kinder auswirkt.

Die Optik von betroffenen Menschen ist im Rahmen der Evalua-
tion angemessen einzubeziehen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Hurni, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Min Li, Molina,
Munz, Piller Carrard, Pult, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Suter (15)

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.3973 n Mo. Grin. Die einheimische Zuckerindustrie ist in 
grosser Gefahr und muss gerettet werden  (10.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, durch verschiedene Anreize die
Zuckerrübenfläche zu vergrössern, damit die Zuckerfabriken
von Aarberg und Frauenfeld in Betrieb gehalten werden kön-
nen.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Amaudruz, Badertscher,
Borloz, Bourgeois, Büchel Roland, Buffat, de Montmollin, de
Quattro, Feller, Gafner, Grüter, Gschwind, Guggisberg, Haab,
Herzog Verena, Huber, Matter Michel, Nicolet, Page, Porchet,
Ritter, Rösti, Strupler, von Siebenthal, Wehrli (26)

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3974 n Mo. Kamerzin. Alle Weine ins Zollkontingent 
aufnehmen  (10.09.2020)

Der Schweizer Weinbau steht aus verschiedenen Gründen
unter Druck. Erstens ist der Weinkonsum in letzter Zeit zurück-
gegangen. Zweitens ist die Branche teilweise einem unfairen
Wettbewerb ausgesetzt: Weine werden zu tiefen Preisen impor-
tiert, weil im Ausland die Produktionskosten wegen tieferer
Löhne geringer sind, weil die Herstellung weniger stark regle-
mentiert ist oder weil finanzielle Unterstützung durch die öffentli-
che Hand vorhanden ist. Ein weiterer Grund für die
angespannte Lage ist die herrschende Gesundheitskrise, denn
die Schliessung von Restaurants und anderen öffentlichen
Lokalen, der Rückgang der Hotelübernachtungen sowie die
Absage von öffentlichen Veranstaltungen haben zu drastischen

Umsatzeinbussen geführt (fast 80 % bei manchen Produzentin-
nen und Produzenten).

2019 haben wir in der Schweiz rund 254 Millionen Liter Wein
konsumiert, davon waren 63 Prozent ausländische und 37 Pro-
zent Schweizer Weine. Der Konsum von ausländischen Weinen
hat in den letzten Jahren zugenommen. Der Schweizer Markt ist
somit ein offener Markt, trotz des mit der WTO ausgehandelten
Einfuhrkontingents von 170 Millionen Litern pro Jahr.

Gemäss offiziellen Zahlen wurde das Kontingent von 170 Millio-
nen Liter importiertem Wein in den letzten Jahren nie ausge-
schöpft. Diese Zahlen sind jedoch irreführend, denn
Schaumweine, Süssweine und weitere Spezialitäten und Likör-
weine (z. B. Portwein) sind im Kontingent nicht enthalten. Von
diesen Weinen werden jährlich 20 Millionen Liter importiert.
Würde man diese Weine miteinrechnen, so würde das Gesamt-
kontingent für importierte Weine bei Weitem überschritten.

Es gibt keinen objektiv nachvollziehbaren Grund, weshalb diese
Weine nicht in das Zollkontingent aufgenommen werden soll-
ten. Es handelt sich, wie bei Rot- und Weisswein auch, um
Weine auf Traubenbasis, die ausserdem den Schweizer Wei-
nen ebenfalls Konkurrenz machen. Aus diesen Gründen müs-
sen sie in das Einfuhrkontingent aufgenommen werden.

In früheren Antworten zu diesem Thema gibt der Bundesrat an,
dass er das Weinkontingent nicht neu verhandeln möchte. Nun
geht es jedoch nicht darum, das Kontingent zu ändern, sondern
darum, dass neu alle Weine unter das Kontingent fallen. Das
Argument, gewisse Weine seien nie Teil der Verhandlungen
gewesen, ist nicht überzeugend: Die vorgeschlagene Anpas-
sung zielt darauf ab, die Praxis zu ändern und Schaumweine
und andere Spezialitäten in das bestehende Zollkontingent auf-
zunehmen, und nicht, die mit der WTO vereinbarten Bedingun-
gen zu ändern. Aufschlussreich ist, dass die Schweizer
Weinhandelskontrolle diese Produkte, die nicht im Kontingent
enthalten sind, ohnehin bereits kontrolliert. Es soll wie gesagt
die Praxis und nicht das Abkommen geändert werden.

Mitunterzeichnende: Borloz, Clivaz Christophe, Gschwind, Rey-
nard, Roth Pasquier, Ruppen (6)

28.10.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3975 n Ip. Reynard. Abschaffung des GA für Studie-
rende verhindern  (10.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was denkt der Bundesrat über die Entscheidung der SBB,
das Angebot des Generalabonnements (GA) für Studierende
zwischen 25 und 30 Jahren zu streichen?

2. Ist diese Entscheidung mit der Chancengleichheit in der Bil-
dung vereinbar?

3. Ist diese Entscheidung mit der Erreichung der Klimaschutz-
ziele vereinbar?

4. In seinen Antworten auf ähnliche Vorstösse erklärt der Bun-
desrat, die Transportunternehmen seien für operative Aspekte
wie die Festlegung des Angebots an Billetten und Abonnemen-
ten zuständig, er stelle jedoch gewisse Erwartungen an die
SBB. Sollte der Zugang zum öffentlichen Verkehr zu erschwing-
lichen Preisen für Studentinnen und Studenten nicht in den
nächsten strategischen Zielen des Bundesrates für die SBB
enthalten sein?

Mitunterzeichnende: Atici, Barrile, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Hurni, Locher Benguerel,
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Maillard, Marra, Marti Min Li, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult,
Schneider Schüttel, Seiler Graf (18)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3976 n Po. Reynard. Das Burn-out-Syndrom als Berufs-
krankheit anerkennen und die Prävention fördern  
(10.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob das Bundesgesetz
über die Unfallversicherung oder andere gesetzliche Bestim-
mungen so geändert werden sollten, dass das Burnoutsyndrom
als Berufskrankheit anerkannt und die Prävention gefördert
wird. Er könnte sich dabei an einigen anderen europäischen
Staaten orientieren, wo entsprechende Bestimmungen bereits
in Kraft sind.

Mitunterzeichnende: Atici, Barrile, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Hurni, Locher Benguerel,
Maillard, Marra, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni, Suter, Widmer
Céline (20)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

18.12.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

20.3977 n Ip. Binder. Mangelhafte Planung bei den SBB und 
Konsequenzen für den Bund, die Kantone und die SBB  
(10.09.2020)

Die SBB lässt wegen Mangel an Lokführerpersonal schweizweit
täglich 200 Zugverbindungen ausfallen. Damit fallen Leistungen
aus im regionalen Verkehr, die von den Kantonen bestellt und
mitfinanziert werden. Diese neuerliche Angebotsreduktion der
SBB ist gravierend und sie schadet dem Image des Bahnlandes
Schweiz.

In diesem Zusammenhang stelle ich dem Bundesrat folgende
Fragen:

1. Wie kam es zu dieser Fehlplanung?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die Aufsichtsfunktion des Bun-
desamtes für Verkehr? Die Problematik fehlender Lokführer und
die mangelhafte Personalplanung zeichnete sich schon länger
ab. Hat es das BAV versäumt, sich rechtzeitig mit den Füh-
rungsgremien kurzzuschliessen?

3. Gemäss Schreiben des BAV an die SBB sei es nicht tolerier-
bar, dass die SBB ihren Verpflichtungen bei bestellten und
durch die öffentliche Hand mitfinanzierten Leistungen nicht
nachkomme. Was heisst das kurzfristig, wenn ja offensichtlich
ist, dass das Personal fehlt?

4. Welche finanziellen Konsequenzen haben die Ausfälle für die
Kantone und für die SBB. Wer finanziert die Ausfälle? Wie wer-
den nicht erfüllte Leistungen geahndet?

5. Wie und wann wurde die betroffenen Kantonsregierungen
von der SBB über die Zugsausfälle informiert und in mögliche
Szenarien und Strategien eingebunden?

6. Besonders betroffen von diesen Ausfällen ist der viertgrösste
Kanton der Schweiz, der Kanton Aargau. Wichtige Verbindun-
gen in allen Regionen fallen völlig aus und teilweise ganz. Im
speziellen betroffen ist auch das Fricktal. Dabei fällt besonders
ins Gewicht, dass der Kanton Aargau beim nächsten Bahnaus-
bauschritt wichtige Direktverbindungen einbüsst. Ist der Bun-
desrat bereit, die Situation mit den einzelnen betroffenen

Kantonsregierungen zu analysieren, um Verbesserungen zu
erreichen.

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.3978 n Ip. Kälin. Bus statt Zug. Wer entscheidet?  
(10.09.2020)

Ende August hat die SBB angekündigt, dass bis zum Fahrplan-
wechsel täglich 200 Züge ausfallen werden. Gewisse Angebote
fielen ganz aus, in anderen Fällen werden als Ersatz Busse ein-
gesetzt. Grund ist der Mangel an Lokomotivführer*innen. Die
SBB musste bereits mehrmals in der Vergangenheit wegen die-
sem Personalmangel S-Bahnen durch Busse ersetzen. Das
Bundesamt für Verkehr und andere Besteller*innen haben dies
kritisiert, denn bestellt wurde eine andere Leistung. Die Informa-
tion - auch an die Bahnbenützer*innen - erfolgte kurzfristig. Für
viele unter ihnen verlängert sich die Reisezeit.

Wir danken dem Bundesrat für die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Situation hinsichtlich dem
Ersatz von Zügen durch Busse?

2. Auf Grund welcher Vorgaben / rechtlichen Grundlagen kann
die SBB Züge Angebote nicht mehr fahren?

3. Auf Grund welcher Vorgaben / rechtlichen Grundlagen kann
die SBB Züge Angebote durch Busse ersetzen?

4. Kann die SBB ab Fahrplanwechsel Dezember 2020 wieder
alle S-Bahnen gemäss Fahrplan fahren?

5. Der Mangel an Lokomotivführer*innen zeichnete sich schon
länger ab. Hat der Bund in den Eignergesprächen diese Frage
mit den SBB diskutiert respektive Massnahmen verlangt?

6. Welche konkreten Massnahmen werden ergriffen, um einen
weiteren Mangel an Personal zu verhindern?

7. Welche Lehren zieht der Bundesrat in seiner Rolle als Eigner
aus dieser Erfahrung?

8. Gibt es aus Sicht des Bundesrates Handlungsbedarf hinsicht-
lich der rechtlichen Grundlagen?

Mitunterzeichnende: Binder, Bircher, Brenzikofer, Egger Kurt,
Flach, Heimgartner, Riniker, Schlatter, Studer, Suter, Töngi,
Wettstein (12)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.3979 s Ip. Juillard. Für einen sinnvolleren Umgang mit 
der Kurzarbeit. Kurzarbeit und Weiterbildung  (10.09.2020)

Die bundesrechtlichen Bestimmungen zur Arbeitslosigkeit ent-
halten ein Instrument, das sich bewährt hat, wenn es darum
geht, im Fall einer Wirtschaftskrise Arbeitsplätze zu sichern.
Dieses Instrument, nämlich die Kurzarbeit, ermöglicht es den
Unternehmen, bei einem plötzlichen Auftragsrückgang Arbeits-
plätze zu erhalten. Das Gesetz erlaubt es, die Arbeitgeber im
Umfang von 80 Prozent des Lohns der betroffenen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, also derjenigen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die wegen mangelnder Aufträge keine
Arbeit mehr haben, zu entschädigen. Dies kann das ganze
Unternehmen betreffen oder einen oder mehrere konkret defi-
nierte Bereiche.

Erstmalig beträgt die Dauer der Massnahme in der Regel sechs
Monate. Der Bundesrat kann die Massnahme aber verlängern,
wenn die wirtschaftliche Situation anhält, wie dies zurzeit der
Fall ist.
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Gleichzeitig weiss man heute mehr denn je, wie wichtig es ist,
sich weiterzubilden und sein Wissen auf einem möglichst hohen
Stand zu halten. Dies liegt nicht nur im Interesse der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, sondern auch der Unternehmen.
Wenn es wirtschaftlich gut geht, fehlt es oft an der Zeit für Wei-
terbildungen oder die Mittel fehlen, weil sie in der Produktion
verwendet werden. Warum werden Flauten nicht genutzt, damit
sich die Angestellten in den Unternehmen weiterentwickeln kön-
nen?

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Kann der Bundesrat das Gesetz weit auslegen und vorsehen,
dass Unternehmen, die von Kurzarbeit profitieren, im Alleingang
oder zusammen mit anderen Unternehmen, die auch von Kurz-
arbeit profitieren, Weiterbildungsprogramme auf die Beine stel-
len können oder sie sogar dabei unterstützen? Dies mit dem
Ziel, die Weiterbildung zu fördern und die Unternehmen besser
auf den Ausstieg aus der Krise vorzubereiten.

2. Liegt ein solches Vorgehen in seiner Kompetenz oder müsste
das Gesetz geändert werden? Wenn ja, welche Bestimmun-
gen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

02.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.3980 n Ip. Addor. Bilanz der Entwicklungshilfe in Mali  
(14.09.2020)

Nach 43 Jahren Entwicklungshilfe in Mali stelle ich die folgen-
den Fragen:

- Wieviel hat der Bund in die Entwicklungshilfe und andere
Arten von humanitärer Hilfe investiert?

- Welche Bilanz zieht der Bundesrat angesichts der Instabilität,
der Korruption, der weit verbreiteten Armut, der mangelnden
Sicherheit oder auch des Dschihadismus?

- Kann der Bundesrat seine Strategie offenlegen und erläutern,
ob er gedenkt, die zahlreichen Engagements fortzuführen?
Falls ja, welches sind die Grundzüge seiner Strategie?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3981 n Ip. Pointet. Mit dem Velo in die Ferien!  
(14.09.2020)

In seiner Antwort auf die Interpellation 19.4158 bekundet der
Bundesrat seine Absicht, multimodale Mobilitätsangebote gene-
rell zu fördern. Dazu gehört auch die Kombination von Bahn
und Velo mit Veloparkplätzen an den Bahnhöfen. Der Bundes-
rat führt weiter aus, dass er die Entwicklung multimodaler Platt-
formen erleichtern möchte, um eine integrierte Mobilität und die
Vernetzung verschiedener Mobilitätslösungen zur Bildung ver-
kehrsübergreifender Transportketten zu ermöglichen. Somit
könne es in Zukunft sinnvoller sein, anstatt das eigene Velo im
Zug mitzunehmen, ein Sharing-Angebot für Velos (Bikesharing)
zu nutzen.

Selbstverständlich kann es sein, dass solche Lösungsansätze
für den täglichen Pendlerverkehr geeignet sind. Für die Freizeit-
mobilität sind sie jedoch ungeeignet, da man in der Freizeit
gerne sein eigenes Velo auf den Zug mitnehmen möchte.

Ich stelle daher dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Hat der Bundesrat kurz-, mittel- und langfristige strategische
Zielvorstellungen für die Entwicklung der Freizeitmobilität, in
Anbetracht dessen, dass Freizeitreisen für die Schweizer Bevöl-
kerung den wichtigsten Reisegrund darstellen?

2. Wie gedenkt der Bundesrat, die Mobilität mit dem Velo in der
Freizeit und im Tourismus zu unterstützen und weiterzuentwik-
keln?

3. Welche Möglichkeiten hat der Bundesrat geprüft bzw. welche
Forderungen hat er an die in der Schweiz tätigen Bahnunter-
nehmen (SBB, aber auch regionale Unternehmen) gerichtet,
um die Mitnahme von Velos im Zug bei Tourismus- oder Frei-
zeitreisen zu vereinfachen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3982 n Ip. Pult. Verhindert die Freizeitfliegerei den brei-
ten Einsatz von Flugrobotern?  (14.09.2020)

Flugroboter haben das Potential, die Nachhaltigkeit der Luft-
fahrt zu erhöhen. Beispielsweise können leise, elektrisch betrie-
bene Drohnen bestehende, verschmutzende Aktivitäten in der
Luft (z.B. Bauarbeiten mit Hubschraubern) oder am Boden (z.B.
Transport leichter Güter mit Autos mit Verbrennungsmotoren)
ersetzen, das Unfallrisiko gefährlicher manueller Arbeiten (z.B.
Lawinensprengungen) senken, oder in der Form von Flugwind-
kraftwerken effizient Windenergie erzeugen. Die Schweiz ist
dank Grundlagenforschung an den ETHs weltweit an der Spitze
bei der Entwicklung entsprechender Technologien.

Damit dieses Potential ausgeschöpft werden kann, benötigen
Flugroboter jedoch Zugang zum Luftraum. Diesen haben sie
derzeit nur sehr begrenzt, weil zahlreiche, hauptsächlich in der
Freizeitfliegerei verwendete Flugzeuge noch immer nach alten
Sichtflugregeln fliegen dürfen und sich gegenüber anderen Luft-
raumnutzenden nicht in digitaler Art und Weise sichtbar machen
müssen. Um Kollisionen zu verhindern, können Flugroboter
daher in den meisten Fällen nur im Sichtkontakt ihrer Pilotin/
ihres Piloten geflogen werden, was die Einsatzmöglichkeiten
stark einschränkt. Eine CO2- und lärmintensive Freizeitaktivität
verhindert somit die Weiterentwicklung und breite Verwendung
einer nachhaltigen Technologie.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Nach welchen Kriterien beurteilt der Bundesrat den fairen
Zugang zum öffentlichen Gut Luftraum?

2. Hat der Bundesrat eine Strategie, wie das oben beschrie-
bene Problem behoben werden kann? Falls ja, was ist der zeitli-
che Rahmen?

Mitunterzeichnende: Christ, Trede (2)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3983 n Ip. Imark. Wirtschaftsabkommen mit Taiwan  
(14.09.2020)

Seit Anfang dieses Jahres stehen wir vor grossen Herausforde-
rungen durch die COVID-19 Pandemie und Veränderungen in
der globalen politischen und wirtschaftlichen Ordnung. Der
gegenwärtige Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staa-
ten und China und die aktuelle veränderte Situation in Hong-
kong, führen dazu, dass der Aussenhandel und die
Investitionen mit chinesischen Unternehmen in Zukunft von den
USA strenger kontrolliert werden. Die globale Lieferkette steht
vor einer Umstrukturierung, und auch Schweizer Unternehmen
in China und Hongkong, werden vor neuen Herausforderungen
und Auswirkungen stehen. Um den Herausforderungen künfti-
ger Veränderungen in den USA und in China zu begegnen, ist
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die Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit Ländern auf
der ganzen Welt eine nationale Strategie, die von der Schweiz
forciert werden sollte.

Taiwan und die Schweiz setzen sich für Demokratie, Freihandel
und gemeinsame Werte ein. Taiwan zählt zu den 20 grössten
Volkswirtschaften der Welt, ist aber derzeit nur der 26.-grösste
Handelspartner der Schweiz. Wir haben schon mit allen wichti-
gen Handelspartnern im asiatisch-pazifischen Raum Freihan-
delsabkommen unterzeichnet oder Verhandlungen dazu
aufgenommen, aber bisher immer noch nicht mit Taiwan. Die
Bereitschaft von Taiwan, mit der Schweiz ein Freihandelsab-
kommen auszuhandeln ist unbestritten.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Was sind die potenziellen Vorteile für die Schweiz bei der
Unterzeichnung eines Abkommens über wirtschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen der Schweiz und Taiwan?

2. Welches sind die Vor- und Nachteile bezüglich die Erleichte-
rung von Zollangelegenheiten, nichttarifären Handelshemmnis-
sen, Dienstleistungshandel, Investitionsförderung, E-
Commerce, regulatorische Integration, Schutz von Rechten des
geistigen Eigentums, Umweltschutzfragen, Arbeitsrechte und
industrielle technologische Zusammenarbeit, wenn ein Abkom-
men über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der
Schweiz und Taiwan unterzeichnet wird?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.3984 n Po. Pult. Digitale Infrastruktur. Geopolitische 
Risiken minimieren  (14.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht zu analysieren,
wie geopolitische Risiken beim Ausbau und der Weiterentwick-
lung von digitalen Infrastrukturen wie 5G minimiert werden kön-
nen. Bei der Auswahl der Technologieanbieter sind die Aspekte
Produktqualität, Zuverlässigkeit von Technologie-Lieferketten,
Unternehmensstruktur der Anbieter und der Rechtsrahmen,
welchem der Hauptsitz des Unternehmens unterliegt, zu
berücksichtigen. Insbesondere ist auch zu klären, welche Risi-
ken von Anbietern wie Huawei ausgehen, die in Ländern domi-
ziliert sind, die weder marktwirtschaftlich noch rechtsstaatlich
organisiert sind. Letztlich ist die Frage zu beantworten, wie
sichergestellt werden kann, dass die Schweizer Technologiein-
frastruktur nicht durch den auf absehbarer Zeit stattfindenden
geoökonomischen Wettbewerb zwischen den USA und China
beeinträchtigt wird.

Mitunterzeichnende: Atici, Crottaz, Dandrès, Fehlmann Rielle,
Feri Yvonne, Friedl Claudia, Glättli, Gugger, Gysin Greta, Hurni,
Jans, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Masshardt, Molina,
Munz, Nidegger, Nordmann, Nussbaumer, Pfister Gerhard, Pil-
ler Carrard, Regazzi, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Trede (26)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

18.12.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

20.3985 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Institutionelles Abkommen. Kein Hüftschuss 
ohne Klärung der offenen Punkte  (14.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass die vom
Bundesrat angefragten Klärungen zum institutionellen Abkom-

men mit der EU verbindlich im Vertragstext festgehalten wer-
den.

Sprecher: Glarner

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3986 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Abschreibung des institutionellen 
Abkommens  (14.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das institutionelle Abkommen
mit der EU nicht zu unterzeichnen, das Vorhaben abzuschrei-
ben und dies der EU klar und unmissverständlich mitzuteilen.

Sprecher: Aeschi Thomas

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3987 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Für eine kohärente Praxis bei illegalen Einwan-
derern (Sans-Papiers)  (14.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Sinne einer kohärenten Pra-
xis bei illegalen Einwanderern (Sans-Papiers), Massnahmen
und Gesetzesanpassungen namentlich in folgenden Bereichen
vorzuschlagen:

1. Rechtsansprüche auf und aus Sozialversicherungen
(namentlich AHV und Krankenversicherung) sind auf Personen
mit geregeltem Aufenthaltsstatus zu beschränken. Vorbehalten
bleiben Sozialversicherungsabkommen.

2. Verschärfung der Strafnormen für Arbeitgeber von illegalen
Einwanderern, deren Arbeitsvermittler und Vermieter von Miet-
objekten.

3. Sicherstellung des Datenaustausches zwischen staatlichen
Stellen betreffend Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus
(bspw. für Schulbesuche und individuelle Förderung).

Sprecherin: Herzog Verena

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.3988 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Covid-19-Schnelltests statt einschneidende 
Quarantäne  (14.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Kampf gegen die Verbreitung
von Covid-19 auf Schnelltests zu setzen und damit die Dauer
der angeordneten Quarantäne massiv zu verkürzen.

Sprecher: de Courten

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.3989 n Ip. de la Reussille. Drohungen der amerikani-
schen Regierung gegen die internationale Justiz  
(14.09.2020)

Der US-Präsident D. Trump hat ein Dekret unterschrieben, mit
dem er wirtschaftliche Sanktionen gegen die Chefanklägerin
und die Richterinnen und Richter des Internationalen Strafge-
richtshofs (IStGH) androht, sollten diese gegen amerikanische
Soldaten und Funktionäre wegen Kriegsverbrechen in Afghani-
stan ermitteln.

Seit dem Eingreifen der US-Armee in Afghanistan sind Hun-
derte von Zivilpersonen, Kindern, Frauen, Männern und alten
Menschen bei Luftschlägen und weiteren Akten der "chirurgi-
schen Kriegsführung" ums Leben gekommen.

Es ist, gelinde gesagt, angebracht, dass eine internationale
Gerichtsbarkeit diese Ereignisse untersucht.
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Doch der Präsident der Vereinigten Staaten denkt wahrschein-
lich, dass er und sein Land über den Gesetzen stehen und dass
diese nur für den Rest der Welt gelten.

- Ist der Bundesrat, der für die Schweiz einen Sitz im UNO-
Sicherheitsrat anstrebt, bereit, solche Drohungen gegen die
Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Gerichtsbarkeit
aufs Schärfste zu verurteilen?

- Gedenkt der Bundesrat, die Bemühungen des IStGH zu unter-
stützen, damit die Hunderten Opfer in Afghanistan Gerechtig-
keit erhalten?

- Oder ist der Bundesrat tatsächlich der Meinung, dass es einer
Zwei-Klassen-Justiz bedarf, eine für die Armen und Schwachen
und eine für die Reichen und Mächtigen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3990 n Ip. Walder. Lässt die Schweiz den Internationa-
len Strafgerichtshof im Stich?  (14.09.2020)

Am Mittwoch, 2. September 2020 hat der amerikanische Aus-
senminister M. R. Pompeo persönliche wirtschaftliche Sanktio-
nen gegen die Chefanklägerin des IStGH, die renommierte
gambische Juristin Fatou Bom Bensouda, angekündigt. Ihr war
zuvor bereits das Visum für die Einreise in die USA entzogen
worden. Gleichartige Sanktionen wurden auch gegen den Leiter
der Abteilung für Gerichtsbarkeit, Komplementarität und
Zusammenarbeit des Gerichtshofs, Phakiso Mochochoko, aus-
gesprochen.

Ebenfalls am 2. September hat Bundesrat Ignazio Cassis via
Twitter begeistert über sein Telefongespräch mit dem US-Aus-
senminister berichtet. Die Sanktionen gegen eine hohe Wür-
denträgerin und einen hohen Würdenträger des IStGH wurden
bei dieser Gelegenheit nicht erwähnt.

Rufen wir uns in Erinnerung, dass sich die Schweiz am 12. Juni
2020 einem gemeinsamen Aufruf von 67 Staaten angeschlos-
sen hat, um dem IStGH ihre Unterstützung auszusprechen. Das
Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten
betrachtet den IStGH "als wesentlichen Fortschritt im Kampf
gegen die Straflosigkeit und für die Weiterverbreitung und Ach-
tung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte".

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Hat die Schweiz Frau Bensouda klar und unmissverständlich
ihre Unterstützung zugesprochen, namentlich beim Treffen der
UNO-Botschafterinnen und -Botschafter mit der Chefanklägerin
am 9. September 2020?

2. Hat Bundesrat Ignazio Cassis die von den USA getroffenen
Massnahmen gegen den IStGH bei seinem Austausch mit sei-
nem amerikanischen Amtskollegen angesprochen? Falls ja,
warum hat er die Öffentlichkeit nicht darüber informiert?

3. Hat die Schweiz weitere offizielle Schritte unternommen, um
klar auszudrücken, dass sie das Vorgehen der USA ablehnt,
und hat sie in diesem Zusammenhang den Botschafter der Ver-
einigten Staaten in Bern einbestellt?

4. Welche weiteren Massnahmen hat der Bundesrat bezüglich
der Vereinigten Staaten getroffen oder gedenkt er zu treffen,
angesichts der wichtigen Rolle des Gerichtshofs aus Sicht der
Schweizer Diplomatie?

5. Was gedenkt die Schweiz zu unternehmen, um den IStGH zu
unterstützen und sicherzustellen, dass die Chefanklägerin wei-
terhin unabhängig von den Mitgliedsstaaten und anderen Staa-
ten die nötigen Untersuchungen durchführen kann?

6. Gedenkt der Bundesrat, eine stärkere Führungsrolle zu über-
nehmen, besonders bei den Vereinten Nationen, wenn es um
die Verteidigung des IStGH und den Schutz der Unabhängigkeit
und der Integrität der Funktionärinnen und Funktionäre sowie
Würdenträgerinnen und Würdeträger von internationalen Orga-
nisationen geht?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3991 s Mo. Germann. Institutionelles Abkommen. Kein 
Hüftschuss ohne Klärung der offenen Punkte  (14.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass die vom
Bundesrat angefragten Klärungen zum institutionellen Abkom-
men mit der EU verbindlich im Vertragstext festgehalten wer-
den.

Mitunterzeichnende: Chiesa, Knecht, Minder, Salzmann,
Stark (5)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

17.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.3992 s Ip. Vara. Neonicotinoide im Zuckerrübenanbau. 
Keinen Schritt zurück!  (14.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Parlament über den Druck
zu informieren, den in jüngster Zeit gewisse Landwirtinnen und
Landwirte und die Agrolobby ausüben, die ein neonicotinoidhal-
tiges Pflanzenschutzmittel, das sogenannte "Gaucho", (Wirk-
stoff: Imidacloprid) zur Behandlung des Zuckerrübensaatguts
wieder zulassen wollen. Dieses Mittel soll das Saatgut gegen
den Befall durch Blattläuse, die den Rübenvergilbungsvirus
übertragen, schützen.

Insbesondere wird er gebeten, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wurde beim Bundesrat oder beim Bundesamt für Landwirt-
schaft ein Gesuch um Wiederzulassung neonicotinoidhaltiger
Pflanzenschutzmittel eingereicht?

2. Wenn dies zutrifft: Wie steht der Bundesrat oder das zustän-
dige Bundesamt dazu?

3. Liegen dem Bundesrat und dem Bundesamt für Landwirt-
schaft die allerneusten Studien zur Giftigkeit dieser Mittel insbe-
sondere für lebende Organismen und den Menschen und zu
ihrem Verbleiben im Boden und im Wasser vor? Tragen sie die-
sen Studien Rechnung?

4. Die Verwendung dieser Mittel in Freilandkulturen wurde ver-
boten. Hat der Bundesrat oder das Bundesamt für Umwelt in
der Folge dieses Verbots seit 2018 Studien in Auftrag gegeben,
die nach Alternativen zu den Nicotinoiden suchen? Wenn ja,
was ist dabei herausgekommen?

5. Hat der Bundesrat Kenntnis von den jüngsten unabhängigen
wissenschaftlichen Fortschritten bei der Suche nach Schäd-
lingsbekämpfungsmittel, die umweltverträglich und nicht
gesundheitsschädigend sind?

6. Wird die Gemeinschaft der unabhängigen wissenschaftlichen
Forschung (das sind Forscherinnen und Forscher ohne Verbin-
dung zur Industrie) in den Verfahren zur Zulassung von Neoni-
cotinoiden jeweils konsultiert?
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Mitunterzeichnende: Graf Maya, Mazzone, Thorens Goumaz,
Zopfi (4)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

02.12.2020 Ständerat. Erledigt

20.3993 s Mo. Salzmann. Abschreibung des institutionel-
len Abkommens  (14.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das institutionelle Abkommen
mit der EU nicht zu unterzeichnen, das Vorhaben abzuschrei-
ben und dies der EU klar und unmissverständlich mitzuteilen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

17.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.3994 n Ip. Cottier. Unterstützung der kantonalen Behör-
den bei der Bekämpfung neuer Formen von Kriminalität  
(15.09.2020)

In diesem Sommer hat sich eine neue Form von Kriminalität
stark entwickelt, insbesondere in der Stadt Neuenburg, in gerin-
gerem Mass aber auch in Lausanne, Genf oder etwa Chiasso.
Dabei begehen Banden von Jugendlichen, die gewalttätig sind
und ihren eigenen Angaben nach hauptsächlich aus Nordafrika
stammen, kriminelle Handlungen (Entreissdiebstähle, tätliche
Angriffe usw.). Die kantonalen Polizeikräfte haben darauf ener-
gisch und adäquat reagiert. Kann der Bundesrat seinerseits
darüber Auskunft geben, ob er die betroffenen Kantone unter-
stützen könnte, dies mit dem Ziel:

- die Zusammenarbeit zwischen den Behörden des Bundes und
der Kantone zu verbessern?

- die Sogwirkung zu vermeiden, die Asylzentren auf Personen
haben, die mit dem Asylverfahren nichts zu tun haben, und um
dieses Phänomen zu bekämpfen?

- die Betreuung dieser Personen zu verbessern, sei es während
des Verfahrens oder in den Zentren?

Ist der Bund im Übrigen nicht auch der Ansicht, dass:

- die Strategie überdacht werden muss, die heute verfolgt wird,
um mit den Herkunftsländern dieser Staatsangehörigen (z. B.
Algerien) Rückübernahmeabkommen zu unterzeichnen? Ist
eine Strategie denkbar, die auf eine länderübergreifende Vorge-
hensweise setzt?

- er von sich aus tätig werden müsste, um die Banden aufzulö-
sen, die in die Schweiz kommen, und um die Minderjährigen
möglichst gut vor diesen Phänomenen zu schützen, insbeson-
dere durch Empfangsstrukturen, die besser auf Minderjährige
ausgerichtet sind?

- es sinnvoll ist, die Praxis beim Versetzen einer Person von
einem Asylzentrum in ein anderes dahingehend anzupassen,
dass die Personen, die von den genannten Phänomenen
betroffen sind und das Asylzentrum wechseln müssen, beim
Transfer begleitet werden?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.3995 n Ip. Hurni. Unterstützung der kantonalen Behör-
den bei der Bekämpfung neuer Formen von Kriminalität  
(15.09.2020)

In diesem Sommer hat sich eine neue Form von Kriminalität
stark entwickelt, insbesondere in der Stadt Neuenburg, in gerin-
gerem Mass aber auch in Lausanne, Genf oder etwa Chiasso.
Dabei begehen Banden von Jugendlichen, die gewalttätig sind
und ihren eigenen Angaben nach hauptsächlich aus Nordafrika
stammen, kriminelle Handlungen (Entreissdiebstähle, tätliche
Angriffe usw.). Die kantonalen Polizeikräfte haben darauf ener-
gisch und adäquat reagiert. Kann der Bundesrat seinerseits
darüber Auskunft geben, ob er die betroffenen Kantone unter-
stützen könnte, dies mit dem Ziel:

- die Zusammenarbeit zwischen den Behörden des Bundes und
der Kantone zu verbessern?

- die Sogwirkung zu vermeiden, die Asylzentren auf Personen
haben, die mit dem Asylverfahren nichts zu tun haben, und um
dieses Phänomen zu bekämpfen?

- die Betreuung dieser Personen zu verbessern, sei es während
des Verfahrens oder in den Zentren?

Ist der Bund im Übrigen nicht auch der Ansicht, dass:

- die Strategie überdacht werden muss, die heute verfolgt wird,
um mit den Herkunftsländern dieser Staatsangehörigen (z. B.
Algerien) Rückübernahmeabkommen zu unterzeichnen? Ist
eine Strategie denkbar, die auf eine länderübergreifende Vorge-
hensweise setzt?

- er von sich aus tätig werden müsste, um die Banden aufzulö-
sen, die in die Schweiz kommen, und um die Minderjährigen
möglichst gut vor diesen Phänomenen zu schützen, insbeson-
dere durch Empfangsstrukturen, die besser auf Minderjährige
ausgerichtet sind?

- es sinnvoll ist, die Praxis beim Versetzen einer Person von
einem Asylzentrum in ein anderes dahingehend anzupassen,
dass die Personen, die von den genannten Phänomenen
betroffen sind und das Asylzentrum wechseln müssen, beim
Transfer begleitet werden?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3996 n Ip. Porchet. Fliegerei am Flugplatz La Bléche-
rette. Es reicht!  (15.09.2020)

Auf dem Regionalflugplatz Lausanne-La Blécherette finden pro
Jahr mehr als 38 000 Flugbewegungen statt. Fast die Hälfte der
Flugzeuge heben in Richtung Süden ab, also in Richtung der
Stadt und der Wohnquartiere. Anwohnerorganisationen klagen
über die Lärmbelästigung und fordern Massnahmen zur Reduk-
tion dieser Belästigung, gerade jetzt, wo in der Nähe ein neues
Ökoquartier entsteht. Geschäftsflüge machen 10 Prozent der
Bewegungen aus; sie verursachen, gemeinsam mit den Aktivi-
täten der Flugschulen, für die Anwohnerinnen und Anwohner
eine unerträgliche Lärmbelastung.

Wie schätzt das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die Gegen-
wart und die Zukunft dieses Regionalflugplatzes ein in Anbe-
tracht der Klimakrise und der ständigen Beschwerden der
Anwohnerinnen und Anwohner und insbesondere aus dem
Blickwinkel der Einhaltung der Lärmschutz-Verordnung (LSV)?

Sind Flüge ab diesem Flugplatz noch mit den Klimazielen des
Bundesrats vereinbar, wenn man bedenkt, dass einige Flugge-
sellschaften Flüge auf Strecken innerhalb der Schweiz oder
Europa anbieten, für die von Lausanne aus auch Verbindungen
mit Hochgeschwindigkeitszügen bestehen?
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Mitunterzeichnende: Brélaz, Klopfenstein Broggini, Michaud
Gigon, Pasquier, Python, Walder (6)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.3997 n Ip. Heimgartner. Neat. Deutschland und Italien 
sollen liefern!  (15.09.2020)

Aus verschiedenen Zeitungsartikeln über die Fertigstellung der
NEAT mit dem Ceneri-Basistunnel geht klar hervor, dass das
Jahrhundertprojekt NEAT als Folge der nach wie vor fehlenden
Anschlüsse vor allem aus Deutschland, aber auch aus Italien
ein Flickwerk bleibt. So bringt es unser nördlicher Nachbarstaat
nicht fertig, die Nordzufahrt pünktlich auszubauen. Damit kön-
nen die in die NEAT investierten gegen 20 Milliarden Franken
ihre Wirkung nicht voll erzielen. Mit der Interpellation 18.4114
hat die frühere Nationalrätin Sylvia Flückiger-Bäni bereits am
29. November 2018 auf die Nichteinhaltung der vertraglichen
Verpflichtungen von Deutschland und Italien aufmerksam
gemacht. Auch Alt-Bundesrat Adolf Ogi bedauerte in seinen
kürzlich gemachten Ausführungen, dass für die Anschlüsse vor
allem mit Deutschland zu wenig hart verhandelt wurde. Ich bitte
den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Was haben Deutschland und Italien seit anfangs 2019 kon-
kret unternommen, um die Anschlüsse an die NEAT sicherzu-
stellen?

2. Sind diesbezüglich Fortschritte zu verzeichnen und wenn ja,
welche?

3. Aus welchen Gründen ist Deutschland mit dem Anschluss so
unglaublich in Verzug, es soll 2040 werden bis zur Fertigstel-
lung. Stimmt das und was wird dagegen unternommen?

4. Wie rechtfertigt Deutschland dieses grosse Versäumnis?

5. Gemäss Stellungnahme des Bundesrates vom 13. Dezember
2019 auf die Interpellation 18.4114 begleitet ein Gremium die
Umsetzung des Ausbaus mit Deutschland. Wie ist dieses Gre-
mium zusammengesetzt und was hat es bisher erreicht?

6. Was gedenkt der Bundesrat konkret zu unternehmen, wenn
sich Deutschland und Italien weiterhin nicht an die vertraglichen
Abmachungen halten und weitere Verzögerungen eintreten?

7. Werden dies beiden Länder mit finanziellen Mitteln aus der
Schweiz für den Anschluss unterstützt, wenn ja, in der Form
von Darlehen?

8. Wann werden diese Mittel zurückbezahlt?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.3998 n Po. Porchet. Zugang zu Verhütungsmitteln für 
alle sicherstellen, auch während einer Krise  (15.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über den Zugang
zu Verhütungsmitteln in der Schweiz während der Covid-19-
Pandemie vorzulegen. Insbesondere sollen diejenigen Perso-
nengruppen untersucht werden, die in der Schweiz einen
erschwerten Zugang zu Verhütungsmitteln hatten, sowie die
Faktoren, die den Zugang zu Verhütungsmitteln erschwert
haben. Aus übergeordneter Sicht müssen auch die persönli-
chen, familiären, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Folgen eines mangelhaften Zugangs zu Verhütungsmitteln
analysiert werden. Schliesslich soll der Bericht Vorschläge für
konkrete Massnahmen enthalten, die getroffen werden müssen,
um den Zugang zu Verhütungsmitteln für alle sicherzustellen,
auch während einer Krise wie zum Beispiel einer Pandemie.

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Nantermod (2)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.3999 n Ip. Fivaz Fabien. Unterstützung der kantonalen 
Behörden bei der Bekämpfung neuer Formen von 
Kriminalität  (15.09.2020)

In diesem Sommer hat sich eine neue Form von Kriminalität
stark entwickelt, insbesondere in der Stadt Neuenburg, in gerin-
gerem Mass aber auch in Lausanne, Genf oder etwa Chiasso.
Dabei begehen Banden von Jugendlichen, die gewalttätig sind
und ihren eigenen Angaben nach hauptsächlich aus Nordafrika
stammen, kriminelle Handlungen (Entreissdiebstähle, tätliche
Angriffe usw.). Die kantonalen Polizeikräfte haben darauf ener-
gisch und adäquat reagiert. Kann der Bundesrat seinerseits
darüber Auskunft geben, ob er die betroffenen Kantone unter-
stützen könnte, dies mit dem Ziel:

- die Zusammenarbeit zwischen den Behörden des Bundes und
der Kantone zu verbessern?

- die Sogwirkung zu vermeiden, die Asylzentren auf Personen
haben, die mit dem Asylverfahren nichts zu tun haben, und um
dieses Phänomen zu bekämpfen?

- die Betreuung dieser Personen zu verbessern, sei es während
des Verfahrens oder in den Zentren?

Ist der Bund im Übrigen nicht auch der Ansicht, dass:

- die Strategie überdacht werden muss, die heute verfolgt wird,
um mit den Herkunftsländern dieser Staatsangehörigen (z. B.
Algerien) Rückübernahmeabkommen zu unterzeichnen? Ist
eine Strategie denkbar, die auf eine länderübergreifende Vorge-
hensweise setzt?

- er von sich aus tätig werden müsste, um die Banden aufzulö-
sen, die in die Schweiz kommen, und um die Minderjährigen
möglichst gut vor diesen Phänomenen zu schützen, insbeson-
dere durch Empfangsstrukturen, die besser auf Minderjährige
ausgerichtet sind?

- es sinnvoll ist, die Praxis beim Versetzen einer Person von
einem Asylzentrum in ein anderes dahingehend anzupassen,
dass die Personen, die von den genannten Phänomenen
betroffen sind und das Asylzentrum wechseln müssen, beim
Transfer begleitet werden?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4000 n Ip. de Quattro. Tests anstatt Quarantäne  
(16.09.2020)

Der Tourismus in der Schweiz ist sehr stark von den Massnah-
men zur Bekämpfung von Covid-19 betroffen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass Tourismusunternehmen Konkurs gehen, ist gross.
55 Prozent der Personen, die in der Schweiz zu Gast sind, kom-
men aus dem Ausland. Es ist nicht sicher, ob diese Gäste,
seien sie aus Europa, Amerika oder Asien, ab 2021 noch in die
Schweiz einreisen dürfen. Andererseits verzichten immer mehr
Schweizerinnen und Schweizer auf Auslandreisen. Warum
schreibt man nicht Tests anstelle der Quarantäne vor? Die
Schweiz würde den Reisenden - seien es Schweizer Bürgerin-
nen und Bürger oder Ausländerinnen und Ausländer - erlauben,
aus Risikogebieten einzureisen, ohne in Quarantäne zu müs-
sen, wenn sie einen negativen Covid-19-Test vorlegen. Ein zer-
tifizierter Schnelltest könnte bei der Ankunft am Flughafen oder
in Testzentren gemacht werden.
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Gemäss Epidemiengesetz dürfen nur von einer Bundesbehörde
beauftragte Laboratorien Antikörpertests auswerten. Mit den
neuen Schnelltests könnte dieses Vorgehen gelockert werden.
Die Aufhebung der Quarantänepflicht gegen Vorweisen eines
aktuellen, negativen Covid-19-Tests müsste bilateral gelten. Ein
bei der Ausreise in der Schweiz durchgeführter zertifizierter
PCR-Test müsste bei der Einreise in ein Land mit Quarantänep-
flicht als Alternative anerkannt werden.

Ein negativer Covid-19-Test würde sozusagen zu einem
"Gesundheitsvisum". Diese von der SWISS vorgeschlagene
Lösung wird von der Tourismusbranche, den Berufsverbänden
und den Vertreterinnen und Vertretern der grössten Reiseunter-
nehmen unterstützt.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Hat der Bundesrat die Möglichkeit geprüft, anstatt einer Qua-
rantäne einen Test vorzuschreiben und gegebenenfalls das
Epidemiengesetz zu ändern?

2. Falls ja, ist der Bundesrat bereit, diese Massnahme umzuset-
zen, und ab wann würde sie in Kraft treten?

3. Ist der Bundesrat bereit, bilaterale Verhandlungen mit den
Gesundheitsbehörden derjenigen Staaten aufzunehmen, die für
den Tourismus und die Wirtschaft in der Schweiz eine zentrale
Rolle spielen, mit dem Ziel, dass diese Behörden die vorge-
schlagene Lösung anerkennen?

4. Wäre der Bundesrat bereit, zumindest mit dem Schengen-
Raum nach einer Lösung zu suchen, sollten die oben genann-
ten Verhandlungen zu zeitaufwendig sein?

5. Sieht der Bundesrat weitere Alternativen vor, um dem Verlust
von Arbeitsplätzen und den schweren wirtschaftlichen Schäden
in der Tourismusbranche entgegenzuwirken?

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Borloz, Bourgeois, Buf-
fat, Candinas, Cattaneo, de Montmollin, Dettling, Dobler, Fari-
nelli, Feller, Giacometti, Gmür Alois, Grin, Gutjahr, Heimgartner,
Hurter Thomas, Jauslin, Lüscher, Markwalder, Martullo, Nanter-
mod, Nicolet, Nidegger, Paganini, Page, Riniker, Roduit, Schilli-
ger, Schneeberger, Silberschmidt, Sollberger, Walti Beat,
Wasserfallen Christian, Wehrli (36)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4001 n Ip. Die Mitte-Fraktion. CVP-EVP-BDP.. Die Wirt-
schaft braucht praxistaugliche Lösungen  (16.09.2020)

Das Coronavirus wird uns auch im kommenden Winter beschäf-
tigen. Bekanntlich ist dies auch die Grippe- und Erkältungssai-
son. Vor Corona gaben leichte Krankheitssymptome nicht
zwingend Anlass dafür, das öffentliche Leben und die Arbeit zu
meiden. Die jetzige Verfahrenspraxis stellt Betriebe vor grosse
personelle Herausforderungen. Viele Mitarbeitende - auch sol-
che mit nur geringen Krankheitssymptomen - müssen vermehrt
zu Hause bleiben. Gerade für das Gastgewerbe, den Tourismus
und generell überall dort, wo "Home-Office" keine Option ist,
bedeutet dies ein faktisches Berufsausführungsverbot und
damit verbunden erhebliche Personalausfälle. Ein Ausfall von
mehreren Mitarbeitern über eine Zeit von bis zu 10 Tagen ist
nicht zu verkraften, ohne das Angebot einzuschränken oder zu
schliessen. Es braucht deswegen einfache und praxistaugliche
Lösungen. Beim Gesundheitspersonal sind Ausnahmen bereits
Realität - für Tourismus und Gastgewerbe wären sie überle-
benswichtig!

Was unternimmt der Bundesrat, damit

1. Covid-19-Testresultate noch am gleichen Tag, oder späte-
stens am nächsten Morgen vorliegen (z. B. Schnelltests)?

2. Beschäftigte ohne oder mit nur leichten Krankheitssympto-
men bis zum Vorliegen der Testresultate vor Ort weiterarbeiten
können (analog Gesundheitswesen)?

3. Beschäftigte ohne oder mit nur leichten Krankheitssympto-
men bei negativem Testergebnis sofort wieder vor Ort arbeiten
dürfen?

Zudem:

4. Wie steht er zum Vorschlag, die Isolationsdauer auf 5 Tage
zu senken?

5. Wie gibt er touristischen Winterbetrieben Planungssicher-
heit?

6. Unter welchen Bedingungen werden saisonale Angestellte
aus dem Ausland einreisen können?

7. Wie schätzt er den Vorschlag ein, zertifizierte Masken nicht
vorzuschreiben sondern lediglich zu empfehlen, so dass auch
nicht zertifizierte Masken, Stoffmasken oder anderer Mund-
Nasen-Schutz möglich wären?

8. Welche tourismusfördernden Massnahmen plant er für die
Wintersaison?

Sprecher: Candinas

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4002 n Mo. Badertscher. Zulassung von Fahrzeugen für 
Nutztiertransporte gemäss Tierschutzgesetzgebung  
(16.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
auszuarbeiten, damit Strassentransportfahrzeuge für Nutztiere
bei ihrer Zulassung und bei den späteren periodischen Kontrol-
len auch auf die Vorgaben der Tierschutzgesetzgebung über-
prüft werden.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4003 n Ip. Steinemann. Positive Tests als unumstössli-
cher Indikator?  (16.09.2020)

Gemäss Daten des BAG starben viele Menschen im Zeitraum
Mitte März bis Ende April, seither sind kaum noch Covid-posi-
tive Todesfälle zu verzeichnen (exakt 64 von den total 1747
Todesfällen seit Ende Mai). Die Anzahl der neuen positiven
Tests ist ein höchst trügerischer Indikator für den Verlauf der
Infektionen. In den letzten 7 Tagen wurden gemäss BAG von 86
030 durchgeführten Tests etwa 3100 positive Tests verzeich-
net, was einer Positivitätsrate von 3,6 Prozent entspricht.

Es ist aber unbestritten, dass die verfügbaren Tests nicht per-
fekt sind. Je nach Quelle werden für die Spezifität der aktuellen
PCR-Tests Werte von nur gerade 95 Prozent angegeben, was
die Möglichkeit von bis zu 5 Prozent "False Positives" bedeuten
würde. Die gemessene Positivitätsrate beläuft sich also deutlich
innerhalb des zu erwartenden Fehlerbereichs der Tests und
muss daher auch nicht bedeuten, dass tatsächlich viele Leute
infiziert sind. Gemäss Schätzungen handelt es sich denn auch
bei etwa 80-90 Prozent der positiv getesteten um False Positi-
ves, also Personen die eigentlich gar nicht infiziert sind.

Die Problematik dieser unzuverlässigen Tests ist, dass man
damit rein schon aus mathematischen Gründen nie auf eine
tiefe Anzahl positiver Fälle kommen kann, solange in grossem



394

Umfang getestet wird. Folglich ist es also sinnfrei, die Bevölke-
rung täglich mit der Anzahl neuer positiver Tests zu schrecken.

1. Welche Daten über die Genauigkeit der PCR-Tests liegen
dem BAG vor und weshalb werden diese nicht publiziert?

2. Wie setzt sich die prozentuale Verteilung der verwendeten
Tests zusammen und wie hoch sind jeweils pro Testkategorie
Sensitivität und Spezifität?

3. Unter Berücksichtigung der Spezifität der Tests, wie hoch
schätzt das BAG den Anteil der False Positives unter den positi-
ven Testresultaten?

4. Falls keine Daten zu Testgenauigkeit vorliegen, worauf stützt
sich die Einschätzung des BAG, bei wie vielen positiven Tests
es sich tatsächlich um infizierte Personen hält?

5. Unter Berücksichtigung dieser Spezifität ist eine gewisse
Quote positiver Tests zu erwarten, auch wenn keine einzige
Person infiziert wäre. Wie gedenkt das BAG diesem Umstand
bei der zukünftigen Kommunikation der täglichen Fallzahlen
Rechnung zu tragen?

6. Welche Kennzahlen hält das BAG als geeignet zur Kommuni-
kation der täglichen Situation, gegeben dass die Anzahl Neuin-
fektionen stark durch False Positives verfälscht ist?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4004 n Ip. de la Reussille. Neue Formen von Kriminali-
tät berücksichtigen?  (16.09.2020)

In diesem Sommer hat sich eine neue Form von Kriminalität
stark entwickelt, insbesondere in der Stadt Neuenburg, in gerin-
gerem Mass aber auch in Lausanne, Genf oder etwa Chiasso.
Dabei begehen Banden von Jugendlichen, die gewalttätig sind
und ihren eigenen Angaben nach hauptsächlich aus Nordafrika
stammen, und zwar namentlich aus Algerien, kriminelle Hand-
lungen (Entreissdiebstähle, tätliche Angriffe usw.). Die kantona-
len Polizeikräfte haben darauf energisch und adäquat reagiert.
Der Bundesrat wird aufgefordert, Antwort darauf zu geben, ob
seiner Ansicht nach:

- eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Behörden des
Bundes und der Kantone möglich ist?

- die Asylzentren eine Sogwirkung haben auf Personen, die mit
dem Asylverfahren nichts zu tun haben, und inwieweit sich die-
ses Phänomen bekämpfen lässt?

- die Strategie angepasst werden muss, die heute verfolgt wird,
um mit den Herkunftsländern dieser Staatsangehörigen,
namentlich Algerien, Rückübernahmeabkommen zu unterzeich-
nen, und ob diese Strategie nicht priorisiert werden muss? Ist
eine Strategie denkbar, die auf eine länderübergreifende Vorge-
hensweise setzt, wie das bei Eritrea der Fall war?

- der Bund von sich aus tätig werden müsste, um die Banden
aufzulösen, die in die Schweiz kommen, und um die Minderjäh-
rigen möglichst gut vor diesen Phänomenen zu schützen, ins-
besondere durch Empfangsstrukturen, die besser auf
Minderjährige ausgerichtet sind?

- die Praxis beim Versetzen einer Person, die von den genann-
ten Phänomenen betroffen ist, von einem Asylzentrum in ein
anderes dahingehend angepasst werden sollte, dass die betref-
fende Person beim Transfer begleitet wird?

- die Betreuung dieser Personen während des Verfahrens und
in den Zentren ungenügend ist?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4005 n Mo. Page. Gleichbehandlung für Schweizer 
Zucker  (16.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Import von Zucker zu stop-
pen, der im Ausland mithilfe von Pflanzenschutzmitteln produ-
ziert wurde, die in der Schweiz nicht mehr bewilligt sind. Als
Alternative muss in der Schweiz die Umhüllung des Saatguts
mit Neonicotinoiden zeitlich begrenzt bewilligt werden, wie dies
in den Nachbarländern bereits der Fall ist.

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas,
Amaudruz, Bircher, Buffat, Bulliard, Burgherr, de Courten, de
Quattro, Egger Mike, Feller, Friedli Esther, Gafner, Geissbühler,
Glarner, Grin, Gschwind, Guggisberg, Haab, Heimgartner, Her-
zog Verena, Huber, Kamerzin, Lohr, Maitre, Marchesi, Matter
Thomas, Müller Leo, Nicolet, Page, Quadri, Regazzi, Ritter,
Roduit, Rösti, Roth Pasquier, Rüegger, Schläpfer, Steinemann,
Strupler, Tuena, von Siebenthal, Wismer Priska,
Zuberbühler (45)

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4006 n Ip. Nicolet. Wie können administrative Hürden 
abgebaut werden, die die Entwicklung von erneuerbaren 
Energien ausbremsen?  (16.09.2020)

Derzeit sorgen der Anschluss ans Netz und die Baubewilligun-
gen namentlich im Bereich Fotovoltaik für grosse Verzögerun-
gen und einen beträchtlichen administrativen Aufwand.

Diese Situation behindert und bremst die Entwicklung dieser
interessanten Energiequelle und verursacht höhere Kosten.

Einige Netzbetreiber verlangen beispielsweise eine unverhält-
nismässige technische Ausstattung zum Schutz des Netzes
und der Anlage, während einige Gemeinden komplexe und
manchmal zu hohe Anforderungen haben, was die Meldung des
Anbringens von Solarpannels oder die Baubewilligungen
betrifft.

Was gedenkt der Bundesrat gemeinsam mit den Gemeinden,
den Kantonen, den Netzbetreibern und den Verbänden zu
unternehmen, um diese Hürden abzubauen und die Vorgänge
zu beschleunigen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4007 n Ip. Pasquier. Wie will der Bundesrat Adblue-Mani-
pulationen künftig aufdecken?  (16.09.2020)

2017 wurden aufgrund von intensivierten Kontrollen zur Aufspü-
rung illegaler Software 200 Fälle von Manipulationen des
AdBlue-Systems entdeckt. Verschiedene Studien gehen davon
aus, dass bei 25 Prozent aller in Osteuropa immatrikulierten
Lastwagen solche illegalen Manipulationen vorliegen. Diese
führen zu 40-mal höheren Stickoxid-Emissionen.

Während bei Euro-V-Fahrzeugen die installierte Software auf-
gespürt werden kann, befürchten die Forscherinnen und For-
scher, dass die Manipulationen an Euro-VI-Fahrzeugen zurzeit
zu komplex sind, um mit den Systemen entdeckt zu werden, die
die kantonalen Polizeikräfte verwenden.

Um dem entgegenzuwirken, hat das Bundesamt für Umwelt
(BAFU) zwei Verfahren zur Messung der Emissionen unter
realen Fahrbedingungen auf ihre Wirksamkeit geprüft: einer-
seits mobile Emissionsmessgeräte (PEMS), andererseits das
sogenannte Plume-Chasing-Verfahren mit Messungen in der
Abgasfahne. Die 2019 publizierte Studie kommt zum Schluss,
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dass das Plume-Chasing-Verfahren wirksamer ist und grossflä-
chig eingesetzt werden kann.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

- Welche Verfahren werden in der Schweiz heute eingesetzt,
um AdBlue-Manipulationen aufzuspüren? Welche kantonalen
Polizeikorps und welche Schwerverkehrskontrollzentren sind
entsprechend ausgerüstet?

- Wie erklärt der Bundesrat die grosse Differenz zwischen den
Manipulationen, die bei Messungen in der Abgasfahne entdeckt
wurden, und den durch die kantonalen Polizeikräfte tatsächlich
festgestellten illegalen Manipulationen? Teilt er die Befürchtun-
gen der Fachleute, dass die Zahl der Fälle von Abgastrübungen
nicht deswegen sinkt, weil diese Fälle tatsächlich zurückgehen,
sondern weil die Manipulationen raffinierter werden?

- Welche weiteren Schritte will der Bund im Anschluss an die
Studie unternehmen, die das BAFU in Auftrag gegeben hat?

- Die Studie zeigt auf, dass das Plume-Chasing-Verfahren
grossflächig eingesetzt werden kann und bei hoher Leistung
des Fahrzeugs, wie auf Autobahnen oder Bergstrassen, beson-
ders zuverlässig ist. Ist der Bundesrat bereit, dieses Messver-
fahren vorrangig entlang der Transitachsen einzusetzen, da die
illegalen Manipulationen vor allem bei Fahrzeugen im Transit
vorkommen?

- Gemäss bestimmten Quellen soll das Bundesamt für Strassen
die Installation fester Radars bevorzugen, welche übermässige
Emissionen messen. Wurde eine Studie durchgeführt, die
bestätigt, dass dieses Verfahren aus technischer Sicht zuver-
lässig ist, insbesondere bei Wind? Ist vorgesehen, dass diese
Radargeräte immer wieder versetzt werden, damit sie ihre prä-
ventive Wirkung behalten und ihre Standorte nicht innert kurzer
Zeit den schwarzen Schafen bekannt sind?

Mitunterzeichnende: Borloz, Giezendanner, Piller Carrard, Pult,
Romano, Schaffner, Schlatter, Töngi, Trede (9)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4008 n Ip. Romano. Stellenausschreibungen. Welche 
Regeln und Fristen gelten? Machen alle, was sie wollen?  
(16.09.2020)

Schaut man die zahlreichen Inserate für Stellen in der Bundes-
verwaltung an, die auf dem Portal "stelle.admin.ch" und in den
Medien publiziert werden, so zeigt sich deutlich, dass oft nicht
angegeben ist, wie lange das Bewerbungsverfahren läuft oder
bis wann man die Bewerbung einreichen muss. Häufig kommt
es vor, dass ein Inserat, das am Tag X veröffentlicht wird, schon
wenige Tage später wieder vom Portal verschwindet. Andere
Inserate bleiben über einen langen Zeitraum hinweg veröffent-
licht, ohne dass eine Frist für die Einreichung der Bewerbungen
angegeben ist. Diese Uneinheitlichkeit ist für Personen, die eine
Stelle in der Bundesverwaltung suchen, ärgerlich. Man findet
ein Inserat, man überlegt, ob man sich bewerben soll, man
bereitet die Bewerbungsunterlagen vor, und plötzlich ist die aus-
geschriebene Stelle vom Portal verschwunden, ohne dass es
dazu irgendeine Information gibt. In anderen Fällen wiederum
reicht man eine Bewerbung ein, ohne über Informationen dar-
über zu verfügen, innert welchen Fristen über die Stellenbeset-
zung entschieden wird. Bei vielen Ausschreibungen verfügen
die Interessierten über keinerlei Informationen zu den Bewer-
bungsfristen: "Bewerbungsverfahren läuft bis zum Tag X" oder
"Bewerbungsfrist X".

Angesichts dieser Situation und mit Blick darauf, dass die Bun-
desverwaltung gegenüber ihren künftigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eine vorbildliche und transparente Arbeitgeberin
sein sollte, wird der Bundesrat aufgefordert, die folgenden offe-
nen Fragen zu klären.

1. Gibt es minimale, für alle Departemente geltende Grundre-
geln bezüglich Dauer der Publikation der Stellenangebote auf
dem Stellenportal des Bundes? Welches ist die minimale
Dauer, während deren die Inserate zugänglich sein müssen?
Gibt es auch eine Maximaldauer?

2. Wenn es keine minimalen Regeln gibt, was sind die Gründe
dafür?

3. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass es intransparent ist,
wenn keine minimalen Regeln existieren, klare Angaben oft feh-
len oder - noch schlimmer -Inserate geändert werden, während
sie bereits publiziert sind, und ist er nicht der Ansicht, dass
diese Faktoren Anzeichen für Alibiausschreibungen sind oder
dazu dienen, vorab ausgesuchten Personen eine Stelle zu ver-
schaffen?

4. Ist der Bundesrat nicht der Meinung, dass die Bundesverwal-
tung als vorbildliche Arbeitgeberin und aus Respekt gegenüber
potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern eine Mindestdauer
vorsehen beziehungsweise die Bewerbungsfristen angeben
sollte, um die Stellenausschreibungen glaubwürdiger zu
machen und mögliche Diskriminierungen zu verhindern?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4009 n Mo. Romano. Generalabonnement für Studentin-
nen und Studenten. Artikel 15 Absatz 3 des Personenbeför-
derungsgesetzes muss eingehalten werden  (16.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass die SBB
sicherstellen, dass alle Studentinnen und Studenten bis zum
Alter von 30 Jahren, die in einer Bildungseinrichtung im nachob-
ligatorischen Bereich eingeschrieben sind und dort ein Vollzeit-
studium absolvieren, das Generalabonnement (GA) zu
denselben Bedingungen erwerben können, wie dies Artikel 15
Absatz 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBG) vor-
schreibt: "Sie (die Tarife) sehen für Kundinnen und Kunden in
vergleichbarer Lage vergleichbare Bedingungen vor. Sie dürfen
die Wahl zwischen verschiedenen Angeboten nicht unverhält-
nismässig beeinträchtigen."

Mitunterzeichnende: Farinelli, Gysin Greta, Marchesi, Porchet,
Pult, Stadler, Storni (7)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4010 n Mo. Romano. Formen mobilen Arbeitens. Es 
braucht eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen. Die 
öffentliche Verwaltung soll ein Vorbild sein  (16.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den gesetzlichen Gesamtrah-
men in Zusammenhang mit den Formen mobilen Arbeitens so
anzupassen und zu vereinheitlichen, dass die Bestimmungen
es den Bundesangestellten erlauben, dieses Instrument zu nut-
zen, soweit dies mit ihrer Rolle und der Ausübung ihrer Funktion
vereinbar ist; gemeint sind damit die Rechte und Pflichten der
Angestellten und der Arbeitgeberin, die Gesundheit der Ange-
stellten, die Informatiksicherheit, der Datenschutz sowie die
Nutzung und die Bereitstellung der für die ordnungsgemässe
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit erforderlichen Infrastruktur.
Im Besonderen wird beispielsweise vorgeschlagen, dass
Telearbeit (nach einem festgelegten Prozentsatz) als Recht
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jeder oder jedes Angestellten anerkannt wird und dass Telear-
beit nicht als Möglichkeit oder Zugeständnis gelten soll, das
sich aus einem Entscheid der oder des Vorgesetzten oder der
zuständigen Dienststelle ergibt. Ziel ist es, die Unterschiede in
der Anwendung innerhalb der Verwaltung zu beseitigen.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Farinelli, Gysin Greta, Marchesi,
Quadri, Regazzi, Storni (7)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

18.12.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

20.4011 n Ip. Binder. Kinder in Quarantäne. Wahrung des 
Kindeswohls und der Kinderrechte. Dringliche Anpassung 
der Covid-19-Regeln  (16.09.2020)

Gemäss "COVID-19: Anweisungen zur Quarantäne" des BAG
vom 12. September 2020 gelten rigorose Einschränkungen
auch für Kinder. So, wenn sich diese beispielsweise aufgrund
der Erkrankung ihrer Kindergartenlehrperson in Quarantäne
begeben müssen. Dies bedeutet gemäss momentaner BAG-
Regelung, dass ein fünfjähriges Kind während zehn Tagen
mehrheitlich alleine in seinem Zimmer bleibt, in seinem Zimmer
isst und nur mit genügendem Abstand mit seiner Familie
zusammen ist. Die Kontaktpersonen sind aufgefordert, Schutz-
masken zu tragen, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehal-
ten werden kann.

Es ist unzumutbar für ein kleines Kind, ebenso wie für die
Eltern, solche Abstands-und Quarantäneregeln einzuhalten und
es ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen normierten Kindeswoh-
les, wenn ein Kind ohne Krankheitssymptome während zehn
Tagen "eingesperrt" ist und nicht ins Freie darf. Hinzu kommt,
dass Kinder gemäss der UN- Kinderrechtskonvention sowohl
ein Recht auf Partizipation, Bildung als auch auf Freizeit und
Spiel haben. Die UN- Kinderrechte verlieren ihre Gültigkeit nicht
durch die Covid-Pandemie.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist er bereit, bei der Anordnung von Quarantäne für Kinder
von 0-6 Jahren dringlich Differenzierungen vorzunehmen?

2. Ist er bereit, bei der Anordnung auch für die Eltern dringlich
Differenzierungen vorzunehmen, wenn sich diese in Quaran-
täne begeben müssen?

3. Wie können Eltern ihre Betreuungsfunktion wahrnehmen?
Wie wird der Umgang mit den Kindern geregelt?

4. Wie werden die Kinderrechte und das Kindeswohl im Rah-
men der Quarantäne gewährleistet?

5. Wie wird sichergestellt, dass die Quarantänepraxis bei Kin-
dern zwischen 0 und 6 Jahren den kinderpsychologischen, päd-
iatrischen und kindesschutzspezifischen Minimalkriterien
entspricht?

Mitunterzeichnende: Bregy, Candinas, Feri Yvonne, Glanz-
mann, Gschwind, Maitre, Pfister Gerhard, Rechsteiner Thomas,
Regazzi, Romano, Roth Pasquier, Schneider-Schneiter,
Streiff (13)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4012 n Ip. Reynard. Berufsbildung. Hört man die 
Stimme der lateinischen Schweiz?  (16.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Hat der Bundesrat Verständnis dafür, dass man gegenwärtig
plant, die Fachrichtung "Betriebsinformatiker/in" abzuschaffen,

wo diese Lehre in der Schweiz, namentlich in der lateinischen
Schweiz, doch sehr beliebt ist?

2. Wir gedenkt der Bundesrat auf Kritiken der Berufsausbil-
dungsseite aus der lateinischen Schweiz zu reagieren, deren
Kultur heutzutage nicht genügend Rechnung getragen wird?

3. Sollte man nicht besser auf Verordnungsänderungen verzich-
ten, wenn alle Kantone einer Sprachregion nicht damit einver-
standen sind?

Mitunterzeichnende: Addor, Bregy, Clivaz Christophe, Fridez,
Gysin Greta, Hurni, Kamerzin, Maitre, Nantermod, Regazzi,
Roth Pasquier, Ruppen (12)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4013 n Ip. Maitre. Berechnung der Gesundheitskosten 
für das Jahr 2020. Wird es möglich sein, die Auswirkungen 
von Covid-19 auf der Grundlage von verlässlichen, transpa-
renten und objektiven Daten und Statistiken zu 
berechnen?  (16.09.2020)

Angesichts der aussergewöhnlichen Situation im Zusammen-
hang mit der Covid-19-Pandemie stellen sich einige legitime
Fragen bezüglich der Auswirkungen der Pandemie auf die
Gesundheitskosten im ersten Halbjahr 2020. Um eine sachliche
und hochwertige Debatte führen zu können, sind fundierte und
transparente Zahlen nötig.

Ich bitte daher den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Wird der Bundesrat eine zusätzliche genaue statistische Ana-
lyse erstellen, um die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die
Gesundheitskosten im ersten Halbjahr zu untersuchen? Oder
gibt er sich mit dem halbjährlichen Monitoring der Gesundheits-
kosten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zufrieden?

2. Wie wird der Bundesrat vorgehen, sollte er die Absicht
haben, eine zusätzliche genaue statistische Analyse zu erstel-
len, um die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Kosten zu
untersuchen? Kann er eine Kostenanalyse durchführen, ohne
auf die von der Sasis AG erhobenen Daten zurückzugreifen,
von denen er selber anerkennt, dass es Probleme bezüglich
Transparenz gibt?

3. Wie sieht das Vertragsverhältnis zwischen der Sasis AG und
dem BAG aus? Erhält die Sasis AG für die Erhebung und die
Weitergabe der Daten eine Entschädigung oder führt sie diese
Tätigkeit unentgeltlich aus?

4. Hat die Expertengruppe, die mit der Erarbeitung einer Strate-
gie für die Erfassung, Bearbeitung und Analyse der Daten im
Gesundheitsbereich beauftragt wurde, ihre Resultate vorge-
legt? Und falls ja, gedenkt der Bundesrat rasch zu handeln?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4014 s Ip. Français. Ist die Zuckerindustrie in Gefahr?  
(16.09.2020)

In einigen Regionen lässt sich feststellen, dass die Zuckerrüben
dieses Jahr massiv von verschiedenen Schädlingen befallen
sind. Der Ertragsausfall scheint so hoch zu sein, dass die Frage
aufkommt, ob die Zuckerindustrie in unserem Land gefährdet
ist. Das Verbot von drei Neonicotinoiden, das in der Schweiz
und in der EU seit dem 1. Januar 2019 in Kraft ist, hat dazu
geführt, dass die Zuckerrübe nicht mehr systemisch durch die
Umhüllung des Saatguts gegen Schädlinge geschützt werden
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kann, was wiederum hohe Produktionsausfälle verursacht hat.
Die grüne Pfirsichblattlaus, die eine Viruserkrankung überträgt,
konnte sich vermehren, was zu einem grossen Ertragsausfall
von schätzungsweise 30 bis 50 Prozent geführt hat.

Angesichts dieser besorgniserregenden Situation und um die
Zeit zu überbrücken, in der eine alternative Lösung, die keine
direkten und indirekten negativen Auswirkungen auf die Flora
und Fauna hat, noch nicht vorhanden ist, haben gewisse EU-
Mitgliedstaaten eine ausserordentliche Bewilligung für die
Umhüllung des Saatguts mit Neonicotinoiden erteilt. Diese
unterschiedlichen Praktiken führen zu Ungleichheiten auf dem
Zuckermarkt und haben Auswirkungen auf die hiesige Zucker-
produktion. Ausserdem wird Zucker importiert, der mithilfe von
Stoffen produziert wurde, die in unserem Land verboten sind.

Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bundesrat folgende Fra-
gen:

1. Kann der Bundesrat den Ertragsausfall in der Zuckerproduk-
tion in gewissen Regionen der Schweiz sowie dessen direkte
Ursache bestätigen?

2. Anerkennt der Bundesrat, dass ohne die Möglichkeit der
Umhüllung des Saatguts mit Neonicotinoiden kurz- und mittelfri-
stig mit einem Rückgang der schweizerischen Zuckerproduktion
zu rechnen ist?

3. Wie kann längerfristig der Wettbewerb auf dem Schweizer
Zuckermarkt sichergestellt werden, wenn eine der beiden Zuk-
kerfabriken aufgrund des Mangels an Rohstoffen schliessen
müsste?

4. Anerkennt der Bundesrat, dass der Verlust der Schweizer
Zuckerindustrie eine Abhängigkeit gegenüber dem Ausland
bedeuten würde, womit wir in einer Situation wären, die Artikel
104a der Bundesverfassung über die Ernährungssicherheit
widerspricht?

5. Ist der Bundesrat der Meinung, dass eine sanfte Alternative
gefunden werden kann?

6. Gedenkt der Bundesrat, die Forschung in diesem Bereich zu
intensivieren, damit angesichts des Ertragsausfalls konkrete
Lösungen vorgeschlagen werden können?

7. Wäre der Bundesrat demnach bereit, ausnahmsweise und für
einen begrenzten Zeitraum von maximal drei Jahren die Umhül-
lung des Saatguts mit Neonicotinoiden erneut zu bewilligen?

Mitunterzeichnende: Dittli, Gapany, Häberli-Koller, Juillard,
Würth (5)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

02.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4015 n Po. Streiff. Einer abgewiesenen asylsuchenden 
Person auf transparente Weise Unterkunft zu geben, soll 
kein Verbrechen sein  (17.09.2020)

Artikel 116 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) ver-
bietet unter anderem, einem abgewiesenen Asylbewerber den
rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz zu erleichtern.

Das Gesetz sieht keine Ausnahmen für Personen vor, die sich
dafür entscheiden, abgelehnte Asylbewerber uneigennützig und
transparent unterzubringen, obwohl zum Beispiel im Kanton
Bern eine solche Lösung von den kantonalen Behörden gutge-
heissen wird. Dies hat wiederholt zu fragwürdigen Verurteilun-
gen von Zivilpersonen in der Schweiz geführt.

Der Bundesrat soll prüfen, ob eine Anpassung des AIG notwen-
dig wäre, damit in Zukunft Personen die abgelehnten Asylber-

werbern transparent und uneigennützig Unterkunft bieten
wollen, dafür nicht mehr bestraft werden.

Mitunterzeichnende: Arslan, Bulliard, Funiciello, Gafner, Gug-
ger, Gysi Barbara, Masshardt, Müller-Altermatt, Roduit, Roth
Franziska, Schneider Schüttel, Studer, von Siebenthal,
Wehrli (14)

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

20.4016 n Po. Streiff. Systemrelevanz sozialer Einrichtun-
gen bei Pandemien anerkennen  (17.09.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, einen Bericht vorzulegen, wie
die Systemrelevanz der sozialen Einrichtungen, insbesondere
im Bereich des Kindesschutzes und der Betreuung von Men-
schen mit Behinderung bei COVID-19 und bei künftigen Pande-
mien besser berücksichtigt werden kann.

Es braucht Antworten zu verschiedenen Fragen:

1. Welche Auswirkungen hatten pauschal erlassene Weisungen
und Empfehlungen auf Bewohnende und Angehörige, Mitarbei-
tende mit Beeinträchtigung, Nutzer*innen von Tagesstruktur-
Angeboten und Dienstleister?

2. Wie können die Situation sozialer Einrichtungen und die
Bedürfnisse der Menschen, die institutionelle Leistungen in
Anspruch nehmen, bei der Ausarbeitung von Empfehlungen
und Weisungen adäquat berücksichtigt werden?

3. Wie lässt sich der Einbezug von sozialen Einrichtungen bei
der Erarbeitung von Empfehlungen und Weisungen zu sie
betreffenden Themen umsetzen?

4. Wie fliessen die Erfahrungen der sozialen Einrichtungen in
die Auswertung der ersten COVID-19-Welle ein?

Mitunterzeichnende: Arslan, Binder, Bulliard, Candinas, Funici-
ello, Gugger, Gysi Barbara, Lohr, Masshardt, Müller-Altermatt,
Ritter, Roduit, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Stadler, Stu-
der, Wehrli, Zuberbühler (18)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.4017 n Ip. Christ. Bedeutung von Drohnen für den For-
schungs- und Wirtschaftsstandort Schweiz  (17.09.2020)

1. Welche Massnahmen trifft der Bundesrat, damit die Herstel-
lung und der Betrieb von Drohnen (UAS/Unmanned Aircraft
Systems) in der Schweiz wirtschaftlich und ökologisch nachhal-
tig gefördert werden kann?

2. Die Nachfrage nach Nutzung des öffentlichen Gutes "Luft-
raum" wird mit der Digitalisierung markant zunehmen. Was ist
die Strategie des Bundesrates, den Zugang fair und sicher aus-
zugestalten? Wo steht das Projekt "U-Space/SUSI"?

3. Wie soll das "UAS Traffic Management" ausgestaltet und zwi-
schen BAZL und Skyguide sowie Bund, Kantonen und Gemein-
den sowie privaten Akteuren koordiniert werden? Wer definiert
"UAS-Korridore"?

4. Wie kann sichergestellt werden, dass die existierenden Nut-
zer des Luftfahrtsystems über die notwendige technische Aus-
rüstung verfügen, damit Drohnen effizient und sicher betrieben
werden können? Wie sollen die Piloten von Drohnen ausgebil-
det und lizenziert werden?

5. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass Schweizer Produkte
und Dienstleistungen, insbesondere im Kontext der techn. Nor-
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men und Standards, einfachen Zugang zu den relevanten Ziel-
märkten (EU, USA, Asien) haben?

6. Die USA preschen bei der Digitalisierung der Luftfahrtinfra-
struktur voran. Was tut der Bundesrat, damit in der Schweiz
ausgebildete Forscher und Unternehmer nicht ins Silicon Valley
auswandern? Welche geeigneten Investitionsanreize sind in
diesem Bereich vorgesehen?

Mitunterzeichnende: Bregy, Hurter Thomas, Pult, Schaffner,
Töngi, Wasserfallen Christian (6)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4018 n Ip. Python. Wann werden die tatsächlichen Risi-
ken von toxischen synthetischen Molekülen für die 
Gesundheit und die Biodiversität berücksichtigt?  
(17.09.2020)

2021 wird die Bevölkerung über zwei Initiativen abstimmen, die
synthetische Pestizide verbieten wollen. In den Räten wird aus-
serdem über die parlamentarische Initiative 19.475 debattiert,
die die Risiken beim Einsatz von Pestiziden reduzieren möchte.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob dabei die fol-
genden drei bei Ökotoxikologinnen und -toxikologen wohlbe-
kannten Konzepte berücksichtigt werden: hormonaktive Stoffe
(sogenannte endokrine Disruptoren), Cocktaileffekte und chro-
nische Exposition. Diese ermöglichen es, die tatsächlichen Risi-
ken einzuschätzen, mit denen die belasteten Organismen,
einschliesslich der Mensch, konfrontiert sind.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Erkennt der Bundesrat an, dass das Ausmass der Auswir-
kungen von hormonaktiven Stoffen mehr als von der Dosierung
zu einem bestimmten Zeitpunkt vor allem von den Umständen
der Exposition (Alter, Schwangerschaft etc.) gegenüber einer
solchen Substanz abhängt? Wie beabsichtigt der Bundesrat,
diese Tatsache in das aktuelle Zulassungssystem einzubezie-
hen? Wurden die Auswirkungen der hormonaktiven Stoffe jedes
in der Schweiz zugelassenen synthetischen Pestizids geprüft
und ausgeschlossen?

2. Auf welche Auswertungen und Studien stützt sich der Bun-
desrat bei der Aussage, das Gesundheitsrisiko aufgrund von
Kombinationswirkungen (auch Cocktaileffekte genannt) werde
als gering eingeschätzt (Antwort auf die Interpellation 19.3791)?
Was ist mit den Risiken von Kombinationswirkungen für die Bio-
diversität?

3. Das Grundwasser bildet 80 Prozent unserer Trinkwasserre-
serven. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Bun-
desamts für Umwelt zeigen Analysen auf, dass im Grundwasser
gleichzeitig zahlreiche synthetische Pestizide bzw. deren
Abbauprodukte (Metaboliten) sowie Nitrat nachgewiesen wur-
den. Wie gedenkt der Bundesrat diese Ergebnisse zu nutzen?

4. Da sich diese Organismen durch ihre Fähigkeit zur Bioakku-
mulation in den Organismen auszeichnen, muss ihre Toxizität
über einen längeren Zeitraum hinweg geprüft werden. Kann der
Bundesrat ausführen, welche Tiere Gegenstand einer solchen
Prüfung waren und über welchen Zeitraum sich diese
erstreckte? Kann man, trotz der unterschiedlichen Lebenser-
wartungen, die bei den Nagetieren beobachteten Auswirkungen
auf die Menschen übertragen?

5. Sollte die Berücksichtigung der typischen Merkmale der hor-
monaktiven Stoffe, der chronischen Exposition und der Cocktai-
leffekte nicht zur Folge haben, dass man einen
Bewertungsprozess infrage stellt, der primär auf dem Grundsatz

"Die Dosis mach das Gift" beruht? Kann der Bundesrat ein
Zulassungsverfahren vorschlagen, bei dem diese drei wissen-
schaftlichen Konzepte berücksichtigt werden?

Mitunterzeichnende: Baumann, Mäder, Rytz Regula, Schneider
Schüttel, Studer, Weichelt-Picard (6)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4019 n Po. Giezendanner. Sofortiger Marschhalt im 
neuen Geschäftsfeld des Nachtzug-Angebots!  (17.09.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen die SBB zu einem sofortigen
Marschhalt im neuen Geschäftsfeld des Nachtzugangebots
anzuhalten. In einem Bericht sollen folgende Fragen und
Aspekte im Hinblick auf den Ausbau des Nachtzugangebots der
SBB vertieft beleuchtet respektive beantwortet werden:

Wie beurteilt der Bundesrat aus wirtschaftlicher Sicht und in
Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit den von Anfang an
defizitären Angebotsausbau der SBB bei den Nachtzügen? Wie
hoch wird dieses Defizit sein und wie nachhaltig wird dieses
Defizit die öffentlichen Finanzen belasten? Steht dies nicht in
Konflikt mit dem Ziel des Bundes, die gebundenen Ausgaben
zu reduzieren? Wie wirkt sich diese Massnahme auf den Selbst-
finanzierungsgrad der SBB aus?

Wie wird der Umstand erklärt, dass hierbei bereits Mittel aus
dem Klimafonds beansprucht und gefordert werden, obwohl
dieser noch gar nicht existiert? Wie wird ein solcher Ausbau und
die entsprechend bereits vollzogenen Entscheidungen gerecht-
fertigt, obwohl nicht klar ist, wie und durch wen diese Defizite
gedeckt werden? Welches ist der Plan, wenn die Subvention
nicht durch den Klimafonds getätigt werden kann?

Wie sehen die wirtschaftlichen Auswirkungen einer solchen
Lenkung des Verkehrs und einseitigen Subventionierung der
SBB-Linien auf die bereits wegen Corona sehr stark und nach-
haltig angeschlagene Reisebranche insbesondere Flug-und
Reisecarbetriebe aus? Läuft die durch die Förderung der Nacht-
zugverbindungen entstehende Marktverzerrung nicht anderen
Subventionen und Aufbauhilfen der öffentlichen Hand zuwider?

Wie steht der Bundesrat zur Kritik, dass die Ressourcen priori-
tär für die Alimentierung aller bestehender Linien im eigenen
Land und zur Behebung des Lokführermangels eingesetzt wer-
den sollten, bevor man einen solch massiven Ausbau der inter-
nationalen Verbindungen anstrebt und subventioniert?

Wie nachhaltig ist es, wenn ein Geschäft ab dem ersten Tag
defizitär ist, weil es bei Nachtzügen lange Standzeiten gibt,
hohe operationelle Kosten wegen verschiedenen Sicherheitssy-
stemen in Europa und Trassennutzungsgebühren anstehen
sowie ein erhöhter Aufwand für die Reinigung, die Gastronomie
und ein grösserer Personalbedarf entstehen?

Mitunterzeichnende: Addor, Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Bin-
der, Bircher, Bregy, Büchel Roland, Buffat, Burgherr, Dettling,
Egger Mike, Fiala, Fluri, Friedli Esther, Gafner, Geissbühler,
Glarner, Grin, Grüter, Guggisberg, Gutjahr, Haab, Heer, Heim-
gartner, Herzog Verena, Hess Erich, Huber, Hurter Thomas,
Imark, Keller Peter, Köppel, Marchesi, Matter Thomas, Nideg-
ger, Page, Regazzi, Reimann Lukas, Rösti, Rüegger, Rutz Gre-
gor, Schläpfer, Schwander, Sollberger, Steinemann, Strupler,
Tuena, Umbricht Pieren, Vogt, Walliser, Wasserfallen Christian,
Wobmann, Zuberbühler (52)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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x 20.4020 n Po. Grin. Ethanol-Pflichtlager. Für eine dauer-
hafte Lösung!  (17.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob Ethanol auf die
Liste der für die Sicherheit der wirtschaftlichen und medizini-
schen Landesversorgung notwendigen Güter gesetzt werden
soll.

Mitunterzeichnende: Brélaz, Buffat, Bulliard, Chevalley, Fehl-
mann Rielle, Feller, Gschwind, Guggisberg, Keller Peter, Matter
Michel, Michaud Gigon, Nicolet, Page, Piller Carrard, Pointet,
Rüegger, Strupler (17)

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

18.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

x 20.4021 n Ip. Nicolet. Drama von Morges. Wer trägt die 
Verantwortung?  (17.09.2020)

Am 12. September wurde ein junger Mann, als er mit Freunden
in Morges auf einer Terrasse sass, von einem 26-jährigen tür-
kisch-schweizerischen Doppelbürger mit einer Stichwaffe töd-
lich verletzt.

Der Täter wurde kurz darauf von der Kantonspolizei Waadt
gefasst. Deren Arbeit und rasches Handeln sind löblich.

Über diesen Mord wurde in den Medien ausführlich berichtet,
wobei auf eine Reihe von Unzulänglichkeiten hingewiesen
wurde und die Bundesanwaltschaft (BA) und die Waadtländer
Behörden sich gegenseitig die Verantwortung zuschoben. Laut
gewissen Quellen war der Täter den Bundesstellen seit 2017
bekannt, weil er islamistische Propaganda verbreitet hatte. Im
April 2019 wurde er in Untersuchungshaft gesetzt, weil er in
Prilly eine Tankstelle absichtlich in Brand gesetzt hatte. Im Juli
2020 wurde der junge türkisch-schweizerische Doppelbürger
auf Antrag der BA aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens
auf freien Fuss gesetzt.

Die BA erwähnt ferner, dass sie alternative Überwachungsmas-
snahmen angeordnet habe, die von den Waadtländer Behörden
offensichtlich nicht eingehalten worden seien; diese wiederum
hätten darauf hingewiesen, dass es keinen Platz gegeben
habe, um den jungen Mann in einer geeigneten Umgebung
unterzubringen.

Heute können wir das Ganze drehen und wenden, wie wir wol-
len; ein Mord geschah vermutlich wegen Unzulänglichkeiten
und der Nachlässigkeit der verschiedenen Behörden.

Ich bitte den Bundesrat daher um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:

- Hat die BA ausreichend Vorsichtsmassnahmen getroffen,
bevor sie die Entlassung dieses Straftäters angeordnet hat?

- Wurde im psychiatrischen Gutachten das Risiko einer solchen
Tat erwähnt?

- Wurden die Waadtländer Behörden von der BA zur Ordnung
gerufen, weil sie die angeordneten alternativen Überwachungs-
massnahmen nicht eingehalten haben?

- Haben die Waadtländer Behörden die angeordneten Überwa-
chungsmassnahmen eingehalten?

- Welche weiteren Massnahmen hätten ergriffen werden kön-
nen und auf welcher Ebene, um ein solches Tötungsdelikt zu
verhindern?

- Auf welcher Ebene braucht es gesetzliche Anpassungen, um
einen weiteren solchen Fall zu verhindern?

25.11.2020 Antwort der Aufsichtsbehörde

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4022 n Ip. Klopfenstein Broggini. Befragungen ohne 
Rechtsvertretung. Wie können unter diesen Umständen die 
durch Verfassung und Gesetz gewährleisteten Rechte von 
Asylsuchenden gewahrt werden?  (17.09.2020)

Während des Lockdowns, als die Losung lautete, man solle
Leben retten und möglichst zuhause bleiben, als Anwaltskanz-
leien, Sozialdienste und Arztpraxen geschlossen blieben - wur-
den weiterhin Asylverfahren durchgeführt und Asylentscheide
getroffen. Die soeben bis Juni 2021 verlängerte Covid-19-Ver-
ordnung Asyl sieht zudem vor, dass das Staatsekretariat für
Migration (SEM) Befragungen auch ohne Rechtsvertretung
durchführen darf. Damit werden die Rechte der Asylsuchenden
und die Bundesverfassung missachtet. Dass der Bundesrat
dafür die Beschwerdefrist von 7 auf 30 Tage verlängert hat, löst
die aufgeworfenen Probleme nicht.

"Die in Artikel 10 der Covid-19-Verordnung Asyl vorgesehene
Verlängerung der Beschwerdefrist auf 30 Tage ändert nichts an
der Tatsache, dass einer asylsuchenden Person das Recht auf
eine Rechtsvertretung während der Befragung verwehrt wird",
schreibt der Genfer Anwaltsverband.

"Angenommen, dass eine Befragung für eine asylsuchende
Person schlecht ablief, weil sie sie ohne rechtlichen Beistand
durchstehen musste - dann ändert die verlängerte Beschwerde-
frist nichts am Ergebnis dieser Befragung", fügt der Genfer
Rechtsprofessor Thierry Tanquerel an.

Diese Situation dauert seit dem 15. März an; sie hat grosse
grosses Leid verursacht, weil es hier um existenzielle Fragen
geht. Deshalb soll von unabhängiger Seite Bilanz gezogen wer-
den über die Tätigkeiten des SEM im erwähnten Zeitraum und
darüber hinaus. Dabei sollen die folgenden Fragen geklärt wer-
den:

- Wie viele Befragungen wurden ohne Rechtsvertretung (neues
Verfahren) oder in Abwesenheit einer Hilfswerksvertreterin oder
eines Hilfswerksvertreters (HWV; altes Verfahren) durchge-
führt?

- Bei wie vielen der Befragungen, die im beschleunigten Verfah-
ren oder im erweiterten Verfahren ohne Rechtsvertretung oder
HWV durchgeführt wurden, endete das Asylverfahren mit der
Ablehnung des Asylgesuchs und mit einer Wegweisungsverfü-
gung, und bei wie vielen mit einem Nichteintretensentscheid?
Welcher Anteil dieser Entscheide wurde angefochten?

- Wie viele der Befragungen wurden mittels Videokonferenz und
unter Zuhilfenahme einer Rechtsvertretung durchgeführt, wäh-
rend sich eine Übersetzerin oder ein Übersetzer in einem ande-
ren Raum befand? Bei wie vielen dieser Befragungen endete
das Asylverfahren mit der Ablehnung des Asylgesuchs und mit
einer Wegweisungsverfügung, und bei wie vielen mit einem
Nichteintretensentscheid?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Gysin Greta, Kälin, Maitre,
Pasquier (5)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4023 n Ip. Birrer-Heimo. Fachbewilligung für die beruf-
lichen Anwender und Anwenderinnen von Pestiziden auf 
die Reduktion von Risiken ausrichten  (17.09.2020)

Der Ständerat hat in der Herbstsession einer gesetzlichen Ver-
ankerung eines Absenkpfades der mit dem Pestizideinsatz ver-
bundenen Risiken mit quantifizierten Reduktionszielen
zugestimmt. Bis 2027 soll die Reduktion 50 Prozent betragen.
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Wichtig ist nicht nur, dass die Verkaufszahlen abnehmen, son-
dern vor allem auch, dass die Gesamttoxizität sowie die Persi-
stenz der eingesetzten Wirkstoffe und deren Abbauprodukte
zurückgehen. Ein Absenkpfad wirkt nur dann, wenn er auf der
gesamten Wertschöpfungskette (Verkauf, private und öffentli-
che Beratung, Lohnunternehmen, Ausbildner und berufliche
Anwender und Anwenderinnen) und mit wirksamen Bildungs-,
Qualitäts- und Prüfungsstandards ausgestaltet wird.

Im Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln hat sich der Bundesrat für eine
Weiterbildungspflicht für die berufliche Anwendung von PSM
(6.3.1.1.) ausgesprochen, ohne jedoch auf Anforderungen zur
Qualitätssicherung hinzuweisen.

Im diesem Zusammenhang wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Wie kann der Bundesrat die Erfahrungen von Qualitäts-, Prü-
fungs-, Aus- und Weiterbildungsstandards für Gefahrengutbe-
auftragte (SR 741.622: z.B. Risikobasierte Ausbildung;
separate Prüfungen für besondere Gefahrengüter, Wiederho-
lung der Prüfung vor Ablauf der Verlängerung um fünf Jahre)
auch für jene der beruflichen Anwender und Anwenderinnen
von Pestiziden nutzen?

2. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die Weiterbildung zur
Verlängerung der Fachbewilligung von PSM einem Prüf- und
Qualifikationsverfahren unterliegen muss, um die rechtlichen
Anforderungen von Art. 6 Abs. 3 des Weiterbildungsgesetzes
zu erfüllen?

3. Wie kann der Absenkpfad auch bei den Ausbildnerinnen und
Ausbildnern, Prüfungsexpertinnen und -experten sowie bei
Beraterinnen und Beratern von PSM in deren Qualifikationen
und guten fachlichen Praxis aktualisiert werden? Ist vorgese-
hen, sogenannte PEX-Kurse für diese Berufsgruppen bei den
Fachbewilligungen als obligatorisch zu erklären?

4. Wie kann der Absenkpfad auch in einem revidierten und
berufspädagogisch aktualisierten Kompetenzprofil von Fachbe-
willigungen (Art. 8 ChemRRV) abgebildet werden?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4024 n Ip. Gutjahr. Nationalstrassennetz langfristig opti-
mieren. Stimmt die Priorisierung? Reichen die 
Kapazitäten?  (21.09.2020)

Im Februar 2017 hat das Volk den Nationalstrassen- und Agglo-
merationsverkehrs-Fonds (NAF) angenommen. In dieser Vor-
lage inbegriffen war die Ergänzung des Nationalstrassennetzes
durch 414 km bisherige Kantonsstrassen. Der Bund hat diese
Strassen per 1. Januar 2020 von den Kantonen übernommen.
Das zuständige Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat nun kürz-
lich den "Zustandsbericht 2019 über die neuen Strecken des
Nationalstrassennetzes (NEB)" publiziert. Der Bericht gibt einen
guten Überblick über den teils sehr unterschiedlichen Zustand
der übernommenen Kantonsstrassen und nimmt erste Priorisie-
rungen vor. Mit dem Ziel einer Kapazitätserweiterung durch ver-
besserte Entflechtung der zunehmenden Schnell- und
Langsamverkehrsströme sowie einer Verkehrs-Entlastung mit
Aufwertung von Stadt- und Ortskernen sind in verschiedenen
Kantonen Neubaustrecken vorgesehen, welche die übernom-
menen neuen Nationalstrassen dereinst ablösen sollen. Diese
Projekte werden im erwähnten Bericht als sogenannte N-Pro-
jekte ebenfalls aufgeführt, allerdings mit einer tiefen Priorität. In
diesem Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat um die
Beantwortung von drei Fragen:

1. Neubauabschnitte (N-Projekte) werden im Nationalstrassen-
netz bisherige Kantonsstrassenabschnitte ersetzen, die dann
wieder an die Kantone zurückfallen. Trägt der Bund diesem
Sachverhalt Rechnung, indem er die Unterhalts- und Ausbauar-
beiten auf solchen befristeten Nationalstrassenabschnitten
minimiert und die Mittel auf die Ersatz-Neubaustrecken konzen-
triert?

2. Weshalb werden die N-Projekte im erwähnten Zustandsbe-
richt angesichts ihrer verkehrlichen, raumplanerischen und
volkswirtschaftlichen Bedeutung lediglich mit der Priorität 4
bewertet?

3. Ist gewährleistet, dass das ASTRA personell in der Lage ist,
auch die 414 km neu übernommenen Nationalstrassen in
gewohnter Professionalität zu betreuen eingedenk der grossen
Herausforderungen, welche diese ehemaligen Kantonsstrassen
bezüglich Betrieb, Unterhalt, Ausbau und Neubaustrecken für
das ASTRA bedeuten?

Mitunterzeichnende: Egger Mike, Heer, Herzog Verena, Hurter
Thomas, Imark, Lohr, Paganini, Rechsteiner Thomas, Strupler,
Tuena, Walliser, Zuberbühler (12)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4025 n Mo. Hurni. Nein zur geplanten Obsoleszenz! Für 
elektronische Geräte muss eine minimale Lebensdauer von 
fünf Jahren garantiert sein  (21.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Gesetzes-
entwurf vorzulegen, mit dem der Käuferin oder dem Käufer
eines elektronischen Geräts die Möglichkeit eingeräumt wird,
bei einem Mangel, der nicht der Nutzerin oder dem Nutzer
zugeschrieben werden kann, bis fünf Jahre nach dem Kauf von
der Verkäuferin oder vom Verkäufer zu verlangen, dass das
Gerät repariert oder der gesamte Kaufpreis zurückerstattet wird.
Für verschiedene Produkte können unterschiedliche Fristen
vorgesehen werden.

Mitunterzeichnende: Atici, Badran Jacqueline, Bendahan, Crot-
taz, de la Reussille, Fehlmann Rielle, Fivaz Fabien, Marra,
Munz, Piller Carrard, Reynard, Roth Franziska, Suter (13)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4026 n Ip. Dandrès. Vermögenswerte des ehemaligen 
Königs von Spanien. Was hat der Bundesrat unternommen, 
um sicherzugehen, dass der gesetzliche Rahmen eingehal-
ten wird und dass möglicherweise unrechtmässig erwor-
bene Vermögenswerte zurückgezahlt werden?  (21.09.2020)

2018 erfuhr man aus den Medien, der ehemalige König von
Spanien sei der wirtschaftliche Nutzniesser eines grossen, bei
Schweizer Banken hinterlegten Vermögens. Laut den spani-
schen Medien war dieses Vermögen bei den spanischen Steu-
erbehörden nicht deklariert worden.

Konkret war Juan Carlos Borbón y Borbón der einzige wirt-
schaftliche Nutzniesser einer Stiftung mit Sitz in Panama, die
ihrerseits Inhaberin eines Kontos ist, auf das 100 Millionen US-
Dollar aus Saudi-Arabien überwiesen worden waren. Diese Vor-
gänge sind in Spanien und in Genf zum Gegenstand einer
Untersuchung der Staatsanwaltschaften wegen Verdacht auf
Korruption und Geldwäscherei geworden.

Am 1. Juli 2020 forderte die Nichtregierungsorganisation
Omnium Cultural die Sperrung der Vermögenswerte des ehe-
maligen spanischen Königs unter Anwendung des Bundesge-
setzes über die Sperrung und die Rückerstattung
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unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer
politisch exponierter Personen (SRVG). Am 17. Juli lehnte die
Direktion für Völkerrecht die Forderung ab, dies mit der Begrün-
dung, die durch dieses Gesetz vorgesehenen Massnahmen
seien nur in aussergewöhnlichen Situationen anwendbar und
eine solche liege in diesem Fall nicht vor.

Am 3. August 2020 hat der ehemalige König seinen Wohnsitz in
die Vereinigten Arabischen Emirate verlegt.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Wird die Nutzung von undurchsichtigen Finanzstrukturen bei
Schweizer Banken durch ein ausländisches amtierendes
Staatsoberhaupt, das dadurch in den Besitz von Dutzenden Mil-
lionen Dollar wahrscheinlich unrechtmässiger Herkunft gelangt,
als "gewöhnliche" Situation angesehen?

2. Falls nicht, welche Massnahmen haben die Bundesbehörden
getroffen, um Gewissheit über die Herkunft der Vermögens-
werte zu erlangen, die vom ehemaligen König von Spanien in
der Schweiz hinterlegt wurden?

3. Der ehemalige spanische König hat kürzlich das Exil in einem
Land angetreten, das kein Rechtshilfe- oder Auslieferungsab-
kommen mit der Schweiz hat. Gedenkt der Bundesrat, die
Situation neu zu beurteilen und die Sperrung eventuell noch
immer in der Schweiz befindlicher Vermögenswerte anzuord-
nen?

Sollte dies nicht der Fall sein: Genügt das SRVG als rechtliche
Grundlage, um unrechtmässig erworbene Vermögenswerte
ausländischer politisch exponierter Personen zu sperren?

4. Läuft ein Amtshilfeverfahren wegen möglicher Verstösse
gegen die spanische und/oder die schweizerische Steuerge-
setzgebung?

5. Ist die offensichtliche Untätigkeit der Bundesbehörden mit
dem internationalen Engagement der Schweiz im Kampf gegen
die Korruption vereinbar?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Bendahan, Crottaz, de la
Reussille, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Hurni, Klopfenstein
Broggini, Maillard, Marra, Meyer Mattea, Molina, Munz, Nord-
mann, Piller Carrard, Reynard, Schneider Schüttel, Walder,
Wermuth, Widmer Céline (20)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4027 n Mo. Wehrli. Zeit nach Covid-19. Im Hinblick auf 
künftige Pandemien muss die Entschädigung von deren 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf ambulante und statio-
näre Pflege- und Betreuungsleistungen im Gesetz veran-
kert werden  (21.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesvorlage auszuar-
beiten, mit der die Entschädigung der zusätzlichen Kosten gere-
gelt wird, welche den verschiedenen Einrichtungen und
Leistungserbringern entstehen, die ihr Angebot an Leistungen
der Pflege, Betreuung und Begleitung von Personen, die wäh-
rend einer Pandemie Unterstützung benötigen, aufrechterhalten
müssen. Ziel ist es sicherzustellen, dass der staatliche Auftrag
erfüllt werden kann.

Während der Coronapandemie war es von entscheidender
Bedeutung, dass das Angebot an Leistungen der Pflege,
Betreuung und Begleitung von Personen, die Unterstützung
benötigen, aufrechterhalten bleibt. Die Erfüllung dieser Aufgabe
hat zu erheblichen Mehrbelastungen für die betroffenen Einrich-
tungen und Personen geführt. Bei der Umsetzung der von den

Behörden beschlossenen ausserordentlichen Massnahmen
entstanden insbesondere den Einrichtungen der Langzeitpflege
sowie solchen für Menschen mit Behinderungen und/oder für
Kinder und Jugendliche ungedeckte Zusatzausgaben. Zur Ent-
lastung der Spitäler haben die Pflegeheime die Patientinnen
und Patienten länger in ihren Strukturen behalten, gepflegt und
betreut. Gleichzeitig verzeichneten diese Einrichtungen aber
auch einen Rückgang bei der Bettenbelegung oder gar leere
Betten, weil die vorgesehenen und vertraglich festgelegten Ein-
tritte wegen der Coronakrise nicht möglich waren. All dies hatte
Folgen für die Sozialeinrichtungen, namentlich in Bezug auf die
Einnahmen und Ausgaben in den Bereichen Arbeit und Integra-
tion.

Die Frage, wie die Übernahme der Kosten aussieht und wie die
Kosten bestimmt und entschädigt werden, kann erst im Nach-
gang geregelt werden, denn es gibt bis jetzt diesbezüglich keine
verbindlichen Bestimmungen. Dies ist sehr arbeitsaufwendig
und birgt für die Leistungserbringer das Risiko, auf nicht
gedeckten Kosten sitzen zu bleiben. Um sicherzustellen, dass
sich diese Situation bei einer zweiten Welle oder bei einer künf-
tigen Pandemie nicht wiederholt, braucht es eine gesetzliche
Regelung, die die Vergütung von finanziellen Auswirkungen im
Zusammenhang mit Zusatzkosten, die aufgrund von behördlich
verordneten Massnahmen entstehen, festlegt. Dadurch hätten
die Einrichtungen Planungs- und Rechtssicherheit.

Mitunterzeichnende: Borloz, Bourgeois, de la Reussille, Fluri,
Maillard, Maitre, Matter Michel, Michaud Gigon, Moret Isabelle,
Nussbaumer, Streiff (11)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4028 n Mo. Imark. Enteignung des Bundesplatzes  
(21.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine gesetzliche Grundlage zu
schaffen, um den Bundesplatz der Stadt Bern zu enteignen und
künftig selber Recht und Ordnung auf dem Bundesplatz durch-
zusetzen.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Amaudruz, Bircher, Dett-
ling, Egger Mike, Friedli Esther, Gafner, Giezendanner, Glarner,
Grüter, Guggisberg, Gutjahr, Hurter Thomas, Markwalder, Mat-
ter Thomas, Rösti, Rüegger, Rutz Gregor, Tuena, von Sieben-
thal, Wobmann, Zuberbühler (22)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4029 n Ip. Gysin Greta. Homeoffice. Massnahmen für 
eine bessere Regelung und zum Gesundheitsschutz der 
Angestellten?  (21.09.2020)

Mit der Corona-Krise hat sich die Arbeit im Homeoffice stark
verbreitet. Diese Arbeitsform scheint bei einer Mehrheit der
Angestellten und Arbeitgeber grossen Anklang zu finden. Sie
erfordert jedoch eine umfassende Regelung. Die aktuellen
arbeitsrechtlichen Bestimmungen (Arbeitsgesetz, Obligationen-
recht) sind in Bezug auf Homeoffice unzureichend. Insbeson-
dere die Häufigkeit, die Kostenrückerstattung und der
Datenschutz müssen klar geregelt werden. Homeoffice bringt
zahlreiche Vorteile (Wegfall der Reisezeit, grössere Autonomie
der Angestellten, etc.), birgt aber auch echte Risiken. Risiken
psychischer (soziale Vereinsamung, Überanstrengung), körper-
licher (Ergonomie des Arbeitsplatzes) und sozialer Art (Ver-
schlechterung der zwischenmenschlichen Beziehungen). Der
Bundesrat wird aufgefordert, die folgenden Fragen zu beant-
worten:
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1. Welche Massnahmen hat der Bundesrat getroffen, um die
bestehenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf
Homeoffice und die aktuelle Situation (Vermehrte Verlagerung
der Arbeit ins Homeoffice) weiterzuentwickeln und zu ergän-
zen?

2. Plant der Bundesrat konkrete Massnahmen zur Weiterent-
wicklung und Ergänzung dieser arbeitsrechtlichen Bestimmun-
gen?

3. Hat der Bundesrat die Auswirkungen des Homeoffice auf die
psychische und körperliche Gesundheit der Arbeitnehmenden
und auf das soziale Umfeld umfassend und ausreichend
geprüft? Wenn ja, in welcher Form hat diese Prüfung stattge-
funden und was waren die Erkenntnisse?

4. Sieht der Bundesrat konkrete Massnahmen vor, um die mit
dem Homeoffice verbundenen Risiken abzuwenden und den
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden zu verbessern? Ist
eine Information an die aktive Bevölkerung und an die Arbeitge-
ber geplant?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4030 n Ip. Köppel. Verschenkung eines Gemäldes von 
Max Liebermann durch die Schweizerische 
Eidgenossenschaft  (21.09.2020)

Am 14. April 2019 hat die Schweizerische Eidgenossenschaft
mit der Max Liebermann-Gesellschaft einen Schenkungsvertrag
über das Gemälde "Grosse Seestrasse in Wannsee" von Max
Liebermann abgeschlossen. Das Gemälde wurde 1948 vom
damaligen Schweizer Botschafter François de Diesbach in Ber-
lin privat erworben und anschliessend in der Residenz der
Schweizer Botschaft aufgehängt. Der Bund geht davon aus,
dass er durch Ersitzung Eigentum am Gemälde erworben hat.

In diesem Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat um
Beantwortung folgender Fragen:

1. Auf welche gesetzliche Grundlage hat sich der Bund bei der
Schenkung gestützt?

2. Warum hat der Bund als gesetzliche Grundlage nicht das
Kulturförderungsgesetz angewendet?

3. Wieso hat man das Gemälde verschenkt und nicht nur aus-
geliehen? Welches ist das öffentliche Interesse an einer Schen-
kung des Gemäldes?

4. Hat der Bund evaluiert, ob auch eine Schweizer Kunstinstitu-
tion als Beschenkte oder Leihnehmerin in Frage gekommen
wäre, und weshalb wurde keine Schweizer Kunstinstitution
berücksichtigt?

5. Nach deutschem Recht (welches auf die Frage der Ersitzung
des Gemäldes anwendbar ist) geht die herrschende Meinung
davon aus, dass eine Sache, die sich ursprünglich im Fremdbe-
sitz befunden hat, stets im Fremdbesitz bleibt. Ein nachträgli-
cher Wechsel zu Eigenbesitz ist ausgeschlossen. Ein einmal
fremdbesessenes Werk kann somit nicht ersessen werden. Zu
Lebzeiten von François de Diesbach hat der Bund Fremdbesitz
am Gemälde gehabt. Wie begründet der Bund, dass er - entge-
gen der herrschenden Lehre - seinen Fremdbesitz nach dem
Tod von de Diesbach zu Eigenbesitz gewechselt hat?

6. In einer Pressemitteilung vom 23. Januar 2020 hat das EDA
verlauten lassen, ein erbrechtlicher Anspruch auf das Gemälde
sei endgültig abgewiesen worden. In Tat und Wahrheit ist der
Anspruch aber nicht endgültig abgewiesen worden, sondern es
wurde nur entschieden, dass die Schenkung des Gemäldes

nicht vorsorglich verboten wird. Wieso hat das EDA die Öffent-
lichkeit nicht korrekt informiert?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4031 n Mo. Atici. Verlängerung des Kündigungsschut-
zes für langjährige Mieterinnen und Mieter  (21.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Teilrevision des Mietrech-
tes im Obligationenrecht in die Wege zu leiten, um bei der Kün-
digungsfrist eine Differenzierung vorzunehmen und die
Kündigungsfrist für langjährige Mieterinnen und Mieter zu ver-
längern.

Mitunterzeichnende: Dandrès, Jans, Locher Benguerel, Marti
Samira, Munz, Roth Franziska (6)

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4032 n Ip. Grossen Jürg. Fischsterben im Blausee. 
Wurde das Grundwasser durch Aktivitäten im Zusammen-
hang mit der Sanierung des Lötschberg-Scheiteltunnels 
verschmutzt?  (21.09.2020)

Seit April 2018 kam es in der Fischzuchtanlage der Blausee AG
wiederholt zu einem massiven Fischsterben. Nach dem heuti-
gen Stand der Abklärungen im Auftrag der Blausee AG wird als
Grund eine Verschmutzung des Grundwassers stromaufwärts
vermutet. Als Quelle für die Verschmutzung werden Aktivitäten
im nahegelegenen Steinbruch vermutet.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Gibt es Anhaltspunkte, dass die Verschmutzung auf illegale
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Sanierung des Lötsch-
berg-Scheiteltunnels stehen? Wenn ja, seit wann sind diese
bekannt?

2. Wie erklärt sich der Bundesrat, dass offenbar verschmutzter
Gleisaushub aus dem Scheiteltunnel (Schotter, Bahnschwellen,
Sonderabfall) im nahegelegenen Steinbruch zwischengelagert,
gesiebt, gewaschen und giftige Feinfraktionen deponiert wurde
und wird?

3. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass bis zur sauberen
Aufklärung des Sachverhaltes ein sofortiger Stopp der offenbar
umweltschädlichen Zwischenlagerung von Altschotter und
Eisenbahnschwellen auf nicht korrekt entwässerten Umschlag-
platz verfügt werden muss?

4. Ist es denkbar, dass aufgrund der genannten Aktivitäten das
Grundwasser flussabwärts im gesamten Kandertal zwischen-
zeitlich oder dauerhaft unzulässig belastet und verschmutzt
wurde und wird? Wenn nicht, wo haben sich die schädlichen
Stoffe abgelagert?

5. Kann der Bundesrat ausschliessen, dass die Wasserver-
schmutzung im Blausee und den Fischzuchtanlagen durch die
3500 Tonnen verschütteter Munition im ehemaligen Munitions-
lager Mitholz entstanden ist?

6. Kommen für den Bundesrat andere als in dieser Intepellation
genannte Ursachen für das Massen-Fischsterben im Blausee
und den Fischzuchtanlagen in Frage? Wenn ja welche?

7. Wer steht betreffend Aufsicht und Kontrolle in diesem Sach-
verhalt in der Verantwortung? Wie steht es insbesondere um
die Verantwortung des Bundes und des Kantons Bern?
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8. Welche Massnahmen unternimmt der Bundesrat zur lücken-
losen Aufklärung und zur Wiedergutmachung der entstandenen
Schäden?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4034 n Mo. Fiala. Importverbot für Daunen aus 
Lebendrupf  (21.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Importverbot von Daunen
aus tierquälerischem Lebendrupf zu erlassen

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Atici, Badran
Jacqueline, Barrile, Bäumle, Bertschy, Crottaz, Egger Mike, Feri
Yvonne, Fivaz Fabien, Friedl Claudia, Funiciello, Geissbühler,
Giacometti, Giezendanner, Glättli, Graf-Litscher, Gredig, Grüter,
Gutjahr, Heimgartner, Hurni, Landolt, Locher Benguerel, Mail-
lard, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina, Moser, Munz, Nuss-
baumer, Pasquier, Portmann, Prelicz-Huber, Pult, Python,
Reimann Lukas, Riniker, Ritter, Rösti, Rutz Gregor, Schlatter,
Schneider-Schneiter, Schwander, Seiler Graf, Storni, Streiff,
Töngi, Trede, Umbricht Pieren, Vincenz, von Siebenthal, Wal-
der, Wasserfallen Flavia, Wehrli, Weichelt-Picard,
Zuberbühler (58)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

20.4035 n Mo. Fiala. Bundesgesetz über Schuldbetreibung 
und Konkurs. Elektronische Übertragung der 
Verlustscheine  (21.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des SchKG und,
falls notwendig, anderer gesetzlicher Bestimmungen vorzu-
schlagen, damit die Verlustscheine elektronisch übertragen
werden können.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bäumle, Bert-
schy, Fivaz Fabien, Geissbühler, Giacometti, Giezendanner,
Gössi, Graf-Litscher, Gredig, Grüter, Gutjahr, Jauslin, Landolt,
Locher Benguerel, Markwalder, Portmann, Pult, Ritter, Rutz
Gregor, Sauter, Schneeberger, Schneider Schüttel, Schwander,
Silberschmidt, Steinemann, Tuena, Walti Beat, Wehrli (30)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

18.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4036 n Ip. Dandrès. Welche Massnahmen zur Sicherstel-
lung einer verstärkten und hochwertigen Unterstützung für 
von der Krise betroffene Arbeitslose?  (21.09.2020)

Die Covid-19-Pandemie hat die Schweiz in eine schwere wirt-
schaftliche Krise gestürzt. Die Situation droht anzudauern und
könnte kurz- und mittelfristig dazu führen, dass sehr viele Men-
schen ihre Arbeit verlieren. Die Arbeitslosenzahlen sind bereits
gestiegen: Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft war die
Zahl der Stellensuchenden im August im Vergleich zum Vorjahr
um 52,6 Prozent höher. Diese Tendenz wird sich bestimmt in
den nächsten Monaten oder gar Jahren noch verstärken.

Die Konsequenzen werden wahrscheinlich die regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) tragen müssen.

Es könnte sein, dass diese regionalen Zentren, die ohnehin
unter Druck stehen, nicht in der Lage sein werden, alle Anträge
von kürzlich arbeitslos gewordenen Personen innert nützlicher
Frist zu bearbeiten, sollte der Personalbestand der Personalbe-

raterinnen und -berater nicht der Situation angepasst werden.
Durch das Entschädigungssystem mit seinem "forcierten Skale-
neffekt" wird die Situation noch schlimmer.

Ohne eine zufriedenstellende Unterstützung könnte der berufli-
che Wiedereinstieg von Tausenden Menschen noch schwieri-
ger werden, was weder im Sinne der Arbeitslosen noch der
Arbeitslosenkasse ist. Die Unterstützung der Arbeitslosen darf
sich nicht auf eine einfache Kontrolle beschränken. Im Gegen-
teil: Sie muss verbessert werden, um den besonderen Schwie-
rigkeiten dieser wirtschaftlichen Krise Rechnung zu tragen.

Ich frage daher den Bundesrat:

a. Wie viele Arbeitslose suchten bisher Unterstützung, d.h. wie
viele Gespräche mit den Personalberaterinnen und -beratern
gab es, wie häufig fanden diese statt und wie lange dauerten
sie jeweils? Wie hat sich die Unterstützung bis zum Beginn der
Covid-19-Krise entwickelt?

b. Wie wirken sich die Gesundheitsmassnahmen auf die Orga-
nisation der RAV und die Unterstützung der Arbeitslosen aus,
namentlich auf die Anzahl, die Dauer und die Häufigkeit der
Gespräche?

c. Welche organisatorischen Massnahmen haben die RAV
getroffen, um eine Unterstützung mindestens auf demselben
Niveau wie vor der Pandemie sicherzustellen?

d. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die Krisensituation
verstärkte Mittel wie zum Beispiel die Einstellung von mehr Per-
sonalberaterinnen und -beratern rechtfertigt?

e. Gedenkt der Bundesrat, zusätzliche finanzielle Ressourcen
zu gewähren?

Mitunterzeichnerin: Gysi Barbara (1)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4037 n Mo. Suter. Die SBB sollen den kombinierten 
Bahn- und Veloverkehr aktiv fördern  (21.09.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, seine strategischen Ziele für
die SBB AG für die nächste Strategieperiode (ab 2023) so zu
ergänzen, dass die SBB den Auftrag erhält, die Kombination
von Veloverkehr und Bahnverkehr aktiv zu fördern.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Candinas, Dandrès,
Egger Kurt, Feri Yvonne, Girod, Hurni, Jans, Locher Benguerel,
Masshardt, Matter Michel, Moser, Müller-Altermatt, Munz, Nord-
mann, Pasquier, Piller Carrard, Pult, Schaffner, Schlatter, Storni,
Studer, Töngi (23)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4038 n Mo. Pasquier. Anspruch auf einen Platz für Velos 
im Zug  (21.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass Velos ein-
fach in Züge verladen werden können und dafür genügend
Platz vorhanden ist. Zugleich soll er dafür sorgen, dass der
Velotransport zu den attraktiven Mobilitätslösungen gehört, die
der Bundesrat in seinen strategischen Zielen für die SBB vor-
sieht.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Borloz, Bourgeois,
Büchel Roland, Candinas, Cattaneo, Christ, Dandrès, Girod,
Klopfenstein Broggini, Pointet, Porchet, Schlatter, Suter, Töngi,
Trede, Walliser (17)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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x 20.4039 n Ip. Bäumle. Was unternimmt der Bundersrat 
gegen die mutmasslich verbreitete Wilderei an Luchsen?  
(21.09.2020)

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Häufigkeit von mutmasslicher
Wilderei in der Schweiz, insbesondere in Bezug auf geschützte
Tierarten wie Luchs und Wolf?

2. Welche Massnahmen hat der Bundesrat in den letzten Jah-
ren unternommen, um die offenbar nachweisbar verbreiterte
Wilderei einzudämmen?

3. Hat der Bundesrat Kenntnis von Fällen von der mutmassli-
chen geduldeten Wilderei in den kantonalen Jagdverwaltungen,
insbesondere im Wallis? Falls ja, seit wann sind ihm solche
bekannt?

4. Falls ja, hat der Bundesrat strafrechtliche Schritte gegen fehl-
bare Personen geprüft oder hat er Kenntnis, ob dies von den
zuständigen Stellen geprüft wurde?

5. Welche aufsichtsrechtlichen Massnahmen hat der Bundesrat
ergriffen oder gedenkt er zu ergreifen, um sicherzustellen, dass
Bundesrecht in den Kantonen vollzogen wird, falls die Vorwürfe
zutreffen?

6. Im revidierten Jagdgesetz ist eine Verschiebung der Kompe-
tenz für die Regulation von geschützten Arten von Bund zu
Kantonen geplant. Wie soll in Zukunft sichergestellt werden,
dass sich Fälle von mutmasslich tolerierter Wilderei in den kan-
tonalen Jagdverwaltungen nicht wiederholen?

7. Verschiedene Medienberichte deuten in den kantonalen
Behörden auf eine Kultur des Schweigens und der Einschüchte-
rung hin, wobei Verfehlungen verschwiegen und Mitwissende
eingeschüchtert werden sollen. Was unternimmt der Bundesrat,
um die Transparenz, Fehler- und Meldekultur zu verbessern?

Mitunterzeichnende: Bellaïche, Bertschy, Brunner, Chevalley,
Christ, Fiala, Fischer Roland, Gredig, Grossen Jürg, Mäder,
Matter Michel, Mettler, Moser, Schaffner (14)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4040 n Mo. Bäumle. Steuererleichterung gewähren, Kon-
kurse verhindern  (21.09.2020)

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-
Pandemie wird der Bundesrat per Dringlichkeitsverfahren
beauftragt, eine Mehrwertsteuererleichterung für stark betrof-
fene Unternehmen einzuführen.

Mitunterzeichnende: Feller, Friedli Esther, Gmür Alois, Hess
Lorenz, Pfister Gerhard, Rösti (6)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4041 s Ip. Stark. Nationalstrassennetz langfristig opti-
mieren. Stimmt die Priorisierung? Reichen die 
Kapazitäten?  (21.09.2020)

Im Februar 2017 hat das Volk den Nationalstrassen- und Agglo-
merationsverkehrs-Fonds (NAF) angenommen. In dieser Vor-
lage inbegriffen war die Ergänzung des Nationalstrassennetzes
durch 414 km bisherige Kantonsstrassen. Der Bund hat diese
Strassen per 1. Januar 2020 von den Kantonen übernommen.
Das zuständige Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat nun kürz-
lich den "Zustandsbericht 2019 über die neuen Strecken des
Nationalstrassennetzes (NEB)" publiziert. Der Bericht gibt einen
guten Überblick über den teils sehr unterschiedlichen Zustand
der übernommenen Kantonsstrassen und nimmt erste Priorisie-
rungen vor. Mit dem Ziel einer Kapazitätserweiterung durch ver-

besserte Entflechtung der zunehmenden Schnell- und
Langsamverkehrsströme sowie einer Verkehrs-Entlastung mit
Aufwertung von Stadt- und Ortskernen sind in verschiedenen
Kantonen Neubaustrecken vorgesehen, welche die übernom-
menen neuen Nationalstrassen dereinst ablösen sollen. Diese
Projekte werden im erwähnten Bericht als sogenannte N-Pro-
jekte ebenfalls aufgeführt, allerdings mit einer tiefen Priorität. In
diesem Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat um die
Beantwortung von drei Fragen:

1. Neubauabschnitte (N-Projekte) werden im Nationalstrassen-
netz bisherige Kantonsstrassenabschnitte ersetzen, die dann
wieder an die Kantone zurückfallen. Trägt der Bund diesem
Sachverhalt Rechnung, indem er die Unterhalts- und Ausbauar-
beiten auf solchen befristeten Nationalstrassenabschnitten
minimiert und die Mittel auf die Ersatz-Neubaustrecken konzen-
triert?

2. Weshalb werden die N-Projekte im erwähnten Zustandsbe-
richt angesichts ihrer verkehrlichen, raumplanerischen und
volkswirtschaftlichen Bedeutung lediglich mit der Priorität 4
bewertet?

3. Ist gewährleistet, dass das ASTRA personell und finanziell in
der Lage ist, auch die 414 km neu übernommenen National-
strassen in gewohnter Professionalität zu betreuen eingedenk
der grossen Herausforderungen, welche diese ehemaligen
Kantonsstrassen bezüglich Betrieb, Unterhalt, Ausbau und
Neubaustrecken für das ASTRA bedeuten?

Mitunterzeichnende: Caroni, Fässler Daniel, Häberli-Koller,
Knecht, Noser, Salzmann, Würth (7)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

08.12.2020 Ständerat. Erledigt

20.4042 s Mo. Rieder. Steuererleichterungen gewähren, 
Konkurse verhindern  (21.09.2020)

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-
Pandemie wird der Bundesrat beauftragt, eine Mehrwertsteue-
rerleichterung für stark betroffene Unternehmen einzuführen.

Mitunterzeichnende: Maret Marianne, Schmid Martin, Wicki,
Z'graggen (4)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

10.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.4043 s Ip. Häberli-Koller. Basel Ill final. Welche Folgen 
hat die Verschärfung der Hypothekarregulierung auf die 
bereits heute tiefe Wohneigentumsquote?  (21.09.2020)

Aktuell liegt die Eigentumsquote in der Schweiz bei knapp 40
Prozent aller Haushalte - und verharrt dort. Das ist im internatio-
nalen Vergleich ein tiefer Wert. Der Grund: Nur noch jeder
zehnte Mieterhaushalt kann sich eigene vier Wände überhaupt
noch leisten - früher waren es 40 bis 50 Prozent. Das hat die
Zürcher Kantonalbank im Dezember 2019 errechnet.

Der Bund soll Wohneigentum fördern. Das steht so in der Ver-
fassung. Wenn sich heute aber immer weniger Menschen
Wohneigentum leisten können, wird dieser Verfassungsauftrag
der Wohneigentumsförderung mit weiteren regulatorischen Ver-
schärfungen zur Umsetzung von Basel Ill final in Frage gestellt.
So sieht der Bundesrat mit Basel Ill final insbesondere in den
Bereichen Tragbarkeit und Bewertung erhebliche regulatori-



405

sche Einschränkungen vor, die direkt in den Markt und den
Wettbewerb eingreifen.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist der Bundesrat der Meinung, dass eine solche Verschär-
fung im Einklang mit dem verfassungsmässigen Ziel der
Wohneigentumsförderung steht?

2. Wie möchte er sicherstellen, dass die Ziele der Wohneigen-
tumsförderung erreicht werden und sich auch junge Familien
oder Rentner ein Eigenheim leisten können?

3. Welche Folgen wird der geplante Eingriff auf den Wohneigen-
tumsmarkt haben und wie wird sich die inzwischen wieder rück-
läufige Wohneigentumsquote verändern?

4. Wie werden die volkswirtschaftlichen Folgen für den
VVohneigentumsmarkt in der Regulierungsfolgenabschätzung
zur Basel-III-Regulierung berücksichtigt?

5. Die geplanten Regulierungen betreffen einseitig die Kredite
und Hypotheken vergebenden Banken. Es droht damit ein ver-
stärkter Abfluss des Geschäfts in den unregulierten und unbe-
aufsichtigten Schattensektor und fördert damit die Praktiken,
die 2008 in den USA zur Finanzkrise geführt haben. Wie beur-
teilt er diese Gefahr und damit verbundene Risiken für die
Systemstabilität?

6. Hat er Vergleiche angestellt, wie andere Länder wie bei-
spielsweise die USA oder europäische Länder die Basel-III-
Regulierung im Hypothekarbereich umsetzen?

7. Der weitere Verlauf der Covid-Pandemie und die damit ver-
bundenen volkswirtschaftlichen Auswirkungen - auch auf den
Wohneigentumsmarkt sind noch nicht abschätzbar. Der Bun-
desrat will daher die Umsetzung von Basel Ill um ein Jahr ver-
schieben. Ist er auch bereit, in ausserordentlichen Zeiten auf
solche neuen Regulierungen ganz zu verzichten? Ist es aus
Sicht des Bundesrats sinnvoll, in dieser unsicheren Zeit die
Hypothekarregulierung zu verschärfen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

10.12.2020 Ständerat. Erledigt

20.4044 n Mo. Prelicz-Huber. Lücken bei der Vorleistungs-
pflicht der Kostenträger schliessen  (22.09.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Vorlage auszuarbeiten,
die bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen sicher-
stellt, dass nach Vorliegen einer ärztlichen Indikation mit der
Therapie begonnen werden kann, auch wenn noch keine Eini-
gung über den Kostenträger vorliegt.

Mitunterzeichnende: Andrey, Arslan, Badertscher, Barrile, Bau-
mann, Bertschy, Brélaz, Brenzikofer, de la Reussille, Egger
Kurt, Feri Yvonne, Fivaz Fabien, Girod, Glättli, Gugger, Gysi
Barbara, Gysin Greta, Hess Lorenz, Kälin, Klopfenstein Brog-
gini, Lohr, Mäder, Maillard, Marti Samira, Mettler, Meyer Mattea,
Pasquier, Porchet, Prezioso, Python, Roduit, Ryser, Rytz
Regula, Schlatter, Schneider Meret, Streiff, Suter, Töngi, Trede,
Walder, Wasserfallen Flavia, Weichelt-Picard, Wettstein (43)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4045 n Ip. Page. Qualität unseres Trinkwassers  
(22.09.2020)

Gemäss diversen Informationen liegen in der Schweiz noch
heute rund 100 000 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche
ausserhalb der Grundwasserschutzzonen. Kann der Bundesrat
diese Zahl bestätigen oder, wenn nicht, uns sagen, wie gross

die Fläche ist, die nicht innerhalb der Schutzzonen liegt? Sollte
es sich um eine grosse Fläche handeln, gedenkt der Bundesrat,
bei den Kantonen und den Gemeinden einzugreifen, damit die
zuständigen Behörden diese Situation bereinigen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4046 n Ip. Landolt. Verbesserte Kontrollmöglichkeiten 
für exportierte Rüstungsgüter dank digitaler Innovation  
(22.09.2020)

Neue Technologien - z. B. Blockchain - rund um die Digitalisie-
rung eröffnen innovative Optionen im Bereich einer verbesser-
ten Kontrolle von Rüstungsexporten. So könnte mittels digitalen
Codes kontrolliert werden, ob exportierte Rüstungsgüter dort
zum Einsatz kommen, wo dies gemäss Ausfuhrbewilligung vor-
gesehen ist.

Ich bitte den Bundesrat deshalb um die Beantwortung folgender
Fragen:

Ist der Bundesrat bereit, den Einsatz innovativer, digitaler
Lösungen sowie einen modernen Monitoringprozess für eine
verbesserte Kontrolle von Rüstungsexporten zu prüfen?

Ist der Bundesrat gewillt, über solche Innovationen die Glaub-
würdigkeit und Akzeptanz von schweizerischen Rüstungsexpor-
ten zu erhöhen?

Sind dem Bundesrat ähnliche Bestrebungen auf internationaler
Ebene bekannt? Ist er bereit, sich auch auf internationaler
Ebene für solche Lösungen zu engagieren und damit gleich
lange Spiesse für schweizerische und ausländische Herstellern
zu erreichen? Ist er bereit, hier proaktiv eine internationale Vor-
reiter- und Vorbildrolle zu übernehmen?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4047 n Ip. Porchet. Speziesismus. Welche Wege führen 
weg von einer tierquälerischen Gesellschaft?  (22.09.2020)

Speziesismus ist die Diskriminierung von Tieren, die nicht zu
unserer Art gehören; diese werden als minderwertige Wesen
angesehen und können für unseren Konsum und unsere Inter-
essen ausgebeutet, kommerzialisiert und getötet werden. Diese
Sichtweise hat das Entstehen einer anthropozentrischen
Gesellschaft begünstigt, in der jedes Jahr auf der ganzen Welt
Milliarden von Tieren misshandelt und brutal getötet werden.

Die Diskriminierung von anderen Tieren als dem Menschen
wird seit der Antike verurteilt und ist heute zu einem grossen
gesellschaftlichen Problem geworden. In letzter Zeit hat dieses
Thema dafür gesorgt, dass eine starke internationale Gegenbe-
wegung und verschiedene politische Parteien entstanden sind.
Der Speziesismus wirft grundsätzlich schwerwiegende ethi-
sche, soziale, gesundheitliche, ökologische, wirtschaftliche und
finanzielle Fragen auf. Er banalisiert und legitimiert die alltägli-
che Gewalt gegen Individuen, deren Empfindungsfähigkeit,
Interessen und grundlegende Bedürfnisse sowie deren soziale
und kognitive Fähigkeiten - die wissenschaftlich anerkannt sind
- vollständig vernachlässigt oder geleugnet werden. So tötet die
Schweiz jedes Jahr mehr als 70 Millionen Landtiere und impor-
tiert ausserdem über 90 000 Tonnen tierisches Fleisch für den
Verzehr, ohne dass dies nötig wäre. Die Misshandlung von Tie-
ren, die umfassend dokumentiert ist, wird nie als Priorität
behandelt.
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Genau wie Covid-19 sind alle jüngeren potenziell tödlichen Zoo-
nosen in einem Umfeld entstanden, in dem Tiere ausgebeutet
und misshandelt werden, vor allem für die Lebensmittelproduk-
tion. Das Phänomen tritt immer häufiger auf und bedroht die
öffentliche Gesundheit und die Wirtschaft. Produkte tierischer
Herkunft zu essen, ist aber gar nicht nötig, und deren (übermäs-
siger) Konsum verursacht schwere Krankheiten. Bei der Her-
stellung dieser Produkte wird zudem eine grosse Menge an
Treibhausgasen freigesetzt, sie hat einen grossen Wasser-Fus-
sabdruck und verschmutzt die Umwelt in beträchtlicher Weise.

All diese Probleme verursachen wahnsinnige Kosten, die vom
Staat und von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden
müssen.

Ich stelle dem Bundesrat daher folgende Fragen:

1. Wie steht der Bundesrat zur Herausforderung, die der Spezi-
esismus darstellt?

2. Wie kann er diese Problematik zu einem Schwerpunkt seiner
öffentlichen Politik machen?

3. Welche Ansätze und Massnahmen sieht er vor, um gegen die
beschriebenen Probleme anzukämpfen und um eine Gesell-
schaft zu schaffen, in der die Tiere nicht ausgebeutet werden
und in der ein gerechteres Zusammenleben mit den empfin-
dungsfähigen Tieren herrscht?

4. Welche Revision der Rechtsgrundlagen wäre denkbar, um
den empfindungsfähigen Tieren schrittweise Grundrechte ein-
zuräumen und gleichzeitig die wirtschaftliche und soziale
Anpassung des Landes zu fördern?

Mitunterzeichnende: Schneider Meret, Schneider Schüttel,
Walder (3)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4048 n Ip. Silberschmidt. Steuerliche Rahmenbedingun-
gen für Business Angels verbessern  (22.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat um eine Stellungnahme zu folgenden
Fragen:

1. Welchen Handlungsbedarf sieht der Bundesrat in der Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit in Sachen Besteuerung von
Investitionen in Startups? Erkennt er Möglichkeiten, die Rah-
menbedingungen für Start-Ups zu verbessern?

2. Für Business Angels und insbesondere Investorensyndikate
besteht eine Rechtsunsicherheit in Bezug auf ihre steuerliche
Behandlung als gewerbsmässige Wertschriftenhändler. Hat der
Bundesrat Kenntnis von dieser Unsicherheit und steht er dies-
bezüglich in Kontakt mit den kantonalen Steuerbehörden und
betroffenen Akteuren der Privatwirtschaft? Erkennt er Hand-
lungsbedarf?

3. Sieht der Bundesrat Handlungsbedarf in der Tatsache, dass
sich in letzter Zeit offensichtlich vermehrt Schweizer Business
Angels für Investitionen in Schweizer Startups in ausländischen
Konstrukten organisieren, in der Absicht, die Risiken im Zusam-
menhang mit den vorhandenen steuerlichen Unsicherheiten zu
umgehen?

4. Ist der Bundesrat bereit, in einem Bericht darzulegen, wie das
Kreisschreiben Nr. 36 der ESTV zum gewerbsmässigen Wert-
schriftenhandel angepasst werden kann, um die Rechtsunsi-
cherheit bei Investitionen in Startups zu beseitigen?

5. Gemäss dem Bericht in Erfüllung des Postulates 13.4237
erscheint dem Bundesrat eine weitere Entlastung von der sub-
stanzzehrenden Kapital- und Vermögenssteuer wegen ihrer

negativen ökonomischen Anreize grundsätzlich erwägenswert.
Er wäre deshalb bei gegebenem parlamentarischem Auftrag
bereit, die Auswirkungen einer Verlagerung von der substanz-
zehrenden Besteuerung hin zu einer verstärkten Ertragsbe-
steuerung zu prüfen. Das Postulat 17.4292 beauftragt den
Bundesrat, einen Bericht über die Möglichkeiten und Folgen
einer Senkung der Kapital- und der Vermögenssteuern von
Unternehmen zu erstellen. Bis wann wird der Bericht vorliegen?

6. Wie stellt sich der Bundesrat dazu, steuerliche Anreize für (i)
private Investments in Startups und (ii) Wagniskapitalgeber und/
oder deren Verwalter (Fonds-Manager, Stichwort "Besteuerung
des Carried Interest") auf Bundesebene zu prüfen?

7. Wie gedenkt der Bundesrat vorzugehen, damit die Schweiz
im internationalen Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte betref-
fend zukunftsträchtiger Start-Ups zu den attraktivsten Ländern
gehört und nicht ins Hintertreffen gerät?

Mitunterzeichnende: Andrey, Bellaïche, Friedli Esther, Gmür
Alois, Marti Min Li (5)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4049 n Ip. Grin. Neue Erkenntnisse bezüglich der Stärke 
des durch Windkraftanlagen emittierten Infraschalls!  
(22.09.2020)

Ist dem Bundesrat die neue Studie des Physikers Jean-Bernard
Jeanneret vom September 2020 über die Stärke des durch
Windkraftanlagen emittierten Infraschalls und deren Abhängig-
keit vom Untergrund und von Resonanzeffekten mit benachbar-
ten Bauwerken bekannt?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4050 n Ip. Grin. Gilt die Aquakultur (Fischzucht) als 
landwirtschaftliche Tätigkeit?  (22.09.2020)

Zum Primärsektor zählen die Landwirtschaft, aber auch die
Forstwirtschaft und die Fischerei. Das steht in der Botschaft zur
Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+). Der Ver-
band Schweizerischer Fischzüchter zählt nicht zu den Organi-
sationen, die bei der Ausarbeitung dieser künftigen Agrarpolitik
zurate gezogen wurden.

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4051 n Ip. Pointet. Warum eine derartige Benachteili-
gung der Radwege?  (22.09.2020)

In Artikel 15 Absatz 3 der Verkehrsregelnverordnung heisst es:
"Wer aus (...) Radwegen (...) auf eine Haupt- oder Neben-
strasse fährt, muss den Benützern dieser Strasse den Vortritt
gewähren."

Durch diese Regel wird die Fahrt auf Radwegen, die von
Nebenstrassen gekreuzt werden, systematisch unterbrochen.
Die Radwege verlieren folglich an Attraktivität.

Womit lässt sich diese systematische Benachteiligung der Rad-
wege begründen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt
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x 20.4052 n Ip. Pointet. Verpassen wir möglicherweise 
wegen eines Mangels an Fachkräften den ökologischen 
Wandel?  (22.09.2020)

Es wäre bedauerlich, wenn wir die Ziele des CO2-Gesetzes
wegen eines Mangels an Fachkräften nicht erreichen würden.

Ich bitte daher den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. In welchem Rhythmus wird die energetische Gebäudesanie-
rung durchgeführt, das heisst welcher Prozentsatz derjenigen
Gebäude, die für das Erreichen der Ziele einer Sanierung
bedürfen, werden pro Jahr saniert?

2. Wenn man diesen Rhythmus beibehält, wie viel Zeit wird
gemäss dem Bundesrat schätzungsweise benötigt, um alle
Sanierungen durchzuführen, die für das Erreichen der Ziele
nötig sind?

3. Gedenkt der Bundesrat Massnahmen zu ergreifen, um den
Mangel an Fachkräften auszugleichen?

4. Falls nicht, warum nicht?

5. Falls ja, welche Massnahmen sind vorgesehen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4053 n Mo. Bircher. Entzug der Aufenthalts- respektive 
Niederlassungsbewilligung aufgrund des widerrufenen 
Flüchtlingsstatus  (22.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung eine
Änderung der relevanten gesetzlichen Grundlagen vorzulegen,
damit Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen widerrufen
werden können oder eine Niederlassungsbewilligung durch
eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden kann, wenn einer
Person das Asyl widerrufen oder die Flüchtlingseigenschaft
aberkannt wurde.

Mitunterzeichnende: Binder, Fluri, Glarner, Guggisberg, Huber,
Rutz Gregor, Steinemann, Zuberbühler (8)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4054 n Ip. Fiala. Eisenbahn. Digital auf der Bremse 
stehen?  (22.09.2020)

Der Bundesrat ist gebeten folgende Fragen zu beantworten:

1. Die Schweiz hat das dichteste Eisenbahnnetz Europas. Kön-
nen wir uns daher leisten, nicht die Spitze in der Digitalisierung
zu übernehmen?

2. Das Branchenprogramm smartrail 4.0 (https://
www.smartrail40.ch) verspricht jährliche Einsparungen von 450
Millionen Franken. Erachtet der Bundesrat diese Zahl als reali-
stisch und wie könnten diese Einsparungen anders erreicht
werden, wenn "Smartrail" nicht zustande kommt?

3. Das Branchenprogramm smartrail 4.0 spricht von Kapazitäts-
erhöhungen von bis zu 30 Prozent, Kosteneinsparungen von
450 Millionen Franken und Steigerung der Verfügbarkeit von
Anlagen bis zu 50 Prozent. Wie viel ist dies wert und wie könnte
eine ähnliche Kapazitätserhöhung erreicht werden, wenn
"Smartrail" aufgegeben wird?

4. Wie weit geht die Rolle des BAV als Aufsichtsbehörde und
welche Freiheiten haben die Eisenbahnverkehrsunternehmen
betreffend die gewählten Technologien?

5. Bis wann sind führerlose Züge in der Schweiz zu erwarten?

6. Sind Befürchtungen nicht berechtigt, dass aufgrund der Etap-
pierung und aufgeteilten Projekte Systembrüche und kein
Gesamtprogramm entstehen können?

7. Heutige Züge können gemäss Sicherheitsforschern leicht
gehackt werden, was auch als neue Form von Terrorismus-
Risiko gewertet werden muss. Wie wird sichergestellt, dass ein
höherer Cyber Security Standard in Zukunft gewährleistet wird?

8. Wie wird sichergestellt, dass die 194 von der SBB, Thurbo
und Regio Alps ausgeschriebenen Züge - für einen Gesamtwert
von 1,5 Milliarden Franken - höhere Cyber Security Standards
erfüllen werden?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4055 n Ip. de Montmollin. Anreize zur Schaffung von 
firmeneigenen Kindertagesstätten  (22.09.2020)

Hochwertige und erschwingliche Kinderbetreuungsangebote
sind die Grundvoraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Ohne angemessene Betreuungsangebote sind die
Eltern - und das heisst grösstenteils noch immer die Frauen -
gezwungen, ihre Berufstätigkeit vorübergehend zu unterbre-
chen oder die Arbeitszeit erheblich zu reduzieren. Die negativen
Auswirkungen für die Frauen, die Gesellschaft und die Wirt-
schaft sind hinlänglich bekannt.

Seit 2003 unterstützt der Bund den Ausbau der familienexter-
nen Kinderbetreuung in den Kantonen durch einen finanziellen
Anreiz. Dagegen bieten nur wenige Unternehmen in der
Schweiz eine interne Kinderbetreuung an. Es gäbe verschie-
dene Umsetzungsmöglichkeiten, die den Bedürfnissen der
jeweiligen Unternehmen entsprechen würden (Kindertages-
stätte im Unternehmen, Zusammenarbeit verschiedener Unter-
nehmen bei der Schaffung und der Führung einer
Kindertagesstätte etc.)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welches sind gemäss dem Bundesrat die Gründe dafür, dass
in der Schweiz nur wenige private Arbeitgeber firmeneigene
Kinderbetreuungsmöglichkeiten anbieten?

2. Hat der Bundesrat Massnahmen vorgesehen, um für die pri-
vaten Arbeitgeber Anreize zur Förderung der firmeneigenen
Kinderbetreuung zu schaffen? Falls ja, welche?

3. Könnte sich der Bundesrat vorstellen, geeignete Anreize in
der Form von steuerlichen Vorteilen zu schaffen? Falls ja, mit
welcher Anpassung des Steuerrechts wäre das zu bewerkstelli-
gen?

Mitunterzeichnende: Gössi, Vincenz (2)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4056 n Ip. Heimgartner. Klarheit in Sachen Bestandes-
problem in der Armee  (22.09.2020)

Seit Beginn der Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee
("WEA") mit Reduktion des Armeebestandes wurden Bedenken
geäussert, welche zu Problemen bei der Alimentierung führen.

Der Bundesrat wird um Beantwortung der folgenden Fragen
(sie beziehen sich alle auf die Zeit seit Umsetzung der WEA,
also auf die Jahre 2018, '19, '20) gebeten:

1. Wie lange bleiben AdA, welche ihre Dienstpflicht erfüllt haben
("Ausexerzierte") in ihrer Stammeinheit eingeteilt (Sdt, Uof, Of)?

2. Wie ist der aktuelle Einteilungsbestand pro Truppenkörper
(Trp Kö), absolut & in %OTF
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a. FDT-Pflichtigen;

b. Ausexerzierten;

c. Nicht-FDT-Pflichtigen?

3. Wie viele Ausexerzierte waren 2018, '19, '20 in der Armee in
den einzelnen Trp Kö eingeteilt? (pro Trp Kö absolut & in
%OTF)?

4. Wie viele Dienstverschiebungsgesuche (DVS) wurden (pro
Trp Kö absolut & in %OTF) in den FDT 2018, '19, '20 bewilligt
aufgeschlüsselt nach:

a. AdA in Hochschulausbildung (Fach-, Pädagogische und Uni-
versitäre Hochschule);

b. AdA in höherer Berufsausbildung (Höhere Fachschule,
Höhere Fachprüfung und Berufsprüfung);

c. AdA im Zwischenjahr (Praktika, Sprachaustausch, etc.);

d. berufstätige AdA mit abgeschlossener Ausbildung;

5. Wie viele FDT leistet ein AdA im Durchschnitt effektiv, bis er
seine Dienstpflicht erfüllt hat? Wie viele verschiebt er? Wie viele
leistet er nicht in seiner Stammeinheit?

6. Wie hoch sind Durchschnitt und Median der zugeteilten Gast-
AdA pro Trp Kö (absolut und in %OTF) 2018, '19, '20 aufge-
schlüsselt nach

a. Gast-AdA, welche eine OTF-Funktion be- bzw. ersetzen;

b. Gast-AdA, welche keine OTF-Funktion vorweisen (z.B. Flie-
ger Sdt in Pz Kp)?

7. Wie hoch waren in 2018, '19, '20 die effektiven Bestände Trp
Kö (absolut und in %OTF) am ersten bzw. am letzten Tag ihrer
FDT?

8. Wieviele Trp Kö konnten 2018, '19, '20 während mindestens
Teilen des FDT eine der folgenden Bereitschaftsauflagen nicht
erfüllten:

a. Sicherstellung des nominellen Bestands und Kaderung von
Formation und Verband;

b. Sicherstellen eines Gesamtbestandes des Truppenkörpers
von min. 75 Prozent des OTF-Bestandes;

c. Innerhalb 48 h Verfügbarkeit von min. 2 Kompanien à 100
AdA gekadert?

9. Wie viele AdA wurden 2018, '19, '20 nach Absolvierung ihrer
Rekrutenschule in WK-Verbände eingeteilt aufgeschlüsselt
nach Trp Kö? Wieviele davon haben innerhalb von 18 Monaten
mindestens einen WK geleistet? Wieviele bereits eingeteilte
AdA haben im gleichen Zeitraum ihre Dienstpflicht erfüllt (aus-
exerziert)?

10. Was sind die Massnahmen?

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Bircher, Candinas, de
Quattro, Fiala, Guggisberg, Hurter Thomas, Rechsteiner Tho-
mas, Riniker, Tuena, Zuberbühler (12)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4057 s Ip. Dittli. Armee-IT muss wieder sicher sein  
(22.09.2020)

Die IT-Probleme der Armee sorgen wiederholt für negative
Schlagzeilen (z.B. NZZ Artikel vom 31. August 2020, Lukas
Mäder, "Probleme der Armee-IT und kein Ende"). Aber auch die
Bundesverwaltung schlägt Alarm: Das Sicherheitsniveau
genügt den militärischen Anforderungen nicht, ja selbst elemen-
tare Sicherheitskontrollen fehlen, so dass die Cyber-Prävention
grosse Fragen aufwirft.

Der Bundesrat hält in seiner neuen "IKT-Strategie des Bundes
2020-2023" vom April 2020 fest, die mit der Digitalisierung ver-
bundenen durchgängigen Prozesse und die gemeinsame
Datennutzung erforderten "eine erhöhte Wahrnehmung der
Sicherheit, auch zur Gewährleistung des Vertrauens".

Und zugleich wird verlangt: "Bevor eine neue Lösung beschafft
oder entwickelt wird, muss eine Wiederverwendung bestehen-
der Lösungen aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen
werden. Die Nutzung verfügbarer IKT-Lösungen hat Vorrang
vor der Bereitstellung individueller IKT-Lösungen." Der Bund
soll also, wenn immer möglich, auch auf Industrie-Lösungen
zurückgreifen.

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass er - insbe-
sondere in der Armee - in das fehlende Sicherheitsbewusstsein
investieren und dafür sorgen sollte, dass die IT-Sicherheit bzw.
die gesicherte Datenablage möglichst schnell gewährleistet ist?

2. Wie rasch und in welchem Ausmass hat der Bundesrat vor,
zur Rückgewinnung der Sicherheit und Datensouveränität in die
Informations- und Management-Systeme im Bereich Verteidi-
gung zu investieren?

3. Wie stellt er sich zum Widerspruch, dass der Bund auf der
einen Seite die Machbarkeit individueller IKT-Lösungen (z.B.
Swiss Cloud, Apps) prüft und auf der anderen Seite fordert,
bestehende Lösungen zu nutzen? Wäre es nicht angebrachter,
bestehende technische Lösungen für Schweizer Bedürfnisse
sicher und rechtskonform zu machen?

4. Ist der Bundesrat auch bereit, für die Lösung der IT-Probleme
Private-Public-Partnerships einzugehen und beispielsweise ein
Industry-Advisory-board zu gründen?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

08.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4058 s Ip. Juillard. Kurzarbeit und Forschung und Ent-
wicklung. Forschung und Entwicklung nicht aufgrund einer 
Verlangsamung des Wirtschaftswachstums 
herunterfahren  (22.09.2020)

Um von einer Kurzarbeitsentschädigung profitieren zu können,
müssen die Unternehmen dazu gezwungen sein, ihre
Geschäftstätigkeit zu reduzieren oder einzustellen. Dies kann
lediglich für einen gewissen Bereich des Unternehmens zutref-
fen. Meistens ist es die Produktion, die heruntergefahren oder
gestoppt wird. In den anderen Bereichen des Unternehmens
kann die Tätigkeit fortgeführt werden. Es ist in der Tat wün-
schenswert, dass die Tätigkeit im Bereich Forschung und Ent-
wicklung fortgeführt wird, damit sich ein Unternehmen
bestmöglich auf die Zukunft und vor allem auf die Erholung der
Wirtschaft vorbereiten kann. Doch bei einer grösseren Krise wie
diejenige, in der wir uns derzeit befinden, fliesst kein oder nicht
mehr genügend Geld in die Unternehmen. So kann es sein,
dass ein Unternehmen auch die Tätigkeit im Bereich Forschung
und Entwicklung stoppen muss, um Löhne bezahlen zu können
oder um von der Kurzarbeitsentschädigung zu profitieren. Diese
Situation mag paradox erscheinen.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

- Wie beurteilt er die Situation?

- Wäre es nicht hilfreich, den Unternehmen zu gestatten, die
Tätigkeit im Bereich Forschung und Entwicklung trotz Kurzar-
beitsentschädigung fortzuführen?
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- Kann das SECO eine finanzielle Einschätzung vornehmen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

17.12.2020 Ständerat. Erledigt

20.4059 n Mo. Funiciello. Blinden Fleck beseitigen. Lehr-
stuhl für feministische Ökonomie schaffen!  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in der Schweiz einen Lehrstuhl
für feministische Makroökonomie zu schaffen und/oder zu finan-
zieren.

Mitunterzeichnende: Atici, Barrile, Dandrès, Fehlmann Rielle,
Friedl Claudia, Locher Benguerel, Marti Samira, Mettler, Munz,
Pult, Schneider Schüttel, Storni, Trede, Widmer Céline (14)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4060 n Ip. Riniker. Gründe und Zahlen zu den medizini-
schen Entlassungen in der Armee. Alternativmöglichkeiten  
(23.09.2020)

Die Armee verliert jedes Jahr zahlreiche AdA infolge Entlassun-
gen aufgrund von medizinischen Gründen. Diese Personen
waren zum Zeitpunkt der Rekrutierung als tauglich eingestuft
worden. Diese Entlassungen finden während der Phase zwi-
schen Rekrutierung und Start der Rekrutenschule, während der
Rekrutenschule als auch später in der eingeteilten Formation
statt.

Es stellen sich in diesem Zusammenhang diverse Fragen und
ich bitte den Bundesrat um entsprechende Beantwortung.

1. Wie viele Entlassungen aufgrund von medizinischen Grün-
den gab es aus der Armee in den Jahren 2015 - 2019 (zusätzli-
che Aufschlüsselung nach Phase zwischen Rekrutierung und
Start der Rekrutenschule, während der Rekrutenschule als
auch in der eingeteilten Formation)?

2. Welches sind die häufigsten Diagnosen für die medizinischen
Entlassungen?

3. Gibt es regionale Unterschiede? Wenn ja, in welchen Kanto-
nen und Regionen treten medizinische Entlassungen am stärk-
sten auf?

4. Wird mit jedem AdA ein Gespräch geführt, nachdem die
medizinische Abklärung eine Entlassung vorgesehen hat?

Der Zivilschutz kämpft mit einem Bestandesproblem.

5. Könnten diese medizinisch begründeten Abgänge aus der
Armee dem Zivilschutz zugeteilt werden?

6. Falls dazu Anpassungen in der Rechtsgrundlage vorgenom-
men werden müsste, welche Schritte wären einzuleiten?

Mitunterzeichnende: Binder, Cottier, de Quattro, Farinelli, Fiala,
Heimgartner, Mettler, Paganini, Rechsteiner Thomas, Roth
Franziska, Seiler Graf, Tuena (12)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4061 n Ip. Gmür Alois. Aufwertung der Schweizer 
Regionallabels  (23.09.2020)

Anders als bei der Bio-Produktion, welche mit der Bio-Verord-
nung auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, gibt es bei den
regionalen Labels keine vergleichbare Grundlage. Wie stellt der
Bundesrat bei Regional-Labels grundlegende Anforderungen
wie Zertifizierung, Rückverfolgbarkeit, unabhängige Kontrolle
sowie die einheitliche Definition der Region sicher? Ist der Bun-
desrat auch der Meinung, dass bei den Anforderungen für

regionale Produkte mehr Transparenz herrschen sollte, so bei
heiklen Punkten wie dem Tierwohl und der Rückverfolgbarkeit?
Ist der Bundesrat bereit, die Absatzförderungsmittel an
bestimmte Leistungen zu koppeln?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4062 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Bürgerinnen- und 
Bürgerdienst. Weiterentwicklung des Milizsystems und 
Sicherung der Bestände  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Botschaft
und die entsprechende Anpassung des rechtlichen Rahmens
zur Einführung eines allgemeinen Bürgerinnen- und Bürger-
dienstes zu unterbreiten. Die Vorlage berücksichtigt die sicher-
heitspolitischen, gesellschaftlichen, demographischen,
gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Vorbedingungen
und Bedürfnisse. Die Kantone sind einzubeziehen. Die Vorlage
äussert sich u.a. zu den Aufgabengebieten, der Länge der
Dienstpflicht und Anzahl Diensttage, der Organisation sowie
den völkerrechtlichen Verpflichtungen. Die Bestände von
Armee und Zivilschutz müssen garantiert sein.

Sprecher: Cattaneo

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4063 n Mo. FDP-Liberale Fraktion. Schluss mit der 
Blackbox. Klimaschutz, Energiesicherheit und Infrastruk-
turnutzung dank Erforschung des Untergrunds  
(23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Programm zur schweizwei-
ten Erkundung des Untergrunds vorzulegen. Das Programm
soll das ungenügende Wissen über den Untergrund verbessern
und möglichst engmaschig Daten liefern. Dadurch werden die
Voraussetzungen geschaffen, um den Untergrund insbeson-
dere zur Ressourcengewinnung (Wärme, Strom, Mineralien),
zur Speicherung (u.a. Wärme, Kälte, CO2) oder für die Infra-
strukturverlagerung (z.B. Verkehr) nutzen zu können.

Sprecher: Jauslin

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

18.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4064 n Mo. Bircher. Keine Aufnahme von Asylsuchen-
den aus abgebrannten Lagern  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, keine Asylsuchende oder
Flüchtlinge aus beschädigten oder zerstörten Lagern (z.B.
durch Feuer) aufzunehmen.

Mitunterzeichnende: Burgherr, de Courten, Egger Mike, Glar-
ner, Guggisberg, Heimgartner, Herzog Verena, Huber, Nicolet,
Reimann Lukas, Wobmann, Zuberbühler (12)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4065 n Mo. Dandrès. Die Schweiz muss sich für die Bei-
legung der kollektiven Arbeitsstreitigkeiten bei der UNO 
einsetzen  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf eine einver-
nehmliche Beilegung der kollektiven Arbeitsstreitigkeiten bei
den Vereinten Nationen (UNO) und ihren Agenturen in der
Schweiz die Guten Dienste unseres Landes anzubieten.
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Birrer-
Heimo, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Hurni, Klopfenstein Broggini, Locher Benguerel,
Maillard, Marra, Marti Min Li, Munz, Piller Carrard, Prelicz-
Huber, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf,
Storni, Walder, Wasserfallen Flavia, Widmer Céline (25)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4066 n Po. Schaffner. Grundversorgungsauftrag im 
Zahlungsverkehr. Was brauchen wir in Zukunft?  
(23.09.2020)

Der Bundesrat wird gebeten zu prüfen und Bericht zu erstatten,
ob der Grundversorgungsauftrag der Post im Zahlungsverkehr
weiterhin erforderlich ist und, wenn ja, nötigenfalls Massnah-
men vorzulegen, um den Auftrag auf die künftigen Erfordernisse
auszurichten. Dabei sind unter anderem folgende Punkte zu
berücksichtigen:

1. Absehbare Entwicklung (Volumen, Kosten, Kostendeckungs-
grad), insbesondere mit Blick auf die fortschreitende Digitalisie-
rung.

2. Vor- und Nachteile marktnäherer Lösungen (z.B. Ausschrei-
bung von Leistungsaufträgen).

3. Auswirkungen der Umwandlung von Poststellen in Agenturen
auf den Zahlungsverkehr gemäss Grundversorgungsauftrag

4. Lösungen in vergleichbaren Ländern, namentlich in Europa.
Sofern diese keinen Grundversorgungsauftrag im Zahlungsver-
kehr kennen: Gründe für den Verzicht.

5. Etwaiger gesetzgeberischer Handlungsbedarf.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Brunner, Christ, Fischer
Roland, Flach, Grossen Jürg, Mäder, Matter Michel, Mettler,
Moser, Pointet (12)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

18.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.4067 n Ip. Schaffner. Audit von Biomasse-
Energieanlagen  (23.09.2020)

Pronovo, als Tochtergesellschaft der nationalen Netzgesell-
schaft Swissgrid, ist zuständig für den Vollzug der im Artikel 63
EnG festgelegten Aufgaben. Details, insbesondere zu den Ver-
gütungen, sind in der EnFV bzw. in der EnV geregelt, sowie in
den Richtlinien des BFE vom 1. Januar 2016.

Pronovo kann Aufgaben an Dritte vergeben, z.B. das Audit von
Biomasseenergie Anlagen. Als Grundlage für die Arbeiten der
Auditoren hat Pronovo am 1. Juli 2020 eine Richtlinie herausge-
geben.

Fragen an den Bundesrat:

1. Darf Pronovo als private Firma eigenständig solche Richtli-
nien verfassen?

2. Darf Pronovo insbesondere Richtlinien verfassen, welche von
den Vorgaben des EnG, der EnFV oder den Richtlinien des
BFE differieren?

3. Sollte bei der Änderung von Richtlinien oder auch nur bei
Praxisänderungen nicht ein Bestandesschutz vorgesehen wer-
den?

4. Wäre es nicht angezeigt, dass bei solchen Anpassungen der
Richtlinien die Branchenverbände mindestens konsultiert wer-
den sollten?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4068 n Po. Roth Franziska. Behindertenfahrdienste. Ein 
fehlendes Glied in der Mobilitätskette  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht in Ergänzung
zum Postulat 20.3874 aufzuzeigen, wie die Angebotslücken der
Behindertenfahrdienste ergänzt werden müssen, damit das in
der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) verankerte
Recht von Menschen mit Behinderungen auf persönliche Mobili-
tät mit grösstmöglicher Unabhängigkeit gesetzgeberisch umge-
setzt und praktisch eingelöst werden kann. Dabei ist der Fokus
auf Menschen zu richten, die öffentliche Verkehrsmittel behin-
derungsbedingt nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.
Bei der Erstellung des Berichtes sollen die Perspektiven und
Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen, die auf Behin-
dertenfahrdienste angewiesen sind, berücksichtigt werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Birrer-Heimo,
Dandrès, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne, Fiala, Flach, Fluri,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Klopfenstein Broggini, Kutter,
Locher Benguerel, Lohr, Moser, Müller-Altermatt, Munz, Nuss-
baumer, Pasquier, Prelicz-Huber, Pult, Reynard, Riniker, Schlat-
ter, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni, Streiff, Suter, Töngi,
Vincenz, Wasserfallen Flavia, Weichelt-Picard, Wettstein (35)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4069 n Ip. Roth Franziska. Undurchsichtige Vorgänge 
rings um die Armeeapotheke  (23.09.2020)

1. Laut Medienberichten teilte der Chef der Armee am 18. Mai
2020 vormittags dem Chef der Armeeapotheke per Email mit, er
werde ab sofort von dieser Funktion entbunden. Kann der Bun-
desrat diese Form der Mitteilung bestätigen? Wenn ja: Ent-
spricht dies seinen Vorstellungen einer modernen
Führungskultur?

2. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form zog der Armee-
chef die nächsthöheren Vorgesetzten des Armeeapothekers -
den Oberfeldarzt/Chef Sanität und den Chef Armeestab - in den
Entscheid über die zukünftige Unterstellung ihrer Organisati-
onseinheit mit ein? Wer ist dafür verantwortlich?

3. Wurde der Chef der Armeeapotheke während einer ärztlich
attestierten Rekonvaleszenzphase definitiv von seiner arbeits-
vertraglich vereinbarten Tätigkeit entbunden? Wenn ja wie
beurteilt der Bundesrat dies arbeitsrechtlich. Welche Kostenfol-
gen erwachsen dem Bund aus diesem Vorgang?

4. Laut Medienberichten hat die Armeeapotheke 305 000 FFP2-
Masken mit ungenügender Qualität beschafft und mit einem
zweifelhaften Lieferanten in China einen weiteren mangelhaften
Beschaffungsvertrag vorbereitet, der glücklicherweise nach
Intervention der Schweizer Botschaft in Peking noch gestoppt
werden konnte. Ist die Reorganisation der Armeeapotheke eine
Folge dieser Probleme?

5. In seinem Bericht zur Sicherheit in der Medikamentenversor-
gung vom 20. Januar 2016 empfiehlt der Bundesrat, eine Erwei-
terung des Auftrags der Armeeapotheke unter Berücksichtigung
der rechtlichen Grundlagen und möglichen Kostenfolgen zu
prüfen (siehe Ip. 16.3531). In seiner Stellungnahme zur Motion
20.3166 SGK-SR, "Erhöhung der Versorgungssicherheit bei
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Medikamenten und Impfstoffen", stellt der Bundesrat bis Herbst
2020 einen weiteren Bericht in Aussicht, an dem die Armeeapo-
theke beteiligt ist. Wie beurteilt der Bundesrat die Reorganisa-
tion der Armeeapotheke kurz vor Erscheinen dieses wichtigen
Berichts? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, zuerst dessen
Ergebnisse abzuwarten?

6. Ad interim leitet ein Generalstabsoffizier die Armeeapotheke.
Im Anforderungsprofil für die nun ausgeschriebene Stelle des
Chefs Armeeapotheke wurde eine Person mit Generalstabs-
ausbildung und Führungserfahrung in einem "grossen Verband"
gesucht. Warum wird diese Funktion militarisiert, statt eine
Fachperson mit einem zivil-pharmazeutischen Netzwerk zu
suchen?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Fridez, Friedl Claudia, Marti Min
Li, Munz, Schlatter, Schneider Schüttel (7)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4070 n Ip. Storni. Planung des Bedarfs an SBB-Werken. 
Situation beim neuen Werk Bellinzona/Castione  
(23.09.2020)

Ich empfinde die Antwort des Bundesrats vom 13. Mai 2020 auf
die Interpellation 20.3019 als unbefriedigend. Ausserdem hat
der neue CEO der SBB, Vincent Ducrot, bei der Pressekonfe-
renz anlässlich seiner 100 Tage im Amt Aussagen über das
Fehlen von Rollmaterial und Mängel beim Unterhalt gemacht,
die den Antworten auf die Interpellation 20.3019 widersprechen.
Aus diesen Gründen reiche ich eine neue Interpellation ein und
versuche dadurch, die tatsächliche Situation und den Stand der
Planung des Unterhaltsbedarfs beim Rollmaterial zu klären, vor
allem im neuen Werk Castione.

Leider reicht das Reserve-Rollmaterial, entgegen der Antwort
auf die Frage 6 der Interpellation 20.3019, nicht aus (vgl. Aus-
sagen von SBB-CEO Ducrot).

Die Ausweitung des gesamten Bahnangebots in der Schweiz
um 42 % von 141 Mio. Kilometer (2009) auf 201 Mio. Kilometer
(2019) und der Anstieg der Nachfrage um 72 % von 12 621 Mio.
Personenkilometer (2000) auf 21 737 Mio. Personenkilometer
(2019) hat auch von der SBB eine Aufstockung und eine inten-
sivere Verwendung des Rollmaterials gefordert.

Neben dem Mangel an Lokomotivführerinnen und Lokomotiv-
führern, der zu Kürzungen des Angebots geführt hat, gab es
auch Verbindungen mit weniger verfügbaren Plätzen, weil nicht
genügend Wagen oder Zugskompositionen vorhanden waren.

Im Gegensatz zu dem, was unternommen wird, um dem Mangel
an Lokomotivführerinnen und Lokomotivführern entgegenzuwir-
ken, scheinen keine geeigneten Massnahmen zum Ausbau der
Instandhaltungswerke vorgesehen zu sein.

Aufgrund der zahlreichen bekannten und von der neuen
Geschäftsleitung bestätigten Mängel muss Klarheit geschaffen
und der Bedarf an Unterhalt neu bewertet werden, um die
gestiegene Nachfrage im Personen- und Gütertransport abdek-
ken zu können, die auch in Zukunft wachsen wird. Ich frage
daher den Bundesrat:

1. Wie viele Angestellte arbeiten momentan in den Werken für
den kleinen und den schweren Unterhalt des Rollmaterials?
Wie viele von ihnen arbeiten im Tessin? Und wie viele von
ihnen sind Temporärangestellte?

2. Angesichts der Tatsache, dass die neue Geschäftsleitung
Mängel beim Unterhalt des Rollmaterials bestätigt hat: Werden
die Kapazitäten in den verschiedenen Werken neu festgelegt,

besonders in Bellinzona, wo im neuen Werk Castione gemäss
Absichtserklärung eine Verringerung der Arbeitskräfte von aktu-
ell 400 auf 230 vorgesehen ist?

3. Angesichts der genannten Mängel beim Unterhalt des Rollm-
aterials: Ist im Werk Castione mehr Platz vorgesehen, damit die
Kapazitäten in Zukunft erhöht werden könnten?

4. Welche Szenarien sind für das Leistungsangebot (in km) und
die Nachfrage (in Personen-km) bis 2030 vorgesehen?

5. Welche Szenarien sind für das Unterhaltsangebot bis 2030
vorgesehen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Friedl Claudia, Pult,
Schneider Schüttel (5)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4071 n Ip. Giacometti. Reform "Kaufleute 2022". Nur 
noch eine Fremdsprache obligatorisch?  (23.09.2020)

Die berufliche Grundbildung zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann
erfreut sich grosser Beliebtheit und wird jedes Jahr von mehr
als 14 000 Studierenden abgeschlossen. Das entspricht rund
einem Fünftel aller Jugendlichen, die sich nach der obligatori-
schen Schulzeit für eine Berufslehre entscheiden. Die Grundbil-
dung zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann ist eine der wenigen
Berufslehren, die obligatorischen Fremdsprachenunterricht in
zwei Sprachen vorsieht (E-Profil), nämlich in einer Landesspra-
che und in Englisch. Sollte die vorgesehene Reform "Kaufleute
2022" (KV22) unverändert durchgeführt werden, würde sich
diese Situation ändern und es wäre nur noch Fremdsprachen-
unterricht in einer Sprache obligatorisch. Der Unterricht in einer
weiteren Fremdsprache würde als Wahlfach angeboten, zula-
sten von anderen Fächern oder interdisziplinären Projekten.

Vor dem Hintergrund einer Verstärkung der Mehrsprachigkeit in
der Schweiz schlägt die Reform "KV22" eine Richtung ein, die
die Landessprachen in eine sinnlose Konkurrenz zum Engli-
schen stellen und den Wert unserer Landessprachen schmä-
lern würde.

Mit der vorgesehenen Reform "KV22" würde man riskieren,
dass der Französischunterricht in der Deutschschweiz unter
Druck gerät. Im Kanton Graubünden hätte die Reform Auswir-
kungen auf das Italienische, das als Landes- und Kantonsspra-
che gilt und heute neben dem Englischen obligatorisch
unterrichtet wird.

Die Abschaffung des E-Profils und der (in der Deutschschweiz)
sehr wahrscheinliche Rückgang der Teilnahmen am Unterricht
in einer zweiten Fremdsprache im Rahmen eines Wahlfachs
würde ausserdem den Wechsel der Studierenden zum Lehr-
gang für die Berufsmaturität erschweren, der zurzeit obligatori-
schen Fremdsprachenunterricht in zwei Sprachen vorsieht.

1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass sich die Reform "KV22"
nachteilig auf das obligatorische Erlernen einer zweiten Lan-
dessprache auswirkt?

2. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass mit dieser Reform der
Fremdsprachenunterricht in Englisch auf Kosten einer zweiten
Landessprache gefördert wird?

3. Ist der Bundesrat bereit, sich für die Mehrsprachigkeit und für
das Erlernen unserer Landessprachen im Rahmen der Reform
"KV22" einzusetzen, indem er festlegt, dass die erste Fremd-
sprache eine Landessprache sein muss?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt
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20.4072 n Ip. Molina. Schweizer Banken betreiben Geldwä-
scherei. Was unternimmt der Bundesrat?  (23.09.2020)

Das "International Consortium of Investigative Journalists" ent-
hüllt anhand der "FinCEN-Files" einmal mehr, welche eklatante
Mängel in der Schweiz im Kampf gegen Geldwäscherei besteht.
Die geheimen Unterlagen aus dem US-Finanzministerium zei-
gen, dass auch Schweizer Grossbanken kaum gegen Geldwä-
scherei vorgehen und ihre Melde- und Sorgfaltspflicht verletzen.
So gelangt Geld von Drogenkartellen, korrupten Regimes, Waf-
fenhändlern oder internationalen Kriminellen problemlos in die
Schweiz. In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um
die Beantwortung folgender Fragen:

1. Gemäss "FinCEN-Files" sind in den Jahren 2000 bis 2017 bei
Schweizer Banken rund 3,7 Milliarden Dollar an verdächtigen
Geldern eingegangen und rund 4,2 Milliarden Dollar als Geldab-
gänge verbucht worden. Wurden diese Geldflüsse überprüft?
Welche Massnahmen und Sanktionen wurden bei Verstössen
ergriffen?

2. Deutschland und Grossbritannien wenden zur Überprüfung
von ausländischen Geldflüssen eine Beweislastumkehr an.
Welche Folgen hätte eine solche gesetzgeberische Änderung in
der Schweiz? Sieht der Bundesrat gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf?

3. Der Ständerat hat beschlossen, die Meldepflichten nach Arti-
kel 9 GwG für Finanzintermediäre abzuschaffen. Welche Fol-
gen hätte diese Änderung, würde sie in der Schlussabstimmung
angenommen?

4. Die "FinCEN-Files" berichten von überlasteten Behörden und
machtlosen Staatsanwaltschaften im Kampf gegen Geldwä-
scherei. Welche zusätzlichen Ressourcen sind geplant, um die
Mängel in der Schweiz zu beheben?

5. Wie hoch schätzt der Bundesrat den Betrag an Geldflüssen,
die mit Geldwäscherei in Zusammenhang stehen in der
Schweiz? Wie hoch ist der Betrag, der klar als Geldwäsche
identifiziert und blockiert wurde?

6. Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz anderen Staa-
ten im Kampf gegen Geldwäscherei hinterher. Warum wehrt
sich die Schweiz, internationale Empfehlungen gegen Geldwä-
scherei umzusetzen? Welche aussenpolitische Strategie ver-
folgt der Bundesrat, um das Problem der Geldwäscherei
international zu lösen?

7. Gemäss "FinCEN-Files" stehen unter anderem die CS, die
ZKB, oder die UBS im Verdacht, verdächtige Transaktionen
getätigt zu haben. Welche Massnahmen ergreift der Bundesrat,
um diese Vorfälle zu überprüfen?

8. Wurden Finanzintermediäre im Zusammenhang mit der Mel-
depflicht in Artikel 9 GwG für ihre Untätigkeit bereits gerügt?
Wenn ja, welche?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Dandrès, Fehlmann Rielle,
Friedl Claudia, Munz, Pult, Schneider Schüttel (7)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4073 n Ip. Birrer-Heimo. Verlässliche Information und 
Deklaration von Masken sicherstellen  (23.09.2020)

Das Tragen von Masken im öffentlichen Verkehr, in Geschäften
und anderen Situationen, in denen die Abstandsempfehlungen
nicht eingehalten werden können, wird zunehmend Teil des All-
tags der Bevölkerung. Umso mehr ist unerlässlich, dass sich
auch Laien unkompliziert informieren können, ob im Verkauf

erhältliche Masken gegen eine Verbreitung des Corona-Virus
schützen und die jeweiligen Normen erfüllen.

Eine Recherche des "Kassensturz" vom 1. September und 22.
September 2020 zeigt jedoch, dass zahlreiche untaugliche oder
falsch gekennzeichnete Modelle im Detailhandel angeboten
werden. Das kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Mas-
ken schädigen und sich negativ auf die Disziplin beim Umset-
zen der BAG-Empfehlungen auswirken.

Um dies zu verhindern, muss sichergestellt werden, dass
Anbieter die Eigenschaften und Normen von Masken korrekt
und gut erkennbar deklarieren und nur geeignete Masken in
den Verkauf gelangen. Dazu könnte der Bund ein Label definie-
ren, welches die Eignung einer Maske zur Pandemiebekämp-
fung kennzeichnet und vom Detailhandel nur verwendet werden
darf, wenn die entsprechenden Normen erfüllt sind. Dies würde
den Maskenkauf stark erleichtern und das Vertrauen in der
Bevölkerung stärken.

Zudem muss der Bund eindeutig und für Laien verständlich
informieren, woran geeignete Masken erkennbar sind und ver-
hindern, dass ungeeignete oder falsch deklarierte Masken im
Umlauf sind. Solche Produkte müssen umgehend zurückgeru-
fen oder korrekt deklariert werden.

Der Bundesrat ist gebeten, folgende Fragen zu medizinischen
Masken, Hygienemasken und "Community"-Masken zu beant-
worten:

1. Welche Kennzeichnungen oder Normen schaffen Klarheit
über die Eignung von Masken für die aktuelle Pandemiebe-
kämpfung gemäss den BAG-Empfehlungen?

2. Wie werden Konsument*innen die nötigen Informationen zur
Verfügung gestellt, damit sich auch Laien über die Qualität und
Eignung von im Detailhandel angebotenen Masken informieren
können?

3. Ist der Bund bereit, ein einheitliches Label zu definieren, das
die Eignung einer Maske zur Pandemiebekämpfung bestätigt?

4. Wie wird sichergestellt, dass ungeeignete oder falsch
gekennzeichnete Masken umgehend zurückgerufen oder kor-
rekt deklariert werden?

5. An welche Stelle können sich Konsument*innen wenden,
wenn sie Fragen zur Eignung und Qualität von Masken haben
bzw. wenn sie feststellen, dass ungeeignete oder falsch dekla-
rierte Masken angeboten werden?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4074 n Ip. Schneeberger. Sicherheitslücken in der 
Mobilkommunikation?  (23.09.2020)

In meiner Frage 20.5562 wollte ich wissen, wie sicher die Kom-
munikation in der Bundesverwaltung ist - vor allem mit Mobilge-
räten. Die Antworten des Bundesrates haben mich ehrlich
gesagt sehr überrascht, denn sie sind voller Widersprüche und
bringen zahlreiche Probleme auf den Tisch, an die ich gar nicht
gedacht hatte. Nun möchte ich gerne besser verstehen, wie die
Sachlage wirklich ist:

1. Warum wurde für die Bundesverwaltung noch nie die Frage
nach der Sicherheit der mobilen Geräte und der unterschiedli-
chen Plattformen (Huawei, Android, IPhone, etc.) gestellt, son-
dern nur für das EJPD?

2. Woher weiss die Verwaltung, dass alle Systeme etwa gleich
sicher sind, wenn das noch nie geprüft wurde?
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3. Wenn alle Systeme etwa gleich sicher sind, warum wird dann
immer wieder argumentiert, dass nur Apple Geräte eingesetzt
werden können - aus Sicherheitsgründen? Wie viele Geräte
werden pro Jahr beschafft, wieviel kostet diese Beschaffung
jährlich und wie viel würde es kosten, wenn andere, alternative
Geräte beschafft werden könnten?

4. Welche Handies sind in der Bundesverwaltung im Einsatz?
Gibt es dazu Zahlen? Wissen wir, wieviele Geräte von Apple,
Huawei und anderen Anbietern genutzt werden? Wie sieht die
Verteilung aus?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4075 n Mo. Feller. Projekte zum Bau und zur Sanierung 
von Hotels in der Schweiz fördern  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die folgenden Massnahmen zu
treffen:

- die Möglichkeit nach Artikel 8 Absätze 1-3 des Bundesgeset-
zes über Zweitwohnungen (ZWG), Projekte zum Bau und zur
Sanierung von Hotels zu finanzieren, soll auch ausländischen
Investorinnen und Investoren im Sinne des Bundesgesetzes
über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
(BewG) zugänglich gemacht werden;

- ausländischen Investorinnen und Investoren im Sinne des
BewG soll auch eine Bewilligung zur Erstellung von touristisch
bewirtschafteten Wohnungen nach Artikel 7 Absatz 1 Buch-
stabe b ZWG erteilt werden können.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4076 n Mo. Python. Zulassung synthetischer Pestizide 
unter Berücksichtigung unabhängiger Studien. Anglei-
chung an das europäische Zulassungssystem  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen einer Revision der
Pflanzenschutzmittelverordnung eine Angleichung des schwei-
zerischen Rechts an die Regelung in der EU zu prüfen, die im
Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel die Abstützung
auf unabhängige wissenschaftliche Studien vorsieht und am 27.
März 2021 in Kraft tritt.

Gemäss geltendem Recht müssen Hersteller von Pflanzen-
schutzmitteln im Hinblick auf die Zulassung mithilfe von wissen-
schaftlichen Studien nachweisen, dass die im
Pflanzenschutzmittel enthaltenen Wirkstoffe unbedenklich sind.
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
ist zuständig für die Beurteilung dieser Studien und dafür, die
Risiken zu bewerten, die ein Wirkstoff für die menschliche
Gesundheit darstellt. Der Bundesrat gibt an, dass es aus wis-
senschaftlicher Sicht wünschenswert wäre, wenn für diese
Beurteilung unabhängige Studien herangezogen und berück-
sichtigt werden, und dass man mit diesem Paradigmenwechsel
im schweizerischen Zulassungsverfahren eine Angleichung an
die EU-Regulierung erreichen würde. Diese Regelung, die die
Berücksichtigung von unabhängigen Studien vorsieht, wird
demnächst verabschiedet und am 27. Mai 2021 in Kraft treten
(vgl. 20.5662).

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fivaz Fabien, Matter Michel, Por-
chet, Roth Franziska, Rytz Regula, Schneider Schüttel, Wei-
chelt-Picard (8)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4077 n Ip. Amaudruz. KVG. Pflege für Versicherte, die 
im Ausland leben  (23.09.2020)

Personen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
leben, können unter bestimmten Umständen bei der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung (OKP) nach dem Bundesge-
setz über die Krankenversicherung (KVG) versichert bleiben.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Person eine schwei-
zerische Rente bezieht.

Nun kommt es vor, dass diese im Ausland lebenden Personen
ambulante Pflege erhalten, die von in der Schweiz anerkannten
und niedergelassenen Gesundheitsfachpersonen durchgeführt
wird.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, die folgenden
Fragen zu beantworten:

1. Muss das in der Schweiz niedergelassene und anerkannte
Pflegefachpersonal, das im Ausland ambulante Pflege durch-
führt, im betroffenen Land zugelassen sein?

2. Müssen diese im Ausland erbrachten Leistungen gemäss
KVG und den anwendbaren Tarifen in der Schweiz finanziert
werden oder gemäss den Tarifen und dem rechtlichen Rahmen,
die im Ausland gelten?

3. Entsprechend der Finanzierung der Langzeitpflege (Art. 25a
KVG) übernimmt die OKP bei der ambulanten Pflege einen Teil
der Kosten. Die versicherte Person muss ebenfalls einen
Kostenanteil von maximal 20 Prozent übernehmen. Der Kanton,
in dem die Person ihren Wohnsitz hat, übernimmt die Restfinan-
zierung. Wer übernimmt diese Restfinanzierung für Versicherte,
die im Ausland leben?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4078 n Mo. Silberschmidt. Netto-null-Ziel im Jahr 2050. 
Ein Nachhaltigkeitsziel auch für die AHV  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, basierend auf seiner Antwort auf
die Motion 20.3833, die Zielsetzung zu beschliessen und lang-
fristig umzusetzen, wonach die AHV bis ins Jahr 2050 nachhal-
tig und generationengerecht finanziert werden muss (kein
Umlagedefizit im Jahr 2050).

Mitunterzeichnende: de Courten, Humbel, Mettler, Sauter (4)

11.12.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

18.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4079 n Ip. Friedl Claudia. Invasive Quagga-Muschel 
bedroht Ökosysteme und Trinkwasserfassungen  
(23.09.2020)

Seit rund 4 Jahren breitet sich die invasive Quagga-Muschel
explosionsartig in Schweizer Seen aus. Ausgehend vom
Bodensee sind heute weitere Seen wie der Genfer-, Neuenbur-
ger- und Bielersee betroffen. Seit einigen Jahren kämpfen die
Berufsfischer und -fischerinnen in fast allen Seen ums Überle-
ben, weil die Fangrückgänge erheblich sind. Die Ursachen
dafür sind vielfältig und uneindeutig, wie verschiedene For-
schungsprojekte belegen. Die Einschleppung der Quagga-
Muschel ist sicherlich eine weitere Belastung. Durch die Fähig-
keit dieser Muschel, sich das ganze Jahr fortzupflanzen, bildet
sie innerhalb kurzer Zeit ganze Muschelbänke und dies bis in
sehr grosse Tiefen. Die Muscheln filtrieren grosse Mengen Nah-
rung aus dem Wasser, welche dann für andere Tiere fehlt. Aber
die Muschel bedroht nicht nur das Ökosystem, sondern ver-
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stopft auch Trinkwasser-Leitungen. Dies ist ein neues Phäno-
men, weil die einheimischen Muscheln nicht bis in die Tiefen
der Fassungen vordringen.

1. Wie schätzt der Bundesrat die Auswirkungen des Aufkom-
mens der neuen invasiven Quagga-Muschel auf das Ökosy-
stem, die Berufsfischerei und die Trinkwasserversorgungen aus
den Seen ein?

2. Ist dieses Phänomen der explosionsartigen Vermehrung der
invasiven Muschel aus anderen Ländern bekannt? Sind Mass-
nahmen dagegen bekannt?

3. Gemäss Presse ist bereits ein internationales Forschungs-
projekt mit Teilnahme der Schweiz aufgegleist. Gibt es bereits
Erkenntnisse?

4. Gibt es eine Strategie, damit eine weitere Ausbreitung der
Muschel verhindert werden kann?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Locher Benguerel, Munz,
Schneider Schüttel, Storni, Suter (6)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4080 n Ip. Friedl Claudia. Gefährdet die Exportrisikover-
sicherung die aussenpolitischen Ziele der Schweiz?  
(23.09.2020)

Ein 90-Millionen-Kredit an die staatliche belarussische Eisen-
bahn für den Kauf von Stadler-Zügen wird von der Schweizer
Exportrisikoversicherung (SERV) versichert. Angesichts der
schockierenden Ereignisse in Belarus seit der Präsidentenwahl
Anfang August 2020 (Gewalt gegen Demonstranten, Berichte
von Folter, Berichte von Wahlfälschung), stellen sich grundsätz-
liche Fragen zur SERV:

1. Wie steht der Bundesrat zu versicherten Projekten, die zwar
nicht direkt zu Menschenrechtsverletzungen im Ausland führen,
aber indirekt einem undemokratischen Regime zu Gute kom-
men?

2. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die aussenpolitischen
Ziele der Schweiz und insbesondere die Einhaltung der Men-
schenrechte bei der Vergabe von Exportrisikoversicherungen
angemessen berücksichtigt werden?

3. Gemäss Artikel 34 SERVG hat der Bundesrat die Möglich-
keit, Anweisungen über die Versicherung eines Exportgeschäfts
von besonderer Tragweite zu erteilen. Wie stellt der Bundesrat
sicher, dass Exportgeschäfte von besonderer Tragweite erkannt
werden und an ihn gelangen?

4. Wie steht der Bundesrat zur Versicherung des 90-Millionen-
Kredits an die staatliche belarussische Eisenbahn für den Kauf
von Stadler-Zügen? Wird er bezüglich dieser Versicherung von
seiner Kompetenz gemäss Artikel 34 SERVG Gebrauch
machen?

5. Besteht Gesetzesrevisionsbedarf, um sicherzustellen, dass
die aussenpolitischen Ziele der Schweiz bei der Vergabe von
Exportrisikoversicherungen angemessen berücksichtigt wer-
den?

6. Die SERV publiziert zwar vorbildlich alle bewilligten Versiche-
rungen mit einem Lieferwert ab 10 Millionen Franken auf ihrer
Webseite (https://www.serv-ch.com/nachhaltigkeit/projektinfor-
mationen/projekte/), aber auf Wunsch des Versicherungsneh-
mers werden Herstellername, Exportgut und Projektname
zensiert. Dient diese Zensur dazu, Projekte, welche auf öffentli-
che Kritik stossen könnten, vor eben dieser Kritik zu bewahren?

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Fehlmann Rielle, Molina,
Munz, Pult, Schneider Schüttel, Seiler Graf (8)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4081 n Ip. Nantermod. Vereinfachung und Beschleuni-
gung von Health Technology Assessments  (23.09.2020)

Die Bewertung medizinischer Verfahren und Technologien
(Health Technology Assessment, HTA) hat zum Ziel, systema-
tisch zu prüfen, ob gewisse von der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) vergütete Leistungen die Kriterien
der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit
(WZW-Kriterien) erfüllen. Erfüllen sie die Voraussetzungen
nicht, müssen sie von der Vergütungspflicht der OKP ausge-
schlossen oder ihre Vergütung muss zumindest eingeschränkt
werden ("Disinvestment"). HTA sind somit ein wichtiges Instru-
ment der Politikberatung.

Seit der Einführung der HTA hat das Bundesamt für Gesundheit
verschiedene Studien durchgeführt. Massnahmen wurden bis-
her jedoch noch keine getroffen. Die 2013 angenommene
umfassende Strategie "Gesundheit2020" fordert eine Stärkung
der HTA. Eine Reduktion von nicht wirksamen und nicht effizi-
enten Leistungen, Medikamenten und Verfahren wird ange-
strebt, um die Qualität zu steigern und die Kosten
einzudämmen. Jährliche Kosteneinsparungen von mehr als 200
Millionen Franken wurden im Rahmen der Strategie erwartet.

Seit der Entwicklung der Strategie wurden zwar HTA lanciert,
zahlreiche Berichte in Auftrag gegeben und zahlreiche Ver-
nehmlassungen durchgeführt. Die im Bereich der Leistungen
angekündigten Kosteneinsparungen sind jedoch bis heute aus-
geblieben. Ein HTA dauert fast vier Jahre - im Vergleich mit
anderen Ländern ist das eine viel zu lange Zeit. Zwar wurden
die HTA in den letzten Jahren etwas beschleunigt. Sie dauern
jedoch noch immer zu lange, sind zu kompliziert und zu schwer-
fällig, und sie erfordern eine grosse Anstrengung für ein mittel-
mässiges Ergebnis.

Der kürzlich veröffentlichte Bericht "Prüfung der Verfahrenseffi-
zienz von Health Technology Assessments" der Eidgenössi-
schen Finanzkontrolle kommt in all den oben genannten
Punkten zu denselben Schlüssen. Der Bericht schlägt verschie-
dene Verbesserungsmassnahmen vor. Vor diesem Hintergrund
stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:

- Welche Schlüsse zieht der Bundesrat aus dem Bericht?

- Welches sind die empfohlenen Massnahmen, die gemäss
dem Bundesrat getroffen werden müssen?

- Beabsichtigt der Bundesrat weitere Massnahmen?

- Mehrere HTA sind abgeschlossen, so zum Beispiel die HTA
zur Infusions-Eisentherapie, zur Blutzucker-Messstreifen und
zur Kniearthroskopie. Warum wurden im Anschluss an diese
Studien keine Massnahmen ergriffen? Wie lange wird es noch
dauern, bis aufgrund der Ergebnisse die sich aufdrängenden
Anpassungen der Spezialitätenliste beziehungsweise der Kran-
kenpflege-Leistungsverordnung erfolgen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt
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x 20.4082 n Ip. Feri Yvonne. Transparente und klar gere-
gelte Verfahren bei der Verabschiedung von medizinisch-
ethischen Richtlinien  (23.09.2020)

Rechtsetzende Bestimmungen werden in der Schweiz in der
Regel in breit abgestützten und transparenten Verfahren erlas-
sen. Dazu gehört auch, dass alle interessierten Parteien, Dach-
verbände, Organisationen und weitere Kreise im Rahmen von
Vernehmlassungen zu den Vorlagen Stellung beziehen und
dabei ihr spezifisches Fachwissen einbringen können.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass medizinisch-ethi-
schen Richtlinien, die für Ärztinnen und Ärzte verbindlich sind
und Vorgaben für Entscheide über Leben und Tod machen, von
einer privaten Institution, nämlich der Schweizerischen Akade-
mie der Medizinischen Wissenschaften SAMW, in einem inter-
nen Verfahren erstellt werden. Die SAMW-Triagerichtlinien zur
intensivmedizinischen Behandlung bei Ressourcenknappheit,
die im März 2020 aufgrund der Covid-19-Epidemie aktualisiert
worden waren, verdeutlichen, dass das Verfahren bei der Erar-
beitung von medizinisch-ethischen Richtlinien dringend über-
prüft und verbessert werden sollte. Fachpersonen kritisieren
nämlich, dass diese Triagerichtlinien bzgl. Altersdiskriminierung
widersprüchlich seien und das in der Bundesverfassung statu-
ierte Verbot der Diskriminierung aufgrund des Alters verletzen
würden. In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um
die Beantwortung folgender Fragen:

1. In welchem Verfahren werden SAMW-Richtlinien erarbeitet
resp. angepasst und genehmigt? Welche Akteure werden dabei
einbezogen?

2. Wie wird zukünftig sichergestellt, dass die SAMW als privat-
rechtlicher Akteur bei der Formulierung von Richtlinien die ver-
fassungsmässigen Grundrechte beachtet?

3. Wieso delegiert der Bund die Ausarbeitung dieser Richtlinien
als eine im öffentlichen Interesse stehende Aufgabe an eine pri-
vatrechtliche Institution, die die Bundesverfassung nicht an die
Grundrechte bindet (Art. 35/2 BV)?

4. Kann der Bund anordnen, dass die SAMW die diskriminieren-
den Alterskriterien aus den Triagerichtlinien streicht? Wenn ja,
wird er das tun?

5. Wie wird der im Zusammenhang mit der Aktualisierung der
Triagerichtlinien geäusserten Kritik bei der Leistungsvereinba-
rung ab 2021 mit der SAMW Rechnung getragen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4083 n Ip. Feri Yvonne. Universelle 
Gesundheitsversorgung  (23.09.2020)

Im September 2019 nahmen die 193 UN-Mitgliedstaaten inkl.
Schweiz die Erklärung zur Universellen Gesundheitsversorgung
an, einschliesslich der Verpflichtung, die Anstrengungen im
Bereich der seltenen Krankheiten zu verstärken. Universelle
Gesundheitsversorgung (universal coverage) bedeutet gemäss
WHO, dass alle Menschen Zugang zu notwendigen fördernden,
präventiven, kurativen und rehabilitativen Gesundheitsdiensten
haben, die von ausreichender Qualität sind, um effektiv zu sein
und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Menschen unter kei-
nen finanziellen Schwierigkeiten bei der Bezahlung dieser Dien-
ste leiden.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche besonderen Herausforderungen stellen sich für die
Schweiz bei der Umsetzung einer universellen Gesundheitsver-
sorgung mit Fokus auf seltene Krankheiten?

2. Mit welchen Massnahmen setzt die Schweiz die mit der
Erklärung zur universellen Gesundheitsversorgung eingegan-
genen Verpflichtungen um?

3. Gemäss Konzept seltene Krankheiten stellt jeder Akteur die
nötigen Mittel für die von ihm unternommenen Umsetzungsakti-
vitäten selbst bereit. Wie kann der Bund dazu beitragen, dass
diese von den Akteuren selbst finanzierten Aktivitäten nach eini-
ger Zeit aus Ressourcenproblemen nicht eingestellt werden?
Was unternimmt der Bund, damit sich die Situation von Men-
schen mit seltenen Krankheiten dank der im Konzept definierten
Massnahmen auch langfristig verbessert?

4. Medikamente können die Lebensqualität von Menschen mit
seltenen Krankheiten verbessern und ihre Beschwerden lin-
dern. Da für seltene Krankheiten wenige Medikamente verfüg-
bar sind, ist die Medikamentenentwicklung besonders
bedeutend. Bei der Entwicklung ist der enge Einbezug von Pati-
entinnen und Patienten in allen Phasen unabdingbar, da sie am
besten beurteilen können, welche Wirkungen Medikamente ent-
falten müssen, um den eigenen Gesundheitszustand positiv zu
beeinflussen. Mit welchen Rahmenbedingungen kann die
gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Patientenorgani-
sationen und Pharmaindustrie gefördert werden? Mit welchen
weiteren Massnahmen kann die Einbindung von Patientenorga-
nisation in den gesamten Prozess von der Medikamentenent-
wicklung, über die Zulassung bis hin zur Vergütung durch die
Krankenversicherer gefördert werden?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4084 n Mo. Feri Yvonne. Nationale Strategie zur 
Bekämpfung der Cyber-Pädokriminalität  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine nationale Strategie zur effi-
zienten Bekämpfung der Cyber-Pädokriminalität auszuarbeiten.
Im Hinblick auf die Abgabe der verdeckten Ermittlung vom Bund
an die Kantone per Januar 2021 muss eine nationale Strategie
sicherstellen, dass die Verfolgung von Cyber-Pädokriminellen
nicht an Kantonsgrenzen und kantonalen Rechtsunterschieden
scheitert.

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl
Claudia, Jans, Locher Benguerel, Munz, Pult, Schneider Schüt-
tel, Storni, Suter (11)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4085 n Ip. Gugger. Tabak anstatt Schokolade für unsere 
Rekruten?  (23.09.2020)

Während dem Höhepunkt der Corona-Krise versandte der
Tabakkonzern British American Tobacco Schweiz (BAT) eine
verstörende Medienmitteilung. Darin wurde behauptet:

"In der Corona-Krise erfüllt British American Tobacco (BAT)
Schweiz mit seiner Produktion eine systemrelevante Aufgabe
bei der Landesversorgung, wie von offizieller Seite bestätigt
wird."

Weiter stand in der Mitteilung, dass BAT die Soldatinnen und
Soldaten im COVID-19-Sondereinsatz mit Tabakprodukten
beliefere.

Diese Aussagen lassen einige Fragen aufkommen:
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1. Besteht eine Kooperation zwischen dem VBS und dem BAT-
Konzern?

2. Werden die Rekruten in den Kasernen und die WK-Truppen
direkt mit Tabakprodukten beliefert, z.B. im Rahmen von Pro-
motionen oder Sponsorings? Machen die Tabakkonzerne direkt
Werbung in den Kasernen?

Falls Ja, was gedenkt das VBS dagegen zu unternehmen?

3. Hat Tabak irgendeine Bedeutung bei der wirtschaftlichen
Landesversorgung? Wird der Versorgung der Menschen mit
Tabakprodukten, gegenüber anderen Produkten, eine Priorität
eingeräumt?

Falls Ja, wieso erhält ein Produkt, dass jährlich 9500 Menschen
in der Schweiz tötet eine bevorzugte Behandlung?

4. Sollten die von BAT gemachten Aussagen nicht der Wahrheit
entsprechen oder missverständlich sein, wird der Bund Mass-
nahmen gegen diese Art der Kommunikation von BAT ergrei-
fen?

Falls Nein, wieso lässt der Bund zu, dass ein Tabakkonzern den
Namen des Bundes für Tabakwerbung missbraucht?

5. Wie schützt das VBS und die Armee allgemein die Rekruten
vor aggressivem Marketing der Tabakkonzerne?

6. Jugendsport- und Jugendpräventionsfachleute sehen seit
einiger Zeit einen zunehmenden Trend beim Konsum von ora-
len Tabakprodukten (Snus und snusähnliche Produkte). Ist
diese Tatsache auch dem VBS bekannt und was unternimmt
die Armee deswegen?

7. Gibt es Daten über den Konsum von Tabak- und Nikotinpro-
dukten in der Armee? Gibt es eine Strategie beim VBS um
unsere jungen Rekruten vor der Nikotinabhängigkeit zu schüt-
zen?

Einen Tag nach einer Anfrage an das Bundesamt für wirtschaft-
liche Landesversorgung (20.8.2020) über die systemische
Bedeutung von BAT, verschwand die betreffende BAT-Medien-
mitteilung von der BAT Schweiz Webseite.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Streiff, Studer (3)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4086 n Ip. de Montmollin. Budget für Mobilität und 
Sprachaufenthalte von Lernenden in der beruflichen 
Grundbildung  (23.09.2020)

Dass Mobilität und Sprachaufenthalte im Rahmen einer Ausbil-
dung von grosser Bedeutung sind, ist längst erwiesen. Eines
der Ziele der 2017 vom Bundesrat und den Kantonen ausgear-
beiteten schweizerischen Strategie "Austausch und Mobilität"
ist eine qualitative und quantitative Stärkung von Austausch und
Mobilität auf allen Bildungsstufen (Primar-, Sekundar- und Terti-
ärstufe, sowohl im allgemeinbildenden als auch im Berufsbil-
dungsbereich), in der Arbeitswelt und im ausserschulischen
Bereich (Jugendförderung, Freiwilligenarbeit, Weiterbildung).
Die Förderung von Austausch und Mobilität ist ebenfalls Teil der
Kulturbotschaft 2021-2024. Für die Gesamtheit dieser Vorha-
ben ist ein Budget von 10 Millionen Franken vorgesehen. Es
wird jedoch nicht weiter ausgeführt, wie genau diese Summe
auf die verschiedenen Kategorien von Projekten und Nutznies-
sern aufgeteilt werden soll.

Ich bitte daher den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

- Welcher Anteil des aktuellen Ausgabenplafonds (10 Mio. Fr.)
ist für Projekte zur Förderung von Sprachaufenthalten für Ler-
nende in der beruflichen Grundbildung vorgesehen?

- Falls dieses Budget vom Parlament erhöht wird: Welcher
Anteil könnte zusätzlich gezielt für die Förderung von Sprach-
aufenthalten für Lernende in der beruflichen Grundbildung
gewährt werden?

Mitunterzeichnende: Chevalley, Kutter, Locher Benguerel (3)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4087 n Po. Clivaz Christophe. Verunreinigung des Trink-
wassers mit Chlorothalonil. Wie reagieren und wie die nöti-
gen Sanierungen finanzieren?  (23.09.2020)

Chlorothalonil ist in der Schweiz seit dem 1. Januar 2020 verbo-
ten. Im Trinkwasser sind allerdings problematische Abbaupro-
dukte von Chlorothalonil festgestellt worden, insbesondere in
den Kantonen Genf, Waadt, Freiburg, Bern, Aargau, Solothurn,
Schaffhausen, Zug, Thurgau, Luzern, Zürich und Tessin.

Um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, müssen die
Gemeinden die Konzentration der Abbauprodukte reduzieren,
was dazu führt, dass sie gewisse Trinkwasserfassungen vom
Netz nehmen, sich anderen Netzen anschliessen oder Wasser
aus verschiedenen Quellen mischen müssen. Das Fassen von
unbelastetem Wasser ist aber nicht überall möglich. In diesen
Fällen muss das belastete Wasser in einem komplexen Verfah-
ren gefiltert und gereinigt werden, was mit hohen Kosten und
einem grossen Energieaufwand verbunden ist. In ihrer jüngsten
Publikation schätzt die Avenir Suisse die Kosten, die durch den
Einsatz von Pestiziden entstehen, auf 100 Millionen Franken
pro Jahr, insbesondere wegen der Kosten für die Sanierung von
Trinkwasserfassungen.

Der Bund hat in dieser Situation eine Verantwortung, denn er
hat Chlorothalonil zugelassen und dessen Einsatz während
mehrerer Jahrzehnte bewilligt. Offensichtlich hat er das Vorsor-
geprinzip verletzt. Auch stellt sich die Frage der Verantwortung
der Produzenten von Chlorothalonil, im Sinne einer "erweiterten
Herstellerverantwortung". Die Frage wird zurzeit in der EU dis-
kutiert.

Das Postulat 20.3408 Thorens Goumaz, in dem es um das-
selbe Thema ging, wurde am 21. September 2020 im Ständerat
mit einer einzigen Stimme Differenz abgelehnt. In seiner Ant-
wort auf dieses Postulat äussert sich der Bundesrat zwar zu
einzelnen Punkten, geht auf andere Punkte aber gar nicht rich-
tig ein. Daher wird er beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
welchem:

1. die für die Sanierungsarbeiten nötigen Fristen veranschlagt
werden;

2. evaluiert wird, wie hoch das Risiko ist, dass ein Teil der
Bevölkerung bis zum Abschluss der Sanierung kontaminiertem
Trinkwasser ausgesetzt bleibt, sowie Massnahmen zur Risiko-
reduktion und zur Beschleunigung der Sanierungsarbeiten vor-
geschlagen werden;

3. die Kosten der Massnahmen und der Arbeiten, die die
Gemeinden in Angriff nehmen müssen, geschätzt werden;

4. Lösungen für die Finanzierung vorgeschlagen werden, mit
denen die Gemeinden in ihren Aufgaben unterstützt werden,
unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Chevalley, Fluri, Jans, Jauslin,
Klopfenstein Broggini, Pasquier, Python, Wehrli (9)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.
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20.4088 n Po. Clivaz Christophe. Durch Reifen- und 
Bremsabrieb freigesetzter Feinstaub. Lösungen zur 
Bekämpfung der gesundheitsschädigenden Auswirkungen 
finden  (23.09.2020)

Gemäss dem am 8. September veröffentlichten jüngsten
Bericht der Europäischen Umweltagentur ist die Luftverschmut-
zung in Europa jedes Jahr für den vorzeitigen Tod von mehr als
400 000 Personen verantwortlich. Gemäss diesem Bericht bil-
det auch die Schweiz mit mehr als 4500 durch die Luftver-
schmutzung verursachten vorzeitigen Todesfällen keine
Ausnahme. Als wichtigste Schadstoffe nennt der Bericht Fein-
staub (verantwortlich für 3700 vorzeitige Todesfälle pro Jahr in
der Schweiz), Stickoxide (620 vorzeitige Todesfälle) und Ozon
(240 vorzeitige Todesfälle).

Der Strassenverkehr ist eine der wichtigsten Quellen von Fein-
staub PM2.5, insbesondere im städtischen Raum. Der Fokus
lag lange auf Abgasen als Emissionsquelle von Feinstaub, doch
auch der Reifen- und Bremsabrieb sowie der Abrieb von Stras-
senbelag verursachen eine beträchtliche Menge der Feinstaub-
emissionen. Gemäss dem Centre interprofessionnel technique
d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA) sind diese
Quellen in Frankreich jährlich für den Ausstoss von 15 000 Ton-
nen Feinstaub verantwortlich, das entspricht 46,5 Prozent der
gesamten Menge des dort durch den Strassenverkehr freige-
setzten Feinstaubs.

In der Schweiz wird Feinstaub derzeit, was die Emissionen, die
Konzentration in der Luft und deren Auswirkungen betrifft, in
zwei Kategorien eingestuft: in die Kategorie Feinstaubpartikel
mit einem Durchmesser kleiner als 10 Mikrometer (PM10) für
Reifenfragmente und in die Kategorie Feinstaubpartikel mit
einem Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer (PM2.5) für den
Bremsabrieb. Es sind Arbeiten auf internationaler Ebene im
Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für
Europa (Commission Economique des Nations Unies pour
l'Europe, CEE-ONU) im Gang, an denen die Schweiz beteiligt
ist, um geeignete technische Lösungen für die Eindämmung der
durch Bremsabrieb verursachten Emissionen zu finden. Weitere
Arbeiten in der Schweiz haben die Charakterisierung des durch
Reifenabrieb freigesetzten Feinstaubs zum Ziel.

Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat beauftragt, einen
detaillierten Bericht vorzulegen, anhand dessen es möglich sein
wird, neue Kenntnisse zu gewinnen betreffend:

- die Menge der durch den Reifen- und Bremsabrieb verursach-
ten Emissionen;

- die in der Raumluft gemessenen Konzentrationen;

- die Auswirkungen für die Gesundheit, die daraus resultieren
können;

- die Festlegung von Zielen zur Eindämmung der Emissionen;
und

- die Massnahmen, die es ermöglichen, diese Ziele zu errei-
chen.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Bulliard, Fluri, Jans, Klopfen-
stein Broggini, Pasquier, Pointet, Python (8)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4089 n Mo. Cattaneo. Entwicklung des Agrofotovoltaik-
Sektors fördern  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Änderungen des
Raumplanungsgesetzes vorzunehmen, damit die Stromerzeu-
gung durch Photovoltaik mit der Obst- und Gemüseproduktion

kombiniert werden kann. Insbesondere soll im Gesetz verankert
werden, dass die Installation von Systemen zur Nutzung der
Sonnenenergie auf Infrastrukturen der Landwirtschaft und der
Obst- und Gemüseproduktion grundsätzlich möglich und erlaubt
ist. Die Installation solcher Systeme muss auf sowohl in Land-
wirtschaftszonen als auch in besonderen Zonen gelegenen
Treibhäusern und anderen Infrastrukturen der Landwirtschaft
und der Obst- und Gemüseproduktion möglich sein, unabhän-
gig von der vorgesehenen Nutzung des Bodens.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Borloz, Bourgeois, Clivaz
Christophe, de Quattro, Farinelli, Gafner, Giacometti, Grossen
Jürg, Gysin Greta, Jauslin, Klopfenstein Broggini, Nordmann,
Nussbaumer, Regazzi, Ritter, von Siebenthal (17)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4090 n Ip. Romano. Studien über die Gestaltung von 
Mobilität in Agglomerationen. Und das Italienische?  
(23.09.2020)

Im Rahmen der Erfüllung des Postulats Burkart 18.3606 "Die
Schnittstellenproblematik zwischen Nationalstrassen und dem
nachgelagerten Strassennetz lösen" durch den Bundesrat sind
zwei sogenannte "Grundlagenstudien" zur Gestaltung von
Mobilität in Agglomerationen durchgeführt worden: "Gestaltung
von Mobilität in Agglomerationen: Initialstudie Schnittstellen im
Übergangsbereich nationaler, regionaler und lokaler Netze in
Agglomerationen" und "Gestaltung von Mobilität in Agglomera-
tionen: Auswirkungen siedlungsstruktureller Veränderungen auf
den Verkehr".

Diese Studien gelten als wichtige Hilfe für die Ausarbeitung
zukünftiger Agglomerationsprogramme; diese sind ein Instru-
ment, das für die Raum- und Verkehrsentwicklungspolitik der
Kantone und Gemeinden immer wichtiger wird. Trotz der offen-
sichtlichen Bedeutsamkeit und der weit verbreiteten Nutzung
dieser Studien muss man mit Bedauern feststellen, dass diese
nur auf Deutsch verfügbar sind und dass auch die Zusammen-
fassungen nur auf Deutsch und Französisch vorliegen: Das Ita-
lienische wird einmal mehr ignoriert.

Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist diese Praxis dem Bundesrat bekannt und kann er sie
rechtfertigen?

2. Aus welchem Grund wird noch immer zu oft darauf verzichtet,
eine Version der Dokumente in den verschiedenen Amtsspra-
chen zur Verfügung zu stellen, oder anders gefragt, warum wird
auf eine italienische Version verzichtet?

3. Wie bewertet der Bundesrat diese Vorgehensweise im Hin-
blick auf die zahlreichen Anstrengungen zur Förderung und
zum Schutz der Mehrsprachigkeit?

4. Wie gedenkt der Bundesrat, die Übersetzung in die Amts-
sprachen von strategisch wichtigen Dokumenten oder solchen
mit grosser Reichweite sicherzustellen?

Mitunterzeichnende: Farinelli, Giacometti, Gysin Greta, Mar-
chesi, Quadri, Regazzi, Storni (7)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4091 n Ip. Roth Pasquier. Das Bundesamt für Verkehr 
muss seine Praxis beim Einbau von Aufzügen in den Bahn-
höfen überdenken  (23.09.2020)

2014 haben Volk und Stände mit der Annahme des Projekts
FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur) die
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Grundlage für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur
geschaffen. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ver-
langt derweil von den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs,
dass sie die Bahnhöfe an die neuen Normen für Personen mit
eingeschränkter Mobilität anpassen. Dadurch entstehen zahl-
reiche Baustellen, die vom Bund finanziert werden.

Sehr merkwürdigerweise ist es nicht vorgesehen, dass der
Bund den Einbau von Aufzügen in den Bahnhöfen finanziert,
obwohl er verspricht, den sicheren Zugang zu den Perrons für
alle Personen mit eingeschränkter Mobilität zu gewährleisten.

Die Planungsanweisung BehiG, die dem Bundesamt für Ver-
kehr (BAV) als Strategie zur Umsetzung des BehiG dient, sieht
vor, dass ein Bahnhof ohne Aufzug der Norm entspricht, wenn
neben einer Treppe auch eine Zugangsrampe vorhanden ist.
Eine Rampe ist jedoch - obschon ihre Kapazität und ihre Ver-
fügbarkeit grösser sein mögen - für Personen mit eingeschränk-
ter Mobilität weniger praktisch und weniger sicher. So sind diese
Rampen zwar von Gesetzes wegen erlaubt, sie sind jedoch oft
sogar für Personen mit lediglich einer leichten Behinderung zu
lang und zu steil. Das BAV muss seine Haltung schon jetzt in
einem Fall betreffend den Bahnhof Freiburg vor Gericht verteidi-
gen.

Ich bitte daher den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Drängt es sich angesichts der beschriebenen Situation und
der Tatsache, dass an den Bahnhöfen viele Personen mit ein-
geschränkter Mobilität unterwegs sind, nicht auf, mit der Zeit zu
gehen und diese Haltung zu überdenken?

2. Falls ja, ist der Bundesrat bereit, die derzeit zu strenge Pla-
nungsanweisung BehiG des BAV zu überarbeiten?

3. Ist der Bundesrat schliesslich bereit, den Einbau von Aufzü-
gen in den Bahnhöfen zu finanzieren?

Mitunterzeichnende: Andrey, Bourgeois, Bulliard, Candinas,
Kamerzin, Maitre, Page, Piller Carrard, Python, Roduit, Schnei-
der Schüttel (11)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4092 n Mo. Mäder. Keine mengenbezogenen Lohnan-
reize für Spitalärzte  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesänderung vorzu-
legen, mit der sichergestellt wird, dass die Kantone nur solchen
Spitälern Leistungsaufträge erteilen, die ihren internen und
externen Fachkräften keine mengenbezogenen Lohnanteile
oder Kickbacks bezahlen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Brunner, Fischer
Roland, Flach, Gredig, Matter Michel, Pointet (8)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4093 n Mo. Mäder. Mit maximal sechs Gesundheitsregio-
nen die Koordination fördern und Überkapazitäten 
abbauen  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen ein Gesundheitsversorgungssystem

mit maximal sechs Versorgungsregionen zu implementieren.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Brunner, Fischer
Roland, Flach, Gredig, Matter Michel, Pointet (8)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4094 n Ip. Gutjahr. Wird die Bauprodukteverordnung bei 
der Ausschreibung von Bundesgebäuden ignoriert?  
(23.09.2020)

Der Bundesrat wird ersucht, die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:

1. Warum wird bei der Ausschreibung des neuen Verwaltungs-
zentrums des VBS unter dem Umweltgesichtspunkt so explizit
auf Holz gesetzt und nicht auf die neutrale Formulierung der
Bauprodukteverordnung Anhang 1 Absatz 7, die sich hier zur
nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen äussert?
Konkret, wurde der Einsatz von Sekundärbaustoffen geprüft?

2. Wurden auch Vorschläge anderer Bauweisen (z.B. mit Beton
oder Stahl) eingereicht und hatten diese im Ausschreibungspro-
zess eine reelle Chance?

3. Welche Rolle haben Gesichtspunkte der Dauerhaftigkeit, der
Kreislaufwirtschaft und die Wiederverwertung des Gebäudes
respektive der Baustoffe gespielt?

Mitunterzeichnende: Flach, Jauslin, Regazzi, Schilliger,
Sollberger (5)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4095 n Mo. Bourgeois. Inländische Zuckerproduktion 
schützen  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt:

a. ausnahmsweise und für eine Dauer von maximal drei Jahren
den Einsatz von Neonicotinoiden zur Umhüllung von Rüben-
Saatgut zu bewilligen, wie dies in einigen EU-Staaten der Fall
ist, oder eine andere Methode mit vergleichbarer Wirksamkeit
vorzuschlagen; dabei soll er dem Umweltaspekt Rechnung tra-
gen;

b. innerhalb dieser Frist von maximal drei Jahren dafür zu sor-
gen, dass in der Forschung konkrete Ergebnisse erzielt werden,
was die wirksame Bekämpfung der virösen Vergilbung der Zuk-
kerrüben betrifft.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz,
Borloz, Bulliard, Cattaneo, de Montmollin, de Quattro, Grin,
Gschwind, Haab, Müller Leo, Nicolet, Ritter, Roth Pasquier, Sie-
genthaler, Wehrli (17)

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4096 n Ip. Andrey. Nachhaltigkeit im Finanzsektor  
(23.09.2020)

Der Bundesrat hat im Juni 2020 einen Bericht und Leitlinien zur
Nachhaltigkeit im Finanzsektor verabschiedet. Darin definiert er
das Ziel, die Schweiz als führenden Standort für nachhaltige
Finanzdienstleistungen zu positionieren. Der Bundesratsbe-
richt zeigt auf, wo andere Finanzplätze bezüglich nachhaltige
Finanzdienstleistungen stehen und diskutiert verschiedene
Massnahmen, ohne jedoch konkrete Beschlüsse zu fällen. Die
Bedeutung der Finanzwirtschaft für die Erreichung der globalen
Nachhaltigkeits- und Umweltziele wird im Bericht zwar grund-
sätzlich anerkannt, fällt aber gegenüber dem Ziel der Erhaltung
bzw. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer
Finanzplatzes klar zurück. Ausserdem geht der Bericht nicht auf
die Problematik des Biodiversitätsverlusts ein.

Im Nachgang haben PwC Schweiz und WWF Schweiz im Sep-
tember 2020 eine Strategie für einen nachhaltigen Schweizer
Finanzplatz veröffentlicht. Diese fokussiert auf die Stärken der
Schweiz und stellt - im Unterschied zum Bundesratsbericht - die
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positive Umweltwirkung der Finanzflüsse in den Mittelpunkt. Als
Ziel postuliert die Qualitätsstrategie, dass bis spätestens 2050
alle Schweizer Finanzflüsse zu Netto-Null-Treibhausgasemis-
sionen und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt bei-
tragen sollen. Um dies zu erreichen, fordert die Strategie, dass
bereits ab 2030 alle neuen Finanzflüsse auf dieses Ziel ausge-
richtet werden. PwC und WWF schlagen dafür über 40 konkrete
Massnahmen vor. Diese richten sich an Finanzinstitutionen,
Unternehmen, Politik, Aufsichtsbehörden, die Wissenschaft und
die Zivilgesellschaft und sollen den Übergang zu einer wider-
standsfähigeren Wirtschaft unterstützen.

Vor dem Hintergrund der beiden Berichte bitte ich den Bundes-
rat um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wie erklärt sich der Bundesrat, dass der Bundesratsbericht
zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor die Wirkungsperspektive
vernachlässigt und die Biodiversitätsthematik komplett ausblen-
det?

2. Ist er bereit, diese fehlenden Aspekte in die Vertiefungsarbei-
ten, die derzeit unter der Federführung des SIF laufen, aufzu-
nehmen?

3. Was hält der Bundesrat von den in der PwC/WWF -Strategie
formulierten Zielsetzungen bis 2030 und 2050?

4. Inwiefern sieht der Bundesrat in den von PwC/WWF vorge-
schlagenen Massnahmen einen Beitrag zu den eigenen
Umweltzielen, insbesondere zum Klimaziel von Netto-Null
Emissionen bis 2050?

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Brélaz, Fischer Roland,
Jans (4)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4097 n Mo. Marti Min Li. Aktionsplan zur Verbesserung 
des Diskriminierungsschutzes  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird ersucht, auf der Grundlage des Berichtes
und der Empfehlungen der Studie "Zugang zur Justiz in Diskri-
minierungsfällen" des Schweizerischen Kompetenzzentrums für
Menschenrechte (SKMR) einen konkreten Aktionsplan zur
Behebung der in dieser Studie aufgezeigten Mängel auszuar-
beiten.

Mitunterzeichnende: Arslan, Barrile, Bertschy, Bulliard,
Eymann, Feri Yvonne, Fiala, Flach, Funiciello, Gredig, Kutter,
Landolt, Locher Benguerel, Molina, Munz, Portmann, Pult, Sil-
berschmidt, Suter, Widmer Céline (20)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4098 n Mo. Marti Min Li. Sicherstellung der kulturellen 
Teilhabe und Vielfalt  (23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, mittels geeigneter Massnahmen
die existentielle Sicherung des Kultursektors und der Erhalt der
kulturellen Vielfalt im Rahmen der anhaltenden COVID19-Krise
sicherzustellen. Dazu soll er einen Fonds schaffen, der Projekte
finanziert, welche bestehende oder geplante Angebote in den
digitalen Raum transferiert. Das kann auch die Digitalisierung
der Branche vorantreiben. Bestehende Plattformen und Tech-
nologien sollen dazu eingebunden werden (z.B. SRG,
Swisscom).

Mitunterzeichnende: Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Jans, Locher Benguerel, Munz, Pult, Schneider Schüttel (8)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4099 s Po. Hegglin Peter. Zeitgemässe Besoldungs- 
und Ruhestandsregelungen für Magistratspersonen  
(23.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
wie die geltende Besoldung und berufliche Vorsorge von Magi-
stratspersonen durch eine moderne Gehaltsordnung mit berufli-
cher Vorsorge inkl. Hinterlassenenrente sowie allfälliger
Abgangsentschädigung bis zur Wiederaufnahme der Erwerbs-
tätigkeit ersetzt werden können, welche weder systemische
Ungereimtheiten mit dem BVG aufweist noch Schwierigkeiten
im Vollzug bereitet. Der Bundesrat hat dabei mögliche Modelle
zu prüfen und deren Vor- und Nachteile sowie finanziellen Kon-
sequenzen aufzuzeigen.

Mitunterzeichnende: Hefti, Herzog Eva (2)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

09.12.2020 Ständerat. Annahme

20.4100 n Ip. Klopfenstein Broggini. Insekten, die im Ver-
borgenen wirken. Bodenfruchtbarkeit  (24.09.2020)

In seiner Antwort auf meine Interpellation 20.3863 schreibt der
Bundesrat, dass die Verwertung tierischer Ausscheidungen
durch dungverzehrende Insekten ein wichtiges Element im
landwirtschaftlichen Nährstoffkreislauf darstelle. Der Bundesrat
schreibt zudem, dass es nicht möglich sei, den Wert dieser
Insekten zu beziffern, dass aber der Produktionswert der
bodenbewirtschaftenden Landwirtschaft weitestgehend auf das
Funktionieren des Bodenökosystems angewiesen sei.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, die folgen-
den Fragen zu beantworten:

1. Wenn "der Produktionswert der bodenbewirtschaftenden
Landwirtschaft weitestgehend auf das Funktionieren des
Bodenökosystems angewiesen" ist - wie hoch ist der Produkti-
onswert der jährlichen landwirtschaftlichen Nutzung?

2. Kann der Bundesrat erläutern, was die Formulierung "lässt
sich nicht beziffern" bedeutet und welche Schlussfolgerungen
sich darauf für die Agrarpolitik ziehen lassen?

3. Welche landwirtschaftlichen Methoden fördern die Diversität
der Gemeinschaften dungverzehrender Insekten und anderer
Organismen, welche die Bodenfruchtbarkeit gewährleisten?

4. Ist der Bundesrat bereit, künftig solche Methoden zu fördern?

5. Hat der Bundesrat - angesichts der Bedeutung, die Gemein-
schaften dungverzehrender Insekten und andere Organismen
für die Bodenfruchtbarkeit haben -, Organismen, die zur Boden-
fauna gehören, in die Überwachung der Biodiversität in der
Schweiz aufgenommen (z.B. BDM-CH / ALL-EMA)? Falls nicht:
Weshalb nicht?

6. Was gedenkt der Bundesrat in dieser Sache zu unterneh-
men, und hat er einen Zeitplan?

Mitunterzeichnende: Chevalley, Clivaz Christophe, Dandrès,
Egger Kurt, Fivaz Fabien, Munz, Suter (7)

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4101 n Ip. Klopfenstein Broggini. Insekten, die im Ver-
borgenen wirken. Was geschieht, wenn Bodenorganismen 
verschwinden?  (24.09.2020)

Was würde mit den 20 Millionen Tonnen an Exkrementen
geschehen, die jährlich von Nutztieren erzeugt werden, falls
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dungverzehrende Insekten und weitere Bodenorganismen ver-
schwänden?

In seiner Antwort auf meine Interpellation 20.3863 hat der Bun-
desrat nur sehr allgemein geantwortet und namentlich auf Stati-
stiken zur Ausbringung von Hofdüngern in landwirtschaftlichen
Kulturen, Wiesen und Weiden zurückgegriffen. Das Ausbringen
trägt entscheidend zur Überdüngung der Böden und der
Gewässer bei. Es hat einen schädlichen Einfluss auf die Biodi-
versität, und die im Hofdünger enthaltenen Tierarznei- und
Pflanzenschutzmittel bereiten zusätzliche Probleme.

Deshalb bitte ich den Bundesrat, die folgenden Fragen zu
beantworten:

1. Müsste der Mist, der in der Schweiz pro Jahr bei Rindern,
Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden und beim Geflügel anfällt
- geschätzte 20 Millionen Tonnen - in 40-Tönner verladen wer-
den, würde die Kolonne dieser Lastwagen von Bern bis San
Francisco reichen (rund 9375 km). Wie würde sich die Lage
präsentieren, wenn die Gemeinschaften der dungverzehrenden
Insekten und weitere Bodenorganismen verschwänden?

2. Kann diese wichtige "Ökosystem-Dienstleistung" durch das
Zutun des Menschen oder von Tieren oder durch technische
Unterstützung ersetzt werden? Falls ja: Wie wirksam wäre ein
solcher Ersatz? Falls nein: Welche Schlussfolgerungen lassen
sich daraus für die Agrarpolitik ziehen?

3. Welche Auswirkungen haben Mittel gegen Parasiten, die
dem Vieh verabreicht werden, auf die Gemeinschaften dung-
verzehrender Insekten und andere Organismen, welche die
Bodenfruchtbarkeit gewährleisten?

4. Welchen Einfluss haben Pflanzenschutzmittel auf die
genannten Insekten und Organismen?

5. Welche landwirtschaftlichen Praktiken haben einen negativen
Einfluss auf die genannten Insekten und Organismen?

6. Wie würde ein zunehmender Verlust an dungverzehrenden
Insekten und an anderen Bodenorganismen die Versorgung mit
Nahrungsmitteln und die Ernährungssicherheit beeinflussen?

Mitunterzeichnende: Chevalley, Clivaz Christophe, Dandrès,
Egger Kurt, Fivaz Fabien, Munz, Suter (7)

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4102 n Ip. Widmer Céline. Frauenmangel bei der Schwei-
zerischen Nationalbank  (24.09.2020)

Gemäss Nachhaltigkeitsbericht der Schweizerischen National-
bank (SNB) sind Frauen in Führungspositionen der SNB deut-
lich untervertreten. Mit einem Frauenanteil bei den Mitgliedern
der Direktion von gerade mal 18,4 Prozent liegt die SNB deut-
lich unter der vom Parlament verabschiedeten Zielwerten für
börsenkotierten Firmen und der Zielquote von 30 Prozent für
Unternehmen und Anstalten des Bundes. Die Europäische Zen-
tralban (EZB) mit 69 Prozent und die US-Notenbank mit 57 Pro-
zent Männer im oberen Management zeigen, dass es auch
anders geht. Dies auch gestützt auf wirksame Diversitäts-Pro-
gramme. Die EZB will beispielsweise den Anteil Frauen auf ver-
schiedenen Führungsebenen bis 2026 auf bis zu 51 Prozent
erhöhen. Ein höherer Frauenanteil ist nicht nur ein Gebot der
Gleichstellung, sondern es ist auch längst erwiesen, dass
gemischte Teams erfolgreicher sind - jüngst wurde dies auch für
den Finanzbereich aufgezeigt.

Gemäss Medienberichten werden Frauen bei SNB-internen
Beförderungen systematisch übergangen. Von den internen
Beförderungen profitierten zu 84 Prozent Männer. Nur bei einer

Nulltoleranz-Politik gegenüber allen Formen von Diskriminie-
rung und Sexismus entwickeln sich unsere Finanzinstitutionen
nachhaltig und erfolgreich.

Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Wie hoch ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen
aktuell in den drei Departementen der SNB?

2. Was unternimmt die SNB, um den Frauenanteil in Führungs-
positionen insgesamt und in allen Departementen deutlich zu
steigern, damit sie eine Vorbildfunktion im Finanzsektor über-
nehmen kann? Zu nennen sind beispielsweise Diversity-Strate-
gien und dazugehörige Massnahmen und Messkriterien im
Rekrutierungsprozess.

3. Wie fördert die SNB die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
(z.B. Teilzeitstellen im Kader)?

4. Welche Stellen sind in der SNB für Prävention von Sexismus
und Diskriminierung am Arbeitsplatz zuständig? Gibt es bei-
spielsweise eine unabhängige Ombudsstelle?

5. Was unternimmt die SNB, um Diskriminierungen jeglicher Art
vorzubeugen (z.B. Schulungen, Sensibilisierungen)

Mitunterzeichnende: Bertschy, Fiala, Funiciello, Gredig, Gysin
Greta, Marti Min Li, Meyer Mattea, Roth Pasquier, Studer,
Trede, Vincenz (11)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4103 n Ip. Pfister Gerhard. Schutz von Schweizer Inve-
stitionen in Polen  (24.09.2020)

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Diskussionen über die "Repo-
lonisierung" von ausländischen Unternehmen, insbesondere
Medienkonzernen, die seit längerem in Polen geführt wird, und
im kürzlichen Präsidentschaftswahlkampf ein Thema war?

2. Sind Investitionen von Schweizer Unternehmen in Polen aus-
reichend geschützt durch das Investitionsabkommen zwischen
der Schweiz und Polen aus dem Jahr 1990?

3. Ist der Bundesrat bereit, Schweizer Unternehmen und deren
Investitionen in Polen zu schützen vor diskriminierenden Mass-
nahmen?

4. Sieht der Bundesrat Massnahmen vor zum Schutz der
Schweizer Unternehmen, wenn ja, welche?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4104 n Mo. Badertscher. Ausweitung des Artikels 35e 
des Umweltschutzgesetzes auf Fleisch und 
Fleischerzeugnisse  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf der Basis des Artikels 35e
des Umweltschutzgesetzes und im Rahmen internationaler
Standards eine Verordnung zum Inverkehrbringen von Fleisch
und Fleischerzeugnissen auszuarbeiten.

Mit der Ausweitung des Artikels soll sichergestellt werden, dass
das Inverkehrbringen von Fleisch, dessen Produktion die
Umwelt erheblich belastet oder die nachhaltige Nutzung natürli-
cher Ressourcen erheblich gefährdet, verboten wird. Insbeson-
dere soll das erstmalige Inverkehrbringen von Fleisch und
Fleischerzeugnisse einer Sorgfaltspflicht gemäss Artikel 35f
USG und Rückverfolgbarkeit gemäss Artikel 35g USG unterlie-
gen.
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Mitunterzeichnende: Bulliard, Michaud Gigon, Munz, Töngi,
Wismer Priska (5)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4105 n Mo. Michaud Gigon. Für eine wirksame Kontrolle 
des Maskenmarkts  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für chirurgische Masken Sicher-
heitsstandards festzulegen und die Qualitätskontrolle für in die
Schweiz importierte Masken zu verstärken.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Bertschy,
Birrer-Heimo, Borloz, Bourgeois, Bregy, Brenzikofer, Buffat,
Candinas, Chevalley, Clivaz Christophe, de Quattro, Fehlmann
Rielle, Feller, Fivaz Fabien, Glättli, Gredig, Grin, Grossen Jürg,
Gschwind, Gugger, Gysin Greta, Jans, Kamerzin, Klopfenstein
Broggini, Page, Pasquier, Pfister Gerhard, Piller Carrard, Poin-
tet, Porchet, Python, Rechsteiner Thomas, Reynard, Roduit,
Roth Pasquier, Ryser, Rytz Regula, Schlatter, Schneider Schüt-
tel, Siegenthaler, Streiff, Studer, Töngi, Trede, Walder, Wehrli,
Weichelt-Picard (49)

25.11.2020 Das Bundesgericht beantragt die Ablehnung der
Motion.

x 20.4106 n Ip. Egger Kurt. Vereinfachungen für den Eigen-
verbrauch von Solarstrom  (24.09.2020)

Die ElCom hat in ihrer Mitteilung vom 13. Juli 2020 mit Ergän-
zung vom 04. September 2020 die administrativen Hürden für
das sogenannte VNB-Praxismodell beim Eigenverbrauch
gegenüber den bisherigen positiven Erfahrungen deutlich
erhöht.

Die "Praxismodelle" der Verteilnetzbetreiber (VNB) sollten unter
folgenden Eckwerten weitergeführt werden dürfen:

- Für die Teilnahme von Mietern an Eigenverbrauchs-Gemein-
schaften ohne ZEV soll es genügen, diesen eine Mitteilung für
die Teilnahme zu senden, solange sich die Stromkosten der
Betroffenen gegenüber der Grundversorgung nicht verteuern
und keine zusätzlichen Verwaltungskosten entstehen. Die von
der Elcom verlangte Einholung einer formellen Zustimmung ent-
fällt, da den Betroffenen dauerhaft ein "opting out" zusteht. Das
BFE stellt Musterformulare inkl. Rechtsmittelbelehrung zur Ver-
fügung.

- Die Produzenten können freiwillig beim Preis des Stroms für
Eigenverbrauch einen Rabatt gegenüber den Teilnehmern ein-
räumen.

- Netznutzungstarife dürfen nur für den Strombezug aus dem
Verteilnetz verrechnet werden. Die Eigenverbrauchsmenge
muss für die Teilnehmenden transparent ausgewiesen sein. Die
Verrechnung darf der Netzbetreiber im regulierten Bereich
durchführen.

Mit den angeregten Änderungen wird ein faires, einfaches
Modell vorgeschlagen.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Beurteilt der Bundesrat die ElCom-Mitteilung ebenfalls als
eine administrative Hürde für die Installation von PV-Anlagen?

2. Auf welchen Grundlagen begründet sich das Verbot für ein
"opting out" beim Praxismodell? Es ist unverständlich, dass das
"opting out" sowohl beim ZEV als auch bei der Stromlieferung
möglich ist, beim Praxismodell jedoch nicht.

3. Ist der Bundesrat bereit, allenfalls die Energieverordnung ent-
sprechend zu ändern?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Girod, Jans, Klopfen-
stein Broggini, Nussbaumer, Schaffner, Suter (7)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4107 n Ip. Grin. Verpflichtungskredite im Rahmen der 
Agglomerationsprogramme. Werden die Gelder gerecht 
verteilt?  (24.09.2020)

Von den finanziellen Mitteln, die für die Agglomerationspro-
gramme der ersten und zweiten Generation vorgesehen waren,
wurde nur ein Teil verwendet oder über Finanzierungsvereinba-
rungen fest zugesichert.

Muss man die Zulassungskriterien weniger streng ausgestal-
ten?

Wird bei den Verpflichtungskrediten der dritten Generation, die
seit 2019 laufen, dasselbe der Fall sein?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4108 n Ip. Grossen Jürg. Enthornung von Nutztieren  
(24.09.2020)

Am 25. November 2018 haben 45,3 Prozent der Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger der "Hornkuh-Initiative" zugestimmt.
Die VOTO-Studie zur Abstimmung hat ergeben, dass 19 Pro-
zent der Nein-Stimmenden der Ansicht waren, dass dies nicht in
die Verfassung gehört und stattdessen im Gesetz geregelt wer-
den sollte. Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist dem-
nach wohl der Meinung, dass die Haltung natürlicherweise
behornter Nutztiere stärker unterstützt werden soll als diejenige
von enthornten Nutztieren. In einer kurz nach der Abstimmung
publizierten Studie der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern
wurde die Entstehung von akuten und chronischen Schmerzen
nach der Enthornung bei Kälbern untersucht. Darin wurde
bestätigt, dass trotz optimaler Betäubung und Schmerzaus-
schaltung sowohl eine akute wie auch eine chronische
Schmerz- und Überempfindlichkeit bei den Kälbern entstehen
kann. Auf dieser Basis gibt es sowohl in der Bundesverfassung
als auch im Tierschutzgesetz sehr gute Argumente, Nutztiere
möglichst nicht zu enthornen.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Sieht der Bundesrat eine Möglichkeit, dass im Rahmen der
AP22+ oder einem anderen Weg der Enthornung von Nutztie-
ren entgegen gewirkt werden kann, dies bei insgesamt gleich-
bleibendem Gesamtvolumen der Direktzahlungen?

2. Wenn ja, welche?

3. Wenn Nein, wie begründet er das mit Blick auf die Bundes-
verfassung Artikel 104 Absatz 3, Buchstabe b und das Tier-
schutzgesetz Artikel 4 Absatz 2?

Mitunterzeichnende: Baumann, Moser (2)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4109 n Ip. Quadri. Krankenversicherer. 10 Milliarden 
Reserven Ende 2019, und trotzdem könnten die Prämien 
2021 weiter steigen?  (24.09.2020)

Bei der Beratung der Vorlage 20.058 (Covid-19-Gesetz) lehnte
die Mehrheit des Nationalrats den Minderheitsantrag für einen
Artikel 11b ab, wonach die übermässigen Reserven der Kran-
kenversicherer gesenkt und die Überschüsse an die Versicher-
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ten zurückerstattet werden sollten, dies als Massnahme zur
Stärkung der Kaufkraft.

Das Thema ist aber trotzdem nicht vom Tisch. Die übertrieben
hohen Reserven der Krankenversicherer sind eine direkte Folge
von überhöhten Prämien. Und doch sollen die Prämien auch
2021 wieder steigen, obschon die Covid-19-Pandemie dazu
geführt hat, dass die Gesundheitskosten 2020 weniger hoch
waren als prognostiziert, dies weil die ärztlichen Tätigkeiten und
die "Nicht-Covid"-Eingriffe zurückgefahren wurden. Eine Prä-
mienerhöhung für 2021 würde folglich zu einem erneuten
Anwachsen der Reserven der Krankenversicherer führen.

Ende 2019 betrugen die Reserven der Krankenversicherer
nahezu 10 Milliarden Franken (9,994 Milliarden), während die
vorgeschriebene Mindesthöhe bei 4,2 Milliarden lag. 2018
betrugen die Reserven 8,274 Milliarden, bei einer Mindesthöhe
von 4,1 Milliarden. Die Zunahme ist augenfällig.

Die Zahlen zu den Reserven 2019 waren für kurze Zeit in der
Datenbank des Bundesamts für Gesundheit (BAG) veröffent-
licht, doch jetzt sind sie dort mysteriöserweise "verschwunden".

Das BAG hat in der Tat die Gewohnheit, die Zahlen zu den
Reserven erst nach der Medienkonferenz zu den Krankenkas-
senprämien zu veröffentlichen. Diese Praxis ist alles andere als
transparent, und es gibt dafür keine andere Erklärung, als dass
so eine Diskussion über die Reserven vermieden werden soll,
bevor die Prämien für das Folgejahr bekannt sind - und damit
auch eine Diskussion über die wahre finanzielle Lage der Versi-
cherer und darüber, ob die Prämienerhöhung begründet ist.

Ich frage den Bundesrat:

1. Wird er etwas unternehmen, damit die übermässigen Reser-
ven der Krankenversicherer den Bürgerinnen und Bürgern
zurückerstattet werden?

2. Kann er bestätigen, dass Ende 2019 die Reserven der Kran-
kenversicherer 10 Milliarden Franken betrugen, bei einer vorge-
schriebenen Mindesthöhe von 4,2 Milliarden? Falls ja, wie
beurteilt der Bundesrat einen so hohen Überschuss, der konti-
nuierlich wächst, und was wird er diesbezüglich unternehmen?

3. Wie kann es sein, dass das BAG die Zahlen zu den Reserven
erst nach der Medienkonferenz zu den Prämien für das kom-
mende Jahr publiziert? Hält der Bundesrat diese Praxis für
transparent? Beabsichtigt er, sie zu ändern?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4110 n Ip. Quadri. Dem Beispiel Österreichs folgen und 
keine Migrantinnen und Migranten aus Moria aufnehmen, 
trotz der Instrumentalisierung durch die üblichen politi-
schen Kreise  (24.09.2020)

Das Feuer im Auffanglager Moria auf der Insel Lesbos - das von
den Migrantinnen und Migranten selbst gelegt worden war, weil
diese sich nicht der coronabedingten Quarantäne unterziehen
wollten - hat zur absehbaren Flut von Forderungen aus einer
bestimmten politischen Ecke geführt. Diejenigen politischen
Kräfte, die ein offensichtliches Interesse daran haben, dass die
Asylindustrie auf Hochtouren läuft, fordern, die Schweiz solle
"möglichst viele" Asylsuchende von der griechischen Insel auf-
nehmen.

Die entsprechenden Forderungen wurden mit fotokopierten
Vorstössen diverser Art auf Ebene des Bundes, der Kantone
und auch der Gemeinden eingereicht (obschon es sich natürlich
um eine Zuständigkeit des Bundes handelt).

Die österreichische Regierung hat angekündigt, sie werde keine
Migrantinnen und Migranten aus Moria aufnehmen. Denn das
würde bedeuten, dass man die illegale Einwanderung - und
damit die Schlepper - belohnt und die Zerstörung der Auffangla-
ger durch Asylsuchende, die sich so aufs europäische Festland
verlegen lassen wollen, fördert. Und tatsächlich sind im
Anschluss an das, was auf Moria passiert ist, auf der Insel
Samos schon die ersten "verdächtigen" Brände ausgebrochen.

Ich frage den Bundesrat:

1. Ist er der Ansicht, dass die illegale Einwanderung gefördert
werden muss, ebenso wie das Inbrandsetzen der nicht auf dem
Festland gelegenen Auffanglager durch die Migrantinnen und
Migranten selbst, weil diese "Richtung Westen" verlegt werden
wollen?

2. Hat der Bundesrat die Absicht, dem Beispiel Österreichs zu
folgen und KEINE Migrantinnen und Migranten aus Moria auf-
zunehmen, um so zu verhindern, dass die illegale Einwande-
rung und die vorsätzliche Zerstörung der Auffanglager gefördert
werden und die Schlepper profitieren?

3. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass die Aufnahme
von Migrantinnen und Migranten von griechischen Inseln nach
der vorsätzlichen Inbrandsetzung der Auffanglager ein falsches
und gefährliches Signal wäre, weil dadurch die Asylsuchenden
dazu animiert werden, sich in Gefahr zu begeben, um illegal
Westeuropa zu erreichen, was in einem erneuten "Asylchaos"
wie im Jahr 2015 enden könnte?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4111 n Ip. Quadri. Entscheiden künftig ausländische 
Firmen darüber, an welche Spezialistinnen und Speziali-
sten Schweizer Patientinnen und Patienten überwiesen 
werden dürfen?  (24.09.2020)

Medienberichten ist zu entnehmen, dass die Krankenkasse
Assura ab dem nächsten Jahr ein Versicherungsmodell anbie-
ten will, bei dem eine deutsche Firma mit Sitz in Köln darüber
entscheidet, zu welcher Spezialistin oder welchem Spezialisten
eine Patientin oder ein Patient geschickt werden darf.

Kurz gesagt darf die Hausärztin oder der Hausarzt die betref-
fende Person nicht mehr direkt an die Spezialistin oder den
Spezialisten weiterverweisen. Das Dossier muss an das
besagte Kölner Unternehmen übermittelt werden, das dann ent-
scheidet.

Beim Verein Medix Schweiz, in dem Hausärztinnen und Haus-
ärzte zusammengeschlossen sind, hat dieser Vorschlag ver-
ständlicherweise bereits für Empörung gesorgt.

Das "neue Modell" der Assura wird, aus sprachlichen Gründen,
vermutlich zunächst in der Deutschschweiz zum Einsatz kom-
men. Doch es besteht offensichtlich das Risiko, dass es auf das
ganze Land ausgedehnt und auch von anderen Krankenversi-
cherern übernommen wird.

Konkret heisst das, dass künftig ein italienisches Unternehmen
darüber entscheiden könnte, an welche Spezialistin oder wel-
chen Spezialisten eine Tessiner Patientin oder ein Tessiner
Patient überwiesen werden muss.

Daher frage ich den Bundesrat:

- Ist er auf dem Laufenden über das neue Modell, das die
Assura für 2021 anbieten will? Heisst er es gut?

- Ist es nach Ansicht des Bundesrates akzeptabel, dass auslän-
dische Unternehmen darüber entscheiden, an welche Speziali-
stinnen und Spezialisten die Schweizer Patientinnen und
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Patienten überwiesen werden, wodurch die Schweizer Haus-
ärzteschaft de facto bevormundet wird?

- Hat der Bundesrat die Absicht, sich der Einführung eines sol-
chen Modells zu widersetzen, auch weil die Gefahr besteht,
dass es Schule macht?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4112 n Ip. Quadri. Regeln verschärfen für Asylsu-
chende, die Straftaten begehen oder sich ungebührlich 
verhalten  (24.09.2020)

Kürzlich hat der Tessiner Grossrat Stefano Tonini beim Tessi-
ner Staatsrat eine Anfrage gestellt betreffend die problemati-
schen Situationen, die im Tessin durch einige Asylsuchende
verursacht werden, und zwar vor allem in Chiasso.

Der Vorstoss listet zahlreiche Vorfälle auf, die sich auf den
Strassen der Stadt ereignen: Streitereien nach exzessivem
Alkoholkonsum, Schlägereien, Ruhestörungen sowie Verhal-
tensweisen, die jeglichen Respekt gegenüber dem öffentlichen
Raum vermissen lassen, etwa Urinieren auf den zentralen
Strassen und Plätzen der Stadt. Ebenfalls genannt werden
Fälle, in denen Personen sich selbst Verletzungen zugefügt
haben, und nicht zu vergessen sind die Ladendiebstähle ver-
schiedenster Art sowie die Vorfälle, bei denen Gruppen Bürge-
rinnen und Bürger einschüchtern und ihnen ihre Besitztümer
stehlen.

Viele dieser Straftaten werden von ein- und denselben Perso-
nen begangen, die fast immer straflos davonkommen. Der jüng-
ste Fall war so spektakulär, dass er weitherum für Schlagzeilen
gesorgt hat: Ein Asylsuchender stahl ein Auto und lieferte sich
dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, wodurch er das
Leben der Bürgerinnen und Bürger wie auch der beteiligten
Polizisten in Gefahr brachte.

Angesichts dieser ernsten Lage und aufgrund der Tatsache,
dass keine griffigen Massnahmen getroffen werden, mit denen
man für angemessene Erziehung sorgen oder eine abschrek-
kende Wirkung bei ungebührlichem Verhalten erzielen könnte,
frage ich den Bundesrat:

1. Welche Massnahmen werden getroffen, wenn sich asylsu-
chende Personen wie oben beschrieben respektlos verhalten
oder gar Straftaten begehen?

2. Plant der Bund, in den Bundesasylzentren strengere Regeln
oder Sanktionen einzuführen für die Personen, die - wie in den
oben beschriebenen Fällen - Straftaten begehen oder sich
ungebührlich verhalten (z. B. temporäres Ausgehverbot oder
andere ähnliche Massnahmen)?

3. Kann ein hängiges Asylgesuch abgelehnt werden aufgrund
von solchen Verhaltensweisen? Falls nein, welches sind die
Voraussetzungen oder Straftaten, die eine Ablehnung des Asyl-
gesuchs nach sich ziehen?

4. Wie viele Asylgesuche von Personen, die in der Schweiz
Straftaten begangen haben, sind in den letzten Jahren abge-
lehnt worden? Welchem Prozentsatz der insgesamt abgelehn-
ten Asylgesuche entspricht dies?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4113 n Po. Fehlmann Rielle. Gesetz zur Umsetzung der 
Istanbul-Konvention (Schutz vor Gewalt gegen Frauen)  
(24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob Bestimmungen
über den Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt in das Gleichstellungsgesetz (GlG) aufzunehmen sind
oder ob dafür ein eigenes Gesetz vorzusehen ist.

Es ist eine Tatsache, dass häusliche Gewalt auch in der
Schweiz ein verbreitetes Problem ist. Laut den Statistiken wird
alle vierzehn Tage eine Frau durch ihren Mann, ihren Ex-Mann
oder ihren Partner umgebracht. Im Jahr 2018 wurden in der
Schweiz 18 522 Fälle von häuslicher Gewalt verzeichnet; 27
Personen sind dadurch ums Leben gekommen, davon 24
Frauen.

Die Daten weisen auch auf eine starke Zunahme von Straftaten
gegen die sexuelle Integrität hin. Sexuelle Gewalt umfasst
hauptsächlich Vergewaltigungen, versuchte Vergewaltigungen,
sexuelle Nötigungen sowie den sexuellen Missbrauch Minder-
jähriger.

Diese Problematik betrifft nicht nur grossmehrheitlich Frauen,
sondern auch Kinder, und sie kann tiefgreifende und dauerhafte
Traumata hinterlassen. Eine Prävention wie auch Massnahmen
zur Minderung der Folgen solcher Taten sind daher dringend
nötig.

Die Covid-19-Krise und die dadurch bedingten Einschränkun-
gen haben gezeigt, dass in unserem System der Überwachung
sowie der Unterstützung von Frauen, die Opfer solcher Taten
geworden sind, Lücken bestehen.

In einigen Kantonen haben die Frauenhilfsorganisationen eine
Zunahme von Hilferufen verzeichnet. Schon vor der Gesund-
heitskrise war festzustellen, dass nur eine Minderheit der Opfer
es wagte, ihre Situation anzuzeigen oder Klage einzureichen.
Gründe dafür dürften ein Schamgefühl oder die Befürchtung
sein, dass sie nicht ernstgenommen werden oder dass sich ihre
Lage durch eine Klage nur noch verschlimmert. So wurde bei-
spielsweise in Genf festgestellt, dass nur 35 Prozent der Klagen
von der Staatsanwaltschaft angenommen wurden.

Handlungsbedarf besteht deshalb an verschiedenen Fronten:
Es braucht eine Sensibilisierung, Bildungsgänge für Berufs-
leute, die mit diesen Problemen konfrontiert sind, sowie Res-
sourcen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und zur
konkreten Umsetzung der in der Istanbul-Konvention geforder-
ten Massnahmen. Von grossem Nutzen wäre auch die Einrich-
tung eines Monitorings von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt, damit verlässliche Angaben für das ganze
Land verfügbar sind. Auch das Legislaturprogramm sieht vor,
dass den in der Istanbul-Konvention geforderten Massnahmen
besser Rechnung getragen wird.

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Friedl Claudia, Locher
Benguerel, Munz, Piller Carrard, Pult, Reynard, Schneider
Schüttel, Storni, Suter (11)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4114 n Mo. Pasquier. Nachtzüge als Alternative zum 
Flugverkehr. Gerne auch ab Genf!  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Gen-
ferseeregion angemessen mit den internationalen Bahnverbin-
dungen und Nachtzügen bedient wird, die die SBB planen.

Mitunterzeichnende: Chevalley, Dandrès, Feller, Grin, Klopfen-
stein Broggini, Maitre, Matter Michel, Michaud Gigon, Nord-
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mann, Piller Carrard, Pointet, Porchet, Prezioso, Python,
Reynard, Roth Pasquier, Töngi, Trede, Walder (19)

18.11.2020 Das Büro beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4115 n Ip. Töngi. Zu hohe Ammoniak- und Phosphore-
missionen. Wie kann Agroscope zur Lösung beitragen?  
(24.09.2020)

Agroscope richtet in Sursee einen dezentralen Versuchsstand-
ort ein. An diesem sollen die "Stoffflüsse Stickstoff und Phos-
phor" untersucht werden. Dazu gibt es in verschiedenen
Regionen der Schweiz Anlass. Im Kanton Luzern ist die Land-
wirtschaft jedoch besonders tierintensiv. Sie verursacht hohe
Ammoniak- und Phosphor-Emissionen, die bestehende
Gesetze seit vielen Jahren verletzen.

Der Kanton Luzern setzt sich für die Reduktion von Ammoniak-
und Phosphor-Emissionen zu wenig ambitionierte Ziele, verfehlt
selbst diese und ist seit Jahren mit dem Vollzug im Rückstand.
Während dem er seine Aufsichtspflicht verletzt, schädigen die
überhöhten Ammoniak- und Phosphor-Emissionen sensible
Lebensräume wie Magerwiesen und Feuchtstandorte, destabili-
sieren die im Kanton so wichtigen (Schutz-)Wälder und machen
es nötig, dass Seen seit Jahren mit steuerfinanzierten Belüf-
tungsmassnahmen vor dem Kollaps bewahrt werden müssen.
Die geltenden Gesetze im Bereich Stickstoff und Phosphor wer-
den seit vielen Jahren nicht durchgesetzt. Dies schadet der
Umwelt aber auch dem Ruf der Bauern.

Die neue Versuchsanstalt bietet mittel- und langfristig Chancen,
wenn die Ziele richtig gesetzt werden und der Schwerpunkt auf
Lösungsansätze zu Gunsten einer standortangepassten, nach-
haltig produzierenden Landwirtschaft liegt.

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Welche Schwerpunkte werden in der neuen Versuchsstation
gesetzt?

2. Welche Zielsetzungen sollen erreicht werden, bis wann?

3. Die Belastungssituation im Kanton Luzern ist bekannt,
ebenso die damit verbundenen Umwelteffekte. Welche weiteren
Untersuchungen zum Thema Stoffflüsse Stickstoff und Phos-
phor werden durchgeführt?

4. Werden in Sursee auch nachhaltige Alternativen zur Produk-
tion tierischer Eiweisse gesucht und damit Zukunftsperspekti-
ven für bäuerliche Betriebe in der Region?

5. Wie sorgen Bund und Kantone dafür, dass die Forschungsre-
sultate in die relevanten Programme und Vorgaben einfliessen?

6. Nebst einer mittel- und langfristigen Lösungssuche via For-
schungsanstalt: Welche Massnahmen ergreift der Bund in der
kurzen Frist, um die Ammoniak- und Phosphor-Emissionen
rasch signifikant zu reduzieren?

7. Aus welchen Überlegungen ist die Versuchsstation bei der
Dienststelle lawa und nicht bei der im Kanton Luzern verant-
wortlichen Dienststelle für Ammoniak- und Phosphoremissionen
uwe angesiedelt?

Mitunterzeichnende: Baumann, Birrer-Heimo, Egger Kurt,
Fischer Roland, Klopfenstein Broggini, Weichelt-Picard (6)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4116 n Ip. Gysin Greta. Problematische Praxis bei der 
Erneuerung und der Erteilung von Aufenthaltsbewilligun-
gen im Tessin  (24.09.2020)

Bei der Erneuerung und der Erteilung von Aufenthalts- und Nie-
derlassungsbewilligungen (Ausweise B und C) für Ausländerin-
nen und Ausländer wendet das Tessiner Migrationsamt eine
recht zweifelhafte Praxis an. Das Amt ignoriert bewusst die
Rechtsprechung und setzt auf wiederholte und teure Polizei-
kontrollen, um den tatsächlichen Wohnsitz der betreffenden
Personen zu überprüfen.

Dies zeigte eine Hintergrundrecherche im Tessiner Fernsehen
(Sendung Falò vom 3. September auf RSI). Der Tessiner
Staatsrat Norman Gobbi gab seelenruhig zu, dass ihm das
Gesetz nicht passt und er es daher so restriktiv wie möglich
anwendet. Die restriktive Praxis ist laut seiner Aussage vom
Staatsrat politisch gewollt, denn dieser will die Anzahl positiver
Entscheide betreffend die Erneuerung und die Erteilung von
Aufenthaltsbewilligungen um jeden Preis begrenzen, selbst
wenn das bedeutet, dass Gesetz und Rechtsprechung ignoriert
werden.

Daher frage ich den Bundesrat:

1. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit in einem
ausländerrechtlichen Verfahren eine Hausdurchsuchung zuläs-
sig ist?

2. Ist es verhältnismässig, wenn für die Erneuerung eines B-
Ausweises oder die Erteilung eines C-Ausweises unzählige
Polizeikontrollen stattfinden, bis zu 200 pro Fall?

3. Wie steht der Bundesrat zur Aussage von Staatsrat Norman
Gobbi, dass ihm angesichts der Gesetzgebung zur Erteilung
und Erneuerung von Aufenthaltsbewilligungen die Galle hoch-
kommt, weil ihm diese Gesetzgebung gegen den Strich geht,
und dass die Tessiner Regierung das Gesetz absichtlich restrik-
tiv angewendet und die Rechtsprechung bewusst ignoriert hat?

4. Wie beurteilt der Bundesrat das Vorgehen des Tessiner
Staatsrats, der bei der Erneuerung und der Erteilung von Auf-
enthaltsbewilligungen absichtlich das Gesetz und die Recht-
sprechung ignoriert, dies laut den Aussagen des für
Institutionen zuständigen Staatsrats?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4117 n Ip. Addor. Covid-19 und 
Nachrichtenbeschaffung  (24.09.2020)

1. Wann hat eine offizielle Stelle in der Schweiz, etwa der Nach-
richtendienst des Bundes, das Bundesamt für Gesundheit oder
eine andere Stelle, erstmals verlässliche Informationen über
Covid-19 erhalten?

2. Was waren die Reaktionen auf diese Informationen?

3. Wann wurde ein Mitglied des Bundesrates und wann die Lan-
desregierung als Ganze zum ersten Mal über diese Informatio-
nen in Kenntnis gesetzt, und was haben sie mit diesen
Informationen gemacht?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4118 n Ip. Regazzi. Wer schützt uns vor den 
Herdenschutzhunden?  (24.09.2020)

Ich frage den Bundesrat:
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1. Sind ihm die zunehmenden Konflikte bekannt, die Herden-
schutzhunde in den Alpenregionen verursachen, da es immer
wieder zu Angriffen besonders gegen Wandererinnen und Wan-
derer sowie Mountainbikerinnen und Mountainbiker kommt, bei
denen es teilweise auch Verletzte gibt?

2. Gibt es eine Statistik über die Angriffe dieser Hunde gegen
Personen? Falls ja, welche Daten stehen zur Verfügung?

3. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass man unbedingt ein-
greifen und Regeln festlegen sowie Vorsichtsmassnahmen
ergreifen sollte, um potentielle Konflikte auf ein Minimum zu
reduzieren?

4. Wie bewertet der Bundesrat beispielsweise die Möglichkeit,
solche Hunde bei Tag so wenig wie möglich einzusetzen, wenn
man bedenkt, dass der Wolf in der Regel in der Nacht unter-
wegs ist und Herden angreift?

5. Unabhängig von anderen Einschätzungen, hält der Bundes-
rat die Ausbildung dieser Hunde für angemessen und was
könnte unternommen werden, um diese Ausbildung wenn nötig
weiter zu verbessern?

Mitunterzeichnende: Candinas, Cattaneo, Gschwind, Kamerzin,
Marchesi, Quadri, Ritter, Roduit, Romano, Ruppen (10)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4119 n Mo. Regazzi. Ausübung einer Erwerbstätigkeit für 
Asylsuchende gestatten, die vom SEM einen negativen 
Asylentscheid erhalten haben und auf die Wegweisung 
warten  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen -
insbesondere das Asylgesetz (AsylG) und die entsprechenden
Verordnungen - so zu ändern, dass Asylsuchende, deren Asyl-
gesuch abgelehnt wurde, eine Erwerbstätigkeit ausüben dürfen.
So können die betroffenen Personen finanziell unabhängig blei-
ben, während sie auf den Vollzug der Wegweisung warten -
sofern ein solcher möglich ist. In einigen Fällen kann es nämlich
sein, dass das Staatssekretariat für Migration (SEM) eine Weg-
weisung für zumutbar hält, diese jedoch nicht vollzogen werden
kann, weil die betreffende Person nicht freiwillig in ihr Heimat-
land zurückkehren will oder weil eine zwangsweise Rückfüh-
rung nicht zulässig ist. In solchen Fällen bleibt die oder der
Asylsuchende in der Schweiz, ohne arbeiten oder Schulungen
besuchen zu dürfen. Die betroffene Person wird sozial und
beruflich ausgegrenzt und wird nicht zuletzt von der Sozialhilfe
abhängig.

Mitunterzeichnende: Gschwind, Gysin Greta, Roduit, Storni,
Streiff, Wasserfallen Flavia (6)

18.11.2020 Das Bundesgericht beantragt die Ablehnung der
Motion.

x 20.4120 n Ip. Regazzi. Unterstützung für die Wirtschaft. 
Beginnen wir damit, lokale Rohstoffe und Unternehmen bei 
öffentlichen Ausschreibungen vorzuziehen  (24.09.2020)

Bereits in früheren Interpellationen (16.3343 und 16.3344) habe
ich den Bundesrat auf die Problematik aufmerksam gemacht,
dass nach halböffentlichen Ausschreibungen oft andere Roh-
stoffe verwendet werden als jene, die im Pflichtenheft angege-
ben sind, zum grossen Schaden einiger Sektoren wie zum
Beispiel dem Granitsektor. So wurde erst zu Beginn dieses Jah-
res für den Bau des Bahnhofs Altstetten (ZH) nicht der Granit
aus Onsernone verwendet, den die SBB im Pflichtenheft als
"Referenzprodukt" angegeben hatte, sondern ein anderes Pro-

dukt (konkret hat man sich für einen in Italien abgebauten Gra-
nit namens "Serizzo" entschieden, der zudem eine geringere
Qualität aufweist als Tessiner Granit).

In einem anderen Fall, namentlich bei der Ausschreibung
201556-(b704-17) des Bundesamts für Sport für das Nationale
Jugendsportzentrum Tenero, wird sogar bereits im Pflichtenheft
der genannte "Serizzo"-Granit vorgesehen.

Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass es insbesondere wäh-
rend einer Krise aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht ange-
zeigt wäre, lokale Rohstoffe vorzuziehen, vor allem dann, wenn
sie im Pflichtenheft explizit verlangt werden?

2. Wäre der Bundesrat bereit, im Hinblick auf die Qualitätssiche-
rung der Bundesverwaltung und den bundesnahen Unterneh-
men genauere Angaben und Empfehlungen zu machen, damit
bei den Vergabeverfahren soziale Fragen (Erhalt von Arbeits-
plätzen, Einhaltung der Lohnbedingungen) und umwelttechni-
sche Fragen (Transportwege verkürzen) stärker berücksichtigt
werden?

3. Die Marktverhältnisse sind heute aufgrund der Coronakrise
und der ausländischen Konkurrenz schwieriger als je zuvor.
Teilt der Bundesrat die Meinung, dass bei den Überlegungen,
die der Vergabe eines Auftrags vorangehen, die stärkere
Gewichtung der sozialen Bedingungen und der Arbeitslage in
der Schweiz Priorität haben muss, auch wenn dadurch höhere
Kosten entstehen können?

Mitunterzeichnende: Farinelli, Gutjahr, Marchesi, Quadri,
Roduit, Romano, Storni (7)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4121 n Mo. Bäumle. Fairer Wettbewerb unter Finanz-
dienstleistern. Postfinance privatisieren, Kredit- und Hypo-
thekenverbot aufheben  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Privatisierung der Postfi-
nance anzugehen. Dabei sind folgende Grundsätze zu beach-
ten:

1. Der Bund bzw. die Schweizerische Post soll seine Beteili-
gung an der Postfinance auf einmal oder schrittweise abtreten.

2. Für die heute im Grundversorgungsauftrag definierten
Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs soll - falls es der freie
Markt nicht erbringt - eine marktnähere Lösung gefunden wer-
den, die keine staatlichen Beteiligungen an Finanzdienstleistern
bedingt.

3. Das Kredit- und Hypothekenverbot und sonstige Sonderrege-
lungen für die Postfinance sind aufzuheben.

Mitunterzeichnende: Bellaïche, Brunner, Chevalley, Christ,
Fischer Roland, Flach, Gredig, Grossen Jürg, Mäder, Matter
Michel, Mettler, Moser, Pointet (13)

20.4122 n Ip. Bäumle. Massnahmen gegen die Ansteckung 
durch Aerosolübertragung mit Sars-CoV-2  (24.09.2020)

Seit Ende des Lockdowns steigen die Infektionszahlen kontinu-
ierlich an. SARS-CoV-2 dürfte im Winter 2020/21 auf eine sehr
günstige Lage treffen (trockene Luft, Erkältungen, Grippe).

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist dem Bundesrat bekannt, dass Forscher die Existenz ver-
mehrungsfähiger SARS-CoV-2 Viren in Aerosolen nachgewie-
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sen haben und dass sich Aerosole in Innenräumen über
grössere Strecken verbreiten sowie über längere Zeit darin ver-
bleiben können?

2. Ist dem Bundesrat bekannt, dass Forscher mehrere SARS-
CoV-2 Ausbrüche (z.B. Fleischverarbeiter Tönnies - 2000 Infek-
tionsfälle) untersucht und den Übertragungsweg von SARS-
CoV-2 mittels Aerosolen in der Luft ausserhalb des Labors
bewiesen haben?

3. Welche unserer Behörden/Forschungseinrichtungen haben
sich mit diesen Erkenntnissen befasst und zu welchem Schluss
kamen sie?

4. Ist dem Bundesrat bekannt, dass die WHO die Übertragung
von SARS-CoV-2 mittels Aerosolen nicht ausschliesslich in Spi-
tälern, sondern auch in Restaurants, Nachtclubs sowie am
Arbeitsplatz und damit an verschiedenartigen Innenräumen
anerkannt hat?

5. Anerkennt der Bundesrat die Risiken dieses Übertragungs-
weges auch?

6. Warum kommuniziert der Bundesrat bzw. das BAG diesen
Übertragungsweg (Aerosole) nicht?

7. Welche Strategie und welche Massnahmen sieht er für die
Gewährleistung einer guten Luftqualität in Innenräumen wie
z.B. Schulen, ÖV, öffentlichen Gebäuden, Arbeitsplatz usw. vor,
um damit die Risiken einer Aerosolübertragung von SARS-CoV-
2 zu minimieren und diese gerade im Hinblick auf den Herbst/
Winter?

8. Ist dem Bundesrat bekannt, dass mehrere hundert Forscher/
Mediziner eine Petition für die WHO unterschrieben haben,
damit 40-60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
fordern, da es die Lebensdauer von SARS-CoV-2 mutmasslich
verkürzt und unseren Schleimhäuten, die Teil des Immunsy-
stems sind und als Barriere gegen Erreger wie Viren dienen,
signifikant hilft, intakt zu bleiben?

9. Wird der Bundesrat entsprechende Empfehlungen und Mass-
nahmen zur Optimierung des Raumklimas und zu Verminde-
rung der Aerosolübertragung kommunizieren und bis wann
gedenkt er das zu tun?

Mitunterzeichnende: Brunner, Chevalley, Christ, Fischer
Roland, Flach, Grossen Jürg, Matter Michel, Mettler, Moser,
Pointet (10)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4123 n Mo. Quadri. Übermässige Reserven der Kranken-
versicherer. Obligatorische statt freiwillige Rückerstattung  
(24.09.2020)

Mit dieser Motion wird der Bundesrat beauftragt, die Kranken-
versicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) dahingehend anzu-
passen, dass der Abbau überschüssiger Reserven durch die
Krankenversicherer nicht mehr freiwillig, sondern obligatorisch
ist, wenn die Reserven einen bestimmten Anteil überschreiten.

Mitunterzeichner: Marchesi (1)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4124 n Mo. Quadri. Die Schweiz soll Schengen verlas-
sen, wenn die EU das Dubliner Übereinkommen aufgibt  
(24.09.2020)

Mit dieser Motion wird der Bundesrat beauftragt:

- sich dafür einzusetzen, dass das Dubliner Übereinkommen
beibehalten wird, natürlich ohne Zusatzkosten für die Schweiz;

- die Anwendung von Schengen auszusetzen und wieder syste-
matische Grenzkontrollen einzuführen;

- die Teilnahme der Schweiz am Schengener Übereinkommen
aufzukündigen, falls die EU das Dublin-System tatsächlich auf-
gibt.

Mitunterzeichner: Marchesi (1)

18.11.2020 Das Bundesgericht beantragt die Ablehnung der
Motion.

x 20.4125 n Ip. Rösti. Existenz der Universitätsspitäler 
durch die Revision der KVV nicht unnötig gefährden  
(24.09.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, Stellung zu nehmen, wie der spe-
ziellen Position der Universitätsspitäler im Schweizer Gesund-
heitswesen als Endversorger, Forschungs- und
Ausbildungsstätte in der laufenden Revision der Krankenversi-
cherungsverordnung (KVV) gebührend Rechnung getragen
wird, um deren zentrale Position als Leistungserbringer am
Ende der Versorgungskette und als Rückgrat der schweizeri-
schen Spital- und Gesundheitsversorgung mit einer Verord-
nungsänderung nicht aufs Spiel zu setzen.

Die geplante Einführung eines schweizweiten Kostenvergleichs
über alle Spitäler (vom Geburtshaus bis zum Universitätsspital),
stellt für die universitäre Medizin in der Schweiz eine Bedrohung
dar. Aufgrund der komplexen Patientenfälle lassen sich die Uni-
versitätsspitäler nicht direkt vergleichen mit Spitälern, die sich
auf standardisierte Eingriffe an Patienten ohne Komplikations-
potenzial konzentrieren. Aus diesen Gründen unterstützt auch
die GDK in ihren Empfehlungen von 2019 eine separate Bench-
marking-Kategorie für Universitätsspitäler. Dieser Aspekt wird in
der aktuellen Revision KVV zu wenig berücksichtigt. Deshalb
stellen sich die nachfolgenden Fragen:

a. Ist sich der Bundesrat der Bedeutung der Universitätsspitäler
als Rückgrat des Schweizer Gesundheitswesens bewusst?

b. Worin liegt aus Sicht des Bundesrates der Vorteil sämtliche
Spitäler (vom Geburtshaus bis zur Universitätsklinik) bei einem
Kostenvergleich über den gleichen Kamm zu scheren, auch
wenn sich deren Aufgaben und Leistungen nicht 1:1 verglei-
chen lassen?

c. Weshalb soll den Endversorgerspitälern allein die Verantwor-
tung aufgebürdet werden, die Abbildungsmängel der Tarifstruk-
tur SwissDRG datenbasiert nachzuweisen?

d. Wie gedenkt der Bundesrat mit der laufenden Revision KVV
aber auch in Zukunft zu gewährleisten, dass Kostenvergleiche
(Benchmarking) zwischen den Spitälern fair ausgestaltet sind
und auch wirklich vergleichbare Leistungen miteinander vergli-
chen werden?

e. Wie gedenkt der Bundesrat zu gewährleisten, dass die spezi-
fischen Vor- und Rückhaltleistungen angemessen gewürdigt
und bei Vergleichen angemessen berücksichtigt werden?

f. Ist der Bundesrat bereit, die Verordnung so anzupassen, dass
Vergleiche zur Ermittlung von Spitaltarifen zwischen Spitälern,
die vergleichbare Leistungen erbringen, durchgeführt werden
und somit für die Universitätsspitäler separate Betriebsverglei-
che vorzusehen?

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Maillard, Mettler, Moret Isa-
belle, Rösti, Sauter, Schläpfer, Wasserfallen Flavia (8)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt
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x 20.4126 n Ip. Schneeberger. Sicherheit und Verantwor-
tung beim Bootfahren  (24.09.2020)

Unsere Seen und Flüsse bieten einen hohen Freizeit- und Erho-
lungswert. Nebst neuen Trendsportarten wie "Kite-Surfen" und
"stand-up-paddeling" (SUP) steigt auch die Anzahl der Sport-
bootfahrer und der Segelbootfahrer. Dies führt zwangsläufig zu
immer stärker genutzten Seen und Flüssen. Es wäre deshalb
von Vorteil, wenn auch die Bootsfahrlehrer und Segellehrer
über eine entsprechende Qualifikation in Form eines Fachaus-
weises verfügen, so wie dies auch für Fahrlehrer im Strassen-
verkehr gilt. Durch die Erhöhung der Ausbildungsqualität wird
die Sicherheit auf den Gewässern verbessert. Nun stellen sich
für mich folgende Fragen:

1. Wie hat sich die jährliche Anzahl Schifffsführerausweise der
Kategorie A Motorboot, D Segelboot und Segelboot mit Maschi-
nenantrieb in den letzten 20 Jahren verändert?

2. Wie hat sich die jährliche Anzahl Theorieprüfungen in den
letzten 20 Jahre in der Kategorie A/D verändert?

3. Wie hoch ist die Wiederholrate bei der Theorieprüfung und
bei den praktischen Prüfungen?

4. Welche jährliche Unfallrate wurde im Zusammenhang mit der
privaten Schifffahrt in den letzten 20 Jahren verzeichnet?

5. Wie hat sich die Anzahl Bootsfahrschulen und Segelschulen
in der Schweiz in den letzten 20 Jahren verändert?

6. Wie beurteilt der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Verkehr
Abteilung Schifffahrt die Meinung, wonach eine Berufsprüfung
"Bootsfahrlehrer mit eidg. Fachausweis" bzw. "Segellehrer mit
eidg. Fachausweis für

Segellehrer" analog dem Obligatorium im Strassenverkehr die
Sicherheit auf den Seen erhöhen würde?

7. Warum sind Fahrlehrer in der Verkehrszulassungsverord-
nung (VZV) und in der Fahrlehrerverordnung (VF) und den
Richtlinien des ASTRA zur Ausübung dieses Berufes strengen
Regeln unterworfen als in der Binnenschifffahrtsverordnung?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4127 n Ip. Schneeberger. Staatsunternehmen. Warum 
weigern sich Bund und Kantone, die OECD Leitsätze 
umzusetzen?  (24.09.2020)

Staatsunternehmen mischen sich zunehmend in privatwirt-
schaftlich-organisierte Märkte ein. Dabei setzten sie auf wettbe-
werbsverzerrende Merkmale, um einen Vorteil gegenüber den
Privaten zu erlagen. Diese Merkmale sind ihre explizite Staats-
garantie, die Verwendung ihrer Erträge in regulierten und mono-
polistischen Bereichen im privatwirtschaftlichen Markt,
günstigere Kapitalstruktur und Nähe an Regulatoren und Politik.
Die Ergebnisse sind Marktverzerrungen und unfairer Wettbe-
werb. Diese Gefahr ist bestens bekannt. Und weil sie so gross
ist, hat die OECD "Leitsätze zu Corporate Governance in
staatseigenen Unternehmen" entwickelt. Im dritten Kapitel die-
ser Leitsätze wird ausdrücklich das Verhalten dieser Unterneh-
men im Markt adressiert. Vor diesem Hintergrund werden dem
Bundesrat folgende Fragen gestellt:

1. Wann gedenkt der Bundesrat ein Programm aufzustellen, um
die Leitsätze in der Schweiz umzusetzen?

2. Warum werden diese Leitsätze in den gesetzlich vorgesehe-
nen Berichterstattungen der Unternehmen mit Beteiligung des
Bundes nicht ausdrücklich thematisiert?

3. Wie gedenkt der Bundesrat, diese Leitsätze auch auf der
kantonalen Ebene zu verankern?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4128 n Ip. Binder. Menschen mit einem höheren oder 
hohen Betreuungsgrad in Quarantäne. Wahrung ihrer 
Rechte und ihres Wohls. Dringliche Anpassung der Covid-
19-Regeln des BAG  (24.09.2020)

In Ergänzung zur Interpellation 20.4011, in welcher es um die
"COVID-19-Anweisungen zur Quarantäne" des BAG vom 12.
September 2020 geht und die Unmöglichkeit, für Kinder solche
rigorose Einschränkungen einzuhalten, mache ich den Bundes-
rat darauf aufmerksam, dass Quarantäne oder gar Isolation
auch für Menschen mit einem höheren oder hohen Betreuungs-
grad kaum praktikabel ist. Dies gilt beispielsweise für Menschen
mit einer geistigen Beeinträchtigung. Sie bewegen sich oft gei-
stig auf dem Niveau eines Kindes von +/-6 Jahren und sie kön-
nen die Massnahmen nicht nachvollziehen und nicht verstehen.
Es gilt aber auch für viele Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen (z.B. zerebral Behinderte, Epileptiker, etc). Sie
alleine in einem Zimmer zu isolieren, ist undenkbar.

Ich bitte deshalb den Bundesrat meine Erwägungen in der Inter-
pellation 20.4011 auch für zu betreuende Menschen mit einem
höheren oder hohen Betreuungsgrad zu berücksichtigen und
frage:

1. Ist der Bundesrat bereit, bei der Anordnung von Quarantäne
für Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung dring-
lich Differenzierungen vorzunehmen?

2. Ist er bereit, bei der Anordnung auch für die Eltern oder die
Betreuungspersonen dringlich Differenzierungen vorzuneh-
men, wenn sich diese in Quarantäne begeben müssen?

3. Wie wird der Umgang mit geistig behinderten Menschen
geregelt?

4. Wie werden die Rechte und das Wohl behinderter Menschen
im Rahmen der Quarantäne gewährleistet?

5. Wie wird sichergestellt, dass die Quarantänepraxis bei Men-
schen mit einer schweren geistigen Behinderung den psycholo-
gischen und physischen Minimalkriterien entspricht?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4129 n Ip. Glättli. Sicherheitslücken im Bereich von 
Wahlen und Abstimmungen  (24.09.2020)

Eine Recherche der REPUBLIK hat gezeigt, dass es in ver-
schiedenen Kantonen im Bereich Ergebnisermittlung von Wahl-
und Abstimmungsresultaten gravierende Sicherheitslücken gibt.
Über zehn Kantone verwenden offenbar Software, die mehrere
Fehlkonfigurationen von Servern beinhaltet, fehlende Sicher-
heitsvorkehrungen enthält und auf schwachen Verschlüsselun-
gen basiert. Betroffen sind gemäss dem Bericht vor allem zwei
Standardprodukte von privaten Softwareanbietern sowie Eigen-
entwicklungen von drei Kantonen.

Zu den schwerwiegendsten Schwachstellen zählen:

a. potenzielle Insider-Attacken durch Angreifer, die sich Zugriff
zum Netz einer Wahlbehörde verschafft haben

b. schwache Standardpasswörter

c. mögliche Man-in-the-middle-Angriffe, bei denen sich eine
Hackerin zwischen ein Wahllokal und die Zentrale schaltet
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In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Sieht der Bundesrat eine Möglichkeit, im Rahmen des aktuel-
len gesetzlichen Rahmens entsprechende Bestimmungen zu
erlassen, welche sicherstellen, dass Kantone im ganzen Pro-
zess der Auszählung, Ermittlung und Auswertung von Wahl-
und Abstimmungsresultaten genügend hohe Sicherheitsstan-
darts einhalten und Sicherheitslücken rasch schliessen müs-
sen?

2. Sieht der Bundesrat eine Möglichkeit, im Rahmen des aktuel-
len gesetzlichen Rahmens die Kantone im

Falle eines Einsatzes von E-Counting-Verfahren zu verpflich-
ten, die ermittelten Ergebnisse mittels statistisch relevanter
Stichproben zu plausibilisieren, wie dies die GPK empfohlen
hat?

3. Falls dazu die gesetzlichen Grundlagen fehlen: ist er bereit,
deren Schaffung rasch an die Hand zu nehmen und eine ent-
sprechende Vorlage zu unterbreiten, allenfalls durch eine
"kleine Revision" des Bundesgesetzes über die politischen
Rechte (BPR), nachdem die geplante grosse Revision mit der
definitiven Einführung von eVoting aufgrund der Vernehmlas-
sung gestoppt wurde?

Mitunterzeichnende: Binder, Fluri, Gredig, Gysin Greta, Kälin,
Masshardt, Rutz Gregor, Steinemann, Streiff (9)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4130 n Ip. Wettstein. Daten über die Verwendung syn-
thetischer Pestizide ausserhalb der Landwirtschaft sowie 
Instrumente zur Reduktion  (24.09.2020)

In den Debatten über die Volksinitiative 19.025 "Für das Verbot
synthetischer Pestizide", ebenso in der Behandlung zu Vorstös-
sen aus dem Parlament zur Reduktion des Einsatzes syntheti-
scher Pestizide (z.B. Pa.Iv. 19.475 "Das Risiko beim Einsatz
von Pestiziden reduzieren" der Kommission WAK-S) wird in
aller Regel vom landwirtschaftlichen Einsatz gesprochen. Auch
die Botschaft des Bundesrates zur erwähnten Volksinitiative
vom 27. Februar 2019 stellt Massnahmen im Kontext der Agrar-
politik in Aussicht. In der Zwischenzeit ist zudem in Fragestun-
den und mit Vorstössen die Verwendung synthetischer
Pestizide im ausserberuflichen Privatbereich ("Hobbygärtner")
verschiedentlich thematisiert worden.

Im "Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln" vom 07. September 2017, her-
ausgegeben vom BLV, heisst es im Definitionskapitel 9.3: "PSM
werden zu einem grossen Teil in der Landwirtschaft angewen-
det, um Ernte- und Qualitätsverluste zu reduzieren, finden aber
in geringerem Mass auch Anwendung in der Forstwirtschaft,
dem Vorratsschutz, auf öffentlichen Flächen wie z.B. Eisen-
bahngeleisen, Parkanlagen, Sportflächen, öffentlichen Erho-
lungsflächen und in Privatgärten." Im Massnahmenkatalog des
Aktionsplans sind die Privatgärten sowie die Strassenentwässe-
rung berücksichtigt, nicht jedoch der Forst, der Unterhalt öffent-
licher Anlagen und Plätze, jener von Strassenrändern und
Eisenbahntrassen, auch nicht der kommerzielle Gartenbau oder
der Einsatz von Pestiziden an Gebäudefassaden.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Über welche Daten - namentlich Verbrauchsmengen - verfü-
gen die Bundesbehörden bezüglich Anwendung von syntheti-
schen Pestiziden in den Sektoren

a. Forstwirtschaft,

b. Eisenbahngleise und -borde,

c. Pflege von Strassenrändern,

d. öffentliche Flächen wie Parkanlagen, Sportflächen, Erho-
lungsflächen,

e. professioneller Gartenbau und Gärtnereien,

f. Gebäudefassaden,

g. Vorratsschutz?

2. Bei welchen Anwendungsfeldern (a bis g in Frage 1) gibt es
bereits definierte Absenkpfade für synthetische Pestizide? In
welchen Erlassen sind diese definiert?

3. Bei welchen Anwendungsfeldern (a bis g in Frage 1) gibt es
welche weiteren Vorschriften zur Begrenzung oder zur Substitu-
tion von synthetischen Pestiziden?

Mitunterzeichnende: Baumann, Clivaz Christophe, Egger Kurt,
Pasquier, Python, Töngi (6)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4131 n Ip. Schlatter. Repression mithilfe von Schwei-
zer Überwachungsgeräten?  (24.09.2020)

Das SRF-Reportageformat "Unzipped" hat zum Export und zur
Verwendung von Gütern, die unter die Verordnung über die
Ausfuhr und Vermittlung von Gütern zur Internet- und Mobil-
funküberwachung (VIM) fallen, recherchiert und dazu einen Bei-
trag publiziert am 07. Juni 2020 ("Repression mithilfe von
Schweizer Überwachungsgeräten?"). Als Grundlage diente die
mit dem BGÖ herausgeforderte und vom Seco im September
2019 zugestellte Liste der VIM-Exporte 2014-Q1-2019-Q2.

Im Beitrag kann der Verdacht, dass mit Schweizer IMSI-Cat-
chern in Pakistan und Vietnam Repression ausgeübt wird, nicht
aus dem Weg geräumt werden. Es bleibt Grund zur Annahme,
dass beispielsweise ein grosser Teil der Exporte der ATECS AG
an militärische Stellen in Pakistan geliefert wurde und IMSI-Cat-
cher aus der Schweiz zur Überwachung in Safe-City-Projekten
und zu repressiven Zwecken eingesetzt werden.

Ich bitte den Bundesrat deshalb um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Welche Stellen sind für die Prüfung der Exportgesuche
zuständig?

2. Obliegt die Prüfung der Gesuche im Bezug auf das Repressi-
onskriterium dem EDA? Falls nein, welchen anderen Bundes-
stellen?

3. Nach welchen konkreten Kriterien werden die einzelnen
Gesuche geprüft?

4. Wie kann sichergestellt werden, dass die Geräte nicht zur
Überwachung der Bevölkerung, insbesondere von Akti-
vist*innen und Journalist*innen, verwendet, und somit repressiv
eingesetzt werden?

5. Kann mit den vorhandenen Kontrollmechanismen abschlies-
send ausgeschlossen werden, dass die betreffenden Schweizer
Güter zu Repressionszwecken verwendet werden?

Mitunterzeichnende: Fivaz Fabien, Glättli, Graf-Litscher, Marti
Min Li, Porchet, Roth Franziska, Seiler Graf (7)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt
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x 20.4132 n Ip. Schlatter. Mobility-Pricing. Weshalb bean-
sprucht die Schaffung eines Versuchsartikels derart viel 
Zeit?  (24.09.2020)

Im Dezember 2019 hat der Bundesrat angekündigt, eine
gesetzliche Grundlage schaffen zu wollen, die es Regionen
ermöglichen soll, Pilotversuche zu Mobility Pricing durchzufüh-
ren. In einem Zeitungsartikel in den Schweizer Medien wurden
am 19. September 2020 die zeitlichen Abläufe für den Beginn
dieser Versuche skizziert. Nach der Vernehmlassung solle ein
befristetes Bundesgesetz stehen, das die Pilotversuche ermög-
liche. Bis dieses in Kraft trete sollen gemäss dem Astra-Spre-
cher mindestens vier Jahre ins Land zielen. Der Sprecher wies
zusätzlich darauf hin, dass auch ein befristetes Bundesgesetz
einem fakultativen Referendum unterstehe. Dies hiesse kon-
kret, dass die ersten Versuche 2025 starten könnten und nach
einer Durchführung dieser Versuche, einer Auswertungsphase
und der Ausarbeitung einer definitiven Gesetzesgrundlage
Mobility Pricing erst nach 2030 eingeführt werden könnte.

Die Coronazeit hat gezeigt, dass parlamentarische Prozesse
gestrafft werden können, wenn Dringlichkeit herrscht. In der
Frage, wie im Moblitätsbereich klimaschädliche Treibhausgase
vermindert werden können, herrscht höchste Dringlichkeit. Vier
Jahre für die Einführung eines Versuchsartikel sind keine sport-
liche Vorgabe und viel zu lange. Viele Kantone wie Gemeinden
setzen auf Lenkungsmassnahmen in ihren Mobilitätszielen.

Ich bitten den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wie berechnet sich die Frist von vier Jahren für die Einfüh-
rung einer gesetzlichen Grundlage?

2. Sieht der Bundesrat Potenzial für eine Verkürzung dieser Fri-
sten?

3. Werden Arbeiten für die Einführung eines generellen Mobility
Pricing parallel zur Projektphase ausgeführt?

4. Wie sieht aus Sicht des Bundesrates der Zeitplan für die
generelle Einführung von Mobility Pricing aus?

Mitunterzeichnende: Christ, Grossen Jürg, Pasquier, Pult,
Schaffner, Töngi, Trede (7)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4133 n Ip. Schlatter. 5G. Ein Businessmodell für die 
SBB?  (24.09.2020)

Für die Bahnkommunikation baut die SBB entlang der Bahnli-
nien ein 5G-Netz auf. Die Antennenstandorte können mittels
Plangenehmigungsverfahren direkt vom Bund bewilligt werden,
und sind so nicht auf die üblichen Genehmigungsverfahren der
Kantone für Standortbewilligungen angewiesen.

Ich bitte in diesem Kontext den Bundesrat um die Beantwortung
folgender Fragen:

- Ist es korrekt, dass der 2018 eingeführte Artikel 18 1bis im
Eisenbahngesetz dahingehend interpretiert wird, dass er der
SBB erlaubt, ihre Antennenstandorte an andere Telecomanbie-
ter zu vermieten, und damit kommerziell zu nutzen?

- Ist es im Sinne des Bundesrats, dass damit die SBB zu einem
Marktplayer im Telecombereich wird unter Umgehung sämtli-
cher Frequenzvergabe- und ordentlichen Genehmigungsverfah-
ren?

- Ist es im Sinne des Bundesrats, dass so öffentliche Mittel für
Bahninfrastruktur dazu verwendet werden, diese Infrastruktur

an Private weiter zu vermieten und damit den Markt zu verzer-
ren?

Mitunterzeichnende: Pasquier, Prelicz-Huber, Töngi, Trede (4)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4134 n Mo. Schlatter. Tempo 30. Unnötige Bürokratie für 
die Gemeinden  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einführung von Tempo-30-
Zonen mittels Anpassungen in der Signalisationsverordnung
(SSV) zu vereinfachen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Christ, Fluri, Graf-Lit-
scher, Klopfenstein Broggini, Kutter, Markwalder, Masshardt,
Mettler, Müller-Altermatt, Pasquier, Ryser, Schaffner, Schneider
Schüttel, Streiff, Töngi, Trede (17)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4135 n Po. Schaffner. Was heisst netto null für den 
Hochbau, und wie kann dieses Ziel erreicht werden?  
(24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen,
welche Massnahmen ergriffen werden müssen, damit der Hoch-
bau kompatibel mit dem Ziel Netto Null 2050 wird. Dabei sind
insbesondere folgende Themen zu diskutieren: Einsatz von
Holz und nachwachsenden Dämmstoffen, Recycling und Reuse
von Baustoffen, Rekarbonisierung von Beton.

Der Bundesrat wird gebeten, aufzuzeigen wie ein Absenkpfad
für die graue Energie im Hochbau aussieht und welchen Beitrag
die einzelnen Massnahmen leisten können.

Wie gedenkt der Bundesrat, solche Massnahmen finanziell zu
fördern resp. auf der regulatorischen Ebene vorzuschreiben
oder zu erleichtern?

Mitunterzeichnende: Müller-Altermatt, Nussbaumer, Vincenz,
von Siebenthal, Wettstein (5)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

18.12.2020 Nationalrat. Bekämpft. Diskussion verschoben

20.4136 n Mo. Grüne Fraktion. Ab 2025 nur noch Personen-
wagen und leichte Nutzfahrzeuge ohne fossilen Antrieb 
neu zulassen  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen zu
schaffen, damit ab 2025 in der Schweiz keine mit fossilen Ener-
gieträgern (Zero Emission) betriebenen Personenwagen und
leichte Nutzfahrzeuge neu zugelassen werden.

Sprecherin: Trede

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4137 n Mo. Grüter. Zwingende Entscheidungshoheit des 
Parlamentes für Entscheidungen betreffend Kapitel VII der 
UNO-Charta  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Entscheidungshoheit der
Bundesversammlung, während der Dauer einer Schweizer Ein-
sitznahme im UNO-Sicherheitsrat, im Vorfeld jeder möglichen
Anwendung des Kapitels VII der UNO-Charta durch den UNO-
Sicherheitsrat sicherzustellen.

Mitunterzeichnende: Binder, Bircher, Büchel Roland, Egger
Mike, Giezendanner, Guggisberg, Hess Erich, Matter Thomas,
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Reimann Lukas, Rutz Gregor, Schwander, Vogt, Wobmann,
Zuberbühler (14)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4138 n Ip. Reynard. Spezialkulturen. Gesundheit der 
Anwohnerinnen und Anwohner  (24.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Auf europäischer Ebene ziehen sich die Zulassungsverfah-
ren mehrere Jahre hin. Warum hat der Bundesrat nicht, dem
Beispiel Frankreichs folgend, die Einführung von Pufferstreifen
zwischen Gebieten, in denen Pflanzenschutzmittel eingesetzt
werden, und Wohngebieten vorgesehen?

2. Gibt es bei Pflanzenschutzmitteln einen Expositionsgrenz-
wert für Anwohnerinnen und Anwohner sowie für Landwirtinnen
und Landwirte?

3. Sieht der Bund vor, epidemiologische Studien zur Gesundheit
der Anwohnerinnen und Anwohner durchzuführen zu lassen,
die zu den von Unternehmen verfassten Studien zur Toxikolo-
gie von Pflanzenschutzmitteln dazukämen?

4. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass eine spezifische gesetzli-
che Grundlage betreffend die Drift-Risiken und die gesundheitli-
chen Risiken für die Anwohnerinnen und Anwohner sinnvoll
wäre, damit bis zum Vorliegen der Zulassung Pufferstreifen vor-
gesehen werden könnten?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Kamerzin, Roduit (3)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4139 n Mo. Reynard. Praktika. Den Status der Praktikan-
tinnen und Praktikanten besser regeln und damit stärken  
(24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Arbeits-
rechts vorzulegen, mit der die Praktika geregelt werden. Ihnen
soll auf Bundesebene ein rechtlicher Rahmen gesetzt werden,
namentlich was Dauer, Entschädigung und Ausbildung betrifft.
Dabei soll differenziert werden zwischen verschiedenen Typen
von Praktika (obligatorische Praktika im Rahmen einer Ausbil-
dung, Praktika nach Abschluss einer Ausbildung).

Mitunterzeichnende: Bendahan, Dandrès, Fehlmann Rielle,
Friedl Claudia, Jans, Maillard, Marra, Munz, Pult, Roth Fran-
ziska, Schneider Schüttel, Storni, Suter (13)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4140 n Mo. Reynard. Recht auf Schwangerschaftsab-
bruch. Eine bevormundende Gesetzgebung ändern  
(24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Artikel 118 und 119 des
Strafgesetzbuchs (StGB) so zu ändern, dass die Entscheidung
für einen Schwangerschaftsabbruch an keine Bedingungen
geknüpft ist, ohne jedoch die Fristenregelung abzuschaffen.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Arslan, Buffat, Bulliard, Che-
valley, Dandrès, de Montmollin, de Quattro, Fehlmann Rielle,
Friedl Claudia, Grin, Markwalder, Marra, Matter Michel, Munz,
Page, Pasquier, Porchet, Roth Franziska, Roth Pasquier,
Schneider Schüttel, Storni, Vincenz, Wasserfallen Flavia (24)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4141 n Po. Roduit. Für eine bessere soziale Absicherung 
der Selbstständigerwerbenden  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine umfassende Untersuchung
über die Modalitäten der sozialen Absicherung der Selbststän-
digerwerbenden (Einzelunternehmer/innen, Arbeitgeber/innen,
mitarbeitende Ehegatten/Ehegattinnen, Personen in arbeitge-
berähnlicher Stellung ...) durchzuführen. Insbesondere sollen
Lücken ermittelt werden, die sich besonders in Krisen offenba-
ren, und in Abstimmung mit den Sozialpartnern sollen ange-
messene Massnahmen vorgeschlagen werden.

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Bregy, Kamerzin, Kutter,
Lohr, Maillard, Mettler, Nantermod, Prelicz-Huber, Roth
Pasquier (10)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.4142 n Ip. Schneider-Schneiter. Vereinfachung des 
Vergütungsprozesses bei Impfungen  (24.09.2020)

Gemäss der Antwort des Bundesrates vom 26. August 2020 auf
meine Anfrage sind nach der Begutachtung eines Impfstoffes
durch Swissmedic mit der Eidgenössische Kommission für
Impffragen (EKIF), der Eidgenössische Kommission für allge-
meine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK) sowie der Eid-
genössische Arzneimittelkommission (EAK) drei
ausserparlamentarische Kommissionen in die Aufnahme vom
Impfungen in die Vergütungspflicht involviert. Im Gegensatz
dazu sind es bei der Aufnahme anderer Medikamenten nur eine
Kommission (EAK). Impfungen sind sehr kosteneffektive und
bewährte Public Health Instrumente, deren Marktzugang nicht
zusätzlich erschwert werden soll. Bedauerlicherweise äussert
sich der Bundesrat nicht zu meiner Frage bezüglich des Dauer
des Aufnahmeprozesses im Vergleich zu anderen Arzneimit-
teln. Auf Grund der Komplexität muss davon ausgegangen wer-
den, dass es für neue Impfstoffe bis zur Vergütung durch die
Krankenversicherer deutlich länger dauert als für Medikamente.

In Anbetracht der Nützlichkeit von Impfungen aus Public Health
Sicht, ist der aktuell komplizierte und bürokratische Prozess
nicht haltbar und sollte dringend vereinfacht werden.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wie müsste die bestehende gesetzliche Grundlage konkret
angepasst werden, um die Anzahl der beteiligten Kommission
von drei auf zwei zu reduzieren?

2. Welche ausserparlamentarische Kommission könnte aus
Sicht des Bundesrates am einfachsten ausgelassen werden?

3. Ist der Bundesrat bereit eine Anpassung des Vergütungspro-
zesses im obigen Sinne anzustreben?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4143 n Ip. Binder. Einseitige Verurteilungspraxis der 
UNO gegenüber Israel. Welche Konsequenzen zieht die 
Schweiz?  (24.09.2020)

Die Organisationen der UNO verabschieden jedes Jahr mehr
Resolutionen, die sich gegen den Kleinstaat Israel richten, als
solche gegen alle anderen Staaten der Welt zusammen. Im
Jahr 2018 beispielsweise, waren es 21 von 26. Gut 80 Prozent
aller UN-Verurteilungen wegen Menschenrechtsverletzungen
richten sich folglich gegen die einzige Demokratie im Nahen
Osten. Schwerste Vergehen anderer Staaten erscheinen margi-
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nal. Die Schweiz duldet die Praxis und opponiert nicht. Dies,
auch wenn das EDA im Geschäft 20.5417 bestätigt, dass diese
Verurteilungen im Verhältnis zu den anderen Ländern "auffällig
hoch" sind.

Im September 2020 hat der Wirtschafts- und Sozialrat der UNO
(ECOSOC) erneut Israel als einziges Land wegen angeblicher
Verletzung der Rechte der Frau verurteilt. Beantragt wurden die
Resolutionen unter anderen ausgerechnet von Ländern wie
dem Iran, Saudi-Arabien, Belarus und Pakistan. Einzig Kanada,
die USA und Australien stellten sich gegen die bizarre Unver-
hältnismässigkeit. Die Schweiz enthielt sich einmal mehr der
Stimme. Die Verletzung von Frauenrechten in anderen Ländern
kam nicht zur Sprache. In einer zweiten Resolution verurteilte
der ECOSOC Israel erneut wegen Verletzung der wirtschaftli-
chen und sozialen Rechte der Palästinenser.

Ich stelle dem Bundesrat deshalb folgende Fragen:

1. Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat auf seine eigene
Feststellung, dass die Anzahl der Resolutionen im Vergleich zu
anderen Konflikten auffällig hoch ist? Ist er bereit, über diese
Zahlen Transparenz zu schaffen?

2. Gemäss Aussage des Bundesrates ändert sich der Inhalt der
Resolutionen nur geringfügig. Wie steht der Bundesrat zu die-
ser rituellen einseitigen Verurteilungspraxis der UNO?

3. Weshalb stellt sich die Schweiz gerade aus neutralitätspoliti-
scher Sicht nicht klar gegen eine derartige Unverhältnismässig-
keit?

4. Wie kontrolliert der Bundesrat die offenbar ritualisierte
Abstimmungspraxis. Wer beurteilt die Entscheide? Wer fällt
sie?

5. Ist der Bundesrat bereit, gerade im Zusammenhang mit der
Kandidatur in den UNO Sicherheitsrat, mehr Transparenz zu
schaffen über die Grundlagen und Begründungen des Abstim-
mungsverhaltens der Schweiz und diese im Einzelnen auf der
Website des EDA aufzuschalten?

Mitunterzeichnende: Bregy, Gafner, Gmür Alois, Grüter, Heer,
Paganini, Pfister Gerhard, Riniker, Ritter, Romano, von
Siebenthal (11)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4144 n Ip. Roduit. Sömmerungsbeiträge. Tierhalterin-
nen und Tierhalter nicht zweimal bestrafen  (24.09.2020)

Die Agrarpolitik des Bundes sieht die Ausrichtung von Sömme-
rungsbeiträgen für Tierhalterinnen und Tierhalter vor, die ihre
Tiere zur Sömmerung auf die Alp bringen. Damit die Beiträge
gewährt werden, muss die effektive Bestossung der Alp zwi-
schen 75 und 110 Prozent des Normalbesatzes liegen. Wird der
Prozentsatz nicht erreicht, so werden keine Beiträge ausgerich-
tet, ausser bei extremen meteorologischen Ereignissen oder bei
Futtermangel wegen grosser Trockenheit.

Werden die gesömmerten Tiere wiederholt von Grossraubtieren
angegriffen oder wird die Sömmerung überstürzt aufgegeben,
wie dies an verschiedenen Orten dieses Jahr der Fall war, so
erhalten die Tierhalterinnen und Tierhalter keinerlei Aufschub,
der ihnen ermöglichen würde, die gesamten Sömmerungsbei-
träge zu erhalten. Und dies obwohl sie sowieso schon leben
müssen mit einer verkürzten Sömmerungsdauer, mit dem Ver-
lust von Tieren, mit einer frühen Bewirtschaftung der Flächen in
tieferen Lagen und damit gegebenenfalls mit einem erhöhten
Futtermittelbedarf.

1. Ist geplant, diesen Missstand im Rahmen der Arbeiten zur
zukünftigen Agrarpolitik zu korrigieren?

2. Sollte die Präsenz von Grossraubtieren nicht zu den ausser-
gewöhnlichen Umständen gezählt werden?

Mitunterzeichnende: Addor, Kamerzin, Nicolet, Page, Ritter (5)

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4145 n Po. Binder. Mehr Transparenz, Konsistenz und 
Koordination im Abstimmungsverhalten der Schweiz in 
den UNO-Organisationen  (24.09.2020)

Das Abstimmungsverhalten der Schweiz in den verschiedenen
UNO-Organisationen wirft immer wieder Fragen auf. Wie wer-
den die Entscheide begründet? Wer verantwortet sie? Wie
gestalten sich die Entscheidprozesse? Die Antworten auf ent-
sprechende Interpellationen (Grüter 20.3479 und Bigler
19.4010) zeigen, dass die Koordination nur punktuell stattfindet,
dass das Eidgenössische Departement für auswärtige Angele-
genheiten nur eingeschränkt entscheidet und diverse andere
Departemente in sogenannten Fachfragen weitgehend eigen-
ständig zu Beurteilungen kommen und wiederum selber ent-
scheiden. Eine konsistente Position der Schweiz existiert unter
diesen Umständen nicht. Gerade im Hinblick auf die Kandidatur
der Schweiz in den UNO Sicherheitsrat ist es mehr als ange-
bracht, Vertrauen und Transparenz zu schaffen.

Der Bundesrat wird deshalb gebeten folgende Prämissen für
eine bessere Koordination unter Federführung des EDA zu prü-
fen und Umsetzungsvorschläge in einem Bericht darzustellen:

1. Die Fachstelle "UNO-Koordination" koordiniert alle Geschäfte
der UNO-Organisationen, inkl. aller UNO-Unterorganisationen.

2. Jährliche wiederkehrende Resolutionen (z. B. im UNO-Men-
schenrechtsrat und der WHO) werden bei jeder Neuvorlage
inhaltlich und politisch neu beurteilt.

3. Konsultationen der Aussenpolitischen Kommissionen werden
auf alle Resolutionen von UNO-Organisationen und -Unterorga-
nisationen ausgeweitet. Konsultationen finden nach Bedarf,
aber mindestens halbjährlich statt.

4. Die Information des Parlaments erfolgt über einen minde-
stens jährlich erstellten Bericht, der detailliert Auskunft über das
Abstimmungsverhalten der Schweiz in allen UNO-Organisatio-
nen und -Unterorganisationen Auskunft gibt.

5. Im Sinne der Transparenz informiert der Bundesrat die
Öffentlichkeit auf der Internetseite des EDA aktuell über das
Abstimmungsverhalten der Schweiz in allen UNO-Organisatio-
nen und UNO-Unterorganisationen.

Mitunterzeichnende: Bregy, Gafner, Gmür Alois, Grüter, Heer,
Paganini, Pfister Gerhard, Riniker, Ritter, Romano, Rutz Gregor,
von Siebenthal (12)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

18.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.4146 n Ip. Seiler Graf. Zugang zu Unterstützungslei-
stungen für asylsuchende Opfer von Menschenhandel mit 
Tatort Ausland während Bundeszuständigkeit  (24.09.2020)

Seit der Neustrukturierung des Asylverfahrens per März 2019
fallen asylsuchende Opfer von Menschenhandel neu über län-
gere Zeit in die Zuständigkeit des Bundes. Seit 1. Januar 2020
erteilt das SEM potentiellen Opfern von Menschenhandel
zudem eine Erholungs- und Bedenkzeit.

Daraus ergeben sich folgende dringliche Fragen:
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1. Welche opferschutzrechtlichen Konsequenzen hat die Ertei-
lung der Erholungs- und Bedenkzeit für die Betroffenen? Wie ist
der Zugang zu den im Übereinkommen zur Bekämpfung des
Menschenhandels (ÜBM) vorgesehenen minimalen Unterstüt-
zungsleistungen gem. Art. 12, Ziff. 1) für asylsuchende Opfer
von Menschenhandel, die im Ausland Opfer von Menschenhan-
del geworden sind, während der Zuständigkeit des Bundes,
gewährleistet? Gem. Bericht der Schweizerischen Konferenz
der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK (2018) sind
der Zugang zu drei der sechs Minimalleistungen, namentlich
einer geeigneten Unterkunft, Übersetzungsleistungen sowie
spezialisierte Beratung in der Schweiz zur Zeit weder gestützt
auf das Opferhilfegesetz noch auf Artikel 12 BV gewährleistet.
Der Bund stellte sich dagegen in der Vergangenheit wiederholt
auf den Standpunkt, dass die erwähnten Minimalleistungen in
Artikel 12 BV enthalten sind. Wie kommt der Bund seinen Ver-
pflichtungen nach Artikel 12 Ziffer 1 ÜBM gestützt auf Artikel 12
BV nach? Falls nicht, weshalb nicht?

2. Welche konkreten Schritte werden vom SEM unternommen,
um den logistischen Zugang zu diesen Leistungen, die von spe-
zialisierten Opferhilfestellen geleistet werden sollen (vgl. Art. 12,
Ziff. 5 ÜBM), sicherzustellen? Wie und durch wen erfolgt die
Triage an diese Stellen?

3. Wie oft hat das SEM von sich aus bei Opfern von Menschen-
handel Gebrauch vom Selbsteintritt gemacht? In wie vielen Fäl-
len wurde eine Beschwerde gegen einen Dublin- oder
Asylentscheid- Entscheid bei einem Opfer von Menschenhan-
del vom BVGer kassiert oder gutgeheissen (inkl. Angabe des
Heimatlands bzw. Dublin-Land, auch wenn sich die Begründung
der Kassation nicht direkt auf die Opfereigenschaft bzgl. Men-
schenhandel der asylsuchenden Person bezogen hat)?

4. Wie viele vom SEM als potentielle Opfer von Menschenhan-
del eingestufte Personen sind seit dem 1. März 2019 "unkon-
trolliert" ausgereist/ als "untergetaucht" registriert worden?

Mitunterzeichnende: Atici, Barrile, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gugger, Locher Benguerel,
Maillard, Marra, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina, Munz, Piller
Carrard, Pult, Roth Franziska, Schlatter, Schneider Schüttel,
Streiff, Studer, Vincenz, Widmer Céline (24)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4147 n Ip. Feller. Warum werden die monatlichen Finanz-
ausweise der AHV, IV und EO plötzlich nicht mehr 
veröffentlicht?  (24.09.2020)

Die Zentrale Ausgleichsstelle veröffentlicht auf ihrer Internet-
seite die monatlichen beziehungsweise jährlichen Finanzaus-
weise von AHV, IV und EO sowie die Betriebsrechnungen der
Arbeitslosenversicherung und der bundesrechtlichen Familien-
zulagen in der Landwirtschaft. Nun sind die jährlichen Rechnun-
gen von 2019 noch immer nicht auf der Internetseite zu finden.
Und die letzten verfügbaren monatlichen Rechnungen sind vom
November 2019. In der Fragestunde vom 21. September 2020
fragte ich, woran diese Verzögerungen lägen und wann die
Monatsrechnungen 2020 veröffentlicht würden (20.5714).

In seiner Antwort hat der Bundesrat darauf hingewiesen, dass
seit dem Inkrafttreten des Ausgleichsfondsgesetzes die Com-
penswiss allein zuständig sei für die Publikation der Monats-
rechnungen. Eine monatliche Veröffentlichung sei zudem
unüblich. Darum werde sie nicht mehr weitergeführt.

1. Das Ausgleichsfondsgesetz ist am 1. Januar 2018 in Kraft
getreten. Trotzdem hat die ZAS 2018 und 2019 die monatlichen

Finanzausweise der Sozialversicherungen publiziert. Warum
fährt sie damit 2020 nicht fort?

2. Nach Artikel 71 Absatz 1bis des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung ist die ZAS für die
Rechnungsführung der AHV, der IV und der EO zuständig und
erstellt sie jährliche sowie monatliche Bilanzen und Erfolgsrech-
nungen. Erstellt die ZAS diese Rechnungen immer noch? Wenn
ja, warum veröffentlicht sie sie nicht mehr?

3. In der Botschaft zum Ausgleichsfondsgesetz wird darauf hin-
gewiesen, dass der Compenswiss die Verwaltung der Aus-
gleichsfonds von AHV, IV und EO obliegt, und präzisiert, dass
diese Anstalt keine anderen Aufgaben für die AHV, IV und EO
wahrnehme (S. 327). Und auf Seite 336 ist zu lesen: "Das histo-
risch gewachsene System mit einer Aufgabenteilung zwischen
der zentralen Ausgleichsstelle und den Ausgleichsfonds bezie-
hungsweise der neu zu schaffenden Anstalt wird mit dem vorlie-
genden Entwurf nicht angetastet."

Warum soll nun die ZAS plötzlich (wegen der Compenwiss) die
monatlichen Finanzausweise der Sozialversicherungen nicht
mehr veröffentlichen?

4. Laut Botschaft (S. 336) wird mit dem Gesetz auch eine Ver-
besserung der Transparenz bei Rechnungsführung und Infor-
mation der Öffentlichkeit angestrebt. Stärkt die plötzliche
Einstellung der Veröffentlichung der monatlichen Finanzaus-
weise wirklich die Transparenz?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4148 n Mo. Feller. Der Zentralen Ausgleichsstelle gestat-
ten, die monatlichen Finanzausweise der AHV, IV und EO 
weiterhin zu veröffentlichen  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Massnahmen zu ergreifen,
die notwendig sind, damit die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS)
auf ihrer Internetseite die monatlichen beziehungsweise jährli-
chen Finanzausweise von AHV, IV und EO sowie die Betriebs-
rechnungen der Arbeitslosenversicherung und der
bundesrechtlichen Familienzulagen in der Landwirtschaft veröf-
fentlicht.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4149 n Ip. Matter Michel. Staatliche Investitionen in Impf-
stoff gegen Sars-CoV-2  (24.09.2020)

Am 23. September wurde in der internationalen Ausgabe der
Weltwoche ein bemerkenswerter Artikel eines namhaften
Experten im Bereich der Entwicklung von Impfstoffen publiziert
mit dem Titel: "Covid-19 Vaccine, Hope and Promise - Safety
first!" Berechtigt und notwendig ist das Engagement des Bun-
des, um für die Schweizer Bevölkerung die Beschaffung eines
Impfstoffes gegen Covid-19 sicherzustellen, sobald ein solcher
auf dem Markt erhältlich ist. Ebenso berechtigt ist es aber, dabei
die Gesundheit der Bevölkerung nicht zu gefährden und Steuer-
gelder, insbesondere im Bereich der Gesundheitsversorgung,
sorgfältig einzusetzen. Reinhard Glueck macht in diesem Artikel
darauf aufmerksam, dass politische Versprechen, öffentliche
Erwartung und Wissenschaft noch nie weiter voneinander ent-
fernt waren in ihrer Einschätzung als heute im Kontext der Pan-
demie Covid-19. In diesem Zusammenhang stelle ich dem
Bundesrat folgende Fragen:

1. Wie schätzt der Bundesrat Chancen und Risiken von zukünf-
tigen Vakzinen gegen Covid-19 im Vergleich zwischen rekombi-
nanten und DNA/mRNA-basierten Impfstoffen ein?
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2. Bis zum heutigen Datum gab es trotz grosser Hoffnung und
langjähriger Forschung auch auf Seite der Wissenschaft noch
nie einen marktreifen Impfstoff der Gruppe der so genannten
"Gen Therapie Impfstoffe", wobei abgesehen von den grossen
Risiken auch die Logistik bis jetzt eine nicht zu bewältigende
Herausforderung darstellt, da sie äusserst instabil sind und nur
gekühlt auf minus 20 bis minus 70 Grad überhaupt haltbar sind.
Warum hat der Bundesrat genau in diese Technologie gegen
Covid-19 Geld investiert?

3. Wird der Bundesrat die Versorgung mit ersten rekombinanten
Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung sicherstellen?

4. Wieviel Geld hat der Bundesrat für welche potenziellen Impf-
stoffe auf der Basis der beiden unterschiedlichen Technologien
investiert?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4150 n Ip. Eymann. Anpassung des Rechtsrahmens für 
neue gentechnische Verfahren. Wann handelt der 
Bundesrat?  (24.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie schätzt der Bundesrat das Potenzial neuer gentechni-
scher Verfahren zur Lösung globaler Probleme wie Biodiversi-
tätsverlust oder Nahrungsmittelversorgung ein?

2. Ist er gewillt, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der es
erlaubt, sämtliche zielführenden technologischen Innovationen
gleichberechtigt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesell-
schaft beitragen zu lassen?

3. Was ist der aktuelle Stand und wie ist der vorgesehene Zeit-
plan zur Ausarbeitung der angekündigten risikobasierten
Anpassungen an die neuen wissenschaftlichen Entwicklungen?

4. Sieht der Bundesrat eine Möglichkeit, durch Genomeditie-
rung veränderte Organismen ohne artfremde DNA im Rahmen
des Gentechnik-Gesetzes differenziert zu regeln?

5. Wie können die betroffenen Kreise mit ihren Anliegen und
Fachkenntnissen bereits bei der Ausarbeitung einer Vernehm-
lassungvorlage einbezogen werden?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4151 n Po. Reynard. Schaffung eines Ethikgremiums 
des Parlamentes  (24.09.2020)

Das Büro des Nationalrates wird beauftragt, die Schaffung
eines Ethikgremiums des Parlaments zu prüfen, das den Rats-
mitgliedern zur Verfügung stünde, damit im Parlament ein Mehr
an Transparenz und ethischem Handeln erreicht werden kann.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Fehlmann Rielle, Friedl Clau-
dia, Marra, Munz, Pasquier, Roth Franziska, Schneider Schüt-
tel, Storni (9)

13.11.2020 Das Büro beantragt die Ablehnung des Postulats.

20.4152 n Ip. Roth Pasquier. Wehrpflichtersatzabgabe. 
Ungleichbehandlung beenden!  (24.09.2020)

Junge Schweizerbürger, die aufgrund eines Invaliditätsgrades
von mehr als 40 Prozent (gilt nach WPEG als "erhebliche
Behinderung") für militär- und zivilschutzdienstuntauglich erklärt
worden sind, müssen keine Wehrpflichtersatzabgabe leisten.
Das erscheint logisch. Werden aber Personen mit einem Invali-
ditätsgrad von 40 Prozent oder weniger für untauglich erklärt,
so müssen sie die Ersatzabgabe zahlen. Das ist absolut diskri-

minierend. Ich ersuche den Bundesrat, die Gleichbehandlung
herzustellen, indem er die Personen, die die Armee nicht will,
von der Ersatzpflicht befreit und so dieser Praxis ein Ende setzt.

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4153 n Po. Fischer Roland. Anwendung der NFA-
Grundsätze bei der Bewältigung von Epidemien und 
Pandemien  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen bei der Bewältigung der Covid19-Pande-
mie zu analysieren und mögliche gesetzliche Anpassungen im
Hinblick auf die Bewältigung von zukünftigen Epidemien und
Pandemien aufzuzeigen. Dabei sollen insbesondere den in der
Bundesverfassung verankerten Grundsätzen der Subsidiarität
und der fiskalischen Äquivalenz Rechnung getragen werden.

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Bellaïche, Bertschy,
Bourgeois, Brélaz, Brunner, Chevalley, Christ, de Quattro, Fari-
nelli, Feller, Flach, Friedl Claudia, Gmür Alois, Grin, Grossen
Jürg, Gschwind, Guggisberg, Gysi Barbara, Mäder, Matter
Michel, Mettler, Moser, Müller Leo, Pointet, Schaffner, Schilliger,
Schneider Schüttel, Schwander, Siegenthaler, Sollberger,
Strupler, Wettstein, Widmer Céline (35)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

18.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4154 n Mo. Fluri. Biodiversität, Bundesverfassung und 
30-mal mehr Strom  (24.09.2020)

Aufgrund der zunehmenden Klimaerwärmung und der gefähr-
deten Biodiversität wird der Bundesrat ersucht, dem Parlament
möglichst zügig eine Vorlage zu unterbreiten, welche bei allen
Restwasserfragen auch das vom Bundesrat im April 2019
bestätigte Solarstrompotential von 67 TWh/a zusätzlich zu den
bisherigen 37 TWh/a Hydroelektrizität berücksichtigt.

Mitunterzeichnende: Eymann, Jans, Pult, Reimann Lukas,
Ryser, Rytz Regula (6)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4155 n Ip. Fivaz Fabien. Plug-in-Hybridfahrzeuge. Was 
ist, wenn man sie nie auflädt?  (24.09.2020)

Die Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) sind in Mode. Verglichen
mit den konventionellen Hybridfahrzeugen haben die PHEV
grössere Batterien, und man kann mit ihnen entsprechend län-
gere Strecken zurücklegen, ohne den Verbrennungsmotor ein-
zusetzen. Die PHEV machen es möglich, dass auf unseren
Strassen weiterhin sehr schwere Fahrzeuge verkehren, deren
Umweltbelastung aber kleiner ist als bei vergleichbaren konven-
tionellen oder anderen hybriden Fahrzeugen, insbesondere was
den CO2-Ausstoss betrifft. Diese Fahrzeuge lassen träumen:
Ein Toyota RAV4 stösst (nach WLTP-Messverfahren) nur
gerade 22 g CO2 / km aus und verbraucht nur 1,3 l / 100 km (für
2000 kg). Sein nicht extern aufladbares hybrides Pendant stösst
130 g CO2 / km aus und hat einen 4-mal höheren Verbrauch
(für 1650 kg).

Das Problem dabei: Nichts zwingt einen technisch dazu, die
aufladbaren Fahrzeuge auch tatsächlich aufzuladen. Eine briti-
sche Studie über die Fahrzeugflotten von Unternehmen hat
2018 gezeigt, dass 70 Prozent der PHEV gar nie aufgeladen
werden (The Miles Consultancy). In unseren Städten stehen an
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den Ladestationen oft Elektroautos, aber nur selten PHEV. Wer-
den die PHEV jedoch nicht aufgeladen oder werden sie für
lange Strecken eingesetzt, so sind diese Fahrzeuge nicht
umweltfreundlicher, ja sie können gar umweltbelastender sein.
Die Hersteller nützen hier eine Lücke im WLTP-Protokoll aus,
ähnlich wie dies schon bei den Dieselmotoren der Fall war.

Sollten sich diese Zahlen auch für die Schweiz bestätigen, so
besteht faktisch ein Recht auf Umweltverschmutzung: Die Her-
steller vermeiden Bussen, indem sie Fahrzeuge importieren, die
die Umwelt viel stärker belasten als auf dem Papier. Die Fahr-
zeughalterinnen und Fahrzeughalter können in gewissen Kan-
tonen so Steuern umgehen. Kommt hinzu, dass die Preise für
die PHEV so hoch sind, dass nur eine Minderheit von diesem
Recht auf Umweltverschmutzung profitieren kann.

Der Bundesrat wird beauftragt, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

- Gibt es unabhängige Statistiken (nicht die von den Herstellern
vorgelegten) über die Zahl der PHEV, die in der Schweiz tat-
sächlich jeden Tag oder mehrmals pro Woche aufgeladen wer-
den?

- Falls nein, könnte der Bund dieses Problem untersuchen?

- Müssen die Hersteller Angaben liefern zu den CO2-Emissio-
nen und dem Verbrauch der PHEV, die nicht aufgeladen wer-
den?

- Falls nein, könnte die Schweiz dies verlangen oder diese Zah-
len allenfalls selber berechnen?

- Das WLTP-Protokoll enthält eine Lücke zugunsten der PHEV.
Ist vorgesehen, dieses Problem zu beheben?

- Das Vereinigte Königreich und die Niederlande haben die
steuerlichen Anreize für diese Fahrzeuge abgeschafft. Ist es
denkbar, dass die Schweiz dieses Problem bei der Berechnung
der Bussen beim Autoimport berücksichtigt?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Klopfenstein Broggini,
Pasquier, Python (4)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4156 n Ip. Romano. Sprengstoff- und Ammoniumnitrat-
lager der Hisbollah auch in der Schweiz?  (24.09.2020)

Mehrere internationale Medien - unter Berufung auf Nathan A.
Sales, den US-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung des
amerikanischen Aussenministeriums - haben in den vergange-
nen Wochen darauf hingewiesen, dass die Hisbollah seit 2012
möglicherweise mehrere Sprengstoff- und Ammoniumnitratla-
ger in Europa betreibe, beispielsweise in Frankreich, Italien,
Griechenland, Spanien oder aber in der Schweiz. Laut Nathan
A. Sales wurden die Bestände via Belgien nach Frankreich, Ita-
lien, Griechenland und Spanien sowie in die Schweiz transpor-
tiert. Da die Schweiz ausdrücklich mit genannt wird, muss die
Thematik auf diplomatischer und vor allem auch auf sicherheits-
politischer Ebene vertieft untersucht werden.

1. Wie stellt sich der Bundesrat zur Aussage des hochrangigen
amerikanischen Funktionärs, der ausdrücklich auch die
Schweiz nennt?

2. Kann der Bundesrat bestätigen, dass diese Meldung unbe-
gründet ist und dass die Stellen, die für die Staatssicherheit
zuständig sind, bereits konkrete Abklärungen getroffen haben?
Wurden die Kantone mit einbezogen?

3. Ist dies die erste Meldung dieser Art, oder gab es in der Ver-
gangenheit bereits Ermittlungen gegen die Hisbollah in Zusam-
menhang mit Ereignissen, die in der Schweiz strafbar sind?

4. Welche Beachtung schenkt man der Hisbollah im Rahmen
des nationalen Sicherheitssystems? 5. Gilt sie als terroristische
Organisation? Falls nein, weshalb nicht?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4157 n Mo. Burgherr. Moderne Leistungsbeurteilungen 
in der Bundesverwaltung  (24.09.2020)

Das Leistungsbeurteilungssystem der Bundesverwaltung soll
gemäss folgenden Kriterien angepasst werden:

- Das System soll 5 Stufen oder eine höhere ungerade Zahl
Beurteilungsstufen enthalten.

- Es sollen neue Zielerreichungsbezeichnungen eingeführt wer-
den z.B. mit den Begriffen "nicht erfüllt", "teilweise erfüllt",
"erfüllt", "übertroffen" und "deutlich übertroffen".

- Es sollen neue Lohnentwicklungsparameter eingeführt wer-
den, die keine automatische Lohnerhöhung bei den mittleren
drei Beurteilungsstufen beinhalten.

- Es sollen relative Beurteilungsmodelle geprüft werden, die
automatisch eine Glockenverteilung ergeben.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4158 n Ip. Burgherr. Verhaltensökonomie und staatli-
che Manipulation  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, zu folgenden Fragen Auskunft zu
geben:

- In welchen Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung wer-
den verhaltensökonomische Methoden, d.h. insbesondere Nud-
ging (Schubsen) gegenüber der Bevölkerung eingesetzt,
geplant oder veranlasst?

- In welchen Verwaltungseinheiten gibt es Verhaltensökonomie-
Leitfäden?

- Was ist der Zweck und welches sind die Ziele dieser Metho-
den und Leitfäden?

- In welchen Verwaltungseinheiten wird aktuell oder wurde in
den letzten 5 Jahren auf externe Berater oder Dienstleister aus
der Verhaltensökonomie zurückgegriffen? Wie hoch waren die
Kosten?

- Welche gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Grundlagen
haben verhaltensökonomische Methoden wie Einflussnahmen
auf unterbewusste Verhaltensmuster, Verhaltenstreiber und
andere "kleine" Psychotricks der Verhaltensökonomie?

- Wie sind diese Methoden und Leitfäden mit einem auf Eigen-
verantwortung und mündigen Bürgerinnen und Konsumenten
ausgehenden Rechtsstaat und Demokratie vereinbar?

- Im BAG und BAFU wird offenbar an neuen Nudging-Methoden
gearbeitet. In welchen Bereichen ist in den nächsten Jahren
vermehrt oder neu mit staatlichen Schubsermethoden der Ver-
haltensökonomie zu rechnen? Mit welchen neuen und bisheri-
gen Methoden wird dabei konkret gearbeitet?

- Wie wird bei der Anwendung dieser Methoden die Transpa-
renz gegenüber der Bevölkerung, der Betroffenen und gegen-
über der Politik gewährleistet?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt
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20.4159 n Po. Burgherr. Auslegeordnung Energiepolitik  
(24.09.2020)

Die Produktionsziele der aktuellen Energiestrategie werden in
absehbarer Zeit nicht erreicht. Die Strategie blieb bruchstück-
haft und unangenehme Entscheidungen wurden verschoben.
Diverse Zielvorgaben im Bereich erneuerbarer Energien bleiben
deutlich unerreicht, so etwa im Bereich Geothermie und Wind-
energie. Die Wasserkraft stagniert. Daraus ergibt sich, dass
sich die Strategie unweigerlich in eine gefährliche Importstrate-
gie verwandelt. Insbesondere im Winter akzentuiert sich diese
Tendenz. Wenn man dabei die abnehmende Exportfähigkeit
der Nachbarländer anschaut, wird die Unsicherheit und fahrläs-
sige Abhängigkeit noch deutlicher. Es braucht ohne ideologi-
sche Scheuklappen eine breite und umfassende Prüfung von
allen zeitgemässen Optionen und Technologien, die mittel- bis
langfristig in Betracht gezogen werden könnten. Ansonsten
braucht es immer teurere und kompliziertere Subventionen und
Förderprogramme, die jedoch kaum zum Ziel führen werden. Es
braucht mehr Pragmatismus und Innovation. Der Bundesrat
wird gebeten in einem Bericht eine strategische Auslegeord-
nung aller möglicher Optionen der nächsten 30 Jahre vorzuneh-
men und diese nach den Kriterien Wirtschaftlichkeit,
Versorgungssicherheit und CO2-Neutralität zu beurteilen.

Dabei soll er insbesondere auch neue Generationen von Kern-
energietechnologien anschauen, wie etwa Flüssigsalzreaktoren
und Kernfusion. Diese sind weltweit auf dem Vormarsch. Somit
geht es hierbei auch um geopolitische Fragen, von wem wir uns
in Zukunft abhängig machen werden, wenn wir den Anschluss
verpassen. Die sicherheitspolitische Dimension soll bei der
Analyse explizit berücksichtigt werden.

Zur Debatte müsste auch eine Gasstrategie inkl. Power-to-Gas
stehen, die zentrale, dezentrale und internationale Elemente
enthalten kann.

Zudem soll eine Strategie für den massiven Ausbau der Was-
serkraft geprüft werden, die insbesondere auf Deregulierung
setzt und neben den Grosskraftwerken auch Kleinwasserkraft-
werke berücksichtigt.

Es sollen auch innovative Lösungen im Bereich Energiespei-
cherung geprüft werden, insbesondere Pumpspeicherkraft-
werke, der Bereich Wasserstoff und
Druckluftspeicherkraftwerke.

Des Weiteren müssen neue, unkonventionelle und kreative
Ideen unbedingt miteinbezogen werden. Dabei sollen regulato-
rische und steuerliche Anreize für mehr Experimentierfreude
und anschliessend skalierbare Lösungen geschaffen werden.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4160 n Ip. Matter Michel. Qualimed von Assura. Ein 
neues Versicherungsmodell kontrovers diskutiert  
(24.09.2020)

Der Krankversicherer Assura gelangt zur Zeit an Teile der Ärz-
teschaft, um diese für ein neues Versicherungsmodell mit dem
markengeschützten Namen "Qualimed" zu gewinnen. Dabei
wird dem Patienten ein Rabatt gewährt auf die Prämie, falls er
den von ihm gewählten "Qualimed" Hausarzt als Gatekeeper
wählt. Das Gatekeeping beinhaltet in diesem Fall, dass der
Hausarzt bei Bedarf den Patienten an bestimmte, ebenfalls im
Rahmen des Modells Qualimed eingebundene Spezialärzte
überweist. Der Patient verzichtet verbindlich einerseits auf den
direkten Zugang zu Spezialärzten, anderseits ist der beteiligte
Hausarzt in Bezug auf die Überweisungen an diejenigen Spezi-

alärzte gebunden, welche im Rahmen des Qualimed-Modells
mit der Assura kooperieren.

Gern richte ich an den Bundesrat folgende Fragen:

- Die Firma "BetterDoc," welche im Rahmen dieses Modells
Spezialärzte vermittelt, ist in Deutschland ansässig. Erfüllt die
Assura die Anforderungen an den Datenschutz und die Datensi-
cherheit im Umgang mit sensiblen Patientendaten beim Versi-
cherungsmodell Qualimed?

- Die Assura entschädigt sowohl Hausärzte als auch Spezial-
ärzte, welche Qualimed-Versicherte betreuen. Sind diese Ent-
schädigungen HMG-konform?

- Bei Qualimed handelt es sich offensichtlich um ein besonderes
Versicherungsmodell mit eingeschärnkter Arztwahl. Hat der
Bundesrat im Rahmen seiner Aufsichtspflicht sichergestellt,
dass die Assura die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt,
welche an diese besonderen Versicherungsmodelle gestellt
werden?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4161 s Ip. Thorens Goumaz. Agrarpolitik 2022 plus. 
Wie lassen sich die ökologischen Massnahmen vereinba-
ren mit einem guten Ertragsniveau in der Landwirtschaft 
und einem hohen Selbstversorgungsgrad bei den 
Lebensmitteln?  (24.09.2020)

Die ersten Debatten zur Agrarpolitik AP 22+ haben deutlich
gemacht, dass der Selbstversorgungsgrad der Schweiz bei den
Lebensmitteln ein zentrales politisches Anliegen ist. Es wurden
Befürchtungen geäussert, dass dieser Grad wegen bestimmter
im Entwurf vorgesehener ökologischer Massnahmen sinken
könnte. Es wäre tatsächlich wenig sinnvoll, wenn man die lokale
Produktion verringern würde, um dafür über weite Distanzen
hinweg Produkte aus dem Ausland zu importieren, die unter
schlechten ökologischen Bedingungen hergestellt wurden. Es
müsste aber möglich sein, in der Schweiz ein gutes Ertragsni-
veau und einen hohen Selbstversorgungsgrad aufrechtzuerhal-
ten und gleichzeitig auch die Umwelt zu respektieren. Das setzt
insbesondere voraus, dass Massnahmen bezüglich Effizienz
getroffen werden.

Ich stelle dem Bundesrat daher die folgenden Fragen:

1. Berücksichtigen die Prognosen, die er im Rahmen der AP
22+ in Bezug auf den Ertrag und den Selbstversorgungsgrad
macht, das grosse Potenzial der Innovation im Landwirtschafts-
bereich (insbesondere Resistenzzüchtung, Einsatz von Robo-
tern usw.)? Kann man diesbezüglich mit positiven
Auswirkungen rechnen?

2. Der Bundesrat hat beschlossen, im Einklang mit den Zielen
für nachhaltige Entwicklung die Verschwendung von Lebens-
mitteln (Food Waste), von der gegenwärtig ein Drittel der produ-
zierten Lebensmittel betroffen sind, bis 2030 zu halbieren.
Welche Auswirkungen hat die Umsetzung dieses Beschlusses
auf den Ertrag und auf den Selbstversorgungsgrad?

3. Mehr als die Hälfte der Ackerfläche wird für den Anbau von
Tierfutter verwendet. Doch der Fleischkonsum sinkt seit einigen
Jahren kontinuierlich, was ganz im Sinn der Empfehlungen der
Schweizer Ernährungsstrategie 2017-2024 ist. Welche Auswir-
kungen hat diese Entwicklung auf den Ertrag und auf den
Selbstversorgungsgrad? Welche Auswirkungen hätte eine Ver-
stärkung der pflanzenbaulichen Produktion - die heute weniger
stark unterstützt wird als die Tierproduktion - auf den Ertrag und
den Selbstversorgungsgrad?
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4. Heute wird der Selbstversorgungsgrad anhand der Kalorien
berechnet, was sehr vereinfachend ist. Müsste die Berech-
nungsweise nicht verfeinert und ergänzt werden? Inwieweit ist
der Selbstversorgungsgrad ein guter Indikator für die Ernäh-
rungssicherheit der Schweizer Bevölkerung? Müsste er nicht
um andere Indikatoren ergänzt werden?

04.11.2020 Antwort des Bundesrates.

15.12.2020 Ständerat. Erledigt

20.4162 s Mo. Noser. Werden die Anforderungen an die 
Steuerbefreiung juristischer Personen wegen Gemeinnüt-
zigkeit im Falle von politischer Tätigkeit eingehalten?  
(24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einhaltung der Anforderun-
gen an die Steuerbefreiung juristischer Personen bei der direk-
ten Bundessteuer wegen Gemeinnützigkeit im Falle von
politischer Tätigkeit zu überprüfen. Die Steuerbefreiung ist bei
Nichteinhaltung der Anforderungen zu widerrufen. Die Überprü-
fung und der allfällige Widerruf erfolgt durch die Eidgenössische
Steuerverwaltung im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion über die
direkte Bundessteuer.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

10.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.4163 s Ip. Salzmann. Existenz der Universitätsspitäler 
durch die Revision der KVV nicht unnötig gefährden  
(24.09.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, Stellung zu nehmen, wie der spe-
ziellen Position der Universitätsspitäler im Schweizer Gesund-
heitswesen als Endversorger, Forschungs- und
Ausbildungsstätte in der laufenden Revision der Krankenversi-
cherungsverordnung (KVV) gebührend Rechnung getragen
wird, um deren zentrale Position als Leistungserbringer am
Ende der Versorgungskette und als Rückgrat der schweizeri-
schen Spital- und Gesundheitsversorgung mit einer Verord-
nungsänderung nicht aufs Spiel zu setzen.

Die geplante Einführung eines schweizweiten Kostenvergleichs
über alle Spitäler (vom Geburtshaus bis zum Universitätsspital),
stellt für die universitäre Medizin in der Schweiz eine Bedrohung
dar. Aufgrund der komplexen Patientenfälle lassen sich die Uni-
versitätsspitäler nicht direkt vergleichen mit Spitälern, die sich
auf standardisierte Eingriffe an Patienten ohne Komplikations-
potenzial konzentrieren. Aus diesen Gründen unterstützt auch
die GDK in ihren Empfehlungen von 2019 eine separate Bench-
marking-Kategorie für Universitätsspitäler. Dieser Aspekt wird in
der aktuellen Revision KVV zu wenig berücksichtigt.

Deshalb stellen sich die nachfolgenden Fragen:

a. Ist sich der Bundesrat der Bedeutung der Universitätsspitäler
als Rückgrat des Schweizer Gesundheitswesens bewusst?

b. Worin liegt aus Sicht des Bundesrates der Vorteil sämtliche
Spitäler (vom Geburtshaus bis zur Universitätsklinik) bei einem
Kostenvergleich über den gleichen Kamm zu scheren, auch
wenn sich deren Aufgaben und Leistungen nicht 1:1 verglei-
chen lassen?

c. Weshalb soll den Endversorgerspitälern allein die Verantwor-
tung aufgebürdet werden, die Abbildungsmängel der Tarifstruk-
tur SwissDRG datenbasiert nachzuweisen?

d. Wie gedenkt der Bundesrat mit der laufenden Revision KVV
aber auch in Zukunft zu gewährleisten, dass Kostenvergleiche
(Benchmarking) zwischen den Spitälern fair ausgestaltet sind
und auch wirklich vergleichbare Leistungen miteinander vergli-
chen werden?

e. Wie gedenkt der Bundesrat zu gewährleisten, dass die spezi-
fischen Vor- und Rückhaltleistungen angemessen gewürdigt
und bei Vergleichen angemessen berücksichtigt werden?

f. Ist der Bundesrat bereit, die Verordnung so anzupassen, dass
Vergleiche zur Ermittlung von Spitaltarifen zwischen Spitälern,
die vergleichbare Leistungen erbringen, durchgeführt werden
und somit für die Universitätsspitäler separate Betriebsverglei-
che vorzusehen?

Mitunterzeichner: Stöckli (1)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

15.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4164 s Ip. Baume-Schneider. Die Sanierung "verwai-
ster" Altlasten muss vorangetrieben werden  (24.09.2020)

Die Altlasten-Verordnung (AltlV) des Bundes trat 1998 in Kraft.
Sie hat insbesondere zum Ziel, belastete Standorte, die zu
schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen, zu ermitteln
und zu sanieren. In den Erläuterungen zur AltlV bekräftigte der
Bundesrat die Absicht, das Problem der Altlasten innert einer
oder zweier Generationen, also ungefähr bis zum Jahr 2040,
gelöst zu haben. Wir sind also auf halbem Weg in diesem kom-
plexen, teuren, aber doch so wichtigen Prozess.

Die Internetsite des Bundesamts für Umwelt vermittelt ein ermu-
tigendes Gesamtbild. Die Gesamtzahl der belasteten Standorte
in der Schweiz ist tiefer, als erste Schätzungen dies vermuten
liessen, und dank dem Einsatz des grössten Teils der zuständi-
gen Behörden kommt die Sanierung dieser Standorte im Ver-
gleich zu den Nachbarländern gut voran. Und doch muss man
realistischerweise annehmen, dass das Ziel - die Sanierung
aller belasteten Standorte bis 2040 - schwerlich erreichbar ist,
wenn das gegenwärtige Tempo der Sanierungen nicht
beschleunigt wird. Ein erster Schritt zur Beschleunigung ist die
laufende Änderung von Artikel 32e des Umweltschutzgesetzes,
in dem Fristen zur Gewährung von Abgeltungen aus dem
VASA-Altlasten-Fonds festgelegt werden. Doch müssen die
Kantone nun Folgemassnahmen ergreifen und diese rasch
umsetzen, damit künftige Sanierungen erfolgreich durchgeführt
werden können.

Das Tempo bei den Sanierungen vermag insgesamt nicht gänz-
lich zu befriedigen - noch unbefriedigender ist es bei einer ganz
bestimmten Kategorie von Altlasten, nämlich bei den "verwai-
sten industriellen Altlasten", bei Standorten also, deren Bela-
stung von einem in der Zwischenzeit verschwundenen
Unternehmen verursacht wurde und deren Sanierung grössten-
teils oder zur Gänze zulasten der öffentlichen Hand geht.

Für diese Kategorie von Standorten beteiligt sich der Bund zu
40 Prozent an den Ausfallkosten, und diese Beteiligung wird
auch ausreichend gewürdigt. Aber trotz der Unterstützung
durch den Bund lässt sich feststellen, dass es in vielen Fällen
kompliziert oder gar unmöglich wird, die Sanierung verwaister
industrieller Altlasten zu finanzieren. Die Kantone, manchmal
auch die Gemeinden, müssen Mittel auftreiben, um gegen 60
Prozent der Kosten zu decken; gleichzeitig müssen sie die
Sanierung vor Ort leiten. Der Jurabogen beispielsweise leidet
noch heute an den Folgen der Uhrenkrise am Ende der 1970er-
Jahre, weil die Gemeinwesen auf zahlreichen belasteten Uhren-
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fabriken sitzenblieben und diese Standorte dann sanieren mus-
sten.

Einerseits ist es notwendig, im Sinne der nachhaltigen Entwick-
lung zu handeln und im Einklang mit einem der Hauptziele der
Raumplanung die bauliche Verdichtung in Ortschaften zu för-
dern; andererseits war der Stand des VASA-Altlasten-Fonds am
31. Dezember 2019 in einer Grössenordnung von 160 Millionen
Franken, einem Betrag, der aus der Differenz zwischen den
VASA-Einnahmen (642 Mio. Fr.) und der total verpflichteten
Summe (480 Mio. Fr.) resultiert. Ich bitte den Bundesrat ange-
sichts dieser Ausgangslage, die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:

1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass die Sanierung "verwai-
ster" industrieller Altlasten jetzt, wo wir auf dem in der AltlV fest-
gelegten Weg zur Sanierung aller Standorte auf halbem Weg
angelangt sind, besonders langsam vorankommt?

2. Wäre eine Erhöhung der Bundesunterstützung für diese
Kategorie von Altlasten eine wirksame Massnahme, um die
Anliegen des Umweltschutzes voranzubringen und Industriere-
gionen mit einer hohen Zahl an sanierungsbedürftigen Standor-
ten zu unterstützen?

3. Soviel wir wissen wurden bisher nur wenige "verwaiste" indu-
strielle Altlasten saniert. Wären rückwirkende Massnahmen
denkbar, um Kantone, die solche Altlasten bereits saniert
haben, nicht zu benachteiligen?

4. Wäre es denkbar, im Rahmen der laufenden Änderung von
Artikel 32e des Umweltschutzgesetzes dieses Gesetz im Sinne
der hier beschriebenen Anliegen und Vorschläge anzupassen?

Mitunterzeichner: Juillard (1)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

08.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4165 s Ip. Français. In Saudi-Arabien festgehaltener 
Schweizerbürger. Wie ist der Stand der Dinge?  
(24.09.2020)

Am 22. März 2019 hat Ständerätin Anne Seydoux-Christe den
Bundesrat gefragt, was er bisher unternommen hat und unter-
nehmen könne, um zu bewirken, dass das Reiseverbot, ausge-
sprochen gegen einen Schweizerbürger, der auch den
libanesischen Pass besitzt, aufgehoben wird (20.3408).

Die sehr diplomatisch formulierten Antworten, welche der Bun-
desrat der Interpellantin gab, lassen den Schluss zu, dass
sowohl mit diesem Landsmann als auch mit der saudi-arabi-
schen Regierung regelmässige Kontakte stattgefunden haben.

Das Dossier ist zugegebenermassen komplex, denn im Zusam-
menhang mit einem Auslieferungsersuchen, das ein Nachbar-
staat Saudi-Arabiens gestellt hat, befindet sich der erwähnte
Schweizerbürger in einem rechtlichen Verfahren, das nicht vor-
anzukommen scheint. Dazu kommt, dass derselbe Kläger bei
der Genfer Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen diesen
Landsmann angestrengt hat. Der besagte Schweizerbürger ist
also in seiner Reisefreiheit eingeschränkt, da er Saudi-Arabien
nicht verlassen darf. Er kann somit nicht in die Schweiz reisen,
um sich hier zu verteidigen!

Ich erlaube mir, dem Bundesrat die folgenden Fragen zu stel-
len:

- Wie haben sich die Arbeiten an diesem Dossier entwickelt,
und konnte mit den saudi-arabischen Behörden ein offizieller
Kontakt hergestellt werden?

- Wie schätzt er die Lage ein?

- Besteht Hoffnung, dass dieser Landsmann in Kürze seine
Bewegungsfreiheit wiedererlangt?

Mitunterzeichnende: Bauer, Gapany, Juillard, Rechsteiner Paul,
Thorens Goumaz (5)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

03.12.2020 Ständerat. Erledigt

20.4166 s Po. Vara. Synthetische Pestizide. Hirntumore und 
Atemwegserkrankungen bei Kindern  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob es zweckmässig
ist, Massnahmen treffen, um die Gesundheit von Kindern vor
der Belastung durch synthetische Pestizide zu schützen.
Zudem soll ein Bericht zu diesem Thema vorgelegt werden.

Mitunterzeichnende: Graf Maya, Mazzone, Thorens Goumaz,
Zopfi (4)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

17.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.4167 s Ip. Sommaruga Carlo. Israel und Palästina. Klä-
rungsbedarf bezüglich der Schweizer Haltung  (24.09.2020)

Die Haltung der Schweiz zum israelisch-palästinensischen Kon-
flikt beruht seit jeher klarerweise auf dem Völkerrecht, dem
humanitären Völkerrecht (den Genfer Konventionen, insbeson-
dere der 4. Genfer Konvention), den Resolutionen des UNO-
Sicherheitsrates und der UNO-Vollversammlung sowie den
Urteilen der internationalen Gerichte (Internationaler Gerichts-
hof).

Diese konstante Schweizer Haltung, die der Bundesrat in einer
grossen Zahl von Antworten und Stellungnahme zu parlamenta-
rischen Vorstössen immer wieder bekräftigt hat, umfasst fol-
gende Punkte:

- Der Staat Israel ist anerkannt in den sogenannten Grenzen
von 1967, die international anerkannt sind und sich aus ver-
schiedenen UNO-Resolutionen ergeben.

- Das Westjordanland, Ostjerusalem und Gaza sind als von
Israel besetzte palästinensische Gebiete anerkannt.

- Die israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensi-
schen Gebieten stellen eine Verletzung des Völkerrechts dar
und sind deshalb illegal.

- Die Annektierung Ostjerusalems, die vom israelischen Verfas-
sungsgerichtshof gutgeheissen wurde, ist nicht anerkannt.

- Die einseitige Bezeichnung Jerusalems durch Israel als seine
Hauptstadt ist nicht anerkannt; die Schweizer Botschaft in Israel
wird nicht nach Jerusalem verlegt.

- Die UNRWA wird als die zentrale UNO-Organisation zur
Unterstützung der Flüchtlinge betrachtet und finanziell unter-
stützt.

- Die zwischen Palästinensern und Israelis ausgehandelte Zwei-
Staaten-Friedenslösung ist der Weg, den die Schweiz unter-
stützt und fördert (vgl. die Genfer Initiative).

Diese Schweizer Haltung wird seit Ende 2017 und seit einigen
Monaten verstärkt vernebelt durch Erklärungen des Vorstehers
des EDA und durch Unterlagen, die in der Bundesverwaltung
zirkulieren. Ich stelle dem Bundesrat deshalb zur Klärung die
folgenden Fragen:
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1. Anerkennt der Bundesrat die Gesamtheit der Resolutionen
des UNO-Sicherheitsrates zum israelisch-palästinensischen
Konflikt sowie ihre juristische und politische Tragweite?

2. Im Besonderen: Anerkennt der Bundesrat die juristische
Tragweite der Resolution 181 über den Grundsatz der Teilung
des historischen Palästinas, der Resolution 194 über das Rück-
kehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge, der Resolution 242
über die Festsetzung der Grenzen des Staates Israel, der
Resolution 302 über die Gründung der UNRWA, der Resolution
338 mit dem Aufruf zu Verhandlungen im Hinblick auf einen
gerechten und dauerhaften Frieden, der Resolution 2253 mit
der Verurteilung des Staates Israel wegen seiner Absicht, den
Status von Jerusalem zu ändern, und der Resolution 2334, die
die israelischen Siedlungen im palästinensischen Gebiet als
Verletzung internationalen Rechts qualifiziert und von Israel
einen Stopp dieser Besiedlungen fordert?

3. Bestätigt der Bundesrat, dass die Präsenz Israels im Westjor-
danland und in Jerusalem und die Einschliessung des Gazast-
reifens für die Schweiz eine illegale Besetzung darstellen?

4. Bestätigt er, dass die israelischen Siedlungen im besetzten
palästinensischen Gebiet eine Verletzung des internationalen
Rechts darstellen?

5. Bestätigt er, dass Israel rechtlich verpflichtet ist, seine Sied-
lungen zurückzubauen?

6. Bestätigt er, dass gemäss den UNO-Resolutionen der inter-
nationale Status von Jerusalem nicht unilateral durch Israel
oder durch eine Erklärung eines Drittstaates verändert werden
kann?

7. Bestätigt er, dass, wenn das internationale Recht und die
Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates respektiert werden sol-
len, es sowohl ausgeschlossen ist, die Annexion Ostjerusalems
durch Israel anzuerkennen, als auch unmöglich ist, Jerusalem
als Hauptstadt Israels anzuerkennen?

8. Anerkennt der Bundesrat, dass Gutachten des Internationa-
len Gerichtshofs in Den Haag als Rechtsprechung anzusehen
sind und dass sie damit verbindlich sind für die Staatengemein-
schaft, was die Anwendung des internationalen Rechts betrifft?

9. Anerkennt der Bundesrat die Tragweite des Gutachtens des
Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004, in dem festge-
stellt wird, dass die Grenzmauer zwischen Israel und Palästina
insofern illegal ist, als die Mauer jenseits der international aner-
kannten Grenzen Israels verläuft, und dass jeder Staat ver-
pflichtet ist, sich dafür einzusetzen, dass Israel das
internationale Recht einhält?

10. Anerkennt der Bundesrat die grundlegende Rolle der
UNRWA bei der Hilfe für die palästinensischen Flüchtlinge, die
bei der Gründung des Staates Israel fliehen mussten?

11. Kann der Bundesrat bestätigen, dass er die UNRWA noch
immer unterstützt und weiterhin unterstützen wird, und zwar
wegen der Wichtigkeit und der Qualität der Hilfe für die Flücht-
linge und nicht aus blossem Opportunismus, weil damit die
Chancen der Schweiz auf einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat
steigen könnten?

12. Unterstützt der Bundesrat weiterhin, im Rahmen der Reso-
lutionen des UNO-Sicherheitsrates, die Suche nach einem
gerechten und dauerhaften Frieden, fussend auf Verhandlun-
gen, in die beide Seiten einbezogen werden?

13. Anerkennt der Bundesrat, dass eine unilaterale Lösung, die
von einem oder mehreren Staaten gepuscht oder unterstützt
wird und die einer der beiden Parteien des Konflikts aufgezwun-
gen wird, nicht zu einem gerechten und dauerhaften Frieden
führen kann?

14. Was unternimmt der Bundesrat konkret, um darauf hinzu-
wirken, dass Verhandlungen mit Beteiligung Israels und der
Palästinenser aufgenommen werden, um eine Zweistaatenlö-
sung zu erreichen, so wie dies in der Vergangenheit mit der
Genfer Initiative angestrebt wurde?

15. Ist der Bundesrat nicht der Meinung, dass es kohärent wäre,
bei seiner nächsten aussenpolitischen Strategie zum Nahen
Osten die Gesamtheit des rechtlichen Rahmens und der Vorga-
ben des Völkerrechts einzubeziehen?

16. Erinnert der Bundesrat Israel bei allen offiziellen Treffen, sei
es auf ministerieller Ebene oder in wirtschaftlichen oder militäri-
schen Belangen, sei es in der Schweiz oder in Israel, an seine
völkerrechtlichen Verpflichtungen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

03.12.2020 Ständerat. Erledigt

20.4168 s Mo. Stark. Gleich lange Spiesse für den Schwei-
zer Zucker  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt,

a. eine befristete Ausnahmebewilligung für eine neonicotinoid-
haltige Zuckerrüben-Saatgutbeizung zu erlassen, um massive
Schädigungen der Zuckerrübenpflanzen zu verhindern und
Konkurrenznachteile der Schweizer Bauern und der Schweizer
Zuckerwirtschaft auszugleichen, da zahlreiche EU-Länder ent-
sprechende Ausnahmebestimmungen erlassen haben. Als
Variante ist unter Berücksichtigung der Umweltaspekte eine
alternative Methode mit vergleichbarer Wirkung bereitzustellen;

b. innerhalb des Zeitraums von maximal drei Jahren sicherzu-
stellen, dass die Forschung dank Intensivierung und Fokussie-
rung konkrete Lösungen zur wirksamen Bekämpfung der BYV-
Viren in den Zuckerrübenkulturen liefert.

Mitunterzeichnende: Burkart, Français, Gapany, Germann,
Häberli-Koller, Knecht, Müller Damian, Salzmann, Würth (9)

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

17.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

20.4169 s Mo. Bauer. Kurzarbeitsentschädigung. Weitere 
administrative Hürden abbauen  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Arbeitslosengesetzgebung
("normale" Gesetzgebung und Covid-19-bedingte Spezialge-
setzgebung) wie folgt zu ändern:

1. Das vereinfachte Verfahren für die Voranmeldung von Kurz-
arbeit sowie das summarische Verfahren für die Abrechnung
der Kurzarbeitsentschädigung (KAE) sind, mit den entsprechen-
den Ergänzungen in Bezug auf die Kontrolle, als ordentliche
Verfahren in die KAE-Regelung zu überführen.

2. Die Zuschläge für Ferien und bezahlte Feiertage sind auch
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszurichten, die
im Monatslohn bezahlt werden.

Mitunterzeichnende: Burkart, Chiesa, Dittli, Ettlin Erich, Fran-
çais, Gapany, Juillard, Müller Damian, Wicki (9)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

17.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung
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x 20.4170 s Ip. Gapany. Das Bundesamt für Verkehr muss 
seine Praxis in Bezug auf den Einbau von Aufzügen in 
Bahnhöfen überdenken  (24.09.2020)

Mit der Annahme der FABI-Vorlage (Finanzierung und Ausbau
der Bahninfrastruktur) im Jahr 2014 haben Volk und Stände den
Grundstein für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur
gelegt. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) seiner-
seits verpflichtet die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs,
ihre Bahnhöfe den neuen Vorschriften in Bezug auf Personen
mit eingeschränkter Mobilität anzupassen. Dies führt zu zahlrei-
chen, vom Bund finanzierten Baustellen in der ganzen Schweiz.

Paradoxerweise ist nicht vorgesehen, dass der Bund den Ein-
bau von Aufzügen in diesen Bahnhöfen finanziert, obwohl mit
Aufzügen allen Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein
sicherer Zugang zu den Perrons gewährleistet werden könnte.

Tatsächlich sieht die Plananweisung BehiG, die die Umset-
zungsstrategie des BAV für das BehiG darstellt, vor, dass ein
Bahnhof ohne Aufzug gesetzeskonform ist, wenn er mit einer
Zugangsrampe oder einer Treppe erschlossen ist. Nun ist eine
Rampe, selbst wenn ihre Leistungsfähigkeit und ihre Verfügbar-
keit besser sind, für Menschen mit eingeschränkter Mobilität viel
weniger geeignet und sicher. Auch wenn Rampen rechtlich
zulässig sind, so sind sie sogar für Menschen mit einer leichten
Behinderung oft zu lang und zu steil. Die Haltung des BAV wird
in Bezug auf den Bahnhof Freiburg schon heute vor Gericht
angefochten.

Ich bitte den Bundesrat daher um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:

1. Ist es auf dem Hintergrund der oben angeführten Situation
und angesichts der Tatsache, dass Menschen mit einge-
schränkter Mobilität die Bahnhöfe häufig nutzen, nicht an der
Zeit, sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen und
diese Haltung zu überdenken?

2. Falls ja, ist der Bundesrat bereit, die Planungsanweisung
BehiG des BAV, die heute einen zu engen Rahmen setzt, zu
überarbeiten?

3. Ist der Bundesrat schliesslich bereit, den Einbau von Aufzü-
gen in den Bahnhöfen zu finanzieren?

Mitunterzeichnende: Levrat, Maret Marianne, Michel (3)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

08.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4171 s Ip. Müller Damian. Tageslicht in die 
Energiebilanz  (24.09.2020)

Die Wichtigkeit von Tageslicht in Wohn- und Bürogebäuden ist
unbestritten. Tageslicht wirkt sich nicht nur auf das Wohlbefin-
den aus, sondern auch auf den Energieverbrauch eines Gebäu-
des. Die Schweiz hinkt beim Einbezug von Tageslicht in
verbindlichen Regulierungen jedoch stark hinterher: Obwohl die
Steigerung der Energieeffizienz ein Kernanliegen der Energie-
strategie 2050 ist, bleibt das Tageslicht unberücksichtigt. Für
Wohngebäude kennt das Baugesetz z.B. nur das Verhältnis der
Fenster- zu Bodenfläche (1:8, 1:10 oder 1:12, je nach Kanton).
Dieses Verhältnis lässt aber die energetischen Aspekte im
Zusammenhang mit Tageslicht ausser Acht.

Die Kantone haben im Energiebereich eine umfassende Kom-
petenz. Die Umsetzung der 2015 verabschiedeten MuKEn ver-
läuft aber schleppend und nicht zielgerichtet.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist der Bundesrat willens, die Umsetzung der MuKEn voran-
zutreiben und bei fehlender Aktivität der Kantone in geeigneter
Weise zu reagieren?

2. Eine Neuauflage der geltenden MuKEn ist in Vorbereitung.
Welche Verbesserungen unterstützt und empfiehlt der Bundes-
rat, die zentralen Aspekte des Tageslichts betreffend?

3. Wie schätzt der Bundesrat generell die Wichtigkeit von
Tageslicht, insbesondere auch für die Senkung des Energiever-
brauchs in Gebäuden, ein?

4. Inwiefern ist der Bundesrat willens, der geltenden Tageslicht-
Norm SN EN 17037 (in der Schweiz in Kraft seit Juni 2019)
höhere gesetzliche Verbindlichkeit zu verschaffen?

5. Fenster können nebst ihren Eigenschaften für die Gewinnung
von Tageslicht und Heizenergie auch bei der Nachtauskühlung
eine grosse Rolle für die Energieregulation spielen. Inwiefern
sieht der Bundesrat Möglichkeiten, die Nachtauskühlung als
zentrale Wirkungsweise in Energieverbrauchs-Konzepte mitein-
zubeziehen?

6. Aktuell wird der Wärmedurchgangskoeffizient U bei der
Gebäudeplanung für Einzelbauteile verwendet. Die Energieeti-
kette berücksichtigt zwar die Energiebilanz, jedoch nur den
Winterfall. Inwiefern erachtet der Bundesrat für Fenster einen
Wechsel hin zu einer ganzjährigen Energiebilanz, welche die
Sommermonate und den Hitzeschutz einrechnet, als zielfüh-
rend?

7. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat grundsätzlich, den
Nutzen und die Wirkung des Tageslichts in der Energiebilanz
eines Gebäudes auszuweisen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

08.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4172 s Ip. Zopfi. Vollzugsstau bei der ökologischen 
Sanierung der Wasserkraft  (24.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Warum werden angesichts des bekannten und von verschie-
denen Institutionen inklusive zahlreichen Kantonen bemängel-
ten Vollzugsstaus nicht sofort zusätzliche Stellen beim BAFU
geschaffen und besetzt sondern erst nach einer Prüfung im
Jahre 2021 oder 2022?

2. Warum hat der Bundesrat den heutigen Verfahrensablauf zur
Prüfung von Gesuchen zur ökologischen Sanierung der Was-
serkraft nicht auf Optimierungen überprüft?

3. Wie können Doppelspurigkeiten bei der Prüfung der Gesuche
durch Kantone und Bundesstellen vermieden werden und den
Kantonen mehr Kompetenzen bei der Bearbeitung von Gesu-
chen für einfache Anlagen (z.B. Fischwanderhilfen, Massnah-
men unter 1 Mio. Fr.) oder für Teilbereiche wie Untersuchungen
zu Sanierungsvarianten übertragen werden?

4. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, wenn sich der Vollzugs-
stau in den nächsten Jahren weiter verschärft?

Mitunterzeichner: Zanetti Roberto (1)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

08.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4173 s Ip. Rieder. Nationale Datenkompetenzkampa-
gne. Datenkompetenz (Data Literacy) ist gefragt  
(24.09.2020)

Ich frage den Bundesrat an:
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1. Ist der Bundesrat bereit eine flächendeckende, fachlich kom-
petente nationale Datenkompetenz-Kampagne (unter anderem
in Zusammenarbeit mit den Medien) einzuleiten, die zur Stär-
kung der Datenkompetenz der Bevölkerung führt und zu einer
verlässlichen Datenkultur führt?

2. Ist der Bundesrat bereit, im primären, sekundären und terti-
ären Bildungsbereich Anstrengungen zu unternehmen, um die
Datenkompetenz durch Miteinbezug von kompetenten Statisti-
kern, Datenschützern, Datenethikern, Erziehungswissenschaft-
lern/Pädagogen und Fachleuten der betroffenen Domänen zu
verbessern?

3. Ist der Bundesrat bereit Data Literacy Kompetenzstellen ein-
zurichten, Zertifizierungssysteme für Datenkompetenz-Aus- und
Weiterbildungen vorzusehen und/oder adäquate Zertifizierun-
gen für staatliche oder private Stellen vorzunehmen?

4. Ist der Bundesrat bereit, zur Erreichung dieser Ziele die multi-
professionelle Zusammenarbeit zu fördern und bestehende
nationale und internationale Zusammenarbeitsinitiativen, Pro-
jekte und Dokumentationen zu unterstützen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

17.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4174 s Ip. Sommaruga Carlo. Gesuch Boliviens um 
einen IWF-Kredit unter Verletzung der von der Schweizer 
Vertretung gutgeheissenen demokratischen Regeln. Fak-
ten klären, Transparenz gewährleisten und interne Schwei-
zer Leitlinien beachten  (24.09.2020)

Am 17. April 2020 hat das Exekutivdirektorium des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) der nicht gewählten Übergangsregie-
rung Boliviens auf deren Gesuch einen Kredit von 327 Millionen
Dollar bewilligt. Das geschah ohne die dafür nötige Genehmi-
gung durch das bolivianische Parlament, wie die Senatspräsi-
dentin Eva Copa der Regierung und dem IWF mitteilte.

Dieser Kredit ist ein Instrument zur raschen Finanzierung und
muss für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eingesetzt
werden. Am 30. April 2020 wies die bolivianische Zentralbank
auf ihrer offiziellen Website den Kredit als "emprestito" (Anleihe)
aus. Die Zahlung ist jedoch in den seither veröffentlichten amtli-
chen Monatsberichten nicht mehr aufgeführt worden.

Weder das Parlament noch die Bürgerinnen und Bürger Bolivi-
ens können in Erfahrung bringen, ob mit diesem Kredit tatsäch-
lich Massnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie
finanziert worden sind und, wenn ja, welche.

Am 8. September 2020 wurde die Senatspräsidentin darüber
informiert, dass die Übergangsregierung unter Interimspräsi-
dentin Jeanine Añez für diesen Kredit 1,6 Millionen Dollar an
Zinsen bezahlt habe. Das stellt eine Verletzung von Artikel 322
der bolivianischen Verfassung dar, denn ein internationaler Kre-
dit darf nur mit Genehmigung durch den bolivianischen Gesetz-
geber aufgenommen werden. Demnach widerspricht die
Zahlung von Zinsen für einen solchen Kredit der Verfassung
Boliviens. Hinzu kommt, dass das bolivianische Parlament
seine Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Verwendung des Kredits
nicht ausüben kann. Denn die Regierung gibt keinerlei Informa-
tionen darüber heraus, wo sich die Kreditmittel befinden, wer
sie verwaltet und wozu sie verwendet werden.

Deshalb frage ich den Bundesrat:

1. Weshalb hat die Schweiz im IWF der Vergabe dieses Kredits
zugestimmt? Diese Vergabe ist rechtlich und politisch höchst
fragwürdig; mangels einer demokratischen Kontrolle besteht
offensichtlich ein sehr hohes Korruptionsrisiko, und die

Umstände der Vergabe stehen in klarem Widerspruch zu den
"Grundsätzen der schweizerischen Politik im Internationalen
Währungsfonds", die der Schweizer Vertretung im IWF in wich-
tigen Fragen jedoch zwingende Vorgaben machen.

2. Warum verschliesst sich das Staatssekretariat für internatio-
nale Finanzfragen (SIF) jeglicher Transparenz, indem es den
Schweizerinnen und Schweizern, die sich Sorgen über die Lage
in Bolivien machen und wissen möchten, wie der Kredit vor Ort
eingesetzt wird, keinerlei Informationen liefert?

3. Ist der Bundesrat bereit, aktiv zu werden und rasch eine
Untersuchung einzuleiten, um zu überprüfen, ob die demokrati-
schen Regeln bei der Gesuchstellung, der Verwaltung des Kre-
dits und der Verwendung seiner Mittel eingehalten wurden, und
um bei begründetem Verdacht auf Korruption die nötigen Kor-
rekturmassnahmen vorzunehmen?

4. Ist der Bundesrat bereit, die Bevölkerung, das Parlament und
die Regierung Boliviens umgehend über die Ergebnisse seiner
Untersuchung zu informieren und so dazu beizutragen, dass die
Regierung ihre Verpflichtungen zu Verantwortlichkeit und
Transparenz gegenüber dem Kreditgeber, der bolivianischen
Verfassung und dem Parlament einhält und, falls erforderlich,
nachträgliche Korrekturen vornimmt?

5. Wie gedenkt der Bundesrat künftig der Einhaltung der
"Grundsätze der schweizerischen Politik im Internationalen
Währungsfonds" bei allen künftigen Geschäften des IWF Nach-
achtung zu verschaffen, damit Kreditgesuchen und Kreditverga-
ben nicht zugestimmt wird, wenn diese den
Verfassungsbestimmungen nicht entsprechen, keiner inner-
staatlichen Kontrolle unterstehen und ein sehr hohes Korrupti-
onsrisiko darstellen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

10.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4175 n Ip. Baumann. Eintrag von Schad- und Fremd-
stoffen in Oberflächengewässer durch Drainagen  
(24.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

- Drainageanlagen tragen massgeblich zum Abfluss von Dünger
und Pestiziden in Oberflächengewässer bei. Ist sich der Bun-
desrat dieser Problematik bewusst? Sind das Ausmass und die
Folgen bekannt?

- Ist der Bundesrat bereit, die anstehenden Sanierungen von
Drainageanlagen als Chance im Sinne des Natur- und Gewäs-
serschutzes zu nutzen und Massnahmen zur Reduktion des
Schad- und Fremdstoffeintrags in Gewässer durch Drainagen
zu ergreifen?

- Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Ausbringen von Dünger
und Pestiziden auf drainierten Flächen würde den Eintrag die-
ser Stoffe in Gewässer verhindern. Erwägt der Bundesrat eine
Reduktion der Anwendung von Dünger und Pestiziden auf drai-
nierten Flächen?

- Sieht der Bundesrat andere Möglichkeiten, um den Eintrag
von Schad- und Fremdstoffen in Gewässer durch Drainagen zu
verhindern oder zu reduzieren? Wie effizient sind diese Mass-
nahmen und wie hoch schätzt er deren Kosten ein?

- Offensichtlich handelt es sich bei der Unterstützung von Drai-
nagesanierungen um eine biodiversitätsschädigende Subven-
tion. Erwägt der Bundesrat daher, seine finanzielle Beteiligung
an Drainagesanierungen und Bodenaufschüttungen auf ent-
wässerten Flächen vom Ergreifen von Massnahmen zur Verhin-
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derung bzw. Reduktion von Schad- und Fremdstoffeinträgen in
Gewässer abhängig zu machen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4176 n Ip. Baumann. Absatzförderung für Schweizer 
Fleisch im Widerspruch zu den Verfassungszielen zur 
Ernährungssicherheit?  (24.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

- Teilt der Bundesrat die Beurteilung der EFK bezüglich der
Unvereinbarkeit der Absatzförderung für Schweizer Fleisch mit
Artikel 104a BV?

- Die Implikationen von Artikel 104a BV auf die Agrarpolitik
haben sich mit der Botschaft des Bundesrates zur AP22+ ver-
deutlicht. Werden die Empfehlungen der EFK nun bei der Erar-
beitung des nächsten Umsetzungsprogramms berücksichtigt
und fortan auf die Absatzförderung für Schweizer Fleisch ver-
zichtet?

- Oder erwägt der Bundesrat eine Beschränkung der Absatzför-
derung auf nachhaltig und standortangepasst produziertes
Label-Fleisch?

- Die Förderung des Fleischkonsums (Absatzförderung) ist eine
offensichtlich biodiversitätsschädigende Subvention und steht
auch den Bemühungen des Bundes um eine gesunde Ernäh-
rung diametral gegenüber. Werden auch diese Zielkonflikte bei
der Erarbeitung des nächsten Umsetzungsprogramms berück-
sichtigt?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4177 n Ip. Baumann. Mehrfachrückstände von Pestizi-
den in Lebensmitteln  (24.09.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

- Gemäss der Stellungnahmen des Bundesrates (19.3791,
19.3296, 19.3101) sind im Rahmen des NAP Massnahmen vor-
gesehen, um Gesundheitsgefährdungen durch Mehrfachrück-
stände von Pestiziden in Lebensmitteln intensiver und genauer
zu prüfen. Im Jahresbericht 2020 zur Umsetzung des NAP
heisst es dazu "In Erarbeitung". Was sind das für Massnahmen
und was ist der genaue Stand von deren Planung, Umsetzung
und Evaluation? Und was genau bedeutet "Die internationalen
Bestrebungen werden verfolgt"?

- Gemäss seiner Stellungnahme (16.4153) sieht der Bundesrat
von der Einführung eines vorsorglichen Summengrenzwertes
für Pestizidrückstände in Lebensmitteln ab, da es aufgrund der
tiefen Dosen an aufgenommenen Pestizidrückständen unwahr-
scheinlich sei, dass kumulative oder synergistische Interaktio-
nen Effektstärke erreichten. Erachtet er vor dem Hintergrund
der zahlreichen und in teilweise besorgniserregender Dosierung
nachgewiesenen Rückstände nun im Sinne des Vorsorgeprin-
zips die Einführung eines Summengrenzwertes für Pestizid-
rückstände in Lebensmittel als sinnvolle Ergänzung zu den
schon existierenden Grenzwerten für Rückstände von einzel-
nen Pestiziden?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4178 n Ip. Porchet. Mobbing an Schulen. Wie kann man 
es stoppen?  (24.09.2020)

Mobbing an Schulen ist definiert als wiederkehrende Gewalt,
die verbaler, physischer oder psychischer Art sein oder von den
sozialen Netzwerken im schulischen Umfeld ausgehen kann. Es
heisst, dass eine Schülerin oder ein Schüler von zehn betroffen
ist. Eine solch schwierige und belastende Situation hat Auswir-
kungen auf den schulischen und gesellschaftlichen Alltag der
Mobbingopfer, aber auch auf ihr künftiges Leben. Mobbing an
der Schule führt manchmal bis hin zum Suizid - im Übrigen die
häufigste Todesursache bei den über 16-jährigen jungen
Erwachsenen.

1. Über welche Zahlen verfügt der Bundesrat in Bezug auf Mob-
bing an Schulen?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die Ergebnisse der PISA-Studie
betreffend das Wohlbefinden, bei denen sich die Schweiz auf
den letzten Rängen klassiert hat?

3. Welche Schritte werden auf Bundesebene und durch die
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren unternommen,
um dieses Übel zu bekämpfen?

4. Sind die bestehenden Präventionsmassnahmen nach
Ansicht des Bundesrates ausreichend und angemessen?

5. Ist vorgesehen, neue Massnahmen in das Bundesgesetz
über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Perso-
nen aufzunehmen?

6. Wer ist rechtlich gesehen dafür verantwortlich, dass die
Schülerinnen und Schüler vor Mobbing an der Schule geschützt
werden?

7. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass die Lehrpersonen
besser für den Umgang mit dieser Problematik geschult werden
sollten?

8. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass es die Aufgabe der
Schule ist, Wohlwollen, Toleranz und Empathie zu vermitteln?

9. Ist angesichts dieses Übels ein nationaler Aktionsplan gegen
Mobbing an der Schule vorgesehen? Wäre es nach Ansicht des
Bundesrates denkbar, das Programm KiVa zu übernehmen, wie
dies andere Länder getan haben?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4179 n Ip. Kälin. Wo bleiben die Kinderrechte in der 
Quarantäne?  (24.09.2020)

Laut den Quarantänerichtlinien des BAG "COVID-19: Anwei-
sungen zur Quarantäne" vom 12. September 2020 gelten die
weitgehenden Einschränkungen und Quarantänemassnahmen
für alle, also auch für Kinder. In den eigenen Wänden einge-
sperrt zu sein, weil man Kontakt hatte mit einer positiv geteste-
ten Person ist bereits für gesunde Erwachsene eine grosse
Einschränkung. Für Kinder, insbesondere kleine Kinder,
erscheinen die Massnahmen der Quarantäne unverhältnismäs-
sig und unzumutbar und stehen in Widerspruch zu den Kinder-
rechten. Gemäss er UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder
ein Recht auf Partizipation, Bildung, Freizeit und Spiel. Kinder
haben das Recht auf Freiheit und wir sind gut beraten, wenn wir
sie vor den gesellschaftlichen und psychischen Auswirkungen
der Massnahmen zur Eindämmung der Krise ebenso schützen
wie vor einer möglichen Ansteckung mit dem Virus und dabei
verhältnismässig und zum Wohle des Kindes differenzieren.
Eine Quarantänepflicht nach denselben Kriterien wie für
Erwachsene erscheint in jedem Fall nicht der richtige Weg zum
Wohle des Kindes. Denn es ist unzumutbar für ein kleines Kind,
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ebenso wie für die Eltern, die Quarantäneregeln einzuhalten
und es ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen normierten Kindes-
wohles, wenn ein Kind ohne Krankheitssymptome während
zehn Tagen zuhause ausharren muss und nicht ins Freie darf.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Zumutbarkeit/Unzumutbarkeit
der Quarantäne für Kinder, insbesondere für kleine Kinder?

2. Wie sieht der Bundesrat die Kinderrechte während einer
Quarantäne gewährleistet?

3. Wie beurteilt der Bundesrat die psychischen Auswirkungen
der Quarantäne auf Kinder, insbesondere auf kleine Kinder?

4. Ist er bereit Kinder von 0-6 Jahren grundsätzlich von der
Quarantänepflicht zu befreien?

5. Ist er bereit, bei der Anordnung der Quarantäne und den
Quarantänemassnahmen für Kinder grundsätzlich und minde-
stens bis zur Erreichung des 12. Altersjahrs differenziert vorzu-
gehen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4180 n Ip. Fiala. Crypto-Affäre. Nachhaltiger Schaden für 
die Schweiz?  (24.09.2020)

Der Bundesrat ist gebeten folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat den Vertrauensverlust in die
"Marke" Schweiz und in die Schweizer Neutralität?

2. Wie hoch schätzt er den potenziellen finanziellen Schaden,
der einerseits durch den reduzierten Export von Crypto Dienst-
leistungen und andererseits durch den Einkauf solcher Leistun-
gen zustande kommt?

3. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass Kryptographie eine
Schlüsseltechnologie ist für die Schweiz?

4. Welche Schlüsseltechnologien sollten zwingend in der
Schweiz gehalten werden müssen? Besteht eine Liste von kriti-
schen Schlüsseltechnologien?

5. Wie gedenkt der Bundesrat die Rechtssicherheit in Bezug auf
Industrie und Forschung im Bereich der Kryptografie wiederher-
zustellen?

6. Welche Massnahmen ergreift er zur Sicherung von Schlüs-
seltechnologien in der Schweiz und zur langfristigen Sicherung
des Forschungsstandorts Schweiz?

7. Weshalb hat sich der Bundesrat bisher noch nicht offiziell zu
dieser Angelegenheit geäussert?

8. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um den politi-
schen Reputationsverlust bei Regierungen wiedergutzuma-
chen, die bewusst auf Dienstleistungen gebaut haben, welche
auf den Schweizer Werten Unabhängigkeit, Neutralität und
Qualität basieren?

9. Wie beurteilt der Bundesrat die Möglichkeit der Gefahr, wel-
che von zögerlichem Handeln der Schweiz ausgeht?

10. Wie beurteilt der Bundesrat den Einfluss dieser Affäre auf
die bilateralen Beziehungen zu Partnerländern welche auch
Kunden sind oder waren?

11. Welche Aktivitäten plant der Bundesrat auf nationaler und
internationaler Ebene zur Wiederherstellung unserer Reputa-
tion wie auch derjenigen der Cryptoindustrie?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4181 n Po. de Montmollin. Die Attraktivität der Schweiz 
für MICE und Grossveranstaltungen stärken  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Masterplan auszuarbei-
ten, der kurz- und mittelfristige Massnahmen enthält, um:

- die Rahmenbedingungen der MICE (Tagungen, Kongresse,
Ausstellungen, Messen) und der grossen Kultur- und Sportver-
anstaltungen in der Schweiz zu verbessern;

- diese Rahmenbedingungen in die Botschaft über die Standort-
förderung des Bundes 2024-2027 zu integrieren.

Der Masterplan soll Leitlinien für die Entwicklung des Wirt-
schaftsstandorts Schweiz als Gastgeberland für die MICE-Bran-
che enthalten. Er soll die strukturellen Stärken und Schwächen
des schweizerischen Markts der MICE und Grossveranstaltun-
gen im Vergleich mit den wichtigsten Konkurrenzländern wie
auch die regulatorischen Hürden in der Schweiz aufzeigen. Ziel
ist es, dass die MICE und Grossveranstaltungen in der Schweiz
in Zukunft im internationalen Kontext weiterbestehen können
und einen Wettbewerbsvorteil erhalten.

Mitunterzeichnende: Borloz, Bourgeois, Candinas, Cottier, Fari-
nelli, Romano, Wehrli (7)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.4182 n Ip. Weichelt-Picard. Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes über Überbrückungsleistungen für ältere 
Arbeitslose  (24.09.2020)

- Ist das Inkrafttreten des Bundesgesetzes "Überbrückungslei-
stung für ältere Arbeitslose" - im Falle eines Scheiterns des
dagegen ergriffenen Referendums - auf den 1. Januar 2021
gesichert?

- Was unternimmt der Bundesrat, damit die von Ständerat und
Nationalrat am 19. Juni 2020 beschlossene Überbrückungslei-
stung für ältere Arbeitslose auf den 1. Januar 2021 in Kraft tre-
ten kann?

Mitunterzeichnende: Porchet, Prelicz-Huber, Wettstein (3)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4183 n Ip. Schneider Schüttel. Ökonomie und Vorsorge-
prinzip. Überprüfungsrate bei alten Pflanzenschutzmitteln 
erhöhen?  (24.09.2020)

Der Bundesrat antwortet auf diverse Vorstösse, die Anforderun-
gen an die Zulassung für Pestizide hätten sich verschärft. Pro-
dukte, die noch vor 20 Jahren "bewilligbar" gewesen waren,
seien dies heute nicht mehr unbedingt. Ein Überprüfungsver-
fahren stelle sicher, dass alte Produkte heutigen Anforderungen
genügten. Falls nötig würden Einschränkungen erlassen, gege-
benenfalls Bewilligungen teilweise oder ganz widerrufen.

Am 1. Juni 2020 waren in der Schweiz insgesamt 378 Wirk-
stoffe zur Verwendung als PSM zugelassen. Zur Senkung des
Risikos von Pestiziden ist im 2020 die Überprüfung von 20
Wirkstoffen vorgesehen. Es dauert also rund 19 Jahre, bis alle
heute zugelassenen Wirkstoffe überprüft sind. Damit dürften im
2040 zahlreiche Wirkstoffe mehr als 20 Jahren auf dem Markt
sein, ohne dass sie seit ihrer Zulassung überprüft worden
wären. Einige dieser Stoffe dürften dann vermutlich nicht mehr
"bewilligbar" sein. Es erstaunt daher nicht, wenn sich über die
Zeit Probleme wie jene betreffend Chlorothalonil-Metaboliten
entwickeln - zum Teil völlig unbemerkt.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
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1. Er wies verschiedentlich darauf hin, dass gewisse PSM-Wirk-
stoffe demnächst überprüft werden sollen. Wie viele Wirkstoffe
sind das und bis wann werden sie überprüft sein?

2. Für die Überprüfung von zugelassenen Pestiziden werden
Steuergelder eingesetzt. Wie hoch wären kostendeckende
Gebühren? Warum werden sie nicht bei den antragstellenden
Herstellern erhoben?

3. In der Wintersession 2019 hatte eine Minderheit aus der
Finanzkommission eine Erhöhung der Globalbudgets um insge-
samt 1,4 Millionen Franken beantragt zur Erhöhung der Über-
prüfungsrate von zugelassenen Wirkstoffen und damit zur
Senkung des Risikos von alten Pflanzenschutzmitteln. Der Bun-
desrat hatte diese Erhöhung abgelehnt. Vor dem Hintergrund
des Chlorothalonil-Skandals: Teilt er die Ansicht, dass die Erhö-
hung der Überprüfungsrate eine Massnahme der Risikoreduk-
tion bzw. des vorsorglichen Gewässerschutzes
(Vorsorgeprinzip) ist und daher rasch vollzogen werden sollte?
Wenn nein, warum nicht?

4. Der KPMG-Bericht zur Zulassung von PSM kritisiert die feh-
lende Transparenz im Zulassungssystem. Ein erster wichtiger
Schritt wäre eine übersichtliche, benutzer*innenfreundliche
Datenbank: Ist der Bundesrat gewillt, in der Schweiz eine
Datenbank entsprechend der "EU pesticide database" anzubie-
ten?

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Fischer Roland, Friedl
Claudia, Jans, Michaud Gigon, Munz, Prelicz-Huber, Python,
Roth Pasquier, Wettstein (11)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4184 n Ip. Gugger. Globalem Abkommen zur Vermei-
dung von Plastikverschmutzung beitreten  (24.09.2020)

Der Plastikkonsum und damit auch der Plastikabfall nehmen
laufend zu. Eine wissenschaftliche Studie zeigt, dass Mikropla-
stik sogar schon in grossen Mengen im Schnee in den Schwei-
zer Bergen vorhanden ist!

Der Bericht des Bundesamts für Umwelt zu Plastik in der
Schweizer Umwelt zeigt, dass jedes Jahr rund 14 000 Tonnen
Plastik in unseren Böden und Gewässer landen. Die Motion
19.4629 "Umweltverträgliche Zigarettenfilter" legt den Finger
auf diesen Punkt: 2 von 3 Abfallstücken an unseren Seen und
Flüssen sind aus Plastik, giftige Zigarettenstummel bilden mit
Abstand die grösste Gruppe am Plastikabfall.

Die Entsorgung gelitterter Abfälle kostet die Schweiz gemäss
BAFU pro Jahr rund 200 Millionen Franken (Gemeinden CHF
150 Mio., ÖV CHF 50 Mio.). Dennoch landen jedes Jahr etwa
2700 Tonnen Kunststoffe (z.B. Verpackungen, Plastiksäcke,
Getränkeflaschen) durch Littering in Böden und Oberflächenge-
wässern. Die Kosten, die für Private und insbesondere Land-
wirtschaftsbetriebe anfallen, sind dabei nicht erfasst.

Die zunehmende Verschmutzung wirkt sich verstärkt auf unsere
Landwirtschaft, Natur, Seen und Flüsse und dadurch auch auf
die Gesundheit der Bevölkerung und Tierwelt aus.

Die Schweiz allein kann dieses grenzüberschreitende Plastik-
Problematik nicht lösen. Die Weltgemeinschaft hat anerkannt,
dass die bestehende Governance fragmentiert und lückenhaft
und nicht in der Lage ist, dieser wachsenden Bedrohung ange-
messen zu begegnen.

Erst diese Woche wurde das Parlament von einem Verbund
von 11 Schweizer Organisationen auf die schädlichen Folgen
von Plastik und die Notwendigkeit für ein internationales

Abkommen, welches den gesamten Lebenszyklus von Plastik
berücksichtigt, aufmerksam gemacht.

An der bevorstehenden fünften Sitzung der UNO-Umweltver-
sammlung (UNEA5) hat die Schweiz die Gelegenheit, für ein
internationales, rechtsverbindliches Plastik-Abkommen einzu-
treten.

1. Wird der Bundesrat diese Chance nutzen und eine zentrale
Rolle in der Förderung der ambitionierten Zielsetzung einer mul-
tilateralen Zusammenarbeit und Koordinierung zu diesem
Thema übernehmen?

2. Ist der Bundesrat bereit, die Schweiz als Vorreiterin zu posi-
tionieren und eine proaktive und konstruktive Rolle einzuneh-
men, insbesondere indem sie an der UNEA5, die das Mandat
zur Aushandlung eines umfassenden und verbindlichen Abkom-
mens erteilt, eine Resolution vorbringt?

Mitunterzeichnende: Bulliard, Stadler, Streiff, Studer, Wismer
Priska (5)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4185 n Po. Clivaz Christophe. Auf die Verwendung wie-
derverwendbarer Masken hinwirken  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verwendung wiederver-
wendbarer Masken zum Schutz der Bevölkerung (Schutz vor
der Ansteckung mit dem Sars-CoV-2-Virus) während der Coro-
napandemie zu untersuchen. Zu untersuchen ist auch deren
Verwendung in den verschiedenen medizinischen und institutio-
nellen Kreisen.

Die gegenwärtige Coronapandemie hat dazu geführt, dass
generell sogenannte "chirurgische" Masken getragen werden.
Dies wirft die Frage auf, wie es um die Umweltverträglichkeit
dieser Einwegmasken steht. Diese Masken sind nicht auf ein
Recycling ausgelegt. Sie enthalten synthetische Polypropylen-
Fasern, eine Art Plastik, dessen natürlicher Abbau Jahrhun-
derte dauert. Wenn man berücksichtigt, dass spezifische Recy-
cling-Anlagen schwer realisierbar sind, gibt es möglicherweise
eine Alternative: die Wiederverwendung der Masken. Es gibt für
die Produktion intelligenter Gewebe bekannte Schweizer Textil-
unternehmen, die daran sind, wiederverwendbare und wasch-
bare Masken zu entwickeln. Als Beispiel sei hier das
Unternehmen Livinguard angeführt: Es imprägniert Stoffmasken
mit antiviralen Substanzen und erhöht damit ihre Wirksamkeit.

Allerdings bleibt die Zertifizierung der schützenden Eigenschaf-
ten waschbarer Masken ein Problem, denn deren Anerkennung
als Medizinprodukt (als Qualitätsgarantie) durch die Swissme-
dic dauert lange und ist kompliziert. Das Unternehmen TESTEX
hat den Empfehlungen der Swiss National COVID-19 Science
Task Force folgend gemeinsam mit Forscherinnen und For-
schern der EMPA ein Qualitätslabel "Community Mask" gegrün-
det.

In diesem Zusammenhang bitten wir den Bundesrat um einen
Bericht über:

- die Auswirkung wiederverwendbarer Masken auf die Umwelt
im Vergleich zu Einwegmasken;

- die Förderung von Verfahren zur Zertifizierung wiederver-
wendbarer Masken, einschliesslich als Medizinprodukt;

- die Vermarktung wiederverwendbarer Masken und den
Zugang der Bevölkerung zu solchen Masken;

- die Förderung der Verwendung wiederverwendbarer Masken
im Gesundheitswesen.
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Mitunterzeichnende: Bourgeois, Cottier, Egger Kurt, Kamerzin,
Klopfenstein Broggini, Matter Michel, Munz, Pointet (8)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.4186 n Ip. Clivaz Christophe. Covid-19-Pandemie und 
Hörbehinderung. Besteht Handlungsbedarf?  (24.09.2020)

In der Schweiz leiden ungefähr 13 Prozent der Bevölkerung an
einer Hörbehinderung, 1 Prozent ist stark hörbehindert oder
sogar vollständig gehörlos. Diese Personen haben eine gerin-
gere Gesundheitskompetenz (health literacy) und einen
schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem aufgrund ihrer
Schwierigkeiten, sich mit dem Pflege- und dem Verwaltungsper-
sonal zu verständigen. Sie haben die Tendenz, dem Gesund-
heitssystem mehr als üblich zu misstrauen, und zögern, sich in
Behandlung zu begeben, aus Angst vor Traumatisierungen
oder davor, bereits erlebte Traumatisierungen erneut durchma-
chen zu müssen. Ihre geistige Gesundheit ist weniger gut als
beim Durchschnitt der Bevölkerung; namentlich leiden diese
Menschen oft unter einem Gefühl der sozialen Isoliertheit.

Die gegenwärtigen Empfehlungen zum Tragen einer Maske,
grundsätzlich in allen Gesundheitseinrichtungen, aber auch im
öffentlichen Verkehr und in den Einkaufsläden, verschlechtern
die Möglichkeiten, mit diesen Menschen zu kommunizieren,
noch einmal beträchtlich. Zwar erlaubt das Lippenlesen nur ein
Verstehen von 30-40 Prozent dessen, was gesagt wird, die
Maske aber verhüllt die Lippen vollständig und macht damit
eine Kommunikation mit diesen Menschen praktisch unmöglich.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, die folgenden
Fragen zu beantworten:

1. In welchem Ausmass führen die Gesundheitsempfehlungen,
insbesondere die Empfehlung zum Maskentragen, zu einer
zusätzlichen Beeinträchtigung hörbehinderter Menschen?

2. In welchem Ausmass hat in den Spitälern, Kliniken, Alters-
und Pflegeheimen, Arztpraxen und andern Einrichtungen des
Pflege- und Gesundheitssystems das Pflege- und Betreuungs-
personal, das mit hörbehinderten Menschen zu tun hat, Zugang
zu Masken, die das Lippenlesen möglich machen?

3. Sollte nicht die Entwicklung und Verbreitung von transparen-
ten Masken unterstützt werden?

4. Sollte nicht unter einem breiteren Blickwinkel gewährleistet
werden, dass gehörlose Menschen, die der Gebärdensprache
mächtig sind, systematisch und kostenlos eine Gebärden-
sprachdolmetscherin oder einen Gebärdensprachdolmetscher
in Anspruch nehmen können?

5. Sollte nicht die Erforschung neuer Mittel der Kommunikation
mit hörbehinderten Menschen gefördert werden, namentlich
unter Ausnützung neuer digitaler Technologien?

6. Sollten nicht die kommunikativen Kompetenzen des Pflege-
und des Verwaltungspersonals verbessert werden, indem die-
ses für die Verständigung mit hörbehinderten Menschen sensi-
bilisiert und darin geschult wird.

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4187 n Mo. Ruppen. Für eine aktive 
Strukturanpassungspolitik  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, gestützt auf Artikel 103 der Bun-
desverfassung (Strukturpolitik) und das Bundesgesetz über die

Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) die Innova-
tionsförderung mit einem neuen Artikel wie folgt zu ergänzen:

Innosuisse kann den Strukturwandel über eine branchenbezo-
gene Technologie- und Innovationspolitik begleiten durch:

a. Die Entwicklung und Umsetzung von Fördermassnahmen in
Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden;

b. Insbesondere die Förderung von Geschäftsmodellinnovatio-
nen.

Mitunterzeichnende: Addor, Bregy, Gmür Alois, Mettler,
Rüegger (5)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4188 n Ip. Humbel. HTA und Swiss Medical Board  
(24.09.2020)

Der Begriff "Health Technology Assessment" (HTA) steht für die
systematische Bewertung medizinischer Verfahren und Tech-
nologien. HTA ermöglicht eine transparente und evidenzba-
sierte Entscheidungsfindung, um nicht wirksame und nicht
effiziente Leistungen zu reduzieren und die Qualität der
Gesundheitsversorgung zu erhöhen.

Das Swiss Medical Board gilt als Pionier und führendes Schwei-
zer Kompetenzzentrum für HTA und hat mit seinen Berichten
wichtige Impulse gegeben, beispielsweise mit den Studien über
PSA-Screening, Behandlung des Kreuzbandrisses, die syste-
matische Frührehabilitation auf der Intensivstation, der Riss der
Schultermuskulatur, der Schlafmittelkonsum im Alter, usw.

Inzwischen hat der Bund ein HTA-Programm zur Re-Evaluation
von Pflichtleistungen, welche von der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) vergütetet werden, lanciert.

Überraschend hat Swiss Medical Board am 7. September mit-
geteilt, dass es seinen Betrieb per Ende 2021 einstellen wird.
Dieser Entscheid ist in Anbetracht des klaren Willens, HTA zu
stärken und nicht wirksame Leistungen zu unterbinden, unver-
ständlich.

In diesem Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Welche Auswirkungen hat dieser Entscheid auf die Entwick-
lung von HTA in der Schweiz?

2. Was geschieht mit dem über die Jahre erworbenen Know-
how und den Empfehlungen von Swiss Medical Board?

3. Wie viele und welche Aufträge hat das BAG Swiss Medical
Board erteilt?

4. Welche andern Zentren gibt es in der Schweiz, um nötige
HTA-Studien in der Schweiz durchzuführen?

5. Welche Auswirkungen hat dieser Entscheid von Swiss Medi-
cal Board auf die HTA- Strategie des Bundesrates?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4189 n Ip. Widmer Céline. Für einen sauberen Finanz-
platz. Messung und Offenlegung von Klimarisiken  
(24.09.2020)

Die FINMA identifiziert in ihrem Risikomonitor die finanziellen
Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel als eines der
bedeutendsten längerfristigen Risiken. Auch der Bundesrat
erkennt in seinem Bericht vom Juni 2020 zur Nachhaltigkeit des
Finanzsektors die Bedeutung des Finanzsektors zur Erreichung
des Ziels der Netto-Null-Emissionen bis 2050.
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Als zentrales Instrument zur Erkennung von klimaschädlichen
Investitionen werden in der Praxis oft Umwelt-, Sozial- oder
Governance-Kriterien verwendet. Gegenwärtig divergieren sol-
che Standards noch hinsichtlich Qualität oder können hinsicht-
lich ihrer Methodik mangels Transparenz nicht überprüft oder
mit anderen Standards verglichen werden. Weiter können sich
in diesen Standards Kriterien potentiell gegenseitig kompensie-
ren, wodurch einzelnen Kriterien nicht angemessen Rechnung
getragen wird.

Im Rahmen des "Europäischen Grünen Deals" hat das EU-Par-
lament im Juni 2020 eine Verordnung zur Schaffung einer ein-
heitlichen Definition von Vorgaben für nachhaltige Investitionen
erlassen. Die Umsetzung ist auf Anfang 2021 vorgesehen. Der
Aktionsplan sieht vor, eine EU-weite Klassifizierung zu schaffen,
die sich zunächst auf die ökologische Nachhaltigkeit konzen-
triert. Auch vor diesem Hintergrund ist der Handlungsbedarf für
den Schweizer Finanzplatz ausgewiesen.

Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welchen Regulierungsbedarf sieht der Bundesrat im Bereich
der Offenlegung der ökologischen Nachhaltigkeit von Investitio-
nen, damit der Schweizer Finanzplatz vor dem Hintergrund der
Umsetzung der Taxonomie-Verordnung der EU nicht ins Hinter-
treffen gerät?

2. Mit welchen Messkriterien gedenkt die FINMA das mit der Kli-
makrise einhergehende finanzielle Risiko zu analysieren?

3. Welche Messkriterien müssen von den Finanzinstituten der
FINMA zwingend zur Verfügung gestellt werden, damit eine
Risikoabwägung adäquat durchgeführt werden kann?

4. Werden Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit in einer
solchen Analyse als zwingende Kriterien formuliert oder besteht
die Möglichkeit, dass diese durch Kriterien der sozialen Nach-
haltigkeit kompensiert werden können?

5. Was gedenkt die FINMA zu tun, damit solche Klimarisiken im
Schweizer Finanzsektor schnell abgebaut werden? Welchen
Beitrag kann dazu eine Offenlegungspflicht leisten?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4190 n Ip. Munz. Gefährden Interessenkonflikte die Netz-
stabilität in der Schweiz?  (24.09.2020)

Für den sicheren Netzbetrieb braucht es eine stabile Netzfre-
quenz und Spannung. Laut Jahresmedienkonferenz der ElCom
bestanden in der Schweiz Herausforderungen im Bereich der
Spannungshaltung während des coronabedingten Lockdowns.
Gemäss Artikel von CIGRE kämpften die europäischen Strom-
netze wegen tiefen Lasten mit hohen Spannungen. Die Span-
nung wird primär durch das Spannungsniveau im
Übertragungsnetz vorgegeben und auf die tieferen Netzebenen
transformiert. Die Spannung wird durch die Menge von Blindlei-
stung im Netz definiert. Um die Spannung lokal beeinflussen zu
können, muss die Blindleistung nahe davon beeinflusst werden,
da sie nicht über grosse Distanzen transportiert werden kann. In
grossen Mengen kann Blindleistung durch Kraftwerksgenerato-
ren und Kompensationsanlagen erzeugt oder vernichtet wer-
den. Die Kraftwerksbetreiber erhalten gemäss Artikel 18 Absatz
2 und Artikel 4 Absatz 1 lit. g. StromVG für die Systemdienstlei-
stung (SDL) Spannungshaltung Entschädigungen. Gemäss
Tarifmedienmitteilung der Swissgrid ist für das Jahr 2021 mit 22
Prozent höheren Tarifen für die Blindenergie zu rechnen. Kom-
pensationsanlagen können prinzipiell in jedem Unterwerk instal-
liert werden. Die Installation von Kompensationsanlagen im
Übertragungsnetz würden einerseits zu einmaligen höheren

Investitionen führen, aber langfristig die SDL für die Span-
nungshaltung reduzieren.

Deshalb bitte ich den Bundesrat folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie war die Spannung in der Schweiz während der Tieflast-
phasen wegen des coronabedingten Lockdowns?

2. Kann die Schweiz die Spannung selbst halten? Ist sie vom
Ausland abhängig?

3. Kabelleitungen, die vermehrt im Verteil- und Übertragungs-
netz installiert werden, führen zu höheren Spannungen. Wie
sieht die langfristige Prognose aus?

4. Welche Entschädigungen erhalten die Kraftwerksbetreiber
für die SDL Spannungshaltung insbesondere in Anbetracht der
steigenden Tarife?

5. Gibt es Studien vom Bund oder von Netzbetreibern wie die
Spannung in der Schweiz durch Kompensationsanlagen ver-
bessert werden kann?

6. Besteht ein Interessenkonflikt bei den Eigentümern der
Swissgrid, welche Investitionen in potenzielle Kompensations-
anlagen genehmigen müssten, aber aktuell von Zahlungen
durch die SDL Spannungshaltung profitieren? Ist die Entflech-
tung gemäss Artikel 10 StromVG eingehalten?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Jans, Schneider Schüttel (6)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4191 n Ip. Munz. Solarstromanteil in den 
Standardstrommix  (24.09.2020)

Für das Ausbauziel der Energiestrategie 2050 ist eine gesi-
cherte Nachfrage nach Solarstrom wichtig. Um den Zubau von
Solarstromanlagen zu erhöhen, reicht eine Förderung über die
installierte Leistung der Anlagen allein nicht aus, die Nachfrage
nach Solarstrom muss erhöht werden.

Die Kantone Zürich und Thurgau schreiben den EVU seit 2016
bzw. 2018 vor, dass sie den Endverbraucherinnen und Endver-
brauchern als Basisangebot ein Stromprodukt aus erneuerba-
ren Energien anbieten müssen. Analog könnten die Kantone
von den EVU verlangen, einen Mindestanteil lokal produzierten
Solarstroms über den Standardstrommix abzusetzen. Bei einer
Marktöffnung würden sich jedoch für die lokalen EVU Wettbe-
werbsnachteile gegenüber ausserkantonalen Mitbewerbern
ergeben, die keine solche Vorgaben erfüllen müssen. Mit einer
Reglung auf nationaler Ebene kann erreicht werden, dass alle
EVU die gleichen Anforderungen einzuhalten haben.

Mit einem zwingenden Solarstromanteil aus lokaler Produktion
würden sich die EVU um Herkunftsnachweise von lokalen
Solarstromanlagen bemühen. Es ist zu erwarten, dass die
Preise und damit die erzielbaren Rückspeisetarife steigen.
Höhere Vergütungen für die Rückspeisung in das Netz würden
dazu führen, dass die Anlagegrösse nicht nur auf den Eigenver-
brauch optimiert wird, sondern darüber hinaus für die Einspei-
sung in das Netz ausgelegt wird. Damit wäre es für die
Gebäudebesitzerinnen und Gebäudebesitzer interessant die
ganze Dachfläche zu nutzen, anstatt nur einen Teil des Daches.
Bisher gibt es diesen Anreiz wegen den tiefen Rückspeisetari-
fen nicht. Zudem würde es für die EVU auf dieser Basis eben-
falls interessant in den Bau eigener Anlagen zu investieren.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat folgende
Frage zu beantworten:
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Wie beurteilt der Bundesrat den Vorschlag und wie könnte er
umgesetzt werden, dass mit einem national vorgeschriebenen
Mindestanteil von Solarstrom im Standardstrommix EVU den
Auftrag erhalten, vorwiegend in ihrem Netzgebiet Solarstrom
von lokalen Produzenten einzukaufen oder selbst zu produzie-
ren und dadurch gleichzeitig die Gewissheit bekommen, den
Solarstrom kostendeckend im Rahmen der Grundversorgung
an ihre Kundinnen und Kunden verkaufen zu können?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Egger Kurt, Friedl Clau-
dia, Grossen Jürg, Locher Benguerel, Pult, Schneider Schüttel,
Suter (8)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4192 n Mo. Munz. Fleischwerbung nur für Produkte der 
Tierwohlprogramme  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzun-
gen so anzupassen, dass die Absatzförderung von tierischen
Produkten beschränkt ist auf Produkte von Tieren, die regel-
mässigen Auslauf im Sinne des RAUS-Programmes gehabt
haben.

Mitunterzeichnende: Baumann, Clivaz Christophe, Fiala, Klop-
fenstein Broggini, Locher Benguerel (5)

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4193 n Ip. Munz. Erhöhtes Krebs- und Parkinson-Risiko 
durch Pestizide?  (24.09.2020)

Der ehemalige Zürcher Kantonsarzt bestätigte gemäss Tages
Anzeiger vom 17. September 2020 im Sommer 2019 für den
Bezirk Andelfingen ein erhöhtes Hirntumorrisiko für Kinder.
Diese Zahlen wurden der Öffentlichkeit bislang vorenthalten.
Der Forderung von Betroffenen für eine wissenschaftliche
Untersuchung wurde nicht nachgekommen. Einer Studie des
Berner Institut für -Sozial- und Präventivmedizin vom Frühling
2020 bestätigte, dass sowohl im Berner Seeland als auch im
Zürcher Weinland für Kinder ein erhöhtes Hirntumorrisiko
besteht. Die Forschenden vermuten einen Zusammenhang mit
krebserregenden Pestiziden in Grundwasser, in der Nahrung
oder in der Luft. Auch Landwirtinnen und Landwirte kommen in
starkem Mass mit Pestiziden in Kontakt.

In Frankreich ist der Zusammenhang zwischen der Parkinson-
krankheit und der Verwendung von Pestiziden in der Landwirt-
schaft anerkannt. Die französischen Landwirte haben erwirkt,
dass Parkinson als Berufskrankheit anerkannt ist. Auch in
Deutschland wird geprüft, ob Parkinson bei Landwirtinnen und
Landwirten als Berufskrankheit anerkannt wird.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat folgende
Fragen zu beantworten:

1. Kann der Bundesrat die obengenannten Fakten bestätigen
und mit Zahlen belegen?

2. Offenbar hatte der Kanton Zürich Kenntnis über ein regional
erhöhtes Krebsrisiko bei Kindern, informierte aber die Öffent-
lichkeit nicht. Hat der Bundesrat Kenntnis über erhöhte Krank-
heitsrisiken der Bevölkerung und ist er bereit die Öffentlichkeit
darüber zu informieren?

3. Ist der Bundesrat bereit die Informationen der kantonalen
Gesundheitsbehörden zu sammeln, auszuwerten und der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen?

4. In der Schweiz besteht seit dem 1. Januar 2020 ein nationa-
les Krebsregister. Wann sind die ersten Auswertungen zu

erwarten? Kann anhand dieses Registers ein Zusammenhang
zur Pestizidexposition untersucht werden? Wenn nein, ist der
Bundesrat bereit eine entsprechende Studie in Auftrag zu
geben?

5. Sind in der Schweiz Zusammenhänge zwischen Parkinson-
krankheiten und Pestizidanwendungen bekannt?

6. Gibt es in der Schweiz ein Monitoring zur Parkinsonkrankheit
mit Bezug zur Pestizidexposition? Wenn nein, ist der Bundesrat
bereit ein Monitoring aufzubauen?

7. Ist der Bundesrat bereit eine Datenbasis zur Untersuchung
von Berufskrankheiten bei Landwirtinnen und Landwirten zu
erstellen?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Barrile, Clivaz Christophe,
Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Klop-
fenstein Broggini, Locher Benguerel, Pult, Schneider Schüttel,
Storni (12)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4194 n Ip. Munz. Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in 
Mietliegenschaften  (24.09.2020)

Elektrofahrzeuge weisen einen wachsenden Anteil am Fahr-
zeugmarkt auf und werden schon bald kostengünstiger als fos-
silbetriebene Fahrzeuge sein. Für eine sinnvolle Nutzung
müssen Elektrofahrzeuge zu Hause aufgeladen werden kön-
nen. In Einfamilienhäusern ist dies in den meisten Fällen relativ
einfach realisierbar. In Mehrfamilienhäusern ist die Situation
komplexer. Mietende sind heute auf den Goodwill der Vermiete-
rinnen und Vermieter angewiesen, damit der Parkplatz mit ent-
sprechender Infrastruktur ausgerüstet wird. Im
Stockwerkeigentum muss die Eigentümergemeinschaft die
Installation von Ladeinfrastruktur bewilligen. In beiden Fällen
kann die Erlaubnis zum Einbau von Ladeinfrastruktur verweigert
werden, selbst wenn die Bereitschaft besteht, für alle entste-
henden Kosten aufzukommen. Dies hemmt den Kauf von ener-
gieeffizienten Elektrofahrzeugen und verzögert so die
Durchdringung der Elektromobilität über Jahre hinaus. Die
Bereitstellung der Ladeinfrastruktur ist entscheidend für die
Akzeptanz und Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat folgende
Fragen zu beantworten

1. Welche Entwicklung von Elektrofahrzeugen wird für die näch-
sten 10 Jahre und bis 2050 vom Bund angestrebt (absolute
Zahl jährlich sowie Anteil am Fahrzeugpark)? Wie hoch wird der
Anteil von E-Fahrzeugen in Mietliegenschaften sein?

2. Welche Problematik erkennt der Bund bei der Bereitstellung
von Ladeinfrastrukturen bei Stockwerkeigentum und Mietliegen-
schaften?

3. Mit welchen Fördermassnahmen und Anreizsystemen kann
der Bund den Zubau von Ladeinfrastruktur in Mietliegenschaf-
ten fördern? In welchem Umfang ist der Bund bereit diese Mas-
snahmen zu ergreifen?

4. Wie und mit welchen Mitteln ist der Bund bereit intelligente
Ladestationen und entsprechende Kommunikationsstandards in
Bezug auf das Lastmanagement in Gebäuden zu fördern und
weiterzuentwickeln?

5. Ist der Bund bereit zusammen mit den Kantonen für Neubau-
ten rasch eine Verpflichtung für Ladestationen und bei Altbau-
ten eine entsprechende Pflicht mit angemessener
Übergangsfrist zu erwirken?
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Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Dandrès, Egger Kurt,
Friedl Claudia, Grossen Jürg, Grüter, Jans, Jauslin, Locher
Benguerel, Pult, Schneider Schüttel (11)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4195 n Ip. Munz. Neues Nachweisverfahren für genome-
ditierte Pflanzen anwenden  (24.09.2020)

Das erste Nachweisverfahren für Produkte der neuen gentech-
nischen Verfahren wurde Anfang September veröffentlicht. Die
bereits validierte neue Methode kann routinemässig angewen-
det werden, weil sie auf der weit verbreiteten PCR-Nachweis-
technik basiert. Sie ermöglicht es, den in der EU nicht
zugelassenen genomeditierten Raps (SU Canola) der US-Firma
Cibus, schnell und eindeutig zu identifizieren.

Damit ist die Behauptung endgültig widerlegt, Produkte der
neuen Gentechnik könnten nicht von herkömmlich gezüchteten
Pflanzen unterschieden und daher nicht nach geltendem Gen-
technikrecht reguliert werden.

Das neue Verfahren ist öffentlich zugänglich und kann in die
staatlichen Kontrollprogramme integriert und weiterentwickelt
werden, damit weitere nicht zugelassene gentechnisch verän-
derte Pflanzen als solche erkannt werden. Denn nur so kann die
gesamte Produktionskette nachweislich frei von genomeditier-
ten Organismen gehalten werden. Dies entspricht der Forde-
rung nach Transparenz und der wachsenden Nachfrage der
Konsumentinnen und Konsumenten nach gentechnikfreien
Lebensmitteln. Die bestehenden Prüfungs- und Kennzeich-
nungspflichten gemäss Gentechnikgesetz können und müssen
auch auf die Produkte der neuen Gentechnik angewendet wer-
den.

Um das im Artikel 24a des Gentechnikgesetzes bzw. im Artikel
51 der Freisetzungsverordnung verlangte Umweltmonitoring zu
gewährleisten, muss bei der Zulassung von gentechnisch ver-
änderten Organismen von den Herstellerfirmen ein Nachweis-
verfahren zur Verfügung gestellt werden.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat folgende
Fragen zu beantworten:

1. Plant der Bundesrat, bei Importen von Agrarprodukten die
neue Methode bei der Gentechnikkontrolle der Schweizer
Behörden routinemässig anzuwenden?

2. Wird die Schweiz auf das neue Verfahren aufbauen und die
Entwicklung neuer Screening-Methoden zur Identifizierung wei-
terer Produkte aus den neuen Gentechnikverfahren mit staatli-
chen Geldern unterstützen?

3. Ist der Bundesrat bereit, sich national und international dafür
einzusetzen, dass Unternehmen, die einen Antrag auf die Kom-
merzialisierung eines gentechnisch veränderten oder genome-
ditierten Organismus stellen, ein Nachweisverfahren zur
Verfügung stellen müssen?

4. Welche Massnahmen plant der Bundesrat, um das gesetzlich
vorgeschriebene Umweltmonitoring auch bei genomeditierten
Pflanzen zu garantieren?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Chevalley, Clivaz Christophe,
Fivaz Fabien, Klopfenstein Broggini, Locher Benguerel,
Ritter (7)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4196 n Ip. Fischer Roland. Taskforce für naturbezogene 
Finanzrisiken  (24.09.2020)

Im Juli 2020 haben sich über 10 global tätige Finanzinstitute
und mehrere Nichtregierungsorganisationen einer gemeinsa-
men Initiative von UNO, Global Canopy und WWF angeschlos-
sen mit dem Ziel, bis 2021 eine Task Force für naturbezogene
Finanzrisiken (Task Force on Nature-related Financial Dis-
closure, TNFD) zu gründen. Auch die Regierungen Grossbritan-
niens und der Schweiz gehören der zu diesem Zweck
gebildeten informellen Arbeitsgruppe an. Analog zur bereits exi-
stierenden und in Finanz- und Wirtschaftskreisen breit aner-
kannten Task Force on Climate-related Financial Disclosure
(TCFD) soll die neue Task Force das Verständnis darüber ver-
bessern, wie der Finanzsektor von den Dienstleistungen der
Natur abhängt, mit welchen finanziellen Risiken der Verlust von
Naturkapital verbunden ist und welche Auswirkungen der
Finanzsektor auf die Natur hat. Die Schaffung einer vom
Finanzsektor mitgetragenen Task Force wird als wichtiges Ele-
ment gesehen, um den fortschreitenden Biodiversitätsverlust
und die weltweite Zerstörung von natürlichen Lebensräumen
aufzuhalten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung der folgenden Fragen:

1.Welche Bundesstelle ist für die TNFD verantwortlich und ver-
tritt die Schweiz in der neu gegründeten informellen Arbeits-
gruppe?

2. Was unternimmt die zuständige Bundesstelle, um die Arbei-
ten in der informellen Arbeitsgruppe in der Schweiz breit abzu-
stützen und die Sichtweisen und Expertise der Schweizer
Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft einzubringen?

3.Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass das Mandat der zu
gründenden Task Force nicht auf die finanziellen Risiken
beschränkt sein darf, sondern gleichermassen die Wirkungs-
seite umfassen muss?

4.Wie gedenkt der Bundesrat die Öffentlichkeit über die Fort-
schritte beim Aufbau der Task Force zu informieren?

Mitunterzeichnende: Andrey, Birrer-Heimo, de Quattro, Flach,
Klopfenstein Broggini, Masshardt, Moser, Studer (8)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4197 n Ip. Amaudruz. Corona-Krise. Abgabe von 
Hygienemasken an das Gesundheitspersonal. Gefährdung 
von Personal und Patientinnen und Patienten  (24.09.2020)

Die Coronakrise hat in zentralen Bereichen wie der Maskenpro-
duktion einen Souveränitätsmangel offengelegt. Zwischen März
und Juni 2020 hat die Schweiz für über 500 Millionen Franken
Masken gekauft. 93 Prozent stammten aus China. Am 17. Juli
2020 haben die Suva und die BFU festgestellt, dass über 60
Prozent der Atemschutzmasken nur einen unzureichenden
Schutz boten, und Verfahren gegen diejenigen Importeure und
Verteiler eröffnet, die nicht konforme FFP-Atemschutzmasken
auf den Markt brachten. Angesichts der Notsituation wurden die
Masken verkauft, ohne dass ein Zulassungsverfahren durchge-
führt wurde, das normalerweise etwa 6 Monate dauert. Die Ver-
wirrung rund um die verschiedenen Maskentypen war ernorm.
Frankreich, beispielsweise, kontrollierte alle Einfuhrdokumente
48 Stunden vor der Lieferung der Waren, und wies medizini-
sche Masken, die nicht den Anforderungen entsprachen,
zurück. Der Schweizer Markt hingegen wurde mit Masken
schlechter Qualität überschwemmt, und das Gesundheitsperso-
nal wurde mit nichtkonformen Masken ausgestattet.
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Ich bitte den Bundesrat um Antwort auf die folgenden Fragen:

1. Warum konnten Masken straflos in die Schweiz eingeführt
werden, die zum Gebrauch ungeeignet waren und deren Ein-
fuhr in die EU verboten wurde? Warum wurde deren Nutzung
nicht eingeschränkt?

2. Will sich der Bund rüsten, um die Vermarktung mangelhafter
Masken zu verhindern?

3. Nutzt die Eidgenössische Zollverwaltung die Online-Meldun-
gen der RAPEX-Zentrale in ausreichendem Mass (z.B. die Mel-
dung von fehlerhaften KN95-Masken)?

4. Will der Bund eine zentrale Stelle schaffen, um mangelhafte
und gefährliche Produkte aufzuspüren und die Rückverfolgbar-
keit der importierten Lieferungen zu verstärken?

5. Plant der Bundesrat, risikogerechte Kontrollen vorzunehmen,
um zu verhindern, dass medizinisches Material (FFP1- oder
FFP2-Masken) zur Umgehung der geltenden Vorschriften unter
einer falschen Tarifnummer verzollt wird?

6. Will der Bundesrat bei den importierten Masken Stichproben
machen und sie von der EMPA prüfen lassen?

7. Wird über ein Verbot irreführender oder verwirrender Hin-
weise (z.B. "Medical Face Mask", obwohl es nur einfach Hygie-
nemasken sind) und über die Angabe der Filterleistung der
Masken auf der Packung nachgedacht?

8. Ist geplant, die nicht den Normen entsprechenden Lieferun-
gen zu beschlagnahmen und zu vernichten?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4198 n Mo. Feller. Liste der Staaten und Gebiete mit 
erhöhtem Coronavirus-Infektionsrisiko. Anpassung in 
Absprache mit den Nachbarländern  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Liste der Staaten und
Gebiete mit erhöhtem Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-
virus, die Kriterien für die Aufnahme in diese Liste und die Kon-
sequenzen für Reisende aus den betreffenden Staaten und
Gebieten in Absprache mit den Nachbarländern anzupassen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

20.4199 n Mo. Feller. Berechnung der Krankenkassenprä-
mien. Transparenz der zugrunde liegenden Annahmen und 
Modalitäten sicherstellen  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, mit
denen sichergestellt ist, dass die der Berechnung der alljährlich
im Herbst kommunizierten Krankenkassenprämien zugrunde
liegenden Annahmen und Modalitäten transparent, klar und
vollständig dargelegt werden.

18.11.2020 Das Bundesgericht beantragt die Ablehnung der
Motion.

20.4200 n Mo. Bircher. Sozialkosten nach Integrationsa-
genda und Covid-19. Längere Beteiligung des Bundes an 
den Kosten für die Sozialhilfe  (24.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die bundesgesetzlichen Grund-
lagen im Asylgesetz sowie im Ausländer- und Integrationsge-
setz so anzupassen, dass die finanziellen Zahlungen des
Bundes zugunsten der Sozialhilfe an die Kantone im Zusam-
menhang mit Personen im Asyl- und Integrationsverfahren (Glo-

balpauschale) mindestens zehn Jahre ab Einreise zu erfolgen
haben.

Mitunterzeichnende: Binder, Fluri, Heimgartner, Huber, Jauslin,
Riniker, Steinemann (7)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4201 n Ip. Friedl Claudia. Verlängerung von Pass und 
ID für Schweizerinnen und Schweizer in Ländern ohne kon-
sularische Vertretung wie beispielsweise Albanien  
(25.09.2020)

In Albanien wohnhafte Schweizer Staatsangehörige können
ihre Ausweise nicht in der Schweizer Botschaft in Tirana verlän-
gern lassen, sondern müssen dazu die konsularische Vertre-
tung in Pristina, Kosovo, aufsuchen. Das Konsulat verlangt,
dass die neuen Papiere dann auch in Pristina abgeholt werden
müssen. Dies bedeutet für die Betroffenen zweimal einen wei-
ten Weg zurückzulegen und allenfalls übernachten zu müssen.
Der hohe Zeitaufwand, die langen Distanzen und die Übernach-
tungen gehen dabei auch ins Geld.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist es zumutbar, dass Schweizer Staatsangehörige zur Ver-
längerung ihrer Ausweispapiere diesen Zeitaufwand und solche
Kosten auf sich nehmen müssen, obwohl in Tirana eine räum-
lich und personell gut ausgestattete Botschaft etabliert ist?

2. Ist es auch in Zeiten von Corona gewährleistet, dass Schwei-
zerinnen und Schweizer Zugang zu den konsularischen Dienst-
leistungen ohne Gefährdung ihrer Gesundheit haben, vor allem
wenn das Land mit der konsularischen Vertretung aus Schwei-
zer Sicht ein Quarantäneland ist (wie im Fall Kosovo)?

3. Gibt es weitere europäische Staaten mit Schweizer Botschaf-
ten, aus denen Schweizerinnen und Schweizer die konsulari-
sche Vertretung in einem anderen Staat aufsuchen müssen, um
ihre Ausweispapiere verlängern zu lassen? Falls ja, welche?

4. Welche Kosten entstehen, um eine Schweizer Botschaft mit
den notwendigen Gerätschaften zur Erfassung der Daten für
Ausweise auszustatten?

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Graf-Litscher, Locher
Benguerel, Munz, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel,
Seiler Graf (9)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4202 n Po. Masshardt. Zugang zu Hochschulen (Univer-
sitäten/ETH) mit Berufsmatur im entsprechenden 
Fachbereich  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird gebeten in Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen zu prüfen, wie die Durchlässigkeit zwischen beruflicher
Grundbildung auf Sekundarstufe II und den Hochschulen (Uni-
versitäten/ETH) in Ergänzung zur bereits bestehenden Passe-
relle sinnvoll verbessert werden kann. Insbesondere ist zu
prüfen, ob Berufs- und Fachmaturanden einen direkten Zugang
zu einem universitären Lehrgang in ihrem Fachbereich ohne
Passerelle gewährt werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Arslan, Barrile, Ben-
dahan, Burgherr, Crottaz, Dandrès, de Courten, Egger Mike,
Feri Yvonne, Friedl Claudia, Glarner, Gysi Barbara, Imark, Jans,
Jauslin, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Molina, Pult, Roth
Franziska, Schneeberger, Schneider Schüttel, Schneider-
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Schneiter, Seiler Graf, Storni, Suter, Wasserfallen Christian,
Widmer Céline (30)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.4203 n Ip. Pult. Subventionen und finanzielle Anreize 
im Verkehrsbereich schaden der Biodiversität. Was tun die 
zuständigen Stellen?  (25.09.2020)

In einer Studie von WSL und SCNAT wurden im Verkehrsbe-
reich kürzlich Fehlanreize und Subventionen identifiziert, die
eine negative Wirkung auf die Biodiversität entfalten.

Das dichte Strassen- und Schienennetz versiegelt und frag-
mentiert natürliche Lebensräume. Dadurch werden Pflanzen-
und Tierpopulationen isoliert und verdrängt. Ausserdem können
sich invasive Neobiota entlang von Verkehrswegen rasch aus-
breiten. Das Verkehrsaufkommen verursacht Schadstoff-,
Lärm- und Lichtemissionen, verkleinert die Lebensräume und
schmälert ihre Qualität. Die negative Wirkung des motorisierten
Individualverkehrs auf die Biodiversität ist dabei offenbar
ungleich höher, als jene des Schienenverkehrs. Damit stellt sich
die Frage der Kohärenz der Verkehrspolitik mit der Schweizer
Nachhaltigkeits- und Biodiversitätspolitik.

Mit der Strategie Biodiversität setzte sich der Bundesrat 2012
das Ziel: "Negative Auswirkungen von bestehenden finanziellen
Anreizen auf die Biodiversität werden bis 2020 aufgezeigt und
wenn möglich vermieden. Wo sinnvoll werden neue positive
Anreize geschaffen."

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was wurde während der vergangenen Jahre im Verkehrsbe-
reich bezüglich der Verbesserung der Kohärenz mit der Nach-
haltigkeits- und Biodiversitätspolitik unternommen und was
konnte erreicht werden?

2. Was soll im Bereich Verkehr unternommen werden, um
negative Auswirkungen bestehender Anreize und Subventionen
auf die Biodiversität zu identifizieren, zu vermindern, zu vermei-
den oder zu transformieren?

3. Gemäss Antwort des Bundesrates auf die Interpellation
20.3660 müssen seit 2012 "bei Entscheidungen in allen Politik-
bereichen die Auswirkungen auf die Biodiversität transparent
dargelegt und berücksichtigt werden". Wird dies im Verkehrsbe-
reich gemacht und wenn ja, wo werden diese Analysen und
Entscheidungen jeweils publiziert?

4. Vor dem Hintergrund der bestehenden internationalen Ver-
einbarungen und den Zielen der Strategie Biodiversität: Wie
werden sich die zuständigen Departemente und Ämter in Pro-
jekte zur Analyse und Umgestaltung von Subventionen mit bio-
diversitätsschädigender Wirkung einbringen?

5. Werden sie darum bemüht sein, dass die Erkenntnisse und
Empfehlungen der Studie zu biodiversitätsschädigenden Sub-
ventionen im Verkehrsbereich in den interkantonalen Konferen-
zen bzw. in den Kantonen aufgenommen und analysiert
werden?

Mitunterzeichnende: Fluri, Masshardt, Schaffner, Schlatter (4)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4204 n Ip. Bäumle. Strategie und Massnahmen zum 
Schutz des Menschen durch Verhütung und Bekämpfung 
von Sars-CoV-2  (25.09.2020)

Seit längerem steigen die Fallzahlen an. Der Herbst und Winter
begünstigt die Ausbreitung von SARS-CoV-2, was für unsere
Gesundheit und Wirtschaft die Risiken von negativen Folgen
markant erhöht. Darum folgende Fragen zu SARS-CoV-2:

1. Wie lautet die konkrete Basis, aufgrund derer der Bundesrat
die Strategie, Ziele und Massnahmen im Hinblick auf die Win-
tersaison 2020/2021 hinsichtlich Erkennung, Überwachung,
Verhütung und Bekämpfung von SARS-CoV-2 erarbeitet und
umsetzt?

2. Bis zu welcher Fallzahl bzw. Inzidenz/Tag können die Kan-
tone das Contact Tracing in genügender Tiefe sicherstellen?
Gibt es Kantone, die das konsequente Nachverfolgen nicht
mehr gewährleisten können und was unternimmt der Bund zur
Unterstützung solcher Fälle? Wird er insb. die Daten aus den
kantonalen Tracing Organisationen gem. dem "minimal essen-
tial data set" anonymisiert der Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen?

3. Was unternimmt der Bundesrat, damit die Geschwindigkeit
der Datenerfassung, Datenübermittlung sowie Datenauswer-
tung deutlich schneller wird und die Daten digital und rascher
aggregiert werden und dadurch wertvolle Zeit für die Früherken-
nung von neuen Fällen und Clustern gewonnen wird, um im
besten Falle dem Virus voraus zu sein?

4. Hat der Bundesrat eine Datenbasis oder andere Grundlage,
wie viele Personen täglich als ansteckend, aber noch nicht
erkannt, isoliert oder in Quarantäne gelten und dies inklusive
Dunkelziffer? Wenn ja, warum publiziert er diese Zahlen nicht?
Wenn nein, warum fehlt eine solche Grundlage für die Entschei-
dung und ist der Bundesrat bereit, eine solche zu erarbeiten?

5. Auf welche internationalen Empfehlungen und Richtlinien von
welchen Organisationen oder Fachleuten stützt sich der Bun-
desrat bei der Ausarbeitung der Strategie und der Ziele? Wel-
che weiteren Empfehlungen/Informationen von welchen
Organisationen/Firmen/Institutionen/Personen berücksichtigt
der Bundesrat für die Bekämpfungsstrategie?

6. Wie geht der Bundesrat mit Empfehlungen der Swiss Natio-
nal COVID-19 Science Task Force um? Mit welcher Vorgehens-
weise arbeitet der Bundesrat den Stand der Wissenschaft
heraus?

7. Hat der Bundesrat wie u.a. Kanton Zürich, Zug oder Bern
eine "Entscheidmatrix" bzw. ein "Ampelsystem" ausgearbeitet,
mit Hilfe derer bei Überschreiten von z.B. 7-Tage-Inzidenz oder/
und Hospitalisationszahlen schärfere Massnahmen ergriffen
werden.

Mitunterzeichnende: Bellaïche, Christ, Fischer Roland, Flach,
Grossen Jürg, Mäder, Mettler, Moser (8)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4205 n Ip. Jans. Osttangente. Den Willen des Kantons 
Basel-Stadt und den Lärmschutz grundlos übergehen?  
(25.09.2020)

Die 3,7 km lange A2-Osttangente ist eine sehr stark befahrene
Autobahnstrecke durch den Stadtkern von Basel. Sie soll durch
den Rheintunnel entlastet werden. Da dieser erst etwa 2040 fer-
tig gestellt sein wird und die Lärmgrenzwerte infolge Verkehrs-
zunahme immer stärker überschritten werden, setzt das Astra
derzeit weitere Lärmschutzmassnahmen um. Bei rund 90
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Gebäuden bleiben die lmmissionsgrenzwerte, z.T. sogar die
Alarmwerte überschritten. Der Grosse Rat des Kantons BS hat
sich deshalb mit 91:1 Stimmen für Tempo 60 anstatt Tempo 80
für Lastwagen ausgesprochen. Der Regierungsrat und der
Grosse Rat sind davon überzeugt, dass die stark lärmbelaste-
ten Quartiere entlang der Osttangente mit dieser Signalisie-
rungs-Massnahme einfach, kostengünstig und wirksam
entlastet werden könnten.

In seiner abschlägigen Antwort auf das Schreiben der Regie-
rung BS bemängelt das Astra, dass der Nachweis der Zweck-
und Verhältnismässigkeit sowie der Notwendigkeit nicht
erbracht sei und befürchtet, dass eine Temporeduktion zu Aus-
weichverkehr führen könnte. Letzteres ist haltlos, müssten die
Lastwagen ja durch längere Quartierstrassen mit tieferen Tem-
polimiten ausweichen. Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen
zu beantworten:

1. Ist der Bundesrat bereit, die mit überwältigendem Mehr gefor-
derte Temporeduktion einzuführen, wenn der Kanton BS den
Nachweis plausibel erbringt, dass sie zu erheblichen Entlastun-
gen für die lärmgeplagte Bevölkerung führt und verhältnismäs-
sig ist?

2. Wie stellt sich der Bundesrat zum Argument des Ausweich-
verkehrs, über das die Fachleute in BS die Stirne runzeln?

3. Lastwagen sind mit Tempo 80 doppelt so laut wie mit 60.
Warum bestreitet das Astra den Nutzen der Temporeduktion?

4. Die Teilstrecke Hochbergerstrasse bis Gemeinschaftszollan-
lage ist seit einem Jahr, der Abschnitt Horburgbrücken seit 13
Jahren mit 60 signalisiert. Ist damit nicht der Beweis erbracht,
dass die Temporeduktion funktioniert?

5. Ist der Bundesrat bereit, das Tempo für Lastwagen oder für
alle Fahrzeuge wenigstens auf bestimmten Teilstrecken, z.B.
auf dem Abschnitt zwischen Schwarzwaldtunnel bis Prattler
Tunnel zu senken?

6. Gewichtet der Bundesrat einen geringen Zeitgewinn des
Schwerverkehrs höher als 20 Jahre gesundheitsschädliche
Lärmbelastungen der Bevölkerung?

7. Welche kurzfristigen Möglichkeiten sieht der Bundesrat, die
Lärmschutzvorgaben entlang der Osttangente zu erfüllen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Atici, Brenzikofer, Christ, Dandrès,
Eymann, Friedl Claudia, Marti Samira, Nussbaumer, Schneider
Schüttel, Storni, Suter (12)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

x 20.4206 n Mo. Schneeberger. Anpassung der Liste der 
Regionen mit hohem Coronavirus-lnfektionsrisiko in 
Absprache mit den Nachbarländern  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Kriterien für die Aufnahme
einer Region und die Konsequenzen für Reisende aus den
betreffenden Staaten und Gebieten mit hohem Coronavirus-
Infektionsrisiko in Absprache mit den Nachbarländern anzupas-
sen

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

18.12.2020 Nationalrat. Ablehnung

20.4207 n Ip. Kutter. Digitaloffensive von SRF  (25.09.2020)

Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat am 20. August
einen massiven Ausbau seines Angebots im Internet angekün-
digt. Im News-Bereich sollen dafür die Nutzerinnen und Nutzer
von anderen Medienangeboten abgeworben werden, obwohl

die SRG bereits heute über das zweitmeist genutzte Newsan-
gebot der Schweiz verfügt und damit die privaten Medien mit
Gebührengeldern im Online Bereich konkurrenziert.

Die SRG hatte sich nach der Abstimmung über die "No-Billag-
Initiative" selber zur Konzentration auf das Basismandat ver-
pflichtet, mit verstärkter Abgrenzung zu den privaten Medienan-
geboten. Zudem sollte verstärkt mit den Privaten
zusammengearbeitet werden. Diese Absichtserklärung scheint
angesichts der angekündigten, kompromisslosen Vorwärtsstra-
tegie nichtig.

Fragen an den Bundesrat:

1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die Expansionspläne
der SRG die in BV Artikel 93 Absatz 4 verfassungsmässig ver-
briefte Rücksichtnahme auf die privaten Medien nicht vollstän-
dig aushöhlen?

2. Wie beurteilt der Bundesrat den Umstand, dass die SRG mit
seinen kostenlos zugänglichen Inhalten den Aufbau der Zahlbe-
reitschaft der Leserinnen und Leser von privaten Angeboten
unterminiert?

3. Wie gewährleistet der Bundesrat, dass die SRG ihr Angebot
so dimensioniert, dass den Privaten genügend Raum für Inno-
vationen gewährt wird?

4. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass die SRG auch mit dem
neuen, speziell auf die Jungen ausgerichteten Angebot die Kon-
zession respektiert und auch in diesem Segment mindestens 50
Prozent der Einnahmen für Informationsangebote einsetzt?

5. Ist es im Sinne des Bundesrates, dass internationale Plattfor-
men über die gebührenfinanzierten Inhalte der SRG Werbeein-
nahmen generieren können, die grossmehrheitlich auf Kosten
der Privaten erzielt werden?

Mitunterzeichnende: Borloz, Bregy, Grüter, Guggisberg,
Romano, Rutz Gregor, Wasserfallen Christian (7)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4208 n Ip. Herzog Verena. Mehrgleisige Anti-Corona-
Strategie  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:

- Wie beurteilt der Bundesrat die aktuelle Entwicklung der Impf-
stoffherstellung gegen das Corona-Virus? Wie rasch wird ein
solcher Impfstoff in der Schweiz verfügbar sein? Wie lange wird
eine solche Impfung wirksam sein?

- Gibt es Pläne, solche Impfstoffe in einem verkürzten Verfahren
zuzulassen? Wie steht der Bundesrat zur Kritik von wissen-
schaftlicher und klinisch-medizinischer Seite, dass insbeson-
dere die mRNA-Impfstoffe wegen ihrer Neuartigkeit (bisher
nicht bewährte Technologie) ein grosses Risiko darstellen könn-
ten und daher keinesfalls mit verkürztem Prüfverfahren auf den
Markt kommen sollten?

- Wie sehen die Fortschritte in der Schweiz bei neuen Therapie-
methoden gegen das Coronavirus aus? Besteht die Gefahr,
dass zu einseitig auf Impfstoffe gehofft wird, obwohl parallel
dazu international an Therapiemethoden gearbeitet und
geforscht wird? Wo steht der Forschungsplatz Schweiz?

- Wo steht die Entwicklung und Forschung von sogenannten
Kombi-Therapien? Aus einer grossangelegten Studie aus Mar-
seille https://www.journals.elsevier.com/travel-medicine-and-
infectious-disease resultierten äusserst erfolgversprechende
Ergebnisse. Wird dazu auch in der Schweiz geforscht?



451

- Ist der Bund bereit in die Forschung von Kombi-Therapien zu
investieren, in dem er sich selbst oder durch den Nationalfond
finanziell und/oder koordinativ beteiligt? Obwohl zukunftswei-
send scheint die Pharmaindustrie offenbar nicht an der Entwick-
lung und Weiterentwicklung interessiert.

- Wird in der Schweiz eigentlich selber am COVID-19
geforscht? Wenn ja: Konkret woran?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, de Courten, Dobler, Hum-
bel, Lohr, Mäder, Maillard, Mettler, Meyer Mattea, Moret Isa-
belle, Rösti, Schläpfer (12)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4209 n Mo. Addor. Kopftuchverbot an den Schaltern der 
Bundesverwaltung und der vom Bund beherrschten 
Betriebe  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine gesetzliche
Grundlage vorzuschlagen, die darauf abzielt, weiblichen Ange-
stellten der Bundesverwaltung und von Betrieben, die mehrheit-
lich vom Bund beherrscht werden, das Tragen des Hijab, des
islamischen Kopftuchs, oder anderer Kleidungsstücke, die das
Gesicht oder den Kopf bedecken, zu verbieten, sobald sie sich
der Öffentlichkeit präsentieren müssen.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Binder, Bregy, Marchesi, Rup-
pen, Rutz Gregor, Steinemann, Wobmann (8)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4210 n Mo. Buffat. Mehr Sicherheit für Velofahrerinnen 
und Velofahrer  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Strassenverkehrsgesetzes vorzulegen, mit der eine
Helmpflicht für alle Velofahrerinnen und Velofahrer eingeführt
wird.

Mitunterzeichnende: Crottaz, de Quattro, Grin, Maillard, Mar-
chesi, Nicolet, Page, Wehrli (8)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4211 n Po. Chevalley. Gentechnikgesetz. Welcher 
Geltungsbereich?  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die geltenden Regelungen im
Bereich der neuen Gentechnik-Verfahren einer Auslegeord-
nung zu unterziehen. Es wird dabei insbesondere um die fol-
genden Punkte gehen:

- Welche Kriterien und Daten müssen vorliegen, damit ein
bestimmtes Verfahren vom Geltungsbereich des Gentechnikge-
setzes ausgenommen wird und damit die Risiken, die sich für
die Umwelt, die Gesundheit und die Wahlfreiheit der Konsu-
mentinnen und Konsumenten ergeben, vorgängig nicht evalu-
iert werden müssen (Vorsorgeprinzip)?

- Der Begriff "gentechnisch veränderte Organismen", der in Arti-
kel 5 Absatz 2 des Gentechnikgesetzes (SR 824.91) definiert
ist, zu prüfen, insbesondere im Zusammenhang mit absichtli-
chen Veränderungen durch den Menschen im Hinblick auf den
Umgang mit einem solchen Organismus in der Umwelt und im
Zusammenhang mit der sich daraus ergebenden Haftung.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bourgeois, Bulliard,
Fivaz Fabien, Girod, Grin, Klopfenstein Broggini, Munz, Page,

Piller Carrard, Pointet, Reynard, Ritter, Roth Pasquier, Sie-
genthaler, Studer (16)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

18.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4212 n Ip. Fehlmann Rielle. Die Medikamente Avastin 
und Lucentis sind weiter im Gespräch  (25.09.2020)

Bekanntlich zwingt die Swissmedic die Ärzteschaft, zur Behand-
lung der altersbedingten Makuladegeneration Lucentis zu ver-
wenden. Dieses Medikament ist 30 Mal teurer als Avastin.
Dieses Thema kam in Frankreich jüngst wieder aufs Tapet,
denn die französische Wettbewerbsbehörde hat gegen Roche
und Novartis eine Busse von insgesamt 444 Millionen Euro
wegen Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung bei der
Behandlung der Makuladegeneration verhängt. Die beiden Bas-
ler Unternehmen, einschliesslich der amerikanischen Roche-
Tochter Genentech, wurden für den Versuch bestraft, den Ver-
kauf des Medikaments Lucentis zuungunsten des deutlich billi-
geren Avastins zu schützen.

Roche und Novartis wurden bereits 2014 von Italien zu einer
Strafe von insgesamt 182,5 Millionen Euro verurteilt, weil sie die
Verbreitung von Avastin zur Behandlung der Makuladegenera-
tion zugunsten von Lucentis behindert haben. Rom versucht
seither, von den beiden Unternehmen Entschädigungen von 1,2
Milliarden Euro einzutreiben.

Diese Diskussion läuft, auch in der Schweiz, schon seit rund
zehn Jahren. Damals hat eine amerikanische Studie gezeigt,
dass Avastin in der Behandlung degenerativer Erkrankungen
am Auge gleich wirksam ist wie Lucentis.

Ich bitte den Bundesrat um Antwort auf die folgenden Fragen:

- Wie steht der Bundesrat zu den jüngsten Entwicklungen?

- Kann es sich die Schweiz angesichts der steigenden Gesund-
heitskosten noch immer leisten, die Überlegungen und Ent-
scheide anderer Länder nur am Rande zu berücksichtigen?

- In seiner Antwort auf meine Motion 19.3285 hat der Bundesrat
darauf hingewiesen, dass er das Eidgenössische Departement
des Innern (EDI) beauftragt hat, die Bestimmungen zum Off-
Label-Use von Medikamenten (Art. 71a-71d der Verordnung
über die Krankenversicherung) zu überprüfen. Kann er Ergeb-
nisse dieser Überprüfung vorlegen?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Piller Carrard, Reynard (3)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4213 n Mo. Fischer Roland. Rahmenabkommen bis Ende 
2020 dem Parlament übergeben  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bis Ende 2020 die Botschaft
zum institutionellen Abkommen zwischen der Schweiz und der
EU zuhanden des Parlaments zu verabschieden.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bertschy, Brunner, Christ, Flach,
Gredig, Grossen Jürg, Mäder, Matter Michel, Mettler, Moser,
Pointet, Schaffner (13)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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20.4214 n Mo. Moser. Amtliche Tierschutzkontrollen nach-
haltig aus dem Landwirtschaftsbudget mitfinanzieren und 
transparent machen  (25.09.2020)

1. Der Bundesrat arbeitet ein Konzept aus, mit dem die amtli-
chen Tierschutzkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben
beziehungsweise im Nutztierbereich im nötigen Umfang und
nachhaltig in der ganzen Schweiz unter Beteiligung von Bund
und Kantonen finanziert werden können.

2. Er bezieht dabei die kantonalen Vollzugsbehörden ein.

3. Die Mittel aus Direktzahlungskürzungen aufgrund von Tier-
schutzvergehen in direktzahlungsberechtigten Tierhaltungen
fliessen dabei ganz oder teilweise in die Finanzierung der amtli-
chen Tierschutzkontrollen.

4. Die Zahl der Nutztiere, die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe, die Zahl der bei Nutztieren durchgeführten Tierschutz-
kontrollen (angemeldete und unangemeldete) sowie die finanzi-
ellen Aufwendungen der Kantone im Bereich
Tierschutzkontrollen werden jedes Jahr nach Kanton aufge-
schlüsselt publiziert.

Mitunterzeichnende: Fischer Roland, Grossen Jürg,
Schaffner (3)

25.11.2020 Das Bundesgericht beantragt die Ablehnung der
Motion.

20.4215 n Po. Bendahan. Untersuchung zur künftigen Ent-
wicklung der Einkommens- und Vermögensungleichheiten 
in der Schweiz  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Entwick-
lung der Einkommens- und Vermögensungleichheiten in der
Schweiz zu erstellen. Dabei soll er von einer Analyse verschie-
dener Szenarien ausgehen. Insbesondere geht es darum, Pro-
gnosen zur Entwicklung der realen und verfügbaren
Einkommen der Haushalte zu machen, und zwar in Abhängig-
keit von deren Einkommenskategorie. Die Untersuchung soll
verschiedene Szenarien aufzeigen, je nach Entwicklung der
massgeblichen Parameter, die die Ungleichheit beeinflussen
können (wichtige Änderungen im Steuerwesen, wachsende
Bedeutung des Faktors Kapital in der Produktion). Ein wesentli-
cher Teil des Berichts ist der Frage zu widmen, wie sich das
Verhältnis zwischen dem Arbeitseinkommen und den Kapitaler-
trägen (Mieterträge, Kapitalgewinne, Dividenden) entwickelt
und wie sich das Wachstum der hohen Einkommen im Ver-
gleich zu jenem in den übrigen Einkommenskategorien verhält.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Dandrès, Fehlmann Rielle, Friedl
Claudia, Jans, Marra, Marti Samira, Munz, Nussbaumer, Pult,
Schneider Schüttel, Storni (12)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4216 n Mo. Streiff. Menschen sind keine Ware. Nordi-
sches Modell für die Schweiz (Sexkaufverbot)  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Strafgesetzbuch so zu
ergänzen resp. zu ändern, dass der Kauf von Sex und sexuel-
len Dienstleistungen unter Strafe gestellt wird.

Er wird beauftragt, ein Massnahmenpaket vorzulegen, das
effektive Hilfsangebote zum Ausstieg aus der Prostitution sowie
wirkungsvolle Aufklärungs-, Präventions- und Bildungsmass-
nahmen in der Schweiz und den Herkunftsländern der Prostitu-
ierten beinhaltet.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Gafner, Geissbühler, Gugger,
Müller-Altermatt, Roduit, Schneider Schüttel, Studer, von Sie-
benthal, Wehrli (10)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4217 n Ip. Binder. Expertise zu den Aktivitäten der Mus-
limbruderschaft in der Schweiz  (25.09.2020)

Die von den französischen Journalisten Chesnot & Malbrunot
recherchierten "Qatar Papers" beschreiben, wie Katar in Europa
über eine NGO und ihre Stellvertreter-Institutionen Einfluss auf
Organisationen der Muslimbruderschaft gewinnt. Das Buch
zeigt auf, wie Moscheen, islamische Kulturzentren, Koranschu-
len und Bildungsorganisationen mit Beiträgen in Millionenhöhe
aus Qatar unterstützt werden. Gemäss der Schweizer Men-
schenrechtsaktivistin und Islamismus-Expertin Saïda Keller-
Messahli sei auch die Schweiz Teil eines sich über ganz Europa
erstreckenden Netzwerks des politischen Islams der Muslimbru-
derschaft geworden. Die Muslimbruderschaft gelte heute als
Matrix aller islamistischen Terrororganisationen. Ob Hamas, IS,
Taliban, Jamaat-e-Islami in Indien und Pakistan, Boko Haram in
Afrika oder Al-Qaida seien alle mit der Muslimbruderschaft ideo-
logisch, finanziell oder personell verbunden.

Ich stelle dem Bundesrat deshalb folgende Fragen:

1. Wird die Ideologie der islamistischen Muslimbruderschaft als
extremistisch eingeschätzt? Kennt man die Strukturen der Mus-
limbruderschaft in der Schweiz?

2. Was ist über die Aktivitäten der Qatar Charity in der Schweiz
bekannt? Ist es bekannt, dass Qatar Charity die Muslimbruder-
schaft in der Schweiz und deren Projekte unterstützt? Ist
bekannt in welcher Höhe?

3. Ist zu verantworten, dass aus dem Ausland überwiesene
finanzielle Mittel für religiöse Zwecke unter dem Schutz des
Vereinsrechts, sich der föderalen und kantonalen Kontrolle ent-
ziehen?

4. Wie werden Individuen, die eine bewiesene Verbindung zur
islamistischen Muslimbruderschaft und ihren Organisationen
aufweisen, von den Schweizerischen Sicherheitsapparaten
erfasst?

5. Wie kann es sein, dass die Gemeinde Biel, gemäss "Qatar
Papers", keine Möglichkeit hat, generell Auskünfte bezüglich
eines öffentlichen durch die Gemeinde befürworteten Projekts
zu erteilen?

6. In verschiedenen arabischen Medien wird beispielsweise die
VIOZ (Vereinigung Islamischer Organisationen des Kantons
Zürich) als eine Organisation der Muslimbruderschaft bezeich-
net. Wie steht der Bundesrat dazu?

7. Ist der Bundesrat bereit, sich dieser Fragen anzunehmen,
eine neutrale und unabhängige Expertise durchzuführen und in
einem Bericht die Gefährdung des Rechtsstaates durch die
Organisationen der islamistischen Muslimbruderschaft darzule-
gen und die Konsequenzen aufzuzeigen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.4218 n Ip. Gredig. Positive Homeoffice-Anreize auch 
bei grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen, im Inter-
esse von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt  (25.09.2020)

Die Schweiz hat 2020 Abkommen abgeschlossen, damit Grenz-
gänger*innen durch fiktionales Pendeln ihren Steuer- und Sozi-
alversicherungsstatus behalten können, wenn sie aufgrund der
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Covid-Ausnahmeregelungen der Regierung oder ihrer Arbeitge-
benden zu Hause arbeiten müssen.

Umfragen zeigen, dass viele Unternehmen ihren Home-Office-
Anteil auch nach der Covid-Krise erhöhen möchten. Dies wäre
aus unterschiedlichen Gründen zu begrüssen: Vermehrtes
Home-Office bringt weniger Verkehr, kann ein Beitrag sein zur
Brechung von Verkehrsspitzen und bringt der Bevölkerung in
den Grenzregionen eine Entlastung durch geringeres Verkehrs-
aufkommen an den Grenzen.

Die bis vor der Covid-Krise geltenden Regelungen aber setzen
für Schweizer Unternehmen und Grenzgänger*innen negative
Home-Office Anreize, da vermehrtes Home-Office steuer- und
sozialversicherungsrechtliche Folgen haben könnte.

1. Sieht der Bundesrat in der aktuellen Rechtslage oder auch in
der unter normalen Umständen geltenden Rechtslage in Bezug
auf Home-Office bei grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnis-
sen Nachteile bzw. Risiken wie z.B. Rechtsunsicherheit, Scha-
den für den Wirtschaftsstandort Schweiz oder unnötigen
administrativen Mehraufwand für Arbeitnehmende und -
gebende?

2. Bestehen Bestrebungen, betreffend der Zuständigkeit der
Sozialversicherungen die heutige Grenze der "wesentlichen
Tätigkeit" von 25 Prozent der Arbeitszeit nach oben anzuhe-
ben?

3. Home-Office hat bei Grenzgänger*innen auch steuerrechtli-
che Konsequenzen (Betriebsstättenbildung, Quellensteuer).
Sieht der Bundesrat hier Handlungsbedarf - und wenn ja, wel-
chen?

4. Anerkennt der Bundesrat, dass Home-Office-Lösungen allge-
mein vielfältige Vorteile bieten können - namentlich einen Bei-
trag für Klima und Ökologie, Zeit- und Ressourcenersparnis im
Sinne einer intelligenten Mobilität oder Verbesserung der
Lebensqualität und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Mitunterzeichnende: Christ, Fischer Roland, Flach, Graf-Lit-
scher, Grüter, Lüscher, Mäder, Matter Michel, Moser, Pasquier,
Pointet (11)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4219 n Mo. Reimann Lukas. Regulierungsbremse als 
Ergänzung zur Schuldenbremse  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung einen
Erlassentwurf zu präsentieren mit dem Ziel, die Schulden-
bremse mit einer Regulierungsbremse nach denselben Prinzi-
pien zu ergänzen. Dadurch soll der Bund verpflichtet werden,
die Anzahl neuer Regulierungen, neuer internationaler Abkom-
men sowie Revisionen einerseits und die Streichung von Geset-
zen, Bestimmungen, Verträgen, Beschlüssen und
Verordnungen andererseits über den Konjunkturzyklus hinweg
im Gleichgewicht zu halten.

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4220 n Mo. Reimann Lukas. Beseitigung preistreibender 
staatlicher Handelshemmnisse beim Neuwagen-Import  
(25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen der
Zulassung von Fahrzeugen dahingehend anzupassen, dass
auch Bescheinigungen, die von Landesimporteuren, ausländi-
schen Behörden oder Herstellern der betreffenden Fahrzeuge
ausgestellt wurden, EG-Übereinstimmungsbescheinigungen

gleichgestellt werden, sofern sie die entsprechenden Informa-
tionen enthalten.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4221 n Mo. Reimann Lukas. Doppelbesteuerung von 
Gebrauchtfahrzeugen reduzieren. Kampf gegen die Hoch-
preisinsel Schweiz  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Frist von Artikel 17 Absatz 2
CO2-VO von 6 auf 3 Monate zu senken und das damit verbun-
dene Monitoring einzustellen. Die Anpassung beendet die dop-
pelte Besteuerung junger Occasionsfahrzeuge und führt zu
überfälliger Harmonisierung mit dem EU-Recht. Das Umwelt-
schutzziel wird nicht beeinflusst, da die seit 2018 auch in der
EU faktisch zu entrichtende CO2-Steuer bei der erstmaligen
Inverkehrsetzung bereits abgerechnet wurde. Von der wegfal-
lenden Doppelbesteuerung profitieren die Schweizer Konsu-
menten und die Klimaziele sind nicht beeinträchtigt.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4222 n Ip. Trede. Toxische Pflanzenschutzmittel für Bie-
nen, Gewässerlebewesen und Menschen. Was ist der Stand 
der Dinge?  (25.09.2020)

Pflanzenschutzmittel können für verschiedene Lebewesen
unterschiedlich toxisch sein. Aus der zur Verfügung stehenden
Datenbank des Bundes kann mit heute gängigen Filtermöglich-
keiten und in nützlicher Frist leider nicht herausgefunden wer-
den, wie viele Wirkstoffe und Produkte in den Bereichen
berufliche bzw. nicht-berufliche Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln jeweils zugelassen, für Menschen, Bienen oder
Gewässerlebewesen jedoch toxisch sind.

Um einen Überblick über die Gesamtsituation der zugelassenen
Pestizide für die nicht-berufliche und die berufliche Anwendung
zu erhalten, bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Wie viele Wirkstoffe sind aktuell für die nicht-berufliche bzw.
für die berufliche Anwendung aktuell zugelassen bzw. wie viele
Produkte?

2. Wie viele humantoxische Wirkstoffe sind für die nicht-berufli-
che Anwendung aktuell zugelassen bzw. wie viele Produkte?

3. Wie viele humantoxische Wirkstoffe sind für die berufliche
Anwendung aktuell zugelassen bzw. wie viele Produkte?

4. Wie viele für Bienen toxische Wirkstoffe sind für die nicht-
berufliche Anwendung aktuell zugelassen bzw. wie viele Pro-
dukte?

5. Wie viele für Bienen toxische Wirkstoffe sind für die berufli-
che Anwendung aktuell zugelassen bzw. wie viele Produkte?

6. Wie viele für Gewässerlebewesen toxische Wirkstoffe sind
für die nicht-berufliche Anwendung aktuell zugelassen bzw. wie
viele Produkte?

7. Wie viele für Gewässerlebewesen toxische Wirkstoffe sind
für die berufliche Anwendung aktuell zugelassen bzw. wie viele
Produkte?

8. Laut Antwort des Bundesrats auf die Frage 20.5279 führt die
Liste der für die nicht-berufliche Anwendung zugelassenen
PSM zu einer Verringerung der Risiken aus der Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln, da besonders toxische Produkte für
diese Liste nicht zugelassen werden können. Auf meine Frage
20.5492 antwortet er dagegen, dass diese Liste derzeit 356
Produkte umfasse, wovon 74 hochgradig gefährlich für Wasser-
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organismen seien. Wie sind diese beiden Antworten zu erklären
und worin genau besteht die Risikoreduktion?

Mitunterzeichnende: Girod, Gysin Greta, Ryser (3)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

x 20.4223 n Ip. Trede. Kostenwahrheit in der 
Landwirtschaft  (25.09.2020)

Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Landwirtschaft die
gesetzlichen Umweltvorgaben trotz Subventionen in Milliarden-
höhe nicht annährend einhalten kann, ist die fehlende Kosten-
wahrheit. Das heisst, umweltschädliche Produktionsformen sind
heute viel zu günstig, nachhaltige dagegen zu teuer. Die
Schweizer Agrarpolitik verschärft diese Problematik teilweise
noch weiter, indem umweltschädliche Produktionsweisen mit
hohen Direktzahlungen unterstützt werden.

Landwirtschaft und Ernährung sind vom in der Schweiz und in
der OECD grundsätzlich anerkannten Verursacherprinzip dem-
nach weit entfernt. Die Preise der Nahrungsmittel und der Wett-
bewerb unter den Produzenten sind stark verzerrt. Heute
mehren sich die Stimmen, die analog zum Verkehrsbereich
auch in der Landwirtschaft mehr Kostenwahrheit fordern.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Frage zu beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass die Agrarpolitik
das Verursacherprinzip kaum oder sicher noch zu wenig
berücksichtigt?

2. eilt der Bundesrat die Ansicht, dass Kostenwahrheit in der
Landwirtschaft nicht nur ein Gebot der Effizienz, sondern auch
der Fairness ist?

3. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass die Klimaziele der
Landwirtschaft ohne Kostenwahrheit nicht zu erreichen sind?

4. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass die Biodiversitäts-
ziele in der Landwirtschaft ohne Kostenwahrheit nicht zu errei-
chen sind?

5. Gedenkt der Bundesrat im Rahmen der AP 22+ erste Schritte
in Richtung Kostenwahrheit zu unternehmen?

6. Als Referenz für die Einführung von Kostenwahrheit bietet
sich an, die Umweltbelastungen der Produktion auf eigener Pro-
duktionsgrundlage zu tolerieren und weitergehende Umweltbe-
lastungen (z.B. durch Treibstoffe und importierte Futtermittel)
ihren Verursachern anzulasten. Wie beurteilt der Bundesrat die-
sen Grundsatz?

7. Die konsequente Umsetzung von Kostenwahrheit ist eine
langfristige Aufgabe. Entwickelt der Bundesrat im Sinn der Pla-
nungssicherheit bereits Vorstellungen, in welchen Etappen die
Umsetzung - auch in Kooperation mit dem Ausland - erfolgen
soll?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4224 n Po. Addor. Die Initiative zur Verwahrung gefährli-
cher Straftäter effektiv umsetzen  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, der Bundesversammlung
einen Bericht vorzulegen: Darin soll zum einen mehr als drei-
zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der Ausführungsgesetzge-
bung zur Volksinitiative "Lebenslange Verwahrung für nicht
therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter"
Bilanz gezogen werden über die Umsetzung dieser Initiative.
Und zum andern soll darin aufgezeigt werden, welche Geset-

zesänderungen ins Auge zu fassen sind, damit dem Volkswillen
und der Bundesverfassung effektiv Nachachtung verschafft
werden kann.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4225 n Po. Schilliger. Pneus im Clinch. Ganzheitliche 
Studien angezeigt  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, mit welchen Massnahmen und Mitteln Verbesserungen an
der Pneuqualität erzielt werden können und dabei die Balance
zwischen Sicherheit, Lärmreduktion und Ökologie gewahrt wer-
den kann. Entsprechende ganzheitliche Forschungsarbeiten
sind angezeigt.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4226 n Po. Fluri. Auswirkungen der Subventionspraxis 
des Bundes auf die Biodiversität  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Auswirkungen der Subven-
tionspraxis des Bundes auf die Biodiversität zu überprüfen und
dem Parlament Bericht zu erstatten, mit welchen Massnahmen
die negativen Auswirkungen verringert und die positiven geför-
dert werden können.

Mitunterzeichnende: Bertschy, Clivaz Christophe, Eymann,
Flach, Glättli, Jans, Jauslin, Müller-Altermatt, Vincenz (9)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4227 n Ip. Kälin. Welche Massnahmen für mehr 
Suffizienz?  (25.09.2020)

In der Beantwortung auf die Frage 20.5455 hat der Bundesrat
eingeräumt, dass die Klima- und Energieziele ohne Suffizienz
(Verhaltensänderung für eine Reduzierung des Energie- und
Ressourcenverbrauchs) nicht erreichbar sind.

Es stellen sich die folgenden ergänzenden Fragen:

1. Was meint der Bundesrat mit "im Bereich des Konsumverhal-
ten"? In welchen Bereichen will der Bundesrat Suffizienzmass-
nahmen umsetzen?

2. Wie konkret gedenkt der Bundesrat Anreize im Bereich Suffi-
zienz politisch umzusetzen? Sind gewisse Massnahmen bereits
in Planung? Falls nein, weshalb nicht? Falls ja, welche?

3. Braucht es neue Gesetzesgrundlagen, damit der Bundesrat
Suffizienzmassnahmen umsetzen kann?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4228 n Po. Reynard. Stress, Burn-out und Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen in den Service-public-
Unternehmen  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen über
die Entwicklung der Gesundheit am Arbeitsplatz in den Service-
Public-Unternehmen des Bundes (insbesondere SBB, Post und
Swisscom) und ihren Subunternehmen.

Der Bericht soll die Entwicklung der Arbeitsbedingungen und
der Stressbelastung, der sich die Angestellten in diesen Unter-
nehmen ausgesetzt fühlen, aufzeigen. Er soll ebenfalls aufzei-
gen, welche Auswirkungen Absenzen am Arbeitsplatz und



455

Arbeitsunterbrüche (insbesondere wegen Burn-out) auf das
Funktionieren dieser Unternehmen und auf die Service-Public-
Leistungen haben.

Bei der Erarbeitung dieses Berichts sind die Sozialpartner bei-
zuziehen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile, Bendahan,
Dandrès, Friedl Claudia, Gysin Greta, Jans, Locher Benguerel,
Maillard, Marra, Munz, Pasquier, Pult, Roth Franziska, Schnei-
der Schüttel, Storni, Suter (17)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4229 n Po. Reynard. Verlässliche Daten zur häuslichen 
Gewalt  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine quantitative Studie über
die Problematik von Gewaltakten in der Partnerschaft durchzu-
führen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Dandrès, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Marra, Munz, Pasquier, Pult, Roth Fran-
ziska, Schneider Schüttel, Storni, Suter, Wasserfallen
Flavia (14)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4230 n Po. Prezioso. Für eine unabhängige landesweite 
Untersuchung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
das Gesundheitspersonal  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine unabhängige landesweite
Untersuchung der Auswirkungen der Coronapandemie auf das
Gesundheitspersonal in den Spitälern, in der ambulanten
Pflege, in den Pflegeheimen usw. in Auftrag zu geben.

Diese Untersuchung soll insbesondere Antworten auf folgende
Fragen enthalten:

- Stand dem Pflegepersonal das nötige Schutzmaterial zur Ver-
fügung? Welche weiteren Massnahmen wurden zum Schutz
des Pflegepersonals getroffen? Welche dieser Massnahmen
haben sich als wirksam erwiesen, welche nicht? Wurde dafür
gesorgt, dass alle in den Genuss dieser Massnahmen kamen?

- Wurde systematisch getestet? Wenn ja, wie oft? Welche
Ergebnisse liegen vor? Hatten sämtliche infizierten Pflegefach-
personen die Möglichkeit, sich krankschreiben zu lassen?
Wurde das Coronavirus beim Pflegepersonal in sämtlichen Fäl-
len als Berufskrankheit anerkannt?

- Konnten unterschiedliche Auswirkungen der Krise auf Frauen
und Männer beobachtet werden?

- Hat die Bewältigung der Krise zu Überstunden für das Pflege-
personal geführt?

- Wie viele Personen dieser Berufsgruppe wurden mit dem
Coronavirus infiziert? Wie viele sind daran gestorben?

- Welche Lehren ziehen die Expertinnen und Experten im Hin-
blick auf eine nächste Pandemie?

Mitunterzeichnende: Dandrès, de la Reussille, Maillard, Por-
chet, Python, Walder (6)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4231 n Mo. Schneider Meret. Schärfere Einfuhrbestim-
mungen für Teile bedrohter Tierarten beispielsweise als 
Jagdtrophäen  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einfuhrbewilligungspflicht
auf alle toten Wildtiere (und Teile davon) auszuweiten. Die Ein-
fuhrbewilligungspflicht soll damit nicht nur für CITES-gelistete
Arten, sondern für alle Wildtiere und -Bestandteile gelten.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Badran Jacqueline, Bau-
mann, Bäumle, Chevalley, Haab, Heer, Landolt, Mäder, Munz,
Stadler, Töngi, Trede, Wettstein (14)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4232 n Mo. Schneider Meret. Deklaration von Kokospro-
dukten aus affenquälerischer Produktion  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Deklarationspflicht für
Kokosprodukte einzuführen, die unter Einbezug von Affen pro-
duziert wurden. Der Code zur Nachverfolgbarkeit der Herkunft
soll dabei um einen für Konsumierende klaren Hinweis auf die
tierquälerische Produktion ergänzt werden.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Badran Jacqueline, Bau-
mann, Heer, Hess Lorenz, Landolt, Mäder, Munz, Ritter, Töngi,
Trede, Wettstein, Wismer Priska (13)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4233 n Mo. Suter. Plastiklittering durch Betreiber von 
Wasserkraftwerken stoppen  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen das Gewässerschutzgesetz so
anzupassen, dass Wasserkraftwerkbetreiber Plastikabfälle, die
im herausgefischten Treibgut enthalten sind, nicht mehr in die
Gewässer zurückgeben dürfen.

Mitunterzeichnende: Fehlmann Rielle, Klopfenstein Broggini,
Locher Benguerel, Munz, Schneider Schüttel (5)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4234 n Mo. Candinas. Das Bauen ausserhalb der Bau-
zone darf nicht länger verteufelt werden!  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Raumplanungsgesetz
dahingehend anzupassen, dass das Bauen ausserhalb der
Bauzone, vor allem in Zusammenhang mit bestehenden Bauten
und Anlagen, vereinfacht wird. Die Kantone sollen zudem die
Kompetenz erhalten, spezifisch definierte touristische Zonen zu
bestimmen, in denen ein vereinfachtes Bewilligungs- und Reali-
sierungsverfahren kantonal ermöglicht wird.

Mitunterzeichnende: Bregy, Glanzmann, Humbel, Kamerzin,
Paganini, Ritter, Romano, Stadler (8)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4235 n Po. Müller-Altermatt. Finanzierung und Marktrisi-
ken der Rückgewinnung von Phosphor  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert in einem Bericht darzulegen,
wieviel die Phosphorrückgewinnung aus kommunalem Abwas-
ser, Klärschlamm zentraler Abwasserreinigungsanlagen oder
aus Klärschlammasche insgesamt kosten wird. Daneben soll
dargelegt werden, welche Modelle für Innovationsförderung,
Risikogarantien und die Finanzierung von Investitionen und
Betrieb für diese neue Aufgabe grundsätzlich geeignet sind.
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Mitunterzeichnende: Bulliard, Candinas, Fluri, Glanzmann,
Gmür Alois, Paganini, Stadler, Wismer Priska (8)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4236 n Ip. Marti Samira. Heikler Datenaustausch mit der 
Diktatur Eritrea  (25.09.2020)

Am 19. September veröffentlichte das Online-Portal "Watson",
dass die Schweiz seit 2019 den eritreischen Behörden sensible
Daten von eritreischen Asylsuchenden vermittelt, falls diese
nicht freiwillig ins Herkunftsland zurückkehren. Der Bundesrat
spricht dabei von einer "verbesserten Zusammenarbeit im
Bereich der Identifikation von Einzelfällen" und stützt sich wohl
auf Artikel 97 AsylG.

Ich bitte in dem Zusammenhang um die Beantwortung folgen-
der Fragen:

- Auf welchem Weg wurde diese Zusammenarbeit mit den erit-
reischen Behörden erreicht und welche Ziele verfolgt der Bun-
desrat damit?

- Im Asylgesetz ist der Grundsatz verankert, dass die Heimatbe-
hörden eines Geflüchteten nichts vom Asylgesuch erfahren dür-
fen, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Wie ist die
skizzierte Praxis damit vereinbar, wenn der allergrösste Anteil
von Identifikationsanfragen den Asylbereich gemäss Statistik zu
Rückkehrhilfen betrifft?

- Bei Einleitung einer Asylbefragung wird den Asylsuchenden
versichert, dass alle Anwesenden unter Verschwiegenheits-
pflicht stünden und keine Daten an die Herkunftsbehörden wei-
tergeleitet würden. Wie ist die skizzierte Praxis damit vereinbar,
wenn der allergrösste Anteil von Identifikationsanfragen den
Asylbereich gemäss Statistik zu Rückkehrhilfen betrifft?

- Eritrea ist nach wie vor eine repressive Diktatur, in der Men-
schenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Bereits
das illegale Verlassen des Landes, geschweige denn die
Desertion vom Militärdienst, steht unter Strafe. Wie ist der Aus-
tausch von sensiblen Daten geflüchteter Menschen damit ver-
einbar?

- Steht der Bundesrat in dem konkreten Fall im Austausch mit
dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten und wie wurde
die bundesrätliche Praxis vom EDÖB als eingeschätzt?

Mitunterzeichnende: Barrile, Friedl Claudia, Marra, Masshardt,
Meyer Mattea, Molina, Seiler Graf, Wermuth, Widmer Céline (9)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4237 n Po. Müller-Altermatt. Bestimmungen zur Bewei-
serhebung und Einvernahme praxistauglich anpassen  
(25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen,
welche Auswirkungen die Artikel 147 (Teilnahmerechte bei
Beweiserhebungen) und 159 (Polizeiliche Einvernahmen im
Ermittlungsverfahren) der Strafprozessordnung (StPO) auf die
Praktikabilität und den Aufwand der polizeilichen Einvernahmen
und die Beweiserhebungen haben.

Mit einer Erhebung unter den kantonalen Ermittlungsbehörden
soll dargelegt werden, wie hoch der Anteil mehrfach durchge-
führter Einvernahmen ist, weil die Parteien sich auf ihr Recht
berufen, dass die Verteidigung bei der Einvernahme anwesend
sein darf und welche Ressourcen durch diese mehrfache
Durchführung gebunden werden. Basierend auf den gewonne-

nen Erkenntnissen soll der Bundesrat Vorschläge für eine Revi-
sion der StPO präsentieren, welche den diesbezüglichen
Administrationsaufwand und die Doppelspurigkeiten vermin-
dern und die Fallbeteiligten entlasten.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Candinas, Glanzmann, Gmür
Alois, Roth Franziska, Stadler, Wismer Priska (7)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4238 n Mo. Ryser. Covid-19. Weiterbildung während der 
Kurzarbeit unterstützen  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, rasch die nötigen Vorkehrungen
treffen, um Weiterbildungs- und Umschulungsangebote wäh-
rend der COVID-19-bedingten Kurzarbeitsphase gezielt zu
unterstützen. Entsprechende Qualifizierungsmassnahmen der
betroffenen Unternehmen sollen gefördert und mitfinanziert
werden können.

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Girod, Glättli, Gredig, Gysin
Greta, Kälin, Marti Samira, Mettler, Meyer Mattea, Michaud
Gigon, Porchet, Prelicz-Huber, Rytz Regula, Stadler, Trede,
Wermuth (16)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4239 n Po. Ryser. Klimabremse. Ein Pendant zur Schul-
denbremse für die Klimapolitik  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, wie eine Klimabremse analog zur Schuldenbremse ausge-
staltet werden kann, die das CO2-Kontingent bis 2050 auf
Netto-Null reduziert, und was für Auswirkungen diese auf die
laufenden und anstehenden Geschäfte hat.

Mitunterzeichnende: Girod, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Hurni,
Kälin, Marti Samira, Mettler, Michaud Gigon, Molina, Porchet,
Stadler, Trede, Wermuth (14)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

x 20.4240 n Ip. Walder. Was hat die Schweiz unternommen, 
um in Belarus den Rechtsstaat und die Menschenrechte zu 
verteidigen und der Gewalt vorzubeugen?  (25.09.2020)

Angesichts der höchst besorgniserregenden Situation in Bela-
rus und mit Blick darauf, dass die Schweiz weder Position bezo-
gen noch sich explizit für die Unterstützung der Demokratie
stark gemacht hat, bitte ich den Bundesrat um die Beantwor-
tung folgender Fragen:

1. Was hat die Schweiz seit der Präsidentenwahl von 2015 in
der Republik Belarus und im Hinblick auf die Präsidentenwahl
vom 9. August 2020 konkret unternommen, um dazu beizutra-
gen, dass die Wahlen möglichst frei und unverfälscht ablaufen
und dass es rund um die Wahlen nicht zu Gewalt durch die Ord-
nungskräfte kommt?

2. Welche offiziellen Schritte hat der Bundesrat seit dem 9.
August 2020 gegenüber den Behörden der Republik Belarus
unternommen, abgesehen von der erfolgreichen Intervention
zur Freilassung von Tanguy Darbellay? Dieser Schweizer Bür-
ger wurde willkürlich inhaftiert, zusammen mit Hunderten friedli-
chen Demonstrantinnen und Demonstranten, Menschen, die
sich für die Menschenrechte einsetzten, sowie Journalistinnen
und Journalisten. Warum hat die Schweiz nach Darbellays Frei-
lassung nicht ihren Botschafter aus Minsk zurückberufen?
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3. Hat die Schweiz über ihre Botschaft in der Republik Belarus
etwas unternommen zur Unterstützung der Zivilgesellschaft, der
friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten, der Men-
schen, die für die Menschenrechte kämpfen, und der Journali-
stinnen und Journalisten, sei es in Minsk oder in anderen
Städten des Landes?

4. Wie eng arbeitet die Schweiz mit der Europäischen Union
und ihren Mitgliedstaaten sowie mit Drittstaaten zusammen,
direkt in Minsk, aber auch in Brüssel und in Bern, um die Stel-
lungnahmen sowie bilaterale Massnahmen wie wirtschaftliche
oder politische Sanktionen gegenüber Belarus zu koordinieren?

5. Was beabsichtigt der Bundesrat zu unternehmen in Bezug
auf die in der Schweiz liegenden Vermögenswerte von Amts-
und Würdeträgern aus der Republik Belarus (politisch expo-
nierte Personen nach dem Bundesgesetz über die Sperrung
und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögens-
werte ausländischer politisch exponierter Personen), ein-
schliesslich der Vermögenswerte von Präsident Alexander
Lukaschenko und seinem Umfeld?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4241 n Ip. Bulliard. Zertifizierung von Hilfswerken als 
Voraussetzung für die Vergabe von Fördergeldern durch 
die DEZA  (25.09.2020)

In seiner Strategie der Internationalen Zusammenarbeit 2021-
2024 legt der Bundesrat die strategische Ausrichtung der Ent-
wicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe sowie der
Förderung des Friedens und der menschlichen Sicherheit für
die nächsten vier Jahre fest. Er hat in diesem Zusammenhang
vier Rahmenkredite im Gesamtbetrag von 11,25 Milliarden
Franken beantragt. Ein massgeblicher Teil dieser Mittel wird
von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)
beansprucht. Seit 2019 arbeitet die DEZA offenbar aus-
schliesslich mit Hilfswerken zusammen, die über das Gütesie-
gel der privaten Zertifizierungsstelle ZEWO ("Zentrale
Auskunftsstelle für Wohlfahrtsunternehmungen") verfügen. In
diesem Zusammenhang stellen sich die folgenden Fragen:

1. Der vom Bund in Auftrag gegebene Bericht "Independent
Evaluation of SDC Partnerships with Swiss NGO's" (Oktober
2017) enthält die Empfehlung, sich bei der Vergabe von Förder-
geldern an Hilfswerke nicht nur auf eine einzige Zertifizierungs-
stelle abzustützen. Wie beurteilt der Bundesrat diese Empfeh-
lung?

2. Die DEZA kommuniziert gegenüber der Öffentlichkeit, dass
das ZEWO-Gütesiegel Voraussetzung für den Erhalt von För-
dergeldern als Partnerorganisation der DEZA ist. Kann der Bun-
desrat diesen Befund bestätigen?

3. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass die Anerken-
nung von nur gerade einer einzigen, privaten Zertifizierungs-
stelle Hilfswerke diskriminieren kann, die anderweitig
gleichwertig zertifiziert sind?

4. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass mit der aus-
schliesslichen Zusammenarbeit der DEZA mit der ZEWO
andere, gleichwertige Zertifizierungsstellen diskriminiert wer-
den?

5. Wieso definiert die DEZA nicht eigene Qualitätsstandards für
die Vergabe von Fördergeldern und lässt diese Standards von
einer unabhängigen Stelle auditieren?

6. Ist das EDA grundsätzlich bereit, den Zertifizierungsprozess
der DEZA im Zusammenhang mit der Vergabe von Fördergel-
dern zu überprüfen?

Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Amau-
druz, Andrey, Arslan, Badertscher, Binder, Bourgeois, Cheval-
ley, Clivaz Christophe, Eymann, Fischer Roland, Fluri,
Gschwind, Gugger, Kamerzin, Landolt, Locher Benguerel, Lohr,
Lüscher, Maitre, Michaud Gigon, Molina, Moser, Müller-Alter-
matt, Munz, Nussbaumer, Pfister Gerhard, Piller Carrard, Port-
mann, Rechsteiner Thomas, Regazzi, Reynard, Roth Pasquier,
Sauter, Schneider Schüttel, Schneider-Schneiter, Silberschmidt,
Stadler, Studer, Wasserfallen Christian, Wehrli (42)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4242 n Mo. Trede. Velomitnahme im Zug, auch auf den 
Nachtzuglinien  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicher zu stellen, dass

1. Velos auf jeder Zuglinie in der Schweiz und ohne Reservation
mitgenommen werden können

2. Die Velomitnahme auch auf den geplanten Nachtzügen und
auf den internationalen Linien möglich wird.

04.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4243 n Ip. Dandrès. Beteiligung an den Kosten für die 
Rückholflüge  (25.09.2020)

Infolge der Reisebeschränkungen, die zahlreiche Länder wäh-
rend der Gesundheitskrise aufgrund von Covid-19 beschlossen
hatten, organisierte die Schweiz die Rückkehr von 7311 Reisen-
den. Der Bund verlangt von diesen Personen, dass sie die
Rückkehrkosten in Form eines Pauschalbetrags und in Abhän-
gigkeit der Länge der Flugstrecke gesamthaft übernehmen oder
sich daran beteiligen.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtkosten dieser
Rückführaktion auf zehn Millionen Franken belaufen und dass
das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenhei-
ten in diesem Zeitraum Einsparungen erzielte, weil gewisse
geplante Tätigkeiten - ebenfalls wegen Covid-19 - nicht durch-
geführt werden konnten.

Beabsichtigt der Bundesrat, den zurückgekehrten Reisenden in
Anbetracht der Tatsache, dass der Schutz, den der Bund bietet,
von grundlegender Bedeutung ist und dass die Rückkehrenden
in keiner Weise verantwortlich waren für die Situation, in der sie
sich wiederfanden, diese Leistung nicht zu verrechnen oder
aber ihren Beitrag zumindest in Abhängigkeit der finanziellen
Leistungsfähigkeit der Schuldnerinnen und Schuldner zu
berechnen?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4244 n Mo. Trede. Aktionen und Demonstrationen auf 
dem Bundesplatz auch während den Sessionen erlauben  
(25.09.2020)

Der Bund wird beauftragt, sich beim Gemeinderat der Stadt
Bern dafür einzusetzen, dass das ungerechtfertigte Kundge-
bungsverbot während der Sessionen der eidgenössischen Räte
aufgehoben wird.

Während der Sessionen der eidgenössischen Räte herrscht auf
dem Bundesplatz ein generelles Kundgebungsverbot.
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Die entsprechende Klausel steht im städtischen Kundgebungs-
reglement

Dieses Verbot ist demokratiepolitisch nicht haltbar und sachlich
nicht gerechtfertigt.

1. Die Bevölkerung muss ihre Anliegen direkt an die eidgenössi-
schen Räte tragen können. Die Sessionen sind die beste Gele-
genheit, damit aktuelle Interessen durch Kundgebungen vor
dem Bundeshaus öffentlich an die Adresse der "Volksvertrete-
rinnen und Volksvertreter" gerichtet werden können. Die freie
Meinungsäusserung soll unangefochten anerkannt werden.

2. Kundgebungen müssen immer durch die Stadt Bern bewilligt
werden. Dasselbe würde für Kundgebungen vor dem Bundes-
haus während der Sessionen gelten. Falls die Sicherheit der
Innenstadt, der Parlamentarierinnen und Parlamentarier oder
der Sicherheitskräfte nicht gewährleistet ist, kann die Stadt
einer Kundgebung keine Bewilligung erteilen.

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Fivaz Fabien, Funiciello,
Glättli, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Marti Samira, Pas-
quier, Roth Franziska, Ryser, Rytz Regula (11)

13.11.2020 Das Büro beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4245 n Mo. Rytz Regula. Eine Strategie für ein faires, 
gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem  
(25.09.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Strategie für ein faires,
gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem zu erar-
beiten und damit die Ergebnisse des Nationale Forschungspro-
gramms 69 ("Gesunde Ernährung und nachhaltige
Lebensmittelproduktion") umzusetzen. Anders als die bisherige
"Schweizer Ernährungsstrategie" soll sich die neue Strategie
nicht auf die Förderung einer abwechslungsreichen und ausge-
wogenen Ernährung beschränken, sondern die nachhaltige
Produktion, Verarbeitung, den Handel und Konsum von Nah-
rungsmitteln entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den
Mittelpunkt stellen.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

x 20.4246 n Ip. Badertscher. Krise im Nordwesten und Süd-
westen Kameruns  (25.09.2020)

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) engagiert sich zusammen mit dem "Centre for
Humanitarian Dialogue" (HD Centre) für eine friedliche und dau-
erhafte Verhandlungslösung der Krise im Nordwesten und Süd-
westen Kameruns. Am 27. Juni 2019 hat das EDA
kommuniziert, dass die Schweiz auf Anfrage der Parteien als
Vermittlerin in der Krise agiere.

Fragen an den Bundesrat:

- Erfolgte die Anfrage an die Schweiz auch von der englisch-
sprachigen Minderheit im Konfliktgebiet oder nur durch die
Regierungspartei und den Präsidenten Paul Biya?

- Paul Biya regiert teilweise von Genf aus. Die Schweiz hat das
Mandat für die Konfliktlösung einer in Genf ansässigen Firma
übergeben. Welchen Reputationsschaden erwartet die Schweiz
aufgrund dieser Korrelationen?

- Welche Massnahmen wurden unternommen oder sind
geplant, damit die Rolle der Schweiz als Vermittlerin für alle
Parteien im Konfliktgebiet nicht unglaubwürdig erscheinen lässt,
aufgrund der häufigen Aufenthalte des Präsidenten in der
Schweiz?

- Wurden die Gelder von Paul Biya auf Schweizer Bankkonten
überprüft? Mit welchem Resultat?

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Erledigt

20.4247 n Ip. Brenzikofer. Der Bund soll Bestrebungen der 
ÖV-Branche für eine einfachere Tariflandschaft 
beschleunigen  (25.09.2020)

Ich frage den Bundesrat

1. Unterstützt der Bundesrat die Bestrebungen der öV-Branche,
die heute komplexe Tariflandschaft zu vereinfachen?

2. Wie sieht der Bund seine Rolle? Ist er bereit, darauf hinzuwir-
ken, dass diesmal das Projekt erfolgreich - und wenn möglich
bis Ende 2022 - abgeschlossen und dann auch umgesetzt
wird? Wenn ja, wie?

3. Wie ist der Bund diesbezüglich im Austausch mit den Kanto-
nen?

4. Ist er bereit, (befristete) finanzielle Ausgleichsmassnahmen
zu prüfen für den Fall, dass mit einem vereinfachten Tarifsy-
stem gewisse Verbünde bzw. Kantone finanzielle Einbussen
erleiden würden?

5. Welche anderen Massnahmen sieht der Bundesrat, die zum
Gelingen des Vorhabens beitragen können?

6. Wie beurteilt der Bundesrat Risiken und Chancen des verän-
derten Mobilitätsverhalten der letzten Monate? Wie beurteilt er
diese in Bezug auf das Erreichen von CO2-Reduktionszielen im
Verkehrsbereich?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4248 n Po. Suter. Sicherung von Arbeitsplätzen in der 
Schweiz bei Übernahmen und Verkäufen von arbeitsmarkt-
lich bedeutsamen Unternehmen  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzgeberische Einflussmög-
lichkeiten bei grossen Übernahmen/Verkäufen von arbeits-
marktlich bedeutsamen Unternehmen zu prufen. Das Ziel soll
sein, möglichst viele Arbeitsplätze in der Schweiz zu erhalten.

Momentan haben Bund und Kantone wenig Handlungsspiel-
raum zur Einflussnahme - mit fatalen Folgen für den Schweizer
Arbeitsmarkt. Ein Beispiel: Als General Electric (GE) der franzö-
sischen Alstom im Herbst 2015 deren Energiesparte abgekauft
hatte, bot Alstom in der Schweiz 5300 Arbeitsplätze. Seither
sind 3300 Stellen verloren gegangen - Bund und Kantone mus-
sten ohnmächtig zuschauen.

In unseren Nachbarländern hat der Staat hingegen Einfluss-
möglichkeiten: Dort gibt es Kontrollen von Übernahmen bis hin
zu Verboten. Im Fall GE/Alstom konnte der französische Staat
dem Unternehmen Stellengarantien abringen - zum Nachteil
des Standortes Schweiz. Auch die deutsche Bundesregierung
will die Kontrolle ausländischer Investitionen verschärfen und so
in strategisch wichtigen Bereichen die Übernahme deutscher
Firmen erschweren. Und in der EU soll eine neue Verordnung
eingeführt werden, die strengere Überprufungen von ausländi-
schen Firmenkäufen ermöglicht.

Auch in der Schweiz sollen entsprechende Massnahmen gep-
ruft werden, damit der Bund bei geplanten Übernahmen und
Verkäufen von arbeitsmarktlich bedeutsamen Unternehmen
gezielt Einfluss nehmen kann. Vorstellbar sind z.B. vorgängige
Informationspflicht, vorgängige Prufung/Bewilligung, Ausspre-
chen von Genehmigungsvorbehalten oder Bindung an konkre-
tes Gegenrecht. Der Bundesrat soll mögliche Massnahmen und
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die gesetzgeberischen Möglichkeiten zur Umsetzung der Mass-
nahmen aufzeigen.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Birrer-Heimo, Munz,
Schneider Schüttel, Storni, Wermuth (6)

11.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4249 n Ip. Weichelt-Picard. Diskriminierung und Sexis-
mus bei der Schweizerischen Nationalbank  (25.09.2020)

Nach der ETH, dem Bundesgericht und dem Bundesstrafgericht
macht nun auch die Schweizerische Nationalbank Schlagzeilen
im Zusammenhang mit Lohndiskriminierung, Mobbing und
Sexismus (vgl. https://www.republik.ch/2020/09/24/die-letzte-
bastion). Von den staatlichen und staatsnahen Institutionen
erwarten wir eine Vorbildfunktion. Der Bankrat hat die Aufsicht
über die SNB. Die Aufsicht des Bundesrates und des Parlamen-
tes ist beschränkt, vgl. Gutachten Prof. Dr. iur. Paul Richli vom
15. Februar 2012. Hingegen wählt der Bundesrat sechs der elf
Mitglieder des Bankrates, welcher auch die innere Organisation
der Nationalbank festlegt, die Wahlvorschläge für die Mitglieder
des Direktoriums und deren Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter aufstellt und die Grundsätze der Entlöhnung des Personals
festlegt. Rechtmässigkeit und Ordnungsmässigkeit ist für die
Aufsicht auf jeden Fall ein Thema.

In diesem Zusammenhang möchte ich den Bundesrat bitten,
folgenden Fragen zu beantworten:

1. Hat der Bundesrat Kenntnis von den in der Republik öffent-
lich gemachten Vorwürfe und Missstände?

2. Wie beurteilt der Bundesrat diese Vorwürfe?

3. Was hat der Bundesrat im Zusammenhang mit Lohndiskrimi-
nierung, Mobbing und Sexismus bei der SNB unternommen?

4. Haben die Mitarbeiterinnen der SNB eine externe und unab-
hängige Beschwerdestelle, um sich bei den genannten
Missständen wehren zu können?

5. Wie nimmt der Bundesrat seine Aufsicht bei der SNB wahr,
vor allem in den genannten Bereichen?

6. Ist der Bundesrat bereit, mit den von ihm gewählten Bank-
ratsmitgliedern in den oben genannten Punkte Ziele zu bespre-
chen?

Mitunterzeichnende: Andrey, Birrer-Heimo, Prelicz-Huber, Rytz
Regula, Trede, Widmer Céline (6)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

18.12.2020 Nationalrat. Diskussion verschoben

20.4250 n Ip. Binder. Covid-19-Quarantänevorschriften dif-
ferenzierter gestalten  (25.09.2020)

In der Schweiz gilt eine Quarantäne von 10 Tagen. In Deutsch-
land wird eine von fünf Tagen diskutiert. Gemäss dem deut-
schen Virenforscher Christian Drosten sei die Infektiosität nach
fünf Tagen eigentlich vorbei. Die Zeit, in der ein Corona-Infizier-
ter ansteckend ist, beginne im Schnitt zwei Tage vor dem Auf-
treten der ersten Symptome. Fünf Tage danach sei die
Virenlast wieder viel geringer.

Das Quarantäne-System bedeutet eine grosse Belastung
gerade auch für Unternehmen, da ein einzelner Infektionsfall je
nachdem ganze Firmen oder Teile von Firmen handlungs- und
produktionsunfähig macht. Dazu kommt, dass bei den momen-
tanen Quarantäneregeln des BAV unterschiedliche Risikogrup-
pen und Situationen identisch behandelt werden. Entscheidend
ist nur die Nähe zu einem positiv Getesteten oder der Besuch

eines Landes mit hohen Fallzahlen, was dazu führt, dass ganze
Familien in Quarantäne sind obwohl niemand angesteckt ist.

Jede Quarantäne ist ein kleiner Shutdown. In seiner Summe
kann er ein grösserer sein als derjenige im Frühling. Für die
Wirtschaft. Für die Schulen. Für das öffentliche Leben.

1. Ist er bereit, die Quarantäneregeln differenzierter zu gestal-
ten, um für die Wirtschaft, die Unternehmen, im besonderen die
KMU und die Kleinstbetriebe einen jeweiligen Lockdown zu ver-
hindern?

2. Ist er bereit, mehr Tests durchzuführen, um die Quarantäne-
zeit zu verkürzen?

3. Hat der Bundesrat einen Überblick über die Situation in den
Betrieben? In welchem Verhältnis stehen die Summe dieser
kleinen Lockdowns zum grossen Lockdown im Frühling?

4. Ist der Bundesrat grundsätzlich bereit, mehr differenzierte
Lösungen zu finden für die einzelnen Branchen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.4251 n Po. Piller Carrard. Erstellung eines Berichtes 
über gynäkologische Gewalt in der Schweiz  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über gynäkologi-
sche und geburtshilfliche Gewalt in der Schweiz zu erstellen,
nach dem Vorbild Frankreichs, wo der Hohe Rat für die Gleich-
stellung von Frauen und Männern im Juni 2018 einen ausführli-
chen Bericht zu diesem Thema veröffentlicht hat. Es handelt
sich um ein offenbar verbreitetes Phänomen mit Langzeitfolgen
für die Opfer. Mit dem Bericht soll eine Übersicht geschaffen
und eine Liste mit Empfehlungen herausgegeben werden,
damit diesem Phänomen ein Ende bereitet werden kann. Insbe-
sondere zu folgenden Fragen muss der Bericht Antworten lie-
fern:

1. Wie verbreitet ist gynäkologische Gewalt in der Schweiz?
Wie gross ist der Anteil der Patientinnen, die über eine
schlechte Behandlung durch ihre Gynäkologin oder ihren Gynä-
kologen oder durch spezialisierte Pflegefachpersonen klagen?

2. Über welche Praktiken und Verhaltensweisen des medizini-
schen Personals in der Gynäkologie beschweren sich Patientin-
nen in der Schweiz am häufigsten?

3. Wie häufig wird insbesondere manuell Druck auf das Gebär-
mutterdach ausgeübt - eine Methode, mit der die Geburt des
Kindes beschleunigt werden soll?

4. Welche Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen, haben
Frauen, die das Gefühl haben, Opfer von gynäkologischer
Gewalt geworden zu sein? Inwiefern machen sie von diesen
Möglichkeiten Gebrauch?

5. Welche Empfehlungen müssen zuhanden der medizinischen
Fachgesellschaften abgegeben werden, damit von Gewalt
geprägte Praktiken und Äusserungen nicht mehr vorkommen?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bulliard, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Locher Benguerel, Marra, Michaud
Gigon, Munz, Porchet, Pult, Reynard, Roth Pasquier, Schneider
Schüttel (14)

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4252 s Mo. Sommaruga Carlo. Rechtlicher und techni-
scher Schutzmechanismus gegen die extraterritorialen 
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Auswirkungen der unilateralen Sanktionen von 
Drittstaaten  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf
zur Schaffung eines rechtlichen und technischen Schutzmecha-
nismus vorzulegen, mit dem insbesondere Wirtschaftsakteure
und Organisationen mit ideellem Zweck, die ihren Sitz in der
Schweiz haben, sowie Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer geschützt werden sollen vor den extraterritorialen
Auswirkungen der unilateralen Sanktionen von Drittstaaten.

Mitunterzeichnende: Bauer, Jositsch, Minder, Rieder, Vara (5)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

17.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.4253 s Po. Graf Maya. Stärkerer Einbezug der Lei-
stungserbringer und der Behindertenorganisationen im 
Bereich der sozialen Betreuung und der Langzeitpflege bei 
der Vorbereitung auf und Bewältigung von Pandemien  
(25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
Dienstleister und Behindertenorganisationen (BO) im Bereich
der Pflege und Betreuung von Menschen mit Unterstützungsbe-
darf bei der Vorbereitung auf und Bewältigung von Pandemien
zu Branchenfragen in die nationalen und kantonalen Krisen-
stäbe einbezogen werden können.

Folgende Themenbereiche gilt es zu analysieren:

- Gemeinsame Aufarbeitung der ersten COVID-19-Welle von
Bund, Kantonen, Leistungsanbietern und BO für die Bereiche
Langzeitpflege und soziale Betreuungsarbeit;

- Aufrechterhaltung bestehender Angebote im Falle eines Lock-
downs bzw. gemeinsame Entwicklung von Ersatzangeboten (in
Bereichen Arbeit, Ausbildung, Tages- und Nachtstruktur) für
Menschen, die Angebote in Anspruch nehmen, ohne aber in
soz. Einrichtungen zu wohnen;

- Einbezug der BO und Dienstleister für Pflege und Betreuung
für Menschen mit Behinderung bzw. für Kinder/Jugendliche in
Krisenstäbe zu branchenrelevanten Fragen;

- gemeinsame Ausarbeitung von Pandemie-Schutzkonzepten
basierend auf den Erfahrungen der ersten COVID-19-Welle
durch Bund, Kantone, Dienstleister und BO;

- Synchronisierung der Arbeiten zur Vorbereitung auf Krisen
und zur Krisenbewältigung zwischen Behörden und Akteuren
des Behindertenwesens auf nationaler und kantonaler Ebene.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Bischof, Carobbio Gus-
cetti, Ettlin Erich, Jositsch, Mazzone, Michel, Sommaruga Carlo,
Stark, Thorens Goumaz, Vara, Zanetti Roberto, Zopfi (13)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

15.12.2020 Ständerat. Annahme

x 20.4254 s Ip. Graf Maya. Covid-19-Pandemie. Menschen 
mit Behinderungen bei der Kommunikation und Masken-
pflicht mitberücksichtigen  (25.09.2020)

Bei der Verbreitung von Informationen zum Corona-Virus, zur
Pandemielage und zu möglichen Hilfsangeboten (z.B. Liefer-
dienste) über Webseiten, Plakate und bei Medienkonferenzen
zeigte sich: Barrierefreiheit ist nicht garantiert. Menschen mit
einer Seh- oder Hörbehinderung und mit kognitiven Einschrän-

kungen haben nicht oder nur ungenügend Zugang zu Informa-
tionen.

Ich bitte den Bundesrat daher folgende Fragen zu beantworten

1. Wie stellt der Bund sicher, dass Bund, Kantone und private
Anbieter von Hilfsangeboten (z.B. Lieferdienste) bei ihrer Kom-
munikation die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen berücksichtigen?

2. Was kann der Bund unternehmen, dass Personen, die aus
medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit sind, von
der Gesellschaft nicht diskreditiert werden?

3. Was tut der Bund, damit zertifizierte Schutzmasken mit Sicht-
fenstern in genügender Menge erhältlich sind?

4. Wie sorgen Bund und Kantone dafür, dass sich Personen in
engen finanziellen Verhältnissen zum eigenen Schutz und zum
Schutz Dritter (z.B. Pflegepersonal) mit genügend Schutzmate-
rial ausrüsten können (z.B. Schutzmasken)?

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Maret Marianne, Maz-
zone, Sommaruga Carlo, Thorens Goumaz, Vara, Zopfi (7)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

15.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4255 s Ip. Bischof. Das institutionelle Rahmenabkom-
men jetzt bereinigen  (25.09.2020)

Nach der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative muss für
die Schweiz die Bereinigung des institutionellen Rahmenab-
kommen mit der EU aussenpolitische Priorität haben. Vor mehr
als einem Jahr hatte der Bundesrat beschlossen, in einzelnen
Punkten (Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen, Lohn-
schutz) Präzisierungen des Vertragstextes mit der EU anzustre-
ben. Ebenso wurden und werden zunehmend Forderungen
nach souveränitätsrechtlichen Anpassungen des Streitbeile-
gungsmechanismus, insbesondere der Rolle des EuGH, laut
(so durch die WAK des Ständerates mit ihrer Motion 19.3416
vom 9.4.2019). Ohne Lösungen für diese kritischen Punkten
wird das Abkommen kaum die nötigen politischen Mehrheiten
finden. Der Bundesrat ist jetzt in der Verantwortung, für die fäl-
lige Bereinigung die Zügel in die Hand zu nehmen.

Ich ersuche den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie gedenkt er, die nötigen Präzisierungen und ev. Anpas-
sungen mit der EU auszuhandeln? Welche Punkte erachtet er
als wesentlich?

2. Welches Vorgehen wählt der Bundesrat hinsichtlich Unions-
bürgerrichtlinie, um die Schweizer Position (Unterstellung nur
von Erwerbstätigen) zum Vertragsbestandteil zu machen? Wie
beurteilt der Bundesrat die Chancen hiezu?

3. Wie gewichtet er die Souveränitätsfragen bei der Streitbeile-
gung und wie gedenkt er sie zu lösen? Sollte eine Anrufung des
EuGH nur gemeinsam möglich sein?

4. Wie gewichtet er die Forderung nach Stärkung des Mitspra-
cherechts der Schweizer Bevölkerung bei einer "dynamischen
Rechtsübernahme" (vgl. etwa die Motion 19.3170)?

5. Wie ist das weitere Vorgehen und der Zeitraster, wenn die
von der Schweiz beantragten Präzisierungen/ Anpassungen
vorgenommen werden können?

6. Wie ist das Vorgehen, wenn die EU wesentliche schweizeri-
sche Begehren ablehnt?

6.1 Welche Alternativen bestehen?
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6.2 Ist der Zeitplan je nach Verlauf der Brexit-Verhandlungen
EU-UK anzupassen?

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

03.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4256 s Ip. Maret Marianne. Pilotversuche der Post. Hal-
tung des Bundesrates  (25.09.2020)

Im vergangenen Sommer hat die Post in zwei Gemeinden Pilot-
versuche durchgeführt. Die Versuche bestanden darin, die
Zustellung auf die Kundenbedürfnisse auszurichten ("Post on
Demand"). Ist der Bundesrat über diese Versuche vorgängig
informiert worden? Hat er sie gutgeheissen?

Mitunterzeichner: Juillard (1)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

08.12.2020 Ständerat. Erledigt

20.4257 s Po. Würth. Demografischer Wandel und Zusam-
menhalt der Schweiz  (25.09.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Entwicklung des demogra-
phischen Wandels in der Schweiz in enger Zusammenarbeit mit
den Kantonen vertieft zu analysieren und darzustellen, welche
Auswirkungen sich daraus ergeben für die Ausgleichs- und
Transfersysteme. Darüber hinaus ist aufzuzeigen, mit welchen
Massnahmen eine ausgewogenere Entwicklung des Landes
begünstigt werden kann, indem regionale Wirtschaftsräume und
Arbeitsplatzstandorte gestärkt werden.

Mitunterzeichnende: Engler, Fässler Daniel, Juillard, Schmid
Martin (4)

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

NR/SR Finanzkommission

10.12.2020 Ständerat. Zuweisung an die zuständige Kommis-
sion zur Vorberatung

x 20.4258 s Ip. Ettlin Erich. Spitalplanung mit Mengenbe-
schränkungen und Quoten nach Versicherungsstatus. 
Umgehen damit gewisse Kantone ihre Vergütungspflicht 
nach KVG?  (25.09.2020)

Gemäss Artikel 49a KVG vergüten Kantone und Versicherer
stationäre Behandlungen in einem Spital nach Artikel 49 anteil-
mässig. Die Kantone übernehmen den kantonalen Anteil für
Versicherte, welche in ihrem Kanton wohnen und sich inner-
oder ausserkantonal in einem Listenspital behandeln lassen.
Gewisse Kantone (so zum Beispiel Waadt und Genf) machen
mit ihrer Spitalplanung die Übernahme des kantonalen Anteils
für gewisse Listenspitäler (meist Privatkliniken) davon abhän-
gig, ob Quoten oder Mengenbegrenzungen eingehalten wer-
den, welche sich am Versicherungsstaus der Patientinnen und
Patienten orientieren. So fallen Patientinnen und Patienten,
welche neben der obligatorischen Grundversicherung auch
noch über eine Zusatzversicherung verfügen, unter diese Men-
genbeschränkungen oder Quoten. Dies führt dazu, dass bei
einer Verletzung der Mengenbeschränkung oder Quote durch
eine Klinik der Kantonsanteil für diese Patientinnen und Patien-
ten nicht mehr geleistet wird. Der KVG-Kantonsanteil wird dann
den Patientinnen und Patienten oder evtl. ihrer Zusatzversiche-
rung weiterverrechnet. Die Patientinnen und Patienten mit einer
Grund- und Zusatzversicherung wissen im Vorfeld der Behand-
lung nicht, ob ein Kantonsanteil gesprochen wird. Auch ein
Krankenversicherer weiss dies nicht. Mit dem Bundesverwal-

tungsgerichtsurteil (C-5017/2015) vom 16. Januar 2019 wurde
die Genfer Krankenhausplanung mit Mengenbeschränkungen
als nicht KVG-konform erklärt. Trotzdem hat der Kanton Genf
auch seine neue Spitalplanung mit Quoten ausgestaltet, welche
zu einem ähnlichen Ergebnis führen. In diesem Zusammen-
hang ersuche ich den Bundesrat um die Beantwortung folgen-
der Fragen:

1. Kennt der Bundesrat die Problematik von Spitalplanungen
mit Mengenbeschränkungen und Quoten aufgrund des Versi-
chertenstatus der Patientinnen und Patienten?

2. Verletzen Spitalplanungen mit erwähnten Mengenbeschrän-
kungen und Quoten nicht das Gleichbehandlungsgebot einer-
seits zwischen Patientinnen und Patienten mit und ohne
Zusatzversicherung und andererseits zwischen Privat- und
öffentlichen Spitäler?

3. Verletzt ein Spital die Planungsauflagen seines Kantons,
sollte die Sanktion des Kantons nicht grundsätzlich prospektiv
Einfluss auf den zukünftigen Leistungsauftrag des betroffenen
Spitals haben? Wenn als Sanktion ad hoc einseitig der Kan-
tonsbeitrag nicht mehr vergütet wird, verfehlt damit die Sanktion
nicht ihren Adressaten indem sie die Patientinnen und Patien-
ten oder evtl. ihre Zusatzversicherung trifft?

4. Welche Schlüsse und Konsequenzen zieht der Bundesrat
aus dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 16. Januar 2019
(C-5017/2015) insbesondere in Bezug auf das Gleichbehand-
lungsgebot?

5. Ist nach Ansicht des Bundesrates die Krankenversicherungs-
verordnung (KVV) nicht dahingehend zu präzisieren, dass sich
ein Kanton nicht mehr einseitig zulasten der Patientinnen und
Patienten oder evtl. ihrer Zusatzversicherung von seiner Lei-
stungspflicht gemäss Artikel 49a Absatz 1 KVG, d.h. vom Kan-
tonsanteil, befreien kann, wenn ein Spital eine oder mehrere
Auflagen der Spitalplanung verletzt?

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

15.12.2020 Ständerat. Erledigt

x 20.4259 s Po. Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen SR. Gesamtschau zur Haftpflicht im Gütertransport auf 
der Schiene  (05.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung eine
Gesamtschau und gegebenenfalls klärende Bestimmungen
über die Haftung beim Gütertransport auf der Schiene vorzule-
gen. Die Klärung soll insbesondere die rechtlichen Folgen von
Vorfällen mit gefährlichen Gütern betreffen. Zur Erhöhung der
Rechtssicherheit ist dabei besonderes Gewicht auf eine einfa-
che Durchsetzung der Ansprüche der Geschädigten, auf die
Sicherstellung effizienter Transportprozesse und auf die inter-
nationale Rechtsharmonisierung zu legen.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

08.12.2020 Ständerat. Annahme

20.4260 n Mo. Finanzkommission NR. Zukunftsfähige 
Daten-Infrastruktur und Daten-Governance in der 
Bundesverwaltung  (06.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen zentralen, standardisier-
ten Zugang im Sinne eines "Daten Hub" zu den digitalen Daten
und Prozessen der gesamten Bundesverwaltung zu schaffen.
Mittels interoperablen, maschinenlesbaren und auf offenen
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Standards basierenden Echtzeit-Schnittstellen (sogenannte
Microservices und APIs) soll der digitale Austausch zwischen
den Bundesbehörden und den Behörden anderer Staatsebe-
nen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft verbessert werden.

Für die Steuerung und zügige Durchsetzung dieses und ande-
rer Vorhaben mit Anspruch auf departementsübergreifenden
Gültigkeit, sowie die Regelung der Interaktion zwischen Daten-
produzent*innen und Datenbezüger*innen, schafft der Bundes-
rat zudem die notwendigen Governance-Strukturen.

Der Bundesrat erarbeitet einen verbindlichen Umsetzungsplan
und rapportiert jährlich über den Anteil (qualitativ und quantita-
tiv) der gesamten Daten und Prozesse der Bundesbehörden,
welche via Daten Hub erreichbar sind und wie diese genutzt
werden.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Finanzkommission

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4261 n Mo. Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
NR. Reduktion der Stickstoffeinträge aus den 
Abwasserreinigungsanlagen  (13.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Problematik der Stickstof-
feinträge aus den Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in die
Gewässer rasch anzugehen und Massnahmen zu deren
Reduktion zu treffen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4262 n Mo. Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
NR. Massnahmen zur Elimination von Mikroverunreinigun-
gen für alle Abwasserreinigungsanlagen  (13.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen wie
folgt anzupassen, damit alle rund 740 Abwasserreinigungsanla-
gen (ARA) Massnahmen zur Elimination von Mikroverunreini-
gungen treffen müssen:

1. Zur Finanzierung dieser zusätzlichen Massnahmen bei ARA
wird im Gewässerschutzgesetz (GSchG) Art. 60b der höchst-
mögliche Abgabesatz der Abwasserabgabe des Bundes soweit
wie nötig erhöht und die Frist der Abgabeerhebung verlängert.

2. Die Vorschriften über die Einleitung von Abwasser in die
Gewässer der Gewässerschutzverordnung (GSchV) Anhang
3.1 Ziffer 2 Nummer 8 sind so anzupassen, dass alle zentralen
ARA Massnahmen zur Elimination von Mikroverunreinigungen
treffen müssen.

3. Die Kantone sind zu verpflichten, dem Bund dazu innerhalb
eines Jahres nach Inkrafttreten der entsprechenden Gesetzes-
vorschriften eine Planung des Ausbaus aller ARA mit Massnah-
men zur Elimination von Mikroverunreinigungen vorzulegen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben

SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

x 20.4263 n Po. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Strategie zur Stärkung der Charta der 
Lohngleichheit  (15.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über eine Strate-
gie zur Stärkung der Charta der Lohngleichheit zu erstellen.
Darin zeigt er Möglichkeiten, wie mehr Kantone, Gemeinden
und bundesnahe Unternehmen zur Teilnahme an dieser Charta
ermutigt werden könnten, sowie die ergriffenen Massnahmen
zur Durchsetzung der Charta auf. Er evaluiert die Umsetzung
der Charta im Rahmen des jährlichen Monitorings.

Eine Minderheit der Kommission (Umbricht Pieren, de Montmol-
lin, Eymann, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Kel-
ler Peter, Wasserfallen Christian) beantragt, das Postulat
abzulehnen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

17.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4264 s Mo. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit SR. Für eine angemessene Finanzierung der 
Palliative Care  (19.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen zu schaffen, damit eine bedarfsgerechte Behand-
lung und Betreuung aller Menschen am Lebensende
schweizweit gewährleistet ist, unter Berücksichtigung der allge-
meinen und spezialisierten Angebote der Palliative Care in allen
Versorgungsbereichen, ambulant, stationär sowie an Schnitt-
stellen. Die Kantone sind in geeigneter Weise einzubeziehen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

15.12.2020 Ständerat. Annahme

x 20.4265 s Po. Kommission für Rechtsfragen SR. Bericht 
zur Einführung elektronischer Fussfesseln im Ausländer- 
und Integrationsgesetz  (19.10.2020)

Der Bundesrat wird damit beauftragt, in einem Bericht, nach
Konsultation der Kantone, den Bedarf und die Zweckmässigkeit
der Massnahme der elektronischen Überwachung (Electronic
Monitoring) im Bereich der ausländerrechtlichen Zwangsmass-
nahmen näher zu prüfen. Dabei sollen auch Erfahrungen der
europäischen Staaten berücksichtigt werden und weitere Alter-
nativen zur Administrativhaft im Bereich der ausländerrechtli-
chen Zwangsmassnahmen geprüft werden.

Zudem soll der Bundesrat prüfen, ob alternative Massnahmen
zur Administrativhaft zweckmässiger wären als die elektroni-
sche Fussfessel und inwiefern diese umgesetzt werden könn-
ten.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

SR Kommission für Rechtsfragen

17.12.2020 Ständerat. Annahme

20.4266 s Mo. Kommission für Rechtsfragen 
SR. Modernere grenzüberschreitende Zivilprozesse  
(20.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament den Entwurf
eines Bundesbeschlusses zu unterbreiten, mit dem der Schwei-
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zer Vorbehalt zum Haager Beweiserhebungsübereinkommen
(HBewÜ) dergestalt angepasst werden kann, dass der Einsatz
von Video- und Telefonkonferenzen im internationalen Kontext
vereinfacht wird.

18.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen

17.12.2020 Ständerat. Annahme

20.4267 s Mo. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur SR. Deklaration von in der Schweiz verbotenen 
Produktionsmethoden  (22.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Kundentransparenz bei
pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen zu verbessern indem
er die Produktionsmethoden, die in der Schweiz verboten sind,
der Deklarationspflicht unterstellt und die Deklaration so gestal-
tet ist, dass Produktionsart und Herkunft klar ersichtlich sind.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass neue Deklarationspflichten
klar definierbar, völkerrechtskonform und durchsetzbar sind.

Sprecher: Michel

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

09.12.2020 Ständerat. Annahme

20.4268 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. Erhöhung der Planungssicherheit für Projekte 
für Anlagen von nationalem Interesse zur Nutzung erneuer-
barer Energien  (27.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen für eine Positivplanung - unter Einbezug der Kan-
tone sowie der Verbände, denen ein Verbandsbeschwerderecht
zukommt - für mögliche Standorte von Anlagen gemäss Art. 12
EnG zu schaffen. Soweit die Abwägung verschiedener nationa-
ler Interessen im Rahmen dieser Positivplanung erfolgt, muss
sie im konkreten Bewilligungsverfahren nicht mehr vorgenom-
men werden. Die neue Rechtsgrundlage hat Fristen vorzuse-
hen, die dafür sorgen, dass die gesamte Verfahrensdauer nicht
verlängert wird.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

20.4269 n Ip. Kamerzin. Auflagen für den Tourismus in den 
Skigebieten  (29.10.2020)

Die österreichische Regierung hat kürzlich mitgeteilt, welche
Auflagen vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitlichen
Lage für den Wintersport in den Skigebieten gelten.

Der Bundesrat wird beauftragt, die folgenden Punkte so rasch
wie möglich zu präzisieren, damit die verschiedenen Akteure im
Tourismus bei Bedarf die erforderlichen Massnahmen ergreifen
können:

- Massnahmen betreffend Skilift- und Seilbahnanlagen: Anzahl
Personen pro Kabine usw.

- Massnahmen betreffend öffentliche Einrichtungen im Bereich
der Pisten

- Massnahmen betreffend öffentliche Einrichtungen in den Ski-
gebieten

- Bestimmungen betreffend die Maskenpflicht: falls ja, wo

- usw.

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4270 n Ip. Sollberger. Corona-Strategie auf der Grund-
lage von sauberen Daten  (29.10.2020)

Um eine saubere Datengrundlage zu haben und darauf eine
solide Strategie aufzubauen, wird der Bundesrat gebeten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Ist es korrekt, dass der PCR-Test zur Detektion von COVID-
19-Erregern auch Virenfragmente erkennt und daher die positiv
getesteten Personen nicht zwangsläufig krank oder infektiös
sind?

2. Ist es korrekt, dass die öffentlich publizierten Corona-Statisti-
ken des BAG zur Anzahl Infizierten, Hospitalisierten und Ver-
storbenen nicht mehr zwischen Grippe und COVID-19
unterscheiden? Weshalb gibt es diese Unterscheidung nicht
mehr und was hat das für Konsequenzen für die Aussagekraft
der aktuellen Corona-Statistiken?

3. Stimmt es, dass der PCR-Test nicht für Kliniken, sondern nur
für Laborbetriebe zugelassen ist?

4. Wird in der Statistik die Todesfolge Corona kausal verstan-
den? Kann es also sein, dass jemand mit Corona positiv an
einem Autounfall stirbt und daher zusammenhangslos als
Corona-Toter gezählt wird? Wie viele solche Fälle gibt es?

5. Die Auslastung der Intensivbetten und Beatmungsgeräte im
März und April 2020 mit Corona-Patienten (unter 50 Prozent
und immer mit 300-600 freien Betten) zeigt im Nachhinein kein
bedenkliches Ausmass. Wie beurteilt der Bundesrat diesen
Umstand?

6. Auch die Auslastung der Intensivbetten und Beatmungsge-
räte mit Corona-Patienten Ende Oktober 2020 zeigte ausge-
hend von der Aussage von Bundesrat Berset, dass bis zu 2000
Intensivbetten bereitstehen können, mit rund 10 Prozent keine
bedrohliche Situation. Wie erklärt sich der Bundesrat die öffent-
liche Kommunikation, die eine bedrohliche Situation suggeriert?

7. Ist es korrekt, dass die Statistik der Bettenauslastung Dop-
pelzählungen enthält?

8. Ist es korrekt, dass in diversen Projektionen der Entwicklung
der Corona-Pandemie in der Schweiz mit einer viel zu hohen
Sterbewahrscheinlichkeit von 1,4 Prozent ausgegangen wird
und wurde, was nicht der aktuellen und wissenschaftlich erhär-
teten Sterbewahrscheinlichkeit entspricht?

9. Welche Auswirkungen haben alle die oben genannten syste-
matischen Fehlannahmen und Messfehler auf die Projektion
der Epidemie-Entwicklung?

10. Wie steht der Bundesrat zum übereilten Umstand, dass oft
schon wieder Massnahmen gefordert und eingeleitet wurden,
bevor die vorherigen Massnahmen überhaupt greifen?

11. Sind in der Schweiz genügend moderne Medikamente wie
Dexamethason oder Remdesivir gegen Corona vorhanden?
Werden diese eingesetzt?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4271 n Ip. Landolt. Zwischenbilanz zu den neu struktu-
rierten Asylverfahren  (29.10.2020)

Seit dem 1. März 2019 sind die neuen Asylverfahren in Kraft.
Diese sollen schneller darüber Klarheit verschaffen, ob ein asyl-
suchender Mensch bleiben darf oder nicht. Um die Rechtsstaat-
lichkeit der beschleunigten Verfahren zu garantieren, wird eine
staatliche Rechtsvertretung gewährleistet. Eine externe Ana-
lyse des "Bündnis unabhängiger Rechtsarbeit im Asylbereich"
zeigt nun Optimierungsbedarf. - Ich bitte den Bundesrat deshalb
um die Beantwortung folgender Fragen:
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- Welches Zwischenfazit zieht der Bundesrat in der Beurteilung
der neuen Asylverfahren? Wurde eine Evaluation durchgeführt
oder ist eine solche geplant?

- Wie findet die Qualitätskontrolle des staatlichen Rechtsschut-
zes statt?

- Wie beurteilt der Bundesrat die Tatsache, dass die Überfüh-
rungsquote von beschleunigten in erweiterte Verfahren deutlich
unter dem angestrebten Richtwert liegt?

- Wie hoch ist die Zahl der Mandatsniederlegungen durch den
staatlichen Rechtsschutz? Welches sind die Gründe?

- Wie beurteilt der Bundesrat den Einsatz von Fallpauschalen?
Führen diese zu den gewünschten Anreizen?

- Wie erklärt sich der Bundesrat die enormen regionalen Unter-
schiede bezüglich Beschwerdequote?

- Erachtet es der Bundesrat als sinnvoll, am hohen Verfahren-
stempo (inkl. kurze Beschwerdefristen) festzuhalten?

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4272 n Po. Storni. Interkantonaler soziodemografischer 
Ausgleich der Krankenkassenprämien im KVG  (29.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzustellen,
ob und wie die soziodemografische Struktur der Kantone die
Gesundheitskosten beeinflusst und sich auf die Prämien aus-
wirkt.

Im Bericht soll geprüft werden, ob gestützt auf die durchschnitt-
lichen Risikounterschiede in Bezug auf das Alter ein interkanto-
naler Risikoausgleich eingeführt werden kann, mit dem Ziel, die
Prämienkosten auszugleichen, die auf die unterschiedliche
Altersstruktur in den einzelnen Kantonen zurückzuführen sind.
Darüber hinaus soll der Bericht prüfen, ob es möglich wäre,
über eine individuelle Prämienreduktion einen Ausgleich der
durchschnittlichen Risikounterschiede in Bezug auf das Alter zu
schaffen.

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Cattaneo, Crottaz,
Farinelli, Fehlmann Rielle, Gysi Barbara, Hurni, Locher Bengue-
rel, Marra, Piller Carrard, Pult, Regazzi, Schneider Schüttel (14)

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4273 n Ip. Fehlmann Rielle. Umsetzung des Geldspielge-
setzes. Es braucht unbedingt Korrekturen  (29.10.2020)

2019 trat das neue Geldspielgesetz in Kraft. Eines seiner Ziele
ist, Jugendliche und besonders verletzliche Personen vor der
Gefahr übermässigen Spiels zu schützen. Zur Erinnerung: Der
Vorschlag, eine unabhängige Kommission einzusetzen, die die
Entwicklung der Geldspiele verfolgt, wurde abgelehnt unter
dem Vorwand, sie sei unnütz und zu teuer.

Zu Beginn des Sommers 2020 hat die Loterie Romande im
Rahmen ihres Sportwetteangebots "JouezSport!" die Werbe-
kampagne "Bienvenue dans le monde des parieurs" (ÜS: "Will-
kommen im Land der Wetten") lanciert. Diese Werbung wurde
am Fernsehen gezeigt und ist heute in seiner Langversion auf
YouTube zugänglich und in der Kurzform in den sozialen
Medien der Loterie Romande.

Dieser Videoclip richtet sich an ein sehr junges Publikum: die
darin gezeigte Umgebung, die Musik und die Gestaltung des
Films beweisen das. Der Clip lädt die Zuschauerinnen und
Zuschauer, insbesondere diejenigen, für die die Vorhersage der
Zukunft zur zweiten Natur wird, ein, der Welt der Tipperinnen
und Tipper beizutreten.

Laut Artikel 74 Absatz 1 des Geldspielgesetzes (BGS) dürfen
aber Veranstalterinnen von Geldspielen nicht in aufdringlicher
oder irreführender Weise Werbung betreiben. Absatz 2 des glei-
chen Artikels untersagt Werbung, die sich an Minderjährige
richtet. In Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe a der Geldspielverord-
nung wird präzisiert, dass Werbung insbesondere als dann als
irreführend gilt, wenn sie den Eindruck vermittelt, Wissen,
Fähigkeiten, Geschicklichkeit oder andere Eigenschaften der
Spielerin oder des Spielers die Gewinnchance beeinflussen.
Und dies ist ganz klar nicht der Fall.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Marra, Piller
Carrard (5)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4274 n Ip. Bellaïche. Videoidentifikation gemäss Artikel 
7 Absatz 1 VZertES  (29.10.2020)

Der Bundesrat wird gebeten zu erläutern, welche spezifischen
technischen und betrieblichen Voraussetzungen für die Einfüh-
rung der Video-Identifikation in der Schweiz gemäss Artikel 7
Absatz 1 VZertES erforderlich sind, sowie eine Konformitätsbe-
wertungsstelle gemäss Artikel 7 Absatz 1 VZertES zu bestim-
men.

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4275 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Stromversorgungssicherheit gewährleisten 
mittels systemtechnischer Abkommen mit den 
Nachbarländern  (29.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, damit
die Schweiz - unabhängig von einem allfälligen institutionellen
Abkommen mit der EU - rasch systemtechnische Abkommen
mit den Nachbarländern im Energiebereich abschliessen kann.
Diese technischen Abkommen sollen die Netzstabilität sicher-
stellen und die Versorgungssicherheit erhöhen.

Sprecher: Imark

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4276 n Ip. de la Reussille. Konzernverantwortungs-
Initiative  (29.10.2020)

An der Medienkonferenz im Hinblick auf die Abstimmung vom
29. November 2020 hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorste-
herin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements,
erklärt, dass die Volksinitiative "Für verantwortungsvolle Unter-
nehmen - zum Schutz von Mensch und Umwelt" Arbeitsplätze
und den Wohlstand in unserem Land gefährdet. Wir sind von
dieser Aussage des Bundesrats sehr überrascht und fordern ihn
auf, die folgenden Fragen zu beantworten:

- Kann uns der Bundesrat erklären, inwiefern der Schutz der
Menschenrechte durch Schweizer Unternehmen in Ländern, in
welchen diese Rechte systematisch verletzt werden, Arbeits-
plätze und Wohlstand in unserem Land gefährden könnte?

- Kann uns der Bundesrat erklären, warum der Schutz der
Umwelt durch diese Unternehmen in diesen Ländern ein Pro-
blem darstellt für unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand?

- Ist der Bundesrat der Meinung, dass die schlechte Behand-
lung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihrer
Umgebung eine unverzichtbare Voraussetzung ist, um den
Wohlstand in der Schweiz zu gewährleisten?

- Ist der Bundesrat in seiner Funktion als Depositar zahlreicher
internationaler Abkommen nicht vielmehr der Ansicht, dass mit
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zwingenden Bestimmungen in diesen beiden Bereichen unser
Land weltweit als Vorbild dienen könnte und von vielen Ländern
als würdiges Beispiel anerkannt würde, das gerne zitiert wird?

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4277 n Ip. de la Reussille. Stopp dem Grössenwahn der 
Banken!  (29.10.2020)

Zahlreiche Medien unseres Landes haben über ein Projekt zur
Fusion der UBS und der Credit Suisse berichtet. Laut diesen
Quellen soll der Verwaltungsratspräsident der UBS bereits den
Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements und Ver-
treter der FINMA getroffen haben, um dieses Thema zu erör-
tern. Aus dieser Fusion würde die grösste Bank Europas
hervorgehen - als wäre das ein besonderer Ehrentitel für unser
Land! Es sei daran erinnert, dass gewisse international tätige
Banken sich in den vergangenen Jahren vor allem dadurch her-
vorgetan haben, dass sie überall in der Welt mehrfach für ver-
schiedene Vergehen verurteilt worden sind. Hauptsächlich ging
es darum, dass sie Superreiche dabei unterstützt oder angelei-
tet haben, ihr Geld vor dem Fiskus ihres Landes zu verbergen.

Sollte diese Fusion tatsächlich zustande kommen, so wäre die
neue Bank in der Tat "too big to fail". Folglich könnte der Bun-
desrat die Bank nicht fallenlassen, wenn sie in neue Schwierig-
keiten geriete, die zu massiven Verlusten oder neuen
Verurteilungen führen würden. Ein Vollzug der Fusion hätte
zudem gemäss einigen Quellen zur Folge, dass fast 15 Prozent
der 5000 Stellen in der Schweiz verschwänden.

- Unterstützt der Bundesrat dieses Fusionsprojekt? Und
gedenkt er ein Verfahren zur Information der Bundesversamm-
lung einzuleiten?

- Kann der Bundesrat garantieren, dass die Schweizer Steuer-
pflichtigen das Konkursrisiko einer Bank, die fraglos "too big to
fail" ist, in keinem Fall tragen müssten?

- Diese mögliche Fusion würde wahrscheinlich zu Hunderten
von Entlassungen führen. Macht sich der Bundesrat Gedanken
über diese Entlassungen und ihre sozialen Folgen?

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4278 n Ip. Hurni. Luftfahrt. Angesichts der geleisteten 
Unterstützung wäre ein faires Verhalten gegenüber den 
Konsumentinnen und Konsumenten das Mindeste  
(29.10.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, im Zusammenhang mit dem Vor-
gehen, welche einige vom Bund unterstützte Luftfahrtunterneh-
men bei der Annullation von Flügen an den Tag legen, die
folgenden Fragen zu beantworten:

1. Ist dem Bundesrat bekannt, ob Luftfahrtunternehmen in den
vergangenen Monaten bei der Rückerstattung von Flugtickets
unlautere Geschäftspraktiken an den Tag gelegt haben?

2. Kann der Bundesrat gegebenenfalls darüber informieren, wie
häufig unlautere Geschäftspraktiken festgestellt wurden und
wie dann auf diese reagiert wurde?

3. Wie steht der Bundesrat zum Vorgehen, den Hinflug zu
annullieren und die Kosten dafür zurückzuerstatten und einzig
den Rückflug durchzuführen?

4. Ist vorgesehen, dass das SECO unter Berufung auf das Bun-
desgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb von Amtes inter-
veniert?

5. Beabsichtigt der Bundesrat bei den Luftfahrtunternehmen
vorstellig zu werden und diese zu einem fairen Verhalten

gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten anzuhalten
- dies insbesondere mit Blick auf die grosse finanzielle Unter-
stützung, die den Unternehmen gewährt worden ist?

6. Könnte eine genauere Regelung des Luftbeförderungsver-
trags künftig zur Klärung der Lage und zu einer Verringerung
der Streitfälle beitragen?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Fehlmann Rielle, Gysi
Barbara, Marra, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Roth Fran-
ziska, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni (13)

20.4279 n Ip. Crottaz. Kosten der schweren Geräte der 
Medizintechnik  (30.10.2020)

Der Bundesrat verfolgt zurzeit verschiedene Wege, um den ste-
ten Anstieg der Gesundheitskosten zu bremsen.

Es gibt Vorschläge in den Bereichen Medikamentenpreise,
Begrenzung der Anzahl Leistungserbringer im Pflegesektor,
eine Revision der Tarife und der Einführung eines obligatori-
schen Hausarztmodells.

In den Kantonen Waadt, Freiburg und Neuenburg sorgt seit
einigen Jahren ein Moratorium dafür, dass keine neuen schwe-
ren Geräte der Medizintechnik angeschafft werden. Der Kanton
Genf hat für die Anschaffung neuer solcher Geräte eine
Bedarfsklausel eingeführt.

Im Kanton Freiburg verdreifachte sich beispielsweise die Anzahl
Magnetresonanztomographen und Computertomographen in
den rund zehn Jahren vor 2016, also vor der Verhängung des
Moratoriums. Damit lag der Kanton Freiburg über dem schwei-
zerischen Mittel.

Jedes neue Gerät schafft neue Bedürfnisse. Wegen dieses
Überangebots können die Gesundheitskosten nicht sinken.

Darum bitte ich den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:

1. Sanken die Kosten der Untersuchungen, die mit solchen
Geräten durchgeführt werden, in den Kantonen, die ein Morato-
rium verhängt haben?

2. Gibt es einen Bericht über die Gesamtzahl schwerer Geräte
der Medizintechnik in der Schweiz?

3. Gibt es eine Untersuchung zu den Gesundheitskosten, die
auf den Einsatz solcher Geräte zurückzuführen sind?

4. Gibt es einen Vergleich mit unseren Nachbarländern?

5. Ist ein landesweites Moratorium für die solche Apparate
denkbar?

Mitunterzeichnende: Barrile, Bendahan, Fehlmann Rielle, Fri-
dez, Hurni, Maillard, Marra, Molina, Schneider Schüttel, Storni,
Suter (11)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4280 n Ip. Nantermod. Reserven der Krankenversiche-
rer. Aufsicht im Bereich der Prämien und 
Geschäftsgebaren  (30.10.2020)

Der Bundesrat hat am 18. September 2020 eine Änderung eini-
ger Bestimmungen der Krankenversicherungsaufsichtsverord-
nung (KVAV), die die Reserven betreffen, in die
Vernehmlassung geschickt. Die Vorlage enthält Präzisierungen
zum freiwilligen Abbau der Reserven und zum Ausgleich von zu
hohen Prämieneinnahmen.

In den Erläuterungen dazu steht namentlich: "Zusätzlich birgt
die geltende Regelung Fehlanreize. Für die Versicherer besteht
der Anreiz, eher zu hohe Prämien festzulegen, um nachher eine
Rückerstattung vornehmen zu können. Es gibt auch erste Zei-
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chen dafür, dass dieser Mechanismus auch zu kommerziellen
Zwecken genutzt wird. Diese beiden Instrumente dürfen nicht
für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Die Versicherer
sollen zum Beispiel nicht in gewissen Kantonen neue Versi-
cherte gewinnen können, indem sie jedes Jahr Rückerstattun-
gen für zu hohe Prämieneinnahmen in Aussicht stellen. Die
Absicht des Gesetzgebers war nämlich nicht, den Versicherern
ein neues Marketinginstrument an die Hand zu geben, sondern
eine möglichst präzise Prämienfestsetzung zu gewährleisten".

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Welche konkreten Zeichen gibt es dafür, dass gewisse Versi-
cherer die Rückerstattung der Prämien zu kommerziellen Zwek-
ken nutzen?

2. Die Prämien müssen vom BAG genehmigt werden. Dieses
kann die Genehmigung der von den Versicherern vorgelegten
Prämien verweigern, wenn diese die Kosten nicht decken oder
wenn sie zu übermässigen Reserven führen. Falls es tatsäch-
lich Zeichen für eine Nutzung der Prämienrückerstattung zu
kommerziellen Zwecken gibt, warum genehmigt dann das BAG
zu hohe Prämien?

3. Falls gewisse Versicherer systematisch unnötig hohe Prä-
mien zur Genehmigung vorgelegt haben, warum hat dann das
BAG nicht die erforderlichen Korrekturmassnahmen ergriffen?

20.4281 n Ip. Nicolet. Covid-19-Solidarbürgschaften. Wie 
bewältigen wir neue Wellen?  (30.10.2020)

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie hat der Bundesrat sehr
rasch auf dem Verordnungsweg dafür gesorgt, dass Unterneh-
men, die von der Krise getroffen wurden, sich schnell mit Liqui-
dität versorgen konnten. Dieses Programm funktionierte zur
grossen Zufriedenheit der Unternehmen wie auch der Bürg-
schaftsorganisationen und des Bundes.

Angesichts der zweiten Welle und im Wissen, dass das Parla-
ment es im Juni abgelehnt hat, den Unternehmen Zugang zu
einer zweiten Bürgschaft zu gewähren, stelle ich dem Bundes-
rat folgende Fragen:

1. Gedenkt der Bundesrat, dieses Bürgschaftsprogramm im
Rahmen des vom Parlament ursprünglich gutgeheissenen Ver-
pflichtungskredits von 40 Milliarden Franken zu verlängern?

2. Eine bestimmte Anzahl Unternehmen hat diese Hilfen bereits
in Anspruch genommen. Könnte der Bundesrat - im Wissen,
dass diese Unternehmen keinen weiteren Antrag bei einer
Bürgschaftsorganisation stellen können - einen Mittelweg ins
Auge fassen, wonach ein zweites Gesuch um eine Bürgschaft
nur bei derjenigen Organisation gestellt werden dürfte, die die
erste Bürgschaft gewährt hat?

Ich danke dem Bundesrat für die Beantwortung dieser Fragen.

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4282 n Ip. Egger Mike. Mehr Objektivität bei den Covid-
19-Zahlen  (30.10.2020)

Die bestehenden Statistiken über die Corona-Pandemie enthal-
ten eine unübersichtliche Masse an Zahlen, deren Auslegung
und Gewichtung grossen Einfluss auf die öffentliche Meinung
haben können. Dies führt dazu, dass die Zahlen in gewissen
Medien weniger im Sinne eines objektiven Informationsauftrags
präsentiert werden, sondern im Hinblick auf die grösstmögliche
Aufmerksamkeit der Leser, bzw. Nutzer der entsprechenden
Print- und Onlinemedien. Zudem werden Begriffe vermischt,
beispielsweise "Neu gemeldete Fälle" und "Neuinfektionen".

Das kann dazu führen, dass aus wirtschaftlichen Gründen in
der Bevölkerung bewusst oder unbewusst Unsicherheiten aus-
gelöst werden. Dieser Entwicklung sollte der Bundesrat entge-
gentreten. Die aktuelle besondere Lage ermöglicht es den
Behörden, beispiellose Massnahmen zu treffen, die schwerwie-
gende Auswirkungen auf das wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Leben haben und deshalb rechtfertigt sich auch eine
Intervention bei den Medienverlagen.

Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die täglich veröffent-
lichten Zahlen über die laborbestätigten Coronafälle nur einen
Teil der tatsächlichen Situation abbilden, und dass die Entwick-
lung der Zahl der belegten Spital- und Intensivbetten durch
Covid19-Patienten, sowie die Zahl der Personen, die keinerlei
oder milde Symptome zeigen oder genesen sind, der Öffentlich-
keit ein objektiveres Bild abgeben würden?

2. Ist der Bundesrat bereit, seine Kompetenzen im Rahmen der
besonderen Lage zu nutzen, um die Medien zu veranlassen,
die COVID19-Statistiken auf objektiverer Art und Weise zu ver-
öffentlichen, einschliesslich der Präzisierung von gewissen
Begriffen?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4283 n Ip. Guggisberg. Covid-19. Schwerere Krankheits-
verläufe und erhöhte Sterblichkeit bei niedrigem Vitamin-D-
Blutspiegel  (30.10.2020)

Wie beurteilt der Bundesrat die Aussagen im Positionspapier
der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung?

Ist der Bundesrat bereit, dafür zu sorgen, dass ausgewählte
Spitäler, die Covid-19 Patienten behandeln, den Vitamin-Status
bei der Einlieferung der Patienten messen, den Vitaminmangel
bei einer Testgruppe ausgleichen und den Krankheits-Verlauf
von Personen mit und ohne Mangelerscheinungen wissen-
schaftlich auswerten?

Ist er bereit, die Empfehlungen der Schweizerischen Gesell-
schaft für Ernährung in die Kommunikation der Öffentlichkeit
aufzunehmen, um diese zu schützen?

Handelt es sich bei der Aussage eines Corona-Taskforce-Mit-
glieds, wonach der Effekt der Nahrungsergänzungsmittel nicht
erwiesen sei, um eine persönliche Aussage oder um die wis-
senschaftlich fundierte Position der Taskforce?

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4284 n Mo. de Quattro. Einsatz von Schnelltests ohne 
Einschränkung  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Schnelltests so rasch wie mög-
lich ohne Einschränkungen einzusetzen, also sobald die Pro-
duktions- und Vertriebskapazitäten der pharmazeutischen
Industrie ausreichen. Die Anwendung wird vom Bund finanziert.

20.4285 n Po. FDP-Liberale Fraktion. Berufsbildung und 
Gleichstellung. Lust und Kompetenzen vermitteln, unter-
nehmerisch tätig zu werden – Frauen wie Männern, und in 
allen Branchen  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Inhalte der vom Bund aner-
kannten Ausbildungsprogramme (höhere Fachschulen, Fach-
hochschulen usw.) einem Vergleich zu unterziehen. Untersucht
werden soll, welchen Stellenwert in diesen Programmen dem
Unternehmertum zukommt (Entwicklung von Managementkom-
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petenzen, Führung von Teams, Buchhaltung usw.). Dabei sol-
len insbesondere traditionelle Männerberufe und traditionelle
Frauenberufe auf diesen Aspekt hin verglichen werden. Der
Bundesrat wird zudem beauftragt, Lösungen vorzuschlagen,
wie zu erreichen wäre, dass alle Ausbildungen diesen unterneh-
merischen Aspekten den ihnen gebührenden Stellenwert ein-
räumen.

Sprecher: Nantermod

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

20.4286 n Ip. Graf-Litscher. Zuschlagskriterien für Covid-
19-Reservationsantrag mit Molecular Partners  (30.10.2020)

Im Zusammenhang mit dem Vertrag für einen Reservationsan-
trag für ein Therapeutikum gegen SARS-CoV-2 mit der Firma
Mocular Partners bitte ich den Bundesrat, die folgenden Fragen
zu beantworten:

- Aufgrund welcher Kriterien hat der Bundesrat der Firma Mole-
cular Partners den Zuschlag erteilt, obwohl sich die Forschung
im frühen präklinischen Stadium befindet? Ist der Bundesrat
bereit, den Kriterienkatalog zu veröffentlichen? Ist er sich
bewusst, dass er mit dem Vertrag de facto die klinische For-
schung einer einzigen Firma mitfinanziert?

- Wurden auch Investitionen in Firmen mit chemischen und
pflanzlichen Arzneimitteln geprüft, deren Arzneimittel eine
bereits klinisch belegte antivirale, immunstärkende und entzün-
dungshemmende Wirkung haben und die langjährig und sicher
eingesetzt werden?

- Plant der Bundesrat, weitere Verträge mit Pharma-Firmen
abzuschliessen, damit diese Covid-spezifische klinische For-
schung durchführen können? Gehören auch Firmen mit Arznei-
mitteln mit belegter antiviraler, immunstärkender und
entzündungshemmender Wirkung dazu oder setzt der Bundes-
rat einseitig auf neue Technologien? Falls ja, was ist der Grund,
in neue Wirkstoffe und Wirkmechanismen zu investieren, wenn
bereits bewährte Arzneimittel im Markt verfügbar sind?

20.4287 n Mo. Graf-Litscher. Dringender Bedarf an wissen-
schaftlicher Forschung zur Wirkung von Naturheilmitteln 
bei der Stärkung des Immunsystems und der Behandlung 
von Virusinfektionen  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird verpflichtet, aufgrund der Vorgaben der
Bundesverfassung (BV Art. 64 Forschung, BV 118 Schutz der
Gesundheit, BV Art. 118a Komplementärmedizin) und aufgrund
der gesetzlichen Grundlagen im Bundesgesetz über die Förde-
rung der Forschung und der Innovation folgende Forschungsar-
beiten (SR 420.1) sicherzustellen:

In vitro und in vivo Forschung von traditionellen Naturheilmitteln
und pflanzlichen Wirkstoffen,

- die eine belegte antivirale Wirkung haben;

- die traditionellerweise eingesetzt werden zur Stärkung des
Immunsystems, zur Verbesserung der Lungentätigkeit und bei
Herz-Kreislauf Problemen und

- die zur Behandlung von viralen Langzeitfolgen von SARS-
CoV-2 wie eingeschränkter Geruchssinn, Müdigkeit oder Kopf-
schmerzen angewendet werden.

Auch zu erforschen sind Ansätze der integrativen Medizin
(Kombination von Synthetika und Naturheilmitteln) bei der Prä-
vention, Behandlung in der Akutphase und Verminderung von
Langzeitfolgen von Corona-Viren.

Mitunterzeichnende: Addor, Egger Kurt, Feri Yvonne, Friedl
Claudia, Gysi Barbara, Kälin, Locher Benguerel, Lohr, Munz,
Prelicz-Huber, Weichelt-Picard (11)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4288 n Ip. Romano. Krankenkassenprämien 2021. Ist der 
Anstieg im Tessin auf institutionelle Probleme 
zurückzuführen?  (30.10.2020)

Im Tessin steigen die Krankenkassenprämien 2021 um durch-
schnittlich 2,1 Prozent. Im nationalen Vergleich ist dies der
höchste Anstieg; er liegt um 1,6 Prozentpunkte über dem Lan-
desmittel. Gleichzeitig wachsen die Reserven weiter an, die
Prämien entsprechen also nicht den tatsächlichen Kosten.
Darum bitte ich den Bundesrat um Antwort auf folgende Fragen:

1. Trifft es zu, dass die Krankenversicherer eine durchschnittli-
che Prämienerhöhung von 1,7 Prozent beantragten? Wie
kommt es, dass das Bundesamt diesen Prozentsatz und die
Angaben der Krankenversicherer erhöhte?

2. Zur Begründung wird angeführt, in den letzten Jahren seien
die Erhöhungen möglicherweise zu gering ausgefallen. Wo hat
der Mechanismus versagt? Welche Lösungen wurden nicht
umgesetzt?

Der Bundesrat hat festgestellt, die Reserven seien übermässig
hoch und es gelte einen Weg zu finden, sie abzubauen. Die
Krankenversicherer können nach geltendem Recht die Reser-
ven abbauen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Das Problem ist
offensichtlich, auch wenn man nicht nur die Situation im Tessin,
die sich seit Jahren hinzieht, anschaut:

3. Darum und, weil es absolut notwendig ist, die Reserven bes-
ser zu kontrollieren, insbesondere sie zu begrenzen, fragt sich:
Warum wird in der vorgesehenen Änderung der Krankenversi-
cherungsaufsichtsverordnung (KVAV) an der völlig wirkungslo-
sen Kann-Formulierung in Artikel 26 ("...kann seine Reserven
abbauen...") festgehalten, statt zu einer verpflichtenden Formu-
lierung ("...muss seine Reserven abbauen...") überzugehen?

4. Verschiedene Krankenversicherer stellen auf ausdrückliche
Anweisung des BAG den Kantonen nicht mehr vollständige
Daten zur Verfügung. Die betroffenen Kantone können darum
die Prämienanträge der wichtigsten Krankenversicherer im Hin-
blick auf die Stellungnahme gegenüber dem BAG nicht vertieft
prüfen. Schwächt diese Entwicklung nicht das Vertrauen der
Bevölkerung in das System? Warum tritt das BAG den Födera-
lismus mit Füssen und arbeitet nicht umfassend mit den zustän-
digen kantonalen Stellen zusammen, die die Lage in den
Kantonen doch am besten kennen?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4289 n Ip. Romano. Reform "Kaufleute 2022". Ein weite-
rer Schritt hin zum Englischen als Arbeitssprache. Hat der 
Bundesrat dazu nichts zu sagen?  (30.10.2020)

Die Reform "Kaufleute 2022" sieht vor, dass nur noch eine
Fremdsprache - und und dies ist nicht zwingend eine Landes-
sprache - obligatorisch ist und allenfalls eine zweite auf freiwilli-
ger Basis. Es ist also wahrscheinlich, dass die Wahl
zuungunsten der Landessprachen, insbesondere der Minder-
heitensprachen, mehrheitlich auf Englisch fallen wird. Die Aus-
zubildenden in der italienischsprachigen Schweiz würden
dadurch besonders leiden. Sie hätten gegenüber ihren Kollegin-
nen und Kollegen der Alpennordseite einen klaren Nachteil: Da
sie eine Minderheitensprache sprechen und Englisch auf dem
Arbeitsmarkt stark gefragt ist, müssten sie, gehauen oder
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gestochen, auf den Erwerb einer anderen Landessprache ver-
zichten oder andere Fächer, die für ihr Berufsprofil von Bedeu-
tung sind, weglassen. Die Kenntnis der Landessprachen ist
sowohl unter dem institutionellen Aspekt als auch unter dem
realen Gesichtspunkt des Arbeitsmarkts im In- und Ausland
wichtig. Angesichts dieser Reform bitte ich den Bundesrat um
die Beantwortung folgender Fragen:

1. In welchem Verhältnis steht diese Reform zu Ziel 7 der Legis-
laturplanung 2019-2023: "Die Schweiz stärkt den Zusammen-
halt der Regionen und fördert die Verständigung der
unterschiedlichen Kulturen und Sprachgruppen"? Wie koordi-
nieren sich die Departemente untereinander, um dieses Ziel zu
erreichen?

2. Lässt sich diese Reform vereinbaren mit der Kulturbotschaft
2021-2024, die auf Förderung der Mehrsprachigkeit, Verständi-
gung und Austausch unter den verschiedenen Sprachgemein-
schaften und auf Erhaltung der Minderheitensprachen setzt?

3. Handelt es sich hier nicht um einen weiteren Schritt hin zum
Verschwinden der Mehrsprachigkeit in der Schweiz?

4. In der Reform ist vorgesehen, dass jeder Kanton künftig die
an den Berufsschulen angebotenen Sprachen selber festlegen
kann. Entsteht dadurch nicht eine fragmentierte und wenig
koordinierte Bildungslandschaft, in der die meisten Jugendli-
chen auf das Englische setzen?

5. Ist diese Reform wirklich vorteilhaft für den Arbeitsmarkt?
Sind die Schweizer KMU nicht stark überregional - oft über die
Sprachgrenzen hinweg - vernetzt, und sind deshalb Kenntnisse
der anderen Landessprachen nicht eine Notwendigkeit?

6. Ist es im Sinne des Sprachengesetzes und der Förderung der
Mehrsprachigkeit nicht sinnvoll, wenn die Kantone im Lehrplan
für angehende Kaufleute eine Landessprache obligatorisch vor-
sehen?

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4290 n Mo. Romano. Änderung von Artikel 26 KVAV  
(30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Kann-Bestimmung von Arti-
kel 26 der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV)
("...kann seine Reserven abbauen...") in eine Norm umzuwan-
deln, die den Krankenversicherern eine Pflicht auferlegt
("...muss seine Reserven abbauen...").

13.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4291 n Ip. Tuena. Wie lange könnte die Schweiz ein 
anhaltendes Grossaufgebot seiner Milizangehörigen 
verkraften?  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird gebeten Auskunft zu geben, wie die
Schweiz ein anhaltendes Armeegrossaufgebot stemmen
könnte. Wie lange vermögen Armee und Zivilschutz ihre Rolle
mit ihren unzureichend alimentierten Beständen zu erfüllen?
Konkret

- in der gegenwärtigen anhaltenden Covid-19-Krise;

- in einem Szenario erhöhter Spannungen, vergleichbar demje-
nigen der Sicherheitsverbundsübung 19, wenn landesweit kriti-
sche Infrastrukturen über Monate hinweg geschützt werden
müssen;

- im Verteidigungsfall, wenn zusätzlich zu den weiter zu erbrin-
genden Schutzleistungen ein Gegner mit konventionellen und
hybriden Mitteln abgeschreckt oder abgewehrt werden müsste.

Mit wie langen Aktivdienstzeiten müssten die einzelnen Armee-
und Zivilschutzangehörigen rechnen, wenn wegen der zu tiefen
Bestände weniger Ablösungen möglich sind?

Wäre es nicht gegenüber den Dienstpflichtigen fairer und für
Wirtschaft und Gesellschaft tragbarer, wenn die Last eines
andauernden Grossaufgebotes wieder auf mehr Schultern ver-
teilt werden könnte?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4292 n Ip. Quadri. Der Islamische Zentralrat Schweiz soll 
nach der Verurteilung seiner führenden Köpfe endlich ver-
boten werden  (30.10.2020)

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat kürzlich Nicolas Blan-
cho und Qaasim Illi, das Führungsduo des Islamischen Zentral-
rats Schweiz (IZRS), zu bedingten Freiheitsstrafen von 15
beziehungsweise 18 Monaten verurteilt. Verurteilt wurden sie
wegen verbotener Propaganda zugunsten von Al-Kaida und
anderen extremistischen Organisationen.

Die Gefahr, die vom islamischen Extremismus ausgeht, ist
offensichtlich. Dies zeigt die tragische und alarmierende Eskala-
tion der Ereignisse in Frankreich. Auch die Schweiz kann sich
nicht sicher fühlen: Mitte September musste sie beim Anschlag
in Morges ihren ersten Toten verzeichnen. Das neue Gesetz
zur Bekämpfung von Terrorismus - gegen das linke Gruppierun-
gen übrigens das Referendum ergriffen haben - bietet zwar
einige Instrumente, ist aber sicher nicht ausreichend.

Der IZRS wurde schon mehrmals von Gerichten unter die Lupe
genommen. Jetzt kam es zu einer Verurteilung seiner Füh-
rungsmitglieder - die im Übrigen der Urteilsverkündung unent-
schuldigt fernblieben. Das zeigt klar, welchen Stellenwert diese
Islamisten der Schweizer Gesetzgebung und unserem Rechts-
staat zumessen. Sie erkennen sich natürlich in anderen Regeln
wieder (politischer Islam).

Wenige Tage nach der strafrechtlichen Verurteilung seiner Füh-
rungsriege macht der IZRS unbeeindruckt damit weiter, mit sei-
nen Kampagnen über die sozialen Medien das Klima in
Frankreich aufzuheizen. So kommt es dann zu den bestiali-
schen Morden der islamischen Extremisten, die als Schein-
flüchtlinge nach Europa gekommen sind.

Ich frage den Bundesrat:

- Beabsichtigt er angesichts der strafrechtlichen Verurteilung
der IZRS-Führungsleute, diese Organisation zu verbieten, ihre
Auflösung zu veranlassen und die Ausweisung ihrer Mitglieder
mit ausländischer oder doppelter Staatsangehörigkeit aus der
Schweiz anzuordnen?

- Beabsichtigt er, endlich die ausländische Finanzierung von
Moscheen und islamischen Kulturzentren zu verbieten, dies
auch angesichts der Zunahme des islamistischen Terrorismus
im nahen Frankreich, vor der auch die Nachbarländer nicht die
Augen verschliessen können?

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4293 n Mo. Walliser. Beseitigung der Marktabschottung 
mittels Gleichbehandlung aller Importeure  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen
dahingehend anzupassen, dass die CO2-Ziele auf Fahrzeugim-
porte von in der EU neu in Verkehr gesetzten Fahrzeugen, die
über keine EG-Gesamtgenehmigung (EG-GG) verfügen, gleich-
gestellt werden mit den Zielen für Fahrzeugen, die über eine
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EG-GG verfügen bzw. für die ein Klein- oder Nischenhersteller-
ziel (KNHZ) beantragt wurde.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4294 n Ip. Quadri. Reserven der einzelnen Krankenversi-
cherer 2019. Warum werden die Zahlen noch geheim 
gehalten?  (30.10.2020)

Bekanntlich belaufen sich die Gesamtreserven der Krankenver-
sicherer gegenwärtig auf rund 11 Milliarden Franken.

Das BAG hat aber für 2019 und damit für ein konsolidiertes und
abgeschlossenes Rechnungsjahr erst die Höhe der Gesamtre-
serven bekannt gegeben, nicht aber wie hoch sie für jeden ein-
zelnen Krankenversicherer ausgefallen sind.

Diese Situation ist unüblich auch im Vergleich mit den vergan-
genen Jahren, in denen jeweils die Zahlen des Vorjahres gleich
nach der Medienkonferenz zur Ankündigung der Krankenkas-
senprämien für das folgende Jahr veröffentlicht (auch diese
Praxis wäre im Übrigen eine Diskussion wert, denn es wäre
sinnvoll, die betreffenden Daten vor der Bekanntgabe der
neuen Prämien schon bekannt wären).

2019 haben die Krankenversicherer einen Gewinn von 1,7 Milli-
arden erzielt. Diese flossen selbstverständlich in die Reserven,
die damit erneut zunehmen.

Zurzeit ist die Verordnung über die Reserven in der sozialen
Krankenversicherung in der Vernehmlassung. In diesem
Zusammenhang ist es umso sinnvoller, den wirklichen Reich-
tum der Krankenversicherer zu kennen. Aber nein, gerade die-
ses Jahr wurden die entsprechenden Zahlen noch nicht
veröffentlich - ohne Grund.

Darum frage ich den Bundesrat:

- Warum hat das BAG die Höhe der Reserven der einzelnen
Krankenversicherer per Ende 2019, insbesondere die Tabellen
T 5.03 und T 1.02 noch nicht bekannt gegeben?

- Wann ist mit diesen Zahlen zu rechnen?

- Ist es richtig, dass diese Zahlen geheim bleiben im Zeitpunkt,
in dem die Verordnung über die Reserven in der sozialen Kran-
kenkasse in der Vernehmlassung ist? Ist der Bundesrat nicht
auch der Ansicht, dass damit denjenigen, die sich an der Ver-
nehmlassung beteiligen, für die Beurteilung ein wichtiges Puz-
zleteil fehlt?

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4295 n Ip. Streiff. Schutz der Bevölkerung in Berg 
Karabach  (30.10.2020)

Seit einigen Wochen kämpfen Armenien und Aserbaidschan
unter grossen Verlusten um Berg-Karabach. Die Region wird
einmal mehr zum Spielball der Geopolitik, mischen in dem Kon-
flikt doch neben den beiden direkt involvierten Staaten auch die
Türkei, Israel, Russland und der Iran mit. Insbesondere die Tür-
kei muss aufgrund der Faktenlage als direkter Aggressor
betrachtet werden und wurde von Frankreich, Russland und
anderen Staaten auch bereits gerügt, unter anderem weil über
die Türkei syrische Dschihadisten in die Konfliktregion
geschleust wurden.

Am verletzlichsten in diesem Konflikt ist die christliche Bevölke-
rung von Berg-Karabach, die keinen international anerkannten
und dadurch schützenden Staat besitzt. Vielmehr wird sie der-
zeit von jenem Staat, der Anspruch auf das Gebiet erhebt, sel-
ber beschossen. Der Bevölkerung von Berg-Karabach droht
Vertreibung und Vernichtung. Gleiches gilt aber, sollte die Tür-

kei ihre eingeschlagene Grossmachtpolitik weitertreiben, für
das gesamte armenische Volk. Aserbaidschan und die Türkei
lehnen Friedensgespräche unter der Leitung der explizit für
diese Vermittlung zuständige "Minsker Gruppe" der OSZE ab.

Angesichts dieser bedrohlichen Ausgangslage, welche auch
eine Eskalation weit über die Region hinaus möglich erscheinen
lässt, bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:

1. Welche Position nimmt der Bundesrat ein, um die Bevölke-
rung in Berg-Karabach zu schützen? Bekennt er sich zu den
Madrid-Prinzipien der OSZE, welche einen konkreten Plan zur
Beilegung des Konflikts enthalten?

2. Ist er bereit, die Republik Arzach als unabhängigen Staat zu
akzeptieren, sollte dies das Mittel zum Schutz des Armenischen
Volkes sein?

3. Welche Massnahmen unternimmt der Bundesrat, um sicher-
zustellen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zur Türkei und
zu Aserbaidschan (z.B. über die staatliche Ölgesellschaft
Socar) nicht dazu genutzt werden, um den Krieg im Kaukasus
zu finanzieren?

4. Welche wirtschafts-, migrations- und aussenpolitischen Mas-
snahmen hat der Bundesrat zur Hand und ist er bereit zu ergrei-
fen, um völkerrechtswidrige Einmischungen der Türkei in den
Konflikt um Berg-Karabach zu sanktionieren?

5. Welche Bemühungen zur Vermittlung in diesem Konflikt
erachtet der Bundesrat als möglich oder hat er auf diplomati-
scher Ebene bereits unternommen?

Mitunterzeichnende: Candinas, de la Reussille, Gafner, Gugger,
Marra, Moser, Studer, von Siebenthal (8)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4296 n Ip. Weichelt-Picard. Panzermörser 16  
(30.10.2020)

1. Ist dem Bundesrat, der Vorsteherin des VBS und dem VBS
das Dokument von RA Dr. iur. Rudolf P. Schaub Oberstleutnant
a.D. bezüglich ""Panzermörser 16 - weiterer "Meilenstein"
(2020) im Beschaffungsskandal" bekannt?

2. armasusisse kommt in ihrer Medienmitteilung vom 24. April
2020 zum Schluss, dass die Kriterien für die Truppentauglich-
keit erfüllt seien und der Nachweis für einen Einsatz in der
Armee erbracht sei. Wie kommt armasuisse zu dieser Schluss-
folgerung?

3. Kann die Truppentauglichkeitserklärung des Armeestabs
vom 3. August 2020 öffentlich gemacht werden? Wie viele Krite-
rien wurden geprüft und wie viele davon sind als "bedingt trup-
pentauglich" bzw. wie viele als "nicht truppentauglich"
qualifiziert? Gibt es Auflagen und wenn ja welche und bis wann
müssen diese erfüllt werden? Ist die Truppentauglichkeitserklä-
rung vom 3. August 2020 definitiv?

4. Sowohl im EFK Bericht vom 4. März 2020 als auch in den
Medien (bsp. Blick vom 7. September 2020) ist vom Vorwurf der
politischen Einflussnahme zu lesen, die zum Entscheid des
Typen geführt habe. Was sagt der Bundesrat dazu?

5. Wann wird die Einführung des Panzermörsers 16 bei der
Truppe fertig sein?

Mitunterzeichnende: Porchet, Schlatter (2)
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20.4297 n Ip. Klopfenstein Broggini. Neonicotinoide sind 
"Bienenkiller"  (30.10.2020)

Neonicotinoide stellen für Bestäuber und die Natur insgesamt
eine ernsthafte Bedrohung dar. Nun will der Bundesrat das
gefährliche Insektizid Gaucho aus der Klasse der Neonicoti-
noide wieder zulassen. Hat der Bundesrat abgeschätzt, welche
Auswirkungen dieses Produkt auf die Bienen und auf die
Umwelt hat?

Hat der Bundesrat zudem Alternativen zum Einsatz des gefähr-
lichen Insektizids Gaucho bei der Bekämpfung der grünen Blatt-
laus in Zuckerrübenkulturen geprüft, beispielsweise die
Belüftung der Böden oder das Ausbringen von Fressfeinden der
grünen Blattlaus?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Dandrès, Matter
Michel, Munz, Python (5)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4298 n Ip. Klopfenstein Broggini. Riesiges Einkaufszen-
trum an der Grenze zur Schweiz. Drohende Austrocknung 
des Vallon de l'Allondon  (30.10.2020)

In Saint-Genis-Pouilly im Pays de Gex (F) ist das Einkaufszen-
trum OPEN in Planung. Hat die Schweiz in Anwendung der
Espoo-Konvention an der Prüfung der Umweltauswirkungen
dieses Vorhabens teilgenommen? Wenn ja: Welche Schlussfol-
gerungen wurden unter Berücksichtigung welcher Argumente
gezogen? Falls der Bund nicht konsultiert worden ist: Wie beab-
sichtigt er sich Gehör zu verschaffen?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Dandrès, Matter
Michel, Pasquier, Python (5)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4299 n Ip. Badran Jacqueline. Marktneutralität der Akti-
enanlagen der SNB und Klimarisiken  (30.10.2020)

Die SNB weigert sich standhaft Klimarisiken aus ihrem Anlage-
portfolio zu eliminieren. Unter anderem argumentiert sie damit
sie wolle keine Verzerrungen ihrer marktneutralen Anlagestrate-
gie. In diesem Zusammenhang stellen sich erneut einige Fra-
gen:

1. Die SNB hat in einem Vortrag von Andréa Maechler und Tho-
mas Moser im vergangenen November klargestellt, dass Klima-
risiken zu den finanziellen Risiken zählen, denen die SNB
Bilanz ausgesetzt ist, und dass die Berücksichtigung dieser
Risiken ein integraler Bestandteil bei der Verwaltung des SNB
Anleihenportfolios ist. Wie gehen Sie dabei vor? Nutzt die SNB
die Szenarien in Bezug auf Klimarisiken, die vom "Central
Banks and Supervisors Network for Greening the Financial
System" erarbeitet worden sind, in dem die SNB Mitglied ist?
Nutzt die SNB die Analysen spezialisierter Anbieter zu Klimari-
siken? Wenn nicht, planen Sie den Einsatz dieser Szenarien
und Analysen?

2. Die SNB verfolgt nach eigener Aussage in ihren Aktienanla-
gen einen passiven Ansatz, mit dem sie darauf abzielt, die
Märkte, in die sie investiert, neutral abzubilden und Über- und
Untergewichtungen in einzelnen Sektoren oder Unternehmen
zu verhindern. Das Think Tank council on economic polciies hat
in einem Beitrag kürzlich geschrieben, dass die SNB in ihrem
US-Aktienportfolio, für das eine detaillierte Übersicht vorliegt,
ein Übergewicht in gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen
hat. Stimmt es, dass das US-Aktienportfolio der SNB im Ver-
gleich zum US-Gesamtmarkt überproportional in gross- und mit-
telkapitalisierte Firmen investiert ist? Wenn ja, wie verträgt sich

diese Allokation mit Ihrem Anspruch marktneutral zu investie-
ren? Gibt es neben der Unternehmensgrösse weitere Kriterien,
nach denen Sie in Ihren Aktieninvestments von einem neutralen
Ansatz abweichen?

3. Die SNB investiert gemäss ihren Anlagerichtlinien nicht in
Unternehmen, die unter gewisse Ausschlusskriterien fallen. Ist
die SNB bereit - ähnlich wie z.B. der norwegische Staatsfonds -
die Liste der ausgeschlossenen Unternehmen offenzulegen?
Wenn nein, warum nicht?

4. Einer der Ausschlüsse der SNB bezieht sich auf Unterneh-
men, die systematisch gravierende Umweltschäden verursa-
chen. Was sind die konkreten Kriterien und Indikatoren, nach
denen die SNB bzw. die externen Dienstleister, die die SNB in
diesen Prozess einbindet, entscheiden, ob ein Unternehmen
unter diesen Ausschluss fällt?

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4300 n Mo. Quadri. Terroristische Wirtschaftsmigran-
ten. Entscheidend ist, dass an den Grenzen gehandelt wird  
(30.10.2020)

Angesichts der Bedrohung durch den islamischen Terrorismus
wird der Bundesrat beauftragt, Italien darum zu ersuchen, dass
es seine Häfen für die illegale Migration wieder schliesst. Der
Bundesrat wird zudem beauftragt, die Kontrollen an den Lan-
desgrenzen, insbesondere an den Grenzen zu Italien, sowie die
Regeln für die Aufnahme von Migrantinnen und Migranten zu
verschärfen.

Mitunterzeichner: Marchesi (1)

13.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4301 n Mo. Funiciello. Keine Boni bei Covid-Hilfe!  
(30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, alle gesetzlichen Grundlagen im
Rahmen von staatlichen Unterstützungsleistungen in der Covid-
Krise so anzupassen, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung
eines Unternehmens, das in irgendeiner Art während der Covid-
Krise durch Bundesgelder unterstützt wird und wurde (ob nun
mit einem Kredit, durch Kurzarbeit, oder A-fonds-perdu-Beiträ-
gen usw.), keine "variablen Lohnkomponenten" (Boni) erhalten
dürfen, wenn das fixe Basis-Gehalt einen gewissen Betrag
übersteigt.

Mitunterzeichnende: Atici, Badran Jacqueline, Bendahan, Bir-
rer-Heimo, Crottaz, Dandrès, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hurni, Jans, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Marti Samira,
Meyer Mattea, Molina, Nordmann, Nussbaumer, Pult, Seiler
Graf, Storni, Suter, Wasserfallen Flavia, Wermuth, Widmer
Céline (25)

13.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4302 n Po. Molina. Übersicht zum sozialen Unternehmer-
tum in der Schweiz  (30.10.2020)

Der Bundesrat legt einen Bericht vor, der eine Übersicht über
bestehende Definitionen und die quantitative und qualitative
Bedeutung des sozialen Unternehmertums (Social Entrepre-
neurship, Economie sociale et solidaire) in der Schweiz gibt und
dabei auch aktuelle Erfahrungen im Ausland (z. B. in Frank-
reich, Deutschland, Italien oder Luxemburg) berücksichtigt. Auf
dieser Grundlage zeigt er Wege auf, wie das soziale Unterneh-
mertum hierzulande gezielt gestärkt werden könnte.
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Mitunterzeichnende: Atici, Bendahan, Crottaz, Fehlmann Rielle,
Friedl Claudia, Graf-Litscher, Gugger, Gysi Barbara, Hurni,
Locher Benguerel, Marra, Marti Samira, Mettler, Munz, Piller
Carrard, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Storni, Suter,
Trede, Widmer Céline (22)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4303 n Po. Addor. Maskenpflicht. Wie steht es um die 
Nebenwirkungen?  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, der die verschiedenen Nebenwirkungen beschreibt,
die sich durch das Maskentragen ergeben können. Im Bericht
soll zudem eine Interessenabwägung vorgenommen werden,
um allenfalls Änderungen betreffend Massnahmen vorzuschla-
gen, die im Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichts umgesetzt
werden. Dazu gehört insbesondere eine angemessene Ausnah-
meregelung.

Mitunterzeichner: Nidegger (1)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4304 n Mo. Addor. Masken von der Mehrwertsteuer 
befreien  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine dringliche
gesetzliche Grundlage dafür vorzulegen, dass chirurgische
Masken von der Mehrwertsteuer (MWST) befreit oder zumin-
dest dem reduzierten Satz unterstellt werden, dies mindestens
so lange, wie die Covid-19-Krise andauert.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Kamerzin, Reynard, Roduit,
Ruppen (5)

13.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4305 n Ip. Badran Jacqueline. Umweltbezogene Anlage-
richtlinien der SNB. Diamondback Energy und Klimakrise  
(30.10.2020)

SRF strahlte vor wenigen Wochen einen Dokumentarfilm SRF
DOK über "Schweizer Grossbanken und die Klimakrise" aus. Er
portraitiert unter anderem zwei von CS und UBS finanzierte Fir-
men: RWE und Diamondback Energy. Letztere ist auf die
höchst umstrittene Förderung von Erdöl und Gas durch Frak-
king fokussiert. Zusätzlich wird berichtet, dass Diamondback
Energy überdurchschnittliche Mengen an Gas abfackelt bzw.
unverbrannt direkt in die Luft leitet, anstelle es als Energieträger
nutzbar zu machen.

Gemäss dem US-amerikanischen Börsengesetz, dem "Securi-
ties Exchange Act", sind institutionelle Investoren mit einem
Anlagevolumen über 100 Millionen US Dollars verpflichtet, vier-
teljährlich offenzulegen, welche Wertpapiere, die an einer US-
amerikanischen Börse gehandelt werden, gehalten werden. Die
SNB fällt unter diese Berichtspflicht der der "U.S. Securities and
Exchange Commission" (SEC). Deshalb ist ersichtlich, dass die
SNB in Diamondback Energy investiert ist.

Die SNB investiert gemäss ihren Anlagerichtlinien nicht in
Unternehmen, die unter gewisse Ausschlusskriterien fallen.
Einer der Ausschlüsse der SNB bezieht sich auf Unternehmen,
die systematisch gravierende Umweltschäden verursachen.

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. Ist die SNB auch in RWE investiert?

2. Wie ist die Anlage der SNB in Diamondback Energy mit den
eigenen Anlage-Richtlinien zu vereinen, die ein Engagement in
Unternehmen ausschliesst, die gravierende Umweltschäden
verursachen? Welche Indikatoren respektive Kriterien werden
herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Unternehmen "syste-
matisch gravierende Umweltschäden" verursacht?

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4306 n Mo. Bircher. KVG. Dynamische Kostenneutralität 
während mindestens fünf Jahre sicherstellen  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, mit einer Präzisierung des
Krankenversicherungsgesetzes (KVG) dafür zu sorgen, dass

im Rahmen der jeweiligen Prüfung von schweizweit gültigen
Tarifstrukturen die dynamische Kostenneutralität während

mindestens fünf Jahren sichergestellt wird.

13.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4307 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Corona-
Prämie  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Vorlage auszuarbeiten,
um dem Personal in den Spitälern und ähnlichen stationären
und ambulanten Einrichtungen mit Covid-Patientinnen und
Covid-Patienten eine einmalige Corona-Prämie in der Höhe von
pauschal 4000 Franken zu gewähren.

Sprecherin: Gysi Barbara

20.4308 n Mo. Amaudruz. Einreiseregime. Covid-19-
Schnelltests statt unberechenbare BAG-Risikoliste  
(30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Einreise in die Schweiz
im Lichte von Covid-19 einen Systemwechsel zu vollziehen:
Statt einer Liste von Staaten und Gebieten mit angeblich erhöh-
tem Ansteckungsrisiko zu führen und eine generelle Quaran-
täne zu verhängen, sollen Schnelltest zum Einsatz kommen.
Nur für einreisende Personen mit positivem Testergebnis soll
Isolation verfügt werden. Alle negativ getesteten Personen sol-
len grundsätzlich keine Auflagen mehr erhalten.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Büchel Roland, Buffat,
Chevalley, de Courten, Dettling, Giezendanner, Glarner, Grüter,
Haab, Imark, Keller Peter, Köppel, Marchesi, Martullo, Matter
Thomas, Nicolet, Nidegger, Page, Rösti, Ruppen, Rutz Gregor,
Schwander, Sollberger, Steinemann, Strupler (26)

20.4309 n Po. Schneider Schüttel. Flexibilisierung der 
Zulassung von Herdenschutzhunderassen  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Liste der anerkannten und
geförderten Herdenschutzhunderassen zu erweitern, damit eine
bessere Verfügbarkeit von einsatzbereiten anerkannten Her-
denschutzhunden aus Arbeitslinien gewährleistet werden kann.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Birrer-Heimo, Candinas, Clivaz
Christophe, Crottaz, Fehlmann Rielle, Fischer Roland, Flach,
Friedl Claudia, Giacometti, Gugger, Gysi Barbara, Jauslin,
Locher Benguerel, Marra, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult,
Roth Franziska (20)
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20.4310 n Ip. Grüne Fraktion. Aus der Corona-Krise mit Kli-
maschutz-, Zukunfts- und Care-Jobs  (30.10.2020)

Viele während der Pandemie eingesetzten Instrumente - Kurz-
arbeit, Covid-19-Kredite, Erwerbsausfallentschädigungen -
waren effektive und rasch wirksame Notmassnahmen. Leider ist
die Pandemie noch nicht überwunden. Die Gesundheitskrise
und damit die soziale und wirtschaftliche Krise dauern an und
werden sich über den Winter wohl noch verschlimmern.

Wir Grüne wollen allen Menschen, die von Ertragsausfällen und
Arbeitslosigkeit betroffen sind, eine neue Perspektive ermögli-
chen. Nur so kann die Akzeptanz der epidemiologisch notwen-
digen Massnahmen aufrechterhalten werden. Gleichzeitig bleibt
die Klimakrise weiterhin ungelöst. Investitionen zur Bewältigung
der Covid-19-Krise müssend darum zugleich Investitionen in
eine grüne und soziale Zukunft sein. Zur Bewältigung der zwei-
ten Welle schlagen wir Grüne eine beschäftigungswirksame
und zukunftsweisende Solarenergie-, Bildungs- und Careoffen-
sive vor (Details unter https://gruene.ch/gesellschaft/gesunheit/
3-punkte-plan-corona-krise). Dies könnte am schnellsten umge-
setzt werden, wenn der Bundesrat sie anschiebt.

1. Ist der Bundesrat bereit, die Förderung von erneuerbarem
Strom rasch zu verdoppeln oder massiv zu erhöhen, um die
bestehende Warteliste von umsetzungsbereiten Projekten
rasch abzubauen, die Energiewende voranzutreiben und gleich-
zeitig neue Stellen zu schaffen?

2. Falls nein: Wieso nicht? Mit welchen alternativen Massnah-
men will er die erwähnten Klima- und Beschäftigungsziele errei-
chen?

3. Ist der Bundesrat bereit, Bildungsgutscheine insbesondere
für Personen in Kurzarbeit und in Arbeitslosigkeit einzuführen,
um deren Chancen auf Weiterbildung zu erhöhen und neue
Zukunftsperspektiven zu schaffen?

4. Falls nein: Wieso nicht? Mit welchen alternativen Massnah-
men könnten die erwähnten Ziele ebenfalls erreicht werden?

5. Ist der Bundesrat bereit für eine Care-Offensive im Bereich
Pflege und familienergänzender Kinderbetreuung, damit endlich
mehr Fachkräfte ausgebildet und die Arbeitsbedingungen ver-
bessert werden können?

6. Falls nein: Wieso nicht? Mit welchen alternativen Massnah-
men könnten die erwähnten Ziele ebenfalls erreicht werden?

7. Welche über die bisherigen Instrumente hinausgehenden
Massnahmen erachtet der Bundesrat als geeignet, um die sozi-
alen und ökonomischen Auswirkungen der Krise abzufedern
und einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten?

Sprecher: Glättli

20.4311 n Ip. Ruppen. Kosten Grossraubtier Wolf  
(30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine umfassende Kosten- und
Nutzenschätzung der Rückkehr des Grossraubtiers Wolf zu
erstellen. Darin zu berücksichtigen sind:

1. die direkten Kosten für die Bundesverwaltung und die kanto-
nalen Fachstellen für Jagd und Herdenschutz,

2. der Mehraufwand für den Herdenschutz auf Heim-, Vor- und
Alpweiden,

3. die geschätzte Verminderung an Biodiversität der alpinen
Gebiete, ausgelöst durch die Nutzungsaufgabe von nicht
schützbaren Weidegebieten,

4. der wirtschaftliche Verlust durch die Aufgabe der Weidehal-
tung und den Verzicht auf Förderbeiträge des Bundes in Form
von Alpungsbeiträgen,

5. der Verlust touristischer Attraktivität durch die Aufgabe der
traditionellen, tiernahen und ökologischen Tierhaltung und den
Verlust der landschaftlichen Vielfalt.

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4312 n Mo. Michaud Gigon. Einführung eines Reparatur-
fähigkeitsindexes für gewisse elektrische und elektroni-
sche Geräte  (30.10.2020)

Bis heute ist es den Schweizer Konsumentinnen und Konsu-
menten nicht möglich, beim Kauf eines elektrischen oder elek-
tronischen Geräts einen Vergleich zwischen verschiedenen
solchen Geräten in Bezug auf deren Lebensdauer anzustellen.
Und diese Lebensdauer hängt in hohem Mass von der Repara-
turfähigkeit der Geräte ab. Frankreich führt auf den 1. Januar
2021 einen Index ein, der gestützt auf objektive Kriterien die
Reparaturfähigkeit von Smartphones, Laptops, Fernsehern,
Waschmaschinen und Rasenmähern festhält. Damit Abfälle
vermieden und die Konsumentinnen und Konsumenten bei der
Wahl nachhaltiger Produkte unterstützt werden können, wird
der Bundesrat beauftragt, eine vergleichbare Etikettierung für
die gleichen in der Schweiz verkauften Produkte einzuführen.
Dazu ist beispielsweise Artikel 30a ("Vermeidung") des Umwelt-
schutzgesetzes anzupassen.

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4313 n Ip. Reimann Lukas. Islamisten in der Schweiz  
(30.10.2020)

1. Wie viele extremistisch-islamistisch geprägte Personen hiel-
ten sich nach Kenntnis des Bundesrates zum Ende des dritten
Quartals 2020 in der Schweiz auf (bitte nach Anzahl und ggf.
jeweiliger Organisation aufschlüsseln)?

2. Wie viele der in der Antwort zu Frage 1 genannten extremi-
stisch-islamistisch geprägten Personen besitzen keine Schwei-
zer Staatsangehörigkeit?

3. Welche Aussagen kann der Bundesrat zur Entwicklung des
Gefährdungspotenzials der Salafistenszene, insbesondere zu
aktuellen diesbezüglichen islamistischen Aktivitäten machen

a. mit Blick nach Frankreich und den neusten Terroranschlägen
und

b. bezüglich dem IZRS, dessen Verschwinden aus der Öffent-
lichkeit und der Verurteilung im Oktober 2020 von Qaasim Illi
und Nicolas Blancho?

4. Ist eine Verlagerung von umstrittenen Moscheen und deren
Umfeld in die Schweiz zu beobachten, da extreme Organisatio-
nen und Moscheen in Österreich oder Frankreich verboten wor-
den sind?

5. Wie viele islamistische Gefährder und relevante Personen
aus dem islamistisch-terroristischen Spektrum hielten sich 2020
in der Schweiz auf?

6. Wie viele Personen, die ein islamistisch-terroristisches
Potenzial im diesem Sinne haben, besitzen keinen Schweizer
Pass?

7. Wie viele dieser Gefährder und relevanten Personen haben
bereits einen Antrag auf Asyl in der Schweiz gestellt?

8. Über welchen derzeitigen aufenthaltsrechtlichen Status ver-
fügen diese Personenkreise?
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9. Wie viele dieser Gefährder und relevanten Personen befin-
den sich in Haft oder unterliegen anderweitigen Freiheitsbe-
schränkungen?

10. Wie viele islamistische Gefährder und relevante Personen
aus dem islamistisch-terroristischen Spektrum wurden im 2020
ausgeschafft, und wie viele Ausschaffungen fanden im 2019
statt?

11. Wie viele Personen werden insgesamt von den Polizei- und
Sicherheitsbehörden als islamistische Gefährder und relevante
Personen aus dem islamistisch-terroristischen Spektrum einge-
stuft?

12. Wie hoch ist das Personenpotenzial hinsichtlich der terrori-
stischen Vereinigung Hisbollah? Wie hoch ist das Personenpo-
tenzial hinsichtlich des IZRS? Sind die Zahlen steigend oder
fallend?

13. Wie viele Personen sind im 2019 und im 2020 "islamistisch
motiviert" in Richtung Libyen, Syrien, Aserbaidschan, Irak, Tür-
kei oder andere Länder ausgereist?

14. Wie viele Schweizer Staatsangehörige, die einen Bezug
zum islamistischen Terrorismus aufweisen, befinden sich nach
Kenntnis des Bundesrates derzeit im Ausland in Haft (bitte nach
Staat, angeschlossener islamistischer Organisation,
Geschlecht, Alter und weiteren Staatsangehörigkeiten auf-
schlüsseln)?

15. Wie viele Islamisten sind 2019 und 2020 aus welchen Staa-
ten zurückgekehrt (bitte auch nach angeschlossener islamisti-
scher Organisation, Geschlecht, Alter und
Staatsangehörigkeiten aufschlüsseln)?

16. Wie viele Terrorzellen bzw. Netzwerke in der Schweiz, die
islamistisch motivierte Anschläge geplant und vorbereitet
haben, sind 2019/2020 von den Strafverfolgungsbehörden aus-
gehoben worden?

17. Wie hoch stufen die Polizei- und Sicherheitsbehörden des
Bundes die Gefahr eines islamistischen Terroranschlags in der
Schweiz und in den Nachbarstaaten ein, und mit welcher Ent-
wicklungstendenz ist nach derzeitigem Wissenstand zu rech-
nen?

18. Wie viele Ermittlungsverfahren mit Bezug zum islamisti-
schen Terrorismus wurden von der Bundesanwaltschaft einge-
leitet (bitte nach Tatvorwurf, Anzahl der Beschuldigten im
Verfahren, Geschlecht, Staatsangehörigkeit des Beschuldigten,
Status des Ermittlungsverfahrens aufschlüsseln)?

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4314 n Ip. Reimann Lukas. Frieden und Sicherheit in der 
Strasse von Taiwan sicherstellen. Neutrale Vermittlung 
durch die Schweiz?  (30.10.2020)

Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat aus den zuneh-
menden Verletzungen des taiwanischen Luftraums durch die
Volksrepublik China, und welche Massnahmen ergreift die
Schweiz, insbesondere im Rahmen ihrer Gastgeberrolle zahl-
reicher UNO-Institutionen am "Palais des Nations" in Genf und
im Rahmen ihrer Rolle als neutraler Vermittler in Konfliktsitua-
tionen, im Sinne seiner Indo-Pazifik-Ziele für eine "stärkere,
politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vernetzung
in und mit der Region", um den Frieden und die Sicherheit in der
Strasse von Taiwan sicherzustellen?

20.4315 n Ip. Rytz Regula. Gewisse Subventionen und 
Anreize in der Landwirtschaft schaden der Biodiversität 

und der Produktivität des Bodenökosystems. Was tut der 
Bund?  (30.10.2020)

Der Bund hat sich 2012 das Ziel gesetzt, die negativen Auswir-
kungen bestehender finanzieller Anreize auf die Biodiversität
bis 2020 wenn möglich zu vermeiden und wo sinnvoll positive
Anreize zu schaffen. Eine Studie von WSL und SCNAT identifi-
zierte im Landwirtschaftsbereich 40 nationale Subventionen mit
negativen Auswirkungen auf die Biodiversität. Diese Subventio-
nen werden massgeblich durch die Agrarpolitik des Bundes
geprägt.

Es ist gut belegt, dass eine intensive Landwirtschaft zu einem
Rückgang von Flora und Fauna im Kulturland führt. Magerwie-
sen, Feuchtstandorte, Kleinstrukturen und naturnahe Gewässer
verschwinden und sind zunehmend mit Schadstoffen belastet.
Wie der Bundesrat auf die IF 20.3863 sagt, ist der "Produktions-
wert der bodenbewirtschaftenden Landwirtschaft weitestgehend
auf das Funktionieren des Bodenökosystems angewiesen".
Nebst der Abnahme der Produktivität droht der Landwirtschaft
aus dem Biodiversitätsverlust aber auch ein zunehmender Ima-
geschaden.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Der Bundesrat hat in seiner Antwort auf die Motion 19.3504
betont: "Die Auswirkungen auf die Biodiversität sollen im Kon-
text der Nachhaltigkeitbei Entscheidungen in allen Politikberei-
chen transparent dargelegt und berücksichtigt werden": Wird
dies in der Agrarpolitik so gemacht? Wenn ja, wo finden sich die
entsprechenden Analysen? Wenn nein, bis wann liegen diese
vor und fliessen in die Entscheidungen ein?

2. Was wurde im Agrarbereich unternommen, um biodiversitäts-
schädigende Auswirkungen von Subventionen zu identifizieren,
zu vermindern, zu vermeiden oder umzuwandeln?

3. Offenbar besteht zwischen der Agrarpolitik sowie den Strate-
gien Biodiversität und Nachhaltigkeit nur bedingt Kohärenz:
Was ist der Stand der Dinge? Wie und bis wann werden die ver-
schiedenen Politikbereiche systematisch aufeinander abge-
stimmt?

4. Wie sind die zuständigen Departemente und Ämter in die
Analyse, Reduktion und Umwandlung, bzw. den Abbau von bio-
diversitätsschädigenden Wirkungen von Subventionen im
Agrarbereich einbezogen?

5. Sorgen sie im Austausch mit den interkantonalen Konferen-
zen, den Kantonen und den Verbänden dafür, dass die Ergeb-
nisse und Empfehlungen aus der Studie
"biodiversitätsschädigende Subventionen" analysiert und disku-
tiert werden? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4316 n Mo. Addor. Ist die Polizei dazu da, Familien zu 
kontrollieren?  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Beschränkung der Anzahl
Personen, die sich im familiären Rahmen versammeln dürfen,
sofort aufzuheben oder eventualiter die zulässige Anzahl Per-
sonen angemessen zu erhöhen.

20.4317 n Ip. Python. Welcher Preis soll für inländischen 
Zucker bezahlt werden und welche Abklärungen sollen 
durchgeführt werden, um die Verwendung von Neonicoti-
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noiden zu verhindern und die Zuckerbranche zu erhalten?  
(30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Wie stark muss der Einzelkulturbeitrag bei einem Verzicht auf
Neonicotinoide erhöht werden, um den durchschnittlichen
Ertragsverlust von 50 Prozent (im schlechtesten Fall) alle drei
Jahre kompensieren zu können?

2. Würde gestützt auf die Berechnung aus einem Standarder-
trag im Anbau gemäss ökologischem Leistungsnachweis von
90 t pro Hektare und von Fr. 44.-/t ein zusätzlicher Beitrag von
Fr. 680.-/ha dieses Risiko decken?

3. Dieser Verlust würde - auf ein Jahr umgerechnet - einer Erhö-
hung des Einzelkulturbeitrags um 17 Prozent entsprechen, der
schon Fr. 2100.-/ha beträgt. Umgerechnet auf eine Zuckerrü-
benfläche von 18 000 ha würde dies bedeuten, dass das Bud-
get um 12,2 Millionen Franken erhöht werden müsste. Ist eine
solche Erhöhung möglich?

4. Der konventionelle Zuckerrübenanbau hat auch Auswirkun-
gen auf die Böden und die Wasserqualität aufgrund des intensi-
ven Einsatzes von Herbiziden. Welche Massnahmen könnte der
Bundesrat rasch umsetzen, um die Umstellung auf biologischen
Anbau zu fördern - im Wissen, dass dieser nicht einmal 0,1 Pro-
zent der bewirtschafteten Fläche erreicht?

5. Welche technischen Innovationen und welche spezifisch für
die Forschung gedachte Unterstützung könnten die Bodenver-
dichtung und den Einsatz der erwähnten Stoffe verringern?

6. Welche Möglichkeiten ziehen Agroscope, die Fachhochschu-
len und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau in
Betracht?

Mitunterzeichnerin: Michaud Gigon (1)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4318 n Ip. Clivaz Christophe. Einfluss der Luftver-
schmutzung auf die Gesundheit  (30.10.2020)

2019 hat die Europäische Gesellschaft für Kardiologie eine
wichtige Studie präsentiert, in der auf den unterschätzten Ein-
fluss der Luftverschmutzung auf die Gesundheit hingewiesen
wird, insbesondere auf den grossen und bisher wenig doku-
mentierten Einfluss, den Feinstaubpartikel (PM10 und PM2,5)
auf das Herz-Kreislauf-System haben (die durch Luftverschmut-
zung verursachte Übersterblichkeit beläuft sich in der Schweiz
auf jährlich rund 5600 Todesfälle). Und ein kürzlich erstellter
Bericht der unabhängigen Organisation CE Delft kam zum
Schluss, dass die durch Luftverschmutzung verursachten Schä-
den sich pro Jahr auf 166 Milliarden Euro belaufen. In derselben
Studie wurden die Schäden, die die Luftverschmutzung in den
acht grössten Städten der Schweiz verursacht, auf 1,236 Milliar-
den Franken beziffert. Schliesslich ist die Luftverschmutzung in
zweifacher Weise mit der gegenwärtigen Pandemie verknüpft:
Die zu deren Eindämmung ergriffenen Massnahmen hatten
einen spektakulären Einfluss auf den Grad der Luftverschmut-
zung, und die Luftverschmutzung ist in Europa zu rund 19 Pro-
zent für die durch Covid-19 bewirkte Mortalität verantwortlich.

Der Bundesrat wird gebeten, angesichts der Auswirkungen der
Luftverschmutzung auf die Gesundheit die folgenden Fragen zu
beantworten:

1. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen,
um die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen der Luftver-
schmutzung auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Wirt-
schaft zu begrenzen?

2. Welche Handlungsmöglichkeiten hat der Bundesrat für den
Fall, dass die geltenden Normen überschritten werden?

3. Gedenkt der Bundesrat angesichts der neusten Daten über
die Toxizität des Feinstaubs für die Lunge und das Herz-Kreis-
lauf-System, in der Luftreinhalteverordnung die Grenzwerte für
PM10, PM2,5 und Stickoxide zu revidieren?

4. Beabsichtigt der Bundesrat eingedenk der Tatsache, dass 17
Prozent aller Feinstaubemissionen von Dieselmotoren verur-
sacht werden, diesen Motor-Typ in der Schweiz demnächst zu
verbieten?

5. Das Recht auf ein Leben in einer gesunden und unver-
schmutzten Umgebung gilt als Grundrecht. Kennt der Bundes-
rat das soziodemografische Profil derjenigen Personen und
Bevölkerungsgruppen, die am stärksten der Luftverschmutzung
ausgesetzt sind?

6. Der Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und
Covid-19 zeigt, wie wichtig gesundheitspolitische Massnahmen
für den Schutz der Bevölkerung sind und wie sehr Umwelt, Pan-
demie und Gesundheit zusammenhängen. Welche kurz- und
mittelfristigen Lehren hofft der Bundesrat daraus zu ziehen?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Klopfenstein Broggini, Matter
Michel, Munz (4)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4319 n Ip. Clivaz Christophe. Rolle des BAFU bei der 
Handhabung des Dossiers "Lachgas bei Lonza"  
(30.10.2020)

Im Artikel "Die Klimaschande von Visp", erschienen in "Das
Magazin" vom 24. Oktober 2020, wird das BAFU wegen seiner
Passivität gerügt, die es an den Tag legte, als bekannt wurde,
dass bei der Lonza Lachgas (Distickstoffmonoxid) austrat.

Ich bitte den Bundesrat in diesem Zusammenhang um die
Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Warum hat das BAFU mit der Lonza eine Vereinbarung aus-
gehandelt, anstatt einfach das Gesetz anzuwenden?

2. Welchen Geldbetrag hat die Lonza eingespart, indem sie ihre
Distickstoffmonoxid-Emissionen seit der Entdeckung des Gas-
lecks im April 2017 nicht durch den Kauf von Emissionsrechten
kompensieren muss?

3. Wird die Vereinbarung es der Lonza ermöglichen, einen
finanziellen Gewinn zu erzielen, wenn sie, sind die Katalysato-
ren einmal installiert, die gratis erhaltenen Emissionsrechte ver-
steigern lassen kann?

4. Welche Sanktionen sind vorgesehen, falls die Lonza entge-
gen der Vereinbarung bis zum Ende des Jahres 2021 noch
immer keine Katalysatoren installiert hat?

5. Trifft es zu, dass die Lonza mit dem Bund über finanzielle
Vorteile verhandelt und den Bund mit dem Verweis auf ihre
Rolle als Arbeitgeberin erpresst hat, anstatt ihre Verantwortung
wahrzunehmen?

6. Wie erklärt der Bundesrat das Ausbleiben einer Reaktion des
BAFU, wenn man bedenkt, dass die Distickstoffmonoxidemis-
sionen der Lonza ein Prozent der jährlichen Treibhausgasemis-
sionen der Schweiz ausmachen?

7. Findet es der Bundesrat nicht bedauerlich, dass seitens der
Lonza und des BAFU nicht alles versucht worden ist, damit so
rasch als möglich ein Katalysator installiert wird, dank dem die
Schweiz ihre Kohlenstoffbilanz um mehrere Millionen Tonnen
CO2-Äquivalente hätte verbessern können?
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8. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass nicht vor dem Hin-
tergrund seiner Antwort auf meine Interpellation 20.3045 "Ist
das Lachgas von Lonza nur die Spitze des Eisbergs?" die
Gesetzgebung so zu ändern wäre, dass sich ein Fall wie der
hier erwähnte nicht wiederholen kann?

Mitunterzeichnende: Klopfenstein Broggini, Pasquier,
Python (3)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4320 n Ip. Clivaz Christophe. Altfahrzeugentsorgung. 
Sollten wir nicht einen Schritt Richtung Kreislaufwirtschaft 
tun?  (30.10.2020)

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie hoch ist der Anteil rezyklierter Altfahrzeuge in der
Schweiz?

2. In welche Länder werden Altfahrzeuge, die in der Schweiz
nicht rezykliert werden, exportiert?

3. Was weiss man darüber, wie exportierte Schweizer Altfahr-
zeuge entsorgt werden? Was sind die Auswirkungen auf die
Umwelt?

4. Was hat der Bundesrat vor, um die Recyclingkette von Alt-
fahrzeugen in der Schweiz zu stärken?

5. Könnte das Finanzierungssystem des Kantons Neuenburg
(Art. 16 Abs. 2bis des Gesetzes über die Motorfahrzeug-,
Anhänger- und Schiffssteuer; Loi sur la taxe des véhicules auto-
mobiles, des remorques et des bateaux, LTVRB) auf Bundes-
ebene übernommen werden?

Zwar gibt es in der Schweiz neben den etwa 60 Autoverwertern
auch Shredderwerke, die ein wirksames Recycling sicherstellen
und die strengen Umweltvorgaben einhalten. 2019 wurden aber
164 750 Altfahrzeuge exportiert und nur 61 428 geshreddert.
Die in den Fahrzeugen enthaltenen Rohstoffe werden also zum
grossen Teil weder rezykliert noch wiederverwertet.

Zudem wirft der Export dieser alten Fahrzeuge, die in der
Schweiz nicht mehr zugelassen sind, grosse Fragen auf betref-
fend die Sicherheit von Gesundheit und Umwelt. Die Fahrzeuge
werden oft in Länder ohne Recyclingkette exportiert. So gehen
die zur Herstellung der Fahrzeuge verwendeten Rohstoffe ver-
loren.

Das heisst, dass mit dem aktuellen System in der Schweiz der
Grundsatz geschlossener Rohstoff-Kreisläufe nicht eingehalten
wird. Die Schweiz setzt sich aber für die Förderung der Kreis-
laufwirtschaft ein. Hinzu kommt ein kontinuierlicher Preiszerfall
von Metall und das Fehlen von echten Rahmenbedingungen für
das Fahrzeugrecycling in der Schweiz, wodurch sich die wirt-
schaftliche Rentabilität dieses Wirtschaftszweigs laufend ver-
schlechtert.

Im Übrigen nimmt die Anzahl neuer Elektrofahrzeuge in der
Schweiz rasch zu, womit sich auch die Frage der Wiederver-
wertung der Batterien stellt.

Bezüglich der Entsorgung von Fahrzeugen verlangt der Kanton
Neuenburg in Artikel 16 Absatz 2bis LTVRB: Ein Betrag zur
Deckung der Kosten für die Entsorgung von Fahrzeugen,
Anhängern und Schiffen wird der Stelle zugesprochen, die für
diese Aufgaben zuständig ist. Die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer eines in diesem Kanton angemeldeten Fahrzeugs kann
so ihr oder sein Altfahrzeug kostenlos entsorgen.

Mitunterzeichnende: Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Munz,
Python (4)

20.4321 n Ip. Clivaz Christophe. Verkauf sogenannter Occa-
sionsfahrzeuge, um die Vorschriften über die durchschnitt-
lichen CO2-Emissionen von Neufahrzeugen zu umgehen  
(30.10.2020)

Ich bitte den Bundesrat, die folgende Frage zu beantworten:

Wann gedenkt das UVEK von seiner Kompetenz nach Artikel
17 Absatz 4 der CO2-Verordnung Gebrauch zu machen und die
Frist zu verlängern, die massgeblich ist, wenn es darum geht, in
die Schweiz importierte Neufahrzeuge von der Berechnung des
CO2-Zielwerts auszunehmen? Dies, um zu verhindern, dass die
Anzahl Missbräuche ansteigt.

Im Ausland zugelassene Neufahrzeuge werden nach sechs
Monaten nicht länger als neu betrachtet, auch wenn sie keinen
Kilometer gefahren sind. Die Importeure können sie als Occasi-
onsfahrzeuge in die Schweiz einführen. So umgehen sie ganz
legal die gesetzlich vorgeschriebenen CO2-Werte, denn diese
Fahrzeuge werden bei der Berechnung des durchschnittlichen
CO2-Zielwerts nicht berücksichtigt. Das ist ein lukratives
Geschäft, um die wichtigste Massnahme der Schweizer Klima-
politik im Verkehrsbereich zu umgehen. Es reicht, ein neues
Fahrzeug im Ausland anzumelden und eine Zeitlang stehen zu
lassen, um es dann in die Schweiz zu importieren. Hier können
die Fahrzeuge billiger verkauft werden als die gleichen direkt
importierten, nicht immatrikulierten Modelle.

Ein Grossimporteur empfiehlt im Übrigen seinen Kundinnen und
Kunden offiziell, von dieser Gesetzeslücke zu profitieren, wie
die Zeitung "Matin Dimanche" vom 30. August 2020 berichtete
(S. 3): Überraschenderweise erklärte uns der Sprecher der
AMAG, wie man die Steuer bequem umgehen kann: "Der
Kunde hat immer die Möglichkeit im Ausland ein leistungsstar-
kes Auto zu kaufen und es nach sechs Monaten in die Schweiz
zu importieren, ohne die CO2-Steuer zu bezahlen."

In seinem Bericht "Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschrif-
ten für neue Personenwagen 2012-2018" vom 18. Februar 2020
hält das UVEK fest: "Als Missbrauch wird gewertet, wenn Neu-
wagen in grossen Zahlen im Ausland erstmals zugelassen und
vor der Verzollung in der Schweiz zurückgehalten werden, um
die Bezahlung einer Sanktion zu umgehen." (S. 56). Und im sel-
ben Bericht steht auch: "Dies deutet darauf hin, dass bei emissi-
onsstarken Fahrzeugen die Frist [von sechs Monaten] bewusst
abgewartet wurde." (S. 57)

Mitunterzeichnende: Chevalley, Egger Kurt, Girod, Jauslin,
Klopfenstein Broggini, Müller-Altermatt, Munz, Nordmann, Pas-
quier, Python, Roduit, Schneider Schüttel, Vincenz, Wismer
Priska (14)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4322 n Ip. Munz. Bund verschleppt Massnahmen auf 
Kosten des Klimas  (30.10.2020)

Im Februar 2020 hat das BAFU informiert, dass aus einer bisher
unbekannten Quelle der Lonza AG Lachgas in enormen Men-
gen entweicht. Lachgas ist rund 300 Mal klimaschädlicher als
CO2. In der Medienmitteilung steht: "Lonza hat sich verpflichtet,
bis spätestens Ende 2021 einen Katalysator einzubauen... Die
Lonza ist in das Schweizer Emissionshandelssystem (EHS) ein-
gebunden und muss dem Bund neu auch für diese Emissionen
die nötigen Emissionsrechte oder, in begrenztem Umfang, aus-
ländische Zertifikate abgeben."

In einem Medienartikel (Das Magazin, 24.10.2020) wurden wei-
tere Details zum Klimaskandal bekannt. Bereits seit Frühling
2017 war der Lonza und seit Mai 2018 war dem Bund bekannt,
dass 1800 t Lachgas pro Jahr in die Umwelt abgegeben wer-
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den, statt wie angenommen 25 t. Trotzdem soll die Emission
erst 2022 gestoppt werden.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Warum vergehen seit dem ersten Bekanntwerden einer
bedeutenden Quelle von klimaschädigendem Gas rund fünf
Jahre bis der Ausstoss gestoppt wird?

2. Warum hat das BAFU bim Mai 2018 nicht sofort den Einbau
des Katalysators, den Produktionsstopp oder andere Massnah-
men verfügt, um den Lachgasausstoss so rasch als möglich zu
stoppen?

3. Warum hat der Bund rund ein Jahr auf ein Gutachten gewar-
tet, wenn die Grössenordnung des Ausstosses schon sehr
genau bekannt war?

4. Warum hat das BAFU akzeptiert, dass im Schadstoffregister
2018, das bis am 1. Juli 2018 ausgefüllt werden muss, die fal-
sche Zahl von 25 t Lachgas aufgeführt wurde?

5. Warum hat das BAFU auf die Projektskizze für den Bau eines
Katalysators im August 2018 nur mit einer ersten, freiwilligen
Vorprüfung reagiert, anstatt das Projekt sofort voranzutreiben?

6. Warum wurde die Lonza von der Verpflichtung entbunden für
den Ausstoss der klimaschädigenden Gase Emissionszertifi-
kate zu kaufen? Warum soll das Unternehmen für den Lachgas-
ausstoss für die Jahre 2019 und 2020 und teilweise 2021
Gratis-Emissionszertifikate erhalten? Wie viel Geld spart die
Lonza durch diesen Erlass und wie stehen die gesparten
Kosten im Verhältnis zum Einbau eines Katalysators von rund
12 Millionen Franken?

7. Die mit dem Bund vereinbarte Pflicht, den Katalysator bis
Ende 2021 einzubauen, wird Lonza nicht einhalten. Die Inbe-
triebnahme wird auf 2022 verschoben. Welche Konsequenzen
wird die Nichteinhaltung der Vereinbarung haben?

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Friedl Claudia, Jans,
Schneider Schüttel, Suter (5)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4323 n Mo. Gugger. Fairness bei der Entschädigung von 
Rissen durch grosse Beutegreifer  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Ausweitung an der Betei-
ligung des Bundes an der Entschädigung von Schäden durch
Grosse Beutegreife (durch Wolf uvm) vorzunehmen, wenn
Angriffe auf geschützte Herden erfolgten und Nutztiere verletzt
oder vermisst wurden oder abgestürzt sind.

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Clivaz Christophe, Friedl
Claudia, Girod, Gysin Greta, Locher Benguerel, Lohr, Molina,
Munz, Prelicz-Huber, Pult, Rytz Regula, Schneider Schüttel,
Streiff, Studer (15)

20.4324 n Ip. Jauslin. Folgenschwere Kehrtwende des Bun-
desrates bei Umnutzung Flugplatz Dübendorf  (30.10.2020)

Am 14. Oktober 2020 liess der Bundesrat verlauten, dass er
das Sachplanverfahren für die Umnutzung des Flugplatzes
Dübendorf in ein ziviles Flugfeld einstellt, entgegen seinem Pro-
jektauftrag 2014 an die Flugplatz Dübendorf AG (FDAG). Er
begründete dies mit der stark veränderten Ausgangslage,
namentlich mit zu Beginn nicht absehbaren Fragen, Vorbehal-
ten von Standortgemeinden sowie einem Entscheid des Ver-
waltungsgerichts Zürich, welches die Planung für den
Innovationspark gebremst hat.

Es stellen sich folgende Fragen:

1. Was versteht der Bundesrat unter der nach wie vor unter-
stützten "dritten Nutzung", nachdem er sich von der Zivilaviatik
in Dübendorf verabschiedet?

2. Mit den Festlegungen vom 31. August 2016 im SIL hat der
Bundesrat verbindliches Planungsrecht geschaffen. Wer wird
das Verfahren zur Anpassung des Sachplans Infrastruktur der
Luftfahrt für die "dritte Nutzung" führen und wie setzt sich dieser
Kreis der Anspruchsgruppen hinsichtlich der postulierten Drei-
fachnutzung zusammen?

3. Welchen Betrag wird der Bund aufbringen müssen für die
vertraglich vereinbarte Schadloshaltung der FDAG?

4. Was passiert mit den von der FDAG erarbeiteten Studien,
Grundlagen, Vorarbeiten und Konzepten?

5. Warum wurde das SIL-Objektblatt Flugplatz Dübendorf am
18. Februar 2019 öffentlich aufgelegt, wenn die Gründe, die
zum Abbruch des Projektes geführt haben, verwaltungsintern
bereits Ende 2018 bekannt waren?

6. Weshalb erklärt der Bundesrat in der Antwort vom 2.Septem-
ber 2020 zur Interpellation 20.3694, dass Abklärungen betref-
fend Überflug von Grundstücken und Flugsicherheit in Auftrag
gegeben wurden, obwohl UVEK-intern der Entscheid zum
Abbruch längst geplant war?

7. In der Antwort zur Interpellation 20.3694 erklärt der Bundes-
rat, die Luftwaffe könne einen zivilen Flugplatz Dübendorf ana-
log dem konzessionierten Flughafen Bern-Belp mitbenutzen.
War dem Bundesrat nicht bekannt, dass der Flugplatz Bern im
Unterschied zu Dübendorf über eine Konzession verfügt und
somit völlig andere Spielregeln zur Anwendung gelangen?

8. Warum hat das UVEK entgegen den Empfehlungen des Bun-
desamtes für Justiz nicht unverzüglich und parallel zum SIL-
Verfahren ein Konzessionsverfahren dazu initialisiert wie von
der FDAG angestossen?

9. Wie und wann wird das UVEK die nun obsolet gewordene
Luftfahrtstrategie des Bundes (Lupo 2016) im Bereich der Flug-
plätze, Kapitel 5.2. überarbeiten?

Mitunterzeichnende: Candinas, Gugger, Hurter Thomas, Kut-
ter, Rutz Gregor, Sauter, Silberschmidt, Vogt (8)

20.4325 n Ip. Klopfenstein Broggini. Grossraumbüros. Wie 
steht es um den physischen und psychischen Gesund-
heitszustand am Arbeitsplatz?  (30.10.2020)

Verschiedene wissenschaftliche Studien belegen, dass die Aus-
gestaltung des Arbeitsplatzes als Grossraum- oder Multispace-
Büro sich negativ auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit
der Angestellten auswirkt. In der Tat wurde nachgewiesen, dass
die Störungen, die auf das Grossraumbüro-Konzept zurückzu-
führen sind, bei jeder und jedem Angestellten zu einem tägli-
chen Zeitverlust von bis zu 86 Minuten, einer Abnahmen der
Leistungsfähigkeit um 15 Prozent und einer Verminderung des
Wohlbefindens um 32 Prozent führen können. Diese Studien
zeigen zudem, dass die erwarteten Vorteile dieser Einrichtungs-
form sich nicht bewahrheiten: Es wird nicht vermehrt zusam-
mengearbeitet; vielmehr nimmt der direkte Austausch zwischen
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in solchen Büroräumen
tendenziell ab. Weiter ist klar, dass solche Konzepte das Risiko
einer Verbreitung von Covid-19 und damit den Druck auf die
Angestellten de facto erhöhen.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Sind dem Bundesrat die Risiken, denen die Angestellten in
Grossraum- oder Multispace-Büros in Bezug auf die Gesund-
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heit am Arbeitsplatz ausgesetzt sind, und die negativen Auswir-
kungen auf die Arbeitsleistung bewusst?

2. Ist dem Bundesrat zudem das Risiko solcher Grossraumbü-
ros in Bezug auf die Verbreitung von Covid-19 bewusst?

3. Ist der Bundesrat bereit, eine unabhängige Umfrage beim
Bundespersonal durchzuführen und öffentlich zugänglich zu
machen, um in Erfahrung zu bringen, wie seine Angestellten
über das Arbeiten in Grossraumbüros denken und welche
Erfahrungen sie damit gemacht haben?

4. Kann der Bundesrat angeben, wie viele der Bundesangestell-
ten pro Departement zurzeit in einem Grossraumbüro und wie
viele in einem Einzelbüro arbeiten und wie das Verhältnis ist?
Welches sind die mittelfristigen Pläne (2025)?

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4326 n Ip. Binder. Sofortige Umsetzung der Härtefall-
massnahmen für Unternehmen nach Artikel 12 des Covid-
19-Gesetzes  (30.10.2020)

Im Oktober hat der Bundesrat die Massnahmen zur Bekämp-
fung von COVID 19 erneut stark verschärft. Dadurch wurde die
wirtschaftliche Misere der bereits arg gebeutelten Veranstal-
tungsbranche und die mit ihr verbundenen Messen, Konzerte,
Kongresse, Theater, Kinobetriebe, Gastrounternehmen massiv
verschärft. Sorgfältig geplante Veranstaltungen mit aufwändi-
gen Schutzkonzepten und Vorleistungen der Unternehmen
mussten kurzfristig wieder abgesagt oder unbefristet verscho-
ben werden. Dies insbesondere auch, weil trotz der Vorherseh-
barkeit der zweiten Welle das für die Wirtschaft zentrale Contact
Tracing nicht funktioniert. Des Weiteren fehlen genügend Tests.
Das Parlament hat dem Bundesrat mit Artikel 12 des Covid-19
Gesetzes ein starkes Instrument in die Hände gelegt. Insbeson-
dere sieht dieses vor, dass der Bund à-fonds-perdu- Beiträge
ausrichten kann. Die Inkraftsetzung dauert jedoch viel zu lange
und es zeichnet sich ab, dass für viele Unternehmen jede Hilfe
zu spät kommt. Leider haben viele Kantone die Ausfallentschä-
digungen für das letzte halbe Jahr nicht geleistet oder nur zum
Teil ausbezahlt. Die Notfallkredite und Reserven sind aufge-
braucht. Hilfeleistungen im Februar sind zu spät!

Ich bitte deshalb den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Wie begründet der Bundesrat, dass er trotz Kenntnis der
anrollenden zweiten Covid-19 Welle, seine eigene Aufgabe
bezüglich unterstützenden Massnahmen für die Wirtschaft
(funktionierendes Contact Tracing, genügendes Testangebot)
zuwenig erfüllt? Ist er bereit, hier schnell bessere Konzepte vor-
zusehen?

2. Ist der Bundesrat bereit, entgegen den momentan langwieri-
gen Prozessen, Soforthilfe für Härtefälle zu schaffen für Unter-
nehmen nach Artikel 12 des Covid-Gesetzes mit einem
praktischen und unkonventionellen Ansatz zur Auszahlung oder
Vorleistungen?

3. Bei Artikel 12 Covid-Gesetz handelt es sich um Unterneh-
men, die nach eigenen Angaben Schutz- und Hygienemass-
nahmen streng befolgen und die Einhaltung der Massnahmen
durch ein Sicherheitspersonal überprüfen. Deshalb seien auch
seit längerer Zeit keine Corona-Infektionen an den Anlässen zu
verzeichnen gewesen. Ist der Bundesrat bereit, die einschrän-
kenden Massnahmen zeitnah allgemein differenzierter zu
gestalten? Das heisst, Veranstaltungen auf die Garantie eines
funktionierenden Schutzkonzeptes auszurichten und nicht auf
eine willkürliche Zahl?

20.4327 n Po. Arslan. Massnahmenplan für den Wiederein-
stieg von Frauen in die Arbeitswelt  (30.10.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesamtstrategie und einen
Massnahmenplan zur Ermöglichung des Wiedereinstieges von
Frauen in die Arbeitswelt zu erarbeiten. Dabei sind die unter-
schiedlichen Bedürfnisse, persönlichen Verhältnisse und die
finanziellen Ressourcen der interessierten Frauen zu berück-
sichtigen.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Bertschy, Binder, Feri Yvonne,
Funiciello, Gysi Barbara, Kälin, Markwalder, Mettler, Porchet,
Roth Pasquier, Rytz Regula, Schneider-Schneiter, Streiff,
Vincenz (15)

20.4328 s Mo. Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen SR. Service public stärken  (03.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament zur Gewährlei-
stung eines wirkungsvollen Service Public ein Gesetz über die
politische Steuerung und Oberaufsicht von Unternehmen mit
einem Grundversorgungsauftrag vorzulegen.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

20.4329 s Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie SR. Schweizerische Erdbebenversicherung mit-
tels System der Eventualverpflichtung  (03.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt die verfassungsrechtlichen und/
oder gesetzlichen Grundlagen für die Schaffung einer Schwei-
zerischen Erdbebenversicherung mittels einem System der
Eventualverpflichtung zu schaffen.

Eine Minderheit der Kommission (Fässler Daniel, Germann,
Müller Damian, Noser, Schmid Martin, Stark) beantragt, die
Motion abzulehnen.

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

20.4330 n Mo. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit NR. Personen mit befristetem Arbeitsvertrag. 
Die Covid-Vergessenen  (06.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament folgende Ände-
rung von Artikel 17 Buchstabe e des "Bundesgesetzes über die
gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates
zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie" vorzulegen:

e. Anspruch und Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Abruf und Personen, die in
einem Arbeitsverhältnis auf bestimmte Dauer stehen.

Eine Minderheit der Kommission (Rösti, Aeschi Thomas, Amau-
druz, de Courten, Dobler, Glarner, Humbel, Moret Isabelle, Nan-
termod, Rüegger, Sauter, Schläpfer) beantragt, die Motion
abzulehnen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

15.01.2021 Zurückgezogen

x 20.4331 s Mo. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur SR. Misshandlungen im Schweizer Sport. Schaffung 
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einer unabhängigen nationalen Anlauf- oder Meldestelle  
(09.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine unabhängige nationale
Anlauf- oder Meldestelle aufzubauen, bei der sich Athletinnen
und Athleten unter Wahrung ihres Persönlichkeitsschutzes mel-
den können bei jeglichen Missständen im Bereich Sport, sei
dies bei physischer und psychischer wie auch sexueller Gewalt,
Mobbing oder Machtmissbrauch.

Eine Minderheit der Kommission (Stark, Gmür-Schönenberger,
Noser) beantragt, die Motion abzulehnen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

08.12.2020 Ständerat. Annahme

20.4332 n Po. Aussenpolitische Kommission NR. US-Blok-
kade gegen Kuba aktiv bekämpfen zugunsten einer der 
ärmsten Bevölkerungen weltweit  (09.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt aufzuzeigen, wie er mit Blick auf
die neue US-Regierung einen Beitrag leisten will, damit eine der
ärmsten Bevölkerung auf diesem Planeten von den jahrzente-
langen Fesseln der notbringenden Wirtschaftsblockade befreit
werden kann.

Folgende zwei Fragen sind vordergründig zu klären:

1. Eine aktive Rolle der Schweiz innerhalb der UN-Gremien, um
neben den mehrmals von der UN-Generalversammlung
beschlossenen Rechtswidrigkeit der US-Sanktionen den Druck
für eine Deblockierung auf die neue US-Regierung zu erhöhen.

2. Massnahmen überprüfen, damit Handel und Investitionen mit
Kuba aus der Schweiz heraus ermöglicht werden. Dabei kön-
nen Instrumente von Investitions- und Exportgarantien mit ein-
bezogen werden, aber auch allfällige Hilfestellungen von
bundesnahen Institutionen wie die PostFinance, die Schweizeri-
sche Nationalbank oder einer zu gründenden Zwischengesell-
schaft (analog INSTEX) geprüft werden.

Mit der Einreichung des Postulats hat die Kommission der Peti-
tion "19.2034 Pet. mediCuba-Suisse. Unblock Cuba" Folge
gegeben.

Eine Minderheit der Kommission (Büchel, Aebi, Binder, Ester-
mann, Fischer Roland, Gugger, Grüter, Köppel, Nidegger, Pfi-
ster Gerhard) beantragt, das Postulat abzulehnen.

20.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

NR Aussenpolitische Kommission

20.4333 n Po. Aussenpolitische Kommission NR. Bericht 
über die Situation der Tibeterinnen und Tibeter in der 
Schweiz  (09.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, der Aussenpolitischen Kommis-
sion des Nationalrats einen detaillierten Bericht über die Situa-
tion der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz zu
unterbreiten. Insbesondere betreffend der Situation betreffend
der Meinungsäusserungsfreiheit und der Überwachung.

Mit der Einreichung des Postulats hat die Kommission der Peti-
tion "18.2020 Pet. Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).
Grundrechte der Tibeterinnen und Tibeter schützen, auch in der
Schweiz!" Folge gegeben.

Eine Minderheit der Kommission (Estermann, Aebi, Binder,
Büchel, Giacometti, Grüter, Köppel, Markwalder, Nidegger, Pfi-
ster, Portmann, Wehrli) beantragt, das Postulat abzulehnen.

18.12.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

NR Aussenpolitische Kommission

20.4334 n Po. Aussenpolitische Kommission NR. Bericht 
über die Umsetzung des bilateralen Menschenrechtsdia-
logs zwischen der Schweiz und China  (09.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
über die Umsetzung des bilateralen Menschenrechtsdialogs
Schweiz-China vorzulegen. Es stellen sich insbesondere fol-
gende Fragen:

- Wie ist der aktuelle Stand des Menschrechtsdialogs mit
China?

- Wie geht der Bundesrat bei der Umsetzung des Menschen-
rechtsdialogs konkret vor?

- Welche Erfolge hat der Bundesrat dabei erzielt?

- Welche weiteren Schritte sieht der Bundesrat vor.

Mit der Einreichung des Postulats hat die Kommission der Peti-
tion "18.2020 Pet. Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).
Grundrechte der Tibeterinnen und Tibeter schützen, auch in der
Schweiz!" Folge gegeben.

Eine Minderheit der Kommission (Estermann, Aebi, Binder,
Büchel, Giacometti, Grüter, Köppel, Markwalder, Nidegger, Pfi-
ster, Portmann, Wehrli) beantragt, das Postulat abzulehnen.

NR Aussenpolitische Kommission

20.4335 n Mo. Aussenpolitische Kommission NR. Stärkerer 
Einbezug des Privatsektors in der 
Entwicklungszusammenarbeit  (09.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt Massnahmen zu treffen, damit
der Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM)
schwerpunktmässig mittels konzessionellem Blending den Aus-
bau der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit in den
am wenigsten entwickelten Ländern ausbaut. Dabei soll auch
überprüft werden, inwiefern private Investoren die klassische
Entwicklungszusammenarbeit finanziell entlasten können.

20.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Aussenpolitische Kommission

20.4336 n Mo. Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen NR. Stützung von DAB-Radios in der Covid-19-Krise  
(10.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für das Jahr 2021 die Beiträge
an die Kosten der DAB+ Verbreitung für konzessionierte und
meldepflichtige Radioveranstalter auf mindestens 50% statt wie
vorgesehenen auf 30% festzulegen. Das entspricht dem Stand
der budgetierten Beiträge für 2020. Die Finanzierung erfolgt aus
der Radio- und TV-Abgabe. Sollte sich der entsprechende
finanzielle Spielraum im Laufe des Jahres vergrössern, sind die
Beiträge auf bis zu maximal 80% zu erhöhen.

04.12.2020 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen

17.12.2020 Nationalrat. Annahme



479

20.4337 n Mo. Finanzkommission NR. Sterblichkeit, Invali-
dität und Risiken nach Berufsgruppe und Gesellschafts-
klasse in der Schweiz  (12.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt,

a. eine oder mehrere Studien in Auftrag zu geben, anhand wel-
cher beurteilt werden kann, wie sich die Zugehörigkeit zu einer
der bei der Volkszählung verwendeten Berufsgruppen und zu
einer der sozioprofessionellen Klassen (z. B. gemäss dem eng-
lischen System zur Klassifizierung der Gesellschaftsklassen
anhand der Berufe) auf die Invalidität und die vorzeitige Sterb-
lichkeit von Personen in der Altersklasse zwischen 45 Jahren
und dem Pensionsalter auswirkt;

b. im Rahmen dieser Studie bzw. Studien die Invaliditäts- und
die Sterblichkeitsrisikofaktoren (Krankheit usw.) nach Zugehö-
rigkeit zu einer der obgenannten Gruppen oder Klassen verglei-
chen zu lassen;

c. eine oder mehrere statistische Studien in Auftrag zu geben,
anhand welcher die Lebenserwartung nach sozialer Lage
geschätzt werden kann (Sterblichkeit nach verfügbarem Ein-
kommen);

d. eine solche Statistik zu Informationszwecken für die Bevölke-
rung und die Forschung einzuführen, sie à jour zu halten und
sie - inklusive der ihr zugrunde liegenden Daten - der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen, indem er beispielsweise das Bun-
desamt für Statistik mit dieser Aufgabe betraut.

Eine Minderheit der Kommission (Gmür Alois, Grin, Gschwind,
Keller Peter, Nicolet, Ritter, Schilliger, Schwander, Sollberger,
Strupler) beantragt, die Motion abzulehnen.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

NR/SR Finanzkommission

20.4338 n Mo. Finanzkommission NR. Die Covid-19-Erfah-
rungen nutzen, um das Arbeiten beim Bund nachhaltiger zu 
gestalten  (13.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Weiterentwicklung der
Arbeitsplätze für das Bundespersonal die positiven wirtschaftli-
chen, sozialen und ökologischen Effekte durch mehr dezentra-
les Arbeiten - insbesondere in Co-Working-Räumen und zu
Hause - als wesentliche Kriterien einzubeziehen.

Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung sollen die Auswir-
kungen des Arbeitens für den Bund auf den Klimaschutz und
den Erhalt der Biodiversität, insbesondere im Zusammenhang
mit den Pendlerströmen und der regionalen Entwicklung einbe-
zogen werden.

Der Bundesrat erarbeitet dazu einen verbindlichen Umset-
zungsplan und Zielgrössen.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Finanzkommission

20.4339 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. Übermässigen Motorenlärm wirksam 
reduzieren  (17.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Massnahmenpaket zu erar-
beiten und dem Parlament entsprechende Gesetzesänderun-
gen vorzulegen, damit übermässige Lärmemissionen im
Strassenverkehr einfacher und stärker sanktioniert werden kön-
nen. Der Bundesrat soll:

1. Massnahmen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe ausarbei-
ten, mit denen die Verwendung von illegalen Bauteilen oder
Veränderungen an Fahrzeugen bspw. durch zu laute Ersatz-
schalldämpfer besser sanktioniert oder eingeschränkt werden
können; dabei soll neben höheren Bussen auch der Führeraus-
weisentzug oder die Beschlagnahme des betroffenen Fahr-
zeugs sowie ein generelles Fahrverbot für besonders laute
Fahrzeuge auf gewissen Strecken geprüft werden;

2. die gesetzlichen Bestimmungen so anpassen, dass Lenkerin-
nen und Lenker von Fahrzeugen, welche übermässigen Lärm
verursachen, in Zukunft mit vernünftigem Aufwand zur Rechen-
schaft gezogen werden können. Zudem soll der Bundesrat die
Kantone im Vollzug besser unterstützen;

3. Massnahmen zur Intensivierung der polizeilichen Kontrollen
von Verkehrslärm prüfen; dabei soll insbesondere ein Vorgehen
analog der Vereinbarung des Bundes mit den kantonalen Poli-
zeien für die Schwerverkehrskontrollen geprüft werden;

4. darlegen, mit welchen Instrumenten der Bund die Vollzugstä-
tigkeit unterstützen kann, insbesondere durch die Entwicklung
und den Einsatz von Lärmblitzern, und welche rechtlichen
Grundlagen dafür notwendig sind.

Eine Minderheit der Kommission (Wobmann, Egger Mike,
Imark, Page, Rüegger, Ruppen, Steinemann) beantragt, die
Motion abzulehnen.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

20.4340 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR. Schweizer Wolfspopulation. Geregelte Koexi-
stenz zwischen Menschen, Grossraubtieren und 
Nutztieren  (17.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Handlungsspielraum inner-
halb des geltenden Jagdgesetzes auszunutzen und durch
Anpassungen auf Verordnungsstufe und der Ausführungsbe-
stimmungen die Voraussetzungen zu schaffen für eine gere-
gelte Koexistenz zwischen Menschen, Grossraubtieren und
Nutztieren.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

x 20.4341 n Mo. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Misshandlungen im Schweizer Sport. Schaffung 
einer unabhängigen nationalen Anlauf- oder Meldestelle  
(19.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine unabhängige nationale
Anlauf- oder Meldestelle aufzubauen, bei der sich Athletinnen
und Athleten unter Wahrung ihres Persönlichkeitsschutzes mel-
den können bei jeglichen Missständen im Bereich Sport, sei
dies bei physischer und psychischer wie auch sexueller Gewalt,
Mobbing oder Machtmissbrauch.

Eine Minderheit der Kommission (Umbricht Pieren, Gafner, Gut-
jahr, Haab, Herzog Verena, Tuena, Wasserfallen Christian)
beantragt, die Motion abzulehnen.

25.11.2020 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

10.12.2020 Nationalrat. Annahme

20.4342 n Po. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Missbräuchliches Verhalten in Einheiten des 
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Bundes. Schaffung einer unabhängigen nationalen 
Anlaufstelle  (19.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, eine
unabhängige nationale Anlaufstelle zu schaffen, der - unter Ein-
haltung des Persönlichkeitsschutzes - missbräuchliches Verhal-
ten (körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt, Mobbing,
Machtmissbrauch) in vom Bund kontrollierten oder beauftragten
Einrichtungen gemeldet werden kann. Nötigenfalls leitet er eine
entsprechende Anpassung der Rechtsgrundlagen in die Wege.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

20.4343 n Po. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Stärkung der Nationalen Strategie Sucht durch 
den Einbezug der Cyberabhängigkeit  (19.11.2020)

Der Bundesrat wird ersucht, im Rahmen der Nationalen Strate-
gie Sucht ein Massnahmenpaket zur Bekämpfung der verschie-
denen Formen von Cyberabhängigkeit zu erarbeiten. Die
gemeinsam mit den Kantonen, den im Bereich der Prävention
tätigen Vereinen und den sonstigen Akteuren dieses Sektors
erarbeiteten Massnahmen decken die folgenden Bereiche der
Suchbekämpfung ab: Bildung, Prävention, Behandlung und
Risikoverminderung.

Eine Minderheit der Kommission (Tuena, Gafner, Gutjahr,
Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Umbricht Pieren, Wasser-
fallen Christian) beantragt, das Postulat abzulehnen.

NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur

20.4344 n Po. Staatspolitische Kommission 
NR. Protokollierung bei Einbürgerungsverfahren  
(20.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht

- zu erheben ob und wie in den Kantonen Vorgaben betreffend
die Protokollierung der Gespräche im Rahmen von Einbürge-
rungsverfahren bestehen und durchgesetzt werden

- mit den Kantonen Möglichkeiten zu klären, wie allfällige Lük-
ken in der Umsetzung beseitig werden können.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

NR Staatspolitische Kommission

20.4345 n Ip. Schaffner. Sicherung der Schweizer Interes-
sen im Standortwahlverfahren des Endlagers für radioak-
tive Abfälle in Deutschland  (30.11.2020)

Im Zusammenhang mit dem Standortwahlverfahren des Endla-
gers für radioaktive Abfälle in Deutschland werden auch Stand-
orte in Betracht gezogen, die sich in unmittelbarer Grenznähe
zur Schweiz befinden. Wir bitten den Bundesrat um Beantwor-
tung folgender Fragen:

1. Steht die Schweiz mit den entsprechenden deutschen Behör-
den betreffend des Endlagers im Kontakt?

2. Verfügt die Schweiz über eine geeignete und angemessene
Vertretung, die in das deutsche Standortwahlverfahren einge-
bunden ist?

3. Wie hoch schätzt die zuständige deutsche Behörde, die Bun-
desgesellschaft für Endlagerung (BGE), die Wahrscheinlichkeit
ein, dass für das Endlager in Deutschland ein Standort in
Grenznähe zur Schweiz gewählt wird?

4. Sind im deutschen Verfahren Abgeltungen zugunsten der
betroffenen Standortregion vorgesehen, die im Falle eines
Standortentscheids in Grenznähe teilweise grenzübergreifend
ausgezahlt werden (können)?

Falls ja: Wieviel Abgeltungsgelder stehen zur Verfügung und
nach welchen Kriterien werden diese aufgeteilt?

Mitunterzeichnende: Brunner, Christ, Fischer Roland, Flach,
Gredig, Grossen Jürg, Mäder, Matter Michel, Mettler, Moser,
Pointet (11)

20.4346 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Keine Resettlement-Migranten mit ungeklärter 
Identität oder aus Gebieten mit einer starken Präsenz von 
terroristischen Gruppen  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf die Erteilung von Asyl an
Flüchtlingsgruppen (Art. 56 AsylG) zu verzichten, sofern sich
darunter Personen befinden:

- deren Identität nicht nachweislich geklärt ist oder;

- deren tatsächliche oder vermutete Herkunft in einem Gebiet
mit starker Präsenz von terroristischen, gewalttätigen, extremi-
stischen Gruppierungen oder radikalen Strömungen liegt oder
die sich in solchen Gebieten aufgehalten haben bzw. ein sol-
cher Aufenthalt vermutet werden kann.

Sofern notwendig unterbreitet der Bundesrat der Bundesver-
sammlung einen entsprechenden Erlassentwurf.

Sprecher: Buffat

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4347 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Migranten und Asylbewerber mit ungeklärter 
Identität oder aus Risikogebieten geschlossen unterbrin-
gen oder überwachen  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Migranten und Asylbewerber bis
zur vollständigen Abklärung ihres Gefährdungspotentials in
geschlossenen Zentren unterzubringen oder mit geeigneten
Mitteln permanent zu überwachen, sofern:

- ihre Identität nicht nachweislich geklärt ist oder;

- ihre tatsächliche oder vermutete Herkunft in einem Gebiet mit
starker Präsenz von terroristischen, gewalttätigen, extremisti-
schen Gruppierungen oder radikalen Strömungen liegt oder sie
sich in solchen Gebieten aufgehalten haben bzw. ein solcher
Aufenthalt vermutet werden kann.

Sofern notwendig unterbreitet der Bundesrat der Bundesver-
sammlung einen entsprechenden Erlassentwurf.

Sprecherin: Bircher

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4348 n Po. Silberschmidt. Stärkung der Möglichkeiten 
zur demokratischen Partizipation von Auslandschweizern 
und Auslandschweizerinnen  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, ob der Versand an und die Abgabe von eidgenössischen
Wahl- und Abstimmungsunterlagen von Auslandschweizerin-
nen und -schweizer vereinfacht werden kann. Dieser Bericht
soll basierend auf einem Pilotprojekt erstellt werden.

Dieses Pilotprojekt kann folgendes umfassen:

1. Einsatz des diplomatischen Kuriers
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2. Ausdehnung der Fristen für den Versand von Abstimmungs-
unterlagen

Mit diesen möglichen und weiteren Anpassungen soll sicherge-
stellt werden, dass Schweizerinnen und -schweizer im Ausland
rechtzeitig ihre eidgenössischen Wahl- und Abstimmungsunter-
lagen erhalten und einfacher an der demokratischen Mitwir-
kungsmöglichkeiten teilhaben können. Auch in globalen
Krisenzeiten soll diese Mitwirkung wenn möglich nicht beinge-
schränkt werden. Eine allfällige Kostenbeteiligung von Ausland-
schweizerinnen und -schweizer in abgelegenen Gebieten kann
geprüft werden.

Mitunterzeichnende: Giacometti, Markwalder, Portmann,
Wehrli (4)

20.4349 n Mo. Silberschmidt. Ressourcenverschleiss bei 
Verpackungen verkleinern. Verkauf von tiefgekühlten 
Lebensmitteln ohne Vorverpackung erlauben  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Lebensmittelrecht so anzu-
passen, dass eine Abgabe von nicht vorverpackten Tiefkühlpro-
dukten an die Konsumentinnen und Konsumenten möglich wird.

Mitunterzeichnende: Baumann, Birrer-Heimo, Friedli Esther,
Ritter (4)

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

20.4350 n Ip. Lohr. Weg zu einem neuen ambulanten Tarif  
(30.11.2020)

Der ambulante Tarif Tarmed gilt für die Krankenversicherung
seit dem Jahr 2004. lm Laufe der Zeit hat sich ein Reformbedarf
entwickelt. Eine Reform, die von allen Tarifpartnern getragen
wird, ist allerdings gescheitert, so dass sich der Bundesrat dazu
gezwungen sah, per Oktober 2014 und nochmals per Januar
2018 gewisse Korrekturen vorzunehmen. Damit konnten aller-
dings nicht alle Probleme behoben werden, weshalb die Tarif-
partner eine grundlegende Überarbeitung weiterhin anstreben.
Aktuell gibt es zwei konkrete Projekte für einen neuen ambulan-
ten Tarif: einen neuen Einzelleistungstarif Tardoc, wie ihn die
FMH und der Krankenkassenverband Curafutura vorschlagen
sowie ambulante Pauschalen, wie sie H+, der Krankenkassen-
verband santésuisse und die FMCH vorschlagen. Beide Tarifar-
ten werden im ersten Kostendämpfungspaket des Bundesrats
explizit genannt. Gleichzeitig wird gemäss dem Kostendämp-
fungspaket auch ein ambulantes Tarifbüro geschaffen. Dieses
Büro hat zum Ziel, die Modernisierung des ambulanten Tarifs
mit allen Akteuren partnerschaftlich voranzutreiben.

Wie der Bundesrat in der Botschaft zum ersten Massnahmen-
paket festgehalten hat, entfalten ambulante Pauschalen eine
kostendämpfende Wirkung. Der Definition zwischen Bereichen
und Leistungen, die sich pauschalieren lassen und jenen Berei-
chen, die über einen Einzelleistungstarif abgegolten werden,
kommt daher einer grossen Bedeutung zu. Es ist für die Ent-
wicklung der Kosten im Gesundheitswesen wichtig, dass das
Tarifbüro seine Arbeit aufnimmt, bevor Tatsachen geschaffen
und neue Tarifsysteme genehmigt werden. Der Bundesrat wird
gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass der klaren
Abgrenzung von Pauschal-, bzw.

Einzelleistungstarifen bei der Modernisierung der ambulanten
Tarifierung eine grundlegende Bedeutung zukommt?

2. Wie sieht der Fahrplan des Bundesrats für die Einsetzung
des ambulanten Tarifbüros aus?

3. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass eine Tarifgenehmi-
gung sinnvollerweise erst nach Einsetzung des

Tarifbüros erfolgen sollte?

20.4351 n Ip. Lohr. Investition in berufliche Perspektiven 
statt Erstarren in Hoffnungslosigkeit  (30.11.2020)

Zurecht haben Bundesrat und Parlament in einer ersten Phase
der Covid-Krise auf Existenzsicherung und Strukturerhaltung
gesetzt. Die Verlängerung der Kurzarbeit ist dabei für viele
Beschäftigte bis auf weiteres ein Rettungsanker. Je länger die
Krise jedoch dauert, desto klarer wird: in Branchen, die vor
einem beschleunigten Strukturwandel stehen, kann die verlän-
gerte Kurzarbeit auch zur Falle werden. Wer über viele Monate
meist nur noch mit einem Kleinstpensum arbeitet und realisiert,
dass seine Chancen auf eine Zukunft in der angestammten
Branche sinken, droht in Perspektivlosigkeit zu erstarren. Vor
dem beruflichen Nichts stehen aber auch viele Selbständiger-
werbende. Anderseits beschleunigt sich durch die Krise der
demografiebedingte Fachkräftemangel massiv. Das gilt insbe-
sondere für die Pflegeberufe, vermutlich aber auch für andere.
Mit dem Masterplan Bildung Pflegeberufe konnten Erfolge
erzielt werden, mit dem indirekten Gegenvorschlag zur Pflege-
initiative sollen weitere Massnahmen folgen. Doch die von der
Covid-Krise Betroffenen aus verschiedenen Branchen brauchen
jetzt eine Perspektive und das Pflegepersonal braucht bald Ent-
lastung.

Ich frage deshalb den Bundesrat an:

1. Das Sonderprogramm zur Erhöhung der Anzahl Abschlüsse
in Humanmedizin wurde dank einer Anschubfinanzierung des
Bundes erfolgreich lanciert. Sieht der Bundesrat die Möglich-
keit, in einem raschen Verfahren in Zusammenarbeit mit den
Kantonen ein analoges anreizorientiertes Modell zur Umschu-
lung von Berufsleuten auf Funktionen in der Pflege vorzulegen?

2. Teilt der Bundesrat die Auffassung, wonach es sinnvoll ist,
Umschulungswilligen für die Dauer einer entsprechenden Aus-
bildung über die Arbeitslosenkasse eine existenzsichernde Ent-
schädigung anstelle der Kurzarbeits- oder später
Arbeitslosenentschädigung auszurichten, und ihnen dadurch
eine echte Perspektive zu bieten?

3. Falls ja, wie könnte ein sinnvolles und rasch umsetzbares
Finanzierungssystem aussehen?

4. Für welche weiteren Branchen - etwa im handwerklichen
Bereich - erachtet der Bundesrat die rasche Lancierung analo-
ger anreizorientierter Umschulungsprogramme als prüfens-
wert?

20.4352 n Ip. Grüter. CO2-Rückgewinnung als Teil der 
Lösung im Kampf gegen den Klimawandel?  (30.11.2020)

Unter den Klimaforschenden herrscht ein breiter Konsens, dass
negative CO2-Emissionen zwingend sein werden, um die
Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Negative CO2-
Emissionen entstehen dann, wenn CO2 aus der Atmosphäre
entnommen und dauerhaft gespeichert wird. Dies kann durch
natürliche Prozesse geschehen, beispielsweise durch Auffor-
stung, oder durch Direct-Air-Carbon-Capture-and-Storage-Anla-
gen (DACCS), die CO2 aus der Atmosphäre filtern und dann
dauerhaft speichern. Die Annahme, dass solche CO2-Rückge-
winnungsanlagen nötig sein werden, liegt so auch dem Pariser
Klimaabkommen zugrunde. Wir sind ausserdem überzeugt,
dass mit der Rückgewinnung und dauerhaften Speicherung von
CO2, beispielsweise durch Mineralisierung im Boden, der
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Transformationsdruck auf die Wirtschaft reduziert werden kann.
So könnten zum Beispiel Industrieanlagen mit langen Investiti-
onszyklen ordentlich abgeschrieben werden. Durch den Einsatz
von CO2-Rückgewinnungsanlagen kann zudem eine exakte
Bepreisung des CO2-Ausstosses eingeführt werden. So gehen
führende Experten aus diesem Bereich davon aus, dass eine zu
filternde und zu speichernde Tonne CO2 bis im Jahr 2030 noch
150-200 Franken kosten wird.

Daraus ergeben sich die folgenden Fragen:

1. Inwiefern werden die erwähnten CO2-Filter-Anlagen in die
Klima- und Umweltstrategien des Bundes einbezogen?

2. Welches Potenzial sieht der Bundesrat, dass durch solche
DACCS-Anlagen die Schweiz rascher CO2-neutral wird?

3. Ist der Bundesrat bereit solche DACCS-Anlagen künftig ver-
stärkt zu fördern, um die Pariser Klimaziele zu erreichen? Falls
ja, wie will man dabei konkret vorgehen?

4. Im Kanton Luzern wurde kürzlich eine Motion eingegeben,
mit der gefordert wird, dass CO2-Filter-Anlagen in den entspre-
chenden Planungsbericht aufgenommen werden. Sind dem
Bund weitere Aktivitäten aus anderen Kanton in diesem Bereich
bekannt?

5. Ist der Bundesrat bereit Anreize für die Kantone zu schaffen,
damit diese ebenfalls CO2-Filter-Anlagen in Ihre Planungen ein-
beziehen? Falls ja, welche Mittel stehen dem Bund dazu zur
Verfügung?

20.4353 n Mo. Grüter. Eine dritte Autonummer für Veloträ-
ger und andere Anhänger  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen der
Verkehrszulassungsverordnung so zu ändern, dass Schweizer
Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter eine dritte Autonum-
mer (Kontrollschild) für Anhänger einlösen können.

Mitunterzeichnende: Bircher, Büchel Roland, Burgherr, de
Courten, Estermann, Friedli Esther, Gafner, Giezendanner,
Glarner, Guggisberg, Heimgartner, Herzog Verena, Hess Erich,
Huber, Keller Peter, Matter Thomas, Nicolet, Page, Rösti, Rüeg-
ger, Ruppen, Rutz Gregor, Schwander, Steinemann, Tuena,
Wobmann (26)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4354 n Ip. de la Reussille. Die türkische Gruppierung 
"Graue Wölfe" verbieten  (30.11.2020)

Die rechtsextreme türkische Terrorgruppierung "Graue Wölfe"
hat in mehreren europäischen Ländern durch blutige Attacken
auf Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger und auf
kurdische und armenische Minderheiten auf sich aufmerksam
gemacht. Am 4. November 2020 hat der französische Minister-
rat auf Vorschlag des Innenministers die Auflösung dieser
Bewegung verkündet. Daraufhin haben deutsche Abgeordnete
denselben Schritt von ihrer Regierung gefordert.

Diese rechtsextreme Gruppierung ist auch in unserem Land
präsent und ist bereits durch Angriffe auf kurdische Demon-
strantinnen und Demonstranten und durch Drohungen im Kon-
text von Bestrebungen für die Anerkennung des Völkermords
am armenischen Volk in Erscheinung getreten. 2017 haben die
"Grauen Wölfe" in Reinach ein gross angelegtes Treffen
geplant. Der Nachrichtendienst des Bundes hatte es damals
nicht für notwendig gehalten, dieses Treffen zu verbieten. Nach
der Amtsübernahme durch das aktuelle türkische Regime üben
die "Grauen Wölfe" offen Druck auf geflüchtete Regierungsgeg-
nerinnen und -gegner in der Europäischen Union und in der

Schweiz aus, und es sind weitere gewalttätige Aktionen dieser
Terrorgruppierung zu befürchten.

1. Wie kann der Bundesrat rechtfertigen, dass man eine Terror-
organisation, die in einigen unserer Nachbarländer verboten ist,
frei agieren lässt?

3. Haben türkische und kurdische politisch Verfolgte ein Recht
darauf, vor den Personen und Organisationen, die sie zur
Flucht aus ihrem Land gezwungen haben, geschützt zu wer-
den?

3. Beabsichtigt der Bundesrat, rasch eine Entscheidung zu tref-
fen und die Gruppierung "Graue Wölfe" zu verbieten, wie das in
einigen unserer Nachbarländer bereits der Fall ist?

20.4355 n Ip. Wettstein. Swissmedic. Bundesbeitrag voll-
ständig zu Gunsten der Gewinnsteigerung  (30.11.2020)

Die Swissmedic ist die Schweizerische Zulassungs- und Auf-
sichtsbehörde für Heilmittel. Sie ist eine öffentlich-rechtliche
Anstalt des Bundes: Ihr Zweck ist die Erfüllung des gesetzlichen
Auftrags. Die Swissmedic schliesst das Jahr 2019 gemäss
Kurzbericht des Bundesrates über die Erreichung der strategi-
schen Ziele mit einem Reingewinn von 26,0 Millionen Franken
ab. Sie erzielte diesen Reingewinn bei einem Umsatz von 112,1
Millionen Franken: Der Gewinn beläuft sich somit auf über 23
Prozent des Umsatzes. Der Bundesbeitrag 2019 an Swissme-
dic betrug 14,2 Millionen Franken. Die übrigen Mittel erwirt-
schaftet Swissmedic mit Aufsichtsabgaben und
Verfahrensgebühren. Diese waren mehr als kostendeckend:
Selbst ohne Bundesbeitrag hätte der Reingewinn 2019 rund
11,4 Millionen Franken betragen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Erachtet es der Bundesrat als angemessen, dass eine öffent-
lich-rechtliche Anstalt des Bundes mit einem Monopolauftrag
zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften einen Reingewinn von 23
Prozent erzielt?

2. Wie lässt sich rechtfertigen, dass das Institut den Bundesbei-
trag vollständig zur Erhöhung seines Reingewinns einsetzen
kann?

3. Wozu soll Swissmedic Rückstellungen tätigen? Worin
besteht ein Verlustrisiko?

4. Welche Anpassungen in der "Verordnung des Schweizeri-
schen Heilmittelinstituts über seine Gebühren (GebV-Swissme-
dic)" erachtet der Bundesrat als angemessen?

5. Wäre es in den Augen des Bundesrates angezeigt, dass sich
Swissmedic mit einem deutlich höheren Betrag als bisher in der
Entwicklungszusammenarbeit engagiert?

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Brélaz, Schneider
Schüttel, Widmer Céline (5)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4356 n Mo. Grüter. Digitaler Fahrzeug- und 
Führerausweis  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird gebeten eine digitale Lösung für den Fahr-
zeug- und Führerausweis zu erarbeiten. Dabei sollen die rechtli-
chen Grundlagen geprüft werden, die eine internationale
Nutzung ermöglichen würden. Eine digitale Lösung soll perso-
nenbezogene Daten und Fahrzeugdaten trennen können.
Zudem sollte geprüft werden, wie der digitale Fahrzeug- und
Führerausweis als Grundlage für weitere Dienstleistungen ein-
gesetzt werden kann, z.B. für Gebührenerhebungen, Integration
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der Autobahn-Vignette oder Versicherungsleistungen. Dieser
Vorstoss wird erneut eingereicht, da der gleiche Antrag schon in
der Motion 18.3788 eingereicht, diese aber zwischenzeitlich lei-
der abgeschrieben wurde.

20.4357 n Mo. de Quattro. Schützen wir unsere Institutio-
nen vor "hate speech"  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Schweizerische Strafge-
setzbuch so zu ändern, dass jede Person, die ein Mitglied des
Bundesrats, der Bundesversammlung oder der eidgenössi-
schen Gerichte oder die Staatsanwälte des Bundes bedroht, sei
es in ihrer öffentlichen Funktion oder ausserhalb, von Amtes
wegen verfolgt und bestraft wird.

Mitunterzeichnende: Arslan, Badran Jacqueline, Bulliard, Che-
valley, Cottier, Giacometti, Maillard, Markwalder, Marra, Por-
chet, Tuena, Weichelt-Picard (12)

20.4358 n Mo. de Quattro. Die terroristische Bedrohung, die 
von einer Person ausgeht, vor deren Freilassung besser 
beurteilen  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Gesetzesänderungen vorzu-
schlagen, die es erlauben, die terroristische Bedrohung, die von
einer Person ausgeht, vor deren Freilassung aus der Untersu-
chungshaft oder aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug
umfassend und ganzheitlich zu beurteilen. Namentlich sollen
ein zweites unabhängiges psychiatrisches Gutachten sowie die
Erstellung von Berichten durch die Sicherheitsbehörden vorge-
schrieben werden.

Mitunterzeichnende: Addor, Cattaneo, Cottier, Fiala, Markwal-
der, Tuena (6)

20.4359 n Mo. de Quattro. Bessere Koordination im Kampf 
gegen schwere Straftaten  (30.11.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Rolle des Fedpol im Fall von
schweren Straftaten zu stärken. Das Fedpol muss die Koordina-
tion der polizeilichen Aktivitäten sowie die Zusammenarbeit zwi-
schen den kantonalen, nationalen und internationalen
Sicherheitsbehörden sicherstellen.

x 20.4360 n D.Ip. Ruppen. Keine weiteren Einschränkungen 
für den Schweizer Wintertourismus!  (01.12.2020)

Die Schweizer Berg- und Sportbahnen, die Gastronomie und
Hotellerie, der gesamte Wintertourismus sind für die kommen-
den Festtage auch unter den erschwerten Corona-Massnah-
men gut vorbereitet. Um die Auflagen von Bund und Kantonen
zu erfüllen, haben sie einen erheblichen Mehraufwand auf sich
genommen und Schutzkonzepte erarbeitet. Die Wintersaison
kann also stattfinden. Und sie muss stattfinden, will man gros-
sen wirtschaftlichen Schaden für die Tourismusunternehmen
und Bergregionen verhindern. Der Bundesrat plant nun aber
Einschränkungen bei Skidestinationen. Diesbezüglich wird der
Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Ist der Bundesrat bereit, dem Druck mehrere Nachbarländer
zu widerstehen und keine weiteren Covid-Verschärfungen für
den Schweizer Wintersport während der kommenden Festtage
zu erlassen?

2. Setzt sich der Bundesrat dafür ein, dass ein normaler Skitou-
rismus stattfinden kann, damit die betroffenen Tourismusunter-
nehmungen eine Planungssicherheit erhalten?

3. Ist es nicht unverantwortlich gegenüber den Bergregionen,
jetzt den Wintersport trotz vorhandener Schutzkonzepte mit
weiteren einschränkenden Auflagen zu belasten?

4. Eine Kapazitätsbegrenzung in Skigebieten führt zu grossen
wirtschaftlichen Schäden für Bergbahnen und Tourismus. Wie
stellt sich der Bundesrat dazu?

5. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die von den
Bergbahnen, Kantonen und Destinationen erarbeiteten Schutz-
konzepte ausreichend sind?

6. Ist es nicht sinnvoll, dass die Kantone selbst Massnahmen
ergreifen sollen (z-B. kein Après-Ski, Beschränkung der Wer-
bung im Ausland, Einrichtung von grossen Testzentren rund um
die grossen Tourismusstationen etc.) und selbst über die Öff-
nung und auch Schliessung ihrer Skigebiete verfügen können?

7. Ist es nicht so, dass allfällige Obergrenzen bzw. Kapazitäts-
grenzen für einzelne Skigebiete - Stand heute - keinen Sinn
machen, da dieses Jahr ausländische Touristen eher fehlen
und die Skigebiete schon darum nicht voll sind?

8. Eine allfällige Kapazitätsbegrenzung ist in manchen Skige-
bieten aus ganz praktischen Gründen gar nicht umsetzbar. Wie
stellt sich der Bundesrat dazu?

9. Scheinbar ist auch vorgesehen, Selbstbedienungsrestau-
rants zu schliessen. Sollte der Betrieb solcher Selbstbedie-
nungsrestaurants unter strengen Auflagen seitens Kantonen,
Destinationen und Gastroverbänden nicht doch möglich sein?

Mitunterzeichner: Addor (1)

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4361 n D.Ip. Grüter. Keine weiteren Einschränkungen 
für den Schweizer Wintertourismus!  (01.12.2020)

Die Schweizer Berg- und Sportbahnen, die Gastronomie und
Hotellerie, der gesamte Wintertourismus sind für die kommen-
den Festtage auch unter den erschwerten Corona-Massnah-
men gut vorbereitet. Um die Auflagen von Bund und Kantonen
zu erfüllen, haben sie einen erheblichen Mehraufwand auf sich
genommen und Schutzkonzepte erarbeitet. Die Wintersaison
kann also stattfinden. Und sie muss stattfinden, will man gros-
sen wirtschaftlichen Schaden für die Tourismusunternehmen
und Bergregionen verhindern. Der Bundesrat plant nun aber
Einschränkungen bei Skidestinationen. Diesbezüglich wird der
Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Ist der Bundesrat bereit, dem Druck mehrere Nachbarländer
zu widerstehen und keine weiteren Covid-Verschärfungen für
den Schweizer Wintersport während der kommenden Festtage
zu erlassen?

2. Setzt sich der Bundesrat dafür ein, dass ein normaler Skitou-
rismus stattfinden kann, damit die betroffenen Tourismusunter-
nehmungen eine Planungssicherheit erhalten?

3. Ist es nicht unverantwortlich gegenüber den Bergregionen,
jetzt den Wintersport trotz vorhandener Schutzkonzepte mit
weiteren einschränkenden Auflagen zu belasten?

4. Eine Kapazitätsbegrenzung in Skigebieten führt zu grossen
wirtschaftlichen Schäden für Bergbahnen und Tourismus. Wie
stellt sich der Bundesrat dazu?

5. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die von den
Bergbahnen, Kantonen und Destinationen erarbeiteten Schutz-
konzepte ausreichend sind?

6. Ist es nicht sinnvoll, dass die Kantone selbst Massnahmen
ergreifen sollen (z-B. kein Après-Ski, Beschränkung der Wer-
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bung im Ausland, Einrichtung von grossen Testzentren rund um
die grossen Tourismusstationen etc.) und selbst über die Öff-
nung und auch Schliessung ihrer Skigebiete verfügen können?

7. Ist es nicht so, dass allfällige Obergrenzen bzw. Kapazitäts-
grenzen für einzelne Skigebiete - Stand heute - keinen Sinn
machen, da dieses Jahr ausländische Touristen eher fehlen
und die Skigebiete schon darum nicht voll sind?

8. Eine allfällige Kapazitätsbegrenzung ist in manchen Skige-
bieten aus ganz praktischen Gründen gar nicht umsetzbar. Wie
stellt sich der Bundesrat dazu?

9. Scheinbar ist auch vorgesehen, Selbstbedienungsrestau-
rants zu schliessen. Sollte der Betrieb solcher Selbstbedie-
nungsrestaurants unter strengen Auflagen seitens Kantonen,
Destinationen und Gastroverbänden nicht doch möglich sein?

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4362 n D.Ip. Martullo. Keine weiteren Einschränkungen 
für den Schweizer Wintertourismus!  (01.12.2020)

Die Schweizer Berg- und Sportbahnen, die Gastronomie und
Hotellerie, der gesamte Wintertourismus sind für die kommen-
den Festtage auch unter den erschwerten Corona-Massnah-
men gut vorbereitet. Um die Auflagen von Bund und Kantonen
zu erfüllen, haben sie einen erheblichen Mehraufwand auf sich
genommen und Schutzkonzepte erarbeitet. Viele haben in den
letzten Jahren investiert und ihre Gebiete vergrössert. Die Win-
tersaison kann also stattfinden. Und sie muss stattfinden, will
man grossen wirtschaftlichen Schaden für die Tourismusunte-
mehmen und Bergregionen verhindern. Der Bundesrat plant
nun aber Einschränkungen bei Skidestinationen. Diesbezüglich
wird der Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen gebe-
ten:

1. Ist der Bundesrat bereit, den Kantonen die entsprechenden
Regelungskompetenzen zu belassen?

2. Ist nicht jedes Skigebiet anders (Art der Bahnen, Zubringer,
Restaurants, Grösse des Pistengebiets, Wintersportarten (Spa-
zieren, Langlauf, Schlitteln etc.))?

3. Ist der Bundesrat bereit, dem Druck mehrere Nachbarländer
zu widerstehen und keine weiteren Covid-Verschärfungen für
den Schweizer Wintersport während der kommenden Festtage
zu erlassen?

4. Setzt sich der Bundesrat dafür ein, dass ein normaler Skitou-
rismus stattfinden kann, damit die betroffenen

Tourismusuntemehmungen eine Planungssicherheit erhalten?

5. Ist es nicht unverantwortlich gegenüber den Bergregionen,
jetzt den Wintersport trotz vorhandener Schutzkonzepte mit
weiteren einschränkenden Auflagen zu belasten?

6. Eine Kapazitätsbegrenzung in Skigebieten führt zu grossen
wirtschaftlichen Schäden für Bergbahnen und Tourismus.

Wie stellt sich der Bundesrat dazu?

7. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die von den
Bergbahnen, Kantonen und Destinationen erarbeiteten Schutz-
konzepte ausreichend sind?

8. Ist es nicht sinnvoll, dass die Kantone selbst Massnahmen
ergreifen sollen (z-B. kein Après-Ski, Beschränkung der Wer-
bung im Ausland, Einrichtung von grossen Testzentren rund um
die grossen Tourismusstationen etc.) und selbst über die Öff-
nung und auch Schliessung ihrer Skigebiete verfügen können?

9. Ist es nicht so, dass allfällige Obergrenzen bzw. Kapazitäts-
grenzen für einzelne Skigebiete - Stand heute - keinen Sinn

machen, da dieses Jahr ausländische Touristen eher fehlen
und die Skigebiete schon darum nicht voll sind?

10. Eine allfällige Kapazitätsbegrenzung ist in manchen Skige-
bieten aus ganz praktischen Gründen gar nicht umsetzbar. Wie
stellt sich der Bundesrat dazu?

11. Scheinbar ist auch vorgesehen, Selbstbedienungsrestau-
rants zu schliessen. Sollte der Betrieb solcher Selbstbedie-
nungsrestaurants unter strengen Auflagen seitens Kantonen,
Destinationen und Gastroverbänden nicht doch möglich sein?

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4363 n D.Ip. von Siebenthal. Bergbahnen. Zusätzliche 
Corona-Schutzmassnahmen  (01.12.2020)

Ich ersuche den Bundesrat auf folgende Fragen Antwort zu
geben:

1. Hat der Bundesrat das Vertrauen auch in diese Branche ver-
loren, bevor die Wintersaison beginnt? Im Sommer wurde der
Beweis erbracht.

2. Zusätzliche Massnahmen, Förderleistungen senken, zusätzli-
che Abstände mit Masken, keine Selbstbedienung in Restau-
rants - wo sind da die Beweise der Ansteckung?

3. Besteht dabei nicht die Gefahr übermässig zu reagieren und
die finanzielle Situation vieler Bergregionen unnötig noch zu
verschärfen?

4. Das System in der Schweiz, dass die Kantone Verschärfun-
gen vornehmen können, hat sich bewährt. So muss es doch
auch in der EU sein - jedes Land nach Situation seine entspre-
chenden Massnahmen. Ist der Bundesrat bereit, die Position so
gegenüber der EU zu vertreten?

5. Sind wir mittlerweile nicht im Bereich angekommen, wo nicht
mehr der Ansteckungsbereich massgebend ist, sondern damit
schwer politisiert wird, und der Wille, verhältnismässige Lösun-
gen zu suchen immer mehr schwindet?

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

20.4364 n Ip. Guggisberg. AHV. Blick in die nächste 
Geländekammer  (01.12.2020)

1. Was ist nach Ansicht des Bundesrates gegen diese gefährli-
che Entwicklung zu unternehmen?

2. Ist der Bundesrat ebenfalls der Ansicht, dass bald nach dem
Reformschritt AHV 21 weitere Reformschritte erfolgen müssen?

3. Hat er sich über den Inhalt solcher Reformen über die AHV
21 hinaus bereits Gedanken gemacht und mögliche Szenarien
erarbeitet?

4. Bestehen Überlegungen, wie ein entsprechender Zeitplan
aussehen soll?

5. Wenn nein, bis wann wird ein solcher Fahrplan erarbeitet?

6. Wie hoch müsste das Renteneintrittsalter angehoben wer-
den, damit das Umlageergebnis 2040 ausgeglichen ist?

7. Wie hoch müsste die Mehrwertsteuer angehoben werden,
damit das Umlageergebnis 2040 ausgeglichen ist?

8. Gibt es andere Wege, die für den Bundesrat in Frage kom-
men, um eine nachhaltige Sanierung der AHV für die nächste
Generation zu erreichen?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.
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20.4365 n Ip. Guggisberg. Gesamtbild der Entwicklung von 
Staatshaushalt und Schulden  (01.12.2020)

1. Kann das EFD Auskunft darüber geben, wie sich gesamthaft
die Schuldensituation in unserem Land entwickelt, wo überall
Finanzierungslücken drohen und wie gross diese sind?

2. Welche Auswirkungen der Covid-Krise und der sich abzeich-
nenden Rezession auf den Staatshaushalt sind in den nächsten
Jahren zu erwarten?

3. Gibt es Prognosen, wie sich nun in den kommenden Jahren
die Staatsquote und die Belastung des Bundeshaushalts verän-
dern wird?

4. Was bedeutet die veränderte Situation im Kontext bereits
bestehender finanzieller Verpflichtungen wie beispielsweise
jener in der Altersvorsorge? Was kommt auf die Schweiz zu und
was ist zu unternehmen, damit die Situation nicht aus dem
Ruder läuft?

5. Wie betrifft die momentane Krise die Altersvorsorge? Mit wel-
chen Folgen insbesondere für die AHV rechnet das EFD?

6. Was ist zu tun, damit die AHV nachhaltig gesichert werden
kann?

20.4366 n Po. Guggisberg. Ergänzte Fassung der "Lang-
fristperspektiven der öffentlichen Finanzen der Schweiz"  
(01.12.2020)

Das EFD wird beauftragt, die Schrift "Langfristperspektiven der
öffentlichen Finanzen der Schweiz", die derzeit überarbeitet
wird und anfangs 2021 in vierter Auflage erscheinen soll, mit
einem Kapitel zu versehen, welches in einer groben Übersicht
aufzeigt, in welchem Umfang das Renteneintrittsalter oder die
Mehrwertsteuer zu erhöhen wären, um die Altersvorsorge dau-
erhaft und nachhaltig zu sanieren.

20.4367 s Mo. Chiesa. Migranten und Asylbewerber mit 
ungeklärter Identität oder aus Risikogebieten geschlossen 
unterbringen oder überwachen  (01.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Migranten und Asylbewerber bis
zur vollständigen Abklärung ihres Gefährdungspotentials in
geschlossenen Zentren unterzubringen oder mit geeigneten
Mitteln permanent zu überwachen, sofern:

- ihre Identität nicht nachweislich geklärt ist oder;

- ihre tatsächliche oder vermutete Herkunft in einem Gebiet mit
starker Präsenz von terroristischen, gewalttätigen, extremisti-
schen Gruppierungen oder radikalen Strömungen liegt oder sie
sich in solchen Gebieten aufgehalten haben bzw. ein solcher
Aufenthalt vermutet werden kann.

Sofern notwendig unterbreitet der Bundesrat der Bundesver-
sammlung einen entsprechenden Erlassentwurf.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4368 s Mo. Salzmann. Keine Resettlement-Migranten mit 
ungeklärter Identität oder aus Gebieten mit einer starken 
Präsenz von terroristischen Gruppen  (01.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf die Erteilung von Asyl an
Flüchtlingsgruppen (Art. 56 AsylG) zu verzichten, sofern sich
darunter Personen befinden:

- deren Identität nicht nachweislich geklärt ist oder;

- deren tatsächliche oder vermutete Herkunft in einem Gebiet
mit starker Präsenz von terroristischen, gewalttätigen, extremi-
stischen Gruppierungen oder radikalen Strömungen liegt oder

sie sich in solchen Gebieten aufgehalten haben bzw. ein sol-
cher Aufenthalt vermutet werden kann.

Sofern notwendig unterbreitet der Bundesrat der Bundesver-
sammlung einen entsprechenden Erlassentwurf.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4369 s Po. Knecht. Arbeitsplätze des Bundes dank Digi-
talisierung verstärkt dezentralisieren  (01.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, welche Massnahmen zu treffen sind, um Arbeitsplätze der
Bundesverwaltung durch die Nutzung der Möglichkeiten der
Digitalisierung zu dezentralisieren. Dabei ist insbesondere auch
auf moderne Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung wie bei-
spielsweise "Shared-Workspaces" und "Co-Working-Spaces"
einzugehen, mit dem Ziel, Büroflächen zu reduzieren und somit
die Kosten zu senken. Darüber hinaus soll geprüft werden,
inwiefern der Bund als Arbeitgeber für spezialisiertes Personal
durch die Anwendung neuer Arbeitsplatzmodelle an dezentra-
len Standorten attraktiver werden kann.

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

x 20.4370 n D.Ip. Dettling. Stopp der Zerstörung des Winter-
tourismus durch den Bundesrat  (02.12.2020)

Meine Fragen:

1. warum will der Bundesrat die Kapazität der Bergbahnen mas-
siv einschränken?

2. Wo ortet der Bundesrat einen Unterschied zwischen einem
vollen Tram in der Stadt und einer vollen Gondel im Skigebiet?

3. Wenn die Kapazität der Bahnen beschränkt werden, gibt es
dafür umso längere Warteschlangen vor der Bahn. In der Kälte
stehend. Ist dies der Eindämmung des Virus förderlich?

4. Eine Vorreservierung in dieser Dimension ist mit der heutigen
Technik nicht möglich? Wie stellt sich der Bundesrat zu diesem
Problem?

5. Wenn sich weniger Leute geordnet auf den Skipisten aufhal-
ten, wird es viel mehr Leute abseits der Pisten haben (heisst
Schneeschuhlaufen etc) Dies führt zu grossen Problemen für
die Wildtiere. Wie nimmt der Bundesrat dazu Stellung?

6. Wenn der Bundesrat den Bahnen massive Kapazitätsbe-
schränkungen auferlegt, wird dies zu massiv weniger Touristen
in den sonst schon strukturschwachen Bergregionen der
Schweiz führen. Wieso wird hier

mutwillig und einseitig der Skitourismus kaputt gemacht.

7. Der Bundesrat hatte den ganzen Sommer über Zeit. Warum
wird jetzt diese hüst und hott Aktion

durchgeführt?

8. Wer kontrolliert und sanktioniert allfällige Verstösse gegen
die geplanten Beschränkungen?

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4371 n D.Ip. Addor. Wintersaison. Gibt der Bundesrat 
dem Druck des Auslands nach und zwingt er damit die Tou-
rismuswirtschaft definitiv in die Knie?  (02.12.2020)

Mitunterzeichner: Ruppen (1)

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.
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x 20.4372 n D.Ip. Rüegger. Keine weiteren Einschränkun-
gen für den Wintertourismus!  (02.12.2020)

Schweizer Skigebiete bereiten sich zum Schutz der Wintergäste
und der Mitarbeitenden seit Monaten mit allen möglichen und
nötigen Massnahmen vor. Bergbahnen haben das Branchen-
und ÖV-Schutzkonzept umgesetzt.

In der Gastronomie werden Distanzregeln und damit zulässige
Personenmengen gemäss Gastro-Schutzkonzept eingehalten.
Zusätzlich temporäre Gastroflächen können die Kapazitäten
auffangen um überfüllte Restaurationen zu vermeiden. Diese
Konzepte haben sich seit Sommer 2020 bewährt.

Zur Vermeidung von Warteschlangen wird die Personenführung
zwecks Entflechtung von Menschenansammlungen mit
Abstandsmarkierungen und/oder reservierten Online-Fahrzei-
ten gewährleistet. Dies führt automatisch zu Kapazitätsein-
schränkungen.

Zum Schutz einer Ansteckung werden Filter-Skimasken, Mas-
kenpflicht, Trennwände in Gondeln und Restaurants, Desinfek-
tionsmassnahmen in Kabinen und Infrastrukturen eingesetzt.
Die Winter-Sportorte und Bergbahnen haben für die Erfüllung
der Auflagen vom Bund und Kanton erheblichen Mehraufwand
geleistet.

Dazu folgende Frage an den Bundesrat. Ist er bereit:

1. sich grundsätzlich gegen weitere Verschärfungen für die
Betriebe in den Wintertourismusorten einzusetzen?

2. für Bergbahnen in deren Infrastrukturen keine strengeren
Regeln geltend zu machen als für den übrigen ÖV und Bahn-
höfe?

3. für die Gastrobetriebe in den Berggebieten nicht schärfere
Massnahmen geltend zu machen als für alle anderen Gastrobe-
triebe?

4. Selbstbedienungsrestaurants mit Maskenpflicht offenzulas-
sen und Betriebszeiten von Restaurants analog dem Bahnbe-
trieb zuzulassen?

5. bei einer Maskenpflicht im Freien nicht zusätzlich Abstands-
regelungen geltend macht, d.h. die generellen BAG-Regeln
anzuwenden sind?

6. Ist sich der Bundesrat bewusst, welchen verheerenden wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Schaden er verur-
sacht, wenn er weitere Einschränkungen, Teil- oder
Ganzschliessungen oder Kapazitätsbeschränkungen verord-
net? Wintertourismusorte befinden sind oft in kleinen und ein-
kommensschwachen Kantonen. Weitere wirtschaftliche
Einschränkungen können weder die Tourismusbetriebe noch
die Gemeinden und Kantone finanziell verkraften.

7. Ist der Bundesrat bereit, sich an den wirtschaftlichen Schä-
den, welche durch seine weiteren restriktiven Entscheide ent-
stehen, vollumfänglich zu beteiligen?

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4373 n D.Ip. Giacometti. Mehr Planungssicherheit für 
den Wintertourismus  (02.12.2020)

Der gesamte Schweizer Wintertourismus hat in enger Abspra-
che mit dem Bundesamt für Gesundheit und den Kantonen
strenge Schutzkonzepte entwickelt, um für die anstehenden
Festtage und die ganze Wintersaison vorbereitet zu sein. Wie
aus der Medienberichterstattung zu entnehmen war, plant der
Bundesrat u.a. aufgrund des Drucks aus den Nachbarländern
nun aber trotzdem strengere Auflagen für die Bergbahnen,
Restaurants etc. Diese Planungsunsicherheit ist Gift für die

Bergregionen, die sehr stark vom Wintertourismus abhängen.
Aus diesem Grund wird der Bundesrat aufgefordert, folgende
Fragen dringlich zu beantworten:

1. Wie will der Bundesrat mehr Planungssicherheit für die Berg-
regionen bzw. für die involvierten Menschen und Unternehmen
in den Wintersportgebieten schaffen? Anhand welcher Indikato-
ren und mit welchem Zeitplan will der Bundesrat seine Strategie
für die Wintersportgebiete festlegen?

2. Welche Anpassungen plant der Bundesrat gegenüber den
bereits abgesegneten Schutzkonzepten der Gebiete bzw. Vor-
schriften der Kantone?

3. Wie will der Bundesrat mit den finanziellen Konsequenzen
bzw. Forderungen umgehen, die diese erneuten Anpassungen
der Schutzkonzepte verursachen?

4. Da wir uns gemäss Epidemiengesetz weiterhin in der beson-
deren Lage befinden, müssen die Kantone in die Entschei-
dungsfindung miteinbezogen werden. Wie wird sichergestellt,
dass die berechtigten Anliegen der direkt betroffenen Kantone
genügend berücksichtigt werden?

5. Wie will der Bundesrat bezüglich der weiteren Koordination
mit den Nachbarländern vorgehen, um einerseits die Schweiz
vor einem Corona-Hotspot zu bewahren und andererseits prag-
matische Lösungen für den Wintersport zu präsentieren bzw.
die Wintersportgebiete nicht unnötig zu bestrafen?

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4374 n D.Ip. Die Mitte-Fraktion. CVP-EVP-BDP.. Sars-
CoV-2-Impfstrategie  (02.12.2020)

Eine Impfung gegen Sars-CoV-2 wird sehnlichst erwartet.
Selbst wenn sich in letzter Zeit Anzeichen auf eine mögliche
baldige Verfügbarkeit mehren, sind wichtige Fragen bezüglich
Wirkungen wie Immunitätsschutz und Risiken noch unklar.
Unter Annahme einer guten Wirksamkeit eines Impfstoffes
muss der Bundesrat mit den Kantonen eine Impfstrategie ent-
wickeln. In diesem Zusammenhang ersuchen wir den Bundes-
rat, folgende Fragen zur Impfstrategie zu beantworten.

1. Gemäss Berichten haben die verschiedenen Impfstoffe ver-
schiedene Eigenschaften, basieren auf unterschiedlichen Tech-
nologien, unterscheiden sich bezüglich Lagerung und
Haltbarkeit.

a. Wie stellt sich der Bundesrat die logistische Verteilung vor
und inwiefern wurden hier bereits die nötigen Vorbereitungen
getroffen?

b. Wie ist die Zuteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
zwischen Bund und Kantonen?

c. Welche Funktion haben Ärzte/Hausärzte und Apotheker in
der Impfstrategie? Inwiefern wurden diese in die Vorbereitun-
gen miteinbezogen?

2. Gewisse Personen haben aufgrund einer überstandenen
COVID-19-Erkrankung Antikörper entwickelt und sind somit
zumindest teilweise immun gegen das Virus.

a. Welche Erkenntnisse bestehen aktuell bzgl. Immunität gegen
COVID-19?

b. Inwiefern wird diese (Teil-)Immunität in die Impfstrategie mit-
einbezogen?

c. Welche Rolle spielen dabei Antikörpertests?

d. Wann werden diese Antikörpertests breit eingesetzt werden
können?
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e. Wie beurteilt der Bundesrat die Möglichkeit eines sogenann-
ten Immunitätszertifikates?

f. Wie hoch muss die Immunität in der Bevölkerung sein, damit
ein "normales" gesellschaftliches Leben wieder möglich wird?

Sprecherin: Humbel

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4375 n D.Ip. FDP-Liberale Fraktion. Covid-19-Impf-
stoffe. Welche Strategie verfolgt der Bundesrat?  
(02.12.2020)

Der Bundesrat hat bekanntgegeben, dass die Schweiz per
Ende Januar 2021 die ersten Dosen des Impfstoffs gegen
COVID-19 erhalten wird. Dies ist eine erfreuliche Ankündigung.
Durch den Einsatz des Impfstoffs wird es möglich sein, gefähr-
dete Menschen besser zu schützen. Sie wird es uns ermögli-
chen, allmählich zur Normalität zurückzukehren und unsere
Grenzen wieder zu öffnen. Das kommt sowohl dem lokalen
Tourismus als auch den Personen, die uneingeschränkt ins
Ausland reisen wollen, zugute. Dieses Ziel kann aber nur
erreicht werden, wenn die Schweizer Bevölkerung vom Nutzen
einer Impfung überzeugt ist, und wenn eine Strategie zur Maxi-
mierung der Impfkapazität definiert, kommuniziert und umge-
setzt wird. Der Bundesrat wird somit gebeten, die folgenden
Fragen dringlich zu beantworten:

1. Wie sieht er vor, die Bevölkerung über den Nutzen der Imp-
fung zu informieren?

2. Die Bürger müssen bescheinigen, dass sie tatsächlich zu
einer Risikogruppe gehören. Welches Verfahren wird zu diesem
Zweck eingeführt?

3. Wie wird die Patientensicherheit berücksichtigt?

4. Welche Anreize können geschaffen werden, um sicherzustel-
len, dass so viele Menschen wie möglich geimpft werden?

5. Private Akteure erwägen bereits, ob sie ungeimpfte Personen
den Zugang zu ihren Räumlichkeiten verweigern können. Wie
steht der Bundesrat zu dieser Frage?

6. Müssten Lokalitäten, bei denen der Zugang nur auf geimpfte
Personen beschränkt wird, dennoch weiterhin die derzeit gel-
tenden strengen Hygienekonzepte anwenden?

7. Welche Strategie erwägt der Bundesrat in Bezug auf die
öffentlichen Räume und Gebäude?

8. Werden die geltenden Einschränkungen (Masken, Ein-
schränkungen im Reiseverkehr, Versammlungsverbot, usw.) für
geimpfte Personen weiterhin gelten? Oder werden sie erst
behoben, wenn die Impfungen in der breiten Bevölkerung ver-
fügbar sind?

Sprecher: Dobler

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4376 n D.Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Schutz der Schweizer Bevölkerung vor islami-
stisch motiviertem Terror  (02.12.2020)

In Anbetracht der jüngsten Terroranschläge von radikal islami-
stischen Attentätern in der Schweiz und Europa wird der Bun-
desrat ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Von wie vielen Gefährdern in der Schweiz, die sich auf freiem
Fuss befinden, geht der Bundesrat derzeit aus? Wie werden
diese überwacht? Bei wie vielen handelt es sich um Schweizer

Doppelbürger? Weshalb werden die übrigen nicht des Landes
verwiesen?

2. Welche Rolle in Zusammenhang mit der Terrorgefährdung
fällt nach Ansicht des Bundesrates radikalen muslimischen
Glaubensgemeinschaften in der Schweiz zu? Werden diese
überwacht, namentlich deren Finanzierung? Weshalb werden
diese nicht verboten?

3. Wie viele sogenannte muslimische Hassprediger leben zur-
zeit in der Schweiz? Wie werden diese überwacht? Bei wie vie-
len handelt es sich um Schweizer Doppelbürger? Weshalb
werden die übrigen nicht des Landes verwiesen?

4. Welche Massnahmen ergreift der Bundesrat, um die Radika-
lisierung von Muslimen in der Schweiz zu verhindern?

5. Wie verhindert der Bundesrat, dass bereits radikalisierte Per-
sonen in die Schweiz einreisen, namentlich als vermeintliche
Flüchtlinge?

6. Welche Erkenntnisse und Konsequenzen zieht der Bundes-
rat aus den Terrorangriffen in der Schweiz und unseren Nach-
barländern, die islamistisch motiviert waren?

7. Ist der Bundesrat der Auffassung, dass die Inkraftsetzung
des Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur
Bekämpfung von Terrorismus ausreichen wird, um dem islami-
stisch motivierten Terror zu begegnen?

Sprecher: Tuena

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4377 n D.Ip. Grüne Fraktion. People can not live 
healthy on an unhealthy world. Wege aus der Covid-Krise 
mit einer nationalen und globalen Impfstrategie und einem 
grün-sozialen Impulsprogramm  (02.12.2020)

Der Bund verhandelt mit verschiedenen Impfstoffproduzenten
oder schloss bereits Kaufvereinbarungen ab. Der Bundesrat
bewilligte hierfür bisher 400 Millionen Franken. Das BAG rech-
net mit einer Covid-Impfung im ersten Halbjahr 2021. Ein effek-
tiver und sicherer Impfstoff dürfte eine entscheidende
Massnahme in der Bekämpfung der Pandemie sein. Dafür
muss aber die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Logistik
frühzeitig sichergestellt werden und die Behörden brauchen
eine kohärente Informationspolitik.

1. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass Bund und Kantone die
komplexe Logistik sorgfältig vorbereiten? Wann

kommuniziert er?

2. Wie sieht die national koordinierte und transparente Impfstra-
tegie aus?

3. Welchen Gruppen erhalten welche Impfungen wann zu wel-
chem Preis (oder gratis)?

4. Stellt er sicher, dass Menschen, welche auf eine Impfung ver-
zichten, keinerlei Nachteile erfahren - auch nicht soziale, bei der
Arbeit etc.?

5. Verzichtet er auf eine Impfpflicht? Wie überzeugt er die breite
Bevölkerung?

6. Laut den Medien verlangen Pharmahersteller, dass sie für die
COVID-19-Impfung nicht wie sonst für Produkte haften.

Stimmt das? Welche gesetzliche Grundlage erlaubt es, einer
solchen Forderungen nachzukommen?

7. Setzt er sich dafür ein, dass ärmere Staaten auf die Durch-
setzung des geistigen Eigentums bei Covid-Medikamenten und
-Impfungen verzichten dürfen, um die eigene Versorgung
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sicherzustellen (zeitlich begrenzte Ausnahmen von TRIPS-
Bestimmungen während der Pandemie)?

Trotz der nahenden Impfung werden uns die wirtschaftlichen
Folgen noch sehr lange beschäftigen. Darum fordern die GRÜ-
NEN Investitionen für neue grüne und soziale Jobs.

8. Ist der Bundesrat bereit, massiv in einen Schweizer Green
New Deal zu investieren?

9. Wie steht er zu rasch umsetzbaren Investitionen (Solaroffen-
sive für neue Klimaschutz-Jobs; Umschulungs- & Weiterbil-
dungsoffensive, Careoffensive für mehr Care-Jobs und bessere
Arbeitsbedingungen in Pflege/Kinderbetreuung; vgl. 20.3410)?

10. Plant er andere rasch umsetzbare nachhaltige Investitionen
zB. im Sinn des OECD-Policy Brief "Making the green economy
work for jobs"?

11. Wie bewertet der Bundesrat schliesslich die wissenschaftli-
chen Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Pandemien, Bio-
diversität und Klimakrise? Zieht er Lehren daraus? Wenn ja,
welche?

Sprecherin: Trede

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4378 n D.Ip. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Keine willkürliche und unnötige Einschrän-
kung des Wintertourismus  (02.12.2020)

Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Signale, dass der
Bundesrat u.a. auch auf Druck aus dem Ausland im Zusam-
menhang mit der Covid Bekämpfungsstrategie den Wintertou-
rismus stark einzuschränken gedenkt, macht sich die SVP
grösste Sorgen um die betroffenen Tausenden von Unterneh-
mungen, die auf die Einnahmen in den wenigen Ferienwochen
der Wintersaison angewiesen sind. Die SVP-Fraktion fordert
deshalb vom Bundesrat einstimmig für die Festtage von weite-
ren Corona-Massnahmen abzusehen. Dies zumal die Winter-
tourismusbetriebe sehr viel in Schutzkonzepte investiert haben.
Besonders stossend ist die vorgesehene Beschränkung der
Gäste in den Skigebieten auf zwei Drittel der Besucherzahl der
vorangehenden Wintersaison. Für die Bergregionen wäre dies
in jeder Hinsicht eine Zumutung. Vor diesem Hintergrund stellt
die SVP Fraktion die folgenden Fragen an den Bundesrat:

1. Der Bundesrat hat bisher unter Beachtung des Föderalismus
richtigerweise einen zweiten gesamtschweizerischen Lockdown
vermieden, indem er den Kantonen die Verantwortung in der
Corona-Bekämpfungsstrategie zugewiesen hat. Wo liegen die
Gründe, von dieser Strategie, wenn es um den Wintertourismus
geht, abzuweichen?

2. Fehlt dem Bundesrat das Vertrauen in die bereits in den Ski-
regionen erarbeiteten Schutzkonzepte und die Handlungsfähig-
keit der Kantone zum Schutz vor Covid? Wenn ja, weshalb?

3. Ist nicht auch in Skigebieten, die räumlich weit auseinander
liegen, eine in Abhängigkeit der kantonalen Infektionszahlen dif-
ferenzierte Bekämpfungsstrategie sinnvoll?

4. Erachtet der Bundesrat eine Reduktion der Kapazität auf 2/3
nicht als kontraproduktiv, indem dadurch Menschenansammlun-
gen in den Warteräumen kaum vermieden werden können?

5. Wie stellt sich der Bundesrat den Vollzug zur Einhaltung der
Kapazitätsgrenzen vor?

6.) Wo liegt der Unterschied aus epidemiologischer Sicht zwi-
schen einem vollen Tram und einer vollen Gondelbahn?

7. Wenn Kapazitätsgrenzen in Kabinen von Seilbahnen festge-
legt werden, bräuchte es dann nicht vielmehr auch solche in
allen anderen Verkehrsmittel?

8. Trifft es nicht zu, dass die Verweildauer in den meisten öffent-
lichen Verkehrsmitteln (Zug, Bus und Tram) meist länger ist, als
in Kabinen von Luftseilbahnen, deren Fahrdauer oft unter 15
Minuten beträgt?

Sprecher: Rösti

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4379 n D.Ip. Friedli Esther. Schneesportbetriebe haben 
bereits gute Schutzkonzepte  (02.12.2020)

Im Hinblick auf die kommende Wintersaison haben die
Schneesportbetriebe auf der Basis der Grundschutzkonzepte
von Seilbahnen Schweiz und GastroSuisse eigene, detaillierte
und der Situation angepasste Schutzkonzepte zur Eindämmung
der Corona-Epidemie verfasst. In den Skigebieten wurde analy-
siert, wo mögliche Gefahrenpunkte für Menschenansammlun-
gen sein könnten und auf dieser Basis wurden Massnahmen
ergriffen (z.B. längere Öffnungszeiten der Bahnen, bauliche
Abgrenzungen beim Anstehen oder in den Bahnen, allgemeine
Maskenpflicht, Staffelung beim Essen, etc.). Skifahren ist auf
dieser Basis sicher und in der Gastronomie der Skigebiete gel-
ten die gleichen Bestimmungen wie bei anderen Gastronomie-
betrieben (4-Personen-Tisch-Regel, Maskenpflicht wenn nicht
am Tisch, etc.). Dass Après-Ski diesen Winter nicht wie bisher
stattfinden kann, ist allen bewusst.

Dass der Bundesrat nun auf Druck der umliegenden Länder die
Kapazitäten der Bergbahnen beschränken oder andere repres-
siven Massnahmen ergreifen will, ist vor dem Hintergrund der
bereits geltenden strengen Schutzkonzepte nicht nachvollzieh-
bar. Weitere Einschränkungen und eine Verschärfung der
Schutzkonzepte bedeuten, dass die Skigebiete kaum noch wirt-
schaftlich arbeiten können. Eine Ansteckung mit dem Covid-10-
Virus auf Skipisten oder auf einem Skilift ist bis jetzt nicht
bekannt. Der Schneesport ist in der Schweiz von grosser
Bedeutung - zum einen für die Bevölkerung, aber auch für die
ländlichen Regionen und den Tourismus.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um folgende
Antworten:

1. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass eine Anstek-
kung mit dem Covid-19-Virus auf den Skipisten sehr gering ist?

2. Anerkennt der Bundesrat die grossen Anstrengungen der
Skigebiete im Bezug auf die Umsetzung und Einhaltung der bis-
herigen Schutzkonzepte?

3. Warum will der Bundesrat ohne Rücksicht auf die lokalen
Gegebenheiten (z.B. nur Ski- und Sessellifte) die Kapazitäten
allgemein eindämmen und die Schutzkonzepte nochmals mas-
siv verschärfen?

4. Ist der Bundesrat bereit, die Skigebiete diesen Winter unter
Einhaltung der gültigen Schutzkonzepte, aber ohne Kapazitäts-
einschränkungen, offen zu lassen?

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

x 20.4380 n D.Ip. Sozialdemokratische 
Fraktion. Bestimmtheit und Planungssicherheit, um das 
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Ausmass der Epidemie und ihrer negativen Folgen zu 
verringern  (02.12.2020)

Sprecher: Nordmann

03.12.2020 Bü-NR. Wird in eine dringliche Anfrage umgewan-
delt.

20.4381 n Po. Hurni. Für eine richtige Untersuchung zur 
Besteuerung von Robotern  (02.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht folgende
Punkte zu behandeln:

1. Prüfung von verschiedenen möglichen Besteuerungsmodel-
len für Roboter (Ersatz eines Arbeitsplatzes, Besteuerung des
Roboters als juristische Person usw.),

2. Evaluation, welche Steuern oder Abgaben durch die
Besteuerung von Robotern ersetzt werden könnten,

3. Definition des Begriffs Roboter,

4. Prüfung von anderen Formen der Finanzierung der Sozial-
versicherungen in einer robotisierten Gesellschaft.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Crottaz, Fehlmann
Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Molina, Munz, Piller Carrard,
Pult, Reynard, Roth Franziska, Widmer Céline (12)

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4382 n Ip. Munz. Vernetzung und Biodiversitätsförde-
rung entlang von Nationalstrassen  (02.12.2020)

Die Erhaltung und Förderung gefährdeter, national prioritärer
und geschützter Arten entlang der Nationalstrassen (Aktions-
plan Strategie Biodiversität vom 6.9.2017, Art. 3 NHG) wird nur
begrenzt umgesetzt. Der Nationalstrassenunterhalt ist den
national prioritären Arten mit speziellen ökologischen Ansprü-
chen noch zu wenig angepasst, auch breiten sich Problempflan-
zen weiter aus. Es fehlt zudem an geeigneten Maschinen zu
einer optimierten Pflege von Biodiversitätsflächen.

In intensiv genutzten Landschaften könnten Nationalstrassen
mit ihren extensiv genutzten Grünflächen als Vernetzungskorri-
dore dienen. Leider sind Nationalstrassen auch noch immer
kaum überwindbare Barrieren für alle Tierarten, die nicht fliegen
können.

Ich bitte den Bundesrat, dazu folgende Fragen zu beantworten:

1. Werden die verschiedenen gefährdeten, national prioritären
oder geschützten Arten und Lebensraumtypen entlang von
Nationalstrassen kartiert? Wenn ja, bis wann wird definiert, wel-
che gefährdeten oder national prioritären Arten und Lebens-
raumtypen gefördert werden sollen und welche darauf
basierenden Gestaltungs- und Pflegemassnahmen umgesetzt
werden? Wird dazu ein Monitoringprogramm ausgearbeitet?

2. Wie und mit welchem Zeitplan werden Problempflanzen
(invasive Neophyten, Saatluzerne, etc.) entlang der National-
strassen reduziert? Gibt es Bemühungen zum Verzicht auf syn-
thetische Herbizide?

3. Ist der Bundesrat bereit, die Entwicklung von Maschinen zur
Pflege von Biodiversitätsflächen zu unterstützen, damit Probl-
empflanzen nicht verschleppt werden, Schnitt und Schnittgut-
aufnahme für gefährdete Arten möglichst schonend erfolgen
und, wo nötig, die Moosschicht reduziert wird, um offenen
Bodenstellen zu schaffen und zu erhalten, welche für viele
Arten essentiell sind?

4. Ist der Bundesrat bereit, bei Sanierungs- und Ausbauprojek-
ten von Nationalstrassen zu prüfen, wie die Längsvernetzung
verbessert werden, sowie die biologische Korridorfunktion von
Fliessgewässern - vom Rinnsal bis zum Fluss - durch eine Auf-
weitung des Durchlassprofils und eine verbesserte Lichtführung
möglichst wiederhergestellt werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Baumann, Crottaz,
Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Funiciello, Gysi Barbara, Jans,
Klopfenstein Broggini, Locher Benguerel, Marti Min Li, Molina,
Piller Carrard, Pult, Roth Franziska, Rytz Regula, Schneider
Meret, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Suter (20)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4383 n Ip. Munz. Wer profitiert von der Ersatzlösung für 
das "Schoggi-Gesetz"  (02.12.2020)

Exportsubventionen für verarbeitete Agrarprodukte müssen
gemäss Beschluss der WTO-Ministerkonferenz bis Ende 2020
abgeschafft werden. Betroffen von diesem Verbot sind auch die
Schweizer Ausfuhrbeiträge nach dem Bundesgesetz über die
Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsproduk-
ten ("Schoggigesetz"). Die Rechtsgrundlage für die Ausfuhrbei-
träge wurde deshalb per 1. Januar 2019 aufgehoben.

Als Grundlage für die Schaffung neuer Zulagen für Getreide und
Verkehrsmilch, welche Teil der Begleitmassnahmen zur Aufhe-
bung der Ausfuhrbeiträge sind, wurde eine Änderung des Land-
wirtschaftsgesetzes und zweier Verordnungen auf das gleiche
Datum hin in Kraft gesetzt. Als weitere Begleitmassnahme ver-
einfachte der Bundesrat mit einer Änderung der Zollverordnung
das Bewilligungsverfahren des aktiven Veredelungsverkehrs
mit gewissen Milch- und Getreidegrundstoffen.

Gemäss Information der Schokoladehersteller Schweiz, fliessen
rund ein Drittel der Gelder nicht in die vorgesehenen Kanäle.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat die folgen-
den Fragen zu beantworten:

1. Welche Massnahmen wurden als Ersatzlösung für das
Schoggigesetz getroffen?

2. Wie hoch sind die finanziellen Mittel, bzw. die Vergünstigun-
gen, die in die Ersatzlösung fliessen?

3. Wer profitiert von der Ersatzlösung?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Wirkung und den Nutzen der
Ersatzmassnahmen?

5. Erwägt der Bundesrat die Ersatzmassnahmen anzupassen
und wenn ja, wie?

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Gysi Barbara, Jans, Locher
Benguerel, Piller Carrard, Pult (6)

20.4384 n Po. Gysin Greta. Bundesnahe Betriebe. Für eine 
angemessene Vertretung der vier Landessprachen in der 
Konzernleitung und bei den höheren Kadern  (02.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen mit Zahlen belegten
Bericht zur Vertretung der vier Sprachgemeinschaften in den
Konzernleitungen und bei den höheren Kadern von Swisscom,
SBB und Post zu erstellen. Darin soll aufgezeigt werden, dass
die drei sprachlichen Minderheiten (französische, italienische
und rätoromanische Minderheit) in den genannten Organen
untervertreten sind. Im Anschluss an das Erstellen des Berichts
soll der Bundesrat Weisungen erarbeiten, um diese Untervertre-
tung auszugleichen. Als bundesnahe Betriebe, die den Service
public sicherstellen, sollen die Swisscom, die SBB und die Post
verpflichtet werden, in ihrer Konzernleitung und bei den höhe-
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ren Kadern die in Artikel 7 Absatz 1 der Sprachenverordnung
festgelegten Bandbreiten einzuhalten. Die drei Unternehmen
sollen also im Rahmen der Förderung der sprachlichen Vielfalt
mit konkreten Massnahmen die Anstellung von Personen aus
den sprachlichen Minderheiten in den oben genannten Organen
fördern müssen.

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postu-
lates.

20.4385 n Ip. Porchet. Die Schweiz und die Bekämpfung 
des Rassismus gegenüber Schwarzen. Wie weiter?  
(02.12.2020)

Struktureller Rassismus, der sich gegen Schwarze richtet, wird
seit Jahren angeprangert. Dieses Jahr hat er jedoch an Stärke
gewonnen und wurde dadurch endlich wahrgenommen. Auch in
der Schweiz gibt es Rassendiskriminierung und strukturellen
Rassismus gegenüber Schwarzen. Schwarze Menschen wer-
den bei der Bildung und bei der Arbeits- oder der Wohnungssu-
che diskriminiert, ganz zu schweigen von der Problematik des
Racial Profiling.

Struktureller Rassismus, der sich gegen Schwarze richtet, wird
seit Jahren angeprangert. Dieses Jahr hat er jedoch an Stärke
gewonnen und wurde dadurch endlich wahrgenommen. Auch in
der Schweiz gibt es Rassendiskriminierung und strukturellen
Rassismus gegenüber Schwarzen. Schwarze Menschen wer-
den bei der Bildung und bei der Arbeits- oder der Wohnungssu-
che diskriminiert, ganz zu schweigen von der Problematik des
Racial Profiling.

Meine Fragen lauten daher wie folgt:

1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass der strukturelle Rassis-
mus in der Schweiz ein Problem ist?

2. Der Bundesrat hat verschiedentlich (siehe 18.3072, 14.3315,
06.3070, 03.3014) die koloniale und rassistische Vergangenheit
der Schweiz anerkannt. Wie beabsichtigt er nun, sich dafür ein-
zusetzen, die notwendige Erinnerungsarbeit zu diesem Thema
zu leisten und diese sichtbar zu machen? Will er unter anderem
die Erziehungsdirektorenkonferenz auffordern, die Lehrpläne
für das Fach Schweizergeschichte um dieses Thema zu ergän-
zen?

3. Werden auf Bundesebene Studien zu den Auswirkungen von
Rassismus auf die betroffenen Bevölkerungsgruppen durchge-
führt (Studien zur psychischen und physischen Gesundheit,
zum Zugang zu Beschäftigung und Wohnraum usw.)? Wenn
nein, weshalb nicht? Wie geht der Bundesrat bei diesem Thema
vor, um die Rechtsgleichheit nach Artikel 8 der Bundesverfas-
sung zu verwirklichen?

4. Beabsichtigt der Bundesrat, die Bestimmungen des Privat-
rechts (besonders Arbeitsrecht und Mietrecht) anzupassen, um
die Rassendiskriminierung explizit zu bekämpfen?

5. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Erhebung von Bevöl-
kerungsdaten nach ethnospezifischen Kriterien in der Schweiz
juristisch und institutionell machbar ist?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4386 n Ip. Fehlmann Rielle. Sterilisation von Frauen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung. Stand der Dinge  
(02.12.2020)

Seit 2004 regelt das Sterilisationsgesetz die Voraussetzungen,
unter denen eine Sterilisation zu Verhütungszwecken zulässig
ist.

Artikel 7 sieht vor, dass die Sterilisation einer dauernd urteilsun-
fähigen Person unter anderem zulässig ist, wenn sie nach den
gesamten Umständen im Interesse der betroffenen Person vor-
genommen wird (Art. 7 Abs. 2 Bst. a).

Diese Bestimmung ist jedoch gemäss den medizin-ethischen
Richtlinien und Empfehlungen der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) fast unmöglich
umzusetzen. Das Problem der unvoreingenommenen Beurtei-
lung der Interessen der betroffenen Person, die den Zweck des
Eingriffs nicht verstehen und die Konsequenzen einer Schwan-
gerschaft und vor allem der Elternschaft nicht abschätzen kann,
ist nicht lösbar.

Urteilsunfähige Frauen müssen ausserdem nicht nur vor einer
unerwünschten Schwangerschaft geschützt werden, sondern
auch vor dem Risiko von sexuellem Missbrauch. Die Tatsache,
dass eine Frau mit einer geistigen oder psychischen Beein-
trächtigung sterilisiert ist, kann sie verletzlicher machen, da
keine Schwangerschaft zu befürchten ist.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Sind aus den 15 Jahren, seit das Gesetz in Kraft ist, Fälle
bekannt, in denen gestützt auf diese Bestimmung eine Sterilisa-
tion zugelassen wurde?

2. Stimmt es, dass einige Wohnheime nur sterilisierte Frauen
aufnehmen?

3. Weiss man, wie viele Sterilisationen an Frauen und wie viele
an Männern durchgeführt wurden?

4. Teilt der Bundesrat die kritischen Ansichten der SAMW, was
die Umsetzbarkeit dieser Bestimmung betrifft?

5. Verstossen die Ausnahmen nach Artikel 7 des Sterilisations-
gesetzes nicht gegen Artikel 23 des Übereinkommens über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen?

Mitunterzeichnende: Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hurni,
Locher Benguerel, Marti Min Li, Molina, Munz, Piller Carrard,
Reynard, Roth Franziska, Suter (11)

20.4387 n Ip. Aebischer Matthias. Klimaverträgliche Pensi-
onskassen für die bundesnahen Betriebe SBB und die 
Post  (02.12.2020)

Im kürzlich erschienenen Klima-Rating der Klima-Allianz, in
dem über 110 Vorsorgeeinrichtungen in einem Rating auf ihre
Klimaverträglichkeit überprüft wurden, kommt zutage, dass 92
Prozent des Vorsorgekapitals durch Institutionen angelegt wer-
den, die Klimarisiken weitgehend ignorieren. Nur gerade 8 Pro-
zent des Anlagevolumens stammen von Pensionskassen, die
ihre Ziele auf das Pariser Klimaabkommen ausrichten. Zu den
92 Prozent gehören auch die beiden bundesnahen Betriebe
SBB und Die Post. Dies, obwohl sie sich als Unternehmen für
Klimaschutz einsetzen. Ich stelle dem Bundesrat folgende Fra-
gen:

1. Inwiefern ist die Klimastrategie des Bundes (Netto null 2050,
Pariser Klimaabkommen) mit der Anlagepolitik (Pensionskas-
sen) der beiden bundesnahen Betriebe SBB und Die Post ver-
einbar?

2. Wie kann es der Bund verantworten, dass die Pensionskas-
sen seiner Betriebe SBB und Die Post ihre Investitionen in fos-
sile Energien tätigen, dies obschon bekannt, dass es sich dabei
um hochriskante Investitionen handelt?

3. Was unternimmt der Bund, damit der wirtschaftliche Nieder-
gang der Kohle-, Erdöl- und Erdgasindustrie die Spargelder der
PK der SBB und der Post nicht dahinschmelzen lässt?
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Mitunterzeichnende: Atici, Crottaz, Friedl Claudia, Gysi Bar-
bara, Hurni, Jans, Locher Benguerel, Marti Min Li, Marti Samira,
Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska, Seiler Graf,
Suter, Widmer Céline (17)

20.4388 n Po. Storni. Künstliche Intelligenz. Sicherheitsvor-
schriften, Transparenz und Information bei Anwendungen 
von maschinellem Lernen  (02.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Notwendig-
keit von Vorschriften für Anwendungen von künstlicher Intelli-
genz (KI) genauer zu untersuchen. Gemeint sind
Anwendungen, die auf Algorithmen des maschinellen Lernens
(ML) basieren, die in risikoreichen automatisierten Technologie-
bereichen eingesetzt werden und den privaten Bereich betref-
fen. Dabei muss er auch die Notwendigkeit der Information der
Bevölkerung über die Anwendungen von KI beurteilen. Der
Bericht soll in Ergänzung zu dem Bericht der IDAG-KI von 2019
den Regulierungsbedarf bewerten.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Crottaz, Graf-Litscher,
Gysi Barbara, Hurni, Munz, Nussbaumer, Piller Carrard, Pult,
Reynard, Roth Franziska, Seiler Graf (12)

20.4389 n Po. Schneider-Schneiter. Bundesbeteiligung und 
gesetzliche Grundlagen bei schweizerischen NGO  
(02.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt einen Bericht zu erstellen, in wel-
chem aufgezeigt wird, welche Aktivitäten von Non-Governmen-
tal Organizations (NGO) mit Sitz in der Schweiz im
Zusammenhang mit der Internationalen Entwicklungszusam-
menarbeit (IZA) mit welcher gesetzlichen Grundlage finanziert
werden.

Der Bericht soll Transparenz schaffen, welche Aktivitäten von
NGO, mit welchen Finanzierungsinstrumenten, zu welchem
Zweck mit Bundesmittel finanziert werden. Er soll eine Liste/
Beschreibung aller NGO enthalten und konkrete Beispiele zu
den obengenannten Leistungsaufträgen, bzw. Projekte und die
finanziellen Beiträge/Subventionen enthalten.

Gleichzeitig soll der Bericht zeigen, welche konkreten Interes-
senbindungen die finanzierten NGO verzeichnen und welche
politischen Vertreter die Steuerungsorgane bilden. Gleichzeitig
soll der Bericht erklären, welche Voraussetzungen eine NGO zu
erfüllen hat, damit ihre Projekte von der Finanzierung des Bun-
des profitiert und welche Rolle dabei die ZEWO, als Zertifizie-
rungsorganisation spielt.

20.4390 n Ip. Schneider-Schneiter. CPTPP als nachhaltige 
Aktualisierung und Erweiterung des Schweizer 
Freihandelsnetzes?  (02.12.2020)

Im Aussenwirtschaftsbericht 2018 hat der Bundesrat verspro-
chen die Opportunität eines Schweizer Beitritts zum CPTPP
sorgfältig zu prüfen. Wichtige Handelspartner der Schweiz wie
das UK oder China haben ihre Absicht einen Beitritt zum
CPTPP anzustreben bereits kommuniziert und auch die USA,
als ursprünglich treibende Kraft hinter dem damaligen TPP,
könnten unter Präsident Biden zu dieser Initiative zurückkehren
wollen.

1. Empfiehlt und verfolgt der Bundesrat aufgrund seiner 2018
angekündigten Analyse einen CPTPP Beitritt?

2. Erfüllt die Schweiz die Bedingungen, um dem CPTPP beitre-
ten zu können?

3. Der Schweiz gelingt es kaum bestehende Freihandelsabkom-
men zu aktualisieren: Bei Mexiko (In Kraft seit 2001), Korea
(2006) Japan (2009) oder China (2014) sind Bemühungen für
ein Update bis heute erfolglos geblieben. Neuere und umfas-
sendere Abkommen der EU begünstigen die europäischen
Konkurrenten von Schweizer Firmen zunehmend in aussereu-
ropäischen Märkten wie Japan oder Vietnam. Könnte CPTPP
eine Lösung sein, um die zunehmend veralteten Regeln in den
Schweizer/EFTA Freihandelsabkommen zu aktualisieren? Falls
ja, in welchen Bereichen würde dies der Schweizer Wirtschaft
Vorteile bringen?

4. Wie gross ist das Diskriminierungspotential für die Schweiz
im Falle einer Nichtteilnahme an CPTPP sollten wichtige Han-
delspartner wie die UK, die USA oder sogar China dem CPTPP
beitreten?

5. Ist sich der Bundesrat der Risiken (höherer Eintrittspreis,
weniger Verhandlungsspielraum) eines späten Beitritts
bewusst?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4391 n Ip. Wasserfallen Christian. Unterstützung Flugha-
fen Bern  (02.12.2020)

Die Corona-Krise bedeutet für einige Branchen massive Umsat-
zeinbussen. Gerade in der Reisebranche und damit zusammen-
hängend in der Luftfahrt, brechen die Erträge fast komplett weg.
Bereits vor dieser beispiellosen Krisensituation befanden sich
gerade die Regionalflughäfen unter starkem Druck. Die Insol-
venz des Flughafens Lugano-Agno darf sich nicht wiederholen.
Es gilt die regionale Luftfahrt-Infrastruktur zu stärken. Es han-
delt sich um eine Infrastruktur, die gerade in Bezug auf die Bun-
desstadt-Funktion am Flughafen Bern entscheidend wichtig ist.
Das VBS, das EDA, sowie andere Departemente nutzen diese
regelmässig. Aus diesen Gründen möchte ich dem Bundesrat
folgende Fragestellungen unterbreiten:

1. Ist sich der Bundesrat der schwierigen Lage des Flughafens
Bern bewusst?

2. Wäre ihm eine Schliessung egal?

3. Wie schätzt er die Bedeutung auch im Zusammenhang mit
der Ausstrahlung als Bundesstadt ein?

4. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass der Flughafen
Bern als Flughafeninfrastruktur erhalten werden soll bzw. was
hat die Analyse der "Flugplatzlandschaft Schweiz" diesbezüg-
lich ergeben?

5. Was hat der Bundesrat für einen Plan, damit nicht dasselbe
geschieht wie in Lugano?

6. Die Flughafen Bern AG stellt während und ausserhalb der
Betriebszeiten alle für den Betrieb notwendigen Infrastrukturlei-
stungen für die Flüge des Bundes sicher. Diese Leistungen wer-
den seit 2008 mit einer Benutzungspauschale abgegolten.
Wäre der Bundesrat bereit, eine nachhaltige Erhöhung dieser
Abgeltung zu prüfen?

Aufgrund der sich abzeichnenden kritischen finanziellen Situa-
tion im 2021 hat die Flughafen Bern AG eine Gebührenerhö-
hung für die zivilen Benutzer beschlossen.

7. Wäre es, nachdem der Bund die Skyguide bereits mit rund
150 Millionen unterstützt hat und unterstützen wird, denkbar, die
Regionalflughäfen vorübergehend und im Sinne einer Sofort-
massnahme von den Flugsicherungs-Zahlungen zu entlasten?

Mitunterzeichnende: Candinas, Hurter Thomas, Jauslin,
Regazzi, Romano, Vogt (6)
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20.4392 n Ip. Wasserfallen Christian. Paradigmenwechsel 
in der Verkehrspolitik. Das Parlament muss einbezogen 
werden  (02.12.2020)

Es ist auffällig, mit welcher Kadenz das UVEK derzeit Vernehm-
lassungen mit grosser Tragweite durchführen lässt. Angefan-
gen bei der "Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030" bis hin
zum Projekt "Mobilität und Raum 2050". Es soll, oft behörden-
verbindlich, inklusive Kantons- und Gemeindeebene in fast
sämtliche Politikebereiche strategisch und operativ eingegriffen
werden.

Noch bis zum 15. Dezember läuft die Anhörung des UVEK zum
überarbeiteten Programmteil Sachplan Verkehr. Unter dem Titel
"Mobilität und Raum 2050" formuliert der Bund darin sein Ziel-
bild für eine koordinierte Verkehrs- und Raumpolitik. Dieses
Zielbild wird mit umfangreichen behördenverbindlichen Vorga-
ben für Kantone und Gemeinden ergänzt. Inhaltlich führt der
überarbeitete Programmteil an einigen Stellen grundlegende
politische Richtungswechsel herbei, etwa bei der Verkehrsver-
lagerung und -vermeidung oder durch die explizite Abkehr vom
nachfrageorientierten Infrastrukturausbau. Aufgrund der Trag-
weite dieser Änderungen drängen sich folgende Fragen auf:

1. Wie gewährleistet der Bundesrat die demokratische Legitima-
tion der verwaltungsintern erarbeiteten Grundsätze von "Mobili-
tät und Raum 2050"? Wie wird generell sichergestellt, dass der
Bund seine Kompetenzen im Rahmen von Sachplänen und
Konzepten nicht überschreitet?

2. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass eine faktische Einschrän-
kung der freien Verkehrsmittelwahl im Rahmen des Programm-
teils Sachplan Verkehr gerechtfertigt ist?

3. Sieht der Bund für die normativen und behördenverbindlichen
Inhalte des Programmteils Sachplan Verkehr eine unabhängige
Überprüfung oder Regulierungsfolgeabschätzung vor? Falls
nein: Warum nicht?

4. Wie kann garantiert werden, dass der in der Volksabstim-
mung klar angenommene Nationalstrassen und Agglomerati-
onsfonds (NAF) hinsichtlich Infrastrukturfinanzierung und -
ausbau nicht bereits wieder ausgehöhlt wird?

5. Warum vernachlässigt der Programmteil die Luftfahrt (insb.
Landesflughäfen, Regionalflughäfen und die Bedürfnisse der
General Aviation)?

Mitunterzeichnende: Hurter Thomas, Regazzi (2)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4393 n Ip. Bourgeois. Deklaration von nicht nachhalti-
gem importiertem Zucker  (02.12.2020)

Angesichts der Tatsache, dass verschiedene europäische Län-
der die Behandlung von Zuckerrübensaatgut insbesondere mit
dem Wirkstoff Imidacloprid (mit dem Produkt "Gaucho") wieder
bewilligt haben, während dies in unserem Land weiterhin verbo-
ten bleibt, stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Artikel 104a der Bundesverfassung, "Ernährungssicherheit",
sieht vor, dass unsere grenzüberschreitenden Handelsbezie-
hungen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen müssen. Wie
gedenkt der Bundesrat, diesen Artikel im beschriebenen Fall
anzuwenden?

2. Sieht der Bundesrat angesichts der Annahme des Postulats
17.3967 der WBK-S, "Obligatorische Deklaration der Herstel-
lungsmethoden von Nahrungsmitteln", eine Deklarationspflicht
für Zucker aus Ländern vor, die Imidacloprid wieder bewilligt
haben, er beim Import keine Handlungsmöglichkeiten hat?

3. Wenn ja, wie und innerhalb welcher Frist?

4. Wenn nein, wieso nicht, wenn die Konsumentinnen und Kon-
sumenten doch das Recht haben müssen, zu wissen, ob sie
Lebensmittel kaufen, die mit in der Schweiz verbotenen Herstel-
lungsmethoden produziert wurden?

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Borloz, Bulliard, Cat-
taneo, Chevalley, Cottier, de Montmollin, Gafner, Grin, Haab,
Matter Michel, Michaud Gigon, Nicolet, Page, Pasquier, Ritter,
Schneider Schüttel, Strupler, Wehrli, Wettstein (21)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4394 n Ip. Feller. Effektivität des Aufsichtssystems über 
die Subventionierung des öffentlichen Verkehrs  
(02.12.2020)

Am 24. November 2020 gab das Bundesamt für Verkehr (BAV)
bekannt, dass die BLS und die Verkehrsbetriebe Luzern AG
(VBL) Bund und Kantone als Besteller des öffentlichen Ver-
kehrs getäuscht und ungerechtfertigte Subventionen erwirkt
haben. Das BAV hat Strafanzeigen bei den kantonalen Staats-
anwaltschaften eingereicht.

Am 6. Mai 2019 hat das BAV mitgeteilt, dass es sein Aufsichts-
system zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr anpasse,
um besser sicherzustellen, dass die Subventionen von den
Transportunternehmen korrekt eingesetzt würden.

In seiner Antwort auf meine in der Interpellation 20.3106 vom
12. März 2020 gestellte Frage zur Effektivität des vom BAV
angepassten Aufsichtssystems hat der Bundesrat Folgendes
festgehalten: "Die Kantone, das BAV und die Finanzkontrollen
führen Kontrollen durch. Diese erfolgen risiko- und stichpro-
benorientiert und die Ressourcen hierfür sind begrenzt. Es kann
daher nicht ausgeschlossen werden, dass Fehler oder bewus-
ste Manipulationen nicht oder erst nach einiger Zeit aufgedeckt
werden."

1. Wird es angesichts der neusten Enthüllungen und damit ver-
hindert werden kann, dass gewisse Transportunternehmen
ungerechtfertigte Subventionen einkassieren, nicht zur Dring-
lichkeit, die Effektivität des Aufsichtssystems beim BAV zu ver-
bessern?

2. Beabsichtigt der Bundesrat, dem BAV zusätzliche Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen, damit dieses die Verwendung der
Subventionen, die an die Transportunternehmen gehen, besser
überwachen kann?

3. Müsste der Bundesrat nicht alles daran setzen, mögliche
bewusste Manipulationen bei den Transportunternehmen so
schnell wie möglich aufzudecken, da es Steuergelder sind, die
auf dem Spiel stehen?

4. Wie gestalten sich die Kontrolle durch das BAV und diejenige
durch die Kantone? Wie wird zusammengearbeitet? Erachtet
der Bundesrat die Überwachungsinstrumente der Kantone als
zufriedenstellend?

20.4395 n Mo. Portmann. Keine öffentlichen Gelder an Pro-
jekte von Nichtregierungsorganisationen (NGO), welche 
sich an politischen Kampagnen beteiligen  (02.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, staatliche Unterstützungen an
Projekte der internationalen Zusammenarbeit von Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs), die sich an politischen Kampa-
gnen beteiligt haben, zu überprüfen, und bei Verletzung von
allgemeinen Standards gemeinnütziger Tätigkeiten in Bezug
auf politische Gesinnungspropaganda die staatlichen Geldmit-
telflüsse einzustellen.
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20.4396 n Mo. Atici. Ausstiegsplan aus internationalen Pro-
grammen zur Entwicklung neuer Atomreaktoren im Bereich 
der Kernspaltung (Fission) und der Kernverschmelzung 
(Fusion)  (02.12.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, einen Ausstiegsplan vorzule-
gen, um die Schweizer Beteiligung an internationalen Program-
men auf dem Gebiete neuer Atomreaktoren im Bereich der
Kernspaltung und der Kernverschmelzung schrittweise bis spä-
testens zum Abschluss der Assoziierung am 9. Rahmenpro-
gramm der EU zu beenden und die Mitgliedschaft der Schweiz
in der Agentur Fusion for Energy zu kündigen.

Für die Fortsetzung der Schweizer Beteiligung an Forschungs-
aktivitäten von Euratom zur sicheren Entsorgung von Brenn-
stoffen und radioaktiven Abfällen, für Technologien zum Abbau
von Atomanlagen und zur Beseitigung von Umweltschäden, die
diese verursacht haben, sowie für weitere nicht energiebezo-
gene Anwendungen ist eine Teilassoziation oder eine projekt-
bezogene Zusammenarbeit vorzusehen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brenzikofer, Fivaz Fabien, Hurni,
Munz, Nordmann, Nussbaumer, Reynard, Wettstein (9)

20.4397 n Ip. Feri Yvonne. Wiedererwägungspraxis in den 
Sozialversicherungen  (02.12.2020)

Die Sozialversicherungen decken Risiken ab, die ausserordent-
liche Kosten (z.B. Heilungskosten) verursachen und/oder zu
einem Wegfall des Erwerbseinkommens führen. Wer versichert
ist, sollte sich darauf verlassen können, dass bei Eintritt des
versicherten Risikos entsprechende Leistungen ausgerichtet
werden. Doch wenn dem Versicherungsträger bei seinen Abklä-
rungen des Leistungsanspruchs Fehler unterlaufen, kann das
fatale Folgen für die versicherte Person haben. Der Versiche-
rungsträger ist nämlich auch auf Antrag nicht verpflichtet, auf
rechtskräftige Verfügungen (oder Einspracheentscheide)
zurückkommen. Dies selbst dann nicht, wenn der Entscheid
zweifellos unrichtig war und ein Anspruch der versicherten Per-
son somit zu Unrecht verneint wurde. Demgegenüber kann der
Versicherungsträger bei Entdeckung einer zweifellosen Unrich-
tigkeit seinen Entscheid ohne weiteres in Wiedererwägung zie-
hen.

Entscheidet sich der Versicherungsträger, nicht auf ein Gesuch
um Wiedererwägung nach Art. 53 Abs. 2 ATSG einzutreten,
steht die versicherte Person ohne die Leistungen, auf die sie
eigentlich einen Rechtsanspruch hätte, da. Betroffene Perso-
nen fühlen sich zurecht in einer materiellen und gesundheitli-
chen Notlage von den Institutionen der sozialen Sicherheit im
Stich gelassen.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen
zur Wiedererwägungspraxis:

1. Nach welchen Kriterien werden Wiedererwägungsanträge
von versicherten Personen beurteilt?

2. Wie oft, in welchen Fällen und mit welchem Resultat wird das
Instrument der Wiedererwägung nach Artikel 53 Absatz 2 ATSG
eingesetzt?

3. Gibt es Unterschiede in der Wiedererwägungspraxis zwi-
schen den einzelnen Versicherungszweigen sowie zwischen
den Kantonen?

4. Wie sorgen Bund und Kantone für eine möglichst einheitliche
und gerechte Wiedererwägungspraxis? Wie könnte das System
verbessert werden?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Crottaz, Friedl
Claudia, Gysi Barbara, Locher Benguerel, Marti Min Li, Molina,

Munz, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska, Wasserfallen
Flavia (13)

20.4398 n Ip. Maillard. Ungenügender Personalbestand bei 
den kantonalen Arbeitsinspektoraten und Aufsicht des 
SECO. Wie will der Bundesrat erreichen, dass die von ihm 
eingegangenen internationalen Verpflichtungen eingehal-
ten werden und die Schutzpflicht wahrgenommen wird?  
(02.12.2020)

Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die kantonalen Unterschiede
beim Personalbestand der Arbeitsinspektorate und die Abwei-
chung von den ILO-Normen, die die Schweiz ratifiziert hat?

2. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass das SECO seine Ober-
aufsichtsplicht in diesem Bereich wahrgenommen hat (Art. 79
Abs. 3 Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz)? Hat es namentlich
die in der genannten Bestimmung aufgeführten Richtlinien
zuhanden der Kantone erlassen?

3. Beabsichtigt der Bundesrat, Massnahmen zur raschen Stär-
kung der Arbeitsinspektorate zu ergreifen, da diese in einer
Pandemie zu den strategischen Ressourcen zählen?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Hurni, Marra, Reynard, Wasser-
fallen Flavia (5)

20.4399 s Po. Caroni. Für ein modernes 
Bundesgerichtsgesetz  (02.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
das Bundesgerichtsgesetz (BGG) dergestalt modernisiert wer-
den kann, dass die Belastung des Bundesgerichts und der
Rechtsschutz optimiert werden.

20.4400 s Ip. Gapany. Wird die Förderung der multimodalen 
Mobilität durch das Monopol der Transportunternehmen 
gehemmt?  (02.12.2020)

Multimodale Mobilitätsangebote, die es den Kundinnen und
Kunden erlauben, öffentliche Verkehrsmittel, lokale Taxis,
Anbieter von geteilter Mobilität wie Mobility, Bond, Lime oder
Publibike und Fusswege einfach zu kombinieren, können die
Effizienz der Mobilität in der Schweiz steigern.

Ausserdem würde die multimodale Mobilität eine bessere Nut-
zung der bestehenden Angebote ermöglichen. Sie könnte dazu
beitragen, dass die privaten und öffentlichen Angebote besser
genutzt werden, der Kostendeckungsgrad im öffentlichen Ver-
kehr (öV) steigt, die Umweltbelastung sinkt und die verschiede-
nen Ärgernisse, wie zum Beispiel Staus, weniger werden.

Gemäss seiner Medienmitteilung vom 1. Juli 2020 zur Förde-
rung der multimodalen Mobilität hat der Bundesrat das UVEK
beauftragt, im Sinne eines Service public eine neutrale "Natio-
nale Dateninfrastruktur Mobilität" (NaDIM) für den Austausch
von Mobilitätsdaten aufzubauen und in der Botschaft zur multi-
modalen Mobilität die Rechtsgrundlagen dafür zu erarbeiten.

Die Einführung einer solchen Infrastruktur wäre ein wichtiger
Schritt in der Förderung der multimodalen Mobilität, würde aber
keineswegs ausreichen. Die Mobilität besteht momentan aus
sogenannten Silos: Jedes Transportunternehmen offeriert den
Kundinnen und Kunden nur sein eigenes Angebot. So wird der
Anreiz, ein anderes Verkehrsmittel zu benutzen, geschmälert.
Multimodale Angebote folgen aber in der Praxis ebenfalls dem
Modell des "Silodenkens". Sie werden vor allem den Personen
angeboten, die bereits den öV nutzen (zum Beispiel Car-Sha-
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ring in Kombination mit dem Zug). Das entspricht jedoch nur
einem kleinen Teil des Verkehrsaufkommens (etwa 15 % aller
Personenkilometer). Um die multimodale Mobilität wirklich wei-
terzuentwickeln, ist es unerlässlich, solche Angebote der gros-
sen Mehrheit der Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer vorzuschlagen, die andere Verkehrsmittel
nutzen.

Aus diesem Grund braucht es eine Infrastruktur, die unabhängig
von allen Verkehrsträgern funktioniert. In anderen Worten
würde also eine Infrastruktur, die den Datenaustausch verein-
facht, Akteuren des Individualverkehrs erlauben, ihre Kundin-
nen und Kunden zum Benutzen des öV anzuregen und
umgekehrt. Gegenwärtig stellt jedoch die Tatsache, dass öV-
Tickets nur von den öV-Unternehmen verkauft werden können,
ein grosses Hindernis dar. Die öV-Unternehmen können so
andere Anbieter daran hindern, innovative und attraktive Ange-
bote auf den Markt zu bringen. Durch die neue Lösung könnten
neue Kundinnen und Kunden vom öV überzeugt werden, vor
allem durch spezialisierte Anbieter, die sich direkt an Automobi-
listinnen und Automobilisten richten würden.

Am 1. Juli 2020 hat der Bundesrat verkündet, dass die Öffnung
des Ticketverkaufs im öV für branchenexterne Akteure, wie von
der öV-Branche in der Vernehmlassung vorgeschlagen, von der
Branche und nicht durch das Personenbeförderungsgesetz
geregelt werden soll. Diese Branchenregelung muss bundes-
rechtskonform ausgestaltet und vom Bundesamt für Verkehr
(BAV) genehmigt werden.

Die öV-Branche arbeitet seit bald zwei Jahren an der Ausgestal-
tung dieser Regelung. Im dynamischen Mobilitätsmarkt, der
sich schnell entwickelt, sind jedoch schnelle Reaktionen vonsei-
ten der involvierten Akteure unabdinglich.

1. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass rasch eine Lösung
für den Ticketverkauf durch Dritte ausgearbeitet werden muss,
um die gegenwärtig noch fehlende Rechtssicherheit zu schaffen
und in der Schweiz innovative und kundenorientierte Angebote
der multimodalen Mobilität zu entwickeln?

2. Was ist der aktuelle Stand der Arbeiten der öV-Branche und
was sind die nächsten Schritte und Termine?

3. Welchen Einfluss hat der Bundesrat auf die Arbeiten der öV-
Branche?

4. Bis wann wird die öV-Branche eine bundesrechtskonforme
Branchenregelung zur Öffnung des Ticketverkaufs für Dritte
präsentieren?

5. Wie viel Zeit wird das BAV danach für die Genehmigung
brauchen?

20.4401 s Ip. Wicki. Rahmenbedingungen für wichtige Infra-
strukturprojekte verbessern  (02.12.2020)

In der Praxis ist im Zusammenhang mit grossen lnfrastruktur-
vorhaben festzustellen, dass die Sachpläne in den verschiede-
nen Bundesämtern schlecht oder gar nicht aufeinander
abgestimmt sind und daraus verhängnisvolle Verfahrensfehler
entstehen können - Beispiele sind der Innovationspark Zürich,
die BLS Werkstätte Chliforst bei Bern, die Planung von Übertra-
gungsleitungen im Aargauer Reusstal, usw.

Diese Vorhaben werden aufgrund der Verfahrensfehler durch
Gerichtsentscheide blockiert, bzw. es muss wieder von vorne
begonnen werden. Dadurch geht viel Zeit verloren, es erwach-
sen hohe Kosten und führt zu Frustrationen bei den Projektträ-
gern. Wichtige Infrastrukturvorhaben kommen nicht (oder nicht
zeitgerecht) zur Realisierung.

Insbesondere bezüglich der Sachplanungen für Vorhaben mit
Raumbezug gehen die Verfahrensfehler in der Regel darauf
zurück, dass Artikel 13 RPG (Konzepte und Sachpläne) nur
sehr rudimentär formuliert ist. In der Folge haben die verschie-
denen Bundesämter ihre eigene Auslegung von Artikel 13 ent-
wickelt. Sie gehen davon aus, dass sie aufgrund der
Bewilligungskompetenz für die einzelnen Vorhaben abschlies-
sende Kompetenz haben und sie im Rahmen der Sachplanung
auch die raumplanerische Abstimmung mit andern Nutzungsin-
teressen vornehmen. Die kantonale Richtplanung kommt dabei
nicht zum Einsatz, obwohl der Artikel 8 RPG festgelegt hat,
dass diese Koordination durch die kantonale Richtplanung
durchzuführen ist.

Dem Bundesrat werden daher die folgenden Fragen unterbrei-
tet:

1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass der Artikel 13 RPG seit
1979 existiert und ein Aktualisierungsbedarf besteht?

2. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass die zuständigen Bun-
desstellen ihre eigenen Vorstellungen zu Konzepten und Sach-
plänen entwickelt haben und dass die in Artikel 13 RPG
geforderte Abstimmung der Sachpläne nicht korrekt bzw. über-
haupt nicht stattfindet?

3. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass alle zuständigen Bun-
desämter ein einheitliches Verständnis bezüglich Zweck und
Inhalt von Konzepten und Sachplänen haben?

4. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, damit die feh-
lende Abstimmung der Sachpläne der einzelnen Bundesämter
vollzogen wird?

5. Wie ist sichergestellt, dass die Vorhaben aus der Sachpla-
nung mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt in
den Richtplänen für die Abstimmung mit andern Nutzungen
angemeldet werden?

6. Wie hat der Bund sichergestellt, dass die Richtplanung durch
die zuständigen kantonalen Ämter einheitlich bezüglich Metho-
dik, Text und kartographischer Darstellung durchgeführt wird,
damit Zusammenarbeit mit Bund und den Kantonen überhaupt
möglich ist?

7. Wie ist sichergestellt, dass die einzelnen Planungsstufen
(Sachplanung, Richtplanung, Projektierung) zur Vorbereitung
grosser lnfrastrukturvorhaben konform gemäss Sach-, Raum-
planungs- und Umweltschutzgesetzgebung abgewickelt wer-
den?

8. Wie hat der Bundesrat die Führung von gebündelten multi-
funktionalen Vorhaben geregelt, die verschiedene Bundesämter
betreffen?

20.4402 s Ip. Caroni. Lehren aus der Einreisequarantäne  
(02.12.2020)

Am 2. Juli 2020 führte der Bundesrat per Verordnung (SR
818.101.27) eine Einreisequarantäne per 6. Juli 2020 ein. Diese
galt und gilt für "Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko.

Dazu gehörten von Beginn an namentlich Gebiete mit einer 14-
Tage-Inzidenz von mehr als 60 Fällen pro 100 000 Einwohner
(Art. 3 Abs. 1 lit. a). Die Schweiz wies bei Einführung einen ein-
stelligen Wert auf.

Am 12. September 2020 aber überstieg die Schweiz ihren eige-
nen Schwellenwert. Ab dann gerieten Zehntausende von Per-
sonen in Einreisequarantäne, obschon sie aus einem Gebiet mit
tieferer Inzidenz als die Schweiz kamen.
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Dennoch dauerte es bis 1,5 Monate zum 28. Oktober 2020,
dass der Bundesrat per 29. Oktober 2020 diesen Wert relativ
zur Schweiz (Schweizer Inzidenz + 60) festlegte.

Dabei unterliess es der Bundesrat zudem, diese Änderung
Rückwirkend anzuordnen, so dass rund 12 000 Personen bis zu
10 Tage weiterhin ohne Anlass in Quarantäne blieben.

Schliesslich war in den Medien zu lesen, dass die generelle
Wirksamkeit der Einreisequarantäne äusserst tief sei, das BAG
jedoch aus "politischen" Gründen daran festhalten wollte.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um Beantwor-
tung folgender Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass eine einzig auf
der Inzidenz beruhende Quarantäne für ein Gebiet mit tieferer
Inzidenz als die Schweiz unverhältnismässig (Art. 5 Abs. 2 BV)
bzw. gar willkürlich (Art. 9 BV) ist?

2. Warum legte der Bundesrat nicht schon von Anfang an einen
relativen Schwellenwert fest (z.B. Schweiz + X)?

3. Warum dauerte es nach Überschreiten der Schwelle durch
die Schweiz selber noch 1,5 Monate, bis der Bundesrat einen
relativen Schwellenwert festlegte?

4. Warum liess der Bundesrat seinen am 28. Oktober 2020 end-
lich vollzogenen Systemwechsel nicht auch den bereits von der
Quarantäne Betroffenen zugute kommen, sondern beliess 12
000 Personen weiterhin zu Unrecht in Quarantäne?

5. Wie schätzt der Bundesrat die Wirksamkeit und Effizienz der
Einreisequarantäne im Allgemeinen ein?

6. Welche zielgerichteteren Instrumente (z.B. präzisere Indika-
toren für Risikogebiete, "Test and Release" etc.) prüft der Bun-
desrat anstelle des heutigen Systems?

20.4403 s Mo. Salzmann. Weniger Bürokratie, mehr Sach-
gerechtigkeit und raschere Entscheide in der 
Raumplanung!  (02.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 25 Absatz 2 des Raum-
planungsgesetzes (RPG) so anzupassen, dass die Kantone
eine zentrale kantonale Behörde oder dezentrale kantonale
Behörden bezeichnen können, die bei allen Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen entscheiden, ob sie zonenkonform sind
oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann.

20.4404 s Po. Graf Maya. Ausreichende Rechtsgrundlagen 
für Triage bei Ressourcenknappheit auf Intensivstationen 
infolge Covid-19-Pandemie? Menschen mit Behinderungen 
vor Diskriminierungen schützen  (03.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu überprüfen, ob die heutigen
rechtlichen Grundlagen ausreichen für Triage-Entscheidungen,
welche in den Schweizer Spitälern getroffen werden müssten,
sollte die fortdauernde Covid-19-Pandemie im intensivmedizini-
schen Bereich eine Ressourcenknappheit verursachen. Dabei
untersucht er insbesondere, ob die bestehenden gesetzlichen
Grundlagen in genügendem Masse gewährleisten, dass bei sol-
chen Entscheidungen Menschen nicht aufgrund ihrer Behinde-
rung diskriminiert werden.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti,
Engler, Germann, Maret Marianne, Mazzone, Michel, Rechstei-
ner Paul, Salzmann, Thorens Goumaz (10)

20.4405 n Ip. Klopfenstein Broggini. Ausnahmen, um den 
Lärmschutz zu umgehen?  (03.12.2020)

Lärm kann Stress verursachen und gesundheitsschädlich sein.
Eine dauernde Lärmbelastung, insbesondere an Hauptver-
kehrsachsen, erhöht die Risiken für die Gesundheit um 15 bis
20 Prozent. Der Lärm belastet während des Tages und verur-
sacht nächtliches Aufwachen. Das kann die Entwicklung von
schweren Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder
Diabetes begünstigen. Die finanziellen Folgen der Lärmbela-
stung belaufen sich in der Schweiz jährlich auf fast zwei Milliar-
den Franken. Gemäss dem BAFU sind 1,6 Millionen Menschen,
also ein Fünftel der Bevölkerung, schädlichem Strassenlärm
ausgesetzt.

Die Lärmschutz-Verordnung (LSV) sieht vor, dass die Kantone
Sanierungsmassnahmen ergreifen, wenn die Immissionsgrenz-
werte überschritten werden. Die Vollzugsbehörde, also der
Bund, kann Erleichterungen oder Ausnahmen gewähren.
Gemäss Artikel 14 LSV können unter anderem Erleichterungen
gewährt werden, wenn die Sanierung unverhältnismässige
Betriebseinschränkungen oder Kosten verursachen würde,
oder wenn überwiegende Interessen des Naturschutzes oder
der Verkehrssicherheit entgegenstehen. In Genf wurden in den
letzten zehn Jahren 716 Erleichterungen für Sanierungsmass-
nahmen gegen Lärmbelastung, die von Strassen ausgeht,
gewährt, und mehr als 100 Anträge werden gegenwärtig
geprüft.

1. Wie viele Erleichterungen bei Sanierungen gewährt der Bun-
desrat pro Jahr?

2. Welchen Kantonen werden die meisten Erleichterungen
gewährt?

3. Steigt die Zahl der Anträge auf Erleichterungen bei Sanierun-
gen?

4. Welches sind die Hauptgründe für die Annahme eines
Antrags auf Erleichterungen bei Sanierungen?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod,
Munz, Suter (5)

20.4406 n Mo. Suter. Grüne Wasserstoffstrategie für die 
Schweiz  (03.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine nationale Strategie für
nachhaltigen, grünen Wasserstoff auszuarbeiten. Die Strategie
soll aufzeigen, wie der Einsatz von grünem Wasserstoff zur Kli-
maneutralität der Schweiz beitragen kann und wie er sich bis in
die Jahre 2035, 2050 und danach entwickeln könnte. Ein
Schwerpunkt soll auf der Importstrategie für grünen Wasserstoff
liegen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Borloz, Bourgeois, Chevalley,
Girod, Grossen Jürg, Klopfenstein Broggini, Müller-Altermatt,
Nordmann, Nussbaumer, Vincenz (11)

20.4407 n Mo. Cattaneo. Covid-19. Zivildienst in Notlagen 
verbindlich aufbieten  (03.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzesentwurf vorzule-
gen, damit Zivildienstleistende in Notlagen verbindlich aufgebo-
ten und eingesetzt werden können.

Mitunterzeichnende: Borloz, Bourgeois, Dobler, Eymann, Feller,
Glanzmann, Gössi, Hurter Thomas, Portmann, Riniker,
Romano, Schilliger, Schneeberger, Umbricht Pieren, Walti Beat,
Wasserfallen Christian, Wehrli (17)
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20.4408 n Ip. Wehrli. Mehrsprachigkeit. Besser, aber ...  
(03.12.2020)

Kürzlich wurden die Resultate der Studie "Les langues du pou-
voir" vorgestellt, die das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
durchgeführt hat. Sie zeigen, dass sich die Situation der Mehr-
sprachigkeit in der Bundesverwaltung zwar verbessert, dass die
Ziele aber noch nicht erreicht sind. So arbeiten beispielsweise
60 Prozent der Bundesangestellten in einem Bundesamt, in
dem die sprachlichen Minderheiten in Bezug auf die in der Bun-
desverfassung und im Sprachengesetz von 2007 verankerten
Grundsätze nicht angemessen vertreten sind. Italienisch fristet
immer noch ein Schattendasein.

Je nach Departement, geografischer Lage des Bundesamts
und Themenbereich gibt es erhebliche Unterschiede. Jüngste
Ernennungen von Führungskräften deuten darauf hin, dass die
Frage der angemessenen Vertretung der verschiedenen Kultu-
ren und Sprachen nicht oberste Priorität hat.

Ich bitte daher den Bundesrat um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:

1. Welche Massnahmen sind vorgesehen, um die Mehrspra-
chigkeit in der Bundesverwaltung weiter zu verbessern, und wie
ist der Zeitplan?

2. Welche Massnahmen sind insbesondere im Bereich der
Rekrutierung von Führungskräften geplant, um die Ziele zu
erreichen?

Mitunterzeichnende: Addor, Borloz, Bourgeois, Candinas, Cat-
taneo, Chevalley, Cottier, Farinelli, Fehlmann Rielle, Fridez,
Giacometti, Grin, Moret Isabelle, Nicolet, Nordmann, Piller Car-
rard, Pointet, Reynard, Romano (19)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4409 n Ip. Rösti. Wie weiter mit dem elektronischen 
Patientendossier?  (03.12.2020)

Gemäss Bundesgesetz über das elektronische Patientendos-
sier (EPDG) müsste seit dem 15. April 2020 der Zugang der
Bevölkerung zu einem Datenbearbeitungssystem im Gesund-
heitswesen sichergestellt sein.

Mitte Februar hatte das BAG mitgeteilt, das erste elektronische
Patientendossier werde nicht wie geplant im Frühling 2020
eröffnet werden können, sondern erst im Sommer. Mittlerweile
ist Winter. Aktuell ist offenbar völlig unklar, wann das EPD ein-
geführt werden kann.

Rückblickend muss festgehalten werden, dass im März 2020
schweizweit alle Zertifizierungsverfahren für mehrere Monate
praktisch zum Stillstand kamen, was grosse Verzögerungen zur
Folge hatte. Von Seiten der Stammgemeinschaften wird berich-
tet, dass die Zertifizierungsverfahren auch heute noch schlep-
pend und kompliziert verlaufen. Die Akkreditierungsverfahren
der Zertifizierungsstellen hängen scheinbar schweizweit von
der Verfügbarkeit von Einzelpersonen bei der Schweizerischen
Akkreditierungsstelle ab.

Neben den erheblichen Mehrkosten für die Zertifizierungsver-
fahren fallen in der Zwischenzeit auch hohe Kosten für die
bereitstehenden technischen Infrastrukturen und Betriebsorga-
nisationen an. Es sieht sich bisher niemand in der Verantwor-
tung, die verzögerungsbedingte Finanzierungslücke zu decken
oder zu überbrücken. Es besteht die Gefahr, dass die Einfüh-
rung des EPD in letzter Minute an der fehlenden Regelung der
Finanzierung scheitert.

In diesem Zusammenhang stelle ich dem Bundesrat folgende
Fragen:

1. Was sind die Gründe für die schweizweite Verzögerung bei
der Einführung des EPD?

2. Welche konkreten Massnahmen hat das EDI in der Folge
getroffen, um eine möglichst rasche Einführung sicherstellen zu
können?

3. Welche konkreten Massnahmen hat das EDI nach der Vor-
lage des Berichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle vom 24.
Februar 2020 zur Einführung des EPD getroffen?

4. Trifft es zu, dass die Akkreditierungsverfahren von einer ein-
zigen Person bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle
SAS abhängen, bei deren Ausfall sich mangels Stellvertreterlö-
sung die Verfahren bis hin zur Einführung des EPD verzögern?

5. Wann wird das erste elektronische Patientendossier ein-
schliesslich der dazu notwendigen elektronischen Identität für
Patienten eröffnet werden können?

6. Wer deckt die Mehrkosten für die Umsetzung des EPDG
sowie die verzögerungsbedingte Finanzierungslücke der
Stammgemeinschaften?

20.4410 n Mo. Feller. Rückerstattung der Mineralölsteuer 
und des Mineralölsteuerzuschlags für 
Wasserrettungsorganisationen  (03.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu ergreifen, damit den auf den Schweizer Seen tätigen Was-
serrettungsorganisationen die Mineralölsteuer und der Mineral-
ölsteuerzuschlag rückerstattet werden.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Büchel Roland, Moret Isa-
belle, Roduit, Romano, Wehrli (6)

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4411 s Po. Gapany. Weiterentwicklung des Abfallrecy-
clings. Vereinbarkeit mit dem Raumplanungs- und 
Umweltrecht  (07.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen,
anhand dessen beurteilt werden kann, wie sich bestehende und
zukünftige Recyclingunternehmen in der Schweiz entwickeln
können. Ziel ist es, die energie- und umweltpolitischen Ziele
(Kreislaufwirtschaft) des Bundes unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz und zur Raum-
planung, insbesondere was die Zonenplanung betrifft, zu errei-
chen. Dies soll in Absprache mit den Kantonen erfolgen.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Herzog Eva, Levrat,
Michel, Müller Damian, Schmid Martin, Stark, Stöckli (8)

20.4412 s Mo. Würth. Regionalflugplätze als Schlüsselinfra-
strukturen sichern  (07.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzesgrundlagen so
anzupassen, dass die heutige durch den Bund praktizierte
finanzielle Stützung der Regionalflugplätze dauerhaft gesichert
ist, ohne dass eine neue Verbundaufgabe mit den Kantonen
eingeführt wird.

Mitunterzeichnende: Bauer, Bischof, Burkart, Caroni, Chiesa,
Engler, Ettlin Erich, Fässler Daniel, Germann, Gmür-Schönen-
berger, Häberli-Koller, Juillard, Maret Marianne, Müller Damian,
Reichmuth, Rieder, Salzmann, Schmid Martin, Stark, Stöckli,
Wicki, Zanetti Roberto, Z'graggen (23)
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20.4413 n Ip. Streiff. Gleichberechtigter Einbezug von Men-
schen mit Behinderungen in den Corona-Massnahmen der 
DEZA  (07.12.2020)

Die Corona-Pandemie stellt die Welt vor ungeahnte Herausfor-
derungen und Gesellschaften weltweit sind gefordert, sich in
einer neuen Normalität zurechtzufinden. In Entwicklungslän-
dern sind die Folgen der Coronavirus-Pandemie jedoch beson-
ders schwerwiegend. Die DEZA hat rasch reagiert und
entsprechende Massnahmen zur Bewältigung der Krise ergrif-
fen. Menschen mit Behinderungen zählen in der Corona-Krise
zu den am stärksten betroffenen Menschen und müssen seit
dem Ausbruch des Virus zusätzliche Barrieren und Ungleichhei-
ten in allen Lebensbereichen bewältigen. Damit macht die
Corona-Pandemie einmal mehr die Notwendigkeit einer inklusi-
ven Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe in
Übereinstimmung mit der UNO-Behindertenrechtskonvention
deutlich.

Daher wird der Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen ersucht:

1. Inwiefern berücksichtigen die COVID-19-Massnahmen der
DEZA Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit ande-
ren Menschen?

2. Welche Daten liegen dem Bundesrat hierzu vor?

Mitunterzeichnende: Gugger, Lohr, Studer (3)

20.4414 n Ip. Streiff. Behinderungsbedingte Leistungen im 
AHV-Alter  (07.12.2020)

Gemäss einem Urteil des Verwaltungsgerichts Baselstadt von
Ende April 2020 sind behinderungsbedingte Leistungen
(bL)auch im AHV-Alter möglich. Das Behindertengesetz in BS
gewährt bL jedoch nur dann über die AHV-Altersgrenze hinaus,
wenn eine Person diese schon vorher in Anspruch genommen
hat.

Das Gericht hält fest, dass nicht das Alter, sondern die Frage
nach der Art des Bedarfs entscheidend sei. So lasse sich nicht
rechtfertigen, dass Personen, deren behinderungsbedingter
Unterstützungsbedarf lange vor Erreichen des AHV-Alters
bestanden hat, von bL ausgeschlossen sind.

Das Gericht weist zudem auf das Diskriminierungsverbot in der
Bundesverfassung hin. Artikel 8 Absatz 2 verbiete neben der
direkten auch die indirekte Diskriminierung. Eine solche liege
dann vor, wenn eine Regelung Personen einer gegen Diskrimi-
nierung geschützten Gruppe in ihren tatsächlichen Auswirkun-
gen stark benachteilige, ohne dass dies sachlich begründet
wäre.

Die Besitzstandwahrung als Voraussetzung für die Gewährung
von bL im AHV-Alter findet sich in den meisten kantonalen
Behindertengesetzen wieder. Diese orientierten sich bei ihrer
Abfassung an der IV-Praxis, die vor dem durch den NFA
bedingten Wechsel bei der Finanzierung sozialer Einrichtungen
zur Anwendung kam: Für Personen, die im AHV-Alter neu in ein
sogenanntes IV-Wohnheim eintraten, gewährte die IV keine
Betriebsbeiträge mehr.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist dem Bundesrat die Problematik der Hindernisse bei der
Gewährung von bL im AHV-Alter bekannt?

2. Die Problematik, dass bL im AHV-Alter nur im Rahmen einer
Besitzstandwahrung gewährt werden, findet sich nicht nur in
kantonalen Behindertengesetzen, sondern auch im IVG. - Wel-
che Möglichkeiten bieten sich auf nationaler Gesetzes- oder
Verordnungsstufe, die Problematik anzugehen?

3. Aufgrund der demografischen Entwicklung bei Menschen mit
Behinderung kann ein Finanzierungsbedarf für spezialisierte
Wohnangebote auch erst im Alter entstehen. Wie kann der
Zugang zu solchen Angeboten losgelöst von einer Altersgrenze
ermöglicht werden?

4. Ist der Bundesrat bereit, eine beispielhafte Regelung zur
Gewährung von bL losgelöst vom Alter der Leistungsbeziehen-
den auszuarbeiten, die den Kantonen zur möglichen Adaptation
in ihren kantonalen Behindertengesetzen zur Verfügung gestellt
wird?

Mitunterzeichnende: Gugger, Lohr, Studer (3)

20.4415 n Po. Nantermod. Beurteilung der klinischen Wirk-
samkeit von hochpreisigen Therapien  (07.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur klinischen
Wirksamkeit von neuen hochpreisigen Therapien zur Behand-
lung von Krebs zu erstellen.

20.4416 n Ip. Storni. Linie Mendrisio–Varese–Gallarate–
Malpensa. Die Reisezeit ist zu lang und die versprochene 
Verbindung mit der Simplonlinie fehlt  (07.12.2020)

In der Botschaft 07.092 zur Erweiterung des SBB-Netzes durch
die neue Verbindung Mendrisio-Landesgrenze-Varese stand,
dass die Neubaustrecke (die der VCS in der Studie "Ticino
2001" 1987 vorgeschlagen hatte) die Gelegenheit biete, das
Tessin mit dem Flughafen Malpensa zu verbinden und eine
"effiziente Verbindung zwischen der Gotthard- und der Simplon-
line via Gallarate" zu schaffen. Heute ist die Bahnstrecke in
Betrieb, doch die zitierten Ziele wurden nicht erreicht. Die
Strecke nach Malpensa kann aufgrund der langen Reisedauer
nicht mit der Busverbindung (die jedoch die Konzession verlo-
ren hat) konkurrenzieren und die Anbindung an die Simplonli-
nie, die für die Verbindung zwischen dem Sottoceneri und der
Westschweiz sehr wertvoll wäre, wurde gar nie realisiert. Der
Tessiner Staatsrat hat diese Aufgabe in seiner Antwort auf
meine Anfrage 114.19 auf die Betreiber der Eurocity-Züge
abgewälzt.

Der Staatsrat führte aus, dass es trotz mehrerer Anfragen an
die Fernverkehrsbetreiber (Trenitalia/SBB im Bereich des nicht
abgeltungsberechtigten Verkehrs) nicht gelungen sei, einen
regulären Halt der Eurocity-Züge in Gallarate zu erwirken.
Gegenwärtig gebe es nur zwei "nützliche" Verbindungen zwi-
schen dem Tessin und der Westschweiz über die Simplo-
nachse. Auf diesen Verbindungen müsse zudem zweimal
umgestiegen werden und die Umsteigezeit sei sehr knapp. Des
Weiteren seien die Schweizer Pauschalfahrausweise wie das
Generalabonnement, das Halbtaxabonnement und die Tages-
karte für diese Angebote nicht gültig. Eine Verbesserung des
Angebots hänge stark von den Entscheiden der Betreiber der
Eurocity-Züge ab.

Konkret fehlt also nicht nur eine schnelle RegioExpress-Verbin-
dung zwischen Mendrisio, Gallarate und Malpensa, es halten
pro Tag auch nur zwei Eurocity-Züge via Simplon in Gallarate.

1. Bestätigt der Bundesrat die Antwort des Tessiner Staatsrats
auf die Anfrage 114.19?

2. Wie will der Bundesrat vorgehen, um die Zahl der Eurocity-
Züge, die auf der Simplonlinie in Gallarate halten, zu erhöhen?

3. Ist es denkbar, die genannten Bahnstrecken in den Geltungs-
bereich der Schweizer Pauschalfahrausweise aufzunehmen?

4. Wie und wann gedenkt der Bundesrat, die Verbindung
MendrisioVareseMalpensa, die im Moment eine unhaltbar lange
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Reisedauer aufweist, zu verbessern und die Reisezeit soweit zu
senken, dass sie einer RegioExpress-Verbindung entspricht?

5. Kann angesichts der Reisedauer auf der Strecke zum Flug-
hafen Malpensa nicht die Konzession für die Busverbindung
wieder erteilt werden, bis eine RegioExpress-Verbindung ange-
boten wird?

20.4417 n Ip. Nordmann. Finanzierung der Kampagne 
gegen das CO2-Gesetz durch internationale Ölkonzerne  
(07.12.2020)

Weiss der Bundesrat, dass die Unterschriftensammlung gegen
das CO2-Gesetz und die Nein-Kampagne zu einem Grossteil
von Avenergy, der früheren Erdöl-Vereinigung Schweiz, finan-
ziert und organisiert werden? Die wichtigsten Mitglieder des
Verbandes Avenergy sind BP, ENI, Total, Shell, Socar, Tamoil
und Tochtergesellschaften dieser Unternehmen.

Befürwortet der Bundesrat die Einmischung der internationalen
Ölkonzerne in die demokratische Debatte in der Schweiz?

Welche Massnahmen will der Bundesrat gegen diese unerträgli-
che Einmischung in die demokratische Debatte in der Schweiz
ergreifen?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, de Quattro, Girod,
Grossen Jürg, Klopfenstein Broggini, Schneider Schüttel (6)

20.4418 n Ip. Fehlmann Rielle. Covid-19 und die Gefahren 
des Tabak- und Nikotinkonsums  (07.12.2020)

Das Rauchen oder das Inhalieren von durch E-Zigaretten (Elec-
tronic Nicotine Delivery Systems, ENDS) abgegebenen Aeroso-
len, die das Lungengewebe reizen, sind erhebliche
Risikofaktoren für zahlreiche Krankheiten, auch für Covid-19-
Infektionen. Der Konsum von Tabak und Nikotin wird im Rah-
men der Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankhei-
ten (non-communicable diseases, NCD) als einer der
wichtigsten Risikofaktoren für NCD hervorgehoben. Viele NCD
sind wiederum Risikofaktoren für Covid-19.

Genaue Daten zur Prävalenz von Covid-19 bei den verschiede-
nen Typen von Raucherinnen und Rauchern scheinen in der
Schweiz nicht verfügbar zu sein.

Schon zu Beginn der Coronakrise wurden nicht belegte und
gefährliche Hypothesen, dass Nikotin gegen Covid-19 schützen
könnte, von der Presse aufgegriffen. Hinter diesen Hypothesen,
die seither weitgehend entkräftet wurden, schien sich der Ein-
fluss der Tabakindustrie zu verbergen. Aktuellere Studien wei-
sen bei Raucherinnen und Rauchern auf ein erhöhtes
Infektionsrisiko sowie problematische Folgen einer Infektion hin.
Bei jungen Konsumentinnen und Konsumenten von E-Zigaret-
ten soll das Infektionsrisiko fünf- bis siebenmal höher sein.

Die Information über die Risiken des Tabakkonsums scheint bei
der Prävention von Covid-19 nebensächlich geblieben zu sein,
vor allem was die Risiken des Rauchens von Wasserpfeifen
betrifft.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie hoch ist der Anteil der Konsumentinnen und Konsumen-
ten von Tabak und anderen nikotinhaltigen Produkten (ENDS),
einschliesslich ehemaliger Konsumentinnen und Konsumenten,
an der Zahl der Infektionen, Hospitalisationen, Intensivpflegebe-
dürftigen und Toten infolge von Covid-19?

2. Wie hoch ist der Anteil der Personen mit NCD an der Zahl der
an Covid-19 Erkrankten?

3. Beabsichtigt der Bundesrat, die Daten zu vervollständigen,
falls diese Zahlen nicht vorliegen sollten?

4. Was tut der Bundesrat, um die Konsumentinnen und Konsu-
menten von Tabakprodukten oder ENDS besser über das
erhöhte Gesundheitsrisiko im Zusammenhang mit Covid-19,
das der Konsum solcher Produkte mit sich bringt, zu informie-
ren?

5. Was tut der Bundesrat, um die Bevölkerung über das Über-
tragungsrisiko beim Passivrauchen oder beim passiven Kon-
sum von durch ENDS erzeugten Aerosolen zu informieren und
diesem vorzubeugen?

6. Beabsichtigt der Bundesrat, Massnahmen zur Beschränkung
des Wasserpfeifenkonsums zu ergreifen?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Piller Carrard, Porchet,
Reynard (4)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4419 n Mo. Guggisberg. Weniger Bürokratie, mehr Sach-
gerechtigkeit und raschere Entscheide in der 
Raumplanung!  (07.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 25 Absatz 2 des Raum-
planungsgesetzes (RPG) so anzupassen, dass die Kantone
eine zentrale kantonale Behörde oder dezentrale kantonale
Behörden bezeichnen können, die bei allen Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen entscheiden, ob sie zonenkonform sind
oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann.

Mitunterzeichnende: Bircher, Bregy, Candinas, Egger Mike,
Gafner, Geissbühler, Giezendanner, Grüter, Imark, Nicolet,
Rösti, Rüegger, Ruppen, Strupler, Tuena, von Siebenthal,
Wobmann (17)

20.4420 n Ip. Friedl Claudia. Aufklärung der Fälle von Ver-
missten in Sri Lanka  (08.12.2020)

Das Ende des sri-lankischen Bürgerkrieges ist nun über elf
Jahre her und noch immer bleiben tausende Fälle von Vermis-
sten ungelöst. Die Familien der Vermissten brauchen Klarheit
über den Verbleib ihrer Angehörigen. 2018 wurde das staatliche
Büro für Vermisstenfragen (OMP) gegründet. Es ist jedoch frag-
lich, wie sehr die Regierung Gotabaya Rajapaksas das OMP
unterstützt, als mit dem ehemaligen Militärchef einer der zentra-
len Akteure des Kriegs zum Präsidenten gewählt wurde. Statt
um Aufklärung der Fälle von Vermissten scheint sich die Regie-
rung Rajapaksas vor allem um die Konsolidierung ihrer Macht
zu kümmern, wie die jüngste Verfassungsreform zeigt.

Da die Schweiz eine grosse Diaspora von Menschen aus Sri
Lanka hat, ist auch bei uns das Interesse an der Aufarbeitung
gross.

Der Bundesrat wird deshalb um die Beantwortung folgender
Fragen gebeten:

1. Hat der Bundesrat die sri-lankische Regierung aufgefordert,
die Fälle von Vermissten aufzuklären? Gedenkt er, dies zukünf-
tig zu tun?

2. Wie setzt sich die Schweiz für die Einhaltung der Men-
schrechte in Sri Lanka ein?

3. Wie steht der Bundesrat zum 20. Verfassungszusatz, welche
die Gewaltenteilung in Sri Lanka schwächt und die Macht des
Präsidenten stärkt?

4. Wie setzt sich die Schweiz für die Rechtsstaatlichkeit in Sri
Lanka ein?
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5. Wie steht der Bundesrat zu einem von der UNO und von
Menschenrechtsorganisationen geforderten Kriegsverbrecher-
tribunal, welches Menschenrechtsverletzungen während des
Bürgerkriegs untersuchen soll?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Crottaz, Fehl-
mann Rielle, Graf-Litscher, Gysi Barbara, Locher Benguerel,
Marti Min Li, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Roth Franziska,
Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni (16)

20.4421 n Po. Marti Samira. Kindeswohl im Asyl- und 
Ausländerrecht  (08.12.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, in Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Kompetenzzentrum für Menschenrechte
(SKMR) in einem Bericht zu analysieren, inwiefern das Kindes-
wohl im Asyl- und Ausländerrecht gewährleistet wird und ob
Handlungsbedarf besteht. Die UNO-Kinderrechtskonvention
verpflichtet die Staaten dazu, das Kindeswohl in allen Entschei-
den vorrangig zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1 KRK). Der
Bericht soll insbesondere folgende Problembereiche beleuch-
ten:

1. Kindgerechte Ausgestaltung von asyl- und ausländerrechtli-
chen Verfahren: Wie wird das Kindeswohl ermittelt und
bestimmt? Wie werden die Rechte auf Gehör, Mitwirkung und
Vertretung im Asylverfahren, bei Familiennachzügen und Weg-
weisungen gewährleistet? In Bezug auf das Asylverfahren stellt
sich zudem die Frage, ob Jugendliche ab 13 Jahren tatsächlich
eine "grundsätzlich volle und effektive Urteilsfähigkeit" (SEM,
Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel C9, Anm. 2.4.3) besitzen,
ob bei Minderjährigen für die Beurteilung der Mitwirkungspflicht
ein anderer Massstab angewendet werden soll als für Erwach-
sene und ob die Befragenden den grösseren Teil der Beweis-
führung übernehmen sollen.

2. Recht auf Privat- und Familienleben: Wie werden das Kindes-
wohl und das Recht auf regelmässige persönliche Beziehungen
zu beiden Elternteilen in der Interessenabwägung beim Famili-
ennachzug berücksichtigt? Wie wird bei vorläufig aufgenomme-
nen Personen durch die Wartefrist von 3 Jahren für den
Familiennachzug das Kindeswohl gewahrt? Weiter ist zu analy-
sieren, ob das "Recht auf umgekehrten Familiennachzug" ein-
geführt werden soll, damit Minderjährige - die teilweise den
Schweizer Pass haben - ihre ausländischen Eltern nachziehen
können.

3. Wegweisungen: Inwiefern prüft das SEM die Wegweisungs-
hindernisse genügend und in jedem Fall und hält es die Begrün-
dungspflicht ein? Wie wird ein Wegweisungsentscheid nach
langjährigem Aufenthalt in der Schweiz unter dem Aspekt des
Kindeswohls und des geschützten Privat- und Familienlebens
gerechtfertigt? Weiter stellt sich die Frage, ob die Situation von
Minderjährigen in der Nothilfe kindgerecht und menschen-
rechtskonform ausgestaltet ist.

4. Unterbringung, Betreuung und Bildung: Entspricht die Situa-
tion von Minderjährigen bzgl. Unterbringung, Betreuung und Bil-
dung dem Kindeswohl und ist sie menschenrechtskonform?

Mitunterzeichnende: Binder, Bulliard, Cottier, Feri Yvonne, Fluri,
Gredig, Landolt, Lohr, Maitre, Marra, Moret Isabelle, Moser,
Romano, Roth Franziska, Silberschmidt, Streiff, Studer, Wismer
Priska (18)

20.4422 n Ip. Reynard. Gibt es bald konkrete Massnahmen 
für den Kampf gegen sexistische und sexuelle Übergriffe?  
(08.12.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Inwiefern wird dem juristischen Gutachten der Universität
Zürich aus dem Jahr 2019 ("Rechtliche Möglichkeiten gegen
Stalking in der Schweiz - Gutachten zuhanden des Eidgenössi-
schen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG)")
gesetzgeberisch Folge geleistet?

2. Wäre es zielführend, den Begriff des Sexismus in die Straf-
norm aufzunehmen, die den Aufruf zu Hass verbietet (Art.
261bis StGB)?

3. Gedenkt die Regierung, endlich gesetzliche Bestimmungen
zur Problematik des Cybermobbings zu schaffen?

4. Was wird der Bundesrat auf gesetzgeberischer Ebene unter-
nehmen, um das Übel der sexistischen und der sexuellen Über-
griffe sowie des Cybermobbings zu bekämpfen?

5. Welche Massnahmen wird die Regierung ganz allgemein
ergreifen, um die Problematik der sexistischen und der sexuel-
len Übergriffe endlich einzudämmen?

Mitunterzeichnende: Fehlmann Rielle, Marra, Piller Carrard (3)

20.4423 s Mo. Salzmann. Im Interesse der Steuerzahlenden 
Trassee im Lötschbergtunnel jetzt vollständig sanieren  
(08.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass der
Lötschberg-Scheiteltunnel vollständig, zeitnah, in sehr guter
Qualität und insgesamt zu tiefstmöglichen Kosten saniert wird.
Der Bundesbeitrag für die BLS bleibt unverändert, allfällige
Mehrkosten für die Sanierung des Lötschberg-Scheiteltunnels
müssen von der BLS bei andern Projekten kompensiert werden.

Mitunterzeichnende: Knecht, Maret Marianne, Rieder, Stark (4)

20.4424 s Ip. Müller Damian. Strategie Digitalaussenpolitik 
2021-2024  (08.12.2020)

Im Jahr 2014 hat die Schweiz das Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK) ratifiziert
und sich dadurch für die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen auf nationaler und internationaler Ebene ausgespro-
chen.

In der neuen Strategie Digitalaussenpolitik 2021-2024 definiert
die Schweiz die Aktionsfelder der Digitalaussenpolitik für die
kommenden Jahre. Die Strategie besagt, dass Menschenrechte
"im Physischen wie im Digitalen gleiche Gültigkeit" haben und
nimmt Bezug auf die Arbeit des UNO-Generalsekretärs zur
Stärkung der globalen digitalen Zusammenarbeit und der dar-
auf basierenden Road Map.

Die Strategie Digitalaussenpolitik 2021-2024 des Bundesrats
geht jedoch nicht auf die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen ein. Gerade für Menschen mit Behinderungen bieten
sich aber durch die neuen Technologien Teilhabemöglichkeiten,
aber auch Risiken und unüberwindbare Barrieren, wenn die
Zugänglichkeit ebendieser nicht gewährleistet wird.

Artikel 9 der UNO-BRK betont, dass die Zugänglichkeit von
Technologien ein integraler Bestandteil der Zugangsrechte von
Menschen mit Behinderungen ist und spricht von Zugang zu
Informations-, Kommunikations- und anderen Diensten, ein-
schliesslich elektronischer Dienste und Notdienste. Die Wichtig-
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keit der digitalen Zugänglichkeit wird auch in der Agenda 2030
hervorgehoben.

Auch in der Road Map für die digitale Zusammenarbeit des
UNO-Generalsekretärs, auf die der Bundesrat Bezug nimmt,
heisst es zum Thema "Digitale Inklusion": "Digitaler Zugang
bedeutet nicht nur Barrierefreiheit durch physischen Zugang
und Kompetenzentwicklung, sondern auch Design, das die
Bedürfnisse aller Menschen, einschliesslich Menschen mit
Behinderungen, berücksichtigt [...].". Die Erfahrung zeigt, dass
wenn die Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht expli-
zit genannt werden, sie dann regelmässig vergessen gehen.

In diesem Kontext wird die Beantwortung der folgenden Fragen
zur Digitalaussenpolitik 2021-2024 ersucht:

- Durch welche Massnahmen wird die Umsetzung der UNO-
BRK (insbesondere Art. 9) wie auch die internationale Road
Map für die digitale Zusammenarbeit (insbesondere Digitale
Inklusion) durch die Schweizer Strategie Digitalaussenpolitik
sichergestellt?

- Inwiefern gedenkt der Bundesrat bei der Umsetzung der Stra-
tegie Digitalaussenpolitik Menschen mit Behinderungen und
ihre repräsentativen Organisationen gemäss Artikel 4.3 UNO-
BRK zu konsultieren und aktiv einzubeziehen?

20.4425 s Mo. Dittli. Abrechnung der Sozialversicherungen 
und der Steuern bei Hausdienstangestellten vereinfachen  
(08.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den interessierten Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern von Beschäftigten im Haushalt die
Möglichkeit zu bieten, sämtliche Sozialversicherungen und die
Steuern bei einer einzigen Anlaufstelle abrechnen zu können.

Mitunterzeichnende: Bauer, Burkart, Ettlin Erich, Hegglin Peter,
Müller Damian, Noser, Rechsteiner Paul, Schmid Martin, Wicki,
Z'graggen (10)

20.4426 n Ip. Grüne Fraktion. ILO-Konvention 190  
(09.12.2020)

An der Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation ILO
im Juni 2019 verabschiedete das Plenum in Genf das Überein-
kommen 190 "über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung
in der Arbeitswelt". Auch die Schweizer Delegation und beson-
ders die staatliche Vertretung hat dem Abkommen zugestimmt.

Im Übereinkommen wird klar formuliert, "dass jede Person das
Recht auf eine Arbeitswelt ohne Gewalt und Belästigung, ein-
schliesslich geschlechtsspezifischer Gewalt und Belästigung
hat...". Ebenso wird darin erkannt, "dass Gewalt und Belästi-
gung in der Arbeitswelt eine Verletzung oder einen Missbrauch
der Menschenrechte darstellen können und dass Gewalt und
Belästigung eine Bedrohung für die Chancengleichheit, inak-
zeptabel und mit menschenwürdiger Arbeit unvereinbar sind...".
Weiter weist das Abkommen darauf hin, "dass die Mitglieder
eine grosse Verantwortung dafür haben, ein allgemeines
Umfeld von Nulltoleranz gegenüber Gewalt und Belästigung zu
fördern...". Im Übereinkommen werden die Staaten auch aufge-
fordert, eine "umfassende Strategie, um Massnahmen zur Ver-
hinderung und Bekämpfung von Gewalt und Belästigung
umzusetzen..."

Gewalt und Belästigung sind zum Glück auch in der Schweiz
nicht toleriert und strafbar. Die Frauen*streik- und die MeToo-
Bewegung machen sichtbar, wie hoch aktuell das Thema ist
und speziell von den Frauen als grosses Problem wahrgenom-
men wird. Untersuchungen zeigen, dass sich fast jede zweite

Frau schon einmal belästigt fühlte. Ein intolerabler Zustand! Es
muss alles getan werden, ein Klima zu schaffen, das frei von
Gewalt und Belästigung ist. Mit der schnellen Ratifikation der
Konvention 190 würde die Schweiz zeigen, dass es ihr wirklich
ernst ist mit der Umsetzung und den Betroffenen ein starkes
Mittel in die Hand geben.

Dazu stellen sich folgende Fragen an den Bundesrat:

1. Wie sieht der Fahrplan der Ratifizierung aus?

2. Welche Aktivitäten, welche Strategie und welche Durchset-
zungsmassnahmen unternimmt der Bundesrat, ein umfassen-
des Umfeld von Nulltoleranz gegenüber Gewalt und
Belästigung allgemein und speziell am Arbeitsplatz zu schaf-
fen?

Sprecherin: Prelicz-Huber

20.4427 n Ip. Marti Samira. Steuerpflicht der Grenzgänge-
rinnen und Grenzgänger  (09.12.2020)

Gemäss Gesetz müssen Grenzgängerinnen und Grenzgänger
mindestens 75 Prozent ihrer Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz
in der Schweiz verbringen, damit Steuern und Sozialabgaben
hier und nicht im Ausland anfallen. Wegen der aktuellen Pande-
mie gilt aber auch für Grenzgängerinnen und Grenzgänger die
Home Office-Empfehlung in der Schweiz, von schärferen Ein-
schränkungen wie Ausgehverboten in ihren Herkunftsländern
(bspw. Frankreich) sind sie aber teilweise ausgenommen. Viele
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die das können, zeigen
sich solidarisch und bleiben freiwillig zuhause. Während der
ersten Welle wurde die 25 Prozent-Obergrenze der Arbeitszeit
ausserhalb der Schweiz ausser Kraft gesetzt, damit niemand
aus steuerlichen Gründen unnötig die Home-Office-Empfehlung
missachtet und damit eine Beschleunigung der Pandemie ris-
kiert. Die Regelung wurde zwar zuletzt mit Frankreich bis am
31. Dezember verlängert. Läuft die Regelung aber danach aus,
würde das die Bekämpfung der Pandemie gefährden und den
ökologisch schädlichen Pendelverkehr unnötig vergrössern. Ich
habe deshalb folgende Fragen:

1. Bis wann ist die 25 Prozent-Regel mit den einzelnen Nach-
barländern ausser Kraft gesetzt?

2. In welchen Fällen verlängert sich die Frist stillschweigend?

3. Wo tritt die Sonderregelung automatisch ausser Kraft, wenn
bestimmte Schutzmassnahmen gelockert werden?

Falls die Sonderregelung mit bestimmten Ländern bald abzu-
laufen droht oder aufgehoben werden könnte:

4. Wie ist der Verhandlungsstand mit unseren Nachbarländern
und welche Priorität räumt das Staatssekretariat für internatio-
nale Finanzfragen diesem Problem ein? Zeichnet sich eine Eini-
gung ab?

5. Welche langfristige Strategie verfolgt der Bundesrat an, um
gemeinsam mit unseren Nachbarländern in der Zukunft falsche
steuerliche Anreize für umweltschädliches und unfreiwilliges
Pendeln zu verhindern?

Mitunterzeichnende: Atici, Crottaz, Dandrès, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Locher Benguerel, Munz, Pult, Schneider
Schüttel (9)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.
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20.4428 n Ip. Marti Samira. Schulische Sensibilisierungs- 
und Informationsarbeit über die Vielfalt an Geschlecht-
sidentitäten und sexuellen Orientierungen  (09.12.2020)

Homophobie ist bis heute ein weitverbreitetes Problem in unse-
rer Gesellschaft. Das zeigt sich nicht zuletzt auch in den Zahlen
der Suizide von homosexuellen Jugendlichen. Frühzeitige Auf-
klärungs- und Sensibilisierungsarbeit in der Volksschule tragen
entscheidend dazu bei, dem entgegenzutreten. Viele Lehrper-
sonen fühlen sich nicht ausreichend sicher oder kompetent, um
die Vielfalt an Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientie-
rungen explizit im Unterricht anzusprechen und sind darum auf
Schulprojekte wie ABQ (Bern, Freiburg und Jura), GLL (Inner-
schweiz), Comout (Ostschweiz), anyway (Basel) und Transgen-
der Network Schweiz angewiesen.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche Bedeutung hat die Sensibilisierungs- und Informati-
onsarbeit über die Vielfalt an Geschlechtsidentitäten und sexu-
ellen Orientierungen bei Jugendlichen im Rahmen der
Gesundheitsförderung und Prävention für den Bundesrat?

2. Wie unterstützt der Bundesrat die Kantone bei der entspre-
chenden Arbeit?

3. Wie wird das Thema in den verschiedenen Kantonen aktuell
im Unterricht thematisiert? Geschieht dies ausschliesslich durch
private Vereine, oder gibt es auch Alternativen?

4. Wie wird die Arbeit durch private Projekte und Vereine, die
sich dem Thema annehmen und in den Volksschulen Informati-
onsarbeit leisten, finanziert?

5. Hat der Bundesrat eine Übersicht über die entsprechenden
kantonalen Bemühungen?

6. Was macht der Bundesrat, um diese Sensibilisierung in der
Volksschule voranzubringen?

Dieser Vorstoss ist in Zusammenarbeit mit dem Projekt
engage.ch entstanden.

Mitunterzeichnende: Atici, Crottaz, Dandrès, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Hurni, Locher Benguerel, Marra, Munz, Pult,
Schneider Schüttel (11)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4429 n Mo. Gysin Greta. Regionale Stellen für eine erste 
Hilfe für Opfer von Missbrauch und Diskriminierung am 
Arbeitsplatz  (09.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, regionale Stellen für eine erste
Hilfe für Opfer von Missbrauch, Mobbing oder Diskriminierung
am Arbeitsplatz zu schaffen.

Mitunterzeichnende: Marra, Müller-Altermatt, Pasquier, Porchet,
Prelicz-Huber, Pult, Python, Ryser, Trede (9)

20.4430 n Ip. Addor. Verbot, das Personal der EZV zu fil-
men. Ausweitung auf Polizistinnen und Polizisten?  
(09.12.2020)

Das Fotografieren oder Filmen des Personals der EZV während
der Ausübung seiner Tätigkeit ist ohne Bewilligung verboten.
Die Nichteinhaltung dieses Verbots stellt eine Ordnungswidrig-
keit nach Artikel 127 Absatz 2 des Zollgesetzes dar (Art. 236
der Zollverordnung, ZV).

Verschiedene Vorfälle haben nach der Verbreitung von Aufnah-
men von Polizeieinsätzen in der Schweiz und im Ausland hef-
tige Diskussionen ausgelöst. Vor diesem Hintergrund bitte ich
den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

- Wie viele Anzeigen und wie viele Verurteilungen gab es wäh-
rend der letzten zehn Jahre wegen Nichteinhaltung des
genannten Verbots?

- Welche Bilanz zieht der Bundesrat über die Anwendung von
Artikel 236 ZV?

- Wäre es seiner Einschätzung nach angebracht, das in Artikel
236 ZV festgelegte Verbot des Fotografierens und Filmens
ohne Bewilligung auf die Verbreitung von Fotos und Filmen
auszuweiten, vor allem, um das betroffene Personal zu schüt-
zen?

- Erachtet der Bundesrat es als nützlich oder sogar notwendig,
dem Parlament einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der auch
das Fotografien und Filmen von Polizistinnen und Polizisten
sowie anderen Angehörigen der Ordnungskräfte von Bund und
Kantonen verbietet?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4431 n Po. Pult. Politische Werbung im Internet und 
Schutz der Demokratie  (09.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht Kennzahlen
und Fakten zur politischen Werbung im Internet zu erheben
sowie den Bedarf nach Regulierung derselben aufzuzeigen.
Das Ziel besteht darin, das Ausmass der Entwicklung darzule-
gen, Schwachpunkte der heutigen Rechtslage zu identifizieren
und allfällige Lösungen zu skizzieren, wie der demokratische
Meinungsbildungsprozess vor absichtlichen Falschmeldungen
und intransparenten, algorithmusgetriebenen Anzeigen im
Internet geschützt werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Bregy, Candi-
nas, Christ, Crottaz, Farinelli, Fehlmann Rielle, Fluri, Friedl
Claudia, Funiciello, Giacometti, Glättli, Graf-Litscher, Grossen
Jürg, Gugger, Gysi Barbara, Gysin Greta, Hurni, Jans, Kutter,
Landolt, Locher Benguerel, Marti Min Li, Marti Samira, Molina,
Moser, Munz, Pasquier, Piller Carrard, Reynard, Romano, Roth
Franziska, Schaffner, Schlatter, Seiler Graf, Siegenthaler, Stad-
ler, Streiff, Studer, Suter, Töngi, Trede, Widmer Céline (44)

20.4432 n Ip. Walder. Die Rolle der Menschenrechte in 
unserer China-Strategie stärken  (09.12.2020)

Der Bundesrat beabsichtigt, demnächst seine erste offizielle
aussenpolitische Strategie für China zu verabschieden. Gleich-
zeitig häufen sich die alarmierenden Berichte zur Menschen-
rechtssituation in China. In der chinesischen Provinz
Ostturkestan (Xinjiang) zum Beispiel werden mindestens eine
Million Uiguren in Internierungslagern festgehalten und Zehn-
tausende werden gezwungen, in Fabriken zu arbeiten, die unter
anderem multinationale Konzerne beliefern. Auch in Tibet wird
die Bevölkerung gemäss neuen Berichten zu einem grossen
Teil gezwungen, an Arbeitsprogrammen der chinesischen
Regierung teilzunehmen. Manchmal werden Tibeterinnen und
Tibeter in andere Regionen Chinas verschleppt. Ich danke dem
Bundesrat für die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Rolle spielen in der neuen China-Strategie die Men-
schenrechte? Wie werden sie im Kontext der Strategie zur wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit gewichtet?

2. Was schlägt der Bundesrat vor, um die Einhaltung der Men-
schenrechte in Tibet und in Ostturkestan besser zu fördern?

3. Wie sensibilisiert der Bundesrat die Schweizer Unternehmen
konkret für die Einhaltung der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte und der OECD-Leitsätze für multinatio-
nale Unternehmen bei ihren Geschäftstätigkeiten in China?
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20.4433 n Mo. Schläpfer. CO2-Zielwerte um drei Jahre 
verschieben  (09.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die ab 2020 in Kraft getretenen
neuen Grenzwerte der CO2-Emissionsabgben für Personenwa-
gen und leichte Nutzfahrzeuge bis ins Jahr 2023 zu verschie-
ben, und somit die Phasing-In und die Supercredits
entsprechend bis Ende 2026 zu verlängern.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Dettling, Geissbühler,
Giezendanner, Haab, Heer, Herzog Verena, Imark, Rösti, Rüeg-
ger, Schneeberger, Walliser, Wasserfallen Christian,
Wobmann (14)

20.4434 n Ip. Pasquier. Sexuelle Belästigung. Wie sieht es 
bei der Bundesverwaltung aus?  (09.12.2020)

Eine journalistische Recherche brachte kürzlich Fälle von sexu-
eller Belästigung in einem öffentlichen Unternehmen ans Licht.
Seit das Schweigen gebrochen ist, berichten immer mehr Per-
sonen über solche Erlebnisse, nicht nur in diesem Unterneh-
men, sondern auch in anderen öffentlichen oder staatsnahen
Betrieben. Dieses systemische Problem in unserer Gesellschaft
zeigt, dass die Unternehmenskultur in unseren Betrieben sehr
oft von Sexismus geprägt ist und so ein Klima der Toleranz
gegenüber Mobbing, Belästigung und sexistischen Angriffen
sowie gegenüber geschlechtsspezifischer Diskriminierung
schafft. Es ist zu befürchten, dass die Bundesverwaltung hier
leider keine Ausnahme ist.

Der Bundesrat wird daher gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Wie sieht das Verfahren bei den Bundesbehörden aus, mit
dem sexuelle Belästigung innerhalb der Behörden gemeldet
und angezeigt werden kann?

2. Wie werden die Opfer in diesem Verfahren begleitet und
geschützt und wie schützt man sie vor jeglichen negativen Aus-
wirkungen einer solchen Anzeige?

3. Gibt es eine Anlaufstelle, eine Hotline oder eine E-Mail-
Adresse, die die Opfer nutzen können, um sich jemandem
anzuvertrauen (streng vertraulich, wenn sie es wünschen)?

4. Wenn ja, wird von diesen Angeboten Gebrauch gemacht und
verfügt der Bund über Zahlen nach Departementen?

5. Wurde eine unabhängige Untersuchung durchgeführt, um
sicherzustellen, dass die möglichen Opfer die bereitgestellten
Verfahren als vertraulich wahrnehmen und dass sie gegen jegli-
che negativen Auswirkungen ihres Vorgehens geschützt sind?

6. Welche Sensibilisierungs- und Schulungsmassnahmen wur-
den vom Bundesrat ergriffen, um der sexuellen Belästigung am
Arbeitsplatz vorzubeugen (durch Personalschulungen, bei der
Rekrutierung von neuen Angestellten, durch die Einführung von
Ethikrichtlinien usw.)?

7. Kann der Bundesrat bestätigen, dass in Fällen von schwerem
Fehlverhalten, wie im Fall von sexueller Belästigung, ein juristi-
sches Vorgehen empfohlen und die fristlose Kündigung ausge-
sprochen wird?

8. Gedenkt der Bundesrat also, eine Botschaft der Nulltoleranz
an potenzielle Täterinnen und Täter auszusenden?

9. Kann der Bundesrat unter Wahrung der Privatsphäre und des
Schutzes von personenbezogenen Daten Statistiken zu den
Meldungen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und im
Allgemeinen von allen Formen der Belästigung am Arbeitsplatz
bei der Bundesverwaltung zur Verfügung stellen?

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Gysin Greta, Klopfenstein
Broggini, Mettler, Moret Isabelle, Piller Carrard, Porchet,
Python, Schneider-Schneiter, Trede, Weichelt-Picard (11)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4435 n Ip. Munz. Vernetzung und Biodiversitätsförde-
rung entlang dem Bahnliniennetz  (09.12.2020)

Die Bahnunternehmen sind wichtige Partnerinnen in der Umset-
zung der nationalen Biodiversitätsstrategie. Die Verbreitung der
verschiedenen gefährdeten, national prioritären und geschütz-
ten Arten und Lebensräume entlang von Bahnlinien ist aller-
dings in Hinblick eine gezielte Erhaltung und Förderung erst
ungenügend bekannt. Die aktuelle Pflege schadet vielerorts
diesen Arten und Lebensräumen, wie z.B. das Mulchen. Auch
ist nicht festgelegt, welche national prioritäre Arten und Lebens-
räume mit welchen Massnahmen gefördert werden sollen. Der
biodiversitätsfördernde Unterhalt, wie Schnittgutabfuhr statt
Mulchen, schonende Mahd und Schnittgutaufnahme, Moosre-
duktion für gefährdete Arten, die auf offene Bodenstellen ange-
wiesen, sollte gefördert werden. Weiter sollten Neophyten mit
geeigneten Massnahmen bekämpft und Verbreitungsbarrieren
beseitigt werden, wie z.B. durch den Ersatz von Betonplatten-
Systemen durch Steinkorbsysteme.

Der Bundesrat wird gebeten, dazu folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Ist der Bundesrat bereit, mit den Bahnunternehmen Verein-
barungen zu treffen, um die gefährdeten, national prioritären
und geschützten Arten und Lebensräume entlang der Bahnli-
nien kartieren und darauf gestützt einen Massnahmenplan fest-
zulegen zu lassen, der auch das generelle Standortpotential
miteinbezieht?

2. Ist der Bundesrat bereit, zusammen mit den Bahnunterneh-
men Reduktionsziele zur Bekämpfung von Problempflanzen,
wie invasiven Neophyten und Saatluzerne zu erarbeiten?

3. Ist der Bundesrat bereit, die Bahnunternehmen bei der Biodi-
versitätsförderung zusätzlich zu unterstützen, wenn allenfalls
die in der Leistungsvereinbarung für die Bahninfrastruktur 2021-
2024 dafür vorgesehenen Mittel nicht ausreichend sind?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Locher Benguerel, Schneider Schüttel, Storni (6)

20.4436 n Ip. Glarner. Unterstützung von Hilfsorganisatio-
nen, welche sich aktiv in Abstimmungskämpfe einmischen  
(09.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat höflich um Angabe sämtlicher in den
letzten 5 Jahren ausbezahlten Beiträge sowie sämtlicher im sel-
ben Zeitraum erteilten Aufträge des Bundes (inkl. Angabe der
Auftragswerte) an nachstehende "Hilfsorganisationen":

- Swissaid

- Fastenopfer

- Brot für alle

- Helvetas

- Caritas

- Heks

- Amnesty International

- Terres des hommes

- Greenpeace
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20.4437 n Ip. Locher Benguerel. Vernachlässigtes 
Kindeswohl  (09.12.2020)

Die schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Auslän-
derrecht (SBAA) stellt in ihrem neusten Fachbericht der
Schweiz ein schlechtes Zeugnis aus. Der Bericht stellt anhand
von juristisch aufgearbeiteten Fällen fest, dass die Rechte von
geflüchteten und migrierten Minderjährigen immer wieder ver-
letzt wird. Beispielsweise wird das Recht auf Familienleben
ungenügend geschützt oder das rechtliche Gehör ungenügend
gewährt. Zu oft würden migrationspolitische Interessen der Kan-
tone und des Bundes höher gewichtet als die Interessen der
Minderjährigen. Dabei ist klar, dass Migrierte und geflüchtete
Kinder und Jugendliche besonderen Schutz brauchen. Die
UNO- Kinderrechtskonvention verpflichtet die Staaten dazu,
das Kindeswohl in allen Entscheiden zu berücksichtigen. Auch
im Rahmen des Runden Tisches des UNHCR vom Dezember
2019 wiesen Kinderschutzexpert*innen darauf hin, dass die
Umsetzung der Kinderrechtskonvention im schweizerischen
Asylverfahren noch nicht genügend gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen:

1. In welchen Bereichen sieht der Bundesrat auf Grund dieses
neusten Fachberichts Handlungsbedarf (zB. Unterbringung,
Verfahrensabläufe, Recht auf Familienleben)?

2. Ist der Bundesrat bereit, Strukturen und Verfahren im Bereich
des Ausländer- und Integrationsrechts und des Asylrechts zu
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, damit diese der
UNO- Kinderrechtskonvention nicht mehr widersprechen?

3. Wie kann der Bundesrat für Kinder und Jugendliche, welche
die Mehrheit ihrer Lebensjahre in der Schweiz verbracht haben,
einen speziellen Schutz vor Ausweisung gewährleisten?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Brenzikofer,
Dandrès, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Gysin
Greta, Locher Benguerel, Maillard, Marti Samira, Munz, Prelicz-
Huber, Pult, Roth Franziska, Schneider Schüttel (16)

20.4438 n Ip. Prelicz-Huber. Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen  (09.12.2020)

1. Wie gedenkt der Bundesrat, Artikel 12 der UNO-Konvention
systematisch umzusetzen?

2. Wie will der Bundesrat erreichen, dass die Mitwirkung der
Kinder und Jugendlichen verbindlich festgeschrieben und damit
verbrieftes Recht auf der Ebene von Bund, Kantonen und
Gemeinden wird?

3. Ist der Bundesrat bereit, ein Projekt zusammen mit Kindern
und Jugendlichen aufzugleisen, das über das Diskussions- und
Petitionsrecht hinausgeht (wie die Jugendsession) und gemäss
Konvention das Recht auf Mitbestimmung inklusiv den dazu
gehörigen Kompetenzen wie eigenem Budget und Antragsrecht
beinhaltet?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Brenzikofer, Clivaz Christo-
phe, de la Reussille, Egger Kurt, Feri Yvonne, Girod, Glättli,
Gysi Barbara, Gysin Greta, Kälin, Klopfenstein Broggini,
Michaud Gigon, Pasquier, Porchet, Ryser, Rytz Regula, Schlat-
ter, Schneider Meret, Trede, Walder, Weichelt-Picard,
Wettstein (23)

20.4439 n Ip. Quadri. Wird nach den Festtagen wirklich 
sichergestellt, dass sich Personen, die in Risikoländern 

waren, in Quarantäne begeben? Wird es systematische 
Kontrollen an den Grenzen geben?  (09.12.2020)

Im Sommer wurde die Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus
Risikoländern locker gehandhabt. Es gab keine systematischen
Kontrollen an den Grenzübergängen, man drohte nur mit Stra-
fen für diejenigen, die sich der Pflicht widersetzten.

Die Folge daraus war, dass sich viele Ferienreisende, die aus
auf der Quarantäneliste aufgeführten Ländern in die Schweiz
zurückkehrten, der Quarantänepflicht problemlos entziehen
konnten.

Es ist anzunehmen, dass diese Situation einen Teil zur Entste-
hung der zweiten Welle der Coronapandemie beigetragen hat.
Es ist auf jeden Fall Tatsache, dass die asiatischen Länder, die
die Einhaltung der Quarantäneregeln rigoros durchsetzen, eine
zweite Welle verhindern konnten.

Nun stehen die Weihnachtsferien vor der Tür.

In der Schweiz leben viele Menschen aus Staaten, die auf der
Quarantäneliste des Bundes stehen. Viele von ihnen werden,
wie bereits im Sommer, in ihr Herkunftsland reisen, um Weih-
nachten dort zu verbringen.

Ich frage den Bundesrat:

1. Welchen Anteil an der zweiten Welle der Pandemie, die wir
aktuell erleben, hat die Scheinquarantäne von Personen, die in
den Sommerferien in Risikoregionen reisten? Damit ist die Qua-
rantäne gemeint, deren Einhaltung aufgrund fehlender Grenz-
kontrollen alleine der Verantwortung der Einzelnen überlassen
wurde und die daher nicht eingehalten wurde.

2. Wie will der Bundesrat sicherstellen, dass in der Schweiz
wohnhafte Personen, die in Länder gereist sind, die auf der
Quarantäneliste stehen, nach den Weihnachtsferien die Qua-
rantänepflicht tatsächlich einhalten?

3. Beabsichtigt der Bundesrat, systematische Kontrollen an den
Grenzübergängen einzuführen, um sicherzustellen, dass sich
die Einreisenden wirklich in Quarantäne begeben und diese
nicht wie im Sommer zur Farce verkommt?

20.4440 n Ip. Quadri. Coronavirus. Überall Einschränkun-
gen, nur an den Grenzen nicht?  (09.12.2020)

Bundesrat Berset drohte einigen Kantonen mit weiteren Ein-
schränkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft, um die
Zahl der Ansteckungen mit Covid-19 zu senken.

Gleichzeitig sieht man aber an vielen Orten immer noch
Ansammlungen von Hunderten von Personen, oft Junge, die
sich nicht um die Einhaltung der Schutzmassnahmen scheren.
Die Polizei schreitet aus Gründen der "Verhältnismässigkeit"
nicht ein.

Ausserdem treffen sich die Menschen unnötigerweise im priva-
ten Umfeld, ohne die Massnahmen einzuhalten, was nicht kon-
trolliert wird und auch nicht kontrollierbar ist.

Dazu kommt, dass für die Einreise von Grenzgängerinnen und
Grenzgängern und Angestellten von italienischen Unternehmen
keine Einschränkungen gelten. Im Tessin arbeitet nur ein klei-
ner Teil der über 70 000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger in
systemrelevanten Berufen, wie zum Beispiel im Gesundheits-
wesen. Nichts spricht gegen Einreisebeschränkungen für Per-
sonen aus bestimmten Tätigkeitsbereichen.

Zudem kann jede und jeder aus allen möglichen Gründen frei
aus Italien ins Tessin einreisen, da keine Grenzkontrollen
durchgeführt werden.
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Das gänzliche Fehlen von Einreisebeschränkungen für Perso-
nen aus Italien hat auch offensichtliche Auswirkungen auf die
Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel, auf Menschenan-
sammlungen usw.

Die immer strenger werdenden Einschränkungen für die Bevöl-
kerung wirken sich nicht auf diejenigen aus, die sich ohnehin
verantwortungslos verhalten, sondern schikanieren unnötiger-
weise die, die sich bereits jetzt gewissenhaft an die Massnah-
men halten.

Die neuste Verschärfung der Massnahmen scheint das x-te Ein-
knicken der Schweiz unter dem internationalen Druck zu sein.

Es ist ausserdem enttäuschend, dass die Schweiz im Gegen-
satz zu anderen Ländern nicht beabsichtigt, flächendeckende
Schnelltests durchzuführen, um so weitere Einschränkungen
vermeiden zu können.

Ich frage den Bundesrat:

1. Sind die angedrohten strengeren Einschränkungen das
Ergebnis aus dem x-ten Einknicken des Bundesrates unter dem
internationalen Druck?

2. Wieso gibt es keine Einschränkungen für die Einreise in die
Schweiz? Wie passen die immer noch weit geöffneten Grenzen
zu den immer strengeren Massnahmen für die Bevölkerung?

3. Wenn wir doch "die Kontakte reduzieren müssen", findet der
Bundesrat dann nicht, dass das Senken der beachtlichen
Pendlerzahl zur Erreichung dieses Ziels beitragen würde? Denn
jeden Tag reisen 70 000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger
und tausende Angestellte von italienischen Unternehmen ins
Tessin ein 3. einen Kanton mit 350 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern. Fürchtet man vielleicht die Reaktion Italiens, das
jedoch die eigenen Grenzen praktisch geschlossen hat?

20.4441 n Mo. Aebischer Matthias. Dringliche Massnahmen 
zur Verbesserung der internationalen Eisenbahnverbindun-
gen zwischen der Schweiz und Italien auf der Simplon-
Achse  (09.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, beim Verkehrsministerium der
Republik Italien zu intervenieren, mit der Zielsetzung, gemein-
sam und möglichst rasch

- die Qualität des internationalen Eisenbahn-Reiseverkehrs auf
der Simplon-Achse durch geeignete bahntechnische Sanie-
rungs- und Ausbaumassnahmen auf italienischen und schwei-
zerischen Streckenabschnitten zu verbessern;

- die Attraktivität der Eisenbahnverbindungen zwischen der
Westschweiz, Bern und Oberitalien mit einem markant besse-
ren Angebot (höhere Anzahl Züge, Stundentakt, stabiler
Betrieb, pünktliche Fahrzeiten) generell zu erhöhen und damit
den Verkehrsanteil der Schiene zu steigern;

- die Konkurrenzfähigkeit der Eisenbahn im internationalen Rei-
severkehr auch durch eine verstärkte, wirksamere Zusammen-
arbeit der Verantwortlichen für Infrastruktur,
Trassenmanagement und Bahn-Produktion auf dieser interna-
tionalen Achse sicherzustellen.

Mitunterzeichnende: Bregy, Grossen Jürg, Guggisberg, Pult,
Rytz Regula, Wasserfallen Christian (6)

20.4442 n Ip. Clivaz Christophe. Asylstatistik des Staatsse-
kretariats für Migration. Präzisierungen sind nötig  
(09.12.2020)

Die in den offiziellen Publikationen des Staatssekretariats für
Migration (SEM) aufgeführten Asylzahlen sind nicht transparent

genug. Mit der Methode, nach der die Zahlen gegenwärtig
publiziert werden, werden Geburten von Kindern, deren Eltern
sich in einem Asylverfahren befinden oder den Status "vorläufig
aufgenommen" erhalten haben, als Asylgesuche gezählt. Dies
gilt auch für Geburten von Kindern, deren Eltern seit Jahren als
Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene in der Schweiz leben.
Gemäss asile.ch, einer Informationsplattform zum Thema Asyl,
waren deshalb 98 der 102 im Mai 2020 vom SEM registrierten
Asylgesuche aus Eritrea auf Neugeborene zurückzuführen -
und das, obwohl ein Neugeborenes, dessen Eltern sich im Asyl-
verfahren befinden, automatisch den Status der Mutter erhält.
Ausserdem werden auch Personen, die durch Familiennachzug
in die Schweiz kommen und deshalb kein Asylverfahren durch-
laufen müssen, in diese Zahlen einberechnet.

2017 waren gemäss asile.ch mehr als 30 Prozent der Asylgesu-
che in Wirklichkeit auf Geburten oder Familiennachzug zurück-
zuführen. Bei Asylgesuchen von Personen aus Eritrea kann
dieser Prozentsatz bis zu 80 Prozent betragen.

Die Asylstatistiken des SEM unterscheiden ausserdem nicht
zwischen den verschiedenen Typen von Asylverfahren, also
zwischen beschleunigten und erweiterten Verfahren.

Deshalb bitte ich den Bundesrat, die folgenden Fragen zu
beantworten:

1. Wieso werden Geburten separat in den Asylstatistiken aufge-
führt, wenn doch die Neugeborenen automatisch den Status
ihrer Mutter erhalten?

2. Inwiefern ist es gerechtfertigt, dass Personen, die durch
Familiennachzug in die Schweiz kommen und kein Asylverfah-
ren durchlaufen, in den Asylgesuchszahlen enthalten sind?

3. Beabsichtigt der Bundesrat, Zahlen zur Verfügung zu stellen,
die zwischen den verschiedenen Asylverfahren unterscheiden?

4. Würde eine Überprüfung und Validierung der Statistiken des
SEM durch das Bundesamt für Statistik es erlauben, die Über-
einstimmung dieser Statistiken mit dem Bundesstatistikgesetz
im Hinblick auf die internationale Vergleichbarkeit und die
Genauigkeit der Angaben sicherzustellen?

Mitunterzeichnende: Arslan, Reynard, Walder (3)

20.4443 n Ip. Clivaz Christophe. Phytoremediation als 
Instrument zur Befreiung des Bodens von Schadstoffen?  
(06.12.2020)

Das üblicherweise bevorzugte Vorgehen bei der Sanierung von
mit Schwermetallen verunreinigten Böden in Schiessanlagen ist
der Aushub und die anschliessende Behandlung des verunrei-
nigten Bodens. Wäre die Phytoremediation nicht eine weniger
invasive Lösung, die ausserdem den Vorteil mit sich bringt,
dass Treibhausgasemissionen vermieden werden können, die
mit dem Transport und der Entsorgung der verunreinigten Erde
zusammenhängen?

Könnte die Phytoremediation nach dem Vorbild von Projekten
im Ausland und unter gewissen Voraussetzungen nicht nur im
Kontext von Schiessanlagen, sondern auch allgemein eine gute
Lösung zur Befreiung des Bodens von Schadstoffen sein?

Mitunterzeichnerin: Klopfenstein Broggini (1)

20.4444 n Ip. Prelicz-Huber. Unterstützung der Personen 
des Reisendengewerbes  (09.12.2020)

Jenische, Sinti und hoffentlich bald auch Roma sind als natio-
nale Minderheit anerkannt und ihre Kultur und Lebensweise, die
oft fahrend oder teilfahrend ist, soll gemäss Kulturbotschaft
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gefördert werden. Speziell sie sind aber stark durch die Corona-
Massnahmen betroffen und erleiden einen enormen Erwerbs-
ausfall.

Viele arbeiten im Rahmen der Reisendengewerbebewilligung.
Verschiedene Kantone haben aber das Reisendengewerbe
wegen Covid-19 verboten oder stark eingeschränkt. Dort wo es
erlaubt ist, ist der Umsatz stark eingebrochen, weil über die
Hauskontakte eine Virus-Übertragung befürchtet wird. Viele
leben seit Monaten praktisch ohne Einkommen und unter dem
Existenzminimum. Von den vom Bund getroffenen Massnah-
men können sie nur sehr selten profitieren, sind sie doch meist
weder als Selbständige gemeldet noch bei einer Firma ange-
stellt.

Während der ersten Covid-19-Welle erhielten Familien oder
Einzelpersonen durch den Unterstützungsfonds der Glücks-
kette temporäre Überbrückungshilfe. Für die jetzige zweite
Welle kann sie nicht mehr beansprucht werden. Den Betroffe-
nen bleibt höchstens die Sozialhilfe. Aufgrund der Vergangen-
heit (Kinder der Landstrasse) herrscht in der Gemeinschaft der
Jenischen und Sinti aber eine grosse Behördenskepsis. Eine
weitere Schwierigkeit ist, dass sich viele Gemeinden weigern,
Fahrenden die Wohnsitznahme zu gewähren, weil sie ihre
Lebensweise pflegen und nur temporär vor Ort sind. Als
Schweizer Bürger*innen wären sie aber wohnsitzberechtigt. Der
Zugang zu den regulären staatlichen Leistungen ist deutlich
erschwert. Sie sind auf spezielle Unterstützung angewiesen.

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen an den
Bundesrat:

1. Können Personen, die dem Reisendengewerbe nachgehen,
auf Erwerbsausfallentschädigung zählen, auch wenn sie nicht
als Selbständige gemeldet sind?

2. Wenn nicht, können sie auf Härtefallmassnahmen zählen?

3. Kann sich der Bundesrat vorstellen, ähnlich dem Kulturbe-
reich in Artikel 11, Absatz 4 des Covid-19-Gesetzes eine Mög-
lichkeit zu schaffen, auf Gesuch nicht rückzahlbare
Geldleistungen zur Deckung der unmittelbaren Lebenshal-
tungskosten zu gewähren, sofern die Betroffenen diese nicht
selber bestreiten können? Der Bund könnte bspw. Organisatio-
nen, mit denen er bereits einen Leistungsvertrag hat, für die
Ausrichtung der Geldleistungen einen Betrag für 2021 zur Ver-
fügung stellen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Baumann, Brélaz, Clivaz Christo-
phe, Egger Kurt, Feri Yvonne, Fivaz Fabien, Flach, Glättli, Graf-
Litscher, Gysin Greta, Kälin, Klopfenstein Broggini, Locher Ben-
guerel, Munz, Pasquier, Porchet, Python, Ryser, Rytz Regula,
Schlatter, Schneider Meret, Töngi, Weichelt-Picard (24)

20.4445 n Mo. Hurni. Witwerrente. Dieser rechtswidrigen 
und veralteten Regelung, die gegen die Rechtsgleichheit 
verstösst, jetzt ein Ende setzen  (09.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 24 Absatz 2 AHVG anzu-
passen oder aufzuheben, sodass die Bestimmung mit dem
EMGR-Entscheid B. gegen die Schweiz (Fall-Nr. 78630/12) und
vor allem mit dem in unserer Verfassung verankerten Grund-
satz der Rechtsgleichheit übereinstimmt.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Crottaz, Dandrès,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Maillard, Marra, Nussbaumer,
Pult, Schneider Schüttel, Storni (11)

20.4446 n Po. Hurni. Gleichbehandlung bei der Zulassung 
zum Militärdienst  (09.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zur Zulassung von
Personen mit einer Behinderung oder einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung zum Militärdienst und folglich auch zum Zivil-
schutz und zum Zivildienst zu erstellen. Dieser Bericht soll ins-
besondere folgende Fragen beantworten:

1. Welche medizinischen und körperlichen Kriterien stellen die
grössten Hindernisse für eine Zulassung zum Militärdienst dar?

2. Welche Personengruppen gelten zwar nicht als invalid, wer-
den aber trotzdem für untauglich erklärt?

3. Wie haben sich die Statistiken zur Tauglichkeit von Personen
mit einer Behinderung oder mit chronischen Krankheiten ent-
wickelt?

4. Wurden aufgrund des Entscheids des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte auch die Zulassungskriterien
für den Zivildienst erweitert?

5. Wie relevant wäre die Festlegung von anderen Tauglichkeits-
kriterien für den Zivildienst als für den Militärdienst?

6. Ist es wirklich nötig, die Wehrpflichtersatzabgabe von den
zehn Personen pro Jahr einzufordern, die der Armee beitreten
wollen, dies aber nicht dürfen, obwohl sie gemäss der Invali-
denversicherung nicht als invalid gelten?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Dandrès, Maillard,
Munz, Schneider Schüttel, Storni (6)

20.4447 n Ip. Python. Welche Strategie zur Bekämpfung 
von Belästigung und Sexismus an den Hochschulen, ins-
besondere den ETH?  (09.12.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. In Ziel 10 der strategischen Ziele des Bundesrates für den
ETH-Bereich für die Jahre 2017-2020 formulierte der Bundesrat
die Erwartung, dass der ETH-Bereich für Chancengleichheit
sorgt. Wie beurteilt der Bundesrat die erzielten Ergebnisse und
die Bemühungen des ETH-Rats im Zusammenhang mit der
Chancengleichheit von Frau und Mann bei den ETH im genann-
ten Zeitraum?

2. Werden die Ziele 2021-2024 eine Massnahme beinhalten,
die spezifischer auf die Chancengleichheit von Frau und Mann
sowie die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Diskriminie-
rung und von Belästigung ausgerichtet ist?

3. Wie und mit welchen finanziellen Mitteln gedenkt der Bun-
desrat, wirklich gegen das sexistische Klima anzukämpfen, das
an unseren technischen Hochschulen herrscht?

4. Wie können die Schwere und das wiederholte Auftreten der
in der Presse angeprangerten Fälle von Fehlverhalten erklärt
werden, wenn doch eines der strategischen Ziele des ETH-Rats
explizit einen respektvollen Umgang und eine respektvolle
Kommunikation vorsieht?

5. Sind Präventionskampagnen zum Abbau von Geschlechter-
stereotypen und zum Thema der sexuellen Orientierung
geplant, die sich an die Studierenden, den Mittelbau, die Pro-
fessorinnen und Professoren sowie an das gesamte Personal
richten?

6. Wie könnten der Bundesrat und der ETH-Rat sicherstellen,
dass alle Studierenden ausreichend für diese Problematiken
sensibilisiert werden?

7. Welche Massnahmen ergreifen der Bundesrat und insbeson-
dere das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innova-
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tion, um sicherzustellen, dass dieses Problem nicht auch an
Fachhochschulen, Universitäten und allen anderen Bildungs-,
Forschungs- und Innovationseinrichtungen, die mit Bundesgel-
dern finanziert unterstützt werden, besteht?

Mitunterzeichnende: Gysin Greta, Munz, Pasquier, Piller Car-
rard, Porchet, Trede, Weichelt-Picard (7)

20.4448 n Po. Feri Yvonne. Evaluation des Bundesgeset-
zes über internationale Kindesentführungen  (10.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat, eine Evaluation des Bundesgesetzes
über Kindesentführungen (BG-KKE) und der Bearbeitung von
Kindesentführungsfällen durch die Bundesbehörden durchzu-
führen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Dandrès, Friedl Claudia, Gysi Bar-
bara, Hurni, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Munz, Nuss-
baumer, Pult, Schneider Schüttel, Storni (13)

20.4449 n Po. Feri Yvonne. Ungleichbehandlung von Wit-
wen und Witwern beheben  (10.12.2020)

Der Bund wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen, wie die
Ungleichbehandlung von Witwen und Witwer in der AHV und
der Unfallversicherung behoben werden können und wie gleich-
zeitig eine angemessene Existenzsicherung für Hinterbliebene
unabhängig von ihren Familienmodellen und Lebensformen
gewährleistet werden kann.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Crottaz, Dandrès,
Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hurni, Locher Benguerel, Maillard,
Marra, Munz, Nussbaumer, Pult, Schneider Schüttel, Storni (14)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

20.4450 n Ip. Molina. 30 Jahre "Charta von Paris für ein 
neues Europa". Bedeutung und Beitrag der Schweiz für ein 
friedliches, demokratisches und geeintes Europa?  
(10.12.2020)

Im November 1990 unterzeichneten die Regierungen aus 34
Ländern zum Abschluss der KSZE-Sondergipfelkonferenz die
"Charta von Paris für ein neues Europa". Die Charta von Paris
besiegelte das Ende des Kalten Krieges und der Teilung Euro-
pas und ist deshalb eines der bedeutendsten internationalen
Übereinkommen. In dem sich die Vertragsstaaten zu Demokra-
tie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, Umweltschutz,
Zusammenarbeit und Abrüstung verpflichteten sowie die
Essenz der europäischen Werte völkerrechtlich verankerten,
sollte der Grundstein für ein geeintes Europa in Frieden gelegt
werden.

Im November 2020 feierte die Charta von Paris ihr 30-jähriges
Jubiläum. Während andere Regierungen den Vertrag zu die-
sem Anlass würdigten und seine Bedeutung für die Lösung der
Probleme unserer Zeit unterstrichen, liess sich der Bundesrat
nicht verlauten. Aus diesem Grund bitte ich den Bundesrat um
die Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche Bedeutung für ein friedliches, demokratisches und
geeintes Europa misst der Bundesrat der Charta von Paris bei?

2. Welche Beitrag zur Einhaltung der aus der Charta erwachse-
nen Verpflichtungen aller Vertragsparteien leistet er? Wo sieht
er Verbesserungspotential?

3. Warum hat er die Charta anlässlich ihres 30-jährigen Jubilä-
ums nicht gewürdigt? Ist der bereit, dieses Versäumnis nachzu-

holen und der Charta von Paris die Aufmerksam zukommen zu
lassen, die sie verdient?

4. In welchen Bereichen hält sich die Schweiz nicht an ihre
Charta-Verpflichtungen? Was wird konkret unternommen, damit
sich die Schweiz zukünftig an alle eingegangenen Verpflichtun-
gen hält?

5. Welchen Beitrag zum Ziel der koordinierten Rüstungskon-
trolle und Abrüstung leistet er konkret?

6. Mit welchen Mitteln gedenkt der Bundesrat die OSZE zu stär-
ken? Wie wurde die OSZE im Jahr 2020 unterstützt? Konnte die
Schweiz die Tätigkeit der Minsk Gruppe in ihren Friedensbemü-
hungen im Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien stär-
ken?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Bulliard, Cottier,
Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Locher
Benguerel, Maitre, Markwalder, Marti Min Li, Moser, Munz, Piller
Carrard, Pult, Reynard, Roth Franziska, Schneider-Schneiter,
Seiler Graf, Walder, Wehrli, Wermuth, Widmer Céline (24)

20.4451 n Mo. Funiciello. 24-Stunden-Beratungsangebot für 
von Gewalt betroffene Personen gemäss Istanbul-
Konvention  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein schweizweites professionel-
les 24h-Beratungsangebot (sowohl telefonisch wie auch Online)
für Opfer von Gewalt und davon mitbetroffenen Personen ein-
zurichten oder dieses schweizweit zu koordinieren. Es muss die
Anforderungen von Artikel 24 der Istanbul-Konvention erfüllen,
für alle Betroffenen leicht zugänglich sein und in der Bevölke-
rung breit bekannt gemacht werden.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Arslan, Badran Jacqueline, Bir-
rer-Heimo, Brenzikofer, Bulliard, Crottaz, Fehlmann Rielle, Feri
Yvonne, Fiala, Friedl Claudia, Locher Benguerel, Marti Min Li,
Marti Samira, Moret Isabelle, Munz, Piller Carrard, Roth Fran-
ziska, Schneider Schüttel, Schneider-Schneiter, Seiler Graf,
Streiff, Studer, Suter, Vincenz, Wasserfallen Flavia, Widmer
Céline (27)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

20.4452 n Mo. Vincenz. 24-Stunden-Beratungsangebot für 
von Gewalt betroffene Personen gemäss Istanbul-
Konvention  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein schweizweites professionel-
les 24h-Beratungsangebot (sowohl telefonisch wie auch Online)
für Opfer von Gewalt und davon mitbetroffenen Personen ein-
zurichten oder dieses schweizweit zu koordinieren. Es muss die
Anforderungen von Artikel 24 der Istanbul-Konvention erfüllen,
für alle Betroffenen leicht zugänglich sein und in der Bevölke-
rung breit bekannt gemacht werden.

Mitunterzeichnende: de Quattro, Eymann, Farinelli, Fiala, Fluri,
Funiciello, Giacometti, Gredig, Markwalder, Moser, Riniker,
Schaffner, Streiff, Studer, Wismer Priska (15)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

20.4453 n Ip. Roth Franziska. Menschen mit Behinderungen 
im Resettlement-Programm  (10.12.2020)

Die Schweiz nimmt seit 2013 im Rahmen von Resettlement-
Programmen Menschen auf. Zu den Resettlement-Flüchtlingen
gehören u.a. Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen,
Traumatisierungen und Behinderungen. Mit der Ratifizierung
der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtete sich die
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Schweiz, umfassende Rehabilitationsprogramme, um Selbstbe-
stimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in
allen Lebensbereichen zu gewährleisten (Art. 26 UNO-BRK). In
der Schweiz erbringt die Invalidenversicherung Leistungen für
Menschen mit Behinderungen, die zu einer eigenverantwortli-
chen und selbstbestimmten Lebensführung der Betroffenen bei-
tragen sollen. Flüchtlinge, die aufgrund ihrer gesundheitlichen
Beeinträchtigungen über das Resettlement-Programm in die
Schweiz kommen, haben kein Anrecht auf IV-Leistungen, weil
sie die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllen.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie wird den in der UNO-BRK festgeschriebenen Rechte von
Menschen mit Behinderungen in den Resettlement-Program-
men Rechnung getragen?

2. Wie werden Resettlement-Flüchlingskinder mit Behinderun-
gen gemäss ihren Fähigkeiten gefördert, damit sie sich schu-
lisch und sozial bestmöglich entwickeln können?

3.Die rasche berufliche Integration ist das Hauptziel des Resett-
lement-Programms, dazu stehen die Massnahmen und Ange-
bote der kantonalen Integrationsprogramme KIP zur Verfügung.
Aufgrund ihrer psychischen und physischen Einschränkungen
sind nicht alle Resettlement-Flüchtlinge in der Lage, dieses
Angebot zu nutzen. Wie wird ihr Recht auf Arbeit und Beschäfti-
gung gemäss Art. 27 UNO-BRK eingelöst? Gibt es beispiels-
weise niederschwellige Beschäftigungsangebote für Menschen,
die nicht arbeitsmarktfähig sind?

4. Wer kommt für die behinderungsbedingten Mehrkosten von
Resettlement-Flüchtlingen u.a. für Hilfsmittel, angepassten
Wohnraum (z.B. rollstuhlgängige Wohnung) und Hilfestellungen
Dritter kurz-, mittel- und langfristig auf?

5. Wie werden die spezifische Beratung und Begleitung von
Flüchtlingen mit Behinderungen sichergestellt?

6. Wie könnte das Resettlement-Programm aus Sicht des Bun-
des weiterentwickelt werden mit dem Ziel, die spezifischen Vor-
aussetzungen und Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen noch besser zu berücksichtigen?

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Flach, Friedl Claudia, Gysi
Barbara, Hurni, Locher Benguerel, Lohr, Maillard, Marra, Marti
Samira, Mettler, Munz, Schneider Schüttel, Streiff, Vincenz,
Weichelt-Picard, Wettstein (17)

20.4454 n Ip. Roth Franziska. Verbesserung der Situation 
von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung  
(10.12.2020)

Im Oktober 2018 verabschiedete der Bundesrat einen Bericht
mit verschiedenen Massnahmen zur Verbesserung der Situa-
tion von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer
Autismus-Spektrum-Störung ASS. Ich bitte den Bundesrat in
diesem Zusammenhang um die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Wie viele Menschen sind in der Schweiz von Autismus betrof-
fen?

2. Wie sieht der zeitliche Horizont für die im Bericht festgelegten
Massnahmen aus? Wie wird die Umsetzung überprüft?

3. Welche Fortschritte konnten seit Verabschiedung des
Berichts in den drei prioritären Handlungsschwerpunkten "Früh-
erkennung und Diagnostik", "Beratung und Koordination" sowie
"Frühintervention" in welchen Kantonen erzielt werden und wie
sehen sie konkret aus?

4. Gemäss Bericht darf die Komplexität einer gemeinsamen und
koordinierten Vorgehensweise im Autismusbereich nicht ausser
Acht gelassen werden. Wie werden die Zusammenarbeit und
Koordination aller involvierten Akteure als zentrales Element für
die erfolgreiche Umsetzung sichergestellt? Welche Rolle über-
nimmt dabei der Bund?

5. Der UN-Kinderrechtsausschuss empfahl der Schweiz Anfang
2015, die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit ASS in
allen Kantonen aufzugreifen und dabei insbesondere ihre voll-
ständige Inklusion in sämtlichen Bereichen des sozialen Lebens
sicherzustellen. Des Weiteren gelte es, der Inklusionspädago-
gik eine höhere Priorität beizumessen, die Autismus-Früherken-
nung zu stärken und die Aufnahme von betroffenen Kindern in
wissenschaftlich fundierte Frühförderprogramme sicherzustel-
len. Inwieweit konnten diese Empfehlungen im Rahmen der im
Oktober 2018 definierten Massnahmen umgesetzt werden?

6. Die Studie "Versorgungssituation psychisch erkrankter Per-
sonen in der Schweiz" aus dem Jahr 2016 weist Lücken in der
Versorgung von Menschen mit Autismus aus (fehlende
Anschlussangebote beim Übergang vom Jugend- zum Erwach-
senenbereich, fehlendes spezifisches Know-how bei den Fach-
personen und lange Wartefristen). Gibt es quantitative und
qualitative Daten dazu, wie die Situation mit den im Bericht defi-
nierten Massnahmen für Menschen mit ASS konkret verbessert
werden konnten? Wenn ja, was sagen sie aus?

7. Welcher Handlungsbedarf besteht aus Sicht des Bundes, um
die Situation von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Stö-
rung nachhaltig zu verbessern?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Brenzikofer,
Crottaz, Dandrès, Flach, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hurni,
Locher Benguerel, Lohr, Maillard, Mettler, Munz, Schneider
Schüttel, Stadler, Streiff, Vincenz, Weichelt-Picard,
Wettstein (20)

20.4455 n Ip. Roth Franziska. Umgang mit den Empfehlun-
gen des Ausschusses zur UNO-
Behindertenrechtskonvention  (10.12.2020)

Die Schweiz durchläuft zurzeit erstmals das Staatenberichtsver-
fahren zur UNO-Behindertenrechtskonvention BRK. Im Rah-
men dieses Verfahrens überprüft der BRK-Ausschuss die
Umsetzung der Konvention in der Schweiz. Er stützt sich dabei
auf den Initialbericht der Schweizer Regierung, auf den Schat-
tenbericht der NGO's, auf die Antworten der Schweiz zum spe-
zifischen Fragekatalog, auf Gespräche mit unterschiedlichen
Akteuren sowie auf die Anhörung der Schweiz. Der BRK-Aus-
schuss schliesst das Staatenberichtsverfahren mit der Verab-
schiedung der Handlungsempfehlungen (Concluding
Observations) zuhanden der Schweiz ab.

Dazu bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:

1. Wie wird die Schweiz mit den Empfehlungen des BRK-Aus-
schusses umgehen? In welchem Verfahren wird die Schweiz
festlegen, welche Empfehlungen wie, von wem, wann und in
welcher Priorität umgesetzt werden?

2. Wie werden die NGO's dabei einbezogen?

3. Gemäss UNO-BRK sind Menschen mit Behinderungen bei
sämtlichen Entscheidprozessen zur Durchführung der UNO-
BRK einzubeziehen (vgl. Art. 4 Abs. 3 UNO-BRK sowie General
comment Nr. 7). Wie wird diese Vorgabe der UNO-BRK bei der
Umsetzung der Handlungsempfehlungen des BRK-Ausschus-
ses berücksichtigt?
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Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Flach, Friedl Claudia, Gysi
Barbara, Hurni, Locher Benguerel, Lohr, Maillard, Mettler, Munz,
Schneider Schüttel, Stadler, Streiff, Vincenz, Weichelt-Picard,
Wettstein (16)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4456 n Ip. Molina. Jahrzehntelanger Bruch des Neutrali-
tätsrechts durch den Nachrichtendienst. Konsequenzen 
und Risiken für die Schweiz  (10.12.2020)

Als neutraler Staat ist die Schweiz an das Haager Neutralitäts-
abkommen von 1907 gebunden. Beim Abkommen handelt es
sich um einen Staatsvertrag und damit für die Schweiz verbind-
liches Recht (Völkerrecht). Gemäss Haager Abkommen (Art. 9)
ist die Schweiz verpflichtet, für die Kriegsführung relevante
Kommunikationstechnologien an alle kriegsführenden Parteien
gleichermassen zu liefern und über deren Gleichbehandlung
(auch durch "Privatpersonen und Gesellschaften") zu wachen.
Im Falle der inzwischen durch die GPDel untersuchten Crypto
AG hat die Schweiz diese Pflicht in eklatanter Weise verletzt.
Die USA waren in den letzten Jahrzehnten in zahlreiche bewaff-
nete - teilweise völkerrechtswidrige - Konflikte involviert (Jugo-
slawien, Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen u.a.) und während
der Zeit der Crypto-Affäre entsprechend kriegsführende Partei.
Die Chiffriergeräte der durch die US-amerikanische CIA kontrol-
lierten Crypto AG haben den USA eine Hintertüre offengelas-
sen, welche anderen kriegsführenden Parteien nicht offenstand.
Es besteht also eine vorsätzliche Ungleichbehandlung der
Kriegsparteien und somit eine Verletzung von Artikel 9 des
Haager Abkommens.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Anerkennt der Bundesrat den jahrzehntelangen Bruch des
Haager Abkommens durch die Schweiz? Falls ja: Welche Kon-
sequenzen zieht er daraus? Falls nein: Wie kommt er zu dieser
Rechtsauffassung?

2. Welche Bedeutung misst er dem Neutralitätsrecht bei?

3. Ist er bereit, sich bei den durch die Crypto AG geschädigten
Staaten zu entschuldigen?

4. Ist er bereit, die Mitverantwortung der Schweiz für brutalste
Menschenrechtsverletzungen anzuerkennen, die im Wissen
und durch Zutun der Schweiz im Verlaufe der Crypto-Affäre
durch die USA begangen wurden? Wird er diese Mitverantwor-
tung historisch aufarbeiten lassen?

5. Welchen aussenpolitischen Schaden hat die Schweiz durch
das Fehlverhalten von Nachrichtendiensten und Bundesrat
genommen? Wie soll der Schaden behoben werden?

6. Wie hoch ist das Risiko einer Verurteilung der Schweiz durch
den internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag gemäss Arti-
kel 38 para. 1 des Statuts des IGH? Welche Konsequenzen
drohen der Schweiz im Falle einer Verurteilung?

7. Stehen oder standen in der fraglichen Zeit gesetzliche
Bestimmungen zum Nachrichtendienst im Widerspruch zum
Haager Abkommen?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Hurni, Marti Min Li, Marti Samira, Munz, Piller
Carrard, Pult, Roth Franziska, Seiler Graf, Widmer Céline (13)

20.4457 n Ip. Seiler Graf. Fraglicher Mehrwert des Nachrich-
tendienst des Bundes  (10.12.2020)

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) sorgt regelmässig für
Skandale. Die Crypto-Affäre ist dabei nur das vorerst letzte
Kapitel in einer langen Reihe. Es liegt in der Natur der Sache,
dass gewisse Tätigkeiten eines Geheimdienstes geheim blei-
ben müssen. Um seine Aufsichtsfunktion erfüllen zu können,
muss sich das Parlament jedoch ein möglichst genaues Bild
des Mehrwerts des NDB verschaffen können. Der konkrete Nut-
zen ist jedoch alles andere als offensichtlich. Deshalb wird der
Bundesrat gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. In welchen Tätigkeitsbereichen des NDB wurden konkrete
und nachweisbare Erfolge erzielt und wo müssen Versäum-
nisse eingestanden werden?

2. Wie viele terroristische Taten konnten in den letzten zehn
Jahren dank des NDB vereitelt werden?

3. Nach der Crypto-Affäre stellt sich unweigerlich die Frage: Wie
gedenkt der Bundesrat die politische Führung gegenüber dem
NDB sowie die Handlungsfähigkeit auf Stufe Bundesrat sicher-
zustellen?

4. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Vorsteherin des VBS
und ihr Generalsekretariat sich angepasste Instrumente geben
sollten, um sich im Falle einer Nachrichtendienstaffäre umge-
hend und eigenständig zu informieren?

5. Was unternimmt der Bundesrat, damit zukünftig kein politi-
sches Verantwortlichkeits-Vakuum bei groben Verfehlungen
des Nachrichtendienstes besteht?

6. Welchen Revisionsbedarf sieht der Bundesrat im Nachrich-
tendienstgesetz angesichts der Crypto-Affäre?

7. Wie wird zukünftig sichergestellt, dass bei einer Zusammen-
arbeit des NDB mit einem Schweizer Unternehmen der Bundes-
rat rechtzeitig informiert wird? Gedenkt der Bundesrat Kriterien
festzulegen, nach welchen er über eine solche Zusammenar-
beit selbst entscheiden will?

8. Wie wird zukünftig sichergestellt, dass inländische Lieferan-
ten die sicherheitsrelevanten Aspekte der Entwicklung der Pro-
duktion von Verschlüsselungslösungen kontrollieren?

9. Wie steht der Bundesrat zu den Enthüllungen zur Firma
Omnisec, welche am 26. November 2020 in der WOZ publiziert
wurden? Welche Massnahmen sind notwendig, um sicherzu-
stellen, dass Schweizer Bundesstellen nicht mit manipulierten
Verschlüsselungsgeräten beliefert werden?

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Friedl Claudia,
Gysi Barbara, Locher Benguerel, Marti Min Li, Marti Samira,
Meyer Mattea, Molina, Munz, Piller Carrard, Pult, Reynard, Roth
Franziska, Widmer Céline (15)

20.4458 n Mo. Klopfenstein Broggini. Die grünste Energie 
ist die, die man nicht verbraucht. Hürden für Energiespar-
programme in der Schweiz abbauen  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für die Kantone und deren Ver-
sorgungsunternehmen eine Plattform für Energiesparpro-
gramme einzurichten und eine Finanzierungsgrundlage für die
Entwicklung von Energiesparprogrammen bereitzustellen. Die
Plattform soll dem Austausch über angewandte Methoden,
unternommene Anstrengungen und ergriffene Massnahmen
dienen.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Clivaz Christophe, Dandrès,
Egger Kurt, Girod, Jans, Matter Michel, Müller-Altermatt, Nord-
mann, Pasquier, Schneider Schüttel, Walder (12)
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20.4459 n Mo. Klopfenstein Broggini. Zertifizierte Stoffmas-
ken gegen mehr Abfall im öffentlichen Raum  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Produktion von zertifizierten
wiederverwendbaren Stoffmasken zu unterstützen. Diese Mas-
snahme soll die Auswirkungen auf die Umwelt und insbeson-
dere die Verschmutzung, die von Einwegmasken ausgeht,
verringern.

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Dandrès, Egger Kurt,
Girod, Python, Walder (6)

20.4460 n Ip. Fivaz Fabien. Ökologische Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit dem Doubs  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie weit sind die Arbeiten zur Eindämmung von Schwall und
Sunk im untersten Abschnitt des Wasserkraftwerks Châtelot
gemäss der vom BFE verfügten Sanierungspflicht zur Vermei-
dung des Strandens von Fischen in Sunk-Phasen fortgeschrit-
ten und wie gestaltet sich der Terminplan für die nächsten
Schritte?

2. Beabsichtigt der Bundesrat, angesichts der mangelnden geo-
logischen Kenntnisse über den Karstuntergrund in der Region
eine Studie durchführen zu lassen, um den Einfluss der Versik-
kerung besser beurteilen zu können?

3. Wie sieht es mit der Abtragung der alten Schwellen des
Doubs aus, insbesondere denen von Theusseret, Bellefontaine
und Ocourt? Eine Abtragung würde sich positiv auf die Fisch-
gängigkeit auswirken.

4. Wie läuft generell der grenzüberschreitende Austausch in der
französisch-schweizerischen Arbeitsgruppe für die Verbesse-
rung der Wasserqualität und des aquatischen Lebensraums
des Doubs? Wann hat sich die Gruppe zuletzt getroffen? Ist der
Bundesrat der Ansicht, dass diese Koordination zwischen den
beiden Ländern zufriedenstellend und effektiv ist?

5. Beabsichtigt der Bundesrat, die Umwelt-NGOs in den Pro-
zess der Erneuerung des Übereinkommens zwischen der
Schweiz und Frankreich über die Verleihung der Wasserkräfte
des Doubs bei Châtelot miteinzubeziehen? Wenn ja, wie?

Mitunterzeichnende: Cottier, de la Reussille, Fridez, Gschwind,
Hurni (5)

20.4461 n Ip. Crottaz. Wie kann die Schweiz zur Rückkehr 
zur Rechtsstaatlichkeit und zur Achtung der demokrati-
schen Grundsätze in der Côte d'Ivoire beitragen?  
(10.12.2020)

Die Schweiz unterhält enge Beziehungen zur Côte d'Ivoire. Vor
diesem Hintergrund hat sie sich mit der Unterstützung verschie-
dener Projekte, die eine faire, friedliche und transparente Wahl
garantieren sollten, am Wahlprozess beteiligt, der zur Wahl
eines neuen Präsidenten am 31. Oktober 2020 führen sollte.
Leider wurde dieser Wahlprozess von schwerer Gewalt über-
schattet, was zu der Krise geführt hat, die wir jetzt, nach den
Wahlen, beobachten.

Diese Situation wirft Fragen auf, die ich dem Bundesrat stellen
möchte.

1. In seiner Antwort auf die Interpellation 20.3827 von Claudia
Friedl hat der Bundesrat bestätigt, dass die Schweiz an ver-
schiedenen Projekten beteiligt war, die einen reibungslosen
Ablauf der Präsidentschaftswahl in der Côte d'Ivoire erlauben
sollten. Welche Bilanz zieht der Bundesrat aus dem Engage-
ment der Schweiz?

2. Die Wahlkrise hat offiziell 85 Tote und Hunderte von Verletz-
ten gefordert, sehr häufig unter grausamen Bedingungen. Was
unternimmt die Schweiz für die Einleitung einer unabhängigen
Untersuchung dieser Gräueltaten und für die Ermittlung der
Verantwortlichkeiten?

3. Hält die Schweiz angesichts der Gewalt und der zahlreichen
rechtswidrigen Handlungen der ivorischen Regierung den
Wahlausgang vom 31. Oktober für glaubwürdig, legitim und
legal? Folgendes ist bei den Wahlen vorgefallen: Verstoss
gegen die Verfassung (Verstoss gegen Art. 55 und Art. 183, um
die rechtswidrige Kandidatur des scheidenden Präsidenten zu
ermöglichen), willkürlicher Ausschluss von Kandidatinnen und
Kandidaten, Nichteinhaltung mehrerer Entscheide des Afrikani-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte und die Rechte der
Völker (Entscheide vom 18. November 2016, vom 15. Juli 2020
und vom 25. September 2020), niedrige Wahlbeteiligung,
Betrug und Manipulation von Zahlen (beides von Beobachterin-
nen und Beobachtern und Diplomatinnen und Diplomaten fest-
gestellt).

4. Bleibt Alassane Ouattara angesichts des Engagements der
Schweiz für die demokratischen Grundsätze und die Menschen-
würde ein glaubwürdiger und geeigneter Gesprächspartner für
unser Land?

5. Bald beginnen Verhandlungen zwischen der Opposition und
Alassane Ouattara. Was macht der Bundesrat, um dazu beizu-
tragen, dass diese Verhandlungen zur Rückkehr der Côte
d'Ivoire zur Rechtsstaatlichkeit führen, indem die verschiedenen
Verstösse gegen die Verfassung, die den Ausgang dieser Wahl
beeinflusst haben, rückgängig gemacht werden, um so einen
nachhaltigen Frieden in diesem Land zu gewährleisten?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Friedl Claudia, Gysi Barbara,
Hurni, Maillard, Marra, Munz, Pult, Schneider Schüttel,
Storni (10)

20.4462 n Ip. Trede. Sexuelle Belästigung und systemati-
scher Machtmissbrauch bei RTS. Wie reagiert der 
Bundesrat?  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird gebeten folgend Fragen zu beantworten
und aktiv zu werden:

1. Hat der Bundesrat eine klare Haltung, was die Vorfälle von
sexueller Belästigung und systematischem Machtmissbrauch
bei RTS anbelangt? Welche?

2. Wird sich der Bundesrat dafür einsetzen, dass eine externe
Überprüfung der Organisationsstruktur durchgeführt wird und
die Kontrollmechanismen überprüft werden?

3. Wie konnte über eine so lange Zeitspanne sexuelle Belästi-
gung und Machtmissbrauch unter den Teppich gewischt wer-
den, obwohl sie intern bekannt waren?

4. Welche Massnahmen erwartet der Bundesrat vom Verwal-
tungsrat angesichts der durch diese Fälle aufgedeckten gravie-
renden Managementfehler?

5. Teilt der Bundesrat die Position, dass jeder Fall von sexueller
Belästigung oder Mittäterschaft/Deckung von bestätigter sexu-
eller Belästigung zur fristlosen Entlassung führen sollte?

6. Eine der drei von RTS durchgeführten Untersuchungen liess
auch RTS-Mitarbeitende zu Wort kommen. Wie viele Menschen
haben über Leiden am Arbeitsplatz (Belästigung, Mobbing
usw.) berichtet?

7. Ist der Bundesrat der Meinung, dass es personelle Konse-
quenzen bei der RTS und der SRG geben muss nach den
publik gewordenen Fällen?
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8. Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat aus den Vorfäl-
len bei RTS?

9. Wie sieht die konkrete Frauenförderung bei der SRG aus?

20.4463 s Mo. Herzog Eva. 24-Stunden-Beratungsangebot 
für von Gewalt betroffene Personen gemäss Istanbul-
Konvention  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein schweizweites professionel-
les 24h-Beratungsangebot (sowohl telefonisch wie auch Online)
für Opfer von Gewalt und davon mitbetroffenen Personen ein-
zurichten oder dieses schweizweit zu koordinieren. Es muss die
Anforderungen von Artikel 24 der Istanbul-Konvention erfüllen,
für alle Betroffenen leicht zugänglich sein und in der Bevölke-
rung breit bekannt gemacht werden.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti,
Gapany, Gmür-Schönenberger, Graf Maya, Häberli-Koller,
Maret Marianne, Mazzone, Thorens Goumaz, Vara,
Z'graggen (11)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

20.4464 s Po. Sommaruga Carlo. Krieg in Berg-Karabach. 
Die Rolle von Socar bei der Finanzierung des Krieges 
beleuchten  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen detaillierten Bericht über
die Aktivitäten von SOCAR, der staatlichen aserbaidschani-
schen Ölgesellschaft mit Sitz in der Schweiz, auf Schweizer
Boden zu erstellen. Darin sollen auch die Verbindungen, die der
Konzern aus der Schweiz heraus pflegt, und dessen Geldflüsse
aus der Schweiz analysiert werden. Im Blick soll dabei die
Finanzierung des Krieges zwischen Aserbaidschan und Berg-
Karabach sein, insbesondere was die Beschaffung von Kriegs-
material und die Beteiligung dschihadistischer syrischer Söldner
an den Kriegshandlungen angeht.

Mitunterzeichnende: Carobbio Guscetti, Juillard, Mazzone, Min-
der, Rieder, Thorens Goumaz (6)

20.4465 s Mo. Caroni. Reform der lebenslangen 
Freiheitsstrafe  (10.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Rechtsanpassungen
zu entwerfen, um seine eigenen Vorschläge zur Reform der
lebenslangen Freiheitsstrafe umzusetzen (vgl. den bundesrätli-
chen Bericht zum Postulat 18.3530 vom 25. November 2020,
Ziff. 6.4).

Konkret umfasst dies:

1. Eine spätere erstmalige Prüfung der bedingten Entlassung
aus der lebenslangen Freiheitsstrafe.

2. Die generelle Aufhebung der ausserordentlichen bedingten
Entlassung.

3. Die Klärung und Vereinfachung des Verhältnisses von
lebenslanger Freiheitsstrafe und Verwahrung.

20.4466 n Mo. Porchet. Insulinpumpen müssen für Diabeti-
kerinnen und Diabetiker zugänglich sein  (14.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Liste der Mittel und Gegen-
stände (MiGeL) anzupassen und für Insulinpumpen die Option
"Kauf" in die Liste aufzunehmen.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Humbel, Hurni, Matter Michel,
Nantermod (5)

20.4467 n Ip. Silberschmidt. Alternierende Obhut. Wie wird 
der Wille des Gesetzgebers umgesetzt?  (14.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat um eine Stellungnahme zu folgenden
Fragen:

1. Hat der Bundesrat Kenntnis, wie viele solche (siehe Begrün-
dung) Anträge seit dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen bei
den zuständigen Behörden eingegangen sind und welcher
Anteil davon gutgeheissen wurde? Falls nein: Ist er bereit, eine
systematische Erhebung zu veranlassen?

2. Hat der Bundesrat Kenntnis, mit welchen Begründungen sol-
che Anträge abgelehnt worden sind? Falls ja, mit welchen
Begründungen wurden sie abgelehnt?

3. Erachtet es der Bundesrat nicht als problematisch, wenn
durch die Ablehnung solcher Anträge das anerkannte Recht
des Kindes, mit beiden Eltern eine regelmässige Beziehung zu
pflegen, in Frage gestellt wird?

4. Erachtet der Bundesrat den im Bericht "Alternierende Obhut
in Erfüllung des Postulats RK-N 15.3003" in Kapitel 2.2.2. ver-
tretenen Standpunkt bezüglich der Einschätzung des Kindes-
wohls bei alleiniger bzw. alternierender Obhut als hinreichend
(empirisch) fundiert und akkurat angesichts aller Forschungser-
gebnisse?

5. Teilweise wird geltend gemacht, dass die fehlende Kooperati-
onsbereitschaft der Eltern eine alternierende Obhut aus-
schliesse. Erachtet es der Bundesrat nicht als problematisch,
wenn die Behörden für ihren Entscheid über die alternierende
Obhut auf das Kriterium der Kooperationsbereitschaft abstellen,
obwohl dadurch einem Elternteil die Möglichkeit eröffnet wird,
durch unkooperatives Verhalten die Anordnung einer alternie-
renden Obhut einseitig zu verunmöglichen?

6. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um in dieser
unbefriedigenden Situation Abhilfe zu schaffen und das Recht
des Kindes auf regelmässige persönliche Beziehungen mit bei-
den Eltern besser zu verwirklichen?

7. In seinem Bericht vom 8. Dezember 2017 zur alternierenden
Obhut hat der Bundesrat verschiedene Wege skizziert, wie
diese Situation verbessert werden könnte. Ist er der Ansicht,
dass sich die Situation seither tatsächlich verbessert hat?

8. Ist er bereit, weitere Schritte einzuleiten, um das Recht des
Kindes auf regelmässige persönliche Beziehungen mit beiden
Eltern weiter zu stärken?

9. Hat der Bundesrat überprüft, ob die privaten und volkswirt-
schaftlichen Kosten der alternierenden Obhut tatsächlich höher
sind als diejenigen der alleinigen Obhut? Falls ja, was sind die
Unterschiede? Falls nein, wäre er bereit dies abzuklären?

20.4468 n Ip. Vogt. Schweizer Unternehmen in der Corona-
Krise. Günstige Übernahmen durch chinesische Unterneh-
men verhindern  (14.12.2020)

1. Welche Massnahmen wird der Bundesrat ergreifen, um zu
verhindern, dass schweizerische Unternehmen, die wegen der
Corona-Krise in finanziellen Schwierigkeiten sind, von finanz-
starken chinesischen Unternehmen oder Privatpersonen über-
nommen werden?

2. Im Zusammenhang mit verschiedenen Vorstössen betreffend
Übernahmen von schweizerischen Unternehmen durch auslän-
dische Staatsbetriebe hat der Bundesrat betont, dass er die
Situation laufend beobachte. Was sind die Beobachtungen seit
Beginn der Corona-Pandemie?

3. Ist der Bundesrat bereit, mit Blick auf die in Ziffer 1 beschrie-
bene Gefahr mit erhöhter Dringlichkeit die Gesetzesvorlage
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gestützt auf die von beiden Räten angenommene Motion
18.3021 (Schutz der Schweizer Wirtschaft durch Investitions-
kontrollen) auszuarbeiten und dem Parlament vorzulegen? Was
ist der diesbezügliche Stand der Arbeiten?

4. Ist der Bundesrat bereit, mit Blick auf die in Ziffer 1 beschrie-
bene Gefahr dem Parlament eine Gesetzesvorlage zu unter-
breiten, mit der die Bewilligungspflicht gemäss der Lex Koller
vorübergehend, das heisst, bis zum Ende der Corona-Krise, auf
Betriebsstätte-Grundstücke erstreckt wird?

5. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass Übernahmen von
schweizerischen Unternehmen, die wegen der Corona-Krise in
finanziellen Schwierigkeiten sind, durch ausländische Unterneh-
men, die in der Corona-Krise von ihren Staaten stärker unter-
stützt wurden als die schweizerischen Unternehmen, eine
Wettbewerbsverzerrung bedeuten und darum verhindert wer-
den müssen? Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass dies
nicht nur im Fall von kritischen Infrastrukturen oder Unterneh-
men der öffentlichen Sicherheit der Fall ist, sondern auch etwa
bei Übernahmen von Hotels oder Technologie-Unternehmen?

6. Wie beurteilt der Bundesrat die Tatsache, dass die Schweiz
gegen 100 Milliarden Franken ausgibt, um die schweizerische
Wirtschaft zu stützen, gleichzeitig aber in Kauf nimmt, dass aus-
ländische, oft staatsnahe Unternehmen in Notlage geratene
schweizerische Unternehmen zu einem tiefen Preis überneh-
men? Fliessen damit nicht letztlich schweizerische Steuergelder
an ausländische Unternehmen oder Staaten?

7. Wie beurteilt der Bundesrat den Umstand, dass ausgerech-
net jener Staat, der nach gegenwärtigem Wissensstand der
Ursprungsort der Corona-Pandemie ist, durch günstige Ein-
käufe von wegen der Pandemie in Schieflage geratenen Unter-
nehmen profitieren könnte?

20.4469 n Ip. Clivaz Christophe. Covid-19-Pandemie. Wel-
che Auswirkungen haben Desinfektionsmittel auf die 
Gesundheit und die Umwelt?  (14.12.2020)

Die Covid-19-Pandemie hat unsere Lebensgewohnheiten auf
den Kopf gestellt und zu ungewohnten Empfehlungen zum
Schutz der Gesundheit geführt: Maskentragen, Social Distan-
cing und Handhygiene. Aufgrund Letzterer ist die Verwendung
von Desinfektionsmitteln massiv gestiegen. In seiner Antwort
auf die Frage 20.5467 hat der Bundesrat am 15. Juni 2020 fest-
gehalten, dass die Anmeldestelle Chemikalien Ende Februar,
aufgrund dessen, dass die Versorgung mit desinfizierenden
Produkten zum Schutz vor dem Coronavirus nicht mehr
gewährleistet war, eine Allgemeinverfügung über die Zulassung
von gewissen dieser Produkte in Ausnahmesituationen erlas-
sen hat. Diese Verfügung erlaubt die Inverkehrbringung dieser
Produkte, ohne dass der Hersteller ein Zulassungsgesuch stel-
len muss. Einige der betroffenen Desinfektionsmittel enthalten
jedoch Stoffe, die sich längerfristig negativ auf die Gesundheit
oder die Umwelt auswirken können, insbesondere Benzalkoni-
umchlorid (BAC), Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC)
und Triclosan.

Es genügen aber einfache hydroalkoholische Lösungen, um ein
Virus wie Sars-CoV-2 zu bekämpfen.

Deshalb bitte ich den Bundesrat, die folgenden Fragen zu
beantworten:

1. Gilt die Allgemeinverfügung, nach der Desinfektionsmittel auf
den Markt gebracht werden können, ohne dass der Hersteller
ein Zulassungsgesuch einreichen muss, immer noch? Wenn ja,
wie lange noch? Wenn nein, seit wann gilt sie nicht mehr?

2. Ist die Konzentration von BAC, DDAC und Triclosan im
Abwasser infolge der Pandemie gestiegen? Sieht der Bundes-
rat ein Monitoring dieser Substanzen im weiteren Verlauf der
Pandemie vor?

3. Hat man eindeutige Informationen zum Risiko, das die Ver-
wendung von Desinfektionsmitteln mit BAC, DDAC und Triclo-
san, die anfangs nur im Gesundheitsbereich verwendet wurden,
für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellt?

4. Beabsichtigt der Bundesrat, Massnahmen zu ergreifen, um
die Verwendung von einfachen Desinfektionsmitteln (Seife und
hydroalkoholische Gels ohne BAC, DDAC und Triclosan) zu för-
dern, insbesondere an öffentlichen Orten wie Schulen und Kin-
dertagesstätten?

5. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um die Aus-
wirkungen der Händedesinfektion auf die Umwelt zu beurteilen?

6. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um die Aus-
wirkungen der Händedesinfektion auf die Umwelt zu beschrän-
ken?

Mitunterzeichnende: Fivaz Fabien, Klopfenstein Broggini (2)

20.4470 n Ip. Clivaz Christophe. Inwiefern wurden die den 
Tourismus betreffenden Empfehlungen des Ecoplan-
Berichts aus dem Jahr 2013 berücksichtigt?  (14.12.2020)

Ziel 5 der Strategie Biodiversität Schweiz verlangt, dass nega-
tive Auswirkungen von bestehenden finanziellen Anreizen auf
die Biodiversität wenn möglich vermieden werden und dass, wo
sinnvoll, neue positive Anreize geschaffen werden.

Im Ecoplan-Bericht "Finanzielle Anreize bezüglich Biodiversität
optimieren. Studie zur Konkretisierung von Ziel 5 der Strategie
Biodiversität Schweiz (SBS) im Hinblick auf den Aktionsplan
SBS" aus dem Jahr 2013 wird empfohlen, die Arbeiten für eine
stärkere Berücksichtigung der Biodiversität in der Neuen Regio-
nalpolitik (NRP), insbesondere bei touristischen Infrastrukturen,
und für die Einführung von Biodiversitätskriterien für die kanto-
nale und kommunale Tourismus-Unterstützung zu vertiefen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung der folgenden Fragen:

1. Wurde die Empfehlung, die Biodiversität besser in die NRP
zu integrieren, insbesondere was die touristischen Infrastruktu-
ren angeht, berücksichtigt und umgesetzt? Wenn ja, mit wel-
chen Ergebnissen? Wenn nein, weshalb nicht?

2. Wurde die Empfehlung, Biodiversitätskriterien für die kanto-
nale und kommunale Tourismus-Unterstützung einzuführen,
berücksichtigt und umgesetzt? Wenn ja, mit welchen Ergebnis-
sen? Wenn nein, weshalb nicht?

3. Was gedenkt der Bundesrat im Zusammenhang mit diesen
zwei Empfehlungen zu tun (unter Berücksichtigung der eventu-
ell bereits getroffenen Massnahmen)?

4. Welche messbaren Ziele und Zwischenziele will der Bundes-
rat erreichen? Bis wann will er sie erreichen? Wann gedenkt er,
einen Bericht über den Stand der Dinge zu verfassen?

5. Welchen anderen Handlungsbedarf sieht der Bundesrat im
Tourismussektor im Zusammenhang mit der Biodiversität, und
welche Stossrichtungen schlägt er vor?

Mitunterzeichnende: Klopfenstein Broggini, Munz (2)

20.4471 n Ip. Clivaz Christophe. Biodiversitätsschädigende 
Subventionen und Anreize für den Tourismus  (14.12.2020)

Verkehr und touristische Infrastrukturen haben oft negative
Auswirkungen auf die Biodiversität. Der Bau von Strassen, Seil-
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bahnen und anderen Freizeitanlagen führt zum Verschwinden,
zur Fragmentierung und zur Veränderung von Lebensräumen.
Generell kann man davon ausgehen, dass eine Zunahme von
infrastrukturabhängigen touristischen Aktivitäten eine weitere
Schädigung der Biodiversität nach sich zieht. Auch touristische
Aktivitäten, die wenig von der Infrastruktur abhängen, können
die Fauna in einem grossen Umkreis schädigen.

Gleichzeitig gibt es aber auch lokale Tourismusangebote, die
dazu beitragen, die Naturgebiete zu erhalten oder wenigstens
nicht zu schädigen. Es scheint jedoch, dass diese Angebote bis
jetzt nur eine sehr begrenzte Nische darstellen. Obwohl die
Tourismusstrategie des Bundes Naturlandschaften als wichtige
Grundlage für den Tourismus anerkennt, liegt der Schwerpunkt
noch immer auf der Wirtschaftsleistung. Damit können bei Ziel-
konflikten wirtschaftliche Interessen gegenüber dem Natur-
schutz privilegiert werden. Eine kürzlich erschienene Studie der
WSL und der SCNAT hat verschiedene Arten von Subventionen
und Anreizen für den Tourismus identifiziert, die der Biodiversi-
tät schaden. Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Ergebnisse dieser Studie,
welche den Tourismus betreffen?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die Empfehlungen dieser Studie
für den Tourismus?

3. Gibt es eventuell noch andere Subventionen und finanzielle
Anreize für den Tourismus, die in der Studie nicht behandelt
wurden?

4. Ist der Bundesrat bereit, die problematischen Anreize und
Subventionen für diese Branche angemessen zu analysieren
und zu beurteilen?

5. Welche biodiversitätsschädigenden Subventionen und
Anreize für den Tourismus können relativ rasch reduziert oder
vermieden oder so verändert werden, dass sie positive Auswir-
kungen haben, zum Beispiel, indem Programme oder Verord-
nungen angepasst werden?

6. Welche Subventionen und Anreize erfordern Gesetzesan-
passungen?

7. Wie beabsichtigt der Bundesrat, beim Abbau von biodiversi-
tätsschädigenden Subventionen für den Tourismus weiter vor-
zugehen?

Mitunterzeichnende: Klopfenstein Broggini, Munz (2)

20.4472 n Ip. de la Reussille. Gezielte Tötungen scharf 
verurteilen  (14.12.2020)

Seit einigen Jahren erleben wir eine, gelinde gesagt, eigenar-
tige Entwicklung einiger Konflikte, namentlich das Aufkommen
von gezielten Tötungen. Das neueste Beispiel dafür ist die
Tötung eines führenden iranischen Wissenschaftlers, der für die
Entwicklung des iranischen Atomprogramms zuständig war, in
einem Vorort von Teheran. Obwohl es eigenartig ist, darauf hin-
weisen zu müssen, gibt es sogar in Kriegen Regeln, die einge-
halten werden müssen. Mit dem Verüben von Attentaten in
Drittländern werden diese nicht eingehalten.

Die Überlegungen zu den gezielten Tötungen, in diesem Fall im
Iran, sind selbstverständlich keineswegs als Unterstützung des
Mullah-Regimes zu verstehen, einer Theokratie, die für die ent-
setzliche Unterdrückung ihres Volkes verantwortlich ist und sich
tausender Tötungen von Oppositionellen schuldig gemacht hat.

- Beabsichtigt der Bundesrat, diese gezielten Tötungen, die in
Wirklichkeit Staatsterrorismus sind, zu verurteilen?

- Bedeutet das Schweigen des Bundesrates zur Tötung dieser
wichtigen Persönlichkeit für das iranische Atomprogramm (das
wir verurteilen), dass gezielte Tötungen das effektivste Mittel
sind, um die Entwicklung von Atomprogrammen rund um den
Globus zu kontrollieren?

20.4473 n Ip. de la Reussille. Israelisch-palästinensischer 
Konflikt. Geben sie dem Friedensprozess eine Chance  
(14.12.2020)

Im Nachgang zur Reise von Bundesrat Ignazio Cassis, Vorste-
her des EDA, in den Nahen Osten stellt sich uns sie Frage, ob
auch über politische Themen gesprochen wurde oder ob es
sich um eine rein geschäftliche Reise gehandelt hat.

Unser Land, das sich derzeit um einen Sitz im UNO-Sicher-
heitsrat bewirbt, sollte die israelische Regierung wiederholt und
mit Nachdruck an die Grundsätze des internationalen Rechts
erinnern.

Laut der israelischen NGO "Frieden jetzt" wurden im Jahr 2020
in den besetzten Gebieten mehr illegale Siedlungen gebaut als
je zuvor. Dieser erneute Angriff auf das internationale Recht und
auf die Resolutionen der UNO hat zur Folge, dass sich weitere
50 000 Siedlerinnen und Siedler zusätzlich in den palästinensi-
schen Gebieten niedergelassen haben. Einmal mehr schafft die
israelische Regierung mit ohrenbetäubender Stille Tatsachen
und missachtet das internationale Recht.

- Die Schweiz bewirbt sich bekanntlich um einen Sitz im UNO-
Sicherheitsrat. Mit welchen Mitteln gedenkt der Bundesrat dar-
auf hinzuwirken, dass das internationale Recht eingehalten
wird?

- Die Schweiz ist Depositarstaat für verschiedene völkerrechtli-
che Verträge. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass es
folglich seine Aufgabe wäre, dafür zu sorgen, dass diese Ver-
träge eingehalten werden?

- Plant der Bundesrat, den israelischen Botschafter in der
Schweiz einzubestellen und ihn auf die Grundsätze des interna-
tionalen Rechts hinzuweisen?

20.4474 n Ip. de la Reussille. Situation in Kolumbien  
(14.12.2020)

Unser Land kann nicht weiter die Augen vor der dramatischen
Menschenrechtssituation in Kolumbien verschliessen. Politi-
sche Morde an Aktivistinnen und Aktivisten sind an der Tages-
ordnung und die Spitzen der paramilitärischen und staatlichen
Streitkräfte sind offensichtlich daran beteiligt.

Die Unterzeichnung der Friedensverträge im Jahr 2016 hat die
kolumbianische Bevölkerung hoffen lassen. Endlich, nach Jahr-
zehnten des Krieges, war der Frieden möglich. Leider hat der
Regierungswechsel 2018 den Konflikt wiederaufleben lassen,
einfach auf eine andere Art, die aber noch brutaler und für die
Zivilbevölkerung noch tödlicher ist. So wurden 2020 nach Anga-
ben zahlreicher NGOs vor Ort und der unabhängigen Medien
215 Menschenrechts-, Sozialrechts- und Umweltrechtsaktivi-
stinnen und -aktivisten ermordet, zudem 44 Mitglieder der Farc,
obwohl sie ihre Waffen niedergelegt hatten. Es ist klar erwiesen,
dass die Regierung von Ivan Duque für diese Gewalttaten ver-
antwortlich ist.

Damit sind die Friedensvereinbarungen von 2016 stark bedroht,
und die bemerkenswerten Bemühungen unserer Diplomatie
laufen Gefahr, zunichtegemacht zu werden.

Zahlreiche internationale Entwicklungshilfe-Organisationen und
mehrere europäische Länder wie auch die Schweiz sind am
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Friedensprozess beteiligt, indem sie Projekte mitfinanzieren, die
eigentlich nach der Beilegung des Konflikts durchgeführt wer-
den sollten.

- Ist sich der Bundesrat der dramatischen Entwicklung der Men-
schenrechtssituation in Kolumbien bewusst, insbesondere,
wenn wir an die Ermordung Hunderter von vereinsmässig und
politisch organisierten Aktivistinnen und Aktivisten denken?

- Gedenkt der Bundesrat, bei der kolumbianischen Regierung
zu intervenieren und sie dazu aufzufordern, der Brutalität von
Polizei und Armee ein Ende zu setzen? Beabsichtigt er ausser-
dem, die Auflösung der paramilitärischen Gruppen zu fordern,
die bis heute ungestraft Oppositionelle ermorden?

- Gedenkt der Bundesrat, die Initiative zu ergreifen, damit wie-
der ein echter Friedensprozess in Kolumbien in Gang kommt?

20.4475 n Ip. Sollberger. Überlastung des Gesundheitswe-
sens durch Covid-19-Patienten aus dem Ausland  
(14.12.2020)

Wie viele COVID-19-Patienten aus dem Ausland werden aktuell
in Schweizer Spitäler behandelt?

Wer hat die Behandlung dieser Personen veranlasst? Wurde
die Schweiz offiziell von ausländischen Regierungen angefragt,
oder haben Schweizer Behörden proaktiv angeboten, einen Teil
der Spitalkapazitäten für COVID-19-Patienten aus dem Ausland
zur Verfügung zu stellen?

Erhält die Schweiz von den jeweiligen Staaten eine Gegenlei-
stung für diese karitative Geste?

Wie lässt sich eine freiwillige Belastung des Gesundheitswe-
sens rechtfertigen, wenn der Bundesrat die Massnahmen
gleichzeitig mit der Begründung verschärft, dass dem Gesund-
heitswesen in der Schweiz die Überlastung drohe?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4476 n Ip. Roth Pasquier. Ältere Personen rasch impfen 
und damit deren Sterberate senken  (14.12.2020)

Die Sterberate von älteren Personen muss unverzüglich
gesenkt werden. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn die
Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen
rasch geimpft werden. Denn sie zahlen heute mit der hohen
Sterblichkeit und der Isolation wegen Covid-19 den höchsten
Preis: Diese Personen sollen nicht in Kauf nehmen müssen,
dass ihre Lebenserwartung wegen Covid-19 sinkt, wo es mit der
Impfung doch eine Lösung gibt, die allerdings nicht umgesetzt
wird, weil die Schweizer Gesetzgebung eine Schönwetter-
Gesetzgebung ist, die dem gegenwärtig wütenden Sturm nicht
gewachsen ist: Unsere Seniorinnen und Senioren möchten die
letzten Jahre ihres Lebens in Sicherheit und in Gesellschaft
ihrer Nächsten verbringen. Der Bundesrat allein hat die Befug-
nis, diesen Prozess anzustossen. Das ist denn auch meine
dringende Bitte an ihn.

Die Qualität, die Wirksamkeit und die Sicherheit der Impfung
sind in keinem Fall verhandelbar. Namentlich in England, in
Kanada und in den USA, wo man die Regulierungsbehörden
nicht der Trägheit bezichtigen kann, wurde mit den Impfkampa-
gnen bereits begonnen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur
kennt wie andere auch Notfallverfahren für die Zulassung eines
Medikaments, dies im Gegensatz zur Schweiz, deren Gesetz-
gebung in diesem Bereich legitimerweise streng, aber mit der
gegenwärtigen Pandemie nicht vereinbar ist. Angesichts der
Dringlichkeit der Situation könnte die Schweiz sich auf die
Arbeit von anderen Ländern, die ebenfalls strenge Regeln ken-

nen, abstützen und so ihre am meisten gefährdete Personen-
gruppe schützen. Covid-19 lehrt uns, dass das Zusammensein
uns fehlt. Könnte das Virus für den Bundesrat nicht auch Anlass
zu etwas mehr Vertrauen in andere sein? Unsere Seniorinnen
und Senioren, denen wir alles zu verdanken haben, brauchen
diese Impfung so rasch wie möglich, also jetzt. Ich stelle dem
Bundesrat in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen:

1. Verfügt die Schweiz derzeit über eine genügend grosse
Menge an Impfdosen, um diese gefährdete Bevölkerungs-
gruppe schon heute zu impfen?

2. Falls ja, ist der Bundesrat bereit sicherzustellen, dass die
Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen
bei der Impfung priorisiert und rasch geimpft werden?

3. Falls nein, kann der Bundesrat sagen, wann die bestellten
Impfdosen eintreffen, und sicherzustellen, dass diese beson-
ders gefährdete Personengruppe bei der Impfung priorisiert und
rasch geimpft wird?

20.4477 s Mo. Müller Damian. Jetzt mit Algerien Rückfüh-
rungen auf dem Seeweg verhandeln!  (14.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zwangsweise Rückführungen
nach Algerien tatsächlich zu vollziehen:

1. Eine technische Vereinbarung mit Algerien zu verhandeln,
um die Rückführungen auf dem Seeweg zu erlauben;

2. Die Bewilligung eines Transitland (z. B. Frankreich, Italien
oder Spanien), zwecks Seezugang zu erhalten;

3. Ein Immigration Liaison Officer (ILO) in Algier zu entsenden.

Mitunterzeichnende: Chiesa, Rieder (2)

20.4478 s Mo. Dittli. Gleich lange Spiesse bei Arbeits- und 
Ruhezeitbestimmungen  (14.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Strassengüterverkehr für
gleich lange Spiesse zu sorgen. Hierfür hat er die Arbeits- und
Ruhezeitbestimmungen auf Fahrer von Lieferwagen ab 2,5
Tonnen im gewerbsmässigen Strassengütertransport analog zu
den bestehenden Bestimmungen im Schwerverkehr und unter
Berücksichtigung der Entwicklungen in der EU auszudehnen.
Parallel dazu sind für diese Fahrzeuge die Ausrüstungsvor-
schriften der EU bezüglich dem digitalen Fahrtschreiber im
grenzüberschreitenden Verkehr auch für die Schweiz zu über-
nehmen.

Mitunterzeichnende: Burkart, Hegglin Peter, Wicki (3)

20.4479 s Ip. Carobbio Guscetti. Rete Due, das zweite 
Radioprogramm der RSI, ist unverzichtbar für die Erfüllung 
des Service-public-Auftrags in der SRG-Konzession  
(15.12.2020)

Vor ein paar Tagen hat die Tessiner Sektion der Medienge-
werkschaft SSM publik gemacht, im Rahmen des Projekts zur
Neuausrichtung der Radioprogramme der Radiotelevisione
Svizzera (RSI) sei vorgesehen, dass auf Rete Due nächstens
der Anteil für Wortbeiträge auf 10 Prozent der Sendezeit
gesenkt wird, also auf nur 6 Minuten pro Stunde. Heute liegt
dieser Anteil bei mehr als 40 Prozent. Mit dieser Massnahme
wird der Programmauftrag in der SRG-Konzession verletzt, und
daneben werden Arbeitsplätze gefährdet.

Das zweite Programm der RSI ist für die italienische Schweiz
äusserst wichtig, aufgrund der Besonderheiten der Region und
weil das Gebiet einer Sprachminderheit in der Schweiz betrof-
fen ist. Das Museo Vela, die Schweizerische Nationalphonothek
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und die RSI sind die drei nationalen Kulturinstitutionen, die in
der italienischsprachigen Schweiz präsent sind. Rete Due hat
es sich zur Hauptaufgabe gemacht, die Italianità zu verbreiten
und zu bewahren, indem es Hintergrundinformationen zur italie-
nischen Kultur bereitstellt, sich mit Forscherinnen und For-
schern der Schweizer Universitäten und mit anderen
Kulturinstitutionen vernetzt und die wichtigsten kulturellen Ver-
anstaltungen in der Schweiz und im Ausland aufmerksam ver-
folgt.

Das von der Direktion der RSI aufgegleiste Projekt sieht eine
radikale Neuausrichtung des kulturellen Angebots vor, den
Abbau von Hintergrundsendungen von Rete Due, und dies
ohne die Möglichkeit, diese Inhalte in andere Gefässe der RSI
zu verschieben. Dies führt zwangsläufig zu einem Qualitätsab-
bau.

Vor diesem Hintergrund und ohne die Notwendigkeit von tech-
nologischen Innovationen zu negieren, bitte ich den Bundesrat,
folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist er nicht der Ansicht, dass die RSI mit dem Projekt zur
Neuausrichtung von Rete Due die SRG-Konzession verletzt,
namentlich deren Artikel 3, 7 und 8?

2. Ist er nicht der Ansicht, dass Rete Due der RSI wichtig ist, um
die Sender der SRG von den Programmen der Privatsender
abzugrenzen?

3. Ist er nicht der Ansicht, dass das Projekt zur Neuausrichtung
die kulturellen Hintergrundprogramme, die Verständigung und
den Austausch zwischen den Sprachregionen unseres Landes
und damit auch den nationalen Zusammenhalt gefährdet?

4. Gedenkt er einzugreifen, um die Einhaltung des in der Kon-
zession festgelegten Auftrags in Bezug auf die Kultur durchzu-
setzen?

5. Teilt er die Auffassung, dass der Service public bei Radio und
Fernsehen der Kultur ein besonderes Gewicht geben muss, da
sie Vertiefungen ermöglicht, Debatten einen Raum gibt und die
Demokratie stärkt?

20.4480 s Ip. Baume-Schneider. Präsenz der Asiatischen 
Hornisse. Sich gemeinsam mit den Bienenzüchterinnen 
und Bienenzüchtern auf den Frühling vorbereiten  
(15.12.2020)

2010 hat das BAFU das Centre for Agricultural Bioscience Inter-
national (CABI) beauftragt, einen Bericht zum Stand des Wis-
sens und zu den Risiken, die von der Asiatischen Hornisse
Vespa velutina ausgehen, zu verfassen.

Der Bericht kam zum Schluss, dass sich der Räuber mit einem
breiten Nahrungsspektrum, der 2004 erstmals in Südfrankreich
auftrat und der vermutlich in Töpfen für Bonsai aus China einge-
schleppt wurde, rapid verbreitet. Kolonien Asiatischer Hornis-
sen wurden 2010 auch in Spanien gefunden. Vespa velutina
jagt die heimischen Honigbienen und frisst zahlreiche weitere
Bestäuber, was möglicherweise Folgen für die Artenvielfalt hat.

Zwar wurden 2010 die der Schweiz am nächsten gelegenen
Nester im Departement Côte-d'Or gefunden, weniger als 200
Kilometer von der Landesgrenze entfernt. Der Bericht kam aber
zum Schluss, dass die Asiatische Hornisse eher über die Gen-
ferseeregion, die Ajoie oder die Region Basel in die Schweiz
gelange und dass dieses natürliche Vordringen unvermeidbar
sei.

Im Mai 2017 meldete Apisuisse, dass eine Königin in der
Gemeinde Fregiécourt in der Ajoie gefangen worden sei.

Eine Kommission zur Asiatischen Hornisse, die vom Schweize-
rischen Bienengesundheitsdienst (BGD) einberufen wurde, hat
im April 2017 ein Dokument erstellt, das Auskunft darüber gibt,
was bei der Entdeckung eines Nests zu tun sei. Der BGD hat in
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Bienenforschung zudem
die wichtigsten Informationen zu diesem Schädling in einem
Merkblatt zusammengetragen.

In seinem "Leitfaden Bienengesundheit" hielt das Zentrum für
Bienenforschung 2018 fest: "Wenn sich eine Hornissenpopula-
tion in der Schweiz etabliert, werden die zuständigen Schweizer
Stellen (BGD, ZBF, BAFU) Bekämpfungsempfehlungen heraus-
geben, die auf dem aktuellen Kenntnisstand basieren."

Die Asiatische Hornisse ist nunmehr in der Schweiz angelangt
(insbesondere in den Kantonen Jura, Genf und Tessin). Die
Zerstörung einiger - zugegebenermassen seltener - Nester, die
im Oktober in den Kantonen Jura und Genf unter Verwendung
eindrücklicher technischer Hilfsmittel und grosser Kosten
erfolgte, belegt, wie notwendig ein koordiniertes Vorgehen ist.

Auf der Grundlage des bisher Gesagten gilt es zu bedenken,
dass im Frühling 2021 die Lage schwierig sein wird und dass
auf nationaler Ebene gehandelt werden muss; notwendig sind
Massnahmen zugunsten der Bienenzüchterinnen und -züchter,
damit dann nicht überstürzt gehandelt wird, beispielsweise,
indem im Frühling Fallen aufgestellt werden, die nicht sehr
selektiv funktionieren und für viele Bestäuber schädlich sind.

Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beant-
worten:

1. In kantonalen Konzepten ist vorgesehen, die Nester so rasch
als möglich zu vernichten; besteht ein Monitoring der in den
Kantonen ergriffenen Massnahmen, und werden sie evaluiert?

2. Wurden neue Studien durchgeführt, die aufzeigen, wie diese
invasive Art bekämpft und ob sie ausgerottet werden kann oder
ob verhindert werden kann, dass die Asiatische Hornisse sich in
den bereits befallenen Orten dauerhaft festsetzt? Wenn man
bedenkt, wie stark sich der Kenntnisstand verbessert hat, wäre
vor allem eine Aktualisierung des 2010 vom CABI verfassten
Berichts zum Stand des Wissens und zu den Risiken, die von
Vespa velutina ausgehen, ins Auge zu fassen.

3. Falls die Ausrottung oder die Einhegung nicht möglich ist:
Wie kann eine Koexistenz mit diesem Insekt aussehen, wenn
wir seine negativen ökologische und wirtschaftliche Auswirkun-
gen möglichst geringhalten, die Bienenzüchterinnen und -züch-
ter unterstützen und die Artenvielfalt erhalten wollen?

4. In der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden
Arten steht: "Ziel 9 des strategischen Plans 2011 - 2020 der
CBD [UN-Convention on Biological Diversity / Strategischer
Plan zur Biodiversität 2011-2020] fordert die Unterzeichnerstaa-
ten auf, bis 2020 eine Identifizierung der invasiven gebietsfrem-
den Arten und ihrer Verbreitungswege mit Prioritätensetzung,
eine Kontrolle oder Beseitigung der wichtigsten Arten sowie
Massnahmen zur Verhinderung ihrer Einführung und Ansied-
lung vorzunehmen." Falls diese Priorisierung vorgenommen
worden ist: In welche Kategorie wurde die Asiatische Hornisse
eingeteilt?

5. Ist es denkbar, dass zusätzlich zur Bereitstellung wissen-
schaftlichen Knowhows und zum landesweit koordinierten Aus-
tausch guter Praktiken die Kantone finanziell unterstützt
werden, sodass diese den Bienenzüchterinnen und -züchtern
bei den zu ergreifenden Massnahmen eine angemessene
Unterstützung zukommen lassen können?
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20.4481 s Ip. Maret Marianne. Nachhaltige Finanzdienstlei-
stungen im Bereich Kundeneinlagen?  (15.12.2020)

Der Bundesrat hat als Priorität für den Finanzplatz Schweiz die
Entwicklung nachhaltiger Finanzdienstleistungen festgelegt.
Daran erinnert er erneut in seiner strategischen Weiterentwick-
lung der Finanzmarktpolitik vom 4. Dezember 2020, die insbe-
sondere auf Nachhaltigkeit und Innovation setzt. Gemäss
Bundesrat soll der Schweizer Finanzplatz "ein global führender
Standort für nachhaltige Finanzdienstleistungen sein". In sei-
nem Bericht vom 24. Juni 2020 führt er aus: "Dazu beabsichtigt
der Bundesrat die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass
erstens die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes
kontinuierlich verbessert wird und zweitens der Finanzsektor
einen effektiven Beitrag zur Nachhaltigkeit [...] leisten kann."
Laut dem Staatssekretariat für internationale Finanzfragen gilt:
"Der Staat übernimmt hierbei die Rolle eines Vermittlers, führt
mit der Branche und den interessierten Kreisen einen intensi-
ven Dialog und setzt sich für einen optimalen Regulierungsrah-
men ein." Der mit dem Bundesamt für Umwelt durchgeführte
Klimaverträglichkeitstest und der Ergebnisbericht vom 9.
November 2020 berücksichtigen aber nur Anlagen in Portfolios
(Aktien, Obligationen, Anlagefonds usw.). Ein grosses Verbes-
serungspotenzial besteht jedoch bei den Bankeinlagen der
Kundinnen und Kunden: Diese Kundeneinlagen betragen fast
2000 Milliarden Schweizer Franken, womit sich bei der Förde-
rung nachhaltiger Finanzdienstleistungen ein entsprechend
grosser Effekt erzielen liesse. Verschiedene Untersuchungen,
unter anderem des WWF und der Konsumentenorganisation
"Fédération romande des consommateurs", zeigen, dass nur
ganz wenige Banken beispielsweise Sparkonten anbieten,
deren Gelder dann nachhaltig platziert werden (zum Beispiel
über Hypotheken oder Kredite, die bestimmte Nachhaltigkeits-
kriterien erfüllen). Kleinsparerinnen und Kleinsparer haben
somit fast keine Möglichkeit, ihr Geld für den ökologischen
Wandel einzusetzen, wenn sie nicht Anlagen tätigen wollen, die
riskant sind oder bei denen das Vermögen gebunden ist.

Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten, die folgen-
den Fragen zu beantworten:

1. Teilt er die Ansicht, dass es unbedingt Innovation im Bereich
der nachhaltigen Finanzdienstleistungen braucht, um dem
Finanzplatz Schweiz eine Führungsrolle zu sichern, und dass
die Kundeneinlagen ein grosses Potenzial aufweisen in Bezug
auf Innovation und auf eine stärkere Nachhaltigkeit des Finanz-
sektors?

2. Wie will der Bundesrat als Vermittler, der mit der Branche
einen Dialog führt, die Finanzbranche dazu anspornen, bei den
Bankkonten für Kleinsparerinnen und Kleinsparer neue, nach-
haltige Angebote zu entwickeln?

3. Hat der Bundesrat die Absicht, die Nachhaltigkeit der Kun-
deneinlagen in seine Strategie für einen Finanzplatz, der im
Bereich nachhaltiger Finanzdienstleistungen wettbewerbsfähig
und führend ist, aufzunehmen?

20.4482 s Mo. Hegglin Peter. Vermeidung von kontaktlosen 
Guthaben. Geringe Altersguthaben vereinfacht auszahlen 
lassen  (15.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten, um
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c des Freizügigkeitsgesetzes
dahingehend zu ändern, dass Versicherte die Barauszahlung
aufgrund Geringfügigkeit verlangen können, wenn ihr Altersgut-
haben weniger als 5000 Schweizerfranken beträgt und sie nicht
innert drei Monaten nach Beendigung des letzten Vorsorgever-
hältnisses wieder in eine Vorsorgeeinrichtung eingetreten sind.

Mitunterzeichnende: Engler, Ettlin Erich, Germann, Gmür-Schö-
nenberger, Hefti, Müller Damian (6)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4483 s Po. Müller Damian. Lokal kaufen, Arbeitsplätze 
sichern  (15.12.2020)

Mit der Zielsetzung die Binnenwirtschaft in der Coronakrise zu
stärken, wird der Bundesrat beauftragt, über das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft und in enger Zusammenarbeit mit den Bran-
chenverbänden eine Promotionskampagne mit dem Fokus:
"Lokal kaufen, Arbeitsplätze sichern" zu lancieren.

Mitunterzeichnende: Dittli, Germann (2)

20.4484 n Ip. Chevalley. Der Bund übernimmt bei der Dek-
kung der Risiken von Kernkraftwerken die Rolle eines 
Rückversicherers  (15.12.2020)

Der Bundesrat schreibt in seiner Antwort auf die Interpellation
20.3620 Folgendes: "Um Schäden bei einem Unfall zu decken,
stünden somit neu 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. [...] Rei-
chen diese Mittel nicht aus, um den ganzen Schaden zu dek-
ken, sieht das aktuelle sowie das neue
Kernenergiehaftpflichtrecht eine Grossschadensregelung vor.
Die Bundesversammlung kann dann unter anderem bestim-
men, dass der Bund nötigenfalls zusätzliche Beiträge an den
nicht gedeckten Schaden leistet."

Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bundesrat die folgenden
Fragen:

1. Der Bund fungiert für die Betreiber der Kernkraftwerke als
Rückversicherer, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen.
Welchen Vorteil hat der Bund davon, den Betreibern eine sol-
che Rückversicherung zu bieten?

2. Kann der Bund nach dem Kernenergiehaftpflichtgesetz
(KHG) die Rolle eines Rückversicherers (offizieller "lender of
last resort") übernehmen? Welche Rolle hat der Bund gemäss
KHG?

3. Sollte von den Betreibern der Kernkraftwerke eine finanzielle
Entschädigung verlangt werden, damit Kostentransparenz
geschaffen wird und die Wettbewerbsverzerrungen beseitigt
werden, die durch diese Rolle des Bundes als Rückversicherer
entstehen?

20.4485 n Ip. Guggisberg. Übersteuert das UVEK beim 
neuen Sachplan Verkehr den Bundesrat?  (15.12.2020)

Das UVEK hat im Herbst den Sachplan Verkehr Kantonen und
Gemeinden, nicht aber weiteren Organisationen, zur Anhörung
zugestellt. Dies erfolgte selbständig, ohne es vorab dem Bun-
desrat unterbreitet zu haben. Mit diesem behördenverbindlichen
Sachplan beabsichtigt das UVEK, dass die Verkehrsteilnehmer
vermehrt die von ihnen verursachten internen und externen
Kosten selber tragen (S. 37).

Dies überrascht. Denn der Bundesrat nahm wiederholt, so in
seinem Bericht 2016 zum Mobility Pricing, die Auffassung ein,
dass er nicht auf eine Internalisierung der externen Kosten hin-
arbeitet: "Da mit Mobility Pricing nicht mehr, sondern anders
bezahlt werden soll, wird auch keine Erhöhung der Kostendek-
kungsgrade oder eine Internalisierung der externen Kosten
angestrebt." (S. 12)

Diese Kehrtwende führt zu folgenden Fragen:

1. Ist der Sachplan, der nicht der parlamentarischen Diskussion
und Genehmigung unterliegt, das richtige Instrument, um eine
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so wichtige Änderung der Belastung der Verkehrsteilnehmer in
die politische Diskussion zu bringen?

2. Der Bundesrat hat wiederholt vom Konzept der Internalisie-
rung der externen Kosten Abstand genommen. Stimmt die neue
Position des UVEK mit der Vision des Bundesrates überein?

3. Welche Folgen hätte die "schrittweise Übernahme aller
Kosten im Verkehrsbereich durch die Nutzenden" (S. 37) für
Bahnnutzer, die gegenwärtig nicht 50 Prozent ihrer Transport-
kosten tragen?

20.4486 n Mo. Python. Sofortiger Widerruf der Zulassung 
der SDHI-Fungizide  (15.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Zulassungen der SDHI-Fun-
gizide sofort zu widerrufen. Die Risiken dieser Fungizide für die
Biodiversität und die menschliche Gesundheit sind nicht kontrol-
lierbar.

In seiner Antwort auf die Fragen 18.5233 und 19.5526 sagte der
Bundesrat, dass die Anwendungsbeschränkungen für SDHI-
Fungizide in der Landwirtschaft, die Bestimmungen zum Schutz
der Anwenderinnen und Anwender und die Festlegung von
Grenzwerten für Rückstände in Lebensmitteln ausreichen wür-
den, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Es sei
daher nicht nötig, für diese spezifische Familie von syntheti-
schen Pestiziden das Vorsorgeprinzip zur Anwendung zu brin-
gen. Doch die Einträge dieser Moleküle in die Umwelt gab
Fachleuten aus Biologie und Medizin aufgrund des Wirkmecha-
nismus dieser Substanzen schon damals Anlass zur Sorge.

Es ist erwiesen, dass SDHI-Fungizide die Zellatmung hemmen,
indem sie ein Enzym der Mitochondrien, das Enzym Succinat-
Dehydrogenase (SDH), blockieren. Sie tun dies artenunabhän-
gig und blockieren so das Enzym sowohl bei Regenwürmen,
Bienen und Pilzen als auch beim Menschen. Es ist nicht
erstaunlich, dass sich dieses Enzym im Laufe der Evolution
aussergewöhnlich wenig verändert hat und bei allen Arten fast
identisch ist. Durch ihren Wirkmechanismus sind diese Pesti-
zide somit eine nicht kontrollierbare Bedrohung für die gesamte
Biodiversität und die menschliche Gesundheit. Mehrere Hun-
dert unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
haben, sich auf die Gesamtheit der vorhandenen unabhängigen
Studien berufend, Alarm geschlagen. Die wissenschaftlichen
Erkenntnisse erlauben die Schlussfolgerung, dass die SDHI-
Fungizide ein zu grosses Risiko sind für die gesamte lebende
Umwelt, einschliesslich der Menschen. Es muss unverzüglich
das Vorsorgeprinzip angewendet werden.

Mitunterzeichnende: Baumann, Crottaz, Fivaz Fabien, Klopfen-
stein Broggini, Matter Michel, Munz, Rytz Regula (7)

20.4487 n Ip. Guggisberg. Die Autonomie der Schweiz zur 
Deckung des zunehmenden Strombedarfs ist wichtig!  
(15.12.2020)

Bis zur Jahrtausendwende war die Autonomie der Schweiz
bezüglich Stromerzeugung musterhaft. Dies war dank der
Grundpfeiler Atomstrom und Wasserkraft möglich. Mit der Ener-
giestrategie 2050 soll der Atomstrom abgebaut, die Wasserkraft
sowie Solarstrom und weitere Energieträger ausgebaut werden.
Um die Überkapazitäten von Solarstrom in Speicherenergie
umzuwandeln, müssen die Wasserkraftwerke möglichst umge-
hend massiv ausgebaut werden. Mit dieser Ausgangslage erge-
ben sich folgende Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die oben beschriebene Darstellung der
Situation?

2. Wie entwickelten sich die Strom-Importe seit 2000 bis heute
jährlich?

3. Woher und aus welchen Quellen kam der Strom, der in die
Schweiz eingeführt wurde?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Situation, dass in der
Schweiz die Atomkraftwerke abgestellt werden sollen, anderer-
seits aber nicht bekannt ist, ob der importierte Strom nicht auch
von Atomkraftwerken stammt, die möglicherweise weniger gut
gewartet werden als diejenigen in der Schweiz?

5. Wie beurteilt der Bundesrat die zunehmende Auslandabhän-
gigkeit der Schweiz bezüglich Strombedarf?

6. In welcher Form kann das Ausland zukünftig auf die Schweiz
Druck ausüben, wenn wir unsere Strom-Autonomie zunehmend
verlieren?

7. Wenn die Vorgaben zur Energiestrategie 2050 stimmen, wer-
den zukünftig beim Zubau von Solaranlagen vor allem im Som-
mer massive Strom-Überkapazitäten entstehen, die
sinnvollerweise in Stauseen gespeichert werden. Was gedenkt
der Bundesrat zu tun, um dieser Vorgabe möglichst rasch nach-
zukommen?

8. Müsste der Bundesrat jetzt nicht prioritär den weiteren Aus-
bau der Wasserkraft vorantreiben, damit sich die Speicher-
Kapazitäten verbessern?

9. Nach dem letzten Bundesgerichtsurteil: Wie gedenkt der
Bundesrat die gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen,
um den Ausbau der Wasserkraft zu fördern? Mit welchen Part-
nern gedenkt er dies voranzutreiben?

10. In welchem Umfang sind die Erhöhungen der Speicher-
Kapazitäten der Wasserkraftwerke geplant bis 2030, 2040,
2050?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Gafner, Grüter, Imark,
Martullo, Page, Rösti, Stadler, von Siebenthal, Zuberbühler (10)

20.4488 n Ip. Roth Franziska. Welche Massnahmen trifft der 
Bundesrat, um Versorgungsengpässe bei psychotherapeu-
tischen Behandlungen zu verhindern?  (15.12.2020)

Die Nachfrage nach psychotherapeutischen Leistungen ist wäh-
rend der Corona-Krise enorm gestiegen. Die Versorgung ist an
vielen Orten an die Belastungsgrenze gestossen. Das Regio-
naljournal Basel berichtet Anfang Dezember, dass psychiatri-
sche Kliniken von Kindern und Jugendlichen überfüllt seien,
dass es Doppelbelegungen gäbe und die Kapazität fehle, um
neue Patient*innen aufzunehmen. Vielfach könnten nur noch
die schweren Fälle behandelt werden. Im ambulanten Bereich
gäbe es lange Wartelisten für Kinder- und Jugendliche.

Verzögern sich die Behandlungen, so nimmt der Schweregrad
zu und es kann zu Chronifizierungen kommen. Das Leid der
Betroffenen, die Belastung des Umfelds und auch die Behand-
lungskosten steigen. Um diesen Teufelskreislauf zu durchbre-
chen, braucht es rasch Lösungen zur Finanzierung
niederschwelliger Angebote. Der Bedarf dürfte weiter steigen
und auch nach Abklingen der Pandemie anhalten, weil psychi-
sche Probleme oft mit Verzögerung auftreten.

Um Versorgungsengpässe zu verhindern, braucht es rasch
Massnahmen von Bund (Tarife, Limitationen, neue Modelle)
und Kantonen (Versorgungsangebote).

Aus diesem Grund stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:

1.Wie schätzt der Bundesrat aktuell die Nachfrage von ambu-
lanten und stationären psychotherapeutischen Leistungen bei
verschiedenen Bevölkerungsgruppen ein?
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2.Besteht eine Übersicht pro Kanton punkto Angebot und Nach-
frage und eine Einschätzung der Entwicklung der Nachfrage in
den nächsten Monaten? Bestehen aktuelle Zahlen zur Entwick-
lung von Suiziden?

3.Ist die psychische Gesundheit ein regelmässiges Traktandum
des Dialogs nationale Gesundheitspolitik, der ständigen Platt-
form von Bund und Kantonen?

4.Bietet der Bundesrat Hand für tarifliche Lösungen nieder-
schwelliger Angebote, falls die Nachfrage mit den aktuellen
Strukturen nicht mehr erfüllt werden kann?

5.Ist der Bundesrat im Falle eines andauernden Versorgungs-
engpasses bereit, während einer Übergangsphase generell auf
Limitationen im Bereich Online-Interventionen bei der delegier-
ten Psychotherapie zu verzichten, z.B. bis zur Einführung des
Anordnungsmodells?

6.Ist der Bundesrat im Falle eines wachsenden Versorgungs-
engpasses bereit, während einer Übergangsphase auf die Auf-
sichtspflicht von delegiert tätigen Ärztinnen und Ärzten zu
verzichten und de facto das Anordnungsmodell frühzeitig einzu-
führen?

Mitunterzeichnende: Atici, Christ, Eymann, Feri Yvonne, Gug-
gisberg, Gysi Barbara, Landolt, Locher Benguerel, Müller-Alter-
matt, Munz, Piller Carrard, Pult, Riniker, Streiff, Suter, Trede,
Wasserfallen Flavia, Weichelt-Picard (18)

20.4489 n Ip. Reynard. Sparbillette in den Tarifverbünden?  
(15.12.2020)

Sparbillette sind ein Erfolgsschlager bei den Nutzerinnen und
Nutzern des öffentlichen Verkehrs; 2019 wurden 8,8 Millionen
solcher Billette verkauft. Laut einer Untersuchung der SBB wur-
den dank Sparbilletten 2,9 Millionen Fahrgäste mehr befördert,
und 1,5 Millionen Reisende haben ihre Reisezeiten in Rand-
stunden verschoben, um davon zu profitieren. Somit trägt diese
Lösung auch wirksam zur Entlastung in den Stosszeiten bei.
Beispiele im Wallis und im Jura haben gezeigt, dass diese
Angebote im Regionalverkehr sowohl für die Fahrgäste wie für
die Transportunternehmen vorteilhaft waren. Dennoch bieten
die Tarifverbünde noch immer keine Sparbillette an, obwohl der
Preisüberwacher und der Direktor des Bundesamts für Verkehr
dies in den Medien schon mehrfach gefordert haben. Für die
Kundinnen und Kunden ist diese Situation unverständlich, denn
manchmal ist es günstiger, ein Sparbillett für eine weitere
Distanz zu kaufen, als man eigentlich zurücklegen möchte (z. B.
Martigny-Lausanne statt Aigle-Lausanne). Nun scheinen aber
entsprechende Projekte aufgegleist zu werden, so etwa im
Luzerner Tarifverbund Passepartout.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Ist es nach Ansicht des Bundesrates nicht unverständlich
oder gar eine Ungleichbehandlung, wenn ein Sparbillett für den
Fernverkehr zwar im direkten Verkehr gekauft werden kann,
nicht aber in einem Tarifverbund?

2. Auch wenn die Transportunternehmen in der Tarifgestaltung
frei sind: Befürwortet der Bundesrat die Einführung von Sparbil-
letten in den Tarifverbünden?

3. Wenn ja: Wann möchte der Bundesrat Sparbillette unter den
Angeboten der Tarifverbünde sehen?

4. Wie kann der Bundesrat die Tarifverbünde dazu anregen,
Sparbillette anzubieten?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Fehlmann Rielle, Fridez (3)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4490 n Ip. Grin. Nahrungsmittelhilfe. Könnten wir nicht 
mehr tun?  (15.12.2020)

Auf der Welt herrscht aufgrund bewaffneter Konflikte oder lan-
ger Dürreperioden immer mehr Hunger; die Nahrungsmittelhilfe
der Schweiz stagniert aber seit Jahren.

Seit vielen Jahren sind die Beiträge auf 14 Millionen Franken für
Getreide und auf 20 Millionen Franken für Milchprodukte
begrenzt, wohingegen die Beiträge der Schweiz an verschie-
dene Massnahmen im Bereich der humanitären Hilfe, der Ent-
wicklungszusammenarbeit und der Osthilfe pro Jahr um
durchschnittlich zwei bis drei Prozent ansteigen. Sollte ein Teil
dieser zusätzlichen Mittel nicht auch dazu verwendet werden,
hungerleidende Menschengruppen zu ernähren?

- Warum bleibt die Höhe der genannten zwei Beiträge konstant,
warum wird sie nicht mit den Jahren heraufgesetzt?

- Im Voranschlag zum Budget 2021 sind die Beiträge für die
Nahrungsmittelhilfe dem Budgetposten humanitäre Hilfe zuge-
ordnet; wird es zukünftig möglich sein, in der Bundesrechnung
die tatsächlich für die Nahrungsmittelhilfe durch Getreide und
Milchprodukte aufgewendeten Mittel genau zu ersehen?

20.4491 n Ip. Maillard. Bekämpfung von Covid-19. Beab-
sichtigt der Bundesrat, die Kantone dazu zu verpflichten, 
das Personal in den Alters- und Pflegeheimen zu stärken, 
zumindest um die Quarantäne zu ermöglichen?  
(15.12.2020)

1. Kann der Bundesrat eine Liste der Kantone erstellen, welche
die Quarantäne des Personals von Alters- und Pflegeheimen
nicht gewährleisten, weil gemäss dem Factsheet des BAG aku-
ter, weitverbreiteter Personalmangel besteht?

2. Die Mehrheit der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19
betrifft Personen, die in einem Alters- oder Pflegeheim leben
oder vor der Hospitalisierung in einer solchen Einrichtung gelebt
haben. Zieht der Bundesrat deshalb in Betracht, die Kantone zu
verpflichten, die Personalbestände zu erhöhen, um so die Ein-
haltung des Arbeitsgesetzes zu gewährleisten und die Quaran-
täne für Personen zu ermöglichen, die mit einer kranken Person
in Kontakt waren oder selbst positiv getestet wurden?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Gysi Barbara, Humbel, Prelicz-
Huber, Roduit, Wasserfallen Flavia (6)

20.4492 n Ip. Gysin Greta. Kurzarbeitsentschädigung (KAE) 
für alle Unternehmen im öffentlichen Verkehr gewähren  
(15.12.2020)

Der aktuelle Stand bei der Gewährung von KAE, insbesondere
hervorgerufen durch die Corona-Krise, zeigt einen stossenden
Flickenteppich bezüglich Gewährung von Mitteln aus der KAE.
Trotz der grundsätzlichen (zu hinterfragenden) Haltung des
SECO dass viele öffentlich-rechtliche Verkehrsunternehmen
kein Betriebs- oder Konkursrisiko aufgrund allfälliger negativer
wirtschaftlicher Entwicklungen tragen und kein unmittelbarer
Stellenabbau droht, wird gerade in den Kantonen unterschied-
lich entschieden.

Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Warum hat der Bundesrat keine einheitliche Richtlinie bzgl.
der Gewährung von KAE für die öffentlich-rechtlichen Verkehrs-
unternehmen?

2. Wie kann der Bundesrat erklären, dass nicht alle öffentlich-
rechtlichen Verkehrsunternehmen von KAE profitieren, wenn
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diese Unternehmen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge an
die ALV bezahlen?

3. Warum ALV-Beiträge von öffentlich-rechtlichen Unternehmen
in gleicher Höhe entrichtet werden müssen, aber aus diesem
Beitragssubstrat alle anderen Firmen mit KAE entschädigt wer-
den?

4. Beabsichtigt der Bundesrat, Änderungen in Gesetzen an die
Hand zu nehmen, damit der Prozess einheitlich und nichtdiskri-
minierend für alle öV-Unternehmen gilt und die KAE ungeachtet
ihrer Rechtsform gewährt werden muss?

20.4493 n Po. Porchet. Kampf gegen die Periodenarmut. 
Kostenloser Zugang zu Produkten der Monatshygiene  
(15.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über Periodenar-
mut in der Schweiz vorzulegen. Es sollen darin Massnahmen
aufgezeigt werden, mit denen gewährleistet werden kann, dass
all jene Personen kostenlos Zugang zu Produkten der Monats-
hygiene haben, die ihre Periode haben und auf ein solches
Angebot angewiesen sind.

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Funiciello, Ryser (3)

20.4494 n Ip. Sauter. Bessere statistische Grundlagen in 
der beruflichen Vorsorge  (15.12.2020)

Die Diskussionen um die BVG-Reform zeigen, dass es keine
einheitliche, von allen Akteuren anerkannte Statistik in der
beruflichen Vorsorge gibt. Die statistischen Grundlagen werden
praktisch ausschliesslich auf der Basis der jeweiligen Pensions-
kassen-Reglemente erhoben. Verschiedene Grössen müssen
deshalb geschätzt und hochgerechnet werden, um einen voll-
ständigen Überblick über die Situation in der zweiten Säule zu
bekommen. Dies beeinträchtigt die Genauigkeit, erschwert die
Diskussionen und führt dazu, dass die verschiedenen Akteure
mit eigenen Zahlen operieren, die nur teilweise vergleichbar
und nachvollziehbar sind.

Daher ist der Bundesrat gebeten, die folgenden Fragen zu
beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die herrschende Situa-
tion in Sachen Statistiken im BVG unbefriedigend ist?

2. Könnte die Meldepflicht an die Zentralstelle 2. Säule gemäss
Artikel 24a des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) auf alle Versicher-
ten und Versicherungsträger ausgedehnt werden? Was wären
die Vorteile und Nachteile einer solchen Lösung?

3. Braucht es zusätzliche Angaben, um über vollständige Stati-
stiken zu verfügen, z.B. betreffend obligatorische und überobli-
gatorische Altersguthaben, jährliche Sparbeiträge Arbeitgeber/
Arbeitnehmer, AHV-Lohn oder zur Anwendung kommenden
Koordinationsabzug? Welche Angaben wären noch sinnvoll?

4. Wäre es stattdessen ein gangbarerer Weg, von den Pensi-
onskassen standardisierte Statistiken zu verlangen? Was
wären gemäss dem Bundesrat die Vor- und Nachteile dieser
Lösung, und welche gesetzlichen Anpassungen wären dafür
nötig?

5. Hat der Bundesrat weitere Vorschläge, wie man die Transpa-
renz und Vergleichbarkeit zwischen den Pensionskassen ver-
bessern könnte?

20.4495 n Mo. Grüter. Beteiligung des Bundes beim Aufbau 
und Betrieb des Nationalen Testinstituts für Cybersicher-
heit NTC  (15.12.2020)

Kritische Infrastrukturen, Behörden und Wirtschaft sind in
hohem Masse von internationalen Hard- und

Softwareanbietern abhängig. Bei Produkten dieser Anbieter
wurden in der Vergangenheit vermehrt gravierende Sicherheits-
lücken festgestellt.

In Anbetracht der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und geo-
politischen Stabilität der Schweiz ist es inakzeptabel, dass Ein-
käufer und Betreiber von kritischen Komponenten keine
hinreichende Möglichkeit haben, die Qualität hinsichtlich der
Cybersicherheit der einzusetzenden Produkte durch eine unab-
hängige, vertrauenswürdige nationale Organisation prüfen zu
lassen.

Unter der Schirmherrschaft des Kantons Zug ist eine Initiative
entstanden, die diese Lücke durch die Schaffung eines Nationa-
len Testinstituts für Cybersicherheit NTC schliessen will.

Die Initiative wird bereits fachlich durch das Nationale Zentrum
für Cybersicherheit (NCSC) unterstützt. Um das Testinstitut auf
nationaler Ebene zu etablieren, ist zusätzlich ein verbindliches,
langfristiges und rechtlich abgestütztes Engagement des Bun-
des nötig.

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen rechtlichen
Grundlagen für die Beteiligung des Bundes am Aufbau und
Betrieb des Nationalen Testinstituts für Cybersicherheit NTC zu
schaffen und festzulegen mit welchen Mitteln er sich beteiligt.

Mitunterzeichnende: Addor, Amaudruz, Andrey, Bellaïche, Bir-
cher, Büchel Roland, Buffat, Burgherr, de Courten, Dobler,
Egger Mike, Gafner, Geissbühler, Giezendanner, Glättli, Gredig,
Gugger, Guggisberg, Gutjahr, Haab, Heimgartner, Herzog Ver-
ena, Hess Erich, Huber, Hurter Thomas, Imark, Köppel, Mäder,
Marchesi, Matter Thomas, Nicolet, Reimann Lukas, Rösti,
Rüegger, Sauter, Schläpfer, Schwander, Silberschmidt, Sollber-
ger, Strupler, Tuena, Umbricht Pieren, Walliser, Wasserfallen
Christian, Wobmann, Zuberbühler (46)

20.4496 n Ip. Klopfenstein Broggini. Wann wird die Evaluie-
rung der Aichi-Ziele für die Biodiversität veröffentlicht?  
(15.12.2020)

Wann wird die Evaluierung der im Rahmen der Biodiversitäts-
konvention von Aichi formulierten Ziele, zu deren Erreichung
sich die Schweiz bis Ende 2020 verpflichtet hat, veröffentlicht?

Wie sozusagen alle anderen Staaten der Erde hat die Schweiz
die Biodiversitätskonvention unterzeichnet. Sie hat sich vor
zehn Jahren dazu verpflichtet, die weltweit gültigen Aichi-Ziele
für die Biodiversität zu erreichen. Die dafür festgelegte Frist
läuft Ende 2020 ab.

Bisher hat der Bundesrat keine Evaluierung der von der
Schweiz umgesetzten Massnahmen zur Erreichung der welt-
weiten Biodiversitätsziele veröffentlicht. In früheren Jahren hat
die Schweiz einen zusammenfassenden Bericht zum Stand der
Umsetzung der Massnahmen, die der Erreichung der Aichi-
Ziele dienen, in den Landessprachen veröffentlicht; die letzte
solche Information erfolgte 2014 in Gestalt der Kurzfassung des
5. Nationalberichts zuhanden der Biodiversitätskonvention. Für
die Jahre ab 2017/2018 sind einige Informationen in englischer
Sprache auf der Biodiversitäts-Seite auffindbar.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Warum veröffentlicht der Bundesrat keine Evaluierung der
Erreichung der Aichi-Ziele für die Biodiversität durch die
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Schweiz, warum keine Evaluierung der bis Ende 2020 getroffe-
nen Massnahmen im Rahmen des Aktionsplans Strategie Biodi-
versität Schweiz?

2. Wird er noch eine Evaluierung veröffentlichen? Falls ja:
Wann? Falls nein: Warum nicht?

3. Wie steht der Bundesrat zur Einschätzung von Fachleuten,
gemäss denen die Schweiz nur 13 der 60 weltweiten Ziele für
die Biodiversität erreichen werde, wohingegen bei der Errei-
chung von 35 Zielen sozusagen kein Fortschritt erzielt worden
sei?

4. Wann wird die Schweiz nach Einschätzung des Bundesrats
die Ziele erreicht haben, falls dies nicht bis Ende 2020 der Fall
ist?? Wie gedenkt der Bundesrat vorzugehen, um die Ziele nun-
mehr zu erreichen?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Egger Kurt, Fivaz
Fabien, Girod, Python (5)

20.4497 n Po. Klopfenstein Broggini. Rechtspersönlichkeit 
und Rechtswege für die Gletscher. Eine Chance für unser 
Land?  (15.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem er aufzeigt, ob es angezeigt sein könnte, die Schweizer
Gletscher mit Rechtspersönlichkeit auszustatten und Rechts-
wege einzurichten, die beschritten werden könnten, damit die
Verletzung der Rechte dieser neuen juristischen Personen vor
Gericht eingeklagt werden können.

Verschiedene Länder haben Naturgegebenheiten mit Rechts-
persönlichkeit ausgestattet, um die Beschädigungen zu brem-
sen, denen sie ausgesetzt sind. So hat das Parlament von
Neuseeland 2017 den Fluss Whanganui, der den Maoris heilig
ist, zu einem Lebewesen erklärt. Im Namen des Flusses können
seither Klagen eingereicht werden. Der oberste Gerichtshof des
indischen Bundesstaates Uttarakhand im Himalaya hat zwei
Flüsse, den Ganges und den Yamuna, zu Lebewesen erklärt,
die damit juristische Persönlichkeit haben. Der gleiche Gerichts-
hof hat diese Bestimmung zudem auf die Gletscher ausge-
dehnt, auf weitere Flüsse und Wasserwege, Wasserfälle,
Bäche, Seen, Quellen, die Luft, Grasland, Täler, Urwälder,
Feuchtzonen in den Wäldern. Damit können Bürgerinnen und
Bürger im Namen dieser Naturgegebenheiten die Gerichte
anrufen, um sie vor Verschmutzungen und anderen Gefährdun-
gen zu schützen. Auch dem Tal Vilcabamba in Ecuador wurde
2011 die juristische Persönlichkeit verliehen, ebenso dem Rio
Atrato in Kolumbien im Jahr 2016. Zur Diskussion stehen
gegenwärtig auch die Rhone und die Loire.

Die Gletscher sind Teil der Schweizer Identität und stellen ein
ganz besonderes Naturerbe dar, an dem unserer Bevölkerung
sehr viel gelegen ist. Der Wissenschaft zufolge wird von den
Gletschern, die unser Land im Jahr 2000 zählte, bis 2050 die
Hälfte verschwunden sein. Bis zum Ende des Jahrhunderts
werden fast alle Gletscher abgeschmolzen sein. Das Ver-
schwinden der Gletscher stellt eine Gefährdung der lokalen
Wohnbevölkerung dar. Aufgrund ihrer Erosion steigt die Ablage-
rung von Sedimenten in den Alpenflüssen, was zu vermehrten
Murgängen führen kann. Wo heute Gletscher liegen, entstehen
in den kommenden Jahrzehnten oftmals grosse Seen, manch-
mal mit Flächen von über 50 Quadratkilometern. Sie werden
grosse Gefahren von Überschwemmungen und Erdrutschen
bergen und unsere Landschaft grundlegend verändern.

Heute, wo wir darüber nachdenken, den Robotern Rechtsper-
sönlichkeit zu verleihen, ist es an der Zeit zu prüfen, ob es nicht
angezeigt sein könnte, auch den Gletschern Rechtspersönlich-

keit zuzuerkennen. Das würde ihren Schutz verstärken. Im
Bericht sollen auch verschiedene Rechtswege geprüft werden,
auf denen die Verletzungen der Rechte dieser juristischen Per-
sonen eingeklagt werden könnten.

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Egger Kurt, Fivaz
Fabien, Girod, Gysin Greta, Porchet, Python, Ryser,
Schlatter (9)

20.4498 n Ip. Wehrli. Die Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer haben das Recht, an den eidgenössischen 
Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen  (15.12.2020)

Bis heute stellt E-Voting für die 193 500 Schweizerinnen und
Schweizer, die im Ausland leben und in einem Stimmregister
eingetragen sind, die einzige Möglichkeit dar, ihre politischen
Rechte auszuüben. Seit 2019 gibt es in der Schweiz jedoch
kein E-Voting-System mehr. Der Abbruch des Projekts ist auf
mehrere Gründe zurückzuführen: die Zahl der involvierten Par-
teien, technische Probleme und Anforderungen, die Finanzie-
rung des Projekts, fehlende Vorschriften.

Bei den letzten Abstimmungen sind bei der Auslandschweizer-
Organisation zahlreiche Beschwerden von Schweizer Bürgerin-
nen und Bürgern eingegangen, die ihre politischen Rechte nicht
wahrnehmen konnten, weil sie die Unterlagen zu spät erhalten
hatten. Die Abstimmung vom 27. September 2020 über die
Kampfflugzeuge oder aber die Ständeratswahlen 2019 im Tes-
sin haben gezeigt, dass bei knappen Ergebnissen die Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer durchaus das Zünglein
an der Waage sein und das Endergebnis beeinflussen können.

Für den Erhalt unserer lebendigen, partizipativen und repräsen-
tativen halbdirekten Demokratie ist es unabdingbar, dass alle
gesellschaftliche Gruppierungen, einschliesslich der Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer, ihre politischen Rechte
ausüben können.

Die einzige Lösung, wie ein E-Voting-Systems langfristig sicher-
gestellt und ein erneuter Projektabbruch vermieden werden
können, besteht darin, dass der Bund die Finanzierung und die
Projektleitung für das System sicherstellt.

Ich bitte den Bundesrat daher um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:

1. Ist der Bundesrat bereit, im Detail zu evaluieren, welche Mög-
lichkeiten den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern
zur Verfügung stehen, um ihre politischen Rechte auch wirklich
auszuüben?

2. Ist der Bundesrat bereit, die Projektleitung und die Finanzie-
rung der Einführung eines eidgenössischen E-Voting-Systems
trägt, zu übernehmen?

3. In der Medienmitteilung der Bundeskanzlei vom 19. Novem-
ber 2019 zum Thema

"E-Voting: Wegweisende Ergebnisse aus dem Dialog mit der
Wissenschaft" steht, dass "der Bundesrat zu gegebener Zeit
über eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs entscheiden"
wird. Wann wird dieser Entscheid fallen?

4. Bis wann gedenkt der Bundesrat ein solches eidgenössi-
sches E-Voting-System einzuführen?

5. Welche Schritte braucht es laut dem Bundesrat, um dieses
Ziel zu erreichen?

6. Gibt es einen Zeitplan in Bezug auf die Erreichung dieser
Ziele? Falls nein, wann wird ein verbindlicher Zeitplan erarbei-
tet?

Ich danke dem Bundesrat für seine Antworten.
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Mitunterzeichnende: Bircher, Bourgeois, Cottier, Crottaz, de
Courten, Giacometti, Schneider-Schneiter, Silberschmidt (8)

20.4499 n Ip. Lohr. Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs 
in der Schweiz  (15.12.2020)

In der Schweiz erkranken jedes Jahr rund 250 Frauen an
Gebärmutterhalskrebs, 80 sterben daran. Knapp die Hälfte der
Patientinnen sind zum Zeitpunkt der Diagnose jünger als 50
Jahre alt. Die Erkrankung wird hauptsächlich durch humane
Papillomaviren (HPV) ausgelöst. Dagegen existiert seit einigen
Jahren eine wirksame Impfung, die der Bund seit 2007 als Basi-
simpfung für 11-15-jährige Jugendliche empfiehlt. Um einen
ausreichenden Schutz in der Bevölkerung zu erzielen, gibt das
Bundesamt für Gesundheit BAG als Zielvorgabe eine Durch-
impfung von 80 Prozent vor.

Wie der Tagesanzeiger kürzlich berichtete, konnte eine im New
England Journal of Medicine publizierte Studie nun erstmals
den Nachweis erbringen, dass sich bei Frauen das Risiko, an
invasivem Zervixkarzinom zu erkranken, um 88 Prozent redu-
ziert, wenn sie vor dem 17. Lebensjahr geimpft wurden. Die
WHO hat im November 2020 einen "call to action" lanciert und
die Länder dazu aufgerufen, Strategien und Aktionspläne zu
implementieren, um Gebärmutterhalskrebs bis 2050 zu elimi-
nieren und eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent zu errei-
chen.

In der Schweiz ist man weit entfernt von solchen Zielen: Bei 16-
jährigen Mädchen beträgt die HPV-Durchimpfungsrate lediglich
59 Prozent, bei 16-jährigen Jungen nur gerade 17 Prozent,
obwohl auch Männer die Viren übertragen können. Dabei gibt
es grosse kantonale Unterschiede: Die Spanne reicht bei Mäd-
chen von 19 bis 74 Prozent. Insgesamt ist das Bewusstsein und
Wissen um HPV in der Schweiz tief im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern. Es fehlt eine übergeordnete Strategie
für eine Elimination HPV-bedingter Krebserkrankungen oder
Gebärmutterhalskrebs.

Ich ersuche deshalb den Bundesrat um die Beantwortung fol-
gender Fragen:

1. Wie gedenkt der Bund, die Kantone darin zu unterstützen, die
HPV-Durchimpfungsrate bei jungen Frauen und insbesondere
bei Männern in der Schweiz zu erhöhen?

2. Wie möchte der Bundesrat das Bewusstsein und Wissen um
HPV in der Schweiz verbessern?

3. Plant der Bundesrat, dem Aufruf der WHO zu folgen und in
der Schweiz die Elimination von HPV-bedingtem Gebärmutter-
halskrebs anzustreben?

4. Inwieweit kann der Bundesrat die vom Schweizerischen Kon-
sumentenforum initiierten Bemühungen unterstützen, um Red-
undanzen zu einer nationalen Strategie zu vermeiden?

20.4500 n Ip. Burgherr. Regulierungsfolgeabschätzung des 
indirekten Gegenvorschlags "Stopp der Hochpreisinsel - 
für faire Preise" (19.037)  (15.12.2020)

Der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Stop der
Hochpreisinsel - für faire Preise" kann nach dem Entscheid des
Ständerats vom 2. Dezember 2020 relativ klar umrissen wer-
den.

Die Vorlage scheint das Potenzial aufzuweisen, die Wirtschafts-
freiheit und die Regulierungsdichte in der Schweiz in ihren
Grundzügen zu verändern. Deshalb scheint eine pointierte
Regulierungsfolgeabschätzung angebracht. Der Bundesrat wird

gebeten unter anderem zu folgenden Fragen Auskunft zu
geben:

1. Welche Rechte erhält der Endkonsument (Einzelperson) mit
dem Gegenvorschlag, wenn der Konsument der Auffassung ist,
dass er für ein Produkt oder eine Dienstleistung einen überris-
senen Preis bezahlt?

2. Welche Rechtsansprüche könnten Unternehmen geltend
machen, wenn sie der Meinung sind, dass sie gemäss Artikel 4
Absatz 2 (Kartellgesetz) nachfrage- oder angebotsabhängig
sind und für eine Ware oder eine Dienstleistung zuviel bezah-
len?

3. Welche Branchen könnten von diesen Rechtsansprüchen
betroffen sein?

4. Welche Hersteller in der Nahrungsmittelindustrie (von einzel-
nen Landwirten bis zur verarbeitenden Nahrungsmittelindustrie)
könnten am ehesten

a. solche Rechtsansprüche geltend machen und

b. sich mit solchen Rechtsansprüchen konfrontiert sehen?

5. Welche Regulatoren müssten

a. für die Umsetzung des Gegenvorschlags gestärkt werden
und

b. welche zusätzlichen Rechte beziehungsweise Kompetenzen
müssten diese Regulatoren erhalten?

6. Schwächt oder stärkt der indirekte Gegenvorschlag den Pro-
duktionsstandort Schweiz im Vergleich zum Status quo?

7. Wie kann rechtlich gesehen ein Verbot für Geoblocking
gegen eine ausländische Firma durchgesetzt werden?

8. Wieviele Unternehmen in der Schweiz sind schätzungsweise
marktbeherrschend oder relativ marktmächtig einzustufen?

9. Wie hoch wären die geschätzten regulatorischen Kosten für
die Wirtschaft bei einer Umsetzung des Gegenvorschlags?

20.4501 n Ip. Bourgeois. Transparenz bei der finanziellen 
Unterstützung von NGO durch den Bund  (15.12.2020)

Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen (NGO) engagieren
sich je länger je mehr auch politisch. Angesichts dieser Tatsa-
che bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Welche NGO werden vom Bund finanziell unterstützt? Wie
hoch sind die Beträge und nach welchen Kriterien werden die
Gelder gesprochen?

2. In welchen Bereichen sind diese NGO aktiv? Müssen sie
jährlich transparent darlegen, wie die vom Bund erhaltene finan-
zielle Unterstützung eingesetzt wurde?

3. Verwenden die vom Bund unterstützten NGO öffentliche Mit-
tel zur Finanzierung von politischen Kampagnen?

4. Falls ja, erachtet der Bundesrat es als normal, dass öffentli-
che Mittel des Bundes zur Finanzierung von politischen Kampa-
gnen eingesetzt werden?

5. Falls nein, was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen,
damit diese öffentlichen Mittel zur Unterstützung einer Sache
und nicht zur Finanzierung von politischen Kampagnen verwen-
det werden?

Mitunterzeichnende: Borloz, Cottier, de Montmollin, Farinelli,
Nantermod, Wasserfallen Christian, Wehrli (7)
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20.4502 n Mo. Bourgeois. Ernteversicherung umsetzen  
(15.12.2020)

Ich beauftrage den Bundesrat, die Ernteversicherung in der
Landwirtschaft ohne weitere Verzögerung umzusetzen.

Mitunterzeichnende: Borloz, Bulliard, Candinas, de Montmollin,
Grin, Gschwind, Nicolet, Ritter, Rösti, Siegenthaler, Wehrli, Wis-
mer Priska (12)

20.4503 n Mo. Farinelli. Zinsen und Verzugszinsen. Das 
Gesetz der Realität anpassen  (15.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der Bestimmun-
gen des Obligationenrechts zu den Zinssätzen vorzulegen: Die
Zinssätze sollen im Vergleich zu den Marktzinsen nicht unver-
hältnismässig sein. Vielmehr sollen sie jedes Jahr vom Bundes-
rat festgelegt werden.

20.4504 n Ip. Nicolet. Covid-19-Massnahmen und Aus-
übung der Jagd. Die Jagd als Sport einstufen und die Kan-
tone entscheiden lassen  (15.12.2020)

Die Entscheide zur Ausübung der Jagd, die das BAFU jüngst im
Nachgang zu den vom Bundesrat beschlossenen Covid-19-
Massnahmen fällte, verunmöglichen die Gruppenjagd; einzig
die Einzeljagd auf Hirsch und Wildschwein sind noch möglich.

Da die Gruppenjagd durch die Bundesbehörden als "öffentliche
Veranstaltung" eingestuft wurde, ist sie seit Samstag, 12.
Dezember, aus Gründen der öffentlichen Gesundheit verboten.
Zahlreiche Sportarten, die im Freien betrieben werden, sind
aber nach wie vor erlaubt.

Sollte der Bundesrat die Ausübung der Jagd nicht als Sport ein-
stufen, der im Freien betrieben werden kann, und folglich als
Sport, der wie andere Sportarten, die im Freien stattfinden, ein-
zeln oder in der Gruppe ausgeübt werden kann?

Sollte der Bundesrat bei der Entscheidfindung nicht dem Föde-
ralismus den Vorzug geben und die Kantone - da diese näher
an der Problematik sind - über die Anpassung der Gesundheits-
massnahmen, welche die Jägerinnen und Jäger beachten müs-
sen, entscheiden lassen?

20.4505 n Ip. Bourgeois. Entwicklung einer CO2-armen 
individuellen Mobilität  (15.12.2020)

Im Dokument "Mobilität und Raum 2050. Sachplan Verkehr",
das das UVEK bis am 15. Dezember in eine Anhörung
geschickt hat, kommen die Begriffe "Wasserstoff" und "Elektro-
mobilität" nicht vor. Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bun-
desrat die folgenden Fragen:

1. Hat der Bundesrat auch künftig vor, den motorisierten Indivi-
dualverkehr langfristig weiterzuentwickeln, insbesondere indem
er zur Beschleunigung der Entwicklung von CO2-armen Tech-
nologien beiträgt? Wenn ja, wie und bis wann gedenkt er dies
zu tun?

2. Um auf die Nachfrage im Zusammenhang mit der emissions-
armen individuellen Mobilität, insbesondere der Elektro- und
Wasserstoffmobilität, reagieren und die entsprechende Infra-
struktur aufbauen zu können, sind bauliche Massnahmen erfor-
derlich. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass es Ziel des
Sachplans Verkehr sein muss, insbesondere die Koordination
dieser baulichen Massnahmen zu ermöglichen?

3. Wenn nein, wie gedenkt der Bundesrat die baulichen Mass-
nahmen zu koordinieren, die für den Aufbau der Infrastruktur im

Zusammenhang mit der Elektro- und Wasserstoffmobilität erfor-
derlich sind?

Mitunterzeichnende: Borloz, Cottier, de Montmollin, Farinelli,
Fluri, Nantermod, Wasserfallen Christian, Wehrli (8)

20.4506 n Ip. Riniker. Waffen in den Händen von Kriminel-
len durch Einbruchdiebstahl  (15.12.2020)

Anfang Oktober 2020 wurde in Zwingen (BL) ein Munitionsde-
pot aufgebrochen, aus welchem über hundert Waffen entwen-
det wurden. Ende Oktober dieses Jahres ereignete sich ein
Einbruch auf ein Waffengeschäft in Wallbach (AG), der durch
den Ladenbesitzer vereitelt werden konnte. Den Einbrechern
gelang die Flucht. Schusswaffen in den Händen von Kriminellen
sind nicht tolerierbar.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, die nachfol-
genden Fragen zu beantworten:

1. Stellt der Bundesrat eine Häufung von Einbrüchen in gewerb-
liche Einrichtungen (Geschäfte, Lager) in denen Waffen gela-
gert werden oder Entwendungen von Waffen aus Privatem
Besitz in den letzten 5 Jahren fest?

2. Wie viele Feuerwaffen aus der Schweiz sind aktuell als verlo-
ren oder gestohlen gemeldet, wie viele Feuerwaffen werden
jährlich als verloren oder gestohlen gemeldet?

3. Welche Herkunft haben die durch die Schweizer Polizei kon-
fiszierten Waffen, die bei Strafdelikten zum Einsatz kamen?

4. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von
Einbrüchen oder Überfällen auf gewerbliche und oder private
Einrichtungen und der Nähe zur Landesgrenze?

5. Sieht der Bundesrat Handlungsbedarf, um die Sicherheit bei
Diebstahl gefährdeten Waren wie Waffen zu erhöhen, wenn Ja
welche?

6. Benötigt es höhere Schutzmassnahmen für die gewerblichen
und/oder privaten Einrichtungen, in denen sich Waffen befin-
den?

7. Hat der Bundesrat Kenntnis darüber, welche Waffen bei Ein-
brüchen, Überfällen auf Waffenläden benutzt werden?

20.4507 s Ip. Stöckli. Fehler beim Rüsten von Arzneimitteln 
vermeiden  (16.12.2020)

Im Zusammenhang mit dem Rüsten von Arzneimitteln bitte ich
den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Gibt es Richtlinien zum Rüsten von Arzneimitteln in der
Schweiz? Wird unterschieden zwischen Rüsten von Hand und
maschinellem Abpacken von Arzneimitteln (Verblisterung)?

2. Wer hat die Richtlinien erlassen, werden diese umgesetzt,
wer prüft deren Einhaltung?

3. Gibt es wissenschaftliche Studien über die Fehlerhäufigkeit
beim Rüsten von Hand und der Reduktion beim maschinellen
Verblistern?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Empfehlung des Europarats
zur Verblisterung von Arzneimitteln aus dem Jahr 2018?

5. Wie beurteilt er die Richtlinie des EDQM?

6. Ist der Bundesrat gewillt, ebenfalls eine Empfehlung auszu-
sprechen oder eine Regelung zu schaffen oder erachtet er dies
als Aufgabe der eidgenössischen Qualitätskommission?

7. Wie beurteilt der Bundesrat die Verblisterung bezüglich Kom-
binations- und Dosierungsfehlern und bezüglich der Einnahme-
treue der Medikamente?
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8. Wie schätzt der Bundesrat das Potenzial ein, mit maschinel-
ler Verblisterung den Medikamentenabfall zu reduzieren und
damit Kosten zu senken?

9. Ist der Bundesrat bereit, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit die bewährte Grand-frère Lösung zwischen Lei-
stungserbringern und Kassen unkompliziert weitergeführt wer-
den kann?

10. Ist er auch bereit, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen,
damit Swissmedic die im Registrierungsdossier vorhandenen
Stabilitätsdaten ausserhalb der Primärpackung in geeigneter
Form zur Verfügung stellen kann?

20.4508 s Mo. Stöckli. Verbesserung der Medikationsquali-
tät und Patientensicherheit von polymorbiden Patienten  
(16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Gesetzes-
revision zu unterbreiten, um die Medikationsqualität und Patien-
tensicherheit bei Patienten mit Polymedikation zu erhöhen.
Dabei sind insbesondere folgende Vorgaben zu berücksichti-
gen:

1. Die berechtigten Fachpersonen sind verpflichtet, ab gleich-
zeitiger Einnahme von fünf Arzneimitteln einen Medikationsplan
zu erstellen.

2. Die Patienten erhalten die Möglichkeit, nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel im Medikationsplan einzutragen bzw. ein-
tragen zu lassen.

3. Liegt ein Medikationsplan vor, so ist dieser von allen beteilig-
ten Fachpersonen aktuell zu halten.

4. Ein/e Apotheker/in führt mindestens halbjährlich einen Medi-
kationsabgleich durch, um die Angemessenheit der Arzneimit-
tel-Kombination zu prüfen und zu verbessern. Sind mehrere
Fachpersonen an der Behandlung beteiligt, so kann eine Haus-
ärztin/ein Hausarzt den Medikationsabgleich durchführen.

5. Diplomierte Pflegefachpersonen gleichen ab fünf Arzneimit-
teln die tatsächlich eingenommenen Arzneimittel mit dem Medi-
kationsplan ab und melden allfällige Differenzen.

6. Um die Compliance zu erhöhen, erhalten Patienten das
Recht, ihre Arzneimittel in der verordneten Zusammenstellung
einnahmebereit (verblistert) zu beziehen.

7. Die Aufwände der Leistungserbringer sind tarifarisch zu ver-
güten, namentlich auch Leistungen in Abwesenheit der Patien-
ten.

05.02.2021 Zurückgezogen

20.4509 s Mo. Wicki. Gleich lange Spiesse im 
Strassengüterverkehr  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für gleich lange Spiesse zwi-
schen Lastwagen (>3,5 t) und Lieferwagen (<3,5 t) zu sorgen.
Hierfür hat er eine gesetzliche Grundlage zu schaffen für die
Deckung der externen Kosten, welche durch den gewerbsmäs-
sigen Strassengüterverkehr mit Lieferwagen in der Schweiz ver-
ursacht werden.

Lieferwagen, die Material oder Ausrüstung zur Berufsausübung
transportieren, sind von der Kostentragung auszunehmen.
Überdies soll am geltenden Abgabesystem für Lastwagen keine
Änderungen vorgenommen werden, insbesondere keine Anhe-
bung der Grundgebühren.

Mitunterzeichnende: Burkart, Dittli, Hegglin Peter, Noser, Reich-
muth, Schmid Martin, Würth (7)

20.4510 s Ip. Mazzone. Menschenrechtskrise in Ostturke-
stan (chinesisch Xinjiang). Wie reagiert die Schweiz?  
(16.12.2020)

In einem kürzlich veröffentlichten Rechtsgutachten kam Tho-
mas Cottier, Professor für Handelsrecht und WTO-Spezialist,
zum Schluss, dass die Schweiz beim Abschluss des Freihan-
delsabkommens mit der Volksrepublik China nicht den ganzen
verfügbaren Spielraum ausgenützt hat, da das Abkommen
keine verbindlichen Bestimmungen zum Schutz der Menschen-
rechte enthält. Fragen, welche die Menschenrechte betreffen,
können somit nur in einem unverbindlichen Dialog angespro-
chen werden. Auch das zeitgleich mit dem Freihandelsabkom-
men in Kraft getretene Zusatzabkommen über die
Zusammenarbeit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen enthält
kein Instrument, mit dem die Schweiz bei systematischen Rück-
griffen auf Zwangsarbeit reagieren kann.

Angesichts der dramatischen Menschenrechtssituation in Ost-
turkestan (chinesisch Xinjiang), die mittlerweile Züge eines
Genozids angenommen hat, aber auch mit Blick auf die jüng-
sten Entwicklungen in Hongkong und Tibet, bitte ich den Bun-
desrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Mechanismen stehen dem Bundesrat zur Verfügung,
um im Rahmen des Freihandelsabkommens mit China zu
gewährleisten, dass keine Produkte aus China importiert wer-
den, bei deren Herstellung es zu Zwangsarbeit oder zu schwe-
ren Verstössen gegen die Menschenrechte kam, und dass
insbesondere keine Zollpräferenzen gewährt werden?

2. Ist der Bundesrat bereit, das Freihandelsabkommen mit
China dahingehend nachzuverhandeln, dass es neu eine ver-
bindliche Klausel zu den Menschenrechten enthält?

3. Mit dem Embargogesetz, dem Güterkontrollgesetz und dem
Kriegsmaterialgesetz sowie durch die Ratifikation des Römer
Status des Internationalen Gerichtshofs und durch das Bundes-
gesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmäs-
sig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch
exponierter Personen verfügt die Schweiz über Instrumente, um
gegen Staaten, die systematische und schwere Menschen-
rechtsverletzungen begehen, rechtliche, wirtschaftliche oder
politische Sanktionen zu verhängen. Wie schätzt der Bundesrat
die Verwendung dieser Instrumente im Verhältnis mit China und
im Zusammenhang mit der Menschenrechtskrise in Ostturke-
stan ein? Unter welchen Bedingungen und nach welchen Krite-
rien ist er bereit, diese Instrumente gegen China einzusetzen?

4. Erst vor Kurzem hat die Europäische Union eine globale
Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte angenom-
men (EU-Global Human Rights Sanctions Regime), die es ihr
erstmals erlaubt, gegen Einzelpersonen, Organisationen und
Einrichtungen vorzugehen, die für schwere Menschenrechtsver-
letzungen und verstösse verantwortlich sind oder damit in Ver-
bindung stehen. Wo diese Verletzungen oder Verstösse
begangen wurden, ist nicht mehr entscheidend. Wie steht der
Bundesrat zu dieser EU-Regelung? Unter welchen Bedingun-
gen würde er die Einführung eines vergleichbaren rechtlichen
Rahmens in der Schweiz prüfen?

Mitunterzeichnende: Graf Maya, Juillard, Michel, Sommaruga
Carlo (4)

20.4511 s Ip. Müller Damian. Ausschaffungen nach einem 
Strafurteil. Wie weiter?  (16.12.2020)

Der Bundesrat ist gebeten, diese Fragen zu beantworten:

1. Per Twitter hat das EJPD Handlungsbedarf anerkannt. Die
EJPD-Vorsteherin werde im Herbst Massnahmen mit den Kan-
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tonen besprechen. Welche Massnahmen sind angedacht und
wie ist der Stand der Arbeiten?

2. Bei den Kantonen gibt es in der Anwendung der Härtefall-
klausel grosse Unterschiede. Sieht der Bundesrat Handlungs-
bedarf in diesem Bereich?

3. Kann der Bundesrat die Top-5 Staatsangehörigkeiten, die am
meisten einen Landesverweis erhalten, veröffentlichen?

4. Spielt die Möglichkeit eine Rolle, eine Ausschaffung im Hei-
matland tatsächlich zu vollziehen, in der Anwendung der Härte-
fallklausel? Gemäss einem Staatsanwalt wird einen
Landesverweis erst angeordnet, wenn eine Ausschaffung über-
haupt möglich ist. Entspricht die Entwicklung dieser Praxis dem
Willen des Gesetzgebers?

20.4512 s Ip. Burkart. Sachplan Verkehr. Koordination des 
Güterverkehrs  (16.12.2020)

Der Programmteil des Sachplans Verkehr, genannt Mobilität
und Raumplanung 2050, hat zum Ziel, die langfristige Entwick-
lung des schweizerischen Verkehrssystems mit der Raumpla-
nung zu koordinieren. Dabei handelt es sich um das
strategische Instrument, um auf nationaler Ebene die Koordina-
tion zwischen Strasse, Schiene, Luftfahrt und Schifffahrt sicher-
zustellen. Der Sachplan Verkehr ist behördenverbindlich.

Das Hauptziel des Sachplans Verkehr ist eine Verlagerung der
Mobilität von der Strasse auf andere Verkehrsträger. Gemäss
Entwurf sollen die Kapazitäten der bestehenden Infrastrukturen
vollständig ausgenutzt werden (mit entsprechenden Massnah-
men), bevor in zusätzliche Infrastrukturen investiert wird. Der
Bericht fokussiert dabei auf urbane Gebiete (beispielhaft Mobili-
tät und Raum 2050, S. 21): "Die Verlagerung zugunsten
umweltschonender sowie flächensparender Verkehrsträger und
-mittel (ÖV, sowie Fuss- und Veloverkehr) und multi-/intermo-
dale Transportketten werden für den Personen- wie auch für
den Güterverkehr konsequent gefördert, insbesondere in urba-
nen Räumen."

Obschon der Entwurf zum Sachplan Verkehr den Güterverkehr
erwähnt, sind indes kaum Aussagen und Zielsetzungen zur
Güterversorgung und Entsorgung zu finden. Die Zunahme der
Verkehrsüberlastung in städtischen Gebieten hat eine Ver-
schlechterung der Erreichbarkeit der Städte für den Güterver-
kehr zur Folge. Der Sachplan Verkehr trägt diesem Umstand
keine Rechnung und bietet keine Konzepte in Bezug auf die für
die Logistik benötigten Flächen oder auf die für die Entwicklung
neuer CO2-armen Antriebstechnologien erforderlichen Einrich-
tungen an (z.B. Verkehrsdrehscheiben für die Feinverteilung
von Gütern). Im Gegenteil: der vom UVEK zur Vernehmlassung
vorgelegte Entwurf scheint den Strassengütertransport mit dem
motorisierten Individualverkehr (MIV) gleichzusetzen. Dieses
Vorgehen ist aber nicht zielführend. Die Anforderungen sind
unterschiedlich. Um den Bedürfnissen einer wachsenden
Bevölkerung und einer prosperierenden Wirtschaft gerecht zu
werden, ist eine effiziente Ver- und Entsorgung, insbesondere
in den Städten, zentral. Gerade vor dem Hintergrund der
Zunahme von Arbeitsmodellen mit Homeoffice steigt die Bedeu-
tung der Güterversorgung und Entsorgung in urbanen Gebieten
umso mehr.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Wie will der Bundesrat bis 2050 den Zugang in die Städte für
den Strassengüterverkehr sicherstellen, und wie koordiniert er
die damit verbundenen raumplanerischen Anforderungen, ins-
besondere für Lastwagen und Geschäftsfahrzeuge?

2. Wie berücksichtigt der Bundesrat die raumplanerischen
Bedürfnisse zur Entwicklung einer CO2-armen Mobilität im
Strassentransport (Wasserstoff, E-LKW).

3. Inwiefern soll der Güterverkehr bei den sogenannten "Ver-
kehrsdrehscheiben" berücksichtigt werden?

Mitunterzeichnende: Caroni, Engler, Schmid Martin, Zanetti
Roberto (4)

20.4513 s Ip. Michel. Versicherungsschutz bei künftigen 
Pandemien durch eine Risikopartnerschaft auf Basis einer 
Public Private Partnership (PPP)  (16.12.2020)

Die Erfahrungen aus der Covid-Krise zeigen, dass mit Blick auf
künftige Pandemien die Verfügbarkeit einer Versicherungslö-
sung zur Abdeckung des Betriebsunterbruchrisikos - verbunden
mit der Sicherheit über die im Schadenfall garantierten Versi-
cherungsleistungen - wichtig wäre, vor allem für KMU. Jedoch
ist das Betriebsunterbruchrisiko bei einer Pandemie aufgrund
deren globalen Ausmasses auf rein privatwirtschaftlicher Basis
nicht versicherbar bzw. es werden solche Versicherungslösun-
gen aufgrund des enormen Schadenrisikos und der daraus
resultierenden exorbitant hohen Prämien am Markt gar nicht
erst angeboten.

Die Erfahrung im Umgang mit anderen Grossrisiken zeigt, dass
bei solchen, am Markt nicht versicherbaren Risiken eine Risiko-
Partnerschaft im Rahmen einer Public Private Partnership ein
zielführender Weg ist. Auf Basis eines solchen Ansatzes hätten
Betriebe im vornherein Klarheit darüber, unter welchen Bedin-
gungen bei einem Betriebsunterbruch eine Schadendeckung
erfolgt. Zudem würde eine teilweise Vorfinanzierung der Versi-
cherungsleistungen durch die Betriebe selbst erfolgen - dies im
Unterschied zu der im Rahmen der Covid-Kredit-Lösung gene-
rierten Nachfinanzierung, die zudem ein nicht unerhebliches
Missbrauchsrisiko birgt.

Zentral für eine Lösung im Rahmen einer Risiko-Partnerschaft
sind die Eckwerte des Versicherungskonstrukts. Es geht hierbei
darum, festzulegen, auf welche Kreise sich die Versichertenge-
meinschaft erstreckt und ob ein Obligatorium einzuführen wäre.
Weiter wären - neben anderen Parametern - die versicherten
Gefahren und Leistungen, die Träger zur Finanzierung der Ver-
sicherungsdeckung und der Finanzierungsschlüssel zu definie-
ren.

In seiner Stellungnahme vom 26. August 2020 zur Motion
20.3840 Birrer-Heimo "Obligatorische Epidemie -bzw. Pande-
mieversicherung" hat der Bundesrat festgehalten, dass derzeit
Diskussionen über die Machbarkeit einer funktionierenden,
praktikablen und kosteneffizienten Pandemieversicherungslö-
sung im Gange sind und vor dem Entscheid zur Ausarbeitung
einer Vorlage die Ergebnisse dieser vertieften Abklärungen
abgewartet werden sollten. Das weitere Vorgehen werde vom
Bundesrat bis Anfang 2021 bestimmt. Unabhängig des bis
Anfang 2021 in Aussicht gestellten Entscheids zum weiteren
Vorgehen ist der Bundesrat eingeladen, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Was gedenkt der Bundesrat aufgrund des fehlenden Produk-
teangebots der Privatversicherer mit Blick auf künftige Pande-
mien zu tun, um das Betriebsunterbruchrisiko von
Unternehmen, insbesondere der KMU, zu minimieren?

2. Wie beurteilt der Bundesrat den Lösungsvorschlag, bei künf-
tigen Pandemien das Betriebsunterbruchrisiko im Rahmen
einer Risiko-Partnerschaft mit den Privatversicherern zu versi-
chern?
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3. Welche Parameter wären bei einer solchen Lösung für den
Bundesrat zentral und innerhalb welchen Zeitrahmens erachtet
es der Bundesrat als angemessen, eine Lösung zu schaffen,
damit Unternehmen in der Schweiz im Pandemiefall gegen das
Betriebsunterbruchrisiko versichert sind?

20.4514 s Ip. Germann. Kostendämpfung im Gesundheits-
wesen. Wo sind die sinnvollen Reformvorschläge der 
Expertengruppe des Bundesrates geblieben?  (16.12.2020)

Am 24. August 2017 hat eine vom Bundesrat eingesetzte
Expertengruppe einen Bericht mit 38 Massnahmen zur Kosten-
dämpfung im Gesundheitswesen vorgelegt. Einige dieser Mass-
nahmen sind widersprüchlich, keineswegs unumstritten, es fehlt
ein verbindendes Reformkonzept.

Am 14. September 2018 hat der Bundesrat ein erstes Kosten-
dämpfungspaket in die Vernehmlassung gegeben, wobei von
neun vorgeschlagenen Massnahmen sechs aus der Experten-
gruppe stammten. Im Kostendämpfungspaket 2, welches der
Bundesrat am 19. August 2020 vorgelegt hat, stammen nur
noch vier von neun Massnahmen aus dem Expertenbericht.

Somit ist nur ein kleiner, willkürlich ausgewählter Teil der Mass-
nahmen aus dem Expertenbericht in den zwei Sparpaketen zu
finden. Und die Sparpakete sind weder in ein Gesamtkonzept
noch in die Strategie Gesundheit2020 bzw. Gesundheit2030
integriert worden.

Wichtige und sinnvolle Massnahmen aus dem Expertenbericht
wie die Massnahme 36 (Governance-Konflikt der Kantone redu-
zieren) wurden bis heute nicht weiterbearbeitet.

Seit Jahren geraten Reformprozesse immer wieder ins Stocken
oder Scheitern gänzlich, weil keine verbindende Struktur resp.
kein Konzept wie der regulierte Wettbewerb gemäss KVG mit
anreizorientiertem Handlungsspielraum der Akteure erkennbar
ist. Dies führt zu Blockaden und zu einem Innovationsstau, dem
man durch transparentes und strukturiertes Vorgehen entge-
genwirken könnte.

Somit ist es wichtig, das Reformkonzept des Bundesrates und
den beabsichtigen Umgang mit Schlüsselthemen wie der Mehr-
fachrolle der Kantone zu kennen.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Nach welchen Kriterien resp. systemischen Überlegungen
wurden Massnahmen aus dem Expertenbericht in die beiden
Pakete gepackt?

2. Weshalb wurden einzelne Massnahmen aus dem Experten-
bericht bis heute nicht weiterverfolgt?

3. Weshalb wurde die Massnahme 36 (Governance-Konflikt der
Kantone reduzieren) bis jetzt nicht weiterbearbeitet und wie
gedenkt der Bundesrat mit diesem Thema umzugehen?

4. Bis wann ist in diesem Zusammenhang mit einem Bericht
zum Postulat Cassis 15.3464 "Roadmap zur Entflechtung der
Mehrfachrolle der Kantone" zu rechnen, welches vom National-
rat am 2. Mai 2017 angenommen wurde?

5. Werden künftig weitere Massnahmen aus dem Expertenbe-
richt in Reformprojekte integriert? Falls ja, welche, mit welchen
konzeptionellen Überlegungen und mit welchem Zeithorizont?

Mitunterzeichnende: Chiesa, Ettlin Erich, Knecht, Müller
Damian, Schmid Martin, Wicki (6)

20.4515 n Mo. de Montmollin. Sozialversicherungsschutz 
für Bauernfamilien. Risikovorsorge für auf dem Betrieb 
arbeitende Ehepartnerinnen und Ehepartner  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, unverzüglich das Landwirt-
schaftsgesetz so zu ändern, dass der Sozialversicherungs-
schutz von auf dem Betrieb mitarbeitenden Ehegattinnen und -
gatten verbessert wird und die Risiken bei Krankheit, Unfall
oder Invalidität namentlich für die Bäuerinnen reduziert werden.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Badertscher, Bourgeois, Bulli-
ard, Feri Yvonne, Grin, Mettler, Moret Isabelle, Page, Ritter,
Streiff, Vincenz (12)

20.4516 n Mo. Glarner. Angleichung des Rentenalters von 
Mitarbeitenden der Flugsicherung  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zusammen mit Skyguide geeig-
nete Massnahmen zu ergreifen, um das Rentenalter von Flug-
lotsinnen und Fluglotsen unter Gewährleistung der
sicherheitsrelevanten Aspekte und weitestgehend kostenneu-
tral auf das ordentliche Rentenalter von 64 respektive 65 Jahre
anzuheben.

20.4517 n Mo. Matter Michel. Tatsächlich mehrsprachige 
Bundesverwaltung  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Strategie umzusetzen, die
folgende miteinander verknüpfte Massnahmen enthält:

1. Start einer schweizweiten Kampagne für einen mehrsprachi-
gen Arbeitgeber Bund;

2. Ergänzung der Stellenausschreibungen durch einen Hinweis
auf die Mehrsprachigkeit;

3. Beseitigung von Verzerrungen aufgrund der Sprache bei
Stellenbesetzungsverfahren sowie obligatorische Sprachtests;

4. Sprachkurse für alle neu eingestellten Personen;

5. Angemessene Vertretung der einzelnen Sprachen in den
obersten Führungsgremien der Bundesämter und der General-
sekretariate der Departemente.

Der Bundesrat wird beauftragt, zwei Jahre nach Annahme der
Motion einen Bericht vorzulegen, der die getroffenen Massnah-
men und die erzielten Fortschritte zusammenfasst, und zwar in
Bezug auf die Quantität (Vertretung) und die Qualität (Sprach-
kenntnisse) sowie auf die Position der italienischen Sprache
innerhalb der Bundesverwaltung.

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Chevalley, de Quattro, Fehl-
mann Rielle, Flach, Gredig, Gysin Greta, Moret Isabelle, Nord-
mann, Page, Pointet, Reynard, Walder (13)

20.4518 n Mo. Dandrès. Die amtlich genehmigten Formu-
lare für die Kündigung des Mietverhältnisses und für Ver-
tragsänderungen oder Mietzinserhöhungen müssen zum 
besseren Schutz der Mieterinnen und Mieter ergänzt 
werden  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Artikel 9 und 19 der Verord-
nung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräu-
men (VMWG) folgendermassen anzupassen:

Art. 9: Abs. 1 VMWG:

1 Das Formular für die Mitteilung der Kündigung im Sinne von
Artikel 266l Absatz 2 OR muss enthalten:

b. den Namen, den Vornamen und den Wohnsitz des Vermie-
ters oder den Namen der Firma und deren Sitz;
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e. die ausdrückliche Angabe der gesetzlichen Voraussetzung,
dass im Falle einer Solidarmiete alle Mieter gemeinsam von
ihrem Recht, die Kündigung anzufechten oder die Erstreckung
des Mietverhältnisses zu verlangen; Gebrauch machen müs-
sen.

[Die bisherigen Buchstaben b - e werden zu den Buchstaben c,
d, f und g.]

Art. 19 Abs. 1 Bst. c VMWG:

1 Das Formular für die Mitteilung von Mietzinserhöhungen und
anderen einseitigen Vertragsänderungen im Sinne von Artikel
269d OR muss enthalten:

c. Für beide Fälle:

1. den Namen, den Vornamen und den Wohnsitz des Vermie-
ters oder den Namen der Firma und deren Sitz;

3. die ausdrückliche Angabe der gesetzlichen Voraussetzung,
dass im Falle einer Solidarmiete alle Mieter gemeinsam von
ihrem Recht, die Berechtigung der Forderung anzufechten,
Gebrauch machen müssen.;

[Die bisherigen Ziffern 1 und 2 werden zu den Ziffern 2 und 4.]

Mitunterzeichnende: Arslan, Funiciello, Glättli, Gysi Barbara,
Hurni, Maillard, Marti Min Li, Prelicz-Huber, Töngi (9)

20.4519 n Ip. Moret Isabelle. Schutz historischer Monu-
mente in Berg-Karabach  (16.12.2020)

Berg-Karabach ist mit mehr als viertausend Monumenten eine
der bedeutendsten Regionen für die armenische Kulturge-
schichte.

- Wie steht der Bundesrat zum Vorgehen der Unesco, eine Mis-
sion nach Berg-Karabach zu entsenden, um die betroffenen
Monumente zu dokumentieren?

- Gedenkt der Bundesrat, sich in der Unesco im Rahmen seiner
Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass der Schutz dieser Denk-
mäler Monumente werden kann?

Mitunterzeichnende: Arslan, Müller-Altermatt, Streiff (3)

20.4520 n Ip. Quadri. "Neues" Abkommen über die Grenz-
gängerbesteuerung. Italien verhöhnt die Schweiz einmal 
mehr. Wie lange duldet der Bundesrat die Verzögerungs-
taktik noch, anstatt die Vereinbarung von 1974?  
(16.12.2020)

Gemäss italienischen Medien, die von den Tessiner Medien
zitiert werden, ist es beim "neuen" (?) Abkommen über die
Grenzgängerbesteuerung erneut zum Stillstand gekommen,
wie es Italien wollte, obschon ein "rascher Abschluss" angekün-
digt war.

Die Unterzeichnung des Abkommens wird somit nicht mehr vor
Ende Jahr erfolgen, sondern wird erneut auf ein unbestimmtes
Datum verschoben. Es ist ja nicht so, dass noch grosse Unklar-
heiten bestehen. Denn es sind jetzt mehr als 5 Jahre, in denen
die Unterzeichnung des Abkommens nach Ansicht des Bundes-
rates und seiner Verwaltungsangestellten "unmittelbar" bevor-
steht. Und jedes Mal wird der Termin wieder verschoben.

Antonio Missiani, der stellvertretende italienische Wirtschaftsmi-
nister, liess am Rand des letzten Treffens zwischen den Dele-
gationen der Schweiz und Italiens verlauten, sein Land - das
das neue Abkommen nie wollte - habe zurzeit "andere Prioritä-
ten", die offensichtlich mit der Covid-19-Krise zusammenhän-
gen.

Auch die Schweiz hat andere Prioritäten. Die Vorteile aus dem
neuen Abkommen sind deutlich geringer, als man berechtigter-
weise hätte erwarten können (dass nämlich das Tessin den
gesamten oder annähernd den gesamten Betrag zurückbehal-
ten kann, den die Grenzgängerinnen und Grenzgänger an
Quellensteuern zahlen).

Die Ausgleichszahlungen an Italien belaufen sich mittlerweile
auf fast 100 Millionen Franken pro Jahr, und dieser Betrag steigt
kontinuierlich. Im Tessin würde dieses Geld aufgrund der coro-
nabedingten aktuellen Wirtschaftskrise dringend gebraucht.

Nachdem fast sechs Jahre lang verhandelt wurde und immer
noch kein konkretes Ergebnis vorliegt, ist es jetzt an der Zeit,
die Verhandlungen für gescheitert zu erklären, die Vereinba-
rung von 1974 zu kündigen und im Tessin die Gesamtheit der
Quellensteuern zurückzubehalten, die die Grenzgängerinnen
und Grenzgänger bezahlen.

Ich frage den Bundesrat:

- Der Bundesrat hatte einen raschen Abschluss des neuen
Abkommens über die Grenzgängerbesteuerung angekündigt,
das heisst einen Abschluss vor Ende Jahr. Er wurde von sei-
nem italienischen Verhandlungspartner einmal mehr desavou-
iert. Wie stellt er sich dazu? Ist diese Situation seiner Meinung
nach noch akzeptabel?

- Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass es an der Zeit
ist, die überholte Vereinbarung von 1974 zu kündigen und im
Anschluss daran keine Ausgleichszahlungen mehr an Italien zu
überweisen? Dies auch aus dem Grund, dass sich die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen im Lauf des Jahres 2020
radikal verändert haben und dass diese Gelder - die sich mittler-
weile auf fast 100 Millionen Franken pro Jahr belaufen - für das
Tessin unverzichtbar geworden sind, dies wegen der durch
Covid-19 verursachten Wirtschaftskrise.

Mitunterzeichner: Marchesi (1)

20.4521 n Mo. Quadri. Coronabedingte Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktkrise. Moratorium für die Erteilung von neuen 
Grenzgängerbewilligungen und Wiedereinführung des 
Inländervorrangs  (16.12.2020)

Mit dieser Motion wird der Bundesrat beauftragt, die Grenzkan-
tone - insbesondere das Tessin - dazu zu ermächtigen, auf-
grund der coronabedingten Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise
ein Moratorium für die Erteilung von neuen Grenzgängerbewilli-
gungen (Ausweise G) zu erlassen und wieder den Inländervor-
rang anzuwenden.

Mitunterzeichner: Marchesi (1)

20.4522 n Po. Cottier. Föderalismus im Krisentest. Die Leh-
ren aus der Covid-19-Krise ziehen  (16.12.2020)

1. Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen, in
dem er untersucht, wie in der Covid-19-Krise die föderalisti-
schen Strukturen und Verfahren funktioniert haben, welche Vor-
und Nachteile die aktuellen Gegebenheiten bieten und welche
institutionellen und organisatorischen Verbesserungen im Hin-
blick auf die Bekämpfung einer Epidemie oder einer anderen
Gesundheitskrise möglich wären.

2. In dem Bericht soll der Bundesrat auch aufzeigen, welche
Lehren aus der aktuellen Krise für andere Arten nationaler Kri-
sen gezogen werden können (z. B. eine Sicherheitskrise, ein
Cyberangriff, Naturkatastrophen grossen Ausmasses, Ausfall
kritischer Infrastrukturen, ...); dabei soll er verschiedene
Stossrichtungen möglicher Verbesserungen auf institutioneller
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oder organisatorischer Ebene aufzeigen, damit die Schweiz für
künftige Krisen grossen Ausmasses bestmöglich gerüstet ist.

3. In dem Bericht soll auch die Sichtweise der Kantone auf die
einzelnen behandelten Punkte dargestellt werden; dazu soll der
Bericht in Zusammenarbeit mit den Kantonen - über die Konfe-
renz der Kantonsregierungen (KdK) oder über die thematischen
Direktorenkonferenzen - erarbeitet werden.

Mitunterzeichnende: Addor, Binder, Buffat, de la Reussille, de
Quattro, Farinelli, Fivaz Fabien, Fluri, Glättli, Gredig, Hurni, Mai-
tre, Mettler, Moret Isabelle, Nordmann, Pfister Gerhard, Por-
chet, Roth Pasquier, Schneider-Schneiter, Wehrli (20)

20.4523 n Ip. Prelicz-Huber. Aufgekündigte Sozialpartner-
schaft bei Swissport?  (16.12.2020)

1. Ist es richtig, dass Swissport International keine Hilfe vom
Bund erhalten hat, obwohl sich das Parlament dafür ausgespro-
chen hat? Wenn ja, was waren die Gründe? Wenn nein, wie
hoch waren die gesprochenen Kredite und mit welchen Aufla-
gen?

2. Weiss der Bundesrat von den Arbeitskonflikten auf den Flug-
häfen Genf, Zürich und Basel und verfolgt er sie?

3. Was unternimmt der Bundesrat zur Unterstützung der Arbeit-
nehmenden bei rückläufiger Sozialpartnerschaft bzw. wie kann
er zur Stärkung der Sozialpartnerschaft beitragen, deren Wich-
tigkeit er immer wieder betont?

4. Ist sich der Bundesrat bewusst, welch hohe Lohnreduktionen
im Raum stehen und dass damit für viele Arbeitnehmende die
Existenzsicherung in Frage gestellt wird?

5. Ist der Bundesrat bereit, sich im Arbeitskonflikt in der Luftfahrt
zu engagieren, damit eine konstruktive Sozialpartnerschaft
gelebt und faire Löhne und Arbeitsbedingungen gewährt wer-
den können?

6. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass eine gute
Qualität der Arbeit auch mit fairen Löhnen entschädigt werden
muss?

Mitunterzeichnende: Arslan, Badran Jacqueline, Baumann,
Brenzikofer, Dandrès, de la Reussille, Egger Kurt, Glättli, Gysin
Greta, Klopfenstein Broggini, Maillard, Marti Min Li, Molina, Por-
chet, Python, Roth Franziska, Ryser, Rytz Regula, Schlatter,
Töngi, Trede, Walder, Weichelt-Picard, Wettstein (24)

20.4524 n Ip. de Montmollin. Die unverzichtbaren Infra-
strukturen des internationalen Genf aufrechterhalten  
(16.12.2020)

Die Covid-19-Krise hat auch das internationale Genf nicht ver-
schont. Veranstaltungen wie Konferenzen oder Zusammen-
künfte konnten nicht mehr oder lediglich in beschränktem
Rahmen organisiert werden. Die Genfer Wirtschaft wurde
dadurch hart getroffen, insbesondere die Hotellerie, die als
Basis-Infrastruktur für das internationale Genf anzusehen ist.
Dieser Wirtschaftszweig kämpft zurzeit um sein Überleben.

Das internationale Genf ist von zentraler Bedeutung für die
Schweiz: Es garantiert unserem Land den Zugang zur interna-
tionalen Diplomatie und leistet einen bedeutenden Beitrag zum
Multilateralismus und damit zum Frieden in der Welt. Von daher
ist es sehr wichtig, dass angemessene Massnahmen ergriffen
werden, damit das internationale Genf weiterleben und auch
nach der Covid-19-Krise seine wichtige Rolle weiterhin voll und
ganz spielen kann.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

a. Wie hat die Covid-19-Krise den Multilateralismus insgesamt
und wie hat sie das internationale Genf im Besonderen getrof-
fen?

b. Müssen wir mit negativen Auswirkungen auf das internatio-
nale Genf aufgrund von weniger oder kleineren Konferenzen
rechnen?

c. Was wären die Folgen einer bedeutenden Reduktion der
Rolle des internationalen Genf für die Schweizer Aussenpolitik
und Diplomatie?

d. Wäre ein internationales Genf ohne eine hochstehende
Basis-Infrastruktur - bestehend insbesondere aus Flughafen,
Hotels, Restaurants, Ausstellungs- und Konferenzzentren -
überhaupt denkbar?

e. Wie gedenkt der Bundesrat dem internationalen Genf die
Aufrechterhaltung der für seine Entwicklung unverzichtbaren
Basis-Infrastruktur über die Covid-19-Krise hinaus sicherzustel-
len?

20.4525 n Mo. de Montmollin. Freimenge für den Import von 
Wein. Stärkere Berücksichtigung der Weinwirtschaft in den 
Grenzregionen  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Freimenge und/oder die
Höhe der Zollabgaben für den Import von Wein anzupassen
und so den Interessen der Schweizer Weinwirtschaft stärker
Rechnung zu tragen.

Mitunterzeichnende: Borloz, Bourgeois, Fivaz Fabien, Grin, Pil-
ler Carrard, Reynard, Romano (7)

20.4526 n Po. Weichelt-Picard. Sponsoring-Listen des Bun-
des veröffentlichen  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, regelrnässig die Sponsoring-
Listen der einzelnen Departemente/Ämter zu veröffentlichen.

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, de Quattro, Flach, Fri-
dez, Glättli, Graf-Litscher, Gredig, Gugger, Jans, Locher Ben-
guerel, Porchet, Prelicz-Huber, Pult, Rytz Regula, Schlatter,
Seiler Graf, Streiff (17)

20.4527 n Ip. Weichelt-Picard. Sponsoring der Armee  
(16.12.2020)

1. Ist der Bundesrat bereit, Rüstungsfirmen für das Sponsoring
der Armee auszuschliessen?

2. Finanziert das VBS selbst das Sponsoring durch zu hohe
Kosten, zum Beispiel für die Wartung der FA 18?

3. Ist ein "Anfüttern" von militärischen Gesellschaften durch
VBS-Lieferanten gut für das Image der Armee in der Bevölke-
rung?

Mitunterzeichnende: Fivaz Fabien, Flach, Fridez, Graf-Litscher,
Marti Min Li, Porchet, Roth Franziska, Schlatter, Seiler Graf (9)

20.4528 n Ip. Fiala. Fragen zur Züri City-Card  (16.12.2020)

In der Stadt Zürich leben aktuell über 10000 und in Genf
gemäss einer Schätzung des Staatssekretariats für Migration
13 000 Sans-Papiers. Mit der Züri-City Card hat der Zürcher
Stadtrat nun eine Art Identitätskarte eingeführt. Es stellen sich
daher folgende Fragen:

1. Wie bewertet der Bundesrat den Nutzen einer solchen Karte
für Sans-Papiers? Würde diese überhaupt genutzt?

2. Umgeht die Stadt Zürich damit Bundesrecht?
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3. Inwiefern können Städte in Eigenregie solche faktischen
ldentitätskarten erstellen?

4. Wie plant der Bund in Zukunft die Problematik der Sans-
Papier Schweizweit anzugehen?

5. Können elektronische ldentifizierungsdienste (eID) hier einen
Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten?

6. Welchen Standards muss eine solche Karte, mit welcher
bspw. auch e-Governement Dienstleistungen

bezogen werden könnten, datenschutztechnisch genügen?

7. Welche Erfahrungen hat der Bundesrat im Zusammenhang
mit dem "Papyrus" Projekt der Stadt Genf?

20.4529 n Mo. Fiala. Antibiotika-Forschung durch Pull-
Anreize verbessern  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Anreize zur Förderung der
Entwicklung neuer Antibiotika zu schaffen. Konkret soll der Bun-
desrat folgende Massnahmen in Betracht ziehen:

1. Finanzielle Anreize wie Markteintrittsprämien oder Abo-
Modelle in denen unabhängig von der bezogenen Menge ver-
gütet wird,

2. Zusammenarbeit mit Länder wie Grossbritannien oder
Schweden, die bereits über Pull-Anreiz-Systeme verfügen,

3. Steuerliche Entlastungen für Investitionen in Forschung und
Entwicklung von neuen Antibiotika.

20.4530 n Ip. Lohr. Wie weiter mit dem Schweizer 
Breitensport?  (16.12.2020)

Die Folgen der Corona-Pandemie zeigten sich im Jahr 2020 in
verschiedensten Lebensbereichen. Stark betroffen von den teils
namhaften Einschränkungen im täglichen Alltag ist insbeson-
dere auch der Schweizer Breitensport. Zahlreiche Sport- und
Freizeitangebote sowie Vereinsaktivitäten sind seit vielen
Wochen und Monaten nicht mehr möglich. Junge Menschen
werden in ihrer wichtigen Bewegungsfreiheit ebenso zurückge-
bunden wie aktive Seniorinnen und Senioren beim gemeinsa-
men Fitnessprogramm. Es bereitet gesellschaftspolitisch Sorge,
wenn Vereine Mitglieder verlieren. Auch muss es gesundheits-
politisch zu denken geben, wenn sich Sportbegeisterte auf-
grund COVID-19 nachweislich weniger bewegen. Gerade in
dieser schwierigen Zeit gilt es die Strukturen des Schweizer
Breitensports zu fördern, zu stärken. Gefragt sind Initiativen und
klare Strategien, in welche auch die Basis miteinzubeziehen ist.

Um die aktuelle Ausgangslage für die künftige Entwicklung des
Schweizer Breitensports zu beleuchten, bitte ich den Bundesrat
um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Situation des Schweizer Brei-
tensports hinsichtlich der aktuellen Covid-19-Pandemie?

2. Sieht der Bundesrat kurz-, mittel- und langfristig zusätzlichen
Handlungsbedarf, um die Strukturen im Breitensport zu erhal-
ten? Wenn ja, wo?

3. Was für Lösungsansätze sieht der Bundesrat? Ist bereits
absehbar, ob es finanzielle und personelle Zusatzmittel benö-
tigt?

20.4531 n Ip. Imark. Subventionen an dubiose Firmen für 
zweifelhafte Projekte zum Nachteil der Bevölkerung  
(16.12.2020)

In Kleinlützel (Kanton Solothurn) will die Kuwaitische-Deutsch-
Schweizerisch-Libanesische "BAK International AG" auf dem

Grundeigentum der in Liquidation befindlichen Französischen
"Bio Energie Lützeltal" ein Holzkraftwerk betreiben. Dieses Vor-
haben löste bei der Bevölkerung der Gemeinde einen Sturm der
Entrüstung aus, insbesondere wegen den damit verbundenen
Emissionen (Lastwagenfahrten, Lärm, Geruch, etc.). Abgese-
hen von den lokal politischen Problemen stellen sich in diesem
Zusammenhang auch noch weitere Fragen:

1. Trifft es zu, dass für das Holzkraftwerk in Kleinlützel (SO)
eine Zusicherung über die Ausrichtung von Einspeisevergütun-
gen gemacht und die Auszahlung von Beiträgen in Aussicht
gestellt wurde, obwohl die verfeuerten Holzschnitzel aus dem
Ausland stammen?

2. Wie prüft das Bundesamt für Energie die Lauterkeit von Fir-
men, an welche Einspeisevergütungen ausgerichtet werden?

3. Trifft es zu, dass für das Holzheizkraftwerk in Kleinlützel Ver-
gütungen ausgerichtet werden, obwohl sich der Grundeigentü-
mer "Bio Energie Lützeltal GmbH" in Liquidation befindet?

4. Wie hoch sind/werden die Einspeisevergütungen an die "BAK
International AG" im Zusammenhang mit dem Holzkraftwerk in
Kleinlützel?

5. Wie lauten zu den Fragen 1 bis 3 die rechtlichen Grundla-
gen?

6. Inwiefern interessiert es das Departement Sommaruga über-
haupt, dass die Bevölkerung von Kleinlützel massiven Wider-
stand gegen ein vom Steuerzahler mitfinanziertes Projekt
leistet?

20.4532 n Ip. Feller. Wie hat das Bundesamt für Energie die 
vier von ihm geförderten Gebäudelabels ausgewählt?  
(16.12.2020)

Das Bundesamt für Energie (BFE) hat im Januar 2018 seine
Vision für den Gebäudepark Schweiz 2050 publiziert. Darin ist
die "Gebäudelabelfamilie" enthalten, die aus dem Gebäudeen-
ergieausweis der Kantone (GEAK), Minergie, dem Standard
Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS Hochbau) und den 2000-
Watt-Arealen gebildet wird.

Im Mai 2020 kündigte das BFE an, die Labelfamilie solle konso-
lidiert werden, dies über eine engere Zusammenarbeit zwischen
den vier Labels und eine bessere Nutzung der Synergien. In
diesem Zusammenhang wurde die Charta Gebäudelabels
Schweiz publiziert. Ziel dieser Charta ist es, die vier Labels zu
stärken und bekannter zu machen.

1. Nach welchen Kriterien hat das BFE diese vier Labels ausge-
sucht? Gab es eine Ausschreibung?

2. Sind andere Labels von vergleichbarer Qualität auf dem
Markt, die den Eigentümerinnen und Eigentümern nützlich sein
könnten im Hinblick auf das Erreichen der Ziele der Energiestra-
tegie 2050? Falls ja, warum fördert das BFE nur vier ausge-
wählte Labels?

3. Werden die vier vom BFE ausgewählten Labels vom Bund
finanziell unterstützt? Falls ja, gibt es finanzielle Unterstützung
auch für andere Labels von vergleichbarer Qualität oder ist eine
solche finanzielle Unterstützung möglich?

4. Können Eigentümerinnen und Eigentümer, die Gebäude
bauen oder renovieren und dabei eines der vier vom BFE geför-
derten Labels berücksichtigen, Subventionen erhalten (bei-
spielsweise über das Harmonisierte Fördermodell der Kantone,
das Gebäudeprogramm oder den im neuen CO2-Gesetz vorge-
sehenen Klimafonds)? Falls ja, sollte das nicht auch der Fall
sein für Eigentümerinnen und Eigentümer, die andere auf dem
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Markt verfügbare Labels von vergleichbarer Qualität berück-
sichtigen?

5. Arbeitet das BFE darauf hin, dass die vier von ihm geförder-
ten Labels künftig eine Monopolsituation haben? Falls ja, ist das
aus rechtlicher Sicht zulässig?

20.4533 n Ip. Hurni. Windenergieanlagen. Gegenwind aus 
der Bundesverwaltung?  (16.12.2020)

Ich danke dem Bundesrat im Voraus für die Beantwortung der
folgenden Fragen:

1. Sind ihm Verwaltungspraktiken bekannt, insbesondere im
Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI), die die Errich-
tung von Windenergieanlagen allenfalls bremsen? Kommt es
oft vor, dass das ESTI ein Verfahren verlangsamt, indem es mit
seiner Stellungnahme so lange zuwartet, bis die Resultate des
kantonalen Verfahrens vorliegen?

2. Wird das Koordinationsprinzip auf Bundesebene immer kon-
sequent angewendet, wenn es um den Bau von Windenergie-
anlagen geht? Setzt das Eidgenössische Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation wirklich alles
daran, um die Verfahren im Bereich erneuerbare Energien zu
beschleunigen, dies angesichts der ambitionierten Ziele der
Energiestrategie 2050 in diesem Bereich?

3. Ist für den Bundesrat eine Verordnungs- oder Gesetzesände-
rung denkbar, welche das ESTI verpflichtet, seine Entscheide
rasch zu treffen, wenn es keinen besonderen Grund dafür gibt,
den Ausgang des kantonalen Verfahrens abzuwarten?

Mitunterzeichnende: Bendahan, Crottaz, Dandrès, Fehlmann
Rielle, Maillard, Nordmann, Reynard (7)

20.4534 n Mo. Dandrès. Artikel 10c der Covid-19-Verord-
nung 2 wieder in Kraft setzen. Für einen wirksamen Schutz 
besonders gefährdeter Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundes-
rechts vorzuschlagen, mit der besonders gefährdete Personen
an ihrem Arbeitsplatz angemessen geschützt werden können;
dazu soll der normative Gehalt von Artikel 10c der ehemaligen
Covid-19-Verordnung 2 wieder aufgegriffen werden.

In dieser Verordnung hatte der Bundesrat wirksame Massnah-
men zu einem effektiven Schutz der Gesundheit der Beschäftig-
ten vorgeschrieben.

In diesem Artikel 10c war Folgendes vorgesehen:

Der Arbeitgeber muss es seinen besonders gefährdeten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, ihre Arbeitsver-
pflichtungen von zu Hause aus zu erfüllen, und er muss, sollte
diese nicht möglich sein, ihnen eine gleichwertige Ersatzarbeit
zuweisen, die von zu Hause aus erledigt werden kann, bei glei-
cher Entlöhnung.

Wo diese beiden Möglichkeiten nicht gegeben sind, dürfen die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort beschäftigt wer-
den, jedoch nur, wenn wirksame Schutzmassnahmen getroffen
werden.

Die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben
das Recht, die ihnen zugewiesene Arbeit abzulehnen, wenn die
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer trotz der vom Arbeitgeber
getroffenen Massnahmen einem zu hohen Risiko einer Anstek-
kung ausgesetzt ist; allenfalls ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen; die Entlöhnung wird nicht ausgesetzt.

Mitunterzeichnende: Fehlmann Rielle, Funiciello, Gysi Barbara,
Maillard, Meyer Mattea, Prelicz-Huber, Storni (7)

20.4535 n Mo. Dandrès. Für ein Recht von Sterbenden auf 
Begleitung in ihren letzten Stunden  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Massnahmen
zu treffen, damit Personen, die im Sterben liegen, das Recht
beanspruchen können, von einer nahestehenden Person ihrer
Wahl begleitet zu werden. Als einzige Ausnahme von diesem
Recht vorzusehen sind unumgängliche Einschränkungen zum
Schutz Dritter, mit denen die sterbende Person den Raum teilen
muss.

Mitunterzeichnende: Crottaz, Fehlmann Rielle, Gysi Barbara,
Maillard, Marra, Piller Carrard, Prelicz-Huber (7)

20.4536 n Ip. de Quattro. Revision des Opferhilfegesetzes 
für eine bessere Unterstützung von Personen, die im Aus-
land Opfer eines Attentats wurden  (16.12.2020)

In der Schweiz und auf der ganzen Welt werden immer wieder
terroristische Anschläge verübt. Die Wirksamkeit der Massnah-
men, die von den zuständigen Rettungsdiensten im Notfall
ergriffen werden, ist zwar unbestritten. Opfer von Attentaten im
Ausland äussern sich aber dahingehend, dass sie vom Staat zu
wenig Unterstützung erhalten. In der Tat ist das Opferhilfege-
setz diesbezüglich nicht ausreichend.

Bis 2009 wurden, gestützt auf das Opferhilfegesetz, Opfer von
Attentaten im Ausland subsidiär entschädigt, wenn der Staat, in
dem das Ereignis stattfand, dies nicht tat. Seit der Gesetzesre-
vision, die 2007 verabschiedet wurde, haben Opfer von Attenta-
ten aber nur noch Anrecht auf Leistungen von Beratungsstellen
und auf eine Kostenbeteiligung. Sie erhalten aber keine Ent-
schädigung im Sinne einer Genugtuung.

Die Schweiz verfügt auch über keinen Fonds für Terrorismusop-
fer, wie dies in Frankreich seit 1986 der Fall ist. Diese Einrich-
tung hat sich jedoch bewährt: Ein Jahr nach den Attentaten von
Paris im Jahr 2015 haben 90 Prozent der Opfer eine Entschädi-
gung erhalten. Die Frage einer besseren Unterstützung der
Opfer von Attentaten oder terroristischer Gewalt stellt sich auch
in der Schweiz.

Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten, die folgen-
den Fragen zu beantworten:

1. Zieht der Bundesrat angesichts der Zunahme von Terrorak-
ten in Betracht, das Opferhilfegesetz hinsichtlich der Risiken,
denen unsere Bürgerinnen und Bürger im Ausland ausgesetzt
sein können, anzupassen?

2. Ist der Bundesrat bereit, eine Entschädigung oder Genugtu-
ung für solche Opfer vorzusehen?

3. Wo stehen wir in der Diskussion zwischen dem Bund und den
Kantonen betreffend eine bessere Unterstützung der Opfer, auf
die der Bundesrat in seiner Antwort vom 22. November 2017
auf die Interpellation Leutenegger Oberholzer 17.3869 hinge-
wiesen hat?

4. Wurde die Errichtung eines Fonds für Opfer von Terrorismus
oder terroristischer Gewalt geprüft?

20.4537 n Ip. Addor. Ist die Swissmedic genügend unab-
hängig von Bill Gates, um einen Impfstoff gegen Covid-19 
zu prüfen?  (16.12.2020)

Am 6. März 2020 hat die Swissmedic darüber informiert, dass
eine Finanzierungsvereinbarung mit der Bill & Melinda Gates
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Stiftung (BMGF) unterzeichnet wurde, um die Aufsichtsbehör-
den in ressourcenarmen Ländern zu fördern und so den betei-
ligten Ländern einen besseren Zugang zu medizinischer
Versorgung zu ermöglichen. Die Swissmedic erinnerte daran,
dass die Zusammenarbeit auf einem Memorandum of Under-
standing beruht, das 2014 von der BMGF, dem Eidgenössi-
schen Departement des Innern und dem Eidgenössischen
Departement für auswärtige Angelegenheiten unterzeichnet
wurde (Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) (swissme-
dic.ch).

1. Ist der Bundesrat gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip
bereit, das ganze Memorandum of Understanding von 2014
sowie die Vereinbarung von 2020 öffentlich zugänglich zu
machen?

2. Bill Gates arbeitet mit dem erklären Ziel, die Covid-19-Pande-
mie einzudämmen, mit der WHO, Pharmakonzernen und meh-
reren NGOs zusammen. Welche Verbindungen unterhält der
amerikanische Milliardär direkt oder über Einrichtungen wie die
BMGF mit Pharmakonzernen, deren Impfstoffe zurzeit in der
Schweiz geprüft werden?

3. Welche wirtschaftlichen Verbindungen, egal welcher Art,
unterhält die Swissmedic mit der BMGF?

4. Verfügt die Swissmedic durch die Umsetzung des Memoran-
dum of Understanding von 2014 und die Vereinbarung von
2020 über die nötige Unabhängigkeit, damit sie ihre Rolle im
Verfahren, das im Januar 2021 zu einer massiven Impfkampa-
gne gegen Covid-19 führen soll, glaubwürdig wahrnehmen
kann?

5. Hält der Bundesrat es für nötig, Massnahmen zu ergreifen,
damit die Swissmedic bei der Bevölkerung das nötige Vertrauen
geniesst? Wenn ja: welche und innerhalb welcher Fristen?

20.4538 n Po. Page. Unterstützung für Personen, die Ange-
hörige über lange Zeit betreuen?  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht verschiedene
Lösungen aufzuzeigen, wie Personen, die Angehörige über
lange Zeit betreuen, Hilfe und Unterstützung erhalten könnten.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Bulliard, de Montmollin, Dett-
ling, Gafner, Gschwind, Marchesi, Matter Michel, Nicolet (9)

20.4539 n Po. Page. Rolle der Organisationen in der Land- 
und Ernährungswirtschaft  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstellen, der
die Rolle der Organisationen in der Land- und Ernährungswirt-
schaft und ihren Beitrag zur Erreichung der agrarpolitischen
Ziele beschreibt. Insbesondere sollen folgende Fragen behan-
delt werden:

1. Wie sind die verschiedenen Sektoren und ihre Organisatio-
nen organisiert? Wie sind sie zusammengesetzt?

2. Worin bestehen die Unterschiede zwischen Produzentenor-
ganisationen und Branchenorganisationen und was sind die
Stärken und Schwächen jeder der beiden Organisationsfor-
men?

die Schwächen der beiden Organisationsformen?

3. Was sind die Aufgaben dieser Organisationen?

4. Wie tragen diese Organisationen zur Erreichung der agrarpo-
litischen Ziele bei? Wie beeinflussen sie die Verhandlungs-
macht innerhalb einer Wertschöpfungskette? Wie tragen sie
zum geschäftlichen Erfolg der Wertschöpfungskette bei?

5. Welche Rolle spielen diese Organisationen in der zukünftigen
Agrarpolitik?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Bourgeois, Bulliard, Cheval-
ley, de Montmollin, Dettling, Friedli Esther, Gafner, Grin,
Gschwind, Guggisberg, Haab, Marchesi, Matter Michel, Nicolet,
Rösti, Strupler (17)

20.4540 n Mo. Chevalley. Unterstützung von Euratom in 
den Bereichen Kernfusion, Abfälle und Rückbau  
(16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Teilbeteiligung am Eura-
tom-Programm auszuhandeln. Die Beteiligung der Schweiz soll
sich auf die Kernfusion und im Bereich der Kernspaltung auf die
Abfälle und den Rückbau beschränken. Hingegen beteiligt sich
die Schweiz nicht mehr an der Erforschung neuer Kernspal-
tungsreaktoren und auch nicht mehr an der Lobbyarbeit für die
Förderung der Atomkraft.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner,
Christ, Fischer Roland, Flach, Gredig, Grossen Jürg, Mäder,
Matter Michel, Mettler, Moser, Pointet, Schaffner (15)

20.4541 n Mo. Porchet. Besteuerung 2.0. Ausweitung der 
Bemessungsgrundlage für die Arbeitgeberbeiträge an die 
Sozialversicherungen – unter Einbezug der Bruttowert-
schöpfung in der Schweiz  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Vorschlag zur Ausweitung
der Bemessungsgrundlage für die Sozialversicherungsbeiträge
vorzulegen. Das Ziel spricht er selbst in seinem Bericht vom 1.
März 2017 in Erfüllung des Postulats 17.3045 Schwaab kurz
an: "Auf diese Weise sind alle Produktionsfaktoren, Arbeit und
Kapital, an der Finanzierung der Sozialversicherungen betei-
ligt." Es geht mit anderen Worten darum, die Einnahmen der
Sozialversicherungen trotz der fortgesetzten Automatisierung
und Digitalisierung langfristig zu sichern, indem die in der
Schweiz erzielte Bruttowertschöpfung als Grundlage für die
Bemessung der Arbeitgeberbeiträge verwendet wird.

Die Reform soll den Sozialversicherungen Gesamteinnahmen
ermöglichen, die den heutigen Einnahmen zumindest entspre-
chen.

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Python (2)

20.4542 n Mo. Porchet. Vorsorge für die ökologische beruf-
liche Umorientierung (ÖBUV)  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine neue Form der beruflichen
Vorsorge nach dem Modell der Erwerbsersatzordnung vorzuse-
hen, mit folgender Ausrichtung:

1. Die neue Versicherung schlägt jeder Person, die beruflich
von menschengemachten Umweltbeeinträchtigungen, nament-
lich dem Klimawandel, betroffen ist, eine berufliche Umorientie-
rung nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit vor.

2. Sie schlägt jeder Person, die beruflich von den politischen
Massnahmen zugunsten der energetischen und ökologischen
Transition betroffen ist, eine ebensolche Umorientierung vor.

3. Sie umfasst alle gegenwärtigen und künftigen Leistungsbe-
zügerinnen und bezüger der Sozialversicherungen und schlägt
ihnen eine berufliche Umorientierung nach den Grundsätzen
der Nachhaltigkeit vor.

Jede berufliche Umorientierung muss auf Dauerhaftigkeit ange-
legt sein.

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Python (2)
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20.4543 n Ip. Roduit. Bundesanwaltschaft und Fälle interna-
tionaler Kriminalität  (16.12.2020)

Das Bundesstrafgericht führt gegenwärtig einen Prozess gegen
einen ehemaligen liberianischen Kriegsherrn und damit einen
Prozess von historischer Bedeutung, ist dies doch der erste
Kriegsverbrecherprozess vor einem Schweizer Gericht, seit
diese Verbrechen 2011 in die Zuständigkeit der zivilen Gerichte
übergegangen sind.

Ob dieses wichtigen Meilensteins dürfen allerdings nicht die
zahlreichen kritischen Stimmen der letzten Jahre über die Bun-
desanwaltschaft, was deren Behandlung von Fällen internatio-
naler Kriminalität betrifft, vergessen gehen. Diese Thematik hat
auch schon mehrere Fragen von Mitgliedern der Bundesver-
sammlung provoziert, und sie ist gerade jetzt wieder anlässlich
des laufenden Prozesses virulent geworden. So hält etwa die
Organisation Human Rights Watch (HRW) fest, dass kritische
Stimmen von "unzureichenden Kapazitäten, mangelndem politi-
schen Willen, unnötigen Verzögerungen und Vorwürfen politi-
scher Einmischung" sprechen. Der Direktor der Schweizer
Nichtregierungsorganisation TRIAL International beklagte in
den Medien "ungenügende Ressourcen" und "Langsamkeit" bei
diesen Verfahren. Diese Langsamkeit offenbart ein allgemeine-
res Problem. Die universelle Gerichtsbarkeit der Schweiz und
die etwa zehn hängigen Verfahren scheinen auf der Prioritäten-
liste von alt Bundesanwalt Michael Lauber auch nie weit oben
gestanden zu haben; für ihn waren diese Verfahren einerseits
zu komplex und andererseits zu wenig attraktiv für das breite
Publikum. So dauern denn einzelne Verfahren schon seit vielen
Jahren, etwa dasjenige zu Khaled Nezzar seit 2011. Gegenwär-
tig herrscht wenig Klarheit über die Mittel, die wirklich für diese
Verfahren zur Verfügung stehen, während die mit diesen Fällen
betrauten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte des Bundes
Rechtshilfegesuche ohne Verbindung zu internationaler Krimi-
nalität behandeln. Mehrere Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte haben im Übrigen die betreffende Einheit auch verlassen.

Vor diesem Hintergrund stelle ich dem Bundesrat die folgenden
Fragen:

1. Ist der Bundesrat der Auffassung, dass die Anzahl Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte, die für die Verfolgung internatio-
naler Kriminalität eingesetzt werden, ausreichend ist?

2. Ist er der Auffassung, dass die Arbeitszeit, die diese Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte effektiv für diese Fälle aufwen-
den, ausreichend ist? Was ist der prozentuale Anteil?

3. Kann der Bundesrat zusichern, dass die Bundesanwaltschaft
2021 Fälle von internationaler Kriminalität behandeln wird?

4. Ist er der Ansicht, dass die Bundesanwaltschaft bei der Per-
sonalrekrutierung und der Aus- und Weiterbildung mehr
Gewicht auf die Bewältigung von Dossiers dieser Art und auf
die Entwicklung spezifischer Kompetenzen in diesem Bereich
legen sollte?

5. Ist er der Auffassung, dass die Bundesanwaltschaft sich stär-
ker engagieren sollte für die Begleitung und den Schutz der
Opfer während solcher Verfahren?

20.4544 n Ip. Roduit. Revision des Sachplans Verkehr, Teil 
Programm. Föderalismus respektieren und Bedürfnisse der 
dünner besiedelten Gebiete berücksichtigen  (16.12.2020)

Drei Viertel der Mobilität in der Schweiz entfallen auf den moto-
risierten Individualverkehr. Dieser ist besonders wichtig für die
Regionen, die weniger dicht besiedelt sind als die Metropolitan-
räume des Mittellandes. Auch die Erschliessung und der Wohl-
stand der touristischen Regionen hängen stark von der Mobilität

auf der Strasse ab, sei es vom Personenverkehr oder vom Indi-
vidualverkehr. Folglich kommt dem Parkierungsangebot für die
Attraktivität und Prosperität dieser Regionen eine Schlüsselrolle
zu, sei es in kleinen Agglomerationen oder in Dörfern. Damit die
nichturbanen Regionen bestehen und sich entwickeln können,
müssen sie ihre Infrastrukturen an die Bedürfnisse sowohl des
öffentlichen Verkehrs wie auch des Langsamverkehrs und des
motorisierten Individualverkehrs anpassen können.

Das UVEK sieht eine Revision des Sachplans Verkehr vor,
deren Zielsetzung sich zusammenfassen lässt als Verlagerung
auf den öffentlichen Verkehr und das Velo. Diese einseitige Vor-
stellung von der künftigen Mobilität ist jedoch für die dünner
besiedelten und die Berggebiete, in denen die Entwicklung des
öffentlichen Verkehrs schwieriger ist, nicht realistisch. Übrigens
sei darauf hingewiesen, dass - entgegen der Antwort des Bun-
desrates auf meine Frage 20.5931 - der vom UVEK in die Anhö-
rung geschickte Revisionsentwurf des Sachplans ausdrücklich
vorsieht, die Zentren zur Verringerung ihres Parkierungsange-
bots zu zwingen (S. 23): "Das MIV-Parkierungsangebot [...] soll
in den Kernen gezielt abgebaut werden."

Angesichts dessen bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass das UVEK einen Revisi-
onsentwurf des Sachplans Verkehr in die Anhörung geschickt
hat, der hinsichtlich des Parkierungsangebots den Föderalis-
mus untergräbt?

2. Teilt er die Auffassung, dass der motorisierte Individualver-
kehr unverzichtbar ist, namentlich für die Entwicklung der nich-
turbanen Regionen der Schweiz?

3. Ist er ebenfalls der Meinung, dass es möglich sein muss, alle
Verkehrsarten jeweils unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Wirtschaft und der Bevölkerung des betreffenden Kantons
und der betreffenden Gemeinde zu entwickeln?

20.4545 n Mo. Geissbühler. Meldepflicht für Hanfanbau  
(16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für
die Meldepflicht zum Hanfanbau zu schaffen, sowie entspre-
chende Sanktionen bei Zuwiderhandlung einzuführen.

Mitunterzeichnende: Bircher, Burgherr, de Courten, Gafner,
Glarner, Guggisberg, Herzog Verena, Nicolet, Roduit, Romano,
Rüegger, Ruppen, Schläpfer, Strupler, Tuena, von
Siebenthal (16)

20.4546 n Mo. Fivaz Fabien. Einnahme von Boden, der 
durch Blei oder andere Schadstoffe belastet ist. Wir müs-
sen unverzüglich handeln, um die Gesundheit der Kinder 
zu schützen  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die nachstehenden Verord-
nungen und Gesetze wie folgt zu ändern:

a. In Anhang 3 Ziffer 2 der Altlasten-Verordnung (AltlV) sind die
Grenzwerte für Blei, Benzo[a]pyren und polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) von Böden auf ein für Kinder
unschädliches Mass zu senken.

b. Das Umweltschutzgesetz (USG), die AltlV und die Verord-
nung über Belastungen des Bodens (VBBo) sind so zu ändern,
dass alle belasteten Böden, auf denen Kinder regelmässig spie-
len und welche die Gesundheit der Kinder gefährden, zu sanie-
ren sind.

c. Das USG soll dahingehend geändert werden, dass aus dem
VASA-Altlasten-Fonds Beiträge für die Untersuchung und
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Sanierung belasteter Böden, auf denen Kinder spielen, entrich-
tet und die Grundeigentümerinnen und eigentümer dadurch
finanziell entlastet werden können.

Mitunterzeichnende: Chevalley, Clivaz Christophe, Fiala, Girod,
Klopfenstein Broggini, Matter Michel, Müller-Altermatt, Munz,
Pasquier, Piller Carrard, Porchet, Python, Roth Pasquier,
Schlatter (14)

20.4547 n Ip. Bellaïche. Sekundärnutzung der Personen- 
und Sachdaten der öffentlichen Verwaltung und verwal-
tungsnaher Institutionen  (16.12.2020)

Die öffentlichen Verwaltungen und verwaltungsnahe Institutio-
nen in der Schweiz erheben und verwalten Personen- und
Sachdaten zu verschiedensten Zwecken und in grossem
Umfang. Diese Daten sind aber nicht nur für ihren primären Ver-
wendungszweck, sondern auch für sekundäre Nutzungen in der
Forschung, in der Ausbildung und für weitere Anwendungen im
Interesse der Allgemeinheit wertvoll. Die Pandemie hat den
Wert solcher Daten, namentlich aus dem Gesundheitssektor, für
das bessere Verständnis der Notlage sowie für die Planung und
Wirksamkeitsprüfung von Massnahmen aufgezeigt.

Um die Sekundärnutzung der Daten der öffentlichen Verwaltung
und verwaltungsnaher Institutionen im Interesse der Allgemein-
heit zu verbessern, wird der Bundesrat gebeten, die folgenden
Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Bedeutung der Sekundärnut-
zung der Personen- und Sachdaten der öffentlichen Verwaltung
und verwaltungsnaher Institutionen zur Bewältigung seines
Grundauftrages, inkl. der Bewältigung aktueller und zukünftiger
Notlagen?

2. Welches sind die wichtigsten rechtlichen, ethischen organisa-
torischen und technischen Hürden, welche eine Sekundärnut-
zung dieser Daten behindern oder verunmöglichen?

3. Welche kurz-, mittel- und langfristige Handlungsoptionen ste-
hen zur Auswahl, um diese Hürden zu überwinden und die
Sekundärnutzung der Daten der der öffentlichen Verwaltung
und verwaltungsnaher Institutionen in anonymisierter oder
pseudonymisierter Form zu ermöglichen?

20.4548 n Po. Bulliard. Massnahmen zur Stärkung der Alp- 
und Berglandwirtschaft  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, welche Massnahmen
im Rahmen der Agrarpolitik ergriffen werden können, um im
Nachgang zur Ablehnung des revidierten Jagdgesetzes die Alp-
und Berglandwirtschaft zu stärken.

Mitunterzeichnende: Candinas, Gschwind, Locher Benguerel,
Pult, Ruppen, Stadler (6)

20.4549 n Ip. Moret Isabelle. Covid-19-Speicheltests  
(16.12.2020)

Das St. Galler Unternehmen Home Sampling hat kürzlich in der
Schweiz einen Covid-19-Speicheltest auf den Markt gebracht.
Im Gegensatz zum üblichen PCR-Test, der durch einen Nasen-
und Rachenabstrich erfolgt und somit zwingend von einer Dritt-
person durchgeführt werden muss, erfolgt dieser Test durch die
Selbstentnahme von Speichel. Laut den zur Verfügung stehen-
den Studien ist er ebenso zuverlässig wie die üblichen PCR-
Tests.

Speicheltests haben mehrere Vorteile:

- Selbst durchgeführt ermöglichen sie es, infizierte Personen
und ihre Kontakte rascher zu erkennen und zu isolieren.

- Es werden Ressourcen gespart und das medizinische Perso-
nal wird keinem Infektionsrisiko ausgesetzt.

- Sie sind weniger schmerzhaft als der Nasen- und Rachenab-
strich und eignen sich deshalb besonders gut bei Kindern.

Ich bitte deshalb um die Beantwortung der folgenden Fragen:

- Zieht der Bundesrat in Betracht, im Rahmen der Teststrategie
auch solche Speicheltests zu verwenden?

- Ist der Bundesrat auch der Ansicht, dass die Tests eine Option
wären, um das Virus bei Kindern festzustellen?

20.4550 n Ip. Moret Isabelle. Umsetzung von Artikel 5c 
Absatz 3 Buchstabe b der "Covid-19-Verordnung Skige-
biete" vom 4. Dezember 2020  (16.12.2020)

Artikel 5c Absatz 3 Buchstabe b der Covid-19-Verordnung
besondere Lage in der Fassung vom 4. Dezember 2020
bestimmt, dass Betreiber von Skigebieten eine kantonale Bewil-
ligung bekommen, wenn der Kanton über die notwendigen
Kapazitäten für die erforderliche Identifizierung und Benachrich-
tigung ansteckungsverdächtiger Personen verfügt.

In meinen Fragen 20.6091 und 20.6092 hatte ich zwei ganz prä-
zise Fragen zur Auslegung dieser Bestimmung gestellt, die man
mit Ja oder Nein hätte beantworten können.

Der Bundesrat hat auf diese Fragen mit allgemeinen Ausführun-
gen geantwortet. Da es sich um eine Verordnung des Bundes-
rates handelt, ist der Bundesrat für eine genauere Auslegung
zuständig.

Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Anfang November hat der Kanton Neuenburg wegen Überla-
stung für eine Woche damit aufgehört, Personen zu testen, die
zwar Symptome zeigten, jedoch in einem guten gesundheitli-
chen Zustand waren; er hat sie stattdessen einfach auf die
Website zum Coronacheck verwiesen.

Sollte ein Kanton in Zukunft ebenso verfahren: Würde er dann
nach Auffassung des Bundesrates die Anforderung der genann-
ten Bestimmung erfüllen - ja oder nein?

2. Die meisten Westschweizer Kantone haben bis vor Kurzem
wegen Überlastung nur noch ein vereinfachtes Krisen-Contact-
Tracing gemacht und die Nachforschungen nach Kontaktperso-
nen eingeschränkt.

Sollte ein Kanton in Zukunft ebenso verfahren: Würde er dann
nach Auffassung des Bundesrates die Anforderung der genann-
ten Bestimmung erfüllen - ja oder nein?

20.4551 n Mo. Bulliard. Bauernfamilien und Betriebsauf-
gabe. Doppelbestrafung abschaffen  (16.12.2020)

Landwirtinnen und Landwirte, die ihre Tätigkeit aufgeben, kön-
nen wählen, ob sie ihren in der Bauzone gelegenen Hof ganz
oder teilweise behalten wollen, um mit ihrer Familie dort zu
wohnen, oder ob sie ihn an ihre Kinder übergeben wollen. In
beiden Fällen werden sie heute aber doppelt bestraft: Zum
einen müssen sie ihre wirtschaftliche Tätigkeit aufgeben und
zum anderen wird der Verkehrswert des Gebäudes vom Fiskus
auf das Einkommen des Landwirts oder der Landwirtin aufge-
rechnet, da er als Gewinn betrachtet wird. Der Bundesrat muss
diese Praxis, die schwerwiegende finanzielle Folgen für die
betroffenen Bauernfamilien hat, ändern.
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Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bourgeois, Bregy, de
Montmollin, Grin, Gschwind, Kamerzin, Maitre, Nicolet, Page,
Roth Pasquier, Ruppen, von Siebenthal (13)

20.4552 n Mo. Gmür Alois. Eine Abrechnungsstelle für 
Sozialversicherung und Steuern  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den interessierten Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber von Beschäftigten im Haushalt die Mög-
lichkeit zu bieten, sämtliche Sozialversicherungen und die
Steuern (Quellensteuer) bei einer einzigen Anlaufstelle abrech-
nen zu können.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Birrer-Heimo, Burgherr, Glanz-
mann, Glarner, Gössi, Gutjahr, Humbel, Paganini, Pfister Ger-
hard, Rechsteiner Thomas, Ritter, Romano, Rösti,
Schneeberger, Schneider-Schneiter, Trede (17)

20.4553 n Mo. Clivaz Christophe. Mit der Mehrwertsteuer 
die Kreislaufwirtschaft fördern. Anwendung eines reduzier-
ten Steuersatzes auf Reparaturen  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Mehrwertsteuergesetz
dahingehend anzupassen, dass der Mehrwertsteuersatz für
Reparaturdienstleistungen auf 2,5 Prozent gesenkt wird.

Mitunterzeichnende: Porchet, Python (2)

20.4554 n Po. Clivaz Christophe. Mit der Mehrwertsteuer 
die Kreislaufwirtschaft fördern. Mehrwertsteuerreduktion 
für nutzenbasierte Geschäftsmodelle mit ökologischem 
Mehrwert  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, ob
es machbar ist, eine reduzierte Mehrwertsteuer für nutzenba-
sierte Geschäftsmodelle mit ökologischem Mehrwert einzufüh-
ren, und welche Vorteile dies hätte.

Mitunterzeichnende: Porchet, Python (2)

20.4555 n Ip. Schlatter. Fehlanreize zum Ersatz von funkti-
onstüchtigen Handys  (16.12.2020)

Jugendliche ersetzen durchschnittlich alle zwei Jahre ihr Mobil-
telefon. Laut einer Studie der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften im Jahr 2018 gaben nur 28 Prozent der
befragten Jugendlichen an, dass Ihr Gerät kaputt war. Zwei Drit-
tel der Jugendlichen gab für den Grund des Wechsels an, dass
sie sich ein aktuelleres, neueres Modell wünschten. Für 40 Pro-
zent der Jugendlichen war es ein Anreiz zum Wechsel, dass sie
nach Ablauf der Abolaufzeit ein verbilligtes neues Handy bezie-
hen konnten.

Die Praxis der Telecomanbieter und des Fachhandels, mit Fehl-
anreizen wie vergünstigten Abos oder Handys den Austausch
noch funktionstüchtiger Endgeräte zu fördern, ist aus ökologi-
schen Gründen nicht mehr vertretbar. Das Ziel einer Reduktion
des Hardwarekonsums und Vermeidung von Elektroschrott
sollte nicht mit Fehlanreizen torpediert werden.

Ich bitte den Bundesrat in diesem Kontext um die Beantwortung
folgender Fragen:

Ist der Bundesrat bereit, Massnahmen zu prüfen, mit denen er
die Praxis von Telecomanbietern und dem Fachhandel, Kundin-
nen und Kunden mit Fehlanreizen zum Austausch funktions-
tüchtiger Handys zu bewegen, unterbinden kann? Falls ja,
welche Massnahmen kommen für den Bundesrat in Frage?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod,
Klopfenstein Broggini, Trede, Weichelt-Picard, Wettstein (7)

20.4556 n Ip. Schlatter. Neuregelung für Velos auf dem Trot-
toir. Monitoring unerwünschter Effekte  (16.12.2020)

Mit der Revision der Verkehrsregeln hat der Bundesrat erlaubt,
dass ab 2021 Kinder bis zu 12 Jahren auf dem Trottoir Velo fah-
ren dürfen, sofern die Veloinfrastruktur ungenügend ist. Damit
wird die Begegnung von Fussgängerinnen und Fussgängern
auf dem Trottoir zum Regelfall. Diese Regeländerung wurde in
der Vernehmlassungsphase von der Mehrheit der Vernehmlas-
sungsteilnehmenden (u.a. Kantone, Verbände, Polizeidirektio-
nen) kritisch beurteilt.

Ich bitte den Bundesrat in diesem Kontext um die Beantwortung
folgender Fragestellungen:

1. Plant der Bundesrat ein Monitoring unerwünschter Effekte
der neuen Regelung entlang folgender Fragestellungen:

- Führt die neue Regelung zu mehr Unfällen bzw. Beinahe-
Unfällen auf dem Trottoir?

- Wird die neue Regelung verstanden, bzw. führt sie nicht zu
grundsätzlich mehr Velofahrenden auf dem Trottoir (z.B. die
Eltern der Kinder, oder auch Kindern, welche nicht in der Lage
sind abzuschätzen, ob sie das Trottoir an dieser Stelle benüt-
zen können oder nicht)

- Welches sind die Stellen mit erhöhtem Konflikt- bzw. Unfallri-
siko? (Bspw. Ein- /Ausfahrten, Übergänge von fehlender Veloin-
frastruktur zu vorhandener Infrastruktur)

- Wie wirkt sich die neue Regelung aus auf das Sicherheitsge-
fühl der Zufussgehenden, insb. älteren Menschen oder Familien
mit kleinen Kindern oder Menschen mit Beeinträchtigungen?

2. Für den Fall der Begegnung zwischen Fussgängerinnen und
Fussgängern und Velofahrerinnen und Velofahrern sollte nach
den entsprechenden VSS-Normen minimal 2,50 m, eigentlich
mindestens 3,00 m, zu Verfügung stehen.

- Plant der Bundesrat in diesem Kontext die Anpassung der
Breite der Trottoirs, damit ein konfliktfreier Begegnungsfall zwi-
schen Fuss- und Veloverkehr möglich ist?

Mitunterzeichnende: Mettler, Pasquier, Ryser, Schaffner,
Schneider Schüttel, Töngi, Trede (7)

20.4557 n Ip. Hess Erich. Finanzierte der Bund den Abstim-
mungskampf der Unternehmensverantwortungs-Initiativ-
Befürworter?  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftrag, nachfolgenden Fragen zu beant-
worten:

1. Welche dieser Vereinigungen, welche sich im UVI-Abstim-
mungskampf aktiv, ideell und/oder finanziell beteiligt haben,
erhalten vom Bund finanzielle Zuwendungen?

2. Wie hoch sind diese finanziellen Zuwendungen im laufenden
Jahr resp. waren sie im vergangenen Jahr?

3. Welche Zuwendungen sind allgemeiner Natur, sprich sind
nicht an irgendeine Zweckbindung gekoppelt?

4. Wie beurteilt der Bundesrat, dass der Bund gemeinnützige,
steuerbefreite und von der öffentlichen Hand unterstützten Ver-
einigungen finanziell unterstützt, welche sich aktiv in Abstim-
mungskampagnen engagieren?
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20.4558 n Mo. Python. Gelder öffentlicher und halböffentli-
cher Einrichtungen aus den fossilen Energien zurückzie-
hen und in die Energiewende investieren  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Strategie auszuarbeiten,
nach der bis 2026 die Investitionen öffentlicher und halböffentli-
cher Einrichtungen aus den fossilen Energien zurückgezogen
werden. Die frei werdenden Gelder sollen in die Energiewende
investiert werden [Projekte oder Unternehmen aus den Berei-
chen erneuerbare Energien und Energieeffizienz, CO2-arme
Bauten und nachhaltiger Verkehr (öffentlicher Verkehr, neue
Technologien, Langsamverkehr), natürliche Kohlenstoffspei-
cher und Bodenaufwertung]. Ab 2026 sollen Investitionen
öffentlicher und halböffentlicher Einrichtungen in fossile Ener-
gien verboten werden.

Die Strategie legt Etappenziele und restriktive Massnahme für
den Fall fest, dass die Etappenziele nicht eingehalten werden.

Mitunterzeichnende: Brélaz, Clivaz Christophe, Porchet (3)

20.4559 n Mo. Matter Michel. Massnahmen gegen Hass 
oder Gewalt verherrlichende Reden bei NGO, die von der 
Schweiz unterstützt werden  (16.12.2020)

Weil die aktuellen Mechanismen nicht genug wirkungsvoll sind,
wird der Bundesrat beauftragt, klar zu regeln, welche Kriterien
bei der Finanzierung von NGOs in der Schweiz und im Ausland
zum Tragen kommen, und wirksame Kontrollvorschriften zu
erlassen. Ausserdem muss eine eigene Bestimmung zum Anti-
semitismus in diese Rechtsgrundlagen aufgenommen werden,
die sich auf die Definition der IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance) bezieht.

Mitunterzeichnende: Binder, Gafner, Glarner, Imark, Nanter-
mod, Pfister Gerhard, Sauter, von Siebenthal (8)

20.4560 n Ip. Python. Rechtfertigen Klimanotstand und 
öffentliche Gesundheit eine Regulierung der Werbung?  
(16.12.2020)

Die Stadt Grenoble entschied 2014, jegliche kommerzielle Wer-
bung auf öffentlichem Grund zu verbieten, was damals für gros-
ses Aufsehen sorgte. Der Entscheid der Behörden beruhte auf
einer einfachen Feststellung: Kommerzielle Werbung verleitet
die Bürgerinnen und Bürger zu einem extremen Konsumverhal-
ten, das mit den beschränkten Ressourcen unseres Planeten
nicht vereinbar ist. Werbung auf öffentlichem Grund wird zudem
oft als visuelle Verschmutzung wahrgenommen, die das archi-
tektonische Erbe und die Landschaft verschandelt. Werbung
verfolgt das Ziel, Produkte zu fördern, die man meist nicht
braucht und die oft schädlich sind sowohl für das Klima (über-
mässiger Konsum, hohe CO2-Bilanz) als auch für die Gesund-
heit (stark veränderte Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt,
giftige Reinigungsmittel, Kosmetika mit hormonaktiven Substan-
zen usw.).

Die Werbung, die gesundheitsschädigende Produkte (Alkohol,
Tabakprodukte usw.) anpreist, ist heute in verschiedenen
Gesetzen reguliert.

In diesem Zusammenhang scheint es angebracht, darüber
nachzudenken, in welcher Form Werbeprozesse auf öffentli-
chem Grund verboten werden können. Der Bundesrat wird
daher gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Gibt es eine Möglichkeit, kommerzielle Werbung auf öffentli-
chem Grund auf Bundesebene zu regulieren, wenn man
bedenkt, dass es bereits Vorschriften für Werbung im Bereich

von gesundheitsschädigenden Produkten (Alkohol, Zigaretten
usw.) gibt? Welches ist der gesetzliche Spielraum?

2. Ist ein Verbot von Werbung auf Flächen, die von ehemaligen
Regiebetrieben des Bundes bewirtschaftet werden (Bahnhöfe,
Postautos usw.), denkbar?

3. Ist es denkbar, den Einsatz von hintergrundbeleuchteten
Anzeigetafeln und Bildschirmen zu verbieten, wenn man
bedenkt, dass diese unverhältnismässig viel Energie verbrau-
chen und mit den Klimazielen der Schweiz nicht vereinbar sind?

Mitunterzeichnende: Brélaz, Clivaz Christophe, Porchet (3)

20.4561 n Po. Cattaneo. Wasserkraftwerke und Stauseen 
für die Fotovoltaik-Produktion nutzen  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, auf nationaler Ebene eine Unter-
suchung durchzuführen über das Potenzial, das mit der Nut-
zung der Oberflächen von Wasserkraftwerken und Stauseen für
die Produktion von Sonnenstrom verbunden ist. Untersucht
werden soll auch, ob allenfalls allfällige Gesetzesänderungen
erforderlich sind. In jüngster Zeit wurden auf der Albigna-Stau-
mauer im Bergell (GR) und auf dem Wasserspiegel des Lac des
Toules im Wallis Photovoltaikanlagen erstellt. Diese Anlagen
sind praktische Beispiele dafür, wie sinnvoll eine solche Nut-
zung ist.

Mitunterzeichnende: Borloz, Bourgeois, Candinas, Farinelli,
Giacometti, Jauslin, Marchesi, Nordmann, Nussbaumer, Rini-
ker, Romano, Rösti, Storni (13)

20.4562 n Po. Wasserfallen Christian. Umsetzungsdauer für 
vom Parlament beschlossene Infrastrukturprojekte  
(16.12.2020)

Bevölkerungswachstum, Verdichtung beim Wohnungsbau und
die Energiepolitik erfordern viele Veränderungen der Verkehrs-
infrastruktur, sei es beim öffentlichen Verkehr, bei der Strassen-
mobilität oder beim Langsamverkehr. Der Schweiz stehen die
Bundesfonds (NAF, BIF) zur Verfügung, um die Finanzierung
von Verkehrsinfrastrukturprojekten zu garantieren. Zunächst
debattiert und entscheidet das Parlament alle vier Jahre über
die zu finanzierenden Projekte und Etappen für Schiene und
Strasse. Anschliessend setzt der Bundesrat diese Projekte
dann um, indem er diese selber umsetzt oder finanziert. Kürz-
lich hat das UVEK zudem die Verordnung über die Agglomerati-
onsprogramme angepasst, um bei der Prioritätensetzung den
Umsetzungsgrad der laufenden Projekte durch die Städte und
Kantone zu berücksichtigen. Während die Überwachung der
Umsetzung der städtischen und kantonalen Projekte also erst
vor kurzem eingeführt worden ist, gibt es keine entsprechende
Analyse der Umsetzungsdauer von Bundesprojekten.

Um diese Lücke zu schliessen und eine klare Information über
die Umsetzungsdauer der vom Parlament beschlossenen Pro-
jekte zu erhalten, ist der Bundesrat für die Berichterstattung
über diese in seine Zuständigkeit fallenden Infrastrukturprojekte
zuständig.

In regelmässigen Berichterstattungen sollte der Bundesrat ins-
besondere für jeden Verkehrsträger angeben, wie lange die
durchschnittliche Umsetzungsdauer zwischen der Verabschie-
dung durch das Parlament und der Inbetriebnahme des Pro-
jekts dauert.

Zudem wird der Bundesrat gebeten, die Massnahmen, die er im
Bereich der Raumplanung (Sachplan, Strategie Nachhaltigen
Entwicklung, Bodenstrategie usw.) getroffen hat oder zu treffen
beabsichtigt, in den Bericht aufzunehmen. Es ist anzugeben,
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wie sich diese Massnahmen auf die vom Parlament beschlos-
senen Verkehrsinfrastrukturprojekte auswirken.

20.4563 n Mo. Hess Erich. Bezug übermässiger Personal-
leistungen bei Skyguide ein Ende setzen, denn das Risiko 
trägt der Steuerzahler  (16.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, geeignete Massnahmen zu tref-
fen, um die Struktur der Personalkosten bei Skyguide grundle-
gend zu überarbeiten. Mit dem Ziel die Kostenstruktur zu
verschlanken, hat der Bundesrat namentlich dafür zu sorgen,
dass die Personalleistungen verstärkt den heutigen Gegeben-
heiten angepasst und diese nicht die Grenzen der Bundesper-
sonalverordnung überschreiten.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bircher, Egger Mike, Gie-
zendanner, Glarner, Huber, Matter Thomas, Nicolet, Reimann
Lukas, Schwander (10)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4564 n Ip. Fridez. Lachgas als Partydroge. Auch in der 
Schweiz ein Problem?  (17.12.2020)

Die französischen Medien haben über - manchmal schwere -
gesundheitliche Probleme berichtet, die bei der Verwendung
von Distickstoffmonoxid, besser bekannt als Lachgas, als Party-
droge auftreten.

Genannt werden Orientierungsstörungen, Schwindel, Unwohl-
sein mit Ohnmacht, manchmal Erstickungsanfälle und bei wie-
derholtem Gebrauch Herzprobleme sowie psychiatrische und
neurologische Störungen. Kombiniert mit anderen Drogen oder
mit Alkohol sind die Auswirkungen natürlich noch schwerwie-
gender. Bei wiederholter Verwendung kann das Lachgas
anscheinend auch abhängig machen.

Es scheinen vor allem Jugendliche zu sein, die von dieser
Modedroge und ihrer flüchtigen, euphorisierenden Wirkung
angezogen werden und sie inhalieren.

Das Produkt ist anscheinend leicht erhältlich, da es in Form von
kleinen Kartuschen oder Gasflaschen im freien Handel verkauft
wird.

Kann der Bundesrat darüber informieren, ob es solche Phäno-
mene auch in der Schweiz gibt, welche Relevanz sie in Bezug
auf die öffentliche Gesundheit haben und welche Massnahmen
allenfalls getroffen wurden oder getroffen werden sollten?

Ich danke dem Bundesrat schon im Voraus für seine Antwort.

20.4565 n Ip. Fridez. Zulage für jedes Kind in der Schweiz. 
Ziel erreicht?  (17.12.2020)

In seiner Antwort auf die Anfrage 13.1017 "Werden in der
Schweiz nun für alle Kinder Familienzulagen ausgerichtet?"
hielt der Bundesrat fest, es sei trotz der Ausweitung der Gesetz-
gebung über die Familienzulagen, namentlich ihrer Öffnung für
Selbstständigerwerbende, nicht ganz auszuschliessen, dass
unter Umständen weiterhin Lücken bestehen könnten und
bestimmte Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu den Zula-
gen haben könnten. Ich wies damals auf das Beispiel einer
krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung während mehr als
drei Monaten hin, was für den unselbstständig erwerbstätigen
Elternteil den Verlust des Anspruchs auf eine Kinderzulage
nach sich zieht. Ist der andere Elternteil, aus welchen Gründen
auch immer, nicht in der Lage, Anspruch auf diese Zulage zu
erheben und so den vorübergehenden Verlust des Anspruchs
des kranken Elternteils zu ersetzen, so kann der Anspruch auf

die Zulage ausgesetzt werden. In seiner damaligen Antwort
erläuterte der Bundesrat die Lösung im vorliegenden Fall; diese
würde einen Behördengang bedingen, der den betroffenen Per-
sonen nicht unbedingt bekannt ist. Um sich eingehender mit der
Frage zu befassen und mögliche Lücken ganz zu schliessen,
legte der Bundesrat nahe, ein Postulat einzureichen mit dem
Auftrag, "zu prüfen, ob bundesrechtliche Lösungen vorgeschla-
gen werden könnten, um diese Lücke zu schliessen."

Ein solches Postulat wurde 2015 eingereicht, aber bekämpft
und vom Nationalrat abgelehnt.

Mit dieser Interpellation frage ich den Bundesrat, ob sich in die-
ser Sache etwas getan hat und ob er bestätigen kann, dass
unser Land über ein angepasstes und genügendes soziales
Netz verfügt, dank welchem heute davon ausgegangen werden
kann, dass in der Schweiz keine Kinder und Jugendlichen mehr
der Ausrichtung einer Zulage verlustig gehen könnten.

Ich danke dem Bundesrat im Voraus für seine Antwort.

20.4566 n Ip. Fridez. Für ein Verbot der Bombardierung von 
städtischen und bevölkerten Gebieten  (17.12.2020)

Die Zeiten traditioneller Kriege, in denen sich zwei feindliche
Armeen auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden, sind
Geschichte. Heute werden vermehrt hybride Kriege geführt,
und die Kämpfe unserer Zeit werden mehr und mehr in städti-
schen Gebieten ausgetragen. Der Einsatz von Explosivwaffen,
seien es Bomben, Lenkwaffen oder Raketen, verursacht mas-
sive Zerstörungen und fordert unzählige Todesopfer und
Schwerverletzte in der Zivilbevölkerung. Trauriges Zeugnis
davon legen die jüngsten Kriege in Syrien und im Jemen ab.

Letzten Oktober kamen Vertreterinnen und Vertreter von 133
Staaten in Wien zur "Internationalen Konferenz zum Schutz der
Zivilbevölkerung in der städtischen Kriegsführung" zusammen.
Seither sind diplomatische Verhandlungen in Gang gekommen,
die in eine internationale politische Erklärung münden sollten.

Bekanntlich spielt unser Land in diesem Prozess eine aktive
Rolle. Das ist zu begrüssen und drängt sich geradezu auf ange-
sichts der humanitären Tradition der Schweiz, ihrer Stellung als
Depositarstaat der Genfer Abkommen und ihres beständigen
Kampfes für den Frieden und ein friedliches Zusammenleben.

Dazu meine Fragen:

- Kann der Bundesrat Auskunft über den Fortschritt der Ver-
handlungen zu diesem aktuellen Thema geben, und ist er
bereit, bei der Ausarbeitung der internationalen politischen
Erklärung für ein Verbot der Bombardierung von städtischen
Gebieten eine Hauptrolle zu spielen?

- Beabsichtigt der Bundesrat, öffentlich möglichst bald eine
starke und klare Haltung zum Ausdruck zu bringen, um dank
der Glaubwürdigkeit, die die Schweiz bei derartigen Themen
geniesst, zur Schaffung einer positiven Dynamik beizutragen,
die rasch zahlreiche Staaten dazu bewegt, die Erklärung zu
unterschreiben und sich entsprechend einzusetzen?

Ich danke dem Bundesrat für die Beantwortung dieser Fragen.

20.4567 n Ip. Locher Benguerel. Jugendarbeitslosigkeit 
entgegenwirken  (17.12.2020)

Der erfolgreiche Abschluss einer Berufslehre ist gleichbedeu-
tend mit dem Start ins Berufsleben, legt den Grundstein für ein
eigenständiges Leben und eröffnet Perspektiven für den weite-
ren beruflichen Weg und das lebenslange Lernen. Ein schlech-
ter Start ins Berufsleben schmälert die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt mit langfristigen Folgen. Die Verantwortlichen zei-



535

gen bereits heute eine grosse Sensibiltät für dies Schnittstelle
II. Durch den prognostizierten wirtschaftlichen Einbruch als
Folge der Covid- 19 Krise ist zunehmend mit verstärkter
Jugendarbeitslosigkeit und negativen Effekten für Berufseinstei-
gerinnen und- einsteiger zu rechnen. Dies zeigt auch eine Stu-
die des EHB vom Herbst 2020 welche zum Schluss kommt,
dass sich eine schlechte Beschäftigungssituation zum Zeitpunkt
des Ausbildungsabschlusses negativ auf den Berufseinstieg
auswirkt.

Deshalb braucht die Schnittstelle Lehrabgang und Einstieg ins
Berufsleben weiterhin einen verstärkten Fokus. Dies sowohl mit
der Perspektive der Lehrabschlüsse 2021 als auch einer länger-
fristigen Perspektive, denn die Folgen der Covidkrise werden
die Wirtschaft noch längerfristig betreffen.

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. Wie viele Lehrabgänger*innen sind derzeit ohne Arbeit oder
Anschlusslösung?

2. Wie sieht diese Zahl im Vergleich zu den letzten fünf Jahren
aus und welche Entwicklung erwartet der Bundesrat in den
nächsten zwei Jahren?

3. Welche Instrumente bestehen bereits für den Berufseinstieg
bei Lehrabgänger*innen auf Ebene der Bildung als auch Ebene
des Arbeitsmarktes?

4. Welche zusätzlichen Massnahmen ergreift der Bundesrat,
um einen Anstieg arbeitsloser Abgänger*innen zu verhindern?

5. Ist die Taskforce Berufsbildung 2030 auch mit der Schnitt-
stelle II betraut?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Brunner, de
Montmollin, Eymann, Fivaz Fabien, Gutjahr, Kutter, Munz, Piller
Carrard, Python, Reynard, Stadler, Studer, Trede, Wasserfallen
Christian (16)

20.4568 n Mo. Quadri. Der politische Islam soll auch in der 
Schweiz ein Straftatbestand werden  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzesentwurf vorzule-
gen - nach dem Modell des von der österreichischen Regierung
vorgelegten Entwurfs -, um in der Schweiz den Straftatbestand
"politischer Islam" einzuführen.

Mitunterzeichner: Marchesi (1)

20.4569 n Ip. Atici. Besonders vulnerable Gruppen. Erwei-
terter Auftrag an die Swiss National Covid-19-Science Task 
Force  (17.12.2020)

1. Der Erfolg der Pandemie-Bekämpfung hängt entscheidend
davon ab, wie gut es gelingt, auch die schwächsten Gruppen in
unserer Gesellschaft zu erreichen und ihnen ein menschenwür-
diges Dasein zu ermöglichen. Gibt es eine Gesamtsicht und
Koordination der Massnahmen, um dem in Artikel 12 der Bun-
desverfassung verankerten Anspruch auf Hilfe und Betreuung
für Menschen in Not gerecht zu werden?

2. Welche Hilfswerke sind neben den Kantonen aktiv, um
besonders vulnerable Gruppen, die teilweise nicht als Unter-
nehmen konstituiert und nicht ins Sozialversicherungssystem
integriert sind, mit Hilfe, Betreuung und Massnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie zu erreichen? Welche Erfahrungen
machen sie?

3. Wird der Bundesrat der Swiss National COVID-19 Science
Task Force einen erweiterten Auftrag erteilen, damit diese -
unter Einbezug der bisher stark untervertretenen Sozialwissen-
schaften - die spezifische Betroffenheit besonders verletzlicher

Gruppen der Gesellschaft durch die Covid-19 Krise identifiziert?
Namentlich jene, die durch die bisher ergriffenen Massnahmen
im Kampf gegen Armut, soziale Ausgrenzung und die Pande-
mie nur ungenügend erreicht wurden?

4. Stellt die Task Force fest, dass die Kantone ihrer verfas-
sungsmässigen Pflicht, für ein menschenwürdiges Dasein aller
zu sorgen, nicht ausreichend nachkommen: Wird der Bundesrat
in diesem Fall bedarfsorientiert und subsidiär weitere Massnah-
men durch den Bund einleiten?

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Nussbaumer, Piller Carrard,
Pult, Storni, Trede, Wettstein (7)

20.4570 s Ip. Müller Damian. Durchgangsbahnhof Luzern. 
Droht eine Etappierung?  (17.12.2020)

Gemäss Beiblatt zum Sachplan Verkehr OB 5.1 Raum Luzern
soll in einer ersten Etappe ein Kopfbahnhof erstellt werden und
erst in einer zweiten Etappe ein Durchgangsbahnhof. Diese
Aussage hat in der Zentralschweiz erhebliche Irritationen und
Fragen aufgeworfen. In der bereits längeren Planungsge-
schichte zum Ausbau des Luzerner Bahnnetzes wurde von
allen Partnern klar festgehalten, dass nur ein Durchgangsbahn-
hof den vollen verkehrlichen Nutzen bringen kann und sein
Kosten-Nutzen-Verhältnis bedeutend höher als der Bau anderer
Lösungen ist. Die Luzerner Regierung und der Luzerner Stadt-
rat sind besorgt, dass mit einer Etappierung auf längere Zeit
zwei Kopfbahnhöfe nebeneinander existieren würden, die
sowohl im regionalen wie auch im nationalen Verkehr bei Wei-
tem nicht den gleichen Nutzen wie ein Durchgangsbahnhof
bringen würde. Gemäss Aussagen des Bundesamtes für Ver-
kehr wird weiterhin ein Durchgangsbahnhof geplant, doch wird
auch von dieser Seite von einzelnen Etappen gesprochen.

Wir danken für eine Klärung in der Frage und bitten den Bun-
desrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Bestehen Absichten, den Bau des Durchgangsbahnhofs
Luzern zu etappieren und in einer ersten Etappe einen weiteren
Kopfbahnhof zu bauen?

2. Was ist unter einer Etappierung zu verstehen? Ist damit eine
baulich bedingte Realisierungsabfolge gemeint oder eine
eigentliche auch finanziell begründete Etappierung?

3. Sind die laufenden Arbeiten auf Kurs?

4. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Partnern?

Mitunterzeichnende: Dittli, Gmür-Schönenberger, Wicki (3)

20.4571 s Ip. Rechsteiner Paul. Unterdotierung der Arbeits-
inspektorate und Aufsichtsfunktion des Bundes  
(17.12.2020)

Die Covid-19-Pandemie hat die gravierende Unterdotierung der
Arbeitsinspektorate erneut sichtbar gemacht (vgl. auch ARV/
DTA 2020 S. 183ff.). Diese widerspricht nicht nur den minima-
len Anforderungen des heute besonders wichtigen Gesund-
heitsschutzes am Arbeitsplatz, sondern auch den gesetzlichen
Zielen und den internationalen Verpflichtungen. Dabei stechen
auch die enormen Unterschiede zwischen den Kantonen ins
Auge. Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Anerkennt er die Bedeutung des Gesundheitsschutzes am
Arbeitsplatz und damit verbunden die Notwendigkeit einer
genügenden personellen Ausstattung der Arbeitsinspektorate?
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2. Welche Massnahmen gedenkt er im Rahmen seiner Auf-
sichtsfunktion zu treffen?

3. Sieht er gegebenenfalls vor, die Eidgenössischen Arbeitsin-
spektorate wieder zu stärken?

4. Was hält er vom Vorschlag, die ausreichende Finanzierung
der Arbeitsinspektorate durch einen Prämienzuschlag zum
UVG zu gewährleisten?

5. Ist er bereit, Synergien durch die Zusammenarbeit mit den für
die Kontrollen der Arbeitsbedingungen und der Sozialversiche-
rungen zuständigen Instanzen zu prüfen?

20.4572 s Mo. Zanetti Roberto. Verkürzung der Frist zur 
Abgrenzung von Neubauten zu bestehenden Bauten 
bezüglich steuerlicher Abzugsfähigkeit von Investitionen, 
die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen  
(17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen zu
schaffen, damit eine Verkürzung und Harmonisierung der Frist
zur Abgrenzung von Neubauten zu bestehenden Bauten bezüg-
lich steuerlicher Abzugsfähigkeit von Investitionen, die dem
Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, erreicht wird.

Mitunterzeichnende: Ettlin Erich, Germann, Wicki, Zopfi (4)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

20.4573 s Mo. Français. Führerausweis ab 16 Jahren für 
vierrädrige Leichtmotorfahrzeuge  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 6 der Verkehrszulas-
sungsverordnung (VZV) dahingehend zu ändern, dass das Füh-
ren von vierrädrigen Leichtmotorfahrzeugen mit einer
Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 km/h ab 16 Jahren
erlaubt ist. Dies, damit die für die verschiedenen Verkehrsteil-
nehmerinnen und teilnehmer geltenden Vorschriften besser auf-
einander abgestimmt sind und sich die Schweizer Regeln
denjenigen der Nachbarländer annähern.

Mitunterzeichnende: Bauer, Burkart, Dittli, Gapany, Germann,
Jositsch, Juillard, Michel, Müller Damian, Rechsteiner Paul,
Salzmann, Sommaruga Carlo, Stöckli, Wicki (14)

20.4574 s Mo. Gapany. Sozialversicherungsschutz für Bau-
ernfamilien. Risikovorsorge für auf dem Betrieb arbeitende 
Ehepartnerinnen und Ehepartner  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, unverzüglich das Landwirt-
schaftsgesetz so zu ändern, dass der Sozialversicherungs-
schutz von auf dem Betrieb mitarbeitenden Ehegattinnen und -
gatten verbessert wird und die Risiken bei Krankheit, Unfall
oder Invalidität namentlich für die Bäuerinnen reduziert werden.

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti,
Gmür-Schönenberger, Graf Maya, Hegglin Peter, Herzog Eva,
Maret Marianne, Thorens Goumaz (8)

20.4575 s Mo. Levrat. Vorbereitung der Einführung einer 
Digitalsteuer  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zu einem Erlass
der Bundesversammlung vorzulegen, der die Besteuerung der
digitalen Wirtschaft vorsieht für den Fall, dass die Verhandlun-
gen im Rahmen der OECD zu diesem Thema im Juni 2021
nicht zu einem Ergebnis führen sollten. Diese Bestimmungen
sollen insbesondere die grossen Technologiekonzerne (GAFA)
betreffen, die dank ihren multinationalen Strukturen und Steuer-

vereinbarungen die Zahlung von Steuern vermeiden. Die
Schweizer Gesetzgebung ist mit den Nachbarländern und den
Staaten der EU zu koordinieren.

Mitunterzeichnende: Rechsteiner Paul, Thorens Goumaz,
Zanetti Roberto (3)

20.4576 s Mo. Hegglin Peter. Die Covid-19-Schulden sollen 
verträglich abgebaut werden  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, untenstehende Gesetzesände-
rung zum Covid-19-Schulden-Abbau vorzunehmen.

1 Mit dem Rechnungsabschluss des Jahres 2020 wird der
negative Saldo des Amortisationskontos nach Artikel 17a im
Umfang von zwei Dritteln mit dem positiven Saldo des Aus-
gleichskontos nach Artikel 16 verrechnet.

2 Der verbleibende Fehlbetrag des Amortisationskontos wird
mittels Einsparungen nach Artikel 17b Absatz 1 ausgeglichen.

3 Die Frist für den Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrags auf
dem Amortisationskonto wird nach Artikel 17b Absatz 3 auf 12
Jahre erstreckt.

Mitunterzeichnende: Bischof, Dittli, Engler, Ettlin Erich, Rieder,
Würth (6)

20.4577 s Ip. Sommaruga Carlo. Vertrag der UNO über das 
Verbot von Kernwaffen. Gedenkt der Bundesrat, dem Wil-
len des Parlamentes Folge zu leisten?  (17.12.2020)

Am 7. Juli 2017 stimmte die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen
(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) zu.

Im Juni 2018 nahm der Nationalrat die Motion 17.4241 an; sie
verlangt vom Bundesrat, den Vertrag möglichst rasch zu unter-
zeichnen und ihn dem Parlament zur Ratifizierung zu unterbrei-
ten. Der Ständerat wies in seinem Bericht von Juni 2018 die
vom Bundesrat vorgebrachten Einwände zurück und nahm die
Motion im Dezember 2018 ebenfalls an. Bis heute hat der Bun-
desrat kein Verfahren eingeleitet, um die Motion umzusetzen.

Anfang April 2019 entschied der Bundesrat, vertieft über einen
allfälligen Beitritt der Schweiz zum TPNW nachzudenken und
bis Ende 2020 einen weiteren Bericht vorzulegen. Die Bedenk-
zeit wollte er nutzen, um hinsichtlich der letzten Entwicklungen
der internationalen Politik und der Sicherheitspolitik Bilanz zu
ziehen. Das Besondere daran war, dass der Bericht sich auf ein
verwaltungsexternes Gutachten unter Beizug von ausländi-
schen Fachleuten abstützen sollte.

Dieser zusätzliche Bericht liegt bis heute nicht vor. Der Bundes-
rat verschob ihn wiederholt und machte dessen Erstellung
anstatt von einer eigenen Politik von Ereignissen und Stellung-
nahmen von Drittländern abhängig, über die er keine Kontrolle
hat.

Unterdessen wurde der TPNW von 50 Ländern ratifiziert und
wird im Januar 2021 in Kraft treten.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass der Bundesrat
sich zu den folgenden Fragen äussert:

1. Das Parlamentsgesetz räumt dem Bundesrat zwei Jahre ein,
um eine Motion zu erfüllen. Diese Frist ist unterdessen abgelau-
fen, ohne dass der Bundesrat die Unterzeichnung und die Rati-
fizierung an die Hand genommen hat. Wie gedenkt der
Bundesrat, dem Willen des Parlaments Folge zu leisten?

2. Aus welchem Grund folgt der Bundesrat in Bezug auf die
Ratifizierung des TPNW nicht seinem Credo "Aussenpolitik ist
Innenpolitik", wie er dies bei seiner Positionierung zum Migrati-
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onspakt getan hat, zumal beim TPNW das Parlament klar Stel-
lung bezogen hat und die Bevölkerung dem Vertrag
mehrheitlich positiv gegenübersteht?

3. Unterscheidet sich die Neutralität der Schweiz so stark von
der Neutralität anderer neutraler Staaten wie Irland oder Öster-
reich, dass dies zur Folge hat, dass sie sich von den Grundprin-
zipien des humanitären Völkerrechts wie die Beseitigung von
Massenvernichtungswaffen, auf die das IKRK uns immer wieder
hinweist, entfernt?

4. Welche Schritte haben die verwaltungsinternen Fachleute
zur Klärung der seit Juni 2018 offenen Fragen unternommen?

5. Der Bundesrat beabsichtigt, externe Fachleute aus dem Aus-
land beizuziehen, um die politische Positionierung der Schweiz
zu erarbeiten. Soll die humanitäre, neutrale und unabhängige
Vision der Schweiz in Bezug auf die nukleare Abrüstung auf der
Meinung einiger ausländischer Fachleute abstützen? Wären ein
Entscheid unseres Parlaments sowie die Ressourcen und das
Wissen unserer Diplomatie und unserer Verwaltung, namentlich
im Bereich der Abrüstung, als Grundlage nicht angebrachter?

6. Wie erklärt der Bundesrat die Haltung der Schweiz in Bezug
auf die nukleare Abrüstung auf internationaler Ebene? Denn
diese hat in den letzten drei Jahren um 180 Grad gedreht, d. h.
die Schweiz ist von einer aktiven Befürworterin der nuklearen
Abrüstung zu einem Land geworden, das die Haltung der fünf
offiziellen Atommächte unterstützt, was in komplettem Wider-
spruch zum Willen unserer beiden Parlamentskammern steht.

7. Ist die Tatsache, dass der Bundesrat dieses Geschäft vor
sich hinschiebt, so zu deuten, dass es die Meinung vertritt, dass
die Schweiz zur Wahrung der Sicherheit auf die Nuklearwaffen
der Nato-Mitgliedländer angewiesen ist?

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti,
Français, Herzog Eva, Jositsch, Levrat, Mazzone, Rechsteiner
Paul, Stöckli, Thorens Goumaz, Zanetti Roberto, Zopfi (12)

20.4578 s Ip. Carobbio Guscetti. Wann ratifiziert die 
Schweiz das IAO-Übereinkommen Nr. 190 über die Beseiti-
gung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt?  
(17.12.2020)

Das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der
Arbeitswelt wurde am 21. Juni 2019 angenommen. Damit
wurde zum ersten Mal überhaupt auf internationaler Ebene ein
Instrument geschaffen, das anerkennt, dass jede und jeder das
Recht auf einen Platz in einer Arbeitswelt hat, die auf Würde
und gegenseitiger Achtung basiert und frei von Gewalt und
Belästigung ist. Das Übereinkommen schliesst alle mit ein, d. h.
dass der Schutz für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
unabhängig von ihrem Vertragsstatus gilt. Weiter werden
geschlechterspezifische Gewalt und Belästigung besonders
hervorgeben, so die häusliche Gewalt, die einen Einfluss auf
die Produktivität, die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer hat. Das Übereinkommen gilt
zudem für die privaten und die öffentlichen Sektoren sowie für
die formelle und die informelle Wirtschaft. Der Schutz vor
Gewalt und Belästigung gilt nicht nur am eigentlichen Arbeits-
platz, sondern erstreckt sich unter anderem auch auf den
Arbeitsweg, die Örtlichkeiten für die Pausen und die arbeitsbe-
zogenen Fahrten.

Bis heute wurde das Übereinkommen von Uruguay, Namibia
und Fidschi ratifiziert. Somit wird das Übereinkommen am 25.
Juni 2021 in Kraft treten. Zahlreiche weitere Länder haben den

Text des Übereinkommens den zuständigen Behörden zur Prü-
fung übermittelt.

Es ist wichtig, dass auch die Schweiz sich den internationalen
Bestrebungen, Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt zu
verhindern und zu bekämpfen, anschliesst. Wenn man aner-
kennt, dass es sich um ein weltweites Problem handelt und
dass die Arbeitswelt heute schon oft nicht mehr an den Landes-
grenzen aufhört, ist es grundlegend, dieses internationale
Instrument zu nutzen und sich gemeinsam für bessere Bedin-
gungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzusetzen.

In Zusammenhang mit diesen Überlegungen bitte ich den Bun-
desrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Beabsichtigt der Bundesrat, das IAO-Übereinkommen über
die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt
baldmöglichst zu unterzeichnen und das Ratifizierungsverfah-
ren in die Wege zu leiten?

2. Falls ja, welches sind die nächsten Schritte?

3. Plant der Bundesrat weitere Massnahmen zur Bekämpfung
der Belästigung am Arbeitsplatz?

20.4579 s Mo. Graf Maya. Pflanzenschutzmittel, die für Men-
schen, Insekten oder Gewässerlebewesen toxisch sind. 
Keine Zulassung mehr für die nichtberufliche Anwendung  
(17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt,

1. Pflanzenschutzmittel (PSM) für die nicht-berufliche Anwen-
dung nicht mehr zuzulassen, die für Menschen, Insekten oder
Gewässerlebewesen toxisch sind,

2. Alle PSM, die zum Verkauf an bzw. zur Anwendung durch
Hobby-Anwender zugelassen bleiben, auf einer Positivliste auf-
zuführen und laufend zu aktualisieren. Die Liste soll auf die
Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sein, heutigen Anfor-
derungen an die Transparenz und Benutzerfreundlichkeit sol-
cher Datenbanken entsprechen und sich am Ziel der
Risikoreduktion orientieren,

3. Sicher zu stellen, dass dem Anwendungsbereich entspre-
chend die für Hobby-Anwender zugelassenen PSM in kleinen
Gebinden verkauft werden ("ready-to-use").

Mitunterzeichnende: Baume-Schneider, Carobbio Guscetti,
Herzog Eva, Jositsch, Mazzone, Rechsteiner Paul, Sommaruga
Carlo, Stöckli, Thorens Goumaz, Zanetti Roberto, Zopfi (11)

20.4580 n Ip. Graf-Litscher. Corona zeigt den Handlungsbe-
darf bei der digitalen Transformation im Gesundheitswesen 
auf  (17.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie schätzt der Bundesrat den Stand der Umsetzung der
Strategie eHealth 2.0 ein?

2. Wieso wurden bei rund einem Drittel der Ziele noch keine
Massnahmen in Angriff genommen? Wie haben die Absender
der Strategie, das EDI und die GDK, auf den ungenügenden
Stand der Umsetzung reagiert? Wurden Massnahmen ergrif-
fen?

3. Muss die Strategie eHealth 2.0 aufgrund der Erfahrungen der
Corona-Krise angepasst werden, z.B. bezüglich der Meldung
von Daten wie Anzahl Ansteckungen oder bezüglich Intensiv-
pflegeplätze und verfügbarem Personal?

4. Haben das BAG und eHealthSuisse genügend digitale und
medizinische Kompetenzen, um zeitnah gesetzgeberische Ent-
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würfe für die digitale Transformation im Gesundheitswesen und
für den Relaunch des ePatientendossiers EPD zu erarbeiten?

5. Wieso wurde der partizipative Ansatz, der sich bei der Erar-
beitung des EPD bewährt hat, in den letzten Jahren nicht wei-
tergeführt?

6. Ist der Bundesrat bereit, die Stakeholder zu einem runden
Tisch "digitale Transformation im Gesundheitswesen" einzula-
den?

7. Wann wird der Bundesrat Ziel 48 der Legislaturplanung, den
"Massnahmenplan zur Umsetzung der digitalen Transformation
im Gesundheitswesen", verabschieden? Wird er die Stakehol-
der in die Erarbeitung einbinden?

20.4581 n Mo. Porchet. Frankenkäufe im Ausland mit einer 
Abgabe belegen  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, alle Käufe von Schweizerfran-
ken mit einer Abgabe zu belegen. Die Höhe der Abgabe ist so
festzulegen, dass die Wirkung auf den Schweizerfranken
erheblich ist und sich der Franken gegenüber dem Euro verbil-
ligt. Die Abgabe soll als Lenkungsabgabe gestaltet werden und
nicht zusätzliche Einnahmen bewirken.

Mitunterzeichnerin: Wasserfallen Flavia (1)

20.4582 n Ip. von Siebenthal. Covid-19-Schnelltests  
(17.12.2020)

1. Ist sich der Bundesrat bewusst, auf welcher Basis das PCR
Testverfahren läuft und dass die Testresultate keine klare Aus-
sage liefern, ob die Person nun wirklich mit einem Covid-19
Virus infiziert wurde.

2. Wenn eine Person ein positives Testergebnis aufzeigt, sollte
diese Person nochmals eingehend untersucht werden, um fest-
zustellen, was wirklich vorliegt.

Wie stellt sich der Bundesrat zu diesem Vorgehen?

3. Wie begründet der Bundesrat seine Massnahmen, wenn die
Basis solcher Entscheide auf sehr wackligen Füssen steht?

4. Welche alternativen Massnahmen kann der Bundesrat auf-
grund dieser Sachlage in Angriff nehmen?

20.4583 n Ip. von Siebenthal. Covid-19 Statistiken  
(17.12.2020)

1. Welche Massnahmen kann der Bundesrat vornehmen, damit
die Verbreitung von Covid-19 Statistiken nur mit Vergleichszah-
len gemacht werden kann und damit unnötige Ängste und Ver-
unsicherung in Bevölkerung vermieden werden kann?

2. Todesstatistik im Zusammenhang mit Covid-19: Wenn eine
Person bei einem Autounfall ums Leben kam, aber festgestellt
wurde, dass sie ein positives Covid-19 Testergebnis hatte, wird
diese Person dann zu der Covid-19 Todesstatistik gezählt?

3. Die Maskenpflicht ist nun schweizweit seit einigen Monaten
eingeführt worden. Gibt es auch eine Messung der Resultate
aus solchen Massnahmen?

Kann der Bundesrat das BAG veranlassen, hier ebenfalls eine
Statistik zu veröffentlichen, damit man sieht, was diese Mass-
nahme bewirkt hat.

4. Wenn eine Massnahme erwiesenermassen keinen oder nur
sehr beschränkten Erfolg aufweist, wird der Bundesrat diese
dann wieder rückgängig machen?

20.4584 n Po. von Siebenthal. Wirksame Massnahmen zur 
Offenhaltung der Weideflächen im Sömmerungsgebiet  
(17.12.2020)

Es ist ein Erschwernisbeitrag für Sömmerungsalpen mit bis zu
40 Normalstössen zu prüfen, welcher vom BAFU geleistet wird,
um den enormen personellen und materiellen Aufwand zum
Schutz der Nutztiere und die Offenhaltung sicher zu stellen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bulliard, Candinas,
Dettling, Gafner, Giacometti, Locher Benguerel (7)

20.4585 n Ip. von Siebenthal. Selbstversorgung der 
Schweiz und ihre Pflichtlager  (17.12.2020)

Wegen schrumpfender Anbaufläche (ökologische Kompensa-
tion, Landschaftsschutz usw.) und sinkender Produktivität (bio-
logischer Anbau, Verbot von Pestiziden usw.) wird der
Selbstversorgungsgrad der Schweiz immer kleiner. Die Abhän-
gigkeit vom Ausland für Nahrungsmittel wächst mit den folgen-
den negativen Folgen:

- Die importierten Rohstoffe fehlen bei den Völkern, die regel-
mässig Hungersnöte erleben. Die Qualität der Rohstoffe ist
nicht mehr gewährleistet, weil es weit weg produziert wurde.

- Die Transport- und ökologischen Kosten steigen.

Mit den heute steigenden Weltpreisen für Rohstoffe (Weizen,
Reis, usw.) und dem knappen Angebot aufgrund des Klimawan-
dels (Dürre) werden diese Effekte noch verschärft. Hinzu kom-
men die Auswirkungen der COVID19-Krise: Fehlende
Arbeitskräfte für die Ernte, Versagens der Versorgungskette bis
zum Verbrauchermarkt. Ein kleiner Selbstversorgungsgrad ist
für die Unabhängigkeit der Schweiz gefährlich. Da die Schweiz
keinen direkten Zugang zum Meer hat, kann sie unter Druck
geraten, falls die Nachbarländer ihre Grenzen schliessen. Dies
haben wir im Frühling mit der Corona-Krise erlebt.

Würden wir gleichzeitig dazu noch einen Ernteausfall in der
Schweiz erleben, hätten wir definitiv ein Problem. Eine Kumula-
tion von negativen Umständen könnte unweigerlich zu einem
Ernstfall führen, doch dann würden unsere Pflichtlager mit dem
heutigen Bestand nicht ausreichen. Pflichtlager mit dem Versor-
gungszeitraum von einem Jahr kosten nicht viel. Zudem beste-
hen bereits alle Infrastrukturen (z.B. Kornsilos, sie stehen
einfach noch leer).

Gerne ersuche ich den Bundesrat um die Beantwortung folgen-
der Fragen:

1. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass unter diesen
Umständen die Anbauflächen der Schweiz ausgedehnt werden
müssten, um die Pflichtlager zu erhöhen und so die Reserve
von vier Monaten wieder auf ein Jahr zu erhöhen, wie dies vor
einigen Jahren noch der Fall war?

2. Was wäre ein heutiger und zukünftig angemessener Selbst-
versorgungsgrad der Schweiz und wie liesse sich dieser erhö-
hen?

3. Welche Produkte sollten in grösserer Menge produziert und
gelagert werden?

4. Die Ernte 2021 ist wohl schon geplant oder bereits gepflanzt.
Inwiefern liesse sich bewerkstelligen, für die Ernte 2022 die
Pflichtlager aufzustocken?

5. Inwiefern ist die Schweiz von Grosskonzernen in Bezug
Saatgut abhängig? Wie könnte dies vermieden oder minde-
stens minimiert werden?
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20.4586 n Ip. Baumann. Wie wird die Umsetzung des Ver-
bots des Verkaufs gewisser Pestizide für die Privatanwen-
dung unterstützt?  (17.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Warum genau braucht der Bund für den Aufbau einer solchen
Datenbank 5 Jahre?

2. Wann und wie genau hat der Bund das Verkaufsverbot von
1250 Pestizid-Produkten für die Privatanwendung kommuni-
ziert?

3. Mit welchen rechtlichen Konsequenzen müssen die Ver-
kaufsstellen und das Verkaufspersonal rechnen, falls sie nach
dem 1. Januar 2021 Pestizide für die berufliche Anwendung an
Unberechtigte verkaufen?

4. Plant der Bundesrat eine gut sichtbare Kennzeichnung auf
den Verpackungen von Pestiziden, die dem Verkaufspersonal
und den Kunden eine rasche Unterscheidung in Produkte "für
die berufliche Anwendung" und "für die Anwendung durch
Laien" erlaubt? Wenn ja, ab wann? Wenn nein, warum nicht?

5. Plant der Bundesrat, in Verkaufsstellen künftig eine klare
(räumliche) Trennung von Pestiziden für die private und solche
für die berufliche Anwendung zu verlangen? Wenn ja, ab wann?
Wenn nein, warum nicht?

6. Wird der Bundesrat Pestizide für die Privatanwendung end-
lich nur noch in kleinen Gebinden und "ready to use" zulassen?
Wenn ja, ab wann? Wenn nein, warum nicht?

20.4587 n Ip. Baumann. Kulturlandverlust als Gefahr für die 
langfristige Versorgungssicherheit?  (17.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

Gemäss der Zielsetzung der Bodenstrategie soll ab 2050 netto
kein Boden mehr verbraucht werden. Wie hoch schätzt der
Bundesrat den Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche und
speziell an Fruchtfolgeflächen bis 2050?

Welchen Einfluss hat dieser bis 2050 andauernde Kulturland-
verlust auf die landwirtschaftliche Produktion und damit auf den
Selbstversorgungsgrad und die langfristige Versorgungssicher-
heit?

Eine Intensivierung der Produktion auf dem verbleibenden Kul-
turland ist nicht nachhaltig und nachweislich keine Option. Wie
kann die Versorgungssicherheit bei andauerndem Kulturland-
verlust aufrechterhalten werden?

Die Biodiversität ist zentral für den langfristigen Erhalt der Ver-
sorgungssicherheit. Zu ihrer Förderung sind auch Massnahmen
vorgesehen, die mit einem Produktionsrückgang verbunden
sind. Sieht der Bundesrat die Gefahr, dass für die Aufrechter-
haltung des Selbstversorgungsgrades bei schwindender Agrar-
fläche Abstriche bei den Massnahmen zur Förderung der
Biodiversität gemacht werden und wie will er das verhindern?

20.4588 n Mo. Hess Erich. Die Eidgenössische Kommission 
gegen Rassismus abschaffen  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Kommission gegen Rassis-
mus aufzulösen.

Mitunterzeichnende: Addor, Bircher, Buffat, Dettling, Geissbüh-
ler, Glarner, Gutjahr, Haab, Heimgartner, Köppel, Matter Tho-
mas, Nicolet, Nidegger, Rösti, Ruppen, Schwander, Sollberger,
Strupler, Tuena (19)

27.01.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4589 n Ip. Burgherr. Daten bezüglich der Entwicklung 
der Regulierungstätigkeit  (17.12.2020)

Seit der Interpellation Knecht (16.3304) scheint es keine aktuali-
sierten Daten betreffend der Entwicklung der Regulierungs-
dichte in Bezug auf Erlasse des Bundes zu geben. Diese Daten
sind hinsichtlich einer Standortbestimmung in Sachen Regulie-
rung notwendig und dienen ebenfalls der Erarbeitung einer effi-
zienten Regulierungsfolgeabschätzung.

1. Wieviele Erlasse des Bundes waren in den Jahren 2000 und
2020 in Kraft (Entwicklung der Anzahl Erlasse und Seitenzahl
dieser Erlasse)?

2. Welches sind gemäss dem Bundesrat die aussagekräftigsten
Indikatoren, um die Regulierungsdichte des Bundes, der Kan-
tone oder für die Schweiz relevanten internationalen Verträgen
darzustellen? Welche Rückschlüsse kann man bezüglich der
Entwicklung dieser Indikatoren für die Zeitdauer von 2000 bis
2020 ziehen?

3. Wie verhält sich die Entwicklung der Regulierungsdichte auf
Bundesebene, verglichen mit der Entwicklung auf Kanton-
sebene sowie der Entwicklung der für die Schweiz relevanten
internationalen Verträge?

4. Wie hat sich die Durchschnittsdauer der Anwendbarkeit von
Erlassen des Bundes, der kantonalen Gesetzgebung und inter-
nationalen Verträgen zwischen 2000 und 2020 verändert?

20.4590 n Mo. Burgherr. KMU in herausfordernden Zeiten 
entlasten. Umsatzuntergrenze für Mehrwertsteuerpflicht 
anheben  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Umsatzuntergrenze für die
Mehrwertsteuerpflicht für in der Schweiz ansässige Unterneh-
men, Vereine und gemeinnützige Institutionen auf 500 000
Franken pro Jahr anzuheben. Unternehmen mit Sitz im Aus-
land, welche Leistungen in der Schweiz erbringen, bleiben wie
bis anhin, ab dem ersten Franken Umsatz in der Schweiz steu-
erpflichtig.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bircher, Friedli Esther,
Giezendanner, Glarner, Grüter, Heimgartner, Huber, Nicolet,
von Siebenthal, Wobmann (11)

20.4591 n Mo. Hess Erich. Höchstgeschwindigkeit auf 
Autobahnen auf 130 Stundenkilometer anheben  
(17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Massnahmen zu tref-
fen: Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen wird auf 130
km/h angehoben.

Mitunterzeichnende: Addor, Bircher, Buffat, Burgherr, Dettling,
Giezendanner, Glarner, Grüter, Gutjahr, Heimgartner, Köppel,
Nicolet, Nidegger, Reimann Lukas, Ruppen, Rutz Gregor,
Schwander, Sollberger, Tuena, Umbricht Pieren, Wasserfallen
Christian, Zuberbühler (22)

20.4592 n Mo. Nicolet. Verbesserung des Sozialversiche-
rungsschutzes gemäss der AP 22 plus mit einer Änderung 
des Landwirtschaftsgesetzes umsetzen, unabhängig von 
der Behandlung der neuen Agrarpolitik  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Gesetzesände-
rungen, insbesondere im Landwirtschaftsgesetz, vorzulegen,
mit denen die mit der AP 22+ vorgeschlagenen Massnahmen
im Bereich des Sozialversicherungsschutzes rasch und wirk-
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sam umgesetzt werden, unabhängig davon, ob die neue Agrar-
politik gutgeheissen wird oder nicht.

Mitunterzeichnende: Addor, Baumann, Bendahan, Bircher, Bré-
laz, Buffat, Burgherr, Chevalley, Egger Mike, Gafner, Glarner,
Grin, Gschwind, Guggisberg, Herzog Verena, Huber, Maillard,
Matter Michel, Page, Pointet, Roduit, Rösti, Rüegger, Ruppen,
Siegenthaler, von Siebenthal (26)

20.4593 n Mo. Stadler. Prüfungsfreier Zugang mit der 
Berufsmatura zu pädagogischen Hochschulen für die Aus-
bildung zur Primarlehrperson  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 24 des Hochschulförde-
rungs- und -koordinationsgesetzes (HFKG; SR 414.20) so zu
ändern, dass Absolventinnen und Absolventen einer Berufsma-
tura prüfungsfrei zur Primarlehrerausbildung an den Pädagogi-
schen Hochschulen zugelassen werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Baumann, Binder, Bir-
rer-Heimo, Bregy, Brenzikofer, Brunner, Bulliard, Candinas, de
Montmollin, Egger Mike, Eymann, Fischer Roland, Gafner,
Gmür Alois, Gredig, Grüter, Gschwind, Guggisberg, Gutjahr,
Haab, Herzog Verena, Hess Lorenz, Humbel, Kamerzin, Keller
Peter, Kutter, Landolt, Lohr, Mäder, Maitre, Müller-Altermatt,
Munz, Nussbaumer, Paganini, Piller Carrard, Rechsteiner Tho-
mas, Reynard, Ritter, Romano, Roth Franziska, Roth Pasquier,
Schneider Meret, Siegenthaler, Silberschmidt, Töngi, Trede,
Wasserfallen Christian, Wettstein, Wismer Priska (50)

20.4594 n Po. Bellaïche. Ethisches Hacking institutionali-
sieren und Cybersicherheit erhöhen  (17.12.2020)

Der Bundesrat ist beauftragt zu prüfen, inwiefern Ethisches
Hacking als Grundsatz für die Erhöhung der Cybersicherheit zu
institutionalisieren und in Bundesverwaltung und bundesnahen
Betrieben mit den folgenden Massnahmen zu fördern:

1. Öffentliche Verwaltung und bundesnahe Betriebe sollen
Offenlegungsrichtlinien, sogenannte Vulnerability Disclosure
Guidelines, erarbeiten. Diese Richtlinien sollen einen klar gere-
gelten Ablauf beim Auffinden einer Sicherheitslücke in einem
Datenverarbeitungssystem vorsehen und eine koordinierte
Offenlegung durch Dritte, sogenannte Coordinated Disclosure,
sicherstellen.

Die Richtlinien legen insbesondere fest, welche Systeme über-
prüft werden dürfen, welche Tests dazu erlaubt sind und wohin
eine Lücke gemeldet werden kann. Sie schaffen Rechtssicher-
heit für Ethische Hacker, indem sie den Verzicht auf Strafverfol-
gung regeln, sofern die Bedingungen der Richtlinien
eingehalten worden sind.

2. Die Betriebe sollen ihre Datenverarbeitungssysteme proaktiv
im Rahmen von Bug Bounty Programmen auf Schwachstellen
prüfen lassen. Davon ausgenommen sind klassifizierte
Systeme. Da diese Programme in der Regel erfolgsbasiert prä-
miert werden, sollen die Budgets der Staats- und staatsnahen
Betriebe entsprechen ausgestaltet werden dürfen.

3. Das National Cyber Security Center (NCSC) unterstützt die-
sen Prozess aktiv und begleitet die Umsetzung.

Mitunterzeichnende: Andrey, Arslan, Chevalley, Flach, Graf-Lit-
scher, Grüter, Kamerzin, Mäder, Riniker (9)

20.4595 n Mo. Grin. Reform der 2. Säule. Koordinationsab-
zug bei der Berechnung der Sparbeiträge teilweise oder 
ganz aufgeben  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der Reform der 2.
Säule den Koordinationsabzug bei der Berechnung der Spar-
beiträge auf dem Lohn abzuschaffen.

Mitunterzeichnende: Amaudruz, Badertscher, Brélaz, Buffat,
Bulliard, Chevalley, de Montmollin, Gschwind, Moret Isabelle,
Nicolet, Page, Pointet, Roduit (13)

20.4596 n Ip. Buffat. Mobilität und Raum 2050. Technologi-
schen Übergang fördern, statt Verkehrsverlagerung 
aufzwingen  (17.12.2020)

Das Projekt "Mobilität und Raum 2050" des UVEK hat zum Ziel,
die langfristige Entwicklung des Verkehrssystems mit der
Raumplanung zu koordinieren. Es ist jedoch darauf hinzuwei-
sen, dass der in die Anhörung geschickte Entwurf sich nicht
darauf beschränkt, die Bedürfnisse im Hinblick auf die Realisie-
rung der Infrastrukturprojekte des Bundes zu koordinieren. Viel-
mehr gibt er den Behörden einen verbindlichen Rahmen vor,
indem er zahlreiche neue Massnahmen und Elemente einbe-
zieht. Dazu ein Beispiel (Mobilität und Raum 2050, S. 32):
"Bund, Kantone und Gemeinden setzen sich dafür ein, dass auf
einem zurückzulegenden Weg so früh wie möglich ein Umstei-
gen auf flächenschonende und emissionsarme Verkehrsträger
und -mittel erfolgen kann." Hier muss man beunruhigt feststel-
len, dass das UVEK davon ausgeht, es gebe emissionsarme
Verkehrsträger, nicht aber emissionsarme Antriebstechnologien
für jede Verkehrsart. Es liegt jedoch auf der Hand, dass die
Reduktion der CO2-Emissionen des privaten Strassenverkehrs
erhebliche Anpassungen und Änderungen von Infrastrukturen
und Einrichtungen bedingt (Tankstellen, Strom- und Wasser-
stoffproduktion, Stromleitungen, Ladestationen usw.). Leider
zielt der in die Anhörung gegebene Entwurf auf die Verkehrs-
verlagerung, anstatt die für die Entwicklung von CO2-armen
Antriebstechnologien unabdingbaren Umstellungen zu koordi-
nieren, damit der Privatverkehr rasch dekarbonisiert werden
kann. Unbedingt vermieden werden sollte insbesondere, dass
die für den technologischen Übergang notwendigen Umstellun-
gen durch die mit der Raumplanung verbundenen Auflagen
unnötig verhindert oder gebremst werden.

Ich bitte deshalb den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

- Auf welche Gesetzes- und Verfassungsgrundlagen stützt sich
das UVEK, wenn es via den Sachplan Verkehr eine Verkehrs-
verlagerung von der Strasse auf andere Verkehrsarten aufzwin-
gen will?

- Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass in erster Linie ein
Übergang zu emissionsarmen Antriebstechnologien für alle
Verkehrsarten zur Dekarbonisierung der Mobilität führt?

- Ist der Bundesrat bereit, Massnahmen mit dem Ziel zu treffen,
die Auflagen zu lockern und die nötigen Umstellungen zu
erleichtern, um zur Entwicklung von CO2-armen Antriebstech-
nologien für den motorisierten Individualverkehr beizutragen?

20.4597 n Ip. Dobler. Ist der internationale Reiseverkehr 
2021 nur mit Impfnachweis wieder möglich?  (17.12.2020)

Wegen der Covid-19-Krise wurde der internationale Reisever-
kehr 2020 weitgehend lahmgelegt. Das hat die Reisebranche
vor grosse finanzielle Herausforderungen gestellt und die Mobi-
litätsmöglichkeiten der Kundinnen und Kunden drastisch redu-
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ziert. Nun sind die ersten Impfungen für das erste Quartal des
nächsten Jahres vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass
viele Länder eine Einreise ohne Impfnachweis oder negativen
Tests nicht zulassen werden. Freiwillige Impfungen könnten uns
ermöglichen, auch im Reiseverkehr zu einer Normalisierung
zurückzukehren. Bei den Akteuren herrscht aber weiterhin
Unklarheit, welche Rolle Impfungen in den nächsten Monaten
im Reiserverkehr für den Bundesrat spielen werden. Daher wird
er gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was unternimmt der Bundesrat, um den internationalen Rei-
severkehr wieder zu ermöglichen?

2. 2021 wird es ein einfaches, international anerkanntes Doku-
ment brauchen, welches sowohl bei der Reisebranche als auch
bei Grenzübertritten als Impfnachweis akzeptiert wird. Beab-
sichtigt der Bundesrat einen solchen Nachweis zu schaffen?

3. Ist der Anbieter des schweizerischen elektronischen Impfaus-
weises in die Diskussionen involviert?

4. Könnte der internationale gelbe Impfausweis der WHO kurz-
fristig zum Eintragen von Covid-19-Impfungen dienen?

5. Später, aber baldmöglichst, könnte eine App zum Nachweis
der Impfung verwendet werden. Es müsste dann nur der QR-
Code bei den Fluggesellschaften und Grenzbehörden gezeigt
werden. Diese App sollte idealerweise weltweit akzeptiert wer-
den. Führt der Bundesrat hier Diskussionen auf internationaler
Ebene und mit der WHO?

6. Sollte eine einheitliche, internationale Lösung nicht zustande
kommen, wie will der Bundesrat vorgehen, um Impfnachweise
oder Apps von anderen Ländern anzuerkennen? Hat der Bun-
desrat diesbezüglich bereits Abklärungen gemacht?

7. Hat der Bundesrat vor, geimpften Personen die Einreise in
Länder, die auf der Risikoliste stehen, zu ermöglichen? Und
Personen mit einem negativen Test?

8. Wie beurteilt der Bundesrat die Wirksamkeit von Impfnach-
weisen und negativen Tests zur Pandemiebekämpfung, da
weder die Impfungen noch die negativen Tests einen 100 Pro-
zent Schutz bieten?

9. Können bei der Ein- und Ausreise negative Tests und Imp-
fungen gleichgesetzt werden?

20.4598 n Po. Clivaz Christophe. Chancengerechtigkeit in 
Bezug auf die Qualität der Gesundheitsversorgung und des 
Gesundheitssystems  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen über
die Chancengerechtigkeit in Bezug auf die Qualität der Gesund-
heitsversorgung und des Gesundheitssystems. Der Bericht soll
in erster Linie darüber Gewissheit verschaffen, ob alle Patientin-
nen und Patienten in der Schweiz dieselben Chancen hinsicht-
lich Versorgungsqualität und medizinischer Behandlung haben;
dabei ist insbesondere die derzeit herrschende Pandemie zu
berücksichtigen.

Mit dem Bericht sollen somit die folgenden Ziele erreicht wer-
den:

1. Zusammenstellung des bestehenden Wissens und der lau-
fenden Forschung in diesem Bereich;

2. Identifizierung der wichtigsten Herausforderungen, die in
Bezug auf die Chancengerechtigkeit im Bereich der Gesund-
heitsversorgung und des Gesundheitssystems heute bestehen;

3. Ausarbeitung von Empfehlungen für konkrete Massnahmen
für den Bund und die Akteure im Bereich der Versorgungsquali-
tät;

4. Vorschlag für die Einführung eines Monitorings der Chancen-
gerechtigkeit im Bereich der Gesundheitsversorgung und des
Gesundheitssystems auf Bundesebene.

Mitunterzeichnende: Addor, Crottaz, Matter Michel, Moret Isa-
belle, Porchet, Prelicz-Huber, Reynard, Roduit, Roth
Pasquier (9)

20.4599 n Ip. Grin. Gibt es eine Möglichkeit, den Bundes-
personalbestand zu stabilisieren?  (17.12.2020)

Die Zahl der Vollzeitstellen (FTE) des Bundes steigt trotz der
zunehmenden Digitalisierung Jahr für Jahr deutlich an. Mehrere
Vorschläge, die in den letzten Budgetdebatten zur Begrenzung
des Personalbestands vorgebracht wurden, wurden abgelehnt.
Dasselbe gilt für das Postulat 15.3704, das verlangte, analog
zur Ausgabenbremse eine Personalbremse einzuführen. Bis ins
Jahr 2019 war das Finanzergebnis des Bundes jeweils positiv;
im Jahr 2020 und in den folgenden Jahren sind wegen der Mas-
snahmen, die zur Wiederankurbelung der Wirtschaft ergriffen
werden müssen, Defizite zu erwarten. Da in den nächsten Jah-
ren zudem die Steuereinnahmen zurückgehen werden, wird
man nicht darum herumkommen, die Ausgaben bis zu einem
bestimmten Grad zu stabilisieren.

- Wird der Bundesrat in Bezug auf das Bundespersonal Mass-
nahmen ergreifen, um die Zahl der FTE künftig zu stabilisieren?

- Könnte dies mit einem neuen Aufgabenüberprüfungspro-
gramm erreicht werden?

20.4600 n Ip. Töngi. Monitoring Geschäftsmieten. Wie geht 
es weiter?  (17.12.2020)

Im Herbst hat der Bundesrat ein Monitoring zur Situation der
Geschäftsmieter*innen während der Covid-19 Krise erstellt. Die
Zahlen zeigten, dass viele betroffenen Geschäftsmieter*innen
noch keine Mietzinssenkung erhalten haben, andere noch keine
Einigung gefunden haben. Nach der Erstellung des Monitorings
sind weitere kantonale amtlich verordnete Geschäftsschliessun-
gen erfolgt. Die Situation muss deshalb weiter beobachtet wer-
den und das Monitoring fortgeführt werden.

Gleichzeitig hat die Auswertung eine weitere Lücke bei den
Zahlen im Bereich Miete aufgezeigt. Zu den Geschäftsmieten
gibt es keine nationalen amtlichen Statistiken, weder zum
Umfang, zur Mietzinsentwicklung oder zu den Streitfällen. So
steht im Bericht: "Die öffentliche Statistik verfügt über kein voll-
ständiges Bild bei Geschäftsmieten. Verschiedentlich werden,
beispielsweise in der Wertschöpfungsstatistik, stichproben-
weise Daten mitunter zu Miet- und Pachtaufwendungen erho-
ben. Die Angaben sind aber in verschiedenen Datensätzen und
in einer Form aufbereitet, welche keine Kombination zu einer
verlässlichen Grundgesamtheit zulassen." (S. 32, Bericht Moni-
toring Geschäftsmieten). Dies ist unverständlich, geht es doch
um einen volkswirtschaftlich relevanten Bereich. Leider will der
Bundesrat keine Datenerhebung ins Auge fassen, aufgrund des
Aufwands zur Einführung einer Vollererhebung im Bereich
Geschäftsmieten. als zu Durch die bisher gemachten Erfahrun-
gen bei der Lancierung von Vollerhebungen in der öffentlichen
Statistik ist aufgrund des "mehrjährigen Initialaufwands" von
einer solchen Lösung im Ge-schäftsmietenbereich abzusehen.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wird das Monitoring zu den Geschäftsmieten fortgeführt?

2. Wenn ja, in welcher Form?

3. Wie hoch sind die Schätzungen zu den Umsätzen im Bereich
der Geschäftsmieten?
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4. Würde die ökonomische Bedeutung der Geschäftsmieten -
wie auch andere Bereiche wie die Büromieten - nicht eine
Erfassung rechtfertigen?

5. Wurde neben der Vollerhebung auch ein Ausbau der bisheri-
gen erhobenen statistischen Daten (u.a. im Rahmen der Wert-
schöpfungsstatistik) geprüft?

6. Können die Statistiken der Schlichtungsstellen im Bereich
Miete und Pacht erweitert werden, damit die Fälle der
Geschäftsmieten einzeln ausgewiesen werden?

Mitunterzeichnende: Badran Jacqueline, Brenzikofer, Dandrès,
Glättli, Hurni (5)

20.4601 n Ip. Töngi. Durchgangsbahnhof Luzern. Droht 
eine Etappierung?  (17.12.2020)

Gemäss Beiblatt zum Sachplan Verkehr OB 5.1 Raum Luzern
soll in einer ersten Etappe ein Kopfbahnhof erstellt werden und
erst in einer zweiten Etappe ein Durchgangsbahnhof. Diese
Aussage hat in der Zentralschweiz erhebliche Irritationen und
Fragen aufgeworfen. In der bereits längeren Planungsge-
schichte zum Ausbau des Luzerner Bahnnetzes wurde von
allen Partnern klar festgehalten, dass nur ein Durchgangsbahn-
hof den vollen verkehrlichen Nutzen bringen kann und sein
Kosten-Nutzen-Verhältnis bedeutend höher als der Bau anderer
Lösungen ist. Die Luzerner Regierung und der Luzerner Stadt-
rat sind besorgt, dass mit einer Etappierung auf längere Zeit
zwei Kopfbahnhöfe nebeneinander existieren würden, die
sowohl im regionalen wie auch im nationalen Verkehr bei Wei-
tem nicht den gleichen Nutzen wie ein Durchgangsbahnhof
bringen würden. Gemäss Aussagen des Bundesamtes für Ver-
kehr wird weiterhin ein Durchgangsbahnhof geplant, doch wird
auch von dieser Seite von einzelnen Etappen gesprochen.

Wir danken für eine Klärung in der Frage und bitten den Bun-
desrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Bestehen Absichten, den Bau des Durchgangsbahnhofs
Luzern zu etappieren und in einer ersten Etappe einen weiteren
Kopfbahnhof zu bauen?

2. Was ist unter einer Etappierung zu verstehen? Ist damit eine
baulich bedingte Realisierungsabfolge gemeint oder eine
eigentliche auch finanziell begründete Etappierung?

3. Sind die laufenden Arbeiten auf Kurs?

4. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Partnern?

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Fischer Roland, Glanzmann,
Gmür Alois, Grüter, Keller Peter, Müller Leo, Rüegger, Schilli-
ger, Stadler, Weichelt-Picard, Wismer Priska (12)

20.4602 n Ip. Fluri. Sind wir bei der Bauzonenredimensio-
nierung auf Kurs?  (17.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie stellt er sicher, dass die Kantone die Massnahmen zur
rechtskonformen Bauzonendimensionierung umsetzen?

2. Wie überprüft er die Umsetzung der im Rahmen der Prüfbe-
richte zu den kantonalen Richtplänen geforderten Massnahmen
zur Rückzonung überdimensionierter Bauzonen?

3. Wie stellt er sicher, dass auch in insgesamt nicht überdimen-
sionierten Kantonen die Anforderungen von Artikel 8a in Verbin-
dung mit Artikel 15 RPG (insbesondere Rückzonungen in
überdimensionierten Gemeinden, regionale Abstimmung, Bau-
landmobilisierung und die Nutzung der vorhandenen Innenent-

wicklungspotentiale bei Neueinzonungen) respektiert und
umgesetzt werden?

4. Wie gedenkt er, eine allfällige mangelhafte Umsetzung zu
verbessern?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Eymann,
Flach, Glättli, Markwalder, Moser, Müller-Altermatt, Nordmann,
Trede, Wettstein (11)

20.4603 n Mo. Fluri. Bodenstrategie gesetzlich verankern 
und umsetzen  (17.12.2020)

Der Bundesrat hat am 8. Mai 2020 die Bodenstrategie Schweiz
verabschiedet. Das darin formulierte Ziel: "Es wird angestrebt,
dass in der Schweiz ab 2050 netto kein Boden mehr verbraucht
wird" kann nur erreicht werden, wenn unmittelbar Massnahmen
getroffen werden.

Der Bundesrat wird daher aufgefordert:

- Einen Aktionsplan mit konkreten Teilzielen und Massnahmen
zu erarbeiten

- Eine Plafonierung der Flächenbeanspruchung von Neueinzo-
nungen und für Bauten ausserhalb der Bauzonen im Bundesge-
setz über die Raumplanung zu verankern

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Eymann,
Flach, Glättli, Grossen Jürg, Moser, Müller-Altermatt, Nord-
mann, Trede, Wettstein (11)

20.4604 n Ip. Fluri. Arbeiten am neuen Aktionsplan 
Biodiversität  (17.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat um Antworten auf folgende Fragen:

1. Was ist der Stand der Planung des Bundesrats für den neuen
Aktionsplan Biodiversität ab 2024, nachdem die Erarbeitung
des Aktionsplans 2017 volle fünf Jahre gedauert hatte?

2. Ein neuer Stakeholder-Prozess zur Erarbeitung von Mass-
nahmen, welche die Erreichung der Ziele der Strategie Biodi-
versität Schweiz des Bundesrates auch tatsächlich
ermöglichen, ist wichtig. Wann plant der Bundesrat, diesen Pro-
zess zu starten?

3. Soll der Aktionsplan "Biodiversität aus Sicht der Zivilgesell-
schaft" für den neuen Aktionsplan 2024 als Grundlage benützt
werden? Wenn ja, wie genau? Wenn nein, warum nicht?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Eymann,
Flach, Glättli, Grossen Jürg, Markwalder, Moser, Müller-Alter-
matt, Nordmann, Silberschmidt, Trede, Wettstein (13)

20.4605 n Ip. Fluri. Was passiert mit jenen biodiversitäts-
schädigenden Anreizen und Investitionen, die der Bund bis 
2023 nicht untersuchen will?  (17.12.2020)

Der Bundesrat schreibt auf mein Postulat 20.4226: Wie die
Strategie Biodiversität Schweiz des Bundesrates festhält, müs-
sen gemäss den Anforderungen der Biodiversitätskonvention
"der biologischen Vielfalt abträgliche Anreize einschliesslich
Subventionen beseitigt, schrittweise abgebaut oder umgestaltet
werden, um die negativen Auswirkungen auf ein Minimum zu
reduzieren oder sie ganz zu vermeiden".

Weiter schreibt er: Einerseits werden bundesintern eine Aus-
wahl von Bundessubventionen aufbauend auf der Studie der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft (WSL) und des Forums Biodiversität vertieft unter-
sucht. Andererseits werden mögliche Reformvorschläge entwik-
kelt und geprüft, mit welchen Anreize mit negativer
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Biodiversitätswirkung reduziert bzw. umgestaltet werden könn-
ten.

Acht Jahre nach Publikation der Strategie Biodiversität beginnt
der Bund nun also, aus der Menge der biodiversitätsschädigen-
den Anreize die Teilmenge der biodiversitätsschädigenden
Subventionen vertieft zu untersuchen - oder zumindest eine
Auswahl davon. Bis 2023 will er darauf aufbauend Reformvor-
schläge für einzelne Subventionen präsentieren. Über diesen
Zeitpunkt hinaus formuliert der Bundesrat bisher keine Ziele
oder Visionen. Ob bis dahin erste Massnahmen ergriffen wer-
den, bleibt offen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Welche Zwischenziele will der Bund bis 2023 erreichen und
wann werden Zwischenberichte zum Grad der Zielerreichung
bzw. zu den wichtigsten Herausforderungen und Vorgehenswei-
sen publiziert?

2. Was passiert mit jenen biodiversitätsschädigenden Anreizen
und Investitionen, die der Bund bis 2023 nicht untersuchen will
bzw. zu denen er 2023 keine Reformvorschläge präsentieren
wird?

3. Was passiert nach 2023, betreffend die biodiversitätsschädi-
genden Anreize und Investitionen?

4. Wirtschaftsverbände und Rückversicherer warnen inzwi-
schen vor den negativen volkswirtschaftlichen Effekten des Bio-
diversitätsverlustes, wie sie das vor einigen Jahren beim
Klimawandel begonnen haben. Welche Schlüsse zieht der
Bund aus dieser Analogie?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bäumle, Eymann,
Flach, Glättli, Grossen Jürg, Markwalder, Moser, Müller-Alter-
matt, Nordmann, Silberschmidt, Trede, Wettstein (13)

20.4606 n Ip. Schneeberger. Preisregulierung. Mehr Trans-
parenz bei den Fakten  (17.12.2020)

Seit mehreren Jahren wird im Rahmen der sogenannten Drei-
jahresüberprüfung der Preis von Medikamenten überprüft.

Dabei geht es darum, die Preise der Medikamente zu senken -
und zwar immer und immer wieder.

Allerdings stellen sich dennoch einige Fragen, die bei einer sol-
chen Regulierung gerade vor dem Hintergrund der Knappheit
von Medikamenten, dem Fehlen von Medikamenten und der
Versorgungssicherheit beantwortet werden müssen. Gleichzei-
tig gilt es die Gesamtkosten der Überprüfung, die Rechtssicher-
heit und die Innovationsanreize im Blick zu behalten. Viele
wesentliche Fragen sind vor dem Hintergrund dieser Gesamt-
lage offen und müssen beantwortet werden:

1. Stimmt es, dass alle Medikamente unabhängig davon ob sie
günstig oder teuer, viel genutzt oder selten genutzt sind nach
dem gleichen Schema überprüft werden?

2. Gibt es Medikamente bei denen der Preis stärker und schwä-
cher überprüft wird? Gibt es eine Preisuntergrenze? Kann der
Preis auch angehoben werden, wenn zum Beispiel die Kosten
der Produktion nicht mehr gedeckt sind?

3. Wird der Preis nur gesenkt oder wird er auch angehoben,
wenn sich die Parameter entsprechend verschieben, z.B. wenn
sich Wechselkurs ungünstig entwickelt?

4. Was kostet die Überprüfung eines Preises für ein Medika-
ment seitens Behörde und seitens Unternehmen (Aufwand in
Stunden)? Wie hoch sind die jährlichen Gesamtkosten der
Behörde für diese Überprüfung und wer trägt diese?

5. Welche Rolle spielt die Qualität und die Relevanz eines Medi-
kamentes für die Festsetzung der Preisüberprüfung?

6. Was wären die Auswirkungen einer jährlichen Überprüfung -
inwiefern würde dies die behördlichen Aufwände erhöhen?

7. Wo liegt die Untergrenze des heutigen Systems? Wann sind
Preisüberprüfungen ausgereizt?

8. Werden Medikamente ohne Innovation, die seit Jahrzehnten
im Markt sind, ebenfalls dem System der Dreijahresüberprüfung
unterzogen und könnte man diesen Aufwand nicht einsparen?

9. Wie viele Medikamente werden insgesamt alle drei Jahre
überprüft? Wieviele Medikamente machen etwa 50 Prozent des
gesamten Umsatzes aus? Wieviel machen 80 Prozent aus?
Würde es sich nicht lohnen auf diese zu fokussieren und die
Überprüfung für die anderen sein zu lassen?

10. Wie viele Medikamente wurden in der Überprüfung 2020 mit
den identischen Produkten wie 2017 verglichen?

20.4607 n Ip. Brenzikofer. Potenzial von Holz zur Errei-
chung der Klimaziele von Paris  (17.12.2020)

Folgende Fragen stellen sich an den Bundesrat:

1. Welcher Anteil an den gesamten nötigen CO2-Sparanstre-
gungen zur Erreichung der Schweizer COP21-Reduktionsziele
kann mit der Förderung des Baustoffes Holz erreicht werden?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die Ausschöpfung des Klima-
schutzpotentials der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern
mit vergleichbaren Waldanteilen?

3. Wie gross ist die lokale Wertschöpfung im Vergleich zu ande-
ren Ländern?

4. Welche Schritte konnten bezgl. des Zieles 1.3 d der Waldpo-
litik 2020 getätigt werden. Ist der Bundesrat bereit, das Gebäud-
eprogramm konsequenter auf die Förderung von
energieeffizienten Holzbauten auszurichten?

5. Ist der Bundesrat zu verbindlichen Zielvorgaben des Holzan-
teils bei Neubauten bereit?

6. Welche Massnahmen plant der Bundesrat, um das Klima-
schutzpotenzial von Holz für die Schweiz zu nutzen?

7. Sind die Leistungen für das Klima, die durch den Schweizer
Wald erbracht werden, bekannt und quantifiziert?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Egger Kurt, Gaf-
ner, Huber, Ryser, Schaffner, Schneider Schüttel, Töngi, von
Siebenthal, Walder, Wettstein (12)

20.4608 n Po. Brenzikofer. Schweizer Lebensmittel in Kanti-
nen des Bundes fördern  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob und wie Kantinen
des Bundes, der Bundesbetriebe, der Bundesunternehmen und
verselbständigten Einheiten dazu angehalten werden können,
alle Nahrungsmittel, welche in der Schweiz und im grenznahen
Ausland erhältlich sind, regional zu beziehen und die saisonale
Verwendung von Produkten zu fördern.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Egger Kurt, Nuss-
baumer, Ryser, Schneider Schüttel, Töngi, von Siebenthal, Wal-
der, Wettstein (10)
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20.4609 n Mo. Brenzikofer. Förderung der psychischen 
Gesundheit der Bevölkerung während der Corona-
Pandemie  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Schutz der psychischen
Gesundheit der Bevölkerung als wichtigen Pfeiler der Pande-
miebewältigung aufzunehmen, und insbesondere:

- Eine Arbeitsgruppe mit Vertretung von Bund, Kantonen und
Fachverbänden zu gründen. Dies mit dem Ziel, innert weniger
Wochen kantonale, regionale oder lokale Versorgungseng-
pässe oder eine Unterversorgung bei bestimmten Personen-
gruppen festzustellen. Die Kantone sollen zudem mit
Empfehlungen zur besseren Koordination ihrer Angebote und
der Schliessung allfälliger Versorgungslücke unterstützt wer-
den.

- Zeitnah eine rasch umsetzbare Strategie zum Schutz der psy-
chischen Gesundheit

der Bevölkerung während Corona zu entwickeln, welche neben
der Bewältigung der

aktuellen Situation im Psychiatriewesen vor allem auch präven-
tive und psychotherapeutische Angebote im Hinblick auf die
nächsten Monate und potenziell Jahre vorsieht und einen Fokus
auf vulnerable Gruppen wie Kinder und Jugendliche sowie
sozial isolierten Personen legt. Hierbei soll auch die Finanzie-
rung niederschwelliger, rascher Angebote und falls nötig befri-
stet ausserhalb der geltenden Regelungen geschaffen werden,
damit die Finanzierung solcher Behandlungen für alle Pati-
ent*innen gesichert ist.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Christ, Eymann, Gia-
cometti, Glättli, Gredig, Locher Benguerel, Mettler, Munz, Nuss-
baumer, Pointet, Pult, Roth Franziska, Stadler, Streiff,
Walder (16)

20.4610 n Ip. Brenzikofer. Auswirkungen der chinesischen 
Belt and Road Initiative auf das nachhaltige 
Beschaffungswesen?  (17.12.2020)

1. Welche Chancen und Risiken sieht der Bundesrat in der chi-
nesischen BRI?

2. Haben sich die Prognosen bezgl. der Auswirkungen der BRI
auf die Schweiz aufgrund der Covid19-Pandemie verändert?

3. Wie beurteilt er die Auswirkungen der BRI auf Menschen-
rechte, Rechtstaatlichkeit und Demokratie in den betroffenen
Ländern?

4. Wie beurteilt er die Auswirkungen der BRI auf die Verschul-
dung und Souveränität von Schwellenländern?

5. Wie beurteilt er den Einfluss der BRI auf das Beschaffungs-
wesen in der Schweiz, insbesondere auf die Bemühungen im
Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Egger Kurt, Ryser,
Schaffner, Schneider Schüttel, Töngi, Walder, Wettstein (9)

20.4611 n Ip. Schneider-Schneiter. Solidar-Gate und Folgen 
für die IZA  (17.12.2020)

Im Rahmen der Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitia-
tive wurde publik, dass das Hilfswerk "Solidar" Gelder der Ent-
wicklungshilfe für die Abstimmungskampagne verwendet hat.
Solidar musste die Gelder zurückzahlen. Eine Klage gegen das
Hilfswerk ist gemäss Medienberichten hängig. Die Vermutung,
dass staatliche Gelder der Entwicklungshilfe in den Abstim-
mungskampf zur Konzernverantwortung geflossen sind (anstatt
Bedürftigen in humanitären Notlagen zu helfen), wiegt schwer

und schadet dem Ansehen der Hilfswerke und insbesondere
auch der Schweizer IZA.

Ich bitte den Bundesrat darum folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat diesen Vorfall?

2. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Vorfall für die
Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk?

3. Führt die Klage zu provisorischen Massnahmen?

4. Wie wurde sichergestellt, dass keine anderen Hilfswerke
Staatsgelder der Entwicklungshilfe in die Schweiz und den
Abstimmungskampf umleiten? Sind andere Fälle bekannt?

Allgemein zur Zusammenarbeit der IZA mit NGO stellen sich
folgende Fragen, um das Vertrauen in die Hilfswerke und IZA
zu stärken:

5. Welche Lehren werden im Umgang mit NGO aus dem Vorfall
gezogen?

6. Müssen Kontroll- oder Risikominimierungsinstrumente ver-
bessert werden?

7. Wo wird die Grenze zwischen Lobbying und Informationsar-
beit gezogen?

8. Finanziert der Bund mit Geldern aus der Entwicklungshilfe
auch Informationsarbeit von NGO im Inland (wenn ja: Wieviel in
der IZA-Botschaft 17-20)?

20.4612 n Ip. Farinelli. Covid-19 und Verteilung des Impf-
stoffs. Wäre nicht eine gesamtschweizerische Lösung 
besser?  (17.12.2020)

In den kommenden Wochen wird auch in der Schweiz der
Covid-19-Impfstoff verfügbar sein. Bei dessen Beschaffung wur-
den augenscheinlich die richtigen Schritte unternommen: Die
Lieferung der wirksamsten Impfstoffe wurde frühzeitig sicherge-
stellt. In Bezug auf dessen Verteilung hingegen bestehen ange-
sichts der Aufteilung der Logistik auf Bund und Kantone etliche
Zweifel.

In Anbetracht der besonderen Lage und der Tatsache, dass es
sich um rein logistische und organisatorische Aufgaben handelt,
bitte ich den Bundesrat um Beantwortung der folgenden Fra-
gen:

1. Warum hat man entschieden, auf kantonale Lösungen zu
setzen?

2. Wäre es, in Anbetracht der Tatsache, dass es sich im Grunde
genommen um eine Herausforderung logistischer und organisa-
torischer Natur handelt, nicht besser gewesen, auf eine gesamt-
schweizerische Lösung zu setzen und beispielsweise in den
Kantonen Impfzentren zu schaffen, die direkt von der Armee
geführt werden?

3. Welche Vor- und Nachteile hat die gewählte Lösung? Und
welche Vor- und Nachteile hätte eine gesamtschweizerische
Lösung? Wie wurde abgewogen und gewichtet?

4. Welche Ziele sollen in Bezug auf die Regionen, die verschie-
denen Bevölkerungsgruppen innerhalb welcher Zeiträume
erreicht werden?

5. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, wenn sich die
gewählte Vorgehensweise als zu langsam oder als schlecht
funktionierend herausstellen sollte, und innerhalb welcher Fri-
sten?



545

20.4613 n Ip. Riniker. Government Technology (GovTech) 
innerhalb der Verwaltung  (17.12.2020)

Der Bundesrat hat das Postulat 20.3240 "Bildung eines Zen-
trums für Innovation in der Bundesverwaltung (Public Innova-
tion Hub)" zur Annahme empfohlen. Der Nationalrat ist dieser
Empfehlung in der Herbstsession gefolgt.

Technologischer Fortschritt, Digitalisierung und die damit ver-
bundenen neuen Abläufe haben in den meisten Sektoren der
Privatwirtschaft bereits Fuss gefasst und viele Veränderungen
hervorgerufen.

GovTech erweitert das Spektrum der Digitalisierung um die
Zusammenarbeit des öffentlichen Sektors mit innovativen Fir-
men aus dem Privatsektor, darunter Technologie-Startups.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, die nachfol-
genden Fragen zu beantworten:

1. Können in der Beantwortung des Postulates 20.3240 auch
Aspekte, die durch den zielgerichteten Einsatz von GovTech
durch die Zusammenarbeit mit Technologie-Startups erzielt
werden könnten, beleuchtet werden?

2. In welchen Anwendungsbereichen der Verwaltung sieht der
Bundesrat Chancen, dass Lösungen von Technologie-Startups
erprobt und angewendet werden könnten?

3. Kann sich der Bundesrat vorstellen, Technologie-Startups in
der Verwaltung spezifisch miteinzubeziehen? Wenn ja, mit wel-
chen Mitteln und in welcher Grössenordnung?

4. Können die Herausforderungen im GovTech Bereich in
bestehenden, verwaltungsnahen Strukturen identifiziert, Lösun-
gen begleitet und anschliessend umgesetzt werden? Oder
braucht es noch einen entsprechenden Technologiekompeten-
zaufbau?

5. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass das Kader aus der Ver-
waltung das Potenzial neuer Technologien versteht und auch
anwendet?

6. Wäre der Bundesrat bereit, mit anderen Ländern, welche
schon mehr Erfahrung in diesem Bereich gemacht haben, zu
kooperieren? Falls ja, wie sähe die Kooperation aus?

7. Ist das heutige Beschaffungswesen mit den geltenden Vorga-
ben geeignet, um jungen Technologie-Startups eine Chance für
die Auftragsvergabe zu ermöglichen? Könnte das junge Alter
ein Hindernis darstellen, auch wenn die Kompetenzen bei der
Auftragserfüllung vorhanden sind?

8. Welche Akteure, die heute schon auf dem Markt aktiv sind,
könnten die Verwaltung dafür am besten begleiten?

9. Wie wird sichergestellt, dass alte Prozesse nicht einfach ins
Digitale kopiert werden, sondern auch neu konzipiert werden?

Mitunterzeichnende: Cottier, Farinelli, Silberschmidt (3)

20.4614 n Mo. Reynard. Keine Besteuerung von Entschädi-
gungen, die infolge einer Diskriminierung oder einer miss-
bräuchlichen Kündigung empfangen wurden  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Bundesge-
setzes über die direkte Bundessteuer (DBG) und des Bundes-
gesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden (StHG) vorzulegen. Dies mit dem Ziel,
dass Entschädigungen, die mit einer Kündigung verbunden
oder auf das Gleichstellungsgesetz (GlG) gestützt sind, nicht
mehr als Einkommen gelten und folglich nicht als solches
besteuert werden.

Mitunterzeichnende: Chevalley, Gysin Greta, Marra, Pasquier,
Piller Carrard (5)

20.4615 n Mo. Reynard. Sexuelle Belästigung. Klärung im 
Strafgesetzbuch  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung des Strafgesetz-
buchs vorzulegen, in der das typische Verhalten der sexuellen
Belästigung als Tatbestand festgeschrieben und in der für sol-
ches Verhalten endlich eine wirklich abschreckende Strafe vor-
gesehen wird.

Mitunterzeichnende: Bendahan, Gysin Greta, Hurni, Marra,
Pasquier (5)

20.4616 n Ip. Roduit. EL-Reform. Ungerechte Nebeneffekte 
für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer  
(17.12.2020)

Die jüngste Reform der Ergänzungsleistungen (EL-Reform) hat
sich beim Thema des Vermögensverzichts darauf beschränkt,
die von der Rechtsprechung entwickelten Definitionen und
Handhabungen zu übernehmen. Sie hat damit die Gelegenheit
versäumt, beim Vermögensverzicht wichtige Differenzierungen
vorzunehmen. Deshalb wird der Bundesrat gebeten, sich zur
Einführung einer Regelung zu äussern, die es ermöglichen
würde, den Vermögensverzicht differenzierter zu behandeln,
dies namentlich in den folgenden zwei Fällen:

1. Es soll verdeutlicht werden, dass bei der Entäusserung eines
Grundstücks im Rahmen eines Erbvorbezugs, dank welchem
sich Nachkommen dort niederlassen können (Errichtung eines
Hauptwohnsitzes), unter dem Vermögensverzicht der Steuer-
wert angerechnet wird oder dass zumindest ein Grund einge-
führt wird, aus welchem unter dem Vermögensverzicht ein
Abzug auf dem Verkehrswert des betreffenden Grundstücks
gewährt werden kann.

2. Wurde ein Grundstück unter dem Vermögensverzicht in die
EL-Berechnung einbezogen und danach auf Anordnung einer
Behörde oder von Gesetzes wegen herabgestuft (Auszonung),
so soll die EL neu berechnet und das Grundstück mit seinem
neuen Wert ab dem ersten Monat nach der Herabstufung in den
Vermögensverzicht einbezogen werden. Dies rechtfertigt sich
als Ausgleich der doppelten Benachteiligung durch die Auszo-
nung. Einerseits bewirkt diese nämlich aufgrund der Abwertung
des übertragenen Guts einen Wertverlust bei der empfangen-
den Person. Andererseits bleibt auf dem EL-Berechnungsblatt
der übertragenden Person ein Wert stehen, der in keiner Weise
mehr dem Verkehrswert des Grundstücks entspricht. Inhaberin-
nen und Inhaber von Bankkonten, deren Saldo in einem
bestimmten Zeitraum massiv gesunken ist, können aus den in
Artikel 17d Absatz 3 ELV aufgeführten Gründen unter dem
Sachverhalt des übermässigen Vermögensverbrauchs erhebli-
che Abschläge auf dem anrechenbaren Vermögen geltend
machen. Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern wird
hingegen bezüglich des Vermögensverzichts auf ihrem EL-
Berechnungsblatt ein fixer und unveränderlicher Betrag ange-
rechnet.

20.4617 n Ip. Friedl Claudia. Massnahmen für den Erhalt 
vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten im Alpenrhein  
(17.12.2020)

Der Kanton St. Gallen hat zusammen mit Liechtenstein ange-
kündigt, während der nächsten 20 Jahre Dammertüchtigungen
durchzuführen, weil die Hochwassersicherheit nicht mehr
garantieren werden kann. Diese Dammertüchtigungen sollen
allerdings ohne jegliche Aufweitungen und Revitalisierungen
realisiert werden, obwohl dies dringend nötig wäre und seit
Jahrzehnten geplant wird. Auf dem betroffenen Flussabschnitt
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existieren vereinzelt geschützte Arten, die akut vom Aussterben
bedroht sind und für welche die Schweiz eine prioritäre Verant-
wortung trägt; so beispielsweise der Zwerg-Rohrkolben, der
europaweit vom Aussterben bedroht ist und gemäss Berner
Konvention streng geschützt ist. Auch die Deutsche Tamariske,
welche in der Roten Liste der Schweiz als "vom Aussterben
bedroht" geführt wird.

Durch die wasserbaulich eingeleiteten Massnahmen, unter
anderem die Kiesbankabschürfungen, werden diese geschütz-
ten Arten liquidiert und zum Aussterben gebracht. Dabei wären
Rheinaufweitungen erforderlich, um die genannten Pflanzenar-
ten zu fördern und die Hochwassersicherheit zu erhöhen.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Trägt die flächendeckend angekündigte Dammertüchtigung
ohne verbindliche Planung von Rheinaufweitungen den Gewäs-
serschutzvorschriften Rechnung?

2. Dürfen die mehrere Jahrzehnte langen, internationalen
Bestrebungen zwecks ökologischer Sanierung des Rheins ein-
fach ausgeblendet werden?

3. Müssten nicht besondere Massnahmen ergriffen werden, um
die nach Berner Konvention streng geschützten Arten wie die
Deutsche Tamariske und den Kleinen Rohrkolben im Alpenr-
hein zwischen Trübbach und der Illmündung zu erhalten und zu
fördern?

4. Braucht es nicht jetzt rasch Fördermassnahmen für eine
nachhaltige Zukunft des Alpenrheins und nicht erst in 20 Jah-
ren?

Mitunterzeichnende: Brunner, Gysi Barbara, Ryser, Schneider
Schüttel (4)

20.4618 n Ip. Friedl Claudia. Fast Weltmeister im Anfallen 
von Elektroschrott  (17.12.2020)

Gemäss The Global E-Waste Statistics Partnership liegt die
Schweiz weltweit auf Platz drei beim Anfallen von Elektroschrott
pro Person. 2019 ist in der Schweiz 23,41 kg Elektroschrott pro
Kopf angefallen, nur Norwegen und das Vereinige Königreich
haben einen noch höheren Wert. Schaut man sich alle Länder
an, fällt auf, dass der Wert stark mit dem Bruttoinlandprodukt
pro Kopf korreliert oder anders ausgedrückt: Wer Geld hat kauft
sich schnell ein neues Gerät.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um Hersteller zu
längerer Bereitstellung von Ersatzteilen zu verpflichten (national
oder international)?

2. Wie steht der Bundesrat zu einer Erhöhung der gesetzlichen
Gewährleistung (Garantie) für gewisse Geräte, damit die Her-
steller langlebigere Geräte bauen?

3. Sieht der Bundesrat Möglichkeiten, die Reparatur von Gerä-
ten für Hersteller und Kunden attraktiver zu machen gegenüber
dem Kauf eines neuen Produktes?

4. Sieht der Bundesrat weitere Möglichkeiten, das Anfallen von
Elektroschrott zu reduzieren?

Mitunterzeichnende: Atici, Birrer-Heimo, Crottaz, Munz, Schnei-
der Schüttel, Seiler Graf, Suter (7)

20.4619 n Mo. Seiler Graf. Besondere militärische Güter 
dem Kriegsmaterialgesetz unterstellen  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, besondere militärische Güter
nach Anhang 3 der Güterkontrollverordnung dem Kriegsmateri-
algesetz (KMG) zu unterstellen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Atici, Crottaz, Flach,
Friedl Claudia, Graf-Litscher, Gugger, Gysi Barbara, Hurni,
Jans, Locher Benguerel, Marti Min Li, Marti Samira, Molina,
Munz, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Pult, Reynard, Roth Fran-
ziska, Schlatter, Storni, Streiff, Studer, Weichelt-Picard, Widmer
Céline (26)

20.4620 n Ip. Seiler Graf. Wie kommt der Bund der Erbrin-
gung von spezifischen Leistungen für Opfer von Men-
schenhandel nach?  (17.12.2020)

Aus der Antwort des Bundesrates zu Interpellation 20.4146 blei-
ben folgende Fragen offen:

Beratung: Keine der in der Antwort des Bundesrates erwähnten
Leistungen entspricht den unter Artikel 12 vorgesehenen spezi-
fischen Leistungen für Opfer von Menschenhandel (OMH): Die
genannte "unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung"
bezieht sich lediglich auf die unentgeltliche Rechtsberatung und
Rechtsvertretung (RV) für das Asylverfahren. Die damit beauf-
tragten RVs haben jedoch weder den Auftrag, noch die Spezia-
lisierung oder Qualifikation, um die Leistung unter Art. 12, Abs.
d) und e) der Europaratskonvention gegen Menschenhandel
(EKM) zu erbringen.

Unterbringung: Die Expertengruppe zur Bekämpfung des Men-
schenhandels GRETA hat im Juni 2020 eine Guidance Note für
Opfer von Menschenhandel im Asylsystem veröffentlicht, in der
festgehalten wird, dass Asylzentren keine geeignete Unterbrin-
gung für OMH darstellen (Ziff. 143). Die Schweizer Bundesasyl-
zentren - in der Antwort als "angemessene Unterkunft"
bezeichnet - genügen den Minimalanforderungen der EKM
demnach nicht; sie entsprechen weder den im Explanatory
Report zur EKM aufgeführten Minimalleistungen (Ziff. 154),
noch denen in der Guidance Note unter Ziff. 143.

Im Explanatory Report steht weiter: "149. Under para. 5 the
assistance can be provided in cooperation with nongovernmen-
tal organisations, other relevant organisations or other elements
of civil society engaged in victim assistance. It is nevertheless
the Parties that remain responsible for meeting the obligations
in the Convention. Consequently, it is they who have to take the
steps necessary to ensure that victims receive the assistance
they are entitled to, in particular by making sure that reception,
protection and assistance services are funded adequately and
in time."

Die Schweiz wurde im Rahmen der 2. Evaluationsrunde des
Europarates im Oktober 2019 erneut in einer "Immediate
Action" aufgefordert, sicherzustellen, dass alle OMH in der
Schweiz, auch Asylsuchende und Opfer mit Tatort Ausland,
Zugang zu den Leistungen von Artikel 12 erhalten.

Wie also kommt der Bund den spezifischen Leistungen unter
Art. 12 EKM, insbesondere Abs. a), c), d) und e) nach, die über
die allgemeinen Leistungen für alle Asylsuchenden hinausge-
hen und auf die OMH zusätzlich und unabhängig vom Tatort ein
Anrecht haben?

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Friedl Claudia, Meyer Mat-
tea, Roth Franziska, Schneider Schüttel, Streiff, Suter, Widmer
Céline (8)
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20.4621 n Mo. Dandrès. Für Einzelunternehmen muss es 
möglich sein, ihren Geschäftsmietvertrag zu kündigen, 
ohne dabei in den Ruin getrieben zu werden  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zu erarbeiten und
dem Parlament zu unterbreiten, mit dem die Bestimmung in
Artikel 266g des Obligationenrechts (OR) geändert wird. Dieser
Artikel besagt, dass das Mietverhältnis aus wichtigen Gründen
mit der gesetzlichen Frist auf einen beliebigen Zeitpunkt gekün-
digt werden kann und dass der Richter unter Würdigung der
Umstände die vermögensrechtlichen Folgen daraus bestimmen
kann.

Mit der Anpassung, die ich fordere, soll erreicht werden, dass
die natürliche Person, die einen Geschäftsmietvertrag nur zu
Garantiegründen mitunterzeichnet, nicht Gefahr läuft, von der
vermietenden Partei zur Zahlung einer Mietzinsforderung oder
einer Entschädigung gemäss Artikel 266g OR gezwungen zu
werden.

Mitunterzeichnende: Glättli, Hurni, Maillard, Marti Min Li, Piller
Carrard, Storni, Töngi (7)

20.4622 n Ip. Dandrès. Wenn der Hunger vor der Tür steht, 
hauen die Forscherinnen und Forscher durch das Fenster 
ab  (17.12.2020)

Anknüpfend an meine Frage 20.5974 bitte ich den Bundesrat
um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie schätzt der Bundesrat die Wirksamkeit der Massnahmen
gemäss der BFI-Botschaft 2017-2020, die er fortzuführen
gedenkt, ein?

2. Wie steht er zu den Empfehlungen 9, 19, 20 und 23 des
Berichts "Next Generation: Für eine wirksame Nachwuchsförde-
rung" (S. 63-65), was die Förderung unbefristeter Stellen im
akademischen Mittelbau betrifft?

3. Was ist seine Haltung gegenüber den Forderungen der
Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, wie sie in der Peti-
tion "Für mehr Festanstellungen im akademischen Bereich"
(www.petition-academia.ch) formuliert sind, und gegenüber den
Klagen über prekäre Arbeitsverhältnisse der Betroffenen, wie
sie auch von den Medien verbreitet werden?

4. Weiss er um die Auswirkungen des Systems des permanen-
ten Wettbewerbs auf die Gesundheit des akademischen Perso-
nals und auf die Qualität von dessen Forschungen? Kann er
seine allfälligen Feststellungen dokumentieren? Falls nein: Was
könnte er unternehmen, um diese Situation zu dokumentieren,
und hat er vor, dies auch zu tun?

5. Welche Massnahmen könnte und wird er ergreifen, um das
Problem der Prekarität der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an den Hochschulen zu lösen, die zwar
hochqualifiziert sind, aber zu alt, um sich ausserhalb der akade-
mischen Welt neu zu orientieren?

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Bendahan, Fivaz
Fabien, Maillard, Molina, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Storni (8)

20.4623 n Po. de Courten. Zuwanderung in die Sozialwerke  
(17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
vorzulegen, welcher folgende Fragen beantwortet:

1. Welche Probleme der Zuwanderung in die Sozialwerke wur-
den in den letzten Jahren festgestellt? Gibt es regionale oder
branchenspezifische Tendenzen?

2. Wie viele Personen beziehen Sozialhilfe, die in den letzten
fünf Jahren eingewandert sind (aufgesplittet nach Herkunfts-
land)?

3. Wie viele Personen haben in den ersten fünf Jahren nach
ihrer Einwanderung in die Schweiz mindestens einmal Arbeits-
losengelder bezogen (aufgesplittet nach Herkunftsland)?

4. Wie viele Personen beziehen Ergänzungsleistungen, die in
den letzten fünf Jahren eingewandert sind (aufgesplittet nach
Herkunftsland)?

5. Gibt es Kantone oder Gemeinden, welche durch spezielle
Massnahmen eine Abnahme der Sozialhilfeabhängigkeit von
Zugewanderten erreichen konnten? Wenn ja, was sind dies für
Massnahmen?

6. Welche Massnahmen können ergriffen werden, um die
Anreize für Zuwanderer, in unsere Sozialwerke einzuwandern,
zu minimieren und damit die Zuwanderung in unsere Sozial-
werke zu verhindern?

7. Welche rechtlichen Hürden, Streichungen und Anpassungen
von Sozialleistungen für Einwanderer wurden bisher geprüft?

8. Welche der geprüften Massnahmen könnten ohne Anpas-
sung der Personenfreizügigkeit umgesetzt werden?

9. Für die restlichen Massnahmen: Wie könnte und müsste hier-
für das Abkommen zur Personenfreizügigkeit angepasst wer-
den?

10. Ist er bereit, diese Fragen im Rahmen seiner weiteren
Abklärungen zum Entwurf eines Rahmenabkommens mit der
EU einzubringen und beispielsweise eine Revision des Abkom-
mens zur Personenfreizügigkeit zu fordern? Wenn nein, warum
nicht?

20.4624 n Po. de Courten. Umfassende Überprüfung der 
Staatsaufgaben  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Bericht
zur umfassenden Prüfung aller eidgenössischen Staatsaufga-
ben vorzulegen.

Angesichts der massiven zusätzlichen Verschuldung des Bun-
des im Rahmen der Bewältigung der Covid19-Pandemie zu
Lasten künftiger Generationen sind alle Aufgaben und Ausga-
ben des Bundes kritisch auf ihre Notwendigkeit und Angemes-
senheit zu überprüfen.

Der Bundesrat macht in einem Bericht an das Parlament Vor-
schläge, auf welche Aufgaben die Eidgenossenschaft in
Zukunft verzichten kann und soll. Das Ziel sollte eine Senkung
der eidgenössischen Staatsquote um mindestens 5 Prozent
sein.

Dabei gilt es zwingend, Aufgaben- bzw. Kostenverlagerungen
von der Bundesebene auf die Kantons- oder Gemeindeebene
zu vermeiden.

20.4625 n Mo. de Courten. Reduktion der stark gebundenen 
Ausgaben im Bundeshaushalt  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die erforderliche
Revision der gesetzlichen Grundlagen zu unterbreiten, damit
die "stark gebundenen Ausgaben" gemäss den "Grundlagen
der Haushaltführung des Bundes", Ausgabe Dezember 2019,
Seite 51ff., von heute bereits über 63 Prozent (Voranschlag
2020), Tendenz stark steigend, bis zum Voranschlag für das
Jahr 2025 bei maximal 60 Prozent des Bundeshaushaltes stabi-
lisiert werden können.
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20.4626 n Mo. Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Sans-Papiers. Für eine kohärente Praxis bei 
illegalen Einwanderern  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Sinne einer kohärenten Pra-
xis bei illegalen Einwanderern (Sans-Papiers), Massnahmen
und Gesetzesanpassungen namentlich in folgenden Bereichen
vorzuschlagen:

1. Rechtsansprüche auf und aus Sozialversicherungen
(namentlich AHV und Krankenversicherung) sind auf Personen
mit geregeltem Aufenthaltsstatus zu beschränken. Vorbehalten
bleiben Sozialversicherungsabkommen.

2. Verschärfung der Strafnormen für Arbeitgeber von illegalen
Einwanderern, deren Arbeitsvermittler und Vermieter von Miet-
objekten.

3. Sicherstellung des Datenaustausches zwischen staatlichen
Stellen betreffend Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus
(bspw. für Schulbesuche und individuelle Förderung).

Sprecher: de Courten

20.4627 n Po. Grossen Jürg. Fossilfreier Verkehr bis 2050 
ermöglichen  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird gebeten aufzuzeigen, welche gesetzlichen
Grundlagen nötig sind, um einen im Betrieb vollständig fossil-
freien Verkehr bis spätestens 2050 zu ermöglichen. Der Bericht
soll aufzeigen, wo bestehende Gesetze, Verordnungen und
Reglemente anzupassen sind um den fossilfreien motorisierten
Individualverkehr (MIV), den öffentlichen Verkehr (ÖV) und den
Güterverkehr sicherzustellen. Zudem sollen mögliche Hinder-
nisse identifiziert werden, welche diese Zielerreichung gefähr-
den. Im Bericht sind diesbezügliche Handlungsempfehlungen
aller drei Verkehrsbereiche darzulegen.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner,
Chevalley, Christ, Fischer Roland, Flach, Glättli, Gredig, Mäder,
Matter Michel, Mettler, Moser, Nussbaumer, Pointet, Ryser (17)

20.4628 n Po. Grossen Jürg. Klare Regelung der Verant-
wortlichkeiten und Zuständigkeiten bei der Aufsicht durch 
die Bundesverwaltung  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstat-
ten, wie die Aufsichtspflicht in der Bundesverwaltung klarer
geregelt werden kann. Der Bericht soll aufzeigen, wie die
gesetzlichen Grundlagen über die Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten sowie die Aufsicht für Projekte, an denen Amts-
stellen verschiedener Staatsebenen und/oder teil- oder voll-
staatlich kontrollierte Unternehmen beteiligt sind angepasst
werden könnten, dass eindeutig, transparent und nachvollzieh-
bar geregelt wird, wer für was die Verantwortung trägt.

Mitunterzeichnende: Baumann, Bäumle, Bellaïche, Bertschy,
Brunner, Chevalley, Christ, Fischer Roland, Flach, Gredig, Gug-
gisberg, Mäder, Matter Michel, Mettler, Moser, Nussbaumer,
Pointet (17)

20.4629 n Ip. Grossen Jürg. Trotz Direktzahlungen für öko-
logische Leistungen schwindet die Biodiversität in der 
Landwirtschaft weiter. Wie will der Bundesrat das Problem 
angehen?  (17.12.2020)

Der Bundesrat führt in seiner Antwort auf meine Frage 20.5982
aus, dass sich die Kürzungen der Direktzahlungen an landwirt-
schaftliche Betriebe aufgrund von Verstössen gegen die gefor-
derten ökologischen Leistungen im 2019 auf insgesamt 9 404

335 Franken beliefen. Bei den Sömmerungsbetrieben beliefen
sie sich zusätzliche auf 771 502 Franken.

Im 2019 beliefen sich die Direktzahlungen an die Landwirtschaft
auf insgesamt 2 819 000 000 Franken oder 2,8 Milliarden Fran-
ken. Wegen Verstössen gegen die geforderten ökologischen
Leistungen wurden demzufolge Direktzahlungen im Umfang
von nur gerade 3,6 Promille gekürzt. Bei insgesamt 50 038
Betrieben und durchschnittlich 56 337 Franken an Direktzahlun-
gen pro Bauernbetrieb ergeben sich pro Betrieb demnach
durchschnittlich 203 Franken an Kürzungen.

Vor dem Hintergrund dieser marginalen Kürzungen und der Tat-
sache, dass der Biodiversitätsverlust in der Landwirtschaft trotz
der ökologischen Leistungen bisher nicht aufgehalten werden
konnte (siehe dazu 20.6088), bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Weshalb schwindet die Biodiversität derart rasant, obwohl
der grösste Teil der direktzahlungsberechtigten Betriebe offen-
bar die geforderten ökologischen Leistungen erfüllen?

2. Sind die Vorgaben an die ökologischen Leistungen ausrei-
chend wirkungsvoll ausgestaltet? Wenn ja, weshalb werden die
Ziele trotzdem nicht erreicht? Wenn nein, was ist zu tun?

3. Sind unzureichende Kontrollen eine mögliche Begründung
für den Biodiversitätsverlust in der Landwirtschaft? Wenn ja,
was ist zu tun? Wenn nein, warum nicht?

4. Ist es möglich, dass die heute bei Verstössen drohenden
Sanktionen zu schwach sind, um ausreichend Anreize zur voll-
ständigen Erbringung der vereinbarten ökologischen Leistung
darzustellen? Wenn ja, was ist zu tun? Wenn nein, warum
nicht?

5. Gibt es aus Sicht des Bundesrates weitere Erklärungsvarian-
ten?

6. Angesichts der vom Ständerat beschlossenen Sistierung der
AP22+: Wie will der Bundesrat dieses Problem angehen?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner,
Christ, Fischer Roland, Flach, Glättli, Gredig, Mäder, Matter
Michel, Mettler, Moser, Ryser (14)

20.4630 n Ip. Grossen Jürg. Wird die Ernährungssicherheit 
durch eine übermässige Futtermittelproduktion 
beeinträchtigt?  (17.12.2020)

Wenn Futtermittel dort angebaut werden, wo auch Nahrungs-
mittel angebaut werden könnten, steht die Ernährung von Tie-
ren in Konkurrenz zu jener von Menschen. Dies ist besonders
problematisch, wenn Nahrungsmittel direkt als Futtermittel
genutzt werden. Agroscope und die Berner Fachhochschule
HAFL haben zwei Messgrössen entwickelt/getestet, um diese
Feed-Food-Competition (FFC) in der Milchproduktion zu
bestimmen. Um die FFC zu reduzieren schlagen sie vor, den
Kraftfuttereinsatz anzupassen, Nebenprodukte der Nahrungs-
mittel-Verarbeitung zu verfüttern, weniger ackerfähige Flächen
für den Anbau von Futtermitteln zu nutzen sowie die Effizienz
von Betrieben zu steigern. Die Ergebnisse der Studie können
jedoch auf tierische Produkte im Allgemein übertragen werden.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie zeigt sich die Problematik der FFC in der Schweiz und
wo ist sie besonders ausgeprägt?

2. Welchen Einfluss hat eine Erhöhung bzw. Reduktion der FFC
auf die Ernährungs- und Versorgungssicherheit und auf die
Umwelt (Biodiversität, Klima, etc.)?
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3. Welche agrarpolitischen Instrumente führen heute zu einer
Intensivierung der Nahrungsmittel- und Flächenkonkurrenz?
Wann werden allfällige Fehlanreize behoben?

4. Welche agrarpolitischen Instrumente führen heute zu einer
Verringerung der Nahrungsmittel- und Flächenkonkurrenz?
Wann werden solche Anreize verstärkt und welche neuen
Anreize eingeführt?

5. Wie plant der Bundesrat, die entwickelten Indikatoren "Nah-
rungsmittelkonkurrenz" und "Flächenkonkurrenz" anzuwenden?

6. Die von Agroscope und HAFL entwickelten Indikatoren bezie-
hen sich auf die Milchproduktion. Plant der Bundesrat, den For-
schungsauftrag an Agroscope und die HAFL mit dem Fokus
Fleischproduktion bei Geflügel, Schweinen und Rindern weiter-
zuführen? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner,
Christ, Fischer Roland, Flach, Glättli, Gredig, Mäder, Matter
Michel, Moser, Ryser (13)

20.4631 n Ip. Schlatter. Zivil vor militärisch in der Corona-
Krise  (17.12.2020)

Der Bundesrat hat bei den Corona-Einsätzen der Armee einen
Paradigmenwechsel vollzogen. In der zweiten Welle wird die
Armee nur eingesetzt, wenn die Bedingungen der Subsidiarität
erfüllt sind und die zivilen Mittel - darunter explizit auch der Zivil-
dienst - nicht ausreichen. Er wendet damit den Grundsatz "zivil
vor militärisch" konsequent an.

Gemäss Medienmitteilung vom 4. November 2020 gilt: "Die
Kantone müssen bei ihren Gesuchen aufzeigen, dass sie sämt-
liche ihnen zur Verfügung stehenden zivilen Mittel und Instru-
mente ausgeschöpft haben, um die Voraussetzungen für die
Subsidiarität für einen Armeeeinsatz zu erfüllen. Dabei handelt
es sich um die Mittel von Zivilschutz, Zivildienst, und Feuerwehr
wie auch aus dem privaten Sektor (...)." Und weiter: "Der Bun-
desstab Bevölkerungsschutz unter Leitung des Bundesamtes
für Gesundheit prüft die Einhaltung dieser Bedingungen in
Absprache mit der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirek-
toren."

In diesem Kontext bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung
folgender Fragen:

1. Ist es korrekt, dass (bisher) der gesamte Bedarf nach Zivil-
dienstleistenden in der Corona-Krise ohne ausserordentliche
Einsatzaufgebote gedeckt werden konnte?

2. Warum werden/wurden in der COVID-19-Pandemie nicht
mehr Zivildienstleistende in der Pflege und Betreuung einge-
setzt, trotz Personalnotstand?

3. Wie zeigen/zeigten die Kantone in ihren Gesuchen auf, "dass
sie sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden zivilen Mittel und
Instrumente ausgeschöpft haben", insb. in Bezug auf den Zivil-
dienst?

4. Wie zeigen/zeigten die Kantone auf, dass Soldaten besser
geeignet seien, insb., dass die Ausbildung und Erfahrung der
Zivildienstleistenden nicht genüge, um die Leistungen in den
beiden ersten Bereichen gemäss Medienmitteilung zu erfüllen
(in privaten Spital- und kantonalen Gesundheitseinrichtungen)?

5. Wie kann der Bundesrat durchsetzen, dass sein Entscheid,
prioritär den Zivildienst einzusetzen, umgesetzt wird/wurde?

Mitunterzeichnende: Fivaz Fabien, Flach, Graf-Litscher, Por-
chet, Roth Franziska, Seiler Graf, Weichelt-Picard (7)

20.4632 n Mo. Fridez. Ausbau der Lufttransportfähigkeiten 
der Schweiz zugunsten der Friedensförderung, der huma-
nitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit  
(17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Lufttransportfähigkeiten der
Schweiz auszubauen, um einerseits durch die Unterstützung
der Engagements der UNO und der EU die Friedensförderung
zu begünstigen und andererseits die Entwicklungszusammen-
arbeit, die humanitäre Hilfe und die Katastrophenhilfe zu unter-
stützen; geprüft werden soll auch, wie die
Lufttransportfähigkeiten der Schweiz in militärische oder zivile
Lufttransportpools eingebracht werden können.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Andrey, Atici, Benda-
han, Birrer-Heimo, Brélaz, Bulliard, Candinas, Chevalley, Crot-
taz, Dandrès, de la Reussille, Fehlmann Rielle, Feri Yvonne,
Flach, Friedl Claudia, Glanzmann, Graf-Litscher, Grin,
Gschwind, Gugger, Gysi Barbara, Jans, Maillard, Marti Min Li,
Matter Michel, Molina, Moret Isabelle, Nantermod, Nordmann,
Nussbaumer, Piller Carrard, Pointet, Pult, Reynard, Roth Fran-
ziska, Schneider Schüttel, Schneider-Schneiter, Seiler Graf,
Storni, Wasserfallen Flavia, Wehrli, Wermuth, Widmer
Céline (44)

20.4633 n Ip. Müller Leo. Amtshilfe in Steuersachen in Kon-
zernverhältnissen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung 
(ESTV) als Erfüllungsgehilfe ausländischer 
Steuerbehörden?  (17.12.2020)

In Amtshilfeverfahren, die sich auf Schweizer Konzerngesell-
schaften beziehen, werden regelmässig sensitive Daten ausge-
tauscht. Dies ist einerseits auf die äusserst "austausch-
orientierte" Rechtsprechung des Bundesgerichts zurückzufüh-
ren, welches die ursprünglichen Bestimmungen des StAhiG
"ausgehebelt" hat. Anderseits besteht der Eindruck, dass die
ESTV zu proaktiv agiert und sich im Zweifelsfall für die Interes-
sen des Ersucherstaats einsetzt. Nachdem sich das Bundesge-
richt diametral zur Vorinstanz für den Austausch von Bilanz und
Erfolgsrechnung sowie Steuerdaten schweizerischer Konzern-
gesellschaften ausgesprochen hatte, werden von der ESTV
auch weitere Daten regelmässig zum Austausch vorgeschla-
gen.

Dem Vernehmen nach beabsichtigt die ESTV zudem, die
Namen von Mitarbeitenden, inkl. Saläre, auszutauschen. Im
Gegensatz zur früheren Praxis der ESTV tauscht sie seit 2018
auch regelmässig Steuerrulings und Steuererklärungen aus.
Die betroffenen Unternehmen sind bestürzt über den Umfang
des Austausches.

Vor diesem Hintergrund ersuche ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Welche Daten von Schweizer Konzerngesellschaften werden
gestützt auf welche Rechtsgrundlagen regelmässig ausge-
tauscht? Wie wird dem ursprünglichen gesetzgeberischen Wil-
len des StAhiG (inkl. Einschränkungen bezüglich des
Austauschs) Rechnung getragen?

2. Ist der Eindruck korrekt, dass sich die ESTV diesbezüglich
proaktiv verhält? Wenn ja, wie ist dies gesetzgeberisch zu
rechtfertigen?

3. Wie sorgfältig prüft die ESTV, ob Nichteintretensgründe vor-
liegen und wie oft kommt Nichteintreten zum Zug?

4. Gemäss Artikel 8 Absatz 1 StAhiG muss die Schweiz keine
Amtshilfe leisten, die weiter geht als die Verfahrenspflichten in
der Schweiz. Wird diese "Schranke des internen Rechts" von
der ESTV respektiert?
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5. Wie werden die Rechte Dritter bzw. deren Namen in Amtshil-
feverfahren geschützt?

6. Wie viele Amtshilfe-Ersuchen erhält (und stellt) die Schweiz
seit 2013 (separat aufgeteilt nach Konzernen/anderen)? Wie
viele Ersuchen erhalten die anderen Mitglieder des OECD Glo-
bal Forum? Handelt es sich bei der Schweiz statistisch gesehen
um ein typisches "Geberland"? Wenn ja, wie können die Inter-
essen der Schweiz besser gewahrt werden?

7. Wie wird sichergestellt, dass die Schweiz inhaltlich Amtshilfe
höchstens im selben Umfang wie andere Staaten leistet
(Gegenseitigkeit)?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Binder, Bregy, Glanz-
mann, Hess Erich, Landolt, Matter Thomas, Paganini, Rechstei-
ner Thomas, Regazzi, Ritter, Romano, Rösti,
Schneeberger (14)

20.4634 n Ip. Müller Leo. Amtshilfe in Steuersachen basie-
rend auf gestohlenen Daten. Wie ist das devote Verhalten 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zu 
erklären?  (17.12.2020)

Gemäss Artikel 7, Bst. c des StAhiG darf nicht auf ein Amtshilfe-
gesuch eingetreten werden, wenn dieses den Grundsatz von
Treu und Glauben verletzt. Wiederholt verstossen jedoch Gesu-
che dagegen. So mehren sich die Fälle, in denen die ESTV
Steuerdaten ohne gründliche Prüfung und ohne Rechenschaft
herausgibt. Durch dieses Vorgehen handelt die ESTV nicht nur
gegen den ausdrücklichen Willen des Parlaments, sondern
macht sich zum proaktiven Erfüllungsgehilfen treuwidrig han-
delnder Staaten.

Dies lässt sich an folg. Beispiel illustrieren: Gegenwärtig beab-
sichtigt die ESTV reaktivierte Amtshilfegesuche in mehreren
Hundert Fällen aus Indien zu bewilligen, die auf gestohlenen
Steuerdaten beruhen, obwohl sich Indien in bilateralen Gesprä-
chen im Jahr 2016 gegenüber der Schweiz verpflichtet hatte,
solche Rechtshilfegesuche nicht zu erneuern, bis das StAhiG
geändert worden ist. Diese Gesetzesänderung kam zwar nicht
zustande, da eine Aufweichung des Vertrauensprinzips abge-
lehnt wurde, aber dies macht diese Zusicherung nicht ungültig.
Eine Aktennotiz einer wiederholten Zusicherung vom 19.
August 2016 wird jedoch von der ESTV unter Verschluss gehal-
ten.

Vor diesem Hintergrund ersuche ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Wieso beabsichtigt die ESTV trotz klarer Indizien eines Ver-
stosses gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, Amtshil-
fegesuche zu bewilligen?

2. Wie ist es mit dem Interesse der Schweiz zu vereinbaren,
dass Steuerdaten trotz Verstosses gegen das Vertrauensprin-
zip herausgegeben werden?

3. Wieso hält die ESTV eine Aktennotiz eines offiziellen Tref-
fens unter Verschluss, obwohl diese belegt, dass Indien der
Schweiz zugesichert hat, dass Amtshilfegesuche nicht auf
gestohlenen Daten beruhen, bis eine Gesetzesänderung in
Kraft tritt " (die nie stattgefunden hat)?

4. Welche Schweizer Behörden sind in Besitz einer Kopie des in
der Aktennotiz vom 19. August 2016 erwähnten Abkommens
zwischen der Schweiz und Indien? Wer sind die Unterzeichner
dieses Abkommens, an welchem Datum wurde es unterschrie-
ben und was ist der genaue Inhalt?

5. Wie evaluiert der Bundesrat die Gefahr, dass die Anforderun-
gen der Schweiz an Gesuchsteller nicht mehr ernst genommen

werden und die selbstherbeigeführte Untergrabung der Glaub-
würdigkeit durch Nachahmer ausgenutzt wird?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Binder, Bregy, Glanz-
mann, Hess Erich, Landolt, Matter Thomas, Paganini, Rechstei-
ner Thomas, Regazzi, Ritter, Romano, Rösti,
Schneeberger (14)

20.4635 n Mo. Marti Min Li. Bundesnahe Pensionskassen 
sollen nicht in Atomwaffen investieren  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sicherzustellen, dass die bun-
deseigene Pensionskasse Publica und die Pensionskassen der
bundesnahen Betriebe (Swisscom, Post, Ruag, SBB, etc.)
Unternehmen aus ihren Anlagen ausschliessen, die an der Her-
stellung von Atomwaffen beteiligt sind.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Crottaz, Dandrès, Feri
Yvonne, Flach, Friedl Claudia, Funiciello, Glättli, Gugger, Gysi
Barbara, Hurni, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Munz, Nuss-
baumer, Pult, Schlatter, Schneider Schüttel, Seiler Graf, Storni,
Studer, Widmer Céline (23)

20.4636 n Mo. Marti Min Li. Verankerung und Ausbau einer 
nachhaltigen Schuldenprävention und -beratung in den 
Kantonen  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, die gesetzlichen Grundlagen zu
schaffen, damit gesamtschweizerisch in allen Kantonen eine
nachhaltige Schuldenprävention und -beratung institutionalisiert
und ausgebaut werden kann.

Mitunterzeichnende: Arslan, Atici, Crottaz, Dandrès, Eymann,
Feri Yvonne, Flach, Friedl Claudia, Glättli, Gugger, Gysi Bar-
bara, Hurni, Locher Benguerel, Maillard, Marra, Müller-Alter-
matt, Munz, Nussbaumer, Pult, Schneider Schüttel, Widmer
Céline (21)

20.4637 n Ip. Quadri. Kommen Abkommen mit Italien nur 
dann zum Abschluss, wenn sie zum Vorteil Italiens sind?  
(17.12.2020)

Die Aussenministerien der Schweiz und Italiens haben sich dar-
auf geeinigt, dass die Bürgerinnen und Bürger von Campione
d'Italia weiterhin Schweizer Autokennzeichen verwenden dür-
fen. Da die Enklave neu zum Zollgebiet der EU gehört, hätten
die Einwohnerinnen und Einwohner bis Januar 2021 ihre Kon-
trollschilder abmontieren und die Fahrzeuge in Italien immatri-
kulieren müssen, dies auf eigene Kosten.

Gleichzeitig hat Italien jedoch zum x-ten Mal die Unterzeich-
nung des "neuen" Abkommens über die Grenzgängerbesteue-
rung verschoben und erklärt, es habe "andere Prioritäten".

Ich frage den Bundesrat:

- Werden Abkommen mit Italien nur dann abgeschlossen, wenn
sie zum Vorteil Italiens sind?

- Aus welchem Grund geht die Schweiz immer und immer wie-
der Konzessionen gegenüber Italien ein, ohne dafür eine
Gegenleistung zu bekommen?

- Inwieweit wurde das kontroverse Dokument zur Grenzgänger-
besteuerung, um das seit Jahren gerungen wird, bei den Ver-
handlungen über die Nummernschilder in Campione d'Italia
berücksichtigt?

- Die Schweizer Arbeitslosenversicherung (ALV) kommt für die
Entschädigungen auf für die ehemaligen Angestellten des Casi-
nos und der Gemeinde Campione d'Italia, die im Tessin wohnen
(einschliesslich solcher mit Ausweis B), obschon diese nie die
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entsprechenden Beiträge einbezahlt haben. Wie viel hat diese
Operation die Schweizer ALV gekostet, wenn man berücksich-
tigt, was der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation
19.3629 selber einräumt: "Die von der Schweiz ausbezahlten
Arbeitslosenentschädigungen für ehemalige Mitarbeitende des
Casinos und der Gemeinde Campione d'Italia können [...] den
Nettolöhnen vor der Arbeitslosigkeit entsprechen oder sogar
noch höher ausfallen."

20.4638 n Po. Porchet. Mehr wissen über schulisches Mob-
bing in der Schweiz. Zum besseren Schutz der Kinder  
(17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über schulisches
Mobbing vorzulegen mit quantitativen und qualitativen Informa-
tionen, die die Grundlage bilden können für die Entwicklung von
Massnahmen gegen wiederkehrende verbale, physische und
psychische Übergriffe im schulischen Umfeld.

Der Bericht soll insbesondere Folgendes enthalten:

1. spezifische statistische Daten zum schulischen Mobbing in
der Schweiz

2. eine Bilanz der bisherigen Unterstützungsleistungen des
Bundes

3. eine lückenlose Auflistung der bisherigen Massnahmen des
Bundes und der Kantone gegen schulisches Mobbing

4. eine Einschätzung der Möglichkeiten, Finanzhilfen bereitzu-
stellen zur Unterstützung von Präventionsmassnahmen gegen
schulisches Mobbing, analog zu den Finanzhilfen, die zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
zur Verfügung stehen.

Mitunterzeichnende: Bulliard, Cottier, Geissbühler, Gredig,
Hurni, Kutter, Marti Samira, Reynard, Roduit, Roth Pasquier,
Ryser, Trede (12)

20.4639 n Mo. Jauslin. Unisex-WC. Abbau von Überregulie-
rung für KMU auch am stillen Örtchen  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Massnahmen zu
treffen und die Verordnung zum Arbeitsgesetz so zu ändern,
dass Toiletten nicht nur getrennt vorzusehen sind. Unisex-Toi-
lettenanlagen sollen in jedem Falle erlaubt sein. Fehlen dazu
die gesetzlichen Grundlagen, sind diese der Bundesversamm-
lung zu unterbreiten.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Burgherr, Cattaneo, Cottier, Dob-
ler, Eymann, Farinelli, Flach, Fluri, Gössi, Heimgartner, Mark-
walder, Nussbaumer, Portmann, Schilliger, Schneeberger,
Sollberger, Vincenz, Wasserfallen Christian, Zuberbühler (20)

20.4640 n Po. Jauslin. Fossilfreier Verkehr bis 2050 
ermöglichen  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird gebeten aufzuzeigen, welche gesetzlichen
Grundlagen nötig sind, um einen im Betrieb vollständig fossil-
freien Verkehr bis spätestens 2050 zu ermöglichen. Der Bericht
soll aufzeigen, wo bestehende Gesetze, Verordnungen und
Reglemente anzupassen sind um den fossilfreien motorisierten
Individualverkehr (MIV), den öffentlichen Verkehr (ÖV) und den
Güterverkehr sicherzustellen. Zudem sollen mögliche Hinder-
nisse identifiziert werden, welche diese Zielerreichung gefähr-
den. Im Bericht sind diesbezügliche Handlungsempfehlungen
aller drei Verkehrsbereiche darzulegen.

Mitunterzeichnende: Borloz, Bourgeois, Cattaneo, Cottier, de
Quattro, Eymann, Farinelli, Feller, Fluri, Giacometti, Gössi,

Jans, Locher Benguerel, Markwalder, Moret Isabelle, Nussbau-
mer, Portmann, Pult, Riniker, Sauter, Schilliger, Silberschmidt,
Suter, Vincenz, Wasserfallen Christian, Wehrli (26)

20.4641 n Ip. Geissbühler. Massnahmen zur 
Gewaltprävention  (17.12.2020)

Eltern wissen heute, dass Gewalt gegen ihre Kinder nicht ziel-
führend ist und auch nicht toleriert wird. Gesetze dazu existie-
ren ebenfalls. Trotzdem kommen Gewalttaten in Familien noch
allzu oft vor, da die Eltern immer öfters einer Mehrfachbelastung
ausgesetzt und dadurch überfordert sind im Umgang mit ihren
Kindern, vor allem in der Trotzphase oder der Pubertät.

Deshalb ist Handlungsbedarf angesagt.

Es wäre sinnvoll, wenn Eltern eine Tel. Nr. oder Handy App von
Hilfe- und Beratungsstellen (welche ja bereits vorhanden sind)
zur Hand hätten, wenn Kinder aggressiv oder handgreiflich wer-
den, damit der Streit nicht eskaliert und die Eltern Gewalt
anwenden würden.

Fragen:

1. Wäre es nicht an der Zeit, die Probleme an den Wurzeln
anzupacken, nämlich mit Hilfestellungen an die Eltern?

2. Wäre der Bundesrat bereit zu veranlassen, dass Eltern schon
von den ersten Kontaktpersonen nach einer Geburt (zum Bei-
spiel Hebammen, Frauenärzte/innen, Mütter-/ Väterberatung)
einen Flyer mit einigen Fakten zu den schwierigen Entwick-
lungsphasen der Kinder und Adressen mit Tel Nr. und Handy
App von Anlaufstellen erhalten, bei welchen sie in kritischen
Erziehungssituationen Soforthilfe erhalten können?

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4642 n Ip. Müller-Altermatt. Zielerreichung der Strategie 
Biodiversität Schweiz  (17.12.2020)

Das Parlament verpflichtete den Bundesrat 2008, die damals
schon über ein Dutzend Jahre verspätete Biodiversitätsstrate-
gie zu erarbeiten. Dieser ging darauf die Arbeiten zügig an und
konnte nach einer ausgedehnten Vernehmlassung im April
2012 die Strategie Biodiversität Schweiz festsetzen. Er
beschloss zehn Ziele, die bis 2020 - also innerhalb vom 8 Jah-
ren - zu erreichen waren.

Der Bundesrat legte weiter fest, dass bis 2017 ein Zwischenbe-
richt zu Zielerreichung, Wirksamkeit der Massnahmen, allfälli-
gen Anpassungen etc. erstellt werde. Nach 2020 verlangte der
Bundesrat eine Gesamtevaluation.

2017 wurde allerdings kein Zwischenbericht veröffentlicht. Tat-
sächlich beschloss der Bundesrat zu diesem Zeitpunkt erst sei-
nen Aktionsplan. Die rasant fortschreitende Biodiversitätskrise
verlangt, dass die bundesrätliche Biodiversitätsstrategie durch-
gezogen wird - erst recht, nachdem sie bereits viele Verzöge-
rungen erfahren hat. Dafür braucht es saubere und aktualisierte
Grundlagen, weshalb auch der erwähnte Zwischenbericht ver-
langt wurde.

Ich bitte den Bundesrat daher, folgende Fragen zu beantworten:

1. Weshalb wurde die Evaluationen der Strategie Biodiversität
Schweiz nicht durchgeführt?

2. Wann wird diese Evaluation nachgeholt und wann werden
die detaillierten Ergebnisse publiziert, wie dies der Bundesrat
zugesichert hatte?

3. Wird die Evaluation extern in Auftrag gegeben, mit dem Ziel
einer möglichst unabhängigen, glaubwürdigen Analyse und
eines möglichst umfassenden Lernprozesses?
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4. Stimmt der Bundesrat den Ergebnissen einer kürzlich veröf-
fentlichten Evaluation durch Fachpersonen zu, wonach die
Schweiz nur gerade ein einziges Ziel der Biodiversitätsstrategie
rechtzeitig erreichen kann und dass bei 5 Zielen die Entwick-
lung sogar entgegen den bundesrätlichen Zielvorgaben ver-
läuft?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Fluri, Jauslin, Stadler, Streiff (5)

20.4643 n Ip. Müller-Altermatt. Implikationen des Kriegs um 
Berg-Karabach  (17.12.2020)

Am 10. November fanden die schweren Kampfhandlungen zwi-
schen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach mit
dem von Russland vermittelten Waffenstillstandsabkommen ein
Ende. Die durch Russland geschaffenen Fakten und die vorläu-
fig eingefrorene Situation führen zu Handlungs- und Klärungs-
bedarf seitens der Schweiz: Einerseits stellt sich die Frage, wie
die Schweiz im Geiste ihrer humanitären Tradition für die Bevöl-
kerung Berg-Karabachs aktiv werden kann, andererseits gilt es,
die Lehren für die Sicherheit unseres Landes aus der Situation
im Südkaukasus zu ziehen. Es stellen sich folgende Fragen:

1. Welche Bemühungen zur Vermittlung eines dauerhaften Frie-
dens im Südkaukasus erachtet der Bundesrat als möglich oder
hat er auf diplomatischer Ebene bereits unternommen?

2. Die armenische Bevölkerung von Berg-Karabach hat keinen
international anerkannten und dadurch schützenden Staat. Sie
wird derzeit von russischen Friedenstruppen geschützt. Wie
steht der Bundesrat zum Lebens- und Selbstbestimmungsrecht
des Volkes von Berg-Karabach? Ist der Bundesrat bereit, einen
unabhängigen Staat der Karabach-Armenier zu akzeptieren,
sollte die internationale Staatengemeinschaft dies zum Schutz
der Bevölkerung in Betracht ziehen?

3. Der Ausgang des Konflikts führte zu einer massiven Macht-
verschiebung in der Region. Neben der Erweiterung und Stär-
kung der russischen Machtsphäre fällt vor allem die türkische
Machterweiterung ins Gewicht. Welche Schlussfolgerungen
zieht der Bundesrat aus dieser Machterweiterung in der Region
und in Bezug auf den türkischen Expansionismus im Allgemei-
nen?

4. Welche wirtschafts-, migrations- und aussenpolitschen Mass-
nahmen hat der Bundesrat zur Hand und ist er bereit zu ergrei-
fen, um weitere türkische Expansionen zu sanktionieren und zu
verhindern, dass die Bemühungen der Türkei um eine Erweite-
rung der Einflusssphäre zu einer Destabilisierung der Sicher-
heitslage in Europa und im Nahen Osten führen? Wie
koordiniert der Bundesrat solche Massnahmen mit jenen der
Europäischen Union?

Mitunterzeichnende: Binder, Grüter, Molina, Moret Isabelle,
Moser, Nussbaumer, Rytz Regula, Stadler, Streiff (9)

20.4644 n Ip. Schneider 
Schüttel. Biodiversitätsschädigende Subventionen und 
Anreize im Bereich Abwasserentsorgung  (17.12.2020)

Abwasser belastet die Gewässerqualität durch Nährstoffeintrag,
erhöhte Sauerstoffzehrung, Temperaturanstieg oder Mikrover-
unreinigungen und beeinträchtigt dadurch die Gewässerbiodi-
versität. Die Intensität der Belastung ist sowohl vom
Verschmutzungsgrad des Abwassers abhängig als auch von
der Gewässergrösse respektive dem Verdünnungsverhältnis
des Vorfluters. Somit ist die Belastung insbesondere in kleine-
ren Fliessgewässern vergleichsweise hoch. Durch das weitge-
hend vollständige Ableiten von Regenwasser aus dem

Siedlungsraum wiederum fehlen in urbanen Räumen Kleinge-
wässer und Versickerungsflächen, die für Biodiversität wichtig
sind, wodurch der dortige Gewässerlebensraum reduziert wird.
Eine Zentralisierung von Abwasserreinigungsanlagen kann
zudem zum Austrocknen von Gewässerteilstrecken führen.

Eine Studie von WSL und SCNAT hat kürzlich unterschiedliche
Arten von Fehlanreizen und Subventionen identifiziert, die eine
negative Wirkung der Abwasserentsorgung auf Biodiversität
begünstigen oder fördern.

Ich bitte den Bundesrat daher, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilen die zuständigen Departemente und Ämter die
grundsätzlichen Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie im
Bereich "Abwasser"?

2. Wie beurteilen sie die grundsätzlichen Empfehlungen der
Studie zum Umgang mit den biodiversitätsschädigenden Wir-
kungen von Subventionen (Subventionen in einem weit gefas-
sten Sinn)?

3. Bestehen möglicherweise weitere solche Subventionen und
Anreize im Abwasserbereich, die in der Studie nicht erfasst wur-
den?

4. Ist der Bundesrat bereit, die im Abwasserbereich identifizier-
ten Fehlanreize und Subventionen zu analysieren und in geeig-
neter Weise zu bewerten?

5. Welche der im Abwasserbereich identifizierten biodiversitäts-
schädigenden Wirkungen können relativ rasch reduziert, ver-
mieden oder zu einer positiven Wirkung umgewandelt werden,
etwa durch Anpassungen von Programmen oder Verordnun-
gen?

6. Bei welchen der identifizierten Fehlanreize und Subventionen
sind Gesetzesanpassungen nötig?

7. Wie gedenkt der Bundesrat, bezüglich der Umgestaltung
bzw. des Abbaus von biodiversitätsschädigenden Subventionen
im Bereich Abwasser vorzugehen?

Mitunterzeichnende: Andrey, Brenzikofer, Dandrès, Friedl Clau-
dia, Klopfenstein Broggini, Locher Benguerel, Maillard, Munz,
Pult, Seiler Graf, Widmer Céline (11)

20.4645 n Ip. Schneider Schüttel. Bezüglich Schutzgebieten 
ist die Schweiz eines der Schlusslichter Europas. Was tut 
der Bundesrat?  (17.12.2020)

Die Schweiz ist bezüglich Schutzgebieten seit Jahren eines der
Schlusslichter Europas. Nun zeigt sich, dass sie auch bei den
Smaragdgebieten weniger als einen Fünfzigstel der nötigen
Arbeit getan hat. Gemäss dem Übereinkommen über die Erhal-
tung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und
ihrer natürlichen Lebensräume werden mit dem Smaragd-Pro-
gramm des Europarats grösserflächige Gebiete gesichert, in
denen abgestimmte Massnahmen für die Erhaltung gefährdeter
Arten und ihrer Lebensräume getroffen werden sollen. Eine
angepasste Nutzung ist möglich. Eines der bekanntesten von
nur gerade 37 Smaragdgebieten in der Schweiz ist der Ober-
aargau im Kanton Bern.

Seit Jahren stagnieren die Arbeiten am Smaragdnetzwerk beim
Bund. Es wurden wissenschaftliche Studien in Auftrag geben
und dann doch nicht genutzt, um das Smaragdnetzwerk wie
vom Europarat vorgegeben bis Ende 2020 fertigzustellen.
Nachdem die Frist verstrichen ist, erhält die Schweiz nun eine
letzte Chance: Bis 2030 muss sie nicht nur das Smaragdnetz-
werk aufgebaut, sondern zusätzlich Managementpläne erarbei-
tet und umsetzt haben. Im Hinblick auf die Schutzziele müssen
diese eine angepasste Nutzung garantieren.
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Nachdem mittlerweile sogar Länder wie Armenien und die
Ukraine mit ihren Smaragdprogrammen auf gutem Weg sind,
sollte die Schweiz diese Chance nutzen, statt sich im Natur-
schutz weiter zu blamieren.

Ich bitte den Bundesrat daher um Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Welche Massnahmen ergreift er, damit nach der Jahres-
wende im 2021 rasch an der Fertigstellung des Smaragdnetz-
werks gearbeitet wird und bis wann will er diese Arbeiten am
Smaragdnetzwerk abschliessen?

2. Wie geht er vor, damit bis 2023 die erforderlichen Smaragd-
gebiete ausgeschieden bzw. bis 2025 die Managementpläne
ausgearbeitet sind und anschliessend deren Umsetzung mit
den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern angegangen wer-
den kann?

3. Wann plant er, mit Zwischenberichten den Stand der Dinge
darzulegen, damit bei Bedarf korrigierend eingegriffen werden
kann?

4. Hat der Bundesrat die nötigen personellen und finanziellen
Ressourcen bereitgestellt, damit die Arbeiten nun rasch an die
Hand genommen werden können? Wenn nein, was muss getan
werden und von wem?

Mitunterzeichnende: Andrey, Brenzikofer, Dandrès, Friedl Clau-
dia, Klopfenstein Broggini, Locher Benguerel, Maillard, Munz,
Pult, Seiler Graf, Widmer Céline (11)

20.4646 n Mo. Schneider Schüttel. Gesamtheitliches Kon-
zept zur Zuckerversorgung der Schweiz  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein gesamtheitliches Konzept
zur Zuckerversorgung der Schweiz zu erarbeiten und der Bun-
desversammlung vorzulegen. Das Konzept soll Fragen bezüg-
lich der Wirtschaftlichkeit der Zuckerverarbeitung in der
Schweiz, der Umweltschäden durch intensiven konventionellen
Rübenanbau, gesundheitlichen Auswirkungen eines (übermäs-
sigen) Zuckerkonsums sowie die Importfrage (Abhängigkeit
Saatgut, Stärkung von Fairtrade Zucker aus Übersee) aufgrei-
fen und in einer gesamtheitlichen Sicht Lösungen und Mass-
nahmen vorschlagen, welche die negativen
Begleiterscheinungen des Zuckers dauerhaft reduzieren.

Mitunterzeichnende: Andrey, Badertscher, Badran Jacqueline,
Baumann, Bendahan, Bertschy, Birrer-Heimo, Bourgeois, Bulli-
ard, Egger Kurt, Friedl Claudia, Grossen Jürg, Gugger, Jans,
Klopfenstein Broggini, Maillard, Müller-Altermatt, Munz, Nuss-
baumer, Piller Carrard, Rytz Regula, Streiff, Suter (23)

20.4647 n Mo. Gutjahr. Auflösung der Kommission für 
Wirtschaftspolitik  (17.12.2020)

Die Motion beauftragt den Bundesrat, die Kommission für Wirt-
schaftspolitik aufzulösen. Sei es während der Coronakrise oder
in guten Zeiten: Die Kommission ist inexistent und wird ihrer
Rolle als wichtiger Akteur an der Seite des Bundesrates zur Ein-
dämmung der aktuellen Wirtschaftskrise in keinem Moment
gerecht.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, de Quattro, Glarner,
Gmür Alois, Grüter, Imark, Regazzi, Rutz Gregor, Schilliger,
Schneeberger, Wasserfallen Christian (11)

20.4648 n Mo. Fischer Roland. Bevorzugter Marktzugang 
für nachhaltige Produkte  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sich in zukünftigen Freihandels-
abkommen für griffige Nachhaltigkeitsbestimmungen einzuset-
zen und nachhaltig produzierten Produkten gemäss
international anerkannter Standards einen präferentiellen
Marktzugang zu gewähren.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner,
Chevalley, Flach, Friedl Claudia, Giacometti, Gredig, Grossen
Jürg, Gugger, Mäder, Markwalder, Matter Michel, Mettler,
Molina, Moser, Nussbaumer, Pointet, Portmann, Schaffner,
Wehrli (22)

20.4649 n Mo. Gutjahr. Die Sozialpartnerschaft vor umstrit-
tenen Eingriffen schützen  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, das Bundesgesetz über die
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
(Aveg; SR 221.215.311) wie folgt zu ändern:

Artikel 1 Aveg, neuer Absatz 4

Die Bestimmungen des allgemeinverbindlich erklärten Gesamt-
arbeitsvertrages zu Mindestlohn, 13. Monatslohn und Ferienan-
spruch gehen anderslautenden Bestimmungen der Kantone
vor.

Artikel 2 Ziffer 4 Aveg, Änderung

Der Gesamtarbeitsvertrag darf die Rechtsgleichheit nicht verlet-
zen und dem zwingenden Recht des Bundes nicht widerspre-
chen. Jedoch können zugunsten der Arbeitnehmer
abweichende Bestimmungen aufgestellt werden, wenn sich aus
dem zwingenden Recht nichts anderes ergibt.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bregy, Burgherr, Glarner,
Gmür Alois, Grüter, Guggisberg, Imark, Jauslin, Rechsteiner
Thomas, Regazzi, Rösti, Rutz Gregor, Sauter, Schilliger,
Schneeberger, Sollberger, Strupler, Wasserfallen Christian,
Zuberbühler (20)

20.4650 n Ip. Müller-Altermatt. Finanzierung des Krieges 
um Bergkarabach von der Schweiz aus  (17.12.2020)

Der grösste Teil des aserbaidschanischen Öl- und Gashandels
wird von in der Schweiz domizilierten Firmen abgewickelt. Aser-
baidschan seinerseits war in den vergangenen Monaten Kriegs-
partei im Konflikt um Berg-Karabach. Alleine die in der Antwort
auf die Frage 20.5948 genannte Gewinnsumme des staatlichen
Ölkonzerns Socar (383 Mio. USD) entspricht dem Verteidi-
gungsetat des Kriegsgegners Armenien. Es kann kaum bestrit-
ten werden, dass der Schweizer Handelsplatz eine relevante
Rolle spielte bei der Finanzierung des Krieges.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung der folgenden Fragen:

1. Wie verträgt sich die Relevanz des Schweizer Handelsplat-
zes für den Krieg in Berg-Karabach mit der schweizerischen
Neutralität und welche Implikationen hat sie für die Reputation
des Schweizer Handelsplatzes?

2. Wie schätzt der Bundesrat den Kapitaltransfer von der
Schweiz nach Aserbaidschan ein in Bezug auf das Völkerrecht
und die Menschenrechte?

3. Während in Bezug auf Aserbaidschan keine Sanktionsent-
scheide unserer wichtigsten Handelspartner vorliegen, beste-
hen seitens der EU, einiger der Mitgliedsländer und den USA
Sanktionen gegen die Türkei, welche gemeinsam mit Aserbaid-
schan den Krieg im Südkaukasus geführt hat. Ergeben sich aus
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den kriegerischen Ereignissen, den Verflechtungen der beiden
Staaten und den Sanktionen der wichtigsten Handelspartner
gegen die Türkei keine Tatbestände gemäss dem Embargoge-
setz?

Mitunterzeichnende: Molina, Moret Isabelle, Moser, Rytz
Regula, Stadler, Streiff, Walder (7)

20.4651 n Ip. Herzog Verena. Staatsgelder für 
Masturbationskampagne?  (17.12.2020)

1. Wie steht der Bundesrat dazu, dass sich die Co-Präsidentin
von Sexuelle Gesundheit Schweiz, einer privaten Organisation,
die vom Bund jährlich beträchtliche Gelder erhält, so offensiv
zum Thema Masturbation äussert?

2. Teilt der Bundesrat die Ansicht von Frau Grütter, dass das
Thema Masturbation systematisch in die Sexualkundekurse in
der ganzen Schweiz eingebaut werden soll?

3. Teilt der Bundesrat die Ansicht von Frau Grütter, dass Kinder
im Sexualkundeunterricht schon in sehr jungen Jahren bei ihren
Erfahrungen mit Masturbation "begleitet" werden sollen?

4. Sind Bundesgelder in die Masturbationskampagne von Sexu-
elle Gesundheit Schweiz geflossen?

5. Ist der Bundesrat bereit - nach nun schon einigen unschönen
Vorkommnissen rund um Sexuelle Gesundheit Schweiz (s. z.B.
die Interpellationen 19.4103, 19.3606, 18.3075 und das Postu-
lat 14.4115) -, die Gelder an die Organisation zu streichen oder
wenigstens zu kürzen?

6. Falls der Bundesrat keine Streichung der Beiträge vorsieht:
Welche Beträge soll die Organisation in den nächsten vier Jah-
ren erhalten?

20.4652 n Ip. Herzog Verena. Covid-19-Vorhalteleistungen 
der Spitäler. Welche Strategie verfolgt der Bundesrat?  
(17.12.2020)

Der Bundesrat wehrt sich kategorisch gegen eine Bundesbetei-
ligung an den Kosten der Vorhalteleistungen, die aufgrund sei-
nes Verbots von nicht-dringlichen Eingriffen und Behandlungen
im Rahmen der ausserordentlichen Lage im Frühjahr 2020 in
praktisch allen Schweizer Spitälern entstanden sind. Verschie-
dentlich wurde auf eine Abmachung mit den Kantonen verwie-
sen, wonach der Bund die Kosten der Impfstoffe und der Tests
übernehme, und die Kantone die Kosten, die bei den Spitälern
anfielen. Der Verband der Schweizer Spitäler H+ hat diese
Kosten in der Grössenordnung von insgesamt rund 2 Milliarden
Franken beziffert, die Kantone in der Höhe von ungefähr 1,3
Milliarden Franken. Der viel zu späte Einbezug des direkt
betroffenen Spitalsektors wurde im "Bericht zur Auswertung des
Krisenmanagements in der Covid-19-Pandemie" der Bundes-
kanzlei explizit kritisiert.

Vor diesem Hintergrund wird der Bundesrat gebeten, die folgen-
den Fragen zu beantworten:

1. Wann, durch wen, und mit welchem Inhalt wurde die Abma-
chung zwischen Bund und Kantonen über die Deckung der Vor-
haltekosten der Spitäler während der Periode der
Behandlungsverbote getroffen?

2. Wie stellt er sicher, dass die stationären Leistungserbringer
im überkantonalen Vergleich sowie unabhängig von ihrer öffent-
lichen oder privaten Trägerschaft rechtsgleich behandelt wer-
den?

3. Weshalb hat der Bundesrat den arg geprüften Spitalsektor
erst im Herbst 2020 zu Gesprächen über die Lösung der akuten

Probleme eingeladen, während andere Branchen bereits wäh-
rend dem Lockdown unkompliziert finanzielle Unterstützung
zugesichert wurde?

20.4653 n Mo. Herzog 
Verena. Psychopharmakaverschreibung in Altersheimen 
senken  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen einzuleiten, die
verhindern, dass in Alters- und Pflegeheimen Psychopharmaka
eingesetzt werden, welche die Aktivität und Lebensfreude der
Insassen einschränken und damit die Menschenwürde beein-
trächtigen. Es sollte dabei sorgfältig abgewogen werden, ob der
Einsatz solcher Psychopharmaka wirklich notwendig ist. Psy-
chopharmaka dürfen nur unter strengen Voraussetzungen ver-
schrieben werden. Eine allfällige Verschreibung sollte unter
Anwendung des 4-Augenprinzips vorgenommen werden.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Burgherr, Gafner, Geiss-
bühler, Grin, Humbel, Lohr, Moret Isabelle, Page, Porchet,
Rösti, Rüegger, von Siebenthal (13)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4654 n Ip. Schilliger. Beabsichtigt der Bundesrat den 
Sachplan Verkehr "verbindlich für die Behörden aller Stu-
fen" zu erklären?  (17.12.2020)

Sachpläne definiert das UVEK als das "wichtigste Planungsin-
strument des Bundes". Der Sachplan Verkehr ist derzeit in
Anhörung. Er bildet nicht nur einen Rahmen bei der Konkretisie-
rung der Programmbotschaften des Bundes, der Agglomerati-
ons-Programme und seiner Richtplanung, sondern soll für all
diese Bereiche verbindlich für die Behörden aller Stufen sein.
Auch die Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen, die
Gewährung von Beiträgen, kantonale Richtpläne oder auch
kommunale Nutzungspläne sollen den Inhalt des Sachplans
berücksichtigen und dürfen seinen Festlegungen nicht wider-
sprechen. Es drohen Anpassungen von Kompetenzen.

Die Bezeichnung der Behördenverbindlichkeit für Bund, Kan-
tone und Gemeinden (u.a. S. 5, "Mobilität und Raum 2050:
Sachplan Verkehr, Teil Programm", 15.09.2020; Faktenblatt, S.
1) lässt aufhorchen. Denn die noch gültige Version von 2006
hält hierzu einschränkend fest, dass "Aufgaben der Kantone
und Unternehmungen [...] nur soweit angesprochen werden, als
sie die Erfüllung der Aufgaben des Bundes berühren." (S. 1,
2006) Die Verordnung zur Raumplanung weist im Artikel 22
Absatz 1 RPV darauf hin, dass Sachpläne für Behörden zwar
verbindlich sind. Doch damit werden nicht die Behörden aller
Stufen gemeint. So hält Artikel 23 Absatz 1 RPV fest, dass die
"im Sachplan mit Bezug auf die Realisierung konkreter Vorha-
ben getroffenen Anordnungen [...] für den Kanton so weit ver-
bindlich sind, als der Bund im betreffenden Bereich von
Verfassung und Gesetzes wegen über entsprechende Kompe-
tenzen verfügt".

Gerne bitte ich den Bundesrat um Beantwortung folgender Fra-
gen:

- Welches ist eigentlich die gesetzliche Grundlage für das Aus-
mass an "Verbindlichkeit für die Behörden aller Stufen" des vor-
liegenden Sachplans?

- Der Sachplan Verkehr erfasst neue Bereiche wie bspw. die
Parkplatzpolitik, die klar in der Kompetenz der Kantone und
Gemeinde liegt. Wie können solche Bestimmungen im Sach-
plan Verkehr verpflichtenden Charakter haben? Warum wird im
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Sachplan nicht explizit ausgewiesen, dass hier ein geringeres
Ausmass der Behördenverbindlichkeit möglich wäre?

- Wie gedenkt der Bundesrat das Parlament und betroffene
Akteure einzubeziehen, wenn solche Sachpläne neu derartig
weitreichende Konsequenzen haben sollen?

20.4655 n Ip. Piller Carrard. Was ist mit den ungerechtfer-
tigten Subventionen für den öffentlichen Verkehr?  
(17.12.2020)

Nach der Postauto-Affäre mit ihren 205 Millionen Franken an
erschlichenen Subventionen wurden noch gegen zwei weitere
grosse Transportunternehmen Klagen wegen Betrugs einge-
reicht: Die BLS soll in den Jahren 2011-2018 43,6 Millionen
Franken unrechtmässig einkassiert haben, während die Ver-
kehrsbetriebe Luzern (VBL) seit 2010 16 Millionen erschlichen
haben sollen. Laut dem Bundesamt für Verkehr (BAV), das die
Untersuchung durchgeführt hat, haben die BLS und die VBL
einen Teil ihrer Einnahmen vor den sie unterstützenden
Gemeinwesen versteckt, um dadurch höhere Subventionen zu
erhalten.

Dass mehrere Unternehmen durch Tricksereien auf dem Buckel
von Bund und Kantonen als Subventionsgebern Gewinne ein-
fahren konnten, zeigt, dass das System nicht funktioniert. Alle
Verfahren im Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung bei
diesen Unternehmen gehören auf den Prüfstand.

Ich bitte deshalb den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Beabsichtigt das BAV nach der Enthüllung dieser Fälle, die
grössten Unternehmen des öffentlichen Verkehrs zu überprü-
fen?

2. Besteht die Absicht, das System der Subventionierung des
öffentlichen Verkehrs zu analysieren?

3. Sind die in diesen Unternehmen durchgeführten Kontrollen
den immer komplexeren Strukturen der Unternehmen ange-
messen?

4. Gibt es ein strukturelles Problem, das Anreize zu böswilligem
Verhalten gibt? Ist es nicht widersprüchlich, wenn einerseits
Rentabilitätsziele gesetzt werden und andererseits die Geset-
zesbestimmungen es verbieten, in gewissen Bereichen
Gewinne zu erzielen?

5. Verfügt das BAV über genügend Ressourcen, um seine Auf-
sichtspflicht ordnungsgemäss wahrzunehmen? Wenn nicht, ist
der Bundesrat bereit zu einer personellen Verstärkung?

Mitunterzeichnende: Dandrès, Fehlmann Rielle, Marra (3)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4656 n Po. Herzog Verena. Strengere Regeln bei ärztli-
chen Attesten und Arbeitsunfähigkeitszeugnissen  
(17.12.2020)

Die Diskussionen um Maskentragdispensen während der Coro-
napandemie haben gezeigt, dass es Probleme und offene Fra-
gen gibt bei der Ausstellung von ärztlichen Attesten. Wie auch
den Medien zu entnehmen war, wurden teilweise zu leichtfertig
solche Dispensen ausgestellt. Ahndungen solch regelwidriger
Verhaltensweisen von Ärzten und Gesundheitsfachpersonen
gestalten sich als schwierig bis unmöglich. Zurecht verweist der
Bundesrat in seiner Antwort auf die Fragen 20.5887 und
20.5886 auf die Verantwortung der Ärzteschaft und der Kan-
tone. Nichtsdestotrotz braucht es Lösungen für dieses Problem.

Denn eine ähnliche Tendenz zeigt sich auch in der normalen
Lage beispielsweise bei Arbeitsunfähigkeitszeugnissen.

Der Bundesrat wird gebeten in einem Bericht Lösungen aufzu-
zeigen, wie die Pflicht von Gesundheitsfachpersonen und Ärz-
ten zur sorgfältigen Berufsausübung bei der Ausstellung von
Attesten und Arbeitsunfähigkeitszeugnissen verstärkt werden
kann. Welche rechtlichen Anpassungen wären nötig, um diese
Pflicht und die Rechenschaft allgemein zu stärken? Welche
neuen Regeln und Anreize für die Kantone, Standesorganisa-
tionen und Ärztegesellschaften wären denkbar, um diesem Pro-
blem Herr zu werden? Wie können Ärztinnen und Ärzte effektiv
strafbar gemacht werden für Gefälligkeitsatteste und Falschbe-
urkundungen? Wie können die Rechtsmittel verstärkt werden,
damit Ärzte, die reine Gefälligkeitsatteste oder auch Gefällig-
keits-Arbeitunfähigkeitszeugnisse ausstellen, auch effektiv zur
Rechenschaft gezogen werden? Der Bundesrat soll verschie-
dene Optionen auflisten, prüfen und Bericht erstatten.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Burgherr, de Courten,
Geissbühler, Giezendanner, Grüter, Gutjahr, Humbel, Moret Isa-
belle, Portmann, Rösti, Rüegger (12)

20.4657 n Mo. Regazzi. Abbau von Bürokratie bei der 
Fahrzeugzulassung  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für aus dem Ausland stam-
mende Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge, die nicht
nach Schweizer- oder EU-Vorschriften gebaut sind, die Zulas-
sungsvoraussetzungen/Anforderungen bezüglich Insassen-
schutzes bei Front- und Seitenaufprall (verbindlich) festzulegen.
Bisher verlangen die Strassenverkehrsämter zur Prüfung der
Zulassungsvoraussetzungen solcher Fahrzeuge von den
Importeuren individuelle Bestätigungen und Zertifikate. Deren
Erbringung ist bürokratisch, preistreibend, wirkt als technisches
Handelshemmnis und leistet keinen Beitrag zur Verkehrssicher-
heit. Gemessen an dem Anteil der durchschnittlich 300 000
Neuzulassungen können so für die nur 0,5 Prozent Importe, die
davon betroffen sind, die Aufwände erheblich reduziert werden.

Mitunterzeichnende: Bregy, Gschwind, Kamerzin, Marchesi,
Rechsteiner Thomas, Rutz Gregor, Steinemann, Wasserfallen
Christian (8)

20.4658 n Mo. Regazzi. Härtere Strafen für ehemalige 
Kämpfer des islamischen Staates und ihre Sympathisantin-
nen und Sympathisanten  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Strafgesetzbuch zu ergän-
zen und darin spezifische Strafbestimmungen vorzusehen für
Personen, die:

1. sich von dschihadistischen und ähnlichen terroristischen
Bewegungen inspirieren lassen;

2. sich solchen Bewegungen anschliessen;

3. mit solchen Bewegungen zusammenarbeiten. Dabei sind
Strafen vorzusehen, die endlich die Schwere dieser Straftaten
wirklich angemessen berücksichtigen und gleichzeitig eine
abschreckende Wirkung entfalten können.

Es braucht jetzt ganz dringend eine Strategie dafür, wie man mit
Personen umgehen soll, die aus dem Dschihad zurückkehren,
wie ihre Verurteilung zu handhaben ist und welche Aspekte
Priorität haben sollen. Dabei müssen die Sicherheit und der
Schutz unserer Bevölkerung im Vordergrund stehen.

Mitunterzeichnende: Addor, Gschwind, Kamerzin, Marchesi (4)
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20.4659 n Mo. Regazzi. Umweltschutz ohne staatliche Sub-
ventionen effektiv fördern  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 23 Absatz 4 CO2-Verord-
nung (SR 641.711) dahingehend anzupassen, dass die Handel-
barkeit von CO2-Emissionen (CO2-Em.) neu während des
gesamten Abrechnungsjahres möglich ist. Der BR kann damit
Anreize für Importeure schaffen, die CO2-Zielvorgaben zu
unterschreiten, womit vermehrt umweltfreundliche Fahrzeuge
(Fzg.) in die Schweiz importiert werden, was dem Ziel der Sen-
kung der CO2-Em entgegenkommt. Der Importwettbewerb för-
dert die CO2-Ziele ohne staatliche Subventionen und entlastet
das Budget der Behörde. Damit wird dem Anliegen des Bun-
desrats betreffend Vereinfachung des Vollzugsprozesses ent-
sprochen.

Mitunterzeichnende: Bregy, Gschwind, Marchesi, Rechsteiner
Thomas, Rutz Gregor, Steinemann, Wasserfallen Christian (7)

20.4660 n Po. Regazzi. Integration der erwarteten Mobilität-
sentwicklung in Sachplänen und anderen Grundlagen der 
Raumentwicklung  (17.12.2020)

Der Bundesrat ist eingeladen, in einem Bericht die mittelfristig
zu erwartenden Entwicklungen im Mobilitätssektor darzustellen,
insbesondere im Hinblick auf die Sharing Economy, die Elektro-
mobilität und alternative Antriebsformen, der Emissionsrück-
gang der Mobilität, die Automatisierung und die Logistik.
Anschliessend werden die Auswirkungen dieser Entwicklungen
auf das Verkehrssystem im Allgemeinen, die Raumplanung und
die notwendigen infrastrukturellen Anpassungen, die sich dar-
aus ergeben sollten, bewertet. Schliesslich wird die Frage
untersucht, wie diese Elemente in die Sachpläne integriert wer-
den können, die den Rahmen für die grossen strategischen
Infrastrukturentwicklungsprogramme bilden.

Mitunterzeichnende: Bregy, Gschwind, Kamerzin, Marchesi,
Rechsteiner Thomas, Rutz Gregor, Steinemann, Wasserfallen
Christian (8)

20.4661 n Ip. Clivaz Christophe. Übermässige Stickstoff- 
und Phosphoreinträge. Wann gibt es endlich griffige 
Massnahmen?  (17.12.2020)

Seit vielen Jahren zeigt die Forschung, dass der übermässige
Eintrag von Stickstoff und Phosphor einen starken Einfluss auf
die Biodiversität, auf die Wasser- und Luftqualität, auf die Wäl-
der und auf die menschliche Gesundheit hat. Sehr viele Stand-
orte (Gewässer, Wälder, Wiesen, Sümpfe usw.) weisen einen
überhohen Gehalt an Stickstoff und Phosphor auf; dies setzt sie
und die von ihnen erbrachten Ökosystemdienstleistungen einer
beträchtlichen Gefährdung aus, zum Beispiel durch den Verlust
an Biodiversität, eine erhöhten Anfälligkeit für die Folgen des
Klimawandels oder durch Bodenversauerung. Stickstoffemis-
sionen in der Luft sind zudem gefährlich für die menschliche
Gesundheit und mitverantwortlich für die Klimaerwärmung. Im
jüngsten Factsheet der Akademie der Naturwissenschaften
Schweiz (SCNAT) wird betont, wie dringend ein rasches Han-
deln jetzt wäre (Übermässige Stickstoff- und Phosphoreinträge
schädigen Biodiversität, Wald und Gewässer, Factsheet 15 (8),
2020).

Der Bundesrat wird deshalb gebeten, die folgenden Fragen zu
beantworten:

1. Schliesst sich der Bundesrat den im Factsheet der SCNAT
festgehaltenen Befunden an?

2. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat innert welcher
Frist zu ergreifen, um in der Schweiz den Eintrag von Stickstoff
und Phosphor drastisch zu verringern?

3. Beabsichtigt der Bundesrat, Subventionen, die direkt oder
indirekt Stickstoff- oder Phosphoremissionen begünstigen,
abzuschaffen oder umzugestalten?

4. Gedenkt der Bundesrat, für die Biodiversität wertvolle
Lebensräume vor übermässigem Stickstoff- oder Phosphorein-
trag zu schützen? Wenn ja, wie?

5. Wie will der Bundesrat vorgehen, um in der Schweiz die Pro-
duktion von tierischem Eiweiss zu verringern und die Pflanzen-
proteinproduktion zu steigern?

6. Auf welche Weise will der Bundesrat bewirken, dass in der
Landwirtschaft weniger Kraftfutter und weniger stickstoff- und
phosphorhaltiger Dünger verwendet und importiert werden?

7. Wie gedenkt der Bundesrat, gute landwirtschaftliche Prakti-
ken und organisatorische Massnahmen zur Reduktion des
Stickstoff- und Phosphoreintrags in der Landwirtschaft besser
bekannt machen?

8. Welche Indikatoren und welche messbaren und zwingenden
Zielvorgaben sieht der Bundesrat vor, um die Einträge von
Stickstoff und Phosphor weiter zu reduzieren?

Mitunterzeichnende: Klopfenstein Broggini, Suter (2)

20.4662 n Po. Clivaz Christophe. Klimaerwärmung und 
Gletscherrückgang. Für einen besseren Schutz der neuen 
Gletschervorfelder  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzulegen, wie
die neuen Gletschervorfelder, die durch den Rückgang der Glet-
scher entstehen, besser geschützt werden können.

1. Der Bericht soll den derzeitigen Wissensstand über die Glet-
schervorfelder, die dynamischen Prozesse und die Lebens-
räume, die durch den Gletscherrückgang entstehen - erarbeitet
in Zusammenarbeit mit den auf diesem Gebiet tätigen For-
schungseinrichtungen - zusammenfassen.

2. Es soll eine proaktive Strategie für den Schutz und das inte-
grierte Management der neuen Gletschervorfelder von einer
gewissen nationalen Bedeutung erarbeitet werden.

3. In dieser Strategie sollen die Interessen der bestehenden
Infrastruktur der Stromerzeugung, des Tourismus und des
Hochwasserschutzes zusammengeführt werden. Dies erfolgt
durch eine angemessene Überwachung und Bewirtschaftung
der von den Gletschern freigegebenen Flächen und der
Geschiebemenge, die durch die neuen Auen transportiert wird.

4. Dieses Vorgehen ist mit dem Ausbau der Wasserkraft (Ener-
giestrategie 2050) zu koordinieren.

Mitunterzeichnende: Chevalley, Klopfenstein Broggini, Munz,
Reynard, Roth Pasquier, Suter (6)

20.4663 n Ip. Widmer Céline. Umsetzung Gemeindeklausel 
STAF und erste Einschätzungen zur Steuerentwicklung  
(17.12.2020)

Nach der abgelehnten Unternehmenssteuerreform III (USR III)
schaffte erst die nachgebesserte USR IV mit dem Namen
"STAF" (Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung) am 19. Mai 2019 mit 66,4 Prozent JA die Refe-
rendumshürde. Ein wichtiger Grund, weshalb sich die Städte im
Gegensatz zur USR III hinter die STAF gestellt haben, war der
neu aufgenommene "Gemeindeartikel" (Art. 196 Abs. 1bis
DBG), wonach die Kantone Steuerausfälle von Städten und
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Gemeinden angemessen abgelten müssen. Aufgrund der
COVID-19-Krise erwarten die Städte und Gemeinden zudem
zusätzlich deutliche Steuerausfälle. Umso dringender ist es,
dass die in der STAF verankerte Gemeindeklausel umgesetzt
wird und die Kantone die Gemeinden an den Ausgleichsmass-
nahmen des Bundes beteiligen.

Daher bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. In welchem Ausmass gelten die Kantone den Städten und
Gemeinden die finanziellen Auswirkungen der Steuersenkun-
gen auf kantonaler Ebene ab (Umsetzung Art. 196 Abs. 1bis
DBG)? Gibt es grosse Differenzen zwischen den Kantonen?

2. Bitte um Auflistung aller kantonalen Regelungen zur Ausfal-
lentschädigung der Gemeinden mit Angaben zur Höhe der
Abgeltung und den dazugehörigen Regelungen.

3. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass - gerade auch angesichts
der Mehrausgaben und Mindereinnahmen der Städte aufgrund
der COVID-19-Pandemie - die Ausfallentschädigungen nach
Artikel 196 Absatz 1bis DBG ausreichend sind?

4. Was für Auswirkungen hat die Umsetzung der Gemeinde-
klausel auf die Kantonsfinanzen?

5. Stimmt die im Bundesbüchlein genannte Zahl von 2 Milliar-
den geschätzten kurzfristigen jährlichen Steuerausfällen von
Bund und Kantonen gemäss aktuellen Informationen noch?

6. Inwiefern berücksichtigt der Bundesrat die Gemeindeebene
bei den bevorstehenden Reformen im Steuerbereich? Dies im
Hinblick auf die zu erwartenden Mindereinnahmen der Städte
aufgrund der COVID-19-Pandemie und STAF-Umsetzung?

Mitunterzeichnende: Bertschy, Birrer-Heimo, Borloz, Fiala, Fluri,
Gredig, Gysi Barbara, Kutter, Mäder, Markwalder, Marti Min Li,
Nordmann, Roth Pasquier, Ryser, Rytz Regula, Schneider
Schüttel, Seiler Graf, Streiff, Wehrli, Wettstein (20)

20.4664 n Ip. Stadler. Stärkung und Weiterentwicklung des 
Milizsystems  (17.12.2020)

Ich ersuche den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie sieht der Zeitplan für den sogenannten Alimentierungs-
bericht (inkl. parlamentarische Beratung) aus und welche
Akteure sind bei der Erarbeitung beteiligt? Ist auch eine Ände-
rung auf Verfassungsstufe denkbar?

2. Ist der Bundesrat bereit, im Zusammenhang mit einem neuen
Dienstpflichtmodell unter Einbezug der Kantone und der rele-
vanten Akteure weitergehende Frage (u.a. allgemeiner Dienst
für Frauen und Ausländer, generelle Dauer der Dienstpflicht,
Änderung des WK-Modells, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
und Wirtschaft, Vereinbarkeit mit Beruf und Familie) vertieft zu
prüfen?

3. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass das Dienst-
pflichtsystem stärker an die gesellschaftlichen Entwicklungen
(z.B. Vereinbarkeit mit Beruf und Familie, Vaterschaftsurlaub,
stärkere Ausrichtung am Dienst an der Gesellschaft) angepasst
werden müsste?

4. Ist für den Bundesrat bereits heute absehbar, ob eine nach-
haltige Lösung im Rahmen des heutigen Systems vorgeschla-
gen werden kann oder ob es langfristig eine grundlegende
Anpassung des Dienstpflichtsystems braucht?

5. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass im Sinne
einer nachhaltigen und effizienten Lösungsgestaltung eine
Zusammenführung von Armee, Zivilschutz und Zivildienst als
wichtige Pfeiler eines einzigen Systems in einem Departement
zu prüfen wäre?

6. Könnte die Alimentierungsproblematik, insbesondere jene
der Armee, aus Sicht des Bundesrates nicht auch mit der man-
gelnden Reputation der Institution zusammenhängen? Falls ja,
wie könnte man dies in Zukunft ändern? Welchen Teilen der
Gesellschaft muss man ein besonderes Augenmerk schenken?

Mitunterzeichnende: Candinas, Flach, Gredig, Landolt, Maitre,
Pult, Rechsteiner Thomas, Studer, Trede, Wismer Priska (10)

20.4665 n Ip. Bertschy. Biodiversitätsschädigende Wirkun-
gen von Subventionen im Bereich Landwirtschaft. Was 
unternimmt der Bundesrat?  (17.12.2020)

Eine Studie von WSL und SCNAT (Gubler, L.; Ismail, S. A.;
Seidl, I., 2020: Biodiversitätsschädigende Subventionen in der
Schweiz. Grundlagenbericht. WSL Ber. 96. 216 S.) hat im
Bereich Landwirtschaft kürzlich 46 Fehlanreize und Subventio-
nen auf nationaler Ebene identifiziert, welche "partiell oder je
nach Umsetzung biodiversitätsschädigend" wirken, resp. die
Lebensräume durch die intensive Bewirtschaftung und Homo-
genisierung der Landschaft schädigen, zerstören und ver-
schmutzen. Das heisst, mit Steuergeldern wird die Zerstörung
der Biodiversität nicht aufgehalten, sondern im Gegenteil noch
verschärft und beschleunigt.

Ich bitte den Bundesrat daher um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Wie beurteilen die zuständigen Departemente und Ämter die
Ergebnisse der Studie zu den biodiversitätsschädigenden Sub-
ventionen im Bereich Landwirtschaft?

2. Teilen sie die entsprechenden Empfehlungen der beiden wis-
senschaftlichen Institutionen?

3. Haben die Ämter Kenntnis von weiteren biodiversitätsschädi-
genden Subventionen und Anreizen im Bereich Landwirtschaft,
die in der Studie nicht erwähnt sind oder besteht Überprüfungs-
bedarf?

4. Sieht der Bundesrat innerhalb der im Landwirtschaftsbereich
identifizierten Subventionen mit biodiversitätsschädigenden
Wirkungen welche, die vergleichsweise rasch reduziert oder
vermieden bzw. in eine positive Wirkung umgewandelt werden
können, etwa durch Anpassungen von Programmen oder Ver-
ordnungen?

5. Bei welchen der identifizierten Subventionen sind Gesetze-
sanpassungen nötig?

6. Wird der Bundesrat die im Bereich identifizierten Fehlanreize
und Subventionen umfassend analysieren, bewerten und deren
Umwandlung oder Abschaffung vorschlagen? Wenn ja: Wann
dürfen diese Vorschläge erwartet werden? Wenn nein: Wie lau-
tet die Begründung?

7. Welche konkreten Schritte wird der Bundesrat einleiten, zur
Verminderung, Vermeidung bzw. Umwandlung der biodiversi-
tätsschädigenden Wirkung von Subventionen in der Landwirt-
schaft?

20.4666 n Ip. Bertschy. Widersprüchliche Steuergeldver-
wendung bei den Absatzförderungsinstrumenten in der 
Landwirtschaftspolitik beenden  (17.12.2020)

Jährlich werden rund 56 Millionen Franken Steuergelder zur
Förderung des Absatzes von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
eingesetzt. Eine Absatzförderung stellt ökonomisch einen Mark-
teingriff dar und steht zudem rasch im Widerspruch zu überge-
ordneten Zielsetzungen (z.B. nachhaltige Entwicklung,
Erreichen der Klimaziele, Erhalt der Biodiversität, Gesundheits-
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politik). Solche Instrumente sind daher mit Vorsicht einzusetzen
und zu begründen oder abzuschaffen.

Die eidgenössische Finanzkontrolle schreibt in ihrem Bericht
zur Aufsicht des BLW im Bereich Absatzförderung: "Die EFK
hat nicht im Detail die Konformität der durch das BLW umge-
setzten Absatzförderungsinstrumente zu den Anforderungen
der nachhaltigen Entwicklung und des Marktes geprüft. Diese
Frage wird im Rahmen einer künftigen Prüfung weiterverfolgt."

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um Beantwor-
tung folgender Fragen:

1. Ist diese Prüfung mittlerweile erfolgt? Wenn ja: Was sind die
Schlussfolgerungen (Konformität der Absatzförderinstrumente
zu den Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung, der Stra-
tegie Biodiversität oder der Gesundheitspolitik). Wenn nein:
Wann wird die Prüfung erfolgt sein?

2. Wie viele Bundesmittel fliessen nach wie vor jährlich in die
Förderung des Absatzes von tierischen bzw. in jene von pflanz-
lichen Erzeugnissen der Landwirtschaft (absolute und relative
Zahlen)? In welche Kulturen + Erzeugnisse und zu welchen Tei-
len?

3. Warum fördert der Bundesrat nach wie vor den Konsum von
Fleisch und anderen tierischen Produkten mit Steuergeldern,
wenn ihm die damit verbundenen externen Kosten (Umwelt,
Gesundheit) bewusst sind?

4. Inwiefern steht die Verwendung dieser Steuergelder konkret
im Widerspruch zur

a. Erreichung der Reduktionsziele bei den landwirtschaftlichen
Treibhausgasemissionen, zu

b. Erhaltung der Biodiversität, zu

c. der Gesundheit, wie auch im Widerspruch zu

d. der "Ausrichtung auf den Markt"?

5. Verneint der Bundesrat diese Widersprüche? Wenn nein:
Wann gedenkt der Bundesrat die Absatzförderung abzuschaf-
fen oder zu überarbeiten und diese widersprüchliche Steuer-
geldverwendung zu beenden?

20.4667 n Ip. Guggisberg. Zweckentfremdung von 
Steuergeldern?  (17.12.2020)

Bezugnehmend auf die Rolle von zahlreichen Hilfsorganisatio-
nen sowie die massive Einmischung der Landeskirchen in den
Abstimmungskampf über die Unternehmensverantwortungs-
Initiative (Urnengang vom 29.11.2020) stellen sich folgende
Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat das Ausmass sowie die Art und
Weise, wie die Kirchen in den Abstimmungskampf eingegriffen
haben (z. B. durch Beflaggung von als schutzwürdig eingestuf-
ten, denkmalgeschützten Kirchtürmen mit riesigen Fahnen, Vor-
bereitung von Muster-Predigten für Pfarrer etc.)?

2. Wo sieht der Bundesrat die Grenze, inwieweit sich (steuerfi-
nanzierte) Kirchen überhaupt in politische Entscheide einmi-
schen dürfen?

3. Kann der Bundesrat ausschliessen, dass beim Abstimmungs-
kampf über die Unternehmensverantwortungs-Initiative Ent-
wicklungshilfe-Gelder durch Hilfsorganisationen
zweckentfremdet wurden?

4. Wie stellt der Bundesrat sicher, dass dies nicht geschieht?

20.4668 n Ip. Munz. Biodiversitätsschädigende Subventio-
nen und Anreize im Siedlungsbereich. Was ist der Stand 
der Dinge und was ist geplant?  (17.12.2020)

Der Flächenverbrauch und die Versiegelung aufgrund von
Wohn- und Gewerbeimmobilien werden durch eine Vielzahl von
Subventionen und Anreizen gefördert, hauptsächlich mittels
schwer quantifizierbarer Steuervergünstigungen. Gewisse die-
ser biodiversitätsschädigenden Anreize werden derzeit politisch
diskutiert, etwa der Eigenmietwert und die Unterhaltsabzüge.

Die Siedlungsfläche und ihre Ausdehnung wirken sich auf die
Biodiversität jedoch unterschiedlich aus: Zum einen schädigen
sie die Biodiversität, weil sie die Versiegelung, Bodennutzung,
Erschliessung, Fragmentierung und den Lebensraumverlust
vorantreiben. Zum anderen bieten Gebäude und umgebende
Areale Lebensraum für zahlreiche Arten, wenn sie entspre-
chend gestaltet sind.

Eine Studie von WSL und SCNAT identifizierte kürzlich ver-
schiedene Anreize und Subventionen im Siedlungsbereich, wel-
che negative Wirkungen auf die Biodiversität entfalten.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilen die zuständigen Departemente und Ämter die
grundsätzlichen Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie im
Siedlungsbereich?

2. Wie beurteilen sie die grundsätzlichen Empfehlungen der
Studie, zum Umgang mit den biodiversitätsschädigenden Wir-
kungen von Subventionen?

3. Bestehen möglicherweise weitere solche Subventionen und
Anreize im Bereich Siedlungen, die in der Studie nicht erfasst
wurden?

4. Ist der Bundesrat bereit, die im Siedlungsbereich identifizier-
ten Fehlanreize und Subventionen zu analysieren und in geeig-
neter Weise zu bewerten?

5. Welche der im Bereich identifizierten biodiversitätsschädi-
genden Wirkungen können relativ rasch reduziert, vermieden
oder zu einer positiven Wirkung umgewandelt werden, etwa
durch Anpassungen von Programmen oder Verordnungen?

6. Bei welchen der identifizierten Fehlanreize und Subventionen
sind Gesetzesanpassungen nötig?

7. Wie gedenkt der Bundesrat, bezüglich der Umgestaltung
bzw. des Abbaus von biodiversitätsschädigenden Subventionen
im Siedlungsbereich vorzugehen?

Mitunterzeichnende: Baumann, Friedl Claudia, Klopfenstein
Broggini, Locher Benguerel, Rytz Regula, Schneider Meret,
Schneider Schüttel, Suter (8)

20.4669 s Ip. Mazzone. Änderung des Bundesgesetzes über 
die Wehrpflichtersatzabgabe. Folgen für die mit 30 oder 
mehr Jahren eingebürgerten Männer?  (17.12.2020)

Das Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe (WPEG)
wurde im Rahmen des Vorhabens "Weiterentwicklung der
Armee" geändert, und die Änderung ist 2019 in Kraft getreten.
Gemäss dem geänderten WPEG beginnt für Dienstpflichtige die
Ersatzpflicht im Folgejahr nach bestandener Rekrutenschule,
spätestens aber im Jahr, in dem sie 25 Jahre alt werden; sie
beginnt also nicht mehr automatisch mit 20 Jahren, wenn die
Person die Rekrutenschule nicht bestanden hat. Die Ersatz-
pflicht beginnt frühestens am Anfang des Jahres, in dem die
Person 19 Jahre alt wird, und dauert längstens bis zum Ende
des Jahres, in dem sie 37 Jahre alt wird. In diesen 19 Jahren
kann die Ersatzabgabe aber nur während 11 Jahren erhoben
werden. Seitdem die Änderung des Militärgesetzes (MG) 2018
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in Kraft getreten ist, absolvieren Stellungspflichtige die Rekrutie-
rung grundsätzlich spätestens im Jahr, in dem sie 24 Jahre alt
geworden sind (Art. 9 Abs. 2 MG). Unter den Voraussetzungen
nach Artikel 9 Absatz 3 MG können sie die Rekrutierung jedoch
ausnahmsweise noch spätestens bis 30 absolvieren, sofern ein
Bedarf der Armee besteht (Art. 12 Abs. 2 VMDP).

Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Eingebürger-
ten, namentlich, wenn diese mit 30 oder mehr Jahren eingebür-
gert worden sind oder wenn sie beim Inkrafttreten der WPEG-
Änderung zwischen 30 und 37 Jahre alt waren. Ab 30 Jahren
können diese Neubürger keinen Militärdienst mehr leisten,
selbst wenn sie möchten. Sie sehen sich dazu gezwungen, eine
Ersatzabgabe zu zahlen. Es stellt sich nun aber die Frage nach
der Natur dieser Abgabe, da diese Personen die durch die
Abgabe ersetzte Leistung weder erbringen konnten noch erbrin-
gen können. Da sie nie zur Rekrutierung aufgeboten wurden,
sind sie weder in die Armee eingegliedert worden, noch konn-
ten sie stattdessen Zivildienst oder Zivilschutzdienst leisten.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat
sich 2009 in seinem Urteil zum Fall Glor gegen die Schweiz
zum Wesen der Wehrpflichtersatzabgabe geäussert. Der
EGMR hat erkannt, dass Personen, die nicht von der Ersatz-
pflicht befreit sind, obwohl sie für dienstuntauglich erklärt wor-
den sind, gegenüber Personen, die von der Ersatzpflicht befreit
sind, diskriminiert werden. Er weist im Urteil auf die Notwendig-
keit einer Alternative hin und auf den Willen der betroffenen
Person, dennoch Dienst leisten zu können. Er stützt sich dabei
auf die Gleichheit, die zwischen der Unterstellung unter eine
Pflicht und der Erhebung jeglicher Ersatzabgabe herrschen
muss, sowie auf die direkte Beziehung zwischen der besagten
Kausalabgabe und der betreffenden Leistung.

Deshalb fordere ich den Bundesrat auf, folgende Fragen zu
beantworten, und zwar jeweils erstens bezüglich der mit 30
oder mehr Jahren eingebürgerten Männer und zweitens bezüg-
lich der Männer, die beim Inkrafttreten der WPEG-Änderung
zwischen 30 und 37 Jahre alt waren:

1. Wurde untersucht, ob die Ersatzpflicht, der diese Personen
unterstellt worden sind oder künftig unterstellt werden, im Ein-
klang steht mit dem EGMR-Urteil in Sachen Glor gegen die
Schweiz? In beiden obgenannten Fällen besteht nämlich keine
Möglichkeit, den zu ersetzenden Dienst zu leisten.

2. Die Ersatzabgabe muss an die Stelle einer Leistung treten,
die die normalerweise dazu verpflichtete Person nicht erbracht
hat. Entspricht sie nach Ansicht des Bundesrates den für Kau-
salabgaben geltenden Grundsätzen, auch wenn die oben
genannten Personen weder die Möglichkeit noch die Gelegen-
heit hatten, Dienst zu leisten?

3. Die Ersatzabgabe ist eine Kausalabgabe, die allein aufgrund
einer Leistungsbefreiung geschuldet ist. Entspricht in den bei-
den obgenannten Fällen die Abgabe dem Grundsatz, dass die
Höhe der Ersatzabgabe in einem Verhältnis zum objektiven
Wert der entsprechenden Leistung steht?

4. Hat der Bundesrat den Umstand bedacht, dass unter der vor
dem 1. Januar 2018 geltenden Regelung eine mit 25 oder mehr
Jahren eingebürgerte Person durchaus der Ersatzpflicht unter-
stellt werden konnte, weil sie - theoretisch - bis 30 die Möglich-
keit hatte, Dienst zu leisten, und weil somit beide Leistungen
(Dienstpflicht und Ersatzpflicht) nebeneinander bestanden, was
ab 30 Jahren unter dem neuen Recht nicht mehr der Fall ist?

5. Ab 30 Jahren besteht neben der Ersatzabgabe keine Mög-
lichkeit, die Rekrutierung zu absolvieren: Wie stuft der Bundes-
rat diese Abgabe für diese Personen aus juristischer Sicht ein?

6. Im Fall Glor gegen die Schweiz hatten die Schweizer Behör-
den vorgebracht, dass die Ersatzabgabe die Anstrengungen
und Belastungen ausgleichen solle, die die von der Dienstpflicht
befreiten Personen nicht auf sich nehmen müssten. Wie bewer-
tet der Bundesrat den Umstand, dass die obgenannten Perso-
nen die Anstrengung gar nie leisten konnten und mussten, an
deren Stelle die Ersatzabgabe treten soll, da sie zuvor als aus-
ländische Staatsangehörige keine Möglichkeit gehabt hatten,
Militärdienst oder einen Ersatzdienst zu leisten?

20.4670 n Mo. Munz. CO2-Sequestrierung in 
Partnerländern  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen von Artikel 6 des
Pariser Übereinkommens (internationale Anerkennung nationa-
ler Klimaziele) sicherzustellen, dass die Schweiz auch im Aus-
land auf eigene Kosten CO2 der Atmosphäre entziehen und
sequestrieren sowie inländisches CO2 im Ausland sequestrie-
ren kann. Die Sequestrierung hat dabei nach höchstem unab-
hängig und wissenschaftlich garantiertem Kenntnisstand zu
erfolgen. Diese negativen Emissionen sollen dabei als inländi-
sche Reduktionen anerkannt werden.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bourgeois, Egger Kurt, Girod,
Imark, Jans, Nussbaumer, Schneider Schüttel, Suter,
Vincenz (10)

20.4671 n Mo. Lohr. Schweizerische Radio- und Fernsehge-
sellschaft. Prüfung durch die Eidgenössische 
Finanzkontrolle  (17.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Änderung
des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG, SR
784.40) vorzulegen, die es der Eidgenössischen Finanzkon-
trolle (EFK) ermöglicht, inskünftig auch die Schweizerische
Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) zu prüfen.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Badertscher, Bour-
geois, Brélaz, Fischer Roland, Friedli Esther, Geissbühler, Gie-
zendanner, Grossen Jürg, Grüter, Keller Peter, Kutter,
Nussbaumer, Pasquier, Rechsteiner Thomas, Regazzi, Ritter,
Romano, Rutz Gregor, Schneider Schüttel, Steinemann, Storni,
Wasserfallen Christian, Weichelt-Picard, Widmer Céline (25)

20.4672 n Mo. Humbel. Verbindlicher Zeitplan für die digi-
tale Transformation im Gesundheitswesen  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen verbindlichen Zeitplan für
die Digitalisierung zentraler Gesundheitsdaten vorzulegen. Die-
ser soll kurz-, mittel- und langfristige insbesondere folgende
Massnahmen enthalten:

- Innert einem Jahr ist ein patiententaugliches Impfdossier ein-
zuführen;

- Innert zwei Jahren ist ein einheitlich strukturierter elektroni-
scher Datenaustausch zwischen Leistungserbringern und
Behörden auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene (Once-
Only-Prinzip) einzuführen;

- Innert drei Jahren ist ein Medikationsdossier für alle chronisch
kranken Patienten anzubieten,

- Innert fünf Jahren muss die Verwendung der ePatientendos-
siers für alle Leistungserbringer verbindlich sein (inklusive Impf-
und Medikationsdossier),

Dabei sind folgende Querschnittaufgaben zu lösen:

- elektronisch strukturierte Patienteninformationen
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- elektronischer standardisierter Austausch relevanter Daten
und Dokumente wie die Medikation inkl. Rezepte, Zuweisun-
gen, Untersuchungsberichte, Labor, Röntgenbilder,

- Wiederverwendung der Daten für Statistik und Forschung,

- Einmalerfassung aller Daten ("Once-Only-Prinzip).

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Bäumle, de Courten,
Dobler, Flach, Gmür Alois, Graf-Litscher, Hess Lorenz, Lohr,
Mäder, Mettler, Paganini, Roduit, Sauter, Schneider-
Schneiter (15)

20.4673 n Po. Bendahan. Es braucht Lösungen, um besser 
über den Zuckergehalt in Lebensmitteln zu informieren  
(18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, sich Massnahmen zu überlegen,
wie die Konsumentinnen und Konsumenten besser über den
Zuckergehalt in Lebensmitteln informiert werden können. Es
geht dabei namentlich um den Nachweis, dass den Konsumen-
tinnen und Konsumenten - unabhängig davon, wie der Zucker
bezeichnet wird (Traubenzucker, Glukose oder Dextrose;
Fruchtzucker oder Fruktose; Rohrzucker, Saccharose oder
Sukrose: Malzucker oder Maltose; Sirup, Nektar ...) - bewusst
ist, dass es sich um Zucker handelt, und dass sie in der Lage
sind, den Zuckergehalt und die möglichen Folgen auf ihre
Gesundheit beim Konsum eines Lebensmittels zu erfassen.

Mitunterzeichnende: Dandrès, Fehlmann Rielle, Locher Ben-
guerel, Nordmann, Pult, Reynard, Schneider Schüttel (7)

20.4674 n Ip. Bendahan. Muss etwas unternommen werden, 
damit das Telemarketing verantwortungsvoller betrieben 
wird?  (18.12.2020)

Am 22. März 2019 wurde mit einer Änderung des Fernmeldege-
setzes im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
eine Bestimmung eingeführt (Art. 3 Abs. 1 Bst. u, v und w), die
beabsichtigt, die Verwendung von Informationen, die mit Hilfe
von unlauteren Telemarketingmethoden erhoben wurden,
selbst als unlauter zu betrachten. Dies geht insbesondere auf
die parlamentarische Initiative Nantermod (16.490) zurück.

Mit dieser Massnahme soll sichergestellt werden, dass ein
Unternehmen belangt werden kann, wenn es nachweislich
Daten erworben und verwendet hat, die von einer Telemarke-
tingfirma unlauter erhoben wurden.

Es kann aber sein, dass Telemarketingfirmen mit Sitz im Aus-
land als Intermediäre oder Makler auftreten oder im Auftrag
handeln, ohne die Daten der Auftraggeberin direkt zu überge-
ben.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Warum ist diese Gesetzesänderung noch nicht in Kraft?
Wann tritt sie in Kraft und wann können die unlauteren Telemar-
ketingmethoden nach Ansicht des Bundesrats dank dieser Mas-
snahme reduziert werden?

2. Erlaubt diese Massnahme nach Ansicht des Bundesrats,
gegen sämtliche unlauteren Telemarketingmethoden von
Unternehmen vorzugehen, die nicht direkt oder nicht leicht
belangt werden können, insbesondere weil sie im Ausland
sind?

3. Könnte beispielsweise eine Person, die einen Anruf erhält,
ein Unternehmen verklagen, das ein anderes Unternehmen
oder eine Person mit dem Anruf beauftragt hat? Kann ein Unter-
nehmen verurteilt werden, wenn es die Dienste eines Intermedi-

ärs oder Maklers in Anspruch nimmt, der mit unlauteren,
belästigenden Telefonmarketing-Methoden arbeitet, auch wenn
der Makler die Daten dem Unternehmen nicht direkt liefert?

20.4675 n Ip. Bendahan. Hat das SECO die Kompetenzen, 
um die Folgen der Krise zu bewältigen?  (18.12.2020)

Schon zu Beginn der Covid-19-Krise wurde deutlich, dass die
Wirtschaftspolitik des Bundes in dieser Zeit ein Schlüsselfaktor
ist, wenn es darum geht, dass unser Land auf die Herausforde-
rungen erfolgreich reagieren soll. Immer wieder hat der Bundes-
rat völlig unverständlich gezögert, unterstützende Massnahmen
zu beschliessen. Die Unsicherheit in unserem Land war damit
immer viel höher als nötig. Die Prognosen und Informationen
des SECO waren oft ungenau und haben nie zu den Antworten
geführt, die dringend nötig gewesen wären.

Auf die mangelnde Unterstützung und die Probleme im Zusam-
menhang mit der fehlenden raschen und wirksamen Reaktion
des Bundesrats wurde rasch hingewiesen. Unternehmen,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in eine Notsituation
geraten, gegen die Gesundheitsmassnahmen wurde lobbyiert
und die Reaktionsfähigkeit unseres Landes wurde massiv
geschwächt. Nach vielen letztlich doch beschlossenen Mass-
nahmen wurde schon Monate im Voraus verlangt. Aber weder
das SECO noch der Bundesrat haben die Optionen ernsthaft
geprüft, bevor sie unter Druck gesetzt wurden. Die Folgen die-
ses Mangels an vorausschauendem Handeln sind gravierend.

- Hat das SECO die nötigen Kompetenzen, um seine Aufgaben
zu erfüllen?

- Ist das SECO so organisiert, dass es die für eine gute Wirt-
schaftspolitik nötige Information und Unterstützung liefern
kann?

- Wird das SECO aus ideologischen Gründen daran gehindert,
die Wirtschaftspolitik vorzuschlagen, die es heute bräuchte?

- Verfügt das SECO über die erforderlichen Mittel, damit der
Bund bei Bedarf rasch reagieren kann - sowohl bei der Bewälti-
gung der aktuellen Krise wie auch in möglichen anderen
schwierigen Situationen?

- Es hat sich gezeigt, dass wir oft nicht über genügend Zahlen,
Daten und Statistiken verfügen, um die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um dieses
bedeutende Problem zu lösen?

- Welche Lehren zieht der Bundesrat aus der Bewältigung der
wirtschaftlichen Aspekte der Krise durch das SECO?

- Was beabsichtigt der Bundesrat zu unternehmen, damit das
SECO künftig in der Lage ist, deutlich mehr zur Lösungsfindung
beizutragen, damit unser Land die COVID-19-Krise und andere
künftige Herausforderungen bestmöglich übersteht?

- Wird die Rolle des SECO im Umgang mit der Krise von exter-
ner Seite her evaluiert?

20.4676 n Mo. Bendahan. Vorbereitung der Einführung 
einer Digitalsteuer  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf zu einem Erlass
der Bundesversammlung vorzulegen, der die Besteuerung der
digitalen Wirtschaft vorsieht für den Fall, dass die Verhandlun-
gen im Rahmen der OECD zu diesem Thema im Juni 2021
nicht zu einem Ergebnis führen sollten. Diese Bestimmungen
sollen insbesondere die grossen Technologiekonzerne (GAFA)
betreffen, die dank ihren multinationalen Strukturen und Steuer-
vereinbarungen die Zahlung von Steuern vermeiden. Die
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Schweizer Gesetzgebung ist mit den Nachbarländern und den
Staaten der EU zu koordinieren.

Mitunterzeichnende: Dandrès, Fehlmann Rielle, Locher Ben-
guerel, Nordmann, Pult, Reynard, Schneider Schüttel (7)

20.4677 n Mo. Schaffner. Nachtfahrverbot für E-Lastwagen 
und andere geräuschlose Antriebsarten aufheben  
(18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Verkehrsregelnverordnung
(oder sofern notwendige das Strassenverkehrsgesetz) so anzu-
passen, dass Lastwagen (schwere Motorwagen) mit einem
Elektroantrieb oder einem anderen geräuschlosen Antrieb auch
während dem Nachtfahrverbot verkehren dürfen.

Neben einem geräuschlosen Antrieb sollen weitere Bedingun-
gen gelten, die mögliche negative Auswirkungen auf die Nacht-
ruhe und die Verlagerungspolitik einschränken. Solche
Bedingungen können beispielsweise die Verwendung von
geräuscharmen Reifen, eine limitierte Geschwindigkeit, eine
Gewichtslimit oder den Ausschluss von grenzüberschreitenden
Fahrten beinhalten.

Mitunterzeichnende: Candinas, Christ, Grossen Jürg,
Vincenz (4)

20.4678 n Ip. de Montmollin. Für den Wirtschafts-, Touris-
mus- und Eventstandort unverzichtbare Infrastrukturen. 
Strategie  (18.12.2020)

Messen, Konferenzen und Grossveranstaltungen sind wichtige
Einnahmequellen für den Tourismus in den Städten. Doch
gegenwärtig sind solche Aktivitäten praktisch lahmgelegt. Die
wirtschaftlichen Verluste, die den Infrastrukturen in den betroffe-
nen Städten durch diesen abrupten Stopp entstehen, sind
enorm. Diese Infrastrukturen sind aber für die Wirtschaft unse-
res Landes unverzichtbar. Zwar tragen die Härtefallhilfen zurzeit
spürbar zur Aufrechterhaltung dieser Infrastrukturen bei. Doch
es ist wichtig, dass die Schweiz nach überstandener Covid-19-
Krise im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt ist, weil
dann viele Länder ihre Wirtschaft mit solchen Veranstaltungen
unterstützen wollen.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

a. Hat der Bundesrat eine Strategie, um die strategisch wichti-
gen Infrastrukturen zu erhalten, die für die Wirtschaft, für den
Tourismus und für die Durchführung von Grossveranstaltungen
unverzichtbar sind?

b. Über welche Mittel verfügt der Bund, um diese grundlegen-
den, unverzichtbaren Infrastrukturen aufrechtzuerhalten?

c. Wie kann sich die Schweiz gegenüber anderen Ländern in
eine vorteilhafte Position bringen, was das Akquirieren von
Grossveranstaltungen betrifft?

d. Über welche Ressourcen verfügt der Bund, um selber solche
Veranstaltungen in der Schweiz zu organisieren und um die
Kantone, Regionen und Städte dabei zu unterstützen, sich
erfolgreich um solche Veranstaltungen zu bewerben?

e. Beabsichtigt der Bund, für die Förderung solcher Aktivitäten
zusätzliche Mittel zu sprechen?

Mitunterzeichnende: Eymann, Rutz Gregor, Silberschmidt,
Wehrli (4)

20.4679 n Ip. Studer. Förderung der Freiwilligenarbeit  
(18.12.2020)

Freiwilliges Engagement ist aus der Schweiz nicht wegzuden-
ken und leistet einen erheblichen Anteil an unserer Wohlfahrt.
Man rechnet zurzeit mit einem formellen und informellen freiwil-
ligen Engagement von rund 40 Prozent der Schweizer Bevölke-
rung ab 15 Jahren und einen monetären Wert auf Grundlage
durchschnittlichen Löhnen von etwa 34 Milliarden Franken. Was
wäre somit der Sport-, der Kultur-, der Umwelt- und der Sozial-
bereich und unsere Gesellschaft ohne das grosse freiwillige
Engagement? Aber u.a. auch in der Politik oder in der Nachbar-
schaftsunterstützung oder in der Angehörigenpflege kann das
wichtige freiwillige Engagement nicht mehr weggedacht wer-
den. Auch während des Lockdowns wurde die Wichtigkeit die-
ser Tätigkeit uns noch einmal vor Augen geführt.

28 national tätige Organisationen haben ein Manifest unter-
zeichnet und dem Parlament übergeben, das mehr Anerken-
nung und Unterstützung auf nationaler Ebene für
Freiwilligenarbeit fordert. Neben Forderungen ist das Ziel einen
Diskurs zu führen, wie freiwilliges Engagement auch in Zukunft
gesellschaftlich relevant und attraktiv gestaltet werden kann.
Diverse Forderungen wurden dabei formuliert, wozu ich fol-
gende Fragen stelle:

1. Wie stellt sich der Bundesrat zum Manifest (https://www.netz-
werkfreiwilligengagiert.ch/netzwerk/manifest/) zur Förderung
und Ankerkennung von freiwilligem Engagement und allgemein
zum Anliegen nach Diskurs auf Bundesebene?

2. Wie stellt sich der Bundesrat zur Einführung eines "Freiwilli-
gen-Urlaubs", also für spezifische Freiwilligen-Einsätze, für über
30jährige (z.B. analog des Jugendurlaubs, Obligationenrecht
Art. 329e)? Was wären aus seiner Sicht die Vorteile?

3. Im Manifest wird eine Ansprechstelle in der Bundesverwal-
tung für zivilgesellschaftliche Organisationen angeregt, bessere
und partnerschaftliche Antworten seitens Staat, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft auf gesellschaftliche Herausforderungen zu fin-
den.

a. Wie wichtig erachtet der Bundesrat den zivilgesellschaftli-
chen Input und Diskurs von aussen?

b. Wie holt er sich heute diesen Diskurs und dieses Wissen
mehrheitlich ab?

c. Was wäre aus Sicht die Vorteile einer solchen Ansprechstelle
seitens Bundesrat?

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Gugger, Streiff, Wismer
Priska (4)

20.4680 n Ip. Fehlmann Rielle. Die myanmarische Anführe-
rin Aung San Suu Kyi verweigert die Freilassung politi-
scher Gefangener  (18.12.2020)

Während Jahren haben zahlreiche Kampagnen im In- und Aus-
land versucht, der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu
Kyi, die während der Militärdiktatur inhaftiert und dann unter
Hausarrest gestellt wurde, zur Freilassung zu verhelfen.

2015 wurde Aung San Suu Kyi Regierungschefin, im November
2020 wurde sie wiedergewählt; ihre Bilanz ist allerdings sehr
enttäuschend. Aung San Suu Kyis Partei, die Nationale Liga für
Demokratie (NLD), hat die Befreiung aller politischer Häftlinge
als ihr vorrangiges Ziel erklärt, aber noch immer sind mehr als
584 politische Gefangene, von denen 548 auf ihren Prozess
warten, hinter Gittern. Zudem sind noch alle repressiven
Gesetze in Kraft.
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Die Problematik der politischen Gefangenen ist sozusagen aus
der nationalen und internationalen Agenda verschwunden.
Trotz des nach wie vor grossen Einflusses der Armee in Myan-
mar verfügt die von Aung San Suu Kyi geleitete zivileRegierung
über die notwendigen Befugnisse, um die politischen Gefange-
nen freizulassen, bloss wurde davon kein Gebrauch gemacht.
Mit dem Ziel, seine Wählerschaft für sich einzunehmen, hat
Aung San Suu Kyis Vorgänger U. Thein Sein sein Recht zur
Freilassung politischer Gefangener grosszügig ausgeübt und
zwischen 2011 und 2012 mehrere Hundert Häftlinge befreit.

Die NLD verfügt über eine erdrückende Mehrheit im Parlament,
und es wäre für sie ein Leichtes, repressive Gesetze abzu-
schaffen und andere zu erlassen, die der Meinungsfreiheit und
dem Schutz der Menschenrechte förderlich sind.

Die Schweiz unterhält mit Myanmar Kontakte, vor allem, indem
sie für Repräsentantinnen und Repräsentanten der Zivilgesell-
schaft Schulungen zur Demokratieförderung abhält; ausserdem
kam 2017 eine Delegation myanmarischer Armeeangehöriger
in die Schweiz, um sich über den Föderalismus zu informieren.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung der folgenden Fragen:

- Wird der Bundesrat bei der Regierung um Aung San Suu Kyi
vorstellig werden und auf die Problematik der politischen Gefan-
genen und der demokratischen Rechte in Myanmar aufmerk-
sam machen?

- Wird der Bundesrat Aung San Suu Kyi die Frage stellen, aus
welchen Gründen sie das Menschenrechtsdossier ausser Acht
lässt, zumal sie selbst eine politische Gefangene war und sie
ihren Wählerinnen und Wählern versprochen hat, sich um das
Los der politischen Häftlinge zu kümmern?

Mitunterzeichnende: Atici, Dandrès, de la Reussille, Reynard,
Storni (5)

20.4681 n Ip. Ryser. Von St. Gallen Richtung Bundeshaupt-
stadt. Eine attraktive ÖV-Verbindung sieht anders aus!  
(18.12.2020)

Mit dem Fahrplanwechsel vom 14. Dezember 2020 wurde der
IC1 auf der Strecke von St.Gallen nach Zürich um 5 zusätzliche
Zwischenhalte ausgebaut. Diese zusätzlichen Halte, welche bis
anhin durch den IC5 bedient wurden, führen bei der Direktver-
bindung zwischen St.Gallen und Bern zu einer Fahrtzeitver-
schlechterung von 17 Minuten.

Schnellere Alternativen zwischen St.Gallen nach Zürich mit
dem EC oder dem IC5 können diesen Umstand nur teilweise
ausgleichen: Zwar wird so die Strecke St.Gallen-Zürich neu
unter einer Stunde gefahren, doch die Weiterreise Richtung
Bern und Genfersee ist nur mit Umsteigen in Zürich möglich.

Ob man sich nun für einen zusätzlichen Zugwechsel oder für
eine zusätzliche Viertelstunde Fahrtzeit entscheidet - von
St.Gallen den Zug Richtung Bern zu nehmen hat mit dem Fahr-
planwechsel massiv an Attraktivität eingebüsst. Das gilt selbst-
redend auch für die Gegenrichtung, etwa für Messe- und
Kongressgäste oder für Feriengäste aus der Westschweiz, wel-
che die Ostschweiz derzeit als beliebtes Ziel für sich entdecken.

Darum ersuche ich den Bundesrat um Stellungnahme zu fol-
genden Fragen:

1. Wie rechtfertigt der Bundesrat die Verschlechterung des öV-
Angebotes ausgerechnet auf der Hauptstrecke St.Gallen-
Zürich-Bern vor dem Hintergrund der Klimaziele, für deren
Erreichung attraktive Verbindungen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln eine zentrale Rolle spielen?

2. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass auf der Hauptachse
Ost-West (St.Gallen-Zürich-Bern-Lausanne-Genf) mindestens
einmal pro Stunde eine direkte und schnelle Verbindung ange-
boten werden sollte?

3. Ab wann darf die Metropolitanregion St.Gallen-Bodensee
wieder auf attraktive und direkte Verbindungen Richtung Bun-
deshauptstadt/Arc lémanique zählen?

Mitunterzeichnende: Brunner, Friedl Claudia, Paganini,
Vincenz (4)

20.4682 n Ip. Ryser. Auswirkung von internationalen Liefer-
kettengesetzen auf die Schweiz  (18.12.2020)

Mit dem Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative
wurde im OR Artikel 964sexies eine Sorgfaltspflicht eingeführt.
Diese beschränkt sich jedoch auf die Einfuhr von Mineralien
und Metallen aus Konfliktgebieten, sowie auf Produkte und
Dienstleistungen, bei denen ein begründeter Verdacht auf Kin-
derarbeit besteht.

Rund um die Schweiz wird Corporate Social Responsibility sehr
viel breiter interpretiert. Verbindliche Regeln zur Umsetzung der
OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen werden aktu-
ell auf nationalstaatlicher und gesamteuropäischer Ebene dis-
kutiert. In Deutschland zum Beispiel kündigten die Ministerien
für Arbeit und Entwicklung die Ausarbeitung eines Lieferketten-
gesetzes an, nachdem ein Monitoring von 450 Unternehmen
ergeben hat, dass nur gerade 13-17 Prozent die Anforderungen
des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte
erfüllen. Das neue Gesetz soll die unternehmerische Sorgfalts-
pflicht stärken und zur Vermeidung von Menschenrechtsverlet-
zungen in globalen Wertschöpfungsketten beitragen. Die ersten
Eckwerte wurden bereits veröffentlicht [1]: Unternehmen mit
mehr als 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen bei
Verstoss der zivilrechtlichen Haftung unterstehen, sofern eine
Beeinträchtigung vorliegt, die bei Erfüllung der Sorgfaltspflicht
vorhersehbar und vermeidbar gewesen wäre (Bemühungs-
pflicht).

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Pläne der EU und der Nach-
barländer bezüglich eines Lieferkettengesetzes?

2. Was würde es für die global stark vernetzte Schweiz bedeu-
ten, wenn die EU und andere wichtige Handelspartnerinnen
weitergehende Corporate Social Responsibility-Regeln
beschliessen als die Schweiz?

3. Strebt der Bundesrat eine Angleichung an internationale gel-
tende Standards an?

4. Falls Ja: Bestehen Pläne zur Erarbeitung eines Lieferketten-
gesetzes über die neue OR-Regulierung hinaus?

5. Falls Nein: Welche Auswirkungen hätten tiefere Corporate
Social Responsibility-Standards in der Schweiz für die hier
ansässigen international vernetzten Unternehmungen und das
Image des Wirtschaftsstandortes allgemein?

6. Auch die Schweiz hat einen nationalen Aktionsplan Wirt-
schaft und Menschenrechte (NAP) beschlossen. Wird regel-
mässig evaluiert, wie dieser von den Unternehmen umgesetzt
wird?

7. Falls Nein: Ist er Bundesrat bereit, mit der Umsetzung einem
periodischen Monitoring zu überprüfen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Bendahan, de la Reussille, Gros-
sen Jürg, Molina, Rytz Regula, Schlatter, Stadler, Töngi, Trede,
Walder, Weichelt-Picard (12)
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20.4683 n Ip. Dandrès. Schliessung der letzten Poststelle 
von Chêne-Bougeries  (18.12.2020)

Die Post zieht die Schliessung der Poststelle der Gemeinde
Chêne-Bougeries in Betracht.

Diese Gemeinde mit über 11 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern würde so nach der Aufhebung der Poststelle von Conches
im Jahr 2015 die letzte Poststelle verlieren.

Die Nachfrage ist gross und die Schliessung ist nicht nachvoll-
ziehbar.

Chêne-Bougeries ist eine Gemeinde, die sich mit neuen Quar-
tieren weiterentwickelt. Ausserdem ist ein Viertel der Bevölke-
rung im Rentenalter und fast 10 Prozent sind älter als 80. Diese
Leute benutzen die Post häufig. Zudem ist diese Poststelle ein
strukturierendes Element in der räumlichen Gestaltung der
Gemeinde, das insbesondere bei der Erschliessung der Infra-
struktur für den öffentlichen Verkehr berücksichtigt wurde.

2017 wurde von einer politischen Gruppierung, den Gewerk-
schaften sowie Kundinnen und Kunden eine Petition lanciert.
1251 Unterschriften wurden Anfang 2018 gesammelt und der
Postdirektion übergeben.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie wird die Poststelle von Chêne-Bougeries seit 2015 fre-
quentiert?

2. Wie soll zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner von
Chênes-Bougeries eine hochstehende Grundversorgung mit
Postdienstleistungen sichergestellt werden?

3. Wenn die Post beabsichtigt, die Poststelle von Chênes-
Bougeries durch eine Postagentur zu ersetzen: Wo soll sich
diese befinden und wer soll für die Partnerschaft in Frage kom-
men?

4. Welches wären die Bedingungen einer solchen Partnerschaft
mit einem Unternehmen oder einer Einrichtung öffentlichen
oder privaten Rechts? Welches wären die Leistungen und
Gegenleistungen im Rahmen der Partnerschaft und wie hoch
wäre die Entschädigung für die Bereitstellung dieser Postagen-
tur?

5. Hätte die Schliessung der Poststelle den Abbau von Arbeits-
plätzen zur Folge?

Mitunterzeichnende: Amaudruz, de Montmollin, Fehlmann
Rielle, Klopfenstein Broggini, Lüscher, Maitre, Matter Michel,
Nidegger, Pasquier, Walder (10)

20.4684 n Ip. Schaffner. Gleich lange Spiesse für Hofdünger 
in der Suisse-Bilanz  (18.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung dieser Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass eine Förderung
der Nutzung von Nährstoffen basierend auf einheimischen Hof-
düngern und Biomasse Mineraldüngerimporte ersetzen und
somit Überschüsse reduzieren kann?

2. Gedenkt der Bundesrat im Rahmen der Weiterentwicklung
der Suisse-Bilanz die Standardwerte des Pflanzenbedarfs
(GRUD) zu prüfen und wo nötig differenziert anzupassen?

3. Gedenkt der Bundesrat im Rahmen der Vereinfachung und
der Weiterentwicklung der Suisse-Bilanz, Nährstoffanalysen
von Hofdüngern für alle Landwirtschaftsbetriebe als Ersatz der
Standardwerte anzuerkennen?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Möglichkeit, die Transparenz
zu verbessern, indem Kunstdüngerlieferungen im Sinne einer
Gesamtbilanz im Erfassungssystem HODUFLU eingerechnet
werden?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Grin, Grossen
Jürg, Jauslin (5)

20.4685 n Ip. Müller Leo. Warum konnte der Wille des Parla-
mentes nicht früher umgesetzt werden?  (18.12.2020)

Vor dem Inkrafttreten der Vorlage zur Finanzierung und Ausbau
der Bahninfrastruktur (FABI) deklarierten die Arbeitgeber für die
private Nutzung des Geschäftsfahrzeuges pro Monat 0,8 Pro-
zent des Fahrzeugkaufpreises im Lohnausweis der Geschäfts-
fahrzeuginhaber als dessen Einkommen. Mit Annahme der
FABI-Vorlage wurde ab dem 1. Januar 2016 eine andere
Lösung in Kraft gesetzt. Mit der Motion 17.3631 der Kommis-
sion für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats wurde
verlangt, wieder die alte Praxis einzuführen, allenfalls mit einer
massvollen Erhöhung des Prozentsatzes. Diese Motion wurde
im Ständerat am 12. Dezember 2017 und im Nationalrat am 29.
Mai 2018 überwiesen.

Offenbar ist das Inkrafttreten der neuen Vorlage auf den 1.
Januar 2022 vorgesehen.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Warum dauert es so lange, bis der Wille des Parlaments
umgesetzt werden kann?

2. Warum benötigte die Verwaltung mehr als ein Jahr für die
Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlage, auch wenn auf vor-
maliges Recht zurückgegriffen werden konnte?

3. Wieviel Zeit haben andere vergleichbare Vorlagen, bei denen
auf bereits gehandhabtes Recht zurückgegriffen werden
konnte, für die Erarbeitung der Vernehmlassungsvorlage in
Anspruch genommen?

4. Wie lange dauern Vernehmlassungsfristen für Verordnungs-
änderungen im Durchschnitt?

5. Gibt es bei dieser Vorlage ein besonderes Problem, das für
die Umsetzung des Parlamentswillens zu lösen war?

6. Gibt es andere Überlegungen, die es nicht möglich machten,
die Vorlage nach zweieinhalb Jahren nach Überweisung der
Motion durch den Zweitrat in Kraft zu setzen, unter Berücksichti-
gung, dass auf bereits während Jahren geltendes Recht hat
zurückgegriffen werden können?

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, Grüter, Jauslin, Paganini,
Rechsteiner Thomas, Regazzi, Ritter, Schilliger,
Schneeberger (9)

20.4686 n Mo. Eymann. Zulassungszeiten für Indikationser-
weiterungen verkürzen. Beseitigung der Nachteile für 
Schweizer Patientinnen und Patienten  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Swissmedic-Zielfristen für
die Zulassung von neuen Indikationen und Indikationserweite-
rungen von bereits zugelassenen Originalmedikamenten deut-
lich zu senken und verbindlich im Minimum den Fristen der
EMA (European Medicines Agency) in der EU anzugleichen.
Weiter sollen keine zusätzlichen, spezifisch schweizerische
zulassungstechnische Anforderungen für diese Indikationser-
weiterungsverfahren gegenüber EMA-Einreichungen verlangt
werden.

Mitunterzeichnende: Cattaneo, Cottier, de Montmollin, de Quat-
tro, Dobler, Farinelli, Fiala, Fluri, Giacometti, Jauslin, Markwal-
der, Nantermod, Portmann, Riniker, Sauter, Vincenz (16)
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20.4687 n Ip. Crottaz. Wie beeinflusst die Covid-19-Krise 
zahlenmässig die kantonale Sozialhilfe?  (18.12.2020)

Die Covid-19-Krise hat Mängel im System der sozialen Sicher-
heit der Schweiz offengelegt, insbesondere für Personen mit
tiefem Einkommen.

Um der Covid-19-Krise, die sich auf unsere Gesellschaft immer
noch stark auswirkt, entgegenzutreten und um zu wissen, wie
folglich die Sozialpolitik in den kommenden Monaten weiterent-
wickelt werden soll, ist es unumgänglich, die Inanspruchnahme
von Sozialhilfe infolge der Gesundheitskrise so rasch wie mög-
lich zahlenmässig zu erfassen.

Ich stelle dem Bundesrat die folgenden Fragen:

1. Wurde die Inanspruchnahme von Sozialhilfe für das Jahr
2020 in jedem Kanton zahlenmässig erfasst?

2. Wie sieht die Entwicklung im Vergleich zu 2019 aus?

3. Welche Personen haben im Jahr 2020 aufgrund der Krise
neu Sozialhilfe bezogen (Alter, Geschlecht, Beruf, sozialer Sta-
tus)?

4. Wie viel finanzielle Unterstützung mussten die karitativen
Organisationen zusätzlich zur kantonalen Hilfe leisten?

20.4688 n Ip. Eymann. Die Gebühren von Swissmedic dür-
fen die Arzneimittel-Versorgungssicherheit nicht 
gefährden  (18.12.2020)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Haltung, dass die Gebührenmodelle
bei Swissmedic für "technische Änderungen" zu hoch sind?

2. Kann durch zu hohe Gebühren die Versorgungssicherheit
gefährdet sein?

3. Sind die gem. Geschäftsbericht Swissmedic 2019 gegenüber
dem Vorjahr um 24 Prozent höheren Einnahmen aus Verfah-
rensgebühren nicht Indiz für überhöhte Gebühren?

4. Können mit der für 2021 angekündigten Revision der Gebüh-
ren-VO Entlastungen der Zulassungsinhaber z.B. mittels Ein-
führung eines Kostendachs erfolgen?

5. Ist sichergestellt, dass Swissmedic technische Änderungsge-
suche konsequent in gleicher Weise wie die EU klassiert und
folglich in der Schweiz nicht höhere Gebührenkategorien resul-
tieren?

20.4689 n Ip. Trede. Recycling von E-Bike-Batterien in der 
Schweiz  (18.12.2020)

Seit Jahren erlebt die Schweiz einen regelrechten E-Bike-
Boom. 2018 wurden in der Schweiz 111 661 E-Bikes verkauft,
2019 wuchs der Absatz gar um 19 Prozent auf eine neue
Rekordmarke von 133 033 Stück. Im laufenden Jahr hält dieser
Trend aller Wahrscheinlichkeit nach weiter an: Laut einer Hoch-
rechnung der Schweizer Fachstelle für Zweiradfragen dürfte der
Absatz 2020 erneut um ein Viertel steigen.

Als Folge dieser Entwicklung müssen in der Schweiz immer
mehr alte Akkus von E-Bikes ersetzt werden. Denn das Ende
der Lebenszeit eines E-Bike-Akkus wird nach fünf bis sieben
Jahren erreicht.

Aufgrund der zunehmenden Relevanz und Verbreitung von E-
Bikes wird der Bundesrat gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:

1. Welcher Anteil an alten E-Bike-Batterien werden von den
Fahrerinnen und Fahrern retourniert?

2. Was geschieht mit den retournierten Batterien und inwiefern
können diese wiederverwertet werden?

3. Welche zusätzlichen Massnahmen braucht es aus Sicht des
Bundesrates, um die Wiederverwertungsquote von E-Bike-Bat-
terien gegebenenfalls zu erfassen und/oder zu erhöhen?

4. Wie präsentiert sich die Situation im Zusammenhang mit den
weiteren kleineren elektrischen Verkehrsmitteln wie E-Troti-
netts?

Mitunterzeichnende: Clivaz Christophe, Fivaz Fabien, Klopfen-
stein Broggini, Porchet, Ryser, Schlatter (6)

20.4690 n Ip. Trede. Aufnahme der Geschichte der Roma, 
Sinti und Jenischen in schulische Lehrpläne und 
Lehrmittel  (18.12.2020)

Das Ministerkomitee des Europarates hat im Sommer 2020
eine Empfehlung verabschiedet, in der erstmalig die 47 Mit-
gliedsstaaten der Organisation aufgefordert werden, die
Geschichte der Roma und Fahrenden in die schulischen Lehr-
pläne und Lehrbehelfe aufzunehmen.

Im Rahmen der Beantwortung zweier parlamentarischer
Vorstösse (14.3343 / 14.3370) hat eine Arbeitsgruppe unter der
Leitung des Bundesamtes für Kultur (BAK) zwischen Frühjahr
2015 und Juni 2016 den Aktionsplan "Jenische, Sinti, Roma"
erarbeitet. Im Bereich Bildung wurden zwei primäre Herausfor-
derungen identifiziert: einerseits die Vereinbarkeit des Rechts
auf Bildung mit dem Recht auf Ausübung der traditionellen fah-
renden Lebensweise, andererseits die Thematisierung der Min-
derheiten der Jenischen, Sinti und Roma mit ihrer Geschichte
und Kultur im Unterricht. Insbesondere sollen Unterrichtsmateri-
alien unter Mitarbeit von Jenischen, Sinti und Roma erarbeitet,
das Thema in den Lehrstoff der padagogischen Hochschulen
integriert und das bereits existierende Material verbreitet wer-
den.

Das BAK hat den Auftrag erhalten, den Bundesrat regelmassig
uber den Stand der Umsetzung der im Aktionsplan aufgeführten
Massnahmen zu informieren. Dies geschah letztmals mit dem
Bericht "Stand Umsetzung Aktionsplan" im Dezember 2018.

Aus diesem Grund wird der Bundesrat gebeten, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Welche Bilanz zieht der Bundesrat heute bezüglich der
Umsetzung der im Aktionsplan aufgeführten Massnahmen, ins-
besondere betreffend die Bereitstellung der entsprechenden
Unterrichtsmaterialien?

2. Wie gedenkt der Bundesrat, die Resolution des Ministerkomi-
tees des Europarates in der Schweiz zu implementieren?

3. Welche zusätzlichen Massnahmen braucht es aus Sicht des
Bundesrates, um die im Aktionsplan und in der Resolution
geforderten Schritte erfolgreich und zeitnah umsetzen zu kön-
nen?

Mitunterzeichnende: Fivaz Fabien, Glättli, Gysi Barbara, Por-
chet, Ryser (5)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4691 n Ip. Trede. Warum sind weiterhin so viele toxische 
Pestizide für die Hobbyanwendung zugelassen?  
(18.12.2020)

In seiner Antwort auf 13.4162 schreibt der Bundesrat: "Laut
Pflanzenschutzmittelverordnung sind die Abgabe von als sehr
giftig eingestuften Pflanzenschutzmitteln an nichtgewerbliche
Anwenderinnen und Anwender sowie deren Verwendung in
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Siedlungsgebieten verboten." Dennoch sollen Hobbyanwende-
rinnen und -anwender auch in Zukunft für Mensch und Umwelt
toxische PSM kaufen können: In seiner Antwort auf meine Inter-
pellation 20.4222 führt der Bundesrat aus, dass für nichtberufli-
che Anwenderinnen und Anwender von Pestiziden nach wie vor
129 Produkte zugelassen sind, die als "humantoxisch" gelten
und 149 Produkte, die als "umwelttoxisch" gelten, 32 speziell
als bienentoxisch.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Weshalb sind heute immer noch derart viele für Menschen,
Bienen und Gewässerorganismen toxische Pestizide für die
Hobbyanwendung zugelassen?

2. Mit Bezug auf die 129 zugelassenen Produkte, was genau
bedeutet "humantoxisch"?

3. Wie viele der für die Privatanwendung zugelassenen und als
humantoxisch bewerteten Produkte können bzw. stehen im Ver-
dacht, Krebs (zu) verursachen, das Kind im Mutterleib (zu)
schädigen, genetische Defekte (zu) verursachen, etc.?

4. Mit Bezug auf die 149 zugelassenen Produkte, was genau
bedeutet "umwelttoxisch"?

5. Mit Bezug auf die 32 zugelassenen Produkte, was genau
bedeutet "bienentoxisch"?

6. Wie viele der genannten Produkte gelten in mehrfacher Hin-
sicht als toxisch?

7. Wie viele dieser Wirkstoffe und Produkte wird der Bundesrat
im 2021 für die Privatanwendung noch verbieten?

20.4692 n Ip. Trede. Vor der Anwendung Lebens- und Fut-
termittel, Vogelkäfige und Aquarien entfernen oder dicht 
verschliessen!  (18.12.2020)

Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Verursacht
schwere Augenreizungen; Sehr giftig für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung; Giftig für Katzen; Vor der Anwendung
Lebens- und Futtermittel, Vogelkäfige und Aquarien entfernen
oder dicht verschliessen; Bei Gebrauch nicht trinken, essen
oder rauchen; Bienengefährlich: Solche und andere Warnhin-
weise sind auf Pestiziden zu finden, die in der Schweiz für
Hobby-Anwenderinnen und -anwender zugelassen sind.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden; Leere Gebinde gründlich
gereinigt zur Kehrichtabfuhr; Jeden unnötigen Hautkontakt ver-
meiden: Auch solch "kreative" Warnhinweise stehen auf Pestizi-
den, die für die Privatanwendung zugelassen sind.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende
Fragen zu beantworten:

1. Welche weiteren Warnhinweise sind auf Gebinden von Pesti-
ziden für die Privatanwendung zu finden, insbesondere auf
jenen, die als "humantoxisch" gelten?

2. Warum ist die Anwendung von solch offensichtlich problema-
tischen Produkten auch Laien gestattet und nicht aus-
schliesslich Profis?

3. Was genau bedeutet: Freisetzung in die Umwelt vermeiden?
Kann ein Produkt, das nicht freigesetzt werden soll überhaupt
angewendet werden? Wenn ja, warum und wie genau? Wenn
nein, warum wird es verkauft?

4. Was bedeutet: Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Keh-
richtabfuhr? Warum und wie soll das gemacht werden? Wie
genau dient diese Anweisung der Risikoreduktion aus der
Anwendung von Pestiziden?

5. Was bedeutet: Jeden unnötigen Hautkontakt vermeiden?
Gibt es Situationen, in denen ein Hautkontakt mit Pestiziden
nötig ist? Wenn ja, welche?

6. Welche weiteren widersprüchlichen und schwer verständli-
chen Warnhinweise gibt es auf toxischen Produkten, die für die
Hobby-Anwendung zugelassen sind?

7. Ist der Bundesrat bereit, diese Warnhinweise zu überprüfen
und zielführend anzupassen? Wenn ja, bis wann? Wenn nein,
warum nicht?

20.4693 n Mo. Romano. Gleiche Rechte bei der Witwen- und 
der Witwerrente. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) legt eine Gesetzesänderung 
nahe  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) zu ändern,
damit die Waisen und der überlebende verheiratete Elternteil,
ob Frau oder Mann, nicht diskriminiert werden. Es ist vorzuse-
hen, dass:

1. alle volljährigen Waisen in Ausbildung und alle volljährigen
pflegebedürftigen Waisen Anspruch darauf haben, dass der
überlebende Elternteil, der für sie sorgt, egal ob verheiratet oder
geschieden und egal ob Vater oder Mutter, die Witwer- oder
Witwenrente erhält;

2. die geschiedenen überlebenden Ehegattinnen oder Ehegat-
ten (Mütter oder Väter) ohne Kinder in Ausbildung und ohne
pflegebedürftige Personen, für die sie sorgen müssen, nur dann
Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben, wenn im
rechtskräftigen Scheidungsurteil Unterhaltsbeiträge für sie vor-
gesehen sind. Die Witwen- oder Witwerrente (AHV und berufli-
che Vorsorge zusammen) kann höchstens den im
Scheidungsurteil festgelegten Unterhaltsbeitrag betragen, der
vom verstorbenen ehemaligen Ehegatten oder der verstorbe-
nen ehemaligen Ehegattin (Vater oder Mutter) geschuldet war.
Der Anspruch auf die Rente erlischt mit dem Anspruch auf den
Unterhaltsbeitrag.

20.4694 n Po. Romano. Fossilfreier Verkehr bis 2050 
ermöglichen  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird gebeten aufzuzeigen, welche gesetzlichen
Grundlagen nötig sind, um einen im Betrieb vollständig fossil-
freien Verkehr bis spätestens 2050 zu ermöglichen. Der Bericht
soll aufzeigen, wo bestehende Gesetze, Verordnungen und
Reglemente anzupassen sind um den fossilfreien motorisierten
Individualverkehr (MIV), den öffentlichen Verkehr (ÖV) und den
Güterverkehr sicherzustellen. Zudem sollen mögliche Hinder-
nisse identifiziert werden, welche diese Zielerreichung gefähr-
den. Im Bericht sind diesbezügliche Handlungsempfehlungen
aller drei Verkehrsbereiche darzulegen.

Mitunterzeichnende: Lohr, Müller-Altermatt, Paganini,
Stadler (4)

20.4695 n Po. Romano. Wie viele Einsparungen und 
Gewinne pro Franken, der in die Entlastungsangebote für 
die Angehörigenbetreuung fliesst?  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Gewinne
und Einsparungen (Return on Investment) vorzulegen, die dank
den Entlastungsangeboten für alle Personen erzielt werden, die
Angehörige regelmässig unterstützen und betreuen.

Mitunterzeichnerin: Piller Carrard (1)
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20.4696 n Po. Fivaz Fabien. Systematische Eliminierung 
der unnötigen Schwellen in Schweizer Fliessgewässern  
(18.12.2020)

Schwellen in Fliessgewässern behindern die Fischwanderung
und die Verfrachtung von Nährstoffen und Sedimenten. Durch
die Fragmentierung werden Fischpopulationen isoliert. Ausge-
hend von der ökomorphologischen Kartierung wird geschätzt,
dass sich in den Schweizer Fliessgewässern über 100 000 Ver-
bauungen befinden, durchschnittlich alle 1,6 Kilometer. Heute
haben zahlreiche Schwellen keine Bedeutung mehr, weder für
den Hochwasserschutz noch für die Stromproduktion.

Internationale Studien haben gezeigt, dass die Eliminierung der
Schwellen eine der wirksamsten Massnahmen ist, um Fliessge-
wässer wieder in ihren Ursprungszustand zu versetzen.

Es ist eines der Ziele im Schweizer Gewässerschutz, die Durch-
gängigkeit der Gewässer wiederherzustellen. Entsprechende
Massnahmen sind beispielsweise im Rahmen von Programm-
vereinbarungen im Umweltbereich vorgesehen, allerdings wer-
den diese Instrumente nur selten verwendet.

Der Bund wird gebeten, in Zusammenarbeit mit den Kantonen
die Eliminierung aller unnötigen Schwellen zu prüfen; es soll
namentlich darum gehen:

1. die Schwellen zu erfassen und sie in Bezug auf ihre Notwen-
digkeit, insbesondere für die Energieproduktion, einzustufen;

2. die Eliminierung unnötiger Schwellen abhängig vom ökologi-
schen Nutzen, von der technischen Machbarkeit und den anfal-
lenden Kosten zu priorisieren;

3. bei Bedarf die Finanzierung dieser Massnahmen im Rahmen
von Programmvereinbarungen NFA zu intensivieren.

Mitunterzeichnende: Girod, Klopfenstein Broggini, Trede (3)

20.4697 n Mo. Walder. Gratiszeitungen in Briefkästen. 
Annahmeverweigerungsrecht garantieren  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, alle nötigen Massnahmen zu
treffen, damit Gratiszeitungen nur in die Briefkästen derjenigen
Einwohnerinnen und Einwohner verteilt werden, die dies wün-
schen. Zu diesem Zweck soll er die Option prüfen, dass Gratis-
zeitungen als unadressierte Werbesendungen betrachtet
werden, die nur in Briefkästen ohne "Stopp Werbung"-Kleber
verteilt werden dürfen. Ebenfalls prüfen soll er die Option, dass
allen Einwohnerinnen und Einwohner das Recht garantiert wird,
mit einer Aufschrift an ihrem Briefkasten zu signalisieren, dass
sie keine Gratiszeitungen erhalten wollen.

Mitunterzeichnende: Arslan, Brenzikofer, Dandrès, de la Reus-
sille, Fehlmann Rielle, Fivaz Fabien, Matter Michel, Porchet,
Ryser (9)

20.4698 n Mo. Egger Mike. Keine Sonderprivilegien für 
Magistratspersonen und Parlamentarier  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das im Bundesgesetz über
Besoldung und berufliche Vorsorge der Magistratspersonen
vorgesehene Ruhegehalt zu streichen. Ebenfalls ist Artikel 8a
des Parlamentsressourcengesetzes (PRG) zu streichen und
somit die Überbrückungsleistungen für Parlamentarier abzu-
schaffen.

20.4699 n Ip. Pfister Gerhard. Schädliche Emissionen im 
Ausland durch PFAS-Export?  (18.12.2020)

Wie stellt der Bundesrat sicher, dass bei der Entsorgung von
PFAS-belasteten Abfällen, welche von der Schweiz ins Ausland

exportiert werden, keine schädlichen Emissionen von PFAS in
die Luft, den Boden oder das Wasser gelangen? Wie beurteilt
der Bundesrat die entsprechenden Entsorgungswege und
Behandlungen im Ausland? Erfüllen diese die Anforderungen,
die in der Schweiz in der Verordnung zum Verkehr mit Abfällen
(Ve VA) festgelegt sind?

20.4700 n Mo. Schilliger. Behördenverbindliche Planungs-
instrumente nur mit Vernehmlassung erlassen  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bestimmungen zur Raum-
planung des Bundes so anzupassen, dass der Erlass behör-
denverbindlicher Planungen (wie Sachpläne) nur nach der
Durchführung einer Vernehmlassung des Bundesrates erfolgt.

20.4701 n Ip. Vogt. Dynamische Rechtsübernahme geht viel 
weiter als autonomer Nachvollzug von EU-Recht  
(18.12.2020)

1. Bestätigt der Bundesrat, dass ein autonomer Nachvollzug
erfolgt, "wo wirtschaftliche Interessen [der Schweiz] dies erfor-
dern oder rechtfertigen" (Bundesrat, BBl 2010, S. 7288), nicht
aber, wenn die EU-Regeln "materiell nicht überzeugen" (Bun-
desrat, BBl 2017, S. 470), während die Schweiz gemäss Ent-
wurf zum EU-Rahmenabkommen ("Rahmenabkommen") EU-
Recht übernehmen muss, auch wenn es den schweizerischen
Interessen nicht dient oder materiell nicht überzeugt?

2. Bestätigt der Bundesrat, dass die Schweiz gemäss Rahmen-
abkommen von der EU sanktioniert werden kann, wenn sie EU-
Recht nicht übernimmt, während sie keine Nachteile bzw. nur
die Nachteile der fehlenden Äquivalenz zu tragen hat, wenn sie
EU-Recht nicht autonom nachvollzieht?

3. Bestätigt der Bundesrat, dass zwar 30-50 Prozent des Bun-
desrechts durch EU-Recht beeinflusst sind, die mehr oder weni-
ger unveränderte Übernahme von EU-Recht jedoch nur etwa 15
Prozent des Bundesrechts ausmacht und die EU somit heute
keinen bestimmenden Einfluss auf das schweizerische Recht
hat?

4. Bestätigt der Bundesrat, dass das neue Datenschutzgesetz
zahlreiche, auch bedeutsame Abweichungen gegenüber dem
EU-Recht enthält (z.B. betreffend die Höhe der Bussen),
obwohl es diesem zwecks Äquivalenz angeglichen wurde?

5. Bestätigt der Bundesrat, dass das neue Finanzdienstlei-
stungsgesetz zahlreiche, auch bedeutsame Abweichungen
gegenüber dem EU-Recht enthält (z.B. betreffend Anforderun-
gen an die Anlageberatung), obwohl es diesem zwecks Äquiva-
lenz angeglichen wurde?

6. Bestätigt der Bundesrat, dass das Lebensmittelgesetz von
2014 zahlreiche, auch bedeutsame Abweichungen gegenüber
dem EU-Recht enthält (z.B. betreffend Angabe der Herkunft von
Zutaten), obwohl es diesem angeglichen wurde?

7. Bestätigt der Bundesrat, dass die Schweiz beim autonomen
Nachvollzug in den genannten Bereichen mehr Spielraum
hatte, als sie es bei einer Pflicht zur Rechtsübernahme gehabt
hätte, und dass dies allgemein gilt?

8. Bestätigt der Bundesrat, dass die Schweizer Gerichte bei der
Auslegung von autonom nachvollzogenem EU-Recht nicht strikt
an die Rechtsprechung des EuGH gebunden sind, während sie
es bei der Auslegung der bilateralen Verträge und bei "dyna-
misch übernommenem" EU-Recht im Prinzip sind, sodass der
Einfluss des EuGH auf die Schweizer Rechtsordnung im Fall
einer dynamischen Rechtsübernahme grösser ist als bei einem
autonomen Nachvollzug?
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20.4702 n Mo. Dobler. Erweiterung des Epidemie-Gesetzes 
zur Stärkung der Digitalisierung und zur Vereinheitlichung 
der Daten, gemeinsam mit der Wirtschaft  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Epidemiegesetz dahinge-
hend zu ändern, dass der Bund die Steuerung der Datenerhe-
bung auf nationaler Ebene einleiten und koordinieren kann und
die Wirtschaft enger in den Prozess einbezogen wird.

Mitunterzeichnende: Andrey, Flach, Glättli, Graf-Litscher, Grü-
ter, Hess Lorenz, Mäder, Paganini, Sauter, Schneeberger, Was-
serfallen Christian (11)

20.4703 n Ip. Rutz Gregor. Zürcher "City Card". Schaffung 
von Parallelrecht zum Schutz von illegal Anwesenden  
(18.12.2020)

Artikel 121 Absatz 1 BV legt fest, dass "die Gesetzgebung über
die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung
von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung
von Asyl" in der Zuständigkeit des Bundes liegt. Während der
Bund die einheitliche Anwendung des Bundesrechts zu gewähr-
leisten hat, sind die Kantone für den Vollzug dieser Bestimmun-
gen zuständig. In Artikel 41 AIG wiederum ist festgelegt, unter
welchen Voraussetzungen Ausländer einen Ausweis erhalten.
In Artikel 1 Absatz 3 AwG bzw. Artikel 1 VAwG ist geregelt, wer
für die Regelung der Ausweisarten für Schweizer zuständig ist
bzw. dass Pass und Identitätskarte als Ausweisarten anerkannt
sind.

Trotz dieser klaren bundesrechtlichen Vorgaben, die Kantonen
und Gemeinden keinen Spielraum lassen, hält der Zürcher
Stadtrat am Projekt einer "City Card" fest. So soll offensichtlich
eine Art Parallelrecht geschaffen und das Unrechtsbewusstsein
gegenüber ausländerrechtlichen Delikten geschwächt werden.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um Beantwor-
tung folgender Fragen:

1. Ist es richtig, dass Gemeinden oder Kantone keine Kompe-
tenz haben, den Aufenthalt von Sans-Papiers nach eigenen
Bestimmungen mit einem Ausweis oder einer Karte verbindlich
zu regeln?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die Tatsache, dass mit der "City-
Card" der Aufenthalt für Sans-Papiers erleichtert und der
Anschein einer rechtskonformen Situation bezüglich der Rege-
lung ihres Aufenthalts erweckt werden soll?

3. Sind die Polizeibehörden auch bei Vorlage einer sog. "City-
Card" trotzdem verpflichtet, Anhaltspunkten für die Begehung
ausländerrechtlicher Straftaten - z.B. rechtswidriger Aufenthalt
in der Schweiz - nachzugehen?

4. Artikel 116 AIG qualifiziert die Erleichterung eines rechtswid-
rigen Aufenthalts in der Schweiz als strafbare Handlung. Würde
ein Polizist, der einen solchen Ausweis akzeptiert, folglich
gegen die Strafbestimmungen des AIG verstossen?

5. Wie weit gehen die Anzeigepflichten der Polizei oder auch
anderer Behörden in Bezug auf ausländerrechtliche Delikte
bzw. die Feststellung oder Vermutung rechtswidrigen Aufent-
halts? Sind andere Behörden, z.B. Gesundheits- oder Sozial-
ämter, auch zur Meldung verpflichtet?

6. Ist der Bundesrat bzw. die zuständigen Behörden gewillt, in
dieser Sache beim Zürcher Stadtrat vorstellig zu werden, um
Klarheit zu schaffen und zu verhindern, dass sich hier Parallel-
recht etabliert?

20.4704 n Ip. Steinemann. Lösung des 2005 durch Richter 
verursachten Eritrea-Problems in Sicht?  (18.12.2020)

Bis ins Jahr 2005 verzeichnete die Schweiz pro Jahr nie mehr
als 260 Asylgesuche aus Eritrea, prozentual etwa gleich viele
wie andere europäische Länder Die Asylrekurskommission
fällte am 20. Dezember 2005 eines der umstrittensten Schwei-
zer Urteile der letzten Jahrzehnte. "In Eritrea ist die Bestrafung
von Dienstverweigerung und Desertion unverhältnismässig
streng; sie ist als politisch motiviert einzustufen. Personen, die
begründete Furcht haben, einer solchen Bestrafung ausgesetzt
zu werden, sind als Flüchtlinge anzuerkennen", hiess es im 22-
seitigen Leitententscheid.

Seither schafft es die Schweiz nicht, den Strom von Eritreern in
die Schweiz zu unterbinden. Gemeinden ächzen unter den
Sozialhilfekosten, jeder 10. Fürsorgeempfänger ist aus Eritrea.

1. Ist in naher Zukunft eine Reise der EJPD-Vorsteherin oder
des SEM-Staatssekretärs nach Eritrea geplant? Wenn nein,
warum? Bildet Eritrea trotz der weitreichenden Folgen keine
Priorität unserer Migrationspolitik?

2. Im Januar 2017 führte eine gemeinsame Reise die Botschaf-
ter der Schweiz, Deutschlands, Norwegens und Schwedens
nach Asmara. Die vier Staaten erhoffen sich von der engen
Kooperation mehr Gewicht. Was hat diese gemeinsame Hal-
tung für die Schweiz konkret gebracht? Können Deutschland,
Schweden oder Norwegen, zwangsweise Rückkehr nach Eri-
trea organisieren? Wie sieht die Fortsetzung der Zusammenar-
beit mit diesen vier Ländern aus?

3. Zur Begründung seiner zurückhaltenden Wegweisungspraxis
behauptet das SEM: "Im Rahmen von Dienstreisen konnten in
den letzten Jahren weder das SEM noch Partnerbehörden
Gefängnisse in Eritrea besuchen" (Blick 30.09.2018). Sind mög-
liche Gefängnisbesuche ein Kriterium für das SEM, um über
Wegweisungen in ein Land zu entscheiden? Haben das SEM
oder IKRK Zugang z.B. Zugang zu Gefängnissen im Iran, der
Türkei, in China oder in Russland?

4. Im Dezember 2019 hat der Staatssekretär für Migration in
einem Interview in der NZZ angekündigt, dass das SEM für die
Länder am Horn von Afrika (Äthiopien, Eritrea, Somalia und
Sudan) spezifische Rückkehrhilfeprogramm plane? Wie ist der
Stand dieser Programme? Wenn nein, warum nicht?

20.4705 n Ip. Steinemann. Nie versiegender Strom von 
Asylbewerbern aus Eritrea  (18.12.2020)

2020 haben bereits über 1200 Eritreer ein Asylgesuch in der
Schweiz eingereicht. Die verschärfte Asylpraxis gegenüber Eri-
trea wirkt sich offenkundig nicht aus. Rund 40 000 Eritreer leben
in der Schweiz, davon haben 20 551 einen B-Ausweis mit Asyl-
status erhalten und über 10 000 Eritreer sind gegenwärtig im
Asylprozess. Im Bereich Rückkehrunterstützung sind die Eri-
treer (466 Personen) die zweitgrösste Gruppe nach Algerien
(547 Personen), welche die Schweiz verlassen müssen (Stand
jeweils 30.09.2020). Mit der Integration harzt es bekanntlich
stark. Die Sozialhilfeabhängigkeit ist notorisch hoch, die
Erwerbsquote tief. Von den Sozialhilfebezügern ausländischer
Nationalität stammten die meisten aus Eritrea.

Im Sommer 2016 hat das SEM beschlossen, die Praxis gegen-
über Eritreern zu verschärfen. Ihnen wird nicht mehr allein
wegen der illegalen Ausreise aus dem Land Asyl gewährt. Für
Personen, die vom Nationaldienst befreit oder aus diesem ent-
lassen wurden, gilt eine Rückkehr als grundsätzlich zumutbar.
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte entsprechende Asyl-
entscheide. Trotzdem gab es 2020 kaum Rückkehren nach Eri-
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trea. Gemäss Asylstatistiken sind lediglich etwas mehr als 20
Eritreer freiwillig in ihren Heimatstaat zurückgekehrt; zwangs-
weise Rückführungen gibt es bekanntlich keine. Eritrea bietet
noch immer keine Hand bei Rückschaffungen abgewiesener
Asylsuchender.

1. Warum sind die Eritreer noch immer die grösste Asylgruppe?
Wirkt die Verschärfung des Asylgesetzes nicht? Wenn nein,
warum? Ist der Bundesrat bereit, eine weitere Verschärfung in
Betracht ziehen, um eine abschreckende Wirkung zu errei-
chen?

2. Von Januar bis September 2020 betrug die Schutzquote erit-
reischer Asylbewerber 86,2 Prozent (Für die gleiche Periode
2019 betrug sie 85,1 % und 2018 76,8 %). Warum steigt ihre
Schutzquote weiterhin anstatt abzunehmen?

3. Die Schweiz ist offensichtlich noch immer sehr attraktiv für
die Eritreer. Was unternimmt der Bundesrat zur Senkung der
Attraktivität unseres Landes für Asylbewerber aus Eritrea?

4. In einem Pilotversuch hat das SEM die Dossiers von 250 vor-
läufig Aufgenommene aus Eritrea überprüft. Mitte 2019 hat das
SEM die vorläufige Aufnahme von sämtlichen 3400 Eritreern,
die unter das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts fallen, über-
prüft. Werden Parlament und Öffentlichkeit über das Ergebnis
dieser Überprüfung informiert?

20.4706 n Ip. Binder. Forschung zur Unterwanderung von 
religiösen und politischen Institutionen durch legalistisch 
operierende islamistische Organisationen in der Schweiz, 
insbesondere auch durch Mitglieder der 
Muslimbruderschaft  (18.12.2020)

Kritische Stimmen warnen vor der Unterwanderung von religiö-
sen und politischen Institutionen durch legalistisch operierende
islamistische Organisationen in der Schweiz, insbesondere
auch durch Mitglieder der Muslimbruderschaft. Über die Aktivi-
täten, der in der Schweiz tätigen Organisationen, ist nur wenig
bekannt. Oft sind auch die Behörden deshalb nicht ausreichend
über den Charakter solcher Organisationen informiert. In der
Gesellschaft führt dies zu Unsicherheit.

In Österreich hat im November 2020 eine Dokumentationsstelle
"Politischer Islam" die Arbeit aufgenommen, um Netzwerke und
Strukturen zu erforschen. Auch in der Schweiz besteht ein For-
schungs- und Aufklärungsbedarf.

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Anerkennt der Bundesrat die Notwendigkeit für vertiefte Auf-
klärung und Forschung in diesem Bereich?

2. Sind dem Bundesrat Forschungsarbeiten bekannt, die die
Aktivitäten islamistischer Organisationen in der Schweiz über
einen längeren Zeitraum untersuchen?

3. Sind dem Bundesrat Forschungsarbeiten bekannt, die das
Vorgehen der Behörden gegenüber islamistischen Organisatio-
nen untersuchen und Handlungsanweisungen gibt?

4. Wie steht der Bundesrat zur Erforschung des Islamismus in
der Schweiz, z.B. durch den Schweizer Nationalfonds?

5. Gedenkt der Bundesrat Forschung in diesem Bereich zu för-
dern?

20.4707 n Po. Binder. Bericht über die rituelle Verurteilung-
spraxis von Israel durch die WHO und Unterstützung der 
Resolutionen durch die neutrale Schweiz  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem einen Bericht darzule-
gen, wie die rituelle Verurteilungspraxis gegenüber Israel

bezüglich der gesundheitlichen Lage in den Palästinenserge-
bieten in der WHO zu rechtfertigen ist. Des weiteren, aufgrund
welcher Entscheidprozesse (laut Auskunft des Bundesrates auf
eine Anfrage Bigler verantworten diese Fragen das Gesund-
heitsdepartement) und Faktenlage sich die Schweiz daran
beteiligt und inwiefern diese Praxis mit der Neutralität der
Schweiz zu vereinbaren ist.

Der Gesundheitslage in den palästinensischen Autonomiege-
bieten widmet die WHO Jahr für Jahr einen eigenen Punkt und
stellt Israel als einziges Land an den Pranger. Der Vorwurf: die
schlechte medizinische Versorgung in den Palästinensergebie-
ten, unter denen die Menschen leiden würden. Am 13. Novem-
ber stimmten die Mitglieder erneut über eine Resolution ab, die
hauptsächlich darin besteht, dass man Israel 2021 wieder ver-
urteilen wird. Eingebracht wurde die Klage von Kuba, dem Irak,
dem Libanon, Katar, Syrien, Tunesien, der Türkei sowie der
Palästinenser. 78 Länder stimmten zu. 14 Länder (Deutschland,
die USA, Grossbritannien, Australien, Kanada, Brasilien, Tsche-
chien, Ungarn, Slowenien, Israel, Kamerun, Swasiland, Hondu-
ras und Mikronesien) stimmten dagegen. Die Schweiz gesellte
sich zu den Anklägern. Dies im Wissen, dass die WHO selbst in
einem bisher unveröffentlichten Papier keine Schuldzuweisun-
gen an Israel macht und auch ohne zu berücksichtigen, dass
gemäss dem Geschäftsführer der Organisation UN-Watch, Hil-
lel Neuer, tausende Palästinenser regulär in israelischen Kran-
kenhäusern medizinisch behandelt würden und Israel auch
Syrern geholfen habe, die im Bürgerkrieg verletzt worden seien.
Selbst der UN-Gesandte für den Nahen Osten, Nickolay Mlade-
nov, habe Israel eine "exzellente Kooperation" mit den Palästi-
nensern in der Corona-Pandemie bescheinigt.

20.4708 n Ip. Töngi. Warum schaffen Bund und Kantone 
finanzielle Anreize, damit in der Landwirtschaft gesetzlich 
festgelegte Grenzwerte eingehalten werden?  (18.12.2020)

Im August 2020 hatten mehrere Organisationen scharfe Kritik
am Kanton Luzern geübt und eine Aufsichtsbeschwerde einge-
reicht: Das zuständige Departement (BUWD) habe es ver-
säumt, strenge Regeln einzuführen: "Die verabschiedeten Ziele
zur Ammoniak- und Phosphor-Reduktion sind zu wenig ambitio-
niert und reichen bei weitem nicht aus, um die Umwelt zu entla-
sten und die geltenden Gesetze des Bundes einzuhalten." Die
Verbände forderten eine ambitionierte Nachbesserung, welche
das BUWD mit dem Bund erarbeiten solle.

Auf die Frage 20.5971 schreibt der Bundesrat, er wolle mit der
AP22+ "den Einsatz technischer und betrieblicher Massnahmen
zur Reduktion der Ammoniakemissionen und Stickstoffverluste
flächendeckend ausbauen. Wenn aufgrund der hohen Vieh-
dichte in einer Region das Umweltziel nicht erreicht werden
kann, sollten zusätzliche Massnahmen zur Reduzierung der
Intensität in Betracht gezogen werden."

Daher bitten wir den Bundesrat, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Seit wann sind im Kanton Luzern die Stickstoff- bzw. Ammo-
niak- und Phosphor-Emissionen gegenüber den gesetzlichen
Werten zu hoch? Wie hoch ist die Überschreitung, auch im Ver-
gleich mit anderen Regionen?

2. Diverse Seen im Kanton werden wegen der Überschüsse seit
Jahren mit teuren Massnahmen vor dem Kollaps bewahrt. In
welchem Umfang hat sich der Bund an den Kosten der Projekte
beteiligt, seit Anbeginn (in CHF/%)?

3. Wie viel Steuergeld hat der Bund in den letzten 20 Jahren in
den Einsatz von technischen und betrieblichen Massnahmen
zur Reduktion von Stickstoff-, Ammoniak- und Phosphorverlu-
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sten in der Landwirtschaft investiert? Wie stark sind die Emis-
sionen in dieser Zeit gesunken (in CHF/%)?

4. Ist es korrekt, dass Bund und Kantone so Anreize schaffen,
damit die für diese Stoffe gesetzlich festgelegten Grenzwerte in
der Landwirtschaft eingehalten werden? Wenn nein, was ist
korrekt? Wenn ja, warum fahren Bund und Kantone damit wei-
ter, wenn sich offenbar kaum Erfolge einstellen?

5. Warum unterstützen Bund und Kantone Massnahmen, die
Stand der Technik sind?

6. Wann führt der Bundesrat in der Landwirtschaft Kostenwahr-
heit und Verursacherprinzip ein?

7. Ist der Bund vom BUWD kontaktiert worden, zwecks der
raschen Ausarbeitung von Massnahmen? Wenn nein, werden
Bundesrat und Verwaltung allfällige Aufsichtspflichten wahrneh-
men und diese Massnahmen (inkl. Termine für die Zielerrei-
chung) vom Kanton Luzern einfordern?

Mitunterzeichnende: Birrer-Heimo, Egger Kurt, Fischer Roland,
Schneider Meret, Wettstein (5)

20.4709 n Po. Candinas. Wasserstoff. Auslegeordnung und 
Handlungsoptionen für die Schweiz  (18.12.2020)

Im Hinblick auf die Erreichung des Netto-Null Zieles bis 2050
wird der Bundesrat beauftragt, in einem Bericht die Bedeutung
von grünem Wasserstoff zur Reduktion von energetisch beding-
ten CO2-Emissionen und zur Sicherung der langfristigen Ener-
gieversorgung in der Schweiz darzulegen sowie entsprechende
Handlungsoptionen abzuleiten. Unter anderem soll aufgezeigt
werden, in welchen Sektoren der Einsatz von grünem Wasser-
stoff Sinn macht (Mobilität, Industrie, Gebäude) und welche
regulatorischen Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, um
eine schrittweise Entwicklung einer sauberen heimischen Was-
serstoffwirtschaft zu gewährleisten. Zudem soll aufgezeigt wer-
den, ob und in welchem Ausmass und zu welchen Kosten
künftig die Rückverstromung von grünem Wasserstoff einen
Beitrag zur Stromversorgungssicherheit im Winterhalbjahr lei-
sten kann und wie hoch das Speicherpotenzial in der Schweiz
sein könnte. Zudem soll dargelegt werden, welchen Anforde-
rungen eine künftige Strategie für Gas-, Wasserstoff- und CO2-
Netze genügen muss (Gesamtplanung der Netzinfrastruktur)
bzw. an welchen Standorten - und zu welchen Kosten - ein
künftiges Wasserstoff-Verteilnetz (bestehende Netzinfrastruk-
tur / neue Netzinfrastruktur) nötig sein wird. Auch ist abzuklären,
inwieweit das bestehende Gasverteilnetz Teil eines künftigen
Wasserstoff-Netzes sein kann. Dies setzt eine Analyse über
künftige Wasserstoff- und weitere Power-to-X Produktions-
standorte sowie Standorte für die Entnahme und den Transport
von CO2 voraus. Schliesslich ist aufzuzeigen, wie der künftige
Schweizer Wasserstoffmarkt an den EU-Wasserstoffbinnen-
markt angebunden werden kann. Die umfassende Untersu-
chung der Ausgangslage soll in Zusammenarbeit mit der
Branche bzw. den betroffenen Akteuren durchgeführt werden.

Mitunterzeichnende: Bregy, Bulliard, Candinas, Kutter, Müller-
Altermatt, Paganini, Rechsteiner Thomas, Roduit, Stadler, Wis-
mer Priska (10)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postula-
tes.

20.4710 n Ip. Arslan. Bewahrung älterer Menschen vor Ver-
einsamung und übermässiger Angst infolge der 
Coronakrise  (18.12.2020)

Die Kontakte mit älteren Menschen zeigt, dass viele von ihnen
grosse Angst vor den Folgen der Coronakrise haben. Die
Gründe dafür liegen einerseits in der enormen Höhe der Über-
sterblichkeit in der Schweiz, anderseits in den zahllosen, nega-
tiv belasteten Medienberichten. Auch die Tatsache, dass viele
ältere Menschen vereinsamen oder auf Intensivstationen alleine
sterben müssen, wirkt belastend.

Die von den Kantonen und insbesondere die neusten, vom
Bund angekündigten Massnahmen lassen bei ihnen die
Befürchtung wachsen, völlig isoliert zu werden, insbesondere
an wichtigen Feiertagen. Hinzu kommt, dass die Pflegedienste
stark überlastet sind und sich nur auf das Notwendigste kon-
zentrieren können. Für menschliche Kontakte bleibt kaum Zeit.
Und schliesslich beängstigt auch die Tatsache, dass in Alters-
und Pflegheimen besonders viele Menschen durch das Virus
angesteckt werden und oft gar sterben. Vor diesem Hintergrund
stellen sich folgende Fragen:

1. Verfügt der Bundesrat in Zusammenarbeit mit den Kantonen
über ein Konzept, aufgrund dessen die Angst der älteren Bevöl-
kerung vor den Folgen der Coronakrise reduziert und dieser
Bevölkerungsteil vor der Vereinsamung oder Isolation möglichst
bewahrt werden kann?

2. Ist der Bundesrat bereit, finanzielle Mittel einzusetzen, um
bestehende Pflege- und Betreuungsdienste auszubauen oder
neue zu schaffen?

3. Was gedenkt der Bundesrat für eine Zukunftsstrategie zu
fahren, um ältere Menschen in solchen Situationen zu schützen
und gleichzeitig vor Isolation zu bewahren?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Brenzikofer, Cli-
vaz Christophe, de la Reussille, Egger Kurt, Fivaz Fabien,
Girod, Glättli, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Pasquier, Por-
chet, Prelicz-Huber, Python, Ryser, Rytz Regula, Schlatter,
Schneider Meret, Töngi, Trede, Walder, Weichelt-Picard,
Wettstein (24)

20.4711 n Ip. Gugger. Die EU verbietet den hormonschädli-
chen Wirkstoff Mancozeb. Wann zieht die Schweiz nach?  
(18.12.2020)

Im Oktober 2020 hat die Europäische Union die Verwendung
des Wirkstoffes Mancozeb untersagt und ihm die Marktzulas-
sung entzogen. Mancozeb wurde bereits im März 2019 von der
Europäischen Chemikalienbehörde (ECHA) als reproduktions-
toxische Substanz der Kategorie 1B eingestuft. Die Europä-
ische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kam darüber
hinaus zum Schluss, dass der Wirkstoff die Schilddrüse schä-
digt und Schilddrüsentumore hervorrufen kann. Sie stufte die
Substanz als hormonschädlich für den Menschen und wahr-
scheinlich hormonschädlich für die Umwelt ein.

Mancozeb gehört laut der Studie "Datengrundlage und Kriterien
für eine Einschränkung der PSM-Auswahl im ÖLN" des Agro-
scope überdies zu den 20 Wirkstoffen mit dem höchsten Risiko-
score für Gewässerlebewesen.

Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW führt 83 in der
Schweiz zugelassene Fungizide mit dem Wirkstoff Mancozeb
auf. Laut PSMV dürfen Grundstoffe aber nur dann genehmigt
werden, wenn sie keine Störungen des Hormonsystems und
keine neurotoxischen oder immuntoxischen Wirkungen auslö-
sen können.
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Laut der bundesrätlichen Antworten auf meine Fragen 20.6105
und 20.6106 gilt für die Überprüfung von bereits auf dem Markt
zugelassenen Produkten ab dem 1. Januar 2021 ein verkürztes
Widerrufsverfahren.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Welche Menge an Pestiziden, die Mancozeb enthalten, wur-
den 2019 und 2020 in der Schweiz ausgebracht? Wofür und in
welchen Kulturen?

2. Welche Risiken für Mensch, Tier und Umwelt konnten mit der
Anwendung von Mancozeb in Verbindung gebracht werden?

3. Nach der Antwort des Bundesrates auf die Interpellation
19.3380 und dieser Neubewertung von Mancozeb in der EU:
Wendet er nun die Cut-off-Kriterien an und verbietet Manco-
zeb? Wenn ja, wird das Verbot sofort umgesetzt (Verkaufs- und
Anwendungsverbot)? Wenn nein, warum nicht?

4. Wird die Überprüfung von Mancozeb entsprechend dem ab
dem 1. Januar 2021 geltenden Verfahren überprüft? Wenn
nein, warum nicht?

5. Welche Pestizidwirkstoffe weisen laut Agroscope einen höhe-
ren Risiko-Score als Mancozeb auf, bezüglich Gewässerlebe-
wesen? Wie viele weisen einen höheren Risiko-Score auf,
bezüglich ihrer Wirkung auf den Mensch?

6. In der EU wurde der Stoff im Oktober verboten. Wann ist er in
der Schweiz vom Markt?

Mitunterzeichnende: Streiff, Studer (2)

20.4712 n Ip. Gugger. Seeregulierungen und Biodiversität  
(18.12.2020)

Seeregulierungen haben grosse Auswirkungen auf Mensch und
Natur. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist es noch
dringender, gute Lösungen bei Seeregulierungen zu finden.
Gemäss dem "Aktionsplan 2014-2019 Anpassung an den Kli-
mawandel in der Schweiz" sollte eine mehrstufige Studie den
Handlungsbedarf bei den Regulier-Reglementen klären, insbe-
sondere die Auswirkungen von Seepegelregimeänderungen auf
Flora und Fauna.

Auf meinen Vorstoss 17.4266 antwortete der Bundesrat wie
folgt: "Im Rahmen der Umsetzung der Massnahme "w5 Seere-
gulierung" des Aktionsplans Anpassung an den Klimawandel
werden zurzeit Messungen der Seespiegel durchgeführt und
ausgewertet. 2018 werden die Modellrechnungen mit verschie-
denen Klimaszenarien beginnen. Basierend auf diesen Berech-
nungen werden die Auswirkungen von Seespiegeländerungen
untersucht und Reglementsanpassungen geprüft. Bei der See-
spiegel-Regulierung ist sicherzustellen, dass natürliche See-
spiegelschwankungen in ausreichendem Mass zugelassen
werden, um die natürlichen Uferhabitate zu erhalten und die
Fortpflanzung der Fische und weiterer Arten zu ermöglichen."
Das war vor drei Jahren.

Im neuen Aktionsplan 2020-2025 wird hingegen erklärt, dass
die Massnahme w5 in der "Anfangsphase" stehe und es sich
um eine "mittelfristige" Massnahme handle. Das tönt nach wei-
teren massiven Verzögerungen.

Das führt zu folgenden Fragen an den Bundesrat:

1. Welches sind die Ergebnisse der Messungen der Seespiegel
und der 2018 durchgeführten Modellrechnungen? Wo sind sie
publiziert?

2. Wurde eine Abschätzung zu möglichen biodiversitätsschädi-
genden Wirkungen der Seeregulierung erstellt? Wenn ja, wo
kann sie eingesehen werden?

3. Welche Anpassungen sind konkret vorgesehen, um die
natürlichen Uferhabitate, insbesondere auch die Moore von
nationaler Bedeutung, zu erhalten und die Fortpflanzung der
Fische und weiterer Arten zu ermöglichen?

4. Wann beginnt die Umsetzung? Wann erfolgen Zwischeneva-
luationen? Wann endet diese "Mittelfristige" Massnahme?

5. Welche Stakeholder werden involviert und in welcher Weise?

6. Wie wird die Wirkung der Anpassungen untersucht und wie
wird über die Untersuchungen Bericht erstattet?

Mitunterzeichnende: Müller-Altermatt, Streiff, Studer (3)

20.4713 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Welche Pläne 
hat der Bundesrat bezüglich der mittel- und längerfristigen 
Stützung der Wirtschaft nach der Corona-bedingten Krise?  
(18.12.2020)

Namhafte Ökonominnen und Ökonomen prognostizieren eine
corona-bedingte schwere Wirtschaftskrise. Bereits die erste
Welle der Pandemie führte in der Schweiz zur schwersten
Rezession seit 45 Jahren. Nach der zweiten Welle, die wir der-
zeit erleben, dürfte sich die Ausgangslage für eine Erholung der
Wirtschaft als noch schwieriger erweisen, insbesondere wenn
es Ende Jahr zu einer Konkurswelle kommt und die lokale Wirt-
schaftsstruktur erodiert. Auch wenn die Aussichten bezüglich
eines wirksamen Impfstoffes eine gewisse Zuversicht erlauben,
dürfte sich die internationale Wirtschaftslage nur sehr langsam
erholen. Experten gehen davon aus, dass die Sparquote bei
den Haushalten aufgrund der unsicheren Lage hoch und die
Konsumneigung infolge von höheren Arbeitslosenzahlen weiter
verhalten bleibt. Vor diesem Hintergrund hat die EU ein Kon-
junkturprogramm von 750 Milliarden Franken beschlossen. Der
Bundesrat hat zur Abfederung der kurzfristigen Auswirkungen
der Corona-Krise rund 31 Milliarden Franken gesprochen.

1. Welche mittel- und langfristigen Konjunkturstützungsmass-
nahmen sind geplant?

2. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um die Wiederbelebung
der Konjunktur zu unterstützen und insbesondere die Infrastruk-
turen in den Bereichen Verkehr, Datennetze, Gesundheitswe-
sen, Produktion und Tourismus sowie Bildung und Forschung
zu stärken und zu sichern?

3. Gibt es einen Plan, um zu verhindern, dass systemrelevante
Infrastrukturen und Unternehmen in der Schweiz (insbesondere
KMU), die in der Folge der Krise trotz erfolgreichem Geschäfts-
modell nicht in der Lage sind, ihre Tätigkeit ohne finanzielle
Unterstützung fortzuführen, in akute Gefahr geraten von aus-
ländischen privaten oder staatlichen Unternehmen, die von
Konjunktur- und Investitionsprogrammen profitieren, übernom-
men zu werden?

4. Welchen Beitrag kann ein beschleunigt in Gang gesetztes
Investitionsprogramm zur Erreichung der Pariser Klimaziele
(z.B. für den Ausbau erneuerbarer Energien, Verstärkung des
Gebäudesanierungsprogramms, Ausbau der Elektrifizierung
der ÖV-Flotten, Forschung und Entwicklung) und zu einer
rascheren Erholung der Konjunktur beitragen?

5. Gibt es bereits Programme, um Menschen, deren Berufe im
Rahmen des Corona-bedingten Strukturwandels entwertet wur-
den, oder die den Einstieg ins Berufsleben nicht (mehr) finden
und die dringend einer Umschulung bedürfen, finanziell und
administrativ zu unterstützen?

Sprecherin: Marti Samira
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20.4714 n Ip. Birrer-Heimo. Abrechnungs-Debakel 
Spitalzusatzversicherungen  (18.12.2020)

Am 17. Dezember 2020 veröffentlichte die FINMA ihre Ergeb-
nisse aus der Vor-Ort-Kontrolle bei einer Anzahl von Versiche-
rern, die mehr als 50 Prozent des gesamten Prämienvolumens
für private und halbprivate Spitalversicherungen abdecken. Die
Analyse der FINMA fördert erschreckende Ergebnisse zutage
und zeigt, dass viele Verträge zwischen Krankenzusatzversi-
cherern und Leistungserbringern - Ärztinnen und Ärzten sowie
Spitälern - intransparent und berechnete Leistungen nicht nach-
vollziehbar sind. In der Folge werden systematisch ungerecht-
fertigt hohe Rechnungen ausgestellt und von den
Zusatzversicherungen bezahlt, was zu grundlos hohen Zusatz-
versicherungsprämien führt.

Im Bericht "Stärkung der Instrumentarien der FINMA in der
Krankenzusatzversicherung (KZV) Regulatorische Möglichkei-
ten" vom 2. September 2020 schlägt das SIF vor, die Aufsicht
der FINMA über Krankenzusatzversicherungen zu stärken,
indem die Zusammenarbeit zwischen FINMA, BAG, Preisüber-
wacher und EFD optimiert und per Ende 2022 eine Wirksam-
keitsanalyse durchgeführt wird.

Die inzwischen von der FINMA veröffentlichten Missstände zei-
gen deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Für
Prämienzahlerinnen und -zahler ist es inakzeptabel, über
Monate oder Jahre auf eine Korrektur dieser Systemfehler zu
warten und weiter ungerechtfertigt hohe Prämien zahlen zu
müssen.

1. Wie und in welchem Zeitrahmen kann der Bundesrat gewähr-
leisten, dass die Bestimmungen des Tarifschutzes gemäss Arti-
kel 44 KVG eingehalten werden und die Versicherungen ihre
Verträge mit den Leistungserbringern anpassen oder neue, kor-
rekte Verträge abschliessen?

2. Wann werden in der Folge dieser Tarifanpassungen die Prä-
mien der betroffenen Zusatzversicherungen gesenkt? Wie stellt
Bundesrat sicher, dass dies nicht verzögert wird?

3. Wie kann der Bundesrat gewährleisten, dass geschädigte
Prämienzahlerinnen und -zahler, die wegen systematisch feh-
lerhafter Abrechnungen jahrelang viel zu hohe Zusatzversiche-
rungsprämien gezahlt haben, entschädigt werden?

4. Welche Auswirkungen werden diese Anpassungen auf die
Leistungserbringer und die Spitalfinanzierung und -planung
haben?

5. Wie geht der Bund gegen Akteure vor, die an der systema-
tisch inkorrekten Abrechnung von Leistungen beteiligt waren?
Welche rechtlichen Schritte werden in die Wege geleitet?

6. Wie gewährleistet der Bundesrat, dass Transparenz geschaf-
fen wird und sich ein solches Abrechnungsdebakel nicht wie-
derholt?

20.4715 n Ip. Bäumle. Digitale Desinformation. Eine unter-
schätzte Gefahr?  (18.12.2020)

Die Corona-Pandemie hat offengelegt, wie schädlich Falschin-
formationen und gezielte Desinformation sein können, insbe-
sondere im digitalen Raum. Die Vereinten Nationen sehen darin
eine Gefahr und haben Massnahmen zur Eindämmung von
Falschinformationen gestartet oder angekündigt. Die EU ver-
stärkt den Kampf gegen Desinformation mit einem Aktionsplan
gegen Desinformation. Auch in der Schweiz erschweren es
Falschinformationen der Bevölkerung in vielen Themen, sich
objektiv zu informieren. Solche Falschinformationen stehen
immer auch im Spannungsfeld mit der freien Meinungsäusse-
rung, welche natürlich nicht eingeschränkt werden darf.

Gezielte Desinformation kann die Einigung auf gemeinsame,
ausgewogene und breit abgestützte Positionen verhindern und
schadet damit besonders auch unserer direkten Demokratie.
Wie gross das Problem ist, zeigt sich an der Breite der am mei-
sten betroffenen Themen: Pandemiebekämpfung, Impfschutz,
Klimaschutz, Energiewende und Mobilfunk-Infrastruktur.
Diverse Zukunftsprojekte werden dadurch behindert und Inno-
vation wird gebremst. Während die Zivilgesellschaft begonnen
hat, sich zu engagieren, zum Beispiel mit der Plattform
ReclaimTheFacts.com, stellt sich die Frage, was der Bundesrat
gegen Falschinformationen unternimmt. Ich bitte deshalb um
die Beantwortung der folgenden Fragen.

1. Wie gross schätzt der Bundesrat das Problem- und Gefah-
renpotential von Falschinformationen bei den erwähnten The-
men ein?

2. Hat der Bundesrat Informationen über Urheber, Strategien
und Mechanismen der gezielten Verbreitung von Falschinfor-
mationen?

3. Tauscht der Bundesrat sich mit Institutionen anderer Staaten
über Gefahren, Situation und Möglichkeiten zur Bekämpfung
von Falschinformationen aus?

4. Welches ist die Strategie der Departemente im Umgang mit
Fake News und Desinformation unter Berücksichtigung der
freien Meinungsäusserung?

5. Plant der Bundesrat eine aktive Aufklärung der Bevölkerung
über Desinformation und Fake News, insbesondere zu den
genannten Themen?

20.4716 n Mo. Suter. Keine Zweckentfremdung von 
Altersguthaben  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament die gesetzli-
chen Änderungen vorzulegen, damit die angesparten obligatori-
schen Pensionskassenbeiträge in der Pensionskasse oder auf
dem Freizügigkeitskonto nicht für die Rückerstattung von Sozi-
alhilfe verwendet werden können.

Mitunterzeichnende: Feri Yvonne, Flach, Gysi Barbara, Mäder,
Maillard, Mettler, Meyer Mattea, Prelicz-Huber, Roth Franziska,
Rytz Regula, Studer, Wasserfallen Flavia, Weichelt-Picard (13)

20.4717 n Mo. Flach. Bürgerinnen und Bürger müssen digi-
tale Hoheit über ihre Gesundheitsdaten erhalten  
(18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen zu schaffen, damit alle Bürgerinnen und Bürger die
Hoheit über ihre Gesundheitsdaten erhalten. Dabei sind fol-
gende Voraussetzungen zu schaffen:

- Es braucht einen einfachen, digitalen, gesicherten Zugang zu
allen Gesundheits- und Krankheitsdaten.

- Alle Gesundheitsfachpersonen werden verpflichtet, medizini-
sche Daten elektronisch auszutauschen.

- Es ist konsequent sicherzustellen, dass alle Daten nur einmal
erfasst werden müssen (Once-Only-Prinzip), aber mehrfach
genutzt werden können. Informationen, die auf Wunsch von
Patientinnen und Patienten in Papierform zur Verfügung gestellt
werden, sind elektronisch lesbar zu machen.

- Die Daten sollen mit vorgängiger Zustimmung der Patientin-
nen und Patienten für verschiedene Zwecke zur Verfügung
gestellt werden können, z.B. für die Forschung.

- Zu schaffen sind aufwandgerechte Tarife für Gesundheitsfach-
personen, z.B. für durchgängige Medikationsprozesse, und
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Anreizsysteme für alle Akteure, z.B. den Einsatz digitaler Daten
in der Prävention.

Mitunterzeichnende: Andrey, Arslan, Bellaïche, Bertschy, Brun-
ner, Chevalley, Dobler, Egger Mike, Feri Yvonne, Fischer
Roland, Fridez, Graf-Litscher, Gredig, Grossen Jürg, Grüter,
Humbel, Jauslin, Markwalder, Marti Min Li, Matter Michel,
Moser, Nussbaumer, Reimann Lukas, Schaffner, Seiler Graf,
Stadler, Suter, Weichelt-Picard (28)

20.4718 n Ip. Flach. Optimale Platzierung von Elektrolyse-
anlagen zur Schliessung der Winterstromlücke mit 
Wasserstoff  (18.12.2020)

m Zusammenhang mit der Energiestrategie stellt die sich
abzeichnende Stromlücke im Winter eine wesentliche Heraus-
forderung dar. Wasserstoff und synthetische Gase und Treib-/
Brennstoffe stellen eine vielversprechende Option zur Schlies-
sung dieser Lücke dar. Gemäss Dokument "Energieperspekti-
ven 2050+" soll der Wasserstoff in erster Linie direkt bei
Laufwasserkraftwerken produziert werden. Ich bitte den Bun-
desrat in diesem Zusammenhang um Beantwortung folgender
Fragen:

1. Wo wird der Wasserstoff in Zukunft mutmasslich grossmehr-
heitlich verwendet oder weiterverarbeitet?

2. Könnten Elektrolyseure auch in (Industrie- oder Wohn-)
Quartieren eingesetzt werden und bei der gemäss Energieper-
spektiven 2050+ angenommenen grossen Durchdringung mit
Photovoltaik und Elektromobilität zur Stabilisierung des Netzes
beizutragen?

3. Findet der Bundesrat es optimal, dass mit der aktuellen
Regulierung Elektrolyseure aufgrund der fehlenden Befreiung
vom Netzentgelt in erster Linie direkt bei Wasserkraftwerken
gebaut bzw. geplant werden und der Wasserstoff anschliessend
aufwändig per LKW in Drucktanks transportiert werden muss?

4. Wie viele LKW-Fahrten pro Jahr werden mutmasslich durch
die Platzierung der Elektrolyseure an den Kraftwerksstandorten
ausgelöst?

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bellaïche, Bertschy, Brunner,
Chevalley, Fischer Roland, Gredig, Grossen Jürg, Mäder, Mat-
ter Michel, Moser, Pointet, Schaffner (13)

20.4719 n Mo. Suter. Negative Emissionstechnologien 
fördern  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Projekte zur CO2-Abschei-
dung und -Sequestrierung zu fördern, damit möglichst zeitnah
negative Emissionen im industriellen Massstab durchgeführt
werden können.

Mitunterzeichnende: Bäumle, Bourgeois, Chevalley, Clivaz
Christophe, Egger Kurt, Flach, Girod, Grossen Jürg, Jauslin,
Müller-Altermatt, Munz, Nussbaumer, Roth Franziska, Schnei-
der Schüttel, Wettstein (15)

20.4720 n Po. Suter. Förderung der der Stimm- und 
Wahlbeteiligung  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht vorzulegen und
Massnahmen zu prüfen, wie die Stimm- und Wahlbeteiligung in
der Schweiz erhöht werden könnte.

Mitunterzeichnende: Binder, Crottaz, Flach, Friedl Claudia,
Glättli, Gysi Barbara, Heimgartner, Locher Benguerel, Maillard,
Marra, Marti Samira, Munz, Pult, Roth Franziska, Schneider
Schüttel, Streiff (16)

20.4721 n Mo. Humbel. Effektive Umsetzung von HTA-
Studien  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die einschlägigen Bestimmun-
gen zur HTA (Health Technology Assessment) so anzupassen,
dass:

- sich die Ergebnisse der HTA-Studien rascher und verbindli-
cher auch auf die Vergütung durch die Krankenversicherung
auswirken,

- der Prozess beschleunigt wird (insbesondere durch die Über-
nahme von internationalen Erkenntnissen),

- mehr HTA-Studien pro Jahr durchgeführt werden.

Mitunterzeichnende: Aeschi Thomas, de Courten, Gmür Alois,
Herzog Verena, Hess Lorenz, Lohr, Mäder, Mettler, Roduit,
Sauter (10)

20.4722 n Ip. Rytz Regula. Führen die Auflagen zur Anwen-
dung von Pestiziden in der Praxis tatsächlich zu einer 
Risikoreduktion?  (18.12.2020)

Auf meine Intervention 20.6103, auf welche wissenschaftlichen
Untersuchungen sich der Bund abstütze bei der Beurteilung der
Frage, ob die geltenden Auflagen zu Pestiziden von den
Anwenderinnen und Anwender in der Schweiz stets gelesen,
verstanden und eingehalten werde, antwortete der Bundesrat:
"II n'existe pas d'études scientifiques sur la mise en oeuvre des
exigences en matière de protection des utilisateurs."

Das erstaunt. Denn mit diesen Auflagen sollen nicht nur
Gesundheitsrisiken für Anwenderinnen und Anwender von
Pflanzenschutzmitteln reduziert werden, sondern laut Aktions-
plan des Bundesrates sämtliche Risiken aus der Anwendung
von Pestiziden: Wie die SonntagsZeitung vom 21. Juni 2020
aufzeigte, galten damals für die Anwendung 2301 verschiede-
nen Produkte 1457 Verwendungsregeln. Alleine beim Insektizid
Pirimicarb 50 müssten 32 verschieden Vorschriften beachtet
werden. Von 2011 bis 2018 habe der Bund zudem 550 neue
Einschränkungen eingeführt.

In dem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, folgende Fra-
gen zu beantworten:

1. Sind die oben genannten, von der SonntagsZeitung recher-
chierten Zahlen korrekt und aktuell? Wenn nein, wie lauten die
korrekten Zahlen?

2. Bestehen wissenschaftliche Untersuchungen dazu, ob die
aktuell geltenden Auflagen für weitere Risiken von Pestiziden
als den Anwenderschutz von den Anwenderinnen und Anwen-
der in der Schweiz gelesen, verstanden und eingehalten wer-
den? Wo können diese Untersuchungen gegebenenfalls
eingesehen werden?

3. Falls hierzu ebenfalls keine wissenschaftliche Untersuchun-
gen bestehen: Wie lässt sich nachvollziehbar belegen, dass die
geltenden Auflagen in der praktischen Anwendung auch tat-
sächlich eingehalten werden (was eine Voraussetzung dafür ist,
dass die Risiken aus der Anwendung auch tatsächlich sinken)?

4. Falls sich dies nicht oder nur unbefriedigend belegen lässt:
Was genau sagt dies über das aktuelle Konzept der Risikore-
duktion des Bundes aus?

5. Ist der Bundesrat bereit, rasch eine unabhängige Studie zur
Untersuchung der relevanten Sachverhalte in Auftrag zu
geben? Wenn nein, warum nicht?

6. Ist der Bundesrat bereit zu untersuchen, ab welcher Anzahl
Auflagen die Risiken aus der Anwendung eines Produktes in
der Praxis zunehmen, statt sinken?
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7. Besteht diesbezüglich weiterer Handlungsbedarf?

20.4723 n Ip. Andrey. Energieautarke Armee  (18.12.2020)

Zentrales strategisches Anliegen der Armee ist maximale Auto-
nomie, um im Krisenfall funktionieren zu können. Deshalb wer-
den zum Beispiel grosse fossile Treibstofflager gehalten,
Ersatzteile für viele Monate vorrätig bewirtschaftet oder gehär-
tete, komplett autarke Softwaresysteme beschafft.

Zurzeit ist die Mobilität und damit die Handlungsfähigkeit der
Armee fast vollständig von fossilen Brennstoffen abhängig. Im
Bereich dieser nicht erneuerbaren Betriebsmittel stellt sich die
Frage, inwiefern mit der Lagerung, auf Erdöl basierender und
damit endlicher Rohstoffe, die Funktionstüchtigkeit der Armee
langfristig aufrechterhalten werden kann. Angesichts der durch
das VBS verursachten hohen Emissionen wäre es auch in Frie-
denszeit sinnvoll, eine vollständige Substitution durch erneuer-
bare Betriebsmittel anzustreben. Durch die vorhandene, grosse
kritische Masse des VBS hätte eine solche strategische Ent-
scheidung eine beträchtliche Signalwirkung auf die Industrie.

1. Inwiefern teilt der Bundesrat diese Analyse und die Folge-
rung, dass die Armee mittelfristig vollständig auf erneuerbare
Treibstoffe setzen muss?

2. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, Mittel aus Offset-
geschäften in Industrien, die sich bspw. der Entwicklung erneu-
erbarer Energieträger wie Synfuels oder Wasserstoff und damit
verbundenen Antriebstechniken für die Luftfahrt und andere
Mobilitätsformen verschreiben, zu lenken?

3. Welche Impulswirkung für die zivile Wirtschaft, die Umset-
zung der Nachhaltigkeitsziele des Bundes und die Entwicklung
der erneuerbaren Treibstoff-Preise sieht der Bundesrat bei
einer strategischen Ausrichtung der Armeebeschaffung auf
Antriebe mit erneuerbaren, nachhaltigen Energieträgern?

4. Wie liessen sich die verschiedenen heutigen F&E-Initiativen
auf dem Gebiet Photovoltaik (z.B. EPFL/CSEM), katalytischen
Herstellungsverfahren von Synfuels (z.B. PSI, EMPA) und
Anwendungen auf Verbrennungsmotoren und Flugtriebwerken
als nationales Prioritätsprogramm bündeln und beschleunigen?

Mitunterzeichnende: Candinas, Dobler, Fiala, Fivaz Fabien,
Flach, Fridez, Graf-Litscher, Jauslin, Schlatter (9)

20.4724 n Ip. Andrey. Mit Schweizer Holzbau einen wichti-
gen Beitrag zur langfristigen Speicherung von CO2 leisten  
(18.12.2020)

Dank einer sehr gut ausgebildeten, innovativen Holzbaubran-
che und dank neuer Holzverbindungstechnologien sowie ange-
passter Brandschutznormen ist in den letzten Jahrzehnten ein
eigentlicher Boom beim Bauen mit Holz in der Schweiz im
Gange. 15-stöckige Holzbauten sind heute auch in der Schweiz
möglich. Insbesondere werden in zunehmendem Masse auch
öffentliche Gebäude mit Holz gebaut, womit ein wichtiger ökolo-
gischer Beitrag geleistet wird, insbesondere in der langfristigen
Speicherung von CO2.

Zu einem beträchtlichen Teil und wegen fehlenden Industrieka-
pazitäten basiert dieser Boom jedoch weitgehend auf importier-
ten Holzbauprodukten. Diese Entwicklung führte zu einer
stetigen Abnahme bei der einheimischen Stammholznutzung
und deren Verarbeitung in der Schweiz. So hat die Nadel-
stammholznutzung gemäss Jahrbuch Wald und Holz 2019 des
BAFU zwischen 2005 und 2017 um rund 30 Prozent abgenom-
men.

1. Wie schätzt der Bundesrat das in der "Ressourcenpolitik Holz
2017 bis 2020 " formulierte Ziel "Die Nachfrage nach stofflichen
Holzprodukten nimmt in der Schweiz zu, besonders jene nach
Holz aus Schweizer Wäldern" heute ein? Ist das Ziel aufgrund
der vorherrschenden Markt- und Preispolitik überhaupt realisier-
bar?

2. Welche Art von Anreizen ist der Bundesrat bereit zu schaffen
um die Wettbewerbsfähigkeit inländischer Holzbauprodukte zu
steigern?

3. Derzeit wird das Instrument der CO2 Kompensationsprojekte
lediglich von der Waldwirtschaft und der Holzindustrie genutzt.
Ist der Bundesrat bereit, den Anwendungsbereich der biologi-
schen CO2 Sequestrierung im Rahmen der Bemühungen zur
Emissionsverminderung im Inland, auf die gesamte Wertschöp-
fungskette auszudehnen?

4. Weshalb werden in diesem Zusammenhang die verarbeiten-
den Branchen wie der Schweizer Holzbau und der Verband
Holzwerkstoffe Schweiz (HVVS) welche den Substitutionseffekt
von konventionellen Bau- und Werkstoffen durch die Verwen-
dung von Holz direkt beeinflussen, nicht berücksichtigt?

5. Was hält der Bundesrat davon, die Anforderungen an das
Label Schweizer Holz (HSH) anzupassen, dass auch Holzbau-
produkte, welche im benachbarten Ausland aus Schweizer Holz
produziert werden, unter Einhaltung der Swissness-Gesetzge-
bung als HSH Label Holz anerkannt werden?

6. Ist der Bundesrat bereit dafür, zu sorgen, dass die Statistiken
der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft den Bedürfnis-
sen einer wirksamen Erfolgsanalyse angepasst werden?

Mitunterzeichnende: Bourgeois, Clivaz Christophe, Flach,
Girod, Roth Pasquier, Schneider Schüttel, Siegenthaler, von
Siebenthal (8)

20.4725 n Ip. Glättli. Strukturwandel aufgrund der Corona-
Krise. Welche Massnahmen plant der Bundesrat?  
(18.12.2020)

Die Antworten des Bundesrats auf die Fragen 20.5911, 20.5912
und 20.5913 zeigen: Der Bundesrat sieht keine Notwendigkeit
für explizite Impulsprogramme, und auch explizit keine rasch
wirksamen Investitionen mit ökologischem Nutzen. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Staaten verpasst es die Schweiz damit,
in der Krise gezielt in zukunftsgerichtete Bereiche zu investieren
und so den Strukturwandel zu begleiten.

Dabei ist mit der zweiten Welle von Corona klar, dass die Erwar-
tung vieler auf eine V-Rezession, die nach einem raschen
Rückgang schnell wieder den alten Zustand erreicht, verfrüht
waren. Bestimmte Branchen (wie z.B. die Luftfahrt) werden
gemäss Beobachter*innen kaum wieder gleich viele Menschen
beschäftigen wie vor der Krise.

1. Welche Branchen sieht der Bundesrat nach den Erfahrungen
der zweiten Welle besonders gefährdet in Bezug auf lang
andauernde Kurzarbeit und Jobverluste? Wo zeichnet sich ein
permanenter Abbau von Arbeitsplätzen ab?

2. Welche Regionen drohen bleibend von den ökonomischen
Auswirkungen der Corona-Krise betroffen zu sein?

3. Wie gedenkt der Bundesrat auf diesen Strukturwandel zu
reagieren? In welchen Bereichen wird er ihn fördern und in wel-
chen wird er ihm entgegentreten?

4. Der Bundesrat plant aktuell kein Impuls- oder Wiederaufbau-
programm. Zu welchem Zeitpunkt wird er ein solches prüfen?
Wird sein Fokus auf der Nachhaltigkeit (Green New Deal) liegen
oder nicht?
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20.4726 n Mo. Glättli. Grüner aus der Corona-Krise. Für ein 
nachhaltiges Impulsprogramm, das Klimaschutz-, 
Zukunfts- und Care-Jobs schafft  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Bewältigung der Corona-
Krise rasch ein nachhaltiges Impulsprogramm zu schaffen mit
dem Ziel:

1. Den Klimaschutz und die Energiewende mit zusätzlichen
Investitionen in den Umbau rascher voranzubringen als dies
gegenwärtig geplant ist. Diese Investitionen sollen rascher grei-
fen und arbeitsplatzwirksam werden als die geplanten Geset-
zesänderungen (CO2-Gesetz, Energiegesetz etc.),

2. Menschen, die in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit sind oder
die in strukturell von Arbeitsplatzabbau bedrohten Branchen
arbeiten, durch zusätzliche Unterstützung in der Aus- und Wei-
terbildung und Umschulung dabei zu unterstützen, im geänder-
ten Umfeld eine neue Erwerbsperspektive zu finden,

3. Neue Arbeitsplätze in nachhaltigen Bereichen zu schaffen
(Verstärkung des Klimaschutzes, Erhalt der Biodiversität,
Pflege, Kinderbetreuung),

4. Durch eine Ausbildungsoffensive den Fachkräftemangel ins-
besondere im Pflegebereich zu korrigieren,

5. Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbe-
reich zu erreichen, in Zusammenarbeit mit den Kantonen und
den Institutionen der Gesundheitsversorgung,

6. Dank gezielter Investitionen die Digitalisierung der Verwal-
tung voranzutreiben.

20.4727 n Mo. Candinas. Der Bund als Vorbild beim Anbie-
ten von dezentralen Arbeitsplätzen  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt eine Strategie vorzulegen, die
Ziele und Massnahmen vorgibt, damit die Arbeitsplätze der
Bundesverwaltung breiter und proportionaler über alle Kantone
verteilt sind. Weiter soll geprüft werden, wie die Bundesverwal-
tung als Arbeitgeber attraktiver werden kann für Menschen, die
in ländlichen Regionen wohnhaft sind oder in Zukunft wohnen
wollen.

Mitunterzeichnende: Andrey, Bregy, Bulliard, Cattaneo, Fridez,
Giacometti, Kutter, Locher Benguerel, Marchesi, Müller-Alter-
matt, Paganini, Pult, Quadri, Rechsteiner Thomas, Roduit,
Romano, Stadler, Wismer Priska (18)

03.02.2021 Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

20.4728 n Po. Binder. Keine Kinderkopftücher in Schulen 
und Kindergärten. Eine Frage der Gleichberechtigung, des 
Kinderschutzes und nicht der Religion  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu erstatten,
inwiefern, gestützt auf die Bundesverfassung Artikel 8 Absatz 1-
3; Artikel 10 Absatz 2; Artikel 11 Absatz 1; Artikel 19, sowie Arti-
kel 41 Absatz 1 Buchstabe g eine Grundlage geschaffen wer-
den kann, welche allen Kindern an unseren Kindergärten und
Schulen die gleichen Rechte und die gleichen Freiheiten garan-
tieren und den Kinderschutz gewährleisten. In unseren Bil-
dungseinrichtungen muss eine freie Entfaltung aller Kinder
ohne Kinderkopftuch garantiert sein.

Kleidungsstücke, welche Unterordnung und Diskriminierung
von muslimischen Mädchen ausdrücken, widersprechen obigen
Artikeln der Bundesverfassung. Mit dem Grundsatz, dass sich
religiöses Recht dem staatlichen unterzuordnen hat, soll auch
die Rangierung von Artikel 8 gegenüber Artikel 15 geklärt wer-
den. Sich auf die Glaubens-und Gewissensfreiheit zu berufen,

um Unterordnung zu rechtfertigen, kann nicht im Sinne der Ver-
fassung sein.

Unsere Schulen sind ein Freiraum für die Ideale des Rechts-
staates: Freiheit und gleiche Rechte für alle. Diese Rechte sol-
len für alle Kinder gleichermassen gelten und ebenso geschützt
werden. Deshalb soll das Kopftuch für muslimische Mädchen
mit sexualisierendem und diskriminierendem Charakter darin
keinen Platz haben. Es hemmt die Entwicklung und Bewe-
gungsfreiheit der Mädchen und widerspricht dem pädagogi-
schen Ziel der Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Es
macht Unterordnung und Sexualisierung (sichtbar) evident und
schafft mit der irreführenden Argumentation der Religionsfrei-
heit eine Markierung und Unfreiheit für eine Minderheit von
Mädchen, die es tragen.

Diese Minderheit darf -und mag sie auch klein sein- kein über-
gehbarer Gegenstand der Betrachtung sein in unseren westli-
chen Gesellschaften, die unter dem Aspekt der Emanzipation
zu den fortschrittlichsten der Welt gehören. Es geht nicht um
Sonderrecht gegen Minderheiten, sondern um Recht für eine
kleine Minderheit von Kindern.

Mitunterzeichnende: Bregy, Bulliard, de Quattro, Glanzmann,
Gmür Alois, Gschwind, Gugger, Herzog Verena, Hess Lorenz,
Müller Leo, Müller-Altermatt, Pfister Gerhard, Rechsteiner Tho-
mas, Romano, Rüegger, Schneeberger, Schneider-Schneiter,
Stadler, Streiff, Studer (20)

20.4729 n Ip. Schneider Meret. Kein Buschfleischimport in 
die Schweiz  (18.12.2020)

Zur Problematik des Buschfleischhandels in der Schweiz bitte
ich den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie sieht die Lage bezüglich des Imports von illegal erlang-
tem Buschfleisch in die Schweiz seit der letzten Auswertung
durch die Tengwood-Studie aus?

2. Welche Massnahmen (ausser die Informations- und Identifi-
kationsbroschüre) wurden seither konkret ergriffen?

3. Welche Massnahmen (z.B. oben erwähnte Broschüre, aus-
gebildete Hunde am Zollübergang, etc.) wertet der Bundesrat
als zielführend bei der Bekämpfung von illegal eingeführtem
Buschfleisch und inwiefern?

4. Gibt es weitergehende Massnahmen, die der Bundesrat noch
"ausprobieren" möchte?

5. Gibt es aufgrund der momentanen Corona-Krise neue Vor-
sichtsmassnahmen betreffend Buschfleisch?

Mitunterzeichnende: Badertscher, Chevalley, Munz, Töngi,
Trede (5)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

20.4730 n Po. Schneider Meret. Tierfreundliche Kennzeich-
nung von Nutztieren  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird ersucht, zu prüfen, welche tierfreundlichen
Alternativen zur Kennzeichnung von Nutztieren anstelle von
Kunststoff-Ohrmarken möglich sind, die den Vorgaben des Tier-
seuchenrechts entsprechen, das Tierwohl jedoch besser
berücksichtigen.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Munz, Töngi,
Trede (5)
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20.4731 n Mo. Schneider Meret. Kein Experimentieren bei 
Ohrmarken für Nutztiere!  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Beschaffung von Ohrmarken
für Nutztiere gestützt auf Artikel 10 Absatz 4 litera b BöB vom
üblichen Ausschreibungsverfahren des öffentlichen Beschaf-
fungswesens auszunehmen.

Geeignete, bewährte und für die Tiere verträgliche Ohrmarken
sollen künftig beibehalten werden können.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Munz, Trede (4)

20.4732 n Mo. Schneider Meret. Keine Hürden für innova-
tive Landwirte  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, für eine kostenlose Bereitstel-
lung von RTK-Korrektursignalen via Swipos GIS/GEO für Land-
wirte zu sorgen.

Das aktuelle Preismodell benachteiligt Landwirte, die nur eine
einzelne Lizenz für sich brauchen, gegenüber Firmen, die viele
Lizenzen beziehen und diese an Landwirte weitervermieten.
Diese Ungleichbehandlung soll durch eine kostenlose Bereit-
stellung wie es beispielsweise im Bundesland Bayern der Fall
ist, ausgeräumt werden.

Mitunterzeichnende: Badertscher, Baumann, Munz, Ritter,
Töngi, Trede (6)

20.4733 n Mo. Badertscher. Pflanzenschutzmittel, die für 
Menschen, Insekten oder Gewässerlebewesen toxisch 
sind. Keine Zulassung mehr für die nichtberufliche 
Anwendung  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt,

1. Pflanzenschutzmittel (PSM) für die nicht-berufliche Anwen-
dung nicht mehr zuzulassen, die für Menschen, Insekten oder
Gewässerlebewesen toxisch sind,

2. Alle PSM, die zum Verkauf an bzw. zur Anwendung durch
Hobby-Anwender zugelassen bleiben, auf einer Positivliste auf-
zuführen und laufend zu aktualisieren. Die Liste soll auf die
Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sein, heutigen Anfor-
derungen an die Transparenz und Benutzerfreundlichkeit sol-
cher Datenbanken entsprechen und sich am Ziel der
Risikoreduktion orientieren,

3.Sicher zu stellen, dass dem Anwendungsbereich entspre-
chend die für Hobby-Anwender zugelassenen PSM in kleinen
Gebinden verkauft werden ("ready-to-use").

Mitunterzeichnende: Brenzikofer, Grin, Siegenthaler, Töngi,
Wismer Priska (5)

20.4734 n Ip. Badertscher. Israel, Givat Hamatos und die 
Schweiz  (18.12.2020)

Die israelische Regierung hat kürzlich beschlossen, den Bau
einer weiteren Siedlung mit 1357 Wohneinheiten in der besetz-
ten Westbank zu bewilligen. Nicht irgendeine, sondern den seit
vielen Jahren auch von der EU und den USA als rote Linie
bezeichneten Riegel zwischen Jerusalem und Bethlehem.

Als Mitunterzeichnerin der 4. Genferkonvention hat sich die
Schweiz verpflichtet das Abkommen unter allen Umständen ein-
zuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

Bereits 2014 war der Bundesrat "besorgt" über die Genehmi-
gung der Pläne zur Errichtung der israelischen Siedlung Givat
Hamatos. Jetzt versucht die israelische Regierung, das Zeitfen-

ster bis zur Amtsübernahme US-Präsident Biden zu nutzen,
nochmals "facts on the ground" zu schaffen.

Bisher hat sich das EDA öffentlich nicht geäussert zu diesem
neuen geplanten neuen Verstoss Israels gegen seine völker-
rechtlichen Verpflichtungen.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche diplomatischen Demarchen hat der Bundesrat bei
diesem von Israel geplanten, weiteren Verstoss gegen die 4.
Genferkonvention, bei der Regierung Israels unternommen,
nachdem die diplomatisch-höfliche Rüge im November 2014
zum gleichen Siedlungsprojekt keine Wirkung gezeigt hatte?

2. Der Medienmitteilung des EDA vom 29. November 2020 zum
Besuch von Bundesrat Cassis beim israelischen Aussenmini-
ster Gabi Ashkenazi ist nicht zu entnehmen, dass dieser wei-
tere Verstoss gegen die 4. Genferkonvention von der Schweiz
nicht hingenommen werden könnte.

Lässt sich daraus schliessen, dass der Bundesrat noch immer
nur "diplomatisch besorgt" und nicht bereit ist, auf Israel Druck
auszuüben?

3. Weshalb hat der Bundesrat das geplante Siedlungsprojekt
nicht öffentlich verurteilt und Israel zur Respektierung des
humanitären Völkerrechts aufgerufen?

4. Wie reagiert der Bundesrat auf den kürzlich publizierten
Bericht "Highway to Annexation - Israeli Road and Transporta-
tion Infrastructure Development in the West Bank". Dieser lässt
keine Zweifel daran, dass Israel keine, auch von palästinensi-
scher Seite akzeptierbare, Zwei-Staatenlösung zulassen will?

20.4735 n Ip. Python. Die Berufsentwicklung auf den 
Arbeitsmarkt und die Klimaneutralität ausrichten  
(18.12.2020)

Die Schweiz hat sich im Rahmen des Pariser Klimaübereinkom-
mens verpflichtet, bis 2030 ihren Treibhausgasausstoss gegen-
über dem Stand von 1990 zu halbieren, und bis 2050 will sie
unter dem Strich gar keine Treibhausgase mehr ausstossen.
Das Zusammenspiel von Arbeitsmarkt und Klimawandel sowie
von Berufsqualifikationen und grünen Arbeitsstellen spielt im
Pariser Übereinkommen sowie in der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) eine wichtige Rolle.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat, die folgen-
den Fragen zu beantworten:

1. Wie werden sich die Entscheide und Massnahmen, mit
denen die angestrebte Klimaneutralität erreicht werden soll, bis
2030 beziehungsweise 2050 auf den Arbeitsmarkt auswirken?

2. Andere Länder, die sich zur Erreichung des Netto-Null-Ziels
verpflichtet haben, verfügen über Strategien zu grünen Arbeits-
stellen und Qualifikationen. Greift die Schweiz auf wichtige
Erkenntnisse aus solchen Strategien zurück? Wenn ja, auf wel-
che Erkenntnisse? Wenn nein, wieso nicht?

3. Senegal hat für seine Strategie zur Förderung grüner Arbeits-
plätze 2019 einen Preis des World Future Council erhalten.
Wird die Schweiz nun auch eine nationale Strategie für nach-
haltige Erwerbstätigkeit nach dem Vorbild von Senegal ausar-
beiten? Wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht?

4. Wie gewährleistet die Schweiz, dass Ausbildung, Berufsbil-
dung und Laufbahnentwicklung gezielt in die Prozesse auf dem
Weg hin zur Klimaneutralität einbezogen werden?

5. Ist die Schweiz bereit aufzuzeigen, wie ermöglicht werden
kann, dass die Anforderungsprofile für künftige Berufe sowie
Berufsreformen nicht ausschliesslich von den Berufsverbänden
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bestimmt, sondern auch von jungen Menschen mitgestaltet wer-
den? Wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht?

6. Ist der Bundesrat bereit, ab sofort auf das Instrument von
Zielvereinbarungen mit Berufsverbänden zurückzugreifen, das
ihm nach dem Umweltschutzgesetz (Art. 41a) und dem Ener-
giegesetz (Art. 4) zur Verfügung steht, und so die Arbeitswelt
und den Weiterbildungssektor auf dem Weg hin zur Klimaneu-
tralität zu stärken? Wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht?

Mitunterzeichnende: Andrey, Brélaz, Fivaz Fabien, Locher Ben-
guerel, Prelicz-Huber, Reynard, Ryser (7)

20.4736 n Ip. Maitre. Sorgt der Bundesrat dafür, dass die 
Anzahl Parkplätze insgesamt nicht reduziert wird?  
(18.12.2020)

Die demografische Entwicklung und das Wirtschaftswachstum
führen dazu, dass die Bedürfnisse bezüglich Mobilität in der
Schweiz stark ansteigen werden. Es droht eine Überlastung bei
allen Verkehrsarten, vor allem in den Stadtzentren. Dies trifft
insbesondere auch auf die Parkplätze zu, und es ist damit zu
rechnen, dass es gemessen am Bedarf nicht genügend davon
geben wird.

Im Programmteil des Sachplans Verkehr, "Mobilität und Raum
2050", sieht das UVEK vor, dass "Parkplätze in Stadtzentren
[...] zu Gunsten von solchen an Verkehrsdrehscheiben aufgeho-
ben [werden]" (S. 31). In seiner Antwort auf meine Frage
20.5898 gab der Bundesrat an, das Ziel des Sachplans sei
nicht, die Anzahl Parkplätze insgesamt zu verringern, sondern
sie räumlich besser zu verteilen. Verkehrsangebote, die für
einen bestimmten Weg die Nutzung verschiedener Verkehrs-
mittel ermöglichen - die sogenannte Multimodalität -, sind für die
Mobilität in den Städten eine zukunftsträchtige Lösung, das
steht ausser Zweifel. Um multimodale Verkehrsangebote zu
schaffen, ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuschränken, ist
es jedoch von zentraler Bedeutung, dass zuerst alternative und
auf die Bedürfnisse zugeschnittene Angebote entwickelt wer-
den, bevor Beschränkungen eingeführt werden. Es ist daher
unumgänglich, zuerst die Verkehrsdrehscheiben mit den neuen
Parkplätzen zu bauen und erst in einem nächsten Schritt in den
Stadtzentren Parkplätze aufzuheben. Sonst besteht das Risiko,
dass die Anzahl Parkplätze insgesamt stark verringert wird,
ohne dass die Automobilistinnen und Automobilsten für ihren
Arbeitsweg eine Alternative haben. Dies würde zu noch grösse-
ren Staus in den Städten führen.

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich das UVEK,
wenn es den Gemeinden und Kantonen bezüglich Parkplätzen
Vorschriften auferlegt?

2. Wird der Bundesrat dafür sorgen, dass die Anzahl Parkplätze
insgesamt nicht abnimmt, gemäss seiner Antwort auf meine
Frage 20.5898?

3. Ist der Bundesrat insbesondere der Ansicht, dass jeder im
Zentrum aufgehobene Parkplatz durch einen anderen Parkplatz
an einer Verkehrsdrehscheibe ersetzt werden müsste?

4. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass es von zen-
traler Bedeutung ist, zuerst neue Parkplätze an den Verkehrs-
drehscheiben zu schaffen, bevor Parkplätze im Stadtzentrum
aufgehoben werden?

Mitunterzeichnende: Bregy, Gschwind, Kamerzin, Pfister Ger-
hard, Regazzi, Romano, Roth Pasquier (7)

20.4737 n Po. Heimgartner. Neat. Sicherung der 
Anschlüsse Deutschland und Italien  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt in einem Bericht aufzuzeigen,
wie die längst versprochenen Anschlüsse zur NEAT durch
Deutschland und Italien gesichert werden können, unter Ver-
zicht der finanziellen Beteiligung der Schweiz. Es ist darzulegen
welche Verhandlungen seitens des Bundesrates aufgenommen
wurden/werden und welche Vorgaben zur Umsetzung verein-
bart wurden/werden. Ebenso soll der Zeitpunkt der Fertigstel-
lung festgelegt und etappenweise überprüft werden.

Mitunterzeichnende: Bircher, Giezendanner, Glarner, Grüter,
Guggisberg, Imark, Wobmann, Zuberbühler (8)

20.4738 s Mo. Ettlin Erich. Sozialpartnerschaft vor umstrit-
tenen Eingriffen schützen  (18.12.2020)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die All-
gemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
(Aveg; SR 221.215.311) wie folgt zu ändern:

Artikel 1 Aveg, neuer Absatz 4

Die Bestimmungen des allgemeinverbindlich erklärten Gesamt-
arbeitsvertrages zu Mindestlohn, 13. Monatslohn und Ferienan-
spruch gehen anderslautenden Bestimmungen der Kantone
vor.

Artikel 2 Ziffer 4 Aveg, Änderung

Der Gesamtarbeitsvertrag darf die Rechtsgleichheit nicht verlet-
zen und dem zwingenden Recht des Bundes nicht widerspre-
chen. Jedoch können zugunsten der Arbeitnehmer
abweichende Bestimmungen aufgestellt werden, wenn sich aus
dem zwingenden Recht nichts anderes ergibt.

Mitunterzeichnende: Burkart, Engler, Rieder, Wicki (4)
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Anfragen

Fraktionen

* x 20.1069 n Grüne Fraktion. People can not live healthy on 
an unhealthy world. Wege aus der Covid-Krise mit einer 
nationalen und globalen Impfstrategie und einem grün-
sozialen Impulsprogramm  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1067 n FDP-Liberale Fraktion. Covid-19-Impfstoffe. 
Welche Strategie verfolgt der Bundesrat?  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1072 n Sozialdemokratische Fraktion. Bestimmtheit 
und Planungssicherheit, um das Ausmass der Epidemie 
und ihrer negativen Folgen zu verringern  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1068 n Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Schutz der Schweizer Bevölkerung vor islami-
stisch motiviertem Terror  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1070 n Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei. Keine willkürliche und unnötige Einschrän-
kung des Wintertourismus  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1066 n Die Mitte-Fraktion. CVP-EVP-BDP.. Sars-CoV-2 
Impfstrategie  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

Nationalrat

* x 20.1063 n Addor. Wintersaison. Gibt der Bundesrat dem 
Druck des Auslands nach und zwingt er damit die Touris-
muswirtschaft definitiv in die Knie?  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* 20.1078 n Andrey. In allen Politikbereichen Biodiversitäts-
risiken aufzeigen und negative Einflüsse auf die Biodiversi-
tät vermindern  (14.12.2020)

* 20.1079 n Andrey. Datenschutz beim backward contact 
tracing  (14.12.2020)

* 20.1085 n Baumann. Werbung für Schweizer Fleisch oder 
sachliche Konsumenteninformation?  (17.12.2020)

x 20.1047 n Bregy. Landesausstellung 2027. Stand der 
Dinge?  (24.09.2020)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

* 20.1084 n Bregy. Swiss National Covid-19-Science Task 
Force. Auftrag und Pflichtenheft  (17.12.2020)

* x 20.1062 n Dettling. Stopp der Zerstörung des Wintertou-
rismus durch den Bundesrat!  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.1049 n Eymann. Bundesbeiträge an kantonal finan-
zierte Hochschulen an Bedingungen knüpfen?  (24.09.2020)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.1050 n Eymann. Mit welchen Massnahmen erreichen 
wir die grösstmögliche Reduktion der CO2-Emissionen?  
(24.09.2020)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

* 20.1082 n Eymann. Packungsbeilagen für Medikamente 
künftig in elektronischer Form  (17.12.2020)

* 20.1088 n Feri Yvonne. Ökonomische Effekte des Gender-
gaps im Gesundheitswesen  (18.12.2020)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1071 n Friedli Esther. Schneesportbetriebe haben 
bereits gute Schutzkonzepte  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.1046 n Gafner. Schweizer Tierschutz im internationa-
len Vergleich  (24.09.2020)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1065 n Giacometti. Mehr Planungssicherheit für den 
Wintertourismus  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1059 n Grüter. Keine weiteren Einschränkungen für 
den Schweizer Wintertourismus!  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* 20.1074 n Gysin Greta. Präzisierungen zur Mehrsprachig-
keit in der Bundesverwaltung  (09.12.2020)

* 20.1075 n Gysin Greta. Anpassung der Angaben bei 
Bewerbungen  (09.12.2020)
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* 20.1077 n Gysin Greta. Wann schaffen wir die Kehricht-
verbrennungsanlagen ab?  (10.12.2020)

x 20.1041 n Landolt. Verordnung über das öffentliche 
Beschaffungswesen  (22.09.2020)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.1053 n Landolt. Kondensatbehandlung bei Holz-, Gas- 
und Ölheizungen. Warum darf unten raus, was oben nicht 
raus darf?  (29.10.2020)

20.01.2021 Antwort des Bundesrates.

x 20.1042 n Marchesi. Krankenkassenprämien. Schon wie-
der Aderlass im Tessin  (23.09.2020)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

* 20.1056 n Marchesi. Skigebiete. Vermeiden wir es, der 
Wirtschaft in den Randregionen Schaden zuzufügen und 
die Arbeitsplätze zu gefährden  (30.11.2020)

* 20.1076 n Marchesi. Schweizerisches Zentrum für Islam 
und Gesellschaft (SZIG) in Freiburg. Fördert oder hemmt es 
die Radikalisierung?  (09.12.2020)

* x 20.1060 n Martullo. Keine weiteren Einschränkungen für 
den Schweizer Wintertourismus!  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.1044 n Molina. Wirtschaftsförderung der Schweiz und 
Status der Westsahara  (23.09.2020)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

* 20.1083 n Molina. Besteht der Bundesrat bei den FHA-Ver-
handlungen mit Malaysia wider besseren Wissens weiter-
hin auf UPOV 91?  (17.12.2020)

* 20.1080 n Nantermod. Presseförderung. Was passiert, 
wenn die Westschweiz nicht bedient wird?  (14.12.2020)

* 20.1073 n Nussbaumer. Aktualisierter Positionsbezug des 
Bundesrates zur Verordnung über die Anerkennung aus-
ländischer Handelsplätze ... (958.2) vom 30. November 
2018  (03.12.2020)

27.01.2021 Antwort des Bundesrates.

x 20.1045 n Portmann. Strafuntersuchung gegen illegale 
Besetzung des Bundesplatzes  (23.09.2020)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.1040 n Prelicz-Huber. Covid-19-Pandemie und Sensibi-
lisierung der Migrationsbevölkerung  (21.09.2020)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.1032 n Rechsteiner Thomas. Beschaffung von 
Rüstungsgütern. Beschleunigung für mehr Sicherheit und 
Jobs in der Schweiz  (18.06.2020)

26.08.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.1052 n Reynard. Charta der Lohngleichheit. Wie 
weiter?  (24.09.2020)

25.11.2020 Antwort des Bundesrates.

* 20.1090 n Reynard. Sind die Krankenkassen den Geset-
zen unterstellt?  (18.12.2020)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

x 20.1043 n Romano. Coworking-Spaces für Angestellte der 
Bundesverwaltung. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein 
Pilotprojekt zu lancieren?  (23.09.2020)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

20.1054 n Romano. Aufnahme von Kindern in eine Pflegefa-
milie. Ist es nicht nötig und angebracht, die Rolle des Bun-
des zur Unterstützung der Kantone (und vor allem der 
Familien und der Kinder) zu stärken?  (30.10.2020)

13.01.2021 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1064 n Rüegger. Keine weiteren Einschränkungen für 
den Wintertourismus!  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1058 n Ruppen. Keine weiteren Einschränkungen für 
den Schweizer Wintertourismus!  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

* 20.1086 n Rytz Regula. Wann werden die Handlungsemp-
fehlungen der KPMG bei der Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln endlich umgesetzt?  (17.12.2020)

* 20.1089 n Schwander. Vollständige und lückenlose 
Auflistung  (18.12.2020)

x 20.1048 n Seiler Graf. Flugverkehr. Wie weiter mit dem 
Staatsvertrag mit Deutschland?  (24.09.2020)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.

x 20.1039 n Storni. Wurde die rollende Landstrasse durch 
den Gotthard eingestellt? Warum?  (16.09.2020)

18.11.2020 Antwort des Bundesrates.
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20.1055 n Storni. Sicherheit im Mappo-Morettina-Tunnel  
(30.10.2020)

03.02.2021 Antwort des Bundesrates.

* 20.1081 n Storni. Ceneri 2021. Störungen und Verspätun-
gen bei den Bahnhöfen und Haltestellen  (15.12.2020)

* 20.1087 n Umbricht Pieren. Gab es eine schwarze Kasse 
in der jurassischen "Fondation de la Réunification"?  
(17.12.2020)

* x 20.1061 n von Siebenthal. Bergbahnen. Zusätzliche 
Corona-Schutzmassnahmen  (03.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.

Ständerat

x 20.1051 s Carobbio Guscetti. Risikoanalyse für schwan-
gere Kindergärtnerinnen  (24.09.2020)

11.11.2020 Antwort des Bundesrates.

* x 20.1057 s Chiesa. Telemonitoring. Ein überzeugender 
Ansatz aus dem Tessin  (02.12.2020)

18.12.2020 Antwort des Bundesrates.
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